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r Ir wiſſenſchaftl. Theologie. 



Kanonen: und Dekretalenfammlungen. In den erjten drei Jahrhunderten bezeich- 
neten Kanon (6 zava Exrinoaorırös, 6 zavıw rijs dxximolas, aud) x. dnoorolıxds) 
die teils auf fchriftlicher, teild auf mündlicher Überlieferung berubende Nichtfchnur für das 
Leben der gefamten Kirche (ngt Bidell, Gedichte des Kirchenredhts, Bo 1, ©. 2 u. ff., 
Gredner, Zur Gefchichte des Kanons, ©. 3 u. ff.)., Als die Synoden die Hauptträger der 5 
Entwidelung des firchlichen Lebens getvorden waren und namentlich die allgemeinen Sy: 
noden, wurden die das kirchliche Gehen (Rechtsleben) berührenden Beitimmungen diefer 
auch canones genannt, die Beſchlüſſe der Partikularſynoden aber erit jeit dem 6. Jahr: 
bundert, nachdem dieſe durch ihre Aufnahme in die großen und meitverbreiteten Nanonen= 
fammlungen ein den Beſchlüſſen der allgemeinen Konzilten gleiches Gewicht und Anſehen 10 
erhalten hatten. Mit der Ausbildung und Enttwidelung des Primats der römifchen Bi- 
ihöfe wurde der Begriff Kanon im Anfange des 9. Jahrhunderts auch auf die Defretalen 
diefer übertragen und endlich nach dem Sprachgebrauche des Mittelalters jede Firchliche Be: 
fimmung mit dem Ausdrud Kanon bezeichnet, im Gegenſatz zu den bürgerlien Rechts: 
vegeln, »öuos, lex. So fagt Gratian in prine. Dist. III, $ I: Eecclesiastica con- 15 
stitutio canonis nomine censetur. Konzilienschlüffe und päpftliche Defretalen waren 
die beiden Hauptarten der canones (Gratian zu ce. 2, Dist. [li : Canonum alii 
sunt deereta pontifieum, alii statuta conciliorum), neben ihnen finden mir aber 
in den fpäteren Kanonenfammlungen vielfach auch Erzerpte aus den Schriften der Kirchen— 
bäter, aus Briefen und Erlafjen der Bijchöfe, Stellen der hl. Schrift, einzelne Kapitel aus 20 
Bußordnungen, ſelbſt Auszüge aus den römischen Rechtöfammlungen, den fränftichen Ka— 
pitularien, den Erlafjen deuticher Kaifer u. j. w. aufgenommen. Das Konzil von Trient 
bat das Wort canon ausjchlieglic für die in juriftiicher Form gefaßten dogmatischen Säße 
mit der Banntlaufel gebraucht. 

In den eriten Jahrhunderten trat für die chriftliche Kirche ein Bedürfnis von Samm= 3% 
lungen der firchlichen Norm nicht hervor, da VBerfaffung und Disziplin in den Anord— 
nungen Ghrifti und der Apojtel überall eine genügende Grundlage hatten und die kirch— 
lichen Verhältniſſe damals überhaupt nod) sehr einfach waren. Erſt mit der meiteren 
Entwidelung und Ausbildung der Kirche und mit der Einführung der Synoden beginnen 
derartige Sammlungen. Daß die jogenannten apoftolischen Konftitutionen und Kanonen nicht 30 
bis in die Zeit der Apoſtel hinaufreichen, fondern einer jpäteren Zeit angehören, ift unzweifel— 
baft (j. d. A. Bd IS. 734). Die erfte Erwähnung eines Codex canonum finden wir in den 
Akten des Konzild von Chalcedon (451). Hier wurde aus einem Koder ein c. 6, 83, 84, 
35, 96 vorgelefen, und diefe Kanonen find, wie eine Vergleichung zeigt, der c. 6 der 
Synode von Nicäa (325) und ce. 4, 5, 16, 17 der Synode von Antiohia (332). Es 36 
it hiernach ſehr mwahrfcheinlich, daß diefer griechiiche Koder die Kanones mehrerer Konzilien 
in einer fortlaufenden Nummerreihe enthielt, mit dem Konzil von Nicäa (20 Kanones) 
begann, vielleicht mit dem von Antiochia jchloß, und zwischen beiden die 25 Schlüfje von 
Anchra (314), 14 Schlüffe von Neocäfaren (314) und 20 von Gangra (um 365) auf: 
genommen waren. Außer diefer Sammlung gab e8 aber noch andere, 3. B. eine in der 0 
älteften lateiniſchen Überfegung des Abendlandes noch erfennbare Sammlung, vielleicht die 
ältefte von allen, in welcher die Kanones von Antiochia fehlten, andere, welche außer jenem 
Material noch die Kanones der Synoden von Yaodicen (ziwifchen 347 und 381), Konftan- 
tinopel (381) und Chalcedon (451) enthielten, noch andere, in welchen außerdem die Ka— 
nones von Sardica (347) und Ephejus (431) aufgenommen waren, und aud) darin diffe— 45 
nierten diefe Sammlungen, daß nicht alle die Kanones fämtlicher Synoden in einer fort- 
laufenden Zahlenreihe auf einander folgen ließen, ſondern die Beichlüfje jeder Sunode für 
fih zählten. (Vol. über diefe älteften griechifchen, ſowie die Ranonenfammlungen über: 

Reals@ncyflopädie für Theologie und Kirche. 3. U. X. 1 



2 Kanonen- und Dekretalenfammiungen 

haupt, Petr. et Hieron. Ballerini, De antiquis tum editis tum ineditis eolleetioni- 
bus et colleetoribus canonum, P.I, in Opp. Leonis M. Tom. III, Venet. 1757, 
und in Gallandius, De vetustis canonum colleetionibus dissertationum sylloge, 
Venet. 1778, fol. p. 97”—121, Mogunt. 1790, 4°, Tom. I, p. 248 sqq., und jet 

5 bejonders Maaßen, Gefchichte der Quellen und der Litteratur des Fanonifchen tl im Abend: 
lande, Bd 1 [Grab 1870], ©. 8 bis 149). Daß der auf der Synode von Chalcedon 
gebrauchte Codex eanonum, oder irgend eine andere der erwähnten Sammlungen einen 
offiziellen Charakter gehabt und von der gejamten Kirche getwifjermaßen rezipiert worden 
jei, ift eine durchaus irrige Behauptung, und der fogenannte Codex canonum ecclesiae 

ıo universae a Cone. Chalcedonensi et Justiniano Imp. confirmatus. Graece et 
latine, welchen Chriftof Juſteau im Jahre 1610 zu Paris herausgegeben hat, und welcher 
in ber Bibliotheca juris canon. vet. op. Guil. Voelli et Henr. Justelli, Par. 1661, 
Tom. I, p. 29 sqgq., ſowie von G. Theod. Meiers, Helmftädt 1663 in 4° wiederum, 
zulegt in der Patrologia ed. Migne, Paris 1848, Tom. 67, col. 27sqq., und bier 

15 zum Teil mit den Drudfeblern der alten Ausgabe abgedrudt wurde, ift nichts weiter, als 
ein verunglüdter Verſuch von Juſteau, aus verfchiedenen Sammlungen und Handſchriften 
einen angeblid authentischen griechischen Koder zufammenzuftellen ; ſowohl der Titel als 
die Anordnung der Sammlung ift ein Werk des Herausgebers. 

In der abendländifchen Kirche waren anfänglich von den oben erwähnten griechifchen 
20 Konzilienfchlüfien nur die von Nicäa rezipiert (Innoe. I. ep. ad Theophil. Alex. eccl. 

epise., bei Echönemann, Pontif. Romanorum epistolae genuinae, Götting. 1796, 
p. 539, Innoe. I. ep. ad. eler. ed popul. Const. e. 3, bei Schönemann a. a. DO. 
©. 549), und außerdem die von Sardica im lateiniſchen Driginale. Bereits im 5. Jabr- 
hundert gab es aber bier Sammlungen auch anderer griechifcher Kanones in lateinifchen 

25 Ueberfegungen, wodurch diefelben allmählich ebenfalls Geltung und Anwendbarkeit erlangten. 
Bejonders drei, folcher Überfegungen find bier hervorzuheben: 1. die fogenannte fpanifche 
oder iſidoriſche Überfegung, darum mit diefem Namen, aber mit Unrecht bezeichnet, weil fie 
ſich fpäter in der lange Zeit dem Iſidor von Sevilla zugejchriebenen großen ſpaniſchen 
Kanonen: und Dekretalenfammlung twiederfindet. Diefe ältefte Überfegung umfaßte ur- 

so Iprünglich wahrjcheinlich nur die in der oben erwähnten älteften griechiſchen Sammlung ent: 
baltenen Konzilien von Nicäa, Ancyra (bier Aneyritani canones genannt), Neocäfarea und 
Gangra, und erft fpäter wurden die Kanonen von Antiochien, Laodicea und Konjtantinopel 
hinzugefügt Maafen a. a. O. ©. 73 ff), als ihr Vaterland ift mit größter Wahr: 
Icheinlichkeit Italien anzuſehen (Maaßen a. a. O. ©. 86). Hinfichtlich der Zeit ihrer Ab- 

35 fafjung fteht nur ſoviel feſt, daß diefe Überfegung der nicänifchen Kanones in Gallien be- 
reit3 im Sabre 439 (Coneil. Regense c. 3) befannt war, und im Coneil. Epaonens. 
bom Jahre 517, e. 31 canones Ancyritani nad diefer Überfegung citiert erben. 
Eine andere gleich näher zu erörternde Überfegung (prisea) umfafte außer jenen vier 
griechischen Konzilien noch die von Antiochien (341), Konftantinopel (381) und Chalcedon (451), 

40 und wurde eine Zeit lang zur Ergänzung jener erſten jogenannten ifidorifchen Sammlung be 
nußt, bis auch für die foeben genannten griechiichen Konzilien, ſowie das von Laodicea (zw. 347 
und 381), jene eigentümlidhe Überjegung angefertigt wurde, welche die ifidorifche oder ſpa— 
niſche Sammlung charakterifiert. Dieſe Überfegung der griechiichen Kanones ift enthalten 
in einer wabricheinlih in Gallien am Ende des 5. Jahrhunderts verfaßten Sammlung, 

45 welche zuerſt Paſchaſius Duesnell aus einem Orforder Koder berausgegeben bat (Opp. 
S. Leonis, Paris 1675, T. II) unter dem Titel Codex eanonum eecclesiae Ro- 
manae. Die diefer Bezeichnung zugrunde liegende Anficht des Herausgebers, daß diefe 
Sammlung von der römischen Kirche autorifiert und rezipiert worden fei, ift unbegründet, 
tie namentlich von den Ballerini, welche diejelbe im 3. Bande ihrer Ausgabe der Opp. 

50 Leonis M. p. 1 u. ff. verbefjert ediert haben, in ihren Adnotationes und Observa- 
tiones in Diss. I. Paschasius Quesnelli de codice canonum ecclesiasticorum 
(Galland. a. a. O. ©. 287 u. ff.) nachgewieſen worden ift. Vogl. Maafen a. a. D. 
©. 71 u ff, ©. 486 u. ff. Diefe Sammlung enthält in 98 Kapiteln in bunter Neibe 
die oben erwähnten griechiihen Konzilienfchlüffe, die fardicenfischen mit denen von Nicäa 

55 verbunden, in der iſidoriſchen Überjegung mit Ausnahme derer von Chalcedon, welche aus 
der prisca translatio genommen find, ferner afrikaniſche Kanones, päpftliche Defretalen, 
kaiferliche Neftripte u. a. Diefelbe Überfegung der griechiihen Synoden iſt benußt in der 
Breviatio eanonum des fartbagischen Diakon Fulgentius Ferrandus, von welcher 
fotwie von der großen fpanifchen oder iſidoriſchen Sammlung unten das Nähere mitgeteilt 

co werden fol. 
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2. Verjchieden von jener Überfegung ift die fogenannte versio ober translatio 
prisca, tvelche in Stalien verfaßt, in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts die Hanones 
von Anchra (Aneyrenses), Neocäfarea, Nicäa, Antiochien, Gangra, Konftantinopel und 
Chalcedon enthielt und vielfad), wie bereits oben erwähnt, zur Ergänzung der ifidorifchen 
Überfegung, ſowie in anderen, namentlich italienischen Sammlungen benugt wurde Maafen 
a. a. O. ©. 87 ff) Den Namen „prisea translatio" hat diefelbe erhalten auf 
Grund einer Außerung des Dionysius exiguus in der Vorrede zu feiner gleich näher 
zu charakterifierenden Sammlung. Hier heißt «8: „Quamvis carissimus frater noster 
Laurentius assidua et familiari eohortatione parvitatem nostram regulas 
eccelesiasticas de graeco transferre pepulerit, confusione eredo priscae trans- 
lationis offensus: nihilominus tamen ingestum laborem tuae beatitudinis 
eonsideratione suscepi". Die gejperrten Worte glaubten die Ballerini auf diefe aud) 
in talien verfaßte und in andere italifche Sammlungen übergegangene Überfegung be 
ieben zu müfjen, aber mit Unrecht, da es * zweifelhaft iſt, ob zur Zeit des Diony— 
Ks bereitö eine Sammlung aller griechischen Kanones in dieſer Verſion beitanden hat, 
und da die große Mehrzahl der altitalifchen Sammlungen, welche die griechiichen Kanonen 
enthalten, diefe in der ijiborifchen Verſion, nicht in der prisca, bringen. Dionyfius 
wollte in den obigen Worten nicht etiva die Unverftändlichleit einer beftimmten 
Überfegung bezeichnen, fondern die confusio in den vorhandenen Überjegungen überhaupt, 
namentlich den Umftand, daß in den verjchiedenen Sammlungen bald dieje, bald jene 
Verfion oder gar beide nebeneinander vorfommen (vgl. Maaßen a. a. O. ©. 103 f.). Dieſe 
jogenannte Prisea ift zuerft nach einem unvollftändigen Koder herausgegeben von Juſteau 
in der Bibliotheca jur. canon. T. I, p. 275, jodann verbefjert und ergänzt von den 
Ballerini (Opp. Leon. M. T. III, p. 473). 

Eine ganz befondere Wichtigkeit hat 3. erlangt die Überfegung und Sammlung, tvelche der 
Mönd; Dionysius exiguus (f. d. A. Bd. IV, 696), aus Scythien gebürtig, mahrjcheinlich 
in Rom auf Veranlaffung des Bijchofs Stefan von Salona am Ende des 5., und in 
einer zweiten Redaktion am Anfange des 6. Jahrhunderts verfaßte. Diefe Sammlung 
enthält nächſt einer Worrede, welche an den Bilchof Stefan gerichtet ift, 50 canones 
apostolorum, und aus eimer griechiſchen Sammlung der Kanones von Nicäa, Ancyra 
(Aneyrani), Neocäſarea, Gangra, Antiochia, Laodicea und Konftantinopel unter 165 
fortlaufenden Nummern diefe wie jene erfteren in einer jelbftftändigen Iateinifchen Über: 
jegung, fodann aus einer anderen Handjchrift 27 Kanones von Chalcedon neu überjeßt, 
ferner aus dem lateinifchen Original 21 Kanones von Sardica und zulegt die Akten der 
Synode von Karthbago vom Jahre 419 in 138 Nummern. Außer diefem Werke veran- 
ftaltete Dionyfius auf Anregung des römischen Presbyters Julian einige Zeit nachher 
eine Sammlung von „praeteritorum sedis apostolicae praesulum constituta“, 
„quotquot a me reperta sunt“, wie es in der an Julian gerichteten Worrede beißt. 
Diefe Sammlung enthält Defretalen des Siricius, Innocentius I, Zoftmus, Bonifacius J., 
Göleftinus I., Leo I., Gelafius I. und Anaftafius IL, und zwar find fämtliche Dekre— 
talen diefer Päpfte in Kapitel (tituli) geteilt unter bejonderen Zahlenreiben für jeden 
Papſt. Nach jener Außerung des Dionyſius in der Vorrede fann man daher annehmen, 
daß derjelbe die zweite Arbeit unter dem Nachfolger des Anaftaftus, Symmachus (498 —514) 
verfaßt habe. Von einer dritten Sammlung, melde Dionyſius auf Befehl des Papftes 
Hormisda (514—523) veranftaltete, und welche nur die griechiichen Kanones enthielt, von 
diefen aber neben einander den Urtert und die Iateinifche Uberjegung, ift nur die Vorrede 
erhalten (Maaßen a. a. O. ©. 107 und Beil. XIX. D). Die beiden erften Werke des 
Dionyſius, welche zu einer Sammlung verbunden wurden, erhielten vor anderen früheren 
und fpäteren Sammlungen entichieden den Vorzug, die Päpfte ſelbſt citierten die Kanones 
öfters nach denfelben, Gaffiodor bezeugt (de Instit. divin. c. 23), daß die canones 
des Dionyſius „hodie“ (4 536) in der röm. Kirche allgemein und vorzugsweiſe in Gebrauch 
jeien ; in Afrika, in der fränfifchen Kirche, in Spanien, in England und Irland wurden 
fie vielfach benüßt und erzerpiert, und unter Karl dem Großen erbielt diefe Sammlung 
in ihrer jpäteren Geftalt jogar die Autorität eines offiziellen Codex canonum. Die 
jelbe wurde nämlich ſpäter mit mannigfachen Zufägen verfehen, ſowohl in ihrem eriten 5; 
Teile, in weldem außerdem die urfprünglichen in fortlaufender Reihe gezählten 138 afri— 
laniſchen Schlüffe abgeteilt wurden in 33 canones Consilii Carthaginlensis und 105 
eanones coneiliorum diversorum Africanae provineiae, als auch befonders im 
zweiten Teile, indem bier im Yaufe der Zeit die Defretalen der Päpfte Hilarius, Sim— 
plicius, Felix, Symmachus, Hormisda und Gregor II. hinzugefügt wurden. Einen jo 
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vermehrten Koder jchenkte Papſt Habrian im Jahre 774 Karl dem Großen, und feit dem 
Capitulare ecclesiasticum vom Jahre 789 wurde dieje Hadrianifche Sammlung in den 
fränkischen Kapitularien lange Zeit ausfchlieglih zum Grunde gelegt, und es ift jehr wahr— 
jcheinlich, daß diefelbe auf der Reichsfynode zu Aachen im jahre 802 ald Codex cano- 

5 num der fräntifchen Kirche fürmlich rezipiert worden ift vgl. Wafjerjchleben, Beiträge zur 
Geſch. der falſchen Defretalen, ©. 8 u. ff., und überhaupt Maafen a. a. O. ©. 422 u. ff.). 
Die ältefte Ausgabe diefes Codex Dionysio-Hadrianeus iſt die von Wendeljtein, 
Mogunt. 1525 fol., nad) diefer die von Fr. Pithou (Codex canon. vetus ecel. Ro- 
man., Paris 1609. 1687) ; die Dionyſiſche Sammlung, mit zwei Zufägen im zweiten 

10 Teile ift abgedrudt in der Biblioth. jur. canon. Tom. I, und nad) diefer, mit ben 
fpäteren Additamenta al® Anhang, in der Patrologia ed. Migne, Tom. 67 (Baris 
1848), col. 135 sqq. 

Es erjcheint angemefjen, die fpäteren Kanonenfammlungen, in welchen zum Teil die 
bis jegt erwähnten älteren Überfegungen benugt find, nad) den Ländern, denen fie an- 

15 gehören, zu gruppieren. 
In Afrika berubte die Disziplin übertwiegend auf den Beichlüffen zahlveicher ein- 

heimischer Honzilien. Eine befondere Wichtigkeit erhielt die karthagiſche Synode vom Jahre 
419, deren Alten außer den eigenen canones noch die Beſchlüſſe der unter Aurelius von 
Karthago jeit dem Jahre 393 abgehaltenen Synoden einverleibt wurden. Diefe Samm- 

20 lung afrifanifcher Kanones ift es, welche Dionyſius, freilid unvollitändig und teilweiſe 
abgekürzt, in 138 Kapiteln in feine Kompilation aufgenommen bat. Hiernab wurde die: 
jelbe jpäter ins Griechifche überjegt und in griechifche Kanonenfammlungen aufgenommen. 
Die von Juſteau (Paris 1615) in griechifcher und in lateinischer Sprache unter dem ganz 
willfürlichen Titel „Codex Canonum eecclesiae Africanae“ herausgegebene und bier: 

35 nad) in der Biblioth. jur. can. T. I, p. 305sqq., und von Bruns in der Biblioth. 
ecclesiast. (Berol. 1839), Vol. I, p. l55sqq. abgebrudte Sammlung enthält nur 
den eben erwähnten griechiichen ſowie den dionyſiſchen Tert der Synodalakten vom 
Jahre 419. Außer diefer eriftieren noch andere Kollektionen afrikanischer Kanones, welche 
ich aber ihrer geringeren Wichtigkeit wegen übergehe (vgl. Maaßen a. a. O. ©. 149ff., 

6. 542, ©. 771 ff). Wohl aber bedürfen zwei ſyſtematiſche Sammlungen einer 
bejonderen Erwähnung. Bor 546 verfaßte Fulgentius Ferrandus, Diakon der Farthagischen 
Kirche, ein Erzerpt der griechifhen Kanones nad) der iſidoriſchen Überfegung und der afri- 
kaniſchen Konzıilienjchlüffe bis zum Jahr 523 in 232 Kapiteln unter dem Namen Bre- 
viatio canonum. Diejelbe ift zuerjt herausgegeben von Fr. Pithoeus, Paris 1588, außer: 

3 dem u. a. in der Biblioth. jur. can. T. I, p. 448, zuletzt in der Patrologia ed. 
Migne a. a. O. col. 949 (Maafen a. a. D. ©. 799 ff). Ein anderes ſyſtematiſches 
Werk, die Concordia canonum, tft ums Jahr 690 (?) von einem afrikanischen Bifchof (2), 
Gresconius, verfaßt und enthält die ganze dionyſiſche Sammlung nad Materien unter 
300 (301) Titeln geordnet. Das fogenannte Breviarium Cresconii, welches früher 

40 vielfach als eine jelbjtitändige Arbeit desjelben Verfaſſers angeſehen wurde, und fich in 
mehreren Handjchriften der dionyſiſchen Sammlung diefer, ohne die Concordia, voran= 
gejtellt findet, ift nichts weiter, al3 ein aus 300 furzen Rubriken bejtehender Index (titu- 
lorem praenotatio, wie fie Gresconius in der Vorrede jelbjt nennt) zur Concordia 
wer Diefe iſt abgebrudt in der Biblioth. jur. can. T.I, App. p. 33 (Maafen 

15 ©. 806 ff.). 
In Spanien gab es im 6. Jahrhundert Sammlungen von Konzilien und päpft- 

lichen Defretalen ; auf der Synode zu Braga vom Jahre 563 wurden aus einem Codex 
vorgelejen „tam generalium synodorum canones quam localium“, aus demjelben, 
wie es jcheint, auch ein Brief des Vigilius an den Profuturus (vgl. Maaßen ©. 642 ff.) ; 

50 das nach dem Übertritt der bisher arianischen Weftgoten zur Fatholifchen Kirche im Jahre 
579 abgebaltene dritte Konzil von Toledo erklärt in feinem can. 1 ausbrüdlih: ma- 
neant in suo vigore conciliorum omnium constituta, simul et synodicae sancto- 
rum praesulum Romanorum epistolae“. Die Wiederberitellung der Firchlichen Ord— 
nung und Disziplin rief natürlid das Bedürfnis einer möglichjt vollitändigen Sammlung 

55 des bis dahin vorhandenen Nechtsftoffes hervor, und fo jcheint nad) dem 4. Konzil von 
Toledo (633) eine große Sammlung entftanden zu fein, welche in zwei Teile zerfiel, 
deren erſter Konzilienichlüffe und der zweite päpftliche Defretalen enthielt. Zur Zeit des 
Biſchofs Iſidor von Sevilla (+ 636) war diefe Sammlung bereits mit einer Vorrede ver: 
jehen, da diefe und zwar mit Hintveifung auf dDieSammlung: „quorum gesta in hoc 

co corpore condita eontinentur“, zum größten Teile in die Etymologien des Genannten 
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(VI, 16) aufgenommen ift. Die Befchaffenhbeit der Sammlung in diefer Zeit läßt ich 
noch erfennen aus den den rk der ſpaniſchen Kollektion in ihrer fpäteren Geitalt 
vorgeſetzten Inhaltsverzeichniſſen, welche vielfach weniger angeben, ala der Tert wirklich 
enthält, und welche hiernach nicht ohne guten Grund als Indices für die ältere Redaktion 
angejeben werden fünnen, welche auch nach den mannigfachen Zufägen und Ergänzungen 5 
im Tert unverändert blieben, weil es vielleiht an Raum für diefe Nachträge Pehlte und 
die auch von fpäteren Abjchreibern mit dem wirklichen Inhalte der Sammlung nicht in 
Einklang gebracht wurden. Infolge diefer Ergänzungen, welche ſowohl ältere ala neuere 
Konzilien und Dekretalen umfaßten, hat diefe Sammlung wohl ſchon im 8. Jahrhundert 
die Gejtalt erhalten, in welcher fie uns in der einzigen Ausgabe vorliegt (Colleetio cano- 10 
num ecclesiae Hispanae ex probatissimis et pervetustis codieibus nune pri- 
mum in lucem edita a publ. Matrit. Bibloth. Matrit ex typogr. regia 1808, fol.; 
der zweite Teil ift fpäter erjchienen unter dem Titel: Epistolae decretales ac resceripta 
Roman. Pontifieum, Matrit. ex typopogr. haered. D. Joach. de Ibarra (1821, 
fol.). Beide Teile find aber gleichzeitig veröffentlicht worden. Der erfte Teil der Samms 15 
lung enthält nad der oben erwähnten Vorrede zuerjt Coneilia Graeeorum, nämlid) 
die oben sub. 1 bereits bejchriebene fogenannte fpanifche Überfeung der Kanones von 
Nicäa, Ancyra, Neocäſarea, Gangra, Antiochien, Yaodicean, Konftantinopel und Chalcedon, 
nad denen von Gangra die Schlüffe von Sardica aus dem lateinifchen Original und 
vor denen von Chalcedon das dritte Konzil von Konftantinopel (681), welches die 14. St: 20 
node von Toledo (684) rezipiert hatte, und unter dem Namen des Konzild von Epheſus 
zwei Briefe des Cyrillus. Hierauf folgen Africae coneilia, nämlihd 7 Konzilien von 
Kartbago, ein Coneilium Milevitanum (402) und Teleptense (418). Die Kanonen 
des vierten farthagifchen Konzils, melde in andern Sammlungen, zum Teil in anderer 
Drdnung, unter dem Namen „Statuta ecelesiae antiqua“ mitunter auch als Schlüffe 5 
eines Coneilium apud Valentias citiert werden, gehören gar nicht der afrikanischen 
Kirche an, fondern find eine wahrfcheinlich in Gallien in der zweiten Hälfte des 5. Jahr: 
bundert3 verfaßte Sammlung von Disziplinarbeftimmungen (Maaßen ©. 382 u. ff.). Die 
Coneilia Galliae umfaffen 16 Synoden in folgender Reihe: Arelatense I. (314), 
II. (443), III. (524), Valentinum (374), Taurinantium (401), Regiense (439), so 
Arausicanum (441), Vasense I. (442), 11. (529), Agathense (506), Aurelianense 
1. (511), 11. (533), Epaunense (517), Carpentoratense (527), Arvernense I. (535), 
11. (549). Hierauf folgen endlih 36 Coneilia Hispaniae: Eliberitanum (? 305), 
Tarraconense (516), Gerundense (517), Caesaraugustanum I. (380), II. (592), 
III. (691), Herdense (546), Valentinum (546), 17 Toletana (400, 527, 589, 633, 636, 5 
638, 646, 653, 655, 656, 675, 681,683, 684,688, 693, 694), BracarenseI. (563),IL. (572), 
III. 675), Hispalense I. (590), II. (619), Bareinonense I. (540), II (599), Nar- 
bonense (589), Oscense (598), Egarense (614) und Emeritense (666). Den Ka— 
nones der ziveiten Synode von Braga ift einverleibt eine Heine Sammlung in 84 Ka— 
piteln, welche der aus Pannonien gebürtige Erzbiichof Martin von Braga (f um 580) 40 
durch freie Mebertragung und Erzerpierung griechiſcher, afrifanifcher, galliicher und fpanifcher 
Konzilienichlüffe verfaßt hat (vgl. Maaßen ©. 802 ff). Der ziveite Teil der fpanijchen 
Sammlung enthält 104 Dekretalen der Päpfte von Damafus bis Gregor I. (+ 604), 
unter ihnen alle diejenigen, welche Dionyfius in fein Werk aufgenommen batte, und welche 
hieraus in die ſpaniſche Kollektion übergegangen find.— Üeber eine zu Ende des 7. ober #5 
Anfang des 8. Jahrhunderts verfaßte ſyſtematiſche Zufammenftellung dieſer fpanijchen 
Sammlung in 10 Büchern vgl. Maafen ©. 813 ff. 

Der Berfaffer der Hispana ift unbefannt; daß Iſidor von Sevilla einen direkten 
Anteil an der Abfaffung oder Verbollftändigung derfelben gehabt, ift durch nichts bewieſen; 
feine einzige Handſchrift der echten ſpaniſchen Kompilation bringt denjelben irgendivie in 50 
eine Be De zu der Sammlung, und die bereit oben erwähnte Aufnahme der Vorrede 
in die Etymologien läßt ebenſowenig einen Schluß auf die Verfaflerihaft Iſidors zu, als 
dies der Fall ift in Beziehung auf die zahlreichen fonftigen in diefem Werke enthaltenen 
Beifpiele und Belege aus fremden Werten. Iſidor iſt erſt vom Verfaſſer der fogenannten 
falſchen Dekretalen durch die erdichtete, den Namen jenes führende Vorrede mit der ſpa— 55 
niſchen Sammlung, welcher er dieſe einverleibte, in Verbindung gebracht worden, ſeitdem 
ſprach man von einer pfeuboifidorischen Sammlung. Die bisherige Ausführung zeigt, daß 
die Bezeichnung „iſido riſch“ für die echte ſpaniſche Kompilation und für die alte Über— 
fegung der griechifchen Kanones auf einen Jrrtum berubt (vgl. über die jpanifchen Samm: 
lungen überhaupt Maaßen ©. 646—721). 60 
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Die altbritifhe, ſchottiſche und iriſche Kirche entiwidelten ihre rechtliche 
Ordnung und Disziplin felbftjtändig in eigenen Synoden, von denen nur wenige erhalten 
find. Einige Kanonenfammlungen aus dem 5. und 6. Jahrh. haben entſchieden den Charakter 
von Bußordnungen und find bereits im A. Bußbücher“ Bd III ©. 582,39 berüdjichtigt 

5 worden (vgl. Waſſerſchleben, Bußordnungen der abendländifchen Kirche, Halle 1851, ©. 5 n 
In der angelſächſiſchen Kirche beruhte die Firchliche Disziplin lange Zeit ebenfalls auf 
einheimischen Konzilien. Im 7. Jahrhundert bereits wurde bier die dionyſiſche Samm— 
lung benußt, wie die Herfordiche Synode (673) zeigt (Bußordnungen ©. 24). Abgejehen 
bon den Bußordnungen Theodors, Bedas und Egberts (f. d. A. Bußbücher ©. 582, 42) find 

10 ung angeljächfiiche Kanonenfammlungen nicht erhalten, und die dem Erzbiichof Egbert 
von Nork (7 767) zugefchriebenen Werfe: De jure sacerdotali und Excerptiones 
find zuverläffig fränkischen Urfprungs (vgl. Bußordnungen ©. 45). Dagegen ift eine irijche 
Kanonenjammlung zu erwähnen, welche dem Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahr: 
hunderts angehört und ein außerordentlich reiches Material enthält ; diefelbe ift von Waſſerſch— 

16 leben zum erftenmale vollitändig herausgegeben (Gießen 1874). Sie zerfällt in 67 Bücher und 
behandelt das geſamte Gebiet der Firchlichen Disziplin. Die einzelnen Kapitel find ent: 
nommen der bl. Schrift, den Werfen des Clemens, Bafılius, Hieronymus, Augustinus, 
Drigenes, Ambrofius, Gaffianus, Iſidorus, Patricius, Gildas, Theodorus von Ganter: 
burb u.a., den vitae patrum, vitae monachorum, zahlreichen griechiſchen, afrifanifchen, 

20 gallifchen, Spanischen und irländifchen Synoden und Defretalen der Päpſte. Die grie— 
chiſchen und afritanifchen Kanones find teils aus der dionyſiſchen Sammlung, teil® aus 
der fpanifchen Kollektion geſchöpft. Dies Werk ift interejjant teils wegen des reichen pa— 
triftiichen und firchengejchichtlichen Materials, bejonders aber wegen der großen Zahl von 
irifchen Synodalſchlüſſen und Statuten, welche einen Einblid in die eigentümlicen Auf: 

25 fafjungen und Einrichtungen der dortigen Nationalkirche gewähren. Die Sammlung in 
9 Büchern, von welcher Ang. Mai i. Spieileg. Roman. T. VI, p. 397 sqq. die VBorrede 
und die Kapitelüberfchriften mitgeteilt hat, ift vorzugsmweife aus jener entnommen (vgl. die 
cit. Ausgabe der iriihen Sammlung Einleit. XIV sq.). 

Im fränkiſchen Reihe gab es jchon vor der Rezeption des dionyſiſchen Werks 
30 außer der bereits oben erwähnten von Quesnell herausgegebenen Sammlung zahlreiche 

Kollektionen von Kanones griechifcher, gallifcher, Spanischer Konzilien und päpftlicher Dekre— 
talen (vgl. Maaßen ©. 556 ff., 780 ff.), es bedarf bier aber feines näheren Eingehens in 
diefelben, da fie eine befondere Wichtigkeit und Verbreitung nicht erlangt haben und aud) 
an ſich fein fonderliches wifjenjchaftliches Interefje zu erwecken geeignet find. Bereits oben 

s5 iſt hervorgehoben, daß mwahrjcheinlich im Jahre 802 auf der Reichsſynode zu Aachen die 
vermehrte — Sammlung, tie fie Papſt Hadrian dem Kaiſer Karl d. Gr. zum 
Geſchenk gemacht hatte, als offizieller Koder der fränkischen Kirche förmlich rezipiert worden 
ſei. Seit dem Capitulare ecelesiasticum vom Jahre 789 finden wir eine umfafjende 
und ausichließliche Benugung derjelben auf den Neichdtagen und in den Kapitularien 

u (Maaßen ©. 467 ff.), und nach der Rezeption bezeichnete man fie vielfach vorzugsweise 
als den codex canonum oder liber canonum (Waſſerſchleben, Beiträge zur Geſch. der 
faljchen Defretalen, ©. 9 ff. 58). Neben ihr wurde übrigens am Ende des 8. Jahr: 
hunderts auch die große ſpaniſche Sammlung im fränkischen Reiche befannt, Biſchof Rachion 
von Straßburg ließ fih im Jahre 787 eine Abjchrift derjelben anfertigen, welche, wie 

45 aus einer Außerung Hinkmars von Rheims (Opuse. contra Hinemarum Laudun. 
c. 24. Opp. ed. Sirmond. T. II, p. 476) zu entnehmen ift, Riculf von Mainz im 
fränkischen Reiche verbreiten ließ (Beiträge zur Gejchichte der faljchen Defretalen ©. 53, 54). 
Seitdem ergänzte und vermehrte man den hadrianiichen Codex canonum durch Ab: 
jchnitte aus der Hispana. Cine bejondere Wichtigkeit aber erhielt die letztere dadurch, 

50 daß gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts im fränkischen Neiche mit ihr zahlreiche falſche 
Defretalen vereinigt wurden ; über die fogenannte pjeudoifidorifche Sammlung ſ. den 
betreffenden Artifel. Der in diefen Sammlungen enthaltene Eischenrechtliche Stoff war zu 
maſſenhaft und zu wenig oder doch nur chronologisch geordnet, es trat mithin ſehr bald 
das Bejtreben hervor, den Sammlungen durd Sichtung, durch ziwedmäßige Auswahl der 

65 Wwichtigeren Beltimmungen und Ausicheidung zahlreicher Wiederholungen, ſowie durch ſyſte— 
matiſche Anordnung eine größere praktiſche Brauchbarkeit zu geben. Auf diefe Weife 
find zunächſt im fränkischen Neiche im 8. und 9. Jahrh. eine große Anzahl ſyſtematiſcher 
Kanonenfammlungen entitanden, von denen ald die wichtigiten folgende hervorzuheben find: 

Zunächſt gehören hierher drei Sammlungen, welche miteinander nahe verwandt find: 
so 1. eine Kolleltion in 381 Kapiteln, welche bald jelbjtitändig, bald als viertes Buch eines 
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irrtümlich dem Erzbifchof Egbert von York zugefchriebenen Werkes vorfommt. Dieſe dem 
Ende des 8. Jahrhunderts angehörende Sammlung, welche in den Beiträgen zur Gefchichte 
der vorgratianijchen Kirchenrechtöquellen ©. 3 ff. genauer bejchrieben und von Richter heraus: 
gegeben (Antiqua canonum collectio ....., Marburg. 1844), ift bejonders dadurch 
intereffant, daß fie unmittelbar vom Abt Regino für deſſen unten zu ertwähnendes Werk 5 
benugt wurde und eine Reihe irrtümlicher Injkriptionen in diefem, welche in das Decre- 
tum Burchardi und das Gratianſche Dekret übergegangen waren, nur aus ihr erklärt 
und emendiert werden fonnten (vgl. Maaßen ©. 852 ff.). 2. Die fog. Collecetio Acheriana, 
fo genannt von ihrem Herausgeber d'Achery (Spieileg. ed. II, T. I, p. 510). Sie ift 
in zahlreichen Handjchriften erhalten und gehört wahrjcheinlich dem Ende des 8. oder Anz jo 
fang des 9. Jahrhunderts an; die einzelnen Kanones find ohne Ausnahme der hadrianifch- 
dionyſiſchen und der fpanifchen Sammlung entlehnt und in drei Bücher geteilt (Maahen 
©. 848 ff). 3. Die Kanonenfammlung (Poenitentialis), welche Bilcor Halitgar von 
Cambrai zwijchen 817 und 831 infolge einer Aufforderung des Erzbiſchofs Ebbo von 
Rheims verfahte. Diejelbe bejteht aus fünf Büchern, von denen die beiden erften aus 
den Schriften Gregors I. und Profpers, die Vorrede dagegen und ber größte Teil der 
drei legten Bücher fait ganz aus der sub 2 genannten, einiges wohl auch aus der erjten 
Sammlung entlehnt ift. Sie ift abgebrudt in Canisius, Leetiones antig. ed. Basnage, 
T. U, P. II, p. 87sqq. gl. über diejelbe und ihre mannigfache, zum Teil eigen- 
tümliche Benugung in fpäteren Werfen die cit. Bußordnungen ©. 80 ff. und Maafen oo . 
©. 863 ff. Diejen drei Kollektionen ift eigen eine bejondere Berüdfichtigung des Bußweſens, 
und fie find mwahrjcheinlich durd die damalige Beichaffenheit der Bin unmittel⸗ 
bar hervorgerufen worden (ſ. d. A. Bußbücher ©.583,5). Dasſelbe gilt von mehreren Samm— 
lungen des Hrabanus Maurus, namentli dem Liber poenitentium ad Otgarium 
archiep. Mogunt. vom Sabre 841 und der Epistola ad Heribaldum vom Jahre 853 3 
(Opp. Colon. 1626, T. VI; Hartztheim, Coneil. Germ., T. II, p. 190). Auch jie jind 
größtenteils aus der hadrianischen und ſpaniſchen Sammlung erzerpiert und haben, wie die 
vorigen, vorzugsweiſe den Zweck, in Betreff der Bußdisziplin die sententiae patrum, 
canones und deeretales wieder zur Geltung zu bringen. Über die fränkischen Buß: 
bücher j. d. A. 30 

Einen zum Teil ähnlichen Charakter haben die jogenannten Capitula episcoporum. 
Es find dies Heine Kanonenjammlungen, welche einzelne Biſchöfe aus den vorhandenen 
größeren Werfen, zum Teil mit Benugung eigener Verordnungen und des lofalen Rechts, 
zur Regelung der kirchlichen Disziplin für ihre Diöcefen, meift unter Zuziehung der Diö— 
ceſanſynoden, abfaßten (vgl. De capitularibus diatriba 11. bei Ang. Mai, Scriptor. 3; 
veter. nova collect. T. VI, P.II p. 146sqq.). Dahin gehören namentlich) die 
Statuta Bonifaeii Mogunt. vom Jahre 745 (abgedrudt bei Mansi, Coneil. T. XII, 
eol. 383), die Capitula Theodulphi Aurel. u. Jahr 797 (Mansi T. XIII, col. 993, 
Baluz. miscell. ed. Mansi, T. II, p. 99), Capit. Ahytonis (Hattonis, Attonis) 
Basil. u. 820 (Mansi T. XIV, col. 393, Pertz, M. G. T. III, p. 439, bier aber 0 
irrtümlich einer italienischen Synode zugefchrieben, Capitula Herardi Turonensis vom 
Jahre 858 (Baluz. Capit. reg. Francor. T.1, cod. 1283), Capit. Hincmari Re- 
mens. vom J. 852—877 (Hinem. Opp. ed. Sirmond. T. I, p. 709, Mansi T.XV, 
eol. 475), Capit. Walteri Aurel. vom Jahre 871 (Mansi T. XV, col. 505), Capit. 
Rodulfi Bituricens. u. Jahr 870 (Baluz. Miscell. T. II, p. 104), Capitul. Attonis 
Vercellens. u. Jahr 940 (Opp. ed. Burontius del Signore, Vercell. 1768, T. II, 
p- 267). Die Sammlung des Bifchofs Remedius von Chur, welche zuerft Goldaſt (Rer. 
Aleman. script. T. Il, P. Il, p. 121) unter diefem jelbjt erfundenen Namen und zus 
lest Kunſtmann (Tübingen 1836) herausgegeben hat, ift nichts anderes als ein Erzerpt 
aus ben faljchen Defretalen in 80 Kapiteln. Siehe unten das über die Kanonenfamm- zo 
lung des —— Rotger von Trier Bemerkte. Über die Capitula Angilramni 
ſiehe d. A. Bd I ©. 524,7. 

Der große Einfluß der weltlichen Gewalt auf die Firchlichen Verbältnifje zur Zeit der 
Karolinger fügte zu den bisherigen kirchlichen Satungen ein reichhaltiges, vielfach auch die 
fürchliche Disziplin umfafjendes Material hinzu in den Kapitularien der fränkischen Könige, 55 
welche ſeitdem in jpäteren Kanonenfammlungen vielfach benußt und erzerpiert worden 
find. Das praktische Bedürfnis rief fchon früh auch biefür ſyſtematiſche Zufammenitellungen 
berbor, zunächſt eine des Abts Anfegijus in vier Büchern (f. d. A. I, 560), welche aber, da fie 
nur Kapitularien enthält, zu den Dane nicht gerechnet werden kann. Wohl 
aber verdient diejen Namen ein Werk, welches Benedictus Levita in Mainz in 3 Büchern, vo 

— 
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wie er jelbit fagt, zur Ergänzung der anfegifishen Sammlung verfaßt hat, für welches 
aber zum geringften Teile die fränkischen Reichsgeſetze benußt find, fondern nächſt einigen 
deutſchen ———— — und römiſchen Rechtsquellen, die Bibel, Schriften der Kirchenväter 
und Kanonenfammlungen. Dies Werk hat ein befonderes Intereſſe durch die Beziehung 

5 erhalten, in welcher dasſelbe gebracht worden ift bezw. fteht, bezw. zur pfeuboifiborifchen 
Sammlung ſtehen ſoll. Bgl. d. A. „Pſeudoiſidor“. 

Seit dem 9. bis 12. Jahrhundert entſtanden eine große Anzahl von Kanonenſamm⸗ 
lungen, welche ebenfalld den Zweck hatten, das überreihe in den zahlreichen früheren 
Werken zerftreute Material in Verbindung mit neueren firchlichen Satungen zu einem 

10 überfichtlichen und dem praktiſchen Bebürfniffe entjprechenden Ganzen zu vereinigen. Im 
Gegenfat zu den vorhin erwähnten kompendiöſen, meift nur Lofalen Intereſſen dienenden 
joftematiichen Sammlungen find diefe jpäteren großenteild von bebeutendem Umfange und 
von der Art, daß fie weit über die Grenzen der Diöcefe, in welcher fie entftanden, hinaus 
benußt werden fonnten. Biele von ihnen haben eine große Verbreitung und damit eine 

15 hohe praftifche Wichtigkeit erlangt ; für die Zwecke diefer Encyklopädie wird es genügen, 
aus der Mafje derartiger Sammlungen nur diejenigen bervorzubeben, twelche ein bejonderes 
wiſſenſchaftliches Interefie zu erwecken geeignet find. Dahin gehören ettva folgende: 1. die 
bis jeßt ungedrudte Colleetio Anselmo dedicata, jo genannt, weil fie dem Archipräſul 
Anfelmus, wahrſcheinlich Anſelm II. von Mailand (883—897) gewidmet ift. Sie ift 

30 ohne Zweifel in Jtalien verfaßt und befteht aus zwölf Büchern, deren einzelne Kapitel 
aus einer Handfchrift der Hadrianifchen, aber mit farthagifchen, galliihen und fpanifchen 
Konzilien aus der Hispana vermehrten Sammlung, aus den faljchen Dekretalen, dem 
Registrum Gregors I., zwei unter Zacharias (743) und Eugen (826) gehaltenen römischen 
Synoden, den —— Rechtsbüchern und dem Novellenauszuge Julians entlehnt 

35 find. Höchſt wahrſcheinlich iſt aber das zuletzt erwähnte römiſch-rechtliche Material erſt 
ſpäter von einem andern Sammler hinzugefügt worden (vgl. Richter, Beiträge zur Kennt: 
nis d. Quellen des fanon. Rechts, Leipzig 1834, S. 36ff. und Savigny, Geld. d. röm. 
R.imM., Bd 2, ©.288,8d7, ©. 71). Das Merk ift wichtig teils wegen der im ihr zuerft 
berbortretenden umfafjenden Benußung der juftinianifchen Rechtsbücher, teils weil Burchard 

30 von Worms einen großen Teil feines Defrets, von welchem weiterhin die Rede fein wird, 
aus demjelben entnommen bat; da Burchards Merk zum größten Teil in das Deeretum 
Gratiani übergegangen ift, jo erhellt die Bedeutung der vorliegenden Sammlung für die 
Kritif des leeren. 

2. Die Libri duo de causis synodalibus et diseiplinis ecelesiastieis des aud) 
35 als Chroniften befannten * Abts von Prüm (geſt. 915). Die neueſte Ausgabe iſt 

von Waſſerſchleben beſorgt (Leipzig 1840); vgl. außerdem deſſen Beiträge zur Geſchichte 
der vorgratianiſchen Kirchenrechtsquellen Abh. 1. Auf Veranlaſſung bes —— Rath⸗ 
bod von Trier ſtellte Regino ums Jahr 906 aus den oben sub 1—3 bereits erwähnten 
fränkischen ſyſtematiſchen Sammlungen des 7. u. 8. Jahrhunderts aus fränkischen und 

40 deutſchen Konzilienfchlüffen, einigen faljchen Defretalen, den Kapitularien, dem Brevia- 
rium Alarieianum und Julian, aus Bußorbnungen u. a. dies Merk zufammen, melches 
als Yeitfaben (manualis codieillus, enkyridion, wie die an den Erzbiichof Hatto von 
Mainz gerichtete Vorrede jagt) für den Biichof oder feine Stellvertreter bei Abhaltung 
der Vifitationen und der Sendgerichte dienen ſollte. Sowie die Thätigleit des Biſchofs 

45 ſich bierbei teils in einer Beauffichtigung der Kirchen und Kleriker feiner Diöcefe, teild in 
der Beſtrafung der von Laien begangenen Sünden und Verbrechen äußerte, jo teilte auch 
Negino feine Sammlung nad diefen beiden Hauptrichtungen in zwei Teile und ftellte 
jedem derfelben in der damaligen firchlichen Praxis wahrſcheinlich übliche Inftruftionen voran, 
von denen die erfte die einzelnen bei der Kirchenvifitation zu beachtenden Punkte angiebt 

so und zugleich die Hauptpflichten der Kleriker kurz berührt, die zmweite ein Verzeichnis ber 
bei den Sendgerihten nötigen Fragſtücke enthält. Dieſes noch jet wegen ber un— 
mittelbaren Beziehung auf die Sendgerichte und das in ihnen damals geltende Verfahren, 
ſowie wegen ber zn dur Burchard interefjante Wert bat fpäter mandherlei An— 
hänge und Anderungen erhalten, und ift in einer Reihe fpäterer Sammlungen vielfach 

55 exzerpiert worden, fo 3. B. in einer ungedrudten, in einer Wolfenbüttler Handjchrift (int. 
Helmstad. nr. 454. saec. X.) enthaltenen Kollektion von 248 Kap., deren erfte 100 den 
von Goldaft fäljchlih dem Nemedius von Chur zugefchriebenen Auszug aus den faljchen 
Dekretalen bilden; die übrigen find teild aus Negino erzerpiert, teild aus echten und un: 
echten Dekretalen, griechifchen, afrikanischen, ſpaniſchen, gallifchen, englifchen und deutjchen 

so Konzilien und aus patriftiichen Schriften. Die Wichtigkeit diefer Sammlung für die Er: 
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gänzung einiger deutſchen Konzilienakten, und die Gründe, welche es wahrſcheinlich machen, 
daß diejelbe der bisher — Liber ecelesiasticarum sanetionum des Erzbiſchofs 
Rotger von Trier fei, find von Waſſerſchleben in den Krit. Jahrb. für deutiche Rechtswiſſ., 
Bd 3, ©. 485 hervorgehoben ; vgl. auch die angef. Beiträge S. 29, 162—164, 167ff. 
und Philipps, KR., Bd 4, ©. 123, Anm. 13. Wegen anderer Sammlungen, in denen 5 
Regino benugt ift, j. diefelben Beiträge, ©. 20 ff. 

3. Das Deeretum (Liber deeretorum, colleetarium) des Bijchofs Burchard 
von Worms in 20 Büchern, defjen Abfafjung zwiſchen 1012 und 1023 fällt, da die 
Formata im Lib. II. ec. 227 die eritere Jahrzahl bat, das Konzil von Seligenftabt 
pom Jahre 1023 in der Sammlung felbjt noch nicht benußt, wohl aber derjelben als 
Anhang beigefügt if. Bon der an den Propft Brunicho gerichteten Vorrede eriftieren 
zwei verfchiedene Recenfionen, deren eine in allen bisherigen Ausgaben jteht, die andere 
von den Ballerini P. IV. c. 12 n. 4 mitgeteilt it. Letztere jcheint die urfprüngliche, 
jene eine fpätere Emendation zu fein (Baller. a. a. DO.) Beranlafjung diefes Werkes 
war, wie Burchard felbjt in der Worrede fagt, „quia canonum jura et judieia poe- ı6 
nitentium in nostra dioecesi sie sunt confusa atque diversa et inculta, ac sic 
ex toto negleeta et inter se valde diserepantia et pene nullius auctoritate 
suffulta, ut propter dissonantiam vix a sciolis possint discerni. Unde fit 
plerumque, ut confugientibus ad remedium poenitentiae tam pro librorum 
eonfusione, quam etiam presbyterorum ignorantia nullatenus valeat subveniri“. »0 
Das jehr bedeutende in 20 Bücher verteilte Material umfaßt das gejamte Gebiet der 
firchlichen —— und Ordnung, und iſt aus der Collectio Anselmo dedicata, aus 
Regino, Bußordnungen und wahrſcheinlich z. T. direkt aus der Hadriana, Pſeudoiſidor u. a. 
entnommen (vgl. Richter, Beiträge, ©. 52 u. ff. und Maaßen, Zur Geſch. d. Kirchenr. u. 
d. röm. R. i. Mittelalter, in d. Kritiſchen — ————— v. Pözl, Bd 5, ©. 190 ff.). 26 
Eine Eigentümlichkeit Burchards ift die, daß er vielfach Konzilienſchlüſſe, Exrzerpte aus den 
xömifcherechtlihen Sammlungen, den Kapitularien und den Bußordnungen in den be 
treffenden Inſkriptionen einem der älteren Päpfte oder Konzilien, oder einem Sirchenvater 

jchreibt, offenbar, um hierdurch die Autorität diefer canones zu fichern und zu erhöhen. 
iele der leßteren find dann mit den faljchen Infkriptionen in ſpätere Sammlungen, so 

namentlich in das Gratianfche Dekret übergegangen. Beſonders intereflant ift das 19. Bud), 
welches eine Bußordnung bildet, von Buchard jelbit mit den Namen „Correetor“ be 
zeichnet wird (Liber hic correetor vocatur et medicus, quia correetiones cor- 
porum et animarum medicinas plene continet), und vielfach auch als ein ganz 
jelbitftändiges Werk vorlommt. Bemerkenswert find bier namentlich eine Reihe von 5 
Kapiteln, welche die Unzuchtsfälle und die „eonsuetudines superstitiosae“ betreffen; 
diejelben find offenbar aus der Firchlichen Praris entnommen und geben ein höchſt charak— 
teriftijches Bild der damaligen fittlihen und geiftigen Kultur; vgl. eit. Bußordnungen, 
©. 90ff. 628ff. — Das Deeretum Burchardi ift öfters herausgegeben, Colon. 
1543, fol., Paris. 1549, 8°, Colon. 1560, fol. zulest nad der Pariſer Ausgabe in wo 
ver Patrologia ed. Migne, Tom. 140, Paris. 1853, col. 537sq. 

4. Die ungedrudte Collectio duodeeim partium, welche wahrſcheinlich von einem 
Deutſchen bald nad; Beendigung der Burcdhardichen Sammlung, aber noch vor dem, auch 
bier nicht benußten, Konzil von Seligenitabt (1023) verfaßt iſt. Aug. Theiner bat in 
jeinen Disquisitiones criticae (Rom. 1836) p. 308sq. auf die Wichtigkeit dieſer 45 
Sammlung zuerſt aufmerffam gemacht, er irrt aber darin, da er diejelbe für die 
Duelle des Burchardſchen Defrets hält, denn eine genauere Unterfuhung bat ein um: 
gefehrtes Verhältnis zwiſchen beiden dargethan (vgl. eit. Beiträge, S.34ff.). Faſt das 
ganze Wert Buchards ift in diefe Colleetio übergegangen, außerdem find benußt Die 
Coll. Anselmo dedieta und Bußordnungen; bejonders interefjant aber iſt diefelbe durch so 
eine große Anzahl fränkifcher und deutſcher Konzilienfchlüfje und Kapitularienfragmente, 
welche zum Teil, wie es ſcheint, unmittelbar aus den Aften und Originalien geſchöpft find 
(j. Beiträge, ©. 40 u. ff.).- 

5. Die noch ungedrudte Sammlung des Biſchofs Anfelm von Lucca, des Zeit: 
genofien Gregors VII. (geft. 1086), in 13 Büchern. Diejelbe iſt dadurch befonders 55 
wichtig, daß fie fat ganz in das Gratianjche Drekret übergegangen tft und eine Neibe von 
päpftlichen Defretalen enthält, welche, wahrfcheinlich aus dem römifchen Archive entnommen, 
erft aus ihr bekannt geworden find. Die Annahme, daß Anfelm die erften 6 Bücher 
aus der Coll. Anselmo dedicata, die 7 letteren aus Burchard geichöpft habe, muß in 
ihrem erften Teile, nach einer genaueren Vergleihung beider Werke für unbegründet er— 60 

— 0 
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achtet werden. Bejondere Erwähnung verdient, daß Burcharb den Rechtsſtoff nach Materten, 
Stände (Geiftliche, Laien) und Sachen, zu ordnen anfängt. Vgl. Ballerin. P. IV. e. 13; 
Theiner a.a.D. ©.363; Ang. Mai bat im Spieil. Rom. T. VI. p.316sq. die 
Kapitelüberfchriften abdruden Iaffen. 

5 6. Die Kanonenfammlung des Karbinald Deusdedit ift, wie die Vorrede zeigt, dem 
Papſte Viktor III. (1086—1087) dediziert und zerfällt in vier Bücher, deren letztes bie 
Freiheit der Kirche von der mweltlichen Macht behandelt und nicht bloß an jene Zeit er- 
innert, jondern ein neues Element in die Sammlungen einführt. Die reiche Benugung 
der „in tomis Lateranensis Basilicae“, „in archivo sacri palatii Lateran.“ be 

10 findlichen Dokumente verleiht diefer Kanonenfammlung, aus welcher übrigens mehreres 
ebenfall® in dad Deeretum Gratiani übergegangen ift, ein beſonderes Intereſſe, fie ift 
ediert aus der Vatikaniſchen Handjchrift von Puis Martiucci (Venet. 1869). Nicht zu 
verivechjeln mit diefer colleetio canonum ift ein anderes unter Urban II. von demfelben 
Autor verfaßtes Werk „adversus invasores, simoniacos reliquosque schismaticos“ 

ı5 in ebenfalls 4 Büchern. Vgl. Ballerin. P. IV. 14. 
7. u. 8. Dem Biſchof Ivo von Chartres (geft. 1117) werben zwei Kanonenfamm: 

lungen zugefchrieben, dad Decretum in 17 Büchern, und die Pannormia in 8 Büchern. 
Bis jetzt ift das gegenfeitige Verhältnis beider Werke noch immer beftritten, und wenn— 
gleich die früher oft geleugnete Verfafferichaft Ivos binfichtlih der Pannormia gegen: 

0 wärtig als feititebend angejehben werben kann, fo ift diefelbe doch in der neueren Zeit in 
Beziehung auf das Deeretum bezweifelt worden, namentlich deshalb, weil ein jo ver: 
torrenes, plan: und geiftlojes Werk des umfichtigen Verfafferd der Pannormia unwürdig 
jei (vgl. Ballerin. P. IV. ce. 16; Savigny, Geſch. d. röm. R. i.M., Bd2, ©. 303 u. ff.; 
Theiner, Über Ivos vermeintliches Defret, S.26 u. ff). Waſſerſchleben hat in den an 

25 gef. Beiträgen ©. 59 u. ff. die Autorichaft Ivos aufrecht zu halten verfucht. Hiernach be— 
abfichtigte derſelbe zunächſt nur die Zufammenftellung eines möglichit reichhaltigen Materials. 
als Vorarbeit für die Pannormia. Zu diefem Zwecke benugte er mehrere ſyſtematiſche 
Sammlungen, von denen aber nur Burchard als Duelle mit Sicherheit nachzuweiſen ift, 
und ftellte aus ihnen in 17 Rubriken den Stoff fo zufammen, daß er die Ordnung und 

30 Reihenfolge der einzelnen Kapitel und die Eigentümlichkeit jeder Sammlung beibebielt. 
Auf diefe Weife find fait ganze Bücher des Burchardichen Werks unverändert aufgenommen, 
neben denen fich nicht felten ziemlich genau noch zwei und mehr ebenjo zufammenbängende 
Quellenmaſſen unterjcheiden be Aus diefer Worarbeit, welche für die Uffentlichfeit 
gar nicht beftimmt war, ftellte Ivo feine Pannormia in 8 Büchern zufammen, benußte 

35 aber für das 3. u. 4. Buch, wegen der befonderen Wichtigkeit der hier behandelten Lehren 
vom Primat, der Ordination der Biſchöfe und Kleriker ihrem gegenfeitigen Verhältniſſe 
und ihrer Stellung zum Papfte, nody außer der Colleetio Anselmo dedicata, und der 
Coll. Anselmi die Firchliche —— ſeiner ge über jene Lebensfragen der Hierardhie. 
Beide Sammlungen Ivos find aber auch deshalb bemerkenswert, weil fie in umfafjender 

0 Meije von Gratian benußt worden find. Das Deeretum ift herausgegeben von Moli- 
naeus, Lovan. 1661, fol. und von Fronto in den Opp. Ivonis, Bari 1647, fol., 
die Pannormia von Seb. Brandt, Bafel 1499, 4° und von Melch. a Vosmediano, 
Lovan. 1557, 8°, beide ftehen in der neueften Ausg. der MWerfe vos, in der Patro- 
logia ed Migne. T. 161 (Paris 1855, 4°), daS Decretum nad) der Frontojchen, die 

45 Pannormia nad) dem zuletzt erwähnten Drude. 
9. Bon Gratian ift ebenfalls, freilih in minderem Grabe, benußt eine andere noch 

ungedrudte Sammlung, welche unter dem Namen Colleetio trium partium befannt ift. 
Der erfte Teil enthält päpftliche Dekretalen bis Urban II. (geft. 1099) in chronologiſcher 
Ordnung, aber nur fragmentarifch in für jeden Papſt befonderen Kapitelreiben, in gleicher 

5o Weiſe find im 2. Teile chronologisch die Konzilienfchlüffe geordnet; der dritte Teil bildet 
eine jelbititändige Kanonenfammlung, und in ein Exrzerpt aus Ivos Dekret, nicht, tie 
Theiner (a. a. ©. ©. 17 u. f.) behauptet, aus Burchard gejchöpft und Quelle der Ivoſchen 
Sammlungen (vgl. Baller. I. e. cap. 18 num. 2, die angeführten Beiträge, 3. Abb. ; 
Savigny a. a. D., Bd2, ©. 311 u. ff.). 

66 10. Vielfach benugt von den Correetores Romani (f. d. A. „Kanoniſches Nechts- 
buch‘) ift eine von einem Kardinalprieiter Gregorius dem Jahre 1144 vorzugsweiſe aus 
der Coll. Anselmi und Anselmo dedicata verarbeitete, noch ungedrudte Sammlung in 
8 Büchern, welche in der Negel unter dem Namen „Polycarpus“ citiert wird, da der 
Verf. in feiner an den Biſchof Didacus von GCompoftella gerichteten Worrede, feinem 

co Werke diefen Namen felbjt beigelegt bat (vgl. Hüffer, Beitr. z. Geſch. d. Quellen des KR. 
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Münfter 1862, ©. 74ff.). Bl. über eine große Anzahl anderer Kanonenfammlungen 
Walter, KR., Richter: Dove, R Schulte, Quellen. 

Dieſe Reihe von Sammlungen aus den verſchiedenen Jahrhunderten und Ländern wieſen 
viele Mängel für den Gebrauch auf; es fehlte im allgemeinen jede überſichtliche Ordnung, 
firchliches und weltliches Recht, allgemeines und partikuläres ſtand unvermittelt neben 5 
einander, maſſenhafte Widerſprüche fanden ſich; unendlich viele Beſtimmungen waren un: 
brauchbar getworden, im Leben durch andere erſetzt, wodurd neue Widerfprüche entitanden. 
Es lag fomit ein wirkliches Bedürfnis für die Abfafjung eines das geltende Necht ent: 
baltenden überfichtlichen Werkes vor. Ein ſolches verfaßte Gratian, der Kamaldulenfermönd) 
im Klofter St. Felix zu Bologna kanoniſches Recht lehrte. Er verfaßte zmwifchen 1139 
und 1142 ein von ihm Concordantia discordantium canonum benanntes Werk, 
welches jeit dem Ende des 12. Jahrhunderts meift einfach Deeretum, Deeretum Gra- 
tiani bezeichnet wird, außerdem auch als Decreta (c.6. X. De despons. impub. IV. 2), 
Liber deceretorum, Volumen deeretorum. Dasjelbe ift vorzugsweiſe aus den oben 
sub nr.3, 5—10 erwähnten Sammlungen zujammengeftellt, und zerfällt in 3 Teile. ı5 
Diefe Einteilung rührt von Gratian felbjt ber, nicht aber die von Pars. I in 101 
Distinetiones mit der Unterordnung in canones oder capita, und von P. III in 
5 Dist. mit canones, welche Gratians Schüler Paucapalea gemacht bat. Die von 
P. II in 36 Causae mit der Unterabteilung von Quaestiones, welche wieder in ca- 
nones oder capita zerfallen, hat Gratian jelbit gemadt. Die eriten 20 Diſtinktionen 20 
der P. I enthalten Sätze über Rechtsquellen, welche Gration felbft als prineipium oder 
initium bezeichnet, auch twohl vom Inhalte als tractatus deeretalium, die folgenden 
ald tractatus ordinandorum, de ordinatione elericorum, de promotionibus. 
Der zweite Teil behandelt freilich unter vielfacher Beimifchung anderer Gegenjtände, be: 
jonders die Lehre von der: geiftlichen Gerichtsbarkeit, den Firchlichen Verbrechen und dem 25 
gerichtlichen Verfahren, von causa 27 an das Eherecht, welchen letzteren Teil Gratian 
jelbit den Tractatus conjugiüi nennt. In der causa 33. qu. 3 hat Gratian einen be 
fonderen Tractatus de poenitentia eingerüdt, welcher in fieben Dijtinktionen zerfällt. 
Gratian bezeichnet auch andere causae nad) dem Inhalte, z. B. simoniacorum, haere- 
ticorum, titulus de alienatione rerum ececlesiasticarum, tit. de mutatione epis- 30 
eoporum. Der dritte Teil, De consecratione, umfaßt die Religionshandlungen, 
namentlich die Saframente, in fünf Diftinktionen. Eine Eigentümlichkeit diefes Werkes 
beſteht darin, daß Gratian ſich nicht begnügte, die einzelnen canones zur Grläuterung 
der betreffenden Lehren zu jammeln und nad einem gewiſſen freilich ſehr mangelbaften 
Syſteme zu orbnen, fondern, daß er ſelbſt in den beiden erſten Teilen diefe Lehren durch 35 
meift furze Erörterungen (dieta Gratiani) behandelt, und an diefe die canones als 
Belege anjchließt ; vielfach tritt in diefen dieta auch das Beftreben hervor, die in den 
Kanones bervortretenden Widerfprüche auszugleichen und zu bejeitigen. Vgl. überh. Schulte, 
Die Geld. d. Duellen u. Litteratur des fanon. R. von Gratian bis auf die Gegenwart, 
Bd 1 (Stuttgart 1875) ©. 46 ff. 40 

Wie ſehr das Deeretum, troß der mancherlei Mängel, dem praftifchen Bebürfniffe 
entſprach, zeigt der Beifall und die Verbreitung, welche e8 erlangte. Die älteren Samm: 
lungen wurden durch dasjelbe verdrängt, das Werk, welches der Kardinal Laborans im 
Jahre 1182 in 6 Büchern herausgab, und welches im weſentlichen das im Defret ent- 
haltene Material in beſſerer Anordnung enthielt (vgl. Theiner, Disquis erit. p. 401 sqq.), # 
blieb unbeadhtet. Ganz befonders aber verdankte das Dekret jeine allgemeine Anerkennung 
und praktische Wichtigkeit dem Einflufje der Doktrin. Dasfelbe erfchten zu derjelben Zeit, 
wo namentlich Bologna der Mittelpunft der berühmten Legijtenfchule war. Die geiftige 
Thätigkeit der Glofjatoren des römischen Rechts wurde Vorbild und Mufter für die willen: 
jchaftliche Behandlung aud des Gratianifchen Defrets, Gratian ſelbſt hielt zuerft Vor— so 
träge über fein Werl und wurde fo Begründer einer neuen Schule der Kanonijten oder 
Dekretiſten, weldye, neben ihren VBorlefungen, nad der Methode der anderen Schule auch 
durch Glofjen die einzelnen Teile des Defrets erklärten und erläuterten (j. über die 
Gloflatoren de8 Deeretum den N. „Gloſſen und Gloflatoren des römischen und 
fanonijchen Rechts“, Bd VI, ©. 715). Hierdurch wurde dasjelbe in den weiteſten Kreifen 56 
befannt, und jeine Autorität mußte auch in der Praris um jo mehr gehoben und gefichert 
werden, als die Päpfte ſelbſt dasſelbe benusten und in ihren Dekretalen citierten (ce. 6 
X. De despons. impub. IV.2; c.20. X. De elect. I. 6). Gleichwohl ift dasjelbe 
nie von irgend einem Papſte ausdrücklich beftätigt, oder als authentifcher Koder der Kirche 
rezipiert tworben ; jchon Joann. Andreae (gejt. 1348) jagt in ſ. Novella in e.2. X. w 

— 0 
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De reseript. (I. 3): Non obstat, si dieis librum decretorum fuisse per Papam 
approbatum, quia nee hoc constat. Aud von Eugen III., unter welchem Gratian 
jein Werk mwahrjcheinlich vollendete, ift eine ſolche Beftätigung nicht erfolgt, da das Calen- 
darium archigymnas. Bonon., welches allein von einer foldhen Bejtätigung berichtet, 

sein von Aller. Macchiavelt (geit. 1766) erdichtetes Merk ift (vgl. Savigny, Bd 3, ©. 11). 
Es war vorzugsieife der Einfluß der Schule, welchem das Deeretum aud feine An— 
wendung in der Praxis verbanfte. Sehr früh fchon wurden von andern, namentlih von 
einem Schüler Gratians, PBaucopalea, einzelne canones zur Ergänzung hinzugefügt, 
anfangs twahrjcheinlih unter der Form von Marginalglofien, fpäter aber in den 

1o jelbft aufgenommen, mit der Bezeichnung Palea, welche gewiß auf jenen Baucopalen 
zurüdzuführen, und nicht, wie früher manche wollten, durch P. alia (post alia) zu er- 
Hären oder wörtlich mit Spreu zu überjegen ift (Schulte, Die Paleae im Defrete Wien 
1875, i. d. SWW. Da aber die älteren Handichriften weniger foldher Paleae haben, 
als die jüngeren, jo ijt anzunehmen, daß man auch die nach Paucopalea von anderen 

15 eingefchalteten Zuſätze mit dem hierfür gebräuchlich gewordenen Ausdrude bezeichnete. Daß 
diefe Zufäte übrigens fehr bald nach Gratian dem Dekret eingefügt wurden, zeigt das 
etwa 20 Jahre jüngere Werf des Kardinald Laborans, in welches bereits die Mehrzahl 
der Paleae aufgenommen worden find. Die Gitiermethode binfichtlih des Drefrets er- 
giebt fi) aus der oben angeführten Einteilung und Anordnung des Materials von ſelbſt. 

2 Kanonen aus dem eriten Teile werben citiert, z. B. e. 3 Dist. XXIV, aus dem zweiten 
Teile: 3.8. e.1 C.IV. qu. 4, aus dem tractatus de poenitentia, e.1 Dist. II. 
De poenit., aus dem dritten Teile: e.3. Dist. I. De conseer., früher wurden all: 
gemein die canones nicht nach den Zahlen, welche überhaupt erſt fpäter im Dekret bei: 
gefügt find, fondern nad den Anfangsworten bezeichnet. 

% So groß auch das Anfehen und die praftiiche Bedeutung des Decretum Gratiani 
anfänglich war, jo fiel dasfelbe doch in eine, durch eine fruchtbare geſetzgeberiſche Thätig- 
feit der auf der Höhe ihrer Macht ftehenden Päpfte ausgezeichnete Zeit, die päpftlichen 
Defretalen feit dem 12. Jahrhundert enthielten ein neues außerordentlich reiches kirchen— 
rechtliches Material, welches die bisherige Firchliche Disziplin vielfach umänderte und weiter 

so enttoidelte, und jo mußte jehr bald das Merk Gratians, welches bei feinem Erfcheinen 
gewwiffermaßen den ganzen geltenden NRechtsftoff der Kirche umfaßte, und infofern als 
Corpus juris canoniei angejehen erden fonnte (Schulte, Geſch. d. Quellen, Bo 1, 
©. 67, Anm. 13), teil® als antiquiert, teils unvollftändig erjcheinen und das Bedürfnis 
neuer Sammlungen bervortreten, welche, da fie faft ausschließlich Defvetalen und unter 

35 päpftlicher Autorität abgefaßte Konzilienfchlüffe enthalten, vorzugsweiſe im Gegenſatze zu 
den früheren Kanonenfammlungen, colleetiones decretalium genannt wurden (vgl. 
Schulte, Beiträge zur Gefchichte des Fanonifchen Rechts von Gratian bi8 auf Bernhard 
v. Bavia, Wien 1873, und besjelben Gefchichte der Quellen, Bd 1,©.76ff. Aus der Reihe 
folcher vor Gregor IX. entjtandenen Sammlungen find befonders folgende fünf hervorzuheben : 

40 1. Das ums Jahr 1191 vollendete Breviarium extravagantium des Bernarbus, 
Propfts von Pavia (get. ald Biſchof von Pavia 1213). Der Beiname „Circa“, welcher 
früher demjelben vielfach gegeben wurde, beruht auf einem Mißverftändnifje (f. Richter, 
De ined. deecret. coll. Lips., Lips. 1836, p. 1 not.4). Die Begeichnung „extra- 
vagantium“ rührt daber, weil in die Sammlung vorzugsweiſe foldhe, namentlich neuere 

45 Defretalen aufgenommen waren, welche nicht im Dekret Gratians ftanden (extra decre- 
tum vagantes). Bernard benußte für fein Werk, durch welches er das Defret zu er- 
gänzen und zu vervollftändigen beabfichtigte, teil einige ältere Kollektionen, von denen er 
dad Corpus canonum (tahrjcheinlich die Colleetio Anselmo dedicata) und Burchard 
ausdrüdlich nennt, teils befonders für die neueren Dekretalen einige nach Gratian ver- 

5 faßte Sammlungen, den jogenannten Appendix Coneilii Lateranensis, die Collectio 
Bambergensis, die von Richter zuerſt aufgefundene, aus jener gefchöpfte fogenannte 
Collectio Lipsiensis und die jogenannte Collectio Cassellana, melde wiederum 
größtenteils ein Auszug aus der 2. Sammlung ift. Bei Anordnung de3 Materials in 
Bücher (5), Titel und Kapitel nahm der Verfaſſer ohne Zweifel den juftinianifchen Koder 

55 zum Mufter, und der Einfluß auch der Pandekten ift erfichtlih in den dieſen nach— 
gebildeten Titeln: De verborum significatione und De regulis juris. Der Stoff 
ift in den fünf Büchern in der Art verteilt, daß das erfte Buch im weſentlichen von den 
firchlichen Amtern und „de praeparatoriis judieiorum“, das zweite von ben Gerichten 
und dem gerichtlichen Verfahren, das dritte von den Klerikern und Mönchen, das vierte 

so vom Eherecht, das fünfte von den Verbrechen und Strafen handelt, ein Syſtem, welches 
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in den fpäteren Defretalenfammlungen ebenfalld beibehalten, und in dem Verſe: Judex, 
Judieium, Clerus, Connubia (Sponsalia), Crimen zujammengefaßt wurde. Bernar- 
dus ſchrieb über fein Merk ſelbſt eine Summa, dasjelbe twurde von der Schule in Bo- 
logna rezipiert, und erhielt als erjte anerfannte Ertravaganten-Sammlung die Bezeichnung 
Compilatio prima, Liber primus, aud; Volumen primum. Von den —. 5 
derjelben find vorzugsteife zu nennen Melendus, Laurentius, Vincentius, Alanus, Richar- 
dus, Joannes Faventinus, Tancredus (vgl. Schulte, Geſch. der Quellen und Lit. I). Das 
Breviarium ift in den unten zu erwähnenden Gejamtausgaben der vorgregoriantichen 
Compilationes gebrudt. 2. Im Auftrage von Innocenz III. verfaßte der päpftliche 
Notar Petrus Gollivacinus aus Benevent eine Sammlung der von Innocenz in den erften ı0 
11 Regierungsjabren bis 1210 erlafjenen Defretalen. Hierfür benugte er teild die Arbeit 
des Rainerius, Diafonus von Pompoſi, welche in 41 Titeln Defretalen desjelben Bapftes 
aus deſſen drei erften Regierungsjahren enthielt, teild die Sammlung des Bernarbus, 
Arhidiafonus von Compojtella, welche die Defretalen des Innocenz bis zum zehnten Jahre 
diefes Pontifilats umfaßte. Die beiden erwähnten Zwiſchenſammlungen waren von ber ıs 
Schule nicht anerkannt worden, die Arbeit des Bernardus wenigſtens nur vorübergehend 
ald Compilatio Romana. Der Grund diejer Nichtannahme, ſowie des von Innocenz 
an Petrus gerichteten Auftrags zur Abfafjung einer neuen Zujammenftellung lag darin, 
daß jene Sammlungen auch unechte Dekretalen enthielten. Innocenz jandte die neue 
Arbeit im Jahre 1210 nad) Bologna, und erklärte in jeiner an die magistri und scho- 20 
lares von Bologna gerichteten Bulle, daß dieje Defretalen von Petrus „fideliter“ aus 
den Regeſten gefammelt und sub competentibus titulis gejtellt jeien, „quas ad cau- 
telam vobis sub bulla nostra duximus transmittendas, ut eisdem absque quo- 
libet dubitationis serapulo uti possitis, eum opus fuerit tam in judiciis quam 
in scholis“. Diefe Sammlung, Compilatio tertia oder liber tertius benannt, ift die a 
erſte von einem Papſte offiziell verfündete Rechtsfammlung. Sie giebt ſich zwar nicht 
wörtlich als ein Geſetzbuch, verbietet auch nicht den Gebrauch anderer, weil die Macht der 
Schule noch zu groß war, aber enthält dody einen Wendepunkt. Das Vorgehen Hono- 
rius’ III, bejonderd Gregors IX., zeigt, daß die Rechtsentmwidelung zum alleinigen Rechte 
der Päpfte geworden war. 3. Ihrem Inhalte nach fteht zwiſchen beiden Sammlungen so 
eine andere, welche, obgleich erft nach der zulegt erwähnten Kompilation verfaßt, Compi- 
latio secunda oder Liber secundus genannt wurde. Diejelbe enthält Defretalen von 
Alerander III. bis Innocenz III. Zwar waren die Briefe diefer Zwiſchenpäpſte bereits 
vom Magifter Gilbertus, einem Engländer, nad) dem Syſtem der Compilatio prima 
in 5 Büchern zufammengeftellt (nad) 1201), ſowie auch von einem andern, ebenfalls in ss 
Bologna lehrenden Engländer, Alanus; allein dieje beiden Sammlungen, von denen die 
erite von Theiner in Brüfjel entdedt ift (a. a. O. ©. 121), wurden von der Schule nicht 
rezipiert (über fie Schulte, Die GCompilationen Gilberts und Alanus 1870). Die vor: 
bandene Xüde füllte Johannes Galenfis (Wallenſis, aus Wales) durch eine auf der Grund: 
lage der beiden oben erwähnten Kollektionen gearbeitete neue Zujfammenitellung jener 40 
Zwifchendefretalen aus, welche von der Schule als Compil. secunda, wie ſchon erwähnt, 
anerfannt worden ift. Der Hauptgloflator der ziveiten und dritten Kompilation ift Tancred. 
4. Nach dem vierten lateranenfischen Konzil (1215) wurde eine neue Sammlung veran— 
ftaltet, weldye nach dem gewohnten Spiteme die Kanones desjelben und die von Innocenz 
feit 1210 erlaſſenen Defretalen enthielt. Ihr Verfaſſer ift unbelannt, fie wurde aber als 4 
Compilatio quarta in Bologna anerkannt und von Johannes Teutonicus (Semeca) 
gloffiert (ſ. d. A. „Gloſſen u. Glofjatoren” Bd VI ©. 716,10). Dieſe vier erften rezipierten Kom: 
pilationen find zuerjt herausgegeben von Ant. Auguftinus (Ilerdae 1567, audy in den Opp. 
Luce. 1769, T. IV), jodann von Labbé (Antiquae collectiones decretalium cum 
Ant. August. et J. Cujacii not. et emend. Paris. 1609, 1621). 5. Im J. 1226 50 
ſandte Honorius III. eine Sammlung, mweldye feine eigenen Defretalen und Konjtitutionen 
Kaifer Friedrichs II., welche diefer im Jahre 1220 bereits auf den Rat des Papites zur 
Rezeption nah Bologna geichidt hatte, enthielt, ebendorthin. Diejelbe wurde zwar von 
der Schule ald Compilatio quinta anerfannt und glofjiert, allein jehr bald mit den 
übrigen Kompilationen durch die folgende offizielle Defretalenjammlung Gregors IX. ver: 55 
drängt. Sie ift herausgegeben von Cironius (Tolosae 1645) und von J. A. Riegger 
(Vindob. 1761). Über alle dieje Zmwifchenfammlungen vgl. Schulte, Geſch. d. Quellen, 
Bd 1, S. 76ff. Die legte Ausgabe aller 5: Friedberg, Quinque Compilationes an- 
tiquae, Lips. 1882, jedoch find hier die in die Decretales Gregorii IX. aufgenommenen 
Kapitel regelmäßig nicht abgedrudt. 60 
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Im J. 1230 beauftragte Gregor IX. ſeinen Kapellan und Pönitentiar Raymund von 
Pennaforte mit Abfaſſung einer neuen Dekretalenſammlung. Der Zweck und die Veran— 
laſſung derſelben iſt deutlich in der Publikationsbulle des ßapſes ausgeſprochen: „Sane 
diversas constitutiones et decretales epistolas praedecessorum nostrorum, in 

5 diversa dispersas volumina, quarum aliquae propter nimiam similitudinem, 
et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam propter sui prolixitatem, 
confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina 
supradicta, quae tanquam incertae frequenter in judieiis vacillabant, ad com- 
munem et maxime studentium utilitatem per dileetum filium fratrem Ray- 

ıo mundum .... illas in unum volumen resecatis superfluis providimus redi- 
gendas, adjicientes constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas 
nonnulla, quae in prioribus erant dubia, deelarantur“. Demnach verarbeitete 
Raymund die fünf älteren Kompilationen in Verbindung mit den gregorianischen Defre- 
talen in eine Sammlung, mit Beibehaltung des feit dem Breviar Bernhards üblichen 

15 und im einzelnen durch Anderung und Hinzufügung einzelner Titel verbeflerten Syſtems. 
Eine große Anzahl von Kapiteln der älteren Sammlungen find, teil überflüffig, und um 
Wiederholungen oder Widerſprüche zu vermeiden, weggelaſſen, andere ältere Defretalen 
find, um fie mit dem neueften Recht in Einklang zu bringen, interpoliert, die fiber: 
iprechenden Stellen geftrichen oder geändert; von vielen weitläufigen Defretalen wurden 

zo nur die entjcheidenden Stellen, mit Ausfcheidung namentlich der Species facti, auf: 
genommen, viele Briefe wurden je nach den in ihnen enthaltenen verjchiedenen Beſtim— 
mungen zerlegt, und die einzelnen Stüde in die betreffenden Titel verteilt. Daß dies Ver- 
fahren, namentlich auch die ın der Regel durch die Worte: „Et infra“ angedeutete Meg» 
lafjung der fogenannten partes deeisae, durch welche ein meift jehr wichtiges nterpreta= 

235 tionsmittel entzogen wurde, unangemefjen war, kann nicht geleugnet werden, allein der 
jehr heftige Tadel, welcher deshalb über Raymund ausgefprocdhen worden iſt, erjcheint 
darım als zum Teil übertrieben und ungerechtfertigt, weil diefe Abkürzungen und Ber: 
ſtückelungen bereits bei feinen Vorgängern, namentlid in der Compil. I. und III. vor: 
fommen, überhaupt aber diefe Methode demjelben von Gregor ſelbſt vorgezeichnet worden 

30 war. Diefe „Deeretalium Gregorii IX. compilatio“ überjandte der Bapft im Jahre 
1234 an die Univerfität Bologna mit der bereit3 oben erwähnten Bulle, welche am 
Sclufje die Beitimmung enthält: „Volentes igitur, ut hac tantum compilatione 
universi utantur in judieiis et in scholis, distrietius prohibemus, ne quis prae- 
sumat aliam facere absque auctoritate sedis apostolicae speeiali“, wodurch alſo 

35 die bisherige Autorität der fünf älteren Kompilationen, von denen die dritte und fünfte 
jogar von Mäpften jelbjt publiziert worden waren, aufgehoben wurde. Infolgedeſſen wurde 
diefe neue Sammlung auf den Univerfitäten wie in der Praris als firchliches Geſetzbuch 
behandelt. Obgleich die aus den früheren Sammlungen aufgenommenen Kapitel bereits 
loffiert waren, jo mußte fich diefe ältere Gloffe doch infolge der oben charakterifierten 

0 Methode Raymunds vielfach ald unbrauchbar erweiſen, die neueren Defretalen Gregors 
waren überdies noch gar nicht gloffiert, es ift deshalb fehr erflärlih, daß nun die gre— 
gorianiihe Sammlung als Ganzes gloffiert wurde. Vgl. hierüber den A. „Gloſſen und 
Sloffatoren“, Bd VI, ©. 716,4. Daraus, daß die gregorianifche Kompilation an die 
Stelle der älteren Ertravagantenfammlungen getreten war, erflärt ji der Name Liber 

4 extra (nämlih extra Deeretum) und die Citierweife, z. B. e. 1. X. (Extra, d. h. 
— — De praesumpt. (II. 23). Bol. überhaupt Schulte, Geſch. d. Quellen, 
Br 2 © 3—25. 

Die geſetzgeberiſche Thätigkeit der folgenden Päpfte machte 'y: bald Anhänge und 
Supplemente zur vorigen Sammlung notwendig, welche zumächit als beſondere Samm- 

50 lungen von den betreffenden Päpſten den Univerfitäten zugefandt wurden, aber beftimmt 
waren, in die gregorianische Kompilation an den entiprechenden Orten eingereibet zu werden. 
Innocenz IV. jandte im Sabre 1245 den Univerfitäten von Bologna und Paris ein Ber: 
zeichnis der Anfangstworte feiner Defretalen mit der Weifung, diefe und die Schlüfje des 
Konzils von Lyon in den betreffenden Titeln der Defretalen Gregor IX. beizufügen, er 

55 hatte dies fchon in feinem Apparatus zu den Defretalen gethan. Mit Bulle vom 9. Sept. 
1253 publizierte er unter Wiederholung des Auftrags nochmals die Initia feiner Bullen. 
In gleicher Weife wurden die Defretalen der folgenden Bäpfte, Aleranders IV., Urbans IV. 
und Clemens’ IV. in befondere Sammlungen vereinigt; Gregor X. überfandte die auf der 
zweiten Synode von Lyon im Jahre 1274 gefaßten Beichlüffe den Univerfitäten (diefelben 

co wurden u. a. glofjiert von Joh. Garsias Hispanus und Guilelm. Durantis); dasfelbe 
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endlih war der Fall mit einer aus fünf Defretalen des Bapftes Nikolaus III. beftehenden 
Sammlung. . überhaupt Schulte a. a. O. Bd 2, ©. 25 u. ff. 

Diefelben Gründe, welche die Verarbeitung der vorgregorianischen Defretalenfamm- 
[ungen in der Compilatio Gregorii IX. veranlaßt hatten, betvogen Bonifatius VIII., 
die nadgregorianifchen Dekretalenfammlungen mit feinen eigenen zahlreichen Briefen eben- 6 
falld zu einem Ganzen verbinden zu lafjen. In der an die Univerfitäten Bologna und 
Paris gerichteten Publifationsbulle diefer neuen Sammlung bebt Bonifatius befonders die 
in Beziehung auf die Echtheit vieler Defretalen vorhandene Unficherheit hervor; er babe 
daher alle diefe Defretalen durch eine aus dem Erzbiichof Wilhelm von Embrun, dem 
Biihof Berengar von Beziöres und dem Vizekanzler Richard von Siena beftehende Kom: 
mifjion prüfen lafjen, „et tandem, pluribus ex ipsis, quum vel temporales aut 
sibi ipsis vel aliis juribus eontrariae, seu omnino superfluae viderentur, pe- 
nitus resecatis, reliquas, quibusdam ex eis abbreviatis, et aliquibus in toto 
vel in parte mutatis, multisque correetionibus, detractionibus et additionibus, 
prout expedire vidimus, factis in ipsis, in unum librum cum nonnullis nostris 15 
eonstitutionibus . .... redigi mandavimus et sub debitis titulis collocari“. Im 
Februar des Jahres 1298 veröffentlichte der Papſt diefe, nach dem gregorianijchen Syſtem 
in fünf Bücher, Titel und Kapitel abgeteilte Sammlung unter dem Namen „Liber sex- 
tus“, weil durch fie die fünf Bücher der Dektetalen Gregors IX. ergänzt und verboll- 
ftändigt werden follten. Daher erklärt fich die Citiertveife der einzelnen Kapitel dieſer d 
Kompilation, z. B. ce. 1. De haeretieis in VI. (V. 2). Am Sclufje der oben erwähnten 
Bulle beftimmt der Papft, daß die Univerfitäten diefe Sammlung in den Schulen und 
Gerichten gebrauchen, außer denjenigen Dekretalen aber, welche in derjelben enthalten oder 
in ihr ausdrüdlich referviert feien, feine andere feit der gregorianijchen Kompilation er: 
Iafienen Konftitutionen oder Briefe annehmen oder für Defretalen halten follen. — Val. 2 
überhaupt Schulte a. a. D. ©. 34 ff. und über die Glofjatoren dieſes Liber sextus den 
A. „Gloſſen und Glofjatoren” Bd VI ©. 716, 28. 

Nah Publikation des Liber sextus erließ Bonifatius noch eine Reihe Defretalen, 
unter ihnen die berühmte „Unam sancetam“ gegen Philipp von Frankreich v. J. 1302, 
ebenfo jein Nachfolger Benedikt XI.; diefe wurden gefammelt, als Constitutiones extra- 30 
vagantium libri sexti in den Handichriften den legtern hinzugefügt, und (16 an der 
Zahl) vom Kardinal Johannes Monahus gloffiert. Während diefer Sammlung ein offi- 
zieller, authentiſcher Charakter ganz abging, ließ Clemens V. (1305—1314) die Schlüfje 
der Synode von Vienne vom Jahre 1311, ſowie feine eigenen Delretalen nad früherer 
Weiſe und dem berfömmlichen mn in fünf Büchern orbnen, publizierte fie im Sabre a5 
1313, wie es jcheint unter dem Namen Liber septimus, in einem zu Monteaur bei 
Carpentras abgehaltenen Konfiftorium, und überfandte fie der Univerfität zu Orlé6ans. 
Clemens fiftierte aber die weitere Verbreitung und ließ die Sammlung umarbeiten; erſt 
unter jeinem Nachfolger Johann XXII. wurde diefelbe im Jahre 1317 an die Univerfis 
täten Bologna und Paris verfandt. Anfangs fcheint diefelbe den Namen Liber septimus 40 
geführt zu haben, durch die Glofje jelbit wurde aber die ſeitdem gebräuchliche Bezeichnung 
Constitutiones Clementinae eingeführt; dem zufolge werden die Kapitel derjelben mit 
dem Beiſatz „in Clementinis“ citiert, 3. B. e. 2. De judieiis in Clement. (II. 1) 
oder Clement. 2. De judie. Der große Unterfchied zwischen diefer und den ſeit Gregor IX. 
veröffentlichten offiziellen Sammlungen liegt darin, daf lettere in gewiſſer Weiſe den Cha: 45 
after erflufiver Gejegbücher hatten, durch welche alle nicht aufgenommenen Ertravaganten 
bejeitigt werden follten, erjtere dagegen die feit dem Liber sextus erjchienenen Ertra- 
baganten nicht ausſchloß; die Glementinen enthielten ohnehin außer den Vienner Kanonen 
nur Dekretalen von Glemens V., und in der Bublifationsbulle äußert fih Johann XXL. 
weder über die früheren Ertravaganten, noch über feine eigenen, damals bereits erlafjenen, » 
aber in die clementinishe Sammlung nicht aufgenommenen Defretalen. Es beitanden aljo 
jeitbem neben den offiziellen Kompilationen Ertravaganten, welche, ihre Echtheit voraus: 
gejeßt, unbejtreitbar gejeßliche Autorität befahen. Der Grund, weshalb Clemens V. und 
jein Nachfolger das Syſtem ihrer Vorgänger aufgaben, lag offenbar vorzugsweiſe darin, 
daß jene unter den damaligen VBerhältnifjen, namentlich in Frankreich, befürchten mußten, 55 
ihre Sammlung durh Aufnahme von Dekretalen, welche zum Teil Gegenitand einer bet: 
tigen Oppofition getvorden waren, zurückgewieſen zu ſehen. Vgl. überhaupt Schulte a. a. O. 
©. 45ff. und über die Glofjatoren d. A. „Glofjen und Olofatoren“. 

Mit den Glementinen fchließen die offiziellen Dekretalenfammlungen ab. Das er- 
jchütterte Anfchen der Bäpfte, die feit dem 14. Jahrhunderte ſich fteigernden Kämpfe der: co 

— > 
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felben mit der weltlichen Gewalt und einzelnen Nationalkirchen ließen den Erfolg derar- 
tiger Unternehmungen als jehr yeoßlematikd ericheinen, und nahmen die Thätigfeit der 
Päpfte für andere Zwecke in Anſpruch. Trogdem find noch mehrere Sammlungen von 
Ertravaganten zu erwähnen, von denen zwei bis auf den heutigen Tag eine bejondere 

5 Bedeutung dadurch beivahrt haben, daß fie neben dem Decretum Gratiani, der grego- 
rianifchen Dekretalenfammlung, dem Liber sextus und den Glementinen, welche man 
jpäter unter dem Namen des Corpus juris canoniei zufammenfaßte, in diejes auf: 
enommen wurden (f. d. U. „Kanoniſches Rechtsbuch“). Schon oben wurde die von Jo— 
ein Monachus gloffierte Sammlung von 16 Ertravaganten des Bonifatius VIII. und 

10 Benenedilt XI. erwähnt, drei Defretalen Johanna XXTI. gloffierte Guilelmus de monte 
Lauduno bald nad) dem Jahre 1317, 20 Dekretalen desſelben Papftes, welche dieſer 
jelbjt zu einem chronologifch geordneten Ganzen verbunden zu haben jcheint, unter ihnen 
auch die vorigen drei, gloffierte Zenzelinus de Gafjanis im Jahre 1325. In mehreren 
Handfchriften des Liber sextus und der Clementinae finden fid) außerdem aber noch 

15 eine größere oder geringere Zahl anderer Exrtravaganten früherer und jpäterer Päpſte, ohne 
Ordnung und Zuſammenhang, bald dem Liber sextus, bald den Glementinen oder dem 
Werke eines Kommentators diefer angehängt; andere Handichriften haben gar feine der- 
artigen Anhänge, kurz es bericht in Beziehung auf die Ertravaganten ſowohl in den 
Handicriften, als in den älteren gedrudten Ausgaben, da alles von der Willlür der 

20 Schreiber und Herausgeber abhing, die größte Verſchiedenheit (vgl. hierüber bejonders 
Biel, Über die Entftehung und den heutigen Gebrauch der beiden Extravagantenſamm— 
lungen de3 Corpus juris canoniei, Marburg 1825, ©. 1—39, 118 ff., Schulte a. a. O. 
II, ©. 50ff., III, ©. 65ff.). Am Ende des 15. Jahrhunderts unternahmen die Buch: 
händler Ulrih Gering und Berthold Remboldt in Paris eine Herausgabe ſämtlicher Teile 

25 des Corpus juris canoniei, und wählten hiefür zu Horreftoren den Profeſſor der Rechts- 
wiſſenſchaft Vitalis de Thebes und den Yicentiaten des Nechts Johannes Chappuis. Leb- 
terer, welchem da3 Decretum, ver Liber sextus, die Glementinen und Ertravaganten 
übertragen waren, beranftaltete eine zum Teil ganz neue Nebaktion der Ertravaganten, 
welche ſeitdem bis jegt in allen Ausgaben unverändert beibehalten worden iſt. Er teilte 

0 diefelben nämlich in zwei befondere Sammlungen: die eritere, Extravagantes Joannis 
P. XXII, enthält die bereits oben erwähnten, von Zenzelinus gloffierten, 20 Dekretalen 
Johanns XXII., aber in anderer Reihenfolge, nämlich, nad dem herfömmlichen Syſteme, 
wenngleich ohne Büchereinteilung, unter 14 Titel geordnet, die zweite umfaßt 74 (ur: 
iprünglic 70) Defretalen von Urban IV. (1261—1264) bis Sirtus IV. (1471—1484), 

3 und führt den Namen: Extravagantes communes, nicht teil fie, im Gegenſatze zur 
erftern, Defretalen verjchiedener Paͤpſte enthält, ſondern weil in diejelbe die in den bis» 
berigen Ausgaben gewöhnlich vorlommenden Ertravaganten aufgenommen find, Chappuis 
jelbjt nennt fie: „tritarum cumulus extravagantium“, dab aber diefe neue Ne 
daktion bei weitem reichhaltiger, als alle früheren Ausgaben war, geht daraus hervor, daß 

0 in diefen höchſtens 33 Exrtravaganten ftehen. Chappuis ordnete diefe Defretalen nach der 
üblichen Weife in fünf Bücher, Titel und Kapitel, und zwar jo, daß jede Ertravagante 
ein Kapitel bildet. Da er aber für das vierte Buch, das Eherecht, in diefen Extravaganten 
feinen Stoff fand, jo bemerkte er am Schluſſe des dritten Buches: „Liber quartus 
vacat“. Die Citierweife beider Sammlungen erhellt aus folgenden Beifpielen: c. uni- 

46 cum De praebend. in Extravag. Joann. XXII. (III.), oder Extrav. unic. (Ex- 
secrabilis) Joann. XXII. De praebend. (Ill.); e.1. De praebend. in Extravag. 
comm. (111.2), over Extrav. comm. 1. (Piae sollieitudinis) De praebend. (III. 2). 
Vol. Schulte a. a. O. ©. 59 ff. 

Im Jahre 1590 veröffentlichte Petrus Matthäus zu Lyon einen Liber septimus 
so deeretalium in fünf Büchern, welche Dekretalen von Sirtus IV. bis Sirtus V. (1585 

bis 1590) enthielten, fih mithin an die Extravagantes communes in gewiſſer Art 
anjchlofjen. Dieſe Privatarbeit bat, obgleich fie in jehr vielen älteren Ausgaben des Corp. 
jur. canon. unter den Anhängen abgedrudt worden ift, feine Anerkennung und Antvend- 
barkeit gefunden. Dagegen wurde von Gregor XIII. eine Kommiffion niedergejegt zur 

55 Ausarbeitung eines authentifchen Liber septimus, aber erit unter Clemens VIII. war 
das Merk, in welches man auch die dogmatischen Beichlüffe der Synoden von Florenz und 
Trient aufgenommen hatte, im Drud beendigt unter dem Titel Sanctissimi Domini 
Nostri D. Clementis Papae VIII. Decretales. Romae. Ex Typographia Came- 
rae Apostolicae. M.D.XCVIII und dem Bapfte zur Approbation vorgelegt. Diefe ift 

co nicht erfolgt, der Grund tft nicht feitzuftellen (vgl. Franc. Sentis Clementis Papae VIII. 
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Deeretales quae vulgo nuncupantur Liber Septimus Decretalium Clemen- 
tis VIII. primum edidit ete. Frib. Brisg. 1870. Schulte, Geſch. d. Qu. III, 1, 
©. 71ff.) Auch fpäter bis jegt ift feine weitere ſyſtematiſche Bearbeitung der neueren 
päpftlichen Defretalen unternommen worden, dagegen wurden vielfach chronologiſche Samm- 
lungen derjelben in den jogenannten Bullarien veranftaltet ([. d. A. „Breve” Bd III ©. 391). 

(Waſſerſchleben +) v. Schulte. 
a 

Kanoniter j. Kapitel. 

Kanonifation. — Gonzalez Tellez, Comment. in Ius canon. III, 45 cap. Audivi- 
mus de reliqu. et vener. sanct.; Justus Fontaninus, Codex constitutionum, quas summi 
pontifices ediderunt in solenni canonisatione sanctorum a Ioanne XV, ad Benedietum XIII. 10 
sive ab anno 9093 ad annum 1729, Rom 1729; Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. vene- 
ratio sanctorum nr. 26f. ed. Lambrushini (1845) Bd II, 803Ff.; bejonder® Prosper Lam- 
bertini (Benedift XIV.) De servorum Dei beatificatione et beatorum canonisatione, Bo— 
logna 1734—1738, 2. A. Padua 1743, 4 Bde; Bangen, Die röm. Kurie (Münſter 1854) 
©. 214— 246. . 

Kanonifation (canonisatio) ift die Heiligfprechung (deelaratio pro sancto) eines 
Seligen (beatus). Der Ausdruck canonizare heißt in das Verzeichnis (album, canon) 
der Heiligen (vgl. den A. Bd VII ©. 554 ff.) eintragen und den diefen gebührenden 
Kultus zuerkennen, wozu vornehmlich aud die Erwähnung in dem Gebete gehört, welches 
der Priefter im Meßkanon (canon missae), bei der Konfekration der Elemente des hl. 0 
Abendmahls, zu fprechen hat. Um die Verehrung eines Heiligen in der ganzen Kirche zu 
erlangen, gab es fein geeigneteres Mittel, ald die päpftliche Beftätigung nachzufuchen ; 
dies geſchah vielleicht hin und wieder fchon früh, oder die Päpfte fonfirmierten auch felbit: 
ftändig, nachdem ohne ihre Zuziehung eine Heiligiprehung erfolgt war. Nachweisbar ift 
die Kanonifation des Biſchofs Ulrich von Augsburg 993 (Harduin VI, I, 727; Fontanin 25 
©. 1f.). Als ein den Päpften vorbehaltenes Recht erjcheint die Kanonifation erft feit 
Alerander III., vgl. deſſen Erlaß (Ius can. De reliquiis et veneratione sanetorum 
III, 45, bei Friedb. II, 650; MSL 200, 1261; Jaffe 13546): Illum ergo hominem 
non praesumatis de caetero colere: cum, etiamsi per eum miracula plurima 
fierent, non liceret vobis ipsum pro sancto absque auctoritate Romanae ec- 3) 
elesiae publice venerari. Da aber noch jpäter die Biſchöfe fich für berechtigt bielten, 
für den Bereich ihrer Diöcefen zu kanonifieren, wurde durch bejondere Deflarationen Ur: 
bans VIII. von 1625 und 1634 (Ferraris Nr. 47 ©.815 ff.) dies für unftatthaft erklärt; 
auch ergingen mehrere Verordnungen, durch welche ſowohl die Requifite zur Heiligiprechung 
als das dabei anzuwendende Verfahren jehr genau vorgefchrieben wurde. 35 

Der im Rufe eines heiligen Wandels Entjchlafene heißt piae memoriae und wird, 
jobald darüber eine Unterſuchung angeordnet oder eingeleitet: ift, servus Dei genannt. 
Wird ordentlich erwieſen (De testibus II, 20, e. 52 Honorius III. 1225 II, 339f.), 
dab er fromm gelebt und Wunder verrichtet habe, jo kann zunächſt feine Seligiprechung 
(beatifieatio) beantragt werden. Dies ſoll in der Regel erſt 50 Jahre nach dem Tode ın 
geſchehen aris Nr. 30 ©. 810). Auf Grund der vom Biſchofe des Ortes, wo er 
lebte und jtarb, angejtellten Unterfuchung prüft eine Kommiffion der Congregatio rituum, 
ob ein Beatififationsverfahren zuläffig ift, in welchem Falle die Autorifation des Papſtes 
Dazu eingebolt wird. Die Bewährung heroischer Tugenden und der Wunderkraft ijt die 
Borausjegung. Hierauf folgt eine dreifache Prüfung über die Perſon des venerabilis 4. 
vor der Congregatio rituum, vor den Kardinälen und in einem unter dem Vorfite des 
PBapftes gehaltenen Konfiftorium. Nach dem Beſchluſſe des Papſtes wird das Breve aus: 
gefertigt, welches den venerabilis für beatus erklärt und zugleich den Umfang der dem— 
jelben zu erweiſenden Kultuschren beftimmt, wie Kommemoration und Invokation im 
Gottesdienft, im canon missae, Errichtung eines Altars, öffentliche Ausstellung der Re— so 
liquien u. ſ. w. (man vgl. die fpezielleren Beitimmungen in dem Erlafje Aleranders VII. 
von 1659 u. a.; Ferraris Nr. 43 ©. 812). Die feierliche Publikation des Beatififations- 
defretö erfolgt in der basilica Vaticana (nad) der Bulle Benedikts XIV. Ad sepul- 
chra apostolorum vom 23. November 1741, im Bullarium Magnum ed. Luxemb. 
Bd 16 ©. 55). Statt der in ftrenger Form erfolgenden Seligſprechung (beatificatio 55 
formalis) fann auch eine einfachere eintreten, indem der Papſt die richterliche Sentenz 
über den Zuftand des Seligen nur beftätigt (beatificatio aequipollens), vgl. Ferraris 
Nr. 6ff. Nach erneuten Wundern durch den beatus und wiederholten Prüfungen erfolgt 
fodann die Heiligfprechung (canonisatio, ebenfall® formalis oder aequipollens), indem 
der Papſt ex cathedra den beatus für sanctus erklärt (ad honorem sanctae et in- o 

Real-Eucyflopäbie für Theologie und Stiche. 3. U, X, 5) 
— 
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dividuae trinitatis ... decernimus et definimus bon. mem. N. sanctum esse et 
sanctorum catalogo adsceribendum ipsumque catalogo huiusmodi adseribimus 
statuentes, ut ab universali ecclesia . . festum ipsius et offieium devote et 
solenniter celebretur). Dies geſchieht mit erhöhten Solennitäten gleichfalld in der 

5 basilica Vaticana. Der Papſt oder fein Vertreter lieft das erfte feierliche Hochamt zu 
Ehren des Heiligen. Der Kultus der Heiligen ift umfafjender, als der der Seligen; denn 
während der legtere, abgejeben von andern Beichränfungen, fih nur auf einen Teil der 
Kirche bezieht, gebt der der Heiligen über die ganze römijche Kirche; während ferner jener 
nur ein erlaubter ift, erfcheint diefer al8 ein gebotener (doch j. Bd VII ©. 558, 58 ff.). 

10 (8. F. Jacobſon F) Bonwetſch. 

Kauoniſches Recht ſ. Kirchenrecht. 

Stanonifches Rechtsbuch. Mit dem Ausdruck Corpus juris eanoniei oder Kano— 
niſches Rechtsbuich bezeichnet man feit dem 16. Jahrhundert das Decretum Gratiani, 
die Defretalenfammlung Gregors IX., den Liber sextus, die Clementinae und die 

15 beiden Extravagantenfammlungen von Chappuis in ihrer Gefamtheit. (Über die einzelnen 
Teile vgl. oben d. A. „Kanonen: und Defretalenfammlungen.“) Schon früher findet fich 
das Wort Corpus juris zur Bezeichnung eines geringeren Komplexes jener kirchenrecht⸗ 
lihen Sammlungen. So wurde Gratiand Defret bereits im 12. Jahrh. Corpus juris 
canoniei genannt (Schulte, Geſch. der Quell. u. Litter. d. kanon. R., Bd 1, ©. 67, 

0 Anm. 13), jo nannte Innocenz IV. die gregorianische Defretalenfammlung in einem 
Schreiben an den Ardidiafon Philippus von Bologna: Corpus juris (Theiner, 
Disquis. erit. p. 66). Der Kardinal Petrus de Alliaco jpricht in feiner zu Anfang des 
Konzils von Konſtanz geichriebenen Abhandlung De necessitate reformationis e. 3 
von den „in corpore juris eanoniei“ verzeichneten Rejerbationen (Hardt, Acta coneil. 

25 Constant. T. 1. P. VII. col. 280), womit er obne Zweifel die oben erwähnten Kom- 
pilationen mit Ausjchluß der damals nocd gar nicht erijtierenden Exrtravagantenfamm- 
lungen meinte. Bei den Verhandlungen des gedadhten Konzils wird überhaupt der Aus: 
drud Corpus juris oder Jus seriptum, Jus commune vielfach gebraucht im Gegenſatz 
zu den nachklementiniſchen Ertravaganten (ſ. Hardt a. a. ©. col. 557, 671, 999, 1001, 

so 1022). So annullierte die Synonde „omnes et singulas reservationes ecelesiarum 
cathedralium, abbatialium et aliarum dignitatum electivarum, quae in corpore 
juris non elauduntur“ (Hardt, col. 671); ebenfo bob die Basler Synode im Jahre 
1436 alle Nefervationen auf „reservationibus in corpore juris expresse clausis... 
exceptis“ (sess. XXIII, e. 6). Hierauf gründet fich die von neueren Kanoniſten auf: 

35 gejtellte Bezeichnung: Corpus juris clausum für das Defret und die Dekretalenſamm— 
lungen, einfchließlich der Clementinae, im Gegenfate zu den Ertravagantenjammlungen, ein 
Ausdrud, welcher nichts anderes bedeutet, als die früher üblichen oben a Re 
Während das Corpus juris als Ganzes, aud) abgejehben davon, daß die drei Defretalen- 
jammlungen von vornherein ald Geſetze galten, durch feine Rezeption in der Schule wie 

40 in den Gerichten eine gemeinrechtliche Anwendbarkeit erhalten hatte, war das gejetliche 
Anfeben der Ertravaganten vielfach bejtritten, und der feit Innocenz III. tbatjächlich gel- 
tende Grundſatz der Verbindlichkeit jeder päpftlichen Verfügung wurde jeit dem 15. Jahr: 
bundert nicht mehr anerkannt. Inſofern war jener Gegenjag vollkommen begründet, und 
man fonnte mit Recht, jo lange feine neue Sammlung zu den Glementinen binzugefommen 

45 und rezipiert war, das bisherige Corpus juris als ein abgejchlofjenes Ganze (clausum) 
anjehen. Der Name Corpus juris fommt übrigens in den älteren Druden noch nicht 
vor, was ſich einfady daraus erklärt, daß diefelben anfangs nur je einzelne Teile mit der 
Gloſſe enthielten. Die editio princeps des Gratianiſchen Defrets ift die von H. Egge 
jtepn (Argentin. 1471. fol.), die der gregorianischen Defretalen mwahrjcheinlih in Mainz, 

so sine loco et anno, gedrudt, eine folgende in Mainz 1473 bei Peter Schiffer, die erſte 
Ausgabe des Liber sextus ift in Mainz 1465 bei ob. Fuft und P. Schoiffer, die der 
Clementinae bei denjelben 1460 erjchienen. (Bgl. überhaupt Schulte, Geſch. I, ©. 71 ff. 
U, ©.23, 44, 50, 63.) Im 16. Jahrhundert wurden dieje einzelnen Teile, feit Chappuis 
({.d. A. Kanonen: u. Defretalenfammlungen oben ©. 16,26) auch die beiden Extravaganten- 

55 fammlungen, gewöhnlich von derjelben Offizin in 3 Bänden herausgegeben, fo daß das 
Dekret den erften, die Defretalen Gregors IX. den zweiten, die übrigen Sammlungen, 
jämtlich mit der Glofje, den dritten Band bildeten. In der zweiten Hälfte des 16. Jahr— 
bunderts ließ man in den Ausgaben vielfach die Glofje hinweg und faßte alles in einem 
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Bande zufammen, feit diefer Zeit findet ſich auch zuerft der Gejamttitel: Corpus juris 
eanoniei, welcher ſeitdem bis auf den heutigen Tag der gebräuchliche geblieben ift. Unter 
den früheren Ausgaben ift die zu Paris 1499--1502 von Ulrich Gering und Berthold 
Rembolt beforgte infoigen von bejonderem Einflufje geweſen, als aus ihr die bier zuerft 
abgedrudten beiden Ertravagantenfammlungen des Johannes Chappuis in die fpäteren : 
Ausgaben übergegangen find. Von den folgenden Herausgeberin find bejonders zu er: 
wähnen Democdares (Paris 1550, 52, 4° voll. 8, ohne Gloſſe, Paris 1561, 3 voll. fol. 
mit der Gloffe), welcher ſich um die Kritif des Tertes und namentlih auch durch Er- 
gänzung der Inſkriptionen des Defretes verdient gemacht hat, Molinäus (Lugdun. 1554, 
1559, 4°), welcher einzelnen Stellen des Defrets kritiſche Apoftillen beifügte, und zuerft 
die einzelnen Kanones, mit Ausnahme der Paleae, mit Zahlen bezeichnete, Contius (Ant- 
verp. 1569—1571, 4 voll. 8°), welcher aus den vorgregorianifchen Kompilationen viele 
partes deeisae in der Sammlung Gregor IX. ergänzt hat. (Vgl. überhaupt Richter, 
Diss. de emendator. Gratiani, Lips. 1835, p. 14 sqq.) Die Bemühungen diefer 
erwieſen fich aber alö unzureichend. Bei den Verhandlungen des Tridentiner Konzil trat ı5 
vielfah das Bedürfnis einer Emendation und neuen Reviſion namentlidy des Gratianifchen 
Defrets hervor, und Papſt Pius IV. ſetzte zu diefem Zwecke im Jahre 1563 eine Kom: 
mifftion von Kardinälen und anderen Gelehrten nieder, welche unter den Nachfolgern des: 
jelben, Pius V. und Gregor XIII., verftärtt und ergänzt aus 35 Mitgliedern beftand 

0 

_ - 

und unter dem Namen der Correetores romani befannt ift. Die Arbeit derjelben war 0 
im J. 1580 beendigt und i. J. 1582 wurde auf diefer Grundlage das gejamte Corpus juris 
eanoniei mit der Glofje zu Rom durch den Drud veröffentlicht in 3 Bänden. Diejer Editio 
Romana jteben voran zwei Breven Gregors XIII. vom J. 1580 und 1582, von denen das 
eritere fih auf das Ganze, das legtere nur auf das Dekret bezieht, in welchen der Papſt 
wiederholt den — ausſpricht, daß an dem hier feſtgeſtellten Text keine Anderung 
itgend einer Art in Zukunft vorgenommen werden ſolle. (Vgl. Theiner, Disquis. erit. 
App. I, und Schulte a. a. O.) So fehr auch die fritifchen Arbeiten der Correetores 
Anerkennung verdienen, jo hatten fie ihre Aufgabe doch nur unvollftändig gelöft, und die 
Unterfuchungen von Anton. Augustinus (De emendatione Gratiani dialogorum 
libri II Tarag. 1587, Par. 1607, u. a. Schulte III ©. 725), Berardus (Gratiani 
eanones genuini ab apocryphis discreti, Venet. 1783) u. a., ſowie die neueren 
Ausgaben des Corpus juris canoniei zeigen, was in Beziehung auf die Tertberichtigung 
no zu thun übrig geblieben war. Won den folgenden Ausgaben, welche im weſentlichen 
auf der Grundlage der römifchen ruben, find zu ertwähnen die der Gebrüder Pithou (ex 
biblioth. ill. dom. D. Claud. le Pelletier, Paris 1685, 87, 2 Tom. fol. u. öfters), a 
von J. H. Böhmer (Halae 1747, 2 Tom. 4°), von Aem. Yudov. Nichter (Lips. 1839, 
2 Tom. 4°), ganz befonderd die neuejte von Emil Friedberg (Leipz. 1876 bis 1881). 
Eine deutjche Überſetzung des Corpus jur. canon. im Auszuge haben bejorgt Bruno 
Schilling und Sintenis (Leipzig 1834— 1838, 2 Bde, 8°), von einer von Yang begonnenen 

ng (Nürnberg und Fürth 1835, 8") find nur zwei Hefte erichienen. In den 
früheren Ausgaben ftehen gewöhnlich eine Reihe von Anhängen, von denen außer den von 
Peter Guenois angefertigten Indices und Regiftern (zuerjt in der Ausgabe Paris 1618) 
zu erwähnen find: der arbor consanguinitatis und affinitatis mit dem Kommentar 
des Joh. Andreae hinter can. XXXV qu. 5 des Defrets, 47 canones poenitentiales 
aus der Summa aurea des Karbinald Hostiensis und 84 canones apostolorum 
nad der Überfegung von Haloander hinter dem Defrete, die Institutiones juris cano- 
niei, welche Baul Lancelot, Profeffor in Perugia im Auftrage des Papftes Baul IV. 
(1555— 1559) verfaßte, durch welche die Barallele ziwifchen dem Corpus juris eivilis 
und eanoniei, injofern das Dekret und die Dekretalenfammlungen den Pandelten, dem 
Koder und den Novellen entiprachen, vervollitändigt werden jollte, endlich der jog. Liber ; 
septimus des Petrus Matthäus, welcher zuerjt in der Luoner Ausgabe des Corp. jur. 
ean. vom Sabre 1671 aufgenommen wurde. (Vgl. über denjelben den A. Kanonen: und 
Defretalenfammlungen ©. 16, 4.) 

Eine bejondere Wichtigkeit hat die Frage über die heutige Anwendbarkeit des Corpus 
juris eanonici. Bei der Prüfung diefer Frage ift zu unterfcheiden die Bedeutung desſelben 5; 
1. für die datholiſche, 2. für die evangelifche Kirche, 3. ald Duelle des gemeinen bürger: 
lichen Rechte. 

Für die inneren Verbältnifje der katholiſchen Kirche ift das Corp. jur. can. noch 
It Quelle des gemeinen Nechts, aber mit folgenden Einſchränkungen: Die oben erwähnten 

Io Aa 

— = ) 

— — 

Anhänge, namentlich die Institutiones von Lancelot und der Liber septimus haben so 
og %* 
— 
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in feiner Weiſe eine Autorität erhalten, die einzelnen in der letzteren Sammlung befind: 
lichen Defretalen haben daher nur dann Geltung, wenn fie reziptert find. Derjelbe Grund: 
ja ift maßgebend in Beziehung auf die beiden Ertravagantenfammlungen, deren Rezeption 
nicht nachweisbar iſt. Schon bei den Verhandlungen des Koftniger und Basler Konzils 

6 tritt, wie bereits oben erwähnt wurde, ein entjchiedener Gegenfat zwilchen dem Corpus 
juris (dem Jus seriptum oder commune) und den Ertravaganten hervor. Welche der 
legteren antvendbar oder nicht anwendbar jeien, ftand bereit3 vor ihrer Zufammenftellung 
durch Chappuis feit, und die Aufnahme der beiden Sammlungen des Ießteren in bie 
römifche Ausgabe Gregors XIII. bat in diefer Beziehung umſo meniger etwas geändert, 

10 ald das Motiv der Aufnahme keineswegs mar, — hierdurch eine geſetzliche Autorität 
zu verleihen, ſondern nur, den Tert der in dieſen, ſeit dem ei des 16. Jahrhunderts 
allen Ausgaben einverleibten, Brivatlompilationen enthaltenen Dekretalen ebenfalls feſtzu— 
jtellen und ihre Echtheit zu Eonftatieren. (Vgl. Phillips a. a. D. ©. 419 ff.; Yang, Be 
merfungen über die Gemeingiltigfeit der beiden Ertravagantenfammlungen, in Weiß, Archiv 

15 der Kirchenrechtswiſſenſch, Bd 1, S. 74; Eichhorn, Kirchenrecht, Bd 1, S.349 ff.; anderer 
Anſicht ift Bidell a. a DO. ©. 40ff.) Hiernach gelten alfo diefe beiden Sammlungen 
nicht als ſolche, und die einzelnen in ihnen enthaltenen Defretalen nur inſoweit, als fie, 
namentlich in den deutjchen Konfordaten oder durch den Gerichtsgebraudh anerkannt und 
rezipiert worden find. Übrigens ift diefe Kontroverje für die Praris ziemlich bedeutungs- 

20 log, ra jenen Dekretalen heutzutage nur fehr wenige noch in Deutjchland anivend- 
bar find. 

Was ferner die übrigen Teile des Corp. jur. can., da® Decretum Gratiani und 
die drei offiziellen Defretalenfammlungen betrifft, jo ftreitet die große Mehrzahl der heu— 
tigen Kanoniften zunächſt dem Dekret als ſolchem ebenfalls gejegliche Autorität ab, da 

25 dasjelbe ald Privatjammlung nie von der Kirche oder den Päpſten Ffonfirmiert worden 
jei, und die Emendation desjelben durch Gregor XIII., jowie die Aufnahme in die römifche 
Ausgabe, ihm, gleich den Exrtravaganten, Feine höhere Autorität habe verleihen können 
und follen, ala es biöber beſeſſen Er: die einzelnen Stellen hätten mithin feine andere 
Giltigkeit, als ihnen ſchon an ſich zuftebe, und der alleinige Wert diefer Erzerptenfamm- 

0 lung beftehe darin, daß fie ein reichhaltiges Material für die Geſchichte des kanoniſchen 
Rechts darbiete (Phillips a. a. DO. ©. 413 ff.; Walter, Lehrb. d. Kirchent., S 123; Richter, 
Kirchenr., 8. Aufl., $ 83; Schulte, Geſch. d. Quellen, ©. 68 ff). Diefe Anſicht ift auch 
in einer Entjcheidung der Rota romana ausgejprochen, in der es beißt: „Nec refert, 
illos eanones recenseri in Decreto a Gratiano compilato, quia cum Gratianus 

3 non publica autoritate... illa... capitula in suum librum contulerit, nec 
legis condendae autoritatem habuerit, nec ab aliquo romano pontifice liber 
ille tanquam authenticus et legalis approbatus fuerit, inde fit, quod quilibet 
canon inibi relatus ex eo tantum, quod ibi referatur, non habeat majorem 
autoritatem, quam in proprio loco eonsistens de sui natura esset habiturus. 

0 Nee Gregorius XIII. Gratiani librum tanquam legalem authentizavit, cum 
solum emendari jusserit, et mandaverit observari“. (Pegna, decisiones rotae 
nr. 480, Phillips ©. 414, Anm. 7) In gleihem Sinne bat fich wiederholt Bene: 
dift XIV. ausgeiprodhen (De canonizat. Sanct. L. IV. p. 2, e. 17, nr. 10, De 
synod. dioeces. Lib. VII, e.15, nr. 6, Bullar. Luxenburg. Tom. XVI, p. 266). 

45 Trogdem ift das Dekret Quelle des gemeinen fanonifchen Rechts. Dies Werk Gratiang, 
obgleich eine Privatarbeit, twurde von der Schule und den Gerichten rezipiert, bereit3 im 
12. Jahrhundert, wie oben erwähnt, als \nbegriff des Firchlichen Rechts, ald Corpus 
juris eanoniei, bezeichnet, und vielfach von den Päpſten ſelbſt in ihren Erlafjen citiert. 
Diefe rechtliche Autorität des Defrets erhellt ferner auch aus der Bezeichnung des Bre- 

50 viarium von Bernard, namentlid aber der gregorianifchen Kompilation als Extra- 
vaganten:Sammlung, wodurch dieſe getwilfermaßen als Ergänzung des Dekrets erjcheint. 
Daß diejes aber jelbit zu Gregors XIII. a. jein bisheriges Anſehen noch nicht verloren 
batte, zeigt unzweideutig die jchon durch deſſen Vorgänger begonnene, unter ihm vollendete 
Nevifion von jeiten der Correetores Romani. Schwerlich würde eine ſolche von den 

655 Päpſten mit ſolchem Eifer veranlaßt und befördert worden fein, wenn das Defret nichts weiter 
als eine Privatarbeit geivefen, und die bisherige gejeßliche Geltung verloren hätte. In 
einem Schreiben des Biichofs Nichardot von Arras an Gregor XIII. (Theiner, Disquis. 
erit. App. I, nr. 18, p. 22) beißt 8: „Cum enim cupiat Sanctitas Vestra De- 
eretum Gratiani quam emendatissimum prodire, idque ad doctrinam eccelesiae 

60 conservandam et ad diseiplinam instaurandam plurimum lueis adferre queat, 
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debet optimus quisque in eam rem omnibus nervis ineumbere, eum ob utili- 
tatem publicam, tum vero propter Vestrae Sanctitatis auctoritatem summam.“ 
(Vogl. auch Nr. 24 a. a. D. ©. 28.) Zwar ift nicht zu leugnen, daß der Anhalt des 
Dekrets großenteild durch die fpäteren Defretalen modifiziert und die praktische Bedeutung 
desfelben bis auf ein fehr Meines Maß berabgedrüdt wurde, allein die formelle Giltig: 5 
feit ift dadurch nicht befeitigt, und mit der in complexu erfolgen Rezeption de Corpus 
juris eanoniei in Deutichland auch durch die Neichsgefeßgebung anerkannt. 

In Beziehung auf die materielle Giltigkeit der einzelnen Teile des Corpus juris 
eanoniei für die inneren Verhältniſſe der Fatholifchen Kirche findet der befannte Grundſatz, 
dab das neuere Necht dem älteren vorgeht, auch bier volle Anwendung ; fo iſt ein großer 
Teil der im Deeretum enthaltenen Stellen durdy die Defretalen antiquiert, und ebenfo 
Beitimmungen der gregorianifchen Sammlung durch Defretalen des Liber sextus und 
durch Klementinen, ja vielfach ift die Anwendbarkeit der in dem Kanonifchen Rechtsbuch 
niedergelegten Satungen durch das neuere Necht, namentlich das Tridentiner Konzil, Ver: 
ordnungen neuerer Päpfte, Konkordate u. dgl. bejeitigt worden. (Bol. den A. Kirchen: 15 
recht.) Einen großen Einfluß in dieſer Degichung, bat die weltliche Gejeßgebung ſchon feit 
dem 14. Jahrhundert ausgeübt. Das kanonifche Recht faßt unter dem Begriffe der causae 
ecelesiasticae, für melde mithin die Firchlichen Bejtimmungen maßgebend find, nicht 
bloß ſolche Gegenftände, welche fi auf die Sakramente, die Lehre, den Kultus und 
die firchliche Disziplin beziehen, fondern auch alle diejenigen Verhältniſſe und Rechtsinſti— 
tute, bei denen irgendwie ein Firchliches Intereſſe in Frage kommt, 3. B. Verlöbniffe, Ge 
lübde, Eid, Teftamente, Begräbnifje, Benefizien, Kirchengüter, Zehnten u. a. Ya jelbft 
rein bürgerliche Sachen konnten unter Umſtänden vor das geiftlihe Forum und dadurd) 
unter die Herrichaft der kanonifchen Satzungen gelangen (vgl. Schulte, Yehrb. d. Kirchenr., 
4. Aufl. S. 55, wo weitere Belege, u. d. A. Gerichtäbarkeit Bd VI ©. 585 ff.). Die feit dem 5 
14. Jahrhundert beginnende Reaktion der Staatsgewalt wider diefe allumfafiende kirchliche 
Kompetenz, und die legislative Umgeftaltung des mittelalterlichen Verhältnifjes der Kirche 
zum Staat bat jene ungebübrliche Ausdehnung des Begriffs kirchlicher Sachen weſentlich 
reduziert und dadurch die mafjgebende Autorität der kanoniſchen Satzungen für die meiften 
oben erwähnten Gegenftände befeitigt, und dieſe den weltlichen Gerichten, mithin der Herr- 30 
ſchaft des bürgerlichen Rechts, übertwiefen. Aber auch abgefehen hiervon hat das moderne 
Staatörecht und das Prinzip der Einheit und Unabhängigkeit der Staatsgewalt die frühere 
Suprematie der Kirche und ihres Rechts gebrochen. Nad den fanonifchen Satzungen jteht 
die Kirche zufolge ihres heiligen Berufes frei und unantaftbar der Welt gegenüber, die 
Kirche beftimmt jelbitftändig und ausfchlieglich —* Umfang und Richtung ihrer Thätig- 85 
keit, jede Hemmung und Beſchränkung diejer gilt ihr als ein Eingriff in ihre unveräußer: 
lihen Rechte; hiernach ftellt die Kirche fich über den Staat und fein Geſetz, und ordnet 
fih demfelben nur infoweit unter, als es nicht irgendwie dem fanonifchen Rechte wider: 
fricht oder die Firchliche Thätigfeit nicht hemmt. Dieſe Auffaffung des Verhältnifies 
zwiſchen Kirche und Staat und der prinzipalen Geltung des kanoniſchen Rechts ift unver: 40 
einbar mit der Unabhängigkeit des Staats und der Autorität des Geſetzes. Die Staats- 
gewalt bat die Verpflichtung übernommen der, Handhabung des Geſetzes und der bürger- 
lichen Ordnung, ſowie der Förderung und Ausbildung eines nationalen Rechts ; daher hat 
die Kirche, wie jede andere Korporation im Staate, ſich dem Geſetze des letztern unter 
werfen müſſen, und wie die Eirchliche Auffaffung des Verhältnifjes zum Staate ihre recht as 
lihe Geltung und Anwendbarkeit verloren bat, jo ift dies ebenſo der Fall mit einer Reihe 
anderer Beitimmungen des fanonifchen Rechts, welche in einem MWiderfpruche ſtehen mit 
der bürgerlichen Rechtsordnung, wie z. B. die Grundfäge über die Häretifer. 

Das Corpus juris canoniei ift aber 2. auch Quelle des gemeinen evangelischen 
Kirchenrechtd. Obgleich Luther am 20. Dezember 1520 in Wittenberg das kanoniſche so 
Rechtsbuch feierlich verbrannte und die Homberger Synode 1526 (ec. 29 j. Richters Kirchen⸗ 
ordnungen, Bd 1, ©. 68) den Beichluß faßte: „Porro jus illud contra fas vocatum 
eanonieum omnino legi prohibemus“, jo hat die evangelifche Kirche doch in Be- 
ziehung auf viele Rechtsinftitute den hiſtoriſchen Zufammenhang mit der fatholischen Kirche 
darın anerfannt, daß fie bierfür die Anwendbarkeit des fanonifchen Nechts gelten lieh. 55 
Hinfichtlih der Auffaſſung des Verhältnifjes zwifchen Kirche und Staat, des Begriffs und 
Umfangs der Kirchengewalt, des firchlichen Verfaſſungsrechts, der Stellung der Gemeinden, 
der Saframente u. ſ. w., konnte natürlich twegen der durchgreifenden Verſchiedenheit von 
einer Anwendung der fanonifchen Satzungen feine-Nede fein; dagegen ftand derjelben in 
der Lehre von dem firchlichen Vermögen, den Benefizien, dem Patronat, 3. T. im Che: wo 

m ) 

8 



22 Kanoniſches Rechtsbuch Kant 

recht u. a. umfo weniger etwas im Wege, als diefe Verhältniſſe durch die dogmatischen 
Differenzen beider Konfeifionen nicht berührt werden. Luther ſelbſt hat fpäter feine ur— 
fprüngliche Anficht geändert, das Fanonifche Necht wurde troß feiner Verbrennung in 
Wittenberg gelehrt und ſchon in den Kirchenorbnungen des 16. Jahrhunderts häufig be- 

5 nützt, und obgleich bis in die neuere Zeit vereinzelte Stimmen fich gegen die Anwendbar— 
feit des Fanonifchen Rechts auf evangelifchskirchliche Verhältniſſe erklärt haben (vgl. Jacobjon 
im Nechtsleriton von Weiske s. v. Quellen des fanon. Rechts, Bd 8, ©. 768, Anm. 154, 
und überhaupt J. 9. Böhmer, Jus eceles. Protest. Lib. I, Tit. 2, $ 58sqgq.), jo ift 
doch nicht zu bezweifeln, daß dasjelbe bis auf den heutigen Tag, mit den eben angegebe- 

io nen Beichränkungen, für die evangelifche Kirche Quelle des gemeinen Rechts geblieben ſei 
(vgl. Eichhorns Kirchenr., T. 1, ©. 370ff.). 

3. Die Suprematie der Kirche über den Staat im Mittelalter, die Normierung einer 
Reihe der mwichtigften Werhältniffe des bürgerlichen Rechts durch die Kirche, weil diejelben 
von diejer als causae eecclesiasticae aufgefaßt wurden, die umfafjende Berüdfichtigung 

15 des deutſchen Rechts in der Defretalengefebgebung u. a. war die Veranlafjung, daß auch 
das kanoniſche Nechtsbuch in Deutjchland durch die Wiſſenſchaft, den Gerichtögebrauh und 
die Reichögejeßgebung als Duelle des gemeinen bürgerlichen Rechts rezipiert und vielfach 
dem römischen Rechte vorgezogen wurde. Schon der Schtwabenfpiegel Kap. 1,6 (Laßberg) 
beruft fih auf Dekret und Dekretalen, Heinrih VII. beftimmt in feiner Constitutio 

x» contra haereticos et sacrilegos vom Jahre 1312 (Pertz, Monum. Germ. hist. 
Legg. T. II, p. 536): „ut (seculares potestates) constitutiones Romanorum 
pontifieum contra predietos vel in causa fidei editas observent et faciant ab 
aliis inviolabiliter observari.“ Wiederholt it in den Neichsgejeen feit dem Ende des 
15. Jahrhunderts von des Neiches gemeinen Rechten die Rede, und darunter unzweifelhaft 

25 auch das kanoniſche Recht gemeint (vgl. J. A. Niegger, De receptione corporis juris 
can. in Germania, in dejjen Opusc. Friburg 1773, p. 199; %. 9. Böhmer, Jus 
eccles. Protest. Lib. I, tit. 2 S 53sqq.), und in der Reichshofratsorbnung v. Jahre 
1654, tit. 7, 8 24 beißt es ausdrücklich: „So follen auch Unfere Kayſerl. Wahlcapitu- 
lation, alle Neichsabichied ... ., corpus juris eivilis et canoniei ... . auf der Reichs: 

so Hofratbs-Tafel, damit man fich deren in zweifelbafftigen Fällen gebrauchen könne, ftets 
vorhanden ſeyn, und von felbiger nicht verrudt werden.” 

Auf dem bürgerlichen Rechtsgebiete wurde ſchon feit dem 16. Jahrhundert in Deutjch- 
land durch die ftaatlichen Geſetze die Geltung vieler Säße des kanoniſchen Rechts befeitigt ; 
die feit der Mitte des 18. Jahrhunderts entitandenen Staatsgejegbücher für bürgerliches 

35 Net, Strafrecht, Prozeß haben die formelle Geltung des kanoniſchen Rechts für einzelne 
Länder gänzlich bejeitigt, für das ganze deutſche Reich ift das auf manchen Gebieten längjt 
eingetreten, mit 1. Januar 1900 bat das Fanonifche Recht aufgehört, als folches auf dem 
Gebiete des bürgerlichen Rechts irgend eine Wirkung zu haben, es gilt nur noch auf dem 
rein innerfirchlichen Gebiete der römischen Kirche, ſoweit es nicht durch Geſetz und Praxis 

ao antiquiert ift. In Frankreich, Belgien, Italien ift derjelbe Zuſtand Nechtens, 
(Waſſerſchleben F) v. Schulte. 

Kant, Imman. ſ. Bd VIII ©. 617,56—619, vo. 

ans, Kafpar, geit. 1544. — Bericht des Nördlinger Superintendenten Job. Dan. 
Haakh in Sedendorf, Historia Lutheranismi, Frankf. u. Leipzig 1692, III, 183f.; Dolp, 

45 Gründlicher Beriht von dem alten Zuſtand und erfolgter Reformation der Kirhen, Klöjter 
und Schulen in des h. Reichs Stadt Nördlingen, Nördlingen 1738, S. 568 ff.; Weng, Das 
Nies wie es war und ift, Nördlingen 1834 ff., IV, 3ff.; Steichele, Das Bistum Augsburg, 
Augsburg 1872, III, 354 f. u. 1024 ff.; Mayer, Die Stadt Nördlingen, ihr Leben und ihre 
Kunft, im Lichte der Vorzeit, Nördlingen 1877; Bed, Die Erbauungslitteratur d. ev. Kirche 

50 Deutichlands, Erlangen 1883 I, ©. 168ff.; Bed, Die religiöfe Polkslitteratur d. ev. Kirche 
Deutihlands, Gotha 1891, S. 40; Geyer, Die Nördlinger ev. Kirhenordnungen d. 16. Jabr- 
hunderts, Münden 189%, ©.1—23; Smend, Die evangeliihen deutſchen Mefjen bis zu 
Luthers deutjcher Mefje, Göttingen 1896, ©. 38 ff., 43 ff., 72ff.; 80ff. u. ö.; Geyer, Kafpar 
Kang, in Beiträge zur bayer. KG, herausgegeben von Kolde, Bd V, ©. 101— 127. 

55 Kafpar Kan, der Neformator Nördlingens, ift im letzten Viertel des 15. Jahr— 
bunderts in Nördlingen geboren (Maifter Cajpar Kanntz Supplication 1530 im Nörd— 
linger Archiv), wo die Kante Mitglieder der angejehenen Loderzunft waren (Steuerbücher 
im Nörblinger Archiv, abgedr. in Beiträge z. bahyer. KG V, 117). Geraume Zeit vor 
1501 dürfte er in das Nörblinger Karmeliterkloſter eingetreten fein, zu dem die Loder 
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durh eine Bruderfchaft der Geichlachtgewandnergejellen (Steichele a. a. O. ©. 1025) in 
naben Beziehungen ftanden ; denn in dem genannten Jahre finden wir ihn in der Leip— 
jiger Univerfitätsmatrifel (Codex diplom. Saxoniae Regiae XVI. Die Matrifel der 
Univerfität Leipzig I, 444) als frater Casper Caniez (nad) einer anderen Handſchrift 
Cantz) de Norlingen. Im Jahre 1502 wurde er — unzweifelhaft ift der Caspar 5 
Kautzsch (oder Kautz) de Norlingen, fr. ord. Carmelitorum mit unferem Sant 
identisch — Baccalaureus und 1505 Magifter, 1511 Biblicus und 1515 Sententiarius 
Brieger, Die theol. Promotionen auf der Univerfität Leipzig, Leipzig 1890, ©. 49, 25F.). 
In die Heimat zurüdgefehrt wurde er zum Prior erhoben, als welcher er gegen Ende des 
Jahres 1517 in den Alten nachgewieſen ijt (Steichele a. a. O., Sedendorf, ad ind. I. id 
historieum Suppl. XLIT), ſchon im folgenden Jahre jedoch entjeßte ihn der Bamberger 
Drdenspropinzial Georg Muffel des Prioratd und wollte ihn aus dem Kloſter jtoßen. 
In diefer Not nahm ſich der Nat der Stadt feiner an (Schreiben vom 11. Juni 1518 
an Muffel, abgedrudt in Beiträge zur bayer. KG V, 126), und offiziell heißt er noch im 
Ratsprotofoll vom 18. Juni 1518 Prior. Welches auch der Grund der Mafregelung ı5 
Kantens geweſen fein mag, ficher ift, daß er fehr früh als Verfündiger der reformatorifchen 
‘een berborgetreten ift, die wie andermwärts, jo auc in Nördlingen, in den Streifen der 
Bettelmöndhe ihre erften und begeiftertiten Anhänger fanden. Im Jahre 1522 (danach 
ift die Angabe Bd I, ©. 69, 32 zu berichtigen) erjchien die Schrift „Won der Euangelijchen 
Meſß. Mit Chriftlichen Gebetten vor und nach der empfahung des Sacraments. Durd) 
Gafpar Kant von Nördlingen”. Sie ift in den erften Ausgaben eingeleitet durch „Die 
Summa Ghriftlicher gerechtigkeit, und des glaubens vollommenbeit”, eine kurze Betrad)- 
tung, auf die ein Beichtgebet und zwei Abendmahlsgebete von großer Schönbeit folgen, 
bier Stüde, die vielleicht früher als —— Schrift herausgekommen waren (Smend 
a. a. O. ©. 41). Die Meſſe Kantzens iſt der erſte Verſuch, eine deutſche Abendmahlsfeier 8 
nah evangelifchen Grundſätzen in engem Anſchluß an das römische Formular einzurichten. 
Da ſich am 26. Januar 1523 der —— ** vor dem Rate der Stadt beſchwert 
über „die empörlichen widerſeſſigkeiten der gaiſtlichen halben, vnd ſonderlichen über die ver: 
enderung vnd nachlaſſung des gotßßdienſt, ſchmelerung zeitlicher gieter, die frume 
leut zum gotzdienſt mitteilt, vnd ander vil mißpreuch vnd vnrat feiner vnderthonen, darauf wo 
er vor guter zeit gern alhie erſchienen vnd ſollichs fürkomen hette, aber ſouil trawung ver— 
merckt, daß er nit leichtlich ſich alher wagen dürfen“ und ſchließlich erklärt, „ime wäre vil 
lieber, des gotzhaws nutzung keme gemainer ſtatt zu gut, dann das die ſchandlich munnich 
vnd buben verzeren ſolten“ (Auszug aus den Ratsprotokollen im Nördlinger Archiv, vgl. 
Steichele a. a. O. ©. 1026), darf als höchſt wahrſcheinlich angenommen werden, daß in ss 
der Karmeliterkirche der Gottesdienſt nach dem Kantzſchen Entwurf geſtaltet worden iſt — eine 
für die Geſchichte des evangeliſchen Gottesdienſtes bedeutſame Thatſache. Die Abend— 
mahlsfeier verläuft nach folgendem Schema: Abendmahlsvermahnung — Sündenbekennt— 
nis und Abſolution — — für den Prieſter — Komm heiliger Geiſt — Collekte — 
Präfation (deutſch) — Sanctus (deutſch) — Conſecration — Vaterunſer — Agnus (deutjch) 10 
— kurzes Gebet — Selbſtcommunion des Prieſters — Distribution (nad) voraus— 
gegangener Elevation) unter beiderlei Geſtalt — Dankgebete. Die evangeliſche Meſſe (ab— 
gedrudt Siona XVIII, Heft 5 und 6 nach einem Druck von 1524 und bei Smend 
a. a. O. ©. 41 ff. und 73ff. nach der eriten Ausgabe unter Angabe der Abweichungen 
der fpäteren Drude) fand große Verbreitung (die Ausgaben bei Smend ©. 38 u. 72) 4 
und wirkte auf die Straßburger, die fälfchlih Bugenbagen zugefchriebene (vgl. Bd III 
S. 527, a7, wo jedoch ſtatt Gabriel Kafpar zu leſen ift) und auf die Nürnberger deutſchen 
Meilen ein (die Nachweiſe bei Smend). 

Nachdem die Karmeliterlirche zuerft dem Evangelium erſchloſſen worden mar, folgte 
die St. Georgskirche, an der feit 1. November 1522 Billicanus wirkte (ſ. d. A. Bd III, w 
5. 232 ff.), bedächtig nad. Obwohl der Rat auf die dem Evangelium zugeneigte Stim— 
mung der Bürgerſchaft Nüdjicht nahm, war er doch allem entjchiedenem Vorgehen abhold, 
und als Kant, „priejter und Munich zu den Garmeliten”, auf offener Kanzel verfündigt 
batte, er hätte ein Weib genommen, wurde er am 26. Juni 1523 der Stadt verwieſen 
(Urfehdebuch 1518—33 fol. 77% im Nörblinger Archiv, abgedrudt in Beiträge zur baver. 
KO a.a. D. ©. 127). Sommerjemefter 1524 iſt er in Wittenberg immatrikuliert 
(Förftemann, Alb. Viteberg. Lipsiae 1841, ©. 122), im Herbit des Jahres weilt er 
doch wieder mit jeiner Frau in Nördlingen, wo ihn Gafpar Hufel am 21. September 
1524 durch Stephan Roth bei Melanchthon in empfehlende Erinnerung bringt (Beiträge 
zur baver. KG VI, ©. 81f.: nobiscum cum vxore agit honesta, non valde opor- w 

& 
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tune. homo est, vt nosti, bonus, pius et qui docere possit, non temerarius, 
moribus probatis etc. quem omnes ob vite innocenciam ament. neque adhue 
nobiscum locus est ob humanum timorem, qui nostros adhuc magistratus 
tenet). In dieſer Zeit dürfte Kantzens vortreffliches Krankenbüchlen „Wie man den 

5 franden und Sterbenden menschen ermanen, tröjten, vnnd Gott befelhen ſoll, das er von 
difer Welt, feligklich abjchaide. Gafpar Kant” entftanden fein, von dem mir ſechs Aus- 
gaben (Augsburg 1539 und o. %. [15407], Straßburg 1556, Nürnberg 1568 u. 1580, 
Tübingen 1577) bekannt find (über die Abfaffungszeit vgl. Geyer, Kaſpar Kant a. a. O. 
©. 109f.). Die Schrift fand auch bei den Katholiken Beifall, wie die 1562 erfolgte 

ı0 Aufnahme in den Libellus Infirmariae der Benebiktiner des Bamberger St. Michaels- 
kloſters beweiſt (Handichrift in der kgl. Bibl. zu Bamberg Ed. VII, 48. Mse. libr. 166). 
Aus dem Titel einer 1524 gedrudten Predigt „Ein Schoner Sermon vber das Euägelion. 
Niemant Fan zweien herren dienen durch den mwirdige herren Gafpar Cantz zu Nörlingen 
gepredigt M. D. XXIII“ darf man vielleicht jchließen, daß Kantzens Rehabilitierung, für 

15 die auch Hufels oben angeführter Brief fpricht, erfolgt ift, fo daß die chroniftifche Nachricht, er 
jet — nachdem faſt alle Mönche das Kloſter verlaffen hatten (Dolp a. a. DO. Anbang IC; 
Steichele a. a. D. ©. 1027) — „muthmaßlid noch A. 1525 Helffer bey St. Georgen“ 
geworden, richtig fein könnte. Seine 1530 erfolgte Bewerbung um das Amt des „Lati— 
nischen Schulmaifters” (Geyer, Kaſpar Kant a. a. D. ©. 117) batte feinen Erfolg, da 

20 der Kantor Reinhardus Steiber die Stelle erhalten hat (Schulakten im Nörblinger Archiv). 
Im Verzeichnis der Prediger tritt er erit 1535 als Diafon auf (Dolp, ©. 94), allein 
aus den Ratöprotofollen ift erfichtlih, daß er vorber das Amt eines deutſchen Schul- 
meiſters inne hatte, was auch Sedendorf (a. a. O. III, 17. LXVI, 21) befannt war. 
Am 21. Juni 1535 trat er ald Prediger an Stelle des wankelmütigen Billican an die 

25 Spitze des Nörblinger Kirchenweſens (Natsprotof. von * Tage: „Prediger Herr 
Caſpar Cantz, geweſener Mönch, ward biß vff ains Raths gelegenhait angenommen, vnnd 
Ime zugeben bewilligt alle quattember Zwaintzig gulden, facit per Annum Achtzig guldin“) 
und wurde ein Jahr darauf in ſeiner Stellung neu beſtätigt (Ratsprotokoll v. 24. Juli 
1536 [Montag nad Marie Magdalene]: Herr Caſpar Kanntz iſt heut wider von aim 

30 theutſchen fchulmaifter Ampt zway Jar lanng zu predigen beftellt worden Jars vmb 100 fl.). 
Die erite Nördlinger Kirchenordnung von 1538 (abgedrudt bei Dolp, Anhang XLVII, 
Mayer a. a. D. ©. 252 ff., Richter Kirchenordnungen I, 286. und nad dem im Nörb- 
linger Archiv aufgefundenen Original bei Geyer, Die Nördlinger ev. Kirchenordnungen 
©. 12 ff.) war fein Werk; den von Billican vernadhläffigten Katechismusunterriht (Dolp, 

35 Anhang XXXVIII) wußte er zu heben (Geyer, Kafp. Kant ©. 118F.), auch war er mit 
Erfolg auf Befjerung der fittlichen Zuftände bedacht (ebenda). Im Jahre 1538 erſchien „Die 
hiſtoria des leydes Jeſu Chrifti nach den vier Euägeliften. Vnd aud von der Juden 
Dfterlam, mit troftlider außlegung”, von Alerander Weyſſenhorn in Augsburg gedrudt, 
bereits im folgenden Jahre vermehrt aufgelegt und 1555 nochmals von Valentin Geyßler 

40 in Nürnberg gedrudt, eine Schrift, die ſich ebenjo wie die früheren durch feelforgerifche 
Wärme und religiöfe Tiefe auszeichnet. Seinen 1542 von Erasmus Scharpf in Nörd— 
lingen gedrudten Katechismus, der (Dolp, ©. 62 Anm.) mit Luthers Katechismus faft gänz- 
lic übereingefommen und darinnen fonderlih die Lehre von der wirklichen Gegenwart 
des Yeibes und Blutes Chrifti in dem hl. Abendmahl wider alle Einwürfe verfochten ges 

45 weſen fein foll, gelang mir nicht aufzufinden. Auch als Liederdichter hat ſich Kant ver: 
ſucht; in Johann Kolers Hundert Chriftenlihe Haußgefang dv. 3.1569 fteht das Lied „Ich 
armer Gfell leid vngefell allein von diſer Welte”, in deſſen letzter Strophe Kant ſich 
jelber als Verfaſſer nennt (abgedrudt bei MWadernagel, Kirchenlied I, ©. 422; Goedecke, 
Grundriß zur Geſch. der deutfchen Dichtung 2. Aufl. 86, Bd II, ©. 193; Geyer, Kafpar 

so Kank ©. 125f.). Kantz mar eben mit der Neubearbeitung der Nördlinger Kirchenord— 
nung beſchäftigt (Geyer, Die Nördl. ev. Kirchenordnung ©. 20ff.), da erkrankte er und 
legte deshalb jein Amt nieder. Im Januar 1544 fam Löner von Naumburg (j. d. A), 
um zu vollenden, was Kant begonnen hatte. Aus den Einträgen in den Rechnungen ber 
Stipendienpfleg vom Jahre 1544/45 (Archiv in Nördlingen) geht mit Sicherheit hervor, 

55 da Kantz am 6. Dezember 1544 geftorben ift (Zalt Herren Gafpar Kannz, Predicanten 
von Letare A 44 (= 23. März) bis Nicola]; (— 6. Dezember) find 37 wochen 71 fl. 
24 7.8 1 beller Zalt feiner mittib von Nicolaj bis nn Baften Quottember find 
11 Wochen 23 fl. 1% 18 4). Er hinterließ außer feiner Witwe zwei Söhne, Hafpar 
und David, um die fi Medler in Braunfchweig und end in Wittenberg getreulich an- 

so nahmen; eriterer bot 1551 der Vaterſtadt feine Dienfte an und hoffte, falls feine Stelle 
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frei jei, auf Empfehlung für eine ihm angetragene Schulmeifterftelle in Göppingen (Gever, 
Kafpar Kant ©. 126). Bis 1648 begegnet der Name Kank vielfach in den Steuer: 
büchern, feine Träger find alle Loder, fpäter verſchwindet er. 

Kafpar Kan ıft mit Unrecht in Vergefienheit geraten. Er ift der eigentliche Reformator 
Nördlingend. Man hat bisher zu jehr nur die Vorgänge an der St. Georgskirche ins Auge 5 
gefaßt und darüber vergefjen, daß die Karmeliterficche (in unſerem Jahrh. haben die Evan 
geliichen diejelbe der kathol. Gemeinde gefchenkt) die Wiege der Nördlinger Reformation 
war, ganz abgefeben davon, daß auch an der Georgskirche mit der Durchführung der Ne- 
formation erjt Ernft gemacht wurde, als Kantz an Billicans Stelle trat. Durch die Ab- 
faſſung und praftifche- Durchführung einer deutfchen ewangelifchen Meſſe vier Jahre vor 10 
Luthers deutſcher Meſſe hat er fich einen Ehrenplatz in der Gefchichte des ev. Gottesdienjtes 
errungen. Sein Ruhm wird dadurch nicht gejchmälert, daß er nachmals in der Stirchen: 
ordnung von 1538 hinter die 1522 eingenommene Linie zurückwich und mit Rückſicht 
auf die Verhältniſſe fonfervativer wurde. Er bat endlich die evangeliſche Erbauungs- 
litteratur durch Schriften bereichert, die den Vergleich mit dem, was berühmtere Männer ı5 
des 16. Jahrhunderts jchrieben, aushalten und heute noch nicht ohne Bewunderung für 
den Mann gelejen werden können, den Zöner in der Leichenrede den frömmiten Mann 
Nörblingens nannte (Dolp a. a. D. ©. 73). Ehr. Geyer. 

Kanzel. — Zur Litt. vgl. die zum U. Ambon I, 435 genannten Schriften. Eine aud) 
nur annähernd genügende Monographie fehlt nod. 20 

Im chriſtlichen Altertum befand ſich der Standort des Predigers regelrecht inner: 
balb der Schranten (cancelli), welche den Chor vom Yanghaufe abfchlofien, und bier 
weiterhin war die bifchöfliche Kathedra bevorzugt, ſelbſtverſtändlich unter der Borausfehung, 
daß der Bifchof der Predigende mar. Daneben gaben perfönliche, räumliche und ſonſtige 
Rückſichten in fteigendem Maße VBeranlaffung, den urfprünglich für die Lektionen vor: 
bebaltenen Ambon (f. d. A. I, 435) innerhalb oder außerhalb der Schranken für den 
gottesdienftlichen Vortrag zu wählen. Damit leitete ſich eine Entmwidelung ein, welche, 
allerdings erit nach Jahrhunderten, in der eigentlichen Kanzel (ahd. chancella, mhd. 
kanzel, vgl. Grimm, Deutjches Wörterbuch V, 177; daneben gegen Ausgang des Mittel- 
alters, z. B. bei Edart und Hermann von Friglar, stuol, hoher bredige stul, wie 30 
auch jpäter Predigtſtuhl, und ambo) ihren Abſchluß fand, in deren Namen (von cancelli) 
ein früheres Verhältnis nachklingt. 

Die zunehmende Konzentrierung des gefamten Kultus auf die Mefje und die damit 
gegebene jolennere Beurteilung und Ausgeftaltung des Chores ließen der Predigt in dieſem 
beiligen Raume feine Stätte mehr, ganz abgejeben davon, daß der Verfall der Predigt 36 
in der eriten Hälfte des Mittelalters das Intereſſe davon überhaupt abzog. Erſt jeitdem 
auf Anregung Innocenz' III. hauptfächlich und der erfolgreichen — der Bettelorden 
die Predigt wieder zu einer Bedeutung im Kultus gelangte, trat die praktiſche Frage nach 
dem Standorte des Predigers wiederum dringlich hervor. Der geſchichtliche Zuſammen— 
hang mit dem Ambon, I es in ifoliertem Aufbau, ſei e8 in Einfügung in den Lettner, 40 
beitand noch, und bier fnüpfte man an, Nur wird der Ambon mehr oder weniger in 
dad Mittelfchiff an die Gemeinde berangerüdt und findet Anlehnung an einer Säule bezw. 
einem Pfeiler. Zugleich vergrößert fich oft der Umfang, jo daß der Redner, wie man im 
Süden liebte, auf der Plattform hin- und berjchreiten fonntee Dafür finden mir in 
Italien feit dem 13. Jahrhundert, ja vereinzelt auch ſchon früher Beifpiele (S. Michele 45 
in Groppoli, S. Bartolommeo in Piſtoja 1250, Dom zu Siena 1266, Dom zu Piſa 
1311 u. f.w.; die Abbildungen bei Fleury, La messe III, 208, 211, 213, 216). Doch 
muß angenommen werden, daß in der ganzen abendländifchen Chriftenbeit während dieſer 
Übergangszeit und noch lange nachher beivegliche Prebigtftühle aus Holz im Gebraud) 
waren. Die befonders durch die Bettelorden gepflegten er auf freien Plätzen so 
tiefen den Weg dazu. Ya diefe haben ſchwerlich im frühen Mittelalter ganz gefehlt. Doc) 
find wir hierüber nicht ausreichend orientiert. 

In Deutjchland wie überhaupt im Norden baftete die Predigt länger, wie es jcheint, 
an dem hierfür und für die gottesbienftlichen Lektionen eingerichteten Zettner (ſ. d. A.). 
Die Kirche des ehemaligen Auguftinerftifts zu Wechjelburg in Sachen bietet ein Beiſpiel, 55 
wie man einen mit dem Lettner organisch verbundenen Ambon aus dem Ganzen löjte 
und zu einer eigentlichen, freiftehenden Kanzel umſchuf (Brill, Die Schloßkirche zu Wechſel— 
burg, Leipzig 1884, Taf. 12 u. ©. 35ff.). Im 14. Jahrhundert läßt ſich dann aud in 
Deutihland die in Italien zu beobachtende Betvegung bemerten. Zu den älteften Bei: 

25 a 
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jpielen zählt die Kanzel in Büden (Abb. Otte, Handbuch der kirchlichen Kunſtarchäologie 
des deutjchen Mittelalters, 5. A., Yeipzig 1883, I, ©. 297), in welcher nod die Formen 
des Ambon nachleben, und die nur in Überrejten erhaltene der ehemaligen Auguftiner: 
firhe zu Bernburg (Puttrich, Denkmale der Baukunft des Mittelalters, Anbalt). 

‚5 Zu voller und freier Ausbildung führte erft die Spätgotif feit dem 15. Jahrhundert 
die Kanzel in allen Ländern, die fie ſich auffchloß, und die reformatorische Bewegung 
brachte die Entwidelung in noch breitern und rafchern Fluß nicht nur in proteftantifchen, 
fondern auch in fatholifchen Gebieten. Jetzt erft wird die Kanzel ein hervorragendes, 
unentbehrliches Stüd der innern Ausftattung der Gotteshäufer, und ihrer Bedeutung 

10 entfprechend ergreift die Kunft fie als ein Objekt erfolgreicher Bethätigung. Der Zu: 
jammenbang mit dem Chor und dem Ambon bört gänzlich" auf, andererjeitö verjchwindet 
die tragbare Holzlanzel. Die Kanzel ijt feit der Spätgotif ein feiter Bejtandteil des 
Mittelichiffes und faſt als ebenjo unentbehrlich angeſehen wie der Taufitein. 

Als Material diente im Mittelalter Stein und Holz; die Renaifjance bevorzugte das 
15 Holz und zeigte dabei eine Liebhaberei für Intarſia (Kanzel in St. Marien zu Greifs- 

wald); das Rokoko gab dem Stein den Vorrang. Selten haftet die Kanzel freiſchwebend 
an ber Mauer; gewöhnlich ruht fie auf einem Unterbau, einem Pfeiler oder einer Säule, 
deren Körper auf verjchiedene Weiſe gefällig geformt ift. Auch Figuren treten als Träger 
ein: Mofes, israelitifche Könige, Petrus, Paulus, Engel, fogar Chriftus; in Gegenden Des 

20 Bergbaues wohl ein Bergmann (Dom zu Freiberg i. ©.), einmal ein fich aufringelnder 
Walfisch, deſſen Rachen den Standort für den Prediger abgiebt (Reiner; in Schlefien), be: 
jonders bizarr ein andermal ein Blumenjtengel, deſſen tulpenförmige Blume das Gehäufe 
bildet (Dom zu Freiberg i. S.). Am Fuße liegen Ungetüme, Sinnbilder der von der 
Kirche übertwundenen und ihr dienenden dämonifchen Gewalten. Schon bier, aber auch 

3 ſonſt im Schmud der Kanzel treten gelegentlih au ernite Warnungen an die Prediger 
und die Zuhörer auf Münfter in Baſel). Neicher noch entfaltet fih die Kunſt an der 
gewöhnlich aus dem Achte, feltener aus dem Sechseck oder dem reife Eonftruierten 
Brüftung, welche die Plattform umzieht. Vom einfachen Ornament bis zu Einzelfiguren 
und ganzen Scenen iſt die Kleinkunſt bier thätig geweſen. Chriftus und feine Apoftel, 

30 die vier Kirchenväter (im Mittelalter wohl am beliebtejten), Heilige, befonders die Patrone 
des Stifters oder der Kirche, die Sumbole der vier Evangeliften (im Neformationszeitalter und 
überhaupt auf proteftantifchem Boden häufig), Berfonififationen der Tugenden, die befannten 
topologifchen Figuren des mittelalterlichen Bilderfreifes, alt: und neutejtamentliche Scenen 
u. ſ. w. bilden einen inhaltreichen Goflus. Seit der Neformation bat man an evange- 

35 liſchen Kanzeln auch Bildniffe Luthers angebradht. Die Treppeneinfafjung wird gleich: 
falls in die Wirkung der Kunſt bineingenommen. Ein zierlich durchbrochenes Geländer, 
oft mit ‚Figuren, begleitet den Aufftieg. In bewußter Abficht brachte man bier Bilder 
Mofis und der Propheten an. Eine entjprechende Gejtaltung erfuhr endlich der unent- 
behrliche, oft mächtige Schallvedel, der in der Gotik zumeilen wie ein burchbrochener 

4 Turm oder Turmbelm fich aufbaut (Straßburg, Ulm, Wien). 
n der Nenaiffance vereinfachen fich die Formen, ja eine gewiſſe Nüchternbeit und 

Einerleiheit macht fich geltend. Säulen, Mujcheln, Engelföpfe, auch Hermen dienen als 
Verzierungen (zahlreiche Beifpiele u. a. in: Baus und Kunſtdenkmäler der Provinz 
Schleswig-Holſtein 1. 2. Kiel 1887. 1888). Das Rokoko giebt der Kanzel große Dimen- 

45 fionen und überfchüttet fie mit ausfchweifendem Schmud, der oft die Seltfamniten Normen 
annimmt (Nikolaikirche in Noftod in d. Kunſt- u. Geſchichtsdenkmälern Medlenburgs 1. Bd 
2.4, Schwerin 1898 ©. 141). Das Dreied mit dem Auge ald Symbol der Dreieinig- 
feit, der Jabvename in bebräifchen Buchftaben und andere Gejchmadlofigteiten werben 
jest üblich. Die Renaifjance auch hat zuerft die reiche Verwendung von biblischen und 

ww anderen nfchriften eingeführt. 
Wir fahen, dat der Standort des Predigers ein wechjelnder geweſen tft, dagegen die 

Kanzel in ihrer reinen Ausbildung ihre feite Stelle meiſtens an einem Pfeiler des Mittel: 
jchiffes bat. Gegen Ende des 18. Jahrhundert? und in den Anfängen des 19. Jahr: 
hunderts — vereinzelt auch ſchon früber — ſchob man die Kanzel in den Altarraum zurüd 

55 und verband fie entiveder mit dem Altar in der Weife, daß man fie über der Altar: 
wand aufbaute, oder richtete fie hinter dem Altar auf, der in diefem alle feinen Aufjag 
baben durfte. Nicht nur die evangelifche jondern auch die fatholische Kirche, letztere jedoch 
in geringem Grabe, ift an diefer Verirrung beteiligt. Das miederertwachende Berftändnis 
für das Weſen des gemeindlichen Kultus und die Aufgaben der demfelben dienenden 

w Gegenjtände des Innenraumes der Kirche führte zu lebhafter Oppofition gegen diefe Zus 
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jammenftellung von Altar und Kanzel. In diefem Sinne beftimmte das Eifenacher Re— 
atid d. I. 1861 (abgedrudt u. a. bei Viet Schulte, Das enangelifche Kirchengebäude, 

ipzig 1886 ©. 135ff.) $ 10: „Die Kanzel darf weder vor noch hinter noch über dem 
Altar noch überhaupt im Chore ſtehen. Ihre richtige Stellung ift da, wo Chor und 
Schiff zufammenftoßen, an einem Pfeiler des Chorbogens nad) außen (dem Schiffe zu); in 
mehrſchifſigen großen Kirchen an einem der öftlicheren Pfeiler des Mittelichiffes u. ſ. w.“ 
Im Zufammenbange mit dem Auftreten einer fortjchrittlihen Richtung in Beziebung auf 
die Geftaltung des proteftantifchen Hirchenbaues überhaupt in neuerer Zeit ift die Srage in 
der Gegenwart Gegenftand lebhhafter Erörterung getworden. Während das dieje Rich: 
tung vertretende Miesbadener Programm (Chrijtl. Kunſtbl. 1897 ©. 22) die Forderung 10 
erhob ($ A): „Die Kanzel als derjenige Ort, an welchem Chriftus als geiftige Speife der 
Gemeinde dargeboten wird, ift mindejtens dem Altar gleichwertig zu behandeln. Sie foll 
ihre Stelle binter demfelben erhalten und mit der im Angeſicht der Gemeinde anzu: 
ordnenden Orgel: und Sängerbühne organifch verbunden werden” (Chriftl. Kunftbl. 1897 
S. 22; in Übereinftimmung mit jenem Sate das große Werk der Vereinigung Berliner ı5 
Arhiteften: „Der Kirchenbau des Proteftantismus von der Reformation bis zur Gegen: 
wart, Berlin 1893 ©. 540 ff.; Gyot in Monatsjchrift f. Gottesdienft und kirchl. Kunſt 
1899 ©. 179 ff.) — bat die Eifenacher Kirchenkonferenz in ihren Verhandlungen über 
— Kirchenbau im J. 1898 in richtiger Erkenntnis der liturgiſchen Bedeutung 
der zel im Verhältnis zum Altar ſich dahin entſchieden: daß die Kanzel weder vor 20 
noch hinter oder über dem Altar noch überhaupt im Chor ftehen ſollte. Ihre zweckmäßige 
Stellung fer da, wo Chor und Schiff zufammenftoßen ; in rag großen Kirchen an 
einem dem Chor nicht zu fern liegenden Pfeiler des Mittelſchiffs (Allgem. Kirchenblatt für 
d. evang. Deutichland 1898 ©. 486 8 10; auch Deutjche evang. Kirchenzeit. 1898 ©. 217; 
vol. dazu Meurer, Der Kirchenbau vom —— und nad dem Brauche der luthe— 25 
riſchen Kirche, Leipzig 1877 ©. 212ff.; Jähn, Das evangelifche Kirchengebäude I, Yeipzig 
1882 ©. 203ff.; Victor Schulge a. a. O. ©. 25. 100; Mothes, Handbuch des evang.: 
chriſtl. Kirchenbaues, Leipzig 1898). 

Die Sitte, die Brüftung des Ambon mit einem oft verzierten Tuche zu bededen, ift 
auf die Kanzel übergegangen und bat ſich bis heute erhalten (vgl. Bod, Gejchichte der 30 
liturgiſchen Gewänder des Mittelalters III, ©. 145 ff). Wo es angeht, follte dabei der 

el der liturgifchen Farben innegehalten werden. 
Die Kanzeln vder kanzelartigen Anlagen, welche fih als Außenbau von Kirchen 

ie ei finden (Beifpiele bei Otte a. a. ©. ©. 301), dienten entweder der Vorzeigung 
von Reliquien oder für Anfprachen bei befonderen Gelegenheiten ; zuweilen fteben fie ganz 35 
8 nn mit dem Kirchengebäude etwa auf dem Kirchplage oder auf dem 

iedhofe. 
Die griechiſche Kirche iſt im allgemeinen bei dem einfachen Ambon an der Scheide— 

linie des Chores ſtehen geblieben. Nur in den größeren Kirchen, wo auf die Predigt Wert 
gelegt wird, iſt man zur Einrichtung von Kanzeln fortgeſchritten, deren Form jedoch der 40 
Chatakter des Ambon vielfach noch anhaftet. Bictor Schultze. 

Kanzlei, päpftl. ſ. Kurie. 

Kapelle ſ. Kirchenbau. 

a 

Kapernaum. — Litteratur: Onmomastica sacra? ed. de Lagarde 1887; 9. Reland, 
Paläftina, Utrecht 1714; Ad. Neubauer, La Geographie du Talmud 1868; Franc. Qua- 45 
resmii Elucidatio Terrae Sanctae, Venetiis 1880— 82, 2Bde; Ed. Robinjon, Paläſtina IIL, 
>41 ff.; derf., Neuere biblifhe Forichungen (1857), 457 ff.; J. N. Sepp, Serufalem und das 
bl. Land* II (1876), 239 ff. ; derj., Kritiſche Beiträge zum Leben Jefu und zur nentejtament« 
lihen Topographie Baläftinas, Münden 1889/90; C. R. Conder, Tent Work in Palestine, 
Zondon 1879, II, 1825; K. FZurrer in 3dPV II (1879), 63ff.; V. Guérin, Galilde I, 50 
275.; Thomfon, The Land and the Book, Central Palestine and Phoenicia, London 1883, 
413F.; C. R. Conder u. 9. H. Kitchener, The Survey of Western Palestine, Memoirs etc,, 
Vol I. (2ondon 1881), 376; 382 ff.; Aldff.; ©. N. Smith, Historical Geography of the 
Holy Land (2ondon 1894), 456f.; Fr. Buhl, Geographie des alten Paläſtina (1896), 224 7.; 
von Kajteren in ZBBB XI, 219 ff. 66 

Kapernaum ift im NT der Name einer Stadt in Galiläa % 4,31, die am gali— 
laiſchen See lag Mt 4, 13; Io 6, 17. 24. Die Namensform folgt dem TR (Kaneo- 
raodu), während die Handichriften SBDZ KABAPNAOYM baben, und Ptolemäus 
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V 16,4 Karapraoız ſchreibt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die erſten beiden 
Silben dem bebräifch-aramäifchen Worte für Dorf entiprechen, käfär, kefar (vgl. Hof 
18, 24). Schon Reland a. a. D. 683 bat mit Recht dazu bemerkt, daß mehrere Ort: 
ſchaften Baläftinas, deren Namen diefes Wort enthalten, dennoch als Städte von den jü- 

5 diichen Gelehrten bezeichnet werden. Die letten beiden Silben hat man oft für den 
Eigennamen Nahum gehalten und dabei an den altteftamentlichen Propheten gedacht. 
Nah Hieronymus (Vorwort zur Auslegung diejes Propheten) fol Nahum in Galiläa ge: 
boren fein, doch nicht in K., das — ſehr wohl kannte, ſondern in dem unbe— 
kannten Eleeſi. ” feiner Zeit erflärte man den Ortönamen, der ald Zm2 "EI auch im 

ı0 Midrafch zu Koheleth (Neland 689; Neubauer 221) vortommt, ald Drt des Troftes 
(Onom. 193; 64), dachte alfo nicht an den PBerfonennamen Nahum. Es wird fidh Ge- 
legenheit bieten, auf diefen ziveiten Teil des Namens zurüdzulommen. Zunächft mögen die 
Angaben des NT über K. bier zufammengeftellt werden. K. war der Mittelpunkt der 
Wirkſamkeit Jeſu in Galiläa Mt 4,13, fie beißt daher „feine Stadt”, ) dla nökıs 

15 Mt 9, 1. Seine Jünger Simon (Petrus) und Andreas befahen dort ein Haus Me 1,29, 
das in der Folgezeit auch feine Wohnung wurde Me 2,1; 3,20; 9,33. Er lehrte bier 
in der Synagoge Me 1,21, im Haufe des Petrus 9, 33 ff. oder am Ufer des Sees 2,13. 
Er verrichtete bier eine große Zahl von wunderbaren Heilungen an Befeſſenen und Kranken 
De 1,23; Le 4, 33; Mc 1,31. 34; 2,1; Mt9,1; 25,18; Mt8,5; 27,1; Jo 

» 4,46. Er berief bier nicht nur Simon und Andreas zu feinen Jüngern Me 1,16 f., 
jondern aud; Levi oder Mattbäus 2,14; Mt 9,8; 2c 5,27, in der Näbe von K. Ja— 
fobus und Zebedäus Me 1, 19f. Doch batte feine Wirkſamkeit unter den Bewohnern der 
Stadt feinen großen Erfolg, wie aus dem Weheruf über K. bervorgeht Mt 11,23; Le 
10, 15. Die Stadt lag am etlichen Ufer des Sees Mc 4,35; 5,1, fie hatte ein Zoll: 

35 amt 2, 14 und fönigliche Beamte (des Herodes Antipas) Yo 4, 46, ſowie eine Bejagung, 
die unter einem „Hauptmann“ (&xarovrdoyns — eenturio) ftand Mt 8,5, der Le 7,5 
als Nudenfreund, wohl als Proſelyt, und ald Erbauer der Synagoge gerühmt wird. Da 
K. Mt 11, 20—23; Le 10, 13—15 neben Betbfaida (Bd VI, 380, 56) und Chorazin (Bd 
VI, 344, 4) genannt wird, fo bat es mwahrjcheinlich nicht weit von diefen Orten gelegen, in 

30 der Näbe der Mündung des Jordans in den See. 
Meitere Nachrichten über K. finden fich bei Joſephus. Dieſer bebt in der Schilde: 

rung der Ebene Gennefar Bell. jud. III 10,8 auch den Vorzug hervor, daß fie durch 
das Waller einer jebr Fräftigen Quelle befruchtet werde, die bei den Bewohnern Kapbar- 
naum heiße. Da dieſes Wort, wie oben gejagt, urjprüngli nur der Name einer Ort- 

35 Schaft fein kann, fo handelt es ſich alſo um eine Quelle, die nach dem Namen eines Ortes 
genannt ift, d. h. um die Duelle von K. Dieſe Quelle läßt fidh noch heute nachweiſen. Es 
giebt nämlich unweit des Nordendes der Ebene Gennefar, des heutigen ghuwer (ſ. Baläjtina), 
zwei größere Quellen. Die eine entipringt bei chirbet minje bart an der Nordgrenze 
der Ebene, two der feljige Fuß des Berglandes unmittelbar bis an das Ufer des Sees 

40 vortritt, nur wenige Schritte von dem flachen, marſchigen Geftade entfernt; fie beißt 
“ain et-tine, weil fie unter den Wurzeln eines Feigenbaums zwifchen den Felsblöden 
hervorſtrömt. Sie ift zur Bewäflerung der Ebene ungeeignet, weil fie zu tief liegt, und 
fann deshalb von Joſephus nicht gemeint fein. Die andere liegt für den von Süden 
fommenden Wanderer bereits jenfeits des die Ebene im Norden abgrenzenden Felsvorfprungs, 

45 d. h. nordweſtlich von der erften Duelle und nicht mebr innerhalb der natürlichen Grenzen 
der Ebene el-ghuwer. Genau gezäblt find es fünf Quellen, von denen vier nicht bes 
deutend find, die fünfte dagegen die größte Quelle in Galiläa überhaupt ift, bei weiten 
ſtärker als die befannte Jordanquelle bei bänjäs (f. Bd VI, 381,25). Das warme und 
etwas falzige Waſſer diefer Duelle — fie heißt beute “ain et-täbgha — wird durch 

50 eine achtedige Faffung von ftarfem und in feinen Grundlagen alten Mauertverl ge: 
jammelt und body gebracht. Freilich ift das Mauerwerk heute ftark verlegt und wird im 
Altertum höher geweſen fein; doch erheben fich feine Reſte noch heute bis zu 15 m über 
dem Spiegel des Sees. Dieſe Anlage ift der Beweis dafür, daß man im Altertum dieje 
Quelle für Betwäflerungszwede dienftbar gemacht bat, ähnlich wie es heute an den ſtarken 

55 Duellen räs el-ain füdlib von Tyrus beobadıtet werden fann. Wir fünnen auch noch 
mehrere Refte der Zeitung nachweifen, die von hier das Waſſer nach der Ebene Gennefar 
führte. Nur auf den merfwürdigiten ſei bier hingewieſen. Der vorfpringende Felſen, 
der diefe Ebene im Norden abjchlieft, zeigt auf feiner unterften Stufe einen fünftlichen 
Einjchnitt, der jegt als jchmaler Weg benugt wird, um von der Ebene el-ghuwer auf 

0 das dort etwas höher liegende Geftade des Sees und nad) der Mündung des Jordans zu 
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gelangen. Dieſer Einſchnitt iſt nichts anderes, als ein in den Felſen gehauener Kanal, der 
an ſeinem Teile das Waſſer der Quelle et-täbgha nad der Ebene Genneſar führen ſollte. 
Uriprünglich ift er wohl durch Mauerwerk oben verjchloffen geweſen. Hiernach kann faum 
daran geziweifelt werben, daß die Quelle e -tabgha mit der von Joſephus Bell. jud. III 
10, 8 erwähnten identisch iſt. Damit ift aber zugleich die Erkenntnis verbunden, daß der 5 
Ort 8. in der Nähe diefer Quelle gelegen haben muß. Da ihre Umgebung durch den 
mehrfach erwähnten Felsvorfprung von der Ebene Gennejar deutlich gejchieden ift, jo wird 
K. nicht in dieſer Ebene, jondern ebenfo wie die Duelle nordiveftlich von der natürlichen 
Grenzmarfe gelegen haben, d. b. nady der ordanmündung zu. 

Für die Frage nad) der Stätte des alten K. ift noch eine andere Stelle des Joſephus 10 
berbeigezogen worden. Diejer erzählt nämlich in jeiner Vita 72, daß er in einem Gefecht 
gegen Truppen deö Königs Agrippa II., das an den Ufern des Jordans jtatt fand, mit 
dem Pferde gejtürzt jei und eine Quetſchung an der Handiwurzel erlitten habe; er babe 
fh deshalb nad) dem Dorfe Kepbarnome begeben (eis zum Kepaprohunv Aeyousrnp, 
jo ed. Beffer) und fei in der folgenden Nacht nach Tarichäaa gebracht worden. Indem man ı5 
diejeg Kepaovınun mit Kapapvaovu Bell. jud. III 10, 8 gleichjegt, zieht man aus 
diefer Erzäblung den Schluß, daß Joſephus, da er in der Nähe der fämpfenden Soldaten 
bleiben wollte, doch ficherlich den nädhften größeren Ort von den Ufern des Jordans 
aus aufgefucht habe, und jucht deshalb K. in der Gegend zwiſchen “ain et-täbgha und 
der Jordanmündung. Dieje Erwägung bat an fi große Wahrfcheinlichkeit; nur wird 20 
ihre Grundlage dadurch etwas erjchüttert, daß in den mwichtigften Handjchriften der Name 
des betreffenden Ortes Vita 72 unficher überliefert ift. Nieſe hat in feiner großen Aus— 
gabe des Yofepbus Bd IV (1890), ©. 385 die Form Kepagvoxov aufgenommen und 
die abweichenden Formen Kepaovrazcıv, Kepayyarzııv, Kaopavousv, Kapavavchuov 
unter den Tert gejeßt. Da wir aber nur bon einem Orte K. in diefer Gegend etivas 25 
wiſſen, jo bleibt es doch mwahricheinlich, daß diefer und fein anderer Vita 72 gemeint ift. 

Im Onomastieon 273 wiederholt Eufebius die Mt4, 13 mit Nüdficht auf Jeſ 
8,23 angegebene Beitimmung 2» doloıs Nepdalein. er Ausdruck 
bedeutet ohne Zweifel im Gebiet von ©. u. N., nicht etwa an der Grenze von S. und N. 
Er ift zu allgemein, als daß ſich etwas damit machen Tiefe. Bei Chorazin ©. 303 ift so 
die Entfernung von K. auf 12 römifche Meilen angegeben ; für dieſe jchiver verftändliche 
Angabe bietet jedoch Hieronymus ©. 114 zwei römische Meilen. Das iſt ein Abjtand, der, 
da Chorazin wohl mit keraze (Bd VI, 344) zufammenfällt, zu einer Lage 8.3 am nörd— 
lihen Ufer des Sees von Tiberiad wohl vaflen würde. Fügen wir dem hinzu, mas 
Epiphanius PBanar. haeres. 50, 15 mitteilt, daß K. und Betbhjaiva (Bd VI, 380,56) be 85 
nahbarte Städte geweſen feien, jo find die wichtigiten Nachrichten über K. aus den eriten 
riftlichen Jahrhunderten zufammengeftellt. 

Forfcht man nun auf dem Boden des hl. Landes ſelbſt nach alten Ortjchaften in der 
Nähe der Quelle et-täbgha, jo tft die einzige alte Ortslage von Bedeutung tell hüm. 
Sie liegt etwa 40 Minuten in wejtnorbmeitlicher Richtung von der Quelle entfernt, faft ao 
halbwegs zwiſchen diefer und der Mündung des Jordans in den See, unmitfelbar am Ufer, 
das durch die niedrigen Ausläufer der dem eigentlichen Berglande vorgelagerten Hügel 
gebildet wird. Die Ruinen, die Edw. Nobinfon im jahre 1838 jab, zogen ſich mindejtens 
08 km am Ufer bin und etwa halb foviel landeinwärte. Die Baufteine find ſämtlich 
ſchwarzer Bafalt, bis auf die Trümmer eines anfehnlichen Gebäudes, forinthifche Kapitäler, 4; 
Doppeljäulen und Frieſe, die aus grauem Kalkitein bergeftellt find. Gegenwärtig tft von 
den Reſten nicht viel übrig geblieben, da viele Schiffsladungen Baufteine von bier nad) 
Tiberiad weggeholt worden find. Nach diefem Orte oder wenigſtens in feine Näbe hat 
die alte Zeit und das Mittelalter bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts das K. der 
Evangelien verlegt (vgl. ZPV Il, 65). Man hat daher in den Kalkiteintrümmern gern w 
die Hefte der Synagoge gejehen, von der %c 7,5 die Rede ift. Mit welchem Recht, das 
it ſehr zweifelhaft (vgl. ZUPV IX, 116). Noch Antonius Martyr redet um 570 von 
einer Bajtlifa, die nah Epipbanius Panar. haeres. 30, 4. 11 auf Befehl Konftantins gebaut 
worden jein joll. Es fällt wohl auf, daß der Ort, nach dem die Quelle et-täbgha im 
Altertum ihren Namen erhalten hatte, 40 Minuten davon entfernt geweſen fein fol. 55 
Allerdings ift diefe Entfernung etwas tweit, aber doch nicht jo weit, daß die Zugehörig— 
feit der Duelle zu dem Gebiet der Stadt als unmöglich ericheinen könnte. Die natür- 
lihen Grenzen des Geftades weiſen die Quelle nicht der Ebene Gennefar zu, jondern 
dem nordiveftlicheren Stüd des Ufers. Außerdem ift e8 ſehr wahrjcheinlich, daß jich das 
alte K. wiel weiter am Ufer befonders nach Weſten zu ausgedehnt bat als die heutigen wo 
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Ruinen. Ob auch dicht neben der Quelle ei-täbgha ein Ort im Altertum geſtanden 
bat, ift nicht ausgemacht ; der Boden ift dort noch nicht unterfucht worden. Ausgrabungen 
an diefer Stelle fünnten vielleicht den gegenwärtigen Stand der Frage verändern. Gebr 
häufig ijt auch der Name tell hüm als Beweis dafür beriertet worden, daß dort das alte 

5 K.geitanden babe. Seit der Zerftörung des Ortes habe man für kefar den Ausdrud tell 
gejeßt, d. i. Hügel, Trümmerbügel, und hüm ſei eine Verfürzung von nahüm. Dieſe 
Erklärung des jetzigen Namens ift jchwerlich die richtige: von einem tell ift nichts zu 
jehen, und die gedachte Abkürzung erregt in fprachlicher Hinficht Bedenten. Noch heute 
findet fi) unter den Juden von Safed der Name tenhüm ftatt tell hüm, und ber 

ıo Talmud (Neubauer 221) jest ſchon kafr tanhümin. Dieſer Name fcheint das alte 
Erz TED verdrängt zu haben, doch ohne den Sinn zu verändern; denn aud die jpätere 
Form bedeutet „ZTroftdorf“. Im Munde der Araber jcheint dann tenhüm zu tell hüm 
geworden zu fein. Dieje lettere Form ift durch die Reiſenden jeit 1670 bezeugt. 

Der Franziskaner Quaresmio aus Lodi, der fi 1616—26 als apoftoliiher Kom: 
15 mifjar des bl. Yandes in Baläftina aufbielt, hat zuerft die Vermutung ausgefprochen, daf 

chän minje oder chirbet minje neben “ain et-tine«in der Ebene Gennefar die Lage 
von K. bezeichne. Viele Gelehrte und Neifende haben fich feiner Anficht angejchlofien und 
fih dabei auf folgende Gründe geftügt, die bier noch kurz beiprochen werden jollen. 
1. Durch 8. mit Zollamt und Garnifon muß notwendig eine größere Straße geführt haben. 

20 Das ift bei chän minje der Fall, da es an der wichtigen, Acco und Damaskus ver- 
bindenden Straße (j. Paläftina) liegt, bei tell hüm dagegen nicht. Es muß zugegeben 
werden, daß gegenwärtig Spuren einer alten Strafe bei tell hüm nicht nadyzumeifen 
jind. Es ift jedoch faum daran zu zweifeln, daß in alter Zeit eine ſolche nad) Bethjaida- 
Julias am öftlichen Ufer des Jordans geführt bat. Dr. ®. Schubmader bat 1884/85 

25 Öftlich vom Jordan an dem Ufer des Sees die Nefte einer alten, fahrbaren Nömerftraße 
nachgewieſen (ZUPB IV [1886], 287 und Tafel 5); es iſt fehr mwahrjcheinlich, daß fie 
fi nah Weſten in der Nichtung auf die Ebene Gennejar fortgejegt und tell hüm ſowie 
et-täbgha berührt bat. Die Erzählung des Joſephus Vita 72 (f. oben) fpricht zu 
Gunften diefer Annahme. Dazu fommt, daß eine Zollſtätte in chän minje doch etwas 

so weit von ber Grenze der Neiche des Antipas und Philippus entfernt geweſen wäre, 
während fie in der Nähe von tell hüm der Grenze nahe lag. 2. Eine Vergleihung von 
So 6, 1—21 mit Me 6, 45—53; 14,34 fol angeben, daß K. in der Ebene Gennejar 
gelegen babe, da der Landungspunkt der Jünger Jo 6,17 K. ift, Me 6,53; 14,34 
das „Land Genezareth“. Dazu ift zu bemerken, daß die Evangelien nirgends jagen, daß 

3 K. in der Ebene Genezareth gelegen babe; ferner daß dieje Annahme, die nur durch 
Harmonifierung jener Stellen gewonnen ift, durch den Zufammenbang von Me 6, 30 ff. an 
eher ausgeſchloſſen wird, und endlich, dat die Quelle von K. Jos. Bell. jud. III 10,8 
nad) dem oben Gejagten nicht zur Ebene Gennejar gehört hat. Der Unterfchied der Er- 
zählungen bei Jo und Me ift anzuerkennen, auf den Ausgleich joll man bejjer verzichten. 

40 Endlid) hat namentlih J. N. Sepp in dem Namen minje eine Erinnerung an K. 
finden wollen.” Nah Hieronymus foll die judenchriftliche Sekte der Minäer, die auch von 
jüdiſchen Gelehrten erwähnt wird, bejonders in K. vertreten getvejen fein. Bon ihrem 
Namen will nun Sepp das Wort minje ableiten. Aber Gildemeifter hat in ZPV IV, 
194 ff. einleuchtend nachgewieſen, daß das arabijche minje, munje von dem foptifchen, 

45 eigentlich griechiichen zorn berfomme und Landgut, Geböft bedeute; als Ortsname am 
See von Tiberiad gebe es mwahrjcheinlicdh auf den Omaijadendalifen Hischam (723 bis 
742 nad) Chr.) zurüd, der viele Yandgüter anlegte; fein urjprünglicher voller Name jei 
munjat hischäm gewejen. Auc läßt fih jpradhlih das Mort minje von einem he— 
bräifchen minim nicht herleiten, ebenfowenig von dem griechifchen Auuv, das an der 

so Küfte des Mittelmeeres dem Ortönamen mine, minet zu Grunde zu liegen jcheint. Doch 
haben fich noch in neuerer Zeit einige Gelehrte, 3.B. ©. Adam Smith, zu Gunften von 
chirbet minje entjchieden. 

Die Ruinen von tell hüm gehören jet den Franzisfanern ; fie haben fie mit einer 
Heinen Mauer umgeben und beabfichtigen, fpäter dort Ausgrabungen zu machen. Bei 

55 et-täbgha hat der Paläftinaverein der Hatholiten Deutjchlands ein Grundftüd gekauft 
und mit einigen Gebäuden bejeßt. Guthe. 

Kapff, Sirt Karl, geſt. 1879. — Blätter der Erinnerung an Prälat Dr. v. Kapff, 
1880. Lebensbild von ©. K. v. Kapff; nad feinem fchriftlihen Nachlaß entworfen von Karl 
Kapff, (feinem Sohne), 2 Bde 1881. Prälat Dr. v. Kapff v. Fr. R. im Ev. Kirchen- u. Schulbl. 

für Württemberg 1879, Nr. 49 —51. 
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Kapff, der echteſte Repräſentant der Geſtalt, welche die ſchwäbiſche Frömmigkeit während 
des letzten Menſchenalters an ſich getragen hat, iſt am 22. Oktober 1805 zu Güglingen 
im württembergiſchen Unterlande geboren als Sohn eines Geiſtlichen, der ſpäter als 
Dekan in Tuttlingen geftorben iſt. Schon als Knabe trat er in jenen kindlichen Gebets— 
umgang mit Gott, der fein ganzes Leben lang die Duelle feiner Kraft war; und ebenjo 5 
äußerte ſich das bei ihm in jo hohem Maße vorhandene Bedürfnis chriftlicher Gemeinſchaft 
bon frühe und veranlaßte ihn während feiner Univerjitätsjahre zu engem Anflug an 
geihgefinnte Mitftudierende, befonders an Wilhelm Hofader, mit dem er die innigfte, durch 
tägliches gemeinfames Gebet befeitigte und gebeiligte Freundſchaft ſchloß. So iſt feine 
geiſtige Entwidelung nicht durch ſchwere innere Kämpfe bindurchgegangen, fondern in 10 
ruhiger, ftetiger Entfaltung defjen, was als Naturanlage wie ald Gnadengabe in ihm mar, 
it er der Mann geworden, der in der Kirche feines Heimatlandes eine jo bedeutende 
Stelle einnimmt. Nach Vollendung feiner Studien war er kürzere Zeit Lehrer an der 
Fellenbergſchen Erziehungsanftalt in Hoftwyl und dann Repetent am tbeologiichen Se: 
minar in Tübingen, wo er neben jeiner berufsmäßigen wiſſenſchaftlichen Wirkfamfeit ı5 
nach manchen Seiten bin jeelforgeriih thätig war. Gegenüber der namentlich durch die 
Schleiermacherſche Theologie angeregten religiöfen Stimmung unter den Studierenden fing 
damals die Straußſche Richtung an fich geltend zu machen. Kapff, der mit Strauß aud) 
in perfönliche Berührung fam, trat entichieden für den Bibelglauben ein und geivann 
durch das innige Gebetsleben, das er führte, immer mehr an Nüchternbeit und Feſtigkeit. 20 
1833 berief ihm die von der Landeskirche jeparierte Gemeinde Kornthal, in welcher fich 
der württembergiſche Pietismus einen Mittelpunkt gejchaffen batte, als ihren Pfarrer. 
Nahdem er diefe Stelle zehn Jahre lang bekleidet, wurde ihm — bezeichnend für die 
Yeichtigkeit, mit mwelder man in Württemberg über die Verſchiedenheit der Firchlichen 
Stellung binwegfieht, — ein landestirchliches Dekanatamt übertragen, zuerft in Münfingen 25 
auf der rauben Alb, dann 1847 in Herrenberg. Als die Revolutionsjtürme von 1848 
den Wert, den ein entjchiedener Chriftenglaube für die Erhaltung kirchlicher und ftaat- 
liher Ordnung bat, wieder mehr zum Bewußtſein gebracht hatten, wurde der früher als 
Pietiftenbaupt von manchen Seiten verächtlih angejehene Mann 1849 u. 50 zweimal 
zum Volksvertreter gewählt und trat als folcher für den Anſchluß Württembergs an den 30 
deutichen Bundesftaat unter der Führung Preußens mit Nachdruck aber ohne Erfolg ein. 
1850 wurde er zum Generalfuperintendenten von Reutlingen und zugleich zum Mitglied 
des Konfiftoriums und der Oberftudienbehörde ernannt und zwei Jahre nachher ihm das 
Predigtamt an der Stiftskirche in Stuttgart übertragen. 27 Jahre lang, bis zu feinem 
Tode, hat er in dieſem Amte gearbeitet, welches für feine ndividualität wie gefchaffen 35 
war. Hier hatte er Gelegenheit, obme durch Amtsgejchäfte äußerlicher Art viel beladen 
zu fein, fein Charisma als Prediger und Seeljorger in vielfeitigiter Weife anzumenden 
und daneben an den Werken äußerer und innerer Miffion hervorragenden Anteil zu 
nebmen. Ohne eine weiterreichende Amtsgewalt als die eines einfachen Pfarrers zu be- 
Üisen, war der „Herr Prälat”, wie er in ganz einzigem Sinne genannt wurde, als der 40 
erite Geiftliche des Landes anerkannt, wie denn auch die württembergiſche Predigerfonferenz 
ihn viele Jahre lang zu ihrem Vorfisenden hatte. Faſt in noch höherem Maße als für 
die Geiftlichfeit war er der Mann des Vertrauens für die „Brüder“, d. b. für die Mit: 
glieder der „Gemeinfchaften” landauf, landab. Daß diefe, die in früheren Zeiten dem 
Kırchenregiment nicht ohne Mißtrauen gegenüber gejtanden, und von denen namentlich die 45 
Hahnſche Gemeinjchaft, die jogenannten Michelianer, von jeparatiftiichen Neigungen nicht 
frei geweſen waren, allmählich in ein freundlicheres Verhältnis zur Kirche traten, ja beim 
Eindringen des Methodismus fih an manden Orten als Stübe der Firchlichen Ordnung 
bewieſen, iſt micht am wenigſten dem Einfluffe Kapffs zu danken. Am meiften aber zeigte 
ih das Vertrauen, das er genoß, innerhalb feiner eigenen Gemeinde, die ſich mit rühren: 50 
der Anhänglichkeit Sonntag für Sonntag um feine Kanzel jammelte und deren Glieder 
in den verſchiedenartigſten Anliegen bei ihm Rat und Hilfe fuchten. Welchen Einfluß er 
auf die Gewiſſen übte, ift namentlich) durch die zahlreihen Fälle, in welchen Ungenannte 
für zu wenig bezahlte Steuern durch feine Vermittlung Erſatz leiſteten, auch öffentlid be— 
lannt geworben. 65 

Da ein folder Mann den Gegnern lebendigen Ghrijtentums ein Dom im 
Auge var, ift nicht zu verwundern, und da jeine Arglofigkeit und Freimütigkeit zu 
Angriffen reichlich Gelegenheit bot, jo mar der Name Kapff Jahrzehnte bindurd) 
wie einer der verebrteften jo von anderer Seite einer der am meiſten geihmäbten in 
Württemberg. 60 
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Jene tiefgehende und nachhaltige Wirkung, die er hervorbrachte, beruhte in erſter 
Linie auf dem Eindruck feiner Perſönlichkei. Der auch in ſeinem edlen, immer rubigen 
Angefichte ſich ausprägende Herzensfriede, feine warme Teilnahme am fremden Yeid, die 
Offenheit und LZauterfeit feines ganzen Weſens mußte jeden, der ihm näher trat, geiwinnen. 

5 Insbefondere aber fagte feine \ndividualität feinen Landsleuten zu. Sie erblidten in ihm 
ihr eigenftes Weſen, aber twiedergeboren aus dem Geifte des Evangeliums. Kapff war 
eine durchaus Schwäbische Natur. Die Subjeltivität fchwäbifchen Gemütslebens, der Sinn 
für das Perſönliche, Individuelle war in ihm aufs ftärffte ausgeprägt. Perſönliche 
re zu fördern, war das höchſte Ziel feines Wirkens, dem gegenüber die Korreft- 

ı0 beit der Lehre und nody mehr die Formen des Kultus und der firchlichen Verfafjung für 
ihn nur untergeordnete Bedeutung hatten. Wohl hat er auch für diefe legteren Seiten 
des kirchlichen Lebens Intereſſe an den Tag gelegt. Er bat fi bemüht, die einfachen 
gottesdienftlichen Formen der türttembergifchen Kirche durh Aufnahme liturgiſcher Ele: 
mente wenigſtens bei außerordentlichen Gottesdienften zu bereichern; er bat für die Ein- 

15 führung des nftituts der Pfarrgemeinderäte und den weiteren Ausbau ſynodaler Ein- 
richtungen mit Eifer gewirkt und wiederholt die Wahl in die Landesſynode angenommen. 
Aber er dachte ſich die Wirkſamkeit diefer Firchlichen Gemeindevertretung als eine baupt- 
fächlich auf Förderung des geiftlichen Lebens gerichtete, falt möchte man jagen jeeljorger: 
liche, und als ſich nun mehr und mebr firchenrechtliche Fragen in den Vordergrund 

0 drängten und die Art der Behandlung mehr eine gejchäftsmäßige als erbauliche wurde, 
da fühlte er fich nicht mehr recht bebaglich und legte fein Mandat nieder. Auch als 
Mitglied der Oberfirchenbehörde wandte er fein Intereſſe bauptjächlic demjenigen zu, was 
auf das individuelle Geiftesleben fich bezog, während er für ragen des Firchlichen Rechts 
und der Firchlichen Verwaltung weniger Sinn hatte. 

3 Das eigentliche Feld feiner Wirkjamteit aber war Predigt und Seelſorge. Seine 
Predigt jtand nicht im Dienfte einer jcharf ausgeprägten theologiſchen oder Firchlichen 
Richtung. Vielmehr trugen feine theologischen Anſchauungen, wie fie fih auch in der 
Predigt darlegten, die fich gegenfeitig modifizierenden Züge verjchiedener Standpunkte an 
jih. Da war in feiner rubig darlegenden, an den Verjtand ſich wendenden, apologetijche 

30 Ausführungen liebenden Predigtiveife etwas, das an den Supranaturalismus der alten 
Tübinger Schule erinnerte, aber ftatt der Trodenbeit dieſer Richtung fand jich eine Ge- 
mütstwärme, welche den Einfluß der Brüdergemeinde durchfühlen ließ. Die dem ſchwä— 
biſchen Pietismus jo wichtigen chiliaftischen Hoffnungen, der biblifhe Realismus ber 
Bedichen Schule, die Sehnfucht nach Union der Konfefjionen und dabei doch die Über: 

35 zeugung von den Vorzügen der Lutherfchen Lehre, namentlich gegenüber von dem feinem 
ganzen Weſen jo wenig ſympathiſchen Präbeftinationsdogma; — das alles Hang inein- 
ander, aber alles mild und maßvoll, und hinter dem allem ftand, unausgefprochen zwar, 
aber für den Kundigen doch bemerkbar genug, die Wiederbringungslehre der Hahnſchen 
Gemeinſchaft. Neben feiner tbeologiichen Überzeugung aber wurde feine Predigiweiſe be 

0 jtimmt durch feine feelforgerlichen Erfahrungen, aus deren reichem Schage er vieles auf 
der Kanzel mitteilte. Die Schäden des häuslichen und fozialen Lebens, die Verirrungen 
der MWifjenfchaft und der Schule, die verichiedenen Geftaltungen des Unglaubens, das alles 
beſprach er in konkreteſter, auf die einzelnen Verhältniſſe eingehender Weife, nicht im Tone 
eines Strafpredigers, fondern als einer, den des Volks jammerte, und der herzliches Er- 

45 barmen fühlte mit allen Beladenen, mit den unter der Laft der Arbeit feufzenden Pro— 
letariern, den von ihren Männern mißbandelten Ehefrauen, wie mit der durch übermäßige 
Schulaufgaben geplagten Jugend. Auch politiiche Fragen ſcheute er ſich nicht zu berühren, 
und er that es mit ebenfoviel Freimut als weilem Maßhalten. Die Form feiner Pre— 
digten war durchaus nicht auf rhetoriſchen Effeft berechnet. Die Nede flo einfah und 

so Har dahin und fand immer das bezeichnende Wort für den Gedanten. Fehlt es auch 
nit an Abjchnitten, in welchen ein erbabenerer Stil berbortritt, jo ſprach er doch meift 
in einer dem Nonverfationston ſich näbernden Weife, dabei aber nie ins Vulgäre fallend. 
Der Vortrag war ohne alles Kanzelpatbos äußerft rubig, die Stimme gemäßigt und doch 
in der ganzen großen Kirche verftändlich. 

55 Großartig war feine Thätigfeit ald Seeljorger. Mehr als 3000 feeljorgerliche Bes 
juche machte er das Jahr über, in allen erdenklichen Fällen Ieiblicher und geijtlicher Not 
wurde er angelaufen, und überall batte er ein tröftendes oder ratendes, mandymal auch ein 
kräftig mahnendes oder ernit jtrafendes Wort, und für unzählige ift er auch Spender oder 
Vermittler äußerlicher Wohlthat geworden. Und nicht bloß aus feiner eigenen Gemeinde, 

so. nein aus dem ganzen Yande twendete man fich an ibn in den verichiedenften Anliegen. 
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In Hauskreuz und Gewiſſensnöten, oder wenn Gemeinden unter einem ſchlechten Pfarrer 
oder Lehrer zu ſeufzen hatten, follte „der Herr Prälat” Nat Schaffen. Ja aus fremden 
Ländern, Felbit aus Amerika liefen oft genug Briefe ein, melde jeine ſeelſorgerliche Be- 
ratung oder Vermittlung in Anfpruch nahmen. Welche Arbeitslaft ihm dadurch erwuchs, 
it leicht zu ermeſſen. 6 

Dennoch aber fand er die Zeit, an chriftlicher Bereinsthätigfeit in ausgedehnter Weife 
fih zu beteiligen. Er ftand viele Jahre lang an der Spitze des württembergijchen 
Komit&s für die Miffton in Bajel, welcher er herzlich zugethban war, und mit deren 
Leitern ihn — ——— verband. Namentlich aber waren es die vielgeſtaltigen 

iten der inneren Miſſion, denen er feine Thätigkeit zuwandte. Nicht nur war er lang= 10 
jähriges Mitglied der Gentralleitung des Wohlthätigkeitsvereins, einer eigentümlich württem— 
bergiichen Einrichtung, die zwiſchen einer öffentlichen Behörde und einem freien Vereine 
eine gewiſſe Mitteljtellung einnimmt, nicht nur hat er verichievenemale auf Kirchen: 
tagen und Kongreſſen für die innere Miffion feine getwichtige Stimme erhoben, ſondern 
er bat auch manche Vereine auf diefem Gebiet teild ins Leben gerufen, teild geleitet. ı5 
Seiner befonderen Liebe und Fürſorge erfreute fich die Diakonifjenanftalt in Stuttgart, 
die ihn unter ihre eriten Begründer zählte. Ihr gehörte auch feine letzte öffentliche Thä— 
tigkeit. Als er aus Anlaß der 25 jährigen Yubelfeier des Diakonifjenbaufes 25 Schweitern 
in der Kirche auf ihre Einfegnung vorbereitet hatte, brach feine Kraft zufammen, und am 
l. September 1879 entfchlief er infolge eines Leberleidens, welches ibm nicht gehindert 20 
batte, auch bei ſchon fintender Kraft fein ibm jo liebes Predigtamt beinahe bis zum 
legten Athemzug auszurichten. 

Daß ein jo viel bejchäftigter und viel angelaufener Mann, wie Kapff war, auch zu 
ihriftitellerifcher Thätigfeit Zeit und Sammlung finde, follte man faum für möglid) 
halten, und doch ijt eine ganze Reihe größerer und kleinerer Schriften aus feiner Feder 35 
bervorgegangen. Sie alle, beinahe ſämtlich im Verlag teild von Steinkopf, teild von 
Belfer in Stuttgart erjchienen, fteben in engem Zujammenhange mit dem, was ihm 
Herzensfache und Lebensaufgabe war: Predigt, Seeljorge und innere Miffion; und wie gut 
er es verftand, in diefen Schriften den Weg zum Herzen befonders feiner Landsleute zu 
finden, zeigt die große Zahl von Auflagen, welche die meiften derjelben erlebten. Die be 30 
deutendften find: 

1. Predigten: Neben vielen einzeln gedrudten Gelegenheitspredigten 83 Predigten 
über die alten Evangelien des Kirchenjahrs (6. Aufl. 1876); 80 Predigten über die alten 
Epifteln (6. Aufl. 1880); Weg zum Himmel in 81 Predigten (1864). (25) Paſſions-, 
Ofter- und Bußpredigten (1866 5. Aufl.); Gewünfchtes und Gejchmähtes (1859); Kaſual- 35 
reden (1880). 

2. Erbauungsbücher ; Kommunionbud) (größeres; 23. Aufl. 1895); Eleines Kommunion= 
buch (33. Aufl. 1898); Gebetbudh, 2 Teile (20. Aufl. 1894); kürzere Gebete (7. Aufl. 
1887). 

3. Von Heineren Schriften, welche dem Gebiet der Seelforge angehören, nennen wir 40 
nur: Warnung eines YJugendfreundes (gegen die Onanie, 19. Aufl. 1898); das Hazard- 
ſpiel und die Notwendigkeit feiner Aufhebung ; die Revolution, ihre Urfachen, Folgen und 
Heilmittel 1851. Burf. 

Kaphthor. — Litteratur: Lakemacher, Observationes philol. II (1727), 11 ff. f Cal« 
met, Bibl. Unterfuhungen (deutfjh von Mosheim) III, 25; Hibig, Urgeihichte und Mytho- 
logie der Philiſter (1845), 14ff.; ©. Ebers, Megypten und die Bücher Moſes I (1868) 127 ff; 
®,. Mar Müller, Afien und Europa nad) altägyptifchen Dentmälern (1893) 337 ff.; derjelbe, 
Studien zur vorderafiatifhen Geſchichte in Mt der vorderafiatiihen Gejellihaft 1900, 1—13; 
G. Steindorff in Jahrbuch des kaiſ. deurichen Archäologiſchen Inſtituts, Bd VII (1892) 13ff.; 
derſ. Blüthezeit des Pharaonenreihs (1900) 56, 93f.; Evans in Archaeological Report of 50 
the Egypt Exploration Fund 1899/1900, 60ff.; Wolters im Jahrbuch des f. deutſchen ar« 
hävlogiihen Inſtituts 1900. 

Kapbtbor ift im AT Am 9,1; Ze 2,14; Er 25, 31.33 ff.; 37,17. 19 ff. ein Sachname, 
bingegen Am 9,7; Dt 2,23; Jer 47,4 ein Eigenname. Als folder ift K. bier zu be- 
iprechen. Am 9,7 wird K. ala Heimat der Philifter bezeichnet; demnach ift es ala Name 55 
eines Landes aufzufaflen. Der jetige Tert von Ser 47,4 giebt Aula, K. als ein 8, 
d. b. als eine Inſel oder als eine Küftenlandichaft, zu denken. Jedoch hat der Tert der 
LXX in ®. 4» weder etwas von den Philiftern noch von K.; es iſt daher unficher, ob 
die Verbindung von "N mit K. hier — oder vielleicht durch eine ſpäte Erweite— 
ung des Textes nur zufällig zu ſtande gekommen iſt. Dt 2,23 und Gen 10, 14 — 60 
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1 Chr 1, 12 findet ſich der von K. abgeleitete Name der Bewohner, Er7m22, Kaphthoriter. 
Nach dem Wortlaut von Gen 10,14 wäre der Sa „von wo die Philiſter ausgegangen 
find“ auf E7?72 (Luther: Kasluhiter) zu beziehen. Das ftände aber im MWiderfpruch 
mit den oben angeführten Stellen des AT, nad denen die Vhilifter von K. aus ibre 

5 Wanderung begonnen baben, während fich über 27272 auch nicht eine einzige aufflärende 
Bemerkung im AT findet. Man bat deshalb den erwähnten Sat umitellen wollen, hinter 
ErFE3; damit wäre wohl diefer Anſtoß befeitigt, jedoch bleibt immer die Schtwierigfeit, 
daß der Sat mit dem auf ein Land hinweiſenden CF nicht zu der Form ber genealo- 
giſchen Darjtellung paßt. Daber wird er gegenwärtig faft allgemein als eine alte Rand» 

10 bemerfung angefeben, die fich auf 7722 beziehen follte, aber an eine faljche Stelle in 
den Tert aufgenommen wurde. Demnad würde diefer Sat nicht anderes bedeuten ala 
die übrigen auf K. bezüglichen Angaben des AT. 

Eine Überlieferung betreffs K. tritt im AT nicht deutlich hervor. Während die LXX 
Gen 10, 14 — 1 Chr 1, 12 den Namen in griechtijhe Buchftaben umfchreibt, fett fie 

1» Am 9, 7; Dt 2, 23. Kannadoxia und Kannddoxes dafür, ebenjo die Wulgata 
(auch Ser 47,4), die Peichita und die Targume. Da aber dieſes Land mahrfcheinlich 
als die Heimat a (1. Bd IX ©. 737) vor ihrem Eindringen in Syrien zu gelten 
bat, fo werden die Überfeger nur durch die Ähnlichkeit des Namens — Kappadocien bieß 
in alter Zeit Kat-patuka — zu diefer Gleichjegung gelommen fein. Man bat nun jchon 

im Anfang des 18. Jahrhunderts verfucht, auf einem Umwege Aufſchluß über K. zu er: 
balten. Seit Lakemacher und Calmet bat man den Volksnamen "772 (Luther: Kerethiter 
und Kretber) berbeigezogen und daraus einen Hinweis auf die Heimat der Philifter ge: 
wonnen. Diejer Name bezeichnet 1 Sa 30, 14—16 ein den Philiſtern gehöriges Gebiet, 
Ze 2, 5 fteht er geradezu für Philifter, Ez 25, 16 parallel mit diefen, und E 30, 5 

25 LXX wird ein Nachbarvolk Agyptens jo genannt. Danach erfcheinen die Krethi als einer 
der philiftäifchen Stämme; wie man Sidonier für Phönizier überhaupt fagt, jo auch Kretbi 
für Philiſte. In den LXX finden wir 1 Sa 30, 14 dafür Xoide (Al. Xeonder), 
2 Sa 8,18; 15,18; 20,7. 23; 1891,38. 44 Xeieddeı und Xeoeddkı, d. b. fie 
geben den Namen in griechiſchen Buchftaben wieder, mweil fie feine Bedeutung nicht Fennen ; 

0 dagegen ift in den prophetiſchen Stellen Konres dafür geſetzt, d. b. die Krethi werben 
bier als Kreter gedeutet, al$ Einwanderer von der Inſel Kreta. Ob der Überfeger fi chere 
Gründe dafür hatte, fönnen wir nicht ermefien. Jedenfalls ift der Schluß nicht zu um— 
geben, daß, wenn dieſe Deutung richtig ift, Kreta und K. zufammenfallen. Andere Be- 
lege für diefe Gleihung giebt es faum, außer der Angabe bei Stephanus Byzantinus 

3 unter Gaza, daß; nämlich diefe Stadt auf Minoa nach dem Fretifchen Könige Minos ge- 
beißen babe, und daß dort die Verehrung des kretiſchen Zeus (— Marna) üblih ge 
weſen ſei. 

Man wird dieſer Schlußfolgerung immer etwas zögernd gegenüber ſtehen, ſo lange 
es nicht gelingt, ſie von anderer Seite zu ſtützen. Auf den ägyptiſchen Inſchriften wird 

40 ſchon unter Thutmofis III ein Land kft, kftjw, kftin (etwa kefti zu ſprechen) erwähnt, 
defien Yaute mit den Lauten von K. bis auf das fchließende r gut jtimmen. Ebers nahm nach 
dem 1866 gefundenen Dekret von Kanopus an, daß „Haft“ joviel bedeute wie Phönizien, 
und daß unter ai-kaft (vgl, X Küftenland) oder kaft-ür (ür — groß) die von den 
Phöniziern befegte Nordküſte des Nildeltas zu verftehen jei. W. Mar Müller hat dagegen 

45 bemerkt, daß die Angaben aus der Ptolemäerzeit, in die das Defret von Kanopus gehört 
(238 v. Chr.), meift wertlos und ſtets mit großer Vorficht aufzunehmen find. Da der ägyp— 
tische Name für Phönizien sa-hi (za-hi) ift, jo kann kefti nicht von diefem Lande verftanden 
tverden. Won kefti wird gejagt, daß es zu Schiff erreicht wurde, durch Seebandel be- 
fannt war, und daß es im Gegenjag zu öftlihen und nördlichen Gebieten im Welten 

50 lag. Es wird in den Inſchriften (nach einer freundlichen Mitteilung von Profeſſor 
G. Steindorff) faſt ſtets in engiter Verbindung mit den „Inſeln des großen Meeres“ 
genannt, d. b. den Inſeln des ägäiſchen Meeres. Steindorff hat ferner darauf aufmerkſam 
gemacht, daß die in drei thebaniſchen Gräbern vorhandenen Darftellungen von Huldigungs- 
geichenfen der kefti-Leute aus der Zeit Thutmofis’ III (1470) eine auffallende Verwandt: 

55 ſchaft mit den Formen der (nad) Schliemanns Ausgrabungen in Myfenä) fogenannten 
mpfenischen Kultur (Blütezeit 1450—1250) zeigen; man muß daber kefti innerhalb 
des Gebiets diefer Kultur juchen. Aus diefem Grunde empfiehlt fih der Vorichlag 
Steindorffs (1891), kefti am Golf von Iſſos zu ſuchen und darin ein Gebiet Nord: 
ſyriens oder Cyperns zu feben, nicht; ebenjowenig die Meinung W. Mar Müllers (1893), 

so der kefti mit Gilicien (1900: bis nad) Lykien bin) gleichjegte. Denn bisher hat ſich dort von 
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myleniſchen Sachen fo gut wie nichts gefunden. Dagegen fchlägt in unfere Frage der Umstand 
ein, daß der Engländer Evans bei Knoſus in Kreta zahlreiche Gegenftände in der mykeniſchen 
Art gefunden hat. Damit ift nachgewieſen, daß Kreta unter dem Einfluß der mykeniſchen 
Kultur geftanden bat. Andererfeits hat Evans auch Erzeugniffe der ägyptiſchen Kunſt in 
Kreta entdedt, die jchon für eine frühe Zeit den Verkehr zwiſchen diefer Inſel und Ägypten 5 
beweifen. Das ift von Wichtigkeit; denn mir werden dadurch geradezu veranlaßt, den 
Namen Kretad auf den äghptiſchen Dentmälern zu ſuchen. Da die oben angegebenen 
Merkmale kefti’3 durchaus zu Kreta pafjen, jo will auch Steindorff gegenwärtig die 
Gleichung kefti = Kreta — K. nit mehr fo wie früher von der Hand teifen. Aber 
auch diefe Erwägung wird vielleicht überflüflig, wenn es gelingt, den neuerdings auf den 10 
Yiten von Ombos am gebel silsele gelejenen Namen kptar, der dem hebräiſchen 
"TE genau entjpricht, geographiſch zu beitimmen. Bis jetzt ift das nicht möglich (vgl. 
W. Mar Müller in Mt der vorderaftat. Geſellſch. 1900, = Doch ſchon jegt darf man 
fragen, ob kefti überhaupt mit kptär, "n2>, identifh if. Im übrigen j. ia rn 

uthe. 15 

Sapitel. — I. Katholiſche Kirche: A. Barbosa, De canonicis et dignitatibus etc., 
Lugd. 1640 u. ö.; Scarfantonius, De capitulis, Luc. 1723, 2 t.; Gehring, Die kath. Dom- 
capitel Deutſchlands als jur. Perjonen, Regensburg 1851; Bouix, Tractat. de capitulis, Paris 
1852; G. A. Huller, Die jur. Berjünlidhkeiten der Domcapitel in Deutichl., Bamberg 1860; 
Finazzi, Dei capituli cathedrali, Zucca 1863; Died, Art. Domtapitel in Erſch und Gruber, 
Encyklop der Wiſſenſchaften, Sect. I, Bd 26, ©. 383; Jacobſon, Art. Canonikus in Weistes 
Fechtslexilon, 2, 544; P. Hinfhius, Kirchenrecht der Katholiten und Protejtanten, Bd 2, 
&. 49—161 ; Schneider, Die Entwidelung der biſchöfl. Domkapitel bis 5. 14. Jahrh., Würz- 
burg 1882; derf., Die bifh. Domkapitel, Mainz 1855; Hatch, Grundlegung der Kirchenverf. 
Refteuropas im früheren MA, überf. v. Harnad, Giehen 1888; Richter, Dove, Kahl, Kirchen: 25 
recht, 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 440 ff.; Friedberg. Lehrb. des KR, 4. Aufl., Leipzig 1895, 
&.164. Eine Reihe von Aufjägen über einzelne Bunkte und von Kapitelsftatuten in Schmidts 
und Mayers thesaur. iuris ecclesiast, 

II. Evangeliſche Kirche: Pinder, Ueber die evang. Dom: und Collegiatitifter in Sachſen, 
Seimar 1820; Die evang. Domcapitel in der Provinz Sadjen, Halle 1850; Stieglig, Das 30 
Hecht des Hochſtifts Meißen ꝛc., Leipzig 1834; Jacobfon, Das ev. KR des preuß. Staats, 
Halle 1864, S. 194 ff.; Richter, Dove, Kahl AR, 8. Aufl, $ 157 ©. 528. 

Kapitel find I. in der fatholifhen Kirche geiftliche, kollegialiſch verfaßte Kor: 
borationen, welche einen beſtimmt geordneten Gottesdienjt an den Kathedralen oder auch an 
anderen Kirchen verfehen, und genauer im erfteren Falle Dom-, im legteren Kollegiat = 35 
Kapitel oder Stifter genannt werben. 

Die Entwidelung der Kapitel bat ihren Ausgangspunkt von dem in älterer Zeit 
dem Bifchof als Beirat oder Senat zur Seite ftehenden Presbyterium, d. h. der Gejamt- 
beit der am der bifchöflichen Kirche angeftellten Priefter und Diafonen (auch Subdiafonen ?) 
genommen. Weiter ift dabei feit dem 4. Jahrhundert die Übertragung möndifcher Ein= 40 
richtungen auf den Weltflerus von Einfluß geworden. 

Euſebius von Bercelli (get. 370, |. Bd V ©. 622,55) und Auguſtin (ſ. Bd II 
©. 274, 1) führten zuerst in Vercelli und in Hippo ein gemeinfames Yeben der Kleriker 
in einem und demfelben Haufe (monasterium) ein, ja in leßterer Stadt wurde auch das 
möndifche Gelübde der Armut angenommen. Dieje Einrichtungen fanden Nachahmungen 45 
in Afrika, in Spanien (vgl. Cone. Tolet. IV ce. 23) und Gallien (vgl. Cone. Tur. 
a. 567 e. 13f. Greg. Tur. llist. Fr. IV, 36; VI, 36). Hier fprad) man fchon zur 
Jet Gregord von Tours von der mensa canoniea (vit. patr. 9, 1). Die Bezeichnung 
wird fich daraus erklären, daß die fämtlichen Kleriker jeder Kirche in ein eigenes Verzeich 
nis, die matrieula oder den canon, eingetragen waren (vgl. Cone. Nie. a. 325 ce. 16: 0 
20e0ßöreoon 7) diaxovor N Ökms Er to zavövı Z£erafduevor. Agath.2: Rescripti in 
matricula; Aurel. a. 541 ce. 13: Quorum nomina in matrieula eeelesiastica 
tenentur seripta). Demgemäß bezeichnete man die ordentlich angejtellten Kleriker als 
eanoniei. Der Ausdrud findet fih ſchon im 15. Kanon der Synode von Yaodicen : 
Ilsoi too ui) deiv nAlov row zavovıdv wahre .. Erloovs tiväs ydhksıv Ev 56 
Zerinolta. Im 6. Jahrhundert war er im fränkiſchen Reich allgemein, vgl. Cone. Arvern. 15: 
$i quis presbyter adque dieaconus, qui neque in civitate neque in parrochiis 
eanonecus esse dinuseitur sed in villolis habitans ete. Aurel. a. 538 e. 12: 
Inter religquos eanonieos celericos .. nullatinus habeantur neque ex rebus ecele- 
siastieis cum canonieis stipendia ... pereipiant. Turon. a. 567 e. 20: Unus o 
leetor eanonicorum suorum. Dem entiprechend Anfegis Cap. I, 69 ©. 403: Qui 

3” 

3 
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ad elerieatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam. Die mensa 
eanoniea bedeutet alſo die gemeinfame Mahlzeit der Geiftlichen einer Kirche, und die 
vita eanonica das gemeinfame Yeben der Klerikler. Irgend melde Beziehung auf „bie 
im NT, dem allgemeinen Kanon, (AUG 4,32) vorgefchriebene Yebensweife” liegt urfprüng- 

5 lich nicht in dem Ausdrud, 
Größere Ausdehnung gewann das Zufammenleben der Kleriker jeit der zweiten 

Hälfte des 8.’Nahrhunderts im fränkischen Neid. Hier wurden die Beitimmungen vor: 
bildlich, die Chrodegang von Me im feiner Negel für den Klerus von Met aufftellte 
(j. Bd. IV ©. 83,14 ff.). 

10 infolge des bierdurd gegebenen Anftoßes und des gleichzeitigen Eingreifens der 
weltlichen und kirchlichen Gefetgebung (Cap. 22, 73 MG Cap. ©. 60; 33, 22 ©. 95f.; 
34,2 ©. 100; 35, 27 ©. 108; 71, 11 ©. 161; 78,4 ©. 173; 79, 3 ©.175; syn. 
Mogunt. ce. 9; Rhem. e.8, 25—27; Arel. e. 6; Turon. III, e. 23—25 von 813, 
Mansi 14, 67. 78. 60. 86) hatte die Organifation fich bald in dem Umfange verbreitet, 

15 daß Ludwig d. Fr. auf dem Neichstage, beziv. der Synode zu Aachen 816 eine neue 
Ordnung für das gemeinfame Leben der Kleriler feftftellen ließ, welche, wie die Chrode- 
gangs auf der Benebiktinerregel, ihrerjeitS auf der erjteren rubte und fih auch auf die 
nichtbifchöflichen Kirchen mit mehreren Geiftlichen, die nachmaligen fogenannten Kollegiat— 
kirchen, bezog (abgebvrudt bei Mansi 14, 153). Nach beiden Regeln wohnen die Kle— 

0 rifer gemeinjchaftlih mit dem Biſchof oder ihrem Vorjteher in einem beftimmten Haufe 
(elaustrum), fie haben gemeinfchaftlich die Fanonifhen Stunden abzuhalten und find der 
Disziplin und Zucht ihrer Vorjteher unterworfen. Als ſolcher erjcheint an der Kathedrale 
neben dem Bilchof nach der Regel Chrodegangd der Archidiakon, nad der Aachener der 
praepositus (Propſt). Bon der mönchiſchen Organifation wich diefe Ordnung dadurch 

ab, daß in ihr die durch die Verjchiedenheit der Weihen und geiftlichen Funktionen be- 
dingten Nangunterfchiede und das Recht des Einzelnen zu Befit und Privateigentum feſt— 
gehalten wurde. Im 9. und noch teilweife im 10. Jahrhundert ift für die bifchöflichen 
ſowie für die anderen größeren Kirchen die gedachte Form des Hlerifalen Lebens in den 
fogenannten Kapiteln die Regel geweſen. Capitulum bedeutet in der reg. Chrode- 

so gangi ce. 8. 33 das bei den täglichen —— des Klerus zu verleſende Kapitel, 
dann den Verſammlungsraum, in welchem die Verleſung erfolgt, ferner die Verſammlung 
in demſelben und die Geſamtheit der gemeinſam lebenden Kleriker. 

Seit der letzten Hälfte des 9. Jahrhunderts beginnt in einzelnen Domſtiftern, zuerſt 
in Köln, eine, wenn auch nicht vollſtändige Aufteilung der zur Unterhaltung der gemein— 

3 ſamen Einrichtungen und des gemeinfamen Lebens bejtimmten Gütermafjen zwijchen dem 
Biſchof und den Geiftlichen in der Weiſe, daß von den dieſen leßteren überiviejenen Ver: 
mögensftüden die Einkünfte eines Teiles zu bejonderen Pfründen für die einzelnen, eines 
anderen dagegen zu Zwecken der Gemeinfchaft verwendet wurden. Dem Vorgang der 
Domftifter folgten vielfach auch die Kollegiatfirchen. Infolge diefer Zerftörung der mate: 

40 riellen Grundlage des gemeinfamen Lebens, ferner der Gewährung bejonderer Wohnungen 
(mansiones, fpäter Kurien) an die einzelnen Geiftlihen börte im Laufe des 11. Jahr— 
hunderts die vita canonica bei den meiften Stiftsfirchen auf. No innerhalb diejes Zeit: 
raums traten aber jchon Beitrebungen auf Wiederberjtellung desjelben hervor. Dieje for: 
derten in der richtigen Erkenntnis, daß die früher nicht gebotene Entjagung weltlichen Be- 

45 fies den Verfall mit berbeigeführt hatte, dem wieder erwachten asketiſchen Drange folgend, 
den Verzicht auf jede weltliche Habe. Unterftügt von Männern wie Hildebrand, Petrus 
Damianı und Gerhoh von Neichersberg, begünftigt von den Päpften, waren jene Be- 
ftrebungen erfolgreich ; die Lateranſynode von 1059 unter Nikolaus II. erneuerte in ihrem 
4. Kanon die Vorfchrift des gemeinfamen Lebens und dehnte die Gemeinjamfeit auch auf 

60 den Befig aus (Mansi XIX ©. 897). Sie verwarf bei diejer Gelegenheit auf Antrag Hilde: 
brands die Aachener Regel (Mabill. Annal. ord. s. Bened. IV ©. 697). Seitdem wurde 
diefelbe verdrängt durch neue Statuten, bei. die ſog. 3. Regel Auguſtins (Holſtenius-Brockie, 
Cod. reg. II ©. 123—127). Diefelbe ift fein Werk Augufting, jondern eine Zuſammen— 
jtellung aus Sermonen, die großenteils pjeudoauguftiniich find, in 45. Kapiteln. In der 

65 legten Hälfte des 11. und im 12, Jahrh. wurden vielfach die bisherigen fog. canoniei 
saeculares durch die nad den jtrengeren Regeln lebenden fog. canoniei regulares 
(regulierte Stiftsherren, Auguftinerchorherren) an Dom: und Kollegiatitiftern erſetzt; zu 
ihnen gehörten 3. B. die Kanoniker beim XYateran, die Stiftsherren von St. Victor 
bei Paris, die Chorherren von Reichersberg, Berchtesgaden, Klofterneuburg, Marbach in 

wo den Didc. Straßburg, Windesheim u.a. Vgl. Zödler, Askeje und Mönchtum, 2. Aufl. II, 
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S. 354, 422 f.; Heimbucher, Orden und Kongregationen, I, ©. 386 ff. Seit dem 12. Jahr— 
bundert traten bei manchen Stiftern an Stelle der Auguftinerchorherren aud Glieder des 
von Norbert geitifteten Prämonftratenferordens. Der wieder erwachte asketiſche Drang be 
wies fih aber weder ſtark noch andauernd genug, zur Durchführung der Reform in allen 
Stiftern. Die Selbitftändigkeit, welche fie infolge der früheren Aufteilung des Vermögens und 5 
infolge ferneren eigenen Erwerbs an Befigtümern erlangt hatten, binderte an fich die 
völlige rg zu einem lediglich unter der Leitung des Biſchofs ftehenden Kolle— 
gium. Auch ließen die vielen weltlichen Beziehungen, in welchen ſowohl Biſchöfe wie 
Stifter infolge ihres Güterbefites und ihrer Hoheitsrechte bei den politischen Verhältniſſen 
des Mittelalters ftanden, und die dadurch herborgerufene Vermweltlihung des höheren Klerus 10 
die neu bergeftellte Ordnung ſehr bald als eine drüdende Feſſel erfcheinen. Erflärlid war 
es daber, daß man ſich ihr fchon nach kurzer Zeit zu entziehen fuchte und fie bereits im 
13. Jahrhundert in Verfall geriet. Nur vereinzelt hat ſich die vita canonica erhalten 
3 — ſich in unſerer Zeit allein noch in den mit regulierten Stiftsherren beſetzten 

iteln. 15 
Die Funktionen des Presbyteriums ald Senates des Biſchofs find wohl zunächſt in 

der Zeit, als die vita canonica ihre weite Verbreitung gefunden hatte, durch die Geift- 
liben der höheren Meihegrade, nicht durch den gefamten zum gemeinfamen Leben vereinigten 
Klerus wahrgenommen worden. Anbdererjeits wirkten aber bei wichtigen, das Bistum be: 
treffenden Angelegenheiten die Geiftlichen der übrigen, namentlich der Kollegiatkicchen, 20 
welche neben der Kathedrale in der biichöflichen Stadt beftanden, und auch die Einwohner 
derfelben, durch ihre angefebenen Mitglieder, nachmals die bifchöflichen Minifterialen und 
Vafallen repräfentiert, mit. Bei der laufenden Verwaltung allerdings erjchien die Betei- 
ligung der zulegt gedachten Perſonenklaſſen untunlich. Diefe fonnte nur mit den Mit: 
gliedern des Kathedralklerus geführt werden. Als ſich aber infolge der Güterfonderung 25 
eine Verſchiedenheit der Intereſſen der Biſchöfe und der Domkapitel geltend machte, haben 
die erfteren oft jede Zuziehung der letzteren unterlaffen oder fi bei ihren Maßnahmen 
auf die übrige Geiftlichkeit und die Wornehmen der Stadt geftügt. Nur daraus erflärt 
es fi, daß die Dekretalen Gregor IX. (lib. III, tit. 10) die Rechte der Domkapitel als 
Senat des Biſchofs wahren und zwar mehr gegenüber den Biichöfen als dem übrigen Klerus so 
und den jtäbtijchen Einwohnern. Zugleich ift durch diefe Geſetzgebung als gemeines Necht 
feitgeftellt worden, daß die Domkapitel die allein zur Beratung des Bifchofs bei der Xei- 
tung der Diöcefe jelbitftändig berechtigten Organe find, und diefe ihre Stellung kam jeit 
dem Beginn des 13. Jahrhunderts, als es ihnen gelang, bei der Wahl der Biſchöfe die 
Mitwirkung des übrigen Klerus und des Adels der Biſchofsſtädte auszufchließen (vgl. 35 
v. Below, Das ausſchließliche Wahlrecht der Domkapitel, Leipzig 1883), zu voller praf- 
tiicher Geltung. 

Was die Organifation der Kapitel während des Mittelalterd betrifft, fo unter: 
ſcheiden fich ihre Mitglieber, eanoniei, Stift3- oder Chorherren, — in den Domlapiteln 
eanoniei maiores, cathedrales, in den Kollegiatlapiteln can. collegiales genannt —, 40 
nad den ihnen zuftehenden größeren oder geringeren Rechten. Vollberechtigt (capitularis) 
iſt derjenige, welcher eine fogenannte canonia, canonica oder einen canonicatus, d.h. 
votum in capitulo und stallum in choro (einen bejtimmten Sit im Chor der Kirche) 
bat. Regelmäßig ift damit auch eine fogenannte praebenda, d. h. ein Einfommen, 
welches bald aus den Einkünften des gemeinfamen Vermögens, bald aus beftimmten, zur #5 
Nusung übertviefenen Vermögenzftüden und Rechten (Gütern, Grundzinfen, Zehnten u. ſ. tv.) 
bezogen mwird, verbunden, abjolutes Erfordernis war aber eine foldhe nicht. Die Stellung 
der übrigen Mitglieder der Kapitel ift weſentlich durch das Aufhören des gemeinfamen 
Yebens und der infolgedeffen fich bildenden Einrichtungen, namentlich der Einführung der 
Geſchloſſenheit der Kapitel (capitula clausa) jeit dem 13. Jahrhundert beftimmt worden. 50 
Während der Dauer der vita canoniea ftanden den mit den höheren Weihegraden ver: 
jebenen vollberechtigten Mitgliedern, den seniores, als fogenannte juniores die Kleriker 
der niederen Meiheftufen und die in die Schule des Kapitels ac aufgenommenen 
Jünglinge ohne Stimmrecht gegenüber. Sowohl die Zahl der erfteren wie die der letz— 
teren war nicht firiert und bemaß fich lediglich nach der Zulänglichkeit der Einfünfte des 55 
gemeinfamen Vermögens. Dieſe lettere Einrichtung, welche bis heute als die gemein: 
rechtliche gilt, dauerte auch nady der Aufteilung des gemeinfamen Vermögens fort, indem 
man, ſoweit die Höhe des vorhandenen und'fpäter ertvorbenen Vermögens die Beftellung 
von Präbenden geitattete, neue Mitglieder aufnahm (daher ecelesia receptiva oder non 
numerata). Vielfach, namentlih aber auch in Deutjchland jeit dem 13. Jahrhundert, co 
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wurde die Zahl der Kapitulare und der Präbenden feitbeftimmt, zunächſt wohl nur vorüber: 
gehend, um durch Freibehaltung gewifler Einkünfte das geminderte Vermögen bes Stiftes 
aufzubefjern, Fonds für Bauzwede, zur Vergrößerung geringer Präbenden u. ſ. w. zu 
bilden, fpäter aber auch, um den Mitgliedern den Genuß reicher und hoher Einkünfte zu fichern. 

6 Troß diefer Veränderungen erhielt fich die Sitte, Jünglinge zu ihrer Vorbereitung 
bei den Kapiteln anzunehmen. Dieje empfingen ihren Unterhalt aus beftimmten dazu an— 
getviefenen Einkünften des Stiftes und waren ihrerfeit3 zur vita communis verpflichtet. 
Sie wurden iuniores canoniei non capitulares, domicelli, domicellares (jung: 
berren), eanoniei in pulvere genannt, und jchieden ſich in domicelli non emaneipati und 

ı0 emaneipati, je nachdem fie noch in der Schule unter Leitung des Scholafters ftanden, oder ihre 
Ausbildung zwar vollendet, fie aber noch nicht al jtimmberechtigt in das Kapitel aufgenommen 
waren. Zum Teil wurden für fie auch bejtimmte Bezüge —** Nicht völlig damit 
fällt die Einteilung der canonici in canoniei in fructibus et floribus oder in per- 
ceptione und in canoniei in herbis zufammen, d. h. ſolche, welche eine volle Präbende 

15 bejaßen, und ſolche, welche gar feine oder nur geringe Einkünfte hatten. Zu der leßteren 
Klaſſe gehörten zwar die nichtjtimmberechtigten domicelli, indeſſen auch }timmberechtigte 
Kanoniker, vor allem die bei Kapiteln mit fixierter Stellenzahl vorfommenden canoniei 
supranumerarii, welche auf die Erledigung einer Präbende zu warten hatten. Allerdings 
hatte das 3. Lateranenfische Konzil von 1179 die Erteilung von Anwartjchaften auf Bene: 

20 fizien verboten (c. 2. X. de conc. praeb. III, 8), aber bei der milden päpftlichen Praxis 
binfichtlih der Anwendung dieſes Verbotes auf die Kapitelsftellen, der Gejtattung von 
4 Erpeftanzen für jedes Kapitel durch Alexander IV. (1254) wurden nicht nur Antvart- 
ichaften Be vafante Präbenden für aufgenommene Mitglieder, jondern auch auf gleich 
zeitige Erlangung der Mitgliedichaft und einer Präbende erteilt, ja die Aufnahme unter 

25 die domicellares begründete für die Regel ſchon den Titel für den Erwerb eines vollen 
Kanonikates nad) Mafgabe der Anciennität (senium). 

Mie die bisher beiprochenen Verhältniſſe in den einzelnen Stiftern weſentlich Durch 
die von ihnen ſelbſt verfaßten ftatutarifchen Normen geregelt wurden, jo ift dies auch hin— 
fichtlich der näheren Vorausfeßungen für die Annahme neu eintretender Mitglieder der 

so Fall getvefen. Das gemeine Recht hat dagegen erft fpät, als diefe Regelung längjt erfolgt 
war, und zivar mit wenigen bürftigen Beitimmungen, welche fich gegen die Verweltlichung 
der Stifter richteten, eingegriffen. Die Clem. 2 de aetate et qual. 1. 2 fette als Be- 
dingung des Stimmrechtes in den Kapiteln den Befis der Subdiafonatsweihe feit, und 
demnächit jchrieb erjt das Tridentinum sess. XXIV,c. 12 de ref. vor, daf die Hälfte der 

85 Kanonikate an Magifter, Doktoren und XLicentiaten der Theologie oder de kano— 
nischen Rechts verliehen, ſowie daß in den Kathedralkapiteln ferner die eine Hälfte der 
Stellen mit Prieftern und nur die andere mit Dialonen oder GSubbdiafonen bejeßt 
tverden fol. Das ältere Statutarrecht verlangte dagegen für die Nezeption als Kano- 
nikus bei einem Stift — außer dem fogenannten Titel, d. h. der päpitlichen oder bi— 

40 Iböflichen Verleihung, der Wahl des Kapitels, der Präfentation durch den Patron u. ſ. w. 
(ſiehe darüber nachher) — 1. mindeftens den Beſitz der Tonfur, 2. Freiheit von auf: 
fallenden körperlichen Fehlern und Mißgeftaltungen, 3. ein Alter von gewöhnlich 
14. Jahren, mitunter allerdings auch ein niedrigeres, 4. ungefchmälerte Ehre, 5. ebeliche 
und 6. auch vielfach die adelige Geburt. Mit der Ausbildung des Adels als eines bevor- 

45 rechtigten Standes drangen die jüngeren Yamilienglieder, welche von der Succeffion in 
Lehen und fonftige Befigungen ausgejchlofjen waren, in die Stifter ein, um fich dadurch 
eine angemefjene Berforgung und den Zutritt zu den höchſten geiftlichen Stellen zu ver- 
ichaffen. Jemehr die Landeshoheit fih in Deutſchland entwidelte und je politiich bebeut- 
jamer dadurch die Stellung der Domkapitel als neben dem Bifchof zur weltlichen Regie: 

so rung mitberechtigter Korporationen wurde, defto mehr Veranlafjung hatte der Adel, gegen: 
über den entgegengejegten Beftrebungen der Bäpfte (e.37. X. de praeb. III. 5) für eine 
ſolche Bevorzugung einzutreten. Die Konftanzer Konkordate und das Bafeler Konzil (tit. 
25,0.2,$ 2) haben diefe nicht befeitigt, und die dadurch herbeigeführte Exrflufivität, welche 
bis zum Umsturz der Kirchenverfaſſung in Deutichland fortgedauert bat, wurde nur 139 

55 fern gemildert, als nad vielen Statuten der Befit der Doftorwürde oder anderer afa- 
demifcher Grade dem Adel gleichgejtellt war. Der aufgenommene Kanonifer (canonicus 
receptus oder admissus) erlangte damit aber noch nicht Sit und Stimme im Kapitel, 
vielfach auch nicht einmal eine Präbende. Dazu bedurfte es noch der Erfüllung ander: 
weitiger in den Statuten vorgefchriebener Erfordernifie und Bedingungen (f. darüber P. Hin- 

co ſchius, Kirchenrecht, 2, 69 ff.). 
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Während die Kanonikate im allgemeinen fi in rechtlicher Beziehung gleichitanden, 
finden fid in den Kapiteln auch einzelne Stellen mit gewiſſen Beionderheiten vor. Es ge 
bören hierher die praebendae doctorales für Grabuierte, die Profefjorenpfründen Fir 
Profefjoren an den Univerfitäten, namentlih zur Beſchaffung des Unterhaltes derſelben 
beitimmt, die praebendae parochiales, Kanonikate, mit denen eine vom Kanonikus zu 5 
verjehende Pfarrei verbunden war, die praebendae presbyterales oder sacerdotales 
für mit der Prieſterweihe verfehene Geiftliche, welche die notivendigen priefterlichen Funk: 
tionen auszuüben hatten, da diefe von dem größten Teile der Kanoniker, welche ſich nur 
die Subdiakonats- oder Diafonatsweihe geben ließen, nicht vorgenommen erben Fonnten, 
die praebendae exemptae oder liberae (Freipfründen), mit welchen nicht, wie mit den 10 
gewöhnlichen Kanonikaten, die Nefidenzpflict verbunden war, endlid die praebendae 
regiae (KHönigspfründen), d. 5. teils ſolche, welche wegen ihrer Stiftung dur Fürjten 
dem Präfentationsrechte der legteren unterlagen oder diefen felbit, ald jog. eanoniei hono- 
rarii — fo wurde 3. B. der deutſche König bei feiner Königsfrönung als Kanonifus der 
Kollegiatlirhe St. Maria zu Aachen rezipiert — zuftanden. 15 

eben den eigentlichen Kanonikern, welche zum großen Teil wegen ihrer politischen 
Stellung und aus anderen Gründen an der Verrichtung der gotteödienftlichen Funk— 
tionen gehindert oder auch aus Bequemlichkeit fi) davon fernhielten, war an den 
Kapiteln vielfach auch eine Anzahl von jogenannten vicarii, mansionarii und ca- 
pellani angeftellt. Sie hatten hauptſächlich den Gottesdienft in Vertretung der Kanoniker 0 
zu beforgen und waren oft zu einer Korporation minderen Rechtes neben dem Kapitel 
vereinigt. 

Die Einrihtungen der Kapitel waren feit der legten Hälfte des Mittelalters weſent— 
lich mit durch ihre politische Stellung bejtimmt worden. Bei der Neuaufrichtung der in- 
folge der franzöjifchen Revolution zerftörten katholiſchen Kirchenverfaffung in Deutjchland, 
Frankreich und der Schweiz, melde durch die Gircumskriptionsbullen und Konkordate er- 
folgte, wurde die Organifation der Kapitel eine einfachere, weil diejelben nunmehr ihres 
politiichen Charakters entkleidet waren und allein noch als rein firchliche Inftitute in Frage 
famen. Im allgemeinen bejteben die Kapitel jegt nur noch aus einer Anzahl von capi- 
tulares, canoniei numerarii (in Frankreich titulares, d. h. ſoviel wie intitulati), 0 
weldye jofort mit ihrer Ernennung alle Rechte eriwerben. Es find alfo die canoniei 
exspeetantes, iuniores, domicellares (legtere fommen allerdings noch in Salzburg 
vor) faft überall fortgefallen. Erfordert wird zur Anftellung: 1. ein höherer Weihegrad 
(Altpreußen, Hannover, Baiern) oder die Prieftertveihe (in Ofterreih und der oberrheinis 
ſchen Ki rovinz); 2. ein Alter von 30 Jahren (in ber letzteren und in Hannover), 85 
während ſonſt der Kandidat den Subdiafonat befigen, alſo mindeitens dad 22. Lebens: 
jahr angetreten haben muß, jofern es ſich nicht etwa um einen Kanonifat handelt, welcher 
wegen der damit verbundenen gottesdienftlichen Verpflichtungen einen höheren, 3. B. den 
priefterlihen Grad vorausfegt ; 3. praftifche Bewährung im Kirchendienjt oder in einem 
wifjenichaftlichen Lehramt oder mindeftens eine hervorragende wiſſenſchaftliche Bildung ; 40 
4. auch Indigenat, in der oberrheinifchen Kirchenprovinz Zugehörigkeit zur betreffenden Diö— 
ceje, jedoch bedarf es nach der neuen preußifchen und beffiichen Gejeßgebung nur noch der 
deutjchen, nicht der jpeziellen Staatsangebörigkeit. Die Notwendigkeit der adeligen Geburt 
ift dagegen als Negel fallen gelafien. 

Mit der veränderten politischen Stellung der Kapitel und der erneuerten Einſchärfung #5 
der Nefidenzpflicht, der Gewährung der Präbenden aus Staatsmitteln ift in den deutjchen 
Kapiteln auch die oben hervorgehobene Verjchiedenartigkeit der Präbenden fortgefallen. Ein 
Neft der alten Profefjorenpfründen hat fich indefjen infofern erhalten, ald in Breslau und 
Münfter je eine Präbende ftet3 einem Profefior der Univerfität oder Afademie, feine fonftige 
allgemeine Dualifilation vorausgefett, verliehen werben ſoll. 

Neben den vollberechtigten Kapitularen kommen noch heute in einzelnen Ländern 
eanoniei honorarii vor, in Ofterreich und Frankreich verdiente Geiftliche, welche nur 
in diefer Weife tituliert find, ohne Mitgliedfchaft im Kapitel zu befiten, mährend die 
Ehrendomberren in Preußen, obwohl ihnen die Nefidenzpflicht nicht obliegt, in gewiſſer 
Hinſicht Mitglieder des Kapitels, namentlich bei der Wahl des Biſchofs ftimmberechtigt 55 
find, und in ihrer Stellung beftimmte Einfünfte beziehen, in der Schweiz endlich) die fo: 
genannten eanoniei forenses nur ein ftaatliches Gehalt erhalten, aber völlig außerhalb 
des Kapitels ftehen. 

Die Vikarien finden fich, freilich mit veränderter Bedeutung, ebenfalls in den neueren 
Stiftern wieder. Sie find nicht mehr Stellvertreter der einzelnen Kanoniker, fondern haben wo 

es ö 
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neben denfelben die Pflicht zum Chordienft, zur Aushilfe in der Seelforge und bei den 
bifchöflichen Gefchäften. 

Mas die Amter in den Stiftern betrifft, fo ftand nad der Aachener Regel der Propſt, 
in älterer Zeit gewöhnlich zugleich der Archidiakon, an der Spite des Kapitels. Infolge 

5 der eintretenden Vermögensteilung und des Erwerbes eigenen Bermögens behielt derjelbe 
jeit dem 11. Jahrhundert neben dem Vorfige im Kapitel meiftens nur noch die Vertwal- 
tung der Güter und des Vermögens. Die Aufrechterhaltung der Disziplin, der Statuten 
und der Gottesdienftordnung fiel dagegen regelmäßig dem gleichfalld aus der Benebiltiner- 
regel entnommenen Dekan zu, welcher zu den gedachten Zwecken eine mit Beirat des Kapitels 

10 auszuübende Strafgewalt beſaß. Mitunter war die Stelle des Dekans mit der des Archi- 
presbyters verbunden. In Vorftehendem ift nur die am häufigften während des Mittel- 
alters herbortretende Erjcheinung bezeichnet. Dagegen war in manden Stiftern die Ge— 
ichäftsverteilung zwiſchen dem PBropft und Dekan anders beftimmt; der erftere iſt auch 
jpäter in einzelnen wegen jchlechter Aominiftration ganz von der Vermögensverwaltung 

15 ausgeſchloſſen, ja feine Stelle überhaupt, bejeitigt worden. Außer diefen beiden finden fich 
vielfach in den Kapiteln noch andere Ämter für die fonft vorkommenden Geſchäfte. Es 
ebören hierher namentlich der primicerius oder cantor (auch praecentor), welcher als 

Worfteher der niederen Klerifer die Leitung des von diefen .abzubaltenden Gottesdienftes 
und des Chorgefanges hatte, der scholastieus oder Scholafter, der Vorfteher der Dom— 

20 jchule, welchem auch vielfach die Aufficht über die Schulen in der bifchöflichen Stadt und 
Didcefe oblag, der custos mit der Obforge für alle zum regelmäßigen Gottesdienſte er— 
forderlichen Utenfilien und Geräte, der sacrista oder thesaurarius, welcher die Aufbewah— 
rung für die an hohen Feittagen und bei feierlichen Gelegenheiten gebrauchten Koſtbar— 
feiten zu überwachen hatte und deijen Amt vielfach mit dem des auch mitunter die Seel— 

25 forge am Stifte felbft wahrnehmenden custos verbunden war, der cellerarius, urjprüng- 
lid) zur Zeit der vita communis der Verwalter der Ofonomie, welcher für den täglichen 
Unterhalt der Stiftögenofjen zu forgen, fpäter derjenige Beamte, welcher aus gewiſſen, 
dazu beftimmten Gütern die vorgejchriebenen Naturallieferungen an die einzelnen Mit- 
lieder der Kapitel zu gewähren hatte, der camerarius, welcher teils den Propft binficht= 

30 lich der diefem obliegenden Güterverwaltung in einzelnen Stiftern erjeßte, teild aber ge= 
wiſſe Berwaltungsgeichäfte beforgte, endlich & portarius, welcher während bes Beitehens 
der vita communis den Verlehr der Klerifer mit der Außenwelt zu übertvachen, nachmals 
aber die Aufficht über die zum Stift gehörigen Gebäude zu führen hatte. Unter diefen 
Beamten, welche meiften® noch ihre Stellvertreter, jo der decanus in dem sub- 

3 decanus, der cantor in dem succentor hatten, ftand nad) der Auflöfung des ge= 
meinfchaftlihen Yebens ein umfangreiches Perjonal, welches die erforderlichen Gefchäfte 
— von den mit den betreffenden Amtern bekleideten Kapitularen nur kontrol⸗— 
liert wurde. 

Unter den in den Kapiteln vorkommenden Ämtern (offieia) werden diejenigen, welche 
0 ihren Inhabern vor den übrigen einen Vorrang gewähren und diefe jomit als praelati 

im Stifte erjcheinen laſſen, in der Fanoniftifchen Sprache als dignitates und persona- 
tus bezeichnet, ohne daß die übliche Unterfcheidung der dignitates als der mit einem 
Ehrenrang und einer Jurisdiktion, der personatus als ver ee mit dem erjteren ber: 
jehenen Amter einen feften Anhalt hätte, und daß fich bei der Mannigfaltigkeit der Sta— 

45 tuten auch nur im entfernteften eine getoifje Übereinjtimmung in der Zumeifung der Amter 
zu der einen oder anderen Klaſſe gebildet hätte. 

Bei der Neuorganifation der Domkapitel in der eriten Hälfte des 19. ee Bam 
find auch in den erwähnten Einrichtungen, namentlich in Deutichland, erhebliche Verein- 
fachungen eingetreten, während fie in den italienischen und ſpaniſchen Kapiteln den mittel- 

50 alterlichen ähnlicher geblieben find. In den altpreußifchen und baterifchen Kapiteln kommen 
nur die Dignitäten des Propftes und des Dekans vor, dagegen teilen die der oberrhei- 
nifchen Kirchenprovinz und Hannovers allein die des leßteren auf. In den erjteren ſteht 
dem Propft, als Vorfigenden des Kapitels, die Geichäftsführung in allen äußeren Ans 
gelegenheiten, dem Dekan die Yeitung des Gottes-, namentlih des Chorbienftes und die 

65 Disziplinargewalt über die nicht zum Kapitel gehörigen Geiftlichen zu, in den leßteren aber 
vereinigt der Dekan beide Gefchäftskreife in feiner Hand. Die übrigen Gejchäfte, für melche 
die mittelalterliche Stiftsverfaffung beſondere Ämter gefchaffen hatte, werden heute von 
einzelnen Kanonifern verfeben. Wohl aber find auch jett noch die Vorfchriften des Triden- 
tinums (Sess. V, ec. 1 de ref.; Sess. XXIV, ce. 8 de ref.) über die Notiwendig- 

so Feit befonderer Stellen für einen fogenannten theologus und einen jogenannten poeni- 
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tentiarius maßgebend, ohne daß freilich diefe Anordnungen überall zur Ausführung ges 
langt wären. 

Was die Beſetzung der Hapitelftellen betrifft, jo lag in den erjten Zeiten nad) der 
Entftehung der vita communis die Entjcheidung über die Aufnabme neuer Mitglieder 
in die Gemeinſchaft in der Hand des Vorftehers derjelben, alfo bei den Domftiftern in 5 
der des Bifchofs, bei den übrigen in der des Propftes, wobei die seniores wohl jedenfalls 
eine beratende Stimme hatten. Später nach der Auflöfung des gemeinjamen Lebens cr: 
langten die Kapitel teils ein entjcheidendes Zuftimmungsreht zu der vom Biſchof vorzu— 
nehmenden Bejegung, teils aber auch die jelbftitändige Verleihung mancher Kanonikate, 
wogegen wieder andere, namentlich die vom Bifchof geflifteten der ausfchließlichen Vergebung 
des leteren unterlagen. Daneben kamen auch für einzelne päpftliche Refervationen, ferner 
infolge von Kundationen Präfentationsredhte der Patrone in Betradht. Endlich übten die 
deutichen Kaiſer feit dem 13. Jahrhundert das jus primariarum precum, d. b. das 
Recht, einmal ſowohl nad) ihrer Königs, wie auch ihrer Kaiferfrönung von jedem Gtift 
die Aufnahme einer von ihnen vorgeichlagenen Perſon als Kanonikus zu verlangen, ein 
Recht, welches jeit dem 14. Jahrhundert auch die geiftlichen und weltlichen Fürften für ı5 
ihre Yänder zur Geltung zu bringen fuchten. Gegenüber diefer Mannigfaltigkeit bat die 
Doktrin im Anſchluß an einzelne Defretalen (ec. 31 X. de elect. I. 6; e. 15 X. de 
eoncess. praeb. III. 8) als jett feftftehende gemeinrechtliche Negel den Grundjah ent: 
widelt, daß die Kanonifate in den Domftiftern der gemeinfchaftlichen Vergebung des Biſchofs 
und des Kapitels, dem jogenannten ius simultaneae collationis, unterliegen, in den 20 
Kollegiatftiftern aber durch Wahl des Kapiteld und durch nachfolgende Inſtitution des 
Bischofs beſetzt werden. In Deutichland ift dieſe Regel durch die Beitimmungen der Gircum- 
ffriptionsbullen, bezw. des baierifchen Konkordates ausgefchloffen. Danach ernennt an den 
altpreußifchen Kapiteln der König für die Propftei und die in den ungleichen oder * 
lichen Monaten erledigten Kanonikate, und der Papſt erteilt die — oder Ver: 26 
leibungsurfunde, während der Doftorat und die übrigen Kanonikate durch den Biſchof ver: 
geben werden. In der oberrheinifchen Kirchenprovin; und Hannover alternieren der Bijchof 
und das Kapitel bei der Beſetzung, haben aber der Regierung vorher 4 Kandidaten 
bebufs Ablehnung der ihr als invisi, suspeeti oder minus grati erfcheinenden vorzu— 
Ihlagen. In Baiern enblidy vergiebt der Papſt die Propftei auf Vorichlag des Königs, 30 
die Defanate und die in den päpftlichen Monaten vakant werdenden Kanonikate der lettere, 
zu den übrigen ernennt der Bifchof zur einen, das Kapitel zur andern Hälfte. 

Die Rechte der Kanonifer beftehen außer dem ſchon erwähnten Hecht auf votum 
in eapitulo und stallum in choro in dem Rechte auf ihre Präbende und andere Be- 
züge, die jogenannten Diftributionen oder Präfenzgelder (f. d. letzteren A). Ihr Titel ss 
ft bei den Kathedralen Reverendissimus, bei den Kollegiatfirchen admodum Reveren- 
dus. Sie haben eine bejondere Tracht und als Infignien ihrer Stellung dienen das 
Kapitelszeichen (das fogenannte numisma capituli) und der Ning (annulus). Endlich 
fommt ihnen der Vorrang (praecedentia) vor der übrigen Diöcefangeiftlichkeit zu, und 
war ben Kathedralkanonikern vor denen der Kollegiatkirchen. Innerhalb desfelben Kapitels 40 

immt fi die Rangordnung zunächſt durch die befondere Stellung, die Dignität oder 
den Perſonat, dann dur die ettwaige höhere Klaſſe des Kanonikats (die Presbyterial— 
fanonifate geben den Diakonalpräbenden vor), endlich nach dem Kanonikatſenium, d.h. der 

Anciennität, fofern nicht etwa ftatutarifch die urfprünglich geftifteten Kanonikate den fpäter 
errichteten vorgehen. 45 

Die Pflichten der Kanoniker find ihnen teils, wie die Pflicht zur Ablegung des 
Glaubensbefenntnifjes und zur Nefidenz mit den übrigen ficchlichen Beamten gemeinjam, 
teils beruben fie darauf, daß fie dem Kapitel als ſolchem (ſ. nachher) obliegen und des— 
balb von den einzelnen erfüllt werden müfjen, teils fließen fie, wie die Pflicht, den Kapitels: 
mungen beizuwohnen, Kapitelögefchäfte zu übernehmen u. ſ. w. aus der Zugehörigkeit zum so 
Kapite 

Die Kapitel jelbit find infolge der Auflöfung des gemeinfamen Yebens und der 
Ausfonderung des urſprünglich gemeinfchaftlihen Vermögens bejondere, dem Bilchof 
agegenüberftebende Korporationen geworden mit Nechtsfähigfeit (juriftiicher Berfönlichkeit) 
auf dem Gebiete der Kirche und des Vermögensverkehres ſowie mit der Befugnis, ihre 55 
Angelegenheiten und Geichäfte jelbitftändig zu ordnen und zu verwalten. Namentlich 
fommt ihnen in diefer Hmficht das Recht der Autonomie (ius statuendi oder condendi 
statuta) zu, d. h. das Recht, allgemeine und für die Zukunft bindende Normen, Sta— 
tuten, über ihre inneren Berhältniffe zu erlafjen oder die ſchon beitehenden abzuändern. so 

— 0 
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Der Genehmigung des Bischofs bedarf es dabei nad gemeinem Necht nicht, wohl aber 
nad) den neueren, jeßt für die deutſchen Kapitel maßgebenden Ordnungen. Fernere Aus- 
flüffe dieſer Selbititändigfeit des Kapitels find das Necht der VBermögensvertvaltung 
und der Anftellung der Subalternbeamten, ſowie eine gewiſſe Disziplinargewalt über 

s ihre Mitglieder. Als kirchlicher Korporation fteht dem Kapitel endlich die Befugnis 
zur Führung eines eigenen Giegeld und zur Ausftellung von Urkunden mit publica 
fides zu. 

Ausgeübt werden können dieſe Rechte für die Regel, ſoweit fie nicht innerhalb des 
den einzelnen Kapitelöbeamten überwiejenen Refjorts liegen, nur durch capitulariter, 

io d. h. in ordnungsmäßiger Situng des Kapitels gefaßte Beichlüffe Für die dem Kapitel 
zuftehenden Beſetzungsrechte ift aber jeit dem 13. Jahrhundert vielfach der fogenannte 
turnus eingeführt worden, d. h. ftatt der Verleihung der Stellen durch das Kapitel jelbft 
wurden diefe durch jeden einzelnen Kapitularen (den fogenannten Turnarius) nad) einer 
beitimmten Reihenfolge namens des ganzen Kapitels vergeben. 

15 Dem Kapitel als ſolchem liegt die tägliche Abhaltung des regelmäßigen Gottes- 
dienftes zu beftimmten Tageszeiten (des Chorbienftes, offieium divinum), ferner die Gele: 
brierung der Konventämefje (missa conventualis), d. h. einer namens des Kapitels in 
Gegenwart jeiner Mitglieder und des fonftigen Klerus der Kirche zu haltenden Meſſe ob. 
Derjenige Kanoniker, welcher die Pflicht hat, die Mefje namens der Geſamtheit zu cele: 

20 brieren, heißt hebdomadarius oder septimanarius, weil damit wochenweiſe unter den 
Kapitelamitgliedern gewechſelt wird. Won der Erfüllung der gedachten beiden Pflichten 
hängt für die einzelnen die Berechtigung zur Anteilnahme an den Diftributionen oder 
Präjenzgeldern ab. Die Kontrolle darüber, welche Mitglieder ſich diefen Obliegenbeiten 
entziehen, wird durch einen oder zwei gewöhnlich auf ein Jahr gewählte Kanoniker, die jo: 

25 genannten punctatores, genauer den punctator und den contrapunctator, aus: 
eher jo genannt, weil fie die punetatura oder Notierung der Abtvefenden vorzunehmen 
aben. 

Die Kathedralfapitel insbejondere haben außerdem die Pflicht, dem Biſchof bei den 
von ihm perfönlich zu leitenden Gottesdienften, den von ihm vorzunehmenden jogenannten 

so PontififalhandInngen, zu affiftieren, ferner aber auch die Obliegenbeit, ihn bei der Leitung 
der Diöcefe zu unterftüßen. 

Wenngleich den Kapiteln in ihren eigenen Angelegenheiten das Necht der Autonomie 
und Gelbitverwaltung zulommt, jo fteben fie doch im übrigen nach gemeinem Recht unter 
der Jurisdiktion oder Yeitungs: und Negierungsgewalt des Biſchofs. Das ift auch heute 

5 in Deutjchland der Fall. Im Mittelalter ift es aber den Kapiteln feit dem 12. Jahr— 
hundert gelungen, durch bifchöfliche und päpftliche Privilegien, ferner aud durch Ufur: 
pationen teild Befreiungen von einzelnen bifchöflichen Rechten, teild von der bifchöflichen 
Gewalt überhaupt (jog. erempte Kapitel) zu erlangen. Die aus diefer Zerreifung des 
notwendigen Zujammenhanges zwiſchen dem Biſchof und den Kapiteln hervorgehenden 

0 Mipftände waren indeffen fo arg, daß das Tridentinum, wenngleich es freilich nicht den 
auf gänzliche Befeitigung diefer Eremptionen gerichteten Anträgen ftattgab, doch die erempten 
Kapitel wieder der Vifitation und der Korreftionsgewalt des Biſchofs unterwarf (Sess. XXIV, 
c. 3 de ref.; Sess. XXV, c. 6 de ref.). 

Endlich haben die Domkapitel aud einen beftimmten Anteil an der Zeitung und 
5 Verwaltung der Diöcefe. 

Diefer äußert fich bei beſetztem bifchöflichen Stuble darin, daß der Biſchof bei Strafe 
der Nichtigkeit der betreffenden Maßnahmen bald die Zuftimmung (consensus), bald 
nur die MWohlmeinung oder Nat (consilium) des Kapiteld, an welchen er freilich nicht 
gebunden ift, einzuholen verpflichtet ift. Der erftere ift erforderlich bei der Veräußerung 

5o und Belaftung des Vermögens der Kathedrale und der Diöcefaninftitute, bei wichtigen 
Veränderungen im Beneficialbeftand der Diöcefe, bei der Annahme eines Koadjutors, 
wenn dem Kapitel die Wahl des Ieteren zufteht, bei Maßnahmen, welche für die Stellung 
des Kapitel oder die firchlichen Nechte desjelben präjudiziell find, und bei der Einführung 
eines in der Diöcefe de praecepto zu feiernden Feſtes. Die Einholung des Rates 

55 des Kapitels ift vorgefchrieben bei der Ein: und Abjegung kirchlicher Würdenträger 
und anderer geiftlicher Perſonen (mas jedoch binfichtlich der Inhaber der niederen Bene— 
fijien längſt unpraftifch ift), bei der Erteilung von Dispenfationen und Konfirmationen, 
bei Angelegenheiten, welche die Intereſſen des Kapitel berühren, fofern dasfelbe nicht 
weitergehende Rechte befist, bei allen twichtigeren Gegenftänden der Diöcefanvertwaltung, 

so bei der Beſchaffung des Unterhalts des theologus für den Fall des Mangels einer aus: 
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reichenden Pfründe, bei der Feſtſetzung der einzelnen für die verfchiedenen Kanonifate er: 
forderlihen höheren Weihegrade und bei der proviforifchen Ergänzung der verftorbenen 
Spnodalrichter. Endlich hat das Tridentinum auch für —* Ka e (f. Sess. XXI, 
e. 9 de ref.; Sess.XXIV, c. 12 de ref.; Sess. XXV, c. 8 de ref.) die Erholung 
des Rates en Domberren vorgejchrieben. Soweit es ſich bei den erwähnten Fällen 5 
nicht um Anordnungen des Tridentinums handelt, ift ein derogierendes Gewohnheitsrecht 
nicht ausgejchloffen. 

Nicht minder kommen dem Domkapitel beftimmte, die interimiftiche Leitung der 
Diöcefe betreffende Nechte bei erledigtem und verbindertem Biſchofsſtuhle (sede vacante 
und sede impedita) zu, worüber der A. Sebisvalanz zu vergleichen. 10 

Nah der Auffafjung der katholiſchen Kirche find die Domkapitel feine notwendige 
und fundamentale, durch göttliches Hecht bedingte Jnftitution, vielmehr nur ein Produkt 
der biftorifchen Entwidelung. Hieraus erflärt es ſich, daß das kanoniſche Necht dem Ge: 
mwohnbeitsrechte einen weiten Spielraum für die Beitimmung des Anteild der Kapitel an 
der Diöcefanregierung zuweiſt, ſowie daß diefelben in manchen Diöcefen, z. B. in den ı5 
Miffionsbistümern der nordamerifanifchen Diöcefen, ganz fehlen, in anderen dagegen 
7 * in den Diöceſen Englands, Irlands und Kanadas) ihre Organiſation eine äußerſt 
oſe iſt. 

II. In der evangeliſchen Kirche Deutſchlands — über England ſ. die A. angli— 
kaniſche Kirche Bd I ©. 538,31 — haben ſich vereinzelt noch aus katholiſcher Zeit 20 
einzelne Dom: und Kollegiatkapitel, in Preußen die Domftifter Brandenburg, Naum- 
burg, Merjeburg und das Kollegiatftift Zeig, im Königreih Sachſen das Hochitift Meißen 
und das Kollegiatftift Wurzen bis auf den heutigen Tag erhalten. Nah Einführung 
der Reformation wurden die Kapitel, welche mit ihrem Bitchof zur neuen Lehre über: 
getreten waren, zwar meiſtens aufgelöft. Zum Teil gelang es ihnen aber, ſich gegenüber 25 
den Landesheren zu erhalten, namentlich auch folchen, in denen nicht alle Mitglieder pro- 
teftantisch getvorden waren und welche als fogenannte gemijchte Kapitel (Osnabrück, Halber- 
ftabt, Minden) mit alternierendem Bistum noch durch den meltfälifchen Frieden aufrecht: 
erhalten wurden. Die Verbindung mit den evangelifch gewordenen Biſchöfen blieb zwar 
nur kurze Zeit beſtehen, aber ſeit dem Religionsfrieden von 1555 poftulierten dieſe pro= 30 
teftantijchen Stifter Adminiftratoren aus den landesfürſtlichen Häufern, melde unter Ga- 
rantie des Fortbeitandes der Kapitel in den Wahlkapitulationen die Regierung des Stifte: 
landes übernahmen. Nachdem ſchon feit dem dreißigjährigen Kriege manche durch Even: 
tual- und perpetuierliche Poftulationen erblih an einzelne Fürften gelommen und deren 
übrigen Ländern inforporiert worden waren, überdauerten allein die oben genannten die 35 
allgemeine Säfularifation des Jahres 1803 und die durch das Edikt vom 30. Dftober 
1810 in Preußen angeordnete Einziehung der geiftlihen Güter, ſowie die durch das hanno— 
verijche Geſetz vom 5. September 1848 ausgefprochene Bejeitigung der Stifter, ja das 
Domſtift zu Brandenburg wurde im Jahre 1820 fogar wieberhergeftellt und erhielt am 
30. November 1826 neue Statuten. 40 

Kirchliche oder zur Kirche in lebensvoller Beziehung jtehende Inſtitute find die heu- 
tigen evangelifchen Kapitel nicht, jondern nur Korporationen, welche ihren Mitgliedern unter 
fanonifchen Formen gewiſſe Einkünfte gewähren und beftimmte, durd) Herlommen oder Die 
Landesverfafjung feſtgeſetzte Nechte befitten. Übrigens haben die Erlaſſe vom 28. Februar 
1845 und 15. Januar 1847 die preußifchen Domitifter, von denen jest Merjeburg und 45 
Naumburg dem Erfterben nahe find, für geſchloſſen erflärt und die Verwendung der Ein: 
fünfte nach Abgang der zeitigen Präbendarien und Anwärter zu kirchlichen Zwecken in 
Ausficht geftellt. Verwirklicht iſt dieſe Maßregel bisher noch nicht, und die wiederholt vom 
preußiichen Abgeorbnetenhaufe geforderte Befeitigung diefer überlebten, haltloſen Inſtitute 
ift bis jetzt ohne Erfolg geblieben. BP. Hinfhins + (Hand). 60 

Kapitonen ſ. Raskolnifen. 

Kapitularien. KritifheAusgabe: MG Legum sectio II, Capitularia regum Fran- 
corum ed. Boretius et Krause I, II, 1883 - 97; vgl. Boretius i. GgA 1882, 65 ff., 1884, 
713 ff.; Kraufe i. NA 16, 4215. Eine Ergänzung bringt Patetta i. Atti della r. accade- 
mia di Torino 33, 75ff. Die K. des Benedictus Leyita wird Sedel im 3. Bande heraus- 55 
geben. — Weltere Ausgaben: Capitularia regum Francorum ed. Baluzius I, II, 1687, 
nova editio 1780; MG Leges ed. Pertz I, II, 1835, 37. — Litteratur: Stobbe, Ge— 
ſchichte der deutfchen Rechtsquellen 1 (1860), 209 ff.; Boretius, Die Kapitularien im Langos 
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bardenreich 1864; derſ., Beiträge zur Kapitularienkritik 1874; Sohm, Die fränkiſche Reichs— 
und Gerichtsverfaſſung 1871, 102 ff.; Beſeler, Ueber die Geſetzeskraft der Kapitularien 1871 
(Feſtgabe für Homeyer); Fustel de Coulanges, De la confection des lois au temps des 
Carolingiens i. Revue historique 3, 3 ff.; Thevenin, Lex et capitula i. M&langes de l’&cole 

5 des hautes &tudes 1878, 137 ff.; Loening, Geſchichte des deutjchen Kirchenredhts 2 (1878) 17 Ff.; 
Waitz, Deutſche Verfafjungsgeihichte 3 (2. Aufl. 1883), 599 ff.; derſ., Geſammelte Abhand- 
lungen 1 (1896), 396 fi.; Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques et ad- 
ministratives de la France 1 (1890), 281 ff.; Brunner, Deutjche Nechtsgejchichte 1 (1887), 277 ff., 
374 ff.; W. Sidel i. Mt. des Inſtituts für öſterr. Gefhichtsforihung, Erg.Bd 2, 321 ff., 

ı0 343 ff.; derf. i. GgA 1890,.217 ff.; v. Amira i. GgA 1888, 57 ff., 1896, 193 ff.; derſ. Grund- 
riß des germaniihen Rechts, 2. Aufl. 1897, 14ff.; Dahn, Die Könige der Germanen 7, 2, 
31ff., 8, 3, 1ff., 8, 4, 83 ff.; Seeliger, Die Kapitularien der Karolinger 1893; derſ., Volks— 
recht und Königsrecht i. Hiftor. Vierteljahrsjchrift 3, 1 f., 313 ff.; Hübner i. GgA 1894,757 fi.; 
Schröder in H3 79, 226 ff.; derſ., Lehrbuch der deutichen Rechtsgeſchichte, 3. Aufl. 1898, 

15 249ff.; Plag, Die Capitularien der fräntifhen Könige bis zu Karl dem Großen (Pforzheimer 
Programme) 1882, 1888; derſ., Die Gefepgebung Karls des Großen (Dffenburger Pro— 
gramme) 1897, 1898. 

Der jeit 779 bezeugte Ausdruck capitulare oder capitulatio, von der Einteilung 
in einzelne capitula herrührend, bezeichnet im Karolingerreiche eine beftimmte Art von 

2% königlichen Erlaſſen. Jedoch pflegt man auch die den farolingifchen capitularia völlig 
entjprechenden edieta, praeceptiones, deereta oder deeretiones der merobingifchen 
Könige und die Verordnungen der amulfingiichen Hausmaier unter der Bezeichnung Ka— 
pitularien“ mit zu verfteben. Für die Unterfcheidung der Kapitularien von den Urkunden 
(diplomata oder mandata) ift weder die kapitelweiſe Anordnung noch die generelle Natur 

25 der Beftimmungen entfcheidend, wenn auch beide regelmäßig den Kapitularien eigentümlich 
find. Der Hauptunterjchied liegt in der jaloppen ge und in dem durchgängigen Fehlen 
von Beglaubigungsmitteln (Stegel oder Unterjchrift) und findet feine Erflärung in der 
Funktion der K., die, abweichend von den Urkunden, ftet3 das Beamtentum zu paffieren 
hatten oder vom Monarchen perfönlich ihrer Wirkfamkeit zugeführt wurden (Seeliger). 

30 Von den merovingiichen Königen find uns vereinzelte derartige Saßungen und zivar 
nur aus der Zeit der drei erjten Generationen nad Chlodwig erhalten; dann verſchwindet 
diefe Art von Gejeßgebung, um ſeit Karl Martell wieder von den amulfingifch-faro- 
lingiſchen Hausmaiern und Königen ausgeübt zu werden. Unter Karl dem Großen er: 
langt fie nach Umfang und Inhalt ihren Höhepunkt, unter Ludwig dem Frommen bleibt 

35 fie noch annähernd auf gleicher Höhe. Nach Ludwigs des Frommen Tod bört die Ka— 
pitulariengefeggebung im oftfränkifchen Reiche auf. Nur in Italien und Weſtfranken erlebt 
fie noch unter Yudwigs Söhnen und Enkeln eine Fortdauer, um gegen Ende des 9. Jahr: 
hunderts auch bier zu erlöfchen. 

Der Inhalt der K. iſt überaus mannigfaltig. Zum Teil richten fie fich überhaupt 
so nicht an das gejamte Volk, jondern find nur nftruftionen für die königlichen Beamten, 

ingbejondere die missi dominiei. Zum Teil ergänzen oder modifizieren fie die aus 
älterer Zeit herrübrenden Stammesrechte. Zum größten Teil aber enthalten fie durchaus 
jelbftjtändige gelehliche Anordnungen für alle Zweige des ftaatlichen und Eirchlichen Yebens. 
Unter den weltlichen Beitimmungen übertviegen die verwaltungsrechtlichen, die Beamten 

4 twejen, Verkehrsweſen, Heerweſen, Markt, Pün e, Zoll, Sicherung gegen Räuber, kurz 
alles Denkbare betreffen. Aber auch an ftrafrechtlichen, privatrechtlihen und prozefrecht- 
lichen Borfchriften ift fein Mangel. Bor allem aber greift die Kapitulariengefeßgebung 
aufs einfchneidendfte in alle Eirchlichen Verhältniſſe ein; nicht bloß die äußere Organi— 
fatton der Kirche und ihre — zur weltlichen Gewalt, ſondern auch das Ordens- 

0 wejen, die Kirchenzucht, das Unterrichtstwefen, ja die Ausübung des Kultus ſelbſt finden 
in den K. eine eingehende Negelung. it dabei eine gewiſſe Tendenz unverkennbar, Zu: 
jammengeböriges auch äußerlich zufammenzuftellen und capitula, die bloß kirchliche oder 
bloß weltliche Sachen betreffen oder die jih auf ein bejtimmtes Stammesrecht beziehen, 
in einem Sapitulare zu vereinigen, jo fehlt e8 andererſeits auch nicht an Beifpielen dafür, 

55 daß die beterogenften Vorfchriften bunt nebeneinander ftehen. 
Ueber das Zuftandefommen und den Grund der Verbindlichkeit der K. ſowie über 

die damit zufammenhängende Einteilung derjelben und ihr Verhältnis zu den Stammes: 
rechten (leges) herrſcht Streit. Die herrſchende Anficht (Brunner, Schröder u. a.) gebt 
zurüd auf Boretius. Lebterer unterjcheidet im Anſchluß an die Beichlüffe des Aachener 

so Neichstages von 819 (n. 137), drei Arten von K., capitularia legibus addenda, ca- 
pitularia per se seribenda und capitularia missorum. Soweit dieſe Unterjcheidung 
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bloß beſagen will, daß ein Teil der Kapitularien Ergänzungen oder Abänderungen der 
Stammesrechte, ein anderer allgemeine geſetzliche Vorſchriften, ein dritter bloße Beamten: 
inftruftionen enthält, ift nicht3 gegen diejelbe einzumwenden; nur dürfte es ſich dann em— 
pfeblen, anfchließend an die Beichlüffe von 819 innerhalb der capitularia per se scri- 
benda weltliche und geiftliche zu unterjcheiden, und man wird fich immer vor Augen 5 
balten müflen, daß es nicht wenige gemifchte N. giebt, deren einzelne capitula verſchie— 
denen der oben genannten Kategorien angehören. Ebenjo wenig wird man leugnen, daß 
die capitularia missorum als bloße Beamteninftruftionen eine andere Funktion haben 
als die übrigen K., daf die verfchiedenen Arten von K. im allgemeinen verjchiedene Gegen— 
ftände regeln und daß in den capitularia legibus addenda einerfeit3, den capitularia ı0 
per se sceribenda andererjeit3 ſich Stammesrecht und Neichörecht gegenüberfteben. Um 
jo beftrittener ift die von Boretius vertretene, von manchen feiner Anhänger übrigens jehr 
modifizierte Anjchauung, die capitularia legibus addenda jeien als Volksrecht 
ebenjo wie die leges ſelbſt unter Mitwirkung der Rechtskundigen aus dem Volke zuftande 
gefommen und hätten zu ihrer Wirkfamkeit der Zuftimmung des ganzen Volkes bedurft, 
während die capitularia per se seribenda als Königsredht ohne Mitwirfung des 
Volkes allein von dem König, höchſtens unter dem Beirate der auf den Neichstagen ver- 
jammelten Großen, erlafjen worden jeien. Diejer angebliche Gegenſatz von Volksrecht 
und Königsrecht iſt von Neueren noch dahin eriveitert worden, daß behauptet wurde, das 
Königsrecht fei in den Volksgerichten nicht als Recht zur Anwendung gelommen, jondern 20 
nur indireft durch die Praris des Königsgerichtes und im abminiftrativem Wege durch 
die königliche Beamtenjchaft zur Wirkſamkeit gelangt. 

Während Dahn zwar die Unterfcheidung von Volks- und Königsrecht befämpft, aber 
in feiner Unterjheidung von Reichsgeſetzen, Stammesgejegen und Föniglichen Verordnungen 
doch auf etwas Ahnliches wie Boretius hinausfommt, ift die Unterfcheidung zwiſchen ea- 25 
pitularia legibus addenda und capitularia per se seribenda, wie ſie die herrichende 
Lehre vertritt, aufs Entjchiedenjte von Amira und Seeliger bekämpft worden. Beide 
leugnen jede prinzipielle Berichiedenheit in der Art der Entſtehung und in der Geltungs- 
kraft. Aber während Amira die gejeßgebende Gewalt allein dem Könige beilegt und im 
Reihstage lediglich eine vom Könige abhängige VBerfammlung der eu. des Neiches an 
fiebt, deren Mitwirkung der König bei der Gejeßgebung beanjpruchen kann aber nicht 
muß, erblidt Seeliger im Reichstage ein verfafjungsmäßig zur Geſetzgebung berufenes 
Organ der fränkischen Monardie. 

Thatſächlich Fehlt es für die Scheidung von Volksrecht und Königsreht im Sinne 
der berrichenden Lehre an ausreichenden Anhaltspunkten. Die angebliche Verſchiedenheit a5 
in der Antvendung beider Nechtsfomplere entbehrt des Beweiſes und führt zu unhaltbaren 
Konjequenzen, und was die angebliche Verſchiedenheit der Entjtehung betrifft, jo fteht es 
außer Zweifel, daß von Stammesverfammlungen in der Narolingerzeit nicht mehr die 
Rede ſein kann, und daß die wenigen Quellenjtellen, die man auf die Nottvendigfeit eines 
Volkskonfenjes gedeutet hat, durdaus eine andere Deutung zulafien. Das lebtere gilt 0 
vor allem audy von der einzigen Stelle, die lex und capitula eine verjchiedene Geltung 
beilegt (n. 143, 5); fie wird erſt verftändlich, wenn man unter den daſelbſt erwähnten 
eapitula nicht K., jondern in Slapitel eingeteilte Königsbotenberihte ohne Geſetzeskraft 
verftebt. So bleibt denn allein eine rein äußerliche Gegenüberjtellung von leges und 
eapitularia übrig, die ihre Erklärung völlig in der befonderen Ehrfurdht vor dem aus 4 
alter geit ber geltenden Stammesrechte findet. 

Was die Frage betrifft, ob die fränkischen Herricher bei Erlaß ihrer Kapitularien an 
die Mitwirkung des Neichötages gebunden waren oder nicht, jo mag hervorgehoben wer— 
den, dab die Ktapitularien, ſoweit fie nicht bloße Beamteninftruftionen —— keine 
beſondere Form der Rechtsſetzung, ſondern eine beſondere Form der Nechtsverfündung, der so 
Bublifation bereits geichaffenen Nechtes find. Dies in den Kapitularien verfündete Recht 
it aber ausnahmslos, jo weit wir überhaupt feine Entjtehung verfolgen können, unter 
Mitwirfung der auf den Neichstagen oder Synoden verjammelten geijtlihen und welt— 
lichen Großen zuftande gelommen. Ob dieje durchgängige Mitwirkung des Neichstages 
ich bloß auf eine Sitte oder einen Gewohnbeitsrechtsiag gründete, mag dahingeſtellt 5; 
bleiben; den Zeitgenofjen wäre diefer Gegenjag unverjtändlich geblieben. Dagegen dürfen 
wir den Reichstag nicht etwa als eine Repräfentation des ganzen Volkes She: Für 
den einzelnen wurden die dort gefahten Beſchlüſſe verbindlih auf Grund feiner Gehor— 
jamspflicht dem Könige gegenüber. Dabei dürfte es fein Zufall fein, daß die Zeit der 
Kapitulariengefeßgebung in der Hauptfache mit der Zeit zufammenfällt, in der eine Ab— co 

— or 
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leiftung des Untertbaneneides ſeitens fämtlicher ertwachfener Reichsangehöriger wiederholt 
verlangt wird. 

btwohl die K. regelmäßig in mehreren Exemplaren ausgefertigt wurden, von denen 
man eins dem königlichen Archiv einverleibte, fcheint fchon früh die Überficht über das 

5 vorhandene Material verloren gegangen zu fein, fo daß das Bedürfnis entitand, dasſelbe 
ſyſtematiſch zu fammeln. Über die diefem Bedürfnis entfprungene Sammlung des Anfegis 
von Fontanella vgl. den A. „Anſegis“ Bd I©. 560 f.; über die dem Anfegis angehängten 
gefälichten K. des Benedictus Levita vgl. den A. „Pjeuboifivor. Siegfried Rietſchel. 

Kaplan, Deſſervant. — Ferraris, Prompta Bibl. s. v. capell.; van Espen, Jus 
ı0 eccles. universe. p. II, tit. 3 c. 2; Scefold, Barodialredhte, Stuttgart 1846, I, ©. 332 ff.; 

Bouix, De parocho, Paris 1856, ©. 426ff. 444ff. 645ff.; Analecta juris pontificii 1861, 
©. 838f.; P. Hinſchius, Syftem des katholiſchen Kirchenrechts II, S. 321 ff.; Richter, Dove, 
—* ae Leipzig 1886, ©. 463; €, Friedberg, Lehrbuch des KR., 4. Aufl., Leipzig 

15 Kaplan (capellanus) bedeutet heute regelmäßig einen katholiſchen Prarrgehilfen, der 
die Prieftertveihe hat und dem Pfarrer in der Geelforge hilft, wo und fo meit es ber- 
jelbe nötig erachtet. indes erleidet diefe auf Grund älterer Gewohnheiten durch das 
Tridentinum anerfannte allgemeine Einrichtung im einzelnen mancherlei partitularrechtliche 
Modifikationen. — ig gan wie nach vorreformatorifchem Kirchenrecht bat jede 

20 Barochie nur einen Pfarrer; ift nun die Gemeinde zu groß, um durch diefen ausreichend 
vertvaltet werden zu Zönnen, jo bat nach Trid. Sess. 21, e. 4 de ref. der Bifchof ihn 
anzubalten, daß er die nötige Zahl Kapläne annehme, mas jelbjtverftändlich auf andere 
Unzulänglichkeitsfälle beim Pfarrer ausgedehnt wird. Solche Kapläne ftehen nad) triden- 
tiniſchem Nechte in des letzteren perfönlichem Dienfte: er wählt fie unter Auffiht und 

25 Approbation des Bijchofs, wie er will, und entläßt fie beliebig (ad nutum: Ferraris 
prompta bibl. canon. V. Capellanus, in comm. n. 41), vie er fie auch feinerfeits 
aus feinen eigenen Einkünften zu erhalten bat. Hier kann jedoch daburd eine Verände— 
rung eintreten, daß für Kapläne innerhalb des Pfarrfprengels befondere Benefizienftiftungen 
bejteben: fog. Kaplaneien. Sind ihre Inhaber ftiftungsgemäß mejentlich zur Aushilfe bei 

so den Pfarrgejchäften verpflichtet, jo beißen fie Kuratkapläne (capellani eurati); haben fie 
vorzugsweiſe die Pflicht, in gewiſſen Kapellen der Parodie oder an beftimmten Altären 
in derſelben eine beftimmte Zahl Mefien zu lejen, jo beißen fie Meßpfründner, Altariften, 
Frühmeßner (sacellani, viearii, primissarii), Auch lettere pflegen dem Pfarrer zur 

ilfe verpflichtet zu fein, eventuell kann der Bifchof fie dazu anmeifen. Sowohl die Kurat- 
35 fapläne wie die Meßpfründner fann der Pfarrer nicht entlafjen; denn auf ihr Benefizium 

haben fie ein ihnen nur auf dem Wege Nechtens zu entziehendes Recht; doch braucht er 
fich ihrer Hilfe nicht zu bedienen, foweit ihnen nicht ftiftungsmäßig oder gewohnheits— 
rechtlich ein beſtimmter Kreis pfarramtlicher Vertretungsrechte ald mit dem Benefizium 
verbundenes Offizium ein= für allemal übertragen worden ift. Am meiften und am um: 

40 fänglichiten ift dies der Fall, wo an Kapellen, die entfernt vom Pfarrfibe und der Pa— 
rochie liegen, an Hofpitälern oder dergleichen Inſtituten für ftändige Erhaltung von Ka— 
plänen, die an folden Stellen dann auch refidieren, Stiftungen vorhanden find. Die 
Inhaber folder Stellen heigen Lofalfapläne, capellani expositi oder perpetui und find 
regelmäßig Kuratfapläne, indem ihnen eine Vertretung des Pfarrers auch im Beichthören, 

15 der Abendmahls: und überhaupt der Sakramentsverwaltung oft bis auf wenige Rejervate 
übertviefen ift, fünnen aber auch simplices fein. Immer bleiben fie in einer gewiſſen 
Abhängigkeit vom Pfarrer, die im einzelnen ftiftungsgemäß normiert if. — Wenn der 
Pfarrer die Aufforderung des Bischofs, fich die nötigen Kapläne beizuordnen, nicht oder 
nicht gehörig befolgt, fo fann, aus dem Rechte der Devolution, der Biſchof felbft fie an- 

so ftellen. Es fann aber auch partifulare Rechtsgewohnheit, oder — wie z.B. in Baiern — 
partitulare Rechtsvorjchrift fein, daß der Biſchof die Kapläne überhaupt anjtellt und den 
Bfarrern, wie es von diejen erbeten wird ober ihm nötig fcheint, ſeinerſeits beiorbnet. 
Selbjtverftändlich fünnen dergleichen Kapläne dann auch nicht vom Pfarrer entlaffen wer: 
den, jondern find, jo weit fie nicht in obiger Art die Befugniffe von Benefiziaten haben, 

65 ad nutum episcopi amovibiles. Ä 
Dergleihen vom Biſchofe angeftellte, mit einem Benefizium nicht verfebene Kapläne 

find auch die franzöfifchen Ex-Deſſervants oder Succurfalpfarrer. Schon das ältere fran- 
zöfifche Recht unterjcheidet Pfarrkirchen (parochiales ecelesiae) und Nebentirchen (suc- 
cursales ecclesiae) zur Aushilfe für jene. Du Fresne s. v. capella ad succuren- 

‘o dum: quomodo ecelesiae suceursalis apud nos dieitur, quae ad parochiae 
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auxilium et suceursum aedificatur, euiusmodi erant castellorum. Der an einer 
ſolchen Succurjale angeftellte und dienende (deserviens) ®eiftlihe war abhängig von 
der Parochie, in deren Sprengel ſich die Hilfsficche befand. „Unde licet capellam 
haberet in castello suo quasi ad suceurendum factam: eam tamen nullus, 
nisi in voluntate canonicorum Ardensis ecclesiae, deservire vel ministrare 5 
poterat aut debebat capellanus“ (a. a.D.). Das Net des 17. Jahrhunderts unter: 
Icheidet außerdem Pfarrer, melde jelbitftändig fungieren, und Priefter, welche nur mit 
Erlaubnis des Bifchofs predigen und Sakramente verwalten und jederzeit zurüdgerufen 
werden können, Kapläne (Edikt von 1695, Art. 11, 12. Vgl. Portalis, Discours, rap- 
ports et travaux in6dits sur le concordat de 1801, Paris 1845; Hermend Hand» ı0 
buch der Staatsgefeßgebung über den geiftlichen Kultus... am linfen Rheinufer, Bd IV, 
Aachen und Leipzig 1852, ©. 251, 252). Diefe Einrichtung ſchwebte Bonaparte vor, 
als er die ei die Revolution faft zerftörte Kirche herzuftellen unternahm. Das Kon- 
fordat vom 26. Messidor IX. (15. Juli 1801) zwiſchen Pius VII. und dem franzöfi- 
chen Gouvernement enthält nur die Grundzüge über die Reftauration, insbejondere über ı5 
den Epiffopat. Den Bilchöfen wird das Recht zuerkannt, zu den Pfarreien (ad paroe- 
eias) Perfonen zu ernennen, welche der Regierung genehm find. Notwendig blieben zur 
Ausführung des Konkordats noch bejondere Gefege und Reglemente. In den Articles 
organiques de la convention, vom 18. Germinal X. (8. April 1802) nun find auch 
die Beitimmungen über die Dotation der Kirche enthalten. Da die Bejoldung der Pfarrer 20 
(eur6s) vom Staate übernommen wurde (organ. Artikel 66), jo lag demjelben daran, 
ihre Zahl fo gering als irgend thunlich anzufegen, und zu dem Behufe wurde angeorbnet, 
es folle in jedem Kanton ein Pfarrer beftellt werden (a. a. D. Art. 60). Da diefe 
Sprengel aber viel zu groß waren, um von einem Geiftlichen der Kantonalkirche (ecele- 
sia cantonalis) verjehen zu werden, follten noch jo viel andere Geiftliche für die übrigen 25 
Kirchen (suceursales) angenommen werben, ald das Bebürfnis erheifchte, diefe aber aus 
den Penfionären gewählt und aus dem Betrage der Penfion und den Oblationen der 
Gemeinden erhalten werden. Über fie enthalten die organifchen Artikel folgende Feit- 
jegungen: „Les vieaires et desservans exerceront leur ministöre sous la sur- 
veillance et la direction des cur6s. Ils seront approuv6s par l’&väöque et r&- m 
vocables par lui“ (Art. 31). Hier findet fich zuerjt die Bezeichnung Defjervanten neben 
den Bifaren für die unter der Aufficht und Leitung der Pfarrer innerhalb der Parochien 
fungierenden Priefter. Den Biichöfen ift überlaffen, fie zu beftätigen und abzurufen. Über die 
Feitjtellung ihrer Zahl u. ſ. mw. entjcheiden Art. 60—63, deren letter ihre Nomination 
den Bijchöfen überträgt (Les prötres desservant les succursales sont nomm6s 3 
par les &vöques). Wegen der Suftentation beftimmt Art. 68, 72. — Nicht Iange war 
damit dem firchlichen Bedürfnifje ein Genüge gethan. Bereits unterm 11. Prairial XII. 
(31. Mai 1804) und 5. Nivöse XIII. (26. Dezember 1804) erging ein kaiſerliches Defret 
über eine neue Gircumjfription der Succurjalen (Hermens a. a. O. Bb II 1833, ©. 271, 
313 ff.), worin den Defjervants ein Gehalt von 500 France bewilligt wurde. Da über: 40 
dies die Amtsgetvalt des Succurfaliften im ganzen in feinem Sprengel, den man geradezu 
Parochie (paroisse) zu nennen anfing, gleih war: Le desservant est dans sa pa- 
roisse ce que le cur& dans la sienne (Minifteral-Entjcheivung vom 9. Brumaire 
XIII. [1. November 1804], verbefj. Dekret vom 30. Dezember 1809 bei Hermens a. a. O. 
Bd II, ©. 412 ff.), jo unterjcheiden ſich die Kantonalpfarrer außer ihrer Stellung als inve 45 
ftierte Benefiziaten nur noch durch ein etwas größeres Staatsgehalt (1000 oder 1500 Fr.). 
Auch diefer Gehaltsunterfchied ift dann nad und nad noch mehr ausgeglichen worden. 
Die Defjervants wünſchten nun mehr und mehr, auch in Betreff der Abſetzbarkeit bezw. 
Nichtabjegbarkeit nicht ferner wie Kapläne, fondern wie Pfarrer behandelt zu werden ; die 
Biſchöfe waren aber nicht geneigt, das einmal erlangte Recht aufzugeben, und Papſt so 
Gregor XVI., der deshalb angegangen wurde, deflarierte, es folle der beftehende Zuftand 
aufrecht erhalten iwerden, donee a Sede Apostolica aliter provisum fuerit, wie aud) 
in der Gircumffriptionsbulle für Preußen dasjelbe anerkannt ist. MWiederholt find deshalb 
über die Lage der Defjervants, welche die bei weitem größte Mehrzahl der Priefter in 
Frankreich, Belgien, Rheinpreußen (am linfen Rheinufer) bilden, im allgemeinen und in 55 
einzelnen Fällen Streitigkeiten entftanden. In Belgien find die Beftimmungen der orga= 
niſchen Artikel von den Biſchöfen ſtets frei gehandhabt, da der Staat diefe Angelegenheit 
für eine folche erklärt hat, die bei der beftebenden Trennung von Staat und Kirche ibn 
nicht? angeht. M. ſ. die Nachweifungen der darüber erjchienenen Schriften in einem Auf: 
jage von Warnkönig in der fritifchen Zeitfchrift für Rechtswiſſenſchaft und Gejeggebung so 
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des Auslandes, Bd XX (Heidelberg 1848), Heft III, ©. 47 ff. In Frankreich ift das 
Verhältnis ähnlich, doch ift von den Biſchöfen menigitens die Praxis eingeführt, daß die 
ad nutum episcopi amovibiles deservientes nicht entlafjen werben, wenn nicht durch 
das Offizialat, nach vorangegangener Unterfuchung, das Strafurteil auf Entlafjung aus: 

5 gefprocdhen iſt. In ſolchem Sinne hat ſich Sibour, Biſchof von Digne, erflärt: Institu- 
tions dioecesanes par Mgr. l’&vöäque de Digne, Paris 1845, Digne 1848. Auf 
mehreren Brovinzialfonoden iſt ebenmäßig aljo entſchieden. So auf dem Konzil zu Rheims 
1849, Avignon 1850, Bourges 1852, Audy 1852. Es beißt darüber in dem zuleßt er- 
wähnten, Art. LI: Improbat Synodus eos, qui suceursalistarum amovibilitatem 

ıo tanquam illegitimam vituperant, declaratque eam ordinationi divinae non 
adversari nee a sancta eccelesia reprobari, immo hanc disciplinam esse ser- 
vandam ex declaratione Summi Pontifieis Gregorii XVI., donee Apostoliea 
Sedes aliter statuerit. (Acta consilii Provineialis Auseitaniae. Auseis 1853). 
Andere Synoden jegen hinzu, e8 folle der Bifchof den Deffervant von feiner Stelle nicht 

15 entfernen: nisi prius inquisito offieialitatis aut auditorii privati nostri consilio 
— eonsilii Avenionensis Provinciae, Avenion. 1850, p. 81, 82). Bgl. Warn⸗ 
önig in der angeführten Zeitſchrift, Bd XXVI 1853, Heft J, S. 53, 54. Auch in den 

deutſchen Bistümern am linken Rheinufer iſt durch Einführung der geiſtlichen Gerichte 
das Verhältnis für die Succurfaliften ein mehr gefichertes geworden, machte fie aber doch 

20 nad wie vor in einem Grade von den Bilchöfen abhängig, welcher dem Staate undul- 
dentlich ſchien. Daher in $ 19 des preußifchen Geſetzes über die Vorbildung der Geiſt— 
lichen vom 11. Mai 1873, 8 19 die dauernde Anftellung der Succurfalpfarrer vorgejchrieben 
ift. Näheres über ſie j. bei Bouix, Tractat. de parocho (1855), ©. 233, und das 
a für kathol. Kirchenrecht 21, 423 ff. (v. Raimund) und 22, 54 ff. (von Pricotte). 

> Vgl. auch Hinſchius, Die preuß. Kirchengefege des Jahres 1873, ©. 145 f. 
Stellt das Bisherige die Verhältnifte der Kapläne von heute dar, jo iſt hiſtoriſch 

noch zu erwähnen, daß, da urfprüngli auch die Oratorien auf den Herrenhöfen, aus 
welchen jpäter Pfarrkirchen geworden find, im Gegenjat zu den alten Tauflirchen (plebes) 
häufig capellae genannt wurden, die bei ihnen angeftellten Geiftlichen gelegentlich auch 

30 dann noch den Namen Kapläne tragen, als jie jchon wirkliche Pfarrer waren: jo manche 
Burgkapläne, Hoflapläne; auch die capellani regii oder palatini für die Capella regis, 
d. i. die Burglirchen der königlichen PBalatine, gehören dahin. Sie waren oft durch päpit- 
liche Privilegien ausgezeichnet (4. B. e. 16. X. de privileg. 5, 33), wiewohl feit dem 
Trid. Sess. 24. e. 11. de ref., verbunden mit Sess. 6. e.4, Sess. 25. c. 6 de ref., 

35 in engeren Grenzen. — Ferner iſt zu bemerken, daß ſchon früh auch die Biſchöfe ſich Ka— 
pläne (capellani episcopales), nicht jelten auch Hausfefretäre hielten. Auch außerhalb 
der Kathedrale jtellte der Bischof an jonftigen Hauptlirchen der Diöceje dergleichen Kapläne 
an, welche beim Gottesdienft ihm zu afftftieren verpflichtet wurden (m. ſ. z. B. Synodus 
Colon. a. 1260 bei Hartzheim, Coneilia Germaniae, Tom. III, Fol. 592). Auch die 

0 Päpſte pflegten fich ſtets Kapläne zu halten, die gewöhnlich zugleich als ihre Pönitentiare 
gebraudyt wurden. Man unterfcheidet in der Hurie drei Arten von Kaplänen: Titular- 
Kapläne (capellani honorarii), bei den Pontifikalien afftstierende Kapläne (ceremoniarii), 
und zu Privatdieniten des Papftes gebrauchte geheime Kapläne (capellani secreti). 

Die evangelifche Kirche hielt das Inſtitut der Kapläne in ihren erſten Anfängen zwar 
45 noch feit, wie e8 denn in einigen älteren Kirchenordnungen vorfommt, ließ es dann aber 

fallen, wenn fie auch den Titel für Pfarrer oder Pfarrgebilfen bin und wieder noch be= 
wahrt bat. (F. H. Jacobjony) Mejer T. 

Kapland. — Litteratur: Merensty, Miſſionsrundſchau in Warnecks Miffiongzeitjchrift 
bef. 1897 und 1898; Almanac voor de nederduitsch gereformeerde Kerk in Südafrica ; 

5 Basler Miſſionsmagazin (1900); Deutjche Kolonialzeitung 1899 (Merenäty); Südafritanijches 
Semeindeblatt, herausgeg. v. G. W. Wagener (Kapftadt). 

Diejes Kolonialgebiet, zu deſſen Ganzem im Oſten auch Transfei und Griqualand, 
dazu nördlich des Draniefluftes Weftgriqualand gehören, umfaßt 573,300 qkm mit etiva 
1700000 Bewohnern. Das eigentliche Kapland ift 496450 qkm groß und hat jebt etwa 

55 1050000 Bewohner. Im Jahre 1891 fand die legte Volkszählung jtatt, welche für letz— 
teres Gebiet 956 485 Seelen feitftellte, für Die vorbezeichnete gefamte Kapfolonie 1527 224. 

Die große Mehrheit der Bevölkerung bilden die Kaffern und andere Farbige; denn 
1891 gab es im Gejamtlande neben den 377000 Europäern und Weißen 1150240 
Farbige. Dies ift von großem Einfluffe auf die Geftaltung des Kirchenweſens, inſofern 
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die leßteren vorwiegend Heiden find und deshalb die Miffionsthätigkeit nicht nur von 
keiten der im Lande feit faſt hundert Jahren vertretenen großen Sirchengemeinfchaften, 
jondern auch von einer ganzen Anzahl Hleinerer oder jüngerer Denominationen hervorgerufen 
baben. Die ——— der Kolonie in kirchlicher Beziehung iſt großenteils auch dem 
Eifer für die Miſſion zuzuſchreiben. 5 

Da die Holländer die Kolonie durch ihre Auswanderer gegründet haben (von 1652 
an eroberten fie das Land), jo iſt auch deren Kirche am früheften und am teitelten ver: 
breitet. Freilich gehören auch die weiter morböftlih von dieſen Anſiedlern beſetzten Ges 
biete, beſonders die beiden fogenannten Burenftaaten (Dranje und Transvaal), der Mehr: 

pl ihrer weißen Bevölferung nad) zu der gleichen Kirchengemeinfchaft, d. i. der Holländiſch- 10 
eformierten Kirche; jedoch bejteht für jedes dieſer verfchiedenen Länder eine befondere 

Synode. Die Gemeinden werben je — einen kerkeraad verwaltet; eine Anzahl von 
6—12 ſolcher Gemeinden bildet einen ring, eine Kreisgemeinde, und die Vertreter, welche 
von legteren gewählt werden, jegen die Generaliynode zufammen, welche meiſt nach je 
3—4 Jahren tagt und durch einen ftändigen Ausſchuß in der Zwiſchenzeit die oberfte ı5 
Leitung fortführen läßt. Die Anzahl der Belenner diefer „Burenlirche” in der Kap— 
folonie beträgt (1899) rund 226000 europäifcher Abkunft, dazu noch etwa 70000 farbige 
Chriften (faſt ausſchließlich Kaffern). Außerdem beiteht — eine kleine, hauptſächlich 
durch Zuwanderer hervorgerufene reformierte Kirchengemeinſchaft, häufig als Dopperkirche 
bezeichnet. Sie wird etwa 4000 Seelen in ſich befaſſen. Die Gemeinden der Farbigen 20 
d hauptſächlich durch die bejondere Miffion der Holländiſch-Reformierten und auf deren 
regungen bin gegründet worden ; ihre Geiftlichen entbehren allerdings zumeift ber 

böberen wiſſenſchaftlichen Bildung. 
Die ziweitbedeutendfte Befennerzahl unter den Weißen verzeichnet die Church of 

England. Nad dem Zenfus von 1891 und unter Schäßung des Anwachſens bis 1899 26 
werben diefer Gemeinſchaft wohl 90000 Seelen europäifcher Abkunft angehören neben 
80-90 000 Farbigen. Sie wird von einem Metropoliten (in Kapſtadt) und von ſechs 
Biſchöfen verwaltet. Dem Erzbifchof unterjteht auch die im zwei gejondert organifierten 
Diöcefen, Grahamstown und St. Johns, thätige Miſſionskirche diejes Bekenntniſſes. — 
Neben der fogenannten Hochlirche find die meiften größeren Denominationen Groß—- 30 
britanniend durch Europäer oder wenigſtens durch Miffionsjtationen vertreten. In leßterer 
Hinfiht ftehen die Wesleyanifhen Methodijten allen Gemeinjchaften voran, da 
fie ſich mit befonderer Lebhaftigkeit der Heranziehung von Kaffern zur Lehrthätigkeit zu= 
wandten und geringere Anforderungen an die Belehrung ftellen. Sie gewannen uns 
gefähr 120 000 Farbige für ihre Belenntnisform. Schon 1890 unterhielten fie über s5 
220 Schulen, aud Knaben: und Mädchenpenfionate, und hatten damals 1250 Yaiens 
belfer. Die Zahl der weißen Angehörigen diefer Denomination beläuft fich auf etwa 28 000. 
Die Seelenzabhl der anderen Methodiften ift auf 2500 Weihe und 4000 Yarbige an- 
zunehmen. Sinter der Gejamtheit der Methodijten fteht die Menge der Kongre— 
gationalisten oder Independenten, ſowie die der BPrebyterianer,d. i. der Schottijchen «0 
Freilirche und der Vereinigten Presbpterianer, bedeutend zurüd. Die Gemeinfchaften find 
allerdings in der Miffion ebenfo tüchtig als erfolgreih. Man darf deshalb den etwa 6000 
Weißen der „Freiſchotten“ und 2000 anderen Presbyterianern 10000 und 14 000 Farbige 
myäblen. Es haben aber die Presbyterianer ſchon 1821 mit ihrem Miffionswerk im 
Den der Kolonie, in dem damals noch auf lange unabhängigen Gebiete von Kaffraria, 46 
begonnen. Die Kongregationaliften waren mit noch ſtärkerem Erfolge unter den Farbigen 
thatig und zählen wohl 30000 derſelben als ihre Angehörigen, aber nur etwa 4—5000 
Weiße. Die engliihen Baptiften endlich traten erft jpät in die Reihe der Konfeffionen 
des Kaplandes und haben hier etwa 3000 Weihe in ihrem Berbande, ſowie ungefähr 
10000 Farbige. Dazu kommen nod Chriften englifcher Nationalität und farbige Anz so 
bänger des Ghriftentums in 7—8 Heineren Gemeinjchaften, endlich die zahlreichere „Heils: 
armee” ; man wird mit 10—12000 Zugehörigen europätjcher Abfunft und mit 10000 
gewonnenen Farbigen ihre Menge genügend bezeichnet haben. So find denn neben 
226—227000 weißen Angehörigen der Burenfirche zunächſt 145000 Weiße der engliich 
tedenden Gemeinschaften zu verzeichnen. — Zu den proteftantifchen Bewohnern europätjcher 56 
Herkunft kommt noch die Mehrzahl der Deutichen, welche der lutheriſchen Kirde 
angehören. Sie haben ſich zum weitaus größten Teile jet in der Gemeinichaft der 
„Deutichen evangelifch-Iutheriihen Synode Südafrikas” vereinigt, welche i. 3. 1900 eine 
Seelenzahl von 6330 erreichte (darunter 2367 Kinder), während die außer diefem Ber: 
bande ftehenden deutjchen Evangelischen kaum 1200 Angehörige zählen. Dieſe funodal co 

Real-Encykiopädle für Theologie und Nirche. 3. U. X. 4 
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geordnete Kirche hat fich der Aufficht des Konfiftoriums von Hannover unterftellt, welche 
deutjche Kirchenbehörde denn auch durch Zufendung von Geiftlichen und Diafonen (leßtere 
befonders zu Zwecken des Unterrichts) die wertvollſte Förderung gewährt. Nach der be 
ftehenden Synodalordnung hat ein ſtändiger Synodalausihuß (drei Mitglieder geiftlichen, 

5 drei weltlichen Standes) Air die dauernde Handhabung der Firchlichen Ordnung u forgen; 
deſſen Vorſitzender iſt feit länger der erſte Baftor von Kapftadt, während die Weſt- und 
Oſtprovinz ſatzungsgemäß darin gleichmäßig vertreten werden. Zu der Gemeinjchaft ge: 
hören jest (1900) 11 Gemeinden mit Paftoren: Kapſtadt (mit zwei Geiftlichen), Wyn— 
berg, Paarl, Worcefter, Braunfchiveig, Frankfurt, Port Elijabeth, Keiskamahoek, King 

ıo Williamstoton, Berlin, Eaft London, dazu noch 13 Filialgemeinden. Zwölf Schulen, 
darunter die ſehr entwidelte Schule in Kapftadt, forgen für den deutſchen Charakter des 
ahlreichen Nachwuchſes. In denfelben wird englifch und deutſch unterrichtet. Allerdings 
It das Medium der Unterrichtöfprache die englifche fein, während immerhin auch die 
deutfche vom Negierungsichulinipeftor geprüft wird, der dieſelbe zu kennen verpflichtet ift. 

ı5 Volfsbibliotbefen beftehen in mehreren Gemeinden. — Eine andere Entiwidelung deutfchen 
firchlichen Lebens zeigt fih in der Thätigkeit deutſcher Miſſionsgeſellſchaften: & 
find deren drei. die erfolgreichite in Bezug auf die Zahl der Getauften ift bis jest die 
„Rhein. Miffion“, welcher bereit3 1897 etwa 16 000 Seelen zugehörten. Die Brüdergemeinde, 
welche in Gnabenthal (im Südweſten des Landes) eine Febr gepflegte Anftalt zur Aus- 

20 bildung farbiger Mitarbeiter beſitzt, zählt gegen 12000 Seelen. Die Berliner Miffions- 
gejellichaft konnte nicht ebenſo thätig fortichreiten und wird jetzt (1900) 7000 Angehörige 
haben. — In Dftgriqualand arbeitet audy eine franzöfijhereformierte Gemeinde 
in der Mifjion, auf 12 Stationen. — Einige Unterftüsung erhält das Miſſionswerk noch 
durch die Thätigkeit von Mennoniten, welche im Gebiete der Kolonie mit etwa 3000 

25 Seelen vertreten find. — Die Erfolge der Miffion auf dem Gebiete des Unterrichts find 
neuerdings überall günftig, da die KHaffern eine fteigende Beteiligung am Beſuche der 
Schulen befunden. Auch gewährt die Regierung den verjchiedenen größeren Miffions- 
förperfchaften eine beachtenswerte Unterftügung, nämlich im ganzen mit etwa 500 000 ME. — 
Die Gefamtheit der Weißen evangeliicher Hichtung, alfo einfchließlih der Baptiften und 

0 Mennoniten, belief fi) nach allem dem am Ende des 19. Jahrhundert auf nahezu 400 000. 
Daneben gab es etwa 380000 Farbige diefer Gemeinjchaften. — Zugleich beläuft jüch 
die Zahl der Katholiken europäifcher Abkunft auf etwa 11000 neben 10000 Farbigen. 
Bon je einem apoftolischen Vifariate für den Weiten und den Diten des Kaplandes wird 
die Firchliche Ordnung überwacht. — Im übrigen zählte die Kolonie im Jahre 1891 

35 300 Juden, 15100 Mubhammedaner, 1400 Angehörige anderer Sekten, gegen 4600 obne 
Belenntnisnachweis und ohne Belenntnis, dazu 754000 Heiden. 

Bon den übrigen Gebieten britijcher Verwaltung und Oberhobeit in Südafrika wurde 
neuerdings befonders die Natal-Kolonie durd) das Anwachſen ihrer weißen Bevölkerung 
kirchlich wichtiger, denn feit 1888 zeigt fich bier ein jährliches Wachstum der Zahl der 

0 Ehriften um 30 Prozent. Am meijten wirkten biezu die Miffionen der Freiſchotten und 
der Wesleyaner mit, neben welchen ſodann die anglifanische Kirche, desgl. die deutjchen 
Miffionen der Hermannsburger und der Berliner Gejellichaft, eine Nortvegifche und eine 
Nordamerikaniſche Miffionsgefellichaft fih um die Belehrung der Kaffern bemühen. Schon 
1896 bezifferte man die Zahl der zu den chriftlichen Gemeinden Gebörigen auf 73000, 

4 unter welchen 15000 getaufte Ertwachjene waren. Die Church of England bat ein 
Bistum im Lande. — Die Zahl der deutichen Gemeinden beläuft ſich auf 6 (New: 
Germany, Emmaus, Hermannsburg, New-Hannover, Kirchdorf, Noodsberg) mit Baftoren 
und fünf Schulen ; die Seelenzahl beträgt rund 4000. — Im Bafutolande ift neben der 
englifchen Hochlirche bejonders die franzöfifchsevangeliiche Miſſion erfolgreich. W. Götz. 

en Stappeler Friede ſ. Zwingli. 

Stapuziner (Ordo fratr. Minor. s. Franeisei Capueinorum). — I. Entftehung 
und Ausbreitung des Ordens, Vita b. Matthaei Bascii, in ASB t. J. Aug. p. 198aq, 
(vgl. Stadler, Heiligenler. IV, 318f.). Zadar. Boverius, O. Cap., Annales s. sacrae historiae 
ordinis Minorum s. Franeisci, qui Capueini nuncupantur, 2 tomi, Lugdun. 1632 — 39 (aud) franz. 

55 von WU. Galuze, Paris. 1675; ital. von Benedetti, 4 tt., Venedig 1643Ff.; fpan. Madrid 1644) 
— eine nur bis zum %. 1612 reichende Darjtellung, wegen ihr parteiiſch einfeitigen u. fana« 
tiihen Haltung viel angefodhten von franzisfanifcheobfervantifcher Seite und infolge davon 
dur die Index-Kongregation zur Erpurgation zahlreicher Stellen verurteilt (j. Reufch, Inder 
II, 261f.). Eine Fortfegung bis zum 9. 1634 bot der von Warcellin de Pija edierte tom. 



Kapuziner 51 

IH, Lugd. 1676 (nebſt Appendix von P. Sylveſter: Mediol. 1737). Bon demſelben Mare. 
de Piſa erſchienen jpäter: Annali de’ fratri Minori Capuc., 4 voll. Trento 1708. Ferner: 
Mid. a Tugio, Bullarium ordinis fr. Minor. s. Fr. Capueinorum, sive collectio bullarum, 
brevium etc., variis notis et scholiis elucubrata, 7 t. fol., Rom. 1740 — 1752, nebjt Yortj. bis 
auf2eo XIII. von Betr. Damiani, 3 t. f., Oenip. 1883. Vgl. Wadding, Annal. Minor. t. XVI, 5 
p- 207 sq. fowie die Ordinationes et decisiones Capitulorum generalium Capueinorum, Rom, 
1851, aud) die feit 1884 ebd. jährlid erjcheinenden Analecta Capucinorum. — Gedrängtere 
Ueberfihten: Helyot, Hist. des Ordres etc. VII’ 164--180; Eberl, O. Cap., „Rapuziner« 
orden“, im KK VII, 124-139; Heimbuder, Orden und Kongr. I, 315—3238. Bon prot. 
Antoren: Leop. Ranke, Röm. Päpfte, II, 144 ff.; 8. Benrath, B. Ochino, Leipzig 1875 
(2. A. 1892), S. 10 ff. 22. 134; 9. Hafemann, Urt. „Kapuzinerorden“, in Erich u. 
Gruber Enc., Sett. II, Ti. 32, S. 391—39). 

I. Heiligen» und Miſſionsgeſchichte des Ordens. Carol. (princeps) de Arem— 
bergb, Flores seraphici, ex amoenis Annalium hortis Zach. Boverii collecti, sive icones, 
vitae et gesta virorum illustrium, qui ab a. 1525 usque ad a. 1580 in eodem ordine mira- 15 
eulis ac vitae sanctimonia claruerunt, ete., Colon. 1640 (Mediol. 1648); nebft Fortſ.: Flores 
seraphici .. ab a. 1580 usque ad a. 1612, Colon. 1642. Bonifazio di Nizza, Ritratti degli 
Uomini illustri dell’ istituto de’ Minori Capuceini, Rom. 1884 ; Lechner, Leben der Heiligen 
aus dem Orden der Kapuziner, 3 Bde, Münden 1863f.; A. M. Ilg, Geijt des hi. Franz 
v. Aſſiſi. dargeftellt in Lebensbildern aus der Geſch. des Kap.-D., 3 Bde, Augsburg 1876; 20 
deri., St. Franzisftus-Rofen, Mifjions- und Lebensbilder aus d. Seid. d. Kap.-D., ebd. 1879; 
B. Rocco da Gajale, Storia delle missioni d’ Capueccini, 2 voll., Rom. 1871sq. — Zur Wiffions: 
geihichte einzelner Provinzen des Ordens: Matth. fyerrerius, Rationarium chronographicum 
missionis evangelicae a Capueinis exereitae in Gallia cisalpina, 2 voll., Aug. Taur. 1659. 
Rom, Stockacensis Hist. provinciae anterioris Austriae O. Fr. Cap., Camp. 1747; Bödl, Die 8 
Kapuziner in Bayern, Sulzbad; 1826. Chronica Bavarieae Capucinorum provinciae, Aug. 
Vindel. 1889; Pius Meyer, Chronica prov. Helvetiae, 10 fascc., Soloth. 1884sq.; Gratian 
v. Linden, Die Kapuziner im Elaß einjt umd jet, Freiburg 1890 (mehr über diefe, bef, feit 
1879 infolge einer Aufforderung des Kapnzinergeneral® zu derartigen Arbeiten aufgeblühte 
provinzialgefhichtl. Litt. j. bei Heimbudher, S. 124 f.). 50 

Nachdem teil3 im obferbantifchen Zweige des Franzisfanerordeng, teild bei den Kon: 
bentualen ſchon feit dem 14. Jahrhundert verjchiedene Verſuche zur Zurüdfübrung der 
urfprünglichen Einfachheit und Strenge franzisfantfcher Zebensordnung bervorgetreten waren 
ſſ. d. % „Franz dv. Aſſiſi“, VI, ©. 213f.) und nachdem einer diefer Reformverſuche 
— rdenshabit mit feiner Kapuze zum beſonderen Gegenſtande reformierender Maß: 35 

en gemadyt hatte (j. das dort über Philipps des Berbegal „Reformierte von der 
Kapuze” aus dem Jahre 1426 Bemerkte: ©. 214, 14—18), richtete während der 20 er 
Jahre des 16. Jahrhunderts ein mittelitalifcher Reformer von Neuem fein Augenmerk haupt: 
ächlich auf diefen letzteren Punkt. Der obfervantiiche Minorit Matthäus von Baſſi (Bas- 
eius) ließ fi von einem Klofterbruder jagen, daß der hl. Franzisfus eine andere ar 40 
getragen hätte, ala bis dahin geglaubt und von Franzisfanern angenommen tar. Cr 
griff diefe Meinung auf, entfernte ſich aus feinem Obfervantenklofter Montefalcone in der 
Mark Ancona und erichien 1526 in Nom vor dem Papite Clemens VII, der ibm die 
Erlaubnis erteilte, mit feiner pyramidalen Kapuze und feinem langen Barte als Einfiebler 
zu leben und überall zu predigen, wenn er fi nur alljährlih in dem Provinziallapitel a5 
der Obferbanten darftellte. Nun begeifterte jich — der Obſervant Ludwig von Foſſom— 
brone für die echte Kapuze, den langen Bart und die buchſtäbliche eg der Regel 
des hl. Franziskus, vorzüglich in Beziehung auf die gänzliche Beſitzloſigleit. Er ging mit 
feinem Bruder Raphael nad) Nom, erhielt noch im Jahre 1526 ein Breve und darin 
Ihriftlich die dem Matthäus mündlich erteilte Erlaubnis. Die beiden Brüder tbaten ſich so 
mit Matthäus und einem Vierten zufammen und fuchten Zuflucht bei den Gamaldulenfern 
und dem Herzoge von Gamerino. Dieſer bewirkte «8, daß fie i. J. 1527 als Fratres 
minores eremitae in den Gehorfam und Schuß der Konventualen aufgenommen wurden. 
Darauf begaben fich Ludwig und Raphael wieder nad) Rom und ertvirkten von Cle— 
mens VII. die Bulle vom 18. Mai 1528, welche fie zum Bußpredigen und zu Seel: 56 
torgerthätigfeit (befonders an ſchweren Sündern) verpflichtete, als eine befondere Kongre— 

ion mit den fchon ertwähnten Eigentümlichkeiten bejtätigte, von den Obferbanten bes 
ite und den Sonventualen unterordnete. Diefe Unterordnung beitand darin, daß fie 

nur einen Generalvifar haben durften, der feine Betätigung vom General der Konven- 
tualen einholen mußte, daß fie fich ferner Vifitatoren von den Konventualen gefallen co 
laſſen mußten und daß fie bei Prozeffionen nur unter dem Kreuze der Konventualen oder 
der Piarrgeiftlichkeit (nicht unter einem eignem Kreuze) gehen durften. Nun prangten fie 
ei überall mit ihren lang zugefpigten Kapuzen und Bärten. Den vom Volke ihnen 
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angehefteten Spottnamen Capucini (Kapuzenträger) ließen ſie ſich gern gefallen. Schon 
ſeit 1536 wurden ſie auch in kirchlichen Erlaſſen unter eben dieſem Namen (als Capu- 
eini ordinis fratrum minorum oder Fratres minores Capueini) anerkannt. Ihr 
erftes Klofter war das von Golmenzono, welches ihnen die Herzogin von Camerino ſchenkte. 

s Schon 1529 befaßen fie vier Klöfter. Jener Ludwig von —53* konnte in dieſem 
Jahre zu Alvacina ihr erſtes Kapitel en . Hier entitanden die Satungen 
der neuen Gejellichaft, welche jpäter durch die Nevifionen von 1536 und 1575 einige, 
jedoch nicht wejentliche Veränderungen und Zufäge erhielten. Es wurde verordnet, ben 
Gottesdienft in alter ftrenger Weiſe zu balten; für feine Mefje eine Vergeltung zu 

ıo nehmen; zwei Stunden täglich ftilles Gebet pflegen; während des ganzen Tages mit 
Ausnahme weniger Stunden Stillichweigen zu beobachten; das Geißeln nicht zu vergeſſen; 
weder Fleisch, noch Eier, noch Käſe zu betteln, wohl aber das alles, wenn man es um: 
gebeten giebt, anzunehmen; nicht mehr zu erbetteln (terminieren), als für den Tag nötig 
ijt; nur auf drei, böchitens fieben Tage Vorrat zu jammeln und fein Geld anzurübren. 

15 Der Fleiſchgenuß it im allgemeinen nicht verboten, ebenſowenig das Weintrinfen. Aber 
die größte Mäßigfeit ift ihnen vorgefchrieben, und ter fich außerordentliche Falten auf: 
erlegt, dem foll e8 nicht getwehrt werden. Die Kleidung foll ärmlich, grob und eng fein. 
Die Kapıziner follen in der Regel barfuß geben, fich nur ausnahmsweiſe der Sandalen 
bedienen und weder zu Pferde noch zu Wagen reifen. Profuratoren und Syndilen, 

20 welche die Befiglofigkeit der Minoriten dadurch illuſoriſch machten, daf fie für Klöfter kauften 
und verfauften und die Klöſter reich machten, ſoll es bei den Hapuzinern nicht geben. 
Ihre Klöfter follen in möglichft ärmlicher Weile aufgeführt werden und in der Negel nur 
jechs oder fieben, höchſtens zehn oder zwölf Brüder beberbergen. Man nimmt weder 
allzu junge, noch jchwächliche Novizen. Die Kapuziner haben außer dem Generalvifar 

35 Provinzialen, Kuftoden und Guardiane. Man wählt fie alle Jahre neu, nur der General: 
vifar wird vom Kapitel erſt nach drei jahren durch eine Neuwahl erjeht. 

Bei jenem erſten Kapitel (1529) wurde Matthäus de Bafft zum Generalvifar ge 
wählt. Derjelbe dankte jedoch jchon nad zivei Monaten wieder ab, worauf Ludwig von 
Foffombrone, der zweite Stifter, an feine Stelle trat. Als diefer im Jahre 1535 nicht 

30 wieder gewählt wurde, kam es zu Störungen, infolge deren man ihn aus der Genojjen- 
ſchaft ausſtieß. Auch Matthäus fchied 1537 aus, ſchnitt (da nur denen, welche in den 
Kapuzinerflöftern den Statuten und den Oberen des Ordens fich untertwarfen, die neue 
Kapuze zu tragen erlaubt var), die von ihm ſelbſt erfundene lange Spige der Kapuze wieder 
ab und behrte zu den Franzisfaner-Obfervanten zurüd. Er übte fein Bußpredigerwirken noch 

35 fünfzehn Jahre hindurch aus und ftarb am 2. Auguft 1552 zu Venedig, von feinen An: 
bängern als Vollbringer zahlreicher Krankenheilungen und 2* Wunder hochgeprieſen, 
aber der Ehre der Kanoniſation doch nicht teilhaftig geworden, ja nicht einmal zur Auf— 
nahme in die Martyrologien ſeines Ordens gelangt — wie denn die kapuziniſche Ge— 
ſchichtstradition weder ihn, noch jenen Ludwig als eigentliche Stifter des Ordens an— 

so erkannt hat. — Für die Ausbreitung und innere Kräftigung der Genoſſenſchaft wirkte 
nach dem Rücktritt der beiden Genannten zunächſt Johann de Fano und fodann während 
mehrerer Jahre mit befonderem Erfolge Bernhardin Oechino (ſ. d.). Nach einem wechjel- 
vollen Leben war diefer gewaltiger Prediger 1534 von den Objervanten zu den Hapuzinern 
übergetreten, bei welchen er in der fürzeften Friſt als der beiligfte, demütigfte, entjagungs- 

45 vollite Mönd und als der glühendſte, berebteite, gewaltigfte Bußprediger betvundert und 
verehrt wurde. Man wählte ibn 1538 für drei Jahre zum Generalvifar der Kapuziner 
und zwang ibm im Sabre 1541, diefe Würde noch einmal anzunehmen. Allein zwei 
Jahre fpäter entjchied er fich gegen die römische Hierarchie und für die evangelijche Frei— 
beit, entwich nadı Genf, verheiratete ſich und verteidigte feine Wandelung mit fcharfer 

50 Polemik wider das Papfttum. infolge diefes Ereignifjes ging Paul III. ernftlih damit 
um, den neuen Orden aufzubeben und belegte ihn für Die Dauer mehrerer Jahre mit 
einem Verbot alles Predigens. Erſt die demütigften Bitten der Kapuziner — verbunden 
mit der vom Kardinal San Severino ihm nahe gebrachten Vorftellung, daß doch einft 
aud das Kollegium der Apoſtel, obſchon ein Judas ſich in ihm befand, hätte fortbeftehen 

65 dürfen — beivogen den Papft von der bereits borbereiteten Mafregel der Aufhebung ab: 
zuftehen. Die Erlaubnis des Predigens erneuerte er den Kapuzinern, nachdem deren 
vierter Generalvilar Franzisfus Aeſinus auf 19 ihm vorgelegte Fragpunkte befriedigende 
Antwort erteilt hatte. 

Jetzt erit begann der Orden ſich in feiner charakteriftiichen Eigenart zu entwickeln: 
co als ein ſchroff ultramontan gerichteter Miffiongorden, ein Werkzeug der papiftifch-kontra= 
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reformatoriſchen Propaganda von ähnlicher Tendenz wie die Geſellſchaft Jeſu, nur grund: 
verjhieden von deren theologiſch-wiſſenſchaftlichem Streben. Gewarnt dur Occhinos Fall 
baben die Kapuziner fortan nicht bloß von aller fpiritualen Verirrung, von jeder eigenen 
Meinung in Firchlicher und dogmatiſcher Hinficht, jondern überhaupt von jeder felbftftändigen 
Regung und ernften wifjenfchaftlichen Schulung des Geiftes ſich möglichft fern gehalten. 
Sie repräfentieren kraft ihres grundfäßlichen Beh in einem Buftande verhällnis— 
mäßiger Ignoranz und Unbildung einen polaren Gegenfag zu den im Übrigen ihnen 
mehrfach gleichgearteten Jeſuiten. Diefe haben durch fanatifch:genialen Mißbrauch der 
Waffen und der Schäte des Geiftes Ungeheures, die Kapuziner in anderen Kreifen nicht 
viel Geringeres durch Geiftesarmut oder vielmehr durch Geiftesmangel ausgerichtet. 

Die Ausbreitung der Kongregation nahm bald nad Mitte des 16. Jahrhunderts 
riefige Dimenfionen an. Urfprünglich follte fie auf Italien beichränft bleiben, aber 
ſchon 1573 wurde diefe Beichränfung auf Bitten Karls IX. von Franfreih aufgehoben 
und die Kapuziner fahten in Paris ſelbſt Sup Im Jahre 1593 kamen fie nad) 
Deutichland und zwar zuerft nad) Innsbruck, bald darauf nah Salzburg 1596, 
Münden und Wien (1600), Augsburg und Feldkirch (1601) u. ſ. f. Son etwas 
früher hatten ſie ſich in der Schweiz ausgebreitet; ſeit dem Jahre 1606 in Spanien. 
Im Jahre 1619 wurden ſie — damals ſchon gegen 1500 Klöſter in 50 Provinzen 
zählend — von ihrem Verbande mit den Konventualen befreit, erhielten eigene Generale 
ſowie das Recht, in Prozeſſionen unter ihrem eigenen ee zu geben, wurden aljo zu 20 
einem jelbitjtändigen neuen Orden neben dem älteren des hl. Franz erhoben (vgl. Bd VI, 
&.220, wf.). Sie folgten den Spaniern und Portugiejen über das Meer und machten fich, 
als Rivalen der Jeſuiten ſowohl binfichtlih der Zahl ihrer Martyrien wie der Bedeutung 
ihrer Leiftungen um die Heidenbefehrung in Amerika, Afrifa und Aften verdient. Die 
Aufhebung der Mönchsorden am Ende des 18. Jahrh. hat die Kapuziner in Deutjchland 5 
und Frankreich ſtark gefichtet: auch auf der pyrenäiſchen Bern haben fie viel zu leiden 
gehabt. Aber in neuefter Zeit wächſt ihre Zahl in allen katholiſchen Ländern wieder. 
Der Orden umfaßte beim Ausgang des 19. Jahrhunderts 50 Provinzen mit 534 Klöftern 
und 294 Hofpitien. Die 25 italienischen Provinzen find zwar zur " ftaatlich unter: 

a 

— 

5 

drüdt, friften aber doch eine beichränfte Fortexiſtezz. Won den 25 Provinzen kommen 0 
auf Reichsdeutichland 2 (eine rheinifch-weitfälifche [nach 14jähriger Aufhebung wieder: 
bergetellt 1887] und eine baverifche) auf Öfterreich-Ungarn 7, auf die Schweiz 2, auf 
Belgien und Holland je 1, auf Frankreich 5, auf Großbritannien 3, auf Rußland nebjt 
Polen 2, auf Amerika 2. Nach der Orbdengitatiftit von 1894 lebten in den Klöftern des 
Ordens 3268 Prieſter (wozu noch 67 außerhalb ihrer Provinz ſich aufhaltende kamen). 35 
Auf 26 vom Orden vertwalteten Miffionsgebieten twaren in demfelben Jahre 444 Ne: 
—— in 189 Niederlaſſungen thätig (noch nähere ſtatiſtiſche Angaben ſ. bei Eberl, 
rl. c.). 

Schon frühzeitig wurden auch Kapuzinerinnen geſtiftet. Maria Laurentia Longa 
Geſt. 1542) errichtete als Witwe in Neapel ein „Hoſpital der Unheilbaren“ und ein 40 
Klofter unferer lieben Frauen zu Serufalem. Hier nahm fie im 3. 1534 mit 19 andern 
rauen den Schleier und lebte nad) der dritten Negel des HI. Franzisfus. Die Theatiner 
veralteten in dem Klofter die Sakramente; von ihnen ging im Jahre 1538 die 
Aufficht über die Nonnen an die Kapuziner über. Nun nahmen die Nonnen die ftrengite 
Regel der bl. Klara und die lange Kapuze an, und — fie vorher wegen ihres ſtrengen 46 
Lebens „Schtweitern vom Leiden” im Munde des Volles hießen, wurden fie von. der Zeit 
an „Kapuzinerinnen” genannt, haben aber jeitvem die Kapuze abgelegt. Sie kamen im 
Sabre 1575 nach Rom, wo Baronius eine Vorjchule zu ihrem römifchen Klofter gründete. 
Borromäus brachte fie nad) Mailand. Im Sabre 1606 geſchah die höchit feierliche Ein- 
weibung ihres Klofters in Baris, u. f. f. Noch jet befteht eine Anzahl von Klöftern dieſer so 
Genofjenfchaft in Frankreich, Italien, Spanien und Amerifa. Soweit die ftiftungsgemäße 
Zahl von 33 Inſaſſinnen (die trenta-tre) für das betr. Klofter vorhanden ift, unterfteht 
daöfelbe der Jurisdiktion des Kapuziner-Generalds. Die nicht voll beſetzten Konvente 
—* rag den Diöcefanbifchöfen (näheres bei ſ. Helyot VII, 203. und bei Heimbucher, 

‚ 361 f.). 65 
„Die Gelehrtenlifte des Ordens weiſt, wie ſich das bei feiner oben angebeuteten 

Geiftesrichtung nicht anders erwarten läßt, weſentlich nur Erbauungsichriftfteller, praktiſche 
Vibelausleger, Moraltheologen und namentlich Prediger auf. Unter den letteren glänzen 
(in der Zeit nad) Dechino): der englifche Konvertit John er (get. 1606), der hl. Lau— 
tentius von Brindifi, dem man nachrühmte, er habe in fünf Sprachen (deutjch, czechiich, so 
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franzöſiſch, ſpaniſch und hebräiſch) fehlerfrei zu predigen vermocht (geſt. 1619), ferner Jac— 
ques Bolduc (geſt. 1650), Konrad von Salzburg (geſt. 1681), Martin von Cochem (geſt. 
1712) u. a. Eberl u. Heimbucher, S. 323—326); wegen Cochems vgl. d. A. „Jeſus 
Chriftus”, Bd IX, ©.9, 36— 38). Über die Leiftungen einiger Kapuziner des 17. Jabr: 

5 hunderts auf dem Felde der Polemik, namentlih über den antijefuitifchen Polemiter 
Valerianus Magnus (Verf. einer Apologia contra imposturas Jesuitarum, 1659) |. 
Reuſch, D. Inder II, S. 289; (vgl. S. 261 u. 520). — In dem dichtgebrängten Chor 
fapuzinischer Heiligen und Märtyrer ift abermals Laurenz dv. Brindifi mit Auszeichnung 
zu nennen, der 25. General des Ordens, deſſen glorreicher Anteil an dem deutihen Sieg 

10 über die Türken bei Stuhlweißenburg (1601) als eine Erneuerung der Heldenthaten 
Capiſtrans erſcheint; ferner der während der fpäteren Türkenlämpfe zu Ruhm gelangte 
Markus von Aviano (geft. 1699), der Graubündener Miffionsmärtyrer Fidelis von Sig: 
maringen, geſt. 1722 (f. Bd VI, 63), der im Dienfte Nichelieus teils offen teils ingebeim 
wider Hugenotten ftreitende Joſeph le Clere du Tremblay, geft. 1638, der „ſelige“ Angelus 

15 de Acrio, Apoftel Kalabriens, get. 1739 (vgl. E. M. de Beaulieu, Le bienh. Ange 
d’Acri des fröres Mineurs Capueins ete., Paris 1899) und viele andere, |. Heimbucher 
©. 322 u. 326 (to aber der bier zulegt Genannte jeblt). Wegen der im legten Jabr- 
hundert zu Ruhm gelangten Fatholifhen Vhilanthropen und Mäßigkeitsapoftel aus dem 
Kapuzinerorden (wie Theodofius, Florentini, Stephan Brzozowsli und bejonders „Father 

20 Mathew“ (geft. 1856) ſ. Heimbucher ©. 327. (A. Vogel 7) Zörler. 

Karäer, die mwichtigfte der jüdischen Sekten. — A. Litteratur über das Karäer— 
tum. — Da bie neuere Litteratur über das Karäertum, die durd den Leydener Katalog 
Steinfchneiders vom Jahre 1858 (j. u. ©. 56,43) und durch Pinsters Liqqute qadmonijjot 
vom Jahre 1860 (f. unten Zeile 50) ins Leben gerufen wurde, zugleich von den vielfachen 

25 und groben Fälihungen des Karäers Abr, Firkowitih (f. u. S.55,45) mit beeinflußt wurde, 
jo empfiehlt e8 ſich, einen Ueberblid über den Gang zu geben, den die Forſchung über Die 
Geſchichte und Litteratur der Karäer jeitdem genommen bat. Denn nachdem man zunächit 
das vielfach verwirrte und irreführende Material kritiklos verwendet hatte, gelang es der 
fritifchen Forſchung erſt nad) und nad, die Fäljhungen aufzudeden und das Material zu 

80 fichten. Objektive Kritik ift übrigens aud den Angaben der rabbanitischen Gegner der Karäer 
gegenüber am Plage, deren abjprechende Urteile nicht frei von Barteilichkeit, ja felbft nicht 
von einer größeren oder geringeren Gehäffigfeit find. — Die erjte Monographie über den 
Karaismus verfaßte der berihmte Gebraitt J. Chriſtoph Wolff auf Grund des Antwort» 
icreibens von Mordecdai, dem Sohne N. Nijjans (j. u. ©. 67,49). Was dann im Laufe 

35 der Zeit von der karäiſchen Litteratur, befonders durch die Veröffentlihung der wichtigjten 
Schriften zu Eupatoria in den Jahren 1834—35 befannt und der hwiffenfgaftlichen Forſchung 
erſchloſſen wurde, findet ſich weniger in umfaſſenden monographiſchen Darſtellungen als in 
den die Geſchichte der Juden behandelnden größeren Werken niedergelegt, vor allem in J. M. 
Joſts Geſchichte des Judentums und feiner Sekten, 3 Bde 1857/9, 2. Abt. (Leipzig 1858), 

40 S. 294— 3851, deffen mehrfach angeführte Darftellung des Gefehes, des Nitus und des Lehr: 
begriffes der Karäer (S. 301 ff.) auch heute noch von Wert iſt. Ebenfo findet ſich eine kurze, 
aber vielfach veraltete Ueberfiht über die Geſchichte der kardiſchen Litteratur in M. Stein- 
ſchneiders Artikel „Jüdiſche Litteratur“ in der „Allgemeinen Enchklopädie der Wiſſenſchaften 
und Künſte“ von Erſch und Gruber (Zweite Sektion, H—N, 27. Teil, Leipzig 1850), ©. 357 

45 bis 471 (vgl. jpeg. $ 14, S. 404-407; ©.429 u. a), — Einen völlig neuen Aufſchwung 
nahm die Forſchung über die Gefchichte des Karäertums (etwa ſeit der Mitte der 5Ver Jahre), 
jeitden erſtmals aus der bedeutenden karäiſchen Bibliothef in der Krim, von deren Erijtenz 
man längjt Kenntnis hatte, Auszüge veröffentlicht wurden. Nachdem S. Pinsker bereits im 
„Litteraturblatte des Orients“ folde Auszüge gegeben hatte, lich er im Jahre 1860 fein in 

50 hebräifcher Sprache verfahtes Wert: myssmaTp "075 „Lickute Kadmoniot“ [sie] (d. i. Samm-— 
lungen älterer Schriftwerte). „Zur Geſchichte des Karaismus und der faraitifhen Litteratur“ 
(Wien, gedrudt bei Adalbert della Torre, 472 eY erjheinen. Der wichtigfte Teil der Liqqute 
qadmonijjjot, der allein dauernden Wert hat, find die zahlreichen Proben aus der Samm— 
lung karäiſcher Handichriften von Firkowitſch. Da Pinster aber den in den alten Hand— 

55 ſchriſten von Firkowitſch (j. u. S. 68,24) verübten Fälfhungen ohne Fritifche Prüfung 
Glauben ſchenkte und auch fonit das Material, das fich ihm angehäuft hatte, nicht zu bewäl« 
tigen vermochte, fo ergab fid) ein Bild von der Entjtehung und Bedeutung des Karaismus, 
welches durchaus unhiſtoriſch war und die geliherten Ergebnifie der bisherigen Forfhung bis— 
weilen direkt auf den Kopf ftellte: nach Pinsfer hätten die Harder nicht bloß die Maſſoren 

69 erfunden und feitgeftellt, jondern auch die erjten jüdischen Philofophen, die erjten namhaften 
Vertreter der hebräifhen Grammatik und der Bibelexegeje, ja jelbft der erjte rhythmiſche 
Dichter wären Harder gewejen (vgl. über den Unwert der karäifchen Poeſie Zunz, Die Ritus 
des fynagogalen Gottesdienjtes, 1859, ©. 161); dabei führt er Namen von farälfchen Ge— 
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lehrten an, deren Exiſtenz zum Teil überhaupt in Frage geſtellt werden muß, ſo z. B. die 
zwiſchen Anan und Benjamin ha-Nehawendi Aufgeſührten und Menahem Gizni (f. unten 
S. 63,56), oder welde feine Karäer gewejen find, 3. B. Jehuda ben Koreijch, oder welche 
zu ganz anderer Zeit gelebt haben, jo z. B. der Dichter Moſes Darai, welcher dem 13. Jahr- 
hundert angehört (j. u. ©. 65, 18). Während nun J. M. Zoft und H. Gräß (dieſer 3. B. 5 
in der Annahme, daß Ahron Ben-Aicher Karäer gewejen jei, j. Gejch. der Juden, V, ©. 344. 
555/7; Monatsicrift 1871, S. 1— 12. 49—59, fpez. b4ff. 1881, ©. 366, 1885, ©. 102.) 
in ihren biftorijchen Arbeiten ſich nur im Einzelheiten von Pinsfer beeinfluffen ließen, gab 
Julius Fürft in feiner (im folgenden ala „eich.“ citierten) „Geſchichte des Karäertums“ 
(1. Zeil: Geſch. des Kar. bis 900 der gewöhnlichen Zeitrechnung, Leipzig 1862; 2. Teil: Bon 10 
300 bis 1575, Leipzig 1865; 3. Teil: Die legten vier Abjchnitte [bis 1865], Leipzig 1869), 
eine „urze Darftellung feiner Entwidlung, Lehre und Litteratur mit den dazugehörigen Uuellen« 
nachweijen“, welche nichts anderes war, als eine Ueberjeßung oder deutjche Bearbeitung der 
Liekute kadmoniot Pinskers, dem er durdweg fritiflos und alle Kritifen nicht beachtend 
folgte. So lobenswert alſo der Sammlerfleiß Fürſts und ji anerfennend die geordnete und 16 
ſachliche Darjtellung jeiner Schrift aud waren, jo giebt doch auch jie einen falſchen Begriff 
von der karäiſchen Litteratur. Gegen diefe Sritiklofigfeit Pinsters und feines Nachfolgers 
Fürſt traten verſchiedene jüdiſche Gelehrte auf, indem fie die Prätenfionen zu Gunſten der 
Karäer gebührend zurückwieſen: Geiger im 3. Jahrgange (1864/65) feiner „Jüdiſchen Beit- 
ihrift für Wifjenfhaft und Leben“ (©. 125—133. 240. 303—305, vgl. II, 157, jowie in der u 
Beitichrift Ozar nechmad IV, S. 8 ff.; V, 25—155): Oſias H. Schorr im 6. Hefte des Chaluz 
(vorm. Wifienjchaftlihe Abhandlungen über jüdiſche Geſchichte, Litteratur und Altertums- 
tunde, VI, Breslau 1861, ©. 56-85); M. Steinjchneider im 7. Bande der Hebräifchen 
Bibliographie ( wonam II, 92 ff.; IV, 45ff.; V, 49ff.; VII, 11ff.; ſpez. S. 14f.), vor allem 
aber Adolf Neubauer im Journal asiatique (außer gelegentlichen Bemerkungen in feiner 25 
Notice sur la lexicographie H&braique, 1862, t. I, ©. 47—51. 127 —155. 359—461, t. II, 
S. 01— 267; vgl. den Nachtrag 1863, t. II, ©. 195 — 246), 1865, t. I, ©. 534—542: Rapports 
‚.. sur les manuscrits höbreux de la collection Firkowitz (mit Anmerkungen von M. Munf), 
jerner in dem „Report on hebrew-arabic manuscripts at St. Petersburg (Extraeted from 
the Oxford University Gazette, vgl. Jüdiſches Litteraturblatt 1877), ganz befonders aber in 30 
feiner Schrift: „Aus der Petersburger Bibliothef. Beiträge und Dokumente zur Gefchichte 
des Karäertums und der karäiſchen Literatur“, Leipzig 1866 (im Folgenden als „Beitr.“ 
eitiert‘, in welcher er einen Ueberblid über die karäiſche Litteratur auf Grund des Inhalts 
der Firkowitſchſchen Sammlung, jedoch unter Vermeidung von Wiederholungen aus jdon ge: 
drudten Werten, * Die ruhige und beſonnene Kritik, welche Neubauer in dieſer ſehr in= 35 
baltsreihen Schrift an Pinsfer8 Lickute kadmoniot vollzieht, verdient um fo größere Ans 
ertennung, als derjelbe von der Ausdehnung der Fälfhungen Firkowitſch' noch feine Kenntnis 
batte und die chronologifhen Widerfprüche als Folge einer völligen Verwirrung der geſchicht— 
liben Angaben in den Quellen auffafien mußte. Noch vor Neubauer jchrieb U. Gottlober 
eine Schrift über den Karaismus unter dem Titel Bikkoret letoledoth karaim (Wilna 1865); 40 
aus den Jahren 1865 u. 1866 ftammen außerdem die Abhandlungen von J. Gurland, Ginse 
Jisrael (d. h. die Schäße zu Petersburg), Lyd und St. Petersburg. — Während aber jelbft 
Neubauer fich über die Frage der Echtheit oder Unechtheit der Inſchriften auf den Schrift- 
rollen und den alten Grabjteinen noch nicht mit Beftimmtheit auszufprechen vermag (vgl. 
Beitr. S. 29-35), gelang es Hermann Strad und U. Harkavy, den jtriften Nachweis der 45 
Fälſchung der Epitaphe auf dem Friedhofe zu Tſchufut-kale und der meiſten Epigraphe in den 
Beteräburger Handfchriften zu führen. Betreffs der Grabinfhriften, an deren Echtheit Brof. 
D. Chwolfon nicht bloß in der Schrift „Achtzchn hebräiſche Grabinfchriften aus der Krim“, 
(Petersburg 1865), fondern im wejentlihen auch noch im „Corpus Inscriptionum Hebrai- 
carım, enthaltend Grabinichriiten aus der Krim und andere Grab» und Inſchriften u. |. m.“ 50 
(Bereröburg 1882, mit 7 Tafeln; vgl LEB 1883, S. 878—880), feithält, ſowie betreffö der 
Fälſchungen in den Handfchriften der Petersburger Sammlung, welche troß der unechten Epi— 
araphe doch einen jehr bedeutenden wiſſenſchaftlichen Wert beſitzt, ſind beſonders folgende 
Schriften und Aufſätze Strads und Harkavys zu vergleihen: H. Strad, U. Firkowitſch und 
jeine Entdedungen. Ein Grabjtein der hebräifhen Grabjchriften der Krim Greipaig 1876, 
Dinrihs) ; A. Harkavy, Prüfung der altjüdifchen Denkmäler aus der Krim des A. Firkowitſch 
(St. Betersburg 1876, mit einer Infchriftentafel und epigraph. Anhang); Katalog der hebräi- 
ihen Bibelbandichriften der kaiferlichen öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg. Erfter und 
zweiter Teil. Bon N. Harkavy und H. L. Strad 1875. St. Petersburg, C. Rider. Leipzig, 
3. €. Hinrichs (vol. Riehms Anzeige ZBMG XXX [1876] 336—343); Stradd Aufſatz: co 
„Die hebräifchen Bibelpandfehriften in St. Petersburg“ THStK 1876, ©. 541-565 (vgl. ebenda; 
„Beiträge zur Gejchichte des hebr. Bibeltextes*, 1875, S. 736 f.); feine Notiz ThL3 1878, 
5. 619 5.; „Die Ditdute ha-Teamim des Ahron ben Moſcheh ben Aſcher u.j.w.” (von S. Bär 
und 5. 2. Strad), wo Strad in der Einleitung (vgl. S. 30. 32ff. 36. 39) neue Beweiſe für 
die Fälſcherthätigkeit Firkowitſch' beibringt; J—— Firkowitſch und der Wert feiner Ent: 65 
dedungen”, ein Auszug aus einem zu Trier bei der Generalverfanmlung der Deutfhen Morgen» 
ländiihen Geſellſchaft 1879 gehaltenen Vortrage, ZEMG XXXIV, 163—168. Das Refultat 
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der Unterfuhungen Strads und Harkavys befteht darin, dab, wenn nicht alle, jo dod fait 
alle Grabinjchriften, welche jeßt aus der Zeit vor 1240 oder gar 240 n. Ehr. datiert jind, 
jowie alle Epigraphe, welche früher als im Jahre 916 gefchrieben fein follen, unzweifelhaft 
gefälfcht jind und daß die Hauptfammlung, welde die Kaiferliche Bibliothek 1862 kaufte, fein 

5 einziges ganz ficher datiertes Epigraph enthält. Nach diefen hauptſächlich im Kataloge“ dar- 
elegten Ergebniffen der kritiihen Forſchung Strads und Harkavys find auch die unkritiſchen 
ngaben E. M. Pinners (in der Schrift „PBrofpeltus der der Odeſſaer Gejellihaft für Ge— 

ſchichte und Altertümer gehörenden ältejten hebräifchen und rabbiniſchen Manuftripte*, Odefja 
1845, 4°. Mit 3 großen BU. Fakſ. des Proph. Habakuk aus d. J. 916) über die früher in 

10 u jeit 1863 gleichfalls in Petersburg befindlihe Sammlung zu berichtigen. Bgl. nod) 
. Kunit, Tohtamish und Firkowitſch ——* 1876, rufiiih), 64 S. — Außer den be— 

reits erwähnten find noch folgende Aufſätze in Zeitjchriften zu vergleihen: in der „Monats: 
jchrift für Geichichte und Wiflenjchaft des Judentums“ von $) Gräß, Jahrg. 1871, &.1—12, 
49—59; Jahrg. 1881, ©. 362ff.; von PB. F. Frankl, Jahrg. 1872, ©. 114—119. 150—157. 

15 207— 217. 274—280; Jahrg. 1873, ©. 481—49%6, fowie Jahrg. 1876, ©. 54—73. 109— 125 
(vgl. ©. 321—331) über die‘ Unzuverläffigfeit der ZTexteditionen von Eupatoria; von 
9. Baulus, Jahrg. 1876, S. 73—77 („Zur Gemeindeverfaffung der Karäer in Konjtantino> 
pel*); von U. Harkavy, Jahrg. 1882, ©. 170—172; von M. Steinfhneider Jahrg. 1882, 
S. 324—332; — in der „Jübdiſchen Beitfchrift für Wiflenihaft und Leben“ von A. Geiger 

» XI, ©. 142--155. 193-195; von M. Steinſchneider IX, 172—183; von Oppenheim X, 79 
bis 90; von A. Harkavy XI, 292f.; — in der „Hebräifhen Bibliographie” von M. Stein: 
ſchneider (bef. über die jüngere karäiſche Litteratur) I, 18ff., 7Off., 105ff.; XI, 9ff. 37 ff.; 
XII, 63, XIV, 133fj.; XV, 38f.; XVII, 11, 128; XIX, 57. 89. 91f.; XX, 69ff. 
gif. 107. 121ff.; von U. Geiger IV, 43ff.; — in dem von Peter Smolendhy in Wien 

25 herausgegebenen Haschachar (mw) von P. %. Frankl VII, Heft 11 und 12; VII, Heft 1, 
3 und 4. Bon dem leptgenannten ift auch der gut orientierende, die kritiſche Forſchung der 
legten Jahrzehnte berüdfichtigende Artikel „Karaiten oder Karäer“ in der „Allgemeinen Ency— 
Hopädie der Wijfenfhaften und Künſte“ von Erfh und Gruber, Zweite Sektion, 33. Teil 
(1883), ©. 11—24, verfaßt. Eine Darftellung der Geſchichte und Eitteratur der Karäer giebt 

0 Guſtav Karpeles in feiner allerdings nicht ftreng wiſſenſchaftlichen „Geſchichte der jüdijchen 
Litteratur“ (Berlin 1886), wo die von ben Hardern handelnden Abjchnitte in Betracht fommen: 
S. 403—412. 414—18. 437—39. 596— 98. 806—809. 1042—44. 1124. In dem 3bändigen 
Werte von 3. Winter u. A. Wünfche, Die jüd. Litt. feit Abſchluß des Kanons; profaifche und 
poetifche Anthologie mit biographiſchen und litteraturgefchichtlihen Einleitungen find „Die 

35 Harder und ihr Schrifttum“ von Dr. 3. Hamburger in B. 2 (Berlin 1897), €. 67—118 be: 
handelt worden; die in deutſcher Ueberjegung — Proben aus der farätihen Littera— 
tur find im folgenden bei den einzelnen Schriftitellern genau verzeichnet worden. 

B. Handſchriftliches Material der Litteratur der Karäer. — Für die faräi- 
[den Handſchriften kommen bauptfählich die Bibliothefen von St. Petersburg, London, Leyden, 

40 Leipzig, Münden, Wien u. Paris (f. d. Kataloge der hebr. Hff.) in Betracht. Vereinzeltes findet 
fih auch anderwärts, wie auf der Königl. Bibliothek zu Berlin ſeit 1893 eine Handjchrift der 
Bibellommentare Jephets. Bon hervorragender Bedeutung find die hebräiihen Sammlungen 
der Bibliothek von Leyden, deren 1858 von M. Steinjchneider herausgegebener Katalog (Ca- 
talogus codicum Hebraeorum bibliothecae Acad. gr Bat.) für die Kenntnis der faräi- 

45 ſchen Litteratur epochemachend geweſen ift, von St. Petersburg (Katalog von Harkavy und 
Straf j. o. ©. 55, 57; vgl. noch Harkavy, Mitteilungen aus Beteröburger Bandichriften, Zat® 
I, 150—159) und die gleichfalls höchſt wertvolle Sammlung faraitifher Handfchriften, welche 
M. W. Schapira im Sommer 1882 an das Britifhe Mufeum verfauft hat (Brit. Mus. Ma-, 
nuscr. Orientals 2461—2582, alſo 122 Nummern), das ſchon 1881 neue faraitiiche Hands 

50 jchriften zu den acht früher vorhandenen von ihm hinzuerworben hatte. Vieles von dem 
was Schapira ſelbſt angegeben hatte, hat ſich bewahrheitet; anderes nicht. Doc ift die Samm— 
lung immerhin ſehr wertvoll, weil fie eine große Zahl von ſehr alten Handſchriften enthält. 
Bejonders wichtig find 22 bibliihe Handihriften, von denen die meijten zu gleicher Zeit 
arabijche Ueberjegung und Kommentar enthalten; der Tert diefer in arabiſcher Schrift ge- 

65 jchriebenen Handichriften einzelner Bücher des hebräifhen ATS enthält eine große Anzahl 
zum Zeil wertvoller Varianten. Die mwertvollite von ihnen ift eine Handſchrift aus dem 
10. Jahrh. Bol. R. Hörning, The Karaite Mss., British Museum. The Karaite Exodus 
(I to VIII, 5) in 42 autotype facsimiles, with a transcription in ordinary Arabic ty 
Together with description and collection of that and V other Mas. of portions of Ihe 

« Bible in Arabic characters, London 1889, XII, 68pp. Roy. 4°. Ueber die Bibelhandſchriften 
in der Synagoge der Karäer zu Kairo handelt A. Merx in dem NAuffage „Die Schlukmaffora aus 
dem Sairiner Eoder vom Jahre 1028” in der Zeitjchrift für Afiyriologie, 1900, ©. 293-—330. 
Betreffs des fog. Coder Ahron ben Aſchers vgl. Buhl, Kanon und Tert des Alten Teftaments 
©. 88 und König, Einleitung in das AT ©. 24. — Nachträge zu den Angaben Steinſchnei— 

65 ders liefert €. N. Adler in jeinem Aufſatze „Karaitica“ in Jewish Quaterly Review XII, 
Juli 1900, p. 674—687; vol. noch Sam. Poznansfi, Karaite Miscellanies, ebenda VIII, 
Juli 1896, p. 681— 704, 
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©. Gedrudte Ritteratur der Karder. — Bol. im allgemeinen betreffs der bis 
zum Sabre 1863 durch den Drud veröffentlichten Schriften Julius Fürſt, Bibliotheca Ju- 
aica, Bibliographiſches Handbuch der gefamten jüdifchen Litteratur u. j. w. (3 Bände, Leipz. 
1849—63) und das „Berzeichnis der in Zeitſchriften zeritreuten, den Karaismus betreffenden 
Aufjäge* in feiner „Seihichte des Karäertums“ (B. I, 1862, ©. 183—186), jowie M. Stein- 5 
ſchneider, Polemiſche und apologetijche Litteratur zwiichen Moslemen, Chriften und Juden in 
arabifcher Sprade, Leipzig 1877 und Die hebr. Ueberjegungen im Mittelalter und die Juden, 
Berlin 1893. Die nun folgende Aufzählung der wichtigſten Publifationen faraitiicher Litte— 
raturwerke geben wir — im engſten Anſchluß an die Gejchichte der Karäer, die in der Haupt- 
ſache mit der Geſchichte ihrer Litteratur identisch ift — in hronologifcher Anordnung. — Anan 10 
ben David: Einige Paragraphen aus dem Betersburger Ms. Pb. 641, wo Anans 16 Regeln 
Bort für Wort citiert find, teilt Neubauer, Beitr. S. 105 f. mit. Der Grundſatz Anans, 
durch den „das Forſchen in der Schrift nicht bloß geftattet, fondern zur Pflicht gemacht wird“ 
(jo Benjamin el» Nehawendi), wird als folder mitgeteilt von Jephet im Kommentar zu den 
Heinen Propheten; die Karäer erhielten davon den Namen wer ra „die Anhänger der 
Schriftjforſchung“. Bgl. —5** Der Kommentar Jephets zu den Proverbien, 1898, ©. 3, 
Anm. 5. — Mojche ben Aſcher: Ueber den Prophetenkodex, der nad) der zweifelhaften 
Unterfchrift Mojche ben Aſchers aus dem Jahre 895 ftammen würde, der aber nach Neubauer 
(An account of the earliest Mas. of the Old Test.: Studia Biblia III, p. 1ff.) dem 11. 
oder dem Anfange des 12. Jahrh. angehört, vgl. Ad. Merx in Zeitichr. für fiyriofogie 1900, 20 
©. 293. — Benjamin el-Nehawendi: Die Schrift Dr "25 (oder mama raw) 
wurde in Goslow-Eupatoria 1834 gedrudt. — Nijfi ben Noad: Sein in hebräiſcher Sprache 
abgefahtes Werk u. d. T. Dmasıı Drieswam 72, „Balaft der Klugen und Einfihtigen“, oder 
men “na op "BD „Bud der Wage zur Erläuterung der Gebote“, das nach dem Dekalog 
geordnet iſt, iſt z. T. abgedruckt bei Pinskter, Text ©. 37 ff. und Beilage I, ©. 2ff. (die Ab: 26 
jhmitte „über die 10 Gebote“ und über „Gottes Wejen und Schöpfung“ deutih bei Winter 
und Wünſche ©. 75/8). — [Saadja: Die Titel der drei Schriften, die er direft gegen bie 
Karäer jchrieb, find (deutfh): „Widerlegungsichrift gegen Anan“; „Buch der Prüfung“ (fein 
—E— gegen die Karäer, beſonders gegen Salmons Angriff auf die Aggadas und bie 

re von der räumlichen Ausdehnung Gottes gerichtet), und „Biderlegungsfariit gegen ibn Sa- 30 
pie (die arabifchen bezw. hebr. Titel nebit ——— des Inhalts bei Samuel Poznanski, 

e Anti-Karaite Writings of Saadjah Gaon, in Jewish Quarterly Review X, Jan. 1898, 
p. 2335— 276). Außerdem finden fich in feinem Kommentare über den Pentateuc viele poles 
miſche Digrefjionen gegen die Karäer.] — Salmon ben Jeruham: In der Beteröburger 
Bibliothek finden fi Zeile feiner Kommentare zu den Pfalmen, den Sprücden und dem Buche 35 
Eſther. Seine Schrift rTasda HS, d. h. über die Permutation der Laute, auf die er in 
feinen Kommentaren häufig verweift, ijt früh verloren gegangen. Veröffentlicht ift folgendes: 
BHil. Nee, Die Einleitung des Salmon ben Jerochin zu Milchamot, überfegt und ertlärt, 
im Litteraturblatt des Drients, 1846, ©.23, 163 u. 211; ein Fragment daraus bei Pinster, 
Li adın. Beilage 1, ©. 48; Sal. Feuerſtein, Der Commentar des Karäers Salmon b. 40 
J zu den Sllageliedern, zum 1. Male nad) der Parijer Hi. ediert 2c., Krakau 1898; eine Tert: 
probe aus Salmon b. 3.3 Kommentar zu Koheleth giebt H. Hirichfeld in feiner „Arabic 
Chrestomathy“ (London 1892), p. 103—109. Ein Stüd „zur Gefhichte der Karäer“ aus 
feiner Pjalmenauslegung (zu Bf 69, 1) deutfch bei Winter und Wünjhe ©. 805. — Sahl 
en Mazliach: Sein „Senbfchreiben, eine Erwiderung auf die Angriffe des Nabbaniten 45 

Jacob ben Samuel, eines Jüngers des Saadja Gaon, auf die Lehren der Harder“ (hebr. Tert 
bei Pinäter, Lick. kadm. Anhang, S. 27-43) deutjch bei Winter und Wünſche ©. 82-86. 
— Jephet ben Ali: K. A. R. Töttermann, Die Weisfagungen Hofeas bis zur erſten aſſyr. 
Deportation (I—VI, 3), erläutert nebjt dem Kommentar des Karäers Jephet ben Ali zu 
Hof 1—2, 3, Leipzig 1880, IV, 131 ©. 8°; — Libri Psalmorum versio a R. Yapheth ben 50 
Heli Bassorensi Karaita Arabice concinnata. Latinitate donavit J.-J. L. Bargds, Abbe. 
Arab. und latein. 1861, 4° (vgl. das Specimen [Pf 1 u. 2] aus dem Jahre 1846 unter dem 
Titel: Rabbi Yaphet ben Heli... . in librum Psalmorum commentarii Arabiei edidit spe- 
eimen et in Latinum convertit Léandre Bargds, 2 voll. Lat. Paris. 1846, 8°); Theodor Hof- 
mann, Die arabiſche Ueberfegung und Erklärung des 22. Pjalmes von R. Jephet ben Eli 56 
Ha-Basri. Nach Handſchriften veröffentlicht und ins Deutiche überfegt, Tübingen 1880 (ur: 
ſprünglich Programm des Gymnafiums zu Ecingen), 30 ©. 4°; Jepheti ben Eli Karaitae 
in proverbiorum Salomonis caput XXX. commentarius, nunc primum arabice edidit et in 
latinum convertit adnotationibus illustravit Z. Auerbach, Bonn 1866, 50 p., 8° mit einer 
Tafel; Jr. Günzig. Der Kommentar des Karäers Jephet ben "Ali Haldvi zu den Prover- 60 
bien, zum 1. Male nach mehreren Hfj. ediert 2c., Krakau 1898; Yaphet Abou Aly. In Can- 
ticum Canticorum Commentarium Arabicum. Quod ex unico Bibliothecae nationalis Pari- 
siensis manuscripto codice in lucem edidit atque in linguam Latinam transtulit J.-J. L. 
Barges, 1884. 8%; ®. Jung, Ueber des Karäers Jephet arabiſche Erklärung des Hohenliedes, 
berausgeg. und überjegt, Göttingen 1866, 8°; A commentary on the Book of Daniel by 65 
Jephet ben Ali the Karaite, edited in Arabie with a translation ete. by D. S. Margo- 
liouth (Anecdota Oxoniensia, Semitic Series, vol. I, Part. III), Oxford 1889, 4° (vgl. die 

- 5 
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Anzeige von H. Hirfchfeld in Zdm® XLV, 330/6). Der Kommentar zu Jeſaja ce. 52, 13 
bis c. 53 findet fich bei Neubauer, The 53. chapter of Isajah ete., Orf. 1876, I, p- 20—32. 
Eine Tertprobe aus Jephets Kommentar zum Bentateuch 5. bei H. Hirjchfeld Arabic Chresto- 
mathy (Yondon 1892). p 109—116. — Abul-Farag Harun: Bgl. Bachers Bearbeitung 

5 der Fragmente des Muschtamil in der Revue des Etudes Juives, 1895 und Sam. Boz: 
nansfis Aufjag über „Aboul-Faradj Haroun ben Al-Faradj, le grammairien de Jerusalem 
et son Mouschtamil“ (mit Auszügen aus diefem Werte, aus einem Abriß des Muschtamil 
und zwei anderen Werfen des Berfafjerd), ebenda 1896. — David. ben Abraham: 
Proben aus feinem Iggaron (bandjcriftlid in Petersburg und Oxford vorhanden) haben 

10 mitgeteilt Pinster, Tert S. 117/166 (vgl. 175/216) und Neubauer, Notice sur la lexi- 
cographie hbraique im Journ. Asiatique 1862, t. II, p. 27—155, fowie im Anhange 
zu Abulwalids Wurzelwörterbuche, col. 773- 808; vgl. noch Julius Fürft, Handwörter- 
buch zum AT? S. XXVf. Ueber die ſchwierige Frage nad) dem Alter David ben Abra- 
bams handelt Boznansti, Ibn Chiquitilla (1895), S. 495. — Jakob ben Ruben: Bon 

15 jeinem Bibeltommentare Sefer ha-oscher „Bud des Reichtums“ ift die Auslegung über Je- 
remia. die Heinen Propheten und die Hagiographen als Beigabe zu Abron ben Joſephs 
Mibchar (f. ©. 59, 22) gedrudt; Auszüge aus feinem Pentateuchfommentare j. bei Pinsker, 
Beil. 8, ©. 83-86; auch jchrieb er ein Buch über die 66 Edelfteine (Steinjchneider, Cat., 
Lugd. p. 106). — Jakob el-Kirkiſani (Abu-Jusuf Jaqhb): Auszüge aus feinem „Sepher 

2 Hamizwoth“ in Hirſchfelds Arab. Chrest. p. 116—121. Den eriten Nbjchnitt des Kitäb 
el-Anwär, das nur als Einleitung zu feinem umfangreichen Bentateuhlommentar „Bud der 
Beete und der Gärten“ dienen foll, veröffentlidte Harkavy in den Memoiren der orienta- 
liſchen Abteilung der archäologiſchen Gejellihaft zu Petersburg, Bd VIII, 1894, ©. 247 
bis 321; weitere Proben daraus (XI, c. 30 und XII, c. 20f.) und aus feinem Com— 

25 pendium bat Sam. Boznansti in den Semitie Studies of the Memory of Rev. Dr. A. Kohut 
(Berlin 1897, p. 435/56) und in feinem Auffage über „Jakob ben Ephraim, einen antifa- 
räiſchen Rolemifer de8 X. Jahrhunderts“ (in der Schrift zum Gedächtnis an Brofefjor 
David Haufmann 1901; Separatabdrud S. XIV—XVIII) mitgeteilt. Das Wert bejtebt 
aus zwei Zeilen: der erjte jpricht ausführlid über die Geſchichte der jüdifhen Sekten 

30 (diefer Abjchnitt von Harkavy veröffentlicht), über die AInterpretationsregeln der Thora, Die 
Differenzpuntte zwiſchen Karäern und Nabbaniten zc., worauf ein volljtändiges faräis 
ſches Geſetzbuch folgt; der zweite Teil enthält einen fehr ausführlihen Kommentar zum 
Pentateuch. Aus den verjhiedenen defelten Handichriften, welche die Petersburger Bibliother 
beſitzt, läßt ich vielleicht das ganze Werk zufammenjtellen (j. Zat® I, 157). Bal. noch 

35 Sam. Poznansti, Die Dirgifäni«-Handichriften im Britifg Mufeum, in der „Feitichrift zum 
80. Geburtstag M. Steinfchneiders“, Leipzig 1896. — Joſeph al-Basir: Broben aus 
Joſeph al-Basir’s Kitäb al-muhtawi (vgl. S. Munk, M&l. p. 476/7) hat M. Schreiner als 
Beilage I zu feinem Aufſatze „Zur Gefchichte der Polemik zwiichen . und Muham— 
medanern in Bdm® XLII (1888), S.650 3 mitgeteilt, der ebenda S. 607 bis 612 über 

40 jein Verhältnis zum Islam bandelt. An der von Schreiner bier aud in deutfdher Ueber- 
jegung mitgeteilten Stelle auß dem Kitäb el-muhtawi ſpricht 9. b. B. auch von einem 
andern Werke, dem Kitäb al-isti'’äna („Buch der Hilfe“). Auf Grund der hebräiſchen 
Ueberfeßungen der Werke J. B.8, die damald nur erjt befannt waren, handelte BP. €. Frankl 
in feiner Abhandlung „Ein mutazilitifcher Kalam“ (SWA Bd LXXI [1872], S. 169Ff.) 

45 über dieje erfte Epoche der karäiſchen Religionsphilofophie, die man einfad als die mutazi« 
fitifche bezeichnen fann; feine Angaben über J. B. ergänzt er in feinem Aufſatze „Nachricht 
über das arabijche Triginal des Muhtawi J. B.s“ in den „Beiträgen zur Litteraturgejdichte 
der Harder“, im 5. Bericht über die Lehranstalt für die Wifj. des Judentums in Berlin 
(Berlin 1887, 4°), S. 51V, dem ein Aufſatz angefügt tft, der eine „Charakteriftit des ka— 

650 räifchen Ueberſetzers Tobija hamma’atig“ (d. i. „der Ueberſetzer“ katexochen; vgl. Steins 
jchneider, Die hebr. Ueberſetzungen $ 267) und feines Sepher Ne’imoth (nrw so). der 
Ueberfeßung des Muhtawi, die in der jüdijhen Litteratur das Original völlig verdrängt bat, 
enthält (ebenda S. 10 —13). Fragmente des arabiſchen Muhtawi Anden fih auf der Peters— 
burger Bibliotbet und ein faft vollftändiges Eremplar war im Beige von Prof. Kaufmann 

55 in Budapeft; ebenjo Originalfragmente des Istibsar und wahrjcheinlich auch des Istiana in 
London. — [Ueber den Kaläm handelte BP. E. Frankl in der foeben erwähnten Abhandlung, 
in der er zwar nur auf Grund der (feinerzeit nur erjt befannten) Ueberſetzungen der Werke 
Joſeph al-Ba-ird Form und Hauptinhalt des mıwtazilitiichen Kalüms darjtellte, aber doch bereits 
ein in den Hauptzügen wie in vielen Einzelheiten zutreffendes Bild des Kalum gab, an dem 

60 auch heute, nachdem das Triginal befannt geworden ift, nichts Wefentliches geändert ar werden 
braucdt, und Schreiner: Der Kaläm in der jüdifchen Litteratur (Wiffenfchaftlihe Beilage zum 
13. Bericht der Lehranftalt für d. Will. des Judentums zu Berlin, 1895). Ueber den Kaläm 
im Islüm vgl. M. Guttmann, Das religionspbilofophiiche Syitem der Muttakallimun nad) 
dem Berichte des Maimonides, Leipziger Snennurelbikeriatien. 1885 und über die Mu’tazi- 

65 liten val Heinr. Steiner, Die Mu'taziliten oder die YFreidenfer im Islam, Leipzig 1865 
(ipez. ©. 50ff.) und Kremer, Gefchichte der herrichenden Ideen des Islam (ebenda 1868), 
Ueber jüdiſch-arabiſche Neligionsphilofophie im allgemeinen handelt zuerjt eingehend das Werf 
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von S. Wunf, Mélanges de philosophie juive et arabe, Paris 1859 (vgl. ſpez. ©. 335 
Anm. 2 über die Bedeutung der Bezeihnung Kaläm); vgl. bie weitere Litteratur bei Ueber: 
weg · Heinze, Grundriß der Geſch. der Philoſophie“ (Berlin 1881), IL, ©. 195 ff]. — Jeſchua 
ben Jebuda: ©, Margolioutb, The writings of Abul Farag Furkan ibn Asad, in Jewish 
Quarterly Review XI (1899), 187— 215. — Wofe Darai: ©. Steinfdjneider, Jüdiſche Zeitichr. 6 
.®. u. J IX, 176ff.; Geiger, Zdm® XV, 813ff. XVI, 290, ſowie in Ozar Nechmad Bd IV; 
Schorr, Hechaluz VI, 58ff.; Neubauer, Journ. Asiat. 1865, I. — KReijebejdrei: 
bungen: ſ. Neubauer, Beitr. ©. 40ff., und ſpez. S. 49, wo noch andere Autoren genannt 
find; ediert ift ein Teil der Edhrift von Samuel ben David in Wolfs Bibliotheca Hebraea 
8. IV, 1733, alle drei in: „Ginse Jisrael“. Neue Dentmäler der jüdiſchen Litteratur in 10 
St. Petersburg, 1. Heft. Aus der rim nah dem hl. Lande. Drei Reifebefchreibungen von 
drei laräiſchen Gelehrten nah dem heiligen Yande (Samuel ben David, Mojes ben Elijahu 
Halevy, Benjamin ben Elijahu), zum 1. Male berausgen. von Son. Gurland. Lyk 1875, 8°. 
— Jehuda Hadajji (aud) Hedessi gejchrieben): Eschkol hakopher („Strauß von Cypern— 
Blumen“), auch Sepher hapeles (Buch der Wage”), gedrudt Gjedoch leider arg verftümmelt) 16 
in Goslow db. i. Eupatoria, 1838, fol.; daraus capp. 249 und 251: „Ueber das Gebot ber 
Elternverebrung“, deutſch bei Winter und Wünſche I, 905; vol. hierzu oft, Geſch. des 
Judent., Bd II, 352/4; Fürſt, Geſch. IL, 213; P. F. Frankl im Haschachar 8. VIII und 
insbef. die neue Folge der „Karaitiihen Studien" über Hadaſſi und fein Hauptwerk in Mo- 
natsſchr. für Geſchichte und Wiff. des Judent, Jahrg. 1872, S. 1—13, 72—85, 268—275. 0 
Jahrg. 1883, 399-419; Jahrg 1884, 448—457, 515— 521; vgl. noch Jahrg. 1876, 109 bis 
135. — Ahron ben Fofeph: Mibehar Jescharim. Kommentar über bie Gejchichtsbücher 
und Jeſaias, nebit einem Superlommentar zu Jofua und einem Anhang zu Jeſaias von 
br. Firkowitſch. Kosloff (= Goslow d. i. Eupatoria), 1835, fol. (diefe Ausgabe des Mib- 
char ift nicht vollitändig, weil nur bis ef c. 59 reichend; beigefügt ift ein Teil von Jakob 36 
ben Ruben® Sepher ha-oscher, j. ©. 58, 15; daraus ein Stüd der Vorrede und die Ab- 
fhnitte „über das Gebot zur Erridtung der Stiftshiitte* und „das Gebot der Opfer und 
den Opferkultus“ deutſch bei Winter und Brünfce S.94—99; — Kelil Jofi, gedrudt 1581 in 
Konftantinopel, gleichfalls in fol,; eine weitere, aber unvollendete — erſchien 1847 zu 
Eupatoria; — ſein Gebetritual gedruckt in Kale 1734. - Ahron ben Eliahu: am y> E00 
Ahron ben Elias aus Nikomedien (des Karäers) Syſtem der Religionsphiloſophie, aus einem 
zu Konftantinopel — Koder der Stadtbibliothek zu Leipzig. mit Vergleich eines 
andern der Kal. Bibliothek zu München, nebſt einem dazu gehörigen einleitenden Traftat des 
Karäerö Kaleb Abba Afendopolo zum erftenmale herausgegeben und durch Anmerkungen, 
Indiced und Erkurje zum Teil von M. Steinfchneider, jowie durch reichhaltige Excerpte 85 
aus arabijhen Handſchriften ſprachlich, kritiſch und gefchichtlich erläutert von Franz De 
litzſch. (Much mit dem Titel: Anekdota zur Gefchichte der mittelalterliden Scolaftif unter 
Juden und Moslemen. Aus hebräiichen und arabiihen Handichriften) Leipzig 1841, 
LXXX, 388 SS., 8° (vorher jchon ediert Goslow 1835 fol.); daraus die Abſchnitte „über die 
Brophetie, über die Geſtalt der Prophetie, über die Fortdauer des Menſchen nach dem Tode“ 40 
(Abſchnitte 97, 98 und 104, 111), ſowie das Gedicht am Anfange feines Wertes deutich bei 
Binter u. Wünſche ©. 100—108; vgl. außer dem von Delitzſch mit herausgegebenen Traftat 
des Kaleb Effendipulo von 1503 nocd den Kommentar zu Ez hachajim von Simcha Jizchak 
Luzka u.d.T. Or hachajim von 1757; — Gan Eden, herausgeg. u. d. T.: ©. E., Kar. Ritual- 
foder, in Go8lom-Eupatoria, 394 S5. 1866, 4%; — Kether Thorah, 5 Teile in 4 Bänden ber» 
auögegeben von Jehuda Samwusgau in Goslow-Eupatoria 1866/7, gr. 8°; die einzige voll 
Händige Ausgabe; val. noch Libri Coronae Legis ab Aharone ben lihu eonscripti aliquot 
particulas primas edidit, latine vertit atque illustravit G. L. Kosegarten, Jena 1824, 4°. — 
Eliah Bajhjazi: Adereth Eliahu, gedrudt Goslow 1835, fol.; auch abgedrudt in der 
großen Barjhauer Bibel (n7s73 mn=77) und u.d.T. Aderet Eliahu, Karätjcher Geſetzes— 
foder, Odeſſa 1870, gr. 4°; daraus deutjch bei Winter und Wünſche S. 109-117 folgende 
Abſchnitte: „über die Heiligung und Entweihung des göttlihen Namens; von der Gottesliebe 
und der Gottesfurdt; über das Nichtmehr und ictweniger des Geſetzes; die Verehrung der 
Eltern und deren Beziehung zu ihren Rindern; über das Gebet; von der Anzahl der Gebete 
und ihrer Zeiten; über die Stätte zur Gebetsverrichtung; über die Befchaffenbeit, Die Sprache 55 
und die Bedingungen des Gebets“. — Jizchak Troki: Ausgaben des Chissuk Emuna, 
Amsterdam 1705 und Leipzig 1857; mit Iateinifcher Ueberfegung in Wagenſeils Tela ignea 
8b II, 1681; deutfh u. d. T. „Befeſtigung im Glauben“, hebr. und deutjch, herausgeg. mit 
verbefiertem Tert und einigen Bemerkungen von D. Deutih, Sohrau '1865, 1873; vgl. bie 
Gegenihrift von Gebhard, Centum loca Novi Testi. quae Is. ben Abrah. Troki in suo #0 
Chisuk Emuna depravaverat, Greijäw. 1699, 4°, Ueber ihn handelt Geiger, Iſaak Trofi. 
Ein Apologet des Judentums am Ende des 16. Jahrhunderts, Breslau 1853, 44 SS. 4, — 
Wordechai: Dod Mordechai, herausgegeben Leipzig 1715 durch 3. Chriſtof Wolff zugleich 
mit 3. Triglands Dissertatio de Karaeis u. d. T.: Notitia Karaeorum ex Mardochaei trac- 
tatu haurienda (hebräifcher Tert mit lateinifcher Ueberſetzung und Anmerkungen; neu hberaud« 65 
gegeben u. d. T. J. Ch. Wolfii Notitia Karaeorum, hausta ex tractatu Mordachaei Karaei 
recentioris. Ace, Triglandii diss. de Karaeis, Hamb. 1721, 4°, fowie u. d. T. Mardechai ben 
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Niſſan, Dod Mardechai, Ueber d. Karäer, u. andere far. Abhandlungen (hebr. Text), Wien 1830, 
4°; Lebusch Malkuth, im Originale mitgeteilt von Neubauer, Beitr. ©. 30 ff. des hebrätichen 
Tertes, und ins Deutjche überfeßt ebenda S. 88-102 als 5. Kapitel der Neubauerfchen 
Schrift. — Schelomo Troki: Sepher Apirjon, abgedrudt bei Neubauer, Beitr., ©. 1—29 

5 des hebr. Textes. — Simcha Jizchak Luzka: Orach Zaddikim, herausgeg. Wien 1830. — 
Abr. Firkowitſch: über feine Fälfhungen f. o. ©. 55ff.; vgl. noch Ad. Jellinek, U. F. 
das religiöje Oberhaupt der Karäer (hebräiſch), mit deutjcher ——— Wien 1875, 80. 
D.. Litteratur über den karäiſchen Lehrbegriff. — Als Duelle haben in erſter 
Linie die „Geſetzbücher“ der einzelnen hervorragenden Karäer, jowie die „Abhandlungen über 

10 die Differenzen zwijchen den Rabbaniten und Karäern“ bezw. die Behandlung diefer Diffe- 
renzen in den größeren Lehrdarftellungen, wie 3. B. in den Sepher Orach Zaddigim von 
Simcha Jizchak Luzta (f. o.), zu gelten. Solche — — wurden ſowohl von Karäüern 
als auch von Nabbaniten verfaßt. Zu dieſen letzteren gehört Sa’d ben Mansür (ibn Kem- 
mune), der in arabifcher Spradye den polemifhen Stoff mit Objektivität in feiner „Kritik der 

15 Unterfuchungen über die drei Religionen“ (1280) zufammenfahte und fi) vor allem gegen 
den Jsläm wandte; die Treatise on the differences between the Rabbanites and Karaites 
bat 9. Hirfchfeld in feiner Arabic Chrestomathy (Lond. 1892), p. 69—103 herausgegeben. — 
Bon einzelnen Gegenjtänden der faräifchen Sitte, die nefondert behandelt wurden, ijt u.a. das 
Verbot des Lichtanzündens vor Sabbat, um es am Eabbat zu benußen, zu nennen, über das es 

20 feit dem Anfange des 14. Jahrh, wo eifrige Verteidiger diefes Verbots auftraten, eine eigene 
Litteratur gab (Neubauer, Beitr. 65—67). Gedrudt ift von jolhen gejeplichen Monographien 
u. a. Iſaak ben Salomos Wert: „Pinnat jikrat“ über die Sabbatgejeße (Eupatoria 1834, 4°). 
Verſchiedene derartige Traktate ſchrieb Ahron b. Elia, u. a. über die unerlaubten Verwandt- 
ihaftsgrade (j. ©. 64, 53); vgl. noch Sam. Holdheim, nyon ann. Abhandlung über das 

25 Eherecht, nach Anfichten der Nabbaniten und Karäer, Berlin 1861. 

Der Name der Karäer ober Karaiten, jener wichtigen jübifchen Sekte, welde in 
Sachen der Religion fein anderes Geſetz als die gefchriebene Offenbarung und deren Aus: 
legung anerkennt und die rabbinifche Tradition des Talmud vertwirft, lautet auf hebräiſch 
ERT7, vom Singular NT. Diefer könnte das Intenſivnennwort vom Zeitwort NTR 

0 „lejen” fein (f. Gefenius-K., Hebräifche Grammatif?* g 84bP) und danach den „Lejer“, 
d. i. den „Bibellefer“ katexochen, bezeichnen, entjprechend dem in der talmudifchen Periode 
üblichen Ehrennamen NR, welcher für einen Schriftlundigen gebraucht wird, der 
die Schrift nad Laut und Ton ſowie mit Verftändnis flefen Tann (j. Taanit 27, 
B. Batra 123, Midr. Lev. c. 30, twesbalb im Jalkuth das Wort dur 7277 er: 

35 läutert wird; ähnli im Talmud ſelbſt Kidd. 42). Richtiger ift NR als denominative 
Bildung von ST? (— aram. NP, Stat. emph. NR) d. i. „egeitige] Schrift“ (Buhl, 
Kanon und Tert des AT, ©. 5) abzuleiten (vgl. MER von MER, ſ. Geſ-K. S 86°) und 
bezeichnet jo einen „Anhänger der Schrift”, nämlich einen ſolchen, der ſich allein auf die 
Auslegung der Schrift, mit Ausſchluß der Überlieferung, ftüst. Diefe Deutung, nad) 

40 twelcher der Name EIRTR eine den Standpunkt der Selte treffend charakterifierende Be— 
zeichnung ift, findet eine weitere Beftätigung in der Thatjache, daß die Karäer auch ">= 
X „Söhne (Anhänger) der Schrift“, im Gegenfage zu den 7772 2, den Anhängern 
der in erfter Linie in der Mifchna niedergelegten Überlieferung, genannt werben und fich 
jelbjt jo bezeichnen (f. Belege bei Fürft, Geſch. Bd I, ©. 129). Danach ift die fpäter 

45 allgemein übliche Singularform "077, entweder auf eine falfche Ableitung der Bezeichnung 
ENIT7, zurüdzuführen (j. u.) oder eine nad Analogie von 77 „Rabbanit“ (d. i. An 
hänger der rabbinifchen Überlieferung) irrtümlich gebildete Form, infofern letzteres Nenn- 
tvort eben nomen relationis von 727, der Bezeichnung der die Tradition repräfentieren= 
den Nabbinen, ift. Nach Neubauer (Beitr. ©. 3f.) wäre freilich der Name Karaim, der 

50 erſt ſpät auffam, auf den Namen eines Stifters, der den Beinamen Kara führte — wie 
bei den Nabbaniten 3. B. Joſeph Kara, der Sohn Simeon Karas — zurüdzuführen (in 
welchem Falle der Singular allerdings "077, d. i. „Anhänger des Dara” lauten müßte) 
und erjt nad) Vereinigung aller Heineren Selten, die gegen den Talmud waren, der ganzen 
Sekte beigelegt worden (jo Salmon ben Jerucham bei Pinsker, Lick. qadm., Tert, 

55. 122); da’ diefe Erflärung jedoch auf unerwieſenen Vermutungen bafiert, jo wird man 
der gewöhnlichen Deutung beipflichten, umfo mehr da doch „Anhänger der Schrift” eine 
durchaus bezeichnende Benennung für die Angehörigen einer Sekte ift, die ſich nur auf die 
Bibel ftügt und darum ihr ganzes Intereſſe ihrer Lektüre zuwendet. 

1. Geſchichte. Der Urfprung des Karaismus ift dunfel. Denn gerade über die 
eo Epoche vom Abfchluffe des Talmud bis zu Saadja, in welche die Anfänge des Karais— 

mus bineinfallen, haben wir nur unfichere Kenntnis, und fpeziell über die Entftehungs- 
geichichte des Haraismus fehlen uns authentische Nachrichten. Auch ift von den erften 
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Gründern der Selte feine Originalſchrift auf und gekommen. — Sehr zweifelhaft und 
jest faft allgemein aufgegeben ift die Annahme, daß die Karäer unmittelbar aus den Sad: 
ducäern hervorgegangen Feien, wie Geiger (Jüd. Zeitfchrift, II, 1863, ©. 11ff.) und nad) 
ihm Fürft (Geh. B. I S. 37) behauptet haben; doch find wahrſcheinlich die ſadducäiſchen 
Lehrmeinungen, die bereits vom 3. Jahrh. an gänzlich verjchwinden, zur Zeit des Ur: 
fprungs des Karaismus nur noch in der talmudiſchen Litteratur vorhanden geweſen und 
durch dieſe den Karäern übermittelt worden (ſ. Neubauer, Beitr. S. 2). Wohl aber ijt die 
farätfche Lehre infofern dem Sadducäismus nahe verwandt, ald beide die Gefeßestradition 
verwarfen und nur die Schrift als gefelich maßgebend anſahen. Dabei ift jedoch zu be— 
achten, daß die ſadducäiſche Vertverfung der pharifäifchen Tradition nicht in dem Eifer ı 
für das fchriftliche Geſetz, fondern in einer Fühlen Stellung gegen dasjelbe ihren Grund 
bat, während es bei den Karäern an regem Eifer für die Schrift durchaus nicht mangelte. 
In der analogen Stellung zum Gefeb liegt es auc begründet, daß der Stifter des Ka— 
räertums die Auslegungen der Sabducäer benußt hat. 

1. Die Karäer in Babylonien. — Der eigentliche Stifter der neuen Selte ı5 
war "Anan ben David. Nach David ben Abraham (im Sepher hakabbala) hat Anan 
aus gefränftem Ehrgeize dem Talmud den Gehorfam aufgekündigt: er foll fich vergeblich 
um die Stelle eines Gaon (d. i. des Oberhauptes einer der babylonifchen Akademien) oder 
des Neich-Galutha (d. i. des Oberhauptes der gejamten babylonifchen Erulanten) be: 
worben und darum mit feinem Anbange in Bagdad eine befondere Gemeinde gebildet 20 
baben, welche fich gegen die Überlieferung in Miſchna und Talmud erklärte. Sicher un: 
biftorifch ift die andere Überlieferung über die Anfänge der Sektenbildung durch Anan ; 
danach war er eine Zeit wirklich Reſch-Galutha, entfaltete aber eine Anfchauung, welche 

a 

o 

Anan mit der Parole: „Forſchet forgfältig im Geſetz“ (ES RMTN2 TOEM) den Kampf 
gegen feine Gegner begonnen habe, iſt wohl aus dem Wunſche zu erklären, den Haupts 
grundjat des Karäertums jchon bei feinem Begründer in jcharfer Formulierung nachweiſen 
zu fönnen. Die Gründung der neuen Sekte durch Anan fällt nicht, wie man früher all- so 
gemein annahm, ins Jahr 640, alfo in das 7. Jahrhundert, fondern bat im J. 761/2 
ftattgefunden (oft, Gefch. des Judent. Bd II, S.294, Anm.2). Daß Anan von feinen 
Gegnern erichlagen worden jei, ift nichts als eine tendenziöfe Erfindung moderner Karäer. 
Mit Philofophie hat fih Anan ſicher nicht beichäftigt (gegen Fü t, Geſch, Bd I, ©. 40), da 
fi andernfalld nicht bei einzelnen Karäern, wie Salmon ben Jerucham, heftige Auss 35 
laffungen gegen dad Studium der PVhilofophie finden fünnten. Der Gegenſatz gegen die 
Tradition wird übrigens von ihm und feinen erjten Anhängern noch nicht mit Konjequenz 
vertreten; vielmehr hingen fie noch der Mifchna an, meshalb die fpäteren Karaim dem 
Anan den Vorwurf machen, zu viel Rabbanitisches aufgenommen zu haben. Dagegen 
wird man aus der Thatfache, daß auch feine Auslegungen von fpäteren Karäern oft bes 40 
jtritten werden, wohl nicht mit Neubauer (Beitr. ©. 6) den Schluß ziehen dürfen, daß er 
nur Vorſteher einer lokalen Sekte geweſen fe. Schon Anan verfaßte ein Sepher Hamiz- 
woth, wie aud alle fpäteren Karäer von Bedeutung ein foldhes gejchrieben haben, indem 
Gefebücher bei den Karäern das find, was bei den Nabbinen der Talmud, da fie dazu 
dienen, aus dem Pentateuche die Geſetze zufammenzuftellen und nad dem Mortfinne zu x 
erklären. Außerdem verfaßte er einen „Kommentar zum Pentateuch“ (mn >> wınE) 
eine Schrift u. d.T. 72772 „Summe“, die eine —— der Glaubenslehren 
alſo eine Dogmatik geweſen ſein könnte, und eine Schrift über die Seelenwanderung. 
Bon allen vier Schriften haben ſich nur einzelne Citate erhalten (vgl. die Zufammen: 
ftellung bei Günzig a. a. D. ©. 6, Anm. 10). Während Anans Werke ſchwerlich etwas 50 
Grammatifches enthalten haben werden, haben fein Schüler R. Moda und fein Sohn 
R. Moſe (780-800; vgl. Pinsker, Tert ©. 32) ein neues Volal- und Accentſyſtem ein- 
geführt, welches das frühere ſog. aſſyriſche völlig verbrängte, aljo dem jegt üblichen tiberien- 
ſiſchen entfpricht, und auch die Mafjora gefördert, während andere Karäer die ſog. hermeneuti- 
ichen Regeln (beziv. Prinzipien, N772), die fie der muhammebanifchen Theologie entlehnten, 
als Hilfsmittel für die Gefehesinterpretation zur Anwendung brachten (ſ. S. 69, 18). — Sehr 
früh veranlaßte der Gegenſatz gegen die buchftäbtiche Auffaffung der biblischen Aeußerungen 
von Gott und die unwürdigen Borftellungen von Gott, denen die altgläubigen jüdiſchen 
Religionslehrer infolgedeſſen huldigten, die Karäer, fih der philofophiichen Richtung der 
mubammebanifchen Theologie anzufchließen (j. Weiteres u. ©. 64,7 ff). Im Gegen: oo 

’ 

’ 
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ſatze zu der Vorftellung von der Körperlichleit Gottes bei den Rabbaniten bat zuerft um 
800 Jehuda Jud ghan (aud "OrErT 77777 „Nude der Berfer” genannt) behauptet, man 
dürfe fih das göttliche Weſen nicht finnlih und menfchenähnlich vorftellen, da es doch er: 
baben über alles Streatürliche ift. Sein etwas jüngerer Zeitgenofje, Benjamin ben Moje 

5el:Nehamendi, der etwa gegen 830 blühte, hat diefe Yehre weiter ausgebildet. Der Kern: 
punkt feiner Dogmatik war, daß Gott zu erhaben fei, um ſich Menfchen zu offenbaren, 
weshalb die Offenbarung vermittelft eines Engels geſchehen fei, der nicht nur die Welt 
geihaffen, jondern auch überhaupt alles gethban habe, was in der Thora vom Thun 
Gottes erzählt wird. Bon feinen Schriften ift nur fein Sepher dinim („Bud der recht- 

10 lichen Vorſchriften“) auf uns gelommen, während die anderen und nur aus Gitaten befannt 
find. So bat er gleichfalld ein Sepher Hamizwoth verfaßt; ferner fchrieb er Kommen 
tare zu den verfchiedenen Büchern der Bibel (zum Pentateuche, zu Jeſaja und Daniel und 
zu den Büchern HL, Ruth, Eſt, Klagl. und Koh). Bon feinem Koheletlommentar wiſſen 
wir, daß er allegorifche Auslegung enthielt (f. bei Neubauer, Beitr. ©. 107 und Hirſch— 

ı5 feld Arab. Chrest. p. 103). Mit den religionsgejeglichen Arbeiten Benjamin, Daniel 
ben Mojes aus Kumas in der Provinz rel (ca. 860) und anderer jchließt die bor- 
arabiſche Periode des Karäertums ab. Auf Benjamin folgt zunächſt ein halbes Jahr: 
hundert, wo die unbedeutende Litteratur gegen die Bhilofophie indifferent ift; im 10. Jahr: 
hundert berichte dann einerfeits bittere Feindſchaft gegen die Philoſophie und jede Wiſſen— 

20 Schaft, die nicht unmittelbar der Bibeleregefe dient, und andererjeit3 begann der ſtlaviſche 
Anſchluß an die Mu taziliten (ſ. u.). ’ 

2. Die Karäer in Baläftina und Agypten. — Die karäiſchen Gemeinden 
Babyloniens und Perfiens haben bald ihre Bedeutung verloren, da die namhaften Karäer 
ſich meift nad) Jeruſalem begaben, mie dies fäljchlih ſchon von Anan berichtet wird, 

235 während zuverläjfige Nachrichten über die Anſiedlung der Karäer in PBaläftina fich nicht 
vor dem Ende des 9. Jahrhunderts finden. Es geſchah dies höchſt wahrjcheinlih aus 
Rückſicht auf ihre mefftanifchen Erwartungen; denn die Berechnung für die Ankunft des 
Meſſias fpielt bei ihnen eine große Rolle. In Baläftina find die Karäer bis zur Zeit 
der Kreuzzüge ſeßhaft geweſen; aber ſchon im 10. und 11. Jahrhundert war der Karais- 

30 mus — eifrige Propaganda von Paläſtina und den umliegenden Ländern aus nach 
Griechenland, ſowie in die Küſtenländer der Berberei bis nach Spanien vorgedrungen. — 
Die in Jeruſalem wohnenden Karäer führen den Namen Schoſchanim (Maskilim), worin 
eine Anfpielung auf Da 12,3 enthalten it (vgl. auch den Namen 77 >28 „Trauernde 
über Zion“, f. Pinsfer, Liek. qudm., Tert ©. 22). Zu den nambaften Karäern, die 

35 wie Salmon und Jepbet (f. u.) ihre Geburtsſtadt verließen und nad Jerufalem, dem da= 
maligen Hauptjiße des Karäertums, wanderten, wohl um dort Propaganda für das karäiſche 
Bekenntnis zu machen, gehört Niffi ben Noad, auch Acha Nissi ben Noach 
genannt, aus Bazra (blühte um 850), der ein Werk über die religiöfen Pflichten fchrieb 
und dadurch ein neues Element in das Karäertum eingeführt haben joll: die levitiſchen 

«0 Reinheitsgeſetze, die bei ihnen bis heute üblich find (vgl. ©. 70,2). 
Zur Zeit Saadja’s (geb. 892, geft. 942), alfo in der eriten Hälfte des 10. Jahr: 

hundert, herrſchte im Karäertum eine lebhafte und rege Thätigkeit. Die Karäer fingen 
damals an, für ihre Yehre fuftematisch Propaganda zu machen, und richteten ein förm— 
liches Miſſionsweſen ein. In Agupten gab es ſchon karäiſche Gemeinden ; aber auch nad) 

#5 Konftantinopel begaben ſich zu jener Zeit die Karäer, um durch ihre Polemik gegen 
die jüdiſche Tradition im Talmud die Rabbaniten zum Abfalle zu bringen. Vor allem 
richtete fich der Angriff der gleichzeitig lebenden, wie aud) der fpäteren karäiſchen Gelehrten 
gegen ihren größten Gegner, Saadja Gaon, welcher der erſte und letzte große Lehrer des 
„judentums war, der bejondere Schriften gegen die Karäer fchrieb. Er madte ihnen 

50 durch die „Widerlegungen”, die er gegen die älteren Seltierer Chiwi und Ibn Saquje 
verfaßte (vgl. Joſt, Geſch. des Judent, B. 2, ©. 346), durch fein im Jahre 926 ver- 
faßtes „Buch der Unterfcheidung“, worin er alle Differenzpuntte zwiſchen Karäern und 
Nabbaniten (befonders die Kalenderfragen und die Frage nah dem Yichtanzünden; ſ. u. 
©. 69,30 ff.) eingebend behandelte, aber nicht minder auch durch fein (1880 von Landauer en 

55 gegebenes) phbilofophifch-religiöfes Buch Emunoth wedeoth, d. i. (nah D. Kaufmann, 
Geſchichte der Attribuienlehre ©. 250f.) „Buch der Glaubensjäge und philoſophiſchen 
Lehren” (vgl. Joſt ©. 279 ff.) viel zu fchaffen. Diejes berühmte Werl, im Jahre 
933 verfaßt, trägt zwar cine arabifche Färbung; aber es liegt dies nur an der 
Sprache, in welcher es gefchrieben ift, und an der Darftellungsweife, die augenjcheinlich 

co die Lehrart des Haläm (f. u. ©. 64,9) zum Mufter bat. Inhaltlich dagegen bat Saadja 
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durchaus nicht unjüdiſche Anſichten der arabiſchen Schule aufgenommen und bewegt ie 
mit feiner Lehre nur auf dem Boden des echten Judentums, weshalb feine Schrift au 
jelbft von den ftrengeren Rabbinen nicht angefochten wird. — Der erſte namhafte Karäer, 
welcher gegen Saadja Streitichriften fchrieb und es auch in feinen Kommentaren nur auf 
ibn abgejeben hatte, war Salmon ben Jeruham (arab. Sulöjman Ibn-Ruheim), ein 6 
füngerer Zeitgenofje von ihm (geb. in Foltat 885, geit. um 960). Bon feiner hebräiſchen 
Streitfchrift Milchamoth Adonaj (‚Kämpfe Gottes”), deren Maßlofigfeit von der milden 
Wut und galligen Leidenſchaft Zeugnis ablegt, mit der Salmon den Kampf gegen Saadja 
führte, hat fich der größte Teil erhalten; die arabifche ift verloren gegangen. Bon den 
fonftigen Schriften Salmons ift fein Kommentar zum Buche Koheleth erhalten ; dasfelbe 
enthält nach ihm nichts Moftiiches, bezwedt vielmehr nur rein moralifche Unterweifung 
und Ermahnung, indem es dem Menschen feine Vergänglichkeit predigen und die Furcht 
vor Gott ald Endzweck aufftellen will. Ferner iſt noch vorhanden fein Kommentar zu 
den Rialmen, welcher um die Jahre 970— 974 gefchrieben fein muß, und fein Kommentar 
zu den Hlagelievern; andere von ihm ſelbſt citierte Kommentare, zu den Spridmwörtern 
und zu Hiob, find verloren gegangen. Ebenjo andere Werke und eine Liturgie. Sal— 
mon eifert in feinen Schriften gegen die Philoſophie und alle andern Wiſſenſchaften 
(4. B. die arabifche Grammatik), da er einzig das Studium der Tora anerkennt; von 
den nachbiblifchen Schriften hält er die Miſchna in Ehren, während er den Talmud als 
die Sprache der Rabbaniten bezeichnet. Erwähnung verdient noch die Politik feines 20 
Parteigängers, des jerufalemijchen Karäers Sahl ben Mazliab (Sahal Abul-Sari), um 
940, gegen Saadja und feinen Schüler Jakob ben Samuel, Er verfaßte außer Bibel- 
fommentaren, wie Salmon, auch eine hebräifche Grammatif. Doch find alle feine Schriften, 
bis auf einige Citate fpäterer Schriftiteller, verloren gegangen. 

Der Nachfolger Salmon ben Jeruchams ift der größte und fruchtbarfte Faräifche Bibel: 28 
ereget Jephetben Eli (arab. Abu-Ali Hassan ben-Ali Al-Levi) aus Bazra, ebenfalls 
ein eifriger, twenngleich in der Form weit maßvollerer Gegner Saadjas, aus deſſen Schriften 
er viele Stellen in feinen Kommentaren citiert. Als bedeutender Interpret der biblischen 
Bücher nimmt er, im Gegenjage zu Salmon, jchon viel mehr Rüdfiht auf die Grammatif, 
und beſonders in lexikaliſcher Hinficht find feine Kommentare ſehr belehrend. Gegen das so 
Studium fremder Wifjenichaften und philoſophiſche Forichung äußert Jephet, im Gegenfat 
zu Salmon, nirgends eine Abneigung. Bon feinen Werken ift uns Folgendes erhalten: 
ein großer Teil feiner Kommentare zum Pentateuch; der ganze Kommentar zu Jejaja, 
Jeremia, zu einem Teile der Heinen Propheten, zu den Palmen, den Sprüchen, Hiob 
und Daniel. Jephet lebte etwa von 915 bis 1008 und fchrieb diefe Kommentare in dem 35 
legten Biertel des 10. Jahrhunderts. Für ung Chriften ift es von Intereſſe, daß er Jeſ 
e.53, ebenjo wie Benjamin el:Nehatwendi, vom Meſſias und defjen Leiden faht, während 
die rabbanitischen Eregeten aus polemiſchem Intereſſe, um des Gegenjates gegen bie chrift- 
liche Auffafiung willen, unter dem leivenden Gerechten das Volk Israel verjtehen. Noch 
vor feinen Bibellommentaren jcheint Jephet fein Sepher Hamizwotlh verfaßt zu haben, 40 
da er dasfelbe bereits in feinem Pentateuch-Kommentare citiert. Obwohl grammatifchen 
Studien zugetban, hat er doch fein grammatifches Werk verfaßt. — Dem 10. Jahrh. 
gehören von den arabifch jchreibenden Karäern noch an der ältere Zeitgenofie Jephets 
Joſeph el-Kirkifani, von dem jogleich näher die Rede fein wird, und Jakob Temani (geft. 
um 958), der ein je "ED „Buch der Deutung” jchrieb. In der erften Hälfte des as 
11. Jahrh. lebte Abul-faray Harun (Ahron ben Jeſchua) aus Yerujalem, der 
früher, wo man ibn nad Abraham ibn Ejra gegen Ende des 9. Jahrhunderts anſetzte 
Fürſt, Geſch. I, 99f.), als der erfte galt, der in arabiſcher Sprache gejchrieben habe, wobei 
nob daran zu erinnern ift, daß die Gefegbücher bis ins 12. Jahrh. auch von den in 
arabiichen Ländern wohnenden Karäern hebräiſch abgefaßt wurden (vgl. Pinsker, Text so 
©. 109). Doc willen wir jett, daß er fein grammatifches Werk mit dem Titel Musch- 
tamil, das durch die von ihm mit Vorliebe betriebene Vergleihung des Hebräiſchen mit dem 
Arabiichen von Intereſſe ift, im J. 1026 vollendete (j. ZpmG XLIX, 1895, ©. 389 Anm.). 
Er jchrieb auch einen Kommentar zur Bibel in arabiicher Sprache, in welchem alle ſchwie— 
tigen Wörter, manchmal auch ganze Säte erklärt werden. In die Zeit Jephets wurde; 
— abgefeben von Menahem Gizni (Pinsfer, Lick. gadm., Anhang ©. 43—61; Fürft, 
Geſch. II, 100f.), den Neubauer (Journ. Asiat. 1863, t. I) als eine fabelhafte Berfün- 
lichfeit eriwiefen hat — früher irrtümlih aud David ben Abraham Al fäsi (d. i. aus 
Fey angeſetzt; aber Steinſchneider (PBolemifche Litteratur 2c., ©. 349) und Geiger (Jüd. 
Zeitſchrift, I, 297 ff.) haben nachgewieſen, daß fein großes Wörterbuch (70 betitelt), das so 

- 0 

— 5 

c 7 



64 Karäer 

nicht bloß Worterklärungen enthält, ſondern gleichzeitig Kommentar iſt, wahrſcheinlich erſt 
nad Abul-Walid (1050) oder gar erſt nach Abraham ibn Eſra (1093 —1168) verfaßt 
ift. Einen Auszug aus einem Auszuge des Lexikons Davids fertigte der Karäer “Ali b. 
Sulejmän an (j. Binsfer, Lick. qadm. p. 175ff.). Der Mitte des 11. Jahrhunderts 

5 gehört Jacob b. Ruben an, der Bibellommentare fchrieb, die im weſentli nur aus 
Bufammenftellungen der Anfichten älterer Autoritäten bejtanden. 

In die erite Hälfte des 10. Jahrhunderts fällt der Beginn der eriten Epoche der 
faräifchen Religionspbilofopbie, die durch den Anjchluß der Karäer an die fcholaftijche Theo- 
logie des Kaläm bei den Arabern entitanden ift. Die Wiſſenſchaft des Kalam (eig. Wort, 

ı0 Rede, vgl. Aöyos) hatte nach der Angabe der Araber felbit (fo Jbn Chaldün bei de Sacy, 
Chrest. ar. I, 467) für die Anhänger des Islam, unter denen fie fich feit dem 2. Jahr: 
hundert der Heyra ausbildete, den Zweck, die traditionellen — ———— (arab. fikh) 
mit der philoſophiſchen Betrachtung in Einklang zu bringen und ſo die Mittel ubieten, 
um die Glaubensſätze durch Vernunftargumente zu verteidigen, und zwar zunächſt gegen 

15 die Lehrſätze der heterodoxen Sekten, ſpäter gegen die Lehre der Philoſophen, weshalb 
z. B. Abron ben Elijahu (j.u. ©. 66,20) die Mutakallamün („Lehrer des Wortes“, d. i. 
die Anhänger und Vertreter des Haläm unter den Muhammedanern) den „Philoſophen“ 
d. h. den Ariftotelifern entgegenftellt, während der Kaläm fich bauptfächlich aus der peri- 
patetifchen Philoſophie entwidelte. Zu diefen Mutafallamın gebört auch die muhamme— 

20 danische Sekte der Mutaziliten (d. i. „die fich Abjondernden“ oder die Dijjiventen), deren 
Gründer Waſil ibn’AtA (geb. 699/700, geft. 748/49), der Zeitgenofje Anans, war, und 
welche eine islamitische Religionsphilofopbie begründet haben, fofern fie im Gegenjag zum 
Buchitabenglauben der traditionellen Orthodoxie binfichtlich des Dffenbarungsglaubens, der 
Attribute der Gottheit und der Prädeftinationslehre fih zu rationellen Formulierungen 

25 des Dogmas befennen. An fie jchlofjen fich die Karäer, vor allem Joſeph al-Basir, aufs 
engfte an, jo daf ihre Lehrer jich ſogar jelbit als Mutakallamun (hebr. 7277 man >72 
oder ZI2T2) bezeichneten (ſ. Jehuda ben Samuel ba Levi in feinem Bude „al Cha- 
zari“, Bud V, $ 15). 

Das erfte Merk des religionsphilofophifchen Karäertums ift das im J. 937 gejchrie- 
so bene Kitäb al-Anwär („Buch der Lichter”) von Jakob el-Kirkiſani (Ja'qub Qirigi- 

säni d.i. aus Kirkiſſa in Mefopotamien), worin diefer das ganze karäiſche Ehegejeg, ſoweit 
es vom rabbinifchen abtveicht, einer Kritik unterzog; er verfaßte auch einen Kommentar zum 
Pentateuch. Ihm folgte im 11. Jahrh. Joſeph ben Abrabam Haro&h (arab. Abu Ja’- 
qub Jussuf ibn Ibrahim Al-Basir), von dem ſchon der berühmte Maimonides in 

35 feinem Werte More Nebuchim (vgl. S. Munks Überjegung u. d. T. Le guide des 
&gar6s etc., 1856/66, III, p. 128, vgl. I, 336) berichtet, daß er den Kalam der Bibel 
anpafjen wollte und gegen die Vertreter der Tradition, wie den Gaon Haja, polemifierte. 
Von feinen philoſophiſchen Schriften ift vor allem zu nennen jein Kitäb al-Muhtawi 
(„Buch des Umfaſſenden“ se. „der Wurzeln der Religion“, wie der genauere Titel lautet), 

40 das lange nur in der hebr. Überfegung des erjten karäifchen Überfegers Tobija ben Mose, 
eines Schülers des Jeschua ben Jehuda (lebte Ende des 11. Jahrhunderts in Jeru— 
jalem) u. d. T. n7:72 "ED befannt war, jebt aber im Original faft vollftändig wieder⸗ 
gefunden ift. Auch der von ihm felbft im J. 1040 angefertigte Auszug aus dem Muh- 
tawi, fein Kitäb al-Istibsär „Bud der Prüfung“ (weniger gut paßt der auch über- 

45 lieferte Titel Kitäb al-Mansüri), von welchem drei hebräiichen Überfegungen vor: 
handen find (Meubauer, Beitr. S. 8), war unter feinem bebräifchen Titel Machkimath 
pethi als Kompendium feiner Lehre weitverbreitet. Über andere Werke, unter denen fich 
eine Art Theodicee (IT PT „Rechtfertigung des [göttlichen] Gerichts‘) findet, berichtet 
Pinsfer (Lick. qadm. Anbang ©. 196; vgl. Steinjchneider, Cat. Lugd. 41°). Die „Ab: 

50 handlung über das fleisch”, die er ſelbſt citiert, ift vielleicht nur ein Kapitel ſeines Sepher 
Hamizwoth (ZdmG XLII, 612). Vielfach erwähnt wird bei den Saräern feine 
Theorie über die bei einer Ehe zu beobadhtenden Verwandtſchaftsgeſetze (bezw. den Inceſt), 
worin Jeſchua ihm folgt. Durdy die Annahme, daß gemäß Gen 2,24 Mann und Frau 
eine Einheit bilden, war nämlich bei den Karäern die Rikkub-Theorie entitanden, die es 

65 ihnen faſt unmöglich machte untereinander zu heiraten. Dieje Theorie wurde erft durch 
Joſeph und feinen Schüler Jeſchua verdrängt; doch blieben audy dann noch, infolge der 
übertriebenen Anwendung der Methode der Analogie (27T; ſ. u. ©. 69, 18), viele Grade 
verboten, die bei den Rabbaniten erlaubt find. 

Um die Mitte des 11. Jahrh. lebte der Schüler des Joſeph baroeh, Jeſchua ben 
eo Jehudah Abulfaray Furgan ibn Ajad mit dem Beinamen Scyeidy (ähnlich wie „Gaon“ 
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in der Bedeutung „großer Lehrer“). Auch er ſchrieb einen umfangreichen Kommentar 
zum Pentateuch, und zwar in großer und kleiner Redaltion (Auszüge bei Pinsker, Lick. 
gadm. ©. 71—80); uud ein Werk „Fragen und Antworten” über das Ehegeſetz. Nach 
‘on el-Taras, feinem Schüler, welcher in Kaftilien Karäergemeinden zu gründen verfuchte, 
bat fich durch feine Werke der Karaismus in Spanien feitgejegt, aber nur vorübergehend, 5 
weil die Harder zweimal von rabbanitishen Günftlingen des Hofes unterbrüdt wurden 
(j. Gräß, Gejchichte der Juden, VI, 87f. 175). 

Im 12. Jahrhundert war Ägypten, an Stelle von Serufalem, der Sammelplag 
der faräifchen Wirkſamkeit. Doc beginnt mit diefem Jahrhundert die Zeit des Verfalls 
der arabifch-Faräifchen Literatur. Unter den verfchiedenen Namen karäiſcher Autoren (vgl. 10 
Neubauer, Beitr. ©. 24 ff.) find etwa hervorzuheben: Iſrael hadajan el Magrebi, in 
Kairo wohnhaft (im Gegenjage zu Iſrael badajan, dem Sohne Daniels aus Alerandrien, 
gewöhnlich der fpätere genannt), und Samuel, der Arzt elemagıebi, der am Anfang des 
14. Jahrhunderts lebte, ſowie als letzter Vertreter der arabiichen Litteratur der Karäer 
der Arzt Daniel, aus der Familie Fırus, welcher 1682 eine Nachahmung der „Pflichten 15 
der Herzen“ von dem in ber Mitte des 11. Jahrhunderts in Saragofja lebenden Bachja 
(berauögeg. von A. Jellinek 1846 und M. E. Stern 1853, überjegt von R. %. Fürſten— 
tbal 1836 und Stern 1853) verfaßte (j. Neubauer, Beitr. ©. 26). In Agupten lebte 
auch der Dichter Mofe Darai, welcher nad) Jehuda el-Charizi (1170—1230), richtiger 
wohl vor 1226 (jo Steinfchneider) hebräifche Gedichte verfaßte, welche ſich als teilweiſe zo 
recht dürftige Nachahmungen erweifen, während Pinsker (und andere nach ihm) ihm ins 
9. Jahrhundert verjegte, jo daß er der erſte rhythmiſche Dichter. der jüdifchen Litteratur 
geweſen fein würde. J 

3. Die Karäer in der Krim. — Außer in Babylonien, Paläſtina und Agypten 
bat es auch in der Krim zahlreiche karäiſche Gemeinden gegeben. Doch find die Angaben a5 
über den frühen Urjprung des Karaismus in der Krim 2 alten Grabfteinen und in den 
Epigrapben der Bibelhandichriften jetzt als grobe Fälſchungen Firkowitſch' erwieſen (ſ. o. 
©. 55,12); die erſte ſichere Nachricht von dem Vorhandenſein einer karäiſchen Gemeinde 
in der Krim ftammt aus dem Jahre 1279. Die Litteratur der Karäer in der Krim ift 
nur eine bürftige; vielleicht deshalb, weil die bedeutenderen Gelehrten von der Krim fich so 
na den byzantinischen Ländern wandten, wo ihnen das Griechentum für alle Wifjen- 
Ihaften, bejonders aber für die Ajtronomie, reiche Anregung bot, die fie in der Heimat 
nicht fanden. Auch iſt von der karäiſchen Litteratur der Krim wenig auf uns gekommen, 
zum Teil auch noch nicht hinreichend befannt getworden. Bon Jacob ben Schelomoh, 
welcher 1152 ein grammatifches Werk unter dem Titel Sapha berura verfaßte, weiß 35 
man nicht mit Bejtimmtbeit, ob er Karäer oder NRabbanite war, zumal da in der Krim 
ſowohl Rabbaniten ald Karäer fleißig das Geſetz ftudierten (nach Dokumenten vom Jahre 
1381, ſ. Neubauer, Beitr. ©. 37). — Da bei den Karäern der Aufenthalt in Jeruſalem 
eine große Rolle fpielt (ſ. o. ©. 62,22 ff.) und den Karäern in der Krim durch die Lage am 
Meer die bequeme Gelegenheit geboten war, zu Schiffe über Konftantinopel nach Baläjtina 0 
zu fahren, um Serufalem zu bejuchen, fo haben ſich mehrere Reifebeichreibungen von Ka— 
täern erhalten: von Samuel ba kadoſch, Sohn des David, vom Jahre 1641/12, von 
Mojes ben Eliahu halevi vom Jahre 1654 5 und von Benjamin ben Eliah aus Coslow 
bon 1785/6. 

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es (nad einem Schreiben aus Luzla #5 
bon 1755 auf Grund eines Berichtes von Simcha Jizchak, ſ. ©. 68, 12) in der Krim zu: 
jammen 500 Familien in 4 Gemeinden: zu Kala, Coslow, Kafa und Manguf. Während 
die Karäer in allen anderen Ländern die Lage der rabbanitiichen Juden teilten, da fie 
nirgends ausſchließliche Gemeinden bildeten, jondern immer zugleih Nabbaniten in dem— 
jelben Orte wohnten, erfreuten fich die Harder der Krim gewifjer Vorrechte vor den Rab— co 
baniten (mahrjcheinlih nur in der Krim, nicht in anderen Teilen Ruflands); jo erließ die 
Kaiferin Katharina 1796 den Karäern in der Krim die Hälfte der Kopffteuer für jeden 
jungen jüdifchen Mann, welche 16 polnifche Gulden betrug, auch befreite fie diejelben von 
der Rekrutierung. 

4. Die Karäer in Konftantinopel. Bon großer Bedeutung für die karäiſche 55 
Geſchichte und Litteratur war die karäiſche Gemeinde in Konftantinopel, welche ſchon am 
Anfange des 11. Jahrhunderts beftanden haben foll und in der 2. Hälfte des 12. Jahr: 
hunderis 500 Glieder zählte. Sicher waren zur Zeit Jebuda ben Elia Hadafjis 
(geb. 1075 in Jeruſalem, geft. 1160 in Konftantinopel), welcher 1148 fein Werf Eschkol 
hakopher (aud) Sepher hapeles genannt) begann, jchon Karäer in Konftantinopel an= 60 
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ſäſſig. Hadaſſi bringt in feinem gereimtem Werke, welches Grammatik, Maflora, Reli: 
ionsphilofophie, Naturkunde, Eregetif und alle Einzelheiten eines religiöfen Koder um: 
—* die ganze Religionswiſſenſchaft unter die Ordnung der 10 Gebote und will alle 
Irrlehren, ſowohl der ariſtoteliſchen Philoſophie als der ihm ſonſt bekannt gewordenen 

5 Religionen, bekämpfen; er ſteht in Hinſicht auf Naturgeſchichte unter feinen Zeitgenoſſen 
einzig da und giebt einen ausführlichen und mertvollen Bericht über die Fortfchritte der 
Sprachwiſſenſchaft. Eine weitere Schrift von ihm über die gleichlautenden hebräiſchen 
Wörter hat den Titel Sepher tren bi-tren. — Angeregt durch die großen Fortſchritte 
der Nabbaniten im 12. und 13. Jahrhundert, nahm der Karaismus noch einmal einen 

10 Aufihwung. Zwei Gelehrte, beide mit Namen Abron, verberrlichten die Wiſſenſchaft der 
Karäer dur namhafte, umfafjende Gelehrſamkeit und Geiſt befundende Schriften: der 
erftere mehr nach der Richtung der Bibeleregeje, der andere auf dem Gebiete der Reli- 
gionsphilofophie. Ahron ben Jojepb, geb. 1270 zu Suldat in der Krim, fpäter als 
Arzt in Konftantinopel wohnhaft, wo er 1300 ftarb, jchrieb folgende Werfe: a) Kommen- 

15 tare zum Pentateuch, zu den „früheren Propheten“ und den „ipäteren Propheten” (unter 
dem Titel Mibehar Jescharim) und zu den Pſalmen; unter diefen it der Pentateuch- 
Kommentar, Mibehar („Auswahl“) genannt, welchen er nad) dem Vorbilde Jbn Efras 
rüdjichtlich der Form und des Inhalts verfaßte (beendet 1294), fein größtes Wert; — 
b) ein grammatifchseregetiiches Handbuch, Kelil Jofi („Krone der Schönheit“) betitelt, 

20 welches Jizchak Tifchbi vollendete und druden ließ; auch bier giebt er manche originelle 
Erklärung von Bibelverfjen; — ce) die feit feiner Zeit bei den karäiſchen Gemeinden in 
Europa im Gebrauch befindliche Gebetsordnung, welche in der Anlage der früheren nad: 
gebildet, aber durch viele eigene Stüde bereichert ift; da dieje Gebete aber einen myſtiſchen 
oder wenigſtens nicht leicht verftändlichen Charakter haben, jo hat man fpäter viele Kom: 

35 mentare zu denfelben verfaßt. Zum Zwecke der Volfsbelehrung dichtete er für alle Wochen: 
abjchnitte der mofaifchen Bücher furze Auszüge, welche ebenfalls dem Gebetbuche eimverleibt 
wurden; diefelben wollen auf den weſentlichen Inhalt jedes Abjchnittes aufmerkſam machen, 
den Geift zum Nachdenken anregen und fittliche Lehren daran fnüpfen. 

Der zweite Ahron, Ahron ben Eliahu aus Nikomedien, wo er ſich 1330 niederließ, 
so in Kairo 1300 geboren und deshalb auch des Arabijchen fundig, iſt hauptſächlich durch 

fein ausführliches Sepher hamizwoth eine Hauptautorität der Karäer. Er ftarb im 
Herbite des Jahres 1369, 4 Monate fpäter als fein Lehrer Joſeph, und jchrieb feine 
3 Hauptiverfe 1340/46, 1350 und 1362: a) "Ez hachajim („Baum des Yebens“), eine 
Art Lehrgebäude der neuen Religion vom Standpunkte der Denfgläubigkeit, welches dem 

35 Geifte die Nichtung vorjchreiben fol, in welcher der Israelit fein Gefeg zu üben und das 
ewige Leben fich zu eriverben hat; er fucht darin das Spitem der Mutalallamun und das 
der maimonibdijchen Schule zu verjchmelzen und ein eflektiiches Syitem daraus zu bilden, 
indem er aber zugleich den Kaläm, dem er fich jelbjt immer mehr zumeigte, gegen die 
ariſtoteliſche Lehrweiſe in Schu nimmt. Welche Bedeutung man bei den Karäern dem 

0 Werk beimaf, ift u.a. daraus erfichtlih, daß verſchiedene Gelehrte Kommentare zu dem: 
jelben verfaßten; — b) fein Sepher hamizwoth unter dem jumbolifchen Titel Gan 
Eden („Paradies“), in welchem er alle feine Vorgänger refumiert hat. Diefes großartige 
Werk, von den Karäern dem Jad ha-Chasaka des Maimonides zur Seite gejtellt, be- 
ſteht aus 25 Traftaten, die in zufammen 194 Kapitel zerfallen, zu denen noch 9 Kleinere 

4 juridiiche Abhandlungen kommen; er gebt darin von dem Grundfage aus, daß der Glaube 
an die Einheit und die übrigen Eigenjchaften Gottes, ſowie an jeine Weltregierung den 
Endzweck des Geſetzes bildet, indem alle Vorjchriften nicht bloß auf die Grundlehren zu 
beziehen find, fondern auch zu deren Befeitigung beitragen, wie z. B. der Sabbath ein- 
gejegt it, um den Glauben an eine Weltichöpfung zu befeftigen. Bon den 9 Eleineren 

so Abhandlungen gab er den Traftat über die unerlaubten Verwandtſchaftsgrade (Sefer 
“Arajoth, auch mit dem fumbolifchen Titel Zofnat Pa’aneach) und den das Nitual des 
Tierjchlachtens behandelnden (Dine Schechitha) feparat, mit einigen Erläuterungen, 
heraus; — ce) Kether Thora (‚Krone der Thora”), ein mweitläufiger aus 5 Teilen be: 
jtehender Kommentar zum Pentateuch, in welchem er die mofaiichen Bücher von feinen 

55 neuen Gefichtspunften aus auslegt; derjelbe dient zugleich zur Erläuterung feines pbilo- 
jopbifchen Werkes "Ez hachajim, wie er auch ſelbſt voller philoſophiſcher und fpefulativer 
Auslegungen ift. 

Die fpätefte Blüte der karäiſchen Litteratur in Konftantinopel wird durch die Schriften 
des Eliab Baſchjazi, des Sohnes Mofes, des Sohnes Menahems (aus Adrianopel, 1420 

0 bis 1491) repräfentiert. Sein Hauptiverf, Adereth Elijahu („Mantel Elias“) betitelt, 
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iſt eine Zuſammenfaſſung alles von ſeinen Vorgängern Geſagten, welches Werk ſelbſt 
wieder vielfach kommentiert wurde. — Sein Schüler und Neffe Caleb Effendipulo (Abba), 
geb. 1465, hat das Werk feines Lehrers vollendet; auch jchrieb er viele andere Werke 
über verjchiebene Fächer: dogmatifchen, aftronomijchen und medizinischen Inhalts (f. Joſt II, 
©. 368; Neubauer ©. 617.), unter anderen die oben (S. 59,33) erwähnte Einleitung zu 5 
Abrons °Ez hachajim, 1503 zu Belgrad verfaßt, und eine ähnliche zu 8*— Eschkol 
unter dem Titel Nachal Eschkol aus dem Jahre 1497, eine Ant nbaltsverzeichnis 
zum Eschkol. in gefchichtlicher Beziehung intereflant find zwei Qinoth Galebs über 
die Vertreibung des % es Gottes aus den fpanifchen, ruffiichen und litthauiſchen Län— 
dern (1493). — Ein Zeitgenofje Calebs war der Dichter Jehuda bagibbor, welcher die 
Yiturgie der Karäer bereicherte, während fein Sohn Elijahu Schusbi ein Gedicht über das 
Kalendertvejen verfaßte (vgl. Joſt II, 361. 369). 

Unter den bedeutenderen Schriftitellern des 16. Jahrh.s iſt Moſe Bajhjazi namhaft 
zu machen, ein Urenkel des oben erwähnten Eliahu Baſchjazi, welcher 1555 im Alter von 
nur 28 Jahren ftarb, aber mehrere Schriften verjchiedenen Inhalts (über die Feſtſatzungen, 
über Grundſätze der Neligion, ſowie eim Werk über alle Teile der Religion, geordnet 
nad) den einzelnen Buchjtaben der 10 Gebote) hinterließ (j. Joſt II, 370; Neubauer 
©. 63, vgl. über die Zeitgenofien Mofes Bafchjazis und andere Schriftiteller der Folgezeit 
Joſt a. a. D. ©. 370f.). 

5. Die Karäer in Polen. Während die karäiſche Litteratur in den biyzantinifchen 20 
Zändern faft nur aus dogmatischen Werken befteht, die immer bloße Wiederholungen der 
Darlegungen früherer Autoritäten find (j. Neubauer ©. 67f.), jo wurden die Karäer in 
Polen, wo die legten Ausläufer der karäiſchen Yitteratur zu fuchen find, durch hriftliche, 
beſonders von Proteftanten ausgehende Anfragen über ihren Standpunkt auf religiöfem 
und eregetijchem Gebiete veranlaßt, Chroniten und Kontroverjen niederzufchreiben.. Nach 5 
Polen famen die erften Karäer am Ende des 14. Jahrhunderts; fie wanderten auf Wunf 
des Polenkönigs aus der Krim nad) Litthauen, wo fie der Großfürſt Vitold unter feinen 
Schug nahm und ihnen Privilegien verlieh, welche fpäter (1446) der König Kafimir 
Jagelon infolge des Einfluffes eines an feinem Hofe lebenden karäiſchen Kapitäns beſtä— 
tigte (f. Neubauer ©. 141; allerdings nach einer Kopie von Firkowitſch). Die eriten Ge: 30 
meinden entjtanden in Luzk und Trof, den beiden Hauptjtädten Littbauens, und im Jahre 
1581 erteilte Stepban den Karäern die Berechtigung, auch in Wolbinien, Podlachien und 
Kietv zu wohnen. — Die Litteratur jener Epoche ift nicht von hoher Bedeutung; auch find 
die Daten, trogdem daß die Autoren einer jo jpäten Zeit angehören, nicht genau und zu: 
verläffig. Eine Gefchichte der farätjchen Litteratur, die befonders für die polnische Periode 3; 
von Wichtigkeit ift, giebt Simcha Jizchak Luzka (j. u. ©. 68,12) in dem zweiten, Ner Zad- 
dikim betitelten Teile feiner größeren Schrift Meirath “Enajim, in welcher er über den 
Unterjhied der Harder und Rabbaniten handelt und dabei Genealogie und Namen der 
taräifchen Gelehrten und ein Berzeichnis ihrer Werke in 10 Abfchnitten mitteilt (j. Neu: 
bauer ©. 84, vgl. auch S.86). — Der erite, welcher offen gegen das Chriftentum fchrieb, 49 
war der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts lebende R. Ji zchak (ben Abraham) 
Trofi (geb. 1533); im erften Teile feines Chissuk Emuna (,„Beftärfung im Glauben“) 
betitelten Werkes kämpft er im allgemeinen gegen das Chriftentum, indem er beweiſt, daß 
die Propbezeibung im AT fich nicht auf den Öründer des GChriftentums beziehen könne, 
im ziveiten Teile rügt er die MWiderjprüche im Evangelium. 45 

Unter den Autoren der polnischen Xitteratur der Haräer (vgl. Soft II, 372/55; Neu: 
bauer S. 74—87) find außer dem bereits genannten Jizchak Trofi, welcher auch einen 
Kommentar zu den die Reinigungsgejehe behandelnden Kapiteln des Adereth und über 
die 10 Glaubensartilel im Adereth verfaßte, noch bejonders namhaft zu machen: Mor: 
dechai, Sohn N. Nifjans, welcher in einer Abhandlung auf die vier Fragen antwortete, so 
welche der Profeſſor und damalige Rektor der Univerfität zu Leyden, Jacob Trigland, im April 
1698 an das ihn nicht namentlich befannte Oberhaupt der Karäer richtete, deren erite lautete: 
ob die Karäer die alten Sabducäer feien und erſt durch Anan ins Leben gerufen worden 
(vgl. Joft II, S. 372; Neubauer ©. 76f.); diefe Abhandlung, obwohl in biftorifcher Beziehung 
voller Anachronismen, erlangte eine gewiſſe Berühmtheit und war lange Zeit das Haupt- 65 
mittel zur Orientierung über die Gejchichte des Karäertums; fie ift unter dem Titel Dod 
Mordechai zu Kraſni Oftrom (Schönwald) im Bezirfe Lemberg 1699 von ihm nieder: 
geihrieben und mehreremale gedrudt worden. Außer diefem Anttvortichreiben verfaßte Mor- 
dechai noch eine — ———— aller Differenzen hinſichtlich der Auffaſſung bibliſcher 
Verſe zwiſchen Karäern und Rabbaniten unter dem Titel Lebusch Malkuth, für den w 

5 
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König von Schweden beftimmt, ferner grammatifche Regeln (Kelalim), eine Erklärung zu 
den zehn en im Adereth (mie Jizchak Trofi), einen Kommentar zum Mib- 
char unter dem Titel Ma®mar Mordechai und eine bejondere Erklärung über eine Stelle 
aus dem Mibehar zu Noach ; — R.Schelomo Trofi, Sohn Ahrons, welcher ein kleines 

5 Geſetzbuch, Apirjon genannt, verfaßte, um den Präfidenten der ſchwediſchen Regierung in 
Niga auf ihre Anfragen über die Differenzen und die Entjtehung des Karäertums zu ant- 
worten, und darin in furzer Faſſung einen guten Begriff von der Farätjchen Geremonien- 
lehre giebt; unter feinen übrigen Schriften Neubauer, Beitr., S.78) ift noch zu erwähnen 
ein gleichfalls Apirjon betiteltes, umfangreiches und von Geift und Unbefangenbeit zeugen: 

10 des Geſetzbuch in 2 Teilen, deren erfter über alle Gebote nad) den Anfichten der Karäer 
bandelt, während der zweite Widerlegungen gegen das Chriftentum enthält; — endlich 
R.Simcha Jizchak Luzka, Sohn Mofes, einer der ehrenwerteſten, gelebrtejten und belefen- 
ften unter den Karäern, welcher Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts geboren 
it; er hatte ſchon achtzehn Werke gejchrieben, als er im Sabre 1756 fein Werk Orach 

ı5 Zaddikim verfaßte, in welchem er nad einer Darftellung der Differenzpunkte zwiſchen den 
Karäern und Rabbaniten ein ausführliches Verzeichnis der berühmteiten Gelehrten und 
Schriften feiner Sekte giebt (f. o. S. 67,36) und von welchem noch eine zweite Redaktion 
unter dem Namen Iggereth Mikrae kodesch exiſtiert; im ganzen jchrieb er 24 Werke, 
weshalb er auch in denfelben Fehler wie die meisten Karäer verfällt und fich überall 

20 wiederholt. Wenn nun aud) die Farätfche Litteratur in Polen wenig Originelles bat, jo 
unterfcheidet fie fich doch durch größere Sorgfalt in der Forfchung vorteilhaft von der ka— 
räifchen Litteratur der Krim. 

Einen wenig erfreulihen Abſchluß erhält die Gejchichte der farätfchen Litteratur durch 
Abraham Firkowitſch aus Luzk. Derjelbe Mann, der ſich durch feinen unermübdlichen und 

25 erfolgreichen Sammeleifer bleibende Verdienfte um die altteft. Tertkritif und um die Tarätfche 
wie rabbinifche Litteratur ertvorben hat, hatte es fich nämlich fchon jeit den 30er Jahren 
zur Hauptaufgabe feines Lebens gemacht, nicht — oder wenigſtens nicht in erfter Linie — 
aus pefuniärem Intereſſe, ſondern zum Zweck der Verherrlihung feiner Sekte jeine Ge- 
lehrſamkeit und jeinen Scharffinn zu foftematifchen und oft jehr raffinierten Fälſchungen 

30 von Epigraphen und Grabinjchriften zu mißbrauchen. Teils ſollten diefe Geſchichtskorrek⸗ 
turen dazu dienen, die geiftige Selbititändigfeit oder beſſer das geiftige Übergewicht der 
Karäer nachzuweiſen, teils jollte ihnen durch den Nachweis, daß fie nicht von den zur 
Zeit Jeſu lebenden Juden abftammten, die Befreiung vom den großen Beichränfungen, 
welche den Karäern im ruſſiſchen Reiche im Gegenſatz zu den rabbanitijchen Juden bisher 

35 zugeftanden war, auch für die Zukunft erhalten und gefichert werden (ſ. o. ©. 65,50). Zu 
diefem Zwecke wollte er es vermöge jeiner Fälfchungen der Grabinjchriften glaubhaft 
machen, daß die Karäer von den ins aſſyriſche Eril geführten Israeliten des nördlichen 
Zehnjtämmereiches abjtammten, deren Nachkommen zur Zeit des Kambyſes nad) der Krim 
gezogen jeien, weshalb er für jeine gefälfchten Daten eine neue Ara, die Jahrzählung „nach 

0 dem Eril”, erfand. Nachdem Firkowitſch 1871 das Schriftchen MC” 22 (Mien) und 1872 
ein großes Werk unter dem Titel Sefer Abne Sikkaron hatte erfcheinen laſſen (Wilna, 
mit 15 Abbildungen ältefter karäiſcher Grabfteine), welches neue biftoriiche Daten über die 
faräifchen Gemeinden der Krim geben wollte, begann derjelbe 1874 noch den Drud einer 
bebräijch gejchriebenen Gejchichte der Karäer (Dabar “al ha-garraim), die jedoch durch 

a5 jeinen in demjelben Jahre 1874 zu Tſchufutkale in der Krim erfolgten Tod unterbrochen 
wurde. — Im Gegenfage hierzu ftehen die rein wiſſenſchaftlichen Beftrebungen, die ſich 
jeit 1830 unter den Karäern der Krim zeigten. Infolge von Anfragen über den Stand 
der Selte, ihre Lehren und Sitten, welche ihre jüdifchen Brüder 1829 an die Häupter der 
Gemeinde zu Eupatoria gelangen ließen, unternahmen fie, ihre berühmteren Hanbichriften 

50 durch den Drud zu veröffentlichen und fomit weiteren Kreifen zugänglich zu machen, was 
in den Jahren 1834—-35 mit großen Opfern, wenngleich zum Teil nicht in zuverläffiger 
Weiſe (j. vo. ©. 54,35) zur Ausführung gelangte. x 

Außer in der Krim haben fich karäiſche Gemeinden auch in Jerufalem, in Agypten, 
in Monftantinopel, in Galizien, in der Moldau und Walachei, ſowie im füdlichen Rußland 

55 erhalten. Ihre Sefamtzaht betrug 1871 gegen 6000 Seelen (j. E. Deinhard, NEN ED 
2837, Geichichte und Charakteriftit der Juden auf der Krim [der Chazaren, Karäer und 
Krimtichafen), Warfchau 1878, ©. 45). Gegenwärtig giebt es noch etwa 5500 Karäer, 
von denen der größte Teil im ruffiichen Reiche wohnt. 

II. Geſetze und Lehren. Die Harder erfennen nur das als unbedingte Vor: 
co ſchrift für ihr religiöfes und fittliches Verhalten an, was unmittelbar aus dem Texte der 
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bl. Schrift durdy genaue Erklärung des Wortfinnes nach Sprachgebraub und Zuſammen— 
bang ſich herleiten läßt. Aus diefem Grundprinzipe, das man oft mit dem des Pro- 
teitantismus zujammengeftellt bat, vefultieren verichiedene andere Säte als nottvendige 
Konjequenz: a) fie erkennen feine traditionelle Erklärung von Stellen der bl. Schrift an, 
vielmebr fteht es jedem fachkundigen Lehrer frei, die früheren Erörterungen nad) beitem 5 
Wiffen und Gewiſſen zu berichtigen oder abzuändern, fobald ſich feine Anfichten durch den 
Tert rechtfertigen lafjen; fie laſſen zwar einzelne rabbinifche Gefege zu, aber nicht, weil fie 
aus der Tradition der Nabbinen herrühren, fondern eben nur deshalb, teil ſich diefer 
ererbte Gebrauch zugleich auf die Schrift ftütt, wie dies z. B. bei den Vorfchriften über 
das Schlachten, über die Neumondsanfegung, über Beichneidung, über Eheichliegung, über 
Rechtsverfahren der Fall ift, betreffd deren manche einzelne Beitimmungen zwar in ber 
Schrift nicht ausgedrüdt, aber doch angedeutet find; diefe Art der Überlieferung, welche 
in der Anerkennung von einzelnen durch Herlommen feftitehenden Pflichten (TOT >20) 
vorliegt, trägt ſogar einen ftarreren Charakter an fich, als die der Nabbaniten; — b) neue 
De einzuführen oder unbiblifche anzuerkennen, ift nicht geftattet, weshalb fie z. B. 
das Yichtfeit (Chanukka) nicht feiern. In Beziehung auf den erften Punkt bielt man 
zu allen Zeiten Wortveritändnis der Schrift (=>) und Übereinftimmung der Geſamtheit 
(7'=?) für fanonifch; über das Recht der Schluffolgerung (777, eig. „Vergleih“) und 
der Spekulation (N777 m2>n), welche feit dem Bekanntwerden mit der muhammedanifchen 
Theologie gegen Anfang des 10. Jahrhunderts als weitere Kanone anerkannt wurden 20 
(4. B. von Sahl ben Mazliach, während Sueid ben Jefet halewi um 980 im Anſchluß 
an die jchifitische Theologie nur drei Kanones: Schrift, Schlußfolgerung und Gemeinjchaft, 
anerfannte), berrichte ziwifchen den karäiſchen Dogmatitern Meinungsverjchiedenbeit. 

Dieſes ftrenge Feitbalten an dem Buchitaben des Gefeges auf Grund einer finngemäßen 
Wortauslegung ift nun aud von Einfluß auf die einzelnen Gefegesübungen geweſen. 25 
Größere Abweichungen des Farätfchen Brauches von dem der Rabbaniten finden fid) jedoch 
nur betreff3 des Sabbatbs, der Thefillin und des Kalenders: a) in den Beltimmungen 
über die Heiligung des Sabbath3 treffen die Karäer mit den Nabbaniten zufammen, wie 
fie auch die 39 Arbeiten der Nabbinen (und noch einige mehr) amerfennen, find aber 
gegen alle Erleichterungen diefer Beitimmungen; die alten Karäer geftatteten nicht, daß so 
am Freitag ein Yicht angezündet werde, damit es am Sabbath fortbrenne, während es 
die Späteren als unentbehrliches Bedürfnis erlaubten, dafür aber das Auslöfchen verboten ; 
ja fie unterfcheiden fich in Lichtfreunde und Lichtfeinde, je nachdem fie ein Licht am Sab- 
bath im Haufe dulden oder nicht; — b) die ganze Vorfchrift über die Thefillin (d. i. 
die Kapſeln mit Gebetabfchnitten, welche die Rabbaniten an Kopf und Arm binden), ſowie s5 
das Anichlagen berfelben an den Thürpfoften (Mezuza) erklären die Karäer für figür- 
liche Redeweiſe und enthalten ſich darum dieſes rabbanitischen Gebrauches gänzlich; hin— 
fihtfich der Zizitb, d. i. der Schaufäben, ären fie das betreffende Gebot dahin, daß 
am vieredigen Obertuche an jedem Zipfel ſechs Fäden hängen follen, unter welche ein 
bimmelblauer Faden gemengt ift, während fie jede fonftige nähere Beftimmung für nicht 40 
begründet halten; — e) die Anfegung des Neumondtages und ei auch der Feſte ift 
inſofern Gegenftand des Streites swilchen den Haräern und Nabbaniten, als die leßteren 
der Rechnung folgen, welche einen Kreislauf von 19 Jahren und 7 Schaltmonaten von 
ie 29 Tagen (3. 6. 8. 11. 14. 17. 19.) unter Beobachtung von noch verfchiedenen be: 
ſonderen Regeln für die Feiertage fejtgeftellt hat, während die Karäer zwar den Kreislauf 45 
anerlennen, aber die einzelnen Monatsanfänge trogdem vom Erfcheinen des eriten Lichtes 
abhängig machen (wenn fie zum Abend des 30. das erfte Licht erbliden, jo machen fie 
den folgenden Tag zum Neumondstag; wenn nicht, jo ift es der 31. und der vorige 
Monat hat 30 Tage). Andere minder weſentliche Abweichungen betreffen die Feier der 
einzelnen Feſte, fpeziell des Peſachfeſtes, des Erſten des fiebenten Monats, des Hüttenfeftes, so 
ſowie die Abhaltung der Falttage (1. Joft II, ©. 305,7); ferner die Abhaltung der gottes- 
dienftlichen Übungen (ſ. a. a. O. ©.309/17) und den Gottesdienft der Feittage (S. 317 
bis 325), wobei der Sabbathgottesdienft in der Hodhzeittvoche, welcher den Karäern eigen: 
tümlich ift, ſowie die äußerſt ergreifenden und trefflich zufammengeftellten gottesdienftlichen 
Bräuche bei der Leichenbeftattung noch befondere Beachtung verdienen. Überhaupt haben 55 
bereitö die erften angefehenen Lehrer den Gottesdienft mit Auslaffung aller vabbinischen 
—— geordnet, ſo daß die gottesdienſtlichen Gebräuche keinerlei Veränderungen oder 
Disluſſionen unterworfen geweſen find. — Die ängſtliche Strenge, mit welcher die Karäer 
alle ihre Gebräuche üben, greift tief in ihr Leben ein. An den eigentlichen Feiertagen 
und an den Halbfeſten, wie Chanukka und Purim, beſchränken fie ſich nicht auf den oo 
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Gottesdienft, und aud an den Zwiſchentagen arbeiten fie gar nicht; außerdem entziehen 
fie durch Faſten eine Menge Tage dem Gejchäftäverfehre. Die Gefege der Reinheit über: 
treiben fie in einer Meife, daß he ſchon deshalb ihres Lebens nicht froh werben, weil auf 
Zeiten jeder Familienverlehr dadurch gejtört wird. Auch in der Lehre von den Bervandt- 

5 ſchaftsgraden beobachtet man große Strenge; ja im der erften Zeit ihres Beſtehens ging 
diejelbe jo weit, daß man bie entferntefte Verwandtſchaft mied und die Heine Gemeinde 
in Gefahr tar, wegen Unftatthaftigkeit der Ehen nad) und nad) auszufterben (ſ. 0. ©. 64,53; vgl. 
noch ‘soft Il, ©. 338/40 ; 375.81). Wie die Karäer aber die gejeglichen Obliegenheiten mit 
peinlicher Genauigkeit erfüllen, jo find fie nicht minder ftreng in der Erfüllung der fitt- 

10 lichen Pflichten. Sie verrichten ihre Beſchäftigung (meift Aderbau und Handel mit Yandes- 
probuften, Pferden und Krämerwaren) in ftiller Einfachheit r geben meift in dunfelfarbiger 
Kleidung, da ihmen alles, was das Auge anzieht, verhaßt ift 

Den Lebrbegriff der Karäer, welcher im weientlichen zur Zeit Habaffis zum Ab: 
ſchluß gelommen war, geben wir in der Form, welche Eliahu Baſchjazi und fein Schüler 

ı5 Galeb (j. o. ©. 66,58) feftgeftellt haben. Es find folgende 10 Artikel: 1. die ganze Körper: 
welt ift —25 d. h. einſt aus dem Nichts gemacht; 2. es iſt ein Schöpfer, der weder 
ſelbſt ern worden ift, noch ſich erichaffen bat: 3. diefes Weſen bat feine Geftalt, ift in 
jeder Beziehung eins, und feinem ber vorhandenen Weſen ähnlich; 4. Gott hat unferen 
Lehrer Moſe gefandt; 5. Gott hat durch ihm die Thora gejandt, welche überall die um: 

20 bedingte Wahrheit enthält; 6. es ift die Pflicht jedes Jsraeliten, die Thora in der Ur- 
ſprache zu erlernen, und zwar a) in ſprachlicher Hinficht, b) in Betreff der richtigen Aus- 
legung; 7. Gott hat den übrigen Propheten ſich offenbart; 8. Gott wird die Toten 
am erichtstage wieder beleben; 9. Gott vergilt jedem nach feinem Thun; 10. Gott wird 
Israel aus dem Elend erlöfen und ihnen den Sohn Davids fenden. Dabei ift e8 den 

26 Raräern, da fie fich ftreng an den Ausdrud der hl. Schrift halten, vor allem darum zu 
thun, jedem aus der bilblichen Redeweiſe leicht herzuleitenden Mißverſtändniſſe vorzubeugen. 
Im ganzen ift zu fagen, daß die Karäer in den Grundlehren mit den Rabbanıten 
übereinftimmend find und daß fie fih nur in der Durchführung derjelben — von ihren 
Gegnern entfernen. B. Ryſſel 

30 Kardinal ſ. Kurie, 

Kardinaltugenden j. Bd V ©. 545,51 ff. und ©. 546, 57. 

Karg, Georg, geit. 1576. — Unſchuldige Nachrichten 1719, ©. 767; 3. G. Wald, 
Einleitung in die Religionsftreitigleiten der lutheriſchen Kirche, Jena 1733 I, 170 und IV, 
362; ®. F. Harrer, Geſch. der lutberijhen Kirche des Fürſtentums Dettingen, ZITHR 1853, 

3 ©. 661 ff.; ; Eeidemann, Dr. Jakob Schent, Leipzig 1875, S. 21. Ueber den Kargſchen Streit 
das reichſte, von der protejtantiihen Theologie bisher (aufer bei ©. Frank, Geſch. der protejit. 
Theologie I, 158 ff.) unbeadhtet gelafjene ren bei I. Döllinger, Die Reformation III. Bd 
(Regensburg 1848) S. 564 ff. u. Anhang ©. 15ff. 

Georg Karg (Parsimonius), geb. 1512 zu Heroldingen bei Harburg in Schwaben 
10 bezog Winter 1531/32 die Wittenberger Univerfität (Album ed. Förftemann ©. 144) 

und wurde dajelbft am 27. April 1536 Magifter (Köftlin, Die Baccalaurei x. Halle 1888 
©.23). Auf;Veranlafjung des Jakob Schenk von Freiberg (ſ. Bd IS. 590, 10ff.) begann er 
zu predigen, ohne von der Wittenberger Fakultät die Erlaubnis dazu zu haben, und bald 
erfuhr man, daß er einem Schwärmer von der Richtung Sebaftian San 8 in die Hände 

4“ —— ſa von dem der — junge Menſch“, wie Luther ihn nennt, ganz 
hingenommen wurde. Da Schenks Aufforderung, feine Irrtümer aufzugeben, nichts 
fruchtete, meldete diefer die Sache dem Aurfürften, der ihn Ende 1537 auf dem Mitten: 
berger Schloß in part bringen ließ. Indeſſen ließ fich Karg von Jonas und Luther in 
wenigen Tagen belehren und geivann bald wieder das Vertrauen des Neformators, jo daß 

s0 diefer der Bitte des Grafen Ludwig von Ottingen (Tb. Kolde, Anal. Lutherana ©. 342), 
Karg, fein Landeskind, zum Prediger in Öttingen zu ordinieren entſprach und den „feinen 
und gelebrten Menichen“ (Brief vom 12. Auguft 1539 De Wette V, 200 vgl. Corp. 
Ref. III, 760f. und Karrer a. a.D. ©. 679) troß feiner Jugend aufs wärmſte empfabl. 
Nunmehr twirkte er in feiner Heimat für die ee, ber Reformation, bis er wegen des 

56 Interims im J. 1547 weichen mußte (vgl. Harrer a.a.D. ©. 664. 693). Im Ansbachichen 
fand er jedoch Aufnahme und zwar wurde er Pfarrer in Schwabach. Schon 1552 wurde 
er bon dort nadı Ansbach u on und fpäter (nad) Lang, Altere Gefchichte von Bayreuth 



Karg 71 

III, 359 ſchon das Jahr darauf) zum Generalſuperintendenten über das ganze Land erhoben. 
Das ſogenannte Auctuarium, ein etwas gemildertes Interim, das, um der kaiſerlichen 
Verordnung zu entſprechen, in den brandenburgiſchen Fürſtentümern der Brandenburgiſch— 
Nürnbergiichen Kirchenordnung beigefügt wurde, hatte er mit andern Pfarrern, wie er 
ipäter jchreibt, „aus Unverftand und menſchlicher Schwachheit, wie wohl mit großer Be 5 
ſchwerd angenommen und eine Zeit lang gehalten” (vgl. 40. Jahresb. d. bift. Ver. f. Mittel 
franfen 1880 ©. 46), ließ aber nad) dem Paſſauer Vertrage die papiftiichen Geremonien 
wieder fallen und trat auch gegen die Neigung der ansbachiſchen Regierung ſehr entichieden 
für die allgemeine Abſchaffung der interimiftischen Gebräuche im ganzen Gebiete ein. m 
Auftrage des Fürſten nahm er 1551 an den Beratungen der Wittenberger Theologen über ı0 
Beichidung des Tridentiner Konzils teil und wohnte in Begleitung des Markgrafen Geor 
Friedrich 1557 dem Frankfurter Konvente und dem Wormſer Geſpräch bei, wo er po 
eine wichtige Predigtthätigfeit entfaltet zu haben jcheint (vgl. C. Ref. IX, 356). 

Auch jpäter zeigt fich bei dem nicht ungelehrten, und die —— Kämpfe der 
Zeit mit Intereſſe verfolgenden Manne eine gewiſſe Neigung zu theologiſchen Sonder— ı5 
meinungen, die er nicht ohne Scharfſinn und mit ſchwäbiſchem Eigenſinn zu vertreten ver— 
ſtand. Angeblich ſchon 1557 (ſo Plitt in d. 2. Aufl, während Lang, Geſch. von Bay— 
reuth III, 360 die Sache mit dem erſt im Jahre 1564 erſchienenen Katechismus in Ver— 
bindung bringt) geriet er mit dem Stiftsdechanten Tettelbach in Ansbach in einen Streit 
über die Frage, ob der Leib Chriſti auch in den Magen komme, an dem auch die ums 20 
wohnende Geiftlichkeit lebhaften Anteil nabm, wobei man ihn als Philippiften und Galvinijten 
verbächtigte. Bedeutfamer war die Beiwegung, die feine Rechtfertigungslehre bervorrief. Nach: 
dem er fie ſchon lange vorgetragen, fcheint es der Widerfprud des im Jahre 1567 nad) 
Ansbah gelommenen Stiftspredigerd P. Heymann geweſen zu fein, der ihn veranlaßte, 
dem Amtögenofjen eine (wohl nicht im Drud erjchienene vgl. Thomaftus, Historia 
dogm. de obedientia Christi ete., Erlangen 1846 ©. 18) schedula de justificatione 
(vgl. Döllinger a. a. D. Anh. ©. 15) zu überſchicken, deren Inhalt, da die Frage alsbald auf 
der Kanzel verhandelt wurde, großes Auffehen erregte. Dabei handelte e8 ſich um die richtige 
Auffaffung und den Wert des aktiven Gehorfams Ghrifti, defjen Zurechnung zum Ofiandrismus 
führe und einen praftifchen Antinomismus begünftige, indem er meinte, dem Volke liege nichts 3 
näher als der Schluß, gleich twie mit der Zurechnung des leidenden Gehorſams Chrifti die 
Befreiung von der durch Chriftus übernommenen Sündenftrafe natürlich verbunden ſei, jo 
fnüpfte fh auch als naturgemäße Imputation der Gejeheserfüllung die Befreiung von 
der Pflicht des eigenen Gehorſams. Deshalb lehrte er: das Gejeß verbinde entweder 
zum Gehorſam oder zur Strafe, aber nicht zu beidem. Da nun Chrijtus die Strafe für 35 
uns gelitten, jo habe er den Gehorfam für fich felbft geleiftet. Zu feinem ftellvertretenden 
Verdienſt gehört jein thätiger Gehorſam nicht. „Vom Leiden und Sterben unjers Herrn 
Chrifti wird recht gejagt, daß es und werde appliziert und zugeeignet, nämlich) zur Ver: 
ebung unferer Sünd, auf daß wir deshalben abfolviert und gerecht geachtet werben; 

Feine eigene Gerechtigkeit — nur in diefem Sinn ift fie für uns wirkſam — wird uns mit- 10 
geteilt zu unferer Wiedergeburt und Verneuerung, daß wir ihm an Frömmigkeit gleich 
werden, welches bie angefangen, dort aber nad) der Auferftehung wird vollendet werden“ 
(Dillinger a. a.D. en ©. 22). „Chriftus hat das Geſetz nicht aufgelöft, ſondern be— 
ftätigt, jelbit gehalten — — daß ers nachmals in uns noch aufrichte und ung dem Geſetz 
und ihm jelbit gleihförmig mache.” „Leiden kann man für andere und frembe Schuld 45 
bezahlen, aber nicht für andere fromm fein — —, nicht feine Frommheit, fondern jein 
Tod ift das Sühneopfer für unfere Sünde 20.” (ebend. ©. 25). Dabei erflärte er, daß in 
der Schrift eine Zurechnung der Gerechtigkeit Chrifti nirgends gelehrt werde, und die ganze 
Redeweiſe nur von Luthers falfcher Überjegung der Stelle Phi 3, 9 berrühre. Aus dem 
bäuslichen Streit hierüber wurde bald ein allgemeiner, an dem Heßhuſius, die Straß: so 
burger, Mürttemberger und Wittenberger Theologen durch Gutachten teilnahmen und den 
man für fo gefährlich hielt, daß der Kurfürft Auguft von Sachſen und andere ira 
icon 1569 die gewaltſame Unterbrüdung der neuen Keterei forderten. Eine vom Markgrafen 
Georg Friedrich erbetene Abordnung der Wittenberger Theologen, die unter Führung Paul 
Ebers in Ansbach erichien, vermochte Karg nicht umzuftimmen. Erſt eine mündliche Ver: 56 
handlung mit dem ing iſchen vom Amte jujpendierten in Wittenberg ſelbſt, wohin er fich im 
Sommer 1570 begab, veranlaßte ihn am 10. Auguft 1570 zu einem Widerrrufe —* 
en a. a. O. 771). Nachdem er diefen vor 42 Dekanen und Senioren der fränkischen 

ütlichfeit vom 31. Okt. desſ. Jahres feierlich wiederholt hatte, wurde er von Jakob Andreae, 
der viel zur Vermittlung beigetragen hatte, wieder in fein Amt eingefeßt. Er jtarb 1576. 60 
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Von ihm ſtammt auch ein „Katechismus, d. i. eine kurze Summe chriſtlicher Lehre, wie die 
in der Kirche frageweiſe vom nützlichſten gehandelt werden kann“ 1564, der mit mebr- 
fachen Überarbeitungen, zuerft durch Aur. Zaelius, bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts 
im Ansbachiſchen Gebiet gebraucht wurde. Theodor Kolde. 

5 Karkemiſch. Litteratur: Eb. Schrader, Keilinichriften und Gejchichtsforihung, 1878, 
©. 227; Fr. Delitzſch, Wo lag das Paradies? 1881, S. 265 ff.; Joachim Menant, Kar- 
kemish, sa position d’apr&s les d@couvertes modernes (extr. des m@moires de !’acad@mie 
des inscriptions et belles lettres 1891, XXII, 2). Hier ift die Litteratur vollftändig ange: 
geben. Sochau, Reife in Syrien und Mejopotamien 1883, ©. 168 ff. Außerdem ſ. die Aus— 

0 grabungsberidhte am Schluß des Artikels. 

Karkemiſch lag nach den Keilinfchriften jenjeit3 des Euphrat, alfo am rechten Eupbrat- 
ufer, gegenüber von Til Barfip, dem heutigen Biredjil. Der Name bezeichnet entweder 
jenen hethitiſchen Staat, der feine Selbitftändigfeit unter affprifcher Oberhobeit am längften 
gewahrt bat, oder die Hauptftabt diefes Staates, welche in dem ein wenig ftromabtvärts 

15 von Biredjif liegenden Trümmerhügel von Dieräbis wieder entdeckt wurde, wo bereits 
1872 der Italiener F. Finzi (Ricerche per lo studio dell’ antichitä Assira, Torino) 
ihre Lage vermutet hatte. Die früheren pentifizierungen mit Gircefium oder mit Mab— 
bögh Hierapolis find aufzugeben. Die letzten Notizbuchaufzeihnungen George Smiths, 
des berühmten Entdeders auf biblifchbabylonifchem Gebiete, vom März 1876, galten den 

20 Trümmern von Karkemiſch (fie find teilweife abgedrudt bei Friedr. Delisih a. a. D. 
©. 266 f.). Das tödliche Fieber, Das während der Arbeiten in Djeräbis ihn befiel, raffte 
ihn am 19. Auguft 1876 dahin. 

Karkemisch ijt die hebräifche Schreibung. Die Afiyrer fchrieben Kar-ga-miS oder 
Gar-ga-mis, die Agypter ebenfalld mit Schwankungen in den K-Lauten K-r-k-m-E. 

25 Der moderne Name des Ortes Djirbäs, Plur. Dieräbis ift eins mit dem griechifchen 
Evownds und 'Rowrös, vgl. G. Hoffmann, Auszüge aus ſyriſchen Akten perfiicher 
Märtyrer, 1880, ©. 161 ff. \ 

innerhalb der bisher durchforfchten Keilfchriftventmäler liegt die ältefte Erwähnung 
von Karkemiſch auf den erften Tafeln des jüngft veröffentlichten II. Bandes der Cuneiform 

%» Texts from Babyl. Tablets vor: hier wird aus der Zeit Ammizadugas (c.2200 v. Chr.) das 
Gewicht von Karkemiſch wiederholt erwähnt, und zwar dasfelbe Gewicht, nach dem noch 
in afforifcher Zeit gerechnet wird. Dieſe an ſich geringfügigen Angaben illuftrieren die 
Thatſache, daß Karkemiſch, an dem noch bis heute einzig benügten Karawanenübergang 
des Euphrat gelegen, jchon in den älteften Zeiten der ——— ag 

35 wie es aus aſſyriſcher Zeit längit befannt ift (in den gefchichtlichen Dokumenten von Ni— 
neveh aus Ajurbanipals Zeit wird mit Vorliebe nach der „Mine von Karkemiſch“, manü 
Sa Gargamis, gerechnet), tonangebender Handelsplat war. In dem Bereich der ägyp— 
tiſchen —— ift die Erwähnung der Stadt: Karfemifch bisher nur für die Zeit des 
Neuen Reiches nachgewiejen. Immerhin fällt die ältefte unter den Stellen, die W. M. Müller, 

ao Alien und Europa, ©. 263 und 269 für die äghptiiche Nennung von Karkemiſch aufführt, 
in die Zeit Thutmofis III. (e. 1500 v. Chr.) und Amenophis IIT., die jüngfte in die Zeit 
Ramfes II. und III. (1325 bis ce. 1260). 

In den affyrifchen Kriegsannalen wird Karfemifch zuerft bei jenem Eroberungszuge 
Tiglatpilefers I. (um 1110), der bis an die phöniziiche Küfte führte, erwähnt: „Won der 

45 Gegend des Landes Sudi bis nach Karkemiſch im Hethiterlande plünderte ich an einem 
Tage.” Damals war die Macht des alten Hethiterreiches bereits durch neueintwandernde 
Völfer (durch die ftammverwandten Kummuch, nach denen jpäter die Yandichaft Komma— 
gene ihren Namen hat, die Kasfu, deren Name vielleicht mit den Kolchern identisch ift, 
die Tabal u.a. m.) gebrochen. Später haben aramätfche Horden die Verwüſtung vollendet. 

so Als Afurnasirpal 877 „auf Kähnen von Tierfellen” den Tigris überjchritt und in Karke— 
mifch jein Lager aufichlug, repräfentierte der Hethiterftamm von Karkemiſch den letzten Neft 
der alten Hethiterherrlichkeit. Durch Huge Nachgiebigfeit wußte er feine relative Selbft: 
ftändigfeit noch weiter zu wahren. König Sangara brachte feinen Tribut und ließ es 
geichehen, daß Ajurnasirpal beim Abzug eine zur Stabtbefagung gehörige Reiterfolonne 

65 dem aſſyriſchen Heere einreihte. Nach einem mißglüdten Verfuch, gegen Salmanafjar II., 
den Nachfolger Ajurnasirpals, eine Empörung anzuzetteln, zahlte er eiligft Kriegsentichä- 
digung und ſchickte feine Tochter in den Harem von Nineveh. Unter einem König Pifiris 
erreichte den Staat Karkemiſch das Geſchick. Noch im Jahre 738 batte es Piſiris ver: 
jtanden, ſich den affpriichen Großfönig (Tiglatpilefer III.) durch Geſchenke geneigt zu 
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machen. Als er aber 21 Jahre Später unter Sargon im Vertrauen auf Bundesgenofien 
verjuchte, die aſſyriſche Oberhobeit abzufchütteln, wurde „Gargamis, das böfe Hethitervolk“ 
niedergefchlagen und Pifiris gefangen genommen (717). Jeſ 10, 9 ftellte dieſe Niederlage 
von Karkemiſch nebſt der anderer Städte den Juden als warnendes Erempel hin. Unter 
Sanberib wird Karkemiſch wiederholt als aſſyriſche Provinz erwähnt. In der Meltgefchichte 5 
jollte die Stadtgegend noch einmal eine große paffive Rolle fpielen. Die Provinz war 
Schauplag der Enticheidungsichlacht, dur die dem Siegeszuge Nechos ein Ziel geſetzt 
wurde (fpäteitens 605) und bei der König Joſia von Juda den Tod fand; f. er 46, 2, 
vol. 2 Chr 35, 20, III. Esra 1, 23 ff. 

Die Ausgrabungen im Trümmerhügel von Djeräbis (Abbildung und Plan des Ruinen: 10 
felds ſ. b. Perrot et Chipiez, Histoire de l’art dans l’antiquit& IV, Additions, 
p. 810.) find nad George Smiths Tode twiederholt aufgenommen worden. Sacdau 
(Reife in Syrien und Mefopotamien ©. 168 ff.) fand den englifchen Konful von Aleppo, 
Mr. Henderfon, mit Ausgrabungen beichäftigt und befchreibt felbit die Nuinenftätte. Hen— 
derfon ift inzwiſchen freitvillig aus dem Leben geſchieden. Über das Geſchick feiner Auf: 15 
zeihnungen * der Verfaſſer wenig in Erfahrung bringen. Mitteilungen über die Aus— 
grabungen und Abbildungen finden ſich im Graphie vom 11. De. 1880 (Perrot et 
Chipiez reproduzieren die Bilder a. a. O. Fig. 390 f.) und in American Journal of 
Archaeology IV (1888) ©. 172 ff. vgl. Wlate ITI und IV (auf Plate IV ift das bei 
Perrot et Chipiez Fig. 391 gegebene Bild bedeutend verbeſſert). Die hethitifchen In— 20 
ihriften aus dem alten Karkemiſch find zum Teil neu Follationiert von Meſſerſchmidt 
im Corpus inseriptionum Hethiticarum (Mitteilungen der Vorderaſiat. Gejellichaft, 
Heft III für 1900) foeben (Februar 1901) veröffentlicht worden. Alfred Jeremins. 

Karlftadt, Andreas, get. 1541. — Bon Karlſtadts zahlreihen Schriften liegen 
brauhbare Neudrude nicht vor. Eine größere Zahl feiner Briefe find veröffentliht von 26 
Olearius Serinium antiquarium, Halae 1671. — Aus der Litteratur über ihn ift zu nen« 
nen: Köhler, Beiträge zur Ergänzung der deutfchen Literatur, 1792, I, 1—162,. 11,239— 269; 
Erblam, Gejchichte der proteftantifchen Sekten, 1848, ©. 174 ff.; Jäger, Andreas Bodenjtein 
von Garlftadt, 1856; Diekhoff, GgA 1848; derſ, Die evangelifche Abendmahlslehre im Re— 
formationgzeitalter L S. 299-428. — Ueber einzelne Lebensabfhnitte unterrichten u. a. 80 
G. Bauch, Andreas Carlſtadt als Scholaftiter ZG XVII, ©. 37 ff.; Th. Kolde, Witten« 
berger Disputationsthefen ZAG XI, ©. 448 ff. — Ueber Karlſtadts Reife nah Dänemark: 
Balg, ZES II, 127 ff.; TH. Kolde, AS VIII, 283 ff; D. Schäfer, Z4G XIIL, 311. — 
lieber die Schrift de legis litera sivo care et spiritu vgl. H. Barge, THStK 1901; über 
Karlftadt in Orlamünde Hafe in Mt. d. Gejch.: u. Altertumsforſch.-Geſ. des Dfterlandes IV 35 
(1854), 61. — Ferner: Baumann, Duellen zur Gefchichte des Bauernfrieges aus Rothenburg 
an der Tauber; Kirchhofer, Oswald Myconius S. 153. 316—343. Außerdem C.R. I und 
Enders, Luthers Briefwechjel. — Eine ausführliche Biographie des Unterzeihneten über Karl- 
ſtadt ift in Vorbereitung. In ihr werden die näheren Nachweife für die im folgenden Ar: 
titel gegebenen Ausführungen gebracht werden. 

Andreas Bodenftein von Karlſtadt, jeit etwa 1521 nad) feinem in Franken am Main, 
einige Stunden von Würzburg entfernt gelegenen Geburtsorte kurzweg Karlſtadt genannt, 
ft um das Jahr 1480 geboren. Die bisherige Annahme, daf Rarltadt auf außerdeutſchen 
Univerfitäten feinen afademifchen Studien obgelegen habe, berubt auf einer Vertvechslung 
mit feiner fpäteren Nomreife. Er bezog im Winterjemefter 1499/1500 die Univerfität 46 

‚ auf der er nad Erlangung des Baccalaureats in artibus bis 1503 verblieb, 
und fiedelte in diefem Jahre an die Kölner Univerfität über. Hier trat er in die Mon 
tanerburfe ein, deren ftreng thomiftische Anfchauungen er fich zu eigen machte. Im Winter: 

ſemeſter 1504/5 wandte fich Karljtadt nach der neugegründeten Wittenberger Univerfität, 
an der er ſich bald als philoſophiſcher Lehrer einen bedeutenden Ruf erivarb. in feinen so 
Iholaftifchen Echriften (de intentionibus 1507, distinetiones sive formalitates Tho- 
mistae 1508) befämpft er, ein eifriger Vertreter der via antiqua, die kritiſche Erfenntnis- 
Iebre der Neunominaliften, insbefondere Ockams, und tritt für die unbedingte Autorität 
des heiligen Thomas ein. Seine Lehrthätigkeit brachte Karlſtadt reihe Anerkennung. Bis 
zum Jahre 1510 hatte er alle akademiſchen Grabe, einfchließlich des theologiichen Dofto- 55 
rats, erworben. 1508 erbielt er ein niederes Kanonikat an dem der Univerfität inforpo- 
nierten Allerheiligenftift, und nach der im Jahre 1510 erfolgten Rückkehr Trutfetters von 
Wittenberg nah Erfurt das Aridiafonat, die zweithöchſte Prälatur am Allerbeiligenftifte. 
Diefe mit beträchtlihen Einnahmen verknüpfte Stellung legte ihm einerjeit3 Firchliche Ob- 
liegenheiten auf — er belleidete als Archidiafon das Amt eines Prediger an der Stifte: &o 
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firde und mußte einmal wöchentlich Meſſe halten — und verpflichtete ihn zugleich zur 
regelmäßigen Abhaltung von theologtichen Vorlefungen an der Univerfität. 

Im Jahre 1515 verließ Karlitadt, ohne dazu von der Univerfität und dem fur: 
fürften ermächtigt zu fein, Wittenberg und begab fi; nad Rom. Er gab vor, damit ein 

5 mehrere Jahre rüber in Todesgefahr getbanes Gelübde erfüllen zu wollen, benußte aber 
jeinen Aufenthalt in Rom dazu, Jura zu ftudieren, und ward bier zum Doctor juris 
utriusque promoviert. Zu diefen jo ſpät aufgenommenen juriftijchen Studien ward Karl: 
ſtadt mwejentlich durch den Wunſch getrieben, die Anwartichaft auf die erjte Prälatur am 
Allerheiligenftifte, die Propftei, zu erhalten, deren Inhaber Juriſt fein mußte — wie er 

10 ſich denn auch jpäter nach Erledigung diefer Stelle um fie, wennſchon vergeblich, bewarb. 
Bald nad Karlitadts Nückkehr von Rom ift fein Bruch mit der Scholaftif grund: 

jäglich vollzogen. Da er ſelbſt in jeiner Schrift „Von päpftlicher Heiligkeit“ mit Ent: 
—* viele Beobachtungen in Rom über die Verweltlichung des Papſttums mitteilt, liegt 
die Annahme nahe, daß ſolche Eindrücke ihn zur Abkehr von der Scholaſtik und zur Ver— 

15 innerlichung ſeiner religiöfen Anſchauungen mit beſtimmt haben. Die von Kolde und 
Brieger neuerdings faft gleichzeitig wieder aufgefundenen 151 Thefen Karlſtadts vom Sep: 
tember 1516 enthalten bereits die Grundzüge feiner fpäteren Theologie. Die Scholaftifer 
und Ariftoteles werben bekämpft (Theje 37, 143); die Lehre von der Willensunfähigkeit 
des Menſchen zu Gott zu gelangen und von der Ausfchlielichkeit des Wirkens göttlicher 

20 gratia bei dem Erlöfungsvorgange wird, auf auguftiniicher Grundlage, mit einer Ent: 
jchiedenheit vorgetragen, wie wir fie in gleichzeitigen Außerungen Luthers nicht finden. 
So ift eine direkte Abhängigkeit Karlſtadts von Luther nicht anzunehmen. Beide Männer 
haben ſich feit Ende des Jahres 1516 gegenfeitig befruchtet — wobei es freilich zu einem 
perjönlichen Freundichaftsverbältniffe zwiſchen beiden nicht gekommen iſt. 

5 . Die Angriffe, die Eck im feinen Obelisei gegen Luthers 95 Theſen gerichtet hatte, 
veranlaßten Karlſtadt im Frühjahre 1518 zur Veröffentlichung einer umfangreichen Thejen- 
jammlung, die einen Uuerfchnitt feiner damaligen theologischen Geſamtanſchauung giebt. 
Beſonders charakteriftiich ift Karlſtadts Stellung zur heiligen Schrift, der er als religiöfer 
Erfenntnisquelle die unbedingtefte Autorität zuweiſt. Als Interpretationsgrundſatz ſtellt 

er bier noch die buchitäbliche Morterflärung auf. Auch findet fi in den Thejen ſchon 
der — während der Leipziger Disputation von Luther aufgenommene — Gerfonjche Sat, 
daß aud ein Konzil irren könne. Auf den von Ed in einer Gegenfchrift gemachten Bor: 
Ihlag, über das Verhältnis der Gnade zu den guten Werfen öffentlich zu disputieren, 
ging Karlſtadt willig ein. Diefe Disputatton fand zwiſchen Karlftadt und Ed zu Leipzi 

ss am 27., 28. Juni, fowie am 1., 3., 14. und 15.. Juli ftatt. Als Dialektiker zeigte de 
Karljtadt dem Ed nicht immer gewachſen, und der rein dogmatische Gegenftand vermochte 
entfernt nicht das allgemeine Intereſſe zu erwecken, wie die Disputation Luthers und Eds 
über die Autorität des Papfttums. Aber für Karlftadts innere Entwidelung bat die 
Leipziger Disputation eine ähnliche Bedeutung gehabt wie für diejenige Luthers. Seit 

so jenen Tagen bat ſich Karljtadt in fteigendem Maße das Bewußtſein der Unvereinbarfeit 
feiner Überzeugungen mit der herrfchenden Kirchenlehre aufgedrängt. Zunächft legte er noch— 
mals feine Anſchauung von der alleinigen Wirkſamkeit der erlöfenden göttlihen Gnade, 
der gegenüber der Menſch ſich rein empfangend verbalte, in drei polemijchen Schriften 
gegen Ed feſt. FFreilih wird — mas Karlſtadt fpäter jelbit bedauert — in ihnen burd) 

45 leidenſchaftliche, perfönliche Angriffe auf feinen Gegner die fachliche Behandlung des Gegen— 
jtandes oft beeinträchtigt. 

Im Jahre 1520 eröffnete Karlftadt den Kampf gegen Einrichtungen der katholischen 
Kirche, denen ein werkheiliger Beigefhmad anbaftete. — er noch waͤhrend der Leipziger 
Disputation in der Ablaßfrage einen zurückhaltenden Standpunkt eingenommen, jo betont 

so er jebt in der Polemik gegen den Annaberger Franzisfanerguardian Seiler die Wertlofig- 
feit alles Ablafjes. In einer zweiten Schrift wendet er fich gegen den Mißbrauch, der 
mit geweihtem Waſſer und mit geweihtem Salz getrieben würde. Gleichzeitig legte er in 
der umfangreichen Schrift De canonieis seripturis die Ergebnifje feiner Unterfuchungen 
über die Schriften des alten und des neuen Teftaments nieder. So weit die Kritik deren 

65 Entjtehung, Verfaflerfchaft und Überlieferung betrifft, fteht Karlftabt ihnen mit einer be: 
merkenswerten Selbititändigfeit gegenüber. Auf Grund fprachlicher Indizien leugnet er, 
daß Mofes der Verfafjer der fünf Bücher Mofis geweſen fein könne, und im Anjchluß 
an den Kanon des Hieronymus ftellt er nach dem Grade der Sicherheit der Überlieferung 
drei Gruppen von Schriften auf. Aber an der Verbindlichkeit des im buchftäblichen Sinne 

so veritandenen Inhalts der Schriften wagt er nicht zu rütteln. Darum nimmt er aud) 
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die Autorität des Jakobusbriefes, trogdem er ihn in der von ibm aufgejtellten Rang: 
ordnung der Schriften an letter Stelle aufführt, gegen die Angriffe Luthers — ohne 
defien Namen zu nennen — mit Entjchiedenheit in Schuß. 

Auf die gegen Luther gerichtete Bannbulle hatte Ed auch Karlſtadts Namen geſetzt. 
Bor die Entſcheidung geftellt, zu mwiderrufen oder den Bruch mit der Kirche endgiltig zu 5 
vollziehen, rang Karlſtadt ſich zu dem Entjchluffe durch, die betretene Bahn meiter zu 
ſchreiten. Sein „Miffive von der allerhöchiten Tugend Gelafienbeit“ vom 11. Dit. 1520 
legt von diefem inneren Kampfe ein ſchönes Zeugnis ab. Zugleich offenbart 8 — in 
no ſtärkerem Maße als Karlſtadts erfte deutiche Schrift aus dem Jahre 1519 — ftarfe 
Beeinfluffungen durch myſtiſche Anfchauungen, für deren Aufnahme die auguftiniiche 10 
Gnadenlehre die Dispofition geichaffen hatte. Schon am 17. Dftober 1520 erſchien feine 
Schrift „Von päpftlicher Heiligkeit”, die eine Menge von Yigen päpftlicher Verweltlichung 
bietet, aber an monumentaler Kraft den Vergleih mit Luthers Schrift „An den chrift- 
lichen Adel deuticher Nation“ nicht auszuhalten vermag. Danach trat eine längere Rube: 
paufe in Karlſtadts fchriftitellerifcher Thätigkeit ein. 15 

Im Mai des Jahres 1521 folgte Karlftabt einem Rufe des Königs Chriftian II. 
nach Dänemark, wo jchon feit Ende 1520 jein fpäterer Gefinnungsgenofje Martın Rein: 
bard im reformatoriichen Sinne gewirkt hatte. Die Gründe, die Kolde mit Nachdrud 
egen Karljtadts däniſchen Aufenthalt geltend gemacht hatte, hat er jelbit jpäter als nicht 
—— anerlannt. Da in dem geiſtlichen Geſetz Chriftians II. vom 26. Mai 1521 20 
ſchon den Biſchöfen die Verehelihung unter Berufung auf Paulus (1. Ti) mit derfelben 
Begründung geboten wird, die Karlitadt einen Monat fpäter in feiner Schrift De coeli- 
batu vorträgt, jo erjcheint eine Teilnahme Karlitadts an der Firchlichen Geſetzgebung Chri: 
ftians II. zweifellos. Aber ſchon wenige Wochen nach feiner Ankunft in Kopenhagen mußte 
er dem vereinigten Widerjtande des Adels und der Geiftlichkeit tweichen, die noch mehrere 25 
Jahre jpäter Chriftian II. Karlitabts Begünftigung zum Vorwurf machen („Doctorem 
Carlestadium, fortissimum Lutheri athletam, enutrivit“). 

Am 24. Juni weilte er wieder in Wittenberg und gab an diefem Tage gleichzeitig 
feine beiden Schriften „Bon den Empfabern Zeichen und Zufag des heiligen Sacraments“ 
und „Bon Gelübden Unterrichtung” heraus. In der erfteren hält ee — ebenſo wie in so 
den übrigen während des Jahres 1521 gefchriebenen Abendmahlstraltaten — noch an ber 
leiblichen Gegenwart Chriſti im Sakrament feſt, fiebt in ihr aber nur ein Zeichen der 
göttlichen Verheifung. Die zweite, wenige Tage ſpäter auch lateinifch herausgegebene 
Schrift befürtwortet die Aufbebung der Mönchsgelübde und inabejondere des Gölibats,* wo: 
für" übrigens bereits einen Monat früher Bartholomäus Feldkirch in einer Abhandlung ss 
eingetreten var. In —— mit den ſogenannten Wittenberger Unruhen dürfen 
dieſe Schriften nicht gebracht werden, da die auf eine Reform der Meſſe abzielende Be— 
wegung von den Auguſtinern, auf die Karlſtadt als Kleriker keinen Einfluß hatte, aus— 
ging und erſt vier Monate ſpäter, im Oktober 1521, einſetzte. 

Während in der Abhandlung über die Gelübde Karlſtadt noch Vorſchriften des alten 40 
Teſtamentes als im buchſtäblichen Sinne giltig und bindend hingeftellt hatte — fo die 
Ablöfung des Mönchsgelübdes mit 50 oder 20 Siclos nady Le 27 —, vertritt er in ber 
am 30. September 1521 erjchienenen Schrift De legis litera sive carne et spiritu 
einen völlig neuen Trike | der für die weitere Enttvidelung jeiner Theo: 
logie von größter Bedeutung wurde. Neben das buchitäbliche Verſtändnis der Schrift 1 
ftellt er ein ihren tieferen Sinn erfaſſendes geiftiges, das auf göttlicher \nfpiration berube. 
Bon bier aus ergaben fich fpäter gewiſſe Berührungspuntie der Karlſtadtſchen Anfchauungen 
zu denen der Schtwärmer. 

Der Stellung Karlftadts in den Wittenberger Unruben und feiner Thätigfeit wäh— 
rend Luthers Abweſenheit auf der Wartburg ift eine vielfach irrtümliche Beurteilung wider: wo 
fahren. Als die Auguftiner Anfang Oktober 1521, ihrem Prior den Gehorſam ver: 
weigernd, nicht mehr Meſſen abhalten wollten und die Austeilung des Abendmahl sub 
utraque specie forderten, warb einer Kommiſſion von vier Theologen, zu der auch) Karl: 
ftabt gehörte, die Unterfuchung der Angelegenheit ſeitens der Univerfität übergeben. Am 
17. Dftober fand unter feinem Vorfige eine Disputation ftatt, die eine gründliche Aus: 55 
forache über die für und gegen das Vorgehen der Auguftiner jprechenden Gründe be: 
zweckte. Gegenüber der entichiedeneren Haltung Melanchthons vertrat Karlſtadt den Stand: 
punkt, daß eine Abichaffung der Meſſen nur im Einverjtändnis mit dem Magiftrat von 
Wittenberg erfolgen dürfe. In gleihem Sinne ward an den Hurfürften in einem von 
fieben Profeſſoren unterjchriebenen Gutachten berichtet. Als die Erregung nicht nachließ, so 
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ſuchte Karlſtadt am 10. Dezember in einem Sendbbrief „Ach bitt euch Brüder, daß ibr 
allefamt ein Meinung reden wollt“ die Gemüter zu beruhigen. Das Evangelium jolle 
für alle die Richtfchnur des Handelns abgeben. Nichtödeftoweniger kam es fortgejegt zu 
Ausschreitungen. Der Auguftinerprior Held und ein Teil der Gtiftäherren am Aller: 

5 beiligenftift fuchten Friedrich den Weifen zum fchärfiten Vorgehen gegen die Unrubeftifter 
— jetzt hauptſächlich Studenten — zu beitimmen. Dem gegenüber war es die Meinung 
aller nambaften theologischen Profefioren, daß man durch entgegenfommende Reformen die 
große Erregung der Bevölkerung beichtwichtigen müſſe. Ste brachten diefe Anficht in 
einem neuen Gutachten zu ſehr entſchiedenem Ausdrud. Angefichts der Unentſchloſſenheit 

10 des Hurfürften und der fid) von Tag zu Tag mehrenden Revolten, die in den Kirchen 
während des Meſſeleſens ftattfanden, entſchloß ſich Karlſtadt dazu, den entjcheidendben 
Schritt zu tbun. Am Weibnachtstage teilte er, nachdem er in einer Predigt die Not: 
wendigkeit eines ftarfen Glaubens beim Empfange des Abendmahls betont hatte, dasjelbe 
unter beiberlei Geftalt einer ungeheuren Menjchenmenge aus. Das Vorgehen Karlſtadts 

15 fand, wie beifpielöweife die gleichzeitigen Briefe des Juftus Jonas beweifen, die Billigung 
aller evangeliich Gefinnten. 

Von diefem Augenblide an war Karlſtadt ala Führer der reformatorifchen Betvegung 
in Wittenberg ftillfchtweigend anerkannt. Als folder glaubte er bei einer Reform der 
Abendmahlsfeter nicht fteben bleiben zu fünnen. Um die Wende bes Jahres 1521/22 

2 wurden die Obrenbeichte, die Elevation der Hoftie und die Faftengebote abgeſchafft. Am 
26. Dezember 1521 verlobte fich Karlitadt mit Anna von Mochau, einer jehr jugendlichen 
Adeligen aus dem bei Wittenberg gelegenen Dorfe Segrena — ein Schritt, mit dem er 
die bereitö früher mehrfach erfolgten Durchbrechungen des Gölibats feinerfeit3 gut hieß. 
An der Feier feiner Hochzeit, die am 19. Januar 1522 ftattfand, nahmen ein großer 

35 Teil der Univerfitätsptofeioren, ſowie Wittenberger Ratöherren teil. — Auf die Kunde 
von den Vorgängen in Wittenberg erfchienen Ende 1521 dafelbit die jog. Zwickauer 
Propheten. Aus der Schilderung, die ein Anonymus (bei Strobel, Mifcellanea V) von 
ihren pbantaftischen Zielen giebt, erbellt, daß Karlftadt mit ihnen damals faum Gemein- 
ichaft gehabt haben kann. Erſt jpäter, feit Ende 1522, ift er mit einigen von ihnen, 

30 auch mit Thomas Münzer, in brieflichen Verkehr getreten. Karlſtadt ging in jenen Maß— 
nabmen vielmehr Jean aufs innigfte Hand in Hand mit dem Mitte — Rate, den 
er als die Oberbehörde für die kirchlichen Angelegenheiten der Stadt angeſehen hat. Auf 
Karlitadts Einfluß ift der Erlaß der Ordnung der Stadt Wittenberg vom 24. Januar 
1522 zurüdzuführen, durch welche das Vermögen der Stiftungen, Brüderfchaften und 

5 Klöfter für Zwecke ftädtifcher Armenpflege — doc unter ausfömmlicher Verforgung der 
bisherigen Inhaber — in Anjpruch genommen wird. Bald darauf eröffnete Karlſtadt in 
feiner Schrift „Von Abthuung der Bilder“, die durch die Erregtheit des Tones von feinen 
übrigen VBeröffentlihungen aus diefer Zeit einigermaßen abftiht, den Kampf gegen die 
Bilder in den Kirchen, in deren Verehrung er einen Antrieb zur Rückkehr in die Tatho- 

so liſche Werkheiligkeit erblidte. Die Folge war, daß der Wittenberger Rat die Wegnahme 
der Bilder aus den Kirchen anoronete. Dabei fam es zu einigen, übrigens geringfügigen 
Ausschreitungen, die der Nat ebenfo wie Karlſtadt aufs fchärffte verurteilte. 

Alle diefe Anderungen im Kultus hatten das ftarte Mißfallen Friedrichs des Weiſen 
erregt, der befonders über die Abjchaffung der fatholifchen Meſſe aufgebradht war. Won 

#5 Karlftadt und Melanchthon wurde Nechenjchaft verlangt. Melanchthon fügte fich ſogleich; 
Karljtadt verfprach, nachdem er die ibm weſentlich erfcheinenden Reformen durchgejegt hatte, 
am 14. Februar 1522 gleichfalls, von weiteren Neuerungen abjehen, und falls es nicht 
gefchähe, willig darum Strafe leiden zu wollen. Doch Friedrich der Weiſe wünſchte den 
alten Kultus in vollem Umfange wieder hergeftellt zu feben. — Luther bielt e8 auf die 

50 Kunde von den einfchneidenden Wittenberger Vorgängen nicht länger auf der Wartburg. 
Nach feiner Ankunft in Wittenberg (6. März) gelang es ihm, Karlftadt in feiner führenden 
Stellung zu erfchüttern und feine Reformen unter dem Hinweis darauf, daß man die 
Schwachen jchonen müffe, wieder rüdgängig zu machen. Das Abendmahl sub una specie 
wurde wieder eingeführt, desgleichen die Elevation der Hoftie, die bis nad Karlitabts 

55 Tode (1541) in Wittenberg beibehalten wurde. Karlſtadt blieb zwar Profeſſor an der 
Wittenberger Univerfität, verlor aber allen Einfluß. Als er im Sri 1522 gegen ben 
Leipziger Profeſſor Ochjenfart eine lateinische Schrift verfaßt batte, wurden die fertigen 
Drudbogen von der Univerfität konfisziert und vernichtet, ein-Worgehen, das den Be- 
teiligten ſogar feitens Friedrichs des Weiſen deutliche Mipbilligung — 

MM) Da Karlitadt jo die Möglichkeit genommen war, praftiich zu wirken, widmete er fich 
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zunächſt ganz der theologischen Spekulation. Dabei fnüpfte er an die in feiner Schrift 
De legis litera sive carne et spiritu erftmalig ausgefprochenen Gedanken an. In— 
dem er in der Gelaſſenheit (im aktiven Sinne: dem Berlafien alles Kreatürlichen) die 
notwendige Vorausjegung der Mitteilung göttlichen Geiftes ſieht, erhält feine Theologie 
in mancher Beziehung Verwandtſchaft mit myſtiſchen Anfchauungen. Doch unterfcheidet 5 
ib Karlſtadt von den Myſtikern dadurch, daß er ſich nicht an dem fontemplativen 
Schwelgen in der Vereinigung der Seele mit Gott genügen läßt, fondern — auf der 
Grundlage der fpirituell verftandenen Vorfchriften des alten und neuen Teſtaments — 
fittliche Normen für die praftifche Bethätigung der neuen Überzeugungen aufitellte. Aus 
dem Verlangen, alle Mittelinftanzen, die ſich in den religiöfen Verkehr zwiſchen Gott und 10 
den Menfchen einjchoben, auszufcheiden, verjteht es fich, da Karlſtadt nicht nur ber Geift- 
lihleit den Charakter indelebilis beftritt, fondern fie als bejonderen Stand überhaupt 
nicht mehr anerkennen wollte. Er jelbit erflärte, niemand mehr zu einem theologiſchen 
Grade zu promodieren, nannte fich feit 1523 „ein neuer Lai“, legte fein geiftliches Ge— 
wand ab und brachte mehrmals längere Zeit ald Bauer in Segrena bei den Verwandten ı5 
feiner Frau zu. 

Als Arhidialon des Allerheiligenftiftes bezog Karlſtadt die Einkünfte der Pfarrei 
Orlamünde, von denen er nur die Bezahlung eines Bilars, der an feiner Statt die kirch— 
lichen Obliegenheiten in der Orlamünder Parochie zu vollziehen hatte, bejtreiten mußte. Da 
Karlſtadt fich dagegen fträubte, Mefjen zu leſen, wozu er als Stiftsherr verpflichtet war, 20 
und da ihn, bei der fcharfen Kontrolle, die an ihm geübt wurde, die Abhaltung von 
Univerjitätsvorlefungen in innere und äußere Konflikte führte, wünſchte er die Pfarritelle 
in Orlamünde, deren Einkünfte ihm zufielen, perfönlich zu verwalten. Der bisherige Vikar 
Konrad Glitzſch hatte fich bei der Gemeinde unmöglich gemacht, und auf ihren Antra 
batte Herzog Johann ihn in einem fürmlichen Vertrage mit Karlftadt zum Verzichte = 25 
feine Stellung zu bejtimmen vermodt. Doc bielt die Univerfität und das Kapitel mit 
der Anerkennung Karljtadts ald Orlamünder Pfarrer zurüd. Won der Gemeinde berufen, 
und fpäter — auf Grund paulinifcher Borfchriften — fürmlich gewählt, war Karlſtadt 
ſchon ſeit Mitte 1523 als Pfarrberr in Orlamünde thätig, aber er fuchte zunächſt auch 
noch jeinen Verpflichtungen als Profefjor nachzuklommen, was zu häufigen Reifen nad) so 
Wittenberg führte. Seit dem Mat des jahres 1524 fcheint er indeflen dauernd in Orla— 
münde geweilt zu haben. Die Reform des Gottesdienjtes vollzog er etwa in bemjelben 
Umfange, wie zwei Jahre früher in Wittenberg. Täglich erklärte er der Gemeinde die 
Apoftelgeichichte, Sonn- und Feiertags das Evangelium Johannis. In der weiteren Ent: 
widelung jeiner Lehre gelangte Rarltadt dazu, der Taufe und dem Abendmahl ihre Be: 35 
deutung als jaframentale Vorgänge abzuftreiten. In Predigten bat er jeiner Gemeinde 
dieſe Anſchauungen vorgetragen, aber in feinen, von Michael Buchführer in Jena gedrudten 
Schriften, die während der Orlamünder Zeit entitanden, finden ich Angriffe gegen die 
Kindertaufe nicht und gegen die leibliche Gegenwart Chrifti im Saframent nur an einer 
lurzen Stelle (in „Vom Prieftertum und Opfer Chrifti”), wogegen er, unter ftarfer Be: so 
tonung des allgemeinen Prieftertums, die katholiſche Meſſe ſcharf befämpft. Gegen Luther 
polemifiert Karlſtadt grundfäglihd nur in einer Schrift aus jener Zeit, in dem kurzen 
Sermon: „VBerftand des Worts Pauli Ich begeret ein Verbannter fein.“ Hier wendet 
er fih, ohne Luthers Namen zu nennen, gegen die gefährlichen Konjequenzen, zu denen 
eine Überipannung des Grundſatzes der Schonung der Schwachen führen könne. Im 4 
übrigen bezwecken Karljtadts, vortwiegend für feine Gemeinde beftimmten Traltate wejent: 
lich, die Nottvendigfeit innerer Sammlung und Heiligung zu predigen, die Vorbedingun 
für die rechte geiftliche Empfängnis der göttlichen Gnadenwahrheiten jei. Er bedient fi 
bierbei vielfach — wie ſchon in den eriten ſeit 1522 entitandenen Schriften — einer 
merkwürdigen, der Myſtik entnommenen Terminologie. 56 

Politiſche oder joziale Programmforderungen bat Karlſtadt aus feinen Tone 
Anſchauungen nicht abgeleitet. Als Münzers Umtriebe in Allftädt einen bedenklichen 
Umfang annahmen, mahnte ihn Karljtabt in einem Briefe vom 19. Juli 1524 zur 
Maßigung (gedrudt bei Seidemann Thomas Münzer ©. 128) und bald darauf jagten 
fh auf jeine Beranlafjung die Orlamünder in einer auch im Drud erfchienenen Schrift 56 
von den Allitädtern förmlich los. Immerhin waren Trennungspunfte zwiſchen Witten: 
berg und Orlamünde reichlich vorhanden. Insbeſondere verlegte in Wittenberg die eifrige 
Hat, mit welcher die Orlamünder an die Bejeitigung der äußeren Firchlichen Geremonien 
gingen. Auch die Art, wie alle Gemeindemitgliever ohne Unterjchied des Standes fich in 
Irlamünde ſelbſtſtändig religiös bethätigten, erregte bei den Wittenbergern Bedenten. 60 
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Zu gewaltjamem Einfchreiten trieb der damalige Rektor der Univerfität Kaſpar Glas, 
bei dem nicht ganz lautere Beiveggründe maßgebend geweſen zu fein jcheinen. Er beab- 
fichtigte fich jelbit in den Beſitz der Pfarre zu ſetzen. Als er dies Ziel erreicht hatte, 
zeigte er fich fo bequem und läffig, daß bereits ım nächiten Jahre die Univerfität beim 

6 Kurfürjten über ihn bittere Klage führte. Auf Glatzens zunädft an Spalatin gerichtete 
Borftellung bin wurde Luther veranlaßt, perfönlich gegen die Zuftände in Orlamünde ein- 
zuſchreiten. Auf der Reife dahin traf er in Jena am 22. Auguft 1524 mit Karlſtadt 
zufammen, bei welcher Gelegenheit Karlſtadt auf Luthers Aufforderung bin, gegen ibn in 
der Abendmahlöfrage zu jchreiben, dies thun zu mwollen verficherte. Authers Anweſenheit 

ı in Orlamünde führte bei- der ungeheuren —— der Bevölkerung zu unerquicklichen 
Auftritten; ohne etwas ausgerichtet zu haben verließ Luther das Städtchen. 

Im September 1524 ward Karlſtadt mit Weib und Kind des Landes verwieſen. 
Auch feine Anhänger Martin Reinhard, Prediger in Jena, und Gerhard Weſterburg, Karl: 
ſtadts Schwager, mußten die furfürftlichen Lande verlaflen. Für Karlſtadt folgte eine Zeit 

15 voller Entbehrungen und perjönlicher Gefahren, in welcher er gleichtwohl eine erftaunlich 
rege jchriftftellerifche Thätigkeit entwidelte. Jetzt erſt erfchienen feine fünf Traftate, in 
denen er die Gegenwart Chrifti im Abendmahl leugnet, jetzt erjt die radikalſte feiner 
Schriften „Ob man gemach faren fol.” Der Ton diefer Schriften ift — mas die Karl- 
jtadt mwiderfahrene Behandlung begreiflich macht — jehr erregt und ganz verſchieden von 

x dem feiner früheren Beröffentlihungen. Wahrjcheinlih von den Waldenfern übernahm 
er die eigentümliche Auffafiung, daß Chriftus mit dem roüro auf feinen eigenen Zeib deute. 
Die Gründe, mit denen er diefe Interpretation zu beweiſen fucht, find vor allem nach ber 
grammatifchen Seite hin unbraudbar. Aber Karlſtadt jtellt diefe grammatijche Begründung 
nicht in den Mittelpunkt feiner Beweisführung. Vielmehr ift ihm der auf Grund einer forg- 

25 fältigen Vergleihung der Schriftjtellen verjuchte Nachweis das Mejentliche, daß die An: 
nahme der leiblichen Gegenwart Chrifti im Widerſpruch zu den Grundvorausfegungen 
chriftlicher Lehre ftehe. Für diefe Überzeugung trat Karlftadt, wohin er gelangte, in leiden- 
Del Predigt ein und fand mit ihr nicht nur bei der Maſſe, jondern auch bei vielen 
Geiftlichen großen Anklang, wennſchon es aud an Widerfpruch nicht fehlte. Im Oktober 

0 1524 weilte Karlſtadt in Straßburg, dann vorübergehend in Heidelberg, - Zürich, Baſel, 
Schweinfurt, Kisingen, Nördlingen. Ein Geſuch an den Markgrafen Kaſimir von Ans- 
bach, fih in feinem Lande aufhalten zu dürfen, wurde abjchlägig beſchieden. Dagegen 
fand er für längere Zeit einen Wirkungskreis in Rothenburg ob der Tauber. Hier wußte 
er durch feine Prebiat den größten Teil der Bürgerfchaft mit fich fortzureigen. Während 

35 feines Aufenthaltes in Rothenburg brady der Bauernkrieg aus; auch jetzt lieh ſich Karlitadt, 
im Gegenjat zu einigen anderen, von feinen Ideen beeinflußten Predigern der Stadt, in 
die politiichen Wirrnifje nicht ein. Bon der Stadt ald Unterhändler an die Bauern ab- 
gefandt, juchte er diefe — natürlich vergeblich — verfühnlich zu ftimmen, wodurch er fich 
bei den Bauern mißliebig machte. 

40 Inzwiſchen war Luthers Schrift „Wider die himmlischen Propheten“ erfchienen, in 
welcher Karlſtadts gejamte theologische Anfchauungen einer vernichtenden Kritif unter: 
worfen und dem Gejpött preisgegeben wurden. Karlitadt antwortete von Rothenburg aus 
in drei Schriften, von denen die dritte „Anzeig etlicher Hauptartikel Chriftlicher Lehre‘ 
infolge ihrer aller Orten erfolgten Konfisfation äußerſt felten ift. Sie enthält eine zu— 

5 jammenfafiende Darlegung der Karlftadtichen Anſchauungen und bezeichnet den vorher und 
fpäter nicht wieder erreichten Höhepunkt feiner fchriftftelleriichen Thätigkeit. Karlſtadt be- 
kämpft die centrale Stellung, die in Luthers Theologie der Siündenbegriff einnehme, 
rechtfertigt fich gegen die Vorwürfe, die Luther gegen jeine bäuerliche Kleidung und Le— 
benstweife erhoben hatte, und betont die Notwendigkeit, daß die chriftliche Freibeit und 

60 Gerechtigkeit in guten Werken Früchte zeitige. „Die zu Werfen treiben, die treiben nicht 
darum zu Werfen, dab das Gewiſſen dur die Werke — werde, ſondern daß ſich 
die Freiheit zu Gottes Herrlichkeit erweiſe und daß der Nächſte angezündet werde, Gott 
zu loben.“ | 

Als nach der Befiegung der füddeutichen Bauern aud Rothenburg von Markgraf 
65 Kaſimir eingenommen wurde, gelang es Karljtadt, auf dejjen Gefangennahme ein Preis 

gefegt war, nur mit Mühe zu entlommen. Die Fährniffe auf feiner Flucht von Rothen- 
burg nad Frankfurt und der Zufammenbrud jeiner Hoffnungen erjchütterten jeine Wider: 
ſtandskraft. Er bat von Frankfurt aus Luther demütig, ibm die Rückkehr nah Sachſen 
bei Kurfürft Johann zu erwirfen. Yutber, dev Mitleid empfand, erfüllte feine Bitte, und 

co nachdem Karljtadt in einer von Luther mit einer Vorrede verfehenen Schrift (Juli 1525) 
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jeine Abendmahlslehre — freilih nur in verflaufulierter Form — widerrufen hatte, kam 
er nach Wittenberg. Hier wurde ihm zur Pflicht gemacht, jede lehrende und predigende 
Thätigfeit zu unterlaffen, überhaupt unterlag fein Thun ftrenger Beauffichtigung. Narl- 
ftadt weilte zunächſt in Segrena, dann jeit 1526 im Dorfe Bergwitz, wo er ald Bauer 
fih feinen Unterhalt verdienen mußte. Noch vor Jahresfriſt hatte er bei der Bewirt- 5 
ſchaftung feines Gutes faft fein ganzes Vermögen zugefegt und. fiedelte nun nad) dem 
Städtchen Kemberg über. Hier friftete er ald Krämer ein fümmerliches Dafein. Der auf 
ihm laftende geiftige Drud ward ihm unerträglich. ALS er gezwungen werden follte, eine 
Schrift gegen Zwingli und Delolampad zu verfaſſen, proteftierte er gegen diejes Ver— 
langen. Karlſtadt nahm nunmehr feinen früheren Miderruf zurüd und legte wiederholt, 
doch ohne Eindrud zu machen, feine abweichende Meinung dem Kurfürften dar. Am 
12. Auguft 1528 fchrieb er an ihn: „MWahrlich, daß ih D. Martini Opinion vom Sa: 
frament mit gutem Gewiſſen und von Herzen annehme aus allein feinen Schreiben, jo 
piel bisher von ihm gefchrieben, ift mir jo möglich, als daß ich im Luft wie ein Vogel 
flieg.” Zugleich bat er den Kurfürften, ihm einen gnädigen Abichied aus feinen Landen 
zu gewähren, damit er ſich anderswo feinen Unterhalt verdienen fünne. Die Gewährun 
diefer Bitte mußte Luther zu verhindern, und Karlſtadt drohte Gefangenfegung (vgl. 
De Wette III, 378). So entichloß er ſich zur Flucht. 

Im März des Jahres 1529 weilte er zufammen mit dem Wiedertäufer Melchior 
Hofmann in Holftein. Die Teilnabme an dem zwiſchen Hofmann und Bugenbagen in zo 
Flensburg ftattfindenden Religionsgefpräh wurde ihm unterfagt. Bald darauf flüchtete 
Karlftadt aus Holjtein ausgewieſen in Gemeinſchaft mit Melchior Hofmann nad Dft- 
friesland, two er bis zum Anfang des Jahres 1530 blieb und fich einen großen Anhang 
erwarb. Der einflußreihe Evdeling Ulrich von Dornheim, ein Verehrer der Schweizer 
Reformatoren, nahm ihn in feinen perjönlichen Schu. Doch im Jahre 1530 mußte 35 
Karlſtadt infolge des fcharfen Vorgehens des Grafen Enno gegen die Seftierer auch von 
bier weichen und wandte fi nunmehr nad kurzem Aufenthalte in Straßburg Schub 
ſuchend nad der Schweiz. Mit Empfehlungen Buzerd und Oekolampads begab er ſich 
nah Zürih zu Zwingli, der ihn freundlich aufnahm, ihm zunächft eine Stelle als Kor: 
reftor an der Froſchauerſchen derei verjchaffte und dann feine Anitellung als Diakon so 
am Spital in Zürich beivirkte. 

Ende 1531 erbielt Karlſtadt die Pfarrftelle in Altitätten im Rheinthal, die er aber 
nach der unglüdlichen Schladht bei Kappel bereits wenige Monate ſpäter aufgeben mußte. 
Nah Zürich zurüdgefehrt nahm er jeine alte Thätigfeit wieder auf. In den für die 
Schweizer Reformation ſchweren Jahren nad Zwinglis Tode bielt er, ohne perfönlich 35 
berborzutreten, fich in enger Gemeinjchaft mit den Züricher Neformatoren. Gegen Luthers 
erneute Angriffe nahmen ibn 1532 die Züricher Prediger nahdrüdlih in Schu. Auf 
Bullingerd Empfehlung bin (diefer jchrieb an Myconius in Bafel: Non est quod ve- 
rearis hominem esse talem, qualem pinxit Lutherus) wurde Karljtadt im Jahre 
1534 nad Bajel berufen als Prediger an der Peteröficche und Profefjor an der Unis 40 
verfität. Bald kam es zu Meinungsverfchiedenheiten zwifchen ihm und dem einflufreichen 
Basler Antiftes Myconius. Im ———— mit dem Basler Rat hielt Karlſtadt eine 
Wiedereinführung von Disputationen und damit verbunden eine Erneuerung der Doltor- 
promotionen an der Univerjität für notwendig und im Intereſſe einer Hebung der wiſſen— 
ichaftlichen Studien gelegen — im deutlichen Gegenfage zu früher über diefen Punkt aus: 45 
geiprochenen Anfichten. Myconius und der befannte Humanijt Grynäus, die, wiewohl 
jelbft Brofefjoren, die akademiſchen Grade nicht durchlaufen batten, widerſetzten fich diefer 
vom Rate mit Entjchiedenheit geltend gemachten Forderung. Der Streit 3. ſich zu 
einem Prinzipienkampfe zu, ob die ſtädtiſche Behörde oder die durch Myconius vertretene 
oberſte Kirchengewalt den entſcheidenden Einfluß auf die Univerſität hätte. Das Wolf, so 
über die jtrenge Handhabung des Sirchenbannes durch Myconius ſchon längſt erbirtert, 
ftand auf des Rates und Karlſtadts Seite; aber feinen Züricher Freunden, an die My— 
conius fortgefegt Berichte fandte, ward Karlitadt durch diefen Streit entfremdet. — Nach 
außen bin trat Karlſtadt feit feiner Berufung nad Baſel nur noch einmal hervor: mit 
Grymäus reifte er, im Auftrage der Basler Negierung, 1536 nad Straßburg, um dort 55 
mit den Straßburger Theologen über einen mit den Wittenbergern geplanten Ausgleich 
in der Abendmahlsfrage zu verhandeln. Merkwürdigerweife zeigte er bier eine ſehr ent- 
gegenlommende Haltung, die ihm das Lob Buzers eintrug, aber von den Schweizer Theo: 
logen nicht gebilligt wurde. Karlſtadt ſtarb am 24. Dezember 1541 in Bafel an der 
Peft. Drei Wochen fpäter fette fein Gegner Myconius das Gerücht in Umlauf, daß 0 

— 0 

— b 
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ein Karlſtadt verfolgender Dämon ſeinen Tod herbeigeführt habe — eine Legende, die 
in 9 aeiis vergröbernder Faſſung bald unter den Lutheranern allgemeine Verbrei— 
tung fand. 

Bei der Darlegung der Lebensumſtände Karlſtadts und der Beurteilung ſeines Cha— 
5 rafters hat oft Voreingenommenheit den Blick getrübt. Mit Unrecht hat man als die 

entjcheidende Triebfeder feines Handelns die unlautere Sucht, eine Rolle zu fpielen und 
es Luther gleich zu thun, angenommen — wennſchon Karljtadt natürlich, namentlich in 
* erſten Periode, mit perſönlichen Schwächen behaftet geweſen iſt. Auch die Auf— 
aſſung, daß Karlſtadts Theologie ein unklares Durcheinander verſchiedenartiger, in ſich 

ı0 widerſpruchsvoller religiöſer Gedankenreihen ſei, wird ſich nicht aufrecht erhalten laſſen. 
Bei einer Geſamtbeurteilung Karlſtadts wird man die Zeit nach 1525 auszuſchei 
haben. Die ſchweren Verfolgungen und Entbehrungen, die ihm widerfahren waren, hat— 
ten (wie er jelbit Bullinger gegenüber in einem Briefe vom 11. Januar 1535 Hast) 
jeine Schaffenskraft gelähmt, und als er in der Schweiz ſchließlich ein Afyl fand, ftellte 

15 er ſich ausschließlich in den Dienſt der ſchweizeriſchen reformierten Kirche unter Verzicht 
auf die Geltendmachung feiner früheren perfönlichen Überzeugungen. Sonft ift richtig, 
dab fi Karlſtadts Entwidelung — äußerlich betrachtet — rung vollzieht. Nach 
Zeiten innerer Kontemplation, in denen er fih von jeder öffentlichen Wirkamteit fern 
bält, wird er von dem Drange ergriffen, feine —— Überzeugungen praltiſch durch⸗ 

20 zuſetzen und ſucht ihnen mit leidenſchaftlichem Eifer Geltung zu verſchaffen, um ſich dann 
wieder — freilich öfters aus Gründen äußeren Zwanges — von der Offentlichkeit zu— 
rüdzuzieben. Aber von diefer perfönlichen Wefenseigentümlichkeit abgejehen, wird man 
feiner religiöjen Entwidelung innere Folgerichtigkeit nicht abiprechen fönnen. Indem 
Karljtadt die göttliche Gnade als einzige erlöfende Kraft hinftellt, wird er nicht nur zu 

25 einer Vertverfung aller mwerkheiligen Institutionen der Kirche geführt, jondern zu einer 
Geringſchätzung äußerlicher gottesdienftliher Ordnungen überhaupt. Indem weiterhin die 
göttliche Gnade durch eine an der Hand ber heiligen Schrift gewonnene innere Erleuch— 
tung mitgeteilt wird, fällt für ihn die jalramentale Gnadenvermittelung hinweg und er: 
hält feine Theologie einen im ftrengen Sinne laiendriftlichen Charakter. Und injofern 

80 diefe innere Erleuchtung einen dauernden Zuftand des Freiſeins vom Böfen und Erfüllt: 
ſeins mit Göttlihem ſchafft, tritt bei Karlitadt die Bedeutung des Sündenbegriffs zurüd. 
Er jelbjt macht gegen Luther in der oben erwähnten Schrift vom Jahre 1525 geltend : 
„Es fteht das ganze Evangelium von Chrifto nicht allein in Verfündung der Gnade 
Chrifti, welche zu Vergebung der Sünden erwieſen ift, jondern es ift reicher, denn es find 

25 unermeßliche Güter und Schäge in Chrifto, die uns Chriftus alle ertworben bat und mit- 
teilen will.“ Dr. Hermann Barge. 

Karlftadt, ob. j. Draconites Bd V ©. 12 ff. 

Karmel. — Litteratur: H. Neland, Paläftina (1714), 327 ff.; Ad. Neubauer, La g6o- 
phie du Talmud, Paris 1868; ©. 9. von Schubert, Reife in das Morgenland 1836,37, 

40 Erlangen 1838/39, IIL, 210 f.; John Wilfen, The Lands of the Bible, Edinburg 1847, II, 
243 ff.; Nitter, Erdkunde XVI, 1, 718 ff.; Julien de-Sainte-Therdse, Le Sanctuaire du 
Mont-Carmel depuis son origine jusqu’ à nos jours, Marseille 1876; €. R. Conder und 
9. 9. Ktithener, The Survey of Western Palestine, Memoirs ete. Vol. I, 364 ff. (London 
1881); Trelawney Saunders, An Introduction to the Survey of Western Palestine, London 

45 1881; ©. Ebers und H. Guthe, Baläftina in Bild und Wort II (1884), 106 fi. 

Karmel ift nach) den Angaben des AT der Name eines Gebirges, das nach 1 Hg 18,40 
neben dem Kiſon, nad) V. 42—46 zwifchen dem Mittelmeer und der Stadt Jeſreel (f. d. 
Art. Bd VIII ©. 732,23), nad Joſ 19, 26 an der Südgrenze von Affer gejucht werden muß. 
‘er 46, 18 läßt erkennen, daß das Gebirge unmittelbar an das Meer berantrat. Gleich- 

50 wie diefe Angaben über die Lage des Gebirges keinen Zweifel lafjen, jo ift auch die Er— 
innerung an den alten Namen nicht untergegangen. Noch beute iſt der Name dschebel 
karmal für das Gebirge, das ſich an der linken Seite des unteren Kifon fteil erhebt und 
fühn gegen das Meer hin vorfpringt, noch nicht ganz außer Gebraud gelommen, wenn 
es aud) von den Gingeborenen gewöhnlich dschebel mär eljäs, Gebirge des heiligen 

55 Elias, genannt wird. Der Name kommt im AT meift mit dem Artifel vor, 27727, Die 
Bedeutung dieſes Ausdrudes, Garten, Baumgarten, zeigt jchon die hervorftechende Eigen— 
tümlichkeit diefes Gebirges gegenüber den übrigen Höhen des Weftjordanlandes: es prangte 
im grünen Schmud der Pflanzen, Sträucher und Bäume, die es trug. Das wird oft 
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im AT vom K. gerühmt Am 1, 2; Jer 4, 26; Jeſ 35, 2; HL 7, 6. Das baumreiche 
Bafan (f. d. A. Bd II ©. 422 ff.) und der mwaldige Libanon (f. d. U.) werden daher 
neben dem K. genannt Jeſ 33, 9; Jer 50, 19; Na 1, 4, jedoch auch der Libanon mit 
feinem Hochwald dem Karmel, der wohl ſchon damals mehr Buſchwald trug, gegenüber: 
geitellt Jeſ 29, 17; 32, 19. 6 

Das Gebirge hat, aus der Vogelſchau betrachtet, die Geſtalt eines Dreiecks, deſſen 
Spitze in das —E hinausragt, deſſen weſtlicher Schenkel nach Süden ziemlich pa— 
rallel der Küſte läuft, deſſen nordöſtlicher Schenkel in leifer Krümmung nach außen das 
ebene Land um den Kifon begrenzt, und deſſen Baſis fich von der Nuinenftätte tell kai- 
mün im Dften ziemlich genau weitlich über das Dorf ikzim nad) der Küfte hin erjtredt. 10 
Die Krümmung des nordöftlichen Schenkels ift daburd bedingt, daß der Kamm des X. 
von dem Vorgebirge am Meer ber immer näher an den Kiſon herantritt und jchließlich 
jteil nach Dften und Süden abfällt. Nur in dem nördlichen Teile des K. bildet der Kamm 
auf eine kurze Strede die wirkliche Mitte des Gebirged. Da er in der Nähe des ſüdöſt— 
Iihen Abfalls feine größte Höhe erreicht, jo fteigt der K. für den, der z. B. von Nazareth 
beranfommt, nicht ftufenartig, fondern wie eine mächtige Wand aus der Ebene empor. 
Der füdliche Teil des K. hat daher nad Weiten hin eine ziemlich breite, zu verſchiedenen 
Stufen geitaltete Abdachung. Das Gejtein, ein grauer Kreidelalk (f. Baläftina), fällt bier 
in mäßig hoben Klippen zu der jchmalen Küftenebene ab. Diejer Rand des Gebirges ift 
jebr rei an Höhlen; am Süd: und Oſtrande finden fie ſich auch, doch nicht in jo großer 20 
Anzahl. Deshalb galt der K. in alter Zeit als ein ficheres Verſteck Am 9,3. Die Aus: 
dehnung des Gebirges ergiebt ſich aus folgenden Zahlen: die Schenkel des Gebirgsdreiecks 
find 10—15 km lang, die Bafis etwa 12km. Sie wird durch zwei Bachthäler gebildet, 
den wädi el-milh, der fich dem Kiſon zumendet, und ben wädi el-matäbin, der die 
Regenwafler nad Weiten zur Küjtenebene führt. Zu dem wädi el-milh fällt der bier 28 
endende Kamm des Karel ebenfo fteil ab wie zum Kifon, während die Höhen am wädi 
el-matäbin bedeutend niedriger und fanfter find. Die Oberflächenbildung läßt fich bier 
im Weften auch jo auffaflen, daß fich die Vorhügel des K. mit ihrem Buſchwerk und 
ihren Höhlen nnd etwa 10 km in einer Höhe von 100—180 m nad Süden fortjeßen, 
bi8 fie in dem legten Ausläufer el-chaschm nörblid vom nahr ez-zerkä unweit der 30 
Ruinen von Gäfaren zur Ebene Saron (f. Paläjtina) abfallen. 

Die nörblichfte Spige des K. wird gegenwärtig durch zwei Gebäude gekrönt, das 
große Klofter der Karmeliter (f. unten) und ein Eleinere® Gebäude, das 1821 durd Ab: 
dallah Paſcha von Afto ald Landhaus errichtet wurde, feit 30 Jahren etwa fich ebenfalld 
im Befis der Mönche befindet und von ihnen zu einer Herberge für eingeborene Pilger 35 
umgebaut worden ift. Durch feine freie Zage, ſowie durch den Heinen Leuchtturm, den 
es trägt, zieht es ſchon von Weiten die Blide auf ſich. Es bietet eine freie Ausficht auf das 
Meer, auf die Küfte ſüdwärts und auf die Stadt Akko an der nördlichen Ede der zwiſchen— 
liegenden Bucht. Bon diefer Höhe aus pflegt der K. begangen zu werden. Der Weg 
bält fich ftets oben auf dem Kamme und jteigt mit dieſem aufwärts bis zu dem 16 Kilo: 40 
meter entfernten Dorfe esfije (530 m) und berührt den höchſten Gipfel, der etwa drei 
Kilometer ſüdlich von diefem Dorfe liegt und fich bis zu 552 m erhebt. Unterhalb diejes 
Gipfels verzweigt fich der Weg abwärts nach verjchiedenen Seiten. Dem Gebirgstamme 
parallel zieht jowohl im Welten ald aud im Oſten ein etwas niedrigerer Höhenzug; der 
weitliche ift ausgebehnter und endet bei dem Dorfe et-tire an der Küſtenebene, der öftliche 1; 
läßt ſich nur als eine jchmale Vorftufe des höheren Nüdens betrachten. Nur zwei Dörfer 
giebt es gegenwärtig auf dem K., esfije und dälijet el-karmal; beide liegen in dem 
füdlichen Teile des Gebirges und find von Drujen bewohnt, die die Umgebung in jorg- 
fältiger Kultur halten. In früheren Zeiten waren die Höhe und die Abhänge des K. viel 
dichter betvohnt, das beweifen zahlreiche Trümmerftätten, alte Gifternen, Ol- und Wein: so 
prefien. Noch um das Jahr 1820 ſoll es fiebenzehn von Drufen bewohnte Ortjchaften 
auf dem I. gegeben haben. Aber in den bald darauffolgenden Kämpfen zwiſchen ber 
Türkei und Agypten jcheinen fie alle bis auf die zwei oben genannten zerftört worden zu 
jein. Daber ift heute der K. einſam und menfchenleer, obtwohl ſich mandye Streden, na— 
mentlich die Umgebung von ruschmijä auf dem Abhange oberhalb der jchön gelegenen 55 
Stadt Haifä (f. unten), vorzüglih zum Anbau eignen. Das Gebirge bejist nur einen 
mäßigen Reichtum an Wafler; daher ift der Boden im Sommer und Herbit meift kahl 
und troden, im Winter und Frühjahr dagegen mit prächtigen Blumen bevedt. Weite 
Flächen des twellenförmigen Hochlandes find mit niedrigen Eichen, Myrthen-⸗, Burbaum: 
und Lorbeerfträuchern, auch mit einzelnen Gruppen wilder Oliven: und Pinienbäume (Pi- co 
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nus carica) bejtanden. Beſonders ſchön ift der heilige Hain von fünfzig Eichen, der ſich 
unweit des oben erwähnten Weges vom Vorgebirge bis zum Dorfe esfije erhalten bat 
(schedscharät el-arba’In). Das Wild auf dem K. ift ziemlich zahlreich; es giebt viele 
Nebhühner und Gazellen, feltener finden ſich Rebe und Tigerfagen (nimr). 

5 Durch den Propheten Elias find beftimmte gejchichtlihe Erinnerungen mit dem K. 
verbunden. Wir erfahren aus 1 Kg 18, 30, daß Elias einen Altar Jahwes dort ſchon 
vorfand und ficherlih wird vor (oder auch noch neben) diefem Altar eine Opferftätte für 
eine beibnifche Gottheit vorhanden geweſen fein. Das ift nicht zu verwundern in einem 
Lande, deſſen Bewohner von Alters her ihren Göttern auf den Bergen opferten: der K. 

ı0 gehört durch feine Lage, feine Geftalt und vor allem durch feine Bewaldung zu den auf: 
tallenditen Höhen des Yandes. An welcher Stätte des K. diefer Altar geftanden bat, er: 
fahren wir aus 1 Kg 18 nicht. Man bezeichnet heute eine Ortlichkeit an dem fteilen 
Sübdoftende des Gebirges oberhalb des Kifon als Echauplag der berühmten Begebenbeit 
wiſchen Elias und den Baalspfaffen. Sie wird el-mahraka genannt, das „Pat der 

15 Berbrennung“ zu bedeuten jcheint. Eine Felſenterraſſe, 512 m über dem Meere, mit einer 
Heinen Kapelle und einigen Ruinen, gewährt eine prächtige Ausficht über die Ebene Jeſreel 
bi8 zu dem Tabor, nad) Nazareth und dem Hermon und nordwärts bis zu der Steilfüfte des 
dschebel el-muschakkah; aud) blidt man in tweftlicher Richtung auf das Meer in der 
Gegend von Gäfaren hinab. Etwas tiefer befindet fih auf einer anderen Terrafie ein alter 

2 Brunnen, bir el-mansüra. Auf der frei gelegenen Höhe foll die Opferftätte geweſen 
jein, von dort foll Elias die Baalspriefter an den Kifon hinabgeführt haben, um fie zu 
töten. Ein fteiler Pfad verbindet noch heute el-malhıraka mit dem in der Tiefe vorbei- 
ftrömenden Fluſſe. Neben feinem Ufer erhebt fich ein Heiner Hügel, der den Namen tell 
el-kassis oder „Priefterhügel” trägt; dort ſoll Elias die Baalspriefter „gejchlachtet” haben. 

25 Die Sage weiß auch zu erzählen, daß Elias auf dem K. feine Wohnung gehabt babe; 
fie wird in der Nähe des BVorgebirges am Meere an verſchiedenen Stellen gezeigt. Als 
die ältejte Stätte muß wahrſcheinlich eine jegige Nuine, die den Namen ed-dör, „das 
Klofter”, trägt, betrachtet werden. Sie liegt in einem fchmalen Thal, das nad) der darin 
befindlichen Quelle, “ain es-sih, benannt iſt, neben einer großen, zum Teil fünftlich ber: 

30 geitellten Höhle, drei Kilometer füdlich vom heutigen Klofter. Schon der Mönd Johannes 
Pholas (1177) fcheint fie als Wohnort des Propheten zu erwähnen. Hier bat wahr: 
ſcheinlich das erjte Karmeliterklofter geitanden, das der Vorfteher Brocardus um 1200 
neben der Eliagquelle gegründet bat. Es beftand nur bis 1238, die Muslimen balten 
die Stätte noch heute heilig. In dem oberen Laufe des Thales zeigt man auch den Elins- 

3 garten mit merfwürdigen BVerfteinerungen, nämlich melonenäbnlichen Kryftalldrufen (ſ. Pa— 
lajtina), die fih auf ein Wort des Elias aus Melonen in Stein vertvandelt haben jollen. 
Nod im dreizebnten Jahrhundert erbauten die Karmeliter ein neues Klofter an der Stätte 
des Eee es wurde nach mancherlei Schidjalen durch Abdallah Paſcha von Atto 1821 
gänzlich zerjtört, weil er damald zur Zeit des griechiichen Aufitandes fürdhtete, daß die 

10 Feinde der Türken fich dort feftjehen lönnten. Doc wurde jchon 1828, bejonders infolge 
der Bemühungen des Mönches Giovanni Battifta di Frascati, der Grumdftein zu dem 
jetzigen Gebäude gelegt. Diejes wird von etwa 20 Mönchen betvohnt, und enthält außer: 
dem jchöne Näume, die zur Unterkunft fremder Pilger dienen. Die Kirche ift über einer 
„Eliasgrotte” erbaut, d. b. einer Höhle, in der der Prophet gewohnt haben fol. Nach: 

#5 dem die Mönche 1291 aus ihrem Klofter vertrieben waren, kauften fie ſich fpäter eine 
Grotte am Fuß des Karmel und richteten fie zu einer Wohnung ein. Doch wurden fie 
1635 von den Muslimen daraus vertrieben, und diefe haben fie bisher im Befig behalten. 
Die Höhle wird als die „Prophetenſchule“ bezeichnet, darin liegt wieder ein Verſuch, die 
vermeintliche Thätigfeit des Propheten Elias zu Lofalifieren. Im AT felbft ift niemals 

so davon die Rede, daß Elias den St. zu feinem Aufenthalt gewäblt habe; nur für Elifa ift 
das bezeugt 2 Kg 2, 25; 4, 25. 

Welchem Stamme Israels der K. zugerechnet wurde, gebt aus den Angaben des 
ATS nicht hervor. Won Afjer beit es Joſ 19,26, daß fein Gebiet den K. berühre (vgl. 
Ni 5, 17); nad Gen 49, 13 dehnen fih die Site Sebulons bis an das Meer aus, 

5 d. h. in der Nähe des K. Vielleicht haben aber auch manaffitifche Gefchlechter den K. 
zu ihrem Machtbereich geredinet, da die Städte an der Südgrenze der Ebene Jefreel und 
die Küſtenſtadt Dor (j. Philiſter und Phönizier) unter Manafje Joſ 17, 11 aufgezählt 
werden (vgl. Josephus Antiq. V 1, 21; VIII 2, 3). Für fpätere Zeiten bemerkt 
Josephus. Bell. Jud. III 3, 1, daß der K., einft zu Galiläa gehörig, jet unter der 

so Herrichaft von Tyrus ſtehe, und Eufebius bezeichnet ihn Onomasticon (ed. de Lagarde) 
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272 als die Grenze zwiſchen PBaläftina und Phönizien. Wegen feiner weithin fichtbaren 
Lage am Meer war er fogar den Römern als ein beiliger Berg befannt. Nach Tacitus 
(Histor. II, 78) foll 8. der Name eines Berges und eines Gottes geweſen, und bie 
Gottheit dort ohne Bild und Tempel, nur auf einem Altar verehrt worden fein. Wenn 
jeine Angabe zuverläffig ift, jo befagt fie, daß fich die einfache Form des fanaanitifchen 5 
Höbendienftes auf dem K. bis in fpäte Zeiten erhalten hat. Bermutlich ſprach man von 
einem 27727 222 wie von einem 777 >72 und einem 777777 >72; daraus wird fich diefer 
„Gott“ K. bei Tacitus erklären. Beipafian fol das Orakel dieſer Gottheit während des 
jüdiſchen Aufitandes über fein Kriegsglüd befragt haben (Sueton, Vita Vespas. 5). Der 
Neuplatoniter Jamblichus erzählt fogar von Pythagoras, daß diefer von Agypten aus 10 
den K. beſucht und fich oft allein in dem Tempel (?) auf dem Gipfel des Berges auf: 
gehalten babe. Als ſich das Mönchtum in Baläftina ausbreitete, wurden die Höhlen des 
K. gern von Einſiedlern aufgefucht. Der Bonner Profeffor J. M. A. Scholz fand dort 
1820/21 mehrere griechifche Inſchriften, die von diefen Einfiedlern berrühren Reife u. ſ. w. 
©. 151—154, Leipzig 1822). 15 

Das Geftade am Fuße des K. ift von verjchiedener Breite. Von der Höhe des 
Kloſters an bis zu dem jumpfigen Mündungsgebiet des Kiſon liegt zwiſchen dem Gebirge 
und der Bucht von Akko ein ebener Strand, deſſen Breite ziwifchen ’, und 1 Kilometer 
ſchwankt. Unmittelbar unterhalb des Klofters ift der Strand bedeutend fchmäler, zwiſchen 
dem Meer und dem Fuße des Gebirges bleibt nur ein Naum von 100—200 m. Jedoch 20 
wird die Ebene an der Küfte nah Süden bin fehr bald wieder breiter. An der Bucht 
von Alto hat jchon feit alter Zeit eine Stadt gelegen. Im Talmud (Neubauer 197) beißt 
fie schikmönaä, bei den Griechen und Römern Sycaminum. Sie war im Lande bekannt 
durch ihre Schönen Granatäpfel, hatte aber auch als Handelsplag Bedeutung. Wir kennen 
große Münzen diefer Stadt aus dem Jahre 125 vor Chr. mit dern Bilde der Kleopatra, 25 
der Tochter des Ptolemäus VI. Philometor. Hier fette Ptolemäus VIII. Lathurus jein 
Heer, das er von Cypern berbeiführte, ans Land, um die Bürger von Ptolemais (Afto) 
gegen den Hasmonäer Alexander Jannäus zu ſchützen, Josephus Antiq. XIII 7, 2 ff. 
Eujebius giebt Onomasticon 267; 133 die bejtimmte Nachricht, daß Sycaminum am 
Karmel auch Epha (Ayd) genannt werde. Das ift das 2 des Talmud (Neubauer 3 
197 f.), das heutige Haifa. Doc hat die Yage diefer Stadt gewechſelt. Jetzt ſteht fie 
nahe an dem Mündungsgebiet des Kifon, nicht weit von der Ede der Bucht, wo das 
Gejtade die Richtung nad Südoſten verläßt und allmählich ge Norden umbiegt. Der 
Sched; Sahir el-Amr, der um 1760 das nördliche Paläftina beberrichte, gab den Befehl, 
die alte Stadt zu verlaſſen und zu zerftören, und ließ aus ihren Trümmern den Jebigen 36 
Ort aufbauen. Der Pla der alten Stadt ift noch bekannt, er trägt heute den Namen 
laifa el-“atika, d. i. Alt-Haifa, und ift etwa 2',, Kilometer in nordiweftlicher Richtung 
von der heutigen Stadt entfernt. Alte Grundmauern, Nefte des Straßenpflafters, Säulen: 
ftüde und Baufteine bezeugen die einftige Ortslage, die fich faft bis zur Nordweſtecke des 
Geſtades (ras el-krüm) ausgedehnt hat. Dieſes Alt-Haifa wurde 1100 von den Kreuz: wo 
fabrern erobert, 1190 von Saladin zurüdgewonnen, durch Ludwig IX. von Frankreich 
wieder erobert und fam am Ende des 13. Jahrhunderts aufs neue in die Gewalt der 
Muslimen, die es faft gänzlich zerftörten. Doch die günftige Yage am der ziemlich ges 

- Ichüsten Bucht ficherte der Stadt ihren Beitand. Das jegige Haifa hatte 1880 nicht 
mehr als 5000 Einwohner, jet zählt es bereits 13000 (Muslimen, Chrijten und Juden). 45 
Der Handelsverlehr Aktos (j. Phönizier) zieht fich immer mehr nad) Haifä, das jchon 
einen anſehnlichen Dampferverfehr aufzuweifen bat und mit Damaskus dur eine Eijen- 
bahn verbunden werben joll. 

Ungefähr auf halbem Wege zwiſchen der jetigen Stadt und der alten Ortslage haben 
die deutfchen Templer (f. Tempel, deutjcher) 1869 unter Führung von Chriftoph Hoffmann » 
und G. D. Harbegg eine Kolonie gegründet, die jegt von etwa 500 Deutjchen bewohnt 
wird. Ihre ganz nach deutfcher Weiſe gebauten Häufer machen mit den wohlgepflegten 
Gärten einen überaus freundlichen Eindrud. Die zur Kolonie gehörenden Weinberge ziehen 
fih weit am Karmel hinauf und geben einen vortrefflichen Wein. Auf der Höbe des N. 
befigen die Deutſchen mehrere Häufer und am weltlichen Fuß des Gebirges jeit 1898,99 55 
bei kefr es-samir eine neue Niederlaffung, Neuhardthof genannt. Die Kolonie hat ihren 
Betjaal und ihre Schule. Außerdem it für die Deutjchen, die nicht der Tempelgejellichaft 
angehören, eine evangelifche Kirche und Schule auf der Kolonie vorhanden. Ein deutjches 
latholiſches Hofpiz liegt weſtlich neben der Kolonie. Sat 

nide, oo 
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Karmeliter (Ordo fratrum B. V. Mariae de monte Carmelo). — I. Legen— 
dariſche Darſtellungen der Ordensgeſchichte, die Gründung des Ordens durch d. 
Proph. Elias behauptend: Alphonsus de Bohorquez, Dilucidatio y demonstracion de las cronicas 
y antiguedad del s. orden del m, Carmelo, Cordova 1597. J. de Carthagena, De sacra 

5 antiquitate B. Mariae de m, Carmelo tractatus duo, Antwerp. 16320. Marc. Ant. Alegre, 
Paradisus Carmelitici decoris, in quo archetypicae religionis magni patris Heliae pro- 
phetae origo et trophaea monstrantur et Heliades ab ortu suo usque ad haec tempora 
sapientia et mirabili virtute clarentes per anacephalaeosin perstringuntur, Lugden. 1639, fol. 
(auf den Inder geſetzt 1646 infolge der Antlagen Launoys und der Sorbonne, ſ. unten). 

10 Franciscus de s. Maria, Historia profetica de la orden de N. S.’ del Carmen, Madrid 
1641. J.B. de Lezana, Annales sacri propbetici et Eliani ordinis B. M. V. de monte Car- 
melo. 4 voll, Rom. 1651—56. P. Wennaer, Chronicon originis et progressus ordinis 
B. M. de m. Carmelo, Antw. 1666 (Auszug aus Lezanas 4 bändigem Werte). Franciscus 
bonae spei, Historico-theologieum Carmeli armamentarium, sive argumenta in ordinis 

15 antiquitatem, 2 voll., Antw. et Colon 1669-77. Daniel a Virg. Maria, Speculum Carmeli- 
tanum sive Historia Eliani ordinis fratrum B. V.M. de m. Carmelo, in qua a s. propheta 
Elia origo, per filios prophetarum propagatio, per Essenos, Eremitas et Monachos diffusio 
et continuata succesio ex vestustis et fide dignis auctoribus exponuntur etc. 2 voll. fol., 
Antv. 1680. Sebastianus a s. Paulo, Exhibitio errorum quos P, D. Papebrochius 8. J. 

20 in suis notis ad Acta Sanctorum commisit ete., Colon. 1693 in 4°. J. Bapt. a s. Alexio. 
Compendium historicum de statu antiquo et moderno s. montis Carmeli, Aug. Vindel. 
1772 ete, (mehr Litteratur diefer Art bei Helyot, Hist. des ordres etc. I, XXXVII—-XLIJI; 
vgl. — — II, 1f.). 

I. Kritiſche Darſtellungen. Daniel Papebroch in ASB z. 6. März, 29. März 
25 und 8. Mpril (gelegentlich der Vitae von Eyrillus [drittem Generalprior des Ordens], Berth. 

v. Calabrien [erjtem Gen.:Prior) und Albert v. Serufalem [Berf. der älteften Ordensregel)); 
derj., Responsio ad expositionem errorum per Sebastianum a s. Paulo evulgatam, 3 voll. 4°, 
Antv. 1696—99; Selyot, Hist. des ordres ete., I, 282—399. (Erome), Pragmat. Geſchichte 
der vornehmjten Möndysorden, Bd I (Leipzig 1774), S. 3ff. Schrödh, Chriſtl. Kirchengeſch. 

s0 8b XXVII, ©. 369 ff., und: KG jeit der —J III, 474 ff. Fehr, Allg. Geſch. der 
Mönchsorden, I, 356— 375. Janner, A. „Carmeliter“, in KKL II, 1966—1975. Haſemann, 
„Karmeliter“, in Erjh u. Gruber Enc. II, Eelt. 32, ©. 84-89. Reuſch, Der Inder ver: 
— ga II (1885), ©. 267—276. 520f. 691. Seimbuder, Orden und Songreg. 

1—32. 
35 III. Regeln und onftitutionen des Ordens: Vexillum fratrum B. M. de monte 

Carmelo, sive constitutiones correctae et ordinatae in capitulo generali, Bruxell. 1466. 
Statuta ordinis fratrum B. M. de m. Carm, in capitulo Venetiis celebrato ordinata, Venet. 
1524. 1568. Regula et constitutiones ordinis de m. Carm. strietioris observantiae confir- 
matae, 1645 (Elisaeus Monsignanus), Bullarium Carmelitanum Rom. 1715. 1768. — Bgl. 

40 den Kommentar: Joh. Soreth, Expositio paraenetica in regulam Carmelitarum, Par. 1625. 
IV. Zur Gelehrtengeſchichte des Ordens: Joh. Trithemius, De laudibus or- 

dinis fratr. Carmelitarum, Moguntiae 1494 (fjpäter von Petr. Lucius in bereicherter neuer 
Ausg. unter dem Titel: J. Trithemii Bibliotheca Carmelitana, Florent. 1593). Martialis 
a s. Joanne Baptista, Bibliotheca scriptorum utriusque congregationis et sexus Carme- 

45 litarum, Burdigal. 1730. 9. ©. Denifle, Quellen zur Gelehrtengeih. des Karm.-D.8 im 13. 
u. 14. Jahrh. im ALKG. V, 3655. Pal. Heimbuder, S. 21—27. 

(Wegen der unbeſchuhten Karmeliter u. Ktarmeliterinnen vgl. den U. „Tereſia“ (PRE?!, 
XV, 313—338)). | 

Während die farmelitiiche Legende fich darin gefällt, dem Eremitenverein vom Berge 
0 Karmel, ald einer direkten Fortſetzung der Prophetenſchulen aus Israels Königszeit, ein 

mehr als 2000 jähriges Alter anzudichten, kennt die nüchterne Gefchichtswifienichaft, wie _ 
fie ſchon vor Papebroch (f. d. Litt., 11) der Oratorianer Baronius vertrat (f. j. Annal. 
ecel. ad an. 1881, nr. 13), feine irgendwie fichere Nachrichten über Karmel-Mönche, 
welche bis über die 80 er Jahre des 12. Jahrh. zurüdgingen. Ein gewiſſer Bertbold, der 

56 im 12. Jahrh. aus Calabrien auf einer Wallfahrt oder einem Kreuzzuge nah Paläſtina 
gekommen tar, gründete auf dem Berge Karmel da, wohin die Sage den Wohnplatz des 
Elias verlegt, eine Niederlaffung und Genofjenihaft von Einfiedlern (möglicherweife eine 
Nachbildung der in Galabrien heimiſch getvordenen Karthäufer; doch it es ungemwiß, ob 
Berthold (geft. einige Zeit nad 1285) noch Kunde von diefen Mönchen des hl. Bruno 

so erlangt hat). Es kann nicht Wunder nehmen, daß diefe Gefellichaft abendländifcher Ere- 
miten im bl. Lande zur Zeit der Kreuzzüge und des Auffommens der Nitterorden fich 
aus Pilgern fortwährend ergänzte und vermehrte und ſich jelbit ordensmäßig — 
Dem Berthold war Brocard als Vorſteher gefolgt und dieſer ſuchte um die kirchliche Be— 
ſtätigung und Verpflichtung nach. Der Patriarch Albrecht von Jeruſalem, ſein Ordinarius, 

65 gab ihm und den Eremiten, die mit ihm bei dem Eliasbrunnen auf dem Berge Karmel 
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wohnten, im Jahre 1209 eine Regel. Sie beſteht aus 16 Artikeln, worin außer ftriftem 
Gehorfam gegen den Prior befonderd das Wohnen der Mönche in einzelnen Zellen, ihr 
beftändiges Verbarren im Gebet und allmorgenliches Hören der Meſſe im gemeinfamen 
Dratorium, ihre Armut und Verpflichtung zur Handarbeit, ihr tägliches Schweigen von 
der Vesper bis zur britten Stunde des folgenden Tages, ihre Enthaltung von jeglichen 
Fleifchgenuß (außer in ſchwerem Krankheitsfalle, c. 11), ſowie obendrein ihr Verpflichtet: 
fein zum Faften vom Kreuzerhöhungsfeft am 14. September bis zum Dfterfeft des folgen- 
den Jahres (ec. 10) eingeführt worden. Diefe ältefte Grundlage der Ordensſatzungen (bei 
Holft.=Brod. Cod. regular. III, 19sq.; vgl. Heimbucher II, 5), welche noch weſentlich 
eremitijchen Charakter trägt und mit den Regeln der Bettelorden nicht näher vertvandt tft, 
wurde 1226 von gain III. päpftlich genehmigt. Als bald darauf das Abendland 
dem Morgenlande ſich mebr und mehr zu entziehen begann, wurde es den Einfieblern 
auf dem Karmel zu einfam. Sie fanden e8 nad dem Ablaufe des Maffenftillftandes, 
welchen Friedrich II. mit den Sarazenen abgeichloffen hatte, für gut, ihren Si nad dem 
Abendland zu verlegen. Sie fiedelten fi 1238 zunädft auf Cypern und gleich darauf 
in Gizilien an. Schon 1240 entitanden in England und 1244 in Südfrankreich ihre erften 
Niederlafjungen. Ihre Zahl mehrte fich ſehr und fie konnten 1245 ein erſtes Generals 
fapitel ————— in England halten, wo Simon Stock (geb. zu Hartford 1164, da— 
mals über 80 Jahre alt) zum 6. Generalprior des Ordens gewählt wurde. Während 
feiner 20 jährigen Verwaltung bat der Orden ungemein an Anſehn und Ausdehnung zu— 20 
—— wozu beſonders auch ein von König Ludwig d. Hl. 1259 in Paris errichtetes 

oſter, der Stammſitz für die Karmeliter ſowohl Frankreichs wie Deutſchlands, Wichtiges 

— — 

5 

beitrug. Es war 1 vor allem erforderlich geweſen, die urfprüngliche einfied- 
lerifche Grundgeitalt Regel abzuftreifen und eine möglichite Annäherung des Ordens 
an die Einrichtungen des Bettelmöndtums, welches damals feine größten Siege feierte, 
berbeizuführen. Dieſe Konformierung mit dem mendifantifchen Ideal bildete das Ziel der 
Modifikationen und Milderungen, welche im Jahre 1247 gemäß Simon Stods Vorſchlägen 
von Innocenz IV. angeorbnet wurden. Um fich von den mehrerlei weißen und ſchwarzen 
Mönchen 3 unterſcheiden, hatten ſie früher zu ihrer Tracht weiß und ſchwarz (bezw. braun) 
geſtreifte Mäntel gewählt — welche zebraartig geſtreifte Tracht in ihrer ſpäteren legen= 30 
darifchen Überlieferung damit erflärt wurde, daß der Mantel des Elias, vom feurigen 
Wagen berabfallend, ſolche Branditreifen erhalten hätte. Seht Fam diefe Tracht außer 
Gebrauch und fie Heideten fich mie die Dominikaner, nur daß fie das Schwarz für den 
Rod, Das Weiß für den Mantel beftimmten. Auch in der Ordensorganifation entlehnten 
fie manches von den Dominifanern und Franzisfanern. Dazu aber, daß fie von den 35 
übrigen Bettelmönchen nicht überholt würden, halt ihnen eine Erfindung der ſchlimmſten Art. 
Schon jenem General Stod nämlich jchreibt die Drdenslegende die Einführung des wunder: 
thätigen Kleidungsftüdes zu, von dem man fagte, daß es Maria felbft vom Himmel herab: 
ebracht habe, und daß es alle, die es bier im Leben tragen oder doch tenigitens darin 
—— ſelig mache, indem Maria alle Sonnabende ins Fegefeuer käme, um die Be— 40 
treffenden daraus abzuholen. Dieſes karmelitiſche Skapulier (Scapulare), beſtehend aus 
zwei Streifen von grauem Tuche, die auf der Bruſt und auf dem Rücken getragen und 
auf den Schultern aneinander befeſtigt werden, ſoll die Himmelskönigin, einige Jahre 
bevor Stock in ſeinem 101. Lebensjahre ſtarb (16. Mai 1265), demſelben perſönlich über— 
reicht haben. Dieſe Sage, ſamt der Sitte des Anlegens des rettenden Skapuliers auf s 
dem Sterbebette, iſt jedoch erft im Jahre 1287 aufgefommen, aljo fälfchlih mit Simon 
Stod in Verbindung gebradht und fpäter durch die erdichtete Bulla sabbatina (oder 
Privilegium sabbatinum) des Papftes Johannes XXII. 1320 der ganzen Chriftenheit 
als Heilmittel angepriefen worden. Mit diefer Erfindung machten die Sarmeliter un— 
— Glüd. Es enſtand eine Skapulierbruderſchaft, welche ohne irgend welches so 
Ordensgelübde eine große Menge von Laien dem Karmeliterorden affiliierte. Daß ſie 
außerdem den Dominikanern die Erfindung des Roſenkranzes abſtreiten wollten, daß ſie 
allen Mönchen den Vorrang in der Liebe der Maria abgelaufen zu haben meinten und 
ſich Unſerer lieben Frau Brüder nannten, daß ſie auf Grund jener Eliasfabel ſämtliche 
Propheten des Alten Bunds, ebenſo wie die Mutter Jeſu und die Apoftel zu Mitgliedern 55 
ihres Ordens ftempelten u. ſ. f., bat ihnen geringen Ruhm eingetragen, ließ aber ſchon 
frühzeitig eine Eiferfucht und einen in feden Erdichtungen ſich äußernden Übermut bei ihnen 
berbortreten, wie fie font bei keinem Orden gefunden werden. Schon ibr zweiter General 
Nikolaus von Narborme (1265— 1270) kämpfte gegen diefes Unweſen bergeblich an. Von dem 
einfamen Orte aus, wohin er ſich nad) feinem Sturze zurüdzog, richtete er an feine Ordene- m 

. 
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brüder ein herbes Tadelſchreiben, Sagitta ignea betitelt (handſchriftlich erhalten in der 
Biblioth. Cotton.), worin er diejelben als cauteriatos, erroneos, fabulatores, gar- 
rulos, inutiles consiliarios, malignos discussores, Sodomae eives u. j. f. bezeichnete 
(vgl. Hist. litt. de France XIX, 127). 

5 Ihre Entartung nahm aber in der Folge no zu. Das 14. u. 15. Jahrhundert 
erwieſen fich auch ihrer Klofterzucht, wie der aller Mönche, ungünftig. Die Kirchenfpal- 
tung vor dem Konftanzer Konzil zerriß und emtfittlichte auch den Karmeliterorden. Es 
wurden Reformen nötig, welche das urfprüngliche Eremitentum im Sinne batten und faft 
alle in der Wahl der grauen oder braunen farbe ftatt der jchivarzen übereinfamen. 

ı0 Thomas Conecte aus Rennes (Thomas Rhedonensis), der als Bußprediger in den 
Niederlanden und in Frankreich Aufjehen erregte, wußte, furz bevor er 1433 in Rom ver— 
brannt wurde, drei Klöfter in Wallis, in Toskana und in Mantua für eine Verbefjerung 
zu getoinnen. Daraus entitand die Kongregation von Mantua, welche bald an Umfang 
zunahm und ſich mit Beftätigung des Papſtes Eugen IV. von der Ordensregierung ganz 

15 unabhängig machte. Derjelbe Papft hatte 1431 oder 1432 dem gefamten Orden außer 
der genannten Kongregation —* weitere Milderungen ſeiner Regel geſtattet, um unter 
dieſer milderen —— von Neuem alle Karmeliter zu einigen, und Pius II. überließ 
1459 in derſelben Abſicht die Anordnungen der Faſten den Ordensgeneralen. Dem ent- 
gegen wagte gleich darauf (1462) der General Soreth eine auf Wiederheritellung der ur: 

20 fprünglichen ſtrengen Disziplin ausgehende Reform, die e8 ihm zuzog, daß er, nah Er: 
duldung vieler heftiger Anfeindungen, 1471 zu Nantes vergiftet wurde. Derjelbe Soretb 
hat fich durch die erfte Stiftung von Nonnenklöftern des Karmeliterordens im Jahre 1452 
ein bleibendes Gedächtnis erworben. Im Jahre 1476 ftiftete eine Bulle Sirtus IV. 
die Tertiarier diefes Ordens. Sie haben 1635 eine befondere Negel und 1678 eine Ber: 

25 bejjerung derjelben erhalten. — Mehrere im 16. Jahrhundert entftandene Reformen 
blieben auf engere Kreije beichränkt und gingen bald wieder ein. So die „Kongregation 
der Inder”, welche zur Belehrung der Heiden in den ſeit 1492 entdedten transoceanifchen 
Ländern 1506 geftiftet tourbe, aber bald wieder erlofch; die aus jener mantuanijchen 
Kongregation abgezweigte „Kongregation von Monte Dliveto” (ca. 1520); die etwas fpäter 

80 durch ob. Baplita rs gegründete, aber bereit? 1580 im Ordensgangen wie⸗ 
der aufgegangene „Kongregation von Albi“; ferner die verbeſſerten Karmeliter von 
Touraine, die von Sizilien oder von Monte Santo, die von Turin und die „Sarmeliter 
bon der eriten Stiftung in Frankreich“. Zu durchgreifender Bedeutung und nachhaltigem 
Beitand gelangte erft die in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts von Therefia von Jeſu 

55 (j. d.) zufammen mit Johann vom Kreuze gejtiftete Neformlongregation der „Unbeſchuhten 
Karmeliter”. Im beivußten Gegenſatz zur evangeliichen Reformation hauchten dieſe reich- 
begabten Spanter ihrer Genoſſenſchaft den Geift des büftern Asletismus und Fanatismus 
ein, der dem Orden bis dahin fremd geweſen war, und bereiteten demjelben damit einen 
neuen unerhört großartigen Aufichtvung. Schon 1593 erhielten die unbejchubten Karme- 

40 liter ihren eigenen General; bis zum Jahre 1600 mar ihre Zahl fo gewachien, daß ſie 
in zwei Siongregationen mit zwei Generalen verteilt werden mußten: in die Kongregation 
von Spanien und in die von italien oder vom bl. Elias, zu welcher letztern alle Pro: 
vinzen außer Spanien gehörten. Fortan gab es im ganzen vier Karmelitergenerale: den 
der Karmeliter von der gemilderten Negel oder der Obferbanten, den exemten General: 

45 difar der Kongregation von Mantua, den General der unbejchubten Karmeliter von Spanien 
und den der unbejchubten Karmeliter von Italien oder vom bl. Elias, 

Mit der hoben Blüte, welche der Orden auf Grund dieſer Entwidelung, twejentlich 
gleichzeitig mit den ebenfalls gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts den Gipfel ihres 
Nuhmes und ihrer Macht erfteigenden Orden der Sefuiten und ber Kapuziner, erlebte, 

50 fallen die leidenſchaftlichen litterariſchen Fehden zufammen, in welche jeine Theologen 
teil mit denjenigen diefer rivalifierenden Orden, namentlich der Gefellichaft Jeſu, teils mit 
den Vertretern ſonſtiger katholifcher Gelehrtenkreife vertwidelt wurden. Jene Maßlofigkeiten 
der Farmelitifchen Legendendichtung auf dem Gebiete der älteren Ordensgeſchichte wurden 
um twohlbegreiflichen Anlaß für diefe Kämpfe. Gegen das dritte der oben (I) genannten 

55 Yegendenwerfe, ven Paradisus Carmelitici deeoris Ant. Alegres (1639), worin einer: 
jeitS die Zurüdführung fämtlicher Orden der Kirche, ja des Chriftentums überhaupt, auf 
Elias-Asketen vom Berge Karmel verfucht (dabei auch gegen Baronius’ obige Datierung 
der Ordensentjtehung polemifiert) wurde, andererſeits eine ausführliche Verteidigung jener 
De von Simon Stod und dem Stapulier der bi. Jungfrau eingelegt war, 

co begann bald nad) feinem Erjcheinen die Sorbonne ſich in fritiicher Unterfuchung zu wen— 
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den. Jean Launoy ſchrieb damals ſeine Dissertatio duplex: una de origine ete. 
privilegiati scapularis Carmelitarum, altera de visione Simonis Stockii (1642) 
und demnächit die Erweiterung diefer Schrift zu einer Yünfzahl von Abhandlungen: De 
Simonis Stockii visu, de Sabbathinae bullae privilegio, et de scapularis Carmeli- 
tarum sodalitate dissertationes quinque (1642: fpäter zuf. mit andern Schriften Yau= 5 
noys wiederholt herausgeg. 1696). Bald nachdem infolge dieſer Angriffe des gallifanifchen 
Gelehrten (geft. 1678) cin Inderdekret die Alegreiche Schrift verboten hatte, eröffnete 
als Vertreter des Jeſuitenordens der Bollandift Papebroch (j. Bd I, 148, 24) feine Bolemif, 
welche fpeziell jener Tradition vom Elianiſchen Urjprung des Karmelordens galt. Der lebte 
Band vom März ſowie die erften vom April der Acta Sanctorum gaben ibm Gelegen- 
beit, das Schwindelhafte diefer Behauptung mittels hiſtoriſcher Nachweiſe über Berthold, 
Cyrill und Albert als wirklich bei der Stiftung des Ordens beteiligte Angehörige des 
12, u. 13. Jahrhundert? darzuthbun (1668f.; ſ. oben d. Litt., ID. Gegen ihn nahm far: 
melitifcherfeit3 hauptſächlich Sebaftian a St. Paulo (f. 0.) den Kampf auf, der mit feinem 
apologetijchen Eintreten für die Fabelgejchichte jeines Ordens zugleich boshafte Denunziationen 15 
und jcharfe Angriffe auf Papebrochs hiftorisch-Fritifches Verfahren in den ASB überhaupt 
verband. Seinen Anklagen gegen diefes Werk, welche auf Leugnung des 25 jährigen 
röm. Epiftopats Petri, der Veronika-Legende, der Taufe Konftantins d. Gr. durch Papſt 
Silveiter J. der Athanafianifchen Abfafung des Symbolum Quicunque und andere 
dgl. Ketzereien lauteten, lieben die nquifitionstribunale Spaniens und Portugals williges 20 
Gehör. Der Streit begann ins Rieſenhafte zu wachſen und bedrohte das ganze Bollan- 
diſtenwerk (nachdem für Spanien bereit® 14 feiner Bände mit Verbot belegt worden 
waren) mit der Gefahr des Unterbrüdtiverdend. Dieſe Gefahr ging indeflen glüdlich vor: 
über. Nachdem ſchon 1696 ein allen ferneren Streit zwiichen dem Karmelorden und der 
Geiellichaft Jeſu verbietendes Dekret des fpanijchen beneralinauifitorg Nocaberti, Erz: 5 
biihofs von Valencia, ergangen war, griff Bapft Innocenz XII. in die ärgerliche Kontro- 
verje ein. Noch bevor die, jeit längerer Zeit auf Farmelitifche Klagen bin mit Fritifcher 
Prüfung der ASB (indbefondere des 1685 erichienenen Propyläumbandes derjelben) ſich 
befhäftigende nderlongregation ihren Spruch formuliert hatte, erließ er unterm 20. No— 
vember 1698 ein Breve, welches den ganzen Streit nieberfchlug. Es wird darin betreffö der so 
ftage „de primaeva institutione ae successione Ordinis Fratrum B. M. V. de 
Carmelo a prophetis Elia et Elisaeo“ beiven Parteien, den Karmelitern wie ben 
Jeſuiten, ewiges Stillichtweigen auferlegt, bei Strafe der Excommunicatio latae sen- 
tentiae. Alle diefem Verbot mwiderfprechenden Bücher, Theſen und Schriften würden 
bei den in den Regeln des Inder angedrohten Strafen unterfagt und feien ohne weitere 35 
Erklärung als verboten zu betrachten (j. überhaupt Reuſch, IL, 267 ff.). — Neben diefer 
bauptjächlich wichtigen Kontroverje gingen andere, minder belangreiche ber; jo die auf die 
Seientia media Gottes bezügliche, iveldhe der Harmeliter Carolus ab Affumtione (um 
1670) zuerſt mit Theologen des Dominilanerordens, dann mit jefuitifchen Gegnern vers 
focht (Reuſch, ©. 520); desgleichen die an das bedingte und teilweife Eintreten des un= 0 
beichubten Karmeliters Yiberius a Jeſu (1701) für den Janfenismus ſich fnüpfenden Ber: 
bandlungen, welche zur Verurteilung der erften Ausgabe der „Controversiae dog- 
maticae“ jenes Autors durch die nderfongregation führten (ebd. ©. 691). 

Durch die Stürme der franzöfifchen Revolution ſowie durch die neueren Klöfterkonfis- 
fationen in den romanifchen Ländern Südeuropas wurde der Orden hart mitgenommen. 4 
Gegenwärtig befteben von ihm noch fünf Provinzen der beſchuhten Karmeliter (Rom, 
Malta, Ysland, England, Galizien) ſowie acht der unbeſchuhten, nämlich ſechs in Italien 
Rom, Genua, Lombardei, Venedig, Toskana, Piemont) und zwei in Frankreich (Aquis 
tanien und Avignon) — außerdem noch eine Anzahl einzelner töfter und Prioreien von 
beiden Abteilungen de3 Ordens in verichiedenen dändern. Von den fatholifchen Ländern so 
Deutſchlands befigt jest nur noch Baiern einige dieſer karmelitiſchen Niederlaffungen, 
nämlich ein Klofter der Beichuhten (in Straubing) und drei der Unbeſchuhten (in Negens: 
burg, Reiſach und Würzburg). Ofterreich-Ungarn beſitzt, aufer jener galiziichen Provinz 
der beichubten Karmeliter noch vier Konvente der Unbeſchuhten: Graz, Linz, Naab, Gzerna 
(vgl. die ftatiftiichen Angaben bei Janner u. Heimbucher, 1.c.; auch Keiter, Die religiöfen 55 
Männerorden und Genoſſenſchaften Deutichlands und Oſterreichs [Regensburg 1895], 
&.13—16). — Für den farmelitiichen Stapulierkultus find noch nad jenem Breve 
Innocenz' XII. von 1698 mehrere ihm begünftigende päpftliche Erlaſſe erfolgt. Schon 
Benedift XIV. trat für das privilegium sabbatinum des Ordens gegenüber den Ans 
griffen jeitens feindfeliger Kritiker jchügend ein. Und unter Leo XIII. hat ein Dekret w 

0 
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der Ablaffongregation vom 27. April 1887 beftimmt: das Skapulier der Karmeliter ei 
„wegen der befonderen — und Andacht, welche dieſem älteſten Skapulier gebührt“, 
nicht zuſammen mit den Skapulieren anderer Genoſſenſchaften, ſondern von denſelben ge— 
trennt zu weihen und zu tragen (ſ. Maurel-Beringer, Die Abläſſe ꝛc. 10. Aufl. [1893], 

5 ©. 630—643). Zödler. 

Karoliniſche Bücher. — Die ältere Litteratur ift verzeichnet bei Heumann in der 
praefatio zu feiner Ausgabe (f. unten). Bon neueren Arbeiten find Eu nennen: Chr. W. Fr. 
Bald, Hiftorie der Ketzereien 2c., XL, ©. 49 ff.; 3. R. Kiesling, Exercitationes in theol. 
hist,, Leipzig 1742, ©. 116 ff.; C. 3. Hefele, Eonciliengefchichte, Bd III, 2. Aufl., ©. 694 ff.; 

10 8. Werner, Geſch. der apologet. u. polem. Litt., II, 549 f.; Alkuin &.52 ff.; F- Piper, Ein- 
leitung in die monum. Theologie, ©. 222ff.; Barmann, Bolitit der Päpite, I, ©. 29ff.; H. J. 
"lof, Commentatio de suspecta librorum Carol. a. J. Tilio ed. fide, Bonn 1860; ©. Xeijt, 
Die litterar. Bewegung des Bilderjtreits, I, Magdeburg 1871,; H. Reuter, Geſch. der Auf- 
Härung, I, ©.11 ff; U. Haud, AG Deutjchlands, IL, 2. Aufl., S. 316 ff.; K. Hampe, NA. Bd XXI, 

15 ©. 83 ff.; endlich die allgemeinen Werke über Kirhengefhichte, bei. Schrödh XX, 583; Neander 
III, 475; Giefeler IL, 1, ©. 93; ®&frörer III, 2, ©. 624; Baur III, 144; flraus ©. 245; 
Möller II, ©. 117; Kurtz, 13. Aufl. v. Bonwetſch I, 2, ©. 119, fowie die Litteratur über 
Karl und das karolingiſche Zeitalter. 

A. Den Anlaß zur Entſtehung der KB gaben die Bilderftreitigfeiten des 8. Jabr- 
20 hunderts (fiebe Bd III S. 221 ff.), die Beteiligung des Papftes Hadrian I. an der 

zweiten nicänifchen Synode im Jahre 787 (f. Bd. VII ©. 305, 12) und die Überfen- 
dung der nicänijchen Synodalalten in einer '? mangelhaften, Iateinifchen Überſetzung an 
Karl den Großen, deren Urheber nicht ficher fejtzuftellen ift (f. Hampe ©. 86 un ud 
©. 314). Karl, der ohnedies damald Grund hatte, mit dem byzantiniſchen Kaiſerhof wie 

35 mit der zweibeutigen Politik des Papftes unzufrieden zu fein (vgl. Abel, Jahrb. des fr. 
Reichs 2. Aufl. von Simfon a. a. 787 ©. 566 und 605, Haud ©. 310ff.; Yaffe, 
Regesta P. a. a. 789. 790), nahm davon Anlaß, ſowohl die Frage über die Rechts— 
giltigkeit der nicänifchen Synode überhaupt, als fpeziell die Bilderfrage, über die ſchon 
unter feinem Vater Pippin auf der Synode zu Gentilli 767 verhandelt war (f. Bob VI 

» ©. 520), im Kreiſe feiner Theologen zu erwägen, und beförberte hierauf das Synodal⸗ 
buch weiter nach England an König Offa, der dasſelbe gleichfall® den Bifchöfen feines 
Reiches zur Beurteilung vorlegte (j. Ann. Nordh. ;. 792 MG SS XIII ©. 155, Si- 
meon Dunelm., De gestis regum Angl. in Monum. H. Brit. p. 667). Der ba- 
mals in England mweilende Alkuin verfaßte aus diefem Anlaß zur Widerlegung der nicä- 

35 nifchen Beichlüffe eine epistola ex auctoritate divinarum seripturarum mirabiliter 
affirmata, die er jodann felbit im Auftrag der englifchen Fürften und Bifchöfe dem Franken 
fönig überbrachte (Simeon D. 1. 1). Wir fennen dieje epistola Altuins nicht, vermögen 
alfo auch nicht zu beurteilen, in welchem Verhältnis dieſelbe Fi der jedenfall weit aus- 
führlicheren Denkſchrift ftand, die um diefelbe Zeit (790 ff.) Karl unter Zuftimmung ber 

a0 Biichöfe feines Reiches (cum cohibentia s. collibentia s. conniventia sacerdotum 
in regno a Deo nobis econcesso catholieis gregibus praelatorum Praef. 11) gegen 
die in Griechenland gehaltene Synode und die dort janktionierte Anbetung der Bilder aus: 
arbeiten ließ unter dem Titel: Opus inlustrissimi et excellentissimi seu spectabilis 
viri CaroliÄ, nutu Dei regis Francorum. — contra Synodum, quae in parti- 

5 bus Graeciae pro adorandis imaginibus stolide et arroganter gesta est. Die 
Schrift, deren Inhalt und Ton fchon durch diefen Titel genugjam bezeichnet ift, beſteht 
aus 4 Büchern mit zufammen 120 Kapiteln. — Erhalten ift diejelbe, jo viel wir jetzt 
wiſſen, in zwei Handjchriften, einem Codex Paris. (Arjenalbibliothef 582°, jet 663, 
vgl. Ver, Archiv VIII, 361; Martin, Catalogue des manuser. de la bibl. de l’ar- 

so senal, Paris 1885, 1 ©.499 ; Floß ©. 18; Hänel, Catal. p. 30; Monum. Aleuin., 
p. 220), und einem, freilich etwas defekten, wie e8 jcheint aus dem Anfang des 10. Jahr— 
hunderts und aus einem Klofter Marienfeld ftammenden Codex Vatie, Nr. 7207, über 
welchen A. Reifferfcheid in einem Breslauer Programm 1873 (de Vaticano librorum 
Carolinorum codice narratio) eine kurze Notiz gegeben bat. Berfchieden von diefen 

55 beiden jetzt vorhandenen Handjchriften find, mie es fcheint, die beiden Codices der libri 
Carolini, von deren VBorhandenfein im 16. Jahrhundert uns gleichzeitige Schriftfteller 
Kunde geben, deren jetiger Verbleib aber unbefannt ift. Won diejen beiden berichtet 
Georg Caſſander (ec. 1560 f. deſſen Opp., Paris 1616, fol., p. 1103): der eine befand 
fih in Rom, und zwar in bibliotheca Vaticana penitiore, ubi non nisi insignes 

so et eximii libri reponi solent ; der andere, den Caſſander ſelbſt geſehen und befien 
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äußere Geftalt er bejchreibt (serico villato et aureis umbilieis exornatum), befand 
fih in Frankreich in der Hand eines vir eruditus, modo episcopus, jtammte aber 
aus einer bibliotheca illustris. Aus jenem Codex Vaticanus hatte einige Dezennien 
früher der päpftliche Bibliothekar Auguftin Steuchi, Bifchof von Gubbto (+ 1550), in einer 
gegen Laurentius Balla gerichteten Streitichrift de donatione Constantini (Aug. Steuchi, 5 
Opp. t. VII, Venedig 1591, fol. 226 ed. Paris III, 272) ein Kapitel (Lib. I, 6 
unferer Ausgaben) abdruden laſſen, indem er die Handichrift bezeichnet als liber vetus- 
tissimus literis Longobardieis seriptus in bibliotheca Palatina (mas bier nicht die 
Heidelberger, fondern nur die vatifanifche Bibliothef bedeuten kann). Als den Autor des 

erfö nennt er: Carolus M. imperator seribens de imaginibus. Dieje von Caſſan— 
der und Steuchi deutlich bezeichnete, auch von Bernhard Yugemburg, O. Praed., in feinem 
Catalogus haeret. vom Jahre 1522 erwähnte römische Handfchrift des Opus Caroli 
ſcheint ſpäter ſpurlos verſchwunden zu fein: wenigſtens erhielt der Fürftabt Frobenius 
Forſter, als er die Handjchrift für feine Altuinausgabe vertvenden wollte, aus Rom unter 
dem 29. Januar 1759 die Antwort: in bibl. Vat. nullus reperitur ms. codex, ı5 
libros illos continens, quos Carolinos de non adorandis imaginibus vocare 
solent. Wie fih der von Neifferfcheid aufgefundene Cod. Vaticanus 7207 zu jenem 
von Steuchi benußten, nachher verlorenen verhält, bleibt dahingeftellt: nad R. End beide 
nicht identisch. Die andere von Gaflander 1. 1. befchriebene Handſchrift ift diefelbe, aus 
welcher die Editio princeps der Karolin. Bücher — und, da alle fpäteren Abdrücke 20 
nur Wiederholungen jenes erſten Drudes find — unfere fämtlichen Ausgaben ftammen. — 
jene Editio princeps erfchien 1549 anonym und ohne Angabe des Drudortes in 16° 
(646 und 30 ©., ein Eremplar auf der Göttinger Bibliothek). Als Drudort ergab fich 
aus der Ähnlichkeit der Lettern mit anderen befannten Druden Paris. Der Herausgeber 
bezeichnet fih im Vorwort als Eli. Phili. (— Elias Philyra) — ein Pfeudonym, hinter 25 
dem fich (mie zuerft P. Petavius bei Duchesne, Rerum France. Ser.t.II, p. 352 und 
Voſſius, Hist. lat. VI, 30, p. 290 nachgewieſen haben) der franzöfifche Priefter Jean 
du Tillet oder Job. Tilius, fpäterer Bifchof von St. Brieur, zuletzt Bifchof von Meaur 
(7 1570, vgl. Gallia chr. VIII; Bayle, Diet.), verbirgt. Er hatte die Handfchrift, wie 
er ſelbſt in der praefatio angiebt (bei Heumann ©. 127) in einer der älteften und ehr 30 
würdigften Kirchen Frankreichs (Bienne, Nheims oder Tours?) aufgefunden (exemplar 
vetustum, in templo quodam majore augustissimo et totius Galliae antiquis- 
simo repertum), ſich von der Identität des Werkes mit dem von Steuchi citierten opus 
Caroli de imaginibus überzeugt, aber, weil jelbft damals des Calvinismus verdächtig, 
nicht getvagt, dasſelbe unter — Namen herauszugeben. (Weiteres über dieſe und die 35 
folgende Ausgabe bei Heumann, praef., ©. 13; Floh ©. 10ff.). Diefe Editio prin- 
ceps wurde von Protejtanten des 16. Jahrhunderts (wie von Flacius im Catalogus 
test. v. und in ben Genturien, von Galvin, von Chemnit in feinem Examen Conce. 
Trid. und anderen) zu Angriffen auf die römische Kirche benüßt und deshalb von den 
Päpften fofort feit 1564 auf den Index gejett, weshalb ihre Exemplare fehr felten ges «0 
worden find. Bon ihr jtammen alle übrigen Ausgaben des Opus Caroli ab: zunädhit 
ein Kölner Abdrud vom Jahre 1555 (eitiert bei Flacius’ testes verit., Frankfurt 1666, 
©. 101 und Golvaft, Op. Caroli not. 594), dann zwei Ausgaben von Melchior Goldaft 
in Imperialia decreta etc. (ranffurt 1608 und Coll. Constit. Imp. 1610. Neue 
Ausgabe von 1673). Darauf folgten noch zwei tweitere Abdrüde im 17. Jahrbundert, 45 
der eine von Philipp Pareus, Frankfurt 1628, der andere anonym s. l. e. a. in 8°, 
wovon ein Eremplar auf der Göttinger, eines auf der Berliner Bibliothek (vgl. Floß 
©. 14; Heumann, praef., ©. 33). Die befte der bisherigen Ausgaben mit Benugung 
aller vorhandenen Hilfsmittel, mit den Worreden und Noten von Tilius, Goldaft zc. und 
einer eigenen praefatio lieferte (zur ubelfeier der Augustana Conf.) der Göttinger so 
Theolog (damals Inspector Gymnasii) Chriftof Auguſt Heumann u. d. T. Augusta 
Coneilii Nicaeni II censura h.e. Caroli M. de impio imaginum cultu libri IV ete., 
Hanoverae 1731, 8°. Nicht diefen Heumannjchen, fondern den mangelhafteren Golb- 
aftifchen Tert hat Abbe Migne abdruden lafien SL 98. Operum Caroli M. T. II, 
©. 941 ff.; endlich hat Yaffe in feine Monumenta Aleuiniana (berausg. von Watten: 65 
bach umd Dümmler 1873, ©. 220-242) eine Reibe von Exzerpten (22 ©., d. b. eiwa 

des Ganzen) aufgenommen. 
Die Ehtheit des Werkes ift von römifchen Gelehrten in alter und neuer Zeit ver- 

geblich angezweifelt worden : fo früber von L. Surius, der das Ganze für ein Machwerk 
des 16. Jahrhunderts erklärte (Coneil. t. III. praef. ad. Coneil, Francof.), von Sirtus co 

— 0 
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Senenfis, der Karlſtadt für den Verf. bielt (Bibl. S. Lib. V, praef.), von Bellarmin, 
Suarez, Poſſevin, A. v. Sotomayor, ©. Binius, Baronius (Annales t. IX, a.a. 754. 
794 ete.), zulegt von dem Bonner Theologen 9. J. Flo 1860, der mindeitens jo viel 
bewiefen zu baben glaubte: fidem illis libris tributam non esse indubitatam, sed 

sin controversia versari ; und von Nolte in ber fatbol. Yit. Ztg 1861. Auch Baur 
bat fich durch Floß ſoweit imponieren lafjen, daß er „den echt farolingifchen Urfprung der 
genannten Bücher mit gutem Grund glaubte bezweifeln zu müflen“, falls nicht die Echtheit 
„auf neue bisher ganz unbefannte Data geſtützt werde”. Dieje völlig unbegründeten 
Zweifel an der Echtheit find jedoch längft widerlegt von katholischen wie von proteftan- 

10 tifchen Gelehrten : jo von dem Jeſuiten Sirmond bei Mansi, Conc. XIII, 905, von dem 
Kirchenhiftorifer Natalis Alerander (Hist. ecel. saec. VIII, t. 11, p. 256; vol. MSL 
t. 98, ©. 971 ff.), von Du Pin, Geillier, Hefele, von den Proteftanten Daill& (de ima- 
ginibus III, 3, 380 sq.), Spanheim, Basnage, Heumann, Wal u. ſ. w. Abgejeben 
von dem Zeugnis der Schrift felbft, in welcher Karl deutlich ſich als den eigentlichen 

ı5 Sprecher, ald den Sohn Pippins, ald den Belehrer der Sachſen, ald den Regenten und 
Schirmherrn der Kirche bezeichnet, ift der älteſte Zeuge für die Echtheit de Opus Caroli 
der Papſt Habrian I. (ſ. Epistola Hadriani papae ad Carolum regem de ima- 
ginibus, gedrudt bei Mansi ©. 759, bei MSL98 ©. 1247, bei Jaffe ©. 245; M.G. 
Ep. V ©. 5); denn wie man aud) das litterarifche Verhältnis der 85 Kapitel, die Hadrian 

% in feinem Briefe beftreitet, zu den Karoliniſchen Büchern denken mag, in jedem Falle find 
fie ein Zeugnis für die Grifteng der leteren ; der zweite Zeuge ift Hinfmar von Rheims, 
der und jagt, daß er in feiner Jugend das große Buch (non modieum volumen) im 
föniglichen Palaſte gelefen babe, das die Beichlüfje der nicän. Synode vernichtet und vom 
Kaifer durch einige Bifchöfe nad Nom geſchickt worden fei, und der ein Kapitel aus dem 

235 Buche (IV, 28) wörtlich anführt (j. Hinem. Opus adv. Hinem. Laud. cap. 20, 
nn 7 IH, 457 ed. Sirmond ; vgl. Noorden, Hinktmar, ©. 2. 276); vgl. MSL 98 

. 995 7. 
Iſt alfo die Echtheit des Opus Caroli (d. h. fein Urjprung aus der Zeit und Um— 

gebung Karls und feine Abfafjung im Namen und Auftrag des Königs) unanfechtbar, jo 
0 bleibt immer noch die Frage übrig, wer als eigentlicher Verfaſſer oder Konzipient zu 

denken. Daß Karl die Bücher „proprio Marte“ verfaßt (Baur), wäre freilich eine wun— 
derliche Annahme, welche der ausführlichen Widerlegung, die Wald ©. 63 ff., Hefele 653 7. u.a. 
ihr getwidmet, faum bedarf: es wird ja niemanden im Ernſt einfallen, ein Dekret oder 
eine Staatsichrift deshalb, teil fie den Namen eines Fürſten an der Spite tragen, für 

5 ein Produkt aus defjen eigener Feder zu halten; der fürftliche Name deutet auch bier wie 
anderwärts die Autorität, nicht den.Konzipienten oder Skribenten an. „Uns muß e8 genug 
fein, daß Karl feinen Namen vorgejegt hat und als der eigentliche Sprecher gelten will” — 
er, der Sohn Pippins, nutu Dei Rex Francorum, Gallias Germaniam Italiamque 
sive harum finitimas provineias Domino opitulante regens, er, dem Gott in 

40 diefen ftürmifchen Zeiten die Regierung der Kirche anvertraut bat (ad regendum comissa 
est s. mater ecelesia ef. Lib. I, 6). Wen aber Karl aus dem Kreis feiner Hoftheo— 
logen oder Kanzleibeamten mit der Abfafjung des Werkes beauftragt — ob Einen oder, 
wie ſchon Mabillon u. a. vermutet haben, Mebrere —, muß dabingeftellt bleiben. Iſt es 
Einer, jo kann er nur zu den bebeutenditen Gelehrten der Zeit zählen (Leiſt). Die nächit- 

45 liegende und darum auch gewöhnlichite Vermutung geht auf Alkuin. Für feine Autorfchaft 
ſpricht: 1. einerſeits die theologische, wiſſenſchaftliche und Firchliche Stellung Alkuins, andererfeits 
die umfaflende Schriftfenntnis wie die grammatifche, dialektiſche, rhetoriſche Bildung, Die 
der Verfaſſer zeigt, das mancherlei weltliche Wiſſen, das er gefliffentlich hervorlehrt, um 
den Römern und Griechen Refpeft vor der fränkifchen Bildung einzuflößen; insbejondere 

so aber 2. die Vertvandtichaft einer Stelle de8 Opus C. IV, 6 ©. 455 ed. Heumann mit 
einer Stelle des Alkuinfchen Kommentars zu Jo 4, 5ff. und einige weitere Berübrungen 
mit Stellen altuinifcher Schriften; 3. endlich die in einer englijchen Quelle (bei Simeon 
Dunelm. a. a. 792) uns erhaltene Notiz, daß Alkuin gegen die nicän. Synode ſchrieb. 
Aus diefen Gründen haben jchon früher Gafjander, Cave, — Mosheim, Walch ꝛc., 

55 neuerdings Lorenz, Neander, Rettberg, Gfrörer, Hefele, Noorden, Döllinger, Piper, Leiſt, 
Yaffe-Dümmler und andere mehr oder minder beſtimmt für die Autorſchaft oder wenigſtens 
intellektuelle Miturbeberfchaft Alkuins ſich ausgeiprochen, während andere, wie Froben, 
Floß, Werner, Aſchbach, Bouterweck ꝛc. diefelbe beftreiten, vgl. auch Haud II ©. 316. 
Nah) dem oben angeführten Zeugnis des Symeon Dunelm. bat Alkuin zwar eine 

so epistola gegen die Beichlüffe des nicänifchen Konzils verfaßt und diefe, die vorzugs— 
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weile auf Schriftbeweife ſich jtüßte, im Auftrag der engliichen Bifchöfe und Fürſten 
dem Frankenkönig überbracht: aber diefe epistola Aleuini fann, wenn auch ähnlichen 
nbalts, mit den vier Büchern des farol. Werks nicht identifch geweſen fein; denn dieſes 

iſt fein im Auftrag der Engländer verfaßter Brief Alfuins, fondern eine Staatsichrift 
Karls d. Gr, und enthält außer dem I,7— II,12 geführten Schriftbetweis gegen die 5 
Bilderverehrung noch vieles andere. Da nadı der Angabe des Petabius (bei Duchesne, 
Rer. Franc. Ser. I ©. 352) die von Tilius für feine Ausgabe benüste Handichrift am 
Schluß die Notiz enthielt: Ingelrannus abbas iussu Caroli hune librum seripsit 
et ad A. papam tulit, jo nahm Wagenmann in der 2. Aufl. diefes Werkes an, daß 
der Verfaſſer der AB der Abt Angilbert von St. Riquier geweſen fei, der bier fälſchlich 10 
Ingilrann genannt werde. Angilbert (j. über ihn Haud ©. 174 ff.) gebörte zu dem Kreiſe 
der Karl nahe ftehenden Gelehrten: er war Karls Schtwiegerfohn und Hoflapellan, Bapft 
Habrian charakterijiert ihn, ohne Zweifel Worte des Königs mwiederholend, mit dem Safe: 
qui pene ab ipsis infantiae rudimentis in palatio vestro enutritus est in 
omnibus consiliis vestris receptus (Hadr. ep. ©. 7). Daß er zu ben Theologen 16 
gebörte, mit denen Karl die Bilderfrage beiprach, ift deshalb durchaus mwahrjcheinlich. Auch 
wiſſen wir, daß er im Auftrage Karla in Rom über die Sache verhandelte (a. a. D.). 
Aber daraus läßt fich nicht folgern, daß er die KB fchrieb. Eine Überlieferung darüber 
giebt es abgefehen von der wirren und deshalb wertlofen Notiz des Cod. Tilianus nicht. 

ſich alfo dahin bejcheiden müſſen, daß die KB als Werk der Hoftheologen Karls 20 
zu gelten i 

Mit der Abfafjung haben fie frübeftens im Winter 789/90 und fpäteftens im Sommer 
791 begonnen. Das ergiebt fih aus der Vorrede zum erften Buch, wo mit Bezug auf 
die 2. nicänifche Synode bemerkt wird: Gesta est ferme ante triennium, ©. 8. Denn 
da die Synode vom 24. September bis 23. Dftober 787 ftattfand, jo müſſen ſeitdem 26 
mebr als zwei und iveniger als vier Jahre verfloffen fein. Wie lange die Arbeit dauerte, 
läßt ſich natürlich nicht vermuten. Bei Karls ganzer Art ift es aber nicht gerade wahr: 
icheinlich, daß er feinen Theologen überflüffige ri gewährte. Die Denkſchrift mag alfo 
790 oder 791 vollendet worden fein. Dann beitand fein Grund, die Worte der Vorrede 
zu ändern. 

Die Karolinifchen Bücher waren beftimmt, auf die öffentliche Meinung einzuwirken: 
Karl fuchte fie für feine Zurüdweifung der Beichlüffe von Nicäa zu gewinnen. Gleich 
zeitig aber forderte er von Papſt Habrian die Verwerfung derfelben. Das geſchah durch 
die eben ertwähnte Sendung Angilberts. Karls Schreiben an Hadrian befigen wir nicht; 
wohl aber ift die Anttvort des Papſtes erhalten (j. oben S. 90,17). Er widerlegt in ihr 35 
eingehend 85 Kapitel, welche die Ausftellungen des Königs an den Verhandlungen und 
Beſchlüſſen von Nicäa enthielten. Hier ift nun die Frage: Was hatte Angilbert dem Papſte 
vorzulegen ? ob die Karolinifchen Bücher oder nur die 85 Kapitel? Fraglich ift jodann das 
litterariſche Verhältnis der 85 Kapitel zu den KB: waren jene die Grundlage für die Be: 

i dieſer, oder find die erſteren eine Zuſammenfaſſung des Inhalts der letzteren ? 40 
Fraglich iſt endlich die Zeit der Sendung Angilberts; fand fie vor oder nach der Frank— 
furter Synode von 794 ftatt ? 

Was die erfte Frage anlangt, jo fpricht Hadrian in feiner Antwort von einem Ca- 
pitulare adversus synodum, quae pro sacris imaginibus erectione in Nicea 
acta est (M. G.Ep. V ©. 7). Da die KB fein Kapitulare find, jo würde niemand 45 
auf die Vermutung gelommen fein, daß fie hier gemeint feien, wenn nicht Hinkmar an 
der oben angeführten Stelle die Überfendung de? non modieum volumen nad) Rom 
behauptete. Allein daß Hinkmar irrte, ift gewiß. Denn Hadrian bemerkt ausdrüdlich, 
dab er das überfandte Schriftftüd per unumquemque capitulum beantworte; er hat 
alſo nichts vor ſich gehabt als die 85 Kapitel. Das wird beftätigt durch das Schreiben so 
der Barifer Synode von 825: Cum Carolus quaedam capitula, quae reprehen- 
sioni patebant, praenotasset eaque per Angilbertum abb. Hadriano papae 

30 

direxisset, ut illius iudiecio et autoritate corrigerentur, ipse .. per singula 
eapitula .. respondere quae voluit non tamen quae decuit conatus est, 
Mansi XIV ©. 422, 55 

Schwerer zu enticheiden iſt die zweite Frage. Nach dem Vorgange Alterer hat jüngft 
Hampe a. a. D. in fcharffinniger Weife den Beweis zu führen unternommen, daß die 
85 Kapitel die Grundlage für die KB feien. Erft ihre Zurückweiſung durch Hadrian habe 
auf den Gedanken geführt, die große Denkfchrift ausarbeiten zu laſſen. Ich kann mich 
nicht überzeugen, daß diefe Annahme wahrſcheinlich ift. Entjcheidend gegen fie ift, mie 6o 
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mich dünkt, der Umftand, daß die KB von jeder Beziehung auf Habrians Antwort 
frei find : das iſt volllommen unverftändlich, wenn fie den Eindrud, den Hadrians Ent- 
gegnung gemacht hatte oder machen konnte, aufheben er (vgl. KG II ©. 315 f.). Dem: 
gemäß jcheint mir wahrfcheinlicher, daß die 85 Kapitel ein Auszug aus den KB find. Ein 

5 folcher wurde Hadrian vorgelegt, da er diefe Säße veriverfen, nicht aber Karls Staats: 
ſchrift beftätigen ſollte. 

Was endlich die Zeit der Vorlage anlangt, ſo iſt die gewöhnliche Annahme, daß ſie 
nach der Frankfurter Synode ſtatt hatte, jo z. B. Hefele, ee MWagenmann in der 2. Aufl. 
dieſes Werkes; dagegen babe ich die Sendung Angilberts der Frankfurter Synode voran- 

10 gehen lafien, und Hampe bat fie entiprechend feiner Annahme ſchon in den Anfang bes 
Jahres 791 verlegt. Gegen den erjten Anſatz fpricht, daß die Ablehnung der Kapitel 
dann der Zurückweiſung bed Frankfurter Synodalbeſchluſſes gleichkommt. Aber dies an: 
zunehmen iſt unmöglich ; denn der Frankfurter Beichluß wurde in Gegenwart päpftlicher 
Yegaten gefaßt und er galt als unbeftritten rechtsgiltig. Der Beweis liegt in der Barifer 

ı5 Synode von 825. Sind die Kapitel vor 794 in Nom vorgelegt worden, jo möglicher: 
weiſe jchon 792; denn damald war Angilbert in Rom (Annal. Fuld. ;. d. %.), möglich 
aber auch erit im Jahre 793. Die Folge ihrer Zurüdiweifung war, daß Karl die Frage 
durch die Frankfurter Synode enticheiden lieh. 

B. Inhalt und Charakter der farolinifchen Bücher. Das ganze Opus Caroli 
20 beiteht aus 4 Büchern und 120 Kapiteln. Diefe Einteilung rührt nicht bloß von dem 

Verfaſſer ſelbſt her, jondern wird von ihm auch aus der Heiligkeit der Vierzabl begründet 
(4 — 4 Paradieſesflüſſe, 4 Evangelien, 4 Kardinaltugenden ſ. lib. IV praef. 415 
ed. Heum.). 

Jedes Bud bat eine eigene praefatio. Die des eriten Buches beginnt mit 
235 einem oratoriſch gehaltenen Lob der Kirche als der ſchützenden Arche in den Stürmen der 

Melt. In ihrem Schofe — fagt Karl — babe auch er die Zügel des Neiches durch 
Gottes Gnade erhalten, deshalb müſſe er fie verteidigen und erhöhen; und das fei nicht 
bloß feine Pflicht, dem die Kirche in den Sturmfluten diefer Welt zur Yeitung übertragen 
jei (ecelesia ad regendum commissa est), jondern aller, die an der Kirche Brüften 

0 fih nähren. Darum dränge es ihn jet das Wort zu nehmen. Hochmut und Ruhm: 
ſucht habe die orientalifchen Fürften und Bifchöfe angeftachelt, daß fie mit Hintanfegung 
der gefunden Yehre per infames et ineptissimas synodos Neuerungen einführen. Vor 
Jahren ſei in Bithynien eine Synode gehalten worden (gemeint ift die zu Konjtantinopel 
754), welche die Bilder, die von alteräher zum Kirchenſchmuck und zum Gedächtnis früherer 

35 Begebenheiten dienten, abjchaffen und, was Gott binfichtlich der idola geboten, an allen 
imagines verüben wollte, nicht beachtend, da Bild das genus, Idol die species und 
daß, was von der species gilt, nicht auf das genus ausgedehnt werden dürfe. Cine 
zweite Synode aber jei vor 3 Jahren in denjelben Gegenden gehalten worden, deren Irr— 
tum nicht geringer: während jene fogar das Haben und Anſchauen der Bilder verbot, ge— 

0 biete diefe, Ddiejelben zu aborieren, als ob habere und adorare dasjelbe wäre. Beide 
Synoden haben fomit die Schranfen des Rechts überjchritten, die Braut Chrifti befleckt, 
die Lehre der Väter verlegt, welche die Verehrung der Bilder verboten, das Haben ge- 
ftatteten. Wir aber, zufrieden mit den prophetifchen, evangeliichen und apoſtoliſchen 
Schriften, mit den Yehren der rechtgläubigen Väter und den ſechs heiligen allgemeinen 

4 Synoden verwerfen alle Neuerungen (omnes novitates vocum et stultiloquas adin- 
ventiones), in&bejondere diejenigen der zweiten bithyniſchen (nicänifchen) Synode, deren 
Alten an und gekommen find. Gegen ihren Irrtum zu fchreiben find wir genötigt, damit 
niemand davon angeftedt, vielmehr der vom Orient gelommene Feind vom Occident ges 
ichlagen werde. Dies Werk haben wir unternommen unter Zuziehung der Priefter un- 

50 jered Reiches (cum eonhibentia sacerdotum), nicht aus Anmaßung und Selbjtüber- 
bebung, ſondern zelo Dei et veritatis studio. eine von jenen beiden Synoden dürfe 
die fiebente öfumenifche heißen: vielmehr gelte es gegenüber von beiden den königlichen 
Mittelweg einzubalten (viam regiam tenere). Dieſer bejtehe darin, daß man weder 
mit der einen die Bilder zerbreche, noch mit der andern fie anbete, fondern feſthalte an 

55 der richtigen Lehre, daß man Bilder zwar haben dürfe in ornamentis ecclesiae et me- 
moria rerum gestarum, daß aber Anbetung nur Gott, eine angemefjene Verehrung 
den Heiligen zulomme (solum Deum adorantes, sanctis opportunam veneratio- 
nem exhibentes, nec cum illis frangimus, nee cum istis adoramus imagines). — 
Nachdem jo der richtige Standpunkt für die Beurteilung der Bilderfrage und der beiden 

& Synoden feftgeftellt ift, wendet fidh (lib. I, cp. 1—4) die Polemik zunächſt gegen die 
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faiferlichen Berufungsfchreiben zur nicänifchen Synode und tadelte 1. da Irene und Kon— 
ſtantin fich ald Gottes Mitregenten bezeichnen, 2. daß fie ſich rühmen, Gott habe fie er- 
wählt 2c., 3. daß fie ihre Schreiben divalia genannt, und 4. daß fie an Hadrian gefchrieben, 
Gott bitte ihn um feine Mitwirkung, was eine Verlegung der göttlichen Majejtät ſei. Der 
nicänifchen Synode jelbjt wird ſodann vor allem falſche Schriftauslegung vorgeworfen, 5 
ſowie zweitens faljche Anwendung patriſtiſcher Citate: diefe beiden Vorwürfe näher zu be 
gründen, ift die Aufgabe von lib. I und II, worauf dann lib. III und IV gegen ein- 
zelne verkehrte Behauptungen der Nicäner ſich wenden. Zuvor aber hält der Verf. für 
nötig, ep. 6 feine ausbrüdliche Anerkennung der Auftorität der römifchen Kirche in 
Ölaubensjachen zu verfihern: quod saneta Romana, Catholica et Apostolica Ecele- 10 
sia, ceteris ecclesiis praelata, pro causis fidei, cum quaestio surgit, omnino 
sit consulenda : und zwar rühre diefer Vorrang nicht von Menſchen oder Synoden ber, 
fondern von Gott jelbit, daher man mit der römifchen Kirche übereinftimmen müſſe im 
Glauben und Kultus, jogar im Kirchengefang (in psallendi ordine), wie dies von Pippin 
und Karl in Betreff der gallifchen, germanischen, auch der ſächſiſchen und anderer nor- ı5 
diichen Kirchen anerkannt jei (dies das von A. Steuchi aus der Yatilanischen Handſchrift 
abgedrudte Stüd). Nun werden lib. I, 7—II, 12 die einzelnen Bibeljtellen behandelt, 
auf welche die Nicäner fi berufen: jo 1 Mof 1, 26; 23, 7; 2 Mof 18, 7; 1 Mof 
31, 43; 32, 24 u. ſ. w. ; auch die Apoftel lehnen jede ihnen dargebrachte Adoration ab, 
zum Beweis, daß Deus solus colendus et adorandus, ein Menſch bloß salutandus jei. zo 
Darauf folgt die Behandlung patriftiiher Stellen lib. II, 13—20, wobei gezeigt wird, 
daß fie nur vom habere, nicht vom adorare der Bilder fprechen ; einzelne der citierten 
Schriften, 3. B. Acta Silvestri, feien unecht, andere wie die testimonia Gregorii Nys- 
seni nicht beweisfräftig, weil jeine Vita et praedicatio nobis ignota ete. Daraus 
wird nun ep. 21 der Schluß gezogen: da, wie die Schrift mit Donnerftimme lehrt (totius 25 
divinae sceripturae tuba terribilis intonat), Deus solus colendus et adorandus, 
fo it der eultus imaginum ſchlechthin zu verwerfen (modis omnibus cassandus), 
denn er ift contra religionem christianam ; dagegen ift die andere Frage, ob man 
Bilder in den Kirchen habe oder nicht babe, religiös imdifferent — nullum catholicae 
fidei afferre poterunt praejudiecium. Auch zur Erinnerung an die heiligen Perfonen 30 
und Thatjachen (propter memoriam) jind Bilder wenigjtens nicht jchlechthin notwendig, 
denn ad contemplandum Christum, qui est Dei virtus et sapientia, oder ad in- 
tuendas virtutes sancetorum bedarf es nicht des leiblichen Sehens, ſondern des geijt- 
lichen (ep. 22). Ausdrüdlicd aber ſtehen die nicänifchen Beſchlüſſe im Widerfpruch mit der 
Verordnung des Papftes Gregor J., der in feinem Brief an Serenus von Maſſilia deut: 35 
li} verbietet imagines vel frangere vel adorare (cp. 23). Auch jei es etwas ganz 
anderes, einen nad Gottes Bild geichaffenen Menjchen zu aborieren salutationis gratia, 
ald adorare imagines manufactas. Daher — fo wird dem Papſt mit einem un— 
mißverjtändlichen Wink bedeutet — follen die Bilderfreunde ſich wohl hüten, daß fie nicht 
durch ihre Synoden den Frieden ftören und die Profperität des karolingiſchen Reiches 40 

ihren Irrtum gefährden (prosperitatem nostrarum rerum isto errore, quasi 
quodam eivili bello, commaculent cp. 24). Nirgends haben die Apoftel durch ihr 
Wort oder Vorbild die Bilderverehrung gelehrt ; verkehrt jei es, die Bilder zu vergleichen 
mit der altteftamentlichen Bundeslade (26); abjurd, fie zufammenzuftellen mit dem heiligen 
Abendmahl; die Saktramente feien zum Heil notwendig, die Bilder nicht. Unrecht fei es 48 
daber, diejenigen, welche feine Bilder verehren, zu anathematifieren ; unrecht, die Bilder 
zu vergleichen mit Chrifti Kreuz: durch diefes, nicht durch jene ift der Satan bejiegt (28). 
Auch mit den heiligen Gefäßen oder gar den heiligen Schriften dürfen fie nicht zufammen- 
geftellt werden: scripturas, non pieturas hat uns Gott gegeben ad eruditionem 
fidei (29. 30). Ebendaher ift es auch unvecht, weil eine Sünde gegen das vierte Gebot, so 
wenn die Nicäner über ihre eigenen Väter, ihre bilverfeindlihen Vorfahren, das Anathem 
Iprechen (ep. 31). 

Bud; III beginnt mit dem ortbodoren Glaubensbelenntnis — um die Rechtgläubig- 
feit der fränkiſchen Kirche ins hellſte Licht zu ftellen im Gegenſatz zu den Nicänern, die 
von der Überlieferung der Väter willkürlich abirren. Entnommen ift diefes Belenntnis ss 
angeblich aus Hieronymus (S. 264 ed. Heum.), in Wahrheit iſt es wörtlich genau das 
Belenntnis des Pelagius (libellus fidei ad Innocentium von 417), das im ganzen 
Mittelalter und noch 1521 bei der Parifer Sorbonne als orthodor, als fogenanntes sym- 
bolum Hieronymi oder sermo Augustini galt (abgevrudt in den Opp. Hieronymi 
t. XI, 146; Opp. August. t. XVI; bei Mansi IV, 355; Hahn, Bibl. der Symbol., so 
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3. Aufl, ©. 288; vgl. Giefeler I, 2, ©. 113). Nun wendet ſich der Verfafler gegen 
den Patriarchen Tarafius mit dem doppelten Vorwurf, daß diefer durch eine inordinata 
eonsecratio aus einem Laien plöglih Patriarch geworden (2) und daß er vom beiligen 
Geift unrichtig Iehre, eum procedere ex patre per filium, jtatt entweder zu jagen, 

5 wie das obige Belenntnis : ex patre tantum, oder aber, sicut omnis universaliter 
eonfitetur et eredit ecclesia, ex patre et filio (cp. 3). Ebenſo werden in den fol- 
genden Kapiteln unrichtige oder ungenaue Ausdrücke gerügt, die von anderen der nicä- 
nischen Synodalen gebraucht jeien, z. B. habe einer gejagt, der Sohn habe den Vater zum 
Prinzip, der Geift fei contribulis der zwei anderen ‘Berjonen (ftatt consubstantialis) ; 

10 Bafilius von Ancyra habe die Bilder ins Glaubensbelenntnis aufgenommen, die Sünden: 
vergebung, Fleifchesauferftehung daraus weggelaſſen; ein anderer fogar den Glauben an 
die Trinität verfchtwiegen, dagegen zur Bilveranbetung ſich befannt (ep. 4—7). Überhaupt 
jeien alle Nicäner verdächtig, vom Ausgang des bi. Geiftes nicht richtig zu lehren (8), 
wenigſtens fei ihre Ausdrucksweiſe unflar, ihr sermo nec disertus nec sapiens, ihre 

ı5 scriptura nee culta nec aperta (9). Yächerlich jei, wie Patriarch Theodor von Jeru: 
jalem eine Fälſchung der bl. Schrift ſich erlaubt (10); unvorfichtig und anmafend, wenn 
die Synode jeden anathematifiert, der die Bilder nicht adoriert ; ja fein Ausdruck iſt ftark 
enug, dieſes unfluge, unbejonnene, lieblofe, unfinnige Vorgehen zu verteilen (11. 12). Zu 
inzelnen fich wendend, tadelt der Verfafjer als einen befonders groben Verftoß gegen die 

20 lex naturae tie gegen die apoftolifche Verordnung, daß eine Frau lehrend in ber Kirche 
auftrete wie Irene in Nicäa (13) ; rügt unpaſſende Ausdrüde in dem Berufungsichreiben (14), 
die Vergleichung der Heiligenbilder mit den Kaiferbildern (11); ganz bejonders aber po— 
lemifiert er gegen den zur Nechtfertigung des Bilderkultus aufgeftellten Sat, daß die den 
Bildern eriwiejene ah de auf die Heiligen ſelbſt übergehe (imaginis honor transit 

3 in primam formam, c. 16), ein Sat, der um jo weniger beiveift, da auch die Heiligen 
nicht adoriert fein wollen. Bon den Abendländern wird zwar den Reliquien der Heiligen- 
leiber oder ihren Kleidern ein gewiſſer honor venerationis erwieſen juxta antiquo- 
rum Patrum traditionem, jene aber aborieren Wände und Tafeln und meinen davon 
einen großen Gewinn zu baben für ihren Glauben. Den Gipfel des Wahnſinns endlich 

80 ſieht der Verfaſſer (ep. 17) in dem Sat, den Bijchof Konftantin von Konftantia ceteris 
eonsentientibus in Nicäa ausgeiprochen haben foll: se suscepturum et amplexurum 
honorabiliter imagines et servitium adorationis, quod consubstantiali Trini- 
tati debetur, eis se redditurum, was eine gottesläfterliche Gleichitellung der Bilder 
mit der heiligen Dreieinigkeit ſei. (Hier jcheint, wie mit Necht bemerkt worden ift, ein 

3 arges Mihverjtändnis, ein grober Überfegungs: oder Schreibfehler zu Grunde zu liegen. 
Denn nad den griechifchen Alten jagt der Bifchof: „die Bilder nehme ich an und grüße 
fie ebrfurchtsvoll, die latreutische Verehrung oder Anbetung aber widme ich nur der 
Trinität, rI9 »ard Äarosiav no00xUrnow uovn ij toddı Avantunao. Das Miß- 
verhältnis ftedit in dem Nort eis se ftatt ei se.) Solche Behauptungen find eine offene 

0 Abweichung vom twahren Glauben, ohne den niemand felig werden fann, während viele 
felig werden, welche feine Bilder gehabt oder verehrt. Aber auch bei anderen unter den 
Nicänern finden ſich ähnliche verkehrte Sätze, wie ep. 18 ff. meiter gezeigt wird. Ins— 
befondere ift wohl zu beachten der Unterfchied zwifchen Reliquien und Bildern (24), und 
wenn es aud wahr wäre, daß einzelne Bilder Wunder gewirkt, gebührt ihnen darum 

45 doch feine Adoration; denn wenn Gott diefe oder jene feiner Kreaturen gebraucht zur 
Offenbarung feiner Wunderfraft, jo gebührt denjelben doch feine Anbetung. Noch weniger 
fünnen Träume und Vifionen oder lächerliche apolryphe Erdichtungen ala Beweis für die 
adoratio imaginum dienen, denn nicht diefe, fondern die observatio dominicorum 
praeceptorum ift das initium timoris Domini (cp. 28). : 

50 Den Inhalt des vierten Buches bildet die fortgejeßte Polemik teild gegen Auße— 
rungen einzelner Mitglieder, teils gegen die Autorität der nicänifchen Synode im ganzen. 
Sächerlich find mehrere Dikta des Presbyters und Patriarchaljtellvertreters Johannes (1. 2); 
thöricht die Anzündung von Lichtern und Weihrauch vor den Bildern, da dieje weder ſehen 
noch riechen (3); ungerecht die Gleichitellung der Jkonoflaften mit Nebukadnezar (4); un 

55 echt ein angeblicher Brief des Styliten Simeon (5); ein Beweis grober Impietät die 
Verlegung und Verdammung ihrer eigenen Väter und Vorfahren, deren die Nicäner durch 
ihre Anatheme gegen die Ikonoklaſten ſich ſchuldig gemacht (6). In Wahrheit handeln 
beide, die Bilderverehrer und Bilderjtürmer gleich verkehrt und unvernünftig, während in 
allen Dingen moderatio et probatio not thut nad des Apofteld Wort: Prüfet Alles ! 

(7. 8). Ebenſo verkehrt war es, wenn die Bilderftürmer ein Buch, weil darin der Bilder 
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Erwähnung gejchiebt, verbrannten, und wenn ein Bilderfreund ein Buch wegen feiner 
bildergejhmücdten Dedel zum Gegenftand der Anbetung macht (9). Unbiftorisch ift die 
Sage vom Abgarusbild (10), unglaubwürdig die Legendenbücher (libri gestorum Patrum), 
auf welche die Nicäner ſich berufen (11. 12). SKeinenfalld darf die zweite nicänifche 
Synode der erften gleichgeftellt werden, von der fie vielmehr in allen Stüden, bejonders 5 
im Dogma abweicht: denn jene bat den Sohn dem Vater, diefe die Bilder der hl. Trinität 
gleichgeftellt (13). Abgefehen von allen umpafjenden, unklaren, verkehrten, lächerlichen, 
unlogifchen und untheologiſchen Einzelbehauptungen, die in den dortigen Akten ſich finden 
und die ep. 14—27 nod des weiteren beiprochen und ausführlich widerlegt werden, ge: 
bübrt der nicänifchen Synode ſchon darum nicht der Name und die Autorität einer öku— 10 
menifchen, den die Griechen für fie in Anfpruch nehmen, weil fie weder den reinen öku— 
menifchen Glauben ausjpricht, noch von allen Kirchen anerfannt ift — cum neque 
universalis fidei inconvulsam habeat puritatem nec per universarum eccle- 
siarum gesta constet auctoritatem (cp. 28). Das von Binius angeblich in einem 
galliichen Codex der ep. Hadriani aufgefundene, von Goldaft in feiner Ausgabe, von 
deumann ©. 577, von Migne ©. 1248 abgedrudte fog. caput ultimum oder XXIX 
it, wie jchon Goldaft, Heumann u. a. bewiejen haben, unecht; es gehört zu dem Brief 
Hadrians, |. Hampe ©. 89. 

Faſſen wir nach diefer Darlegung des Gedanfenganges den Hauptinhalt der karo— 
liniſchen Bücher kurz zufammen, fo haben wir zweierlei zu unterjcheiden: a) ihre Anficht 20 
über die Bilder, und b) ihre theologiſchen und Firchenpolitiichen Anfchauungen im all- 
gemeinen. 

a) Die erftere, die in den früheren Darftellungen meift ausſchließlich berüdfichtigt 
it, läßt ſich kurz zufammenfaflen in folgende Sätze: 1. Die beiden griechifchen Synoden, 
die ifonoflajtiiche von 754 und die ifonolatriiche von 787, find beide gleichjehr im Irrtum. 25 
Weder find die Bilder ala Idole zu zerbrechen, noch darf man fie adorieren. 

2. Adoration gebührt nur Gott, die Heiligen dürfen verehrt, Menſchen nur gegrüßt 
werden (solus Deus adorandus, colendus, glorificandus; sanctis veneratio ex- 
hibenda ; homines salutandi). 

3. Den Bildern darf feimerlei Veneration oder Adoration eriwiefen iverden, denn fie so 
find leblos und Gebilde von Menfchenhand ; man darf fie haben teils zum Schmud, teils 
zur Erinnerung; aber auch der bloße Beſitz derſelben tft für den Glauben indifferent 
(utrum sint an non sint, nullum fidei praeiudieium). 

4. Die Bilder dürfen aljo auch nicht gleichgeftellt werden dem bl. Kreuz, der hl. Schrift, 
den bI. Gefäßen oder den Reliquien der Heiligen, alle diefe Dinge werden im Abendland 35 
nad alter Tradition veneriert, nicht aber die Bilder. 

5. Da das adorare imagines undriftlib, das habere imagines indifferent, fo 
it es jedenfalls unrecht, alle die, welche feine Bilder haben und verehren, mit dem Ana: 
tbem zu belegen. 

In * thetiſchen Aufſtellungen ſuchen alſo die karoliniſchen Bücher durchweg jene 10 
goldene Mitte zu halten, die ſchon Papſt Gregor J. dem Biſchof Serenus von Maſſilia 
vorgezeichnet hatte (epp. Gregorii lib. IX, 105; XI, 13: quia eas adorari vetuisses, 
omnino laudamus; fregisse vero reprehendimus; si quis imagines facere vo- 
luerit, minime prohibe, adorare vero imagines omnimodo devita); in ihrer 
Polemik aber thun fie — auch abgefehen von dem erregten, ja leidenschaftlihen Ton — #5 
den Nicänern auch materiell infofern unrecht, als fie die von den Griechen gemachte Unter: 
Iheidung zwifchen Aaroeia, die nur Gott, und roooxu'rnors tuunten, die auch Kreaturen 
zulommen könne, nicht beachten, vielmehr den Griechen den blasphemifchen Sat zufchreiben: 
den Bildern gebühre dasjelbe servitium adorationis wie der heiligen Trinität. Diefer 
in den echten Alten der ziveiten nicänifchen Synode nicht begründete Vorwurf erklärt fich so 
aber, wie jchon bemerkt, teild aus der Mangelbaftigkeit der an Karl überfandten Über: 
fegung, die das Wort roooxUrnoıs immer mit adoratio twiedergiebt, teils fpeziell aus 
dem Mißverftändnis oder der falfchen Yesart lib. III, 17, ef. Mansi t. XII, p. 1148 
(eis jtatt ei: wodurch gerade der entgegengejegte Sinn im PVergleih mit dem Grundtert 
berausfommt, |. oben ©. 94,31). 55 

b) Was die allgemeinen theologifch-firchlichen Anfchauungen der libri Carolini betrifft, 
fo können diefe in der That bezeichnet werden (ſ. 1. Aufl. diefes Werkes ©. 419) als 
ein vechtes Kompendium der (fränkiſch-angelſächſiſchen) Theologie zur Zeit Karls des Großen, 
gleichwichtig für Dogmatik, Eregefe, Dialektik, biftorifche Kritik mie für die äfthetifchen, 
firchenrechtlichen und Firchenpolitifchen Anjchauungen in der fräntifchen Kirche des 8. Jahr: so 

— 5 
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bunderts. Der Raum erlaubt bier nur weniges anzubeuten. Gharakteriftiih ift wor 
allem die Stellung, welche die Farolinischen Bücher einnehmen in den großen Prinzipien: 
fragen der mittelalterlichen Theologie über das Verhältnis von Schrift und Tradition, 
auctoritas und ratio, römischer und allgemeiner Kirche. Aufs entjchiedenfte wird betont 

5 die Übereinftimmung der fränkifchen mit der rechtgläubigen Kirche und ihrem Belenntnis, 
mit den propbetifchen, evangelifhen und apoftoliichen Schriften, mit den Lehren der recht: 
gläubigen Väter und mit den jechs ökumenischen Synoden der alten Kirche, wogegen alle 
willkürlichen Neuerungen vertworfen werden. Die Auktorität der römifchen Kirche wird 
anerkannt: zwar ift Chriftus allein der Weg und die Wahrheit, aber nächſt Chrifto ftebt 

ı0 Petrus, dem Chriftus die claves regni coelorum, und Paulus, dem er die praedi- 
catio verbi divini, die elavis aperiendorum legalium verborum anvertraut bat, 
daher die römische Kirche, ceteris ecelesiis praelata et sanctae fidei armis munita 
die befondere Gabe und Aufgabe hat, den Härefen zu mwiderfteben und melliflua prae- 
dieationis pocula catholieis per orbem ministrare ecclesiis. Von der apostolica 

15 traditio aber ift wohl zu unterjcheiden die Romana ambitio. Überhaupt ift es Recht 
und Pflicht, alles zu prüfen, richtige und unrichtige Schriftauslegung, echte und unechte 
Schriften, wahre und faljche Überlieferung, glaubwürdige und unglaubtwürdige Zeugnifie 
zu unterjcheiden. Denn das Geiſtliche will geiftlih gerichtet fein; man joll alles erjt 
prüfen, bevor man urteilt; auch die Schrift kann faljch ausgelegt werden, wenn jie nicht 

20 erflärt wird puro sensu et devota mente, seeundum sanam sobriamque doc- 
trinam. So wird hier neben aller Anerkennung der kirchlichen, und fpeziell der römijchen 
Lehrautorität doch das Necht der Kritik in einer Weiſe geltend gemacht, wie wir e8 im 
Mittelalter felten finden: — ohne daß wir deshalb berechtigt wären, auffläreriihe Ten- 
denzen oder beiftiiche Anjchauungen in der Schrift zu wittern. 

2* Der theologiſche Standpunkt des Buches iſt im ganzen derjenige Gregors des Großen 
oder der eines abgeſchwächten Auguſtinismus, weshalb die Verf. auch ganz unbefangen 
das Glaubensbekenntnis des Pelagius als die confessio fidei catholieae bezeichnen, 
quam a sanctis patribus accepimus, tenemus, et puro corde eredimus. Dem 
römifchen Gregor folgen fie, wie in der Bilderfrage, jo in der Lehre von der Erbfünde, 

% bon dem complementum (db. b. dem Erjab der gefallenen Engel durch die erlöften 
Menden), vom Fegfeuer und der Fyürbitte für die Verſtorbenen x. Sonft citieren fie 
als patriftiihe Gewährsmänner befonders Augustin und Hieronymus, auch Ambrofius und 
Sedulius. Gegen die Griechen haben fie eine Abneigung und wollen nur die gelten lafjen, von 
denen es Iateinijche Überjegungen giebt und qui a s. romana ecclesia reeipiuntur. 

35 Die Schrift gebrauchen fie in der lateinischen Überjegung des Hieron., jprechen aber auch von 
der Schönheit des Grundtertes. In der Schriftauslegung unterjcheiden fie den breifachen 
Sinn: historialiter, mystice, spiritualiter. Won dogmatiichen Fragen behandeln fie 
in fürzeren oder längeren Ausführungen vor allem die Trinitätslehre und den Ausgang 
des hl. Geiftes, die göttlichen Eigenjchaften der Ewigkeit, Allmacht, Unkörperlichkeit, Sünden- 

0 vergebung, Frleifchesauferftehung, Taufe und Abendmahl. Aber auch ſonſt lieben fie ihre 
umfafjende theologische wie allgemeine Gelehrſamkeit bei jeder Gelegenheit zu zeigen, in 
grammatifchen, rbetorischen, pbilofophifchen, biftorischen, litterarifchen Bemerkungen und 
Erkurfen, Gitaten aus Plato und Ariftoteles, VBirgil und Cicero, Macrobius und Apuleus, 
Cato und Joſephus, ſowie durch Anbringung gelebrter Terminologien und logifcher For: 

s meln (f. hierüber Leiſt ©. 27). Troß diefer gelebrten Zuthaten aber trägt das Werk doch 
nicht den Charakter einer theologischen oder jcholaftiichen Privatarbeit ; es ift ein offizielles 
Dokument, — wenn auch nicht eine Staatsjchrift in modernem Stil, jo doch eine würdige 
Apologie der fränkischen Neichskirche, ein energifcher Proteſt wider byzantiniſch-römiſche 
Superftition und wider das ungerechtfertigte Anathem, das die griechische Kirche zufammen 

so mit der römischen über alle Andersvenfenden wie über ihre eigene befjere VBergangenbeit 
auszufprechen gewagt hatte. 

C. Erfolg. Uber den Erfolg der karoliniſchen Bücher können bier nur noch An- 
deutungen gegeben werden, vgl. Giefeler S. 95ff.; Baxmann ©. 297 ff. Papſt Habrian 
war, als ihm die 85 Kapitel vorgelegt wurden, fichtlich betroffen durch die jcharfe Kritik, 

55 welche die fränkischen Theologen an den unter feiner Mitwirtung gefaßten nicäniichen Be- 
ſchlüſſen übten. Er fchrieb zur Widerlegung eine Verteidigungsichrift, die er „mit bonig- 
üßen Worten” dem König Karl überfandte (abgedr. an den oben ©. 90,17 angef. D.). 
Mit geneigtem Obr und gnädigem Sinn babe er bei feiner großen Liebe zu des Königs 
bonigfließender Majeftät den Abt Angilbert empfangen. Das Capitulare gegen die 

so nicänische Synode fei ihm überantivortet. Noch babe er dem byzantinischen Kaiſer feine 
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ftimmende Antivort gegeben, weil diefer noch immer in der alten Härefie beharre betreffg 
Borentbaltung der dem römiſchen Stubl entrifjenen Batrimonien und Sprengel. Hinfichtlich 
der Bilderfrage fucht er, nicht eben glüdlich, einzelne Behauptungen des Föniglichen Kapi— 
tulare zurückzuweiſen, jchließlich aber erklärt er feithalten zu wollen an der uralten Tra- 
dition der römischen Kirche und daher über alle das Anathema fprechen zu müſſen, die 5 
den heiligen Bildern die Verehrung verfagen. Die Antwort Karld war die Frankfurter 
Synode von 794. Die Anweſenheit der päpftlichen Legaten bedeutete die Untertverfung 
des Papſtes. Hadrian ftarb am 25. Dezember 795, die Bilderfrage rubte. Erſt 825 
unter Ludwig dem Frommen und PBapft Eugen II. fam fie aufs neue zur Sprache auf 
der Synode zu PBarıd. Dieje beharrte einfach bei den Anjchauungen der Libri Carolini, 10 
bei den Beichlüffen der Frankfurter Synode von 794, ja fie wagte e8, offen das Verhalten 
Papft Hadrians zu tadeln, der den Aberglauben des Bilderdienftes, freilich mehr aus Un- 
wiſſenheit als wiſſentlich, begünftigt babe. Auch jet wieder verivirft die fränkiſche Synode, 
in genauer Einhaltung der von Karl vorgezeichneten via regia, ebenjo die Zerftörung 
wie die Adoration der Bilder: die fränkische Kirche fer bisher einig geweſen in der Bilder: ı5 
frage, in habendo vel non habendo, colendo vel non colendo; dabei wolle man 
auch ferner bleiben. So war «8 vorzugsweiſe die Wirkung der Farolinifchen Bücher, daß 
das ganze 9. Jahrh. hindurch die Bilderverehrung in den fränkiſchen Kirchen ferngehalten 
wurde; noch im 10. Jahrhundert hieß bier die nicänifche Synode pseudosynodus falso 
septima (Annal. Mettenses) und als Grundjag galt, daß die Bilder in den Kirchen 20 
zu dulden solummodo ad instruendas neseientium mentes, ohne daf man in Nom 
wagte, mit dem angedrohten Anathem Ernſt zu machen. 

So bleibt Karl und feinen Theologen das unbeftreitbare Verdienft, durch die fcharfe 
und (trog einzelner Mifverftändnifje und Übertreibungen doch im ganzen) mwohlberechtigte 
Kritik, die fie an den nicäniſchen Beichlüffen geübt, dem auch im Abendland einbrechenden 25 
Aberglauben des Bilderdienftes wenigſtens für eine Zeit lang gewehrt, das Recht chriftlicher 
Kunftübung aber und den Wert fünftlerifchen Kirchenfhmuds in ebenfo entſchiedener als 
befonnener Weife gewahrt zu haben (vgl. hierüber bei. Piper a. a. O. und Hafe, Polemik, 
©. 517). Und als fpäter mit dem Heiligendienft auch die Bilderverehrung — im Wider: 
ſpruch mit Schrift und Tradition — im ganzen Abendland ſich ausbreitete, als im so 
16. —— der tridentiniſche Katholizismus (Sessio 23 de sacris imaginibus) 
E Rechtfertigung der Bilder wieder auf den von den Farolinischen Büchern mit jo gutem 

echt bejtrittenen Sat zurüdgriff, daß ja der Kult nicht den Bildern, fondern den Ur: 
bildern gelte (honos refertur ad prototypa), — als andererſeits der ſchweizeriſche 
Proteftantismus im Schreden vor der Kreaturenvergötterung den Bilderfturm erneute, da 36 
war es die deutſche Reformation, welche „zur Gemeifenbeit Karls des Großen zurüdging“, 
weshalb denn aud die großen Polemiker der lutheriſchen Kirche, bei. Flacius und Chemniß, 
im Kampf wider den jejuitiichen und tridentinifchen Katholizismus auf Karl und das neu— 
aufgefundene Opus Caroli mit Freuden und mit gutem Necht fich beriefen. — 

Wagenmann T (Haud). 40 

Karpofrates, Epiphanes und die Karpofratianer. — Bol. Chr. W. Frz. 
Bald, Entw. einer vollſt. Hiftorie der Ketzereien 1,Xeipzig 1762, 309-335; U. Neander, Ge— 
netijhe Entwidelung der vornehmijten gnoftifhen Syiteme, Berlin 1818, 355—360; I. 4. 
Dorner, Entwidelungsgejhichte der Lehre von der Perjon Eprijti 1?, Berlin 1851, 297— 299; 
8. Möller, Geſchichte der Kosmologie in der griech. Kirche bis auf Drigenes, Halle 1860, 45 
335 —343 ; U. Hilgenfeld, Kepergejhichte des Urcriftentums, Leipzig 18384, vv. 1, bejonders 
397—408; U. Harnad, Geſchichte der altchriftl. Litteratur bis Eufebius 1, Leipzig 1893, 161. 
Quellen: Hegefipp bei Eufjebius Hist. Eecl. 4, 22, 5; Heratleon bei Clem. Alex. Eel. 25 
p. 995; Celſus bei Origenes etc., Cels. 5,62; Irenäus, Adv. haer. 1,25 (au$ eigener ftennt- 
nis karpokratianiſcher Schriften) vgl. 1, 26, 2. 28, 2. 2, 31, 1f. 32, 5; Klemens von Ale- 50 
zandrien, Strom. 1, 5—9, p.5l1ff. (ebenſo); Tertullian, de anima 23. 35 (nach Jrenäus oder 
feiner Quelle); Hippolyt, Philos. 7, 32; Pjeudo-Zertullian haer. 9; Philaftrius, haer, 35 [59] 
(nad) Hippolyts verloren gegangener Abhandlung gegen alle Ketzereien); Auguftin, haer. 6u.7; 
Epiphanins, haer. 27 (nad) Jrenäus, Hippolyt und vielleicht einer unbefannten römijchen 
Duelle); Didymus von Alerandrien, de trin. 3, 42; Theodoret, haer. fab. 1, 5 (nad) res 55 
näus, vielleiht audy Clemens); Eujebius, H. E. 4, 7, 9 (nad) Jrenäus). 

Der Alerxandriner (Klem.) Rarpokrates trug in der eriten Hälfte des 2. Jahrhunderts 
eime auf platonifcher Grundlage rubende, mit chriftlihen Glaubensvorftellungen durch— 
ſetzte gnoftifche Lehre vor. Aus dem jachtundigen Berichte des Irenäus, der ſtellenweiſe 
nad Epiphanius ergänzt werden kann, läßt ſich darüber folgendes entnehmen. Am Ans 0 

RealsGnchllopäbie für Theologie und Kirche. 3. U. X. 7 



98 Karpokrates 

fang war der göttliche Urgrund, der zarıjo raw Ökov, die ia doyn; aus ihr find 
Geifter verſchiedenen Ranges hervorgegangen. Engel, die weit unter dem ungezeugten Vater 
ftehen — daß fie von Gott abgefallen feien, jagt nur Epiphanius —, haben die Welt ge 
ichaffen. Die Seelen waren im Anfang in der Umfreifung (meoıpopad ; vgl. Platon, 

5 Vhädrus p. 247 BC, deſſen Gedanken deutlich durchſcheinen) bei dem ewigen Gotte. 
Sie find aus diefer Höhe herabgefunten. Die Weltbildner haben fie in Leiber eingeferfert, 
und zur Strafe haben fie num jegliches Leben und jegliche —— durchzumachen, um 
ihre Freiheit wieder zu erlangen. Dazu bedarf es längerer Wanderung durch die Körper: 
denn daß einer Seele gleich bei ihrer erſten Ankunft alles auf einmal gelänge, iſt ein 

10 undenkbarer Gedanke. Aber eine jede muß beftrebt fein, in ihrem jeweiligen Daſein alles 
zu verrichten, damit fie bei ihrem Abſcheiden in diefem Leben nichts mehr zu thun babe 
und nicht etwa, weil zu ihrer Freiheit noch etwas fehlt, noch einmal in den Körper müſſe. 
Bildlich fanden fie das in Jeſu Gleihnis wieder (Le 12, 58; Mt 5, 25): der Wiber- 
jacher ift der Teufel, der die Seelen zum Oberften unter den Weltbilbern jchleppt ; der 

15 wieder übergiebt fie einem anderen Engel, feinem Schergen, um fie fo lange in andere 
Körper einzufperren, bis fie den letzten Heller bezahlt, d. b. die Freiheit erworben haben, 
und fi nun zu jenem Gotte, der über den meltbildenden Engeln ift, binaufichtvingen 
können. Die Möglichkeit, fich deflen zu erinnern (arciuvnoic), was ſie einft, als fie den 
Ungezeugten umtreiften, gejchaut haben, bleibt ihnen auf ihrer Wanderung. Aber nicht 

20 alle halten diefe Erinnerung feſt. Darin nun bat ſich Jeſus, Joſephs Sohn, von den 
übrigen Menjchen, denen er ſonſt glich, unterichieden, daß feine ftarfe und reine Seele ſich 
ihres Gottes zu erinnern vermochte. Deshalb hat auch Gott ihm eine Kraft geipendet, 
die e8 ihm ermöglichte, den Weltbildnern zu entrinnen und von ihnen befreit zu Gott 
emporzufteigen. In den jübifchen Sitten erzogen, hat er fie verachtet und die Kraft er- 

25 langt, die auf den Menjchen liegenden Stralleiden zu nichte zu machen. Wer wie er die 
weltſchöpferiſchen Fürften verachtet, erlangt auch gleiche Kraft, um Gleiches zu vollbringen. 
Sa, wer noch mehr als er das Irdiſche bezwingt, kann auch noch ftärker und trefflicher 
werben, als er und feine Jünger geweſen find. Das ift der Glaube und die Liebe, durch 
die man gerettet wird; das übrige aber, an ſich gleichgiltig, wird nur nach menſchlicher 

so Meinung bald für gut, bald für böfe, für gottlos und ſchamlos gehalten, während es doch 
von Natur nichts Böſes giebt. Für dieſe Lehren beriefen fich die Karpokratianer auf Jeſu 
Zeugnis, der geheimnisvoll mit feinen Jüngern und Apofteln bejonders (dv uvornolo 
»ar' lölar) geiprochen und fie angewieſen habe, vertrauenswürdigen Gläubigen (d£ioıs 
zal eıdouevors) ſolches zu überliefern. Jeſus felbft verehrten fie unter den Weltweiſen, 

85 ftellten fein angeblich von Dilatus verfertigtes Bildnis neben die des Pythagoras, Platos, 
des Ariftoteles und anderer, denen allen jie göttliche Ehren eriwiefen. Sie jelbjt nahmen 
für fih als Gnoftifer die Macht, über die MWeltfürften zu gebieten, in Anſpruch: magifche 
Kräfte, Verſchwörungen, Yiebestränte und »fräuter, Träume und Heilungen ftanden ihnen 
zu Gebote. Nach Art geheimer Orden hatten fie ein bejonderes Erkennungszeichen, das fie 

40 ihren Jüngern mittels eines Eifens auf der hinteren Seite des rechten Ohrläppchens ein- 
brannten (j. dazu A. Gnofis Bd VI, 734,40 ff). Irenäus weiß, daß eine Anhängerin 
der Sekte, Marcellina, unter Anicet (155 —166) in Nom viele ind Verderben gelodt bat. 
Diefe Marcellina und die Marcellianer find auch dem Gelfus befannt gewejen, und darum 
wird man mit Sicherheit die in dem gleichen Zufammenbange bei ihm erwähnten Aono- 

45 zoarıavoi troß des Einfpruches von Yipfius (Die Quellen der älteften Ketzergeſchichte, 
Leipzig 1875, 86 Anm.), der in ihnen Verehrer des Gottes Harpofrates erkennen wollte, 
ald Kaonoxoarıavoi deuten dürfen. 

Während die übrigen Quellen nichts Wefentliches über Irenäus hinaus zu melden 
wiſſen, find die Angaben des Klemens von Alerandrien, zumal da er aus einer farpo- 

50 kratianiſchen Schrift Mitteilungen macht, von großem ntereffe. Nah ihm bat Karpo— 
frates mit der Mlerandria aus Kepballenien einen Sohn gezeugt, den Epiphanes, den ber 
Vater in den encyklopädiſchen Wiſſenſchaften und in der platonifchen Philoſophie unter: 
richten ließ. Diefer Epiphanes fei ald Schriftiteller aufgetreten, der Urheber einer yr@ous 
novadızn getworden und damit der Stifter der Karpofratianer, mit 17 Jahren geftorben, 

55 und erde zu Same in Kephallenien göttlich verehrt. Volkmar (Monatsichr. des wiſſen⸗ 
Ichaftlichen Vereins in Zürich 1858, 276 f.) hat den Quellenwert diefer Notiz unter Hin: 
weis darauf bezweifelt, dab Züge des zu Same verehrten Mondgottes (tichtiger der 
Mondgöttin) als des Heös Lruparnis auf den angeblichen Gnoftifer übertragen jeien, und 
auch Lipfius (Zur Quellenkritik des Epiphanius, Leipzig 1865, 161 f.) hielt die Gejchichte für 

co fagenbaft. Wenn man nun auch die Angaben des Klemens nicht durchweg als geſchichtlich an— 
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zuerfennen braucht, jo iſt doch zu grundſätzlicher Skepſis um jo weniger Veranlaſſung vor: 
banden (j. jchon Hilgenfeld in Zw Th 5, 1862, 426; Ketzergeſch. 402 F.), als Klemens feine An- 
gaben über den Epiphanes durch Wiedergabe eines längeren ns aus deſſen Schrift reoi 
dizauoocrns vervollitändigt bat. In diefer Schrift hat der jugendliche Gnoſtiker den Satz ver: 
fochten, daß Gottes Gerechtigkeit darin beftehe, daß alles allen gemeinſam jei (mv dıxauo- 5 
obynv Tod Heod xowwmviar tıva elvar uer' loorntos). An zahlreichen Beifpielen aus Natur: 
und Menjchenleben fuchte er diefen Nachweis zu führen: Gott goß die Sonne aus, die 
allen ohne Unterfchied ihr Licht fpendet und allen Lebeweſen gemeinfame Speife aufgeben 
läßt; Gott gab allen das gleiche Recht auf Nahrung und Befis, er hat auch das Weib 
dem Manne gemeinſam binzugebradht. Erft die pofitiven Geſetze haben dieſes Naturgejeh 
zerftört (unter Berufung * Rö7, 7): „Die Beſonderheit (döurms) der Geſetze zerſchnitt 
die Gemeinſchaft (zowwwia) des göttlichen Geſetzes.“ Nun ward € 
galt die Begattungsgemeinſchaft als Ehebrud). 

Man fteht, dab die praftiichen Säge des Sohnes zu den Theorien des Vaters ſehr 
gut paflen, und es braucht nicht aufzufallen, weder daß der frühreife Jüngling fie öffent: 15 
lich vertreten, noch daß man ihn nad feinem frühen Tode für ſolche verführeriiche Lehren 
göttlich verehrt hat. Bei der Beurteilung hat man ſich jedenfalls zu hüten, mit Epipha- 
nius in Karpofrates und feinem Anhang, der übrigens zu des Ketzerrichters Zeiten längit 
der Vergangenheit angehörte, nur die Bertreter gemeiner Unfittlichkeit zu ſehen. Schon 
Jrenäus fagt bedächtig (1, 25, 5): „daß das Gottlofe, Unerlaubte und Verbotene (mas 20 
in ihren Schriften gefchrieben ſteht) bei ihnen wirklich geichieht, möchte ich doch nicht 
glauben”. Was ließe fich alles dem Plato nachjagen auf Grund und unter Verdrehung 
der gerade im Phädrus, aber auch im Staat und in den Geſetzen, dargelegten Gedanten ! 
Und wie wenig gemein denken und handeln in unferen Tagen bochbegabte Vertreter ähn— 
licher Anjchauungen. Nur freilich mit dem Chriftennamen dürfen fie fich nicht jchmüden 35 
wollen, ohne Mißbrauch zu treiben, und Irenäus war vollauf berechtigt, daraus den Karpo- 
kratianern einen bejonderen Vortwurf zu machen. Daß übrigens die Yehre des K. mit 
Ebionitismus nichts zu thun bat, bedürfte feiner weiteren Erinnerung, wenn nicht auch neuere 
Autoren diefen ledigli auf die Annahme einer natürlichen Geburt Jeſu gegründeten, 
jeder gejchichtlichen Beziehung entbehrenden Vorwurf den alten Seßerbeitreitern nach: so 
geiprochen hätten. Es handelt ſich beim Karpofratianismus um eine jpezifiich ethmifche, auf 
dem Boden des religiöfen Syn kretismus im 2. und 3. Jahrhundert durchaus verſtänd— 
liche Erſcheinung. 

Erſt Theodoret (haer. fab. 1, 6) bat mit den Karpofratianern den Prodikus in 
Zufammenbang gebracht, der ihm als Stifter der Adamiten (f. d. A. Bd I, 164,1) 5 
gilt. Diejes Nroditus und feiner Anhänger gedenkt Klemens in den Stromata an meh— 
teren Stellen (1, 15 p. 357; 3, 4, 425; 7, 7, 854) als Vertreter‘ einer unfittlichen 
Gnofis, die mit der der Antitaften (f. d. U. Bd I, 598) und freilih auch der Karpo— 
fratianer nahe verwandt ift. Indeſſen weiß Klemens nichts von einem näheren Verhältnis 
zwiſchen Karpokrates und Prodifus, und fomit muß die Kombination Theodorets (troß 40 
Wald 333) auf ſich beruhen bleiben. G. Krüger. 

Kartanos Joaunnikios, ein Erbauungsichriftfteller der griechifchen Kirche im 16. Jahre 
hundert. Litteratur: Sein Hauptwerk führt dem Titel: rö aoor Bıßklov Frau 1) makuıd re xai 
via dsadien, ro ro avdos dvayyalor abrijs ete., Venedig 1536. Einzig bekanntes Eremplar in 
der tgl. Hof: und Staatsbibliothef zu Münden B. Hist. 243. Sonftige Quellen: Pahomios 45 
Rhujanos, /Iroi Kaoravırar Atoerxor und Jleoi rjs rar Kaprarıav alofoens. Gedrudt 
auh bei MSG 98 ©. 1359-1363. Bearbeitungen: Sathas, Neosiinvirn PDrhoioyla 
©. 147; Philetas, Ilsoi "Iwarrıziov Kapräavon ete. Er Keortoa 1847; Muftorydes, Kiin- 
vournscor, Athen 1843-1853, ©. 442ff. Exrxinsaonzn Alydeıa TIL, ©. 718; Legrand, 
Bibliographie hell&nique 1885, I, ©. 226; Ph. Meyer, ThSiK 1898, ©. 315 ff.; derfelbe, so 
Die theol. Litteratur der griech. Kirche im 16. JZahrh., 1899, ©. 120 ff.; Sathas, Mroawrixi, 
Biden, Bd IV, ©. in—uor‘. 

Als im Anfange des 16. Jahrhunderts die Kenntnis der altgriechifchen Sprache dem 
griechifchen Wolfe ziemlich abhanden gelommen und die Gefahr groß war, daß das Wolf 
dem Chriftentum völlig entfrembdet würde, erhob ſich in der griechiichen Geiftlichkeit eine 55 
Bewegung, die dem Volke in der Wulgärfprache das Evangelium und die Lehre der Kirche 
wieder nahe bringen wollte. Einer der eriten, die den WVerfuch machten, war Joannikios 
Kartanos. Er ftammte aus Corfu und ift dort wahrfcheinlih am Ende des 15. oder am 
Anfang des 16. Jahrhunderts geboren, war Prieftermönd und Protoſynkelos dafelbit. 
Im J Drittel des 16. Jahrhunderts nach Venedig entſandt, wurde er angeblich durch so 

‘ 
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igentum Diebftahl, nun 
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die Feindſchaft des Arſenios Dr rer ins Gefängnis gejegt. Er ift fpäter frei ge 
—— und hat ſich in Griechenland aufgehalten. Weiteres iſt über ſein Leben nicht 

nnt. 
Im Gefängnis zu Venedig will er fein Hauptwerk, das oben genante “A»dos, gefchrieben 

5 haben. Es beabfichtigt nach der Worrede dem Volke die heilige Schrift wieder nahe zu bringen. 
Es enthält eine populäre — dann faſt die ganze bibliſche Geſchichte des ATs und 
ein gutes Stück aus dem „weiterhin 19 ethiſche Traktate und einige liturgiſche Er— 
flärungen mit einer Umſchreibung des BV.-U. Leider hat ſich Kartanos nicht genau an 
die hl. Schrift gehalten, jondern nach gleichzeitigen italienijchen Vorlagen eine große Menge 

10 apokryphiſchen Stoffs in fein Buch verarbeitet. Zivar hat er diefen von römiſchen Vor: 
ftellungen etwas — aber es bleibt genug Anſtößiges, namentlich in der Dogmatik, 
während die Ethik einen reineren bibliſchen Vulgärkatholicismus darſtellt. Das Buch fand 
reißenden Abſatz, jo daß es 1567 ſogar noch einmal herausgegeben werden konnte. Die 
Vertretung der Kirche konnte indeſſen mit dem Werke nicht zufrieden ſein, denn die Lehre 

15 war zu jehr mit apokryphen Vorftellungen durchjet. Den zahlreichen Anhängern des Kar: 
tanos gegenüber bildete fich eine energiſche Gegnerſchaft, die namentlih von Pachomios 
Rhuſanos geführt wurde, dem Eiferer für Orthodorie und altgriechiiche Sprache. Diejer 
fämpfte in den oben genannten Schriften gegen die Irrlehren des Kartanos und ver— 
jpottete ihn wegen feiner in ber a. höchſt barbarifchen Sprache. Er ift auch mit feinem 

20 Proteſt —— denn die kartaniſche Bewegung hat ſich ſpurlos verlaufen. Die 
ethiſchen Traktate des Joannikios ſind durch die Aufnahme in den Theſauros des Stu— 
diten Damaskinos (ſ. d. A. Bd IV ©. 428 f) teilweiſe zu einem Gemeingut des grie— 
chiſchen Volkes geworden. h. Meyer. 

Karthäuſer (Ordo Cartusiensis). — I. Leben des Stifters. Vita s. Bru- 
26 nonis fundatoris ordinis Cartusianorum auctore primorum quinque Cartusiae priorum 

chronologo anonymo, in ASB t. III Oct., p. 703—707 und bei MSL t, 152, p. 481—492 
(val. Löbbel in der unten anzuf. Biogr., S. 19—25, der diefe Chronik der 5 A Prioren 
dem Guigo v. Grenoble beilegt). Vita antiquior s. Brunonis (saec. XIII scripta, bei MSL 
p. 492; vgl. Löbbel, ©. 25—31). Vita altera s. Brunonis, auctore Francisco a Puteo, 

so gedrudt in den Opp. Brunonis, Basil. 1523, jowie in ASB t. III, Oct., p. 707—724 (un« 
fritifh, vgl. Löbbel, S. 31—36). Acta Brunonis, auct. Cornelio de Bye 8J. in ASB 
l. e. p. 491—703 und 736— 777; auch bei MSL 152, p. 9—482 (vgl. Löbb., ©. 36-47). 
— Die neueren Lebensbilder von fathol. Autoren — meijt unkritiſche Panegyriken — ver» 
eichnet genauer Potthaft, Bibl.? II, 1226. Hervorhebung verdienen etwa: ®. de Tracy, Vie 

85 de S. Brunon, fondateur des Chartreux ete., Baris 1785; P. Capello, Vita di san Brunone, 
fondatore dei Oertosiani, Neuville-sous-Montreuil 1807; F. 4. Lefebure, St. Brunon et 
l’ordre des Chartreux. 2 vols. Paris 1883; Vie de 8. Bruno, fondateur de l’ordre des 
Chartreux, par un religieux de la Grande Chartreuse, Montreuil s./M. 1898. Die bejte 
Arbeit ift gegenwärtig: Hermann Löbbel, Der Stifter des Karthäufer-Ordens, d. bi. Bruno 

40 aus Köln, Münfter 1899 (der „Kirchengefhicdhtl. Studien“ von Knöpfler, Schrörs und Sdralek, 
Bd V, 9. 1). Hier auch eine eingehende quellenkrit. und theologijche Würdigung von Brunos 
Schriften (S. 179— 241), worüber außerdem bejonders die Hist. litter. de la Dass t. IX, 
p. 233sq. zu vergleichen ijt. 

II. Regel und Statuten des Ordens: Statuta ordinis Cartusiensis a domno 
46 Guigone priore edita, Basileae 1510 (auch in Holsten-Brockie, Cod. regularum etc. t. II, 

p. 312-342); Repertorium statutorum ord. Carth, Basil. 1550; Nova collectio statutorum 
ord. Carthus., Correriae 1681 Par. 1682; (J.le Masson), Explication de quelques endroits 
des anciens statuts de l’ordre des Chartreux, à la Correrie 1696; (Id.), Troisitme partie 
du nouyeau recueil des statuts ..... pour les Freöres laics, ibid. 1693 ; Constitutions des 

50 Religieuses Chartreuses, ibid. 1693, 
II. Geſchichte des Ordens P. Dorland, Chroniecon Carthusiense, — —, ante 

annos quidem 100 ab auctore conseriptum, nunc autem primo e latebris erutum ac notis 
illustratum studio Theod. Petraei, One. 1608 (auch franzöſiſch Tournay 1644); C. Jos. 
Morot, Theatrum chronologicum s Carthusiani ordinis, Taurini 1681; (J. le Masson), An- 

65 nales ordinis Carthusiensis, Correriae 1607; (Idem), Disciplina ord. Carth., ibid. 1703; 
Helyot, Hist. des Ordres, VII, 366—405; B. Tromby, Storia critico-cronologica e diplo- 
matica del patriarca s. Brunone e del suo ordine Cartusano, 10 voll. fol. Napoli 1773—79; 
D.C. le Couteulx (f 1709), Annales ordinis Cart. ab a, 1084 ad 1419, Neuville-sous-Montreuil 
1885, 8 vols (weitſchweifig und fritiflos, j. Löbbel, S. 49f.); Le Vasseur (F 1693), Ephe- 

60 merides Ord. Carthusiensis, 2 voll. ebend. 1890—92 (falendarifh geordnete Biographien- 
fammlung, unvollendet, nur bis zum 31. Juli reihend, ohne eigentl. gefhidtl. Wert, vgl. 
Löbb. 1. c.); Lefebure a. a. O. I, 171ff.; IL, 1f.; Fehr, im KKL* VII, 198—203; Bödler, 
Asteje und Mönchtum II (1897) ©. 415—422; Heimbucdher, Orden u. Kongreg. I, 251— 263. 
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Bei letzterem (S. 260F.) auch Mitteilungen über die karthauſ. Gelehrtengeſchichte — worüber 
außerdem Lefebure (t. II) ſowie als neueſter Beitrag das Werk eines ſpaniſchen Gelehrten zu 
vergleihen ijt: oje Ign. Valenti, San Bruno y la Orden de los Cartujos. Dionisio el 
Cartujano y los nuevos editores de sus obras (Balencia 1899). — Zur Kennzeihnung des 
Ordenslebens und der Frömmigkeitsübung in der einzigen jet noch bejtehenden Karthaufe 5 
Deutihlands, Hain bei Düffeldorf, dient das Scrifthen von Hub. Schmig, Karthäufer in 
Deutichland (2. Auflage der früher unter dem Pſeudonym H. Faber erjchienenen Broſchüre 
„Unter den Karthäuſern“), Mühlheim a, d. Ruhr 1900. Vgl. auch die von Ant. Huperz, 
Profurator der genannten Karthauſe Hain, berausgeg. Verdeutſchung der Schrift „Das be- 
ihauliche Leben ꝛe. von Dom. Fr. PRollien (Mühlheim 1899). 10 

Die firchlihe Bewegung, welche im 11. Jahrhundert in Italien neue Mönchsorden 
bervorgerufen hatte, ging aud nad) Frankreich über und fand bier einen günftigen Boden. 
Burgund und Lothringen waren reich an Klöftern, die e8 mit der Erfüllung der Regel 
Benedikts ernft nahmen, und an Einfiedeleien, in welchen man das Leben der Bolltom- 
menen beimifch zu machen fuchte.e Durch die a age von Clugny wurde der mön= ı5 
chiſche Geift in jenen Gegenden der herrſchende. Aber eben diefe Kongregation war auch 
der Verbreitung des Anachoretenweſens im Sinne Romualds in Frankreich binderlich, in— 
dem fie das alte cönobitifche Benediktinermönchtum wieder zu Ehren und zu einer vorber 
ungeabnten Tirchlihen Bedeutung brachte. Das Eremitenweſen hatte bier fein Recht, fich 
jelbitftändig zu geftalten, und deshalb fanden die italienischen Camaldulenfer und Ballom: 20 
brofaner zwar bald Bewunderer, aber nicht fo bald Nachfolger in Frankreih. Peter Da: 
miani bat in Clugny jelbjt einige überflüffige Verſchärfungen empfohlen, aber es ift 
ihm nicht eingefallen, Nachahmungen feines Einfiedlervereins von Fonte Avellana in 
Frankreich bervorzurufen. Sole find erft ein paar Jahrzehnte nachher entitanden, als 
der ſchwärmeriſche Zug nad Anachorefe im Wachen war und gerade die Einöden Bur: 25 
gunds und Lothringens bevölferte, und als ein Verpflanzen der romualdifchen Eremiten- 
organifationen von Italien nad Frankreich vielleicht durch das Trangöfiihe Grenzland 
Dauphing vermittelt wurde. Da tritt uns Biſchof Hugo von Grenoble (1080—1132) 
entgegen, der feinen Bifchofsftuhl faum beitiegen hatte, als er ihn wieder verließ, um fich 
in das Klofter Chaife-Dieu (Casa Dei, Diöc. Clermont) zu begeben, aus welchem ihn 30 
jedoch der Befehl Gregors VII. in fein Amt zurüdführte (vgl. die Vita s. Hugonis ep. 
Gratianopolitani in ASB t. I Apr. p. 35sq., ſowie Alb. du Boys, Vie de S. Hu- 
gues evöque de Grenoble, Paris 1837). Genfelben Sinn brachten zwei Kanonifer 
bon St. Rufus im Delphinat nad) dem Norden Frankreichs, von wo fie nach einigen 
‚Jahren den Bruno in ihre Heimat führten, der dafelbft unter dem Patronate jenes Biſchofs 35 
Hugo der Stifter des Karthäuferordens geworden ift. — Bruno war vor der Mitte des 
11. Jahrhunderts in Köln von adeligen Eltern aus der Familie derer von Hartefauft 
(de duro Pugno, Xöbbel ©. 58F.) geboren, hatte auf der Domfchule zu Reims (nicht 
etwa auch in is, f. Löbb. ©. 60 ff.) philofophiichen und theologifchen Studien obge— 
legen, war zuerft Kanonikus an St. Gunibert in Köln, dann Domſcholaſtikus in Neims 40 
geworden und befleidete dieſes Iettere Amt mit Auszeichnung während eines Zeitraums 
bon etwa 20 Nahren (ca. 1057—1076). Als tbeologifcher Yehrer wirkte er unter der 
geiftlichen Jugend eifrig zur Verbreitung der ftrengen Grundſätze Hildebrands und ber 
Gluniacenjer. Im Jahre 1075 zum Kanzler des Erzftifts Neims erhoben zog er ſich von 
der Thätigfeit eines Magifterd und Domſcholaſters allmählich zurüd. Unterſtützt von den 4 
tüchtigeren Mitgliedern feines Kapitels und der Nachbargeiftlichkeit trat er an die Spitze 
der Verfläger feines eignen Erzbiichofs, des Manaſſes de Gournay (1067—1080), eines der 
Ihamlofeften Simoniften jener Zeit, defjen Sturz nad) langtvierigen Kämpfen bauptfächlich 
dur Brunos energijche Gegnerichaft herbeigeführt wurde (Synode zu Lyon 1080, dann 
Abjegung des Erzbifhofs durch Dekret Gregors VII. vom 27. Dezember desjelben Jahres). 50 
Bruno war erft nad der Vertreibung dieſes Tyrannen feines Lebens ſicher geworden, 
verzweifelte nun aber an der verweltlichten Kirche im allgemeinen und fürchtete, an feiner 
eignen Seele Schaden zu leiden. Es half ihm nichts, daß er fi ganz und gar theo- 
logifchen Studien und Vorträgen bingab, denn gerade von ber Theologie fürchtete er 
Immer mebr, daß fie ihn der ewigen Verbammnis nichts weniger als entreißen würde. 55 
Er jehnte fich nach der Einfamteit und beſchloß die Welt zu verlafjen und ein asfetifches 
Leben zu führen. Diefes gelobte er nad) feinem eignen Berichte im Vereine mit zwei 
Freunden, Rudolf und Fulcius, ald er mit ihnen einft im Garten eines gewiſſen Adam 
erbauliche Gefpräche gehalten hatte. Aber feine Freunde bereuten das Gelübde und viel- 
leicht hat Bruno es erft erfüllt, ald er eine fräftigere gg und eine Genofien so 
Ihaft gefunden hatte. Es fragt fi, ob fich ſchon im Neims die Männer an ibn an: 
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chlofjen, mit denen er fpäter nad Südfrankreich getwandert ift, oder ob er fie erit da 
and, wohin er fich zuerft wandte. Im Verein mit einigen Gleichgefinnten begab er 
fih nad) Molesme im Bistum Langres, um da, in der Heimat franzöſiſcher Anachorefe, 
als Einfiedler zu leben. Hier gefellte er fich den Verehrern Roberts, des damaligen Abts 

5 von Molesme, fpäteren Stifters des Giftercienferordens, zu, mit defjen Genehmigung er an 
dem nahe benadhbarten Orte Sehe zontaine eine Heine Einftedlergenofjenichaft gründete 
und eine Zeit lang leitete. Aber die Lage diefed Orts war ihm nicht einfam und welt- 
abgejdieden genug. Er zog daher unter Zurüdlafjung einiger feiner Anhänger in Söche— 
Fontaine, mit fechs anderen derfelben meiter ſüdwärts und fam fo nad Grenoble, zu 

10 jenem frommen Bischof Hugo, welcher nicht jehr lange vorher auf päpftlichen Befehl aus 
der Einfamfeit feines Kloſters zu feinem Dberbirtenamt zurüdgelehrt war. Die Ankunft 
bei demfelben und damit die Gründung des Ur und Mutterklofterd feines Ordens fällt 
ins ‚Jahr 1084, wie fih — gegenüber der das Greignis zwei jahre fpäter anfegenden 
Beitbeftimmung des Baronius (dem auch A. Vogel in der —* Aufl. des Art. folgte) 

15 — beſtimmt erweiſen läßt; ſ. Löbb. ©. 102f. Hugo empfing die Siebenzahl asketiſcher 
Wanderer freudig und wies ihnen, wie es ſcheint nicht ohne Einfluß des Abtes von Chaiſe 
Dieu, das hochgelegene und ſchwer zugängliche Felſenthal Cartusia (la Chartreuse nord» 
öftlich von Grenoble) als Zufluchtsftätte an, wo hie Gott dienen konnten, ohne den Menſchen 
ur Laſt zu fein oder mit ihnen umgehen zu müſſen. — Eine Sage fpätern Urjprungs 

% berichtet als entjcheidendes Motiv für Brunos Niederlaffung in dieſer Einöde folgende 
draſtiſche — *2 Im Jahre 1082 ſtarb zu Paris Raymund, ein hoch— 
geſchätzter Doltor der Theologie und Kanoniker von Notre Dame. Als ihm in der Kirche 
das Totenamt gehalten wurde und als man in demſelben bei der 4. Lektion: Quantas 
habes iniquitates et peccata, angelommen tar, erhob fich der Tote und rief: justo 

25 Dei judicio accusatus sum. Man brach vor Entjegen das Amt ab. Als man es 
am folgenden Tage halten wollte, richtete fich bei derſelben Stelle der Tote höher auf 
und rief lauter: justo Dei judieio judicatus sum. Abermals unterbrochen, wurde der 
Gottesdienft auf den dritten Tag verichoben. Da ftand aber bei den nämlichen Worten 
der Tote im Sarge ganz auf und ſchrie mit furdhtbarer Stimme: justo Dei judicio con- 

% demnatus sum. Bruno, angeblicyer Augen und Obrenzeuge dieſer Begebenheit, geriet 
in großen Schreden und konnte feiner Gewiſſensangſt nicht Here werden, bis er fich mit 
jech8 anderen, ebenjo ergriffenen Zeugen zum Verlaffen der Welt entichloß. Dieſe Ge 
ſchichte war in das römische Brevier gefommen, wurde aber im J. 1631 von Urban VIII. 
wieder daraus entfernt. Die Rechtfertigung ihrer Entfernung unternahm Launoy, der fich 

35 deshalb die Angriffe einiger Jeſuiten gefallen lafien mußte. Obne Wert var, was der 
farthäuftfche Annalift, General le Maſſon (f. oben die Litt.), zur Verteidigung der Er- 
zählung vorbrachte. Sie ift erft mehrere Jahrhunderte nach der Stiftung des Ordens 
aufgetaucht, ift nicht ohne Varianten, enthält liturgifche Anacdhronismen, läßt Bruno zu 
einer Zeit in Paris vertveilen, wo er ficher nicht dort war (wie e8 denn fraglid ift, ob 

40 er überhaupt jemals in Paris geweſen; vgl. oben), und entjpricht der Allmäblichkeit der 
Enttvidelung Brunos und der Sammlung feiner Gefährten nit. Da nun die Wunder: 
baftigkeit der Gefchichte eine ganz andere Beglaubigung erfordert, ald fie auftveifen kann, 
und da das Intereſſe des Ordens, der an Wundern arm ift, leicht zur Erfindung oder 
doch zur Ausihmüdung des Wunders feiner Geburt verleiten fonnte, fo ſteht ihr Sagen= 

45 charakter außer Zweifel. Immerhin ift e8 eine gute Sage, weil fie das Weſen der Sache 
trifft und fie im Gefchmade der Zeit und mit kurzen Fräftigen — verſinnbildet. Ge⸗ 
rade der Theolog, auch der gelehrteſte und beſte, iſt in ih einer Seelen Seligfeit zu 
verjäumen. Dieſe Einficht trieb den Bruno und feine Genofjen aus dem Hörfale in Die 
Einöde der Chartreufe. 

50 Am 24. Juni 1084 begannen diefelben in Cartusia den Bau ihrer Einfiedler- 
behaufung, beſtehend aus drei dürftig gezimmerten niedrigen Hütten oder Zellen, in denen 
fie anfänglich paartweife wohnten, und einem gemeinfamen Bethaus oder Kirdhlein. Einer 
fejten Regel entbehrten die Einfiedler anfänglid; doch übte auf ihre Einrihtung wahr: 
ſcheinlich das Vorbild der Gamaldulenfer (j. u.) twichtigen Einfluß. Sie Heideten fich 

55 heiß, verpflichteten fich zu ftetigem Stillichweigen, zu dem Abhalten der mönchiſchen Bet: 
ftunden, zu den ftrengften Entfagungen und Abtötungen und zum Abjchreiben andächtiger 
Bücher. Bruno hatte die Heine Hetligenfolonie ſechs Jahre geleitet, ald er von Papſt 
Urban II., der einft in Reims fein Schüler getvefen war, an den päpftlichen Hof gerufen 
wurde. Mit Schmerzen leiftete er dem Befehle des Kirchenoberhauptes Gehorſam. Dem 

so nach Rom fich Begebenden folgte ein Teil feiner Mönche dorthin, während andere in 
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Cartusia zurüdblieben, bier jedoch in zeittweilige Oppofition zu dem von Bruno ihnen 
vorgeſetzten Bruder Landuin traten, bis e8 diefem gelang fie zur Wiederunteriverfung zu 
beivegen (Löbb. ©. 136). In Rom befanden fich die Einfiebler nicht wohl und begehrten 
bald, in ihre Alpentwildnis entlafjen zu werden. Bruno jelbit erhielt die Erlaubnis zur 
Rückkehr nicht, durfte aber feine Genoſſen nad) der Chartreufe heimfenden, wohin der Bapft 5 
denſelben Empfeblungsichreiben an Hugo von Grenoble und den gleichnamigen Erzbischof 
von Lyon mitgab. Auf Grund diejer päpftlichen Weifungen erlangten die Heimgefehrten 
ihr zum Teil in andere Hände übergegangenes® Grundeigentum zurüd und ſetzten nun 
am Urfit des Ordens ihr ftreng asketiſches Leben unter Beitung jenes Landuin fort. 

Mas den bei Urban in Rom zurüdgebliebenen Bruno’ betrifft, jo bat er ſchwerlich 
irgendivelchen Einfluß auf diejes Papfts Regierung der Kirche geübt. Brauchte man damals 
doch auch viel thatkräftigere und jtreitfertigere Geifter ald Bruno! Er follte Erzbifchof von 
Reggio in Calabrien werden, that aber wohl daran, daß er die Firchlichen Ehren überhaupt 
ausichlug und fich der Teilnahme an den wilden Parteilämpfen der Zeit entzog. Auf- 
fallen muß es, daß er es jelbit vermied, Urban II. nah Frankreich in feine — zu 16 
begleiten. Noch bevor der erſte Kreuzzug das chriſtliche Abendland in fieberhafte Be— 
wegung verſetzte, wahrſcheinlich 1001, zog ſich Bruno in die wüſte Gegend La Torre 
(Turris eremus; Turritana) bei Squillace in Calabrien zurück und verſammelte hier 
einige Anfiebler um fich, mit welchen er ein ähnliches Zellen-Eremitorium wie jenes in der 
Ur-Karthauſe bei Grenoble gründete. Graf Roger von Galabrien (Obeim des gleich- 20 
namigen apulifchen Herzogs, Sohn Robert Guiscards, und Boemunds von Tarent) machte 
ibm mehrere Gebiete zum Gefchenfe, ſodaß er bier zwei größere Klöfter feines Ordens 
gründen fonnte: zuerjt jenes Ya Torre, nebſt dem Filiale San Stefano in Bosco (1097), 
dann ©. Yacobo de Mentauro 1099 (Löbb. ©. 145 ff. 161 ff). An ©. Stefano begrub 
man ibn, al3 er am 6. Oftober 1101 geftorben war. — Dieje calabrifche Stiftung, 3 
welche bei Brunos Tod 30 Möndye zählte, ging bald an die Gifterzienfer verloren und 
im Jahre 1137 zählte man überhaupt erft vier Karthaufen oder Ordens-Niederlaſſungen 
Brunos, welche jih auf Frankreich befchräntten. Aber jeit Mitte des 12. Jahrhunderts 
beginnt ein ftetiges Wachstum des Ordens. Schon 1170 wurden die Harthäufer des be 
ſonderen bäpftfiden Schutzes wert gefunden und von Alerander III. als ein jelbitjtändiger so 
Möndsorden beitätigt. Der Orden erfreute fih 1218 der Gunft des Papftes Honorius III. 
und breitete fich jo aus, daß unter Alerander IV. (1258) die Zahl der Karthaufen ſchon 
auf 56 gejtiegen war. Im Jahre 1378 trat eine Spaltung im Orden ein, welche dem 
päpftlichen Schisma entſprach und bis zum Konzile von Piſa dauerte. Den ft Mar: 
tin V. erfannten alle Karthäufer an. Die beiden Ordensgenerale dankten ab und wichen 35 
dem Prior der Karthauſe von Paris, Johann von Greiffenberg, der an 2 Stelle als 
einziger General ertwählt wurde. Martin V. gab dem Orden 1420 Zehntfreiheit für alle 
jene Grundftüde. Julius II. verordnete 1508 durch eine Bulle, daß der Prior der Char: 
treufe, d. b. der großen Harthaufe, immer General des Ordens jein und daß fich das Ge— 
neralfapitel alljährli, von allen Karthaufen beichidt, am Stammfige verfammeln follte. 40 
1513 wurde den Karthäufern der Begräbnisort ihres Stifterd, das Klofter St. Stephan 
in Galabrien, zurüdgegeben und im Jahre 1514 wurde Bruno heilig gefprochen. Um den 
Anfang des vorigen Jahrhunderts zählte man 170 Karthaufen, wovon 75 dem Stiftungs- 
lande Frankreich angehörten. Die franzöfiiche Revolution traf den Orden hart, aber er 
überdauerte die Sturmperiode wie die uralten Cypreſſen im Hofe der Karthaufe zu Rom. 5 
- 1819 ift auch die große Karthaufe bei Grenoble wieder bewohnt. (Vgl. unten, 

E. d. N.) 
Der Geiſt des Ordens iſt aus den Regeln desſelben zu erkennen. Bis zum Jahre 

1130 gab es keine ſchriftlichen Statuten. Da ſetzte Guigo de Caſtro, der 5. Prior der 
Chartreuſe (geft. 1137), die Consuetudines Cartusiae ſchriftlich auf. Dom Bernhard so 
de la Tour fammelte 1258 die Beichlüffe der feit 1141 abgehaltenen Generaltapitel. 
Diefe Sammlung wurde vom Generaltapitel des Jahres 1259 beitätigt und wird mit 
dem Titel Statuta antiqua bezeichnet. Eine weitere Sammlung, Statuta nova, kam 
im Jahre 1367 hinzu. Man bat auch eine Tertia compilatio statutorum vom Jahre 
1509, endlich aber eine Nova collectio statutorum ordinis Cartusiensis vom Jahre 55 
1581. Das Hauptziel, was in allen ihren —— erſtrebt wird, iſt Abſchließung, 
nämlich Abſchließung des einzelnen Subjelts von aller Verführung, Sorge, Arbeit, Freude 
und ern der Welt, von allem Verfehre mit der Welt und womöglich jogar von 
allem ehre mit den Ordens- und Hausgenofjen. Ferner bezwedt die karthäuſiſche 
Lebensordnung Abjchliegung der Profefien von den Yaienbrüdern, welche letztern in feinem co 

— 0 
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Drden eine fo untergeordnete Stelle einnehmen und doch eine jo große Zahl und Wichtig- 
feit haben, als bei den Harthäufern, bei denen 3 Klaſſen dieſer Laienmitglieder (Conversi, 
Donati und Redditi) vorfommen. Eine weitere Reihe von Satungen des Ordens dient 
der Abſchließung der einzelnen Karthauſe von der ganzen fie umgebenden Gegend und 

5 Menjchheit (es giebt innerhalb des Kloftergebietes Schranken, melde von den Mönchen 
auch bei ihren wöchentlichen Spaziergängen nicht überjchritten werden dürfen); eine lebte 
der Abſchließung des ganzen Ordens von allen übrigen Orden (befonders die glüdlicheren 
Nebenbubler, die Cifterzienjer, mochte man nicht leiden) und von allem möglichen Ein- 
fluffe auf Kirche und Welt, überhaupt auf alles außer ihm. Die Karthäufer find vor- 

ıo nehme Heilige, welche es für gut finden, das pennfylvanifche Syitem der Einzelbaft, des 
—— und der Arbeitsloſigkeit ſoweit auf ſich anzuwenden, als es ſich ohne allzu 
große Beſchwerden aushalten läßt. Sie bringen es bei ihrem ſtrengen Faſten und oft 
wiederholten Aderlaſſen zu einem hoben Alter. Ebenſo bat ſich durch konſequente Befol- 
gung jener iſolierenden Grundſätze der Orden in einer Stabilität zu erhalten gewußt, wie 

15 ſie fein anderer aufweiſen kann. Die Notwendigkeit durchgreifender disziplinariſcher Re— 
formen, der beim Übergang vom Mittelalter zur neueren Zeit alle übrigen Orden unter- 
lagen, ift bei ihm niemals bervorgetreten. „Cartusia nunquam reformata, quia 
nunquam deformata“, Wenn ein Generallapitel vom Jahre 1519 einige Disziplinar- 
ſatzungen erließ, jo fam diefen die Bedeutung einer eigentlichen Ordensreform doch nicht 

20 zu. Noch heute wahrt der Orden in den 26 mehr oder weniger ftarf bejegten Karthaufen, 
über welche er noch verfügt (dabei einer auf deutichem Boden; ſ. oben d. Litt., III 3. €.) 
jeinen Charakter ftrenger Abgeichlofienheit vom Weltverkehr — ein echtes „Petrefakt des 
kräftigen mittelalterlihen Irrtums, fich durch ein Leben außer der Welt den Himmel ver: 
dienen zu müfjen”. — Aud von Karthäuferinnen weiß die Gefchichte des Ordens zu be- 

25 richten. Es jollen deren ſchon im 12. Jahrhundert einige exiftiert haben; doch kannte 
man im vorigen Jahrhunderte nur noch 5 Kartbaufen für Nonnen, welche aus dem 13. 
und 14. Yahrhunderte berrührten. Ihnen wurden Karthäufer vorgejegt, welche als Vikare 
felbft über den Priorinnen ftanden und in befonderen Gebäuden mit einigen anderen Pro— 
fefjen und Laienbrüdern wohnten. Die Nonnen, welche feit dem Konzil von Trient erft 

so im 16. Jahre Profeß thun und nicht mehr mit Karthäufern zufammenfommen dürfen, 
haben die Erlaubnis, mit einander zu fpeifen und häufiger einander zu befuchen und zu 
iprechen, als es den abjolut abgefperrten Kartbäufern verftattet ift. 

Der Orden darf au im Punkte feiner Betheiligung an theologiſch-wiſſenſchaftlichen 
Beltrebungen und Leiftungen auf eine ehrenvolle Geſchichte zurüdbliden. Vermag er bin- 

35 fichtlich der Zahl hervorragender Gelehrten, die aus ihm hervorgegangen, mit den an 
Stärke ihm wett überlegenen Orden der Benebiktiner, Dominikaner und Jeſuiten nicht zu 
wetteifern, jo bat doch faft jedes der bisher von ihm durchlebten Jahrhunderte den einen 
oder anderen berühmten theologiihen Namen aufzuweiſen. Aus vorreformatorifcher Zeit 
gehören dahin, außer dem bereitö genannten Negelfchriftiteller und Epiftolograpben Guigo 

#0 (j. MSL t. 153 und t. 184), mehrere niederländifche myſtiſche Erbauungsichriftfteller des 
14. und 15. Jahrhunderts mie Ludolfus de Saronia, Hendrik von Coesfeld, Gerbarb 
von Schiedam, Heinrich von Kalkar, über deren Verdienſte Moll „Borreformatorifche 
Kirchengeich. der Niederlande” (II, 369—371) näheres berichtet ; deögleichen die auf dem: 
elben Gebiete glänzenden und zugleich zur Gruppe der Neformtheologen des ausgehenden 

4 Mittelalterd gehörigen Jakob von Jüterbogk und Dionyfius von Ridel (ſ. Bd IV, 698). Aus 
jpäterer Zeit ift namentlich der Hagiograph Lorenz Surius mit Auszeichnung zu nennen 
(f. u.); binter ihm ftehen die Ordens:Gefchichtichreiber Peträus, le Vaſſeur, le Couteulx x. 
(j. oben die Litt.), desgleichen der helvetiſche Heiligenbiograph H. Murer (geft. 1638) und 
andere bei Heimbucher (S. 261 f.) genannte an Bedeutung allerdings fehr zurüd. Übrigens 

so entftammen gerade diefer in tbeol.-wifjenfchaftlicher Hinficht minder —— neueren 
Zeit noch einige Hauptleiſtungen karthäuſiſcher Kunſt auf dem Felde der kirchlichen Archi— 
teltur, wie namentlich die Certosa bei Pavia (begonnen 1491: vollendet im 16. Jahrh.). 
Vgl. darüber u. a. Arntz, Die Harthäufer in baugefchichtl. Hinficht, 3. f. chriſtl. Kunſt 
VII (1894); auch den Aufſatz: Die Kulturarbeit der Mönche” in den Hiſt-polit. Blätt. 

55 1886, S. 893 ff. Neueftens, befonders feit der 8. Säfularfeier der Ordensgründung (1884), 
bat der Orden von feinem norbfrangöfifhen Hauptfige Montreuil aus, ein reges littera= 
riiches Streben und Schaffen zu betbätigen begonnen. Die feit 1896 erfcheinende neue 
Gejamtausgabe der Opera Dionysii Carthusiani — ein zwar in kritiſcher Hinficht 
geringivertiges, aber tupographifch gut ausgeftattetes und in mancher Hinficht verdienftliches 

so Wert — gehört zu den Hauptleiftungen dieſer Thätigkeit (ſ. M. Deutſch in Bb IV, 
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©. 698, 2uf. d. Ene.; vgl. Zödler im THLBI 1899, Nr. 28f.). Sehr Bedeutendes darf 
von dieſer jet bei einem Teil der Ordensglieder hervorgetretenen wifjenfchaftlichen Reg: 
ſamkeit wohl faum eriwartet werden. Aber manches Pütliche wurde immerhin ſchon bisher 
durch fie zu Tag gefördert, und jedenfalls dient das ihr zu Grunde liegende Streben zur 
—— der Anklagen, welche (wie man bei oberflächlichen Reiſeſchriftſtellern oder * 
volen Feuilletoniſten dies gelegentlich zu leſen bekommt) den Orden von ſeiner einſtigen 
Größe und Tüchtigkeit jetzt nichts mehr bewahren laſſen, als etwa die Kunſt einer aus— 
gezeichneten Likörfabrikation. S. hierüber, insbeſondere über das in der Großen Karthauſe 
bereitete foftbare Elixir veg&tal de la Grande Chartreuse, die richtigjtellenden Be: 
merfungen bei Heimbucher S. 259 f. Bödler. 1 

Karthago, Synoden. — Hardouin; Mansi; Hefele, (2. Aufl... A. Routh, reliquiae 
sacrae (2. Aufl.) III, 1846. Bal. ©. Ritſchl, Cyprian von Karthago, Göttingen 1885, bei. 
S. 153 fi.; Seefelder in THOS 1891, ©. 68 fj.; Monceaux in Rev. de philol., de lit. et d'hist. 
anc., oct. 1900, p.333—350 (THLZ 1901, Sp. 95). B. Die Ausgabe Optats von Dupin 1700. 
Fuchs, Bibl. der Kirhenverfammlungen Bd 3, 1783, ©. 1—476; (Gonzalez,) Coll. can. eccle- 15 
siae Hispanae, Matr. 1808, p. 114 ff. THOS 1828; Bruns, Can, apost. et coneil. I, 1839, 
p. 111 ff. 396 ff.; Lauchert im 12, Hefte der ©. Krügerſchen Sammlung 1896. Bu vgl. die 
Litteratur über den Donatismus (f. Bd IV, 788). Verſuch der Ballerini im Appendir zu ihrer 
Ausg. der Werte Leo's des Gr. Bd 3, Venet. 1757, p. LXXIV ff., in die verzweigten Ueber- 
lieferungsverbältnifie der afrilanifhen SKanonenfammlungen Ordnung zu bringen; vgl. 20 
neuerdings Maaßen, Geſch. der Duellen und der Literatur des fanonijhen Rechts I, 1870, 
&. 149fj. (DchrA I, 1875, p. 36—39 African Councils.) — Morcelli, Africa Christiana, 
3 Bde, 1816 (veraltet); U. Schwarze, Unterfuhungen über die Äußere Entwidelung der afri« 
fanijchen Kirche 1892. Neueſte franz. Litt. über die nordafrifaniihen Landesverhältniffe bei 
Schulten, Das römiſche Afrifa 1809, ©. 36f. 94 f. 25 

Karthago, die alte Rivalin Roms, erlebte eine Art Nachruhm ihrer vormaligen Größe 
in der führenden Stellung, welche der Epiffopat an der Spitze der dortigen Gemeinde 
unter den Kirchen Nordafrilas, zunächſt im profonfularischen Afrifa (und dem im dritten 
‚Jahrhundert noch dazugehörigen Byzacium), mindeftens jeit dem Anfange des 3. Jahr: 
bundert3 einnahm. Sein Biſchof war Primas der engeren Landeskirche um des Haupt: 30 
jpes willen, den er einnahm, mwährend diefe Stellung in Numidien, fpäter auch den 
übrigen Provinzen Nordafrifas, durch den Alterövorrang (senex) gegeben war. Aber 
auch viele Bifchöfe dieſer Nachbarpropingen hielten fi an den mündlich oder jchriftlich 
gegebenen Rat des hauptſtädtiſchen Bitcbofs, wenigftens unter Cyprian, deſſen innerkirch⸗ 
—* Stellung gewiß feine unangefochtene war, der es aber darauf anlegte, mit kluger 36 
Politik in ſchweren Zeitläuften die Fühlung mit Rom zu behaupten, dergeitalt daß er der 
Autorität und Selbititändigfeit des durch ihn vertretenen Kirchentums nichts nachgab und 
ugleich eine gemwichtige Stüge für feine innerfirchliche Stellung von außen ber gewann. 
In K. fanden fich die Biichöfe des engeren Afrika zu gemeinfamen Beiprechungen und 
Verhandlungen zufällig oder nad) Verabredung, ſchon unter feinen Vorgängern, zuſammen. 40 
Hier wurden nicht bloß Provinzial, ſondern auch Univerſalkonzilien (unter Einſchluß zus 
nädft von Numidien, weiterhin auch Mauretanien vgl. ep. 48, 3) abgehalten und damit 
Schritte zur Konfolidierung der gefamten firchlichen Zuftände gethan, die die nordafrifanifche 
Kirche ſchon in verhältnismäßig früher Zeit als eine achtunggebietende Größe erfcheinen 
laſſen. War e3 diefe allgeimeme Bedeutung oder ein Nachklang der Erinnerung an bie 4 
vormalige politische Bugehärigeit einzelner Landesteile, was Kirchenmänner des inneren 
Spanien, unter Cyprian (ep. 67) bewog, ſich an eine Bifchofsverfammlung in K. behufs 
Beilegung von Amtsftreitigfeiten zu wenden, während zugleich Rekurs in Rom erhoben 
wurde? — Soteit eine Antagonte numidifcher Kirchen gegen die von K. ergriffene rn 
rung in diefem Zeitraum durchblidt, ift fie nur eine vorübergehende und überfteigt nicht so 
dad Map der in und um K. felbit gegen die dortige Gemeindeleitung auffommenden 
Gegnerſchaft. Diefe hat fich erft feit Beginn der donatiftischen Wirren von K. aus (vgl. 
Auguftin ep. 43,7) befeftigt, die die ganzen Kirchengebtete in zwei völlig entgegengejeßte 
Teile fpalteten, damit aber einen Überfchwall innerer und äußerer Not über jene brachten, 
an der alle wohlgemeinten Verfuche Firchlicher oder politischer Regelung wirkungslos ab- 55 
prallten. Aus der Vielfeitigkeit des unter diefen Kämpfen vertretenen dogmatischen Stand: 
punftes erhellt die eigentümliche Beweglichkeit des kirchlichen Geiftes in Nordafrika, die 
vormals Tertullian fennzeichnete und die in Auguftin einen neuen jchöpferifchen Typus 
fand. So wurden die bier durchgefochtenen Entjcheidungen von grundlegender Bedeutung 
für die gefamte innere Entiwidelung des theologischen Lebens. Das gilt freilid von den so 
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pelagianiſchen Lehrſtreitigkeiten mit der Einſchränkung, daß Nordafrila, ſpeziell K., nur zu 
einem Teile den Schauplatz für die daraus entſtehenden Verwicklungen abgab. Überhaupt 
ermißt ſich die Tragweite der entgegengeſetzten Standpunkte leichter an den Schriften der 
führenden Geifter und den Fleineren und größeren re wa (namentlich dem⸗ 

5 jenigen von 8. 411 Bd 4 ©. 796,20; im Anſchluß daran das Konzil Aug. ep. 141) als 
an den ftiller gehenden Verhandlungen der in ber Hauptjadhe von ben Wertretern einer 
(der katholiſchen) Partei abgehaltenen Synoden. Hier bejchäftigte man ſich mit den nächit- 
liegenden Fragen der Firchlichen Organifation und Praris, welche gerade dringend waren, 
mochten fie auch zum Teil durch jene zu. veranlaßt fein. Kurz vor und nad 400 

10 häufen fich, unter dem Biſchof Aurelius von K., der mit entjchiedener Firchlicher Stellung 
ein beachtenswertes Organifationstalent verband (vgl. das ihm von Bifchof Epigonius 397 
erteilte Zob: Bruns p. 130. 132), die Firchlichen Verfammlungen. 8 wurde Sitte, die 
Beichlüffe der vorbergegangenen karthagifchen Synoden auf den nachfolgenden zu mieber- 
holen. Spätere haben in der Anführung der einzelnen Bejchlüffe die urfprüngliche An— 

15 ordnung oder Zugehörigkeit nicht mehr durchfichtig machen können. Selbft die umfang- 
reichite Zufammenitellung auf dem Konzile von 419, der fogen. Codex canonum ecelesiae 
Africanae [unten: C. e. a.; übrigens ungenaue Bezeichnung vgl. Maaßen ©. 173 U. 2], 
eine Duelle von unfhägbarem Werte für die vorangegangenen Synoden ſeit 393, weiſt 
Spuren mangelnder Erinnerung auf. 

20 Nicht alles, was ſich ereignete, iſt geichichtlich nachweisbar. Das Nachweisbare findet 
am bejten unter einigen Hauptgruppen las, | 

A. Synoden vor und unter Coprian: — a) Stmode unter Agrippinus von 8. (um 
220?) von 70 Biſchöfen aus Afrika und Numidien, auf deren Enticheidung für die Ketzer— 
taufe ſich Cyprian (ep. 71,4. 73,3) berief und die darum auch Späteren im Gedächtnis 

25 blieb (daher einerſeits angefochten, galt Agrippin doch zugleich, neben Cyprian, als Vertreter 
ber Kircheneinheit vor der großen Spaltung); b) Verbot der Teftamentsverwaltung durch 
einen Kleriker (ep. 1, 1.) [Um 240 zu Yambaefis in Numidien 90 Biſchöfe: Verdammung 
des Häretikers Privatus, der iebod nachher wieder auftauchte; bei diefer Gelegenheit 
machten jchon Fabian von Rom und Donatus von K. gemeinfame Sache ep. 59, 10]; 

se) 251 nad Dftern erfte Synode unter Cyprian nach deſſen Rückkehr nah K., ſchon zu— 
vor beabfichtigt (D. Ritihl ©. 36 f. 153F.), von zahlreichen Bifchöfen (wohl nur des pro— 
konſul. Afrika) befucht (ep. 55, 6. 59, 15). Na lebbafter und längerer, unter Heran- 
ziehbung von Schriftjtellen geführter, Debatte einigte man ſich dahin, daß eine MWiederauf: 
nahme ber Abgefallenen (insbejondere der sacrificati) in die Kirche nur nad vorauf: 

85 gegangener längerer Buße erfolgen dürfe (ep. 55, 6), die nur in Todesgefahr (nach Bor: 
ſchlag der römifchen Geiftlichkeit ep. 30, 8) abzulürzen fein follte (55, 13. 57, 1), während 
die libellatiei vorläufig fofortige Aufnahme fanden (55, 17). Cyprian trat ernft, ja drohend 
auf, jcheint alfo ſchwer durchgedrungen zu fein (59, 13). Doc wurde Sem, ber 
Urheber des „Aufruhrs” (Führer der antibischöflichen Partei, welche den Konfefjoren das 

0 Recht, den Abgefallenen Friedensbeſcheinungen in größerem Maße auszuftellen, gewahrt 
wiſſen wollte), Cyprians Vorhaben gemäß (41, 3. 43,7) mit Anderen abgejegt (59, 9; des⸗ 
gleichen — wenn nicht erſt 252 — zivei sacrificati 59, 10) und die gefamte Verhandlung 
nad) Rom an Gomelius berichtet, defjen Wahlangelegenbeit ebenfalls zur Sprache gebracht 
war. Dort fand eine Parallelverfammlung ftatt (55, 6), die den abgefallenen Geiftlichen 

45 nad) gejchehener Buße nur Laienkommunion zugeitand (67, 6). — Nach 56, 3 fcheint «8, 
da nunmehr jährlich eine Verfammlung in der Ofterzeit ftattfand; jo ficher fchon d) 252. 
Es fragt fid) nur, was hieher gehört, ob die Verhandlungen von ep. 64 (Cyprian und 
66 Bilhöfe an Biſchof Fidus) oder ep. 57 (42 Biſchöfe an Cornelius über die Ande- 
rung des Verfahrens gegen die Gefallenen). Erfteres (nad D. Ritſchl) ift in der 

50 wahricheinlich, wenn man nicht annehmen till, daß zwifchen beiden Dfterzeiten noch eine 
Herbitverfammlung gefallen ift, der ep. 64 zuzuweiſen wäre. Denn daß beide Briefe von 
einem und bemjelben Konzil herrühren, ift deshalb nicht annehmbar, weil die Praris gegen- 
über den lapsi in ep. 64 noch die alte ift (außerdem wurde nad) ep. 64 über die Frage 
nah dem Termin der Kindertaufe Beichluß gefaßt). Privatus (vgl. unter b) begebrte 

55 (am 15. Mai) hier — wenn nicht fchon 251 — zur Wiederborbringung feiner Angelegen- 
beit zugelafien zu werden, wurde aber abgewieſen und jchlug fich zu den Gegnern, die in 
Fortunatus einen Gegenbifchof aufitellten (59, 10); e) 253 (2) mit Rückſicht auf die neu: 
beginnende Verfolgung unter Gallus (j. Bd VI, 359) wurde das Verfahren gegen die lapsi da- 
bin gemildert, daß den ermithaft Bußfertigen ſchon im Augenblid die —ES 

0 zugeſtanden wurde, und dies in einem Schreiben der Verſammlung (ep. 57) dargelegt. 
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Es muf inzwifchen in K. eine Anderung der kirchlichen Verhältniffe eingetreten und das 
bifchöfliche Anſehen _. wieder gefeftigt worden fein. Unter ben vorliegenden Um— 
ftänden war die Gefallenenfrage nicht nur eine frage der Firchlichen Disziplin, fondern zu- 
gleich eine Machtfrage. — Es folgen die Konzilien über die Kegertauffrage, die von feiten 
der Afrifaner im ftrengen Sinne behandelt wurde, was den früheren Einklang mit dem 5 
Inhaber des römischen Biſchofsſitzes (j. 254 Stephanus) ftörte (vgl. Bd 4, ©. 372): 
f) 255 Synode von 31 Bilchöfen der proconsularis, in ep. 70 an die Numibdier mit- 
geteilt; &) Frühling 256 Generalfynode von 71 Bilchöfen mit den Numidiern (ep. 73,1); 
h) 1. September 256 (das 7. Konzil unter Cyprian) Univerfaltonzil mit Einſchuß auch 
der mauretaniſchen Biſchöfe, insgeſamt 87, deren sententiae noch wörtlich vorliegen (Cypr. 
ed. Hartel I, 433 ff) und fpäter von Auguftin einzeln widerlegt find (de bapt. ce. Don. 
VIf., bei Routh 1. ec. Bd V). D. Ritſchl weiſt diefer Synode (ftatt der vorigen) nicht 
nur das Schreiben an Stephanus (ep. 72) zu (S. 114ff.), fondern auch das Schreiben in 
der Berufungsangelegenheit der ſpaniſchen Geiftlichen (ep. 67), letteres mit guter Begrün- 
dung (S. 118). Das Protofoll von 256 und andere ceyprianiſche Dokumente find in 
—— eit auch in griechiſche Sammlungen übergegangen (J. W. Bickell, Geſch. des 

irchenrechts I, 1843, ©. 43f. 243ff.; R. Duval, La litt. syriaque 1899, p. 172f.). 
Damit ift die Reihe der nachweisbaren Synoden von K. vorläufig geſchloſſen. 

B. Synoden aus dem Zeitraum der donatiftifchen Kämpfe: a) 312 (Bd 4, ©. 790f.) 
von 70 Biihöfen, Gegnern Gaecilians, der bier erfommuniziert wurde, unter dem Primas 0 
Secundus von Tigifis (Akten und mutmaßlicher Verlauf bei Völter, Der Urfprung des 
Donatismus 1883, S.126Ff.). Das Konzil befiegelte die eben begonnene Spaltung. Zu 
Auguftind Zeit wurde es wiederholt von den Donatiften angezogen; b) um 330 (zmifchen 
321 —343) von 270 donatiftifchen Biichöfen Bd 4, ©. 793, 0), in verſöhnlichem Geifte 
gehalten, geftattete (nach Tichonius vgl. Aug. ep. 93,43) die Zulaffung von Traditoren. 3 
In der Folgezeit begegnen feine bonatiftiichen Synoden (ſpäter Bd4 ©. 795F.), wohl 
aber ſolche der tatboliichen Partei, deren Ton gegen die angeblichen Schiömatifer ein 
en oder milderer war, je nachdem fie ihrem wohlwollenden oder aufgezwungenen 
iebestverben gegenüber eine ablehnende oder gleichgiltigere Stellung zeigten. Dem eigen: 

finnigen Feithalten diefer Altorthodoren an den Iandeskirchlichen Überlieferungen wurde von 30 
der anderen Seite nur inſoweit ein Geift aufrichtiger Liebe entgegengetragen, als einige 
Ausfiht auf Herüberziehung ihrer Glieder ſich bot, ſobald dieſe aber ſchwand, fofort gegen 
fie die politiiche Intrigue eingeſetzt. Es war ſchwerlich aufrichtig, wenn Bischof Gratus 
(vorher Teilfaber am Sardicense, vgl. e.5 mit Sard. 16lat.) auf dem ©) fogen. 
Il. Carthaginiense (zwiſchen 345—348) von 50 Bilchöfen nach beendigter graujamer 35 
Verfolgung die hergeftellte Einheit pries, indem er allerdings zum leitenden Gefichtöpunft 
der Verhandlungen machte, „quod nee Carthago vigorem legis infringat, nee 
tamen tempore unitatis aliquid durissimum statuamus“ (praef.), m übrigen 
gehört die Synode zu denjenigen, auf denen das Verhältnis zu den Donatiften nur kurz 
behandelt wurde (ebenjo in den Fällen h, k, I, p, u), während auf anderen (d, e, f, 40 
g, j, 8), ſoweit erfichtlich, dieſes Verhältniffes feine Erwähnung gejchieht, und erft die 
ujammenfünfte zwijchen 401—411 die energifchfte Behandlung der Angelegenheit er: 
ennen lafjen. Unter dem donatiſtiſcherſeits hochgehaltenen Biſchof Genethlius von A. 
(Aug. ep. 44, 12), fand d) ein Konzil im „Prätorium“ (vgl. e can. 1—3) und ein 
Jahr darauf, nämlich e) 390, eine Synode von 61 Biihöfen (fogen. Carthaginiense II) # 
ftatt. Bei einem Teil der handſchr. Überlieferung find bier die Bildofönamen umgeänbert, 
was von der Wiederholung der Sentenzen in der Synode 419 (Maaßen ©. 176) ber: 
rührt. Unter Genethlius’ Nachfolger Biſchof Aurelius (ſ. 0.) werden allein 20 Synoden 
gezählt. Auch Auguftin tritt nun als Teilnehmer einiger Synoden von K. (Bd 2, 
©. 275, 10. 277f.), darunter gerade der wichtigften, auf, nachdem am 8. Dftober 393 an 50 
feinem Amtsfige Hippo in der Friedenslirche unter dem Vorfige des Aurelius das 
Generaltonzil jtattgefunden hatte (a. a. O. 275, 7), deflen Beichlüffe in die Synode von 
397 übergegangen find. 

Es war althergebradhte Sitte, ſich alljährlih, und zwar um die Ofterzeit in K. zu 
verſammeln (j. oben). un wurde zu Hippo als Konziltag der 23. Auguft feftgefeht 55 
(C. e. a. 73) — aber nicht eingehalten — und bejtimmt, daß die einzelnen Provinzen 
nad) einander der Ehre des Generalfonzils teilhaftig werden follten (C. e. a. 52, zu 
Carth. III, 41), was fich freilich nicht durchführen ließ, da Mauretanien und Tripolis zu 
weit ablagen und leßteres (mit der Arzugitana vgl. Pauly, NE. II, 1896, Sp. 1498f. . 
1290 unter Arfuris) nur 5 Biſchofsſitze zählte. Jede der Provinzen follte 3, Tripolis co 

— 0 

— 5 
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nur einen Zegaten ſchicken (Bruns p. 123 e. 2). Das fitiphenfifche Mauretanien (unmittel- 
bar an Numidien grenzend) erhielt erjt eben damals einen eignen Primas „inchoantibus 
Mauris“ (p. 136 stat. 4), während für Mauret. Caesareensis im Plenarfonzil 407 
ein senex begegnet (nnocenz; Aug. nennt Deuterius von Cäfaren episcopus metro- 

5 politanus) und auch jchon Legaten (p. 185. 184; insgefamt von 6 Provinzen vgl. die 
Simoden von 418 p. 194 und 419 p. 156. 194f.). Als Plenarkonzilien können gelten 
nad) dem von Hippo: Habrumetum 394 — vgl. den Beichluß der f) Synode von K. 
26. Juni 394 (p.166) —, 8. e, e, h, I, m, p, u, Mileve 402. Im J. 407 mwurbe 
entſchieden, daß ſolche fortan nur nad) Bedarf und zwar in derjenigen Provinz abgehalten 

10 werden follten, two die Gelegenheit e8 erfordere, während die Provinzialiunoden nach tie 
vor jtattfänden (C.e.a. 95, vgl. 73, auch e praef.; die Synode von 409 ift eine foldhe; 
die Kanones einiger byzacenifcher Synoden auch bei Fuchs ©. 433 ff., fpätere bei Hefele 
II, 702$.). Nicht nur die abgelegeneren Kirchenvertreter werben öfter vermißt, ſondern 
auch joldye, die fürchten mußten, zur Verantivortung gezogen zu werben (C. e. a. 100; 

15 Biichöfe Bruns p. 137 ce. 7), fo daß Mafregeln zu vollftändigerem Erſcheinen nötig 
wurden (C. e. a. 76; zu Thysdrus Fuchs ©. 435). Selbſt über das Verhalten von 
Primaten übte das Konzil eine Art Oberauffiht aus (C. e. a. 100). Ankläger wie An- 
geflagter wurden von den ftehend mitantvejenden Diafonen (Bd5, ©. 326, ı) herbei: 
itiert. Ort der Verhandlungen ift für die Mehrzahl der Konzilien (jeit 390) die „wieder: 

20 hergeftellte Kirche” (der Perpetua), vermutlich identiich mit der großen Baſilika von 
Damous-el-Karita (Schwarze ©. 34. 38ff. 107. Nuovo Bull. di archeol. crist. 
1898, p.222. 226, Grundriß p. 220), von 403—407 und 409 und 410 die Kirche „der 
zweiten Region”, 418 und 535 die Kirche des Fauftus, 419 letztere und die wiederher— 
geftellte Kirche (beide ſchwerlich identifh). Die Verhandlungen fanden im secretarium 

35 an der Kirche ftatt. Ein notarius war in der Negel zugegn. Man wußte ſich unter 
dem Antriebe des Geijtes (C. e. a. 76). Auf die Einfhärrung der Spnodalverordnungen 
vor der Ordination wurde Wert gelegt (Bruns p. 123 ce. 3). Abfaffung wie Unter: 
zeichnung der Synodalbriefe überließ man neben anderen wichtigen Befugnifien (Feſtſetzung 
der Dfterzeit, Entjcheidung über den Primat in Zweifelfällen) um feiner hervorragenden 

3o amtlichen und perjönlichen Stellung willen dem Aurelius (C. e. a. 85. 106). Doch war 
die Aufrechterhaltung des ganzen Verbandes nicht leicht, wie das wiederholte Einfchreiten 
der Synoden gegen —“ oder wiederſpenſtige Biſchöfe (p. 196 stat.3, p. 128 
e. 38, C.e.a. 77; 65,78, 93; 87; 97) oder Bresbyter (397 ec. 42f.; 407 ce. 6; 419 ff.) 
zeigt. Verurteilte pflegten fi über das Meer nach alien zu wenden, was ohne Befit 

3 eines Empfehlungsichreibens des Primas verboten wurde (p. 138 ce. 27; Synode g) vom 
26. Juni 397 p. 168; C.e.a. 105); der Ausdrud transmarini (jchon bei Cyprian) 
gewann unter den Vandalen geradezu politische Nebenbedeutung (Schtvarze 155 A. 5). 

Das jogen. breviarium canonum Hipponensium (Bruns p. 136 ff.; Tabelle bei 
Maaßen ©. 157—159) kommt im twefentlihen mit dem h) Carthaginiense III (ber 

40 fpanischen Sammlung) vom 28. Auguft 397 (p. 122ff.) überein. Denn «8 iſt auf einer 
Vorverfammlung byzaceniſcher Bifchöfe mit Aurelius im Aug. entworfen (praef. 134 f.). 
C. e. a. verweiſt im Eingange zu dem ftrenger biftorifchen Teil feiner kirchenrechtlichen 
Aufzählung vor ec. 34 (p. 166) darauf, daß vorber bereit3 bipponifche Verordnungen ein= 
gereiht feien, um dann an der dhronologifchen Stelle von h einige andere, und zwar biefe 

45 in der Reihenfolge, wie fie aus jener Doppelbezeugung befannt ift, nachzuholen. Die 
fih daran ſchließenden ce.48 B. 38—46. 50 (Tabelle bei Maaßen ©. 160), ein aus 
führlicheres Protokoll, gehören dem Konzil h wirklich ausjchließlic zu. Der Verfuch, für 
die übrigen eine Trennung mit Rückſicht auf die urfprüngliche Zugehörigkeit oder eine 
Rekonftruftion von h mit Hilfe der Quellen (Maaßen ©. 1545.) vorzunehmen (S. 156 

4. 1), darf ala ausfichtslos gelten. Doc ift zu bemerken, daß Fulgentius Ferrandus 
in feiner breviatio canonum (MSL Bd 67,949 ff.) einige Kanones als hipponiſch be- 
zeichnet, welche nicht im jener Doppelbezeugung, wohl aber in C. e. a. als cc. 29 — 
33 vor der angeführten Bemerfung p. 166 auftreten. Das jcheint in der That eine 
Rechtfertigung feiner Bezeichnung zu enthalten (Fuchs 424 A. 454). 

55 Die Kanones von 393 und 397, im Eingange des Milevitanum 402 betätigt, 
eröffnen vermöge ihre Ausführlichkeit einen umfafjenden Einblid in das Verfaſſungs— 
leben der Kirche wie in ihre fultiihen und öffentlihen Beziehungen. Am befannteften 
ift der Kanon (III, 47) über das Verzeichnis der biblifchen Bücher und die Verleſung 
der Märturergeichichten. Die Funktionen der Presbyter wurden (mie jchon 389 und 390) 

im Verhältnis zu den bifchöflichen bejchnitten, Übergriffen von Biſchöfen in Nachbar: 
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diftrifte Einhalt gethan, Beitimmungen über Neufhaffung von Bijchofsftellen und über 
das gefamte innertweltliche Verhalten der Geiftlichfeit mit Einſchluß des Disziplinar- 
verfahren getroffen, ſämtlich Beftimmungen, die durch parallele Verordnungen der früheren 
und fpätern Synoden (namentlich e, d, e, k, l, p, u) ergänzt werben. Einige Kanones 
Carth. II, 2; HI, 29. 24) werden vom Quinisextum (c.13. 29. 32 ef.2) an 5 
geführt. Auch die Donatiftenangelegenheit wurde (397) geftreift. Während früber den 
übertretenden Klerikern nur die Laienkommunion zugeftanden wurde, entichlog man fich, 
durch den immer erjchredender um fich greifenden Mangel an niederen Geiftlichen gedrängt, 
dazu, unter gewiſſen —— Übertretende auch zu Klerikern anzunehmen, ſuchte 
Pr aber über diefe praftifche Gemifjensfrage zuvor durch Einholung von Gutachten der ı0 
Kirchen jenfeitE des Meeres (Bruns p. 138f. e. 37), fpeziell von Nom und Mailand 
(p.133 0. 48 A) — ebenfo 401 (p. 168.) — zu beruhigen, ein Schritt, der nicht ohne 
Folgen blieb. Legationen an ben Staiferhof, jo auf der i) Synode vom 27. April 399 
in der Trage des Aſylrechts der Kirchen (p. 168), ereigneten fich öfter (C. e. a. 75 eine 
foziale Maßregel; 82 vgl. 64; 97; die Synoden n, 0; Antrag auf Erlaß eines Geſetzes 15 
102), dagegen wurde verboten, auf Erkenntnis eines weltlichen Gerichts beim Kaiſer an- 
zutragen (104 ef. Carth. III,9). Bon 401 an (Carth. V der fpanifchen Sammlung) 
mebrte ſich die Beichäftigung mit der Donatiftenangelegenheit, zunächſt in konziliantem 
Sinne ; in diefem Jahre fanden zwei Synoden jtatt, k) am 16. Juni und I) 13. Sep: 
tember (Anordnung der Kanones bei Maaßen ©.1627F.), die ſich zugleich mit der Ab- 20 
ftellung der Nefte des Heidentums auf dem Lande befaften (C. e. a. 58. 84). Die am 
13. Septbr. vorgelegte Antwort des Anaftafius von Nom, der von der Verfchleierung des 
Gegenſatzes gegen die Donatiften abriet (Bd 1, ©. 489), machte die Synodalen in ihrem Ber: 
jöhmungsbejtreben zunächft nicht irre; man beſchloß die Gegner durdy Unterredungen, indem 
man fie binfichtlic ihres Verhaltens gegen die Marimianiften ad absurdum führte, zur 3 
Aufgabe ihres ſchismatiſchen Standpunftes zu veranlaffen. Aber ald man die Obrigfeiten 
zur Uebermittlung der Aufforderung veranlagt und zu diefem Behufe auf der m) General: 
jonode vom 25. Auguft 403 ein —— aufgeſtellt hatte (C. e. a. 91f.), wurde die 
Erbitterung genäbrt und das Liebeswerben abgetviefen. Die folgende n) Synode vom 
16. Juni 404 rief die Kaifer an wegen Erlafjes von Gefegen gegen die Donatiften, su 
welche erfolgten, jo daß man 0) am 23. Auguft 405 Dantfchreiben veranlafjen konnte. 
Auf dem p) Plenarkonzil vom 13. Juni 407 wurden u. a. Beitimmungen megen des 
Übertritt3 von Gemeinden getroffen (C. e. a. 99) und, nach Erlaß einer faiferlichen jene 
Gejege mildernden Verfügung, q) am 16. Juni fowie — nad) meiterer Steigerung der 
Erbitterung — r) am 13. Oftober 408 Gejandtichaften mit Beſchwerden an das Hof: 3 
lager abgeorbnet. Die erhaltene einzige Verordnung der 8) Provinzialfynode vom 15. Juni 
409 ſteht mit der ſchwebenden Angelegenheit in Feiner direkten Beziehung. Dagegen er: 
neuerte ſich nach Erlaß eines Toleranzgeſetzes (ut libera voluntate quis cultum 
Christianitatis exeiperet) t) am 14. Juni 410 die Gejandtichaft an den Kaiſerhof 
(C. e. a. vor 108), und zwar mit Erfolg (der weitere Verlauf Bd 4 ©. 796,20 ff.; vgl. ao 
2, ©. 282,3ff.). Die u) Synode vom 1. Mai 418 beſchäftigte ſich in ihrem zweiten 
Zeile (e. Aff, C. e. a. 117 ff, vgl. Maaßen ©. 1727.) noch einmal eingehend mit der 
Einordnung übergetretener Donatiftengemeinden in den Tirchlichen Verband ſowie der Pflicht 
der Keberbefehrung, während fie c. 1—8 zufolge (Anathematismen vgl. Maaßen 169 ff.) 
abichließend iſt unter den karthagiſchen 45 

C. Synoden in dem pelagianijchen Lebrftreit (ſ. 411/412) f. Pelagius. 
D. Abjchliegende Synoden: — hier nimmt das oft erwähnte Konzil von 419 mit 

217 Bilchöfen, das in zwei Sigungen, am 25. und 30. Mai ftattfand der Hispana 
al3 Carth. VI und VII auseinandergehalten), den erjten Platz ein. Es beichränfte ſich 
im weſentlichen auf die Kodififation der vorhandenen Nechtsbeftimmungen (zur Ueberlieferung so 
Maaßen S. 177f.), mit leichten Kürzungen. Den erften Teil der Verhandlungen bildete 
die Streitfrage wegen der Appellationen an den röm. Biſchof, deſſen Legaten ſich zur Er: 
bärtung ihrer Anſprüche auf die Vorjchriften von Nicäa beriefen, — ohne Grund, wie ſich 
berausitellte, da die Abjchriften, welche vormals Gäcilian mitgebracht, ebenjo wie die auf 
Beſchluß der Synode eingeholten Eremplare aus Konftantinopel, Alerandrien, Antiochien, 55 
jene Vorfchriften nicht enthielten (fie finden fich aber Sard. gr. 5 ef. 14; zur Erklärung 
vgl. Maaßen 52. 57). Die cc. 29—33, melde fonft der erften Sitzung zugeteilt werben, 
werden anderswo als hipponifche bezeichnet (f. oben)... Dagegen entjtammen die Verord- 
nungen c. 128—133, die fi) vortviegend mit der Frage der Anklage von Geiftlichen be— 
faſſen, wirklich der zweiten Sitzung diefer Synode, die mit der Abfahlung eines Schreibens co 
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an Bonifaz von Rom, Nachfolger des Zofimus (vgl. Bd3, ©. 288, ı7ff.) endete. Der 
römische Biichof hatte kurzweg vier Punkte zur Erwägung geitellt: 1. die Appellationen- 
frage, 2. die Hofreifen der afrikanischen Bifchöfe (morüber ſchon 407 eine Enticheidung 
getroffen war C. e. a. 106), 3. das Beichwerdereht erfommunizierter Geiftlidher bei be= 

5 nadhbarten Biſchöfen, 4. Bedrohung des Biſchofs von Sicca wegen der Entlafiung eines 
Presbyters, der Rom aufgejucht hatte. Man antwortete bezüglich 1. und 3. dilatoriih und 
ordnete bezüglich 4. MWiedereinfegung des Mannes, doch nicht in demfelben Sprengel, an. Auf 
2. jcheinen unter den erwähnten Kanones e. 132 und 133 zurüdzugehen. In die Vor— 
geichichte des ganzen Falld find die pelagianischen Differenzen einzuredhnen, twobei Inno— 

10 cenz borfichtig (Bd 9, ©. 107, 30), Zofimus (j. d. U.) unbedadhter verfahren war, meiter- 
in das ſchon längft erlaffene Verbot, ohne Empfehlungsichreiben des Primas über das 
eer zu reifen, und der Verfuch des Anaftafius in eimer Phaje des Donatiftenftreites, 

Mapregeln zu erteilen, jowie Innocenz' Schreiben an die Synode von 405 C. e. a. 94. 
Umgelehrt hatte die Synode von 407 ihrerſeits Innocenz zur Beendigung der zwiſchen 

15 Rom und Mlerandrien entjtandenen Mißhelligkeiten (Bd 9, ©. 108, 15) aufgefordert (C. e. 
a. 106). Ein weit jchärferer Ton klingt aus dem Schreiben heraus, welches eine der 
nächſtfolgenden Synoden (Bd 4, ©. 200, 50) an Göleftin von Nom (nad) 422), wiederum 
in Sachen jenes abgefesten Presbyters, verfaßte. Hier wird ber wirkliche Sinn der ni- 
cänifchen Defrete dahin zufammengefaßt: quaecumque negotia in suis locis ubi orta 

x» sunt finienda, nee unicuique providentiae gratiam sancti spiritus defuturam, 
qua aequitas a Christi sacerdotibus et prudenter videatur et constantissime 
teneatur; maxime quia unicuique concessum est, si iudicio offensus fuerit cogni- 
torum, ad concilia suae provinciae vel etiam universale provocare; nisi forte 
quisquam est qui eredat unieuilibet posse deum nostrum examinis inspirare 

25 iustitiam et innumerabilibus congregatis in coneilium sacerdotibus denegare 
(Bruns p. 201). Man fieht, das Selbſtbewußtſein der Afrikaner und der alte Fonziliare 
Geift waren noch ungebrochen. Es ift noch ein Beichluß der XX. Synode unter Aurelius 
überliefert, welcher das Verbot, jenjeit des Meeres zu appellieren, einjchärft und mit 
Hecht mit dem Anlaß zu jenem Schreiben an Göleftin in unmittelbaren Zujammenbang 

30 gebracht wird (ein anderer Appellationsfall ca. 422, in Auguftins ep. 209, betrifft Antonius 
von Fuſſala). Daher die Verlegung auf 425 oder 426 (Maafen 183). In letzteres 
Jahr follen aud die beiden Schreiben einiger afrikanischen Biſchöfe an gallifche 
Presbyter bezüglich) des Widerrufs des Leporius binfichtlich feiner Lehre von ber 
Geburt Chrifti (Hefele II, 138) fallen. Das ift ebenſo unficher wie der Zeitpunkt 

3 der XIX. Synode unter Aurelius, von welcher zwei auf das Berhältnis K.s zur 
Primatenwürde bezügliche Kanones aufbewahrt find. Beftimmt überliefert ift dagegen 
der 13. Juni 421 als Datum einer Synode, auf welcher die Kanones C. e. a. 29—33 
(j. oben). 128 fin. —133 (alfo gerade die 419 zuerſt auftretenden!) beftätigt wurden 
(Maaßen 182). 

40 ann neigte fih, mit der graufamen Invaſion der VBandalen, die von Weiten ber 
eindringend K. 439 einnahmen, der Beitand der Fatholifchen Kirche Nordafrifas jäh dem 
Ende zu (vgl. Holme, The extinetion of the Chr. Churches in North Africa, Ldn. 
1898 ; H. Adhelis, Die Martyrologien 1900, ©. 103 ff). Solchen Schreden gegenüber, 
wie fie die Verfolgung der artanifchen Könige entfalteten, verjchtvanden natürlich die alten 

45 innerfirchlichen Gegenſätze vollends, und man war frob, aus der allgemeinen Verwüftung nur 
das Notwendigſte zu retten, jobald überhaupt einmal ein Aufatmen gejtattet war. Ein 
folches brachte ae nicht das Neligionsgeipräh von 484 (Victor Vit. II, 52 ff.), wohl 
aber, nad) dem Negierungsantritt Hilderiche, die Synode vom 5. Februar 525 unter 
Bonifaz von K. in der Kirche des hl. Agileus mit 60 Biſchöfen aus verfchiedenen Pro: 

co vinzen, jelbit eine wichtige Quelle für frühere Synodalverordnungen, übrigens von biſchöf— 
lichen Rangftreitigfeiten und Mönchsbeſchwerden erfüllt (Hefele 710 ff). Schließlich, nach 
der Einnahme Nordafrilas durch Byzanz, veranftaltete Biſchof Neparatus von K. 535 in 
der Fauſtuskirche eine Synode von 217 Bijchöfen, durch welche mit dem Papſt wegen der 
Übernahme übergetretener Arianer in den Kirchendienft verhandelt, über das Verhältnis 

55 von Klöftern zu den Bifchöfen Beitimmung getroffen (vgl. bereits eine Entſcheidung von 
401 C. e. a. 80) und eine Geſandtſchaft an Kaiſer Yuftinian wegen Wiederherſtellung 
der Beſitzungen und Rechte abgeordnet-wurde (Hefele 758 ff.; oben Bd 1, ©. 237, sı). 

Damit ift die Entwidlung der nordafrifanifchen Kirche in den breiten Strom der 
byzantinischen Neichsfirche übergetreten, aus welchem fie fich bis zu ihrem enblicdyen Unter- 

so» gang durch die Araber nicht mehr erheben ſollte. — 
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[Anbang. Zum fogen. Carthaginiense IV., das nie ftattgefunden bat, wurde 
mir von H. Ach elis gütigft folgender Beitrag zur —— geſtellt: 

Der Tert exiſtiert handſchriftlich und gedruckt in zwei Geſtalten, der in den Kon— 
ziltienfammlungen (bei Bruns I, 140 ff.) üblichen, und der der Ballerini (a. a. DO. 653 ff. = 
MSL 56, 879 ff.). Die erftere ift bezeichnet ald Coneilium Carthaginiense Africae IV; 6 
nad) der Einleitung foll dies Konzil im Jahre 398 oder 418 ftattgefunden haben und 
von 214 Bilchöfen befucht geweſen fein; die zweite Form ift überjchrieben Statuta 
ecelesiae antiqua oder Statuta antiqua Orientis (al. Orientalium). Die Terte 
unterfcheiden ſich hauptfächlich durch die verjchiedene Ordnung der Kanones, inhaltlich 
weniger erbeblih. In den Statuta fehlt die hiftorijche Einleitung und ebenfo die Unter: 10 
ichriften, alfo die Beziehung auf ein farthagifches Konzil; es fehlen ferner die ce. 77, 
der aber mit 78 faft identifch ift, und 104. 105, die als fpätere Zuthaten anzufeben find ; 
mehr bieten fie einen e. 13. Bei der völlig veränderten Reihenfolge iſt bemerkenswert, 
dab das Ritual der Ordinationen bezw. Benediktionen, ce. 2—13. 103 als c. 90—102 
am Schluß fteht unter der fpeziellen Überſchrift Recapitulatio ordinationis offieialium 16 
ecelesiäe; im Übrigen vgl. die Tabelle bei Bruns I, 395 f. 

Es iſt nicht ſchwer, zwiſchen den beiden Texten zu enticheiden, ſeitdem bejonders bie 
Ballerini (p. LXXXVIIIff.; die Gründe find wiederholt von Hefele II, 68 ff.) gezeigt 
baben, welche Echiwierigfeiten die Einleitung und die Unterfchriften der Annahme eines 
fartbagischen Konzild zur angegebenen Zeit bereiten ; daß die Kanone vor der Mitte 20 
des fünften Jahrhunderts nicht entjtanden fein können, und nicht nach Afrika gehören; 
und daß eine fi ische Synode von 398 nie ftattgefunden hat. Dagegen jind die 
Statuta ſchon in Arles II. (zwiſchen 442 und 506) als Instituta (al. Statuta) 
seniorum citiert. Die Kanones des „vierten farthagifchen Konzils“ find eine Umordnung 
der alten Statuta, nad ſyſtematiſchen Geſichtspunkten; darum ift die Ordnung dort 26 
befjer, aber nicht urfprünglid. Auch ift die ——— des Irrtums, der auf ein kar— 
thagiſches Konzil führte, genügend aufgeklärt. ie Statuta müſſen in einer alten 
galliichen Kanonenjammlung binter den Anathematismen der fartbagiichen Synode von 
418, die wirklid von 214 Bifchöfen befucht war, gejtanden haben, jowie fie noch in 
einigen Handjchriften diefen Pla einnehmen (Maaßen 387f.); daher find fie jener so 
Synode jelbjt zugejchrieben worden. Unerklärt ift der mweitere Jrrtum, der dieſe Synode 
ins Jahr 398 verlegte (Maaßen 387f.). Dagegen hat eine dritte Verlegung der Statuta 
nad) Balence und ins Jahr 374, oder gar nach Valencia in Spanien, eine der erjten 
analoge Erklärung gefunden (Maaßen 389). 

ie Sammlung beißt aljo Statuta ecclesiae antiqua oder Statuta antiqua 8 
Orientis (Orientalium), und die Ausgabe der Ballerini ift als die authentifche anzu= 
jeben. Da fie wenig verbreitet ift, mag man nach der üblichen Necenfion weiter citieren, 
wie allgemein geſchieht. Durch den Titel find die Statuta ald eine Sammlung älterer 
firchlicher Vorſchriften charakterifiert, die ihre Autorität mehr ihrer Herkunft, als ihrem 
Sammler verdanken; am Schluß von e. 1 find fie direft ald patrum definitiones be= 0 
eihnet. Die Benußung der ce. von Vaifon I. a. 442 (Maafen 391.) und eines 

Bayftbriefes vom Sahre 447 (Maaßen 393) zeigen ihre Heimat und die Zeit ihrer Ent: 
ftebung an. Als terminus ad quem hat noch immer die zweite Synode von Arles zu 
gelten, nur iſt nach dem gegenwärtigen Stand der Frage (vgl. oben III 625, 34ff.) dies 
Datum unbejtimmt. Immerhin ift an dem Urteil Maaßens 393, daß die Statuta ins 
Gallien in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts entjtanden feien, noch nicht viel 
geändert ; vielleicht iſt es indeß näher präzifiert morden. A. Malnory hat wiederholt (im 
Congrès seientifique international des catholiques II. Paris 1888 p. 428 ff.; 
dann in feinem S. Cösaire, Paris 1894 p.50ff. = Bibliothöque de l’&cole des 
hautes-&tudes fasc. 103) den Biſchof Cäſarius von Arles (502—542) als Urheber der so 
Statuta zu erweiſen gejucht, und er hat damit gerade bei den Gelehrten Zuftimmung 
gefunden, die fich fpeziell mit Cäſarius beichäftigt hatten, wie Arnold, Kruſch, Duchesne 
(ögl. oben III 623, 541ff.).. Danach müßten die Statuta in den eriten Jahren der Amts- 
zeit des Gäfarius, vor 506, zufammengeftellt fein. Das legte Wort über diefe Frage wird 
indes erft gefprochen werden fünnen, wenn der Inhalt der Statuta auf jeine Quellen 55 
genauer unterfucht ift. Und es ift wohl möglich (trog Maaßen 390f.), daß fich dabei 
der Titel, der auf den Orient als die Heimat der Statuta weit, als ein imertooller 
Fingerzeig erweiſen wird. Es werden jet nicht mehr allein die orientalijhen Konzilien 
zur Bergleichung berbeizuziehen fein, wie es Malnory p. 51 Anm. 4 thut, vielmehr vor 
allem die Kirchenordnungen, da mir durch Haulers Fund in Verona wiſſen, daß die 60 
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ſyriſche Didaskalia, die Apoſtoliſche Kirchenordnung und die Agyptiſche KO ſeit ca. 400 
in Oberitalien exiſtierten (vgl. Didascalia ed. Hauler. Lipsiae 1900); auch die Apoſto— 
liſchen Konſtitutionen und Kanones würden auf ihre Beziehungen zu den Statuta zu 
unterfuchen fein. Die Ordinationen e.2ff. geben z.B. auf die Aguptiihe KO (TU VI, 

54,39 ff.) zurück; da diefelben ſich auch im Sacramentarium Gelasianum (Muratori I, 
95 ff.) finden, und andererjeit3 die Statuta wahrſcheinlich die älteſte Kodifizierung des 
firhlichen Rechts in Gallien darftellen, könnten ſich bier wertvolle Nefultate über die 
ältefte Geichichte der gallitanifchen Ordnungen ergeben. Anderes ift abendländifchen Ur— 
iprungs ; außer den galliichen Konzilien würden aber audy die Väter, befonders Cyprian 

ı0 nachzuſchlagen fein.) E. Hennede. 

Kaffia, Kaſia, byzantiniſche Didterin, blüht um 850. — Bgl. 8. Krum— 
badıer, Kajia (aus AUMA), Münden 1897, auf welcher Arbeit die nadjjtehenden Notizen ruben ; 
P. Maas, Metrifches zu den Sentenzen der Kaſſia, in BZ 10, 1901, 54—59. 

Unter den biygantinifchen Frauen, die fi einen Namen erworben haben, nimmt die 
ı5 Dichterin Kaoota (fo bat fie ſelbſt geichrieben, vgl. den akroſtichiſchen Kanon [j. u.]; Krum— 

bacher bevorzugt die gleichfalls handfchriftlich beglaubigte Form Aaota) einen bervorragen- 
den Platz ein. Nach einer von mehreren Chroniften (Sym. Mag. 624f. ed. Bonn. u. a.) 
vorgetragenen, ſtark anefvotenhaft ausgefhmüdten, darum aber in ihrem Kerne nicht ohne 
weiteres wertlofen Erzählung war K. unter den Mädchen, die bei der von der Witwe 

20 Kaiſer Michael II. des Stammlers (+ 829) für ihren Sohn Theophilos (829—842) ab- 
gehaltenen Brautjchau erfchienen, und verfcherzte fich durch eine freimütige Außerung die 
ſichere Anmwartichaft auf den Thron. Sie jtiftete dann ein Klofter und meihte fich jelbft 
dem Dienfte Gottes. Die Eriftenz des Klofters der Kaſſia ift auch durch eine Notiz in 
den fonftantinopolitanifchen Patria (d. h. Urgefchichten) des Kodinos (de antt. CP. 123, 

2 13 ff. ed. Bonn.) menigjtens für das Ende des 10. Jahrh. beglaubigt, und die topo- 
grapbifche Redaktion diefer Duelle (nur bandichriftlich in Cod. Paris. 1788) bietet außer: 
dem die Bemerkung, dab K. unter Theophilos und Michael III. (842—867) blühte. Die 
Chroniften bezeugen ihre litterariſche Thätigkeit, und kirchliche wie profane Dichtungen find 
unter ihrem Namen erhalten, freilich in den Handſchriften (mit Ausnahme der in die ſpä— 

so teren Redaktionen der liturgifchen Bücher aufgenommenen Stüde) äußerft felten. Die drei 
befanntejten Kirchenlieder find die Idiomela auf Chrifti Geburt, auf die Geburt Johannis 
des Täufer und auf den Charmitttvoch, diejes identiich mit dem Liede eis 17» ndornv, 
darin die tiefe Zerknirſchung der Buhlerin, die zur Beitattung Chrifti Salböl ſpendete, 
geichildert wird. Diefe drei Lieder find gedrudt in der Anthologia Graeca carminum 

5 christian. edd. W. Chrift und M. PBaranifas, Leipzig 1871, 103 f. Bier kurze Lieder 
veröffentlichte Papadopulos:Kerameus in BZ 10, 1901, 60 f. Einen bisher unbelannten 
Grabgefang in Form eines Kanons, zarım dvanavoıuos els zolumow, atroſtichiſch, 
bat Krumbacher erftmalig herausgegeben. Bezüglih des Stoffes ein Seitenftüd zu dem 
Liede des Nomanos (f. d. A.) bei der Yeichenfeier eines Mönches, ſteht K.3 Dichtung 

40 hinter der des Nomanos erheblich zurüd. Wertvoller als die Kirchenlieder fcheinen die zu— 
erit von Krumbacher vollftändig, ſoweit befannt, herausgegebenen Epigramme (yrouaı 
Kaotas in Cod. Brit. Mus. Add. 10072 betitelt) zu jein, deren eine Gruppe das Lob 
des Mönchtums fingt. G. Krüger. 

Kafualien, Kafualreden. Begriff und Zweck der Kafualrede. Wie jchon die 
45 Benennung andeutet, verfteht man unter Kaſualrede die durch einen für das geiftliche 

Leben eines einzelnen Chriſten oder einer chriftlihen Gemeinfchaft bedeutfamen Vorfall 
veranlaßte geiftliche Amtsrede. Kajualrede wird von Hafualpredigt nur binfichtlich 
der Form und des Ortes der Abhaltung fich untericheiden. Kaſus fteht im Gegenſatz zu 
dem jtändig und gleihmäßig Wiederfebrenden. Das Wort Casualia jcheint aus der 

50 Nechtöfprache in den kirchlichen Gebrauch übergegangen zu fein. Es find Handlungen, die 
aliquo casu verurfadht find. Die Sonntags: und Feitpredigt fehrt bei dem Kultus der 
Kirche in feſter zeitlicher Einordnung wieder, die Kafualrede tritt nicht fo regelmäßig, fon= 
dern nur unter wechſelnder Vorausfegung ein. Hat die Sonn» und Feſttagspredigt die 
Aufgabe, durd Verkündigung des Wortes Gottes ein zu jeder Zeit und unter allen Ver: 

55 hältnifjen beftebendes, allen Gliedern der chriftlihen Gemeinde gemeinfames Bedürfnis zu 
befriedigen, fo bleibt e8 der Zweck der Kafualrede, einen beitimmten, bejonderen Vorfall 
im Leben des Einzelnen oder der Gemeinde dur Anwendung eines entfprechenden Gottes: 
twortes zur Auferbauung im Glauben für diejenigen fruchtbar zu machen, welche der be— 
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treffenden kirchlichen Handlung anwohnen. Knoke ſagt: Kaſualreden find Neben im Kreiſe 
ſolcher, die ſich im Zuſammenhang mit den kirchlichen Handlungen zu einer bloß perjün- 
lichen Gemeinde verfammelt haben. Die liturgifche Handlung der Kirche, welche durch den 
Kaſus veranlaßt ift, hält fich rein objektiv; die Kafualrede berüdfichtigt die Perſon oder 
die Perſonen in der berechtigten VBorausfeung, daß die Wirkung des Kafus und des an 5 
diefen anzufnüpfenden Gottesworte® von der Beichaffenheit der Perfonen abhängig ift, 
welche der Kaſus zunächſt angeht. Die beteiligten Perſonen zur rechten Hergensttelung 
u leiten, unter welcher allein der Kaſus ihrem geiftlichen Leben zum Segen ausfchlagen 
ann, ift der Zweck ber Kaſualrede. Es kann bei dem Kaſus eine Einzelperfon beteiligt 
fein, wie 3. B. bei der der Krankenkommunion vorangehenden Beichte, in der Regel find 10 
es aber mehrere Perſonen, die zu einer Einheit durch das gleiche Erlebnis verbunden er- 
icheinen. So ftellen fich 3.8. bei einer Trauung die zu Trauenden, bei der Taufe eines 
Kindes die Eltern und Paten, bei einer Beerdigung die Trauernden gewiſſermaßen als 
Einzelperjon dar. 

Die Anforderungen an die Kafualrede Die Frage, was die Kaſualrede ı5 
zu bieten babe, wird ſich nur beantworten lafjen, wenn wir auf die verfchiedenen Arten 
derfelben eingehen, da ja gerade das bejondere, in jedem einzelnen Fall wieder anders 
geartete ne und die Verjchiedenheit der Perjonen, auf die fie Bezug nimmt und 
auf die fie wirken fol, das Weſen der Kafualrede bedingt. Im allgemeinen wird zu for: 
dern fein, daß die Hafualrede das fpezielle Vorkommnis, durch das fie veranlaßt iſt, Har 20 
und wahr berühre, daß fie weiter den Berjonen, denen fie gilt, die gebührende Berüd- 

tigung zuende und deren Bebürfnis im konkreten Fall im ag behalte und daß fie 
es dabin wende, wie es die Auferbauung der Beteiligten im Glauben fordert. Diefe 

Forderungen können freilich von vornherein nur erfüllt werden, wenn vor allem bei dem 
Kaſualredner die Vorausfegungen biefür vorhanden find. Wer im ftande fein fol, eine 25 
rechte Kafualrede zu halten, muß zuvor das Leben feiner Gemeindeglieder aufmerkſam 
beobachtet haben; die mwichtigeren Vorkommniſſe im Leben derfelben dürfen feinem Blid 
nicht entgangen fein, und er muß dem Wohl und Wehe derjelben die innere Teilnahme 
feine8 Herzens zugeiwenbet haben. Es muß bei ihm St. Pauli Wort (1 Ko 12, 26) zur 
Wahrheit geworden fein: „Sp ein Glied leidet, jo leiden alle Glieder mit, und jo ein so 
Glied wird herrlich gehalten, fo freuen ſich alle Glieder mit“. Verſetzt fich der Kafual- 
redner, geleitet von dieſer inneren Teilnahme, lebendig in die Lage des andern und eignet 
ibm ein durch eigene Erfahrung mit Gottes Führungen vertraut getvordener Sinn, fo 
wird ihm die Fähigkeit und auch die Freudigkeit nicht fehlen, andere in Gottes Nat und 
Willen jo einzuführen, daß fie denjelben als zu ihrem Beften gemeint erfennen und ehren. 35 

Das befondere Erlebnis ijt wahr und Klar zu berühren, jagten wir oben. Hierin ift 
die Warnung enthalten, nicht zu allgemein fich zu halten. Wo z. B. bei dem Begräbnis 
eines Vaters, der Weib und Kinder, vielleicht unter bejonders jchtwierigen Verhältnifien, 
zurüdläßt, jo geredet wird, daß der betreffende Sermon ſich ebenſo für die Beerdigung 
eines Greifes, der niemand unverjforgt hinterläßt, eignete, da ift das Erlebnis nicht in so 
feiner Befonderheit berücfichtigt. Die Forderung der Wahrheit verbietet jede Übertreibung; 
Freude oder Schmerz bürfen en in echauffierter Schilgerung dargeftellt werden, jo daß 
die Diskrepanz von der Wirklichkeit der Aufmerkfamteit des Hörer ſich aufbrängt und den 
Eindrud ſchädigt, anftatt ihn vertieft. Die Allgemeinheit berührt immer nur die Ober: 
fläche, die Individualifierung verbunden mit der Wahrheit und Klarheit greift ins Innere 4. 
und wirkt auf die Stimmung des Gemütes, 

Weiter muß die Kafualrede die beteiligten Perſonen im Auge behalten. Hierbei hat 
man fich ebenfojehr vor unbemefjenem Lob als vor lieblofem Tadel zu hüten. Wo am 
Grabe eines bürgerlich angefehenen, aber der Kirche entfrembeten Mannes geredet wird, 
wie am Grabe eines treuen, lebendigen Gliedes ber Kirche, da mangelt die Berüdfichtigung so 
der Perſon. Wo in der Traurede befcholtene Brautpaare ganz ebenfo behandelt werden, 
wie unbefcholtene, oder wo bei einer Beerdigung eine ganz unfirchliche Mafje, die nur 
aus Neugierde an das Grab gefommen tft, ebenjo angerebet wird, wie in einem anderen 
Falle die frommen, tieftrauernden Familienglieder, die fchmerzbewegt, aber doch ergeben 
und voll Hoffnung ein gläubiges Yamilienglied zu feiner Ruheſtätte begleitet haben, da ss; 
feblt es an der Beachtung und Verwertung der perfönlichen Verbältniffe. Im allgemeinen 
wird bier der Grundfag feftgehalten werden müflen: „die Wahrheit in Xiebe, die Liebe 
in beit”. Die Befolgung dieſes Grundjahes wird ebenſo unverdientes Lob wie uns 
berechtigtes Richten und Verdammen fern halten. 

Der Auferbauung im Glauben an Jeſum Chriftum foll die Kafualrede dienen. Die oo 
Real-Encyklopäbie für Theologie und Kirde. 3.4. X. 8 
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Herzen für Chriftum zu gewinnen, darauf foll die Kafualrede zielen. Wo bei der Taufe 
eines Kindes in vornehmer, aber weltlih gefinnter Familie die Taufrede nur der freude 
über die glüdliche Geburt des Sohnes Ausdrud giebt und nicht mit Emft an die Pflicht 
erinnert, den jungen Sohn in der Zucht und Vermahnung zum — aufzuziehen, oder 

5 wo am Grabe eines Mannes, deſſen Leben fo ſehr im irdiſchen Geſchäft aufgegangen iſt, 
da er für das Emige weder Sinn noch Zeit hatte, nicht den Umftehenden mit Ernft 
vorgehalten wird, daß nur das Trachten nach dem, das droben ift, unvergänglichen Wert 
bat, da ift der Kaſus nicht benüßt für die Auferbauung im Glauben. Den betreffenden 
Fall für die Förderung im Chriftentum, für das Seelenheil der Beteiligten auszunüten, 

10 das muß die ent als unerläßliche Aufgabe anfehen. 
Das Berhältnis der Kajualrede zum Tert. Geiftlichen Gewinn wird bie 

Kafualrede nur dann ſchaffen, wenn fie in Gottes Wort gegründet ift, entweder ein be> 
ftimmtes Gotteswort zum Grund: und Ausgangspunkt nimmt und alles Kafuelle unter 
das Licht diefes einen Gotteötwortes ftellt, oder daß fie, wenn formal ohne Text, materiell 

ı5 von biblifchen Gedanken durchdrungen und gefättigt fei. Nichts kann zu wahrer Auf- 
erbauung im Glauben jo belfen, wie das Wort Gottes, das Geift und Leben ift und 
darum neues Yeben zeugt und vorhandenes Leben Fräftigt. Das Wort Gottes muß das 
Geje bleiben, an welchem jede Lebenserjcheinung gemeſſen wird, durch welches nicht bloß 
jeder Mangel aufgebedt, jondern auch der Weg zu deſſen Ausfüllung gezeigt wird. Die 

20 Gefühle und Ahnungen, welche in jedem einzelnen Falle das Gemüt der Beteiligten be 
wegen, verlaufen in Sentimentalität, bleiben nur eine flüchtige Rührung ohne folides Er: 
gebnis, wenn nicht ein Gotteswort ihnen einen Haren maßvollen Ausdrud giebt und fie 
einem beftimmten Ziele zulenket. In der Mahl des Tertes muß fich bereitö zeigen, daß 
der Redner den charakteriftiichen Hauptpunkt des vorliegenden Falles erkannt hat und mie 

25 er diefen zur Auferbaunng der Beteiligten im Glauben zu benüßen gedenkt. Die katho— 
lifchen Kaſualredner ſtellen —— auch ein Schriftwort an die Spitze ihrer Aus— 
führungen, aber dasſelbe bleibt mehr nur Motto, mehr nur äußerliche Aufſchrift, als daß 
mit demſelben die einzelnen Seiten des Falles beleuchtet, beurteilt und von ihm der ganze 
Inhalt der Rede durchdrungen werden. Die katholiſchen Kaſualreden zeigen meiſt die 

0 Art der Profanreden, welche die Vorkommniſſe ohne weitere Rückſicht auf die individuellen 
Zuftände der Herzen und auf die Bedeutung auf das Heil der Seelen zufammenftellen 
und dem Hörer in Erinnerung bringen. Der evangeliiche Kaſualredner ftellt alles unter 
das Yicht ſeines Tertes und läßt feine Gedanken von ihm beftimmen, da nur diefer die 
Legitimation für den Geiftlichen ift, daß er nicht Menſchen-, jondern Gottes Wort bringt 

3 und darum für dasfelbe Beachtung zu erwarten berechtigt iſt. Für jeden einzelnen Fall 
ein treffendes Schriftwort zu finden, erfordert freilich eine Vertrautheit mit dem Schate 
göttlicher Weisheit, und die Anwendung des Tertes auf die beteiligten Perfonen zu deren 
innerer Förderung gelingt nur jener pajtoralen Weisheit, die ein Geſchenk der Gnade 
Gottes ift und um welche deshalb der Kaſualredner allezeit beten joll. 

40 Die Form der Kafualrede. Die Kafualpredigt wird fi) der in der Predigt 
überhaupt gewöhnlichen Form bedienen, der Kafualrede wird aber in diefer Beziehung 
größere Freiheit zu wahren ſein, So unerläßlid ſchon im Intereſſe des logiſchen Ver: 
laufes der Rede die Konzeption eines einheitlichen Grundgedanfens if, um den ſich das 
andere, was zur Lehre, Troft und Mahnung gelagt werden till, gruppieren Tann, jo ſehr 

5 muß alles Schematifche in den Hintergrund treten, weil dadurch die Unmittelbarfeit und 
Friſche der Nede leidet. Alles Gerippartige hat an fich etwas Steifes, Trodenes; gerade 
in der Kaſualrede, welche die Hörer zu einem heiligen Entſchluß begeiftern foll, darf der 
Fluß der Gedanken und ihres Ausdrudes in der Rede nicht durch formale Diftinktionen 
gehemmt iverden. Die Angabe von Thema und Teilen, die Ankündigung jeglicher Bar: 

so tition wird deshalb zu unterlaffen fein. Was den Stil betrifft, jo dürfte auch bier, wie 
bei der Predigt, die Bibelſprache ald Norm zu empfehlen fein. Wo an Belanntes an- 
er wird, iſt das Verſtändnis erleichtert, und fchon in diefer Rückſicht wird der Ge 
rauch der in der heiligen Schrift angetvendeten Bilder und Redewendungen fich förderlich 

eriveifen. Die Einfachheit, das Mionumentale des biblijchen Stils für die Kaſualrede ver: 
55 wertet, wird auch diejer ein würdevolles Gepräge, eine gewiſſe, über die jonjtige menfch- 

liche Rede über weltliche Dinge hinaushebende Weihe verleihen. 
Gefhichtlihes über die Kafualrede Die Wurzeln der Kafualrede finden 

wir ſchon im Neuen Teftamente. Die Reden, welche Jeſus bei Ausjendung der zwölf 
Jünger (cf. Matth. 10) und der fiebzig Jünger (ef. Luk. 10) hält, find in Je Sinne 

co Inſtallationsreden. Das Mufter einer Abjchiedspredigt finden mir in der Rede St. Pauli 
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an die Alteſten zu Epheſus (ef. Apg 20, 18fg.). Auch die griechiſchen und lateiniſchen 
Kirchenväter pflegen die Kaſualrede. Von Euſebius, Baſilius, Gregor von Nyſſa, Gregor 
von Nazianz, Chryſoſtomus, von Ambrofius, Auguftinus, Leo und anderen Kirchenvätern 
find und Gedächtnis-, Ordinations-, Antrittö-, Abſchieds-, Kirchtweihreden und foldhe bei 
befonderen Beranlafjungen erhalten. Eine Auswahl folder Reden aus dem 4. und 5. Jahre 5 
bundert bat Augufti aus dem Griechifchen und Yateinifchen (Leipzig 1840) überfegt. Im 
Mittelalter, wo die geringe Bildung der Geiftlichen Karl den Großen veranlafte, durch 
Paulus Diafonus eine Sammlung von — der Kirchenväter über die Evangelien 
um Vorleſen in den Gottesdienſten herſtellen zu laſſen, iſt auch die Kaſualrede ſeltener. 
ie Ausbildung der liturgiſchen Form drängt die freie Rede überhaupt in den Hinter: 10 

grund. Die Reformation aber ließ die Kaſualrede wieder aufleben und die Neuzeit pflegt 
fie mit Vorliebe, wie die Sammlungen von Palmer, Leonhardi, Hofmann, Debler, Kapff, 
Ohly ꝛc. und unzählige einzelne Erſcheinungen bemweifen. Daß die Reformation die Ka— 
fualrede wieder aufs neue gepflegt bat, hat feinen Grund darin, daß fie bei aller ent- 
Ihiedenen Betonung des objektiven Wertes der kirchlichen Handlungen die Wirkung der: 15 
jelben von der Beichaffenheit de3 empfangenden Subjeltes abhängig macht. Bei den Teil- 
nehmern an der kirchlichen Handlung muß die richtige Stimmung der Herzen herbeigeführt 
werben, damit fie davon Segen haben. Die Reformation wahrt auch das Recht der In— 
dividualität. Über die Theorie der Kaſualrede enthalten die Pajtoraltheologieen von Harms 
und Burf, die praftifche Theologie von Nitich, Knoke, die Homiletit von Palmer treffliche 20 
Winke. Neuerdings hat Friedrih Uhlhorn in feiner Schrift über Weſen, Gefchichte und 
Behandlung der Kafualrede (Hannover 1896) fich eingehend verbreitet. 

Die am häufigſten vorlommenden Kajualreden und deren Haupt: 
gedanken. Die Firchliche Sitte läßt die Kafualrede meiftens den im Kultus der Kirche 
vorfommenden heiligen Handlungen vorangehen. Ind mit Net, da ja die Kafualrede 25 
den Zweck bat, die as: welche der Kafus angeht, innerlich für die Aufnahme des 
Segens zu bereiten, den die heilige Handlung ihnen zuleiten will. Gemäß diejer Ver: 
Mnüpfung mit den heiligen Handlungen werden aud die Hauptgedanten Weſen, Wirkung 
und damit zufammenhängende Verpflichtung diefer Akte zu umfafien haben. Wir müfjen 
uns bier beichränten, die Hauptgedanfen für die am meiften vorfommenden Kafualreden 30 
furz zu zeichnen und können für die übrigen nur nomenklatorifch das Gebiet angeben. 

Der neugeborne Menſch empfängt die heilige Taufe. Die Taufrede, melde fich 
an die der Taufe des Kindes beitvohnenden Berjonen richtet, hat Weſen, Wirkung, Ber: 
pilihtung der Taufe zu ihrem Gegenftand. Im Bad der Wiedergeburt hält die Gnade 
Gottes in der Kindesſeele Einkehr und damit im ganzen Haufe. Die Gnade und Pflicht 35 
des Bundesverhältnifjes für Kind und Eltern unter fpezieller Rüdfichtnahme auf die be— 
treffenden PBerfönlichkeiten wird zu betonen fein. 

An die Taufe knüpft die Konfirmation an. Die Konfirmationsrede muß auf 
die Taufgnade refurrieren, muß die Bundestreue des Herrn vorhalten und damit das Ver: 
langen der Kinder wecken, nad) nunmehr erlangter Einficht in die chriftliche Lehre Gegen: 40 
treue in Befenntnis und Leben zu geloben und zu bewähren. 

Der Feier des hl. Abendmahles geht die Beichte voran. Die Beichtrede ſoll zur 
Vorbereitung auf den würdigen Genuß des bi. Abendmahles helfen, fie foll binleiten zur 
Buße und zum Glauben. Demgemäß wird jie, ausgehend von der Herrlichkeit der Gnade 
Gottes in Chrifto, auf ernfte Selbitprüfung, auf Erkenntnis des großen Abftandes der in as 
unferem Leben berborgetretenen Frucht von der empfangenen Gnade, auf Erkenntnis der 
Sünde, auf aufrichtige Reue umd herzliches Verlangen nad Vergebung der Sünde hinzu: 
wirfen baben, aber auch den Trojt nicht vergeflen dürfen, der in Gottes — 
für den reuigen Sünder beſchloſſen iſt. Dabei wird mächtiger noch, als der Vorhalt des 
Geſetzes auf dem Sinai der Hinweis auf das Kreuz auf Golgatha, das von Gottes Liebe so 
predigt und nicht den Tod, fondern das Leben des Sünders till, wirkſam fein. 

Die Traurede hat die göttliche Stiftung der Ehe und deren chriftliche Führung 
zum Gegenftand zu nehmen. Sie wird an erfter Stelle hervorzuheben haben, wie die Ehe 
nicht bloß eine leibliche, fondern auch eine geiftliche Gemeinſchaft fein fol, mie ſie 
ein lebenslänglicher Bund zu dem Zwecke ift, ſich gegenfeitig in der Bewahrung des ss 
Gnadenftandes, auf dem Gang zur himmlischen Heimat zu unterftügen. Damit wird fi) 
dann der Vorhalt der einzelnen Pflichten verbinden lafjen, deren Erfüllung die Bedingung 
für ein glückliches irdifches Zufammenleben ift. Dem mangelt es nicht am zeitlichen Segen, 
der nach dem ewigen trachtet, und die Einheit im geiftlichen Streben ift eine nie verfiegende 
Duelle der Liebe und des Friedens. 60 

8 * 
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Für die Leichenrede iſt die Regel der alten Württemberger Agende ſehr beach— 
tenswert, daß das Wort des Redners am Sarge ſei 1. ein Bekenntnis zur Auferſtehung, 
2. ein Zeugnis der Liebe zum Toten, 3. ein memento mori für die — — nur 
möchten wir die umgekehrte Ordnung empfehlen. Das Bekenntnis der menſchlichen Hin- 

5 Fälligkeit wird das erfte fein, wozu uns jeder neue Todesfall in irgend einer Weife auf- 
fordert. Sodann wird e8 gelten, der fpeziellen Perfönlichkeit zu gedenken, deren Tod an 
das betreffende Grab geführt hat. Dieſer perfönlichen Erwähnung wird man die Yiebe 
zum Entjchlafenen abfühlen müflen, nicht jener falfchen Liebe, melde gegen die Wahrheit 
verjtößt und unbefümmert um das Yeben der zu Beerdigenden diefe unbedingt jelig ſpricht, 

10 jondern jener wahren Yiebe, die am zeitlichen und am ewigen Los des Entjchlafenen auf: 
richtig teilnimmt, und gerade mweil es ihr von Herzen darum zu thun ift, auch die Be- 
dingungen nicht verſchweigt, ohne deren Erfüllung die Hoffnung einer feligen Zukunft ein 
leerer Wahn ift. Der Yıebe darf der Mut nicht fehlen, wo Grund gegeben tt, den am 
Grabe Stehenden zu bezeugen, wie allein die jelig werden, die im Herrn fterben, und wie 

15 unfägliches Elend derer wartet, twelche die Gnade Gottes zu juchen verſchmähen, und der 
Liebe darf die Kraft nicht fehlen, über den Schmerz Herr zu werben und mit heiliger 
Freude den Segen zu preifen, der burd einen gläubigen Menfchen für die Seinen und 
für die Welt überhaupt geftiftet worden ift und den der Entjchlafene für fich ſelbſt in der 
Emigfeit ernten wird. Und zum Schluß ift das Panier der Chriftenhoffnung aufzupflanzen ; 

20 die Fahne des Sieges foll man über dem Grabe wehen jehen, in das ein wahrer Chrift 
binabgejenft wird. Chriftus ift auferftanden und der Erftling geworden unter denen, die da 
ichlafen, und er macht die jeinen Jüngern gegebene Verheißung wahr: Sch Iebe und ihr 
jollt auch leben! Der Ehriftenglaube ift der Sieg, welcher Welt und Tod überwindet, — 
das muß durch die Leichenrede hindurchklingen, das Zeugnis der Chriftenhoffnung muß ge 

25 winnend zum Herzen der Zuhörer dringen. 
Kafualreden kommen nod vor bei Weihbungen von Slirhen, von Gottesädern, 

heiligen Gefäßen, Orgeln, Gloden ꝛe. Hier wird die Rede vor allem das Gebet zu be- 
tonen haben, daß Gott fich gebeiligt fein laſſe, was zur Ehre feines Namens von den 
Menſchen beftimmt wird und die Gemeinde wird zu dem Gelübde anzuregen fein, die 

% zum Dienfte Gottes beftimmten Dinge fleißig und in rechter Weife zu benügen. Bei 
Ordinationd: und Inveſtiturreden handelt «8 fih um die Heiligkeit des geift- 
lichen Amtes und um die Bedingungen für gejegnete Führung desfelben, und die bei 
diefen Anläffen gehaltenen Reden werden ebenfojehr der verantivortungsvollen Schiwere des 
Berufes, als der tröftlichen Ausficht auf Gottes Hilfe und Verheißungstreue Ausdrud zu 

35 geben haben. 
Bezüglich der Hafualreden, die in der Form von Predigten auftreten und gewöhnlich 

auf der Kanzel gehalten werden, wollen wir nur die Namen nennen. Es find Predigten, 
welche das Firchliche Leben der Einzelgemeinde oder eines größeren Gemeindeverbandes 
berühren und nur in beftimmtem Sinn zu den Kafualreven zu rechnen find, weil fie nicht 

40 einen ganz befonderen und einzelnen Fall, fondern wiederkehrende Ereignifje im Auge 
ae Die Einzelgemeinde gehen an: die Kirchweih-, Erntefeftpredigt, ferner Predigten 
ei bejonders eingreifenden Beranlafjungen, bei UÜberſchwemmung, Hagelichlag, Brand, bei 

dem Scheiden eines längere Jahre in der Gemeinde mit Segen wirkenden Geiftlihen oder 
bei dem Amtsantritt des neuen Seelforgers. Größere Gemeindeverbände feiern gemein- 

 jam: Neformationsfeft, Sylveſterabend, Miſſions-, Bibel, Guſtav-Adolf-Vereinsfeſte, und 
für alle diefe Gelegenheiten wird die Predigt im gewifjen Sinn eine fafuale Färbung 
annehmen. Da aud das ftaatliche Leben mit kirchlicher Feier umgeben und durch Gottes 
Wort und Gebet geheiligt werden foll, jo gehören ferner zu den Kafualpredigten ſolche, 
welche bei Veränderung der Yandesregierung, zum Gedächtnis des verjtorbenen Fürſten, 

sam Geburts: oder Namenstag des regierenden Fürften, bei Eröffnung des Landtages, bei 
Ausbruch eines Krieges, bei Schließung des Friedens gehalten zu werden pflegen. Für 
alle Formen, wie mannigfaltig fie auch vom geiftlihen Takt des Kaſualredners und Pre: 
digers abhängen, wird doch das Gebet um den Geiſt Gottes eine Hauptfache bleiben, denn 
es ift weder der da pflanzet, noch der da begießet etwas, jondern Gott, der das Gedeihen 

55 giebt (1 Ko 3, 7). Kirdyenrat Lie. Sommer. 

Kaftenftreit ſ. Miffion, proteftantifche. 

Kaſuiſtik. — Litteratur: Stäudlin, Geſchichte der chriſtl. Moral feit d. Wiederaufleben 
der Wifjenjchaften, Göttingen 1808; De Wette, Chr. Sittenlehre TH. II, 2, Berlin 1821; 
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€. Schwarz, Art. 8. in der 2. Aufl. diefer Enc.; W. Ga, Geſch. d. hriftl. Ethik I, II, 1,2, 
Berlin 1881, 1886, 1887; Zuthardt, Geſch. d. hr. Ethik, 2 Bde, Leipzig 1888, 1893. 

Kaſuiſtik heit die als befondere Disziplin oder ald Teil der Ethik ausgeführte Unter: 
ſuchung und Belehrung über die richtige pflichtmäßige Art des fittlichen Handelns für die 
einzelnen praftiichen Fälle. Die Wertlegung auf eine ſolche Thätigfeit, welche in analoger 5 
Sertalt für die Jurisprudenz notwendig ift, ergiebt fih in der Ethif überall als Folge 
einer’ — ———— und rechtlichen Faſſung des ſittlichen Lebens, bei welcher man 
weniger die Reinheit der Geſinnung und der ſittlichen Beweggründe als das durch be— 
ſtimmte Vorſchriften zu regelnde äußere Thun betont. Im Zuſammenhange mit einer 
ſittlichen Grundrichtung dieſer Art wurde vermiſcht mit einer ganz juriſtiſchen K. eine 10 
ethiſche K. bereits von der jüdiſchen Schriftgelehrſamkeit betrieben in ihren im Talmud 
niedergelegten, aber zum Teil bis in die Zeit Jeſu oder noch weiter zurückreichenden auf 
Sabbathfeier, Reinheit und Unreinheit und ſonſtige geſetzliche Vorſchriften bezüglichen Er— 
orterungen, welche den Buchſtaben des — Geſetzes auf alle denkbaren Fälle 
der Gegenwart mit kleinlichem Scharfſinn anzuwenden ſuchen. In den ſchärfſten bewußten 16 
Gegenſatz gegen dieſe kaſuiſtiſche Sittenlehre tritt Jeſus, indem er auch die im Geſetz 
eingetretene Verſchmelzung der Religion und Sittlichkeit mit dem Rechte aufhebt. Im 
Bewußtſein ungeſtörter Gottesgemeinſchaft läßt er auch ſeine Jünger an ihr in abgeleiteter 
Weiſe teilnehmen, und ſo entzündet er in ihnen eine Liebe zu Gott, welche ſich in der 
Liebe zu den Menſchen zu bewähren hat. Auf dieſe Liebe führt er die Erfüllung des 20 
ganzen Geſetzes zurück. Und damit ſetzt er an die Stelle der rechtlichen Auffaſſung der 
Sittlichkeit ſowie der hieraus ſich entwickelnden K. eine ſich individuell geſtaltende Geſin— 
nung und Lebensrichtung. Auch wo er wie Mt 5, 21 ff.; 6, 1ff.; 22, 17f.; Lk14, 3f. 
felbjt jcheinbar Eafuiftiiche, auf einzelne Fälle des Lebens be ügliche Forderungen oder 
Fragen aufitellt, gejchieht e8 immer gerade in der Abficht, im Gegenfat gegen eine recht: 25 
liche Veräußerlihung der Sittlichkeit auf die dem Geifte des Geſetzes entiprechende innere 
Gefinnung zu dringen. Diefe Gedanken wurden durch den Apojtel Paulus nur dialektif 
weiter entwidelt, nachdem er mit feiner pharifäifchen Vergangenheit und insbejondere au 
mit der von ihm in der Rabbinenjchule gelernten geſetzlichen K. gebrochen hatte. In den 
äußeriten Gegenſatz zu derfelben tritt feine Lehre, daß der Glaube an Gottes Gnade in so 
Chriftus fih unter der Einwirkung des göttlichen Geiftes in der Liebe bethätigt, welche 
aus ge Antriebe die dem Sinn des Gejehes —— Forderungen des gött⸗ 
lichen Willens erfüllt. Nur wußte er, daß mit dem Glauben und der Liebe nicht ſofort 
auch die Sicherheit darüber, was im einzelnen Falle das Rechte ſei, gegeben iſt (Rö 12, 2; 
Bhi 1, 9. 10). Daher mahnt er zur fortgehenden prüfenden Überlegung des Willens 35 
Gottes und giebt jelbit feinen Gemeinden entiprechende Weifungen, die mitunter dur 
ihr Eingehen auf fpezielle Verhältniffe ein gewiſſes kaſuiſtiſches Gepräge erhalten (vgl. 
180 7.8. 10), während fie doch von aller Fafuiftifchen Gefeßlichkeit fich dadurch beſtimmt 
untericheiden, daß fie durch fittliche begründende Belehrung das eigene fittliche Bewußtſein 
der Gemeinde von innen heraus zu entwickeln juchen. 40 

Bei den fogenannten apoftoliichen Vätern dagegen kam die freie fittliche Triebkraft 
des Glaubend nur noch vereinzelt zur Anerkennung (Barnab. 21: werdet eure eigenen 
guten Geſetzgeber). Vielmehr ftellte fich ſchon bier in Verbindung mit einer fittlich ent- 
leerten Faſſung des Glaubens als einer Annahme der überlieferten Lehre die Neigung 
ein, das jo jeiner religiöfen Wurzel beraubte fittliche Leben äußerlich geſetzlich zu regeln as 
(vgl. die von dem Sleicnis der zwei Wege ausgehenden Vorſchriften der ag Mußte 
nun ſchon an ſich dieſe Geſetzlichkeit der älteren kirchlichen Ethik auch zu einer kaſuiſtiſchen 
Behandlung derſelben führen, ſo wurde beſonders in der abendländiſchen Theologie beides 
noch weiter verſtärkt durch den Einfluß des Stoicismus, deſſen Ethik bereits beide Eigen— 
tümlichkeiten zeigte. Zwar hatte der Stoiker Ariſto ſich mit der Aufſtellung allgemeiner so 
ethiſcher Grundjäße begnügen wollen. Spätere Stoifer aber gingen zu einer ſehr fpeziellen 
Entwickelung der einzelnen Pflichten fort. Und die von Cicero in aa Buche über die 
Prlichten benußten ſtoiſchen Vorbilder müflen, wie aus denjelben fich ergiebt (vgl. bei. Buch 3), 
in ganz fafuiftifcher Weiſe fittliche Einzelfälle behandelt haben. Mit folchem Einfluß der 
ſtoiſchen Philofophie wirkte bei Tertullian derjenige feiner juriftiichen Bildung zufammen 55 
zu feiner gejeglichen und rechtlichen Auffaffung des chriftlichen fittlichen Lebens ſowie zu 
der fafuiftiichen Art, in der er feine darauf bezüglichen Vorjchriften ausführte. Das gleiche 
Gepräge, nur in mehr klerikaler Richtung, trägt der erſte Verſuch einer chriftlichen ethiſchen 
Gejamtdarftellung, die Nachahmung der genannten Schrift Ciceros in des Biſchofs Am- 
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brofius von Mailand Schrift über die Pflichten. Und tie felbft bei Auguftin trog un- 
verfennbarer Vertiefung der Ethil doch eine Neigung zu Gefeglichleit und kaſuiſtiſcher Be- 
bandlungsweife nicht zu verfennen ift, fo bleibt diejelbe überhaupt der ganzen abenblän- 
difchen Fatholifchen Ethik eigen. Zu einer weiteren Entwidelung aber der K. führte die 

5 ſich früh bedeutungsvoll ausbildende Firchliche Einrichtung der Buße mit Verhängung von 
abgeituften Eirchlihen Strafen für die einzelnen Sünden. Die darauf bezüglichen Ge: 
wohnheitsregeln der alten Praris und die darüber gefaßten Beichlüffe einzelner Synoden 
wurden gejammelt, von den Sammlern ergänzt und einigermaßen geordnet. So entitanden 
die für den Gebrauch der Beichtiger beftimmten PBönitenzbücher, welche eben nichts anderes 
als rubrizierte Verzeichnifje aller möglichen Sünden und der auf fie gelegten Kirchenftrafen 

10 mit wenigen verbindenden allgemeinen Gedanken enthielten. Bejonders berühmt und viel 
gebraucht waren die Bußbücher, die dem Erzbifchof Theodor von Canterbury 7 690 und 
Beda dem Ehrwürdigen 7 735 zugefchrieben wurden, f. Bd III ©. 582,2—51. Dann 
wurde eine noch weitere Ausbildung der K. durch mehreres begünftigt. Dazu gehört erft- 

15 lich die Methode, in welcher die Sittenlehre in der Scholaftit behandelt wurde, bejonders 
ihre auch hierbei bewährte Neigung zu rechtlicher Grundanfchauung, zu fubtilen Einteilungen 
und zur Auftellung verividelter, jpisfindig zu löfender Streitfragen. Won diefer Art ift 
die Ethik des Petrus Lombardus im II. und III. Buch feiner Sentenzen und befonders 
die des Thomas von Aquino in der II. Abteilung des II. Teils feiner Summa. In 

20 ähnlicher Richtung wirkte das kanoniſche Recht, infofern befonders im II. Teil der Defrete 
des Gratian eine zunächft juriftifche, aber bei der dort herrichenden — Ver⸗ 
miſchung des rechtlichen und ſittlichen Gebietes in hohem Maße auch über letzteres ſich 
erſtreckende K. mit ſpezieller Beleuchtung einzelner Fälle durch Fragen und Antworten 
gegeben wurde. Dazu kam endlich der Umſtand, daß infolge der Verordnung des IV. La— 

25 terankonzils 1215, welches die Obrenbeichte mit vollftändiger Aufzählung aller Sünden zu 
einer allgemeinen Pflicht machte, den Beicdhtigern die alten Bönitengbüdher nicht mehr ge- 
nügten, jondern fie eines vollftändigeren Stoffes für ihre Beratung der Gewiſſen bedurften. 
Unter ſolchen Einwirkungen entjtand nun eine bejondere Art von wifjenfchaftlicher Diszi- 
plin, welche man im Unterfchied von der philofophifchen und juriftifchen K. als theologiſche 

30 K. bezeichnete. Die Gelehrten, mweldye fie on ten, bildeten unter dem Namen der Kafuiften 
oder Summiften im Mittelalter und an atbofifcpen Univerfitäten noch lange über das- 
jelbe hinaus namentlich den Kanoniften gegenüber eine bejondere Klaſſe von Lehrern. 
Die Schriften, welche zur Darftellung diefer vermeintlichen Wiffenjchaft dienten, waren die 
fogenannten Summen von Gewiljensfällen (summae casuum conseientiae), Zufammen- 

35 ftellungen von Fällen bejonders ſchwieriger Gewifjensentfcheidung auf dem Gebiete des 
jittlih Erlaubten und Unerlaubten, aber auch mit vielem Eirchenvechtlichen Inhalt. Die 
ältefte diefer Schriften, tweldhe von den fpäteren viel benußt worden it, wurde im 13. Jabr- 
hundert von Raymundus von Pennaforte verfaßt in alpbabetifcher Reihenfolge (s. de 
easibus poenitentiae, gedrudt Lyon 1719). Im 14. und 15. Jahrh. entjtand dann eine 

0 größere Zahl folcher Summen, ſodaß die Blütezeit der K. begann, als die Scholaftif be- 
reit3 dem Verfall entgegenging. Gewöhnlich werben diefe Summen nad ihren Verfaſſern 
oder dem Geburtsorte derjelben kurz bezeichnet. Als die nambafteften find bervorzubeben: 
Die Aitefana von dem Minoriten Aſteſanus aus Aſti, welche nach einem ganz tüchtigen, 
meiſtens im eg an Thomas von Aquin gefchriebenen, Abhandlung allgemeineren fitt- 

45 lichen Inhalts die Gewillensfälle in fuftematifcher Anordnung befpricht (gedr. 1468, Köln 
1479 u. ö.); die Bifanella von —— de S. Concordio aus Piſa verf. 1338 gedr. 
Paris 1470; die Pacifica von Pacificus aus Novara, geſchr. ca. 1470, gedr. Venedig 
1574; die Rofella von Tronamala aus Genua; die Angelica von Angelus de Glavafio 
aus Genua + 1495 gebr. 1486; endlich die gewöhnlid summa summarum genannte 

so Schrift des als Gegner Luthers befannten Dominikanergeneral3 Sylveſter Prierias, eine 
bloße Compilation der älteren Schriften in alphabetifcher Ordnung. Mochten übrigens 
diefe Summen mehr äuferlih oder mehr ſyſtematiſch angeordnet jein, im weſentlichen 
wurden doch immer in ihnen ziemlich gleichmäßig die Gewifjensfälle in ihrer Vereinzelung 
behandelt ohne genügende Ableitung von den Grundſätzen der chriftlichen Sittlichkeit, ohne 

55 irgend befriedigende Begründung aus der heil. Schrift, ohne Zufammenbang mit dem 
lebendigen chriftlihen Bewußtfein, vielmehr ganz gejeglich ftatutariich mit Berufung auf 
firchliche Autoritäten, ganz abſtrakt verftandesmäßig und ſcholaſtiſch-dialektiſch. Unwirk— 
liche Fälle werden fpisfindig erdacht, oft ſchon in der Aftefana verweilt die Unterfuchung 
mit Behagen bei fchmutigen Gegenftänden. Dem chriftlichen Bewußtſein Sicheres wird 

so häufig erft durch die verftandesmäßige, ſpitzfindig fezierende Behandlung unficher gemacht, 
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ohne daß die Berufung auf firchliche Autoritäten, die vielfach einander twiderfprechen, es 
wieder ficher zu machen vermöchte. Auf das äußere Werk wird alles Getvicht gelegt. Und 
mo man etiva dabei den Zweck betont, gejchieht es im einer Richtung, welche dem jefui- 
tiſchen Grundſatz entgegentreibt: wenn der Zweck erlaubt ift, find aud die Mittel erlaubt. 
Diefe Schäden der Fatholifchen K. traten nur immer mehr bervor. 5 

Indem die Reformatoren im Zufammenbange mit der Lehre des Paulus von ber 
Rechtfertigung durch den Glauben auch den paulinischen Gedanken der freien fittlichen 
Triebfraft des Glaubens energisch erneuerten, fonnte wohl ſelbſt ein Zurüdtreten des In— 
terefjes an einer chriftlichen Ethif davon die Folge fein, wie e8 auf dem Gebiet ber 
Wittenberger Reformation anfangs der Fall war. Jedenfalls aber wurde dadurch grund- 10 
ſatzmäßig eine eigentliche K. befeitigt. Dem entfprechend haben fich die Neformatoren zum 
Teil fogar ganz ausdrüdlic und fehr entſchieden gegen die K. ausgeiprochen, jo beſonders 
Melandıtbon und Calvin (Inst. 4, 10, 1f.), aber aud Luther (Resol. i. Conel. Eee. 
e. 2). Indeſſen führten doch die VBerhältniffe zu einem evangelifchen Gegenftüd der katho— 
lichen 8. Die tief umwälzende reformatorifche Bewegung ftellte eine Fülle neuer Pro: 15 
bleme für das individuelle wie das öffentliche fittliche Leben, ohne daß für ihre Löſung 
fefte Sitte und Gewohnheit einen Anhalt bieten könnte. So wandte man fich in ſchwie— 
rigen Fällen vielfah mit der Bitte um Belehrung an joldhe Perfonen, denen man be: 
jondere gg für jene Fragen zutraute, namentlih an die Reformatoren. So find die 
gejammelten Briefe Luthers und Calvins wie die Gutachten Melanchthons (Berathichla: » 
gungen und Bedenken, lat. und deutſch ber. v. Petzel 1601 Neuft. a. d. H.) zu einer reichen 
Beijpielfammlung evangelifcher Gewiſſensberatung geworden. Überall greift da das eigent- 

lich fittliche Gebiet oft in das des Kultus, der Kirchenverfafiung und des —— Lebens 
ein. Es iſt aber der verſchiedenen Art jener Männer entſprechend, daß bei Luther die 
perſönliche Seelſorge überwiegt, bei — faft nur allgemeine kirchliche Angelegen- 26 
beiten behandelt werden und bei Galvin beides ziemlich gleichmäßig fich mifcht. as fie 
aber jo gelegentlich für einzelne Fülle ausfprachen, ftellten fie teilweife auch in Schriften 
mit allgemeinerer Beitimmung dar. Dahin gehören die fpeziellen ethischen Traftate Luthers 
über die Ehe, die Obrigkeit, den Zins u. ſ. mw. und die oft fehr eingehend und fpeziell 
Fragen des praftifchen Lebens behandelnden ethiſchen Abjchnitte in den fpäteren Ausgaben 30 
von Melanchthons loci e. th. und Galvins institutio rel. chr. Außer den Reforma— 
toren und beſonders nad ihrem Hingange wurden auf dem Gebiete der Wittenberger Re: 
formation auch die theologifchen Fakultäten vielfach um Beratbung angegangen. Und als 
man die jo berborgerufenen Fakultätsgutachten über mancherlei fittliche, aber auch den an- 
grenzenden Gebieten angehörige Einzelfragen, nicht nur zu fammeln, fondern auch ſyſte— 86 
matiſch zu ordnen begann (thesaurus consiliorum et deeisionum durch Dedefenn, 
Hamb., „in richtigerer Ordnung” durch J. E. Gerhard, Jena 1671), war damit der ber: 
gang zu einer eigentlichen evangelifchen K. gemacht. Zur Entftehung derjelben wirkte aber 
auch das Bejtreben mit, die katholiſche K. zu befämpfen. Und gewiß ift der ftarfe Unter: 
jchied der latholiſchen und evangeliſchen K. nicht zu verkennen. Die einzelnen fittlichen «0 
Handlungen werben hier nicht wie dort in ihrer ——— ſondern in ihrem Zuſam— 
menhange mit der ſittlichen Grundrichtung, daher beim Chriſten als Früchte des Glaubens, 
der Heilsgewißheit und des Lebens im Geiſte Chriſti gefaßt; man fragt daher hier nicht 
wie dort, wie weit man irgend das Gebiet des Erlaubten ausdehnen könne, ſondern was 
zur Erhaltung der Heilsgewißheit erforderlich iſt; man wollte nicht wie dort äußerliche 
Gebote aufſtellen, ſondern ſuchte das chriſtliche Gewiſſen zu eigener Bethätigung zu wecken, 
und man berief ſich hier nicht auf ſchwankende und zum Teil einander widerſprechende 
kirchliche Lehrautoritäten, ſondern auf die heil. Schrift. Indeſſen andererſeits iſt die Ent: 
ſtehung einer eigentlichen evangeliſchen K. doch wohl auch dadurch mitbedingt worden, daß 
in der auf die Reformationsperiode folgenden Zeit in beiden Konfeſſionen des Proteſtan- co 
tismus ſich ein geſetzlicher Geift zu entwideln begann. 

Daraus erklärt fich zum Teil auch die Thatjache, daß die K. in der reformierten 
Kirche, welcher die Gefahr der Gefetlichkeit näher lag, früher ſich ausbildete als in der 
lutherifchen, wenn dies auch allerdings zum Teil feinen Grund darin hat, daß die refor- 
mierte Theologie überhaupt auf dem Gebiete der chriftlichen Ethik früher thätig war. Der 56 
erſte protejtantifche Theologe, der eine K. verfaßte, war der Profefior zu Cambridge 
Wilb. Perkins + 1602, der außerdem auch viele moralifche Abhandlungen und eine „bei- 
lige Anatomie des menfchlichen Gewiſſens“ veröffentlichte. Sein hierher geböriges Bud) 
beißt „Entſcheidungen von Gewiſſensfällen“ (urfpr. engl., lat. von Mager 1603 und in 
opp. th., Genf 1624, I, 1284 ff.). Nach allgemeinen Erörterungen über die Grade der so 

45 — 
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Moralität der Handlungen, die Arten der Sünde und das Gewiffen behandelt er alle 
Gewiſſensfälle in drei Klaſſen, je nachdem der Menih an ſich, in feinem Verhältnis zu 
Gott oder als Mitglied der Familie, der Kirche und des Staates betrachtet wird. Der 
Geiſt feines Buches ift ein ftreng puritanifcher, aber doch nicht gerade ertrem rigorofer, 

5 infofern er wohl Schaufpiel, Tanz, Tierhegen, Hazarbfpiele, aber nicht allen Luxus, alle 
Vergnügungen, nicht einmal alle Spiele vertirft. Im Anſchluß an Perkins und in ver- 
wandtem calvinifchen und puritanifchen Sinn verfaßte ein Schüler desfelben, der Schotte 
Amefius, fpäter Profefjor in Franecker, zulegt Prediger der Engl. Gemeinde zu Rotterdam, 
eine ähnliche Schrift (de conscientia et ejus jure vel casibus, Amst. 1630, 40. 70, 

10 deutjch Nürnberg 1654). Infolge ihres reicheren Inhaltes kam fie noch mehr in Gebrauch, 
obſchon fie weniger ſyſtematiſch ift. Auf eine formell fih an die Scholaftif anjchließende 
Unterfuhung über das Weſen und die verſchiedenen Arten des Gewiſſens (B. 1) folgen 
Erörterungen der Gewiſſensfälle, welche fih auf Belehrung und Heiligung (B. 2), Die 
Tugenden und die Abiaphora (B. 3), die Pflichten gegen Gott (B. 4) und gegen bie 

15 Menfchen (B. 5) beziehen. Auf diefe Fafuiftifche Behandlung der Moral, die Amefius in 
Franeder auch in Vorlefungen pflegte, - er großes Gewicht in der Meinung, dadurch 
wie Sokrates die Philoſophie in das praktiſche Leben eingeführt hatte, für dasſelbe aud) 
die Theologie fruchtbar zu machen. Noch etwas früher hatte der deutſche außerordentlich 
litterarifch fruchtbare Theologe 3. H. Alftedt (f. d. A. Bd I ©. 390 f.) in Herborm und Weißen: 

% burg 7 1638 eine K. (theologia casuum Hannover 1621) veröffentlicht, in welcher er 
vielfach Ethifches und Dogmatifches mifchend im Anſchluß an die 12 Artikel des apoſto— 
lichen Symbols, den Defalog und das Vaterunfer das Gewiſſen befonders gegenüber den 
nfechtungen und Verſuchungen, mögen fie num vom Zorne Gottes, vom Teufel, von 

ber eigenen Sünde oder von der Phantafie ausgehen, zu befeftigen fucht. Unter diefem 
35 praltiſchen Gefichtspunft erflärt auch er die K. die er in feiner Enchklopäbie als eine 

neben der Ethik ftehende felbftftändige Disziplin betrachtet, für befonders bedeutjam. Troß- 
dem waren es im der reformierten Kirche nur noch einige englifche Theologen tie Raik Hall 
und Jerem. Taylor (Wald, bibl. th. sel. II, 1132), welche die K. trieben. Sonſt iſt 
fie dort bald in die Ethik aufgehend verſchwunden. 

30 Die erfte Iutherifche Bearbeitung der K. ging aus Vorlefungen berbor, welche ber 
Profefior der Theologie Balduin zu Wittenberg im Gegenfat gegen die katholiſche K. zu 
dem Zwecke gehalten hatte, den Inhalt der von den Fakultäten erftatteten Gutachten F 
ſtematiſch zu geſtalten. Sein Manuffript wurde nach ſeinem Tode von der Wittenberger 
theol. Fakultät herausgegeben (Tractatus lucul. ete. de casibus conscientiae, Fref. 

35 1654). Unter Getwifjensfällen verfteht Balduin Iediglich ſolche Fälle, in denen aud ein 
rechtes Gewiſſen, wie e8 nach ihm nur ein —— Chriſt en kann, ohne Belehrung 
ſchwer zu urteilen vermag. Die dann ſich bildenden Zweifel will er nad dem Worte 
Gottes löfen, indem er dabei den Menjchen in feiner Beziehung zu Gott, zu den Engeln 
und’ böfen Geiftern, zu fich felbft und zu anderen Menfchen ins Auge faßt. Allerlei Dog: 

0 matifches, Kultifches, Kirchenpolitifches wird dabei in die Unterfuchung bineingezogen ; viele 
Hleinliche ragen werden mit großer Wichtigkeit behandelt. Und die Erörterungen über 
die Wunder des Satans, die verjchiedenen Arten von Teufeln, die dämonifche Bejeflen- 
heit u, dgl. zeigen einen Wuft von Aberglauben. 

Ahnlicher Art find auch die übrigen Bearbeitungen der K. in der lutherifchen Theo: 
45 logie aus dem 17. und dem Anfang des 18. Jahrhunderts, nur daß die abergläubifchen 

Elemente allmählich zurüdtraten. Hervorzubeben wären darunter die Schriften von Dann- 
bauer (ber. v. Bebel 1679), der eine auf Phyſiologie und Pathologie des Gewiſſens be- 
rubende Heilung bdesjelben herbeiführen will, von Friedr. Bechmann (1692), der vor: 
twiegend auf Kirchenorbnung bezügliche Ratfchläge giebt, und von Joh. Dlearius zu Leipzig 

5 (1694), der mit großer Sorgfalt die Urfachen und verichiedenen Arten der Unficherheit des 
Gewiſſens unterfucht und Regeln zur Löfung der Zweifel mit Empfehlung von mandyerlei 
Hilfsmitteln aufftellt. Sonft Ab von den Fafuiftifchen Schriften jener Zeit noch zu nennen 
(vgl. Wald; II, 1128) die von Fink (1631), Dume (1636), König (1654), Keßler (1658), 
Fr. Ad. Ofiander (1680) und Mayer (1706). Der Pietismus aber hat, obwohl Speners 

55 Gutachten über fittlihe Fragen (theol. Bedenken 1700, lebte theol. Bedenken 1711, die 
lateinifchen Frankfurt 1709) kaſuiſtiſches Gepräge haben, doch dadurch, daß er das Ver: 
ftändnis für den Zuſammenhang aller Handlungen des Chriften mit feiner religiös-fittlichen 
Grundrichtung vertiefte, zur Befeitigung der R nicht wenig beigetragen. So hat denn 
auch Buddeus in feiner Moraltheologie, in der fich die Beeinfluffung der lutheriſchen Or: 

0 thodorie durch den Pietismus darftellt, ausdrüdlich erklärt, daß eine vertiefte hriftliche 
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Pflichtenlehre die K. überflüſſig mache. Seitdem erſchienen auch in der lutheriſchen Theo— 
logie nur noch vereinzelte Bearbeitungen derſelben in verſchiedener Form, wie Bohnſtedts 
ſchriftmäßige Erörterung wichtiger Gewiſſensfragen (1736), die theolog. Gutachten Baum: 
gartens (1742 ff.) und der Hallenjer Fakultät (1747), die theol. Bedenken der Leipziger 
Fakultät, ber. von Börner 1751, Albers Erflärung —— wichtiger Gewiſſensſtrupel 1755 5 
und ein vorwiegend paſtoraltheologiſches „auserleſenes kaſuiſtiſches Magazin“ ber. von Loy 
1788, von dem nicht mehr als eın Band erfchien. Die neuere evangel. Theologie * 
auch vermöge ihrer Einſicht in die Individualiſierung des Sittengeſetzes die Unmöglichkeit 
erkannt, für Alle gleichmäßig gültige Auflöſungen von Gewiſſensfragen zu geben, und 
die K. daher allgemein beſeitigt. 10 

Dagegen hatte in der fathol. Kirche die K. des Mittelalter8 mit allen ihren Schäden 
ihre volle und fonjequentefte Ausbildung durch den Jefuitismus erhalten (ſ. d. A. Bd VIII 
©. 761 und Ethif Bd V, ©. 551,2). Sein Beftreben, die kathol. Kirche um jeden Preis zu 
retten und um deswillen die Macht des Papſttums, ſowie den Einfluß feines Ordens zu 
mehren, führte ihn dazu, die Ethik als Mittel für den Zived, die Gewiſſen im Beichtituhl ı6 
zu beberrichen, eifrig zu pflegen. Infolge deſſen wird die Ethif des Jeſuitismus ganz und 
gar K. Die feine Ausbildung derjelben ſoll die jefuitiche Gewiſſensberatung möglichit 
unentbehrlih machen, während ſie zugleich fich beliebt zu maden fucht durch meit- 
gehende Akkommodation an bie menfchlichen Schwächen dur möglichite Erleichterung der 
gewöhnlichen fittlichen Pflichten zu Gunften einer deſto jtrengeren Verpflichtung der Firch- 20 
lichen Anftalt gegenüber. Auf letteren Zweck find die für die jefuitiiche K. charakteriftiichen 
Lehren vom Probabilismus, von der Intention und von der Mentalrefervation berechnet. 
Die dadurch herbeigeführte Leichtfertigfeit der jefuitiichen Moral famt ihrer damit verbun: 
denen pelagianifierenden Richtung wurde auch innerhalb der Fathol. Kirche durch die Do- 
minifaner, dann fchärfer durch den Janſenismus (j.d. A. Bd VIII ©. 589) bekämpft, von 25 
den Theologen Mabillon und Du Pin bitter beflagt, und den Probabilismus verdammte 
fogar die Sorbonne (corp. doctr. ed. Pfaff 1718). Aber die K. wurde in ber fathol. 
Theologie weiter getrieben (vgl. Prosp. Yambertini, casus conscientiae 1766—1794. 
Amort, dietionarium casuum c. 1784, Sobiech, compend. th. mor. pro utilitate 
eonfessariorum 1824). Und das vielgebraucdhte Kompendium der Moral von Gury hät 30 
mit einigen modernen Zuthaten die alte K. des Jeſuitismus erneuert. Auch der Proba: 
bilismus wird in neuen angefehenen Fathol. Lehrbüchern der Moral wie in dem bon 
Simar 1877 ausbrüdlich gebilligt. Sieffert. 

Katafalt. — Das Wort ift nach Heyſe, Fremdwörterbuch, zufammengefegt aus dem 
romanifchen catar, jchauen, und dem italienifchen faleo — palco, Gerüft. Es ift ss 
das Totengerüfte, tumba, auch castrum doloris genannt, telches die beigejeßte Leiche 
vorftellt und mit den Verzierungen des Sarges umgeben ift. Die Sitte, derartige Schein: 
järge zu errichten, kam in der fatholifchen Kirche auf, ſeitdem die Leichen nicht mehr in bie 
Kirche gebracht wurden, two nad) dem römischen Ritus vor der Beerdigung die Vigil, das 
Requiem und Libera ftattfand. Der Katafalk follte dazu dienen, daß dieſe alte Disziplin 40 
nicht in Vergeſſenheit gerate und zugleich das Totenoffizium „mit größerer Andacht”, weil 
vor einem fichtbaren Denkmal des Geftorbenen, gefeiert würde. Die Ba ve ijt mit ſchwarzen 
Tüchern ausgejchlagen und bei vornehmen Leichen befonders ausgeziert. Sie ift mit Lichtern 
umgeben als Zeichen des etvigen Lichtes, das dem Verftorbenen gewünfcht wird. Der Priefter 
beiprengt fie mit Weihwaſſer ald dem Zeichen des reinigenden Blutes Chrifti und des 45 
Waſſers des ewigen Lebens. Der Weihrauch fommt hinzu als Ehrenbezeugung für den 
Leichnam, der eine Wohnung des hl. Geiftes war, und ala Sinnbild der Bitten für die 
abgeſchiedene Seele, melde als ein füher Gerud vor dem Herrn auffteigen möge zum 
Himmel. H. Merz T. 

Katakomben ſ. Koimeterien. bo 

Katecheſe, Katechetif. — Litteratur: Chriſtian Palmer, Evangeliſche Katechetik, 
1. Aufl. 1844, 6. Aufl. 1875; Carl Im. Nitzſch, Praktiſche Theologie, 2. Aufl. 1860 Teil II, 
©. 133— 235; FR. U. Gerhard von Zezſchwitz, Syſtem der chriftlihen Katechetit, 2 Teile in 
3 Bänden, 1. Aufl. 1862—69, 2. Aufl. 1872—74; Theodofius Harnad, Katechetik 1882; 
Robert Kübel, Katechetit 1877; Karl Buchruder, Grundlinien der firchlichen Katechetif, 1889; 55 
€. Ehrift. Achelis, Praktiſche Theologie, 1. Aufl. 1890, I, 139—269, 2. Aufl. 1898, II, 1 
bis 176; Eugen Sachſſe, Die Lehre von der kirchlichen Erziehung, 1897. 
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1. Katecheſe iſt die Erziehung, welche die chriſtliche Kirche ihren unmündigen Gliedern 
durch berufene Diener zu teil werden läßt; Katechetik iſt die Theorie dieſer Erziehung. 
Das Wort zarnyew bedeutet zunächſt: hinabtönen (intr.), Hippokrates verbindet es mit 
dem Affujativ der Perfon und verfteht darunter die mündliche Belehrung, welche der Arzt 

5 dem Laien über Natur und Behandlung der Krankheit erteilt. Der Dichter Lucian jagt 
(Zeus tragoedus cap. 39), daß die Dichter ihre Zuhörer von der Bühne herab ueroors 
zaradovon zal uödors zarmyodow: fie fingen fie an mit Verfen und tönen fie an mit 
Fabeln. So befommt das Wort die Bedeutung: Jemanden eine mündliche Mitteilung 
machen (AG 21, 21. 24); jemanden belehren. Vom religiöfen Unterricht wird es gebraucht 

10% 1,4; AG 18,25; Rö 2, 18; 1 Fo 14, 19; Ga 6,6. An den beiden erſten Stellen hat 
es die Bedeutung eines elementaren Unterrichts gegenüber einer ausführlichen Darlegung. 
Im Firchlichen Sprachgebrauch bezeichnete es die Zubereitung der Erwachſenen zur Taufe; 
der Unterricht war dabei das vornehmſte, aber nicht das einzige Gefchäft; fittliche und 
religiöfe Übungen, Pflege der Firchlichen Gemeinfchaft, Zucht war ebenfo notivendig; nicht 

15 nur die Erkenntnis, fondern Herz, Wille Lebenswandel follte geändert werden. Das ift 
noch heute der Fall; daher ift die Erklärung: Firchlicher Unterricht Nitfch) zu eng. Kate 
cheſe ift die firchliche Erziehung. 

it der chriftlichen Pädagogik hat fie dasjelbe fittlichereligiöfe Ziel gemein, fie unter: 
ſcheidet fih von ihr durch den Umfang der erjtrebten Erkenntnis. Die Katechetif giebt 

2 eine elementare Erkenntnis der hriftlihen Wahrheit, die Pädagogik behandelt alle Gebiete 
des Wiſſens und der Fertigkeiten und führt zu einer twiffenfchaftlichen Erkenntnis der chrift- 
lichen Wahrheit. Zur bumaniftijhen Pädagogik fteht fie im Gegenſatz, da dieſe nur ein 
inneriveltliches Ziel der Erziehung fennt, die Katechetif aber ein jenfeitiges, göttliches Ziel, 
das allen irdifchen Zielen überlegen ift. 

25 2. In der alten Kirche begann die Firchliche Erziehung, ſobald ein Heide, durch das 
Wort ertvedt, fih zur Aufnahme in die chriftliche Gemeinde meldete und eine vorläufige 
Prüfung ergeben hatte, daß feine irdiſchen Rückſichten ihn beftimmten. Er wurde dann 
durch Bekreuzung und Salz unter die Katechumenen aufgenommen und führte den Namen 
Chriftianus. Bei uns find nicht mehr Heiden Gegenftand der hriftlichen Erziehung, fon: 

30 dern die Kinder der Chriften. Sie werden als Säuglinge getauft und dadurch Gegenjtand 
der Firchlichen Fürſorge. Die Berechtigung der Säuglingstaufe ergiebt fi aus Mc 10,14; 
ivenn —* den Säuglingen das Reich Gottes zuſpricht, ſo darf man ihnen das Zeichen 
der Aufnahme nicht verſagen, welches der Herr ſelbſt eingeſetzt hat. Es iſt ein berechtigter 
Wunſch chriſtlicher Eltern, daß auch ihre Kinder zur Gemeinde Chriſti gehören und die 

35 Aufnahme durch Bekreuzung und Salz hat feine Verheifung. Aber Bedingung für die 
Taufe der Säuglinge ift die nachfolgende chriftliche Erziehung, damit die Kinder das Heil, 
twelches ihnen in der Taufe geboten wird, mit bewußtem Glauben ergreifen. Daber muß 
der Vater des Kindes vor der Taufe das Verfprechen chriftlicher Erziehung geben. Sodann ift 
erforderlich, daß der Getaufte, ſobald er zur Einficht gelangt ift, aus freier Überzeugung das 

40 Verlangen nad den Gütern der Gemeinde befunde und das Verjprechen chriftlicher Lebens— 
führung gebe. Der Wille des Vaters allein kann nicht genügen. 

3. Schtwieriger ift es, das Ziel Firchlicher Erziehung feitzuftellen. Dies Ziel kann 
nicht nur ein intelleftuelles fein: Kenntnis der chriftlihen Wahrheit; denn die Katecheje 
ſoll zur hriftlichen Gefinnung, zu chriftlicher Geftaltung des Willens und des Wandels 

45 führen. Ebenfo ungenügend ift die römische Zielbeftimmung: Gehorfam gegen die Lehren 
und Ordnungen der Kirche; denn die Katechefe ſoll zu einer perjönlichen Überzeugung 
führen. Die auch von Zetzſchwitz vertretene Zielbeftimmung: Abendmabhlsreife, ift ſchon 
darum ungenügend, weil fie formal if. Wer ift denn reif zum Abendmahl? So hat 
man den lebendigen Glauben oder Erleichterung des Glaubensentichlufies als Ziel auf: 

50 geftellt. Aber find denn die Kinder der Chriften ohne Weiteres als ungläubig anzunehmen? 
iele von ihnen fommen aus einer chriftlichen Lebensluft, haben den findlichen Glauben 

an Gott und den Heiland; die Firchliche Erziehung ſoll nicht erit den Glauben ermög- 
lichen oder erzeugen, fondern den vorhandenen Glauben befeftigen, ihm zu chriftlicher Über: 
zeugung und chriftlicher Lebensführung ausgeftalten. Noch heute ift der Glaube die 

65 normale Borausjegung der Firchlichen Erziehung und bei vielen Kindern, namentlih Mädchen 
trifft fie zu. Aber welches ift das Biel? Die Schrift giebt Feine deutliche Beſtimmung. 
— Der Herr jagt wohl: laſſet die Kindlein zu mir fommen! Sein Apoftel ermahnt die 
Väter, ihre Kinder zu erziehen in der Zucht und Vermahnung zum Herrn (zvolov gen, 
obj.). Damit wird die Verbindung mit dem Herm dur den Glauben gefordert, aber 

so nicht das Ziel der Erziehung bezeichnet. Weiter führt uns die Unterfcheidung zwiſchen 
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unmündigen und mündigen Chriſten (1 Ko 3, 1; Eph 4, 13; Hbr 5, 12). Es giebt einen 
findlichen Glauben an den Heren, welcher noch unwiſſend iſt und Feine ficheren Tritte 
thut; es giebt einen Glauben der Mündigen, welcher eine überzeugte Erkenntnis der chrift 
Iihen Wahrheit und eine gewiſſe Fertigkeit im chriftlihen Wandel erlangt hat. Wer auf 
Grund feines Glaubens felbftftändig die Gemeinichaft mit Chrifto fucht in ben Gnaben= 5 
mitteln und im Gebet, wer angefangen bat, feinen Wandel zu ordnen gemäß dem Geifte 
Chrifti und den alten Menſchen in fich zu bekämpfen, der ift mündig. Diejer chrütlichen 
Mündigkeit ſoll die firchliche Erziehung zuführen. Wann ift fie erreicht? Da der Glaube 
und der chriftliche Wandel auf fittlicher Freiheit beruben, fo kann fein Alter feſtgeſetzt 
werben; bei denen, welche den Glauben verwerfen, bei denen, welche haltlos zwiſchen gött⸗ 
lichen und fündigen Einwirkungen ſchwanken, tritt fie überhaupt nicht ein. Aber auch bei 
denen, welche frommen Sinn haben, tritt fie nicht eher ein, als bis fie in der Lage waren, 
ihren chriftlihen Sinn gegen widrige Einwirkungen zu behaupten, d. b. nicht eher, als 
bis fie der Zucht des Hauſes und der Schule entwachſen find und angefangen haben, 
ihren Lebensweg jelbititändig zu gehen. Mit Sicherheit erkennbar ift diefe Mündigfeit 
nicht, denn Niemand fann dem Andern ins Herz ſehen. Deshalb muß es dabei bleiben: 
wer eine ausreichende Kenntnis der chriftlichen Mabrheit bat, welcher freiwillig fich zu ihr 
befennt und gelobt, einen chriftlichen Wandel zu führen, weſſen Berhalten diefem Gelübde 
nicht twiderfpricht, dem ift die Mündigfeit zuzufprechen. Mündigkeit ift aljo mehr als 
Abendmahlreife; ein Kind von 10 Jahren kann den Glauben und die Erkenntnis haben, 20 
welche zum würdigen Empfang des Abendmahls erforderlich ift; aber niemals ift es mündig. 
Darum fann Abendmahlsreife nicht das Ziel der Firchlichen Erziehung fein. Der Pietismus 
und nad ihm die Aufklärung haben den verhängnisvollen Fehler gemacht, Abendmahls- 
reife und Münbdigfeit zufammenzuiverfen. Die erſte Abendmahlsfeier ijt der wichtigſte 
MWendepunft innerhalb der kirchlichen Erziehung, aber nicht ihr Abſchluß. Schon Nigich 25 
war der Meinung, daß das Ziel der firchlichen Erziehung über die erſte Abendmahlsfeier 
binausliege, ohne befondere Einrichtungen zur Erreihung diefes Zieles vorzufchlagen (Prakt. 
Theol. II, 159). Er fett voraus, daß die häusliche und kirchliche Gemeinſchaft allmählich 
zu dieſem Ziele führen werde. Nachdem ſich herausgeftellt hat, daß dies unter den gegen- 
mwärtigen Verhältniffen in der Regel nicht der Fall ıft, fordert man jet allgemein, daß so 
die kirchliche Erziehung nach der erften Abendmahlsfeier durch bejondere Einrichtungen 
fortgeſetzt werde. —5 will ſogar die erſte Zulaſſung zum Abendmahl abhängig 
machen von der Bedingung, daß man ſich nachher der weiteren Erziehung — Erlangung 
des altiven Bürgerrechts freiwillig unterſtelle (Katech. I, 687). Die kirchliche Er ine 
fest den findlichen Glauben voraus und die Zahl derer, welche ohne heftige Rämpte vom 35 
findlihen zum mündigen Glauben geführt werden, ift fehr groß, befonders unter den 
Frauen. Aber auch joldhen, welche zu Haufe ohne Gott und Chriftus aufgewachſen find, 
oder welchen der Kindesglaube durch Zweifel des Verſtandes oder meltliche Lüfte verloren 
gegangen ift, muß durch die firchliche Erziehung zurechtgeholfen werden. Ihre Zweifel, 
ihre Trägheit, ihr weltlicher Sinn muß überwunden werden. Sie find zuerft zum Glauben, go 
dann zur Mündigfeit zu führen. Wieweit das gelingt, fteht in Gottes Hand; oft zeigt 
ſolche Erziehung noch fpät ihre Früchte. Um fo mehr hat die Kirche zu verbüten, daß 
foldye nit aus Gewohnheit und meltlichen Rüdfichten Bekenntniffe und Gelübde ablegen, 
denen ihr Herz ferne fteht. 

4. Unter den Mitteln der Erziehung ift der Unterricht zwar nicht das einzige, aber 45 
das vornehmſte. Der Religionsunterricht vor allem ift Gefinnungsunterriht. Er foll 
zur Erkenntnis Gottes führen, diefe Erkenntnis beruht auf inneren Erfahrungen; Erfah: 
rungen werden erzeugt durch Anfchauungen. Wo find diefe Anfchauungen zu finden? 
Die ganze Welt it eine Offenbarung des verborgenen Gottes. Wir ahnen feine Größe 
aus dem Sternenhimmel, feine Allmacht aus dem Getoitter, feine Weisheit aus dem kunſt- so 
reichen Bau unſres Leibes, feine Güte aus der Schönheit des Frühlings, aus dem Segen 
der Ernte, feine Gerechtigkeit aus den Übeln, welche der Sünde folgen. Auf die Erkennt: 
nis Gotteö aus der Natur kann der chriftliche Religionsunterricht nicht verzichten; eine 
beichränfte Welterfenntnis bat immer eine —— Gotteserkenntnis bei ſich. Die 
Pſalmen lehren uns Gottes Größe aus den Werfen feiner Hände erkennen, fie erwecken s5 
uns zur Bewunderung und Ehrfurcht, zur Demut und Dankbarkeit. Aber aus der Natur 
Khöpfen wir nur eine unvollftändige und problematijche Gotteserfenntnis; wir wiſſen nicht, 
tie er gegen uns gefinnt ift. Die Offenbarung in der Natur wird vollendet durch die 
Dffenbarung im Geiſtesleben. Das Geiftesleben Jeſu Chrifti ift die volllommene Offen: 
barung Gottes. Er hatte eine geheimnisvolle ewige Gemeinfchaft mit dem Vater und oo 

— 0 
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darum eine vollkommene Erkenntnis ſeiner Gnade und Wahrheit; ſie den Menſchen zu 
offenbaren und ſie zur Gemeinſchaft mit Gott zu führen war ſeine Lebensaufgabe, die er 
durch Lehren und Wirken, durch ſeinen Tod und ſeine Auferſtehung gelöſt hat. Eine 
vollkommene Gotteserkenntnis iſt nur möglich durch die Erkenntnis Jeſu Chriſti. Darum 

5 iſt a Chrifti, wie e8 aus den Evangelien hervorleuchtet, der vornehmſte Stoff des 
nterrichts. 

Dur die Erkenntnis Chrifti erlangen wir auch eine vollfommene Erkenntnis des 
Guten. Der Schüler ſoll Iernen, gute und böfe Handlungen zu unterfcheiden und von 
den Handlungen auf die Gefinnung zu jchließen. Nun kommen im Leben des Zöglings 

ı0 böfe und as Handlungen vor; an ihnen er er dieſen Unterjchied zuerft erkennen. Das 
Gewiſſen bezeugt, daß Haß, Neid, Unwahrhaftigfeit, Trog böfe, Gehorfam, Freundlichkeit, 
Dankbarkeit gut find. Aber der Kreis der perjönlichen Erfahrung ift bejchränft, er muß 
erieitert werden, indem der Unterricht böje oder gute Handlungen erzählend vorftellt. 
So ift die moralische Erzählung das Mittel zum Unterricht in der Sittlichkeit. Man bat 

15 ſolche moralifche Erzählungen erfunden und nad) einem Syſtem georbnet. Aber diefe Er— 
zählungen find flach, langweilig und ohne Autorität. Die Schrift erzählt uns, wie Gott 
ein rohes, unfittliches Wolf fich erwählt und erzogen bat, bis in Jeſu Chrifto die voll: 
fommene Sittlichfeit verwirklicht ift; an feinem Bilde erfennen wir das Gute in vollfom- 
mener und autoritativer Weife: die höchſte Gottesliebe, Demut und Vertrauen, die höchfte 

20 Brubderliebe und Selbftverleugnung, eine Heiligkeit, wie fie ſonſt nirgend fich findet. 
Darum ift die Gejchichte Jeſu das Bild volllommener Sittlichkeit; die Gefchichte des alten 
Bundes ift notivendig, um das Bild Jeſu zu verftehen. Jejus bat auch eine Nachgefchichte; 
feine Apoftel haben das Geheimnis feines Todes und feiner Auferjtehung bezeugt und 
richtig gedeutet, durch ihre Heilspredigt die Gemeinden gegründet und gemäß dem Willen 

25 ihres Meifterd geordnet. 
Die Erzählung diefer großen Offenbarung Gottes, welche in Jeſu Chrifto ihren 

Mittelpunft bat, bildet den vornehmften Stoff des firchlichen Unterrichts. Das hatte ſchon 
Auguftin erfannt, diefe Erkenntnis ift feit 200 Jahren der chriftlichen Kirche wieder auf: 
gegangen. Hier erkennen die Schüler in volllommener Weife Gottes Liebe und Treue, Gottes 

so Meisheit, Macht und Heiligkeit; durch diefe Erkenntnis wird Glaube und Liebe, Demut 
und Vertrauen, Bruberliebe und Hoffnung erwedt. Um dieſen großen Stoff zur An— 
ſchauung zu bringen, ift er zu zerlegen in Meine überfichtliche Geſchichten, die für ſich ein 
Ganzes bilden. Der Zufammenhang zwiſchen den Gedichten kann erſt zuletzt deutlich 
werden. 

35 Pen der biblifchen Erzählung find die Zöglinge zur Quelle, der heiligen Schrift felbft 
u en. 

Die Bibel ift voll von MWeisheitsfprüchen, welche in kurzer klaſſiſcher Form eine gött- 
liche Wahrheit ausfprechen, viele derjelben find als Sprichtvörter in den Volksmund über: 
gegangen. Der Schüler foll eine Anzahl derſelben verjtehen und dem Gedächtnis feſt 

0 einprägen. Die Verwendung von befondern Spruchbüchern ift verwerflich, denn fie ver: 
leiten zu mechanifchem Auswendiglernen. Bei den bibliichen Gejchichten find ſolche Sprüche 
zweckmäßig zu beriverten. Da jede Geſchichte fichtbare Darftellung einer religiöfen Wahrheit 
ift, fo falle man diefe Wahrheit in einen Sprud; dann wird die Gefchichte durch den 
Spruch gedeutet und der Spruch durch die Gefchichte erflärt. Sodann foll der Zögling 

45 größere Abjchnitte der heiligen Schrift leſen, damit er im ihren Geift eingeführt und in 
ihrem Gebrauch geübt werde. Auch bier bilden die Evangelien den Mittelpunkt, gefchicht- 
liche Abfchnitte des alten Teftaments und Pfalmen ſchließen fih an, geförderte Schüler 
mögen auch zu den prophetifchen und epiftolifhen Büchern geführt werden. Wenn es 
möglich ift, lerne die Oberjtufe die biblische Gefchichte aus der Bibel felbit Tennen. Dann 

50 aber ift, namentlich für Gymnafien und Töchterichulen, eine verkürzte Bibel wünſchens— 
wert, da nicht alles im alten Teftament für Kinder angemeſſen ift. 

Der Glaube der evangelifchen Kirche hat ſich auch in Liedern ausgebrochen, welche 
in den gottesbienftlichen Gebrauch übergegangen find: die Kirchenliever. Auch fie bilden 
Stoff des Unterrichts, teild weil fie geeignet find, in dem Zögling die religiöfe Empfindung 

55 zu erwecken, teilö weil fie ihn befähigen, mit Verftändnis am Gottesdienft teilzunehmen. 
Viele Chriften fuchen Troft und Erhebung mehr in den Liedern als in der Schrift. Eine 
Anzahl derjelben muß daher erklärt und dem Gedächtnis eingeprägt werben. 

Nachdem der Zögling aus biblifcher Gejchichte und Bibel eine Summe religiöfer Wahr: 
beiten in anfchaulicher Form gelernt hat, ift e8 möglich, diefe Wahrheiten auf ihren Fürzeften 

ro Ausdrud zu bringen und ihren Zufammenbang darzuftellen. Das ift auch notivendig, um dem 
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Zögling eine Überficht über die chriftlichen Wahrheiten zu geben. Klarheit der Erkenntnis 
und Syeftigkeit der Überzeugung find die Frucht dieſes abichliegenden Unterrichts. Diefe 
BZufammenfaflung der Aritlichen Wahrheiten in der Form des perfönlichen Bekenntniſſes 
enthält der Katechismus. Das älteite Stüd desfelben ift das apoftolifche Symbol, welches 
ſchon im zweiten Jahrhundert die Grundlage des Taufunterrihts war. Dazu fam als 5 
weites Stüd das Herrengebet, welches kurz vor oder furz nach der Taufe erklärt wurde, 
* Mittelalter wurde der Dekalog als Grundlage des Unterrichts benutzt, um zur Er— 
enntnis der Sünde zu führen. Dieſe drei Stoffe bilden die Hauptſtücke des evangeliſchen 

Katechismus. Aus dem Geſetz erkennt der Zögling, wie groß ſeine Sünde und Elend 
ſei; im Symbol bekennt er, wie er davon erlöſt wird, im Herrengebet befennt er, worauf 10 
feine Sehnſucht als Jünger Chrifti gerichtet if. Da das nächſte Ziel des Unterrichts die 
Teilnahme am Abendmahl ift, jo bildet die Lehre von den Sakramenten das vierte Haupt- 
ſtück des Katechismus. Dieſe von den reformatoriihen Katechismen feſtgeſetzte Auswahl 
des Lehrſtoffes ift muftergiltig und die Einwendungen dagegen find unbegründet. Obne 
Erkenntnis der Sünde giebt es feinen Glauben, die Erkenntnis der Sünde fommt aber ı6 
aus dem Geſetz; alfo muß der Unterricht vom Geſetz anheben. Das Geſetz ift vollendet 
in der Lehre und dem Leben Chriſti; alſo muß bier dem Schüler die Perſon Chrifti nad 
ihrer volltommenen Heiligkeit dargejtellt werden. Dies gejchieht —— an dem 
Schema des Dekalog (Luther) als am Doppelgebot der Liebe (Heidelberger Katechismus). 
Die Lehre von unfrer Erlöfung wird aus dem alten kirchlichen Symbol entwickelt; die 20 
meiften Einwendungen gegen dasjelbe find unbegründet. Es befennt den Glauben an 
Gott als den Schöpfer und Bater, an Jeſum Chriftum als unfern Herrn und König, an 
den heiligen Geift, ald den Erneuerer und Vollender der Menſchheit; es fest alfo nicht 
an Stelle des religiöfen Glaubens das Fürwahrbalten gewiſſer Lehrſätze. Seine Ausfagen 
find durchaus der Schrift gemäß. Ungern vermiffen wir darin die Beziehung auf des a5 
Heilands Lehren und Wirken, dafür würden wir gern die Höllenfahrt und die Gemein- 
jchaft der Heiligen preisgeben. Aber troß diefer Mängel giebt es feine Zujammenfafjung 
der chriftlihen Wahrheit, die dem Symbol an Ehrwürdigkeit und Wert gleichiteht ; darum 
muß e8 den Mittelpunkt des Katechismus bilden. Die Lehre vom hriftlichen Wandel hat noch 
fein fejtes Schema gefunden; das Gebet ift doch nur ein Teil desfelben. Meines Erach— so 
tens bildet das Doppelgebot der Liebe die bejte Grundlage. Bei den Saframenten kann 
nur von den Stiftungstorten des Herrn ausgegangen werden. Auch diefe reformatortjche 
Anordnung des Stoffes ift muftergiltig. Die fpäteren Hatechismen gehen aus vom Begriff 
der Religion, fommen dann zur Offenbarung, zum Worte Gottes, bringen, jo gut es geben 
will, den Betveis, daß die Bibel Gottes Wort und darum glaubwürdig iſt. Auf diejem ss 
morjchen Unterbau wird dann ein Syſtem chriſtlicher Lehren errichtet und aus der Schrift 
bewiejen: von Gottes Weſen, Eigenjchaften, Werten, von Engeln und Menfchen, vom 
Urftand und Sündenfall, vom Geſetz und Strafen der Sünde u. f. w. So wird ein 
Lehrſyſtem in den Kopf gebracht und unzureichend begründet, 87 und Willen haben 
gute Ruhe. Ganz anders die Katechismen der Reformation. Sie ſtellen den Schüler ao 
ohne Weiteres vor das Angeficht des heiligen Gottes, der im Geje zu ihm redet. Er 
bleibt nicht unbeteiligter Zufchauer bei dem, was Gott einft geredet hat, ſondern jegt redet 
er I ihm als Herr und König. Sein Geſetz ermeift fih vor dem Gewifjen als gut und 
heilig. So wird der Zögling fih bemühen, das Geſetz durch eigene fittliche Anftrengung 
zu balten. Der Lehrer laſſe diefen redlichen Eifer gewähren und lähme ihn nicht durch 45 
die voreilige Mitteilung, daß wir Gottes Geſetz nicht halten fünnen. Je größer der Eifer, 
deito gründlicher die fpätere Sündenerfenntnis; audy der Herr hat diefen Weg eingeichlagen. 
So erwächjt die religiöfe Erkenntnis aus der religiöfen Erfahrung und fteht feſt gegen alle 
Zweifel. Die Herbeiführung religiöfer Erfahrung muß aud die Auswahl des übrigen 
Stoffes beherrſchen; die Erkenntnis Gottes ift nicht nad dem Schema: Gottes Weſen, so 
Eigenſchaften, Werke zu lehren, fondern von den Werfen Gottes, welche Herz und Willen 
beivegen, ift auszugehen und von da ein —— auf ſein verborgenes Weſen zu machen. 
Bei der Lehre von Chriſto wird man nicht von der Präexiſtenz ausgehen, ſondern von 
dem Heiland, der ung aus Irrtum und Sünde, Tod und Verdammnis erlöft, als unfer 
Prophet, Hoberpriefter und König; von da erft wird man auffteigen zur Erkenntnis feiner 55 
göttlichen Natur. Wer Chrifti göttliche Hilfe erfahren bat, ift gegen alle Zweifel an jeiner 
Peg geſichert; wer fie nicht erfahren hat, dem hilft . nicht das Belenntnis zu 
einer Gottheit. 

Diefer Lehrjtoff ift in Fragen und Antworten darzulegen und jo zu gliedern, daß 
jede Antwort einen bedeutenden Inhalt hat. Die Frage macht die Dispofition des Stoffes so 
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deutlicher als jedes andere Mittel und hebt nachdrücklich hervor, worauf es ankommt. 
Viele neuere Katechismen gehen im Gebrauch dieſer Form zu weit; ſie ſpalten den Stoff 
gleichſam in Atome, dadurch werden die Antworten zahlreich und unbedeutend. Es iſt 
leichter 60 bedeutende Antworten zu überſehen und feſtzuhalten, als 300 unbedeutende. 

5 Nur unerfahrene Pädagogen können behaupten, eine lange Antwort zu erklären und ein— 
uprägen jei eine Marter für Lehrer und Schüler. Nicht der Rnteriemus, jondern ber 
atechet foll fie fpalten und dann zufammenfügen. Die Antworten follen auch wertvoll 

in der Form fein, die evangelifchen Wahrheiten find in biblifcher und erbaulicher Sprache 
—— Schulmäßige trodene Antworten, Antworten, welche der Zergliederung und 

10 € ie! dienen, gehören nicht in den Katechismus. 
5. Die Form des Unterrichts. Der Hatechet ſoll nicht nur Kenntniſſe mitteilen, ſon— 

dern Herz und Willen beivegen, darum muß der Unterricht mündlich und perfönlich fein. 
Der Lehrer muß mitteilen, was we erfüllt und begeiftert; nur dann erweckt er die 
gleiche Bewegung im Herzen des ülers. Bertverflih iſt die alte Memoriermethode, 

15 welche die Stoffe jo lange vorſprach, bis fie dem Gedächtnis eingeprägt waren. Ber- 
twerflih auch die Lejemethode, melde die Stoffe in einem Buche lejen läßt, erflärt und 
dann zum häuslichen Einprägen aufgiebt. Dabei wird der Religionsunterricht Lefeftunde, 
der Schüler klebt am Buch und dringt nicht durch zur Sache. Beim Religionsunterricht 
darf fein Buch gebraucht werden; nur beim Bibellefen die Bibel. Biblifhe Geichichten, 

20 Geſangbuch, Katechismus find nur Hilfsmittel zur häuslichen Wiederholung. Der Katechet 
muß den Stoff jo beherrichen, daß er der Stüße eined Buches nicht bedarf; nur dann 
wird ber Unterricht perfönlid. Und wenn der Schüler fein Buch vor fi bat, dann 
we * Herz dem Lehrer offen, dann wird ſeine Aufmerkſamkeit und ſein Gedächtnis 
geſchä 

25 Kinder hören gerne Gefchichten, denn fie find anſchaulich; darum erzählt der Katechet 
uerft die biblifchen Geſchichten. Alfo der Vortrag ift die erjte Form des Unterrichts. 
Bieberberke, Bibeljprüche, Katechismusantworten find weniger anſchaulich, darum dürfen fie 
zunächit nur zur Erläuterung der biblifchen Gefchichte vertvendet werden. Nur kurze Zeit 
wird ein Kind durch den Vortrag gefeflelt, e8 muß zur Mitarbeit genötigt werden, um 

so aufmerkfam zu bleiben. Dies gefchieht durch ein — — über die Erzählung. Das ift 
die andere Form des Unterrichts. Das Mittel des Geſprächs ift die frage. Der befte 
Unterricht ift der, two Vortrag und Gefpräch in angemefjener Weife abwechſelt. Nicht das 
ift der vollkommenſte Unterricht, der alles in Frage und Antwort auflöft, der bloße Vortrag 
jchläfert ein, das ftetige ragen ſpannt ab; beides muß verbunden werben. Die Frage 

5 iſt eine unvollftändige Ausfage mit der Aufforderung, das Fehlende zu ergänzen. Das 
fehlende Glied muß mit Sicherheit aus den gegebenen Gliedern erkennbar fein, ſonſt ift 
die Frage unbeftimmt. Das fehlende Glied muß ein Satteil, nicht nur ein Wort jein; 
fonft wird nur das Gedächtnis, nicht das Nachdenken angelpannt. Die Frage muß gram- 
matiſch richtig gebildet und möglichit kurz fein. Wenn in der Frage alle Glieber der 

10 Ausjage vorhanden find und nur nad) ihrer Verbindung gefragt wird, jo lautet die Ant— 
wort: Ja! oder Nein! Dieje Entjcheidungsfragen find zu vermeiden, weil fie mehr zum 
Raten als zum Nachdenken führen. Aus dem gemeinjamen Unterricht vieler Schüler er- 
giebt fich die Regel, daß jede Frage zuerft an alle Kinder zu richten ift und dann erft 
eines zur Antwort aufgefordert wird, ferner daß alle Kinder durch Fragen zur Mitarbeit 

45 genötigt werden, nicht bloß die begabten. Bei unrichtigen Antworten muß der Katechet, 
an die Gedanken des Schülers anjchließend, durch weitere Fragen ihn zur richtigen Er— 
fenntnis führen und darin bejteht die Kunſt des Katecheten. 

Wenn der Stoff gegeben ift, verfährt der Unterricht analytiſch. Das ift bei biblifcher 
Geſchichte, Bibellefen, Kirchenlied der Fall. Der Stoff wird gegeben, durch freies Geſpräch 

so erflärt, die veligiöfe Wahrheit wird daraus entwidelt und das Ganze dem Gedächtnis ein= 
geprägt. Wenn nur ein Thema gegeben ift, jo muß der Stoff gejucht werden, das ift 
beim Katechismus und bei furzen Bibelfprüchen der Fall. Hier bericht das —— 
Verfahren vor, welches größere Anforderungen an die Erfindung des Katecheten ſtellt. 
muß das gegebene Thema zerlegen und den Stoff zur Verdeutlichung herbeiholen aus 

65 bibliſcher Geſchichte und Sprüchen, aus allgemeinen Vernunftwahrheiten und ſittlichen Über— 
zeugungen, aus BVergleihung mit irdiſchen Dingen. Die jo erläuterten Glieder des Themas 
werden in einen Hauptjat zufammengefaßt und eingeprägt. Diefer Hauptfag ijt beim 
Katechismusunterricht die vorgejchriebene Erklärung. Aljo aus dem Wortlaut der Gebote, 
der Artikel, der Bitten ift die Erklärung derfelben durch Syntheſe zu entiwideln, nicht aber 

60 find diefe Erklärungen als neue Themata zu behandeln. Zur häuslichen Einprägung bat 
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der Schüler bibliſche Geſchichte, Geſangbuch, Katechismus. Diktate des Katecheten oder 
ſchriftliche Ausarbeitungen der Schüler ſind zu mißbilligen. 

6. Die Organiſation des Unterrichts. Bei dem Umfange des Stoffs iſt der Unter— 
richt auf mehrere Jahre zu verteilen. Da in Deutjchland überall die Schulpflicht einge: 
führt ift und die Volksſchule auch die religiöfe Erziehung zu ihren Aufgaben rechnet, jo 5 
wird der Stoff zwedmäßig auf 8 Jahre verteilt. In den 4 eriten Jahren bildet bie 
biblische Gefchichte fo jehr den Mittelpunkt des Unterrichts, daß der andere Stoff, Lieder: 
verſe, Bibelfprüche, fih an fie anlehnt. Vom 5. Schuljahre ab werben neben ihr die 
Kirchenlieder felbftftändig im Anſchluß an das Kirchenjahr behandelt, Bibellefen und Kate 
hismus wird begonnen. Die Schüler werden im 3 der Bibel geübt, einzelne Ge— 
ſchichten und Pſalmen im Anſchluß an die bibliſche Geſchichte geleſen. Der Dekalog, das 
Symbol, das Herrengebet werden kurz erklärt und mit Erklärung eingeprägt. In den 
letzten beiden Schuljahren tritt Bibelleſen und Katechismus in den Vordergrund. In der 
Schrift werden, möglichſt in Verbindung mit bibliſcher Geſchichte, zunächſt altteſt. Aſchnitte 
und Pſalmen, ſodann ein Evangelium geleſen. Im letzten Jahr werden Abſchnitte aus 15 
den Propheten, aus Johannes, aus der Apoſtelgeſchichte und den Briefen durchgenommen; 
dieſe find fo auszuwählen, daß fie den Katechismusunterricht ſtützen. Dieſer ſteht jetzt 
im Mittelpunkt des Unterrichts. Da es nicht möglich iſt, den ganzen Katechismus in 
einem Jahre zu behandeln, jo ift im vorletzten Jahre das erſte, zweite und dritte Haupt: 
ftüd zu behandeln; im legten wird das zweite und britte Sauptiüc wiederholt und die 20 
Lehre von den Gnabenmitteln zugefügt. 

In diefen Unterricht haben ſich Pfarrer und Lehrer zu teilen. Es ift umrichtig, 
wenn manche Theoretifer nur den vom Pfarrer erteilten Unterricht Katechefe nennen und 
ihn dem Religionsunterricht des Lehrerd entgegenſetzen (Nitich). Der Lehrer, wenn er Reli: 
giondunterricht erteilt, ift Eirchlicher Katechet. Wenn er feinen Dienft nicht im Auftrag 25 
der Kirche verrichtet, in weilen Auftrag denn ? Etwa im Auftrag des Staates? Diefe alt: 
protejtantifche Anfchauung, daß der chriftliche Staat für evangeliiche u der Jugend 
zu forgen babe, ijt gegenüber dem modernen Staat undurdhführbar. Der moderne Staat 
muß die religiöfe Erziehung der Jugend den Kirchen überlafien und kann fie dabei nur 
wohlwollend unterſtützen. So amtiert der Religionslehrer ebenfo im Auftrag der Kirche so 
wie der Pfarrer, möchte er auch nicht von firchlichen, jondern von ſtaatlichen Organen 
angeitellt fein. Daher ift der ganze Neligionsunterricht zwiſchen Lehrer und Pfarrer zu 
teilen. Wünſchenswert ift, daß der Pfarrer die Zöglinge mwenigftens zwei Jahre unter: 
richtet ; fein Stoff ift der Katechismus, durch Bibellefen unterftüßt, während er biblijche 
Geſchichte und Kirchenliev dem Lehrer überläßt. Wenn der Pfarrer die Schüler nur ein 35 
Jahr oder noch kürzer unterrichtet, jo muß er einen Teil des Katechismus dem Lehrer 
überlafjien. Es giebt Gegenden, wo der Pfarrer nur 4—6 Monate unterrichtet; dann 
muß der Yehrer den Stoff des Katechismus behandeln, dem Pfarrer bleibt nur die Lehre 
von den Gnadenmitteln. In jedem Falle muß der Unterricht des Lehrers und bes Pfar: 
rers ein Ganzes bilden; wenn jeder unterrichtet, ohne fi um den andern zu kümmern, 40 
jo haben die Kinder den Schaden. 

7. Die Übung. Wenn der Unterricht nicht bloß Kenntnifje mitteilt, fondern religiöfe 
Erfahrung und fittliches Streben erweckt, ſo muß dies Streben zur That werden. Dieſe 
Bethätigung bat der Katechet herauszufordern und zu leiten; fo wird fie zur Übung. 
Dies gefchieht durch gemeinjame Andachten; fie jo zu halten, daß fie nicht zu leeren Gere: 45 
monien werden, jondern im Geift und in der Wahrheit geſchehen, ift Aufgabe des Lehrers. 
Gemeinjamer Geſang, Schriftverlejung, freies Gebet des Lehrers find die Beitandteile. Freies 
Gebet der Schüler ift nicht zu fordern, fie fünnen nur einen Spruch oder ein Stüd des 
Katechismus beten. Sodann find die Kinder zu einer evangelifchen Sonntagsheiligung, 
insbejondere zum Beſuch des Gottesdienftes anzuhalten. Da die Predigtgottesdienfte für so 
jüngere Kinder unverftänblich find, jo find befondere Kindergottesdienfte notwendig, Mit 
der religiöfen Übung muß die fittliche Übung verbunden werden. Ordnung, Fleiß, Nein 
lichkeit, Gehorfam, Beicheidenheit, Verträglichkeit, Aufrichtigkeit, zu diefen Tugenden hat 
der Lehrer die Schüler anzuhalten. — halte er die Starken an, daß ſie den Schwachen 
beiſtehen, die Gefunden, daß fie die Kranken beſuchen, die Wohlhabenden, daß fie den Dürf- 55 
tigen mitteilen. Dieſe Heinen Übungen find wertvoll für die Charafterbildung. 

8. Die Zudt. Sie ift die Leitung des ſchwachen oder irrenden Willens durch bie 
Autorität des ftarfen und guten Willens; fie ift eine beftändige, nicht ſtoßweiſe Einwirkung. 
Ihre Vorausſetzung iſt Achtung und Gehorſam des Schülers. Dieſe werden untergraben 
durh Maßloſigkeit, Zom und Ungerechtigkeit des Erziehers; Strenge bindert nicht die so 

en 0 
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Autorität, wenn ſie mit Wohlwollen verbunden iſt. Der Erfolg der Zucht hängt davon 
ab, daß der Lehrer ein richtiges Urteil hat ſowohl über den Charakter des Zöglings wie 
über die anzuwendenden Mittel. Wer dem Zögling in der Beurteilung Unrecht thut oder 
verletzende Mittel anwendet, verliert an Autorität. Die Mittel der Zucht bezwecken, dem 

verkehrten Willen Unluſt, dem guten Willen Luft zu bereiten. Jenes geſchieht durch Tadel 
und Strafe, dies durch Lob und Belohnung. Der Tadel ift häufiger als das Lob. Den- 
nocd wäre es verkehrt, nie zu loben; das macht den Schüler verdroſſen. Wenn die Miß— 
billigung geiftige Unluft verurfacht, nennen wir fie Tadel, wenn fie leibliche Unluft hin— 
ufügt, Strafe. Nur wo der Tadel nicht wirkt, darf man zur Strafe fortichreiten ; dieſer 

10 —** muß ſehr allmählich geſchehen, damit der Erzieher nicht zu früh am Ende der 
Zuchtmittel angelangt iſt. Durch einen Blick, durch eine Pauſe im Unterricht, durch 
Klopfen auf den Tiſch, durch Nennung des Namens, durch Tadel, Warnung, Drohung 
übt der Lehrer geiſtige Zucht. Aufſtehen, Strafarbeit, Nachſitzen, Schläge ſind die leib— 
lichen Zuchtmittel. * den Katecheten ſind Strafarbeiten und Schläge nicht anzuwenden; 

15 erſtere verleiden die Religion (Julian, Friedrich der Große), letztere find unziemlich für 
den Neligionsunterricht. Der Katechet darf nicht Prügelmeifter fein. Bei groben Ber: 
—— hat er den Schüler allein zu ſetzen oder auszuweiſen. Reifere Schüler muß der 

atechet zu Bundesgenoſſen wider ihren verkehrten Willen gewinnen. Er macht ſie unter 
vier Augen auf beſtimmte Fehler aufmerkſam, fordert ſie auf, dieſelben zu bekämpfen. Er 

20 ſoll nicht weichliche Thränen erwecken, ſondern ſittliches Selbſtgericht und fo den Zögling 
zur —— und zum Selbſtgericht anleiten, damit er lerne, den guten Weg allein 
zu gehen. 

9. Die Konfirmation. Das Chriſtentum iſt eine geiſtige Religion, welche eine be— 
ſtimmte religiöſe Überzeugung und eine fittliche Gefinnung fordert; es nimmt daher nur 

25 foldye auf, welche das chriftliche Glaubensbefenntnis ablegen und chriftlihen Wandel ge= 
loben. Belenntnis und Gelübde wurden in der alten Kirche vor der Taufe abgelegt, ihr 
folgte die erfte Abendmahlsfeier. Seitdem die Säuglingstaufe allgemein wurde, entjtand 
das Bedürfnis, dies Bekenntnis und Gelübde fpäter nachzuholen; dies geſchah vor der 
erften Abendmablsfeier, da das heilige Abendmahl nur für folche beftimmt ift, welche von 

30 Herzen Jünger des Herm find. In der evangelifchen Kirche Deutichlands ift aus biefem 
edürfnis eine kirchliche Feier entitanden: die Konfirmation. Ihre Vorausjegung ift der 

ausreichende Unterricht der Kinder, der durch eine Prüfung fejtgeftellt wird. Ihr Weſen 
ift von feiten der Kinder Belenntnis des Glaubens und Gelübde chriftlihen Wandels, 
von feiten der Gemeinde fegnende Fürbitte und Zulafjung zur eriten Abendmahlsfeier. 

35 Da die Gemeinde an diefem erjten Abendmahlsgang ihrer jungen Glieder das größte In— 
terefie hat, jo ift die Konfirmation überall eine Gemeindefeier geworden. Die Konfirmation 
ift nicht Münbdigfeitserflärung ; es giebt einen findlichen, aber noch unbewährten Glauben, 
der wohl zur Teilnahme am Abendmahl, aber noch nicht zur felbitftändigen Lebensführung 
befähigt. Die Abendmahlsreife kann jchon mit 12 Jahren erreicht fein, neuerdings wird 

40 allgemein das 14. Lebensjahr ald Termin angenommen, während die Mündigkeit erheblich 
jpäter eintritt. Erſt feit der Mitte vorigen Jahrhunderts hat man angefangen, die erfte 
Zulafiung zum Abendmahl als Münbigkeitserklärung anzufehben und demgemäß für die 
erite Abendmabhlsfeier ein höheres Lebensalter zu fordern. Das ift ein Irrtum. Daraus 
folgt, daß Belenntnis und Gelübde bei der Konfirmation dem findlichen Alter entjprechen 

45 müfjen, nicht dogmatifch und intelleftuell gehalten, ſondern ethiſch. Als Bekenntnis fann 
nur das altlirchliche Symbol vertvendet werden. Das Gelübde darf nur bejagen, daß 
.. Gott über alles lieben, dem Heilande treulich nachfolgen und alle Sünden meiden 
wolle, 

Befenntnis und Gelübde muß freiwillig fein, aus eigner fittlicher Entſcheidung ber- 
50 vorgehen; deshalb darf man die Kinder nicht nötigen, ſich in einem beftimmten Alter fon- 

firmieren zu lafjen. Thatſächlich ift aber die Konfirmation mit 14 Jahren eine Volksſitte 
getvorben, der feiner jo leicht fich zu entziehen wagt. So legen viele Kinder mit 14 Jahren 
ein Gelübde ab, das fie keineswegs zu halten entſchloſſen find, vielfach iſt die Konfirmation 
eine mwertlofe, ja eine untwahre Geremonte getvorden. Diefen Mißbrauch abzuftellen ift der 

55 löbliche Zweck der vielen Verhandlungen, welche feit Jahrzehnten über Anderung der Kon— 
firmationsordnung geführt werden; denn die evangeliiche Kirche bat die Pflicht, alle Un: 
ung em und Heuchelei abzuftellen. Das kann jedenfalls nicht dadurch geidehen, daß man 
das Konfirmationsalter binaufichraubt,; dadurd würde man fromme finder noch länger 
vom Abendmahl ausſchließen und dazu liegt fein Grund vor, andererjeit3 würden fich die— 

so jelben Schwierigkeiten zeigen, wenn das höhere Alter erreicht ift. Sondern die Kirche 
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muß ſorgen, daß die Nötigung vermindert wird. Ganz beſeitigen läßt ſich die Nötigung 
nicht; die allgemeine Sitte, der Geiſt der Familie, das Vorbild der Geſchwiſter hat alle— 
zeit beſtimmend gewirkt, oft kräftiger als das eigne Verlangen; das wird bleiben, jo lange 
diefe Erde fteht. Aber die Kirche darf diefe Nöthigung nicht verftärten. Man fann ein 
Kind wohl nötigen, eine gewiſſe Zeit den Unterricht zu befuchen und ſich einer Prüfung des 5 
Wiffens zu unterwerfen; aber zu einem Befenntnis und Gelübde darf man fie nicht nötigen ; 
abgenötigte Gelübde find vor Gott ein Gräuel. Nachdrücklich muß fie lehren, daß diefe 
freiwillig find und ihre Einrichtung jo treffen, daß die Freiwilligkeit möglichſt gewahrt 
wird. Diele Zweck dient e8, wenn die Prüfung des Willens zeitlich von der Ablegung 
des Belenntnifjes und Gelübdes getrennt wird. Nachdem der Unterricht beendet ift, 10 
werben die Kinder über ihr Wiſſen geprüft und mit Mahnung und Segenswunfh aus 
dem Unterricht entlaffen. Dabei wird ihnen gefagt, daß die, melde entichlojien find, im 
Glauben an den Heiland zu leben und nach jeinem Abendmahl begehren, ſich da und 
dann melden follen. So wird die Freiwilligkeit gewahrt; wer fommt, folgt nicht einer 
firchlichen Nötigung. Die ſich Meldenden werden vom Seeljorger, der fie fchon fennt, ver= 15 
mahnt, dann etwa 6—8 Wochen zur erften Abenbmahlsfeier vorbereitet und nun zu Be 
fenntnis und Gelübde zugelafien. Dem Belenntnis voraus kann eine öffentliche Vor— 
ftellung vor der Gemeinde geben, während die Wiflensprüfung vor dem Presbyterium 
allein geſchieht. Aber die erfte Prüfung möchte ich nicht Konfirmation nennen, wie Adhelis 
will, da die evangelifche Konfirmation nichts anderes bedeutet, als die erfte Zulaſſung 20 
um Abendmahl. So hat jeder die Freiheit unfonfirmiert zu bleiben, ohne daß mit der 
—** Sitte radikal gebrochen wird. 

10. Der Abſchluß der kirchlichen Erziehung. Wenn die Konfirmierten noch religiös 
unmündig ſind, ſo müſſen ſie noch weiter erzogen werden. Genügt dazu die ſtille Er— 
iehung des Hauſes und der kirchlichen Gemeinſchaft? Unſere Vorfahren waren nicht der 25 
deinung. Sowohl die lutheriſche wie die reformierte Kirche forderten, daß die Kinder 

nach der erſten Abendmahlsfeier noch an kirchlichen Katechiſationen teilnehmen bis zum 
18. Seh: oder bis zur Verheiratung. Dazu kam in lutherifchen Gemeinden die Erziehung 
dur Privatbeichte, in reformierten die Sittenzucht des — Dieſe Sitten 
find ſeit einem Jahrhundert verſchwunden, weil man konfirmierte Kinder für mündig hielt. ao 
Die Kirche könnte auf beſondere Einrichtungen zur Erziehung verzichten, wenn der Einfluß 
der Familie und die kirchliche Gemeindeſitte ſtark genug zur Erziehung wären. Aber der 
heilſame Einfluß der Familie und die Sitte der Sonntagsfeier hat unter den modernen 
Verhältniſſen nur abgenommen; die konfirmierte Jugend iſt thatſächlich verwildert und 
zuchtlos. Deshalb muß die Kirche die Erziehung der lonfirmierten Jugend ganz anders 35 
als bisher angreifen, wenn fie ihre Aufgabe erfüllen will. Die Schüler höherer Schulen 
erhalten bis zum 19. Lebensjahr Neligionsunterricht; aber fie bilden nur einen Eleinen 
Bruchteil. Für Lehrlinge und Gejellen werden Fortbildungsſchulen errichtet, aber religiöfe 
Erziehung wird durch fie nicht gefördert. So müfjen die Pfarrer auch dieje Arbeit über: 
nehmen. Sie müfjen mit den Konfirmierten in Verbindung bleiben, wo Katechiſationen «0 
der Konfirmierten üblich find, müſſen fie ſorgſam gepflegt, wo nicht, neu eingeführt werden. 
Auch forge er, daß die Yehrlinge und Arbeiterinnen in den Städten zu Aritlichen Ver: 
einen fi zufammenthun. Sodann berede der Pfarrer mit den Konftrmierten die ziveite 
Abendmahlsfeier, fordre fie auf, ſich zu diefer befonders vorbereiten zu lafien. Es N uns 
gebörig, daß folche Kinder felbjtitändig zum Abendmahl fommen. Es muß dahin getvirkt 4: 
werden, dat alle jungen Leute jich einige Wochen vor der Abendmahlsfeier anmelden und 
dann aufs Neue vorbereitet werden. Das ift der gefunde Kern der lutheriſchen Privatbeichte, 
während man mündigen Chriften dies Joch nicht auflegen darf. it diefe Sitte eingeführt, 
dann kann der Kirchenvorftand fie zur Ordnung machen, indem er gebietet, daß alle Ehriften 
unter 18 Jahren, wenn fie zum Abendmahl wollen, ſich 3 Wochen vorher beim ‘Pfarrer so 
anzumelden haben. 

Später wird es dann Zeit fein, zu überlegen, ob dieſe Konfirmierten durch einen 
liturgiſchen Akt aus den Katechifationen zu entlafjen find, wie es in Helen und Baden 
beute ſchon vielfach gefchieht. Eine ſolche Entlafjung fann dann mit Gelübde und Für: 
bitte ausgeftattet und jo allmählich zu einer Eirchlichen Mündigkeitserklärung ausgebildet 55 
werben. Dann bat der junge Chrijt das Recht, jederzeit zum Abendmahl zu fommen, 
Pate zu fein, auch das Wahlrecht fällt ihm zu, jobald er das nötige Alter erreicht hat. 
Wenn Konfirmierte es verfchmähen, die firchliche Mündigkeit zu eriverben, fo wäre auch 
das fein Schabe. 

Eugen Sachſſe. 90 
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Katechismen Luthers. — Uuellen: Luthers Werke, die in der Weimarſchen (fri- 
tiihe Gejamtausgabe, Weimar 1883 ff.), in der fogenannten Erlanger (wo jie vorliegt, in der 
2. Auflage) und in der — raunſchweiger Ausgabe (in zweiter Auflage als Volks— 
ausgabe in 8 Bänden in Berlin erſchienen) citiert werden; namentlich die älteſten Ausgaben 

5 der Katechismen: die des Meinen Katechismus liegen in guten Neudruden vor; ihre Fundorte 
find im Artikel jelbjt angegeben ; Luthers Briefwechjel, bearbeitet von Ernft Ludw. Enders, 
Frankfurt a. M. 1884 ff. Litteratur: I. Köftlin, Martin Luther. Sein Leben und feine 
Schriften, 2 Bde, 4. Aufl., Berlin 1889; TH. Kolde, Martin Luther, 2Bde, Gotha 1884—93; 
Greg. — Historia catechetica, II, Greifswald und Stralſund 1733; Johann Barthol. 

10 Niederer, Nachrichten zur Kirchen, Gelehrten, und Büchergeſchichte, 4 Bde, Altdorf 1763 ff. ; 
derfelbe, Nüpliche und angenehme Abhandlungen aus der Kirchen, Bicher- und Gelehrten- 
geihichte, Altdorf 1768; J. Chr. Wild. Auguſti, Verſuch einer hiftorifch-fritiichen Einleitung 
in die beyden Haupt-Slatechismen der evangelifchen Kirche, Elberfeld 1824; Georg Veeſen— 
meyer, Litterariich:bibliographiiche Nachrichten von einigen evangelifchen catechetiichen E hriften, 

15 Ulm 1830; Ed. Köllner, Symbolik der lutheriſchen Kirche, Hamburg 1837; K. F. Th. Schneider, 
D. Martin Luthers Heiner Katehismus. Nah den Driginalausgaben kritiſch bearbeitet, 
Berlin 1853; Th. Harnad, Der Heine Katehismus D. Martin Luthers in feiner Urgejtalt, 
Stuttgart 1856; E. Möndeberg, Die erfte Ausgabe von Luthers Meinem Katechismus, 
2. vermehrte Ausgabe, Hamburg [1868]; Gerh. v. Zezihwig, Syitem der chriſtlich-kirchlichen 

20 Katechetit, II, 1. Abteilung 2. Aufl., Leipzig 1872; Herm. Jul. Rob. Calinid, D. Martin 
Luthers Heiner Katechismus. Beitrag zur Se trevifion besjelben, Leipzig 1882; Georg Bud 
wald, Andreas Poachs handichriftlihe Cammlungen ungedrudter Predigten D. Mart. Luthers. 
I. (einz.) Halbband. Predigten aus den Jahren 1528— 1530, Leipzig 1884; derjelbe, Zur Witten: 
berger Stadt= u. Univerjitätsgefchichte in der Neformationgzeit, Yeipzig 1893; derjelbe, Stadt- 

35 jchreiber M. Stephan Roth in Zwidau in feiner litterarifch-buchhändleriihen Bedeutung für die 
Neformationgzeit in: Archiv für Geſchichte des deutſchen Buchhandels, XVI, Leipzig 1893; 
derjelbe, Die Entitehung der Katechismen Luthers und die Grundlage des großen Katechis— 
mus, Leipzig 1894 ; E. Göpfert, Wörterbuch zum kleinen Kat. D.M. Luthers, Leipzig 1889; 
U. Ebeling, D. Martin Luthers Heiner Katechismus. Urtert mit Angabe der Abweichungen 

0 bis 1580, Hannover 1890; ©. Kawerau, Spradliche Bemerkungen zu Luthers Heinem Kate» 
hismus in ZprTh XIV (1892), ©. 120ff.; D. Martin Luthers Katehismen, Herausgegeben 
von D. Carl Bertheau, Hamburg 1896; Friederike Fride, Luthers Meiner Katehismus in 
jeiner Einwirkung auf die fatechetijche Litteratur des Neformationsjahrhunderts, Göttingen 
1898; Die jymbolifhen Bücher der ev.:lutb. Kirche, deutjche u. Iateinifche Ausgabe, bejorgt 

35 von J. T. Müller, 8. Aufl., Gütersloh 1898; ©. Rietſchel, Die erjte Ausgabe des H. Kat. 
in Tafelform in ThSt# LXXI (1898) ©. 522ff.; Ferd. Cohrs, Die evangel. Katechismus— 
verfuche vor Luthers Endiridion. I (Monumenta Germaniae Paedagogica, XX) Berlin 1900. 

Überjit: 1. Die Vorarbeiten; 2. Die Grundlagen; 3. Katechißmen. 

1. Die Vorarbeiten. Schon als römischer Priefter hat Luther wiederholt die 
40 Katechismusftücde behandelt. Wie andere Prediger der Zeit (f. unten ©. 137,24) bat er 

mit Vorliebe die zehn Gebote und das VBaterunfer auf der Kanzel ausgelegt. Predigten, 
die er über diefe beiden Stüde vor dem Wolf von Wittenberg von Ende Juni 1516 
bi8 um Oſtern 1517 gebalten hat, jind ung —— (über die zehn Gebote la— 
teiniſch: WA LI, 394 ff.; Op. lat. XII; daß fie von Luther natürlich deutſch gehalten 

45 find, dafür vgl. Joh. Geffden, Der Bildercat. des 15. Jahrh. I, 10 ff.; über das Vater: 
unfer: in Agricolas Ausgabe: WA IX, 122 ff. in Luthers eigener Ausgabe: WA 
II, 74ff; EA 21, 159 ff), noch nicht wieder aufgefunden find die Predigten, von 
denen Luther am 13. Mär} 1519 an Spalatin ſchreibt: Singulis diebus vesperi 
p’en vıtio pueris et rudibus praecepta et orationem dominicam (Enders 

501, +4). 

Michtiger ift indeffen die Vorarbeit, zu der Luther durchs Beichtehören geführt worden 
ift. Hier hat er Kritik üben gelernt an den zahlreichen Beichtftüden, die im Yaufe der 
Zeit gleichwertig neben die Katechismusſtücke getreten waren (j. ©. 137, 15), bier bat er die 
Verberblichkeit der zahllofen Sündenregifter MA I, 516f.; Op. lat. XII, 209 ff.) und 

55 — Ähnlich wie einit Johann Wolf (ſ. S. 137,40) — die Einzigartigkeit der gm Gebote 
ihnen gegenüber erfannt (WA I, 254, vgl. 262; II, 60; VII, 211f.; EU 21, 247; 
22, 12; Op. lat. XII, 225), bier bat er gelernt, diefe allein den alten Patenhaupt- 
ftüden (f. ©. 136, 57) gleichzuftellen, da „in den Gehen gepotten, dem glauben und vatter 
unßer furwar alles, was in der jchrifft ftett und hmer geprediget werden mag, aud) alles, 

o was eym Chriften nott ift zu wiſſen, grundlich und uberfluffig begriffen ift“ WA VII, 204 ; 
EA 22, es vol. WAXIX, 76; EA 22, 232; vgl. auch Ztichr. f. prakt. Theol. XX [1898], 
©. 289 ff.). 

Bon diefen drei Stüden hat Luther denn auch von früh an wiederholt kurze Aus: 
legungen für das Volt veranftaltet, zunächit Einzelauslegungen : jo fam 1518 die „Kurze 
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Auslegung der zehn Gebote Gottes, ihrer Erfüllung und Übertretung” heraus, ein kurzer 
Auszug aus den Predigten von 1516.17 (MAL, 248 ff.; EA 36, 146 ff.), 1519 erfchten 
die „Kurze Unterweifung, wie man beichten fol“, auch im wejentlichen eine Auslegung 
der zehn Gebote (WA II, 57 ff.; EU 21, 245 ff.), und in demfelben Jahre mehrere Erklärungen 
des BVaterunfers, der „Kurze Begriff”, eine kurze Zufammenfaflung der Vaterunjerpredigten 5 
von 1517 (WA IL, 77 ff; ca 45, 204ff.), die „Kurze Form, das Paternofter zu ver- 
fteben und zu beten“ (WA VI, 9ff.; EA 22, 21ff.) und die „Kurze und gute Aus: 
legung des Vaterunfers vor fih und hinter fih” (WA VI, 20f.; EA 45, 208Ff.). 1520 
aber verband Luther die (überarbeitete) „Kurze Auslegung der zehn Gebote” von 1518 und 
die „Kurze Form, das Paternofter zu verjtehen” von 1519 mit einer neu verfaßten Aus: 
legung des Glaubens und gab diefe drei vereinigt heraus als „Kurze Form der zehn Ge 
bote, des Glaubens, des Vaterunſers“ (WA VII, 195 ff.; EA 22, 1ff.): die erite Zu— 
fammenfafjung dieſer drei Stüde zu einem Ganzen und deshalb die bedeutfamfte Bor: 
arbeit zu den Katechismen. 

Namentlich) ald Grundftod des zuerſt 1522 herausgegebenen „Betbüchleins“ (Mon. ı5 
Germ. Paed. XX, 3 ff. Genaueres demnächſt WA X, vgl. XIX, 77 Anm. 1) bat diefe 
„Kurze Form“ die mweitefte Verbreitung erlangt. 

e diefe Schriften jollten unäcft der Beichtvorbereitung dienen, auch das „Bet 
büchlein“ jollte zunächſt eine —S chriſtliche Form und Spiegel ſein, die Sünden zu 
erkennen und zu beten“ (EA 22, 3). Doch hatte Luther zugleich bei ihnen ſchon ähnliche 20 
Zwecke im Auge, wie ſpäter bei ſeinem Enchiridion, namentlich dachte er auch bei ihnen 
ſchon an die Unterweiſung der Jugend. Schon 1516 ſpricht er aus, daß, wenn die Chriften- 
beit wieder auffommen folle, der Anfang gemacht werden müſſe mit der Untertveifung der 
Kinder (WA IL, 450, 494; Op. lat. XII, 93, 170, vgl. EX 22, 173). 

2. Die Grundlagen. Nad Luthers Rüdfehr von der Wartburg wird das Mitten: 26 
berger Kirchentvejen im evangelifchen Sinne geordnet und dabei auf religiöfe Unterweifung 
der Unmündigen beſonders Bedacht genommen. 

Schon im Frühling 1521 war oh. Agricola ald Katechet an der Stadtkirche be: 
ftellt und erteilte al3 folcyer der Jugend regelmäßigen Neligionsunterriht (G. Kawerau, 
Agricola, Berlin 1881, ©. 31 und Anm. 2). Jetzt wurde die Wittenberger Schule, die so 
von den Schwwärmern aufgelöft worden war, von Bugenhagen reorganifiert und auch in 
ihr nad; Luthers jchon in feiner Schrift an den Adel aufgeftelltem Programm (BA 
VI, 461; EA 21, 349 f.) zweifellos religiöfer Unterricht eingerichtet. Negelmäßige Katechis— 
muspredigten nahmen jchon jegt ihren Anfang: aus der Faſtenzeit der Jahre 1522 und 
1523 find Katechismuspredigten Luther uns bezeugt bezw. aufbehalten (Buchwald, Ent: 35 
ftebung ©. V ff); von 1524 an fcheint der Regel =: Bugenhagen als Wittenberger 
Stabdtpfarrer den Katechismus gepredigt zu haben (a. a. D. ©. X" Anm. 15); auf dem 
Lande wurden mit der Zeit Katechismuspredigten durd die Diafonen eingerichtet. In 
den Tagen der Wittenberger Stürme war auch der Beichtzwang bejeitigt tworden ; das 
für kündigte Luther am Gründonnerstage 1523 an, daß jeder Kommunikant ſich fort 40 
bin zum beiligen Abendmahle beim Pfarrer zu melden und einem Verhör fich zu unter: 
zi e. 

Um für eine ſolche Prüfung eine Vorbereitung zu ermöglichen, gab Luther zunächſt 
einige kurze Abendmahlsfragen — Auszüge aus einer Abendmahlspredigt — heraus (Th. 
Brieger, Die angebliche Marburger Kirchenordnung, Gotha 1881, S. 44ff.). Aber bald 4 
wurde ein Büchlein, das alles enthielte, was einem Chriſten zu wiſſen nötig ſei, von ihm 
ins Auge gefaßt, ein Büchlein, das gleichzeitig dem Unterricht der Jugend dienen, eine 
Grundlage bei den Katechismuspredigten bilden und auch eine umfaſſendere Abendmahls— 
bereitung ermöglichen könne. Auch die „Kinderfragen” der böhmischen Brüder (f. ©. 139, ı), 
die er fpätejtens 1523 kennen lernte (WA XI, 431; EA 28, 389) haben wohl den Ge: so 
danken an ein foldhes Volks: und Kinderbuch bei Luther mit angeregt. Und dem Prediger 
Nik. Hausmann aus Zwickau, der 1523 und 1525 zwei Reformationsgutachten entivarf 
(D. ©. Schmidt, Nicolaus Hausmann, Leipzig 1860, ©. 33 ff.) und in ihnen auch bejon- 
ders auf —— Jugendunterricht drang, hatte Luther wohl von ſeinem Plan geſagt 
und war von ihm nur noch in ſeiner Abſicht beſtärkt worden. 65 

Einem Briefe Lutberd an Hausmann danken wir wenigſtens die erſte fichere Nach: 
richt, daß Luthers Vorhaben eine beftimmte Gejtalt gewonnen, und daß das gewünſchte 
Bud nunmehr entjtehen fol, dem Luther gleichzeitig den Namen „Catechismus“ giebt. 
Jonae et Eyslebio (d.i. Agricola) mandatus est cat. puerorum parandus, jchreibt 
Luther am 2. Februar 1525 (Enders 5, 115), und offenbar auf eine inzwiſchen erfolgte so 

9* 

— 0 
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ungeduldige Nachfrage Hausmann am 26. März 1525: Cat., sieut äntea dixi, man- 
datus est suis autoribus (a. a. ©. 144). 

Haben Agricola und Yonas wirklich die Arbeit am Katechismus begonnen und ift 
fie nicht vielleicht durch Agricolad eigenartige Anfchauungen vom Katechismusftoff von 

5 vornherein gejtört tworden (vgl. Mon. Germ. Paed. XX, 171), fo baben fie fie jedenfalls 
nicht zu Ende geführt, denn noch am 8. Auguft 1525 meldet Hausmann an Stepb. Roth: 
Cat. nondum editus est (Enders 5, 115 Anm. 5), und in bdenfelben Tagen ging 
A — aus Wittenberg fort, um fein Schulamt in Eisleben anzutreten (Kawerau, Agri- 
cola ©. 59). 

10 So übernimmt denn Yuther nun ſelbſt die Abfafjung des Buches, verjchiebt aber 
gleichzeitig die Arbeit, um den Katechismus zugleih mit einer Anleitung zu feinem Ge 
braudy herauszugeben. So jchreibt er an Hausmann am 27. September 1525 (Enders 
5, 246). In feiner „Deutichen Mefje“, in der er den Gedanken über Volks: und Jugend— 
unterricht, die ihn in der legten Zeit beiwegt haben, beredten Ausdrud giebt, empfiehlt er 

15 etwa gleichzeitig fein „Betbüchlein”, das vorläufig den noch ausftehenden Katechismus er: 
ſehen joll (WA XIX, 77; EN 22, 233). 

Zu gleicher Zeit ericheint aber in Wittenberg das Büchlein, das die erfte Grund: 
lage zu Luthers Katechismen bildet, daS neben dem Tert der fünf Hauptftüde, wie Yutber 
ihn fpäter bringt — nur der Taufbefehl fehlt noch —, auch ſchon einige der Gebete ent- 

20 hält, die mir fpäter im Enchiridion finden. Es erjcheint zunächſt niederdeutſch: „Eyn 
Böfefchen vor de leyen vnde finder”, erlebt aber noh im Sabre 1525 eine hochdeutſche 
Bearbeitung (Mon. Germ. Paed. XX, 169 ff. abgebrudt: 200 ff.). Im wieweit Luther 
bei feiner Entftehung beteiligt ift, liegt vor der Hand im Dunkeln. Unter feinem Einfluß 
ift e8 jedenfalls entitanden, denn daß es zuerft mit den in der „Kurzen Form“ zufammen: 

25 geitellten Stüden die beiden Sakramente verbindet, zu derſelben Zeit, wo auch Luther 
diefe zuerjt neben zehn Geboten, Glauben und Baterunfer nennt MA XIX, 79; EA 
22, 235), fann fein Zufall fein. Schon 1526 ſcheint Luther es denn auch in den offi- 
ziellen Eirchlichen Gebrauch übernommen zu haben. Die Zufammenftellung der Hauptftüde, 
wie fie in dem Fleinen Heft fich findet: „Mas dem gemeynen volde * der Predig für⸗ 

30 zuleſen“, ſtimmt wörtlich mit der im „Büchlein für die Laien...” überein. Jenes Heftchen 
wird aber jchon damals einer regelmäßigen Berlefung der — (im Anſchluß an die 
Katechismuspredigten) gedient haben, wie ſie dann durch die Wittenberger Kirchenordnung 
— 1533 feſtgelegt wird (C. Ed. Förſtemann, Neues Urkundenbuch, Hamburg 1842, 

. 382). 
36 Haben wir im „Büchlein für die Laien . .“ die Grundlage für den Tert der Ka— 
— ſo die Grundlage für die Auslegung in Luthers Katechismuspredigten aus dem 
Jahre 1528. 

Melanchthons „Articuli, de quibus egerunt per Visitatores“ und noch klarer 
ſein „Unterricht der Viſitatorn“, die bei den Viſitationen 1528 und 1529 als Inſtruktionen 

40 dienten, worin die Geiftlichen zu prüfen und was ihnen aufzutragen jei, ordnen vor allen 
Dingen allfonntägliche Predigt des Katechismus an, geben auch für jolche Predigten allerlei 
Anmweifungen (Corp. Ref. XXVI, 10ff. und 52ff.). Die Bifitation zeigte dann aber, 
daß ſolche allein noc nicht ausreichten, die zum größten Teil ſehr unwiſſenden Pfarrer 
zu den vorgeichriebenen Predigten anzuleiten. Ihnen mußten ausgeführte Predigten in 

45 die Hand gegeben werden, die fie teild wörtlich vorlefen, teild memorieren, teil® auch in 
freierer Weife reproduzieren fonnten. Gleichzeitig offenbarte die Vifitation die erfchredende 
Unmifjenheit des Volls und mahnte Luther aufs neue an die Katechismusauslegung für 
die Unmündigen. Gerade hatte er ſelbſt wieder, da er für den in Braunſchweig ab» 
toejenden Bugenhagen eingetreten war, drei Reiben Katechismuspredigten gehalten, die 

so erſte im Mai, die zweite im September, die dritte im Dezember 1528. So entſchloß 
An denn furzer Hand, dieſe Predigten zu den dringend notwendigen Büchern zu ver- 
arbeiten. 

3. Die Katehismen. Am 15. Januar 1529 finden wir Luther bei der Arbeit, die 
Katehismusmufterpredigten, den großen Katechismus, zu jchreiben: modo in parando 

65 catechismo pro rudibus paganis versor, jchreibt er an den Pfarrer Mart. Görlig in 
Braunſchweig (Enders 7, 43). 

Aber während er den großen fchreibt, entiteht ihm als Auszug aus jenem zugleich 
der fleine, und er giebt ihn noch vor dem großen beraus: in zwei Serien in Tafelform. 
Er ſchloß ſich mit diefer Form einer weit verbreiteten Sitte der Zeit an, der er auch ehe— 

co mals ſchon gefolgt war: auch feine „Kurze Auslegung der zehn Gebote” (f. o. ©. 130, 64) 
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2. er zunächſt in Plafatform erſcheinen laſſen WA I, 247 f.; Buchwald, Entfteh. 
. XIla). 

Die tabulae find uns nicht aufbehalten, doch find mir über ihren inhalt ziemlich 
orientiert. Die erfte Tafelreibe lag am 20. Januar 1529 vor (Dial. Nörer in Witten: 
berg an Steph. Roth in Zwidau: hoe seribens inspicio parietem aestuarioli mei, 5 
affixas parieti video tabulas compleetentes brevissime simul et crasse cate- 
ehismum Lutheri pro pueris et familia... Buchwald, Zur Witt. Stadtgefh. ©. 51); 
fie bat den eigentlichen Kinderkatechismus enthalten : neben den zehn Geboten, dem Glauben 
und dem Waterunfer die mwichtigften Gebete (vgl. EA 21, 47), doch wahrſcheinlich zunächſt 
nur die aus dem „Büchlein für die Laien . .” entlehnten Benebicite und Gratias (Bud) 10 
wald, Entſteh. S. XIIP; die Auffindung des nieberdeutichen Morgen: und Abendjegens 
in Tafelform — THStR LXXI, 522 ff. — beweiſt vorläufig noch nichts gegen dieſe Auf: 
tafjung, vgl. unten 3. 36). 

ie zweite Tafelreihe erjchien Mitte März 1529, um Yudica, alfo gerade in ber Zeit, 
mo das Volk nad alter Gewohnheit zur Beichte und zur Kommunion fi drängte. Nörers 15 
Brief an Roth vom 16. März nennt fie recens excusa und bezeichnet fie als tabulae 
confessionis und tabulae de sacramentis baptismatis et corporis et sanguinis 
Christi (Buchwald in Arch. f. Gefchichte d. dtſch. Buchh. XVI, 84f.). Offenbar follten 
te einen weitergehenden Erſatz bilden für jenen früheren katechetiſchen Unterricht vom 

dmahl (j. o. ©. 131,43) und waren für Gereiftere und geradezu für die Erwachſenen 20 
net. 
Diefe Scheidung der Haupttüde in den eigentlichen Katechismus und die Lehre von 

den Saframenten tritt ſchon in der „Deutjchen Meſſe“ hervor MA XIX, 76, 9f., vgl. 
mit 79, 18ff.; EA 22, 232 und 235); in ben Katechismuspredigten von 1528 hat 
Luther fie deutlich ausgeiprochen (Buchwald, Entjteh. S. 39), nad ıbmen dann auch im 5 
großen Katechismus (EA 21, 128; auch noch 1530: EA 24, 401). Erſt allmählich hat 
ſich diefe Unterfcheidung verwiſcht, und find die Sakramente wie die drei anderen Haupt— 
ftüde zum Katechismus gerechnet (vgl. ſchon Förftemann, Luthers Tifchreden, II, 68 f., 
vewng 1845).. 

ie tabulae faßte zuerſt eine in Hamburg wohl in der erſten Hälfte des April so 
berauägegebene niederdeutfche Übertragung (von Bugenhagen?) zu einem Buch zufammen 
(herausgegeben von C. Möndeberg, Die erfte Ausgabe von Luthers Fl. Kat.). Sein Titel: 
„Eon Gatechifmus effte vnderricht . .” ift offenbar nach der Überfchrift gebildet, die in 
den tabulae wohl nur das erfte Hauptftüc gehabt bat (vgl. bei Möndeberg die Über: 
fchriften der einzelnen Hauptitüde ©. 1, 8, 14, 21 und 25), die aber für die drei erſten 35 
—— gewiß gelten ſollte. Daraus, daß dieſe Zuſammenfaſſung den Morgen- und 

bendſegen noch nicht enthält, haben wir oben geſchloſſen, daß dieſe beiden auf den ta- 
bulae nod nicht gejtanden haben, denn weshalb der Überfeger fie fortgelaſſen haben 
follte, wo er Benebicite und Gratiad aufnahm, ift nicht einzujehen. Aber ſeltſamerweiſe 
enthält die Überfegung auch feinen Abfchnitt, der den tabulae confessionis entſpräche. 40 
—— das einfach darin ſeinen Grund, daß ſie dem Überſetzer nicht mitgeſchickt 
worden 

Am 23. April 1529 verſendet Rörer den großen Katechismus. Bis in den Anfang 
des April hat Luther wohl an ihm gearbeitet, denn in ſeinen letzten Partien hat er neben 
den Predigten von 1528 auch die erſt kürzlich gehaltenen Palmſonntags- (21. März) und 4 
Gründonnerstags- (25. März) Predigten von 1529 benußt, und vom 26. bis 31. März 
war er durch Predigtthätigkeit vollaus bejchäftigt ; meift predigte er zweimal an einem 
Tage (Buchwald, Entitehung S. XVIP). 

Der große Katechismus hat im ganzen die Geftalt behalten, in der er zum erften- 
male erſchien (Abdr. diefer Ausgabe bei Bertheau S. 40 ff.); eine zweite — noch im 50 
Jahre 1529 herausgelommene Ausgabe fügt am Schluß eine „Eurze Vermahnung zur 
Beichte” hinzu (a. a. O. 162f.), eine dritte vom Jahre 1530 läßt der kürzeren Vorrede 
der eriten Ausgabe noch eine längere vorhergehen (a. a. O. 35ff.; die weiteren Ausgaben 
f. bei Schneider, Luthers Heiner Kat. ©. XXVIIIf.). 

Auch der große Katechismus erlebte ſchon 1529 eine Übertragung ins Niederdeutfche 55 
(möglichertweife au) von Bugenhagen: Möndeberg a. a. ©. 170), und zweimal wurde 
er noch in demjelben Jahre ins Lateinische überfegt: mit einer Vorrede vom 15. Mai 
ging aus Lutheri Catechismus, latina donatus eivitate per Joannem Lonicerum. 
Marpurgi 1529; mit einer Vorrede vom 1. Juli: Dr. Mart. Lutheri Theologi Ca- 
techismus leetu dignissimus, latinus factus per Vincentium Obsopoeum .. ., 
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Haganoae 1529. Die letztere Überfegung ift fpäter, von Selneder vielfach und nicht 
immer zu ihrem Vorteil verändert, ins Konfordienbudy aufgenommen worden (abgedrudt: 
Müller, Symbol. Bücher ©. 375 ff., vgl. 820Ff.). 

Am 16. Mai 1529 lag der Kleine Katechismus auch in einer von Luther felbft ver- 
5 anftalteten Buchausgabe vor und erlebte bald nachher eine zweite, inhaltlich mit der erften 
übereinftimmende Auflage Buchwald in Arch. XVI, 91 Nr. 220 und 92, Nr. 224, Ent: 
ftehung ©. XIIIPF.). Ron beiden Ausgaben befigen wir feinen Wittenberger Original 
drud, haben aber von ihnen drei Nachdrude, zwei er und einen Marburger (der eine 
Erfurter und der Marburger abgedrudt bei Hamad, Der El. Kat. Lutherd ©. 5ff., der 

ı0 andere Erfurter in faffimilierter Separatausgabe herausgegeben von H. Hartung in 
Leipzig). Da fie in Orthograpbie, Interpunftion, Drudfeblern u. dgl. mehrfach von einander 
abweichen, jo haben fie offenbar unabhängig von einander die Wittenberger Driginale be: 
—* Die beiden Erfurter, beide aus derſelben Offizin (Konr. Treffer) hervorgegangen, 
ftellen vielleicht die beiden erften Originalausgaben dar. 

15 Diefen Ausgaben nad haben die erften Auflagen in Buchform den Titel getragen: 
„Der Heine Catechiſmus fur die gemeine Pfarherr und Prediger. Mart. Luther“ und haben 
außer dem Inhalt der tabulae noch enthalten: die Vorrede, Morgen: und Abendiegen, 
Haustafel und Traubüchlein. Während die tabulae zunächſt für die Hausväter beftimmt 
waren, gilt alfo die Buchausgabe in erfter Linie den Barren und Predigern. Bielleicht 

20 find für den häuslichen Gebrauch noch weitere Drude in Tafelform veranftaltei worden. 
In der Buchausgabe ift der Katechismus ein Teil einer Heinen Handagende ; das zeigt 
namentlich auch die Hinzufügung des Traubüchleins, dem in der dritten Auflage auch noch 
das Taufbüchlein folgte. : 

Im fünften Hauptftüd fehlt mindeften® in einer der eriten Auflagen und, wenn 
25 wirfli die beiden erften Driginaldrude in den Erfurter — vor uns liegen, in 

beiden die Frage: „Wie kann leiblich Eſſen und Trinken ſolche große Dinge thun?“ Da 
der Hamburger niederdeutſche Druck ſie ſchon hat (Mönckeberg a. a. O. 28), da ferner 
die Katechismuspredigten von 1528 fie ſchon deutlich anbahnen (Buchwald, Entſtehung 
S. XIII? Anm. 3), jo bat die Frage in den tabulae offenbar ſchon geſtanden. Mög— 

30 lichertveife ift fie in der Buchausgabe nur durch ein Verſehen des Druders tweggeblieben. 
Auffallend wäre dann freilich, wenn fie in der zweiten Ausgabe nicht nachgefügt wäre. 
Hat fie wirklich in den beiden erfien Buchausgaben gefehlt, jo hat Luther fie doch vielleicht 
abſichtlich weggelaſſen, womit die gleichzeitige Dispofition des Abjchnitt3 über das Abend- 
mahl im großen Katechismus („wir müfjen vom anderen Sakrament auch reden die drei 

35 Stüde, was es fei, was es nüße und wer es empfahen foll”) jtimmen mwürbe (vgl. Th8 
1894, Wr. 24 Sp. 613f). Bis wir die Driginale der beiden erjten Buchausgaben be— 
figen, werden wir über Vermutungen in diefer Frage nicht hinauskommen. 

Am 13. Juni 1529 lag bereit3 die dritte Auflage der Buchausgabe vor: „Enchiri— 
dion. Der Heine Catechiſmus für die gemeine Pfarher und Prediger, gemehret und ges 

40 beſſert“ (f. bei Riederer, Nachrichten II, 98 f., vgl. Buchwald, Entſtehung S. XIV); von 
ihr ift uns eine — leider befefte — Driginalausgabe erhalten (abgedrudt bei Hamad 
a. a. O, 21°ff.). Außer dem ſchon erwähnten Taufbüchlein tft auch noch eine „kurze Weife 
zu beichten für die Einfältigen dem Prieſter“ (Mürdiger lieber Herr u. ſ. w.) und 
die Yitanei hinzugelommen, und das fünfte Hauptjtüd ijt durch die britte Frage ver— 

45 volljtändigt. 
Von der in der Buchausgabe hinzugefügten Vorrede veranftaltete der Druder der 

Hamburger niederdeutſchen Überſetzung eine nieberbeutiche Sonderausgabe (j. bei Harnack 
a. a. O. 85ff.). Als ſolche giebt fie fich zu erkennen, weil fie mit befonderem — mög» 
licherweife erft nad) der dritten Ausgabe gebildetem — Titel erjcheint ; fie war offenbar 

50 bejtimmt, dem „Gatechifmus effte onderricht” nachträglich worgeheftet zu erden. 
Von den übrigen bis zu Luthers Tode erjchienenen Originalausgaben find bisher fol 

gende bekannt getworben : 1531 (abgebrudt bei Schneider a. a. O. 1ff.); 1535 und 1536 
(nur bibliographifch befannt: a. a. O. ©. LV); 1537 (abgebrudt bei Göpfert, Wörterbuch 
©. 1ff.); 1539 (abgedrudt bei Harnad a. a. O. 21 ff); 1542 (abgedrudt bei Galinich, 

55 Yuthers Kleiner Kat. ©. 101 ff.). 
1531 bat Luther die „kurze Weiſe zu beichten” von 1529 durch einen anderen zwiſchen 

dem vierten und fünften Hauptftüd eingefchobenen Beichtunterriht: „Wie man die Ein- 
fältigen foll lehren beichten” (Was ift die Beicht? Antw. Die Beicht begreift zwei Stüde 
in ſich u. f. mw.) erſetzt. Außerdem bat er erft in diefer Ausgabe den jieben Bitten des 

so Vaterunfers die Anrede mit ihrer Auslegung vorangeftellt. Späteſtens 1537 bat er in 
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ſprachlicher Hinſicht allerlei geändert; z. B. hat er im zweiten Gebot das bisherige „un— 
nutzlich füren“ mit „mißbrauchen“ vertauſcht. 1542 hat er dieſe ſprachlichen Anderungen noch 
erheblich vermehrt, namentlich hat er alle Bibelſprüche in der Haustafel nach dem damaligen 
Text ſeiner Bibelüberſetzung umgeſtaltet. Auch hat er die Haustafel erweitert und in das 
vierte Gebot die Verheißung „auf daß dirs wohl gebe” aufgenommen (ſ. den von Kawerau 5 
bejorgten Abdrud des Heinen Katechismus in der jogenannten Braunſchw. Ausgabe Bd III 
©. 82ff., der unter Zugrundelegung der ed. princeps in den Fußnoten alle fpäterenfd 
befannten Originalausgaben berüdfichtigt). Erft nach Luthers Tode ift der Eingang in die 
zehn Gebote: „ich bin der Herr, dein Gott“ binzugefommen (vgl. darüber a. a. DO. © 87 
Anm. 3) und erſt im vorigen Jahrhundert die Dorologie am Schluß des Vaterunferd. 10 

Auch vom Kleinen Katechismus erfchienen noch im Jahre 1529 zwei lateinische Be 
arbeitungen, beide in Wittenberg gedrudt. Die eine (f. Niederer, Nachrichten II, 92 ff., 
Abhandlungen ©. 118 ff), Simplieissima et brevissima Catechismi_ expositio ift 
al3 Anhang des Enchiridion piarum precationum, der lateinifchen Überſetzung des 
„Betbüchlens“, erjchienen. Mer fie verfertigt hat, ift bisher unbekannt. Sie enthält die 16 
Borrede, die fünf Hauptftüde, deren Erklärung fie aber durchweg unvermittelt (alſo unter 
MWeglafiung des Lutherſchen „Was ift das?) an den Tert anfchliet, die Gebete und die 
Haustafel. Die andere Überfegung, Parvus Catechismus pro pueris in schola, 
jtammt von ob. Sauermann, Kanonikus in Breslau, Plebanus in Hirfchberg. Ihre Vor: 
rede datiert vom 29. September 1529. Sie enthält außer der Vorrede und den An: 20 
hängen (Traus und Taufbüchlein und Litanei) alles, was die dritte Buchausgabe enthält. 
In der Haustafel haben beide Überſetzungen ſchon die Erweiterungen, die Luther in die 

riginalausgabe von 1542 aufgenommen bat (j. oben). Unter Benugung der Vorrede. 
im Enchiridion piarum precationum ijt die Sauermannſche Überjegung — freilich 
mit mehreren Veränderungen — ins Konkordienbuch aufgenommen. Eine dritte latei 25 
nifche Bearbeitung von Juftus Jonas enthält deſſen Lateinische Überjegung der Nürnberger 
——— von 1539 (. unten ©. 142,3). 

Ins Griechiiche wurde der Heine Katechismus zuerjt von Job. Mylius, einem Il— 
felder Schüler, überfegt und auf Mich. Neanders Beranlaffung 1558 in Bafel ge 
drudt ; 1564 wurde er von Ießterem, mit Sauermanns Überf ung verbunden, aufs neue 30 
—— 1572 veranſtaltete Job. Clajus feine deutſch⸗lateiniſch⸗griechiſch-hebräiſche 

olyglotte. 
Wegen der Überſetzungen in die lebenden Sprachen und der Stellung des kleinen 

Katechismus in der Katechismusgeſchichte ſ. den Art. Katechismen und Katechismus— 
unterricht. 35 

Die Vorzüge des Heinen Katechismus hat Kawerau (in der Einleitung zu feinem 
Abdrud in der — Ausgabe) zuſammengeſtellt: 1. giebt der kleine Katechismus 
fein zuſammenhängendes Lehrſyſtem, feine Kinderdogmatik; 2. vermeidet er ſorgfältig die 
Schulſprache der Theologen, wendet feine Definitionen und feine Schematifierungen an; 
3. polemifiert er nicht; 4. befreit er das altfirchliche Glaubensbefenntnis aus der traditio⸗ 40 
nellen Zerpflüdung in zwölf Glaubensartifel und macht es dafür zur Ausfage von dem 
in feinen Werfen tirfam getvordenen, das Chriftenleben befjeligenden Gott der Offen: 
barung. 

af der gr. Kat. die eigentliche Erflärung des Heinen fein follte (EA 21, 8), ift 
bald vergefien worden. Im Jahre 1750 bat Joh. Georg Wald in der Einleitung zu 4 
feiner Ausgabe der fumbolifchen Bücher eindringlichjt daran erinnert, daß der Katechismus 
aus Luther jelbit erflärt werden müfje. Neuerdings haben A. Nebe (Der kl. Kat. ausgelegt 
aus Luthers Werken, Stuttgart 1891) und Th. Hardeland (Der kl. Kat. nad Luthers 
Schriften auögelegt, Göttingen 1889 ; Die fatechet. Behandlung des kl. Kat. Luthers in 
Unterredungen, Berlin 1899) ſolche Erklärungen herausgegeben. Ferdinand Cohrs. zo 

Katechismen und Antechismnsunterricht im Mittelalter und in derNeuzeit. — 
Zitteratur: Gr. Qangemad, Historia catechetica, 3 Bde (der 3. nad Langemacks Tode 
beforgt von D. 3. Geismar), Stralfund 1729—1740 ; Chr. Palmer, Evang. Katechetif, 6. Aufl. 
Stuttg. 1876; C. A. G. v. Zezſchwitz, Syſtem der chriſtlich-kirchlichen Katechetil. 3 Bde 2. Aufl. 
Leipzig 1872ff.; Th. Harnad, Katechetit, 2 Bde, Leipzig 1882; E. Sachſſe, Evangel. Katechetik, 56 
die Öehre von der kirchlichen Erziehung, Berlin 1897; €. Ehr. Achelis, Lehrbuch der praft. 
Theologie, 2. Aufl. 2 Bde, Leipzig 1898. 

Ueberfidht: I. Der Hatehismusunterricht des Mittelalters; II. Die Katehismen und 
der Katehismusunterricht feit der Reformation: 1. in der evangelifchen Kirche: 1. in Deutjch- 
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land; 2. in anderen Ländern: in der Schweiz, in Dejterreich-UIngarn, in Rußland, in Stan- 
dinavien und Dänemarf, in Holland, in Großbritannien, in Frankreich, in Stalien (einſchl. 
Waldenfer), in den Bereinigten Staaten von Nordamerika; 3. in den kleineren Gemein- 
ihaften und Selten: bei den deutſchen Brüdergemeinden, Methodijten, Baptiften, Irvin— 

5 gianern, Unitariern; 2. in der katholiſchen Kirche: 1. in der röm.-lathol. Kirche und bei 
den Alttatbolifen; 2. in der griedh.-fathol. Kirche. 

Il. Der Katehismusunterricht des Mittelalters, 
® Quellen: 8. Miüllenhoff u. W. Scherer, Dentmäler deutiher Poeſie und Proſa aus 

dem 8.—12. Jahrhundert, 3. Aufl. von E. Steinmeyer, Berlin 1892; P. Pieper, Die älteſte 
10 deutfche Litteratur bis um das Jahr 1050, Stuttgart [1884]; Joh. Geffden, Der Bildercate- 

hismus des 15. Jahrhunderts und die catechetiihen Hauptſtücke in diejer Zeit bis auf Luther, 
I, Leipzig 1855; Bine. Haſak, Der chriſtliche Glaube des deutſchen Volkes beim Schluſſe des 
Mittelalters, dargejtellt in deutſchen Spracdbdentmalen, Regensburg 1868, Litteratur: 
A. Haud, — Deutſchlands, 1. Bd, 2. Aufl., Leipzig 1898; 2. Bd, 2. Aufl. 1900; 

15 3. Bd 1896; NRud. v. Naumer, Die Einwirkung des Chriſtentums auf die althochdeutjche 
Sprade, Stuttgart 1845; ©. Th. Dithmar, Beiträge zur Geſch. des katech. Unterrichts in 
Deutihland, Marburg 1848; H. Brüd, Der religiöfe Unterricht für Jugend und Volk in Deutic- 
land in ber zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, Mainz 1876; Fr. Fall, Die 
Drudfunft im Dienfte der Kirche, zunächſt in Deutjchland, bis zum Jahre 1520, Köln 1879; 

OB. Göbl, Gefhichte der Katechefe im Abendlande vom Berfall des Katechumenats bis zum 
Ende des Mittelalter, Kempten 1880; H. Weber, Geſchichte des Ehriftenlehr-Unterrihts und 
der Katehismen im Bistum Bamberg zur Zeit des alten Hochſtifts, Regensburg 1882; 
Ergänzungen zu Janſſens Geſchichte des deutfchen Volkes (Der Katbolit LXIII [1883], 
1. Hälfte ©. 602Ff., 2. Hälfte ©, 57 ff., 397ff.); Ferd. Probſt, Geſchichte der katholiſchen Ka— 

25 techeſe, Breslau 1887; F. Falk, Zur älteren Bolkslitteratur (Hiftorifchepolitifche Blätter CVIII 
[1891], ©. 207 ff.); derf., Der Unterricht des Volls in den Ffatechetiihen Hauptjtüden am 
Ende des Mittelalters (Hiftorifchepolitiihe Blätter CVIII [1891], ©. 553 ff., 682ff.; CIX 
[1892], ©. 81ff., 7215); I. Baier, Der heilige Bruno als Katechet, Würzburg 1893; 
P. Bahlmann, Deutihlands katholiſche Katehismen bis zum Ende bes ſechzehnten Jahr- 

3 hunderts, Münfter 1894; H. Holpmann, Die Katecheje des Mittelalterd (Zeitjchrift für praft. 
Theologie XX [1898], S. 1ff., 117ff.). 

Der Katechismusunterricht des Mittelalters ift in den germanifchen Kirchen ausgebildet 
worden. Wortviegend endet er fich, wie in der alten Kirche, an die Ertvachjenen. Das 
ift anfangs geboten, um die durchweg ungenügende Miffionierung zu ergänzen, bleibt aber 

35 auch nachher die Regel. Vielfach traten ganze Völkerftämme in corpore zum Chriften- 
tum über, ohne daß die einzelnen auch nur die elementarjten Kenninifje vom Chrijten- 
glauben befaßen. Ein ganzes Volt wurde gleihjam wie ein unmündiges Kind getauft, 
und ein Volkskatechumenat follte nachholen, was bei einer ſolchen Volkstaufe noch gefehlt 
hatte (Ztſchr. f. prakt. Theol. XX [1898] ©. 1ff.). 

40 Daber die Beftimmungen, die jchon in der angeljächfiichen Kirche ſich anbahnen, 
die dann mit befonderem Nachdruck — wohl unter dem Beirat feiner angeljächfifchen 
Ratgeber, namentlich Alkuins — von Karl d. Gr. aufgenommen und weiter gebildet und 
von jeinen Nachfolgern fortgefeßt werben: jeder Getaufte folle die alten Hauptftüde des 
Katechumenenunterrichts, Glauben und PVaterunfer (f. d. A. Katechumenat), — tie zus 

45 weilen gefordert wird, lateiniſch (Ztichr. f. pr. Theol. a. a. D. ©. 4f.) — auswendig 
willen; die Priefter follten es fich angelegen fein laffen, fie dem Volke einzuprägen und 
zu erflären ; die Sendgerichte follten über die Ausführung diefer Beitimmungen machen ; 
— ga barte Strafen die Säumigen zum Gehorfam zwingen (Dithmar, Beis . 
träge ©. 10f.). 

50 Aber von vornherein tritt in diefen Verordnungen doch auch die Nüdficht auf den 
Nachwuchs hervor. In der germanischen Kirche hat man von Anfang an ein Gefühl da— 
für, daß die Kirche durch die Kindertaufe fich verpflichtet bat, für die Untertweifung der 
etauften Kinder zu forgen (am deutlichſten ausgeiprochen auf der Synode zu Paris 829; 
ei Zezſchwitz, Syſt. d. Kat. I, 315f.). Zwar übernimmt die Kirche den Unterricht der 

55 Jugend — der Kegel nad) — nicht felbjt — bei den meitverziweigten Parochien und 
dem lediglich mündlichen Unterricht ift fie dazu zunächſt auch 2 nicht im ftande —, aber 
fie Schafft fich in den Paten ein Helferinftitut. einer foll ein Kind über die Taufe 
heben dürfen, der dem Priefter nicht den Glauben und das Waterunfer berzujagen weiß; 
und jeder Pate ſoll verpflichtet fein, diefe Stücke feinen Batkindern beizubringen oder wenigſtens 

so darauf zu halten, daß fie ihnen beigebracht werden. 
Am Harften bringt beides, die Forderung der Kirche, daß die Ertwachjenen ſelbſt jene 

Stüde wiſſen, und ihren Auftrag, fie nun aud die Kinder zu lehren, eine Anfprache zum 
Ausdrud, die wohl aus der Zeit Karls d. Gr. ſtammt und bie als Exhortatio 
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— plebem christianam auf uns gekommen iſt (Hauck, Kirchengeſchichte Deutſchlands 
,271). 

In dreifacher Weiſe wirkt dann das aus der Bußzucht hervorgegangene Beichtweſen 
(j. d. A. Beichte Bd II, ©. 533 f.) auf den Katechismusunterricht ein. Namentlich macht 
ſein Einfluß ſich geltend, als das IV. Laterankonzil (1215) beſtimmt: omnis utriusque 5 
sexus fidelis, postquam ad annos disceretionis pervenerit, confiteatur saltem 
semel in anno proprio sacerdoti, 

Einmal befommt dadurch die Kirche eine regelmäßige Aufficht über den Jugend: 
unterricht. Mochte auch bisher ſchon mancher Vriefter die Kinder geprüft haben, ehe er fie 
zur Firmung oder zur erften Kommunion zuließ; der Regel nad ift es nicht der Fall 10 
gewweien (I. Fr. Bachmann, Geſch. der Einführung der Konfirmation. Berlin 1852, 
©. 13 Anm. 16). Mit der Beichte follte aber regelmäßig ein Auffagen der von ben 
Baten den Kindern eingeprägten Katechismusftüde verbunden fein (Geffden, Bildercate- 
chismus des 15. Jahrh. ©. 27). 

Sodann wird durch die Beichte der KHatechismusftoff vermehrt. Glaube und Bater: ı5 
unfer waren als Unterlagen für ein Sünbenbefenntnis gg geeignet, obwohl fie auch 
dazu benußt wurden. So war fchon früher neben fie ein Verzeichnis der „Todſünden“ 
getreten — d. h. der Sünden, die eine Kirchliche Buße nötig machten — und bier und 
da war auch jchon gefordert, daß diefes Negifter ebenjo gelernt werden jollte, wie Glauben 
und Vaterunfer. Aber erft die Beichte brachte diefes Stüd wirklich zu gleichem Anfehen 20 
und jchuf gleichzeitig noch zahlreiche ähnliche Stüde (Sündenregifter und Tugendfataloge), 
namentlich 309 ER aber auch den lange bei feite geſetzten Defalog aus der Bergefienbeit her: 
vor Balatvig a. a. O. II, 1 ©. 266 ff.). 

nd im Zuſammenhang damit belebte fie drittens die Katechismuspredigt aufs neue. 
Denn mehr und mehr wurde es ftehende Sitte, in der Hauptbeichtzeit des Jahres — in ber 5 
Duadragefimalzeit — über die zehn Gebote (und die Tobfünden) zu predigen, was dann 
auch die Predigten über Glauben und Vaterunfer wieder mehr in Übung brachte. 

Der Katechismuspredigt nahmen ſich auch vor allem die Neformer des 14. und 
15. Jahrhunderts an. Johann Gerfon gab ſelbſt Predigten über den Dekalog zum Vor: 
bild und zum Gebrauch für die Geiftlichen heraus (Geffden a. a. O. Beilagen Sp. 29ff.), 30 
von Geiler von Kaiſersberg bat Jakob Dttber Predigten de oratione dominica ver: 
öffentlicht (f. d. U. „Geiler“ Bd VI, 431), Joh. Buſch erzählt uns jelbit, welche Erfolge 
er durch feine Sorge für gute Predigten über die zehn Gebote erzielt (K. Grube, Job. Buſch, 
Freiburg i. Br. 1881, ©. 115). 

Neues haben aber die kirchlichen Reformen im Jahrhundert vor der Reformation 85 
auch auf dem Gebiete des Katechismusunterrichts nicht gebracht. Es werben nur alte Be- 
ftimmungen wieder aufgefrifcht, namentlich auch die, die Katechismusſtücke — zuweilen von 
kurzen Erläuterungen begleitet (Geffden a. a. DO. Beilagen Sp. 197 ff.) — allfonntäglid nad) 
der Predigt zu rezitieren (Ztjchr. F. prakt. Theol. XX [1898] ©. 293). 

Doch tritt das Beftreben hervor, den Katechismusftoff noch mehr zu bereichern. 40 
Schon war außer den Beichttüden auch das Ave Maria mehr und mehr zum Katechismus: 
ftüd geworden, hatte fogar, von dem Einfluß der Bettelorden getragen (Dithmar a. a. O. 
©. 18ff.; Zezſchwitz a. a. O. II, 1 ©. 158 ff.) ein ſolches Anfehen erlangt, daß es im 
15. Jahrhundert vollftändig gleichwertig neben Glauben und Waterunfer erjcheint. Die 
„Tafel des chriftlichen Lebens” ca. 1480 (abgedrudt bei Bablmann, Deutjchlands Fatholifche #5 
Katechismen ©. 61 ff.) enthält nun noch verfchiedene ganz neue Kategorien, die aber mit 
— nfpruch auftreten, ebenſogut auswendig gelernt zu werden, wie die althergebrachten 

tüde. 
Daneben freilih wird auch verfucht, den Stoff zu vermindern. Johann Wolf in 

Frankfurt a. M. weiſt in feinem Beichtbuche nad, daß alle in der Beichte gebrauchten 50 
Stüde auf die zehn Gebote fih zurüdführen laſſen (vgl. Ztichr. f. prakt Theologie XX 
[1898] ©. 291ff.). Seine Bemühungen, den Delalog zu Ehren zu bringen, namentlich 
zu veranlafjen, daß er überall unter die regelmäßig zu verlefenden Stüde aufgenommen 
werde, zeigen uns, daß die zehn Gebote durchaus noch nicht den alten Patenhauptſtücken 
gleich geachtet wurden. 65 

Job. Wolf gedenft auch der religiöfen Unterweifung der Jugend. Wenn es auch) 
ganz nebenbei geichieht, jo iſt es doch etwas Beſonderes in diefer Zeit, denn auf feiner 
Synode beſchäftigt man fich fpeziell mit dem Jugendunterriht (Württembergiſche Kirchen: 
geichichte, Calw 1895, ©. 235); ganz in alter Meife bleibt er in den Volksunterricht 
überhaupt eingejchloffen (vgl. dagegen: „pueros ... doceri eurabunt“ in: Canones 60 
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et deereta Coneilii Tridentini, Sess. XXIV, e. IV, Lips. 1887 ©. 158). Schon 
Gerfon hatte geraten: a pueris inceipienda ecelesiae reformatio (Charles Schmidt, 
Essai sur Jean Gerson, Strasb. 1839, ©. 89 Anm. 1), aber feine Stimme war in 
der Kirche nicht gehört worden. 

5 Dagegen wird derfelbe Gedanke bei den Humaniften laut, denen die Firchliche Reform 
am Herzen lag. Ausdrüdlich betont ihn * Wimpheling in ſeinem Buche „De Adole- 
scentia“ (J. Brüſtlein, Luthers Einfl. auf d. Volksſchulweſen, Jena 1852, ©. 32) und 
Erasmus von Rotterdam, angeregt von John Golet, dringt darauf, die Kinder über ihre 
Taufe zu unterrichten, fie zu beifen, ob fie ihren Wert erfannt, und ihnen dann feierlich 

10 ihren Taufbund zu beftätigen (in den Paraphrases in Nov. Testam. Ausg.: Berolini 
1777 ©. XXVII). Golet hatte auch für feine St. Paul-Schule ein religiöjes Lehrbuch 
zufammengeftellt: einen Unterricht über Glauben und Liebe, über Buße und Abendmahl 
und über die letzten Dinge, fein „Catechyzon“ (abgedrudt: J. H. Zupton, A Life of 
John Colet, Zondon 1887 ©. 286 ff). Erasmus übertrug es in lateinische Herameter 

15 und regte vielleicht dadurch Petrus Tritonius Athefinus zu einem ähnlichen Lehrbuche an 
(Mitteilungen der Gefellichaft für deutiche Erziehungs: und Sculgefh. 1898 [VIIT] 
S. 264 ff). Da fie offenbar religiöfem Unterricht dienen follten — beim „Catechyzon“ 
geht das fchon daraus hervor, daß es nicht lateinisch, fondern in der Volksſprache gejchrieben 
war —, jo haben wir in ihnen wirkliche Katechismen. 

0 Auch font finden wir religiöfe Stoffe in den Schulen im Gebrauch, aber als Leſe— 
ftoffe, nicht ald Grundlagen für religiöfe Unterweifung. Eine eg ihnen nie 
hinzugefügt. Dod wurden die Kinder mit dieſen Stoffen bekannt (. Müller, Duellen- 
jchriften und Gefchichte des deutichiprachl. Unterrichts, Gotha 1882, ©. 207 ff.). 

Abgejehen von diefen aus der Schule hervorgegangenen Büchern find Katechismen 
25 bezw. er wer der Hauptjtüde für die Hand der Kinder ber mittelalterlichen 

Kirche fremd. Wohl aber giebt es derartige Zufammenftellungen für die Hand der Geift- 
lichen und der erwachjenen Laien. 

Schon aus dem Ende des 9. Jahrhunderts ſtammt die Vorſchrift, bei jeder 
Pfarre eine Auslegung des Glaubens und des Baterunfers vorhanden fein foll (Dithmar, 

wa. ad. ©. 11 Anm. 3). Manche derartige Erklärungen find auf uns gelommen 
(Fr. Wiegand, Die Stellung des apoft. Sumbols im Firchl. Leben des Mittelalters I, 
Leipzig 1899 ©. 331ff.; Müllenhoff u. Scherer, Denkm. deutich. Poeſie u. Proſa, S. 158 
u. 164; NRaumer, Einwirkung des Chriftentums, ©. 56 ff), Mit der Erfindung des 
Buchdruds kamen ſolche Auslegungen auch in die Hände der Laien; zuerft Tafeldrude, 

35 Bilder, die den Glauben, das Vaterunſer und namentlich auch die zehn Gebote illuftrierten 
(Hift.:polit. Blätter CVIII [1891] ©. 553 ff. 682 ff. CIX [1892] ©. 81 ff. 721 ff.), dann 
* und Gebetbücher (Fall, Die Druckkunſt im Dienſte der Kirche, ©. 38ff.), die 
durchiveg eine kurze ag un diefer Stüde enthielten, daneben auch 3. T. jehr umfang: 
reihe Andachts- und Erbauungsbücer (Geffden a. a. O. Beilagen ©. 47 ff. u. |. w. 

10 Hift.polit. Blätter CVIII 207 ff.) 
In mancher Weiſe direft eine Vorläuferin von Luthers Heinem Katechismus iſt die 

ſchon erwähnte „Tafel des chriftlichen Lebens“, die „alle guten Chriften jchuldig find, in 
ihren Häufern zu haben für fich felbft, ihre Kinder und ihr Gefinde” ; zugleich ift fie aber 
auch geeignet, noch einmal recht deutlich den Unterfchied deſſen Har zu maden, was bie 

45 mittelalterliche Kirche forderte, und was die evangelifche Kirche fordern mußte: dort zahl: 
reiche Stüde ohne jedes erflärende Wort, heilige Formeln, die von vielen ohne jegliches 
Verftändnis hergebetet wurden; bier die fünf Hauptftüde, bei denen der Schwerpunft auf 
dem „Was ift das?“ Tiegt. 

Für die ärmeren Klafjen und für das Voll auf dem platten Lande waren dieſe 
50 Bücher natürlich nicht zu beichaffen. Für fie wurden die Katechismen erjegt durch bie 

Katechismustafeln in den Kirchen. Namentlih Nitolaus von Cuſa war überall darauf be— 
— 5 ſolche Tafeln anbringen zu laſſen (Der Katholik, LXIII [1883], 2. Hälfte, 

. 66.) — 
Großen Wert legten auf religiöfen Nugendunterricht die böhmischen Brüder und die 

55 Waldenſer. Bon früh an fcheinen bei ihnen Leitfäden dafür vorhanden geweſen zu fein, 
anfangs vielleicht nur für die Lehrer. Bald werden fie aber auch den Kindern ſelbſt in 
die Hände gegeben fein. Späteftens aus den letzten Jahren des 15. oder den eriten bes 
16. Jahrhunderts ftammen die „Interrogacions menors“ der Waldenfer (Joſ. Müller, 
Die deutjchen Katechismen der böhm. Brüder [Mon. Germ. Paed. IV], Berlin 1887, 

o©.142; Tert bei G. v. Zezſchwitz, Die Katechismen der Waldenſer und böhmifchen Brüder, 
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Erlangen 1863, ©. 9ff.); noch früher ift die Entftehung der „Hinderfragen“ der böhmijchen 
Brüder anzufegen, die den „Interrogacions“ zur Vorlage gedient haben. Als fie um 
1523 Luther befannt wurden, blidten fie wohl ſchon auf eine 70—80 Jahre alte in 
den huſſitiſchen Kreifen gepflegte Katechismus: Tradition zurüd (Müller a. a. O. ©. 139 f.). 

II. Die Katehbismen und der Katebismusunterricht feit der Re: 5 
formation. 

1. In der a Kirche. 1. In Deutfhland. Duellen: Die 
zahlreichen Katehismen jelbjt, über die der Artifel meift genaue litterarifche Angaben madıt. 
Sammlung älterer Katehismen: Jul. Hartmann, Aelteſte katechetiſche Denkmale der evang. 
Kirche, Stuttg. 1844; ©. Kamwerau, Zwei älteſte Katechismen der lutheriſchen Reformation 10 
(von P. Schul und Ehr. Hegendorf), Halle a.S. 1890; F. Cohrs, Die evang. Katehismus- 
verjuche vor Luthers Endiridion (Mon. Germ. Paed. XX—XXI,), Berlin 1900f.; 9 W. 
Bodemann, Katechetiiche Dentmale der evang.-luth. Kirche, Harburg 1861. Kirchen- u. Schul» 
ordnnungen und Bifitationsberihte: Aem. Ludw. Nichter, Die evang. Kirhenordnungen des 
16. Jahrhunderts, 2 Bde, Weimar 1846; Reinh. Bormbaum, Die evang. Schulordnungen des 15 
16. Jahrhunderts, 3 Bde, Gütersloh 1860-1864; F. Winter, Die Protokolle über d. Kirchen» 
vifitationen von 1528 u. 1533 im Wittenb. reife (Neue Mt a. d. Geb. bijt.-antiqu. Forſchungen 
IX [1862] ©. 76ff.); Fr. 9. ©. Danneil, Protokolle der erften luth. Gen.-Sirhen-Bifitation 
im Erzitifte Magdeburg, Magdeb. 1864 ; K. Großmann, Die Viſit.“Akten der Didcefe Grimma, 
Leipzig 1873; Joh. Müller, Die Protofolle der Kirchenvifitationen in d. Aemtern Vogtsberg 0 
u. Plauen 1529 u. 1533 (Mt. des Altertumävereins zu Plauen i.®. VI [1887]); 8. Rayier, 
Die reformator. Kirchenvifitationen in den welf. Landen 1542—1544, Bött. 1896; EN. 9. 
Burfhardt, Geſch. d. ſächſ. Kirchen- u. Echulvifitationen v. 1524 — 1545, Reipz. 1879. Litteratur: 
3. Ehr. Koecher, Eatechetiihe Gejhichte der Neformierten Kirchen, Iena 1756; Phil. Heinr. 
Schuler, Geſchichte des fatechetiihen ReligionsunterrihtS unter den Proteftanten von der 25 
Reformation bis auf die Berliner Preifaufgabe vom Jahre 1762, Halle 1802; K. J. Löſchle, 
Die religiöje Bildung der Jugend und ber fittl. Zuftand der Schulen im 16. Jahrhundert, 
Breslau 1846; Fr. Ehrenfeuchter, Zur Geſchichte des Katechismus, Göttingen 1857; J. Gott- 
ihid, Luther ald Katechet, Gießen 1883; Fr. Fride, Luthers Heiner Katechismus in feiner 
Einwirkung auf die fatechetifche Litteratur ded Reformationgjahrhunderts, Göttingen 1898; 80 
R. Neumann, Der evang. Neligionsunterriht im Zeitalter der Reformation, Berlin 1899; 
Th. Wotſchle, Brenz als Katechet, Wittenberg 1900; Mart. Schian, Die Sokratik im Zeit- 
alter der Aufllärung, Breslau 1900. Empfehlenswerte Bibliographie für die neuere Kate: 
hidmus»-Litteratur: Fr. Schneider, Kritifcher Weqweifer durch die Litteratur des Konfirmanden: 
unterrichts und der öffentlihen EChriftenlehre, Stuttgart 1899. Weitere einzelne Orte und 35 
Länder betreffende Litteratur j. im Artitel jelbft, j. auch die Litteraturangabe bei d. A. „Ka— 
tehismen Luthers“. 

Die Evangelien haben von früh an dem KHatechismusunterricht, auch gerade dem 
religiöfen Unterricht der Jugend, große Sorgfalt zugewandt. Faſt gleichzeitig gehen die 
beiden Geburtsftätten der Neformation mit vorbildlichen Einrichtungen voran: 1521 wird 40 
im Wittenberg Johann Agricola als Katechet angeftellt (Näheres f. o. i. d. A. „Katechismen 
Luthers” ©. 131,25 ff.), jeit 1522 wird in Zürich ftatt der Firmung eine Unterweiſung ber 
rg chriftlihen Glauben eingerichtet (R. Stähelin, Huldreih Zwingli II, 130, 

el 1897). 
Die populären Auslegungen der zehn Gebote, des Glaubens und Vaterunſers durch #5 

Luther, namentlich feine „Kurze Form“ und fein „Betbüchlein“ find noch feine eigentlichen 
Katechismen, bereiten aber die evangelichen Katechismen vor, namentlih auch dadurch, 
daß fie jene drei Stüde ald die hinftellen, in denen „alles, was eym Chriften nott iſt 
8 wiſſen, grundlich und uberfluffig begriffen ift” (das Nähere ſ. o. S. 130,57). Verſchiedene 

earbeitungen der „Kinderfragen” der böhmiſchen Brüder (Mon. Germ Paed. XX, 9ff. so 
103 ff. 143 ff.), deutfche Überfegungen des Melanchtbonfchen „Enchiridions” und feiner 
„Scholien“, die er zunächſt für andere Zwecke geichrieben hatte (a. a. O. 17ff. 65 ff.), und 
mehrere andere für Kinder berechnete Zufammenfafjungen der evangelifchen ** (von 
Euftafius Kannel, ob. Agricola, Valentin Ycelfamer, Hans Gerhart und ob. Tolg: 
a. a. O. 87ff. boo 129ff. 157 ff. 243 ff.) verraten das Verlangen nach einem evang. 55 
Kinderlehrbuch. Ende 1524 werden Nuftus Jonas und ‘oh. Agricola beauftragt, ein 
folches zu verfaſſen; fie führen diefen Auftrag nicht aus, doch entiteht gegen Ende 1525 
in dem vielleicht von Bugenhagen zufammengeftellten „Büchlein für die Laien und die 
Kinder“ ein vorläufiges Hilfsmittel für religtöfen Jugendunterricht, bedeutfam namentlich 
dadurch, daß es zuerft die evangeliſchen fünf Hauptitüde: zehn Gebote, Glauben, Vater: so 
unfer, Taufe und Abendmahl enthält (Näheres ſ. oben ©. 132, ı7). 
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Etwa gleichzeitig ermahnt Luther in der „deutfchen Meſſe“ eindringlichit zur religiöfen 
Unteriveifung der Kinder. Sein Appell ruft zahlreiche Auslegungen teild der drei älteren 
Hauptftüde (fo: Chriftoph Hegendorfer, „Die zehen gepot, der glaub und das Vaterunſer 
für die finder“ 15267: abgebrudt bei Kawerau, Zwei ält. Kat. u. Mon. Germ. Paed. 

5 XXII 366ff.; Job. Baders „Gefprädhbüchlein“ 1526: Mon. Germ. Paed. XX 261 ff.; 
Petrus Schulg’ Katechismus 1527: Kawerau a. a. DO. Mon. Germ. Paed. XXI 209ff.; 
Konrad Sams „Unterweifung” 1529: a.a.D. XXII 92ff.; Job. Tolg’ „Wie man iunge 
Ghriften ... unterweifen jol”) teils auch ſchon der fünf Hauptitüde hervor (Andreas 
Althamers „Catechismus” 1528: Mon. Germ. Paed. XXII 16ff.; ob. Brenz’ Cat. 

ı minor: a. a. ©. XXII 146ff.; Job. Okolampadius' „Kinderbericht” ſ. u. ©. 153, w); 
andere mifchen auch noch andere Stoffe ein (namentlich Joh. Agricola in feiner „Kinder: 
zucht” 1527 und feinen „Hundertdreißig Fragen” 1528, auch Kasp. Gräter in feiner 
„Gatechefis” 1528: Mon. Germ. Paed. XXI 3ff. 261ff. 313 ff). An den ver 
ichiedenften Orten, namentlich in den von der Neformation ergriffenen freien Reichsftädten 

ı5 (in Straßburg und Landau 1526, in St. Gallen und Schw. Hall wohl 1527, in Ulm 
1528, in Bafel 1529) werben Kinderlehren eingerichtet; meift bilden fie den Abſchluß bei 
der Neuordnung der Firchlichen Verhältnifie. 

1529 giebt Luther jein Endiridion heraus; der evangeliiche Katechismusftoff iſt da- 
mit im * feſtgelegt. Durch die Nürnberger Kinderpredigten (1533 ſ. unten ©.142, 5) 

20 fommt noch das Stüd vom Amt der Schlüffel bier und da als jechites Hauptftüd (oder als 
fünftes, jo daß das bl. Abendmahl ſechſtes Hauptftüd wird) in Geltung, wird namentlich 
in Pommern durch oh. Knipſtrow ausgebildet und hat fich in einigen Landeskirchen bis 
beute al3 eigenes Hauptftüd gehalten (z. B. in Schwarzburg-Rudolſtadt und Sadhjen- 
Meiningen; vgl. Gottl. Mohnicke, Das jechite Hauptitüd, Stralfund 1830). 

35 Im übrigen ift das Endiridion zunächſt — nach Luthers eigenem Willen (f. feine 
Vorrede zum Heinen Kat. „oder fonft ein kurze einige Weife, welche du mwillt” EA 21,7) 
— ein Katechismus neben anderen. Zwar wird es in Kurſachſen gleich in ziemlich all- 
gemeinen Gebrauch genommen (in Eiſenach eine Zeit lang in einer Überarbeitung des 
Juſtus Menius: G. 2. Schmidt, X. Menius, Gotba 1867, 1, 192 ff.; obrigfeitlih an— 

% geordnet wird das Enchiridion zuerft durch die Kurſächſ. Bij.-Artifel v. 1533, wiederholt 
durch die Gen.-Art. von 1557, eindringlichft durch die Kirchenorbnung von 1580: Richter, 
Kirchenordnungen I, 229», II, 179», 412%; außer in Kurſachſen obrigfeitlih eingeführt 
vor 1580 ſchon 1539 in Northeim und im Herzogt. Sachſen: Richter I, 288° u. 313%, 
1554 in Mansfeld: R. II, 145°, 1557 in Walr-Smweibrüden: R. II, 196» trog Mes 

35 lanchthons entgegejegten Gutachtens: Corp. Ref. VIII, 937, 1562 in Jever und Magde— 
burg: II, 227* u. 228®, 1563 in Bommern: II, 235°, 1573 in der Martgrafichaft 
Brandenburg: II, 363», 1577 in Hohenlohe: II, 400°); ſonſt entjtehen nicht nur ba, 
two die Herrichaft der jchmweizerifchen Theologie andere Lehrbücher veranlaßt (4. B. in Aarau 
Jakob Others Katechismus 1530: J. J. Mezger, Geſch. der deutfchen Bibelüberfegung in 

0 der fchtweiz.sref. Kirche, Bafel 1876 ©. 186f.; in Züri Leo Juds großer und kleiner 
Kat. 1534 u. 1535: erfterer in mobernifierter Sprache herausgegeben von J. E. Grob, 
Winterthur 1836; in Bern: Meganders „Kurze chriftl. Auslegung‘ 1536: Theol. Zeitjchr. 
aus d. Schweiz VIII [1891] ©. 87ff.; Bullingrs „Summe driftl. Religion” 1556), 
fondern auch, wo man Luthers Yehrmeinung folgt, auch in der Sole noch zahlreiche 

45 andere Katechismen: unter ihnen find die Ale Pisa für das Wolf bejtimmten (deutſch 
gefchriebenen): noch 1529 Kaspar Löners „Unterricht de8 Glaubens“ (Mon. Germ. 
Paed. XXII Wr. 33); Joh. Brenz’ „Frageftüde” v. 1535 (1536 in d. württemberg. Kirchen: 
ordn., 1543 in die von Schwäb. Hall aufgenommen, von 1682 (?) an mit Yuthers Endiridion 
vereinigt, bis heute in Württemberg in Gebrauch ſ. unten ©. 152,47); in Straßburg: 

5 Butzers Katechismen von 1534 u. 1537 (U. Emft u. J. Adam, Katechet. Geſch. d. Elſaſſes, 
Straßburg 1897, ©. 42 ff.), leterer 1539 in Heflen eingeführt (Fr. Haſſenkamp, Caſſeler 
Katechismus, Marburg 1846 und Hiftorifche Unterfuchungen über den Gafleler Kat., Kaſſel 
1847) und erweitert von 2. Brunner 1543 in Morms (Neudrud v. Altertumsverein in 
Worms 1895; Ernſt und Adam a. a. O. 100 ff.), und Matth. Zelld Katechismen (Ernſt 

55 u. Adam a.a.D. ©. 72 ff); in Augsburg: die Katechismen von Kasp. Huberinus und 
Joh. Meckhardt (Ztichr. f. prakt. Theol. XIV [1892], ©. 109 f}.). 

Erſt allmählich gewinnt das Endiridion allen anderen Katechismen lutherifcher Rich: 
tung gegenüber den Vorrang und befommt mehr und mehr ſymboliſche Bedeutung. 1561 
wird es in den „Lüneburger Artikeln” zuerſt neben der Auguftana, der Apologie und den 

 Schmalfald. Artikeln als ſymboliſches Buch genannt (j. oben in d. A. „Corp. doc- 
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trinae“ Bd IV, 294 3.47 ff.). Sein ſymboliſches Anjehen erftarkt dann im Gegenſatz zum 
Heidelberger Katechismus, der von vornherein den Charakter einer Bekenntnisichrift hat. Er 
entſteht 1563, von Dlevianus und Urfinus als Vorfigenden einer Katechismus-Kommiſſion 
aus den oben genannten Katechismen Leo Juds und Bullingers, aus dem Emdener Rate: 
chismus von 1554 aus Galvins Katechismus von 1542 (f. unten ©. 154,32) und zwei bei 5 
den nieberdeutjchen Emigranten Gemeinden des 16. Jahrhunderts gebrauchten Tateche- 
tifchen Schriften (der „Korten Onderfoedinge” von Joh. a Lasko (?) und dem „Kleynen 
Gatehismus”, einem Auszug aus dem on „Londoner Kat.) zufammengearbeitet (f. 
Näheres bei M. A. Gooßen, D. Heidelbergihe Gat., Leiden 1890) und wird bald im 
allen Ländern reform. Belenntniffes eingeführt (f. d. A. „Heibelb. Kat.” unten ©. 164, 12). 10 

1580 wird das Endiridion in das Konkordienbudy aufgenommen und damit all 
gemein als lutheriſche Belkenntnisichrift anerfannt. Von jet an jtehen der Heidelberger 
und der Lutherſche Katechismus als Konfeffionskatechismen neben einander. Aber während 
jener weit ausführlichere zunächſt überall diefelbe Geftalt behält, bildet Luthers Endhiridion 
häufig nur den Grundjtod für weitere Ausführungen: teils werden die Hauptjtüde mit ı5 
Einleitungen verjehen (mas biſt du? ein N weshalb bift du ein Chrift? mas foll 
ein Chrift wifjen? den Katechismus; was iſt der Katechismus? tie viel Hauptitüde des 
Katechismus giebt es? u.f. w.) und durch Überleitungen mit einander verbunden (wozu 
find uns die zehn Gebote gegeben? warum ijt der chriftliche Glaube das zweite Haupt: 
ftüd? was MM der chriftliche Glaube? mer wirft foldhen Glauben ? warum folgt das 20 
Gebet auf den Glauben? was heißt beten? was ift ein Saframent? u. ſ. w.), teild wird 
auch Luthers Tert aufs neue zum Gegenstand der Auslegung gemacht (mas heikt Gott 
über alle Dinge fürdhten? u. ſ. w.) und ein fogenannter erponierter Katechismus gefchaffen. 

Für diefe weiteren Ausführungen hat fich ſchon am Ende des 16. Jahrhunderts eine 
beftimmte Tradition gebildet. Für die Einleitungen und Überleitungen find vielfach Brenz’ 25 
„Frageſtücke“ von 1535 die Duelle, neben ihnen namentlich auch die zunächſt zur Vor— 
bereitung der Kommunikanten beftimmten Abendmabhlsbüchlein, z. B. die ‚gel fur 
die, fo zum Sacrament gehen wöllen“ (glaubit du, daß du ein Sünder jeilt? u. j. w.), 
1549 unter Luthers Namen in Erfurt gedrudt (und heute noch vielfad als Lutherſches 
Stüd dem Endiridion hinzugefügt), in Wahrheit eine Zufammenftellung von Joh. Yang so 
(3. €. Bertram, Yitter. Abhandlungen II, 83 ff., Halle 1781). Auch die lateintjchen 
Katechismen, die von früh an für die LYateinfchulen erjchienen, die bald — z.B. ſchon in 
Urb. Regius’ „Catechismus minor“ (1535) und „Catechesis“ (1541), in Ant. Cor: 
vinus’ „Expositio“ (1537) oder Erasm. Sarcerius’ „Catechismus“ (1541) — einen 
erheblichen Umfang erreichten, und, von den Loci Melanchthons beeinflußt — jo nament- 35 
lih Dav. Chytraeus’ weit verbreitete „Catechesis“ (1554) —, allmählich die Hauptitüde 
des Katechismus mit den Kapiteln der Dogmatik verquidten, haben auf die Geitaltung der 
Katechismustradition einen bedeutfamen Einfluß ausgeübt. Die Erklärungen und Begriffs: 
bejtimmungen find vielfady auch aus Matth. Juder’ „Kleinem Corpus Doctrinae“ ge 
nommen, das von 1565 an in zahlreichen Auflagen erjchien (herausgegeben von C. N. 40 
Wiechmann, Schwerin 1865). 

Schon der (nah J. Andr. Nobit, Schwarzb. Arnftädt. Catech.Hiſtorie, Jena 1755) 
im Jahre 1554 für die Grafichaft Schwarzburg erfchienene „Kleine Gatechismus D. M. 
Lutheri“ von Nik. Herco zeigt eine ziemlich ausgeprägte Form jener einleitenden und über: 
leitenden Zufäge; weite Verbreitung aber erlangte die von Barthol. Rofinus in feinen 45 
„Frageſtücken“ (Negensburg 1580) gegebene Zujammenftellung. Unverändert ift fie 3.8. 
in den MWeimarjchen, mit einigen Verfürzungen in den Torgauifchen (kurſächſiſchen) Kate: 
chismus übernommen und lange in Gebraud; geblieben (der Weim. Kat. erjchien in erjter 
Ausgabe um 1590, in zweiter 1595, in dritter veränderter 1619, in vierter bearbeiteter 
1727; der Torg. Kat. zuerft 1594, dann 1598, 1601, 1603, 1634, 1676). Schon w 
1568 iſt der erfte wirklich erponierte Katechismus berausgelommen: das „Goldene Kleinod“ 
von oh. Tetelbady (Neudrud von Bodemann); er ift viel gebraucht und nachgeahmt, 
aber nirgends offiziell eingeführt worden. Den erften offiziellen erponierten Katechismus 
bat Nürnberg aufzuweiſen im „Kinderlehrbüchlein“ von 1628 (Neudrud von Bodemann ; 
vgl. E. Chr. Hirſch, Nürnberg. Cat.-Hiftorie, Nürnberg 1752, ©. 44 ff.). 65 

Der Katechismusunterricht beiteht in dieſer ganzen Zeit im mefentlichen darin, die 
Katechismen auswendig lernen zu lafjen. Weitere Auslegungen find den mit ber Zeit überall 
(Richter, Kirchenordnungen I, 846ff., 111®, 150®, 152®, 161=f., 1644f., 1718, 175=, 
242b, 249b, 274=, 313*, 340b, 365°; II, 692, 145*, 185*, 227®, 235*f., 364®, 
401*, 410%, 458*, 459%, 499%) eingeführten Katechismuspredigten vorbehalten. co 
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Luthers großer Katechismus, aus ſolchen Katechismuspredigten hervorgegangen (ſ. oben 
©. 132,53), ift für fie das erfte Vorbild, dem zahlreiche Nachahmungen folgen, neben den 
weit verbreiteten Nürnberger Kinderpredigten von 1533 (Hirih a. a. D. ©. 10ff.; Neu: 
drud von D. v. Gerladh, Berlin 1839; übergegangen aus der Brandenburg.-Nürnb. 

5 Kirchenordnung von 1533 — Richter I, 177° — in die Brandenburg. von 1540, in 
die Kirchenorbnung der Herzogin Elifabeth von Kalenberg von 1542, in die Schweinfurter 
und Pfalz:Neuburger von 1543, in die Hobenlohifche von 1577 u. a.: Richter I, 323, 
362°; II, 22®, 30®, 401®; 1539 ins Yateinifche überfegt von Juftus Jonas: G. Ka— 
werau, Brieftwechjel d. J. J. I, Halle a. ©. 1884, ©. 298 Anm. 2; 1545 niederdeutſch 

ı0 überarbeitet von Georg Stenneberg in Hardegſen: Ztichr. für niederſächſ. Kirchengeichichte 
III [1898], ©. 224 ff., V [1900], ©. 281 ff.) namentlich noch Predigten von Veit Dietrich, 
Sohannes Matheſius, Johann Gigas und Chriftoph Viſcher. Mehrfach wird ausdrücklich 
angeorbnet, daß die Predigten den Kindern abgefragt werden follen, fo fchon 1538 in 
* Lippiſchen (Richter II, 499) und 1539 in der Sächſiſchen (R. I, 313%) Kirchen⸗ 

15 ordnung. 
Doc) zeigt fich auch fehr bald ſchon das Beftreben, die Kinder, bevor man fie den 

Katechismus wre lernen läßt, in das Verftändnis feines Tertes einzuführen und 
fie vor mechanischen Diemorieren zu betvahren. Eine Schulausgabe des Heidelberger Kate- 
chismus bon 1610 (Worrede datiert vom 10. März 1609) giebt vier Regeln, wie der 

20 Katechismus zu treiben fei, ift auch durch befondere Zuthaten (erflärende Scholien und 
Nandfragen) für ihre Befolgung eingerichtet; 1. follen einzelne ſchwierigere Ausdrüde 
erflärt (definiert) werden; 2. joll der Schüler gewöhnt werden, einen längeren Abjchnitt 
in eine kurze „Summa” zufammenzufaflen: 3. fol der Lehrer Fragen jtellen, die die 
Kinder aus dem Tert des Katechismus heraus zu beantworten haben, und joll dadurch 

2 den Ratechismustert „zergliedern” ; 4. fol der Katechismus durch Bibelfprüche und biblifche 
Geſchichten „beitätigt und beiviefen” werden (vgl. Mt d. Gejellichaft für deutiche Erziehungs: 
und Sculgeicichte IX [1899], S. 189 ff., auch Vormbaum, Schulordnungen II, 135 ff.). 

Die in diefen Regeln gegebene Methode beherricht den Katechismusunterricht bis tief 
in das 18. Jahrhundert hinein. Die Unruhen des bdreifigjährigen Krieges verhindern 

30 vor der Hand, daß fie ſich durchſetzt (3. B. wiſſen die Landgräfl. Heſſ. Schulorbnung von 
1618 und die MWeimarjche von 1619 noch nichts von ihr, ſondern jchreiben einfady vor, 
den Katechismus auswendig lernen zu laflen: Vormbaum II, 181, 226), dann aber 
eignet der „Methodus” Ernfts des Frommen von Gotha (in urfprünglicher Geftalt nur 
im Anhang des Ru, Begriffs“ zu finden; die Erneſtiniſchen Verordnungen, Gotha 

s5 1720, ©. 201 ff. und Bormbaum II, 295 ff. enthalten ihn in fpäteren Redaktionen) fie 
ſich an und bringt fie zur Geltung. Des Salomon Glaffius „Kurtzer Begriff“ (1642), 
der zu den Regeln des „Methodus“ die praktische hg ir om (Neudrud von Bode 
mann) ift ganz auf fie begründet; namentlih übt er das Definieren und Zergliedern ; 
ebenjo wie der Heidelberger Katechismus von 1610 giebt er durch an den Hand gejebte 

a0 Fragen Anleitung, den Tert des Katechismus den Kindern abzufragen; ein eigenes Spruch: 
buch, mit den „ſechs Häupt-Stüden Chriſtlicher Lehre” (d. i. Luthers Endhiridion) zum 
„Zeutichen Leje-Büchlein für die Schulen im Fürftenthumb Gotha” (1642) verbunden, joll 
der biblijchen Beltätigung des Katechismus dienen. 

Eine Schulordnung nad der andern ordnet nun vor allem das Serglievern des 
45 Katechismus an: jo die LandgräflichHeffiihe von 1656, die Gräfl.-Lippiiche von 1684, 

die Nürnbergifche von 1698, die der Franckiſchen Stiftungen in Halle von 1702, die Gräfl.: 
MWaldedihe von 1704, die von Sachſen-Eiſenach von 1705, die Kurfürftl.:Sädf. von 
1724, die Herzogl. Württembergifche von 1729, die Hildesheimifche von 1734, die Kurs 
fürjtl.:Braunfchtv.:Lüneburgfche von 1737, die Heilbronner von 1738, die der Herzogtümer 

50 Bremen und Verden von 1752, die Herzogl.Braunſchweigiſche von 1753, die Minden- 
Navensbergiiche von 1754 (Wormbaum II,460, 680, 757; III,28, 141 und bef. 142f., 
170, 283, 324, 354, 366, 436, 479, 505, 529; vgl. auch Joh. Maukiſch' Beitrebungen 
in Danzig: ZhTh 1858, S. 487 ff.). Orthodoxe und pietiftijch gerichtete Katecheten find 
in der Grundmethode völlig einig, nur empfinden die letzteren, daß das zerglievernde Ab- 

55 fragen den eigentlichen Zweck des Religionsunterrichts gefährdet und ermahnen deshalb 
„bei Traftierung des Gatechismi nicht bloß auf das Gedächtnis und auf den Verftand zu 
ſehen“. Bielmehr fol „auch das Gewiſſen durch eingeftreute Prüfungsfragen mit gerührt 
und der Mille durch Tiebreiche Ermahnungen, die recht von Herzen geben und aljo wieder 
zu Herzen dringen, zum Guten gelenkt und zu einer wahren Liebe des Herrn Jeſu ge 

co neigt werden“ (jo in der Heſſen-Darmſtädt. Schulordnung von 1733: Wormbaum TII, 
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349; ähnlich in der Herzogl. Holſteinſchen von 1745: V. III, 452; in der Kurfürſtl. 
Braunſchw.⸗Lüneb. von 1737 und der Minden-Ravensberger von 1754 finden ſich derartige 
Stellen neben den oben angeführten, die die Zergliederungsmetbode empfehlen). Daß er die 
Herzen zu beivegen mußte, darin allein beruht auch Ph. Jak. Speners bejondere Bedeutung 
als Katechet; ſonſt befolgt auch er, was fchon feine „Tabulae Catechetieae“ (Francof. 5 
ad M. 1683) beweifen, die Methode feiner Zeit; kurze zergliedernde Fragen zu ftellen 
bat er nad Chriſtoph Matth. Seideld Zeugnis (f. deſſen ſehr inftruftive „Deutliche An- 
weiſung zum rechten Catechiſiren“, Stendal und Gardelegen 1717, ©. 63) ganz bejonders 
gut verjtanden. In den beiden pietiftiichen Hauptlatechismen, in Speners „Erklärung ber 
hriftlichen Lehre” von 1677 (neu berausgegeben vom Evangel. Bücher-Verein, Berlin, 10 
3. Aufl. 1852) und dem fogenannten Dresdener Kreuz-Hatechismus von 1688 (neu ber: 
ausgegeben von B. A. Langbein, Dresden Sig tritt jenes Dringen auf Bewährung des 
Gelernten im Leben in —* hervor, wie: „Wie moͤgen uns die empfangenen Güter 
der Taufe zur Gottſeligkeit antreiben? Wie mag uns die in der Taufe empfangene 
Gerechtigkeit Jeſu Chriſti zur Gottſeligkeit reizen? (Spener Fr. 1056 u. 1057) Wien 
dient und die Lehre, daß Gott ein Geift fei, zu einem gottjeligen Leben? Wie dient und 
diefe Lehre zu einem kräftigen Troft? Wie dient uns die Lehre von Gottes Ewigkeit zu 
einem gottjeligen Leben?“ u. |. w. (Sreuzfat. Fr. 118— 120). Andere Katechismen widmen 
der „rechten Bewegung der Herzen“, der „Praxis“, wie auch furziveg gejagt wird, ein 
eigenes ag ern der Auslegung; jo „D. Martin Luthers Kleiner Catechismus neben ans 20 
gehengter kurtzer Anleitung auf desſelben VBerftand ... für die Schuljugend in denen 
Ober: und UntersHerrichaften der Graffchaft Echwargburg Sondershäufticher Lini auf: 
gefertiget“ (Arnftabt 1671) in feinem vierten Teil, „welcher begreifft eine kurtze Anweiſung 
des Gatechismi zur Übung der Gottfeligfeit.” 

Doch hat auch der Pietismus nicht verhindern fünnen, daß der Hatechismusunterricht 25 
mehr und mehr in reinen Mechanismus ausartet. Schon Chriftoph Albr. Löſeckens weit 
verbreitete (3.8. Vormbaum III, 608 f.) Katechismen (der „zergliederte Gatechismus, worin 
der kleine Ent Lutheri in richtiger Ordnung von Wort zu Wort auf eine leichte und 
deutliche Art zergliedert wird“ 1739 in 5. Aufl. und der „erflärte Heine Cat. Lutheri“ 
1. Aufl. 1737) tragen dazu bei; Job. Zul. Heder, der Verfaſſer des Preußiſchen Gen.: 30 
Land⸗Schul⸗Reglements von 1763 (j. darin hinf. des Katechismusunterrichts: Vormbaum 
III, 547), übt jelbjt die Zerglieverungsmethode mit Meifterichaft, in den Händen anderer 
verführen auch feine Bücher (ſ. b. Zezſchwitz, Syſt. d. Katechetik II,2,2 ©. 65 ff.) zu ge 
danfenlojer Nahahmung. Die fchlimmfte Entartung ftellt die fogenannte Litteralmethode 
dar: die —* des Katechismus tabellariſch ordnend, ſollte fie feinen Inhalt den Kindern 35 
recht anſchaulich vor die Augen ftellen, wirkte aber mehr verwirrend, als belehrend, zu= 
mal fie bie — Worte nur mit ihren Anfangsbuchſtaben bezeichnete (Beifpiele bei 
Zezſchwitz a a.D.). 

Aber während die alte Methode in ſolchen Abſurditäten ſich verliert, bahnt ſich eine 
neue an. Schon im Jahre 1735 erſcheint Joh. Lorenz von Mosheims „Sittenlehre der 40 
heiligen Schrift”, in der er auf Verbeflerung des Religionsunterrichts dringt, dafür aud) 
einige grundlegende Ratjchläge erteilt. Namentlich fordert er im Gegenſatz gegen die nur 
nah Maßgabe des zu zerglievernden Sates gebildeten Fragen Ge De dee 
Lehrgeipräche (Näheres bei Schian, Sofratit ©. 6ff.). Ueber eine fruchtbare Anregung 
geht fein Einfluß aber nicht hinaus. Wirklich bahnbrechend wirkt erit der Nationalismus, 
Bon rationaliftiihen Vorausſetzungen aus fordert Joh. Bernh. Baſedow in feiner „Ab: 
bandlung vom Unterricht der Kinder in der Religion” (1764) vor allen Dingen, daß 
man die Kinder nichts austvendig lernen laſſe, als was fie verftanden hätten, ferner daß 
man fie nur durd eigenes Nachdenken neue Erkenntniſſe gewinnen laſſe und jie dazu an— 
leite durch belehrende Fragen. In feinem zweiftufigen Fragkatechismus „Grundriß der so 
Religion, welche durch Nachdenken und Bibellorichen erfannt wird“ giebt er zu feinen 
tbeoretiihen Winfen die praftiiche Ausführung. Die Ausbreitung der neuen Methode, die 
vielleicht unter dem Einfluß von Mendelsſohns „Phaedon“ (1767) und Vernets „Dia- 
logues Socratiques“ (ſchon 1760 deutſch in Halle a. ©. erfchienen) die Sokratiſche ges 
nannt wird, hält mit der des Nationalismus gleichen Schritt. Bon Karl Friedr. Bahrdt 55 
in feinem „Philanthropiniſchen Erziehungsplan” (Frankfurt a. M. 1776) weiter aus: 
gebildet, von Do Friedr. Chrift. Graeffe („Vollſtänd. Lehrbuch der allgemeinen Katechetik“, 
Göttingen 1795 ff.) durch die Kantifche Philoſophie begründet, findet fie in “oh. Peter 
Miller („Antweifung zur Katechiſierkunſt“ und „Unentbehrliche Exempel zum Katechiſieren“), 
Job. Chrift. Dolz (Katechetiſche Unterredungen über religiöje Gegenftände”, Leipzig oo 

= * 
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1795.  „Satechetifche Jugendbelehrungen”, Leipzig 1805), namentlich aber in Guft. Friedr. 
Dinter (ſ. d. A. Bd IV, 670) ihre Hauptvertreter (Schian a. a.D. ©. 118 ff. 199 ff.). Zabl- 
reiche neue Lehrbücher entitehen, die teils die alten Belenntnisfatechismen völlig bei jeite 
jegen (jo die Züricher „Fragen an Kinder” 1772: ſ. Schian a. a. O. ©. 82ff.), teils fie 

sin einen Anhang verweiſen (jo der weit verbreitete, 5. B. auch in Württemberg — |. 
unten ©. 153,5) — und Straßburg — vgl. Ernft u. Adam, Kat. Geſch. d. Elſ., ©. 161 ff. — 
eingeführte „Katechismus der hriflichen Lehre zum Gebrauch in den evangelifchen Kirchen 
und Schulen der Kgl. Braunfchweig. Lüneb. Churlande“ von 1790). Joh. Gottfr. Herder 
verfucht den kleinen Lutherſchen Katechismus nad) den neuen Grundjägen zu erflären 

ı0 („Luthers Catechismus“, Weimar [1800])). Nur ganz vereinzelt behält man den alten 
Katehismus bei Einführung der neuen Yehrmethode bei (jo in Kurfachien den Dresdener 
Kreuzlatehismus: vgl. die Schulorbnung von 1773: Vormbaum_ III, 673). 

In der Verquidung mit der Vernunfttheologie liegt die Schwäche der Sofratif. 
Wenn Heine. Beitalozzi ihr vorwirft, daß fie aus den Kindern herausholen wolle, was 

ı5 in ihmen nicht vorhanden fei, fo ift der Grund diefes Mangel eben jene Verbindung. 
Peſtalozzi, jelbft noch rationaliftifch beeinflußt, hat das mehr gefühlt, als Har erfamnt. 
Seine Nachfolger in der Polemik gegen das Sofratifche Verfahren haben es aber, je mehr 
fie die rationaliftiiche Theologie —— immer deutlicher ausgeſprochen. Namentlich 
hat Schleiermacher darauf hingewieſen, daß die Sokratik den Offenbarungscharakter der 

20 chriſtlichen Religion und ihre Geſchichte verkenne. Marheinecke, Nitzſch, Kraußold, Harms, 
Hüffell find ihm gefolgt. Aus dieſer Polemik iſt die heute giltige Katechiſationsmethode 
ertwachjen, die das entwidelnde Verfahren von der Sofratik gelernt hat, die aber nicht 
den natürlichen Menjchenverftand und die fogenannte natürliche Religion, fondern die Ur- 
funden der Offenbarung und die Gejchichte der Kirche ald Grundlagen für die Entivide- 

35 lung benußt (f. d. A. „Hatecheje”, oben ©. 121). 
So ift man über die Unterrichtömethode im ganzen einig, aber binfichtlich des beim 

Unterricht zu verwendenden Hilfäbuches gehen die Anfichten weit auseinander. eiftens iſt 
der Berlauf in neuerer Zeit jo geiveien, daß zunächſt einzelne Pfarrer die rationaliftifchen 
Katechismen abjchaffen und zu den alten Belenntnisfatechismen zurückkehren, teild nur 

so ihren Tert zu Grunde legen, teild auch die alten erponierten Katechismen wieder hervor— 
juchen, teild neu entftandene Auslegungen einführen. Da andere die rationaliftiichen Ka— 
techismen beibehalten — viele freilich nur als Spruchbuch —, fo entjteht bald ein buntes 
Durcheinander der verjchiedeniten Lehrbücher. Dann fchreitet die Behörde ein, ftellt 
ftatiftifch die in Gebrauch befindlichen Katechismen feit und fucht ibre Zahl zu vermindern. 

35 Hier wird eine Anzahl Katechismen zum Gebrauch freigegeben, dort wird dem Tert der 
Konfeſſionskatechismen nur eine Spruchſammlung hinzugefügt ; anderswo ift man darauf 
bedacht, durch einen neuen Landeskatechismus der Vielgejtaltigkeit ein Ende zu maden. 
Befondere Aufgaben jtellt die Union. Bald läßt man den in einer Gemeinde vorherrichen- 
den Belenntnisftand für den zu gebrauchenden Katechismus entjcheidend jein, jo daß 

0 in einer Landes: bezw. Provinzialkirche Endiridion und Heidelberger Kat. nebeneinander 
—— werden, bald kombiniert man auch beide Bücher zu beſonderen Unions— 
atechismen. . 

Nachfolgend geben wir eine Llberficht über die heute in den deutſchen Landes— 
firhen und kirchlichen Gemeinfchaften in Gebrauch befindlichen Lehrbücher; bier und 

6 a fügen er in Ergänzung der allgemeinen Überficht einige Fatechismusgefchichtliche 
tigen nad): 

A. Bon den unierten Gebieten bat a. Anhalt dur Stirchengefeg vom 
24. Februar 1892 die Tertausgabe des Heinen Yutberfchen Katechismus („Der Kl. Kat. 
D. M. Luthers. Amtl. zu. für die evangel. Yandeskirche des Herzogtums Anhalt“, 

co Deffau, B. Baumann) zum Neligionslehrbuch erklärt, hat aber in Rüdficht auf die Re— 
formierten einige Abweichungen geftattet ; jo darf namentlich die Lehre von den Safra- 
menten auf Grund von Schrifttvorten behandelt werden; neben dem Katechismus wird 
ein Spruchbuch gebraucht. Damit find der in den reformierten Gemeinden des Herzog: 
tums Göthen feit 1783 gebrauchte Heringiche Katechismus und der ſeit 1831 in ben 

55 unierten Defiaufchen Gemeinden gebrauchte „Katechismus der chriftlichen Lehre nach dem 
Bekenntniſſe der evangelischen Kirche für das —— Anhalt⸗ Deſſau“ (Deſſau, H. Hey⸗ 
bruch) abgeſchafft. Einen früheren Anhaltiſchen Katechismus von 1599 enthält G. Allihn, 
Die ref. Kirche in Anhalt-Cöthen 1874, ©. 163 ff. 

b. Die Großberzogtümer Baden und Heſſen, Walded, Hanau, die Rheinpfalz und 
co Birkenfeld haben eigene offiziell eingeführte Untonsfatechismen. 



Katechismen und Katechismusnuterricht 145 

Baden: Der „Katechismus für die evang. proteſtantiſche Kirche im Großherzogt. 
Baden“ (Lahr, J. H. Geiger), eine freie Zuſammenarbeitung des Enchiridions und des 
Heidelberger Katechismus, ift im Jahre 1882 eingeführt. Er ift der dritte Landeskatechis— 
mus nad) der Union (1821); der erfte erfchien 1836, eim zweiter 1856; in den erjten 
Jahren nad) der Union behielt man noch die bis dahin in Gebrauch befindlichen Kon- 5 
feſſionskatechismen bei. i 

Großh. Heilen: Seit 1894 ift eingeführt der „Hatechismus für die evangelifch- 
unierten Gemeinden des Großherzogt. De (Darmftadt, J. Waiß), der in den zehn Geboten 
und im Glauben ganz auf dem En iridion bafiert, fonjt aber auch den Heidelberger Ka— 
techismus benußt. Daneben gebrauchen Iutheriihe Gemeinden den „Heinen Katechismus 10 
Luthers mit beigefügten beififchen Frageftüden, nebft einem Spruchbuch und einem Abriß 
der Kirchengeſchichte“ (Gießen, Rider), reformierte Gemeinden den Heidelberger Katechismus. 
Die den heſſiſchen Katechismen eigentümlichen ſogen. „Heffiichen Fragſtücke“ find hervor: 
gegangen aus dem Konfirmandeneramen, das in der Heſſ. Kirchenordnung von 1566 und 
nad ihr in der Yandesagende von 1574 fich findet; jpäter find fie in den Darmftäbter ı5 
Katechismus (j. u. ©. 152, 10) eingearbeitet worden (vgl. W. Diehl, Zur Gefch. der Kon- 
firmation, Gießen 1897, bei. ©. 131 f.). 

Walded: Seit 1899 gilt der „Katechismus für die evang. Kirche, Schule und 
Gemeinde der Fürftentümer Waldef und Pyrmont” (Mengeringhaufen, Weigel), eine Er- 
Härung des Endjiridions in thetifcher Form; bei der Lehre vom Weſen des hl. Abend- 20 
mahls (S. 92f.) find Luthers, Zwinglis und Calvins LYehrmeinung einfach nad einander 
aufgeführt; dann heißt es: „Die in unferer Landeskirche 1821 eingeführte Union bat, 
unbejchadet diefer Verſchiedenheit der lutheriſchen und der reformierten Auffafiung, die 
Abendmahlsgemeinichaft beider Konfeffionen hergeftellt.” Luthers Heiner Katechismus 
ift zuerft eingeführt worden durch die Kirchenordnung von 1640, eine offizielle Auslegung 25 
dazu 1679, die bi8 1828 in Gebrauch geblieben ift; 1828 tritt das „Yehrbuch der Religion“ 
(1. Teil: Glaubenslehre; 2. Teil: Pflichtenlehre) an ihre Stelle, das dann allmählich außer 
Gebrauch gefommen ift. 

Im ehemaligen Herzogtum Naffau wird feit 1888 gebraucht: „Evangelifcher 
Katechismus, herausgegeben von der Bezirksſynode Wiesbaden” (Wiesbaden, Verl. d. 30 
— Witwenfonds): eine Ineinanderarbeitung des Lutherſchen und des Heidelberger 

atechismus. 
In der ehemaligen Grafihaft Hanau gilt: „Der Heine Katechismus Luthers und 

der Heidelberger Katechismus mit einem gemeinfamen Spruchbuch zu beiden. Zum Ge 
brauch für Kirchen und Schulen herausgegeben vom Ev. Confiftorium zu Hanau” (Hanau, 35 
Berl. d. ev. Waiſenhauſes, 9. Aufl. 1897), eine Nebeneinanderftellung der beiden Kate: 
chismen. In einer größeren Anzahl ehemals veformierter Gemeinden wird gebraudht 
„Der Heidelberger Katechismus mit Bibelſprüchen. Zum befjeren Verftändnifje für die 
Katechumenen zergliedert von Dr. 9. v. Rocques, neu berausgegeb. von F. v. Nocques“ 
(Kaffel, Hühn, 12. Aufl. 1894). «0 

In der Rheinpfalz ift eingeführt der von der Generaljunode 1869 befchlofiene 
und 1871 genehmigte „Katechismus für die vereinigte proteftantifch-enangelifch-chriftliche 
Kirche der jo. (Speier, Berl. d. Pfarrwitivenk.), ein jelbitftändiger Katechismus bier 
und da mit Anklängen an den Heidelberger und Lutherſchen Katechismus: 1. Teil: Die hriftl. 
Glaubenslehre. I. Von Gott dem Vater. Der Menſch und die Sünde. II. Bon Jeſu ss 
Chrifto, dem Sohne Gottes. III. Von dem bl. Geifte (a. in den einzelnen Chriſten; 
b. die Gemeinſchaft der Chriften oder die Kirche). Die Gnabenmittel. 2. Teil: Das 
hriftlihe Glaubensleben. I. nad) Gottes Geboten. II. im Gebete. Im Anhang werden 
die fünf Hauptjtüde ohne Erklärung aufgeführt: Glaube, zehn Gebote, Einfegung der 
Taufe und des Abendmahls, Gebet des Herm. Der Katechismus ift der dritte feit der so 
Einführung der Union: der erjte wurde 1821, der zweite 1853 befchloffen. 

Im Fürftentum Birkenfeld wird gebraudt der „Katechismus der chriftlichen 
Lehre für die evangelifch-proteftantifche Kirche, insbejondere in Rheinheſſen“ (Wiesbaden, 
€. ©. Kunzes Nachfolger): 1. Teil: Chriftliche Glaubenslehre (Frage 1—97); 2. Teil: 
Chriftliche Sittenlehre (Fr. 98 — 148), eine Bearbeitung des Badiſchen Katechismus 55 
bon 1836, der 1843 bei Einführung der Union zuerft in Gebrauch genommen tar. 
— Pfarrer benutzen auch das Enchiridion und gebrauchen den Landeskatechismus als 
Spruchbuch. 

e. In den alten Provinzen des Königreichs Preußen beſtimmen im Ein— 
vernehmen mit den betreffenden Provinzial-Synoden die Konſiſtorien eine Anzahl von 

RealsEncyflopäbie für Theologie und Kirdye. 3. U. X. 10 

> 
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Lehrbüchern, die beim Unterricht gebraucht werden dürfen (Kirchengem.: und Synod. 
Ordnung von 1879 8 65 Nr. 3 al. 2). So find genehmigt und werben gebraucht: 

in der Provinz Brandenburg: „Dr. M. Luthers Kl. Katechismus als ganb- 
büchlein für Konfirmanden bearbeitet von J. F. Bachmann“ (Berlin, W. Schulge. 80. Ausg 

5 1898); „Erklärung des Kl. Katechismus Dr. M. Luthers, in Fragen und Antworten 
verfaßt von J. Crüger” (Leipzig, Amelang. 37. Aufl. 1894); „Der Kl. Kat. Luthers, aus 
ich ſelbſt erflärt, wie aus der heiligen Schrift, namentlich ihren Gejchichten erläutert von 

. Sigism. Jaspis“ (Köln, W. Hafjel, 1. Aufl. 1850); im Norden der Provinz wird 
auch der Medlenb.-Schtweriner Landeskatechismus (ſ. unten ©. 150, 40) — 

10 in der Provinz Oft: Breußen: „Dr. Mart. Luthers AU. echismus nebjt 
furzer Auslegung von ©. B. Weiß, neu bearbeitet von Ladner” (Königsberg, Hartung, 
1894); 

in der Provinz Wefte Preußen: neben dem in Oſt-Preußen gebrauchten auch 
„Dr. M. Luthers HI. Kat. ftreng nad; dem Wortlaute erflärt und mit Sprüchen, bibl. 

15 Geh. u. Kirchenliedern erläutert von G. Gottſchewsli“ (Mobrungen, Rautenberg, 5. Aufl. 
1882); „Luther Kat. für Kirche und Schule ausgelegt von R. Nefjelmann, durchgejehen 
von C. U. v. Hafe” (Leipzig, Neichardt, 11. Aufl. 1895); 

in der Provinz Pommern: der Satechismus von Jaspis (f. oben 3. 6); 
„Auszug aus dem allgemeinen Yehrbuche: Die chriftliche Lehre im Zufammenbang. Neu 

20 bearbeitet Stettin 1885” (Stettin, F. Hefjenland); Gigas’ Übung des Heinen Katechismus 
D. M. Luthers (war nicht aufzutreiben ; ſchon 1693 eingeführt; vgl. darüber Langemack, 
Hist. cat. III, 411ff.); „Der Kleine Katechismus Dr. M. Luthers nebjt der Ordnung 
des Heild und der Lebenspflichten” (Stettin 1885, F. Heflenland); „Albr. Joachim 
v. Krafevig’ Übung des kl. Katechismus Dr. M. Luthers für Junge und Alte. Neue 

25 Ausgabe” (Stralfund, NRegierungsdruderei. Vgl. Langemad a. a. O. ©. 412f.: danach 
1725 zuerſt erjchienen); der Medlenburg:Streliser Landeskatechismus; Bachmanns Hand: 
büchlein (f. oben 3. 3); in den reformierten Gemeinden: Der Heidelberger Katechismus, 
namentli in den Ausgaben von N. Fournier (Berlin, Wohlgemuth, 6. Aufl. 1890) oder 
von A. Hermann (Elberfeld, Schmachtenberg, 2. Aufl. 1840); 

30 in der Provinz Sachſen: neben J. Grügers Katechismus (f. oben 3.5) der Tert 
des Enchiridiong in dem „Evangel. Religionsbuch v. W. Armitroff” (Yangenjalza H. Beyer u. 
Söhne); „Kurzgefaßte Erklärung des Kl. Kat. Dr. M. Luthers von ©. Pfeiffer” (Glogau, 
Flemming, 5. Aufl. 1892); „Yuthers AI. Kat. mit Spruchbuch von A. Falde” (Halle a. ©. 
1890) ; „Hilfsbuch für den Konf.-Unterricht. Ein kurzer Leitfaden auf Grund des Luther 

35 fchen Kat. von Förfter” (Halle a. S., Strien, 2. Aufl. 1892); „Konfirmandenbucd nad 
Luthers Kat. zur Vorbereitung und Wiederholung von Borghardt und Piſchon, aufs neue 
durchgejehen von A. Kirchner” (Stendal, Franzen u. Groſſe, 7. Aufl. 1883); 

in der Provinz Poſen: neben Jaspis (f. oben 3. 6), Stardes und Förfters (ſ. o. 
3. 34) und Pfeiffer (ſ. oben 3. 32) Katechismen aud) „Die evangel. Kirche nach ibrem 

0 Slaubensgrund und Yiebesleben von C. Kaulbach“ (Berlin, Gärtner, 2. Aufl. 1886): eine 
Auslegung des Endiridions; auch Auslegungen von Saran und “jonas ; 

in der Provinz Schleſien murde durch Konj.: Verfügung vom 28. Januar 
1857 unterfagt der Gebrauch von Müller und Lingke, Luthers Kat.; Handels Evang. 
Chriſtenlehre; Hoffmanns Kat. der chrijtl. Yehre; der Heinen Bibel von Ziegenbein (ſ. u. 

4 ©. 151, 15); Parifius’ Katechismus. Empfohlen wurden dagegen: „Der Kl. Kat. Lutheri als 
Srundlage einer ausführlichen Unterweifung im Chriftentum” (Frankf. a. M., Milde, 21. Aufl. 
1894): d. i. der ſogen. Barmener Katechismus; Speners Erklärung der dhriftl. Lehre 
(j.v. ©. 143,9); „Yutbers Katechismus von R. Stier” (Berlin, Oehmigke, 3. Aufl. 1836) ; 
Bachmanns Handbüchlein (j. oben 3. 3); Wernerd Xeitfaden; der Glogauer Tabellen: 

0 Katechismus; Jaspis' Katechismus (f. oben 3.6); Theels Katechismus; „ragen und 
Antworten zu den ſechs Hauptitüden des HI. Kat. Dr. M. Luthers” (— „Haus, Schul: 
und Kirchenbuch für Chrijten des luth. Belenntnifjes herausgegeben von W. Löhe“ I. Teil 
2, Abt. Gütersloh, Berteldmann, 4. Aufl. 1877); Kählers Bearbeitungen und ber alte 
Delser oder Breslauer Katechismus d. i. der Katechismus Walthers (f. unten ©. 149, 14). 

55 Mährend die übrigen ſich nicht in Gebraucd erhalten haben, hat dieſer leßtere in folgender 
Bearbeitung ſich durchgejegt: „Dr. M. Luthers Kl. Kat. unter Zugrundelegung des alten 
Breslau:Delser, urjprünglih Yüneburg:Gellejhen Katechismus, in Fragen und Antworten 
erklärt von H. Wendel” (Breslau, Dülfer, 69. Aufl. 1897) und war 1890 in 658 unter 
707 Gemeinden in Gebrauch. Wereinzelt werden neben ihm gebraucht: Grügers Katechis- 

60 mus (j. oben 3.5); „Luthers Kl. Kat. in Fragen und Antworten einfach zergliedert 
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und mit Zeugniffen aus Gottes Wort in der Kirche verfehen von K. A. Kolde” (Breslau, 
— 7. Aufl. 1886); „Der Kl. Kat. Luthers von Reymann“ (Breslau, 20. Aufl. 
1888) ; 

in der Brovinz Weftfalen find außer den in der „Kirchenorbnung für die evang. 
Gemeinden der Prov. Weltfalen und der Rheinprovinz” vom 5. März 1835, herausgegeb. 5 
von Th. Müller, neu bearbeitet von PB. Schufter (Berlin 1892) ©. 598 ff. aufgeführten 
36 Katechismen durch die 20., 21., und 22. Provinzialfunode noch genehmigt worden der 
„Heidelberger Katechismus, eingerichtet von der Synode Tedlenburg” und „Evangelifcher 
Katechismus, unter Benußung des Yuth. und des Pfälzer Kat. entworfen von E. Sachſſe“ 
(Berlin, Reuther u. Reichard, 2. Aufl. 1894). Vorwiegend gebraucht werden in dem 10 
lutberifchen Minden-Ravensberger Gebiet „Der Heine Cat. Dr. M. Lutheri jamt einer 
furzen Anleitung zu befjerm Berftande desſelben. In gewiſſe Fragen und Antworten 
eftellt von den gejamten evang. Predigern zu Herford. Nach Beichlüffen der Weſtfäl. 
rov.Synode mit Bibeliprüchen vermehrt” (Gütersloh, Bertelsmann, 1873): d. i. der 

jogen. Herforder Katechismus aus dem Jahre 1690; im reformierten Siegerlande und im 15 
MWittgenjteinichen „Der Heidelberger Kat. herausgegeben im Auftrage der Kreisſynode 
Siegen von Th. Müller” (Barmen, Klein, 1875); im Tedlenburger Yande der Heibel- 
berger Katechismus in der vorhin (3. 8) genannten Ausgabe; in der Grafſchaft Marf 
das „Konfirmandenbüchlein für die Jugend evangelifcher Gemeinden von Karbach, neuere 
Ausgabe von Wiesmann” (Mannheim, Schwan u. Göß, 2. umgearb. Aufl. 1834). %© 

in der Rheinprovinz weiſt ſchon die 19. Prov.:Synode (1887) auf die Unzahl 
der in der Provinz gebrauchten Katechismen hin, die 20. Synode befchließt eine Sichtung 
der bis dahin genehmigten Katechismen, der 22. Synode (1893) liegt dann eine von den 
Superintendenten zufammengeftellte Überficht über die in Gebrauch befindlichen Bücher vor: 
danach werden verſchiedene Ausgaben des Heidelberger Katechismus damals in 140 Ge: » 
meinden, zahlreiche Ausgaben des Endiridions in 131 Gemeinden, der 1859 zuerſt ein- 
geführte „Evang. Katechismus, herausgegeben von der rheinifchen Provinzial-Synode“ 
Elberfeld, Sam. Lucas): d. i. der fogen. Provinzialfatechismus, ein den Heidelberger 
at. und das Endiridion verjchmelzender Unionsfatehismus, in 179 Gemeinden, und 

anderweitige Katechismen in 27 Gemeinden gebraudt. Von diefen Katechismen werden 30 
durch die 23. Synode (1896) außer dem Provinzialfatehismus noch ferner genehmigt 
folgende Ausgaben des Heidelb. Katechismus: die Ausgabe von Berg:Altgelt (herausgegeb. 
zum Beiten der Elberfelder ref. Klaffitalwittwenfaffe) ; die neue revidierte Duisburger 
Ausgabe (Duisburg, Job. Ewich); die Gladbacher Ausgabe (M. Gladbach, — die 
Ausgabe der Synode Mörs (Mörs, Sparmann); die Ausgabe von W. Mohn (Neutvied, 35 
Heufer); die Ausgabe der Mühlheim-Kettwiger Yehrerfonferenz, der die fünf Hauptitüde 
des Fl. Lutherſchen Katechismus im Anhange beigefügt find Mühlheim a. Ruhr, Goll); 
die Ausgabe der Kreisſynode Siegen (ſ. o. 3. 16); folgende Ausgaben des Enchiridions: 
die Tertausgaben vom Ev. Stift in Coblenz und von K. Th. Schneider (Neumied, 

eufer) ; ferner die Ausgaben von W. Harniſch (Verlag des chriftl. Vereins im nördl. a0 
eutichland) ; von Seiler, neu bearbeitet im Auftrage der Kreisfunode Wetzlar (Wetzlar, 

Schnisler) ; von Fechner (Maljtatt, Spieß) ; endlich von den anderweitigen Katechismen: 
Katechismus der chriftlichen Lehre mit Beziehung auf die beiden fombolifchen Katechismen“ 
(Unterbarmen, Red und Turk); „Zufammenftellung der tichtigiten Fragen des Heibel- 
berger und des Lutherfchen Katechismus” (Düfjeldorf, Voß & Co.). Alle anderen noch im « 
Gebrauch befindlichen Katechismen (f. fie in den Verhandlungen der 23. rhein. Provinzial: 
Synode vom 5.—23. September 1896, Coblenz 1897, Buchdruck. des Evang. Stifte, 
©. 248 ff. und 260f.; vgl. auch die Verhandl. der 22. Synode vom 9.—27. September 
—— Opladen, Aug. Arndt, 1894, ©. 346 ff. auch 332ff.) ſollen mit der Zeit beſeitigt 
iverden. 50 

B. In den lutberifhen Gebieten wird überall Luthers Feiner Katechismus 
gebraucht, im Heffiichen in Verbindung mit den ſogen. „Heifiihen Fragſtücken“, in Würt- 

g mit Brenz’ Katechismus verbunden. Der Tert des Enchiridions wird neuerdings 
mehr und mehr nad) dem von der Evangelifchen Konferenz in Eiſenach (9., 10. und 
12. ‘juni 1882) vorgefchlagenen Terte (ſ. über ihn H. J. R. Calinid, D. M. Luthers EI. 55 
Kat. Beitrag zur Tertrevifion desjelben, Leipzig 1882) gejtaltet. 

a. Hinfichtli der neben dem Tert des Endiridions zu gebrauchenden Hilfsmittel 
cht Freiheit, wenn auch nicht überall de iure, jo doch de facto, in Koburg, in der 

utheriſchen Kirche — an in Hamburg, in der luth. Kirche der Brov. Hannover 
und in Frankfurt a. M. 60 

10 * 
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In Koburg kann die Behörde jederzeit gegen ein in Gebrauch genommenes Bud) 
einfchreiten. Gebraucht wird neben dem Endiridion ein Spruchbuch oder auch K. Schwarz, 
Grundriß (ſ. u. ©. 153, 9). 

In der Kirche 4. E. Elſaß-Lothringens unterliegen die gewählten Bücher 
5 der Genehmigung des Direktoriums. Gebraucht wird „Die alte Straßburger Kinderbibel, 
das ift die ſechs Hauptftüde der chriftlichen Lehre mit Klaren Sprüchen der hl. Schrift von 
einem Ehrwürdigen Kirchenconvent in Straßburg zum Gebraud der eveluth. Gemeinen 
verordnet. Neu verlegt mit Ergänzungen und Grläuterungen” (Straßburg, Bomboff) : 
ein Spruchbuch, vom Herausgeber der neuen Bearbeitung, Friedr. Horming, dem ob. 

ı0 Marbach (7 1581) zugefchrieben, jedenfalls vor 1689 entitanden, da es von Spener feinen 
Hatechismuspredigten zu Grunde gelegt wurde (vgl. A. Ernft u. 3. Adam, Katechetiiche 
Gejchichte des Eljafjes bis pur Revolution, Straßburg 1897, S. 173f.); ferner wird ges 
braucht: „Erklärung des kleinen Kat. Yuthers von Ch. F. v. Boeckh“ (Kempten, Dann 
heimer, 27. Aufl. 1896; vgl. u. ©. 152,4); auch „Handbüchlein für jung und alt oder 

15 Kat. der ev. Heilslehre von F. Härter“ (Straßburger Verlagsanftalt, 10. Aufl. 1893). 
Im Sabre 1854 fuchte man die Zahl der in Gebrauch jtebenden Katechismen zu reduzieren ; 
damals wurden 15 verſchiedene benußt, namentlich der fogen. Konferenz-Katechismus: der 
„Katechismus der chriftlichen Lehre zum Gebrauche der evangelischen Jugend in dem 
Elſaß und deutjchen Lothringen“, eine von der Paltoralfonferenz von 1837 angenommene 

20 Bearbeitung des Badiſchen Katechismus von 1836; ferner „Der lautere Lehrbrunn 
Israelis giebt Lehrwaſſer die Fülle, d. i. der chriftliche Kat. Dr. Lutheri“ (ſ. Ernft und 
Adam a. a. O. ©. 264 ff.); und die „Evangelifche Glaubens: und Sittenlehre von Chr. Fr. 
Seiler” (Erlangen, 10. Aufl. 1879): legtere von der Nheinpfalz her eingedrungen. Über 
die ältere Kat.:Gejch. des Elſaſſes |. Emft u. Adam, Kat. Geſch. 

26 In Hamburg und in der luth. Landeskirche der Prov. Hannover haben noch zwei 
ganz veraltete Lehrbücher rechtliche Geltung, die aber nur von wenigen und auch von 
diefen meift nur als Spruchbudy benußt werden. 

In Hamburg gilt noch „Kurzer Inbegriff der Chriftlichen Lehre in Fragen und 
Antworten, jchriftmähig ausgefertiget von dem Hamburgifchen Minifterio“ (Hamburg, Berl. 

30 der Predigerwitwenkaſſe): ein 1818 eingeführtes Lehrbuch, das allerdings auch das Endi- 
ridion enthält, diefes aber nicht auslegt, fjondern den Stoff nach den beiden Rubriken: 
Glaubenslehre und Pflichtenlehre gliedert. Es ift feiner Zeit an die Stelle getreten für 
die 1753 — Kurtzgefaßte Erklärung der im kleinen Catechismo Lutheri enthaltenen 
Göttlichen Wahrheiten in Frage und Antwort ſchrifftmäßig ausgefertiget von dem Ham— 

85 burgiſchen Miniſterio.“ 
In der Prov. Hannover ſteht noch in Geltung der am 1. November 1790 ver— 

ordnete und am 9. Januar 1791 eingeführte „Katechismus der chriftlichen LZehre zum 
Gebraud in den evangelifchen Kirchen und Schulen der Kgl. Braunſchw.-Lüneb. Chur: 
lande“ (fpäter: „des Königreichs Hannover“, } o. ©. 144,7), der auch vorne das Enchiridion 

40 abdrudt, dann aber ohne Rüdficht darauf folgende Abjchnitte bildet: 1. Von Gott und der 
bl. Schrift; 2. Von der Schöpfung und Vorſehung; 3. Vom Menſchen; 4. Von der Er- 
löfung des menfchlichen Geſchlechts; 5. Von der Heiligung des Menſchen; 6. Vom fünf: 
tigen Zuftande des Menschen und der Welt überhaupt; 7. Bon den Pflichten und ber 
Tugend eines Chriften (der Abjchnitt enthält von den 153 Seiten des Kat. allein 88); 

45 8. Bon den Saframenten. Durch Königliche Verordnung vom 14. April 1862 wurde 
eingeführt „Dr. Mart. Luthers Kleiner Katechismus mit Erklärung“: eine in erfter Linie 
vom Sup. Lührs beforgte Überarbeitung des ehemal. Waltherichen Katech. (j. u. S. 149, 11). 
Gegen ibn erhob fich aber ein derartiger „Sturm“ (ſ. d. Brofchüren-Litteratur im Katalog 
der Bibliothek des hiſtoriſchen Vereins für Niederfachien, Hann. 1890, ©. 72 ff.), daß der 

so König feine Einführungsverordnung am 19. Augujt 1862 zurüdnabm. Neuerdings hat 
die 5. Landesſynode im Jahre 1893 dem Landeskonfiftorium den Wunſch nad einem 
erponierten Katechismus ausgeſprochen; nad einer auf ber 6. Landesſynode (1899) ab: 
gegebenen Erklärung ift e8 aber noch nicht gelungen, mit dem Kgl. Prov.-Schulfollegium 
über den vorgelegten — und im Manuffript gedrudten — Entwurf (einem „Hülfsbuch“ 

55 in thetifcher Form, das zunächft den Gemeinden nur zur Einführung „empfohlen“ werden 
foll) eine Einigung zu erzielen. Gegenwärtig wird am meilten gebraucht das 1867 zuerſt 
erichienene „Spruchbuch zu den fünf Hauptjtüden von C. Erd” (Hann., C. Meyer), das in 
fpäteren Auflagen von G. Spiefer, H. Mehliß und W. Nothert überarbeitet und „mit 
Wort: und Sacherklärungen“ verjehen ift; daneben „Der Heine Kat. Dr. M. Luthers 

wo kurz ausgelegt von 2. W. Fride” (Hann., Stephansitift, 1. Aufl. in thet. Form: 1885; 
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in erotem. Form: 1888) und „D. M. Luthers Heiner Kat. in 360 Fragen und Ant: 
orten von R. Steinmes” (Gött., Vandenhoeck u. Ruprecht, 1. Aufl. 1889). Im Bezirk 
des Konfiftoriums zu Stade (den Herzogtümern Bremen und Verden) haben ſich vo 
bis heute erhalten die vielleicht aus dem Ende des 16. Jahrh. ftammenden, durch Kal. 
Schwediſche Verordnung 1706 eingeführten „Kurzen einfältigen Fragen aus dem fleinen 5 
Kat. Dr. Luthers, zufammengezogen von Job. Sötefleiich, Superint. zu Göttingen’ (Stade, 
A. Pockwitz). In Oftfriesland wird vorwiegend gebraudt „Die fünf Hauptjtüde des 
Kleinen Kat. Lutheri, erläutert von E. H. Schaaf“ (Aurich, Verlag des oſtfrieſ. Nettungs- 
baufes, 10. Aufl. 1899). Ehemals war in Gebieten der heutigen Provinz Hannover der 
Kat. des Yuft. Gefenius (f. oben Bd VI, 623, 0ff.) weit verbreitet, der 1639 zunächſt nur 10 
im Fürftentum Kalenberg eingeführt worden war; in den Herzogtümern Bremen und Verden 
widerſetzte man ſich 1723 feiner Einführung (f. Yangemad, Hist. cat. III, 79 ff.). 
In den Fürftentümern Yüneburg-Gelle und Grubenhagen und in den Grafichaften Hoya 
und Diepholz wurde 1653 Mic Walther Katechismus offiziell eingeführt (Neudrucke des 
Geſeniusſchen u. Waltherichen Kat. bei Bodemann, Kat. Denkm. Weiteres f. bei Ehren= 15 
feuchter, ar Geſch. des Katechismus, ©. 75ff.). 
i 3 Frankfurt a. M. wird meift ein beliebiges Spruchbuch neben dem Enchiridion 

gebraudt. 
b. Obligatorijch —— Spruchſammlungen werden zur Erklärung des Lutherſchen 

Katechismus benutzt im Königreich Sachſen, in Altenburg, Meiningen, in den Reußiſchen 20 
Fürſtentümern, in Schleswig-Holftein und Eutin, in Oldenburg und Schaumburg-Lippe. 

Im Königreihb Sachſen ift durd; Bekanntmachung vom 19. September 1877 
eingeführt „Der Kl. Kat. Dr. M. Luthers nebſt Bibelfprüchen, Kirchenliedern und Choral- 
melodien für die evang. Schulen des Königr. Sachen” (Dresden, A. Huble). Bei der 
feiner Einführung vorhergehenden Erhebung im Jahre 1875 wurden 37 verjchiedene Kate: 25 
chismen im Gebrauche vorgefunden; im Jahre 1892 hatten ſich davon noch 12 neben ihm 
erhalten, die ihm jeßt aber auch getwichen find. Ehemals wurde der durch Reſkript vom 
Ef re 1688 eingeführte Dresdener Kreuzkatechismus (j. o. ©. 143,11, u. ©. 144, 11) 
in Kurfachfen gebraucht, vor ihm vielfach der 1594 auf Befehl Friedrich — I. 
während er für die minderjährigen Kinder des Kurfürſten Chriſtian I. die Regierung 30 
ig zunächſt für das furfürftlihe Haus verfaßte Torgauer Katechismus (ſ. oben 

141, 47). 
In Altenburg wird feit 1853 gebraucht „Dr. M. Luthers Kleiner Katechismus 

nebſt einer Spruchfammlung” (Altenburg, H. A. Vierer). Ehemals war in Altenburg 
eingeführt und wurde auch in anderen tbüringifchen Staaten viel gebraudit „Der Heine 35 
Kat. des feligen Mannes Gottes D. M. Luthers von Mart. Cafelius“. Das Bud it 
hervorgegangen aus Gafelius’ „Praxis catechetica, das ift: Lutheriſche Catechismus— 
Schule” (1. Aufl. 1643) und ift in feiner urfprünglichen Geftalt 1646 zuerjt erfchienen ; 
etiva 1690 ift er um die umfangreiche Spruchfammlung des 9. Matth, v. Brod (aus 
der die heute gebrauchte einen ſehr verkürzten Auszug darftellt) und noch fpäter um die a0 
meitverbreiteten „Fragftüde auf die hohen Feſttage“ von Barth. Roſinus vermehrt (vgl. 
Zangemad, Hist. cat. III, 279 ff.). 

In Meiningen ift offiziell eingeführt nur die Spruchfammlung „Religiöfer Yern- 
ftoff für die evangelifhen Schulen der Herzogtums Meiningen” (Meiningen, Keyßnerſche 
Hofbuchdruderei, 1. Aufl. 1899); daneben wird aber durchweg gebraucht „Luthers Kate— 45 
chismus mit Bibelfprüchen von D. Adermann” (Salzungen, 8. Eiheermeilen), Auf diefes 
Bud, das zuerft im Jahre 1855 erjchienen ift, nimmt die offizielle Spruchſammlung 
überall nn 

An Reuß ä. L., wo bis 1870 der Greizer Landesfatechismus in Gebrauch war, wird 
ſeitdem gebraudt „Spruchbuch mit vorangeftellten Hauptftüden des Heinen Kat. Lutheri 50 
nebjt einem Anhange, enthaltend: Erlärung der twichtigiten Begriffe des Katechismus“ 
(Greiz, D. Henning). 

In Reuß j. 2. ift in der Diöcefe Gera vorgeichrieben „Spruchbuch zu dem Kat. 
Unterrihte von Fr. Barteld” (Gera, Th. Hofmann, 8. Aufl. 1900), in den Diöcejen 
Schleiz und Ebersdorf „Spruchbuch zu Dr. M. Luthers Hein. Kat.” (von A. Meyer; 55 
Sobenitein, Chr. Teich, 3. Aufl. 1893). Beiden gebt das Enchiridion vorauf, und die 
Sprüche find unter beftimmte Worte des Katechismus (jo bei Bartels) oder unter bejtimmte 
Begriffe (jo bei Meyer) geordnet. 

In Schleswig-Holftein und Eutin gebraucht man „Bibeljprühe und Bibel- 
abſchnitte“ (Schleswig, J. Bergas), meift mit dem Geſangbuch oder dem Fl. Katechismus 0 
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zufammengebunden. In der rationaliftiichen Zeit war eingeführt (feit dem 1. Juli 1785) 
das auch ſonſt viel gebrauchte Bud von J. A. Cramer „Kurzer Unterricht im Chriften- 
thume zum richtigen Verſtehen des Heinen Katechismus Luthert“, deſſen Anfang lautet : 
Wünſchen wir nicht alle bergnügt und froh zu fein? Wir Menfchen wünfchen alle ver: 

5 gnügt und froh & fein (ſ. F. Mitt, Uuellen u. Bearbeitungen der ſchlesw.-holſt. Kirchen: 
geich., Kiel, H. Edarbt 1899, ©. 188 ff). 1809 entiteht der ganz eigenartige Katechis- 
mus von Kl. Harms „Das Chriftenthum, der Jugend in einem Heinen Katechismus vor- 
gejtellt und gepriefen” (Kiel, A. Hefe): z.B. das erfte Gebot: Was du nicht willt, das 
dir gefchicht, das thu auch einem andern nicht. Das zweite Gebot: Vergiß nicht, wie 

10 fauer du deiner Mutter geworden bift, und mache dem wieder Freude, der Mr dich Sorge 
getragen hat (vgl. oben Bd VII, 438, 0f.). Wegen älterer Katechismen ſ. die Yitteratur- 
nachweife bei F. Witt a. a. D. ©. 167f. 

In Oldenburg ift feit 1877 eingeführt „Sammlung von Sprüchen der bl. Schrift 
zum fleinen Yuther. Katechismus, Liedern aus dem Geſangbuch und Choralmelodien 

15 (Oldenburg, Verl. d. Peſtalozzi-Ver. 9. Aufl. 1895). Von 1599—1689 fteht in Geltung 
eine niederbeutfche Bearbeitung des Endyiridions, vermehrt um das Corpus doetrinae 
des Matth. Juder (ſ. o. ©. 141,30). Won 1689 bis 1797 ift gebraucht worden „Olben- 
burgische Katechismuslehre von Nik. Alardus”; von da bis 1855 der „Unterricht in ber 
chriſtlichen Lehre mit Hinweifung auf Luthers H. Kat.“ vom Gen.Sup. Mutzenbecher; 

2% feit 1855 find die Geiftlichen nur an Luthers Endiridion gebunden (ſ. 2. Schauenburg, 
Hundert Jahre Oldenburg. Kirchengefchichte, Oldenburg 1897, II, 116ff.; ©. 542 ff. 
Abdrud des älteften Kat. von 1599). 

In Shaumburg:Yippe bat das Konfiftorium 1896 den El. Lutherſchen Katechis- 
mus mit einem Anhange von Gebeten und Bibelfprüchen herausgegeben und ald Grund» 

25 lage für den Religionsuntericht vorgefchrieben. Das Büchlein it aber nur ein In— 
terimiftiflum, da ein neuer erponierter Katechismus vorbereitet wird. Zu Recht beiteht 
eigentlich noch der „Kat. der chriftlichen Lehre in acht Abfchnitten” (eine Bearbeitung 
des Gejeniusichen Katechismus), der aber nicht mehr gebraucht wird und jeit 1854 nicht 
wieder aufgelegt ift. Gebraucht werden neben dem offiziellen Spruchbuch der Herforder 

30 Katechismus (ſ. o. ©. 147, 11), der Hannov. Yandesfatechismus von 1862 (f.o. ©. 148,1), 
das Erckſche Spruchbuch in Mehliß' Bearbeitung (ſ. o. ©. 148, 57), der Kat. von ride für 
die Grafichaft Schaumburg (f. u. ©. 151,31) und das früher auch viel im Hannoverjchen 
gebrauchte „Gedenkbuch für Konfirmanden von A. F. D. Münchmeyer” (Hannover, 
C. Mever, 13. Aufl. 1892). 

35 ce. Obligatorifh eingeführte Erflärungen des Heinen Katechismus Luthers (erponierte 
Katechismen) befigen Medlenburg Schwerin, Yübel, Medlenburg-Strelig, Braunſchweig, 
Schtwarzburg-Sondershaufen, Schwarzburg:Rudolftadt, die ehemalige Grafichaft Schaum: 
burg, Weimar und Babern r. d. Rh.; eine falultativ eingeführte Erklärung bat die ev.— 
luth. Kirche in Preußen. 

40 Medlenburg: Schwerin gebraucht eine ſchon aus dem Jahre 1717 ftammende 
Erklärung „Der H. Kat. Dr. M. Lutheri dur kurze und einfältige Fragen und Ant- 
torten zum allgemeinen Gebraud in den medlIenburgiichen Kirchen für die Jugend und 
Einfältigen jchriftmäßig erflärt“ (Schwerin, Bärenfprung). Aus Medlenburg-Schwerin 
ftammt auch (ift dort aber nie offiziell eingeführt getvefen) Cor. Höfers, Paftors in Kald- 

5 horſt, „Himmelsweg d. i. wie ein Kind in 24 Stunden lernen kann, wie «8 foll der Höll 
entgehen und feelig werden, begreifft in fich 735 Fragen und Antworten, darinnen alle 
Artidel der chriftlichen Lehre kürtzlich aulammengeyogen find” (1646), ein feiner Zeit viel- 
gebrauchter Katechismus (auch erwähnt in Chr. M. Seidel, Anweiſung zum rechten Gates 
chiſiren, Stendal 1717, ©.17ff.). Er ift, 1692 von Job. Günther erweitert, noch in 

50 zahlreichen Auflagen erfchienen (Yangemad, Hist. cat. III, 45 ff.). 
In Lübeck gilt noch die jeit dem 26. Auguft 1837 in Gebraud befindliche „Er— 

Härung des El. Kat. Luthers, herausgegeben von einem Ehrwürd. Minifterio der freien 
Stadt Lübeck“ (Yübel, H. G. Nahtgens), doch wird ein neuer erponierter Katechismus 
vorbereitet. Chemals find in Gühed gebraucht worden: um 1620 ein nad den Haupt: 

55 ftüden geordnetes Spruchbüchlein des Superintendenten Hunnius; um 1650 ein Katechismus 
vom Super. Hanneden; um 1700 ein Kat. vom Senior Homtede und von 1774—1837 
der vom Super. Gramer verfaßte „Catechismus Yutheri, in einer kurzen und ausführlichen 
Auslegung erklärt.“ 

Medlenburg:Strelig befigt feine Erklärung „Luthers Kleiner Kat. erläutert 
co zum Gebrauch beim Schul: und Konfirmandenunterricht” ſeit 1852. Sie ift in den 



Katechismen und Katehismmsnnterricht 151 

Jahren 1840—1849 aus — Arbeit der Geiſtlichen des Landes entſtanden. Vor: 
ber war ſeit 1812 Herders Katechismus (f. u. 3. 38) in Gebraud). 

In Braunjhmweig ift durch Verfügung vom 28. Dezember 1858 eingeführt „Der 
fl. Kat. Dr. Mart. Yuthers in Fragen und Antworten erklärt von H. Fr. Th. Y. Erneſti“ 
Braunſchweig, 3. H. Meyer). Das „Handbüchlein etlicher Fragen, aus welchem zu 5 
mebrern Beritand des h. Gatechismi die Anaben und Nugend in der Kirchen, Schulen 
und daheime nützlich unterrichtet und geübet werden fünnen. Durch M. Danielem Mönd)- 
meyern“ (1633) und die „Anleitung zur Katechismuslehre von D. Joach. Yütlemann“ 
(1656; Neudrud Hermannsburg, Miffionsbandlung 1898) haben wohl nie in offiziellem 
Gebrauch geftanden. Dagegen ift ber Öceniusice Katechismus 1667 auch in Braun= 10 
jchweig- Wolfenbüttel in Gebrauch genommen und duch die Kirchenordnung von 1709 
offiziell vorgefchrieben. In der Bearbeitung von J. Eb. Bußmann, der 1720 dem Kate: 
chismus Schriftiprüche binzufügte, hat ſich das Buch lange gehalten (noch 1850 von J. 9. 
Meyer in Braunſchweig gedruckt). Neben ibm wurde vor dem Erfcheinen des Landes— 
fatehismus am meiften gebraucht „Die kleine Bibel. Oder der Glaube und die Pflichten 
des Ghriften in Worten der heiligen Schrift mit fteter Hinweiſung auf die biblijchen Bei: 
jpiele. gm Anbange Dr. M. Luthers kl. Kat. Bon J. W. 9. eg Braun: 
jchweig, ©. C. E. Meyer, 7. Aufl. 1831). Weiteres f. bei a Fr. Th. 2. Erneſti, Zur 
Orientierung über die Katechismuslitteratur der ev..luth. Ki mit bejonderer Nüchicht 
auf den Stand der Katechismus:Angelegenbeit im Herzogt. Braunfchtveig, Braunschweig 0 
1859; derf., Heimleuchtung des Herrn Superintendenten Althaus von jeinem Ausfalle au 
den Braunſchweigiſchen Landeskatechismus, Braunſchweig 1862. 

Der Erneſtiſche Katechismus iſt feit 1862 auch in Schwarzburg-Sonders— 
baujen eingeführt, wo vor ihm der Herderſche Katechismus gebraucht wurde. 

m Shwarzburg-Rudolftadt ſteht feit 1861 in Geltung „Luthers Kleiner 25 
Katechismus für die Schulen des Fürftentums Schwarzb.Rudolſt. Nach der Bearbeitung 
von 8. A. Kolde in Fragen und Anttvorten zerglievert und mit Zeugnifjen aus Gottes 
Mort und der Kirche verjehen” (Rudolſtadt, F. Miglaff): eine Bearbeitung des oben 
©. 146, 6 genannten Koldeichen Katechismus, Vorher wurde „Der Kleine Katechismus 
Dr. M. Luthers für die Kirchen und Schulen des Fürftentums Schw.-Rudolft.” benußt. 30 

In der ehemaligen Grafihaft Schaumburg (ber Diöcefe Rinteln im Son: 
fiftorialbezirt Caſſel) gilt der Fridejche Katechismus (ſ. oben ©. 148,59) in der befonderen 
Ausgabe „Der Heine Kat. Dr. Mart. Luthers kurz ausgelegt. Ein Hülfsbüchlein für 
Katehismusichüler, herausgegeben von 2. W. Fride. Ausgabe für die Grafich. Schaum: 
burg“ (Rinteln, E. Böjendahl). | 35 

In Weimar ift eingeführt „Der Heine Katechismus Dr. Mart. Luthers mit kurzen 
Erläuterungen und einer Auswahl von Bibeljprüchen herausgegeben von D. Fr. O. Ni: 
colai” (Weimar, H. Böhlaus Nachf. 10. Aufl. 1900). Vorher war, nachdem „Yuthers 
Catechismus mit einer Eatechetifchen Erklärung zum Gebrauch der Schulen von oh. Gottfr. 
Herder” (Weimar, Fr. Albrecht, 1. Aufl. 1800) mehr und mehr außer Gebraud) gelommen 40 
war, einfach das Endiridion vorgejchrieben. Bis auf Herder wurde der alte Weimarfche 
Katechismus von ca. 1590 (f. oben ©. 141,16) gebraucht. Vgl. auch „D. Mart. Yuthers 
feel. I. Gatechismus ... von Chr. H. Zeibich“ (Meimar 1727), der in der Vorrede Fate: 
chismusgeſchichtliche Nachrichten enthält. 

Die proteftantifche Kirche in Bayern r. d. Rh. hat nad langen dur) 70 Jahre as 
ſich binziehenden Verhandlungen durch Verfügung vom 14. Juli 1898 einen erponterten 
Landesfatechismus erhalten: „Dr. Mart. Luthers kl. Katechismus mit erflärenden Fragen 
und Antworten und erläuternden und beweiſenden Sprüchen der bl. Schrift ſowie der 
Augsburgiihen Konfeffion von K. Buchruder” (Nürnberg, Sebald, erfte vevidierte Aufl. 
1897). Gleich die erſten Generalſynoden im Jahre 1821 beichäftigten fich mit der Ein- v0 
führung eines gemeinfamen fatechetiichen Lehrbuchs für die erjt kürzlich zu einem Ganzen 
vereinigten ebangelifchen bayriſchen Gebietsteile diesjeits des Rheins; man zählte in dieſen 
damals über 90 verfchiedene Katechismen, darunter noch Brenz’ Katechismus, den alten Ans: 
bacher Katechismus von Gg. Karg aus dem Jahre 1564 (f. o. ©.72,ı u. Yangemad, Hist. cat. 
III, 398f.), das Nürnberger Kinderlehrbüchlein von 1628 (j.o. ©. 141,8), auch den Han: 55 
noverjchen von 1790 (ſ. o. ©. 148,36), den Herderichen und namentlich den weit verbreiteten 
fl. Katech. von Fr. Seiler. Der letere wurde vom Oberfonfiftorium, nachdem der 1821 
beichlofjene Entwurf durch die Generalfynode von 1827 abgelehnt worden war, zur Grund: 
lage eines neuen Katechismusentiwurfs beftimmt, aber die Gen.-Spnode von 1832 lehnte 
auch diefen ab und forderte als Hilfsbuch beim Religionsunterricht einfach ein Sprucdhbuch. co 

— or 
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So entitand das von Ch. F. Boedh verfaßte Büchlein „Dr. Mart. Luthers Eleiner Hate: 
chismus mit beieifenden und erläuternden Sprüchen aus der bl. Schrift“ (Ansbach, 
G. Brügel u. Sohn) und wurde im %. 1836 offiziell eingeführt. Daneben wurden mit 
der Zeit einige Katechismen zur fafultativen Benußung freigegeben, darunter die „Erklä— 

s rung des fl. Kat. Luthers, Jueleid ald Yeitfaden zum leichteren Gebrauch des in der ev.- 
luth. Kirche Bayerns d. d. Rh. eingeführten bibl. Spruchbuchs“ vom Verfafjer des Spruch: 
buches jelbft (Kempten, Dannheimer), der Katechismus von W. Löhe (f. o. ©. 146,50) und 
namentlich zwei auf Wunſch des Oberfonfiftoriums verfaßte Katechismen: der „Leitfaden 
zur Erklärung des Yutherfchen FH. Kat. nad) der in der luth. Kirche Bayerns geſetzlich ein- 

10 geführten Spruchſammlung bearbeitet v. J. K. Irmiſcher“ (1849, jegt in 10. Aufl. ge 
drudt bei Bertelsmann in Gütersloh) und „Dr. Mart. Luthers kl. Kat. in ragen und 
Antworten erklärt für Jung und Alt von K. H. Caſpari“ (Erlangen, Th. Bläfing 1856), 
die beide der Generalſynode zur Genehmigung vorgelegt, aber beide auch verivorfen worden 
waren. Nach mehrjähriger Paufe wurde erjt im Sabre 1877 die Katechismusfrage 

15 wieder in Angriff genommen. Wieder lag der Generalſynode ein Entwurf vor, eine neue 
Redaktion der 1861 gleichfall® abgelehnten Überarbeitung des Boeckhſchen Katechismus 
von Burger, aber twieder fand der Entwurf Feine Zuftimmung. Doch gab ihn die Behörde 
1879, indem fie von den ehemals geftatteten Katechismen nur den Boeckhſchen noch meiter 
zu gebrauchen erlaubte, zur fakultativen Benutzung frei. Gleichzeitig ließ fie auch ben 

20 oben genannnten Buchruderjchen Katechismus zu, der in wenigen Jahren 17 Auflagen erlebt 
hatte und ſchon weit verbreitet war. 19 Jahre hat diefer noch neben den beiden anderen 
in Gebrauch gejtanden, hat fie dann mehr und mehr verdrängt und ift nunmehr ihnen 
endgiltig vorgezogen (Weiteres ſ. Allg. ev.luth. Kirchenzeit. 1898 Sp. 1121ff. 1149 ff. 
1173}. 119847. 1221 ff. 1246 ff.). 

25 Den Gliedern der ev.eluth. Freifirhe in Preußen hat das Oberfirchentollegium 
in Breslau folgende Auslegung zum Gebrauch empfohlen „Der Heine Katechismus Dr. Mar. 
Luthers. Zum Gebrauch in Haus, Kirche und Schule für die ew.-luth. Kirche in Preußen 
erklärt von Beißenherz, re und Matſchoß“ (Leipzig, E. Ungleih, 2. Aufl. 1898). 
Verpflichtet zum Gebrauche ift niemand ; es erben auch verſchiedene andere Bücher benust, 

30 jo in Berlin das „Religionslehrbud für evang.luther. Schulkinder und Konfirmanden“ von 
Springer, in Breslau ein „Hilfsbuch für den Religionsunterricht” (1882) von Beikenherz ; 
daneben der fogen. Delder Katechismus (Dels, A. Ludwig), der Medlenburg-Schweriner 
Landesfatehismus (ſ. o. ©. 150,40), auch wohl einfach Luthers Enchiridion. 
P — Eine beſondere Stellung nehmen endlich Heſſen, das Königreich Württemberg und 

3 Gotha ein. 
In den Iutheriichen Gemeinden des Konfiftoralbezirfes Gaffel und der Kreis— 

ſynode Homburg (der ehemal. Yandgrafichaft Heſſen-Homburg) und im Hreife Bieden- 
fopf (Konfiftorialbezirts Wiesbaden), der früher zum Großherzogtum Heſſen gebört bat, 
wird der Heine Katechismus Luthers in der Form gebraucht, wie er in der Heſſiſchen 

0 Kirchenordnung von 1724 enthalten ift; in Caſſel gewöhnlich: „Der Kleine Darmſtädtiſche 
Katechismus Dr. Mart. Luthers. Nebſt beigefügten Fragftüden für diejenigen ſonderlich, 
welche chriftlichem Gebrauch nach Fonfirmiert werden und hierauf zum erftenmal das heilige 
Abendmahl gebrauchen” (Marburg, N. G. Elwert; Schmalkalden, Eckhardt); in Biedenkopf 
gebraucht man meift die Ausgabe mit Spruchbuch: „Der El. Kat. Luthers mit beigefügten 

45 beffiichen Fragftüden nebft einem Spruchbuch von K. Euler“ (Gießen, Rider), in Homburg 
das Spruchbuch von Haupt (vgl. wegen der „Heffiichen Fragftüde” oben ©. 145, 13). 

n Württemberg ift jeit 1682 (2 vielleicht ſchon früher) eingeführt „Kinderlehre. 
Das ıft Auszug aus der Fatechiftifchen Unterweiſung zur Seligkeit über den Brenzifchen 
Katechismus jamt eingerücdten Fragen und Antworten aus dem Heinen Katechismus des 

50 teuren Mannes Yuther. Für die chriftlihe Schuljugend geftellt und in der evangelifchen 
Kirche Mürttembergs eingeführt” (Reutlingen, Fleiichhauer u. Spohn). Sie ift eine von 
Prof. Schellenhauer in Stuttgart veranftaltete kürzere Bearbeitung der auf Befehl des 
Herzog-Oberbormunds Sriebrich Karl von dem Prälaten Joh. Konr. Zeller verfaßten und 
im ganzen Herzogtum — als Grundlage für die Katechismuspredigten — eingeführten 

55 „Katechiftiichen Unterweifung. Das iſt kurze Auslegung des Brenzianifchen Gatechismi, 
wie er im Herzogtum Württemberg üblih, in Frag und Antivort auf das einfältigfte 
für die Kirchen diefer Yande ſamt furzer Anleitung, wie ein Chrift alle Stud des Gate: 
chismi ihm felben zu Nut machen könne.” 1788 iſt die „Sinderlehre” vom Stiftöprebiger 
K. H. Nieger mit jchonender Hand überarbeitet. 1894 bat das Landeskonſiſtorium auf 

co Antrag der Landesſynode eine Nevifion der „Kinderlehre” in die Wege geleitet, die noch 
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nicht abgejchlofjen ift. Auf die Bitte derfelben Synode ift durch Erla vom 14. November 
1895 der bisher für alle Katechifationen (Sonntags: und Werktagschriftenlehren) vorge 
ichriebene Gebrauch der „Kinderlehre” auf die Sonntagschriftenlehren eingejchränft, während 
den Katechifationen an den Werktagen der Brenzifche Katechismus zu Grunde zu legen 
ft. Bon etwa 1793—1855 wurde in Württemberg der Hannov. Kat. von 1790 (f. o. 6 
©. 148,3) gebraucht; 1855 wurde er definitiv verboten (vgl. Evangelisches Kirchenblatt }. 
Württemberg LXI [1900] Nr. 34—36 und 38; Zeitichr. d. Geſellſch. für niederſächſ. 
KG V [1900], ©. 462 ff.; Blätter für württemberg. KG NF IV [1900], ©. 152ff.). 

Sn Gotha wird neben dem Endhiridion feit 1866 gebraucht „Grundriß der chrijt- 
lihen Lehre. Ein Leitfaden für den Religionsunterriht in Schule und Kirche von 10 
C. Schwarz” (Gotba, E. F. Thienemann), der bier und da auf Luthers Heinen Katechismus 
ag nimmt, im übrigen aber einer eigenen ſyſtematiſchen Ordnung folgt: Einl. A. Die 
Religion. B. Die Offenbarung. Thema des Buches: Das Chriftentum ift das Reid) 
Gottes auf Erden, das Reich des Geiftes und der Liebe. Erfter Teil: Der Herr bes 
Reiches, Gott. Zweiter Teil: Der Bürger des Neiches, der Menſch. Dritter Teil: Der 15 
Stifter des Reiches, Chriftus. Wierter Teil: Die Verwirklichung des Reiches, die Kirche. 
Zur Kat.Geſchichte Gothas ſ. o. ©. 142, 32ff. und: „Hiftorifche Nachricht von dem Luthe— 
riichen Gatechismo im Hertzogthum Gotha”, Anh. an „Kurke von der natürl. u. geoffenb. 
Relig. handelnde Einleitung” (Gotha 1754). 

C. In den reformierten Gebieten. 20 
a. Der Heidelberger Katechismus iſt eingeführt, und zwar ohme daß eine bejtimmte 

Ausgabe vorgejchrieben wäre, in der reformierten Yanbesfirche von Lippe-Detmold, 
in den reformierten Gemeinden Ditfrieslands, mo ehemals der Emdener Katechismus 
von 1554 viel gebraucht wurde, in der ehemaligen Grafihaft Bentheim, im 
Synodalbezirk Bovenden (bei Göttingen) und in ber Honföderation refors: 
mierter Kirchen in Niederjadien. 

b. In den reformierten Gebieten des Kon ſiſtorialbezirks Caſſel (d.i. nament- 
lich in Niederhefien) und in den reform. Gemeinden der Kreisſynode Homburg ift 
„Der heſſiſche Landeskatechismus“ eingeführt, eine reformierte Überarbeitung des Enchi— 
ridions mit eingejchobenen „Heſſiſchen Fragftüden” (ſ. o. ©. 145,13); namentlid in der go 
Ausgabe von E. Spangenberg („mit einer Zufammenftellung von Bibelfprüchen, Pfalmen, 
— und Kirchenliedern“ 13. Aufl. 1897) oder von Buſch (beide bei E. Hühn in 
aſſel). 

e. In Bremen und in der reformierten Kirche Elſaß-Lothringens herrſcht 
Freiheit binfichtlih der Wahl eines Hilfsmittel beim religiöfen Unterricht. in leßterer 35 
werben vorwiegend gebraudt „Der Heidelberger Katechismus durchgefehen und mit 
Sprüchen beiliger Schrift erläutert zum Gebraude für Jung und Alt“ (Straßburg, J. H. 
Ed. Heiß, 2. Aufl. 1879) — in Straßburg und Markirch —; „Evangelifch-Reformierter 
Katechismus für Kirche, Schule und Haus” (Straßburg, C. A. Vomhoff, 3. Aufl. 1894) 
— in Straßburg —: 1. Teil. Die Glaubenslehre (Bon Gottes Dafein und Wefen, 40 
Bon der Erihaffung und Vorſehung, Von dem Menſchen, Bon Jeſu Chrifto, Bon dem 
bl. Geift); 2. Teil. Die Pflichtenlehre (Pl. gegen Gott und gegen den Nächiten: Ausl. 
der zehn Gebote, Bon dem Gebet, Die chrijtl. Kirche, Die bl. Sakramente, Bon den 
ee Dingen); im Anhang der Tert der fünf Hauptftüde. In Metz wird benußt 
„Der Katechismus der chriftlihen Lehre zum Gebraud der evangelifhen Jugend in 4; 
Eljaß-Lothringen” (Straßburg, Heiß) d. i. der jogenannte Konferenz-Katechismus (ſ. oben 
©. 148, ı7), eine Zeit lang auch noch in der franzöfifchen Überfegung „Catöchisme 6van- 
gelique“ (Montbeliard, 18. Aufl. 1885). Ebemals war der Konf.-Hat. auch in Mar: 
fh in Gebrauch; in Meb gebrauchte man früher den „Catöchisme d’Osterwald“ 
(j. u. ©. 154,37), feit 1870 auch „Das Konfirmandenbüchlein für die Jugend evangelifcher 
Gemeinden” (Mannheim, 23. Aufl. 1876). Für die Kat.-Gefchichte vgl. Ernſt u. Adam, 
Kat. Geſch. d. Elſ. 

2. In anderen Ländern. 
In der Schweiz. Litteratur: ©. Finsler, Kirchliche Statiftit der reformierten 

Schweiz, Zürich 1854; Sal. Heß, Geſchichte des Zürcher-Katechismus, Zürich 1811; Kirche 55 
———— 1850, ©. 319 ff.; Theologiſche Zeitſchrift aus der Schweiz, VIII (1891), 
S. &ff 

egen der Anfänge vgl. oben ©. 139,11. In St. Gallen erſchien 1527 eine Be— 
arbeitung der „Sinderfragen” der böhmijchen Brüder (Mon. Germ. Paed. XXI, 203 ff.). 
Um diejelbe Zeit verfaßte wohl für Baſel Ofolampabius feinen „Kinderbericht” (8. R. co 

= 

€ 
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Hagenbach, Joh. Dekolampad und Dsw. Myconius, Elberfeld 1859, S.296 ff.), der fpäter 
von Myfonius und Grynäus erweitert wurde (Hagenbach, Krit. Gejch. der Entſtehung und 
der Schickſale der erften Baslerfonfeffion, Bafel 1827, ©. 260ff.). In Züri gab 1534 
Leo Jud feinen Graben) Katechismus heraus und ließ ihm fchon im folgenden Nabre 

5(M. U. Gooßen, De Heidelbergiche Catehismus, Leiden 1890, ©. 40f. Anm. 2) einen 
Auszug folgen, der gleich viel benußt, aber erſt 1598 Heinr. Bullingers (1559) und Burd: 
bardt Yeemanns (1583) Katechismen gegenüber für obligatorifh erflärt wurde. Auch in 
Graubünden und Schaffhaufen hatte er Eingang gefunden ; in Schaffbaufen hielten die 
Geiftlihen au an ihm feit, als 1568 der Katechismus des Dekans Ulmer eingeführt 

ww werden follte; 1569 einigte man fih dahin, eine Zufammenarbeitung des Judichen und 
Ulmerſchen Katechismus einzuführen. 1536 bearbeitete Kafp. Großmann (Megander) Yeo 
Juds Katechismen für Bern, doch wurde fein Buch, von manchen Pfarrern gleich in Ge: 
brauch genommen, von der Obrigkeit erft in einer Bußerfchen Umarbeitung (1537) gut: 
gebeißen ; 1545 in durdaus Zwingliſchem Sinne umgeftaltet, wurde der Katechismus 1581 

15 aufs neue rebibiert und zugleich verfürgt: das aus diefer Nevifion bervorgegangene Bud) 
wird gewöhnlich als der Berner Katechismus bezeichnet. 

Diefe alten Katechismen wurden durch den Heidelberger Kat. teild verdrängt, teils bes 
einflußt. 1609 wurden durch Mark. Bäumlein die in Zürich in Gebrauch befindlichen Ka— 
techismen mit ihm zufammengearbeitet: der fo entitandene (alte) „Züricher Kat.” wurde 

20 dann au in Glarus, Appenzell und Graubünden eingeführt. Wiederholt bearbeitet ift 
er in Zürich bis 1839 in offiziellem Gebrauch geblieben. 1615 wurde der Heidelberger 
Kat. in St. Gallen eingeführt, 1643 verbrängte er in Schaffhaufen den Ulmerjchen, gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts in Bern den Berner Katechismus. 

Unter dem Einfluß des Nationalismus entitanden in den —— bis fünfziger 
25 Jahren des 19. Jahrhunderts in den meiſten Kantonen neue Katechismen. Baſelſtadt 

ging mit einem foldhen voran im Jahre 1832, Zürich erhielt im Jahre 1839 den (neuen) 
„Züricher Katechismus”: 1. von Gott; 2. von dem Menſchen; 3. von der Erlöfung 
(a. das Merk der Erlöfung, b. Bedingungen der Teilnahme an der Erlöf.); 4. von der 
Heiligung (a. Wefen, b. Hilfsmittel der Heil.); 5. von der Seligkeit des Chriften. 1850 

30 wurde in St. Gallen eine Bearbeitung des alten Züricher Katechismus eingeführt. 
In der franzöfifchen Schweiz war anfangs der zunächſt für Genf verfaßte Katechis— 

mus ob. Calvins (Niemeyer, Coll. confess. ©. 123 ff.), der fogenannte Cat. Geneven- 
sis (j. oben Bd III, 666,51 ff.), den er 1542 dem Katechismus von 1537 (j. a. a. D. 
661,27 ff.) hatte folgen laffen, in uneingeichränftem Gebraud. In der Waadt erjegte 

35 man ibn jedoch ſchon 1552 durch eine Überjegung des damaligen Berner Katechismus, die 
dann im 18. Jahrhundert durch eine Überfegung des Heidelberger Kat. abgelöft wurde. 
1734 erfchien in Genf der kleine Katechismus J. F. Oſterwalds (ein Auszug aus dem 
großen 1702 erjchienenen) und wurde in Neuenburg jehr bald, 1788 auch in Genf jelbft 
in Gebraud genommen. Im Anfange des 19. Jahrhunderts haben ihn waadtländiſche 

40 Geiftliche für die Waadt überarbeitet. 
Für die romanischen Gebiete verfaßte um 1620 Steph. Gabriel, Pfarrer zu Ilanz, 

einen eigenen Katechismus (1846 neu herausgegeben von Anton Salis), der troß einer im 
18. Jahrhundert erfchienenen romanifchen Überjegung des Oſterwaldſchen Katechismus doch 
bis 1833 in ziemlich allgemeinem Gebrauch blieb. Seitvem bat ihn der damals von 

5 der Synode genehmigte Katechismus Franz Walthers vielfach abgelöft. 
In der ganzen Schtweiz herrſcht heute hinfichtlih der Wahl eines Hilfsmitteld beim 

Religionsunterricht — abgefehen davon, daß durchweg ein beftimmter Memorierftoff vor: 
gejchrieben ift (vgl. „Vorlage eines Minimums von religiöfem Gedächtnig- und Lehrſtoff 
gem. Beichl. der Abgeordnetenverfammlung der ſchweiz. reform. Kirchenbehörden”, St. Gallen, 

5 Zollikoferiche Buchdruderei 1897) — volle Freibeit. Vielfach haben die Pfarrer fi) jelbft 
einen Yeitfaden zufammengeftellt, doch find auch noch neben den Landesfatechismen (na= 
mentlich dem Züricher von 1839 und dem St. Galler von 1850, die aud in anderen 
Kantonen gebraucht werden; dem fogenannten Subrenthaler von ca. 1870 in Aargau, 
dem Nat. von einigen Geiftlihen in Appenzell a. Rh., dem Leitfaden f. d. Konf. Unt. 

55 der eb. Kirche des Kantons Thurgau, Recueil de passages tirds de l’Eceriture Sainte 
— entitanden aus den Sprüchen des Dftertwaldfchen Kat. — in Neuenburg) der Heidelberger und 
zahlreiche Privatlatechismen im Gebrauch : der „Chriftl. Unterricht“ von ©. Langhans (Bern), 
die „Unterweifung in der chriftl. Lehre” von M. Ufteri (Zürich), die Leitfäden von A. Salis 
und von Wirth (beide in Bafel), von E. Baumgartner (Brienz), von Blafer, E. Martig, 

so Dehninger, Bächtold, E. Müller, auch die Bücher von Schwarz (ſ. 0.©.153, 9) und Eug. 
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Sachſſe (ſ. o. S. 147, 8), leteres in Graubünden neben einem dazu verfaßten Spruchbud) 
„Bibl. Spruchſammlung zum Gebrauch beim Kat.-Unterricht”. Für die im Kanton St. Gallen 
— Lehrbücher vgl. die amiliche Zufammenftellung „Tableau des pfarramtlichen 

eligions= und Konfirmationsunterrichts vom 15. September 1883“. 
In Ofterreich ftehen feit dem Toleranzpatent Joſephs II. (13. Oktober 1781) in 5 

der Kirche A. E. Luthers Endiridion, in der Kirche H. C. der Heidelberger Katechismus 
in Gebraud. Nah $ 144 der evang. Kirchenverfaflung bedürfen alle weiteren Hilfe: 
mittel beim relig. Unterricht der Zuläffigfeitserflärung jeitens des k. k. evang. Oberfirchen- 
rats in Wien und der Genehmigung des Minifteriums für Kultus und Unterricht. Außer: 
dem unterliegen fie der Beurteilung der evangelifchen Generalfynode. Die Auswahl unter 
den genehmigten Lehrbüchern erfolgt durch den Lehrkörper und bedarf der Zuftimmung des 
Presbuteriums bezw. des Sculvorftandes der betreffenden Gemeinde. In Gemäßheit 
diefer Beitimmungen find heute approbiert: in der evangelifchen Kirche Nugsb. Bel. in 
deutjcher Sprache: Dr. M. Luthers Fl. Kat. von K. Buchruder (f. o. ©. 151,47); Der H. 
Kat. Dr. M. Luthers von Emefti (f. o. ©. 151,3), Leitfaden zur Erfl. d. Luth. Fl. Kat. 15 
von Irmiſcher (f. 0. ©.152,+); „M.Luthers Heiner Kat. nebft Spruchbuch und einem An— 

e von Gebeten” (Mühlhauſen, Heinrichshofen) ; „Wollftändiges Spruchbuch zu Luthers 
t. von A. G. Petermann” (Dresden, A. Huble, 46. Aufl.) ; „Seiner und hiſto— 

rifcher Kat. von ©. Fr. Seiler, revidiert und umgearbeitet von J. K. Irmiſcher“ (Leipzig, 
Frleifcher) ; „Der El. Hat. Dr. M. Luthers nebft Bibelfprüchen, bibl. Beifpielen und Kirchen: 20 
liedern für die evang. Kinder an Volks- und Bürgerjchulen von Synefius und Eberhard 
Fiſcher“ (Auffig 1897); ferner in tichechifcher Sprache: „D. B. Molnär, Maly katechis- 
mus Dra. M. Luthera“ (Prag, 2. verb. Aufl. 1882); „Dra. Martina Luthera Maly 
katechismus“ von J. v. Kraicz (Olmütz, 2. verb. Aufl. 1894). In der evang. Kirche 
—— Bel. find approbiert: in deutſcher Sprache: „Der Heidelberger Katechismus im 3 

uszuge mit den Beweisſtellen der hl. Schrift, für die Konfirmanden herausgegeben von 
Gottfr. Franz” (Wien 1858); „Der Heidelberger Kat., berausgeg. von Ch. Alphons Wit“ 
(Wien, 3. Aufl. 1896); „Der Heidelberger Kat.” (Wien, Wilh. Köhler) ; in tichechifcher 
Sprade: Der Heidelberger Kat., überfegt und herausgeg. von Herm. v. Tardy (1. Ausg. : 
Prag 1867; 7. Aufl.: Pardubitz 1899); Der Heidelberger Kat., überfegt und herausgeg. 30 
von %. Bejely (Prag 1885); Der Heidelberger Kat., überfeßt von einem Komitee ber 
evang.sreform. Generalſynode (Brünn 1890); Kleiner Kat., nad) dem Heidelberger Kat. 
von H. F. Koblbrügge, überjeht von einem Komitee der ebang.sreformierten Generalfunode 
(Brünn 1890). 

Auch in Ofterreich ift laut Beichluffes der Generalfonode A. E. von 1889 der von 35 
der Eifenacher Kirchenkfonferenz angenommene Tert des Endiridiong als Normativ für neue 
Katechismusausgaben aufgeftellt. 

Die VI. Generalfpnode der ev. Kirche H. C. hat befchloffen, der nächſten General: 
ſynode rebidierte Ausgaben ſowohl der „Summe des böhm. Brüderkatechismus von 1600 
bezw. 1615”, mie des „Böhm. Hat. vom Jahre 1608” (vgl. Nof. Müller, Die deutſchen 0 
Katechismen der böhm. Brüder [Mon. Germ. Paed. IV], Berlin 1887, ©. 296 ff. 211 ff.) 
vorzulegen mit der Bitte, fie als Yehrbücher für die reformierte Jugend zuzulafien (vgl. 
Die ſechſte Gen.-Syn. der ev. Kirche Helv. Bek., im Auftr. dargeftellt von J. E. Szalat- 
navy, Wien 1899, ©. 20 ff. Böhm. Ausgaben der beiden in Frage ftehenden Katechismen : 
„Summa Catechismi to jest Maly katechismus leskobratrsky“, V Praze 1895; 45 
„Katechismus teskobratrsky, die pävodniho vydäni zr. 1608 vern& otiäteny“, 
V Praze 1878). 

.. Im Ungarn und Giebenbürgen find die firdhenrechtlichen Verhältniſſe wie in 
Oſterreich. In der ev. Kirche Siebenbürgens ift das evang. Religionsbuch von Armftroff 
(j. oben ©. 146,31) weit verbreitet. 50 

Rußland, bei. die Dftfeepropinzen. Litteratur: M. Lipp, Baltifche Kirchen: 
und Kulturgeihichte, 3 Bde, Dorpat 1895—1899. 

Schon 1553 fol eine efthnifche Überjegung des Enchiridions erfchienen und in Lübeck 
gedrudt worden fein. Für 1586 iſt eine von J. Nivius veranftaltete, in Königsberg ge: 
drudte lettiſche Überjegung verbürgt. Schon vorher von Georg Mancel verbefjert, wurde 55 
fie 1689 von E. Glüd in neuer Bearbeitung herausgegeben und blieb in dieſer Faſſung 
in den lettiichen Gemeinden Yivlands lange in Gebraud. 1685 ließ H. Adolphi eine 
lettiſche Ausgabe des kleinen Katechismus erjcheinen, die von 1722 an mit dem furländifchen 
lettiihen Geſangbuch vereinigt war und dadurch in Kurland weite Verbreitung erlangte. 
1898 ift auf Beichluß der livländiſchen und furländifchen Synode ein neuer lettijcher Nor: so 

— 0 
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maltert des Enchiridions bergeftellt „Deetva kalpa Mahrtina Lutera maſais katekiſms“ 
(d. i. „Des Gottesknechts M. Luther kl. Kat.“, Riga L. Hoerſchelmann 1898), wodurch 
alle früheren Überſetzungen beſeitigt find. 

Eine im Jahre 1673 erjchienene efthnifche Erklärung des Endiridions in Frage und 
5 Antwort befam in Eſthland die Stellung eines erponierten Yandesfatechismus und wurde 

bis 1866 faft ausfchließlih gebraudt. Die 1682 für Iettifche Gemeinden von Georg 
Dreſſel veranftaltete Erklärung erlebte bis 1797 fünf Auflagen. Neuerdings bat in eſth— 
nijchen Gemeinden namentlih der 1864 herausgefommene Katechismus Mart. Körbers, 
eine Bearbeitung des Neuftreliger Landeskatechismus (ſ. o. S.150,59) ſich ausgebreitet ; in 

10 lettiichen bat die im Auftrage der Furländifchen Synode vom Generalfuperintendenten 
— bearbeitete Erklärung „Mahrtina Lutera maſais katekiſms“ (1897) viel Anhang 
gefunden. 

Von früh an ſind für das deutſche Sprachgebiet der Oſtſeeprovinzen auch zahlreiche 
eigene Katechismusauslegungen erſchienen, z. B. Jodocus Holſt, Einfältige Auslegung des 

15 Heinen Katechismus Luthers, Riga 1596; J. Fiſcher, Schriftmäßige Erklärung des kleinen 
Kat. Yutherd, Riga 1680 ; Imanuel von Eſſen, Chriſtl. Katechismusübung, Riga 1781; 
M. Henning, Schriftgemäße Erklärung des kl. Kat. Yuthers, Dorpat 1827; Chr. Aug. 
Berkholz, Kat. der ev.-luth. Kirche, Riga 1850; A. v. Dettingen, Dr. M. L. Heiner Kat. 
mit beweijenden Sprüchen und Sternlievern, Dorpat 1856 ; Woldem. Schult, Kurze Unter: 

20 weifung in der chriftl. * Riga 1874; J. E. Holſt, Leitfaden zum Religionsunterricht, 
Riga 1879; Werbatus, Dr. M. 2. El. Kat, Riga 1895; namentlich auch das in Kur— 
land weit verbreitete Büchlein „Dr. M. Luthers Kleiner Kat. nebſt Spruchbuch von 
R. Räder“ (Riga, H. Brutzer u. Co. 1881); doch hat man vielfach auch in Deutſchland 
erſchienene Katechismen übernommen, ſo früher ſchon den auch in Deutſchland weit ver— 

25 breiteten Frankfurter Kat.: „Übung des kl. Catechismi D. M. L. zu Frandfurt a. d. Oder“ 
(Wittenberg 1653; vgl. Yangemad, Hist. cat. III, 50 ff.), der 1702 in Riga nachgebrudt 
wurde, neuerdings u. a. den Neuftreliger Kat. und den Kat. von Jaspis (ſ. o. ©. 146,6). 
Mit dem Minifterium der VBolksaufllärung vereinbaren die Konfiftorien durch das General: 
fonfiftorium die beim Unterricht zuzulaffenden Lehrbücher ; andere, als dieſe, dürfen nicht 

80 gebraucht werden. 
Die gleiche Vorſchrift gilt für alle Evangelifhen Rußlands. Für die Iutherifchen Ge- 

meinden Polens ift kürzlich approbiert worden „Maly Katechizm Doktora Mareina 
Lutra“ (Lublin, M. Koſſakowskiej, 1900), eine Erklärung des fl. Kat. von Aler. Schön: 
ach, Paſtor in Lublin. Ein offizieller Tert des Enchiridions für die ruffiich jprechen- 

36 ae Yutberaner ift 1865 herausgegeben (St. Petersburg, R. Golide, Spasſtajaſtraße 
17 7). 
Wegen Finnlands fiehe oben Bd VI, 73,0ff.; 75, uff.; 77,24 ff. 

Standinavien und Dänemark. Quellen und Litteratur: A. Chr. Bang, 
Dokumenter og studier vedrörende den lutherske katekismus’ historie i Nordens kirker, 

40 2 Bde, Ehrijtiania, W. C. Fabritius u. Sönner 1893, 1899. 
Schweden: Die erften katechet. Schriften Schwedens find eine Bearbeitung von 

Luthers Betbüchlein, eine Überfegung der 1524 in Magdeburg erichtenenen Bearbeitung der 
„Sinderfragen” der böhmifchen Brüder (f. Alfel Andersfon, Skrifter frän Reforma- 
tionstiden i urval utgifna, 3. und 4. Heft, Upfala, Edv. Berling, 1893; vgl. Mon. 

s Germ. Paed. XX, 3ff. 103ff.) und eine Überfegung des „Handbüchleins für junge 
Ghriften” von Job. Toltz (f. Sveriges bibliografi 1481—1600, ©. 205 ff., vgl. Mon. 
Germ, Paed. XX, 243 ff.). Luther Endiridion ift vielleicht jchon 1548 von Laurentius 
Petri ind Schwediſche überſetzt worden (Bang, Dokumenter I, ©. 34 ff.) ; der ältefte 
erhaltene Drud ftammt aus dem Jahre 1572 (Abdrud a. a. D. ©. 1ff.). 1595 wurde 

50 das Endiridion offiziell eingeführt, aber erft feit der Kirchenorbnung von 1686 ift e8 im 
allgemeinen Gebraud. Eine offizielle Überfegung des großen Kat. Luthers ftammt erft 
aus dem Jahre 1746. Die Erklärung des Enchiridions vom Dlaf Smwebelius, die ſchon 
längere Zeit in Gebrauch geweſen war, wurde 1811 von Erzbifchof Jak. Arel Lindblom 
überarbeitet und als offizieller Landeskatechismus eingeführt. 1843 wurde fie aufs neue 

55 revidiert: „Doct. Märt. Luthers Lilla Cateches med Förklaring af Doct. DI. Swebelius. Pa 
Kongl. Maj:ts Nädiga Befallning omarbetad od fürbättrad af ac. Ar. Lindblom“ 
(Lund, C. W. K. Gleerup, 12. Aufl. 1867), 1878 aber durch den jeßt noch geltenden 
erponierten Yandesfatechismus abgelöjt: „Doktor Märten Luthers Lilla Katekes med 
kort utveckling, stadfäst af konungen den 11. Oktober 1878” (Lund, €. W. K. 

so Gleerup). 
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Dänemark und Norwegen: Litteratur: €. A. Toren, D. evang. Rel.-Unter: 
riht in Deutjchland, Großbritannien und Dänemark. Deutih von W. Thilo, Gotha 1865; 
Fred. Nieljen, Flistoriske Oplysninger om Luthers lille Katekisme, Kjobenhavn 1874; 
A. Chr. Bang, Motiver til en ny Udgave af Dr. M. Luthers Lille Katekismus og For- 
klaring over Br. M. Luthers Lille Katekismus, Ehriftiania 1891. 6 

Schon 1532 wurde von Jorgen Jenſen Sadolin das Endiridion ind Dänifche über: 
ſetzt, doch fcheint die Überfegung nur bandjchriftlich verbreitet worden I jein. 1537 er 
Ye faft gleichzeitig ztvei weitere — die eine „Den lille danſte Catechis— 
mus” (Abdruck: Bang, Dokumenter I, ©. 135 ff.) von Franz Wormodſon, die andere 
„Luthers Iille katekismus“ (Aber. a. a. DO. ©. 165ff.) von Petrus Palladius. Letztere 10 
wurde, von Joh. Bugenhagen mit einer Vorrede (Venerandis in Christo viris et do- 
minis Ecelesiarum Daniae et Norwegiae, Superintendentibus dominis et fra- 
tribus suis J. Bugenhagius S.) verjehen, 1538 als „Enchiridion sive Manuale, 
ut vocant“ aufs neue herausgegeben und damit für offgie erklärt (Abdr. a. a. O. 
=. 197 ff). 1608 gab 9. P. Reſen den lat. Tert des kl. Kat. aus dem „Enchiridion 
piarum precationum“ (f. o. S. 135,14) mit nebenftehender dänifcher Überjegung für den 
Sculgebraud heraus (Abdr. Bang, Documenter II, ©. 57 ff.), verwandte den dän. 
Tert dann aber auch in „Om Börnelaerdoms Viſitatz i —— d. i. in dem 
für den Volksunterricht beſtimmten Lehrbuche von 1627 (Abdr. a. a. DO. ©. 141 ff.) und 
veranlaßte dadurch, daß das Endiridion in jener mehrfach gegen den ursprünglichen Lutherſchen 20 
Tert veränderten Nedaktion (die übrigens auch die früheren Überjegungen ſchon beeinflußt 
bat) in Dänemark und Norwegen fich verbreitete. In Dänemark iſt die Reſenſche Fafjung 
bis 1813, in Norwegen bis 1843 in Gebrauch geblieben. Die damals in Norivegen_ ein: 
geführte ift inzwiſchen aber ſchon wieder durch eine von U. Chr. Bang bejorgte Über: 
ſetzung abgelöft worden: „Dr. M. Luthers Lille Katekismus“ (Kriftiania, A. Cammer- 3 
meber, 9. Aufl. 1897). 

Schon jenes vorhin genannte Lehrbuch von 1627 enthielt Weiterbildungen des Lutherſchen 
Katechismustertes. In der pietiftiichen Zeit gab dann E. PBantoppidan (geft. 1764) unter 
ftarfer Benutung des Spenerichen Katechismus (ſ. o. ©. 143,») eine Katechismuserflärung 
heraus. Neuerdings werden in Norwegen die Katechismuserflärungen von A. Chr. Bang 39 
und Klavemſs, in Dänemark die von C. F. Balslev („Yuthers Katefismus med en fort 
Forklaring”, Kjobenhavn, Gyldendal, 1899) gebraucht, die indefjen nicht obligatorisch find. 
Sie werden von den Kindern meiſtens auswendig gelernt. 

Holland: In der Niederl. reformierten (Hervormde) Kirche berricht abjolute 
Freiheit in dem Gebraud der Hilfsmittel beim religiöfen Unterricht. Jede theologiſche Rich- 35 
tung bat ihre Katechismen und Spruchfammlungen. Das Gleiche gilt von den Remon— 
ftranten, von der ev..luth. Kirche und von den Taufgefinnten. 

Bei der früheren Kirchenverfafjung (bi8 1816) galt binfichtlih der zu gebrauchenden 
Katechismen der 5. Artifel der Emdener Kirchenordnung (1571): Catechismi formulam 
in Ecelesiis quidem Gallicanis Genevensem, in Teutonieis vero Heidelbergen- 
sem sequendam duxerunt fratres, sie tamen, ut si quae Eecclesiae alia Ca- 
techismi formula verbo Dei consentanea utuntur, necessitati illius mutandae 
non astringantur (ſ. Richter, Kirchenordnungen II, 339°). So find neben dem Genfer 
(j. o. ©. 154,31) und Heidelberger Kat. auch ſtets andere Katechismen gebraudht worden, 
namentlih Abrah. Hellenbroek, WVorbeeld der goddelyke Waarheden. In der ehemaligen # 
„Shriftl.zabgejchiedenen Kirche” jtand diefes Büchlein in alleinigem Gebrauch; und in der 
„Shriftl.sreformierten Kirche”, die aus der Verfchmelzung der „Chriftl.sabgefchiedenen Kirche” 
mit den „Gemeinden unter dem Kreuz“ unter Dr. U. Kuyper entjtanden ift, ſteht es 
beute noch in hohem Anjeben. 

Großbritannien: Litteratur: C. 4. Toren, Der evangel, Rel.sUnterriht in 50 
Deutihland, Großbrittanien 2c. Deutſch von W. Thilo, Gotha 1865. 

The Established Church of England gebraudht heute noch den Katechismus 
aus dem Book of Common Prayer von 1553 mit unerheblichen Anderungen (viel 
gebrauchte Separatausgabe: The Catechism of the Church of Enkland, London 
E. C. Sunday school institute, Fleet Str.). Auch eine Erklärung dazu (von John 65 
Palmer) ift im Gebraud: „The Church Catechism“ (Catechisms for the young. 
Third series, fourth part), die den Tert des eigentlichen Statechismus durch ftarken 
Drud hervorhebt, außer der eigentlichen Auslegung aber auch jowohl den ganzen Katechis— 
mus, wie die einzelnen Abjchnitte (The christian covenant; The christian faith ; 
The christian duty ; The christian prayer; The christian sacraments) mit einer «0 

— 5 
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Einleitung verfieht. — Auch die Kongregationaliften (Independenten) gebrauchen wohl den 
Kat. der Staatöfirche, daneben haben fie ein von Samuel Balmer (7 28. November 1813) ver- 
faßtes Lehrbuch (A Catechism for Protestant Dissenters, London E. C. Memorial 
Hall, Farringdon Str.), das im erften Teil a brief history of nonconformity ent- 

5 hält, im zweiten the reasons for nonconformity behandelt und mehr in die Ber: 
faſſungsgrundſätze ihrer Gemeinfchaft, als in die Lehre einführt, die nur bier und ba 
gejtreift wird. In den Sonntagsſchulen benugen die Kongregationaliften einen von J. Hil- 
ton Stowell verfaßten, 1892 von A. M. Fairbairn neu redigierten Furzen —358* 
(A short Catechism for use in Congregational Sunday Schools, London E.C. 

ıo Mem. Hall, Farr. Str.), der im erjten Teil (The gospel) die zehn Gebote und die Selig- 
preifungen, im ziveiten (The school) das Vaterunſer enthält (aber nicht etwa auslegt), 
im dritten (The church) neben den Saframenten namentlich die verfchiedenen kirchlichen 
Nichtungen Englands behandelt. — The Presbyterian Church of England und 
ebenfo The Church of Scotland legen den kleinen Weſtminſter-Katechismus (The shorter 

ib Catechism of the Assembly of Divines at Westminster von 1648 (London, 
Paternoster Squ. 14) ihrem Unterricht zu Grunde. Er teilt fih in The doctrines 
we are to believe (nicht eine Auslegung des Apoftolilums, das aber im Anhang ab: 
gedrudt ift, fondern eine Glaubenslehre in Anlehnung an die loci der alten Dogmatik) 
und The duties we are to perform (The moral law: Auslegung der zehn Ge— 

»0 bote; Faith and repentance; Sacraments; Prayer: Auslegung des Baterunfers). — 
Die in England am meiften gepflegte Form des religiöfen Jugendunterrichts ift die Sonn- 
tagsjchule, für die ein eigenes Inſtitut, die Sunday School Union (London E. C., 
Ludgate Hill 57 u. 59) Hilfsbücher liefert ; weit verbreitet find „The first Catechism“ 
und „The second Catechism“ von J. Watts, erfterer eine furze Überficht über die 

25 chriftliche Heilslehre und namentlid einen „Catechism of seriptural names“ (Who 
was Adam ? Who was Eve? u. f. w.), lesterer eine Auslegung der zehn Gebote, 
— von den Sakramenten und Gebete — auch den Text des Vaterunſers — 
enthaltend. 

Vor dem Mat. des Book of Common Prayer war einige Jahre Luthers kl. Kat. 
so in England in Gebraud, da Granmer 1548 die „Nürnberger Kinderpredigten” (ſ. oben 

S. 142,3), die das Endiridion auslegen, nach J. Jonas’ lat. Ausgabe ins Engliſche hatte 
überfegen laſſen: „A short Instruction into the Chr. Religion“ (vgl. Möller-Kawerau, 
Lehrbuch der Kirchengefch. IIT?, 191 Anm. 3). 

Franfreich: In der Eglise protestante r&form6e wurde ehemals faft allgemein 
35 der Kat. Calvins von 1542 (f. 0. ©. 154, 31), dann daneben der H. Kat. von Dftertwald 

(. o. ©.154,37) gebraucht, leßterer vielfach in der Ausgabe „Abr&g6 de l’histoire sainte 
et du Cat&chisme“ (Paris, Grassart; rue de la paix 2). Jetzt find dieſe beiden 
faum noc im Gebraud. Am meiften verbreitet ift heute „Bonnefon, Nouveau Ca- 
töchisme &l&mentaire“ (Alais, A. Veyriöre, 14. Ausg. 1900). Nady einer Einleitung 

4 (La Religion et la Bible) teilt er den Stoff in drei Hauptteile: 1. La fois ou les 
veritös qu’il faut eroire (eine Auslegung des Apoſtolikums, das er fo einteilt: Chap. I 
„Je erois en Dieu“ = Dieu er6ateur et la pröparation du salut; Chap. II „Je 
erois en Jesus-Christ“ — J.-Chr. sauveur et accomplissement du salut; 
Chap. III „Je crois au Saint-Esprit“ — L’appropriation du salut, darin le Bap- 

45 t£me; Chap. IV „Je crois la 1:&surrection“ — La vie 6ternelle et la consomma- 
tion du salut) ; 2. La vie chrötienne ou les devoirs qu’il faut pratiquer (eine 
Auslegung der zehn Gebote und der Summe des Gefeßes, eingeteilt: Chap. I „Tu aime- 
ras le Seigneur ton Dieu“ — Les devoirs envers Dieu, darin der Tert des Vater: 
unſers; Chap. II „Tu aimeras ton prochain“ — Les dev. env. le prochain ; 

5 Chap. III „Tu aimeras comme toi-möme“ — Les dev. env. nous-mömes) ; 
3. La premiere Communion, darin namentli La Sainte-Cöne. Neben diefem Kat. 
jteht namentlidy noch in Gebraud; „Cat&chisme Populaire par A. Decoppet“ (Paris, 
Berger-Levrault et Cie, rue des Beaux-Arts 5); er ordnet folgendermaßen: 1. In- 
troduetion: La religion chr&tienne, La Bible, Le Pöre c6leste, La Providence, 

55 Le Péché, L'ancienne alliance et la loi de Moise, Le De&calogue (nur der Text), 
La promesse d’un Sauveur ; 2. Le Sauveur: La personne de J6&s.-Christ, La 
vie de J.-Chr., L’enseignement de J.-Chr., La saintet& parfaite de J.-Chr., Les 
souffrances et la mort de J.-Chr., La rösurreetion et l’ascension; 3. Le Salut: 
Le Saint-Esprit, La repentance et la conversion, La sanctification, Nos de- 

oo voirs envers Dieu (l’amour, la crainte, la soumission, l’ob@issance, la con- 
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fiance, la reconnaissance, l’adoration), Nos devoirs env. le prochain (wieder 
eıne Aufzählung chriftlicher Tugenden mit einem bejonderen Abfchnitt: Devoirs des 
enfants env. leurs parents), La priöre et le culte publie (darin der Text des 
Vaterunjers), L’Eglise, Les fötes de l’Eglise chretienne, Le sacrement du 
Baptöme, Le sacr. de la Sainte-Cöne, La r&surreetion, le jugement dernier et 5 
la vie öternelle; der Kat. ift nicht in Fragen und Antivorten abgefaßt, jondern in ab- 
bandelnder Form, giebt aber zum Schluß jeden Kapitels ragen über deſſen Inhalt. 
Weniger verbreitet find der ziemlich umfangreiche „Cours de Religion chrötienne par 
C. E. Babut“ (Paris, Grassart, rue de la paix 2, 6. Ausg. 1897); oder der „Ca- 
tSchisme a l’usage des Eglises evang6liques par E. Nyegaard“ (Paris, soe. des 
&eoles du dimanche, rue des Saints-Päöres 33, 13. Ausg. 1900). Derjelben Kate: 
dismen bevient ſich die Eglise libre. 

In der Eglise de la Confession d’Augsbourg iſt von jeher Luthers kl. Kat. 
eingeführt. Früher war eine Ausgabe mit Erklärung weit verbreitet, die hinter Yuthers 
Tert eine Instruction chrötienne in zwölf Kapiteln (nad) dem Schema der alten Dog: ı5 
matif) enthielt. Im der Inſp. Paris i feit einigen Jahren ziemlich allgemein in Ge 
braudy „Le Petit Catöchisme de Luther“ (Chateauroux, L. Badel, rue Vieille- 
Prison), der unter Luthers Tert zur Erflärung zu verwendende Bibelfprüche und biblifche 
Geihichten anführt. Bemerkenswert ift, daß er (ebenjo wie der frühere ausgelegte Kat.) 
den Tert der zehn Gebote in genauem Anjchluß an Er 20, 1—17 und, indem er das zo 
9. und 10. Gebot zufammenzieht, das Bilderverbot als eigenes Gebot enthält. Die Er- 
flärung des 2. Gebotes lautet: Nous devons eraindre et aimer Dieu, afin d’avoir 
en horreur l’idolätrie et la superstition et de n’invoquer que Dieu seul dans 
nos afflietions et dans nos peines. In der Inſp. Montbeliard werden neben dem 
Pariſer audy andere Hatechismen gebraucht, z.B. ein „Cat6chisme de Montbeliard“ 28 
oder einer von Charles Cuvier. 

Italien: In Italien entftand — eine Frucht der dortigen evang. Beivegung — 
um 1535 die „Chriftl. Kinderlehre“ des Juan de Valdés, die urſprünglich wohl kaſtiliſch 
von ibm gejchrieben, ihren erften Drud wahrſcheinlich in italienifcher Sprache erlebte und 
nad diefem dann auch ing Lateinifche und Polnische, mweiterhin auch ins Deutjche, Eng so 
liſche, Franzöſiſche, Engabinifche und zurüd ins Spanifche überjegt wurde. Hauptjächlich 
enthält fie eine Überficht über die gefchichtliche Entfaltung des Heils. ©. die achtſprachige 
Ausgabe von Ed. Böhmer: Instruction eristiana para los mifos por Juan de 
Valdes, Bonn 1883. 

Heute benußt die Chiesa libera folg. Buch „Il Catechismo ossia Sunto della ss 
dottrina cristiana secondo la Parola di Dio per G. P. Meille“ (Firenze, Libre- 
ria Claudiana, Via dei Serragli 51, 6. Ausg. 1895). Nach einem einleitenden Ka— 
pitel (La Rivelazione) behandelt der Kat. die Yehre von den göttlichen Eigenfchaften, 
dann die Schöpfung, die VBorfehung, den Sündenfall und die Vorbereitung des Heils; 
darauf folgen: Il Salvatore (i suoi nomi, la sua divinitä, la sua umanitä, «0 
l’opera sua) und Appropriazione della salute, dann : Doveri del eristiano verso 
Dio, verso s& medesimo, verso il prossimo, verso certe persone (als Glied des 
Staat? und der Familie); danach werden I mezzi di grazia behandelt: La Parola di 
Dio, La Preghiera, Il Battesimo und La Santa Cena; dann folgt die Yehre von 
der Stiche und La Vita a venire madt den Schluß. Il Decalogo, L’Orazione do- 45 
menicale und Il Simbolo degli Apostoli jtehen — ohne Auslegung — in einem Anhang. 

Ganz ähnlich find die heute von den Waldenjern (f. über fie oben ©. 138,51) ge 
brauchten Katechismen („Catechismo della Chiesa evangelica Valdese o Manuale 
d’Istruzione eristiana ad uso dei Catecumini di detta Chiesa“. Firenze, Tipografia 
Claudiana, Via Maffia 33, 1866 und „Catechismo evangelico ossia sunto della » 
dottrina eristiana“, FirenzeLibr. Claudiana, 1895) eingerichtet. Erjterer nimmt den Text 
(eine Auslegung giebt er auch nicht) der zehn Gebote und des Baterunfers in den Zufammen: 
bang auf; jene fchließt er (vgl. oben ©. 158,55) an die Vorbereitung des Heil „per la 
legge“ an, das Waterunfer findet feinen Pla unter den Heildmitteln, zu denen ges 
rechnet werden: La lettura della Parola di Dio, La Preghiera, Il Culto, I 
Battismo, La Santa Cena, La Chiesa ed il Ministro, Die eigentliche hriftliche 
Sittenlehre wird an derjelben Stelle behandelt, wie im Kat. der Chiesa lib., in den 
Kapiteln: La santificazione, Le virtü eristiane, Le buone opere. Eine Lehre 
bon den Ie Dingen fehlt; den Schluß des Hat. macht der Tert des Apoſtolikums 
unter der Überfchrift: Per la recezione., 60 

— 0 
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Vereinigte Staaten von Nordamerifa: Die Lutheraner gebrauchen Luthers 
Endiridion, das in zahlreichen deutjchen, englifchen und deutich-englifchen Ausgaben, teils 
mit, teild ohne Erklärung, verbreitet iſt. In der Synodalkonferenz ift der Dresdener 
Kreuzlat. von 1688 (f. o. ©. 143, 11) weit verbreitet (Berl. von ©. Babe Milwaukee, 

6 Ri), daneben eine aus ihm ergänzte — zunädft von der Mifjourifynode berausgege- 
bene — Bearbeitung des ehemals für Ulm von dem dortigen Superintendenten ob. 
Konr. Dietrich verfahten Kat. (von 1616; vgl. Veeſenmeyer, Verfuch einer Geſch. d. Ulm. 
Gat. III, Progr. von 1805, ©. 4 ff.) nebit einem Auszug daraus, der namentlid die 
Sprüche des größeren Kat. beibehält: „Dr. M. Luthers Kl. Kat. in Frage und Antwort 

ı0 gründlich ausgelegt von J. K. Dietrich” (St. Youis, Mo. Concordia Publishing House) 
und „Auszug aus dem Kat. vom J. K. Dietrich” ; erfterer auch englifh: „Dr. M. Luthers 
Small Catechism, explained in questions and answers by J. C. Dietrich“ 
(in demjelben Verlag). Verſchiedene Bearbeitungen find in der Obiofynode entitanden. 
Schon älteren Datums ift der fogenannte Ludwigſche Kat.: „Der Kleine Cat. Dr. M. 

ı5 Luthers mit erflärenden und beweiſenden Bibelftellen“ engliih: „Dr. M. L. Smaller 
Catechism with explanatory Bible Texts“ (beide Allentown, Pa. T. H. Diehl) ; 
außer dem Endjiridion enthält er namentlich „die Ordnung des Heils“ (eine Überſicht 
über den geſamten Inhalt der chriftlihen Yehre), die den Kindern teil durch ein Lied, 
teild durch kurze Lehrfäge, teils duch Fragen und Antworten eingeprägt werben fol, 

30 eine Zergliederung des Katechismus (in der Art der Spenerſchen Katechismustabellen, 
j. oben ©.143,5) und das Württemb. Konferenzeramen (ein Auszug aus der „Kinderlehre‘ 
j. oben ©. 142,47). 1882 ift dann von den Profefjoren M. Loy und F. MW. Stellborn 
und dem Paſtor C. H. Rohe eine Erklärung des Endiridions ausgearbeitet, der auch der 
vorhin genannte Dieterihiche Kat. zu Grunde liegt : „Dr. M.Yuthers Kl. Kat., in Frage 

5 und Anttwort ausgelegt“ (Columbus, Obio, Yuther. Verlagshandlung, 10. Aufl. 1894). 
Namentli auf Grund der Katechismuserklärung von Gafpari (ſ. oben ©. 152, 11) haben 
1863 W. J. Mann und ©. %. Krotel von der Pennſylvaniaſynode eine Erklärung heraus: 
gegeben: „Yutb. E. Kat. erklärt in Fragen und Antworten zum Gebrauch in Kirche, Schule 
und Haus” (Allentown, S. K. Brobft u. Co.). Im Gen.-Counzil fteht in großem An— 

so jehen eine vom ev..luth. Minifterium in New-York empfohlene Auslegung, der auch das 
Württemberg. Konf.-Eramen hinzugefügt ift: „Dr. Mart. Luth. El. Kat. mit Erklärung 
für die ev..luth. Kirche in den Vereinigten Staaten“ engl.: „Dr. Mart. Luth, Small 
Catechism with explanations“ (beide: New-York, 3. E. Stoblmann, Park-Row 150). 
Neuerdings wird neben ihr eine Ausgabe gebraucht, die den Yutherfchen Tert durch Bibel- 

35 ſprüche und biblifche Geſchichten erklärt: „Yuthers Kl. Kat. mit Bibelſprüchen“ (Phila— 
delphia, Pa. Publik⸗Behörde des Generalkonzils). Die der Union zuneigende deulſch.-ev. Syn. 
hat einen eigenen offiziellen Katechismus veröffentlicht: „Hl. Ev. Kat. Evangelical Ca- 
techism. German and English on Parallel Pages“ (Eden Publishing House, 
1716—1718 Chouteau-Avenue, St. Louis, Mo.): eine namentlid in der Saframents- 

40 lehre abweichende, freie Bearbeitung des Enchiridions. Die deutjchreform. Kirche gebraucht 
den 1862 von Ph. Schafft herausgegebenen „Chrijtl. Kat. Ein Leitfaden zum Religions: 
unterricht in Schule und Haus” (Bhiladelphia, I. Kohler, Arch-Straße 911); nach einer 
Einleitung (Die Beftimmung des Menſchen; der Weg zur Geligkeit ; von der bl. Schrift) 
behandelt er zuerit das Gebet des Herrn, erklärt dann das apoftol. Glaubensbefenntnis 

5 und endlich die zehn Gebote; die Sakramente werden in der Erflärung des Glaubens 
bei der Lehre von der Kirche behandelt. Der Kat. ijt in zwei Ausgaben, einer Fleineren 
und einer größeren, erjchienen; der Katechismustert ijt in beiden berjelbe, die größere Aus: 
gabe enthält neben jenem noch Bibelfprüche, Yiederverje und erflärende Anmerkungen. — 
Dieſe umfangreicheren Bücher find für die Schule und namentlich für den Konfirmation: 

60 unterricht bejtimmt. In den zahlreichen Sonntagsichulen werden die Kinder vielfach nur 
in biblifcher Gejchichte unterrichtet: „Little Lamb’s Catechism. Questions and 
Answers from the Bible, edited and published by J. R. Lauritzen“ (Knox- 
ville, Tenn. Children’s Miss. Home). Die Xutberaner geben den Kindern auch ein- 
fach den Yutherfchen Tert in die Hände; weit verbreitet ift die von dem Verfaſſer des 

55 eben genannten Lämmer-Kat. beforgte Ausgabe: „Doct. M. Luthers kl. Kat.”, auch eng: 
liſch: „Dr. M. L. Smaller Catechism“ (Knoxville, Tenn. Miss. Home). Ein treff: 
liches Hilfsmittel für den Sonntagsichulunterricht befigt die deutſch-ev. Synode, die „Kurze 
Katechismuslehre, herausgegeben von der evang. Synode von Nordamerika” (St. Louis, 
Mo. 1899), die, auf den Katechismus vorbereitend, den nötigften Stoff auf drei Jahr— 

co gänge verteilt, 
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s. In den kleineren Gemeinſchaften und Sekten. In den deutſchen 
Brüdergemeinden hat die Kirchen- und Schulabteilung der Unitätsdirektion ſich die 
Genehmigung der Lehrbücher vorbehalten. Gebraucht wird vorwiegend Luthers kleiner Ka— 
techismus, vereinzelt auch noch der „Hauptinhalt der chriſtlichen Heilslehre zum Gebrauch 
bei dem lUinterricht der Jugend in den — Brüdergemeinen“ (Gnadau, Univerſitäts- 6 
buchhandlung, 8. Aufl. 1891), von Sam. Lieberkühn im Auftrage der Brüderſynode 1769 
verfaßt. In 1. Aufl. (Barby 1774) ift das Buch ald „Die Lehre Jeſu Chrifti und feiner 
Apoftel zum Unterricht der Jugend in den Brüdergemeinen” erjchienen, von der 2. Aufl. 
an führt e8 feinen jegigen Titel. Nach einer Einleitung (von der bl. Schrift) macht «8 
etwa folgende Abteilungen: von Gott, von den Engeln, von dem uriprünglichen Zuftand 
des Menſchen und feinem all, von der Erlöfung, von dem Vater, Sohn und bl. Geift, 
von dem Glauben an Jeſum Chriftum, von den Früchten des Glaubens, von der Ge 
meine Jeſu Chrifti, von der bl. Taufe und vom bl. Abendmahl, von den legten Dingen; 
die fogenannten Hauptjtüde enthält e8 auch nicht in einem Anhang. Inhaltlich mit ihm 
verwandt, aber nicht nach ihm direkt, fondern zunächit nach einem auf feiner Grundlage 
für die amerilanifchen Brüdergemeinden von L. Th. Reichel verfaßten Kat. bearbeitet tft 
der „Kat. der Chriftl. Lehre zum Gebrauch bei dem Unterricht der Jugend in den evang. 
Brüdergemeinen” (Dauba, Berl. der evang. Brüderfirche), der in den böhmischen Brüder: 
gemeinden verbreitet ift. Im Unterjchied vom „Hauptinhalt“ bat er eine Auslegung der 
ehn Gebote, während er Glauben und Vaterunſer ebenjowenig berüdjichtigt. Unter den 20 
üheren außer Gebrauh gekommenen Brüderfatechismen find namentlich Zinzendorfs 

Arbeiten zu nennen, feine ſeltſame Schöpfung „Lautere Milch der Lehre von Jeſu Chriſto“ 
(1723) und fein „Gewiſſer Grund chriſtl. Lehre nach Anleitung der einf. Gatechismi feel. 
Herrn D. Luthers” (1725). Vgl. über fie J. Chriftoph Koecher, Gatechet. Gejchichte der 
Waldenjer, Böhmiſchen Brüder, Griechen, Socinianer, Mennoniten und anderer Secten 3 
und Religionspartheyen, Jena 1768, ©. 292 ff. 

Unter den deutjch redenden Methodiſten find in alleinigem Gebraudy die im 
Auftrage der Generalfonferenz 1868 von Wilh. Naft in Cincinnati — namentlich unter 
Benutzung des Scaffihen Katechismus (f. oben ©. 160, a) — verfaßten Lehrbücher 
„Der Größere — bezw. Kleinere — Katechismus für die deutfchen Gemeinden der Bild). so 
Methodiftenkirche” (Cincinnati, Hitheod u. Walden). Die Kapitel find in beiden diejelben : 
von dem bdreieinigen Gott und deſſen Eigenſchaften, von der Schöpfung, Erhaltung und 
Regierung, von dem urfprünglichen Zuftand der Engel und des Menfchen und ihrem Fall, 
von dem göttlichen Gejeg (Auslegung der zehn Gebote), von Jeſu Chriſto, von dem beil. 
Geifte, von der Kirche (darin die Saframente), von dem Heilswege (darin die —— 35 
des NWaterunfers), von den letzten Dingen, anhangsweife auch der Tert des Apoftolitums 
Die engliihen Methodiften gebrauchen neben „A brief Catechism for the use of Me- 
thodists, compiled by order of the Conference“ (London E. ©. Wesleyan Me- 
thodist Book Room, Castle Str. 2 City Road), der nur 23 kurze ragen und Ant: 
worten über die bl. Schrift, über das böchfte Gebot, Sünde und Erlöfung, Buße und «0 
Glauben, Kirche und Saframente enthält, noch „The Catechisms of the Wesleyan 
Methodists“ (Berlag derjelbe, wie bei dem kl. Kat), eine Sammlung von drei ftufen- 
weife aufeinander folgenden Katechismen: Nr. I for children of tender years, Wr. II 
für die Mittelftufe, Nr. III for use of young persons. Nr. II ift mit dem Nait- 
ſchen Kat. inbaltlih am meiften verwandt, enthält auch etwa diefelben Kapitel, aber in 45 
anderer Neibenfolge (namentlich werden die zehn Gebote erft fpäter, als Stüd des vom 
bl. Geift gewedten neuen Lebens behandelt) ; Nr. I führt mit wenigen Fragen auf die 
wichtigſten diejer Kapitel bin; beide enthalten auch Fragen aus der bibliichen Geſchichte 
und im Anhang den Tert des Baterunfers, des Glaubens und der zehn Gebote. Nr. III 
behandelt Stoffe, wie „The evidence by which a revelation may be satisfacto- 50 
rily proved to be divine“, „The antiquity, genuineness and authentieity of 
the books of seripture“. 

Unter den Baptijten find die am meiften gebrauchten Lehrbücher: „Chriftl. Reli 
Hiondunterricht für die reifere Jugend von Pred. Rode“ (Hamburg, 3. G. Onden Nadıf. 
1882) ; „Leitfaden für den Religionsunterricht, eine bündige Darftellung der biblifchen ss 
Glaubenslebre” (Hamburg, Ond. Nadyf.), eine zunächſt in englifcher Sprache in Amerika 
erichienene Arbeit des Predigerd Kaiſer (engl. „Prize-Catechism“) und „Katechismus, 
ein Leitfaden für den Keligionsunterricht, im Auftrage der Verlagskommiſſion des Bundes 
deutjcher Baptiftengemeinden bearbeitet von B. Weerts“ (Gafjel, Verlagshaus der deutichen 
Bapt. 1899). Alle drei verfolgen etiva denjelben Gang: fie handeln von Gott, vom co 
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Menſchen und vom Sündenfall, von der Erlöſung in Chriſto, von den Erlöſten, und zwar 
von ihrem Wandel und ihrer Gemeinſchaft, in der die „Verordnungen“ Chriſti, Taufe 
und Abendmahl, bewahrt werden, endlich von den letzten Dingen. Charalteriſtiſch iſt ein 
eigener Abſchnitt über das Verhältnis des Chriſten zur bürgerlichen Obrigkeit; Rode han— 

5 delt darüber in einem Anhang, Weerts in einem Kapitel, wo er vom neuen Leben der 
Erlöften ſpricht. Die zehn Gebote erklären alle drei, das Vaterunſer nur Rode, die beiden 
anderen führen es im Wortlaut an, das Apoftolitum hat feiner. Rode und Weerts be- 
handeln die zehn Gebote bei der Vorbereitung des Heild, Kaifer beim neuen Leben. 

Der „Catechismus“ der Jrvingianer (in deuticher Faſſung in Kommiffion bei 
10%. Hoffmann, Berlin S. Dieffenbadjtr. 76) hat drei Kapitel; die beiden erjten find der 

at. aus dem Book of Common Prayer (f. oben ©.157,52) mit geringen Erweiterungen ; 
das dritte behandelt die den Irvingianern befonders am Herzen liegenden Lehrpunkte, die 
Lehre von der Kirche und ihren Amtern. 

Die englifhen Unitarier gebrauchen namentlich zwei Heine Lehrbücher: „Ten 
ı5 Lessons on Religion by Charles Beard“ (London W. C. Essex Hall, Essex 

Str. Strand, 2.Ausg. 1897) und „A Catechism of Religion by H. W. Hawkes“ 
(London W. C. Essex Str. 5, Ph. Green). Während das erjtere außer einer Yeltion 
über die frage „What is religion ?“ (die beanttwortet wird „Being good and doing 
good: loving God and loving men“ und begründet wird durch Mic 12,29—31 und Le 

20 10, 30 ff.) nur die Auslegung des Vaterunfers und einen Unterricht über die Bibel ent: 
hält, behandelt der „Catechism of Religion“ in 52 Fragen die wichtigſten termini 
der firchlichen Glaubenslehre und deutet fie im unitariichen Sinne. Der legtere ift in 
manchen Fragen abhängig von „An Evangelical Free Church Catechism for use 
in home and school“ (London E. C. Thom. Law, Memor. Hall, Farringdon 

2 Str.), zu dem aufer Unitariern, Methodiften, Baptiften, Kongregationaliften, Presby- 
terianern noch einige Hleinere Denominationen fich vereinigt haben. Außer ähnlichen 
Fragen, wie der „Cat. of Rel.“ (über Gottes Weſen, über ef. Chriftus, über die Drei- 
einigfeit, über Buße und Glauben, über die Sakramente u. j. w.) enthält er auch Er- 
Härungen der zehn Gebote (deren Erfüllung unjer Dank für Gottes Wobhlthaten ijt) und 

30 des Vaterunſers. 

2. In der katholiſchen Kirche. — 1. In der röm.kath. Kirche. Quellen: 
P. Bablmann, Deutjchlands fathol. Katechismen dis zum Ende d. ſechzehnten Jahrhunderts, 
Münſter 1894; Chriſtoph Moufang, Kathol. Katechismen des jechzehnten Jahrh, Mainz 1881. 
Litteratur: Chr. Monfang, Die Mainzer Katechismen v. d. Erfindung d. Buchdruderkunit 

35 bis z. Ende des adhtzehnten Sadıh,, Mainz 1877; namentlih: DO. Braundberger, Entjtehung 
und erjte Entwidelung der Katechismen des jeligen Petrus Canijius, Freiburg i. Br. 1893; 
Fr. &. Ihalhofer, Entwidelung des kath. Katechismus in Deutſchland von Eanifius bis De- 
barbe, Freiburg i. Br. 1899. 

Die röm.zkath, Kirche hat die Fürforge für die religiöfe Unterweifung der beran- 
40 wachlenden Jugend von den Evangelifchen gelernt. In Bin der evangelischen 

Katechismen erjcheinen auch bald zahlreiche Fatholifche Büchlein, die ausgejprochenermaßen 
dem Jugendunterricht dienen wollen (aufgezählt bei Bahlmann, Deutichl. fath. Kat. S. 28ff.; 
gefammelt von Moufang, Kath. Kat.). In dem weit verbreiteten „Katechismus“ ob. 
Dietenbergerd (Moufang a. a. D. ©. 1ff.) wird Yuthers Endiridion hier und da wörtlich 

45 ausgejchrieben (G. Hawerau in Chriftl. Welt II [1889] ©. 166ff. 177 ff). Alle bis 
dabın erichienenen katholiſchen Katechismen ftellt in den Schatten die „Summa doctrinae 
christianae, per quaestiones tradita et ad captum rudiorum accommodata“ (1556) 
des Jeſuiten Betr. Canifius, ein kurzer Auszug aus feiner „Summa doctrinae chri- 
stianae“ von 1555. In alle europäifchen Sprachen überjegt (deutich: „Der Klain Gate 

50 chismus ſampt kurtzen gebetlen für die ainfältigen‘) und felbjt in Indien gebraucht, ift fie 
etwa zwei Jahrhunderte bindurd der Hauptlatechismus der katholiſchen Kirche geblieben. 
1559 läßt ihr Ganifius noch eine Erweiterung, den „Parvus Catechismus catholi- 
corum“ (deutih: „Gatechismus. Kurke Erelärung der fürnemjten Stud des wahren Ca— 
tbolifchen Glaubens“), folgen, der, zunächſt für Schüler höherer Lehranftalten berechnet, 

55 das Vorbild für zahlreiche Auslegungen und Bearbeitungen der fleinen „Summa“ ge: 
worden ift (vgl. Thalhofer, Entwidelung d. kath. Kat. ©. 13). Inhaltlich gliedert ſich 
diefe in die fechd Teile: de fide et Symbolo fidei, de spe et oratione dominica 
(aud) Ave Maria), de caritate et Decalogo (aud) de praeceptis ecclesiae), de Sa- 
eramentis, de peccatis devitandis, de bonis conseetandis (j. d. Ausgabe von J. 

coB. Neifer, Paſſau 1894). Der 1566 erichienene „Catechismus ex deereto Cone. 
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Tridentini ad Parochos Pii V. Pont. Max. iussu editus“ (Cat. Romanus; |. die 
Ausg. Bernd. Tauchnitz, Leipzig, 10. Ausg. 1884), beftimmt, den Pfarrgeiftlichen als homi— 
letifches und fatechetifches Handbuch zu dienen, findet auch tweite Verbreitung, bleibt aber 
doch an Einfluß binter den Sanifinölgen Katehismen zurüd, und jelbft die Katechismen 
Bellarmins („Die hriftl. Lehre in kurzem Inbegriff, weshalb fie leicht zu erlernen ift“ und 5 
„Die ausführliche Erklärung der chriftl. Lehre zum Gebrauch derjenigen, welche Kinder und 
andere ungelehrte Zeute darin unterrichten‘, beide in ital. Sprache zuerft 1598 erfchienen), 
die Clemens VIII. zum alleinigen Gebrauch beim religiöfen Jugendunterricht empfiehlt, 
und die auch zahlreiche Überfegungen erleben, haben nie gleiches Anfehen genoffen, wie die 
Caniſiusſchen Bücher: eine Folge der weit reichenden Herrichaft der Sefuiten. Erjt als mit 
dem Eindringen der neuen Unterrichtsmethode (f. ob. ©. 143,39) auch in die kathol. Kirche 
(grundlegend dort: Mich. Ign. Schmidt, Methodus tradendi prima elementa reli- 
gionis sive catechizandi. Bambergae et Wirzeburgi 1769; |. Thalhofer a. a. O. 
©. 67ff.) die alten Katechismen unbrauchbar werden, werden auch Ganifius’ Katechismen 
bei Seite geftellt. Die neue Methode macht fich zuerft in ſtufenweis geglieverten Kate: 15 
chismen geltend („Allgemeines Miffiong-Fragebüchlein von Jan. Parhamer“ 1757; „Mainzer 
Kat. nady den dreifachen Fähigkeiten der Eleinern, mittlern und mehr erwachjenen Sehr: 
jugend” 1760; namentlich die Katechismen Felbigers: Thalbofer a. a. D. ©. 73ff.), 
dann wirft — ebenfo mie in der evang. Kirche — unter dem Einfluß der von den Ra— 
tionaliften ausgebildeten Unterrichtsart der Nationalismus auch inhaltlih auf die Hate: 20 
chismen ein („Sittenlehre für Kinder” von Andr. Sutor 1788; namentlich der Diöcefan- 
katechismus für Bamberg von 1812), bis man in den eriten Saprgehnten des 19. era 
zur Kirchenlehre zurückkehrt. Bernh. Dverberg („Kat. der chriſtkathol. Lehre“, Müniter, 
2. Aufl. 1804), Aeg. Jais („Unterricht in der chriftfathol. Glaubens: und Sittenlehre“ 
1807) und namentlih Ign. Schufter („Katechismus der kathol. Religion“, 3. Aufl. 1846) 20 
ſuchen den pofitivsfirhlichen Inhalt in einer den neuen Anforderungen entiprechenden Form 
zu behandeln. J. Deharbe gelingt es, die allgemeine Anerkennung zu finden. Aus feinem 
1847 erichienenen „Lehrbegriff”, der den Stoff nad) dem Cat. Romanus vronet (De 
fide et Symbolo fidei, De Sacramentis, De Dei praeceptis in Decalogo con- 
tentis, De oratione) veranftaltet er vier Auszüge, die den verjchiedenften Bedürfnifjen so 
Rechnung tragen. Es find: 1. „Katholischer Kat. für Stadt: und Landſchulen“ (Regens- 
burg, Puſtet, 1847); 2. „Kleiner kathol. Kat. zunächit für ſolche Landſchulen, welche nur 
während des Sommer: oder Winterfemefters behucht werden“ (Regensburg 1847); 3. „Ans 
fangsgründe der fath. Lehre für die Heinen Schüler” (Regensb. 1847); 4. „Kleiner fath. 
Kat., ein kurzer Auszug des kath. Kat. oder Lehrbegriffs, für die untern Volks- und Ele 35 
mentarſchulen“. Zunächſt in den fünfziger Jahren in den bayerischen Bistümern einge 
führt, haben die Deharbeſchen Katechismen unter geringen Modifikationen in allen deutichen 
Bistümern Eingang gefunden und find auch ind Englifche, Böhmische, Kroatiſche, Däniſche, 
Franzöſiſche, Ungarische, Italieniſche, Portugieſiſche und Schwediſche überfegt worden, fo 
daß großen und ganzen die geſamte römiſch-katholiſche Kirche heute denſelben Katechis- «0 
mus benußt. 

Die diit atholiſche Kirche bat einen offiziellen Kat, den „Katholiſchen Kat., 
herausgegeben im Auftrage der altkatholiſchen Synode“ (Bonn, zu beziehen durch die bi— 
ſchöfliche Kanzlei). Er iſt in acht Hauptſtücke geteilt, von denen die —9— vier Gott nach 
ſeinem Weſen und feinen Werken (Schöpfung und Erlöſung) behandeln und mit einem — 
Abſchnitt „Won der Aneignung und den Früchten der Erlöfung” fchließen (ohne irgend: 
wie das Apoftolitum zu Berücfichtigen) das fünfte — handelt „von dem chriſt— 
lichen Leben“, und zwar 1. von den Pflichten der Chriſten (Auslegung der zehn Gebote 
und Vorbild des Heilandes) und 2. von der Sünde (Todſünde und läßliche Sünde unter— 
ſchieden) In dem ſechſten Hauptſtück wird die Lehre von der Kirche, im ſiebenten werden so 
die Heildmittel (Gebet, wobei das Vaterunfer dem Terte nad) angeführt wird, und Safra- 
mente) und im achten die legten Dinge behandelt. Ganz anders iſt der „Leitfaden für 
den kathol. Religionsunterriht an höheren Schulen, herausgegeben im Auftrage der alt: 
kathol. Synode” (Bonn, P. Neuffer, 1877) eingerichtet, der nach einer allgemeinen (die 
verihiedenen Weltanjchauungen, von Gott, von dem Menjchen und feinen Beziehungen zu 55 
Gott) und fpeziellen (das GChriftentum die volllommenjte Religion, Wirkungen des 
Chriftentums, biftor. Begründung des Chriftentums) Einleitung in drei Abjchnitten eine 
Überficht giebt über die gefchichtliche Entfaltung des Heild (1. die Vorbereitung ; 2. der 
Abſchluß in Jeſu Chrifto; 3. die Verkündigung dur die Apoftel), um dann in einem 
Schlußabſchnitt „von der Erhaltung der hriftlihen Offenbarung in der Kirche” zu handeln. so 

11? 
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2». In der griechiſch-katholiſchen Kirche Rußlands. Litteratur: Joh. 
Chriſtoph Koecher, Cat. Gejch. der Waldenjer, Böhm. Brüder, Griechen u. ſ. w., Jena 1768, 
©. 33 f.; Zesihwig, Syft. der hriftl.stirchl. Katechetif, II, 1, S. 289 

Im Anfange des Jahres 1721 verordnete die dirigierende Synode der orthodor:ruf]. 
5 Kirche, daß drei Feine Bücher zur Unterweifung der Jugend und des gemeinen Volls ab- 
gefaßt werden follten, cind von den vornehmſten Lehren des Glaubens und von den 
zehn Geboten, das andere von den bejonderen Pflichten eines jeglichen Standes, ein 
drittes, Predigten über die Hauptlehren, auch über die Tugenden und Laſter enthaltend. 
Infolge diefer Verordnung erfcheint die „Erfte Unterweifung der Jugend, enthaltend ein 

10 ABC-Bücdlein, wie auch eine furze Erflärung der zehn Gebote, des Gebet3 des Herrn 
und des Glaubensbefenntnifjes auf Befehl Sr. Allerdurdlaudtigiten Maj. Peters I., Kaifers 
von ganz Rußland“ (Koecher, Cat. Geſch. .. der Griechen, ©. 66 }f.), wohl der erjte 
wirkliche Kat. in der griech. Kirche. Heute wird dem Sjugendunterricht ein ziemlich um: 
fangreiches Buch (148 ©. in gr. 8) zu Grunde gelegt, deijen Titel in einer deutſchen Über: 

15 jegung lautet: „Ausführlicher chriftlicher Kat. der orthod.-kathol. oriental. Kirche, in der 
Driginaliprache geprüft und genehmigt von der heiligften dirigierenden Synode und heraus: 
gegeben zum Unterricht in den Schulen wie aud zum Gebrauch aller ortbodoren Chriften 
auf Allerhöchſten Befehl Seiner Kaiferl. Majeftät. Aus dem Ruſſ. ins Deutſche überſetzt 
nad der Ausgabe von 1839” (St. Petersburg, Waſſ.Oſtrow, 9. Lin. Nr. 12). Der Kat. 

2% ift beeinflußt von dem Lehrbuch, das Jeromonach Platon im Jahre 1765 für den Thron- 
folger und Groffürften Paul Petromwig (in deutſcher Überjegung lautet der Titel: „Die 
rechtgläubige Lehre oder kurzgefaßte chriftliche Gottesgelahrtheit”, vgl. Koecher a. a. ©. 
©. 82 ff.) verfaßt hat, geht daneben aber namentlich in der Anordnung des Stoffes auf 
die Confessio orthodoxa des Petrus Mogilas 2 zurüd, nur daß er den Stoff ganz 

25 bedeutend vereinfacht und viele traditionelle Stüde nicht berüdfichtigt. Wie die Confessio 
orthod. ordnet er den Stoff unter die drei chriftlihen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe. 
Nach einer Einleitung über Offenbarung, bl. Schrift und Katechismus beginnt er mit ber 
Auslegung des (in zwölf Artikel geteilten) Nicänums und fügt, wie die Conf. orthod., 
die Lehre von den Sakramenten dem zehnten Artikel von der Taufe hinzu. Die alther: 

30 gebrachten Kategorien jedoch, die jene fonft noch in die Erklärung des Nicänums einjchiebt 
(die fieben Gaben und die neun Früchte des Geiftes, die neun Gebote der Kirche) läßt 
der „ausführliche Kat.” fort. Die Stüde des zweiten Teils (von der Hoffnung) jind da— 
gegen bei beiden identiſch: auf eine Erflärung des Vaterunfers folgt die Auslegung der 
neun Seligfeitögebote. Den dritten Teil (von der Liebe) beginnt die Conf. orthod. mit 

85 einer ausführlichen Yehre von den Tugenden (neben bie * noch einmal im Zuſammen⸗ 
bang behandelten „drei Haupttugenden” treten Gebet, Falten und Almojen und die „vier 
Kardinaltugenden” : Befonnenbeit, Weisheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit) und einer Lehre 
von der Sünde. Statt deſſen bat der „ausführliche Kat.” einen Abjchnitt „von dem 
Bunde zwifchen Glauben und Liebe” und legt dann ebenfo, wie die Conf. orthod., die 

40 zehn Gebote aus. Die „Antvendung der Lehre vom Glauben und von der Frömmigkeit“ 
macht den Schluß des Buches. Ferdinand Gohrs, 

Katechismus, Heidelberger oder Pfälzer. — Der Tert der erjten Ausgabe iſt im 
genauer Nachbildung des anjceinend einzigen nod) vorhandenen Exremplars herausgegeben 
durch A. Wolters, Der H. K. in feiner urſprünglichen Geftalt nebjt der Geſch. feines Tertes 

4 im 3. 1563, Bonn 1864. Die zweite Ausgabe ift wieder abgedrudt bei Vinfe, Libri sym- 
boliei ecel. ref. nederland., Traiecti 1846; die dritte mit Drudjehlern bei Niemeyer, Col- 
lectio confessionum, Lips. 1840 und torrefter in der amerifanifhen Tercentenary Edition: 
The H. €. in German, Latin and English with an hist. introd., New-York 1863; die 
vierte bei M. A. Gooszen, De Heidelbergsche Catechismus, Textus receptus mit toelich- 

50 tende teksten, Leiden 1890 (mit den volljtändigen Parallelterten der von den Verfajjern des 
9.8. benügten Katehismen), rezenfiert von Kohlihmidt in THStK 1893, 615 ff. Die Tert- 
varianten der erjten und vieler jpäteren Ausgaben find zufammengeftellt von PH. Schaff, 
Der H. K. nad) der erjten Ausg. von 1563 revidiert und mit frit. Anmerkungen jowie einer 
Geſch. und Charakterijtif des Katehismus verjehen ?, Philad. 1866; vgl. auch desjelben The 

65 Creeds of Christendom, New-York 1878. — Für die Gefchichte und die Würdigung des Ka— 
techismus kommen nebjt den vorgenannten Werfen in Betracht: die Bearbeitungen —— 
Geſchichte von H. Alting (Frankf. a. M. 1701), B. G. Struve (ebenda 1721), D. L. Wundt 
(Heidelb. 1798), L. Häußer (Heidelb. 1845), K. Fr. Vierordt (Karlsruhe 1847), a? 
aber D. Seifen (Heidelb. 1846); ferner 3. Ehr. Koecher, Catechet. Geſch. der ref. Kirchen, 

oo Jena 1756; H. ©. von Alpen, Geſch. und Litt. des H. K., Frankf. a. M. 1800; 3. Chr. W. 
Augufti, Hiftkrit. Einleitung in die beiden Hauptlatehismen der ev. Kirche, Elberfeld 1824; 
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J. W. Nevin, History and Genius of the H. C., Chambersburg Pa. 1847; 9. Heppe, Ge: 
ſchichte d. deutihen Prot. i. d. 3. 1555—81, Bd I, Marburg 1852; 8. Sudhoff. E. Dlevia- 
nus und 3. Urfinus (Bäter und Begründer der ref. Kirche), Elberfeld 1857; & D.I.Scotel, 
Geſch. des Urſprungs, der Einführung und der Scidjale des H. K. (holländ.) Amfterd.1863; 5, 
Gedenkbuch der 300jährigen Jubelfeier des H. K. Chambersburg 1863 (eine Sammlung von 
Abhandlungen europäifcher und ameritanifcher Theologen); drei Auffäpe von Th. Plitt, K. 
9. Sad und E. Ullmann fowie ein Schreiben von Ph. Edaff in ThStK 1863; Ph. Schaff, 
Geſch. Geift und Bedeutung des H. K. in 3hTh 1864; J. Doedes, De H. C. in zijne eerste 
levensjaren 1563 -- 1567, Utredt 1867; 9. Wolters, Zur Urgefhichte des H. K. THStNK 
1867, 1ff.; U. Kluckhohn, Briefe Friedrih des Frommen mit verwandten Schriftſtücken, 
Bd I, Braunfhweig 1868; derſelbe, Friedrich der Fromme, Kurfürft von der Pfalz, Nörd- 
lingen 1979; E. Güder, Art. 9.8. in PRE?’; H. Calaminus, Die Geſch. des H. K. in Deutich: 
land (Bortrag), Elberf. 1885; M. A. Gooszen, De H.C. en het boekje van de breking des 
roods, in het jaar 1563—64 bestreden en verdedigt, Leiden 1892; K. Müller, Symbolik, 5 

Leipzig 1896; Fr. Fride, Luthers NM. Katechismus in j. Einwirkung auf d. fatech. Litt. des 
Reformationsjahrhunderts, Göttingen 1898, S. 137ff. — Unter den Erklärungen find in 
eriter Linie die auf Grund nachgejchriebener theologiiher Borlefungen ſchon früh und oft 
herausgegebenen Explicationes catecheticae von Bad. Urjinus zu nennen, wovon die zuver— 
läſſigſten Ausgaben diejenigen von David Pareus jind (die erjte 1591, Heidelberg), von 1616 „, 
an unter dem Titel Corpus doctrinae christ. ecclesiarum a Papatu reformatarum. Ueber 
die älteren Kommentatoren überhaupt vgl. Koecher 2625. Hervorgehoben jeien die Aus- 
legungsjcriften von oh. Eoccejus (Leiden 1671 u. ö.), Rud. Rodolph (Bern 1697), Job. 
D'Outrein (Gülden Kleinod, Amſterdam 1719 u. 5.), Hier. van Alphen (Utrecht 1729), 9. 
©. von Alpen (Franff. a. M. 1796. 1797); 8. Sudhoff, Feſter Grund dr. Lehre, ein Hülfe- . 
buch zum 9. K. zufammengeftellt aus deutſchen Schriften 8. Dlevians und eigenen Abhand⸗ 
lungen?, Franff. a. M. 1857; derjelbe, Theol. Handbuch zur Auslegung des H. K., ebenda 
1862; G. W. Bethune, Expository lectures on the H.C., New-York 1864; H. Dalton, Im— 
manuel. Der H. K. als Betenntnid: und Erbauungsbud?, Wiesbaden 1883; DO. Thelemann, 
Handreihung zum H. K.“, Detmold 1892. je 

In der Furfürftlichen Pfalz hatte die Reformation verhältnismäßig fpät, feit 1546, 
Eingang gefunden. Die Grundlage der Reformen bildeten Gutachten Melanchthons, der, 
ſelbſt ein Pfälzer, ſowohl für Friedrich II. als für deſſen Nachfolger Otto Heinrich als 
natürlicher Vertrauensmann galt. Doch gebrach es dem Werk der Firchlichen Neugeftaltung 
viele Jahre bindurh an Nahbrud und zielbetvußter Konfequenz. Neben vereinzelten „, 
ftrengen Lutheranern wirkten unter Otto Heinrih in Kirche und Staat bedeutende Ber: 
treter der melandhthonifchen und der reformierten Richtung ; nur eigentliche „Zwinglianer“ 
follten nicht geduldet fein. Für Lehre und Gottesdienft Nehlten ausreichend feſte einheit- 
liche Normen. Der Unfertigfeit diefer Zuftände ein Ende zu machen, follte Kurfürft 
Friedrich III. (f. d. A. Bd VI ©. 275), der 1559 während des heftigen Streites zwifchen ,, 
Heßhus und Klebitz zur Regierung gelangt war, berufen fein. Unangenehm berührt durd) 
die Verdammungsſucht Tutherifcher Zeloten, in die bl. Schrift als höchſte Glaubensautorität 
fich vertiefend und von dem echten Glauben vor allem eine praftiihe Wirfung auf das 
fittliche Leben ertvartend, ſah fich diefer Fürft, defien lauterer Wahrheitsdrang durch Kluck— 
hohns Beröffentlichungen ins helle Licht gefett ift, immer mehr zur Übereinjtimmung mit 
der reformierten Lehre in ihren weſentlichen Punkten geführt und — nicht, dem in 
ſeiner Regententhätigleit entſprechenden Ausdruck zu geben. In Bezug auf die Abend— 
mahlslehre that er 1562 einen entſcheidenden Schritt durch die — anonyme Heraus⸗ 
gabe von Erafts bezüglicher Schrift. Wohl ſchon vorher war Olevianus mit dem Ent— 
wurf einer neuen Kirchenordnung beauftragt worden, und in engitem Zufammenhang damit 
wurde Fa Aufftelung eines für Kirche und Schule verbindlichen Lehrbegriffs in Form 
er atechismus, der alle „Unrichtigfeit und Ungleichheit” abjchaffen follte, ins Auge 
gefa 

Über die Entſtehungsgeſchichte des letztern fehlen leider bei dem bekannten 
Schickſal, das die Pfälzer Archive betroffen, protofollarifche Zeugniſſe. Bis in die Neuzeit 
bielt man fich zumeift an die Angabe von Alting in feiner Hist. eceles. palat., der 
Kurfürft habe 1562 Kafpar Dlevianus und Zacharias Urfinus (f. d. A.) mit der Ab: 
faffung betraut, tworauf jener als Vorarbeit einen Aufſatz über den Gnadenbund, diejer 
zivei fatechetifche Entwürfe geliefert habe; aus beider Arbeiten fei durch Zufammenziehung 
der H. K. entitanden. Dagegen war der Holländer A. Pey geneigt, Olevians Mitwirkung 
auf ein Minimum berabzufegen ; und allerdings fcheint wenigſtens jene Skizze vom „Gnaden⸗ 
bund“, von ber in ben älteften Berichten Feine Spur zu entdeden ift, ins Reich des Mythus 
zu gehören und ihre Annahme durch Verwechſelung mit dem erft nach dem H. K. verfaßten 
„selten Grund“ entjtanden zu fein. Gooßen, deſſen verdienftliche Forſchungen wir dankbar 
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verwerten, hat jedocd den Nachweis geleitet, daß der Katechismus, wie die Firchliche Re— 
organifation in der Pfalz überhaupt, nicht als das Werk eines oder zweier Männer, fon= 
dern als Nefultat des Zuſammenwirkens mehrerer zu betrachten fei. Urfinus felber drückt 
fich in der Vorrede zur Apologie des H. K. dahin aus, der Auftrag fei piis quibusdam 

5 et doctrinae christianae peritia praeclaris doctoribus erteilt worden. Webereinftim- 
mend fpricht Dlevian in einem Brief an Calvin (CR XLVII, Nr. 3925) im allgemeinen 
von einer Mehrzahl von Verfaſſern und nennt in einem andern an Bullinger (Sudhoff, 
D. und U. 482.) unter feinen Kollegen, denen mit ein Berdienft an der Arbeit zulomme, 
ausdrüdlich den Eraftus. Von Wichtigkeit ift ferner das Zeugnis eines Schülers des Ur- 

10 finus, Quirinus Reuter, im Vorwort zu den von ihm herausgegebenen Werfen des ver: 
ehrten Lehrers, die Theologen und vornehmften Kirchendiener hätten collatis sententiis 
das Buch zufammengeftellt. Nimmt man damit ſchließlich noch zuſammen, daß das den 
drei erjten Ausgaben vorgedrudte Einführungsmandat des Kurfürften ſelber hervorhebt, 
der Katechismus ſei „mit rhat vnd zuthun Vnſerer gantzen Theologijchen Facultet allbie, 

15 auch allen Superintendenten und fürnemften Sirchendienern” zu ftande gelommen, fo läßt 
Ich ge * daß der Kreis der Mitarbeiter weiter zu denken iſt, als die ältere An— 
gabe zuließ. 

die Heidelberger theologiſche Fakultät zählte im Spätjahr 1562 folgende drei Mit- 
glieder: den Franzoſen Boquinus, der als einer der eriten in Heidelberg für den Galvi- 

20 nismus eingetreten war, den Staliener Tremellius, einen an Calvin und Butzer fih ans 
ſchließenden Gelehrten, und den aus Zürich berufenen Schlefier Urfinus, Melanchthons 
Schüler. Zu den Superintendenten gehörte in erfter Linie der aus Trier gebürtige Ole— 
vian, welcher die feit Januar 1560 von ihm befleidete Stellung als Leiter des Collegium 
Sapientiae, dann aud die dogmatifche Profeſſur bald an Urfinus abgegeben hatte, um 

25 ald Kirchenmann und Prediger an der Heil.Geiſt-Kirche eine feiner Begabung entjprechen- . 
dere Wirffamfeit zu beginnen: ein Bewunderer Calvins und Freund Bullinger® und 
Martyrd. In dem 1562 neu beftellten, jechsgliedrigen Kirchenrat, an den die Erwähnung 
der „vornehmften Kirchendiener” denken läßt, vertrat Olevian die Stabtgeiftlichfeit, Bo— 
quinus die theologische Fakultät und der milde Hofprediger Diller den Hof; ald weltliche 

0 Mitglieder ſaßen darin der den Vorfis führende Calviniſt Menzeslaus Zuleger, der Mes 
lanchthonianer Cirler und der nach feiner theologischen Überzeugung die deutſch-ſchweizeriſche 
Richtung repräfentierende Mediziner Eraftus. Außer den bisher Genannten können aud) 
noch andere aus der Umgebung des Kurfürften, wie z. B. der kluge und charakterfeite 
Vizekanzler Dr. Ehem, * die Abfaſſung des Katechismus miteingewirkt haben, ohne daß 

85 ſich freilich der einem jeden zukommende Anteil näher beſtimmen ließe. Über allen Zweifel 
erhaben iſt endlich die Mitarbeit des theologiſch wohlorientierten Kurfürften felber. Er 
äußert fpäter, er habe den Katechismus „etlih mal mit fleis verlefen, ertvegen und gegen 
der regel und richtjchnur Gottes worts gehalten”, auch ihn „in etlichem verbefjert” (Kluck⸗ 
hohn, BB I, 465, 726). Wenn er ihn mit Vorliebe „meinen Katechismus” nennt und 

40 auf dem Reichstag p Augsburg 1566 mannhaft fich zu demfelben befennt, weil er mit 
Fundamenten der bl. Schrift fo wohl armiert fer, daß er nicht umgeſtoßen werden fünne, 
jo foricht fich darin mehr als landesherrliches Intereſſe aus, 

Jene ältere Tradition über die Verfafjer des H.K. behält gleichwohl wenigſtens inſo— 
fern Recht, als von allen Beteiligten Urfinus und Dlevianus weitaus am meiften zum 

5 Werke beigetragen zu haben fcheinen. Troß ihrer Jugend — U. zählte 1562 erſt 28, 
D. 26 Jahre — fehlte ihnen die Geiftesreife nicht, und fie ergänzten fich aufs beite. Bon 
des letztern mutmaßlichem Hauptverdienft bei der Enbredaftion wird noch zu reden fein. 
Von Urfinus, dem jcharffinnigen Syftematifer, bezeugt Reuter, daß er . furfürjtlichen 
Befehl durch feine zwei Katechismen, die größere Summa theologiae (Maj.) und die 

50 Catechesis minor (Min.), den Arbeiten eine Grundlage gegeben habe. Bei der großen 
Verjchiedenheit diefer beiden Schriften darf man zwar annehmen, daß fie nicht gleichzeitig 
entjtanden find, fondern daß die erftere von Urfin jchon gleich zum Beginn feines Heidel- 
berger Aufenthalts (Herbit 1561), als Leitfaden für das Sapienzkollegium, verfaßt wurde, 
was aber nicht ausfchließt, daf fie dann auch als Ausgangspunkt der Verhandlungen über 

55 den neuen Zandesfatehismus gedient hat. Sie enthält die dogmatifchen Anſchauungen 
Urfins, läßt aber Punkt für Punkt die Autoritäten durchbliden, von denen diefer während 
feiner langen Bildungszeit gelernt hat. Das Melanchthonſche Element, doch ohne den 
Simergismus, verrät ſich in zahlreichen Begriffsbeftimmungen allgemeinerer Art. Nebſtdem 
bat aber Urfinus ſchon in dem größern Katechismus die frühern Fatechetijchen Arbeiten 

co reformierten Urſprungs berüdfichtigt und vielfach benüßt. In diefer Hinficht wie für bie 
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weitere Entitehungsgefchichte des H. K. fallen in Betracht: Leo Judä (Chriftliche Elare 
und einfalte pnleitung in den Willen und in die Gnab Gottes ıc. 1534; Der kürtzer 
Catechismus, von welchem Gooßen nachgewieſen, daß er jchon 1535 erfchienen fei; weniger 
die Brevissima christ. rel. formula 1538 oder 1539); Bullinger (Sermonum De- 
eades quinque 1549,51, ins Deutfche überfegt durch ‘ob. Haller unter dem Titel 5 
„Hausbuch“ 1558; ein von ®. jelbit 1556 beforgter deutjcher Auszug aus den Sermones: 
Summa chriftenlicher Religion, von Joſias Simmler für den Schulgebraud als Compen- 
dium christ. rel. ind Lateiniſche überfegt; fchlieglich und hauptſächlich die ausführlichere 
lateinijche Bearbeitung der Summa: Catechesis pro adultioribus sceripta 1559); 
Galvin (Catechismus ecclesiae Genevensis 1545, franzöftich ſchon 1541 erfchienen, 10 
den ältern Katechismus Galvins von 1537/38 zu erſetzen beitimmt); endlich einige Schriften 
der unter a Lascos Einfluß ftehenden niederländifchen Flüchtlingsgemeinden, nicht zwar der 
Londoner Katechismus von 1551 (entgegen der Angabe —* e), wohl aber die 1553 
gedruckte korte ondersoekinghe des gheloofs, der ebenfalls für den Gebrauch der 
Londoner Gemeinde bejtimmte und dur Martin Micron bejorgte kleyne Catechismus 
1552 und der 1554 durch die Prediger zu Emden herausgegebene Catechismus ofte 
Kinderlehre tho nütte der Jöget in Ostfriesslandt. — Nun unius, sed multo- 
rum sunt collatae piae cogitationes, jchrieb Olevian an Bullinger von dem fertigen 
Werk. Nah andern ald den eben genannten Quellen braucht man indefjen nicht zu fuchen. 
Menigitens laſſen fi) bei genauerem Zufehen alle fonft noch etwa aufgeftöberten „Ans 20 
Hänge” des H. K. an ältere Katechismen zur Genüge aus jenen erflären. 

Auf die jpezielleren Verhältnifje und Bebürfniffe der Pfalz war in der eriten Vor: 
arbeit Urfins noch Feine Rüdficht genommen; höchſtens läßt das mehrmalige Antönen der 
perseverantia sanctorum (fr. 111, 124, 263; von da auch im H. K. fir. 53, 54) 
an eine Bezugnahme auf das Heidelberger Gutachten im Straßburger Streit zwiſchen 25 
Marbah und Zandyius denken. Weit mehr ift jenes ber Fall bei der Catechesis minor, 
die fih von der urjprünglichen Vorlage nicht allein durch ihre Kürze (108 Fragen ftatt 323), 
fondern auch materiell unterjcheivet und dem H. K. jchon bedeutend näher ſteht. Man 
wird nicht fehlgehen in der Annahme, daß ihrer Abfafjung durch Urfinus bereits vielfache 
Beiprechungen voran, bzw. zur Seite gingen. Da der Kurfürft, der durch den Frank— 30 
furter Rezeß und die mitunterzeichnete Naumburger Präfation fih auf die Augustana 
(var.) verpflichtet hatte, den Frieden mit den Lutheranern nad) Möglichkeit zu erhalten 
bejtrebt war, lag e8 nahe, einige mehr individuelle, mit der reformierten Weife nicht un—⸗ 
löslich verknüpfte, aber von den Gegnern bejonderd gern aufgegriffene Zehreigentümlich- 
feiten teil3 der Zürcher, teils Galvins fallen zu laſſen. So wurde die auch in die Abend» 35 
mablslehre hinemfpielende zürcheriiche Bundesvorftellung als leitende dee preisgegeben. 
Im größern Katechismus Urfins hatte dieſe, wie ſchon aus der Antwort feiner erften te 
bervorgeht, zu Grunde gelegen; und es ift bemerkenswert, daß fpäter ſowohl Urfin in 
feiner Auslegung des H. K., ald auch Dlevian bei der Redaktion der pfälziſchen Tauf- 
und Abendmahlsformularien und im „Seiten Grund” darauf zurückkamen. Sit den 40 
zweiten Urfinfchen Entwurf trat dagegen nun, in wahrfcheinlihem Anſchluß an Melanch— 
tbons Loci (namentlich deren erfte Ausgabe) und in Abnlichkeit mit dem Römerbrief, der 
dann im H. K. noch deutlicher hervorgehobene Grundgedanke des chriftlichen Heiles an die 
Stelle; die bekannte Dreiteilung des H. K. ift bier bereits in der 3. Frage vorgebildet: 
Quid docet verbum Dei? Primum nobis miseriam nostram ostendit, deinde, 45 
quo ab ea liberemur modo, et quae Deo pro haec liberatione gratitudo sit 
praestanda. — Weiter wurden z. B. die durch Calvin angeregten Erörterungen über 
das Verhältnis der göttlichen Regierung zum Böfen, welche für die praktische Heilserfenntnis 
wenig Wert hatten, bis auf einen Heinen Reſt ausgemerzt, ftatt der gleichfalls genferiſchen 
Verherrlihung des ministerium ecelesiae als eine® instrumentum spiritus sancti so 
ganz jchlidyt von der praedicatio verbi Dei und dem usus sacramentorum geſprochen, 
die Abendmahlsdisziplin mit dem Londoner Katechismus ald Sache der Gemeinde gefaßt. 
— Daß man fi) in der Lehre über die Bedeutung des Abendmahls mit dem bier ganz 
ellektiſch verfahrenden, zürdherifche und calvinifche Bejonderheiten durcheinander mifchenden 
größern Katechismus 1.8 nicht zufrieden geben konnte, ift leicht begreiflih. Weber die Be 55 
tonung des auf die Taufe zurückweiſenden Bundeszeichens, noch die Behauptung einer 
„hubitantiellen” Mitteilung von Chrifti Berfon ließ ſich halten; in letzterer Beziehung hatten 
des Boquinus Exegesis divinae atque humanae xomwwrias und der „gründliche Be— 
richt” des Eraftus ſchon vorher eine abweichende Anficht der Pfälzer kundgegeben. Die 
Abendmahlslehre in Min. läßt den Einfluß der zahlveih in der Pfalz aufgenommenen oo 

— 5 
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niederländischen Flüchtlinge und ihrer mitgebradhten Schriften deutlich erkennen, wie denn 
auch der Abendmahlsbrauch (Brotbrechen) von daher beeinflußt worden ift und unter den 
Quellen für die einfchlägigen Abjchnitte der pfälzischen KO 1563 in eriter Linie die Forma 
ac Ratio von a Lasco und die Chr. Ordinantiön von Micron genannt werden müfjen 

5 (Mensinga, De lit. Schriften der Ned. Herv. Kerk 231; über den Zujammenbang 
von Lehre und Praris vgl. den bei Subhoff, O. u. U. 483 ff. mitgeteilten Brief Olevians). 
Die beiden oben angeführten Londoner Belenntniffe zufammen mit dem Emdener Haie 
chismus gaben die drei in Min. herbortretenden Anhaltspunkte: Zuficherung der Sünden- 
vergebung im Tod Chrifti, Mitteilung feines Leibe und Blutes (Emd. hat fogar: wahren 

10 Leibes und Blutes) als geiftlihe Speifung zum eiwigen Leben und Verpflichtung zum ges 
en Wandel und zur Yiebesertveifung, wozu noch die Ablehnung der Verwandlung 
inzutrat. 

Die Annahme, daß die immerhin — aud in fachlicher Hinfiht — noch beträchtlichen 
Wandlungen des Tertes vom lateinifchen Entwurf des Min. bis zum deutſchen Wortlaut 

15 des H. K. und die Endrebaftion des legtern vornehmlich Olevian zuzuschreiben find, ift durch 
ftarfe Gründe geſtützt. Als Deutfcher, kräftiger und volfstümlicher Prediger, dazu durd) 
das Vertrauen des Kurfürften zur Skizzierung der KO berufen, in die der Katechismus 
aufgenommen werden follte, war er für jene abichliegende Arbeit von vornherein der ge 
eignete Mann; und bei Vergleihung des endgiltigen Katechismustertes mit der KO und 

20 Dlevians erbaulichen Schriften ergiebt ſich eine Übereinftimmung in Sprache, Stil und 
theologifcher Haltung, die nicht zufällig fein fann. Sein Verdienſt wird alfo die Um- 
Icbung des ruhig bozierenden Behrgefpräche in den warmen, innigen und doch fo fernigen 
Ton des perjönlichen Heilözeugnifjes fein, wobei gelegentlich, wie in Fr. 5, 52, 60, auf: 
fallend ſtarke Ausdrüde mit unterlaufen. Die Formulierung der fchönen Fr. 27 über die 

3 Vorjehung Gottes jcheint ganz von ihm zu ftammen; und wir werben ihn auch als Ver- 
fafjer der berühmten Antwort auf die — fchon in Maj. und Min. an die Spiße geitellte, 
aber bier anders beantwortete — erfte Frage betrachten müfjen, wiewohl Gooßen mit Recht 
bemerft bat, daß der Kurfürft Friedrich felber gemäß feiner Glaubenszuverficht ſich ebenjo 
ausgedrückt haben könnte (vgl. Kludhohn, BB I, 310f.). — Der Einfluß des ftet3 zur 

so Vermittlung geneigten Kurfürften bezog ſich wohl namentlih auf die abermalige Ande- 
rung in der Abendmahlslehre. Der Sat über den verpflichtenden Charakter der eier, 
der den Vortvurf des bloßen „Pflichtzeichens“ veranlaffen fonnte, ward geftrichen und für 
die Leugnung der Vertvandlung Fr. 78 ein anderer Grund als der Aufenthalt des „einigen, 
wahren und menfchlichen” Leibes Chrifti im Himmel geſucht, weil wenigſtens innerhalb 

35 dieſes ganzen Lehrſtückes das, was mie eine direkte Polemik gegen die Lutheraner ausſah, 
follte vermieden werden. Dafür bat aber Dlevian im gr Fr. 67 ausdrüdlicher als 
Min. und zufammenfafjend (alfo weſentlich anders als z. B. Calvin) beiden Sakramenten 
eine Richtung auf den einftigen ftellvertretenden Opfertod Chrijti gegeben und die Abend 
mahlslehre Fr. 79 in diefem Gedanken ausklingen lafien, wie er denn auch die jozials 

40 ethijcdhe Bedeutung des Mahles am Schluß der Abendmahlsliturgie doch wieder zur Gel- 
tung zu bringen wußte. Möglicherweife geht auf den Kurfürften auch die Unterbrüdung 
der Erörterung über die Erwählung (Min. 50—52) und der Bemerkung über das Ver— 
bältnis Gottes zum Böfen (Min. 17) zurüd. — Bezüglich der vielen übrigen Anderungen, 
die Dlevian faum ganz eigenmächtig, jondern in Fühlung mit andern, vorab mit Urfin, 

45 wird vorgenommen haben, fei nur bemerkt, daß mehrfach aufMaj. (4.B. H. K. Fr. 32, 85), 
ſowie auf die ältern Vorlagen zurüdgegriffen wurde; die von Gooßen behauptete ftärfere 
Berüdfichtigung der Catechesis Bullingerd jcheint mir indefjen nur für H.8. Fr. 84 
(Amt * Schlüffel in der Predigt des Evangeliums) und Fr. 91 (Definition der guten Werte) 
zuzutreffen. 

50 Friedrich III. pflegte feine Superintendenten ſamt dem Kirchenrat und den Theologen 
jährlich ein- oder zweimal zu einer Synode einzuberufen (Kludhohn, BB I, 390). Die 
jenige Berfammlung, welche fich mit dem neuen Landeskatechismus befaßte, fand nicht, 
wie Alting angab, im Spätherbft 1562, fondern im Januar 1563 zu Heidelberg ftatt. 
Seugnife dafür find die Beilage im Brief Herzog Chriſtophs an Herzog Wolfgang vom 

558. März 1563 (Kludbohn ibid. 373: im Januario des 63. jars) und die durch Thele- 
mann a. a. D. abgebrudte handſchriftliche Anmerkung in einem zu Weimar aufbewahrten 
Eremplar des H. K. von 1563, wonach im Januar d. J. nach achttägigen Verhandlungen 
alle Superintendenten des Landes und alle Brediger zu Hof und in ber Stabt Heibel- 
berg den Katechismus „angenommen, vertoilliget und unterjchrieben” haben und darauf 

cv Sonntag den 17. Januar gemeinfam zum Abendmahl gegangen und am 18. vom Kur: 
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fürften gnädig verabfchiedet worden find. Laut einem eigenhändigen, leider nur noch durch 
ein kurzes Gitat befannten Memorial Friedrihs (Wolters ThStKe 1867, 25) erfolgte die 
Annahme des vorgelegten definitiven Entwurfs mit einer einzigen, nicht belangreichen „Pius 
tation“, die nochmals jene 78. Frage betraf. Wolters interpretiert offenbar unrichtig, 
ala hätte der Kurfürft felber diefe erneute Änderung getvünfcht; er gab nur feine Zu: 5 
fimmung dazu. 

Die erfte Ausgabe erfchien ſchwerlich jchon im Januar, da der Drud mit der vom 
19. Januar datierten Furfürftlichen Vorrede begann und einige Zeit beanfpruchte, dagegen 
fpäteftens im Februar, in welchem Monat der römiſche König Marimilian bereits den 
Katechismus zugeftellt erhielt (Wolters, H. K. 141f.): Catechismus / Oder / Chriftlicher 10 
Underricht, / wie der in Kirchen und Schu: / Ien der Churfürftlichen / Pfalt getrieben / wirbt. / 
Gedrudt in der Churfürftli- / hen Stad Heydelberg, durch / Johannem Mayer. | 1563. 
Eine Frage über den Unterjchied von Abendmahl und Mefje ift darin nicht enthalten. 
Am Schluffe findet fich eine Zufammenftellung der im Katechismus behandelten „fürnem- 
ſten Texte“: Summa des göttlichen Geſetzes, Glaube, Einjegungsworte der Salkramente, 15 
zehn Gebote, Unfervater. 

Wenige Wochen nach der erften trat eine zweite Ausgabe ans Licht. Neben einer 
Menge ganz geringfügiger Veränderungen (Molterd 111ff.) und Heiner Ergänzungen 
(fr. 36: „und Geburt”, „unfer Mittler iſt“; jegige Fr. 117: „zu bitten“) ift eine völlig 
neue Frage über den Unterjchied ziwiichen dem Abendmahl des Herrn und ber päpftlichen 20 
er hinzugefügt und mit ausdrüdlichem Bezug darauf auf der legten Seite die Bes 
merfung beigedrudt: An den Chriftlichen Leſer. Was jm erften trud vberjehen, als für- 
nemlich folio 55. Iſt jegunder auf befelch Churfürftlicher Gnaden addiert worden. Allein 
erft in der dritten, ber zweiten offenbar auf dem Fuße folgenden und fie zu erjeßen be— 
ftimmten Ausgabe (unter Benützung des gleichen Sates für den letzten Drudbogen) erhielt 5 
jene bedeutſame Einſchiebung ihre endgültige Faſſung durch den Zuwachs der die Hoſtien— 
verebrung verdammenden Worte: Vnd daß wir durch den H. Geiſt Chrifto werd: einge: 
leibt, d' jegund mit feine waren leib im himmel zur Rechten des Vaters ift, und daſelbſt 
wil angebettet werben ..... Vnd dz Chriftus leiblih vnd' der geftalt brods vnd weins 
ſey, und derhalben darin fol angebettet werde . . nichts anders, denn .. vnd ein bermas 80 
ledeite Abgötterey. Als eigentlicher Urheber der vielverhandelten 80. Frage ift Dlevian zu 
betradhten, der am 3. April 1563 an Calvin jchrieb (CR XLVII, ©. 683f.): in prima 
editione germanica omissa erat quaestio de discrimine coenae et missae 
pontifieiae; admonitus a me Princeps voluit in secunda editione germanica et 
prima editione latina (telche letztere, nicht ebenſo authentiſch wie der beutfche Text, 86 
dur Joſua Yagus und Lambert Pithopdus beforgt worden mar) addi; der nämliche 
Dlevian, der in Fr. 30, ohne durch eine der Vorlagen dazu veranlaßt zu fein, fo jcharf 
gegen Fatholifche Frömmigkeitspraxis polemifiert hatte. Daß der Kurfürft auf den Bor: 
jchlag einging, ift angefichts des Belanntwerdens der Tridentiner Beichlüffe über das Meß— 
opfer vom 16. Juli und 17. September 1562 wohl zu verftehen; er wußte fich in der «0 

jelbjt eins mit den andern proteftantifchen Fürſten. Was den Antrieb gab, die 
evangeliiche Abwehr dann fofort noch erheblich zu verſchärfen, ob es das Eintreffen näherer 
Nachrichten über die römischen Anathematismen oder einfady das Ungeftüm des auf die 
Provokation bin wiedererwachten altproteftantiichen Belenntniseiferd war, ift ungewiß. 
Jedenfalls war der Vorwurf der „Abgötterei” nur eine Wiederholung deſſen, was jchon 4 
der ältere Luther in den jchmalkaldifchen Artikeln, Melanchtbon im Examen Ordinan- 
dorum, der pfälz. Hurfürft Dito Heinrich in feiner KO, die proteftantifchen Fürften im 
Frankfurter Rezeß ausgeiprochen hatten. Hinſichtlich der ethiſchen und firchenrechtlichen 
Beurteilung der nachträglich eingefügten Frage, welche man ja in einem doch auch für das 
Volf und die Jugend beftimmten Buche heute bedauern mag und die im Jahre 1719 so 
vorübergehend zu einer — Konfiskation des Katechismus in feinem eigenen Heimat: 
land unter Fatholifchem Regiment geführt hat (Koecher 370 ff.), ift, 3. B. gegenüber Wolters, 
ju bemerken, daß der Much fih nicht gegen Perfonen richtet und daß Friedrich, der nad) 
damaligen Begriffen auch in Dingen der Lehre über der „verwilligenden” Synode ftand, 
weder von jeinem Gewiſſen noch von andern einer Kompetenzüberfchreitung bejchuldigt 55 
werben konnte und mit feiner „Addierung“ nichts zu verheimlichen hatte. Unantaftbarkeit 
lam bekanntlich auch bei der Augustana dem urfprünglichen Tert nicht zu. Dogmatiſch 
muß allerdings zugegeben werben, daß der H. K. in der Lehre vom himmlischen Aufenthalt 
des erhöhten Ehriftus den Ausdrud „wahrer Leib“ ſonſt vermieden hatte (vgl. d. o. über bie 
Korreftur des Min. Geſagte); eine gewiſſe Eilfertigkeit war alfo doch wohl mit im Spiele. co 
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In der mit Vorrede vom 15. November 1563 veröffentlichten Kirchenordnung haben 
ir die vierte, als textus receptus zu betradhtende, übrigens mit ber dritten mefentlich 
identische Ausgabe des Katechismus. Diefer hat jet feine Vorrede und die auf die Ein- 
ſchaltung bezügliche Nachſchrift abgeftreift. Neu binzugefommen find dagegen die Sprüche 

5 bl. Schrift für die verſchiedenen Stände, während das Verzeichnis der Hauptſtücke durch verbin- 
denden Text zu einer „kurzen Summa des Katechismus” erweitert ift. Am Rande find die 129 
Fragen famt den Sprüchen in 10 Lektionen (zur Verlefung vor dem Hauptgottesdienft), die 
eritern allein für den Zweck der nachmittägigen Katechismuspredigten (worüber j. Ullmann 
ThStK 1863, 643f.) in 52 Sonntage — Erſt in etwas ſpätern Ausgaben findet 

io man die Numerierung der Fragen, die Versangabe bei den bibliſchen Citaten und den 
Wortlaut der legtern. — Der Zeit vorauseilend wird gleich hier angemerkt, daß die er- 
neuerte KO von 1585 auch einen Auszug, den jog. „Leinen Heidelberger” (neu berausg. 
von K. Müller, Cöthen 1890) enthielt, welcher, wie fein Wortlaut und die Vorrede lehren, 
nicht bloß dem Bedürfnis der Kinder befjer entjprechen, ſondern nebenbei auch in ber 

ı5 Satramentenlehre durch weiteres Entgegenlommen die Gegner begütigen follte; er bat aber 
wenig Beachtung gefunden. 

Gleich nad) feinem Erfcheinen hatte der H. K. der num definitiv die bisher gebrauchten 
Katehismen von Brenz, Luther und Heßhus verdrängen follte, heftige Angriffe zu be- 
ftehen. In der Rheinpfalz ſelbſt zwar jcheint offene Widerſetzlichkeit nicht berborgetreten 

20 zu fein; nur die Oberpfal unter dem Statthalter Ludwig blieb lutheriſch. Der freund: 
ſchaftlich gehaltenen, doch * die Möglichkeit eines Ausſchluſſes vom Religionsfrieden an— 
deutenden Zujchrift Marimilians an Friedrich vom 25. April 1563 (mitgeteilt bei Wol- 
ters 153 ff.) folgte am 4. Mai die fcharfe, den Hauptnachdrud auf den „verführerifchen 
und verdammten Jrrtum“ in der Abendmahlslehre legende Kollektionote der drei benadh- 

235 barten Iutherifchen Fürften Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken, Herzog Chriſtoph von 
Württemberg und Markgraf Karl von Baden, begleitet von einem „Verzeichnis der 
Mängel” des Katechismus, das aller Wahrfcheinlichleit nach Brenz zum Hauptverfafjer 
hatte (beides abgedrudt bei Wolters und in dem zweiten Werke Gooßens). Daß gerade 
von dieſer Seite her, wo damals die Ubiquitätstheorie bereit® zum unveräußerlichen Bes 

30 ſtandteil der reinen Lehre gemacht tworden tar, die erfte, den Nachfolgern den Ton an- 
gebende Kritik des H. K. als eines „vor der Geburt und nad) der Geburt zwingliſchen“ 
Buches ausging, ließ die Hoffnungen und Beftrebungen auf freundliche Berftändigung mit 
den Glaubensverwandten in trübem Licht erfcheinen. Zwar ſprach jo Philipp von Heflen 
nach feinem im Mat auf Veranlaffung Chriſtophs in Heidelberg perfönlich abgeftatteten Be— 

85 ſuche ziemlich verfühnlich aus. Auch gingen Friedrih im Lauf des Sommers von Theo— 
logen, die er außer dem Kreis der Katechismusverfaſſer gewählt, vier rechtfertigende Gutachten 
u, die in ber Chriftologie einmütig den rechten Glaubenstroft in der ganzen, volltommenen 
tenschheit Chrifti fanden (Abdrud der 4 „Antikrititen” bei Gooßen; eine derſelben, nach 

G. die zweite, ftamınt von Bullinger, die erfte von einem deutſchen Verehrer Melanch— 
40 thong, die beiden letten wahrſcheinlich von in der Pfalz niedergelafjenen Reformierten); 

und in dem Begleitbrief, womit er dieſe den drei Fürſten unterm 14. September über: 
ſandte (ſ. Kludhohn, Goofen), fonnte ſich der Hurfürft, unter Abweifung aller Partei: 
namen, fromm und fühn auf die alleinige Autorität des göttlichen Wortes berufen, ohne 
ſich indeſſen eines Abfalld von der Augsburgifchen Konfeffion bewußt zu jein. Allein 

45 viele jtreitbare Geifter, die fih die Vorgänge in der Pfalz nur aus einem verderblichen 
spiritus seditiosus zu erflären vermochten oder an perfönlicher Gereiztheit gegen Friedrich 
litten — Heßhus fpricht von „ſchir ober die fiergich, die ir refutationes all verdigh haben“ 
(Wolters 196) — waren zum Vernichtungskampf gegen den * und die damit zu— 
ſammenhängenden Neuerungen bereit und ſahen ſich durch das Vorgehen der Fürſten er— 

so mutigt. Nach verſchiedenen anonymen Pamphleten, die alle ungefähr wie das von Wol— 
ters, ThStK 1867, 15 ff. veröffentlichte gehalten gewefen fein mögen, und leichtfertigen 
Spottichriften eines Laur. Albertus und des Renegaten Franc. Balduinus erjchienen Ende 
1563 und Anfang 1564 Flacius’ „MWiderlegung eines Heinen deutſchen calviniſchen Gate: 
chismi“ und Heßhus“ „Trewe Warnung“, die übrigens nicht dem unrettbar verlorenen 

55 Kurfürften und den Seinen, fondern der übrigen Welt galt. Überdies war von Württem: 
berg eine neue, vermehrte Ausgabe des „Verzeichniſſes der Mängel“, beforgt durch Bidem— 
bad, ausgegangen, die den bejonderen Zweck verfolgte, durch eine Kritif der Marginal- 
ftellen dem Katechismus den Grund des göttlichen Wortes unter den Füßen wegzuziehen. 

Im Frühling 1564 erfolgte in Heidelberg als Abtwehr die Veröffentlichung dreier, 
co ſämtlich von Urfin verfaßter Schriften (die der beiden erften im Namen der theologischen 
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Fakultät): Gründtlicher bericht vom bI. Abendmahl; Verantwortung wider die ungegründten 
aufflagen unnd verferungen, mit welchen der Gatechismus. . unbillicher weiſe beichtveret ift 
(vornehmlich gegen Flacius gerichtet, während Heßhus „den Verdruß hatte, nicht bemerkt zu 
werden”); Antwortt auff etlicher Theologen Genfur vber die am rand dei Heydelb. Cat. 
auß bl. Schrift angezogene Zeugnuffe. Bezüglich der weitern Ereigniffe vom Maulbronner 5 
Kolloquium bis zum Augsburger Neichstag, woſelbſt das Auftreten des Kurfürften Friedrich 
für die reformierte Sache in Deutfchland dieſelbe Bedeutung gewann, wie dasjenige Yuthers 
in Worms für den Proteftantismus überhaupt, jei auf BR VI ©. 277, 15ff. vertiefen. 

Nach der beitandenen Feuerprobe fand der H. K. bald auch außerhalb feines Geburt3- 
landes gute Aufnahme und Verbreitung. Eine VBerfammlung ausgetwanderter Nieder: 10 
länder in Wefel 1568 empfahl ihn neben dem calvinifchen Katechismus. Die Synode zu 
Emden 1571 führte ihn für die deutfchiprechenden nieberländifchen Gemeinden in Dftfries- 
land und am Niederrhein ein. Und zur Zeit, als ihn in der Pfalz der lutheriſche Kurfürſt 
Ludwig, Friedrichs Sohn, teilweife zu verdrängen mußte, erlangte er Bürgerrecht bei den 
Reformierten in Yülih, Kleve und Berg. Andere deutſche Gegenden und einzelne Ges 16 
meinden (in NaflausSiegen, Wittgenftein, Solms und Wied, Bremen, Lippe, Anbalt, 
Heſſen⸗Kaſſel, Brandenburg, Preußen u. a.) folgten mit der Zeit. Die Anhänger der bel: 
vetiſchen Konfeffion in Polen, Ungarn und Siebenbürgen jchlofien fich jchon frühe an. 
Den feiteften Halt und den kräftigſten Einfluß auf das veligiöfe Volksbewußtſein bekam 
der Katechismus in Holland, wo jeit 1586 die Prediger und Lehrer auf denjelben ver: 20 
pflichtet wurden. Die große Dorbrechter Synode, an der faft alle reformierten Kirchen 
mitvertreten waren (j. Bd IV, 799, 12 ff.), erhob ihn am 1. Mai 1619 zum Range eines 
Symbols, indem fie einjtimmig erfannte, doetrinam in Cat. Pal. comprehensam 
verbo Dei in omnibus esse consentientem, neque ea quidquam contineri, quod 
ut minus eidem consentaneum mutari aut corrigi debere videretur, ipsamque 3 
hane Catechesin esse admodum accuratum orthodoxae doctrinae Christianae 
eompendium. (Ein in der Nachſynode vorgelegter und genehmigter Auszug für die 
jüngern Kinder Koecher 313] batte nur für Die bolländifde Kirche Geltung.) In der 
deutjchen reformierten Schweiz fand der H. K. ald Unterrichtsbuch nur fehr allmählich 
Eingang. Bejonders ſpröde verbielten ſich Bafel und Zürich, die ihm immerhin bei den 30 
Umarbeitungen ihrer angeftammten Lehrbücher mitberüdfichtigten; St. Gallen führte ihn 
1614, Scaffhaufen 1663 ein; in Bern wird er zuerft in der Landichulordnung von 1616 
als Lehrmittel für die höhern Schulen genannt und bat nad und nad aud auf ben 
niedrigen Stufen den einfachern Berner Katechismus verdrängt. Über den bernifchen gu 
fat zu Fr. 27 betreffend die gubernatio malorum vgl. Güder, PRE*, VII, 608. Die 3 
Glaubensgenofien in Frankreich, England und Schottland behielten bei aller Wertſchätzun 
des H. K. ihre eigenen Katecyismen. Dagegen ift jener ſowohl in der deutſch-, als * 
in der holländiſch- und chriſtlich-reformierten Kirche Nordamerikas von Anfang an bis zur 
Gegenwart das allgemein verbindliche Lehrbuch geblieben. 

Bon der gefchichtlichen Bedeutung des H.F. legen ein beredtes Zeugnis ab die zahl- 40 
loſen Auflagen, die er erlebte, die Überfegungen in alle europäifchen und mehrere afiatifche 
Sprachen, worunter auch eine hebrätfche, die Flut von Parapbrafen, Summarien und Er: 
Härungen, gelebrten und erbaulichen, wiſſenſchaftlichen und praftifchen, gereimten und un- 
gereimten. Er bat der räumlich und national jo zerteilten reformierten Kirche wie fein 
andere Symbol als Einigungsband und zudem als verbreitetftes Andachtsbuch gedient 45 
und jenes Gefühl der Zujammengehörigfeit begründet, „ohne welches «8 mehr als fraglich 
it ob fie da und dort, vorab in ihren disparaten Enflaven Deutichlands und jenes 

tbertums, nicht längft vom Erbboben mweggefegt wäre” (Gübder). Diefen Einfluß ver: 
dankt er wahrlich nicht den Dordrechter Beichlüffen, fondern feinem innern Wert. 

In dogmatifcher Hinficht fpricht ſchon die Entftehungsgeichichte des H. K. gegen so 
jeden Verſuch, ihn mit der Lehrweiſe eines einzelnen Theologen der Reformationgzeit zu 
identifizieren. Verfehlt war es namentlich, wenn einft Heppe ihn (wie übrigens auch die 
Helv. post.) furzweg als melanchthoniſch bezeichnete, jo deutlich auch die Spuren von 
Urfins Wittenberger Studien fih bis in den H. K. hinein verfolgen laſſen (Gooßen 1890, 
©. 65ff.). Sein fpezifiich reformierter Charalter, zunächſt abgeſehen von der Saframenten= 55 
Ichre, iſt fichergeftellt durch das unabläffige Zurüdgeben über alle vergänglichen Autoritäten 
auf die Bibel, wie es ſchon äußerlih in der durchgängigen Citation von Schriftjtellen 
(nad Leo Judäs und a Lascos Vorgang) ſich fundgiebt und im Verbot der Bilder in 
den Kirchen (Fr. 98) ſelbſt die puritanifche Strenge nicht jcheut; durch die mehr zur ethi— 
ſchen als zur metaphyſiſchen Betrachtungsweiſe neigende Lehre von Chriftus ald dem zur 0 
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Ausrichtung feines Werks mit dem hl. Geift Gefalbten (Fr. 31) und auch feit der Himmel: 
fahrt nad) feiner Menjchheit menſchlich Worftellbaren (Fr. 46 ff.); durch die eigentümliche 
Art, wie das fittliche Leben des Chriften unmittelbar mit dem Glauben als defjen ſub— 
jektiver Erweis verfnüpft wird (Fr. 86f., Fr. 64, Schluß der 1. Fr.); endlih durch den 

5 regen Begriff des gemeindlichen Mit: und Füreinanderlebens (Fr. 55) und die Bezeichnung 
"der Kirche oder Gemeinde als eigentlichen Subjefts der Zuchtübung (Fr. 82, 85). — 
Was ferner die Stellung innerhalb des reformierten PVroteftantismus betrifft, jo iſt ohne 
Zweifel die Behauptung jener anonymen Schmäbjchrift von 1566 (Kludhohn a. a. D. 
725 ff.), der H. K. jet „zu — von dem Bullinger und ſeinen Mitgehilfen geſchmiedet“ 

ı0 worden, für eine objektive Beurteilung belanglos, ebenſo die Angabe in der Beilage zum 
Brief Chriftophs an Wolfgang vom 8. März 1563, da nad der Heidelberger Synode 
den Teilnehmern etliche Eremplare „eines Bullingerd buchlin“ ausgeteilt worden feien, 
damit fie in diefem „Compendium der ganzen zivinglifchen Lehre“ die nähere Begründung 
ihrer Konfeffion fänden. Bon der Bundesvorftellung der Zürcher ift im H. K. nur in den 

15 ragen über die Kindertaufe und die Notwendigkeit der Abendmahlszucht (74, 82) ber 
Ausdrud „Bund Gottes” übriggeblieben. Auch ließe fih im einzelnen nachweifen, daß 
er quantitativ mehr vom Katechismus Galvins ald von demjenigen Bullinger® in fich 
aufgenommen; ſchweigt fich Calvin in feinen noch vorhandenen Briefen gleichwohl über 
den H. K. aus, jo ift zu bedenken, daß er auf eine allgemeinere Verbreitung feines eigenen 

© Katehismus gehofft hatte, wie deſſen Vorrede durchbliden läßt. Gooßens Theſe vom 
überwiegenden Einfluß Bullingers bewährt fich indeſſen doch infomweit, ald man die Ge 
famthaltung des H. K. ins Auge fat, der in der That den fpefulativen, intelleftualiftiichen 
Zug Galvins nicht teilt, fondern, wie Anlage und Ausführung zeigen, in der chriftlichen 
Seilerfahrung feinen Standpunft nimmt, um dieſe praftifch und erbaulich darzulegen. 

235 Die Anordnung des Buchs und feine „verftändliche, gottjelige, fruchtbare” Lehrweiſe ift es 
denn aud), was Bullinger jelber an diefem Katechismus, den er Kir den beiten der je erjchienenen 
hält, bejonders rühmt (Peftalozzi, Heinr. Bullinger ©. 415). Hinfichtlich der Erwählungslehre 
wird, wie präbeftinatianifch aud die Pfälzer ald Theologen gedacht haben mögen, eine 
noch größere Zurüdhaltung als in der von Bullinger verfaßten zweiten helv. Konfeſſion 

20 (f. Bd VII, 646, 27 ff.) beobachtet, während Calvin — gegenüber Iandläufigen Behauptungen 
fei es betont! — aud in feinem Katechismus der direften Bezugnahme jelbit auf die re- 
probatio ſich nicht enthalten kann (Niemeyer ©. 135: ecclesia societas fidelium, quos 
Deus praedestinavit; 142: misericordem se, quum libuerit . . exhibeat, pro 
suo arbitrio repudiet ... quos visum fuerit; 149: duo genera hominum). Die 

35 Verfafler des H. K. haben wohl die troftreiche Seite des Prädeftinationsgedanfens allen 
Gläubigen nabe gelegt (fr. 52, 53, 54), ohne jedoch eine partifulariftiiche Theorie vor: 
tragen zu wollen (vgl. Fr. 37). — Die Abendmahlölehre zeichnet fich weniger durch Klar: 
beit alö durch das Beitreben, vorhandene Unterfchiede in verföhnlichem Sinn zu überbrüden, 
aus. Zürcheriſch ift fie in der Voranftellung der Beziehung auf das Leiden des Herrn, 

40 calvinifch in der damit verbundenen Betonung einer myſtiſchen Vereinigung der Gläubigen 
vermittelft des bl. Geistes mit dem himmlischen Leibe Chrifti, und dem Friedensbedürfnis 
gegenüber den mißtrauiſchen lutheriſchen Gegnern ift das oben erwähnte ag So des 
Bekenntnis: und Verpflichtungscharakters der Feier zugufchreiben. Die letztere Konzeſſion 
bat freilich die Leidenſchaft der nachherigen Angriffe nicht mildern können, wohl aber den 

45 — eines wertvollen, gemeinreformierten Momentes (vgl. Cat. Gen. Niem. 166f.) 
eraubt. 

Als kateche tiſches Lehrbuch betrachtet, unterfcheidet fih der H. K. von Luthers 
Heinem Katechismus, mit dem er klaſſiſchen Wert teilt, vorab durd feine Syſtematik. 
Die fünf traditionellen Hauptftüde find beibehalten, aber nach fubjektiven, pfuchologifchen 

co Nückfichten einem organifhen Ganzen unter Führung dreier einander bedingender Haupt: 
begriffe eingegliedert. Daß die Verfafler fich der Anlehnung an den Nömerbrief (vgl. 
Nö 7, 24f.) bewußt waren, ift nicht ganz ficher, da die erften Ausgaben bei Fr. 2 feine 
bezügliche Citation aufmweifen. Nach den zivei einleitenden ragen folgt: 1. bes 
Menſchen Elend, erfannt aus der konzentrierten Zufammenfaffung des Gejeges in Mt 22 

5 (Fr. 3—11); 2. des Menſchen Erlöfung, das im Glauben anzunehmende Evangelium ent: 
wickelt nad) den drei Artikeln des Apoftolitums, an melde fih die Lehre von der 
Nechtfertigung, den Sakramenten und dem Amt der Schlüfjel anſchließt Gr. 12—85); 
3. Die Dankbarkeit, d. h. das neue Leben nach feiner Grundlage in der Belehrung, feiner 
Norm im Dekalog und feinem ſchönſten Ausdrud im Gebet (Fr. 86—129). Dieſe durdh- 

so fichtige Anordnung übertrifft weit alle ſyſtematiſchen Verſuche in früheren Katechismen des 
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Brenzſchen und des Melanchthonſchen Typus oder in den auf Hbr 6, 1f. aufgebauten, 
mit dem H. K. faſt gleichzeitig erfchienenen Elementa chr. rel. von Hyperius. Die beiden 
Saframente find unter fi und mit der Lehre vom Glauben in gehörige Verbindung ge: 
bracht. Die zehn Gebote (mit griechifcher Zählung, |. Bd IV, 561,6 ff.) waren bei der 
einmal angenommenen Dispofition für den Zweck des erjten Teild zu umftändli und 
ausführlich und mußten daher, wollte man fie nicht — troß dem Herflommen und der 
Autorität, die fie durch Jeſus haben, Mt 5; 15, 4. 19; 19, 185. — als Hauptitüd 
fallen lafjen, im dritten Teil untergebracht werden, übrigens in prinzipieller Übereinftim- 
mung mit faft allen andern reformierten Katechiämen, die fie ebenfalls hinter den Glauben 
ftellen. So mandes auch gegen ihre Verwendung als chriftliche Lebensnorm eingetvendet 10 
werden fann, jo darf doch erinnert werden, daß fie als bloßes Mittel zur Sündenerfenntnis 
im firchlichen Unterricht überhaupt nie den Rang eines Hauptftüdes erlangt haben würden 
und auch von Luther thatſächlich in einem viel pofitivern Sinne erklärt worden find. Im 
ganzen läßt fich freilich nicht leugnen, daß das Grundichema, eben weil an fich jo klar 
und feftgefügt, durch die Aufnahme der herkömmlichen Katechismusftüde da und dort ges 15 
ftört wird: von der (übrigens in ihrer apriorischen Konftruftion auf Grund einer juridifchen 
Satisfaktionstheorie unbefriedigenden) Beichreibung des Erlöjers (Fr. 12 ff.) follte z. B. 
gleich zum zweiten Glaubensartifel übergegangen werden fünnen, und im dritten Teil ift 
der Gefichtöpuntt der Dankbarkeit oft ſchwer feitzubalten. — Die fachliche Ausführung 
jchreitet in der Kontinuität der vorangegangenen reformierten Lehrbildung, deren relativen 
Abſchluß fie derftellt, einher. Die dadurch bedingte entwidelnde, durch die Reflerion hin— 
durchgegangene Art bildet ein weiteres Unterjcheidungsmoment gegenüber der genialen 
Schöpfung des „Katechismusvaters“ Luther, hat aber ein höchft wohlthätiges Gegengewicht 
an der individualifierenden Faſſung der Fragen und Antworten, wodurch das Lehrbuch 
von vornherein doch auch zum Erbauungsbud qualifiziert wurde. Bei dem allgemeinen a5 
Intereſſe, das die theologiſchen Gegenftände in jener Periode beanfpruchten, und da ber 
Statechismus, über den Urfin wie viele nah ihm theologische Vorlefungen gehalten hat, 
laut der Borrede nicht zum wenigiten ald Lehrnorm für die Prediger und Ehulmagitter 
zu dienen hatte, war es unvermeidlich, daß die Stoffbehandlung ſelbſt manche Broden 
von eigentlicher Schultbeologie und Polemik (vgl. nebit jchon Angeführtem Fr. 48) mit zo 
fich führte. Dem Faflungsvermögen des kindlichen Alters iſt der Katechismus ſchon wegen 
feiner Länge und einiger fomplizierterer Gedanfengänge nicht völlig angepaßt. Vorab feine 
edle, jowohl durch Klarheit als durch innige Glaubensfreudigkeit fejjelnde Sprache hat es 
ermöglicht, daß er troßdem jo lange Zeit hindurch der Schuljugend zum Auswendiglernen 
dargeboten werden konnte. 35 

Wenn auch in neuerer Zeit die Autorität des H. K. mit dem mifjenfchaftlichen In— 
terejje an feiner Geſchichte nicht gleichen Schritt hielt, jo ſoll doch unvergefien bleiben, was 
die reformierte Kirche ihm zu verdanken hat. Nachdem er in Deutichland mit Erfolg 
eine vom fpätern Luthertum abweichende Richtung geltend gemacht hatte, ift er für die 
Heformierten in weitem Umkteis zu einem ausreichend bejtimmten, aus dem Glauben ges go 
flofjenen und das religiöfe Leben nährenden Belenntnisbuche geworden und bat ihnen 
zugleih, indem er nicht bloß formell „Iutherifche Innigkeit, melanchthoniſche Klarheit, 
zwinglifche Einfachheit und calvinifches euer in eins verſchmolz“ (M. Göbel), jondern 
auc inhaltlid fein Sondergepräge mit Milde und Mäßigung bervortreten ließ, mweitherziges 
Beritändnis für andere Olaubensüberzeugungen nahegelegt und infofern auf das Verhältnis 45 
zur Schweſterkirche nur günftig eingewirkt. M. Lanterburg. 

pr) 

Katechnmenat, Aufnahmeverfahren und Taufporbereitung in der alten 
Kirche. — Quellen: Die unten angeführten altfirhlihen Echriftfteller und Denkmäler, 
namentlih: Audayı ar Öwdsxa droordior (zitiert nad) der Ausgabe v. Ad. Harnad, Lehre 
der zwölf Apojtel, Leipzig 1893 — TUIT’/,); Die Apologien Juſtins des Märtyrers (zitiert 50 
nad) ©. Sirüger, Leipzig 1896 — Sammlung firden- und dogmengeſch. Quellenſchriften 1); 
Tertullian, De praescriptione haereticorum (Ausg. dv. Preufden — Sammlung firdengeid). 
Duellenihr. 3); Origenes, Contra Celsum (Ausg. v. P. Koetihau — Die griech. rijtl. Schrift: 
jteller der erjten drei Jahrh. IT/IIT); Wuguftin, De catechizandis rudibus (Musg. v. Wolfe 
bard-früger = Samml. 4); Eyrill v. Jerufalem, AKarnyrjosıs (MSG XXXII); Ararayai rör 56 
äylow droorökor, Const, apost. (ſ. ob. Bd I ©. 734 fi.); Testamentum domini nostri Jesu 
Christi (ed. Ign. Ephr. II Rahmani Moguntiae 1899; vgl. die Nezenfionen: SBN phil.: 
bift. Kl. 1899 S. 878 ff.; ToLzZ 1899 Sp. 704ff.). — Litteratur: Greg. Zangemad, Hist. 
eatech. I, Stralfund 1729; R. DO. Gilbert, Christianae catecheseos historia, 1835; Theodoſ. 
Harnack, Der chriſtliche Gemeindegottesdienjt im apoftoliihen und altkatholiihen Zeitalter, 60 
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1854; J. W. F. Höfling, Das Sakrament der Taufe nebſt den anderen damit zufammen« 
hängenden Alten der Ynitiation, 2 Bde, 2. Aufl. 1859; Gerb. v. Zezſchwitz, Syſtem der chriſt— 
lih-tirhlihen Katechetif, I: Der Katechumenat oder die Kirchliche Erziehung nad Theorie und 
Gejchichte, II, 1: Der Katechismus oder der kirchliche Unterricht nad feinem Stoffe, Leipzig 

» 1863 ff.; Job. Mayer, Geſch. des Katechumenats und der Katecheje in den erjten ſechs Jahr- 
hunderten, Kempten 1868; Ferd. Probft, Lehre und Gebet in dem drei erften chriftlidhen Jahr: 
hunderten, Tübingen 1871; derjelbe, Katecheſe und Predigt vom Anfange des 4. bis Ende 
des 6. Jahrhunderts, Breslau 1884; derjelbe, Gejchichte der katholiſchen Katecheje, Breslau 
1886; F. &. Funk in THOS 1883 ©. 41 ff., 1886 S.355 ff., 1899 ©. 434 ff. und in Kirchen- 

10 geſchichtl. er und Unterfuchungen I, Paderborn 1897 (dazu A. Jülicher in —7* 
1898 ©. 18ff.); W. Möller, Lehrbuch der Kirchengeſchichte I, Freiburg i. Br. 1889; H. J. Holtz- 
mann, Die Katecheſe der alten Kirhe (= Theolog. Abhandlungen, E. v. Weizſäcker gewidmet, 
Freiburg i. Br. 1892 ©. 61 fi); Osc. Moe, Die Apojtellehre und der Dekalog im Unterricht 
der alten Kirche, Gütersloh 1896 ; E. Sachſſe, Evangelifche Katechetit, die Lehre von der kirdy» 

15 lien Erziehung, Berlin 1897; €. Chr. Achelis, Lehrbuch der prakt. Theologie, 2 Bde, 2. Aufl., 
Leipzig 1898; Fr. Wiegand, Die Stellung des apoftolifhen Symbols im firdlidhen Leben des 
Mittelalters, I: Symbol und Katehumenat, Leipzip 1899. 

Überfidt: 1. Die Ausbildung des Katehumenats; 2. Die Blütezeit de Katechumenats ; 
3. Der Verfall des Katechumenats. 

20 1. Die Ausbildung des Katechumenats. 
Der Name Katechumenat hat ſeine Wurzeln im NT; das Wort xarnxéco, von dem 

er abgeleitet ift, bedeutet 1 Ko 14, 19 (vgl. Nö 2, 18); Ga 6, 6; Le 1,4; AG 18, 25 
untertveifen, und zwar in chriftlihem Weſen und chriftlicher Wahrheit. Und aud die Sache 
ift von früh an dageweſen; fobald die Miffion in der Gründung einer chriftlichen Ge- 

235 meinde ihr Ziel erreicht hatte, trat der Katechumenat in feine Rechte. Es lag in der 
Natur der Sache, daß jeder, der jeßt durch die Taufe in die Gemeinde eingehen wollte, 
zubor über die Hoffnungen, die in ihr lebendig twaren, und über die Forderungen, die fie 
an ihre Mitglieder ftellte, belehrt fein mußte. 

Wie aber diefe Belehrung gejchehen tft, darüber erhalten wir aus der älteften Zeit 
0 feine Nachricht. Wahrfcheinlich hat man anfangs die Gemeindeverfammlungen bereitwilligſt 

jedem geöffnet (vgl. 1 Ko 14, 24), der, ettwa durch Gefpräche mit Gemeindegenofien an: 
geregt, über Glauben und Leben der Chriften fich näher unterrichten wollte; und oftmals 
mag man fchnell zur Taufe gejchritten fein, wenn die Verkündigung des Evangeliums im 
Herzen des Hörenden das Berlangen darnach erweckte. 

35 Aber mit der Zeit ift man darin mehr zurüdhaltend getworden. Wenn ein voreili 
Zugelafiener oder gar Getaufter in heidniſches Weſen zurüdfiel, wenn er als Betrüger fi 
erivies, der die Gemeinſchaft der Chriften gefucht batte, nur um die hriftlihe Mildthätig- 
feit zu genießen, oder wenn er — als die Verfolgungszeiten begannen — gar als Ber: 
räter ſich zeigte, jo zivang das die Gemeinde, bei der Zulaffung und — neuer 

40 Mitglieder vorſichtig zu fein (vgl. dazu, wie man bei ber Aufnahme von Fremden ſich 
ficherte, Harnad, Lehre der zwölf Apoftel ©. 91). 

Gleich die erjten ficheren Nachrichten, die wir der I. Apologie Yuftins (ca. 150) ver: 
danken, laſſen ſolche Vorficht erkennen. Nicht nur werden für die Erteilung der Taufe 
Garantien binfichtlih des Glaubens und Yebenstwandeld des Täuflings gefordert (61, 2: 

1 6001 Av naod@or al zuoreiwornw dAndi) raürta ra bp’ Hhucv Ördaoxdurra ai 
keyöusva elvaı, zal flow obrws Öbvaodaı bruoyravraı, . . . Ayovraı öp' hucw, 
Erda bömo Lori, zal TOönov Avayerııosas, Öv zal Nusis abroi äveyerrnönuev, 
äyayervovraı), der neu Eintretende fcheint auch zur Gemeindeverfammlung nicht eher 
zugelaffen zu jein, als bis er der Taufe für würdig erachtet wurde (65, 1: uera rö 

5 oßTAc kodoaı Tov reneioutvoy zal ovyxararedeıuevov ini tobs Aeyouevovg ddeh- 
yobs äyouer; vgl. 67: im Gottesdienft fein Katechumene). Während der Taufbereitungs- 
zeit jtand er noch außerhalb der Gemeinde. Wie man fi die erforderliche Sicherheit 
verichaffte, erfahren wir nicht, doch ift offenbar die Vorbereitung der neu Aufzuncehmenden 
eine rein private getvefen, und ber fie vorbereitete, wird für fie der Gemeinde gegenüber 

55 gebürgt haben. „Die Urgeftalt des Taufpaten ift zugleich die Urgeftalt des Katecheten“ 
(Holgmann, Katechefe der alten Kirche S. 78). 

Etwas anders liegen die Verhältnifje vielleicht jchon bei Tertullian. Wohl jcheinen 
auch jest noch Taufe und Zulaffung zu den vegulären Gemeindeverfammlungen zufammen= 
zufallen (Praeser. 41: Quis catechumenus, quis fidelis, incertum est; pariter 

vo adeunt, pariter audiunt, pariter orant... Ante sunt perfecti catechumeni, 
quam edoeti jagt T. von den Häretifern; anders ift es bei den Rechtgläubigen) ; wohl 
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vernehmen wir auch jetzt noch nichts davon, daß die Gemeinde in Rückſicht auf die, die 
ſich ihr anſchließen wollten, beſtimmte Einrichtungen getroffen hätte, aber ſchon der jetzt 
auftretende Name Catechumeni läßt vermuten, daß die Chriſten die alſo Bezeichneten 
in gewiſſem Sinne bereit zu den Ihrigen rechneten, und Hinweifungen auf den Unterricht 
der Aufzunehmenden jcheinen anzudeuten, daß die Gemeinde fich doch irgendivie darum 5 
gelümmert bat (vgl. neben „edoeti“ auch de paenit. 6). 

Sicher ift das der Fall bei Origenes. Aus den vielumftrittenen Worten Cels. 3, 51 
gebt das mit Gewißheit hervor, daß die Chriften — ie fie die, die fie hören (d. h. über 
chriftliches Weſen fich unterrichten laſſen) wollen, forgfältig prüfen — jo fie auch bejonders 
unterweifen (Xototiavoi xzara To Övvarov abrois nooßaocavioarres T@v dxovew 10 
opäv Bovkoufvow täs wuyas al zar’ löla» abtobs nooendoavtes . . . ob bereits 
durch einen beftimmten Gemeindebeamten, ift nicht zu erjehen). Ferner zeigt die Stelle, 
daß es neben diefen Katechumenen, die — wie bei Juftin und Tertullian — dem Ge: 
meindegottesdienft noch nicht beitwohnen dürfen, jetzt noch andere giebt, die als bereits 
Bewährte diefes Recht jchon befisen (... draw dox@omr abragzds ol dxpoaral, noir 16 
eis ö xowöv eloeideiv Zrudeöwxtva noös ro Deiew »alös Pioür, TO Tnvırdde 
abrovs eloayovow, löla Ev nomoarres räyua row Aprı doyousvov zal eloayo- 
Evo zal oböEnw to ovußokov tod Anoxerddagdu Aveiinpöraw, Ereoov Ää TO 
zör »ard ıö Öbvarov napaornodrrow favr@v iv nooaloeoıw, ob» ülko ı Bov- 
Asodaı N) ra Aoıotıavois ee), ja Origenes teilt bier (wenn nämlich Probft, Geſch. 20 
der kathol. Katechefe ©. 6 ff., mit feiner Erflärung des ouußoAo»r tod Anoxexadapdaı, 
als Widerfagung, Recht hat, und nicht bloß, jo Möller, Lehrb. der Kirchengeich. I ©. 266, 
das rayua der Katechumenen von dem rayua der — getauften — Gemeindeglieder unter: 
jchieden wird) jene jchon Bewährten weiterhin ein in die doydusvor zal eloayousvor 
und in die zara ro Övvarovr napaorıjoarres davıdv tiv ooaloeoır d.b. in die erit 2 
(unter die zum Beſuch des Gottesdienftes berechtigten Katechumenen) Aufgenommenen 
und in die zum vollen Eintritt in die Gemeinde Befähigten, denen zum Empfang ber 
Taufe nur noch die letzte Entjcheidungsfrage vorzulegen ift (vgl. auch Exhort. ad 
mart. 17). 

Kennt Drigenes alfo auch eine ftufenweife Weiterführung der Katechumenen, fo ift so 
e8 doch verfehlt, aus feinen Worten drei Katechumenatsflaflen konftruieren zu wollen. 
Einmal darf man jene Stufen ſich nicht zu äußerlich ſchematiſch — ettva nach Art unferer 
heutigen Schulklafien — denken (zu ſolchen Vorftellungen berechtigen auch nicht Ausdrüde, 
wie venorl zarmyodbuevo oder vewnxarnynroi bei Glem. Aler. Paed. 1, 6, 36 oder 
novitioli, qui cum maxime ineipiunt divinis sermonibus aures rigare bei Tert. »5 
de paenit. 6); die den Chriften ſich Nähernden jtehen doch nur erft in einem fehr loſen 
Des zur Gemeinde (daher Probft: „Worbereitungsklafje” ; zuerit: Lehre und 

ebet ©. 119 ff.; Katechefe und Predigt ©. 39 ff.; Gefchichte a. a. D.); die Tauffandi- 
daten aber find nur noch im weiteren Sinne Katechumenen, fie werben bereits zu den 
Chriften gezählt (ſ. aus fpäterer Zeit, um diefe Frage bier im Zufammenbang zu behan: 40 
dein, Eyrill, Cat. 1, 4: 75 »ai ou note zarmyoduevos ald Anrede an ſolche, die ber 
Taufe entgegengehen, vgl. aud) 6,29), jo daß ale eigentliche Katechumenen nur die übrig 
bleiben, die, zum Beſuch des Gottesdienftes zugelaffen, nun mit Leben und Denken der 
Gemeinde fich vertraut machen (vgl. Zezſchwitz, Syſtem der Katechetif I ©. 125). 

Ganz irreführend aber ift es, für die angenommenen drei Klaſſen auch drei aus 
gefprochene Namen fixiert zu finden: dxooouevor, auditores für die erfte Worbereitungs-) 
Klafie; yorvzitvorres, genuflectentes für die zweite, poonılöusro, competentes für 
die dritte Klaſſe. Verbürgt ift von diefen nur der letztere Name (4. B. Const. apost. 
8, 8; Cyrill, Cat. passim) für die Tauffandidaten, die damit — infolge ihrer vorhin 
bemerften Schätung — bewußt von den Katechumenen unterjchieden twerden. Der Name so 
dx000uevoı wird zuerft in der oben angeführten Origenesftelle (Cels. 3,51) gefunden, wo der 
Ausdrud of dxooaral aber gar feinen irgendivie prägnanten Sinn hat, und fol in fpäterer 
Zeit namentlich durch den Ruf des Diafonen (Const. apost. 8, 5 und 12) beftätigt fein, 
womit dieſer teils nach der Predigt (wit Ta» dxoowusrwv, ufts tor Aänloro), 
teild vor der Kommunion (its TOP zarmyovusvov, ujts rTOv dxoomulrov, wijts 56 
row Aniorow, uhts ıov Ereooddfam) die dann nicht mehr zur Teilnahme am Gottes: 
dienft Berechtigten zum Verlaſſen der Kirche auffordert ; aber die dxoomusvo: find Büßende, 
die — der zweiten Bußftation, der dxodaoıs, angehörig — der Schriftleftion und der 
Predigt bereit3 wieder beitvohnen dürfen, aber noch; nicht dem zwiſchen Predigt und Kom— 
munion liegenden Gebet, an dem die zarmyoduero noch teilnehmen. Und aud die co 

tu 
* 
> 
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yovvaklvorres find (als Doppelgänger der Önonintorres” unter den Büßenden: Holt» 
mann a. a. D. ©. 90f.) nur aus Mifverftand einer ebenfalls auf die Bußdisziplin be- 
züglichen Stelle entjtanden, des verborbenen griechijchen Tertes des 5. Kanons der Synode 
von Neocäfarean (314): Karngovuevos dav eloeoydusvos eis xugiaxöv Ev Tj am 

5 xamyovusvam rafeı oma, oltos ô Auagravav Law usv (richtig ſtatt Zav ur: parı)) 
yovv »Alvav dxo0ododw unxer Aungravov' dav ÖE zal dxoomusvos Fr Auagrarn, 
EEodelodw. Der Sinn der Stelle ift, daß der in Sünden gefallene Katechumene unter 
die Büßenden verwieſen und, wenn er auch dann fich nicht beffert, ausgeitoßen werden 
foll (Die Kritif der hergebrachten drei Klafjen ſ. namentlich bei Funk, Die HKatechumenats- 

ı0 Hafjen des chrijtlichen Altertums in ThOS a. aa. DD.; unfere Auffaflung entipricht etwa 
der Darftellung bei Holymann a. a.D. ©. 86 ff.; ähnlich: Jülicher GgA 1898 ©. 10f.). 

Den Außerungen Juftind gegenüber zeigen aljo Origenes' Ausfagen eine deutlich er- 
fennbare Weiterentwidelung des KHatechumenats, während Tertullian eine etwas unklare 
Mittelftellung einnimmt. Wir haben aber dabei zu bedenken, daß die Angaben aus ver: 

15 ſchiedenen Teilen der Kirche ftammen; ſchwerlich bat die Entwidelung überall in gleicher 
Weiſe ftattgefunden, fondern ift durch lofale Verhältnifje bedingt geweſen (vgl. über die 
nächſte Aufgabe der Forſchung auf diefem Gebiet Holgmann ©. 78 Anm. 2). 

So verraten die unbejtimmten Angaben über die Behandlung der Katechumenen bei 
Tertullian jo recht die damalige Zivangslage, die gerade der afrikanischen Kirche neue Ver— 

>0 folgungen brachte. Sept. Severus hatte die Übertritte zum Chriftentum verboten. Durd) 
ausdrüdliche Einrichtungen für Katechumenen würden die Chriften der Staatsgewalt direkt 
ungehorfam geweſen fein; dennoch konnten fie den zu ihnen Übertretenden ihr warmes 
Intereſſe nicht verfagen. Daß die Verfolgung gerade bejonders gegen die Katechumenen 
ſich richtete, beiweift aufs neue, daß fie ſchon in einem gewiſſen Zufammenhang mit der 

25 Gemeinde ftanden. 
Das größere Entgegenfommen gegen neu Hinzutretende bei Drigenes aber erklärt fich 

leicht daraus, daß die Chriften vor der allgemeinen Verfolgung durch Decius Jahrzehnte 
lang Duldung und Schonung genofjen. So ſcheute man fidy nicht mehr, den Katechumenen, 
denen man vertraute, Zugang zu den Gottesdienften zu gewähren, fügte aber zugleich der 

30 Erforjhung vor der Taufe, die beftehen blieb, noch eine zweite frühere hinzu, weil bei 
der größeren Zahl der neuen Mitglieder auch die Gefahr wuchs, Unwürdige aufzunehmen. 

In der Form des Katechumenats bei Origened haben wir in den Grundzügen feine 
legte Ausgeftaltung ſchon vor ung, twie fie in feiner Blütezeit und entgegentritt. Die 
legten gewaltfamen Bemühungen des heidnifchen Staates, den Chriftenglauben auszurotten, 

35 waren vergeblihd. In dem Kampf auf Leben und Tod trug er den Sieg davon. Das 
Chriftentum wurde Staatöreligion, und die in der bisherigen Bedrängnis vorfichtig an- 
gebahnten Gemeindeeinrichtungen fonnten ſich nun frei entfalten. 

Über den Inhalt des Katechumenenunterrichts laſſen in der ältejten Zeit ſich nur 
Vermutungen aufitellen. Doch gewähren uns einigen Anhalt die als Taufrede (7, 1: 

10 raura nayra nooeınövres Bantioare) auftretenden ſechs Anfangskapitel der Audayı) 
av Öwdera dnooröikamr und die nad) Eufebius (Kirchengeich. III, 3, 6) als Unterrichts- 
ftoff für die Katechumenen verbürgten Mandata im jogenannten Hirten des Hermas (f. über 
den Inhalt der betreffenden Kapitel der Audayı) oben in dem Art. „Apoſtellehre“ Bd I 
©. 712,53 —40; über den Inhalt der Mandata oben Bd VIIS.715,85—u). Demnach 

+5 bat man in den Gemeinden der Urzeit den Hauptnachdruck gelegt auf die Einfchärfung 
der chriſtlichen Sittlichkeit. Der chriftliche Glaube aber ift beſchloſſen geweſen im Mono: 
theismus, im Belenntnis zu Chriſtus, dem Erlöſer, in der Hoffnung des baldigen Welt: 
endes und der Auferjtehung (Harnad, Lehre der zwölf Apoftel ©. 34). 

2. Die Blütezeit des Katechumenats. 
50 Die Blütezeit des Katechumenats fällt etwa in das vierte und den Anfang des fünften 

Jahrhunderts. Die fogenannte „Vorbereitungsklaſſe“ (ſ. oben S.175,35f.) verdichtet fich jest, 
wo die Kirche ihre Morten weiter und weiter aufthut, zu einer einfachen Vorbereitungs- 
fatechefe. Wer Chrift zu werden mwünjcht, meldet fich, begleitet von einem Bürgen, der 
Negel nach bei einem Diakonen, der dann dem Biſchof oder dem Presbyter Anzeige macht 

55 (Auguft. de cat. rud. 1, 1; Const. apost. 8, 32). Die Beweggründe derer, die fich 
melden, follen forgfältig erforjcht werben ; manche Berufsflafien (Schaufpieler, Wagenlenter, 
Gladiatoren, Schnellläufer, Fechtmeifter ebenjo wie Dirnen und Kuppler) läßt man nur 
zu, wenn fie ihrem Berufe entjagen wollen (Const. apost. a. a. O. Testam. dom. 
nostri 2, 2). Iſt der fih Meldende aufnahmefähig, jo empfängt er gleich einen erjten 
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orientierenden Unterricht, wird dann durch Bekreuzung und Handauflegung geheiligt und 
(jedenfalls in der abendländiſchen Kirche) mit dem erden Salz verjehen (Aug. a. a.D.26), 
und gehört nun als Katechumene der chriftlichen Gemeinde an. Bejonderen Unterricht 
empfängt er zunächſt nicht weiter, doch bel ihn die Predigt im öffentlichen Gemeinde: 
gotteödienft (missa catechumenorum). Erſt bei der Feier des heiligen Abendmahls 5 
muß er die Kirche verlafjen. Nach Verlauf von zwei (jo die Synode von Elvira) oder 
drei jahren (Const. apost. a. a. ©. Test. dom. nostri 2, 3) ſteht e8 ihm frei, beim 
Herannahen der Taufzeit (meift beim Beginn der Duadragefimalfajten) fi zur Taufe zu 
melben. Er tritt damit unter die Kompetenten, und jein Name wird in bie Firchliche 
Matrifel eingetragen. Die bejondere Taufvorbereitung gejchieht nun in doppelter Weiſe. 10 
Einmal twerden die Kompetenten in eigens für fie eingerichteten Lehrvorträgen noch unter: 
tiefen (meiftens vom Bifchof ſelbſt). Daneben aber werden an ihnen die fogenannten 
Strutinien vollzogen, rein liturgiiche Alte, in Belreuzungen, Handauflegungen und An: 
hauchungen, namentlich aber in mwiederholten Exoreismen beftehend: Gebräuche, die unter 
dem Einfluß der im heidniſchen Myſterienweſen üblichen Zeremonien entjtanden find (vgl. ı5 
namentlih Holgmann a. a. D. ©. 66 ff.). Den Höhepunkt der Taufbereitunggzeit bildet 
die traditio symboli (in Afrika am Sonnabend vor Lätare: Wiegand, Die Stellung 
des apoftol. Symbol ©. 26 Anm. 1), die feierliche Mitteilung des Tauffymbols, das die 
Kompetenten feinem Inhalt nach freilich ſchon kennen, deſſen Wortlauteaber — ein mes 
fentlicher Beitandteil der Arkandisziplin (f. d. A. Bd II ©. 55, iff.) — forgfältig bewahrt ao 
und nur mündlich mitgeteilt, ald Geheimformel gilt, der eine munderbar wirkende Kraft 
innewohnt (j. namentlid Drews in Dtiſch. Litt. Zeit. 1900 Sp. 1239). Binnen acht Tagen 
müſſen die Kompetenten das Symbol ſich einprägen; dann jagen fie es (wenigſtens war 
es ın Afrifa jo Gebraudh: Wiegand a. a. DO.) probeweiſe auf und erhalten gleichzeitig den 
Wortlaut des bis dahin ihnen auch verborgenen (ſ. d. A. „Arkandisziplin“ Bd II a. a. O.) ↄ5 
Herrengebets überliefert. Die eigentliche redditio symboli aber ift, von neuen Skrutinien 
und namentlich von der definitiven Abſage ans Heidentum (drrorayr; — abrenuntiatio) 
begleitet, mit dem Taufakt jelbjt verbunden, der meift in der Nacht vor dem Dfterfefte 
ftattfand (über andere Taufzeiten ſ. Holgmann a. a. O. ©. 97; ſ. auch den Art. „Taufe“). 
Auch in der Woche nad dem Dfterfeft erhalten die Neugetauften noch einen bejonderen, 30 
den jogenannten müftagogifchen Unterricht. Am Sonntag nach Dftern aber erjcheinen fie, 
angethan mit dem nad) der Taufe angelegten weißen Kleide (Dominica in albis; Qua- 
simodogeniti: 1 Pt 2, 1), zum erjtenmal alö Getaufte in der Mitte der Gemeinde und 
beten nun mit ihr zufammen das Vaterunfer, das Gebet der Kinder Gottes (redditio 
orationis dominicae). 35 

Über den befonderen Unterricht der Katechumenen ſowohl in der fogenannten Vor— 
bereitungäfatechefe, wie im Taufunterricht beſitzen wir aus der Blütezeit des Hatechumenats 
wertvolle Dokumente, für die erftere nur aus dem Abendlande, für letzteren aus Orient 
und Deceident. 

Über den Stoff der Vorbereitungsfatechefe orientiert ung Auguftind „de catechi- 40 
zandis rudibus“ (ob. Bd II ©. 284,15 ff.). Er giebt darin dem Diafonen Deogratias 
in Karthago, der ihn um Belehrung gebeten hatte, zwei Mufterfatechefen: einen längeren 
Lehrvortrag (16, 2—25) und einen fürzeren, cum celeritate opus est (26, 7—27). 
Beide haben diefelben Grundgedanken. Sie geben (die längere in ganz ausführlicher Weife) 
einen Überblid über die heilige Geſchichte — deren Vertvendung beim erften interricht 45 
auch im Morgenlande uns die Const. apost. 7,39 verbürgen — namentlich) unter dem 
Geſichtspunkt der MWeisjfagung und Erfüllung (24, 4: Omnia haec, sieut tanto ante 
praedicta legimus, sie et facta cognoseimus; vgl. in der fürzeren Katecheſe: 27,1: 
Omnia, quae nunc vides in ecelesia dei et sub Christi nomine per totum or- 
bem terrarum geri, ante saecula iam praedieta sunt) und jchliegen mit paränes so 
tischen Hinweifungen auf Auferftehung und Gericht. 

Über die Unterweifung der Kompetenten im Abendlande empfangen wir Belehrung 
namentlih aus Auguftins einfchlägigen Schriften. Der Sermo 216 ad competentes 
(f. über feinen Inhalt Wiegand a. a. D. ©. 20 ff.) ruft den Täuflingen zu: die Hand 
nicht vom Pfluge zurüd, ab von der Welt und Gott zu eigen! Daß Auguftin jolde ;; 
Ermahnungen und überhaupt ethifche Stoffe in der Taufbereitungszeit für pafjend gehalten 
bat, zeigt jeine Schrift de fide et operibus, in der er mit joldyen ſich auseinanderjegt, 
die nur dogmatiſche Unterweifung für die Kompetenten wünſchen. Doch bat er für ges 
mwöhnlich Auslegungen des Symbols (Sermones 213 und 214 in traditione symboli, 
215 in redditione symboli; die ſchon 393 im Auftrage des Konzild von Hippo ver: 
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faßte Muſtererklärung de fide et symbolo) den Tauffandidaten dargeboten (die Aus— 
legungen des Baterunfers: Sermones 56—59 de oratione dominica ad competen- 
tes wohl erft den Neugetauften) und hat damit der berrfchenden Sitte fich angejchlofjen. 

Denn 2 die Erklärung des Symbols in der Kompetentenzeit im Mittelpuntt der 
5 Unterweiſung jtand, zeigen nicht nur einige andere hierher gehörige abendländiſche Schriften 

(v. Petrus Chrofologus, Marimus von Turin, Ambrofius u. a.), das beiveifen namentlich 
die bedeutenden Karnyrjosıs Cyrilld von Jerufalem (f. ob. Bd IV ©. 383,1 ff.), die 
eigentlichen Katechismuspredigten des Hirchlichen Altertums. Die Vorkatechefe (Programm 
und Inſtruktion für die Kompetentenzeit enthaltend) und auch die drei erjten Katecheſen, 

10 die die Taufe nach ihrer Herrlichkeit, aber auch nad ihren Forderungen behandeln, tragen 
freilich mehrfach eine ausgeſprochen ethiſche Färbung, aber ſchon die vierte Katecheſe führt 
durch eine Abhandlung eoi ro» Öfxa doyudarow Verſuche, die Zehnzahl nachzuweiſen 
bei Probſt, Katechefe und Predigt ©. 113; U. Harnad, Dogmengeih. II, ©. 62; Zahn, 
Geſch. des Kanons II, ©. 172f.) auf die Auslegung des Symbols hin, die fünfte — die 

15 mit der traditio des erufalemitifchen Symbols abjchließt (5, 12) — bildet dazu die direkte 
Einleitung, die jechste bis achtzehnte Katechefe bringen dieſe Auslegung jelbit: Hat. 6—9 
die Lehre vom Vater, Kat. 10—15 die Lehre vom Sohne, Kat. 16 u. 17 die Lehre vom 
Geift, zuerft im Zufammenbang mit der Trinität, dann nach feinem Wirken im Alten 
und Neuen Tejtement, endlich Kat. 18 die Lehre von der Kirche und den lebten Dingen. 

20 Den Karmyrosıs Cyrills verdanken wir auch Nachricht über die Unterweiſung der 
Neugetauften. Die fünf (erhaltenen) myſtagogiſchen Katechejen (zoös Tobs veopwriorovs) 
erllären zuerft die bei der Taufe von den Hörern erlebten Zeremonien (Abrenuntiation 
und Wiedergabe des Symbols, Salbung vor der Taufe, Untertauhung und Salbung 
nach der Taufe) und geben dann einen Unterricht über das heil. Abendmahl, wobei auch 

35 das Baterunfer (ald Beftandteil der Abendmahlsliturgie) ausgelegt wird. 

3. Der Verfall des Katehumenats, 

Schon die mafjenhaft fi häufenden Übertritte zum Chriftentum werden dem Slate: 
chumenat gefährlih. Eine Prüfung der Hinzutretenden wird bald unmöglich gemacht ; die 
Vorbereitungstatechefe fommt ganz in Wegfall; mehr und mehr wird der Katechumenat 

so auf die letzte Stufe der unmittelbaren QTaufvorbereitung bejchränft. Die zur Herrichaft 
fommende Sitte der Kindertaufe (ſchon Auguftin fennt pueri septennes als Katechume- 
nen und Täuflinge: de anima 1, 12) führt dann den völligen Verfall des Katechume- 
nats herbei. 

Bei unmündigen Kindern hatte eine Belehrung feinen Sinn mehr, und fo unter: 
35 blieben denn die Katechefen, die bisher die Skrutinien abgelöft hatten, immer mehr; wohl 

giebt es noch einige Symbolauslegungen auch aus diejer Zeit (ſ. b. Wiegand ©. 248 ff.), 
aber fie haben ſich nur deshalb gehalten, weil fie feite Beitanbteile der Liturgie getworden 
find. Die Skrutinien übertwuchern völlig. 

Wie im Abendlande die Taufvorbereitung in diefer Zeit verlief, zeigen uns (nach 
0 Wiegand ©. 200 ff.) namentlih das Sacramentarium Gelasianum (f. d. Litteratur 

darüber ob. Bd VI ©. 474, ı8ff.), daneben der (von Mabillon im II. Bde feines Mu- 
seum Italicum jo gezäblte und ſeit ihm jo genannte) 7. römijche Ordo ; Jeſſe von Amiens, 
Epistola de baptismo (MSL CV ©. 781 ff.); Amalri von Trier, ep. de cerimo- 
niis baptismi (MSL IC ©. 890 ff.) u. a. 

45 Am Montag nad) Dculi wird die Gemeinde aufgefordert, die Kinder, die am nächften 
Dfterfeft getauft werden follen, anzumelden; am Mittwoch finden fich die Paten mit den 
Täuflingen vor der Kirche ein. Die Namen der zu QTaufenden werden ins Regifter ein— 
getragen, dann werben die Kirchthüren geöffnet, die Täuflinge in die Kirche getragen und 
in Reiben geordnet: die Knaben zur Rechten, die Mädchen zur Linken gejtellt. Fünf litur— 

so giſche Akte (Die Bekreuzung, die Handauflegung, die Eroreifierung und Darreihung des 
Salzes und ein abfchließendes Gebet) machen die Kinder zu Katehumenen. Sieben Skru— 
tinienmefjen (d. h. Meſſen, in die die ſog. Skrutinien eingelegt find) follen dann an ihnen 
die Taufvorbereitung vollenden. Fünf Skrutinien verlaufen im gleicher Weife: auf drei 
malige Signation und Erorcifation folgt ein größeres Schlußgebet; zwei Skrutinien (die 

55 Obrenöffnung und das leßte Skrutinium) haben vor den übrigen einen Vorrang und 
werden bejonders feierlich geftaltet. Die Obrenöffnung ift die ehemalige traditio sym- 
boli, doch tritt zur traditio des Symbols jet noch die des Evangeliums, und die tra- 
ditio des Vaterunſers wird gleich damit verbunden. In feierlicher Prozeſſion wird das 
Evangelienbudy von der Sakriftei zum Altar getragen, und aus jedem der bier Evangelien 
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ein Abſchnitt verleſen; eine Anſprache leitet dann die Übergabe des Symbols ein; nach— 
dem fie geichehen, nimmt der Akoluth zuerft einen Knaben, dann ein Mädchen auf den 
Arm und jagt für fie (in Nachahmung der ehemaligen probeweifen — ſ. 0b.©.177,23 — 
redditio symboli) das Symbol wieder auf. Bei der dann folgenden Übergabe des 
Baterunjers pflegen den einzelnen Bitten kurze Erklärungen hinzugefügt zu werden. 5 

Das letzte Skrutinium findet am Dfterfonnabend ftatt ; in ihm Fol die offizielle 
redditio symboli vor fich gehen. Den gewöhnlichen Erorciömen und einer bejonders 
für diefe Feier vorbebaltenen Eroreifationsformel folgt das fogenannte Effeta (Me 7, 34), 
bei dem Nafe und Ohren des Täuflings mit dem beiligen DI benegt werden. Die red- 
ditio symboli beforgt für die Täuflinge der Priefter ſelbſt, indem er jedem einzelnen 10 
die Hand auflegend für ihn das Nicaeno-Constantinopolitanum rezitiert. In der 
Oſternacht werden dann nad alter Sitte die Kinder zur Taufe getragen. 

Nachdem von den früheren Einrichtungen nur noch das äußerliche Zeremoniell übrig 
geblieben war, war es ein Fortſchritt, daß man allmählich die umjtändlichen Zeremonien 
mehr und mehr zufammenzog und fie fchließlich in einen At zufammendrängte, der neben 16 
der Taufbereitung auch gleich die Taufe jelbft umſchloß. oc beute läßt ji im Ordo 
baptismi des Rituale Romanum der Gang der alten Taufbereitung wiederfinden, ja 
mande Reliquien daraus bewahren auch noch evangelifche Taufordnungen (ſ. d. A. 
„Taufe“). Ferdinand Cohrs. 

Katerkamp, Johann Theodor Hermann, geft. 1834. — Sol Zeitjchrift für 20 
Philoſophie und katholifche Theologie, Köln 1832 ff., Heft 10, ©. 212. 11, ©. 123 ff., 17, 
S. 235; Meuſels gelehrtes Deutihland, Bd 18, S. 311. — Trauerrede auf den Tod des 
verjtorbenen Domdehants und Profeſſors der Theologie Dr. Katertamp, gehalten in der afa- 
demijhen Aula zu Münfter am 17. Juli 1834, von Dr. H. Brodmann, Münjter 1834; 
Fechtrup im KKL. 2. Aufl, Bd VII ©. 333 ff. 25 

3. Th. H. Katerfamp wurde am 17. Januar 1764 zu Ochtrup im Kreiſe Ahaus 
geboren. Seine Eltern waren wohlhabende Bürger. Er wurde auf den Gymnafien zu Rheine 
und Münfter vorgebildet, an leterem Orte machte er auch nad) damaliger Borjchrift den zivei- 
jährigen pbilofophifchen Kurfus durch und ging dann zum Studium der Theologie über. Zu 
diefer Zeit ftarb fein einziger, von ihm innigit geliebter Pruber. Katerfamp erhielt dadurch die so 
Ausficht auf den alleinigen Beſitz des elterlichen Bermögend. Was viele andere, deren Beruf 
zum geiftlichen Stande nicht jo entjchieden getvejen wäre, in ihrem Entichluffe hätte 
wankend machen können, diente ihm nur zur größeren Befeftigung in demjelben. Unter 
feinen Lehrern nahm Clemens Beder, Proteffor der Kirchengejchichte, ein geiftreicher und 
fruchtbarer Schriftiteller und gründlicher Theolog, eine höchſt ehrenvolle Stelle ein. Diejer 35 
lernte Katerkamp ſchätzen, zog ihn an fich und ließ ihn nebſt noch einem feiner Mitjchüler 
nach Vollendung des theologischen Kurfus unter feinem Vorſitze eine öffentliche Disputation 
über die gejamte Theologie halten: eine Auszeichnung, welche nur wenigen zu teil wurde 
und auf feine Fortfchritte in der Wifjenfchaft fchließen läßt. Durch den Umgang mit 
Profeflor Beder entwidelte fich gewiß Katerfamps Neigung für das Studium der Ge- 40 
ſchichte; * zu Profeſſor Sprickmann fühlte er ſich hingezogen und ward deſſen eifriger 
Zuhörer. Auf Beckers Empfehlung kam Katerkamp, als er im Jahre 1787 zum Prieſter 
geweiht war, als Hauslehrer in das Haus des Reichsfreiherrn von Droſte-Viſchering. 
Zwiſchen Katerkamp und ſeinen beiden Zöglingen, Franz Otto und Clemens Auguſt Frei— 
herrn Droſte⸗Viſchering, welche damals ſchon beide Domkapitularen waren, ſchloß ſich bald as 
die innigſte Freundſchaft. Mit ſeinen Zöglingen machte Katerfamp eine zwei Jahre dauernde 
Reife durch Deutichland, die Schweiz, Italien und Sizilien. Auf diefer Reife hat er La— 
vater fennen gelernt, auf welchen er einen ganz bejonderen Eindrud gemacht haben muß, 
weil derfelbe in verichiedenen Briefen feiner rühmend gedenkt. Noch vor diefer Reife war 
er teild mit feinen Zöglingen, teild auch allein in das Haus der Fürftin Galligin ges so 
fommen. Die Fürftin hatte ihn lieb gewonnen und lud ihn, als er die Erziehung feiner 
Zöglinge vollendet hatte, ein, zu ihr ins Haus zu ziehen. Er verlebte hier einige Jahre, 
die für feine religiöfe Entwidelung von großer Rich feit waren. Das Haus der Fürftin 
war der Sammelpla vieler gelehrter und geiftreicher Männer aus der Nähe und Ferne, 
Katerfamp urteilte, er babe nirgends größere Männer gefunden, ald damals in Münfter 55 
lebten. Er blieb im Haufe der Fürftin bis zu ihrem Tode, Bis dahin hatte Katerfamp 
nur im Stillen gejammelt. Seine öffentliche Wirkſamkeit beginnt mit dem Jahre 1809, 
in welchem ihm das Lehramt der Kirchengeſchichte bei der theologifchen Fakultät in Münſter 
in proviforifcher Eigenfchaft übertragen wurde. Nach zehn Jahren, im Jahre 1819, wurde 
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180 Katerkamp Kathariua von Alerandria 

er zum ordentlichen Profefjor der Kirchengejchichte und des Kirchenrechts, jpäter auch der 
Batrologie ernannt. Die Univerfität zu Landshut verlieh ihm im Jahre 1820 das Doltor- 
diplom der Theologie. Im Jahre 1821 wurde er zum Examinator synodalis befördert. 
Als akademiſcher Lehrer zeichnete er fich durch gründliche Forfhung und umfafjende Kennt: 

5.niffe aus, Bei der Wiederherftellung des Münfterfchen Domkapitel im Jahre 1823 wurde 
er zum Domlapitular ernannt und 1831 zum Domdechant befördert. Nach einer Krank— 
= von etwa acht Tagen ftarb Katerfamp am 8. Juli 1834 in feinem 71. Lebensjahre. 

a in feiner Krankheit die Gefahr plöglich eintrat, durfte man nicht zögern, es ihm an— 
zufündigen und ihm zugleich zu raten, "s mit den Sterbefatramenten verſehen zu lafien. 

10 Er antwortete, ohne im mindeften erjchüttert zu werden: „Herzlich gern”, und empfing 
den Prieſter im Beifein feiner Hausgenofjen mit den laut und kräftig ausgeiprochenen 
Morten: „Als ein fatholiicher Chrift habe ich gelebt, als ein katholiſcher Chrift will ich 
jterben”. Man rühmte an ihm Reinheit und Unjchuld des Sinnes, geläuterte Religio: 
fität und herzliche Frömmigkeit, gewiſſenhafte Treue in Erfüllung der Beruföpflicht, Wobl- 

15 tollen und Mohltbun gegen die Menfchen. 
Seine jchriftftellerifchen Leiftungen find: 1. Anleitung zur Selbitprüfung für Welt: 

geiftliche, nach dem franzöfifchen Miroir du Clerge, Münfter 1816, 2 Bde, 3. Aufl. 1844. 
2. Friedrich Leopolds Grafen zu Stolberg hiſtor. Glaubtwürdigfeit im Gegenjage mit des 
Herm Dr. Paulus kritischer Beurteilung feiner Gefchichte; zweiter Titel: Über den Pri- 

20 mat des Apofteld Petrus und feiner Nachfolger, Münfter 1820. 3. Bon feinem Haupt: 
werke, der Kirchengefchichte, erjchien 1819, Münfter, die Einleitung: Gejchichte der Religion 
bis zur Stiftung einer allgemeinen Kirche; auch unter dem Titel: „Univerſalhiſtoriſche 
Darjtellung des Lebens nad der irdifchen und überirdiichen Beziehung des Menſchen“. 
Von 1823—1834 erjchienen fünf Bände der Hirchengejchichte, welche die Gefchichte der 

25 Kirche bis zum Jahre 1153 darftellen. Eine holländiſche Ueberfegung erichien von J. G. Wen: 
nefendonf in Utrecht. 4. Denkwürdigkeiten aus dem Leben der Fürſtin Amalia von Galligin, 
geborenen Gräfin von Schmettau, mit bejonderer Rückſicht auf ihre nächſten Verbindungen, 
Hemfterhbuys, Fürftenberg, Overberg und Stolberg. Mit den Bildnifjen der Fürftin, Fürſten— 
bergs und Overbergs, Münfter 1828. 5. Drei Synodalreden in lateinischer Sprache, welche 

30 Katerkamp in feiner Eigenichaft ald Examinator synodalis bielt. Die erfte vom 31. März 
1829 handelt vom Urjprunge und Zweck der Synodalreden; die zweite vom 12. Oktober 
1830 von der Würde des Prieftertums; die dritte vom 11. Yärı 1834 vom priefter- 
lichen Eifer. Aus der 1. Auflage. 

Ktatharer ſ. Neu-Manichäer. 

35 Katharina, Heilige des Namens. Unter den vielen Katharinen, welche in alter 
und neuerer Zeit den Heiligenfchein um fich verbreitet, heben wir folgende (alphabetiich 
nach ihren Geburtsorten oder »ländern geordnet) hervor: 

Katharina (von Alerandria?), die Märtprerin. — Martyrium s. Catharinae 
(Alexandrinae) virg. et martyris tempore Maxentii imp., auctore Sim. Metaphraste, bei 

40 2. Surius, De prob. SS. historiis, t. VI, 25. Nov. [Colon. 1575], p. 580-587. gl. Ba- 
ronii Annal. ad an. 307; ac. Gretjer, De ss. peregrinationibus 1. IV [1606], p. 113sq. 
Sn den AS. t. I Febr. (p. 267 E) ſteht eine Notiz über fie unter den „Praetermissi‘. 
®gl. Anal. Bolland. III, p. 176. 194. IV, 166—168, ſowie ferner Acta s. Catharinae Ale- 
xandrinae (Cum sanctorum fortia’ ex cod. Salmanticensi ed., apud O. de Smedt, Acta SS. 

45 Hiberniae, p. 681-734. Life of St. Katherine, with its latin Original from the Cotton 
ms. Caligula. A. VIII, edited with Introd., Notes and Glossary by Eugen Einenkel, Lond. 
1884 [Early Engl. Text Society]. Life and martyrdom of St. Kath. of Alex. (Roxburghe 
Club, Nr. 90), Lond. 1884. — Berjciedene metrijche Bearbeitungen der Vita s. Catharinae 
(franzöf. von NAumeric saec. 13 und Mielot saec. 15; engl. von Capgrave F 1464; mehrere 

50 lat.) verzeichnet auf Grund ihrer neueren Editionen Botthaft, Biblioth. m. aevi, ? II, 1237 sq.; 
vgl. Knuſt und Varnhagen in den unten citierten Monographien. Ueber zwei alte froatijche 

erfionen, eine metrijhe und eine in Proja, gab der jlav. Pbilologe V. Oblas Bericht („Ein 
Beitr. zu der Katharina-Legende in der älteren froatijchen Litteratur“: Archiv f. jlav. Philol., 
XX, 1898, ©. 153 ff). — Untritifdeerbaulih: 3. Wipfli und 3. 3. v. Ab, Das Leben der 

55 bi. Katharina von NAlerandrien (308 S. Quart, mit zablreihen Jlluftrationen), Einfiedeln 
1898. Vgl. auch Stadler, Heiligenler. I, 579— 582. 

Mehr oder weniger beachtenswerte bift.»Fritifche Unterfuhungen boten Eh. Hardwid, An 
historical inquiry touching St. Catherine of Alexandria, Cambridge 1849; Georg Ebers, 
Durd; Gojen zum Sinai (Leipzig 1872), S. 272-281, 358. 392 f.; I. Gammad, Art. 
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Kath. of Alex. in DehrB I, 422f.; Herm. Knuſt, Geſch. d. Legenden der h. Kath. v. Aler. 
und der h. Maria Aegyptiaca, nebft unebdierten Terten, Halle 1890 (wo die Katharinenlegende 
auf S.1—192 behandelt ijt, vgl. d. Rec. von Barnhagen in GgA 1890, Nr.15); Herm. Varn⸗ 
bagen, Zur Geſch. der Legende der Kath. v. Uler., nebjt latein. Texten nad) Hdfi. der Biblio- 
thefen zu Münden u. Erlangen, Erlangen 1891; 9. VBiteau, Passions des saints Ecatarine 6 
et Pierre d’Alexandrie, Paris 1897; 8. Krumbacher, Rec. diefer Biteaufhen Schrift in Byz. 2. 
1898, S. 480—483. Dagegen dann Viteau: La l&gende de s. Catherine, in d. Annales de 
St, Louis des Frangais, t, III, 1898, p. 5—23 (vgl. u.). 

An Fig rt Hinficht beſ. wichtig: H. Detzel, Chriſtl. Jkonographie, Bd II (Preis 
burg 1896), ©. 235 — 242, 10 

Katharina, bei den Griechen Asızadapıra, die Allzeitreine (oder entitellt: Alzare- 
oben, audy “Exareoivn) genannt, gehört zu den gefeiertiten en beider Hälften der 
Chriſtenheit, eine ueyaloudorvs erjten Ranges — ein weibliches Seitenftüd zu St. Georg 
(1.d. Bd VI, 538) — nach orientalifcher wie römischer Tradition. Sie wird von neueren Hagio- 
logen (feit Joſ. Sim. Afjemani) teilweife für identiſch erflärt mit jener durch Reichtümer und 
edles Gejchlecht ausgezeichneten Alerandrinerin, welche nach Eufeb. H. E. VIII. 14, 15 
den ehebrecherifchen Gelüften des Kaiſers Mariminus Widerſtand leitete und deshalb ihrer 
Güter beraubt und verbannt wurde. Allein diefe Identifikation ftimmt weder mit dem 
Umjftande, daß fchon Rufinus (H. E. VIII, 17) jene alerandrinifche Märtyrerin vielmehr 
Dorothea nennt, noch mit den charakteriftiichen Hauptzügen der alten Katharinenlegende, 20 
wie diefelbe zu üppigfter Fülle mythiſcher Untvahrjcheinlichkeiten und Überſchwenglichkeiten 
gefteigert im Martyrolog. Rom. vorliegen, weſentlich jo aber auch ſchon von Symeon 

etapbraftes erzählt werden (ſ. Migne, Patrol. graee. t. 116, p. 275—302). Danadı 
war die hl. Katharina eine 18jährige Jungfrau aus königlichem Gejchlechte (Tochter eines 
„Königs“ Konftos, nach dem griech. Offieium) und von auferordentlicher Weisheit und a; 
Schönheit. Sie befehrte in einer Disputation, welche auf Befehl des Kaiſers Mariminus, 
oder nad einem Teil der Quellen des Marentius (der doch niemals über Alerandria 
gebot!) von ihr abgehalten wurde, eine Anzahl heidnifcher Philofophen (angeblidy 50) vom 
Gögendienfte zum Chriftentum, und zwar zu einem fo entfchiedenen und glaubensfreubdigen, 
daß die eben Betehrten fofort zu Märtyrern ihres auf dem Scheiterhaufen ftandhaft be— so 
fannten Glaubens wurden! Ferner befehrte fie im Kerker mehrere Tage vor ihrer eigenen 
inrichtung fogar die Faiferlihe Gemahlin Marimins, den bdiefelbe geleitenden Heerführer 
orpburius, ſowie deſſen 200 Soldaten. Alle diefe Perfonen bekannten unter Marten 

den dhrijtlihen Glauben und wurden der Reihe nach auf des Kaiſers Befehl enthauptet. 
Katharina jelbft widerftand den Schmeichelreden und Drohungen des Tyrannen mit größter 35 
Glaubensfreudigfeit, blieb, ald man fie durch eine aus Nädern mit fpitigen Stacheln be- 
ftehbende Majchine martern wollte, wunderbarerweiſe unverlegt, und wurde fchließlich auf 
Befehl des ergrimmten Kaiſers enthauptet. Einen gefchichtlichen Kern diefer Legende, be 
ftebend in der Thatfache, daß Efaterina, des Alerandriners Konftos Tochter, am 24. No— 
vember 305 enthauptet worden ſei, ſuchte Viteau zu retten, unter Berufung darauf, daß 40 
der den vier alten griechiichen Paffionen der Märtyrerin gemeinfam zu Grunde liegende 
Bericht ſchon aus dem 7., oder möglicherweife dem 6. Jahrhundert zu ftammen jcheine. 
Aber jchon die tertgeichichtliche Subftruftion diefer Hypotheſe umſchließt manches Anfecht- 
bare, und gegen das Verfahren, mittels deſſen jener den angegebenen biftorifchen Kern 
aus den umlagernden rn üllen herauszufchälen jucht, muß eingewendet erben, 45 
daß es im Grunde auf bloße MWahrfcheinlichkeitsannahmen und ſubjektive Urteile hinaus: 
läuft (vgl. die Hritit des Neobollandiften in Anal. Boll. XVIII, p. 69: Le procédé, 
qui consiste à @liminer d’une Passion tout ce qui est invraisemblable et ä 
garder le r&äsidu comme historique n’est pas admissible. Pour tirer quelque 
chose d’un texte aussi fabuleux que celui-ei, il faut au moins lui chercher » 
une attache avec la r&alit6. Mais Mr. V. semble n’en avoir pas trouv6, ete.). 

Das Gedächtnis der h. Katharina wird am 25. November, oder aud (jo im Abend- 
lande teilweife) am 5. März gefeiert. Engel follen ihren Leichnam nach dem Berge Sinai 
gebracht haben, wo Kaifer Yuftinian I. das nad ihr benannte Kloster gründete und wo 
ipäter, im 8. Jahrhundert, ihre Gebeine durch ägyptiſche Chriften aufgefunden fein follen 55 
(worauf ſich ein doppeltes Auffindungsfeft der hl. Katharina, am 13. oder auch am 26. Mai 
gefeiert, bezieht). Gegenwärtig befist das Hatharinenklofter des Sinat nur noch ihr Haupt 
und eine Hand (ſ. Eberd a. a. D. ©. 280). Schon im 11. Jahrh. (um 1027) foll der 
Sinai-Mönh Symeon einen Teil der Reliquien der bl. Katharina nah Nouen in der 
Normandie gebracht haben. Später erfor fich die philofophiiche Fakultät der Parifer Uni: so 
verfität die Heilige, mit Bezug auf jenen ihren angeblichen Sieg über die heidnifchen Phi— 
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lofophen Alerandrias, zu ihrer Schugpatronin. — Katharina gehört laut der abenblän- 
diſchen hagiologiſchen Tradition, zur Gruppe der 14 Notbelfer (f. d.), innerhalb deren nur 
fie, famt St. Barbara und St. Margareta, das meibliche Gefchlecht repräfentiert. Ihr Kultus 
hat ſich in Deutfchland bie und da bis in die proteftantijche * hinein behauptet. Noch 

5 Luther hat am Katharinentage (25. Nov.) Predigten gehalten, freilich nicht ohne darin die 
legendarifche Überlieferung über die Heilige vollftändig preiszugeben. ©. den Eingang der 
Predigt „Am Tage Katharinä” über den Tert Mt 25, 1—13 (Erl. Ausg. Bd 15, 418): 
„Ih babe dies Evangelium nicht für mich genommen, zu bejtätigen die Yegenden St. Ka— 
tharinen, welche, wenn man fie recht anftehet, mehr Lügen denn Wahrheit in ſich hat“ 

10 (vgl. die noch fchärfere Verurteilung in den Tifchreden (EA. 62, ©. 40). 
In der chriftlichen Kunſtgeſchichte ſowohl des Morgen: wie des Abendlands fpielt die 

Katharinenlegende eine Rolle von hervorragender Bedeutung. Ihre gewöhnlichen Attribute 
find: ein Nad (ganz oder zerbrochen), mit bindurchgeftedten Frummen Mefjern und einem 
Schwert; dazu häufig eine Siegespalme, ſowie ald Zeichen ihrer Gelehrfamteit ein Bud). 

15 Gelegentlich trägt fie eine Krone, ſowie öfter noch den Brautring, welchen nach der Le— 
gende das Chriftfind = zum Zeichen der Verlobung einft an den Finger ftedte. Drei 
diefer Attribute, den Ring, das Rad und das Schwert, lehrt jchon das Malerbuch vom 
Athos, gelegentlich feiner Korichriften für die Darftellung ihrer Wundererlebniffe, an ge: 
eigneter Stelle anbringen. Für das ältefte der auf uns gefommenen orientaliihen Katha— 

20 rinenbilver hält Ebers (a. a. D., ©. 275f.) ein mufivifches Mebaillonbild über der Apfıs 
der Verflärungsbafilifa des Sinaiklofters; dasſelbe zeigt nur einen weiblichen Kopf, ohne 
jene Attribute, und hat ein männliches Mofail-Kopfbild von entjprechender Arbeit neben 
fih — nad Ebers Mutmaßung darftellend den Gefeßgeber Mofe, der auch ſonſt als 
Schutzpatron des Sinaillofter8 mit der alexandrinifchen Heiligen zufammen abgebildet wird 

25 (nach der berfümmlichen Tradition der Sinaimönde wären freilih Kaiſer Juftinian und 
Kaiferin Theodora die durch diefe beiden Mofaiten dargeftellten Perſonen). Bloß mit Bud) 
und Palme in den Händen erfcheint die Heilige auf einem Bilde des Simon von Siena 
(+ 1344), dem ältere orientalifche Mufter zu Grunde liegen (abgebildet bei Detzel, ©. 237). — 
Von den zahlreichen Darftellungen der Katharinenlegende in der abendländiſchen Kunft des 

30 ausgehenden Mittelalterd verdienen auszeichnende Erwähnung: des Altichiero da Zevio 
(ca. 1380) vier Szenen aus 8.3 Leben in dem Freskencyhklus der Kapelle S. Giorgio zu 
Padua; mehrere von Mafaccio (ca. 1420) herrührende Fresken in der Oberfiche von 
©. Glemente in Rom; elf weiße Basrelief? in Marmor in der Kirche Santa Chiara zu 
Neapel, darftellend die Hauptizenen des Lebens Katharinas (herrührend wohl ſchon aus 

85 dem 14. Jahrhundert, vgl. raschetti in der Ztſchr. L’Arte 1898, p. 244 ff.); neun ber- 
gleihen Szenen im abgebrocdyenen Kreuzgang zu St. Baul in Yeipzig (vom 3. 1385); ein 
Cyklus prächtiger Miniaturen in der um 1462 entjtandenen Vie de S. Catherine d’Ale- 
xandria von Jean Mielot, Geheimfchreiber des Herzogs Philipp v. Burgund (vgl. 
Potthaft, ° II, 1238). In der Produktion von Eingelbildern der Heiligen mit mehr oder 

40 weniger reichem Attributenfhmud, zuweilen aud mit fie umgebenden Figuren fonftiger 
Heiligen, wetteifern feit Mitte des 15. Jahrhunderts die namhafteſten Künftler Italiens, 
Flanderns und Deutjchlands; fo Fiefole (f. d. Abb. bei Detzel, S. 239), Naffael, Yuini, 
Carlo Dolce, Jan van Eyck, Nogier dv. d. Wenden, Hans Memling (Abb. a. a. D.,©.241), 
Luk. Granad u. ſ. f. — Auch das chriftlihe Drama des Mittelalters hat fi der Katha— 

45 rinenlegende frühzeitig bemächtigt und fie für Myfterien-Aufführungen mehrfach verarbeitet. 
Das ältefte derartige Spiel fcheint das des Normannen Gaufrid, Abts zu St. Alban 
(+ 1146), geweſen zu fein, welches von bemfelben und feinen Schülern um 1120 zu 
Dunftable aufgeführt wurde. Wegen der jpäteren Stüde diefer Art j. Petit de Julleville, 
Les mystöres, Paris 1880 (I, 194; II, 4 ff.). ödler. 

50 Katharina von Bologna (C. Bononiensis), get. 1463. — Libro della vita dellab. Catha- 
rina du Bologna, dell’ ordine di s. Francesco, con una opera spirituale la quale essa lascio 
scritta della propria mano. Bologna 1502. 1511 in 4°. Darauf fußt: Vita b. Catharinae 
Bononiensis virginis ord. s. Clarae, latine reddita per J. A. Flaminium, Bononiae 1522 4°; 
auch 1653; desgl. in AS t. II Mart., p. 35—44. Vita b. Catharinae etc. ex Italico Ja- 

55 cobi Grassetti, Bol. 1520, 4°; aud; Rom. 1628; desgl. in AS I. c., p. 44-88. Vie de =, 
Cathörine de Bologne, trad. du Lat. du J. Grasset, 8. J., — — (Paris) 1840. 
Vgl. U. Butler, Leben der Väter und Märtyrer III, 517 ff.; J. Görres, D. chriſtl. Myſtik 
IL, 53 ff. 158 f.; Stadler, Heiligenler. I, 582 f. 

Katharina von Bologna, geboren in diefer Stadt, oder nad) anderer Angabe zu Ve— 
so rona aus vornehmer Familie 1413, wurde eine der berühmteiten Heiligen des Glariffinen- 
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Ordens, in welchen fie noch fehr jung (um 1430) zu Ferrara eintrat, nachdem fie bier 
etwa zivei Jahre als Ehrendame der Prinzeffin Margareta am Eſteſchen Hofe zugebracht 
hatte. Später zur Vorfteherin eined in Bologna neu errichteten Glarifjenklofters zum 
bl. Fronleichnam ernannt, brachte fie an diefem Orte den Reſt ihres Lebens zu, bis zu 
ihrem unter Papſt Pius II. am 9. März 1463 erfolgten Ende. Ihre gloria posthuma, 5 
beginnend mit ben biograpbifchen —— ihrer Freundin Illuminata Bembi und 
nachmals fortgeführt durch Dionys Paleotti, Chriſtof Manſeuti, Paul Caſſanova und den 
Jeſuiten Jakob Graſſet (ſ. o.), ſtrotzt von üppigen Wunderberichten, die ſich teils auf ihr 
vielfaches euchariſtiſches Faſten, auf ihre Kämpfe mit dem Teufel (der ſie u. a. fünf Jahre 
hindurch mit falſchen Erſcheinungen Chriſti und der Gottesmutter geäfft haben ſoll) und 10 
andere dergleichen myſtiſche Erlebniſſe, teils und hauptſächlich auf ihren angeblich unverweſt 
gebliebenen und lieblich duftenden Leichnam beziehen. Doch erfolgte, obgleich ſchon Cle— 
mens VIII. 1592 ihren Namen ins Martyrologium Rom. aufnahm, ihre Heiligſprechung 
erſt nach ſehr langen Verhandlungen durch eine Bulle Benedikts XIII. 1724. Noch bis 
vor kurzem ward ihre angeblich unverſehrte und pe blühende Leiche, aufrecht ſitzend, 15 
in vergittertem und mit Glas bedecktem QTabernafel und mit köſtlichem grauen Stoffe be— 
Heidet, in der Glarifjenkirche zu Bologna gezeigt, „das Fleiſch noch lebendig und biegfam 
erjcheinend (!), nur etwas blaf an den äußerjten Enden” ꝛc. Die ihr beigelegte prophe- 
tijche Schrift: Revelationes, sive de septem armis spiritualibus (angeblich von ihr 
verfaßt um 1438, gebrudt Venet. 1511. 1536 und öfter) ift voll abenteuerlicher Dich- 20 
tungen. Einen von ihr gedichteten Roſenkranzhymnus: Summarium originis creaturae 
intelleetualis, ad prima quinque Rosarii mysteria, teilt der oben genannte Jeſuit 
Grafjet in ihrer Biographie mit. Auf Firchlichen Gemälden wird fie in der Ordenstracht 
der Glarifjen dargeftellt, mit dem Chriftfind in ihren Armen, weil einft an einem Chrijts 
feft Maria ihr erfchienen fein und das in Windeln gewickelte Jeſuskind ihr in die Arme 25 
gelegt haben ſoll (vgl. Dehel II, 2427.). Zörler. 

Katharina Emmerich zu Dülmen, f. d. A. Stigmatifation. 

Katharina (Ricci) aus Florenz, geft. 1589. — Vita b. Catharinae de Ricciis, auctoribus 
Seraphino Razzi, O. Pr., et —— Guidi, O. Pr. — Steill, Ephemerides Dominic. Oct. II, 

. 8ö5sq. — Ceſare Guaſti, Dagli serittori di 8. Cat. de Riceiis. Notizia bibliografica, go 
* 1846; derſelbe in d. Ausg. ihrer Briefe (ſ. unten); Alb. Butler, Leben d. Heiligen ꝛc. 
III, 37 #.; Stadler, Heiligenlegit. I, 582; Pfülf, 8. J., im KKL?, VIL, 3437. 

Katharina Nicci (de Rieciis), aus berühmten lorentiner Adelsgefchlecht, wurde ge 
boren am 25. April 1522 als Tochter von Peter Franz Ricci und Katharina Bonza. 
jr der Taufe erhielt fie den Namen Alerandrina, welchen fie fpäter, bei Ablegung des 35 

Ronnengelübdes, mit dem ihrer Mutter vertaufchte. Klöfterlich —28* in Monticelli durch 
ihre Muhme Ludovica Ricci, welche dort als Nonne lebte, begab fie ſich ala Jungfrau, 
ungern dem Wunſch ihres Vaters folgend, ins Weltleben zurüd, um ſchon bald darauf 
für immer den Schleier zu nehmen. Sie trat in das Dominifanerinnenklofter San Bin- 
zenzio zu Prato, wo ihr Oheim Timotheus Beichtvater war, zeichnete ſich aus durch Die «o 
Strenge ihrer Kafteiungen, wozu außer vielem Faften häufige Geißlungen ſowie das Tragen 
einer eifernen Kette um den Yeib gehörten, und ftieg bes in noch jugendlichem Alter 
raſch nacheinander zu den Ämtern einer Novizenmeifterin, Subpriorin und (jeit ihrem 
25. Jahre) Priorin ihres Kloſters empor. Sie verkehrte viel- mit berühmten Beitgenofjen 

geiftlichen und weltlichen Standes. Biſchöfe, Kardinäle, Fürften kamen öfter nad ihrem 4 
Klofter, um ihren geiftlichen Nat zu fuchen. Beſonders befreundet war fie mit Philipp 
von Neri, mit dem fie regen Brieftvechjel pflog, einft aber auch durch eine befondere Gnade 
Gottes fih auf vifionärem Wege, obichon räumlich von ihm getrennt, unterhalten durfte. 
Die Glut ihrer Andachten zur Paſſion des Erlöfers war eine jo gewaltige, daß fie deſſen 
einzelne Martern aufs lebhaftefte an ihrem Leibe mitempfand, ja zeitweilig tie von wirk- so 
lich erhaltenen Geielbieben und Verwundungen (unfichtbaren Stigmaten und Spuren ber 
Domentrone) mit Blut überjtrömt wurde; fo, wenigftens am Haupte blutend, will der 
Dominikanergeneral Albertus Caſejus bei einer Vifitation ihres Kloſters fie gefehen haben. 
Sie jtarb, 67 Jahre alt, am 2. Februar 1589, wurde 1732 durch Clemens XII. ſeli 
und 1746 durch Benebift XIV. heilig gefprochen, unter Anjegung ihres Gedenkfeſtes auf 55 
den 13. Februar. Ihr Leben beichrieb zuerit der Dominikaner Seraphin Razzi, dann ihr 
früherer Beichtoater Philipp Guidi Cool oben). In der Kunittradition erſcheint fie ges 
tennzeichnet durch die Attribute der Dornenkrone und des Brautrings; denn aud ihr joll 
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Chriſtus einst fich verlobt haben (vgl. Detzel, Ikonogr. II, 243 f.). — Wegen ihrer gleich 
jehr erbaulichen wie elegant und naiv gejchriebenen Briefe zählt fie zu den Klaſſikern der 
neueren italienifchen Litteratur. Der Florentiner Hiftorifer Gino Capponi bezeichnet fie 
als „zu den wenigen wahrhaft guten Autoren der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts ge 

5 hörig“. Vgl. des oben genannten Guafti Ausgabe: Cinquante lettere inedite di S. Ca- 
terina de Ricei (Prato 1848), ſowie die vollitändigere: Le lettere spirituali e fami- 
liari di S. Cat. de R. (ebendaf. 1861); auch Alfr. de Neumont, Briefe beiliger und 
gottesfürdhtiger Italiener (Freiburg 1877), ©. 251—261. Bödler. 

Katharina von Genua, geft. 1510. — Vita s. Catharinae Fliscae Adurnae viduae ao 1737 
10 conseripta auctore anonymo, in AS t. V Sept. p. 149—176 (nebjt Commentarius praevius 

von dem Bollandiften Stider I, p. 123—149 und Gloria postuma, ib. 177—195). Cattaneo 
Marabotto (einft Beichtvater der Heiligen) e Ettore Vernazza, Vita mirabile e dottrina ce- 
leste di s. Caterina Fiesca Adorna da Genova, Genua 1551. 1667 u. ö. (aud Florenz 1568; 
Benedig 1590. 1601. 1615; Neapel 1645; Padua 1743; auch deutich (Freiburg i. Br. 1626), 

15 fowie franzöjiih: Vie et oeuvres spirituelles de s. Catherine d’Adorny de Gennes, revues 
et corrigdes, Par. 1627; nouv. @d. par J. Desmarest, ibid. 1667. Alex. Maineri, Vida de 
s. Catharina Fiescha Adorna de Genova, Lisboa 1790. ®Beter Lechner, O.S.B., Leben und 
Schriften der h. Katharina v. Genua, Regensburg 1859. Th. de Bussidre, Vie et oeuvres 
de S. Cath. de Gönes. Par. 1854; 2e ädit. 1873. Paul Fliche, Sainte Catherine de Gönes: 

20 sa vie et son esprit, d’apr&s les premiers biographes de la sainte et les mass. italiens ori- 
ginaux, Paris 1880, Vita di s. Caterina da Genova, compilata per cura del suo confes- 
sore, ed opere della Santa. (Nuova edizione, fatta.... su la Comminiana del 1743), Ge- 
nova 1887. Frz. Ratte, Die h. Kath. von Genua und ihre wunderbaren Erlenntnifjie von 
den Seelen im Fegfeuer, Dalmen 1882. Fr. v. Hügel, Caterina Fiesca Adorna, the Saint 

36 of Genova 1447—1510, in d. Beitjchr. The Hampstead Annual 1898, p. 70 sq. (mit autbent. 
Porträt der Heiligen). 

(Wegen noch anderer Biographien aus den früheren Jahrhunderten ſ. Potthaſt, Bi- 
blioth.?1238.) 

Katharina, aus dem berühmten Haufe der Fieschi (daher Catharina Flisca), wurde 
30 geboren in Genua 1447 ald Tochter des als Vizekönig von Neapel (unter Renatus von 

Anjou) verftorbenen Robert Fieschi. Ihrer zum Slofterleben binftrebenden Neigung ent- 
gegen mußte fie Giuliano Adorno, einen vornehmen Edelmann ihrer Vaterſtadt, heiraten 
(daher ihr vollftändiger Name Cath. Flisca Adurna). Dieſer brachte durch verſchwende— 
rifches Leben binnen 10 Jahren ibr beträchtliches Vermögen durch und ftarb 1474, letztlich 

35 durch Katharinens Einwirkung zu aufrichtiger Reue befehrt, als Franzisfaner-Tertiarier. 
Die Witwe Adorno führte hierauf, als Mitglied des Annunciatenordens der h. Marcellina 
(j. Bd I, 559, 36f.), 36 Jahre hindurch bis zu ihrem am 14. September 1510 erfolgten 
Tode ein eremplarifchfrommes Leben, ausgezeichnet einerſeits durch heroifche Leiftungen als 
Kranfenpflegerin im großen Genuefer Spital Pammatone, befonders während der Peft- 

a0 frankheiten 1497 und 1501, andererſeits durch die Strenge ihrer Askeſe, befonders im 
Punkte des Faftens und durch zahlreiche Vifionen und Entzüdungen, die ihr während eines 
Zuftandes anhaltenden körperlichen und feelifchen Leidens zu teil wurden. Sie joll 23 Dfter- 
und ebenjoviele Adventsfaſten bei völliger Nabrungslofigkeit zugebracht haben, nichts zu 
fi) nehmend als höchſtens ein Glas MWafjer mit Eſſig und Salz „zur Kühlung ihres in- 

as neren Brandes“, alle fonftige Speife aber, die man ihr aufzunötigen fuchte, wieder aus: 
werfend! Vorher ſchon als Selige vielfach verehrt, wurde fie bon Clemens XII. im 
Jahre 1737 fürmlich kanoniſiert, ſowie dann von Benedift XIV. unter dem 22. März 
ins römifche Martyrologium aufgenommen. — Auch diefe Heilige, von der man gerübmt 
bat: „Elle sut allier dans une harmonie parfaite la vie contemplative et la 

50 vie active“ (Anal. Boll. 1900, I, p. 76), gehört zu den zahlreichen myſtiſch⸗prophetiſchen 
Schriftitellerinnen des ausgehenden Mittelalters, Man bat von ihr Dffenbarungen über 
das Fegfeuer Demonstratio Purgatorii oder Tractatus de Purgatorio — meift mit 
enthalten in ihrer Vita (bei. jener von Marabotto und den darauf fußenden, auch bei 
Yechner a. a. O., zumeilen auch für fich, 3. B. München 1766); einen Dialog zwiſchen 

55 Seele und Leib, Selbitliebe und Gottesliebe (Dialogus animam inter et corpus, 
amorem proprium, spiritum, humanitatem ac Deum; III partes); einen „Gött- 
lichen Yiebestveg unter dem Kreuz“, welchen P. Boiret ins Franzöfiihe und ibm nad) dann 
A. W. Böhme ind Deutfche übertrug (erfchienen 1701 im Halleihen Waifenhaus, mit 
Empfehlung von 4. H. Frande, der darüber von ob. Fr. Mayer fich ſcharf tadeln laſſen 

so mußte, als angeblicher Gönner fanatifcher Yehren — ſ. Kramer, A. 9. Francke, II, 1882, 
©. 69). Gegen ihre Fregfeuerphantafien und fonftigen fühnen Spekulationen richtete 
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der Franzoſe Baillet in feinen „Vies des Saints“ (Paris 1701) beftige Angriffe vom 
katholiſch⸗ orthodoxen (gallikaniſchen) Standpunkte. Andere katholiſche Autoritäten, 5. B. 
Franz v. Sales, ſchätzen gerade dieſes Fegfeuerbuch der Heiligen beſonders hoch; wie das— 
ſelbe denn auch von der Inder-Kongregation unbeanftandet gelaſſen wurde (vgl. Reuſch, 
Inder, I, 591) und der Heiligiprehung Katharinas nicht hinderlich zu erben vermodte 5 
(vgl. die apologetifchen rnit else des Bollandiften Stider: AS1.e.; auch Ratte a. a. O., 
ſowie Görres, Chr. Myſtik I, 476 ff.). Noch jüngſt hat der jefuitifche Neufcholaftifer Chr. Peſch 
(Praelecetiones dogmaticae, t. IX, Friburg. 1899, p. 293sq.) es als „libellum 
valde sobrium et pium“ gerühbmt und eine Reihe von Ausfprüchen besjelben übers 
Fegfeuer und Paradies in feine Ausführungen hierüber mit aufgenommen. Aber die Über: 10 
ichwenglichkeiten ihrer Schilderungen eh jedes gefunde Maß und geben gerade 
dadurch ſich ald Erzeugnifje einer im höchſten Grade krankhaft überreizten Phantaſie zu 
erfennen, daß fie aus dem, mas die Heilige während jenes 36jährigen Leidens an ihrem 
eigenen Körper und Geift erlebt und erlitt, gefloffen fein wollen. Vgl. die hierauf bezüg- 
lichen Angaben bei jenem Redemptoriften Frz. Ratte (mehr oder weniger wörtlich ent 15 
nommen aus ber lat. Vita auct. anonymo in ASB, 1. e.) z. B.: „Wäbrend fo ihr 
Herz zu einem brennenden Feuerofen wurde und in ihm und der unteren Natur ein Reis 
nigungsfeuer fich entzündet, erblüht ihre Seele zu einem Baradiefe, und fie wird von 
Heimfudhungen, Tröftungen und Gnaben überflofjen“ x. Und ferner, bei Bejchreibung 
der bejonders qualvollen Yeidenszuftände, von adıytmonatlicher Dauer, welche ihrem Lebens: 20 
ende im September 1510 —— „Sechs und dreißig Jahre hatte dieſe Seele wie 
auf der Kapelle im Feuerofen geglüht; aufkochend in den Gluten hatte das edle Metall... 
im Wechſel von Hellung und von Trübung mehr und mehr der Schlade ſich entledigt. 
Nun aber die Arbeit ihrem Ziele genaht war, hatte der große Wardein im Geifterreiche 
erft die ftärkften Gluten angezündet; ftärfer wirbelt und flutet nun die fiedende Maſſe; 25 
tiefer und tiefer einjchneidend wirft die Macht der verzehrenden Feuerflammen;. . . endli 
ift das geheimnisvolle Werk der höheren Scheidefunft vollendet, und aufleuchtet nun mie 
Bligeszuden der Silberblid. Aus den Flammen, in die er freiwillig ſich hineingeworfen, 
fteigt, nachdem er durch das ernſte Reinigungsfeuer hindurchgegangen, der verflärte Phönir 

Himmel empor. Die Seele, die in ihrem Yeben ſchon jene Läuterung beftanden, 30 
welche fie in ihrem Purgatorium ung bejchrieben, ſchwingt ji, nun wieder zu jener Rein 
beit ärt, in ber die Kreatur zuerft aus Gott hervorgegangen, ein in Liebe glühender 
Seraph wieder zu ihrem Schöpfer auf.” (Neichlichere Mitteilungen aus eben dieſer Schrift 
j. in dem Auflage „Römifche Erinnerungen” eines ehemaligen Jefuitenzöglings, in ber 
„Litterar. Rundihau für das Evang. Deutichland”, 1900, Nr. XII, ©. 92 ff. Vgl. in ss 
jener bollandiftiichen Vita von 1737 bef. p. 171—173.) Bödler. 

Katharina von Schweden, geſt. 1381. — Vita s. Catharinae Suecicae auctore Ulphone 
monacho ord. s. Birgittae bei Surius De prob. SS. historiis, II, 346—356 und in AS. t. III 
Mart., 505—518; aud; aus der ca, 1480 zu Stodholm ald Inkunabel erfchienenen ed. prin- 
ceps (Vita s. legenda cum miraculis dne Katherine s. memorie) photolithographiſch repro⸗ 40 
duziert von ©. E. Klemming, Stodholm 1869 (4°). Dazu gebörig die Miracula a commis- 
sariis episcopalibus iuridice excepta (in AS. 1. c., p. 519-531). Bgl. 3. H. Schröder, 
Translatio s. Catharinae 1489 Wadstenis celebrata et anecdoto biblioth. acad. Upsal. illu- 
strata, Upſala 1832 f. (3 Programme in 4%); audy Hammerich, St. Birgitta zc. (Gotha 1872), 
©. 50. 70. 238 ff.; Prülf, 8. J., Art. „Rath. Vastanensis* im KKL VIL, 342. 45 

Die ſchwediſche Heilige diefes Namens, Abtiffin von Vadſtena bei Linföping (daher 
Cath. Suecica Vastanensis), war die zweitältefte Tochter der bl. Birgitta, der Stifterin 
des Birgittiner-Ordens, aus deren Ehe mit dem Yagman von Nerike, Ulf Gudmarſſon 
(j. Bd III, ©. 240,3 ff.). Geboren 1331 oder 1332 und von ihrem 7. Lebensjahre im 
Klofter Rifeberg auferzogen, heiratete fie in ähnlich frühem Alter, wie ihre Mutter, nämlich 50 
als erſt 13—14jährige. Ihr Gemahl war ein junger Edelmann deutſcher Abkunft, Eggart 
von Kürnen, ungemein fromm, wie auch fie, und daher gern dazu bereit, die Ehe mit ihr 
in völliger Entfagung, als asketiſche Scheinehe, zu führen. Das darauf bezügliche Gelübde 
wurde von dem Paare ftreng gehalten, in Bun mancher mittelalterliher Vorbilder 
(vgl. Zödler, Askefe und Möndtum, ©. 451f.) u. a. auch eines aus Katharinas Ver: 55 
wandtſchaft. Noch bei Lebzeiten ihres Gatten begleitete Katharina ihre Mutter auf deren 
eriter Reiſe nach Rom, wo fie, angeblich durch ein Ferngeſicht oder prophetiſches Schauen 
Virgittens, die Trauerfunde vom Ableben des in Schweden zurücgebliebenen Eggart em: 
pfing. Als Witwe wich fie num nicht mehr von der Mutter, folgte derjelben auch ſpäter 
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auf ihrer Pilgerreife über Cypern nad) dem hl. Lande und ward, zufammen mit ihrem 
Bruder Birger, Zeugin des Todes der Heiligen in Rom (1373). die balf dann die Ge: 
beine Birgittend nah Schweden zurüdgeleiten, nahm ihren Sit zu Vadſtena, dem von 
jener gegründeten Haupt: und Muttertloter des Birgittiner-Ordens (vgl. Bd III, ©. 241,3 ff.) 

5 und leitete dasjelbe ald Nachfolgerin ihrer Mutter mit ähnlichem Anfehen, Mut und Ge: 
Ihi wie diefe. Um die Zeit der Rückkehr der Päpfte von Avignon nah Rom teilte fie 
abermals mehrere Jahre in Italien und erwirfte wiederholte päpftliche Beftätigungen der 
Regel ihres Ordens, eine bon Gregor XI. 1377 und eine von Urban VI. 1379. Sie 
ſtarb am 24. März 1381 im Rufe der Heiligkeit; 1474 wurde fie fanonifiert. Das rö— 

10 miſche Martyrologium fett ihr Gedenkfeft auf den 22. März. Eine von ihr binterlafjene 
Erbauungsichrift, der „Seelentroft” (Sielinna Troöst), foll zwar in feinem Eremplar mehr 
enthalten fein, ift ung aber dem Inhalte nach im allgemeinen befannt. Es enthielt laut 
Katharinas Vorwort eine aus allerlei Büchern nach Bienenart oder nach Art des Flechtens 
eines Kranzes gefammelte Auswahl des Wahren und Schönen. In ähnlicher bilderveicher 

15 Sprache, wie die ihrer Mutter, handelte e8 von den zehn Geboten, ben fieben Selig. 
preifungen, den fieben Freuden Mariä, den fieben Gaben des heiligen Geiftes und den 
fieben Todfünden. — Auf bildlichen Darftellungen erfcheint als ihr Attribut eine Hirjchkub ; 
denn eine ſolche joll ihr einft gegen die Angriffe unteufcher Jünglinge Beiftand geleiftet 
haben (Debel, Ikonogr., II, 244). Zödler. 

2 Katharina von Siena (Cath. Benincasa; ital. Caterina da Siena) geit. 1380. — 1. Ihr 
Leben. Vita s. Catharinae Senensie auctore Raymundo de Vineis sive de Capua (+ 1399), 
ipsius sanctae confessario (in Antonini Florent. Summa histor. III, p. 692, ſowie bei Su: 
rius, De prob. SS. historiis, 29. April, und in AS t. III Apr. p. 853—959 — auch ital. 
zuerft durch Katharinas einftigen Sekretär Neri di Landoccio; dann durch Ambrof. Eathari- 

3 nus. Siena 1524; Venet. 1558. 1591 u. d.; auc deutſch: Augsburg 1619; franzöſ. durch 
€. Cartier, Paris 1853 u. d. (4. Ed. in 2 vols 12°, 1877). Eine abkürzende Wiederholung 
diefer Raymundichen Vita, mit ergänzenden Zuſätzen, lieferte Tommaso d’Antonio Naccı 
Caffarini unter d. Titel: Leggenda della b. Catarina da Siena, 1414 (zuerjt gedrudt Flo— 
venz 1477; dann Neapel 1478, Mailand 1488 u. 6.) — fpäter gewöhnlich „La Leggenda mi- 

80 nore“ genannt zum Unterfchied von Raymunds Vita als der Legg. maggiore (in die ASB. 
l. e., p. 967 sq. wenigjten® bruchſtückweiſe [lat.] aufgenommen, jamt einigen anderen Agän- 
zenden Stüden, wie: B. Petri de Canigariis „Epistola de morte s. Cath.“ [p. 959—961], 
Stephani de Senis „Epistola de gestis et virtutibus s. Cath.“ [p. 961—967] von dem 
Sienefer Karthäuferprior Stephan di Maconi, einem Alterdgenofjen und Freunde Katharinas), 

35 Analecta ex vita s. Cath. Sen. auctore Nicolao Borghesio sive Burgensio, equite et sena- 
tore Senensi [p. 977. 978]). Zur bandichriftliden Ueberlieferung der Älteften Leggenda vgl. 
die Unterfuchungen von J. Luchaire, Un Mser. de la Legende de s. Cath. de Siena, in d. 
M&langes d' &ol. et d’histoire, 1899, Avril-Juin (nebjt der Kritit in Anal. Boll. 1900, 
I, p. 74). — Bon ben jpäteren biographiſchen Daritellungen find hervorzuheben: Processus 

40 contestationum super sanctitate et doctrina b. Cath. de Senis, de mandato Franeisei 
Bembo episc. Castellani per Franc, de Viviano notarium in cancell, curiae positus, bei 
Martene und Durand, Veterum Scriptorum etc. amplissima colleetio, t. VI Paris 1729); 
Ambrogio Anjano Tantucci, Supplimento alla Leggenda di S. Caterina, Lucca 1754 (eine 
jest jehr felten gewordene ital. Heberurbeltung jener caffarinifchen Legg. minore, mit Weg- 

45 lafjungen und Abkürzungen, aber auch mit interefjanten Zufägen, in franzöf. Ueberſ. aufge- 
nommen von €. Cartier in f. franz. Ausg. der Raymundichen Vita, Paris 1853 2c.). — 
Unter den Arbeiten aus dem letzten Kaprhundert ragt dur umfichtige frit. Behandlung bes 
Stoffs und elegante Diktion hervor: C. Haſe, Caterina v. Siena, ein eg rn Leipzig 
1864 (neue Ausg. ebd. 1892 [zuf. mit Franz v. Aſſiſij. Vgl. außerdem: Em. Chavin de 

50 Malan, Histoire de s. Cath. de Sienne, 2 vols, Par. 1846, 3. &d. 1856); Alfonfo Capece- 
latro (Dratorianer in Neapel), Storia di s. Caterina da Siena e del papato del suo tempo, 
Firenze 1855 (wiederholt 1858. 1864). M. WU. Mignaty, Catherine de Sienne. Sa vie et 
son röle dans l’Italie du 14. siöcle, Par. 1886 (aud) ital., Firenze 1894). Thomas Eijjer, 
Zum 5. Gentenarium ber hl. Catarina v. Siena, in „Der Katholif” Jabıg. LX, 1888. 4. 

55 H. Chirat, Sainte Catherine de S. et l'église au 14e siecle, Paris et Lyon 1888. €, Geb- 
bart, St. Cath. de Sienne, in der Revue des deux Mondes 18%, t. XCV, p. 133—164. 
L. Paſtor, in j. Geichichte der Päpjte, I (1886), S.85 ff. T. v. T., Art, Catherine of Siena, 
in d. Eneyel. Brit. V, 229 ff. und A. de Sandoval, Historia de s. Cat. de Siena, Madrid 
1890. — Bon den ziemlich zahlreichen biogr. Darjtellungen von mweibliher Hand ift die be» 

so deutendite: Augusta Theodosia Drane (Provinzial.Oberin der engl. Dominifanerinnen zu 
Stone), The History of St. Cath. of Siena and her companions. Compiled from the ori- 
ginal sources, Lond. 1880; 2. ed. 1887; 3. ed. 1899 (diefe beiden legteren in 2 Bden, mit 
engl. Ueberj. des Dialogs De perfectione in vol. II, p.345- 355). Vgl. die deutfche Ueberj.: 
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„Geſchichte der b. Kath. v. S. und ihrer Genofjen, Dülmen 1887, ſowie die franzöf. von Car« 
don, Paris 1892. Daneben ftehen mehr oder weniger zurüd: Josephine E. Butler, Catha- 
rine of Siena. A biography, Lond. 1878; 4. ed. 1895 (aud) franz. durch Trivier, Laufanne 
1888): Olga Freifrau v. Leonrod, Die hi. Catarina v. Siena in ihrem öffentlihen Wirken 
und ihrem verborgenen Leben dargeftellt, Gedenkihrift zum 500. Jahrestag ihres Todes, Köln 
1880; Comtessa de Flavigny, Sainte Cath. de Sienne, Par. 1880, 12°, nouv. &dit., entidre- 
ment refondue 1895; Luiſe v. nebel-Döberig, Kath. v. S., ein Borbild der Frauen für 
unjere Zeit (in Agnes Wildermuths Zeitfchrift „Wege und Ziele“ 1898, &.19— 9); H.v.Ne- 
dern, Ein Werkzeug in Gottes Hand. Evang. Zeugniffe aus dem Leben einer fatholijchen 
Geivgen, Schwerin 1900. 10 

. Ihre Schriften. Aeltere (noch unvollftändige und in kritiicher Hinfiht mangelhafte) 
Verfuhe zu Geiamtausgaben: Epistole ed orazioni della seraphica vergine s. Cätterina 
da Siena etc. Vi e aggionta la vita etc. Venet,, Aldus 1500 in fol. (jelten); auch ebd. 
1548 u. 1562 (in 4°). Dialogi d. Catharinae virginis sanctissimae, in sex tractatus distri- 
buti..., ante annos CLXXXITI per D. Raymundum a Vineis ex Italico sermone in 15 
Latinum conversi, nunc autem denuo excusi. Adjectae sunt quaedam orationes eiusdem. 
Ingolstadii 1583. Bejte ältere Ausgabe: Girolamo Gigli, L’Opere della serafica Santa Ca- 
terina da Siena. Nuovamente pubblicate, 5t in 4°, Siena 1707—1726 (Bd I enthält die Ray- 
mundjce Leggenda nebjt den Zuſätzen von Eaffarini [vgl. ob.]; Bd II u. III die Briefe 
ber Heiligen, mit wertvollen Erläuterungen vom Sefuiten Burlamadi; Bd IV ihre übrigen 20 
Schriften, nämlich den Dialog, 26 Gebete [Oratione], ſowie ihre legte Anſprache [ultime pa- 
role] an ihre Jünger. Als B V ift beigegeben ein von Gigli ausgearbeitete® Vocabolario 
Cateriniano, bejtimmt zur Erläuterung der eigentümlichen Borte und Wortfügungen bes 
fienefiihen Dialekt der Heiligen, aber wegen eines Zerwürfniffes des Verf. mit der floren- 
tinifhen Accademia della Crusca beim Buchſtaben R abgebrochen und zunächſt unvollitändig 35 
erſchienen [nadı Giglis Tode herausgegeben von G. A. Nelli, Manila 1722], erjt in einer 
fpäteren Ausgabe, Siena 1797, vollftändig gedrudt — vgl. Hafe, Kat. v. S., Borrede, S. V 
und Reuſch, D. Inder ıc. IL, 799 f.). Eine neue Ausgabe der (373) Briefe Katharinas, in 
chronologiſcher Hinfiht beſſer geordnet als die früheren, lieferte der Florentiner Hiſtoriker 
Nicolo Tommajeo: Le Lettere di s. Caterina da Siena ridotte a miglior lezione e in or- 99 
dine nuovo disposto, con proemio e note, 4 voll., Firenze 1860. Neue engl. lleberj. des 
Dialogs von Algar Thorold: Dialogue of the Seraphie Virgin Catherine of Siena. Dic- 
tated by her while in state of ecstasy to her secretaries and completed in the year of 
Our Lord 1370. Translated from the orig. Italian. With an Introd. on the study of mys- 
ticism., London 1896 (vgl. Th. Dranes ſchon erwähnte Ueberj. des Dialogs De consum- 55 
mata perfectione). 

Katharina, die berühmte Dominifanerheilige, wurde geboren 1347 als 23. Kind des 
Färbers Jacomo Benincafa zu Siena im Stadtviertel Fontebranda, nahe dem Konvent 
der Predigermönde. Das Thun und Treiben der frommen Inſaſſen diejes Konvents 
feſſelte ſchon frühzeitig die Einbildungskraft des gefühl: und phantafievollen Mädchens; 40 
auch erſchien ihr einft der bl. Dominifus in einem Traumgefichte und verbieß ihr Er— 
füllung ihres ſehnſüchtigen Verlangens, eine Jüngerin feines Ordens zu werden. Ihre 
Mutter Lapa war diefen Wünſchen anfänglich entſchieden abgeneigt; fie verlangte, die etwa 
Zmwölfjährige follte fi mit einem Jüngling aus befreundeter Familie verloben und mar 
nicht wenig erzürmt, als Caterina, um ihr frühzeitig gethanes Jungfräulichkeitsgelübde un- a5 
beläftigt durch dergleichen Anträge halten zu fünnen, einft ihre langen blonden Hauptbaare 
bis auf die Wurzeln abfchnitt. Dennod ließ Lapa ſpäter fich für den Vorſatz der Tochter, 
dem Weltleben gänzlich zu entfagen, gewinnen. Als eine Blatternfranfheit die vorherige 
Schönheit der un * 15jährigen Jungfrau wie es ſchien auf immer zerſtört hatte, urhe 
Caterina in den Orden der Bußſchweſtern des hl. Dominifus eintreten. Ihre ſchon früher so 
berborgetretene Neigung zu harten Kafteiungen fteigerte ſich jebt bis zum Übermaße. 
„Sie trank nicht mehr Wein außer nady dem Abendmahl; nie ab fie wieder Fleiſch, der 
Genuß davon war ihr leiblich zumider; fie aß nur ungekochtes Kraut, nämlich als Salat, 
oder doch mit DI, Obft und Brot. Nach der ftrengften Dominikanerfitte pflegte fie drei: 
mal täglich fich zu geißeln, einmal für ſich felbit, einmal für die Lebenden, das drittemal 55 
für die Toten, und nicht felten rann ihr das Blut vom entblößten Nüden bis auf die 
Füße. Unter dem Kleide trug fie ein härenes Hemd, doch ward ihr das Unreinliche daran 
widerlih, und fie bat «8 vertaufcht mit einer eifernen Kette um die Hüften. Sie durch— 
wachte die Nächte im Gebet, bis die Glode am Dominifanerklofter zu den Matutinen 
rief; .... dann legte fie fich unentkleivet auf ein Kopffiffen von Holz zwiſchen einige 6 
Bretter, die ebenſowohl ihren Sarg vorftellen konnten.“ Bergebens flagte ihre Mutter: 
„Kind, du wirft dich noch töten, und das ift die alte Schlange, die dir ſolches eingiebt!“ 
(Hafe, S. 11f.). — Sie that diefe Mortifilationen fi in einer engen Kammer ihres Vater: 

a 
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hauſes an, die fie während der drei erften Jahre nach ihrer Einkleivung ins Ordenshabit 
faft nur verließ, wenn fie die Meſſe in der benachbarten Dominikanerkirche hören wollte. 
Erit fpäter, etwa von 1370 an, trat fie mehr ins öffentliche Yeben heraus, verrichtete gern 
und mit wachſendem Erfolge Werke der Barmherzigkeit an Armen und Kranken, wirkte 

5 indbefondere während des Wütens der großen Peſt von 1374 Wunder der todesverach— 
tenden Yiebe in Häufern und Spitälern, und fammelte durch dies alles eine Art von 
geiftlicher Familie um fi, aus etwa zwanzig Perjonen beiderlei Gejchlechts beftehend, 
meift Angehörigen ihres Ordens, die fie —* überall hin begleiteten. 

Was vor allem dazu beitrug, Caterinas Anſehen und Anziehungskraft zu ſteigern, 
10 war die Kunde von einer außerordentlichen Gabe des Geſichteſehens und des — 

welche ſie beſitzen ſollte. Nachdem ſchon in der Zeit ihrer Novizenjahre der Heiland ihr 
öfter teils bloß innerlich, teils auch ſichtbarerweiſe, als neben ihr Stehender oder Sitzender, 
ſich mit ihr Unterredender u. ſ. f, erſchienen war, widerfuhr gegen das Ende jener 
Vorbereitungszeit viſionärerweiſe das Unglaubliche, was ſchon ihrer altkirchlichen Namens- 

15 verwandtin, der erſten hl. Katharina, geſchehen war: Chriſtus ſelbſt verlobte ſich förmlich 
mit ihr durch das Geſchenk eines Ringes, den er ihr an ihren Finger ſteckte! Nicht eine 
ſpätere Legende iſt Quelle für dieſe Nachricht, ſondern Caterinas eigener Bericht an ihren 
Beichtvater Raimund von Capua, dem dieſelbe übrigens bezeichnenderweiſe bekannte: nur 
unſichtbarerweiſe ſei ihr der Ring an den Finger geſteckt worden, und ſie ſelber zwar ſehe 

% ihn immerfort an der betreffenden Stelle ihres Fingers, für andere jedoch ſei er nicht 
fichtbar. Als fernere Stufen auf dem Wege dieſer myſtiſch-viſionären Vereinigung mit 
dem Heilande will die Heilige fpäter einen fürmlichen Umtausch ihres Herzens mit dem— 
jenigen Chrifti, ſowie zuleßt (feit dem 18. Auguft 1370) eine Aufprägung der fünf Wunden- 
male des Herrn in allmählich fortichreitender Folge — anhebend mit einem Nägelmale 

35 an der Hand und fchließend mit äußerft fchmerzbafter Aufprägung der vier übrigen Stig— 
mata — erfahren haben. Doch blieb, ihren Ausfagen an die Beichtiger zufolge, auch 
diefe ihre Stigmatifierung ſtets eine innerliche; die Wundmale waren, ähnlich wie bei ihrer 
deutſchen Zeitgenoffin Margareta Ebner in Medingen, dem Beichtlind Sufos (j. Preger, 
Deutihe Myſtik II, 284 und vgl. Bd V, ©. 129, aff. d. Enc.), dagegen anders ala beim 

% hl. Franzistus und der Mehrzahl der übrigen Stigmatifierten, an ihr nicht äußerlich wahr: 
nehmbar. Allerdings hatten fie fich zur Zeit des Empfanges durch höchſt ichmerzbafte 
Empfindungen an den betreffenden Stellen angetündigt. Sie berichtete den betreffenden 
Vorgang — der ungefähr fünf Jahre vor ihrem Tode während ihrer Teilnahme an einem 
Sonntagsgottesdienite zu Pifa fich zutrug und mit den Symptomen jchmerzbafter Zudungen 

3 und einer längeren Betwußtlofigkeit verbunden twar — ihrem Beichtvater Naymund mit 
den Morten: „Wifjet, mein Vater, daß ich jest die Munbmale des Herrn durch feine 
Barmherzigkeit auf meinem Leibe trage!” Und auf die Frage: wie das geſchehen jei, fügte 
fie bei: „Ich ſah den Herrn am Kreuze, twie er lichtftrahlend zu mir herabitieg, weshalb, 
um meinem Schöpfer entgegenzulommen, mein Körper genötigt war fi) aufzurichten. Da 

0 ſah ich aus den Narben feiner hochheiligen Wunden fünf blutige Strahlen auf mich ge- 
richtet, nad) den Händen, Fühen und nad dem Herzen meines Yeibes, weshalb ich das 
Mofterium erfennend fofort ausrief: „Ha, mein Herr und Gott, ich beſchwöre dich, Taf 
die Wundmale nicht äußerlich auf meinem Körper ericheinen!” Da, bevor noch jene Strahlen 
mich erreichten, twandelte ſich das Blut in Licht, und in der Geftalt des reinen Lichts 

45 trafen fie die fünf Stellen meines Yeibes ... So groß ift der Schmerz, den ich leide an 
allen fünf Stellen und vomehmlih am Herz, daß ich, wenn nicht der Herr ein neues 
Wunder thut, nicht glaube, daß mit ſolchem Schmerze das leibliche Leben beſtehen kann, 
es wird in wenig Tagen enden.“ Sie hat ſich nichtsdeſtoweniger damals wieder erholt 
und vom Beitpunfte des ſeltſamen Wundererlebniſſes an noch volle fünf Jahre — als 

50 „serapbifche Jungfrau” dem hl. Franziskus zwar nicht äußerlich, aber doch ihrer inneren 
Empfindung nad gleichgeftaltet — auf Erden gelebt (vgl. Hafe, S. 22f.; Th. Drane, 
I, 307 ff, ſowie zur Beurteilung des Vorgangs nad) feinem Verhältnis zu dem für ihn 
borbildlichen Driginalwunder des b. Franz: Zöckler, Asketif und Möndtum, ©. 522 ff. 
612 ff). — Noch anderen efftatischen Zuftänden verjchiedener Art pflegte die Heilige zu 

55 unterliegen. Site will teild mit Maria, teils mit Chrifto viel verkehrt rg und zivar 
dies nicht bloß im der Form folcher „geiftiger Exzeſſe“, twie ihr angebliches Trinken von 
Blut aus Chrifti Seitenwunde oder von Milch aus Mariä Bruft („excessus mentales“ 
nennt auch ihr Beichtvater Raymund diefe Dinge), jondern auch in verftändigerer Weiſe, 
ſodaß fie Belehrungen, Mahnworte, Tröftungen aus der himmliſchen Welt empfing, die 

6 fie dann zum Teil bei noch mährender Ekſtaſe aud Anderen mitzuteilen im ſtande war. 



Katharina von Siena 189 

Viele ihrer Briefe und Schriften find im elſtatiſchen Zuftande durch Diktieren von ihr 
abgefaßt worden, jo vor allem auch ihr „Dialog“ (vgl. Thorolds Ausg. desjelben, ſowie 
Drane III, 119 ff). Andere angeblide Wirkungen ihres dem Irdiſchen gewaltſam ent: 
fliebenden Geifteslebens waren ungewöhnlich gejteigerte Abjtinenzen in Bezug auf Speije 
und Tranf. Einmal ſoll fie, nad) Raymund, während der 40 Tage vom Dfterfonntage 5 
bis zum Himmelfahrtfeit ausfchlieglih nur von der Kommunion gelebt haben, wodurch fie 
zum aneifernden Vorbild für verichiedene Heilige der Folgezeit, beſonders aud für die 
beiden Katbarinen des 15. Jahrhunderts (ſ. d. betr. Artt.) geworden it (Hafe, ©. 40; 
Drane, I, 202; vgl. Zödler, S. 522. 525 f.). 

Trotz ihres Abgeitorbenjeins für die Dinge diefer Welt wurde Caterina während ihrer ı0 
legten Lebensjahre zu mwiederholtenmalen zum Eingreifen in die politifch-firchlichen Händel 
ihrer vaterländifchen Umgebung genötigt; ja fie mußte fich tiefer in diefe Dinge vertwideln 
laſſen, als ihre ſchwediſche Zeitgenoffin Birgitta, welche kraft ihrer Charaktereigentümlichkeit 
und gejellichaftlichen Stellung zum Spielen einer Nolle auf diefem Gebiete meit befjer 
befähigt und berufen jchien, ald die arme Färberstochter von Siena. Als Frriedensitifterin ı5 
zwifchen einander befehdenden Adeligen Tosfanas jah man fie feit 1374 öfter auch außer: 
balb ihrer Vaterſtadt, 3. B. in Pifa, auf dem Salimbeniſchen Schlofje Rocca ꝛc. ſich auf: 
halten. 1375 fordert fie von Piſa aus die Königin Johanna von Neapel brieflich zum 
Unternehmen eines Kreuzzuges zur Wieberbefreiung des hl. Yandes auf. 1376 reift fie 
nach Avignon, um die Nepublit Florenz mit Papſt Gregor XI. zu verföhnen; fie wird vom 20 
Statthalter Chriſti ebrenvoll empfangen und ausdrücklich dazu aufgefordert, ihr Friedens- 
werk weiter zu betreiben. Nur an der Treulofigfeit der Florentiner fcheiterte damals das 
—— des Verſöhnungswerks. Später jedoch, nachdem großenteils infolge ihres 

uftretens am päpſtlichen Hofe zu Avignon die Zurückverlegung des Stuhls Petri nach Rom 
glücklich bewirkt worden war, gelang es ihr wirklich, mittelſt einer Reife nach Florenz 25 
1378, wobei fie übrigens ernſte Zebensgefahren zu beitehen hatte und beinahe als Opfer 
eines Pöbelaufruhrs gefallen wäre, die Verföhnung der Stadt mit Gregor XI. einzu= 
leiten. — Auch das bald darauf ausgebrochene große Schisma zwijchen Urban VI. in 
Italien und Clemens VII. in Avignon nahm die Heilige in Anſpruch. Urban — auf 
defien Seite fie hielt und für dejien Anerkennung feitens der Chriftenheit fie eifrig wirkte, so 
obichon fie auch freimütige Ermahnungen wegen feiner Härte an ihn zu richten wagte — 
ließ fie nah Rom kommen, hörte ihre Friedensermahnungen angeblich bei verfammeltem 
Konfiftorium der Kardinäle willig an und fuchte fie, zufammen mit der damals auch in 
Rom weilenden ſchwediſchen Katharina, Birgittend Tochter (ſ. d. vorigen Art.), als jeine 
Ds 5 an den Hof Johannas von Neapel zu fenden, um diefe Königin von der 35 

ei jeined Gegenpapftes zu ihm herüberzuziehen. Dieſe Miſſion zerichlug ſich, da Ka— 
tharina von Schweden ſich ıbr nicht mitunterzieben wollte; doch bat die fienefiiche Heilige 
den erjehnten, allerdings nicht dauerhaften, Anſchluß Neapels an ihren Papſt noch erlebt. 
Sie ftarb während des längeren Aufenthalts in Rom, wozu diefe Wirren und Kämpfe 
fie veranlaßt hatten, am 29. April 1380, umgeben von ihrer geiftlichen Familie, welche 40 
ibr dorthin gefolgt war und an die fie als leßtes ihrer Worte das des fterbenden Erlöſers: 
„Es iſt vollbracht”, richtete. — Ihre Beifegung fand in der Minervafirche der Domini: 
faner zu Rom ftatt; doch joll ihre Hirnſchale fih in der Dominikanerkirche ihrer Water: 
ftadt befinden. Nachdem ſchon jeit Anfang des 15. Jahrhunderts, insbefondere durch den 
Dominifaner Thomas von Siena, ihre Kanonifation angelegentlich betrieben worden war 5 
vgl. den „Processus contestationum“ ete. ſowie Haſe, S. VIII— XIII; Drane, II, 
©. 339 ff.), ſprach Pius II. fie beilig 1461. Urban VIII. verlegte fpäter ihr Felt auf 
den 30. April. — Die fpätmittelalterlihe und neuere Kunſt liebt es, fie mit einem Kruzifir 
im Arme und mit Wundmalen an ihren Händen darzuftellen ; gelegentlich auch wohl mit 
einer Lilie oder einem Buch in der Hand; bejonders gern mit dem Ring, welchen der wo 

eiland ihr überreicht (jo u. a. auf dem berühmten Gemälde des Fra Bartolomeo vom 
ea 1512 im Palazzo Pitti zu Florenz). Siebe überhaupt Detzel, Jkonogr., II, 244—246. 

Die von Caterina von Siena nachgelafjenen Schriften, zum Teil (j. oben) in 
ekſtatiſchem Zuftande diktiert,. find hauptſächlich Briefe, 373 an der Zahl, darunter viele 
an PBäpfte, Karbinäle, Fürjten, Edelleute ꝛc. gerichtete von hohem zeitgefchichtlichen Inter- 65 
eſſe. Es fommen dazu 26 von den Perfonen ibrer geiftlihen Umgebung aufgezeichnete 
Gebete, verjchiedene kürzere —— Orakel, ſowie als gefeiertſtes Hauptwerk ein 
Dialog zwiſchen ihr und Gott dem Vater, efftatifch diktiert 1378 unter dem Titel Libro 
della Divina Dottrina, fpäter durch Gigli eingeteilt in die vier Traktate von der 
religiöfen Weisheit (diseretione), vom Gebet, von der Vorfehung und vom Gehorfam, so 
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oder auch (nach der älteren Überlieferung) in 6 Traftate gegliedert, unter dem (freilich 
nicht urfprünglichen) Gejamttitel: Dialogi de providentia Dei. Der biftorijch inter: 
eſſanteſte dieſer Traktate ift der vom Gebet, worin Katharina — im Gegenjag zur äußer— 
lichen und wertloſen Gebetsprari® der vertweltlichten Getwohnheitschriften, die nur ans 

5 Herfagen zahlreicher Pjalmen und Paternofter denken — vom Weſen und den Wirkungen 
jenes höheren Geiſtes- oder Herzensgebetes handelt, das der äußeren Worte nicht bedarf. 
Sie nimmt dabei Gelegenheit, dies verweltlichte und jeelenverberbliche Verhalten insbejondere 
der entarteten Priefterfchaft ihrer Zeit mit propbetiichem Ernſt zu prüfen, indem fie Gott 
den Vater, mit dem fie fidh unterrebet, felbft ein furdhtbares Schuldregifter wider die un- 

10 getreuen Hirten feiner Herde entrollen läßt (Dial. e. 109—130). Allerdings feien die 
—** „eine Geſalbten, feine Chriſtuſſe, denen er ſich (im Sakrament des Altars) zu 
verwalten gegeben“. Allein ſolcher hohen Ehre und Gnade erzeigen dieſelben ſich ganz 
und gar unwürdig. „Hingegeben in Eigenliebe ſind ſie voll Stolz, Habgier und Geiz, 
beſorgt nur um weltliche Dinge, dagegen unbekümmert um die ihnen anvertrauten Seelen, 

15 hart gegen die Armen, ungerecht gegen ihre Untergebenen. Sie ziehen einher wie welt— 
liche Herren und Hofleute, auf hohen Roſſen, treiben Wucher, verpielen in den Schenken 
das Gut der Kirche und ihre eignen Seelen an den Teufel, puben ihre Teufelinnen, die 
mit einer Schar von Kindern an den Altar fommen, oder begehen gar Sünden gegen die 
Natur! Auch die Mönche predigen nur, um die Ohren der Laien mit Fabeln zu ergögen. Ihr 

20 Gott ift der Bauch; in der Nacht, wo fie nach ihrer Regel Pſalmen fingen jollten, laſſen 
fie elende Kreaturen fommen, und Nonnen find öffentlihe Dirnen geworben. Die da 
Leben ſpenden follten, bringen den Tod!“ Selbſt der Papſt jamt feinen Karbinälen wird 
von diejer prophetiſchen Catı nicht verfchont. Es wird darauf hingewieſen, daß der Statt: 
halter Chrifti auf Erden allerdings die Befugnis und Macht dazu habe, in das gottlofe 

25 Treiben jtrafend einzugreifen. Aber nur wenn er auch wirklich dem entfprechend handelt, 
bleibt er Gotte wohlgefällig. „Thut er feine Pflicht nicht, jo wird diefe Sünde nicht 
ungeftraft bleiben an dem Tage, da er vor mir Rechenſchaft zu geben haben wird über 
feine Herde” (Hafe, S. 215 ff). — Man fünnte, im Hinblid auf diefe und ähnliche Aus: 
brüche ihres propbetifchen Feuereifers, die Heilige von Siena den vorreformatorijchen 

0 Zeugen für die evangeliihe Wahrheit einzureiben geneigt fein — wie dies denn auch 
Flacius getban bat, defien Catalogus testium veritatis (col. 1791 der Ausgabe von 
1592) jogar eine direfte Vorberfagung der Firchlichen Neformation von ihr mitteilt (ent- 
nommen der Summa historialis Antonins — aber auch noch anderweit als zu ihren 
authentischen Ausjprücen gehörig bezeugt; vgl. AS 1. e. p. 924 und den Processus 

35 contestationum |1.c., p. 1317). Aber diejes merkwürdige Drafel (worin Sätze ent- 
halten find, wie: „..sequeturque post haec tanta reformatio Ecelesiae sanctae 
Dei et renovatio pastorum sanctorum, quod ex solo cogitatu exultat spiritus 
meus in Domino“, und: „Populi etiam infideles bono Christi odore tracti ad 
ovile catholicum revertentur et convertentur ad verum pastorem et episcopum 

4 animarum suarum“) faßt doc in Wahrheit feine andere Kirchenverbefferung als nur 
die des römifchen Kirchenweſens (des „ovile catholieum“) und feiner Hierarchie ins 
Auge. Wie denn die Herausgeber der AS, wenn fie auch ihrerſeits die prophetiſche 
Schilderung als eine bedeutfame hervorheben, in ihr nicht etwa die Reformation Luthers, 
jondern die Gegenreformation von Trient ſowie die mit Franz Xaver begonnene Be: 

4 fehrung der Völker Afiens zum katholiſchen Glauben gemeisfagt finden (vgl. Haie, 
©. 238). Überhaupt verhält es ſich mit ihrer Stellung zur evangeliichen Wahrheit 
weſentlich jo, wie bei ihrer norbifchen gegenofin Birgitta Ri Lundſtröms Artikel: III, 
242, s0ff.).. Sie bat jene Wahrheit erfannt und befannt, aber niemals anders als in 
ſpezifiſch cömifch-Katholifcher Faffung. Zöckler. 

50 Katharinus, Ambroſſius (Lancelotto Politi), Dominikaner u. Biſchof, geit. 1553. 
Litteratur: Eine Öefamtausgabe feiner jehr zahlreihen Schriften giebt es nicht, jedoch find 
die bis 1542 erfchienenen zum größeren Teile nebjt bis dahin ungedrudten in den Opuscula 
magna ex parte jam edita etc., Lugduni 1542, fodann weitere in einer 1551—52 in Rom 
herausgegebenen Sammelausgabe erjhienen. Vgl. Quétif u. Echard, Scriptt. Ord. Praedic. 

55 (Paris 1721) Bd II, p. 144 ff., 332; 825; dort aud Nachrichten über fein Leben, während 
über jeine polemifhen Schriften Reuſch, Inder I, passim (Bonn 1883) Auskunft giebt; 
Werners Geſch. der apologet. u. polem. Lit. (Bd IV, 1865) handelt an vielen Stellen von ihm, 
3. B. ©. 46, 66, 121, 364, 459, 489, 689; desgl. Hurter im Nomenclator liter. rec. theol. 
cath. (T. IV, 1899) mebrfad., ſ. d. Inder. 
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Yancelotto Boliti, welcher im Orden den Doppelnamen Ambrofius nad dem Domini- 
faner Ambrofius Sanjedonius und Katharinus (nach der bl. Katharina) annahm, wurde 
egen 1487 in Siena als Angehöriger einer vornehmen Familie geboren. In feiner 

Baterftabt erwarb er fich den Grad eines Doftors der Rechte ſchon mit 16 Jahren, bejuchte 
dann andere Univerfitäten in Jtalien und Frankreih und wurde 1513 von dem eben 5 
um Papfte erwählten Leo X. als Konfiftorialabvofat nad) Rom berufen. 1517 trat er in 
Seren in den Orden und in das Kloſter Savonarolas, den er fpäter in bejonderer 

rift befämpft hat (Discorsi contra la dottrina et profezie di G. Savonarola, 
1548), obwohl er gerade deſſen „Triumphus Crueis“ die eigene „Belehrung“ verdankt 
baben foll (vgl. Dustif ꝛe. a. a. O. p. 144°). In der jpäteren Stveitfchrift gegen feinen 10 
Ordensgenoſſen Soto erwähnt P., daß er „vor 28 jahren primum foetum contra 
Lutheri haereses emisit“, den er dem Kaifer gewidmet und auf Befehl feines Oberen 
verfaßt habe. Die erjte Ausgabe diejer „Apologia pro veritate catholicae ac aposto- 
licae fidei“ in 5 Kapiteln wurde 1520 im Florenz gebrudt; 1521 erichien von Luther 
die Eriwiderung (Opp. var. arg. V, 286sq.). In demfelben Jahre griff B. nochmals ı5 
Luther an mit der Excusatio disputationis contra Lutherum ad universas Ecelesias 
— 1521). Die folgenden Jahre brachte er teilweiſe in Frankreich zu, in Lyon und 

ris, und ſchrieb hier gegen ſeinen Ordensgenoſſen den Kardinal Cajetanus — wie er 
ſelbſt ſagt, nicht ohne Beiſtimmung Höherer, ja des Papſtes (Clemens' VII.): Annotationes 
in Commentaria Cajetani super sacram scripturam (2. Ausgabe, Lugduni 1592). 20 
Inzwiſchen hatte er fich auch der früheren Thätigfeit, der litterarijchen Belämpfung der 
Ketzer, wieder zugewandt — daß er aber jchon 1532 ein „Speculum haereticorum 
contra Bernardinum Ochinum“ herausgegeben babe (mie Quétif x. S. 144’ angeben), 
ift irrig; gegen feinen Landsmann Dchino ine er fich erft nach deſſen 1542 erfolgter Flucht 
gewendet und ziemlich gleichzeitig hat er die Beftreitung des „Trattato utilissimo del 26 
Benefizio di Jesu Christo ceroeifisso“, jowie die des „Sommario della Sacra 
Serittura“ 1544 in Rom berauögegeben. 1545 ging P. mit dem Sardinallegaten 
del Monte nad) Trient, wo er vor der 3. Situng (4. Februar 1546) die Nede bielt. Hier 
geriet er mit Garranza (j. d. A. BdIII, S.731), Domingo de Soto (f. d. X.) und Bartolomeo 
Spina in theologijche Streitigkeiten. Gegen jenen vertrat er die Ableitung der Nefidenzpflicht so 
ex jure humano; gegen diejen die Möglichkeit des Gewißfeind der Gnade — wie er 
denn überhaupt die Autorität der Scholaftifer nicht ald unbedingt maßgebend anerkannte 
und jeine eigenen Gedanken über die Präbeftination u. dgl. ohne Scheu ausiprach und 
mit Heftigfeit vertrat. Da er aber in jeder Beziehung fich als ftreng kurialiſtiſch gefinnt 
zeigte, jo gab Paul III. ihm 1546 das Bistum Minori im Neapolitanifchen troß erfolgter 36 
Denunziation. Dort lebte er, bis del Monte als Julius III. den Stuhl beftieg. Dieſer 
ernannte ihn zum Erzbifchof von Conſa (Compsa); am 8. November 1553 ift er, als er 
eben Kardinal werden jollte, gejturben. Noch nad) feinem Tode gab fein Neffe, Clemens Boliti, 
Biſchof von Grofjeto, eine von ihm gegen Erasmus gerichtete Schrift „De Coelibatu“ 
beraus (Rom 1565). Mehrere feiner Werke haben wiederholte Ausgaben aufzuweiſen — 40 
jo der Julius III. gewidmete, 1551 zuerft erjchienene „Commentarius in omnes 
D. Pauli epistolas et alias septem canonicas (Paris 1566), aus welchen man 
feine Rechtfertigungs- und Prädeftinationslehre am beiten kennen lernt. 

Über die Schriften, mit weldyen P. in die Befämpfung der reformatoriichen Betvegung 
in Italien eintrat, mag noch das Folgende beigefügt werden. Die gegen Ochino gerichtete a5 
iſt überfchrieben: Rimedio alla pestilente Dottrina di Frate Bernardino Ochino; 
Epistola responsiva diretta al Magnifico Magistrato di Balia della eittä di 
Siena (vgl. darüber Benrath, Ochino, 2. Aufl. [1892], ©. 134f.). Darauf hat Ochino 
1546 geantwortet (vgl. ebd. S. 318, n. 23). Belannter als diefe ift des PB. Beitreitung 
des „Benefizio di Cristo“. Schon von Babington in der Gambridger Ausgabe diejer 50 
Schrift (1855) wird dieſe Derangeogen und der Titel fakfimiliert (S. LXff. und XIX 
der Vorrede); dur eine Bemerkung Vergerios im Postremus Catalogus haereti- 
corum Romae conflatus 1559 mar die Aufmerfjamteit des neuen Herausgebers des 
„Benefizio“ auf ®. gelenkt worden. Zu der Beftreitung des „Sommario della Sacra 
Serittura“ endlich durh P. mag die Einleitung zur „Summa der Heiligen Schrift” ... 55 
berausg. von K. Benrath, ©. VIIIF. (Leipzig 1880) verglichen werden. Benrath. 

Katholitenverfammlungen ſ. Ultramontanismus, 

Katholicismms |. Proteftantismugs und Hatholicismus. 
Katholifche Briefe ſ. BP IX ©. 776, 286 — 778, m. 
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Kautz (Cueius), Jakob, Anabaptift in der Reformationszeit, geſt. nach 1332. — 
Keim (Riggenbach) in RE VII?, 630ff.; Brecher in AdB XV, 510f.; Zwingli BE Bd 8 
(1842) 75, 77ff., 82, 95, 161, 191, 195, 208; T. W. Röhrich, Geſch. d. Reform. im Elſaß 
I, 1830, 338#f.; II, 1832, 76f.; deri., 3575 1860, 20ff., 43ff., 60ff.; Phil. U. Pauli, Geſch. 

5 der Stadt Worms, 1828, 333 ff.; F. Falk, Hift.:pol. Bi. 75, 331 ff.; Ad. Beder, Beiträge zur 
Geſch. d. Frei» u. Reichsſtadt Worms, 1880, 41 ff.; F. W. E. Roth, Die Buchdrudereien zu 
Worms a. Rh., 1892, 3ff.; derj. in Beihefte zum Gentralblatt für Bibliothekweſen III, 
Heft 9, 189213, 115 ff., 140; E. U. Cornelius, Geſch. des Münfterifhen Aufruhrs II, 1860, 
39f.; Heberle in ThStK, 1855, 837ff.; Keim in IdTh, I, 271 F.; 2. Keller, Ein Apoſtel der 

10 Wiedertäufer 1882, 200ff.; C. Gerbert, Geſch. der Straßburger Stetenbewegung 1889, 57 ff.; 
83f.; Fr. Roth, Ausgsburgs Ref.-Geih. 1881, 2137. 

K. tritt nur für kurze Zeit ins Licht der Gefchichte, als er durch feinen Übertritt zum 
Täufertum in Worms und durdy feine täuferifche Propaganda in Verbindung mit Denf 
und Hätzer die Aufmerkſamkeit auf fich z0g. Von feinem früheren oder fpäteren Leben ift 

ı5 beinahe nichts befannt. 
Er ift geboren, wohl ca. 1500, in Großbodenheim, jeit 1524 ift er Prediger in 

Worms. Hier war dur den radikalen Charakter, den die reformatoriche Bewegung in 
der Stabt annahm, der Boden für die täuferif — günſtig (vgl. zum Folgenden 
H. Haupt, Beiträge zur Ref.“Geſch. der Reichsſtadt Worms, 1897). Die Erbitterung, die 

20 ſich in Worms durdy die langen und heftigen Kämpfe der Bürgerjchaft mit dem Biſchof 
angejammelt hatte, fam bei Beginn der Reformation zum Ausbruch in leidenjchaftlidhen 
Angriffen gegen die Kirche und die Geiftlichkeit. Daraus ift der „Troſtbrief“ verjtänblich, 
in dem gegen Ende 1524 die Geiftlichen und Kirchenälteften der evangelifchen Gemeinde 
zu Worms ihren verfolgten Glaubensgenofjen im Erzbistum Mainz Troft zufprachen. Er 

35 {ft nicht aus einer „altevangelifchen” (maldenfifchen), mit den fpäteren Täufern identischen 
emeinde hervorgegangen (Keller in den Monatsheften der Comeniusgefellfchaft V, 258 ff.), 

aber mit feiner leidenjchaftlichen Polemik gegen den Klerus, feiner Erwartung einer nahen 
gründlichen Veränderung und eines bevorftehenden Nachegerichtes über die Gottlofen, mit 
jeinem asfetifchen Enthuſiasmus zeigt er eine ähnliche Stimmung, wie fie in den Kreiſen 

30 herrſchte, aus denen gleichzeitig das Täufertum hervorging. In der Beteiligung der Stabt 
am Bauernfrieg traten mwiederum die radikalen Tendenzen hervor. Durch die Intervention 
des Pfalzgrafen Ludwig wurden die Nechte des Biſchofs und der Geiſtlichkeit wiederher— 
geftellt, doch hatte die evangelifche Predigt ihren Fortgang. Aber je mehr die Bevölke— 
rung fich der neuen Lehre zutvandte, umſomehr war auch bier eine Trennung zwiſchen 

35 den bisher verbundenen reformatorifchen Richtungen, der radikalen und der firchlichen, not— 
wendig. Bon den evangelifchen Predigern ftanden Ulrich Preu und Johann Freiherr in 
Verbindung mit Wittenberg. Dagegen jcheint der junge begabte K. ſchon vorher einer 
weitergehenden Richtung geneigt getvefen zu fein — nad Cochläus (f. u.) wäre er jchon 
beim Bauernfrieg ald Ratgeber beteiligt getwefen. Doc hatte er bisher mit den Straß- 

so burgern im Verkehr, fpeziell mit Capito im Brieftwechiel geftanden. Da famen die Häupter 
des Täufertums, Denk und Häßer nad) Worms (ſ. Bd IV, 578, 15ff.; Bb VII, 328, sı ff.) 
und ihnen gelang es, bei ihrem mebrmonatlichen Aufenthalt während der eriten Hälfte 
des Jahres 1527 K., ſowie feinen Amtsgenofien Hilarius zu gewinnen. K. taufte die 
Kinder noch, aber nur mit Proteftation bei den Eltern. Er fchloß fih eng an Dent und 

+ Häßer an, deren Yehren er, obne Eigenes beizufügen, fortan vorträgt; aud hat er fie wohl 
bei der Wormſer Prophetenüberfegung unterjtügt. Nah F. W. E. Roth (Beibeft 1. c. 
140) wäre die Wormſer Bibel, die 1529 bei Peter Schöffer in Worms als erſte voll- 
ftändige deutiche Bibel erſchien, fpeziell das Werk von Haug. Docd bedarf diefe ganze 
Ueberjegungsarbeit von Denk, Häßer, Raus noch genauerer biftorijcher Unterfuhung. In 

so Worms gelang es den Dreien, dem Täufertum immer mehr Eingang in der Bürgerjchaft 
zu verfchaffen. Nach Gapitos Charakteriftif war 8. „homo sibi confidens ac pertinax, 
mirifieca ut ferunt gratia dicendi praeditus“. 

Wie weit ihre Hoffnungen und Anſprüche gingen, zeigt die Thatſache, daß 
K. an den Yandgrafen Philipp von Heflen jchrieb, Feiner von feinen Predigern babe 

55 bisher das Evangelium gepredigt. In Worms drängt alles zur Entſcheidung. Da 
die Yutberaner Preu und Freiherr Widerftand leifteten, wurde der Gegenjag immer 
ichärfer. Vergeblich mahnte der Rat K. zur Nachgiebigfeit und Verſöhnlichkeit. Am 
Pfingittag, 9. Juni 1527, lud 8. durch Anfchlag an der Predigerkirche zu einer 
öffentlichen Disputation auf den 13. Juni ein; er veröffentlichte dazu zufammen mit 

co Denk, Häter und dem gleichfalls mit ihnen verbündeten Melchior Ring 7 Thejen (f. Füßlin, 
Beiträge, 5, 148f.; Zwingli Ep. II, 77; Beder 1. e. 41f.). In der Anfündigung, in 
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der fich das ſtarke Selbitgefühl der täuferijchen Führer zeigt, waren bejonders die gegne- 
rifchen Prediger herausgefordert. Die Thefen zeigen den Einfluß der Lektüre der Deutjchen 
Theologie und enthalten ganz Denks Gedanken: die Trennung von äußerlichem und inner- 
lichem Bart, die Unfähigkeit aller äußeren Worte und Einrichtungen (Sakramente), den 
inneren Menichen des Heild gewiß ” machen; Berwerfung der SKindertaufe und der 5 
wejentlihen Gegenwart Chrifti im Abendmahl; die reichlihe und allgemeine Wieder: 
herftellung des im 1. Adam verloren gegangenen im 2. Adam; die Befeligung aller (dieſe 
Lehre Denks ift dem Sinn nad) audy in der bei Beder überlieferten Form, ausdrücklich 
in ber bei Zwingli 1. e. überlieferten Form enthalten; daß K. wirklich jo gelehrt bat, 
zeigt auch die Entgegnung der lutherifchen Geiftlichen); Zeugnung des objektiven Wertes 10 
der Genugtbuung Ghrifti und Forderung feiner Nachfolge, damit jeine Kraft in uns 
lebendig werde. Die Iutheriichen Prediger in Worms haben ſofort erwidert (Beder 43). 
Bon katholiſcher Seite hat Cochläus die Yage benußt, um überhaupt vor den Neuerungen 
zu warmen und auf den Zwieſpalt als die notwendige Folge der evangelifchen Yehre bin: 
zumeifen. Er fritifierte die Theſen des K. erft in einer Eingabe an den Rat (17. Yuni 
1527), dann in einer deutſch und lateinifch veröffentlichten Schrift (f. M. Spahn, J. Coch— 
läus, 1898, 131, 349 Nr. 47 u. 48). Die Disputation bat wohl faum jtattgefunden. 
Aber die Aufregung in der Stadt wuchs immer mehr. Die Straßburger Geiftlichen er: 
ließen unter dem 2. Juli eine „Getreue Warnung“ ... (f. Bd IV, 578, 27ff.), in der 
fie fich gegen die Artikel erklärten und die Wormjer warnten. Es war zu ſpät. In— 20 
zwiſchen hatte fi) auf Drängen des Kurfürften Ludwig von der Pfalz, der als Ver— 
mittler des Vertrags von 1526 und als Schirmherr des Biichof3 und der Stifter ein- 
riff und den das radikale Vorgehen der Täufer gegen die reformatorifche Richtung über: 
RR verjtimmte, der Rat am 1. Juli entichloffen, die Prediger beider Parteien zu ent- 

- lafien. K. und Hilarius wurden aus der Stabt gewiefen — doch wurde K. um feines 3 
Anhangs beim gemeinen Volk willen ein Khriftticher Abjchied gegeben —; gegen bie 
Bürger, die Anhänger der Täufer waren, wurde mit Strenge vorgegangen. Damit tar 
die Kraft des Täufertums in Worms und der Umgebung nicht gebrochen. Es hat bier 
noch lang Täufer gegeben, die hart verfolgt wurden. Auch bier wurde nur mit Gewalt 
die Bewegung niedergehalten, die in der Bevölkerung vielfah Sympatbien fand (vgl. so 
Beder 46f.; F. W. E. Roth in den Mennonitifchen Blättern 1893 und 1894). Gleich: 
zeitig waren auch die lutherifch gefinnten Geiftlichen entlafien worden, und die Straß: 
burger Hagten, daß durch Schuld von Dent, Hätzer, K. in Worms die evangelische Predigt 
verboten je. Doch wurde im Auguft in Leonhard Brunner wieder ein evangelifherr _ 
Prediger angeitellt. Die Schädigungen, welche durch die Wirren der evangelifchen ichtung 35 
in Worms und in der ganzen Pfalz beigefügt waren, haben jedoch noch ** nachgewirkt. 
Die Wormſer Vorgänge hatten großes Aufſehen erregt. Zwingli, durch Capito und Bucer 
unterrichtet, belämpft im Elenchus neben Denk, Häger, Hubmaier auch K. (vgl. A. Baur, 
Zmwinglis Theologie, II, 176 ff., 201 ff.). 

K. führte in den nächiten Jahren von Ort zu Ort ziehend, nirgends auf die Dauer 40 
ficher, das unrubige Yeben eines täuferischen Agitatord. Im Sommer 1527 taucht er 
vorübergehend in Augsburg auf. Syn Rothenburg a. d. T. arbeitete er mit Wilhelm 
Reublin zufammen (j. über dieſen Boffert in Bl. f. württ. KG. 1889, 73ff.). Beide er- 
jcheinen im uni 1528 in —— wo ein Geſpräch der Prediger mit ihnen ſtattfindet. 
Am 22. Oktober wurde K. und Reublin wegen aufreizender Gaſſenpredigten verhaftet. 45 
In einer ſchriftlichen Erklärung vom 15. Januar 1529 legen fie ihre Tauflehre dar und 
merfen der Straßburger Kirche den Mangel einer chriftlichen Ordnung vor: F Prediger 
ſeien kunſtloſe Zimmerleute, die nach 5jährigem Abbrechen die Kirche nicht aufbauen 
fönnen. Yängere Verhandlungen zwijchen den Gefangenen und den Predigern blieben 
ergebnislos. Im Gefängnis erkrankte K.; Capito und Schwenffeld gaben fich vergeblich so 
Mühe, ihn durch freundliche Behandlung und Entgegenfommen von jeinen Gedanken ab 
zubringen. So wird er aus Straßburg ausgewieſen. Er hatte in diefer Straßburger 
get mit Straßburger und auswärtigen Täufern und Spiritualiften (3. B. Clemens Ziegler, 

ünderlin) Verkehr gehabt und eine angejehene Stellung unter den Gefinnungsgenofien 
eingenommen. Auch feine Verbindung mit Melchior Hofmann (Beder 46) wird erwähnt 55 
und dürfte wohl eher in die Straßburger als in die Wormfer Zeit gehören. No einmal 
erfcheint K. im Jahr 1532 in Straßburg und bittet um Aufnahme. Sin der Bittfchrift 
fehlt der ftolge Ton der früheren Erklärungen; Enttäufhung, Verzweiflung und Er- 
ſchöpfung jpridht daraus. Er befennt, für die Wiedertaufe mit fleifchlichem Eifer geeifert 
zu baben und verfpricht, Feine Sekte zu errichten. Durch Krankheit und Verfolgung, aud) co 
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wohl durch die Mißerfolge in den Verſuchen der Gründung heiliger Gemeinden, war, 
ähnlich wie bei Denk, fein Mut gebrochen. Der Rat beſchloß, ihn nicht zuzulaſſen. 
Von da an verichtwindet er aus der Gejchichte. Doch findet fich (Tichadert, Urkundenbuch 
zur Ref.Geſch. des Herzogtums Preußen II, 341) im Königsberger Archiv ein Brief, den Paul 

5 Speratus einem ihm unbefannten Jacobo Cucio apud Igla in Moravis paedotribae 
diligentissimo fchreibt (16. Juli 1536), und in dem er die von diefem überjandten 
Glaubensartifel — nad Ticbadert find es „unbedeutende Erklärungen” — beurteilt. 
Nimmt man damit die durch die beftimmte Notiz über K.s Kinder, die nach feinem Tode 
zu jeinem Bruder in Worms zurüdgefehrt feien, in ihrer Glaubwürdigkeit unterftüßte 

10 Angabe in Zoms Wormſer Chronik (Beder 46) zufammen, daß K. nad Mähren gezogen, 
von feinem Irrtum abgeftanden und hier geftorben jet; ferner die eigene Angabe von X. 
(ZhTh 1860, 63), daß er als Lehrer fich fein Brot verdiene, jo tt die Identität nicht un- 
wahrjcheinlich. Hegler. 

Kayſer, Aug uſt, proteſtantiſcher Theolog, geboren zu Straßburg den 14. Februar 
15 1821, ftudierte Theologie in feiner Baterftadt, wurde Bibliothefaffiftent 1840, Hauslebrer 

in Sabre und Gebtweiler, von 1843—1855, Pfarrer zu Stoßweier (Obereljaß) 1858, zu 
Neuhof bei Straßburg 1868, Licentiat der Theologie 1850, Doctor theol. honoris 
causa 1880, Professor extr. an der theol. Fakultät zu Straßburg 1873, ordinarius 
1879. Er jtarb dafelbft den 17. uni 1885. 

20 Trogdem K., angeregt durch jeinen Lehrer D. Ed. Neuß, fich bejonders zu den alt: 
teftamentlichen Studien hingezogen fühlte, bethätigte er fih anfangs wiſſenſchaftlich faſt 
ausschließlich auf dem Gebiet der Yitteratur und Theologie der eriten chriftlichen Jahr— 
hunderte. Als Früchte der hierauf bezüglichen Arbeit liegen von ihm als gebrudte 
Schriften vor: La philosophie de Celse et ses rapports avec le christianisme, 

25 1843; De Justini Martyris doetrina dissertatio historica, 1850; die Tejtamente 
der 12 Patriarchen, in den von Neuß und Cunit herausgegebenen „Beiträgen zu den 
theologischen Wiflenfchaften“, Bd III, 1851. Die Straßburger „Revue de th6ologie“, 
welche unter der Yeitung von Colani im Jahre 1850 ihre glänzende Yaufbahn begann, 
erfreute fi) der fleifigen Mitwirfung 8.3; mir nennen unter anderem jeine Mono: 

so grapbien über Clemens Romanus, Barnabas, die Clementinen, Hermas, Diognet, Cyprian, 
Irenäus, das Apoftoliiche Symbol. 

Andere Beiträge, die in der eben genannten Zeitſchrift erjchienen, wie z. B. „Le 
prophete Jer@mie“, „Les idées religieuses et morales du Siracide et de la 
Sapience”, weifen darauf bin, daß die Yieblingsitudien des Alten Tejtaments nicht ver: 

35 lafjen waren. Sollte doch K. gerade auf diefem Gebiet feinen Mann ftellen und unter 
den nambafteften Erforjchern und Kennen der altisraelitischen Litteratur einen ebrenvollen 
Platz erringen. Frühe jchon war er durch die Vergleichung der einzelnen Geſetze mit den 
geichichtlichen Überlieferungen des Pentateuchs zur Überzeugung gelangt, daß die elohiftifche 
Geſetzgebung nicht älter fein könne als die Nejtauration des jüdiſchen Gemeinweſens unter 

40 perfiicher Herrichaft. Als Graf diejelbe Anficht in feinem 1866 erjchienenen Werk: „Die 
geichichtlichen Bücher des Alten Teſtaments“ vertrat, war K. eben im Begriff, mit dem: 
jelben Nachweis, unter Anwendung derfelben Methode, in die Offentlichfeit zu treten. Er 
ließ nun die bereits zum Drud fertige Arbeit liegen und lenkte feine Forfchungen auf die lit- 
terarzbiftorifche Seite des Problems. Die gewonnenen Refultate teilte er indeflen erft im Jahre 

45 1874 dem gelehrten Bublitum mit durch feine Schrift: „Das voreriliihe Buch der Ur— 
geichichte Israels und feine Erweiterungen“. Die darin neu aufgenommene und gründ- 
lich durchgeführte Unterfuchung über die Kompofition des Pentateuchs, das Verhältnis der 
Urkunden und deren relatives Alter, beftätigte auf rein litterariichem Wege die jchon 
auf dem Boden der israelitiichen Nechts- und Kultgefchichte gewonnene Anficht, daß die 

so elohiſtiſche, ſogenannte Grundjchrift- im ganzen aud nad) ihren hiſtoriſchen Teilen erſt 
nad der Nüdfehr aus dem Eril verfaßt it Das Ergebnis der Unterfuhung war die 
Hare und reinliche Heritellung desjenigen Elements im fogenannten moſaiſchen Goder, 
welches man den Jehoviſten zu nennen pflegt, und jeines Verhältnifjes zum Deutero- 
nomium. 

55 Unter den diefem Gegenftand gewidmeten Beröffentlihungen 8.3 ift ferner fein 
Neferat über „den gegenwärtigen Stand der Ventateuchfrage” in den IprTh, VII, 1881, 
anzuführen. Als ein mit veihem Wiſſen, Harem und feinem Denken ausgerüfteter Ge: 
lehrter giebt ſich K. endlich auch in dem nad feinem Tod durch Freundeshand heraus: 
gegebenenen Heft einer feiner WVorlefungen zu erkennen: „Die Theologie des Alten 
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Teſtaments in ihrer geſchichtlichen Entwickelung dargeſtellt“ (mit einem Vorwort von 
Reuß, Straßburg 1886), ein einfaches und durchſichtiges Kompendium, welches, wie K. 
ſchon anerkannte, eher den Namen Religionsgejhichte des Volkes Israel verdiente 
und namentlich jeit Martis Bearbeitung ein Studentenbuch im beften Sinne des Wortes 
getvorben iſt (von der 3. verb. Auflage an, 1897 unter dem Titel: „Geſchichte der israe 5 
litifchen Religion“). indem darin die Religionsideen der verichiedenen Zeitalter zur Dar- 
ftellung gebracht und ihre Umbildung und ee im Laufe der Zeit nachgewieſen 
werden, richtet fich der Blid fortwährend mehr auf die Bewegung diefer Ideen im großen 
und ganzen, als auf die Charakterifierung der einzelnen Denker. N. lieferte außer: 
dem Beiträge in Lichtenberger® Eneyclopedie des sciences religieuses. 10 

A. Grichfon. 

Keble, John, geb. 25. April 1792 zu Fairford, Grafichaft Gloucefter, geit. 
29. März 1866 zu Bournemouth. Er jtudierte zu Orford 1806—1811, wurde 1816 
ordiniert, erhielt die Pfarritelle zu Eaſt Leach und Burthorpe bei Fairford, 1825 die zu 
Hursley in Hampfhire.. Bedeutung hatte er als einer der Führer des fogenannten 15 
Traftarianismus, ſ. d. A. Außerordentlich weit verbreitet iſt fein Christian Year, 
eine Sammlung feiner geiftlichen Yieder, zum erjtenmal erjchienen 1827. Haud. 

Kedermann, Bartholomäus, geft. 1609. — Bayle, Diet. hist. s. v.; Meld. 
Adam, Vitae germ, philosophorum (Ed. 3. Francof. 1706, p. 232 ff.); Wler. Schweizer, 
Glaubenslehre der ev. ref. Kirche, Zürich 1844: J, 98; II, 151ff.; derjelbe über das Moral» 0 
ſyſtem in der ref. Kirche. THStK 1850, ©. 4dff.; F. Chr. Baur, Lehre von der Dreieinig- 
ai Tübingen 1843: III, 308 ff. ; Gaß, Geſchichte der proteftantifchen Dogmatit, Berlin 1854: 

‚ 408 ff. 

Kedermann, 1571 (oder 15737) geboren, ftammte aus einer angefehenen Familie in 
Danzig, ftudierte in Wittenberg, Leipzig und Heidelberg, two er Magifter und ſpäter Pro— 2; 
fefior der bebräifchen Sprache wurde. Nach langem Widerftreben nahm er 1601 einen 
Ruf an das reformierte Gymnasium illustre jeiner Vaterftadt an. Er wirkte daſelbſt 
als Profefjor der Philoſophie mit aufreibendem Fleiße bis zu feinem frühen Tode, 
25. Auguft 1609. Alle feine Schriften find aus Lehrkurfen hervorgegangen. Seine Opera 
omnia (Genf 1614) umfajjen in zwei Foliobänden das gefamte Gebiet der Philoſophie, die : 
er als Gegner des bei manchen Reformterten beliebten rbetorifierenden Philoſophen Ramus 
im Geifte eines jtrengen, von fcholaftiihen Überwucherungen gereinigten Ariftotelismus 
behandelte. Die theologischen Schriften (eine Rhetorica ecclesiastica und das Systema 
theologieum, zuerft Hanau 1607 u. öfter) bilden nur einen Anhang. 

Kedermanns dogmatisches Syſtem intereffiert hauptjächlich durd) feine Methode. Als 
Anbänger Calvins (vgl. Inst. I, 2, 1) definiert er die Theologie ald prudentia reli- 
giosa ad salutem perveniendi. Sie ift non disciplina contemplatrix, sed ope- 
ratrix. Nimirum finem habet, qui operatione in subjeetum est introducen- 
dus. Diefes Ziel ift aber die fruitio Dei. Handelt demgemäß das erfte Buch des 
Spitems von Gott, jo kommt derjelbe nicht ald subjeetum contemplationis in Be: 40 
tracht, wie ihn die Metaphyſik als die Wiſſenſchaft vom reinen Sein behandelt, fondern 
ald® prineipium quoddam primum et summum, a quo tum ipse finis, tum 
media etiam theologiae necessario dependent. Die weitere Erörterung jchreitet nun 
analytiſch von diefem höchſten Ziele zu den Mitteln fort, welche der Erreihung desfelben 
dienen. Der Anfang des zweiten Buches ſtizziert noch einmal das Ziel: im jenem Yeben 4; 
vollendeter Befit Gottes, ın diefem Leben der entiprechende Anfang: consolatio, quae 
est laetitia orta et fiduciä remissionis pececatorum et initio sive inchoatione 
perfeetae sanctifieationis et conformitatis cum Deo. Daraus ergeben fih (vol. 
Heid. Kat. Fr. 2) die Mittel des Troſtes: 1. agnitio et sensus miseriae. 2. libe- 
ratio ex hac miseria. Hinc duae constituuntur theologiae partes, prior nado- m 
Joy, (Buch 11: Lehren von Urftand, Fall und Sünde), posterior Veoanevrıaı) 
(Bud III: Erwählung, Erlöfung, Rechtfertigung und Vollendung). — Sicherlich ver: 
wendet diefer Entwurf reformatorische Grunderfenntnifje in eigenartiger Weile. Zu einem 
Vorläufer Schleiermadhers macht er feinen Urheber aber fchon deshalb nicht, weil die Kon— 
jequenzen des fubjektiven Ausgangspunftes über den Aufbau des äufßerften Rahmens 55 
hinaus nicht verfolgt werden. innerhalb der einzelnen Abteilungen folgen die Kapitel in 
der allergewöhnlichiten junthetifch-hiftorischen Reife. Man findet Feine Spur eines Ver— 
juches, von dem gewählten perjönlichen Standorte aus fich der Objektivitäten des Heils mit 

13* 
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innerer Notivendigfeit zu vergewiſſern, oder gar die hriftlihen Lehren aus dem Glaubens— 
bewußtſein abzulejen. Namentlidy die Gotteslehre, aus welcher die Ableitung der Trinität 
berühmt geworden ift, verfährt rein fpefulativ. In Kedermanns philoſophiſcher Metaphyſik 
ſucht man vergebens nad) einem abweichenden Entwurf. Übrigens ift die von ihm vor- 

5 getragene — * nicht neu, ſondern kann höchſtens als eine ſtraffere Durchführung 
von Gedanken Auguſtins gelten, welche bereits Melanchthons ſpätere Loei für die evan— 
gelifche Dogmatik vertvendet hatten: in Dei essentia est perfeetus intelleetus re- 
flexus in seipsum, et perfecta itidem voluntas in seipsam reflexa; in illa 
essentia est imago genita et spiritus impetu voluntatis procedens. — Bemerfens- 

10 wert erfcheint noch Kedermanns Verſuch, die Ethik aus der any in die Philoſoſphie 
zu vermweifen. Vgl. darüber Bd V, ©. 550, 5f. . %. Karl Müller. 

Kedar ſ. BB I ©. 765, 21. 

Kedorlaomor j. Bd IX ©. 461,2. 

Keil, Rarl Auguft Gottlieb, get. 1818. — Eine Selbſtbiographie Keils (bis 
15 zum Jahre 1796) findet ſich bei Kreußler, Bejchreibung der reierlichleiten am Jubelfefte der 

niverjität Leipzig den 4. Dezember 1809, Leipzig 1810, ©. 10-16; das Bildnis des— 
jelben ebendajelbjt und am Anfang der opuscula academica. 

K. A. ©. Keil ward am 23. April 1754 zu Großenhain in Sachſen geboren. Sein 
Vater war furfürftliher Obereinnehmer. Beider Eltern frühzeitig (Januar 1758) beraubt, 

0 fand der Anabe bei einem —— ſeiner Vaterſtadt Zuflucht, bis nach Beendigung des 
ſiebenjährigen Krieges ihn ſein Oheim, der Ratsproklamator Berringer zu Leipzig, zu ſich 
nahm. Von da an hat er Leipzig dauernd nicht verlaſſen. Er erhielt a dem Gymnafium 
zu St. Nilolai, dejjen Rektor damals Reife war, eine gründliche —— und ib: 
mete ſich feit 1773 den alademiſchen Studien. Kräftigere Anregung ward ihm dabei durch 

25 Dathe und Thalemann, bejonders aber durch Erneftt und Morus zu teil, welche letztere 
ihn in der neuteftamentlichen Schriftauslegung fein eigentliches Berufsfeld erfennen lebrten. 
Im Jahre 1778 wurde er zum Magijter der Thilofophie promoviert; 1781 erwarb er 
fich die Würde eines magister legens. Auf der Stufenleiter des akademiſchen Lebens, 
die er damit betreten, ijt er allmählich emporgeftiegen. 1785 wurde er Baccalaureus 

30 der Theologie und in demfelben Jahre aufßerordentlicher Profefior der Philoſophie; zwei 
Jahre * außerordentlicher Profeſſor der Theologie und Frühprediger an der Univerſi— 
tatslirche. Wenige Monate nach feiner Vermählung mit Joh. Florent, Weber (15. Ja— 
nuar 1792) erging an ihn eine Berufung an die Univerfität Wittenberg, two mit dem 
Weggang Reinhards nad Dresden eine ordentliche Profefjur der Theologie zur Erledigung 

35 gelommen war. Dur Ermwerbung der theologischen Doktorwürde rüftete er ſich, dieſes 
mt zu übernehmen ; aber ebe er nach Wittenberg überfiedelte, wurde (11. November 1792) 

Morus von einem plöglichen Tode ereilt. Dadurch war fein Verbleiben in Leipzig ermög- 
licht ; denn der Schüler rüdte nunmehr in das Amt feines Lehrers ein. Seit 1805 war 
er zugleich Kapitular des Hochftifts Meißen. Sein Tod erfolgte am 22. April 1818. — 

40 Keil bat weder durch Wort noch durch Echrift eine univerfellere theologifche Gelehrfamkeit 
an den Tag gelegt; er ift auch für die neuteftamentliche Exegefe, welcher faſt ausjchlie- 
lich feine Arbeit galt, nicht von bahnbrechender Bedeutung geweſen: wohl aber darf er 
als würdiger Nepräfentant der Leipziger Schule gelten, welche am Ende des 18. und 
Anfang des 19. Jahrhunderts nicht ohne Einfluß war. Hatte Semler (in Halle, geit. 

45 1791) die hl. Schrift als Produkt ihrer Zeit betrachten gelehrt, und Erneſti (geft. 1781) 
in feiner institutio interpretis N.T. einer rein grammatiichen Interpretationsmethode 
das Mort geredet, jo fuchte Morus eine Verknüpfung der Prinzipien beider anzubahnen. 
In den Wegen feines Yehrers ijt Heil weiter gegangen. Er vertrat, im Geijte eines mode- 
rierten Nationalismus die grammatiſch-hiſtoriſche ——— Aus der Reihe ſeiner 

so Schriften iſt Beweis hierfür das Lehrbuch der Hermeneutik des NTs, Leipzig 1810, welches 
Emmerling in das Lateinische überfegt hat (Elementa hermeneutices N.T., Lips. 1812), 
jowie Abhandlungen, welche urfprünglid meift Defanatsprogramme, fpäter von 3. D. 
Goldhorn gefammelt und unter dem Titel herausgegeben wurden: Keilii opuscula aca- 
demica adN.T. interpretationem grammatico-historicam et theologiae christianae 

55 origines pertinentia, Lips. 1820. Unter denfelben verdienen die Difjertationen über 
Mt 25, 31—46; Ga 3, 20 und die Ga 2, 1ff. erwähnte Reife des Paulus nach Je— 
rufalem bervorgeboben zu. werden. In Verbindung mit Tzſchirner hat Keil von 1812 
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bis 1817 die „Analekten für das Studium der eregetifchen und ſyſtematiſchen Theo: 
logie” ediert. Woldemar Schmidt F. 

Keil, Karl Friedrich, geft. 1888. — Karl Friedrich, richtiger nach dem Kirchen— 
buche von Olsnitz Johann Friedrih Karl Keil, wurde am 26. Februar 1807 in Lauter: 
bad) bei Olsnig im ſächſiſchen Voigtlande als einziger überlebender Sohn unbemittelter 5 
Sandleute, des Job. Gottfried Keil und feiner Ehefrau Anna Sophie, geb. Modes, geboren. 
Er wollte Tiichler werden und wanderte 1821 zu diefem Behuf nad St. Petersburg, wo 
— Vatersbruder dies Handwerk betrieb. Allein er ward zu klein für die Hobelbank be— 
nden und zunächſt in die deutſche Petriſchule geſchickt, zeichnete ſich aber bier jo aus, 

daß er mit Hilfe der Kaiferin Maria Feodorowna, Schweiter des nachmaligen deutfchen 10 
Kaiſers Wilhelm I, in Dorpat und Berlin Theologie ftudieren durfte. Kirchlich fromm 
erzogen, aber in völlig rationaliftiicher Luft aufgetwachien, ift Keil während feines Stu: 
diums vor allem durch Sartorius in Dorpat und Strauß in Berlin, deren väterliche 
Freundfchaft er genießen durfte, zu Iebendigem Glauben und zwar dem jchrift- und be: 
fenntnisgemäßen Glauben der lutherijchen Kirche gelommen, während Steinert in Dorpat 15 
ihm die Richtung auf die altteftamentliche Exegeje gab, in der er durch Hengitenberg zu 
dem konſervativ orthodoren Standpunkt gelangte, welchen er dann in der Wiſſenſchaft 
lebenslang unentivegt vertreten hat. Im Jahre 1833 folgte er, von Berlin aus zunächit 
für eine Beofeffur in Halle in Ausficht genommen, und von A. von Humboldt vergeblicd) 
für die orientalifchen Fachwiſſenſchaften zu beftimmen verjucht, einem Auf an die theolo- 20 
ische Fakultät Dorpat. Dort hat er 25 Jahre als hochgefchägter Dozent und Pro: 
* der alt: und neuteftamentlichen Exegeſe wie auch der orientalischen Sprachwiſſenſchaft 
gewirkt und im Verein mit Sartorius, Buſch, fpäter Philippi, Harnack und Kurt ein Ges 
jchlecht Kirchlich gläubiger Paftoren für die evangluth. Kirche der Oſtſeeprovinzen heran: 
gebildet. 1858 lehnte er die Wiederwahl in die Profeſſur ab, um fich 1859 bleibend in 6 
Leipzig niederzulafien. Hier hat er unter reger Anteilnahme an den örtlichen tie all: 
gemeinen Angelegenheiten der luth. Kirche, infonderheit der Miffion, deren Kollegium er 
angehörte, nahezu drei Jahrzehnte bei guter Geſundheit und geiftiger Friſche bis ins hohe 
Alter, als Privatgelehrter in fleißigſter litterarifcher Arbeit, doch je länger je mehr in Zurüd- 
gezogenbeit lebend, verbracht. Hier hat er dem Hauptwerk feines Lebens, dem von ihm so 
angeregten und mit Franz Deligich ausgeführten „Biblifchen Kommentar über das AT’ 
die eriten dreizehn Jahre gewidmet und alsdann auch der Behandlung neuteftamentlicher 
Schriften fid) zugewandt. 1887, nad dem Scheiden des letzten Sohnes aus dem Eltern: 
hauſe, jiedelte er mit feiner Gattin zweiter Ehe, Maria Dorothea Benigna, geb. Biene: 
mann, Tochter des Oberpaſtors B. in Dorpat — in erfter Ehe war er mit Meta 36 
Pohrt aus dem Pfarrhaufe Trikaten in Livland von 1841—1852 verheiratet geweſen — 
in das Pfarrhaus feines älteften Sohnes zweiter Ehe — aus der erften überlebte ihn 
nur eine Tochter — nad Rödlitz im ſächſ. Erzgebirge über. Dort entichlief er, noch bis 
zulegt in gewohnter Weije litterarifch thätig, fanft und felig am 5. Mat 1888 im Kreife 
der Seinen. 40 

Keils Hauptichriften find: „Apologetiſcher Verfuch über die Bücher der Chronik und 
die Integrität des Buches Eſra“ 1833; „Über die Hiram-Salomoniſche Schiffahrt nach 
Dpbir und Tarfis” 1834; „Der Tempel Salomos“ 1839; Kommentare über die Bücher 
der Könige 1845 und Joſua 1847; Hävernids Einleitung ins AT, 3. Teil 1849; „Einleis 
tung in die Kanon. Schriften des ATs“ 1853, 3. Aufl. 1873; „Biblische Archäologie” 45 
1857, 2. Aufl. 1875, in Keil und Delisih „Bibl. Kommentar über das AT” die Kommen 
tare zu Genefis und Erodus 1861, 3. Aufl. 1878 ; Leviticus, Numeri und Deuteronomium 
1862, 2. Aufl. 1870; Joſua, Richter, Ruth 1863, 2. Aufl. 1874; Samuelis 1865, 
2. Aufl. 1875; Könige 1866, 2. Aufl. 1876; Chronik, Esra, Nehemia, Eftber 1870; 
Jeremia 1872; Ezechiel 1868, 2. Aufl. 1881; Daniel 1869; Kl. Propheten 1867, 50 
3. Aufl. 1888 ; ferner Kommentare über die Maffabäerbücher 1875; Matthäus 1877; 
Marcus und Lucas 1879; Johannes 1881; Petrus und Judasbriefe 1883, Hebräerbrief 
1885. — Alle diefe Schriften vertreten, unter meift gänzlicher Ablehnung der Aufitellungen 
und Hypotheſen neuerer Kritik, ſcharf und entjchieden den Standpunkt, daß die Bücher 
des Kanon? N und AT als geoffenbartes Gotteswort feitzubalten feien. Die Theologie 55 
erhält dabei die Aufgabe, unter gläubiger Verfenfung in das Schriftganze in homogenem 
Glaubensgeift mit allen Mitteln pbilol. und bift. Miffenichaft an die bibl. Bücher En 
zutreten, um das alljeitige und volle Verſtändnis derjelben als der litterarifchen Urkunden 
des Heils und feiner geichichtlichen Entwidelung mehr und mehr zu fördern, und mit 
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dieſer mwifjenfchaftlichen, aber vom Geiſt des Glaubens beherrfchten Auslegung der Schrift 
zu einer immer völligeren Aneignung des Evangeliums, als der Kraft Gottes die felig macht, 
zunächſt den Theologen zu dienen, daburd; aber auch der Heilöpredigt der Kirche und dem 
Ausbau des Heiches Gottes auf Erden Handlangerdienft zu leiften. Einer „tbeologijchen 

5 Wifjenfchaft”, die diefe Zwecke aus dem Auge verliert, war Keil als Chrift wie ala Ge: 
lehrter allezeit feind und machte ſich aus der Befeindung feiner Schriften von dieſer Seite 
ber äußerlih und innerlich wenig. Wermittelung jchien ihm bier unmöglich, eingehende 
polemifche Auseinanderjegung fruchtlos, weil er nicht nur in der wifjenjchaftlichen Methode, 
ſondern ebenfo im Zentrum feiner theologifchereligiöjen Stellung, wie in der Beitimmung 

10 des Zwecks der theol. Wiflenjchaften fih von feinen Gegnern durch eine tiefe Kluft ge 
ſchieden fühlte. Den Segen gläubiger Erfafjung der Schrift, durch feine Arbeiten Taufen- 
den vermittelt, jchägte er ald Gnade des Herrn und fühlte fich durch den Erfolg feiner 
Thätigkeit vollbefriedigt und reichgefegnet. Die neuere Enttwidelung der deutjchen theo- 
logifchen, namentlich altteftamentlichen Wifjenfchaft hat er bis zuletzt als einen vorüber: 

15 gehend eingeichlagenen Irrweg angejeben, der, wie er es in feiner Jugend erlebt, von 
der Kirche Chrifti bald wieder verlafjen werben würde. „Mit Keil,“ ſagt Delisich im 
Vorwort zur dritten Auflage von 8.3 „Kleinen Propheten“, „iſt der lebte große rift⸗ 
ausleger der Schule ern Se aus dem Diesfeits geſchieden. In exaktem Schrift: 
verftändnis ift er über den Meifter binausgefchritten, aber im Geifte der Schrift- 

0 aeg ift er ihm treu geblieben, an dem Überlieferten mannigfad allzu zähe feſt— 
baltend, aber im ganzen und großen Vertreter eines Verhältniffes zur heil. Schrift, welches 
das Firchliche bleiben und die dermalige jelbitfelige, in Wahrheit aber unglüdfelige Bravour 
im Niederreißen und Berflachen überdauern wird.“ Bajtor Keil. 

Keim, Karl Theodor, geft. 1878.— K. Th. Keim, geboren den 17. Dezember 
»5 1825 in Stuttgart, war der Sohn des Dberpräzeptord Johann Chriftian Keim, eines 

nicht unbedeutenden Philologen und ftammte auch mütterlicherfeit3 aus einer Schulmanns= 
familie. Er erhielt feine Vorbildung auf dem Gymafium feines Vaterd (18351—1839) 
und auf dem Stuttgarter Obergumnafium (1839— 1843). Früh und entjchieden für die 
Theologie fich jelbft beitimmend, gewann er feine theologiſch-wiſſenſchaftliche Bildung in 

3o den Jahren 1843—1847 auf der Univerfität Tübingen, woſelbſt er dem „Stift“ an= 
gehörte. Er folgte in philofophifcher Beziehung feinem Lehrer, dem Hegelianer J. Fr. Neiff ; 
mit befonderem Eifer trieb er unter Ewalds und Heinrich Meiers Leitung orientalische 
Studien, die, wenn auch fpäter von ihm nicht jelbititändig fortgefegt, doch für den wich— 
tigften Teil feines fchriftftellerifchen und alademiſchen Wirkens nicht ohne Bedeutung blieben. 

5 Bor allem aber wurde er durch F. Chr. Baurs kirchen- und dogmengefchichtliche wie neu— 
teftamentliche Borlefungen beeinflußt, ohne doch ein blinder Anhänger Baurs zu werben 
oder jemals der Hegelichen Dialektit oder dem Hegelihen Gedankenabſolutismus ſich zu 
beugen. 

Keim war eine reichbegabte, vor allem für Gefchichtsforfchung veranlagte Natur, und 
40 jo liegt denn auch feine Bedeutung für die evangelifche Theologie auf dem Gebiete der 

Geſchichte. Für die Wirklichkeit nach jeder Seite offen, befeelt von einem nie ſich genug— 
thuenden Triebe nad Verfolgung der Quellen bis zur Erſchließung ihrer letzten Ergebniſſe 
und bis zur Harften Herausitellung der konkreten Berhältniffe, von einer geradezu ftaus 
nenswerten Arbeitökraft, war er durch feine tiefe und fefte Begründung im Evangelium 

5 ganz befonders hingedrängt auf die Erforfchung und wiſſenſchaftliche Feſtſtellung der ge— 
ichichtlichen Grundlagen des chriftlichen Glaubens. Schon im Winter 1847—1848 arbeitete 
Keim nad abjolvierter erfter theologischer Prüfung an der Yöfung der Preisaufgabe „Ver: 
hältnis der Chriften in den erften drei Jahrhunderten bis Konſtantin zum römischen Reiche“ 
und errang den Preis. Die nad) feinem Tode herausgegebene ae Arbeit „Rom 

so und das Ghriftentum. Eine Darftellung des Kampfes zwiſchen dem alten und dem neuen 
Glauben im römischen Reiche während der erften beiden Jahrhunderte” (Berlin, G. Neimer, 
1880) behandelt dasſelbe Thema, und fo ift durch dieſe feine erjte und feine letzte 
an * Offentlichkeit getretene größere Arbeit der Gegenſtand der ganzen Liebe Keims 
bezeichnet. 

65 Sein Leben bietet das Bild eines deutſchen Gelehrtenlebens mit feinem Idealismus, 
feinem beiligen Ernſt, aber auch feinen dormigen Pfaden und taufend Schmerzen. Der 
Politik ſtets und grundfägli fern, Lie Keim fi von dem Märzfturm von 1848 aus 
Tübingen vertreiben und befchäftigte ſich in feiner Baterftadt Stuttgart mit dem Studium 
des Urchriftentums, wandte fi dann jedoch 9 Jahre lang ganz übertwiegend ber deutſchen 
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Reformationsgefchichte zu, insbefondere der des ſchwäbiſchen Yandes. Eine Hauslehrerftelle 
beim Gouverneur der Stadt Ulm, Grafen Sontheim, vom Auguft 1848 bis zum Juni 
1850 gab ihm die erfte Gelegenheit zu dieſen Studien, deren Frucht die Erſtlingsſchrift 
Keims „Die Reformation der Neichsftadt Ulm 1851” war. Auf einer 1850 unternommenen 
wifjenichaftlichen Reife vertveilte Keim längere Zeit in Bonn, hörte Bleek, Rothe, E. M. 5 
Arndt und Domer und trat namentlich mit legterem in jehr nahe Beziehungen. Vom 
Juni 1851 bis zum Dezember 1855 wirkte K. als Nepetent des Tübinger Stifts, im Früh— 
ling 1856 trat er in das Stuttgarter Stabtvifariat ein, übernahm im Juli desjelben 
Jahres das Diafonat Ehlingen, von welchem er 1859 in das dortige Archidiakonat auf: 
rüdte, um nad; wenigen Monaten die praktische Thätigfeit aufzugeben und dem Rufe in 
eine theologifche Profeffur der Univerfität Zürich zu folgen. Die von jeinem Bruder 
herausgegebene Predigtfammlung „Freundesivorte zur Gemeinde‘, Stuttgart 1861, iſt 
ein ſchönes Zeugnis jeiner liebevollen und ernten Crfaffung und Verfündigung des Evan 
geliums für das praftifche Leben. 

Mit dem Amtsantritt in Zürich im Oktober 1860 beginnt die 13jährige wirkungs— 
reichite Periode des Lebens Keims, zugleich auch, nachdem er feine Arbeit in der Nefor: 
mationsgefchichte mit zwei lebten Sci en in demjelben Jahre abgeſchloſſen batte, feine 
ausichließliche Hintvendung zum Urchriftentum, über welches er bisher nur einige Studien 
veröffentlicht hatte. Seine Antrittsrede über „die gejchichtliche Entwidelung Jeſu“ ent: 
bielt gleichſam fein Programm. In langjähriger umfafjender, auf breitefter Grundlage 20 
a führter Arbeit gelangte er zum Ziel in dem größeften Werke feines Lebens, der „Ge 
ſchichte Jeſu von Nazara in ihrer Verkettung mit dem Gejamtleben feines Volkes frei 
unterfucht und ausführlich erklärt” (Zürich 1867—1872, 3 Bde) und in zwei Auflagen 
feiner „Gefchichte Jeſu nach den Ergebnifjen heutiger Wifjenfchaft für weitere Kreiſe über: 
ſichtlich erzählt, dritte Bearbeitung“ 1874 und 1875. Auch alle feine ſonſtigen wiſſenſchaft- 25 
lichen Beröffentlihungen aus diefer Zeit beivegen ſich auf dem Gebiete des Urchrijten- 
tums. Er hat fich ſelbſt verzehrt in dieſer mit ganzer Kraft der Hingebung, in ununter: 
brochenem gewiſſenhafteſten Fleiß geübten Thätigfeit als alademifcher Lehrer und theolo- 
giſcher Schriftfteller, obme doch reines perfönliches Lebensglüd dadurch zu gewinnen. Die 
mehrfach ſich ihm eröffnenden Ausfichten auf einen größeren Wirkungskreis, namentlid) 30 
auf preußifchen Univerfitäten, twurden immer wieder vereitelt und fein Ubergang nach Gießen 
Dftern 1873 mußte ihm jelbit bei der fleinen Zahl der damals dort ftudierenden Theo: 
logen (12) bald als eine Verſchlechterung erfcheinen. Dazu Fam das wehmütige Gefühl, 
die eigene Kraft fichtbar ſchwinden zu ſehen. Er mar genötigt feine Vorlefungen mehr: 
mals auszufegen. Dasjelbe Jahr, welches feine letzte größere Arbeit Aging ald ein 35 
merkwürdig ſchnell gezeitigtes Produkt völliger Genefung, in Wahrheit als die Frucht des 
legten Aufflammens feiner erlöfchenden Kraft hervorbrachte (Aus dem Urchriſtentum. Ges 
jchichtliche Unterfuchungen in zwanglofer Folge, I. Bd, Zürich 1878), warb fein Todes: 
jahr. Am 17. November 1878 ereilte ihn der Tod und machte feiner zunehmenden Hy— 
pochondrie, aber auch feinem bis zuletzt forigefeßtem Forſchen und Schaffen ein Ende. 10 

Auf geichichtlichem Gebiete, jagte ich, liegt Kas Bedeutung für die evangelifche Theo: 
logie. Es find 7 durchaus auf Quellenſtudien berubende, zum Teil jehr umfangreiche 
Arbeiten, durch welche er der Geſchichtsforſchung auf dem Gebiete der Reformation gedient 
bat: das genannte Erftlingswerk über die Reformation der Stadt Ulm 1851, fein Haupt- 
werk auf dieſem Felde, die gen Neformationsgefchichte bis zum Augsburger #5 
Heichstage” (die Jahre 1527— 1531 umfafjend), Tübingen 1855, die „Reformationsblätter 
der Reichsſtadt Eplingen. Aus den Quellen“ und das „Leben des ſchwäbiſchen Reforma- 
tors Ambrofius Blaver“ (beide vom Jahre 1860) und außerdem die zum Teil ſehr wich— 
tigen Abhandlungen in den Tübinger „Theol. Jahrbüchern“: „Wolfgang Richard, der 
Ulmer Arzt“ 1853, „Ein Wort über Neuling Bruch mit Luther und Melandtbon“ : 
1854, „Die Stellung der ſchwäbiſchen Kirche zur ziwinglifch-Tutherifchen Spaltung vom 
firchlichen und politiichen Gefichtspunft” 1854 und 1856. Anfangs noch jchwerfällig in 
der Bewältigung des gewaltigen Quellenmateriald, nimmt K. in der Folge fichtbar zu in 
der Kraft der Bearbeitung des Stoffes. Mit der Unbefangenheit des Blides, dem wiſſen— 
ſchaftlichen Ernſt, dem jedes dogmatifche und lofalpatriotiiche Anterefje ſich unterorbnen 55 
muß, verbindet er ein tiefes Verftändnis wie für die Perſonen, welche als Träger der 
großen religiöfen Beivegung der Neformationszeit von ihm behandelt werden, jo für die 
religiöfen und politifchen ragen, um die es ſich handelt. Die großen Neformatoren, 
ferner die jchwäbijchen ‚Führer Buser, Brenz, Schnepf, Blarer, Urbanus Rhegius u. a., 
auch unbefanntere Gejtalten wie Richard in Ulm, Stiefel und Otther in Ehlingen u. a. co 
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find mit unverblümter Anfchaulichkeit, mit unpartetifcher Verteilung von Licht und Schatten 
gezeichnet, die deutſchen Reichsſtädte wie Straßburg, Konftanz, Augsburg, Nürnberg, Ulm, 
die Stimmung der Bürgerfchaften, die Betveggründe für und gegen die Neuerung, das 
Verhalten der Behörden erjcheinen in anziebender Ausführlichkeit ; die Entftehung des 

5 Syngramma Suevicum, die Marburger Verhandlungen, die Reichstage zu Gpeier 
und Augsburg und das jchmalfalbifche Schugbündnis, die Schwenkung Oberdeutſchlands 
vom ſchweizeriſchen lutheriſchen Typus und vieles andere wird bier ftreng quellen: 
mäßig, - (namentlich in den fpäteren Schriften) auch ftiliftifch fein und anfprechend 
entwickelt. 

10 Aber eben in diefer verftänbnisvollen Liebe des religiöfen Lebens liegt noch eine 
tiefere Bedeutung K.s verborgen, welche erft auf dem Felde des Urchriftentums ganz Har 
hervortrat. Es find zwei Seiten feiner Thätigfeit auf diefem Gebiete Fr unterjcheiben : 
eritens feine Bemühungen um Klarftellung der chriftlichen Gemeindeentwidelung von ihrem 
apoftolifchen Urfprunge an bis zu ihrem Vorbringen zur Meltherrichaft, ihres Kampfes 

15 gegen ben alten Glauben und die MWaffengetvalt des römischen Reiches bis zur ftaatlichen 
Anerkennung ; zweitens aber feine wiſſenſchaftliche Erfaffung und Darftellung des gejchicht- 
lihen Urſprunges unferes Glaubens, der Geſchichte Jeſu. Seine Arbeit an der erfteren 
Aufgabe ift niedergelegt in den Abhandlungen der Theolog. Jahrbücher: „Die römifchen 
Toleranzedikte für das Chriftentum und ihr geſchichtlicher Werth“ 1852, „Bedenken gegen 

20 die Echtheit des hadrianiſchen Chriftenreffripts” 1856, in dem Afademifchen Vortrag „Der 
Übertritt Konftantins des Großen zum Chriftentum“, Zürich 1862, in dem Werke: „Geljus’ 
Wahres Wort. Ältefte Streitfchrift antiker Weltanfhauung gegen das Chriftentum vom 
Jahre 178 n. Chr., twiederhergeftellt, aus dem Griechifchen überjegt, unterſucht und er- 
läutert, mit Lucian und Minucius Felix verglichen“, Zürich 1873, in dem größeren Teil 

25 ded genannten letzten Werkes: „Aus dem Urchriftentbum” (Nr. IIIIX. V „Grenz und 
Wendepunfte des apoftolifchen Zeitalter8”, „Der Apoftel-Convent”, „Die 12 Märtyrer von 
Smyrna und der Tod des Biſchofs Polykarp“, „Fragmente aus der römischen Verfolgung“) 
> A dem vom Unterzeichneten aus R.'3 Nachlah herausgegebenen Werke: „Rom und das 

riſtentum“. 
30 Wenn es Keim auch auf diefem Gebiete überall als feine erfte Aufgabe anſah, den 

Nebel einer tendenziöfen oder nur durd das Alter geheiligten Überlieferung, heibnifcher 
oder chriftliher Dichtung vom Lichte der geichichtlichen Wahrheit zu fcheiden, fo ging fein 
Blid doch weit über alle Einzelfragen hinaus. Er unterfuchte auch nicht bloß die poli- 
tifche Stellung des Imperiums, der einzelnen Kaiſerhäuſer und Kaifer zum alten und neuen 

3 Glauben; er verfolgt den religiöfen Kampf des untergebenden alten gegen den neuen 
Glauben nicht bloß bis in den a des religiöfen Schwindeld und bis in den Ab- 
grund des religiöfen Wahnſinns, nicht bloß bis auf die Höhen des philofophifchen Gegen- 
ſatzes und der chriftlichen Apologetif und Philoſophie, ſondern fein Blid geht weiter: wie 
den Kampf, jo will er auch die Zufammengebörigkeit der im römischen Reiche konzentrierten 

0 alten Kultur mit der neuen Gottesoffenbarung und dem neuen Glauben erkennen lehren ; 
nicht bloß ein Sieger zur Vernichtung, fondern ein Sieger zur Erhaltung und er: 
neuerten Sortierung der großen Meltentividelung ift ibm das Evangelium (vgl. 5. B. 
Rom u. d. Chr. ©. 1-3). Bon bleibendem Werte für unfere Erkenntnis der brei 
eriten Jahrhunderte chriftlicher Entwidelung wird diefe feine anregende, klärende und 

45 —— Forſchung und Darſtellung der wichtigſten Zeit chriſtlicher Entwickelung immer 
bleiben. 

Für K.'s Behandlung des Urſprungs unſeres Glaubens in der Geſchichte Jeſu ſelbſt 
kommen außer den genannten darauf bezüglichen Werken in Betracht: „Der geſchichtliche 
Chriſtus“ Zürich 1865, welcher die beiden vorhergehenden Kundgebungen über ‚Die menſch⸗ 

50 liche Entwickelung Jeſu“ 1861 und die „geſchichtliche Würde Jeſu“ 1864 in ſich auf— 
genommen hatte; ferner einige Nummern des Buches „Aus dem Urchriſtentum“ (I. 8 
ſephus im Neuen Teſtamente“, II. „Die Präkoniſation des Markus“ und VIII. „Die 
Evangelientheorie des Papias“) und einige Artikel in Schenkels Bibellexikon und in der 
Proteſtantiſchen Kirchenzeitung (1875 ©. 880ff.). 

65 Bedeutend wurde K.'s Behandlung des Gentralgegenftandes unferes Glaubens nad 
Seite feiner geichichtlichen Verwirklichung wie durch die bisher enttwidelten Eigentümlich- 
feiten feiner Forſchung, jo inäbefondere durch feine bei aller dogmatiſchen Unbefangenbeit 
tief und feſt im chriftlichen Glauben twurzelnde fromme Gefinnung. Während er mit ber 
menschlichen Natur Jeſu vollen Ernft machte und das Piel diefes Teiles feiner Gejchichts- 

0 forſchung darin erblidte, die Grundlinien für das Erwachen Jeſu und des Evangeliums 
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aus der altteftamentlichen Offenbarung ſowie des inneren dia re Jeſu von der 
erſten Verfündigung des Himmelreiches bis zu der in Verſuchung, Enttäufchung und ge 
waltigem Entſcheidungskampfe gewonnenen Vollendung menſchlich begreiflich darzuftellen, 
ift und bleibt ihm die Perfon Jeſu, durch welche und in welcher allein das Himmelreich 
jur fiegenden Wahrheit und Wirklichkeit im Leben ward, die volllommene Gottesoffen: 6 
eg In ihm ift in Wahrheit der Kampf und MWiderftreit menfchlicher Abwendung 

bon Gott und Feindfchaft gegen ihn durch die Offenbarung göttlichen Weſens in menſch— 
licher Geftalt aufgehoben, die Kluft zwifchen dem heiligen Liebeswillen Gottes und dem 
menjchlichen Wibderftreben dagegen ausgefüllt, in ihr mitten in der inneren Auflöfung des 
Judentums und des Heidentums die Kraft neuen Lebens, der Miedergeburt des Einzelnen, 10 
der Völker und der gefamten Menfchheit gegeben. Nicht verftandesmäßig begreifen, nicht 
aus menſchlich bereit3 vorher Vorhandenem fonftruieren will er die Offenbarung Gottes 
in Chriſto, fondern ihre gejchichtliche Wahrheit will er anfchauen und aufzeigen, er will 
fie befreien von allem, was unzureichende und irrende menfchliche Auffafjungsweife, fromme 
Sage und fpäteres praktisches Bebürfnis der Gemeinde um diejelbe herumgefponnen haben. 15 
Als einen „Unitarier” wird man hiernach K. nicht bezeichnen dürfen. Jeſus ift ihm troß 
der konkreteſten Auffafjung feiner menſchlichen Eigentümlichkeit, feines menjchlichen Ringens 
mit der Verfuchung, feiner menjchlichen Schranken und feiner Enttwidelung aus der natür- 
lichen Unvollkommenheit zur fittlichereligiöfen Vollendung (Gefchichte J. III, ©. 626, 
630—635, 646—649) nicht nur der Größefte auf Erden, jondern der Sohn, „in welchem 20 
fih der Vater offenbart“, welcher aus der Kraft des in ihm wahr getwordenen neuen Vers 
hältniſſes zu Gott der Überwinder des Alten in Judentum und Heidentum, der Bringer 
des Himmelreich® und der Gottesfindfchaft für alle Welt geworden ift (a. a. D. ©. 649 
bis 652, 635—637, 665—667). ; 

Von dem Wunder im religiöfen Sinne unterfcheidet K. freilich jehr beftimmt das 25 
Machtwunder, das Zeichenwunder des bloßen Staunend. Er ſteht in dieſer Beziehung 
auf dem Schleiermacherſchen Satze: „wenn mit der Zeit eine Ausfunft über die Ent— 
ftehung diejer Erzählungen fich fände, dak das Wunderbare verjchtwände, jo wäre das feine 
Störung, fondern ein Gewinn für die rein menſchliche Auffafiung Jeſu“ (Geichichte Jeſu 
III. Bd ©. 236, vgl. Gefchichtl. Chriftus ©. 119). Aber auch in Bezug auf die einzelnen, bis 30 
in das Naturleben des Menſchen hinüberreichenden Wirkungen der neuen Offenbarung, welche 
die Zeugnifje der evangelifchen und der apoftoliihen Geſchichte berichten, leidet Keim nicht 
an irgendwelcher Voreingenommenbeit: nicht bloß die aus der Kraft des Gottesgeiftes 
und de3 Glaubens erfolgten leiblichen Heilungen, fondern ebenjo aud die Auferftehung 
Jeſu kann und will er nur aljo begreifen (Gefchichte Jeſu III, ©. 527—606, dritte Be: 35 
arbeitung ©. 358—364), mährend er überall, wo er die Spuren einer an Jeſu Worte 
mißverftändlih anfnüpfenden oder auf Grund jüdifcher und heidniſcher Vorausfegungen 
frei fich entfaltenden, das innerfte Weſen Jeſu verhüllenden, fein Wirken vergröbernden 
Sagenbildung erkennt, aus der Kraft tieferer Erfafiung der neuen Offenbarung feit und 
rüdfichtslos die Scheidung zwifchen Wahrheit und Dichtung, ewigem Kern und vergäng: 40 
licher Hülle Ten gr 

Entjcheidend bierfür wie für die Feſtſtellung eines menschlichen Fortſchreitens der 
Stellungnahme und des Erfennens Jeſu ift für K. in letzter Beziehung immer nur fein 
Urteil über die gefchichtlichen Quellen und Nachrichten über das Evangelium, auf welches 
jchließlich noch ein Blick zu werfen ift. Ausgangspunkt für diefes Urteil ift ihm Paulus, 45 
das unantaftbare gefchichtliche Bild der chriftlichen Glaubensgemeinfchaft, welches wir durch 
die unbezweifelten paulinifchen Briefe empfangen, die darin enthaltenen direkten Nachrichten 
und die daraus notwendig twerdenden Rückſchlüſſe auf die Perſon und Gejchichte Jefu. Hierin 
findet er wie die feite Grundlage für die evangelifche Gefchichte fo den enticheidenden Maß— 
ftab der Beurteilung aller anderen Nachrichten (Geſch. Jeſu I, S. 35—44), und in diefer so 
Beurteilung der Quellen verfäbrt er unbehindert durch eine dogmatifche Anfpirationstheorie 
nur nach fachlichen Gefichtöpunften. Vor allem meift er mit diefem Maßſtabe das Jo— 
bannesevangelium als Quelle für die Gejchichte Jeſu entjchieden ab. Er beftreitet nicht 
bloß den johanneifchen Urfprung und die geichichtliche Brauchbarkeit, fondern (über F. Chr. 
Baur bierin binausgehend) auch den epbefinischen Aufenthalt des Apoſtels. Das Evans 55 
geltum Johannis iſt nach feiner legten Meinungsäußerung darüber ce. 130 entjtanden 
und zwar im bewußten Gegenjat zum gnoftiichen Dofetismus, zu den Spitemen bes 
Saturninus und Baftlives, noch nicht des Valentinus und Marcion (Geſch. Jeſu, dritte 
Bearb. S. 38—46, vgl. I, ©. 103—172). Unter den Synoptikern bat K. unveränder: 
lich dem Matthäus den Vorzug gegeben, in welchem er eine ihrem bei weitem größeren so 
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Grundbeſtandteil nach ſchon 68, während des jüdiſchen Krieges, aber vor dem Ausgange 
desſelben, auf Grund ſchon damals vorhandener Quellen namentlich aber auf Grund 
mündlicher Überlieferung gefchriebene judenchriftliche aber heidenfreundliche Bearbeitung der 
Geſchichte Jeſu erblidt, die fich durch altertümliche Schlichtheit und Treue auszeichnet 

5 und nur teilweife Spuren eines Überarbeiters zeigt, welcher ſchon die Offenbarung Jo— 
bannis benußt und ſelbſt etwa 100 n.Chr. gejchrieben hat. Bei Matthäus ift troß ſchon 
eingetretener fachlicher Gruppierung der Neden und Thaten Jeſu, trotz mehrerer Vergrö— 
berungen und Mikverftändniffe doch im weſentlichen tendenzloje und de Bericht: 
erftattung (Geichichte Jeſu I, S. 46—70, dritte Bearbeitung S. 23—32, Urchriſtenthum 

10 ©. 221— 226). Das Lulasevangelium dagegen, gejchrieben ettwa gleichzeitig mit ber 
Überarbeitung des Matthäus, im Jahre 100 oder wenig fpäter, vor der trajanischen Ver: 
folgung, deren Beginn erft in der Apoftelgejchichte erfennbar ift, fegt den vollen Über- 
gang des Evangeliums auf die Heidenwelt ſchon voraus, fchreibt auch ſchon auf Grund 
eines bedeutenden fchriftlihen Materials, tendenziös, fritifierend, freier geftaltend, legt na= 

15 mentlich ein ebionitifches „Evangelium der Armen”, vielleicht auch jamaritanifche Quellen 
zu Grunde, ohne von mündlicher Überlieferung getragen zu werden, dient nur teilweiſe 
zur Ergänzung des erften Evangeliums, verfchleiert dagegen die richtige Darftellung des— 
jelben in vielen weſentlichen Beziehungen durdy einen vermittelnd paulinifhen Standpunkt 
(Geh. Jeſu I, S. 70—83, dritte Bearbeitung ©. 32—35. Über die Apoftelgejchichte 

|. Urchriſtenthum S. 59—89). Markus, welcher Matthäus und Lukas benußt und im 
Intereſſe ihrer Ausgleihung verarbeitet, jchreibt erft um die Zeit der anhebenden tra- 
janifchen Chriftenverfolgungen e. 115—120, trennt die Zerftörung erufalems, die dort 
nod) nahe mit der Wiederkunft Chrifti zufammengebörte, gänzlich von der letzteren, malt, 
auf des Lukas Wegen tweitergehend, nicht mehr den jchlichten Menſchenſohn, fondern den 

25 geheimnisvollen, von That zu That, von Wunder zu Wunder eilenden, den irbijchen 
Schranken faft ſchon entrüdten Gottesjohn, ſchreibt im Antereffe eines vom Judentum 
ausgehenden, aber die Welt umfafjenden Univerfalismus und verändert nicht bloß durch 
Weglaſſung der michtigften Reden Jeſu, mo fie feinem Univerfalismus zumiberlaufen, 
fondern auch durch teilweis recht — Verteilung der einzelnen Ausſprüche Jeſu das 

3o matthäiſche Bild Jeſu, ohne durch Benutzung älterer Quellen Weſentliches zu feiner Er— 
gänzung beizutragen (Geſch. Jeſu I, S. 83—103, dritte Bearb. S. 35—38, Urchriſtenth. 
„Die Heifenfatn des Marfus” S. 28—45). 

Kein Unbefangener, — wenn er auf einem anderen dogmatiſchen und kritiſchen 
Standpunkt ſteht, wird der Keimſchen Geſchichte Jeſu das Zeugnis einer ſeltenen wiſſen— 

35 ſchaftlichen Solidität und eines fo tiefen Eindringens in die Sache verſagen wollen, daß 
feiner Forſchung eine Stellung in der Leben-Jeſu-Litteratur gefichert ift, welche Fein Forſcher 
umgeben kann, mit welcher auch in Zukunft die Theologen ſich — — en haben 
werden. Ziegler. 

Keimann (Keymann), Chriſtian, ſächſiſcher Schulmann und Kirchenliederdichter, 
40 geſt. 1662. — H. J. Kämmel, Chriſtian Keimann. Ein Beitrag zur Geſchichte des Zittauer 

Gymnaſiums, Zittau 1856 (mo auch die ältere Litteratur verzeichnet ift); H. I. Kämmel in 
der AdB 15, 535 f.; Chr. Weisii, Memoria Chr. Keimanni, Zittau 1689; Schröter, Wert 
wirdige Erulantenhiftorie, Bubdiffin 1715, S. 150 ff.; ©. F. Otto, Lexikon der Oberlaufizifhen 
Scriftiteller, Görlig 1800. IL, 257. 411; III, 743; IV, 198; O. €. Koh, Geſchichte des 

45 Kirchenlieds und Kirchengejangs, 3. Bd, Stuttgart 1867, ©. 369—377; 8. Bd, 3. Aufl., 
Stuttgart 1876, ©. 286-290; E. Liere u. W. Rindfleifh, Geihichte und Erklärung der... 
Kirchenlieder, Berlin 1851, ©. 508. 260— 264; E. Bucruder, Der Gefangbuchsunterridht, Nürn- 
berg 1862, ©. 238—291; A. F. W. Fiſcher, Kirchenliederlexiton, Gotha 1878/9, I, 195. 312; 
II, 52. 248. 282. 449; K. Goedele, Grundriß zur Gefchichte der deutſchen Dichtung aus 

50 den Quellen, 2. Aufl. 3.Bd, Dresden 1887, ©. 175f. 213f.; W. Wadernagel, Gejchichte 
der deutſchen Litteratur, 2. Aufl. von E. Martin, 2. Bd, Bajel 1894, ©.271, Anm. 15; 
BP. Stöbe, Der Zittauer Organift Andreas Hammerſchmidt in den Mitteilungen der Gejell- 
ſchaft für Bittauer Geſchichte J. 1 (Bittau 1900), ©. 13; Gebirgsfreund (Bittau 1900), 
Nr. 6—8: F. Blandmeifter, Sächſiſche Kirhengeihichte, Dresden 1899, ©. 199; Ehr. 9. 

55 Peſcheck, Handbuch der Geſchichte von Zittau, Zittau 1834/7, I, 551; II, 322. 348. Das 
Diplom als faiferliher gefrönter Dichter ift von Kneſchke im Zittauer Programm von 1808 
— worden. Der Lorbeerkranz befindet ſich noch jetzt in der Zittauer Stadt» 
bibliothef. 

Ghriftian Keiman — jo fchreibt er fih, nicht Heymann — wurde am 27. Februar 
0 1607 zu Pankratz in Böhmen als Sohn des dortigen evangelischen Pfarrers und ſpäteren 
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Erulanten Zacharias K. geboren, befuchte das Zittauer Gymnaſium und bezog, mit wenig 
Geldmitteln, aber einem warmen Empfehlungsichreiben feines Rektors ausgeftattet, 1627 
die Univerfität Wittenberg, wo er ſich namentlich an den Grammatifer Erasmus Schmid 
und den Ajtbetifer Auguft Buchner anſchloß. Nachdem er im März 1634 die Magifter: 
würde ertworben hatte, wurde er im folgenden Monate zum Konrektor des Zittauer Gym: 6 
naſiums gewählt. In der durch Belt und Sriegsdrangfale ſchwer beimgefuchten Stabt 
verwaltete er 5 Jabre lang neben feinem Amte das Rektorat, das nach dem Tode des 
bisherigen Inhabers infolge der finanziellen Schwierigkeiten der Stadt unbeſetzt blieb. 
1639 wurde ihm das Rektorat übertragen. Bis 1645 binderten heftige Kriegsſtürme die 
friedliche Arbeit der Schule. Nach dem Kötzſchenbroder Frieden kamen zahlreiche Schüler aus 10 
Böhmen und Schlefien und K.s treue Arbeit brachte das Gymnafium zu neuem Gedeihen. 

Daneben war er als pädagogifher Schriftfteller thätig. Bereits 1639 ver— 
öffentlichte er die Arithmetica practica, 2 Jahre ſpäter ein „Nechen:Büchlein“, 1658 
eine neue Bearbeitung des „Wechjel-Büchleins“ des Zittauer Schulbalters und Rechen: 
meilters Gideon Hoffmann. Dazu fam ein „Compendium Logices“ und eine „Rhe- 
torica memoriae causa versibus inelusa“, die neue Auflagen erlebten. Dem 
—— Unterrichte dienten die „Tabulae declinationum“ (Lipsiae 1649), dem 
ateiniſchen das „Enchiridion grammatieum latinum (Jenae 1649). Beide erlebten 
neue Auflagen, letsteres auch Bearbeitungen von Elias Weiſe und Chriftian Weife (M. C. 
Fr. Wünſchmann, Gottfried Hoffmanns Leben und Bedeutung, Yeipzig 1895, ©. 93 bis 0 
116 u. ö.). In die Bibel führte die Mnemosyne sacra (Görlig 1646), in die Evan: 
gelien und Epifteln die Micae evangelicae (Zittau 1655). 

In den letztgenannten Schriften tritt K. auch als Kirhenliederdichter bervor. 
Schon im Baterhaufe dichterifch angeregt, von Buchner in die Beitrebungen von Martin 
ag eingeführt, verfuchte er ſich ald Student im poetiichen Schaffen. So erſchien 1630 35 
in Wittenberg die Historia Joannis Baptistae heroico metro comprehensa. In 
Zittau lieferte er zahlveiche weltliche und geiftlihe Schullomödien. Hier finden ſich einzelne 
Yieder verftreut, 3. B. in dem Weihnachtöfpiele vom Jahre 1645: „Freude, Freude über 

eude!” Am ———— wurde das Oſterlied: „Meinen Jeſum laß ich nicht“. Das 
Paſſionslied „Sei gegrüßet, Jeſu gütig!“ iſt eine Bearbeitung des Gedichtes des Bernhard so 
von Clairvaur ad latus Christi: Salve, Jesu, summe bonus! | Am 31. Juli 
1651 wurde er mit dem Faiferlichen Dichterlorbeer gekrönt. Der Zittauer Kantor Andreas 
Hammerſchmidt lieferte zu K.s Yiedern bald einfachere, bald reicher ausgeftaltete Weijen. 

K. jtarb am 13. Januar 1662, nachdem er noch 2 Tage vorher feinen Schülern als 
Versübung ein tief beivegtes Abjchiedstvort, „eines gelehrten Mannes leiste Rede aus feinem 85 
Grabe‘, diktiert hatte. Das Zittauer Gymnaſium gedenkt feiner noch jährlih in einer 
Abendfeier. Georg Müller, 

— 5 

Kelch |. Bo VI, ©. 412, 2—413, 57, 

Kelchentziehung j. Meſſe. 

Keller, Cellarius, Andreas, geb. 1503, geſt. 18. September 1562. — 4 
Ouellen: Fiſchlin, Memoria theol, Wirtb. Suppl. 46. 376; Schnurrer, Erläut. d. württb. 
K.:Ref. u. Gel.Geſchichte 39, 209; Nöhrich, Geſch. der Ref. im Elſaß, 1, 277, 375, 2, 19; 
Keim, Schwäb. Ref.“G. 24 ff. Bl. f. württb. KG 1888, 4ff., wo Ref. fein Lebensbild mit 
Analyje feiner Schriften gab. Württemb. KG (Stuttgart und Calw, 1892) S. 272 ff.; Ernſt 
und Adam, Katechetiſche Gejchichte des Elfafjes bis zur Nevolution, S. 98. 45 

Andreas Keller oder Gellarius war in Nottenburg a. Nedar, der Hauptitadt der 
vorderöſterreichiſchen Herrſchaft Hobenberg, dem heutigen Biſchofsſitz unweit Tübingen, ge: 
boren. Sein Bildungsgang ift noch unbefannt. Im Frühling 1524 erfcheint er als 
Prediger in feiner Vaterftadt, wo ſchon Johann Eberlin 1523 für die Reformation ge: 
wirkt hatte. Mit jugendlichem Ungeftüm und großem Freimut befämpfte er auf der so 
Kanzel der heutigen Kathebralticche das Papfttum und das ganze alte Wefen. Der Auf: 
enthalt des — Ferdinand und des Legaten Campegius in Stuttgart, Tübingen 
und vielleicht auch in Rottenburg nach dem Reichstag in Nürnberg 1524 machte feine 
Lage gefährlih. Er folgte einem Ruf als Helfer an ©. Peter in Strafburg, von wo 
er die Betvegung in der Heimat durch Veröffentlichung feiner in Nottenburg gehaltenen 55 
Predigten und weitere Schriften zu nähren ſuchte. Im Dezember 1524 wurde er 
Plarrer zu Wafjelnheim im Straßburger Yandgebiet, wo er feinen jeßt verfchollenen 
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Katechismus „Bericht der Kinder zu Waſelheim, in Frag und Anttvort geftellt durch 
— Keller, Diener des Wortes Gottes daſelbſt“ (Straßburg, Köpfel, 4 BL) ver— 
öffentlichte. 

Im September 1536 wurde K. Pfarrer in der mwürttembergifchen Amtsftabt Wild- 
5 berg auf dem Schwarzwald und nad) Einführung der Synodalverfafjung auch Superintendent. 
1542 wollte man ihn nad Straßburg zurüdberufen, aber die „Vifitation”, d. b. die Ober: 
kirchenbehörde hielt ibm zurüd, denn man ſchätzte ihm und zog ihm bei twichtigen Be- 
ratungen bei, jo bei der Frage der Stellung der Evangelifchen zum Konzil 1543/44 und 
bei der Beratung der Confessio Wirtb. Juni 1551. 8. gelang aud die Reforma— 

10 tion der Nonnen im Dominifanerinnenklofter zu Reuthin vor den Thoren von Wild: 
berg. Seine fpätere litterariſche Thätigkeit beichränkte fich auf Überfegungen, z. B. von 
Raymunds von Sabunde theologia naturalis 1550 und ber Vorreden von Brenz zu 
—— gegen Peter a Soto und zu Andreäs Schrift gegen Biſchoſ Hoſius von 

15 Sein Schwiegerfohn, der Sachſe Aug. Brunn von Annaberg, rühmt K. als tüchtigen 
ebräer. Er iſt aucd der Urgroßvater des Straßburger Theologen 3. E. Dannhauer 

(Bd IV, 460). G. Boſſert. 

Kellner, Eduard ſ. Lutheraner, ſeparierte. 

Kelter ſ. Weinbau. 

20 Keltiſche Kirche in Britannien und Irland. — Litteratur. Als Quellen- 
jammlung ift in erjter Linie zu nennen Councils and ecclesiastical documents relating to Great 
Britain and Ireland, ed. by Haddan and Stubbs, Orford vol. 1 (1869), 2,1 (1873), 2,2 (1878), 
3 (1871). Gildas Werke und Historia Brittonum des Nennius bei Mommſen, Chronica 
minora saec. IV—VII, 3, 1—222 (Berlin 1894). Baedae historia ecelesiastica gentis Ang- 

»5 lorum ed. A. Holder (Freiburg 1882). Die Sammlung The Tripartite Life of Patrick, 
with other documents relating to that Saint, ed. by Whitley Stokes (London 1837) enthält 
im 2. Bande Confessio und Epistola jowie neben anderem das gejamte auf Patrid begüg- 
fihe Material des Liber Ardmachanus, das zum großen Teil au in den Analecta - 
landiana vol. 1. 2 (Brüfjel 1882 ff.) vorliegt; die jüngeren Viten Patrids hat Colgan in 

sw Trias Thaumaturga sive Patrieii, Columbae et Brigidae acta (2ovanii 1647) gejammelt. 
Ueber Ausgaben der Vita Columbae fiehe unter Adamnan. Die in dem Wert Lives of the 
Cambro-British Saints ed. by W. J. Rees (Llandovery 1853) enthaltenen Viten britiſcher 
Heiligen jtammen aus junger Zeit (11. 12. Zahrh.), ebenjo p- Teil das Material in dem 
fogen. Liber Landavensis, herausgeg. von W. J. Need (Llandovery 1840) und neu (The 

30 Book of Llan Däv ed. by J. Gwenogvryn Evans) Orford 1893. Acta Sanctorum Hiberniae 
ex codice Salmanticensi ed. De Smedt et De Backer (Edinburg 1888) und Lives of Saints 
from the Book of Lismore, ed. by Wh. Stokes (Oxford 1890) haben auch nur relativ junges 
Material. Wertvolle kirchengeſchichtl. Daten bietet eine Reihe annaliftiicher Werke: für britiſch— 
walifhen Zweig Annales Cambriae ed. W.ab Ithel (2ondon 1860), deren ältefter Teil neu 

40 in Y Cymmrodor 9,152. (2ondon 1888). Für den irifch-fchott. Zweig: The Annals of 
Tigernach herausg. von Wh. Stofes in Revue Celtique 16—18 (Paris 1895—97); Annals 
of Ulster from a. D. 431 to a. D. 1540 ed. by W.M. Hennessy (Dublin 1887 ff.); Chronicon 
Scotorum ed. by W. M. Hennessy (2ondon 1866); Three fragments of Irish Annals, ed. 
by J. ODonovan (Dublin 1860); Annals of the Kingdom of Ireland by the 4 Masters, 

‚5 ed. by O’Donovan (Dublin 1856); Annals of Clonmacnoise, ed. by D. Murphy (Dublin 
1806); Chronicles of the Picts and Scots, ed. by W. F. Skene (Edinburg 1867). Die 
ältejte der irifhen Sammlungen ift die Tigernachs (get. 1088). Da die irijhen Quellen, 
aus denen die Notizen über Stand ftammen, jämtlidy /verloren gegangen find, dieje Duellen 
z. TI. anfcheinend felbſt ſchon Kompilationen des 8.—10. Jahrhunderts auf Grund älterer 

so Klofterannalen waren, jo ijt Har, dah die Angaben der Annalen über irifche Kirchengeichichte 
des 5. Jahrhunderts keinen entjcheidenden Wert befigen, ſofern fie zu den feit Mitte des 8. Jahr« 
hunderts allgemein in Irland acceptierten Anſchauungen über jene Periode ftimmen. Bis 
ins 10. Jahrhundert weichen diefe Sammlungen fait durdgängig um 2, 3, 6 oder 7 Jahre 
von einander ab, was fi) wohl daraus erklärt, daß die Duellen ihre Dftertafeln, in welche 

55 die wichtigſten Jahresereigniffe eingetragen wurden, auf verjchiedenen Ausgaben von Prosper 
Tiros Bearbeitung der Chronik des Euſebius-Hieronymus (443. 445. 451. 455; ſ. Mommſen 
in Chronica minora 1, 345fj.; 2, 180) aufgejept hatten, wodurd Jahr 1 und folgende einen 
verfchiedenen Wert in den verfjchiedenen Quellen hatten, was Kompilatoren nicht beadteten. 
Bei Verwertung von Notizen aus den welſchen Geſetzen (Ancient laws and institutes of 

so Wales, London 1841) und den irifchen (Ancient laws of Ireland, 4. Bd, Dublin 1865. 1869. 
1873. 1879) darf man nicht vergejien, daß erjtere Sammlung ficher erjt auß dem 10. Jahr» 
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hundert jtammt und die irischen Sammlungen jhwerlid älter find. — Warren hat in 
Liturgy and ritual of the Celtic Church (Orford 1881) um die Ausgabe des Stowe Missal 
alles gruppiert, was wir über die Materie befißen. Derj., The Bangor Antiphonarium 
(Zondon 1893. 1895 al® Band 4 u. 10 der Henry Bradshaw society). J. H. Bernard and 
R. Atkinson, The Irish Liber Hymnorum (London 1898, Bd 13 und 14 derf. Gejelljchaft). 5 
Waſſerſchleben, Bukordnungen der abendländ. Kirche, Halle 1851 ; derf., D. ir. Kanonenſamm— 
lung, 2. Aufl., Zeipzig 1885. Felire of — ed. by Whitl. Stokes (Dublin 1881); 
M. Kelly, Martyrology-of Tallagh (Dublin 1857); 3. 9. Todd u. W. Reeves, The Martyro- 
logy of Donegal (Dublin 1864); Wh. Stofes, The Martyrology of Gorman (London 1895) 
in Henry Bradshaw Society 3d 9. 10 

Darjtellungen und Unterfuhungen. Wibers, des Vaters der Keltiſchen Kirchen- 
geſchichte, Wert Britannicarum ecclesiarum Primordiae (1639, Antiquitates 1689) hat nur 
mehr hiſtoriſches Intereſſe. Schölls Schrifthen De ecclesiasticae Britonum Scotorumque 
historiae fontibus (Berlin und London 1851) fowie die Einleitung und Beigaben von Reeves 
zum Ausgabe von Adamnans Vita s. Columbae (Dublin 1857) und jeine Abhandlung The 15 

dees of the British Islands (Dublin 1864, auch in Transactions of R. J. A. Bd 14, 
119— 263) müfjen als bahnbrechend für fritifche Sorihung und Wertung der Quellen be» 
tradhtet werden, nur daß nicht allzuviele ihrer Nachfolger in dem Geijte weiter gearbeitet 
haben. Mit der keltifchen Kirche in Britannien und Irland beſchäftigen jih Ebrard, Die iriſch— 
ſchottiſche Miſſionskirche (GGütersloh 1873), Warren in Liturgy and Ritual S. 3—82 und 0 
2oof3, Antiquae Britonum Scotorumque ecclesiae quales fuerunt mores (Leipzig u. London 
1882). Für den britifden Zweig jind von —— zu nennen: E. J. Newell, Histo 
of the Welsh Church (Kondon 1895); H. Williams, Some aspects of the Christian ch 
in Wales during the fifth and sixth centuries (London 1895 aus Transactions of the Society 
of Cymmrodorion 1893/94 ©. 55—132); 3. Willis Bund, Celtic Church in Wales (London 25 
1897). Für keltifche Kirche in Irland: ©. T. Stofes, Ireland and the Celtic church 
(Dublin 1888); Th. Olden, Church of Ireland (Zondon 1895); Bellesheim, Geſchichte der 
tathol. Kirche in Irland, 1.Bd, Mainz 1890. Für Schottland W. Stene, Celtic Scotland, 
vol. 2 Church and Culture, 2. Aufl., Edinburg 1887; Bellesheim, Geſchichte der katholischen 
Kirche in Schottland, 1.Bd, Mainz 1883. Bon Einzelunterfuhungen find noch zu nennen: 30 
3.9. Todd, St. Patrick, Apostle of Ireland (Dublin 1864); B. Robert, Etude eritique sur 
la vie et l’&uvre de Saint Patrick (Paris 1883); von Pilugk-Hartung, Ueber Batrids 
Schriften, in Neue Heidelberger Jahrbücher 3, 71—87 (1893); deri., Die Kuldeer in 386 
14, 169 ff.; F. Haverfield, Early British Christianity in English Historical Review 11, 427 ff. 
(Zondon 1896); Fred E. Conybeare, The Character of the Heresy of the early British 35 
Church in Transactions of the Society of Cymmrodorion 1897/98, ©. 84ff. (Lond. 1899). 
Weitere Litteratur bei Warren Liturgy and ritual S. XIIIff. und Bellesheim, Kath. Kirche 
in Irland 1, S. XIX—XXXU. 

Mit dem Ausdrud keltiſche Kirche bezeichnet man die hriftliche Kirche, die fich vor der 
Ankunft von Gregord Abgefandten Auguftin (a. 597) in Teilen von Großbritannien und 40 
in Irland vorfand und noch einige Zeit neben der durch die römische Miffion ins Leben 
gerufenen römiſch⸗ ſächſiſchen Kirche ihre Selbititändigteit bewahrte. Ber ihrer Betrachtung thut 
man gut zu fcheiden zwiſchen ihrem britifchen Zweig, d. b. der keltiſchen Kirche im römtjchen 
Britannien und deren Fortſetzung in Wales, und dem irischen Zweig in Irland und dem 
heutigen Schottland (früher Alban). Die Geſchichte diefer Feltifchen Kirche fann man 45 
in 3 Perioden einteilen: 1. die Anfänge und früheſte Geftaltung der Kirche bis zur 
Wende des 5.16. Jahrhunderts; 2. ihre Entfaltung und Blüte bis zum formellen An: 
ſchluß an die römische Kirche, vom Beginn des 6. bis ins 8. Jahrhundert; 3. das all- 
mäbliche Verſchwinden ihrer Eigenheiten, 9.—-12. Jahrhundert. 

r 4 Periode. Die Anfänge und früheſte Geſchichte der Feltifchen w 
irche. 

a) In Britannien. Über die Einführung des Chriſtentums in Britannien gab es 
in erfter Hälfte des 6. Jahrhunderts in der britifchen Kirche felbft Feinerlei Kunde oder 
Tradition, wie wir aus Gildas ficher fchließen dürfen. Erſt nachdem die Sadfen in 
Auguftin von Canterbury einen Apoftel erhalten hatten (597) und der Streit zwifchen der 55 
feltiichen Kirche Britanniens und der neu gegründeten römiſch-ſächſiſchen ein & aßrbunbert 
gedauert hatte, taucht bei Beda (Hist.ecel. 1,4) die Yuciusfabel auf, die fih dann auch 
in der jüngeren Historia Brittonum findet und bis ins 12. Jahrh. immer weiter aus- 
geihmüdt wird. Die gänzliche Unglaubtwürdigfeit der Yuciuslegende wird allgemein zus 
gegeben; es ift höchſt wahrjcheinlich, daß dieſelbe augen Ende des 7. Jahrhunderts _ von co 
einem Vertreter der römifchen Ansprüche als ein Mittel, diefelben gegen die Briten zu 
ftügen, erfunden wurde (j. Mommfen in Chronica minora 3,115). Ebenſowenig tie 
aus einbeimifchen Quellen erhalten wir von auswärtigen Schriftjtelleen Auskunft auf die 
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gragen, woher, wie und wann das Chriftentum zuerjt nad) Britannien fam. Da auch die 
rgumente, welche Warren (Liturgy ©. 46—60) für Einführung des britifchen Chriften- 

tums ſpeziell aus griechifchen Kirchen in Lyon und Vienne aus Anlaß der Verfolgungen 
Marc Aurels anführt, wenig durchſchlagend find, jo wird man, zumal bei dem Fehlen 

5 jeder Tradition über beftimmte PBerjönlichkeiten, annehmen müfjen, daß nicht bewußte 
Miffionsthätigkeit ſondern der natürliche Verkehr das Chriftentum nach Britannien gebracht 
und bort verbreitet habe, wobei dann naturgemäß zunächſt an Gallien und den Nieder: 
rhein zu denken ift. Daß jchon im Beginn des 3. Jahrhunderts Chriftentum in größerem 
Umfang in Britannien vorhanden war, fann man aus den Stellen bei Tertullian und 

10 Origenes (f. Haddan and Stubbs 1,3) nicht jchließen wegen des rhetoriſchen Charakters 
der Stellen. Sicher dürfen wir aber annehmen, daß im Berlauf des 3. Jahrhunderts 
das Chriftentum große Fortſchritte in Britannien machte. Zwar kann die bei Gildas 
(. Chronica minora 3, 31) erhaltene Tradition der britifchen Kirche des 6. Jahrhunderts, 
daß die diofletianische Verfolgung Märtyrer in Britannien gejchaffen babe, wovon 3 nament- 

15 li) genannt werden, dies nicht beweifen, da gegen ein nennenstvertes Hinübergreifen diejer 
Verfolgung nad Britannien gewichtige Gründe fprechen (j. Haddan and Stubbs 1,6), 
wohl aber der Umftand, daß am Konzil von Arles (a. 316) drei britifche Bifchöfe, ein 
Presbyter und ein Diakonus Teil nahmen. Die uns erhaltenen Namen der Ortlichkeiten 
(. Haddan and Stubbs 1,7), woher dieſe — des britiſchen Chriſtentums 

» kamen (York, Lincoln, London), ſowie die bei Gildas genannten Orte der Märtyrer 
(St. Albans, Caerleon a. d. USE) zeigen deutlich, dak es die Städte und Stationen der 
römifchen Heerftraßen find, wo das Chriftentum zuerft feiten Fuß faßte. Genügende Zeug: 
nifje liegen dafür vor (j. Haddan and Stubbs I, 7—12), daß durchs ganze 4. Jahrh. 
eine wohl organifierte chriftliche Kirche in Britannien beftand, die in dauernder Berührung 

25 mit der übrigen Kirche, bejonders in Gallien, jtand und ſich als ein lebendiges Glied der— 
jelben fühlte. Unter den 400 und mehr zu Ariminum (a. 359) verjammelten occiden⸗ 
taliichen Bilchöfen muß eine größere Anzahl aus Britannien fich befunden haben, da Sul: 
picius Severus ausbrüdlich hervorhebt, daß die britifhen Biſchöfe im allgemeinen ebenfo 
wie die Gallifchen um ihrer Unabhängigkeit willen die von Konftantius gebotene materielle 

% Unterftügung ablehnten und nur 3 aus Britannien inopia propriü fie annabmen. Schon 
die Teilnahme am Konzil von Ariminum zeigt, daß die britische Kirche als Glied der 
abendländiichen auch in ihre Lebrftreitigfeiten gezogen wurde. So behauptet denn aud) 
Gildas an (j. Chronica minora III, 32), daß der Arianismus der britifchen 
Kirche Starke Wunden gefchlagen habe, welche Angabe man meift mit Bezug auf Zeug- 

3 nifje von Hilarius von Pictavium (c. 358) und Atbanafius (a. 363) möglichſt abzuſchwächen 
ſucht. Dafür, daß in der britifch-twelfchen Kirche noch bis ind 7. Jahrh. wenn auch nicht 
eigentlicher Arianismus jo doch in Bezug auf die Trinitätslehre nicht ortbodore Anſchauungen 
Duldung fanden, hat neuerdings Fr. Conybeare (Transactions of the Society of Cym- 
mrodorion 1897/98 ©. 84—117) beachtenswerte Argumente vorgebradt. Es läßt fich 

40 hinzufügen, daß auch in der irifchen Kirche, die ja eine Tochter der brittifchen ift, im 
6.17. Jahrh., außer dem ſchon von Gonybeare angeführten, Spuren für heterodore Anſchau— 
ungen in Bezug auf Trinitätslehre nicht fehlen. So es ift doch bemerfenstvert, daß in der in 
Nhuis in der Bretagne gejchriebenen Vita des Gildas — alfo in dem Klofter, wo Gildas 
570 feine Tage beſchloß und man Tradition über Gildas Thätigfeit in Jrland 565/66 haben 

45 fonnte — in der ſtark auftragenden Schilderung von Gildas Wirkfamkeit in Irland 
jpeziell berborgehoben wird elerum universum in fide eatholiea, ut sanetam trini- 
tatem colerent, instruxit (j. Chronica minora III, 95) ; bemerkenswert ift auch, daß 
der in ziveiter Hälfte des 7. Jahrhunderts eine Vita Patrieii jchreibende Muirhu Maceu— 
machtbeni bejonders herborhebt, daß Patrid in nomine sanctae trinitatis das Schiff 

50 bejtieg, daß er in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti getauft babe (j. 
Wh. Stofes Tripartite life II, 273. 276); am bemerfenswerteften ift wielleicht, daß noch 
eine viel jüngere Zeit die Tradition hat, daß Gregor d. Gr. den 597 geftorbenen Golumba 
von Hi wegen des Hymnus Altus Prosator vetustus im Verdacht gehabt babe, nicht 
ganz korrekt in Bezug auf Trinität zu denken (f. Bernard and Atkinson, The Irish 

65 Liber Hymnorum I, 64; II, 25). Wir werben aljo wohl zugeben müſſen, daß 
arianifche Anfchauungen in zweiter Hälfte des 4. Jahrhunderts in der britifchen Kirche 
teilweife Eingang fanden, daß diefelben bei dem Verſagen der mweltlidien Macht dort von 
384 ab, jeder im 5.16. Jahrhundert infolge der politiichen Verhältniſſe fehlenden jtraffen 
Gejamtorganifation der Kirche und der offenlundigen Duldfamfeit, die im 6. Jahrhundert 

co in der Eeltifchen Kirche gegen etwas abweichende Anjchauungen berichte, erft allmählich ab- 
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ftarben und vielleicht um 600 nod traditionell in der Taufformel Ausdrud fanden, wie 
Conybeare annimmt. 

Sicher ift, daß im 5. Jahrhundert der Belagianismus in die britiiche Kirche 
eindrang. Zeuge ift der Zeitgenofie Prosper in feiner Chronik mit den Worten zu a. 429 
Agricola Pelagianus Severiani episcopi Pelagiani filius ecelesias Brittanniae 5 
dogmatis sui insinuatione corrumpit. Sed ad actionem Palladii diaconi papa 
Caelestinus Germanum Autisidorensem episcopum vice sua mittit et deturbatis 
heretieis Britannos ad catholicam fidem dirigit (Chronica minora I, 472) vgl. Bo 1, 
249,11. Ausführlicheres wird über Germanus in Britannien berichtet in der uns erbaltenen, 
auch von Beda (Hist. ecel. I, 17—21) benugten, aus dem Ende des 5. Jahrhunderts 
ftammendben Vita Germani; darnach (j. Haddan and Stubbs I, 16ff.) wurde Ger: 
manus mit Lupus von einer gallifchen Synode auf Bitten einer britiichen Geſandtſchaft 
abgefchidt und machte dann einige Zeit jpäter, als pelagianifche Anfchauungen aufs neue 
die Oberhand zu gewinnen fehienen, eine zweite Reife, die zur völligen Ausrottung des 
Pelagianismus in der britifchen Kirche geführt haben joll. Ertwähnensiwert jedenfalls ift, 
* der hundert Jahre ſpäter ſchreibende Gildas den Pelagianismus nicht namentlich her— 
vorhebt. 

Die Miſſion des Germanus iſt auf ein Jahrhundert hinaus die letzte Nachricht über 
die keltiſche Kirche in Britannien. Schon um a. 360 waren die Angriffe der Pikten von 
Norden, der Skoten von Irland ber gegen das römische Britannien mit wechielndem Glüd 20 
geführt worden; die Einjegung eines comes litoris Saxoniei im Süden und Südoſten 
nod im 4. Jahrhundert zeigt, daß Anftürme noch von einer dritten Seite famen. Die 
Hauptmafle der in Britannien ftehenden Yegionen begleitete a. 383 den Ufurpator Marimus 
nad Gallien und Oberitalien; im Verlaufe der eriten beiden Dezennien des 5. Jahr: 
hunderts verlor das weſtrömiſche Reich mehr und mehr jeinen Halt in Britannien; ſich a5 
als Römer fühlende Briten mie ein gewifjer Konftantinus fuchten auf eigene Fauſt die 
hriftlichsrömische Kultur gegen die einftürmenden Barbaren zu balten. Vergeblich. Die 
völlige Umgeftaltung der politiichen Verhältnifje der Inſel durch die angeljächjiichen Er: 
oberer vollieg fih unaufbaltfam im 5. Jahrhundert, und damit ſchwand das Chriftentum 
im Dften der Inſel, aljo in feinen älteften und ftärfften Burgen mie York, Lincoln, so 
London, und wurde mit den unabhängig bleibenden Briten in die weitlichen Bergdiſtrikte ge 
trieben, wo e8 im 6. Jahrhundert allmählich wieder in unferen Gefichtsfreis tritt. 

b) Die Einführung des Chrijtentums in Irland. Hierüber eriftiert eine 
einheimifche Tradition, deren beide älteften Quellen kaum vor letztem Viertel des 7. Jabr- 
hunderts entjtanden find. Es find 1. die von Muirchu Maccumachtheni auf Wunjc des 5 
a. 698 gejtorbenen Bischofs Aed von Slebte gejchriebene Vita Patrieii und 2. die No- 
tigen, die ein gewiſſer Tirechan, ein Schüler des a. 656 geftorbenen Ultan von Ard— 
breccan, nad; dem was er von feinem Lehrer einjt gehört und in deſſen Bapieren über 
Patrik vorfand, zufammenitellte. Beide Denkmäler liegen in dem in feinen einzelnen 
Teilen zwijchen a. 807 und 846 gefchriebenen Liber Ardmachanus vor (j. Wh. Stofes, 40 
Tripartite life of Patrick II, 269 ff. u. 302 ff.) und beide haben, wie ſich aus äußeren 
und inneren Gründen leicht zeigen läßt, mancherlei Zufäge und Erweiterungen zwiſchen 
Abfafjungszeit und dem Anfang des 9. Jahrhunderts erfahren. Die in ihnen vorliegende 
einheimijche Tradition über die Einführung des Chriftentums in Irland iſt in Kürze 
folgende: Irland war a. 431 ein volllommen heidnifhes Land. In diefem 6 
Jahre jandte Papſt Gälejtin einen gewiſſen Palladius, um die beibnifchen ren zu be 
fehren ; derjelbe fehrte jedoch fofort wieder um und ftarb auf der Rückreiſe in Britannien, 
An feine Stelle rüdte jofort (e. 432) ein Brite Patricius, der in feiner Jugend Ge- 
fangener in Irland geweſen war: ihm gelang es in einer reich gejegneten Miffionsthätig- 
feti ganz Irland zum Chriftentum zu befebren ; er gründete allenthalben Kirchen, ordinierte so 
Bischöfe und Presbyter ; er ftarb (a. 459) alljeitig bochgeehrt als Haupt diefer Kirche, in 
ihr eine Art Metropolitanftellung mit Sit in Armagh in Ulfterland einnehmend. Aus— 
einander geben bie beiden Denkmäler in der Frage, von wo aus Patrid (a. 432) nad) 
Irland fam: nad der Vita von Germanus von Auxerre, wo er ſich auf einer beab- 
jihtigten Reife nah Rom aufhielt; nach Ultans Angaben dagegen hatte er eine Reife 55 
durch Südgallien nach Ytalien wirklich ausgeführt. Diefe Differenz kann füglich ganz bei 
Seite gelafjen werden, wenn man die Frage auftwirft: bat dieje mehr als 200 Jahre 
nah dem Tode des Mannes auftaudhende Tradition über die Pflanzung des 
—— in Irland auch nur Anſpruch auf Wahrſcheinlichkeit? Alles ſpricht 

gegen. “ 

_ 0 

- 5 
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1. Hat Patrid das zwiſchen a. 432 und 459 — oder gar 493, wie man fpäter 
annahm — vollbracht, was die Tradition ihm im 7. Jahrhundert zufchreibt, dann war 
er eine ganz hervorragende Perfönlichkeit, die man einem Martin von Tours oder noch 
befier Columba von Hi, dem Apoftel des Piktenlandes, vergleichen darf. Derartige große 

5 Miffionare binterlaffen wie große Feldherren einen Kreis von danfbaren Bewunderern und 
jüngeren Mitarbeitern, unter denen fich meijt einer findet, der das Bild des Glaubens- 
belden für die Nachwelt lebendig zu halten fucht: Sulpicius Severus für Martin von 
Tours, Cummene für Columba von Hi, Jonas für Columban von Lureuil, Willibald für 
Bonifaz; im der nächitfolgenden Generation ijt der Ruhm noch gewachſen, wie der Co— 

ı0 lumbas von Hi bei Adamnan und den in Norbhumberland thätigen Hienfern. Der 548 
geftorbene Finnian von GClonard, der Lehrer Columbas von Hi und Comgalld von Bangor, 
muß in feiner Jugend noch viele Zeitgenofien Patricks gekannt haben, wie der 704 ge= 
ftorbene Adamnan jüngere Genofjen GColumbas von Hi (geit. 597) noch fannte, und ein 
Golumba von Hi jowie Golumban von Yureuil ftanden Patric zeitlich faft jo nahe mie 

15 Colman und Genofjen auf der Konferenz in Whitby (664) dem Columba von Hi. Wie ift es 
nun zu berftehen, — bis Beginn des 2. Drittels des 7. Jahrhunderts nicht einmal der 
Name Patricks auftaucht, und er in. dem Briefe Cummians an Segene von Hi er— 
mwähnt twird (zwiſchen 633 und 636), um ihm die Einführung der Dionyſiſchen (!) Ofter- 
berehnung in Irland zuzufchreiben? Iſt es nicht auffallend, daß auf der Konferenz 

20 von Whitby (a. 664), wo man hauptſächlich mit hiftorifchen Argumenten gi wo die 
Iren fih auf den überfommenen Braud der Väter, auf Columba beriefen (ſ. Beda, Hist. 
ecel. 3, 25), nicht der Name des Patricius fiel, wenn jene aus Nordirland ftammenden 
Männer ihn als Gründer des irifchen Kirchenweſens und damit als Urheber ihrer Dfter- 
berechnung gefannt hätten? Und nun Beda: vom Urfprung des Chriftentums in Irland 

25 weiß er nichts als die fpäter zu erwähnende Nachricht Prospers, wonach die Iren a. 431 
ihon Chriften waren (Hist. ecel. 1, 13). Dies Schweigen über Patrid als Heiden- 
apoftel Irlands bei Beda in der Kirchengejchichte der Angeln ift um fo auffallender, als 
Beda in dem vor Abfafjung der Kirchengefchichte fompilierten Martyrologium aus anderen 
Quellen zum 17. Mär; In Scotia S. Patrieii confessoris notiert. Bei dem Charafter 

0 Bedas und jeiner Vertrautbeit mit den Firchlichen Verhältniffen Nordirlands können 
wir jein abjolutes Schweigen über Patrids Thätigkeit als Apoſtel Jrlands nicht durch 
die Vermutung erklären (ſ. Loofs, Antiquae Br. Sc. ecel. p. 51), daß er den Heiden 
apoftel Patrid für identisch gehalten habe mit dem bei Prosper genannten erſten Biſchof 
der a. 431 drijtlihen Iren. Bedas offenktundiges Anterefje für die Anfänge des 

35 Chriftentums auf den britiſchen Inſeln — aus dem beraus er die Yuciusfabel ſowie 
Nachrichten über Nynias Thätigfeit bei den Sübpikten und Columbas Wirken bei den 
Nordpikten giebt — hätte ihn ficher bewogen, die nadte Notiz aus Prosper mit etivas 

leiich und Blut aus der irifchen Tradition über die Chriftianifierung Irlands zu ums 
leiden, wenn er eine foldhe gefannt hätte; bat er es doch nicht verſchmäht, die irische 

40 Tradition über den Urfprung des eigenartigen Mutterrechts der Pilten ausführlich zu geben 
(Hist. ecel. 1,1). In Nordirland kann nah all dem im 7. Jahrhundert eine Tra- 
dition über einen Begründer des iriichen Kirchenweſens Namens Patrick aljo nicht be- 
ftanden haben. In Nordirland, in Armagb, foll aber Batrid gerade feinen 
Sit aufgeihlagen und fein Leben befhloffen haben. Und die erjten 

Nachrichten hierüber ftammen — da Muirhu Maceumachtheni der Verfaſſer der 
älteften Vita Patrieii bei Wicklow zu Haufe ift und fein Auftraggeber Ned im Kloſter 
Sletty in Queens County in der Nähe des heutigen Carlow (f. O' Donovan, Annals of 
Ireland I, 300, Anm. e) — aus Südirland, wo man um 634 die römische Diter- 
berechnung angenommen batte, von wo dann die erite Nachricht über Patrid als Ein- 

60 führer des Dionyſiſchen (!) Oſtereyklus nach Nordirland gejchidt wurde. Iſt dies alles nicht 
verkehrte Welt, wenn die Tradition des 7. Jahrhunders über Patrid auch nur in Haupt: 
umrifjen die thatfächlichen Vorgänge des 5. Jahrhunderts wiedergäbe? Man verfnüpfe 
ferner Muirchus Klage über die Unficherheit der Nachrichten von Patrid (Stofes, Trip. 
Life II, 269) mit der Farblofigfeit und Inhaltsloſigkeit feiner Darftellung über Patrids 

65 Thätigkeit in Irland, die faft ganz nach berühmten Muftern gejtaltet it (ſ. Schöll ©. 66 
und 6. T. Stofes, Ireland and the Celtie church ©. 75ff., 94ff.): es iſt dieſe 
ältefte Darftellung nur das abſtrakte Schema eines irischen Heidenapofteld. Daß man im 
7. Jahrhundert Patrids Grab nicht Fannte, bezeugt Tirechan (j. Stoles, Trip. Life II, 
332); in einem jüngeren Zufag wird dann mitgeteilt Colombeille Spiritu sancto 

co instigante ostendit sepulturam Patrieii et ubi est confirmat, id est in Sabul 
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Patrieii (a. a. D.), währen Adamnan um 688 davon nichts weiß, obwohl er ein ganzes 
Bud) den prophetieis revelationibus und ein anderes den angelieis visionibus feines 

elden widmet; andererſeits läßt der Verfaſſer eines vor a. 730 gejchriebenen Zufates zu 
irhus Vita, der im Liber Ardmachanus als zweites Buch gerechnet wird, den 

Apoftel in Dün — begraben fein (ſ. Stokes, Tripart. Life II, 298). Sat 6 
Patrid, was die im Laufe des 7. Jahrhunderts zuerft in Südirland auftauchende Tra— 
dition über die Chriftianifierung Irlands im 5. Jahrhundert vorausgejegt, von 432—459 
eine ähnliche Rolle für Irland und fpeziel in Nordirland gejpielt wie Columba 
er iM er 563—597 für Norbbritannien, dann find die angeführten Punkte volltommen 
rare . 10 

2. Ebenfo unbegreiflich wie das vollftändige Vergefien des Begründers der chriftlichen 
Kirche in Irland in diefer Kirche ſelbſt Schon im eriten Jahrhundert ihres Beftehens ift, 
daß die angeblich von Patrie gegründete irifche Kirche in fürzefter Zeit ihre Organifation 
fundamental müßte geändert haben, denn jobald im 6. Jahrhundert ſich der Schleier 
bebt, treffen wir eine blühende chriftliche Kirche in Irland an, die in ihrer Organifation 15 
ganz anders ausfieht ald fie Patrick kann gegründet haben und anders als die Batridlegende 
Feb annimmt. Es müßte eine Epiflopalfirche fein und fie müßte ala folche doch 
ähnlich von Patricks Sit Armagh abhängen, wie die von 563 an von Columba gegründete 
Kirche in Norbbritannien bis zum Eintritt äußerer Einflüffe von Hi abhing. Thatſäch— 
lih war die irifche Kirche, in tmelcher der 520 geborene und 597 geftorbene Columba auf: zo 
—— oder, um weiter zurückzugehen, in welcher der 548 geſtorbene Finnian von Clonard 
wirkte, alſo die iriſche Kirche ſeit Ende des 5. Jahrhunderts eine Kloſterkirche ohne 
Centralorganiſation, und ohne Spur, daß etwas wie die durch die Legende poſtu— 
lierte Patrickkirche vorausgegangen ſei. Wenn man den iriſchen Charakterzug des Feſt— 
haltens an der Väter Bräuche, wie wir ihn bei Columban von Bobbio, bei den Iren auf 5 
der Konferenz in Whitby und überall treffen, im Auge hält, und wenn man beachtet, daß 
die völlige Umgeftaltung der ir. Abtlirche des 6.17. Jahrhunderts in eine Epiſkopalkirche 
mehr als 400 jahre in Anfpruc nahm, nachdem theoretiſch die Epiſtopalverfaſſung accep- 
tiert war: liegt dann die Wahrjcheinlichkeit oder Möglichkeit vor, daß ſelbſt bei tief 
greifenden politifchen Umgeftaltungen — worauf nichts mweift — Pattricks angebliche 0 
Gründung in einem Menſchenalter ſich fo jollte geändert haben? Statt aljo immer wieder 
eine irifhe Epiffopalficche des 5. Jahrhunderts faft als ein Poſtulat der Vernunft zu 
fordern, muß man doch eher ſchließen, daß die erft in zweiter Hälfte des 7. Jahrhunderts 
auftretende Erzählung von der Chrijtianifierung Irlands in erſter Hälfte des 5. Jahr: 
hunderts nicht den Thatfachen entſprechen kann. Auch der immerfort berbeigezogene 35 
Catalogus sanctorum Hiberniae (j. Haddan and Stubbs II, 292) fann feine 
7 abgeben : er zeigt doch nur wie ein Ire im 8. een der die Patricklegende 
als Geſchichte nahm,  fih unbefümmert um hiftorische Wahrjcheinlichkeit und Möglichkeit 
die Dinge zurechtlegte, wobei er.gar das Patridzeitalter der ir. Kirche faft bis auf die legten 
Tage Finnians von Clonard und die Gründung des Kloſters Derry durch Columba berunter go 
führte (bis a. 543). Ebenfowenig ift der Gedanke, das am Schluß der Vorrede Muirchu 
Maccumachthenis zur Vita des Patrick ftehende dietante Aiduo Slebtiensis eivitatis 
episcopo (Stofes, Trip. Life II, 271) als Stüße für andere ald Klofterbifchöfe heran— 
aujiehen (j. Loofs ©. 61), ein glüdliher. Eine Stadt GSlebte gabs in Irland nicht. 

te irijchen Klöfter waren große Kolonien von zahlreichen Heinen Gebäuden und das 4; 
Ganze war mit Mauer und Wall umgeben : eivitas ift daher eine geläufige Bezeichnung 
in Irland für Klofter ſowohl in Annalen (4. B. Pascha in Eo civitate commo- 
tatur in Tigernachs Annalen zu a. 716 und Pasca commutatur in Eo eivitate in 
Ulfterannalen zu 715) als Heiligenleben (f. Reeves, Life of Columba ©. 357 Anm. a). 
Aed wird aljo in der Stelle einach als Klofterbiichof von Sletty bezeichnet, und in so 
allen annaliftifchen Werfen, die feinen Tod melden (Ulfterannalen zu 699, Chronicon 
Seotorum zu 696, Annals of Ireland zu 698), findet ſich der Zufat „Anachoret von Slebte“. 
Die irifche Kirche, wie fie im 6. Jahrhundert blübt, iſt felbft ein lauter 
Broteft gegen die im 7. Jahrhundert auffommende Legende über die 
Einführung des Chriftentums in Irland. 65 

3. Bon zahlreihen Punkten der Weitküfte Britanniens ift Irland bei Harem Wetter 
tbar: nicht nur im Norden von den Rhinns of Galloway und Cantire, von wo 

aus Agricola es fich a. (Tacitus, Agricola 24), ſondern aud von den Höhen von 
Nordiwales und von ©. Davids in Südwales, von wo der Anglonormanne Wilhelm 
Rufus es erblidte und zu einem Zuge dorthin ſich verlodt fühlte (Giraldus Cambrenfis, so 
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Itinerarium Cambriae II, 1). Es mußte im Altertum naturgemäß der Verkehr der 
Briten Sübweftbritanniend mit den fprachvertvandten Iren in Sübirland leichter und 
ficherer fein als mit in gleicher Entfernung von ihnen landeinwärts wohnenden britifchen 
Vollsgenofien, jedenfalls faum minder lebhaft ald zu Cäſars Zeiten zwiſchen der norb- 

5 galliichen und fübbritannifchen Küſte. Es bat daher nicht bloß vom 6. Jahrhundert ab 
zwifchen Wales und Sübdirland jener lebhafte Verkehr beitanden, wie ihn die Heiligenleben 
der Iren und Welſchen mwiderfpiegeln; wir haben zahlreiche irifche und britifche Zeugniſſe, 
daß er Jahrhunderte vorher ſchon ebenfo lebhaft war, ja daß vom 3./4. Jahrhundert an 
Irenniederlaſſungen in Südweſtbritannien, namentlih in Striben an der Severnbudht, 

10 vorhanden waren, die erit im 5./6. Jahrhundert infolge des in größeren Scharen in jene 
Striche einftrömenden britifchen Elements im britifchen Volkstum aufgingen (f. Zimmer, 
Nennius vindieatus ©. 85—93 und K. Meyer in Transactions of the Society of 
Cymmrodorion 1895/96 ©. 55ff.). ft e8 bei den engen Beziehungen zwifchen Süb- 
weftbritannien und Süboftirland und bei dem Umftand, daß im ganzen 4. Jahrhundert 

15 in Britannien eine geordnete chriftliche Kirche beitand, denkbar, dab Irland bi a. 432 
ein beidnifches oder auch nur mefentlich beibnijches Land blieb? Daß nun Irland, 
ſpeziell Südirland, vor Patrids Ankunft chriftlih war, darüber liegen auch in Irland 
jelbft noch Erinnerungen vor aus einer Zeit, ald die Patridlegende theoretiich allgemein 
acceptiert war. Es handelt ſich weſentlich um die Heiligen Declan (AA. SS. mens. 

2» Julii tom. 5, 590—608), Ailbe (AA. SS. mens. Sept. 4, 26—31), Ibar (AA. SS. 
April. 3, 173ff.), Kiaran (AA. SS. Mart. 1, 389 f.), Abban (AA. SS. Oet. 12,270 ff.), 
wozu Uſher, Antiquitates Brittan. ecel. (1587) ©. 408ff. zu vergleichen ift. In allen 
diefen Viten gilt Patricius geflifientlih als archiepiscopus Hiberniae, womit ihre 
Nedaktiongzeit beftimmt wird; zugleich find aber alle jene Männer Zeitgenofien, ja ältere 

5 und unabhängige Zeitgenofjen besjelben und gelten für ihre Gegenden als Heiden- 
apoftel; fie find teilmwerfe unter einander befreundet, und die beftimmt Lofalifierten reife 
ihrer Thätigfeit, die durch zahlreich angeführte lokale Zeugnifje ihres Kultus geftübt werben, 
liegen in den 3 füboftiriichen Küftengrafichaften Waterford, MWerford, Widlow und den 
dabinterliegenden Grafichaften Tipperary, Kilkenny. Es ift alfo der Strich, wo fich ganz 

so naturgemäß von Südweſtbritannien aus das Chriftentum zuerjt auf dem Wege des Ber: 
kehrs verbreiten mußte. Die Zeit, in welcher die in der Patridlegende liegende Anſchauung 
über — —— Irlands feſte kirchliche Tradition war, bat die zahlreichen in ge— 
nannten Viten liegenden Widerſprüche gegen dieſe Tradition nicht geſchaffen, ſondern vor— 
handene nicht aus der Welt zu ſchaffende lokale Überlieferung mit der neuaufgekommenen 

3 Anſchauung zu vereinigen geſucht. Und da find doch auch folgende Punkte noch be— 
achtenswert: Muirchu Maccumachthenis Vita läßt Patrid flüchtig in der Gegend des 
heutigen Wicklow landen, von wo er, ohne etwas zu thun (ſ. Stofes, Tripart. Life II, 
275), fofort nah dem Norden aufbricht, dort bleibt, ohne feinen Fuß je nad 
Südirland (Munfter, Leinfter) zu ſetzen. Ebenſo haben wir in den Noten Tirechans 

a0 den Verfuch, Patrids Thätigkeit in Nordirland (Connacht, Ulfter, Meatb) ausführlid zu 
ihildern (Stofes, Tripart. Life II, 303—330) und nur ein Sat meldet, daß er auch 
nah Munfter kam (a. a. DO. ©. 331). Die Annahme, daß diefe Männer über Patricks 
Thätigkeit in Südirland weniger wiſſen konnten, iſt unbaltbar: Muirhu Maccumachtbeni 
ſowohl als fein Auftraggeber Aed find ja gerade Sübdiren, von denen man eber annehmen 

4 muß, daß fie über Nordirland weniger unterrichtet waren. Auch die ganz offenfundige 
Thatſache, daß die Patridlegende von Südirland aus ſeit Cummians Brief Nordirland 
aufgedrängt wurde, im engften Zufammenbang mit dem Streben der Südiren, die wider: 
ftrebenden Nordiren zum Anſchluß an die römifche Kirche zu gewinnen, kann das fait 
gänzliche Schweigen über Patrids Thätigkeit in Südirland in den beiden älteften Denk— 

5o mälern der Legende nicht genügend erklären. In Südirland war man wohl geneigt, 
theoretiich Patrıd ala Apoftel Irlands anzuerkennen, der den weniger befannten Norden 
auch chriftianifiert habe und zwar von Armagh aus, um damit die Hauptftüge der wider— 
ftrebenden Partei, den Abtbifchof von Armagb, für den Anſchluß zu gewinnen: aber ihm 
eine thatjächliche Wirkſamkeit als Heidenapoftel in Sübdirland zuzumweifen, das erlaubten 

55 im 7. Jahrhundert in den Klöftern Südirlands mohlbefannte Traditionen über * 
Gründer nicht. — Noch ein weiteres Moment verdient bei Betrachtung der Zeugniſſe für 
Chriſtentum vor Patricks angeblicher Miſſion (a. 432—459) in Betracht gezogen zu 
erden. Eine der auffallendjten Erſcheinungen der ir. Kirchengeſchichte ift das Anfehen, 
welches Pelagius und fpeziell fein Kommentar zu den paulimifchen Briefen in Irland 

co genoß. Aus dem bei Beda (Hist. eccl. II, 19) teilweife erhaltenen Briefe des Papſtes 
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obannes IV. an die Norbiren erſehen wir, daß denjelben neben unrichtiger eier des 
fterfeftes vor allem Belagianismus vorgeworfen wurde, alſo a. 640. Diefer Vor— 

wurf erhält eine auffallende Beleuchtung durch folgende Thatſachen: die wohl im erften 
Viertel des 8. Jahrhunderts verfaßte iwifche Kanonenfammlung, die die Patriciuslegende 
fennt, citiert Stellen aus des Pelagius Kommentar mit Pelagius ait (f. MWafjerichleben, 5 
Sr. Kanonenfammlung 27, 13; 42,4) gan; tie Hieronymus ait oder Augustinus 
ait. Bei dem im Liber Ardmachanus vorliegenden und 807 geichriebenen * (fol. 
25—190) wird fol. 106 v. mit den Worten Ineipit prologus Pilagii in omnes 
epistolas zu den Briefen übergangen ; dann folgt fol. 107r Ineipit prologus Pilagii 
in aepistolam ad Romanos, und weiterhin (fol. 108v, 128r, 130v, 132r, 134 v ꝛc.) 10 
werden furze argumenta der einzelnen Briefe unter ausdrüdlicher Namensnennung des 
Pelagius gegeben: der unter den Merken des Hieronymus auf und gelommene (dur) 
Gaffiodor) verftümmelte Pelagiustommentar (MSL 30, 646 ff.) fennt nihts davon. 
In einer für altir. Sprachſtudien wichtigen, aus dem 8./9. Jahrhundert ftammenden 
altir. Hſ. der paulinijchen Briefe (Codex Wurziburg M. th. f. 12), befindet fich ein 
teild in irifcher teild in lateinischer Sprache gebaltener Interlineartommentar, defjen Haupt: 
quelle der unverftümmelte Kommentar des Belagius ift: derjelbe wird an mehr als 
900 Stellen namentlich citiert, Darunter mehr als 100 mal an Stellen, die in dem ver: 
ftümmelt erhaltenen Kommentar getilgt find, von denen aber einige ſonſtwoher infolge von 
Polemik bezeugt find. Ebenjo hat der zwiſchen 848 u. 858 in Luttich, Köln, Metz thätige 20 
Ire Sedulius Scottus (f. Traube, O Roma nobilis S. 42—50) ein Colleetaneum in 
epistolas Pauli binterlafjen; Quellen citiert er fehr felten, vergleicht man jedoch feinen 
Kommentar (MSL 103, 9—270) näber, jo fiebt man, daß Belagius, den er auch einmal 
namentlich nennt (Aliter secundum Pillagium] bei Migne a. a. O. 103, 19 oben), 
fein Hauptgewährömann ift, und zwar, wie Übereinjtimmungen mit der Würzburger Hſ. 2 
eigen, der unverftümmelte ag enge Zwifchen 23. März und 17. Mai 1079 
Schrieh in Regensburg ein re Marianus Scottus eine jegt in Wien befindliche (Cod. 
1247. Biblioth. Pal. Vindob., früher Cod. mss. Theol. CCLXXXVII) Hi. der Pau— 
liner Briefe mit Kommentar aus älterer Hſ. ab: bier lefen mir fol. 3b unter Ineipit 
argumentum omnium epistolarum quod Pelagius composuit benfelben so 
Tert, der im Liber Ardmachanus fol. 160v als prologus Pilagii in omnes 
epistolas fteht, und zum Tert der Briefe wird Pelagius rund 200 mal citiert, darunter 
Stellen, die in dem verftümmelten Kommentar fehlen, aber in der Würzburger Hf. oder 
bei Sebulius fich finden. Die irifche Kirche hat alfo im 7.—9. Jahrhundert den im übrigen 
Abendland damals verfchtwundenen unverftümmelten Belagiustommentar beſeſſen 5 
und wußte, daß Pelagius der Autor war; auf Grund diefer Thatfachen fie eine 
pelagianifche zu nennen, ware jedoch verkehrt, mie ſchon daraus hervorgeht, daß der in 
— Hſ. enthaltene Kommentar z. B. Rö 5, 15 direkt gegen Pelagius pole— 
lemiſiert. Des Pelagius Kommentar war, um ein von Gennadius von einem anderen 
Werte des Pelagius gebrauchtes Wort anzuwenden, studiosis viris liber necessarius, 40 
und mit der fchon berborgehobenen Duldjamteit der keltiſchen Kirche gegen abweichende 
Anſchauungen behielt man ihn bei, als von pelagianifhen Anſchauungen nicht mehr die 
Nede fein konnte. Es kann auch noch etwas anderes mitgewirkt haben. Gegenüber der 
ſonſt begegnenden Angabe, daß Belagius Britto oder Britannus nad) feiner Herkunft ge- 
weſen, bezeichnet ihn fein Hauptgegner Hieronymus zweimal ausdrüdlich ald Ire (Scot- 45 
torum pultibus praegravatus, progenies Scoticae gentis de Brittannorum vi- 
einia in MSL, 24, 682. 758), wozu das Angeführte eine Stütze geben kann. Die 
häretifchen —— hat der gegen a. 400 nad Rom kommende ernſte Mann aller: 
dings in Stalien gewonnen; aber wenn er aus einem chriftlichen Klofter Südoſt— 
irlands kam, dann ift e8 doch natürlich, dak er feine Werke ebenfo in die Heimat ge: so 
langen ließ, wie gegen Ende des Jahrhunderts der in Südgallien lebende Semipelagianer 
Fauftus Britto feine Schriften durch den Landsmann Rivcatus in die Heimat fchidte (f. 
MG Auct. antiq. tom. VIII,157). Es ift aber dann auch begreiflich, wie ein wenig Partei⸗— 
nahme für den gelehrten Landsmann unbewußt nocd in jpäterer Zeit in Irland nad) 
wirkte. Auf die Bildung in irischen Klöftern am Ende des 4. Yahrhundert3 twürfe es 55 
fein jchlechtes Licht, wenn aus ihnen der Mann hervorgegangen wäre, der auf der Synode 
in Serufalem (a. 415) fich in griechifcher Sprache verteidigen konnte, während fein Gegner 
Drofius nad eigenem Geftändnis (Liber apologeticus 6. 7) berjelben nicht mächtig 
war und eines Dolmeticherd bedurfte; es zeigte ſich uns, wie weit die griech. Bildung der 
irifchen Klöfter zurüdginge, die noch 400 Jahre nad Pelagius Tode einen Johannes so 

14* 
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Scotus Eriugena ausbildeten, der auf dem Kontinent ähnliche Schickſale wie Pelagius 
hatte. — Selbit wenn man nicht joweit gebt, in dem Anſehen, welches Pelagius in Ir— 
land noch im 7. und 8. Jahrhundert genoß, eine Stübe für Hieronymus Angabe zu fuchen, 
daß Pelagius ein Fre war, die angeführten Thatjachen find doch nur ſchwer oder nicht 

5 vereinbar mit der Anjchauung der Patridlegende, daß Irland 431 ein heibnifches Land 
war und daß Patrid von 432—459 es chriftianifierte und kirchlich ordnete. Durch 
Honorius und Zofimus war 418 im Machtbereich des römischen Staates und Stubles 
der Belagianismus tot gemacht ; 429 hatte ihm der von Göleftin abgejandte Germanus in 
Südbritannien ein Ende gemacht. Wie wäre die nachgeiviefene Stellung des Pelagius- 

10 fommentars in Irland gut anders zu verftehen, als daß der nad) 432 das heibnifche Ir— 
land chriftianifierende Patrid, der Freund des Germanus von Aurerre (!), ein Pelagianer 
war? War aber Sübdirland im erſten Viertel des 5. Jahrhunderts hriftlih, dann ift 
verftändlich, wie der für a. 429 in Südmweftbritannien bezeugte Pelagianismus auch nad) 
Sübdirland Eingang fand, auch wenn Pelagius fein re var. 

15 4. Zeigen diefe Ausführungen, daß die Grundanfchauung der PBatridlegende faljch 
ift und daß Irland, fpeziell das in enger Verbindung mit Südweſtbritannien jtehende 
Irland, um 430 wohl ein weſentlich chriftliches Land war, jo liefern uns ſprachliche 
Thatjachen einen Beweis, daß dies Chriftentum aus Britannien muß gelommen jein. 
Britiiche und irische Zunge find Dialekte des keltiſchen Sprachſtammes. Von Abweichungen 

20 in der Zautlehre jüngerer Zeit fönnen wir fürs 4. Jahrhundert 3 hervorheben: 1. Das alt» 
feltiiche lange & iſt im Sfrifchen erhalten, bat aber im Britannifchen eine über & noch ö 
gehende Ausfprache angenommen, jo daß altir. län, lar, mär im Altbrit. lön, lör, mör 
ft. 2. Die labiovelare Gutturalis (lat. qu) ift im Altir. einfache Gutturalis, gefchrieben ec, 
aber im Britifchen ausnahmslos p, fo daß altir. cenn, erann, mac altbrit. penn, prenn, 

3 map iſt. 3. Für die Yautverbindung sr, die im Srifchen erhalten ift, erjcheint im Bri— 
tiichen fr, jo daß dem altir. sruth, srön im Altbr. frut, froen entſpricht. Durch: 
muftern wir nun die mit dem Ghriftentum aus dem Lateinifchen ins rifche ges 
fommenen kirchlichen Lehnwörter ſowie die alten Kulturlehnwörter aus dem Yateinifchen, 
jo machen wir die Beobachtung, daß fie im Iriſchen nicht die Form tragen, die wir bei 

so Direlter Herübernahme aus dem Yateinischen im Altirifchen erwarten follten, jondern 
Umgeftaltungen auftweifen, die nur aus den angeführten Differenzen britifcher und irifcher 
Zunge erflärt werden fünnen. Wir haben unter anderm im Altir. 1. trindöit (trini- 
tätem), umaldöit (humilitätem), cartöit (caritätem), castoit (castitätem), altöir 
(altäre), caindlöir (candelärius), notlaie (nätälieia), popa (päpa), popall (päpilio 

3 Zelt); 2. altir. case (pascha), caille „Schleier der Nonne”, caillech „Nonne“ (pal- 
lium), elüm (plüma), coreur (porpura), cuthe (puteus), erubthir (prebiter aus 
presbyter); 3. altir. srian (lat. fr&num), srogell, sraigell (lat. flagellum), sroiglim 
(flagello), slechtan „Aniebeugen” (flectionem), slechtim (fleeto), sornn (furnus), 
sinister (fenestra), süist (fustis). Da das Iriſche die Laute ä, p in zahlreichen 

0 Fällen hat, auch f und die Verbindungen fr, fl, jo ift fein Grund erfichtlih, warum 
bei direkter Herübernahme genannter und anderer Wörter aus dem Lateinifchen das 
Iriſche dafür ö, ce, 8, sr, sl eingejeßt habe. Wohl aber erklärt fi die Erſcheinung, 
wenn diefe Wörter dur britiſchen Mund zu den Iren famen (f. Güter: 
bod, Latein. Lehnwörter im Iriſchen 1882, ©. 91ff.): naturgemäß fprachen diefe Briten 

45 die lat. ä wie ö; fie tbaten aber noch mehr: zu den ren in irischer Sprache zu reden 
fi bemühend und beobadıtend in zahlreichen gemein iriſch-britiſchen Wörtern die Differen 
von e:p (cenn :penn) und sr:fr (sruth : frut) übertrugen fie dieſe Differenz on 
die aus dem Lateinischen ins Britifche gefommenen Lehnmwörter und irifierten fie gleich- 
ſam aus ihrer britijchen Geftalt heraus, indem fie beim Srifchreden case für pase ſagten, 

50 wie es im Ir. cenn für brit. penn. hieß. In den angeführten Wörtern und foldyen 
leiher Kategorie haben wir aljo die ältefte Schicht der mit dem Chriftentum und chrift- 
icher Kultur ins Iriſche gelommenen Yebnmwörter, da nadı Belanntiwerden mit dem Chriften- 
tum und lat. Sprache weitere Wörter direkt aus dem Lateinischen ohne die erwähnten 
Umgeftaltungen ins Iriſche entlehnt wurden. Wie vereinigt fi nun dieſe fprachliche 

55 Thatfache mit der Patridlegende? Patrick jelbit war ja ein Brite; aber feine Gebilfen 
find nah der alten Vita Romanen aus Gallien (Stofes, Tripart. Life II, 273), 
nad; Tirehan Nomanen und Franken (a. a. O. ©. 305), nad) dem Catalogus Sanc- 
torum find die Bifchöfe feiner Zeit de Romanis et Franeis et Britonibus et 
Scotis exorti (f. Haddan and Stubbs II, 292), aljo doch wohl die Romanen und 

co Franken mitgebradyt. Hält man die Legende für Gejchichte, dann darf man doc dieſe 
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Angaben nicht über Bord werfen. Ganz unglaubwürdig ift aber, daß bei einer Chriftia- 
nifierung Irlands duch Patrid und feine romaniſchen Gehilfen von a. 432 ab der 
fprachliche Zuftand binfichtlich der Iatein. Lehntwörter im Altir. entjtanden wäre; er er- 
Härt fich aber ſehr gut, wenn das Chriftentum allmählich durch irifch redende Briten feit 
dem 4. Jahrhundert in Irland verbreitet wurde. Man kann noch ein fprachliches Moment 5 
anführen, daß die genannten Wörter wohl vor Patrids angeblicher Lehrthätigkeit ins 
Iriſche durch britifchen Mund kamen. Das Altbritannifche hatte fein altes langes ü 
ihon vor der Auswanderung der Briten nach Aremorica, d. b. alfo in erfter Hälfte des 
5. Jahrhunderts, zu ü refp. I gewandelt (ſ. Yotb, Les mots Latins dans les langues 
Britoniques 1892, ©. 67). Iriſch elüm (plüma), süst (füstis) beweiſen aber, daß 
die Briten noch volles ü in diefen Wörtern ſprachen und nicht ü oder i, da fonft die 
ir. Form celim, sist fein müßte. Alfo liegt hohe MWabrjcheinlichkeit vor, daß die ältefte 

h britifchen Mund gefommene Schicht lat. Lehnwörter im Srifchen vor erfter Hälfte 
des 5. Jahrhunderts eindrang. 

5. Zwei Schriften des angeblichen Apoftels Irlands find auf uns gelommen, die ı5 
jogenannte Confessio und die Epistola an den Britenregulus Goroticu8 (Haddan and 
Stubbs II, 296—319; Stofes, Tipart. Life II, 357—380). Beide liegen zufammen 
in 4 Hſſ. des 11. Jahrhunderts vor und das erftere, wichtigere Denkmal nod in dem 
zwilchen 807 und 846 gejchriebenen Liber Ardmachanus. Die 4 jüngeren Hſſ. find 
unabhängig von ber älteren, da in lehterer eine Reihe von Stellen, die nach Anhalt und 20 
Stil dem Driginal müſſen angehört haben, infolge Unleferlichkeit und Beichädigung der 
Vorlage, die der Schreiber wegen ihrer Altertümlichkeit als von Patrids Hand berrührend 
anjab, fehlen. Beide Denkmäler find offenkundig das Werk desjelben Mannes, der fich 
Patrieius episcopus nennt. Die Angaben, die diefer Patrictus über feine ‚Herkunft, 
feine Jugend und Yebensichidjale macht, bis er infolge von Vifionen zum episcopus % 
für Irland fich berufen glaubt, find die offenfundige Grundlage für die Darftellung der 
Jugendzeit des Patrids der Yegende bei Muirchu Maccumachtbheni, jo daß das Vorhanden: 
jein der Confessio für zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts feſtſteht. Dann ift aber an 
ihrer Echtheit und ber der Epistola aus fachlihen und ſprachlichen Gründen nicht zu 
zweifeln. Es ift ganz undenkbar, daß man in Irland oder fonftivo, wo man über so 
die Yebensarbeit Patrids dachte wie die Legende, Schriften wie die genannten dem 
Apoftel Irlands zwiſchen Ende des 7. und Beginn des 9. Jahrhunderts follte unter 
geihoben haben. Feder nun, der unbefangen beide Schriften lieft, wird dem Urteil 
Schölls (De eccl. Brit. Seotorumque hist. font. ©. 71) zuftimmen müfjen: Si vere 
Patrieius Confessionem seripsit indoctus profeeto ac rustieissimuss 
fuit nee omnino ille, quem summis posteri laudibus extollebant. 
Die Confessio jchließt mit den Worten haec est confessio mea antequam moriar. 
Sie ift das Werk eines Mannes, der auf ein langes Leben zurüdblidt, der fich bitter 
über Undank beklagt und gegen Vorwürfe der Anmaßung zu einem Berufe, zu dem er 
nicht befähigt jei, verteidigt, der droht Irland den Rücken zu wenden, weil er fich in feiner 40 
eigentlichen Yebensaufgabe dort gejcheitert fiebt. Er nennt fi im Eingang der 
Epistola zwar Hiberione constitutus episcopus, fügt aber hinzu etsi nune 
eontemnar a quibusdam und fagt dem entfprechend im Eingang der Confessio von 
fih contemptibilis sum apud plurimos; dazu ftimmt denn auch, daß er in der am 
Yebensabend verfaßten Klage: und Berteidigungsfchrift nicht die Spur einer Andeutung 45 
fallen läßt, daß er auch nur einen einzigen Biſchof geweiht habe oder ein Kirchenweſen in 
Irland eingerichtet habe. Es ift ganz klar, der biftorifche Batrid fann im 5. Jahr: 
bundert in Jrland nicht die Rolle gefpielt haben, die die Yegende des 
7. Jahrhunderts ihm zumeist; das tiderlegen feine eigenen Bekenntniſſe. Der 
biftorifche Patrid kann Ri noch aus einem anderen, ebenfall3 aus feinen eigenen so 
Schriften berborgehenden Grunde nicht der Gründer des irifchen Kirchenweſens geweſen 
fein. Aus wohlhabender Familie ftammend wuchs er, nach feiner eigenen Angabe, in 
einem leichtfertigen MWeltchriftentum bis zum 16. Jahre in Britannien auf, wurde dann 
durch plündernde Iren in Sklaverei geführt, wo er in Nordirland 6 Jahre Schweine und 
Schafe hütete; dies führte zwar eine innere Umwandlung in ihm berbei, aber en Ver: 55 
fehr in den 6 Yebensjahren (16—22), in denen am meijten gelernt wird, kann faum auf 
feine geiftige Ausbildung fürdernd eingetwirkt haben. Heimgekehrt wurde er von Träumen 
und Vifionen heimgefucht, daß er zum Apoftel Irlands beitimmt ei, wird aljo faum 
ernftlich die man elbafte Bildung nachgeholt haben, fo daß er ins höhere Mannes: 
alter mit bot mangelhafter Bildung eintrat. Dies bezeugt er im ber w 

_ Oo 
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Confessio jelbjt: nicht nur nennt er - wiederholt rusticus ober rustieissimus, 
jondern jagt in Bezug auf feine Bildung adpeto in seneetute mea quod in juven- 
tute non comparavi, nachdem er vorher — hatte ollim cogitavi seribere sed 
et usque nunc hessitavi: timui enim ne incederem in linguam homi- 

önum, quia non dediei sicut et caeteri qui optime itaque jure et sacras literas 
utroque pari modo combiberunt, et sermones illorum ex infantia nunquam 
motarunt, sed magis ad perfectum semper addiderunt. Nam sermo et lo- 
quela mea translata est in linguam alienam, sicut facile potest pro- 
bari ex saliva scripturae mea, qualiter sum ego in sermonibus instructus et 

ı0o eruditus (f. Haddan and Stubbs II, 298, 18ff.). Verhöhnt unb verladht (Rideat 
autem et insultet qui voluerit) bat man ibn in Irland wegen feiner mangelnden 
Bildung (Haddan and Stubbs IH, 309, 20); rhetoriei nennt er die höhnenden Gegner 
in Irland und tröftet fich, daß Gott ihn. stultum de medio eorum, qui videntur 
esse sapientes et leges periti et potentes in sermone et in omni re ewählt 

15 habe (j. Haddan and Stubbs II, 299, 26ff.). rifche Chriften, die Patrick befehrt hat, 
können diefe Gegner nicht geweſen fein; auch nicht Heiden, da eg nichts in den Klagen 
ſpricht. Schon feinen Beitrebungen, zum episcopus für Irland ordiniert zu werben, 
ftellten ſich Bedenken wegen feiner — Bildung bei Leuten entgegen, die ihm gar 
nicht feindlich geſinnt waren, wie er ſelbſt bezeugt mit den Worten multi hanc lega- 

20 tionem prohibebant ... non causa malitiae, sed non sapiebat illis, sieut 
etego ipse testor, iter illud propter rusticitatem meam (Haddan and 
Stubbs II, 310, Uff). Die von PBatrid felbft zugegebene mangelhafte Bildung wird 
durch feine beiden Schriften direft bezeugt: Hujus libri sermo ac stilus adeo est 
ineultus, impeditus, corruptus, ut ab aliquo linguae latinae parum perito aut 

35 compositus esse aut latine versus appareat jagt Schöll die Confessio dyarakteri- 
fierend (f. I. ©. 68). Schlimmer ift denn aud die lat. —— ſelten mißhandelt worden 
als von dieſem ſich zu * episcopus Hiberniae berufen glaubenden ehemaligen Schweine⸗ 
birten, ber feinen Mangel an litterarifcher Bildung aud darin verrät, daß er vom 
undertiten ind Taufendite fommt und durch ein Bibeleitat fih Hilft, wenn er unfähig 

so it, den ihm vorſchwebenden Gedanken Har auszubrüden. Und der Batrid foll die 
iwifce Kirhe im 5. Jahrhundert gegründet haben, in der vom 6. bis 
9. Jahrhundert hriftlihe und antike gelehrte Bildung vereinigt waren 
wienirgends im Abendlande in jener Zeit? — tggrserngpohweinunge 
daß die iriſche Kirche des 6. Jahrhunderts auf einer von außen hinein agenen Re= 

35 —— beruhe, iſt eine ganz unbegründete Fabelei, wie wir bei ram Va ber 
2. Beriode ſehen werden ; bie iriihe Kirche des 6. Jahrhunderts ift wielmehr die von 
auswärts u eeinflußte Entfaltung der Kirche des 5. Jahrhunderts. Früchte wie Finnian 
von Clonard, Columba von Hi, Comgell von Bangor, Columban von Bobbio, Adamnan 
und die Dicuil, Sedulius, Johannes Scotus Eriugena u. a. wären nicht auf dem Baum 

40 gewachjen, den "der biftoriiche Patrid gepflanzt hätte Die Legende des 7. Jahrhunderts 
über Einführung des Chriftentums in Irland im 5. Jahrhundert ift alſo audy mit den 
— atricks nicht vereinbar. 

6. Zu all dem tritt num das beſtimmte Zeugnis Prosper Tiros, der in feiner Chronik 
zu a. CCCCIV p. pass: (= 431) ſchreibt Ad Sceottos in Christum eredentes 

4 ordinatus a papa Caelestino Palladius primus episcopus mittitur. Prosper ging 
etwas nach Auguftins Tode (28. Aug. 430) nad) Rom und brachte von dem am 27. Juli 
432 geftorbenen Caeleftin (f. Ducheöne, Liber pontificalis I, 231 Note 7) einen Brief 
an die galliichen Bifchöfe nah Maffilia; er war alfo aller Wahrfcheinlichkeit nach 431 
in Nom, als das Ereignis ſich abſpielte. Die erjte Ausgabe feiner Chronik veranftaltete 

50 der in Maffilia lebende Prosper a. 433 und in ihr findet ſich obige Mitteilung, die neben 
der Mitteilung über die Verurteilung des Nejtorius auf der Synode zu Ephejus die 
einzige Aufzeichnung zu dem Jahre 431 ift. Wir haben aljo eine Nachricht von einer 
Sicherheit und Glaubwürdigkeit, die nichts zu wünſchen übrig läßt, und, fie beftätigt das 
im ae ea aus mancdherlei Gründen (2—5) getvonnene Ergebnis, daß die Iren 

55 431 chriftlich waren, wohl ſoweit riftlich, tie zur Zeit Martins von Tours Gallien konnte 
hriftlidh genannt werden. Wenn wir uns an die unter Punkt 2 berührte Organifation 
der irifchen Kirche im 6./7. Jahrhundert erinnern, ift klar, was primus episcopus fagen 
will: er war gegenüber den Miſſions⸗ und Klofterbi höfen der iriichen Kirche des 5. Nat 
hundert3 nach Prospers Anficht der erfte kanoniſch ordinierte Bifchof. Der Wert der 

so Nachricht in Prospers Chronicon kann dur eine fcheinbar widerſprechende Angabe in 
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einem etwas jüngeren Werke desfelben nicht erjchüttert werden. Noch zu Lebzeiten von 
Caeleſtins Nachfolger Xyſtus (geft. 440) jchrieb Prosper, wahrſcheinlich 437, gegen bie 
Collationes Patrum des Gafjian den Liber contra Collatorem, in welchem ſich ein 
überfchtvenglicher Panegirikus auf Gaeleftin findet (MSL 51, 273, 18—274, 16), ber die 
Worte enthält nec vero segniore cura ab hoc eodem morbo (Belagianismus) Bri- 5 
tannias liberavit, quando quosdam inimicos gratiae solum suae originis oceu- 
pantes etiam ab illo seereto exelusit Oceani, et ordinato Scottis episcopo dum 
Romanam insulam studet servare catholicam feeit etiam barbaram Christianam. 
Soll diefe Rhetorik von a. 437 beweifen fönnen, der rubig berichtende Chronift bon 
a. 433 babe nicht —— was er zum Jahr 431 ſchrieb? Sicher dürfen wir annehmen, 10 
daß Prosper feine Kunde zugegangen war, daß Palladius fofort unverrichteter Sache um: 
fehrte und ftarb, was wichtig ijt wegen der Vertvendung, die die Patridlegende von ber 
Balladiusmiffion — ad hanc insolam convertendam (Stofes, Trip. Life II, 272) 
jagt fie Prospers Worte entftellend — macht. Vielleicht dürfen wir fogar folgern, daß 
um 437 dem Prosper ein regen erfter Bericht des 431 nad Irland als primus 16 
episcopus egangenen Palladius vorlag, dem er Ausbrud geben wollte. = das 
christianam ift die Antitheje zu barbaram hauptſächlich verantivortlih zu machen, bie 
der Antithefe Romanam und catholicam entſpricht. Wollte man aus Folen rhetori⸗ 
ſchen Wendungen zwingende Gründe gegen einwandsfreie hiſtoriſche Zeugniſſe herholen, 
dann würde man aus Juvenals Ausruf um a. 90 arma quidem ultra litora Juber- 20 
nae promovimus (Sat. II, 14) oder De conducendo loquitur jam rhetore Thule 
(Sat. XV, 112) fonderbare Schlüffe ziehen. Für die Glaubwürdigkeit der ſchlichten Notiz 
der Chronik gegenüber der Phraſe des Panegyrifus kann auch nod das Moment anges 
führt werben, daß es doch nicht Sitte war „Biſchöfe“ zu weihen für Länder, wo «8 Feine 
Chriften gab. Ein lehrreiches Beilpiel aus den Tagen Gregors zeigt den Weg. Als a 
Gregor den Entjchluß gefaßt hatte, die Angeln fürs Chriftentum zu gewinnen, misit 
servum Dei Augustinum et alios plures cum eo monachos timentes Dominum 
praedicare verbum Dei genti Anglorum, indem er in Ausficht nahm, si ab 
Anglis susciperentur, ben Yuguftin eis episcopum ordinandum (Beba, 
Hist. ecel. I, 24). Auguftin läßt fih mit 40 Mann an der Hüfte von Kent nieder: 30 
fie predigen, werben aufgenommen, gewinnen den König, bauen Kirchen, reitaurieren Ruinen 
von Kirchen aus der Römerzeit, der König macht Schenkungen (Beba, 1. 1. I, 25—26). 
Da geht Auguftin nach Arles, läßt fich zum archiepiscopus gentis Anglorum ordinieren 
und ſchickt, nach Kent zurüdgefehrt, continuo Romam Laurentium presbyterum et 
Petrum monachum, qui beato pontifici Gregorio gentem Anglorum fidem 8 
Christi suscepisse ac se episcopum factum esse referrent Geda, 1. 1. I, 27). 
Die Annahme, daß Papſt Gaeleftin einen einfachen Diaconus — was Palladius a. 429 
nod war — jollte zum Biſchof ordiniert und in ein als heidniſch geltendes Land geſchickt 
haben, ift an fich ganz unglaubwürdig; Prospers Nachricht zum Jahre 431, zu der bie 
Erwägungen unter Bunft 2—5 ftügend binzutreten, bleibt alſo unerjchüttert. Ihr gegen- 40 
*. it die im 7. Jahrhundert aufkommende Legende in ihren Grundanſchauungen un: 

ar. 
Welches ungefähre Bild können wir uns nach all dem von der Einführung bes 

Chriftentums in Irland machen? wie verhält ſich der biftorifche Patrid zu dem Kalle: 
dius Prospers und welches war feine Rolle in der irifchen Kirche des 5. —— 46 
ubörberfi müſſen wir anerlennen, daß der hiſtoriſche Patricius und adius bei 
rosper identiſch ſind; aus mancherlei Gründen: a) nach Prospers ſicherem Zeugnis geht 

Palladius a. 431 von Rom nad dem chriſtlichen Irland und a. 432 iſt nach allgemeiner 
fefter Tradition der Iren Patricius nach Irland gelommen. Bei den damaligen Reife: 
elegenheiten wäre dies faum denkbar, wenn es fih um zwei verfchiedene Perfönlichkeiten bo 

Ite und die Beziehungen ziwifchen ihnen und Irland eriftierten, melde die Patrid- 
legenbe (j. Stofes, Tripart. Life II, 272) annimmt; bierzu fommt, daß Prosper gegen 
a. 437 nichts von einem Fehlichlagen des Palladius weiß, wie wir ſahen. Todds (Pa- 
trick ©. 392—399) Verſuch, die Schwierigkeit mit der Annahme zu heben, daß Patricius 
erſt etwa 440 nad Irland gekommen fei, ift nach dem vorliegenden Material unhaltbar. 55 
Gerade bei der offentundigen Schwierigkeit, die die Jahre 431 und 432 bieten und der 
Muirchu Maccumachtheni in der Vita dadurch aus dem Wege gebt, 4 er überhaupt 
feine Daten giebt, iſt es wenig mwahrjcheinlich, da das Datum 432 für Patrids Ankunft 
erit feit dem 11. Jahrhundert Hr ein älteres 440 eingetreten fei. Daß mit foldhen Mitteln 
die Yegende von den zwei verſchiedenen Perſonen glaubhaft gemacht wird, zeigt nur, wie 60 
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ſchwach es in diefem Punkte um ihre Glaubtwürbigfeit fteht. — b) Palladius geht a. 431 
ad Seottos in Christum eredentes ordinatus episcopus nad Irland, und ber 
a. 432 in Irland auftauchende Patricius nennt fich felbit mit Emphaſe Hiberione con - 
stitutus episcopus, ber allerdings über mangelnde Anerfennung Hagen muß, wie wir 

5 ſahen. — e) Palladius begegnet uns zuerft bei Prosper zum Jahre 429 in der fchon betrach⸗ 
teten Notiz Agricola Pelagianus, Severiani episcopi Pelagiani filius, ecelesias Brit- 
tanniae dogmatis sui insinuatione corrumpit. Sed ad actionem Palladii dia- 
coni papa Caelestinus Germanum Autisidorensem episcopum vice sua mittit et 
deturbatis heretieis Britannos ad catholicam fidem dirigit. Wenn mir die an ſich 

10 untergeordnete Stellung eines Diaconus in Rom beachten, ift die hier dem Palladius von 
einem in den Verhältnifjen jener Zeit ftehenden Manne zugejchriebene Rolle nur recht ver: 
ftändlich, wenn Palladius felbft ein Brite war und wenn er auf feinem Wege nad Rom 
zu Germanus von Auxerre Beziehungen angefnüpft hatte. Der biftorifche Patricius ift nach 
eigenem Zeugnis ein Brite und in Gallien geweſen (j. Haddan and Stubbs II, 

15309, 1—4); nad) der Vita ift er bei Germanus geivefen und Tirechan behauptet, 
Patrick habe felbft in commemoratione laborum gejagt, daß er 7 Jahre zu and und 
zu Wafler in Gallien und Italien zugebracdht babe (j. Stofes, Tripart. Life II, 
302, 19—23). — d) War Palladius ein Brite der Abftammung nad), der nad Rom 
gefommen, dann ift es wahrjcheinlich, daß der Name Palladius nur eine Romanifierung 

20 (Überjegung) feines Barbarennamens ift, wie fie in jener Seit — nad) Pelagius, Man- 
suetus, Faustus, Fastidius, Albeus u. a. zu jchließen — allgemein von den ihre 
Heimat verlafjenden Briten und ren vorgenommen wurde; und wir bürfen vermuten, 
daß fein britifcher Name eine Bedeutung wie „Eriegerifch, zum Krieg in Berührung ſtehend“ 
hatte. Nun beginnt Muirchu die Lebensbefchreibung des angeblichen Heidenapofteld mit 

25 den Worten Patrieius qui et Sochet vocabatur Brito natione in Britannis 
natus, und Tirechan giebt nach dem Buch feines Lehrers Ultan Succetus als einen 
Namen Patrids; der jüngere, irifche Fiaccd Hymnus weiß, daß dem Kinde der Name Suc- 
cat, beigelegt wurde und bei dem Scholiaften dazu ift noch die Notiz erhalten, dies ſei 
„britiſch“ und bedeute „deus belli vel fortis belli“, weil su im Britifchen fortis und 

30 cat bellum jei (Stofes, Tripart. life II, 412). Dies ift ziemlich richtig: Sucatus 
(man vergleiche Riocatus den britischen Landsmann des Fauftus, MG Auct. Antiq. VIII, 
157) entfpricht der Bedeutung nad) einem griech. eunöleuos aus su= ev und catus— 
rolsuos, und kommt als gewöhnliches Adjektiv mit den regelrechten lautgejeglichen Ent— 
mwidelungen in neuwelſch hygad „ready for battle, warlike“ vor. Es ift aljo Balla- 

35 dius eine römische Umfchreibung des britifihen Namens Sucatus, mie ſchon O'Brien (The 
Irish ecclesiastical Record 1887, 723— 731) richtig erfannte, ohne bei feinem Glauben 
an die Legende Nuten ziehen Ar fünnen; Sucat nahm entweder felbjt die Namensänderung 
vor bei feiner Reife nach Italien oder er ließ ſich, was bei feinem Bildungsgrad wahr: 
fcheinlicher ift, von Freunden das römische Äquivalent für britiih Sucat ſuchen. Als 

10 Sucat-Balladius a. 431 Rom ald ad Scottos in Christum credentes ordinatus 
episcopus verlaſſen hatte, war es natürlich, daß er beim Betreten der insula barbara 
die römifche Überfegung feines Namens fallen ließ und fich wieder Sucat nannte, 
welches ja auch genau die irifche Form in erfter Hälfte des 5. Jahrhunderts ift. So 
fommt 8, * in Irland der Name Palladius unbekannt blieb bis zur Bekanntſchaft mit 

45 Vrospers Werk, und die dee von zwei verfchiedenen Berfönlichkeiten leicht entjtehen fonnte. 
Woher hat nun diefer Sucat den Namen Patrieius, mit dem er fih in Confessio und 
Epistola jelbft nennt? Es wird feinem aufmerfjamen Leer der genannten Schriften ent= 
gehen, daß der biftorifche Patrick neben tiefer innerer Frömmigkeit auch, eine gute Dofis 
jener religiös überfpannten aber wenig gebildeten Menſchen eigenen Überhebung beſaß. 

so Beſonders bildete er fich viel ein auf feine angeblid; vornehme Herkunft, mit der es gar 
nicht foweit ber war: ingenuus sum secundum carnem, nam decurione patre 
nascor, vendidi autem nobilitatem meam, non erubesco neque poenitet, 
pro utilitate aliorum (Haddan and Stubbs II, 316, 15 ff.) fchreibt er an Coroticus und 
ut darem me et ingenuitatem meam pro utilitate aliorum (H. and St. II, 

65 306, 26) in der Confessio. In Nom wurde in jener Zeit an hohe Beamte des Reiches 
der Titel patrieius als perjönlicher hoher Abel —— indem der Berg Sun be⸗ 
en Sucat (Palladius) die Verhältniffe Roms auf das Kleine britijche dftäbtchen 
annabenta übertrug, wo fein Water Senator oder Bürgermeifter geweſen war, bielt er 

fich für berechtigt den Titel patrieius ſich beizulegen und trat fo in Irland als Sucat 
so Patrieius auf, in feinen Schriften ſchlankweg als Patricius. Wenn dieſe Bezeichnung 
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in die irijche Vollsſprache des 5. Jahrhunderts wirklich eindrang, dann lann nad) dem, 
was oben S. 312 über die Umg taltung lat. Namen im Jriſchen durch britiſchen Mund 
gezeigt iſt, der Name Patricius in vollötümlicher iriſcher Form im 7. Jahrhundert nur 
als Cathrige oder Cothrige erſcheinen. So wird denn thatfächlich in einer Reihe von 
_— Yan Fiacc u. a.), die Sucat ald Namen Patrid3 Tennen, angegeben, daß 5 
der Patrid der Legende auch den Namen Cothrige (Cothirthiaeus latinifiert) gehabt 
babe, und Tirechan führt die Ortsbezeichnungen Petra Coithrigi in Meath (Stofes, 
Trip. Life II, 310) und Petra Coithrigi in Caſhel in Munfter (a. a. D. 331) in 
Verbindung mit dem Batrid der —*— an, ohne eine Ahnung zu Ar daß die alte, 
durch 2 Jahrhunderte fortlebende vo tötümliche iriſche Bezeichnung biftorifchen Pa- 10 
trieius in Coithrige vorliegt. Die Bedeutung des Wortes —— iſt den Iren im 
7. und 8. Jahrhundert überhaupt dunkel, wie die wunderbaren Etymologien zeigen; 
namentlich fehlt ihnen jede Erinnerung im 7./8. Jahrhundert, daß Cothrige die reguläre 
Form ift, die ein Patrieius im 5  Scbehunbert annehmen mußte, und fie Betr etrachten daher 
Cothrige ald einen weiteren Kamen des Iegendenhaften Patricius. Nach dem ı6 
Aufkommen der Legende im 7. Jahrhundert ging das litterariihe Patrieius aufs neue 
im 8. Jahrhundert in bie irijche Sprache ald Pätrie über, jo daß fi Cothraige und 
Patraie in dem Fiaces Hymnus des 10. Jahrhunderts wie nbd. „teufliich” und „biabo= 
lich“, franz. chevalier und cavalier oder coutume und costume, engl. minster und 
monastery, bishop und episcopal zu einander verhalten; fie find die zu verſchiedenen 20 
58 in das Iriſche aufgenommenen iriſchen Geſtaltungen besfelben Namens: Cothrige 

die alte Bezeichnung des hiftorifchen Patricius des 5. Jahrhunderts, Patric die im 
8. Jahrhundert auflommende Erg nung bes im 7. Jahrhundert ausgegrabenen und zum 
ae ne 16 von ve Irlands umgeftalteten Patricius. 

Demnach läßt — von den ge _ und ber früheſten nn ug der feltifchen Kirche 25 
in rland folgendes B us Britannien, wo im eriten Viertel des 4. Jahr: 
bundert3 eine ——— Fe Kirche beitand, drang von ben ſüdweſtlichen Strichen 
im Laufe des 4. Jahrhunderts das Chriftentum nad den füböftlihen Strichen Irlands 
als natürliche Folge des engen Verkehrs in jener Zeit. Die eigentlihe Gründung einer 
über teitere Streden Irlands ausgebreiteten tlihen Kirche wird eine Folge fein jener 30 
eriten mächtigen Welle des Mönchtums, die fi) von der Mitte des 4. Nahrbunderts an 
über Gallien und Britannien ergoß und im Berlauf halbromanifierte chriftliche Briten in 
—— Zahl miſſionierend nach Irland führte. Dahin zeigt zweierlei: einmal das An- 

welches Martin von Tours in Irland genoß, fo groß, daß man es im 9. Jahr⸗ 
rc in Irland noch für angebracht hielt, den neuen Apoftel Patrick enge mit ihm zu 35 
verfnüpfen, ja ihn zu feinem Neffen zu machen; fodann zweitens die Organifation ber 
irifchen Kirche im ———— zur britiſchen, von der — a usgegangen iſt. Wenn es 
wahrſcheinlich iſt, daß in ordweſt⸗ Gallien das miſſionierende Mönchtum in den Tagen 

ins von —* im Bereich einer jet organifierten Epiffopalticche wie der gallifchen 
Störungen in den Firchenregimentlichen Einrichtungen berborrief, die im der Richtung der 40 
irifchen Kloſterkirche liegen (ſ. Hartung, Diplomatiſch⸗hiſtor. Forſchungen ©. 34 und Loofs, 
Antiquae Brit. Scotorumque ecel. ©. 67), dann ift es begreiflich, wie in Irland, wo 
es feine Städte und feine Gentralgewalt gab, die Vorfteher der Miffions- und Mönchs- 
nieberlafjungen in den einzelnen Stämmen, die in der Hegel auch zur herrſchenden Familie 
des Stammes gehörten, die firchenregimentlich en Funttionen dauernd in die Hände 15 
befamen und in der Hand behielten, aud wenn es die Verhältniffe mit ſich brachten, daß 
ſie den biſchöflichen Grad nicht hatten. Hat die Vikingerdrangſal im 9. Jahrh. die Iren 
vielfach nach dem Kontinent getrieben, ſo gewiß die Sachſendrangſal Britanniens ſeit Be- 
inn des 5. Jahrhunderts chriſtliche Briten ebenſo nach Irland wie nach der aremori- 
—3 Küſte in Gallien. Wie weit im Beginn des zweiten Drittel des 5. Jahrhunderts so 
(e. 433) das weftliche und nördliche Irland ſchon chriftianifiert waren, läßt fich nicht 
ausmachen. Bemerkenswert ift, daß der biftorifche Patrick an den beiden Stellen ber 
Confessio, wo er ausführlicher und unbefangen von feiner Abführung in die Gefangen: 
ſchaft nach Irland und feinem Hjährigen Dienft (a. 402—-408) in der heutigen Grafichaft 
Antrim redet (Haddan and Stubbs II, 296, 5ff.; 300, 16ff.), mit feinem Wort auch 65 
nur andeutet, daß dieje ren Heiden waren; es ift dies um jo bemerfenswerter, als 
er bie Piraten — waren wohl heibnijche Sachfen —, in deren Hände er bei der Flucht 
aus Irland nad Britannien fiel, im Gegenſatz dazu gentes nennt und nicht entjeßt 
genug von ihrem Heidentum reden kann, da fie ihm Opferbonig (immolaticum) geben 
wollten (j. Haddan and Stubbs II, 301, 16— 303,2). Man darf wohl fchliegen, daß so 
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um a.400 auch ſchon die Norboftküfte von Irland chriftlih war. In dies, ſoweit es mit 
Britannien in Berührung kam, weſentlich chriftliche Irland drangen auch die häretifchen 
Bewegungen des Arianismus und Pelagianismus, wie o. ©. 206, ff. u. 211,2 ff. bemerkt iſt. 

Eine bemerkenswerte Rolle fpielte im 2. Drittel des 5. Jahrhunderts in der irifchen 
5 Kirche ein Brite Namens Sucat. Er war nad eigener Angabe in dem mittelbritif 
Fleden Bannaventa, gelegen in der Nähe des heutigen Daventry (ſ. Academy, 11, Mai 
1895, ©. 402 ff.), geboren; wahrſcheinlich a. 386, da nad) der Confessio (Haddan and 
Stubbs II, 304, 10—17) zwilchen Geburt und Weihe zum Bifchof (a. 431) im ganzen 
30 +15 —= 45 Jahre liegen. Die Familie befaß eine gewiſſe Wohlhabenheit und war 

10 ſchon ſeit Generationen dhriftlich, da ſchon der Urgroßvater presbyter war (Haddan 
and Stubbs II, 296, 3). Der junge Sucat führte ein loderes Weltchriftentum und 
weiß von einer Sünde gegen bas 6. Gebot im 15. Zebensjahr zu berichten (H.a. St.II, 
304, 10ff.). Als er 16 Jahre alt war, alfo a. 402, wurde er plöglich von plündernden 
Iren aufgegriffen und ala Sklave nach Nordirland gejchleppt. Hier mußte er 6 Jahre 

15 (aljo a. 402—408) bei einem Iren die Schweine hüten. Er fand Muße über fein bis- 
beriges Leben nachzudenken, e3 ging eine innere Belehrung mit ihm vor und er verfiel in 
das entgegengeſetzte Extrem feines Fass Lebens: er übte Kafteiungen, hörte in Träumen 
übernatürlihe Stimmen, die ihm rieten davon zu laufen (H. a. St. II, 300, 17 ff.). 
Er kam an die See, wo ihn Heiden (wohl Sachſen) aufnahmen, die mit ihm in 3 Tagen 

20 in Britannien landeten, ihn dort 60 — herumführten, bis es ihm gelang ihnen zu ent= 
laufen und endlich in die Heimat zu gelangen a. 408/9 (j. H. a. St. II, 300, 26 bis 
303, 2). Hier trat er in den gei Hicen Stand, wurde diaconus; er befam Bifionen: 
zuerjt einen Traum nad; Art des Te 16, 8—-10 erzählten; in einer anderen Nacht 
erſchien ihm Chriſtus, in einer dritten der heilige Geift (H. a. St. II, 303, 5—804, 4), 

23 jodaf er ſich zum episcopus für Jrland berufen glaubte In der Heimat, 
wo man ben eraltierten, geiftig etwas bejchränften, mangelhaft gebildeten Mann durdh= 
ſchaute, ftellten fich der Biſchofsweihe Hindernifje aller Art entgegen (H. a. St. II, 304, 5 ff. 
310, 1ff.); Eltern und Bertvandte waren dagegen (H.a. St. II, 306, 18ff.). Er fuchte 
fein Ziel auswärts zu erreihen. Wenn man den Angaben Ultans bei Tirechan Glauben 

30 jchenfen darf, daß Sucat in commemoratione laborum jelbjt angebe, daf er 7 Jahre 
auf der Wanderung durch Gallien und Italien geweſen ſei (Stokes, Tripart. Life II, 
302, 19ff.), dann verließ er 38 Jahre alt ums Jahr 424 die Heimat und z0g die alte 
Völkerſtraße über Aurerre, wo er etwas bei Germanus verteilte, durchs Rhonethal, über 
Arles, der Küfte der Provence entlang über die Lerinischen Inſeln durch Oberitalien nad) 

Nom. Er bat feinen Barbarennamen Sucat unterbefjen romanifiert zu Palladius. Im 
Jahre 429 ift er nach Prospers Zeugnis in Rom. Hier wird er * Art tief religiöfer 
Leute, die von einer firen Idee beſeſſen find, eine große Geichäftigfeit entwidelt haben 
und durch den Umftand, daß feit 20 Jahren thatſächlich Britannien vom Reich gelöft 
und die Verbindungen Roms mit der britifchen Kirche ſchwierig geworden waren, einen 

0 größeren Einfluß gewonnen haben, als ihm nad) feiner mangelhaften Bildung unter nor: 
malen Berhältnifjen zugefallen wäre. Nach dem Gewicht, das er in der Confessio auf 
den Umftand legte, daß fein Water deeurio in einem britifchen Landſtädtchen geweſen 
war (j. o. S.216,50ff.), ift es möglich, daß er auch feiner Familie Einfluß und Stellung 
in Britannien den mahgebenden römiſchen Firchlichen Kreifen übertrieben bargeftellt bat. 

45 Auf jein Betreiben wurde nad Prospers Zeugnis a. 429 Germanus von Aurerre nach 
Südwejtbritannien zur Belämpfung des Pelagianismus gefchidt. Seinen Herzenswunſch, 
zum episcopus für Irland ordiniert zu werden, erreichte er nad) Prospers Zeugnis a. 431. 
Es liegt die Annahme nahe, daß bei diefer Weihe des britifchen Diafonus Palladius, der 
ſchon 6 Jahre in Irland zugebracht hatte, der Gedanke in Rom mitfpielte, damit zugleich 

so dem Pelagianismus in Sübdoftirland entgegenzutreten, um damit einen für Südweſtbritan— 
nien, wo Auguftin 429/30 ihn verbannt hatte, gefährlichen Anftedungsherd zu entfernen ; 
es läßt fich jogar die vorhin (S. 215,5) angeführte Stelle Prospers Contra Coll. dahin 
deuten, tvenn Prosper im Vorderſatz unter Britannias ſowohl die Romanam als bar- 
baram insulam meinte. Palladius, der auf der Reife wohl Germanus bejuchte, Fam 

55 a. 432 nad) Irland; die römiſche Überjegung feines Namens hatte er abgelegt, dafür aber 
infolge Überſchätzung der Stellung feiner Familie fi) den Titel patrieius beigelegt. Über 
feine Thätigkeit in Irland wiſſen wir im einzelnen nichts Sichered. Dürfen wir aus den 
Worten Prosperd Contra Coll. Schlüſſe ziehen, dann wird wohl Sucat Patricius zuerft 
an Erfolge geglaubt haben. Dieje könnten fich auf feine Thätigfeit gegen den Pelagianis- 

eo mus bezogen haben. Zur Anerlennung al® Hiberione constitutus episcopus brachte 
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er ed nicht: im Briefe an Coroticus Hagt er etsi nune contemnar a quibusdam und 
in der in Tobeserwartung gefchriebenen BVerteidigungsfchrift feines Lebens nennt er ru 
contemptibilis apud plurimos. Bejonders jeine überaus mangelhafte Bildung, welche 
die Glut der Überzeugung doch nur im Anfang verbergen konnte, wurde ein Gegenftand 
des Hohnes und Spottes feiner höher gebildeten Gegner (ſ. oben ©. 214,10), Er fagt in 5 
feiner Verteidigungsfchrift nichts davon, daß er irgend jemanden zum Bifchof geweiht 
babe. Wie weit Cothrige, vie die Jren den von Sucat angenommenen Titel irifierten, 
als Miffionar in — und Nordweſten von Irland ſich verſuchte, wo gewiß noch Ge: 
legenheit dazu war, läßt ſich aus der Confessio — und die kann allein in Betracht 
kommen — ſchwer jagen. Man muß, um die Sprache dieſes Denkmales nicht falſch ein= 10 
wrigägen, die Denfart des Mannes fich gegenwärtig halten. Es ift mönchiſch-asketiſche 

nichauung, wenn er von ber weltlichen Nichtung feiner Jugend jagt Deum verum 
ignorabam (H. a. St. II, 296, 5) oder Deum unum non credebam ab infantia 
mea, sed in morte et incredulitate mansi donee valde castigatus sum (H. a. 
St. II, 304,14 ff.). Wer wird aus dieſen Anfchauungen und nad) ſolchen Redewendungen 15 
aus Worten wie quatenus venirem ad Hibernas gentes Evangelium praedicare 
et ab inceredulis injurias perferre (H.a. St. II, 306, 23) ſicher auf Heidentum 
ſchließen? bejonderd wenn man fich erinnert, wie Patrid von wirklichem Heidentum redet 
(j. oben ©. 217,58). Auch die Stelle in der Epistola an den Corotieus ift nicht ficher 
beweiſend für Heidentum: Baſilius der Große, Gregor von Nazianz, Hieronymus, Auguftin 20 
haben berangetvachfen die Taufe empfangen, und & brauchen die neophyti in veste 
candida (H. a. St. II, 314, 16) nicht neugetaufte Heiden zu fein. Bei Patrid treffen 
wir Anjchauungsweife und Rede wie bei Salvian und anderen Männern, für die con- 
vertere ad Deum (Dominum) einfach bebveutet „ins Klofter geben” (ſ. Nachrichten der 
Gef. der Will. zu Göttingen 1895, ©. 148 Anm). Diefe Punkte verdienen Beachtung, 35 
wenn man aus der Confessio feitftellen will, wie weit der ad Seottos in Christum 
credentes als primus episcopus geſchickte biftorifche Patrid noch wirkliche Miffions- 
thätigfeit ausgeübt hat. 

Wo der biftoriihe Patrid in Irland fich niederließ, dafür find wir nicht ganz ohne 
Anhaltspunkt. Die Vita des Patricks der Legende läßt diefen in einem Hafen ad hostium so 
Dee d. h. iriſch Inber Dea bei heutigem Wicklow landen. Da nun die Legende nad) 
ihrer Tendenz nichts eiligeres zu thun bat, als den Patrick nad) dem Norden Irlands 
fommen & lafien, jo ift nicht abzujehen, warum Muirchu den Patric der Legende zweck⸗ 
[08 bei Wicklow landen läßt, wenn bier nicht ein alter Zug vom biftorischen Patrick er- 
halten ift. Hierzu kommt, daß Muirchu Maccumachthent der Verfaſſer der älteften Vita s5 
des legendenhaften Batrid im 7. Jahrhundert aus dem Gebiet der „Hi Garrehon, in the 
eastern part of the county of Wicklow, near the town of the same name“ 
(Reeves, Adamnans Life of Columba ©, LI Note e und Colgan, AA. SS. Hiber- 
niae I, 465, N. 31. 32) ftammt, wo fein Name an Kill-Murchon bei Widlow haftet 
und fein Gedächtnis am 8. Juni begangen wird. Diefer Muirchu —— bei Abfaſſung «0 
der Lebensbejchreibung des legenvenhaften Batrid fowohl die Confessio als Epistola 
des biftorijchen Sucat genannt Patricius. Auch Aed, der Klofterbifchof von Sletty, in 
defien Auftrag Muirchu fchrieb, war aus Südoftirland in der Nähe des heutigen Carlo 
am linken Ufer der Barrow, und Cummian, in deſſen mahrjcheinlich a. 634 gefchriebenem 
Brief an Abt Segene von Hi der erfte Hinweis auf den Patrid der Legende vorkommt, a5 
war ebenfalls ein Südire. In Südirland hatte man aljo das Material über den hiſtori— 
ihen Batrid: Confessio, Epistola und biographifche Nachrichten. Es ift daher wahr: 
jcheinlih, daß er an einem Ort in der Wicklower Gegend fich niedergelafjen, von hier 
jeine Anfprücdhe als Hiberione constitutus episcopus vertreten und bier nad fehl: 
geichlagenen Hoffnungen feine Tage beichlofien bat; am 17. März 459, wenn wir der so 
Angabe im Lurueil Kalender und den zuverläffigiten Angaben der Annalen Glauben 
ſchenken dürfen. Er wäre alſo 73 Jahre alt getvorden. So aufjehenerregend feine Rolle 
auch durch 2 Dezennien im chriftlichen Irland des 5. Jahrhunderts war, er blieb ohne 
Einfluß auf die wifche Kirche und geriet in Vergefienheit außer an dem Ort feiner ſpe— 
ziellen Wirkfamteit, mo man aus dem von ihm und über ihm hinterlafienen Material im 55 
7. Jahrhundert unter beftimmten Tendenzen einen Heidenapoftel für Irland fchuf, wie die 
Sachſen einen ſolchen jeit 597 in Auguftin von Canterbury und die Pilten in Nord: 
britannien von 563—597 in Columba von Hi befommen hatten. 

Die Frage, warum Patricius in der Confessio nicht von feiner Weihe zum epis- 
eopus durch Bapt Gäleftin redet, ift nicht ficher zu beantworten. In XVII. aetatis d 
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suae anno captus, ductus, venditus est in Hiberniam; in XXII. anno laboris 
magis relinquere potuit; VII aliis annis ambulavit et navigavit in fluctibus, 
in campestris locis et in convallibus montanis per Gallias atque Italiam totam 
atque in insolis quae sunt in mari Terreno, ut ipse dixit in comme- 

5 moratione laborum berichtet Tirechan (Stofes, Trip. Life II, 302) nad dem Buche 
Ultans. Dies fieht wie ein Exzerpt aus der Confessio aus. In unferer Überliefe- 
rung aber haben wir nur einen vagen Hinweis auf den Aufenthalt in Gallien (Had- 
dan and Stubbs II, 309, 3). Auch diefer Hinweis fehlt im Liber Ardmachanus. 
Da aber der Schreiber diefer Handfchrift durch et reliqua, et cetera und Hinweiſe auf 

10 die Unlejerlichkeit feiner Vorlage felbit bezeugt, daß die von ihm gebotene Kopie unvoll= 
ftändig ift, und da die im Liber Ardmachanus fehlenden Partien deutlich den Stempel 
der Echtheit tragen, fo fann an dem Hinweis auf Gallien, der auch durch eine Stelle in 
der Epistola geftüßt wird (j. Haddan and Stubbs II, 317, 16), nicht gezweifelt 
werden. Bei dem Stande der Überlieferung ift aber nicht ausgefchloffen, daß auch bie 

15 Quelle der anderen Hſſ. ſchon nicht lückenlos war, daß Patricius, der ja durch Eitieren 
von Bibeljprüchen abgelenkt mehrmals auf diefelben Dinge zurüdtommt, an einer anderen, 
in der Gejamtüberlieferung ausgefallenen Stelle deutlicher über feinen Aufenthalt auf dem 
Feſtland geredet habe, und daß Ultan eine vollitändige Hf. der Confessio gefannt hat. 
Aber aud dann hat Patrictus nad Ultans Zeugnis nicht von feiner Ordination durch 

20 Gaelejtin geredet, vielmehr trog mehrfacher Erwähnung der Schwierigkeiten, die fich diefer 
Ordination entgegen ftellten, im Dunkel gelafjen, wer ihm dieſe Woblthat ertwiejen: Dies 
fünnen wir, gerade wenn Gaeleftin ihm ordinierte, einigermaßen verftehen. E3 wäre viel- 
leicht ettva8 übertrieben, wenn man annähme, daß man a.432 in Irland auf das welt- 
lihe Rom mit demfelben Haß blidte, der die Briten a. 600 gegen die Sachen befeelte; 

235 aber bittere Gefühle mußten um jene Zeit noch die ren gegen das weltliche Rom begen, 
das mehr ald 300 Jahre aus nächiter Nähe tagtäglich die irifche Freiheit bedrohte und 
vielleicht mand einen Verſuch, von dem das überaus dürftige Material nichts überliefert, 
machte, ihr offen oder auf Umtegen (ſ. Tacitus, Agricola 24 Schluß) den Garaus zu 
machen. Wenn mir nun bedenken, daß die Einigung zwiſchen Auguftin von Canterbury 

30 und der britifchen Kirche, abgefehen von Auguftins verlegendem, hochfahrendem Weſen, im 
legten Grunde darum nicht zu ftande fam, teil die britiichen Biſchöfe in ibm den Ver— 
treter der verhaßten Sachſen ſahen, dann werden wir es begreiflicy finden, daß die chrilt- 
lichen Iren um 432 mit Miftrauen auf einen Abgefandten Roms blidten. Da fie doch 
damals mit gewiſſem Rechte einen ſcharfen Unterſchied zwiſchen geiftlihem und weltlichem 

3 Rom noch nicht machen konnten, mußte ihnen die Einmiſchung eines Abgeſandten des 
geiftlichen Rom in ihre kirchlichen Angelegenheiten als der Anfang der Einmifhung des 
weltlichen Rom in ihre politiichen Verhältnifje erfcheinen. Wenn aljo Patricius bei feiner 
Ankunft im chriftlichen Jrland a. 432 von feiner Ordination durch Gaeleftin Gebrauch 
machte, dann mußte er bald merfen, daf dies ein Mißgriff war. Da nun Gaelejtin, der 

40 ſchon 432 ftarb, den religiös überfpannten Briten Palladius (Sucat) faum aus eigener 
Initiative, jondern wohl nur auf des Mannes mehrjähriges Drängeln bin zum episcopus 
ordiniert und als primus episcopus ad Scottos in Christum credentes geſchickt 
hatte, und da Patricius ſelbſt infolgedeffen und nad feiner ganzen religiöfen Stimmung 
den Gaeleftin nur als ein äußerliches Werkzeug Gottes anfehen fonnte, der ihn perjünlid) 

45 in Träumen und Nifionen zum Apoftel Irlands berufen und ſchließlich feine Ordination 
durch Gaeleftin herbeigeführt hatte, jo ift begreiflich, wie bei dem alten, dem Grabe nabe 
jtehenden Manne Caeleſtins geringfügiger, rein äußerlicher Eingriff in fein Leben ab— 
geblaßt und vor dem Höheren, der ibm berufen, ganz zurüdgetreten tar. 

Darauf möchte ich fchlieglich noch hinmweifen, daß die im Liber Ardmachanus be: 
50 wahrten angeblichen Dieta Patrieii (j. Stofes, Trip. Life II, 301) in eine ganz neue 

Beleuchtung gerüdt werden. Sie anzugweifeln, weil ein in ihnen erhaltener Grundjaß 
mit ber irischen Kirche, wie fie angeblih von Patricius gegründet wurde, bis ind 7. Jahr: 
hundert und länger unvereinbar ift, gebt nicht an. Sie find ja in Wahrheit nicht in das 
Fundament der irischen Kirche eingemauert worden, wie man nad) Auflommen ber Batrid- 

55 legende annahm, fondern Anfichten eines Mannes, die man in Jrland zwiſchen 432—459 
befämpfte und verwarf. Auch das Curie lession Christe lession paßt gut zu dem 
Bilde des Mannes, der notdürftig Yatein radebrechte (j. oben S. 214,7 ff.) und ficher fein 
Griechiſch konnte. Selbit die Nachricht Muirchus, daß Patrid, ſowohl wenn ihm etwas 
gegeben, als wenn ihm etivas genommen wurde, gratzacham jagte (Stofes, Trip. Life 

so II, 291), paßt gut in das Bild vom biftorifchen Patrid, der aus doppelſprachigem 
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(romanifch-britischem) Gebiete ftammend neben Britifch wohl von Jugend auf den ro= 
manifchen Jargon von Bannaventa etwas Ffonnte, in welchem man gratzacham für 
lat. gratias agimus ſagte. Ob gerade jene rhetoriei, jene Spötter über Patrids 
mangelhafte Bildung, die ſelbſt die Bildung eines Pelagius vielleicht beſaßen (j. oben 
©. 211. 214), aus Bewunderung für den hiſtoriſchen Patrick diefe Erinnerungen an den 5 
Illiteraten aufbewahrt haben, darf man wohl füglich bezweifeln. 

e) Anfänge des Chriftentums in Nordbritannien, in Alban. Beda bes 
richtet (Hist. ecel. III, 4), daß ums Jahr 400 ein Brite Namens Nynia, der in Nom 
feine theologische Ausbildung genofjen hatte und Martin von Tours, vielleicht infolge per: 
fönlicher Berührung mit demſelben, tief verehrte, auf der zwiſchen Solway Firth und Firth 
of Clyde ſich im die irifche See erftredienden Halbinjel Wigtown ein Klofter errichtete, das 
wegen der aus Stein erbauten Kirche den Namen Ad Candidam Casam erhielt. Won 
bier aus verbreitete Nynia unter den jüdlich vom Grampiangebirge wohnenden Bitten 
das Chriftentum. Näheres, was als ficher gelten könne, wifjen wir nicht, da die Lebens— 
bejchreibung de3 Mannes erit aud dem 12. Jahrhundert ftammt. Das Chaos, was feit 
Ende des erften Dezenniums des 5. Jahrhunderts in Norbbritannien entjtand, verjchlang 
die junge Saat. Wir haben jedod) ein bisher ganz unbeachtetes Zeugnis aus erfter Hälfte 
bes 5. Jahrhunderts als Beftätigung. Der hiſtoriſche Patrid richtete eine erhaltene epi- 
stola an einen Britenregulus Coroticus (Haddan and Stubbs II, 314ff.); Muirchu 
bat diefelbe in der Vita des Helden der Legende benußt, in einem Kapitel de conflietu 20 
sancti Patrieii adversum Coirthech regem Aloo (f. Stofes, Trip. Life II, 271. 
498). Diefer rex Aloo kann, wie auf der Hand liegt, nur „König von Ail” d. h. von 
dem bei Beda (Hist. ecel. I, 12) Alcluith („Feld am Clyde”) genannten Orte (heute 
Dumbarton) gewejen fein. Iriſche Tradition des 7. Jahrhunderts machte alfo den Coro— 
ticus in Patridd Epistola zum König der Strathelydebriten zwiſchen Antonins und ꝛ5 
Hadrianswall. Dazu ftimmt Bielerlei. Zur Zeit Columbas von Hi (563—597) regierte 
über die Strathelydebriten in Petra Cloithe (= Ail cluith) ein König Rodere filius 
Tothail (j. Adamnans Leben des Golumba I, 15); ebenſo fennt der a. 679 fchreibende 
Nordbrite, deſſen Werfchen uns in der Historia Britonum erhalten ift, einen Riderch 
hen als Zeitgenofjen des Angeln Hufla (f. Chronica minora III, 206), der zwifchen 571 u. 30 
579 regierte. Der Stammbaum diejes zwiſchen 570 u. 600 regierenden Strathelydebritenfünigs 
„NRiderch der Alte” Liegt uns in den zuverläffigen altwelfchen Genealogien vor (Y Cymm- 
rodor 9, 173), wonad er ein Sohn des Tutagual des Sohns von Clinoch des Sohns 
von Dumngual de3 Sohns von Cinuit de Sohns von Ceretie guletie war. In der 
5. Generation vor Rodere (Riderch hen), aljo ca. 420—450, berrjchte demnach über 35 
die Strathelydebriten ein Ceretic (— Corotieus), Mit guletic „Herrſcher“ bezeichnen 
die Weljchen den Ufurpator Marimus (383) und diejenigen britifchen Häuptlinge, die fich 
nad dem Zuſammenbruch der römifchen Macht in Britannien als Nachfolger des dux 
Britanniarum betrachteten (j. Rhys, Celtic Britain ©. 103. 109. 134 ff.). An diefen 
um 420—450 in Dumbarton berrichenden, ſich ala Nachfolger de8 dux Britanniarum 40 
betrachtenden Coroticus bat aljo Batricius zwiſchen 432 und 459 feine Epistola gerichtet. 
Nach diefem Brief find des Coroticus Untertbanen, wie ganz natürlich, Briten und Ro: 
manen (j. Haddan and Stubbs II, 314, 11), und jeine Genofjen find Seotti und 
Pieti: jene nordweſtlich, diefe norböjtlid vom Clyde wohnend. Mit fichtbarem Grimm 
nennt Patricius zweimal die Pikten apostatae (Haddan and Stubbs II, 314, 13; 4 
318,5). Es waren aljo die Südpiften, wohl unter Einfluß ihrer heidnifch gebliebenen 
nördlichen Stammesgenofjen im zweiten Drittel des 5. Jahrhunderts wieder Heiden ges 
worden. Bemerkenswert ift, daß die nordweftlih von den Strathelydebriten mohnenden 
Iren (Scoti) nicht den Vorwurf des Heidentums erhalten: fie waren alſo wohl wie die 
Unterthanen des Goroticus ſelbſt und ihre Landsleute an der gegenüberliegenden Küfte von so 
Antrim damals Chriften (f. oben ©. 217, 52ff.). 

2. Beriode. Die keltiſche Kirche vom 6. bis 8. Jahrhundert. 
a) Die britifche Kirche. Im zweiten Drittel des 6. Jahrhunderts, ald die un— 

abhängige britifche Bevölkerung durch Sachſen und Angeln in die weſtlichen Bergpiftrikte 
zurüdgetrieben war und das Britengebiet anfing in vier Gruppen — Briten in Are 55 
morica, in Südweſtbritannien füblich der Severnmündung, in Wales, und Briten in 
Eumberland und Strathelyde — zerrifjen zu werden, tritt uns die britische Kirche wieder 
entgegen. Ein einigermaßen ausgeprägtes Bild empfangen wir jedoch nur von der Kirche 
der ihre Unabbängigfeit gegen die neuen germanischen Nachbaren am zäheſten behauptenden 
Briten in Wales. Es wird in meuerer Zeit viel geredet von äußeren Einflüfjen, die die co 

— 0 
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Duelle neuen Lebens für dies Kirchentum abgegeben hätten. H. Williams bat fogar 
verfucht zu zeigen (Transactions of the Society of Cymmrodorion 1893/94 
©. 58 ff.), daß das „britifche” Chriftentum des 6. Jahrh. mit der chriftlichen Kirche Bri- 
tanniend des 4. Jahrhunderts in feinem oder nur loſem Zufammenbange ftehe:_ die 

5 chriftliche Kirche des 4. Jahrhunderts ſoll wejentlich die Kirche der in Britannien anfäffigen 
römifchen Stadtbevölkerung geweſen fein, während bie un Landbevölterung beidnijch 
blieb; mit dem bus der Römer a. 410 fei die —— irche Britanniens zuſammen⸗ 
gebrochen und die kelliſche Kirche dann ſehr raſch, vielleicht von Süd-Gallien aus befördert, 
entſtanden. Solche Anſchauungen ſind nur möglich bei mangelnder Kenntnis des Zu— 

10 ſtandes der Dinge in Britannien vor „Abzug“ und nad „Abzug“ der Römer und wie 
fih die angebliche Räumung Britanniens vollzog; dies hat ſchon F. Haverfield richtig be= 
merft (English Historical Review 1896, ©. 428ff.). Zwei enticheidende Momente 
Tönnen nod hinzugefügt werden: ſicher Chriften waren die aus Furcht vor den Sachſen 
aus Südbritannten nach der aremorifchen Küfte flüchtenden Briten und zwar britiſch 

ı5 redende Chriften, da ihre Nachkommen bis heute die britifche Sprache bewahrt haben; 
britifch ald Mutterfpracdhe redeten auch die Miffionare, die im 4. Jahrhundert von Bri- 
tannien aus Irland miffionierten (f. oben ©. 212, 15ff.). Es ift alſo die britifch redende 
Bevölkerung ums Jahr 400 ficher in der überwiegenden Majorität chriſtlich geweſen; ein 
Teil der britiichen Bevölkerung in der Nähe der Städte war doppelipradhig: die weniger 

20 Gebildeten wie Patrick fprachen —— Dialekt neben Britiſch und die Gebilbeten 
Latein. Bemerkenswert ift, daß noch Gildas in der erjten Hälfte des 6. Jahrhunderts 
Latein ald nostra lingua bezeichnet (j. Mommfen, Chronica minora III, 9; Zimmer, 
Nennius vindie. S. 291—336). 

Wenn aljo audy die britifche Kirche, in der Gildas lebte, als direkte Fortſetzung der 
25 hriftlichen Kirche Britanniens des 4. Jahrhunderts muß betrachtet werden, jo ift doch die 

äußere Organifation der welſchen Kirche des 6. Jahrhunderts keineswegs ungeftörte Fort: 
ſetzung jeit Ende des 4. Jahrhunderts. Als der bevölferte Often mit feinen Städten 
(Zondon, ©. Albans, Lincoln, York), die zugleich Site von Bistümern waren, in die 
Hände der Sachſen und Angeln fiel, da ftrömten die Briten in Scharen, ebenfo wie nach 

so der aremorikaniichen Küfte, in die bis dahin ſchwach bewölferten Bergdiſtrilte des Oſtens; 
vor allem Wales erhielt bald nach 400 reichen Zuzug von Auswanderern aus den Strichen 
zwiſchen den beiden Wällen im Norden, und dadurch wurden jeine politijchen Verhältniſſe 
— umgeſtaltet. Städte, die den Mittelpunkt kirchlicher Organiſation abgeben konnten, 
eriftierten nicht; das feit Ende des 4. Jahrhunderts in Britannien zur Blüte gefommene 

 Möndtum ſchuf der Landlirche in Wales neu ſolche Gentren. Als dann nach der Nieder: 
lage der Sachſen am mons Badonieus (vor 504) die Briten in Wales eine längere 
Zeit verhältnismäßiger Ruhe von äußeren Feinden fanden, da begann im Innern eine 
Uebergangsperiode, in der im Anfchluß an die Zufammenfaffung der zahlreichen kleinen, 
unabhängigen Territorien zu anfangs wechfelnden größeren Ganzen auch die zahlreichen 

0 auf das Klofter eines Stammes ſich ftügenden und das Gebiet des Stammes umfafjenden 
Diöcefen größeren Gebilden mehr und mehr Platz machten. Bei der zweiten Beiprechung 
Auguftins mit der Vertretung der britifhen Kirche (a. 603) find septem Brittonum 
episcopi anweſend (Beba, Hist.ecel. II,2). Als im 7. Jahrhundert die politiſchen Ver: 
bältnifje fih dahin Flären, daß die einzelnen Striche zu vier Hauptterritorien zujammen- 

4 gefaßt werden, dba erjcheinen ald definitive Orbnung der kirchlichen Verhaͤltniſſe in 
ales vier Bistümer: Bangor an der Menaiftraße in Gwynedd, ©. Ajaph im Nordoften 

in Powys, Menevia (S. Davids) im Südwelten in Dyfed und Llandaff (bei heutigem 
Cardiff) im Sübdoften in Gwent. Diefe Bistümer ftehen, die Firchliche Ordnung vor Ein: 
bruch der Sachſen getreu widerſpiegelnd, unabhängig neben einander; fie ftüßen fich auf 

co direft unter dem Bifchof ftehende an den genannten Orten befindliche Hauptllöjter, deren 
Abt meift zugleich der Bischof ift, und die übrigen Klöfter der Diöcefe, an deren Spitze 
jelbitftändige Abte ftehen, find dem Bifchof untergeordnet, jo daß in den, allerdings aus 
jüngerer Zeit ftammenden, welſchen Geſetzen die 7 Klöfter von Dyfed als die „fieben 
Bifchofshäufer” des Bischofs von Menevia bezeichnet werden (Ancient laws of Wales, 

65 Dull Dyved II, 24). Die Begründer diefer Bistümer follen nach den Annales Cam- 
briae geftorben 2 584 (Daniel von Bangor), 601 (David von Menevia), 612 (Dubri- 
cius von Llandaff und Kentigern von ©. Aaph). 

Das innere Leben der britifchen Kirche in der nach a. 500 beginnenden Periode der 
Ruhe vor äuferen Feinden und ihr Einfluß auf die Gläubigen wäre höchſt traurig, wenn 

60 wir dem gegen 547 fchreibenden Gildas aufs Wort glauben müßten. Doh kann feine 



Keltifche Kirche 223 

Schilderung nicht al3 eine ruhige Daritellung betrachtet werben, fondern ift die Bußpredigt 
eined grau in grau färbenden Mannes, bei dem convertere ad Dominum bebeutet 
„ins Klofter geben” (j. Chronica minora III, 43, 11. 14). Von dem bei Gilbas zum 
Worte fommenden Möndsideal bis zu dem eine Art höhere Stufe darftellenden Anacho— 
retenleben ift nur ein Schritt, und daß auch in Wales im Laufe des 6. Jahrhunderts 5 
das Anachoretenleben aus dem Klofterleben fich entwidelte und in Verbindung mit dem: 
felben beitand, lernen wir aus Beba (Hist. ecel. II, 2). 

Der Umftand, welcher an fich geeignet getvefen wäre die britifche Kirche aus 150jähr. 
Vereinfamung ums Jahr 600 herauszureißen — Gregors Miffion unter den Sachſen —, 
brachte diefelbe auf mehr als weitere 150 Jahre in eine noch größere Vereinfamung. Die 10 
Differenzpunfte der britijchen Kirche von der durch Auguftin repräfentierten römifchen — 
1. Feier des Dfterfeftes nach einem Datum, wie es auch in Rom beredinet wurde vor Zer— 
reifung des Zuſammenhangs der britifchen Kirche mit der abendländifchen durch die Bar: 
baren, und 2. gewiſſe Abweichungen beim Taufritus, worüber oben ©. 206,3 ff. eine Ver: 
mutung — waren gewiß nicht derart, um auf den beiden Beiprechungen (f. Beda, Hist. 16 
ecel. II, 2) ein Eingehen der Briten auf die Forderungen der römischen Kirche zum 
Wiederanſchluß unmöglich zu machen ; auch das hochfahrende Weſen Auguftins gab für die 
Briten nur den äußeren Grund ab. Der innere Grund lag in dem nationalen Haß der 
Briten gegen den Erbfeind, deſſen Vertreter fie in erjter Linie in Auguftin ſahen. Hin— 
reichender Beleg dafür ift das Verhalten der britifchen Kirche zu den chriftlichen Sachſen zo 
und Angeln, wie e8 und Beda (Hist. ecel. II, 20) und noch draftischer Aldhelm (MG, 
Epistol. tom. III, 233) fürs ganze 7. und beginnende 8. Jahrhundert fchildern. Da 
nun die Kirche in Südirland, mit welcher die melfche Kirche im 5. und 6. Jahrhundert 
lebhafte Beziehungen unterhielt, als ihre Verbindungen nach der andern Seite durch den 
Barbarenwall gehindert oder erſchwert waren, um 630 ihren Anſchluß an Rom vollzog, 5 
fo wurde die welche Kirche auch nad jener Seite ifoliert, denn iriſche Ganones treten 
welſchen Klerikern entgegen (j. Haddan and Stubbs II, 330, 33). Für die geiftige 
Bildung der britifchen Kirche wurde dieſe allfeitige Iſolierung verhängnisvoll. Schon Gil: 
das, ihre berborragendfte Geſtalt im 6. Jahrhundert (geft. 570), läßt ſich nach den Gitaten 
in feinen Werken zu jchließen (ſ. Mommſen, Chronica minora III, 6) in Bezug auf so 
Haffiiche Bildung nicht vergleichen mit einem etwas jüngeren Vertreter der irifchen Kirche, 
dem Bobbienfer Columban. Keinen Namen von litterarifchem Klang treffen wir in ber 
welſchen Kirche bi auf den am Ende des 8. — lebenden Kompilator der 
„Britengeſchichte“ Nennius, und welch ein armſeliger Tropf iſt er in wiſſenſchaftlicher 
Zurich wenn wir ihn mit Angelfachfen wie Aldhelm, Beda, Alcuin oder den irifchen 35 

elebrten des 7.—9. Jahrhunderts vergleichen (f. Zimmer, Nennius vindie. ©. 274). 
Der Anfang, die britische Kirche aus ihrer zu geiftiger Verfnöcherung führenden Abichliegung 
berauszureißen, twurde nach den Annales Cambriae a. 768 von dem Biſchof Elbodu 
von Bangor gemacht durch Annahme der römischen Ofterberechnung. Nach einer Chroni 
der weljchen Fürften geſchah dies a. 755 und Südwales folgte a. 777 (j. Haddan and w 
Stubbs I, 204). Doc war noch nicht jeder Widerftand damit gefchtvunden, denn dies 
jelbe Duclle meldet, daß 809 bei Gelegenheit des Todes Elbodugs „ein großer Streit 
unter den Klerikern war wegen Oſtern, da die Biſchöfe von Llandaff und Menevia ſich 
nicht dem Erzbiſchof von Gwynedd unterwerfen wollten, da fie jelbit Erzbiſchöfe (d. h. 
unabhängige Biſchöfe) von älterem Rechte ferien”. Es mar danach anjchenend Elbodug 45 
von Bangor von Anhängern der römiſch-ſächſiſchen Kirche zum Anfchluß gewonnen worden 
mit dem Hinweis, daß er dadurch die in der britifchen Kirche im getreuer Fortfegung 
= Zuftände des 4. Jahrhunderts unbekannte Metropolitenftellung in Wales erlangen 
önnte. 

b) Die irifche Kirche in Irland und Nordbritannien. Sobald einheimifche 5 
(Annalen) oder auswärtige Quellen fließen, fehen wir in Irland im 6. Jahrhundert eine 
blühende chriftliche Kirche, die ganz den Charakter einer Miffionskfirche trägt, aber nicht 
einer auf die Thätigfeit eines einzigen Mannes zurüdzuführenden, wovon aud) das 6. Jahr: 
bundert nichts weiß, ſondern einer durch ftetige Thätigkeit des mifjionierenden Mönchtums 
in dem in viele Stämme geteilten Lande allmählich gewordenen, der jedes Zentral: 55 
foftem fehlt. Sie ift die durch feine äußeren Eingriffe gehemmte ungeftörte Entfaltung 
der durch britiiche Glaubensboten ſeit Mitte des 4. Jahrhunderts in Südoftirland aus: 
gejtreuten Saat. Die herrichende Anſchauung ift allerdings eine andere: fie nimmt auf 
der einen Seite ein ganz unerklärliches, völliges inneres Zufammenbrechen der irifchen Kirche 
am Ende des 5. Jahrhunderts an und auf der anderen Seite eine Neubelebung im d 
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6. Jahrhundert, die auf den Einfluß der welſchen Kirche und fpeziell auf Männer wie 
Gildas, Cadocus, David zurüdgeführt wird. Die Annahme eines völligen inneren gu 
ſammenbrechens der irischen Kirche gegen 500 gründet ſich darauf, daß man ſich nad) 
erit im 7. Jahrhundert auflommenden Patridlegende ein Bhantafiebild von der ir. 

5 Kirche des 5. Jahrhunderts macht, das man notivendiger- wenn auch unbegreiflicherteife 
muß plöglich verſchwinden laſſen, um für einen angeblichen Neuaufbau der thatſächlichen 
Verhältniffe, wie fie im 6. de Yon vorliegen, Raum zu gewinnen. Die Annahme 
des Neuaufbaus der irifhen Kirche durch Briten im 6. Jahrhundert ftüst fi 1. auf An— 
gaben einer im 11. Jahrhundert in Rhuys in der Bretagne gejchriebenen Vita des Gildas 

10 über defjen Thätigkeit in Irland; 2. auf die Anfhauung des nad Auflommen der 
Patridlegende im 8. Jahrhundert verfaßten Catalogus Sanctorum Hiberniae über die 
irifche Kirche im 5/6. Jahrhundert; 3. auf Notizen von Heiligenleben, die ficher nicht vor 
10.11. —— verfaßt find (j. Haddan and Stubbs I, 115). Die bier zu Tage 
tretende Kritiflofigkeit iſt bedauernswert. Man beachte zuerjt einige Daten. Finnian von 

ib Clonard, der Vater der fogenannten „12 Apoftel Irlands“, der nad dem Zeugnis Columbas 
von Bobbio mit Gildas über Regeln klöſterlicher Disziplin Eorrefpondierte (ſ. MG epp. 
III, 156ff.), ftarb 548; Golumba ftiftete um 546 Klofter Derry, vor 560 Durrow; 
Giaran 541 Clonmacnoife und geft. 548; Comgell 554 oder 558 Bangor in —* 
Brendan gründet Clonfert in Longford 552; 563 begiebt ſich Columba nah Hi. Dem 

20 gegenüber jteht feit, daß Gildas a. 566 zur Zeit König Ainmires in kirchlichen Angelegen- 
Den in Irland war (j. Mommfen, Chron. minora III, 6). Und zu ber Zeit, zur 
Zeit als ſchon Columba in Hi war, follen Zuftände halben Heidentums in Irland ge- 
berricht haben, denen Gildas ein Ende gemacht habe, wenn wir einem Rhuyſer Mönch des 
11. Jahrhunderts glauben (j. Chronica minora III, 94. 95). Gildas mag in dem Geifte, 

25 in dem er in erfter Hälfte des 6. Jahrhundert die Strafpredigt an die britijche Kirche 
richtete, übertreibend bei der Heimkehr nad) Rhuys berichtet haben, und auf diefe Tradition 
bin enttwirft ein Mönch diejes Klofters im 11. Jahrhundert das Schauergemälde von ben 
firchlichen Zuftänden Irlands um 565. Es ift doch auch unüberlegt, anzunehmen, daß 
die britifche Kirche, von der Gildas für die Zeit vor 547 ein jo trübes Bild entwirft, 

% die angeblich zufammengejunfene irische Kirche um diejelbe Zeit regeneriert habe. Ferner 
iſt J den ſicherſten Zeugniſſen der heilige David a. 601 geftorben und Cadoe, deſſen 
Todesjahr wir nicht kennen, gilt als fein Beitgenofje: diefe Männer müßten vor ihrer 
Geburt in die kirchlichen Verhältnifje Jrlands eingegriffen haben, wenn fie dad angeblich 
neue Leben der ir. Kirche eingehaucht hätten, das in dem jchon 548 nad reich geiegneter 

35 Thätigfeit geftorbenen Finnian pulfierte. Die Angaben unwiſſender Verfaſſer von Heiligen: 
leben, die verfchiedene Jahrhunderte zufammenwerfen, können nicht die Grundlage für 
eine allen feſtſtehenden Daten —— Geſchichtskonſtruktion abgeben. Endlich iſt 
auch noch ein Punkt nicht außer acht zu laſſen: die welſche Kirche, in welcher Gildas 
(Geſt. 570), Cadoc und David (geſt. 601) wirkten, iſt wie die —— Kirche des 4. Jahr⸗ 

40 hundert eine Epijfopalfiche, in der das Mönchtum zwar ſtark hervortritt, aber doch 
nicht der Kirche Charakter und Form verleiht. Wäre dur Einfluß diefer Männer — in 
einer Zeit ald fie noch nicht lebten, müßte dies geweſen fein — einer zufammengefunfenen 
irischen Epiſtopallirche um die Wende des 5./6. Jahrhunderts neues Leben eingehaudht worden, 
jo ift faum verftändlich, wie gerade auf fie, von denen David ſelbſt Bifchof von Menevia 

45 var, das im 6. Jahrhundert durchaus monafstifche Kirchenweſen der Iren, das feine 
Spur einer früheren epiflopalen Ordnung aufteift, jollte zurüdgeben. Zwiſchen der irischen 
=. und der jübmwejtbritannischen hat ficher im ganzen 6. Jahrhundert ein ebenjo reger 
Verkehr bejtanden wie im 4. und 5. Jahrhundert; aber wenn man die Frage auftirft, 
welcher Zweig der feltifchen Kirche der gebende und welcher der empfangende im 6. Jahre 

so hundert war, dann kann fein Zweifel fein, daß die ir. Tochterfirhe im 6. Jahrhundert 
die gebende war. Während das 5. Jahrhundert einen vollftändigen Zujammenbrud der 
DOrganifation der britifhen Kirche und unjägliche Trübfale und Störung über fie brachte, 
aus der fie fih nad Gildas eigenem Zeugnis erft im erſter Hälfte des 6. Jahrhunderts 
mühſam berausarbeitete, fonnte fich die ir. Kirche in der Zeit ungeftört ruhig weiter ent- 

65 twideln. Die bobe Stufe Hafftischer Bildung in irifchen Klöftern vom 6.—9. Jahrhundert, 
das Vorhandenfein jo zahlreicher Hſſ. antiker Schriftfteller in ihnen erklärt ſich nur unge— 
zivungen, wenn Irland, obgleich politifch nicht zum römischen Reich gehörend, am Ende 
des 4. Jahrhunderts wenigftens in feinem füböftlichen Teil chriftlih und voll in die antike 
Kultur und Bildung eingetreten war, die bier ſich hielt und jelbitftändig gepflegt wurde, 

co während Barbarenhorden fie in Britannien, Gallien, Stalien in den Boden zu treten 
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fuchten. Des Gildas fadenfcheinige Haffiiche Bildung und das niedrige Bildungsniveau 
der weljchen Kirche im 7.18. Jahrhundert legen doch lautes Zeugnis ab, daß die Grund: 
lagen der Haffifchen Bildung lands nicht im. 6. Jahrhundert aus der britiichen Kirche 
fönnen gelommen fein. Es wäre jonft undenkbar, daß die irifche Hlöfterliche Bildung jener 
get jelbft die in Italien im allgemeinen übertraf, denn während z. B. ein Gregor der 5 
Sroße mwahrjcheinlich fein Griechiſch verftand, trieben iriſche Mönche zu derjelben Zeit Grie— 
chiſch in Bangor und fonft in Itland. Wir haben auch direkte Zeugniffe, daß ſchon feit 
Anfang des 6. Jahrhunderts iriſche Kleriker gleihfam als Vorläufer der meiteren Züge 
ins Frankenreich vom Ende des 6. Jahrhunderts an nicht nur in Südweftbritannien ſon— 
dern bei den Briten in der aremorilanifchen Bretagne auftreten und zwar gebend, nicht 
empfangend. In der a. 884 von dem bretonifchen Mönch Wrmonoe, im Klofter Yande- 
venec in der Bretagne auf Grund fchriftlicher Quellen gejchriebene Vita des aus Anfang 
des 6. Jahrhunderts ftammenden heiligen Paul von Léon (j. Revue Celt. V, 417—458) 
werden die aus Südweſtbritannien mitfommenden Genojjen namentlich aufgeführt und bei 
Quonoeus binzugejeßt quem alii additamento more gentis transmarinae Toquo- 15 
nocum vocant; ferner wird mitgeteilt, daß in gleicher Weife Woednovius die Koſeform 
Towoedoeus batte (a. a. DO. ©. 437). Die bier vorlommende Bildung des Koſenamens 
(Rufnamens) findet ſich noch bei verjchiedenen bretonifchen und welſchen Figuren des 
6. Jahrhunderts bezeugt: jo beißt der Stifter des Klofterd Landevenec, in der obige Vita 
geichrieben ift, eigentlid Winwaloe, und To-win-oec, Toguennoe ift die Kofjeform des 20 
Namens, die der Bezeichnung des Kloſters — Lan devennece aus älterem Lan Te- 
guennoe, Lan Toguennoe entftanden — zu Grunde liegt. Welches ift für Briten in 
der Bretagne und Südweftbritannien das „überfeeifche Wolf”, mit deſſen Klerikern britifche 
Kleriler zuſammenkamen und denen fie nadhahmend gelegentlich eine unbritiiche Koſenamen— 
bildung —** Man kann a priori nur an Irland denken, und daß dies richtig iſt, 25 
lehren die Thatjachen in erbrüdender Fülle. In Irland pflegt man im 6.17. Jahrhundert 
aus den zweiftämmigen Vollnamen (Beogne, Lugbeo, Findbarr, Aedgen, Aedgal) 
bejonderd in Klöftern Ruf: oder Kofenamen zu bilden, indem man das eine Glied des 
Vollnamens hernimmt und entweder die Deminutivendung An, iän anhängt (Beoan, 
Findan, Finnian, Aedan) oder indem man mo- to- vorſetzt und oft oc noch anbängt: ao 
Maedoc (=Mo-Aed-oc), Molua, Tolua, Mernoe, Ternoc. So find in Irland für 
diejelbe Perſon belegt Vollname Beogne und Rufnamen Beoan (Beo:dyen), Mobeoe 
(„mein Heiner Beo“) und Dobeoe („du Eleiner Beo“); ferner Lugbeo, Luan, Molua, 
Moluan, Tolua, Moluoc; Beecan, Mobeeoe, Tobecoc; Ernan, Mernoc, Ternoe 
und zahlreiche Fälle (ſ. Ztſchr. für vergl. Spracdforihung 32, 175—190). Wie jtarf und 35 
einflußreih muß im beginnenden 6. Jahrhundert das iriſche Element in britischen Klöſtern 
in Südweſtbritannien und der aremorikanischen Bretagne geweſen fein, wenn die britifchen 
Möndye die ren in der echt irifchen Bildung der Rufnamen nachahmten nad) Ausweis 
der Thatſachen und direftem Zeugnis eines auf Grund guter Quellen fchreibenden breton. 
Mönches des 9. Jahrhunderts! Es ift daher auch begreiflic, daß die Bretonen unter wo 
ihren Heiligen des 6. und 7. Jahrhunderts ein Dutzend und mehr kennen, die auf Grund 
der Namensform und Überlieferung ren find (ſ. Loth, ’Emigration bretonne ©. 164 ff.), 
und die, wie ſchon bemerft, die Borläufer der fich weiter ins Franfenreich vorfchiebenden 
Aurfeus, Columba, Gallus und deren Nachfolger find. Nicht alfo die Gildas (geit. 570), 

avid (geit. 601), Cadoc (geft. c. 600) und andere Briten haben die angeblih am Ende 45 
des 5. Jahrhunderts zujammengebrochene ir. Kirche im erſten (!) Drittel des 6. Jahr— 
hunderts regeneriert, jondern die durch Barbarenhände im 5. Jahrhundert unangetajtet 
gebliebene irifche Kirche hat im 6. Jahrhundert der hart mitgenommenen britiſchen Mutter— 
firche die helfende Hand geboten und einen Teil der Dankesſchuld an fie abgetragen. Auch 
die Gründung einer Anzahl neuer Klöfter in Irland zwifchen 540 und 560 (j. oben wo 
©. 224, ı7) von Männern, die ald Schüler des 548 geftorbenen Finnian von Glonard gelten, 
und deſſen Stiftung Clonard bis ce. 520 zurüdvatiert, kann nicht als eine Art Neugeital: 
tung und Neuaufſchwung der ir. Kirche angejehen werden; abgejehen von den aus dem 
Ausgeführten fich ergebenden Gründen ſchon deshalb nicht, weil eine ganze Anzahl älterer 
Klöfter damals in Irland vorhanden war — ich erinnere nur an Emily in Munfter und s5 
Armagb in Ulfter —, deren Gründung für die Erinnerung der Annalen zum Teil ver: 
loren iſt und die auf Jahrhunderte noch in dem Gejamtleben der iriſchen Kirche eine 
größere Rolle fpielten als Finnians Gründung oder irgend eines der ziwifchen 540 und 
560 von feinen Schülern in Irland gegründeten Klöſter. Finnian lebt in der Erinnerung 
der ren ald Schöpfer einer Klofterregel, und wir werden der Wahrheit über ihn und co 

Real:Euchflopäbdle für Theologie und irche. 3. 9. X. 15 
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feine Wirkſamkeit wohl nicht fern bleiben, wenn wir annehmen, daß er im 3. und 4. De- 
zennium des 6. Jahrhunderts als eine Art irifcher Benedikt von Nurfia wirkte, der neben 
den mehr den Charakter von Miffionsftationen tragenden Klöftern älterer Art ein ſolches 
mit fejteren Höfterlichen Formen jchuf, das über Comgall von Bangor einerfeit® und Co— 

5 lumba von Hi andererfeits das Mufter wurde für die renklöfter in Norbbritannien und 
auf dem Kontinent, 

Wir haben demnadh allen Grund, die irische Kirche ala Gefamtheit im 6.—8. Jahr: 
hundert als die durch Feine äußere Unterbrechung gehemmte Entwidelung der irifchen Kirche 
des 4./5. Jahrhunderts anzufeben, und die in den ir. Hlöftern jener Zeit bis ins 9. Jahr: 

10 hundert anzutreffende hohe Gelehrſamkeit knüpft an die in der abendländifchen Kirche um 
die Wende des 4.15. Jahrhunderts vorhandene chriftlichsantife Bildung direft an. Wie 
body fie von Angeln, Sachſen und Franken gewertet wurde, dafür legt Aldhelm für das 
7. Jahrhundert in einem Briefe an einen von Irlands hoben Schulen heimkehrenden 
jungen Freund (MSL 89, 94, 36ff.) wibertoillig und Beda fürs 8. Jahrhundert aner: 

15 fennend an manchen Stellen (Hist. ecel. III, 7. 27) Zeugnis ab. Neben ver hoben 
Gelehrſamkeit ift dem ir. Mönchtum charakteriftiich die consuetudo peregrinandi, mie 
fih Walafried Strabo im 9. Jahrhundert ausdrückt (MG II,30). Einzelne oder mehrere 
in Gruppen von 3, 7, 12 fühlten den Trieb, fih von den großen Mönchskolonien — 
was die ir. Klöfter waren — zu einer Art Anachoretenleben zu trennen. Mit \nfelchen 

20 in den Seen und Flüſſen rlands nicht fen von ben eine civitas bildenden Klöftern 
begnügte man fich zuerft; von bier ging man dazu über, fich auf die zahlreichen überall 
der iriſchen Hüfte in größerer oder geringerer Entfernung vorliegenden Inſeln zurüdzuziehen, 
in mari eremum quaere tie der Ausdrud lautet, und als auch diefe feine Einſamkeit 
mehr boten, vertraute man fich in gebrechlichen Fahrzeugen dem nördlichen Dcean an ad 

2 quaerendum in oceano desertum: fo famen ir. Mönche allmählich über Hebriden, 
Orkneys, Scyettlandinjeln bis Jsland, ſodaß ein 825 im Frankenreich fchreibender Ire 
Dicuil genaue Angaben über Jsland machen konnte, die er von ir. Mönden c. 795 er: 
halten hatte (f. SBA 1891, ©. 282 ff.). Diefelbe Wanderluft verbunden mit dem Trieb 
nach größerer Zurüdgezogenheit als fie die ir. Klöfter boten, führte zu gleicher Zeit andere 

30 ren nad Südwejtbritannien, nördlid und ſüdlich der Severnbucht, wo noch die vielen 
chriftlichen Anjchriften des 5.—7. Jahrhunderts mit ir. Namen und ir. Ogamdharalteren 
von ihrer Anweſenheit Zeugnis ablegen; von bier gingen fie zu den ausgeiwanderten 
Briten nach der aremorifanifchen Bretagne, wie jchon erwähnt ift, und traten dann weiter 
die Züge ins Frankenreih an, die fie bis zum Fuß der Alpen und über diefelben jchließlich 

5 führten, jo daß Bobbio (oder gar Tarent) und Island die entgegengejegten Endpunkte dieſes 
MWandertriebs irischer Mönche find. Sowenig wie ein Trieb nah Miffionierung die ren 
zu den Fahrten bis Jsland führte, ebenjowenig lag diefer Trieb e wer Zügen nad) der Bre⸗ 
tagne und ins Frankenreich zu Grunde Die guftände im Frankenreich führten dazu, daß 
Columban von Lureuil und jeine Genofjen über ihre nächſten Zwecke binaustwuchien, Mij- 

40 fionare und Lehrer wurden des Volkes, in deſſen Mitte fie zum befchaulichen Leben ſich 
niedergelaſſen hatten. 

Unter denjelben Gefichtöpunft ift auch die größte That der irifchen Kirche und bes 
irischen Mönchtums im 6./7. Jahrhundert zu ftellen, die Chriftianifierung Nord brit an— 
niens. Zwei chriftliche Staaten befanden fidh im 6. Jahrhundert an der Weſtküſte Norb- 

45 britanniens: das Reich der Strathelydebriten ſüdlich vom Clyde, an deſſen König Coroticus 
zwifchen 433 und 459 Batrid feinen Brief gerichtet hatte, und der Kleine Iren-Schotten-) 
Staat nörblid vom Clyde. Golumba, 520 in Donegal aus vornehmer Familie geboren, 
trat, nachdem er in mehreren Klöjtern Nordirlands Unterricht genoſſen, in Finnians von 
Glonard berühmte Schule ein, gründete ſelbſt Klofter Derry in Nordirland und, vor 560, 

60 Durrow in Mittelirland; 563 verließ er mit 12 Genofjen Irland pro Christo pere- 
grinari volens, wie fein Biograpb Adamnan ausdrüdlich jagt (Reeves, Adamnans 
Life of Columba S. 9). Wenn Beba (Histor, ecel. III, 4) den Columba nad Bri- 
tannien geben läßt praedicaturus verbum dei provineiis Septentrionalium Pie- 
torum, jo jchließt er wohl aus dem Erfolg auf die Abficht. Auf der Heinen zum Iren: 

5 ftaat in Nordbritannien gehörigen Inſel Eo (Fo, Hi), von der aus die geliebte irifche 
Heimat nicht mehr fichtbar war, ließ ſich Columba mit feinen Genofjen nieder und erbaute 
bier eine Niederlafjung, die wegen der unmittelbaren Nähe des Gebietes der beidnifchen 
Nordpiften naturgemäß zur Miffionsthätigkeit veranlaffen mußte, welche zur Chriſtiani— 
fierung der Pilten und zur Gründung eines eigenartigen Klofterfirchentums mit dem Abt 

von Hi an der Spite nod zu Columbas Lebzeiten führte. Da uns Adamnan, achter 
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Nachfolger Columbas, in der etwa 100 Jahre nad) Columbas Tode gefchriebenen Vita 
eine eigentliche Schilderung der Thätigkeit feines Helden nicht giebt, und da infolge ber 
noch zu befprechenden Vertreibung der irischen Mönde aus den von ihnen gegründeten 
Piktenklöſtern a. 717 und der Verheerung aller diefer Klöfter im 9. und 10. Jahrhundert 
durch die Bilingereinfälle zuverläffige Kunde über die ältere Zeit aller jener Klöſter fehlt, 
jo find mir nicht im ftande, uns im einzelnen ein Bilb von der Thätigfeit Columbas und 
jener Genofjen ſowie ihren fortichreitenden Erfolgen zu machen. Zwei Dinge wirkten zu— 
jammen, wie erfennbar ift: Columba und feine Helfer begaben ſich zuerft in die nädhit: 
gelegenen Striche der Nordpikten, Tiefen fich zeitweilig nieder, verkehrten mit dem Volk, 
juchten einzuwirken auf dasjelbe und fchoben von einem folchen Punkt ihre Stationen 
weiter vor; ambdererjeit3 gelang es Columba jchon jehr bald (565) den König der nörd- 
lichen Pilten feiner Thätigkeit freundlich zu ftimmen und dem Chriftentum zu gewinnen. 
Als diefer Brude 584 ftarb und ein Angehöriger der Sübpikten den Piltenthron beftieg, 
da ward auch Sübdpiktenland in die Wirkſamkeit der Mönche von Hi und der Sa 
ſchon in größerer Zahl vorhandenen Tochterflöfter bineinbezogen. Bei Columbas Tode ı5 
(geft. 597) war Norbbritannien nördlich einer Linie Glasgow-Edinburgh ſowie die weſt— 
lichen Inſeln mit einer großen Zahl von Klöftern bejegt, deren Inſaſſen die Seeljorge 
der umtohnenden Bevölkerung oblag und die alle von dem Mutterklofter in Hi abhängig 
waren. Ein Menjchenalter fpäter breitete fich der firchliche Machtbereih der Nachfolger 
Golumbas auch auf weite Streden ſüdlich des Forth of Firtb aus durch Berpflan- m 
gung des columbanifhen Kirhenmwejens nah dem Nordhumbriſchen 

eich. Im Jahre 627 hatte fchon Aeduin, der Herrfcher der vereinigten Angelnreiche Ber- 
nicia und Deira, durch Baulinus den Kaplan feiner chrijtlichen Gattin in feiner Haupſtadt 
Mork ſich taufen lafjen, womit der Anfang gemacht war, das ſächſiſch-römiſche Kirchentum 
unter den Angeln jüdlich des Tweed zu verbreiten. Die Befiegung und Tötung Aeduins 25 
durch Penda den beidnijchen ee von Mercia machte dem ein Ende. Als nun 
der durch Aeduin vertriebene Erbe des Angelnreih8 Bernicia, Dswald, a. 633 aus langer 
Verbannung unter den chriftlichen Pilten und ren Nordbritanniens heimkehrte und fich 
der Herrichaft über die nördlichen Angeln bemädhtigte, da faßte er den Entichluß, das ihm 
befannt gewordene Chriftentum bei fh einzuführen. Er wandte fich zu dem am das da— so 
malige Haupt der columbanifchen Kirche in Nordbritannien, Abt Segene von Hi. Im 
Rate der Alteren wurde befchloffen, ven Aidan, einen Mann milder Gefinnung, zu ent: 
ſenden. Mit der biichöflihen Würde befleivet zog er aus und ließ jih auf dem ın Os— 
walds Stammland Bernicia gelegenen ftillen Lindisfarn nieder, wo er ein Klofter gründete. 
Die chriftliche Lehre im eigenen Leben darftellend, übte Aidan einen mächtigen Einfluß s5 
auf die heidnijchen Angeln aus. Der Jugend nahm er fich bejonder an, um anglijche 
Knaben für die Dienjte der Kirche heranzubilden. Seine Nachfolger Finan (652—661) 
und Colman (661—664) traten in jeine Fußftapfen, Raſch und herrlich blühte fo, durch 
die Gunft Dswalds (geft. 462) und feines Bruders Dfuiu getragen, die Kirche in Nord: 
bumbrien auf, Klöfter wurden gegründet wie das zu Mailros von Aidan, das erſte Frauen- 40 
Hlofter von Heiu in Heruteu (Hartlepool), das Doppelklofter für Männer und rauen zu 
Coldingham durch Oswalds Halbichweiter, das Klofter Strenaeshald von Hilda u. a. 
Ehriftentum und irifches Kirchenweſen breitete fi über das Gebiet der nordhumbriſchen 
Angeln bis zu den füdlich vom Humber figenden Angeln aus. 

Für diejes blühende irische Kirchentveien in Irland und Norbbritannien wurde bie as 
Miffion der römischen Kirche unter den Sachſen jeit 597 von verhängnisvoller Wirkung. 
Es wich die irifche Kirche wie ihre britiiche Mutterficche von der römijchen Kirche zur Zeit 
Gregors und infolgebefien auch von der durch Gregord Abgejandte gegründeten ſächſiſch— 
römischen Kirche ab unter anderm in Berechnung des Datums für die eier des Oſter— 
feftes und in der Form der Tonfur. Aber gerade an diefen äußeren Merkmalen der Un: so 
— des Kirchenweſens hing man als an überkommenen Väterbräuchen mit un— 
glaubli Zähigkeit. Auguſtins Nachfolger Laurentius richtete mit ſeinen Mitbiſchöfen 
Mellitus und Juſtus 604 ein Schreiben nach Irland, die iriſche Kirche ermahnend, ſich 
dem römiſchen Brauch in den genannten Punkten anzuſchließen und dadurch in die Einheit 
der Kirche einzutreten. Vorläufig ohne Erfolg (Beba, Hist. ecel. II, 4). Auf den Reiſen, 55 
die bejonders ir. Klerifer aus Sübdirland nad Gallien und Rom machten, wohl auch durch 
Eintirfungen der Häupter der ſächſiſch-römiſchen Kirche, wurden im Berlauf des erjten 
Viertels des 7. Jahrhunderts Anhänger für den Anſchluß an die Dfterfeier der abend- 
ländifchen Kirche, alfo für Nachgeben an Rom, in Südirland gewonnen. Dod nod 
627 war dieſe römijche Partei jelbft im füdöftlichen Jrland in der Minorität, denn Ho- w 
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norius hatte mit feinem Mahnſchreiben (ſ. Beda, Hist. ecel. II, 19), fürs Jabr 628, 
in dem die Diterfeier nach iriichem und römischen Brauch bejonders weit auseinander fiel, 
ſich römtschem Brauch anzufchließen, feinen Erfolg; da jchleuderte Honorius (628) die ex- 
communicatio gegen \\rland, wie und Cummian in jeinem Schreiben an Segene von 

5 Hi berichtet (MSL 87, 977, 5). In Sübdoftirland wurde um a. 629 öftlih ungefähr 
einer Linie Dublin-Cork überwiegend Oftern nach römifcher Berechnung gefeiert. In den 
Strichen, die zwiſchen den Linien Dublin-Cork und Dublin-Galwan liegen, ſchwankte man, 
und die AÄbte der Hauptklöfter in denjelben traten 630 auf der Synode von Mag Lena 
bei Tullamore zufammen und beidlofien in futuro anno, d. b. 631, wo iriicher und 

ı» römischer Termin des Difterfeftes um einen vollen Monat differierten (21. April und 
24. März), Oftern eum universali ecelesia zu feiern. Gegen dieſen Beſchluß erhob 
ſich ein üler Comgalls, Fintan mac Tuldain, Abt von Taghmon in Südirland, und es 
wurde alsbald (non post multum) eine neue Abtverfammlung nad Mag Ailbe am heutigen 
Slieve Margy nördlich von Carlow einberufen: Es ftanden ſich gegenüber dieſer Yintan 

15 princeps et primus eorum qui vetus pascha defendebant und Yafrian (Molaiffe), 
Abt von Yeighlin, als Vertreter de8 novus ordo qui noviter e Roma venerat. Wie 
aus den wütenden Ausfällen Cummians gegen Fintan in feinem Briefe an Segene von 
Hi hervorgeht, gelang es der römiſchen Bartei in Südirland nicht, einen entſcheidenden 
Sieg davon zu tragen. Sie jchidte eine Gejandtichaft nad Nom, die mit Reliquien und 

» Büchern a. 633 heimkehrte. Dur den Einfluß dieſer beimfehrenden Gefandten und 
Fintans Tod 636 fiegte die römische Partei endgiltig in Südirland. Nach Rückkehr der 
Gejandtichaft (633) und vor Fintans Tod (636) richtete Cummian feinen Brief an Abt 
Segene von Hi, um durd ihn die neben dem Abtbiſchof von Armagb mächtigſte Geftalt 
im firchlichen Leben Nordirlands für den Anfchlug zu gewinnen. Vergebens. Nunmehr 

25 wandte fi Johannes IV. in feinem z. T. bei Beda (Hist. ecel. II, 19) erhaltenen 
Briefe an die Häupter der nordirifchen Kirche, die er namentlih nennt. Es find bie 
Abte der angejehenften Klöſter Nordirlands (Armagb, Bangor, Hi, Nendrum, Mopilla :c.), 
die ber Papt „episcopi“ nennt, joweit fie Abtbifchöfe waren und presbyteri, ſoweit 
fie wie die Äbte von Hi nur diefen kirchlichen Grad beſaßen. Auch diejes Schreiben des 

% Papſtes von 640 hatte feinen Erfolg; vielmehr blieb die nordiriiche Kirche bartnädig 
noch faſt 60 Jahre außerhalb der unitas catholica. Mandyerlei Verfuche find jedenfalls 
in diefem Zeitraum gemacht worden, um Nordirland, wo der Abtbifchof von Armagb 
eine bejonders angejehene, wohl in die Zeit der Chriftianifierung Nordirlands zurüdgehende 
Stellung einnahm, zu gewinnen. Die jüngere Zeit hat über diefe Berfuche einen Schleier 

36 gebreitet, aber wir dürfen mit Sicherheit annehmen, daß nicht zu den unwichtigſten Hilfs— 
mitteln, auf die norbirifche Kirche und den Abtbifchof von Armagh einzuwirken, die Patrid- 
legende gehört. 

In friſcher —— lebte bei den Iren im erſten Viertel des 7. Jahrhunderts, 
wie die mächtige Perſönlichkeit eines Columba, — durch Fürſtengunſt, von 563— 596 

0 Heidenapoftel des Piltenvolfes getvorden war und in Norbbritannten auf einem Gebiet jo 
roß wie Jrland eine von Hi abhängige Klofterficche gejchaffen hatte. Faſt miterlebt 
tte man es, wie von 597 an in furzer Zeit Auguftin bei den Sachſen ein gleiches ge: 

lungen war, und ein zentralifiertes römiſch-ſächſiſches epiffopales Kirchentveien mit Sig in 
Canterbury fi) herausbildete, Won der in zahlreiche unabhängige Klofterfprengel geipal- 

5 tenen, ohne Gentralgewalt daftehenden irischen Kirche kannte man feine beftimmten Anfänge 
in Irland, jo wenig wie die Briten zu Gildas Tagen etwas genaues über Einführung 
des Chrijtentums in Britannien wußten. Kunde hatte man noch in einem Winkel Südojft- 
Irlands in der Widlower Gegend von einem Manne PBatricius, der im 5. Jahrhundert 
beanfpruchte, zum episcopus für Irland von Gott berufen zu jein; man hatte an dem 

so Site feiner Kirkfamteit neben Nachrichten über ihn auch Schriften von feiner Hand, in 
welcher der fi Hiberione constitutus episcopus nennende Mann eine für iriſche Bil: 
dung bes 7. Jahrhunderts ungewohnte Sprache führte, deren Redeweiſe in manchen Bunften 
auf die Thätigkeit eines Heidenapofteld hinwies. Yag es fo fern, wenn etwa um die 
Wende des eriten und zweiten Viertel des 7. Jahrhunderts im Südoften Irlands frommer 

5: Wunſch, einen Heidenapoftel Irlands aufweiſen zu können, einen folchen in diefem im 
übrigen Irland vergefienen PBatricius glaubte gefunden zu baben. So entitand wohl bie 
Patridlegende in ihren beiden Grundvorausfeßungen, daß Jrland 432 ein ganz beibnifches 
Land war — wie Piltenland 563 und Sadyjenland 597 — und daß Batrid in kurzer 
Beit, nachdem er den König Loegaire nach Überwindung von Hinderniffen — wie Golu 

go den Brude und Augujtin den Aedilberet von Kent — geivonnen batte, Jrland dem Chriften: 
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tum zuführte und eine chriftliche Kirche einführte. Daß nun die Yegende von der Grün: 
dung der chriftlichen Kirche in Irland durch einen fih Hiberione ceonstitutus episco- 
pus nennenden Patricius, wenn fie nicht von einem ir. Anhänger der für Anſchluß an 
die unitas catholica in der Dfterfrage wirkenden Partei erfunden ift, doch fofort von 
der Partei für den Anjchluß benußt wurde, ift Har aus ihrer erften Erwähnung bei 5 
Cummian in feinem Briefe an Segine. Er fagt in der Aufzählung der verfchiedenen 
Dftercyklen Primum illum (sc. cyelum) quem sanetus Patrieius papa noster 
tulit et facit, in quo luna a decima quarta usque in vigesima prima regula- 
riter et aequinoctium a. XII. kal. April. observatur (MSL 87, 975), ſchreibt alfo 
flar die Einführung des in Rom ſelbſt erft im 6. Jahrh. eingeführten Dionys-Cyklus ı0 
in Irland dem Batrid zu, genau fo wie von einem Vertreter Roms auf der Konferenz in 
Whitby die Einführung diefes Cyelus in Rom dem Petrus beigelegt wird (Beda, Hist. 
ecel. III, 25). Damit ift die Patridlegende bei ihrem erften Auftreten charakterifiert als 
im Dienfte der Beitrebungen von Südiren ftehend, in der Dfterfrage durch Nachgeben 
gegen Nom den Anſchluß an die unitas catholica herbeizuführen. Es ift fo auch ver: 
Htändlich, wie in der älteften Vita des Patrid der Legende dem Umfange nach das gute 
mittlere Drittel ganz der Schilderung der erften Dfterfeier auf Irlands Boden durch Patrick 
und der damit verbundenen Ereigniffe gewidmet ift. In diefer durh Muirchu Maccu: 
machtheni aus der Wicklower Gegend auf Betreiben des Klofterbifchofs Aed von Sletty 
aus der Garlower Gegend verfaßten. Vita tritt noch eine zweite Abficht zu Tage: die Les 0 
gende ift nunmehr des weiteren in den Dienft der Gewinnung Nordirlands, fpeziell 
Armagbs, für den Anjchluß an die unitas eatholica geftellt. Letztere vollzog fich befannt- 
lih 697, und bemerkenswert ift, daß unter den Teilnehmern an der Synode, wo der Abt: 
biſchof Flann Feblae von Armagh nachgab, ſich Muirhu Maccumachtheni der PViten- 
ſchreiber und der Kloſterbiſchoff Aed von Sletty ſein Auftraggeber befanden (ſ. Reeves, a5 
Adamnans Life of Columba ©. Lff.; 178 ff. Anm. h); noch bemerkenswerter find 
die Bemühungen, die der genannte ſüdiriſche Klofterbifchof Aed von Sletty bei Flann 
Feblaes Vorgänger Segene (geft. 688) und Flann Feblae jelbft vor deſſen Anſchluß fich 
gab, worüber uns eine irifche Notiz im Liber Ardmachanus Kunde giebt (j. Stofes, 
Trip. Life II, 346, 21ff.): Aed von Sletty unterftellte feinen Clan und » 
feine Kirche dem Abtbifhof von Armagh als angeblidem Nachfolger 
Patrids. ES ift diefelbe Lodfpeife, mit der man, wie wir fahen, Elbodug von Bangor 
(in Wales) für den Anfchlug an die unitas catholica gewann (f. o. ©. 223, 4), die 
ſchließlich die angefehenfte und einflußreichite Perfönlichkeit in der lange widerſtrebenden 
norbirifchen Kirche, den Abtbiihof von Armagb, gewann: die Ausficht auf eine Metropolis 35 
tanftellung in der bisher ohne jede Gentralorganifation daftehenden irischen Kirche. Sobald 
der Abtbifchof von Armagh feinen Anfchluß an die unitas catholica unter Ncceptierung 
der Batridlegende vollzogen hatte (a. 697), wird diefe Legende ganz in den Dienft der 
Armagber Kirche und ihres Abtbifchofs geftellt. Es ift, was ich in diefer Skizze nicht näher 
ausführen kann, die innere Entividelung und Umgeftaltung der iriſchen Kirche bis zur 10 
völligen Konformität mit der römischen im 12. Jahrhundert teilweiſe nur verftänblich, 
wenn man die in den Annalen mafjenhaft vorliegenden kurzen Hinweiſe auf die eiferne 
Ausdauer beachtet, mit der die Armagher Kirche die Konfequenzen aus der Batridlegende, 
trog aller Widerfprüche in Nord: und Südirland, für den angeblichen Nachfolger des Hi- 
berione‘ eonstitutus episcopus, den Abtbifchof von Armagb, zog. Es jei bier nur s 
auf ein aus diefem Gefichtspumft gegen 730 höchſt wahrſcheinlich verfaßtes Dokument hin- 
gewiejen, den bloß im Liber Ardmachanus erhaltenen fogenannten Liber Angeli 
(Stofes, Trip. Life II, 352 —356), der im Munde einer Engelsbotfchaft die Forderungen 
formuliert, welche die Armagher Kirche aus der mit dem Anjchluß an die unitas catho- 
liea in der von Muirchu Maccumachtbeni und Aed von Sletty gebotenen Form accep= 50 
tierten Patricklegende ziebt, Forderungen, die nad Ausweis der Annalen im 8. und 
9. Jahrhundert in Connacht jomwohl mie in Südirland (Munſter) auf heftigen Widerftand 
itießen. 

b 

Schon vor dem Anſchluß Nordirlands an die unitas catholica in Sache der Ofter- 
feier (697) batte das irifche Kirchenweſen in Britannien einen ſchweren Schlag erlitten. 55 
Am Hofe Dfuius von Norbhumberland (642—670) trafen ſich iriiches Kirchentum und 
römisch-jächftiches durch den Umftand, daß feine Gattin Eanfled eine Tochter des Königs 
von Kent war und Oftern nad) römifcher Rechnung feierte. Um den dadurch entjtehenden 
—— und den Streitigkeiten zwiſchen Anhängern der iriſchen und römiſch— 
ſächſiſchen ei, die ſich bis in die königliche Familie erſtreckten, ein Ende zu machen, so 
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berief Ofuiu eine Konferenz nad) dem Kloſter Strenaeshale (a. 664), in der er felbft den 
Vorfig führte. Hartnädig wurde, wejentlich mit faljchen biftorifchen Argumenten, von 
beiden Seiten über Berechnung der Difterfeier und Tonfur geſtritten. Durch einen Ad— 
vofatenfniff des Vertreters der römiſch-ſächſiſchen Partei wurde in Dfuiu die Bejorgnis 

5 rege, dak ihm Petrus die Himmelsthür einft nicht öffnen könne, und er ließ die iriſche 
Partei fallen, auf deren Seite eigentlih bis dahin feine Sympathien geivefen waren 
(f. Beba, Hist. ecel. III, 25). Zornig verließ Colman (664) mit den {ren und etiva 
30 Anglen Nordhumberland und ging über Hi nah dem Weiten von Irland, wo er in 
Mayo (Mageo) ein Klofter für die Angeln gründete, das weit über Bedas Seit blübte, 

0 und ein anderes (667) für fich und feine ren auf Bophin Island an der Weſtküſte 
von Mayo, wo er am 8. Auguft 674 ſtarb. — Mit der Getvinnung der Angeln 
für das römifch-fächfifche Kirchentum wurden die Beitrebungen, die columbanifche Kirche 
im übrigen Britannien zur Aufgebung ihrer Sonderftellung wenigſtens in äußerlich jo 
ſtark ins Auge fallenden Dingen wie abweichende Tonfur und Dfterfeier zu beivegen, nur 

15 um jo jtärfer. Als Adamnan, Abt von Hi und Haupt der Columbaflöfter (679— 701), 
in den Jahren 686 und 687/88 längere Zeit fih in Norbhumberland am Hof Aldfrids 
in politiiher Miſſion aufhielt, gelang es, ihn zum Nachgeben in den genannten Punkten 
zu gewinnen. Zurüdgefehrt nah Hi, mußte er die —— * weder ſeine 
eigenen Kloſtergenoſſen daſelbſt noch die Hi unterſtehenden Klöſter in Piktenland und 

20 Nordirland von der Änderung etwas wiſſen wollten (Beda, Hist. eccl. 5, 15). Halb 
in Unfrieden mit feinen Kloftergenoffen begab fih Adamnan fodann nad Nordirland und 
übernahm in den damals fpielenden Verſuchen, die norbirifche Kirche für ein Nachgeben 
u gewinnen, eine leitende Rolle, wie er auch, nebjt dem als Vertreter der römiſch-ſäch— 
* Partei in Nordirland weilenden Angeln Eegberet, an der ſchon erwähnten Synode 

235 teil nahm (697), auf welcher der in Nordirland zuletzt noch Widerſtand leiſtende Abt- 
bifchof von Armagh zum Anfchluß an die unitas catholica gewonnen wurde. Danach 
ging Adamnan 703 wieder nad Hi, ohne daß es ihm bis zu feinem Tode (704) gelang, 
in — Kloſter und in den übrigen Columballöſtern die Anderung herbeizuführen. Diele 
fam in Hi felbit und in den von ihm abhängigen Klöftern biesfeit® und jenfeits des 

3 Örampiangebirge® (Dorsum Albaniae) im Verlauf des zweiten Jahrzebntes des 8. Jahr: 
hundert3 zu ftande. Nechtan, der Piktenkönig, war von 710 an perjönlich geneigt, daß 
der Klerus feines Landes fih in Bezug auf Tonfur und Dfterfeier römiſch-ſächſiſchem 
Brauch anfchließe, und bat den engejehenen Abt Ceolfrid von Yarrow (Durham) um Hilfe, 
daß er den twiberjtrebenden Golumbaflerus widerlegen könne. Diefe bot Geolfriv 713 in 

35 einem langen Schreiben über die Dfterfrage, welches Nechtan vervielfältigen und dem ge- 
famten Klerus des Piktenreiches zur Nachahmung überweifen ließ (Beda, Hist. ecel. 
5, 21). Was von den Angehörigen des Columbanifchen Klerus diefem Befehl nicht nach— 
fam, wurde a. 717 aus dem Piltenland verwieſen (717 Expulsio familie Iae trans 
dorsum Britannie a Nectano rege bei Tigernady und in den Ulfterannalen). So 

0 ging nach Norbhumberland (664) der Einfluß von Hi auch auf das von feinem Stifter 
dem Ghriftentum getwonnene Piltenland verloren (717), und die aus dem Piktenland 
heimfehrenden Hienfer, weil fie der Väter Bräuche nicht opfern wollten, mußten die be 
trübende Erfahrung machen, daß Hi felbjt eben nachgegeben hatte: 716 mar der Angle 
Ecgberct, der ſchon 20 Jahre früher mit Adamnan feine Hand im Spiele hatte bei der 

45 Gewinnung des nordiriſchen Klerus, nad Hi gelommen, und durch mildes Zureden gelang 
es ihm, den Abt Dunchad und die Mehrzahl der Inſaſſen von Hi zur Feier von Oftern 
am römifchen Termin a. 716 zu getvinnen. Ccgberct blieb bis zu feinem Tode, Oſtern 
729, in Hi, und feinem Einfluß werden die in Ofterfrage und anderen zur Konformität 
mit der unitas catholica gehörigen Dingen Widerftrebenden nacdhgegeben haben, wie Tigernady 

co zum Sabre 718 aus feinen Quellen notiert Tonsurae Coronae super familiam Iae 
datur. So war das um Mitte des 7. Jahrhunderts die Gentrale einer en fter: 
firde bildende Hi, infolge hartnädigen Feithaltens an gewiſſen äußeren malen jeiner 
Unabhängigkeit und Verfchiedenheit von der benachbarten römiſch-ſächſiſchen Kirche, zu einem 
einfachen Mutterklofter mit einigen Tochterflöftern im iriſchen Staatsweien an der Weit: 

65 füfte Norbbritanniens herabgedrüdt, während Armagb, durch rechtzeitiges Einlenten und 
fonfequente Ausnußung der für feine Gewinnung fpeziellzugeichnittenen PBatridlegende, auf 
—— ege war, das Haupt einer ganz Irland ana mil Epiffopaltirdhe zu 
werden. 

3. Beriode Das völlige Angleihen der feltifhben Kirche an die 
drömiſche. 
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a) Die Heine Kirche von Wales unterfchied fich äußerlich, nachdem fie fich in Feier 
des Dfterfeftes und Tonfur der römiſch-ſächſiſchen Kirche angeglichen hatte, nur mehr in 
Punkten, die ſowohl in den Tagen Auguftins von Canterbury als Bedas als untergeord- 
nete betrachtet wurden, von der römischen Kirche, zumal in ihr abweichend vom iriſchen 
Zweig der keltiſchen Kirche auch während der beiden erjten Perioden die Epiſtopalverfaſſung 
geberricht hatte. Die weitere Angleihung und u ar mit der römijch-fächfiichen 
Kirche mußte ſich unter dem Einfluß der politischen Verhältnifje von ſelbſt vollziehen, da 
feit den Tagen Egberts von Weller (geft. 836) welſche Häuptlinge anfingen, ſich unter 
den Schuß der engliſchen Könige gegen die Bedrückung mächtigerer einheimiſcher Häupt— 
linge zu ftellen. Die von 853 an in Wales fich ftärker fühlbar machenden Einfälle der 
beidnijchen Nordgermanen trugen bis tief in die erfte Hälfte des 10. Jahrhunderts dazu 
bei, die politifhen Beziehungen und Gefinnungen von Wales zu England freundlicher 
u geftalten. Die Folge davon, daß Wales aus der geiftigen Vereinfamung durch den 
nſchluß an die ſächſiſch-römiſche Kirche in Ofterfeier und Tonfur geriffen wurde, macht 

fih in der gehobenen Bildung feines Klerus geltend, wofür die Ban Aſſers, des ıs 
Meffen von Biſchof Novis von Menevia, als Lehrer, Berater und Freund Alfreds des 
Großen Zeugnis ablegt. Nachrichten, wenn auch nicht abjolut fichere, find vorhanden, 
daß der 927 geftorbene Biihof Cyfeiliawe von Llandaff vom Erzbiſchof von Canterbury 
fonfefriert wurde ; für Ende des 10. und Beginn bes 11. gg Ye jcheint die Kon⸗ 
fefrierung ber Biſchofe von Llandaff durch den Erzbiſchof von Canterbury Regel zu zo 
werden. In den Tagen der Anglonormannen Lanfranc und Anſelm (1070 - 1109) griff der 
erzbifchöfliche Stuhl ſchon mehrfach jo in die welſchen firchlichen Verhältniffe ein, als ob 
die welſchen Biſchöfe rechtlih unter dem Primas von England ftünden,; Normannen 
wurden unter dem Schuß der weltlichen Macht auf welſche Bijchoffige erhoben. Streitig- 
feiten über Abgrenzung der welſchen Diöcefen S. Davids, Llandaff und der englifchen 25 
— zwiſchen 1119—1133 wurden zur Schlichtung dem römiſchen Stuhl unterbreitet. 
m dieje Zeit begann der Biſchof von S. Davids den Anſpruch auf eine Metropolitan: 

ftellung in Wales zu erheben, wofür um die Wende des 12./13. Jahrhunderts Gerald von 
Barri (Giraldus Cambrenfis) mehrere Reifen nah Rom machte, ohne den Zweck zu er: 
reichen. Seit 1187, wo Erzbiichof Baldwin von Canterbury als päpftlicher Legat eine so 
Vifitationsreife durch Teile von Wales machte und den Kreuzzug predigte, Tann die welſche 
Kirche als Teil der englifchen betrachtet werden, wenn iin noch 1284 der Bifchof von 
©. — formell gegen die Viſitationsreiſe des Erzbiſchofs Pelham von Canterbury 
proteſtierte. 

b) Eine ſyſtematiſche Skizze der Entwickelung der Kirche iſt in dieſer Periode für den 35 
irifhen Zweig der feltifchen Kirche nicht möglich, da die Einzelforfchungen und Einzel: 
darjtellungen, oft wegen Fehlens der richtigen Gefichtepunkte, zu mangelhaft find. Ehe ich 
die fejtitehenden Daten für die Überleitung der einft unabhängigen und eigenartig organis 
fierten irijchen Kirche in Irland und Norbbritannien in die Formen der römischen Kirche 
gebe, jollen einzelne Punkte hervorgehoben werden, wodurch entweder Licht auf die mehr 0 
allgemeines Intereſſe verbienende Entwidelung, als ihr gewöhnlich gezollt wird, geworfen 
wird, oder die wegen ihrer Bedeutung in dieſer Periode dies verdienen. 

Die mit 795 für die britifchen Inſeln beginnende Vilingerzeit brachte mit ihren 
Raubeinfällen von heidniſchen Norwegern und Dänen auf länger als 150 Jahre unſag— 
bares Leid über die Bewohner Britanniens und Irlands. Wenn aud der Einfluß diejer ss 
Züge auf die welſche Kirche nicht be Bedeutung ift, fo ift er doch gar nicht zu ber 

eichen mit dem auf die iriſche Kirche in Irland und Norbbritannien. Auf Kirchen und 
öfter, die Mittelpunkte der Kultur und der verhaßten chriftlichen Religion, hatten bie 

beidnifchen Nordgermanen es befonders abgejeben. Zahlreiche Klöfter lagen ja für die 
zu Schiff fommenden Räuber verlodend da (Hi, Bangor in Ulfter, Menevia u. a); in so 
Irland zogen diejelben von Dften und MWeften mit ihren Flotten die ins Herz des Landes 
führenden Flüfie hinauf und errichteten Stationen an den Seen, in deren Nähe große 
öfter fich befanden. Die Holzbauten der irischen Klöfter wurden leicht ein Raub der 
Flammen, in denen die Mönche mit ihren Bibliothefen zu Grunde gingen. So ward, 
um ein Beijpiel anzuführen, Hi von 795—832 fünfmal heimgeſucht und teilweije oder s5 
anz niedergebrannt, wobei 806 nicht weniger ald 68 Mönche das rote Martyrium er 
itten. Was von den Hff. nicht im euer umkam, wurde von den heidniſchen Barbaren 
zur Vernichtung ind Waſſer getvorfen nad dem Zeugnis eines im Beginne des 11. Jahr— 
hunderts dieſe —* beſchreibenden Iren (ſ. Todd, Cogadh Gaedhel re Gallaibh 1867, 
S. 138). Wundern muß man fich über die unfägliche Geduld, mit der immer wieder der w 

ao 

— So 
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Aufbau der Hlöfter begonnen wurde. In Armagh beitand von 832 —845 ein beibnifcher 
Vikingerſtaat eines Norwegers Turgeis (Thorgils), vor dem der Abtbiſchof Forindan nach 
Munfter flüchtete, und die Gattin dieſes Norwegerherrſchers Turgeis, die den Namen Dita 
führte, y fih auf den Hochaltar von Clonmacnoi® und gab von bier aus ald ger- 

5 manifche Seherin „Antworten“ (freera) nah Art der Veleda, von der Tacitus (Hist. 
IV, 61. 65; Germania 8) beridhtet. Die in erfter Hälfte des 9. Jahrhunderts fich in 
land vielfach im Innern niederlaffenden norwegiſchen Heiden wurden entiweber vertrieben, 
oder fie fingen an ſich zu afjimilieren, Chriften zu werden und brachten ein neues Element 
ins irische VBollstum. Anders wurde dies, als die Vilinger im Jahre 852 in Dublin 

10 einen heibnifchen Normannenftaat gründeten, deſſen Herrfchaft fich weit in Norbbritannien 
ausdehnte, unter dem Eleinere Bilingerfolonien in Waterford, Limmerid ftanden, und der 
mehr als ein Jahrhundert in Jrland und den um die irifche See gelegenen Landſchaften 
raubte und plünderte. Die Einführung des Chriftentums in dieſem Dubliner Staat be= 
gann 913. Diefe ganze Vilingerzeit, die verſchieden lang dauerte für verſchiedene Striche, 

15 wo um 795 ein in den äußeren Merkmalen tie Dfterfeier und Tonfur zwar der römifch- 
ſächſiſchen Kirche angeglichenes aber in vielen Einzelheiten — wie z. B. kirchlicher Organi— 
jatton — abweichendes keltiſches Kirchentum vorhanden tar, ift von tiefgreifendftem Ein— 
fluß auf diefes keltiſche Kirchentum geweſen. 

Iriſche Mönche zogen, wie wir ſahen (S. 226,0), vom Ende des 6. Jahrbunderts an 
x» peregrinandi causa ins Frankenreich und murben unter den bortigen Verhältniſſen 

iffionare, Erzieher und Lehrer des Volkes. In letzterer Eigenihaft wurden fie beſon— 
ders vom lebten Drittel des 8. Jahrhunderts an — Karla des Großen hoch⸗ 
geſchätzt. Wenn wir nun die feit 795 fich einftellenden politischen Berhältnifje Irlands 
ind Auge fallen, werden wir begreifen, fie jeit Beginn des 9. Jahrhunderts diefer Zug 

235 irifcher Lehrer nach dem Kontinent ungeahnte Ausdehnung annimmt. Quid Hiberniam 
memorem, contempto pelagi diserimine, pene totam cum grege philosopho- 
rum ad litora nostra migrantem rief Heiric von Aurerre (a. 876) in der Vorrede 
zur Vita S.Germani. Überall im Frankenreich, in S. Denis, Pavia, am Ober: und am 
Niederrhein treffen wir irifhe Mönche als Lehrer an Klofterfchulen, die den Ruf irifcher 

30 Bildung fo ausbreiteten, daß es heutigen Tages faft ala Ariom gilt: wer in den Tagen 
Karls des Kahlen Griech iſch auf dem Kontinent kann, ift ein re oder es ift ihm die 
Kenntnis durch einen ren vermittelt worden (j. Zimmer, Bedeutung des irifchen Ele 
ments für mittelalterliche Kultur PJ 59,26— 59; Traube in AMA 19,2,332— 363). Welch 
—— von Hſſ. die ir. Mönche mit nad) dem Kontinent brachten oder bier abſchrieben, zeigt 

35 der Umftand, daß, ohne Berüdfichtigung der irijchen Hſſ. der Vaticana und Bibliothäque 
nationale, 117 irifche 1 älter ald 11. Jahrhundert oder Fragmente von ſolchen noch 
in fontinentalen Bibliothefen vorhanden find (ſ. W. Schulge im Gentralblatt für Biblio: 
thefswejen 6, 287298). Für die irifche Kirche und irische Alofterbildung mußte diejer 
durch die unbehaglichen Verhältniffe geförderte Abzug der gebildeten Elemente auf die 

0 Dauer verhängnisvoll werden, zumal dieſelben oft die SR. welche vor der Vernichtung aus 
Barbarenhand gerettet waren, mit nach dem Kontinent nahmen. Wunder nimmt uns baber 
nicht die Nachricht des ſchon erwähnten ir. Hiftorifers des Vikingerzeitalters, daß König Brian 
(1002— 1013) Gelehrte übers Meer ſchicken mußte, „um Bücher zu faufen” (Todd, Cogadh 
Gaedhel ©. 138). Die Bildungsftufe in den irifchen Klöftern mußte im 9. und 10. Jahr: 

15 hundert von Generation zu Generation finten; ein weniger hoch gebildeter Klerus, ald im 
7.8. Jahrhundert vorhanden war, zog in die irifchen Klöſter ein und bamit ein Klerus, 
der naturgemäß weniger Widerſtandskraft hatte gegen die in ber irischen Kirche thätigen 
Mächte für eine Umgeftaltung ihrer Organifation im Sinne einer Epiffopaltirche mit 
Metropolitanfpige; wobei nicht zu vergeflen ift, dab im 9. Jahrhundert, in Sübdirland 

50 befonders, wohl mandyes in SKlofterbibliothefen noch vorhandene Denkmal zu Grunde 
ging, das in eine über des angeblichen Heidenapofteld Zeit hinausführte. 

Die traurige Zeit der Vilingereinfälle hat nun die irischen Stammbäupter und Fürften 
nicht veranlaßt, die heimijchen Streitigkeiten zu begraben, um gegen ben gemeinjamen 
Feind Front zu machen ; im Gegenteil wurde die Zeit allgemeiner Unruhe zum Ausfechten 

55 der einheimischen Zwiſte erft recht benußt, und dabei wurden nicht unbäufig Kleinere 
Vilingerhaufen ald Söldner vertvendet. Keinem aufmerkſamen Leſer der Ulfterannalen 
fann dies fürs 9. und erfte Hälfte des 10. Jahrhunderts entgehen, kann ferner entgehen, 
daß in diefer Zeit neben der wiederkehrenden Vernichtung der Klöfter durch die heidniſchen 
Nordleute die Angriffe irifcher Fürften auf ihrem Gebiet benachbarte Klöfter häufig und 

60 heftig find, ſowie die blutigen Kämpfe der Inſaſſen in ihren Intereſſen aneinander gren- 
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ender KHlöfter. Da die großen alten Mlöfter die Mittelpunfte und Leiter von Kloſterdiöceſen 
And, jo werden diefe Erfcheinungen auf den in den politijchen Verhältniſſen beruhenden 
Territorialverfchiebungen beruhen, welche die Intereſſen der Klofterdiöcefen ihrerſeits ver: 
ichoben oder beeinflußten. Feſte äußere Verhältniffe der Firchlichen Drbnung kamen fo 
ins Wanken, in Fluß, wurden verfchoben. Andererfeits mußte die im Laufe des 8. Jahr: 5 
hundert in Irland zu einer Art Dogma gewordene Anschauung der Patricklegende über 
die Chriftianifierung Irlands und die urfprüngliche Stellung des episcopus im Kirchen: 
regiment ein weiteres Element fein, um das im 6.17. Jahrhundert fefte Gefüge der 
Klofterkicche zu lodern. Noch in dem „Bifion des Adamnan“ genannten irijchen Text 
des 9. Jahrhunderts wird das Verhältnis von Papft Silvefter zu Kaifer Honftantin dem 10 
irifchen Voltsbetwußtfein nahe gebracht dadurch, daß Silvefter einfach „Abt von Rom” ge 
nannt wird, und ebenfo wird in einem in einer Note zum 12. März des irifchen Heiligen: 
falenders citierten Gedicht Gregor der Große kurzweg „Abt von Rom des vollen Latiums“ 
bezeichnet (Stofes, Felire S. LXIIT). Hatte Patrid, wie die erweiterte Legende im 
9. Jahrhundert wiſſen wollte, ſchon bald nad Gründung des Kloſters in Armagh die 15 
Abtgejchäfte abgegeben und fich auf feine Firchenregimentliche Stellung als episcopus oder 
vielmehr des Metropoliten zurüdgezogen, jo konnte diefe Anſchauung auf die Dauer nicht 
ohne Einfluß auf das Verhältnis der Abt: und Biſchofswürde in der irifchen Kirche bleiben. 
In der Mehrzahl der nicht zur Hienfer Gemeinichaft gehörigen iriſchen KHlöfter beſaß ber 
das Kirchenregiment in der KHlofterbiöcefe führende Abt auch die Weihe als Bijchof, wenn 20 
er auch noch einen oder mehrere Kloftergenofjen neben ſich mit bifchöflicher Weihe hatte. 
Die in der Patridlegende liegenden Anfchauungen, tie fie auch der Catalogus sancto- 
rum Hiberniae folgert, konnten in dieſen Verhältniffen leicht Verfchiebungen bewirken 
und ohne befondere äußere Ummälzungen einen Zuſtand allmählich bervorrufen, wie er 
ie in der mwelfchen Kirche am Ende des 6. Jahrhunderts nady Neuordnung der Verhält: 23 
nifje zeigt (ſ. ©.222,50): der Abtbifchof des Mutterklofters fühlt fih als Bijchof als das 
Haupt der Diöcefe. 

Charakteriftiich für den Verfaſſer der älteften Vita des Patrid der Yegende ift, daß 
er von iriſchem eigentlichem Heidentum gar nicht? weiß und, um die litterarifch dem Namen 
nad bekannten Druiden mit heidniſchen Zügen auszuftatten, zum AT und der Erzählung so 
von den Kämpfen zwiſchen Petrus und Simon Magus greifen muß (f. o. ©. 208,5). 
Diefem Mangel wird im Bilingerzeitalter abgeholfen. Durch 150 Jahre var an vielen 
Orten kraftftrogendes Heidentum der Norbgermanen zu beobachten ; weder die in ziveiter 
Hälfte des 9. Jahrhunderts fich zum Chriftentum wendenden und irifch werdenden Vilinger, 
die im Innern Irlands in Heineren aren ſaßen, werden ſofort alles Heidentum ab: 35 
geitreift haben, noch die von 943 an dhriftlichen Einflüffen offen ftehenden Bilfinger des 
unabhängigen Bilingerftaates in Dublin mit den abhängigen Kolonien in Waterford, 
Limmerid. Nach den Zuftänden in Deutichland zu fchließen, wird übertündhtes Heiden: 
tum bei den „Ausländer-Iren“, tie die befehrten und halbirifierten Vilinger genannt 
werden, vielfach fortgetvuchert haben. Der niedrige Bildungsgrad, auf den die Inſaſſen ao 
der iriſchen Klöfter gefunfen waren, ließ ſchon bald eine Verwechslung jo entfernter Berio- 
den wie die der angeblichen Chriftianifierung Irlands durch Patrid und die des Vikinger— 
heidentums im 9. Yahrbundert möglich werden. Dies fam in den neu redigierten Viten 
vielen Heiligen zu Gute. So hat nady einer Vita Cainnech, Columbas von Hi Freund, 
Abt von Aghaboe, der ftarb (598), als der jüngere Columba fchon im Frankenreich war, 46 
in ber Mitte des 6. Jahrhunderts in Leinfter angeblich Heidentum auszurotten, das das 

ifchite nordgermanifche Heidentum ift und im 9. Jahrhundert ficher in Yeinfter zu 
(chen war (j. GgA 1891, ©. 186 ff). Es tauchen im 10.11. Jahrhundert in Denk: 
mälern in irifcher gunge Mitteilungen auf, daß Patrick beftimmte, genau bejchriebene und 
benannte Bräuche kraſſen Heidentums verboten babe, die mehr oder weniger deutlich ihren 50 
nordgermanifchen Urfprung verraten (ſ. ZdA 35, 147). Es mag dies urfprünglich ein 
pädagogischer Kunſtgriff iriſcher Mönche gegenüber den bei Namenchriftentum heidniſche 
Bräuche behaltenden ———— geweſen ſein. Der Stuhl von Armagh hat ſich 
um die Wende des 10. 11. Jahrhunderts dieſe Vermiſchung in einer für feine Intereſſen 
peinlichen Angelegenheit zu Nute zu machen gefucht. Wie an der Hand der Ulfterannalen 55 
nachgetwiefen werden kann, war es dem Abtbifchof von Armagh unter ffrupelfreier Be— 
nugung der Umſtände zwifchen 730 und 850 gelungen, den aus der Patridlegende ab: 
eleiteten Primat in der irijchen Abtlirche in gewiſſer Hinficht zu erringen: 805 ift ent- 
heibend für Meath, 824 für Connaugbt und 822 ſowie Forindans Aufenthalt in Muniter 
bon 841—845 für Südirland. Er batte von da an in den verfchiedenften Teilen von so 
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Irland feinen Steuereinnehmer für den Patridspfennig ſitzen: equonimus nennen ibn 
die Uliterannalen (oeconomus); «8 find meiſt die Abte der betreffenden Gegenden 
(f. Ulfterannalen 813. 868. 887. 893. 921. 928). Der Abtbifchof von Armagh verichmäbte 
es nicht, in entfernteren Gegenden fich perſönlich zu zeigen und die den Patridspfennig 

6 bildenden Kühe in Empfang zu nehmen (Ulfterasmalen 972. 1050. 1106). Nun batte 
der mächtige in Dublin refidierende Herricher des irischen Normannenftaates Amlaib mac 
Sitrieca (nord. Olafr Sigtriggvasonr) bei Gelegenheit der Kämpfe um die Herrichaft 
in Norbhumberland im Jahre 943 in England die Taufe empfangen: Wulfhelm von 
Canterbury hatte ihn getauft und Eadmund von England. war fein Taufpate geweſen 

10 (j. Earle, Saxon chronicles S. 116. 117; Annales Wintonienses s. a. 942 bei Zieber: 
mann, Ungebrudte anglo-norm. Geſchichtsquellen ©. 68; Todd, Cogadh Gaedhel 
©. 283 ff). Daß das im weiteren Verlauf des 10. Jahrhunderts unter den Normannen 
des unabhängigen Vifingerftaates ſich ausbreitende Chriftentum nad Canterbury fchaute 
und wohl aus England jeinen Klerus bezog, iſt demnady natürlich und wird dadurch be: 

ı5 wieſen, daß bei Errichtung von Normannenbistümern in Dublin, Waterford, Limmerid, 
was für Dublin von 1040 ab ficher fteht, diefe Vikingerbiſchöfe fich in Canterbury fon- 
jefrieren ließen. Der Abtbiihof von Armagh muß wohl fchmerzlih die Einnahmen von 
den reichen jungen Normannengemeinden in Dublin am Ende des 10. Jahrhunderts ent- 
behrt haben, da fonft nicht verftändlich ift, mie einer feiner Anhänger unter Benugung 

% der erwähnten Anjchauung, daß Patrid die Bilfinger bekehrt habe, ausführlich jchildern 
fonnte, wie Patrik fpeziell die bis 943 volltommen heidnifchen Normannen Dublins be- 
fehrt babe und infolge defjen der Nachfolger „Patrids von Armagh mit den großen Ein— 
fünften” eg He babe auf eine Unze Gold „von jeder Nafe” im Dubliner Bifinger- 
Staat. Das Gedicht bildet eine en in den in den Tagen Brian Boromas (geft. 1013) 

35 entitandenen Lebor na cert (f. ;* 35,57ff.) und muß nad den inneren Indizien 
ai en 994 und 998 entitanden fein (ZA 35, 64 ff). Noch in einem zweiten irifchen 

enkmal ae Zeit findet ſich, allerdings ohne die plumpe Dienftbarmahung der inter: 
ejlenpoliti ey die Angabe, daß Patrick die Vilinger befehrt babe, die auch die 
Bagger Ma ür die jener Zeit entitammende Erzählung von PBatrids Anteilnahme 

30 an der Redaktion der irijchen Gejete, zu der auch in Bat der Vikinger geladen war 
(. 3DU 35, 54-57 ; 72). 

Noch eine Erjcheinung in der inneren Entwidelung des irischen Kirchenweſens in 
diefer Periode fei hervorgehoben, das fogenannte Kuldeertum. eg Reeves iſt das 
Problem nad) der einen Seite vollftändig aufgeklärt: die auf den fchottifchen Hiſtoriker 

35 des 16. Jahrhunderts are Boece zurüdgebende Anſchauung, daß die geiftliche Genofjen- 
Schaft, melde in Denkmälern Irlands und Schottlands vom 9. bis 12. Jahrhundert 
iriſch c&le De, lat. colidei genannt wird, woraus Boece euldei fabrizierte, die direkte 
Fortfegung des irifchen Mönchtums des 6. bis 8. Jahrhunderts, ja des feltiichen Möndh- 
tums überhaupt fei, iſt gejchichtlich ganz unbegründet. Schwierig ift es aber, die Entftehung 

so und Stellung der Colidei im iriich-fchottifchen Kirchenweſen der 3. Periode genau zu bes 
ftimmen. Der iriſche Ausdrud c&le Dé vermag feine fichere Auskunft zu geben; er bejtebt 
aus dem gewöhnlichen Subftantiv c&le und dem Genitiv von dia „Gott“: „eéle Gottes“. 
Die felbftitändige Bedeutung von altir. edle ift „Genoſſe“, woraus fi) mancherlei Neben- 
bedeutungen wie 3. B. „Ehemann“ entiwideln. In den Terten der alten irifchen Helden— 

5 jage, wo und viele Wörter in der volfstümlichen Verwendung vorliegen, auf der das Firch- 
liche Frisch fich aufbaut, hat eéle mit dem abhängigen Genitiv eines Perfonennamens 
eine prägnante Bedeutung : Cucdulinn, der berühmtefte Held Nordirlands, der den König 
Conchobar verteidigt wie etwa ein Hagen oder Volker die Burgunderfönige in deuticher 
Sage, nennt fich jelbft e@le Conchobair d. h. „eéle des Conchobar“ und andererjeits 

so heißt und nennt ſich Cuchulinns Wagenlenker und treuer Genofje c&le Coneulaind d. h. 
„eele des Cuchulainn“ (j. Ztichr. für vergl. Sprachforihung 30, 36). Es bezeichnete dem- 
nad) c&le Dé urfprünglich einen Mann, der ſich in Gottes Dienft geftellt, ihm bis zum 
Tod zu eigen gegeben bat, und damit ftimmt die Neeves unbefannt gebliebene Antven- 
dung ber Verbindung in ihrer wenigftens handfchriftlich älteften Überlieferung in den iriſchen 

55 Erklärungen zum angeblichen Pſalmenkommentar Columbas von Bobbio. Hier wird die 
lat. Verbindung euius (Dei) iste est erflärt durch den Hinweis, daß lat. iste illius 
est bedeute iste ad, illum pertinet, und dazu bemerkt der iriſche Glofjator amal asm- 
berar is cele de infer hisin „wie man fagt, diefer Mann ift cele Dé“ (Ascoli, 
Il codice irlandese dell’ Ambrosiana 1878 fol. 30e, 3), womit er exemplifiziert, daß 

so in der irifchen Verbindung cele dé diejelbe Beziehung wie in lat. iste illius est vor: 

* 
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liege. Es fonnte daher eéle DE urfprünglid ebenſo wie lat. vir Dei allgemein auf 
Mönd; und Anachoret angewendet werden. Daß es nicht im 9. bis 12. Jahrhundert die 
regulären Fortſetzer des organifierten irischen Mönchsweſens des 6. bis 8. Jahrhunderts 
bezeichnete, fteht durch Reeves’ Unterfuchung feft; ebenjo, daß damit Angehörige geijtlicyer 
Genoſſenſchaften bezeichnet wurden, für deren Vorhandenfein als folder vor Ende des 5 
8. Sahrbunderts feine fiheren Spuren vorliegen. Es müſſen daher die Genoflenichaften 
der Colidei — welches Wort wohl in Anlehnung an iriſches c&le D& ald Sinn und Laut: 
äquivalent gebildet wurde — gegen Ende des 8. Jahrhunderts in Irland aufgefommen 
fein, und eine vorhandene Bezeichnung allgemeinerer Bedeutung ift auf ihre Angehörigen 
eingefchränft worden. Soweit bei der Dürftigkeit ficheren älteren Duellenmaterials ſich 10 
urteilen läßt, ift Chrodegangs Regel (749), die beftimmt war, den Sefularflerus von Metz 
zufammenzufaflen und in ihrer erweiterten Form auch auf die Anachoreten (dei colae) An: 
wendung ur (. Hefele, Konziliengeich. 4, 9ff.), durch ren, die in jener Zeit ja in Hlöftern 
Lothringens und des Elfaffes zu finden waren, noch im 8. Jahrhundert nad) Irland ge: 
bracht worden, und nach ihr ſchloſſen fich zuerjt außerhalb der Klofterregel jtehende Ana— 
choreten zufammen. In der monaftifchen Kirche des eigentlichen Jrland haben dieſe Ge: 
nofjenichaften der Colidei es nie zu großer Bedeutung gebracht ; wir finden ihrer im Laufe 
der Jahrhunderte an 9 Orten in Irland —— gethan und zwar öfters in Ver—⸗ 
bindung mit Klöſtern, zu denen das Haus der Kuldeer geradezu als Zuthat erſcheint: 
Krankenpflege, Armenpflege liegt ihnen hauptſächlich ob, außerdem ſcheinen fie die geſang- 20 
liche Feier des Gottesdienſtes zu beſorgen. Zu viel größerer Bedeutung gelangten jedoch 
die Genoſſenſchaften der Kuldeer in Nordbritannien, wohin ſie von Irland kamen: hier 
waren duch die Austreibung der renitenten Hienſer Mönde durch Nechtan 717 in ber 
Kirche des Piltenftaates große Lücken entftanden, die durch die von Norbhumberland einftrömen- 
den römischen Geiftlichen nicht ganz konnten ausgefüllt werben. In dieſe Lücken treten an: 25 
icheinend die neuen Genofjenfchaften der Colidei ; bier in Schottland treten fie uns ala 
eine Miſchung von weltgeiſtlichem Weſen und nach Höfterlichen Muftern georbnetem Ana— 
choretentum entgegen, in jüngerer * an einzelnen Orten geradezu wie die Kanoniker 
des Feſtlandes. Der mangelnde Zuſammenhang der einzelnen Konvente der Colidei bei 
—— eines gemeinſamen Hauptes oder feſter — der ja ein Charakteriſtikum des so 
eltifchen Kirchenweſens überhaupt ift, das fich wieder aus den politifchen Verhältnifien der 

Kelten erklärt, mußte notwendigerweiſe jeden einzelnen Konvent all den inneren und äußeren 
Gefahren Iofaler Entwidelung ausjegen, denen vereinzelte Korporationen immer anbeim 
gegeben find. So find denn auch faft gleichpeiti e Schilderungen des 12. Jahrhunderts, 
die an verfchiebene Kuldeergenofienfchaften an ühfen, ſehr verſchieden in je auf die 85 

— 5 

Zuſtände in den Genoſſenſchaften und in ihrer Beurteilung. Den im 12. Jahrhundert 
in Irland und Schottland mit der völligen Umgeftaltung der Keltenkirche nad römiſchem 
Muiter eingeführten römischen Orben konnte diefe letzte nur noch balb jelbititändige Schöpfung 
der feltifchen Kirche Irlands, die alle Merkmale einer Übergangszeit an fich trägt, nicht 
Stand balten: die Colidei verſchwanden in ben Orden oder umter den regulären 40 

ern. 
Die formelle Unterwerfung der keltiſchen Kirche Irlands und Schottlands unter die 

römifche vollzog fich von zweiter Hälfte des 11. Yahrb.3 an, nachdem fie durch die Ent: 
widelung der vorhergehenden 300 Jahre äußerlich und innerlich dazu berangereift war. In 
Irland bildeten die in Dublin, Limmerick, Waterford beftehenden jelbititändigen Nor: 45 
mannengemeinden mit ihren jchon erwähnten Beziehungen zu Ganterbury die Hanbhabe. 
So fand Yanfranc von Canterbury Gelegenheit, 1074 —* in die iriſchen kirchlichen Wer: 
hältniſſe er in feinem dur den Normannenbifchof Gillpatrid von Dublin an 
den König Torlogh D’Brian geſchickten Brief; auf beider Antreiben fandte Gregor VII. 
ein Schreiben nad Irland, indem er zugleich den Yimmerider Normannenbifchof Gilbert so 
er päpftlichen Zegaten für * beſtellte. Wie im 7. Jahrhundert der Abtbiſchof von 
rmagh in Nordirland der Mittelpunkt des Widerſtands gegen Einführung des römiſchen 

Dfterdatums in Nordirland war, fo leiftete der als angebliher Nachfolger Batrids in der 
irifchen Kirche zu allmählicher Geltung re te Bifchof von Armagh jett Widerftand gegen 
die durch Canterbury und die PVilingerbifchöfe in Dublin und Limmerick eifrig betriebene 55 
Propaganda Roms, Irland zu einer römifchen Kirchenprobing zu machen. Endlich fand 
Gilbert von Zimmerid in dem 1106 den Armagber Stuhl befteigenden Gelfus einen Mann, 
der auf feine Abfichten einging; auf der 1120 abgebaltenen Synode von Rathbreafail 
ward beichlofien, Irland in 24 Diöceſen einzuteilen, die, mit Ausnahme von Dublin, 
Armagh unterjtehen jollten. Doc) erft den beiden Nachfolgern von Geljus, nämlich Malachy, so 
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dem Freund Bernards von Clairveaux, und Erzbiſchof Gelafius (1137— 1172) gelang die 
volle Unterwerfung unter die römische Kirche: 1152 fand unter Vorfit des päpftlichen 
Legaten Bapiro die Synode von Kells jtatt, auf der Irland in 4 Provinzen geteilt, Ar: 
magh als Sit des Primas beftimmt wurde und die Biſchöfe von Dublin, Caſhel, Tuam 

5 ebenfalls zu Erzbiichöfen erhoben wurden und die von Rom mitgebradhten Ballia erhielten. 
Die vollftändige Romanifierung der irifchen Kirche auc im Innern ward in politifchem 
Interefje der Anglonormannen auf der 1172 auf Befehl Heinrichs II. in Gafhel ab: 
gehaltenen Synode durchgeführt. Wenige Jahre fpäter (zwiſchen 1180 und 1185) fchrieb 
der Gifterzienfer Mönch Jocelin im Auftrag des Primas von Irland, des Erzbiichofs 

ıo Thomas von Armagb, eine neue Vita Patrieii unter Benugung alles dem Armagber 
Stuhl zugänglichen Materials. In dieſes gemifjermaßen den Abschluß der im eriten 
Drittel des 7. Jahrhunderts aufgefommenen Batridlegende bildende Werk bat auch die 
S. 234, 20 erwähnte plumpe Erfindung Armagbs, dat Patrid die Vilinger Dublins befebrt 
babe in Kap. LXXI (Golgan, Triadis Thaum. acta ©. 90 ff.) nady dem irifchen Gedicht 

ıs im Lebor na cert (j. ©.234,») Aufnahme gefunden — mit einem Zufaß : die Anglo: 
normanneninbafion hatte 1169—1172 dem unabhängigen Bilingerftaat in Dublin ein 
Ende gemacht, und der im Auftrage des Primas von Irland fchreibende Jocelin erklärt 
den Untergang des Vikingerſtaates durch den Zufaß, daß superbiens populus oblitus 
benedietionis S. Patrieii debitos reditus neglexit persolvere. Troßdem daß die 

2 Kirche der unabhängigen Vikinger ſchon 1152 fich dem Primat Armaghs gefügt hatte und 
1162 der Dubliner Erzbifchof fi vom neuen Primas Irlands konſekrieren ließ, konnte 
die Habgier Armaghs e8 noch nicht vergefjen, daß ihm ein Jahrhundert lang der Batridöpfennig 
von den reichen Dubliner Handelsherren entgangen war. Die Bollandiften geben zum 
17. März in den AS m. Mart. tom. II, 577—592 von Dofumenten über Patrid 

25 nichts als die beiden Schriften des hiftorischen Patrid — Confessio und Epistola — 
und Jocelins Vita des legendären PBatrid. In der Confessio jhieben fie gegen die 
5. Hi). nad) invisibilia ein qui Filium sibi consubstantialem genuit mit der Be: 
gründung haec aut similia verba in ms. Atrebatensi desiderari contextus indi- 
eat (a. a. O. ©. 534 Anm. d), und in der Vita Socelins laffen fie (a. a. DO. ©. 555) 

so einfach das Kapitel über die Belehrung der Normannen Dublins dur PBatrid mit einem 
Verweis auf Colgan weg. 

In Norbbritannien ward 844 dadurch, daß Kenneth Mac Alpin, der Herrſcher des 
Irenſtaates an der Weftküfte, den Thron der vereinigten Nord: und Südpilten beitieg, 
ein vereinigtes Königreih Albanien, ſpäter Schottland genannt, geichaffen. Indem Kenneth 

35 850 die Gebeine Columbas von dem durch die "aan ar Einfälle der Bilfinger ganz 
unficher getwordenen und heruntergeflommenen Hi nad Dunteld im Sübpiktenland, wo die 
Hauptitüge feiner Macht lag, überführte und mit dem dort vorhandenen Klofter einen 
Biſchofsſitz errichtete, verfuchte er anfcheinend bier einen Mittelpunkt einer Landeskirche zu 
Ichaffen, wie im 7. Jahrhundert Hi mar, nur mit einer dur die Firchlichen Ver— 

40 änderungen bedingten verjchiedenen Baſis: der Abtbiſchof von Dunfeld, als weldyer von 
850—865 Tuathal mac Artguso fungierte, hatte die Firchenregimentlichen Funktionen 
als Biſchof und nicht als Abt. Es hatte fich aljo im Piltenland in dem Jahrhundert 
nad der Vertreibung der Columbamönche die einft monaſtiſche Kirche unter Einfluß 
der benachbarten römiſch-ſächſiſchen Epiffopalficche zu einem Zuftand entiwidelt, wie wir 

#5 ihn in der feltifchen Kirche von Wales um 600 ähnlich vorfinden (j. S. 222,0). Als daher 
Kenneth Sohn Konftantin den Biſchofsſitz 865 nach Abernethy verlegte, wo er bis 908 
war, blieb in Dunkeld ein einfacher Abt. 908 erfolgte die Übertragung des Sites des 
Primas des Landes nad St. Andrews, indem zugleich auf einer Neichverfammlung des— 
jelben Jahres die eremte Stellung der Kirche feitgefet wurde. Diefelbe Zeit ſcheint auch 

50 innere Reformen gebracht zu haben — Einführung der fanonifchen Regel —, die zu meiterer 
Annäherung an die römische Kirche jener Zeit neigten. Energiſch wurde die Umgeftaltun 
der ſchottiſchen Landeskirche nach Einrichtung und Ordnung der römifchen Kirche — 
Margarete, die Großnichte Eduards des Bekenners, in Angriff genommen, als ſie 1069 
dem Schottenlönig Malcolm die Hand gereicht hatte; ſie wurde von ihrem Beichtvater 

55 Turgot, Abt von Durham, dabei zielbewußt unterſtützt. Ihre Söhne Edgar (1007 -1107), 
Alerander (1107— 1124) und David (1124—1153) richteten ihr Augenmerk vor allem 
darauf, nach den inneren Umgeftaltungen und Reformen ihrer Mutter die äußere An— 
gleihung der ſchottiſchen Nationalfirche an die römische herbeizuführen. Bon 1093—1107 
blieb die Stelle des Hauptes der Yandesfirche nad Fothads Tode unbefegt, bis 1107 

s» Turgot, der Berater Margaretens, auf den Sit von St. Andreivs erhoben wurde unter 
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leichzeitiger oder baldiger Gründung mehrerer neuer Bistümer innerhalb der Landes: 
kirche, die St. Andreivs unterftellt wurden. Zurgot war konform einem Beichluß des Kon: 
zils von Windfor 1072 (Haddan and Stubbs II, 159) in Work geweiht worden, wäh- 
rend jein Nachfolger Eadmer (1115), ein Möndy von Canterbury, auf Wunſch König 
Aleranderd dur Ralph, Erzbifchof von Ganterbury, ausgewählt und konſekriert wurde. 5 
Bis zum Jahre 1188, wo die fchottiiche Kirche von Canterbury unabhängig und ebenjo 
wie Die irijche direft unter Rom ftehend erflärt wurde durch eine Bulle Clemens III. 
(j. Haddan and Stubbs II, 273), war die äußere und innere Umgejtaltung der 
jchottifchen Kirche in eine römische Stirchenprovinz vollzogen: in 9 Bistümer mit feit- 
umfchriebenen Diöcefen war dad Yand geteilt, und die teils in beftehende teild in neu 10 
eingerichtete Klöfter eingeführten Auguftiner, Benediktiner, Gifterzienfer fogen den Reit des 
feltifchnationalen Möndtums auf. 

Über die Verhältniſſe und Einrichtungen der keltiſchen Kirche in ihrer 
Blütezeit (6. bis 8. Jahrhundert), ald da find Kirchenregiment (geiftlidhe Grabe), 
Klofterwejen, Gottesdienst und feine Einrichtungen, Lehre u. a., ift den voran: 
gegangenen Ausführungen nicht viel nachzutragen. Soweit nämlich auch die Darftellung 
von der landläufigen Auffaffung in Bezug auf die Pflanzung und Entwidelung des ir. Chriften- 
tums bis in die Tage Columbas abweicht, die bei den meiften neueren Forſ zu findende 
weſentlich gleiche Grundanſchauung über das Verhältnis der Einrichtungen der keltischen Kirche 
zu denen der römijchen Kirche im Anfange des 7. Jahrh.s wird dadurch nicht berührt, viel- 20 
mehr binfichtlich des irijchen Zweiges erjt recht geſtützt. Es empfängt die Anjchauung, 
ala ob die keltiſche Kirche in Einrichtung und Dogma in ihrer Blütezeit faft die Rirde 
des apoftolifchen Zeitalterd repräfentiere, weder aus dem, was uns über ihre Lehre und 
Einrichtung überliefert ift, nody aus dem, was man über ihre Geichichte weiß oder mit 
einiger Sicherheit erjchließen kann, irgend welche Stütze. Die britifche Kirche ift, wie 3 
Britannien ein Teil des römiſchen Reiches war, im 4. Jahrhundert ein Zweig der fatho- 
lichen Kirche des Abendlandes, der im Verlauf des 4. Jahrhunderts jeit dem Konzil zu 
Arles (316) an allen Vorgängen in der Kirche mitbeteiligt war; der irifche Zweig der 
feltijchen Kirche ijt aber ein noch im 4. Jahrhundert getriebener Schoß der britijchen 
Kirche. Die fiher bezeugten Abweichungen, melde im Beginn des 7. Jahrhunderts so 
die keltiſche Kirche diesſeits und jenſeits der irischen See in Einrichtungen von der da— 
maligen katholiſchen Kirche Noms aufwies, empfangen alle bei genauerem Zufehen hin- 
reichende Erklärung. Vor allem darf man die Thatfache nicht vergefien, daß die Stellung 
des römischen Biihofs im 4. Jahrhundert und bis auf Yeo den Großen (440—461) in 
der röm.:fathol. Kirche des Abendlandes anders war als die des Bapites Gregor d. Gr. (590 5 
bis 604) in der röm.fathol. Kirche um die Wende des 6.7. Jahrh.s, ſowie daß das 4. Jahr: 
bundert überhaupt nicht dieſe jtramme Einheitlichkeit in Einrihtungen kannte, melde 
im Beginne des 7. Jahrhunderts als ein mwejentliches Erfordernis der unitas catholica 
angejeben wurde, und daß manche Neuerungen nur langjam bei den weit abgelegenen 
Gliedern der Kirche fich einbürgerten. Um die Wende des 4. 5. Jahrhunderts twurbe 40 
nun der britifche Zweig der katholiſchen Kirche und damit zugleich jein Ableger auf der 
Barbareninfel losgelöft dadurch, daß das politiiche Rom feinen Halt auf Britannien verlor. 
Lehrreich für die unmittelbaren Folgen ift ein Ereignis des erſten Dritteld des 5. Jahr: 
bunderts. Die Bäpfte Innocenz, Zofimus und deſſen Nachfolger Bonifatius (418—422) 
traten gleich energisch gegen die junge Yehre des Pelagius auf, aber doch nur dem welt: 4; 
lichen Rom, dem Reſtript des Kaifers Honorius (30. April 418), das die Pelagianer in 
Rom mit Yandesverweifung bedrohte, ift die Unterdrüdung zu danken. Als 429 die Lehre 
des Pelagius in dem abgelegenen Britannien ſich ausbreitete, reichte der Arm des Kaiſers 
dahin nicht, und Gaeleftin, des Bonifaz Nachfolger, ſah fich genötigt, den Weg der gütigen 
Überredung einzufchlagen, indem er Germanus von Aurerre nah Südweſtbritannien so 
ſchickte. Aber auch diefe Verbindung riß in zweiter Hälfte des 5. Jahrhunderts, als in 
Burgundern, Wejtgoten, Franken, Sachſen ein ziveis und bdreifacher Barbarenmwall Rom 
bon dem feltiichen Britannien trennte. Die Fermata, mit der Leo der Große, um ein 
Schisma mit Alerandria zu vermeiden, im Auguft 454 der abendländifchen Kirche an- 
zeigte, daß 455 Diftern an dem im Dceident unerhört jpäten Termin 24. April zu feiern 55 
jei, fcheint nach Angaben in den Annales Cambriae, den Ulfterannalen und den Annalen 
von Elonmacnois noch nad) Britannien und damit nach Irland gelommen zu fein. Auf faft 
150 Jahre ift nun jeder Zufammenbang der feltischen Kirche mit der abendblänbifchen 
zerrifien ; die Entwidelung innerhalb der abendländischen Kirche gebt nicht nur fpurlos 

- a 
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an ber feltifchen Kirche vorüber, fondern es müflen bei den einzelnen Glievern ber kel— 
tifchen Kirche ſelbſt infolge Fehlens jeder Gentralinftanz allgemein politiiche und Lokale Ver— 
bältnifje die Einrichtungen und Bräuche der Kirche beeinfluffen. Nah all dem verfteht 
man, daß ein Columban von Yureuil fich herausnimmt zum Papſt zu reden, wie bies 

5 wohl 200 Jahre früher bei einem Biſchof aus Nordafrifa oder Alerandria nicht auffallend 
wäre; fo verfteht fi), dak die im Verlaufe des 6. Jahrhunderts in den Bergen von 
Wales wieder aufgerichtete britifche Kirche nur unabhängig nebeneinander ftehende Bi- 
ichöfe ohne Metropolitanverband kennt, da die im Beginne des —— zuſammen⸗ 
—— britiſche Kirche dieſe Entwickelung noch nicht kannte; ſo erklärt ſich das abwei e 

10 Datum für die Oſterfeier in iriſcher und britiſcher Kirche daraus, daß dieſe keltiſche Kirche 
die zur Zeit des Konzils von Arles (316) geltende und in Rom bis a. 343 befolgte ältere 
supputatio Romana noch nach 600 getreu der Väter Brauch, mie die ren mit Recht 
betonen, befolgte: alle Wandlungen der römischen Kirche hierin — jüngere supputatio 
Romana, 343—444 ; Zeißer Oftertafel, a. 447—500; 19jähriger Cyklus des etorius, 

15 a. 501 bis Mitte des 6. Jahrhunderts; Cyklus des Dionyfius, von Mitte des 6. Jahr: 
hunderts an — waren der keltiſchen Kirche ferngeblieben. Es werben ferner aus dem 
Umftand, daß im 4. Jahrhundert nicht die ftramme Einheitlichkeit in Einrichtungen be— 
ftand wie in der römifch-fatholifchen Kirche 200 Jahre fpäter, und die Keltifche Kirche mie 
in Bezug auf Dfterberechnung alte Bräuche fejthielt, ſich erklären alle oder die meilten 

2o der Dinge, die Auguftin in der mweljchen Kirche ald römiſchem Brauch (consuetudo), ja 
dem Brauch der ganzen Kirche ums Jahr 600, widerſprechend fand, ohne fie näher zu 
bezeichnen (Beba, Hist. ecel. II, 2) ſowie die abweichenden ecelesiasticae vitae disei- 
plinae, die Anhänger der römifch-fächfiichen Kirche an der irischen Kirche rügten. Einiges, 
was hierher ae Warren (Liturgy and Ritual of the Celtie Church ©. 64 ff.) zu- 

25 fammengeftellt. enn aber ſowohl in der britifchen Kirche als in der irifchen beim Zu— 
fammenjtoßen mit der römischen und noch lange darüber hinaus die Konfefrierung eines 
Bifchofs durch einen einzelnen Bifchof ftattfinden konnte, obwohl die Vertreter der britifchen 
Kirche auf dem Konzil von Arles den Kanon mitunterzeichneten, daß wenn möglih 7 aber 
mindeſtens 3 Bijchöfe an der Konfefration teilnehmen follten, jo ift dies nicht fo ſonder— 

% bar als es Warren (a. a. D. ©. 69) findet. Auf Auguftins 6. Frage Si longinquitas 
itineris magna interiacet, ut episcopi non facile ualeant econuenire, an debeat 
sine aliorum episcoporum praesentia episcopus ordinari . . ? erwiberte Gregor: 
Et quidem in Anglorum ecclesia in qua adhuc solus tu episcopus inueniris, 
ordinare episcopum non aliter nisi sine episcopis potes Geda, H. e. 1, 27); 

85 ebenjo gejtattete Papſt Bonifaz noch Auguftins drittem Nachfolger Juftus allein Biſchöfe 
zu weihen exigente oportunitate (Beda, 1. 1. 2, 8). Dieſe Dispenfe werden fich bri- 
tifche Biichöfe im 5. Jahrhundert beim Zufammenbruch der feltifchen Kirche in der Not 
öfters geftattet haben, und ebenjo wird bei der allmählich vor fich gehenden Mifftionierung 
Irlands im Anfang meift feine andere Möglichkeit geweſen fein als rg des bi- 

40 Ichöflichen Grades durch einen 5 Biſchof. es noch heute für die Rechtsent⸗ 
widelung der aus Germanen und Kelten gemifchten Engländer harakteriftiich ift, daß Brauch 
und Herlommen fortwährend neues Necht fchafft, ohne daß man älteres gefchriebenes for— 
mell aufbebt, jo it verjtändlich, wie in ber Feltifchen Kirche die Einzelfonfefrierung des 
Biſchofs im 6./7. Jahrhundert Väter Brauch und damit Hecht geworden tar. 

45 Bei Beurteilung des ausgeprägt monaſtiſchen Charakters der irifchen Kirche und der 
Stellung des episcopus in derjelben im Gegenſatz zur abendländijchen Kirche muß man 
beachten, daß der Typus, wie wir ihn in Hi und anderen nachweislich erft im 6. Jahr: 
—— gegründeten Klöſtern finden, gar nicht allgemein giltig iſt; es iſt im Gegenteil 
emerkenswert, daß gerade in alten Klöſtern, deren Urſprung im Dunkel liegt und die 

co immer der Mittelpunkt von Kloſterdibeeſen waren — wie z. B. Armagh im Norden, Emly 
in Tipperary —, die Abte in der alten Zeit immer zugleich Biſchöfe ſind, alſo die Vor— 
ſteher der Diöceſen Äbte und Biſchöfe in einer Perſon waren, nur daß ihnen die kirchen⸗ 
regimentliche Gewalt in ihrer Stellung als Abt zuftand. Dies erklärt ſich aber aus den 
politiichen und fozialen Verhältnifjen der Kelten, und der Zeit und Art der Chriftiani- 

55 fierung. Der Glan oder Stamm, wie mans nennen till, ift das einzige feite Gebilde in 
re und alles, was zeitweilig darüber fteht bis zu dem Fand, Ya ir. Oberfönig, tft 
ießend und nicht von dauernder Macht. In einem Stamm ließen fich die von dem eben 

nad dem Abendland gelommenen Mönchsideal erfüllten britifchen Miffionsboten des 4. 
und 5. Jahrhunderts nieder und erhielten, nachdem es ihnen gelungen war ber chriftlichen 

50 Lehre Eingang zu verichaffen, vom Stammbäuptling die nötigen Grundftüde zur Gründung 
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einer größeren Höfterlichen Miffionsftation, der natürlich von Anfang an Glieder der Familie 
des Stammeshauptes zugehörten, ja die meiftens wohl durch ein ſolches Mitglied begründet 
und von ihm in der auch jpäter in Irland noch vielfach vorlommenden Stellung als 
Laienabt geleitet wurde. Bei der weit verzweigten Familie des Stammeshauptes liegt 
daher das Recht der Succeffion zur Abtstwürde und ift in einzelnen Fällen nachweislich s 
Jahrhunderte lang geblieben, jo daß die Firchlichen und Stammesinterefjen aufs engfte 
verfnüpft waren. Nie aber Auguftin das Chriftentum in Kent einführte, ehe er Biſchof 
war und dann nad Arles zurüdging, um ſich zum Bijchof weihen zu lafjen, fo werden 
auch in Irland in den einzelnen Clanen die in Höfterlicher Weiſe eingerichteten Miffions- 
ftationen zeitweilig beftanden und die kirchlichen Bebürfniffe des Stammes unter Leitung 10 
eines Angehörigen der Familie des Stammbhäuptlings beforgt haben, ehe die Notwendigkeit 
nah einem Mitglied berbortrat, der die bifchöflichen Funktionen auszuüben ein Recht hatte. 
Verichaffte fich dann der Laienabt die Weihe als Biſchof — daß die irifche Kirche die 
Grade des Diakonus, Presbyter, Biſchof wie die abendländifche Kirche kennt, hätte nie 
dürfen in Frage gezogen werden —, jo war es natürlich, daß er, fern vom Anblid und ı; 
Einfluß einer epijfopal geordneten Kirche, die firchenregimentlichen Funktionen in ber Kirche 
des Stammes nad twie vor ald Abt und Angehöriger der Familie des Stammbäuptlings 
beforgte; diefe Anjchauungen erbten ſich fort, und jo entjtand die auf dem Stamme ala 
Baſis fih aufbauende monaftiihe Kirche Irlands, in der nur ein funftioneller Epiffopat 
beitand, dem jurisbiftionelle Rechte als Folge der Ordination nicht zuftanden. 20 

Von dem Verfuch, ein Gefamtbild der keltiſchen Kirche des 6.17. Jahrhunderts in 
Deus auf Lehre und Einrichtungen zu zeichnen, ſehe ich ab. Neicht die Überlieferung auch 
vollflommen aus, um, wie bemerkt, zu erkennen, daß in dieſer feltifchen Kirche ein nur in 
einzelnen Punkten abweichendes Spiegelbild der abendländijchen Kirche des 4. Jahrhunderts 
vorliegt, jo iſt das ficher aus genanntem Zeitraum erhaltene Material zur Zeichnung eines 25 
Gejamtbildes doch zu lüdenbakt, und bei der charakteriftiichen Eigenheit des keltischen 
Ki ens, dem Mangel an feſten, überall geltenden Formen und Einrichtungen, kann 
ein aus Mofaikjtüdchen zufammengejegtes Gejamtbild kaum der Wirklichkeit nahe kommen. 
Ein Punkt verdient aber zur Charafterifierung der feltiichen Kirche in ihrer Blütezeit noch 
berührt zu werden. Es wird, beſonders von katholiſchen Kirchenhiftoritern, mit Empbafe so 
bervorgeboben, daß gegenüber Anjchauungen über die feltifche Kirche, wie fie bis in die 
zweite Hälfte des — ——— zu treffen waren, auch bie proteſtantiſche Forſchung an- 
erkenne, daß weder in Dogma noch in Einrichtungen die altirische und altkeltiiche Kirche 
gegenüber der katholiſchen Kirche eine in mejentlihen Punkten abweichende Stellung ein- 
genommen babe. Und doch wird jeder, der dieſem Satz im allgemeinen zuftimmt, auch 35 
wenn er nur die Schilderungen Bedas über das Zufammenftoßen der Abgejandten Roms 
mit den Vertretern der keltiſchen Kirche auf britannifchem Boden auf fich wirken läßt, den 
Eindrud nicht loswerden, daß der Geift, der in den Vertretern der Eeltifchen Kirche um 
die Wende des 6.7. Jahrhunderts lebte, ein anderer war ald der Geift in den damaligen 
Vertretern der römiſchen Kirche und in den bon ihmen gewonnenen Söhnen feltiichen 40 
Kirchentums. Auch hier beivahrheitet fi das Wort, daß die Noten allein die Mufik nicht 
maden. Es laſſen ſich auch eine ganze Reihe Einzelmomente hervorheben zur Charakte⸗ 
rifierung des neuen Geiftes, der mit dem Anſchluß der altiriſchen Kirche an die römifche 
Kirche des 7. Jahrhunderts in die Feltiiche Kirche Irlands einzog. Zuerſt fällt auf der 
Geijt der Unduld ſamkeit gegen Abweichungen und damit der Geiſt der Lieblojig: 
feit, wie ihn Auguftin gegenüber den britifchen Biſchöfen (Beda, H. e. 2, 2), Vilfrid 
gegenüber Golman (Beba, H. e. 3, 25) und Aldhelm in feinem Brief an Geruntius 
zeigt (MG Ep. tom. III, 231). Dem gegenüber verlangten die ren nur, ſowohl ein 
Columban auf dem Kontinent (ſ. MG Epist. I, 165) wie die ren in Norbhumberland, 
dat man fie ruhig nad Väter Brauch ihr Chriftentum ausüben lafje, das nad dem so 
Zeugnis eines Beda zu einem Leben in Apoſtelweiſe führte. Sobald aber ein re zur 
römischen Partei überging, fam ein neuer Geift über ihn: ein Ire Ronan, der in Gallien 
und Stalien gewejen, fing in Norbhumbrien den Streit mit dem milden Finan an (Beba, 
H. e. 3, 25). Cummian hatte a. 629 troß der päpftlichen Erfommunikation Oſtern nod) 
nach altem Datum gefeiert, hatte dann ein Jahr fi mit der Frage beichäftigt und trat ss 
auf der Synode von Mag Lena a. 630 für Nachgeben an Rom ein; nachdem die infolge 
des von Fintan mac Tuldain erhobenen Widerftandes nach Rom geſchickte Gefandtichaft 
beimgefehrt war (633) und Cummian und die römiſche Partei durch fie gehoben und in 
ihren Anjchauungen neu geitärkt waren, begann Cummian fofort durch fein Schreiben an 
Segene von Hi Propaganda für römischen Brauch zu machen. In diefem Briefe läßt er oo 
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ſich, bei Erzählung des erfolgreichen Widerftandes, den Fintan mac Tuldyain a. 630 für 
Beibehaltung des irischen Brauches der römifchen Partei leiſtete, hinſichtlich Fintans zu 
dem frommen Wunſch binreifen quem Deus (ut spero) percutiet quoque modo vo- 
luerit (MSL 87, 977). So jchreibt ein kaum zu römiſchen Anjchauungen befehrter 

6 irifcher Abt vor 636 über einen irischen Abt an den Vorfteher der Columbatlöfter, die 
beide bloß die von Cummian feit 630 in der Frage des Dfterdatums vollzogene Wendung 
nicht mit gemacht haben. 

Unkritiſch und leichtgläubig zeigen fi die ren in ihren Argumentationen für ber 
Väter Bräuche, aber bewußt unwahr nicht von ferne. Diefer Zug, der Geift bewußter 

10 Fälſchung im Dienfte kirchlicher Intereſſen, fommt erft mit dem Anjchluß an die römif 
Kirche in die iriſche Kirche. Die Patridlegende liefert eine Kette von Belegen dur m 
als 500 Jahre. An fih fan die Erfindung der Legende in den beiden Grundzügen, 
dat Irland 432 ein ganz heibnijches Land war und daß ein ſich Hiberione eonstitu- 
tus episcopus nennenber icius es dem Chriftentum gewonnen habe, auf frommer 

15 Täuſchung —— (. S. 228, 50). Aber die Wendung, daß dieſer Patricius 432 die Diony: 
ſiſche Berechnung des Oſtertermins in Irland eingeführt habe, trägt deutlich bei Cummian 
in ſeinem Brief den Stempel abſichtlicher Erfindung zu beſtimmtem Zweck. Einem ganz 
klaren Zweck dient dann die bei Muirchu Maceumachtheni auftretende Erfindung, daß 
dieſer Patricius, von dem man in Nordirland nichts wußte, der Stifter des Kloſters Ar— 

2 magh und Vorgänger des der Unterwerfung unter Rom widerſtrebenden Abibiſchofs von 
Armagh geweſen fei. Bewußte Fälſchung im Intereſſe der Armagher Kirche ift dann im 
8. Jahrh. der Liber Angeli (ſ. ©. 229,15); bewußte Fälfchungen neben harmlofen Er- 
findungen der Fabulierluft gehen durd; die Jahrhunderte, bi3 man um die Wende des 
10./11. —— die von 943 ab erſt allmählich zum Chriſtentum übertretenden 

25 Dubliner Vikinger im Geldintereſſe Armaghs durch Patrick bekehri ſein läßt. Beim Über: 
bliden der Entwidelung der Batridlegende von ihrem erjten Auftreten in Cummians Brief 
(634) bis auf die im Auftrage des Primas von Irland durch Focelin zwifchen 1180 und 
1185 gejchriebene Vita Patrieii wird man ein Gefühl nicht los, dem Herder Worte ver: 
leiht: „Nachdem einmal das böfe Prinzip angenommen war, daß man zum Nußen der 

30 Kirche Untreue begehen, Lügen erfinden, Dichtungen fchreiben dürfe, jo war der hiſtoriſche 
Glaube verletzt; gu e, Feder, Gedächtnis und Einbildungskraft der Menjchen batten 
ihre Negel und Richtſchnur verloren, fo daß ftatt der griechiichen und punifchen 
Treue wohl mit mehrerem Rechte die chriftliche Glaubwürdigkeit genannt werden möchte“ 
(Herder, Ideen zur Philof. der Gefchichte XVII, 1). 

36 Ein weiterer Ausflug des neuen Geiftes, der mit dem erjten Anjchluß an Rom in 
die iriſche Kirche im 7. Jahrhundert beginnt einzuziehen, ift das Auflommen eines Reli— 
quienfultus von unerhörtem Umfang. Folgende fprachliche Thatjachen find bemerfens- 
wert: altir. relie (Gen. Sing. reilce, Gen. ‘Blur. relec) bedeutet „Kirchhof, Begräbnis: 
plaß“, wie noch neuir. reileag „church-yard“ it; fo wenig haftete dem Wort in alter 

4) Zeit ein Begriff „wie Reliquie”, daß ein berühmter altir. Traktat über die großen Begräbnis: 
tätten Jrlands in heidniſcher Zeit den Titel führt senchas na relee „die alte Geſchichte 
von den Begräbnisplägen‘“ (Lebor na Huidre, p. 50 b, 15ff.); in der Grafichaft Tyrone 
finden fih in der Nähe einer alten Pfarreikirche die Ortäbezeichnungen Relig-na-man 
„the women’s cemetery“, Relig-na-paisde „childrens cemetery“ und Relig-na- 

4 fir-gunta „cemetery of the slain“ (Reeves, Adamnans life of Columba ©. 283). 
Es lebt aljo im ir. relie das latein. Wort in Irland in der Bedeutung fort, wie es 
3. B. Ammian im 4. Jahrhundert gebraucht, für cadaver exanime, da relie der Ort 
ift, wo die Leichen beitattet find; aber auch das latein. Wort felbit wird in Irland vor 
dem Eindringen der römischen Anfchauungen in dem alten Sinn verwendet, jo noch Adam: 

so nan an ber einzigen Stelle, wo er im Leben Columbas das Wort hat: indem er fid 
für eine Begebenheit auf einen Schüler Columbas, Ferreolus (Ernene), beruft, der fie ihm 
als Yüngling erzählt bat, fegt er von genanntem yerreolus hinzu, qui inter aliorum 
sanceti Columbae monachorum reliquias in Dorso Tomme sepultus cum 
sanctis resurrectionem expeetat (Lib. 3, 23), d. h. feine Gebeine ruhen wie die Ge: 

55 beine anderer Mönche auf dem Kirchhof von Drumhome (Druim Thuama) in Donegal. 
Das altir. Wort für „Reliquien“ ift martre d. b. „Märtyrer“, ſodaß ir. Martorthech 
(Gen. Martorthige) „Martyrerhbaus“ und lat. Domus Martirum jowie Kilnamartry 
Kirche der —— als Ortsnamen im 8. Jahrhundert belegt ſind (Ulſterannalen 721. 
754; Tirechans Noten in Stokes, Trip. Life II, 330, 31; 331, 7) im Sinne von 

6 „Neliquienhaus, Kirche der Reliquien” (f. Reeves, Adamnans Life of St. Columba, 
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©. 452). Diefe alte Bezeichnung für „Reliquien“ baftete jo feft, daß noch bis tief ins 
8. Jahrhundert, ald man unter römifchem Einfluß die Gräber frommer Männer öffnete 
und die Überrefte ihrer Gebeine als Neliquien einfchreinte, jelbft im Lateinifchen von den 
ren martyres im Sinne von „Überrefte frommer Männer” verwendet wurde neben der 
mit römifchem Geift importierten Bezeichnung reliquiae: der lehte Beleg in den Annalen 5 
bierfür findet fih in den Ulfterannalen a. 775 Comotatio martirum saneti Erce 
Slane et comotatio martirum Uiniani Cluana Ir-aird; Ere ftarb 512 und 
Uinian ift der a. 548 geftorbene Finnian von Glonard, Comgalld® und Columbas Lehrer. 
Von 784 an findet fih in den Annalen dann ſtehend reliquiarum für martirum der 
vorhergehenden Zeit und dementiprechend fommt im Mittelirifchen neben martra aud) 10 
relie im Sinne von „Reliquien“ vor. Doch ift diefe Bedeutung des Wortes relie nicht 
volfstümlich geworden, jondern relic „Reliquien“ jteht neben relie „Kirchhof“ im Mittel 
iriſchen wie im Neuhochd. gelehrtes „Breve“ neben vollstümlihem „Brief“. 

Was wiſſen wir über Reliquienkultus in der irifchen Kirche vor der Unteriverfung 
unter Rom, d. h. in Südirland vor 630, in Nordirland vor 697, in Norbhumberland 15 
bis 664 und im übrigen Norbbritannien bis 716? Irland jelbft hatte Feine Märtyrer, 
wie noch im 12. Jahrhundert ein von römiſchem Geifte durchtränkter Anglonormanne dem 
Erzbifchof Mauricius von Gajhel vorhielt (j. Giraldus Gambrenfis, Topographia Hiber- 
nica III, 32); in Britannien fennt Gildas gegen 547 nur drei Märtyrer aus diofletia- 
nifcher Verfolgung (Chronica min. 3, 31); da nun erſt in zweiter Hälfte des 4. Jahr: 20 
bundert3 in den Tagen eines Ambroſius und Hieronymus Verehrung der Reliquien der 
Märtyrer eifrig, wenn auch nicht ohne heftigen MWiderjpruch, gepflegt wurde, jo ift e8 an 
fih natürlich, daß die irifche Kirche bei ihrer Abgejchlofienheit bis Ende des 6. Jahr: 
bunderts Reliquien im Sinne „Übertefte von Märtyrerleiber” kaum befigen konnte. So 
baben wir denn auch fein Zeugnis, daß in einem Teile der irifchen Kirche vor Anſchluß 25 
an Rom Reliquien gefannt waren oder verehrt wurden; Reliquien waren bis zur Be 
rübrung mit der römischen Kirche im 7. Jahrhundert wohl nur ein litterarifcher Begriff. 
Dagegen fönnte man bloß eine Notiz bei Beda anführen, der (Hist. ecel. 3, 26) bei 
Schilderung des Abzuges Colmans und der ren aus Nordhumberland nad) der Synode 
von Wbitby erzählt Abiens autem domum Colman adsumsit secum partem ossium 3 
reuerentissimi patris Aidani; partem vero in ecclesia, cui praeerat, reliquit et 
in seeretario eius condi praecepit. Wenn man bevenkt, daß zu Bebas Zeit (a. 731) 
der Leib des großen Columba noch ruhig in Hi im Grabe lag (Beba, Hist. ecel. 3, 4), 
wird man in dem Umjtand, daß Colman beim Abzug der ren aus dem von ihnen 
hriftianifierten Norbhumberland einen Teil der Gebeine des erſt 13 Jahre im Grabe 35 
rubenden Apoſtels Nordhumberlands (geft. 651) in iriſche Erde mitnahm, faum mehr als 
einen pietätvollen Zug jeben dürfen. Dies wird unterftüßt durch die michtige Thatjache, 
daß in der Vita Columbas, die Adamnan vor jeinem Übertritt zur römifchen Partei (688) 
ichrieb und der er nach diefem Übertritt eine „zweite Vorrede“ vorausfchidt, in der im 
BVorbeigehen natürlich der in der Vita noch nicht befannte Patricius erwähnt wird, feine «0 
Erwähnung von Neliquien, Neliquienverebrung oder Wundern burd 
Reliquien vorflommt. Die ganze Tragteite diefer Thatjache wird man erjt ermeſſen, 
wenn man eimerjeitS fich gegenwärtig hält, welch einen Wunderglauben im übrigen die 
Vita atmet, und andererſeits nad) dem feit 630 den römifchen Einflüfjen offen jtehenden 
Südirland ſchaut. Hier hatte, wie ſchon erwähnt, a. 630 die römtjche Partei eine Ges #5 
fandtfchaft nach Rom geſchickt, um dort Hilfe gegen die noch mächtige iriſche Partei Süd— 
irlands zu holen; 633 Fam dieſe Gejandtichaft gehobener Stimmung zurüd und ihre 
Hauptbeweismittel verrät ung Cummian im Schreiben an Segene: Et nos in reli- 
quiis sancetorum martyrum et seripturis quas attulerunt probavi- 
mus inesse virtutem Dei. Vidimus oculis nostris puellam caecam omnino 5 
ad has reliquias oculos aperientem et paralyticum ambulantem et multa 
daemonia ejecta (MSL 87, 978). Alles bis auf den Sprachgebrauch (reliquiae) 
ift römiſch und uniriſch. Welche Fortichritte nun Neliquienverehrung in dem in 
römischen Einfluß eingetretenen Südirland im Verlauf des Jahrhunderts macht, dafür ift 
Muirhu Maccumachtheni ein Haffiicher Zeuge in feiner Vita Patricks. Er erwähnt für 56 
feine Zeit (vor 697) mit Emphaje, daß an brei verſchiedenen Stellen (ſ. Stofes, Tripart. 
Lite II, 281, 1; 283, 5; 497, 18) in römifchsirifchem Gebiet Reliquien angebetet 
werden (adorantur), darunter die eine® Mannes, der Anfang des 6. Jahrhunderts 
friedlich entichlafen ift. Es ijt höchſt lehrreich, die Vita Columbas dur Adamnan und bie 
Vita Batrieit durch Muirchu Maccumachtheni in dem Punkte zu vergleichen: die Denk: oo 
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mäler find fo gut wie gleichzeitig, da Columbas Vita von Adamnan gegen 687/88 — 
vor feinem Anſchluß an Rom — gefchrieben und Patrids Vita, durch welche die Um— 
ftimmung Armaghs beziwedt wurde, vor 697 geichrieben it; der — der erſteren iſt 
ein damals noch romfreier Nordire und repräſentiert nordiriſches Kirchentum, der Urheber 

5 der letzteren iſt Südire, wo römiſche Anſchauungen feit 630 gelten. In der Lebensbeſchrei— 
bung des wirklichen großen Heidenapoſtels Piltenlands (563—597) find Reliquien ganz 
unbefannt, während in der Vita des angeblichen Heidenapoftels Irlands (432—459) rn 
nur Anbetung von Reliquien gilt, fondern fogar dem Patrid zugefchrieben wird, er ha 
jolche einer Perſon prophezeit (Stofes, Trip. Life II, 497, 18). Das ift der Kontraft 

10 6683 re Ehriftentum in der Vita Columbas und römiſch⸗iriſchem in ber 
ita Patricks. 

Im Jahre 697 giebt der Abtbiſchof von Armagh und damit der Reſt Nordirlands 
den vereinten Überredungen der Südiren und des ſeit 688 für römiſche Oſtern gewonnenen 
Adamnan in der Ofterfrage nad, 716 folgt Hi und jeine Tochterklöfter. Damit ift Nord» 

15 irland fo für römtfchen Einfluß geöffnet wie von 633 an Sübdirland, und in Betreff der 
Neliquienfrage läßt fich für Nordirland derſelbe Umſchwung beobadıten wie 70 Jahre 
früher in Südirland. In den Ulfterannalen haben wir einen wertvollen Führer, deflen 
Daten fürs 8. Jahrhundert laut reven: 726 Adomnani reliquiae transferuntur in 
Hiberniam et lex renovatur; 729 Reversio reliquiarum Adomnani de Hibernia 

» in mense Octimbris. Ob die Gebeine des erft 704 geftorbenen Adamnan, der nach 
feiner löblichen Unterwerfung unter die römiſchen Beftrebungen foviel zwiſchen 688 und 
704 für die Gewinnung Nordirlands that, ſchon 726 als Reliquien aus dem Grabe ge: 
nommen wurden, während die Gebeine des großen Columba noch in dem Grabe rubten, 
was Reeves annimmt (Adamnans Life of Columba ©. LXIII), oder ob, wie andere 

25 weniger wahrfcheinlih annehmen, mit den reliquiae Adamnani ein von Adamnan nad) 
feiner Gewinnung für römifche Anfchauungen zwiſchen 688 und 704 angelegter Schrein 
mit Reliquien gemeint fei, läßt fich nicht ausmachen; für den bier in Betracht fommenden 
Geſichtspunkt iſt dies nebenfächlid. 733 Commotatio martirum Petir et Phoil et 
Phatraie ad legem perficiendam. ®ergleiht man hiermit eine Vorjchrift in dem 

so Liber Angeli, jener Schrift, in der der Stuhl von Armagh die Konfequenzen der Patrid- 
legende für den Abtbifchof von Armagb zieht, Nihilominus venerari debet honore 
summorum martyrum reliquias Petri et Pauli, Stefani, Laurentii et caetero- 
rum (Stofes, Trip. Life IH, 354, 19ff.), jo ergiebt fich, daß mit ad perficiendam 
legem der Annalennotiz die Ausführung der Vorjchrift des Liber Angeli gemeint iſt. 

3 Wurde fie 733 ausgeführt, fo ift damit das Datum der Berfertigung des Liber Angeli 
ziemlich beftimmt: es wird eine Art offizieller Feſtſchrift Armaghs fein zur eier des 300: 
jährigen Jubiläums der Ankunft des angeblichen Heidenapoftels Patricius auf Irlands 
Boden (432), it alſo gegen 732 entitanden. Während Tirehan im 7. Jahrhundert noch 
ald eine ge Patrids mit Mofes verfündigen durfte, daß man beider Grab nicht 

40 fenne (Stofes, Trip. Life II, 332), entjteht in jüngerer Zeit die jchon erwähnte Nachricht 
Colombeille Spiritu sanceto instigante ostendit sepulturam Patrieii et ubi est 
confirmat, id est in Sabul (a. a. O.): da Adamnan in Golumbas Vita davon nichts 
weiß, iſt diefe Erfindung zwiſchen 688 und 733 aufgefommen, und aus bderfelben Zeit 
ftammt die im Liber Ardmachanus zwiſchen Muirau Maceumachthenis Vita und Tire 

4 hans Noten eingejchaltete Notiz über die Erwerbung einer pars de reliquiis Petri et 
Pauli, Laurentii et Stephani für Armagb zu Patrids Zeit in Rom (j. Stofes, Trip. 
Life II, 301). So fand denn a. 733, wohl zur Erinnerung an die erften nad) diony- 
ſiſchem Cyklus (!) von Patrid im beidnifchen Irland 433 gefeierten Dftern, die feierliche 
translatio der angeblich gefundenen Gebeine Patricks mit den angeblich von ihm in Rom 

60 beforgten Partikeln der Gebeine Beters und Pauls ftat. 742 Commotatiomartirum 
Treno Cille Deillge. — 775 Comotatio martirum sancti Erce Slane et 
comotatio martirum Uiniani Cluana Iraird.. — 783 Adventus reliquia- 
rum filii Eire ad eivitatem Tailten. — 784 Commotatio reliquiarum Ultani 
(7 656). — 789 Comotatio reliquiarum Coimgin et Mochua mie U Lugedon, 

65 — 792 Comotatio reliquiarum Toli. — 793 Commotatio reliquiarum Treno. — 
799 Positio reliquiarum Conlaid hi serin oir et argait (db. b. in arca auri et 
argenti). — 800 Positio reliquiarum Ronaen filii Berich in arca auri et ar- 
genti. Um die ganze Tragweite diefer den Ulfterannalen fürs 8. Jahrhundert entnomme: 
nen Notizen zu ermeſſen, muß man ſich gegenwärtig halten, daß diefe Annalen fürs 6. 

so und 7. Jahrhundert eine Fülle von Tirchengefchichtlihen Daten enthalten, kaum weniger 
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als im 8. Jahrhundert, und im ganzen 6. und 7. Jahrhundert keine einzige Notiz 
über Reliquien bieten. Kaum iſt Nordirland durch Armaghs (697) und His Nach— 
geben (716) in der Oſterfrage römiſchem Einfluß geöffnet, da ſetzt mit a. 726 die vor— 
geführte Serie ein. Gleichzeitig zieht Armagh mit den 733 in Dun Letbglaiffe (Doton- 
patrid) angeblich gefundenen Reliquien Patridd auf den großen Yahrmärkten Irlands 5 
umber (Ulfterannalen 788. 830), führt fie nach Connadht (817), nad) Munfter (844). 

So richtig es auch ift, daß die Feltifchsirifche Kirche und Eeltifche Kirche überhaupt um 
die Wende des 6./7. Jahrhundert? in Dogmen von der abendländiſchen katholiſchen Kirche 
des 4. Jahrhunderts gar nicht und von der römiſch-katholiſchen Kirche des 7. Jahrhunderts 
nur wenig abtwich, ebenfo wenig fann man nad dem Ausgeführten beftreiten, daß der 10 
Geift, der die Vertreter des keltiſchen Kirchentums um die Wende des 6.7. Jahrhunderts 
bejeelte, ein anderer war als der, welchen die nach den britifchen Infeln kommenden Ber: 
treter der römifchen Kirche ihnen entgegen brachten. Bei denjelben Dogmen: hier ein Zug 
nach individueller Freiheit und perfönlichem Chriftentum, dort zelotifcher Drang nad) ftarrer 
Uniformität und Spftematifierung; bier der Nachdruck liegend auf einem durch That und ı5 
Leben ſich bewahrheitenden Chriftentum, dort die Form des Chriftentums über alles gehend, 
wie es Aldhelm fo unverhüllt ausfpridht (MG Ep. tom. 3, 231). Da e8 nicht möglich 
ift, ein Gejamtbild des von römiſchem Weſen noch unberührten teltifchen Chriftentums zu 
geben, jo fei wenigſtens das Bild eines Vertreters gezeigt, wie es ein den Verhältnifien 
nabe ftehender zeichnet. Indem Beda von dem als Aidans Nachfolger aus Hi nad) Nord: 20 
bumbrien kommenden Finan und feiner 10jährigen Thätigfeit (651—661) an der Spitze 
der norbhumbrifchen Kirche handelt, hebt er an ihm als charakteriftiich hervor studium 
pacis et caritatis, continentiae et humilitatis; animum irae et auaritiae vieto- 
rem, superbiae simul et vanae gloriae contemtorem; industriam faciendi 
simul et docendi mandata caelestia, solertiam leetionis et vigiliarum, auctori- 3 
tatem sacerdote dignam, redarguendi superbos ac potentes, pariter et infirmos 
eonsolandi ac pauperes recreandi vel defendendi clementiam, und ſchließt mit 
Qui, ut breviter multa comprehendam, quantum ab eis, qui illum novere, 
didieimus, nil ex omnibus, quae in evangelicis vel apostolieis sive prophetieis 
litteris facienda cognoverat, praetermittere, sed cuncta pro suis viribus ope- s0 
ribus explere eurabat. Offenbar gegenüber engberzigen römiſchen Anfchauungen in 
der norbhumbriichen eng u Bedas Zeit, die dem Finan fein Feithalten an den Ein- 
richtungen der keltiſchen Kirche und feine Feftigkeit gegenüber römiſchen Fanatikern (f. Beda, 
H. e. III, 25) gr verzeihen konnten, fühlt ſich Beda veranlaft vorauszufchiden, daß er 
den Mann nicht loben noch tadeln wolle, fondern als verax historieus nur Thatjäch- 36 
liches berichte (Hist. ecel. III, 17). Bei allen Schwächen des feltifchen Kirchentums 
ftand das Leben feiner Vertreter im Anfang des 7. Jahrbundert3 dem Bilde, das wir 
uns vom apoftolifchen Zeitalter machen, näher als das Chriftentum der ihnen entgegen- 
tretenden Repräfentanten römifchen Kirchentums. 9. Zimmer, 

Kemoſch. — Selden, De dis Syris I, 5 gegen Ende (1.4. 1617) und die Addita- 40 
menta von Andr. Beyer in der Ausg. von 1680 zu synt. II, 12 und 13 Ende; Gerb. Jo. 
Voß, De theologia gentili II, c.8 Unfang (1642); Ioannes Hagerus, De abominando 
Moabi sacrificio, ad illustrandum II. Keg. III. com. ult., Wittebergae Saxonum 1716 
(dad Opfer des Sohnes wurde von Meſcha dargebradt und zwar feinem Gott, dem Kemoſch; 
nad; dem Vollzug des Opfers erfaßte den Meſcha großer Zorn über die Israeliten, die ihn 46 
zu dieſer That getrieben hatten); Dithmar Hadmann, Dissertatio philologica de Cemoscho, 
Bremen 1730 (mit Gelehrjamteit vieles teren 2 combinierend; die Difjertation jteht aud) 
in Jo. Oelrichs' Collectio opusculorum historico-philologico-theologicorum seleeti argumenti 
inprimis in Germania et Belgio separatim editorum, Bremae, T. I, 1768, &. 17ff.); 
Moverd, Die Phönizier, Bd I, 1841, ©. 334—337; Winer, RW., U. „Chamos“ (1847); so 
Schwend, Die Mythologie der Semiten, 1849, ©. 193f.; I. G. Müller, U. „Chamos“ in 
derzog® NE.', Bd II, 1854; de Wette, Lehrbuch der hebräiſch-jüdiſchen Archäologie, 4. N. 
von Raebiger 1864, S. 356; v. Haneberg, Die religiöjen Witerthümer der Bibel*, 1869, 
©. 45 f.; Merz, U. „Chamos“ in Schenteld BL., I, 1869; Hitzig, Die Inichrift des Meſha, 
Königes von Moab, 1870, S. 57—60 (Aſhthor Kömofh); Derjelbe, Borlejungen über Bi— 55 
blifche Theologie, herausgeg. von Sneuder 1880, ©. 19f.; Sclottmann, Die Siegesfäule 
Meja’s Königs der Moabiter, 1870, &.25—35 ; Derjelbe, Zdm®, XXIV, 1870, ©. 649 bis 
672 (Mitar-Kamos) und U. „Chamos“ in Riehms HW., Liefer. 3, 1875 (2. A. Bd IL, 1893); 
Keil, Handbuch der Bibliihen Arhäologie?, 1875, ©. 462. 464; Kaupic (und Socin), Die 
—* der moabitiſchen Alterthümer geprüft, 1876, ©. 67—86; P. Scholz, Götzendienſt co 
und Bauberwejen bei den alten Hebräern, 1877, ©. 176—182; Ed. Meyer, Zdm® XXXI, 

16* 

8 
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1877, ©. 733 (Aſhtor-Kamoſh); Baethgen, Beiträge zur ſemitiſchen Religionsgeſchichte, 1888, 
©. 13—15; 4. ©. Peafe, A. Chemosh in dem Dietionary of the Bible von Hajtings, BdI, 
Edinburgh 1898; ©. F. Moore, A. Chemosh in der Encyclopaedia Biblica von Cheyne und 
Blad, Bd I, London 1899. 

5 Kemoſch (=>, LXX Xauows, ebenjo Aquila [2 Kg 23, 13, |. Fragments of the 
Books of Kings ed. Burfitt, Gambridge 1897, ©. 23], Vulg.: Chamos) wird im AT 
mehrfach als Gott der Moabiter, einmal nad dem uns vorliegenden Zufammenbang an= 
icheinend auch als folcher der Ammoniter genannt. Als Verehrer des Kemoſch beißen die 
Moabiter Nu 21,29 und Ser 48,46 „Volk des Kemoſch“. Unter den verichiedenen 

10 Gottheiten, denen Salomo auf dem Berg „öftlih von Jeruſalem“ Höhen errichtete um 
feiner beidnifchen Weiber willen, war auch Kemoſch, der „Greuel Moabs“ (1 Kg 11,7. 33; 
2 Kg 23, 13). Das Orakel über Moab im Buche Jeremia ftellt ß 48, 7) den Moabitern 
in Ausſicht, daß ihr Gott Kemoſch (Ketib: wr:>) ſamt jenen Prieſtern und Fürſten in 
die Gefangenjchaft wandern werde, d. b. daf die Feinde das Gottesbild unter den $triegs- 

„15 gefangenen als Beute fortjchleppen würden; alsdann ſoll fi) Moab des Kemoſch, d. h. 
der Ohnmacht diefes Gottes, ſchämen (v. 13). — Nur Ri 11, 24 wird in der Gejchichte 
Jephtahs in einer Rede an die Ammoniter Kemoſch ald Gottheit der Angeredeten, alfo, 
wie es fcheint, der Ammoniter genannt. Da Ammoniter und Moabiter nahe verwandte 
Völker waren (beide abgeleitet von Lot), jo ift e8 wohl möglich, daß fie den gleichen 

20 Kultus hatten; andernfalls könnte an jener Stelle ein Verſehen des israelitijchen Er: 
zählers vorliegen, denn anderwärts wird die Gottheit der Ammoniter Millom, Mallam 
oder Molek genannt (1 Kg 11,5.7. 335 2 8923,13; Ser 49,1. 3; vgl. Am 1, 15). 
Aber wahrjcheinlich betraf die berichtete Unterhandlung, da Ri 11, 12—28 eine Einfchal- 
tung ift, urſprünglich die Moabiter und iſt erit jpäter auf die Ammoniter bezogen worden 

25 (Budde, Nowad zu d. St., vgl. Moore und ſchon Bertheau? zu d. St.). 
Daß die Moabiter den Kemoſch verehrten, ift durch die im Jahr 1868 aufgefundene 

Inichrift des Könige Meſcha von Moab, des Zeitgenofjen der Könige Ahab, Ahasja und 
Jehoram von Israel, bezeugt, worin der König den w> als feinen Gott nennt und ala 
Namen feines Vaterd einen mit diefem Gottesnamen zufammengefegten (wahrſcheinlich ift 

so in der verftümmelten erften Zeile zu leſen nicht sw=> Kömosgad „Kemoſch verleiht 
Glück“ [Clermont:Ganneau in der Revue archöologique 1870, ©. 387f.) fondern 
Tue Kemoſch ift König“, ſ. A. „Sad“ Bd VI, ©. 332, 25 ff.). Ferner fommt keil⸗ 
ſchriftlich vor als moabitiiher Königsname Kammusu-nadbi (Schrader, Die Neil: 
injchriften und das AT®, 1883, ©. 288, 3. 22f.; vgl. ©. 559), d. b. „Kemofch treibt 

35 an“ oder wohl eher „KR. ijt willig, freigebig, gnädig“, vgl. Jehönädäb. Auf einer bei 
Beirut gefundenen, vermutlich moabitiichen, Gemme mit phönizifcher Schrift findet ſich 
der Eigenname rmrwı> Kemosjehi „es lebt Kemojch“ oder wohl beiler: „K. ſchenkt 
Leben“ (Renan, Mission de Phénicie, Paris 1864, ©. 351f.; de Vogüd, Melanges 
d’archöologie orientale, Paris 1868, ©. 89). Übrigens wäre vielleicht auch in einem 

0 Eigennamen der phönizifhen Infchrift vom Berg Eryr der Gottesname Kemoſch enthalten, 
wenn darin mit Geſenius (Seripturae linguaeque Phoeniciae monumenta, 1837, 
©. 159) zu lefen fein follte wı>»>, was aber nad Corp. Inscriptionum Semiticarum 
Bd I, ©. 173 mindeftens unfiher und von vornherein wenig wahrſcheinlich ift, da ber 
Gottesname font bei den Phöniziern nirgends vorfommt. Wohl aber mag in einer In— 

5 Schrift von Nela in Batanda.(el-Mufchennef, eine Stunde von Bosra entfernt) der Name 
Kauooelos (d. i. wwr2 Kemoſch ift Gott“) zu reftituieren fein (Le Bas und Wad— 
dington, Inseriptions greeques et latines recueillies en Gröce et en Asie Mineure, 
3b III, 1, Baris 1870 n. 2220). Er würde nicht gerade für noch ſpäte Verehrung des 
Gottes bei Arabern auf moabitiihem Boden fprechen, fjondern nur für die Fortführung 

so alter Namen (MWellbaufen, Reſte arabijchen Heidentums?, 1897, ©. 145). 
Wertlos ift das Zeugnis für den Gott Kemoſch bei Suidas (s. v. Xauchs), wonach 

er ein Gott der Ammoniter und Trier (?) war. Alerander Polyhiſtor (bei Eujebius, 
Chroniea ed. Schoene, I, 23) nennt einen nadhflutlihen Chaldäerlönig Chomasbelus 
(Syneellus: Nonudoßnkos). Daraus wäre, wie es fcheint, zu jchließen, daß aud die 

55 Babylonier den Kemofch verehrten, die Moabiter ihn alfo etwa aus meſopotamiſchen Ur: 
figen nach Kanaan gebracht hätten. Aber ein babyloniſcher oder aſſyriſcher Gott Kemofch 
iſt bis jetzt infchriftlich nicht nachgetviejen; deshalb klingt wohl der Name bei Alerander 
Polyhiſtor zufällig oder infolge einer Verwechſelung an den moabitiſchen Gottesnamen an, 
— Auch die Stadt Karkemiſch, Feilfchriftlih Gargamis, die wieder aufgefunden iſt in 

co Ruinen bei Djerabis nörblih von Mabbug, alfo auf aramäifchem Boden, bat man (fo 
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Geſenius, Thesaurus s. v. 22272; Maspero, De Carchemis oppidi situ et historiä 
antiquissimä, Paris 1872, ©. 18) benannt gedacht nach dem Gott Kemoſch: „Feſtung 
des Kemiſch — Kemoſch“ (for. Srı>”>), was aber ſehr unficher ift (vgl. Brugich-Bey, 
Geichichte Agyptens unter den Pharaonen, deutjche Ausgabe 1877, ©.270: Kir-Kamo$, 
„Die Stadt des Kamoſch“). 5 

Über Charakter und Bedeutung des Gottes ift nichts befannt. Da als Gott der 
Ammoniter in der Regel Miltom (Mole) und Ri 11,24 dem Anfchein nad Kemoſch 
genannt wird, hat man beide identifiziert (Schlottmann). Dazu fommt, daß König Mejcha 
in Kriegsnot feinen erftgeborenen Sohn feinem Gott (Kemoſch) zum Opfer brachte (2 Kg 
3, 27), wie fonft im Molekvienft Kinderopfer vorlommen. Dadurch ift indeffen die Sven» 
tität durchaus nicht ertviefen. Aus der unfichern Gleichjegung mit dem Malk (Molek) ift 
die noch baltlofere Beftimmung bes Kemoſch als Planet Saturn hervorgegangen und 
weiter die Angabe, daß Kemoſch unter dem Bild eines ſchwarzen Steines verehrt worden 
fei, weil nämlich der ſchwarze Stein der Kaaba zu Mekka dem Saturn beilig geweſen 
fein joll (A. Beyer, Wenn ferner Hieronymus (nad ihm Schlottmann) den Kemoſch mit 
dem Baal Peor identifiziert, jo beruht dies lediglich darauf, daß leßterer Nu 25, 1—5 als 
Gottheit der Moabiter genannt wird, während dagegen eine andere Quelle Nu 25, 18; 
31, 16 ibn ala Gott der Midianiter —— ſcheint (vgl. A. „Baal“ Bd II, ©. 334, « ff.). 
Vollends keinerlei ausreichender Grund liegt vor zur Identifizierung des Kemoſch mit dem 
ãäghptiſchen Gott Khem (v. Haneberg). — In der römiſchen Zeit wird ein Gott der moa— 20 
bitijchen Stadt Rabbat-Moab (auf Grund einer Verwechſelung ftatt Ar-Moab — Areo: 
polis) nach Art des griechifchen Ares dargeftellt, in der Nechten ein Schwert, in ber 
Linken Schild und Lanze, auf jeder Seite eine Feuerfadel (Münze des Geta bei Edkhel, 
Doetrina numorum veterum, I, III, ©. 504; vgl. die Ähnliche Münze des Severus 
ebend.). Auf oentifizierung des Gottes von Ar-Moab mit dem Ares Fünnte auch der 25 
riechifche Name Areopolis für die moabitifche Hauptſtadt beruhen (nad) Eufebius im 

omaftifon bieß der Gott von Areopolis ’AoımnA |?], ſ. Onomastica ed. de Yagarde, 
©. 228, 66 ff.). Allein der mit Ares etwa gleichgejete Gott müßte nicht gerade der alt- 
moabitifche Kemojch fein (Schlottmann : Kemofch — Ariel). Wielleiht ift an den ara- 
bifhen Dufares zu denken. Er murde im nabatäifchen Reiche (welches das alte Moab so 
einjchloß) verehrt und konnte wegen des Namensanklangs mit Ares gleichgefetzt werden (jo 
von Suidas s.v. Qebs”Aons); vielleicht auch ift jener Ares von den Griechen importiert 
und berubt die Benennung Areopolis lediglih auf dem Anklang an den alten Namen 
Ar-Moab (Kautzſch). Somit ift die Beftimmung des Kemoſch ald Kriegsgott, ähnlich dem 
Ares (Schlottmann), hinfällig. 35 

Auch die Bedeutung des Namens Kemofch ift unficher, da der Verbalftamm kämas 
hebräiſch fonft nicht vorfommt. Er ift vielleicht bedeutungsverivandt mit käbas (“> 
„unter die Füße treten, bewältigen“ (Gefenius, Movers, Schlottmann; fyr. nun: = Alp, 
ineubus ephialtes), aljo Kömös = Bewältiger, Herr; vgl. die Gottesnamen Baal, 
Malt, Adon, Marnas. Andere Ableitungen find jehr unwahrſcheinlich: von arab. kamusa — #0 
celer, agilis fuit vir, davon Kemoſch — die eilende Zeit, Kronos (Hitig nach A. Beer; 
f. dagegen Schlottmann, Z0mG XXIV, ©. 652); von arab. kamasa, „ernft fein“ 
Merz nah U. Beyer), von kämaz (m:>) „zufammendrehen“ (vgl. "="2), wovon der 
Gott benannt ald Sonnengott mit Bezug auf „il succedersi delle apparizioni solari 
nel eircolo degli anni“ (Finzi, Ricerche per lo studio dell’ Antichitä Assira, 45 
Turin 1872, ©. 453). Andere, noch weniger einleuchtende Ableitungen ſ. bei Gefenius, 
Thesaurus s. v. 22, 

Die einzig fichere Anfchauung über den Kemoſch läßt fih aus der Inſchrift Meſchas 
gewinnen unter Vergleichung von 2 893,27. Meſcha redet von en Gott in ganz 
ähnlicher Weife wie im AT von Jahwe geredet wird. Nur Kemoſch, Feine andere Gott= 50 
beit, wird als Herr und Beichüger Moabs dargeftellt. Verehrten die Moabiter noch 
andere Gottheiten neben Kemoſch oder wenigſtens auch eine weibliche Gottheit, was wahr: 
icheinlich ift, jo muß doc Kemoſch als Hauptgott durchaus übergeordnet geweſen fein. 
Als Kemoſch, fo berichtet Meſcha, auf fein Yand zürnte, gab er es in die Hand des Königs 
von Israel, damit diefer e8 bebrüde (3. 5f). Dann hat Kemofh dem Meſcha geholfen 55 
gegen feine Feinde und ihn ihr Unglüd ſehen lafjen, worauf der König ihm eine Bama 
höre — Altar) erbaute (3. 3f.; vgl. 3. 19). Dem Kemoſch zur Augenweide hat 

eiha die Befagung der feindlichen Feſte Atarot umgebracht (3. 11f.); er bat zum 
König gefprochen (wohl durch den Mund eines Priefters), daß er ausziehen und die Stabt 
Nebo den Israeliten abnehmen (3. 14) und tiber Horonaim jtreiten folle (3. 32). 60 

— 0 

— 5 
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srael 
befannt (3. 16f): fie wird vollzogen durch die Mafjakrierung der By va 
Stadt (vgl. 3.11f.). Die Geräte | Sılara Ih ans Der Eiche Mako ver Amel in 
feinen Tempel) geichleppt worden a. 18). — Benn wir in diefer Darftellung unvertennbare 

5 Anklänge finden an den hebrätichen zen jo feblt bier freilich völlig ein An- 
zeichen der in Israel von den Propheten vollzogenen eihiſchen Umwandlung des alten 
vollstümlichen Glaubens. Kemoſch iſt der Regent feines Volles, das er wie Jahwe die 
Jöraeliten beihügt, das er in feinem Zorne züchtigt, das er graufame Gaben der An- 
erfennung barbringen läßt; als ein gütiger Gott, deſſen Yangmut aud die Ungetreuen 

ı0 zu fich zurüdleitet, ein gerechter Gott, dem das Opfer des Gehorſams und eines reinen 
Herzens befier gefällt als blutige Opfer — fo, wie uns Jahwe gejchildert wird von den 
Propheten und Pjalmenfängern Israels, erſcheint Kemoſch bier in * Weiſe. Wohl 

der — * 17) —— worden. Nach Schlottmann ik —— eine Fa 
chmelzung der Aftarte und des Kemoſch entitandene Gottheit gemeint. 

2 Hiig * "my — ge fondern Appellativum mit der Bedeutung „ „Shah, 
von “=> „reich fein” — „viel ſ.“ (X); er überjegt: „dem Schatze des Kamos wurde 
Beute geweiht”. €. Meyer ehlägt vor: „die Ajchtor des Kemoſch“, d. b. die dem ng 
als Paredros, ald Gemahlin beigegeb ene Aſtarte. Oder aud 8 fönnte in dem 
—— entbehrenden mr der Name eines ſpäter geſchwundenen —— 
dants der Aſtarte — erlennen fein. Man wird nur zwilchen den beiden legten Deutungen 

zu wählen haben. wahrſcheinlichſten ift die ärung „Aftarte des Kemoſch“; Die 
S eminknendung ift dann an dem erften Namen vielleicht nur infolge der Verbindung mit 
dem ziveiten Gotteönamen abgeichliffen worden. Eine Modifikation des Kemoſch durch einen 
ihm zugelegten andern Namen ift faum anzunehmen, ba die ag eng nl fonft überall 

so einfah von Kemoſch redet. Die Vorftellung einer androgynen Gottheit kann jedenfalls 
nicht in Betracht fommen, da fie ſich auf femitifchem Boden überhaupt nicht nachweiſen 
läßt (vgl. A. „Aftarte” Bd II, ©. 156f.). Wolf Baudiffin. 

Kenifiter |. Kaleb BB IX ©. 713. 

Keniter f. Kain Bb IX ©. 698. 

36 Kennicott, Benjamin, geb. den 4. April 1718 zu Totnes in Devonfhire, geh: den 
18. September 1783 zu Orford. Er war feit 1767 Bibliothelar an der Nabeliffe m. 
wu Orford, wurde 1770 Kanonitus an Chrift Chur und Pfarrer von Culham. 

me twird noch genannt wegen feiner Arbeiten zur Tertkritil des AT ſ. BB II ©. * ao. 
Außer dem dort genannten Werke iſt zu erwähnen ſeine Schrift: The State of the 

# Printed Hebrew Text of the Old Testam. considered, Orford 1753—59, 2 Boe. 

Kenofis. — F. Chr. Baur, Die riftliche Lehre von der Dreieinigfeit und Menjch- 
werbung Gottes, 3 de, Tübingen 1841-43; M. Ecinedenburger, Die orthodoge Lehre von 
dem boppelten Stande Ehrifti, nad lutheriſcher und reformierter Saffung (Theol. Ga ne 
—— von €. Zeller 1844 ©. 213—69, 476—97 u. 701—44), erweitert in: „Zur lkirch- 

5 lichen Ehrijtologie. Die orthodore Lehre vom doppelten Stande“ u. J. w. Pforzheim 1847 (dies 
Bud ift im folgenden U. als „Sönedenburger“ citiert); 3. 4. Dorner, Entwidelungs- 
gefsicne der Lehre von der Perſon Chriſti, 2. Aufl. 2Bde, Stuttgart u. Berlin 1845 — bel. 
I nad) 770] 1856 (im folgenden: „Dorner*); U. Tholud, Disputatio christologiea de 

Paul, ep. ad Phil. C. II, 6—9, Hallenfer Piingftprogramm 1848; I. U. Dorner, Ueber die 
60 richtige Saflung, des dogmatijchen Begriffs der Inveränderlichleit Gottes u. f. w. (IdTh I 

1856 ©. 361—416); G. Thomafius, Ehrifti Perſon und Wert II 2. Aufl, Erlangen 1857; 
9. Schulg, Die Lehre von der Gottheit Ehrifti, Gotha 1881. — Bgl. außerdem die neueren 
Lehrbücher der Dogmengeihichte (vgl. Bd IV, 753) und der Dogmatik (vgl. Bd IV, 751f.). 

1. Seit den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts ift die Stelle bes 
55 Mhilipperbriefes, an der Baubıs „Jeſum Chriftum” als Vorbild der Selbitlofigfeit feinen 

Leſern vor die Augen ſtellt und deshalb — alſo ganz gelegentlich — von ihm ſagt: öc 
ev uoopfj Veod Undoyaov oby dpnayuov Yynoaro to elvar loa Ve, Alla Eav- 
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röv Exivrmoev uoopm» Öovkov Jaßev ri. (Phi 2, 6ff.) auf evangeliichem — vor: 
nehmlich lutheriſchen — Gebiet die sedes doctrinae für eine eigenartige Kenoſis“-Lehre 
geworden. Zwar iſt diefe Kenofis-Lehre in der wiſſenſchaftlichen Dogmatik jegt im Aus- 
fterben begriffen, dennoch bedarf fie ausbrüdlicherer gejchichtlicher Beleuchtung, als fie im 
Rahmen des A. „Chriftologie, Kirchenlehre“ (Bd IV, 16—56) gegeben werben fonnte. 5 
Denn der große Beifall, den diefe KenofissYehre einft fand und in Pfarrerkreifen noch 
beute genießt, ibr Verhältnis zu der älteren dogmengejchichtlichen Entmwidelung und ihre 
eigne Unbaltbarkeit: dies alles beleuchtet jchärfer, ala die Erörterung all der Einzelfragen, 
die in dem A. „Chriftologie” behandelt werden mußten, die gegenwärtige Lage des dhrifto- 
logijhen Problems (vgl. Nr. 11). 10 

Die lutherifche Orthodorie fand in dem paulinifchen ös ... Savrör duivmoe eine 
Ausfage über den geſchichtlichen Chriftus, teils deshalb, weil das ös fih auf das 
&v Xoro ’Inooö (v. 5) zurüdbeziebt, diefe Bezeichnung des Herrn aber auf den Menfch: 
gewordenen hinweiſe, teild und vornehmlich, weil eine zEvowoıs, proprie dieta, ad Aöyor 
doaoxov et simplicem deitatem, utpote immutabilem et invariabilem, acco- 16 
modari nequit (Gerhard, Loei 4,14, 294 ed. Frank I, 592). Dem älteren (vgl. 
unten Nr.2a) und gegenwärtig wieder jo gut wie herrichend year Verftändnis der 
Stelle gemäß den präeriftenten Chriftus als das Subjelt des Zxivmoer anjehend, 
bat unter den neueren lutheriſchen Theologen zuerit Ernft Sartorius (vgl. d. A.) andeutend 
und anregend (Thomafius II’, 526 Anm. 2) jchon in den „Beiträgen zu den theologifchen 20 
Wiſſenſchaften, berausg. von Profefjoren der Theologie zu Dorpat“ I (Hamburg 1832 
©. 348 ff), dann in feiner „Lehre von der heiligen Liebe” (II 1844 ©. 21 ff.) eine „wirk— 
liche Entäußerung“ (Lehre II, ©. 21) des Logos gelehrt: es „ſenkt der Sohn Gottes 
auf Erden fein allumfafjendes Auge und begiebt fih ins menschliche Dunkel und öffnet 
darin als Menfchenkind jein Auge ald das allmählich aufgebende Licht der Menſchenwelt 25 
Ec 2, 52), bis er e8 zur Rechten des Vaters leuchten läßt in völliger Herrlichkeit” (S. 21 F.); 
nicht der „ewigen Potenz“ feiner Gottheit, „aber ihrer unendlichen Actuofität in der End» 
lichkeit” galt das Zxivwoev davröv. In dem gleichen Jahre 1844 ſprach der Mainzer 
Garnifonprediger Joh. Ludw. König (Die Menfgtverdung Gottes als eine in Chrifto ge 
ſchehene und in der chriftlichen Kirche noch —— Mainz 1894 ©. 338—45) ähnliche 

er in Hegeliche Ideen eingetauchte Gedanken aus (vgl. Dormer, IdTh I, ©. 383 ff.); 
und 1845 erjchienen zuerjt in der Erlanger ZPR (IX, 1—30, 65—110 u. 218—258), 
dann auch jeparat bomafius’ „Beiträge zur Firchlichen Chriftologie”. Dieſe „Beiträge“ 
imaugurierten den Siegeszug der modernen Kenofis-Gedanten. Hier ſchien alles erreicht, 
was von einer gut lutheriſchen Chriftologie erwartet werden fonnte: die völlige Einheit- ss 
lichkeit der gejchichtlichen Perſon Chrifti war gefichert, denn der göttliche Logos jelbit 
bat, der Fülle feines göttlichen Weſens in all den Beziehungen fich entäußernd, in welchen 
es ſich nach außen bin offenbart (ZPK IX, 235), zum Subſtrat eines menſchlichen In— 
dividuums ſich herabgeſetzt (S. 234), fein göttliches Betoußtfein it zum menfchlichen (236), 
richtiger „gottmenjchlichen” (243), getworden; eine wahrhaft menjchliche Entmwidelung Jeſu «0 
var ermöglicht, denn der Yogos beftimmt ſich, fein göttliches Sein in bie _ der 
menjchlichen Eriftenz und alfo auch unter das Geſetz einer menſchlichen Enttwidelung bin: 
zugeben, jeine abjolute Machtfülle nur in dem Maße zu befigen, als es zum Werk ber 
Erlöfung erforderlich ift, um am Ende jeiner irdiſchen Yaufbahn die abgelegte Herrlichkeit 
auch als Menſch wieder zurüdzunehmen (235); dem böfen „Extra Calvinistieum“ (vgl. 45 
unten Nr. 7) war ausgewichen und dem lutberifchen Aöyos non extra carnem, nec 
caro extra Aöyov (Gerhard, Loci 4, 7,121 ed. Frank I, 502) war fein Recht geworben, 
denn „außerhalb feiner Menjchheit hat ſich der Logos weder ein bejonderes Sein noch 
ein bejonderes Wiffen um fich vorbehalten, er ift im eigentlichiten Sinne Menſch ge: 
worden” (236); und die Lehre von der communicatio idiomatum bleibt bejtehen, denn so 
„Soweit der eine ungeteilte Chriftus die Gottheit befißt, ſoweit bat und befigt er fie auch als 
Menſch, jo weit er ſich als Menſch ihres Vollbeſitzes und Vollgebrauchs entäußert bat, 
foweit hat er fich ihrer auch als Gott begeben (108), und „die Herrlichkeit, deren fich der 
göttliche Logos entäußert bat, wird ihm ald Gottmenfchen zurüdgegeben und damit eo 
ipso auch feiner Menjchheit mitgeteilt” (246), ja in dem genus raneırmrıadv, das nun 56 
dem genus majestaticum zur Seite tritt (S. 100), vollendet fich erit die communi- 
eatio idiomatum. Yutberaner wie Kahnis (Lehre vom bl. Geift I, 1847 ©. 57ff.; 
Luthardt (Das johann. Evangelium 2 Bde 1852—53) und Delitzſch (Syftem der bibl. Pſycho— 
logie 1855 ©.204 ff.), Unierte wie Garl Friedr. Gaupp in Breslau (Die Union 2. Ausg. 
1847) und 3. P. Lange (Chriftl. Dogmatik II, 1851 ©. 767 ff.) und vereinzelte Reformierte, v0 
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nämlich Ebrard (Chriftl. Dogmatik II, 1852 ©. 34ff. u. 143 ff.) und fpäter (1863—65) 
F. Godet in feinem Johannestommentar ftimmten im Wefentlichen diefen Gedanken zu 
(vgl. Dorner IdTh I, 386ff); K. Chr. v. Hofmann (Schriftbeiveis I, 1852 ©. 234 ff. 
und II, 1 1853 ©. 20; vgl. den A. Hofmann) modifizierte fie, indem er die Kenofis 

5 bis zur Weltihöpfung zurüdverfolgte (Dorner IdTh I, 388 ff.), umd Liebner (vgl. den A) 
bog fie im Zuſammenhang mit jenen fpefulativen Gedanten über die Trinität jo um, 
da eine Verwandlung Gottes und eine Störung der innertrinitarifchen Verbältnifje ver: 
mieden zu jein fchien (Chriftl. Dogmatif I, 1849 ©. 286ff.; vgl. Domer IdTh I, 392 ff.). 
Yiebners Vorſicht und die Einwendungen von Schnedenburger (vgl. oben bei der Litteratur), 

10 Dorner (Enttwidelungsgefhichte IT’, 1261 ff. und IdTh I, 1856 ©. 361 ff.) u. a. blieben 
nicht ohne Einfluß auf die MWeiterentwidelung der fenotifchen Theorie: Thomafius be- 
mühte ſich in jeinem bedeutendften Buche, „Chrifti Berfon und Werk“ (3 Teile 1853—61, 
der bier mwichtigfte II. Teil 1855; 2. Aufl. 1856—63, II, 1857; 3. Aufl. 1886—88), 
den „Apollinarismus‘ feiner „Beiträge” zu vermeiden (IT, 188f.; IT’, 206f.) und fuchte 

15 zugleich (IT', 214f.; IT®, 236f.) dur Unterſcheidung der weſentlichen, „immanenten“, 
Eigenichaften Gottes (abfolute Macht, Wahrheit, Heiligkeit, Yiebe), deren der Logos fich 
nicht babe entäußern können, und der von der Kenoſis betroffenen „relativen“ (Allmadht, 
Allwiſſenheit, Allgegenwart) dem Vorwurfe, er lehre eine Wandelbarfeit Gottes, einiger: 
maßen —— Luthardt (Kompendium 1.—10. Aufl. 1865—1890; 5. Aufl. $ 50) 

2» und Zödler (Handbuch II, 1884 ©. 715f) bielten in ihren knappen Andeutungen bie 
Kenofis in ähnlichen Grenzen; der hannoverſche Baftor J. Bodemeyer (Die Lehre von der 
Kenofis, Göttingen 1860), F. 2. Steinmeyer (Apologetifche Beiträge IV, 1877 ©. 76f.) 
und Kahnis (Dogmatif III, 1868 ©. 345f.) verflaufulierten fie noch mehr, und F. Frank 
(vgl. Bd VI, 158ff.) bat fie fo mit Kautelen umgeben (Spftem der chriſtl. Wahrheit 

% II’, 1886 ©. 147), daß es ſchwer ift, feitzuftellen, was er bon ihr noch gelten 
laſſen will. Geß aber bielt die ffrupellofefte, eine Veränderung des Logos ftatuierende 
—— die er in der 1. Aufl. feiner „Lehre von der Perſon Chriſti“ (1856) vertreten 
hatte, auch in der Neubearbeitung derjelben (‚‚Chrifti Perſon und Werk“, 3 Abthlgen. 
1870—87) feſt (TII, 344 ff.; vgl. Bd VI, 644 ff.). 

ao Thomaſius hat durch die umfaſſenden dogmengeſchichtlichen Erörterungen, die er ſeinem 
Hauptwerk, dem Hauptwerk der modernen Kenoſis-Lehre, eingefügt hat, die Kenoſis-Lehre 
ald den notwendigen Abjchluß der gefamten bisherigen dogmengeſchichtlichen Enttwidelung 
binzuftellen verfudt. Daß in der alten Kirche die Anſchauung im großen und ganzen 
eine andere geweſen fei, verfannte er nicht; nur bei einzelnen — jo bei Ignatius, Irenäus, 

85 Tertullian, Origenes und Hilarius — glaubte er Anſätze zu den ihm wertvollen Gedanken 
finden zu können. Die lutherifche Chriftologie aber, in der die Menſchwerdung des Sohnes 
Gottes tiefer gefaßt fei, als je vorher, dränge auf feine Auffaffung bin. Iſt dem fo? 

2a. Schon Marcion hat Phi 2,6 ff. verwertet; doch mar ihm offenbar nur bas 
öuoliwyua drdochno» wichtig (Tert. adv. Marc. 5, 20 ed. min. Oehler p. 829); 

40 das dxEvmoer Eavröv kann feinem Dofetismus nur ein allgemeiner Hinweis auf die 
Erfcheinung des Logos in dieſer niedern Welt geweſen fein, Das drtvwoer findet man 
zuerit bei dem Gnoſtiker Theodot (Clemens Alex., Excerpta ex Theod. 35 MSG 
9, 676 CD), bei Clemens v. Alex. (Paedag. 3,1 MSG 8, 357) und bei Tertullian (adv. 
Mare. 5, 20) angeführt; es fcheint den genannten Schriftitellern nicht mehr als ein Aus- 

45 drud für die Menſchwerdung des Logos zu fein. Da eine frühere Verwertung des Terminus 
&rEvwoev nicht nachweisbar ift, wird nicht nur daran liegen, daß die Paulusbriefe noch 
nicht Fanonifch waren. So lange die Würdigung der Perſon Chrifti von dem gefchicht: 
lichen Chriftus ausging — und das ift, von der Gnofis abgejeben, bis zu den Apologeten 
bin gefchehen, ja noch bei Juftin (vgl. v. Engelhardt, Chriſtentum J.s ©. 126) ift die Sicher: 

50 heit, mit der er nicht nur ein vaoxwdHvaı, fondern ein Avdomnon yeyovevaı des Logos 
behauptet, nur daraus erflärlich, daß auch für ihn noch die gefhichtliche Perſon Chrifti 
ein Ausgangspunkt feines Denkens geweſen ift —, jo lange lag eine Reflexion auf eine 
Kenofis des Präeriftenten bei der Menſchwerdung fern. Und die Apologeten, welche die 
Menſchwerdung des Yogos in den Mittelpunkt der chriftlichen Yehren rüdten, haben in dem 

55 Erjcheinen des Yogos in Chrifto ein Problem eigentlich nicht empfunden (vgl. Bd IV, 35, 55 ff.; 
Harnack DO T’, 454); auf ein zermdnvar des Logos hinzuweiſen, fiel deshalb auch 
denen nicht ein, die wie Juftin (Dial. e. 33 ed. Dtto p. 112 u. e. 134 p. 478) und Tatian 
(ec. 21 ed. Otto p. 90) die Philipperftelle zu kennen fcheinen. Erſt feit den Anfängen 
der Fatholifchen Theologie mit Clemens, Irenäus und Tertullian gehört auch Phi 2,6 ff. 

60 zu den bei Beiprehung der Menſchwerdung vertverteten Stellen; ja Drigenes (de prince. 
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praef. 4 ed. Lommatzſch 21, 19) meint, die offizielle Lehre tradiere, daß der Sohn 
Gottes „seipsum exaniniens homo factus incarnatus est“. Faft ausnahmlos ſah 
man als das Subjekt des paulinifchen ZxEvwoesr den Adyos Aoapxos an. Nur Novatian, 
der Ambrofiafter (MSL 17, 408), Belagius (MSL 30,845) und ber ihn ausfchreibende 
Kommentar, der den Namen des Primafius von Hadrumetum trägt (MSL 68, 630; 6 
vgl. 3. Haußleiter, Erlanger Gymn.-Programm 1887), meinen, wie fpäter Erasmus, 
Luther und die lutheriſche Orthodoxie, wenn aucd mit anderer Ausdeutung des Einzelnen, 
Paulus rede von dem Adyos Froapxos. Die eregetifche Vorbedingung für eine ben 
modernen Kenofis:-Gebanken vertvandte Theorie war demnach in der alten Kirche vor 
handen. 10 

2b. Aber auch nur diefe. Denn die gewöhnliche Erklärung fieht in dem Zavrov zero0Ur 
des Aoyos nichts andres als das uoppm dovkov haßeiv und in biefem nichts anbres 
als das oaoxmdivar. Die noöoimpıs is oapxog aber olbx döoukov row Adyor 
gpüoeı #boıov Öyra (Athan. or. ce. Ar.2,14 MSG 26, 176C). Drigenes meint, ſchon 
die Glaubensregel lege es feit, daß ber Logos homo factus mansit quod erat (de ı 
prince. praef. 4 Yomm. 21, 19), und Auguftin fagt im Einklang mit der gejamten 
altlirhlichen Tradition: sie se exinanivit: formam servi accipiens, non formam 
dei amittens ; forma servi accessit, non forma dei discessit (sermo 183,4, 5 
MSL 38, 990). Daber fommt dem Athanafius gar nicht der Gedanke, daß Phi 2, 6ff. 
dem Anathem des Nicänumd robe Ö& Akyovras ... roentöv N Alkoıwrov Tor vior © 
tod Veoo ivadeuarilıı H »adokırı Errinola Schwierigkeiten bereiten Tlönne; im 
Gegenteil: er exegefiert (or. e. Ar. 1,40ff. MSG 26, 93 ff.) den Arianern die Stelle, 
va... tod usv ÄAöyov ro Äroentov ünoöcydij »ai ı) Avakkoiwros altod nargıxı 
pvors (a. a. D. p. 93 B). Ein gewifles Zavrov zevoür fand man freilich darin, da 
der Logos nicht in der ihm eigenen Herrlichkeit, fondern in der Niebrigfeit menfchlicher 25 
Natur erihien: 9) roü „exkvmoer" Atfıs vap@s naplornoı ro ul dei roüro elvaı, 
Öneo Nuiv Dpön, AAN elvar uw Ev To ninoouan rijs Vedrnros loa Veo, Anıodo- 
ırov xal dngoontkaorov zal uäkord ye 7 Boaydımu tüs owrdivns obdevelas 
dynontov' ymwontöv Ö8 Ti) — Tijs 0a0xös Ploeı torte yeröuevov, Öte Euk- 
vooev nv — abrov ije Veoryros Ööfav xal Tjj Boayurmu —* ovyxa- 8 
teouixovvev, jagt Gregor. v. Nyſſa (adv. Apoll. 20 MSG 45, 1164). Allen Gregor 
fährt fort: Gore, Ö ur Tv, ufya xal telesıov zal Aneolinneov Tv, 6 Öt Llaßer, 
loou£yedes Tv TO Hustlow uftow Ts ploens. Das sese exinanire ift aljo, mie 
Belaguus ganz recht als vulgäre Anfchauung ausgiebt, fein substantiam evacuare, 
jondern ein honorem declinare (MSL 30, 845). Man verfteht dad, wenn man be 85 
denkt, daß es allgemeine Anſchauung geblieben ift, mas Drigenes de prince. 4, 30 Zomm. 
21, 467 jagt: de incarnatione ... non ita sentiendum est, quod omnis divini- 
tatis ejus majestas intra brevissimi corporis claustra conclusa est. freilich foll 
das nicht jo veritanden werben, ald ob aliqua pars deitatis filii dei fuerit in Christo, 
reliqua vero pars alibi vel ubique un 31 p.468) — die Gottheit iſt nicht teil» 0 
bar —; das aber ift allgemein altkirchliche Anfchauung, daß die Menjchheit mit ihren 
Schranken die Gottheit des Logos nicht in ihren Grenzen hielt: zal &r a dvrdownivo 
oouarı Gv zal abrös abro Imonoiw, elnsrws Elwonoie al ra Öka, zal Ev rois 
räcıw Eyivero zal Fi raw Ökov Tv zal ... obx dparııs Tv zal Ano ris av 
öloov Eveoyeias (Athan. de incarn. 17 MSG 25, 125B: vgl. diefelben Gedanken 45 
3. B. aud bei Cyrill. Alex. adv. Anthropomorph. 18f. MSG 76, 1108ff.). Nur 
den Menjchen verſchränkte die Menfchheit den Anblid der Herrlichkeit des Logos: feine 
Gottheit war in Chrifto önd rjs dvdownirns ploews zexalvuusten (Gregor Nyss. 
or. eat. 26 MSG 45, 68 A; vgl. über Ambrofius und Auguftin H. Reuter, Auguftinifche 
Studien S. 207ff.). Aber auch unter diefer Hülle bleibt der Logos, was er war. Da: 50 
ber fagt jchon Drigenes: 6 Aöyos rjj obola ucva» Aöyos obötv ndoyeı, dw doyeı 
vo oDua q vxij (ec. Cels. 4, 15 SCHE I, 285, 17). Und das ift die durchgehende 
Anfchauung geblieben. Den Arianern gegenüber, die ihren präeriftenten vlös Beod gpulaeı 
toenrös zum unmittelbaren Subjeft der Entwidelung, der Bebürfnifje, des Bekümmert⸗ 
feind und des Leidens des geichichtlichen Chriftus machten (vgl. Bd IV, 47,38 ff.; Athan. 56 
e. Ar. 3,54 MSG 26, 436), bat Athanaſius die Unveränderlichkeit des Logos als das 
Balladium der Orthodoxie verfochten: der Logos „nimmt nicht zu an Meisheit” (Le 2,52), 
er bungert nicht, er ift nicht „betrübt bis in den Tod“ (Jo 12,27), er ift nicht in Un- 
ienntnis über den Tag des Gerichts, er leidet nicht, er ftirbt nicht; — das alles widerfährt 
nur „feinem“ Fleiſche zai adroü Afyeraı (Athan. c. Ar. 3,53 p. 436A; vgl. den 60 



250 Kenofis 

ganzen Abjchnitt von 3, 45 ff. an). Und nad Athanafius haben nicht nur die Antiochener 
dies feitgehalten. Auch Apollinaris denkt ebenjo: zev@oas uv Eavröv zara rijv uöo- 
pwow [dovkov], dxerwros dt xal dvalloiwros zal Avelärwros xara rjv Delav 
obolav (obdeuia yap dlloiwors epl Delay bo) oböt Zlarroüraı obdE abfaveraı 

5 (Dräfefe TU VII, 3 ©. 344, »ff.; vgl. Bd I, 673, af.; ähnlich 342, ı2 u. 347, ı ff). Und 
jelbjt Cyrill, die Autorität der Monophyfiten, hat es oft ausgeſprochen, daß bei der 
Menſchwerdung die Gottheit des Logos unverivandelt und unverändert (droemos zal 
avakloioros) geblieben jei (3. B. quod beata virgo sit deip. 6 MSG 76,261 B; 
contra Jul. VIII, ib. p. 929 BC), ſodaß aljo das Nichtwiſſen, das Schlafen und 

10 Sich⸗mühen (adv. Anthrop. 14 ib. 1100 ff.), vollends das Leiden und der Tob (de 
recta fide 43 ib. 1197 D) nicht eigentlich auf den Logos bezogen werben fünnten. Dem: 
entiprechend iſt in der altkirchlichen Theologie die „Erhöhung“ (Phi 2,9) ſtets nur auf 
die menſchliche Natur Chrifti bezogen worden (vgl. 3. B. Athanas. or. ce. Ar. 1,40 
MSG 26, 96. A). 

15 2c. Für Kenofis:Gedanten im Sinne von Thomafius ift in diefer Anfchauung fein 
Raum. Ya fie find direkt abgetviefen worden. Hilarius kennt als einen der Abwege, 
welche die kirchliche Inkarnationslehre meiden foll, eine — für uns nicht weiter zu ibentis 
fizierende — Konftruftion, welche die Menſchwerdung fich fo zurechtlegte, ut deus verbum 
anima corporis per demutationem naturae se infirmantis exstiterit et verbum 

2» deus esse defecerit (de trin. 10, 51 vgl. 50 MSL 10, 385), und Eyrill v. Alerandrien 
polemifiert ausführlih gegen eine zwiefache Form kenotiſcher Vorftellungen. Die eine 
berjelben ift hinreichend deutlih von ihm dharakterifiert: fie behauptete mit naiver Un— 
beventlichkeit, örı 6 uovoyerns Adyos tod Deod yerdusvos üvdowros xal rois di yijs uerä 
vapxös ei xevoVs ris Eavrod Vedryros dpijxe tobs oboavods (adv. 

35 Anthropomorph. 19 MSG 76, 1112D). Undeitlicher ift die ziveite Gruppe. Cyrill 
fagt, die von ihm Angegriffenen behaupteten, &s 6 uovoyerijs Toü Veod vlös xara 
ner ri dfiav wis’deörntos zal obolas ovvijv ıo nargi Ivixa Eni yüs dyonud- 
te »al tois dvdgehnos ovveorodpero, ds Öuoodaos GV all" xard Tv täs 
Unoordoews Aöyov obx Fu. xexevwro yao näca, &s abrol paoı, zai (lie: pain, 

0?) otuxij Öndoracıs (dasfelbe barbariſche Wort p. 1109C) & re row odoaviv zai 
ala Tav natoızöv zölnav" ob ydp ovvanteoy bndoraoır 75) bnooräası, ode (lies: 
oböE?) ras Ev wmä oboia Önagyodoas (ib. 18 p. 11080). Es wird richtig fein, 
wenn Dorner (II, 72.) erflärt, die von Gyrill befämpften Kenotiker hätten angenommen, 
der Logos habe fein göttliches Weſen im Himmel gelaffen, feine göttliche Perſon aber fei 

35 auf Erden getvefen und nicht im Himmel. Aber durchfichtig wird durch diefe Erklärung 
Cyrills Referat noch nicht: die ſchwierigen Schlußtvorte, die p. 1112 A mit einem Zuſatze 
wiederkehren (odx Zorı — seil. ö Aoyos Evoapxos — yapazııjo, paoi, Ötı ob ovvanıkov 
»tA.), bleiben bei Dorner gänzlich unberüdfihtigt. Vielleicht hat Dorner gemeint, daß fie, 
da die Terminologie der Angegriffenen uns nicht weiter befannt ift, überhaupt nicht ficher 

«0 erklärt werden könnten. Ich glaube das aud. Doch muß man eine Erflärung zunächſt 
verfuchen. Denkbar jcheint mir folgende Deutung: die Önmdoraoıs tod Aöyov wird bie 
ündoraoıs der ula pics toü Veod Aöyov oeoaoxmu£rn und hört damit und für bie 
Zeit des menschlichen Yebens Jefu auf, als Indoracıs Tod Aöyov zu exiftieren ; der menſch— 
gewordene Aöyos ift alfo nicht mehr yapaxrıo rjs bmoordosws tod narods (Hbr 1,3), 

45 denn zwei Hypoſtaſen, eine menfchliche und eine göttliche, hätten [in dem gejchichtlichen 
Chriftus] nicht zufammengefügt werben fünnen, auch dann nicht, wenn man [anders als 
die böfen Neftorianer, die Zweiheit der Naturen aufgiebt, aljo] die beiden Hypoſtaſen in 
einer Natur vorhanden fein ließe. Wie dem auch ſei, — Cyrill will weder von biejer 
noch von jener Kenofistheorie etwas wiſſen: Gott füllet alles in allem; eine Beſchränkung 

so des Göttlichen in Chrifto ift ihm an ſich und vollends wegen der Einheit des Logos mit 
dem Vater undenkbar. 

Allein eben diefe Energie, mit der von den Vätern das dvalloiwror elvau 
Gottes auch in Bezug auf die „Menſchwerdung“ feitgehalten wird, macht den Gedanken 
der „Menſchwerdung“ faktiſch undurchführbar. Die ungeheure Bedeutung, welche die 

65 Menſchwerdung für das altkirchliche Denken bat — Johannes Damascenus (de fide 
orth. 3,1 ed. Lequien I, 303E = MSG 94, 984B) jagt: eos dr teluıos |ö 
Aöyos) ävdownos telsıos ylverar »ai Zrurekeitaı Tö näyrwv zawov xawötarov, TO 
uövov zawov Oro Tov io» — würde daher unbegreiflih fein, wenn dies alles 
wäre, was über die altkirchliche Entwidelung zu fagen if. Doc es ift auch nicht alles. 

60 3a. Zunächſt ift hervorzuheben, daß der Gedanke der dardooinnorg Älter ift, als 
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die Reflexion auf die Schwierigkeiten, die ihn bedrüden. Er ftammt nicht nur aus Bhi 2, 6 ff., 
fondern auch aus Gedanken wie 20 4,4; Jo 1,14; 1%o 1, 1 (vgl. Bd IV, 29, sı) und tritt 
in gewiſſer Weife bereit3 bei Ignatius uns entgegen: deod dvdomaivos pavepovusrov 
eis zawöormta Lwijs aldiov (Eph. 19, 1). Dofetifche Gedanten Degen dabei dem Ignatius 
jo fern als möglich : Jeſu irdifches Leben hat Wert für ihn, Jeſus ift ihm der irdomnos zauvös 5 
(Eph. 20, 1,) der r£leıos ävdownos (Smyrn. 4,2) und nicht nur, weil er feine odo£ ber 
dgpdapola teilhaftig gemacht hat (vgl. Bd IV, 30,8 ff.). In paraborer Schärfe ftellt Igna— 
tius beides, die Gottheit und die leidensfähige Menfchheit Chrifti, nebeneinander: 000- 
ööxa ... row ddparov, röv di Nuäs doarov, röv dymidgpmtov, 1öv dnadi, tor di 
Nuäs nadıröv (ad Pol. 3,2; vgl. BDIV, 30, 11). Yiegen bier Kenofis-Gedanten 10 
vor? Ich glaube nicht. Der Gedanke, der Ignatius erfüllt, ift vielmehr der, daß der 
unfichtbare, unfaßbare, leidensunfähige Gott in dem gejchichtlichen Menſchen Jeſus Chriftus 
fihtbar, greifbar, leidensfähig geworben fei: eis Yeos darı 6 paveochoas Eavrov dıa’Inood 
Aoıtoroö (Magn.8,2); eis laroös 2orıy, vagxırös zal nvevuarınös, yerııyrös zal Ayev- 
vros, &v dvdoono Deös, Ev dardım Lam dAndırı, (Eph.7,2, Lightfoots Text). Bon 
der geichichtlichen Berfon Jefu, die dem Ignatius noch lebendig genug vor feinem Geiftesauge 
ftebt, um als einheitliche erfaßt p werden, gebt dieſe —— aus; das Sichtbar⸗ſein, 
Greifbar⸗ſein, Leidensfähigsjein lommt daher lediglich als Eigenſchaft des geſchichtlichen 
Menſchen in Betracht, in dem Gott ſich — bat. Wie dieſe Offenbarung des un⸗ 
ſichtbaren Gottes in dem geſchichtlichen Menſchen Jeſus Chriſtus von Gott aus zuftandes 20 
gelommen ift, darauf wird gar nicht reflektiert — daß Chriftus der Adyos Gottes ift, mit 
dem er fein Schweigen bricht (Magn. 8,2; vgl. 6,1: ös zoo alarm» naod narol Tv 
xai dv releı par), konitatiert nur mit einer übernommenen und noch nicht weiter 
durchdachten Formel, das „daß“ diefer Offenbarung —; nur der Glaubensüberzeugung 
wird Ausdrud gegeben, daß die fihtbare Perſon Jeſu eine Selbftoffenbarung des unficht- a5 
baren Gottes fe. Um eine Dffenbarungs - Erniedrigung Gottes handelt es fich bier; 
„naiv⸗modaliſtiſche“ Gedanken (vgl. Bd IV, 27, ff. und 29,20 ff.) liegen vor. 

3b. Diefe naivemodaliftiichen Gedanken find nicht mit Ignatius geſtorben (vgl. 
Bd IV, 30,20 ff.). Sie find vielmehr durch Vermittlung der kleinaſiatiſchen Theologie 
ein Ferment in ber fpäteren Enttwidelung geworben. on Irenäus (vgl. 4,24,2. 30 
Harvey II, 232; 4,20, 8. II, 220; 3,18,1 u. 2. II, 95) bat fie, obgleidy ex das &xE- 
vooev Eavrö» nicht citiert, dennoch offenbar mit den Gedanken von Bi 2,6ff. in Zu 
jammenbang gebracht. Allein noch bei ihm ift deutlich zu erfennen, daß nicht eine meta- 
phyſiſche Kenofistheorie, eine Theorie von einem Sich-verwandeln des Logos, im Hinter: 
grund fteht, fondern die naiv-modaliftiiche Überzeugung, daß ber homo indecorus et 3 
passibilis, als welcher der gejchichtliche Chriftus 8* darſtellte, mit Recht praeter omnes, 
qui tunc fuerunt homines, deus et dominus et rex aeternus et unigenitus et 
verbum incarnatum praedicatum est a prophetis omnibus et apostolis (3, 19, 2. 
II, 104). Das folgt teils daraus, daß naiv-modaliftifche Ausfagen bei Jrenäus nicht felten 
find: in carne domini ... occurrit paterna lux (4, 20,2. II,214), ö deös ävdow- w 
nos Eyevero (3, 21,1. II, 110), 6 dywontos xal üxardinnros zai d6oaros Öpc- 
uevov Eavröov xal xaralaußavöusvov xal Wwpovusvov Tois uorois nageoyev 
(4, 20, 5. II, 217), ipse immensus pater in Ali (d. i. in diefem Presbyterwort der 
geichichtliche Jefus, vgl. Bo IV, 32, 28 ff.) mensuratus, mensura enim patris filius, 
quoniam et capit eum (4,4,2. II, 153; vgl. 4,20,3. II, 215 u. 4,20,1 p. 212: 40 
non secundum magnitudinem ..., impossibile est enim mensurari patrem, 
secundum autem dileetionem ete.), invisibile etenim filii pater, visibile autem 

tris filius (4, 6, 6. II, 161); teild wird es dadurch bewieſen, daß die „Theorie“, die 
renäus ſich gemacht hat, andere Bahnen geht (vgl. Nr. 4a). Iſt's aber bier offenbar, 

daß naiv modaliftiihe Gedanken bei den Ausfagen über die vardournas im Hinter: so 
grunde ftehen, jo wird man damit rechnen müſſen, auch wo es nicht jo deutlich herbortritt. 
Wenn man nun bebentt, daß ber Rekurs auf die Unbegreiflichkeit der göttlichen Macht bei 
den „naiv⸗modaliſtiſchen“ Glaubensgedanken natürlih, ja im Zufammenbang mit ihrer 
degenerierten metapbuftjchmodaliftifchen Form nachweisbar ift (Hippolyt. Philos. 10, 27 
p. 528 über Noet’3 Gedanken von Gott: röv narloa zal deör raw ölwv ... dpavi) 66 
usv tois oboı yeyov&vaı Öte NBovkero, parivaı ÖE röre Öre Ideinoe), jo wird man 
die Ausführungen bei Irenäus 4,20, 4 (it, 216: quae impossibilia apud homines, 
possibilia apud deum. homo etenim a se non videt deum. ille autem volens 
videtur ab hominibus, a quibus vult et quando vult et quemadmodum vult) 
direft und die nach feiner Art Fräftigeren bei Tertullian (3.8. de carne Christi 3 ed. « 

—⸗ 
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min. Debler p. 893: deo nihil impossibile nisi quod non vult ...; si voluit, et 
potuit et natus est) indireft auf diefe Quelle urüctühren fönnen: der an die gejchicht- 
liche [einheiliche] Geftalt Jeſu anfnüpfende Glaube an das Deös pareomdkis dv vaoxi 
bat die „Lehre von der Menfchwerdung” in all den Schwierigkeiten und über all die 

5 Schtwierigfeiten hin getragen, die ſich ergaben, jobald die Menichen jo vertvegen wurden, 
über die modus incarnationis (vgl. Melandıtbon, loei 1521 CR 21, 85) Ausfagen 
machen zu wollen. In dem Glauben an das dv» dvdocnw Veös (Ignatius, Eph. 7,2 
vol. oben ©. 251, 15), nicht in Kenoſis-Gedanken oder irgendwelchen jonftigen Theorien 
ift der letzte Grund der altlirchlichen Inkarnationslehre zu fuchen. 

10 4a. Auch die älteften „Theorien“ find feine fenotifchen, wenigſtens nicht im Sinne 
von Thomafius. Die ältefte Theorie der Zrardooinmoıs haben wir bei Jrenäus. Der: 
jelbe Jrenäus, der im Zufammenbange der an die einheitliche Perſon des gefchichtlichen 
Jeſus anfnüpfenden „naiv⸗modaliſtiſchen“ Gedanken analog dem ignatianifchen alua Heoü 
(Eph. 1,1) und nddos roü Beoü uov (Rö. 6, 2) davon fpridht, daß der impassibilis 

ıs passibilis geworden ſei (3, 16,6. II, 87f. u. ö.), der ipsum dei verbum incar- 
natum suspensum super ligno fiebt (5,18, 1. II, 373), derſelbe renäus, der 
energifch gegen die gnoftiiche Unterfcheivung eines Jesus, qui passus est, und eines 
Christus avolans ante passionem polemifiert (3, 16, 5. II, 86): er bat, fofern er 
eine „Theorie“ geichaffen bat, felbft in dem geichichtlihen Herm den Logos und den 

20 „homo ejus“ unterfchieden (5, 14, 1. II, 360; 5,21,3. II, 384) und bat, ganz den 
„tbeologifchen” Gedanken der Folgezeit (vgl. Nr.2 b) entiprechend, ald das Subjeft des 
BVerfuchtwerdens den Avdowros angefehen (5,21,3. II, 384 u. 3,19,3. II, 104), den 
Logos aber unbeteiligt gedacht (Houyalorros roü Aöyov) bei dem nawdlsodaı, Arı- 

leodar, oravoododaı und Anodvnjoxeıv, dagegen angenommen, daß er „dem Menjchen“ 
25 beigeftanden habe (ovyyırou£vov) bei dem vızav zal bnoufvew zai yonoreveoda: zal ävi- 

oraodaı zal dyakaupßaveodau (3,19,3. II, 104). Im Zufammenbange diejer von dem Logos 
—— Theorie entſteht der Schein, als lägen moderne Kenoſis-Gedanken vor, deshalb, 
weil der Logos, der „feiner Schöpfung fih annimmt“ und den ebenbilblichen „geiftlichen” 
Menſchen berftellt (5, 1,3. II, 317: viventem et perfeetum effeeit hominem ca- 

3 pientem perfectum patrem, vgl. 3,16,2. II, 84: portante homine et capiente 
et compleetente filium [= verbum] dei), ſich perceptibilis ab eo (4,20,4, II, 
216) ibm darbieten muß. Er, der secundum invisibilitatem continet, quae facta 
sunt omnia (5, 18,2. II, 374; vgl. oben ©. 249, 35 ff.), fam deshalb moös yuäs oby Ös 
abrös hövbvaro, AA’ os Nusis abıöv löeiv Mövrdueda (4, 38,1. II, 293), ovve- 

3 vnnlabev teleıos dv TO dvdocno, ob di Eavröv, Alla dia To Tod Avdlochnov 
vozuov oltm ywpoVuevos, ds Avdownos abröv ymoeiv Növvaro (4,38,2. II,295; 
vgl. Bd IV, 31, 40ff.). Hier ift in der That von einer „Selbftbefchränftung” des Logos 
geredet; aber diefe Selbjtbeichräntung ift eine fich bejchräntende und immer mehr ent: 
ſchränkende Selbtmitteilung des in feiner Majeftät bleibenden Logos an einen in feiner 

40 Entwidelung ihm immer mehr entgegentommenden Menjchen, eine Selbſtbeſchränkung, mie 
fie — nicht dem Yogos, fondern dem eis Deös gegenüber — der dynamiſtiſche Monarchia= 
nismus angenommen bat. 

4b. Dies Abbiegen der Inkarnationslehre zu der Vorftellung einer dynamiſchen Ein- 
wohnung bed Logos in dem Henfchen Jeſus ift bei Irenäus nichts Singuläres. Es ift, 

45 weil auch die alte Kirche das „Extra Calvinisticum“ hatte (vgl. oben ©. 247,15 und 
©. 249, 35 ff.), bis zur Ausſcheidung ber legten antiocheniichen Traditionen in —— Zeit 
immer wieder zu beobachten und für die Beurteilung der altkirchlichen Inkarnationslehre 
von großer Bedeutung (vgl. unten Nr. 8 am Anfang). Origenes vornehmlich — nur 
4. T. Irenäus felbft — ift der MWermittler diefer Gedanken für die Folgezeit geworden 

(Hamad DG I’, 594 ff). Wie weit Origenes in der Verfolgung diejer urfprünglich dy— 
namiftifh monardianifhen Gedanken gebt, wird nirgends fo deutlich wie in feiner Aus- 
einanderjegung mit Gelfus. Gelfus hatte geltend gemacht, wenn Gott felbit zu den Menfchen 
herabgefommen fei, jo müfje er feinen Himmelsthron verlafjen haben (1,5 0668 I, 277), fo 
müſſe er eine Veränderung erlitten haben 2x zadodü eis aloyoov zal LE ebömuorias 

55 els xaxodauuovlav u. |. w. (4, 14 p. 284). Drigened entgegnet, Geljus mwifle nichts 
von der Macht Gottes, noch, daß „der Geift des Herrn den Erbfreis erfüllet” (Mei 1, 7) 
u. f. w. Wenn aud der Gott des Alls feiner Macht nad (rjj Zavroü Övrdusı) herab: 
fteige mit Jeſus in das Menfchenleben, wenn auch der Logos, der im Anfang bei Gott 
war — „Gott“ auch feinerfeit8 —, zu uns komme, jo gehe er dadurch nicht feines Thrones 

0 verluftig, noch verlafle er feinen Thron, ſodaß dadurch ein Ort von ihm geräumt, ein 
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anderer, der ihm vorher nicht einfchloß, von ihm erfüllt werde, Zuönuet d& Öbvauıs 
»al Beıörns Beod di ob Povbksrar xal Ev  eboloxe yaoav, obx Aueißorrog 
tonov old’ Eukeinovros yıboay abrod zerijv zal All nÄnooüvros (4, 5 p. 277). 
Dabei verändert er fich nicht, uvm» yap rjj oboia Äroentos ovyrataßaiveı 77) n00- 
yoia »al 15) olxovouia rois dvdownivors nodyuacır (4, 14 p. 284), Veös 6 
obv ara NP yonorömta avtod od torunös Alla noovontiz@s ovyxaraßal- 
veı rois ävdoosnos (5, 12. II, 13). Daß bei folcher Anjchauung Naum bleibt für 
eine irdiſch⸗ menſchliche Entiwidelung Jeſu (Thomafius II, 164f.), ift freilich Har; aber mit 
Kenofis-Gedanken nah Thomafius’ Art hat diefe Anfchauung nichts zu thun: fie ift ein 
jo völliges Abbiegen von dem Gedanken der dvandonnmars zu dem deö Zrdros Avdom- 10 
os, daß der Gebraud des Begriffs der „Menſchwerdung“ bei Drigenes lediglich als 
facon de parler beurteilt werben müßte, wenn nicht aud) bei ihm der in Nr. 3b ge 
würdigte Glaube mitgewirkt hätte. 

4e. Durch Paul von Samojata und Lucian hindurch find diefe Gedanken des Drigenes, 
gelegentlich mit direften Einflüffen des Jrenäus fich treffend, auf die Antiochener gelommen. 15 
Und es ijt weder unrichtig, noch nad dem Vorigen überrajchend, wenn Apollinaris und 
Cyrill der antiochenifchen Chriftologie entgegenbielten, fie erreiche nur den Gedanken des 
Erdsos Avdownos, nicht den der vamdoornoıs (j. B. Apoll. TU VII, 3 S. 288 und 
Cyrill adv. Nest. II, MSG 76, 58ff. u. explie. duod. cap. 5 ib. 304; vgl. Harnack 
DG II*, 3287). Doc find es nad Drigenes nicht nur die Antiochener, bei denen fich 20 
die Mangelbaftigfeit der altkirchlichen Inkarnationslehre nach der angegebenen Seite hin 
offenbart. Selbſt bei Athanaſius Hingen gelegentlich — wenn auch bereits mit den Neben- 
tönen, die bei Cyrill v. Aler. (adv. Nest. 3, 4 MSG 76, 153Bff.) allein übrig ge 
blieben find — nod die irenätjchsorigeniftifchen Gedanken nad): ooxÖöntorzos toü ow- 
naros nooßxontev Ev abıo xal 1) pav&owoıs rs Veörnros rois bowow' Öow ÖE x 
Dedrns Arexaküntero, Toooutw rAeiov I) yapıs nlEavrer os Avdocnov napd näcıy 
ärdoohnors (or. ec. Ar. 3, 52 MSG 26, 433A, vol. Vsonoinows al yapıs c. 53 
p- 433 B, das dvdocnuvov Deonowüöusvor und dad Öoyavov oomlas oös . Ev&g- 
euav rs Veornros ri. ib. 436 A, dazu Dorner I, 957 Anm). Und vom Nicänum 
—* über Marcell (vgl. den A.) ein direkter Weg zum dynamiſtiſchen Monarchianismus go 
Photins. Auch das Abendland geht bis 553 in Bahnen, die denen der Antiochener gleichen. 
Nur das ift anders, daß bier die nicht auf dem Boden ber Naturenlehre gewachſene 
Überzeugung von der una persona des gefchichtlichen Jeſus (vgl. Bd V, 637,2ff.) nach Be 
dürfnis neben das uralte (Bd IV, 41, ı9ff.) agit utraque natura...quod proprium 
est (Bd IV, 43,1) treten konnte. Doc troß der behaupteten una persona Christi bat ss 
auch bier das Abbiegen der Inkarnationslehre zu der Vorftellung einer dynamiſchen Ein: 
wohnung des Logos in dem Menjchen Jeſus fi gelegentlich deutlich gezeigt (vgl. das 
Bd IV, 42,2ff. und asff. über den abendländiichen „Adoptianismus” Gejagte und bejon- 
ders die auguftinische Anwendung der Prädeftinationsgedanten auf Jeſus a. a. O. 3.49 ff.). 
Wie völlig fih dabei unter der Einwirfung bes „Extra Calvinisticeum“ gelegentlid) 40 
auch im Occident der Gedanke der Menſchwerdung verflüchtigen konnte, zeigt Auguftins 
sermo 226, 2, 3 und 3 (5. B.: sicut verbum meum assumpsit sonum, per 
quem audiretur, sic verbum dei assumpsit carnem, per quam videretur ib. 3 
MSL 38, 1097f.), und mie wenig troß des behaupteten „idem“ die Formeln die Einheit 
in Chriſto anfchaulich zu machen vermochten, beweift, was Ambrofius (de inc. sacr. 5, 36 45 
u. 39 MSL 16, 827) jagt: idem patiebatur et non patiebatur, moriebatur et 
non moriebatur (p. 827 D), igitur immortalis in morte, impassibilis in passione 
(p. 828B; vgl. Reuter, Auguft. Studien S. 216 Anm. 3). 

4d. Anklänge an „Kenoſis-Gedanken“ bei Tertullian zu finden (Thomafius II, 170f.), 
ift unter dieſen Umjtänden verfehlt. Es ift m. E. nur dann möglich, wenn man außer so 
ftande ift, das Durcheinander von Nachwirkungen der naiv-modaliſtiſchen Gedanken, der 
apologetiichen Theophanie-Vorftellungen und der Traditionen von einer dunamifchen Ein- 
wohnung des verbum (= spiritus — sapientia) in Chrifto (vgl. Bd IV, 41,32) i ent⸗ 
irren, das in T.s nur äußerlich Haren Formeln ſich ein Rendezvous giebt. Komplizierter 
liegen die Dinge bei Hilarius: bei ihm fpielt wirklich der Begriff der xErwoıs (eva- 56 
euatio), obwohl er nur gelegentlich enttwidelt wird, dennodh eine Rolle, und man wird 
den ernftlichen Bemühungen des redlichen und tieffinnigen Theologen nicht gerecht, wenn 
man feine Gedanken als „vertworrene” einfach beifeite ſchiebt (Harnack DG II*, 303}. Anm.). 
Dennoch ift es unnötig, hier auf das von Baur (I, 682 ff.), Domer (I, 1043 ff.), Tho- 
mafius (II, 172.) und Wirthmüller (Die Lehre des hl. Hilarius v. P. über die Selbit- co 
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entäußerung Chrifti, Negensburg 1865) ausführlich behandelte Detail genauer einzugeben. 
Nicht weil durch die genannten Darftellungen bereits alles Ear geworden wäre — feiner 
derjelben fann man m. E. dies nachrühmen — ; mohl aber deshalb, weil die Gedanten 
des Hilarius, wenn ich recht fehe, gar nicht jo kompliziert find, als die erwähnten Referate 

5 fie erfcheinen laſſen. Schon Dorner (I, 1047, vgl. Anm. 1 und 2), dann Reuter in 
feiner vortrefflichen gelegentlichen Bemerkung über Hilarius (Auguftin. Studien ©. 218.) 
und Hamad (DE II’, 304 Anm.) haben mit Recht darauf vor allem den Ton gelegt, 
dat Hilarius an ein Aufgeben der forma dei ſeitens des Logos nicht gedacht bat: in 
forma dei manens formam servi assumpsit, non demutatus (de trin. 11, 48, 

ı0o MSL 10, 431f.; ähnlich 9, 51 p. 322; 12, 6 p. 437A; in psalm. 2, 33 CSEL 
22, 62, 3.24 u. ö.). Dennod redet Hilarius mehrfah von einem se exinanire ober 
evacuare ex forma dei (3.8. in psalm. 68, 25, CSEL 22, 334, 8.15: in forma 
enim servi veniens evacuavit se ex forma dei. nam in forma hominis ex- 
sistere manens in dei forma, qui potuit? vgl. ib. 4 p. 315, 15; in psalm. 53, 8 

ı5 ib. p. 141, 9ff.; de trin. 8, 45, MSL 10, 270B; ib. 9, 14 p. 2925.; 9, 38 
p. 309B; 9, 51 p. 322B; 10, 15 p. 353 A; 12, 6 p. 437B). Wie ift beibes 
u reimen? Nicht, mie — annahm (II, 189), durch eine ber * ähnliche 

vie. Auch nicht durch die Annahme Dorners T 1046f.), der Logos habe nad Hi- 
larius zwar nicht auf feine natura, wohl aber auf feine substantia (Öröoraoıs) ver: 

20 zichtet; — diefe Deutung entiprang an fid) unberechtigter und überdies irriger Dogmati- 
ierung eines Apergus der allegorijchen Exegeſe (zu Pj 68,4 p. 315,17 ff.). Ein Dreifaches 
erklärt die Anfchauung des Hilarius. Zunächſt (1) das bei ihm in fcharfer Ausprägung 
vorhandene „Extra Calvinisticum“: Quod .. . in coelis est (Jo 3, 15), naturae 
semper manentis potestas est, quae initiata conditaque per se carne non se 

% ex infinitatis suae virtute intra regionem definiti corporis coartavit. spiritus 
virtute et verbi dei potestate in forma servi manens ab omni intra et extra- 
que coeli mundique eirculo dominus non abfuit (de trin. 10, 16 p. 355; vgl. 
11, 49 p. 432; in psalm. 2, 11 p. 44, 20ff.). Wenn nun der menfchiwerbende und 
der menfchgetwordene (fo u. a. de trin. 8, 44f. p.269f.) unigenitus deus ex forma 

80 dei sese exinanivit — aboleri enim dei forma, ut tantum servi forma esset, 
non potuit (in psalm. 68, 25 p. 334, 17ff.) —, wenn er intra se latens se tem- 
perat, se continuit u. ſ. w. (de trin. 11, 48 p. 432), fo bejagt das zunächft 
nicht mehr, ald auch andere Väter kennen (vgl. was — Auguſtin. Studien S. 511 
über die chriſtologiſche xvᷣ/uc bei Ambroſius und Auguſtin ausführt), dies nämlich, daß 

as der Logos, der in coelo in feiner uneingeſchränkten Macht zu bleiben nicht aufhört, in 
ber forma servi nur ſoweit ſich manifeltiert, als dieſe es geftattet. Sodann iſt (2) zu 
beachten, daß Hilarius dem abendländifchen Verftändnis (vgl. Bd IV, 42; Bd V, 637.2) 
bed sacramentum suscepti hominis (de trin. 10, 16 p. 354B) entfprecdhend von 
Chriftus bald ald dem Christus homo, bald ald dem spiritus Christus (vgl. Bd IV, 

026,35 ff. und 47,32ff.), bald ald dem totus oder totum (in psalm. 2, 27 p. 58,1 
und 4; de trin. 8, 46 p.270B; 10, 22 p. 359 B und 10, 52 p. 384 B) reden kann, 
welches totum als „in se duos continens“ dyarakterifiert wird (de trin. 11,40 p. 425B). 
Denkt er an den homo Christus, fo fann er, von der Notwendigkeit der Ausdeutung der 
Pialmftelle („et non est substantia“) geleitet, erklären: substantia ei non erat. 

45 non utique substantia ea non erat, quae assumpta habebatur, sed quae se ipsam 
inaniniens hauserat (d. i. „entleert hatte”, in psalm. 68, 4 p. 315, 17ff.), aber er 
fährt fogleich fort: nullo autem modo se caruit, qui se ipsum exinanivit evacuans, 
nec tamen idipsum videbatur exstare, quod jam in aliud se evacuando 
concesserat. Ganz ähnlich jagt er de trin.9, 51 p.322B von der forma servi aus 

50 gehend: dei forma non erat; denn amiserat [Christus] seeundum assumptum 
hominem unitatem [cum patre] (de trin. 9, 38 p. 310A): nur durch das verbum 
ftand der homo Jesus Christus vor der glorifieatio in der Einheit mit Gott (ib.) ; 
— erft die Vollendung (vgl. 11, 49 p. 432C: eonsummatur homo imago dei) be 
wirkt, ut, ante in se duos continens, deus tantum sit (de trin. 11, 40 p. 425B). 

55 Denkt er an das „totum“, fo kann von einem manere in forma dei nicht nur des 
halb geredet werben, tweil der unigenitus deus, licet et homo natus sit, non tamen 
aliud quam deus omnia in omnibus est (de trin. 11, 49 p. 432B), nein auch 
deshalb, mweil der totus die Nealifation des göttlichen Ebenbildes im Menſchen war (bezw. 
in gewiſſer Weife: einleitete): dem geldhichtlien Chriftus hatte der Vater fein Siegel auf: 

— —drückt (Jo 6, 27), und quem signaverat deus, aliud praeterquam dei forma 
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esse non potuit (de trin. 8, 44f. p. 269f.), „Chriſtus“ alfo war in forma dei (de 
trin. 9, 14 p. 293). In diefem Zuſammenhange erfcheint die evacuatio formae 
dei als ein Sich-Entleeren (haurire) u. f. w. ber „interior proprietas“ des totus 
u Gunften der „exterior accessio* (in psalm. 68, 25 p. 334, 23). Endlich ift 
ittens (3) für das Verftändnis der Gedanken des Hilarius wichtig, daß er der abend: 5 

ländifchen Tradition (vgl. auch Reuter, Auguftin. Studien S.206 und 210) gemäß davon 
überzeugt ift, daß „unus et idem“ ber dei filius und der hominis filius ift. Freilich 
vor der Vollendung vermag Hilarius diefe Einheit nicht deutlich zu machen (vgl oben) 
— das totus hominis filius, totus filius dei sit (de trin. 10, 22 p.359B) haben 
Dorner (I, 1045 und 1069) und Thomaftus (II, 173) trotz der ihrer Deutung entgegen= 10 
fommenden Stelle de trin. 10, 19 p. 357B m. €. mifverftanden: es befagt nicht, daß 
der totus hominis filius der totus filius dei fei, fondern daß der totus (dns totum, 
vgl. de trin. 10, 52 p. 384) et hominis filius et dei filius ift —, doch muß man 
die Energie, mit der Hilarius behauptet, daß ipse dei filius homo natus est (3. B. 
de trin. 2, 24. 25 p. 66) gelten lafjen. Eine gute Wegitrede lang fann man auch ı5 
diefen Gedanken des Hilarius noch folgen. Denn in diefem Zufammenbange i 
es für Hilarius wichtig geweſen, daß nicht ein in die Maria eingehende semen viri 
fondern die sementiva ineuntis spiritus efficacia (de trin. 2, 26 p. 68A) ber 
Grund der Entſtehung des homo Christus war: quod de coelo descendit, con- 
ceptae de spiritu originis eausa est (de trin. 10, 16 p. 355 A); spiritus sanctus » 
(ogl. Bb VIII, 59,2:—s5 und de trin. 10, 15 p. 354: ex suo sancto spiritu) de- 
super veniens... naturae se humanae carnis immiseuit (de trin. 2,26 p.67B), 
ipse sibi ex se animam concepti per se corporis eoaptavit (de trin. 10, 15 
p. 353; vgl. 10,22 p.359 A und zu dem Ganzen Wirthmüller S. 51). Hilarius meint 
in der That, mit diefen Gedanken, denen zufolge in gewiſſer Weife von einem coeleste 25 
corpus Christi gefprochen werden fann (de trin. 10, 18 p. 357A), ber „häretiſchen“ 
Anihauung einer dynamiſchen Einwohnung Gottes in dem Menfchen Jeſus ausgewichen 
rn fein (de trin. 10, 50f. p. 383): vertwirft er doch, daß der homo Christus a 

aria esse coepit (de trin. 10, 50 vgl. 10, 16 p. 355 A: non enim corpori 
Maria originem dedit), nimmt er body nicht an, daß Jeſus eine „communis anima“ so 
de trin. 10, 51 p. 383C) gebabt habe. Doch twird niemand fid) einreden, diefe Kon- 
—— erkläre wirflich die fefte Überzeugung des Hilarius von dem „unus et idem“. 
Das Tragende ift der „naiv⸗modaliſtiſche“ Glaube: deus homo, immortalis mortuus, 
aeternus sepultus (de trin. 1, 13 p.35B) ; und dieſer Glaube giebt dem Gedanken ber 
Dffenbarungs-Erniedrigung Gottes gelegentlich eine Farbe (vgl. in psalm.53, 8 p. 141: 88 
deus ex eo, quod deus manebat, usque ad originem nascendi se hominis 
humiliavit .... dei se humiliante substantia), die aller theoretiichen Berrechnung 
fpottet, dad „mysterium incarnationis“ eben nur ein mysterium bleiben läßt. In 
Letzterem mag man einen Anſatz zu wirklichen Kenofis:Gedanten erkennen (vgl. Nr. 5). 
Übrigens aber ift die „Lehre“ des Hilarius ebenſo wenig „kenotiſch/ im Sinne von Tho— @ 
maſius, "a die des Irenäus, bon der Hilarius meiner Meinung nad nicht unab- 
hängig ift. 

5. Daß in tbeoretiiche Ausführungen über die Inkarnation, welche die Unveränder: 
lichkeit Gottes ftreng feithalten, eine Färbung bineintommt, ja Formulierungen binein- 
fchneien, durch die der Gedanfe an eine „ernftgemeinte” Kenofis nahegelegt, ja eine wirt: 4 
liche Umtvandlung des Veös Asyos in einen göttlichen Menſchen behauptet zu fein fcheint, 
ift nicht nur bei Hilarius zu beobachten. Das ift jchon bei Irenäus (5 praef. H. II, 
95: faetus est, quod sumus nos, uti nos perficeret esse, quod et ipse) und 
Drigenes (vgl. Thomafius II, 161.) und noch bei den Kappadoziern der Fall (vgl. z. B. 
Gregor. Naz. or. 37, 2 ed. Ben. I 646CD: ueraßaiveı rönov &x tönov 6 guden! 5 
Torp ywpodueros, ö üyoovos, 6 docbuaros, 6 Aneollnmos. 6 abrös zal Tv xal 
yiveraı al bio yoovov Tv zal bnd yoovov koyeru...d Tv drkrmor zal 6 
zur Tv ooo8&laßer" ob Öbo yerduevos, AAR Ev dx raw Övo — dvaoxòónevoc 
... d0o gpucas eis Er ovvögauodoa und Gregor. Nyss. c. Eunomium V, MSG 
45, 693 A und C: Nurls ubv ydo xal ro o@ua ...rij Bela pice zaraxpade» 55 
Exsivo renorjodal pausv dia Tijs Avarpdosors, Öreo N) Avalaßovca pics lot... 
neruorebnauevr Öu ö dv doyj dv deös „era tadra", zadkhs grow 6 Bagov 
(3, 37), m ris yis Öpdn al Tois davdonnos ovvareorgdgn. da war dies au 
jehr natürlih. Teils, weil die Inkarnationslehre auf dem Glauben rubte: Heös pave- 
owdeis &v oaoxi (vgl. oben Nr. 3), teils tweil die „simpliees" das 5 Aöyos oaoE Lyk- W 
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vero ohne die Neftriltionen der Theologen verftanden haben werden: als naiv⸗doletiſche 
BVorftellungen unmöglich geworden waren, blieben für jchlichtes Denken nur kenotiſche übrig. 
Es iſt auch nachweisbar, daß fie fich geltend zu ae verfuchten (vgl. oben Nr. 2e), 
und die Popularität des Arianismus erklärt fich vielleicht auch daraus, daß er ohne Um: 

5 ſchweife feinen Logos als das leidensfähige Subjekt der geichichtlichen Perfon Jeſu anjah. 
Die Theologie hat diefer fenotifchen Unterftrömung ſchon zur Zeit des Alerander v. Ale: 
randrien nadhgegeben: dad Veoröxos (Alex. ep. ad Alex. MSG 18, 568C), das, wenn 
es mehr ald verbale Bedeutung haben fol, noch von feiner Theorie je verrechnet ift — 
denn Cyrills „yeydvryraı oapxızös" (ep. 4MSG 77, 43D) erflärt idem per idem, 

10 ift auch von 64 gar nicht als Begründung des Heoröxos gemeint (gegen Thomaſius 
II, 79), und in feiner Schrift Quod beata Maria sit deipara (MSG 76, 255 ff.) fommt 
er über den Gedanken nicht hinaus, das Heoröxos fei berechtigt, weil der Logos ſelbſt feinen 
Tempel ſich in der Maria gebildet habe (ce. 4 p. 260 B) —, dies Heoröxos ift nur aus jener 
fenotifchen Unterftrömung zu verftehen (vgl. Ignatius, Eph. 18, 2: ö deös Numr 

15 Inooös 6 Xoworös ?xvowoondn br Magias). Dasjelbe gilt von dem gleichfalls im 
inne ded naiven Modalismus uralten deus erueifixus (vgl. Bd IV, 50,5; Athan. 

ad Epiet. 10 MSG 26, 1065C). In dem Maße nun, in dem die antiochentjche Theo- 
logie, der jene der Frömmigkeit werten Formeln nicht gefielen, proffribiert wurde, in eben 
dem Maße kam die kenotiſche Unterftrömung, der fie entitammten, an die Oberfläche. Ya 

2» Apollinaris, der große Antipode der Antiochener, verjuchte ſie theologiſch aufzupußen. 
Denn, wenn Apollinaris audy das dvakkoiwrov elvaı des Logos feithielt (vgl. o. ©.250, 3), 
jo liegt doch bei ihm, weil er den Logos felbjt ald den vous des Menjchen Jeſus Chriſtus 
dachte und weil er diefen Menjchen über das erhob, was Menfchen fonft find, auch die 
Erlöften einft fein werden (obx dvdownos, All’ os Ardownos, dıörı oby Öuoovows To 

26 dvdooncd ara To xvoworarov TU VII, 3 ©. 384, 32f.), eine Theorie vor, die dadurch, 
daß Fe der Idee bloß dynamiſcher Einwohnung des Adyos in dem gejchichtlichen Chrijtus 
wirklich den Zugang verſtopfte, ernſtlichen Kenofisgedanken die Thür öffnete. Es ift daher 
nicht nötig, in den gegen Apollinariften gerichteten (Dräfele, Gefammelte patriftifche Unter- 
fudungen 1889 ©. 56ff.) Fragmenten „Hippolyts“ zara Bijowvos (MSG 10, 828 ff.) 

so mit Dräfele (a. a. D. ©. 74 ff.) überall xEvwors in Erwars, zerwdeis in Evadeis zu 
ändern: wenn irgendivo in ber alten Kirche eine „wirkliche“ Kenoſis-Theorie zu erwarten 
ift, fo fann man fie bier in apollinariftiichen Kreifen finden, und tmenn die dedrns dem 
Fleiſche radronadı)s wird „sa zero“ oder „da uw Erwow“ (Fragm. V p. 836D), 
jo liegt, auch wenn letztere Konjektur richtig wäre, dennoch eine zErwaoıs im Sinne einer 

8 von „Hippolyt“ feinen Gegnern vorgeworfenen zgom]) oder ueraßokn vor (vgl. Dorner 
I, 536 ff). Allein der Gedanke einer Menjhmwerdung Gottes wird aud bier nicht 
erreicht: „Hippolyt“ hat ganz Necht, wenn er jagt, das Überjchlagen (uerantwoıs) beider 
Naturen ineinander fei der gänzliche Untergang beider (Fragm. V p. 837 A). Seit der 
Verurteilung des Apollinarismus waren freilich folche Kenofis-Theorien nicht mehr möglich. 

«0 Aber es ift faft ein Nätfel, daß die den Neftorianismus befiegende und ſchließlich auch das 
—— überwindende (vgl. Bd IV, 51, vff.) alexandriniſche Theologie ohne fie aus— 
gekommen ift. Denn ift — das war feit 553 offizielle Lehre (vgl. Bd IV, 52, 39) — die Menſch— 
werbung jo zugegangen, daß die Öndoraoıs tod Aöyov eine anhypoſtatiſche (d. b. „unperjön= 
liche”, wenn auch nicht jelbjtberwußtsunfähige, vgl. Thomafius II, 119) menſchliche Natur jo mit 

45 fi) verbunden bat, daß fie ſelbſt die Hypoſtaſe auch der menſchlichen Natur. wurde, fo ift ein 
wirklich menjchliches Leben des geſchichtlichen Jeſus undenkbar, wenn das eigentliche Subjeft 
dieſer gefchichtlichen Perſon, der Logos, feine Allwifjenheit, feine Leidensunfähigleit behält 
(vgl. Schul ©. 127). Die Unterftrömung bat, wie auf eine Erhebung der Menſchheit Jeſu 
über das Öuoovoos Nuiv hinaus (vgl. Bd V, 636, ı0ff.; 638,10; 640,80), jo au auf 

so eine passibilitas dei hingedrängt (vgl. den A. Theopafchiten); die Theologie aber konnte 
ihr nicht folgen, weil für ihr phyſiſches interefie an der vravdoniranaıs (vgl. Bd IV, 
49,34 ff.) die begriffliche Integrität der beiden Naturen Vorausfegung war, Soweit «8 
möglich mar, ohne diefe zu gefährden, fam man jener Unterftrömung entgegen (Bd IV, 
51,40f. und 52,36: Era rs äylas roıddos nenovdtraı oagpxi; und vgl. über die regı- 

55 ybonoıs und dvridoors Thomafius II, 120 ff.); übrigens begnügte man ſich damit (vgl. 
Ki Y, 637,15 f.), die Formeln zu wahren, die das uvorjowv Tijs bvravdownnoews 
jedem Verſtehen — entrüdten, ja ein wirflihes Ardownorv elvar des geſchichtlichen Chriftus 
unmöglich machten, fein Heov elvaı nur deshalb glaublih ließen, weil die Gottheit des 
Aöyos außerhalb der gefchichtlichen Perjon des Yeardowrog ohne alle Schranken ſich aus- 

0 wirfend gedacht ward (vgl. d. oben in 2b u. 4b über das „Extra Calvinistieum“ Gejagte). 
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6. Das abendländiſche Mittelalter braucht uns nicht aufzuhalten. Die ſcholaſtiſche 
Theologie hat zwar der Inkarnationslehre viel formaliſtiſche Arbeit gewidmet — und dabei 
den Begriff der Menſchwerdung faktiſch immer mehr entleert (vgl. Bd. IV, 53, 28 ff.; 
Dorner II, 375ff.; 388 ff.; Seeberg, Die Theol. des Johannes Duns, Leipzig 1900, 
©. 235 ff.) —, doch fpielt dabei Phi 2, 6 ff. feine Rolle; in der Summa des Thomas 5 
— fommt das exinanivit se ipsum, wenn die Indices nicht trügen, gar nicht vor. 
aß daö verbum dei non mutatum est [in incarnatione] (Thomas, Summa III, 

2, 6 ad 1), war Homologumenon. Ob die jchließlich berrichend gewordene Formel, daß 
nicht die [den göttlichen Perfonen gemeinfame] Natur, jondern die persona verbi 
infarniert fei, irgendwo mit Phi 2,6 ff. in Verbindung gebracht ift, kann ich leider nicht 
fagen. Bei dem Mönch Leporius im 5. Jahrhundert, defjen libellus emendationis dieſe 
Formel bietet — verbum caro factum est, sed solum proprie personaliter, non 
cum patre aut spiritu sancto naturaliter (Hahn, Bibliothek der Symbole, 3. Aufl. 
©. 299) — ift das freilich der all: evacuat in persona, quod possidet in natura 
(S. 301). Allein die fpätere Yehre Inüpft ficher nicht an Yeporius an. Überdies darf man ı5 
auf den libellus emendationis nicht mehr anwenden, was Auguftin von dem noch) 
nicht befehrten Leporius jagt (ep. 219,1 MSL 33, 991: negans deum hominem 
factum, ne substantiae divinae... indigna mutatio vel corruptio sequeretur); 
der libellus emendationis hatte Auguftins Beifall (ep. 219,3). In der That entfpricht 
auch jene formel des Leporius, obwohl ich fie jo bei Auguftin nicht nachweiſen fann, 20 
dem Denken Auguftins (vgl. z. B. ep. 179,7 p. 745: homo... in unitatem personae 
verbi dei... susceptione ceoaptatus, permanente tamen verbo in sua natura 
incommutabiliter) ; Dorner (II, 389) jcheint mir die Tragweite der Formel binfichtlich 
der Reduktion der Bedeutung der Menſchwerdung zu hoch a (vgl. die bei 
Domer II, 378. twiedergegebenen Ausführungen des Yombarden). ie Formel jagt 3 
auch in der Scholaftil an ſich nicht mehr als die aus Auguftins ep. 179 citierte Stelle. 
Daß das „Extra Calvinisticum” aud der mittelalterlihen Theologie ſelbſtverſtändlich 
war, das freilich iſt aus diefer Formel zu entnehmen; doch das jteht ohnedies feit. Daber 
ift jene Unterjcheidung zwiſchen der natura und der persona verbi für die Gejchichte 
der Kenoſis bedeutungslos, auch wenn fie mit Phi 2, 6 ff. irgendwo in Verbindung ge= 30 
bracht fein ſollte. In Bezug auf die Kenofis ift die mittelalterliche Kirche über den alt- 
firhlichen Gonjenfus (oben Nr. 2b) nicht binausgegangen. Die gegenwärtige katholiſche 
Kirche ſteht noch ebenjo; auch für fie ift Phi 2, 6 ff. feine befonders bedeutſame Schrift 
jtelle: die Dogmatif des jegigen Kölner Erzbiſchofs (Th. H. Simar, Lehrbuch der Dog: 
matif, 2 Bde, Freiburg 1899) erwähnt das dxevwoer Favröv gar nicht; das Fatholifche 35 

Kirchenlexikon hat feinen Artikel „Kenoſis“; und nur gelegentlich wird in dem A. „Chriftus“ 
(HI, 271) gejagt: „Semetipsum exinanivit“ (Phi 2,7) ift von der Annahme der 
Menſchennatur, nicht aber, wie Pſeudomyſtiker und manche proteftantijche Theologen meinen, 
von der göttlichen Natur und Perſon Chrifti an ſich gejagt.” — Daß neben der offiziellen 
Theologie auch im mittelalterlihen wie im — Katholizismus eine kenotiſche so 
„Unterjtrömung”“ berläuft, wäre vielleicht eine befondere Darlegung wert; es bier darzu= 
thun, verbietet mir die Beichränktheit fowohl des Raumes wie die meiner Beobachtungen 
(vgl. z. B. das alte Weihnachtslied bei Sartorius II, 25: Firmitudo affirmatur, parva 
fit immensitas; laboratur, alligatur, naseitur aeternitas). 

7. Auch die reformierte Theologie bat ſich bezüglich der Kenofis innerhalb des alt= 45 
firchlihen Conſenſus gehalten. Doch hat die jtärkere Bertvertung, welche fie bei Erörterung 
der incarnatio und im Zuſammenhange der „Ständelehre” der Philipperftelle bat an— 
gedeihen laſſen, den Eindrud erweckt, als gäbe es eine bejondere „reformierte Kenofislehre”. 
Das ift, wie eine Vergleichung mit dem oben Ausgeführten ergiebt, ein Irrtum; doch fei 
um des folgenden willen dieje fog. reformierte Kenofislcehre mit einigen Gitaten belegt so 
(vgl. namentlih Schnedenburger ©. 7—18; Schulg ©. 172) Schon Calvin jagt 
alles Wichtige: Paulus Phil.2, 7... ostendit, [Christum] eum deus esset, potuisse 
mundo gloriam suam conspieuam statim proponere, cessisse tamen jure suo 
et sponte se ipsum exinanisse, quia scilicet imaginem servi induit et ea 
humilitate contentus, carnis velamine suam divinitatem abscondi passus est 5 
(instit. 1559. II, 13, 2 ed. Tbolud I, 310). Die Exinanitio ift alſo respectu 
divinae naturae zoö Adyov aceipienda, quatenus ille servi formam, i. e. 
naturae nostrae massam, assumere et homo fieri voluit (Urfinus bei Schneden: 
burger ©. 19 Anm.). Diefe „Kenofis“ wird gelegentlih mit Worten bejchrieben, welche 
eine wirkliche Veränderung in dem Zuftande des Yogos auszufagen jcheinen: gloria, ex 6o 

Renl-Enchflopäbie für Theologie und Kirche. 8. M. X. 17 
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qua se demisit filius dei (Joh. de Mark bei Schnedenb. ©. 9 Anm. 1); Christus 
in assumpta forma servi sese evacuavit omni sua gloria divina, majestate, 
omnipotentia, omnipraesentia (Zandi bei Schweizer, Die Glaubenslehre der ref. 
Kirche II, 297). Allein man darf ſich durch p volltönende Worte nicht irre machen laſſen. 

5 Schon das „Extra Calvinistieum“ ſchränkt fie ein: Mirabiliter e coelo descendit 
filius dei, ut coelum tamen non reliquerit, mirabiliter.... in terris versari... 
voluit, ut semper mundum impleret, sieut ab initio (Calvin instit. 1559. II, 
13, 4 fin.); cum divinitas comprehendi non queat et omni loco praesens sit, 
necessario consequitur, esse eam quidem extra naturam humanam, quam 

ı0 assumpsit, sed nihilominus tamen esse in eadem eique personaliter unitam 
permanere (Cat. Pal. qu. 48 Niemeyer, Coll. conf. 440); sie Äöyos naturam hu- 
manam sibi univit, ut totus eam inhabitet, et totus, quippe immensus et in- 
finitus, extra eam sit (Marefius bei Schnedenburger ©. 9 Anm. 2). Und nicht nur 
dies, Der Aöyos war, wie fchon die eben gegebenen Citate zeigen, auch totus in ber 

ı5 assumpta natura ; das dx&vwoe bejagt nur, quod [Christus] gloriam illam et 
majestatem, in qua erat apud patrem, ita abdiderit in forma servi, ut ea sese 
penitus evacuasse visus sit, quia nimirum ea gloria in carne non fulgebat, 
ut ab omnibus conspiei posset (Zandi bei Schultz ©. 173 Anm. 1). Eine wirkliche 
„Entäußerung“ liegt aljo gar nicht vor; oceultavit, quod erat, jagen die Reformierten 

20 mit Auguftin (sermo 187,4 MSL 38, 1003) von dem Logos (doch vgl. Schneden- 
burger ©. 10), und das „velamen“ ijt die Menjchheit, die nur im beſchränktem Maße 
die Gottheit im fich zu faflen vermag. Wenn dennoch die Erhöhung auf reformiertem 
Gebiete auf beide Naturen bezogen wird, fo erklärt fi) dies daraus, daß divina natura 
exaltata est zard rı, patefactione majestatis, quae in statu exinanitionis tanquam 

3» sub velo sese oceultaverat (Aljtedt bei Schweizer II, 345). 
8. Überblidt man diefe ganze außerlutherifche Entwidelung, fo ift nicht zu leugnen, 

daß fie den Gedanken der "Denteterdung“ nicht erreicht bat. Das „Extra Calvinisti- 
eum“ läßt, wenn man jcharf zufieht, die „Menſchwerdung“ immer wieder nur zu einer 
Dffenbarungsmanifeftation werden. Die altgriechiſche Theologie kam mit ihrer phyſiſchen 

30 Erlöfungslehre — aber audy nur durch diefe — darüber hinaus; von ihr abgefeben, 
würde auch von ihr, wie von der abendländijchen, mittelalterlihen und reformierten Ent: 
tidelung gelten, was Brenz von den Zminglianern fagte: Nisi Cingliani unionem 
personalem in Christo ita definiant, ut, ubieunque sive in coelo sive in terra 
fuerit deitas Christi, ibi habeat sibi inseparabiliter econjuncetam et unitam suam 

3 humanitatem, fieri non potest, quin non solum faciant ex Christo duas personas 
aut duos Christos, verum etiam redigant eum in ordinem aliorum sanctorum * 
(bei Thomafius II, 351 Anm.), — wenn nicht die Nachwirkungen der naiv⸗-modaliſtiſchen 
Gedanken ftet3 neben den Bdeos ivdownos das dv dvdonno Beös geitellt hätten. 
Dieje naivemodaliftiichen Gedanten erklären die fenotifchen Unterftrömungen, die auch im 

40 reformierten Proteftantismus nicht gefehlt haben. 
Hat nun die lutheriiche Neformation die Mängel der altlirchlichen Inkarnationslehre 

überwunden? Unzweifelhaft findet fih Neues bei Luther. Und zwar in jo reicher und fo 
mannigfaltiger Ausprägung und mit fo vielen alten Traditionen jo mannigfach verbunden, 
daß eine erfhöpfende Darftellung der Chriſtologie Luthers — und jede Einzelfrage 

45 hängt mit diefem Ganzen zufammen — ſelbſt für ein dides Buch eine ſchwer lösbare 
Aufgabe ift. Jede unvolljtändige Darftellung aber ift bei der Wielfeitigfeit der Gefichts- 
punkte Luthers der Gefahr ausgefegt, daß Einzelnes unrichtig betont wird: Thomafius (II,227) 
hat in Luthers Chriftologie Anſätze zu feiner Kenofislebre, Dorner (II, 554 ff., 561) 
jeine Gedanken von einer allmählichen Mitteilung des Göttlihen an die Menſchheit Jeſu 

50 gefunden. Objektiv referiert Köftlin (II, 385 ff.); doch treten bei ihm m. E. die fruchtbaren 
Keime neuer Gedanken, auf die Schulg (S. 182— 215) u. a. (3. B. Gottſchick, Die Kirch: 
lichkeit der ſog. kirchlichen Theologie 1890 ©. 22 f., befonderd S. 29 Anm.) hingewieſen 
haben, nicht genügend hervor. Für unfere Frage fcheint mir ein Sechsfaches hervorgehoben 
werden zu müflen: a) Luther ift mährend feiner gefamten öffentlichen Thätigfeit gleich 

65 Stark für die wahre Gottheit und die wahre Menſchheit der einen [geihihtlidhen] 
Perſon Chrifti intereffiert gewefen (vgl. Bd. IV, 55, 12 f.; Thomafius II, 37 ff. u. 209 ff.). 
b) Beides durch eine Kenofislchre im Sinne_von Thomaftus auszugleichen, bat Luther ftets 
jehr fern gelegen. Schon 1518 bat er offenbar unter dem Einfluß des Erasmus (vgl. 
Enders, Luthers Briefwechſel I, 439, 65) und in bewußten Gegenſatz zur altkirchlichen 

so Tradition (vgl. Enders I, 439, 64 ff., dazu p. 382—97) einer Eregefe von Phi 2, 6 ff. 
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das Mort geredet, welche allen Kenoſis-Gedanken Thomafiusfher Art den Schriftgrund 
entzieht: nicht auf die Gottheit Chrifti, jo meint er (Enders I, 440, 93), beziehe fich die 
Stelle, ſondern auf feine Menfchbeit, und die forma dei „hie non dieitur substantia 
dei, quia hac Christus nunquam sese exinanivit..., sed forma dei est 
sapientia, virtus, justitia, bonitas, deinde libertas. ita quod Christus homo 5 
fuit liber, potens, sapiens“ ete. (de dupliei justitia 1519, EA 33, 333 — WA TI, 
147, 38 ff.; ähnlich ſchon in einer Faftenpredigt von 1518, EA? 16, 5f. = WAL, 268 f.). 
Daß Luther über diefe Stelle, die er auch 1520 (de libertate EA 35, 243 — WA VII, 
65, 10 ff), 1521 (Kicchenpoftille EU? 10, 318) und 1525 (Rirchenpoftille EW: 8, 162 ff.) 
ebenfo erklärt, je mwejentlih anders gedacht habe, ift noch nicht erwieſen. Wenn er in ber ı0 
von Thomafius citierten Weihnachtspredigt [von 1527?) (Kirchenpoftille EA’ 15, 164) 
und 1537 in der Auslegung von Jo 14 u. 15 (EU 39, 48) jagt, Chriftus babe ſich 
feiner göttlichen „Majeftät” oder „Herrlichkeit“ entäußert, jo widerſpricht dies — ganz 
abgefehen davon, daß an beiden Stellen der Wortlaut nicht verbürgt werden fann — der 
obigen Erklärung nicht. Auch das mweift, weil das Nachklingen alter Formeln natürlich 1; 
ift, nicht notwendig in andere Bahnen, wenn es in der [gleichfalld von anderer Hand 
nachgejchriebenen] Auslegung des 8. Pſalms von 1537 (EU 39, 48) heißt, Chriftus habe 
„Jeiner göttlichen Gewalt nicht gebraucht . . ., Jondern diefelbige eingezogen, ba er gelitten 
bat” (vgl. das „Verborgenfein“ der Gottheit unter der Menſchheit EA 45, 318; „Kern“ 
und „Hülfe” EA 46, 47); und die Gleichjegung der forma servi mit der „Menſchheit“ zo 
in der Erklärung von 2 Sa 23, 1ff., 1543 (EAU 37, 49f.) ift gegen die verfchiedenen 
Möglichkeiten der Eregefe von Phi 2, 6 ff. indifferent. Die Stelle der Dietrichihen Haus: 
poftille aber (EA 4,4 — EA 2, 277), welche bejagt, daß Chriftus „fich feiner Gott: 
beit geäußert und um unfertwillen Menſch geworden”, ift, da fie bei Rörer (EA: 5, 138 ff.) 
feine Barallelle bat und Veit Dietrich8 eigner Anſchauungsweiſe entfpricht (vgl. Thomafius II, 
228 Anm.), ihrem Wortlaut nad auf Dietrich! Rechnung zu ſetzen. c) Anfäge zu den 
von Dormer vertretenen Gedanken find zwar bei Yutber in der ältern Zeit unzweifelhaft 
vorhanden (vgl. Köftlin II, 390f.; EA 10°, 318) — aud die älteften Ausfagen über 
Phi 2, 6ff. (vgl. oben 3. 3f.) verraten fie, und es ift höchſt beachtenswert, daß Luther 
die forma dei des Menſchen Ehriftus, die „Gottesgaben“, die in ihm twaren (EA 10°, 319), 
einft nur in sapientia, virtus, bonitas u. ſ. w. gefunden hat —; allein Luthers 
Chriftologie von diefen Gedanken aus zu verftehen, geht nicht an (vgl. Dorner ſelbſt II, 562). 
d) Luther hat vielmehr jchon anfänglich, vollends ſeit dem Abendmahlsſtreit, feine chrifto- 
logifchen Gedanken im Rahmen der [nur durch das Bd IV, 55, 14 f. Geſagte modifizierten] 
antineftorianijh verjtandenen Zweinaturenlehre gehabt, und unleugbar iſt, daß ss 
jeine Anfchauung vom Leiden des Sohnes Gottes und die feit dem Saframentsftreit von 
ihm gelehrte Übertragung der göttlichen Idiomata — auch des der Allgegenwart — 
auf Epriftus auch nach feiner Menichheit, und zwar „von Mutterleib an“ (EN 30, 226), 
ſchon bei Luther eine echt „Icholaftiiche” Weiterbildung der altkirchlihen communicatio 
idiomatum (vgl. Bd. IV, 256, a5 ff. und den A. „Ubiquität”) war. e) Aber trog aller 4 
Polemik Luthers gegen Zwinglis Alloiofis darf man die Frage aufmwerfen, ob Luther 
wirklich, auch abgejehen von der Zeit des Abendmahlsitreites, die Ausfagen des genus 
idiomaticum (vgl. Bd. IV, 258, 12 ff.) ftet3 im Sinne einer realis communicatio 
aufgefaßt und die Übertragung der göttliben Idiomata auf die menfchliche Natur ſtets 
als eine reale angeſehen bat. Iſt's wirklich mehr als Redeweiſe, daß das Kind Jeſus as 
Himmel und Erde geſchaffen habe (vgl. Bd. IV, 55, 2a ff. u. 37 ff.)? und daß Gott ge 
litten babe? In der Disputation de divinitate et humanitate Christi 1540 (ed. 
Drews ©. 585 ff.) ftellt Yuther beide „verba“ in eine Linie und betrachtet fie als er- 
laubte Ausdrudsmeifen (p. 600 u. 610). Und meint er's ernft mit der ubiquitas 
eorporis ſchon des Embryo? Nach den Predigten über Jo 3 u. 4 (1537—40) bat die 50 
Menichheit Ehrifti vor der Auffahrt nicht zur Rechten Gottes gefefjen (EA 47, 177; vol. 
Köftlin II, 399). Iſt's Luther dennoch Ernft, — welche Horrenda ergeben fih dann! 
Was ift ein illofales (Bd. IV, 256, as) Gegenwärtigjein einer Menjchheit „mit Haut 
und Haaren“ (Bd. IV, 55, 11 ff.), eines greifbaren Leibes, „der Fleiſch und Bein hat“ 
(EA: 2, 275), mit unterfcheiddarem „Fleiſch“ und „Blut“? Thomafius (II, 346) hatte als 55 
„Zutberaner” wahrlich wenig Grund, den „Bericht“ der Heidelberger vom Jahre 1566 
deshalb zu ſchelten, weil er den verklärten Leib fich nicht anders zu denken vermöge, denn 
als „Fleifh und Blut und Gebein“. Bejagt die ubiquitas corporis Christi mehr 
als das, daß auch wir in Gott find (EA 30, 227)? Befagt fie aber nicht mehr ober 
wenigſtens der Art nad) nicht etwas völlig anderes, was ift dann noch die Menfchwerdung ? so 
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Denn nad) feiner Gottheit iſt Chriſtus ja nicht „herabgefabren” (EA 46, 328. 330)! Die 
Menſchwerdung wäre dann eher eine Himmelfahrt der Menjchheit Jeſu u. ſ. w.! Ich 
weiß, mit welchem Schelten Luther joldyen Argumenten begegnen würde (vgl. EA 30, 213). 
Er ift fi) des hoben Fluges, den feine Gedanken nehmen, bewußt. Aber es ift ein 

5 arus-Flug über einem Meer von — Abfurditäten. Und demgegenüber muß jedes 
nüchterne Denten zugeben, daß Luthers chriſtologiſche Gedanken nicht in dem Schema der 
Naturenlehre wurzeln, in das fie infolge der geichichtlichen Stellung Luthers hineinwuchfen. 
f) Das ift vielmehr das letzte Datum, das Glaubensdatum, der Chriftologie Luthers, daß 
die geichichtliche Berfon Jeſu der deus revelatus war und ift: ego nullum nee in 

ı0 coelo neque in terra deum habeo aut scio extra hanc carnem, quae fovetur 
in gremio Mariae virginis (in Es. e. 4 fin. EA 22,45 vgl. den ganzen Kontert und 
Disput. Heidelb. 1518 thes. 20 probat. EA 32, 399 = WA I, 362, Tifchreden 
EA 57,208 ff. Nr. 247 u. 253, Gottſchick, Kirchlichkeit S. 29 Anm.) ; Jesus Christus 
est dominus Zebaoth nee est alius deus GBd. IV, 27,2 ff). Das Weſentlichſte 

15 in Luthers Chriftologie ift dies Verftändnis der Dffenbarungserniedrigung Gottes, dies 
Zurüdlenfen zu „natbsmodaliftiihen” Formeln. In Verbindung (vol. Bd. IV, 48, 5 ff.) 
mit der bei Luther nachweisbaren dee der dynamiſchen Einwohnung Gottes in dem 
Menſchen Jeſus (vgl. oben e ©. 259 3. 26F.) hätte dies Verſtändnis der gefchichtlichen 
Perſon Jeſu zu einer neuen Geltaltung der Chriftologie führen können, — wäre man 

20 nicht an die von oben nady unten Eonjtruierende alte Tradition und an das Naturen- 
ſchema gebunden geweſen. 

9. Da man dies war, konnte die weitere Entwickelung auf lutheriſchem Gebiet nichts 
anderes bringen als den ſcholaſtiſchen Ausbau der durch Luther über ihren altkirchlichen 
Umfang binaus ertveiterten communieatio idiomatum. Daß diefer Ausbau von den 

» Schwaben und von Chemnig im verjchiedener Weiſe vorgenommen wurde, iſt ſchon 
Bd IV, 257, aff. ausgeführt. Hier ift deshalb nur ein Dreifaches nachyzutragen. a) Von 
einer „wirklichen“ Kenoſis des Logos findet ich weder bier noch dort eine Spur: Chemnit 
und Brenz find einig nicht nur darin, daß der Logos in der Menſchwerdung die Fülle 
feiner Gottheit behält, fondern auch darin, daß die Menjchheit Chrifti feit der Inkarnation 

30 diefe Fülle der Gottheit mitgeteilt befommen hat (Thomafius II, 353 ff., 388, 397). 
Chemnitz unterjcheidet fih nur dadurch von den Schwaben, daß er undurdgeführte 
Anfäge dazu nimmt, ein Werden des gefchichtlichen Chriftus verftändlich zu machen (vgl. 
Dorner II, 702 ff.), jowie dadurch, daß er in lobenswerter Scheu vor dem Hinausgehen 
über das in der bl. Schrift Gefagte Bedenken trägt, dem A, das er gejagt bat, en B 

35 folgen zu laſſen (vgl. Schultz ©. 223 ff). b) Für den Begriff der xErwors, den zu 
verwenden Phi 2,6 ff. nötigte, bleibt vielmehr bei Brenz nichts anderes übrig als dies, 
daß Chriftus die göttliche Majeftät feiner menjchlichen Natur verhüllt, ja in ein niedriges 
Menſchenleben ſich gefügt bat; die „Erhöhung“ beiteht nur in einem Offenbarwerden der 
der Menjchbeit Chrifti ſchon vorher eignenden Herrlichkeit, die Menſchwerdung bereits iſt 

40 die exaltatio der Menfchheit Chrifti (Thomafius II, 353 ff.). Andreae und die jüngern 
Württemberger bemühten ſich, die Erniedrigung tiefer zu verſtehen: Chriftus bat ale 
Menſch feine Majejtät zumeift nicht gebraucht; aber doch nur zumeift, — eine wirkliche 
»Evrwors zoroews liegt nicht vor (Thomafius II, 364 ff.). Chemnig hat — inkonjequent — 
für den status exinanitionis nicht nur ein Verbergen der Herrlichkeit der menjchlichen 

45 Natur, jondern gar ein gelegentliches Sidyzurüdzziehben des Logos — jo z. B. im Leiden 
— angenommen und dementiprechend auch der Erhöhung den Sinn einer Erhebung der 
menſchlichen Natur in den Vollbefig ihrer Herrlichkeit abgetvinnen fünnen. e) Drittens 
ift beachtenstvert, daß Brenz bei der una persona Chriſti, wie Luther, an den gejchicht- 
lichen Chriftus denkt (Thomafius II, 348), während Chemnitz der alten Orthodorie ent= 

5 fprechend von der Hypoſtaſe des Yogos ausgeht (Thomafius IL, 388). — Es trifft nad) 
alle dem ſchon auf Chemnig und Brenz zu, was Dorner (II, 811 Anm.) von den 
Gießenern und Tübingen fagt: Chemnig hätte fonjequent bei der Chriltologie von Brenz, 
Brenz bei einer präeriftenten Inkarnation anfommen müſſen. — Einen Anfag zu erniteren 
Kenofis-Gedanken findet man im Luthertum diefer Zeit nur bei den Philippiften. Aber 

55 auch fie bieten nichts, das an moderne Henofis:Gedanfen erinnert. Wenn fie den Sohn 
Gottes feine Herrlichkeit „verbergen“ lafjen in unjerm armen Fleiſch und Blut, oder gar 
von einer exaltatio secundum utramque naturam reden (vgl. W. Grimm, Die 
philippiftiichen Kenotifer JprTh XI, 1885 ©. 126—133), jo liegt bierin nicht mehr als 
eben — „Kruptocalvinismus“ (vgl. oben S. 258, 19 ff.). Gegen diefe Kenotifer ijt das 

0 Anathem der Form. conc. 612,39 gemüngt: rejieimus... hane sententiam: quod 
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Christo secundum divinam suam naturam in resurrectione et ascensione ad 
eoelos iterum restituta fuerit omnis potestas in coelo et in terra, perinde 
quasi, dum in statu humiliationis erat, eam potestatem etiam secundum 
divinitatem deposuisset et exuisset ete. (vgl. 773, 49). Die Ruthe ift länger, als 
fie zu fein brauchte — denn eine transmutatio divinae naturae (773, 49) zu lehren, 5 
lag Bbilippiften und Galviniften fern —; aber eben deshalb ift fie lang genug, um über 
die Jahrhunderte hin die modernen Senotiker zu treffen. — Daß die Gegner der 
Philippiſten in Schwaben und Niederfachjen ihre eigenen Differenzen in der Konfordien- 
formel nur mangelbaft ausgeglichen haben (Dorner II, 710 ff.), it in Bb IV, 258 ff. 
leider nicht hervorgehoben. Ich kann es bier nur für den uns beichäftigenden Stoff nach- 10 
tragen. Zunächſt jcheint es, als fei die Brenziche Faſſung der exinanitio und exaltatio 
dogmatifiert: man befennt, „daß des Menihen Sohn zur Rechten der allmächtigen 
Majeftät und Kraft Gottes realiter ... nach der menjchlichen Natur erhöhet fei, weil er 
in Gott aufgenommen, als er vom bl. Geift im Mutterleibe empfangen“ (608, 15); 
man erflärt, daß Chriftus „die Mayeftät, zu melder er nad feiner Menjchheit erhoben, ı5 
nicht erjt empfangen, als er von den Toten erftanden, jondern, da er im Mutter: 
leib empfangen und Menſch worden” (764, 13); man fieht demgemäß in der 
exinanitio nur dies, daß es zur Zeit der Niedrigung verborgen und binterhalten worden, 
wie die anf der Gottheit in Chrifto... mit all ihrer Majeftät... in der angenommenen 
menfchlichen Natur, warn und wo er wollte, leuchtete (778, 64), und in der Erhöhung 0 
dementjprecbend ein Offenbarwerden diefer Herrlichkeit (a. a. D.). Andererfeits aber redet 
man mit Chemnig davon, daf Chriftus aus Urſach der Entäußerung wahrhaftig an Weis- 
beit und Gnade zugenommen habe (608, 16), und fieht analog in der Erhöhung ein 
Eintreten audy in den völligen Gebraud (usurpatio 608, 16), ja in „die völlige 
Poſſeß und Gebraud der göttlichen Majeftät” (plena possessio et divinae maje- 26 
statis usurpatio; 767, 26). 

10. In diefen unausgeglichenen Differenzen wurzelte der Streit, der in den Jahren 
1616 (bezw. 1619) bi® 1627 zwiſchen den Gießener und den Tübinger Theologen geführt 
wurde. Der Gießener Theologe Balthaſar Menger (1565— T 1627; vgl. den A.) gab mit der 
Behauptung, dat die Allgegenwart Gottes — auch in der Chriltologie — ald praesentia so 
operativa zu verjtehen jei, den erften Anlaß zu einer Aufrollung der Streitfrage. Zu: 
nächſt (jeit 1616) bewegte fich die Diskuffion mejentlih in den Formen vertraulicher 
Gelebrtenkorrefpondenz, bei der auf Tübinger Seite namentlich Hafenreffer (F 1619; vgl. 
Bd. VII, 330 ff.) das Wort führte, Seit 1619 brach heller Streit aus: leidenjchaftlich 
trat Juſtus Feuerborn (1587— + 1656) feinem Schwiegervater Menter zur Seite, und 35 
an KHafenrefferd Stelle verfochten nun in jchärffter Tonart Lucas Dfiander II. (1571— 
7 1638, vgl. den A.) und Theodor Thumm (1586— + 1630; vgl. MWeizjäder, Geſch. 
der evang.stheol. Fakultät Tübingen 1877 ©. 54 u. 62 ff.), 3. T. auch Melchior Nikolai 
(vgl. Weizläder a. a. D. ©. 54 ff.) die Tübinger Poſition. Die zabllofen Streitfchriften, 
die gewechjelt wurden, die Einmilchung der jächftichen Theologen jeit 1621 (vgl. den A. #0 
Höe v. Höenegg Bd VIII, ©. 172 f.), die Konvente und Konferenzen, die gehalten wurden 
(im Jena und Stuttgart 1621, in Dresden 1623), die von dem Dresdener Konvent aus 
gegangene ſächſiſche Solida verboque dei et libro concordiae congrua deecisio 
(Leipzig 1624) und ihr Geichid, enblih das Erlöfchen des Streites feit 1627: das 
alles, kurz der äußere Verlauf des Streites, ſoll bier nicht weiter dargelegt werden (vgl. a 
J. ©. Wald, Einl. in die Religionsftreitigfeiten der luth. Kirche IV 1739 ©. 551—73 
und Schrödb, Kirchengeich. feit der Ref. IV, 1805 ©. 670 ff.). Das Wichtige an dem 
Streit find lediglich die dogmatifchen Gegenjäte (vgl. Thomafius II?, 429—492 ; Dorner II, 
787—818). Doch braucht's aud in Bezug auf diefe nicht vieler Worte, wenn auch die 
„Majeftät” des jcholaitiichen Scharfjinns und der feinen Diftinktionen in einem furzen so 
Referat verlegt werden muß. Einig ift man darüber, daß der menjchlichen Natur Chrifti 
von der conceptio an die divinae majestatis omnipraesentia, omniscientia et 
omnipotentia fommuniziert it (Ihomafius II, 432 Anm.); die possessio maje- 
statis jteht nicht in Frage. Aber die Giekener meinten, durch Unterfcheidung zwiſchen 
Beſitz und Gebrauch (usurpatio) Naum für die Chemnitzſchen Gedanken der ee 56 
formel gewinnen zu können: der Yogos bat nach feiner Menſchheit des Gebrauches 
der göttlichen Majejtät mit jeltenen Ausnahmefällen fi entäußert (zer wos gonosms), 
jo daß ein Fortichreiten, Hungern, Nichtwiſſen, Leiden und Sterben Chrifti möglich war; 
die Erhöhung erſt ift für die Menjchheit Chrifti der Eintritt in die plenaria divinae 
majestatis usurpatio. Die Tübinger dagegen hielten dies für eine Verleugnung der 60 
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eommunieatio idiomatum. Nach ibnen bat Chriitus ſchon im Wutterleibe und jelbft 
im Tode auch als Menih ſeine göttliche Herrlichkeit ausgewwirkt, iſt allwiſſend geweſen, 
allgegenwärtig u. ĩ. w. (Tbomafius II, 1647.); die exinanitio ift alle — von inlonſe⸗ 
auenten für die Zeit des Leidens (Tbomafius II, 467 —71 ff.) 

5 — lediglich eine zorııs yonosms, die Exböf weſentlich manifestatio deilen, was 
feit der ä latenter ſchon da war. — Tie fü Deeisio bat michts „ent: 

eden”, bat ſich vielmehr mit inen Reben weſentlich auf die Seite der 
& ,‚ und bie Scheu vor dem Tübinger „Doletismus“ bat die jpätere 
Drtbodorie im ganzen in den Babnen diejer Deeisio gebalten. Und doch fann es nicht 

16 zweifelbaft fein, dag nicht die Gießener, jondern die Tübinger Anſchauung die nad 
lutherischen Prämifien lorreltere ift. ng nur, weil, wie die berbor: 

die aktuelle Weltberrichaft für je Die Bet der Grmitrigung dem Togeb allen : 
ı5 regnavit mundum non mediante carne (Tbomafius II, 440). Tie Tübinger 

fonnten dem mit Recht entgegenbalten: Hoc est illud ipsum Extra Calvinisticum, 
eui se hactenus nostri opposuerunt. si enim datur tempus, quo Äöyos est 
propinquus creaturis, nee tamen illis propinqua est caro Christi, sequitur 
dari tempus, quo Abyos sic est in earne, ut etiam sit extra carnem (Tbo:- 

20 Calvin II, 446). Wird aber das den Gedanken der Menſchwerdung ange Extra 

zum nun deshalb ein fie 9 ee a oe el 
30 —* —— bat © Ferm * hindrängt? Die kirchliche 

Theologie eiten hat dieſen Gedanken — bie er in den Zeiten der alten 
Kirche nur in inferioren Neben und Unterftrömungen (vgl. oben S.250 und S.256) und 
bei den „Eeterifchen” Apollinariften (vgl. oben ©. 256) fich gezeigt hat, jo ift es aud im der 

eit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert getvejen. m. an „tenotiiche” Gedanken 
I nämlich ſchon bei Schwenffelbt . den A. ), und eine — Kenoſis⸗ 

— Menno Eu den W.), evangelifch-Firdlichem Gebiet aber 
ähnliche Gedanken ihre erfte Ausprägung gefunden in Zinzendorfs fkrupellojem Tbeologi 
Bei Schwenkfeld (vgl. Dorner II, 625 ff., beſonders 633 f.; Schulg S. 280 f.) bält ſich 
die Faſſung der Kenoſis freilich der altficchlich-reformierten nabe: der Logos bleibt jeiner 

“Matur nach in feiner MWeltftellung beim Bater, aber feine Perſon gebt mit der aus dem 
hl. Geift empfangenen, nicht Freatürlichen Menichheit des geſchichtlichen Chriſtus eine 
während des irdifchen Lebens immer inniger werdende Einheit ein. Allein Schwenkfeldt 
gebt doch weiter als die altlirchliche und reformierte Anſchauung: infolge der Kenoſis be⸗ 

w. 
4 tritt die Tendenz hervor, die während bes irdiſchen Lebens Jeſu beſchränkte Menſchheit 

und ſeine Gottheit dennoch als ſich deckend Bon en Simons (vgl. Dorner II, 637 ff.) 
ift eigentlicher Kenotiler: der Logos wir 
feim — freilich den Keim einer überweltlichen ke — und nad wahrhaft — 
licher Entwickelung gewinnt er die abgel Hoheit wieder. — Bei Zinzendorf (vgl. 

oB. Beder, Zinzendorf im Verhältnis 1 Wbilofophie und Kirchentum jeiner Zeit 1886 
©. 387—92) liegt feine durchgeführte Theorie vor: die Kenofis-Einfälle werden durchkreuzt 
von Rüdfihtnahme auf die offizielle Kirchenlehre, einfchließlich der communiecatio idiomatum. 
Aber jene Einfälle treten dennoch mit der Energie des Ausdruds auf, die —— 
felbftgetviffee Theologifieren kennzeichnet: Chriftus ift nichts amberes geweſen 

65 natürlicher Menſch, der ſich von feiner Gottheit ausgeleeret”, „er hat jeine Gottheit ie 
— gelegt und vergeſſen, er hat ſich leer gemacht“, Gott ift ein Zimmergeſell“ ge 

worden u. ſ. w. Ob Sartorius (vgl. oben S. 247, 19) von diefen Gedanken Zinzendorfs 
irgendwie Pe geweſen ift, habe ich leider nicht feititellen fünnen. Doc wenn nicht 
die Ahnen, — die Vorgänger der modernen Kenotiker jind neben den von Hilarius und 

 Cyrill angegriffenen Ungenanten und den Apollinariften Menno Simons und Zinzendorf, 
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ſoweit er als Theologe Phantaſt war. Daß die Entwickelung der kirchlichen Chriſtologie 
auf die Kenoſislehre hindränge, iſt nicht richtig. 

Die Kenofislehre ift vielmehr ein Verſuch, im Bruch mit einigen zweifellos Kirchlichen 
Traditionen, ja im Gegenſatz zu kirchlichen Anathemen das zu retten, was für die kirch— 
liche Chriſtologie ſeit 1700 Jahren vornehmlich dharakteriftiich ift: die von oben nad 5 
unten fonftruierende Aging ei Darauf berubt der Auf der Kirchlichkeit, den fie 
troß ihres Widerſpruchs gegen Grundvorausfegungen der ältern „kirchlichen“ Theologie 
dennoch nicht ohne allen Grund genofien hat. Und wäre fie haltbar, moderne Theologie 
bätte wahrlich feinen Grund, jenen Widerſpruch ihr aufzurüden. Allein die tbeologiiche 
Kritil (vgl. Domer IdTh I, 361ff.; Schul ©. 282—99) hat die Mängel diejer 10 
Kenofislebre, ja die Unmöglichkeiten, die fie mit fich bringt, unwiderleglich dargethan. 
Es würde zu weit führen, dieſe Kritik bier zu reproduzieren. Nur auf Eines möchte ich 
binweifen, das zwar nicht neu ift, aber, wie mir jcheint, noch nicht fcharf genug betont 
ift. Die Henofislchre ag nicht nur, was oft gejagt ift, „einen Riß in die Trinität“: 
fie gebt von trinitariihen Anfchauungen aus, die dem Tritbeismus in einer Meife 16 
nahe fommen, die gänzlich unerträglich ift. Kann der Logos fo „Menſch werden”, daß 
er „außerhalb der von ihm aflumierten menschlichen Art nicht ein befonderes Fürfichjein, 
ein bejonderes Bewußtfein, einen befonderen Wirfungskreis oder Machtbeſitz ich vorbehalten 
bat” (Thomafius II, 201), — wo bleibt da der Grundjaß des Athanafianum: non tres 
dii sed unus deus? Iſt das „Konfortium der Trinität“ (Thomaſius II, 292!) nicht 20 
den theologiſchen Leiftungen der mittelalterlihen Malerei ähnlicher, als dem, was chriftliche 
Theologie über den einen Gott zu denken bat? 

Dennoch liegt den fenotifchen Theorien Berechtigtes zu Grunde. ch denke dabei 
nicht an die Schriftftellen, die fie verivenden (Phi 2, 6ff.; Jo 17,5 ua) Was in 
diefen ähnlich ift, find nicht-weitersausgeführte Gedankenreihen, die vom geſchichtlichen 3 
Chriftus aus fich hineinverlaufen in Regionen, die höchſtens am Horizont, ja wohl ſchon 
hinter dem Horizont menfchenmöglichen Denkens liegen; eine Theorie der Menſchwerdung 
bat weder Paulus noch Johannes gegeben. Daran vielmehr denke ich, daß die Kenofis- 
lehre negativ die Unhaltbarkeit der alten Chriftologie vorausfegt — der große Beifall, 
den fie fand, hat daher Fonftatiert, daß weiteſte Kreife auch der „Eirchlichen” evangelifchen so 
Theologen die Unhaltbarfeit der alten Chriftologie eingejehben haben —, und boftit die 
Notwendigkeit erfannt bat, daß die Chriftologie einem wahrhaft menjchlichen Yeben Jeſu 
Raum jcaffen müfje. Allein hat fie nicht über den Zrdeos dvdownos das dv Ardonno 
Deös verloren oder doch ungebührlich zurüdgefhoben? Thomaſius traf diefer Vorwurf in 
geringerem Maße ald Geh; aber ganz ift auch Thomafius, ſoweit er der Duplizität in der Perfon 3 
Chriſti wirklich ausmweicht, gegen diefen Vorwurf nicht geichüßt. Nur beides, das Heös 
gavsomdeis dv oapxi (da3 dv dvlochnw Üeds) und das Fydeos Avdownos, neben: 
einander (vgl. Bd. IV, 48, ff.) wird ben urchriſtlichen chriftologijchen Gedanken gerecht. 
Aber beides können wir nicht miteinander reimen, wenn mir bon oben nad unten fon- 
ftruieren; die ganze Geichichte der Chriftologie beiveift das. Aber der geichichtlichen 40 
Perſon des Herrn, gegenüber läßt ſich beides feitbalten. Was nad rüdivärts hinausweiſt 
über die gejchichtliche Perjon des Herrn, wird ſtets dem fchlichten Glauben eine Voritellungs- 
form bleiben, der er gem mit halbem Denken folgt (vgl. Luthers Weihnachtslied „Gelobet 
jeift du Jeſu Chriſt“); der Neflerion aber ift es, wenn man es ernft nimmt mit klarem, 
fontrollierbarem Denken, legtlih doch nur ein Ausdrud dafür, daß das Wunder der Perfon 45 
des Herrn nicht aus der irdifchen Entwidelung erklärt werden kann. Alle Theorien, die 
wir armfeligen Menfchen von der „Menſchwerdung Gottes“ uns machen, find vermeſſen; und 
die vermeflenfte von allen ift, weil fie das Innerſte des menſchwerdenden Logos glaubt 
bejchreiben zu fünnen, die moderne Kenofislehre. Loofs. 

Kerdon ſ. Bd III ©. 776, 60. 0 

Keri und Ketib ſ. Bo II ©. 720,4. 

Kerinth ſ. Bd III ©. 777,6. 

ſtero. — Ueberſetzung der Benediktinerregel: legte Ausgabe durch P. Piper, Nadı- 
räge zur ältern deutſchen Litteratur von Kürjchners deutjcher National-Litteratur, Stuttgart 0.9. 
[1898], ©. 22—162; dazu €, Steinmeyer, ZdA 16, 131—134; 17, 431ff.; F. Seiler, Baul: 55 
Braunes Beitr. 1, 402—455; 2, 168—171; R. Henning, Ueber die Sanctgalliihen Sprad: 
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denkmäler bis zum Tode Karls des Großen, Straßburg 1874, S. 153—156; ©. Singer, ZdA 
36, 89 ff.; R. Kögel, Geſch. der deutſchen Litteratur 1, 2 (1897), 465—468; 2. Traube, 
AMA LI, 21,3, 6595. — Glofjar: legte Ausgabe bei Steinmeyer-Gieverd, Abd. GL. 1 (1879), 
1-270 vgl. 4 (1898), 2 Anm. ; 604, 5ff.; 681, 7ff.; dazu R. Kögel, Ueber das Keronifche 

5 Glofjar, Halle 1879; derjelbe Panl-Braunes Beitr. 9, 301 ff. und Geſch. der deutichen Litte— 
ratur 1, 2, 426— 437; €. Steinmeyer, Anzeiger f. d. Altertum 6 (1880), 136—142 ; I. Schatz, 
da 43, 155. 33—35; F. Kauffmann, 3dPh 32, 145 ff. — Perſönlichkeit: G. Scherrer, 
erzeihnis der Hifi. der Etiftäbibliothef von St. Gallen (1874), ©. 340-343; W. Scherer, 

30% 18, 145-149; ©. Singer, Anzeiger f. d. Altertum 10 (1884), 2785.: dieſelbe Notiz 
10 hatte indes ſchon E. Michaeler, Tabulae parallelae 2 (1776), 214 beigebracht. 

Kero, angeblid Mönd zu St. Gallen unter Abt Othmar (720—759), und zwar 
eins derjenigen Mitglieder des Stifte, welche diefer Prälat bei feinem Amtsantritt bereits 
vorfand, galt bis in neuere Zeit ald Verfafjer der deutichen nterlinearverfion der Bene 
diftinerregel und der fogenannten Keronischen Glofien in den St. Galler Hfj. 916 und 

15 911. Aber diefe Tradition ſtützt ſich auf fein altes Zeugnis, fondern geht auf Jodocus 
Meter (geft. 1639) zurüd und wurde namentlih durch den befannten Melchior Goldaſt 
(geft. 1635) verbreitet. Beide Gelehrte und fpäter vorzüglich der St. Galler Bibliothekar 

ius Kolb legten dem Kero auch noch andere verlorene Schriften bei, vielleicht veranlaßt 
durch die am Schluß einer 1768 verbramten St. Galler Hſ. der Benebiktinerregel ein: 

© getragenen Namen Kero, Kerolt. In ber gab es Ende des 8. Jahrhunderts 
im Klofter einen Kero: er bezeugt eine nicht im Original erhaltene Urkunde vom 28. DE: 
tober 799. Doch auch er fann nicht der Autor der bald nad 802, als Karl der Große 
die Verordnung erlafien hatte, daß die Mönche ihre Regel verftehen und auswendig wiſſen 
jollten, hergeftellten Überfegung der Benediktinerregel fein: denn dieſe höchſt rohe, von den 

3 frafjeften Mifverftändnifjen ihrer lateinischen, übrigens ftarf verberbten Vorlage ftrogende 
Arbeit ift nicht das Werk eines ein igen Mannes, fondern mehrerer, und liegt ung nur 
in Abichrift vor. Die Keronifchen Gloffen aber find nur ein ziemlich abgeleitetes, in ſich 
nicht einheitliches Eremplar einer um 7402) in Bayern, wahrjcheinlich zu Freiſing, entitan- 
denen deutſchen Interlinearverfion eines großen alphabetifchen lateiniſchen Wörterbuchs, 

3 das feinerfeits nahe Verwandtſchaft mit mehreren andern alten Gloſſaren bekundet, ins— 
bejondere mit dem ziwveiten Amplonianifchen und mit den Affatimglofjen. 

E. Steinmeyer. 

Kerzenweihe j. Bd II ©. 589,52—590, 6. 

Kefielfang ſ. Bd VII ©. 34,7. 

35 Seiler, Jobann, geit. 1574. — Hauptquellen: Etwa 150 Briefe, meift in 
St. Ballen, einige Arhivalien und K. Schriften. Bon lepteren find die bedeutenditen ge— 
drudt: 1. Sabbata, Ehronit der Jahre 1523(1519)— 1539, herausg. von E. Gößinger, in den 
St. Galler Mitteil. (V—X (1866/68); 2. Joachimi Vadiani vita (St. G. 1865). Biographie 
von ob. Jaf. Bernet, 3. 8. Ahenarius (St. ©. 1826). Ueber die Sabbata vgl. 

0 Götzinger in den St. G. Mitteil. XIV (1872), ©. 10140; dazu Preffel, Vadian; €, Egli, 
St. G. Täufer, Eine Neuausgabe der Sabbata mit Kommentar, den übrigen Schriften und 
den Briefen jamt einläßlicher Biograpbie, ift im Druck. 

J. Steßler (Ahenarius), Reformator und Chronift von St. Gallen, entftammte einer 
Bürgerfamilie diefer Stadt, aus armen Verhältnifien, und wurde 1502 ober anfangs 

45 1503 geboren. Von Kindheit auf zum geiftlihen Stande beftimmt, —* er feine Stu⸗ 
dien zu Bajel und wandte ſich dann, von Luthers Ruf angezogen, zu Anfang 1522 nad 
Wittenberg. Auf dem Wege dorthin hatte er zu Jena das von ihm ſelbſt köftlih (Sabbata 
I, 145/51) gefchilderte Zufammentreffen mit dem von der Wartburg kommenden Luther. 
Mit diefem und deflen Freunden trat Keßler in Wittenberg vermöge der Empfehlungen, 

so welche ihm bon St. Gallen an — Schürpf waren mitgegeben worden, in näheren 
Verkehr und wurde dadurch vollends für die Reformation gewonnen; am meiſten lernte 
er aus den Vorleſungen Melanchthons, ſeines „Schulmeiſters“. So geſchah es, daß er, 
im November 1523 in ſeine Vaterſtadt zurückgekehrt, es nicht mehr über ſich gewinnen 
fonnte, ſich die Prieſterweihe erteilen zu laſſen. Er trat bei dem Sattler Hans Nell in 

55 die Lehre. Als er Meifter wurde, kaufte er von feinem Lehrmeiſter deſſen ganze Werf- 
ftätte. Allen fchon vorher, feit Anfang 1524, batte fich ihm Gelegenbeit geboten, auch 
das in Wittenberg Gelernte für weitere reife zu verwerten. Zunächſt in dem Haus eines 
Gefinnungsgenoffen, fpäter auf Zunftftuben, hielt Keßler, von heilsbegierigen Laien auf: 
gefordert, wöchentlich biblifche Vorträge und erklärte dabei fortlaufend zuerit, auf Wunſch 
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der Zuhörer, den 1. Brief Johannis, dann bald, um tiefer auf die Grundlagen des 
Glaubens einzutreten, den Mömerbrief. Der Erfolg war derart, daß man bald an allen 
Enden der Stadt auf Leute ftieß, die andern die bl. Schrift laſen und auslegten (fogenannte 
„Leſer“), und daß ſogar die anfangs September 1524 in Baden verfammelte Tagfagung 
ein ernftes Mabmichreiben an den Nat von St. Gallen, der Ke Lektionen gebilligt batte, 5 
zu fenden für nötig erachtete. Der Name des St. Galler „Winkelpredigers“ hatte übrigens 
die eidgenöffiichen Abgeordneten zu der faljchen Annahme verleitet, es predige dort ein Keſſel— 
flider, „der fi im Yand bin und ber mit Schüffel:, Pfannen: und. Kefje-Büzen ernähre“. 
Auf Wunſch des Nates trat Keßler für einige Zeit zurüd. Dem Treiben der Wiedertäufer, 
welche bald darauf in St. Gallen große Aufregung veranlaßten, blieb er ferne. Doc bat 
er uns biefe Bewegung fehr eingehend und mit milder Mäßigung geichildert (Sabbata 
I, 258/305). 

K. war überhaupt ein forgfältiger Beobachter und benütte die Muße, die ihm fein 
Handwerk übrig ließ, namentlich dazu, über die Perfonen und Ereigniffe feiner Zeit, ſoweit 
er von denfelben eigene Anjchauung oder zuverläffigen Bericht gewonnen, in einer Chronif ı5 
aufzuzeichnen, welcher er, zur Erinnerung an ihren Urfprung in Mußeftunden, den Titel 
„Sabbata“ gab. Diejes Werk, vom Verfaſſer für feine Nachkommen gejchrieben, ift für 
uns eine der beften und ausgiebigften Quellen der fchweizeriichen Reformationsgefchichte 
in * Jahren 1519— 1539 geworden, namentlich durch feinen reichen kulturgeſchichtlichen 

nbalt. 20 
Nachdem K. ſchon 1525 wieder zu geiſtlicher Arbeit war beigezogen worden und 

kurze Zeit mit zwei Stadtgeiſtlichen Gottesdienſte in St. Laurenzen gehalten hatte, er— 
öffnete ſich ihm 1536 vorübergehend die Predigerwirkſamkeit zu St. Margreten im Rhein— 
thal. Auch in der Stadt wußte man ſeine gediegenen Kenntniſſe und ſein praktiſches, 
maßvolles und mildes Weſen zu ſchätzen. Vadian zog ihn in ſeinen Freundeskreis, und 25 
der Rat wählte ihn in verſchiedene Behörden. Als 1537 der Lehrer der alten Sprachen 
ſtarb, wurde K. vor den Rat beſchieden und um Übernahme dieſer Stelle gebeten. Er 
ſchützte zwar ſeine ea rg vor („doetissime se exinanivit“ ; Nütiner, Dia- 
rium mse.); allein der Rat war anderer Meinung und ließ alle Verbindlichfeiten, in 
denen K. feines Handwerks wegen ſich befand, in liberaljter Weile erledigen. Als Schul: 0 
meifter und fpäter, von 1542 an, zeitweiſe ald Stabtpfarrer, konnte er, woran ihm fehr 
viel lag, auch die Erziehung feiner * wei Söhne, die ihm von vielen Kindern allein 
geblieben waren, mit mehr Muße ü —— Die Briefe, die er ihnen während ihres 
Studienaufenthaltes in Baſel und Straßburg ſchrieb, ſind Muſter pädagogiſcher Weisheit 
und zeigen uns K. auch als einen für feine kampfbewegte Zeit beſonnenen und weit— 86 
berzigen Theologen. Als Vadian 1551 in feinen Armen gejtorben war, fiel die Arbeit 
an der Befeftigung des begonnenen Neformationswerfs großenteild K. zu. Wie um die 
Schule jo bat er fih um die neu begründete Bibliotbef der Stadt jehr verdient gemadht. 
ALS langjähriger Schreiber der Synode und zuletzt als Vorfteher der Kirche St. Gallens 
hat er dur feine Gewifjenbaftigfeit und Weisheit weſentlich mitgebolfen, ein iſoliertes, 40 
damals ſchwer bebrohtes Gebiet der Neformationskirhe vor Verfümmerung zu bewahren 
und einer geficherten Zukunft entgegenzuführen. Dadurch, und durd) feine Echriftvorlefungen 
im Anfang der evangelifchen Bewegung, verdient er als Reformator St. Gallens ii 
Vadian geftellt zu werden. Für die Stadt war das ſchöne Zuſammenwirken diefer zwei 
fih ergänzenden Männer ein großes Glüd. K. ftarb am 24. Februar 1574, von feinen 46 
Mitbürgern betrauert ald die „Säule der Kirche”. 

Bernhard Riggenbah F (Emil Egli). 

Kettenbach, Heinrich von, geit. 1525 (2). — ©. PVeejenmeyer, Beyträge zur Ges 
ihichte der Litt. und Reformation, Ulm 1792, S. 79-117; Albrecht Weyermann, Nachrichten 
von Gelehrten... aus Ulm, Ulm 1798, ©. 355 9 (nadı Beejenmeyer); 3. Frand in NdB 50 
XV, 676/8 ; B. Riggenbady in RE? VII, 648/52; N. Paulus, Kafpar Schaggeyer, Freib. i. Br. 
1898, ©. 56 und 68; 2. Keller, in Monatshefte der Comenius-Gefellihaft VIII (1899), 
S. 176 ff. 255. Bibliographie feiner Schriften: Panzer, Deutfche Annalen Nr. 1472/85; 1910/24; 
Xeller, Repert. typograph. Rr. 2463/74; Suppl. Wr. 255. 

Über dem Leben des Ulmer Franziskaners und kecken Volksſchriftſtellers aus den 55 
Frühlingstagen der Reformation ſchwebt noch immer ein Dunkel, das vor allen Be: 
mübungen, näheres über ihn zu erforfchen, bisher nicht hat weichen wollen. Noch immer 
find wir faft ausſchließlich ie die fpärlichen Angaben angewiefen, die fich feinen eigenen 
Schriften entnehmen laſſen; wir fünnen wohl feine kühne und ſcharfgeprägte jehriftitelleriiche 
Art erkennen, aber des Mannes Lebensichidjale jehen wir nur in umdeutlichen Umriſſen. &o 

— 0 
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Unbekannt iſt fein Geburtsort (Kettenbach am Taunus oder in der oberen Pfalz?), un— 
befannt jein Geburtsjahr und feine Familie. Daß er aus einem Adelsgeſchlechte ſtamme, 
ift zwar oft als gewiß angejehen worden, weil ihn fein. Freund Johann Locher aus 
Münden in einer Schrift von 1523 apoftropbiert: „o ritterlicher Bruder Kettenbach“ ; 

5 aber man braucht fih nur daran zu erinnern, daß auch ein Erasmus in Dürerd Tage 
buch als „Ritter Chriſti“ angeredet wird, und daß jener felber den Chrijten als den miles 
christianus bargeftellt bat, um zu erkennen, wie unficher der Schluß auf adelige Her: 
funft bier ift. K. ſelbſt nennt ſich in feinen Schriften bald Heinrich von K. bald einfach 
H. 8.; die Sprache feiner Schriften läßt in ihm einen Mann fränfifcher Herkunft ver: 

10 muten. Mir finden ibn feit der zweiten Hälfte des Jahres 1521 im Franzisfanerklofter 
zu Ulm, demfelben Klofter, aus welchem am 29. Juni d. %. Eberlin um feines evan- 
gelifchen Befenntniffes willen hatte weichen müſſen (vgl. Bd V, 123). Daß K. ſpäteſtens 
um diefe Zeit ind Ulmer Klofter gelommen ift, ergiebt fih aus der Schrift, die er nach 
jeinem Austritt aus demjelben (im Advent 1522) hat ausgehen lafjen, in der er fagt: 

15 „Ich bin länger als ein Jahr bei euch verharrt bei Schrift und Wahrheit.” Welche 
Stellung er dort zur religiöfen Frage einnahm, bewies er mit einer zu Beginn der Falten: 
zeit 1522 gehaltenen, wiederholt gedrudten Predigt: „Won Faſten und Feiern.” Hier 
tritt er für die Freiheit vom Faſtengebote ein und wendet ſich mit rüdfichtslofer Kritik 
gegen den Stand der Geiftlichen, die doch nur dann auf den Namen „geijtliche Väter“ 

% Anſpruch hätten, wenn fie Gottes Wort redeten, aber nicht, wenn fie ſprächen: „Wein 
ber, Würfel ber, Karten ber, Huren her!“ Seine probozierende Predigtweiſe verwickelte 
ihn alsbald in Streit mit dem Lektor im Dominifanerflofter Peter Neftler. Als ihm dieſer 
den Sat entgegenhielt, dah die Kirche Macht habe, das Evangelium zu verwandeln oder 
zu verändern, antwortete er im „Sermon tiber des Papftes Küchenprediger zu Ulm“, in 

% dem er ausführt, daß Chriftus feine Kirche an fein Wort gebunden babe, jede Abweichung 
dabon verurteilt, die vermeinte päpftliche Unfehlbarkeit lächerlich macht, aber Yuther, Me: 
lanchthon und Karlſtadt als die rühmt, die in Chrifti Namen verfammelt find und baber 
den Herrn felbft in ihrer Mitte haben. Den Mahnungen der Gegner, dab man doch ja 
bei der chriftlichen Kirche bleiben folle, jet er feine (erjt nach feinem Abzug von Ulm ge 

0 drudte, aber im Sommer 1522 gehaltene) Predigt „Won. der chriftlichen Kirche, welches 
doch ſei die heilige hriftliche Kirche, davon unjer Glaube jagt“, entgegen. Die Kirche ift 
die Gemeinſchaft der Auserwählten, im Gemeinbefit aller Verdienfte und Güter, aller 
Freuden und Yeiden. Der Fels, auf dem fie fteht, ift Chriftus, nicht Petrus, nicht der 
Papſt. Des lesteren Kirche ift vielmehr die Synagoge Satans, der Betrug des Abend: 

35 landes, wie Muhammeds Kirche der des Morgenlandes ift. Der Prophet der Gegenwart 
ift Luther, der im Geift des Elias und in der Weisheit Daniels aufgetreten iſt. Troß 
des Wormſer Ediktes und trogdem, daß der Kaplan am Münfter in Ulm, Martin ‘del: 
baufer, durch den Biſchof von Konftanz gezwungen wurde, am 2. Juli 1522 feine evan- 
elifche Lehre zu widerrufen (vgl. Veefenmeyer a. a. D. ©. 127ff.), bielt ſich der kühne 

0 *28 noch etlihe Monate auf feinem Poſten, offenbar getragen von der Zus 
ftimmung eines großen Teild der Bevölkerung. Aber gegen Ende des Jahres ſah auch 
er ſich genötigt, aus Klofter und Stadt zu fliehen; „da ich wußte, daß ich nicht bleiben 
fonnte, und Tobfeinde hatte, wollte ich ihnen nicht Urfache geben, einen Mord an mir 
zu vollbringen“. Sein Weggang erfolgte jo eilig, daß er auf ein Abſchiedswort an feine 

45 Zubörerfchaft verzichten mußte, das erit nach feinem Entweichen durd einen Studenten 
aus Ulm zum Drud befördert wurde: „Sermon zu der löblichen Stadt Ulm zu einem 
Balete.” Der Ulmer Gemeinde galt dann auch noch jein „Gefpräch mit einem frommen 
Altmütterlein von Ulm” (Unfchuld. Nadır. 1715, ©. 931 f.), in welchem dieſe als ein 
Gemeindeglied gefchildert wird, das dur K.s und Idelhauſers Predigten angeregt, aber 

50 durch Neftler8 Gegenreden verwirrt und beunruhigt, bier Belehrung erhält über Heiligen: 
bilder, Seelenmefjen, die Bedeutung der Meſſe jelbjt und über die Frage, ob die evan— 
geliiche Lehre neu ſei. Gewiſſensruhe ift nur zu finden im Glauben an die Genug: 
thuung Chrifti. 

Wohin fih aber K. von Ulm aus gewendet bat, von welcher Zufluchtitätte aus er 
55 während des Jahres 1523 feine Flugichriften unter das Volk wirft, das liegt im Dunfeln. 

Aus feiner lebhaften Teilnahme an Sidingens Feldzug gegen Trier fönnte man vermuten, 
daß er fich zunächit dorthin begeben habe; aus den Drudorten feiner fpäteren Schriften 
Erfurt, Wittenberg, Zwickau wird mwahrfcheinlich, daß er fih nah Sidingens Tode nad) 
Sachſen gewendet hat. Aber eine fichere Spur feines Aufenthaltes an diefen Orten iſt 

co nicht —— In leidenſchaftlicher Sprache verſucht er den Haß gegen Rom zu 
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ſchüren, den deutſchen Adel zur Aktion zu treiben und ſpeziell auch die Reichsſtädte zum 
Anſchluß an den für feine eigene Sache und für Luthers Evangelium zum Schwert grei— 
fenden Adel zu beivegen. Zu diefen Marmfchriften gehört: „Vergleihung des Allerheis 
ligjten Herm und Waters, des Papſts, gegen den ſeltſam fremden Gaft in der Chriften: 
beit, genannt Jeſus“, eine Schrift, die den Grundgedanken des Kranachſchen „Bafftonal 5 
Chriſti und Antichrifti” in 66 ſcharfen Antithefen „Chriſtus ſpricht —, der Bapit fpricht“, 
meiterfpinnt. Das Reich des Antichriften begann mit dem erſten Bapfte, der fich erfühnte, 
über dem römischen Kaifer ftehen zu wollen. Der deutſche Adel joll bedenken, wie jehr 
die welſchen Pfaffen und der Papſt ihn geäfft, an feinem Gute gefchädigt und verdorben 
haben. Aber jest bringt auch ihm Luther die Wahrheit an den Tag ; weil er die heilige 10 
Schrift wieder aufleuchten läßt, darum verfolgen jene ihn, aber die Zeit ift da, daß der 
ftarfe, kühne, beberzte Adel es endlich merken fol. Nicht minder jcharf greift in die De 
lage eine zweite Schrift ein: „Practica, praktiziert aus ber Bibel auf viel zufünftige 
Jahre“ (Abdruck in Böcing, Hutteni Opp. III, 538 ff). Sie ift der Appell an die 
Neichsftädte, denen er den Rat giebt, fich nicht zwifchen Fürften und Adel zu legen, fon= 15 
dern letzterem Beiftand zu thun. Ein närrifcher Rat war es, den die Weiſen des Reiches 
zu Worms vor dem armen Kind Kaifer Karl gegeben haben, der zwar Kaiſer ift, aber 
dejien „Schultheißen“ in Wahrheit regieren. Es ift nicht wahr, dat Yuther Ungehorfam 
lehrt oder Aufruhr anrichtet; aber Gog und Magog machen Unrube in den Landen. 
Freilih bat. nicht große Hoffnung zum deutſchen Volke, Spricht doch „der deutjche Narr“: 20 
„Zutber, la uns Deutiche unverworren: Wir wollen bleiben der Römer Narren.” Der 
vorfichtige Nürnberger Nat verbot und fonfiszierte am 15. September 1523 dieſe Practica, 
weil „Papſt und Kaiſer darin hoch angetaftet worden ſeien“. Nach Sidingene Tode 
(7. Mai 1523) läßt K., um des Ritters Unjchuld an den Kriegsgreueln zu bemweifen, die 
„Vermahnung Franzens von Sidingen an fein Heer“ ausgehen, eine wohl aus geiftlicher 26 
Feder ftammende Anfprache, in der Sidingen beim Beginn feiner Fehde feine Kriegsleute 
aufgefordert hatte, als Streiter für das Evangelium Land und Leute zu fchonen, Ent: 
behrungen geduldig zu ertragen, fich der Gottesläfterung, des Fluchens und der Unzucht 
zu enthalten und ihren Anführern Gehorfam zu ermweifen. Dafür, daß K., wie 9. Ul: 
mann, Franz von Sidingen, Xeipzig 1872, ©. 284ff., und ihm folgend Janfjen, Geſch. so 
des deutſchen Volkes, II (1879), & 235 annehmen, jelber Verfaffer diefer Vermahnung 
gewejen jei, fehlt, foviel wir feben, ein genügender Beweis. Ulmann meint, K. habe dies 
dem Heere Sickingens vorauseilende Manifeft in einem evangelifchen Idealismus gejchrieben, 
ber wohl nicht ganz dem Sinne des Ritters entiprochen habe; es müſſe ein jeßt verlorener 
Drud von 1522 eriftiert haben. Aber bei der Kriegserflärung (27. Auguſt 1522) war 35 
K. noch in Ulm, mitten im Kampf mit feinen dortigen „Todfeinden“. Der einzig be 
fannte Drud ift erft nad Sidingens Tode ausgegangen ; er enthält außer dem Manifeſt 
Anhänge, die fi) bei Jac. Burdbard, De U. de Hutten fatis ac meritis II (Wolfen: 
büttel 1717), p. 231/5 wieder abgebrudt finden. Das traurige Ende Sidingens iſt aud) 
K. ein verborgenes Gericht Gottes, aber ein Gericht nicht über den frommen Ritter jelbit, ao 
fondern über die Gottlofen zu ihrer Verblendung. Freilich lehrt e8 auch, daß Gott den 
Antichrift ohne Schwert, 9 Schlacht und Rumor überwinden will, allein mit dem 
Schwert des Geiſtes. Darum gilt es, das rechte Evangelium überall durch Predigt zur 
Ausbreitung zu bringen. Noch eine hochbeveutende Schrift läßt K. im Jahre 1523 er- 
icheinen : „Eine neue Apologia und Verantwortung Martini Yuthers wider der Bapiften 45 
Mordgeichrei.” Es ift eine energifche Verteidigung des Wittenberger gegen folgende 
10 Anflagen: daß er wider die 7 Sakramente rede, die Beichte verkleinere, die Mefje an- 
greife, Aufruhr und Unfrieven in der Kirche mache, neue Lehre hervorbringe, der brüder— 
lichen Liebe zuiider die Leute fchände und jchmähe, Argernis mache mit feinem Kampf 
wider die Speifeverbote, ein zorniger Mann fe, und Laien und Ungelehrte als feinen An: so 
bang babe, und endlich, daß ja die chriftliche Kirche fo lange geirrt haben müßte, wenn er 
Recht haben follte. Beſonders lehrreich ift bier der Abfchnitt über die Beichte, da er mit 
furchtbaren Anklagen über die Unfeujchbeitsfünden der Beichtväter und über die das Volt 
entfittlichenden Wirkungen der Beichtpraris antwortet. Nach einer jo reichen fchriftitelle: 
riichen Thätigfeit aus den Jahren 1522 und 1523 überrafcht fein Verftummen im Jahre s5 
1524. Daß er damals noch wirkte, wird aus Erwähnung feines Namens in Schriften 
feines Freundes Locher wahricheinlih. Aus dem Jahre 1525 Liegt noch eine Predigt vor, 
auf die Baulus a.a.D.©. 56 aufmerkſam gemacht bat: „Eine Predigt auf den 8. Sonntag 
nah dem Pfingfttag über das Evangelium Mt am 7.: Sebet euch vor vor den faljchen 
Propheten”. Sie enthält wieder beftige Angriffe auf die Mönche, daneben aber aud) u 
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Klagen über ſolche Anhänger Luthers, die das Evangelium nur zur Freiheit zu Sünden 
gebrauchen, böjer find, denn fie je geweſen, und doc gut evangelifch heißen wollen. Da— 
nach möchte man vermuten, daß er noch im Sommer 1525 am Leben war; doc fünnte 
e3 ſich auch um den Neudrud einer Predigt aus früheren Jahren bandeln. Damit ver- 

5 ſchwindet jede Spur von ihm; ob der leidenichaftlihe Mann ein Opfer des Bauernfrieges 
geworden war? Die Frage, die Paulus geftellt hat, ob vielleicht der Franziskaner Heinrich 
Spelt, der nad 1526 —— mit unſerm K. identiſch ſei, hat er ſelbſt wegen der 
Verſchiedenheit ihrer ſchriftſtelleriſchen Art ſchließlich verneinend beantwortet. Wenn Franck 
in AdB XV, 678 und ihm folgend L. Keller von 19 Schriften 8.3 reden, fo iſt dieſe 

10 Zahl ſelbſt dann viel zu hoch, wenn man die Flugſchriften, die bei Neuauflagen unter ver— 
ändertem Titel ausgegangen find, doppelt zählen wollte. G. Kaweran. 

Kettler, Gotthard, geft. 1587, und die Neformation in Kurland. — Litteratur: 
Salomon Henning, Wahrhartiger und beftändiger Bericht, wie es in Religionsſachen im 
Herzogthum Aurland gehalten worden 2c., Roftod 1589; Ih. Kallmeyer, Die Begründung der 

15 evangelijchelutberifchen Kirhe in Kurland durch Herzog Gotthard. Mitteilungen aus dem 
Gebiet der Gejchichte Liv-, Eſt- und Kurlands VI, ©. 1 Riga 1851; Th. Schiemann, Gott- 
hard Kettler in „Hiftoriiche Darftelungen und ardivalifhe Studien“, Hamburg: Mitau 1886 
S. M und in der „allgemeinen deutfhen Biographie“ 1882. 

Gotthard Kettler, letter Ordensmeifter von Livland und erjter Herzog von Kurland, 
20 wurde in Weftphalen als viertes Kind feiner einem nambaften Gefchlechte angebörenden 

Eltern — wohl nicht, wie bisher angenommen im Jahr 1517 oder 1518 — fondern 
im Jahre 1511 geboren (vgl. Tagebuch des Rigaſchen Bürgermeifterd Jürgen Babel, 
Mitteilungen aus dem Gebiet der Gefchichte Liv, Ejt- und Kurlands XIII, ©. 392). 
Für den geiftlihen Stand erzogen, begab er ſich etwa in feinem 20. Lebensjahr nad) 

2 Cipland und trat in den Dienft des Ordens, in dem ihm feine Klugbeit und Energie 
den Weg zu fteigendem Anſehen und zulegt zu der höchſten Stellung im Lande babnte. 
In Livland hatte die Meformation bereits Eingang gefunden und namentlich in. den 
Städten feiten Fuß gefaßt. Auch Kettler verfchloß fich ihrem Einfluß nicht und jcheint 
beſonders durch feinen zweimaligen Aufenthalt in Wittenberg, wohin ibn 1553 feine 

3 Geſchäfte als Ordensſchaffner geführt und wo er 1556 in perfönliche Berührung mit 
Melanchthon gekommen, in feiner evangelifhen Überzeugung beftärkt und befeftigt worden 
zu fein. Seine politifche Richtung bildete ſich immer fefter aus, als er zuerſt in jeiner 
Stellung ald Komtur von Dünaburg mit den polnischen Verbältniffen befannt wurde 
und je mehr und mehr zur Überzeugung gelangte, daß der Orden, der allein zu ſchwach 

85 war, den ihm von den Ruſſen drohenden Gefahren zu widerſtehen, einen wirkſamen 
Schub vor diefem feinem Hauptfeinde nur in dem Beiltande des mächtigen polnischen 
Nahbaritaates finden fünne. Seitdem ftand er als einer der eifrigiten Vertreter der pol: 
nischen Bartei in Livland da. Sollte diefe zur Herrichaft gelangen, jo galt e8 den Ein- 
fluß ihres Hauptgegners, des edlen Patrioten Wilhelm Fürftenberg, ſeit 1556 Koadjutors, 

40 von 1557 Drdensmeifterd von Livland, zu überwinden. Einen enticheidenden Erfolg 
errang Kettler ihm gegenüber in dem ihm abgenötigten Schuß: und Trugbündnis mit 
Polen, das im Poswoler Bertrag im Jahr 1557 gejchloflen wurde. Einen meiteren 
Schritt auf dem eingeichlagenen Wege that Nettler, als es ihm gelang, fich Fürftenberg 
im Jahre 1558 als Koadjutor aufzubrängen, worauf dann unter dem von Polen aus— 

45 geübten Drud im folgenden Jahre der greife Meifter fein Amt niederlegte und Kettler 
an feine Stelle trat. Mit der Bejeitigung Fürftenbergg war das Hauptbindernis in der 
Verfolgung der weiteren Pläne Kettlers aus dem Wege geräumt. Mittlerweile hatte er 
als Ziel feines Strebens nad dem Vorbilde Preußens wohl immer Harer und beivußter 
die Säkularifation des livländifchen Ordens ins Auge gefaßt, wobei ihm ſelbſt dann die 

ww Stellung eines Herzogs von Yivland unter polnifcher Oberhobeit vorſchwebte. Daß er in 
diefer Richtung bei Gelegenheit der 1559 mit Sigismund Auguft in Wilna gepflogenen 
Verhandlungen neben den offiziellen Abmachungen einen privaten Vertrag geſchloſſen, 
it, — wenn auch durch die hiftorijche Sorfhung noch nicht Klar erwieſen —, jo doch als 
in bobem Grade tmwahricheinlich anzunehmen. Der König von Polen hatte Livland feine 

55 Hilfe im Kampfe gegen die Ruſſen zugefagt, zögerte aber mit derjelben, bis fi) Reval 
und Ejtland 1561 Schweden untertvorfen batten, und jtellte nun, da es fich fortan nicht 
nur um einen Krieg mit Rußland, jondern auch gegen Schweden handelte, ald Bedingung 
feines Beiltandes die volle Unterwerfung Livlands unter polnifche Herrfchaft. Unter dem 
Zwange der Not mußte Kettler auf diefe Forderung eingehen. So fiel denn Livland in 
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die Hände Polens; Kurland aber wurde ein polniſches Lehnsherzogtum und Kettler mit 
demſelben belehnt. Am 5. März 1562 legte er in Riga Ordenskreuz und Mantel ab, 
wurde als Herzog vereidigt und empfing die Huldigung der kurländiſchen Ritterſchaft. 
Durch ſeine mindeſtens zweideutige Politik hatte er Polen zu der Herrſchaft über den 
größten Teil Livlands verholfen. Indem er ſelbſt auf die Verwirklichung ſeiner weiter 5 
reichenden Pläne verzichten und ſich mit dem verhältnismäßig ſpärlichen Lohn feiner Polen 
geleisteten Dienjte begnügen mußte, widmete er fich nun mit ganzem Eifer der Verwaltung 
des feinem Regimente unterjtellten Zandes und hat ſich namentlich durch die Neform und 
Regelung feiner kirchlichen Verhältniffe große und bleibende Verdienfte um dasjelbe ertworben. 

Die kirchlichen Zuftände, die er dafelbit vorfand, waren in hohem Grade vertvorren 10 
und verwahrloſt. Obgleich feit 300 Jahren der römischen Kirche angehörig, waren die 
furländifchen Zetten vom Chriſtentum nur in der alleräußerlichiten Weiſe berührt. Heid: 
nische Überlieferungen und gößendienerifcher Aberglaube waren im Wolfe weit verbreitet. 
Auch in dem halben Jahrhundert, das jeit der Einführung der Reformation in Kurland 
vergangen war, hatten fi die Zuftände nicht weſentlich gebejjert. Dem Namen und 15 
äußeren Anfchein nad) evangeliich, hatte das Volk von der erneuernden Wirkung des 
Evangeliums doch noch faum etwas erfahren. Um aber eine durchgreifende Reform des 
kirchlichen Lebens in Angriff zu nehmen, dazu war die 3 der Prediger eine zu geringe, 
und auch die vorhandenen erwiejen fi als ihrer Aufgabe meiſt nur wenig gewachien. 
Auch an Kirchen beitand ein empfindlicher Mangel. Außer den Schloßfapellen gab es nur 20 
drei fteinerne Kirchen in den Städten und fechs hölzerne Bethäufer auf dem Lande. Diefe 
jchreienden Mißſtände traten bei einer Klirchenvifitation, welche im Auftrage Kettlers von 
dem Superintendenten Bülow abgehalten wurde, in erjchredender Meife zu Tage. Ohne 
Verzug traf aber auch Kettler die energifchiten Mafregeln zu ihrer Abhilfe. Auf Grund 
eines von ihm enttvorfenen Programms wurde auf einem Yandtage 1567 der Bau von 35 
70 neuen Kirchen und die Gründung der zu ihnen gehörigen Widmen beichlofjen. Zur 
Überwachung der Ausführung diefer Beichlürfe und zur weiteren Organifation der kirch— 
lichen Berbältnifje wurden drei „Viſitatoren und Reformatoren in Kurland und Semgallen“ 
ernannt, welche einem fpäter berufenen Landtage berichten konnten, daß die angeordneten 
Arbeiten überall mit Eifer in Angriff genommen worden jeien. Einem diejer Vifitatoren, 80 
dem an Stelle des ausgejchiedenen Bülow zum Superintendenten ernannten Hofprediger 
Alerander Einhorn, wurde nun die Abfaſſung eines Kirchengefeßes übertragen, welches 
1570 dem Herzog vorgelegt, von diefem bejtätigt wurbe und zwei Jahre darauf in Roſtock 
im Drude erjchien. 

Der erſte Teil desjelben, „die Kirchenreformation“, der fi auf Vorarbeiten des 86 
Kanzlers Michael Brunow ftütt, bezieht fich vortwiegend auf die Organifation der Kirche, 
behandelt die Fundation und Erhaltung der Kirchen, Schulen, Armen: und Krankenhäuſer, 
regelt die Berufung und Anitellung der Prediger und ihre Bifitation durch die Super: 
intendenten und richtet fih am Schluß auch an die Gemeindeglieder mit der Mahnung 
zu treuem Feſthalten am Glauben und lebendiger Bethätigung desfelben im Wandel, “0 

In dem zweiten Teil, der „Kirchenvifitation”, der ſich an die rigajche Kirchenordnung 
Job. Briesmanns von 1530 anlehnt, wird zuerft von der Lehre gehandelt, als deren Norm 
neben der bl. Schrift und den ökumeniſchen Symbolen die bis dahin erfchienenen Belenntnis- 
fchriften der lutherifchen Kirche genannt werden. Darauf folgen die Vorfchriften für die 
von den Valtoren zu übende Gemeindepflege, unter denen ſich die Verpflichtung befindet, 45 
jährlich alle Gemeindeglieder perfönlich zu befuchen und auf Lehre und Leben zu prüfen. 
Hinfichtlih des Gottesdienftes wird auf die Briesmannjche Agende vertiefen, von der die 
furländifche Gottesdienjtordnung nur in wenigen Punkten abweicht. Wie genau der 
Kirchenbeſuch der Gemeinde überwacht werden jollte, ergiebt fich aus der Anordnung, daß 
die Kirchenälteiten das Volk nah dem Gottesdienft nad) den einzelnen Gefinden aufzu— so 
rufen hatten, wobei die Anwendung von Geld: und anderen weltlichen Strafen auf die 
Säumigen die äußerlich polizeiliche Art der Zuchtübung ebenſo charakterifiert, wie die 
Übergabe der Gebannten bei nicht eingetvetener Beſſerung an die weltliche Obrigkeit. Die 
Ordnung für die Kıirchenfühne bei den Neuigen dagegen ift in durchaus evangelifchem 
Geiſte gebalten. 56 

Die Ausübung des Kirchenregiments lag zunächſt in den Händen der Superintendenten 
und der Vilitatoren. Später wurde von Kettler ein Konfiftorium ind Leben gerufen, 
welches unter dem Vorſitz des jeweiligen Kanzlers aus dem Superintendenten und je vier 
weltlichen und geiftlichen Afjefioren beſtand und mit den meitgehendften, auch die ganze 
Sittenpolizei in ſich begreifenden Befugnifjen ausgeftattet war. w 
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Kettler ſtarb als 76 jähriger Greis am 17. Mai 1587. Wie man auch über die 
von ihm als letztem Ordensmeiſter Livlands befolgte Politik urteilen möge, als erſter 
kurländiſcher Herzog hat er ſich durch Gründung eines lebensfähigen Staates und nament: 
lich durch die Reform und Drganifation der evangelifchen Kirche ein gejegnetes Andenken 

5 in der Gefchichte gefichert. F. Hoerjchelmann. 

Keturaftämme |. Bd I ©. 765, a: ff. 

Steger |. Härefie Bd VII S. 319 ff. 

Ketertaufe und Streit darüber. — Quellen zum Keßertaufftreit: Cyprian 
epp. 69 — 75. II, 547 ff. ed. Hartel; Pjeudocyprian De rebaptismate ebd. III. 69ff.; Eujebius, 

1086 VII, 2-9; Auguſtin, C. epist. Parmeniani, De baptismo, ©. litt. Petil., De unico 
bapt., ©. Gaudentium und in den anderen antidonatiſtiſchen Schriften (j. d. A. Bd. IV, 788). — 
Litteratur: Höfling, Das Saframent der Taufe I, Erlangen 1846, ©. 62ff.; Hefele, 
Konziliengejchichte? I, Freiburg 1873, S. 117ff., 201 fi., 407 fi., 4275. Zu Eyprians Streit 
über die — ſ. d. A. Cyprian, Bd IV, 368f., beſonders B. Fechtrup, Der beil. 

15 Cyprian, Münſter 1878, S. 192ff.; ©. Ritſchl, Cyprian v. Karthago, Göttingen 1885, 
©. 110; €. W. Benſon in DehrB I, 739 ff. und Cyprian, his life, his time, his work, 
London 1897, ©. 331 ff. Bgl. auch I. Ernſt, Die Echtheit des Briefes Firmilians über den 
Kepertaufftreit in neuer Beleuhtung (31Th 1893 S. WIFf.; mir unbelannt), und Wann und 
wo wurde der Liber de rebaptismate verfaht (HI 1899 Hft. 4). Zum Ddonatijtijchen 

20 Streit ſ. d. U. und den U. Muguftin; auch T. Hahn, Tyconiusftudien (Studien zur Ge— 
ſchichte der Theologie und Kirche VI, 2), Leipzig 1900. 

Durch die Taufe vollzog fih von Anbeginn die Eingliederung in die Kirche. Wie 
aber war von einer Taufe zu urteilen, die in einer Gemeinjchaft erteilt wurde, der man 
die Zugehörigkeit zur Kirche abſprach? Dieſe Frage mußte die Kirche ernſtlich beichäftigen, 

25 jobald fie fich beftimmter als die ausichlieplihe Stätte des Heild zu willen begann. 
Vollzog fih durhaus in ihr die Wirkſamkeit des Geiftes, fo ſchien die Forderung einer 
erneuten Taufe der in häretifcher Gemeinſchaft Getauften als die notwendige Konjequenz. 
Selbft eine Fremdem fonft jo erjchloffene Perjönlichkeit wie Clemens von Alerandrien 
nennt die Taufe der Häretifer keine eigentliche und echte Taufe (odx olxeior al yrıjoor 

» f'ömo Strom. I, 19), Mit großer Energie erklärt ſich Tertullian gegen die bäretifche 
Taufe (De bapt. 15; noch vormontaniftifch, gegen Benfon ©. 338). Die Häretifer 
baben feine Gemeinfchaft mit der Kirche, nicht den gleichen Gott und denjelben Einen 
Chriftus, daher auch nicht diefelbe Eine Taufe, und man kann dieſe nicht bei ihnen 
empfangen. In einer verlorenen griechtichen Schrift hatte er noch fpezieller über die Ketzer— 

85 taufe gehandelt, freilich zugleich ein Beweis, wie wenig fich ſchon eine feſte Tradition 
über fie gebildet hatte. Eine fartbagiiche Synode unter dem Vorſitz des Agrippinus, wohl 
mwijchen 200 und 220 (j. o. ©. 106, 2:), erklärte die außerhalb der Kirche vollzogene 

ufe für ungiltig (Cypr. ep. 71,4 ©. 774, 12 ff., ed. Hartel). In Kleinafien fcheinen 
beſonders der dogmatiſch mit der Kirche übereinftimmende Montanismus und diefem ver: 

40 wandte Erfcheinungen eine Erörterung der Frage herbeigeführt zu haben; auch bier wurde 
auf den Synoden zu Jlonium und Synnada der außerfirhlihen Taufe die Anerkennung 
vertveigert (Euf. KG VII, 7, 5, Firmilian ep. Cypr. 75, 7 ©. 814f.: Der Häretifer 
fünne nec baptizare nec quiequam sancte et spiritaliter gerere, quando alienus 
sit a spiritali et deifica sanctitate). In Bezug auf Nom erhebt dagegen Hippolyt 

45 den Vorwurf gegen Kallift, daß unter ihm zuerjt (jchwerlich „vornehmlich“ mit Benjon) 
die Miederholung der Taufe Eingang gefunden (Philoſ. IX, 12 ©. 462,10 ed. Gott. 
dri rovrov nootws terökumta Öeiteoov adrois Partoua). Dennod) konnte Stepban 
die Aufnahme von Häretifen und Schismatifern durch bloße Handauflegung als römiſche 
Tradition geltend machen. Vielleicht, daß dies mit der Beilegung des Schismas Hippolyts 

so in Zufammenhang ſteht. Ganz durchfichtig ift jedoch die Stellung Stephans zur Keber: 
taufe nicht (Höfling ©. 64 ff). Nach Cypr. ep. 74 ©. 799, 10 ft. hat Stephan erflärt: 
si qui ergo a quacumque haeresi venient ad vos nihil innovetur, nisi quod 
traditum est, ut manus illis inponatur ad paenitentiam. Ebenfo jchildert Eufebius 
KG VII, 2 die Streitfrage: el öko obs LE olaod' olv alofoews ELmuoroeporras 

55 dıd Jovrooü »adaipeım nakawü yfroı »eroamnöros Eiovs Eni Tor Tomtom» 
uövn good ri) dıa yeoaw drudeoeos ebyj). Dennoch wird zu jagen fein, daß dabei 
eine —* —8* der Taufe die Vorausſehung bildete. Dafür ſpricht das gegen die 
Wiederholung der Taufe geltend gemachte Argument, daß ja ohne Rückſicht auf den Täufer 
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der Täufling invocata trinitate nominum patris et filii et spir. s. die Gnade 
babe empfangen fünnen (Cypr. ep. 75,9 ©. 815, »#ff.; vgl. auch ebd. ©. 816, ıf. 
quod invocatio haee nominum nuda suffieiat und ©. 816, of. qui nomen Christi 
invoecant). Aber freilih muß aud (gegen Fechtrup ©. 222 ff.) eine irgendiwie chriftliche 
Meife der Taufe genügt haben; vgl. ep. 75, 18 ©. 822, ff. sed in multum, inquit 5 
(sc. Stephanus) profieit nomen Christi ad fidem et baptismi sanctificationem, 
ut quieunque et ubieumque in nomine Christi baptizatus fuerit consequatur 
statim gratiam Christi, ep. 73, 18 ©. 791, ı8 quomodo ergo quidam dieunt 
foris extra ecelesiam .. modo in nomine lesu Christi euiuscumque et quo- 
modocumque gentilem baptizatum remissionem peccatorum consequi posse, 10 
und ep. 74, 5 ©. 802, ff. effeetum baptismi maiestati nominis tribuunt, ut 
qui in nomine Iesu Christi ubicumque et quomodoeumque baptizantur innovati 
et sanctificati iudieentur; f. auch De rebapt. 7, Cypr. opp. III, 78,» ff. debet 
invocatio haec nominis Iesu quasi initium quoddam mysterii dominiei commune 
nobis et ceteris omnibus aceipi. 15 

Daß Stephan jchon vor feinem Streit mit Cyprian wegen der Hebertaufe mit orien- 
talifchen Bifchöfen in Konflikt geraten, wie man aus Firmilians Brief Cypr. ep. 75, 25 
©. 826, 5}. geichlofien, läßt fi nicht behaupten (Euf. AG VII, 3, vgl. Fechtrup ©. 230 f. 
und Ritihl ©. 122). Aber auch die eriten Anfänge des Zwieſpalts mit Cyprian liegen 
im Dunkeln. Dod geben ſchon Cypr. ep. 68. 67 zu erkennen, daß das Verhältnis 20 
Cyprians zu Stepban nicht das gleiche war, wie zu defien Vorgängern; namentlich zeigt 
ep. 67 Cyprian in einem Gegenſatz zu Stephan, weil diefer mit Bilchöfen, die verleugnet 
batten, Gemeinſchaft bielt. Nach den erhaltenen Quellen bat Cyprian den Kampf eröffnet, 
aber D. Ritſchl S. 135 ff. dürfte Mecht haben, wenn er Cyprian zu diefem u 
durch Stephan provoziert fieht, den nicht feite Grundſätze, fondern Firchenpolitifche Rück- 25 
fichten beftimmten, auch wohl der Gegenfag gegen den zunehmenden Einfluß Cyprians, 
wie feine Agitation für die Anerkenftung der Kebertaufe in Afrika zeigt (Cypr. ep. 73). 
Cyprian führte zunächſt die Enticheidung afrikanischer Konzilien gegen Stephan ins Feld. 
Das Konzil von Karthago 255 erflärte (Cypr. ep. 70 ©. 766 ff.), neminem baptizari 
foris extra ecelesiam posse. Das unreine Wafler, ohne den heil. Geift, kann nicht so 
reinigen und heiligen; wo feine Kirche ift, da auch keine Vergebung der Sünden. Niemand 
kann geben, was er jelbjt nicht bat, und niemand das des Geiſtes verivalten, der diefen 
verloren bat. Die Eine Taufe giebt e8 nur in der fatholifchen Kirche. Noch unterlafjen 
es aber Cyprian und die Synode Stephan ausdrüdlid zu nennen. Auf der Synode 
von 256 trafen 71 Biſchöfe die gleiche Entſcheidung; vgl. Cyprians Brief an Jubajan 35 
ep. 73. Diefem leßteren wiederum pflichteten durchaus bei die 87 am 1. September 
jenes Jahres zu Karthago verfammelten Biihöfe und befräftigten dies durch ihre abge: 
gebenen Erklärungen (Cypr. opp. I, 433 ff). Aber auch diefe Synode ſprach es aus, 
daß ihr Beichluß für Biſchöfe nicht verbindlich fein folle, die eine andere Überlieferung ver: 
treten; — ein legter Verfuch die Gemeinichaft mit Rom aufrecht zu erhalten. Cyprian 40 
batte die Kirche auf den einmütigen Epijlopat gegründet, defjen Einheit ſah er im römiſchen 
Biſchof repräfentiert (vgl. dazu Sohm, Kirchenrecht I, 251 ff.); da mußte es ihm faft 
unerträglich erjcheinen, auf die Gemeinfchaft mit diefem zu verzichten. Nach ep. 74 bat 
er es ſchließlich doch thun müſſen; offenbar, weil Stephan von feinerlei gegenfeitiger 
Duldung etwas wiſſen wollte. Stephan berief fich ſogar auf das Verfahren der Häretifer a5 
bei Aufnahme fatholifcher Chriften (ep. 74, 1 ©. 799, 15 ff.) und ließ fchließlich nicht 
einmal die afritanischen Abgefandten vor fich (ep. 75, 25 ©. 826, 7 ff.). 

Cyprian aber uchte die unanimitas der übrigen Biſchöfe der für ihn jelbit jo ſchwer— 
wiegenden Autorität des römiſchen entgegenzuftellen. Bejonders an Firmilian von Cäſarea in 
Kappadozien fand er einen entjchiedenen und energiichen Bundesgenofien. Zeugnis giebt so 
davon defien Brief, der in einer lateinischen Überfegung den Briefen Cyprians (ep. 75 
©. 810 ff.) einverleibt ift, aber allerdings wegen feiner Abhängigkeit von Cyprians Briefen 
Zweifel an feiner unverjehrten Urfprünglichkeit erweckt bat (z. B. bei O. Ritſchl ©. 126 ff.). 
Dionyſius von Alerandrien dagegen verfuchte zu vermitteln und wies Stephan auf den 
Widerſpruch bin, den auch die Kirchen Kappadoziens und Giliciens gegen feine Praxis 55 
erboben hatten. Stephan war bereit, auch diefen Kirchen die Gemeinferatt aufzulündigen, 
aber jein Tod dürfte e8 dazu nicht haben fommen laſſen (ep. 75, 25 ©. 826, 3 ff. dürfte 
fh nicht auf die Kebertauffrage beziehen, vgl. das vario discordiae genere). Sit 
Xyſtus thatſächlich der Verfaſſer der Schrift Ad Novatianum (Hamad, TU XIII, 1), 
jo betätigt fich die Angabe der Vita Cypriani (e. 14 ©. CV, 17, vgl. auch ep. 80), oo 
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daß er wieder in freundſchaftlichem Verhältnis zu Cyprian geſtanden hat. Auch die drei 
Briefe des Dionyſius in jener Angelegenheit an Tyſtus — dafür (Euſ. VII, 5. 9). 

In ein neues Stadium trat die frage der Ketzertaufe durch das donatiftische Schiöma. 
Der Donatismus (f. d. A. Bd. IV, 788 ff), zumächit eine Angelegenbeit der fartbagiichen 

5 Kirche, aber bald eine ſolche der afrikaniſchen überhaupt und durch das Cingreifen der 
Staatlichen Gewalt zu einer verhängnisvollen Bedeutung gelangt, empfing bald die Wieder: 
taufe zu ihm Übertretender zum charakteriftiihen Merkmal. Auf dem Konzil zu Arles 314 
(j. Bd IV, 792, 10 ff.) wurden nicht nur can. 13 auch von Traditoren volljogene Weihen 
für rechtmäßig erflärt (ſ. Bo IV, 792, u2ff.), jondern auch (can. 8 und j* Optatus 

10 ©. 208, 10 ff.) beſtimmt, daß Schismatiker durch bloße Handauflegung aufzunehmen ſeien. 
Cäcilians Partei gab die bisherige afrikaniſche Praxis prinzipiell preis, zumal die römiſche 
den Wiederanſchluß der Schismatiker erleichtern mußte. Dagegen lag es im Intereſſe der 
Donatiften, die Verwerfung der Weihen ihrer Gegner auch durch Ablehnung ihrer Taufe 
zum Ausdrud zu bringen. Doc jcheint diefe donatiftifche Praxis gegenüber der Großkirche 

15 anfänglich feine allgemein durchgeführte gewejen zu fein (vgl. T. Hahn, Tyconiusſtudien 
©. 102 ff). Der Donatift Tyconius hat nach Auguftin ep. 93, 43 f. ſich darauf berufen, 
daß eine große donatiftifche Synode, für die noch Zeugen am Yeben jeien (um 380), nad) 
langen Beratungen gegen eine Nötigung übertretender Katholiken zur Wiedertaufe ent- 
jchieden habe. Selbit der große Donatus habe, obwohl er die Wiedertaufe verfochten, den 

20 Vertretern der entgegengejegten Praris die Eirchliche Gemeinschaft nicht verfagt. Für die 
Nichtigkeit diefer Angaben macht ſchon Auguftin geltend, daß Parmenian bei feiner Be 
jtreitung des Tyconius eine Widerlegung derjelben nicht verfucht babe. In den vortwiegend 
bonatijtifchen Yandestirchen, der numidiichen und mauretanifchen (j. Bd IV, 794, 49. 64), 
war e8 zweckmäßig, unter Umftänden von der Wiedertaufe katholiſcher Chriſten abzufeben. 

> Die Verfolgung des Makarius (Bd IV, 793, ff.) hat auch in diefer Hinficht äng⸗ 
nisvoll gewirkt, während auf katholiſcher Seite gerade jetzt, wo die — wiederhergeſtellt 
werden ſollte (tempore unitatis), jede Wiedertaufe aufs Entſchiedenſte abgelehnt wurde 
(Conc. Carth. I Can. 1. 14, Mansi III, 143 ff. 151 ff.). Doch feblte es auch noch 
jeßt nicht an Abneigung gegen eine fonjequente Durchführung der Wiedertaufe aller im 

»Schisma Getauften (Aug. De bapt. V, 6. Ep. 107. 44, 12; vgl. Hahn ©. 105). 
Gegenüber den Marimianijten wurde darauf verzichtet (Aug., C. ep. Parm. III, 21. II, 34. 
De bapt. I, 2,7. II, 16f. u. oft). Prinzipiell aber hat ſich Tyconius gegen eine Wieder: 
taufe, und zwar nicht bloß der tatbofilen Ghriften, erklärt. Seine Borausfegung ift 
dabei die Kirche nicht als politiiche Größe, ſondern als SHeilsanftalt und als geiltige 

» Gemeinfcaft. Daher ift er bereit, durch Wirkung der Salramente Kinder Gottes auch 
in der außerafritantfhen katholiſchen Kirche anzuerkennen. Aber auch in Afrika beurteilt 
er ihre Sakramente ald wirkliche, nur daß fie nicht das Heil vermitteln. Gegen ihn ver: 
trat Parmenian den jchroff donatiftiihen Standpunkt: jedes Handeln katholiſcher Kleriter 
ift vergeblih, da Gott den Sünder nicht bört; Fleiſchliche fünnen nicht geiftlihe Söhne 

40 gebären, Befledte nicht reinigen, Tote nicht Icbendig machen, wer das Seine verloren, 
ann es nicht weitergeben (Alug., C. ep. Parm. II, 15. 20. 23. 27. 32; vgl. Hahn 
©. 113). Die Gedanten des Tyconius find aber durch Auguftin wieder aufgenommen 
und weiter geführt worden. 

Auf Grund feines doppelten Begriffs von der Kirche ald der externa communio 
45 sacramentorum und der communio sanctorum (Reuter, Augujtin. Studien ©. 63) 

unterjcheidet Auguftin zwiichen einem Haben der Taufe und einem zum baben (4. B. 
C. ep. Parm. II, 28. MSL 43, 71). Es gehört zur Heiligkeit des Saframents, daß es 
unverlierbar ift (C. ep. Parm. II, 30 ©. 72. De bapt. I, 2 ©. 109). Die Taufe 
sicut non recte foris habetur et tamen habetur, sie non recte foris datur sed 

so tamen datur (De bapt. I, 2 ©. 109). Nicht die Menſchen jpenden ja das Saframent, 
ſondern die Kirche bat es von oben empfangen (C. ep. Parm. II, 33 ©. 75). Die 
Taufe ift Gottes und der Stirche, wo nur immer fie ſich findet (De bapt. I,22 ©. 121; 
vgl. IV, 5 ©. 156. V, 19 ©. 186 Christi est quod dedit. C. litt. Petil. II, 11. 13 
©. 261. 15 ©. 262. 57 ©. 279). Die Kirche iſt es ftets, die durch die Taufe gebiert 

55 (De bapt. I, 23 ©. 121f. sive apud se id est de utero suo sive extra se de 
semine viri sui, sive de se sive de ancilla). Die Heiligfeit der Taufe kann auch 
durch unbeilige Spender nicht aufgehoben werden, weil die göttliche Kraft zum Heil oder 
Unheil in ihr wohnt (ebd. II, 15 ©. 144 baptismus .. Christi verbis evangelieis 
consecratus et per adulteros et in adulteris sanetus est quamvis illi sint 

oimpudiei et immundi, quia ipsa eius sanctitas pollui non potest et sacramento 
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suo divina virtus assistit, sive ad salutem bene utentium sive ad perniciem 
male utentium). Die Integrität und Heiligkeit des Saframents ift nicht abhängig von 
dem Glauben; vielmehr sacramenta si eadem sunt ubique integra sunt etiamsi 
prave intelliguntur et discordiose traetantur (ebd. III, 19f. ©. 146 ff), und 
etiam in haereticorum perversitate potest esse christiani baptismi integritas 5 
(ebd. V,2.5©. 178f.). Die Taufformel nad dem Evangelium verbürgt das Sakrament, 
daber haben es auch die Schiömatifer, nur nicht in rechter Weile (ebd. V, 8 ©. 181 
sacramentum dominiecum in evangelieis verbis cognoseimus [vgl. VI, 47 ©. 214. 
VII, 102 ©. 243], baptismum ergo legitimum habent, sed non legitime habent). 
Unabhängig vom Spender oder Empfänger eignet der Taufe ein character dominicus 10 
(ebd. VI, 1 ©. 197). Gleich der nota militaris fennzeichnet fie in unverlierbarer Weife 
(C. ep. Parm. II, 29 ©. 71). Die Bedingtheit der Taufe durch die Würbigfeit der 
Empfänger würde alles unficher machen (C. litt. Pet. I, 5 ©. 248). Vielmehr ver- 
waltet auch der Unmwürdige das Evangelium (C. litt. Petil. III, 67 ©. 384). Denn 
nicht der Täufer ift origo et radix et caput baptizati (jo Petilian), fondern Chrijtus ı5 
(ebd. III, 64 ©. 382f.; vgl. VI, 49. 52 ©. 215). — Aber freilich die im Schisma 
erteilte Taufe gebiert Gotte Kinder und gebiert fie zugleich nicht (De bapt. I, 14 ©. 117). 
Nur in der fatholifchen Kirche wird die Taufe zum Heil empfangen (vgl. 4.8. ebd. VI, 78 
©. 221. VII, 75 ©. 236. C. Cresc. I, 27 2 ©. 460 dieimus baptismum et illie 
esse, sed non dieimus et prodesse, immo vere dieimus et obesse). Denn die 0 
Vergebung der Sünden ift durchaus an die Kirche gebunden (De bapt. III, 22 ©. 149 
sacramenti.. integritas ubique cognoseitur, sed ad peceatorum illam irre- 
vocabilem remissionem extra unitatem non valebit. V,29 ©. 191 sacramentum 
gratiae dat Deus etiam per malos, ipsam vero gratiam non nisi per se ipsum 
vel per sanctos suos). Es verhält ſich damit wie bei dem ungläubig und heuchleriſch 25 
in der Kirche die Taufe Empfangenden, dem die Vergebung, jei es nicht zu teil, fei es 
jofort wieder entzogen twird, der aber dennoch bei feiner Belehrung erneuter Taufe nicht 
bedarf (De bapt. I, 18f. ©. 119. 26 ©. 123. III, 18 ©. 146. IV, 16 ©. 164. 
V, 26 ©. 189 f. VI, 12. 19. 39. 62 ©. 218). Die Ungläubigen in der Kirche gehören 
auch nicht zur wirklichen Gemeinjchaft des Haufes (ebd. VII, 99 ©. 241) und find nicht so 
befier wie Schismatifer; tie jene, jo bedürfen auch diefe feiner erneuten Taufe, jondern 
ihre frühere wird durch ihre Belchrung zur Kirche wirkſam (ebd. IV, 4 ©. 156). Das 
aber, was den Schiömatifer hindert, das Heil zu empfangen, ift die ihm fehlende Liebe, 
Denn waltet gleich der heilige Geift auch in einer ſchismatiſchen Gemeinſchaft, jo doch 
nicht als der Yiebesgeift (die Wurzeln auch diejes Gedankens bei Cyprian, ſ. Harnack, 35 
Dogmengeich.? I, 382), und dies ift erft der heilige Geift in feiner Wahrheit (vgl. Reuter 
©. 74f.). Die Taufe haben viele fich zum Gericht; dagegen wer die Liebe hat, ijt wirk— 
lich gut und niemals Häretifer oder Schiömatifer; die Yiebe ald Gabe des Geiftes befigt 
fein im übrigen noch jo löblicher Echismatifer, jondern nur, wer geworden caelestis 
particeps pacis, sanctae soeius unitatis (C. Crescon. II, 16 ff. ©. 476f.). Obne 40 
die Liebe nüsen alle Salramente nichts (De bapt. I, 12 ©. 116. 22 ©. 121. III, 20. 
IV, 24.25 ©. 170 nulli.. dubium est propter hoc solum quod haereticus est 
regnum Dei non possessurum), und fie gebt dem Schiömatifer ab (De bapt. II, 22 
©. 121. III, 21 ff. ©. 148 ff. non.. habent Dei ‚caritatem qui ecclesiae non 
diligunt unitatem, und infofern ift nur in der fatboltfchen Kirche der heil. Geift, durch #6 
den unfichtbar den Herzen die Liebe eingehaucht wird propter vineulum paeis; die 
Liebe proprium donum est catholicae unitatis et pacis; . . pax autem huius 
unitatis in solis bonis est). Die Donatiften ftüßten ſich vornehmlih auf Cyprian. 
Der Auseinanderfegung mit diefem und feinen Synoden ift daher Auguſtins Schrift De 
baptismo vornehmlich getwidmet. Auguftin hebt aber hervor, daß Cyprian zivar in jeiner 50 
Verteidigung der Kebertaufe geirrt habe, aber er habe das vineulum pacis und damit 
das Weſentliche aud im Kampfe mit den anders Denfenden feitgehalten (ebd. I, 28. 
II, 4. 6. 12. 15. III, 1. 3 u. oft). 

Im Drient haben diefe Auseinanderjegungen feine Spuren binterlafjen. Hier tft 
daber das Verhalten zur Kegertaufe ein ſchwankendes und durch Nücjicht auf den mehr 56 
oder minder häretijhen Charakter der Sekte, aus der die zur fatholifchen Kirche Über: 
tretenden kamen, bebingtes geblieben. Während es durch can. 8 die Taufe wie bie 
Ordination der Novatianer anerlannte, forderte das nicänifche Konzil can. 19 die erneute 
Taufe der Anhänger des Paulus von Samofata. Der Synode von Yaodicen genügt nad) 
ean. 7 f. für die Novatianer, Photinianer und Duartadecimaner die Chrismation, während 60 

Real-Encyklopäbie für Theologie und Kirde. 8.U.X. 18 

) 
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alle Montaniſten als Katechumenen behandelt und wiedergetauft werden ſollen. Das 
Urteil des Athanaſius Or. II ce. Ar. 43 ©. 374 ed. Thilo, daß viele mit orthodoxer 
Formel taufenden Häretiter durch ihre Taufe mehr befchmugen als erretten, läßt nicht 
erkennen, ob Athanafius in jedem Fall die Kebertaufe forderte. Für Cyrill von Jerufalem 

5 ift die Taufe der Häretifer feine wahre Taufe (Procat. 7). Die apoftolijchen Konjtitutionen 
lehnen ebenfo eine Anerkennung der häretiſchen Taufe ab, wie fie eine Wiederholung der 
firhlichen Taufe unterfagen (VI, 15 wire Ö& to napa or doeßiw [seil. täu Övon- 
you» aloerızaw] derröov buiv dorw, wire 16 nagd Tow Öolwv dxvpovodo did 
devrioov ... oßre um ol Banuodkvres In’ abr@v usuunvraı, Alla ueuokvouevor 

10 Indpyovomv, obx ügpeow Guaorıav kaußdvovres, Alla Öeouov doefelas). Aus 
Constit. VI, 15 bürften die Beltimmungen der apoftolifchen Kanones 46}. (45f.), 
a ©. 815, geflofien fein, wonach die Neutaufe der Häretifer ftreng eingejchärft wird. 

a3 Quinifertum aber beftimmt can. 95, daß Arianer, Makedonianer, Novatianer” und 
Duartadecimaner durch bloße Chrismation aufzunehmen, dagegen Baulicianer, Eunomianer, 

15 Montaniften und Sabellianer ebenjo wie die Manichäer und Gnoſtiker zu taufen ſeien. 
Im Abendland dagegen hat Auguftin die bleibende Grundlage für die Beurteilung 

der Kebertaufe geichaffen. So jchreibt Papft Leo ep. 129 ad Nicet. ep. Aq.: qui 
baptismum ab haeretieis acceperunt . . sola invocatione sp. s. per impositionem 
manuum confirmandi sunt, quia formam tantum baptismi sine sanctificationis 

% virtute sumserunt. Petrus Lombardus IV, Dist. 6 A giebt weſentlich Ausſprüche 
Auguftind wieder und fagt, daß von Häretifern Getaufte, servato charactere Christi 
(d. h. unter Vorausfegung der chriftlihen Taufformel, der forma baptismi Christi, 
wie Duns richtig erflärt, Sentenzenfomm., Antwerpener Ausgabe v. 1620 ©. 83), rebapti- 
zandi non sunt, sed tantum impositione manus reconeiliandi, ut spir. S. 

35 accipiant et in signum detestationis haereticorum. Bonaventura (zu IV, 6, 
Quarachi Bd. IV ©. 146) fieht den Grund für die Unwiederholbarkeit der Taufe in 
der characteris impressio, qui ex quo semel imprimitur amplius imprimi non 
potest; et ille est effectus sacramenti primus, sine quo nihil facit sacramentum ; 
doch ſei (S. 147) die Wiedertaufe eines Häretiferd eine geringere Sünde, da man an 

30 der härerifchen Taufe zweifeln könne, et ubi dubitatio est potest in casu quis 
rebaptizari. Thomas, Summa III, quaest. 66 Art. 9, betont ebenfall® den unvertilg- 
baren Charakter, den die Taufe einpräge. Aber nur dad sacramentum haben die 
Keen nicht auch die res sacramenti, die fegensreihe Wirfung, da man bon 

äretifern das Saframent empfangend, eben bierdurd; jene Wirkung zum Heil hindert, bis 
85 diefe durch die Rückkehr zur Kirche ermöglicht wird. Auf dem Florentiner Konzil bat Papſt 

Eugen IV. 1439 im Dekret für die Armenier $ 10 zwar erklärt, daß im Notfall auch 
ein Heide und Häretifer taufen fünne, dummodo formam servet ecclesiae et facere 
intendat, quod faeit ecelesia, aber aud im Dekret für die Jalobiten, daß Heiden, 
Juden, Häretifer und Schismatiker dem ewigen Feuer verfallen find, denn tantum valere 

40 ecelesiastiei corporis unitatem, ut solum in ea manentibus ad salutem ec- 
celesiastica sacramenta profieiant . ., neminemque .. posse salvari, nisi in 
eatholicae ecclesiae gremio permanserit. 

Das Tridentinum bat im Anſchluß an die römische Überlieferung die von Häretifern 
im Namen der Trinität, cum intentione faciendi quod faeit ecclesia, vollzogene 

4 Taufe für giltig anerfannt (Sess. VII, de baptismo can. 3). Damit war zugleich 
eine erwünſchte Handhabe gegeben, die Unterordnung aller Getauften unter die Vor: 
ichriften der katholiſchen Kirche zu beanfprucdhen (ebd. can. 8). Da Bedenken bervortraten, 
ob die geforderte Intention bei den Proteftanten vorauszufegen fei, wurde auf der Synode 
zu Evreur (De officio euratorum 16) 1576 auf Grund einer Entſcheidung Pius V. 

so und in den nächſten Jahrzehnten wiederholt (Coleti Bd 21, 623. 690. 815. 943 u. Ö.) 
beichloffen, daß den Proteſtanten die allgemeine Intention nicht abqufprechen, und daher 
die von ihnen mit der rechten Materie und der richtigen Form (Einfegungsworte) voll: 
zogene Taufe als folche anzuerkennen ſei. Bellarmin jagt daher, es fei „nicht notwendig, 
das thun zu wollen, was die römiſche Kirche thut, fondern was die wahre Kirche thut, 

55 wo fie auch fei” (Hafe ©. 345). — Praktiſch iſt freilich immer wieder die Neigung 
bervorgetreten, wo es die Umftände geftatteten, eine Wiedertaufe der Fonvertierenden 
Proteftanten vorzunehmen, und namentlih auf dem Miffionsgebiet ift die Wiedertaufe 
eine teitverbreitete römiſche Praris. Sie gefchieht aber felbjt unter den Augen des Papites 
in bedingungsweifer Form, und tie Berrone dies mit der Nachläffigkeit der proteſtantiſchen 

eo Geiftlichen motiviert (8. v. Hafe, Polemik' ©. 347), jo hat au Fechtrup im Fatholiichen 
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Kirchenlexikon? VII, 418 ſich nicht geſcheut, ihr Recht damit zu begründen, daß „in den 
modernen proteftantifchen Gemeinden die Gleichgiltigkeit gegen die Taufe mehr und mehr 
zunimmt“. Fechtrup weiſt zugleich auf die Vorſchrift der Kölner Provinzialiynode von 
1860 bin, nad der die Wiedertaufe bedingungsweiſe vollzogen werden joll, si ratio 
prudenter dubitandi (an der Giltigkeit der frühern Taufe) reperiatur. 6 

Zeigt ſich hierin, wie die römifche Kirche ſich in ihrer Geltendmachung als allein 
wirkliche Kirche durch das Erbe ihrer Vergangenheit beengt fühlt, jo gewährt ihr doch 
andererjeitö die Anerkennung eines auch durch die häretifche Taufe aufgeprägten Charakters 
die Möglichkeit, auch die draußen Stehenden ald rechtmäßiges Eigentum der römifchen 
Kirche zu reflamieren und ihren Gehorſam zu beanspruchen. In diefem Sinn hat Pius IX. ın 
1870 feine Pflicht und fein Recht an den deutichen Kaifer ausgejprochen, aber eine würdige 
Abweiſung erfahren (Hafe S. 346). 

"Der Proteftantismus bat von Anbeginn fernen öfumenifchen Charakter auch in ber 
Beurteilung der Taufe zu wahren getvußt. Wie Luther Kirche überall findet, wo noch 
irgendivie das Evangelium ift, jo hat er auch z. B. in De capt. Babyl. II anerkannt, ı5 
daß gerade die Taufe auch in der mittelalterlihen Kirche unverjehrt erhalten geblieben ift. 
Er bat den Wiedertäufern entgegengehalten: „man thu das Unrecht ab, fo wirds alles 
recht ohn all Berneuerung” (Bd 26, 275 EA). Dem entiprechend ift in der lutheriſchen 
Kirche jelbft im Notfall ein Vollzug der Taufe durch einen römischen Priefter zugeftanden 
worden. Calvin hat 1562 den Fremdengemeinden in Frankfurt es geftattet, durch lutheriſche 20 
Geiftliche ihre Kinder taufen zu laflen. Petrus Martyr bat e8 als möglich auch in Bezug 
auf katholiſche Priefter zugeftanden. Der vereinzelt hervorgetretenen Neigung zu Repreffalien 
gegen das MWiedertaufen römifcher Miffionare N von der evangelifchen Miffion feine Folge 
gegeben worden. Nur gegen bie Ben von Taufen antitrinitarijcher religiöfer Gemein- 
ſchaften find auch proteftantifcherfeit8 Bedenken ausgeſprochen worden (3. B. von Höfling ꝛ 
S. 71). Eine Gemeinſchaft jedenfalls, deren Belenntnis ihr nicht mehr im Namen Chriſti 
zu taufen geftattet, bat überhaupt feine chriftliche Taufe (jo auch Steit in d. 2. Aufl. 
3b VII, 659). Aber two die Taufe der Gemeinde der an Chriftus Gläubigen einzuverleiben 
beſtimmt ift, da ift fie auch unmiederholbar, weil die unverbrüchliche, für das Erdenleben 
unverlierbare Gabe der Kindichaft durch Chriftum. Bouwetid. 30 

Kenichheit. Die Bedeutung des Wortes hat denfelben Enttwidelungsgang genommen 
wie das Adjektiv keuſch, ahd. chüsei, mhd. kiusche, als deſſen Stamm in Grimms 
MWörterbub kius in kiusan — fiefen angegeben wird. Davon chuski, der geprüfte 
und für rein Befundene, zur heiligen Handlung Zugelafjene. Hieraus die ältere Bedeu: 
tung, in welcher feufch (vgl. das jüdische faufcher) dem lateinifchen castus entiprach und ss 
jo wie 060000 die leidenfchaftslofe ungetrübte Reinheit bezeichnete. Der gegenwärtige 
Sprachgebrauch ſchränkt diefen weiteren Sinn des Wortes ein. Keuſchheit ift als Zuftand 
die leibliche und fittliche Reinheit im gejchlechtlicher Beziehung, als Tugend die Selbft- 
bewahrung vor unerlaubten gefchlechtlichen Begierden, die innere Seite der Züchtigfeit. 
Diefer eigentliche Sinn wird dann —— auf das geiſtige Gebiet, wo man unter 40 
Keujchheit die jungfräuliche Haltung und Reinheit des Geiſtes verfteht gegenüber von 
trüber Yeidenschaftlichkeit, Leichtfertiger Koketterie und eitlem Geijtreichthbun, und das Wort 
ſowohl von Charakteren ald von Kunftrichtungen gebraudt. 

Als Tugend hochgeſchätzt war die Keufchheit jchon im heidniſchen Altertum, von den 
Römern, bei den Deutichen; in dem Maße höher, als fie feltener war; im Abendlande 45 
mehr als im Morgenland ; durchweg, und zum Teil heute noch, wurde fie vom weiblichen 
Geichlecht jtrenger gefordert al3 vom männlichen; die Männer, von denen die Feſtſetzung 
der fittlichen Regeln bauptjächlich, wo nicht ausjchließlich herrübrte, ftatuierten zu ihren 
eigenen Gunften Ausnahmen oder doch Erleichterungen. Spuren dieſer Ungleichheit fommen 
noch in den Beitimmungen des moſaiſchen Rechtes vor. Der Ruin der Keufchheit ift so 
überall die Vielweiberei; die Monogamie ihr einziger äußerer Schuß. 

Man kann nicht jagen, ie Israel in diefem Stüd ſich über das allgemeine Niveau 
der vorchriftlichen Zeit mwejentlich erbob. In der Patriarchengefchichte ſchon ſteht Joſephs 
Beispiel einzig da, während grobe Verlegungen der Keufchheit im AT überaus häufig be 
richtet werden, und man durchweg den Eindrud gewinnt, daß das fittliche Bewußtſein bb 
des Volks für die Reinheit des Geſchlechtslebens wenig geichärft war. Seine unüberwind— 
liche Neigung zum Gößendienft hing damit eng zujammen, und dieſen tiefbegrünbeten 
Bufammenhang ftellen die Gottesworte ind Licht, welche die Abtrünnigkeit Israels von 
Jehovah als Ehebrudy und Hurerei bezeichnen und aufs jchärfite trafen Ho 2; er 3; 

18* 
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Ez 16; 23. In feinem Verhältnis zu dem erwählten Volk führt Gott den urſprünglichen 
Begriff, die Idee der Ehe und die in ihr enthaltene Forderung der Keuſchheit mit unnad)- 
fichtliher Strenge durch. Im menihlic:natürlichen Leben überfieht er die Zeiten der Un- 
wiſſenheit und hat mit der Herzensbärtigfeit feines Volkes Geduld. 

6 Erft das Chriftentum bringt die Keufchheit, Wort und Sache, zur vollen Geltung. 
Sie wird ein mejentlicher Beftanbteil der Heiligkeit und Bolltommenbeit, zu welcher bie 
Jünger Jeſu, die Genofjen des Himmelreichs berufen find: Mt 5, 48: „ſeid volllommen 
gleihtwie euer Vater im Himmel volllommen ift”; 1 Pt 1, 15: „mac dem der euch be= 
rufen bat und beilig ift, jeid auch ihr heilig in allem eurem Wandel”. Das befondere 

10 Wort, welches die neuteftamentliche Gräcität hierfür ausgeprägt bat, ift äyrds, in feiner 
urfprünglichen allgemeineren Bedeutung noch 2 Ko 7, 11, in feiner Desiellen 2 Ko 
11, 2, in davon wieder abgeleiteter geiftiger Beziehung Phil 1, 17; Ja 3, 17. (Vgl. die 
jorgfältige Erörterung bei Cremer, Neut ad. Wörterbuch, s. v. äyıog.) 

Der neuteftamentliche Begriff der Keufchheit ruht auf der gegen die antife durch— 
15 greifend veränderten Anjchauung von Wert und Bedeutung des menjchlichen Leibes und 

leiblichen Lebens. Mit aufgenommen in den Ratſchluß der Erlöfung, mit bejtimmt zur 
ewigen Gottesgemeinfchaft, mit berufen zu fünftiger Verklärung in bimmlifches Dafein, 
ift der Leib für den Chriften in ganz anderer Weiſe ein Gegenftand der Sorgfalt und 
gewiſſenhaften Pflege, ala wo er wie eine läftige, im Tode für immer megfallende Feſſel, 

20 wie ein verhaßter Kerker der Seele geachtet wurde. Alle die erneuernden und heiligenden 
Kräfte, welche aus der göttlichen Gnade zunächit der Seele des Chriften zufließen, fommen 
durch die Seele nun auch dem Leib zu gute, ald dem, Organ ihrer fichtbaren Erſcheinung 
und Bethätigung nad außen. „Bewahrung des Leibes zum Dienjt der Seele” (Harleh) 
lautet die Pflichtformel, unter welche nun die Heufchheit fällt. Die Seele ift das Subjekt, 

25 der Yeib Objekt diefer Pflichterfüllung; ihr Ziel die Heranbildung des Leibes zu einem 
möglichft fähigen, alljeitig tüchtigen, gehorfamen Werkzeug des twiedergebornen Willens im 
Dienste Gottes. 

In diefem Geſchäft ftößt die Seele auf den MWiderfpruch der fleifchlichen Begierden 
1 Pt 2, 11, darunter jonderlidh auch des Gefchlechistriebs, welcher immer und überall von 

0 den Menſchen ald der herrichfüchtigften und unbezwinglidyiten einer erfannt und gefühlt 
wird. So wenig wie die übrigen Naturtriebe ift er an ſich fündig; er wirb es nur, wo 
er berricht, two er fich von der Obmacht des Geiftes emanzipiert. Was der Menſch Gott 
gegenüber gethan, als er fich losriß, um eine faliche Selbitftändigkeit zu erlangen, das 
vergelten ihm mit Gleichem die Triebe und Begierden des Fleifches, indem fie ihre natür- 

35 liche Unterordnung dahin verkehren, daß fie dem Geifte ihr Geſetz auflegen. — Daß der 
Gejchlechtstrieb an fich nicht fündig, folgt daraus, daß Gott ihm feine Befriedigung in 
der Ehe geordnet hat. Jede Überjchreitung diefer Schranke aber ift Unkeufchheit, fie ge 
Ichehe in Gedanken bloß Mt 5, 28, in Worten Eph 5, 3. 12 oder in Werfen; und die 
Verderbenswirkung der Unfeufchheit erjtredit ſich nicht bloß auf den Leib, den fie aufs 

0 greulichite zerftört und fchändet, jondern immer und in wachſendem Maße aud auf die 
Seele, die dadurch befledt, zu allem Guten untüchtig gemacht und namentlich dem geijtigen 
Umgang mit Gott ſchlechthin entfremdet wird; weshalb auch die Sünden der Unkeuſchheit 
von der zulünftigen Gemeinfchaft des Himmelreiches geradezu ausfchliefen Eph 5, 5; 
1 Ko 6, 9. 10; Apk 21, 8. 27. Seine furchtbarſte Höhe erreicht dies Verderben da, wo 

45 der jündige Trieb zur widernatürlichen Unzucht fich fteigert und durch gerichtweije Hingabe 
Gottes, Nö 1, 26, zum ndados Arınias wird. 

Zur Keufchheit muß der Chrift fich ſelbſt erziehen. Diefe Selbiterziehung Fnüpft an 
die Gnade der Wiedergeburt an und wird vom beiligen ®eift geleitet und unterftügt. Sie 
ift fittliche Aufgabe für beide Gefchlechter, für alle Altersjtufen, für die im Eheſtand leben— 

50 den, wie für die ledigen; fie ift endlich unerläßliche Vorausfegung für alle erziehende Ein— 
wirkung auf andere. 

Die Gnadengabe, auf welcher alle Selbfterziebung zur Keuſchheit berubt, iſt das innere 
Verhältnis zu Chriſto, in das wir durch die Wiedergeburt verjeht find. Wir find jein 
eigen mit Yeib und Seele, gehören ihm, der für uns geftorben und auferftanden, haben 

55 aljo und mit Yeib und Seele ihm zu bewahren. Dies Verhältnis unterfcheidet die chrift- 
liche Selbitbewwahrung des Yeibes von der Naturgabe der Schambaftigfeit, wie fie auch) 
außer dem Bereich der Gnade fich hie und da findet, und von der züchtigen Gewöhnung, 
auf welche jede Erziehung zur äußerlichen Ehrbarkeit hinarbeitet und bei der es an der 
wahren Keufchheit noch jehr fehlen kann. Andererjeits ift jene allgemeine Gnade der 

co Wiedergeburt auch wohl zu unterjcheiden von der jonderlichen Gabe der Keufchheit im 
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engiten Sinne des Wortes, auf welche Mt 19, 12 bindeutet, deren Befis Paulus 1 Ko 
7, 7 ſich ſelbſt zufchreibt, die von der kirchlichen Überlieferung dem Apoftel Johannes 
nachgerühmt wird, die Apf 14,4 fehr bedeutjame Erwähnung findet, obne daß aus diefer 
Stelle eine Vertverfung des Eheftandes überhaupt gefolgert werden dürfte. 

Die Leitung und Unterftügung des heiligen Geiftes ift der chriftlichen Selbſterziehung 5 
zur Keuſchheit ebenſo — als gewiß, vgl. 1 Ko 6, 19; Nö 8, 13; Ga 5, 22, wo 
die Zyzoareıa (Luther: Keuſchheit) unter den Früchten des Geiftes aufgezählt ift. Mit 
dem Trieb des heiligen Geiftes aber fol die eigene Übung und Selbſtzucht des Chriften 
ſtets Hand in Hand geben. „Mas feufch ift”, ermahnt Paulus Phil. 4, 8, „dem denfet 
nach“; vor „faulem Geſchwätz“, fchandbaren Worten, „Narrentheidingen und Scherz, w 
welche euch nicht ziemen”“ warnt er Eph 4, 29; 5, 4; in der Zähmung bes Yeibes und 
feiner Begierden giebt er fich felbft zum Beifpiel 1 Ko 9, 27; „halte dich jelber keuſch“, 
ruft er dem Timotheus zu 1 Ti 5, 22. Nicht, daß der Chrift durch Askeſe die Tugend 
der Keufchheit erzeugen könnte; aber er foll durd Gebet, Wachen und leibliche Übung dem 
Geifte Chrifti Raum und Bahn in fich machen. 1 

Beiden Gejchlechtern ift felbftverftändlich die gleiche Aufgabe geftellt; bei dem weib— 
lichen fommt eine jchon erwähnte Naturgabe der chriftlichen Selbfterziehung zu ftatten; 
es wird aber auch mandymal die natürlihe Schambaftigfeit, die zunächſt nur leiblich ift, 
mit der Herzensreinheit vertvechjelt und um jener willen das ernſte Streben nad) dieſer 
unterlafjen. — Der berantwachjenden männlichen Jugend war e8 eine Zeit lang und in zo 
gewiſſen Kreifen Ehrenſache, die Keufchheit zu beiwahren, und ob manche Eitelkeit mit 
unterlief, e8 iſt doch wohl vielen die genoffenfchaftliche Aufficht ein Segen geworden. Auf 
Naturanlage ift hier fein Verlaß. Wenige werden ohne Kampf fiegen, wenige ganz ohne 
Niederlage kämpfen. 

„Man wird nicht durch das leibliche Alter, jondern durch —— keuſch“ 25 
— Gegen die verkehrte Herzensrichtung, die der Unkeuſchheit gg iſt Mt 15,19), 
ſchützt die Zahl der Jahre nicht; ihre Außerung wird nur twiderlicher. Wer den unerläß- 
lihen Kampf in der Jugend verfäumt hat, wird ihn als Mann und Greis mit größerer 
Mühe nachholen müſſen. 

Der Eheftand ijt eine heilige Schutzwehr der Keufchbeit, 1 Ko 7, 2. Wie fie auch 30 
in ibm bewahrt fein will, fiehe ebenda V. 3—5; 1 Pt 3, 1—7 (vgl. Joh. Jak. Mofers 
Theolog. Gedanken von der ehel. Beiwohnung, 1743. Neu berausg. 1900). Der eheloſe 
Stand, wo er nicht wie bei Paulus von der fonderlihen Gnadengabe getragen ift, hat 
feine eigenen Gefahren, keinerlei Privilegium der Keuſchheit. Ihn nur aus Belieben er: 
wählen, ijt dem Chriſten Unrecht. Er wird heutzutage vielen durch die Verhältnifje auf: 35 
erlegt ; die Unfeufchheit, die daraus folgt, wird dadurch nicht entjchuldigt. 

Wer Kinder zur Heufchheit erziehen, Erwachſene durch Seelforge in diefer Tugend 
beftärfen fol, muß innerlich jelbit in ihr ftehen, 1 Ti 5, 2. Die Erflärung des jechiten 
Gebots ift jedem Lehrer ein Prüfftein bierfür; die faljche Prüberie, welche bier und bei der 
Behandlung mancher bibliſchen Gefchichten hervortritt, findet ihr Urteil in vielen Fällen «0 
Tit 1, 15. — Eine Schmad ift e8 zu nennen, daß fo viel öffentliche Verführung zur 
Unkeuſchheit durch die Prefje, durch das Theater und andere Schauftellungen, durch un— 
züchtige Bilder u. ſ. w. von unferen Staatsvertvaltungen geduldet wird, und unjere Gejeh- 
geber, die fih um fo vieles kümmern, diefen Krebsichaden ruhig weiter frefjen laſſen. 

Geiftige Keufchheit, der Weisheit, die von oben ber ift, vor allem eigen Ja 3,17, er: #5 
ſtredt jich auf alle Kundgebung von Gedanken und Empfindungen durch Worte und Zeichen; 
fie wird bauptfächlich gefordert von der Predigt, von der Kunft, der redenden wie der bil: 
denden, aber auch von dem gefamten Benchmen und Verhalten des Chriften im gejelligen 
Verkehr. Alles affeltierte, gefuchte und gemachte Weſen, Übertreibung und Effekthafcherei 
it ihr zuwider. Unfere ganze moderne Kunft, Dichtung und Malerei, Baufunft und 50 
Skulptur, entfernt fid) mehr und mehr von diejer Negel, und ebenfo droht aus unferem 
geſellſchaftlichen Ton alle Einfalt und Lauterfeit vollends zu ſchwinden. Der tiefliegende 
— leiblicher und geiſtiger Keuſchheit kommt hierin zum Vorſchein. Harleß, 

thik, ©. 165ff.; Martenſen, Ethik II, 2, ©. 12ff.; Rothe, Ethik, S 917—920 
(2. Aufl.). Karl Burger. 55 

5 

Keymann, Ehr. ſ. Keimann oben ©. 202. 

Khlefel, Kardinal, geb. 1553, geft. 1630 |. Bd VI ©. 39, off. 
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Kidron ſ. Bd VIII ©. 668, ff. 

Ktierfegaard, Sören Aabye, philofophifcher und religiöfer Schriftfteller, geft. 1855. — 
N. Nielfen, Paa Kierkegaardske Stadier (eine furzgefahte Anthologie von Heineren Ab— 
jhnitten aus 8.8 Schriften, 1860); A. Bärthold, ® K., eine Verfaſſerexiſtenz eigner Art 

6 (1873); Aus und über S. K. (1874); Noten zu ©. 8.8 Lebensgeſchichte (1876); Die Bedeu- 
tung ber äjthetiihen Schriften S. 8.8 (1879); ©. 8.8 Perfönlichkeit in ihrer Verwirklichung 
der Ideale (1886); H. L. Martenfen, Ehriftl. Ethik I. und II. und desfelben: Aus meinem 
£eben, III.; G. Brandes, S.K. (1877); Fr. Peterjen, S. K.s Kristendomsforkyndelse (nor- 
wegiſch); „Det 19. Aarhundrede*, März 1877); ®. Rudin, S. K.s person och författershap 

ı0 (ſchwediſch 1880); A Listov, Morten Luther, opfattet afS K. (1883); H.J. Vodskov, Spredte 
Studier (1884); €. Schrempf, S. 8.8 Stellung zu Bibel u. Dogma in ZTHR 1891; 9. Höff- 
ding, ©. K. als Philoſoph (Frommanns Hlaflifer der Philof. IIND; K. Kroman in „Dansk 
biograf. Lexikon“ IX (1895); P. A. Heiberg, Bidrag til et psykologisk Billede af S. K. i 
Barndom og Ungdom (1895); Victor Deleuran, Esquisse d’une Etude sur 8. K. (1897); 

15 C. Jensen, S. K.s religiöse Udvikling (1898); €. od, ©. K. (1898); B. U. Rofenberg, 
©. K. (1898); Ei. Wiltens in „Salmonjens Leriton* (1899), K.s Familien» und Privat« 
leben nad den perjönliden Erinnerungen feiner Nichte“, als Anhang zu: „S. 8.3 Ausgew. 
chriſtl. Reden”, deutih von J. v. Reinde (1901). — 1900 haben Dr. u B. Dradimann, Prof. 
J. 8, Heiberg und Bibliothelar O. H. Lange eine fritiiche Ausgabe der gefammelten Schriften 

20 ©. 83. begonnen. Ein Auszug aus feinen binterlafienen Bapieren, die von grober Bedeu» 
tung find für das Verftändnis von mandem in feinen Schriften, erjhien in 8 Bänden 
(1869— 81), herausgegeben von H. P. Barfod und H. Gottiched. 

Sören Aabye Kierlegaard wurde am 5. Mai 1813 in Kopenhagen geboren. Sein 
Vater, ein reicher Strumpfiwarenhändler, war feiner Jet ald armer Knecht nad der 

% Hauptſtadt gelommen, und hatte fich bier zu der Stellung eines wohlhabenden Mannes 
binaufgearbeitet. In feiner Kindheit hatte derfelbe im meitlichen Jütland, in der Nähe 
der Stadt Ninglöbing, Vieh gebütet; bier war er einmal, von Hunger und Kälte gepeinigt 
und von ber großen Einfamfeit bebrüdt, auf einen Hügel gegangen und hatte Gott ver: 
flucht. Sobald es ihm aufgegangen war, was er hiermit gethan hatte, fiel der Trübfinn, 

30 der ſchon früh in feinem findlichen Gemüt feine Spuren hinterlaſſen hatte, mit doppeltem 
Drud auf ihn; nie vergaß er den Vorgang auf der Heide. Derfelbe gab feinem ganzen 
Leben eine nach innen gefehrte Richtung und verurfachte ihm ſchwere Anfechtungen; zu 
Zeiten warf er fi) vor, Sünde wider den heiligen Geift begangen zu haben. Seine beiden 

öhne, Sören K. und deſſen etwas älterer Bruder Peter Chriftian K. (geft. 1888 als 
3 Biſchof in Aalborg), erhielten durch den Umgang mit dem tief religiös bewegten, trüb- 

finnigen Vater Eindrüde, die ſich nie verloren, auch nicht als der alte K. als 82jähriger 
Greis jeine Augen in Frieden geſchloſſen hatte (1838); „das Entſetzliche“ im Leben des 
Vaters warf feine tiefen Schatten auch auf das Leben der beiden Söhne. 

©. 8.3 Vaterhaus war till und einfam, und beide Eltern waren bei jeiner Geburt 
40 bejahrt, der Vater 57, die Mutter 45 Jahre. So wurde K. ein altkluges Kind, welches 

eine, wie er jelbit fpäter fagte, wahnfinnige Erziehung erhielt. „Kind bin ich nie geweſen“, 
Hagte er. Er kam nicht unter andere Kinder; dagegen ſagte der trübfinnige Water ihm 
beftändig: „O, mein Sohn, möchteft du doch Jeſus recht lieb gewinnen können!“ Die 
einzige Freude des Knaben war, wenn fein Vater daheim in der Stube feinen kleinen 

#5 ſchmächtigen und zartgebauten Sohn in der Phantafie eine Reife machen ließ, die mit 
ſolchem Leben und jo großer Anjchaulichfeit vorgeitellt wurde, daß das lebhafte Kind zuletzt 
gar Eörperliche Müdigkeit verfpürte. Der „in körperlicher Hinficht unmögliche” Knabe empfing 
den Trübfinn als väterlihes Erbe und hatte, wie alle Wetjüten Neigung zur Verjchlofien- 
beit und Berborgenbeit. Später bezeichnete er den Trübfinn als jein innerftes Weſen 

* und nannte ihn „den Preis, um melden er das Außerordentliche wurde”; zugleich aber 
erfuhr er jchon früh, daß er eine ungebeure Fähigkeit befige, feinen Trübfinn hinter Ironie 
und anjcheinender Ausgelafjenbeit zu verbergen. In der Schule fand er nur bei einzelnen 
Mitichülern Verftändnis; gegen die Nedereien, die ihm von den meilten zu teil wurden, 
verteidigte er fich durch den fchlagfertigen Wit und den beifenden Spott, der fpäter in 

55 feinen Schriften fo fehr berbortreten ſollte. 1830 wurde er Student und bejtimmte fich 
für das Studium der Theologie, wie fein älterer Bruder, welcher ſchon damals in Berlin 
und Göttingen ftudierte. In lehtgenannter Stadt erwarb diefer ſich die philofophijche 
Doktorwürde durch eine Abhandlung „De mendacio“ und war als „der Disputierteufel 
aus dem Norden” befannt. Aber anjtatt fih ganz in die Theologie zu vertiefen, fühlte 

60 S. K. ſich ftarf zu der Philofophie und Afthetil bingezogen. Die Stoffe, die ihn anzogen: 
Fauſt, der ewige Jude und der Narrentypus des Mittelalters, find für feine geiftige Eigen: 
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tümlichkeit bezeichnend. Die liberale Politik, die damals die Gemüter ſo vieler anderer 
däniſcher Jünglinge erregte, intereſſierte ihn nicht; er war ſeiner Denkart nach ſtark kon— 
ſervativ, ein entſchiedener Feind aller Sturmangriffe gegen die Autorität. 

Seine Erſtlingsarbeit als Schriftſteller war eine kleine Schrift: „Aus den Papieren 
eines noch Lebenden, gegen ſeinen Willen herausgegeben“ (1838), in welcher er den däni— 5 
ſchen Märchendichter Hans —— Anderſen angriff, beſonders deſſen Roman „Nur ein 
Geiger“. Im Gegenſatz zu Anderſen behauptete er, ein Genie ſei „kein Flenner“, ſondern 
gehe, wie das Gewitter, gegen den Wind. Im ſelben Jahre ſtarb ſein Vater. Kurz 
zuvor hatte K. von „dem Entſetzlichen“ Mitteilung erhalten. Dieſes führte ihn dazu, in 
dem hohen Alter des Vaters keinen Segen, ſondern einen Fluch zu ſehen, und er gewann 10 
die Überzeugung, daß die vorzüglichen Gaben feiner Familie „nur dazu vorhanden feien, 
um fich gegenfeitig aufzureiben“. Nah dem Wunfche feines Vaters machte er 1840 fein 
tbeologifches Amtseramen, worauf er fih auf die Magifterwürde vorbereitete. Er war ein 
icharfer Denker, aber fein Denken war nicht gejchult; feine Phantafte war im felben Grade 
reich, twie fein Gedanke klar. Für die Naturwifjenichaften hatte er feinen Sinn ; Geiftes: 15 
probleme waren es, die ihn in Anfpruch nahmen. Er vertiefte fih in die Romantiker, 
Seacl, die griechifche Philoſophie, vor allem in Sokrates, und 1841 erwarb er fidh die 
Magiftertvürde für eine Abhandlung „Über den Begriff Ironie in ftetem Hinblid auf 
Sofrates”, eine eigenartige Arbeit, die in weſentlichen Punkten in nuce mehrere der 
Hauptgedanten feines Lebens enthält. Hier finden wir den Sinn für die innere Unenb: 20 
lichkeit der Perfönlichteit und für „die ewige Giltigkeit des Individuums”, die Begeifterung 
für „die indirefte Mitteilung” und für die Sronie, feine alte Waffe, in deren Führung er 
immer größere Fertigkeit fich erwarb. Aber die Ironie, welche er pries, war nicht Dies 
jenige der Nomantiker, die nur die Unendlichkeit der Phantafie der Endlichkeit des Wirk: 
lichen gegenüberftellen wollte; e8 war die fokratifche Jronie, welche die Nichtigkeit des End: 5 
lien durch den Gegenfag zum Unendlichen klarlegte. 

In die Zeit feiner Arbeit an der Abhandlung über die — fiel das erſte große Er— 
eignis in feinem perſönlichen Leben, welches in feiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit tiefe Spuren 
hinterließ: feine Verlobung und die Aufhebung diefer Verbindung mit der Jungfrau, die 
ihr Schickſal mit dem feinigen hatte verfnüpfen wollen. Am 10. Sept. 1840 verlobte er so 
fih, am 29. Sept. 1841 disputierte er zur Magiſterwürde, und im Oftober 1841 bob er 
jeine Verlobung auf. Sofort bemächtigte fich feiner der Klatſch; man jchilderte ihn als 
einen berzlofen Betrüger, der „um zu experimentieren” das Lebensglüd eines jungen Mäd— 
chens vernichtet habe. Aufgerieben von dem inneren Kampf, welcher der Aufhebung feiner 
Berlobung vorberging, ſeeliſch und leiblich gepeinigt, reifte K. nach Berlin, um dort tiefer 35 
über feine „Beſtimmung“ zu grübeln. Er fühlte ſich als Dichter; doch das Reich der 
Poeſie genügte ihm nicht. Er wollte das Chriftentum beiweifen, aber nicht, wie die ge 
wöhnlicen Apologeten, durch eine Darlegung feiner Wahrbeit. Ihm war das Chriftentum 
das Paradoron, das Abjurde ; der Beweis feiner Wahrheit wird durch eine lebendige „exi— 
ftentielle” Darftellung davon geführt, wie man ein Chrift wird. Das ift eine Aufgabe 
für einen Dichter ; zur Löſung derjelben gehört aber mehr als Poeſie. Es wird ein Ges 
danfengang erfordert, der ftatt zu verjchleiern und abzutönen, gerade das Abfurde im 
Ghriftentum bervorhebt (eredo, quia absurdum). Die gebrochene Verlobung ſetzte alle 
Kräfte feiner Seele in Bewegung; er fühlte, daß er ſowohl Dichter wie Denker fei. „Daß 
ia wurde,” jagt er, „verdanke ich tweientlich ihr, meinem Trübfinn und meinem 45 

elde.” 
In den folgenden Jahren erfchienen die merkwürdigen pfeudonymen Schriften, die außer: 

balb der Grenzen Dänemarks in fteigender Weife überall Aufjehen erregt haben, two für 
religiöfe Probleme Sinn vorhanden war. Für Dänemark bildeten fie „eine Litteratur in 
der Litteratur”, jo reich, jo eigenartig, fo tief, jo formvollendet, daß fie hier ohne Seiten: so 
ſtück iſt. Am 20. Februar 1843 erjchien der erfte Teil von „Entweder — Oder“ und 
Schlag auf Schlag folgten: der zweite Teil von „Entweder — Oder”, „2 erbauliche 
Reden”, „Furcht und Zittern”, „die Wiederholung“, „3 erbauliche Reden“, „Philos 
fopbiiche Biſſen“, „Der Begriff Angſt“, „Vorwort“, „4 erbauliche Reden”, „Stadien auf 
dem Lebenswege”, „3 Reben bei gedachten Gelegenheiten”, „Abjchließende unwiſſenſchaft- 55 
liche Nachichrift zu den philoſophiſchen Biſſen“ und „Eine literare Anmeldung” — alles 
in den drei Jahren zwiſchen — 1843 und März 1846. Bei der Herausgabe all dieſer 
Bücher ſpielt K. mit ſich ſelbſt und ſeinen Zeitgenoſſen Verſtecken. Victor Eremita — 
Conſtantin Conſtantius — Johannes Climacus — Nicolaus Notabene u. ſ. w. werden 
die verſchiedenen Verfaſſer benannt; K. bezeichnet ſich höchſtens als den Herausgeber dieſer so 
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pſeudonymen Litteratur. Nur auf den Titelblättern der verfchiedenen erbaulichen Reben 
lejen wir ohne Umfchweife den Namen Sören Kierfegaard. Die meiften der genannten 
Schriften erjchienen in deutſcher Überfegung: Entweder Oder von Michelfen und Glenf, 
Leipzig 1885; Furcht und Zittern von Ketels, Erl. 1882, Philoſophiſche Biffen und ber 

5 Begriff Angft von C. Schrempf, Lpz. 1890. Stadien auf dem Lebenstwege von Bärthold, 
Lpz. 1886, Zwölf Reden von Bärthold, Halle 1875. 

Der erfte Teil diefer Arbeiten hat die Abficht, mit Hilfe der mäeutifchen Methode 
und in dichterifcher Darftellung einem Zeitalter, das entweder ohne Chriftentum oder in 
Getvohnheitschriftentum lebt, den Ernſt des Chriftentums und des Dafeins einzufchärfen. 

10 Die Subjeltivität und die nnerlichkeit ift die Wahrheit; es gilt, dem Göttlichen gegen: 
über „der Einzelne“ zu werden, und als der Einzelne in Innerlichkeit und voller perſön— 
licher Wahrheit die Forderungen des Göttlichen zu verwirklichen. „Nur die Wahrheit, die 
erbaut, ift Wahrheit für dich” —, diefes Thema gen durch die ganze pfeudonyme Litteratur 
und durch die Behandlung diefes Themas ift K. ein Weder von eminenter Bedeutung 

15 rain Aber durch den erften Teil diefer Yitteratur nähert fih K. demjenigen, das er 
efonders feiner ftumpfen und von der Hegelichen Scheinverfühnung zwiſchen Glauben und 

Wiſſen erfaßten Zeit einfchärfen will: daß das Chriftentum das Baradoron if. Ein 
ſolches entfteht dadurch, daß ein Begriff innerhalb der Grenzen des Verftandes mit einem 
folchen verbunden wird, der außerhalb diefer Grenzen liegt oder die Grenze bildet. Wie 

20 Goethe, nach der Ausfage feiner Mutter, von jedem „Leid“ den Stoff zu einem neuen 
„Lied“ erhielt, fo erhielt K. von feinen Erlebnifjen den Antrieb zu neuen religiöfen Erwägungen 
von einer feltenen Tiefe und der größten Tragweite. Er war davon überzeugt, dab es 
feine Pflicht fei, die Verbindung mit feiner Verlobten aufzulöfen, obgleich ein folcher Bruch 
das ethifche Bewußtſein feiner Zeitgenofjen herausforderte und feinen eigenen Stolz auf 

25 feine Treue vernichtete. Aber diefer Bruch gab ihm den Stoß (in „Furdt und Zittern“), 
darüber nachzufinnen, inwieweit es „eine teleologifche Suspenfion” des Ethifchen gebe und 
im „Begriff Angſt“ fich in die Phänomenologie der Sünde zu vertiefen. Bei der Ent: 
twidelung des Glaubens an das Paradoron und der Subjektivität als der Wahrheit greift 
er fowohl Grundtvigs ftarfe Hervorhebung der fides quae und der Bedeutung der Kirche 

30 lichkeit, wie Hegels philoſophiſche Auflöfung der chriftlidhen Lehre in Spekulation an. Er 
will als ein chriftliher Sofrates die „Chriftenheit” (ehren, was Chriftentum fei; dabei ift 
er im Namen der Subjeftivität ein entichtedener Feind des „Syſtems“. Alles wird zur 
Lüge, jobald es fih zum Syſtem geftaltet. 

Als diefer Abſchnitt feiner Thätigkeit als Verfaſſer abgejchloffen war, fühlte er fich 
85 gewiſſermaßen wie einer, der feine Miffton erfüllt hat, und dachte daran, fih um eine 

Pfarrſtelle zu bewerben, am liebiten an einem Orte, wo er in Einfamfeit, fern von dem 
Lärm des —8* als „der Einzelne“ würde leben können. Da aber ereignete ſich die 
weite große Begebenheit in feinem Leben, groß nur für ihn allein und nur groß, weil 
Feine Empfindlichkeit und Nerbofität fie über alle annehmbaren Dimenfionen hinaus ver- 

0 größerte. Das von dem jüdifchen Dichter M. Goldichmidt herausgegebene Wisblatt „Der 
Corſar“ machte auch 8.3 Perfon und Berfafjerthätigfeit zum Gegenftand verjchiedener An— 
griffe. Er wurde dargeftellt als ein Sofrates der Straße, mit dünnen Beinen und Hojen 
von ungleicher Yänge, und es regnete im „Corſaren“ mit mehr oder weniger gejchmadlojen 
Andeutungen auf die pfeudonyme Litteratur und die förperlichen Gebrechen des pſeudo— 

a45 nymen Verfaſſers. Dieſe litterariiche Verfolgung ließ eine neue Quelle in feiner Seele 
bervorfprudeln. Wie fein Auge vorher feſt auf das Paradoxon — geweſen war, 
wurde jetzt eine Zeitlang das Martyrium der Mittelpunkt in allem. „Was bedeutet 
doch ſelbſt das, bei gelindem Feuer verbrannt zu werden, oder gerädert oder wie in warmen 
Ländern, in Honig eingeſchmiert, Inſekten vorgeworfen zu werden — was bedeutet doch 

50 dieſes im Vergleich mit der Grauſamkeit: zu Tode verlacht zu werden?“ Sein Erlebnis 
mit dem „Corjaren” führte ihn dazu, über die Bedeutung des Leidens für den Chriſten 
nachzugrübeln; wie der Inhalt der chriftlichen Dogmatik ihm „das Paradoxon“ geworden 
war, jo wurde ihm der inhalt der chriftlichen Ethif „das Martyrium”, das Leiden, die 
Nachfolge Chrifti auf dem Wege des Verſchmäht-, Verfpottet: ja Verſpeitwerdens. Hier: 

55 durch wurde der beftimmt chriftlihe Ton in feinen Büchern jtärker; die „erbaulichen“ 
Reden wurden allmählich zu „chriftlihen” Reden, zu Predigten über das Evangelium der 
Leiden. „Erbaulide Reben in verjchiedenem Geiſte“ (1847), „Die Werke der Liebe“ 
(1848, deutiche Über. von A. Dorner 1890), „Chriftliche Reden” („Ausgewählte chriftl. 
Neben“, deutijh von J. v. Reinde 1901), „Die Krankheit zum Tode“ (1848), „Ein— 

so Übung im Chrijtentum von Anti-Glimacus“ (1850, gejchrieben 1848, deutſch von Bärthold, 
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2. Aufl. Halle 1894), „Won meiner Berfaffertbätigfeit” und „Zur Gelbjtprüfung, den 
Zeitgenofjen empfohlen” (1851, deutſch v. C. Hanjen, 4. Aufl. Yeipzig 1895), das find 
die Titel der michtigften feiner Schriften aus diefer Periode. Er war in diefem Zeitraum 
ein Streiter für das deal und der abjoluten Neblichkeit, der alles Gewäſch und alle 
Erbärmlichkeit angriff. 5 

Wenn K. mit diefer Auffaffung der Nachfolge Chrifti als eines Yebens in Yeiden und 
ein Martyrium auf feine chriftlichen Zeitgenoſſen blidte, jo nahm er großes Argernis. 
Seit feiner Kindheit und feiner Jugend batte er mit Ehrfurcht zu dem ehrwürdigen Biſchof 
von Seeland, J. P. Mynſter (ſ. d. A.) hinaufgeblidt ; derjelbe war „feines Vaters Paſtor“. 
Aber war Münfters Verkündigung Chriftentum, wenn fie mit der Elle des Ideals gemefjen 10 
wurde, oder war fie nicht eher eine äftbetifche Entftellung des Paradoxons und des Evan: 
eliums der Leiden? Und war Mynſters Leben ein Leben in Leiden, ein Martyrium ’? 
. hoffte eine Zeit lang, daß Mynſter jo „redlich” fein werde, einzugeftehen, daß ſowohl 

das chriftliche Ideal in der zweiten Abteilung der Schriften 8.8 richtig gezeichnet fei, wie 
au, daß Miünfter ſelbſt, der Biihof von Seeland und Primas der däniſchen Kirche, ı5 
nicht nad dem deal lebe. Doch Mynſter ſchwieg, und da K. die Ruhe des Greifes nicht 
ftören wollte, ſchwieg er auch, bis eine Predigt von Martenjen nad) dem Tode Mynſters 
(im Febr. 1854) feiner litterarifchen Produktion den legten Stoß gab und die dritte und 
legte Phaſe in feiner Verfafjerthätigkeit bervorrief: den Angriff auf das firdlide 
Chriftentum, auf die. „Chriftenbeit“, die in gewiflen Beziehungen an die Krife in dem 20 
Leben LZamennais’ erinnert. Während aber Yamennais für die Sache des Volkes und der 
freiheit das lebhaftefte Intereſſe hatte, zeigt auch diefer letzte Teil von Kierkegaards 
Schriften, daß er die Zeit der Februarrevolution ohne die geringfte Sympathie oder Ver: 
ftändnis für die gleichzeitigen politifchen und fozialen Bewegungen durchlebte. Während 
eines Aufenthalts in Berlin hörte er den Nuf: „Auch die Klempner müſſen ſich aſſo— 25 
ciieren!“; doch diejes erregte nur feine Ironie. Er ahnte nicht, was hinter einem folchen 
Rufe lag; als Anwalt „des Einzelnen” hatte er für die Menge und den ertwachenden 
Afjociationstrieb nichts übrig. 

Martenjens Predigt war es, welche die Schleufen der letzten Litterarifchen Produktion 
K.3 öffnete. Einige Tage nad) dem Tode Mynſters hielt der damalige Profeflor Mar: so 
tenfen in der Schloßfirche von der Kanzel, auf der Mynſter jo oft geftanden, eine Rede 
über Hbr 13, 7—8, in welcher er den verftorbenen Biſchof ald „einen von ben rechten 
Wahrbeitszeugen” ſchilderte. Dieſes erregte K.S tiefftes Argernis; er jchrieb einen Proteft 
nieder, lieh ihn aber 9 Monate lang in feiner Schieblade liegen. Erſt eine Weile, nad): 
dem Martenjen (j. d. A), nach langem Widerftand von jeiten des Königs Frederik VII, 35 
m Nachfolger Mynſters als Biſchof von Seeland ernannt worden war, erjchien K.s 
—* in der Zeitung „Faedrelandet“(das Vaterland) vom 18. Dezember 1854 als ein 
Artikel mit der Überfchrift: „War Biſchof Mynſter ein Wabhrbeitszeuge, einer von den 
rechten Wahrheitszeugen — ift diefes Wahrheit?” Martenjen wies K. zurüd, indem er 
ihn als einen Therfites bezeichnete, der auf dem Grabe des Helden tanzt, und ibn bes 40 
jchuldigte, daß er MWahrbeitszeugen und Blutzeugen gleichiege. Aber dadurch wurde K. 
noch mehr gereizt; der eine Artikel nah dem andern erichien jegt im „Vaterland“, in 
Flugſchriften und in feiner Zeitichrift „Oieblikket“ (der Augenblid) (S. K., Angriff auf 
die Ehriftenheit, überj. von A. Dorner und Chr. Schrempf, Stuttg. 1896). In allen 
diefen feinen Ausführungen ſchwang K., mit der Kraft und im Tonfall eines Propheten 5 
in Jsrael, die Geißel über „die Chriftenheit” und „das offizielle Chriftentum“, griff ihre 
Gottesdienite, ihre heiligen Handlungen und ihre Mitglieder an. Die Chriftenheit hat 
nach feiner Meinung das Chriftentum abgeſchafft. Der gewaltigen geiftigen Spannung, 
in welche ihn dieſer Kampf verſetzte, jollte fein fchwacher Körper erliegen. Am 2. Oktober 
1855 ließ er fih in ein Kopenhagener Hofpital aufnehmen und ftarb bier am 11. No: w 
vember, janft und till, mit einem feſten Glauben an Gottes Gnade in Chrifto und in 
der Hoffnung, daß fein Tod feine Beitrebungen fördern werde. „Die Bombe plaßt, dann 
zündet es,” ſagte er auf feinem Sterbebett. Und er befam Necht. Diefer „Wahrheitszeugen- 
Streit” verurjachte in der dänifchen Kirche eine gewaltige Bewegung, die noch nicht ganz 
geſtillt iſt. —— zu den kirchengeſchichtlichen Perſönlichkeiten, die in gewiſſen Zwiſchen- 55 
träumen wiederkehren, um zu jagen, was zu jagen not iſt; das hat er aber wie wenige 
lagen fünnen, weil er in gleicher Weife über die Stärke der Yeidenfchaft und die Tiefe des 
Gefühls, über die Klarheit des Gedankens und die Anmut der Sprache gebot. 

Man bat gefragt: Was wäre aus K. geworden, wenn nicht der Tod gerade in dem 
Augenblid gelommen wäre, wo fowohl feine Förperlichen Kräfte wie fein Vermögen ver: 60 
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jehet waren, und letzteres fo gründlich, daß er nur 250 Thlr. für fein Begräbnis binter- 
ieß. Einige haben gemeint, er würde, wenn er von feinem Krankenlager fih erhoben 
hätte, nach dem „Amerika des freien Gedankens“, wie man es genannt hat, gegangen 
fein, alle Ketten des pofitiven Chriftentums wegwerfend und die Fahne des freien Ge— 

5 danfens erhebend. Hatte er doch zuleßt ſchon gefagt, daß das Chriftentum des neuen 
Teftaments nicht nur nicht exiftiere, fondern im Grunde nie eriftiert habe. Die lebens 
feindliche Asfefe, deren Anwalt er geivorden war, würde fih ihm, fo hat man gemeint, 
Ichlieglich als etwas Unnatürliches und Ungefundes dargeftellt haben; dann hätte er Nitter 
des freien Gedanfens werben fünnen. Andere wiederum haben gemeint, daß „die Kloſter— 

10 bewegung” in feinem Leben ihn der römifchen Kirche zugeführt haben würde; ein begabter 
Schüler von ihm, der auch als äſthetiſcher Schriftfteller befannte bänifche Propſt Kofoed: 
Hanfen, endete in Rom. Neben tiefer Bervunderung für die „Innerlichkeit“, die Luther 
ins Kloſter trieb, wird man nämlich bei K. eine Neihe von Ausiprüchen finden, die harte 
Urteile über den „weltlichen“ Luther und die Reformation enthalten. 

15 Es wird jedoch unnüg fein, fi) in Grübeleien darüber zu verlieren, was K. ges 
worden wäre, wenn ihm ein längeres Leben bejchieden gewejen; ob er fich dann nad) dem 
Geſetz des Rückſchlags oder der Konſequenz entwidelt haben würde. Er war, jo lange er 
lebte, und ift nach feinem Tode gewejen ein „Engel der Anklage”. Als ein folder hat 
er getoirkt, für einige ald ein Weder zu lebendigem Chriftentum, für andere als ein Be- 

20 weis für die Nutlofigkeit des pofitiven Chriftentums. Und als ein folder wird er fort— 
fahren zu wirken. & wird daftehen als ein chriftlicher Sofrates, einfchärfend, daß es ſich 
auf dem religiöſen Gebiet um Innerlichkeit, perſönliche Wahrheit und unbeſtechliche Redlich— 
feit handelt. Er war ein Genie, und ein ſolches fommt, wie er jelbjt jagte, zur Welt, 
„um gewiſſe Grundfragen des Dafeins zu revidieren“. . Rieljen. 

26 Kijun ſ. Rephan. 

Kilian, d. Hl., 7. Jahrh. — Rettberg. KG Deutſchlands II, 1848, S. 303; Haud, 
KG Deutihlands I, S. 370f.; Emmerich, D. bl. Kilian, Würzburg 1896. 

In einem Würzburger Nekrologium des 8. Jahrhunderts findet fich zum 8. Juli der 
Eintrag: Eodem die s. Chilianus Episcopus in castro Uuirziburgo cum soeiis 

» suis Totmanno presbytero et Colomanno diacono sub Gozberto duce martyri- 
zatus, J. ©. v. Edbart, Comment. de reb. France. orient. I ©. 831, vgl. Dümmler, 
FdG VI, ©. 116; Piper, Karls d. Gr. Kalendarium und Ojftertafel 1856, ©. 26. Eine 
etwas eingehendere Nachricht giebt Hraban in feinem Martyrologium: VIII Id. Iul. in 
pago Austriae et castro nomine Wirziburg iuxta Moin fluvium sanctorum 

ss natale Chiliani martyris et duorum sociorum eius, qui ab Hibernia Scottorum 
insula venientes nomen Christi in praedietis loeis praedicaverunt; ibique ob 
veritatis confessionem a quodam iudice iniquo nomine Gozberto trucidati 
sunt, MSL Bd 110 ©. 1159. 

Diefe Nachrichten haben an und für fich nichts Unmwahrfcheinliches; nur muß man 
40 ſich gegenwärtig halten, daß jeder gewaltſam getötete Klerifer im beginnenden Mittelalter 

als Märtyrer des chriftlichen Glaubens betrachtet wurde, daß alſo die Worte ob veritatis 
confessionem nicht al3 zu der reinen Überlieferung gehörig betrachtet werden können. 
Wie man fih im 9. Jahrhundert das Belenntnis der Wahrheit dachte, zeigt die 
Angabe des St. Galler Martyrologiums: A duce locorum eorundem nomine Coz- 

4 perto, pro eo quod eum a coniugio uxoris fratris sui disiungere niteretur 
factione eiusdem incestuosissimae Geilae cum sociis eodem zelo ferventibus est 
interremptus, Canis. leet. antiq. II, 3 ©. 150. Der befannte Widerwille der Deutichen 
gegen die Forderungen des kanoniſchen Eherechts erflärt den Tod des Wahrheitszeugen. 
Es ift einleuchtend, daß diefe Erklärung aus der Borftellung der Verhältniffe des 9., nicht 

60 de8 ausgehenden 7. oder beginnenden 8. Jahrhunderts jtammt. Sie ift hiſtoriſch alfo 
wertlos. Ebenſo wertlos ift die weitere Ausführung der Geſchichte Kilians in den beiden 
Baffionen, von denen die ältere vielleicht dem 9., die jüngere dem 11. oder 12. Jahr: 
hundert angehört. Hier ift das Mefentliche, daß der keltiſche Wanderbiſchof nach dem 
durch Bonifatius gegebenen Schema des Miſſionsbiſchofs in Deutichland geſchildert wird. 

55 Die beiden PBaffionen bei Emmerih &.3—25. 
Als glaubtwürdiger Kern der Überlieferung bleibt aljo nur die Thatſache, daß ein 

feltifcher Bischof namens Kilian mit etlichen Genofjen zu Würzburg einen blutigen Tod 
fand. Die Zeit läßt fich nicht genau fejtitellen, da der dux oder iudex Gozbert ſich 
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nicht verifizieren läßt: ift der Name richtig, dann kann man nicht an einen der Nach: 
folger Nabulfs denken, fondern nur an einen der oftfränfifchen Großen. Immerhin zeigt 
die Erwähnung eines dux, daß unfere dem 9. Jahrhundert angehörigen Gewährsmänner 
die Vorgänge in die Zeit nach Dagobert verlegten. Damals aber war das Yand am 
mittleren Main keineswegs mehr ein heibnifches Land: die feit der Überwindung der 6 
Thüringer im Jahre 531 eingewanderten Franken, waren großenteils bereits Chriften 
als fie einzogen, beſonders befannten ſich die Herzoge, Radulf und feine Nachfolger, zum 
chriſtlichen Glauben (j. KG I, 2. Aufl. S. 369 ff). Danach muß fich die Vorftellung 
über Kilians Thätigkeit bemeflen: fie war nicht reine Miffionsarbeit. 

Über den Namen Kilian hat Herr Profefjor Dr. Zimmer in Greifswald die Güte, 
mir folgendes mitzuteilen: Das Ch der älteften Schreibung ift regulärer germanifcher 
Lautgebung zuzuſchreiben, da der Heilige vor dem Eintreten der oberdeutjchen Yautverjchies 
bung in Franfen wirkte, alfo fein Name, fo weit er volfstümlih war, zu Chilian für 
Kilian werden mußte. Die iriihen Namen auf an, iane, ene find alle Kojenamen 
Rufnamen, Kurzformen wie deutſch Götz, Kunz u. dgl.) und liegen Eman, Ernene, 15 
Emian ꝛc. nebeneinander ; ebenjo beit der Armagher Abtbifchof, an den Johann V. 
a. 640 jchrieb, Tomian und Tomene. Altiriſch cell (Gen. ceille, Dat. Acc. eill, e 
immer wie k gefprochen) ift: 1. Zelle des Anachoreten, 2. Klofter, 3. Kirche, teil fich 
in ältefter Zeit häufig oder gewöhnlich an die cella eines miflionierenden Mönchs eine 
Kloftergründung und Kirche anſchloß. Ganz gewöhnliche irifche Klerikernamen im 7. bis 20 
8. Jahrhundert find nad Ausweis der irischen Annalen Gellan und Gillene (648. 713. 
720. 721. 725 u. ö.), aud) in den Lorſcher Annalen a. 706 ein Gellan. Ihre Bedeutung 
wird urfprünglich Zellenbewohner d. h. Anachoret oder Mönch getveien fein. Wie Tomian 
und Tomene nur Formen desfelben Namens find, jo fönnen wir forreft neben dem 
a. 648 u. ö. belegten Gillene eine Form Gillian, mit Il, erwarten. Hieße aljo der irifche 26 
Glaubensbote bei den Franken Killian, fo wäre alles Kar. In irifcher Yautgebung kann 
ll fich nicht vereinfachen in dem Namen. Man müßte aljo, um Kilian — Killian zu 
deuten, annehmen, daß fränkifchem Ohr das mouillierte Doppel-? (Kilian, Killjan) mie 
einfaches mouilliertes X geflungen babe, was bei fremden Namen wohl nicht unmöglich 
ift. Hierzu fommt, daß wenn man von urfprünglid einfachem % ausgeht, weder eine 30 
seen: möglich ift, noch ähnliche Namen vorliegen. Steht Kilian für Killian, dann 
ift der Name dem Sinne nad identifch und gleichen Urfprungs mit Gellan und Gillene. 

Bekannt wurde Kilians Name feit der Erhebung feiner Neliquien dur den eriten 
Würzburger Bifchof Burkhard ; davon erzählen das St. Galler Martyrologium, die Paf- 
fionen und die Biographie Burchards. Hanf, 86 

- 0 

Kimchi, genauer Dimdi "7, Name einer aus Spanien ftammenden, im 12. u. 
13. Jahrhundert in der Provence blühenden jüdifchen Gelebrtenfamilie (Joſeph K. und 
feine Söhne Moſes und David). — ©. B. de Roſſi, Hiftoriiches Wörterbuch der jüdischen 
Schriftjteller, Bauen 1839, 164— 171; || Abr. Geiger, Abhandlungen in hebräiſcher Epradıe, 
Berlin 1877, 1—47 (vorher in der bebr. Beitichrift Ozar Nechmad I. II); || P. F. Frankl, 40 
Kimdi, in: Erſch u. Gruber, Sektion II, Bd 36 (1884), 54— 57; W. Bader, in: Winter u. 
Wünſche, Die jüdifche Litteratur feit Abſchluß des Kanons II (Trier 1894), 191—205. 306 bis 
314, Litteraturnachweiſe 23375., 337. 

I. Joſeph 8.: 3. Ehr. Wolf, Bibliotheca Hebraea I u. III, Nr. 697; || M. Steinfchneider 
Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana Nr. 5942; || Em. Blütb, Joſ. Q. 45 
und feine Grammatik, Magazin für die Wifj. des Judentums 1891, 1— 26. 119—132, 197 — 
208. 269-286 ; 1892, 89—109. 205— 226; || ®W. Bacher, Joseph Kimchi et Abulwalid ibn 
Ganah, in: Revue des &tudes juives VI (1883), 208—221; || 9. 3. Wathews, Sepher ha- 
galuj von R. Joſeph Kimi. Nach der einzigen Handſchrift in der Vaticaniſchen Bibliothek, 
Berlin 1887 (180 S.); || ®. Bader, Sepher Sikkaron Grammatit der hebr. Sprache von 50 
NR. Joſeph Kimdi. Zum erjten Male herausgegeben, Berlin 1888 (766. Ein Anhang von 
16 Seiten giebt Anmerkungen von Jak Neifmann zum Sepber ha-galui). || Der Kommentar 
zu den Proverbien ift unter dem jaljchen Titel pr “zo nah einer ſchlechten Handſchrift 
ediert, Breslau 1868 (40 S.; ſ. M. Steinichneider, Die hebr. Handſchriften in München, 
Nr. 242). || Der Kommentar zu Hiob ift mangelhaft herausgegeben von J. Schwarg WEN mıpn 56 
II (Berlin 1868), ©. 149—166; vgl. Steinjchneider Nr. 260. Auch die einzige Veröffentlihun 
der polemifchen Schrift Sepher ha-b’rith in Milchemeth choba, Sonftantinopel 1710, if 
ungenau und unvollitändig. 

II. Moſes Kimdi: Wolf. B.H. Tu. III, Nr. 1645; Steinfchneider, Catal. Bodl. Nr. 6498.) 
Die Grammatif MITT SU Tora ift zuerjt 1508 in Pejaro erfchienen, dann bis 1785 60 
noch wenigſtens 16 mal, 3.8. Leiden 1631 mit Anmerkungen von E. L'Empereur (vgl, 
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M. Steinfhneider, Bibliograph. Handbuh ... für hebr. Spradtunde ©. 74f.). || Ueber einen 
älteren, fürzeren Text diefer Gr. f. W. Bader, Revue des &tudes juives XXI (1890), 281 bis 
285. || Sein Kommentar zu den Prov. und der zu Esra-Neh ijt in den rabbinifchen Bibeln 
unter dem Namen des Abraham ibn Era gedrudt, erjterer jogar noch verfürzt (Handſchriften 

5 } B. in Parma de Roſſi 694, Orford Bodl. Uri 157, Münden 223, Rom Ungelica). Die 
uslegung ded Buches Hiob hat I. Schwark win mıpn IL, 71ff. veröffentlicht. 

III. David Kimdi: Wolf, B. H. Iu. II, Nr. 495; Steinſchneider, Cat, Bodl. Wr. 4821. 
Jacob Tauber, Standpuntt und LXeiftung de R. David Kimchi ald Grammatiker, Breslau 
1867 (46 ©.);|]&. M. Sciller-Szinefiy in Encyelopaedia Britannica, 3. Aufl. XIV, ©. 777. 

10 Schriften: a) So, ein großes, grammatifcheleritaliiches Wert, *7* erſter Teil, die 
Grammatik Chäleq ha-digdAq, gewöhnlich ſchlechthin Mikhlol genannt wird. Die Gr. erſchien 
zuerjt 1525 in Stalien [ein Ex. diefer den Bibliograpben nicht bekannten Ausgabe beit, wie 
S. M. Sciller-Szinefiy mir mitteilte, Ehr. D. Ginsburg in London]; dann Konjtantinopel 
1532— 34 Fol. und 80; feitdem mit den Anmerkungen des Elias Levita: Venedig 1544, 8°; 

15 1545 Fol. u. 8°; Fürth 1793 mit Erläuterungen von Mofes Hekhim [ov-r7 — ig ?, 
nad den Blattzahlen dieſer Ausgabe wird meiſt zitiert]; Lyck 1862 (unzuverläffiger Text; 
aufer Hekhims Kommentar einige unbedeutende Noten bed Herausgeber J. Rittenberg). 
Agathius Guidacerius, Liber Michlol Grammatices Linguae Sanctae R. Dauid Kimchi, 
Paris 1540, giebt den erjten Abſchnitt der Gr. (Blatt 1— 28) in votalifiertem Grundtert mit 

20 latein. Ueberjegung. — Der zweite Teil, das Wörterbuch, Sepher ha-schoraschim, tft im 
15. Jahrhundert dreimal, im 16. ſechsmal gedrudt (die beiden letztenmale mit den Anmers 
fungen des Elias Levita). Die letzte und zugleich die bejte Ausgabe ift die von J. H. R. 
Biefenthal und F. Lebreht mit (latein.) Anmerkungen und einer dankenswerten Einleitung 
verjebene: Rabbi Davidis Kimchi radicum liber, Berlin 1847 501. — Das Büdlein eo ur 

25 (Bi 45, 2) Lyd 1864, Handelt über Screibung der Thorarollen, Mafjora, Accente. — | 
b) Kommentare. 1. Zur Genefis: mron=a "e0. . . main br pa wen, herausgegeben 
von A. Ginzburg, Preiburg 1842. |]2. Zu den prophetiſch-hiſtoriſchen Schriften: Guabalarara 
1482 Fol. und jonft; zu dem eigentlihen Propheten: Soncino 1485 Fol. und fonft; beide 
Kommentare aud in den meijten rabbinifhen Bibeln: 1516f. 1547f. 1568. 1618f. Die 

30 jpäteren Drude (ſchon Nabb. Bib.. 1516f.) find durd Weglaffung der antichriftlihen Stellen 
und andre Streihungen mehr oder weniger verftümmelt, vgl. a Kerem Chemed V, 
28. Neue, kritifche Ausgaben (viele Handichriften z. B. in der Bodlejana und in Parma) 
aller exegetifhen Arbeiten Kimchis find wünjchenswert. |]3. Pialmen: (Bologna) 1477, Neapel 
1487 (in einer Ausgabe der Hagiographen), u. oft; M. S. Schiller-Szineffy, The First Book 

3 of the Psalms ... with the Longer Commentary of R. David Qimchi critically edited 
from nineteen manuscripts, Cambridge 1883. || 4. Ehronit: Nabbin. Bibel 1547f. 1568. 
1618. || 5. Hapbtaren (die an den Sabbatben aus den prophetifhen Schriften verlejenen 
Stüde): 1505 u. ö. 6. Ruth: mit lat. Ueberjegung und Bibeltert, rg ge von 
J. Mercier, Paris 1563. Ueber die Abfajjung eines Kommentars zum Hiob vgl. Abr. Geiger, 

40 Jüd. Zeitjchrift VII, 145, und dagegen Frankl, Monatsjchrift ir Geſchichte u. Will. des 
Judenth. 1885, 144. Wegen noch andrer Kommentare vgl. de Rofji, Wörtb. 167. — | 
c) Polemik gegen das Chriſtenthum. 1. T’schuböth la Nog'rim, Auszüge aus feinem Pſalmen- 
fommentar, gedrudt am Schlufje der Ausgabe der Palmen mit 8.3 Kommentar, Jöny 1542 
(f. Catal. Bodl. Nr. 91), und am Ende von Lipmann's yımz> "e0 Altorf 1644 u. j. | 

45 2. Wikküach, >, in Milchemeth Choba, Konftantinopel 1710. — || d) Polemik gegen die 
Antimaimuniften. Bgl. Grätz, Gejchichte der Juden, 2. Aufl., Bd VII;. Tauber ©. 23—25 ; 
N. Brüll, Die Polemik für und gegen Maimuni im 13. Jahrh., in: Jahrbücher f. Jüd. Geſch. 
u. Lit. IV (1879), 14—31. 

IV. Ueber andre Glieder diefer Familie ſ. P. F. Franfl, Monatsihrift für Gejch. und 
bo Wiſſ. des Judenthums 1884, 552--561; A. Berliner, dafelbjt 1885, 382. 

V. Die traditionelle Ausfprache des Namens ift Dimdi. Im paläft. Thalmub lautet 
der Name einer Frau, deren fieben Söhne ala Hobepriefter fungiert haben, mehrfah MT7 
(Megilla I, Bl. 72* 38 ff., ed. Krakau; Horajotb III, BL. 47% 3. 15ff.). I. Deren- 
bourg, Ad. Neubauer, B. de Lagarde halten die Ausſprache Qamchi für richtiger: fo 

55 vofalifteren nämlich einige Handichriften der Grammatif Davids in der Parifer National: 
bibliothef (Journal Asiatique, 5. Serie, Bd 20 [1867], S. 267) und ein im SHerbft 
1347 vollendeter Madrider oder feines Kommentars zu den Propheten (Hebr. Biblio: 
aphie 1871, 133). Ferner wird David von feinem Gegner Joſeph ben Todros ha— 

Zebi "ENT 777 Meizenmann) genannt mit dem beifenden Zufag NETT VOR) NET TER 
eo (1 Kö 15, 30), und Meir basLevi Abulafia fagte MIT ar mon mmn „anftatt des Weizens 
ars Dornen auf” (Hi 31, 40), vgl. N. Brit, Jahrbücher IV, ©. 31 Anm. ; dieſe 
eußerungen ſcheinen aber eine Ausfprache voraugzufegen, welche der Ableitung des Namens 

vom arabifchen qamch (Weizen, Getreide) günftig iſt, alfo die Ausfprache Qamchi. Für 
Kimdi z.B. Schiller-Szineſſy. B. Felſenthal, in: Geo. M. Kohut, Semitie Studies, 

65 Berlin 1897, 127—133, meint, vielleicht ſei zwar in Spanien, dem Heimatlande der 
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Familie K., urfprünglich Kamchi gefprochen worden, aber die Ausiprache Kimchi ſei auch 
in diefem Falle ficher alt und dann vermutlich in der Provence entftanden. || Der proven- 
caliiche Beiname der Familie war Mestre Petit, vgl. Zunz, zur Geſchichte und Litteratur 
I (Berlin 1845), 466; Abr. Geiger, Abhandlungen in hebr. Sprade I, 1 (= Dar 
Nechmad I, 97). 6 

VI. Joſeph ben Iſaak K., etwa 1100 bis etwa 1175, ift aus Spanien nad 
Narbonne gewandert. Er hat das von Jehuda ben Chajjug und Abul:Walid auf den 
Gebieten der Lehre von den ſchwachen Verben und der MWorterflärung Erarbeitete ſolchen 
Glaubensgenofjen, die des Arabifchen unkundig waren, zugänglich gemacht; auch Abr. ibn 
Esra, defien Zachoth MTE er nennt, bat Einfluß auf ihn geübt. Seine Grammatik 10 
Sepher Zikkaron, (grammatifches) „Merkbuh” (Titel nad Mal 3,16), giebt zuerft 
die nach ihm bis in die neuefte Zeit faft allgemein angenommene Einteilung der hebräiſchen 
Vofale in fünf lange und fünf kurze, während die älteren Grammatifer nach der Qualität 
der Vokale fieben „Könige” angenommen hatten (vgl. W. Bacher, Abraham ibn Esra als 
Grammatifer, Straßburg i. €. 1882, 61 ff.). Beim Verbum zählt er 8 Stammformen, die 15 
er folgendermaßen orbnet: Kal, Pi., Hipffil; Ni, Hitbpa.; Pu., Hophfal; Pörel (vier: 
buchitabige Form). Das „Buch der Kundgebung“ ">37 "ES (Titel nad Jer 32,14) ift 
weder eine Erläuterung der eigentlichen Propheten (Abr. Geiger u. a.) noch ein gegen 
das Ghriftentum gerichtetes Buch (de Noffi u. a.), fondern eine Kritik des Wörterbuches 
von Menachem ben Saruf und feiner Verteidigung (gegen Dunaſch ibn Yabrat) durch 20 
Jakob ben Meir (Rabbenu Tham). Seine Kommentare zu Provv. und Hiob find oben er: 
wähnt; der zum Hohenliede befindet fich in Oxford Bodl. Uri 150. Erzerpte aus der 
Auslegung des Pentateuchs enthält Coder de Roffi 166 (vgl. Berliner, Mg für jüd. Geſch. 
u. Litt. 1874,21); NRandgloffen in God. de Roffi 1070 geben Erläuterungen zu den 
eigentlichen Propheten. Ein Kommentar zur ganzen Bibel hat laut dem Katalog Collectio 35 
Davidis ©. 525 zur Oppenbheimerfchen Fibtkothet gehört; auch anderweitig fteht feit, daß 
J. ein fleißiger Erflärer des AT. geweſen it. — Die Zahl der ihm zuzuerkennenden 
liturgifchen Dichtungen beträgt nad Zunz fechs (j. Litteraturgefchichte der ſynagogalen 
Moefte, Berlin 1865, 460, und Nachtrag, Serlin 1867). — Aus dem Arabiſchen bat J. 
überjegt Mibchar peninim des Salomo ibn Gabirol (vgl. H. Edelmann, Derekh Tobim, s0 
London 1852) und einem großen Teil der „Herzenspflichten” des Bachja ibn Pakuda (f. 
Thorath choboth ha-lebaboth, Leipzig 1846). — Mehr ein apologetiiches als ein pole- 
mifches Werk ift MT "20 (Er 24, 7) geweſen, eine Unterredung zwiſchen einem gläu= 
bigen Juden, N, und einem 75. Leider ift und nur der Anfang erhalten, der Haupt: 
teil und der Schluß fehlen; auch ift der gebrudte Teil durch Zuſätze aus fpäterer Zeit 35 
entjtellt (f. Blüth 1891, 206). 

VII. Mojes K. der ältere Sohn Joſephs, ift ſehr befannt geworden durch feinen 
„Weg der Pfade des Wiſſens“ Mahalakh SchebilE Ha-dafath (die Anfangsbuchitaben 
diejer drei Worte ergeben den Namen des Verfaſſers 7272), einen fnappen, außer Para— 
digmen nur die notwendigſten Darlegungen bietenden, aber gerade deswegen befonders von 40 
Chriften ſehr geſchätzten Abriß der bebräifchen Grammatik: Einleitende Bemerkungen und 
Lautlehre, Nomen, Verbum. Seine Anordnung der Stammformen des Verbums ift von fait 
allen fpäteren Grammatikern beibehalten worden: Kal, Ni., Pi., Bu., Hiph il, Hoph al, (Po el), 

itbpa. Die von David K. (Grammatit BI. 70®, 71® ed. Fürth) citierte grammatiſche 
rift Sepher Thachboſcheth fcheint verloren gegangen zu fein. — Bier liturgifche Dich— 

tungen M.S verzeichnet Zunz, Litteraturgefchichte ©. 462. — Die Zeit feiner Blüte er- 
giebt fich aus folgenden Daten: die Erklärung der Provv. ift 1178 vollendet (Einlei- 
tungsgedicht, |. A. Berliner, Mg für die Wiſſ. des Judentbums 1882, 179 und hebr. 
Abteilung ©. 35F.), die des Buches Hiob im J. 1184 (f. Ma f. jüd. Geſch. und Litt. 
1874, 46). 50 

David K., gemöhnlid Redak 777 genannt, Joſephs jüngerer Sohn, geb. e. 1160 
in Narbonne, gejt. dafelbjt ce. 1235. Den Vater und den Bruder nennt er oh als feine 
Lehrer. Als Grammatifer und Ereget zeichnet fih D. aus durch fleifige Zuſammen— 
ftellung der Thatjachen, nüchternes Urteil und leicht verftändlichen Ausdrud. Wenn man 
J. Olshauſen mit Abulwalid vergleicht, jo wird man David Kimchi mit Gefenius ver: 55 
gleichen können; nur daß D. das Glüd hatte, fpäter ald Abulwalid zu leben, und fo im 
itande war, deſſen Reſultate ausgiebig zu verwerten. So erflärt e8 ſich, daß D., obwohl 
ein Mann von wenig Originalität, ſich bei den Chriften und auch bei den meiften 
Juden hohen Anfehens erfreut hat und noch erfreut. Zwar hat Joſeph Kaspi (ce. 1330) 
in feinem Wörterbuch mehrfach gegen D. polemifiert, und auch Prophiat Duran (Ende oo 

— 
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des 14. Jahrh.) ift ein energifcher Belämpfer D.s geweſen (f. die Nachtveife in TER mu, 
Ausgabe von Frievländer und Kohn, Wien 1865); aber Elifa ben Abraham hat ihn in 
Magön David (Konjtantinopel 1517) eifrig verteidigt, und jchon, als Abraham Safuth 
fein Juchasin fchrieb, war die Anwendung des Wortes Pirge Aboth 3, 17 MP TN EN 
BT ZN an Kimchi fein Geſetzesſtudium“) auf ihn ganz gewöhnlich (17177, Lond. Ausg. 
©. 225a Anf.). Seine Schriften find außerordentlich oft gebrudt, viele feiner Kommentare 
find mit Iateinifcher Überjegung publiziert tworden; dieInstitutiones und der Thesaurus 
des Kantes (Sanctus) Pagninus find weſentlich nur Bearbeitungen der beiden Teile des 
Mikhlol, und auch Reuchlin und Sebaft. Münfter haben D.s Schriften ſehr ſtark benugt. 

10 Das neuefte „Lehrgebäude der hebräiſchen Sprache” (Ed. König, Leipzig 1881 ff.) ift „mit 
fteter Beziehung auf Dimchi” gearbeitet, und noch jegt kann auch der chriftliche Gelehrte 
aus Davids Werken mande Anregung und mand)e jchägbare Notiz entnehmen. Für die 
noch im Argen liegende Kritif der Thargumim bieten die zahlreichen Citate in den Kom— 
mentaren (und auch im Mikhlol) D.s eine wichtige Fundgrube. Aus diefen Gründen 

15 bat der Unterzeichnete fchon vor vielen Jahren eine neue Ausgabe der Grammatik vor: 
zubereiten begonnen. Herm, 2. Strad, 

Stinderglanbe j. Taufe. 

Kindergottesdienft (Sonntagsjchule mit Gruppenfpftem). — Tiesmeyer, 
Die Praxis d. Sonntagsjchule?, Bremen 1877; Rüegg, Der Sonntagsjchullehrer, Hürich 1889 ; 

20 Dalton, Geſchichte, Wejen und Weife der evang. Conntagsfeule, Kafjel 1887; Dalton, Die 
Sonntagsihule, Gotha 1891; Dibelius, Der Kindergottesdienft, Leipzig 1881 ; v. d. Golg, 
Das Bedürfnis befonderer Jugendgottesdienfte, Stuttgart 1888; Reinhard, Bur Geſchichte 
der Sonntagsſchulen und Kindergottesdienſte in Deutſchland, Berlin 1888; Reinhard, Zur 
Geſchichte der Kindergottesdienjte und Sonntagsjhulen in Deutichland (Schäfer, Mon. für 

25 3. M. IX, 1889, 324 ff); Koenig, Beiträge zur 100 jährigen Geſchichte der Sonntagsichule 
(Schäfer, Mon. f. J. M. III, 1883, 161 ff.; IV, 1884, 533ff.); Schäfer, Leitfaden der Inneren 
Miffion?, Hamburg 1893, 68ff.; Schäfer, Weibliche Diakonie? II, Stuttgart 1893, 27.5; 
Schäfer Agende für die Feite u. Feiern der Inneren Wifjion, Berlin 1896, II; Wurjter, Die 
Lehre von der Inneren Miflion, Berlin 1895, 354 ff.; Achelis, Lehrbuch der praft. Theologie?, 

80 Leipzig 1898, IL, 54ff.; 400. — Der Sonntagsjchulfreund von Fleifchmann, Berlin 1869 ff. — 
Der Kindergottesdienjt von Tiesmeyer, Volkmann, Zauled, Bremen 1891 ff. — Verzeichnis 
der Liederbüher und Lehrgänge (Schäfer, Agende für die Feſte und feiern der Inneren 
Miſſion II, 15 ff.). 

Der Kindergottesdienft, welcher als kirchliche Einrichtung in der Gegenwart auch in 
35 Deutjchland immer weiter vordringt, hat feine lebensfräftige  urzel nad fporadifchen und 

unfruchtbaren anderweitigen Anfängen in der von dem Buchdrucker und Redakteur Robert 
Raikes 1780 in Gloucejter (England) errichteten Sonntagsſchule. Mit ihr wurde der 
dortigen verwilderten Jugend für Religion und Lefen ein Erſatz der fehlenden Werktags- 
ſchule durch bezahlte Lehrkräfte beichafft. Bald erfolgte die Umbildung dieſer Einrichtung, 

40 namentlich in Schottland, wo es um die Volksſchulen beſſer ftand, zu einem lediglich 
—— Inſtitut, das mit freiwilligen Lehrkräften wirkte. Gleichzeitig wurde das damals 
aufkommende Bell⸗Lancaſterſche Monitorenſyſtem, das ſich für die Sonntagsſchule beſonders 
eignete, eingeführt. 

In Deutſchland fand die Sonntagsſchule in Hamburg, wo es auch an Schul—⸗ 
# zwang fehlte, zuerſt 1825 Eingang, wenn wir von früheren, nicht zur ey 

treibenden Anfängen abjehen. er Agent der englifchen Kontinentalgejellichaft 3. ©. 
Onden (jpäter Hauptjtüge des Baptismus) gab bier in Verbindung mit dem trefflichen 
Hamburger Paſtor Nautenberg die Anregung. Treviranus in Bremen folgte 1834, Nunge 
in Berlin 1835, u. a. Der ausfchlieglich religiöfe Charakter der Sonntagsſchule trat mit 

so der Beflerung der Werktagsichule in gleichem Schritt Fräftig hervor. Die Hamburger 
Sonntagsichule ift durch J. H. Wicherns Mitarbeit der Mutterboden der Inneren Miſſion 
getvorben. 

Einen kräftigen Impuls gab 1863 der Beſuch des Amerilaners Woodruff, der 
überall werbend auftrat. Sein Dolmeticher, der damalige Bremer Kaufmann W. Brödel- 

55 mann trieb fpäter diefe Arbeit eifrig und gefchidt weiter. Berlin (Prochnow, Wachsmann, 
Dalton, von der Goltz) und Bremen (Tiesmeyer, Zauled) wurden bald die geiftigen Vor: 
orte, namentlich auch in Schaffung einer Sonntagsichullitteratur. In Stuttgart, Elber- 
feld-Barmen, Hamburg, Leipzig war man gleichfalls befonders eifrig an der Arbeit. Es 
entſtanden mancherlei Sonntagsihulbündnife und Konferenzen, der Berliner Verein ges 
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ftaltete fih 1875 zum „Verein für Förderung der Sonntagsſchulſache in Deutjchland” 
aus und fandte mehrfach Reifeagenten, um die Propaganda überallhin zu tragen. Won 
den fiebziger Jahren an begannen fich die Kirchenbehörden dafür zu erwärmen, und es 
trat der Name Kindergottesdienft in immer fteigendem Maß an die Stelle des Namens 
Sonntagsfhule Vielleicht wäre e8 gut, den leßteren Namen für die freien Veranftal: 5 
tungen der Inneren Miffion beizubehalten, dagegen die firchenamtlichen des Paftors mit 
dem eriteren Namen audzuzeichnen. 

Die engliſche Pflanze bat fich in Deutichland ſehr gut afflimatifiert; fie iſt innerlich 
in unſere firchliche Art eingegangen, deshalb bat fie fih auch äußerlich mächtig aus- 
gebreitet. Die neuefte Statiftil von 1899 zäblt rund 1700 Sonntagsfchulen mit Gruppen= 10 
ioftem in Deutfchland. In ihnen werden 400000 Kinder von 18000 Helfern und (meift) 
Helferinnen untertviefen. In allen evangeliichen Kirchen, namentlich denen englifcher 
Zunge, bat die Sonntagsichule Eingang gefunden und bier eine vielfach für das Firchliche 
Yeben noch bedeutſamere Enttwidelung genommen als bei und. Das bleibt wahr, auch 
wenn man die hodhgefpannten und oft recht unficheren Zablen der betr. Statiftifen auf ı5 
ſich beruhen läßt. 

Dieſe erfreuliche tbatjächliche Einbürgerung war auch die befte Widerlegung der 
oft recht ſalzloſen und theoretifierenden Bedenken, mit welchen man fich früber ab» 
müben mußte. Diejelben beriefen fich darauf, daß die Sonntagsſchule ein „importiertes 
Gewächs“ ſei; dem Weib fei das Lehren in der Gemeinde verboten; diefe Yaienarbeit jei 20 
unberechtigt; die Freiwilligen verftünden nicht zu lehren; ſolche Thätigkeit mache hoch: 
mütig; bei gleichzeitigem Unterricht verfchiedener Klafjen in einem Raum ftöre eine die 
andere u.f. w. Alle diefe und ähnliche Einwände fünnen fi vor der Wirklichkeit nicht 
behaupten. Doc; foll jede Kritik die Selbjtkritit der Freunde der Sache anregen und zu 
tbunlichjter Vervolllommnung der Einrichtungen und des Betriebs veranlafien. 25 

Charakteriftifch für die bier empfohlene Art des Kindergottesdienftes ift das Gruppen: 
foftem, d. b. 10-20 finder ſammeln fih um je einen Helfer oder eine Helferin. Die 
Leitung des Ganzen bat ein Paftor oder Laie. Zur beftimmten Sonntagszeit beginnt die 
etwa eine Stunde dauernde Freier. Diefelbe verläuft entweder ganz einfach nur unter Ab: 
wechslung von Lied, Gebet, Gotteswort und Katecheſe oder in reicherer liturgifcher Geftal- so 
tung, letzteres meist wenn eine Kirche als Yolal dient, aber auch vielfah in Sälen der 
Bereinshäufer, Schulen oder Privaträumen. Schon mehrere offizielle Kirchenagenden haben 
dafür liturgifche Formulare aufgeftellt. Man kann die Liturgie entweder analog der Form 
des Hauptgottesdienftes für die Erwachjenen geftalten (jo die ſächſiſche, preußiiche, die 
beiftifche reformierte und unierte Agende und viele Privatliturgien), oder in Form der 5 
Veiper (jo nur Köhler in feiner Privatagende), oder in der Form der Katechismusunter: 
weifung (jo auch die ſchleswig-holſteiniſche und die fondershaufeniche Agende, ſowie 
Privatagenden) oder nad) ganz freigewähltem Schema (jo die heſſiſche lutheriſche, ameri- 
fanifchelutberifche Agende und private Formulare). — In jedem Fall ift das gefangliche 
Element eingehend zu pflegen und zu üben. — Nad der Eingangsliturgie beginnt die 40 
Unterweifung in Gruppen. Sie beſteht in Beiprechung eines Bibelabichnitts, entweder 
nad) dem Gang eines Evangeliums oder andern biblischen Buchs, oder der jonntäglichen 
Predigtterte, oder eigens ausgewählter, etwa vierjähriger Tertreiben. Der Lehrton ſei 
einfach und herzlich; man verfahre ettva in der Weife, wie wenn ein älteres Familienglied 
den Kindern einen Schriftabjchnitt nabe bringt, eine biblifche Gefchichte erzählt. Man be: 46 
mübe jih um gute Frageftellung, treffende Erklärungen, jedod ohne auf didaktische Künfte 
allzu großen Wert zu — Die Hauptſache iſt, daß die Unterweiſung aus Glauben in 
Glauben gehe, daß der Abſchnitt dem Lehrenden wichtig geworden ſei, und daß die ganze 
Behandlungsweiſe den Kindern einen Eindruck von dem heiligen Ernſt der Sache und 
der Liebe des Lehrenden gebe. — Zur rechten Lehrausrüſtung hält der Leiter des Kinder: 50 
gottesdienftes mit feinen Hilfsfräften allwöchentlich eine Worbereitungsftunde, in welcher 
der betr. Abjchnitt befprochen, etwa ein neues Yied eingeübt, eine Frage, welche für das 
Ganze ober Einzelne des Unterrichts, für die Kinder oder die Lehrenden von Wichtigkeit 
ift, behandelt und vor allem der rechte Geift der Gemeinichaft und der Bereitung für 
lirchliches Wirken gepflegt wird. — Nachdem die Gruppenfatecheje 20—25 Minuten ges 55 
währt hat, faßt der Leiter den Hauptinhalt etwa in einer Schlußkatecheſe, einer Gejchichte, 
einer Anfprache zufammen. Mit der Schlußliturgie endet der Gottesdienft. Soll zum 
nädften Sonntag ettwas zu lernen aufgegeben werden? Wenn etivas, dann nur wenig, 
und nicht als Yeiftung, welche mit Strenge eingefordert wird. „Mehr Sonntag als Schule“ 
ſei die Lofung. Stolleften für Zwecke, welche den Kindern faßlich find, erziehen zum so 
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Geben. — Nach Schluß des Gottesdienftes findet etwa entiveder Austeilung eines Kinder: 
blattes, eines Bibliotbefbuches, oder Sparkaffeneinlage ftat. Durch eine Meihnachtöfeier 
(jedoch ohne große Gefchenke) und einen Sommerfjpaziergang bemüht man fi, den 
Kindern eine Freude zu machen. Mit den Familien der Kinder fuchen Helfer oder 

5 Helferinnen in Une zu treten, namentlich in Srankheitsfällen, bei längerem Fehlen, 
irgendwelchen eingreifenderen Ereigniſſen im Leben eines Gliedes ihrer Heinen Schar. 

Als Gefahren und Schwierigfeiten beim Kindergottesdienft ftellen fi dar: hie und 
da eine noch nicht ganz übertwundene englifche oder gar methodiftifche Strömung, welche 
in ſehr minderwertigen Liedern und Melodien, ungefundem Inhalt mandyer der verteilten 

10 Blätter, — — er geiſtlicher Behandlung der Kinder u. ſ. w. ſich äußert. Ferner: 
mangelnder Ernſt in «ale der von feiten des Leiters und der Helfenden übernommenen 
Pflichten, die in allzu häufigem und unbegründetem Fehlen oder unpünktlihem Er— 
icheinen beim, Stindergottesbientt, in mangelhafter Vorbereitung, in untreuer Verwal— 
tung Heiner Amter u. |. w. zu Tage tritt. Der endlich: eine Abhaltung der Sonntags- 

15 * fg ihrem gottesdienftlichen Charakter nicht entfpricht, etwa in Unordnung, lautem 
en u. dgl. 
Die Wertihägung des Kindergottesdienftes in Gruppen hängt ab von der Erfafjung 

feiner thatfächlichen oder doch möglichen Bedeutung für das firchliche Leben der Gegen= 
wart. Von vornherein möchte es ein günftiges Urteil nabe legen, daß die im einzelnen ſich 

20 meiſt jo leicht ug Einrichtung der Sonntagsjhule und ihre im großen jo raſche 
Ausbreitung und Einwurzelung fie jo recht als eine gottgeſchenkte Gabe zur Linderung 
mancher Nöte und zur Löfung mancher Aufgaben unfrer Zeit erjcheinen läßt. Sie ver- 
langt jo wenig äußere Mittel, Feinen großen und ſchwer zu bejchaffenden Apparat; fie 
pflegt den Sinn für Freiheit und Freiwilligkeit und zeigt, wie weit man mit Liebe und 

25 Freundlichkeit fommt; man erreicht damit jehr oft, was man mit Zwang und Geſetz nie 
ertig brächte. Für die Helfer und Helferinnen ift die Vorbereitung und das Lehren 
(docendo diseimus) eine vorzügliche Schule zur Erlangung von Bibelfenntnis, zur geifts 
lichen Vertiefung und beilfamen Übung, auch über geiftliche Dinge ſich auszudrüden, 
Der Leiter (Paftor) bat an den Helfern und Helferinnen einen ihm nah verbundenen 

0 Kreis, in dem geſunde Gemeinschaft gepflegt, und in dem Mitarbeit in aller firchlichen 
Freithätigfeit angebahnt und gelernt werden fann. Alles das den Leitern und Helfern 
zur jteten Erfahrung der Wahrheit: Wer den Ader baut, foll der Frucht am erjten ges 
nießen (2 Ti 2, 6). — An der Sonntagsichule haben wir einen grünenden und blühenden 
Zweig unfres gegenwärtigen Firchlichen Lebens vor uns, der ein Vorbild dafür abgiebt, 

35 auf welche Weife in der Fremde Entſtandenes und Erwachſenes aud für unjre Kirche 
und unfer Volk fruchtbar gemacht werden kann. Man darf das Fremde nicht von vorn— 
herein als Fremdes abweifen, aber freilich auch nicht nach deutſcher Unart gerade deshalb, 
teil es „meit ber iſt“ bewundernd: und begehrenswert finden. Freilich gehören zum Er: 
fennen des wahrhaft Lebenskräftigen geübte Sinne und zur glüdlidhen Umbildung ein 

40 Bewußtſein der gottverliehenen Eigenart. — In gleichem Maß zeigt fich in der Sonntags: 
fchule ein geradezu Haffiiches Muiterbeifpiel für die rechte Art der Verkicchlihung von 
Arbeiten der Inneren Miffion: was ins firchliche Leben wirklich hineinwächſt — wofür 
natürlich die Kirchenbebörde Freiheit laffen mug —, das findet ſchon zur rechten Zeit feine 
legale Anknüpfung und Form; während jynodale und regimentliche Beichlüffe noch nie 

45 kirchliches Leben erzeugt haben. — Jede gut geleitete Sonntagsfchule findet in der Kinder 
welt oft überrafchenden Anklang zur Beihämung für die, welche überall nur Abwendung 
vom Evangelium, fattes oder gar feindliches Wejen dem Worte Gottes gegenüber jeben. 
Man follte, ftatt jauer zu ſehen, lieber fein eignes Verfahren in Darbietung des Worts 
einer ernjten Kritik unterziehen. — Welche Yüde aber der richtig geftaltete und geleitete 

60 Kindergottesdienft in der firchlichen Erziehung der Jugend ausfüllt, fei mit einem Wort 
Höflings ausgedrüdt. Derſelbe jagt (Kompofition der chriftlichen Gemeindegottesbienite 
1 ff.) von den Alten der nitiation: „Sie haben ihre Richtung auf die Katechumenen. 
Ihren faframentlichen Gipfel bildet die Taufe, ihren Abſchlußpunkt da, wo die Kinder: 
taufe jtattfindet, der dieſe notwendig ergänzende Akt der Konfirmation. Daß mir in 

65 unjrer gegenwärtigen kirchlichen Praris für die Katechumenen nur einen Unterricht, aber 
feinen Kultus, feine liturgiichen Handlungen haben, durch welche diefelben zur Taufe 
oder zur Konfirmation allmählich vorbereitend bingeführt werden, ſcheint zu beflagen 
zu fein.“ Das Wort ift 1837 geichrieben. Seitdem iſt durch die Kindergottesdienſte 
die von Höfling beflagte Lücke wenigſtens anfangs: und teilmweife ausgefüllt. 

& Theodor Schäfer. 
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Stinderfommunion. — Jo. Fr. Mayer, Commentarius historico-theol. de eucharistia 
infantibus olim data, Lips. 1673; ®. Zorn, Historia eucharistiae infantium, Berol. 1736 ; 
Bona, rer. liturg. lib. II. ep. XIX; Bingham, Origines s. Antiquit. ecel. 1. XV, cp.4 $7 
(t. VI p. 391sqg.), 1.XV, cp. 7 $4 (l. c. p. 502 q.), 1. XII, cp. 183 (t. IV, p. 349 sq.); 
3. €. & Augufti, Dentwürdigkeiten aus der riftl. Archäologie 8, S. 102. 228 ff.; Weber 5 
und Welte, Kirchenleriton? 7, & 459. 

Daß jämtliche Getaufte an den nichtöffentlichen Gottesdienften der Chriften teil: 
nahmen und das Abendmahl genofien, galt in der alten Kirche als ſelbſtverſtändlich. Die 
Neugetauften wurden fofort nach der Taufe zu der Abendmablsfeier geführt (vgl. Juftin, 
Apol. I, ep. 65). Als die Kindertaufe bräuchlih wurde, galt es als ſelbſtverſtändlich, 
daß aud ihnen das Abendmahl gewährt wurde. Schon Cyprian (de lapsis 9, CSEL 
III, 1 ©. 243) ſpricht von den Kindern, die gleih am Anfang ihres Lebens cibum et 
poeulum domini empfangen haben, und erzählt einen befonderen Fall (l. c. 25 ©. 255), 
bei dem ein Heines Mädchen, das die Mutter zur Kommunion mitbradhte und dem der 
Diakon, obgleich es fich jträubte, den Abendmahlswein einflößte, denjelben wieder aus 15 
brach, weil e8 vorher vom Götzenopfer genofjen hatte. Aus der orientalifchen Kirche ift 
als Zeugnis Const. ap. VIII, c. 12 zu nennen, wo nad) der Entlafjung der Katechu- 
menen, Energumenen x. der Nuf des Diakon eridhallt: ra zardia ooolaußareode, 
al sumr£oes. Eine Anweſenheit der Kinder in diefem Gottesdienit ohne Abendmahlsgenuß 
ift von vornherein ausgeichloffen. Ausdrüdlicdh aber werden e. 13 unter den Empfängern 20 
des Abendmahls ra zardia genannt, die es nad den yjoaı und vor dem müs Aaös 
erhalten. Dies wird aud von Dionyfius Areopag. (eceles. hierarch. e. VII S 11 
MSG 3, ©. 566) bezeugt. PBaulinus von Nola (geit. 431) bezeugt auch die Kinder: 
fommunion (Ep. 32 [al: 12], 5, MSL61, ©.353): „Cruda salutiferis imbuit ora 
eibis“, Ebenſo aud Gennadius von Maffilia (um 492), de ecceles. dogmat. c. 52 
(MSL 58, ©. 993). Vor allem wird auf Grund von Jo 6, 53 die Notwendigkeit der 
Teilnahme am Abendmahl für die Erlangung der ewigen Seligfeit betont. Auguftin, 
der ausdrüdlich das oben genannte Zeugnis Cyprians erwähnt, fragt mit Berufung auf 
die genannte Schriftitelle: „An vero quisquam etiam hoc dicere audebit, quod ad 
parvulos haec sententia non pertineat, possintque sine partieipatione corporis 30 
hujus et sanguinis in se habere vitam ?“ (de peccat. merit. I, e. 20 MSL 44, 
©.124). Vgl. audy Contra duas epist. Pelag.I, e.22 MSL 44, 570. Serm. 174 
(de verb.ap.8, 6 MSL38, ©. 940): „Infantes sunt, sed mensae ejus participes 
fiunt, ut habeant in se vitam.“ Epist. 186 ad Paulin. (al: 106 ad Bonifac.) 
28 MSL 33, ©. 826, ep.217 (al: 107), ep. 5,16, l. ce. ©. 984f. Ebenſo folgert ss 
Innocenz I. aus der Notwendigkeit, Fleifh und Blut des Menſchenſohnes zur Erlangung 
des eivigen Yebens zu geniehen, die Nottvendigkeit der (vorausgebenden) Taufe auch der 
Kinder (epist. 182 [93] inter Aug.ep. MSL 33, ©.785). Die Bemühungen römijcher 
Theologen (3.8. Bona), die Worte von Auguftin und Innocenz dahin umzudeuten, daß 
mit der Berufung auf Jo 6, 53 nur an die unio und incorporatio cum Christo und 40 
nicht an das Abendmahl gedacht fei, und daß die alte Kirche wohl das Abendmahl den 
Kindern gereicht, aber nicht als unbedingt nötig zur Seligfeit derſelben angefeben habe, 
find nur entſtanden, um den Beichluß des Tridentiner Konzils (f. u.) nicht in Widerſpruch 
mit den Auffafjungen diefer beiden Kirchenväter zu jegen (j. Bingham). Das Wort des 
Aulgentius (ep. 12,7, MSL 65, ©. 587), auf das ſich Bona befonders beruft, ſagt nur, 45 
dat Gläubige (nicht bloß Kinder), die nach der Taufe plöglich fterben, bevor fie das 
Abendmahl erhalten haben, deshalb noch nicht der Seligfeit verluftig gehen müſſen. — 
Ebenfo vergeblid ift auch das Bemühen anderer römischer Theologen (3. B. Bofluet, 
Trait& de la Communion sous les deux Espöces, Paris 1682), denen übrigens auch 
Neander, KG 1, ©. 42. 8, ©. 64 zuftimmt, die den Nachweis verfuchen, die alte Kirche so 
babe den Säuglingen nur den Wein, den älteren Kindern nur das Brot gereicht (f. da— 
gegen bei. Zom a.a. O. ©. 1 ff). Die Sitte, den Kindern die getveihten Elemente des Abend- 
mahls zu reichen, befteht nicht nur in den eriten fechs Jahrhunderten, wie Maldonatus 
(comment in Jo. V, 53 p. 316f.) meint. n dem Sacramentarium Gregorianum wird 
bei dem offieium sabbati sancti gejagt: „Non prohibentur lactari ante sacram 55 
coenam, si necesse fuerit“ (MSL 78, ©. 90. 547). Im Ordo Romanus beißt 
8: „De parvulis providendum, ne postquam baptizati fuerint, ullum cibum 
aceipiant, neque laetentur sine summa necessitate, antequam communionem 
sacramento corporis Christi.“ Ebenſo jagt Pſeudo-Alcuin (de offie. 19 de sabb. 
sanct. MSL 101, ©. 1220) von den Kindern: „Sed et hoc providendum est, ut «o 
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nullum eibum aceipiant, neque lactentur, antequam communicent.“ Vol. auch 
Jeſſe Ambian. (834), ep. de bapt. (MSL 105, ©. 791) und die Zeugnifje, die Baluze 
(not. in Reginonem lib. I, e. 49) aus Manuffripten anführt, ſowie das Zeugnis Walters 
von Orleans (867), der anorbnet, daß die Eucariftie vom Presbyter ftetS bereit gehalten 

5 tverben müſſe, für den Fall, daß man ſchwach würde, „aut parvulus aegrotaverit, 
statim eum communicet, ne sine viatico moriatur“ (MSL 119, 734}.). Wenn 
ihon die Synode von Macon v. J. 585 can. 6 (Bruns 2, ©. 251) beſtimmt hatte: 
„Quaecumque reliquiae sacrificiorum post peractam missam in sacrario super- 
sederint, quarta vel sexta feria innocentes ab illo eujus interest ad ecelesiam 

ıo adducantur, etindieto iis jejunio easdem reliquias conspersas vino pereipiant“, 
fo bejtimmt noch die 3. Synode v. Tours 813 can. 19: „Presbyteri admonendi sunt, 
ut cum sacra missarum solemnia peregerint, atque communicaverint, pueris 
aut aliis quibuslibet personis adstantibus corpus domini indiserete non tri- 
buatur“ (SHarbuin, Conc. IV, p.1007 sq.). Aud aus dem 12. Jahrhundert finden 

15 fih Zeugen für die Kinderflommunion im Abendland. Radulph Ardens (serm. I, 
51 in die Paschae MSL 155 ©. 1850): „Statutum est, ut pueris mox baptizatis 
saltem in specie vini tradatur, ne sine necessario discedant sacramento.“ 
Ein Erlaß von Paſchalis II. v. J. 1118 (Ep. 535 MSL 163 ©. 442) beftimmt, daß 
das Abendmahlsbrot nicht in den Wein getaucht, jondern Brot und Wein gejondert ge 

20 reicht werden joll, „praeter in parvulis et omnino infirmis, qui panem absorbere 
non possunt.“ NWobertus Paululus (12. Jahrh.) jagt in feiner Schrift de caerim. 
sacrament. offic. et observation. ecel. I, 20 (MSL 177 ©. 392, fälſchlich öfters 
dem Hugo dv. St. Viktor zugefchrieben) : „Pueris recens natis saeramentum in specie 
sanguinis est administrandum digito sacerdotis, quia tales naturaliter sugere 

3 possunt.“ Dieje Sitte wird auch häufig im Orient empfohlen (j. Gitate bei Martöne, 
de. rit. ecelesiast. I. ep. 1 art. 15 n. 15). Übrigens betont Nobertus ausdrücklich, 
daß diefe Sitte zu feiner Zeit ſchon vielfach aufgebört habe und wegen der damit ver: 
bundenen Gefahr der Verſchüttung des Blutes die Priefter gewöhnlichen ungeweihten Wein 
antvendeten, was Nobertus als überflüffige Handlung verivirft. Udo, Biſchof von Paris 

so (Synod. constitut. 39 MSL 212, ©. 66f.), ſchreibt i. J. 1175 vor, daß auch Feine 
Hoftien, ſelbſt wenn fie nicht geweiht find, den Kindern gegeben werben follen. Damit 
it wohl für Frankreich das Aufbören der Sitte bezeugt. Das Konzil von Bordeaur v. J. 
1255 can. 5 fest voraus, daß die Kinder unter die prohibiti communionis gehören, 
und es wird insbejondere verordnet, daß die Priefter den Kindern nicht geweihte Hoftien 

5 ſondern nur panis benedietus communis (vgl. A. Eulogie V, ©. 594, 2 ff.) reichen 
jollen (Harbuin, Cone. VII, p. 471). Dieſe Ordnung beftätigt das Konzil zu Bayonne 
1300 (can. 16), Ob die Kinderfommunion für Deutjchland nad) dem 12. Jahr: 
hundert noch nachgewieſen werden kann, ift fraglid. Suicer (thesaur. eccles. II, 
p. 1138) citiert den \oannes Teutonicus, der Scholien zum Gratian gefchrieben bat 

und zu Gratian, de consecrat. distinet. IV, ce. 4 bemerkt, zu feiner Zeit ſei die 
Kinderfommunion noch in manchen Orten in Gebrauch. Doc, findet fich diefe Stelle 
in der Nömifchen Ausgabe nicht. Ob bier ein Irrtum des Suicer mwaltet, oder die Stelle 
von den römischen Korreftoren getilgt ift, ift nicht zu enticheiden (vgl. Bingham). Zwingli 
bezeugt, als Priefter noch in einem Obsequiale die Anweiſung gefunden zu haben: 

45 „Baptizato puero mox detur eucharistiae sacramentum“ (explanat. artic. XVIII, 
p. 51) und SHofpinian (histor. sacram. II, e. 2, p. 60) bezeugt aus eigner Kenntnis, 
dat in Lothringen noch zu feiner Zeit die Sıtte bejtand, daß der Täufer nach der Taufe 
des Kindes aus einer Kapſel, in der das Sakrament aufbewahrt war, am Altar eine 
Hoftie nahm, fie dem Wolke zeigte und wieder in die Kapſel legte, ſodann die beiden 

so Finger, mit denen er fie gehalten, mit Wein übergießen ließ und nun den Wein in den 
Mund des Getauften einträufelte mit den Worten: „Sanguis Domini nostri J. Chr. 
tibi in vitam aeternam profieiat.“ Das Tridentiner Konzil (Sess. XXI, ce. 4) 
beichloß: „Denique eadem sancta Synodus docet, parvulos usu rationis carentes, 
nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharistiae communionem, si- 

55 quidem per Baptismi lavacrum regenerati et Christo incorporati, adeptam 
jam filiorum Dei gratiam in illa aetate amittere non possunt. Neque ideo 
tamen damnanda est antiquitas, si eum morem in quibusdam loeis aliquando 
servavit. Ut enim sanctissimi illi patres sui facti probabilem causam pro 
illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla salutis necessitate id 

eo fecisse, sine controversia eredendum est“, und im folgenden can. 4 bejtimmt «8: 
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„Si quis dixerit, parvulis antequam ad annos disceretionis pervenerint, ne- 
cessariam esse Eucharistiae communionem: anathema sit.“ Die griechijche Kirche 
dagegen Mr die Sitte der Kinderfommunion ftets beibehalten (vgl. hierzu befonders Zorn 
©. 192 f}.). 

Die ewangeliichen Kirchen machen die Zulaffung zum Abendmahl abhängig von der s 
durch bejondere Prüfung feitgeftellten Reife der Abendmahlsgäjte, insbefondere aber die 
Zulafjung zur erjitmaligen Kommunion. Dies hängt genau mit der gejchichtlichen Ent— 
widelung der evangelifchen Konfirmation zufammen (f. d. A). Ob aud vor der Kon- 
firmation innerlich gereiften Kindern in bejonderen Notfällen, etwa auf dem Totenbette, 
auf ihr Verlangen des Abendmahl gereicht werden darf, ift eine frage, die bei den z. 3. ıw 
beftebenden kirchlichen Ordnungen nicht bejaht werden kann, obgleih vom evangelischen 
Standpunkt innere Bedenken nicht entgegenftehen (vgl. v. Zezſchwiz PRE? VII, 
©. 672). Georg Rietſchel. 

Kindertaufe ſ. Taufe. 

Kindſchaft Gottes. — Außer den bibliſchen Theologien und Dogmengeſchichten Bouſſet, 
Jeſu Predigt in ihrem Gegenſatz zum Judentum 1892, S. 41f.; Cremer, Die pauliniſche 
Rechtfertigungslehre im Zufammenbange ihrer geihichtlihen Borausjegungen 1899, S. 71—78, 
224— 233, 2475., 265f., 369$.; Titius, Die neuteftamentl. Lehre von der Seligteit 1895 bis 
1900, I, ©. 1035.; II, 27f., 138f., 266f.; III, ©. 48-57; IV, ©. 13f., 137f.; Harnad, 
Das Weſen des Chriftentums 1900, &. 40-45; Hat, Griehentum u. Chriſtentum, deutich o 
von Preuſchen 1892, S. 111—116; Gottihid, Augujtins Anſchauung von den Erlöferwirktungen 
Eprifti, ZITHR 1901, S. 102— 158; Katechetiſche Qutberftudien I; Die Seligfeit und der 
Defalog, ZTHR 1892, S. 446-455; Köjtlin, Luthers Tbeologie 1863, II, 462f.; Chr. Fr. 
Schmid, Ebrijtl. Sittenlehre 1861, ©. 638 f.; Biedermann, Christl. Dogmatik 1869, ©. 679f.; 
Kähler, Die Wiſſenſchaft der chriftl. Lehre 1883, ©. 4295.; Ritſchl, Die chriſtl. Lehre von a5 
der Rechtfertigung u. Berjübnung, I. 2. A. 1882 ©. 347f ; III, 3.9. 1888, ©. 90f, 104, 
109 f., 1605., 465 f., 566f., 5755 ; Lipfius, Lehrbuch der evang..proteft. Dogmatit 3. U. 1893, 
©. 126-129, 584—596, 653— 703 ; Kübel, Chriftl. Ethit 1896 II, ©. 50f. 

Kindihaft Gottes ift der Ausdrud für das neue Verhältnis zu Gott, das Jeſus er: 
lebt bat, in das unbeſchadet der mit feiner Meffianität gegebenen Unterſchiede er feine so 
Jünger hat einführen wollen und in das durch ihm verfegt zu fein fich die erfte Gemeinde 
bewußt geweſen ift Mt 11,27—30; 17, 24—27; RN88, 15; 1%o3,1ff. Zwar beißt 
Gott im AT und Judentum keineswegs nur ausnahmsweiſe Vater Di 32,6; Jeſ 63, 16; 
64, 4; Ser 31,9; Ma2,10; 1 Chr 29,10; Si 23, 1. 4;3 To 13,4 und Gottes Sohn 
beißt nicht nur das Volt ald Ganzes Er 4, 22.23; Ser 31,9. 10 oder der König bezw. v 
Meſſias 2 Sa 7,14; Bi2,7; 89,27.28, jondern Gottes Kinder heifen auch die Jsrae— 
liten Jeſ 45,11 und ſpeziell die Frommen Pi 73, 15; 103,13 vgl. Nö 9,4. Aber die 
Begründung des Lebens, auf die der Vatername binweift, ift beim Volk nur die des ge: 
fchichtlichen Dafeins, beim König die Einfegung, bei den einzelnen vollends nur ihre ponfiche 

ng Ma 2,10; Si 23,1. 4. Gleichartigfeit des Weſens drüdt der Name 40 
Gottesfinder nur aus, mo er auf die Engel, bimmlifche Geifttvefen gebt Pi 82,6. Bei 
dem Verhältnis, das durch die Namen Vater und Kind bezeichnet werden joll, wird auf 
jeiten Gottes nur daran gedacht, daß er Volk, König, Waiſen feine Hilfe im Irdiſchen 
gewährt Pi 68, 6, Volk, König, die Frommen durch Leiden erziehbt Di 8,5; 2 Sa 7,19; 
3, 12, dem Volt und den Gottesfürdytigen aus Erbarmen Berzeibung zu teil werden läßt as 
Ser 31,20; Pf 103, 10—13, und zwar eine folche, die die Befreiung aus irdiſchem Un: 
glück zu ihrem unentbehrlihen Siegel hat. Auf feiten der Menfchen fchärft der Kindes- 
name nur die Verpflichtung zum Gehorfam und die Schuld des Ungehorfams ein Dt 32, 5; 
Jeſ 1,2; 30,1.9; 63,85 Ma 1,6 und zwar fo, daß dabei fein Unterjchied zwiſchen 
ind und Ainecht gemacht wird 2 Kg 16, 7; Ma 1,6. Eine Sicherheit des Gottvertrauens 50 

der einzelnen wird ſchon darum nicht erreicht, weil das Gottesbild bei allen Zügen der 
Gnade, Güte, Treue doch zu viel Dispofition zu unerflärlihem Zorn zeigt, um die 
Bangigkeit ganz zu überwinden. m Spätjudentum aber rüdt Gott, je transfcendenter 
er gedacht wird, um fo mehr dem Menjchen innerlich in die Ferne. Es überwiegt die 
Aufaffung der Religion als eines Nechtsverhältnifjes, in dem der Jude nad der Regel 56 
des mofaischen Satungsgejeges durch jeine Büßungen und Berdienfte fich beitändig das 
Beitehben im Endgericht und den Yohn im Ffünftigen Mefftasreich zu fichern bat, auf den 
als den Erſatz für alles Leid diejer gottverlaffenen Welt als auf eine troß aller überwelt- 
lichen Herkunft und Yofalität vielfach weltlich geartete Sache fein Begehren gebt, ohne 

19* 

— 6 
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* = dod über das Schwanken zwiſchen jelbftgerechter Sicherheit und banger Furcht 
inausfäme. 

Mit diefen Anfchauungen und Stimmungen des Judentums will Jeſu Gedanke der 
Gottesfindfchaft verglichen fein, wenn er recht gewürdigt werden fol. Der Gott, den er 

5 auf Grund innerer Selbſterſchließung Gottes kennt wie feiner fonft und ihn nun als feinen 
Vater kennt Mt 11,27; 7,21; 10,32 u. ſ. w. und den er als Vater überhaupt ver- 
fündigt, durch Hinweiſe auf Natur und Menjchenleben jein Verſtändnis desjelben recht: 
fertigend, defjen Kinder erft zu werden d.h. fih als deſſen Kinder fühlen und ver- 
halten zu lernen er die Einzelnen, auch die Geringjten, jelbit die in der Sünde Verlornen 

10 ermutigt und antreibt Mit 9, 13; 18,10; Le 15, diefer Vatergott ift der unendlich Er- 
babene, der ernſte und gerechte Weltenrichter, der auch zur Hölle verdammt, dem gegen- 
über die Menſchen Knechte und zu rüdhaltlofem Dienft verpflichtet find und aud als 
Kinder bleiben Mt 6, 24; 25, 14ff.; Le 12,37 ff., deſſen Ehre ihr oberftes Anliegen fein 
muß (1. Bitte), dem gegenüber demütige Beugung das Gewieſene ift Le 14, 11; 16,5 

15 und er felbft das Bewußtſein ethiſchen Nbftandes bat Me 10, 18. Indem er von Gottes: 
findjchaft redet, liegt ihm der Vergleihungspunft einerſeits in der Art der religiöfen Wechſel— 
beziehung Mt 7,11, andererſeits in der Gleichartigfeit mit dem melterhabenen Gott, die 
die Folge rechten Verhaltens zu ihm ift, als etbifche die unmittelbare, als phyſiſche (Engel: 
gleiches oder Prreumatifierung auch des Yeibes) die mittelbare, von Gott auf Grund der 

20 Anerkennung ihres Kindescharafters Mt 5,9 bei der Auferftehung gewährte Le 20, 36. 
Nicht dagegen in der Art, wie dies höhere Yeben der Gottesfinder durch einen Akt Gottes, 
der an einem ſolchen des Waters fein Analogon hätte, begründet wäre, obwohl er das 
rechte Kindesverhalten, zu dem er auf Grund von Gottes Art und Thun antreibt, letzlich 
als Wirkung Gottes beurteilt Mt 11,25; 15,13; 25,34; Me 10,27. Ein Neues im 

25 Vergleich mit AT und Judentum ift da nicht nur jene in Ausficht genommene ethifche Ber: 
wandihaft, jondern auch die Art der religiöfen Wechjelbeziebung; denn dieſe befigt eine 
Innigkeit, Sicherheit und Freibeit, die im AT nicht erreicht war und die alle jene Em- 
pfindungen, welche der Gedanke an Gott als den erhabenen Herm und Nichter erweckt, 
von dem Drud befreit, der ihnen im Judentum anbaftete. Durch feine Erkenntnis Gottes 

so als feines Vaters weis Jeſus ſich zu dem Dienft der rettenden Yiebe an den Menſchen 
ald dem, worauf Gottes Sinn geht, getrieben, zu einer unbedingten, mit Verzicht auf 
weltliche Güter verbundenen Hingabe an Gottes Willen, die doch Freiheit und Seligfeit 
bedeutet Mt 11, 28—30, teil er in ihr fich nicht nur über die in der heiligen Überlieferung 
wurzelnden Anjchauungen jeiner Umgebung, jondern auch über die Anfprüche der Theo- 

35 fratie und des Gefees Dit 17,26; Me 2, 28 binausgehoben weiß und weil er fie als die 
Erfüllung feines eigenften Bedürfnifjes Mt 9, 36— 38, ja als den Gewinn von Größe und 
Herrichaft empfindet 20, 25—28. Entiprechend befreit er die, welchen er den Mut macht, 
an die Vergebung ihrer in ihrer ganzen Größe erfannten Sünden Mt 18,23 ff.; Ye 15 
und an Gott als ihren Bater zu glauben, von dem Drud des Geſetzes, indem er fie die 

0 Nachahmung des Vorbildes Gottes in feiner Vollkommenheit, d.h. in Sinn und That 
einer Yiebe, die alle Schranken fonftiger menfchlicher Liebe überbietet, als den maßgebenden 
Kern des Geſetzes verftehen lehrt Mt 5,9. 48; Le 6, 35— 36. An die Stelle einer Theo— 
nomie, die Beugung unter das Joch eines fremden Willens aus bedoniftifchen Motiven ift, 
ift eine ſolche getreten, bei der der Wille fich einem deal in Ehrfurcht und Liebe unter: 

45 wirft. An die Stelle einer Heiligkeit, die Negation der Welt ift, ijt eine pofitive, erhebende 
Aufgabe an der (Menſchen-Welt getreten, die Weltverleugnung nur einschließt, ſofern dieſe 
Mittel der Liebe Mt 5, 42 ff. Bedingung eines befonderen Berufes Me 8,35 ff.; Ye 
9,57 ff. oder der individuellen Selbjtberwahrung Wit 7, 13—14; 18, 6ff. if. Die andere 
Seite der Gotteskindſchaft ift die Zuverficht zu Gottes väterlicher Führung. Jeſus ſelbſt 

50 weiß fich in feiner Yebensarbeit von des Vaters Yiebe und Macht getragen, nimmt deshalb 
mit freudigem Danf den Erfolg aus feiner Hand Mt 11,25, it der Erbörung feiner 
Gebete gewiß 26, 53 und beugt doch jeinen Willen getroft unter die Yeidensfügung 
16, 21ff.; 26, 42, nimmt den Tod in der Gewißheit Fünftiger Herrlichkeit als Sohn 
Gottes auf fi 26,24. Analog ermutigt er feine Jünger, d. i. die, welche troß unters 

65 laufender Sünden doch als in der Erfüllung des Willens des Vaters Begriffene feine 
Brüder und jomit Gottes Kinder find Mt 12,50, zu einem Vertrauen auf Gott, das 
individuelle Gewißheit unaufbebbarer Beitimmung zum Heil ift Ye 10,20 und in dem fie 
nun nicht nur feſt auf den künftigen Getwinn des ewigen Lebens hoffen Ye 12, 32, jondern 
auch fchon in der Gegenwart ſich über allen Drud der Welt hinausgeboben wiſſen dürfen, 

6 indem fie der Erhörung ihrer Gebete gewiß fein Dit 7, 7—11, forglos das tägliche Brot 
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von Gott ertvarten Mt 6, 25— 34, bis ins Hleinfte fi von ihm geſchirmt wiſſen 10, 28—32, 
mit mutigem Wagnis auf das anfcheinend Unmögliche im Gang der Dinge Me 11,22. 23 
und auf die Erfüllung mit Gottes Geiftesfraft rechnen Mt 10, 16—22, fich der Vergebung 
der unterlaufenden Sünden und der Bewahrung in der Verſuchung getröften Mt 6, 12. 13, 
des Triumphes über alle feindlihen Mächte ſich erfreuen jollen Ye 10, 19. Neben dieſen 5 
Ausjagen geben freilich andere ber, die ald Motiv der Erfüllung des Willens Gottes die 
Ausſicht darauf vertvenden, daß Gott als der Herr das Verhalten auch der ſonſt als feine 
Kinder Bezeichneten mit Lohn und Strafe genau vergelten wird Le 12,36ff.; 6,37. 38; 
Mt 5, 7, die alfo dem Kindesverhältnis ein Nechtsverbältnis zu fubjtituieren fcheinen. Aber 
bei der Gleichartigkeit zwifchen den Gütern des Neiches Gottes, unter denen Gottesfindfchaft 10 
und Gerechtigkeit obenan ſtehen Mt 5, 9; 6, 33, und der Erfüllung des Willens des Vaters 
ift ein auf diefe gerichtetes Yeben die Bedingung des Anteild an jenen, und deſſen Mangel 
fchließt von jenen aus. indem Jeſus für diefen Zufammenbang die überfommene Vor: 
ftellung braucht, vertieft und lautert er fi. Der vulgäre Gedante an Lohn für ein Ber: 
dienst iſt ſchon dadurch ausgeſchloſſen, daß Jeſus dem anfpruchslofen Kinderſinn das Neid) ı5 
zuſagt Me 10, 13—16; 5,6. Jeden Rechtsanſpruch Gott gegenüber verneint er, weil die 
Menſchen an ſich Gottes Sklaven find Ye 17,7—10; was fie als Lohn empfangen ift 
überſchwängliche Gnabengabe Le 12, 37. 43—44; Mt 25, 14—30; mo er fie mit Lohn— 
arbeitern vergleicht, jchließt er die Aquivalenz geradezu aus Mt 20, 1—6. Nicht die 
Einzelleiftungen, ſondern die in ihnen fich offenbarende Gefinnung, die Treue und Liebe, 20 
ift es, die „Lohn“ empfängt Mt 7, 15—20; 25, 23—40. Der Appell an die Furcht vor 
dem Gericht (ausdrücklich Mt 10, 28, thatfächlich oft) meint nicht Angft vor fittlidh in— 
differentem Übel, fondern Sorge, das Leben mit Gott zu verlieren, und hebt die freudige 
Heilsgewißheit nicht auf, weil er gegenüber der Verfuhung zu Trägheit, Sicherheit, 
Menſchenfurcht nur den auf Erfüllung des Willens des Vaters gerichteten Sinn befeftigen 25 
will, in dem die Gottesfindichaft fich erft verwirklicht. Die Furcht ift alfo nur eine Vor: 
ausfegung für die immer neue Erhebung zur rechten Freudigkeit. Das Neue ift hier die 
Sicherheit des Vertrauens auf Gottes Yıebe und ihre gegenwärtigen und fünftigen Er- 
weiſe und die dadurch ſowie durch die Ethifierung der Anjchauung vom höchften Gute 
bewirkte innere Erhebung über allen Drud der Welt, in der der Genuß der Fünftigen so 
Gottesgemeinſchaft anticipiert wird. 

Ebenfo erhaben ift die Gottesfindfchaft im Sinne Jeſu über die gleichnamige dee 
der griechischen Philoſophie, und nicht nur, fofern dort Gott als Weltbildner der Bater 
beißt, fondern auch über die dee der Gottesfindichaft, auf die die Stoa in der Periode 
ihrer religiöfen Erweichung binausfam. Sie bedeutet dort zuerft eine allgemeine Anlage: ss 
die Vernunft eines Jeden ift ein Teil der Weltvernunft. er ein deal: wir baben 
uns Gott zum Borbilde zu nehmen. Endlich einen ermutigenden Glauben an den Sinn 
des Weltlaufs und unfres Geſchickes: Gott mwaltet darüber wie ein Vater. Aber das ‘deal 
empfängt bier feinen inhalt nicht aus dem Religiöfen, fondern das jelbititändig gewachſene 
Ideal der Würde der Perjönlichkeit und eines univerfellen Altruismus, der aber nicht bis o 
zur Feindesliebe reicht, erhält nur eine religiöfe Beleuchtung. Und der Glaube an Gottes 
väterliche Vorſehung rechnet auf nicht mehr ald auf eine Ordnung des Gejchebens, die 
dazu Gelegenheit giebt, Proben der erlangten Willensftärke und Unabhängigkeit abzugeben. 
Das Motiv der willigen Unterordnung unter Gottes Leitung ift im kritiſchen Fall, two die 
—— Zweckmäßigkeit nicht ausreicht, doch nicht mehr als die Unmöglichkeit gegen das as 
unbeugjame Geſchick auf anderem Wege aufzulommen. 

Treibt Jeſus durch Hinweis auf Gottes Gefinnung und Verheißung immer erft 
dazu an, in das Kindesverhältnis zu Gott zu treten, fo iſt e8 bei der geiſtig-ethiſchen 
Natur desjelben der jachgemäße Ausdruck der Erfahrung der Gemeinde, daß in ihrem 
Bewußtjein die Begründung des neuen Lebens durch freie Gnadenwirkung Gottes in so 
Ehriftus das grundlegende iſt 2 Ko 5, 17. 

Paulus, der den Ausdrud Gottesfindihaft nur neben anderen Synonymen zur 
Bezeichnung des Chriftus zu verdankenden Heils braucht, denkt die Verfegung in fie wohl 
als göttliche Gnadenwirkung, aber noch nicht nach Analogie der Zeugung — Ga 4, 29 bahnt 
diefe Wendung nur erft an —, fondern das eine Mal als eine auf Grund der durch 56 
Chriftus vollzogenen Loskaufung vom Geſetz und des Glaubens erfolgende Adoption 
(— Nedtfertigung) Verleihung von Kindesrebt Ga 3, 26. 27; 4,45, das andere Mal als 
Wandlung des menjchlichen Willens zur Gleichartigkeit mit Gottes Sinn Phi 2, 15; 
Epb 5, 1 durch die Mitteilung der naturartig treibenden (dann freilihd auch wieder die 
Vorausfegung für Entichlüffe darftellenden Ga 5, 16. 25; Nö 8, 13) Kraft des hi. Geiftes so 
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Nö 8, 14—17. Der Zufammenbang fordert bier den Geift als Nealgrund der Gottes: 
findichaft und damit des Kindesrechtes zu fallen. Ein drittes Mal erfcheint der Empfang des 
Geiftes ald Folge der Adoption Ga 4, 5—7. Jedenfalls gehört Paulus Kindesrecht und 
Geiftesbefis zufammen. Die Gewißheit der Gotteslindſchaft und damit des Kindesrechtes 

5 ftügt er das einemal auf die mit Glaube und Taufe gegebene Zugehörigkeit zu Chriftus 
Ga 3,26. 27, das andere Mal auf die durch den Geift hervorgebrachte fubjeftive Ber: 
änderung, auf die erlebte Befreiung von der Macht der Sünde Rö 8, 1—4. 14, ein 
drittes Mal auf den in der Ekſtaſe ausgeftoßenen Abbaruf Ga 4,6.7; Rö 8, 15. 16. Das 
Kindesrecht bedeutet einerfeits die Befreiung von der knechtenden Macht des Geſetzes, 

ı0 andererfeitö das Anrecht auf das fünftige Erbe im Gottesreih Ga 3,24; 4,7; Rö 8,17. 
Dies letztere ſchließt ſowohl den Anteil an Gottes Föniglicher Weltberrichaft Rö 4, 13; 5,17; 
1 Ko 4,8; 6,2 wie die perfönliche Gleidhgeftaltung mit dem Bilde des verflärten Chriſtus 
als des Erften vieler Brüder oder die Erhebung zur Gleichartigkeit mit Gottes Pneuma— 
natur auch binfichtlich des Leibes, die Berreiung von der Nnechtfchaft der Vergänglichkeit 

15 ein, und ift infofern erft die volle Verwirklichung der Adoption Nö 8, 19—23. Bon bier 
aus wird es verftändblich, daß die Mdoption fi) durch die Mitteilung des Geiftes ver: 
toirklicht ; denn er ift die Erftlingsgabe des fünftigen Erbes Rö 8, 23 im Gottesreich, das 
eins der Gerechtigkeit umd Liebe iſt Nö 14,17; 1 Ko 13, 13, und befreit vom Geſetz, weil 
er innerlich und erfolgreich zu dem treibt, was das Geſetz von außen vergeblich fordert 

Nö 8, 2—4; Sa5,18. — Zu den Analogien des Kindesrechtes und des ethiichen wie 
phyſiſchen Kindesweſens fommt dann noch die des ethiſch perfönlichen Verhältniſſes 
zwiichen Vater und Kindern, auf die Paulus das zunäcjt juriftiih und naturartig 
gefaßte Verhältnis zwifchen Gott und den an Chriſtus Gläubigen hinausführt, obwohl 
er den gleichen Stoff des neuen Yebens auch unter anderen Gefichtspunften daritellt. 

25 Das Leben des Chriften ift von der Gewißheit der Liebe Gottes gegen ibn beberricht, 
die ſich auf deren einzigartigen geichichtlichen Erweis in Chriftus Rö 5,8; 8,32, auf 
die Berufung zur Gemeinfchart mit Chriftus 1 Ko 1,8; 1765,23, auf die überwäl— 
tigende innere Vergewiſſerung durch den hl. Geift Nö 5,5 gründet. Sie ift in ihrem 
Gefühlsgepräge die der Anechtesftimmung der Furcht, welche für das Yeben unter dem Ge- 

30 ſetze und feiner Fluchdrohung Ga 3, 13 harakteriftiich ift, entgegengefehte Nö 8, 15 Gewiß— 
beit eines ftetigen Verhältniffes, in dem ich Gott für mich 8, 31 oder zu meinem Gott 
babe 1,8; 180 1,3 und darauf bauen darf, daß er mir mit feinem Sohn alles ſchenken 
wird Nö 8, 32. Alles: das befagt nicht nur das ewige Yeben, auf das Adoption und 
Nechtfertigung abzwecken, ſondern auch das Beſitzrecht auf alles in der Welt, was nicht 

85 widergöttlich ift 1 Ko 3, 21—23 und insbefondere alle Hilfe, die auf dem Wege zum 
ewigen Ziel nötig wird. So geftaltet fi der Glaube an Gottes Liebe ald die Zuverficht 
daß Gott den Seinen alles zum Segen dienen läßt Rö 8, 28, fie in der Verſuchung be- 
‚wahren 1 Ko 10,13 und am Tage des Gerichts in volllommener Heiligkeit binftellen 
wird 1 80 1,8; 1 Th 3,13; 5, 13, eine Getißheit, die den Trübfalen und ben feind— 

a0 lichen Weltmächten gegenüber zu fieghafter Freudigkeit wird, weil diefe bon der Liebe 
Gottes nicht fcheiden Fünnen, jene zur Förderung des inneren Menſchen belfen müſſen 
Nö 5,3.4; 8,31—39; 2 Ko 4, 12—18. Seinen Ausdrud findet diefer Glaube in dem 
Gebet, welches Gott in allen Dingen dankt 1 Th 5, 18 und die Sorgen durch die Kund— 
machung aller Anliegen an Gott übertwindet, freilich in den mit der Nichtung auf 

45 Gottes Willen gegebenen Schranken Phi 4,6; 1, 3ff.; Nö 1, 8ff.; 1 Ko 1,3 ff; Kolı,3 ff. 
ferner motiviert Paulus das fittliche Verhalten außer durch den naturartigen Trieb des 
bl. Geiftes auch durch die erfahrene Liebe und Barmberzigkeit Gottes und die Berufung 
zum Gottesreich. Diefen Erfahrungen entfpricht e8, daß der Chriſt jtrebt Gott zu gefallen und 
jeinen Willen zu erfüllen, und zwar, indem er Gottes würdig twandelt, das ganze Yeben 

50 feinem Dienft widmet Nö 12, 1.2; Kol 3,12; 1 Th 2, 12; 4, 1—7, ibn in der Yiebe 
nachahmt Epb 5,1, ſich durch etbifche Gleichartigfeit als fein Kind erweiſt Phi 2, 15. 
In diefer Liebesgemeinichaft bleibt der Abſtand von Gott gewahrt durch die Demut, die 
in allem Gott die Ehre giebt No 4, 20 und auf feine unverdiente Gnade jeden Fortſchritt 
und Erfolg zurüdführt 1 Ko 15, 10; 280 3,5. — Mit diefer Anſchauung von einem 

65 Verhältnis, das ganz auf die Gnade Gottes gegründet in demütiger Zuverſicht und 
freudigem Kindesdienſt fich vertoirklicht, jcheint e8 unvereinbar, wenn Paulus ähnlich tie 
Jeſus nicht nur das fittliche Streben aud durch die Hoffnung auf das künftige ewige 
Leben motiviert Kol 1,4. 5; 3,24, 1—5; Phi 3, 12—15; 1 No 9, 23—27; 15, 29. 32, 
jondern auch den Grundſatz, daß Gott im Endgericht nach den Werken vergilt, aufjtellt, 

so und zwar nicht dialektifch, jondern im Ernſt und nicht als den bloß an fich, fondern als 
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den auch für Ehriften giltigen Nö 2, 6ff.; 2 Ko 5, 10, und die Ehriften mit Furcht auf das 
Gericht und in die Zukunft bliden lehrt 1 Ko 10, 12; 2 Ko 5, 9—11; Rö 11,20—22 ; Phi 
2,12. Beide Teile der paulinifchen Predigt find formell nicht ausgeglichen; fachlich beſteht 
doch fein Widerfpruch zwifchen ihnen. Trogdem die Yiebe des Vaters über das Thun des 
Kindes übergreift, gejtaltet fi das Kindichaftäverhältnis doch zu einem Wechjelverhältnis, 5 
indem das rechte Kindesverhalten neue Erweiſe der Waterliebe hervorruft 2 Ko 13, 11. 
Der Gewinn des ewigen Lebens ift wegen feiner fittlihen Art an Bedingungen menſch— 
licher Selbitthätigkeit gebunden Nö 14, 17. 18. Der Wille wird notwendig durch Ziele, nicht 
nur durch Affelte Ga 5, 22 in Bewegung gejeßt. Deshalb braucht Paulus unbefangen die über: 
lieferte, rechtlich Elingende Formel. In ihrer Anwendung kommt das Rechtliche in Weg: 
fall; denn es handelt ſich nicht um einen der Leiftung ungleichartigen Lohn, jondern um 
den gleichartigen Erfolg des Strebens Ga 6,7. 8; über alle Aktivität des Menſchen greift 
Gottes dieje wirfende Gnade über 1 Th 5, 23—24; die Bedingung des Beitehens am 
Tage des Gerichts ift nicht eine volljtändige Summe von Einzelleiftungen, jundern die 
Heiligkeit, d. b. Gottgemäßbeit der Perfönlichkeit 1 Th 5,23 und ein einheitliches Werl, ı5 
eine Yebensrichtung 2 Ko 5, 10; 1 Ko 3,13. Die Furt aber, von der er fpricht, ift 
eine, die nicht aus dem natürlichen Glüdsftreben, jondern aus der Richtung auf Gott ber: 
vorgeht, die Sorge, das nicht bloß felige, fondern volllommene Leben nicht zu erlangen ; 
und ſobald diefelbe die Sicherheit der Überhebung vertrieben und ernftes Verantwortlich 
feitögefühl ſowie die Wachſamkeit gewedt hat, die angefichts der Menge und Schwere der zu 
Verſuchungen und der eigenen Schwäche angezeigt ift, wird ihre Unluft überboten durch 
die Freudigleit der Zuverficht zu Gottes die Vollendung verbürgender Wirkfamteit, für die 
jene Furcht immer die VBorausjegung ift. Führt Paulus das neue Leben der Gottes: 
finder in erjter Linie auf die naturartig wirkende Kraft des Geiftes > jo find doch in 
den Ausjagen über die Art, wie ſich der auf Chriftus gejtügte Glaube an die Liebe Gottes 2 
religiös und fittlih bewährt, und in einzelnen Momenten der Ausfagen über die mit der 
Einwohnung des Geiftes ſynonyme Lebensgemeinſchaft mit Chriftus 2 Ko 5, 15; Ga 2,20 
Anfäge dazu, es aus göttlicher Selbtbezeugung an das Bewußtſein zu verfteben. 

Kar Evangelium und Briefe Johannis ift die Gotteskindſchaft der Gentralbegriff 
1, 11. 12; I, 3, 1. Hier liegt der Vergleichungspuntt vor allem in der Entjtehung bes 
neuen Yebens die auf eine Zeugung durch Gott zurüdgeführt wird 1, 12; 3, 5; 1,2,29, 
und fodann in der Weſensverwandtſchaft des jo begründeten Lebens mit dem Gottes, 
die die Unmöglichkeit, zu fündigen und die Welt zu lieben, die Nottvendigkeit, die 
Gerechtigkeit zu üben und die Brüder zu lieben, einjchließt, I, 9—10; 5, 1. 18, 
und Leben im Bollfinn, tie fie jest fchon ift, innigfter Yebenszufammenbang, twechjel: 85 
feitige Immanenz mit dem ewigen Gott I, 3, 14; 4, 13, den Sieg über die Welt, die 
Sicherheit gegenüber dem Argen, die Ffünftige Vollendung im Schauen Gottes verbürgt 
I, 5, 4. 18; 3, 2. So naturbaft das flingt, jo find es doch nur Bilder für eine durch 
die Einwirkung Chriſti auf das — freilich nicht refleftierte — Bewußtſein bervorgebrachte 
Gemeinſchaft mit Gott, die an der denkbar innigjten Gemeinfchaft zwiſchen Water und 40 
Kind ihr Analogon bat. Erftlich: der geheimnisvollen Wirkſamkeit des Geiftes in der 
Taufe 3, 5 oder dem im Gezeugten bleibenden Samen Gottes I, 3, 9 tritt als erflä- 
rende Parallele die Yeben jchaffende Wirkung des Wortes Chrifti und der Gotteserfenntnis, 
die er aufichließt, zur Seite 6, 53. 68; 15, 3; 17, 35 L, 2, 3. Die gläubige Aufnahme 
Chriſti, die ethijche Bedingungen hat und durch Erkenntnis und Liebe Jeſu ſich vermittelt as 
3, 21, bat die Gottesfindichaft zur Folge 1, 11. 12. Sodann: die Einheit der Gottes- 
finder mit Gott wird unbefchadet der mit der Präeriftenz des Logos gegebenen Berjchieden- 
beit in Analogie zu der Gemeinichaft geſetzt, die Jeſus auf Erden mit Gott hat 17, 
21—23. 26; und dieſe ftellt fich als eine etbifche Liebesgemeinfchaft wie die zwiſchen Vater 
und Sohn dar. In voraufgehender Yiebe erjchließt der Vater dem Sohn fein ganzes so 
Werk an den Menjchen, und diefer erhält fih in des Vaters Liebe, indem er ſich ibm 
zum Organ macht und nad des Vaters nicht nur Gebot, fondern Vorbild redet und handelt, 
darin ebenjo dem Bater ſich unterordnend und allein deſſen Ehre fuchend 5, 44; 8. 49, wie 
fein eigenes Bedürfnis ftillend und volle Befriedigung, ewiges Leben genießend 4, 34; 
12, 50. Auf Grund diefes dur Sohnesgehorſam vollzugenen Bleibens in der Liebe des 55 
Vaters 15, 10 bat er die Zuverficht, mit der er die feindliche Welt überwindet 16, 33, 
daß er nicht allen, fondern der Vater mit ihm ift 8, 29; 16, 32, ibm allezeit erhört 
11, 42, daß fein Werf von der Welt nicht gejchädigt wird, fondern zur Vollendung 
fommt 10, 28. 29; 17, 6—26, daß er ſelbſt durch den Tob im die Herrlichkeit 
eingeht 13, 32; 17, 4. 5. Entfprechend ift das Leben der Seinen von der Gewiß— so 

—⸗ — 

— 
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beit beberricht, daß der Vater fie liebt 16,27; I, 3, 1.2; 4,9; 10. 16 Daraus ergicbt 
fih für fie die Verpflichtung, einander zu lieben I, 4, 11; 3, 16; überhaupt hat die 
jelbftverftändliche Liebe der Gottesfinder zum Vater fih im Halten feiner Gebote zu zeigen 
I, 5, 3. So ftellt die anfcheinende Naturnotwendigkeit fi) als eine ethifche heraus 13, 34 ; 

5 15,10; I, 23ff. Die Gebote Gottes aber bedeuten feinen Drud, fondern Freiheit und 
Leben: die Jünger find ja nicht Sklaven, fondern Freunde des Gottesfohnes, weil er ihnen 
Alles gejagt, was er vom Vater gehört 15, 15. Speziell haben fie Chrifti Merk an der 
Melt fortzufegen 14, 12; 17,18. Indem fie in diefer fittlichen Lebensrichtung begriffen 
find, dürfen fie in einer verfucherifchen und feindlichen Welt und angefihts des Todes 

10 und Gerichtes die getrofteite Zuverficht haben. Der Vater wird ihren Gehorfam mit neuer 
Liebe erwwidern und bei ihnen Wohnung machen, indem er fie mit dem Geift als der 
Kraft der Erkenntnis und des Zeugnifles ausrüftet und fie beſchirmt 14, 21. 23. Er wird 
fie fittlih beiwahren 10,28. 29; 17,15; I, 5, 18, wenn fie die unterlaufende Sünde 
befennen, ihnen vergeben nad feiner Treue I, 1, 9, fie reinigen und beiligen 15, 2; 

15 17, 17, wird die Gebete erhören, die fie aus jener Lebensrichtung beraus thun 14, 13; 
I, 3, 22. Dem Gericht dürfen fie mit furchtlofer Freudigkeit entgegenſehen I, 2, 28; 
4, 17. 18 und auf einen Pla im bimmlifchen Vaterhaufe rechnen 14, 2. 3. Daß Gott 
oder Gottes Liebe ihnen eintwohnt und in ihnen zur Vollendung gelangt 17,26; I, 2,5; 
4, 12, bedeutet, daß Gottes Liebe ihren Willen beberricht, indem fie durch die Impulſe, 

x die von der Gewißheit der Liebe Gottes in Chriftus ausgeben, fie zu Zuverſicht und 
Bruderliebe beftimmt. 

Diefe Gedankenkreiſe haben trog mancher Unterfchiede entjcheidende Hauptzüge gemein. 
Ihnen allen ift die gering Wan ein Leben, wie e8 nur durd die von Ghriftus aus- 
gehenden Impulſe zu ftande kommt und zwar, indem als eigene Belehrung, doch ala 

3 Schöpfung Gottes, Sie ift ihnen ein Leben der Gleichartigfeit mit dem des übertvelt: 
lichen Gottes, jebt binfichtlich der Gefinnung, einft auch binfichtlich der Natur. Sie bat 
ihnen als Aktivität ihre Analogie am Kindesverhältnis, verwirklicht ſich als demütige Zus 
bericht zu Gottes Vaterliebe, die, auf zuvorlommenden Erweis derjelben gegründet, ſich 
Gottes ftetiger Huld und Leitung zum ewigen Yeben verfieht und ſich durdy Gottes Liebe 

30 zu einer ehrfurchtsvollen Liebe getrieben fühlt, die in der Erfüllung des in feinem ein- 
beitlihen Sinne entftandenen Willens Gottes die eigene Freiheit und Freude findet. Die 
Richtung auf Erfüllung des Willens Gottes ift —— oder Form, nicht aber wie im 
Rechtsverhältnis Grund des Fortbeſtandes und der Vollendung der Gottesgemeinſchaft. 
Indem ganz auf Gott gerichtet, iſt das Leben des Gottesfindes doch ganz auf die Welt 

3 bezogen, da die Gottesliebe ſich in nichts anderem ald in der Gottes Sinn gemäßen 
Menjchenliebe und der hierbei erforderlichen Verleugnung weltlicher Güter bethätigt, und da 
die Zuverficht und das Gebet eben über die Hemmungen erhebt, welche die mit jener Auf: 
gabe verbundene Verflechtung in die Welt mit fih führt. Auch die Momente über: 
ſchwänglicher Gefühlserhebung im Geift ſchätzt Paulus nur in dem Maße, als fie jene 

0 Aufgabe erfüllen helfen 1 Ko 12, 12. Endlich ift ihnen allen die Gottesfindfchaft eben: 
ſowohl ettwas, worin der Einzelne gegenüber Menſchen und menfchlicher Gemeinfchaft felbft- 
ftändig ift, wie etiwas, wodurch er auf Gemeinſchaft angewieſen: indem Gottes Sohn, bat 
Jeſus ſich berufen gewußt, andere zu Gott zu führen, und feine Jünger bat er angetviefen 
„Unfer Vater” zu beten. Bei Paulus und Johannes fommt der veränderten Situation 

45 entiprechend dazu, daß das Gut der Gottesfindichaft, der Geift, durch den Zufammenbang 
mit der Gemeinde fidh dem Einzelnen vermittelt, wie die Wertung der Taufe und die dee 
des Leibes Chrifti (vgl. Jo 15, 1ff. und 1Jo 1, 3) zeigt. 

Auf diefer Höhe hat ſich die dee der Gotteskindſchaft bezw. die in ihr ausgedrüdte 
Anſchauung von der Art des chriftlichen Lebens nicht behauptet, ald mit dem Machstum 

50 der Kirche die Einfchärfung der etbifchen Bedingungen des Anteild am künftigen Heil 
immer bdringlicher wurde und zu dieſem Behuf die von der Synopfe und Paulus dar- 
gebotenen Vorftellungsformen vom Gericht twieder ftärker mit dem von der griechifchen Bibel 
fortgepflanzten jüdiſchen Geift erfüllt wurden, und als ftärkere Beeinfluffung der hriftlichen 
Gedanken durch die natürliche Theologie und den Moralismus der Bopularpbilofophie, vollends 

55 durch die von pribatrechtlichen Anſchauungen durchdrungene römifche Bildung ftatt hatte, 
als jpäter die eschatologifhe Grundlage der mweltflüchtigen Haltung des miffionarifch und 
firchlichsfozial an der Welt tbätigen Urchriftentums durch eine dualiſtiſch-metaphyſiſche mit 
ihrer Konſequenz der Aſkeſe und Myſtik erjegt wurde. 

Schon in den neuteftamentlichen Denkmälern des Chriftentums begegnen Anſätze zur 
© Zurüddrängung des Kindichaftsverhältnifjes durch ein Nechtsverhältnis oder doch An— 
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baltspunfte für fie. Die Beichränfung der Vergebung auf die vergangenen Sünden Hbr 
9,15; 10, 26; 2Pt 2, 9 bebt die Stetigfeit des Kindesftandes auf. Indem auf die 
Zulänglichkeit der Leiftungen vor dem unparteiifchen Gericht Gottes der Ton fällt 1 Pt 
1, 7; 4,18; SHbr 6, 10; 12, 28; 2 Ti 4, 8; Ya 2, 12; 4, 12, verbunfelt die 
Furcht die Freudigkeit der Heilsgewißheit. Die Wertung einzelner Xeiftungen als ſünden- 5 
tilgend 1 Pt 4, 8; Ja 5, 20; 2, 135 1 Ti 6, 17 thut der Schäßung der Gefinnung 
Eintrag. AG 17, 285 29; Sa 1, 17. 18; 3, 9; Hbr 12, 9 wird als Gottesfindichaft 
ichon die ———— Anlage angeſehen. Bei den apoſtoliſchen Vätern wird dieſe 
Verſchiebung ſtärker. Durch die Are ee rüdt in Anlehnung an die Stoa die An- 
ihauung in den Mittelpuntt, daß Gottesfindichaft die fittliche Abhnlichleit mit Gott ift, 10 
welche der Menſch durch freie That in fich verwirklicht auf Grund der von Chriftus ge: 
brachten Gotteserfenntnis bezw. des neuen Geſetzes, eine Gotteslindſchaft, die dann bie 
igpdaooia als Lohn empfängt. Clemens Al. macht aber Strom, VII, 2 das „ohne Yohn“ 
zum Merkmal der vom Gnoftifer erreichten Gottesfindfchaft. Jrenäus rechnet adv. haer, 
IV, 161 die Befreiung von den Satungen des mofaifchen Gejeges und die Unterftellung ı5 
unter das durch Erftredung der Verbote auf die Begierde vertiefte Naturgejeß zu den 
Wohlthaten der Adoption, fügt aber hinzu, daß dabei mit der Steigerung der Yiebe aud) 
eine ſolche der Furcht eingetreten. Daß die Taufe die Wiedergeburt zur Gottesfindichaft 
vermittelt, ftebt feit (Juftin. Ap. I, 26; Clem. Al. paed. I, 6), bedeutet aber nicht mehr, 
als daß in ihr die dem Nufe Gottes folgende freie That der Belehrung zur Vollendung d 
fommt. Die Zufpisung des Ideals J individuelle Tugendbildung und das Freiheits⸗ 
bewußtſein machen das Bedürfnis nach einer Zuverſicht der Gotteskinder auf Gottes ſpe— 
ziellſte Leitung, wie ſie durch den Hinblick auf Chriſtus im ſtande iſt, Hemmungen gerade 
des ſitilichen Wirkens durch die Welt zu überwinden, nicht fühlbar; ſo tritt an ſeine Stelle 
Hi Überzeugung der natürlichen Theologie vom allgemeinen Walten der väterlichen Bor: 2 
ehung Gottes. 

Unter Beibehaltung diefes Gedankens bat Jrenäus im Anſchluß an Paulus die 
Gottesfindichaft wieder als religiöfes Gut verftanden, indem er die Adoption als die fpe- 
zifiſche Erlöſerwirkung Chrifti faßt: dazu ift der Sohn Gottes Menſch getvorden, damit 
der Menſch die Adoption erlange und Gottes Sohn werde. Aber die Adoption bedeutet da 
ihm reale Veränderung durch den Geift und zwar Teilnahme an der göttlichen Natur, 
Unvergänglichkeit III, 16, 3, phyſiſche Vergottung, die durch die Sakramente ſchon auf 
Erden insgeheim mitgeteilt wird. Diefe Kombination zwifchen moraliftifcher und phyſiſcher 
Auffaffung der Gottestindichaft ift in der griechiichen Kirche berrichend geblieben. 

Im Abendland wird fie überboten durch Auguftin. Auch ihm ift das Hauptmerl- 35 
mal der Gottesfindfchaft die Mefensgleichheit mit Gott: filii Dei, ergo iam dii. Es 
ift der Geift oder die Teilnahme am feiner göttlichen Natur, was der Gottesfohn uns 
vermittelt, indem er uns zu Gottes Kindern macht. Aber ihm ift die Natur Gottes zuerft 
justitia und dann erft oder damit immortalitas. So geichiebt die Vergottung durch 
Erweckung der Liebe zu Gott: amando Deum effieimur dii. Gerechtmachung, Adop- 40 
tion, Vergottung find ihm Synonyme: qui justificat, ipse deificat, quia justificando 
filios Dei faeit. Diefe Umwandlung beginnt mit der Taufe, in der Gott als Vater, die 
Kirdye als Mutter die MWiedergeburt bewirken. Und zwar ift die Gnadenwirkung Gottes 
die alleinige Urjache für Anfang wie Fortgang diefer Wandlung, wenn auch auf Grund 
von ihr fih den Menſchen die Aufgabe Seit, ald Gottes Kinder zu leben: reddite 4 
vieem, effieimini spiritus. Die Gottesfindfchaft verwirklicht ſich als ein Prozeß, in 
dem durch immer neue Inſpiration von Liebe die Fähigkeit wächſt, ein Stüd des Willens 
Gottes nad dem andern zu erfüllen, bis nad dem Tode die zweite adoptio oder re- 
generatio eintritt, die völlige Gerechtmachung der Seele und ihre Befreiung von dem 
iterblihen und das Geſetz der Sünde in ſich tragenden Leibe. — Was die Art diefer so 
Wandlung anlangt, jo bat A. es verftanden, den Erweis der Liebe Gottes in Menſch— 
werdung und Tod des Gottesfohnes als die Kraft zu fchildern, die durch ihren Eindruck 
auf das Bewußtjein Demut, Hoffnung, Gottesliebe als ihren verftändlichen Reflex ber: 
vorruft; aber den Ton legt er doch auf eine pſychologiſch unvermittelte naturartige Ein: 
gießung des Geiftes oder der Gnadenkräfte, die durch die Taufe und auf das Gebet bin 55 
geſchieht. — Auch Jeſu, Paulus, Johannes Auffaffung der Wechſelbeziehung zwiſchen Gott 
und Chrift nach Analogie des Kindesverhältnifjes fommt bei A. wieder zur Geltung. Ihm 
befteht die chriftliche Frömmigkeit in der Demut, die ſich bewußt ift, alles von Gott em— 
pfangen zu haben und noch empfangen zu müflen, in der spes — fiducia, die von der 
durch Chriftus und die Taufe verbürgten Gnadengefinnung Gottes die Vergebung der 60 
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vergangenen Sünden und die Hinführung zum Ziel des ewigen Lebens, d. i. die Erfüllung 
der Gebete um immer neue Gnabenzuflüffe und um Vergebung der täglichen Sünden 
bezw. gröberer Verfchuldungen, die beilfame, erzieherifche Geftaltung der äußeren Verhält— 
niffe die Gewährung der perseverantia und der Vollendung ertwartet, im timor filialis 

5 oder castus, der Ehrfurcht, die fich fürchtet Gott zu beleidigen und ihn verlaffend von ihm 
verlafjen zu werden, in der Yiebe, die Gott ähnlich werden und feinen Willen um feiner ſelbſt 
twillen erfüllen möchte, der Deo adhaerere bonum est. Aber es fommt bei ihm dennoch die 
neutejtamentliche Idee nur gebrochen, verkürzt, abgewandelt zur Geltung. Die Sicherbeit 
oder spes wird durch die Sünde immer wieder in frage geftellt, weil die Vergebung ſich 

10 immer nur auf die vergangenen Sünden bezieht, dem Menfchen nur ein neues Conto 
eröffnet, aber feinen ftetigen Stand in der Huld Gottes begründet, die Hoffnung zu Gott 
fich weiterhin vielmehr auf das eigne gute Gewiſſen, auf das Bewußtjein um die eigne 
Liebe zu Gott zu gründen hat. infolge davon fehlt es auch dem Streben nach Verähn— 
lihung mit Gott an der für allen richtigen fittlichen Fortſchritt erforderlichen Grundlage, die in 

15 der dee der Kindfchaft liegt und aus der Gewißheit der ftetigen Liebe des Vaters ftammt, 
an der einheitlichen Gefinnung der Yiebe Gott gegenüber, die feinen ganzen Zweck als den 
eignen Lebenszweck ergreift. An die Stelle der Yuögeftoltung und Sefelfigung diejer Ge⸗ 
finnung fegt A. die allmähliche Gerehtmahung durch Eingießung immer neuer Tugenden 
oder Kräfte. Dadurch wird der Unterfchied zwifchen Knechts- und Kindesſtand flüffig : die 

© Erfüllung des Willens Gottes aus Furcht vor Strafe ift ihm die zweckmäßige und ver- 
heißungsvolle Vorftufe für die Erfüllung aus Liebe. Auch der Umfang der spes wird 
gegen das NT verfürzt. Infolge der überwiegend meltflüchtigen Faſſung der Gottesliebe 
tritt es nicht als die Chriftenaufgabe beraus, Gott in der Hingabe an jein Werk an 
den Menfchen zu dienen, und was das NT in diefer Hinficht vom Mut und der Sieges- 

25 zuberficht der Gottesfinder fagt, fällt aus. Dagegen tritt als ein fremdartiges Moment 
die myſtiſche Bethätigung der Gottesliebe ein, die fih in der auf Gefühlsichwelgen ab- 
geitellten Betrachtung der Schönheit Gottes vollzieht; die Fremdartigkeit offenbart fi) darin, 
daß ftatt der Analogie der findlichen die der gefchlechtlichen Yiebe mwirkfam wird. Am 
meiften aber entfernt fih A. vom NT, indem er die Ausjagen des NTs über eine Ber: 

30 geltung der Werke im Endgeridht nach Tertullians und Cyprians Vorgang darauf binaus- 
führt, daß zwiſchen Gott und Menich auch im Bereich der Erlöfung durch Chriftus ein 
Nechtsverhältnis beftehe, das nad Analogie des Privatrechts gedacht ift, jo daß es nötig 
ift, die Gaben der Gnade durch Verdienste, womöglich überpflichtmäßige Leiſtungen, die Ver: 
gebung der Sünde durd) Satisfaktionen, fchmerzliche Büßungen zu erwerben. Die Verbindung 

35 mit dem Gnaden- oder Kindesverhältnis, die er dadurch beritellt, daß er der Gnade die 
Kraft zu den Verdienften und Satisfaktionen geben und die Strenge der Forderungen ber 
Gerechtigkeit in etwas ermäßigen läßt, ift nicht zulänglich, um die unfindliche Stimmung 
Gott gegenüber völlig aufzubeben, die unvermeidlich eintritt, jo lange man ſich bejtrebt, 
ſolche Yeiftungen zu vollbringen, um die Hoffnung auf Gottes Huld, auf die immer er- 

so neute Vergebung und auf den Gewinn des ewigen Yebens aufrechtzuerhalten. Sucht nach 
Yohn und Furt vor Strafe, Schäung der Leiſtung neben der Gefinnung, Unficherbeit 
gegenüber dem Gott, in deſſen Charakter Barmberzigfeit und Gerechtigkeit fein feites Ver— 
hältnis haben, ift die notwendige Folge. Letztere wird noch dadurch geiteigert, daß es 
dem Einzelnen ungewiß bleibt, ob Gott ibm das donum perseverantiae geben will. — 

45 Endlich unterfcheidet er fih darin vom NT, daß ihm das Gottesfind einerfeits der ver— 
faßten Kirche gegenüber nicht felbititändig ift, fofern ihre Autorität der Grund feines 
Glaubens und die Zugehörigkeit zu ihrem Nechtsverbande die Bedingung des Anteils an 
ihren Heilsgütern it, anderſeits aber in der Kontemplation jeine Seele jo auf Gott be— 
zieht, daß jeder Gedanke an andere bezw. die Aufgaben an ihnen draußen bleibt. 

50 As Gedankengefüge ift in der abendländifchen Kirche herrichend geworden, aber jo, daß die 
Momente, welche das dem Kindesverhältnis Analoge der Religion hemmten, noch verftärkt 
wurden, die Auffaffung der Gnade als naturbafter Kraft und die Anwendung rechtlicher 
Mapftäbe. Das lettere geſchah durch die jtärfere Betonung der Verdienſte und Gatis- 
faftionen gegenüber der Abhängigkeit von der Gnade und durch die Ausbildung des Buß- 

55 ſakraments, das erſte durch die jcholaftifche Yehre. Die Adoption ift nah Thomas nicht 
nur Gewährung eines Nechtes, Zulaffung zum ewigen Leben, fondern auch regeneratio 
in filios Dei, die zum Gewinn besjelben durch Verähnlichung mit Gott tauglich macht, 
Summa th. III, qu. 23 a. 1. Aber während bei Auguftin die Umwandlung zum 
Gottesfinde oder die Vergottung durch Eingiefung der Yiebe ſelbſt geichab, von deren 

so Vorhandenfein man ein Bewußtſein haben fonnte, gefchiebt fie nadı Thomas durch Ein: 
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giegung eines Habitus der Gnade in die Efjenz der Seele, welche ihren Kräften, den Sub: 
jeften der Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung zu Grunde liegt, durh Schaffung einer 
neuen, göttlichen Natur II, 1 qu. 40 a.3.4. Daß man biefen Habitus hat, deſſen Vor: 
bandenfein den Tugenden erft ihren Wert verleiht, aljo Gottes Kind ift, kann man nicht 
ficher, jondern nur vermutungsweife durch einen Rüdichluß aus der Freude an Gott und 5 
der Verachtung der Melt, die man in fich findet, erfennen,. Das ijt ein Schluß, der freilich 
feine Kindeszuverficht begründen fann. Dafür bietet es feinen Erfah, da der Hoffnung, 
die von Gottes Barmberzigkeit und Macht Hilfe zur Erlangung der Scligfeit ertvartet, 
Gewißheit zugeichrieben wird II, 2 qu. 18 a. 4; denn ihre individuelle Sicherheit hängt 
von den erworbenen Verdienften ab, deren verdienftlicher Wert wieder von dem VBorhanden- 
jein des Habitus abhängt und darum fo unficher tft, wie dieſes, II, 1 qu. 65,4; 112,5. 
Die Verkürzung des kindlichen Charakters der Frömmigkeit tritt weiter zu Tage in ber 
Charakterifierung der beiden Stufen der Vollkommenheit der Gottesliebe, die in dieſem 
Leben erreichbar find: nicht allen d. b. nur Mönchen und Priejtern erreichbar ift ut 
homo studium suum deputet ad vacandum Deo et rebus divinis, praeter- 15 
missis aliis nisi quantum necessitas praesentis vitae requirit; allen erreichbar 
quod habitualiter totum cor suum ponat in Deo, ita scilicet quod nihil cogitet 
vel velit quod divinae dilecetioni sit contrarium II, 9 qu. 24 a. 8. Damit ijt 
für die im weltlichen Berufen Lebenden die findlihe Furt Il, 2 qu. 19 a. 9 als das 
Ganze des für fie Erreihbaren bingeftellt, der freudige pofitive Gottesdienſt ausgeſchloſſen. 20 
Die böbere Stufe aber vollendet ſich im der myſtiſchen d. b. der nicht ſowohl Eindlichen 
als ehelichen Gottesliebe. Auch in der durch den Einfluß des Duns verbreiteten Form, 
in welcher fie die befeligende Vereinigung mit Gott nit in Momenten der Schauung 
und des Gefühlsüberfchtwangs, fondern in der Gottgelafjenheit des Willens fucht, iſt fie 
fein Analogon zu findlicher Yiebe. Sie ift da orientiert an dem metaphyſiſchen Gegenſatz 25 
von Scöpferrealität und freatürlicher Nichtigkeit und an dem Gedanken Gottes als des 
durch feinen erkennbaren Zweck geregelten, jouveränen d. h. twillfürlichen Willens, und 
bedeutet deshalb nicht, daß man ſich vertrauensvoll in die Fügung des Vaterd ergiebt, 
die mir als Mittel zu feinem Liebeszweck mit mir heilfam fein muß, fondern daß man ſich 
irbifchen Gütern und Übeln gegenüber auf die volle Indifferenz, Gott gegenüber auf 30 
—— des Nichts ſtimmt, mit dem ſein unbekannter Wille machen möge, was ihm 

iebt 

0 _ 

Erft Luther bat das Verhältnis zu Gott wieder als ein Kindesverhältnis im 
Vollfinn, als eins, das jede Analogie zu einem Rechtsverhältnis ausschließt, veritanden. 
Er bat das vermocht, indem er in Chriftus die Offenbarung und Verbürgung der Gnaben: 35 
gefinnung Gottes, „den Spiegel des väterlichen Herzens Gottes” Ev. A. 21, 105 fand 
und aus diefem „Bild der Gnaden“ den Glauben, die individuelle Zuverfiht zu dem 
gnädigen Gott ſchöpfte 16, 140, mit der neuer Mut und Sinn, Trieb und Kraft zu einem 
neuen Leben der Gottesliebe entjpringt, und deshalb aud) Kindesweſen, Gleichartigfeit mit 
dem Sinn, ja mit der Natur des Vaters im Himmel, darum der Beginn des etwigen 40 
Lebens gegeben ift. Ihm ift die Sündenvergebung funonym mit Rechtfertigung oder 
Adoption, eine MWillenserflärung, durch die Gott uns „zu Gnaden annimmt und für feine 
lieben Kinder hält“. Sie bedeutet deshalb mehr als den Erlaß des Quantums der ver: 
gangenen Sünden, als ettwas, was deshalb nad der Taufe von Fall zu Fall wiederholt 
werden müßte: fie ift ihm die Verfegung in einen „anderen und neuen Stand“, 11, 298, 46 
unter den „Himmel der Gnade, der über mich gezogen ift, ob ich gefündigt babe oder nod) 
fündige”, 18, 339, die Aufnahme der ganzen Berjon in die Gnade — Huld Gottes opp. 
var. arg. V, 490; III, 427, die der alten und neuen Sünde gegenüber nur darauf 
rechnet, daß fie im Vertrauen feitgehalten oder wieder ergriffen wird, um mit ihrer auf 
Verleihung des ewigen Lebens gerichteten Abficht wirfjam zu werden. Mit diefem ftetigen so 
Stande der Gottesfindfchaft, die das ewige Yeben verbürgt, fällt der Gedanke, daß es der 
Verdienſte bebürfte, um Mehrung der Gnade und zulegt das ewige Leben zu erlangen, 
daß die neu begangenen Sünden durch Genugtbuungen gebüßt werden müßten, um ber: 
geben zu werden. Sa, ſchon der Gedanke an Verdienſte ift eine Herabwürdigung Gottes 
zu einem „Tröbler”, des Verhältnifjes zu ihm zu einem „Kaufgeſchäft“. Die Werke, die 55 
vom Glauben jo wenig gejchieden jein —— wie das Brennen und Leuchten vom Feuer 
63, 125, thut er, ohne eines Lehrers dazu zu bedürfen und „umſonſt“, weil es „ihm eine 
Luſt iſt, Gott alſo wohlgefallen“ und in ihnen „ganz ein frei Geſelle“ 16, 127: 128. 
Die Kindichaft Gottes ift Freiheit vom Geſetz und Gefegesfinn und zwar dadurch, daß 
entiprechend der Begründung eines ftetigen Standes der Perſon in Gottes Huld, die neue co 
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Gefinnung der Gottesliebe fofort eine Einigung mit Gottes ganzem Willen darftellt, alle 
Werte mithin Früchte des Glaubens find. Den neuteftamentlichen Stellen, die die Werke 
zum Kriterium der Gottesfindfchaft machen, von einem Gericht nah den Werfen reden, 
die Ausficht auf Kohn als Motiv benugen, ift er freilih dabei nicht völlig gerecht ge- 

5 worden, wenn er jede Reflerion auf „Werke“ auch abgeſehen von ihrer Schägung als Ver: 
dienfte oder Grund der Huld Gottes ausfchließt, two es jih um den Gewinn der Zuverficht 
handelt, und fie nur als nachträglichen, die Heildgewißheit verftärfenden Beweis des Glau— 
bens gelten läßt, wenn er den Lohn nicht auf die Seligfeit felbit beziehen will, und den 
Glauben, defien Früchte ja die Werke feien, als das beim Gericht nad den Werfen eigent- 

10 li Gemeinte hinſtellt. Er hätte aber von feinem eigenen Verſtändnis der Gottesfindichaft 
aus ihmen gerechter werden fünnen. Wenn ihm die Annahme zum Gottesfinde Annahme 
zum Erbe des ewigen Lebens ift, dies ihm aber jchon etwas Gegenwärtiges ift, oder als fünf: 
tiges die Vollendung des bier jchon beginnenden Lebens der Luft und Liebe zum Geſetz 
bedeutet, wenn ihm die Werke eine „Übung“ in diefem Erbe, das der Gläubige ſchon 

15 hat, darftellen (3ThK 1892; Gottſchick, Katech. Yutherftudie S. 185—167), fo verwirk— 
licht fih die aus der Anſchauung Chrifti gefchöpfte Gottesfindfchaft nur in einem auf jene 
„Werke“ gerichteten Yeben. Nur in einem foldyen wird jeine Seligfeit erlebt. Schon in 
dem Glauben, in dem die perfönliche Gewißheit der Gotteskindſchaft aus der Verheißung 
geihöpft wird, muß deshalb der Gedanke an dies Leben als ein jeliges eingefchlofjen fein. 

20 Auch bei L. ift die Gottesfindfchaft fein rubender Befis, fondern der Trieb, das mit ihr 
gefchenkte Gut feiter und vollfommener zu fallen 47, 369; 14, 251 ff.: der Ausblid auf 
die Erreihung dieſes Zieles d. h. der Kern des Lohngedankens Jeſu it auch für die 
Gottesfinder ein wertvoller Sporn. Er weiß von einer ſchon bier erreihbaren Volllommen- 
beit, von der Ausreifung der neuen Gefinnung zur animosa fides und fervens cari- 

26 tas v. a. VI, 254: von da aus hätte er, wie 1Th 5, 23 zeigt, dem Gedanken des Ge: 
richtes nicht nur nad dem Glauben, fondern nad) feiner erfolgreichen Bethätigung genügen 
fönnen. — Eine andere Abweihung von Paulus ift feine Deutung von Nö 8, 15; Ga 
4,6. Er veriteht das innere Zeugnis des hl. Geiftes als die Selbitgewißheit der Glaubens: 
aktivität, die durch das Sichſtützen auf das objektive Wort erfämpft wird und die Auße— 

so rung des Glaubens im Gebet. („So ift dies Nufen und Gefchrei des Geiftes nichts an— 
deres denn ein mächtiges, ftarfes, unwankendes Zuverſehen aus ganzem Herzen zu Gott 
als einem lieben Vater, von uns ald von feinen lieben Kindern .... Es wäre Chriſti 
Yeiden und Thun zu nahe, ließen wir es uns nicht fo mächtig reizen und ftärfen zu ſolcher 
Zuverficht, ald die Sünde oder Anfechtung uns davon abichredt” 7, 289. 287). Aber 

35 nachdem der allgemeine Enthufiasmus, der in der Gemeinde die efftatifchen Abbarufe her— 
vorbrachte, geſchwunden ift, jo gebt Yuther mehr in Paulus’ Bahnen, wenn er die freudig: 
feit der Zuverficht aus dem Hinblid auf Gottes und Chrifti Yiebe ſchöpfen lehrt, als die 
Myſtik, die durch abfichtliche Selbitbearbeitung und ſtarke Seligkeitsgefühle ein Analogon 
zu dem Abbaruf zu erhafchen ſucht. — In dem fo begründeten Glauben weiß ſich nad) 

0 Y. das Gottesfind ebenjo frei der firchlichen Gemeinschaft gegenüber wie mit ihr verbunden. 
Das letztere, fofern fie es ift, die ihm in Wort und Saframent die Quellen des Glaubens 
erſchließt, frei, fofern diefer Dienft nicht an Borrechte des Amtes gebunden ift und ſofern 
das Mort fich felbit ihm innerlich als Gottes Wort bewährt und Gewißheit über Gottes 
Sinn und Wille, aljo religiöfe und fittlihe Sebitftändigfeit begründet. 

46 Die nähere Ausführung über den Sinn der Gottesfindfchaft geben L.s Erklärungen 
des 1. Artikels und des 1. Gebots; denn jener handelt vom Glauben an den Vater und 
ift die „Antwort der Chriften auf das 1. Gebot” 21,25. Nun bat 2, in den Katechismen 
als die Güter, die der Glaube auf den Vater zurüdführt, die zeitlichen genannt, um die 
ewigen auf den 2. A. aufzufparen 21,98. Aber diefe Abitufung entfpricht nicht feiner 

50 eigentlichen Meinung. Auch im gr. Katechismus gründet fih ihm das Vertrauen zum Bater 
auf Chriftus, „außer welchem wir nichts ſehen, denn einen zornigen und jchredlichen Richter“. 
Und anderjeits giebt ihm erjt der Zufammenbang mit den ewigen Gütern den rechten 
Maßſtab für die Schägung der zeitlichen Güter und Übel. So hat er denn auch in 
anderen Auslegungen des 1. A. (Kurze Form 1520 22, 16. 17; Schmaltaldener Ausl. 

55 1537 23, 244) die Ehre der Kindfchaft als eine, mit der das ewige Leben verbürgt ift, 
bezeichnet und den Glauben an den Vater als das Vertrauen auf feine Liebe und Macht 
bejchrieben, das über die Furcht vor dem Teufel und feiner Gefellichaft, über den Drud 
von Armut und Verfolgung, über das Bewußtſein der Sünde binaushebt und demütig 
und geduldig fich der göttlichen Leitung ergiebt. „Wie follen mir nicht alle Dinge zu gut 

0 fommen und dienen, wenn der mir gut gann, dem fie alle unterthänig fein? Dieweil 
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er denn Gott ift, ſo mag er und weiß wie er's machen foll mit mir auf’3 beite, dieweil 
er Vater ift, jo will er's auch thun und thut es herzlich gern.“ Es ift die „Freiheit des 
Chriftenmenfchen“ oder die troß des entgegengejegten Anſcheins Zönigliche Herrfchaft über 
alle Dinge, die fi) ihm im Glauben der Gottestinder vertvirflicht, und deren Sorg- und 
Furchtlofigkeit, deren Stolz und Troß gegenüber Teufel, Welt, Tod als die Kebrfeite 5 
ihres Bewußtſeins gänzlicher Abhängigkeit von Gott allein opp. ex. XIII, 144 er nicht 
müde wird zu fchildern. „Kinder Gottes” und „bimmlifche Fürjten“ find Simonyme 6, 133. 
Mer Gott zum Vater hat, von ihm gilt, daß er von ungerftörbarer Freude erfüllt ift, 
iam non mortalis amplius sed sempiternam vitam vivens XI, 227. Auf dies 
Vertrauen bat er die myſtiſche Gotigelafienheit der Indifferenz, die er felbft ſtatt der 10 
Myſtik der Ekſtaſen früher gepriefen XII, 6, binausgeführt und fo die beiden katholiſchen 
Formen der Freiheit von der Welt oder der Anticipation der Seligfeit überboten. Seine 
Gottesgemeinichaft ift durchweg auf die Welt bezogen: „Das heißt einen Gott haben, fo 
du berzlicdy ihm traueft und dich alles Guten, Gnaden, MWohlgefallens zu ibm verfiebft, 
es jei in Werken oder Yeiden, im Yeben oder Sterben, in Lieb oder Leid“ 16, 131. End: 15 
lich gebört ihm zur ‚Freiheit der Gottesfinder oder zur Herrichaft über die Welt auch der 
unbefangene Genuß irdijcher Güter, die Gott giebt. „Alſo (d. h. unter Gott, nicht neben 
ihm) kann Gott leiden, daß wir feine Kreaturen lieb haben; denn fie find darum ge: 
ichaffen” 14,6. Wir fehen im 1. A. „wie fi der Vater uns geben bat famt allen 
Kreaturen” 21, 98. 20 

Aber die Freiheit und Freudigkeit des Gottvertrauens und der Nächſtenliebe erhebt 
fih auf der Vorausfeßung des erjchrodenen Gewiſſens und der Furcht vor dem Zorne 
Gottes und hat zu ihrem ftetigen Ingrediens die kindliche Gottesfurdt, die pia reve- 
rentia, qualem invenias apud recte institutos liberos erga parentem XX, 198. 
Sie ift im Glüd die Demut, die prosperis non extollitur, im Unglüd der Werzicht 25 
darauf, Gott Zeit, Map, Weife feiner Hilfe vorzufchreiben, in Bezug auf das Thun, „daß 
man fi) vor ihm jcheut, thue und lafje nichts, obne man weiß, daß es ihm wohlgefalle“, 
beim Fortjchritt und Erfolg der Sinn, der der Mängel ſich bewußt bleibt und Gott die 
Ehre giebt, in Bezug auf die Zukunft die Sorge, ob wir auch bis and Ende beftändig 
bleiben, die dazu treibt, zu Gott um Hilfe zu jchreien 7, 148. 237. 254; 14, 250; 34, 174. 0 
Dies in Gottvertrauen und Nächitenliebe fich vollziehende Kindesverhalten bedeutet für 2. 
ein Leben, das dem Yeben Gottes gleichartig ift. Zunächſt feinem Sinn: „Wenn ich alfo 
glaube, jo bin ich das rechte Bild, das ihm ähnlich ift; denn gleich twie mein Herz und 
Gedanfen ift, alſo ift er gefinnt und wiederum, tie er gefinnt ift, fo denk und glaube ich” 
(nämlich daß Gott mein lieber Vater ſei und es gnädig und gut meine) 19, 181. Die ss 
Yiebe aber der Gottesfinder ift nah Umfang, Motiv, Ziel wie die Gottes über alle 
natürliche Yiebe erhaben, feine Partefenliebe, die fich ftüdet und teilet, fondern eine ganze 
Liebe, die frei gebt über alle, und nicht eine von der Liebenswürdigfeit des Nächiten ge- 
jchöpfte oder geborgte, fondern eine frei aus dem Inneren quellende, eine, die nicht nur 
am Xeibe, fondern auch an der Seele helfen will 18, 28085. Aber diefer Glaube und «0 
dieje Liebe find auch Teilnahme an der göttlichen Natur: in ihnen unmittelbar vollzieht 
fidh die Einwohnung Gottes oder Vergottung. Der Glaube macht uns zu Göttern, weil, 
„wenn ic) des Vaters Herz babe, jo habe ih ihn gar mit all feiner göttlichen Macht und 
Gewalt“ 50, 180, und er besbalb als Gewißheit des göttlichen Beiftands die Kraft 
ift, die ſich vor nichts fürchtet, niemandem weicht, allem troßt, alles wagt. Die Liebe 40 
bewirkt das Gleiche, weil göttliche Natur nichts anderes ift, denn eitel Woblthätigfeit und 
weil jie insbejondere gegenüber Undant und Feindſchaft thut, was fein Menſch noch 
Kreatur thun kann, fondern, was das Werk der göttlihen Majeftät felbit ift (Gottichid, 
Kat. Lutheritud. ZTHR 1892, ©. 452 —455). 

Dies Leben des Gottestindes ift, wie es ja auch im Gottes Kraft geführt wird, so 
dem natürlidyen Sinn fo entgegengejeßt, daß es nur aus der Gnadenwirkung Gottes 
durch Wiedergeburt entipringen fann. „Glaube ift ein göttlich Werk in uns, das uns 
wandelt und neu gebiert aus Gott und tötet den alten Adam, machet und ganz andre 
Menſchen, von Herzen, Mut, Sinn und allen Kräften“ 63, 124. Über die Art, wie ſich 
die Wiedergeburt vollzieht, lehrt Yuther im zweierlei Weiſe, äbnlih wie Paulus und 55 
Auguftin. Das eine Mal giebt er die Anweiſung dazu, aus der in Ehriftus verbürgten 
Gnadenverheißung den Glauben zu jchöpfen, der in Demut, Geduld, Sorglofigfeit, Mut 
u. |. mw. ſich über das ganze Yeben ausbreitet und zudem Trieb und Kraft zur Nächiten- 
liebe ift, fofern die Erfahrung der Gottesliebe nicht nur zu der Dankbarkeit treibt, die 
von Gott auf den Nächſten gewieſen wird, jondern auch von ſelbſt dazu drängt, die ww 
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empfangene Wohlthat weiter p geben (Thieme, Die ſittliche Triebkraft des Glaubens, 
eine Unterfuchung zu 2.3 Theologie 1895), und jofern die Zuverſicht zu Gottes päterlicher 
Führung von aller Sorge und Furt befreit und fo dazu befähigt, die innern Hinder— 
nifje der Yiebe zu übertwinden. Die Neuzeugung ift da nichts anderes als die in der durch 

5 Chriftus verbürgten Gnadenverheißung offenbare und wirkſame Adoption. Das andere 
Mal läßt er den Glauben aus einer naturfraftartigen Geiſteswirkung entjpringen, die 
Gott, warn und wo er will, beim Hören des Evangeliums eintreten läßt, und führt es 
aud auf einen befonderen Empfang der Gabe des bl. Geiftes zurüd, daß der Glaube 
Trieb und Kraft ift, die Gebote zu erfüllen. Nur die erfte Meile paßt zu der Art, wie 

io nad) ihm ſelbſt der Chrift den Gewinn und die Erhaltung der Gottesfindichaft erlebt. 
Das von X. erneuerte genuine Verjtändnis der Gottesfindfchaft ift dem Proteftantismus 

nicht verloren gegangen, wie das SKirchenlied und die asketiſche Litteratur zeigt (Nitjchl, 
Nechtf. III, 3. A. ©. 172 ff.), aber in der Lehre hat es zunächft die gebührende Stelle 
und Betonung nicht befommen. Daber iſt es allmählich verdunfelt worden. Die Heils- 

15 wirkung Chrifti wird unter dem re der justifieatio dargeftellt. Sofern dieje 
acceptatio ad vitam aeternam ijt, bedeutet fie dasjelbe wie die adoptio. So begegnet 
bier der Titel der Gottesfindfchaft. Aber worin fie ſich verwirklicht, wird bier nicht dar— 
gelegt. Der entjprechende Stoff it, freilich nicht unter diefem Titel, in der Auslegung 
des Dekalog vor allem des 1. Gebots zu finden. Dieſe fteht bei der Lehre von der Sünde, 

20 für deren Erkenntnis der Defalog der Maßſtab ift. Nun wird bei dem locus von der 
Rechtfertigung gelehrt, daß die Gerechtfertigten durch den bl. Geift twiedergeboren werden 
und jo Trieb und Kraft befommen, das vorher unerfüllbare Geſetz zu erfüllen. Aber 
mit diefem Hinweis begnügt man fih. So fehlt an dem getviefenen Plage, außer der 
Hindeutung auf Einzelnes wie Gewißheit der Gebetserbörung oder Tragen des zes 

26 eine vollſtandige Darſtellung der inneren Regungen, in welchen die Seligfeit der Gottes— 
findjchaft erlebt wird. Der Grund aber liegt nicht nur an der Scheu vor Wiederholungen, 
fondern in dem Beftreben, vom Erlebnis der Rechtfertigung jeden Gedanken an die Gejeß- 
erfüllung fern zu halten, deren Bedeutung ald Genuß des ewigen Lebens nicht mehr ver- 
ftanden wurde. So werden als nächite Wirkung und als Siegel der —— Er⸗ 

30 lebniſſe hingeſtellt, in denen die Seele lediglich auf Gott, nicht auch auf ihre Aufgaben 
an und ihr Ergeben in der Welt eine Beziehung haben fol, die darum unwirkliche Ab- 
ftraftionen bleiben, der Friede des Gewiſſens und das Zeugnis des hl. Geiftes, Den jo 
nur ungenügend ausgefüllten Pla hat dann die myſtiſche Gottes: und Jeſusliebe mit 
ihren Grlebnifjen ausgefüllt. So in den Winfel gedrängt, ift das Gottvertrauen des 

35 Gotteslindes allmählich in feiner Geltung zu einem Stüd der natürlichen Religion berab- 
— Ritſchls Behauptung, daß ſchon J. Gerhard dem natürlichen Menſchen die 
Fähigkeit Ar ihm zufchreibe, ift irrig; fie ftügt fih nur auf das Kapitel vom usus, das 
G. wie allen loeis, jo aud dem de providentia anhängt. Auch ©. beftreitet, daß der 
natürlide Menſch das 1. Gebot erfüllen könne. Luthers Auslegung des 1. Artikels im 

0 Heinen Hatechismus und die Lehre, daß das Geſetz im der Auslegung der Bergpredigt 
das Naturgefe fei, wird mehr zur Einbürgerung jener Anficht beigetragen haben, die im 
der Aufllärungszeit berrichend wird, nicht ohne daß die Farbe der Empfindung des Gott— 
vertrauend verändert wird, an die Stelle der Tapferkeit Meichlichkeit tritt, und die Über- 
windung des Widerſpruchs zwischen Würbdigfeit und Ergeben aus der Gegenwart in die 

#5 Zufunft verlegt wird. 
Mit der Erneuerung der Iheologie durh Schleiermacher wurde die dee der 

Wiedergeburt wohl allgemein zu einer zentralen für Dogmatik und Ethik, das letztere, 
jofern damit der Grund zu einer gejeesfreien Sittlichleit gelegt ift. Aber gemäß dem 
Vorbild der älteren prot. Dogmatik wurde den religiöjen Funktionen der Gotteslindſchaft 

50 geringe Aufmerkſamkeit zugetvandt. Auch Schl. ſah in der Adoption, die ihm mit dem 
ietismus die Folge, nicht der Grund der Wiedergeburt ift, nur die Gewäbhrleiftung der 

Heiligung. „Denn das Recht der Kindſchaft ift, zu freier Mitthätigkeit im Hauswefen 
ogen zu werden, und das Naturgejeg der Kindjchaft ift, daß ſich durd den Lebens- 

I MA auch die Ähnlichkeit mit dem Water enttwidele” chri. GL. II, $ 109,2. — 
55 Der biblijche Nealismus (Bed, Kübel) faßt die Miedergeburt zum Gottestinde in einer 

Weife, die direkt durch Detinger vermittelt, in der Linie von Irenäus und Thomas liegt. 
In der Neuzeugung werde eine neue Lebensſubſtanz aus der Subftanz Gottes, dem Geiit, 
heraus in den Menſchen gejett, die von der Willensrichtung verjchieden deren Voraus— 
jegung fein, die Gewähr für die Kortdauer der Kindichaft auch in den Momenten des 

6 Sündigens geben und die Quelle der fittlihen Kraft bedeuten foll. Dieje Idee iſt praktiſch 



Kindſchaft Gottes 303 

wertlos; denn die Überzeugung vom Befig diefer Subftanz ift ein bloßer Verftandesglaube, 
der das Lebens: und Kraftgefühl der Gottesfindichaft, das gegenüber der Störung durd) 
Sünde und zur fittlichen Arbeit notwendig ift, nicht gewähren kann; ja fie ift praftiich 
ſchädlich, weil fie Natur und Wille in eine Spannung bringt, die das gute Wollen nur 
als eine „durch Benugung der neuen Kreatur” zu ftande gelommene That des Menſchen, 5 
nicht als Werk Gotte8 empfinden läßt, während die einfache Gnadenverheißung in 
Chriftus, wie fie durch Gottes Führung meines Lebens (Taufe) mir ald mir dauernd 
geltend verfiegelt ift, fich als die Quelle erweiſt, aus der jederzeit mit dem Glauben, der 
die neue Geburt iſt, Lebens: und Kraftgefühl zu jchöpfen ift, und mährend der auf fie 
geftügte Glaube ebenfowohl ſich als unjere Anftrengung wie als Gottes Gabe zu em= 10 
pfinden giebt. Was ihre biblifche Begründung betrifft, jo giebt fie, indem fie ſich auf 
die antite Vorftellungsform Pauli vom Geift als einem himmlischen Lichtftoff fteift, den 
Kern feiner Meinung preis, daß der Chrift die neue Richtung feines Willens und Lebens» 
gefühls unmittelbar ald Kraftwirfung Gottes empfindet. 

In den Mittelpunkt ift die dee der Gottesfindichaft zuerft in Biedermanns ıs 
Dogmatik gerückt. Sie ift das religiöfe Prinzip des Chriftentums, das von der Kirchen: 
lehre mit der Perſon Jeſu, feines erften Trägers und weltgeſchichtlich gewährleiſtenden 
Vorbildes identifiziert worden ift. B. will den Stoff der chriſtlichen Religion mit den 
Mitteln der Hegelichen Philoſophie wiſſenſchaftlich erfafien. Damit ift gegeben, daß die 
Wechſelbeziehung zwiſchen Gott und Menſch als zwei verjchiedenen Perfönlichkeiten zur 20 
Vorftellung berabgejegt und darauf hinausgeführt wird, daß der Erhebung des endlichen 
Geiftes über feine Naturbeftimmtheit zum wirklichen Geiftjein im religiöjen Leben, die 
aus dem Bewußtjein um den Widerfpruch zwiſchen feinem Weſen als Geift und feiner 
Naturbeftimmtbeit entipringt, als wirkfjame Kraft die Selbitaufichliegung des abfoluten 
Geijtes zu Grunde liegt. Die Offenbarung, die der Grund des Glaubens ift, iſt alſo a5 
ee neh Geifteszeugnis. Die Offenbarungsträger find nur die Anreger zur Nach— 
erzeugung des bon ihnen zuerft Erlebten. So auch Chriftus. Die Gottesfindichaft, die er 
erlebt bat, ift das abfolute religiöfe Selbitbetwußtfein, das im Denken die wahre Erkenntnis 
des faktifchen und beitimmungsmäßigen Verhäliniſſes zu Gott, im Gefühl die Verfühnung, 
die Freude über die Aufhebung des ald Schuld empfundenen Ziwiefpalts zwiſchen Wollen so 
und Sollen, im Willen die dreifache Freiheit wirkt, die fubjeftive, d. h. die Einigung 
des MWollend mit dem Sollen, die objektive, d. h. die Geſtaltung der objektiven Welt 
um Ausdrud des Geiftes, die abfolute, d. h. die aktive Aneignung der pafliven Auf: 
bebung des natürlichen Dajeins in Übel und Tod zum vollendenden Moment feiner Er: 
bebung zum Geiftfein. Liebeögemeinfchaft mit Gott ijt dies alles, jofern Yiebe das Yeben 35 
im Einsjein mit dem andern bedeutet, und nun der abjolute Geift als erzeugender Grund 
der religiöfen Erhebung in ihr ift (Water), der endliche Geift fich in feiner Erhebung von 
diefer Kraft getragen weiß (Kind). Die Verfegung in die Gotteskindſchaft kommt zu jtande 
als Wiedergeburt, als eine kraft der inneren Wirkſamkeit des abjoluten Geiſtes ſich voll: 
iehende Nacherzeugung des Erlebnifjes Chrifti. Bei B.s philoſophiſchen Vorausſetzungen 10 
nn es ja nicht die objektive Gnadenverheißung des perfönlichen Gottes fein, die die 

Verfegung in den Stand der Gottesfindichaft und dadurch die Erzeugung des Kindeslebens 
bewirkt; bier muß alles fpontane innere Erhebung fein, die dann als Wirkung des 
abjoluten Geiftes beurteilt wird. So ſchiebt fich der reformatorischen Frömmigkeit die 
pietiftijche mit ihrer Ableitung der Nechtfertigungsgewißheit aus der erlebten Wiedergeburt 46 
und die myſtiſche mit ihrer die Wechjelbeziehung zwiſchen Vater und Kind an Innigkeit 
vermeintlich überbietenden Liebes- und Xebenseinheit unter. Doch Hingt Luthers dee 
der Gottesfindichaft in der abfoluten Freiheit nach und die objektive, der Mut zur Kultur: 
arbeit, läßt ſich wenigitens jo fallen, daß fie eine Konſequenz von ihr wird. 

In voller Einheit mit dem praktiſchen Intereſſe Yutbers bat dann Ritſchl den co 
ganzen Etoff von defjen Ausführungen über die Gotteskindſchaft ſyſtematiſch geordnet 
und begrifflich formuliert, indem er ihn durd eine umfafjende biftorifche Orientierung 
über die Gejchichte der dee und ihrer Gegenjtüde beleuchtet und auch den von 2. ausgeſchie— 
denen Momenten des NTs gerecht wird. Ihm ijt Adoption — Sündenvergebung oder Recht: 
fertigung, ſynthetiſches Urteil Gottes, daß der betreffende Sünder troß feiner Sünde zu einem 56 
Liebesverlehr mit ihm zugelaffen werden foll, der fich nad dem normalen Verhältnis 
der Kinder zum Vater richtet. Die Berechtigung, fi ale Kind Gottes zu beurteilen, 
gründet fich auf die Verbürgung diejes Willensaftes durch Chriftus, auf die das Gottes- 
findichaftsbewußtfein auch dann zurüdzuführen it, wenn der Einzelne fich dieſes Zufammen: 
banges nicht bewußt ift, weil «8 dann in ibm durch die Einwirkungen der Gemeinde 60 
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Chriſti zu ſtande gekommen iſt. Die Vermittelung der Gemeinde hebt die religiöſe Selbſt— 
ſtändigleit des Einzelnen nicht auf, ſondern hilft ſie begründen, ſofern die Einpflanzung 
in ſie ein Unterpfand der Gnadenabſicht Gottes gegen den Einzelnen iſt. Die Adoption, 
die die ideelle Stellung des Sünders zu Gott veraͤndert, hat, indem ſie das Vertrauen 

5 weckt, feine reale Veränderung zur Folge oder iſt zugleich Neuzeugung. Die Hauptfunktionen 
des Lebens des Gottesfindes find das Vertrauen zu Gottes väterlicher Yeitung, wie es 
von der Weltanschauung des Gottvaterglaubens geleitet fih außer in bewußten Willens- 
akten, wie der Ergebung und dem Gebet, in der habituellen Stimmung der Demut vor 
Gott und der Geduld gegenüber der Welt aktualifiert, und die fittlihe Thätigkeit auf 

10 den Zweck des Neiches Gottes als der univerfalen und überweltlichen Liebesgemeinſchaft. 
Die religiöfen und die fittlichen Funktionen ſtehen in Wechſelwirkung, fofern die Gewiß— 
heit der Gottesfindichaft unberechtigt ift, wenn nicht das Streben nady dem Reiche Gottes 
vorhanden ift, dieſes aber jener bedarf, um rein von Selbjtgerechtigfeit und der Welt 
gegenüber fraftvoll zu fein. Immer find es aktive Funktionen des auf feinen eigenen 

15 Endzweck gerichteten Willens, in denen die Gnadenwirkung Gottes erlebt wird, jo gewiß auch 
diefe nicht nur objektiv aus der Selbjtbezeugung Gottes in Chriftus und dem bl. Geiſte, 
der der Gemeinde Chrifti als Gemeingeift innewohnt, entfpringen, fondern auch fubjeftiv 
als von Gott bewirkt empfunden werden. Nicht nur die fittlichen, auch die religiöfen 
Funktionen der Gottesfindichaft find indem auf Gott ftets zugleich auf die Welt bezogen: 

20 die Erhebung zu Gott befommt ihren Stoff dadurch, daß fie Erhebung über die Welt 
ur Herrſchaft über fie ift, fofern alles, was ihm von ihr her begegnet, vom Gottesfind als 
Mittel zur Durchjegung feines in Gott begründeten Lebenszweckes beurteilt und vertvendet 
wird. In jenen Funktionen wird ein dem Leben des Baters im Himmel gleichartiges, 
ewiges Leben anfangsweije Schon gegentvärtig gewonnen, weil in ihnen fich eine Erhebung 

26 zu einem Leben übertweltlicyer Freiheit vollzieht. Das Yeben des Gottesfindes ift eines 
der Freiheit; denn im Gottvertrauen macht es alles, was in fein Yeben eingreift, zum 
Mittel feines eigenen Lebenszwedes; die gottesfürdhtige Untertverfung unter den Zweck 
des Neiches Gottes vollzieht es, indem es ihn als den eigenen befeligenden Lebenszweck 
verfteht und ergreift; indem es aus ibm heraus die für die befondere Situation erforder- 

80 lichen Pflichturteile jelbitftändig bildet, ift es fein eigener Gejeßgeber. Es ift überweltliches 
und darum ewiges, den Tod überdauerndes Yeben, weil die Liebe des überweltlichen 
Gottes fein Motiv und der überweltlihe Liebeszweck Gottes fein Ziel ift. Die troß 
bleibenden Sündigens erreichbare VBolllommenbeit, auf die dies Yeben angelegt ift, ift die 
des chriſtlichen Charakters und des einheitlichen Lebenswerkes. 

35 Die religiöfe Zulänglichkeit der N.ichen Auffaffung der Gottesfindichaft bat befonders 
Lipſius bejtritten, defjen eigene Anjchauung eine Einjchmelzung Rs in Biedermann 
darjtellte und der von B. aus bei R. das Myſtiſche, befonders die Begründung der 
Gewißheit der Kindſchaft auf das unmittelbare Geifteszeugnis und das Verftändnis für 
die Innigkeit der im Gemüt erlebten Liebesgemeinjchaft mit Gott vermißte Wie ſehr 

40 er fi dann im Kampf R. genäbert bat, zeigt die Wergleichung von S 771 der 1. und 
$ 790 der 3. Auflage. Dort hieß es: „Die Gewißheit diefer Liebesgemeinjchaft beruht 
nicht auf dem Gefchichtszeugnis, fondern einzig auf dem inneren Geijteszeugnis.” Hier 
ſteht ftatt „nicht“ jegt „nicht allein“, ftatt „jondern einzig” jeßt „jondern mittelft des— 
jelben”. I. Gottſchick. 

46 Klinge, Thomas Hanſen, dänifcher Bifchof u. Yiederdichter, geft. 1703. — R. Beterfen, 
Th. K. og hans Samtid (1587). 

Thomas Hanfen Kingo war der Sohn eines Webers, der einer eingetvanderten ſchot— 
tiichen Familie angehörte. Er wurde in dem feeländiichen Städtchen Slangerup geboren 
und bejuchte fpäter die gelehrte Schule in Frederilsborg. 1654 wurde er Student; fein 

60 Studienaufenthalt in Kopenhagen wurde aber ſowohl von der Beit wie von dem Schweden—⸗ 
frieg unterbrochen. Nach Beendigung feiner Studien wurde er Hauslehrer, erft in Fre— 
derifsborg, danach auf dem Gute Vedbygaard, wo er anfing, Heine Gelegenheitsgedichte zu 
jchreiben, die fich durch Humor und gejunden Nealismus auszeichneten. 1661 wurde er als 
Hilfsprediger bei dem Baftor in KirkesHelfinge ordiniert, 1668 in feinem Geburtsort als Paſtor 

55 angejtellt, ertvarb er im nächiten Jahre den Magiftergrad. In Slangerup entfaltete X. feine 
Dichterflügel zu vollen Fluge. Er ſchrieb patriotijche und loyale Gelegenheitsgedichte, u. a. 
an den „Monardyen der Tugenden, König Chrijtian V.“ und an Griffenfeld, „den großen 
Mann von Gottes Gnaden, den bimmelgeborenen Grafen“. Dieſe Gedichte bezeugen, daß 
K. troß feines Dänentums, von dem hohlen Wortgepränge und der unechten Rhetorik der 
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zweiten jchlefifchen Schule ſtark beeinflußt war. Von weit größerer Bedeutung waren 
feine klirchlichen Dichtungen. Als Liederdichter ift K. der Sänger der Orthodorie. 1674 
erſchien der erſte Teil von feinem „Geiftlichen Singchor“ mit den 14 herrlichen Morgen: 
und Abendliedern, die noch in Kirchen und Häufern gefungen werben. 

1677 wurde K. zum Biſchof über das Stift Fühnen ernannt, 1679 geabelt; 1682 6 
erhielt er den theologiſchen Doktorgrad. 1681 erfchien der ziveite Teil von dem „Sing: 
or“ mit den jchönen „Herzensfeufzern“, die in mehreren Beziehungen den Höhepunkt der 
firchlichen Poeſie K.s darftellen. Durch feine Kirchenliever nimmt K. eine eigentümliche 
Stellung innerhalb der Iutherifchen Liederdichtung ein. Mit Paul Gerhard meift er in 
vielem Nehnlichkeiten auf, in anderem unterfcheidet er fich wiederum wejentlich von diefem. 10 
Er bat von der Eitelkeit der Welt in Liedern gefungen, die vom Emft der eigenen Er: 
fabrung geprägt find; jeine Tauf- und Abendmablslieder gehören noch zum foftbarften 
Liederichag der dänifchen Gemeinde. Vor allem ift er aber der Sänger der Paſſions— 
und Dfterzeit. Seine Dichtung über die einzelnen Abfchnitte der Leidensgefchichte Jeſu 
ift eine fchöne und Fräftige Meffiade, noch jest in der Faſtenzeit gefungen, und an diefe 15 
fchließt fich fein Dfterlied von Jeſus, der fiegreih aus dem Grabe auferftand „tie die 
oldne Sonne durch die kohlſchwarze Wolfe bricht”. Auch in Bezug auf die Wahl der 

Melodien war K. von Einfluß. Mit großem Taktgefühl verftand er „luſtige und meltliche 
Töne” für die Kirche brauchbar und „aus den mwohlklingenden und angenehmen Melodien 
himmlische zu machen“. Es war natürlich, daß man ihm die Ausarbeitung eines neuen © 
Geſangbuchs, dejjen man damals bedurfte, übertrug; diefe Aufgabe aber machte ihm viele 
Uualen, und das jogenannte „Kingofche Geſangbuch“ von 1699 trägt nur feinen Namen, 
weil es von feinem Genius ein ftarfes Gepräge erhielt (es enthält 85 feiner Lieder): in 
Wirklichkeit ift es, mit 8.3 Arbeit ald Grundlage, von einer Kommiffion gefammelt und 
herausgegeben. Er jtarb am 14. Dftober 1703. Fr. Nielfen. 3 

———— Charles, geſt. 1875. — SHauptgquelle: Ch. K., His Letters and Me- 
mories, ed. by his Wife, Yondon 1877, 2 voll. (überj. von W. Snell, Gotha, Perthes; iſt 
eine verfürzte Ausg. der Letters, 2. Aufl. 1882); dazu 2. Wieje, Eh. K. ein Charakterbild, im 
Daheim, 1880 Nr. 34; J. J. Ellis, Men with a mission, Lond, Nisbet 1890; M. Kauf- 
mann, Ch. K., Christian-Soeialist and Social Reformer, Lond., Methuen 1892; Em. Monte- 30 
gut, Ecrivains mod. de l’Angleterre, Paris, Hachette 1892, III. Ser ; M. de Vries, Ch. K., 
Schets van Karakter en Denkbeelden etc., Amsterdam, de Bussy 1888 (eins der beiten 
Eharalterbilder); E. Groth, Eh. 8. ald Dichter und Sozialreformer, Leipz., Grunow 1893 
(vieljeitige Würdigung, gründliche Kenntnis der Werte 8.3, freies Urteil); Modern Anglican 
Theology, 34 ed., Memoir of Ch. K., by Dr. Rigg; A. P. Stanley's Funeral Sermon ; 35 
T. Hughes’s Memoir, prefixed to Alton Locke, 1881; Deutfhe Rundſchau 1877: Art. v. Mar 
Müller (feuilletoniftiich); Art. in Erich und Grubers Encyel. und in Diet of Engl. Biogr. 
ed. Leslie Stephens, vol. XXXI; Edinburgh Rev. 1877, Apr., S. 415—446; Westminster 
De Apr., S.382—39 ; Mar Miller, Alte Zeiten, alte Freunde, Gotha 1901, S. 85 a 
is 96. 

8.3 äußeres Leben ift faſt ohne Zwiſchenfälle, in Seelforgerarbeit und Neifen in nahe 
und ferne Yänder verlaufen. Am 12. Juni 1819 im Bforrpaufe zu Holne (Devonfhire) 
eboren, aus altem Soldaten: und Ariftofratengefchlecht, erbte der Anabe vom Water die 

Freude am ritterlichen Spiel, an Jagd und Sport, das gefunde Blut: the healthy ma- 
terialism, der feine Bücher den Engländern fo anziebend machte, von der Mutter den 45 
arijtofratifchen und romantifchen Zug feiner Natur. Nidyt minder eindrudsvoll wirkte auf 
den jenfitiven, zarten Knaben die landichaftliche Umgebung feiner Heimat. Sein Vater 
übernabm 1824 die Pfarre von Barnad (Nortbampton), two große Marjchen und Moore 
ein faſt unbegrenztes Flachland bilden, und 1830 die von Glovelly, einem in fteile Felſen— 
flippen verjtedten Dorfe an der Hüfte von Devonſhire. Ein frühreifes Kind, das im 50 
4. Jahre ſchon Gedichte und Predigten machte, fam er 1831 mit jeinem Bruder in eine 
Schule nad Elifton, wo er unter den grauenvollen Eindrüden der blutigen Briftoler Auf: 
jtände „ein regelrechter Ariftofrat” wurde, 1836 nach Chelſea, von wo aus er King's College 
in London befuchte, endlich nad Cambridge, in deſſen Magdalen College er zuerſt Jura 
ſtudierte; das öde, geiftlofe, vielfach heuchlerifche Formentum der Staatspfarrer, das er in 55 
dem engen Pfarrhauſe von Chelſea „ertragen mußte”, hatte ihn mit tiefem Widermillen 
gegen die Theologie erfüllt. i 

Während der Univerfitätsjahre war das Geheimnis feines innerften Weſens weder 
ihm felbit, noch feiner Umgebung befannt. Plötzliche Impulſe beherrichten ihn. Mit 
Lebhaftigfeit wandte er fich bald diejem, bald jenem Zweige feines Studiums zu. Seine 60 
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Univerſitätsaufgaben vergaß er leicht über Reiten, Rudern, Angeln und Jagen. Oft 
trieb ihn fein animal spirit, wie es die Engländer nennen, aus dem College auf 
Feld und Fluß und bielt ihn in Spannung bis zur Erfchöpfung. Er hatte in diefer 
Zeit mit ſchweren religiöfen Zweifeln zu fämpfen. Die geiftige Arbeit mißfiel ibm; er 

5 wollte erſt nach Amerika, um dort als Prärtejäger p leben, dann änderte er ſeinen 
Plan, weil er, wie er ſelbſt ſchreibt, Gott ſeine Schuld nicht beſſer abtragen könne, als 
wenn er ſich der Religion widme und Prediger eines reinen und heiligen Sinnes werde. 
Nun beſſerte er die Lüden feiner Cambridger Studien aus, beſtand im Februar 1842 fein 
Gramen in den Hlaffischen und mathematischen Fächern mit Auszeichnung und wurde, 

10 nachdem er ordiniert war, Unterpfarrer (Vikar) von Eversley; 1844 verlobte er ſich mit 
Mary Grenfell und erbielt im Juli desfelben Jahres feine Emennung zum Hauptpfarrer 
(Rektor) von Eversley in Hampihire. 

Hier wirkte er 31 Jahre lang und entfaltete auf diefem Boden die eigentümlichen 
Gaben feiner Fräftigen und vielfeitigen Individualität. Schon nad wenigen Jahren 

15 war der Name diejes einfachen Landpfarrers in England, in Großbritannien, in Amerika, 
Auftralien und Indien befannt. Won dem epheuumfponnenen Pfarrhaus in Everslch 
gingen die Anregungen und Einflüffe aus, durch die Kingsley, als Seelſorger und 
Sportsmann, Nriftofrat und Kommunift, Profeſſor und Volksredner, Dichter, Schriftfteller 
und chriftlicher Sozialift, auf die geiftigen und fozialen Strömungen feiner Zeit mächtig 

20 wirkte. Er wurde fpäter mit einem firchlichen Nebenamte in London betraut, Profeſſor 
der neueren Geichichte in Cambridge, Hofprediger der Königin, Domberr in Chefter und 
zulegt an der Weftminjterabtei in London, aber immer blieb das ftille und Heine Dorf 
Eversley der beimatliche Boden, wo feine in die verjchiedenften Gebiete der englifchen Lebens: 
fultur eingreifende Thätigfeit ihren Ausgangspunkt hatte. 

25 Eversley liegt am Altwwindforforft und beftand zur Zeit Kingsleys aus 3 über weite 
Entfernungen verjtreuten Teilen, die von etwa 800 Seelen betvohnt waren. Es waren 
Sachſen, durchfegt mit einem ſchwarzhaarigen, halbwilden Zigeunervolfe, Bejenbinder und 
Wilddiebe, eine der Kirche entfremdete, verwilderte Gemeinde. K. befam bier eine Aufgabe, 
die der in feinem Innern fchlummernden Kraft nach ihrem inneriten Weſen entjpradh. 

30 Durch die jalbungsvolle Lehrpredigt feines Vorgängers, das althergebrachte Formeltum, 
das jah er bald, war den furdhtbaren Wirklichkeiten in der Gemeinde nicht beizufommen. 
Mit der flammenden Begeifterung des jugendlichen Weltverbeſſerers warf er ſich unter 
Einſatz aller feiner Kräfte, feines Vermögens und feiner Gefundheit dem Elend feiner Leute 
entgegen, die im verpefteten Höhlen, von Hunger, Schmuß und Arbeit ftumpf wie Tiere, 

35 hinlebten und mit verbifjunem Grimm wider das reiche Genußleben der Befigenden auf: 
murrten. — Die Kunftform der Predigt warf er über Bord ; fein Bischof Sumner, dem er feine 
Ausarbeitungen vorzulegen hatte, tadelte an ihnen den Mangel des ———— aber K.s 
formenloſe Geſprächsweiſe gewann gerade die Herzen ſeiner Dorfleute. Er ſelbſt litt unſäglich 
durch ſein Stottern; man ſah ihm die Qual in Geſicht und Haltung an, wenn er die Hörer 

40 warten laſſen mußte, bis der Gedanke endlich ſich kräftig die Bahn brach. Aber feine Leute 
ftörte das nicht. Er ging in jede Hütte, Fannte jeden alten Mann und jede alte Frau: 
den echten K. lernte man nur in feinem Dorfe verjtehen. Täglich ftand er auf der Dorf- 
ftraße, bei-den Frauen am Waſchfaß und der Wiege, bei den Männern an Pflug und 
Karre; nicht mit Theologie, mit Hingabe an die Intereſſen der Leute juchte er zu refor— 

45 mieren. Er unterrichtete täglich in der Schule, die Kranken in der Gemeinde bejuchte er 
und las ihnen Weltliches und Geiftliches vor. Nur dem Gemeinen gegenüber verwandelte 
ſich die beitere Milde des Mannes in den Ernſt umerbittlicdher Strenge und in die Ent— 
rüftung auftwallenden Zoms; Roheit und Unmäßigfeit befämpfte er mit rüdjichtslofer 
Härte, richtete aber gefunde Spiele für die jungen Leute und populäre Vorlefungen für 

so die verjchiedenen Arbeitertlafien ein. Auf feine Beranlafjung wurden Kohlen: und Schub- 
Hubs, eine Volksbibliothek, Hilfe: und Vorſchußkaſſen gegründet, wöchentliche Vorlefungen, 
Morgen: und Abendichulen in den entfernten Teilen des Kirchſpiels, am Sonntage Arbeits- 
vereine für die Mütter und jungen Mädchen eingerichtet, und überall war er mit feiner 
perjönlichen Hilfe, wo es not that, auch mit kleinen Geldunterftügungen zur Hand. In 

65 feiner Perſon das Mufter des Kirchfpiels, machte er fich feiner Gemeinde in geiftlihen und 
weltlihen Dingen unentbehrlih. In kurzer Zeit hatte er nicht nur die meiſten für feine 
Art, jondern viele auch für eine chriftliche Lebensführung „getvonnen. 

In diefem Kampfe gegen Hunger, Elend und Verbrechen lernte er die furdhtbare 
Anklage verjtehen, die Garlyle in feinem Chartism und Past and Present jeiner 

co Nation rücfichtslos ind Antlig gefchleudert hatte. Nur mit der Vernichtung der jelbjt- 
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ſüchtigen Intereſſenwirtſchaft, die die oberen Klaſſen beherrſchte, ſchien ihm die „Erlöſung“ 
der unteren möglich. Aus dem Seelſorger wuchs der chriſtliche Sozialiſt heraus. Seine 
Verſuche, die Amtsbrüder für die Befreiung des Volks zu gewinnen, waren damals 
ausſichtslos. Es waren die Jahre der Oxforder Bewegung, in der unter Newmans 
und Puſeys Führung, eine firchliche prieſterliche Rückbildung auf römiſchen Linien die 5 
ade Bet in Anſpruch nahm (f. den A. Traktarianismus). Aber in dieſem mön— 
if Lebensideal jah K. feine Hilfe für die Volksſchäden. In feinem Drama A Saint’s 
Tragedy erbob er gegen die falichen, von den hochkirchlichen Traftarianern vielfach ver: 
tretenen Ideale der Weltfluht die Anklage. Es ift die Gefchichte der heiligen Elifa- 
betb ; ein in milder, leidenſchaftlicher Sprache gehaltener Proteft gegen the tyranny of ı0 
feudal state and the phantoms which Popery substitutes for the living Christ 
(vgl. Vorrede), die ald Kapitalismus und Nomanismus im 19. Jahrhundert die freie Ent: 
faltung der in Chrifti Lehre ruhenden fittlichreligiöfen Mächte hindern, und der Nachweis, 
dab das Fatholifche deal mönchiſcher Askeſe gleichmäßig dem Geifte des Chrijtentums 
und dem Naturgefehe twiderjpreche, wie Elifabeth, und zum Böfen führe, wie Konrad von 15 
Marburg zeige. Darum feien diefe jog. Anglilaner in Oxford der Wahrheit und Freiheit 
feind und dem Volke gefährlich. 

Im Berlaufe der Orforder Bewegung, als nad) dem berüchtigten XC. Traftate New— 
man mit der haarfpaltenden Spisfindigfeit des Dialektifers, aber auch in glänzender Sprache 
den Beweis zu liefern verſucht hatte, daß römifche Überzeugungen und die Unterjchrift ed 
unter die 39 Artikel fich recht wohl mit einander vertrügen, erhob K. noch einmal (1864) 
jeine Stimme gegen die Oxford Malignants, unbefümmert um die jchärferen Waffen 
der Newmanſchen Dialektif, nur dem innern Drange feiner nad) Wahrheit bürftenden 
Seele nachgebend. 

Aber es mar ein Fehlichlag. In einer Befprechung von Froudes History (Mac- 2 
millan’s Mag., Jan. 1860) hatte er den Sat, der röm.tatholifche Kleriler habe die Wahr: 
beit um ihrer felbjt willen niemals als Tugend anerkannt, aufgeftellt und auf Newman 
bezogen. K. hatte damit die Klinge gefreuzt mit einem, der für ihn zu ftarf und zu 
— getvandt var. Newman antwortete ihm in feiner vielgenannten Apologia pro vita; 
er wies nicht nur den übereilten und ſchwach begründeten Sat K.s glänzend zurüd, fon: 30 
dern erlangte auch in der Meinung der Zeitgenofjen feine perjönliche Nechtfertigung. In 
der Hauptfrage freilich, auf die es ankam, die Stellung der Traktarianer zum anglilanijchen 
Bekenntnis, behielt K. das Necht auf feiner Seite. Er hatte, nad der Meinung weiter 
Volkskreiſe, darunter nicht weniger Katholiken, „das wahre Wort gejprochen”, und die Ver: 
teidigung Meyrids: „Hatte K. ſchließlich nicht doch recht?“ ift vom der römischen twie Dr: 35 
forder Seite ohne Antwort geblieben. Heute, nachdem die Parteileidenſchaften verebbt 
find, wird zugegeben, daß Newman zivar in feiner Apologie recht, K. aber keineswegs un: 
recht hatte, wenn er vor den Gefahren warnte, die von der Moral und Politik des 
römischen Syſtems, befonders der efuiten in der fremden und der nationalen Kirche, 
feinem geliebten Waterlande drobten. Seine damalige Niederlage fühlte er jchmerzlich. 40 
Er konnte das rechte Wort nicht zur rechten Zeit herausbringen, „wieder ftand er ba 
wie einer, der ftottert". 

Auch in ihrer fpäteren abgemilderten Form blieb er ein Gegner der Orforder Ent: 
widelungen und Ziele. Ihn ziehe, jagt er einmal in jeinen jüngeren Jabren, „die er: 
fahrungsmäßige Frömmigfeit“ der Low Church an; jpäter jtieß ihn Der methodiftijche 45 
Gefühlsüberihwang und das engherzige Urteil vieler Vertreter der Evangelischen Partei 
ab. Sein freierer, auf die Wirklichkeiten des Lebens gehender Zug, gejellte ihn Männern 
wie Dean Stanley, T. Hughes, Dean Alford, Howſon, Gonybeare und Maurice, den 
Führern der breitfirchlichen Bartei, zu. Von weitherzigeren Anfchauungen ausgehend, ftrebte 
diefe Partei auf Grund der Schriftautorität eine Verſöhnung der religiöfen und Kultur: 60 
elemente an und vertrat gegenüber dem firchlichen Dogmatismus einen weniger engberzigen 
Standpunkt als die Low Church. rei von Negation verfuchte fie auf Volksgeiſt und 
Volksleben Einfluß durch das Bejtreben zu gewinnen, die Kirche zur Erziehungsanftalt für 
die große Vollsgemeinde zu machen. 

Diefer freier und teiter gerichtete Zug feines Weſens hatte ihn von den Traf: 55 
tarianern getrennt ; in neuen Aufgaben, über die eigentlichen Grenzen des paftoralen Amts 
binaus, fuchte er die Verwirklichung feines Arbeits: und Amtsideals. 

Dem Manne mit dem klaren Verftande und tiefen Gemüt war es unzweifelhaft 
gewiß, daß der Menſch etwas haben müſſe, das über den Verftand hinausgeht und das 
Herz befriedigt; das vermochte damals der falte Dogmatismus der Orforder nicht. Jeder co 

20* 
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Menſch, ſagte K., ſoll die Verfühnung mit Gott für fich felbft im Gebet, in perfönlicdhem 
Glauben und freier Hingabe an den Erlöfer ſuchen; darin ruht die Kraft des Einzelnen 
wie der Gemeinde. Der geſunde Fortichritt der Wiſſenſchaft, Kunft und nduftrie, der 
—— und der Freiheit iſt allein durch dieſes innere Verhältnis des Menſchen zu Gott 

b bedingt. — 
Diefen Standpunkt hat er nach rechts und links bis an fein Ende verfochten. In 

den Kämpfen brachte die durch feine Eigenart bedingte Verbindung berzlicher Frömmig— 
feit mit einer edeln Männlichkeit ihm jelbjt den Spottnamen eines Muskelchriſten, feiner 
Richtung die Bezeichnung muscular christianity ein. Es that ihm web, daß eine 

10 Sache, die ihm beiliger Ernft war, dem Spotte nicht entging. Die bl. Schrift, jagte er, 
giebt auch dem Leibe feine Ehre; feid männlich und feid jtark, fordert Paulus; Kraft und 
Friſche machen den Menfchen mannbaft und frei, wahr und Har, auch den Ghriften und 
den Pfarrer, und können vor frommem Phrafentum und Heudhelei bewahren, die nur zu 
oft die Perſon durch das Amt zu deden und durch das Scheinweſen geiftlicher Salbaberei 

15 zu prangen jucht. 
Chriſt fein beißt ein Arbeiter, nicht ein Schwätzer fein, Arbeiter in Gottes Gemeinde, 

für die leidenden Brüder vor allem. Diejer von ihm oft ausgefprochene Sat: fort mit 
dem Sonntagschriftentum der Formen und Yehren, aber Ernſt gemacht mit dem Werl: 
tagschriftentum der fozialen Pflichten, drängte K., nach feiner erften — — mit 

20 den Orfordern, beſonders unter dem Eintluf feiner Freunde Maurice und Ludlow (von 
1847 an) in die ſoziale Arbeit an den untern Klaſſen binein. 

Auch bier ftand im Anfange feine impulfive Natur in der Gefahr zu Übertreibung 
und Einfeitigleit. Allein die fozialiftiiche Ausgeftaltung des Chriftentums fei die rechte; 
jede andere fei eine Züge. Chriftentum fei Volkswirtſchaftslehre, Pflichtenlehre der Klaſſen. 

25 Für die Neichen —* dieſe Pflicht: ſich beſinnen, daß beſitzen nichts anderes ſei als das 
Gut verwalten im Dienſte Gottes und der Brüder und daß dem Beſitze nicht nur Rechte, 
ſondern vor allem Pflichten zukommen. Und für die Arbeiter heiße ſie: Einfachheit, Ehr— 
lichkeit, Unterordnung des Ichs unter das Ganze, Aſſoziation ftatt Konkurrenz. Haupt: 
aufgabe des chriftlih Sozialen fei 8, die oberen Zehntaufend und die Paſtoren, vor allem 

ao den Staatöllerus, an ihre Pflichten zu erinnern. 
Er war an der Bewegung anfangs nur litterarifch beteiligt. Es zeigte ſich früh, 

daß die Art, wie er die Forderungen feiner Freunde formulierte — er war 1848 zum 
Profeſſor der engl. Yitteratur am Aueen’s College, Yondon, ernannt worden und bielt bier 
mit Maurice chriftlich-foziale Vorlefungen — auf die Maflen wirkte. Noch che es zum 

35 Ausbruch des Gbartiftenfturms (10. April 1845) fam, batte er feinen Roman Yeast 
begonnen, der dann gerade in den fchlimmen Monaten von 1848 (Oft. und Nov.) in 
Fraser’s Magazine eridien. 

Das Bub. ift fein eigentlicher Noman. K. flicht in feinen gefchichtlichen Rahmen ein 
reiches, oft vielverjchlungenes Gewebe von Ideen, Vorſchlägen, Selbjtbefenntnifjen und 

0 Stimmungen; er wollte damit gärend und treibend (Yeast — Gifcht, Hefe, Gärftoff) 
auf die Befigenden wirken. Seine Kraft lag in den Gegenfägen, die er auf einander 
jpielen ließ: die flache Erziehung der vornehmen Jugend, die raffinierte Genußfucht der 
Reichen, der geiftlofe, felbftfüchtige Zeitvertreib der „Klaſſen“ gegenüber dem elenden, oft 
vertierten Hungerleben der Armen und der Nobeit der Arbeiter, das öde Formentum der 

4 Staatskirche und die myſtiſch-katholiſchen Ideen der Orforder, die in den Übertritten nad) 
Nom dem erjchredten Lande ihre legten Ziele verrieten. Unter diefer tendenziöfen Anlage 
und der Fülle der Neflerionen leidet der fünftleriiche Aufbau des Ganzen, und unter den 
ſich kreuzenden Neformgedanfen fommen die Charaktere nicht ſcharf heraus. Und wenn K. 
unter dem Eindrude des ungelöften Problems das Buch in die Worte: Omnia exeunt 

so in mysterium ausmünden läßt, jo fpricht er felbit ihm damit das Urteil. Die von 
ihm beabfichtigte Fortfehung „Die Künftler” ift nicht erjchienen. 

Dennod trat er mit Yeast in die Neibe der erjten Männer feiner —* in den 
50er Jahren war er einer der in England am meiſten genannten Volksführer. Nicht 
minder wirkungsvoll wurde fein 2. Noman Alton Locke, Tailor and Poet, 1850. 

65 Unter dem Dednamen Parson Lot hatte er in einer Brofchüre: Cheap Clothes and 
Nasty die furdhtbaren Folgen des ſog. Schwitzſyſtems, das durch Hungerlöhne und Ar— 

beiterſchweiß die Konkurrenz mit unglaublich billigen Breifen totzumachen fuchte, rüdfichte- 
los aufgededt. Wie ein haßvoller Schrei des Zornes flogen die wenigen Blätter durch das 
grollende Yand. Und Alton Locke hatte nah K.s Willen die Aufgabe, diefen Eindrud 

oo noch) zu vertiefen. 
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Mitten in die Schrecken des Londoner Schneiderelends, in die Laſterhöhlen der untern 
Schichten, unter habſüchtige und mädchenlüſterne Arbeitgeber und kaltherzige und ſittlich 
anſtößige Geiſtliche, in wuſte Parteikämpfe und blutigen Aufftand ſtellt K. ſeinen Helden, 
den Schneider und Volklsdichter Alton Locke, ringend und ſuchend hinein, um den ſozialen 
Träumer in dieſem Wirrwarr —— Strömungen und Stimmungen untergeben 5 
u laflen. K. befämpft die Sucht des Höherhinaustwollens als PVerfuhung des Satans, 
Die Moral feines A. L. ift, daß der Handwerker, der davon befallen, aus feinem Range 
berausjtrebt, in eine faktifche Lüge gerät und den eigenen gegen Gottes Weg eintaufcht, 
wofür er die Folgen zu tragen bat. Won der Schneiderbank gerät der freiheitsdurſtige 
Held, in den engherzigen Anfchauungen des Puritanertums feiner Mutter, einer „Aus— 10 
erwählten im Herrn“, erzogen, in ſchlimme Gefellichaft. Die Mutter haft feine gottlofen 
Freunde und verftößt ihn. Darüber brauft der inzwischen zum Chartiften gewordene Alton 
auf. Religion? ruft er. Kein Menſch glaubt mehr daran. Ein Syreidenfer will ich fen 
und nicht? glauben, als was ich weiß und begreife. Nun gerät er an die Bücher und 
verträumt die Zeit unter den ftaubigen Schartefen Sandy Madays; endlich weiſt fein Vetter, ı5 
ein luftiger Streber und orthodorer Theolog, feine dürftende Seele an die Kunft. In der 
Dulwicher Bildergallerie trifft er zwei ſchöne rauen, die ernfte, tiefe, dunkle Eleanor und 
die alängenbe, lebensfreudige, von allen gefeierte Lilian. An diefe verliert er fein Herz. 
Der Liebling aller aber hat felbjt fein Herz, und Alton wird getäufcht. Er tritt nun zu 
den Ghartiften über, eifert gegen die hohlen Formen des Geſellſchaftslebens, ſpeluliert über 20 
das Verhältnis des Wiſſens zum Glauben, dichtet Volkslieder, die zum Drud kommen 
und von Lilian gefungen werden, und twirft ſich endlich auf Bunſens Anregung auf die 
deutſche Litteratur. Hier ſoll ſeine Seele ſtill und frei werden. Er will der Sache der 
Menſchheit und ihrer Erlöfung dienen und tritt zu dem Ende in die Redaktion einer radi— 
falen Zeitjchrift ein. Welche Enttäufhung! Alles wird handwerksmäßig fabriziert, Leit: 25 
artikel, Korrefpondenzen, Berichte. Nicht wie er, fondern wie die Partei will, muß er 
jchreiben. Er verzweifelt von neuem. Nun läßt er fich in bedenkliche Umtriebe ein, be: 
teiligt fih an der Chartiftenerhbebung am 10. April 1848, und als die Unternehmungen 
feblichlagen, Lilian ihm verloren gegangen ift, will er die freiheit, die ihm das Leben 
verweigert, im Tode fuchen. 30 

Mas treibt, fragt K. an diefer Stelle des Buches, den Deutſchen zum Selbftmord? 
Daß er an nichts glaubt ald an fein eigenes Gehim. Er ift de und bat dies 
elende Ich angebetet und es an Gottes Stelle zum Centrum und zur Wurzel feiner 
Philoſophie und Poefie gemacht. Feblt ihm das, dann her mit der Schwefelfäure und 
dem Nidhtfein! — 36 

In der ſchweren Krankheit, die folgt, wird Eleanor die mildherzige Pflegerin des 
elden. Sie rettet ihm aud die Seele und den Glauben. Sie zeigt ihm, daß die 
enfchenrechte, für die er gekämpft, nichts Neues, nicht, wie alle jagen, die Ideen ber 

franzöſiſchen Revolution, überhaupt feine Menfchentweisheit find, fondern daß fie feit un: 
Denklichen eiten da find, und zwar in der Bibel. „Es find Gottes Liebesgedanten über 40 
die Menfchheit. Das ift der tiefe Sinn der Erlöfung durch Chriftus. Wunder und 
Wiſſenſchaft ſchließen ſich keineswegs aus, und Frieden und Freiheit findet nur em 
frommer Sinn.” Auf Eleanors Nat will Alton die Sünden und Irrtümer feines Lebens 
durch Arbeit, indem er weite Zanditreden fruchtbar machen will, abzubüßen fuchen (Kauft). 
Er jchifft ſich nach Amerika ein, ftirbt aber unterwegs. 45 

Die Wirkung diefes „Hobenliedes der kämpfenden Arbeit“ auf die Mafjen nach unten 
wie oben mar eine ungeheure. Die Fehler des Buchs, lodere Kompofition, über: 
wuchernde Neflerion und ungezügelte Bhantafie lagen zu Tage; aber vor der dichterifchen 
Kraft der Sprache und der ehrlichen Begeifterung für das vernichtete Recht des Arbeiters 
treten fie zurüd. In rüdfichtslofen Angriffen werden Jahrhunderte alte Gebrechen der so 
lirchlichen und gejelljhaftlichen Ordnung aufgededt, aber bei beiden mildert derjelbe weiche 
Ton der Barmberzigkeit ju den Unterdrüdten die Übertreibungen. 

Der Notjchrei verhallte nicht ungehört. Hände und Herzen famen in Bewegung, das 
Arbeiterelend zu mildern. Die chrijtlichen Sozialisten wurden populär, wenn * noch 
nicht ſalonfähig. Hinweg mit thatenloſem Traumleben, zeigt mir eure Werke, hatte K. s5 
gefordert. Hin und ber im Lande gründeten Freunde des Volks Arbeitervereine. K. ſelbſt, 
der fich mitten in die chartiftiiche Betvegung gejtürzt, ging von Eversley nad) London, um 
den Ereignifjen nahe zu fein. 

Mit Maurice, Hare, Lublow und Mansfield gründete er, in dem Bemühen, die 
faljche, umftürzlerifche Richtung des Chartismus zu bejeitigen oder fie in chriftliche Bahnen oo 
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zu lenken, eine Wochenſchrift The Christian Soeialist (2. Nov. 1850 bis 28. Juli 1851), 
in die er 8 Auffäge u. d. T. „Biblifche Politik oder Gott gerechtfertigt vor den Leuten“ 
lieferte; eröffnete, als die Cholera infolge der elenden Wohnun Sverbältniffe im Oſtend 
Taufende von Menjchen dabinraffte, weil „jie fein anderes Waller zu trinken hatten als 

5 dasjenige des gemeinfamen Abzugsfanals, in dem tote Hunde, Haben, Fiſche und anderes 
unausfprechlich Greuelhaftes ftagnierte”, gegen Schmuß, ungefunde Brunnen und verjeuchte 
Wohnungen einen erfolgreichen Feldzug; ließ durch jeine Freunde im Parlamente Yärm 
ichlagen und rief, von dem Bifchof von Orford, dem Sohne William MWilberforces unter: 
jtügt, in Eingaben an einflußreihe Staatsmänner deren Hilfe für die Intereſſen der 

ı0 Volkswohlfahrt an. — 
Natürlich fehlte e8 nicht an Widerfpruch gegen fein freies, oft maßlojes Wort. Bei 

Gelegenheit einer Predigt, die er während der Weltausitellung in London (1857) auf Wunſch 
des Pfarrers in der St. Johns Churdy vor Taufenden nad) London gefommenen Arbeitern 
hielt, fam es zum offenen Bruce. Die jozialdemokratifche Anklage gegen eine faule, un- 

15 gerechte, heuchlerifche Kirche und ihre Diener ift jo rüdjichtslos noch nie auf einer Kanzel 
erhoben worden; nicht einmal als Waffe in dem Kampfe ift ihre Einfeitigfeit entſchuldbar. 
„Die Vorftelung von der hriftlichen Kirche”, hieß es zu Beginn, „deckt fich bei vielen mit 
der von gr ig Unterjohung des Geiftes, Verfolgung und Tyrannei. Und 
lächerlich ift, zu leugnen, daß Urſache vorhanden, die Idee der Kirche allerdings mit jenen 

20 furdhtbaren Verbrechen des Menden gegen den Menſchen in Verbindung zu jegen.” Die 
Kirche hat nur die eine Aufgabe: Freiheit, Gleichheit, Brübderlichkeit in der vollften Be: 
deutung des Worts zu predigen und zu üben; und jeder Priefter, der diefe Aufgabe nicht 
erfüllt, ift ein Verräter an Gott und den Menfchen. „Ihr müßt die Kirche beurteilen 
nad) ihrer dee, nicht nach ihren irdifchen Zufälligfeiten und Krankheiten. Bei der Eiche 

25 jeht ihr nicht auf ihre Narben und Wuchermoofe, nicht auf die Schwämme und Galläpfel, 
fondern auf das, was fie im gefunden Zuftand ift, auf das Gemeinfame, das fie mit 
andern zur Eiche macht, unabhängig von zufälligen Gebrechen. Macht es auch fo mit 
der Kirche.” Diefe Kirche hat drei Schäge und Befittümer: die Bibel als die Verfün- 
digerin der Freiheit; die Taufe, das Unterpfand der Gleichheit ; das Abendmahl des Herrn 

so ald das Band der Brübderlichkeit. — 
. Unter lautlofer Stille und tiefer Bewegung der Zuhörer wurden diefe Worte gefprochen. 

Vor dem Segen erhob fi der Pfarrer der Kirche und erklärte, daß er in der gehörten 
Predigt zwar viel Gutes billige, in ihr aber auch viel Gefährliches und Unwahres finde, 
das er mißbilligen müſſe. K. fonnte faum an fich halten, aber er bezwang fich, neigte 

5 das Haupt, ſprach felbjt den Segen mit noch tieferem Ernfte und fchritt wortlos, obne 
auf die Segenswünſche und Beifallsbezeugungen der ihn umdrängenden Mafjen zu hören, 
in die Sakriſtei. 

Die Predigt war noch nicht im Drud erfchienen, ald der Biſchof von London K. 
in einem Briefe fein Mißfallen ausfprad) und ibm in der Londoner Diöcefe zu predigen 

so verbot. An der Thatjacdhe, daß die Kirche in einem ihrer berborragenditen Würdenträger 
den „Apoftel des Sozialismus” verdammt, konnten die Briefe der Teilnahme, die aus 
allen Gefellihaftsfreifen nach Eversley gelangten, ebenfo wenig etwas ändern wie die Zus 
ftimmungsadrefjen der Arbeiterverfammlungen. 

Für 8.8 ganzes Weſen ift es bezeichnend, wie er fich diefen leßteren gegenüber vers 
4 hielt. Als ein Verein von Straußianern und Voltairianern ihm die Vereinshalle zu Vor— 

lefungen anbot, dankte ev höflich, betonte aber in feinem Ablehnungsfchreiben nachdrücklich 
jeinen von dem freidenferifchen abweichenden Standpunkt, und als ıhm von diefen Seiten 
die Bildung einer (aus dem Organismus der englifchen Kirche heraustretenden) freien Ge: 
meinde nabegelegt wurde, wies er den WVorfchlag mit tiefer Entrüftung zurüd. Daß der 

5 Arbeiterführer Cooper damals feinen großen Einfluß für die Gedanken D. F. Strauß’ geltend 
machte, befümmerte ihn tief und „lag ihm tie eine Zentnerlaft auf der Seele”. „Wer 
joll Gooper, wer Strauß antworten? Wer wird es wagen, diefen Strauß einen nichts— 
würdigen Ariftofraten zu beißen, der den armen Mann feines Heilands beraubt, ihm die 
Grundlage aller Demokratie, aller Freiheit und echten Genofjenichaft, ja die Magna Charta 

55 jelbjt nimmt? O mihi si centum voces et ferrea lingua!“ 
Unter den unaufbhörlichen Angriffen der Gegenparteien litt er unfäglich, weil er in 

feinen leßten Zielen fich mißverftanden ſah. Die Bredigt felbit, in den angeführten Sägen, 
zeigt es. Troß der leidenfchaftlichen Angriffe auf die befigenden Klaſſen billigte er nie 
mals die legten Ziele der Umftürzler. Wie er in den 60er Jahren fih zu der Volitif 

so der Tories hielt, jo wollte er feinen Teil haben an dem politischen und fozialen Radika— 



Kingsley 311 

lismus, der auf die Vernichtung des Beſtehenden ging. Er wollte beſſern; die Kirche 
und die Geſellſchaſft um ihrer Sünden willen nicht über den Haufen werfen, ſondern in 
ihrem Gewiſſen die Pflicht mwachrufen und die fozialen Beftrebungen mit der Kraft chrift- 
licher Grundjäße erfüllen, die allein die wahre Freiheit und Gleichheit verträten. 

Nachdem die hartiftifhen Mogen von 1848 fich verlaufen, Ienkte er aus Sturm 5 
und Drang in die wenn auch nicht mwiderfpruchslofe Anerkennung des beftehenden Guten ein. 

Im Drange des Kampfes ſelbſt aber brach er zufammen; es war ihm zudem (Anfang 
1851) vorgetvorfen worden, Yeast fei ein „unfittlicher” Noman; daß er den Angriff im 
Guardian unter dem Stichwort Mentiris impudentissime zurüdwies, ließ erfennen, 
wie tief er verwundet war. Er ging den Rhein hinauf, um fich zu erholen; die Briefe 
an feine Frau und dort entftandene Gedichte zeigen, welche Lebensfrifche, welch dichterifcher 
Aufſchwung, welche Schaffensfreudigkeit feine Seele in der Freiheit erfüllten. 

Dort fam ihm die dee, in einem großen Roman die fozialen Grundſätze des Chriften- 
tums und ihre Verfehrung darzuftellen. Er fand fie verwirklicht in Zuftänden des 5. Jahrh., 
in dem er das junge Chriftentum über den entleerten, Fraftlofen Klaſſieismus triumphieren 15 
fab. „Ich möchte”, fagte er, „ven Grundgedanken aufmweifen, daß das Chriftentum recht 
eigentlich ein demofratifcher Glaube ift, dem die Pbilofophie ald das ausſchließlich arifto- 
fratijche Bekenntnis gegenüberfteht. Ein ſolches Buch, glaube ich, könnte jet gerade Nuten 
ftiften, wo die Schriftgelehrten, heidniſche wie chriftliche, jagen: dies Volt, das nichts von 
Gott weiß, iſt verflucht.“ 20 

So entjtand fein fchriftftellerifches Hauptwer: Hypatia or, New Foes with an 
old Face, abermals ein Tendenzroman (1853). Überall blidt und aus den fozialen und 
firchlichen Joeen des 5. Jahrhunderts das Staatslirchentum der Parſons und Traktari- 
aner und die Gewaltthätigfeit des Pobels aus dem 19. an. Unter elenden dogmatifchen 
Zänfereien bat die öftliche Kirche ihre religiös-foziale Aufgabe vergeflen; in asketiſcher Ber: 26 
züdung und Verblendung die gefunde dee der Familie und des nationalen Lebens ver: 
worfen und aus Weltflucht und Möncherei ſich ein krankhaftes, chriftlich fein ſollendes 
Lebensideal zurechtgemacht. Mit feinem Buche nun mwünjchte K. die modernen Anfäte zu 
den gleichen Abirrungen zu treffen. 

Der Roman, der, ſoweit Tendenz und fünftlerifches Empfinden in Frage kommen, so 
nicht nur 8.8 frühere Arbeiten in Schatten ftellt, fondern ſich auch über alles erhebt, was 
in den legten Jahrzehnten auf dem Gebiet frühmittelalterlicher Kulturſchilderungen geleiftet 
worden ift, geftaltete fich unter feinen Händen zu einem genialen Kunſtwerk und farben: 
prächtigen Zebensbild. An dem Beifpiele einer an religiöfen und Kulturiverten reichen 
Epoche wird nachgewieſen, wie unter dem Dedmantel eines hohlen Chriftentums und einer 3 
öden Rechtgläubigleit Chrifti erhabene Lehren in ihr Gegenteil verzerrt und Menſchlichkeit 
und Sitte mit Füßen getreten werden. Indem K. feinen Augenblid die hohe Miffton des 
Chrijtentums an die Welt der Sünde vergißt, ift e8 ihm gelungen, aus einer der bebeut- 
jamften Gefchichtsepochen ein zugleich politisches und gefchichtliches Kulturbild herauszu— 
arbeiten, in dem die charakteriftiichen Züge der Zeit und die Geftalten der Bolfsführer 40 
jo padend und plaftiich berausfommen, daß wir vergeflen, wie viel Belehrung wir gleich- 
zeitig dem Verf. auf jeder Seite verdanken. 

Zu Grunde liegt die jchmähliche Ermordung der Philoſophin Hypatia durch den 
chriftlihen Böbel von Alerandrien im J. 415. Nach K. ſelbſt enthält das Buch „vieles 

‚den Lefer BVerlegende, das jungen Gemütern beffer vorenthalten bleibt. In jener furcht- 45 
baren Zeit halten Tugend und Yafter gleichen Schritt und zeigen fich mit übermwältigender 
Offenheit und Stärke. Die Thaten der Kirche find verabſcheuungswürdig, lafjen ſich aber 
doch mit Worten fchildern, während von den durch fie befämpften heidniſchen Yaftern der 
Schleier nicht gelüftet werden kann und der chriftliche Apologet”, für den K. fich anfieht, 
„geztvungen ift, um der Schidlichfeit willen die Sache der Kirche matter zu führen, als es so 
die Thatjachen fordern“. Die Angriffe, die auch auf dies Buch erfolgten, find auf dieje 
Sachlage zurüdzuführen, 

In einer Einfiedelei der libyfchen Wüſte jehen wir einen jungen, fchönen und frommen 
Mönd, Philammon, in Grübeleien über das Verhältnis von Sünde und Gnade verfallen. 
Sein Abt jchidt ihn nach Alerandrien zum Batriarchen Kyrill, damit er in der großen 55 
—— auf andere Gedanken komme und durch Welterfahrung ſeiner Anfechtungen 

Herr werde. 
Nun erhebt ſich vor des Prieſters trunkenem Auge das glänzende Bild der Weltſtadt. 
Alles wirkt auf ihn ein. Hypatia, ein fchönes Weib, die in den Traditionen des griechi- 
ſchen Altertums lebt und im Chriftentum den Hereinbrucd einer neuen Barbarei erblidt, so 

— — 
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fucht durch platonifche Weisheit die Menfchheit zu veredeln. Aber fie täufcht fich über bie 
Wirkung ihres Wortes, weil fie von den fittlihen Schäden des Heidentums Feine Ahnung 
bat. Ein pantheiſtiſch gerichteter Jude, Raphael, der an nichts mehr glaubt, liebt fie; der 
Präfekt von Alerandria, Oreſt, ein eitler und fittenlojer Genußmenſch, der Chriſt ift, weil 

5 dad Chriftentum Staatöreligion ift, begehrt fie zum Weibe. Diefen Antrag ſieht das 
ſchöne Mädchen erſt als eine Entwürdigung an, fügt ſich ihm aber ſchließlich unter der 
Bedingung, daß Oreſt das Heidentum in Alerandrien wieder herftelle und durch ein alt 
griechiiches Feſtſpiel Te Eröffnung des alten Kultus feiere. 

Mit wachſendem Staunen gewinnt Philammon Einblid in diefe Dinge. Das un: 
10 geſchlachte Charaktergeficht des leidenfchaftlihen Kyrill mipfällt ihm. Der Biſchof, dem 

der ideal gerichtete Mönch unbequem zu werden beginnt, zivingt ihn, Hypatias Vorlefungen 
zu bejuchen, angeblid) damit er Gelegenheit finde, fie zu widerlegen; aber im Stillen 
hofft ex, die für Hypatia begeifterte heidnifhe Jugend werde Philammon erichlagen. Die 
Kirche Braucht nad) feiner Anficht einen Märtyrer. Philammon aber wird gefellelt durch 

15 die neuen praftifchen Kenntniffe, die Hypatia lehrt. Nur über die Wahrheit ihres Götter: 
laubens vermag fie ihm nicht Rechenschaft zu geben. Für Gefallene, Sünder, Arme und 
ranke hat ihr Heidentum Fein Mitleid, Feine Hilfe. Als die ſchöne Hetäre Pelagia, die 

ihr die Sünglinge abtrünnig macht, Rettung aus der Sünde bei ihr fucht, weiſt fie bie 
felbe verächtlich ab und ſtößt fie vollends ins Unglüd. — Nun wird des Oreſt Feſtſpiel 

20 der Hypatia ſitzt erft glüdjtrahlend neben ihm auf dem Throne, entjegt fidh aber über 
das Blut der Gladiatoren, dad in dem von ihr begehrten Spiele vergoffen wird. Es 
kommt die Nachricht, daß in Rom ein auf Wiederheritellun j des Heidentums gerichteter 
Aufftand, in dem Oreft feine Hand mitgehabt hat, mißglüdt ift; damit fällt auch der 
Präfekt und die heidnifche Partei. 

25 Hypatia ift verzweifelt. Die Ahnung ihres großen Jrrtums fommt immer mäch— 
ar über fie. Der Jude Raphael kehrt als Chrift nad Alexandria zurüd, die Here 
Mirjam ftirbt mit einem „Vielleicht doch!” auf den Lippen, und nun verzweifelt Hypatia 
an der religiöfen Aufgabe, die fie fich ſelbſt geftellt. Sie giebt ihre Vorlefungen auf; 
vielleicht bleiben ihr noch andere Aufgaben zu erfüllen. 

30 Zu fpät. Kyrill will ihren Tod. Der chriftliche Pöbel überjällt fie auf der Straße 
und reißt das ſchöne Mädchen in Stüde. Als im legten Augenblid ihr brechender Blid 
auf den Gefreuzigten fällt, ftrect fie den Arm verlangend nad ihm aus, „ald wenn fie 
von den Menfchen an den Heiland — wolle”, 

„Und mer,” fragt an diefer Stelle der Dichter, „möchte jet jagen: Umfonft !?“ 
36 Philammon hat fi ins Gedränge geſtürzt und Tui Hypatia vergeblid zu retten. 

„Dies alfo,” jagt ein junger beibnifcher X — zu ihm, „iſt eure katholiſche und 
apoſtoliſche Kirche?“ „Nein,“ antwortet der Mönch, „es iſt die Kirche der Hölle und Teufel.“ 

Nach einer Reihe von Zioifchenfällen begegnen wir Philammon wieder ald Abt 
eines libyſchen Wüſtenkloſters. Er bat die Welt und ihr Getriebe zur Genüge kennen 

40 gelernt. Er ift ein aufrichtig frommer Mann; den Ausschreitungen, dem MWeltfinn, den 
Mißbräuchen, dem Aberglauben, die ſich mit den Namen der Kirche zu deden verſuchen, 
gilt fein Kampf. „Die katholifche Kirche ift allein ſchuld an aller Kegerei und Unglauben. 
Wenn fie nur einen Tag das wäre, was fie fein follte, fo würde die ganze Welt ſich 
nod vor Nacht befehren.” 

45 Diefe Parenthejen, die uns den Blid in das Innere der Dichterfeele geftatten, tvaren _ 
es, die K. vielen verfeindeten. Denn diejenigen, denen fie galten, empfanden recht wohl, 
* das Brandmal, mit welchen ſein ſittlicher Enthuſiasmus das geſchloſſene ftaatsfirdy- 

e Prälatentum des 5. Jahrhunderts gezeichnet hatte, nicht nur dem Kyrill, jondern 
* ſeinen Nachfolgern galt. 

bo Den meiſten Anſtoß nahmen die Traktarianer. Das Buch, das war ihr Vorwurf, 
ſei als Bloßſtellung der alten Väter eine Sünde, eine Entheiligung der chriſtl. Kirche und 
eine Apotheoſe des Heidentums. Jahre danach kam auch ihre Rache. Als die Univerſität 
Orford den Prinzen von Wales mit dem Doktor der Rechte ehren wollte, hatte dieſer, wie es 
Sitte ift, dem Rektor die Namen einiger feiner Freunde für die gleiche Auszeichnung ein- 

65 gereicht, darunter Singsley. Sowie defjen Name genannt wurde, erhoben Puſey und feine 
Freunde entrüfteten Widerfpruch: man wolle K.s Nechtgläubigkeit nicht anzweifeln, aber 
jeine Hypatia ſei unmoralifh. Dean Stanley widerſprach: Puſey jolle auch nur eine einzige 
unfittlihe Stelle im Buche nennen. Obgleich diejer den Nachweis nicht erbringen konnte, 
drohte er mit feinem Weto bei der Univerfitäts-Sonvofation, und um dem ringen den 

so Skandal zu erjparen, wurde 8.3 Name geftrichen. 
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Der Erfolg des Buches, obgleich in Kompofition und Aufbau nicht frei von Fehlern, 
übertraf weit 8.8 Erwartungen. Nicht nur in England und Schottland, feit Bunfens 
warmer Empfehlung fand es ebenfo in Deutichland, wo e8 auf die Entwidelung des archäo— 
logischen Romans einen beftimmenden Einfluß gewann, einen wachſenden Kreis begeifterter 
Lefer ; auch in Frankreich fand es feine Nachahmer. (Anatole France [Thais, Paris, Cal: 
man Levi 1893]; in Deutjchland Dahn, Taylor, Editein.). — 

In England und feinen Kolonien haben Romane und Predigten den beten Verkauf ; 
da K. beides lieferte, fam er nun endlich aus den ſchweren wirtichaftlichen Nöten heraus, 
mit denen er in Eversley hatte fämpfen müfjen. Und Westward Ho!, das er 185354 
an der See in Bideford, im Verkehr mit urtwüchfigen Fiichern und Theerjaden nieder: 
fchrieb, brachte ihm, nach Anfechtung und Verkennung, endlich den Sonnenſchein eines 
unbeftrittenen Erfolges in Haus und Stubdierzimmer. 

Mit diefem Lobgefang auf die Heldenkraft der englifchen Seefönige unter — 
Eliſabeth gewann er die Herzen aller Engländer ohne Unterſchied. Auch hier ſtehen 
Proteſtantismus und Jeſuitismus in titaniſchem Ringen einander gegenüber als die 
die Handlung beherrſchenden Motive. Mit pochendem Herzen ruft K. die große Zeit mit 
ihren großen Männern den Mitlebenden zurück. „Der Tag von Salamis iſt nichts gegen 
die Titanenſchlacht, in der wir Philipps Armada vernichteten. Lächelt, wenn ihr wollt, 
aber es waren Tage, in welchen Engländer an den lebendigen Gott glaubten und ſich 
nicht ſchämten, ihn zu bekennen. Die jungen Herren von heute werden erſchrecken, wenn a 
in jenen Tagen fieghafte Neden nicht nur die bl. Schrift im Munde führten, ſondern 
aud in ihr dachten. Es war nun einmal eine einfältigere und ernthaftere Zeit als jetzt.“ 

Dieje 50er Jahre waren K.S fruchtbarfte Zei. Two Years ago (1857), in dem 
er die Fäden feiner fozialen Romane Neaft und Alton Yode weiter jpinnt, fteht hinter 
den früheren zurüd; dagegen haben feine naturwifjenfchaftlichen Studien (Glaueus or 
the Wonders of the Sea (1855), Madame How and Lady Why und The Water- 
babies, in denen er mit berzerquidender Friſche und Anfchaulichkeit feine — Heinen — 
Leſer durch die Schönheit der prangenden Natur, des Feldes und Waldes, des Meeres und 
der Wolfen an das Herz Gottes, des Urquelld aller Größe und Schönheit, zu führen 
fucht, viele dankbare Leſer gefunden. 

Die Entdedungen Dartvins, deſſen wifjenjchaftliche Bedeutung er begeiftert preift, 
„weil feine Unterfuhungen von der ziwingenden Macht der Thatfachen getragen find“, 

urleys, Anjteds und Lyells bewegten ihn tief. Die Wiſſenſchaft, jagt er eimmal, ift 
ottes Stimme, ihre Thatjachen find feine Worte; und in feinem Vortrage über „die 

— 6 
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80 

Theologie der Zukunft“ (1871, im Sion College) fordert er von dem Geiſtlichen, daß 35 
er den geficherten Ergebniffen der neuen Wiffenfchaft mutig ins Auge ſehe und ihre 
zur mit dem Ghriftentum anftrebe. Denn der Menſch fei nicht am Ende des 
Erkennens. 

Aber das Univerfum von einem fernen Gotte ohne lebendige Kraftgegenwart regiert 
fein —— ſei ein Kindertraum, den ſchon Goethe und Carlyle entrüſtet zurückgewieſen. 
Ich babe, heißt es in dem von allem Sonnenglanz und Blumenduft umwobenen Water: 
babies, auf alle erdenkliche Weife Har machen wollen, daß ein wunderbares, ein gött- 
liches Element der Untergrund der gefamten Natur ift. Dieſes „fortwährende, allgegen- 
mwärtige Wunder“ ift nichts anderes als der Haud, der Odem Gottes, der der Herr und 
Spender alles Lebens ift. Wir ſehen, alle materialifierenden Tendenzen find bier aus- 
geichlofien. Das ganze Syſtem als foldyes ift ihm in der Sadye ein großer und gefähr: 
licher Irrtum. „Ich weiß“, fchreibt er an Maurice, „daß das Affen: und Menjchengehirn 
einander faft auf ein Haar gleichen — mas beweift das? Daß der Affe ein Narr und 
armer Schluder it, der das Handiverkszeug des Menfchen bat, ohne e8 brauchen zu können, 
während der Menſch mit dem des Affen die fabelbafteften Dinge leiftet. Cine Affenfeele 
in einem Menfchentörper wäre nur ein noch unflätigerer Nichtsnutz, als fie ohnehin ift. 
Sie fagen, die Art gebrauche den Arbeiter; ich fage, der Arbeiter gebraucht die Art. Denn 
der Kern der Frage tft: wer ift der Arbeiter? Iſt es eine Affen: oder eine Menjchenfeele ? 
Daraus mögen Sie erjehen, daß ic auf den Irrwegen des Matertalismus nicht gebe.” 

Er that feinen alten Gegnern nicht den Gefallen, der Heide und Kommuniſt zu fein, 
zu dem fie ihn machen wollten. Und diefe Anklagen begannen vollends zu verftummen, 
als Königin Biltoria ihn zu ihrem Hofkaplan (1859) und Lord Palmeriton zum Pro: 
feffor der Neueren Geſchichte in Cambridge ernannte (1860). Hier wurde er der Yehrer des 
Prinzen v. Wales in einer für diefen bejonders formierten Klaſſe. Aber die Profeffur 
ging über feine Kräfte; es fehlte ihm die ftrenggefchichtliche Schulung. Er war wegen feiner 
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anregenden Friſche beliebt unter den Studenten und that was er konnte; aber den Satz: 
quid valeant humeri, quid ferre recusent, hatte er nicht bedacht. Selbſt feiner 
eifernen Natur wurde die Arbeit zu ſchwer, und freudig gab er fie auf. Den Ertrag feiner 
geichichtlichen Studien hat er in den Büchern The Roman and the Teuton und in 

5 dem Roman Hereward the Wake, the Last of the English niedergelegt, in dem er ben 
Verzweiflungskampf fchildert, den die angelfächfiichen Großen gegen Wilhelm den Eroberer 
auszufechten hatten. — Noch einmal, nad) der afademifchen Enttäufchung, erwachte die dich— 
teriiche Kraft; in dem Gedicht St. Maura, das er fein „tiefites und reinftes“ nannte, 
jchrieb er das Gegenftüd zu St. Elifabetb, und in feiner Andromeda bradıte er nad) 

10 Coleridge und Longfellow den englifchen Herameter zu feiner Vollendung. 
Aber feine Lebenskraft war gebrochen. In den Notjahren zu Eversley hatte er ſich 

überarbeitet, und als Gladftone ibm 1869 ein Kanonifat von Chefter, 1873 an der Welt: 
minfter Abtei neben feinem Freunde Dean Stanley eine auskömmliche Sinefure gab und 
die Yebensforgen damit abnahm, ſank er, troß wiederholter Erholungsreijen nach Deutſch⸗ 

15 land, Frankreich und Amerika, langſam dahin. Am 23. Januar 1875 ſtarb er. Das 
Angebot Stanleys, „dem Dichter und Domherrn“ die Ruheftätte in der Abtei zu geben, 
lehnte die Witwe ab. Er liegt in Eversley begraben unter einem weißen Marmorfreuz, 
auf dem die Worte gejchrieben find: Amavimus, Amamus, Amabimus. Seines Lebens 
Grundbefenntnis und Troft: „Gott ift die Liebe“ fteht darüber. — 

20 K.3 Bedeutung für die Gefchichte feiner Zeit liegt nicht in feinen wiſſenſchaftlichen 
Leiftungen. Er mar größer durch das, was er war, ald was er that; weder Worte, noch 
Thaten vermocdhten die geniale Kraft feines Perfonenlebens berauszubringen. Auch darin 
täufchte er fi, wenn er meinte, nur feine Gedichte hätten einen bleibenden Wert, jo 
ige ungen und tiefempfunden fie find. Er war weder gelehrter Theologe, noch Hiſto— 

35 rifer; aber in der Kraft feiner perfünlichen Überzeugungen, feinem mannbaften Chriſten— 
tum, das Ehrlichkeit, Neinheit, Liebe predigte, in der völligen Durchfichtigfeit feiner fittlichen 
Natur bat er in langen Kämpfen die Aufgabe, die Gott ihm gejtellt, gelöft. 

So vielen Gebäfligfeiten, Verkennungen und Verleumdungen mie er find wenige 
vor und nad ihm ausgeſetzt geweſen. Die Zunftgelehrten tadelten den Mangel an ge- 

so ſchichtlichem Sinn und wiſſenſchaftlicher Afribie, die litterarifche Kritik die einfeitige Schärfe 
und unfertige Kunftform feiner Bücher, die Arbeiter mwitterten hinter dem radikalen Land— 
pfarrer allerhand Netze und Fallen, und während die Hodkirchlichen in ihm den tilden 
Agitator haften, gingen feine Amtsbrüder ihm aus dem Wege, und feine Oberen erteilten 
ihm Bertveife. 

35 Aber alles binderte nicht, daf K. in den 50er und 60er Jahren der populärfte Geiftliche in 
England war, defjen Urteil in allen wichtigen öffentlichen Fragen gefucht wurde und an deſſen 
Screibtiich die geiftigen Fäden des englifchen Yebens aus allen Teilen der Welt zufammen- 
liefen. Im Kampfe zulegt der Sieger und in den bittern Yebenserfahrungen bis ans Ende 
beides: harmlos wie ein Kind und ein Mann im vollen Sinne des Wortd. Ein voll: 

w fommenes Eremplar der edeln englifchen Art; doch nicht ohne Verftändnis für fremdes, 
namentlich deutjche® Empfinden. Kein Mann der Formel und darum von feinen Zeit 
genofjen oft mißverftanden, aber gejchidt, Seelen zu erreichen und zu getvinnen, denen 
andere Meifter das Evangelium vergebens gepredigt. 

Seine Miffion war, in feinem Volke den Glauben zu tmeden an das Chriften- 
45 tum, das Germanentum, den Protejtantismus und den Sozialismus: die vier Mächte, 

von denen das Geſchick der Menjchheit abhängt. Das Chriftentum der Liebe predigte er 
in feiner Hypatia, die germanifche Kraft in feinem Bude The Roman and the 
Teuton, die fwelterobernde Macht des Proteftantismus in feinem nationalen Epos West- 
ward Ho! und die Zukunft der chriftlichen Gefellfchaftsordnung in Alton Locke: 

so alle vier die wirfungsvollen Mittel einer großen Partei, die zum Kampfe riefen, um 
dem Volke in gefunder Frömmigkeit und in Arbeit die Verfübnung und den Frieden zu 
bringen. Darum bielt er, der Landpfarrer im Gewande des Yaien, feine Kräfte nicht 
für vergeudet in feinem befcheidenen Paftorat, in dem er das am chejten jein fonnte, 
was er zu fein wünſchte: der Lehrer und Führer feines Volkes, 

66 K.s Schriften (chronologiſch geordnet): The Saint’s Tragedy, 1848; überjegt von 
Spangenberg, 2. Aufl, Gotha, PBertbes 1885; 25 Village Sermons, 1849; Cheap 
Clothes and Nasty, 1850; Alton Locke, Tailor and Poet, an autobiography, 
1850; Yeast, a Problem, 1851, überf. von Spangenberg, 2. Aufl, Leipz., Brodhaus 
1891; Phaeton or, Loose Thoughts for Loose Thinkers, 1852; Sermons on 
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National Subjects, 1852 und 1854; Hypatia, 1853; Alexandria and her schools, 
1854; Sermons for the Times, 1855; Westward Ho! 1855; deutſch von Schüd, 
Gotba, Berthes 1886; Glaucusor, the Wonders of the Sea-Shore, 1855; Two Years 
ago, 1857, deutich von Baumann, Gotha, Perthes 1891; Andromeda, and other 
Poems, 1858; The Good News of God (Sermons), 1859; Limits of exact Science 6 
as applied to History (Antritts:Vorlefung in Cambridge) 1860; Town and Country 
Sermons, 1861; Sermons on the Pentateuch, 1863; The Water Babies; 186); 
deutjch von Prätorius, Yeipzig, Wartig 1885; Hereward the Wake, 1866; beutich 
von Gieſe, Berlin, Jante 1867; The Water of Life (Serm.) 1867; Madame How 
and Lady Why, 1869; At Last, 1870; Prose Idylis, 1873; Plays and Puritans, 10 
1873; Health and Education, 1874; Westminster Sermons, 1874; All Saints’ 
Day (Sermons), edit. by W. Harrison, 1878. Rudolf Buddenficg. 

Kir. — Das Alte Tejtament kennt unter diefem Namen einen Diftrift des aflyrifchen 
Neiches als MWohnfig aramäiſcher Stämme. Welche Gegend ift gemeint? Scon die 
alten Überſetzer wußten es nicht mehr. Sie rieten teilwerfe nad) der Yautähnlichkeit auf 15 

vene. Die Neueren folgten J. D. Michaelis, der unter Kir die Gegend des Flufjes 
Kooos, eines der Zuflüffe zum Kaspifchen Meere, verftand, der noch heute wie die Um: 
gen felbft, Kur beißt. er die aſſyriſche Macht reichte nie bis dahin. Schrader 

Riehm, Handivörterbuch des Bibl. Altertbums ©. 845 fucht Kir in Medien, Halévy, 
Revue des Etudes juives XI, 60 in Südbabylonien. Die richtige Lage der Gegend 20 
bat Hugo Windler in feinen Altteftamentlichen Unterfuchungen 1892, ©. 178f. (in 
Nowads Kommentar zu den Fleinen Propheten unberüdjichtigt geblieben) und näher in 
den Altorientalifchen ie en II, ©. 253 ff. vgl. Nachtrag ©. 378 feitgeftellt. Kir — 
Kör (die richtige Schreibung it, wie aus dem folgenden hervorgeht "7 bezw. "7, 7 ift 
Leſefehler) ift das Land der Kares, das Arrian neben Sittafene (== Suti, identisch mit 26 
amutbal) nennt; beide Bezirke liegen in der Ebene Jatburi, die zwiſchen Tigris und 
ebirge liegt und an Elam angrenzt. 3 22,5—7 beißt 8 nad H. Windlers treffen: 

der Erklärung im Orakel über das Thal Hizajon: „Jahve, der Herr der Heerfcharen, 
bringt in friegerifche Aufregung (77772 das Wortfpiel ift nur dem ungefähren Sinn nad) 
überjegbar) im Thale Hizajön Kar und Suti (MO ift für "0 zu leſen) vom Ge: 30 
birge ber und Elam erhebt den Köcher und Aram befteigt die Pferde — und Kir erhebt 
den Schild und alle die Straßen werden voll von Streitwagen und Reitern und Söt 
(die Suti) bejeht das Thor.” Ey 23,23 aber beißt es: „die Söhne Babel3 und alle 
Ghaldäer, die Peköd (Paküdu, als allgemeiner Name für die Aramäer aus den In— 
jchriften befannt), Kir (”"? zu lefen ftatt "7, wie oben MYS ftatt FO) und Süti...”. 8 

Daß Kir von aramätjchen Stämmen mitbetvohnt wurde, ift alfo durch die Bibel 
ebenfo wie durch die aſſyriſchen Inſchriften gut bezeugt. Wenn 2 fg 16, 9 hiſtoriſch ift, 
find im Jahre 732 Aramäer (von Damaskus) dur Tiglatpilefer nad Kir verſchleppt 
worden. Die biftorifche Wahrſcheinlichkeit vertritt H. Windler, Altteft. Unterfuchungen 
©. 178. Allerdings fehlt die Stelle bei LXX. Cs lag dann nahe, den Schluß zu 40 
machen: Kir ift die Urheimat der Aramäer. Sie find dahin verichleppt worden, woher 
fie gekommen find, etwa im Sinne von ef 37,29. Ein Gloffator des Amos hat in der 
That den Schluß gezogen. In dem anerkannt fpäten Zufas Am 9, 7 heißt es: Wie Jahve 
Israels Geſchicke geleitet hat, jo auch die der andern Völker; die Philifter habe er aus 
Kapbtor und die Aramäer (die Syrer von Damaskus) aus Kir ausgeführt. Anfpruch auf 46 
biftoriichen Wert bat die Angabe nicht. In Am 1,5 jcheint der Zuſatz T”P ebenfalls 
eingefchoben zu jein (nah H. Windler aus 2 Kg 16,9) — die Aramäer follen nach Kir 
verjchleppt worden fein. Dem Propheten fommt es lediglich darauf an zu jagen, wie ber: 
nad bei Gaza, Tyrus, Edom: diefe Völkerſchaften follen in die Gefangenichaft geführt 
werden (73), d. h. ihrer nationalen Erijtenz beraubt werden. Alfred Jeremias. 5 

Kir Moab ſ. Moab. 

Kirche. 1. Die Kirhe im N. Teftament; Gemeinde und Gottesreih. — Zur 
neutejtamentlichen Lehre von der Kirche vgl. die bibliihen Theologien des NTs, bejonders 
die von B. Weiß, Beyihlag, Holtzmann; Jacoby, Neuteftamentl. Etbit; Wendt, Lehre Jeſu; 
Titius, Neuteftamentl. Lehre v. d. Seligfeit; 3. Köftlin, „Das Wefen der Kirche nad Lehre 56 
und Gejdichte des NIS 1572"; Herm. Schmidt, Die Kirche 1884; Krauß, Das prot. Dogma 
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v. der unſichtb. Kirche 1816; Hackenſchmidt, D. Anfänge d. kathol. Kirchenbegriffs 1874; 
Sohm, Kirchenrecht Bd 1. 

Wenn wir in bibliſcher, dogmatiſcher und ethiſcher Ausführung von Kirche reden, ſo 
verſtehen wir darunter &xxAnoia im neuteſtamentlichen Sinne des Wortes oder die Gemeinde 

5 Chrifti. Zugleich bedeutet Kirche — des Herrn, oder das Gebäude, in welchem die 
Gemeinde zum Dienſte Gottes ſich verſammelt. Luther hat in feiner Überſetzung des NIE 
jenes Wort immer nur mit „Gemeinde“ wiedergegeben. Er hätte überhaupt anjtatt des 
„blinden, undeutlihen” Wortes Kirche (2. Werke, EA 25, 354, 2. Aufl. ©. 413.) in 
jenem Sinn lieber nur das Wort „Gemeinde“ oder „heilig, chriftlih Voll” gebraudt. 

10 In feiner Übertragung des ATS jet er „Kirche“ vorzugsweiſe für Gebäude des Gößen- 
dienites, ferner (1 Mof 49, 6) für eine menjchliche Ratsverfammlung (bei der neuerdings 
vorgenommenen Rebifion der lutherijchen gi | beſchloß man an ſolchen Stellen 
zu ändern). Er meinte (vgl. den Gr. Katech.), dem Wort liege ein griechiiches Avoia, 
welches gleichbedeutend mit dem lateinischen curia fei, zu Grunde. In dem wiſſenſchaft⸗ 

15 lichen und populären deutichen Sprachgebrauch aber bat „Kirche“ allgemein jenen doppelten 
Sinn behalten. Neuere (f. u. ©. 343) haben mwohl den Namen Kirche auf einen die 
Einzelgemeinden umfafjenden Gejamtorganismus und den Namen Gemeinde auf diefe 
Einzelgemeinden, oder den Namen Kirche auf die objektive Anftalt als jolde und den 
Namen Gemeinde auf die Gejamtbeit der in ihr ftehenden Subjefte anwenden wollen. 

> Dann aber müßte man vor allem anerkennen, daß man „Kirche“ nicht mehr einfach als 
deutſchen Ausdrud für das neuteftamentliche &xxAinola gebrauchen, vielmehr ettvas, wofür 
das NT feine zutreffende Bezeichnung babe, damit ausdrüden wolle. Denn dxxinoia 
beißt, wie wir jogleich weiter ſehen werden, eben Gemeinde; und bedeutjam ift im NT 
eben aud) dies, dab ihm ein Ausdrud für die von jenen neueren erftrebte Unterfcheidung fehlt. 

25 Vielmehr Gegenftand gelehrter Forſchung als religiöjen Intereſſes ift die Frage, woher 
das Wort ftamme, das ir 2 für Gemeinde und für Gotteshaus zugleich gebrauchen. 
Vogl. hierzu Jacobfon, Unterfuhungen zur — eines Syſtems des Kirchenrechts, 
1. Beitrag, 1831, und beſonders den A. „Kirche“ (von Hildebrand) in Grimms d. 
Wörterbub, Bd 5 ©. 790. „Kirche“ für Gotteshaus kommt in beutfchen Ortsnamen 

(im Elſaß) jchon vor Bonifaz vor. Walafried Strabo (de reb. ecelesiast 7) jagt, das 
Wort fet vom griechifchen „Kyrica“ bergelommen und zwar bauptjächlid von den 
arianifchen Goten aus. Im Angelſächſiſchen Iautet dasjelbe Wort: eyrice, woraus weiters 
bin das fchottifhe Kirk und engliihe church geworden ift. In der That ift feine 
andere Ableitung als aus dem Griechischen möglich, wie auch die englischen Sprachforſcher 

5 erflären (Hensleigh Wedgwood, Dietionary of Engl. Etymology 1872 s. v. 
church; Skeat, Etymolog. Dietion. of t. engl. language 1879; vor ihnen: Mar 
Müller, Leetures on the science of language, 6. Vorlefung). Im Griechifchen 
fommt „zuoraxdv" ſchon im 4. Jahrhundert als Bezeichnung chriftlicher Kirchengebäude 
vor. Erjt jpäter wird dafür auch das Feminin des Wortes gebraucht. Aber das griechiiche 

10 Neutrum konnte im Deutichen zum Feminin werden, wie auch fonft öfters geſchah (z. B. 
doyavor zu Orgel). So wird unfer Wort Kirche entftanden fein. Vom Yolal für den 
Gottesdienft ift dann der Name auf die Gott dienende Gemeinde übergegangen, wie um— 
gekehrt im Nomanischen und auch ſchon im Lateinischen und Griechiſchen das Wort 
ecclesia auch Bezeichnung des Lokals geivorden ift. Dunkel freilich it der Weg, auf 

45 welchem das griechiiche Wort zu den Deutichen gelangte. In Ulfilas Bibelüberjegung 
findet es fih noch nicht: fie hat vielmehr das Wort dxxinoia aufgenommen (aikklesjö). 
Die feltifchen, iriſchen Miffionäre fünnen jenes nicht nach Deutichland gebracht haben. 
Denn die ren ſelbſt haben «8 zwar, aber ſchon vermittelt durchs Latein: nämlich 
domhnach = lat. dominieum (nad) Wedgwood). Nach Deutichland muß es vielmehr 

5o ſchon früher übergegangen fein, ſei's durch romfeindliche Arianer, Goten (vgl. Walafr. 
Strabo), Zongobarden, Burgunder, ſei's durch griechiich redende, von der Rhone nad) dem 
Rhein berübergelommene Chriften, indem das Cvangelium eben an der Rhone, von 
Marfeille aus, nordwärts und nach dem Oberrhein fortgejchritten var, und die Gemeinden 
in Vienne und Lyon griechifchen, Hleinafiatifchen Urfprunges waren (vgl. Lechler, ThStK 

55 1876 ©. 522); nah Mor. Heyne, D. Wörterbuch, ih das Wort von den Griechen 
„zu Slaven und Oberdeutichen” übergegangen, wobei aber die Beziehung diefer beiden zu 
einander unflar bleibt. Von Deutſchland aus fam dann das Wort zu den Angelfachien ; 
ibr im 3. 597 zum Ghriftentum übertretender König batte eine Deutfche, fräntifche Chriftin 
zur Frau, die ſich auch jchon vor Ankunft der römischen Miffionäre chriſtlichen Gottes- 

so dienjt hatte halten lafjen. — Meinte man das Wort aus dem Lateiniſchen herleiten zu 
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müſſen, fo bot fich bier nach ſprachwiſſenſchaftlichen Gründen nicht etwa curia, jondern 
nur eireus dafür dar; darauf kamen ſchon Juſt. Lipfius, dann J. Grimm in feiner 
Grammatik, W. Wadernagel in feinem Wörterbuch („runde und balbrunde Form der 
Tauffapellen und der Chöre“). Aber nur völlige Verzweiflung an einer äußeren Ver— 
mittelung zwijchen dem Deutichen und Griechiichen, wozu man doch feineswegs Grund 5 
bat, könnte der Ableitung aus dem Griechischen, für welche die inneren Gründe jo klar 
—— entgegentreten. Kein neuerer Sprachforſcher ſcheint ihr mehr zu tiber: 
prechen. 

Das Wort drxinola nun, auf deſſen neuteſtamentliche Bedeutung ſich im Deutſchen 
der Name Kirche ausgedehnt bat, bezeichnet im PBrofangriechiichen eine berufene (dxxadeiv, 
Frrınro) Berfammlung, fpeziell die ordentlih dur den Herold zufammenbeftifenen 
Bürger. Im NT fteht es jo AG 19, 32. 40 für eine tumultuarifch zufammengerufene 
Berfammlung, V. 39 wird davon die Zrvouos dxxinola unterjchieden. Derjenige neu— 
teftamentliche Gebraud des Wortes aber, mit welchem wir bier zu thun haben, jchließt 
jih an die Sprache des ATS und der LXX an. Der Grundtert des ATS gebraucht, für ı5 
die Gemeinde Israels, des Gottesvolfes, die beiden Ausdrüde 777 (von 777) und >77 
Fr? —= pP) Der Unterjchied zwiſchen beiden (von vielen nicht beachtet, von andern 
verjchieden beftimmt) ift wohl FA während beide „Verſammlung“ bedeuten, fteht 777 
mehr auch für die Gemeinde überhaupt oder die unter fid verbundene Geſamtheit des 
Volks (owie daneben auch einzelner reife, — einer Hausgenofjenichaft Hi 16, 7), das 20 
gegen >77 mehr für, die Verfammlung als joldye oder das fürmlich und feierlich ver- 
jammelte Volt (vgl. *X7ÛndD mr 7 2 Mof 12, 6; 4 Mof 14, 5, und das Verhältnis 
beider Worte 3 Mof 4, 13. 14). Zugleich bat jo "77, mehr feierlichen Ton und wird 
mehr als 777 da gebraucht, wo eigens die Beziehung der Gemeinde Bu ihrem Gott aus- 

oſ 16, 3; 20, 4,3% 

— 9 

Berfammlung des Bolls am Sinat AG 7, 38. In einer und zwar einer ganz bejonders 
gewichtigen folennen Ausdrudsweife beziebt ſich indeſſen doch auch ZxxAnoia als Über: 
jeßung von >77 allgemein auf die geſchloſſene Gottesgemeinde als ſolche; nämlich in 
der öfters wiederkehrenden Erklärung über diejenigen, welche „nicht kommen follen in die 35 
Gemeinde Jahves“ oder „Gottes“ 5 Moj 23 a. a O.; Neh 13 a a. O.; Klagl. 
Jer 1, 10. Zu Grund liegt aber auch bier die Vorftellung von der Gemeinde als einer 
vor Gott verjammelten. Es ift dies der bedeutjamfte Ausdrud, in welchem das Wort bei 
den LXX uns begegnet. 

Zugleich haben wir in Betreff der altteftamentlichen Ideen und Ausdrüde daran zu 40 
erinnern, daß diefe Gottesgemeinde nicht bloß aufgefordert wird, heilig zu fein, jondern 
ſelbſt jchon heilig vder ein Gotte heiliges Volk beißt (2 Mof 19, 65 5 Mof 7, 6; 
14, 2. 21; 26, 19) und daß die Namen „Gemeinde Jakobs“ oder „Volk Gottes“ und 
„ſeine Heiligen“ (LXX: o& Hyıaoufvoı) einander entjprechen (5 Mof 33, 3. 4). 

Dies die Grundlage für die Anwendung des Wortes Axxinola im NT, und zivar 46 
bejonders auch bei Paulus, der von diefer am meiften redet. Von jenem Sprachgebrauch 
aus wird bier dahin weiter gegangen, dab dasjelbe nicht mehr vorzugsweife auf die 
Gottesgemeinde, ſofern fie auch äußerlich und zu einer Feier fich verfammelt bat, angewandt 
twird, ſondern die ganz allgemeine Bezeichnung für fie geworden ift. Sie aber ift die 
Gemeinde der an den Meſſias Jeſus Glaubenden, in Chriſtus Gotte Gebeiligten. 50 

Man bat darüber geitritten, ob Jeſus die Abficht gebabt babe, eine Kirche, d. h. eine 
bejondere, organifierte Gemeinde feiner Jünger, im Unterjchied fpeziell von der israelitifchen 
Bollögemeinde, zu gründen. Jeſus kündigte die Nähe des Himmelreihs an und erklärte 
jodann, daß es auch ſchon gegenwärtig ſei. Wefentli von diefem Neih und den Be 
dingungen der Teilnahme daran und an dem darin zu genießenden Heil handeln jeine 55 
Reden. Die Frage ift jo, ob zu der Gottesherrichaft oder zu demjenigen von Gott und 
dem Himmel jtammenden, himmliſch gearteten, durch göttliche Kräfte in der Menfchheit 
und Welt berzuftellenden, die Seligkeit in fich ſchließenden Yebensitande, den er mit diefem 
Reich meinte, auch jene Gemeindebildung gebören follte. Die Ausjagen und Gleichnifie 
vom Himmelreich, die wir in den Evangelien haben, nehmen, abgejehen von Mt 16, 18F., 0 
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darauf feine Beziehung. Das Neich ift ſchon gegenwärtig Le 17, 21, fofern es bereits in 
denen fich verwirklicht, bei welchen nah Mt 13 das vom Menſchenſohn ausgeftreute Wort 
guten Boden findet, aufgeht und Frucht trägt. Diefe zufammen mit der Saat, bei welcher 
der Same nicht zur Frucht gebeibt, und ferner mit dem unter die gute Saat geftreuten 

5 Aftertveigen, von welchem das andere Gleichnis redet, ericheinen als ftehend auf einem 
Ader. Bon einer Verbindung derjelben untereinander, einer gemeimdlichen Gliederung, 
Ordnung u. ſ. m. ift jedoch nicht die Rede. So aud gar nicht in dem Gleichnis von 
dem Netz, worin gute und ſchlechte Filche zufammen gefangen werden. Was die Reichs— 
genofjen dazu macht, ift ihr Aufnehmen des göttlichen Worts überhaupt, ihr Durchdrungen— 

ı0 jein von demfelben, ihr ganzes dadurch bejtimmtes gottmäßiges Verhalten und Wirken, 
zugleich die Bereitwilligkeit, mit der ſie alles andere für das Reich und ſeine Güter, für 
die eine edle Perle u. ſ. w., hingeben, ohne daß hierbei ſchon gewiſſe auf ein gemeind— 
liches Leben bezügliche Thätigkeiten oder ein Verhalten zu gemeindlichen Ordnungen her— 
vorgehoben würden. Darauf, daß das Reich nicht bloß innere ſittlich religiöſe Anregungen 

15 und Kräfte ſauerteigartig unter die Menſchheit bringen und fie in innere Gärung ver— 
jegen, ſondern auch als ein einheitliches objektives Ganzes über fie fih ausbreiten folle, 
weiſt uns ohne Zweifel das Gleichnis vom Senflorn hin; darüber indeffen, ob und wie 
weit zu diefer Ausbreitung des Reichs, die jedenfalls durch meitere Verkündigung des 
Wortes erfolgen und über die ganze Menjchheit hin die vom Morte durchdrungenen und 

20 jenen gottgemäßen Charakter tragenden Subjekte im fich fchließen follte, auch die Aus- 
geltaltung einer gemeindlichen Form für diefe und eine Abfonderung derjelben von der 
gemeindlihen Verbindung Israels gehöre, ift doch auch hier noch nichts ausgejagt. 

Aber thatfächlih waren ja doc die Jünger, indem fie an Jeſus ſich anſchloſſen, 
auch unter fich fchon verbunden. Sie bildeten feine Herde (Ke 12, 32; So 10, 1ff.). 

25 Es veritand fich von felbft, daß fie in ihrem Wirken für feine Sache und fein Reich auch 
nad) feinem Weggang untereinander zufammenbalten mußten. Innerlich bildeten fie ja 
obnedies ein Ganzes; denn fie und nur fie waren Genofjen oder Söhne des Gottesreichg, 
das jet inmitten Israels und der Menſchheit erjchienen war. Vollends machte es der 
ſcharfe Gegenſatz, Widerfprud und Haß, den Jeſus bei der Welt und dem jüdifchen Volke 

so fand und feinen Jüngern in Ausficht ftellte, ſchlechthin notwendig, daß fie für ihr gemein- 
james Wirken ald Meffiasgemeinde und für die gemeinfame und wechjelfeitige Pflege 
ihres fittlich religiöfen Lebens ſich auch äußerlich unter einander zufammentbaten und 
bierin von ihren bisherigen Volls- und Kultusgenoſſen fich fonderten. 

Es bat fo durchaus nichts Befremdliches, wenn Jeſus, mie er an zwei Stellen des 
3 Matthäus:Evangeliums thut, von einer eigenen Gemeinde, die er aufbauen werde, redet 

(vgl. dafür befonders Jacoby a. a. D. ©. 109 und auch Titius a. a. D. ©. 172; da— 
egen befonders Holgmann). Auffallen fünnte nur, daß wir feine weitere und eingebendere 

Reden bierüber von ihm beſitzen. Wir müſſen es daraus erklären, daß er ertwartete und 
wollte, die von ibm und um ihn ber verfammelten Jünger follten eben als ſolche im 

0 Bewußtſein und Drang innerer Gemeinfchaft und im Streben, fein Reich zu behaupten 
und für dasfelbe weiter zu wirken, von jelbjt auch äußerlich zu einer Gemeinde ſich ge— 
ftalten, ohne daß doch beftimmte äußere gejegliche Ordnungen zum Weſen berfelben und 
zum Beitand des Gottesreiches in ihr gehört hätten und fo von ihm vorzufchreiben ge— 
tweien wären. — Bedeutjam ift auch, dab Jeſus von feiner eigenen Gemeinde zum erſten— 

«s mal in dem Momente redet, wo er das erſte feite, von Gott gewirkte Jüngerbefenntnis 
vernommen bat und two er beginnt, feine Jünger auf den Tod vorzubereiten, mit welchem 
die jüdischen Volkshäupter ihn und auch fchon die Seinen bedrohen. — An der eriten 
der beiden Stellen, Mt 16, 18, fpricht Jeſus von feiner Gemeinde im ganzen. An der 
andern, Mt 18, 17 ff., bezieht er fich beitimmter auf die Gemeinde der Seinen, jofern fte 

so auch äußerlich zufammentritt, um als eine in feinem Namen verfammelte über Vorkomm— 
nifje und Bedürfniſſe ihres inneren Lebens zu verhandeln, namentlich (wovon dort Jeſus 
jpeziell zu reden hatte) die Beichtwerden von Brüdern gegen Brüder zu vernehmen, dem 
fündigen Bruder kraft der ibr von oben verliehenen Vollmacht die Sünde vorzubalten 
u. ſ. w. Man pflegt zu jagen, bier rede Jeſus von den Einzelgemeinden im Unterſchied 

55 von der Gefamtgemeinde. Nichtiger jagen wir, er refleftiere darüber, ob es verſchiedene 
einzelne Gemeinden an verfchiedenen Orten gebe, gar nicht, rede aber jo, daß, wenn einmal 
ſolche beftanden, die fein Wort antvendenden Jünger dergleichen Angelegenbeiten jelbft= 
verftändlich jedesmal vor die an Ort und Stelle befindliche Jüngergemeinſchaft bringen 
mußten. Weiter ift aus feinen dort folgenden Worten zu erfeben, daß, um die feiner 

co Jüngerſchaft zulommenden Befugniffe auszurichten, ſchon eine Gemeinſchaft von Zweien 
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oder Dreien genügt, wenn fie in feinem Namen verfammelt find und feinen Water im 
Himmel anrufen. — Wie weiterhin im Griechifchen des NTS das Wort dxxinoia an 
das Axxinola der LXX — >77 ſich anſchließt, jo wird auch dem „ZxxAnaota“ an diefen 
Stellen ein >77 (oder 7377) im Munde Jefu zu Grunde liege. 

Erbauen wollte Jefus feine Gemeinde nah Mt 16 auf dem „Felſen“ Petrus, der 5 
dort mit feinem aus göttlicher Offenbarung entfprungenen Belenntnis zu ihm den Jüngern 
borangegangen war. Wir haben das Wort aus diefem Zufammenbang heraus und * 
mit zugleich feiner geſchichtlichen Erfüllung gemäß zu verſtehen. Man hat fein Recht, das— 
jelbe (tie neuerdings — nad) alten Vorgängern — wieder Wilh. midt, Chriftl. Dog⸗ 
matik I, 479) bloß auf den „Chriſtusglauben“ und nicht eben auf Petrus zu beziehen. 
Diefer ift nämlich nicht Grundlage in dem Sinn, in welchem Jeſus ſich und fich allein 
den Editein nennt (Mt 21,42 ff). Aufgebaut aber wurde die Gemeinde in ihrem Urfprung, 
wie die Apoftelgeichichte erzählt, weentlih auf der Predigt und Wirkſamkeit eben dieſes 
gottbegabten Felfenmannes. Zur Seite treten ihm jedoch die anderen apoftolischen PBerfön: 
lichkeiten (Eph 2, 20; Apk 21, 14; Ga 2, 9). Die ganze Ausſage Jeſu endlich bezieht 
ſich eben nur auf jene Grundlegung, aljo die gefchichtlichen Anfänge und die dort für 
immer gelegten Fundamente. Mit einem fortgefegten Negiment in der Gemeinde und 
Negenten, die darin weiterhin dem Petrus nachfolgen jollten, bat fie nichts zu thun (gegen 
den römischen Katholicismus und auch gegen Krauß a. a. OD). — Daß Jeſu Wort 
„Weide meine Lämmer“ Jo 21, 15 ff. Speziell an Petrus ergeht, ift durch den dort vor— 20 
liegenden Anlaß bedingt; der Auftrag befonderen Vertrauens ſteht gegenüber ver 
demütigenden Frage an denfelben Petrus, ob er Jeſum liebe. 

Eine hervorragende Stellung aud inmitten der künftigen Gemeinde war den zwölf 
Apofteln ſchon durch die Stellung, welche fie bei Jeſus während feines irdischen Wirfens 
einnahmen, gegeben. Das Wort des Menſchenſohnes baben vor allem fie weiter zu tragen 3 
und innerhalb der Gemeinde praftifch zu üben, die es in beitändigem perfönlichen Umgang 
vom Herrn überfommen und vor den anderen auch feine Geifteszufagen empfangen batten 
(So 15, 26f.; AG 1, 21F.). Aber wir erhalten feine beftimmte, ftatutarifche Abgrenzung 
zwiſchen ihnen, die dabei audy unter ſich noch an Gaben und Beruf verſchieden erjcheinen, 
und zwiſchen anderen Jüngern, die etwa doch auch noch mit befonderen Gaben ausgerüftet so 
werden jollten. Auch haben fie, die Apoftel oder Sendbboten, ihre Aufgabe nicht ſowohl 
in der inneren Zeitung der Gemeinden, nachdem diefe einmal feft gegründet und gefammelt 
find, als vielmehr im Weitertragen der Botichaft an Israel und die gefamte Menſchheit; 
darauf beziehen ſich die Abjchiedsworte des auferftandenen Jeſu an fi. — Jeſus redet 
auch von ſolchen unter feinen Jüngern, welche wie Hausbälter vom Hausherrn über den 
Haushalt und die anderen Knechte gefeßt feien (Mt 24, 45ff.; Le 12,42 ff). Er wendet 
ferner auf die, welche er jenden will, den Namen von Propheten, Werfen, Schriftgelebrten 
(Mt 23, 34) an. Aber immer enthält er fich aller Beitimmungen darüber, wie weit ettwa 
die hierzu gehörigen Thätigkeiten in ein geſetzlich abgegrenztes Amt zufammengefaßt oder 
durch wen und in welcher Weife einzelne Perſonen damit beauftragt werden follten. Jene 10 
Namen erinnern an foldye Thätigkeiten und Organe des vorcdhriftlichen Gottesvolfes, für 
welche ſolche Abgrenzungen und äußere gejegliche Ordnungen gerade nicht eriftierten. Für 
Analogien mit dem jtatutarifch geordneten Prieftertum des Alten Bundes haben Yefu 
Ausjagen über feine Gemeinde, feine Jüngerfchaft, fein Neich keine Stelle. Jede Thätigkeit 
joll ferner immer nur tie ein Akt dienender Liebe geübt werden; jede Machtübung nad 45 
Art weltlicher Herricher ift hier unterfagt; fogar die Anwendung des Namens Yehrer oder 
Leiter hat Jeſus den Seinigen für ihren Verkehr unter einander verwehrt, wenn fie gleich 
diefes Verbot nicht buchitäblich befolgten und hierin ohne Zweifel feinem Sinn entfpracdhen 
(& 22, 25ff.; Mt 23, 8ff.). 

Zur Verkündigung des Wortes vom Himmelreih und Heil und zur Pflege des so 
fittlidy religiöfen gottgemäßen Lebens auf Grund, in Kraft und nad Mafgabe diefes 
Wortes fam dann noch die Taufe. Daß Jeſus felbit fie verordnet habe, müßte man, 
wenn toir auch nicht die evangelifchen Berichte über ihre Einfegung durch den Auferſtan— 
denen bejäßen, jchon aus der Art, wie fie obme weiteres bei der Ausbreitung feiner 
Jüngerſchaft nad feinem Hingang in Gebrauch tritt und tie fie dann befonders auch 55 
von Paulus zu einem Fonftituierenden Moment des Chriftentums (in Rö, 1 Ko, Ga 
u. f. mw.) gemacht wird, erjchließen. Yeugnet man freilich die wirklichen Erfcheinungen des 
Auferftandenen, fo findet man dort aud für jene Einſetzung keinen Ort mehr. Der Ein- 
tritt in eine befondere Gemeinde wäre, wie die Taufe des Johannes zeigt, mit dem 
Taufen an fich noch nicht notwendig verbunden gewejen; wohl aber gehörte er, nachdem 60 

— 0 

— 5 
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eine beſondere Meſſiasgemeinde einmal beſtand, mit dazu. Das Herrenmal endlich, das 
Jeſus ſeiner Jüngerſchaft geſtiftet hat, iſt von ihr, ohne daß er es förmlich geboten hätte, 
aber gewiß feiner Abſicht entſprechend ſofort als Hauptbeſtandteil ihrer eigentümlichen 
gemeindlichen Erbauung weiter gefeiert worden. 

6 So gewiß indefjen biermit die Grundlagen nicht bloß für eine weitere Ausbreitung 
des Gottesreihs in der Menſchheit und für die Erbauung des neuen Yebens in den ein= 
zelnen Heils- und Reichsgenoſſen, jondern aud für eine gliedliche, gemeindliche Verbindung 
derjelben unter einander oder für eine Gemeinde des Herrn oder Kirche gegeben waren 
und jo gewiß jchon Jeſus eine foldhe bat gründen wollen, jo war damit doch eine Auf— 

10 fafjung noch nicht direlt ausgeſchloſſen, nach welcher eine unter fich verbundene und etwa 
fonventifelartig über das Yand ſich ausbreitende, und von da weiter hinein unter die 
Heiden wirkende Meffinsgemeinde noch immer unter den äußeren nftitutionen des Alten 
Bundes und in einem allgemeinem Verband mit der dem Evangelium bis jegt noch 
widerſtrebenden israelitiichen Vollsgemeinde bis zu der bevorftehenden großen Reichsoffen— 

15 barung ihres wiederkehrenden Herrn hätte bleiben fünnen und follen. Die Konjequenzen 
daraus, daß, wie Jeſus fagte, der neue Mein fich nicht in alte Schläuche fallen läßt, 
waren einer fortichreitenden und durch die weiteren gejchichtlichen Erfahrungen bedingten 
Erfenntnis der jünger überlaffen. Die Gemeinde Chriſti aber hieß und war auch ſchon 
die noch unter jenen nititutionen ftehende paläftinenfiiche Urgemeinde. Dogmatiſch ent= 

20 nimmt bieraus der evangelifche Proteſtantismus mit Recht, daß das Weſen der Kirche an 
feinerlei derartige Formen unbedingt gebunden werden dürfe. 

Was näher nod) die vielfach verbandelte Frage betrifft, wie Reich Gottes und Kirche 
zu einander ſich verhalten, jo darf man, um fie nad Jeſu Sinn zu beantworten, das 
Weſen der Kirche eben nur in das bisher Bezeichnete, nicht etiva im einen zu ibr ges 

35 hörigen weiteren äußeren Apparat ſetzen. Die Eriftenz und Entwidelung der Kirche und 
die Vertvirtlichung des Reichs innerhalb der gegenwärtigen Welt (im Unterjchied von 
feiner fünftigen vollendeten Offenbarung, ferner abgejehen von feiner Vorbereitung ſchon 
im U. Bund, vermöge deren die Seracliten Mt 8, 12 Söhne des Neiches heißen) ift 
hiernach mit: und ineinander gefeßt. Die Idee des Neiches bezieht ſich, wie wir faben, 

0 nicht bloß und auch nicht zunächſt auf die Gemeinde als ſolche oder aufs gemeindliche 
Verbundenfein der Neichsgenoffen. Aber für wahre Glieder feiner Gemeinde fünnen nur 
die gelten, welche wirklich als feine Jünger verbunden und in feinem Namen nad Mt 18 
verfammelt find und eben hiermit au am Reich teil haben. Und andererfeits läßt ſich 
von feinem, der den Samen des Worts aufgenommen und am Weiche teil bat, denten, 

35 daß er der Gemeindegenofjenichaft fremd bleiben follte. Denn eben die Jünger, die des 
ern Gemeinde bilden, tragen jenen Samen hinaus auch zu den äußerlich fernjten 

Menſchen (bei den von Morgen und Abend Hommenden, Mt 8, 11; Ye 13, 287. it 
nicht an jeligtverdende edle Heiden im Sinne Zwinglis, vgl. Krauß a. a. O., fonden an 
Heiden, die wie jener Mt 8 gläubig und jelig werden, zu denken). Und zur Wirkung 

#0 des Mortes in denen, die es aufnehmen, gebört weſentlich mit, daß fie die brüderliche 
Gemeinschaft eingehen und wahren. Mifverftand wäre es, wenn man den Unterſchied 
zwifchen Reich und Kirche zum Unterjchied zwiſchen Innerem und Außerem oder Idealem 
und Nealem machen wollte. Das Reich hat feine reale Eriftenz in jenen Subjeften und 
ihrem wirklichen Berhalten überhaupt und gemeindlichen Verhalten, verwirklicht fich mitteljt 

45 des ind Außere tretenden Wortes, gibt fi fund in nad Außen tretenden Früchten, ohne 
daß es doc dadurch Gegenftand der finnlihen zaparjonos 2% 17, 20 würde. Die 
(Gemeinde ift, während fie ein in der Welt ftebender äußerer Verband wie andere Ver— 
einigungen von Menfchen ift, doch Gemeinde Chrifti nur vermöge der nicht bloß äußer— 
lichen, jondern weſentlich innerlichen Verbindung mit ihm, der nah Mt 18 a. a. O. und 

28, 20 mitten unter ihr bleibt. Und nichts Außerliches ergiebt fih uns nad Jeſu Reden 
als wejentlich und notwendig für ihren Beftand, was nicht eben auch zur Verwirklichung 
des Meiches gehörte. Denn auf äußere Formen des Kultus und der Verfaflung, auf For: 
mulierung von Dogmen, auf äußere Verwaltung und Regiment u. f. w., worein Spätere 
das Weſen der Kirche gejegt haben und woran aud moderne Proteftanten gern gleich 

55 beim Begriff der Kirche denken, haben uns Jeſu Reden überhaupt, auch die über die Ge: 
meinde, nirgends geführt. — Es entipricht fo auch keineswegs dem Sinne Chrifti (noch 
dem der apoſtoliſchen Schriften), wenn man die Kirche als religiöfes und im Unterſchied 
davon das Reich Gottes als fittlihes Gemeinweſen auffafien will, oder jene ald Gemein- 
ſchaft des gottesdienftlichen oder fultifchen Handelns, indem man hierbei unter Gottesdienft 

co eben nur den Kultus im gewöhnlichen Sinn des Wortes, alſo fpeziell das gemeinfame 
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Gebet oder Anrufung Gottes verſteht, und dagegen das Reich Gottes als die an Chriſtus 
Glaubenden, ſofern ſie alle gegenſeitig aus Liebe handeln (vgl. beſonders Ritſchl). Viel: 
mehr gehört zum Gottesreich vor allem eben das Leben, Wollen und Wirken der Reichs— 
genofjen in feiner Beziehung zu Gott, und zur Gemeinde Gottes oder Chrifti gehört das 
ganze dem göttlichen Willen und Geift entfprechende Verhalten der Glieder zu einander; 5 
gehört doc auch zum „Gottesdienſt“ im biblifchen Sinn de3 Wortd gar nicht bloß jener 
„Kultus“, ſondern auch eben diefes in Hingabe an Gott fich vollziehende fittliche Verhalten. 
Klar ift dies vor allem fchon in den Ausfagen der —— Jeſu über Gottesreich und 
Gottesgerechtigkeit. Vgl. meine Schrift „Religion und Reich Gottes” 1894 ©. 12 ff. 250. 
— Zu der umfafjenden dee des Gottesreiches, tie fie im ganzen Verhalten und Leben 
jener Reichsgenoſſen fich realifieren fol, möchte man dann aud) etwa die von der gott« 
gemäßen Gefinnung ausgehende Löfung derjenigen fittlihen Aufgaben, welche unfere 
Stellung in der Welt, die allgemeine Ausftattung unferes Gciftes, das Verhältnis von 
Geift und Natur u. ſ. w. mit fich bringt (Wiffenfchaft, Kultur u. f. w.), und neben jenem 
gemeindlichen Verbundenfein in Jeſu Namen auch fittliche Gemeinſchaften des natürlichen 15 
und weltlichen Yebens, die Ehe und den Staat, redinen. Die Auslagen Jeſu aber und 
ebenfo die des ganzen Neuen Teftaments über das Gottesreich als ein in diefer Welt 
fich vertoirflichendes bejchränfen ſich auf das Gebiet, welches wir kurzweg ald das fittlich 
religiöfe Gentralgebiet bezeichnen können: Hingabe der Gefinnung an Gott, Bejeelung 
durch feinen Willen und Seligfein in ihm, Fruchttragen der Grundgefinnung brüderlicher 20 
Liebe, Verbundenfein eben für die Pflege jenes Lebens in Gott und für die Übung 
jolcher Liebe. 

Gemäß jenem Zufammenbang zwiſchen Gottesreih und Gemeinde können wir le 
doch auch für die Kirche aus jenen Gleichniffen Mt 13 noch Folgerungen ziehen, obglei 
Jeſus ſelbſt von ihr dort nichts ausgefprochen hat; insbefondere nämlich aus dem Gleichnis 3 
vom Unkraut, das auf einem Ader mit dem guten Weizen und unter ihm zerftreut und 
ſchwer von ihm ſcheidbar und unterjcheidbar heranwächſt, die Folgerung auf ein unver: 
meibliches Auflommen und Werbleiben undhriftliher und tidergöttlicher Elemente auch) 
innerhalb des Verbandes, welcher Chrifti Gemeinde heißt. 

Bon der wirklichen Kirche jagt man dann wohl, fie fei durch die Geiftesausgießung 0 
am Pfingfttage gegründet mworden. In der That tritt dort die Gemeinde Chriſti mit 
voller Kraft ins Leben hinein. Man darf jedoch hierbei nicht überjehen, daß es eben die 
jelbe Jüngerſchaft ift, die in Chriſti Namen fchon vorher zufammenbielt, zu der der Auf: 
eritandene ſchon zuvor fein Wort „Nehmet bin den beiligen Geiſt“ (Yo 20,22) geiprochen 
und die Jeſus ſchon vorher feine Herde und die Neben an ihm, dem Weinſtock (Jo 15, 5), 
gevannt hatte, aus deren Mitte auch fchon durch einen gemeindlichen Akt die Zwölfzahl 
der Apoftel (AG 1) ergänzt worden war. Sie alfo lebte und wirkte jet zunächſt noch tie 
eine innerhalb Israels beftehende Genoflenfchaft, aber dabei mit eigenen gottesdienftlichen 
Verfammlungen, Vorftänden u. ſ. w. Auch der Name dxxAnoia für die Chriftengemeinde 
ftammt ohne Zweifel ſchon aus der erften Zeit vor der Wirkjamkeit des Paulus. Paulus 0 
gebraucht ihn von Anfang an in feinen Briefen als den allgemein geläufigen, mit Bezug 
auf die paläftinenfifchen Gemeinden (1 Th 2, 14) wie auf die heidendriftlichen. 

Der vollftändige Name, wie wir ibn bei Paulus oft leſen, ift: „Gemeinde Gottes“, 
auch (Rö 16, 16) „Gemeinde Chrifti“. Schon der einfache Name Gemeinde aber wird 
fo ohne weiteres für die Chriftengemeinden gebraucht, daß offenbar die Ehriften ihre Ge: 6 
meinden eben ald Gemeinden in befonderem Sinn oder als Gottesgemeinden und ſich in 
ihrer Gejamtheit ald die Gemeinde Gottes jo genannt haben. Klar ift dabei der Anjchluf 
an jenen altteftamentlichen Ausdrud. Er wird jest aber, wie gejagt, auf die Gemeinde 
und Gemeinden überhaupt angewandt, auch ganz abgejeben von —* äußeren gottes⸗ 
dienſtlichen Verſammeltſein. Gewöhnlich find es die Einzelgemeinden, von denen Paulus so 
redet. Aber nicht minder ift e8 ihm der geläufige Name für die Chriftenheit insgemein, 
jo oft er überhaupt von diejer zu reden Anlaß bat: in den älteren Briefen, die man in 
diefer Beziehung vom Epheferbrief bat unterjcheiden wollen, jo gut ald im Ephejerbrief, 
beit welchem ihm bejonderer Anlaß hierzu gegeben war (Ga 1,13; 1 Ko 10,32; 12,28; 
15, 9). Ebenfo redet die AG (9, 31) von der Gejamtgemeinde. 65 

Die Gemeinde beſteht, was nun eben für die Gefamtgemeinde und die Einzelgemeinden 
gleichermaßen gilt, aus den „in Chrifto Gebeiligten” oder „berufenen Heiligen“, vgl. be 
fonders 1 Ko 1,2 (2 Ko 1, 1; Rö 1, 7). Auch bierfür ift ſchon oben auf die alttefta- 
mentliche Analogie hingewieſen, ſowie dann von dort ber 1 Pt 2, 9 auch der Name des 
„beiligen Volkes“ auf die Chriftengemeinde übertragen wird. Möglich, daß Paulus aud oo 
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das Wort xAnroi (womit er nur die, bei denen der Ruf auch Erfolg hatte, bezeichnet) 
und das Wort dxxinoia zu einander in Beziehung gejegt bat. — Die Auffaflung, daß 
jede Chriftengemeinde und die ganze Chriftenheit Gemeinde Gottes und Chrifti fei, bes 
ſtehend aus jenen Heiligen, war mit ihrer Nüdbeziebung auf die altteftamentlichen Begriffe 

5 getviß allgemein apoſtoliſch. Charakteriftiich für Paulus ift die tiefe Auffaſſung des inneren 
eeintfeind der Gläubigen in Chriftus jelbft, wobei der Eintritt in diefe Gemeinjchaft, in 

die mit Chrifto und zugleich in die mit den andern Gemeindegliedern, fpeziell an die Taufe 
gefnüpft wird (Ga 3, 27; 1 Ko 12, 13). Überall erfcheint das, was Eph 4, Aff. zu: 
jammengeftellt ift, als das die Einheit Eonftituierende: Ein Herr und Gott, Ein Glaube 

10 (durchs Eine Evangelium erzeugt), Eine Taufe. Zu dem erhöhten Chriftus verhält ſich 
die von feinem Geiſt bejeelte, von ibm geleitete Gemeinde wie fein Yeib: jo nad 
und Kol, wo auf ibn das Bild des Hauptes angewandt wird, fachlich ganz ebenjo mie 
1 Ko 12, wo dies nicht der all ift. Denn bier war dies Bild nicht am Platz, damit 
nicht neben den bier genannten Gliedern auch das Haupt nur wie eins der Glieder er- 

15 fcheine, und auch dort wird fachlich über das Bild eines Hauptes hinaus dahin fortgegangen, 
daß Chriftus mit feiner Fülle den ganzen Leib erfülle. 

Auf die Frage, ob die Kirche als Anftalt über den Subjekten ftche oder vielmehr 
aus ihnen beftehe, ift überall zu antivorten, daß die Gemeinde im apoftoliichen Sinn des 
Wort eben in den Perfönlichkeiten, den Gebeiligten, Berufenen u. j. w. ihre Eriftenz 

20 habe, aber freilich nicht als ob fie willfürlich von Ki aus zu ihr zufammengetreten wären, 
jondern fo, daß fie durch göttliche Berufung, Heilswort und Taufe mit Chriftus und unter 
einander geeint worden find und der eine Geift von oben ihr Gemeingeift ift. Haus 
Gottes ift die Gemeinde, indem die einzelnen Subjekte die Baufteine find und zugleich 
auch jeder einzelne eine Wohnſtätte Gottes (1 Ko 3,9. 16; 6,19; 1 Pt 2,5; Hbr 3. 6). 

25 Sie ift die „Fülle Chrifti, indem alle die Subjekte „in ihm erfüllt find“ (Eph 1, 23; 
3, 19; Kol 2, 10). Ein „oberes Jerufalem” wird einmal von Paulus, Ga 4, 26f., 
Mutter der Chriften genannt und muß jo vor allen diejen Kindern exiftieren. Dasfelbe 
ift aber nicht identisch mit der „Gemeinde“. Sondern Paulus meint damit, aus einer 
allgemeineren jüdifchen und apoftoliichen Anſchauungsweiſe heraus redend, eine (freilich in 

30 unferen Begriffen ſchwer faßbare) ſchon zuvor im Himmel beftehende Realität, welche jchon 
das Urbild der e8 nur ſchwach abbildenden altteftamentlichen Theokratie twar, welche in 
den aus Wort und Geift von oben ber geborenen Ghriften und Gemeindegliedern ibre 
Kinder hat (ſowie dieje ſchon jegt ihr Bürgertum im Himmel haben) und welche einjt in 
der großen vollendeten Reichsoffenbarung jelbft ganz bernieder fommen joll (vgl. Hbr 12,22; 

3 Phi 3, 20; Apt 21, 2). 
Kirche oder Gemeinde heit immer eben die in diefer Welt jtehende Chriftengemeinde. 

Der Name wird auch nicht ettwa auf die ſchon aus diefer Welt ins Jenſeits hinüber— 
gegangenen Heiligen mit ausgedehnt (tie in unferem Begriff der ecclesia triumphans), 
während allerdings die Chrijten ſchon bienieden, wie zum bimmlifchen Jeruſalem, jo auch 

0 zu den Geiftern der vollendeten Gercchten dort und zu den Scharen der Engel „herzu— 
gekommen“ find (Hbr 12,22 ff.; bei der „Gemeinde der im Himmel angejchriebenen Erit- 
eborenen“ find joldye gemeint, die, eben während fie auf Erden leben, ſchon dort als 
ürger eingetragen find, vgl. Phi a. a. O.; Le 10, 20; Pf 87, 5). 

Eind es nun fo die Heiligen, aus denen Gottes Gemeinde befteht, und find ihre 
45 Mitglieder Glieder des Yeibes Chrifti, jo fragt fi, wie der Name der Gotteögemeinde 

doc durchweg den empirischen Gemeinden beigelegt werde, die, wie die apoftoliichen Bricfe 
genügend erkennen laflen, auch unreine, ja ſehr unbeilige Elemente in fich ſchloſſen, auf 
welche auch (2 Ti 2, 20) das Bild eines Gefäßes zur Ehre und zur Unebre zugleih in 
ſich ſchließenden Haufes anzuwenden war. Die Frage kann, namentlih nach Paulus, 

5% hier nicht etwa fo erledigt werden, wie bei der Übertragung des Prädilats der Heiligkeit 
aufs altteftamentliche Volk ald Ganzes. Denn bier handelt ſich's eben darum, daß die 
PVerfönlichkeiten als ſolche „Chriftum anlegen” (Rö 13, 14; Ga 3, 27) „abgewaſchen, 
gerechtfertigt, gebeiligt” feien (1 Ko 6, 11), als lebendige Baujteine fih aufbauen. Wir 
haben hier in Betreff derjenigen, welche einmal in ihrem Yebensmittelpunft und Grund: 

65 charakter durch Ghriftus in die Gottesgemeinfchaft eingegangen find, zu antworten, daß fie 
eben hiermit trog der ihnen noch anhaftenden Sünden den Charakter jener Heiligkeit haben. 
Von ſolchen aber, welche Gefäßen der Unebre gleichen, darf man nicht etwa, mie manche 
Neuere wollten, behaupten, fie feien für Paulus doch vermöge ihres Getauftjeins noch 
Heilige und wirkliche Glieder Chrifti, während fie doch ſcharf von denen, die der Herr als 

en die Seinen kennt (2 Ti 2, 19), unterfchieden werden und aus der Gnade gefallen find 
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(Ga 5, 4; vgl. befonderd auch das Hinausgewworfenjein der fchlechten Reben Jo 15, 6). 
Wir müflen vielmehr jagen, daß Paulus bei jener Bezeichnung von denjenigen, welche 
nicht eigentlich unter fie fallen und doch im äußern Verband der Geheiligten ftehen, ab» 
gejeben und die Gemeinde Chrifti nad denjenigen Beftandteilen, in melden fie ihrem 
wahren Weſen nach beitehe, bezeichnet habe. Er hat infofern, wie Luther fagt, funel: 5 
dochifch geredet. Es ſchließen jich daran die Ausfagen unferer Neformatoren über Kirche 
im eigentlichen und im weiteren Sinn und über unfichtbare und fichtbare Kirche. Nur 
war in der apoftolifchen Zeit das Verhältnis folder Beitandteile zu einander doch ein 
ganz anderes als unter den nftitutionen des fpäteren Volle: und Staatskirchentums und 
und mir dürfen unfere hiermit zufammenhängenden Reflexionen und Diftinktionen noch nicht 10 
ins Bemwußtfein und Wort der Apoftel bineintragen. 

Bedeutſam ift indefjen, wie wenig Paulus, während Chriftus in diefer Gemeinde 
lebt und herrſcht, doch hierbei den Begriff des Reiches Gottes oder Chrifti anwendet. Es 
fommt dies feineswegs davon ber, daß ihm die dee der Gemeinde die wichtigere, be 
deutungsvollere wäre. m Gegenteil verbindet fich ihm mit der Idee des Gottesreiches 15 
die einer himmliſchen Vollkommenheit, an welche die Wirklichkeit des irdischen Gemeinde: 
lebens doch noch nicht hinanreicht, und er erfehnt und erwartet eine volllommene, offen- 
bare, auch das ganze äußere Yeben umgeftaltende Verwirklichung derjelben durch den wieder: 
fehrenden Chriftus, der die Chriftenheit in dieſem Gemeinleben nur erjt entgegenreifen ſoll. 
Jene Heiligen genießen ſchon die geiftigen Reichsgüter der Gerechtigkeit, des Friedens u. |. iv. 20 
und dienen darin Gotte (Nö 14, 17ff.); fie find, wie zum Erbteil der Heiligen gejchidt 
gemadt, jo auch ſchon ins Reich des Sohnes und mit ibm ins Himmlifche verfegt (Kol 
1, 12f.; Eph 2, 6). Aber das eich Gottes ift doch für Paulus wie für die andern 
apoftolifchen Männer weſentlich Sache ded andern Mon, das „Ererben des Reiches“ noch 
Sache jener Zulunft (2 Th 1,5; 1 So 6, 9f.; 15, 24. 50; Ga 5, 21; Eph 5, 5;% 
2 Ti 4,1; Ja 2,5; Hbr 12, 28; 2 Ber 1, 11). Jemehr unter den Jüngern nod) 
die frommen vorchriftlichen Reichsertvartungen fortwirkten, um fo weniger konnten fie «8 
ſchon in der gegenwärtigen Chriftenheit verwirklicht ſehen; jubarftifch denfende gewiß noch 
weit weniger ald Paulus. Vom Gottesreidh als dem jchon gegenwärtigen, ſchon jet zu 
eriverbenden und eben für die Jüngerſchaft und in ihr fich realifierende, hat überhaupt 30 
fein Apoftel mehr fo lebendig wie Jeſus, der Herr und Meifter, gezeugt (vgl. meine Schrift 
„Religion und RG.’ ©. 243). . 

ie Yebensfunftionen und Thätigleiten der Gemeinde beziehen ſich auf die gemein: 
ſame Erbauung in Gott, defien Wort fie reichlich unter ſich wohnen lafjen joll (Kol 3, 16) 
und zu dem ſie namentlich betend, bittend und lobpreifend fich erhebt, auf Förderung des 86 
geſamten fittlich:religiöfen Yebens in den einzelnen Gliedern durch gegenfeitige tröftende, 
ermunternde, zurechtweifende Zufprache und zugleich auf Handreichung der Liebe auch für 
die unerläßlichen Bebürfniffe der leiblichen Exiften,, jpeziell auf Armenpflege. Religiöſes 
und Sittliches ift alfo auch hier gar nicht zu jcheiden. Zum „Gottesdienft” vgl. 3.8. Nö 
12, 1; Ja 1, 27; Hbr 13, 15. 40 

Alle die Glieder der Gemeinde haben, wie es ſchon zur urfprünglichen Beitimmung 
des Gottesvolles (2 Moſ 19, 5f) gehört, priefterliche Stellung vor Gott (1 Bir 2, 5. 9; 
Apk 1, 6; 5, 10) und follen ihm fich felbit, ibre Leiber, ihre Yobpreifung, ihr Geben 
brüderlicher Yiebe u. f. w. als Opfer darbringen (Rö 12, 1; Hbr 13, 15 f.). Alle haben 
auch an jenen auf die gemeinfame brüderliche Förderung und Erbauung bezüglichen Thätig- 46 
feiten teil. Aber die Begabung dazu durch die von dem einen Geiſt ausgehenden Cha— 
rismen (j. „Geijtesgaben” oben Bd VI, 4605f.) iſt verjchieden und mit der Begabung 
die individuelle gliedliche Aufgabe. Wir fommen hiermit auf die Amter immerhalb der 
apoftolifchen Gemeinden und zivar zunächſt auf Amter in dem allgemeinen Sinn, welchen 
das Wort z. B. 1Ko 12, 5 als Überfegung von dıaxoviar hat. Es bezeichnet nämlich bo 
überhaupt einen \nbegriff beftimmter Thätigfeiten, der beftimmten Gliedern der Gemeinde 
im Dienfte des Leibes ftändig obliegt, indem fie eben dazu befondere Gaben empfangen 
haben und als hiermit ausgerüftete Organe der Gemeinde von Gott gejchenkt find. MWäb- 
rend wir unter „Amt“ beftimmter ſolche Funktionen zu verjtehen pflegen, die einem aud) 
in bejtimmter Form und mit feftem, gejetlich geregeltem und abgegrenztem Inhalt von 55 
feiten der bürgerlichen oder kirchlichen Gemeinichaft übergeben find, hat für Amter im 
diefem bejtimmteren Sinn das NT feinen bejonderen Ausdrud. Sache des Amtes in 
diefem Sinn ift feiner Natur nad das äußere Yeiten der Gemeinde und ihrer allgemeinen 
Angelegenheiten, fofern dies eben feiner Natur nad) fefter Ordnung und förmlich anerfannter 
und eingeſetzter Vorfteher bedarf. So ſtehen dort an der Spite der Gemeinden die Alteften 6 
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oder Örtioxonor, und mit der Fürforge für materielle Bedürfnife fpeziell der Armen werden 
Diafonen beauftragt (vgl. den Artikel: „Verfaſſung, urchriſtliche und vorkatholiſche“). 
‚Für diefe Amter findet förmliche Beftellung, Wahl, ordentliche Einfegung ftatt, und zwar 
ſolcher Perſonen, bei denen man bejondere, von Gott verliebene Begabung bierfür erfennt 

6 (ohne Zweifel durch gemeindegründende apoftoliiche Männer im Einverftändnis mit den 
neugegründeten Gemeinden und auch durd die Gemeinden für fich). Ein bejonderes Geſetz, 
daß aljo gejchehen follte, giebt die neuteftamentliche Offenbarung nirgends. Ganz von 
felbft mußte darauf das fittliche Bedürfnis der Ordnung führen; jo in der jerufalemifchen 
Muttergemeinde, als die von Jeſus jelbit an die Spite der ganzen Nüngerfchaft geftellten 

10 Apoftel erft den Gejchäften der Armenpflege und dann wohl auch, vermöge ihrer weiter: 
gebenden Aufgaben und Abweſenheit von erufalem, der regelmäßigen Yeitung der dor: 
tigen Gemeinde überhaupt nicht mehr genügen fonnten (Presbyter zuerft erwähnt Apoftel: 
geichichte 11, 30). Für die Form mögen die dortigen Chriften Synagogeneinrichtungen 
vor Augen gebabt haben. Site ijt übrigens fo einfach, daß fie bei ihnen tie bei dieſen 

15 von felbit jo ſich machen konnte. Aus dem Gefagten ergiebt fich, wie wir die unter neueren 
Lutheranern (vgl. u. ©. 342,59) vielfach verhandelte Frage über eine göttliche Einfegung 
des chriftlichen Kirchenamtes zu beantworten haben: Gott giebt die Gabe der zuß&ornors 
(1 Ko 12, 28), till auch gewiß, daß fie in guter Ordnung für jenes, jedem fittlichen 
Sinn unvertennbare Bedürfnis der Gemeinde verivendet werde, giebt aber weder ein be= 

20 jonderes Gebot dafür überhaupt, noch beftimmte Formen, in denen es geichehen ſolle; 
denn auch weiterhin haben feine Apojtel darüber feine Verfügung für die Zukunft binter- 
lafien. Neben diefem Amt wirft frei in Trieb und Licht des Geiftes eine neuteftament- 
liche Prophetie. Und aucd für die Ausübung lehrender und mahnender Thätigfeit über: 
haupt in der Gemeinde genügt der Befig und thatjächliche Erweis des darauf bezüglichen 

25 Charisma. Da der Inhalt der gottesdienftlihen Verſammlungen, mit deren Zeitung jene 
Älteften zu thun hatten, weſentlich in mannigfacher Übung göttlichen Wortes bejtand, jo 
läßt fih von Anfang an erwarten, daß man auch bei jenen felbit zugleich auf geſundes 
Urteil und Begabung bierfür ſah und jene auch ihrerfeitS womöglich in diefer Thätigfeit 
nicht zurüdbleiben wollten (vgl. 1 Ti 3, 2; 5, 17). Keineswegs aber war das Lehren 

3% in der Gemeinde ihnen vorbehalten (vgl. befonders 1 Ko 12, 14; Ja 3, 1). Einzigartig 
war das Amt der Apoftel mit feiner bejonderen Autorität: rubend auf jener ganz be= 
jonderen Ausffattung, die der Herr ihnen und dann auch dem Paulus gegeben, ſich bes 
ziebend auf die Gründung feiner ganzen Gemeinde und die erjte Ausbreitung des Evan- 
geliums überhaupt, eben hiermit unübertragen und unübertragbar auf andere. 

36 Nie Paulus auf Ordnung und Sitte im Gottesdienft hielt, fehen wir befonders im 
1. Korintherbrief. Eine mächtige Differenz aber beftand bezüglich der äußeren chriftlichen 
Lebensformen ziwifchen den alten, am mofaifchen — feſthaltenden und den pauliniſch 
freien Gemeinden. Dennoch bilden ſie alle eine „Gemeinde Gottes“. Jene mochten 
dieſen nur eine ſolche Stellung in der Gottesgemeinde zuerkennen, wie die der Proſelyten 

so des Thors im vorchriſtlichen Gottesvolk war. Paulus ſieht dort und bier gleichermaßen 
Heilige und Glieder des Leibes Chriſti. 

Das Verbundenfein der verfchiedenen Einzelgemeinden zu einer Gemeinde fam auch 
in feiner Berfaffungsform zum Ausdrud. Die Einheit der „Gemeinde“ ftellt nur in all: 
gemeiner, freier Gemeinſchaft chriftlicher Bruderlicbe fih dar. Dabin gebören befonders 

45 die Liebesgaben, die Paulus in feinen Gemeinden für die paläftinenfifchen ſich fammelte, 
dahin aud die apoftolifchen Mahnungen zu gaftlicher Aufnahme der von fern berfommen= 
den Brüder, dahin auch die Grüße, melde Baulus von „allen Gemeinden Chriſti“ den 
Römern (Rö 16, 16) ausrichten zu dürfen fich bewußt ift. 

Johannes, am Schluffe der apoftolifchen Zeit, bat, jo viel er auch praftifch für die 
50 —— der Gemeinden in Kleinaſien geleiſtet haben mag, in ſeinen Schriften beim an— 

gelegentlichſten Dringen auf die Liebesgemeinſchaft der Brüder untereinander doch gerade 
ar nicht über äußere Ordnungen einer ſolchen Gemeinſchaft oder über das, was wir kirch— 
iche Formen und Sirchentum nennen, ſich ausgefprochen. 

er Anfang eines an die Spitze jener Alteſten tretenden bifchöflichen Vorſteheramtes 
55 ift auch in den „Engeln“ der Apokalypſe noch nicht zu finden. Wir können auch nicht 

Gemeindevorfteher überhaupt in ihnen repräfentiert jeben. Denn nirgends treten fie ala 
ſolche auf, die, von der betreffenden Gemeinde verjchieden, auf Geift und Yeben derſelben 
—— und hierauf bezügliche Mahnungen für ſich vom Herrn zu empfangen hätten, 
vielmehr eben nur als Nepräfentanten dieſes Gemeindegeiſtes; eben dies iſt ihre Be— 

co deutung. 
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Der Verſuch Rothes (in „Die Anfänge der chriftlichen Kirche” 1837), noch auf die 
Apoftel die Anfänge eines Epiffopats zurücdzuführen, in weldem dann eine Organifation 
für die Geſamtkirche hergeſtellt geweſen wäre, iſt ebenjo fünftlich wie grundlos. Wäre 
hiermit erft, wie Rothe fich ausdrüdt, eine eigentlich fo zu nennende chriftliche Kirche ge— 
gründet getvejen, jo wäre in Wirklichkeit eine ſolche durch die Apoftel überhaupt nicht ge 6 
gründet worden. Will man aber Kirche nennen, was das NT Zxxinola nennt, jo be 
ſtand eine eigentlich fo zu nennende Kirche eben auch ohne ſolche Organijation. 

2. Kirde und Lehre von der Kirche im Katholicismus. Bol. die Kirchen» 
gejchichten und Dogmengejhichten,; Sohm, Kirchenrecht I; R. Seeberg, Studien zur Geſchichte 
des Begriffs der Kirche 1885. 10 

a) Der alte Katholicismus. Aus der dur die Apoſtel geitifteten Gemeinde 
ift, und zwar vornehmlich vom Boden des Judenchriftentums aus, durch die Entiwidelungen 
der nachapoftolifchen Zeit diejenige Kirche hervorgegangen, die wir die katholische zu nennen 
pflegen. Vom evangelifchen, aufs neuteftamentliche Wort fih gründenden Standpunft 
aus müfjen mir über fie, ihre Auffafiung der Heildwahrheit, des Heildtweges und nament- 15 
lich auch des Wefens der Kirche, urteilen, daß bier eine ſchwere Trübung der urfprünglichen 
hriftlichen Prinzipien eingetreten und bis zur Neformation bin immer weiter fortgejchritten ift. 
Die auf Chrifti Wort, Werk und Perfon gegründete Chriftenheit behauptete fih als einheit- 
liches Ganzes, wie unter den äußeren Verfolgungen durch die heibnifchen Mächte, jo auch 
im Kampfe mit einer die chriftlihe Wahrheit zerjegenden und umbeutenden Gnoſis; fie 0 
ftellte als bleibende Norm für ihr gemeinfames religiöfes Glauben und fittlih religiöfes 
Leben die von ihr für apoftolisch anerkannten neuteftamentlichen Schriften mit denen bes 
altteftamentlichen Kanons zufammen, und zwar that fie dies offenbar mit noch friſchem, 
richtigem Sinn für den eigentümlichen Charakter und Wert derfelben und ohne daß dafür 
erft befondere Firchliche Verhandlungen und gefegliche Beftimmungen nötig geweſen wären; 26 
zugleich juchte fie auf Grund derfelben die Hauptmomente ihres gemeinfamen Glaubens 
in ihren Regulae fidei zufammenzufaffen. Aber es zeigt ſich bei ihr doch jchon in der 
fogenannten nadapoftoliichen Zeit eine große allgemeine Abſchwächung des urſprünglich 
hriftlichen, in jenen Schriften fich bezeugenden Geiftes, ein Mangel an tiefem, lebendigen 
Verftändnis des dort geoffenbarten Heildweges und des Glaubens als innigiten Er— 30 
faſſens der Gnade Gottes in Chrifto, eine Neigung zu gefeglicher Auffalfung und Re 
gulierung des chriftlichen fittlichreligiöfen Lebens im Gegenſatz gegen die mit jenem 
Glauben verbundene wahre Freiheit, und fo auch ſchon die Wendung zu einer 
Auffaffung der Kirche, melde deren Weſen auf eime jenen neuteftamentlichen Zeug: 
nifjen widerſprechenden Meife mit in äußerliche Ordnungen ſetzt, diefe Ordnungen, näm- 85 
lich die eines kirchlichen Negiments und Prieftertums, im Verlauf der Zeit mit einer ger 
wiſſen Konfequenz immer weiter und feiter ausgeftaltet und hiermit endlich beim römiſch— 
katholischen Kirchentum anlangt. Die Erflärung für diefe ſchon im nachapoftoliichen Zeitalter 
anbebende Entwidelung ift nicht etwa, wie die Baurfche Schule meinte (vgl. befonders 
Schwegler, Das nachapoſtoliſche Zeitalter 1846; Baur, Das Chriftentum und die drift- 40 
liche Kirche der drei erften Jahrhunderte 1852), in einer dort fich vollziehenden Verfchmel: 
zung jubaiftiichen und paulinifchen Chriftentums zu fuchen, wie denn auch die neue geſetz— 
ihe und das Evangelium felbft ald nova lex auffaffende Richtung der mwejentlih aus 
dem Heidentum bervorgegangenen fatholischen Kirche eine nichts weniger als freundliche 
Stellung zum Judenchriſtentum und feiner Gejetlichfeit einnahm. Die Erklärung Tiegt #5 
vielmehr darin, daß der Geift, der im jenen apoftolifchen Zeugen lebte, jchon bei der 
großen Menge der damaligen Chriften keineswegs in der gleichen Kraft vorausgeſetzt werben 
darf und daß nad) ihrem Abgang und bei der weiteren Ausbreitung des Chriftentums die 
in der vorchriſtlichen Menfchheit berrichenden, im urfprünglichen Chriftentum ſchon über: 
wundenen Mächte dem in feiner Kraft nachlaſſenden chriftlichen Geifte gegenüber um fo 50 
ftärfer reagierten. Zeigt es fich doch auch fonft bei großen Erhebungen des fittlichereli- 
giöfen Lebens, daß der neue Geift mit der größten Originalität, Tiefe und Kraft zuerft 
auftritt und darauf ein Nachlafien desfelben und ein um jo ftärkeres Neagieren und neues 
Auftvuchern der andersartigen Elemente folgt: fo im vorchriftlichen Israel auf die Zeit 
der Propheten die der Schriftgelehrten, Hierarchen und Pharifäer, — jo nad der evan: 55 
gelifhen Reformation ein weit unter ihr jtehendes Epigonentum, — fo auch im alten 
Heidentum nach det urfprünglichen Zoroaftrismus und Buddhismus eine weit tiefere Stufe 
der Trübung und Entartung (vgl. meine Schrift „Religion und Reich Gottes” ©. 110ff.). 
Zugleih muß anerkannt werben, daß für die nachapoſtoliſche Chriftenheit eine feitere äußere 
Urganijation bei ihrer Stellung in der Welt wirklich zum Bedürfnis wurde: nur eben 60 
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in derjenigen Bedeutung und Geftalt, die derjelben gegeben wurde, fehen wir eine Trü- 
bung und Verfehrung des urfprünglichen Chriftentums. 

In den Anfängen jener Entwidelung (vgl. dazu Ritſchl, die Entjtehung der altkatho— 
lichen Kirche, 2. Aufl, Hadenfchmied a. a. O., meine Abhandlung über „die katholische 

5 Auffafiung von der Kirche und ihrer erſten Entwidelung“ in der deutfchen Zeitichrift für 
chriftl. Yeben und chriſtl. Wiflenichaft 1855. 1856) ift bei den fogenannten apojtolifchen 
Vätern binfichtlich der Lehre von der Kirche zunächft noch eine WVerfchievenheit der Rich: 
tungen, aber allgemein jchon eine Trübung jenes urfprünglichen neuteitamentlichen Geiſtes 
wahrzunehmen. 

10 Der römifche Clemens (1 Ko, vgl. über deſſen allgemeinen Charakter oben Bo IV 
©. 169.) parallelifiert, die Korinther zur Eintradht und Unterwerfung unter ibre Vor: 
fteher ermahnend, die Ordnung des Vorfteheramts, d. h. des mit Presbyterat noch iden- 
tiichen Epiffopats, den er des gemeindlichen fittlichen Bebürfnifjes wegen von den Apofteln 
eingejeßt fein läßt, bereits mit den feiten, von Gott eingefegten Ordnungen des alttefta- 

15 mentlichen Prieftertums und Kultus, auch die Gaben, melde diefe Bilchöfe Gott (im 
Gebet) darbringen, den Opfern jener Priefter, ohne übrigens foldyen Gaben eine heile: 
mittlerifche Bedeutung für die Gemeinde beizulegen (zu viel jagt Sohm: „der Brief war 
beftimmt, der urchriftlichen Verfaſſung in der Kirche ein Ende zu machen”). 

Andererfeits erhebt fich fpäter noch eine freie Prophetenftimme im „Baftor Hermä“, 
20 einer bei vielen hochangeſehenen Schrift. Sie erlaubt fih Warnungen und Tadel aud) 

gegen jene Träger des Amts. hr Hauptintereffe gebt auf Neinigung der Kirche durd) 
ucht. Die hohe Stellung, welche die dee der Kirche überhaupt in der Anfchauung der 
briftenheit jegt einnimmt, zeigt ſich ung auch darin, daß, wie nad Paulus das „obere 

Jeruſalem“ ſchon vorher im Himmel eriftiert, fo jetzt bon der Kirche felbft gejagt wird, 
25 fie fei vor der Melt und die Welt für fie gejchaffen (P. Herm. Vis. II, 4; vgl. aud) 

die eigentümlichen Ausführungen Clem. II Corinth. C. 14; ferner die Aufnahme der 
Kirche unter die Aonen in der Gnofis). Die tiefe neuteftamentliche Auffaffung des Heils- 
weges aber finden wir auch bier nicht mehr. 

In bedeutfamer Weife hören wir jet ferner von zadokızn !xxinola reben, 
so und zwar zuerjt bei Ignat. Smyrn. 8 (Patr. apost. opp. ed. Gebhardt ete. Fase. II, 

p. 90), im Brief der Smyrnaer Gemeinde über Polykarps Märtyrertod (P. apost. a.a.D. 
p. 132. 142. 158. 162) und im Murator. Fragm. (Zeile 61. 66. 69). In diefe „All: 
gemeinheit” ift mit der Zeit vielerlei (vgl. unten) hineingelegt, über ihre urfprüngliche Be- 
deutung ift bis auf die Gegenwart geftritten worden (eigentümlich, aber ohne die aus den 

3 firhlichen Ausfagen zu gebende Begründung, erflärten Möhler, Die Einheit der Kirche oder 
das Prinzip des Hatholicismus 1825, und Reinkens, Über die Einheit der fath. Kirche, 
1877: 6400 bedeute die innere Einheit, vermöge deren auch bei äußerer Teilung das 
Weſen unberührt bleibe und der Teil durch feine Qualität das Ganze repräfentiere ; die 
Kirche heiße katholiſch, weil fie überall in jeder befonderen Darftellung dasjelbe Weſen in 

40 der Totalität feiner Eigenſchaften zur Erſcheinung bringe). Schon bei feinem Auftreten 
an jenen Stellen hatte, jo weit wir jeben, der Sinn des Wortes nad) verjchiedenen Seiten 
bin fich entwidelt. Immer heißt fo die Kirche, fofern fie als einheitliches Ganzes eine 
Vielheit in fich befaßt. Als ſolche Vielheit erjcheinen nun die Einzelgemeinden und ihre 
Glieder. ihnen wird bei Ign. Smyrn. die „allgemeine Kirche” gegenübergeftellt, indem 

45 mit dem Verhältnis diefer zu Chriftus das Verhältnis jeder einzelnen Gemeinde zu ihrem 
Biſchof verglichen wird, und ähnlich redet das Murat. Fragm. in 3. 61 von der „all: 
gemeinen” Kirche, auf welche auch bei den an einzelnen Gemeinden und Perſonen ge= 
jchriebenen neuteftamentlichen Briefen das Abſehen der Verfaffer gerichtet jei. Insbeſondere 
aber nennt fich die Kirche jo die allgemeine im Gegenſatz gegen foldye, welche mit ihren 

50 fubjeltiven Meinungen und praftijchen Grundfägen vom großen Ganzen der Chriftenbeit 
ſich abſondern und in Vereinzelung bleiben, oder gegen die „Häretifer“. Und mit der 
Katholieität in ihrem Gegenſatz gegen diefe verbindet fi dann der Gedanke daran, daß 
diefe Kirche auch allein den rechten inneren Charakter habe, um alle echten Chriften zu 
umfaffen, die eben an der Gemeinfchaft fefthaltende Liebe und den Beſitz der urfprünglichen 

55 chriftlichen Wahrheit. Mit beftimmter Beziehung auf jenen Gegenfat fteht das „katholiſch“ im 
Murat. Fragm. 3. 65. 69, und wenigſtens mit eingefchloffen ift er ohne Zweifel in der 
Überjchrift jenes Briefes der Smyrnaer (p. 132: ndoaıs tais zard navra tönow Tis 
üylas zal zadolızjs Errinolas raooıziars) und in feinen Mitteilungen von Polykarp 
(S. 142. 166). ALS zugehörig zu diejer Kirche, feithaltend an dieſer allumfafjenden Ge— 

»o meinjchaft und mitteilhaftig dieſes ganzen Charakters, heift endlich hier (S. 158) auch ſchon 
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eine einzelne Gemeinde eine „Fatholifche”. Mit Hochgefühl wird von diefer alle Chriften 
einheitlich in fich faflenden Kirche zugleich ausgeſprochen, daß fie fo über die Erde fich 
ausbreite (a. a. DO. ©. 142. 162: N xara tiv olxovusınv zados. dxzik.; vol. im 
Murat. Fragm. 3. 55 ffl.: una per omnem orbem ecclesia ete. und in der Reg. 
Fidei bei \jrenäus e. haer. L. I, ce. 10, $ 1: 7) dxxinoia — xza®’ Öins olxovuf- $ 
‚ns Ösonapusrn). Das Prädikat „tatholifch” will jedoch bier nicht ſelbſt diefe Be— 
ziebung zur ganzen Welt oder das Umfpanntiwerden der ganzen Welt durch die Kirche 
ausdrüden (vgl. dann bei Auguftin), jondern eben jenes Umfaßtfein der (über diefe Welt 
bin wohnenden) Chriften ſelbſt durch ſie. — Diejes Prädikat der Katholicität fpielt fortan 
eine große Nolle in der Auffafjung der Kirche. Derjenige bejtimmte Sinn, welchen der 10 
jogenannte Katholicismus bineinlegt und welchen der evangelifche Protejtantismus ver: 
wirft, iſt indeflen im Mort an ſich noch nicht ausgebrüdt: wir fommen auf ihn erft mit 
der Frage, wodurd eine wahre — zu dieſer Kirche bedingt ſei, und hierzu gehört 
nun nach der katholiſchen Auffaſſung eben auch die Anerkennung einer beſtimmten von 
Gott verordneten äußern amtlichen Organiſation und die Annahme eines durch dieſe ſanktio— 16 
nierten Glaubensbefenntnifies. 

Mit merkwürdiger Beitimmtheit und Hoheit tritt dann, während wir die dahin gerichtete 
Entwidelung in den Gemeinden nicht mehr genügend verfolgen können, in den Ignatianiſchen 
Briefen die Idee des Epiffopats vor uns: jede Gemeinde Chrifti als ftehend unter 
einem Biſchof, der Chrifti oder Gottes Stelle vertritt, und unter den Presbytern, die 20 
neben ibm ſtehen wie die Apoftel neben Chriftus, — die chriftliche Liebe und Eintracht 
als Feithalten an diefem Verband und Amt. Unerörtert läßt indefjen der auf ſolche Ein- 
beit dringende Verfafjer die ragen, wie die Bifchöfe eigentlich zu diefer Stellung gelangt 
feien, wie die einzelnen dazu erhoben werden jollen, twiefern auch befondere geiftige Be: 
gabung ihnen zufomme, wie weit fie dadurch gegen eigene Verirrungen gefichert feien oder a5 
jolhen gegenüber die ihnen verbundenen Gemeinden gefichert werden follten u. f. w.: 
Fragen, durdy welche die Richtung uns angezeigt ift, in der dann die Entwickelung weiter 
jchritt. — Wie fehr die Erhebung des Epiffopats, aus dem man dann ein Wejensmoment 
der Kirche machte, das Ergebnis eined damals allgemein gefühlten Bebürfniffes und 
Dranges war, dafür zeugt die Ruhe, mit der fie, ohne daß die Gefchichte befondere Ver: 30 
bandlungen darüber zu berichten hätte, wie von jelbjt allmählich und überall fich voll: 
zogen bat. In der allgemeinen Anſchauung (vgl. dazu befonders Irenäus und Tertullian) 
erhält dann der Epiflopat wefentlich die Bedeutung, daß er zwar nicht an Chrifti, wohl 
aber an der Apojtel Stelle tritt, ihr Lehramt fortführend und hierdurch der Kirche die 
Heilswahrheit erhaltend und garantierend, die nun in einer allgemein angenommenen 35 
Regula fidei zujammengefaßt ift. Sie haben „successionem ab apostolis“, und bier 
durch ift num für die Kirche der Charakter der Apoftolicität bedingt. Thatjache war 
ja bei mandyen Gemeinden, daß ihr Borfteheramt ununterbrochen wenigſtens aus ur: 
fprünglicher Einfegung durch Apostel beritammte und daß in joldhen Vorſtehern die apo- 
ftolifche Lehrüberlieferung möglichft treue Zeugen und Träger befaß. Davon aber wurde «0 
weiter gegangen zur Lehre von einem Wabhrbeitsbefis, der dem Amt als foldhem und 
zwar bejtimmter dem Bilchofsamt ficher und bleibend zuftehe. Und vom Gedanken daran, 
daß ihm jene Bijchöfe vermöge ihres gefchichtlihen Zufammenhangs mit den Apofteln 
haben, wird übergegangen zur Auffaſſung desjelben als einer ihrem Amte verliehenen be: 
jonderen Geiftesgabe. Dieje Auffaffung hat in der Ausfage des Irenäus (L. IV, 26, 2) 4 
über die Biihöfe, qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum 
secundum placitum patris acceperunt, wohl jdon mit jenem Gedanken ſich ver: 
bunden und wird fernerhin ein Grundmoment in der fatholiichen Lehre von der Kirche. 
Von der aljo verfaßten Kirche gilt fein Sat (III, 24, 1): ubi ecclesia, ibi spiritus 
Dei, et ubi spiritus Dei, illie ecelesia et omnis gratia. 50 

Aus Tertullian (der übrigens jelbit De exhort. cast. e. 7 erllärt: „Nonne et 
laiei sacerdotes sumus?“) erſieht man, daß, tie einft jchon der römische Clemens 
chriftlich Firchliche, durch die Gemeindevorftände geübte Thätigfeiten mit altteftamentlich 
riefterlichen verglichen hatte, jo jebt auch der Titel „Prieſter“ fpeziell diefen Vor: _ 
tänden, nämlich den Presbytern und vor allem den Bijchöfen zugeteilt wurde, wenngleich 65 
die dee der ihnen ſpäter zuerfannten beilsmittlerifhen Funktionen erft in der Folgezeit 
fih allmählich ausbildete. Zur Kirche gehört jo der ordo sacerdotalis und der Biſchof 
ald summus sacerdos,- pontifex maximus, doyıoeis (Tertullian, Hippolytus, 

Konſtitutionen). Vgl. Artikel „Briefter” in Nealencyklopädie? Bd XII 
. 209 f. [97 
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Die alerandrinische Theologie eines Clemens und Origenes bat in dieſen Fortgang 
der Entwidelung nicht eingegriffen. Zwar ift ihnen das Gewicht eigen, welches fie auf 
die innere, geiltige Seite der Kirche Chrifti legen, oder auf die rechte, eigentliche Kirche 
(5 xvoioc &rrinota), welche Origenes von der jüdiſchen Synagoge unterjcheidet und 

6 welche aus den wahrhaft Gläubigen beiteht (Orig. de orat. ce. 20). Und ſelbſtſtändig 
wollen fie in ihrer chriftlichen Gnofis die ihnen von den Apofteln her überlieferte Wahr: 
beit erkennen. Aber fie menden fich hiermit nie gegen die Autorität jenes Amts, in 
welchem aud fie die Nachfolger des apoftoliihen Hirtenamts anerkennen, gegen jene 
Biſchöfe, welche nach Drigenes (in cantie. III) die tragenden Balken des Gotteshaufes 

ı0 find. Ihre philoſophiſch geartete und ariſtokratiſche Gnofis wäre auch nicht geeignet ge- 
weſen, für den geiftlichen Charakter der echten Chriften insgemein im Sinne des NTs 
einzutreten. 

Dagegen erhob ſich wider jene herrſchend gewordene Richtung, für welche die Kirche 
im priefterlichen Amt repräfentiert war, eine beige Reaktion in dem (darin vielmehr dem 

15 Baftor Hermä näherftehenden) Montanismus. Heiligkeit der Kirche will er durch 
Ausscheiden und halten der durch Todſünde befledten und durch ftrenge Lebensheiligung 
ihrer wirklichen Glieder; ihrer Vollendung will er fie entgegenführen durch Offenbarung 
neuer, höherer Regeln für foldyes Yeben. Dafür zeugt bier ein über die einzelnen Ges 
meindeglieder von oben kommender Geift, der an jene Amter nicht gebunden it und, wo 

2% fie ihm binden oder zurüdmweifen wollen, frei auch gegen fie und gegen alte Überlie- 
ferungen jeinem Worte den Lauf läßt. Da erflärt dann der Montanift Tertullian: Ipsa 
ecclesia proprie et prineipaliter ipse est spiritus ; dieje „eeclesia spiritus“ jtellt 
er gegenüber der „ecclesia numerus episcoporum“ (de pudie. 21). Aber diefer 
Seitt ift nicht der neuteftamentliche Geift der Gottesfindfchaft und Heiligung, ſondern er 

3 ift ein Geift, der in fchwärmerifcher Efitafe ſich fund giebt und defjen Botichaft ein neues 
Geſetz der Askefe und Weltflucht ift. Hiernach iſt auch zu beurteilen, wiefen man von 
einem proteftantiihen Zug in Tertullians Kirchenidee reden kann. Mit diefem Stand» 
punkt hängt beim Montanismus die neu aufgelebte Erwartung der naben Parufie und 
des taufendjährigen Reiches zufammen. Er vermochte es nicht, die fatholifche Kirche, die 

30 8* en in diefer Welt ihr mwohlorganifiertes Reich aufzubauen ftrebte, auf diefer Bahn 
aufzubalten. 

Am kräftigften repräfentiert fih dann der Fortfchritt dieſes Fatholifchen Kirchentums 
in Cyprian. Die Bifchöfe, welche bei Jrenäus vermöge ihred Zufammenhangs mit den 
Apojteln die Wahrheitsüberlieferung weiter leiten und fichern, find jet weſentlich und 

85 alle gleihmäßig als Firchliche Negenten mit göttlicher Autorität aufgefaßt. Und fo fommt 
nun auch die Zeitung der Geſamtkirche der Gejamtheit des Epifkopats zu, wie ja dies von An— 
fang an in der Konſequenz der dee des über den Einzelgemeinden ſtehenden Epiflopats und 
ugleid des Verbundenfeins derjelben zur einen tarbol. Kirche lag. Wir erhalten die Aus— 
wa „ecelesia plebs sacerdoti adunata“ ; — „episcopum in ecclesia esse et 

«0 ecclesiam in episcopo“ (epist. 66); — „episcopatus unus est, cujus a singulis 
in solidum pars tenetur“ (de unit. eccles.), Bon diefer Kirche gilt: „habere non 
potest Deum patrem, qui ecelesiam non habet matrem“ (ibid.). Cyprian be- 
hauptete dies namentlich gegen die Novatianer, welche als Verfechter des ftrengeren Kirchen— 
zuchtprinzips (und fo als Vertreter jenes Prinzips der Heiligkeit der Kirche) vom ordnungs⸗ 

45 mäßig eingeſetzten Bifchof fich Iosriffen, ohne im Glauben oder audy in Anerkennung der 
kirchlichen Aemter überhaupt von den Katholiken abzumweichen. Schon diejes bloße Schema 
genügte, daß ihnen die Teilnahme am Heil abgeiprochen, ja von Cyprian auch die im 
ihrer Mitte vollzogene Taufe für ungiltig erklärt wurde. Ebendenfjelben Standpunft aber 
batten ſolche Schismatiker ibrerfeits, fofern auch fie den Grund, um deswillen fie fich 

50 äußerlich jchieden, zu einem Scheidungsgrund nicht bloß für reine und unreinere, aber doch 
immer nod; mit Zugehörigkeit zum Leib Chrifti verträgliche äußere kirchliche Gemein- 
ſchaften, fondern für Teilnahme oder Nichtteilnahme an Chrifti Leib und Heil jelbft zu 
machen pflegten: das ift der allgemeine Standpunkt vor der Neformation und der ftrenge 
römtfch-fatholifche Standpunkt auch nad) derjelben geblieben. Die Frage über die Giltig- 

65 feit der außerhalb diefer Kirche, von Schismatifern und Häretifern vollzogenen Taufe blieb, 
während Cyprian fie verneinte, innerhalb des Katholicsmus noch längere Zeit ftreitig 
(j. d. A. Kegertaufe 0. S. 270) und wurde endlich (befonders nad) Auguftins Deduftionen) be— 
jahend a rei aber jo, daß das „extra ecclesiam nulla salus“ gerade auch bier: 
bei in Kraft blieb, indem eine beilsfräftige Wirkung der Taufe doch erft bei Eintritt der 

0 Getauften in die Fatholifche Kirche zugegeben wurde, und fo, daß die dort Getauften hier— 
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mit zum Eintritt eben in dieſe Kirche verpflichtet je und die göttlichen Rechte und 
paftoralen Pflichten diejer Kirche und ihres Amts bereits auch auf fie fich erftreden 
jollten. — Neben Ausfagen über den Epiffopat, welche ihm eine unbedingte höchſte Ent: 
jcheidung in allen firchlichen Angelegenheiten zuzuteilen jcheinen, ſtehen bei Cyprian andere, 
die an eine erforderliche Zuftimmung des Volls und Beirat der Presbyter und Diafonen 5 
erinnern, und bejonders bei der Ausübung der Schlüffelgewalt verbleibt ihnen und den 
Laien ein Mitwirkungsreht (vgl. auch Reinkens, Die Yehre des hl. Cyprian von der 
Einh. der Kirche, 1873). Eine Löfung der hierdurch möglichen Konflikte geben jeine Aus: 
führungen nicht. Die jeinem Sinn entfprechenden Konfequenzen aber bat die Folgezeit 
vollends richtig gezogen. — Hinfichtlih der dee des Prieftertums, das Cyprian ſpeziell 
auf den Bijchof (cathedra sacerdotalis, ep. 52 [55]) überträgt, bemerfen wir bei ihm 
den Fortjchritt, daß jegt als priefterlihe Gabe beim Abendmahl nicht mehr die von der 
Gemeinde mit Dankjagung dargebracdhten natürlichen Elemente erjcheinen, ſondern daß 
nad ibm der Priefter bier Chrifti Stelle vertritt, das, was Chriftus einft gethan bat, nach— 
thut, den Leib Chrifti opfert u. ſ. w. (f. den A. Mefopfer). Hat gleich er (und auch noch 
Auguftin) diefen Leib noch nicht in dem Sinne wie die fpätere Fatholifche Kirche verftanden, 
jo ſind wir hiermit doch jchon auf die höchjte Funktion, welche diefe nun ihrem Priefter: 
tum beilegt, binübergeleitet. — Für die Einheit der gefamten Kirche bat endlich Cyprian 
auf diefelben dem einen Petrus geltenden Worte Jeſu Mt 16 fich berufen, auf welche 
das römische Papfttum feine Monarchie innerhalb diejer Kirche gründet: „super unum 20 
(Dominus) aedificat ecclesiam, et — — —, ut unitatem manifestaret, unitatis 
ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit ; und in Nom 
fieht er die cathedra Petri, die ecclesia prineipalis unde unitas sacerdotalis 
exorta est, die radix et matrix ecclesiae catholicae (de unit. ecel. ec. 4; epist. 
70. 73. 55 [59]. 45 [48]). Er jelbjt erklärt zugleich (de unit. ecel.), daß der Herr 5 
die gleiche Gewalt, wie dort dem Petrus, hernach den andern Apofteln verliehen babe, 
und legt ebenjo für die nachapoſtoliſche Kirche allen Bifchöfen die gleiche bei und jtellt 
fih ala Biſchof ſelbſtſtändig umd gleichberechtigt dem römischen gegenüber. Seine Mei: 
nung dort ift nur, daß ihrem gejchichtlichen Urſprung nach jene Einheit der Kirche von 
Petrus und feinem Stuhl auögehe und daß in der anfänglichen Übertragung der Voll: so 
machten an diefen Einen die Einheit, welche dann audy bei ihrer nachfolgenden gleich: 
mäßigen Übertragung an die Vielen feſtzuhalten war, zur Darftellung gebracht fein follte. 
Der römiſche Katholicismus aber hat jene Sätze des hochangejehenen Kirchenvaters zu einer 
Hauptjtüge für fi) gemacht, indem er fie nach feinem Sinn deutete und diefer Deutung 
aud) durch „unverſchämteſte Fälſchungen“ des Cyprianſchen Tertes (wie der Altkatholif ss 
Reinkens jagt) nachgeholfen wurde. 

Die meiſten und tiefiten theologifchen Ausführungen über das Wefen der Kirche ver: 
dankt endlich der Katholicismus dem Auguftin (vgl. A. Dorner, Auguftinus, 1873 ; meine 
oben S.326,4 angegebene Abbandlung; H. Schmidt, Jahrbücher f. deutiche Theol., 1861, 
©. 197 ff.; Neuter n ZAG IV ff. und in „Auguftiniihe Studien 1887”). Den Haupt 40 
anlaß gaben die Donatiften, diefe neuen feparatiftiichen Eiferer für die Heiligkeit der Kirche. 
Schon vor ihm hatte Optatus von Mileve ihrem Vorwurf, daß eine Todſünder duldende 
Kirche nicht wirklich Kirche Chrifti fei, die mit den Salramenten gegebene Heiligkeit diefer 
Kirche entgegengeftellt, und ihrer Behauptung, daß die Geltung der durch die Kleriker zu 
fpendenden Sakramente von deren perjönlichem fittlichen Charakter abhänge, die von da an as 
in der Kirche herrſchende Lehre, da fie von diefem unabhängig wirken (die fünf zum Weſen 
der Kirche gehörigen dotes, von welchen Optatus redet und melde die Dogmenbiftoriker 
auf ihn zurüdzuführen pflegen, find urfprünglih vom Donatiften Parmenian zufammen- 
gejtellt worden). 

Es liegt bei Auguftin wie auch ſpäteren edlen Vertretern des Katholicismus eine co 
tiefe Auffaflung des inneren geiftigen Weſens der Kirche, des in ihr und ihren einzelnen 
Gliedern wirkſamen Gotteögeiftes, des in ihr und in den einzelnen Herzen lebenden Chriftus, 
der innigen, alles durchdringenden und verbindenden Liebe ꝛc. zu Grunde. Ein Ergebnis 
hiervon und nicht ein bloßer Notbebelf gegen jenen Vorwurf der Donatiften ijt der Unter: 
ſchied, den er (de doctr. 3, 32) in diefer Kirche als Chriſti Yeibe zwiſchen corpus Do- 56 
mini verum (vgl. oben bei Origenes) und permixtum oder simulatum madt, mas 
dann ihm von den Donatiften ähnlich wie fpäter dem Proteitantismus von den Katholiken 
mißdeutet wurde, ald ob er zwei Kirchen lehrte. Dabei ift gemäß feiner Gnadenlehre gan 
Sache der freien Gnade Gottes, wer unter den Genofjen des äußeren Kirchenverbands * 
Glied dieſes wahren Leibes werde, und Prädeſtinierte gehören, auch wenn fie noch außer oo 

— 0 
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jenem ſtehen, ſchon innen hinein oder unter den Weizen (Mt 13, 24 ff.); eben die Prä- 
deftinierten zufammen machen jenen Leib aus. 

Dennoch ifts weſentlich die katholiſche Auffaffung der Kirche, welche von Auguftin 
weiter gebildet und begründet worden ift. Denn eben nur innerhalb des äußeren er: 

5 bands der katholischen Kirche ift auch ihm tirkliche Teilnahme am Heil und wirkliche 
Chriftenliebe möglih, und aud in Betreff der etwa zeitlich noch draußen ftehenden Prä- 
bejtinierten ift’3 nun einmal Gottes Wille, fie nur innerhalb desfelben zum Heilsgenuß zu 
bringen. Sein Dringen auf Liebe und Berbleiben in der Einheit des Leibes Chrifti iſt 
ke auch bei ihm fo jchlechtbin ein Dringen auf Bleiben in der Einheit jenes Ver— 

10 bandes, daß darauf fogar neuere katholiſche Theologen, welche dem Vatikanum gegenüber 
ihren Intellekt der Eirchlichen Einheit und Liebe opfern wollten, fich baben berufen können. 
Während er ferner mit Optatus jene donatiftiiche Lehre von der Wirkſamkeit der Safra- 
mente abweiſt, fünnen doch audy fie eben nur innerhalb jenes Verbandes heilbringend 
wirken, und gerade auch nad ihm ift bier ihre Verwaltung und die Ausfpendung des 

15 Heiles dürch fie vermöge göttlidher Ordnung in die Hände des priefterlichen Amtes als 
ſolchen gelegt; die Ordination, welche dazu befähigt, ift ihm Saframent jo gut wie die 
Taufe, und gerade er gebt nun auch voran mit der beftimmten Lehre vom character in- 
delebilis diejes ordo. Für das göttliche Recht des Epiflopats trat er nicht fo fpeziell, 
tie Cyprian, ein: aber diefes ftand jetzt felbftverftändlich ſowohl für ibn als für feine dona- 

20 tiftifchen Gegner feft, und den Manichäern gegenüber macht jo auch er die successio 
sacerdotum ad praesentem episcopatum und die successiones episcoporum bon 
der apostolica sedes ber geltend. 

et aber war die Frage, welcher der beiden, mit Saframenten, Prieftertum und 
Epiflopat ausgeftatteten und auf apoftolifche Succeffion und Tradition ſich berufenden 

25 Verbände die wirkliche, heilige und katholiſche chriſtliche Kirche fei, wo die rechten Prieſter 
und Bifchöfe, two die wahre Wirkfamkeit der Saframente. Und da tritt nun die nad) 
unferer Überzeugung verkehrte Auffaffung des Katholicismus von dem Sinn und der Be: 
deutung der „Katholicität” der Kirche gerade bei Auguftin und Optatus vollends recht an 
den Tag. Katholiſch nämlich beißt die Kirche Chrifti nach Auguftin, mweil fie, wie Chriftus 

30 es gewollt und angekündigt, über die ganze Erde ſich ausbreite; und darum könne nur 
die Kirche, von welcher die Donatiften I losgerifjen baben, für katholiſch und chriftlich 
gelten, nicht ibre auf Afrika und fonft auf einige Winkel beichräntte Gemeinfchaft (fie felbit er: 
Härten „katholiſch“ — quod sacramentis plenum, quod perfeetum, quod immacula- 
tum, — bezogen e8 auf observatio praeceptorum omnium divinorum u. ſ. w.) Und von 

85 der Autorität der Kirche als Fatbolifcher in diefem Sinne des Worts machte nun Auguftin 
den Glauben der einzelnen Chriften abhängig: fo namentlich aud in antimanichätfchen 
Schriften (de utilitate eredendi ; contra epist. Manich. Fundamenti). Von ibm 
haben mir das Wort: Evangelio non crederem nisi me catholicae ecelesiae 
commoveret auctoritas (c. epist. Fund.) ; ja er habe geglaubt — nullis nisi po- 

4 pulorum atque gentium confirmatae opinioni, — famae celeberrimae, con- 
sensione roboratae (de util. ered.); und Gott beivege uns zum Glauben partim 
miraculis, partim sequentium multitudine (ibid). Wir dürfen das nicht (tie Joh. 
Weſſel und eine Neihe evangelifcher Theologen von Luther bis auf H. Schmidt a. a. DO.) 
jo deuten, als ob er bloß die erfte Entftehung feines Glaubens damit meinte; fondern 

45 fortwährend rubt ihm, wie er deutlich ausfpricht, der Glaube an die Autorität der hl. Schrift, 
der man auch nad ihm ohne Widerfpruch zuftimmen fol, und das richtige Verftändnis 
des aus der Schrift zu entnehmenden Glaubensinhaltes auf der Autorität der über die 
ganze Welt bin verbreiteten Kirche als ſolcher. Diefe für den Katholicismus charak— 
teriftiiche Wertſchätzung der tbatfächlichen äußeren Verbreitung der dabei auch äußerlich zu 

so Einem Ganzen vereinigten Kirche hat jo entjchieden ſchon bei Auguftin ftatt, jo ſehr 
wir dabei zugleich fein hohes Bewußtſein von der Beitimmung der wahren Kirche für 
die ganze Menjchheit und fein Hocgefühl für das, was Gott ſchon zur Erfüllung dieſer 
ihrer Beſtimmung gethban hatte, anerfennen müfjen, und fo wenig wir auch troß feiner 
eigenen Ausfagen meinen dürfen, daß für feinen eigenen Glauben an die chriftliche Heils— 

55 wahrheit und an die bl. Schrift die Autorität diefer „katholiſchen“ Kirche wirklich das 
eigentlich Entjcheidende geweſen jei. 

Darüber, wie das autoritative Urteil diefer Fatholifchen Kirche über die Fragen des 
Glaubens und des chriftlichen Gemeinlebens fonftatiert werden follte, fehlt e8 jedoch auch 
bei Augustin noch an den erforderlichen Beitimmungen, da er dieſelbe zwar in jenem 

so Epiffopat vepräfentiert ſah, für einheitliche Ausſprüche des Epiſtopats aber fein ge: 
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ordnetes Organ anzugeben batte (über feine Auffaffung der sedes Petri ſ. unten). 
Zu diefer Auffafjung der Kirche kommt fodann das Erhobenfein des Chriftentums zur 

taatsreligion und die befonders durch Auguftin vertretene Unterftügung der tatbolifdhen 
Kirche durch die ftaatlihe Gewalt (f. d. A. Staat und Kirche): um jo mehr wird dieſes 
eorpus Christi ein permixtum; und um fo zweifelhafter, follte man meinen, müßte 6 
das in der Übereinftimmung der Menge liegende Wahrheitskriterium werden; gegen die 
in dieſer ag drohenden Gefahren aber nahm dann twenigftens in der abendländifchen 
jenes firchliche Amt Fräftig nach feiner Weife den Kampf auf. 

Neben Auguftins Säte über Glauben und Fatholifche Kirche haben wir als bedeut— 
ſam für den Katholicismus das damit weſentlich zufammenftimmende commonitorium ı 
des Vincentius zu jtellen (f. den A. Vincent. von Yerinum) mit feiner norma sensus 
eatholiei, wonach man bei dem bleiben foll quod ubique, quod semper, quod ab 
omnibus cereditum est. Bei ihm fieht man dann deutlich, daß, wie es auch bei 
Auguftins Auffaffung geben mußte, an die Stelle einer Autorität der völligen Gejamt- 
beit auch fchon die einer überwiegenden und erdrüdenden Majorität tritt und beftimmter 
die Autorität einer ſolchen Majorität von sacerdotes und magistri. Neformatortiche 
Verſuche Einzelner einer eimmal allgemein angenommenen Lehre gegenüber find durch 
diefen Katholicismus im voraus abgejchnitten. Eine weitere Ausprägung der überlieferten 
Lehrſubſtanz aber mwill doch auch Vincentius und mit ihm die Fatholifche Kirche. Nament: 
lich bier, mit Bezug auf die weiteren Definitionen und Entjcheidungen, mußte es ſich da 0 
fragen, wie ein die Wahrheit fichernder Konſens für fie zu erzielen fei, und ferner, 
wieweit diefelben auch etwas, was in jener Subftanz der älteren Kirche noch verhüllt ge 
weſen fein follte, zur katholiſchen Wahrheit werden erheben dürfen. Das blieben Haupt: 
fragen für die weitere Enttvidelung des Katholicismus. 

Hinfichtlich des Wortes „katholiſch“ bemerken wir übrigens, daß ſchon vorher vielerlei 25 
und jo aud das, was wir bei Auguſtin, und das, was wir bei den Donatiſten hörten, 
bineingelegt worden ift und ebenfo dann auch von den Späteren und bis auf die Gegen: 
wart. So von Eyrill von Jeruſ. (Cat. XVIII) zugleih die Verbreitung über die Erbe, 
das volljtändige Lehren defjen, was die Menfchen wiſſen jollen, das Heilen aller Sünden u. ſ. w. 
Unter den Neueren vgl. 3. B. Klee. EN 

Als Objekt des Glaubens und Belenntnifjes wird die Kirche vom afrikaniſchen Tauf- 
befenntnis in der Formel „eredis remissionem et vitam aeternam per sanctam 
ecclesiam“ eingeführt, dann direft namentlich im fogenannten fonftantinopolitanifchen vom 
Jahre 381 (eis av Ayla zadokımıv #. Anoorosızıv ?rri.) und im jogen. apoſto— 
lichen (in spiritum sanetum, sanctam eeelesiam). Unter dem Einfluß Rufins und 35 
befonders Auguftins aber wollte die abendländifche Kirche zwiſchen der Gottheit felbft, an 
die man glaubte, und zwifchen den anderen im Bekenntnis genannten Objeften, an die 
man doch nicht im jelben Sinn glaube, unterjcheiden (vgl. dann auch Catech. Rom. I, 
10, 23): fo wurde das „in“ im Apoftoliftum nicht mit auf „s. ecelesiam“ bezogen und 
beim Eonftantinopolitanifchen Belenntnis fpäter großenteil® vor „unam cathol. et « 
apost. ecel.“ ausgelaſſen (f. Cafpari, Quellen zur Geſch. des Tauffumbols u. ſ. w. 1866, 
BdI, S.229ff.). Über die Bedeutung der „eommunio sanetorum“, welche im Apoftoli- 
* hinter die ecclesia geſtellt worden iſt, ſ. d. A. „Gemeinſchaft der Heiligen“ Bd VI, 

. 503,48. 
b) Der morgenländifhe und abendländifhe (römiihe) Katholicis- 6 

mus Go bat die Auffaffung der einen, heiligen, fatholifchen und apoftolifchen Kirche 
mit ihrem Prieftertum und Epiſkopat, die dem orientalifchen und vecidentalifchen Katholi- 
cismus gemeinjfam it, fich im twejentlichen ausgebildet. Weiterhin bat in einer für das 
Kirchentum bedeutungsvollen Weife ſowohl bei der morgenländifchen als bei der abend» 
ländifchen Kirche namentlich noch die dee des priefterlichen Opfers und der priefterlichen so 
Abjolution ſich weiter entwidelt. Schon bis dabin aber fiel für jene Kirche doch weit 
weniger al3 für dieſe das Gewicht auf das vom priefterlichen und bifchöflichen Amt ge— 
übte Negiment oder die dem ftaatlichen Leben analoge geſetzliche Ordnung und Disziplin. 
Zu beachten ift auch, daß die auf ſolche Disziplin bezüglichen Schismen, das novatianifche 
und bonatiftifche, dem Abendland eigentümlich find. Die griechifche Kirche hat ein ver: 56 
bältnismäßig übertwiegendes Intereſſe für eine Gemeinfchaft mit dem menſchgewordenen 
Gott und Heiland in frommer Anjchauung, Erkenntnis und Spekulation und für Dar: 
ftellung des göttlichen Heilswerks und Heils in reichen, müfteriöfen Handlungen des Kultus ; 
namentlich in diefen und in der auf die Sünden der Einzelnen bezüglichen Abjolution 
wird die Kirche durch ihr Prieftertum thätig. So wird dann insbefondere eine Durch- 60 

— 
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führung der prieſterlichen und epiffopalen Organiſation zu einer feſten äußeren Einheit 
für die Geſamtkirche nicht hergeftellt, noch erftrebt, und ohne daß der Glaube oder Geift 
des griechiichen Katholicismus dagegen proteftiert hätte, bat bier die „Eine katholiſche 
Kirche” in einer Mehrzahl kirchlicher, einzelnen Völkern und Staaten zugehöriger Gemein: 

5 fchaften fich gliedern und die oberjte Leitung einer jeden im Zuſammenhang mit dem 
ſtaatlichen Regiment organifiert werden können; vgl. den A. „Orientalifche Kirche”. Dem 
römischen Papſt wird Chriftus als das alleinige Haupt der katholiſchen Kirche entgegen 
geftellt. Auch ein unfehlbares Organ zur —— über chriſtliche Glaubenswahrheit 
und Lehre wird nicht aufgerichtet. Zugleich hat übrigens der Trieb nach weiterer dog— 

10 matiſcher Entfaltung der überlieferten und unwandelbar feſtzuhaltenden Glaubensſubſtanz, 
welchem der Katholicismus in der bei Vincentius erwähnten Weife Raum offen ließ, bier 
wenig mehr jelbititändig fich bethätigt und fpäter gar nicht mehr fich geregt, während das: 
felbe auch von einer wahrhaft wiſſenſchaftlichen Beichäftigung mit dem Dogma überhaupt 
gejagt werden muß. Die Zukunft wird zeigen, wohin, wenn dieſe wohl nur zeitweife 

15 Stagnation aufhören follte, die dort noch gebliebene freiheit der Bewegung die griechijche 
Kirde führen wird. 

Im Abendland enttwidelt jene gejegliche Organifation der allgemeinen chriftlichen Kirche 
fi weiter zur päpftlihen Monarchie. Die Gefchichte des Katholicismus und feiner Kirchen: 
idee wird weſentlich zu einer Gefchichte des römischen Primats; vgl. den X. Papft, Papſt⸗ 

20 tum, Papalſyſtem. 
Indem einjt Irenäus auf jene apoftolifch-bifchöfliche Tradition und Succeffion ver: 

wies, ftellte er (L. III, 3,2) die römifche Kirche als die von Petrus und Paulus ge 
gründete bierin voran; bei ihr vorzugsweife findet er die Urfprünglichfeit (potiorem 
prineipalitatem) und die Bervahrung der alten Tradition, und darum findet er die 

25 Uebereinftimmung der andern mit ihr notwendig. Wie aber die anfänglich auf feinem 
geſchichtlichen Charakter ruhende Lebrautorität des Epiſtopats jener weſentliche, zum 
Slaubensjat erhobene Amtscharafter desfelben geworden ift, fo jchritt der KHatholicismus 
im Verlauf weiterer Jahrhunderte vom Gedanken an eine Gründung der römijchen Kirche 
und ihres Epijfopats durd) Petrus bis zur Lehre von der Oberherrſchaft und Infallibilität 

3 des dort durch ihn geftifteten und feine Stelle vertretenden Amtes fort. In Petrus 
und der zuerft ihm erteilten Vollmacht hatte einft Cyprian die Einheit des epiffopalen 
Kirchentums eingeführt und repräfentiert gejeben. Daraus wird die Annahme und das 
Dogma, daß diefe Einheit ihren fortwwährenden fichtbaren Vertreter und Träger in jenen 
Nachfolgern des Petrus auf feinem römischen Stuhl haben müſſe, ja weiter noch, daß auf 

35 die andern Bijchöfe ihre Gewalt erft von Petrus und feinen Nachfolgern aus übergegangen 
jei. — und der Papſt wird das ſichtbare Haupt der Kirche, der Stellvertreter Chriſti 
und Gottes. 

Auguſtin —* ſich mit ſeinen Ausſagen über die beſondere Bedeutung des römiſchen 
Biſchofsſtuhls (4. B. in c. epist. Manich.: „tenet |me] ab ipsa sede Petri 

40 apostoli — — — usque ad praesentem episcopatum successio sacerdotum“) 
twejentlich noch auf jenem Standpunft des renäus und Cyprian (gegen römiſch-katholiſche 
Deutungen der auguftinifchen Lehre wendet ſich die altfatholifhe im „Deutſchen Merkur” 
vom 4. September ff. 1875). Aber ſchon Papft Leo I. nimmt für den Stuhl Petri eine 
cura universalis ecelesiae in Anſpruch, und indem er daran erinnert, daß die Chriften 

5 Ein Yeib und untereinander Glieder mit verjchiedener Ordnung und Macht jeien, wagt er 
es ſchon, in diefem Zufammenbang jenen als Haupt, von dem man nicht abweichen dürfe, 
zu bezeichnen (epist. 14). Ja er fagt, daß der Herr — ab ipso [Petro], quasi 
quodam capite, dona sua velit in corpus omne manare (epist. 10). Er bat 
bierbei weſentlich die firchenregimentliche Gewalt und Jurisdiktion, nicht die eigentliche 

5o Heilsausfpendung oder Wabhrheitsoffenbarungen im Auge, macht überhaupt feine Worte 
nicht nach ihrer ganzen Tragweite geltend. Sie lauten jedoch jo, daß ſchon aus ihmen 
die höchften Anſprüche des fpäteren Papfttums heraus entwickelt werden fünnten. Eine 
roße — fand dieſe Tendenz päpſtlicher Monarchie in der politiſchen Stellung 
—* innerhalb des Reichs und in der Anerkennung päpſtlichen Primats durch römiſche 

55 Kaiſer (Edikt Valentinians III. i. J. 445), dann vollends unter den Deutſchen des Mittelalters 
darin, daß fchon der erite große Aufbau ihres Kirchentums die Stellung unter dem Einen Rom 
in fih ſchloß (vgl. d. A. Bonifatius Bd III, 301ff.) und daß fpäter in den Kämpfen 
zwiſchen Kaifertum und Papſttum diejes mit mächtigen politiichen Faktoren ſich verbinden 
fonnte. Aber wir müfjen anerkennen, daß darin derjelbe Grundbetrieb fittlichereligiöfen 

so Lebens und Borftellens konſequent weiter wirkte, der jchon bisher das Chriftentum durch 
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geichlofiene geſetzliche Organifation zur Darftellung und zu feitem Beftand in der Welt zu 
bringen gejucht hatte. Speziell war ferner den mittelalterlichen romanischen und germa- 
nischen Völkern das Verlangen eigen nach Repräfentation des Göttlichen, Himmliſchen felbft 
in irdifcher finnlicher Gegenwart, — des Einen himmlifchen Herm im Einen römijchen 
Stellvertreter, wie des für uns geopferten Hetlands in Hoftie und Mefopfer, der Heile 6 
güter in den Saframenten, des der Kirche verheißenen heiligen Geiftes in Ordination 
und Klerus u. ſ. w. Steht doch im Mittelalter auch eine analoge Auffafjung der Staats: 
idee diefer dee der Kirche zur Seite: der von Gott gewollte Staat überhaupt repräfentiert 
in dem Einen römifchen Kaiſertum. Und dem Entiprechendes hat das Papſttum in jeiner 
Art wirklich in feinen größten Vertretern, twie einem Gregor VII. und Innocenz III., 
geleiftet: im einem wildbewegten Wölferleben die Kirche zufammenhaltend und gegen ihre 
Umſchlingung und Verſchlingung durch die Welt anfämpfend, nur freilich fo, daß es dabei 
jelbjt für Nechte meltlicher Art und mit Waffen meltlicher Bolitif ftrit, — wahrhaft 
chriſtliche, fittlibe und religiöfe Intereſſen ſchirmend und fittlihe Disziplin unter den 
Völkern übend, nur freilich fo, daß es mit jenen nterefjen nicht bloß alle feine eigenen 16 
Amtsanfprüche identifizierte, fondern hierbei auch die einfach menjchliche Herrſchſucht und 
Selbitjucht walten ließ und fchließlich dem Vorwurfe verfiel, ewige fittliche Forderungen 
Gotte8 den menſchlichen Satzungen unfittlidherteife untergeordnet und aufgeopfert zu 
haben. — Für das Verhältnis des gefamten Klerus oder geiftlihen Standes zur Kirchen: 
idee ift jeßt von der größten Bedeutung die Weiterbildung der Yehre von den Safra- 0 
menten, in denen er das Heil ausipendet, insbefondere die durch ihn vollbrachte Her: 
jtellung des Yeibes Chrifti im Abendmahl und die Übung der Schlüfjelgewalt im Buß: 
fatrament, two endlich der Priefter mit dem an die Stelle der fürbittenden Formel 
getretenen Ausdrud „ego absolvo“ als Richter an Gottes Statt die Sünden vergiebt 
oder behält. Wir haben darüber namentlich auf d. A. Meßopfer, Saframente, Schlüffel: 25 
gewalt zu verteilen. Zum geiftlichen Leben des Klerus und feiner Freiheit den weltlichen 
Beziehungen gegenüber gehört jegt namentlih auch der Gölibat. — Das Verhältnis 
der Vollmachten aber, welche alle die einzelnen Priefter oder Hirten und Bijchöfe übten, 
zum päpftlichen Stubl hat Innocenz in dem Sat ausgedrüdt, daß diejer, während er 
jelbft plenitudinem potestatis habe und behalte, die anderen „in partem sollieitudinis so 
(fürs Hirtenamt) evocavit“. Unter den Theologen legt namentlih Thomas von Aquino, 
zugleich Hauptzeuge für jene den einzelnen Brieftern zuftehende Schlüffelgetwalt, dem Papſte 
plenitudinem potestatis in ecelesia und jo nun auch mit Konfequenz und Entjchieden- 
beit Infallibilität Für feine Entjheidungen bei. Aus der Yehre „extra ecclesiam nulla 
salus“ ift der von Bonifaz VIII. ausgefprochene, durch Leo X. auf dem Konzil 1516 86 
wiederholte Sat getvorden: „subesse Romano pontifici — — omnino esse de 
necessitudine salutis“ (Thomas Aquino fuchte denfelben in feinem opuse. e. error. 
graec. zu beiveifen mit einem unechten Gitat aus Cyrill von Alerandrien). Und ſolche 
Unterwerfung fordert endlich der Papſt (vgl. bejonders Bonifaz) von Königen und Staaten 
auch auf dem weltlichen Gebiet (j. „Staat u. Kirche”). Katholische Kirche ſchlechthin nennt 40 
ſich diefe abendländifch katholiſche Kirche, indem fie die ganze griechifche Kirche nicht mehr 
für wirkliche Kirche Chrifti gelten läßt. 

Dogma war indefjen dieje papiftifche oder Furialiftiiche Auffaffung der Kirche hiermit 
noch nicht, durch feinen förmlichen kirchlichen Beichluß fanftioniert. Entgegen ftand ihr 
nicht bloß die ftaatlihe Gewalt, welche der päpſtliche Stuhl gleichfall® unter fich beugen #5 
wollte, und ein nationales Selbjtgefühl, auf das jene, wie in Frankreich gegen Bonifaz VIII., 
ſich ſtützen konnte, jondern auch noch ein Bewußtjein der Bifchöfe von ihres eigenen Amtes 
Bedeutung und eine Erinnerung an den älteren Beſtand der Kirche, während die Wer: 
treter der päpftlichen Anfprüche den Vorgängern an Begabung und Charakter nicht mehr 
gleichfamen und das große päpftliche Schisma vollends dringend die Kirche im ganzen zur 50 
Selbftthätigfeit und zu einem Einfchreiten gegen das Bapfttum felbft aufrief (zu den theo— 
logiſchen und firchenrechtlichen Verhandlungen über Kirche und Staat aus Anlaß des 
Streits zwiſchen Bonifaz VIII. und Franfreih und zwiſchen dem Papft und Kaiſer 
Ludwig und den Franziskanern ſ. Yechler, Wichf und die Vorgeichichte der Reformation, 
Bd I; Niezler, Die litter. Widerfacher der Päpſte u. f. w., 1874). Da wurde haupt: 56 
ſächlich durch franzöfiiche Theologen und Kirchenmänner (Gerfon, d'Ailli) das jogenannte 
Epiſkopalſyſtem (ſ. d. A. Bd V, 427) und die Theorie von der catholica universalis ecelesia 
im Unterfchied von der Romana (vgl. beſonders Gerjon, De modis uniendi et ref. 
eeeles.) ausgeführt und auf den großen Konzilien vertreten: die apoftoliiche oder ſo— 
genannte römijche, aus dem Papſt, den Hardinälen, Biichöfen und Klerus beftehende Kirche, 60 

— 0 
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deren Haupt der Papſt ſei, könne irren und ſtehe an Autorität unter der Univerſallirche, 
zu der neben jener auch alle anderen Glieder des Leibes Chrifti gehören und welche in 
den nicht bloß aus Biſchöfen, fondern auch chriftlichen Fyürften und aus den Vertretern der 
Univerfitäten zufammengejeßten Konzilien repräfentiert fer; Haupt des gejamten Leibes 

5 folle nur Chriſtus beiben, — der Papſt nicht Haupt diejer "Gefamtkirche, fondern nur vi- 
earius Christi. Eben für das äußere Injtitut der Konzilien aber nahmen nun mande 
jo, wie andere fürs Papfttum, Infallibilität in Anſpruch. Am göttlichen Rechte des 
Epiffopats follte nicht gerüttelt, auch die göttliche ey des päpftlichen Primats follte 
doch nicht angefochten, jondern nur feine Stellung im Sinne einer ariftofratifchen Geſamt— 

ı0 verfafjung verjtanden werden. Und als Hus (vgl. unten) den Satz, daß nur die Er— 
wählten wahre Glieder der Kirche feien, behauptete, jenen göttlichen Urjprung des Primats 
beftritt und einen Widerruf feiner Sähe auf die Autorität des Konzild hin verweigerte, 
ee ein Gerfon und d'Ailli namentlich audy wegen jener Sätze mit das Todesurteil 
über ihn aus. 

15 Die päpftliche Kirchentheorie erhob, als die Einheit des Papfttums mit Hilfe der Kon— 
Rn bergejtellt war, erft recht wieder ihr Haupt. Sie berichte auf dem Laterankonzil Leos X. 
Der Thomift Silvefter Prierias ftellte gegen Luther als Fundamentsſatz über die Kirche den 
Sat auf: ecelesia universalis essentialiter est convocatio — — omnium credentium, 
virtualiter ecclesia Romana ei pontifex maximus; ecelesia Romana repraesenta- 

» tive est collegium cardinalium, virtualiter autem est pontifex summus. Die 
Hauptvorlämpfer diefes Standpunfts wurden die Jefuiten. Bellarmin hat dann im Gegen: 
ja gegen ben Proteſtantismus die Kirche definiert als coetum hominum ejusdem 
christianae fidei professione et eorundem sacramentorum communione colliga- 
tum sub regimine legitimorum pastorum ac praeceipue unius Christi in terris 

» viearii. Aber das Trienter Konzil bat eine Enticheidung über jene beiden Theorien 
nicht auszufprechen gewagt. Sie ift, nachdem aud der Epiffopalismus in verſchiedenen 

rmen und in Verbindung teils mit mehr weltlichen und nationalen, teils mit tief veligiöfen 
einen die A. Epiſtopalſyſtem V, 427, Oallitanismus VI, 355 Emfer Kongreß V, 342, 
Sanf. Kirche VIII, 599) wieder und wieder ſich geltend zu machen verſucht hatte, erſt durch 

30 das Infallibilitätsdogma des Vatikankonzils 1870 gefällt worden. Ihm gegenüber haben 
treue Vertreter der andern Richtung fich als eigene Kirchengemeinfchaft . njtituiert und, 
auf die Kirchentheorie jener fogenannten teformatorijchen Konzilien und weiter auf die 
eines Auguftin und Vincentius, Cyprian und Irenäus zurüdgreifend, den Namen des Alt- 
fatbolicismus angenommen; f. d. A. Altkatholicismus I, 415. 

36 Zum Weſen der römiſch-latholiſchen Kirche alſo, weiche die tatholiſche ſchlechtweg 
heißen will, gehört jetzt nach ihrem Dogma jener Stellvertreter Chriſti, dem, wenn er ex 
eathedra redet, Infallibilität zukommt in definienda doetrina de fide et moribus. 
Mit jener alten Auffafjung des Katholiihen als dejien, „quod semper, quod 
ubique“ u. ſ. w. (oben ©. 331, 12) ift das neue katholiſche Dogma ebenfo mie kurz vorber 

40 das von der unbefledten Empfängnis Mariä durch die ſchon —— an die Hand 
gegebene Wendung vereinigt worden, daß der hl. Geiſt der Kirche jetzt nur vollends 
weiteres Licht über das, was ſchon in der alten, allgemein angenommenen Tradition und 
ſo auch in der bibliſchen Lehre involviert ſei, gegeben habe. Den Papſt jehen wir durch 
das neue Dogma im Beſitz einer Vollmacht, fernerhin Iediglidd mit Berufung auf 

45 feine eigene Geifteserleuchtung neue DOffenbarungen unter dem Titel alter Wabrbeit 
zu produzieren. Zur „Katholicität“ diefer Kirche gehört nun, daß Gemeinſchaft des Heils 
überall nur möglich ift in Untertverfung eben unter den für infallibel anerfannten Papft. 
Und mie ſchon die ältere katholiſche Kirche (oben ©. 328, »ı) ihre Befugniſſe und Gewalt 
auch über die draußen Stehenden und Widerſpenſtigen, zu denen dod das der Kirche ver— 

50 liehene Taufſakrament gefommen fei, ausdehnt, jo gilt das jegt eben für diefen Papft mit 
Bezug auf die Getauften in aller Welt: „Jeder, welcher die Taufe empfangen bat, ge- 
hört (tie Pius IX. in feinem Brief vom 7. Auguft 1873 den Kaijer Wilhelm bes 
lehrte) — — — dem Papſte an.“ 

3. Die Kirche und Lehre von der Kirche in der Reformation und 
s5 dem Proteftantismus. Als erfte chriftliche Gemeinichaft, welche, während fie die 

allgemein TR Heilswahrheit feſt- und mande Mißbildungen der fortichreitenden 
latholiſchen Lehrbildung von ſich fernhielt, hierbei von demjenigen Kirchentum und Kirchen⸗ 
begriff, deijen Entiwicelung wir bis auf die Gegenwart verfolgt haben, bereit3 abgegangen 
ift, dürfen im Mittelalter die Waldenfer genannt werden. Denn fie wiſſen ſich Jon 

co als Glieder der Kirche Chrifti und Genoflen feines Heiles, obgleich fie von jener firdh- 
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lihen Organifation ausgeichloffen worden find, und zugleich erkennen fie doch eine Ge 
meinde Chrifti auch innerhalb der Kirche an, deren Häupter ihnen jo feindlich gegen- 
überfteben. Klare lehrhafte Beftimmungen über Begriff und Weſen der Kirche oder ein 
mit Bewußtjein aufgenommenes neues Kirchenprinzip finden wir jedoch bei ihnen nidht. 

Der erite Theolog, der eine jenem Katholicismus prinzipiell entgegengejeßte Idee 5 
der Kirche vorgetragen hat, ift Wichf; ihm folgte darin Hus (f. Yechler, J. v. Wielif u. ſ. w., 
1873; —2 Hus und Willif, 1884; Gottſchick, Hus, Luther, Zwinglis Lehre von der 
Kirche, ZKG 1886). Nach ihm iſt die Kirche universitas praedestinatorum. Er 
ſchloß fich hierin wie in feiner Heilslehre an Auguftin an, nad welchem wenigſtens das 
verum corpus Christi die Gejamtbeit der Prädeftination ift, und auch bei ihm fehlt 10 
daneben nicht ganz der Begriff eined corpus permixtum oder simulatum. ber er 
nimmt biermit einen jenem Katholicismus und aud Auguftinismus  entgegengejehten 
Standpunkt ein, fofern ihm zu den Heilsanftalten, mitteljt deren Gott die Prädeſtinierten 
des Heiles wirklich genießen läßt, jenes Regiment des Klerus, des Epiffopats und Papft- 
tums nicht gehört. Er beftreitet nicht bloß dem päpftlichen Primat, fondern auch dem 15 
Epiſtopat im Unterjchied von Presbyterat die göttliche Einfegung; und unfehlbare Auto: 
rität bat nach ihm nur die bl. Schrift und durdy fie kann Gott die Heildwahrbeit auch bei 
frommen Yaien erhalten, während fie im Klerus verloren geht (vgl. — auch ſchon die 
Waldenſer). — Dieſer Kirchenbegriff des Wiclif und Hus umfaßt alſo nicht eine in der 
Wirklichkeit beſtehende, unter ſich verbundene Gemeinſchaft von Heilsgenoſſen, ſondern ſolche 20 
Prädeſtinierte, die gegenwärtig gläubig und fromm ſind und die hier unter nicht prädeſtinierten 
Namenchriſten zerſtreut ſtehen und die nach der Auguſtiniſch-Wielifſchen Heilslehre auch 
nicht einmal ſelbſt volle Sicherheit von ihrem Prädeſtiniertſein haben, zuſammen mit den 
nur erſt Prädeſtinierten und noch nicht Bekehrten und ferner mit den bereits zum jen— 
ſeitigen Heil Eingegangenen. — Dabei bleibt die Auffaſſung jener Heilswahrheit eine asketiſch 25 
gefegliche (vgl. dazu befonders die Richtung der Sranzistaner-Spiritualen) ; das Evangelium 
iſt lex Christi. — Man bat dann Wichf auch die donatiftifche Yehre vorgeworfen, daß 
vom perjönlich chrijtlihen Charakter der Klerifer, auf den er jo ſehr drang, aud das 
Heilswirfen der Saframente abhänge. Sie konnte leiht an feine kirchliche Grund» 
— ſich anſchließen und mag jo auch von Wielifiten angenommen worden fein. 0 
MWiclif felbjt jedoch und Hus gan fie nicht vorgetragen. 
* Hus’ Satz von der Kirche — praedestinatorum universitas iſt Luther trotz 

der Verurteilung durchs Konftanzer Konzil auf der Leipziger Disputation 1519 eingetreten. 
Aber Yutbers eigene Auffafjung (vgl. J. Köftlin, Yuthers Lehre v. d. Kirche, 1853; Harleß, 
Kirche u. Amt nad Yuthers Lehre, 1853; B. Wendt, Zwei Bücher v. d. Kirche, eine Apol. 35 
der Lehre Luthers; Thomafius Chriftologie III, 2; Lommatzſch, Luthers Lehre, 1879; 
J. Köftlin, Luther Theologie, in neuer gegenwärtig unter der Preſſe befindlicher Bearbei- 
tung; Sieffert, Über den reformatorischen Kirchenbegriff, Arbeit. der rhein. wiſſenſch. 
Predigerver. Bd 3; N. Ritſchl, Über d. Begriff. fichtb. u. unfichtb. Kirche, ThStk 
1859, Geſamm. Auffäge 1893; E. Rietjchel, 2.8 Anſchauung v. d. Unfichtbarkeit und «0 
Sichtbarkeit d. Kirche, THStK 1900; Seeberg a. a. D.; Krauß a. a. O.; Schmidt a. a.D.; 
Gottihid a. a. DO.) war ſchon damals und ſodann beitändig vielmehr die, daß das 
eigenliche Wejen der Kirche durch das im Apoftolitum folgende Wort communio sanc- 
torum im Sinne von „Gemeinde der Heiligen” richtig und fchriftgemäß definiert fei. 
Zum Wejensbeftand diefer Gemeinde gehört nicht jene römifch-fatholifche Organiſation, 45 
bifchöfliche Succeffion oder ein angeblich mit bejonderem geiftlichen Charakter und Geiſtes— 
befig mittelft der epiffopalen Ordination ausgeftattete Klerus, jondern nur Befis und 
Übung der von Gott und Chriftus geftifteten objektiven Gnadenmittel, nämlich des Wortes 
und der Salramente. Nicht einem bejonderen Klerus, jondern der Gemeinde als ſolcher 
find diefe urfprünglich verliehen, und ſo auch die Schlüfjelgewalt, die nichts anderes tft, bo 
als die Bollmacht, eben kraft dieſes Gnadenwortes in der Darbietung desjelben überhaupt 
und namentlih auch in fpezieller Applifation an einzelne trojtbedürftige Seelen Vergebung 
der Sünden auszufpenden ; und zwar wirken dieſe Gnabenmittel mit ihrer Heilsfraft auch 
in der Hand unmwürdiger menjchlicher Werkzeuge. Die Heiligen aber, aus welchen die Ge: 
meinde befteht, find diejenigen, von welchen Paulus redet. Geheiligt find fie von Gott, 55 
obgleich ihnen noch Sünde anbaftet, eben durch fein Heilswirken mitteljt des Wortes und 
der Saframente. Und zwar iſt es der durch Wort gewirkte Glaube, wodurch fie gerecht, 
in die Gnade und Gotteskindichaft aufgenommen, Glieder Chrifti und Erben des ewigen 
Lebens find. Die lutheriihe und überhaupt reformatorische Auffaffung von der Kirche hängt 
jo von Anfang an mit der vom rechtfertigenden Glauben zuſammen. Kämpfend für die so 
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Bedeutung dieſes Glaubens, die den vorreformatoriſchen Bekämpfern des Katholicismus 
noch verborgen geblieben war, hat Yuther von der berrichenden Kirche fich ausſtoßen laſſen 
müfjen. In diefem aus dem Wort gezeugten und einfadh ans Wort Gottes ſich halten- 
den Glauben, der feiner menſchlichen Wttlerichaft neben dem Einen Heiland bedarf, wiſſen 

5 fih die Evangeliichen dem Haupte Chriftus als feine Glieder verbunden und allgemeinen 
Prieftertums mit freiem Zutritt zu Gott und priefterlicher Thätigkeit auch unter den Mit: 
brüdern teilbaftig. In diefem Glauben haben fie Freiheit und freien Mut den menſch— 
lichen Kirchenfagungen wie der ganzen äußern Welt gegenüber. So definiert die Auguftana : 
est ecelesia congregatio sanetorum („die Berfammlung aller Gläubigen”), in qua 

ı0 evangelium recte docetur et recte administrantur sacramenta. 
—* nach dem NT, fo beſteht auch nach der lutheriſchen Lehre dieſe Gemeinde nicht 

bloß in der dee oder als deal, fondern real in diefen realen gläubigen, heiligen Sub- 
jeften. Sie giebt ſich auch fund im äußern, ſinnlich wahrnehmbaren Dafein: denn mo 
Predigt des Worts und Verwaltung der Saframente ftattbat, da werden durch fie immer 

ı5 auch Gläubige oder Heilige und ein Wolf von Heiligen fich erhalten, und diefe erden 
aud in äußern fittlichen Früchten, entfprechend der zweiten Tafel des Defalogs, ſich be= 
thätigen. Wer aber, wirklich gläubig und in diefem Sinne heilig getvorden fei und welche 
gute Werke wahrhaft Frucht des Glaubens und heiligen Geiftes ſeien, das läßt fich 
nicht finnlich wahrnehmen oder jehen. In diefem Sinne lehrt Luther, daß die Kirche 

20 oder Gemeinde Chrifti nicht Gegenjtand des Sehens, jondern des Glaubens fei, während 
doch eben zu diefer unfichtbaren Kirche weſentlich die objektiven Gnadenmittel und äußere 
Übung derjelben gebören und erkennbar machen, wo der Glaube dieſe Kirche zu finden 
babe, und während ım Gedanken hieran Luther bin und wieder doch auch von einer Sicht- 
barkeit eben diefer Kirche redet. In demfelben äußern Kreis, in welchem die Gnaden= 

35 mittel vertwaltet werden und wirken, ſtehen ferner zugleich und für die äußere Wahr— 
nehmung großenteil® ununterjcheidbar auch ſolche die ihrer Wirkung ſich verſchließen und 
innerlich unbeilig find und bleiben, und der Name der heiligen Gemeinden Chrifti wird 
nun per synecdochen auch auf fie ausgedehnt, wie fchon Paulus namentlich die gala— 
tiſchen Gemeinden troß des großen Abfalld unter ihnen noch insgemein ecelesias ge= 

sonannt hat. Die YAuguftana und Apologie unterjcheiden "mit Bezug hierauf zwiſchen 
ecelesia proprie und late dieta. Luther ftellt aljo nicht eine fichtbare und unficht- 
bare Kirche nebeneinander, redet nur von Einer heiligen Kirche oder Gemeinde, deren 
wahrer und realer Beitand an Heiligen nicht in die Sinne fällt und die deshalb un— 
fichtbar genannt wird, während eben diefer Beſtand in jenen äußern, fichtbaren von Gott 

35 verorbneten Yebensformen fich bewegt und betbätigt, an denen dann zugleich aud jene 
Unbeiligen äußern Anteil nehmen. 

Auch jene aus dem Glauben ftammende Heiligung des Lebens aljo nach der zweiten 
Tafel des Defalogd und hiermit das ganze wahrhaft fittliche Verhalten und Thun gehört 
um Charakter einer chriftlichen Gemeinde. Auch darauf muß fie fraft des göttlichen 

0 Wortes dringen. Ya Luther nennt auch ſolche Heiligung des äußern Lebens ein äußerlich 
Zeichen, dabei man die, heilige chriftliche Kirche kenne. Aber er jagt, dieje erite Tafel jei 
böher, und in diefem Außern jcheinen zumeilen Heiden, denen es doch nicht jo von Herzen 
fomme, beiliger als Chrijten. — Auch Kirchenzucht wollte Luther, lobte die der böhmischen 
Brüder und Schweizer und bedauerte, nicht mehr darin thun zu können. Gleich die 

45 erften Sirchenordnungen trafen Beitimmungen darüber, anertennend, daß das Strafamt 
der Obrigkeit gegen die ſchweren fittliben Argernifje nicht ausreichen könne und folle; jo 
die von Schwäbiſch-Hall 1526 (mit Bezug auf Unzucht, Trunkſucht, Spielen u. |. w.), 
der ſächſiſche Viſitatorenunterricht 1528 (Ausichluß vom Abendmahl und Bann megen 
Ehebruch, Wöllerei u. |. w.), die ftädtiichen Ordnungen Bugenbagens, des Hauptorganifators 

so und Freundes von Yuther, wir vor allem die einflußreiche Braunfchweigiiche 1528 (gegen 
Unzüchtige, Trunfenbolde, Gottesläfterer). Aber Luther konnte aud beim Mangel daran 
ſich beruhigen, wenn nur die Hauptjache, das Wort Gottes mit dem ftrafenden Geſetz und 
belebenden Evangelium, in Predigt und Seelforge kräftig getrieben werbe. 

Diefe Gemeinde der Gläubigen bedarf dann allerdings auch immer irgendwelcher 
55 äußerer menfchlicher formen, in welche die Verwaltung der Gnadenmittel, die Predigt 

des Wortes, der gemeinfame Gottesdienft u. f. w. fich einfleide: aber deren feine dürfen 
auf göttliche Einfegung Anfpruch erheben und zu ettwas fchlechthin Geforbertem und einem 
Joch für die Gewiſſen gemacht werden. gl. hierzu die Auguftana über Gleichförmigfeit 
der Geremonien in Art. 7, über ritus und traditiones in Art. 15. 

@ Nur Eine allgemeine Ordnung wollte Luther, weil fie ihm eben aus dem Weſen der 



Kirche 337 

Gemeinde ſich ergab, überall und ftreng in der Kirche aufrecht erhalten haben, nämlich 
die, daß die öffentliche Verwaltung jener Gnabenmittel, die der Gemeinde von Gott ge: 
fchenft und anvertraut feien, immer nur von ordentlich dazu berufenen Perfonen, die nun 
eben mittelft des Wortes die Gemeinde meiden follen, geübt werde (publiceum ministerium). 
Nur eben diejes lehrt auch die Auguftana (Art. 14) de ordine ecclesiastico oder vom 5 
„Kirchenregiment”. Daß dies aber notwendig und göttlicher Wille fei, leitet Luther nicht 
(und zwar auch in feiner fpäteren Zeit nie) aus einem Offenbarungswort oder göttlichen 
Statut ab, fondern aus der Natur der Sache und dem fittlichen Bedürfnis der Ordnung 
überhaupt, ſofern ja nicht alle die einzelnen Gemeindeglieder und geiftlichen Priefter in 
der Gemeinde predigen fünnen, vielmehr beftimmte Einzelne es für die Gejamtheit thun 
und biermit beauftragt werden müflen. Eben um folder Amter millen, fagt er dann, 
werden von Gott auch die Gaben und Kräfte vornehmlich gegeben. — Die Thatjache, 
daß in der urfprünglichen Chriftenbeit zwar ein feſtes Vorſteheramt beftand, diejes aber 
bei den unter jeiner Yeitung ftehenden Gemeinden und Gottesdienften eine öffentliche 
lehrende Thätigfeit anderer Gemeindeglieder nicht ausichloß, fam zu feiner oder wenigſtens 15 
nicht zu genügender Anerkennung, und fo aud) die Frage, wie weit neben den allgemeinen 
Anforderungen der Ordnung die verichiedenen geichichtlichen Verhältniſſe der Chriftenbeit 
bei der Geltaltung des Amts in Betracht gezogen werden müßten, zu feiner lehrhaften 
Auseinanderfegung. — Die weitere Gliederung Firchlicher Amter, mit Superintendenten 
über den Hirten der einzelnen Gemeinden oder auch mit Bifchöfen u. ſ. w, ift nach der 20 
lutberifchen Lehre wieder Sache wandelbarer menfchlicher Einrichtung. 

Während nun aber Luther die Anfprüche des römischen Kirchentums darauf, daß es 
mit feinen Formen und Gejegen das Heil bedinge, zurückwies umd weiterhin für gott: 
widrig umd antichriftlich erklärte, hat er doch anerkannt, daß auch unter diefem Kirchen: 
tum beilige Gläubige und ſomit Glieder des Leibes Chrifti leben und jederzeit gelebt 5 
haben. Denn foweit haben doc, auch unter aller Trübung und Entftellung, das urjprüng- 
liche Gotteswort und die Sakramente dort fortgewirft, daß dadurch noch Gläubige dem 
Erlöfer zugeführt worden feien. Hiermit erft haben wir vollends das Eigentümliche und 
Neue der reformatorischen, evangeliichen Auffafiung der Kirche Chrifti im Unterjchied von 
der ganzen nadapoftoliihen. Zum eritenmal gejhah es jetzt, daß, während ziveierlei a0 
Kirchengemeinfchaften mit verfchiedenen firchlichen Grundfägen und Yehren einander ge: 
trennt gegenüberftanden und ſich gegenfeitig Jrrtum vorwarfen, ja die Mitglieder der einen, 
neugebildeten, von der andern für verdammungswürdige Ketzer erklärt wurden, dennoch jene, 
die evangelijchen oder proteftantifchen, ihrerſeits anerkannten, die Heilsgemeinjchaft fei auch 
auf die äußere Zugehörigkeit zu ihrem eigenen Verbande nicht eingejchränft, vielmehr 35 
einen Begriff der Kirche oder Gemeinde Chrifti aufitellten, nach welchem dieje überall und 
fo auch inmitten der äußerlicd anders geformten und fogar einer gewiſſen Korruption des 
Belenntnifjes und der Lehre verfallenen Verbände noch ihre Glieder hat, wo nur immer 
noc jene Grundelemente der Heildwahrbeit in Gottes Wort an die Herzen dringen. In 
diejem Sinne lehren jegt die Neformatoren Eine katholiſche, über die Chriftenheit 40 
aller Orte und Zeiten ausgebreitete Kirche. Ihre Einheit ermangelt einer äußern 
DOrganifation und bedarf deren nicht neben dem Einen unfichtbaren Haupt, der Einen 
Taufe, dem Einen Glauben, der Einen Liebe u. ſ. w. Man konnte fid) dafür mit Recht 
auf die dee der Einheit der Gemeinde in der apoftolifchen Zeit berufen. Mit dem zum 
Weſen einer Gemeinde und eines Leibes gehörigen Zufammenhalten der Glieder unter 45 
einander, ihrer gegenfeitigen Mitteilung, ihrem Zuſammenwirken für einen Ztved ftand es 
dort freilich noch ganz anders, als jetzt beim Verhältnis jener die einzelnen Glieder des 
Yeibes Chrifti in ſich befafienden äußern Verbände zu einander. Mit der Kirche der 
Wirklichkeit ftand es jetzt jo, daß im diefer Beziehung allerdings die biblische und reforma= 
torifche dee der Einen fatholifchen Kirche wenig Realität hatte. — Das Weſen der w 
Heiligfeit der Mirche, deren Haupt Chriftus ift und in welcher Gott durch feine 
Gnadenmittel wirkt, und die einzelnen jo im Glauben beilig werden, ift ſchon im bisher 
Ausgeführten bezeichnet. Ihre Apoftolicität hat fie in ihrem urfprünglichen Gepflangt: 
fein durch die Apoftel und fortwährenden Gegründetfein auf deren Wort. 

Wichtige Fragen und Probleme aber waren bei diejem Kirchenbegriff überhaupt noch 55 
u löfen, haben mit ihm erjt ſich erhoben und durchdringen ſeither die Firchlichen und theö— 
ogiſchen Bewegungen. 

Wie weit ift jene Reinheit der Predigt des Evangeliums und Nichtigkeit der Sa— 
framentsverwaltung erforderlich, damit bei ihr und etwa auch neben relativer Unreinheit 
die Glieder der betreffenden Kirchenverbände noch Glieder des Yeibes Chrifti werden m 
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können? Denn daß ſie nicht abſolut erfordert werde, iſt ja klar aus jener Auffaſſung der 
Katholicität der Kirche. Wie weit darf man auch einer YHartikulartirdie im ganzen, wenn 
es ihr daran fehlt, den Namen der Kirche Chrifti zugefteben und nicht etwa bloß den 
einzelnen wahrhaft Gläubigen in ihr den Namen von Gliedern Chrifti und jeiner Ge- 

5 famtgemeinde? Luther wollte vermöge jener ſyneldochiſchen Redeweiſe jogar die römijche 
Kirche noch eine heilige nennen (Comm. ad Gal., Erl. I, p. 40). Über die Stellung 
der alten lutheriſchen Dogmatifer zu folden Fragen vgl. Hackenſchmidt, Mufäus Lehre 
von der Sichtbarkeit der Kirche, ThStH 1880, ©. 205. Wie weit fann und muß 
ferner eine reine Ausprägung der evangeliichen Wahrheit im firchlichen Belenntnis und 

ı0 Dogma erftrebt und zur Bedingung für äußere Firchliche Gemeinfchaft gemacht werden? 
Wir fommen hiermit auf die Unterfcheidung zwiichen Fundamentalem und Nicdhtfundamen- 
talem, zugleich aber auch auf die Frage nad) dem Unterjchied zwiſchen Evangelium oder 
Wort Gottes in feiner ag? religiöfen,, Heil und Leben darbietenden Verkündigung und 
zwifchen theologifcher Lehre, Dogma, Schultbeologie. Eine Würdigung diefes Unterjchieds 

15 vermiffen wir in charafteriftiicher Weiſe bei Melanchthon; er bat Neueren (Schenkel, 
Ritſchl) wirklichen Anlaß gegeben zu der ſchiefen Bemerkung, daß er aus der Kirche eine 
Schule made: denn ſchief ift fie, weil ihm der Zwed des firchlichen Lehrens doch durchaus 
die Wirkung aufs innere fittlichereligiöfe Leben und rechte fittlich-religiöfe Verhalten bleibt. 
Auch bei Luther aber zeigt fih ein Jneinanderfließen von reinem Wort und reiner Lehre 

an vielen Stellen; und die Forderung einer vollitändigen lehrhaften Ausprägung des 
Glaubensinhaltes in allen feinen, einen lüdenlofen Ring bildenden Momenten wird von 
ihm viel mehr als von Melanchthon ausgeiprodyen. 

Über eine äußere Leitung der Kirche iſt in jener Definition derfelben noch gar nichts 
ausgejagt. Unter Kirchengewalt verftand Luther nur jene geiftliche Gewalt, die Vollmacht, 

26 die Gemeinde mittelft des göttlichen Wortes zu meiden und jene Schlüfjel des Himmel- 
reichs zu handhaben. Und der Name Kirchenregiment wird, twie wir aus jenem Art. 14 
der deutſchen Auguftana jehen, eben für dieſe den ordentlich Berufenen zuftehende Kirchen: 
gewalt oder Vollmadıt des Yehrens und Saframentsreichens gebraucht. Aber die Gemeinde 
bedarf doch fort und fort aucd einer äußern Zeitung ihrer Angelegenheiten, beftimmter, 

so wenn auch keineswegs auf göttliches Necht Anſpruch machender Ordnungen für ihr ge 
meinfames Leben, ihren Gottesdienit, die Bejtellung der Perſonen für jenes Predigt: 
amt u. ſ. w., kurz defien, was man jeßt gewöhnlich Kirchenregiment im Unterjchied von 
geiftlicher Gewalt nennt. Die lutheriiche Lehre von der Kirche will, wie wir ſahen, 
feineswegs ſolche Ordnungen und Beitimmungen abgewieſen baben; nur auf göttliche 

3 Autorität follen fie feinen Anfpruch machen; um der Liebe, Ordnung und Zucht willen 
jollen die echten, freien, in ihrem Verhältnis zu Gott dadurch nicht berübrten Chriften fie 
annehmen. Wer aber foll fie aufitellen und handhaben? wer vor allem nun die von 
dem bisherigen Hirchentum ausgejchiedenen Gemeinden organifieren? Luther dachte anfangs 
erntlich daran, daß, wenn erjt das evangeliiche Wort hin und ber eine Zeit lang ver: 

40 fündigt worden fei, die gläubigen Belenner desjelben frei zu einer Gemeinde mit jchlichtem, 
evangeliſchem Gottesdienit, Zuchtübung u. ſ. w. fih zufammenthun möchten. Wäre es 
bierzu gelommen, was wir freilich böchitens bei einer Preisgebung des Volkskirchentums 
und unter den Gefahren tiefgreifenditer Auflöjung des firchlichen Gemeinweſens überhaupt 
möglich finden, fo hätten dann wohl die daraus hervorgehenden Gemeinden fih aus ſich 

45 ſelbſt heraus frei auch eine ebenfalls möglichit ſchlichte regimentliche Ordnung geben fünnen. 
Aber die gefchichtlichen Verhältniſſe drängten dazu, daß ftatt jeder neuen Gemeindebildung 
zunächſt nur Predigtamt und Kultus ald Träger und Ausdrud des Evangeliums für die 
Gemeinden neu geordnet wurde, und die gejegliche Feititellung und Durchführung diefer 
Ordnung und weiter auch die fortwährende äußere, geieglich geordnete Zeitung der „Ge: 

bo meinde der Gläubigen“ wurde den Obrigfeiten, den Fürften und ftädtiichen Magiftraten 
überlaffen. Prinzipiell fam dabei, was die evangeliichen Grundlehren über Kirche und 
politifche Obrigfeit betrifft, die Auffaffung der Obrigkeit in Betracht, daß fie, von Gott 
eingejeßt, überhaupt Zucht und Ordnung im chriftlihen Volt zu wahren, daß fie ferner 
namentlih auch „Argernifjen und Greueln“ auf dem Gebiete des Gottesdienftes und der 

65 Religion überhaupt zu fteuern, ja daß fie (was indeſſen in diefer Allgemeinheit nicht ſo— 
wohl von Luther, als von Melanchtbon und andern Theologen und von den Kirchen— 
ordbnungen ausgefprochen twurbe) überhaupt als Pflegerin der Kirche nach Jeſ 49, 23 fich 
zu erweiſen und über der eriten jo gut als über der zweiten Tafel des Dekalogs zu wachen 
habe. Was die gejchichtlih gegebenen Verbältniffe und Nechte anbelangt, jo war ent— 

co ſcheidend einerfeits das Necht zu Firchlichen Iteformen, welches den Obrigfeiten von jeiten 
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des Reichs 1526 zugeftanden wurde, andernteild der Umftand, daß, wie Luther bei der 
vom kurſächſiſchen Landesherrn veranftalteten Kirchenvifitation ausfprach, die bisherigen be: 
rufenen Träger des Bifchofsamts eine evangelifche Übung des Amtes verteigerten und fein 
Gemeinbeglied oder Theologe Beruf oder gewiſſen Befehl dazu für fich hatte. Won der 
evangelifchen Idee der Kirche aus konnte gefragt werden, ob nicht denn doch diefe Obrig- 5 
feit weiterhin auch ein bejonderes Kirchenregiment bejtellen follte, das zwar jener Auf: 
fafjung gemäß unter ihrer chriftlichen Oberauffiht und Fürforge verbleiben müßte, im 
übrigen jedoch von ſich aus die Yeitung der kirchlichen Angelegenheiten auszuüben und hierbei 
möglichjt auf den Unterfchied zwiſchen politifcher Gejeßgebung und kirchlicher Verordnung, 
bürgerlihem Geborfam und kirchlich züchtigem Verhalten zu achten und bei feinen Ber: ı 
ordnungen wohl aud; die Gemeinde jelbft möglichjt beizuziehen hätte. Aber vertwehrt war 
doch durch die Lutherifche Anjchauung vom Weſen der Kirche aud jene fortwährende 
obrigfeitliche Leitung derjelben nicht, jofern fie nur wirklich auf reines Wort und Sakra— 
ment bielt. Die in Frage ftehende Unterfcheidung ift an ſich, jo lange der Obrigkeit jene 
weitgebenden prinzipiellen Verpflichtungen bezüglich des kirchlichen Gebietes beigelegt 15 
werben, jedenfalls jehr ſchwierig. Sie mwirklih zu verfuchen, fand man um fo iveniger 
Anlaß, da ja auch noch Jahrzehnte lang die Möglichkeit einer Wiedervereinigung mit dem 
ältern Epiſtopat offen gehalten und die bisherigen kirchlichen Neubildungen infofern mie 
probviforische angefeben werden mußten. Das Organ für die oberfte Kirchenleitung twurden nun 
die von dem Landesherrn bejtellten Konfiftorien. Hinfichtlich der Teilnahme der Gemeinden an 
der kirchl. Geſetzgebung begnügte man fich mit einem tacitus eonsensus derjelben. So bildete 
fich die Ordnung der wirklichen Kirche im Zuſammenhang mit jener Auffafjung ihres Weſens. 
Bol. die oben angeführten Schriften; ferner: Hundeshagen, Beiträge zur Kirchenverfaflungs- 
geichichte u. f. w., 1864; v. Zezſchwitz, Die wejentlichen Berfafjungsziele der Luther. Neform., 
1867; Ritfchl, Über die Begründung des Kirchenrecht, Bd 8, u. über die Entjtehung der x: 
lutber. Kirche in ZKG (Gefamm. Auffäge ©. 100 ff. 218 Ff.); Köhler, „Luther. Belennt: 
nisjchr. über Kirche, Amt“ u. f. w. in IdTh, Bd 16; ferner die Art. Kirchenregiment, 
Konfiftorien, Staat u. Kirche. 

Bon der Lehrweiſe Luthers, der auch die von Melanchthon verfaßte Auguftana und 
Apologie (vgl. oben ©. 336, 8) gefolgt ift, unterfcheidet fich die fpätere Melandıtbons (vol. : 
Herrlinger, Theologie Melanchthons), der jest, um die Gefahr fpiritualiftiicher Schwärmerei 
und um praftifche Neubefejtigung des Kirchentums auf evangelifchem Grunde bejorgt, 
vielmehr auf die Auffaffung der Kirche als einer fichtbaren dringt. Sichtbar nämlich ift 
ihm die hriftliche Kirche vermöge jener Selbitdarftellung in der Verkündigung des Worts 
und Verwaltung der Saframente, indem er den Namen ecclesia dem ganzen coetus » 
vocatorum, unter welchem dieje ftattbaben, beilegt. Die wahre Kirche a ihm die 
des reinen Wortes oder der reinen Lehre, in welcher er jelbit fi weiß. Er will, daß 
man feit an dieſe fich halte. Er betont jo auch weit mehr als Luther den anitalt- 
lichen Charakter der Kirche. Hat er doch im gleichen Intereſſe auch den Wunſch nad) 
Wiedervereinigung mit dem altbefejtigten großen katholischen Kirchentum jo lang als 1 
möglich feitgehalten. 

Erſt bei den lutherifchen Dogmatikern nad Chemnig fommt diejenige Lehrfaſſung auf 
und wird berrichend, welche zwiſchen „ecclesia visibilis“ als dem „coetus vocatorum“ 
und ber (nur innerhalb diefer ecel. visib. eriftierenden) „ecelesia invisibilis“ als der 
Gejamtheit der mwahrbaft Gläubigen oder Heiligen, MWiedergeborenen, Erwählten unter: 46 
icheidet (vgl. Hackenſchmidt a. a. O., Krauß a. a. O.). Urſprünglich war diefe Unter: 
ſcheidungsweiſe den Reformierten eigen (vgl. unten); doch haben die lutberifchen Dog— 
matifer nicht wie fie und Wichif bei den „eleeti" die durch Gottes ewigen Ratſchluß 
Prädeftinierten als jolde im Auge, jondern die in der wirklichen, gegenwärtigen innern 
Heildgemeinichaft Stehenden allein und insgefamt. Der Gedanfe an die objektive und so 
äußere Übung der Gnabenmittel verbindet ſich dann nicht mehr, wie bei Yuther, mit dem 
Begriff der dennoch für unfichtbar erklärten Kirche, fondern mit dem Begriff der fichtbaren, 
innerhalb deren eben auch die Heiligen an diefen Mitteln teilnehmen müſſen. 

In der Wirklichkeit und Praris ftellt fih dann die lutheriſche Kirche weſentlich eben 
als Anftalt zur Heildausipendung mittelft dieſer Gnadenmittel dar, der gegenüber die ein 55 
zelnen Gemeindeglieder und Heiligen fich rezeptiv verhalten. 

Die Reformierten bezeichnen gleichfall® die Kirche als Gemeinde der Gläubigen 
oder Heiligen (conf. Basil., Helv. I, Helv. II, Gall., Belg.), heben auch ald Bedingung 
und Zeichen ihrer Erijtenz die Berfündigung des reinen göttlichen Wortes hervor. Sie unter: 
ſcheiden aber von Anfang an, anders als Luther, zwiſchen einer fichtbaren und unfichtbaren so 
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Kirche, indem fie in ihrem Begriff der unfichtbaren Kirche den Wielif-Husſchen Kirchen: 
begriff aufgenommen haben. 

So vor allem Zwingli (vgl. A. Baur, Zwinglis Theologie 1885, 1889; Krauß, 
Gottſchick, Seeberg a. a. O.). Und zwar ift in feinem Begriff der unfichtbaren ecclesia 

5 eleetorum nicht bloß die Bedeutung der Saframente für den Beſtand derjelben weg— 
gefallen, jondern auch die des Wortes der Offenbarung wenigjtens zurüdgetreten, ja es 
giebt nah ihm Erwählte auch unter den alten Heiden ganz außerhalb des Bereiche diejes 
Offenbarungswortes. 

Cal vin ſieht gleichfalls in der Kirche als unſichtbarer die Gemeinſchaft der Prä- 
10 deftinierten; er weiß jedoch nichts von jener Zuteilung des Heils auch an Heiden; er 

würdigt anders als Zwingli die Bedeutung des zu predigenden Morted und beziehungs— 
teile auch der beiden Sakramente für die Zugebörigfeit zum wahren Leibe Chrifti; und 
zugleich legt er eigentümlichen Nachdrud auf die von Chriftus getvollte und eingejeßte Zeitung 
und Zuctübung durch Lehrer, Paſtoren, Altefte (vgl. befonders in feiner Institutio rel. 

15 christ. feit 1543). 
Diefer reformierte und beftimmter calvinfche Begriff ift auch im den Belenntnijien 

mehr oder weniger zum Ausdrud gelommen: im Heidelberger Katechismus fo, daß die 
„hl. katholische —* überhaupt definiert wird als coctus ad vitam electus, den 
Gott durch feinen Geift und jen Wort verfammle, im Genfer Katechismus fo, daß jene 

20 Kirche, von der das Glaubensbefenntnis rede, kurzweg ald corpus fidelium, quos Deus 
ad vit.aet.praedestinavit, definiert und nachher noch gejagt wird, es jei, während 
jene Gegenftand des Glaubens und an feinen äußern Zeichen zu erfennen ſei, aud die 
fihtbare Kirche Gottes da, für die er beftimmte Kennzeichen gegeben babe; die Meftminfter- 
fonfeffion endlich ftellt die beiden Begriffe, den ber umfichtbaren, aus den Erwählten be: 

25 ftehenden, oder den der fichtbaren, aus allen Befennern der wahren Religion beſtehenden 
Kirche einfach nebeneinander. Auf die kirchlichen Ämter und die Zuchtübung beziehen fich 
namentlich die Conf. Helv. II, Conf Bely., Art. Gallie. 

Der bier ausgehobene Unterfchied zwiſchen Luthers Sirchenbegriff und dem refor: 
mierten, fpeziell calvinjchen hängt weſentlich mit der verjchiedenen Würdigung zufammen, 

0 die den Gnadenmitteln mit Bezug auf das Heil und die Heilsgemeinfchaft zu teil wird. 
Vermöge defien konnte dann die fichtbare Kirche für die Neformierten auch nie jenen Cha- 
rakter einer Anftalt für Ausfpendung des Heiles an die Einzelnen annehmen, wie für die 
Yutheraner. Andererjeits aber führt bei ihnen diejelbe religiöje Grundrichtung, in der fie 
die abjolute Souveränität Gottes bei feinem Erwählungsratihluß und die Unabhängigkeit 

35 feines Geiſteswirkens von Freatürlichen Mitteln behaupten, zufammen mit dem Bewußtſein, 
eben von diefem Herrn zu feinem Wolf erwählt und feines Geiftes teilhaftig zu fein, zu 
einem fie vom Yuthertum unterjcheidenden energifchen Streben nad Heiligung der Ges 
meinde für ihren Gott und zu feiner Ehre und feinem Dienft, Übung beiliger Zucht von 
feiten der Gemeinde an ihren Gliedern, Herjtellung der bierauf bezüglihen Ordnungen 

wu.j. w. Und daran jchließt ſich bier eine gewiſſe meue Geſetzlichleit fürs gemeindliche 
und perjönliche Leben an, während innerhalb jenes lutheriſchen Kirchentums vielmehr ein 
Quietismus droht, in welchem die Kirche bei ihrer Darbietung des Heils und der Einzelne 
bei feinem Genuß der Verſöhnung ſich beruhigt, und eine neue freie weltlihe Gefinnung, 
welche die Freiheit der gläubigen Gottesfinder mißbraucht. 

45 Was näher noch die äußern kirchlichen Urdnungen und Zuctübungen betrifft, jo 
jollten diefe nach Zwingli nicht durch bejondere firchlidhe Organe, ſondern durch die an 
der . des chriſtlichen Volkes überhaupt jtehende Obrigkeit gehandhabt werden, und 
diejelbe Richtung wird nachher innerhalb der reform. Kirche durdy wen Eraftinianismus ver: 
treten (ſ. d. A. Eraſtus Bd V©.445,). Calvin aber, der auf befondere firchliche, aus Predigern 

50 und Yaienälteften gebildete Organe dafür (dergleichen übrigens ſchon vorber in geilen ein: 
geführt waren) drang, ließ diefelben doc durd die Genfer Obrigkeit einjegen. Eine ſelbſt— 
ftändige Bildung und Ordnung der firchlichen Gemeinde erfolgte auch bei den Reformierten 
nur, wo die Obrigfeit der erjtrebten Reformation feind war, und die Theorie einer durchs 
Weſen der Kirche geforderten völligen Unabbängigfeit von der jtaatlichen Obrigkeit und 

66 zum von Kirche und Staat überhaupt gehört ganz erſt fpäteren Zeiten an; |. unten 
. 344,8. 

Verſchieden geftaltete fi dann bei den Neformierten die Theorie von der richtigen, 
jenen Zwecken dienenden kirchlichen Verfaſſung, und eine gefegliche Richtung ging dahin 
weiter, ein in der neuteftamentlichen Offenbarung begründetes göttliches Necht der einen 

"oder andern Form und hiermit eine Zugebörigleit derjelben zum Weſen der Kirche Chrifti 

\ 
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zu behaupten. So trat neben dem Presbyterianismus mit feinen lehrenden und regieren: 
den Alteften und feiner auf den Presbyterien ſich aufbauenden ſynodalen Gejamtverfaffung 
der Independentismus oder Kongregationalismus ohne eine Gejamtorganifation für bie 
Gemeinden und mit Verwerfung eines neben dem Paſtoramt ftebenden Alteftenamts, viel 
mehr mit Identifikation beider Amter, aber zugleich mit einem Thätigwerden der ganzen, 5 
die höchſte Autorität in fich tragenden, verfammelten Gemeinden für Zuchtübung und kirch— 
liche Beichlüffe. Entgegen tritt endlich beiden mit gleichartiger Behauptung das Duäfer: 
tum, das auf Grund der Offenbarung derlei Formen und Gejege gar nicht zuläßt. 

Eigentümlich fteht neben diejen reformierten Gemeinjchaften die anglikaniſche Kirche. 
Während ihr Glaubensbefenntnis (die 39 Art.) in der Abendmahlslehre entjchieden refor- 
miert fich ausfpricht, bat es die Kirche unter Einfluß der fpätern melanchthonſchen Lehr: 
weile, die fo eben nur in diefem proteftantijchen Bekenntnis Ausdrud gefunden hat, definiert, 
nämlich als visibilis coetus fidelium“ mit reiner Predigt des Worts und Verwaltung 
der Saframente. Den Charakter anftaltlihen Kirchentums bat fie mit ihrer epiffopalen 
Organifation mehr als jede andere evangelische Kirche feitgehalten. Doc ift die Lehre, 
daß die bier bewahrte apoftoliich-epiffopale Succeifion zum Weſen der chriftlichen Kirche 
gehöre, nicht ind Glaubensbefenntnis aufgenommen und bat erjt in der nächitfolgenden 
Beit, während der Presbyterianismus Gleiches von ſich behauptete, mächtig um fich gegriffen 
(vgl. 3. Köftlin, „Über das Bistum in der Brüdergemeinde und die anglifan. Idee der 
apoftol. biſchöfl. Succeffion” in ThStK 1896 ©. 34ff.; die Brüdergemeinde bat dieje Lehre 0 
vielmehr abgewiejen). 

Dem Neuaufbau des Kirchentums in lutheriſcher und reformierter Form und einem 
mit ber Herrichaft der Orthodoxie verbundenen, an ihren Stärken und Schwächen betei— 
ligten Beitande desielben folgte eine Periode, in der zuerft eine neu angeregte ſubjektive 
Frömmigkeit den ftarr getwordenen Formen des kirchlichen Gemeinweſens fich entfrembete, : 
dann Nationalismus, religiöje Gleidhgiltigkeit und Unglaube die Bedeutung der Kirche im 
chriſtlichen und reformatoriichen Sinne überhaupt nicht mehr würdigte. Spener dachte 
daran, das Kirchentum durch Beiziehbung des Latenjtandes mehr zu beleben. Die Haupt: 
richtung des Pietismus aber ging darauf, durch ecelesiolae das religiöfe Bedürfnis zu be: 
friedigen. Die Frömmigkeit, welche bier Befriedigung fuchte, nahm einen beichränften, so 
gejeglichen und ſpeziell mit reformiertem Weſen verwandten Charakter an; dafür jedoch, 
daß das beitehende große Kirchentum nicht wahrhaft befriedigen fünne, fonnte man auf 
Luther jelbit und feine Schrift über die deutfche Mefje (vgl. oben) fich berufen. Für den 
Nationalismus wurde die Kirche zu einer mit irdiſch-⸗menſchlichen Genoffenichaften auf einer 
Linie ftehenden Gefellichaft, während Jeſus felbft wohl noch gar nicht die Abficht einer 36 
Kirchenftiftung gehabt habe. Nur dürftig weiß von ihr auch die fupranaturaliftiiche Dog- 
matif zu reden. 

Über die jest dem Epiſtopalſyſtem im deutſchen Kirchenrecht gegenübertretenden Ver: 
faffungstbeorien — teils des Kollegialismus, teils des Territorialismus — ſ. die hiervon 
handelnden Artikel. 1) 

Ein tiefes Bewußtjein von der Bedeutung der großen chriftlichen Gemeinſchaft oder 
Kirche als der „vom heiligen Geifte befeelten Gemeinjchaft der Gläubigen“ bat unter den 
deutjch-evangelifchen Dogmatikern zuerft wieder Schleiermacer ausgefprochen. Ja man 
möchte fragen, ob er nicht diefer Gemeinde eine foldhe Bedeutung für das Werden des 
hriftlichen Glaubens und Lebens in den Einzelnen gebe, daß dadurch die Stellung des ss 
perjönlichen Chriftus und die Bedeutung der heiligen Schriften als einzigartiger, den 
Glauben begründender Geifteszeugniffe beeinträchtigt werde; vgl. dazu dann die Theologen 
der jogen. Schleiermacherfchen Linken. 

Die Lehre von der Kirche, und zivar von ihr als Gemeinde der Gläubigen oder 
Heiligen, mit den auf ihr Weſen und namentlich auf ibre Unfichtbarfeit und Sichtbarkeit so 
bezüglichen Fragen nimmt dann in unferer ganzen neueren Dogmatik wieder ihre wichtige 
Stellung ein, wobei auf die Ausfagen unjerer Befenntniffe zurüdgegangen wird, die Grund: 
verichiedenheiten in der Auffafjung der Kirche aber mejentlich bedingt find durch die Auf: 
faſſung welche die verjchiedenen Theologen je nach ihrem allgemeinen dogmatifchen Stand: 
punft von der Bedeutung der Gnadenmittel und von der innern Beziehung des religiöjen 56 
Subjekts zu Gott und Chriftus haben. — Der Theorie Rothes ift allen den andern gegen- 
über — abgefehen von den mehr formalen Eigentümlichkeiten feiner Begriffe — die Be 
bauptung eigen, da der Staat die allumfafjende Gemeinjchaft des fittlihen und fittlich 
religiöfen Lebens fein follte und daß daher „mit der Vollendung der fittlichen Gemeinjchaft 
oder des Staats die befondere Sphäre der Frömmigkeit als ſolcher oder die Kirche weg- 6o 

— — 

— or 

— or 
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fallen müſſe“ (R., Dogmatik, herausg. v. Schenkel 2, 2, 42); dieſe Behauptung (rubend 
auf der mejentlich Hegelichen Auffafiung des Staats) hat jedoch in der Kirche und Theo— 
logie nirgends Boden gewonnen (vgl. gegen Rothe: Stahl, Die Kirchenverfaflung ꝛc.“, An— 
bang; J. Köftlin, THSK 1877 ©. 129 ff). — Mit eigentümlicher Strenge hat den Bes 

5 griff der Kirche als Gemeinde der Heiligen J. T. Bed (Kirche und Staat u. f. w., berausg. 
von Lindenmeyer 1870, und Vorleſ. über chriftl. Ethik Bd 2, 1883) geltend gemacht; er 
unterfcheidet nicht bloß zwiſchen der eigentlichen Gemeinde und dem äußern Kirchentum, 
fondern zwifchen der „eigentlichen hriftlichen Gemeinde”, welche nur „die den Reichsgeift 
Ghrifti lebendig in ſich Habenden” umfaßt, oder dem „Kernvolk Chrifti” oder „feinen 

ı0 Auserwählten“, — zwifchen „der chriftlichen Jüngerſchaft oder Glaubensſchule“, welche alle 
umfaßt, die Chrifti Wort freiwillig annehmen, aber noch ſchwach und erft noch aus dem 
Fleiſch in den Geift hinüberzuleiten find, — und zwiſchen der „chriftlichen Weltkirche mit 
ihren Volks- und Staatskirchen“, welche alle Getaufte umfaßt und welche nur der von 
Chriftus erfaufte, allerlei Boden und Produkte enthaltende Ader und das allgemeine Saat- 

ı5 feld für fein Wort ift; dabei erklärt Bed, daß jene eigentliche chriftliche Gemeinde, während 
fie nach Chrifti Parufie ald Staat Gottes die Welt einnehmen werde, bis dahin in Chrifti 
Verleugnungs: und Leidenägeftalt fi) darftellen müfje, — bezeichnet es als ihre Aufgabe 
jene „Jüngerſchule als Pflanzichule” fich zuzubilden und ſich und ihre Pflanzichule gegen 
ermiſchung mit den auf jenem gemeinfamen Adergrund mwuchernden Unfräutern und 

20 Ärgernifjen zu verwahren, — will aber bierfür nur wahrhaft geiftlihe Mittel angewandt 
baben. Bei Bed fommt fo eine bei den „Frommen“ und „Stillen im Land” weit 
verbreitete tief innerliche pietiftifche Richtung zum Ausdrud, die einen Gegenſatz bildet 
nicht bloß gegen eine Hochſchätzung des Unheilige in fich jchließenden äußern Kirchentums 
ale wahrhafter Kirche, fondern aud gegen die Verſuche, durch äußere Ordnungen, Se- 

25 parationen u. ſ. w. eine wahre chriftliche Kirche als Gemeinde der Heiligen berzuftellen. 
— In eigentümlicher MWeife wollte A. Kraus (a. a. D.), übrigens ohne darın Nach— 
folger zu finden, an die Stelle ber unfichtbaren Kirche die Idee des Gottesreiches fegen 
und dabei diefe dee auch über das Gebiet der hriftlichen Offenbarung hinaus ausdehnen, 
— dagegen Wort und Sakramente als etwas Außeres mit Kultus, Verfaſſungs- und Be- 

30 fenntnisformen zufammenftellen und die in ſolchen äußern Ordnungen ſich beivegende 
Kirche für etwas MWeltliches und für ein Nechtöinftitut erklären. — Den Ausjagen A. Ritichls 
über die Kirche hat man twegen der Bedeutung welche fie dem Glauben der Gemeinde 
fürs Glauben der Einzelnen beilegen, ein Katholifieren vorgeworfen ; fie find nicht jo zu 
verftehen, bleiben indeflen jedenfall3 unklar. Gegen Ritſchls Unterſcheidung zwiſchen finde 

35 und Reich Gottes ſ. oben ©. 320, ss. 
Als bejondere Schriften über die Kirche im allgemeinen, neben den neueren Dog» 

matifen und auch chriftlichen Ethifen, find zu nennen: Kliefoth, Acht Bücher v. d. Rinde 
1854; Münchmever, Lehre v. d. fichtbaren und unfichtbaren Kirche 1854; A. Domer, 
Kirche und Reich Gottes 1883; Herm. Schmidt, D. Kirche, ihre bibl. dee u. ſ. w. 1884. 

40 Die ganze Behandlung und Würdigung der chriftlichen Kirche in der neuern Theo— 
logie aber hängt aufs engfte zufammen mit den Bewegungen, welche vor allem im wirk— 
lien Leben unferer Kirche eingetreten find, und mit den ragen, welche fich bier erhoben 
haben. Und zwar handelt e8 jich dabei um Hauptfragen, auf melde fchon die reforma= 
toriſche Auffafjung der Kirche hintreiben mußte, welche jedoch in der Zeit der Reformation 

#5 nur erſt ſehr ungenügend erfaßt und erörtert worden find (vgl. oben ©. 337,55 ff.). — Soll 
die Kirche die Gemeinde der Gläubigen jein, in der das Evangelium richtig gepredigt 
wird, jo fragt fich, wie weit jede echt chriftliche Gemeinjchaft den ganzen Inhalt der reli— 
iöfen, aus der biblifchen Offenbarung zu entnehmenden Wahrheit auch in feit formu— 
ierten Belenntnisfägen und Dogmen ausprägen kann und foll, — wie weit eine ÜÜber- 

so einftimmung in Betreff aller folcher Wahrheitsmomente und Süße zur Bedingung für eine 
Verbindung religiöfer Gemeinschaften zu Einem Kirchentum gemacht werden muß, — ob 
ferner jeder von einer evangelifchen Kirche beftellter oder zugelafener Verfündiger des Evan- 
geliums fchlechthin an jene von ihr angenommenen Säge zu binden iſt. Wir ftehen hiermit 
bei den Verhandlungen und Streitigkeiten über Union (j. den U), — ferner über Lebr- 

55 freiheit und über Wert und Notivendigfeit von kirchlichen Dogmen überhaupt (in einer 
Menge von bier nicht aufzuzählenden kirchl. Zeitungen, Flugichriften, öffentlichen kirchlichen 
Verhandlungen u. ſ. w.; auf der fogen. linten Seite vgl. z. B. Dreyer, Undogmatifches 
Chriftentum 1888, — umd neben diefem: J. Kaftan, Glaube und Dogma 1889). — 
Innerhalb der evangelifchen und fpeziell lutheriſchen Kirche und Theologie Deutichlands erhob 

eo ſich (vgl. die A. „Geiftlihe” Bd VI ©. 468, 8, „Biſchof“ Bd III ©. 246, 55), im Beftreben, der 
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wahren Kirche Chrifti den von innen und außen ber drohenden feindlichen Mächten gegen: 
über ie zu geben, eine — in Wahrheit keineswegs lutherifche — Theorie von der 
göttli gt? dem göttlichen Recht und eben damit auch einer höhern Autorität 
des kirchlichen Amts: vgl. Stahl, Die Kirchenverfafjung nad) Lehre und Necht der Pro— 
teftanten 1840, und befonders 2. Ausg. 1862; vgl. den A. „Stahl”; Kliefotb a.a.D.; 5 
Münchmeyer a. a. D.; Wucherer, Ausführlicher Nachweis . . daß das evang. luth. Pfarr: 
amt... göttliche Stiftung jei, 1853; VBilmar, Die Lehre vom geiftl. Amt 1870 (vgl. 
den A. „Bilmar“), Man fam damit (fo bejonders Stahl) auf eine Unterfcheidung 
zwifchen der „Kirche“ als einer über den einzelnen Gemeinden ftehenden, im Amte reprä- 
jentierten göttlihen Anftalt und zwifchen eben diefen „Gemeinden“ (gegen den biblischen 10 
Sinn von dxxinoia, oben S.317,3), — ferner auf die Behauptung, daß ein über dem 
Pfarramt der einzelnen Gemeinden ſtehendes Bilchofsamt die Kirche regieren follte (Stahl, 
Vilmar; F. Haupt, Der Epiflopat der deutichen Reformation; vgl. Bd III ©. 246). 
Die Theorie, daß das Amt des Wortes von Gott eingefegt und diefem auch die Hand: 
babung der äußern Ordnung übertragen ſei, führte bei den fogen. Altlutheranern (vgl. d. ı5 
A. „Lutheraner, feparierte”) — vertreten befonderd durch Huſchke (vgl. Bd VIII ©. 467), 
betämpft beſonders durch Diedrich — zu einem bittern Streit und Schisma (1862: „Im: 
manueliunode” der Diedrichianer). Diefer Richtung traten aber namentlich auch die be- 
deutendſten lutherifchen Theologen, wie Harleß, Höfling, Th. Harnad (vgl. diefe 4.) 
entgegen, und fie darf jet wohl als eine überwundene bezeichnet werden. — Mehr und 20 
mehr ift in unſerer Kirche das Bewußtſein lebendig getvorden, daß das fittlich-religiöfe 
Wirken in Kraft des Geiftes an den Gemeindegenofjen und namentlih an den ſchwachen 
und verfommenden unter ihnen nicht bloß Aufgabe jenes geordneten Amtes oder Dienites 
am Worte fei, fondern möglichjt auch durch andere Gemeindeglieder, je nach ihren von 
Gott empfangenen Gaben, geübt und fo auch durch freie Verbindungen für foldhe Zwecke 25 
und Arbeiten gefördert werden follte; daß man in diefer Hinficht nicht bei der Auffafjung 
unferer Reformatoren jtehen bleiben dürfe, wird feine Streitfrage mehr fein, wohl aber, 
wie weit man darin gehen und wie eben auch folche freie Thätigfeiten doch geleitet werden 
follten ; vgl. die A. „Evangelifation”, „Innere Miffion”. — Während die Kirche mit 
den ihr verliehenen Gnabenmitteln und vor allem mit der Verfündigung de3 göttlichen so 
Mortes auf das ganze fittlichsreligiöfe Centralleben des Menfchen in feiner Gemeinjchaft 
mit Gott und den Brüdern und Nächiten wirken follte (vgl. oben ©. 323, a1 ff.), während fo 
auch thatfächlich jede lebendige kirchliche Gemeinjchaft dies fi) zur Aufgabe macht, haben 
neuere Theologen (A. Ritſchl; auch z.B. U. Domer a. a. D.) die Kirche einfeitig nur als 
Kultusgemeinihaft bezeichnen wollen. Eine Frage der Gegenwart in Betreff der Aufgabe ss 
der Kirche und ihrer Diener ift jet vielmehr das, ob nicht die Kirche und die Diener des 
göttlichen Wortes in ihr auch auf die Aufgaben und Probleme der von jenem Gentral- 
gebiet zu unterjcheidenden, aber doch immer von jener Grundgefinnung aus zu behandeln: 
den Gebiete des fittlihen und namentlich fozialen und mirtichaftlichen Lebens in der 
Melt mitberatend und anregend einwirken, oder ob fie in Anbetracht der befondern hierfür 40 
erforderlichen Sachfenntniffe und in Anbetracht der ſtörenden Einflüffe, welche ein Zwieſpalt 
bezüglich diejer Gebiete leicht für das Wirken der Geiftlichen in ihrem eigentlichen Gebiete 
mit fich bringt, fich vielmehr möglichft eben auf dieſes bejchränfen follten (vgl. wieder 
A. Domer a. a. D.; dazu namentlid Verhandlungen in Zeitichriften, VBerfammlungen 
u. ſ. mw) — Für die Stellung der Kirche und des FKirchenregiments zum Staat und 45 
zur landesberrlihen Gewalt mußte befonders wichtig werben die Zulaſſung verſchiedener 
Kirhen in Einen Staat, die troß der bis dahin beftehenden Theorien fich gejchicht- 
lih notwendig gezeigt batte; . den A. „Staat und Kirche”, — Die Fragen über das 
firchlihe Amt und über das Verhältnis der Kirche zum Staat führen uns endlich auf die 
Frage über die Bedeutung rechtlicher Ordnungen und des Rechts überhaupt für die Kirche; so 
vgl. A. Ritſchl (Gefamm. Auffäge S. 100 ff., aus Doves ZHR Bd 8; J. Köftlin ThStK 
1877, ©. 217ff.; v. Scheurl, Die geiftl. und die rechtliche Kirche in Sammlung Firchen- 
rechtlicher Abhandlgn. 1873, ©. 265 ff). Sobm, Kirchenrecht 1892, Bd 1, ift auf das 
Refultat gefommen, daß das Firchenrecht mit dem Weſen der Kirche im Widerfpruch ſtehe; 
dagegen vgl. hierüber Kahl, Lehrfuftem des Kirchenrechts 1894, Bd 1. Vor allem fommt 55 
es bier, wie Kahl (S. 73) jagt, darauf an, was man unter Necht verjteht; echt gehört 
nicht jo zur Kirche, wie es zum Staat gehört, deſſen Weſen es Fonftituiert; rechtliche Feſt— 
fegungen gehören gerade nicht zum Wejen der Kirche, wie Wort und Saframent, wohl 
aber find fie unerläßlich für ihren äußern Beſtand in der Welt; man wird ihrer jedoch 
allerdings um fo weniger bebürfen und einem freien Zufammentoirten der Gemeindegliever 60 
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in Liebe um fo mehr Raum zu geben haben, je mehr eine chriftliche Gemeinfchaft wirklich 
vom chriftlichen Geiſte befeelt iſt. 

Für die reformierte Kirche ift in ihrer gejchichtlichen Entwickelung befonders die Bil- 
dung von — dem Staat gegenüber felbititändigen und von ihm nicht unterftügten Kirchen 

6 harakteriftiich: fie ergab fich nicht aus den urfprünglichen reformierten Prinzipien an fi 
(vgl. oben über Zmwingli und Galvin), wohl aber aus dem eigentümlichen Streben na 
einer auch äußern Selbitbethätigung des chriftlihen Geifts in Disziplin und auch gewifjen 
von Gott gewollten Verfafjungsformen, als diejer Selbftbethätigung die Verbindung mit 
dem Staat mehr oder weniger binderlich wurde (die „Altlutheraner” fanden fich bei diejer 

10 Verbindung durch viel Wichtigeres, nämlich durch ein Aufgeben des wahren Belenntnifjes und 
Glaubens in der Union bedroht). Vgl. d. A. „Freificchen” Bd VI S.246. Am frübeiten und 
am mäcdhtigften hat diefe Nichtung gewirkt und Neues geſchaffen innerhalb des Volkes von 
Schottland: in der Sezeffionsfirdhe vom J. 1733, in der Kirche „church of relief“ vom 
%. 1752, in der aus der Vereinigung beider 1847 berborgegangenen United presbyte- 

is rian Church, und vollends in der Free Church vom %. 1843; dabei verwarf die Un. 
presb. Ch. grunbfäglich die Verbindung von Kirche und Staat, die Fr. Ch. dagegen 
und namentlich ihr Führer Chalmers wollte prinzipiell an ihr feitbalten und nur vor 
allem die der „Kirche Chrifti” zulommenden Aufgaben und Rechte unbedingt wahren, im 
Jahre 1900 aber haben endlich die beiden mit Ausnahme einer Heinen Anzahl wider: 

20 jtrebender Mitglieder zu Einer Kirche fich vereinigt (dies ift alfo oben Bb VI ©. 252 
nachzutragen). — Für volllommenes Freikirchentum ift endlih auf Grund der Forderung 
völliger Freiheit des Glaubens und Belenntniffes der Individuen der franzöfifch fchtveizes 
rifche Reformierte Aler. Vinet (f. d. A.) eingetreten. I. Köftlin. 

Kirche der Wüfte [. die AA. Court, A. Bd IV ©. 306 und Rabaut, P. 

25 Ktirdenagende. — 3. A. Schmid, Dissertatio de Agendis s. Ordinationibus eccle- 
siasticis, Helmstad, 1718; 9. €. König, Bibliotheca Agendorum bejtehbend aus einem voll- 
ftändigen Catalogo derer Kirchen-Ordnungen, Agenden und anderer bergl. Scrifiten, Welche... 
Herr Ehriftian Julius Botelmann . . gefammelt ...., Zelle 1726 (die Bokelmannſche reichhaltige 
Sammlung befindet fich in Celle); Feuerlein, Bibliotheca symbolica eccles. Luther. 1752 

30 (2 Ausg. v. Riederer 1768); Borowski, Ueber die liturgiiche (sic!) Formulare befonders der 
luth. Gemeinen in Preußen 1790; Cramer, Plan zu einer neuen Bibliothet der proteftan- 
tiſchen Kirhenordnungen und Probe davon, in Henke, Magazin ꝛc. I, 3, ©. 427 ff.; J. 8. 
Funk, Die Kirhenordnung der evang.-luth. Kirche Deutſchlands in ihrem erften Jahrhundert 
1824; W. Löhe, Sammlung liturg. Formul. der evang.sluth. Kirche, 3 Hefte 1839—1842 ; 

35 Memilins Ludw. Richter, Die evangel. Kirchenordnungen des 16. Jahrh., 2 Bde 1846 (viel- 
fach lüdenhaft); Ebrard, Neformiertes Kirchenbuch pp. I-XXXI; Daniel, Codex liturgicus 
eccl. univers, tom. II et III, 1848, 1851; Höfling, Liturgifhes Urkundenbud; 1854; 
€. Berfier, Projet de Revision de la Liturgie des &glises röform6es de France, 1888; 
G. Rietſchel, Lehrb. d. Liturgit 1900, I, S. 396—457. — Eine Ausgabe jämtliher Kirchen» 

40 ordnungen und Ugenden des 16. Jahrh. von Sehling in Erlangen ift im Drud, der erjte 
Band erjcheint 1901. — Zur preußiſchen Agende von 1817 und 1822 j. Eylert, 
Eharakterzüge und biftor. Fragmente aus dem Leben Friedr. Wilhelm IIL., 1846, Bd 3, 1; 
Bangemann, Die kirchliche Kabinetspolitit des Königs Friedrih Wilhelm IIL, 1884. Zur 
Geſchichte der Agende für die evangeliiche Kirche in den Kgl. Preufiichen Landen, 1894. — 

45 Aus der jehr zahlreichen Litteratur für und gegen die preußiſche A. feien hervorgehoben : 
Scleiermader, Ueber die neue Liturgie für die Hof- und Garnifon«Gemeine zu Potsdam ꝛc., 
1816; Ammon, Kritif der neuen Preuß. K.-A., 1823; C. J. Nitzſch, Theolog. Botum über die 
Neue Hofkirchen-A. und deren weitere Einführung, 1824; Anfichten aus dem Rheinlande 
über die neue preuß. K.“A., 1824; Simons, Freimütige Darlegung der Gründe, warum die 

so ev. Kirche, insbeſondere Lutheraner und Reformierte der weſtlichen Provinzen ꝛc. die neue 
Militair:.-M. nicht annehmen können, 1824; (Schleiermader), Ueber das liturgifche Recht 
evangel. Bundesfürften. Ein theologiſches Bedenten von Bacificus Sincerus, 1824. Ideen 
zur Beurteilung der Einführung der preuhifchen Hofagende aus dem ſittlichen Geſichtspunkte, 
1824. 28. Schaaff, Die Kirchenagendenſache x. 1824; Marheineke, Ueber die wahre Stelle 

55 des liturg. Rechts, 18%; W. Hiülfemann, Die prenß. KM, in Hinfiht auf die evangel. FR. 
überhaupt und auf die evang. K. in Wejtfalen insbefondere, 1825; Rofenauer, Vom Liturgie- 
rechte evangel. deuticher Fürften; Weidemann, Das Net des Monarden, die U, vom Jahre 
1822 in dem Preuß. Staate als evangel. Kirchengejeg einzuführen, 1825. Bedenken von 
wölf evangel, Predigern in Berlin, ſowie vom Berliner Magittrat als Patron in verfchiedenen 

60 Kirchengemeinden über bie Einführung der neuen Kult, 1826; Auguſti, Nähere Erklärung 
über das Majeflätsreht in Firdliden Dingen, 1825; Nachtrag dazu 1826; Ammon, Die 
Einführung der Berliner Hofkirchenagende geſchichtlich und kirchlich beleuchtet, 1825; derj., 
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Die Einführung u. ſ. w. kirchenrechtlich beleuchtet, 1826; Ueber die katholiſche ug 
RU. für die Hof» und Domfirche zu Berlin v. 3. 1822. 1826; (Friedrih Wilhelm III.), 
Sutber in Beziehung auf die Pr. K.A. v. I. 1822, mit den i. J. 1823 befannt gemadten 
Verbefierungen und Bermehrungen, 1827; (Scleiermacder), Gejpräh zweier felbjt über» 
legender evangel. Ehrijten über die Schrift: Luther in Beziehung ꝛc, 1827; Freimütige 6 
Erklärung einer protejtant. Gemeinde in Wejtfalen gegen die in der Schrift: Luther in Be- 
iehung 2c. geltend gemadten liturg. Anfichten und Grundſätze, 1827; J. 2. Yun, Hiftor. 
Beleuchtung er Agenden 2c., 1827; Fald, Altenftüde betr. die neue Pr. A., 1827; Stirm, 
Ueber die neue pr. K.⸗ A. mit Beziehung auf die wichtigften dadurch veranlaßten Schriften, in 
— Ziſchr. f. Th., 2. 80 1828; Eylert, Ueber den Wert und die Wirkung ber ... 
Liturgie und Agende nad) dem Nefultate einer zehnjährigen Erfahrung, 1830; 8. W. Schulg, 
Bemerkungen über die Schrift des Herrn Biſchofs ac. D. Eylert über die Pr. U. 1832; 
F. ©. Sceibel, Lutherd U. und die neue Preußiſche als Prüfung der Schrift: Luther in 
Beziehung ꝛc., 1836. — Litteratur zur neuen (revidierten) preu ßiſchen A. v. 1894: Heydele, 
Die rechte chriftliche Gottesverehrung. Ein Beitrag zur Beurteilung des Entwurfs von 15 
Formularen für die M. der evangel. Landeskirche Preußens, 1893; Schmeidler, Der Entwurf 
der neuen gende, 1893; Fr. Spitta, Der Entwurf der preuf. W., 1893; Kleinert, Der 
preuß. Agendenentwurf, Darlegung und Erörterung, 1894; Fr. Spitta, D. Verteidigung des 
preuß. Agendenentwurfs dur den Generalreferenten D. P. Kleinert —— 1894; 
Baſſermann, Sine ira et studio. Der Entwurf d. neuen preuß. A. beurteilt, 1894; Bey— 20 
ichlag, 3 Kritif der neuen U., 1894; Evangelium oder Menjhenjagung? Die Greifd- 
walder Petition in Sahen des neuen preuß. Agendenentwurf® erläutert, angegriffen, ver- 
teidigt 1894; Herpberg, Bemerkungen zu dem neuen Ugendenentwurf, 1894; Dering, Bur 
Einführung der erneuerten W., 1895. — Litteratur für die Entwidelung der K.A. in den 
übrigen deutſchen Landesfirhen: Baden: Baflermann, Gef. d. ev. Bottesdienjtordnung in 26 
Badiihen Landen, 1891; Sachſen-Gotha: €. Heß, Geſchichtl. Unterfuhung über die 
Ordnung des jonntägl. Hauptgottesdienftes im Herzogt. Sahjen-Gotha, THStK 1882, S. 470ff.; 
De Röhlk, Geſch. des Hauptgottesdienftes in der evang.-luther. Kirche 9-8, 1899; 
annover: L. A. Petri, U. der hannoverſchen Kirchenordnungen. Mit bift. Einleitung, 

liturg. Erflärung und ergänzenden Zugaben, 1852; Heffen: Diehl, Zur Geſch. d. Gottesd. 30 
u. d. gottesdienjtl. Handlungen in Hefien, 1899; derſ. in Monatsſchr. f. Gottesd. u. kirchl. 
Kunft 1900 (V) Nr. 6; Sachſen: B. B. Brüdner, Betradhtungen über d. N. der ev.-Luth. 
Kirche im Königr. Sachſen, Delanatsprogramm 1864. 

PBrivatagenden: Schrader, Ausführl. Kirhenformular 2c., 1660; Zollitofer, Anreden 
und Gebete beim gemeinjchaftlihen und aucd häuslichen Gottesdienft, 1777; Geiler, Verſuch 35 
einer chriftl,sevang. Liturgie, 1782; derſ., Liturg. Magazin 1784; derf., Sammlung liturg. 
Formulare, 1787; Hermes, Fiſcher u. Salzmann, Beiträge zur Berbefferung des öffentlichen 
Gottesdienftes der Ehriften; H. Pratge, Liturgifches Archiv, 1785; Kraufe, Verſuch einer 
Agende für Prediger von allen chriſtl. Kirchenpartheien, 1788; Kleine auserlefene liturgiſche 
Bibliothek, 6 Bde 1793; Köjter, Allgem. Altarliturgie 1799; Gutbier, Liturg. Handbud zum 40 
Gebraud für Prediger bei kirchl. Verrichtungen, 1805; Sintenis, Agende, 1808; Buſch, 
Agende für evangel. Ehriften; W. Löhe, Agende für die Gemeinden ev.-Tutb. Bekenntniſſes 
1844 (3 Aufl. 1834); Pafig, Liturgie f. d. ev.-Iuth. Gottesd., 1851; Hommel, Liturgie luth. 
Gemeindegottesdienjte, 1851; Stier, Privatagende, 1851 (8. und 9. Aufl. bearbeitet von 
G. Rietſchel 1886, 1894); Frühbuß. Entwurf einer 9. f d. ev.-luth. Kirche, 1854: Boedh, 45 
Agende, 2 Te, 1870; Däcjel, A. für d. evang. 8. in den Kal. Preußiihen Landen, 1880; 
Schmeling, Evang. Gottesdienjt-Ordnung 1859, *1881. Kirchenbuch oder Ordnung ber ge— 
meinlicen Feiern und Firhlihen Handlungen. Hamburg. Agent. des Rauhen Haufes (ohne 
Jahresz.). — Für die reformierte Kirche: Th. Hugues, Entwurf einer vollftändigen gottes- 
dienftliden Ordnung für evangelijchereformierte Gemeinden, 1846; U. Ebrard, Reformiertes 50 
Urkundenbud, 1847. 

Mit dem Namen „Kirchenagende” oder „Agende” wird in den evangeliichen Kirchen 
das Buch bezeichnet, welches die liturgiſch feitgelegten gottesdienftlichen Handlungen zum 
unmittelbaren Gebrauch bei der Feier jelbit darbietet. Der Gebraud von agenda für 
das im Gottesdienft zu Handelnde ift allerdings uralt und findet fi) zuerft in can. 9 55 
der 2. Synode von bago 390: „In quibusdam loeis sunt presbyteri, qui... 
cum plurimis in domieiliis agant agenda (andere Yesart: agendam), quod 
diseiplinae ineongruum cognoseit esse Sanctitas vestra” und fodann: „Quis- 
quis Presbyter inconsulto episcopo nda (al: ndam) in quolibet loco 
voluerit celebrare“ (Bruns I, ©. 121), jowie in dem Briefe Innocenz I. (geit. 417) oo 
an Decentius: „Quem morem vel in conseerandis mysteriis, vel in caeteris 
agendis arcanis teneat“ (MSL 20, 554). Der Ausdrud agere missam ijt ge: 
bräuchlih 5. B. Sulpitius Severus de vita $. Martin.: „Admonet pro eonsue- 
tudine expectare in ecelesia populum illum ad agenda missarum solemnia 
debere procedere.“ (Weitere Citate j. bei Du Cange s. v. Agenda.) Auch wird es 

— 0 
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geradezu das Offieium des Tages oder Feſtes agenda diei genannt z. B. Geraldus in 
vita 8. Stephan. Grandimont. e. 3 n. 17. Ofters wird das officium pro defunctis 
„agenda mortuorum“ oder auch ganz allein „agenda“ genannt (Durandus, Rationale 
l. VII, e.35 n. 1: „Offieium ordinarium ad celebrem defunctorum memoriam 

s agenda vocatur,“ Die mit der Ausführung der Totenmefjen Betrauten beißen Agen- 
darii (ſ. d. Citate bei Du Gange). Als Bezeichnung für ein Buch, welches Firchliche 
DOfficien enthielt, citiert Du Gange: „Agenda, Liber Baptismatis vel Benedic- 
tionis, Joanni de Janua: in quo seilicet offieium Ecelesiasticum continetur.“ 
Doch ift in der einzigen gedrudten Schrift Johannes’ von Janua oder J. Balbus (um 1287) 

10 „Summa quae vocatur catholicon“ dies Gitat nicht zu finden. In der röm. Kirche 
wurde bei der Umfänglichfeit der Kirchenceremonien es nötig, daß bie liturgifchen Formu— 
lare, nad) befonderen Klaſſen gefchieden, in verfchiedenen Büchern gefammelt wurden. Außer 
dem eigentlichen Miffale, da® den ordo et canon missae aller Sonn: und Fefttage 
enthält, ericheint des Pontififale, das die dem Bifchof vorbehaltenen Akte umfaßt. Die 

15 dem einfachen Priefter (außer der Mefje) vorbehaltenen Alte wurden in Büchern mit 
verjchiedenen Namen geordnet: Manuale, Obsequiale, Benedictionale, Rituale. Auch der 
Name Agenda war in Gebrauch, befonders für die Bücher, welche das Rituale der einzelnen 
Diöcefen enthalten, in denen neben dem obligatorisch in der römifchen Kirche geordneten 
auch die bejonderen Eigentümlichkeiten der Diöcefe zu ihrem Recht fommen ; 3.8. Agenda 

20 für Magdeburg 1497. Liber agendarum secundum ritum ecel. et dioec. Slesvi- 
censis 1512. Agenda sec. ritum ecel. Swerinensis correeta 1521. In ber 
Mainzer Didcefe erſchien 1513 eine Agende des Erzbiſchof Uriel, 1551 eine neue des 
Erzbischof Sebaftian, 1590 die Agende des Kurfüriten Wolfgang, 1671 die des Kurfürften 
Johann Philipp (Th. Harnad, PRE*: 7, 720) Doc wird der Name Agende nach der 

25 Reformation immer feltener auf römischen Boden, je mehr die lutheriſche Kirche den 
Namen fi) aneignet. In der Vorrede der Ritus Augustani von 1580 beißt es: 
„Ejusmodi vero tractationem, quae in quotidiana fere praxi sacerdotum ver- 
satur, plerique Agenda, nonnulli Obsequiale dicere consueverunt: nos ritus 
ecclesiasticos maluimus appellare.“ So behält für dieſes Gebiet auf römischen 

0 Boden der Name Rituale die Oberhand. Doc kommt auch „Agende” noch vor z. B. 
Libri officialis s. agendae ecclesiae Trevirensis pars prior 1574; A. ececl. 
Moguntinensis 1599; A. ecel. Paderbornensis 1602; A. für das Bistum Münſter 
1712. Die erften derartigen Bücher auf evangelifchem Boden, die den Namen Agende 
ausdrüdlich tragen, find: „Agenda, das ift Kyrchenordnung, wie fi die Pfarrer und 

35 Seelforger in iren Ampten und Dienften balten jollen, für die Diener der Kirchen in 
Herkog Heinrihen zu Sachen 1540” (während die 1. Ausgabe 1539 den Titel Agenda 
nicht enthält) und „Agende-Büchlein für Pfarrherrn auff dem Land. Durch Vitum 
Dietrich 1545.” Dieje Bücher enthalten aber nicht nur die gottesdienftlichen Formulare, 
jondern auch die rechtlichen und fittlihen Ordnungen auf dem gejamten Gebiete des Firch- 

40 lichen Gemeinwejens. Ahr Name ift daher gewöhnlich „Kirchenordnung“ (j. d. A.). All- 
mäbhlid wurde „Agenda“ nur als die Sammlung der gottesdienftlihen Formulare von 
den übrigen unterjchieden z.B. in der Kurſächſ. KO 1580, wo der zweite Teil „Agenda“ 
beißt, oder e8 wurden diefe Handlungen als befonderer Anhang (Supplementum) an: 
gefügt, z.B. in der Magdeburger KO 1663. Die Hildburghaufener KD 1685 nennt das 

45 die gottesdienftlichen Formulare enthaltende Buch Legenda. Später wurde ganz allgemein 
die Agende von der Kirchenordnung getrennt und jede befonders bearbeitet. Doch muß 
man von ben eigentlichen Agenden, welche öffentliche Autorität für ein beftimmtes Firch- 
liches Gebiet haben, die liturgischen Formulare unterfcheiden, die nur Privatwerke find (f. 
die Yitteratur). 

50 Wenn durch die Reformation die das Gewiſſen bindende Macht aller menſch— 
lichen Vorſchriften, zu denen auch alle gottesbienftlihen Ordnungen gehören, auf: 
gehoben war, jo mußten ſich doch nah 1 Ko 14, 33. 39 Ordnungen in den Gemeinden 
bilden, die, wie das gefamte Gemeindeleben, fo auch die gottesdienftlihen Handlungen 
regelten. Die gottesdienftlihen Neformen fingen bei der römifchen Meſſe an, deren un— 

65 evangelifche Beſtandteile, beſonders der Canon missae und die Oblationdgebete, nicht 
teiter ertragen twerden fonnten. Der Drang Gott in der Mutterfprache anzubeten, trieb 
feit 1521 und 1522 zu einer großen Anzahl Verſuchen, deutſche Mefle einzurichten (vgl. 
ihon Luthers Wort im Sermon vom Neuen Teft. WA VI, ©. 362, 2s ff. und de Captiv. 
Babylon VI, ©. 524, »0ff.; und bei. I. Smend, Die evangel. deutichen Meſſen bis zu 

60 Luthers deutfcher Meſſe, 1896). Yuther ſelbſt gab 1523 feine nad) evangelifchen Grund: 
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ſätzen gereinigte lateiniſche Meſſe in feiner Formula Missae und 1526 feine „Deutſche 
Mefle und Ordnung des Gottesdienfts” nicht als bindende agendarifche Vorſchrift, fondern 
nur als Darbietung zum freitwilligen Gebraud heraus. So entichieden aber Luther 
auch die evangelifche Einheit betont hat, jo entichieden ift er auch für die Orbnung und 
fordert in Nüdficht auf die Gemeinde jowohl für den Gejamtverlauf des Gottesdienftes, 6 
als auch für die wichtigen liturgifchen Formeln und Gebete feit beitimmte Geftaltung 
„eonceptis seu praescriptis verbis* WA XIX, ©. 97,4; vgl. Rietſchel a. a. O. 
©. 489). In gleihem Sinn bietet Yutber 1523 und, im evangelifchen Sinn bedeu— 
tend gefürzt, 1526 das Taufbüchlein, 1529 (?) das Traubüchlein, 1535—1537 ein 
Formular für die Ordination der Geijtlihen. Die erften Kirchenorbnungen, die auch ı0 
agendarifche Vorfchriften aufnehmen, find außer Thomas Münzers „Deutzſch firchen ampt“ 
1523 (Smend ©. 99ff.), die „Ordnung“ der Stadt Elbogen von W. Rappolt 1523 (Richter I, 
©. 15f.), die „Renovatio“ der Kirche zu Nördlingen von Billitanus 1525 (a. a. O. 
©. 18ff.), die „Landesorbnung” des Herzogthums Preußen 1525 (a. a. D. ©. 28ff.). 
Die folgenden Zeiten find überaus fruchtbar an Kirchenorbnungen, die auch die agendarifchen 
Stüde enthalten, jo daß auch eine annähernde Schägung der Zahl zur Zeit noch nicht 
möglich ift. Als eine befondere Klafje ericheinen die von Bugenbagen für die verjchiedenen 
Kirchenkreife, deren Neuordnung er übernommen batte, verfaßten Kirchenordnungen bezw. 
Agenden : Braunfchtweig 1528 (neu herausg. von Hänfelmann 1885) u. 1543, Hamburg 
1529, Lübeck 1531 (neu berausg. von Garftens 1843), Pommern 1535 (berausg. von 20 
Wehrmann 1893), Dänemark 1537, Schleswig-Holftein 1542, Hildesheim 1544. Sie 
tragen durchaus lutherifchen Typus. Gleichen Charakter tragen die Kirchenorbnungen für 
Brandenburg: Nürnberg 1533 von Dftander und Brenz (neu herausg. von Weſtermayer 
1894), Wittenberg 1533 z. T. von J. Jonas u. 1559, Hannover 1536 von Urbanus 
Rhegius, Naumburg 1537 von Mebler (berausg. v. Köſter in Neue Mitteil. des thüring.= 28 
ſächſ. Vereins für Erforfchung des vaterl. Alter. XIX, ©. 497 ff.), Herzogtum Sachſen 
(Herzog Heinrih) 1539 von J. Nonas, Halle 1541 von Jonas, Braunſchweig-Lüneburg 
1542 (Elifabeth), 1544. 1569 (Julius), 1594 (Wolfgang), Medlenburg 1540 (von Rieb: 
ling), 1552 (von Aurifaber u. a., auch Melanchthon), Kurfachien 1580 (Kurf. Auguft). — 
Eine bejondere Klaſſe bilden die beffifchen Kirchenordnungen, die von reformierter Seite 30 
beeinflußt find: Reformatio Hassiae 1527 (von Lambert von Avignon), die aber nicht 
wirkliche Geltung erlangt hat, Helen 1532. 1537. 1539 (Kaflel), 1566 (Mitarbeiter: 
Andreas Hyperius, Neudrud von Heber 1847), 1574 Marburg). An die legtgenannte 
Agende ſchließt fih Nafjau 1576 an. — Manche Beionderheiten der römischen Meſſe 
wurden in den Kirchenordnungen von Kurbrandenburg 1540 (von Statner, Buchholter ss 
und Matthias von Jagow), Pfalzneuburg (Ottheinrich) 1543 und Ofterreich (von Chytraeus) 
1571 bewahrt. Hiſtoriſch interejjant ift die im diefer Richtung geftaltete Kurſächſ. Agende 
1549, die als Frucht der nterimsverbandlungen von Georg von Anhalt, Melanchthon, 
Bugenbagen, Pfeffinger, Forfter, Major verfaßt worden ift, aber niemals Geltung erlangt 
bat (berausgeg. v. E. Friedberg 1869). — Dem reformierten Typus näbern fich die füd- 40 
deutichen Agenden: Württemberg 1536. 1554 (von Brenz) u. 1559 (Herz. Chriftopb). An die 
Mürttemberger ſchloſſen fich die Kirchenordnungen der Kurpfalz 1554 (Ottbeinrich), 1557. 
1560. 1563 —— III.), 1585 GKaſimir), 1601 (Friedrich IV.) und Baden 1556 an, 
während die Kirchenorbnung der Kurpfalz 1557 (Ludwig) mehr lutheriiche Eigenart hat.— 
Bon bejonderem nterefje iſt auh die von Bußer und Melandıtbon, unter Mitwirkung 1: 
von Piltorius und Hedio verfaßte jog. Kölner Neformation, die Erzbiſchof Hermann von 
Köln 1543 genehmigte und einführte. Bei ihr vereinigen fich verichiedene Elemente der 
Agenden Herzog Heinrich von Sachſen 1539, Brandenb.Nürnb. 1533 und Kaſſel 1539. 
Für die Erkenntnis der thatjächlichen Geftaltung des Gottesdienstes find übrigens die Agenden 
nicht durchaus maßgebend. Aus gelegentlichen Nachrichten erfieht man, daß die Ausführung so 
öfters nicht mit der gedrudten Ordnung in Einklang ftand (f. Rietſchel ©. 412. 492). 

Der 30jährige Krieg übte feine verwüftende Wirkung auch auf das gottesdienftliche 
Leben aus. Doch find gerade aud aus der erſten Zeit des Krieges noch eine Neihe von 
neuen Agenden bezw. Ausgaben beftehender Agenden zu nennen, 3. B. Tellenburg 1619, 
Braunfchiweig:Yüneburg 1619 (von J. Arndt redigiert), wu A dadurch, daß der 55 
Predigt: und Abendmahlsgottesdienft von einander gejchieden wurde (vgl. über dieſe Agende 
Petri, A. d. hannover. Kirchenordn. 1862, ©. 22), Jülich-Cleve-Berg 1624, Koburg 1626 
(die erite Agende, in der die signatio erueis bei der Konſekration des Abendmahls 
borgefchrieben wird, ſ. Nietichel S. 437), KHurf. Kafımir zu Sachſen 1626, Oſtfriesland 
1631 und befonders Magdeburg-Halberftadt 1632 (auf Befehl Guftav Adolfs heraus: co 
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gegeben, vgl. über dieſe A. Arndt in Monatsſchr. f. Gottesd. u. kirchl. Kunſt IV [1899] 
©. 291. 310. 347, V [1900], ©. 6). — Nach dem Kriege galt es, die vielfach vernichteten 
Agenden twieder neu herauszugeben und das gefamte Kirchenweſen zu erneuern. Als 
Agenden diefer Zeit nah dem Kriege find zu nennen Nördlingen 1650, Medlenburg 

5 1650, Dsnabrüd 1652, Stade 1652, Sachſen, Engern und Weitfalen (Lauenburg) 1651. 
1655, Braunfchtweig-Yüneburg (Auguft) 1657, Helfen 1657, Sachſen⸗Gotha (Herzog Ernſt) 
1647, Halle 1660. Die Verwilderung des Volkes bewirkte die Steigerung des ftaatlich- 
polizeilichen Charakter8 in den Agenden, audy in ben gotteädienftlichen Orbnungen, der 
ſchon unter der Orthodoxie mehr und mehr fi geltend gemacht hatte. Vgl. 3. B. ſchon 

10 die Sächſ. Generalartifel 1557 (Richter II, ©. 181), Yeiningen 1566 (a.a.D. ©. 288), 
Solms:Braunfels 1582 (a. a. D. ©. 469). — Das 18. Jahrhundert zeigt in fteigendem 
Maße eine Umwandlung der agendarifchen Ordnungen bis zu ihrer völligen Auflöfung. 
Die zu diefer Erfcheinung mitwirfenden Momente find mannigfaltiger Art. Eine ein- 
gehende Unterfuchung diefes Zeitraums ift noch nicht erfolgt. Zunächſt ift es zweifellos 

15 der befondersartige Charakter evangelifcher Frömmigkeit, wie er durch den Pietismus und 
den ihm folgenden Nationalismus und die Aufflärungszeit herrſchend wird, der die Um: 
wandlung bewirkt. Sowohl dem Pietismus, tie dem Rationalismus fehlt der geſchicht— 
liche Sinn. Der Subjeftivismus, der bei aller Verſchiedenheit beiden innewohnt, bewirkt 
die Geringſchätzung der überfommenen Formen, den Mangel an Verftänbnis für das 

20 hiftorifh Gewordene. Der Pietismus läft allerdings die öffentlichen Gottesdienfte noch 
unangetajtet, legt aber das Hauptgewicht auf die Privaterbauung der erweckten Kreife in 
den gejonderten Konventtikeln (collegia pietatis). Die erweckliche Betrachtung des 
Wortes Gottes und das freie Herzensgebet, das ſich an Feine überfommenen Formen 
bindet, getwinnt an Bedeutung. Das liturgifche Feſte in den öffentlichen Gemeindegottes— 

25 dienften wird darum gering geachtet. Die Art pietiftiicher „Erbaulichkeit“ macht ſich auch 
in ben :Gebeten geltend. Doc wahren neu erjcheinende Agenden, wie z. B. Magdeburg: 
Mansfeld 1739 und befonders in reicher Ausgeftaltung Ulm 1747 noch die liturgifchen 
Ordnungen. — Der Nationalismus trat das Erbe des Pietismus an und nußte es in feinem 
Sinne aus. Die Auffaffung des Chriftentums als Lehre machte den Gottesdienit zum 

0 bloßen Mittel der verftändigen Belehrung im Geifte des Rationalismus. Dadurch ver: 
loren die liturgifchen Stüde der Anbetung ihre praftiiche Bedeutung und wurden bejeitigt. 
An Stelle derjelben traten neu gedichtete oder die bis zur Unfenntlichkeit im Sinn 
des Nationalismus umgedichteten alten Kirchenlieder, deren Gefang die Predigt vorbereitet. 
Die Predigtlieder („ein zu vorhabender Predigt fich fchidendes Lied“ Bayreuther Chor: 

3 ordnung 1755) famen in biejer Zeit auf. Die Gebete (auch die Kolleften) wurden im 
Geiſte des Nationalismus gewandelt. Die Barapbrafen des Vaterunſers wurden gebräuchlich. 
Dennod wäre «8 einfeitig die Zerfeßung der liturgifchen Formen nur aus dem Weſen 
dieſer Nichtungen der Frömmigkeit abzuleiten. Vielmehr haben die jozialen und gejell- 
ichaftlichen Faktoren ebenfalls ſtark dazu mitgewirkt. Die Scheidung der Stände, die gejell- 

40 Schaftlichen Anfprüche, die Rüdfichten auf die vornehmen Klafjen, inöbefondere den Adel, 
üben ſchon unter der Herrichaft des Pietismus einen Einfluß auf die gottesdienftlichen 
Formen aus. „Der Salonton dringt in die Kirche ein.” Es hat bejonderd Drews 
(THStK 1900 ©. 493.) auf diefe Erfcheinung hingewieſen. Schon unter der Herrichaft 
des Pietismus wird es z. B. als unftatthaft betrachtet, die übliche Spendeformel beim 

45 Abendmahl: „Nimm bin und if”, oder au: „Nehmet bin und eſſet“, bei Yeuten von 
Adel zu gebrauchen (Calvoer, Rituale eceles. [1705] I, ©. 673; Gerber, Hiftorie der 
Kirchen-Geremonien in Sachſen [1732], ©. 464). Vieles Gefchmadlofe, was dem veligiöfen 
Charakter des Rationalismus bisher auf Rechnung geſetzt wurde, ijt vielmehr die Folge 
gefellfchaftlicher Anfchauungen, die bereits im Anfang des Jahrhunderts ſich geltend machen. 

50 Vgl. auch die Verfügung des Hannoverfchen Konfiftoriums 1800, welche den einzelnen Geift- 
lichen die Erlaubnis giebt, „nach reifer Prüfung und forgfältiger Überlegung, auch mit 
namentlich gebildeteren Gemeindegliedern genommener Nüdiprache, nottvendige und nad) dem 
Lokale zweckmäßig befundene Verbefferungen des öffentlichen Gottesdienftes an ihren Orten 
anber in Vorjchlag zu bringen, daß fie Verbefjerungen im Ausdrud, in der Einkleidung 

55 und Wendung, in Weglaffung und Ergänzung machen, vorzüglich aber die vorgejchriebenen 
Formen ad praesentes causas nad der Kirchenordnung mit Klugheit zu alkomodieren 
nicht verfäumen ... vorzüglih vor einem gebildeteren Auditorio” (Rietſchel S. 447). 
Die notwendige Folge diefer Beftrebungen war, daß die alten Agenden befeitigt und durch 
agendarifche Privatarbeiten erjegt wurden. Das 18. Jahrhundert brachte in feiner zweiten 

co Hälfte eine Fülle folder Verfuche (ſ. Litteraturverz.). 
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Bevor wir das 19. Jahrhundert behandeln, das einen Wendepunkt in der Entwicke— 
lung der Agendenſache auf deutſchem Boden bezeichnet, müſſen noch die außerdeutſchen 
reformierten Kirchengebiete berückſichtigt werden. Zwingli hatte in ſeiner Schrift: „Action 
oder bruch des nachtmals, gedächtnuſſ oder Dankſagung Chriſti, wie ſy vf oſteren zu Zürich 
angehebt wirt im jar, als man zalt MDXXV“ zuerſt die Abendmahlsfeier geordnet, wie 5 
die taufe in dem Taufbüchlein Leo Judäs ſchon 1523 und ſodann 1525 in der „Form 
des Toufs, wie man die jez ze Zürich brucht“ von Zwingli geordnet war. Als erſte 
Züricher Agende, welche die beiden genannten Zmwinglifchen Ordnungen in fih aufnahm, ift 
zu nennen: „Ordnung der Chriftenlichenn Kildyenn zü Zürich. Kinder zetouffen. Die Ee 
—— Die Predig anzefahen vnd zü enden. Gedächtnus der abgeſtorbenen. Das 
Nachtmal Chriſti zü begon. Zürich“, ohne Jahreszahl (nach Ebrard S. XVIII; Daniel 
III, ©. XI; Th. Harnack PRE 7, ©. 723 vom Jahre 1525, nach Richter I, ©. 134, 
wohl richtiger, 1529). Es folgt dann „Chriftennlich ordnung und brüch der kilchen Zürid) 
1535. 1563. 1581. 1612, ſowie (nur in manchen Gebeten geändert) 1675. — Baſel 
erhielt eine Kirchenordnung 1629, die aber die agendarifchen Ordnungen im MWorts 15 
laut nit gab. — Außerdem find zu nennen Scaffhaufen 1592. 1672, Bern 1528 
(„Gemein reformation vnd verbejlerung der bifhargebrachten verwändten goßdienften und 
Geremonien :c.), 1581 („EAntel und Agendt Büchlein, der Kilchen zu Bern“), St. Gallen 
1738, Biel 1752 (j. Ebrard). — Auf dem Boden der franzöfifchen Schweiz ift als erite 
Agende zu nennen „La maniere et Fasson qu’on tient en baillant le sainet bap- 20 
töme; .. et en espousant ceux qui viennent au sainet mariage et ä la saincte 
Cene de nostre Seigneur. .. Aussi la maniöre comment la predication com- 
mence, moyenne et finit, avec les priöres et exhortations. .. Serriöres (Neu- 
chätel) 1533. Baum, der 1859 das einzige von ihm aufgefundene Exemplar veröffent: 
lichte, glaubt Farel als Verfaffer zu erkennen, was Berfier (Projet de R&vision de las 
Liturgie 1888, ©. VII) bezweifelt. — Calvin nahm die Gottesdienftordnungen, die er bei 
feinem Aufenthalte in Straßburg 1538— 1541 bei der dortigen franzöfiichen Erulanten- 
gemeinde vorfand, nach Genf berüber und verfaßte 1542 feine agendariiche Schrift: La 
forme des pridres ecelösiastiques (j. Rietſchel S. 415), in der der Predigt: und Abend: 
mahlsgottesdienſt, ſowie die Trauung geftaltet find. Die Straßburger Ordnung wurde so 
auch 1550 von VBalsrand Poulain in London eingeführt. Auch Franzöfifche Kirchen 3.8. 
Meaur u. a. nahmen gleichfalls diefe Ordnung an (Berfier a. a. D. S. XIII ff.). Ueber 
die Anderungen, die die Genfer Agende im Yaufe der Zeiten, beſonders durd größere 
Berückſichigung der Feſte und ſodann i. J. 1743 in Taufe und Abendmahl erfuhr, f. 
Berfier, ©. XXVIIff. In die waadtländiſche Kirche (Pays de Vaud) wurde 1551 bie ss 
ins franzöſiſch überfeßte Agende von Bern (f. oben) eingeführt, ftieß aber auf Wider: 
fprud. Im Jahre 1725 wurde eine einheitliche Agende dajelbft angenommen (Berfier 
©. XXXIIf). Sie entnahm vieles der im Jahre 1713 in Neuchätel eingeführten Agende. 
Beſonders hervorzuheben ift die von ob. von Lasco im Jahre 1550 entworfene Kirchen: 
ordnung für die nad England geflüchteten Niederländer Richter I, ©. 99 ff.), die erfte 40 
umfafjende Ordnung der reformierten Kirche Galvinifchen Belenntniffes. Sie hat noch 
jest mannigfach Geltung (j. u. ©. 354, off.). 

Eine ganz neue Zeit für die gefamte liturgifche Enttwidelung auf deutichem Boden 
und damit für die Erneuerung der Agenden brach durch die preußifche Agende Friedrich 
Wilhelm III. an. Die erſten preußifchen Könige hatten bereits Neformbeftrebungen auf 45 
gottesdienftlidhem Gebiete gehegt. Friedrich I. juchte, indeflen ohne Erfolg, an Stelle des 
lutherifchen und reformierten Typus die engliſch bifchöfliche Liturgie für alle Kirchen des 
Landes einzuführen (Relation des mesures, qui furent prises dans les anndes 
1711—1713 pour introduire la liturgie anglicane dans le royaume de Prusse 
et dans l’&lectorat de Hannovre, Londres 1747, ſ. Alt, D. dr. Cultus I, ©. 316). so 
Doch ordnete er eine einfache Form des Gottesdienftes für die Militärgemeinden. Friedrich 
Wilhelm I. gab 1733 ein Reglement für den Gottesdienit der Petrikirche heraus. Erſt 
im Jahre 1798, nachdem Sad die Verbeſſerung der Agende beantragt hatte, wurden von 
Friedrich Wilhelm III. die liturgifchen Beitrebungen wieder aufgenommen, indem er eine 
lutberifche und eine reformierte Kommiſſion zur VBerbefjerung der Agende einſetzte (Sad, Heder, 55 
Teller, Zöllner, Couard, Meierotto), die aber bis 1806 nichts zu ftande brachten. Nach 
dem Krieg nahm der König die Arbeit von neuem auf. Obgleich feit Sigismunds Über: 
tritt (im Jahre 1613) fein Haus reformiert war, wurzelte feine Frömmigkeit durchaus 
in Yuthers Eigenart. Die liturgifche Willkür und die gefhmadlofe eigenmächtige Geftal: 
tung der Gottesdienfte durch die Geijtlihen war ihm verhaßt. Eylert (a. a. O. ©. 304 f.) w 
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berichtet das Wort des Königs ihm gegenüber: „Von allem Schlimmen in der Welt iſt 
das Schlimmfte die Willkür ... In der Willkür offenbart ſich der Egoismus, der alles 
bejjer willen und beſſer machen will. Aus der Selbftfucht und ihren Anmaßungen fommt 
alles Elend in der Welt, im Haufe, im Staate und in der Kirche. Auch in diefer taugt 

5 fie nicht. So lange einfichispolle Männer Abänderungen treffen, mag es hingehen, «8 
liegt wenigjtens Verftand darin; wenn aber jeder unverjtändige Priefter feine ungewajchenen 
Einfälle zu Markte bringt, modeln und abändern will, was die unfterblichen Neformatoren 
Yuther und Melanchthon gemacht und angeordnet haben, was wird und fann da aus der 
Sache werden? Wie? Haben wir fein jus eanonicum, fein jus liturgieum, fein 

ı0 jus eirca sacra und in sacra mehr? ... Solden Unfug fann, darf und werde ich nicht 
mehr ruhig mit anſehen. Es foll und muß darin anders werden.” Eylert wurde mit 
Ausarbeitung einer Agende beauftragt, die aber die Billigung des Königs nicht fand: 
„Bor Ihrem guten Willen babe ich allen Reſpekt; aber Sie find in den Fehler aller ge 
fallen, die neue Liturgien und Agenden gejchrieben haben. Sie haben den biftorifchen 

15 Boden verlafien. Das Chriftentum ift eine biftorische Thatfache, ebenjo die Reformation ; 
dieje ift aus jenem hervorgegangen. Die Gegenwart begreift man nur aus der Ver: 
— beides hängt zufammen wie Urſache und Wirkung ... Alle Liturgien und 
genden, welche in unferer Zeit erfchienen, find wie aus der Piſtole geichoflen .. . Wir 

müfjen, joll etwas aus der Sache werden, auf Vater Yutber refurrieren” (Eylert S. 311 f.). 
> Der König ſelbſt gab fich eingehenden Studien, befonders der Agenden des 16. Jabr- 

bunderts, bin. Deutlich ift aus den eigenhändigen Bemerkungen des Königs in den be- 
treffenden Kabinetsaften, die Wangemann (a. a.D.) zuerft bearbeitet hat, zu erjeben, daß 
er alle feine Berater durch liturgifches Verjtändnis überragte und die Vorlagen der von 
ihm Beauftragten mit kirchlichem Verftändnis verbefferte. Im Jahre 1816 erjchien zuerft 

25 „Lilurgie für die Hofficche zu Potsdam und die Garniſonskirche in Berlin“, die auch im 
März zum erftenmal in der genannten Kirche zu Potsdam in Antvendung kam. Schleier: 
macher unterwarf fie im felben Jahr einer Kritik (ſ. Yitteratur). Auch der König er- 
fannte ihre Mängel und ſetzte eifrig feine liturgijchen Studien fort. Die völlige Nat- 
lofigfeit in der von ihm berufenen liturgifchen Kommiffion (Eylert, Hanjtein, Offelsmeyer, 

so Ribbeck, Sad) bejtärkte ibn, jeinen eignen Weg unbeirrt zu gehen. Als er fodann den 
neuen Entwurf den Konfiftorien und Superintendenten zur Begutachtung vorlegte, ergab 
fich ein folcher MWiderftreit der verfchiedenften Anfichten, daß der König zu dem Entſchluß 
fam, der in den Worten an Eylert fich einen Ausdrud gab: „Werde nun, da die Herrn 
Geiftlihen nicht wollen und nicht fünnen, und es unmöglich ift, einem jedem es recht zu 

35 madyen, diefe Divergenz aber in ein und berjelben Kirche nicht ferner ftattfinden darf, 
gleich meinen Ahnherrn von dem mir zuitebenden liturgiichen Rechte Gebrauch machen“ 
(Eylert, ©. 351, vgl. audy das fpätere Wort des Königs ©. 364f). Es erſchien 1822 
die Meihnachten 1821 fertiggeftellte „Kirchenagende für die Hof: und Domkirche in Berlin“. 
Indeſſen arbeitete der König auch jet noch an der Verbejferung der Agende weiter. 

40 Borowsky und Bunſen (jeit 1822) waren die einzigen, die als jachverftändige Ratgeber 
des Königs dabei in Betracht famen. Im Jahre 1824 wurde den Konfiftorien die ver: 
befierte und vermehrte Agende, in der zugleich eine „abgekürzte Liturgie” d. h. eine verein- 
fachte Gottesdienjtordnung aufgenommen war, verfandt mit dem Befehl, da die Geift- 
lichen fich beftimmt über Annahme der neuen Agende erklären follten, Am 28. Mai 1825 

45 fonnte durch fönigliches Reſkript mitgeteilt iverden, daß von 7782 Kirchen bereits 5243 
die Agende in Gebrauch genommen hätten. Es wurde zugleich unterm 9. Juli 1825 die 
Alternative gejtellt, „Die neue Agende anzunehmen, oder fich zu verpflichten, eine mit landes- 
berrlicher Genehmigung verjehene Agende, die früberhin ertweislih bei der Gemeinde im 
Gebrauch geweſen war, obne alle Abweichung zu befolgen” Dagegen traten 12 Ber: 

50 liner Geiftliche, an ihrer Spitze Schleiermacher, auf ( Wangemann ©. 135 f.), nachdem jchon 
vorher der Berliner Magijtrat gegen den eigenmächtigen Gebrauch der neuen Agende durch 
die Geiftlichen feines Patronats protejtiert hatte. Eine zahlreiche Litteratur für und wider 
die Agende erjchien im diefer Zeit (j. das Yitteraturberzeichnis). Auch der König trat 
ſelbſt mit einer Schrift, die er unter Beirat des Biſchof Neander verfaßte und anonym 

55 1827 herausgab, auf den Plan (ſ. ebenda), in der er nachzuweiſen fuchte, daß die Agende 
die alte chriftliche, von Luther erneuerte Gottesdienftordnung enthalte, Über die weitere 
Entwidelung, die mit der Frage der Union vielfach fich vermengte, obgleich der König die 
Unionöfrage von der Annahme der Agende getrennt willen wollte, j. Wangemann und 
d. A. Union. — Die Agende wurde jodann, mit probinziellen Zujägen verjehen, in den 

60 einzelnen Provinzen von 1829—38 eingeführt. — Die preußische Agende bat vielfach eine 
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abfällige Kritik erfahren. Zweifellos wird fie einem gereiften Titurgifchen Verftändnis 
nicht genügen. Doch ift fie für ihre Zeit eine hervorragende Zeiftung, die ein überrajchen: 
des titurgifches Verftändnis des Königs befundet. Jedenfalls hat diefe Agende überhaupt 
erſt das liturgifche Intereſſe geweckt und die Liturgifchen Studien in Fluß gebracht. — Im 
Laufe der Jahre kamen mehr und mehr allerlei willkürliche Anderungen, auch wirkliche 6 
Verbefferungen der agendarifchen Ordnungen in Preußen in Übung. Mande Mängel 
wurden durch die Konfiftorien und durch die Beichlüffe der fogen. Monbijous$tonferenz 
(1856) befeitigt. Die Notwendigkeit einer gründlichen Reviſion machte fih immer mehr 
geltend. Auf der erften preußifchen Generalfunode 1879 wurde ein dahin gebender Ans 
trag geitellt und die Provinzialfunoden 1881 bradıten auf Anregung des Oberfirchenrats 10 
Beichlüffe für die Nevifion ein. Die wirkliche Nevifion verzögerte ſich, da der pietätvolle 
Kaifer Wilhelm I. die Revifion der Agende feines Vaters erſt feinem Nachfolger vor: 
behalten wiſſen wollte. Die Generalfunode nahm 1894 den von 23 Theologen (unter 
ihnen v. d. Golg, Kleinert, Hering, Meuß, Nenner, Rübefamen, Kögel, Schmalenbad) 
fertig geftellten Entwurf der revidierten Agende mit geringen Änderungen, die twichtigfte 15 
im Ordinationsformular, an. 

Im folgenden ſei die Entwidelung und der Stand der Agendenſache in den übrigen 
deutfchen Landeskirchen kurz verzeichnet: 

a) Bayern folgte zuerft Preußen auf liturgifchem Gebiete nad und übernahm die 
Führung, geſunde liturgijhe Grundfäge in Anknüpfung an die biftorifche Entwidelung der 20 
lutherifchen Reformation zur Geltung zu bringen. Im jahre 1823 beriet die General: 
ynode über ein von ihrem Ausihuß (drei Dekane) ihr — Gutachten über Ein— 
ihrung einer allgemeinen Liturgie „in den protejtantiichen Kirchen (!) Bayerns“. Die Ber: 

bandlungen zeigten bei redlihem Streben doch viel Unflarheit in Bezug auf Liturgifche 
Grundſätze. Tüchtiges aber gaben die verftändnisvollen Referate von Lehmus (Ansbach), 25 
Veillodter, Much und Boedh. Die Frucht diefer Synode waren berjchiedene Entwürfe in 
den Jahren 1827, 1832 und bejonderd 1836 und 1838. Eine jehr bebeutjame, von 
trefflihem liturgischen Verſtändnis zeugende Arbeit war die Schrift von ©. Kapp in 
Bayreuth „Grundſätze zur Bearbeitung evangel. Agenden mit Benügung der früheren 
Agenden” 1831. Eine Privatarbeit der Münchner Geiftlichen Edelmann, Boeckh, Puchta, 30 
die ſog. Münchener Agende 1836 (2. Aufl. 1844), fam in vielen Gemeinden in Gebraud). 
Befonderd gewann aber die von Wilb. Löhe im Jahre 1844 (3. Aufl. 1884) heraus: 
gegebene Agende, foivie Kraußolds muſikaliſche Altaragende 1853 großen Einfluß. Ein 
größerer „Entwurf einer Agende für die evang.sluth. Kirche in Bayern”, München 1852, 
erichien ebenfalld ala Privatarbeit, kam aber bald fait allgemein in Gebrauch und wurde 35 
1853 durch Beichluß des Oberfonfiftoriums ausdrüdlih genehmigt. Im gleichen Jahre 
wurde der Generaliynode eine Vorlage gemacht. Die reife Frucht war der im J. 1856 
vom Kirchenregiment ausgegebene „Agendenkern für die ev..luth. Kirche in Bayern”, mit 
mufilaliihem Anhang. Nachdem noch Boeckhs trefflihe „Evang.slutb. Agende” 1870 er: 
fchienen war, wurde 1879 nach der Beratung durch die Generalfynode die „Agende für a 
die ev.luth. Kirche in Bayern als „revidierte und eriveiterte Ausgabe des Agendenkerns“ 
ausgegeben und eingeführt. Mande Ergänzungen der agendariichen Formulare brachte 
im Auftrage des Kirchenregiments in den folgenden Jahren M. Herold, befonders auf dem 
Gebiete der Nebengottesdienjte. Sein Passale (Paſſions- und Dfterandachten (1874 und 
Vesperale 1875 (2. ftarf verm. Aufl. 1885) wurden 1887 in der bayr. Landeskirche 5 
eingeführt, und es wurde die Abhaltung liturgiicher Nachmittags: und Abendgottesdienfte 
nah diefen Formularen empfohlen. Neben der kirchlich eingeführten Agende von 1879 
find aber noch heute hie und da die Münchener und die Boeckhſche Agende in Gebraud). 

b) In Baden, im J. 1799 aus den Gebieten der früheren Kurpfalz und des Mark: 
grafentums Baden vereinigt, waren die Kirchenordnungen der Kurpfalz 1724 (neugedrudt so 
1763) und Baden 1775 in Geltung. Im J. 1821 erichien eine offizielle Sammlung 
von Gebeten der unierten evangel. Kirche Badens. Die Beftrebungen, die preußiiche 
Agende einzuführen, führten zu einem (wahrſcheinlich von Hüffell) verfaßten Agenden— 
enttwurf 1821, und zur Einführung der Agende von 1835, die aber im weſentlichen nur 
Gebete enthielt. Im J. 1858 wurde unter Ullmanns Einfluß das „Kirchenbuch für die 55 
ev.proteſt. Kirche im Großherzogt. Baden”, das nach einem Entwurf von Bähr 1855 von 
der Generalfynode angenommen war, eingeführt. Die heftige Gegnerichaft gegen den luthe— 
riſchen Typus diefer Agende (vgl. Hundeshagen, der Badiſche Agendenftreit, Beyſchlag, Aus 
meinem Xeben, II ©. 57 ff.) führte zu dem abgeänderten Kirchenbuch von 1877. (Bol. 
Bafjermann, Geſch. der Gottesdienftordnung in Badifchen Zanden 1891.) 60 
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ce) Württemberg erhielt vom Kirchenregiment nad) Beratung mit der Landesſynode 
Ende 1842 ein „Kirchenbuch für die evangel. K. in W.“, das im 1. Bande für die Ge— 
meindegottesdienfte nur eine reihe Auswahl guter Gebete und im 2. Band die volle Ord— 
nung der Kafualien enthält. Es fam auch in vielen anderen Landesfirchen in Gebraud. 

5 d) Hannover vereinigte in fich eine große Anzahl von Gebieten, in denen befon= 
dere Agenden, die alle im wmefentlichen den gleichen Typus tragen, in rechtlicher Geltung 
waren (vgl. X. U. Petri, Agende der bannoverjchen Kirchenordnungen. Mit hiſtor. Ein— 
leitung, liturg Erklärung und ergänzenden Zugaben 1852). In thatſächlichem Gebrauch 
waren noch Lüneburg (Braunſchweig⸗Lüneburg) 1643, Oſtfriesland 1631, Calenberg 1569 

10 (zuletzt 1739 neu gedruckt) und die Niederſächſiſche oder Lauenburger Agende 1585. An: 
fang des 19. Jahrh. trat liturgiſche Willtür ein (f. 0. ©.348, 50 ff.). Petri ftellte (in der ges 
nannten Schrift) auf Grund der obengenannten Agenden gottesdienftliche Ordnungen auf. 
Uhlhorn gab 1889 als Privatfchrift eine „Agende nach den Ordnungen d. eb.-lutb. Kirche 
der Provinz Hannover” heraus, die maßgebende Bedeutung erlangte. * Jahre 1900 

15 iſt die agendariſche Entwickelung zum Abſchluß gekommen, indem die ſchon früher von 
Uhlhorn verfaßten agendariſchen Formulare vervollſtändigt und zu einer Agende vereinigt 
von der Landesſynode angenommen wurden. 

e) In Mecklenburg-Schwerin wurde 1867 die Kirchenordnung vom J. 1650 
revidiert und obligatorifch eingeführt. Der mufikalifche Teil der Agende in allen Gottes- 

20 dienften wurde durch das muftergiltige Cantionale für die ev.-luth. Kirchen im Groß: 
berzogt. M.:Schtv. 4 Bde 1868, —— feſtgeſtellt. Dasſelbe iſt unter Kliefoths Leitung 
von 1863—1867 von O. Kade unter Mitwirkung von Maßmann, Pitſchner, v. Roda, 
Kretzſchmar verfaßt. Doch wird in vielen Kirchen des Landes, wie dem Verfaſſer aus— 
drücklich berichtet wird, der Gottesdienſt noch nicht nach dieſen Vorſchriften gehalten. 

26 f) In Mecklenburg-Strelitz wurde die sub e genannte Kirchenordnung von 
1650 durd; Vereinbarung der Geiftlichen redigiert. Dieje Agende jchließt ſich eng an die 
Boeckhſche und die Bayriſche Agende (ſ. oben) an. Auch wird das sub e genannte Can- 
tionale gebraucht. 

g) Reuß-Greiz erbielt 1869 eine neue Agende. 
5) h. Im Königreih Sadfen waren die Agenden Herzog Heinrichs 1539 und Kur: 

fürft ug 1580 (S. 347,27. 29) bis zum Anfang des 19. Jahrh. offiziell in Geltung, in 
Wirklichkeit aber wenig maßgebend. Im %. 1812 Fam ein neues Kirchenbuch, von Titt: 
mann verfaßt, zur Einführung, das aber nicht die Gottesdienftordnung ſelbſt enthielt. 
Diefe wurde 1842 vorgefchrieben. Im J. 1878 erjchien der Entwurf einer neuen A., 

35 die, mannigfach umgearbeitet, vom 1. Advent 1880 an in allen lutheriſchen Gemeinden 
Sachſens in Gebraud; genommen wurde. 

i) In Sadhfjen- Weimar wurde 1885 eine neue Agende in Gebrauch genommen, 
die für den Hauptgottesdienft nur die Gebete enthielt. Im 9. 1890 ift eine neue Gottes: 
dienftordnung eingeführt worden. 

40 k) In Zippe-Detmold und I) Anhalt find 1883, m) in Schwarzburg= 
Nudolitadt und n) Schwarzburg:Sondershaujen 1887, in 0) Reuß j. &. 
1891 (bereits 1887 erfchienen) neue Agenden in den firchlichen Gebrauch eingeführt 
worden. 

p) In Schleswig-Holftein find Formulare für Haupt, Neben: und Jugend— 
45 gottesdienfte, ſowie eine „Stofffammlung“ (d. b. eine Sammlung von Gebeten und anderen 

ür den Gottesdienft nötigen Formularen) von einer Kommiffion (Jenfen, Kaftan, Kawerau, 
Prahl) von 1885—1891 ausgearbeitet, im J. 1891 von der Synode angenommen und 
den Gemeinden zur Annahme empfohlen worden. Jede Umgeftaltung beftebender Ord— 
nungen ift an diefe neuen Formulare gebunden. Verſuchsweiſe dürfen dieſe Formulare in 

50 den Gemeinden gebraucht und binnen zwei Jahren der Beichluß gefaßt werden, ob zur 
früher gebräuchlichen Form zurüdgelehrt werden foll. (Vgl. Chalybäus, Sammlung x. 
betr. das Schlesw..Holft. Kirchenrecht 2, ©. 153 ff.) Für die Kafualien ift 1897 von 
der Synode ein „Liturgifches Handbuch” angenommen und zum freien Gebrauch heraus: 
gegeben worden. 

65 q) Im Konfiftorialbezirt Kaſſel find feit 1897 drei Agenden für die lutberifche, 
die reformierte und die unierte Kirchengemeinſchaft in Gebrauch. 

r) Hamburg erhielt zu feiner Agende von 1788 im %. 1890 eine foldhe, die qufer 
den Kafualien die Gebete für die Gottesdienfte enthält. Die „Ordnung des Gottesdienftes“ 
jelbft fteht in einer allgemein giltigen Faſſung nicht feft. 

6 s) Braunſchweig bat feine Agende feit 1895. 
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t) Oldenburg hat eine Agende (Sammlung von Gebeten und Formularen von 
Mutzenbecher) 1795, die aber nicht mehr gebraucht wird. 

u) In Heſſen-Darmſtadt wird die noch zu Recht beſtehende Heſſiſche A. von 
1574 (S. 347, 20) in der Bearbeitung von Lucius (1859) nur noch in der Hofkirche und der 
Diakonifjenhausficche in Darmitadt gebraucht. Ein neues Kirchenbuch für die Yandesfirche 5 
wird borbereitet. 

v) In Sachſen-Koburg-Gotha ift die A. von 1647 (f. o. ©. 348, 7), neu er- 
jchienen 1689 und 1724, noch zu Recht bejtehend, wird aber wenig gebraudht. 

w) In Sahjen: Altenburg beiteht die Agende von 1769 noch zu Recht. 
x) Elſaß-Lothringen. In der reformierten Kirche iſt keinerlei Agendenzwang. 10 

In dem franzöfifchen Gottesdienit ift im mejentlichen die alte Genfer Agende (S. 349,3) 
in Gebraud. In den deutichen Gemeinden wird das Württemberger Kirchenbuch (S. 352,2) 
und feit einer Reihe von Jahren die Berner Agende (S. 349, 16 ff.) gebraucht. In der luthe— 
rischen Kirche (Kirche Augsb. Konfeflion) befteht feit 1898 zwar eine Agende zu Recht, die 
die Gottesdienftorbnung und die Ordnung der Kaſualien giebt, doch iſt betreffs der Li— ı5 
turgie beichloffen : „Bis zur Herftellung einer gleichmäßigen Liturgie in deutjcher Sprache 
für die Kirche A. K. bleiben in Gebrauch die alten mohlbelannten Liturgien von Straße 
burg, Hanau, Nafjau-Saarbrüden, ſowie die evangel. Liturgien von Württemberg, München 
und ir? Pfalz; endlich der von der Kommiffion ausgearbeitete [aber nicht angenommene] 
Entwurf.” 20 

y) In Lübeck und Bremen beſtehen die alten Agenden zu Recht, werden aber 
kaum benutzt. Die Gottesdienſtordnung zu regeln iſt den einzelnen Gemeinden überlaſſen. 

z) Frankfurt a. M. hat eine neu berausgegebene ee des 18. Jahrh., von der 
aber nur die Abendmahlsliturgie benußt wird. In Gebraudy fteht vielfach das Württem— 
berger Kirchenbuch. 95 

Von außerdeutihen Landesfirchen und Kirchengebieten feien folgende genannt: 
a) Ofterreich. In den deutſchen evangelifchen Gemeinden Augsb. Bel. ift die 

vom Konjiftorium U. B. im 9. 1787 herausgegebene und 1829 in verbeflerter und, ver: 
mehrter Auflage erjchienene „Rirchenagende für die evangelifhen Gemeinden des Oſter— 
reichiichen Kaiſerſtaates“ zu Necht beftehend. An ihre Stelle haben fidh aber das Mürttem= zo 
berger Kirchenbuch, die Bayriſche und die Sächſiſche Agende eingebürgert. Laut Beichluß 
der Generaljynode A.B. vom J. 1889 find diefe drei Agenden zum Gebrauch geftattet, 
jedoch ein Ausichuß bejtellt worden, der mit der Ausarbeitung eines die befonderen öfter: 
reichiſchen Verhältniſſe berüdfichtigenden Anhanges betraut wurde. Bis jest ift diefer An: 
bang noch nicht fertig geitellt worden. 35 

In den flavifchen (cgechifchen) Gemeinden A. B. in Böhmen und Mähren wird 
am meiften die von Sebereny 1867 für die flavifchen Gemeinden verfaßte at 
Agende A.B. für Ungarn gebraudt. Neben diefer Agende wird auch das große Gebet: 
buch des Baul Jakobei, neu von Pospisil 1891 herausgegeben, in den genannten 
böhmifchen Gemeinden verwendet. 40 

Die Evangelifhen A. B. polnischer Zunge in Schlefien bedienen fich meijt einer 
gejchriebenen polnijchen Überjegung der oben genannten Agende von 1829. Hier und da 
wird aud die unten (e) genannte Polnische Agende benutzt. — In den deutjchen 
Gemeinden Helvet. Bek. ftcht zumeift das Württemberger Kirchenbuch, daneben auch 
die Prälzifche Agende und das Ebrardiche Kirchenbuch in Gebrauch. — In den ezechiſchen 4 
Gemeinden H.B. in Böhmen und Mähren ift die von der Generaljunode H. B. im 
J. 1877 genehmigte Agende für die reformierten Gemeinden in Böhmen und Mähren 
(erjchienen 1881) allgemein eingeführt. 

In den deutichen und magyarifchen Gemeinden Ungarns herrſcht völlige Freiheit 
in Bezug auf liturgifche Formen. 

In der deutjchen lutherifchen Kirche Siebenbürgens ift die Agende von 1748 
vielfach abgelöft durch das Badiſche Kirchenbuch und die Bayriiche Agende. In dem Kron- 
ftädter Kirchenbezirf (das „ſächſiſche Burzenland“) ift die von Dekan Herfurth in Neuftadt 
bei Kronſtadt herausgegebene agendarifhe Ordnung meift in Gebraud). — Im J. 1899 
bat das Yandeslonfiftorium „Parallele Formulare für die Liturgie” zum Gebrauch für die 56 
Gemeinden herausgegeben. Die „Formeln“ für die Kafualien find 1895 vorgefchrieben worden. 

b) Die deutjche Iutherifche Kirche Ruflands erhielt fchon 1832 eine neue Agende, 
die nach der alten ſchwediſchen Gottesdienſtordnung hauptſächlich von Biſchof Ritſchl in 
Stettin verfaßt war. Im Jahre 1898 wurde eine neue „Agende für die ev..luth. Ge: 
meinden im ruffiichen Reiche” eingeführt. wo 

Real-Encyklopäbie für Theologie und Kirche. 3.0. X. 23 
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e) Die deutſch⸗lutheriſche Krche Polens hat die von Manitius in Warſchau beraus- 
gegebene „Agende für die ev.luth. Kirche im Königr. Polen“ 1886. 1889. 

d) In Dänemark befteht die Liturgie von 1685 und das Altarbuch (Lefeftüde) 
von 1688. Im J. 1899 ift ein Nachtrag zu beiden: „Auszüge aus der verordneten Litur- 

5 gie” erjchienen. (Vgl. Engelftoft, Geſchichte der Liturgie.) 
e) In Schweden ift die Agende von 1811 mannigfach verbeſſert 1884 von neuem 
— worden. 

Norwegen bat eine neue Agende ſeit 1897. 
Auf ausländiſchem reformierten Boden hat die niederländiſche Kirche noch 

10 heute die gottesdienſtlichen Formen der Lascoſchen Kirchenordnung (ſ. o. S. 349, 12 vgl. Gloel, 
Hollands kirchl. Leben ©. 67f.). Auch die ſchottiſche Kirche gebt auf Lascos Kirchen— 
ordnung zurück (Gemberg, Die ſchottiſche Nationalkirche S. 126). — Auf dem Boden der 
reformierten Kirche Frankreichs ift in den letzten zwei Jahrzehnten eine tiefgreifende liturgiſche 
Thätigfeit entfaltet worden, die bejonders durch E. Berfier in Paris in Fluß gelommen  ift 

ı5 (Liturgie ä l’usage des 6glises röform6es 1881 und Projet de revision f. oben). 
Die reife Frucht ift die „Liturgie des églises r&formees de France revisdes par 
le Synode general officieux 1897. Georg Rietſchel. 

Kirchenaut ſ. Beneficium Bb II ©. 591—597. 

Kirchenbaun f. Bann Bb II ©. 381—385. 

20 Kirchenbau ſ. am Schluß des Bandes. 

Kirchenbanlaft j. die AU. Baulaft Bd II ©. 454 u. Kirhenfabrifunten S. 366. 

Kirchenbücher. — Litteratur: Ueber die Bedeutung der K.: Evang. Kirchenzeit. heraus: 
gegeben von E. W. —— 72. Bd (1863), S. 97—109; die K. in kirchenrechtl. u. öffentl. 
Beziehung: Aug. v. Balthajar, Tractat. jur. ecelesiastici de libris 8. matriculis ecclesiasticis 

25 Gryphiswaldiae 1747, ed. auctior 1748; derſ., Jus ecclesiast. pastorale Roſtock u. Greifs- 
wald 1760 I, 814f.; U. 3. Binterim, Comm. de libris baptizatorum, conjugatorum et de- 
fusetorum Dusseldorpii 1816; derf., Die vorzügliditen Denkwürdigk. der chriſtl. kathol. 
Kirche, Bd VI (1830), Th. 1, 121 ff.; Beder, ienfcaft. Darjtellung der Lehre von den K., 
Frank. a. M. 1831 (grundlegende Schrift m. vielen Verordnungen die K. beir.); J. CH. ®. 

3 Auguſti, Handb. der chrijtl. Archäologie III, 690-730, Leipzig 1837; Uihlein, Ueber die 
Beweiskraft der Pfarrbücher (Archiv — civiliſt. Praxis Bd XV, 1832); Gründler, Ueber die 
Beweiskraft der K. (Allgem. Kirchenztg. 1842, 177f.;3 Joh. Gg. Böhmer, Weber die Kirchen— 
buchführung im Allgem, u. zu Frankf. a. M. insbeſondere (unvollendet und nicht in den 
Buchhandel gelommen); Strippelmann, Der Beweis durch Schrifturtunden, Kaſſel 1860, 

356.213; P. Hinfhius, Das Kirdenreht der Katboliten und Proteftanten in Deutichland, 
1869 ff.; Ueberficht der neueiten Geſetze über die K. in Mojers Allgem. Kirhenblatt für das 
evangeliihe Deutſchland, 1855, S. IX; E. Friedberg, Lehrb. d. evangel. und kathol. Kirchen— 
recht3 1895; F. H. Vering, Lehrb. d. fathol., oriental. und proteft. Kirchenrechts 1893; 
Sägmüller, die Kirchenbücher dargeſtellt auf Grund der kirchlichen Geſetze (ThAS 81. Jahrg. 

40 S. 206—258, Ravensburg 1899); H. Truſen, Das Preuß. Kirchenrecht im Bereiche der 
evangel. Yandestirche, Berlin 1894.— Ueber die K. als Quellen der Statiftit, Soziologie und 
Biologie: 3. Peter Süßmilch, Die göttlihe Ordnung in den Veränderungen des menjhlihen 
Geſchlechts, Berlin 1741, 1756 ff., letzte Muflage fortgef. von Baumann, 3 Bde 1771—1776; 
in 8b III, ©. 21—25 ein Berzeihnis der betreffenden deutſchen, englifchen, bolländiichen, 

45 franzöfifchen und ſchwediſchen Litteratur; Möhſen, Ueber K. und Stolgebühren; vgl. auch 
Krünitz, Defon. techn. Encyklopädie 38 (1786), S. 465, 4936— 522; Jaſtrow, Die Volfäzahl 
deutjcher Städte, Berlin 1876; Jul. Gmelin, Die Verwertung der K. (Title, Deutſche Geſchichts- 
blätter I [1900], ©. 155—170).— Ueber Borgänger dert. auf nichtchriftl. Boden: W. Levijon, 
Ueber die Beurkundung des Civilftandes im Alterthum (Bonner Jahrbb. H. 102 [1898], 

60 1—28); Idze, Les registres de naissance A Rome (Revue generale de droit 1894 livr. 5); 
in chriftl. Zeit: A. Bauch, Ueber die Todtengeläutbüder von S. Sebaldi und ©. Lorenz in 
Nürnberg (Arhival. Zeitfchr. NF VIII, 119—148); Scerber, Muthmaßliche Altersbeſtim- 
mungen vor Einführung der 8. (Arc. f. ©. u. A. des Obermainkreiſes 2. Bd 1834, 97ff.). 
Ueber die 8.: J. S. Burn, Thehistory of parish Registers in England, also of the Registers 

55 of Scotland, Ireland, the East and West Indies, the Dissenters ete. secd. ed. London 1862 ; 
Rob. Edm. Cheſter Waters, Parish Registers in England, their history and contents u. ſ. f., Lond. 
1833; Handbok i Sveriges Kyrkorätt af ©. M. Rosenberg. , 1899, 97 ff. ; A. U. Vorſterman 
v. Dijen, De oude Kerkregisters in ons land. 's Gravenhage 1892 (vorher im Alg. Nederl. 
Familieblad) ; (von Jnama Sternegg). Die Standesregg. in Dejfterreih (Jahrg. XV ber 



ſtirchen bücher 355 

Statift. Monatsſchr. der ff. Centralkommiſſion S. 397—463, Wien 1889, auch gleichzeitig als 
Einzelſchrift erſchienen). Wichtige Duellenwerte zur Geſch. der 8.: Giuf. Mazzatinti, Gli 
archivi della storia d’Italia, s. Casciano, Vol. I, 1897/98, vol. II im Erjdeinen ; 
Dttenthal u. Redlich, Archivberichte aus Tirol, bis jept 2 Bde, Wien u. Leipzig 1888, 1896; 
A. Tille, Ueberfiht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz 1. Bd Bonn, 5 
1899. — em. Ludwig Richter, Die evangeliihen Kirchenordnungen des jechzehnten Jahrh., 
2 Bde, Weimar 1846. Ueber Alter, Anlaß, Ausbreitung der K. bejonders in Deutſchland j. 
Korrefpondenzbl. d. Gejamtvereins d. deutjchen Gejch.- u. Ulterth.- Vereine 1892, S. 20— 26; 
1893, ©. 149 — 151 ; 1894, ©. 138-144; 1895, S. 128—131; 1897, 8. 38f.; 1899, &. 56-58. 
Die vielfah auch allgemeinere Fragen berührenden und ſchätzbaren Beiträge über die fl. 10 
in einzelnen deutfchen Gegenden und Städten von Fr. Blandmeijter, Franz Bode, W. Buſch, 
Hausmann, Eh. Jordan, Kleinwächter, R. Krieg (jehr verdient durd feine Bemühungen 
um Feititelung des Beitandes der auf uns gelommenen 8), M. Meyer, Theod. Müller, 
9. von Nathuſius, D. Schell, M. Echollen, P. Schwarg, Sello, Fr. Stubr, U. Tille, 
M. Wehrmann, Welzl, Werner, Zeitichel u. a. find zu zahlreich, als daß mir fie hier einzeln 16 
aufführen dürften. 

Die Bedeutung des Worts Kirchenbuch ift eine mannigfaltige nad Zeiten und Gegenden 
wechſelnde. Dem nächſten Wortfinne nad den Bücherſchatz einer Kirche bezeichnend find 
Kirchenbücher, libri ecelesiastiei, auch Pfarrbücher, verfchiedene dem Kultus in bejtimmten 
Gemeinden dienende Bücher, Zufammenftellungen über geiftlihe Feiern, Seelgeräte mit 20 
Bezeihnung der davon fallenden Einnahmen, weiterhin auch Inventarien über den liegen: 
den Befis, die Fahrnis und die Einkünfte einer Kirche: Saal» und Yagerbücher, Ur 
barien, auch Pfarr-Matrifeln, Kirchen: und Pfarr-Regifter genannt. In neueiter Zeit 
find aber als das Kirchenbuch oder die Kirchenbücher die Verzeichnifie über die an Per: 
fonen vollzogenen heiligen jaframentalen Handlungen: Taufen, Einfegnung von Ehen 3 
KRatechumenen, Beichten und Begräbnifien ziemlich allgemein zur Geltung gelangt. Der 
Vorfchlag, das immerhin mehrbeutige Wort durch ein anderes zu erfegen, ift kaum aus— 
führbar, da auch die Erſatzworte in mehrfachen Sinne vorfommen, jo daß es mindejtens 
einer näheren Beitimmung oder Umfchreibung bedürfte. In verjchiedenen Gegenden find 
noch heute auch andere Benennungen üblih: Pfarrregifter oder Pfarrbücher (vgl. Parish so 
Registers, Parish books), Bfarrmatrifeln, in Oſterreich-Ungarn Matriteln, in Tirol und 
Vorarlberg im befonderen fanonifche Bücher, in Schweden Minifterialbücher. 

Als befonders altes und merkwürdiges Beifpiel eines Kb. im älteren Sinne mag das 
bor 1371 beginnende ältefte Kb. von Oldesloe (abgedr. von Dr. Friedr. Bangert in den 
Schriften des Ver. f. ſchlesw.-holſt. Kirchengeich. Kiel 1901) erwähnt werden. Es enthält 35 
eine Tafel zur Beſtimmung des Sonntags Eſtomihi, Hirtenbrief des Lüb. Biihofs Bertram 
von 1376, Memorieneinkünfte der Oldesloer Kirche, Eintragungen von Kirchherren, d. i. 
Pfarrern, ſeit dem 14. Jahrh. über Zehnten, Baftoraleinkünfte, Schenkungen u. |. f. Kirchen: 
bücher anderer Art find wieder die jegt in England von einer Gefellichaft herausgegebenen 
Kartularien der Bijchöfe, 3.8. The Registers of John de Sandale and Rigaud de o 
Asserio, bishops of Winchester (au$ der Zeit von 1316—1323), Yondon, Wincheiter 
1897. Diejem gebt ſchon ein Register of John de Pontissara (1282—1304) voraus. 
Diefe Bücher enthalten alles mögliche, was ſich auf das Negiment der Biſchöfe bezieht. 

Das Kirchenbuch im älteren Sinne als Yagerbudy oder Verzeichnis kirchlicher Feiern 
und Hebungen bat auf die kirchlichen Perjonenregifter nicht nur feinen Namen vererbt, es 46 
bat aud für die Gejchichte der neueren Kirchenbuchführung noch eine bejondere Bedeutung, 
indem wir es in verjchiedenen Gegenden, 3.8. in Medlenburg, Holjtein, am Niederrhein 
in Heffen im Verlauf des 16., au des 17. Jahrhunderts mit dem Verzeichnis von 
Taufen, Trauungen u. ſ. f. wechjeln oder darin übergeben jeben. Die Zeit, in der dies 
geſchieht, Läßt dann einen ungefähren Schluß auf das Einfegen der neueren Negifterführung so 
in den betreffenden Gegenden tbun. Durdgängig geben nämlich die Heberegiiter und 
Urbarien in den Pfarrregiftraturen viel weiter zurüd, als Tauf- und Trauregifter, in 
Deutſchland vielfach bis weit ins 15. Jahrh., in England, Frankreich, Italien bis ins 14., 
13. Jahrhundert und wohl noch weiter. Auch die Kirchen-Rechnungen find für die Alters- 
beftimmung der Perſonenregiſter vertvertbar, teild indem auch fie vielfach aus bedeutend 55 
älterer Zeit in den Pfarrregiftraturen vorliegen, teils weil ſich gar nicht jelten un— 
mittelbare Angaben über die Einrichtung von Tauf-, Traus, auch Sterberegiitern darin 
verzeichnet finden. Es fei bier gleich bemerkt, daß im Deutichland die Einrichtung jener 
letzteren Regifter bis auf verſchwindende Ausnahmen mit der Zeit der Neformation beginnt 
und daß wohl zum erftenmal im deutjchen Schrifttum der Ausdrud Kirchenbuch im co 
beutigen Sinne in dem 1522 als Traubudy einfegenden Kirchenbuche zu Zwidau vorkommt. 

23* 
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Eine genauere Einſicht in die Geſchichte, Natur und Bedeutung der Kbb. beginnt ſich 
erſt anzubahnen, ſeitdem man angefangen hat, den auf uns gekommenen Beſtand derſelben 
möglichſt vollſtändig zu ſammeln und zu prüfen. Statt dieſen mühſameren Weg zu be— 
ſchreiten, hat man es gelegentlich vorgezogen, die Geſch. der Kbb. auf Grund der kirchlichen 

65 Geſetze zu verfolgen: an ſich ein ſehr nuͤtzliches, ja notwendiges Unternehmen, aber bie 
hierbei gemachte Vorausfegung, daß nad der Negel dem Geſetz die Ausführung folge, er 
mweift fich gerade bei der Gejchichte der Kirchenbücher als vielfach nicht zutreffend. Ueber: 
dies folgt bei der inneren gejchichtlichen Entwidelung die Sabung, die — des durch 
die höhere Einſicht einzelner und mit einer gewiſſen inneren Notwendigkeit gewordenen oft 

ı0 erſt bedeutend ſpäter nach. Auch läßt ſich an dem Gerippe der Geſetze durchaus nicht 
jene Fülle der Erſcheinungen und Antriebe beobachten, wie ſie bei ſorgfältiger Prüfung 
und Sammlung der urkundlichen Überlieferung zu Tage tritt. Allgemeine Anſichten an— 
erkannter neuerer Forſcher über die Geſchichte und Verbreitung der Kirchenbücher ergaben 
ſich wegen unzulänglicher Kenntnis des Materials als durchaus irrige. 

16 Obwohl wir ung befonderd mit den deutſchen und deutſch-evangeliſchen Kbb. zu be— 
faſſen haben, müfjen wir doch um des allgemeinkirchlidhen Charakters diefer Einrichtung 
willen die Stellung der deutſchen Kirche im Vergleih mit denen der anderen Völfer ins 
Auge faſſen. Zwar im heutigen Sinne eine Einrichtung der neueren Zeit, haben die 
Kbb. doch ihre Vorläufer in der alten Kirche, ja abgejeben von dem dhriftlich-fahramentalen 

20 Charakter, auch bei den geiftig gehobenen Völkern früherer Zeiten, zumal ſolchen, die, tie 
die Agypter, die Statiftif in reicherem Maße pflegten. Insbeſondere ift hier an die Ge: 
burtsbücher und Stammtafeln der Israeliten zu erinnern. Auch im römifchen Reiche gab 
es Verzeichnifje der Geborenen, deren Anfänge bis in die Königszeit zurüdreichen; durch 
die Ehegefetgebung des Auguftus fam es auch zur Verzeichnung der Eheichließungen. Das 

36 Chriftentum nahm feinen Anfang und fand feine erfte Verbreitung im Nömerreiche, nahm 
daher auch in feiner MWeife die vorgefundenen Kulturelemente auf. Die Diptychen (j. 
liber vitae und Skulptur, chriftliche) wurden von den Römern übernommen und in 
chriſtlichem Sinne verivertet und umgewandelt. Nicht um die Wehrkraft feftzuftellen, nicht 
um der Steuererbebung willen wurden Mitglieder der Gemeinde verzeichnet, jondern als 

30 Bürger eines ſich mehr und mehr ausbreitenden fichtbar =» unfichtbaren Gottesreihs. Dieſe 
eivitas dei ift nicht nur im Gegenjaß, — auch in der Analogie zum römiſchen Welt: 
reiche gedacht. Neben dem Tauftag zeichnete man auch den Todestag, zumal chriftlicher 
Blutzeugen ein, denn der Tod war nur der Übergang in die ewige Gottesftabt und die 
firhl. Einfegung der Ehen mußte zu deren Verzeihnung führen; wir wiſſen nur zu wenig 

35 von der Geſtalt und Ausdehnung diefer Einrichtung. Die ieoa aruya, legal Öfiror 
hatten vorzugsteife eine liturgifche Bedeutung. Als Tafeln der lebenden und verjtorbenen 
unterfchieden enthielten fie die Namen von Biſchöfen, Blutzeugen, auch von berbor: 
ragenden weltlichen Perfonen, insbejondere au von Wohlthätern, deren Namen anfangs 
vom Ambo verlefen wurden. 

40 Die Diptychen haben fich nicht zu Kirchenbüchern im neueren Sinne entwidelt, für 
die deutiche Kirche überhaupt feine Bedeutung gewonnen. Der Mangel jener Entmwide: 
lung darf nicht in dem Sinne als etwas jelbjtverftändliches betrachtet werden, weil zu 
einer Zeit, wo faft alle Glieder einer Gemeinde aus Chriften beftanden, man einer Ber: 
zeichnung der Getauften u. ſ. f. nicht mehr bedurft habe, vielmehr erklärt ſich diefe Erfcheinung 

4 aus dem bedeutenden Nüdgange der Kultur nad der völligen Zerftörung des römiſchen 
Reichs und aus einer verkehrten Richtung, welche die mittelalterliche Kirche nahm. Statt 
der Diptychen der verftorbenen und der lebenden führten Kirchen und Klöſter nun Nefro: 
logien, Morilogien, Totenbücher, worin man bejonders die Namen derjenigen eintrug, die 
fi) durch Geldfpenden und Stiftungen an die Kirchen ausgezeichnet hatten und deren 

co Seelgerät in den Kirchen geftiftet war. Man nannte fie mit Vorliebe Yebensbücher, „Bücher 
des Yebens, worin die Namen der verftorbenen Mönche eingetragen werden“ u. ſ. f. Bei 
firchlichen Stiftungen wird auch wohl, als Sportel für den Pfarrer, eine befondere nam— 
hafte Gebühr für die Eintragung in dieſes Bud (pro intitulatione in registro mor- 
tuorum) gezahlt. Neben diejen Yebensbüchern gab e8 im MA. als Kirchenbücher die 

55 oben erwähnten Heberegifter, Inventarien u. f. f., auf deren Führung aud) deutſche Synoden 
im 14. und 15, Jahrhundert drangen. Wegen des Mangels an firchlichen Perfonen: 
regiftern halfen ſich Fürften, Herren und Zehnsleute mit eigenen Familienbüchern, im jpäteren 
MA. die Bürger mit Kundichaftsbriefen. In größeren Städten bei reicher entwickeltem 
geistigen Yeben, wie Nürnberg, batte man fogen. Totengeläutbücher, die einen Teil des ftädtifchen 

so Gefällbuchs bildeten und worin mwenigjtens das Geläut für die vornehmeren Bürger ges 
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bucht wurde. Für die Altersbeſtimmung des übrigen Volkes bedurfte man in Ermange— 
lung der Tauf- u. a. Regiſter noch bis ins 16. Jahrhundert der ſogen. lebenden Urkunden 
(Berfonen), deren Ausfagen fich meift lediglich auf Erinnerung ftüßten. In den am reichiten 
entiwidelten Städten, wie 3. B. Augsburg und Breslau, finden fid beim Ausgange des 
MA. auch jchon die Anfänge von Vollszählungen. 6 

Während es fo in Mittel: und Nordeuropa ftand, hatte fich, geftügt auf alte Grund- 
lagen, die Kultur in den abendbländifchen Mittelmeerländern bereit? zu Anfang des 
14. Jahrhunderts foweit gehoben, daß fie in die Zeit der älteren Renatfjance eintraten, 
befonders Italien und Frankreich, zumal die Provence, Wir hören von einem 1308 ein= 
—— Taufregiſter zu Cabrières bei Vaueluſe, und find noch ſelbſt aus Mittelfrankreich 
(Givry, Dep. Saöne et Loire) Bruchſtücke eines Ehe- und Sterbebuchs, die 1335 und 
1336 beginnen, vorhanden. In Stalien war jene Einrichtung ebenfalls ſchon in Übung, 
und obwohl die Erhebungen über den auf ung gelommenen Beltand an joldhen Büchern 
in Italien erft begonnen baben, twifjen wir doch jelbft von kleineren Orten, wo erhaltene 
Tauf: und Sterberegifter im 14. Jahrhundert ihren Anfang nehmen (Gemona T. 1379, 16 
©. Sepolcro St. 1374). An Spanien, wo die Entfaltung des chriftlichen Kirchenweſens 
dur die Kämpfe mit den Moslimen urücgebalten wurde, war es der berühmte Kardinal 
Ximenez, der im Jahre 1497 durch eine Synode zu Toledo die Führung von Tauf- und 
Trauregiftern, erftere mit Angabe der Taufzeugen und Paten, anordnen ließ. Dieje Verord- 
nung war eigentlich fein Zeichen der Blüte der fpanifchen Kultur, vielmehr wurde fie durch 20 
die jchlimmen fittlichen Zuftände, die leichtfinnigen Eheſcheidungen, veranlaßt. Da die päpftl. 
Kirche die durch jede Art von Patenjchaft begründete geiftliche Verwandtſchaft ald Ehe- 
bindernis fejtgejeßt hatte, jo behaupteten leichtfinnige Ehepaare nad) Belieben das Beſtehen 
eines ſolchen Verhältniffes zwischen ihnen und fanden ſtets gewiſſenloſe Perfonen, die fich 
in ſolchen Fällen zu Zeugen hierfür bergaben. Solchem Unrat ſuchte man durch kirchen- 25 
amtliche Taufs und Eheregifter zu fteuern. In Portugal muß wenigſtens bald danach 
diefelbe Einrichtung getroffen worden fein, da der Infant Kardinal und Erzbifchof 
Alfons von Lifjabon Gereits am 25. Auguft 1536 auf einer Synode das kirchl. Regiſter— 
weſen orbnen lieh. 

In Deutichland und den Niederlanden fuchten noch etwas früher als auf der ibe- so 
riſchen Halbinjel einzelne Synoden die Anlegung von Taufregiftern durch die Pfarrer ins 
Merk zu ſetzen, nämlich die von Konſtanz im Jahre 1463, von Doomif 1481, aber ob: 
mwohl die Vorſchrift am erfteren Orte nad) 20 Jahren wiederholt wurde, hören mir nichts 
von einem Erfolge. Angaben von 1441 zu Obergeorgentbal in Böhmen, 1432 zu Tweng 
in Kärnten beginnenden Taufregiftern haben fich als bloße Irrtümer erwieſen, doch hören 35 
wir von einem bi8 1500 zurüdreichenden Taufregifter der Auguftiner-Einfieblerfirche zu 
©. Thomas auf der Kleinfeite zu Prag, eigentlih nur von zwei um 1600 abgejchriebenen 
Blättern eines foldhen, während fonft das Kb. erft 1596 einfeßt. Sehr merkwürdig ift 
das von dem tüchtigen Prof. Job. Surgant, Pfarrer zu S. Theodor in Kleinbafel, der 
durch jein hingebendes Streben für die Verbeflerung des Kirchenweſens bekannt ift, an= 40 
elegte Taufregifter (jeit 1861 auf dem Brit. Mufeum zu Yondon). Als wirkliches öffent: 
iches Gemeinde-Taufbuch beabfichtigt, wurde es doch) u bei Surgants Lebzeiten ſtecken 
gelafien und reicht nur bis 1497. Als es endlich im Jahre 1529 wieder aufgenommen 
und dann ununterbrochen durch die folgenden Jahrhunderte fortgefegt wurde, war eine 
neue Zeit angebrocdhen: die Reformation der Kirche hatte ihren Siegeslauf durch die s 
deutfchen Lande angetreten. Die Tauf- und Eheregifter wurden nun auch nicht nur zu 
©. Theodor, fondern in allen Kirchen Baſels gleich mit der Reformation eingeführt. 

Hochmerkwürdig ift nun die Beobachtung, daß jene Basler Erjcheinung vom erften 
Einjegen einer regelmäßigen Kb.-Führung mit der Durchführung der Kirchenerneuerung 
fo wenig allein dajteht, daß wir derfelben vielmehr auf Grund der jüngften Ermittelungen so 
in allen Stammländern der deutichen und ſchweizeriſchen Reformation von den Alpen 
bis zum Harz und von den Bogefen bis nah Schlefien begegnen. Bei Zürich beginnt 
Pfarrer Brennwald zu Hinwyl jein Taufbuh am 3. Juli 1525. Schon im nädhiten 
Jahre nimmt ſich auf Bitten der drei Zeutpriefter in Zürich der Rat felbft diefer Sache 
an und führt auch die von Zwingli empfohlenen Ehebücher ein. Die Wachſamkeit gegen 55 
dad Täufertum, das fich ſelbſt wenig oder gar nicht mit diefen Regiftern befaßte, und 
religiös=ethifche Gründe waren hierbei bejtimmend. Noch ift eine Anzahl Abb. aus den 
zwanziger jahren in der Schweiz bis auf unfere Tage gelommen. Ebenſo früh wie in 
der Schtweiz beginnen die Kbb. im Elſaß. In Straßburg ift das ältefte Traubuch von 
1525 (Zaufbud 1544); im Oberelfaß beginnen die Regifter zu Nappoltsmweiler 1527. 60 

— 0 
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Auch weiter nach Norden wird uns von einem 1529 beginnenden Kb. zu Butzbach in der 
Grafſchaft Königſtein berichtet. In den ſüddeutſch-ſchwäbiſchen Städten erſcheint die Re— 
formation und mit ihr die Kirchenbuchführung weſentlich durch die Schweiz beeinflußt. 
Zu S. Stephan in Konſtanz beginnt das Taufbuch 1531; zu Lindau wird im Mai 1533 

5 vom Nat der Befehl gegeben, daß, joweit die Stadt evangelifch geworden, die Kinder, die 
das Taufjaframent empfangen, von den Geiftlichen aufgezeichnet werden follen, jchon im 
Jahr darauf geichab das auch mit den Getrauten. Noch find vier Taufbücher und ein 
Traubud von 1533/35 im Mürttembergifchen erhalten. Zu Frankfurt aM. nehmen 
1531 die Pfleger des evangel. Armenkaftens die kirchl. Regiſterführung in die Hand und 

ıw verordnen Tauf-, Trau= und Beerdigungsregifter. Die beiden erjteren beginnen 1533, das 
ältefte erhaltene Begräbnisbuch —— erſt 1565. 

In Thüringen und Sachſen-Meißen fällt der Beginn der Kbb. in eine ebenſo frühe 
zeit In Zwickau macht das Traubudh 1522 den Anfang, 1535 folgt das Taufbuch. 

as Taufregifter von Mildenau fest mit dem Jahr 1523 ein. Schon aus Dörfern und 
15 Flecken find Kbb. aus recht früher Zeit erhalten in Edersleben am Südharz von 1538, in 

Nieder bei Ballenftebt |. 1539, in Röhnsdorf bei Wittenberg bon ebenjo zu Auguftus- 
burg i. ©. Verſchiedene Kbb. aus der zweiten Hälfte des 16. * rhunderts weiſen auf frühere 
zuruͤck, auch zeugen Kirchenviſitationen aus den fünfziger Jahren des 16. Jahrhunderts auf 
die frühe Verbreitung dieſer Kb, in Stadt und Land. Das ältefte 1534 beginnende Kb. 

% von Friedersdorf bei — deutet auf einen Einfluß Kurſachſens auf die Niederlaufig. 
Mit der einftigen Blüte der Reformation in Böhmen find die früh beginnenden Kbb. im 
Lande in Verbindung zu Re das Trauregifter ß Joachimsthal ſ. 1531, auch die in 
demfelben Jahre beginnende Matrikel zu Platten. Noch zeichnen ſich durch frühzeitige Kb.⸗ 
Führung Nürnberg und das benachbarte Franken aus. In der genannten Reichsftadt be: 

3 ginnt das Trauungsbuc zu S. Sebald ſchon 1524, das Taufregifter bier und zu ©. Lorenz 
1533, das Totenbuch 1534. Zu Greglingen find Tauf-, Traus: und Begräbnisbucdh von 
1534 ab erhalten; zu Henfenfeld, Hersbrud, Altſittenbach jegen die Negijter 1533 mit 
dem 1. Jan. ein. Ber dieſen legteren Kbb. ift die Nürnberg:Brandenburgiicde KO von 1533 
die Veranlafjung, durch welche ſich Markgraf Georg d. Fr. ein großes Verdienſt erwarb. 

In Schlefien waren es 1534 der Neformator Heß und die gleichzeitige Gottesdienftordnung 
Herzog Friedrichs II., wodurch diefe Firchlichen Bücher im Yande verbreitet wurden. Bis 
heute erhalten find bier feine älteren Bücher als das Traubudh zu S. Maria-Magdalena 
in Breslau jeit 1542, die Trauregifter von ©. Peter-Paul in: Yiegnig von 1546 zu 
©. Marien ebendaf. feit 1547. Während dur die Schweinfurter KO von 1543 Tauf- 

35 und Trauregifter dort zur Geltung famen, wurde wegen der Siege Kaiſer Karls V. die 
das gleiche anordnende gleichzeitige KO Erzbifchof Hermanns von Köln unwirkſam gemadıt. 
Spürbaren Erfolg hatte im Anbaltifchen und Stift Merjeburg eine Verordnung Fürft 
Georgs von Anhalt vom Jahre 1548; am Niederrhein war in diefer Richtung die Londoner 
Fremdlingsſynode von 1550 wirkſam, in Württemberg eine eifrig befolgte Verordnung 

40 Herzog Chriltophs von 1558. Weiterhin weifen wir nur auf eine Kirchenordnung von 
Sraf Ludwig Gafimir von Hohenlohe vom Jahre 1553, eine Erbachiche von 1560, die 
Hennebergiſche Bilitation von 1550, pfälziiche KO von 1563, Heſſen-Kaſſelſche Einführung 
der Taufbücher wegen der MWiedertäufer von 1566 bin. 

Mie srob die geht der bis in die erften fechziger Jahre des 16. Jahrhunders bereits 
45 vorhandenen Kirchenbücher bezw. der Orte und Gemeinden var, two dieſe bereits in allen 

Hauptregiftern, twenigftens denen der Taufen und Trauungen — denn die Begräbnisregifter 
ſetzten oft erft viel fpäter ein — —— gefunden hatten, läßt ſich begreiflicherweiſe nicht genau 
angeben, da ſich die gewaltigen Verluſte, welche u. a. der 30 jährige Krieg, zumal in Kurſachſen, 
mit ſich brachte, nur ſchätzungsweiſe berechnen laſſen. Wenn man vor Jahr und Tag 

so von 1522—1563 zuſammen 132 zählte, die ſich bis auf die Gegenwart erhalten oder 
bon deren einftigem VBorhandenfein wir zuverläffige Nachricht haben, jo wird fich jegt nach 
unferen Ermittelungen befonders aus dem Eljaß, Hefien, Böhmen, Schlefien diefe Zahl auf 
150 und darüber erhöhen. Danach ift anzunehmen, daß diefe Regiſter ſchon ſehr weit 
verbreitet waren. Dies ift auch aus ephoralen Kirchenvifitationen der fünziger Jabre und 

65 aus den Generalartifeln Kurfürft Augufts von Sachſen aus dem Jahre 1557 zu ent 
nehmen, wonach diefe Bücher in den Städten jchon allgemein vorhanden und nur auf den 
Zandpfarren noch zu vervollftändigen waren. 

Da nun all diefe Bücher mit feiner einzigen von und ermittelten Ausnahme nur 
von Reformationsvertvandten geführt wurden, jo müfjen wir darin einen jchlagenden Be 

weis und Beitätigung einer anderweit gemachten Beobachtung ſehen, daß für die geiftige 
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Entwidelung Deutichlands die bloß ſchönwiſſenſchaftliche und gelehrte Renaiffance nicht 
entfernt von der Bedeutung tar, mie für Jtalien und Frankreich. Erſt durch die Ver: 
mäblung der tiefiten religiöfen Bejtrebungen mit der wieberaufgelebten Antike fonnte hier 
auch dieſe ihre Früchte zeitigen. Bei einem Blid auf die gefamte Gefchichte der Kirchen: 
bücher wird man aber den Zufammenhang diefer Erjcheinung mit dem Gange der Kultur 
nicht leugnen können. 

In den Niederlanden wurde die reformatorifche Bewegung lange gewaltfam nieder 
gebalten, jo daß ihre Belenner ins Ausland flüchten und nur auswärtige Synoden 
1550 und 1568 (Wefeler Sin.) auch Beitimmungen über die nieberländifchereformierten 
Kbb. treffen konnten, bis dies 1574 durch die Synode zu Dortrecht im Lande ſelbſt geichah 10 
und dieſe Regifter fich jchmell verbreiteten. Immerhin find noch einzelne Bücher aus älterer 
Zeit erhalten geblieben: Bruchftüde eines Taufb. zu Nijlert in Gelderland von 1524 bis 
1527, Begräbnisreg. zu Yerizee 1527ff., Taufb. daf. 1553 ff., Begräbnisb. in der Alten 
Kirche (Oude Kerk) zu Amſterdam 1553 ff. 

Die weitere Verbreitung der Kbb. in Deutjchland dürfen wir hier nicht ind Einzelne 15 
verfolgen, führen nur einige geſetzliche Erlaſſe fürftlicher Kirchenleiter an, melde dieje 
Negifter verordneten: Herzog Julius von Braunjhtv.:Wolfenb. 1569, Kurbrandenb. Vifit.- 
Ordn. von 1573, Oldenburgiiche von demf. %. (nur Taufbb.), KO Markgraf Johann 
Georgd und Weimarfche, beide von 1574, ©. Altenburgifche von 1580, Synode von 

erborn 1586 (für Naſſau, Wittgenftein, Solms), Verordn. Herzog Friedrichs II. von 20 
lesw.⸗Holſt⸗Gottorp vom 21. Febr. 1587 (T., Tr. u. Begr.) Tellenb. KO von 1588, 

Grafih. Sponheim 1590. Weitere Verordnungen von Grafen und Herren aus dem 
16. Jahrhundert übergeben wir. In Medlenburg werden 1602 Tauf- und Eberegifter 
angeordnet, in Pommern am 15. Dezember 1617 dur Herzog Philipp von Bommern 
alle drei Regifter. 25 

Im allgemeinen beginnen je tweiter nah NO. und NW. nach den Geftaben der Nord: 
und Dftjee zu die Kbb. um fo fpäter, am fpäteften von allen deutſchen Landen in Olden— 
burg, im Hannöverfchen, zu allerlegt in Weſtfalen und Hildesheim, woſelbſt die Zahl 
der im 17. Jahrhundert beginnenden eine bejchränkte ift. Einer Beachtung wert ift es, daß 
in all diefen Gegenden einzelne Kbb. jchon vor allen allgemeinen Verordnungen beginnen, 30 
woran wir die Selbitftändigkeit erkennen, mit der diefe Erfcheinungen bervortreten, meiſt 
in Städten, z. B. zu Wolgaft (Tr. 1538), Werben b. Boris (1567 alle 3 Regg.), Salz: 
wedel (©. Kathar. 1556), Növershagen in M. (1580), Magdeburg (S. Jacobi 1553 
Tauf u. Tr. — Lüneburg (S. Joh. 1572), Hannover (S. Aegidii 1574). Es 
liegen ſich auch merkwürdige Beiſpiele von frühem Einſetzen kirchlicher Perſonenregiſter auf 35 
dem Lande beibringen. Ein bemerkenswerter Vorſtoß iſt ein deutſch-evangeliſches Kb. von 
1596— 1611 in Poſen. 

Von der evangelifchen Kirche Deutjchlands aus drang die Kirchenbuchfübrung zu den 
ſtandinaviſchen Hönigreichen vor, und zivar ziemlich fpät, zumal in den nädhitgelegenen 
deutichen Ländern und Städten diefe Negifter auch erſt im Verlaufe des 17. Jahrhunderts «0 
eingeführt wurden. In Dänemark geſchah dies durd eine königliche Verordnung vom 
13. September 1646, in Norwegen durch das Kirchenritual des dänischen Königs Chriftian V. 
vom 25. Juli 1685. Wenige Bücher reichen in beiden Reichen vor diefe Jahre meiter 
ins 17. Jahrhundert zurüd. In Schweden hatte man die Nütlichfeit und Notwendigkeit 
diefer Einrichtung bie und da ſchon früher erkannt, aber erſt am 3. September 1686 4 
wurden fie hier und in Finnland durch ein Kirchengejeb allgemein angeordnet, dann aber 
auch in einer jehr empfehlenswerten Geftalt. 

Wie in Deutſchland erfolgte die allgemeine Einführung der Kbb. auch in England 
gleich nach der Trennung von der päpftlichen Kirche und dennoch in durchaus verſchiedener 
Weiſe, nicht an vielen Orten faft gleichzeitig auf Veranlaffung von Geiftlichen, Yaien, 50 
Näten und frommen Fürften, vielmehr mit Rat eines Günftlings, des Vizeregenten Thomas 
Gromtell, dur die Verfügung eines gewitzten Gewaltherrſchers König Heinrichs VIII. 
vom 30. September 1538. Trotz diefes unevangeliichen Urfprungs hatte diefes englifche 
Verfahren den Vorzug, dab es fofort von allgemeinem Erfolge war, wie das aus ber 
großen Zahl der gleich aus dem Jahr der Verordnung und aus der nächſten Zeit danach noch 55 
beute vorhandenen Regifter hervorgeht: Aus dem Jahre 1538 find nicht weniger als 812, 
aus der Zeit von 1528—1558 1822, zwifchen 1558 und 1600 aber 2448 Kbb. auf 
unfere Tage gelommen, und zwar alle 3 Regifter. zn Schottland führte Kan. 14 des 
Provineial Couneil of Seottish Clergy zu Edinburg im Jahre 1551 Tauf- und 
Trauregifter ein. Am 10. Dezember 1616 verordnete das Privy Couneil auch Begräbnis: 0 
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regiſter. Erſt viel ſpäter, im 19. Jahrhundert, kam es zu einer allgemeinen Einführung 
der Kbb. in Irland. 

In die transoceaniſchen Länder brachten ſeit der großen Auswanderungszeit die 
europaͤiſchen Kulturvölker hinſichtlich der kirchlichen Perſonenregiſter die heimiſchen Ein— 

5 richtungen mit. Won den germaniſchen Völkern waren es zuerſt die Holländer. Ein lehr— 
reiches Beispiel iſt das anfcheinend jehr forgfältig geführte Kb. der Hölländer in Reciff (Recife, 
einem Teil von Pernambuco) in Brafilien 1633—1654. Das East India house in 
London bewahrt abichriftl. Abb. aus Bombay feit 1703, aus Bengalen feit 1713, aus 
Madras feit 1743. 

10 Menden wir uns der römiſch-kathol. Kb.- Führung in Deutfchland zu, fo wiſſen mir 
aus der Zeit, in der diefelben in ben Reformationskirchen fo weite Verbreitung fanden, 
nur von bereinzelten Verfuchen in diefer Richtung und zwar folcdhen, die offenbar durch 
die Reformation gezeitigt wurden. Zu Hildesheim ordnete im Jahre 1539 zu einer Zeit, 
ald am Bistumsfige nur durch das Betreiben eines zu König Karl V. in naber rn 

15 ftehenden Bürgermeifters der Reformation gewaltſam der Eingang gemwehrt wurde, eine Synode 
die —— von Taufbüchern an, aber gerade hier hören wir ſo ſpät wie nur irgendwo 
in Deutſchland von wirklich angelegten Tauf- u. a. Regiſtern. Noch mehr als in Hildes- 
heim war es dann 1548 in dem mitten in der reformatorifchen, auch einer ſchwärmeriſch— 
täuferifchen Bewegung ftehenden Augsburg, wo von einer Synode alle 3 Hauptregifter 

© und ein viertes über die öfterliche Pflicht den Pfarrern anbefohlen wurde. Die Begründung 
diejes Beſchluſſes: ad haec praeeipue, ut pastorum suorum ratio melius constet, 
aljo eine Probe, welche Geiftliche noch die päpftlichrömifche Weife bielten, läßt die be— 
fondere Veranlaffung diefes Beichlufies Mar erkennen. Gerade aus dem Schwabenlande 
hören mir aber zehn Jahre Später, daß vorher im Papfttum die Taufregifter nicht üblich 

35 twaren (Dfchelborner, Evangel. Taufreg. von 1558). Scheinbar hiermit im Wiberfpruch 
ftehen die im Kaiſ. Bezirksarchiv zu Kolmar i. E. aufbewahrten Angaben aus den Dörfern 
Tagsdorf und Sondersdorf Kr. — wonach es einſt an beiden Orten Taufregiſter 
gab, die mit dem 25. Januar 1540 begannen, obwohl wir nicht wiſſen, daß hier je ein 
anderes als römiſch⸗päpſtliches Kirchenregiment waltete. Da wir uns aber vergeblich be— 

30 mühten, irgend etwas über die veligiöß-Erhlichen Zuftände jener Orte und ihrer Geiftlichen 
u jener Zeit zu ermitteln, fo muß, bis dies etwa möglich ift, das thatfächliche damalige 
Serhältmie derjelben zur Reformation oder zum römifchpäpftlichen Kirchenweſen als zweifel— 
baft angeſehen werben. 

In der römifch-fatholiichen Kirche als folcher findet fich feine frühere Beitimmung 
35 über die Führung von Kirchenbüchern als die Defrete der 24. Situng der Kirchenverfamm: 

lung zu Trient vom 11. November 1563, obwohl wir in romanischen Kulturftaaten dieſe 
Bücher teilweife weit früher einſetzen ſahen. Für die italienische Kultur ift das fo kenn— 
—— daß wir dieſe frühe Regiſterführung wohl nach Wälſchtirol und den italieniſchen 

rten der Küſtenprovinz bei Trieſt, nicht aber auf die unmittelbar anſtoßenden deutſchen 
40 oder windiſchen Gebiete übertreten ſehen. Nur die alte Kulturblüte der belgiſchen Gebiete 

macht ſich darin geltend, daß bier auch auf niederdeutichem Boden die Regifterführung 
mehrfach über das Tridentinum zurüdreicht, wie denn 3.8. in der Univerfitätsftabt Löwen 
je ein Tauf:, Trauungs- und Begräbnisbuch ſchon zwiſchen 1540 und 1559 einſetzen. 
Die Tridentiner Beichlüffe famen bei Gelegenheit der Verhandlungen über die römijch- 

46 Fatholifche Ehegeſetzgebung, der Eheverbote wegen der geiftlichen Vertwandtichaft zur Sprache, 
und es ift leicht erflärlich, daß Spanier und — ſie vorzugsweiſe befürworteten. 
Es war ein weiter Weg von dieſen Beſchlüſſen bis zur allgemeinen Verkündigung, 
ein viel weiterer bis zur größeren Verbreitung derſelben. Allgemein durchgeführt wurden 
die Kbb. in neuerer und neueſter Zeit infolge des Hinzutretens landesherrlicher und 

50 bürgerlicher Geſetze. Auch wurden in Trient nur Tauf- und Eheregiſter beſchloſſen; die 
Begräbnisregifter, die bemerfenswerter Weife auch auf einer Augsburger Synode ſchon 
1567 beichlofjen wurden, empfahl namens der römischen Kirche zuerft am 16. Juni 1614 
Papſt Paul V. dringend dur das Rituale Romanum. Die Tridentiner Defrete 
wurden nacheinander veröffentlicht in der Diöcefe Prag 1564, Ermeland 1565, Konftanz 

65 1567, Trier 1569, Breslau 1580, Mainz 1582, Kulm 1583, Bamberg 1587, Olmüg 
1591, Trient 1593, Köln 1598, Briren 1603, Chur 1604, Münfter 1616. Das Breve 
des Papftes Paul V. legte mit den drei übrigen Negiftern der Pfarrgeiftlichkeit in dem 
Rituale aud) noch das der Gefirmten und des status animarum ans Herz. 

Seit den Tridentiner Beichlüffen beginnt nun ganz allmählih die Kb.-Führung in 
eo den röm.sfath. Gemeinden Deutſchlands. An dem alten geiftl. Hochfige und Univerfitäts- 
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ort Köln giebt es zu ©. Peter noch ein Trauregifter feit 1565, im fünf anderen Kirchen 
beginnt die Regifterführung im letzten Jahrzehnt des 16., in allen übrigen erit im 
17. Jahrhundert und fpäter. Etwas ganz auferordentliches ift e8, wenn am Stepbans- 
dom zu Wien Trau⸗ und Sterberegifter jchon 1562 und 1553 einfegen, bier fogar das 
Brucdftüd eines Traubudhs von 1542—1557 vorhanden ift. Mit Nachdrud hebt es noch 5 
1643 der Pfarrer zu Adendorf in der Rheinprovinz berbor, wenn er die Taufen zu 
buchen anfing, was früher nicht geichehen mar (baptizatorum nomina prius non 
seripta). Und doch waren die Taufregifter durchgängig älter als die übrigen. 

Im allgemeinen fann man nun jagen, daß fi) vom Ende des 16. Jahrhunderts an 
die röm.-fathol. Negifter allmählich in Deutfchland mehrten, und zwar meift da am ı0 
jpäteften, two vorher auch die evangelifchen etwas fpäter Eingang gefunden hatten, fo je: 
bo, daß gewöhnlich die proteftantifchen ettvas früher beginnen. Zahlreich find die Fälle, 
wo röm.sfathol. Kbb. fcheinbar ziemlich weit zurüdreichen, wo es fich aber bei näherer 
Prüfung zeigt, daß es zuerft evangelifche Bücher find, die bei der gewaltſamen Unter: 
drüdung zur Zeit der Gegenreformation den Gemeinden famt den Kirchen und anderem ı5 
Gut abgenommen wurden. Wir haben derartige Fälle, deren Zahl jedenfalld eine be— 
deutende ift, in Baden, Hefjen, Böhmen, Schlefien beobadhtet. Im letzteren Yande ges 
bören die älteften röm.kathol. Matriteln den 80 er Jahren des 16. Jahrhunderts an, da 
gleich das nächitalte von Peterswaldau vom Jahre 1570 einer damals und bis nach dem 
30jähr. Kriege evangel. Gemeinde angehörte. Manche ältere Bücher mögen bei ſolchen 20 
Gelegenheiten abhanden gefommen fein. In einzelnen deutſchen Gegenden ift der fiber: 
fommene Schab Köm.-fatbol. Kbb. ein befonders vollftändiger und reicher, weil fie durch 
die Gunft der Umftände mehr ald an allen anderen Orten Deutichlands vor Verluften 
betwahrt blieben, fo in Salzburg, Tirol und Vorarlberg, wo man durch die Alpen und . 
das Haus Habsburg geichügt, während der Schrecken bes 30 jähr. Kriegs die Negifter 25 
ungeftört weiter führen fonnte, wie wir das von nicht weniger als 79 Regiftern in Deutjch- 
tirol wiſſen, die zwifchen 1619 u. 1650 begonnen wurden. Auf die Zeit von 1650 bis 
1699 kommen in ganz Tirol deren 569, von 1700—1784, d. b. bis zu den Kofephinifchen 
—— vom letzteren Jahre, auf die Zeit danach 658 neue Kbb. In allen anderen 
Kronländern ift die verhältnismäßige geht älterer Kbb. ein ungünftigeres; in der Buko— 0 
wina geben fogar nur vereinzelte Negiiter über das Jahr 1784 zurüd. 

Bisher haben wir die Kbb. faft nur in ihrer Eigenſchaft als Tauf-, Trau= und Be: 
übnisregifter ins Auge gefaßt. Damit ift aber ihr Inhalt durchaus nicht erjchöpft, fie 
aben vielmehr, wenn —* je nach beſonderen Orten und Gegenden in verſchiedenem Maße, 

noch mannigfaltigen anderen Inhalt. Das Kirchenbuch zu Lehrbach in Heſſen enthält ss 
nicht weniger als ein Dutzend verſchiedene Abteilungen. Nach Landgraf Georgs von 

eſſen Kirchenviſitationspunkten vom Jahre 1629 ſind dieſe Bücher wenigſtens in ſechs 
egiſter oder elasses zu teilen. Vielfach find die Kbb., beſonders im 17. Jahrhundert, 

eine Fundgrube für die Gejchichte der Kirchenzucht. Einen gemwifjen cenforiihen Charakter 
bat das Kb. ſchon an fich. Lehrreich ift hierfür die Überichrift bed 1575 beginnenden Kb. «0 
zu Neinheim in Heffen : „Regifter, in welchem kürzlich verzeichnet ift, wer ebelich zufammen- 
gefommen und nach chriftlicher Ordnung eingejegnet ift, auch was für Kinder zum Sakra— 
ment der bI. Taufe gebracht und wie fich die Kinder in catechismo geübet haben, endlich 
was der Pfarrer für Pfarrkinder gehabt, die fich des hl. Abendmahls gebraucht oder nicht 
gebraucht und mie ein jegliches gethan geweſen iſt.“ Dft find die Büher befonders ver: 45 
zeichnet, twie im Yehrbacher, oder ſeit 1637 in dem von Bifchofsheim: catalogus illorum, qui 
post lapsum in peccata scortationis et adulterii poenitentiam publice egerunt 
et in ecelesiae communionem recepti sunt. Ähnlich verhält ſichs mit den unehelich 
geborenen, die bald für ſich gebucht find, bald, tie in vielen Fällen die Büßer, mit den 
übrigen Eintragungen vermiſcht. So ift das Kb. die Quelle der Firchlichen Sittenzeug- so 
niffe. Zeitweiſe enthält e8 auch an manchen Orten Nachrichten über bejondere Vorlomm— 
niffe, wie über die „Rechtfertigung“ von Heren und Übelthäten. Wie in evangel. Kbb. 
die Beicht: und Abendmahlsgänge zum Prüfftein des firchlichen Yebens dienen, jo in römiſch— 
fatholiichen die Nachrichten über den status animarum und die Ableiftung der öfter 
lichen Pflicht. 55 

Die Katechumenen- und Konfirmierten-Verzeichniffe bilden einen für die Gefchichte des 
Kultus wichtigen Beltandteil der Kbb. Bei den jüngften Erhebungen über die auf ung 
gefommenen Regifter wurde vielfach auf fie nicht geachtet. Sie reihen in die ältefte Zeit 
der Reformation zurüd und erjcheint in Straßburg ſchon 1524 der Gründonnerstag als 
Termin der öffentlichen Prüfung in der Gemeinde, ähnlich im Ottingſchen, Crailsheim so 
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und a. O. Auch die Naſſau-Saarbrücker KoO von 1574 ordnet die Verzeichnung der 
Konfirmanden im Kb. an. Bei den Reformierten war die Konfirmation ebenfalld ein 
bejonders feierlicher Alt. Die Weſeler Artikel von 1568 beitimmen, daß die kirchlich 
begraben werden follen, welche angefichts der Kirche ihren Glauben befannt haben. So 

5 ordnet aud 1574 die Dortrechter Synode an, daß im Kb. die Namen derjenigen ver— 
zeichnet werden follen, die man in der Konfirmation als Gliedmaßen der Gemeinde auf: 
nimmt, ebenfo wird 1572/92 bei der deutjchsreformierten Kirche in Köln neben dem Home 
munikantenregifter ein anderes über diejenigen geführt, welche ihr Bekenntnis abgelegt 
baben; ein Gleiches bejtimmt noch die Gleviich-Märkifche HD von 1662. 

10 In der luther. Kirche vermied man gern die Zufammenftellung mit der römifchen 
Firmung. Der lutherifche Kirchenrechtslehrer Aug. v. Balthafar gebraucht aber anftands- 
los Mitte des 18. Jahrhunderts für Konfirmation den Ausdrud Firmelung und teilt vor 
der allgemeinen Einführung der Kbb. in Pommern die Anordnung von Konfirmanden- 
—— aus der Matrikel von Görmin von 11. Sept. 1609 mit. Wo in der Liegnitzer 

15 von 10. Dt. 1534 neben ernftlihem Katechismusunterricht der feierliche Abſchluß des— 
jelben vor Eltern, Pfarrer und Gemeinde angeorbnet wird, heißt diefer ebenjo wie bei 
den Reformierten „ein öffentlich Bekenntnis des Glaubens ftatt der Firmung.” Troß 
unvolllommener Erhebungen ſehen mir doch ſchon jeßt, wie in verſchiedenen Gegenden 
Deutjchlands die Konfirmandenregifter bis ins 17. u. 16. Jahrhundert zurüdreihen. So 

20 führt das Arnftädter Kb. der Barfüherkirche von 1589 zu den drei üblichen Regiftern ein 
Verzeichnis der im Katechismus geprüften und zum Beichtftuhl gelafjenen Kinder. In 
Niederfachien, wo die Kbb. verhältnismäßig fpät einfegen, finden wir noch foldye Regiiter 
bis ins 16. Jahrhundert: zu Münden 1589, zu Edesheim A. G. Northeim 1598, zwiſchen 

‚1601 und 1650 find nod ein halbes Dutend erhalten. Seit den 60er jahren des 
25 17. Jahrhunderts muß die Einrichtung bier als allgemein bejtehend angenommen werben. 

Zu Oberfaufungen ſetzen die Liften der Konfirmierten 1603 ein, während andere Regiiter 
ſchon früher damit beginnen. Im Heflen-Darmftädtifchen pflegen die Konfirmandenregifter 
mit den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts zu beginnen (3. B. Bornheim 1637, 
Bebenhaufen 1638). Im Gebiet der St. Frankfurt a. W beginnen dieſe Regifter  teil- 

30 weiſe ſchon 1621, die meiften etwas fpäter, andere erft im 18. Jahrhundert. Zahlreiche 
Konfirmandenregifter liegen feit dem 17. Yahrbundert in Medlenburg vor, 1656— 1723 
p Jördensdorf, Woltmanshagen 1659—1678 u.f.f. Wenn bier öfter größere oder 
leinere Lücken eintreten, jo ift daraus nicht eben zu fchließen, daß zu den betreffenden 
Zeiten feine feierliche Konfirmation ftattfand, wohl aber, daß nicht zu allen Zeiten, 

3 und an allen Orten die gleiche Sorgfalt darauf vertvandt wurde. Es jcheint, daß jtellen- 
weiſe in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, befonders aber nad) den der Freiheits— 
kriegen, diefer firchlichen Einrichtung befondere Sorgfalt zugewandt wurde (vgl. in Mcbg. 
ftaatl. Girkularverorbn. vom 11. September 1815). Der Eifer für die Konfirmation und 
Konfirmandenregifter am Niederrhein hängt mit dem nieberländ. reformierten Weſen zu— 

0 fammen. Altere Konfirm.:Regifter zu Hilden 1649— 1754, Widratbberg 1677—1738, 
München-Gladbach (derer, jo ihr Belenntnis getban) 1684—1713, Flammersheim Kr. 
Tun 1686, Homberg bei Ratingen (derer,- jo ihres Glaubens Belenntnis gethan) 
1710 ff. 

Wohl die merkwürdigfte Art der Kbb., die zugleich am meiften auf das alttejtament- 
45 liche Vorbild der Geburts: und Stammregifter binmweifen, find die fogen. Familienbücher, 

in denen die Gemeindeglieder mit den an ihnen vollzogenen heiligen Handlungen familien- 
weiſe nach dem Alphabet oder audy nad ihren Wohnungen zufammengeftellt find. So 
find 3.8. in dem jet mit dem Jahr 1692 beginnenden Kb. des alten Falkenſteinſchen 
Dorfes Danferode auf dem Harz Hof für Hof vom erften bis zum legten binfichtlich der 

50 Firchlichen Handlungen abgehandelt, jo daß fidh daraus eine eingehende familienweiſe ge— 
führte Dorfchronit ergiebt, ähnlich zu Diesdorf in der Altmark und in manchen Gegenden, 
in Württemberg, an niederfächfiihen Orten, bei Frankfurt a. M. Dieje Yamilienbücher 
find dann häufig noch mit ausführlichen Negiftern verjehen. Sie beginnen faum vor dem 
17. Jahrhundert und werden meift in neuejter Zeit nicht fortgefegt, jo in Neuß ä. L., 

55 wo fie zeitweife allgemein eingeführt waren. Ganz den jüdiſchen Gejchlechtöregiftern nad: 
gebildet find die Stammbücher der franz. Hugenotten, die z. B. bei den 1699 in Offen: 
bad) aufgenommenen refugies mit dem Jahre 1698 beginnen. 

Zu den merkwürdigſten evangelichen Kbb. gehören die feit 1686 in Schweden all- 
gemein eingeführten Minifterialbücher. Sie befteben aus ſechs verfchievenen Teilen: 

vo 1. Geburts und Taufbuh, 2. Sterbe und Beerdigungsbud, 3. Ehebuch, 4. Bud) der 
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ausverhöre, 5. Buch der Überſiedelungen, 6. das des Weg- oder Auszugs aus einer 
emeinde. Der eigenartigſte Teil iſt der 4. über die Hausverhöre, an denen ſämtliche 

Hausgenoſſen beteiligt ſind. Darin hat der Pfarrer alle Geburts-, Ehe- und Sterbefälle, 
ſowie die Ein- und Wegzüge in Haus und Familie feſtzuſtellen. Hierbei werden aber auch 
Zeugniſſe über den Religionsunterricht, Prüfungen, Abendmahlsbefuhe und was vom 5 
ttlihen Wandel vor und feit der Verheiratung zu bemerken ift, ob jemand der Kirchen: 

zucht unterworfen und ibm Buße auferlegt wurde, aufgezeichnet. 
An den 5. und 6. Teil der Minifterialbücher erinnert eine Verordnung des Biſchofs 

Matthiad von Speier vom J. 1474, worin den Pfarrern jener verfehrsreichen Stadt alpha= 
betifche Verzeichniſſe aller ihrer Pfartfinder mit Angabe der abgegangenen und zugezogenen 10 
Parochianen anbefohlen werden. Solche Negifter empfiehlt auch das röm. Ritual 
vom Jahre 1614. Auch in deutſch-evangel. Kbb. jehen wir öfter die Zu: und Abgänge 
angemerkt, z.B. in dem von Dudenhofen, Dekanat Offenbad, von 1556 —1636. 

Bemerkenswert find die Bejchlüffe, welche auf Betreiben des Italieners Felician 
Ninguarba, —— von Salzburg, die dortige Provinzialſynode im Jahre 1569 faßte: 
Es Fllen jämtliche Pfarrer in einem Buche all ihre Pfarrangebörigen mit Bor: und Zu: 
namen nad) Alter und Stand angeben, weiter die geftorbenen und weggezogenen, die in ber 
Pfarre geborenen und die eingezogenen. Neben einem agendarius oder manuale pastorum 
werden jodann Tauf:, Firmelungs: und Eheregiſter vorgefchrieben. 1586 wurden dieſe 
Vorfchriften auch in den Suffraganbistümern eingeführt; im Jahre 1616 bringt eine Salz »0 
burger Generalvifitation fie wieder in Erinnerung, jo au in Prag 1605, in Ermeland 
1610, in Osnabrück 1625, Kulm 1641, Köln 1649, Eichſtädt 1700 Tauf-, Firmungs: 
Ehe, Toten: und Familienregifter; in Kulm wird dabei 1745 auf das römische Ritual 
Bezug genommen. Inwieweit diefe Verordnungen befolgt wurden, bleibt zu prüfen, jeden: 
falls geſchah es nicht allgemein. Meit ins Einzelne gingen die niederl. Neformierten, um 25 
eine genaue Einficht in den Beitand und Gliederung der Gemeinden zu gewinnen. Die 
deutfchereform. Gemeinde zu Köln führte 1572—1590 neben den Tauf:, Trau: und Be: 
gräbnisregiftern Verzeichniſſe ſämtlicher Gemeindeglieder, aller Eheleute, Konfirmanden, 
Aelteften und Diafonen. 

Als um die Wende des 17. u. 18. Jahrhunderts die Kbb. in den alten Kultur: so 
ftaaten Europas überall bekannt, in manchen Gegenden allgemein eingeführt waren, be 
gann man ihren Wert und Bedeutung von Gefichtöpunften aus zu würdigen, die ihrer 
eigentlichen Natur und Beftimmung fremd tvaren, indem man fie nämlich ala Quellen der 
Bevölkerungskunde und der feit dem 17. Jahrhundert zuerft in England fich entiwidelnden 
Wiſſenſchaft von der menjchlichen Gefellihaft anfab. Won Joh. Graunts natural and # 
political annotations upon the bills of mortality, Yondon 1666 u. 1676 an folgte 
eine reiche Litteratur verwandten Inhalts in England, Frankreich, Deutfchland, Holland, 
Stalien und Schweden. Soweit hierbei nur foziale und praftiiche Gedanken verfolgt 
wurden, gehen uns diefe Schriften bier nicht an, aber ein Teil der Schriftfteller gab 
diefen Unterfuhungen eine auf die Gotteserfenntnis gerichtete Wendung. Gelegentliche 40 
Gedanken in Will. Derhams (1657—1735) physical theology über die an den Geburts: 
und Sterberegijtern beobachtete tiefe göttliche Weisheit wurden von dem deutichen Theologen 
ob. Peter Süßmilch in höchſt fcharffinniger Meife ausgeführt in dem Werke: „Die gött- 
Ordnung in den Veränderungen des menjchlichen Geſchlechts“, wiſſenſchaftlich nachgewieſen 
(zuerit 1741, zulegt in 3 Bänden 1776) und von des Verfaffers Schwiegerſohn Baumann 45 
zum Abjchluß gebracht. Dadurch angeregt gab auch der tüchtige Arzt Möbfen in feiner 
Schrift über die Podenimpfungen zum erſtenmal eine Geſchichte der kirchl. Tauf- und 
Sterberegifter. 

Durch ſolche Beftrebungen wurde nicht nur in teiteren Streifen die Aufmerkfamfeit 
auf die Kbb. gelenkt, diefelben erfuhren auch bald durch die fi” mehr und mehr ent— 0 
widelnde Vollswirtihaft und Statiftit eine mächtige Einwirkung. Seit Ende des 
17. Jahrhunderts mußten 3. B. in Brandenburg: Preußen von PBaftoren und Superinten- 
denten Auszüge aus den Kbb. geliefert werden, die in Berlin zufammenfloffen, um für 
die Vollszählungen verarbeitet zu erden. Die Geftalt und Führung der Kbb. wurde 
bald durchaus von den Anordnungen der Yandesberrichaft abhängig gemacht. Das diente 56 
zur völligen Durchführung und forgfältigen Handhabung diefer Einrichtung, aber die 
innere und äußere Gejtalt, die durch eine Reihe föniglicher Verordnungen geregelt wurde 
(4. B. von König Friedrich II. von Preußen durch das Cireulare an die Inspeetores 
(Superintendenten) vom 2. Oftober 1758 u. Erlaß vom 2. Januar 1766, Preuß. Yand- 
recht II, Tit. 11 $481—504), wurde nun nicht mehr durch das Wefen des geiftlichen «0 

u 5 
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Amts und der Kirche, fondern durch die Wünfche und Bedürfniſſe des meltlichen Regiments 
in Bezug auf das Gerichtö:, Heer: und Steuerweſen beftimmt. Cine nicht geringe Be 
laftung des Pfarrers und Küſters war die im Allg. Br. Landrecht (S 501—504) befohlene 
Heritellung einer an das Ortögericht einzureichenden Abfchrift des Kb. Die Kirchenzeug— 

s.nifje follen aber aus der Urfchrift, nur im Notfall aus der Abjchrift ausgeftellt werden. 
Abhnliches wie durch das am 1. Juni 1794 veröffentlichte Pr. Landrecht wurde in Kurfachen 
in dem Entwurf einer gejeglihen Anmweifung für die Pfarrer und Küfter in den fur: 
ſächſiſchen Landen zu befjerer Einrichtung der Kbb. am 18. Februar 1799 angeordnet. 
In dem Patent Kaifer Joſephs II. vom 20. Februar 1784 für Ofterreich wird ausführ- 

10 lich der Nugen der Tauf-, Trau⸗ und Begräbnisregifter für die Kirche nicht nur, ſondern 
namentlich auch für die öffentliche Verwaltung und für die einzelnen Familien hervor: 
gehoben, die Führung der Bücher den Geiftlihen aufgetragen, die Aufſicht darüber aber 
nicht nur den Bijchöfen, fondern auch den Kreisbehörden zur Pflicht gemacht. Kirchliche 
Standesregijter mit bürgerl. Beweiskraft können bier nur von der röm.sfathol. und griech. 

ı5 orientalifchen Kirche geführt werden. Bei den jtaatlichen Eingriffen im die Kirchenbuch- 
führung fommen aud fchon vor der franzöfifchen Revolution ſolche vor, in denen auf das 
firchliche Bekenntnis gar feine Nüdficht genommen wird. So erden in einem Erlaß 
des Herzogs Karl Theodor vom 18. November 1769 für Jülich drei gejonderte Bücher 
als Tauf-, Traus und Sterberegifter verordnet und befohlen, von diefen allen eine in 

20 der Amtöregiftratur niederzulegende Abfchrift anzufertigen. Der Staat fann nun aud 
nach den beglaubigten Abichriften Zeugniſſe auöftellen. Ein —— gleichförmiger Erlaß 
ging am 27. Februar (Hornung) 1779 von einem rheiniſchen Kirchenfürſten, dem Erzb. 
von Köln aus. Eine Verordnung des Erzb. von Trier vom 11. Dezember 1786 rt 
den firchl. Charakter infofern, ald die Abjchriften nicht an die Gerichte, fondern an das 

25 erzbifchöfliche Generalvifariat einzureichen find. 
Die neuefte Einrichtung, nach welcher die Verfonenftandsführung ganz von ber Kirche 

gelöft und mit den teltlichen Gemeindeverbänden verknüpft wird, erjcheint zwar in ihrem 
Abſchluß als eine Frucht der franzöfiichen Nevolution, fie läßt ſich aber auch als der 
fonfequente Abſchluß der Entwidelung erfennen, welche dur die Maßnahmen des franz. 

so Königtums begründet und gezeitigt wurde. Seit der Ordonnanz des Königs Franz I. von 
Villers-Cotterets 1539 wurde die firchl. Regifterführung der Aufficht der bürgerl. Gerichte 
unterftellt und von den Königen zu fisfaliichen Zwecken mißbraucht. Vollends ftand nach 
der Auffafjung, vielmehr dem Willen des felbitherriichen Königs Ludwig XIV. die Führung 
der Kirchenbücher nicht der Geiftlichkeit, fondern ausichließlib ihm und dem moeltlichen 

35 Negiment zu. Dem entſprach feine Orbonnanz von 1667, die von Ludwig XV. 1736 
erneuert wurde. Wie man in Gegenden, wo mehrere kirchliche Bekenntniſſe beitanden, 
wie in den leßten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts in einigen bolländ. Provinzen, dann 
au in Schottland, die bürgerliche Eheſchließung geftattet hatte, jo geichah dies 1787 auch 
in Frankreich, two man genötigt war, den Ehen der lange Zeit ſchwer verfolgten Pro- 

40 teftanten eine rechtliche Grundlage zu fchaffen. Durch das Defret vom 20. September 
1792, das fih eng an die fönigl. Defrete von 1667 u. 1736 anfchließt, und durch das 
Geje vom 28. pluviöse, an VIII d. i. 28. Februar 1800, wurde nun Hare Bahn ge= 
ſchaffen und jtatt der Kirchenbücher eine bürgerliche Perfonenftandsführung eingerichtet, 
die man den Maires und ihren Beigeordneten übertrug, während die Geiftlihen davon 

45 auögeichlofien wurden. Dieſe Beftimmungen gingen in den code eivil Napoleons als 
zweiter Teil (des actes de l'état eivil) über und find in Frankreich noch heute in 
Geltung. Mit der napoleonifch-franzöfiichen Eroberung verbreiteten fie ſich auch weiter, 
jo mit dem 17. Juni 1796 nad Belgien, auch nad Holland. Am 1. Mai 1798 
(12 Floreal an VI) folgte ihre Einführung im niederrheiniſchen Roerdepartement, in der 

50 baier. Pfalz, 1809 im Herzogtum Berg u.f.f. Um des geichäftlichen Gebrauchs willen 
wurde auch eine Menge Kirchenbücher beichlagnahmt, dod) begnügte man fich meift mit den 
nächſten dem Geſetz voraufgebenden Jahrzehnten. Wo Ablihriten vorhanden waren, be: 
bielten die Kirchen ihre Bücher au ganz. Verloren die Kbb. nun auch binfort den 
no. als Quellen allgemein giltiger öffentlicher Beurkundung, jo wurden fie Doch 

55 fortgeſetzt. 
Teilweife wurde, wie in Polen, die bürgerliche Perjonenftandsführung wieder ab» 

geicafft An anderen Orten, wenigſtens in Deutjchland, bemühte man fich, durch die 
ürgerlihen Regifter angefpornt, die Kbb. jo zu geftalten, daß fte für gerichtliche Zwecke 

die hinlängliche Beweiskraft hätten. Wegen vieler ei: über nicht rechtzeitige Einfen- 
60 bung oder ungenügende Geſtalt der Kirchenbuch8-Duplifate wurde in den alten Provinzen 
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Preußens im Jahre 1825 eine Verordnung an die Superintendenten erlaſſen, daß fie ſich 
bis zum März jedes Jahres von den Predigern ihrer Ephorie über die Einreihung der 
Abſchriften follten berichten und die Empfangsbefcheinigung des Gerichts vorlegen laſſen, 
auch wurde zwölf Jahre fpäter wieder die forgfältige Beobachtung der Vorfchriften des 
Preuß. Yandrechts eingejchärft. Aber die Zeitrichtung ftrebte auf eine Yöfung der bürger- 5 
lichen Rechtöverhältnifje von der Verbindung mit der Kirche bin, wie das befonders bei 
ben revolutionären Bewegungen des Jahres 1848 zum Ausdrud Fam. Infolgedeſſen 
tellte bereits die preuß. Berfafjungsurtunde vom 31. Januar 1850 die Einführung der 
anzöſiſchen Geſetzgebung in Betreff der Berfonenftandsführung in Ausfiht. Sie erfolgte 

in Üreufen durch das Gefeg vom 9. März 1874, wodurch bejondere bürgerliche Per: 10 
jonenftandsämter eingeführt wurden und die Kbb. für die Folgezeit ihre Bedeutung für 
öffentliche Perjonalbefundung verloren. Durch das Geſetz vom 6. Februar 1875 wurden 
diefe Beitimmungen ettvas eriveitert auf das ganze deutjche Reich ausgedehnt. Geiftliche 
und andere Neligionsdiener jchließt das Geſetz von der Wählbarkeit zum Standesbeamten 
grundfäglic aus. Hinfort handelt e8 ſich aber auch nicht mehr um Taufen, die Einfegnung ı5 
von Ehen oder Firchliche Begräbnifie, jondern um Geburts, Trauungs: und Sterbebücher. 
Für die älteren Fälle behalten die Kbb. nach $ 53 des preuß. u. $ 73 des Neichsgejeges 
ihre frühere Bedeutung. 

Mit dem Erlaß der neuen Gejege fanden die Kbb. in Preußen und Deutichland 
feinesivegd ihr Ende, fie wurden vielmehr fortgeführt und ihrer urfprünglichen Bedeutung 20 
und der Kirche zurüdgegeben. Wie bei der gleichen im Jahre 1895 in Ofterreich-Ungarn 
getroffenen Einführung der Giviljtandöregifter wurden auch in Deutichland die Kbb. den 
Gemeinden gelafjen. Ihre Leitung ging von den Negierungen und weltlichen Behörden 
auf die irchlichen Oberen über, in Preußen ſchon 1. Oftober 1874 auf die Konfiltorien 
und den evang. Oberfirchenrat. Nach der Verordnung des leteren vom 21. September 25 
1874 traten für die weitere Kb. Führung verjchiedene Erleichterungen ein, indem binfort 
twegfiel, was lediglich mit Rückſicht auf richterliche und medizinische Behörden als fremder 
Beitandteil der Kb. Führung aufgetragen war. 

Gerade in neueſter Zeit und ſeitdem vielfach die Perfonenftandsführung auf weltliche 
Behörden übergegangen iſt, hat man von tifjenjchaftlicher Seite den Kbb. eine befondere 30 
Aufmerkjamkeit gefchenkt und ihre hohe Bedeutung anerkannt. Man bat dabei aber zu: 
meijt, insbejondere jeitens der Statiftifer, an ihre jüngſte Entwidelungsphaje gedacht, die 
man freilich vom Gefichtspunft ihrer eigentlichen Natur und Beitimmung aus nur ald Ent- 
artung anſehen kann. Bezeichnend für den Standpunkt des Statiftifers ift die Art und 
Weiſe, wie fih mit Bezug auf Vfterreih v. Inama-Sternegg ausdrüdt. Er jagt, es feiss 
die Beurfundung des : een iii ald eine Aufgabe der Verwaltung, bier alther- 
ebrachten Bahnen folgend prinzipill in die Hände der Kirche gelegt (Vefterr. Statift. 
tonatsichr. XV. Yabrg. [1889] ©. 398). Wenn bier und in anderen Zändern Pfarrer 

und Seeljorger den Verfügungen der Staatöbehörden gehorfam nachgekommen ind, fo 
kann es ihnen nicht verbacht werden, wenn fie das vielfach mit Seufzen getban «haben, 40 
denn indem fie „eine Funktion der Verwaltung” übernahmen, wurden die Abb. ihrer 
eigentlichen Beftimmung mindeftens teilweije entfremdet, mit fremdartigem Stoff beſchwert, 
in geiftlicher Beziehung ausgedörrt. Das Gottesreih und die bürgerliche Staatsordnung 
find zwei verfchiedene Sphären, beide in befonderer Weile gottgeordnet, aber mit ganz 
befonderen Zwecken und Zielen: Taufen, Einfegnungen bei der Aufnahme in die chrift 46 
lihe Gemeinde und am Traualtar und an der Bahre, Beicht: und Abendmahlsgänge 
und geiftlihe Zucht gehören ins Kirchenbuch, die leibliche Geburt und das Abjfterben, die 
Ehe nach ihrer bürgerlichsrechtlichen Seite gehören famt allen das rein natürlihe Weſen 
des Menſchen betreffenden Thatfachen der bürgerlichen Perſonenſtandsführung an. 

Weil diefer jehr weſentliche Unterfchied zwiſchen Kirchenbuh und Givilftandsregifter so 
vielfach überſehen wurde, hat man zu der in umferer Zeit vielfach ertvogenen Frage: ob 
und wo bie älteren Kirchenbücher zu fammeln feien, eine Stellung genommen, die mir 
nicht als die richtige anerkennen fünnen : Eine genealogifch-ftatiftiiche Gentralitelle in Däne— 
marf, die Akademie in Schweden, ftaatliche Archive wie in Medlenburg und Oldenburg, 
befunden ibr Löbliches Intereſſe an dieſen wichtigen Urkunden, indem fie diejelben, bis 5 
auf die „Laufenden“ neuejten Bände, in ihren Näumen zu fammeln und für ihre be 
fonderen oder allgemeine genealogifcyitatijtiiche Ziwede von den Kirchen zu erlangen 
juchen. Daß die Kirchenbücher gefammelt und am geeigneten Mittelpuntten aufgehoben, 
verzeichnet und ſoweit tbunlic mit forgfältigen Regiftern verjehen werden, ift als dringend 
erwünjcht, ja als notwendig zu bezeichnen, aber nur unter der Vorausſetzung, daß Ab so 
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ſchriften von ihnen beſtehen. Eine untergeordnete Frage iſt es, ob die Urſchrift oder die 
Abſchrift bei der Gemeinde, wohin das Kirchenbuch gehört, zu laſſen ſei. Es dürfte im 
allgemeinen zu empfehlen ſein, daß die Urſchrift bei der Sammelſtelle niedergelegt werde. Dieſe 
kann aber natur: und rechtsgemäß nur die entſprechende kirchliche Oberbehörde ſein. So 

5 jehen wir in der Schweiz, beifpielstweife in Bajel, die älteren Kirchenbücher im Kirchen: 
archiv niedergelegt ; in Livland werden fie an das Konfiftorium in Niga eingefandt. Wo 
provinzielle Kirchenarchive in der Bildung begriffen find, bilden die alten Kirchenbücher 
einen jehr weſentlichen Beſtandteil derjelben. Es muß, von der Nechtöfrage ganz abgeſehen, 
nachdrüdlich daran erinnert werden, daß man die firchlichen Gemeinden und ihre Zeitung 

ıo Schwer jchädigt, wenn man ihnen, auch unter Vorbehalt des Eigentumsrechts, dieje mich: 
tigften Stüde ihres Archivs nimmt. In Nord: wie in Südbeutichland haben tüchtige 
einfichtige Geiftliche auf die hohe Bedeutung des Kirchenbuchs, nicht nur des laufenden, 
für das geiftliche Amt bingetviefen. Man mutet den Pfarrern mit Recht die Beherrichung 
der Geſchichte ihrer Gemeinde an. Es wäre daher fo unbillig als ungeeignet, wollte man 

ıs ihnen die Hauptquelle für diefe Aufgabe von ihrem Wirkungsort entfernen. Die fran- 
öfifche Nevolution und ihre Erben griffen gewaltſam in das Recht der Kirchen ein, indem 
hie ihnen ihre Negifter wegnahmen, daher diefe denn auch in Elſaß-Lothringen, den 
Niederlanden, Rheinpfalz, Niederrhein, Herzogtum Berg in die Staatlichen Bezirfsarchive oder 
an die Oberamtögerichte gelangten. o man fonft die bürgerliche Berfonenitandsführung 

20 von den Kirchen ablöfte, in Preußen und ganz Deutſch-Oſterreich-Ungarn, ließ man den 
Kirchen ihr Eigentum. Aber es ift bemerkenswert, daß an feiner der Sammelftellen, wohin 
die K. infolge der Revolution gelangten, foweit wir fie fennen lernten a abe Kolmar, 
Köln, Aachen, Düffeldorf, Elberfeld), der ganze Schab dieſer Bücher vereinigt ift, obwohl ſonſt 
das franzöfifche Regiment feine Maßnahmen gründlich durchzuführen pflegte. Dieſe Er- 

25 ſcheinung iſt teiltwerfe dadurch zu erklären, daß man ſich vielfach mit Abfchriften oder mit 
den jüngeren Teilen begnügte. Teilweife erfannte man aber auch wohl, daß die älteren 
K. zu wenig einem bürgerlichen Berfonenregifter ähnlich feien, ſcheute fi auch zu weit in 
das Eigentumsredht der Kirchen einzugreifen. 

In neuefter Zeit hat man fich ſowohl in Deutjchland, als in anderen Staaten, 
so Dänemark, Schweden, Dfterreih, England, Belgien um eine Vereinigung des gefamten 

Kirchenbuchſchatzes zu ftatiftifchen, genealogifchen und volfsfundlichen Zwecken bemüht. 
Belgien begann bereits 1865 einen Generalinder zu fämtlichen alten Kirchenregiftern herzu— 
ftellen, nachdem eine Verzeichnung des überfommenen Beitandes vorhergegangen war. In 
Defterreich wirft feit 1882 in ähnlichem Sinne eine ftatiftifche Gentralfommilfion. In 

35 England bat infolge der Parish Register Act vom 19. April 1882 eine Anjammlung 
eines gewaltigen Materials von Abjchriften in dem Record office jtattgefunden. Aber 
gerade bier bat man jchlieglich eingejehen, daß die Anfammlung einer ſolchen Maſſe von 
Stoff an einem Orte, befonders aber die Entfernung der Bücher von dem Orte, auf welche 
fie fich beziehen, ernfte Bedenken für die örtliche Forſchung der Kirchen und Pfarren mit 

40 ſich bringen würde. E. Jacobs. 

Kirchendiener ſ. Küjter. 

Kirchenfabrik. — Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht 8. Aufl., Leipzig 1886, ©. 1343ff ; 
Friedberg, Lehrbuch des ER, 4. Aufl., Leipzig 1895; vgl. den A. Baulaſt Bd I S. 454 und 
die dort angeführte Litteratur. 

45 Fabrica beit jedes, namentlich öffentlihe Gebäude (vgl. e. 12. 14. 16. 18 u. a. 
Cod. Theod. de operibus publieis XV, 1), insbejondere Sirchengebäude, daher 
beißen auch die zur Erhaltung der Kirchengebäude beftimmten Einnahmen gleichfalls ſchon 
zeitig fabrica (j. den A. Baulaft, Bd II, ©. 454,10). Der anfangs dazu ausgeſetzte 
Teil ſchmolz fpäter mit der Gejamteinnahme zufammen und nur in den Stiftskirchen 

50 blieb er davon gefondert unter der Verwaltung eines eigenen magister, procurator 
fabrieae. Die Schwierigkeit, jederzeit die erforderlichen Mittel zur Erhaltung der Kirchen 
berbeizufchaffen, gab aber nachher aufs neue Veranlaffung, einen bejonderen Fabrikfond 
auch ın den einfachen Pfarreien zu bilden, über welchen nad) Obſervanz und Yofalredht 
verſchiedene zweckdienliche Beitimmungen getroffen wurden. Man wies auch die Erhaltung 

65 der Firchlichen Gerätjchaften und die für den gewöhnlichen Gottesdienft erforderlichen Mittel, 
namentlih zur Beleuchtung, an die Fabrik. Darüber, wie der Fond gebildet werden 
follte, gab es feine allgemeine Vorjchrift ; gewöhnlich beftimmte man aber dazu Oblationen, 
als freie Gaben, einen Teil der Primitien, Zehnten, den Ertrag aus der Vermietung der 



Kirchenfabrit Kirchengefangvereine, evangeliſche 367 

Kirchenftühle, die für das Begräbnis an die Kirche zu zahlenden Gebühren u. a. m. Da 
die Fabrifgüter vom Pfründengut, ſowie den Pfarraccidentien unterfchieden wurden, bes 
durfte es, um Konflikte zu heben, oft genauer Sanltionen. So bildete ſich infolge befon- 
derer Entjcheidung, 3. B. in Preußen, der Gebrauch, daß dem Pfarrer das Opfer zufiel, 
welches auf den Altar. niedergelegt wurde, der Stirchenfabrif aber dasjenige, welches von 5 
den Kirchenvätern beſonders gefammelt oder in den Kirchenfaften geworfen wurde (Ur: 
funden von 1398 und Ermländifche Statuten von 1497, in Jakobſon, Gefchichte der 
Duellen des Kirchenrechts von Preußen und Bofen, I, 1, 118. 227 der Urkunden, vgl. 
von Buchholg in Bobrif und Jacobfon, Zeitichr. f. Theorie und Praris des preußiichen 
Rechts, Bd I, Heft 1, ©. 184 ff). Andere partitularrechtliche Beifpiele ſ. bei Richter, 
Dove, Kahl, Kirchenrecht, $ 318, ©. 1343 ff. Die Kirchenfabrif fann als eine für fich be 
ſtehende Mafje eine eigene juriftifche Perfon bilden, mit allen den Rechten, welche Kor: 
porationen befigen. Die Vertretung übernimmt der jebesmalige Vorſtand, welcher von dem 
Pfarrer und Gemeindegliedern gebildet wird. Große Wichtigkeit haben die Fabriken bes 
—— in Frankreich und in den damit verbunden geweſenen deutſchen Landen am linken 16 
Rheinufer erhalten, indem auf fie die äußere Eriftenz der Kirche vorzüglich geſtützt ift. 
Als nämlich das Kirchengut eingezogen wurde, ließ man wenigſtens bie Kirchenfabrifen 
befteben (Erlaß vom 22. April 1790, Hermens Handbuch der Staatögefeggebung über 
den chriftl. Kultus... . am linfen Rheinufer, Bd I Aachen und Yeipzig 1833, ©. 168). 
In den organischen Artikeln vom 18. Germinal X (8. April 1802), Art. 76 (a. a. O. 20 
©. 526) wurde beftimmt, daß diefen Fabriken die Unterhaltung der Tempel, ſowie bie 
Verwaltung der Almofen (Opfergabe) obliegen follte. Zur Ausführung dieſer Feſtſetzung 
wurden beſondere Reglements für jede Fabrik entworfen, bis es dem Gouvernement an: 
gemeſſen erſcheinen mußte, eine allgemeine Ordnung ergehen zu laſſen. So entſtand das 
d&ceret impérial concernant les fabriques du 30 Decembre 1890, wozu dann 25 
weitere Deflarationen ergingen (Hermens a. a. O. Bd 2 ©. 412ff.; Bd 4 ©. 782 ff.). 
Nach diefem noch jetzt geltenden Dekret bildet jede Fabrik ein befonderes Rechtsjubjekt, 
verjchieden von dem Subjekt, welchem das ſonſtige Kirchengut zugebört, inäbejondere von 
der Kommune, der Civilgemeinde, als dem Subjekt des Eigentums des Kirchenguts nad) 
franzöfiichem Recht. Es hatte ſich indes über diefe Verhältnifje eine Menge Streitfragen 30 
erhoben und wurde eine reiche Litteratur hervorgerufen. S. diefelbe bei Richter, Dove, 
Kahl a.a.D. $ 303, Note 13 ©. 1286 ff. F. H. Jacobjon + (Meier +). 

Kirchengebote ſ. Gebote d. K. Bd VI ©. 402—405. 

Klirdyengefähe j. Gefäße gottesdienftlide Bb VI ©. 412—415. 

Kirchengeräte ſ. Altar Bd I ©. 391—404, Ambon Bd I ©. 435—438, 5 
BD VI ©. 703—709, Kanzel oben ©. 25—27, Kruzifir, Leuchter, 
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Ktirchengeſaug ſ. Kirhenmufif. 

Kirchengeſangvereine, evangeliſche (vgl. auch Gottesdienſt, Kirchenmuſik, Liturgie). — 
Litteratur: Die Denkſchriften der deutſch-evangeliſchen Kirchengeſangvereinstage von 1882 40 
bis 1899 (zu beziehen von Breittopf und Härtel, Leipzig). Darunter für den Artikel beſonders 
wichtig: Der deutjch-evangelifche Kirchengejangvereinstag zu Stuttgart 1832 (Theophil Beder 
und H. A. Köftlin, Ueber die nächſten Ziele und Aufgaben der Kirchengeſangvereine); der 
deutſch⸗evangeliſche Kirchengeſangvereinstag zu Frankfurt a. M. 1883 (Statuten des ev. Kirchen— 
gefangvereins für Deutſchland); der deutjchrevang. Kirchengefangvereinstag zu Bonn a. Rh. 45 
1886 (Friedrich Spitta und Georg Schlofier, Ueber die Stellung des Chors im evangelifchen 
Gotteösdienjt); der deutſch-evangeliſche Kirchengejangvereinstag zu Darmjtadt 1891 (Heine- 
buch⸗Köſtlin, Die kirchliche und joziale Bedeutung der Kirdiengefangvereine); der deutſch— 
evang. Kirhengejangvereinstag zu Leipzig 1898 (Melle, Ueber den kirchlichen Charakter der 
Kirchengeſangvereine und ihrer Thätigkeit). — Friedrich Zimmer, Die deutſchen evangeliihen ; 
Kirhengejangvereine der Gegenwart in ihrer Entwidelung und Wirkſamkeit nad urkundlichen 
Quellen, Quedlinburg 1882. Brotofolle der deutichen evangelifchen Kirchentonferenz 24. bis 
30. Zuni, 1886, Stuttgart 1886 ©. 28ff. Beil. O. und P.: Loge und Habicht, Die Verwer— 
tung von Kirchenchören zur Hebung des Gottesdienftes); N. von Lilteneron, Ueber den 
Ehorgeiang in der evangeliihen Kirche, Berlin 1880; derjelbe, Die Aufgaben des Chor» 
gefangs im heutigen evang. Gottesdienit, Berlin 1895; Fr. Zimmer, Die Muſik im Dienfte 
des Evangeliums, 1880; H. U. Köjtlin, Die Muſik als chriſtl. Volksmacht, Heilbronn 1880 
(Beitfr. des chriſtl. Volkslebens, V, 5); Kawerau, Die Stellung des Chorgeſangs im evang. 
Hanptgottesdienft, Berlin 1884 (Referat für den Chorgejangverband Brandenburg). Das 
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offizielle VBereinsorgan iſt das Correjpondenzblatt des evangel. Kirchengeſangvereins für Deutjch- 
land, Leipzig ſeit 1887. (Darin befonders : F. Spitta, Die Stellung der Kirchenchöre zu 
den Aufgaben der Gegenwart, 1893, ©. 85ff.; H. Kühl, Die Bedeutung der Kirchenchöre für 
die Hebung des Gottesdienites, 1894, S. 125). — Halleluja, Organ für die geiftlihe Mufit in 

5 Kirche, Haus, Verein u. Schule, Hildburghaufen 1884 —1886 (Bereinsorgan bis 1886). — Giona 
Monatjchrift für Liturgie und Kirchenmuſik, Gütersloh feit 1875, begründet von L. Schöberlein, 
rg von M. Herold. Darin: H. Jakoby, Die Thätigkeit des Chors im Gottesdienft, 
1886, ©. 1ff. (Zugleich Organ der Vereine). Monatſchrift fiir Gottesdienft und kirchliche 
Kunst, herausgeg. von F. Spitta und J. Smend, Göttingen jeit 1895. 

10 1. Das Wort Kirchengefangverein bezeichnet eine Wereinigung, deren Zweck der 
Kirchengeſang, ſei es deſſen Ausübung, fei es defien Förderung, bildet. Dem Wortbegriffe 
nad) unterjcheidet ſich aljo der Kirchengefangverein von den Gejangvereinen überhaupt 
durch die Beſchränkung feiner Thätigfeit auf den Kirchengefang, von den amtlich beftellten 
Kirchenchören durch den Charakter der freien Vereinsthätigfeit, insbefondere durch die reis 

15 willigkeit feiner Zeiftungen, von den Vereinen für klaſſiſche Kirchenmuſik durch die un- 
mittelbare Beziehung jeines Intereſſes und feiner Thätigkeit auf den Kirchengefang d. b. 
auf den Gefang, ſofern er ein mefentliches Element des Gemeindegottesdienftes bildet und 
enttweder von der Gejamtheit der Gemeinde — ala Gemeindegefang — oder von dem 
Ausichnitt der mit der Gabe des kunſtmäßigen Geſangs ausgeftatteten Gemeindeglieder 

20 — als Chorgefang — ausgeübt wird, alfo durch die enge und unmittelbare —— 
ſeines Intereſſes und ſeiner Thätigkeit auf den Kultus. Vorausſetzung für die Bildung 
und Wirkſamkeit von Kirchengeſangvereinen iſt demgemäß einmal, daß der Kirchengeſang 
für die Gemeinde überhaupt die Bedeutung eines ir den Gotteödienft mefentlichen Er— 
bauungsmittels habe, fodann, daß die von Amts wegen getroffenen Einrichtungen nicht aus— 

25 reichen, um dem Nirchengejang, jei e8 als Gemeindegejang, jei es als Chorgejang diejenige 
Gejtalt zu geben, die feiner Bedeutung entipricht, und diejenige Stellung im Gottesdienite 
zu fichern, die ihm als mwefentlichem Mittel der Erbauung zulommt. Mo erjteres nicht 
zutrifft, da bietet der Gottesdienſt dem muſikaliſchen Intereſſe überhaupt feinen Anfnüpfungs- 
punft ; two leßteres nicht zutrifft, da fehlt der Anlaß, der Gemeinde durch freie Vereins— 

so bildung zu Hilfe zu kommen. 
Darin nun jtimmen alle Kirchen und nahezu alle kirchlichen Gemeinfchaften miteinander 

überein, daß fie den geiftlichen Gefang als ein gefegnetes Erbauungsmittel jchägen und 
um Gottesdienjt beranziehen. Aber das Maß, in welchem dies gejchieht, und dement— 
Ihrechend die Energie, mit der von Amts wegen für die Bejtellung des gottesdienftlichen 

35 Geſanges, beziehbungsweife für die muſikaliſche Ausftattung des Gottesdienftes überhaupt 
gejorgt wird, beſtimmt fich nicht in erjter Linie nach dem Maße, in tweldhem der Gefang 
als Mittel der Erbauung überhaupt gewertet wird, ſondern nad) der liturgifchen Bedeutung, 
welche dem Gejange nad) der Anſchauung der einzelnen Kirche oder Gemeinjchaft zu— 
fommt, genauer nah dem Maße, in welchem der Gefang für den Gottesdienft weſentlich 

40 it, einen integrierenden Beſtandteil der Liturgie bildet. 
Für die katholische Kirche ift der Gefang als die melodifch ftilifierte Rede die weſentliche 

Form des liturgischen Vortrags. Um diefen richtig auszuführen, bedarf es der Vertrauts 
beit mit feinem Wejen und mit den Regeln, denen er unterworfen ift, aljo neben der natür- 
lichen Begabung für Gefang einer beftimmten technifchen Schulung. Der katholiſche Gottes- 

45 dienft erfordert aljo die Mitwirfung von Sängern, die auf den funftgemäßen liturgiſchen 
Vortrag eingefchult find, er bedarf zur richtigen Ausführung des Gottesdienites des Chors. 
Diefer bildet unter normalen Berhältniffen einen Eonititutiven Faktor des Gottesdienſtes, 
jofern er im Wechjel mit dem Priefter die Liturgie vollzieht. Dieſer Chor iſt jchlechtbin 
liturgifcher Chor, er nimmt als folder an dem amtlichen Charakter des Priejtertums teil, 

so ift deſſen mufifalifches Organ. Die Beitellung des fatholijchen Gottesdienftes ſchließt die 
Beitellung des liturgifchen Chors ein, letzterer ift, wäre es auch in dürftigfter Gejtalt, eine 
notwendige gottesdienftliche Einrichtung. Auf den liturgifchen Chor erjtredt ji die amt- 
liche Fürforge; auf ihm beichränft fie fich aber auch. Die Mitwirtung freiwilliger Kräfte 
aus der Laienſchaft ift natürlich willlommen einmal da, wo die Mittel zu würdiger Bes 

55 Stellung des Chors nicht vorhanden find oder nicht ausreichen, fodann überhaupt im In— 
terefje der fünftlerischen Ausihmüdung des Gottesdienftes, der Steigerung des liturgifchen 
Vortrages zu höchſter Kraft und Eindringlichkeit durch Heranziehung der entwidelten Ton- 
kunſt und ihrer mannigfaltigen Ausdrudsmittel. Inſofern iſt auch im katholiſchen Gottes: 
diente breiter Raum für freiwillige Kräfte. Aber die aus ihnen fich refrutierenden Vereine 

eo (Gäcilienchöre) haben im Gottesdienfte ein Necht nur, ſofern und ſoweit fie fich als liture 
giſche Chöre betrachten, fi) den Weifungen des liturgiichen Amtes fügen, ihre muſilaliſch- 
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Thätigfeit ſchlechthin in den Dienft der Liturgie ftellen. Der Gäcilienverein betrachtet es 
recht eigentlich als feine Aufgabe, nicht etwa nur zum muſikaliſchen Freiwilligendienſte auf: 
urufen, die Kräfte dafür zu werben, fondern den Chören ihre liturgiſche Aufgabe zum 
Bewußtſein zu bringen, das liturgifche Gewiſſen zu ſchärfen, den einer einfeitigen Ktunft- 
pflege verfallenen Kirchengeſang in den Dienft der Liturgie zurüdzuführen. 6 

Für die Kirche des Evangeliums bildet der Kirchengefang ftreng genommen feinen 
integrierenden Beftandteil des Gottesdienfted. Denn die fonftitutiven Elemente des evan- 
gelifchen Gottesdienstes find einerjeits die Verkündigung des Wortes Gottes, des Evan: 
geliums, andererſeits das Gebet der Gemeinde. Ob das Wort Gottes in der jchlichten 
Norm der gefprochenen Rede oder nad der Weife des römischen Kirchengefanges in 
melodiſch abgeſtuftem Vortrag, oder in ber —— vollſtimmigen Chorklangs vor die 
Gemeinde tritt, ob dieſe das ihr vorgeſprochene Gebet nur im Geiſte mitſpricht, oder im 
Chorgebet, im Liede, ſelbſt zum Vortrag bringt, das richtet ſich nach Gewohnheit und Be— 
dürfnis, nach den Verhältniſſen und — das iſt von Bedeutung für die Wirkung 
und Eindringlichfeit des Gottesdienſtes, aber für fein Weſen und feinen Wert macht es 15 
nichts aus. Der Geſang ift fein Eonftitutiver Faktor des evangelifchen Gottesdienites; 
diejer bedarf am fich eines — für den Kirchengeſang, eines liturgiſchen Chores, nicht, 
letzterer iſt keine notwendige Einrichtung der evangeliſchen Kirche. 

Nun [5 der evangelische Gottesdienft feinem Begriff und Weſen nah Handlung ber 
Gemeinde, fordert aljo, daß fich die Gemeinde als joldhe in ihm bethätige. Dies vermag »0 
fie ald Gejamtheit am beften in der form des die Mannigfaltigfeit der Stimmen ein- 
beitlich zufammenfafjenden Geſanges. Dieſer gehört nicht unmittelbar zu dem Weſen bes 
Gottesdienftes, aber er iſt in demfelben wohl begründet als die angemesfenjte Form 
für die Bethätigung der Gemeinde als Gejamtheit, ald volfstümlicher Ge- 
meindegejang, als kirchlicher Volksgeſang. 20 

Die Gemeinde als Trägerin des Gottesdienſtes bildet nicht eine unterſchiedsloſe 
Maſſe, fie ſetzt ſich zuſammen aus einer Mannigfaltigkeit von lebendigen Perſonen und 
Gruppen, die ſich ſchon durch die natürlichen Unterſchiede des Alters und des Geſchlechts 
von einander abheben, und birgt demgemäß eine Mannigfaltigkeit von Gaben und Kräften 
in ſich. That, Handlung der Gemeinde iſt der Gottesdienſt in dem Maße, als die ein— zo 
zelnen Perſonen ſich an ibm altiv beteiligen, ſelbſtthätig bei dem Gottesdienſte mit— 
wirken; Gemeindeakt, Gemeindefeier im Vollſinn des Wortes iſt er in dem Maße, als 
die in der Gemeinde vorhandenen Gaben und Kräfte in ihm zur Bethätigung kommen 
und in den Dienſt der Erbauung durch lebendige Vergegenwärtigung des Evangeliums 
treten. Unter den der Gemeinde verliehenen Gaben kommt für den —E ſelbſt 
in erſter Linie die Gabe des Geſanges, überhaupt die Tonkunſt in Betracht als herbor- 
ragendes Mittel, die Wirkung des Evangeliums zu höchſter Eindringlichkeit zu fteigern und damit 
die Erbauung mächtig zu fördern. Unter diefem Gefihtspunft als Erbauungsmittel 
von bejonderer Kraft und Wirkung findet die Tonfunft, in erfter Linie der Kunft- 
gefang, im evangelifchen Gottesdienfte Raum, und bat in demjelben der Chor als deſſen Träger 40 
jeinen Platz. Hier ift der Chor alſo nicht zuerft liturgifcher Chor, fondern der Vertreter 
der mufilalifchen Kunft im Gottesdienst, liturgifcher Chor nur infofern, ald der Zweck der 
Erbauung, dem er mit der fünftlerifchen Darbietung dienen will, erfordert, daß dieſe fich 
als homogenes Glied in den Rahmen des Gottesdienftes einfüge. Er ift nicht eine für den 
Gottesdienft, für fein Wefen und Zuftandefommen notwendige Einrichtung ; diefer iſt voll» 
ftändig aud ohne feine Mitwirkung, ja die leßtere fest voraus, daf; in der Gemeinde 
das Verftändnis für die Lünftlerifchen Darbietungen des Chords vorhanden und bis auf 
einen gewiſſen Grad entwidelt jei; wo dies nicht der Fall ift, da befteht für den Chor: 
gefang Fein Bedürfnis. Die Beitellung des Gottesdienftes jchließt daher auch nicht not 
wendig die Einrichtung eines ftändigen Chors ein. Der letere bildet ein gewiß hoch— so 
willkommenes und mertvolles, aber nicht ein jchlechthin notwendiges Stüd der firchlichen 
Austattung und muß da, wo die Mittel Inapp find, hinter dem fchlechthin notwendigen 
zurückſtehen. Es wird daher grundfäglich dem Ermeſſen der berufenen Organe der Ge 
meinde überlafjen werben müſſen, ob von Gemeindeivegen ein Chor beftellt werden kann 
oder nicht. Damit ift die Sicherung des kunſtmäßigen Chorgefanges für den Gottesdienft 55 
an die Vereinsthätigfeit gewiefen. Ihre Sadye ift «8, den leitenden Organen die Wichtig: 
feit des Chorgefanges für die Erbaulichfeit des Gottesdienftes, vorab für die Hebung und 
Belebung des Gerreindegefanges zum Bewußtſein zu bringen, in den Gemeinden den 
Sinn und das Verftändnis für den Gefang, den firchlichen Vollsgefang wie den Kunft- 
gefang, zu wecken und zu pflegen, unausgejeht daran zu erinnern, daß es Pflicht ift, co 
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jede Gabe und Kraft, die Gott der Gemeinde gefchenkt bat, zu eriweden und zum Dienft 
der Erbauung heranzuziehen, Pflicht jedes einzelnen, nad dem Maße der ihm verliehenen 
Gabe und Kraft zur Erbauung des Ganzen mitzuwirken (Epb 4, 11—16). Ihre Sache 
ift es meiter, den Freiwilligendienſt des kirchlichen Kunftgefanges, ſofern dies nicht ſchon 

B — der Kirche und ihrer Organe geſchieht, zu organiſieren und der Kirche zur Verfügung 
zu ſtellen. 

Der Antrieb zu ſolcher Vereinsthätigkeit wird ſich am lebhafteſten in Zeiten eines 
gehobenen muſilaliſchen Lebens einſtellen. Es wird dann einerſeits die Freude an der 
Tonkunſt ſelbſt, die Erfahrung des idealen Lebenszufluſſes, den ſie gewährt, andererſeits 

10 das Intereſſe für eine möglichſt intenſive und allſeitige Wirkung des Gottesdienſtes zu 
dem Bejtreben führen, die mächtige Anziehungskraft, die der Tonkunft eignet, in den 
Dienit der gottesdienftlihen Erbauung zu jtellen und diefe daburd in ihrer Wirkung zu 
verftärfen und zu vertiefen. Überwiegt das mufikalifchkünftlerifche Intereffe, jo liegt die 
Gefahr nabe, daß der Kirchengefangverein fi mehr und mehr auf die fünftlerijche Auf: 

15 gabe zurüczieht, zum firchlichen Mufitverein, zum Verein für Haffiiche Kirchenmufil wird 
und ſich vom Gottesdienſt ablöft. Schlägt das Firchlichreligiöje Intereſſe zu einfeitig vor, fo 
wird leicht vergejien, daß für den Gottesdienft der Gemeinde das nach Inhalt und 
Beite gerade gut genug ift, und daß für die gottesdienftliche Muſik nicht die Rüdficht auf die 
Unmittelbarfeit der Wirkung, fondern die Gediegenheit des Gehaltes, der künſtleriſche Wert 

20 den Ausjchlag geben muß, wenn nicht die Tonfunft dabei zu Schaden kommen und eben- 
dadurch auch die Würde des Gottesdienites felbft leiden foll (j. d. A. Kirchenmufit), Wohl 
ift es die Kirche, welcher der Kirchengejangverein feinem Begriffe gemäß dienen fol, der 
Gottesdienft, dem fich feine Leiftung als bomogenes Element einzufügen bat; aber e& ift 
die Tonkunſt, mit welcher er der Kirche dienen will, eine fünftlerifche Leiftung, zu der er 

25 jeine Mitglieder vereinigt. So ftreng auf der einen Seite darauf gehalten erden muß, 
daß die fünftlerifche Leiftung fich der gottesdienftlichen Zucht unterftelle, dem Zwecke der 
gottesdienftlichen Erbauung unterordne und dem Ganzen der Liturgie harmonisch einfüge, fo 
wenig darf außer Acht gelafien werden, daß diefe Yeiftung eine Fünftlerifche fein ſoll, auch 
in der beicheidenften Form den Anforderungen, welche die Kunft ftellt, genügen muß. So 

80 verträgt fih mit dem Weſen und Zwecke des Kirchengeſangvereins, was die Zufammen- 
ſetzung betrifft, an und für fich jede Chorgattung, die fünftlerifch zuläffig tft und der Forde— 
rung liturgifcher Zucht entjpricht (gemifchter Chor, Männerchor, Frauenchor, Kinderchor). Sofern 
aber der gemifchte Chor alle in der Gemeinde vorhandenen Stimmentypen in fi ver: 
einigt, entipricht er der dee des Chors als des Ausſchnitts der mit dem Charisma 

35 der Kunſt begabten Gemceindegliever, als der muſikaliſchen Repräfentanz der Gemeinde, 
= meiften, und wird jchon aus diefem Grunde für die Kirchengefangvereine die Negel 
ilden. 

2. Die Neformation fiel in die Zeit, da die Kunſt der Polyphonie der Haffifchen 
Vollendung entgegenreifte. Diefe Kunſt war recht eigentlich die Schöpfung der Kirche, 

0 ihre Förderung und Pflege deren Ehrenſache. So traf die Reformation den kunſtvollen 
Chorgefang in voller Blüte an. An den größeren Kirchen befanden ſich ftebende Chöre, für 
deren Unterhaltung teil® die Munifizenz der Fürſten und Magiftrate, teild der fromme Eifer 
funftfinniger Privatperfonen durd; Stiftungen forgte. Für die junge evangelifche Kirche 
ftand im Vordergrund des Intereſſes nicht der Hunftgefang, ſondern der Gemeindegejang, 

45 als defjen Träger und Führer nicht der Kunftchor, fondern die Schule. Alle Sorge richtete 
fich demgemäß auf die Erziehung der heranwachſenden Gemeinde für die ihr im Gottes: 
dienfte zufallende Aufgabe durch eifrige Pflege des Kirchengefanges in der Schule. Gleich 
wohl wurde die Bedeutung des Kunſtgeſanges und feiner Pflege für die mufifaliiche Bil- 
dung der Gemeinde und für die erbauende Kraft des Gotteödienjtes von den Reformatoren 

50 in vollem Maße gewürdigt. Ganz befonders war es Luther, der mit aller Energie dafür 
eintrat, daß dieſes gefegnete Erbauungsmittel der Gemeinde erhalten bleibe. Nachdrücklich 
ſchärfte er den Hochgeftellten die Pflicht ein, für das aufzulommen, wozu den Gemeinden 
Vermögen und unmittelbare Verpflichtung fehlen. „Könige, Fürften und Herren müſſen 
die Muſika erhalten, denn großen Potentaten und Herren gebührt, über guten freien Künjten 

55 und Gefegen zu halten.” Wo feine Kapelle da war, um der Gemeinde mit der herrlichen 
Gabe der Mufifa zu dienen, da fiel diefer Dienſt ala Ehrenpfliht der Schule zu, welcher 
die Erziehung der führenden Stände oblag, und zu deren ftehenden Aufgaben von alters: 
ber die Einübung und Ausführung der gottesdienftlichen Gefänge gehört hatte, der Yateinjchule. 

Die fürftlihen Kantoreien waren ausgeiprochenermaßen Kunftinftitute. Der Ge 
© fang im Gottesdienft bildete nur einen Teil ihrer Berufsaufgabe. Mit diefer ftanden fie 
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mitten im Kunſtleben ihrer Zeit und nahmen an der Entwickelung der Muſik und des 
muſikaliſchen Geſchmackes mehr, als für die kirchliche Tonkunſt oft gut war, teil. Wohl ver— 
mittelten fie der Gemeinde im Gottesdienst die Erzeugniffe der hohen Kunſt und trugen 
dadurch zur Bildung des mufifaliichen Verftändniffes im Volke nicht wenig bei. Aber 
unter ihrer Führung wurde die Kirchenmuſik mehr und mehr zur Konzertaufführung im 6 
Gottesdienft, fie wuchs aus diefem hinaus und löſte fich, erft innerlich, dann auch äußer— 
lich, von ihm ab. Für die Schuldhöre war die fünftlerische Aufgabe nad Höhenlage und 
Umfang durch die Rüdficht auf die übrigen Aufgaben, die der Schule oblagen, begrenzt. 
Dafür waren fie ausgefprocdhenermaßen kirchliche Inftitute. Ihre mufifaliihen Aufgaben 
waren nad den Bebürfniffen des gottesvienftlichen Lebens der Gemeinde orientiert, lagen 10 
dem durchichnittlichen Verftändnis näher und wurden der Gemeinde überdies durch die 
öftere Wiederkehr vertrauter, als die Vorführungen der Künftlerchöre. Day fam, daß 
die Schuldöre ihrem Perfonenbeftande nach in der Gemeinde wurzelten. Mas die Chor: 
ſchule dem Schüler gegeben hatte, das fam mit deſſen Austritt aus dem Chor dem Ge- 
meindegefang unmittelbar zu gut. So wurde der Schuldor mittelbar zu einer mufifa- 15 
lichen Erziehungsanftalt für die ganze Gemeinde. Bon ihm aus verbreitete fich in der 
Gemeinde nicht bloß Verjtändnis und Geſchmack, fondern auch die Luft zu muſikaliſchem 
Thun und die Fähigkeit, der Kirche mit freitwilligem muſikaliſchem Dienfte zu Hilfe zu 
fommen, wenn fie deijen bedurfte. Dies war der Fall, wenn das Chorinftitut, an das 
man bisher gewöhnt war, aus irgendwelchen Gründen einging, wie die Schloßfantorei 20 
zu Torgau, die im jahre 1530 aus finanziellen Rückſichten aufgelöft wurde. Alsbald 
trat die mufifalifche Laienfchaft ins Mittel. Mufikbegabte Bürger der Stadt traten zur 
„Zorgauer KantoreisGefellihaft” zufammen, um unter der Leitung des fürftlichen Sänger: 
meifterd und Kantors Johann Walther die dem Chor zufallenden Gejänge einzuüben und 
auszuführen. Dem Vorbilde Torgaus folgten andere Städte, wie Wurzen 1545, Rochlitz 2 
1579, Pirna 1582, Mittweida 1595, Coswig (deffen „Adjuvantenverein“ fich bis heute 
erhalten hat) u. a. Die wachjende Freude an Gejang und Mufik führte da und dort zu Ver: 
einigungen, welche fich die Pflege des Gejanges, vorab des geiftlichen, zur Aufgabe machten. 
So jtifteten zu St. Gallen im Jahre 1620 Jünglinge, die „zu der Muſik eine fonderbare 
Anmutung getragen“, die Singgejellfchaft „zum Antlig” ; in Greiffenberg (Hinterpommern) 30 
bildete ſich eine Mufikvereinigung, welche Männer aller Berufstlafien umfaßte. In Reut: 
lingen (Württemberg) jammelte 1609 ein Diafonus Enslin Bürger aus dem Handwerker: 
ftande um fi) mit dem ausgefprochenen Zwecke, den Gottesdienst durch Chorgefang und 
Inſtrumentalmuſik zu verfchönern. Selbſt Yandgemeinden, namentlih in den ſächſiſchen 
und thüringiſchen Gebieten erbielten jo ihre „Figuralmufil”. Die Einbürgerung der Händel’ 86 
hen Oratorien gegen das Ende des 18., das Aufblühen des Männergejanges in den 
eriten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts förderte den mufikalifchen Vereinstrieb. Die „Ora— 
torienvereine”, wie die „Männergefangvereine” Lieben der Kirche gerne, insbejondere bei 
feftlichen Anläffen ihre Dienfte. Aber ihren Schwerpunft hatten dieje Vereinigungen in 
der mufilalifchsfünftlerifchen Aufgabe oder in volfspädagogifchen und patriotiichen Be: wo 
ftrebungen. Der Dienft, den fie der Kirche leifteten, war ein Yiebesdienft, auf den nicht mit 
Sicherheit gerechnet werden fonnte, den man dankbar binzunehmen hatte, ohne ängftlich darüber 
zu reflektieren, ob er der Erbauung wirklich auch frommte oder nicht, ob er dem liturgiſchen Zart- 
efühl Rechnung trug oder ins Geficht ſchlug. Außerdem abforbierten fie ſehr häufig die mu— 

Mtaliichen Kräfte der Gemeinde und entzogen fie der eigentlichen Kirchenmufil. Die Neu: 45 
belebung des religiöfen und Firchlichen Intereſſes, die auf die Befreiungslriege gefolgt war 
und namentlich bei der Feier des Neformationsjubiläums zu Tage trat, brachte der evan- 
—— Kirche unter anderem auch die muſilaliſche Dürftigkeit ihres Gottesdienſtes zum 

ewußtjein und führte zu Beftrebungen, die ausdrüdlich vom kirchlichen, bezw. vom gottes- 
dienstlichen Intereſſe ausgingen und ſich darauf richteten, den Gottesdienit durch Heran: so 
ziebung des Kunftgefanges zu verſchönern. Bezeichnend ift die Stiftung, melde die 
„Jungfrau Chrijtiana Gottliebin Bauder” zu Sulz a. Nedar (Mürttemberg) auf den 
31. Oftober 1817 machte „bloß und ausfchlieglih zur Beförderung eines religiöfen Ges 
fangs nad allen feinen Teilen” .... „indem es unter die bisher nicht berüdfichtigten 
Wünfhe des großen Gottesmannes Luther gehört, dadurch die Teilnahme aller in wahrer 55 
Andacht zu Frdern, des edlen Neformators Abfichten unter uns zur Ausführung zu 
bringen“. Bon der Schweiz ber hatte in Süddeutfchland der Gedanke Eingang gefunden, 
den Gottesdienft dadurch fünftlerisch zu verflären, daf man den Gemeindegefang vier: 
ftimmig geftalte, zum Kunſtgeſang oder künftlerischzftilifierten Vollsgeſang erhebe. Es ent- 
ftand, von dem Organiften an der Stiftäficche zu Stuttgart, Konrad oder (1786—1872) wo 

24 * 
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geftiftet, 1823 ein „Berein für Kirchengefang”, nad) deſſen Vorbild ſich eine größere An— 
zahl von Vereinen im Lande Württemberg organifierten. Die Erkenntnis, daß der Ge 
meindegejang jeiner Natur nad) als firchlicher Vollsgefang einftimmig fein müſſe und 
daß die fünftlerifche Bereicherung des Gottesdienftes durch die MWiedergewinnung und 

5 Wiederbelebung der Haffischen evangeliſchen Kirchenmufif zu erftreben fei, entzog jenem Verein 
den Boden. An feine Stelle rückte 1846 ein „Verein für alte Kirchenmuſik“ unter Aloys Schmidt, 
der unter Immanuel Faißt zu einem „Verein für Haffische Kirchenmuſik“ wurde und feine Haupt: 
aufgabe darin erkannte, der Gemeinde die Schäge evangelifcher Kirchenmuſik durch außer: 
gottesdienftliche Aufführungen zu erichließen, die in der Negel im Gotteshaufe ftattfanden, 

10 freilich nur gegen Entrichtung eines Eintrittsgeldes, bezw. nur den Mitgliedern des Vereins 
zugänglich waren. Ahnliche Vereine entftanden auch anderwärts, jo z. B. in Darmftadt 
1853 ein „Verein für Kirchenmufif“, der ſich zwar urjprünglich die Yufgabe ftellte, dem 
Gottesdienſt durch Einfügung des funftmäßigen Chorgefanges zu reicherem Schmude zu 
verhelfen, mit der Zeit aber ſich immer ausichlieglicher auf die künſtleriſche Aufgabe, die 

15 Vorführung bedeutender Werke der Kirchen- und —— anfänglich im Gotteshaus, 
ſpäter im Konzertſaal, wieder zurückzog und zum bloßen „Muſikverein“ wurde. Dieſe Vereine 
wirkten bildend und reinigend auf das muſikaliſche Verſtändnis und auf den muſikaliſchen 
Geſchmack. Mittelbar alſo kam ihre Thätigkeit gewiß auch der Gemeinde als ſolcher zu 
gut, unmittelbar freilich nur dem engeren Kreiſe der Muſikliebhaber und der muſikaliſch 

20 Gebildeten in der Gemeinde. Wo nicht reich fundierte Kirchenchöre ftanden, die ftiftungs- 
mäßig den Schwerpunkt ihrer Aufgabe in der Mitwirkung beim Gottesdienft hatten, wie 
der von Friedrich Wilhelm IV. begründete Domchor in Berlin, die Schloßkirchenchöre in 
Schwerin, Hannover u. f. f., oder über den Gottesdienst hinaus der Gemeinde in bejon: 
deren Vorführungen die Schäbe der klaſſiſchen evangeliſchen Kirchenmuſik unentgeltlich 

25 darboten, wie der Thomanerchor zu Leipzig in der Samstagdmotette, der Knabenchor zu 
Salzungen u. a., da blieben diefe Schäge, welche die Vereine für klaſſiſche Richenmunt 
zu Tage fürderten, für die Großgemeinde und für den Gottesdienit zunächſt ungenügt. 
Sie der Gemeinde und dem Gottesdienit wirklich zuzuführen, das war die Aufgabe, die 
fich der im Jahre 1874 ins Leben getretene „Evangelifche Kirchengefangverein“ zu Darm 

30 Stadt ftellte, der ebendamit über die Vereine für Haffiihe Kirchenmuſik hinausſchritt, daß 
er zwar die Form der Aufführung zunächſt beibehielt, aber als Ort der Aufführung 
grundfäglich die Kirche wählte, der Gemeinde in ihrer Gefamtheit den Zutritt ohne Ent— 
gelt geftattete, auf feine Koften eine Chorſchule gründete, die in ihrem Bejtande ſich aus 
der Volksſchule refrutierte, für einen gefchulten Nachwuchs forgee, das nterefje für die 

85 Kirchenmufil in denjenigen Schichten wedte und pflegte, die von dem mufilalifchen Leben 
* — bleiben, alſo die lebendige Verbindung zwiſchen Verein und Gemeinde 
erftellte. 

Während dieſe Vereine von der Begeiſterung für die herrlichen Werke der kirchlichen 
Tonkunſt ausgingen, welche die evangelijche Kirche beſaß, ohne fie für die Erbauung ber 

40 Gemeinde im Gottesdienfte wirklich zu vertverten, knüpften andere Beitrebungen ausſchließ— 
lich und unmittelbar an das reale Bedürfnis der Gemeinde, des Gottesdienftes, tie er nun 
einmal tar, an. In Zürich rief J. P. Lange 1843 einen Kirchengefangverein ins Leben, 
der grundfäglich nichts anderes fein wollte, als „ein ausgebildeter Chor für den evange- 
lifchen Gottesdienst, der einerjeits den allgemeinen Choralgefang durdy geförderte Teils 

6 nahme heben, andererſeits durch den Vortrag höherer Kirchengefänge diefen Gottesdienft 
bereihern follte”. In ähnlichem Sinne und Geiſte jammelten muſikaliſche Geiſtliche oder 
Lehrer an nicht wenigen Orten im Norden und Süden, im Oſten und Weſten Deutſch— 
lands zumal da, wo der Siß eines Lehrerjeminars war, die mufifaliih begabten Mit- 
glieder ihrer Gemeinde, um mindeftens an den hoben FFeittagen des Kirchenjabres dem 

50 Gottesdienſt den Schmud „höherer Kirchengefänge” zu verleihen. Dieſe Verſuche wirkten 
anregend und vorbildlich auf weite Kreife. Ste werten die Empfindung für das, was 
die evangelifche Kirche an der Tonkunft haben könnte und nad Luthers Meinung baben 
jollte und müßte, aber im großen und ganzen — die glänzenden Ausnahmen  bejtätigen 
ja nur die Regel — faſt überall noch nicht hatte. Immerhin blieben diefe Beitrebungen 

55 vereinzelt, fie trugen den Charakter perjönlicher Liebhaberei, fie waren von dem Kommen 
und Geben der betreffenden Perjünlichkeiten, fie waren von deren mufifalifchem, nicht 
immer das Nichtige treffenden Geichmad, abhängig. Sollte das, was dur den Eifer 
mufifaliich angeregter Geiftlihen oder Lehrer einzelnen bevorzugten Gemeinden zu teil 
wurde, allen Gemeinden zufommen, jo mußten diefe Beftrebungen als eine Sade der 

so Kirche felbit erkannt, in ihrem Namen und Intereſſe angefaßt und betrieben werben. Cs 
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mußte mit allem Nachdruck und aller Deutlichleit ausgefprochen werden, daß der freitwillige 
Chordienſt eine Pflichtleiftung ſei, die der Beſitz der mufifalifchen Gabe dem Einzelnen 
der Gemeinde gegenüber auferlege, demgemäß eine Sadye, welche, unbeſchadet der Frei— 
willigteit, von der Kirche in jeder nur möglichen Weiſe zu fördern ſei. Es mußte endlich 
ein Organ geichaffen werden, um diefe Sache kräftig und zielbewußt zu vertreten nicht 6 
bloß den Gemeinde-Organen, den Kirchenbehörbden, überhaupt der kirchlichen Gejellichaft, 
jondern vor allem auch der Kunft und der Kunftliebhaberei gegenüber, der zum Betvußt: 

Kir bringen war, was fie der Kirche und dem Gottesdienft jchulde, was dieſe von 
ihr fordern. 

Ein rühriges und opferwilliges Organ zur fräftigen Vertretung der Intereſſen der 
evangelifchen Kirchenmufif gegenüber den Gemeinden und gegenüber der Kunft überhaupt 
erftand 1869 in dem von den Kantoren B. Voldel in Goldberg und D. Fiſcher in Jauer 
begründeten „Schlefiichen Verein zur Hebung der Kirchenmufil” (Vorfigender: R. Thoma 
in Breslau), nad) deſſen Mufter A er „Evangelifche Verein für geiftliche und Kirchen: 
mufif der Provinzen Oft: und Weſtpreußen“ (U. Völderling) 1880 gebildet hat. Der Verein 15 
gliedert fih in Bezirfe mit Bezivfedirigenten an der Spige. Er wirkt durch Bezirks-Kon— 
ferenzen und einen alljährlichen abmwechjelnd an den Hauptorten ftattfindenden Bereinstag, 
der — ———— und kirchenmuſikaliſche Aufführungen darbietet; durch Sammlung von 
Mitteln zur Unterftügung von Kirchenchören; durch Beratung in Auswahl guter Kirchen: 
mufif, durch ein Vereinsblatt „Fliegende Blätter für Kirchenmufil” x. — Er ift in der 20 
Hauptjache ein Verein von bewußten VBorlämpfern und Freunden der evangelifchen Kirchen: 
mufif, eine Organifation der kirchenmuſikaliſch Intereſſierten und Sadjverftändigen. 

Die Organifation des freiwilligen Chordienftes ald einer Sache der 
evangelifchen Kirche im Intereſſe der gottesdienftlihen Erbauung und des firchlichen Lebens 
ft das unbeftrittene Verdienſt des —— Kirchengeſangvereins für Württem⸗ 5 
berg, ſofern er zuerſt die einheitliche Zuſammenfaſſung aller im Gebiete der Landeskirche 
vorhandenen, auf die Hebung des Kirchengeſanges und der Kirchenmufif gerichteten Bes 
ftrebungen zum Zweck einheitlicher Vertretung der gemeinfamen Intereſſen fih zur Auf: 
gabe machte, mit dem Zivede, den in ihrer Vereinzelung dem Zufall preisgegebenen und 
der Verkümmerung ausgefegten Vereinen einen feften Nüdhalt zu gewähren und überall 0 
im Lande ſolche 8 etwas durch das Intereſſe der Kirche Gebotenes anzuregen. 
Die Gründung des evangelifchen Sirchengefangvereins für Württemberg wurde am 
21. September 1877 auf dem dritten „Sirchengefangfefte” der feit 1875 verbündeten 
Kirchengefangvereine der Schwarzwalbitädte Calw, Nagold, Sulz a. N. vollzogen. Die 
von dem Vorſitzenden vorgelegten proviſoriſchen Statuten wurden von einer —*— von 35 
Vertrauensmännen am 24. Oftober 1877 durchberaten und definitiv feftgeftellt. Am 
24. Juni 1878 fand das erfte Kirchenjangfeft des mwürttembergifchen Landesvereins in der 
Klofterfirche zu Maulbronn ftatt, bei dem Karl Gerof die MWeiberede hielt, und der Vor: 
figende des „Evangelifchen Kirchengefangvereins” zu Darmftadt den jungen Verein im 
Namen der beffiihen Vereinsgenofien begrüßte. Denn ſchon im Herbite 1877 hatte fich so 
der Vorſitzende des Darmftäbter Vereins, Minifterialrat Hallwachs, auf die Nachricht von 
der Gründung des mwürttembergifchen Zandesvereines hin an den Vorſitzenden diejes Vereines 
gewendet und mit Iebhafter Begeifterung den Gedanken einer einheitlichen Organifation 
und Aſſoziation der Kirchengefangvereine aufgegriffen. Nach dem Vorbilde der von den 
drei Schwarzwalbvereinen ſeit 1875 veranftalteten Kirchengelangfefte wurde im Sommer #5 
1878 das erfte Kirchenfangfeft in Heflen zu Oppenheim a. Rh. abgehalten. Bei demfelben 
gab der Vorfigende auf der Höhe der Landöfrone in begeifterten Sorten dem Gedanten, 
die fürttembergifche und demnächſt heſſiſche Organifation auf das ganze evangelifche 
Deutichland auszubehnen, gegen Ausdrud. Am eriten Jahre ſchon wuchs der 
württembergifche Verein auf 40 Lofalvereine mit über 1000 fingenden und ebenjo viel so 
fteuernden Mitgliedern, der beifiihe auf 16 Lofalvereine mit 3 Chorichulen. Im Jahre 
1880 fonftituierte fich, angeregt durch Württembergs Vorgang, jedoch längft durch ähn- 
liche von der Kirchenbehörde geförderte Beftrebungen vorbereitet, unter der Führung von 
Pfarrer Eifenlohr in Gernsbach, Hofprediger D. Helbing, Profeſſor D. Bafjermann u. a. 
der „Evangelifche Kirchengefangverein für Baden“ fofort mit 16 Lofalvereinen und 55 
105 pafjiven Mitgliedern, die bei dem 1. Jahresfeſt in MWiesloh am 16. Juni 1881 
9 bereits vervierfacht hatten (44 Vereine, 1600 Mitglieder). Schon am 1. November 1880 
olgte dem badiſchen Vereine unter der kundigen Führung des Muſikdirektors Heinrich 
Lützel zu Zweibrücken der „Evangeliſche Kirchengeſangverein für die Pfalz“, der ſchon 
nach einem Jahre 34 Lokalvereine umfaßte. Dieſen 4 Landesvereinen, die untereinander 60 

— 0 
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lebendige Fühlung hielten, ſchloß fich der „Berein für evangelischen Kirchengeſang“ in 
Frankfurt aM. (Pfarrer von Seydewitz, Dr. Marx u. a.) an. Aus dem nadbarlichen 
Verkehr entftand am 21. September 1881 ein engerer Bund, der „Evangelifche Kirchen— 
gejangverein für Südweſtdeutſchland“. Dieſer veranftaltete, eingeladen von 

5 dem württembergiſchen Yandesvereine, am 3. und 4. Oftober zu Stuttgart den „Erjten 
deutich ——— Kirchengeſangvereinstag“. Auf dieſem waren ſchon fo viele ge— 
wichtige Freunde der Sache aus den verſchiedenſten deutſchen Kirchengebieten erſchienen, 
daß der Beſchluß gefaßt wurde, die Vereinigung auf das ganze evangeliſche Deutſchland 
auszudehnen. Der Beſchluß kam zur Durchführung auf dem „Zweiten deulſch-evangeliſchen 

10 Kirchengeſangvereinstag“ zu Frankfurt a. M., dem als Feſtprediger Emil Frommel die 
Weihe gab. Am 27. September des Lutherjubiläumsjahres 1883, an dem Tage, da 
Kaifer Wilhelm I. dem Nationaldenfmal auf dem Niederwald die Weihe gab, lonſti— 
tuierte fih der „Evangelifhe Kirhengefangverein für Deutihland“. In 
erfreulicher Weife bewährte ſich die miffionierende Kraft feiner Sache. 1884 ſchloſſen ſich 

15 an: der evangelifch-firchliche Chorgefangverband für die Provinz Sachſen und die thüringi= 
jchen Lande (Richter) ; der evangeliſch-kirchliche Chorgefangverband für die Provinz Branden- 
burg (Kleinert, Kraufe, Frommel); der Verein zur Hebung der Kirchenmufif für Oft- und Weſt⸗ 
preußen (j. 0.); der ſchleſiſche Verein zur Hebung der evangelifchen Kirchenmufif (j. o.), 
nebft einer Reihe von Ortövereinen, in deren Gebiet noch fein Landes: oder Provinzial: 

20 verein beitand. 1885 folgten: der Anhaltifche Kirchengefangverein (Haafe) ; der Kirchen: 
chorverband der Kreisfpnode Saarbrüden, wieder mit einer Reihe von Ortövereinen, in 
deren Gebiet noch fein Landes- oder Provinzialverein beitand; 1886: der Kirchen— 
gefangverein für die evangelifchslutherische Kirche Bayerns (Herold); der Kirchenchor von 
Salzungen (f. o.), die Kirhenchöre von St. Jakobi in Hamburg und der Kirchenchor von 

25 Hamburg. 1887: der evangelifche Kirchengefangverein für Nheinland (Spitta); der evan- 
eliſche Kirchengefangverein für Elfaß-Lothringen (Spitta, v. Jan); der Verein zur Pflege 
irchlicher Muſik in Schleswig-Holftein (von Lilieneron); der ev. Kirchengefangverein für 
den Konfiftorialbezirt Wiesbaden (Beefenmeyer); 1888 der eb. Kirchengejangverein für 
die Provinz Bofen; 1889: der Frankfurter Provinzialverein evangelifcher Kirchenchöre (zu 

so dem fich der Verein für ev. Kirchengeſang zu Frankfurt erweitert hatte); der evangelische 
Kirchengefangverein für die Provinz Pommern (Lüpfe); 1890: der evangelifche Kirchen: 
chorverband für die evang.sluth. Kirche der en Hannover (Wolkenhaar); der evang. 
Kirchengejangverein für den Konfiftorialbezirt Kaſſel, dazu 2 öfterr. Vereine (Brünn und 
Linz); 1892: der Kirchenchorverband der ev.-luth. Landeskirche des Königsreihs Sachen 

3 (Rittan); 1897: der ev. Kirchengefangverein für Meftphalen (Nelle); 1898 der Nieder: 
[achte Chorverband, umfafjend Hannover (f. 0.), Braunſchweig, Bremen, beide Lippe, 

Idenburg (Notbert); 1900: der Kirchenchorverband im Herzogtum Gotha (Kretjchmar). 
Nach der legten Statiftit (1899) gehören zu dem ewangelifchen Kirchengefangverein 

für Deutjchland 20 Landes: und Provinzialvereine, 1231 Ortövereine und Kirchenchöre 
so mit 49440 aktiven und 6195 inaftiven Mitgliedern. Es fehlt zur Zeit noch Medlenburg, 

das 1884 dem Anſchluß nahe war, aber fi) aus unbefannten Gründen urüdgegogen hat. 
Die Aufgabe des evangelischen Kirchengefangvereins für Deutjchland iſt nah $ 1 

feiner Statuten „die Förderung des evangelifchen Kirchengefangs und der evangelifchen 
Kirchenmuſik durd) die Bile e und Weiterentiwidelung der zwifchen den deutſch-evangeliſchen 

45 Kirchengefangvereinen, Sirchenchören 2. unter Wahrung ihrer vollen Gelbitftändigfeit, 
geichloffenen Verbindung”. Danach Liegt der Schwerpunft der Aufgabe in der einheit- 
lihen Zufammenfaflung der mannigfaltigen Beitrebungen und Kräfte, welche in den Landes-, 
Provinzial und Einzelvereinen wirlſam find, zum Zweck kräftiger und zielbewußter Ver: 
tretung der gemeinfamen Ziele und Intereſſen nach außen gegenüber den Kirchen-, Schul: 

so und Staatöbehörden, ſowie in der Förderung der Sache des Kirchengefangs und der 
Kirchenmuſik hauptſächlich durch Herbeiführung gemeinfchaftlichen Austaufches über wichtige 
Fragen, Herftellung perfönlicher Fühlung zwiſchen den Freunden der Kirchengeſangsſache, 
Beratung der einzelnen Bereine auf deren Erfordern. Der Verein vertritt aljo grund: 
fäblih das allen Gemeinjame. Er hält ſich als joldher fern von der Propaganda für 

55 bejtimmte kirchenmuſikaliſche Richtungen, identifiziert ſich als Verein mit feiner derjelben, 
ſondern bejchräntt fih darauf, die zu Tage tretenden Gegenfäte dadurch zu mildern, daß 
er zu gegenfeitiger Ausſprache und Berftändigung Gelegenheit fchafft. Dem Austaufch 
der zur Zeit noch jehr auseinandergehenden Meinungen und Intereſſen dient das „Cor: 
refpondenzblatt des evangelifchen Kirchengefangvereins für Deutjchland” (Leipzig, Breitkopf 

so und Härtel), noch mehr der in regelmäßigen Zwiſchenräumen („mindeftens alle drei Jahre“) 
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u berufende „Deutiheevangelifche Kirhengefangvereinstag”. Auf demielben 
—* „auf Grund zu erſtattender Referate über den Zweck und die Aufgabe des Vereins 
betreffende Fragen verhandelt werden“ ($ 8). Dieſe Verſammlung iſt als ſolche nicht be: 
ſchlußfähiges Organ des Vereins, da der Beftand, aus dem fie fi) vorwiegend zujammen- 
jeßt, jedesmal je nach dem Lande oder der Provinz, darin fie tagt, allzuverjchieden und 5 
wechſelnd ift. Der Kirchengejangvereinstag kann die Ergebniſſe der Mn en in Refo- 
lutionen zufammenfafjen. Über diefe das Erforderliche zu beichließen ift die Sache des 
Gentralausfchuffes. Der Hauptzweck diefer Beranftaltung ift neben der perfönlichen Be— 
rührung der Intereſſenten, die fie ermöglicht, der, die verfchiedenen Formen gottesdienft- 
lichen Bebens und Firchenmufifalifchen Wirkens, wie fie den einzelnen Landeslirchen eignen, 10 
zur Anſchauung zu bringen, und dadurch zunächſt gegenfeitige Duldung, mit der Zeit 
gegenfeitige Verftändigung ——— Fon der Art und Richtung der — 
Arbeit giebt am beſten ein Überblick über die Gegenſtände der Tagungen eine Anſchauung. 
Es wurde verhandelt: 
1882 zu Stuttgart über „die nächſten Ziele und Aufgaben der evangeliſchen Kirchengeſang- 16 

vereine” (Theophil Beder, H. A. Köftlin) ; 
über „die Einrichtung liturgifcher Gottesdienfte” (Mar Herold-Schwabach); 

1883 zu — a. M. über „Kirchenmuſik und Kirchenkonzert“ (Freiherr von Liliencron⸗ 
ig); 

1884 zu Halle a. ©. über die Frage: „Giebt es eine evangeliſche Kirchenmuſik und wo— 20 
durch charakterifiert ich diefelbe?” (H. Mergner:Heilsbronn) ; 

1885 zu Nürnberg über „die firchenmufilalifche Bildung der Kantoren und Organiſten“ 
+ D. Zahn-Altdorf) und „Über die firhenmufifaliiche Ausbildung der evangelifchen 
Geiftlihen” (Dr. Friedrich Zimmer:Bonn); 

1886 zu Bonn a. Rh. über „die Stellung des Chores im evangelifchen Gottesdienfte” 26 
(D. Friedrich Spitta-Oberkaſſel, jegt Straßburg, Georg Schloſſer-Gießen); 

1887 zu Berlin über „die Herftellung eines einbeitlihen deutidh=evange- 
liſchen Kirchen-Melodienbuchs“ (D. Helbing-Karlsruhe); 

1888 zu Breslau über „den Kirchengeſangunterricht in der Schule“ (Saran-Bromberg); 
1889 zu Marburg i. H. über „den Knabenchor beim Kirchengeſang“ (C. Mühlfeld- so 

Salzungen); 
1890 zu Kiel über die „Pflege des organ a a (D. Kawerau⸗Kiel); 
1891 zu Darmſtadt über „die Firchliche und foziale Bedeutung der Kirchengefangvereine” 

(Heinebudy Schleswig); 
1893 zu Ulm über „Gemeindegefang und Gottesdienst” (Pezold- Friedrichshafen a. B.); 3 
1894 zu —— über „die Aufgabe der Orgel im evangeliſchen Gottesdienſt“ (D. Rietſchel⸗ 

Zeipzig) ; 
1896 zu Wiesbaden über „Schulgefang und Kirchenchor” (Theodor Kraufe-Berlin) ; 
1898 I Leip über den „Kirchlichen Charakter der Kirchengeſangvereine und ihrer Thätig— 

eit“ (Nelle-Hamm); 40 
1899 zu Straßburg i. E. über „Die Regelung der materiellen und gejellichaftlichen Ver— 

bältnifje der Kantoren und eher ig jowie die Klarftellung der rechtlichen Be- 
ziehungen der Gymnaſien und anderen Schulen zur Kirchenmuſik“ (HarttersHerrenalb). 

Es find lauter Fragen, die für die Kirchengejangvereine, jo mannigfaltig auch im 
einzelnen ihre ag: und fo verjchieden ihre liturgifche Richtung, hymnologiſche Stellung 45 
und firchenmufifalifche Neigung je nach der Tradition ihres Kirchengebietes fein mag, mehr 
oder wenig brennende find, und über die eine offene Ausfprache erwünſcht und geboten 
ericheint. Die Referenten waren ſtets Männer, denen Sachkunde zuzutrauen tar. 

Was die Drganifation betrifft, fo ift das Hauptorgan des Vereins der Gentralaus: 
ſchuß. Zu demjelben wählen die Organe der Landes: oder Provinzialvereine je 1 Mit: wo 
lied _ deſſen Stellvertreter auf die Dauer von 3 Jahren. Dem Gentralausichuß 
iegt ob: 

1. die Sache des evangelifchen KHirchengefangs durh Wort und Schrift zu fördern; 
2. auf Verftändigung der Vereine in kirchenmuſikaliſchen Fragen binzutvirken ; 
3. den Vereinen bei der Auswahl und billigen Beichaffung ihrer Murtalien behilflich ss 

zu fein; 
4. die Hauptverfammlung (Kirchengefangvereinstag) zu berufen; 
5. die gemeinjamen Bereinsinterefien nach außen zu vertreten. 
Der Centralausihuß entjcheivet nad Stimmenmehrheit. Bei der Abjtimmung hat 

jeder Landes: oder Probinzialverein als folder 1 Stimme, ſowie außerdem für je 10, zu so 
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zu befeſtigen. 
alausihuf Enid wählt F J— von 3 Jahren den Vorſtand, der 

aus 3 Saal beftehbt und 1. die laufenden Geſchäfte bejorgt, 2. die Beichlüffe des 
Gentralausihufles zur Ausführung bringt, 3. den Verein geſchäftlich vertritt. Dem Vor— 

15 ftand gebörten jeit Gründung des en an: D. Ludwig Hallwachs, Gebeimrat in 
Darmftadt ald Vorfigender; D. H. A. Köftlin, der Verf. Dietes .. als Stellvertreter 
des Vorfigenden ; zes il Beder, weil. Profeffor in Darmftadt als Schriftführer bis 
1895, jeit feinem Tode 2. Ewald, Geh. Oberfinanzrat in Darmftadt. len ben 
1. Mai 1901.) A. Köftlin. 

20 Kirchengeſchichte. — Litteratur: Bl. die nambaft zu machenden kirchengeſchicht- 
lien Bee Ferner den Artikel Theol. Encyklopädie Bd V 351 ff. und die Litteratur da— 
felbft (dazu A. Dorner, Theol, Encyklopädie 1901). Ferner E. F. Stäubdlin, Geſchichte und 
Litteratur der KG, Hannover 1827; F. Ehr. Baur, Epochen der kirchlichen Geſchichtſchreibung, 
Tübingen 1852; Niedner, Zeichnung des Umfangs für den _ en Inhalt allgemeiner 

26 —* der chrifilichen Religion, THStK 1853 ©. 787, Gaß, Allgemeines über Bedeu- 
tung und Wirkung des biftorijhen Sinns, 3KG IS S. 175f[.; U. Jundt, Les Centuries de 
Magdebourg, ou la renaissance de l’'historiograp) phie eceles. au 16. sidcle, Paris 1 
F. Flöring, Gottfr. Arnold als m... Ar g- 1883; K. Müller, Die Grenze Saiten 
Altertum und Mittelalter in der Kirche, PI B S. BTL; Fr. Overbed, Ueber die An: 

0 fänge der Kirchengeſchichtſchreibung, Progr., 3 2 Kolde, "Ueber Grenzen des bijtorifchen 
Erlennens und der Objektivität Bea Gejchihtichreibers, Erlangen 1890; O. Pileiderer, Die 
Entwidlung der prot. Theologie u. ſ. w., Freiburg 1891, ©. 345 ; Loofe in Die deutjchen 
Univerfitäten, Berlin 1893; U. Harnad, Geſch. der altchriftlichen itteratur bis Eujebius II. 
3f.; 9. Ehrhardt, Stellung. und Wufgabe der KG in der Gegenwart, Stuttgart 1898; 

35 ©. Berger, Des &tudes d’histoire —— Paris 1899. — Zur Serictfehreibung 
überhaupt vgl. ®. v. Humboldt, Ueber die Mufgabe - Geſchichtſchreibers. RW Bd 1, 1; 
Droyſen, Grundriß der Hiſtorik“, Leipzig 1882; E. A. Freeman, The methods of histor” 
cal study, Zondon 1886; O. Lorenz, Die Geihichtswifi enſchaft in "Hauptrihtungen und Auf: 
gaben, 2 Bde, Berlin 1891: €. Bernheim, Lehrbuch) der FA Methode ?, Leipzig 1894. 

40 1. Wefen und Aufgabe der KG. — Die Kirche (. d. A. oben ©. 315) ift 
die durch Jeſus Chriftus in feinem Werk und Wirken sin von feinem Geift durch⸗ 
maltete Gemeinde der Gläubigen. In ihr ſoll ſich die Beſtimmung der Menjchheit, eine 
Menichheit Gottes zu werben, verwirklichen. Darzuftellen, wie dies geſchieht, iſt ebenjo bie 
Aufgabe der KG, wie die allgemeine Geſchichte ie Entwidelung des Menfchengeichlechts 
ur Erreichung feines iels, der Beherrihung der Welt und Herausgeftaltung enſch⸗ 

"ke, u zeigen Ahr Gegenftand ift die durch das in Chriftus gegebene Ver: 
tnis zu Gott beftimmte Menfchbeit eſchichte. Da das Chriftentum beanfprucht die ab 

folute Religion zu * jo will die KO die Geſchichte der die Gemeinſchaft mit Gott er— 
lebenden Gemeinde d. h. bie religiös wertvolle Menſchheitsgeſchichte ſeit Chrifti Erjcheinen 

50 vorführen. Sie ift bie en * Chriſtentums, wie es in der kirchlichen Gemein- 
ſchaft Geſtalt gewonnen hat. x Zweck iſt dabei nicht allerlei Nützliches zu lehren, ſon— 
dern das Verſtändnis der — en Gegenwart durch die Erkenntnis ihres Gewordenſeins 
zu erſchließen. Sie will den Einzelnen ſich ebenſo als Glied der ganzen Gemeinde Chriſti 
verſtehen lehren, wie die Geſchichte ihn ſeine Stellung im Organismus der Menſchheit 

55 inne werden läßt. Handelt es ſich bei der Menſchheitsgeſchichte im Gegenſatz zur Natur: 
geſchichte um eine in freier Bethätigung der Perjönlichkeiten fich vollsichenbe Entwidelung 
zur Durchführung der Ziele der Menſchheit, jo in der KO um die Verwirklichung des Gottes: 
reichs in der Gemeinde Jeſu Chrifti. Vorausfegung jedes wirklichen Verftändnifjes der 
Weltgefchichte ift die Überzeu on ber Einbeitlichtet des Menſchengeſchlechts und von 

co einem ihm geitedtten, durch — Handeln zu erreichenden Ziel, auf welches hin 
ſeine nicht einfach aus Verurſachung und Umſtänden zu erklärende Entwickelung durch 
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alle oft ſcheinbar zufälligen und bedeutungsloſen Veränderungen hindurch ſich bewegt, alſo 
die Anerkennung einer ——— und Leitung (MW. von Humboldt S. 18 „Die Welt: 
geichichte ift nicht ohne eine Weltregierung verftändlih”). Die KG aber ift ein Teil der 
Theologie, weil ihre ftete Worausfegung die Glaubensgemwißheit bildet, daß die chriftliche 
Kirche, deren Leben fie fchildert, nicht ein Ergebnis der natürlichen Menfchheitsenttwidelung 5 
it, fondern daß fie durch das Erlöſungswerk Chrifti geftiftet ift, und daß in ihr der Seit 
des verflärten Chriſtus als der Geift eines neuen Lebens malte. Wie die Kirche Chrifti 
ſelbſt als Gemeinde der Gläubigen Gegenftand des Glaubens ift, nach ihrem Urfprung, 
ihrem Sein, ihrer Vollendung, jo beruht auch der theologijche Charakter der KG auf dem 
Glaubensurteil, daß durch Gottes Heilstbat in Chriftus ein wunderbarer Anfang einer 10 
neuen religiöfen Entwidelung geichaffen worden ift, daß in der durch Wort und Saframent 
innerhalb irdifcher Ordnungen fich erbauenden Kirche ſich die Geſchichte der Gemeinde 
Chrifti vollziehe, und daß in diefer troß aller Hemmungen und allem Irregehen ein geiftiges 
Wachstum erfolge, welches fie ihrer Vollendung entgegenreifen läßt. Macht es ein wirk— 
liches Verſtändnis der Gefchichte unmöglich, wenn man fie nach Analogie phyſikaliſcher 15 
Vorgänge auffaßt, fo nicht minder ein abäquates Verjtänbnis der Gefchichte der Kirche, 
wenn man ihre Offenbarungsgrundlage verfennt. 

Zur Darftellung aber fann das Leben der Kirche nur fommen, * es in die Er— 
ſcheinung tritt und dadurch Objekt wiſſenſchaftlicher — wird. Die Chriſtenheit in 
ihrem erkennbaren Werden zu ſchildern iſt daher die Aufgabe der KG. Die Entwickelung 20 
der Kirche in der Welt Fofl fie darthun, und zwar fowohl nad ihrer Eigenart und in 
ihrem Gegenjaß . Welt, wie nach ihrer Bedingtheit durch die Welt und in ihrer Wirkung 
auf die Welt egenftand der KG ift alles, was irgendiwie Beziehung zur Kirche gewinnt. 
Andererjeitö aber auch nur das, was von wirklicher Bedeutung für fie geworden ift. 
Etwas hat noch nicht darum, weil es geicheben ift, auch ſchon einen Anfpruch darauf, als 25 
Beitanbteil der Gefchichte zu gelten, ſondern nur fofern e8 die Entwidelung in beachtens— 
tverter Weiſe beftimmt hat. Deshalb gehört auch noch nicht ein Gefchehnis in feiner Ver: 
einzelung zur Gejchichte, fondern nur in feinem Zuſammenhang mit dem Ganzen und in 
feiner Wirkung auf den Gejamtverlauf. Die KO bat aus der Fülle deſſen, was ſich in 
dem Rahmen der Kirche aller Zeiten ereignet hat, das für deren Entwidelungsgang Be— so 
deutfame 7 erheben und in ſeinem einheitlichen Zuſammenhang darzuſtellen. Sie hat dies 
ebenſowohl zu thun durch die ſtraffe Zuſammenfaſſung des für das Geſchichtsbild einer 
Zeit in der Mannigfaltigkeit der Erſcheinungen des kirchlichen Lebens Charalteriftifchen, 
wie durch Erkennen des Epochemachenden, welches eine Entwickelungsreihe gegen eine andere 
abgrenzt. Die gefamten Lebenserjcheinungen der Kirche zu beobachten, ihrem Gang nad) 35 
zubenfen und die in ihnen mwaltenden Ideen zu erfaffen, ift die Aufgabe der KO. 

Die Enttwidelung der Kirche in ihrer Einheit bat die KO zu zeigen. Sie hat aber 
zugleich diefem Leben der Kirche nad allen Seiten feiner Entfaltung bin nachzugehen. 
unächſt in Hinficht ihres Wachstums nad außen. In ihr und durch fie fol die ganze 
enjchbeit zu einer Menfchheit Gottes werden. Daher hat die Kirche alle Völker und go 
ze. fich einzuglievern; ihre Ausbreitung, wie fie ſich unter Überwindung eines 

iderftandes in Wort und That, auch durch Niederlagen und Einbußen an Beſitzſtand 
bindurch vollzieht, bildet den nächiten Gegenftand der KG. Im Mittelpunkt der inneren 
Entwidelung der Kirche fteht die ihres Glaubensbewußtfeins. Inſofern diejes einen begrif) 
lichen Ausdruck gefunden und in befenntnismäßiger Formulierung Geltung in der Firch- 45 
lihen Gemeinſchaft erlangt bat, ift e8 Gegenftand der Dogmengeichichte (j. d. A. Bd IV 
©. 752 ff.). Da dieje das Hineinwachien der Kirche in das Verftändnis des Evangeliums 
u zeigen hat, ſteht jie im inniger Beziehung zur Geſchichte der Theologie, die mit ben 

itteln der Wiſſenſchaft fich dies Berftändnie zu eigen zu machen ftrebt. Die Ordnungen, 
die fich die Kirche zu ihrer Ausgeftaltung und Ausrichtung ihrer Aufgaben in den ver zo 
ſchiedenen Stadien ihrer Entiwidelung gegeben, und die Wertung, die fie ihnen zu teil 
bat werben lafjen, behandelt die Gefchichte der Verfaſſung. Mit der Geftaltung der reli- 
giöfen Lebensmomente in ihrer gemeindlichen Form hat es die Gefchichte des Kultus zu 
tbun. Die Gefchichte der chriftlichen Sitte aber ftellt dar, wie das Chriftentum fich erweiſt 
innerhalb der Verhältniffe des natürlichen Lebens. Sie zeigt das chriftliche Lebensideal nad) 55 
feiner Wurzel im chriftlichen Glauben wie in feiner jeweiligen Umgeftaltung durch außer: 
hriftliche Einwirkungen, und tie dies Ideal fich realifiert hat. Das Volfsleben beftimmt 
von Chriftentum und Kirche in allen feinen natürlichen, rechtlichen und Eulturlichen Be— 
ziehungen fommt bier in Betradht; daher ift auch in diefer Hinficht die andererjeits zum 
Teil in die Geſchichte des Kultus gehörende Enttwidelung der chriftlichen Kunſt ein Be: oo 
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ſtandteil der AG. Das Leben der Kirche in feinem vollen Umfang bat ſomit die KG zu 
behandeln. Zum Teil find freilich jene verfchiedenen Seiten des Lebens der Kirche Gegen- 
ftand jelbftftändiger theologischer Disziplinen geworden, welche bie betreffenden Entwicke— 
lungsreihen durch die verſchiedenen Zeiten hindurch verfolgen. Wie es aber auch dann Auf: 

5 gabe bleibt, ftets den Zufammenbang mit der Gejamtentwidelung der Kirche feitzubalten, 
jo hat die KG als ſolche eben dies Ganze der Entwidelung mit feinem Durdeinander- 
wirken in feiner Einbeitlichkeit zu erfaſſen und darzuftellen. Freilich wird fich gerade eine 
Schilderung des ganzen Lebens der Kirche immer nur in bejchränktem Maße erreichen 
lafien. Die neuerdings geforderte Gefchichte des Glaubens und der hriftlichen Sittlichkeit 

ıo (Tiſchhauſer, Gefchichte der evang. Kirche Deutichlands in der erjten Hälfte des 19. Jahrh., 
und W. Walther in |. Beiprechung THLYB 1900 ©. 281 ff.), die nicht bloß den Kory: 
phäen ihre Aufmerkſamkeit zuende, vielmehr das chriftliche Volksleben vorführe (vgl. ſchon 
Goethes Forderung, daß in der KG ericheine, „wies um die Chriften ſteht, die gemeinen“), 
wird ſchon deshalb ſtets eine nur relative Erfüllung finden können, weil die Geſchichts— 

15 darftellung doch immer in erfter Stelle an den Gefchichtöbericht gebunden ift (Ranke). 
Aber als Ziel muß die KG jenes Ganze des Lebens der Kirche zu erkennen und gegen: 
ftändlich zu machen im Auge behalten. 

2. Die Methode. Die Methode der KG ergiebt fih aus ihrer Aufgabe. Die- 
jenige Methode ift die richtige, die diefer am vollkommenſten entſpricht. Will die KO ein 

20 geſchichtliches Verſtändnis der Firchlichen Gegenwart ermöglichen durch die Kenntnis ihres 
Gewordenſeins und des Gangs der kirchlichen Entwidelung, jo hat fie fih demgemäß zu 
eftalten. Für fie gelten die gleichen Geſetze wie für jede gefchichtliche Forſchung. Es ift 

Peftauftelen, was die Kirche in ihrem Werden erlebt hat, aber ſoweit und infofern es für 
dasjelbe von Bedeutung geworben ift. Iſt fomit die erſte Aufgabe der KG zu erforſchen, 

25 was in der Kirche gefchehen ift, jo muß fie vor allem eine quellenmäßige fein. Sie hat 
daher die zuberläffigen Zeugen zu erkennen und zu befragen, ſeien diefe nun Bejtanbdteile 
der zu unterfuchenden Geſchichte felbit, d. h. Urkunden, oder auf jelbititändiger Kunde be- 
rubende Gejcichtöberichte. Hierbei gilt es zunächft diefe Urkunden und Berichte möglichit 
volljtändig zu jammeln (dazu dienen Quelleneditionen, «Sammlungen und Nachteile) 

so und fie richtig zu verſtehen; dies Leßtere in ihrem eigenen Zufammenhang, wie auch in 
ihrer Beziehung zu allen Berhältniffen und aus dem Charakter ihres Verfaſſers und ihrer 
Zeit heraus, unter forgfältiger Beobachtung alles Einzelnen tie in ihrer Beleuchtung durch 
anderweitige Kunde und Analogien. Die Kritif aber hat die Echtheit der Urkunden und 
Berichte ſowohl als ganze wie in ihren einzelnen Teilen (Authentie und Integrität) zu 

86 unterfuchen, unter Umftänden ihren Quellen nachzugehen, oder Zeit, Weife und Abficht 
einer etwaigen Fälſchung darzuthun; ebenfo aber — den Wert der Urkunden zu prüfen 
und Treue und Bedeutung des geſchichtlichen Berichts feſtzuſtellen. Zur Löſung dieſer 
Aufgaben der Hermeneutik und Kritik bedarf es der Beherrſchung aller der in Betracht 
kommenden ſogenannten Hilfswiſſenſchaften, der Paläographie, Diplomatik, Philologie, 

0 Philoſophie u. ſ. w, vor allem aber des geſamten Gebietes der allgemeinen Geſchichte, 
und zwar infofern diefelbe eine Kenntnis ſowohl der äußeren Verbältniffe wie der geiftigen 
Erfcheinungen darreicht. Je größer der Reichtum und die Güte der zu Gebote ftehenden 
Quellen, defto größer ift auch. die Möglichkeit einer geficherten Gejchichtserkenntnis. Aber 
ſtets bleibt die gefchichtliche Getwißheit „mit einem Anhang des Ungewifien war 

45 immer wird nur ein relatives, unter günftigen Umftänden großes Maß von Wahrſchein— 
lichkeit zu erreichen fein (Holde). In der richtigen Abſchätzung dieſes Grades der Gewiß— 
beit wird fich das hiftorifche Urteil bewähren. Zur ganzen Erkenntnis des Thatbejtandes 
reicht jedoch das von den Quellen Überlieferte nicht aus. — Alles aber „hängt zufammen, 
fritiiches Studium der echten Quellen, unparteiiiche Auffafjung, objektive Darftellung; das 

50 Ziel ift die Vergegenwärtigung der vollen Wahrheit” (Ranke, Werke 21 ©. 114), zu jagen, 
„wie es eigentlich geweſen“. 

Aber freilih bat nicht fchon alles, wovon uns die Quellen Kunde geben, des— 
halb auch Gegenſtand der Tirchengeichichtlihen Darftellung zu werden. Vielmehr kommt 
dies nur dem zu, wmwas einmal wirklich gelebt (Hafe), mas wirklich irgendivie für die 

55 Kirche und ihren Enttwidelungsgang Bedeutung geivonnen bat. Daher gilt das kirchen— 
biftorifche Anterefje auch nicht dem Einzelnen in feiner Sfolierung, jondern als ſympto— 
matifcher Erfcheinung, und wie es ein Faltor im Leben der Kirche geworden ift. „Nicht 
die Bergangenbeiten werden“ durch die Geſchichte „bel, jondern was von ihnen noch un» 
vergangen ift“ (Droyſen). Darum muß die Vergangenheit durch die Forſchung wieder 

co lebendig werden. Das Nebenſächliche it auszufcheiden, alles Wejentliche aber zu einem 



Kirchengeſchichte 379 

durchſichtigen Bild behufs wirklicher —— der Vergangenheit zu geſtalten. 
Dichter und Geſchichtforſcher berühren ſich hier, und mit Recht hat deshalb Humboldt ein 
„Ahnungsvermögen“ des Forſchers als „Aſſimilation der forſchenden Kraft und des zu 
erforſchenden Gegenſtandes“ gefordert, und Niebuhr (bei Bernheim, 1. A. S. 433) erklärt: 
„Ich bin Hiſtoriker, denn ich kann aus dem einzeln Erhaltenen ein vollſtändiges Gemälden6 
bilden.” Und mit plaftifcher Anfchaulichkeit muß fich eine fcharfe Charakterifierung des 
eigentlichen Weſens der Erfcheinungen verbinden. Eine ſolche ift 3. B. im den geiſt- und 
Iebensollen Bildern in Rocholls Gefchichte der evang. Kirche in Deutichland zu vermiſſen. 
Den Zufammenhängen und dem Werden der Kirche ift ferner nachzugehen, ſoweit dies 
noch erfennbar iſt; denn dem Geſetz der Entwidelung nachzudenken bleibt die höchſte 10 
Aufgabe des Hiftorikerd. Den rechten Hiftorifer aber hat Rüdert (bei Heinrict, Encykl. 127) 
rägnant und treffend als einen ſolchen charakterifiert, der „zum Bau die Steine jchichte; 
Richt das Einzelne unterbrüdend, Noch damit millfürlich jchmücdend, Sondern in des Ein- 

zeln Hülle Legend allgemeine Fülle; Der gelefen alles babe Und befige Dichtergabe, 
Klar zu ſchildern mir das Weſen, Der ich nie ein Wort gelefen“. it für einen jeden 15 
Hiftorifer Vorbedingung ein ausgefprochener, jeden Kompromiß mit einem Probabilismus 
ablehnender Wahrheitsjinn, die Fähigkeit das Gemeinfame in zahlreichen Einzelbeiten zu 
ſchauen, das Mejentliche herauszufinden, Wahrfcheinliches von dem nur Möglichen, aber 
auch von dem Geficherten zu unterfcheiden, das Erkannte zu geftalten, ferner das Erfüllt 
jein mit jener Pietät vor der Gefchichte, die „große Augen“ zu machen lehrt, jo bebarf 20 
der Hirchenhiftorifer zugleich des rechten Verftändnifjes für das Weſen des Chriftentums 
und der Kirche, für die Bedeutung der Firchlichen Gemeinfchaft und für die Ziele des 
Reiches Gottes. 

Für das richtige Verftändnis des Gefchichtsverlaufs ift befonders belangreih das Er: 
fennen der eigentlichen Entwidelungsfnoten und die dem entfprechende Gliederung ber 26 
Geichichte. Daher hat die KAG das beftimmten Zeiten der Firchlichen Entwickelung Ge: 
meinfame zu erfaflen und danadı Perioden abzugrenzen und zu einer Einheit zufammen- 
zufafien. Zeit: und Sachordnung müfjen ſtets nad Möglichkeit verbunden werben. Zu 
dem Zweck empfiehlt ſich eine Gliederung in Fleinere Abſchnitte. Denn die zeitliche Ord— 
nung muß die beberrjchende bleiben, troß aller Aufmerkjamfeit auf die verfchiedenen Seiten 30 
des firchlichen Werdens, da nur jo ein wirkliches Gefamtbild des jeweiligen Lebens der 
Kirche in allen feinen Beziehungen genommen werden kann. 

Die erſte Periode ift die der Begründung der Kirche. Wegen ihrer grundlegenden 
Bedeutung nimmt fie eine Sonderftellung ein gegenüber allen jpäteren Perioden und ift 
daher mit Recht zugleich der Gegenftand von theologiſchen Sonderdigziplinen (Heinrici, 35 
Encykl. 26. 125). Was die weitere Gliederung anlangt, jo ift der Einfchnitt, den die 
Reformation Luthers im Leben der Kirche bezeichnet, jo unverfennbar, daß nur fonfeffto- 
nelle Boreingenommenbeit ihn beanftandet hat. Wie dagegen auf dem Gebiet der all: 
gemeinen Geſchichte die beftimmte grengung von Altertum und Mittelalter nicht unbe: 
jtritten ift, jo auch auf dem der KG (4. B. von Baur). In der That ift es nicht fo ao 
leicht, die Grenze zwiſchen der Kirche des Altertums und im Mittelalter genau zu be 
ftimmen. Aber doch befteht mit Recht im allgemeinen ein Einverftändnis darüber, daß 
es fich einerfeit3 um die Kirche in der griechifch-römifchen Welt, andererſeits um die inner: 
halb der durch die germanifchen Völker gejchaffenen Neuordnung handelt. Während die 
Kirche dort weſentlich Reichskirche ift, jo auf germanifhem Boden zunächſt Landesfirche. 45 
Während dort die Kirche in die antiken Kulturformen eingeht, wird de bier die Erzieherin 
barbarifcher Völter. Daher ift der Übergang vom Altertum zum Mittelalter dort anzu: 
ſetzen, wo die Reichskirche ihre Stellung einbüßt, ſowohl im Orient durch Löſung der 
nationalen Kirchen von der Großfirche, wie im Abendland durch die Begründung von 
germanifchen oder germanifch-romanijchen Landeskirchen. Zugleich zeigt die beherrichende so 
Stellung, welche die Kirche im geiftigen Leben auch des oſtrömiſchen Reichs nach der Zeit 
Yuftinians einnimmt, und die Pofition, welche die römische Kirche ſeit Gregor zu erobern 
jucht, daß eine neue Periode eingetreten ift. Auf die weitere Gliederung der Kirche im 
einzelnen fann bier nicht eingegangen werden. 

3. Die Geſchichte der KO beginnt mit Eufebius (ſ. d. A. Bd V ©. 606f. 612 ff.). so 
Defien KG tft aber aus feiner Chronik erwachſen (Overbed ©. 24 ff. 64; Harnack II, 
46 ff.), wie die Chronik ihrerfeits ihre Urfprünge bat in der altchriftlichen Apologetif mit 
ihrem Alterserweis des Chriftentums. Die Abhängigkeit der KG Eufebs von der Chronik 
ergiebt fich aus dem ihr entlehnten Schema, deſſen Grundform die kirchenhiſtoriſche Tabelle 
ift (Overb. 41), und ebenſo aus der gleichen Anordnung und mörtlichen Berührungen ao 
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(Hamad 52). Zu den Thematen nad Kaiferjabren in der Chronik giebt fie die Aus- 
führungen nad; Kaiferregierungen (ebd. 64). Sie bietet die Gejchichte des Chriftenvolfes 
neben den andern Völkern: fein Heros Chriftus, feine Regenten die Nachfolger der Apoftel, 
feine Kämpfe die Verfolgungen, die Unrubftifter die Häretifer, die viri illustres die firdy 

5 lichen Schriftfteller. Buch 10 ift erft fpäter binzugefügt (ſ. Bd V ©. 613,:5ff.), aber 
auch B. 8 und 9 bilden einen eigentümlichen Beftandteil. Nicht durch die großen Ereig- 
niffe der Gegenwart ift jomit die KG Euſebs hervorgerufen (Overb. 56 f.). tbatjäch- 
lich wird fie doch zu einer Rechtfertigung des Chriftentums aus der Geſchichte in dem 
Moment, als es beginnt die bevorzugte Religion des Staates zu werden. — Nah Eufe- 

10 bius bat es für lange nur Fortfeger feiner KG mit bloß quantitativer Ergänzung und 
daneben Chroniften gegeben. Dies gilt ſchon von den Kirchenhiftorifern der hächiten Zeit: 
Rufinus, Vhiloftorgius, Sokrates, Sozomenos, Theodoret (und anderen verloren gegangenen), 
die ihrerjeitö wieder von Theodorus Lektor, Johannes von Epheſus, Euagrius u. a. weiter 
geführt worden find, bis die KG in die byzantiniſche Reichsgeichichte ausläuft. Der im 

15 wejentlichen einer älteren Vorlage folgende (?) Nicephorus Kallıfti (14. Jabrh.) will eine 
einheitliche Darftellung de3 ganzen Verlaufs der KG geben (Baur ©. 33). Im Abend» 
land bethätigt fich die firchengejchichtliche Arbeit am wertvollſten in Chroniken und in der 
Kirchengeichichte einzelner Gebiete und Zeiten; Kirchen: und Weltgefchichtliches ift zufolge 
des Charakters der mittelalterlichen Kirche meist völlig mit einander verſchmolzen. 

20 Ein wirklicher Fortichritt der KG ift erft durch die fog. Magdeburger Genturien des 
Flacius (f. den A. Bd VI ©. 89ff.) erfolgt, deren Bedeutung in ein belles Licht geftellt 
zu haben befonders Baurs Verdienſt ift. Den Centurien war des Flacius Catalogus 
testium veritatis (1556) vorangegangen, mit dem Bejtreben das Zeugnis evangeliicher 
Wahrheit von jeher in der Kirche vorhanden zu zeigen. Ebenſo wollen auch die Genturien 

25 die Evangelischen gegenüber dem Vorwurf der Neubeit „ald mit den uralten Chrijten 
einerlei Kirchen” darthun, zugleich aber auch das Papfttum als das Produkt einer vers 
fehrten Entwidelung und als das in die Kirche immer ärger —— Antichriſten⸗ 
tum erweiſen. Die Aufgabe der KG, durch Erforſchung der kirchlichen — die 
Mittel zur Beurteilung der Kirche der Gegenwart zu gewinnen, iſt ſomit klar erfaßt. 

30 Auch iſt alles Weſentliche an kirchengeſchichtlichem Stoff dargeboten und durch Rn 
auch der naevi ſelbſt bei anerkannten Kirchenlehrern (vgl. v. Engelhardt, Das Chriften- 
tum Juſtins ©. 9ff.) und Anerkennung von Irrtümern, die das Fundament noch nicht 
umkehren, der Anfang einer wirklichen Kritif gemacht. Grundſatz ift dabei, alle folgenden 
Genturien an der erjten zu meflen. Freilich bleibt die Einteilung nad Centurien, auch 

35 wenn man für fie D. Lorenzs (I, 217 ff., bei. 272}. II, 141 ff.) natürliches Syſtem 
geſchichtlicher Perioden (ein Jahrhundert gleich drei Generationen) geltend macht, eine 
— und die fachlich zerfplitternde Gruppierung läßt es zu feinem einheitlichen Bild 
ommen. 

Im Gegenfag zu den Magdeburger Centurien, obwohl nicht in direkter Polemik 
4 hat Baronius (f. den A. Bd II ©. 415 ff.) in feinen Annalen unter ausgiebiger Vertver- 

tung der Schätze der Vatikana das Necht und die ftete Sichfelbftgleichheit der römiſchen 
Kirche in urkundlicher Form gefchichtlich zu begründen gefucht, ohne jedoch in feinem Werf 
an geiftiger Bedeutung die Genturien zu erreichen. 

Weiterhin aber können für längere Zeit die Firchenhiftorifchen Leiftungen der luthe— 
45 riſchen Kirche mit denen der römischen und reformierten nicht rivalifieren. Namentlich auf 

patriftiichem Gebiet ift durch Editionen und Forſchungen in dieſen letzteren Außerordent- 
liches gefchehen. Neben dem Rieſenwerk der Bolandiiten, den Editionen eines Fr. Com— 

is, d'Achery u. a., fpäter der Mauriner, den grundlegenden Arbeiten eines Mabillon 
und Montfaucon, find des Natalis Alerander Selecta hist. ecel. capita ete., Paris 

50 1876 ff. (24 Bode), insbefondere aber le Nain de Tillemonts mit umfafjendfter Quellen: 
verivertung gejchriebenen M&moires pour servir à l’hist. ecel. des six premiers 
siöeles (16 Bde, Par. 1693 ff.) zu nennen; binter diefem Werk ftehen Claude Fleurys 
KG (20 Bde, Par. 1691ff.; 36 Bde, 1722ff.) und Boſſuets Discours sur l’histoire 
universelle ete. (Bar. 1681) an dauerndem Wert weit zurüd. In der reformierten 

55 Kirche haben die zum Teil freilich polemifch motivierten Arbeiten eines Cafaubonus, Dalläus, 
Blondel, Salmaftus, Samuel und Jakob Basnage, und der Anglitaner Uſher, Pearſon, 
Dodwell, Bingbam (denen der deutjche Grabe zuzuzählen ift) die KO weiter geführt, 
Detunge und Friedr. Spanheim fie umfangreich darzuftellen unternommen. 

uf lutheriſchem Boden ward das biftorische Intereſſe durch Georg Galirts (ſ. d. N. 
»o Bd III, 643ff.) Betonung des consensus quinque saecularis und V. L. von Seden: 
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dorfs reformationshiſtoriſche Forſchungen belebt. Eine neue Epoche aber in der Auf— 
faſſung der kirchenhiſtoriſchen Aufgabe giebt fchon durch ihre Selbjtbezeichnung als unpar- 
teifche Gottfr. Arnolds (f. d. A. Bd II ©. 122f.) „Kirchen und Kekerhiftorie” (4 Bde 
1699.) zu erfennen. Bereitö zuvor hatte Arnold in feiner Schrift „Die erfte Liebe d. i. 
wahre Abbildung der erſten Chriften nad) ihrem lebendigen Glauben und beiligem Leben“, 5 
Frankfurt 1696, ein Idealbild der älteften Kirche entworfen und in feinem Programm 
De eorrupto historiarum studio, 1697, kritilloſe Annahme des Überlieferten und 
Parteiſucht als die Hauptſchäden der Gefchichtöforichung bezeichnet, dagegen in dem Wieder: 
geborenen mit feiner Liebe zur Wahrheit und Fähigkeit Gottes Gedanken zu erkennen den 
rechten Hiftorifer erblidt. Er will auch die Keger nicht nach den in der Kirche über fie 10 
gefällten Urteilen, fondern nad) ihren eigenen Schriften darftellen und bringt ihnen ebenſo— 
viel Sympathie, wie der firchlichen Orthodoxie Abneigung entgegen. In jeinem Gegenſatz 
zum Buchitaben:Belennen und der Schultheologie befeitigt er die Betonung der Lehr: 
gejchichte und bekämpft nicht ſowohl das Papfttum als vielmehr die ganze papitenzende 
Glerifei und alles fogenannte Chriftentum in der berrichenden Kirche. Nicht Bekenntnis ı5 
und Schrift, fondern die innere Erleuchtung dienen ihn zum Maßſtab der Beurteilung. 

Sn der fubjeltiveren Haltung der Rirchengefhichtslchreibung eines MWeismann zeigt 
ſich der Einfluß Arnolds. Das Intereſſe an der KG als foldyer aber charakterifiert Mosheims 
firchenhiftorifche Arbeiten, unter denen hier insbefondere De rebus christ. ante Const. 
Magn. commentarii, Helmſt. 1753, und Institutionum historiae eccles. ll. IV, ↄ20 
Helmft. 1755, zu nennen find. Er ift der „Water der modernen Kirchengeichichte”, der 
mit feiner wirklich wifjenjchaftlichen Behandlung der K& die deutſchen Yeiftungen auf 
profangejchichtlichem Gebiet weit überflügelte. Sein Verftändnis des Werdens der gejchicht- 
lichen Erjcheinungen läßt ihn diefe in ihren ——— erfennen und fie aus ber 
Sache heraus gruppieren. Er ftellt fie zugleich gejchmadvoll und mit ſtets maßvollem und 25 
feinfinnigem Urteil dar. Perſönliche Befähigung zum Hiftorifer trifft bei erg mit aus⸗ 
gezeichneter Sacjlenntnis zufammen. Nach Art der Staatengefchichte behandelt er die KG, 
aber freilich auch die Rirche wie einen Staat, deſſen äußere und innere Gejchichte er er- 
zählen will. Durch ihn warb Göttingen zu einer Pflegeftätte kirchenhiſtoriſcher Studien. 
Wild. Fr. Wald (f. d. A.) bat in feiner „Gefchichte der Ketereien, Spaltungen und Reli= so 
gionsftreitigkeiten bis auf die Zeiten der Neformation“, Yeipzig 1762—1785 (11 Teile, 
unvollendet) mit „Wahrbeitöliebe und Gewiſſenhaftigkeit“ die theologischen Lehrkämpfe zwar 
nicht geiftreich und interefjant, aber defto forgfältiger und unbefangener geſchildert. Biel 
weniger lehrreih und ohne Anführung der Quellen, aber gewandt und mit Geift, mit 
Sachkenntnis, aber in den „leichteren Formen der franzöfiichen hiſtoriſchen Schule“, behan= 35 
delte Spittler (ſ. d. U.) die Kirchengeſchichte in feinem „Grundriß der Geſchichte der chriſt— 
lichen Kirche” (Göttingen 1782, die 5. A. beforgt von Pland 1811). Die von Spittler 
als Haffifch gepriefene „Gefchichte der Entjtehung, der Veränderungen und der Bildung 
unjeres protejtantifchen Lehrbegriffs ꝛc.“, 6 Bde, Leipzig 1781— 1800, feines Freundes Pland 
(j. d. N.) bat zum erftenmal verfucht, die Entſtehung des lutheriſchen Lehrbegriffs aus 40 
einer zufammenhängenden und umfafjenden Gedichte der Neformation nachzuweiſen; ihr 
zur Seite fteht deſſen „Geſchichte der chriftlich-kirchlichen Geſellſchaftsverfaſſung“, 5 Bde, 
Hannover 1803—1809. Bei forgfältiger Erforfchung der Quellen und Feinheit der Be 
obachtung find doc auch Plands Arbeiten von jenem faljchen Pragmatismus beherricht, 
der mehr auf die zufälligen Umjtände und die Abjichten der beteiligten Perſonen als auf as 
die innere Entwidelung ſieht. Wie daher Spittler S. 227 an Gregor VII. erfannte, wie 
Ein Mann mit dem Menjchenverftand feines ganzen Zeitalters jpielen Fonnte, jo empfand 
es auch Pland, Entſtehungsgeſch. I, VII als eine „Yeib und Seele verzehrende Arbeit, 
fih durch jo viel Auftritte menjchlicher Bosheit und Faljchheit, Rachjucht, Blutgier hin— 
durchwinden zu müflen, überall den Befleren, Sanftmütigeren, den Aufgeflärteren verfolgt so 
und unterbrüdt, oder die unjchuldige Schwärmerei von der jchuldigen verdammt zu ſehen“ 
Bedenklich zurüdijtehend hinter den zum Teil dem gleichen Gegenſtand gewidmeten Ab: 
Ihnitten von Nantes „Deuticher Gejchichte im Zeitalter der Reformation“, lafjen Plands 
Werke doch erfennen, wie er bei feinen dogmengefchichtlichen Arbeiten und bei feiner Be: 
gründung der fomparativen Symbolik gelernt, „daß es im der Gejchichte nicht nur um 56 
ein ſtetes Anderömwerden, jondern um ein Werben fich handelt” (Loofs ©. 200f.). 

Durd den gleichen, im Grunde ungefchichtlichen, weil den Einzelnen von der Ge 
meinfchaft und der Vergangenheit löfenden Sinn war Semler (f. d. A.) zu feiner Kritik 
des gefchichtlich Überlieferten geführt worden, und hatte er inäbejondere den Anftoß zur 
Dogmengejchichte (j. d. A. Bd IV ©. 752) gegeben. Wilhelm Münjcher (j. d. 4.) dat 60 
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dann die erſte Dogmengeſchichte geſchrieben, deren Augenmerk freilich zunächſt darauf ge— 
richtet war den Wechſel der Dogmen darzuthun. Empfindlich tritt auch der Mangel 
wirklichen hiſtoriſchen Verſtändniſſes in der ausführlichen und inhaltsreichen KG Matthias 

Schrockhs (45 Bde, 1767—1809, Bd 9. 10 von Tzſchirner 1810. 12), eines Schülers 
Mosheims, zu Tage; noch deutlicher in des Helmftädters Phil. Konr. Henke „Allgemeinen 
Geſchichte der chriftlichen Kirche“, Braunfchweig 1788—1795, deſſen Hauptabficht war, 
den Schaden und Unfug zu zeigen, melden der Religionsdespotismus und Lehrzwang in 
allen Zeiten angerichtet babe. 

Das 19. Jahrhundert hat dagegen der Geichichte die Erkenntnis der für fie grund— 
10 legenden Bedeutung der Entiwidelung und der in ihr wirkſamen Verfönlichkeit gebracht. Auch 

die Kirchengeichichte hat davon den Gewinn gehabt. Ein Hiftorifer wie Ranke ift ihr 
freilich nicht beſchieden geweſen, aber zunächſt hat A. Neander (ſ. d. A.), der Schöpfer 
der kirchenhiſtoriſchen Monographie, fich beftrebt gezeigt, die von ibm gefchilderten Perſön— 
lichkeiten in ihrer individuellen Eigenart zu erfaflen, wenn ihm ſchon dies nur bei feiner 

15 eigenen Individualität verwandten, wie dem bl. Bernhard, ganz gelungen if. Dem 
„Strom des chriftlichen Lebens in den früheren Jahrhunderten” will er nachgehen. In 
feinem Hauptwerk „Allgemeine Geſchichte der chriftlichen Religion und Kirche“ (10 Bde, 
1826—45), das die „Geichichte der Pflanzung und Leitung der chriftlichen Kirche Durch die 
Apoſtel“ (2 Bde 1832) einleitet, hat daber Heander die mannigfachen Erjcheinungsformen der 

x Frömmigkeit in der Gefchichte der Kirche darzuftellen verſucht, freilich unter teilweifer Um: 
bildung ihrer Repräfentanten zu Idealgeſtalten. Guerife, H. Schmid, Hagenbady, Herzog, 
Jakobi, Pb. Schaff u. a. gehören in feine Schule. 

Die Idee der Entwidelung ift für Baurs (f. d. A. Bd II, 467 ff.) kirchenhiſtoriſche 
Arbeiten maßgebend geweſen. Schon Marbeineke, Univerfalticchenhiftorie des Chriften- 

25 tums I, 1806, hatte an den hohen und heiligen Geift erinnert, „der unabhängig von der 
Begebenbeit an den Bügeln der ewigen Notwendigkeit hinter dem Vorhang der Erfchei- 
nung das Univerfum lenkt” ; ebenjo ſieht Baur, den ewigen Gedanlen des ewigen Geijtes 
nachzudenken, für die eigentliche Aufgabe der Gefchichtsforihung an. Er will daber der 
Selbſtbewegung der Ideen folgen, wie fie bis zur Reformation beftrebt iſt in die Realität 

30 der Erjcheinungen einzugeben, und feit der Reformation aus diefer in fich ſelbſt zurüdzu- 
lehren und ihr inneres Weſen feitzuftellen. Der Kern aller Gefchichte ift ihm die KG, 
das Herz der KO die Dogmengejchichte. Selbit auf Werke von jehr entgegengejegtem 
theologischen Standpunkt, wie auf die Dogmengeſchichte von Thomafius hat Sau einge: 
wirt. Am unmittelbar einflußreichiten wurde er für die Erforfhung des Urchriftentums, 

35 auf die fich auch die Arbeiten feiner Schüler (Schwegler, E. Zeller, K. NR. Köftlin, Hilgen- 
feld, Holften u. a.) vornehmlich konzentrierten. 

In den Bahnen Plands wanderten deſſen Schüler Nettberg (f. d. A.), der den Grund 
legte zur Kritik der Anfänge der HG Deutichlands, und Plands Göttinger Nachfolger 
Giefeler (. d. A. Bd VI ©. 663F.), deſſen Lehrbuch der KG, 5 Bode 1824 ff., ald das 

so nützlichſte Werk der neueren kirchenhiſtoriſchen Litteratur bezeichnet werden fonnte; feine 
reihen und auf fritifcher Sichtung berubenden Quellenbelege find nod heute für nicht 
wenige Abjchnitte das befte Mittel zur Orientierung in den Quellen. Im Gegenſatz zu 
Giefeler verfügte über die Kunft geiftvoller Darftellung Karl Hafe, der es in mehr als 
einem halben Nabrbundert vornehmlid der KG gemwidmeter Arbeit verftand, ſich mit 

45 feinem äftbetiichen Sinn den verfchiedenartigften Geſtaltungen religiöfen Lebens anzu— 
empfinden, fie im Zufammenbang mit dem allgemeinen Kulturleben zu erfaflen und fie 
zugleich dem modernen Verftändnis nahe zu bringen, die einzelnen Perfönlichkeiten als 
charakteriſtiſche Nepräfentanten der Kirche ihrer Zeit zeichnend („Lehrbuch der KO zunächit 
für alad. Vorlefungen“, 11. U. 1886, und „KO auf der Grundlage akad. Vorlejungen“ 

51885 ff.). Niebners fchwerfällige Art hat fein auf eindringende Erfaſſung des Weſens 
der Eirchengefchichtlichen Erfcheinungen gerichtetes „Lehrbuch der chriftlichen KO“, 2. A. 1866, 
nur in bejchränftem Maß zur Wirkſamkeit gelangen laſſen. R. Rothes „Vorlefungen über 
KG und Gejcicdhte des chriftlichen Lebens“, herausgegeben von Weingarten, Heidelberg 
1875f., haben mehr in den Aufgaben, die er ſich geftellt, nämlich die treibenden Kräfte 

55 zu erfennen und das gefamte Gebiet des menſchlichen Lebens unter der Einwirkung des 
Chriftentums darzuftellen, und in den geltend gemachten Gefichtspunkten ihre Bedeutung. 
H. Kurtzs „Lebhrbuh der KO für Studierende” (13. U. beforgt von Bonwetſch und 
Tſchackert, Leipzig 1899) bat möglichit umfafjend über alles Einzelne in der Geſchichte der 
Kirche und über die diefer gewidmete Forſchung zu orientieren fich zum Ziel gejet. 

cW. Möllers „Lehrbuch der KG“ I, II, Freiburg 1889 und 1892, 2.4. von dv. Schubert 
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1897 ff., unterrichtet felbftftändig und umfichtig, feit der 2. U. zugleich anfprechend in der 
rm, über die Vorgänge im Leben der Kirche, Bo III von G. Kawerau giebt in 
appfter Form eine vortreffliche Darftellung der Gejchichte der Reformation und Gegen: 

reformation (2. A. 1900). Karl Müllers Grundriß der KO, Freiburg 1892 und 1897 
(bis zur Reformation), hat das alte Schema der Anordnung verlaffen und, alles Gleich- 5 
zeitige zu einer möglichit ftraffen Einheit zufammenfafjend und den Zufammenbang mit 
der allgemeinen Geſchichte nachdrücklich hervorfehrend, den Fortfchritt der Firchlichen Ent: 
widelung beftimmter als bisher erkennbar zu machen geftrebt. Auch Arnolds Bearbeitung 
der 5. A. von Weingartens „Zeittafeln und Überblide zur RG“ (1897) ift bemüht, das 
Leben der Kirche in allen feinen Beziehungen und im allgemeinen Kulturzufammenhang 
u zeigen. Die KG des 19. Jahrhunderts haben neben den Werken von Haſe, das zum 
Fit zugleich Quellenwert beanjpruchen darf, und Kurt Nippold und Koffmane zu fchreiben 
unternommen, vgl. auch Loofs Grundlinien der KG, Halle 1901. 

Die Beteiligung der KG an dem Aufihtwung der biftoriichen Wiſſenſchaften Tießen 
s: Reuters Forfhungen zur mittelalterliben AG (Alerander III. und Geſchichte der Auf: 15 
ärung im Mittelalter) und A. Hauds KG Deutſchlands im Mittelalter (3 Bde, Bd 1 

und 2 in 2. N. 1898 und 1900) erlennen. Insbeſondere aber bat ſich die Forſchung 
der Gejchichte der Kirche im Altertum und im Reformationgzeitalter zugeivandt, wo zu— 
gleich neue Funde und Ausgaben das Material in wertvollſter Weiſe bereicherten. Zeit 
meilig jelbft ein Schüler Baurs hat doch A. Nitfchl durch die 2. Auflage feiner „Ent 20 
ſtehung der altkatholifchen Kirche”, Bonn 1857, der Auffaffung Baurs von den Anfängen 
der Kirche ald charakierifiert durch das Ringen des Judenchriſtentums und Heidendhriften- 
tums eime andere, das Heidendriftentum als entjcheidenden Faktor betonende entgegen- 
gejegt. Während alsdann Ritſchl felbit ſich eregetiichen und dogmatischen Aufgaben und 
der Bearbeitung anderer Gebiete der KG (Geſch. der Rechtfertigung und Verfübnung und 25 
Geſch. des Pietismus) zumandte, C. Weizfäder in feiner „Geſchichte des apoftolifchen Zeit: 
alters“, 2. U. 1892, zum Teil in die Bahnen Baurs zurüdlentte, haben die Gedanken 
Ritſchls in M. von a „Chriftentum Juſtins“ (1878) nachgewirkt und find von 
A. Harnad in defien Dogmengejdichte, 3. A. 1894—97, in glänzender Weile tmeiter- 
geführt worden. Die neue Phafe, in welche durch letere die dogmengeſchichtliche Forichung so 
eingetreten ift, lafjen auch die die Aufgaben der Dogmengefchichte zum Teil abweichend 
beitimmenden Werke von Loofs, Yeitfaden z. Stud. d. DG, 3.4. 1893, und NR. Seeberg, 
Lehrbuh der DG, 1895 und 98, erkennen. Neben der Dogmengefhichte bat Harnad 
insbefondere die Gejchichte der altchriftlichen Litteratur angebaut; auch bat er eine Reihe 
jüngerer Kräfte für die KG zu intereffieren und zu Kirchenhiftorifern beranzubilden getvußt. a5 
Für die Anfänge der Kirche aber bat Th. Zahn mit ebenjo eindringendem Scarffinn 
wie mit vorzüglichfter Sachlenntnis befonders in feiner Geichichte des NTlichen Kanons, 
1888 ff. (nebſt „Forſchungen“ dazu 1881 ff.), und feiner Einleitung ins NT, 2.4. 1900, 
folches von bleibender Bedeutung geichaffen. Die KG der Reformationgzeit ift durch 
Lutberbiograpbien (Köftlin, Kolde u. a.), die Schriften des Vereins für Neformations- 40 
geichichte, die Schilderung der Reformation in einzelnen Gebieten (Tſchackert, Boſſert) 
und durch bieder KG einzelner deutſcher Landeskirchen gewidmete Zeitfchriften umfaffend in 
Angriff genommen worden. Die kirchenbiftorifche Arbeit auf engliihem Boden bat für 
die Erforichung der älteften Periode der KG durch Lightfoot, G. Salmon, Hat, Ar- 
mitage Nobinjon, James u. a. Ausgezeichnetes geleitet und im Dietionary of christian 4 
biography höchſt wertvolle Unterfuhungen niedergelegt. Als katholiſche Forſcher find 
ein Döllinger, Möbler, Hefele, Hergenröther, Kraus, Funk, Denifle, Ehrle, Bardenhetver, 
Ehrhard u. a., ein de Roſſi, Duchesne, Morin vorzüglich zu nennen. Die „Zeitjchrift für 
KG” von Brieger und Beh, die „Terte und Unterfuchungen” von v. Gebhardt und Harnad, 
die Texts and Studies von A. Kobinfon, die „Studien z. Geſch. der Theologie und zo 
Kirche” von Bonwetſch und Seeberg, katholifcherfeits das „Hiſtoriſche Jahrbuch der Görres- 
geſellſchaft“, das „Archiv für Litteratur- und KG des Mittelalters” von Denifle und Ehrle, 
die KGlichen Studien herausgegeben von Anöpfler, Schrörs und Sdralek, die „Beröffent- 
lihungen aus dem firchenhiftorifchen Seminar in München“ und die „Forichungen zur chrijte 
lichen Litteratur: und Dogmengeichichte” von Ehrhard und Kirſch unterftügen und fördern 55 
die firchenbiftorifche Arbeit und legen Zeugnis ab von der Energie des Betriebs der KG 
am Ende des 19. Jahrhunderts. Bonwetſch. 

— 0 

Kirchengewalt (potestas ecclesiastica) ift ſowohl nach vorreformatorifcher, wie nad) 
evangelifcher und nad heutiger römifch-Fatholiicher Auffaffung die auf göttlicher, Firchen- 
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ſtiftender Vollmacht (mandatum divinum) beruhende Gewalt der Kirche über ihre Glieder. 
Nach vorreformatoriſcher, von der heutigen römiſch-katholiſchen Kirche feſtgehaltener Anſicht 
iſt dieſe Vollmacht bloß dem Papſte und den Biſchöfen erteilt; andere können daher nur 
in dem Namen jener, als ihre Beamten, Kirchengewalt üben. Nach kurialiſtiſcher Meinung 

5 fommt fie ſogar, genau genommen, ausſchließlich dem Papſte zu, ſodaß auch die Biſchöfe 
bloß von ihm abgeleitete Gewalt befigen; und da diefe Anſchauungsweiſe dem Vatikanum 
zu Grunde liegt, jo muß fie als die in der heutigen römiſch-katholiſchen Kirche offizielle be— 
trachtet iverben. 

An und für fich ift die Kirchengewalt eine feeljorgerifche auch nach vorreformatorifcher 
10 Lehre; berubend auf Schriftitellen wie Lc 10, 16; AG 20, 28; 1 Ko 12, 5. 28; Eph 

4,11. 12u.a.m. Das divinum mandatum bevollmäcdhtigt zur Seelforge durch Wort: und 
Saframentsvertvaltung : der Bapft ift jo pastor mundi, der Bifchof Seelforger feiner Diöcefe. 
Aber der Auftrag umfaßt daneben auch alles die äußerliche Lebensordnung betreffende 
Regieren, welches dem Beauftragten im Intereſſe der Seelforge zweckmäßig erfcheint: Ex 

ıs quibus satis aperte dignoseitur, jagt die der Auguftana entgegengeftellte Fatholifche 
Konfutation (Hafe, Librisymboliei p. XCIII), indem fie diefe vorreformatorifche Doktrin 
formuliert, Episcopos non solum habere potestatem ministerii Verbi Dei, sed 
etiam potestatem regiminis et coereitivae correctionis ad dirigendum subditos 
in finem beatitudinis aeternae. Ad potestatem regiminis autem requiritur po- 

20 testas judicandi, definiendi, discernendi et statuendi ea, quae ad praefatum 
finem expediunt et conducunt. Soweit alſo der feelforgerifche Zweck reicht, kommen 
biernady der Kirche auch ftaatliche Funktionen und Befugnifje zu. Demgemäß unterjcheidet 
die borreformatorische Lehre zwei Seiten oder Richtungen der Kirchengewalt: eine innere 
(potestas ordinis oder sacramentalis) und eine äußere (potestas jurisdietionis oder 

3 jurisdietionalis), jene auf dem fog. forum internum, diefe auf dem externum wir— 
fend (m. j. Thomas Aquin., Summa theologiae, P. II. 2. qu. XXXIX. art. 3. 
P. III. qu. LXIII. art. 2 u. a.; vol. Devoti institutiones eanonicae lib. I tit. II 
Ss 1; Bhillips, Kirchenrecht, I. $ 32, Anm. 36ff.; Hinfchius, Syſtem des kathol. Kirchen- 
rechtes, I, 163 ff). Die Wirkfamfeit der erjteren bezieht fih auf die Darbringung des 

0 Verfühnungsopfers, das Schaffen des realen Leibes Chrifti und auf Lehre und Sakra— 
mentövertwaltung; die Thätigfeit der äußeren Kirchengewalt ift auf die Bereitung des 
myſtiſchen Leibes Chrifti, d. i. feiner Gemeinde, gerichtet. Die römifche Kirche hat dieſe 
Diitinktion auch fpäter feitgehalten und es erflärt in diefem Sinne der Catechismus 
Romanus P. II, cap. VII de sacramento ordinis, quaestio VI: „Quotuplex sit 

3 potestas ecelesiastica. Ea autem duplex est: ordinis et jurisdietionis. Ordinis 
potestas ad verum Christi Domini eorpus in sacrosancta eucharistia refertur. 
Jurisdietionis vero potestas tota in Christi corpore mystico versatur. Ad eam 
enim spectat, Christianum populum gubernare et moderari, et ad aeternam 
caelestemque beatitudinem dirigere.“ Sur potestas ordinis gehört nad) dem 

40 Catechismus a. a. O. quaestio VII. aud die Worbereitung und Ausbildung der 
Menſchen zum Empfange der Euchariſtie: „Ordinis potestas non solum conseeran- 
dae eucharistiae vim et potestatem continet, sed ad eam accipiendam homi- 
num animos praeparat et idoneos reddit, ceteraque omnia complectitur, quae 
ad eucharistiam quovis modo referri possunt“, d. i. das Verwalten der ſonſtigen 

45 Sakramente und Saframentalia und des Wortes. Neuere Dogmatiter (Klee, Katholiſche 
Dogmatik, Bd I, ©. 162F.; Walter, Kirchenrecht, $ 14, Anm. 4; Phillips a. a. O.) 
baben an die Stelle der bisherigen Dichotomie eine dreiteilige Kirchengetwalt gejegt, indem 
fie nad) den Gegenftänden, welche derfelben untertvorfen find, unterjcheiden: 1. Potestas 
ordinis oder ministerii mit der Spendung der Gnabenmittel: 2. Potestas magisterii 

50 mit der Verfündigung der Lehre; 3. Potestas jurisdietionis mit der Gejeßgebung, Auf: 
ficht und Vollziehung. Phillips bringt diefe Unterfcheidung, auf welche er das ganze 
Syſtem des Kirchenrechts gründet, mit dem dreifachen erlöjenden Amte Chrifti und ber 
lehrenden Kirche, dem Klerus, als dem Stellvertreter Chrifti in der Übernahme diefer Amter, 
in Verbindung: denn 1. Chriftus ift König, die Kirche fein Reich und der Klerus daher 

55 im Befite der potestas jurisdietionis; 2. Chriftus ift Lehrer, Prophet, die Kirche feine 
Lehranſtalt und daher im Befite der potestas magisterii; 3. Chriftus iſt Hoherprieſter, 

. die Kirche fein Tempel und daher im Befite der potestas ministerii oder ordinis. 
Mit Recht wird diefe Dreiteilung (melde Scherer, Handb. Graz 1886, 1, $ 7 Note 9 
neben der Zweiteilung beftehen lafjen will) von der neueren Yitteratur abgelehnt. Vgl. 

so Groß, Lehrbuch, Wien 1894, ©. 81, Anm.2; Lämmer, Inſtitut. Freiburg 1892, ©. 76; 
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Sägmüller, Lehrbuch, Freiburg 1900, ©. 24. Im Weſen und in der Sonderung ber 
Hierarchie jelbit wird übrigens durch die Hinzufügung einer potestas magisterii nichts 
geändert und auch in der griechifchen Kirche ift diefe nur die doppelte, der Weihe und der 
Yurisdiktion. 

Die ewangelifche Kirche, lutheriſche wie reformierte, faßt die Kirchengewalt enger: fie 5 
erflärt die potestas ecclesiastica bloß als ministerium verbi, als mandatum Dei 
praedicandi Evangelium, remittendi et retinendi peccata et administrandi sa- 
eramenta, aljo lediglich als die Gewalt der Mort- und Saframentverivaltung im wei⸗ 
tejten Sinne, bezw. der durch diejelbe zu übenden —— nicht aber auch des äußeren 
mit vechtlihemn wange gehandhabten Negierens (Augsburg, Konf. Art. 7. 14. 28; Apo⸗ 10 
logie Art. 14; Schmalf. Artikel im Anhang, Bon der Biſchöfe Gewalt u. a.). Unter 
jurisdietio insbejondere wird die Schlüfjelgetwalt verftanden, da® ministerium absolu- 
tionis, von der e8 heißt (Apologie a. 6), es ſei beneficium seu gratia, nicht judieium 
seu lex; der Ausichluß der Gottlojen aus der Gemeinde ſoll — „ohne menſchliche 
Gewalt, allein durch Gottes Wort“; es iſt alſo auch dieſe Jurisdiltion nur ein Akt der 15 
Wortverwaltung. Nicht ſelten wird in den evangeliſchen Bekenntnisſchriften die Kirchen⸗ 
gewalt überhaupt potestas clavium genannt. Sie wird dabei nicht einem einzelnen 
Stande, ſon der ganzen Kirche zugeſchrieben: „wo die Kirche iſt“, ſagen die Schmalk. 
Art. Anh. von Gewalt des Papſtes, „da iſt der Befehl, das Evangelium zu predigen; 
darum müſſen die Kirchen die Gewalt behalten, daß fie Kirchendiener fordern, wählen 0 
und ordinieren, und ſolche Gewalt iſt ein Gefchent, welches der Kirchen eigentlich von Gott 
gegeben und von feiner menjchlichen Gewalt der Kirchen fann genommen werben... .. 
bierher gehören die Sprüche Chrifti, welche zeugen, daß die Schlüflel der ganzen 
Kirchen und nicht etlihen — fonderen Perfonen gegeben find“. (Ad haee necesse est 
fateri, quod claves non ad personam unius certi hominis, sed ad Ecelesiam 25 
pertinent ...Mt 18,19.... Tribuit igitur (Christus) prineipaliter claves Ec- 
clesiae et immediate.) Unmittelbar ift alfo der Kirche die Kirchengewalt verliehen, 
mittelbar und zur Ausübung erhalten fie von ihr die dazu gergncen Perfonen. ©. den 
A. Geiftlihe Bd VI ©. 463 und dafelbft die Litteratur. — Wenn ähnlid klingende 
Äußerungen auch auf katholiicher Seite in älterer Zeit vorlommen, namentlich im galli- so 
kaniſchen Epiflopalismus, jo haben fie nicht die gleiche Bedeutung, da die bevollmächtigte 
Kirche denn doch allein durch die Biſchöfe repräfentiert gedacht wird, 

Irrig iſt es, wenn Sohm, Kirchenrecht 1, 484 ff. aus den vorſtehenden Säben, 
namentlih aus Art. 14 und 28 der Augustana die Folgerung ziehen will, daß die 
Kirche nur durd das Pfarramt mittels des Wortes regiert werde, ein anderes Kirchen- a5 
regiment nad Anficht der Neformatoren dem Weſen der Kirche fremb fei. „Weil das 
Predigtamt (Lehramt) lediglich das Werkzeug en Regiments ift, muß jede rechtliche 
(menjchliche) Zwangsübung, welche das Kennzeichen des Reiches „diefer Welt” (des Staates) 
ift, ausgeſchloſſen fein. Die Kirche Chrifti fann allem durch das Evangelium „regiert“ 
und in die Wahrheit geführt werden, niemald durch das Recht.” Gegen dieſe vertwirrens go 
den und in ihrer praftiichen Ausgejtaltung geradezu gefährlichen Aufftellungen ift mit 
Recht von verfchiedenen Seiten Front gemacht worden. Man vgl. ftatt aller anderen 
Kiefer, Die rechtl. Stellung der ev. Kirche Deutjchlands, Leipzig 1893, ©. 100 ff.; Kahl, 
Lehrſyſtem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitit Bd 1 —— und Leipzig 1894), 
©. 715; Köhler in D. 3. |. AN 1896, 1ff. Nirgendivo lehren die Neformatoren, daß as 
in ber Kirche überhaupt feine Rechtsordnung, feine Zwangsgewalt bejtehen jolle; fie lehren 
vielmehr nur, daß die Kirchengewalt (d. i. die Kirchengewalt in ihrem Sinne — mini- 
sterium verbi, nicht die Kirchengewalt, das Kirchenregiment im modernen, juriftischen 
Sinne) ohne Zwang, lediglich durch das Wort, den Sei, wirken und jo durch den geift- 
licyen Stand verbo, sine vi, darum aber auch unbeſchränkt vor der weltlichen Obrigkeit, co 
gehandhabt werben folle. 

Der weltlichen Obrigfeit, oder modern ausgedrüdt, dem Staate, räumt aljo die evan- 
geliſche Auffafjung von der Kirchengewalt eine andere Stellung in Bezug auf das Re 
gieren in kirchlichen Dingen ein, als die vorreformatorifche, bezw. die heutige römifch- 
katholiſche. So deklariert der Schtwabacher Viſitationslonvent von 1528 (v. d. Lith. Er: 56 
läuterung der Neformationshiftorie, Schwabach 1733, S. 247f.; Richter, Gefchichte der 
evang. Kirchenverfaffung, S. 64): „der Kirchen Gewalt iſt ln Diener zu wählen und 
den chriftlihen Bann zu brauchen”, und für Armenpflege zu forgen ; „alle andere Getvalt 
e entweder Chriftus im Himmel, oder weltliche Obrigfeit auf Erden”. Die wieder— 
holten Außerungen Luthers und anderer Neformatoren, daß dieſe Obrigkeit feine Kirchen⸗ & 

Real:Enchflopäbie für Theologie und tirche. 8. U. X. 25 
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ewalt habe und ſich nicht in das Kirchenregiment miſchen dürfe, beſagen immer nur, ſie 
be keine ſeelſorgeriſche Gewalt und dürfe nicht in die Seelſorge miſchen. Das Re— 

gieren in den äußeren Dingen der Kirche, alſo das, was wir heute Kirchenregiment nennen, 
ſchreibt Luther ſchon in ſeiner Schrift an den deutſchen Adel und nachher ſtändig der 

5 weltlichen Obrigkeit direft zu, und ebenfo die anderen deutſchen Reformatoren. Insbeſon— 
dere vindizieren fie der Kirche feinerlei Gejehgebungsbefugnis: das reformatorifche Kirchen- 
recht beruht vielmehr, ſoweit es legislativ neu geordnet wurde, durchaus auf ftaatlicher 
Gejeßgebung (ſ. d. N. Kirchenorbnungen). Erit ſeit an Stelle der reformatorischen Landes: 
firche mehr und mehr die presbyterialsfonodal organifierte Vereinsfirche getreten ift, ift 

10 diefer, außer der jelbititändigen Verwaltung von Wort und Saframent, auch das jus 
statuendi vom Staate eingeräumt worden, und fie übt es in den ftaatlih ihm beftimmten 
Formen und Grenzen; ebenjo übt fie ein in feiner Kompetenz diefer Organijation ent: 
ſprechendes Firchliches Selbitregiment. Beides aber nicht auf prinzipiellem, fondern lediglich 
auf biftoriichem Grunde, daber, foweit nicht ungefunde Anfichten einwirken, ohne Konflikt 

15 mit den Staatögewalten. In dem hierdurch bezeichneten Maße erkennen fämtliche deutjche 
Staatöverfafjungen die Selbftjtändigfeit der Kirchengewalt an (ſ. den A. Kollegialſyſtem); 
es iſt nicht nötig, einzelne zu nennen, weil feine eine Ausnahme macht. Diejelbe Selbit- 
ftändigfeit anerkennen fie auch für die römifch-fatholifche Kirche. Der durch den Kollegia- 
lismus üblich gewordene wifjenjchaftliche Ausdrud ift, daß das jus in sacra, d. i. eben 

20 die Kirchengewalt, für die Kirche, das jus eirca sacra aber, d. i. die Vereinspolizei den 
Kirchen gegenüber, ebenjo für den Staat gehöre. Hier aber entfteht mit der Fatbolifchen 
Kirche ein Konflilt. Denn den Anſpruch diefer Kirche, die Grenzen des äußeren ftaate- 
artigen Negierens ihrer Kirchengewalt nur durd die Tragweite der ſeelſorgeriſchen — 
mäßigkeit und demgemäß einſeitig durch ihren ſeelſorgenden Charakter beſtimmt zu ſehen, 

25 kann der Staat, ſeit er feiner Selbſtverantwortlichkeit bewußt geworden iſt, nicht aner— 
fennen. (Mejer +) Sehling. 

Kirchengut. — Um ihren anftaltlichen Organismus in Beitand und Thätigfeit zu 
halten, bedarf jede Kirche äußerer Eriitenzmittel, jogenannter Temporalien, und entnimmt 
dergleichen entiweder aus Beiträgen ihrer Mitglieder (über diefe Quelle ſ. d. A. „Abgaben“ 

„Bd I ©. 92), oder aus jonftigem ihr zu Gebote ftehenden Vermögen. Solches Vermögen 
heißt Kirchengut, patrimonium, peculium ecelesiae, und fann alle aud bei Privat- 
vermögen vorkommende Arten Bermögendrechte umfaſſen. Unter den dazugehörigen Sachen, 
Kirchenjachen, res ecclesiasticae, werden die zum Gebrauche beim Gottesdienjt beftimmten 
und dazu geweihten (ſ. d. A. „Benebiktion” Bd II ©. 588) als res sacrae, sanctae, 

3 sacrosanctae dadurd ausgezeichnet, daß fie nach römiſchem Rechte dem Verkehre ent: 
zogen (extra commereium) find, nach kanoniſchem Rechte ziwar im Eigentume ſtehen, 
aber, der Hegel nach, niemals dem gottesdienftlichen Zwecke, dem fie einmal zugeführt waren, 
— verwertet werden dürfen (vgl. e.4 X. 3,36. Reg. iur. 51 in VI’), vom Lärm 
es Geſchäfts oder des Vergnügens möglichft unberührt bleiben follen, und daß ein an 

0 ihnen begangenes Delikt für qualifiziert gilt (opt. 3. B. c. 1. 5. X. de immun. eccles. 
(3, 49) und ec. 2 eod. in VI. 3, 23): f. d. U. Hirchenraub. Auf proteftantiicher Seite 
gehören dahin Kirchengebäude, Kirchhöfe und Kirchengeräte, auf katholischer, wie in vor— 
teformatorifcher Zeit, die Kirchen, Altäre (j. d. A. Bd I ©. 391), die zum Kultus, vor: 
züglich zur Meſſe oder zum bl. Abendmahle dienenden Gerätichaften, der Kelch nebit dem 

5 Hoftienteller (patena) (e. un. $ 8. X. de sacra unctione [I. 15]. Innocent. III. 
a. 1204), melde aus edlen Metallen, im Notfalle aus Zinn, aber nicht aus Holz oder 
Glas verfertigt fein follen (ec. 44 dist. I. de conseer. |Con. Tribur. a. 895] e. 45 
eod. [Cone. Remense ?]), die Meßkännchen (ampullae); ferner die Monſtranz (osten- 
sorium), zur Aufbewahrung der fonfelrierten Hojtie, welche bei feierlichen Gelegenheiten 

50 zur Adoration ausgeſetzt wird; die Nauchfäfler (thuribula), Kruzifire, Bilder, Leuchter, 
Weihkeſſel, Sprengmwedel, Fahnen u. a.; die bl. Kleider (f. d. N.), die Gloden (ſ. d. A. 
Bd VI, 703) u. f.f. Das bürgerl. Geſetzbuch für das deutjche Reich fennt keinerlei Unterfchied 
der res ecelesiasticae von den ſonſtigen Sachen; für Kirchenftühle und Kirchhöfe läßt es 
das Landesrecht in Geltung. 

66 Schon als die Kirche zuerft vom römifchen Staate anerkannt ward, finden wir fie 
im Belit von Vermögen: Quoniam iidem Christiani, jagt das Edilt des Licinius bei 
Lactant. de mort. persecutor. e. 48, non ea loca tantum, ad quae convenire 
consueverunt, sed alia etiam habuisse noscuntur ad jus corporis eorum, id 
est cceclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia..... 
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iisdem Christianis, id est corpori et conventiculis eorum reddi jubebis. Schon 
Konitantin fchreibt (321) vor, daß die Kirchen aud aus letztwilligen Verfügungen er: 
werben können (l. 4 Th. C. de epise. 16, 2, wiederholt in 1. 1 Just. C. de 
sacros. eccl. 1, 2) u. f. f. Auch in den germanifchen Reichen galten gleiche Grund: 
füge. Es ift befannt, mie fchnell und zu welchem Umfange im Mittelalter das Kirchen: 6 
vermögen wuchs. 

Als Vermögensſubjekte dieſes Kirchengutes wurden vorreformatorifch die Firchlichen 
Einzelitiftungen betrachtet (vgl. auch weiter unten). Natürlich) genommen, fann we: der 
Menſch Subjeft von Rechten, alfo auch von Vermögensrechten fein. Allein die juriftifche 
Konftruftion vermag aud einen dauernden Zweck als Vermögensträger zu denen, + B. 
den Zweck, daß an beſtimmter Stelle für einen beſtimmten Perſonenkreis Seelſorge durch 
Wort: und Sakramentsverwaltung ſtändig geübt werde, oder den Zweck, daß zur Ehre 
Gottes Perfonen nach einer getoiflen Ordensregel zufammenleben (da8 diefem Zwecke ge 
widmete Vermögen beißt mittelalterlih res religiosae, von religio, Ordensfamilie), oder 
den Zweck, daß Kranke geheilt, oder daß Arme verpflegt, oder daß Meſſen gelefen, oder ı5 
daß ewige Yampen erhalten werden u. dgl. m. ; immer in näher beftimmter Art und Weiſe. 
Der ebenjo zu behandelnden weltlichen Zmede nicht zu gedenken. Die rechtögiltige Ein- 
—— vermöge deren ein folder idealer Vermögensträger als ſogenannte juriſtiſche 
Perſönlichkeit konſtituiert wird, heißt Stiftung, und auch dergleichen Perſönlichkeiten ſelbſt 
werben dann als Stiftungen bezeichnet: Kirchenſtiftungen, Kloſterſtiftungen, Hoſpitalſtif- 20 
tungen u. dgl. m. Die Normen, nach welchen ſolche Stiftungen entſtehen, ſich verändern 
und aufhören, find bei Gelegenheit einer Einzelart derjelben, der Pfründenftiftung, oben 
erörtert worden: j. d. U. „Beneficium” Bd II ©. 591f.— Nach römifchem Rechte kann 
es nun fcheinen, als ob nicht die Stiftung, fondern die firchliche Gemeinde für das Sub: 
jeft des Kirchenvermögens gehalten werde, und die Meinung, da dies der Fall fei, hat 2 
große Autoritäten für fih: Savigny, Eichhorn, Keller. Allein ſchon Schulte, Diss. de 
rerum ecclesiasticar. dominis (1860), S. 24f. und dann Brinz haben gezeigt, daß, 
genauer betrachtet, ſchon das römische Recht vielmehr die Stiftungen als Eigentumsfubjelte 
anfieht. ©. überhaupt Hübler, Der Eigentümer des Kirchengutes, Leipzig 1868, ©. 78 f., 80f. 
und — die Litteratur. Praktiſch kommt es auf das römiſche Recht nicht an; denn so 
daß nad Fanonifchem, welches bier, als das fpätere, entjcheidet, die Einzelftiftung Ver— 
mögensfubjelt jei, fann nah ce. 11. e. 13—17. C. 16. qu. 3, ce. 5. 7. 10. X. de in 
integr. rest. (1, 41) e. 13. C.11. qu. 1, e. 8.9. 10.17. X. de paresis. (2,26) u.a. 
nicht beftritten werben ; ſ. Schulte 1. e., p. 50 sq.; Hübler a. a. D., ©. 105}. Wenn 
in mittelalterlichen Schenkungen und Vermächtnifien der Schutzheilige ftatt des Inſtitutes 35 
enannt wird, fo it das ein populärer Ausdruck diefer richtigen Meinung. Auch der in 
—* Zeit gelegentlich ir Wort fommende Gedanke, Subjekt des ——— in 
der Diöceſe ſei die biſchöfliche Kirche, iſt nichts als eine Konſequenz der Zuſtände, in denen 
in den Eleinen öftlichen Bilchofsfprengeln jene Kirche die einzige vollberecdhtigte Pfarr 
firche war. 40 

Unklarer Vorftellungen, wie daß Chriftus, daß die Armen Eigentümer des Kirchen: 
gutes jeien (Hübler ©. 4. 17. 29. 37), braucht hier nicht näher gedacht zu erben ; 
Dagegen ift die Frage wichtig, wie zu der dargelegten vorreformatorifchen Anſchauung fich 
die reformatorifche verhält. Die Antwort findet fih in den damaligen Vifitationsproto- 
follen und Kirchenordnungen, welche letztere fait immer einen auf das Kirchengut bezüg- 45 
lichen Abjchnitt haben. Beide nun gehen davon aus, da die borreformatorifchen ie 
lichen Vermögensſubjekte, namentlich die lofalen Pfarrfirchenitiftungen, ſämtliche vor der 
Reformation ihnen zuitändig geweſene Vermögensrechte auch nad eingetretener Refor— 
mation fortführen. Beide bemühen fich, ihnen die aus diefem Geſichtspunkte gehörenden 
Befugnifie gegen die mancherlei Beeinträchtigungen zu ſchützen, von denen fie durch miß— so 
verftändliche Reformationsmeinungen bedroht waren. Allerdings hörte eine Mehrzahl vor: 
reformatorifcher kirchlicher Vermögensſubjekte durch die Neformation auf: jo zunächſt die 
an ftäbtifchen Kirchen vielfach fich findenden Kalandsftiftungen, Meßftiftungen, Vikarien 
Stiftungen ewiger Lampen ꝛc., weil fie ihren Zweck verloren. Die betreffenden Vermögens: 
beitände hätten ald bona vacantia zum Staatsfisfus gezogen werden können; infolge 55 
eines von Luther gegebenen Anlaſſes — Schrift über „Ordnung eines gemeinen Kaftens, 
Ratſchlag, mie die geiftlichen Güter zu handeln find“ (1523) — wurden fie jedoch, ſoweit 
man fie nicht einfach der bebürftigen betreffenden Pfarre zuwies, häufig zu eigenen neuen 
Stiftungen zufammengelegt, um aushilfsweiſe für Zwecke der Kirche, Schule, Armenpflege ꝛc. 
zu dienen: jogenannte Gottestäften, Kirchenöfonomien :c. 60 

26 * 
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Das Vermögen der wegen Wegfall ihres Zweckes aufhörenden Frauenklöſter oder 
wegen Austrittes oder Ausſterbens der Nonnen aufhörenden Frauenklöſter, wenn es auch 
obrigkeitlich eingezogen wurde, erhielt doch nicht ſelten landesgeſetzlich eine zum Nutzen der 
—* und Schule gereichende Beſtimmung; was z. B. in Heſſen und in den braun— 

5 ſchweigiſchen Landen entſprechende beſondere Einrichtungen hervorrief. In Magdeburg 
wurde ein Teil ſolchen Gutes verwendet, das neu eingerichtete Konſiſtorium mit Grund— 
beſitz zu fundieren (Kirchenordnung, von 1552 und Dotationsurkunde vom 8. Februar 
1571); zum großen Teile auf ſolche valant gewordenen Güter beziehen ſich die bei 
Nichter-DovesHahl, Kirchenreht $ 312 3. A. citierten reformatorifchen Bedenken. Alſo 

ı0 auch die evangelifche Kirche hielt die vorreformatorifche Auffafiung von den Subjelten des 
Kirchengutes feit. Es ift ein Irrtum, ihr zu unterjtellen, daß fie die Gemeinde als Sub- 
jeft betrachte: die dafür angeführten Außerungen aus der Reformationgzeit befagen nicht 
mebr, als daß das Sirchenvermögen der Gemeinde zu gute kommen fol. ©. Mejer, 
Lehrbuch des Kirchenrechtö (1869), ©. 421, Note; Rieker, Nechtl. Stellung der ev. Kirche, 

15 Leipzig 1893, ©. 196 ff. 
Im Gegenfab zu der bisherigen Meinung wurde nun aber Fatholifcherfeit3 die vor— 

ber nur vereinzelt berborgetretene Anficht ausgebildet, daß die durch den Papſt vertretene 
fichtbare Geſamtkirche Eigentümerin des Kirchengutes fei und den einzelnen firchlichen In— 
jtitutionen ihren Anteil bloß zur Benügung überlafjen habe, denjelben alfo zurüdnehmen 

20 fünne, wenn das betreffende Inſtitut untergehe oder degeneriere. Eine foldye Anficht, 
welche dem ausgebildeten jeſuitiſchen Kurialismus entiprady und auch vorzugsweiſe von ihm 
vertreten worden ift, jchloß nicht bloß die Möglichkeit aus, dak das Vermögen unter: 
gegangener Kirchenitiftungen an den Staat falle, fondern gab auch auf das der proteftan- 
tijch werdenden einen Anfprud. ©. Hübler a. a. O. ©. 38 f. und über die mit diefer 

25 Theorie identifchen älteren Formationen Hübler ©. 4 und ©. 23. In neuerer Zeit ift 
is vertreten worden von Ewald, Die Kirche und ihre nititute auf dem Gebiete des 
Vermögensrechtes, 1845 ; Permanebder, Kirchenrecht, S 781; Phillips, Kirchenrecht, 2, 285, 
two fih auch die ältere Litteratur findet. Sie findet feine Begründung im pofitiven Recht. 
Als unjuriftifch zu verwerfen ift die zu ähnlichen Zwecken aufgeftellte Theorie vom domi- 

3» nium successivum der Gejamtliche an dem Vermögen der einzelnen Anſtalt (vgl. 
Meurer, Begriff und Eigentum des Kirchengutes, Düffeldorf 1885, 8 18 ff.; Friedberg, 
Lehrbuch, 4. Aufl. ©. 491. 

Das Territorialfpftem pindizierte dem Staate die summa potestas auf Erden, und 
damit auch die Verfügungsgemwalt über das Eigentum feiner Untertbanen, ein dominium 

ss eminens „ita ut ceivitas aut qui civitatis vice fungitur iis rebus uti easque 
etiam perdere et alienare possit non tantum ex summa necessitate, quae pri- 
vatis quoque ius aliquod in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem, cui 
privatas cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in eivilem coetum coierunt“ 
(Hugo Grotius, De iure belli ac pacis 3, 20. 7). Dies gilt ganz befonders auch für 

40 die res ecclesiasticae und daher lehrt Thomafius (j. Hübler, Eigentümer des Kirchen— 
gutes ©. 55): regulariter bona ecelesiastica quaecumque posse converti ad pro- 
fanos usus, si utilitas reipublieae id postulet. Je mehr das Eigentum des Firchlichen 
Eigentümers zurüdtritt, um fo mehr tritt dad dominium eminens des Staates in den 
Vordergrund, es ift ſchließlich das eigentliche Eigentum, und fo identifiziert fich das 

45 Kirchenvermögen mit dem Staatsgute. Da ferner in Deutichland der Territorialismus 
in Verbindung mit der dee des abjoluten Staates und demgemäß mit defjen Feindichaft 
gegen Selbititändigfeiten auftrat, wie die Stiftungen fie darftellten, fo nabm er, ähnlich 
wie die joeben berührte fatholifhe Meinung, an, die Geſamtheit ſelbſt jei das Vermögens 
jubjett und babe den biftorischen Trägern das Kirchengut nur zur Benüßung überlafien, 

so um in diefer Form ihr ſelbſt obliegende Kirchenausgaben zu beftreiten, fie fünne es daher 
auch wieder zurüdnehmen, jobald eine andere Form der Beitreitung in ihren Augen zived- 
mäßiger jei. Auf diefem Gedanken beruhen die in der franzöſiſchen Nevolution und dann 
unter der Rückwirkung ihrer Vorgänge aud in Deutichland vorgelommenen Säfulari- 
jationen ; ebenfo das k. württembergiſche Generalrejtript vom 2. Januar 1806, durch 

55 welches der Oberfirchenrat mit dem fol. Finanzdepartement verbunden und das Kirchengut 
mit dem Staatögute vereinigt twurde. — Die wifjenjchaftlichen Vertreter der territoriali- 
ftiichen Anficht |. bei Hübler ©. 49f. Der ältere Territorialismus (4. B. Stryf, Usus 
modern. pandect. I. 8 $ 8), indem er die Formel adoptiert, der Inhaber des Landes— 
firchenregimentes ſei Subjeft des Kirchenvermögens, bildet die Brüde zu der in ibrem 

co Grunde regelmäßig gleichfalls territorialiftiichen Anficht, welche die Landeskirche als ſolches 
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hinſtellt. ©. darüber Mejer a.a.D., ©. 422, Not. 7; Meurer, Begriff und Eigenthümer 
der heiligen Sachen, 1, 331 ff. ; Rieker, a. a.D. ©. 324 ff. Auch die Vertreter des zweiten 
auf dem Naturrechte aufgebauten Syſtems, des Kollegialismus (f. d. A.) erfennen das 
ius eminens des Staate8 an und weichen darum in ihren praftifchen Endrefultaten von 
denen des Territorialismus nicht ab. Im übrigen aber betonen fie naturgemäß ftärfer 5 
die Rechte des collegium und weiter betrachten fie mit notivendiger innerer Konſequenz 
die Gemeinde ald Subjekt der kirchlichen Vermögensrechte. Denn wenn die Gemeinden 
Gefinnungsvereine und die größeren Kirchenverbände Konfüderationen foldyer Vereine 
find, fo bat innerhalb der ihrer Natur nach fluftuierenden Entwickelung derartiger Ge— 
ftaltungen die kirchliche Stiftung, ihrer inwohnenden Stetigfeit wegen, feinen Plab. 
Man jubftituierte ihr alfo als Vermögensfubjeft den in dieſer Richtung privilegierten Verein, 
die Korporation, wozu man im römtjchen Rechte (f. oben) Anhaltspunfte zu finden glaubte. 
Die zahlreichen Vertreter diefer Gemeindetheorie ſ. bei Hübler, ©. 78f. Von befonderem 
Einflufje als ſolche ſind 3. H. Böhmer, J. E. 6. III, 5, 29sq.; ©. 2. Böhmer, Prin- 
eipia juris can. $617; Eichhorn, Kirchenrecht, 2, 648, geweſen. Infolge davon haben 
auch manche neuere Gefeßgebungen, wie 3. B. das Preuß. Allg. Landrecht, TI. 2, Tit. 11, 
$ 160f., und verfchiedene neuere Kirchenverfaſſungen (Richter-Dove-Kahl, Kirchenrecht, 
S 312, Not. 12 die Nachtweifungen) die Iofalen Gemeinden in der That für Subjelte des 
irchenvermögend erflärt. Auch die hannoverfche WB vom 14. Oftober 1848, welche der 

damals eingerichteten Gemeindevertretung die Firchliche Wermögensvertvaltung felbftftändig 20 
zu führen überließ, beruht auf Eollegialiftifcher Anficht. 

In der neueren Entwickelung ift auch die Landeskirche, oder wie das bayeriſche Pro: 
teftantenedift fie nennt, „die Gefamtgemeinde”, als Eigentumsfubjeft anerkannt worden, 
und für die Synodalverbände ift dies Ergebnis zu erwarten. 

Soweit nicht hierdurch Modifikationen eingetreten find, gelten noch heute die vor— 3 
reformatorifchen Gefichtspunfte ; wenn fie auch im einzelnen vielfach den Einfluß der bisher 
erwähnten verfchiedenen Meinungen erfahren haben. Es giebt aljo fo viele Subjekte 
firhlichen Vermögens, wie e8 kirchliche Stiftungen giebt: namentlich ift die Pfarrkirchen: 
ftiftung ein foldher Vermögensinhaber. Das Verzeichnis der einzelnen Beftandteile ihres 
Vermögens, zu welchen dann auch die Nechte auf Firchliche Abgaben gehören, heißt Kirchen- wo 
inpentarium. Daf dergleichen Inventarien von den betreffenden Kirchengutsvertwaltern 
aufgeftellt werben follten, jchreibt jchon Clem. 2, $ 1 de religiosis domibus (3, 11) 
vor und beftätigt Trident. sess. 22 ce. 9 de reform., wie es auch auf proteftantifcher 
Seite Rechtens ift: |. Sehling, Kirchenordnungen, 1,187 ff. (fächl. Vifitationsartifel 1533) ; 
Jacobſon, Geh. und Quellen des evang. Kirchenredht3 von Preußen und Poſen, 1, 2. 24 85 
der Urkunden u. ſ. w., ſowie die neueren und neueften Bifitationsordnungen: ſ. d. A 
Kirchenvifitation. 

Materiell werden diefe kirchlichen Vermögenskomplexe wie anderes GStiftungsvermögen 
beurteilt, nur hatten fie vor demfelben nach gemeinem Rechte folgende Privilegien voraus : 
a) Ein Teftament zu ihren Gunften bedurfte nach einer Vorfchrift P. Aleranders III. «0 
aus dem Sabre 1170, in welcher älteres, noch formloferes Recht näher beftimmt wurde, 
nur ziveier Zeugen (ec. 11 X. de testam. 3. 26) und fonnte, nad einer anderen Be: 
ftimmung desjelben Papftes (ec. 10 eod.) vor dem Pfarrer gemacht werben. Indes war 
dieje Beltimmung für Deutichland nicht gemeinrechtlich getworben, jondern es hing von 
dem Partikularrechte jedes Landes ab, inwieweit bei berartigem Erwerbe die Kirche pri= 45 
pilegiert war. b) Schon nach römischen Rechte und fo auch in Deutjchland gemeinrecht- 
lich mußte ein zu firchlichen Zwecken (ad pias causas) hinterlafjenes Legat binnen jech® 
Monaten nad) eröffnetem Teftamente gegablt erden, andernfalld waren die Früchte ſchon 
feit dem Todedtage des Teftators herauszugeben ; d. infitiando res ereseit in duplum: 
l. 46 $ 4 C. de epise. (1,3). Nov. 131 e. 12. Auch wurde nach der angeführten No: 50 
velle (Auth. Similiter C. ad leg. Faleid. (6,50) und nad) ſchon älteren Verordnungen 
die Falcidifhe Quart nicht abgezogen: 1.49 8 2.4.6.7 C. ad leg. Faleid. eit. 
e) Klagverjährung und die Ufufapion von Immobilien lief gegen firchliche Inftitute 40, 
und da fie außerdem noch 4 Jahre lang das Necht hatten, fih gegen den Ablauf in in- 
tegrum reftituieren zu laffen, thatfächlih 44 Jahre; die Ufulapion von Mobilten blieb 56 
bei der Regel. Nov. 111 v. 131 c. 6. Auth. Quas act. 1. 23. C. de sacros. eceles. 
(1, 2) und wegen der Reftitution e. 1. 11. X. de integr. restt. (1, 41). Gegen das 
fogenannte PBatrimonium von St. Peter lief die Verjährung hundert Jahre. Auth. eit. 
Savigny, Heut. röm. Recht, 5, 355}. Auch murbe die rechtliche Lage deſſen, der gegen 
die Kirche erfeffen zu haben behauptet, erfchwert: e.1 de praeser. in VI’ 2,13. d) Bei wo 
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Schuldenzahlungen konnte von dem Gläubiger kirchlicher Stiftungen die Annahme einer 
ſogenannten datio in solutum nicht abgelehnt werden: Nov. 120 c. 682. Das bürgerl. 
Geſetzbuch kennt diefe Privilegien nicht mehr. 

In der ältejten Zeit der Kirche gab es vermögensbefisende Firchliche Stiftungen noch 
5 nicht; die finanzielle Seite des Kirchenlebens gehörte naturgemäß zu der Verwaltung der 

Altejten, und fpäter, in den Heinen Diöcefen jener Zeit, der Biſchöfe. Dies fpiegelt fich, 
nad Anerkennung der Kirche durch den Staat, in der Gefeßgebung des 4. Jahrhunderts: 
ce. 24. 25. Cone. Antioch. a. 341 in ce. 5. C. 10 qu. 1 e. 23. C. 12 qu. 1 (verb. 
Const. Apost. lib. 2 e. 25. 27. 30 seq. Canones Apost. 39. 40, 41). Aus 

ı0 der Mitte der Presbyter wurden eigene, unter des Biſchofs Aufficht verwaltende Oko— 
nomen“ beftellt, und das Coneil. Chalcedon. 451 ce. 21 (in e. 21. C. 16 qu. 7) be— 
jtimmte, daß bies allgemein gefchehen folle. Sm Conc. Hispal. II. a. 619 (ce. 22. C. 
qu. 7) und im Tolet. IV. a. 633 (c. 48. 6. Bruns Can. Apost. et Cone. 1, 235) 
zeigt ſich diefe Einrichtung noch bei Beitand, in den Stiftsfirhen aber ging dies Amt 

15 regelmäßig auf den Propft über. In den Pfarren war der Pfarrer der gegebene Ver- 
walter, neben welchem gerade an diefer Stelle ſchon früh eine Teilnahme von Gemeinde: 
gliedern berbortritt: |. d. A. Kirdyenrat. Anfangs gingen alle kirchliche Einnahmen, auch 
die aus Beiträgen der Hlirchenglieder ftammenden, in eine Diöcefanfafle, aus der dann in 
Stalien der Biſchof, der Klerus, die Kirchenfabrif und die Armen je ein Viertel erhielten: 

20 jo Simplicius a. 475 in c. 28, Gelafius um 490 in ce. 23. 25. 26. 27, Gregor I. 
a. 594. 601 in ce. 29. 30. Caus. 12 qu. 2. In Spanien machte man nur drei Por: 
tionen: für Bifchof, Klerus, Kirchenfabrif (Cone. Bräcar. I.a. 536 e.7 bei Bruns l. c. 
2, 34), wobei offenbar für die Armen anderweit geforgt wurde; im Frankenreiche dagegen 
blieb die Vertwaltungseinheit (nicht die Vermögenseinheit, welche infolge der Entwidelung der 

25 Landfirchen aufgehört hatte) bis in das 8. Jahrh. aufrecht erhalten, aber e8 wurden wenigſtens 
einzelne Einkünfte verteilt (Friedberg, Lehrbuch, 4. Aufl, S. 501). Darüber, daß dieſe 
Duoten nicht gleich zu fein brauchten, vgl. Meurer, Begriff und Eigentbümer, II, 167; 
Thaner, Göttinger gelehrte Anz., 1898, 2, 304ff. Später bildeten fi, indem dies Zu— 
jammentwerfen aufbörte, die Benefizien (ſ. d. A. Bd ITS. 591) aus; ebenjo die befondere 

30 Einnahme des Biſchofs (mensa) und die Kirchenfabrifen (f. d.), Kirchenftiftungen ; aus 
der quarta pauperum entwidelten fih bie ortöficchlichen MWohlthätigkeitsftiftungen ober 
es wurde für die Armen durch Klöſter und andere Stiftungen geforgt. Darüber, wie ſich 
der ortöficchliche Verjelbitftändigungsprozeß vollzog und wie das Feſtſtehen eigener Rechts— 
fubjefte, der Kirchenftiftungen und der Pfründenftiftungen rechtsbiftorijch zu erflären jei, 

35 beftehen zur Zeit lebhafte Kontroverjen. Man vgl. Stutz, Geſch. des lirchl. Benefizial- 
weſens von feinen Anfängen bis auf die Zeit Mleranderd III, Berlin 1895ff.; Thaner, 
a. a. O. ©. 291 ff.; Meurer, Bayeriſches Vermögensrecht, Stuttgart 1899 ff. it Recht 
nehmen Thaner und Meurer Stellung gegen die einfeitige gg der Eigenfirchentheorte 
von Stuß.) Nur ausnahmsweiſe Asa fih nod Teile des Kirchenguts, welche für 

40 allgemeine firchliche Zwecke unter der Aufficht des Biſchofs verwendet wurden; überhaupt 
aber hatte ſich das Necht des Biſchofs am Kirchengute zu einem allgemeinen Bilitations- 
rechte geftaltet, welches er teils in Perfon, teil durch Kommifjarien ausübte, indem bie 
mit der Verwaltung Betrauten Rechnung zu legen hatten. Im allgemeinen ift es dabei 
auch fpäterbin geblieben und teild durch generelle Beitimmungen, teils durch fpezielle * 

45 ſtruktionen alles Einzelne vorgeſchrieben. Das gemeine Recht beſtimmt im einzelnen fol 
gendes: Bei der Übernahme einer kirchlichen Verwaltung bedarf es aubörbertt der Auf: 
nahme eines Kircheninventars (ſ. S. 389,20) und danach in der Negel der jährlichen Rech- 
nungslegung. Die dem Inſtitute zugehörigen Gelder und Urkunden find im Sirchenfaften 
(f. d. A.) aufzubewahren. Paturalfrüchte und Binfen find einzuziehen, orbnungsmäßig zu 

50 verivenden und die Erjparnifje ficher unterzubringen. In allen wichtigeren Fällen fteht 
dem Verwalter kein ſelbſtſtändiges Verfügungsrecht zu, fondern fie * gehalten, die * 
ſtimmung der geiſtlichen Oberen einzuholen. Dies iſt namentlich erforderlich bei der Ver— 
pachtung von Grundſtücken. Dieſe ſoll eigentlich nur für eine beſchränkte Zeit (ad mo- 
dieum tempus) erfolgen (Clem. 1 de rebus ecclesiae non alienandis III. 4] Cle- 

55 mens V. a. 1311), nad einer Beitimmung Pauls II. von 1468 auf drei Jahre (Cap. 
un. Extravag. comm. eod. III, 4) ; indeſſen ift ſelbſt das tridentinifche Konzil (sess. 25 
cap. 11) nicht ſchlechthin gegen längere Lokationen und es haben fich daher partikular: 
rechtlich Modififationen bilden können. So erkennen die erzbiichöflich kölniſchen Statuten 
von Marimiltan Heinrid) 1662, Pars III. tit. XII. cap. III. $ 1 Gartzheim, Con- 

eo cilia Germaniae, Tom. IX, Fol. 1073) Verpachtungen an, welche bei Zehnten jechs, 
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bei Landgütern und Äckern neun, oder dem Herkommen gemäß zwölf Jahre betragen; 
doch ſoll es den Kontrahierenden beiderſeits freiſtehen, alle drei oder ſechs Jahre den Kon- 
trakt wieder aufzuheben. Das preuß. Landrecht Teil II Tit. XI S 68f. geſtattet die Austhuung 
der Grundſtücke, wenn der Ertrag nicht überjteigt oder Die Miete und Pacht nicht auf länger ala 
ſechs Jahre gejchehen foll. Jede ſeitens der Verwalter für die Kirche eingegangene Verpflichtung 5 
bindet nur, wenn die Oberen fonfentieren, oder wenn die Kirche daraus Vorteile zieht (c. 4 
X. de fidejussoribus [III. 22]. Innocentius III. a. 1215). Zur Verhütung von Nach— 
teilen find insbejondere ftrenge Beftimmungen über Beräußerungen der Kirchengüter erlafjen. 
Schon ſeit dem 4. Jahrhundert treffen die Synoden und demnächſt die Biichöfe von Rom 
alle Vorforge gegen Entfremdung der Güter (vgl. C. XII. qu. II.) und die weltliche 10 
Gefeßgebung fam der Kirche dabei zu Hilfe (ec. 14. 17. 21. C. de sacros. ecclesiis 
I. 2. Nov. VII. CXX). Ein Schreiben Leos I. von 447 (e. 52. C. XII. qu. IL) 
deflarierte: „Sine exceptione decernimus, ne quis episcopus de rebus ecclesiae 
suae quiequam donare, vel commutare, vel vendere audeat, nisi forte aliquid 
horum faciat, ut meliora prospieiat, et cum totius cleri tractatu atque con- 15 
sensu id eligat, quod non sit dubium profuturum ecclesiae“ und bot einen An- 
halt für die genauere Entwidelung der Bedingungen, unter welchen Veräußerungen zu— 
läjfig jein follten (vgl. Tit. de rebus ecelesiae alienandis vel non. X. III, 13 in 
VI’. III. 9. Clement. III. 4. Extrav. Comm. III. 4). Der Begriff der Veräußerung 
umfaßt hiernach jede dauernde Veränderung firchlicher Objekte, durch welche biejelben 20 
ihrem eigentlichen Zweck entzogen werben, es fei durch fürmliches Aufgeben des Eigen: 
tums, wie Kauf, Tauſch (Tit. X. de rerum permutatione III. 19), Schenfung (Tit. X. 
de donationibus III. 24 verb. c. 5. X. h. t. III. 13), oder durch Begründung einer 
Erbpacht und Emphyteuſis (c. 5.9. X.h. t.2 eod. in VIP), eines Kirchenlehens (ſ. ©. 399,1), 
die Einräumung eines dinglichen Rechts (Tit. X. de pignoribus et aliis cautioni- 3 
bus III. 21), die Übernahme einer Verbindlichkeit Tit. X. de pactis I. 35. Tit. X. 
de fidejussoribus III. 22), das Verzichten auf einen Vorteil (Tit. X. de trans- 
actionibus I. 36). Dagegen wird nicht alö eine ſolche eigentliche Veräußerung beurteilt 
die nußbare Verwendung von beiveglichen Gegenftänden, welche nur einen — Wert 
haben (c. 5. X. h. t. c. un. Extr. comm.h.t.), die Vererbpachtung von unkultiviertem so 
Zande (ec. 7. X. h. t.), die Wiederausleihbung von Gütern, welche an die Kirche zurüd- 
gefallen find, ohne ſchon fürmlich mit dem übrigen Gute wieder verbunden zu fein 
(e. 2. X. de feudis II. 20), ſowie bie REN einer Generalbypotbet (Nov. 
VII. cap. 6. e.5. X. h. t). Eine Beräußerung kann demnach nur aus guten 
Gründen (ex justa causa) erfolgen, ſobald offenbarer Nuten oder eine unumgäng 35 
liche Notwendigkeit (evidens utilitas vel necessitas) biejelbe rechtfertigen (ec. 1. h. t. 
in VI’). Dazu gehört, wenn durch die Alienation größere Vorteile erreicht oder Verluſte 
abgewendet werden, wenn Schulden zu bezahlen find, wenn Liebespflichten es forbern, tie 
Loskaufen von Gefangenen, Unterftügung von Armen und dergleichen mehr. Ob ein 
ſolcher Grund vorhanden ift, muß forgfältig unter Zuziehung aller Beteiligten unterjucht «0 
werben (tractatus solemnis ac diligens ſ. den oben mitgeteilten e. 52. Cau. XII. qu. II. 
c. 1. h. t. in VI”), und wenn ſich die iusta causa ergiebt, muß der geiftliche Obere die Ver 
fügung zur Veräußerung erlaſſen (deeretum de alienando). Diefer Obere ift in ber 
Regel der Biſchof, in manchen Fällen, wie bei bifchöflichen Gütern, felbft der Papſt. 
Menn dieje Solennitäten nicht beobachtet find, jo fehlt der Veräußerung die Rechtsbeftändig- 45 
keit und es bleibt der Kirche jede Klage gegen den Erwerber. Eine diefen Grundſätzen 
widerfprechende Gewohnheit ift Korruptel und ein darauf gegründetes Urteil iſt kraftlos 
(e. 8. X. de sentent. et re jud. II. 27). Dieſe vorreformatorischen Säte normieren 
fowohl auf proteftantifcher, twie auf römiſch-katholiſcher Seite im allgemeinen noch heute ; 
dort durch neue Landesgefeggebung, bier durch biöcefane Vorfchriften im einzelnen aus: so 
gebildet oder modifiziert; nicht felten hat das einzelne Inſtitut noch feine bejondere Orb: 
nung. Was insbefondere die Pfarrkirchenftiftungen betrifft, jo ift noch immer regelmäßig 
ein Teil ihres Vermögens zu Benefizien (j. d. A. Bd II S.591) verivendet und wird dann 
durch den Benefiziaten, unter firchenregimentlicher Aufficht, auch verwaltet. Der Reſt macht 
die Fabrikkaſſe aus (ſ. d. AA. Kirchenfabrif, Kirchenkaſſen) und wird durch den Pfarrer 55 
immer unter Zuziehung bon Gemeindegliedern verwaltet (ſ. d. A. Kirchenrat) ; gleiche 
falls unter kirchenregimentlicher Aufficht. In Bayern vollzieht ſich die Vertvaltung des 
Küirchenftiftungsvermögens durch eine eigene, ftaatliche Behörde, die fogenante Kirchenverwaltung. 

Das BGB. hat ſich prinzipiell in dieje Verhältniſſe nicht eingemifcht, ſondern die— 
jelben, ald dem öffentlichen Gebiete angehörig, dem Landesrechte überlafien. So weit aber so 
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rein privatrechtliche Rechtsverhältniſſe in Frage ſtehen, hat natürlich das BGB. das frühere 
bürgerliche Landesrecht aufgehoben. Hiervon gilt für das Pfründenrecht eine Ausnahme. 
Durch poſitive Beſtimmung (EG. zum BGB. Art. 80) iſt dieſes ganz dem Landesrecht ver— 
blieben. Aber auch bier ift zu jagen, daß ſoweit das Landesrecht das Inſtitut nicht unter 

5 eigene Grundſätze ftellt, fondern auf die allgemeine Lehre des Nießbrauchs verweiſt, für 
letztere jet der betreffende Abjchnitt des BOB. in Geltung zu treten hat. Vgl. übrigens auch 
noch BGB. S 836, EG. BGB. Art. 176. ur Der Pfarrer und das bürgerl. Geſetz— 
buch, Nürnberg 1900. Vgl. für Bayern jetzt bejonder® Meurer, Bayeriſches Kirchen: 
vermögensrecht, Stuttgart 1899 ff.; für Ofterreich vgl. Huffaret von Heinlein, in Öfterr. 

ı0 Staatswörterbuch s. v. Kirchenvermögen. 
Der Staat kann ſich, jobald er nicht von territorialiftiichen, alfo unberechtigten An- 

hauungen ausgeht, gegenüber dem Vermögen der firchlichen Stiftungen feine anderen Be- 
gnifje zufchreiben, als die er in Betreff des Vermögens juriftifcher Perſonen überhaupt 

bat. Die vorreformatorische Kirche erfannte ihm, abgefehen von einzelnen und vorüber: 
15 gehenden, aus Gunft zur Abhilfe augenblidlicher Verlegenheit geſchehenden Einräumungen, 

einerlei Recht daran, fpeziell nicht das Necht der Befteuerung zu; wenn fie auch die ftaat 
liche Anerkennung ihrer Steuerfreiheit erft von Kaifer Friedrich II. 1220 erlangte (Auth. 
Item nulla C. de episc. et cler. [1, 3] als Anerkennung der Ansprüche des dritten 
und vierten Laterankonzils in ec. 4. 7. X. de immun. eceles. [3, 49], die fpäter in 

» e. 1. 3. h. t. in VI. 15, 23] mieberholt find; über die nur allmähliche Entiwidelung 
ſ. d. A. Immunität BoDIX, 71,13) und nicht durchaus behaupten fonnte. In neuerer Zeit 
find die kirchlichen Steuerprivilegien mehr und mehr aufgehoben (in Hannover z.B. 5. Sept. 
1848, in Preußen 24. Februar 1850, bezw. 21. Mat 1861, ſ. die Nachweifungen bei 
Zachariä, Staatsrecht, $ 91, Not.11, 8 226 ; Richter-Dove-Hahl, Kirchenrecht, $ 304, Not. 17); 

35 mit Recht, da Vermögenstomplere, die die Vorteile des Staates, namentlich des ftaat= 
5 ae voll genießen, ſelbſtverſtändlich auch deſſen Laſten mitzutragen ver- 
pflichtet find. 

Der Staat übt jedem Privatvermögen gegenüber das Necht, defien Verwaltung und 
Benützung polizeilich im öffentlichen Intereſſe zu beichränfen; jo 3. B. greift die orft- 

30 polizei, die Bergpolizei, die Fabrikpolizei, auf Grund der entjprechenden Hobeitsrechte, welche 
ebenfoviele Staatspflichten bedeuten, tief in bie Freiheit des Eigentums ein. Ebenfo ift 
in — ebendesſelben öffentlichen Intereſſes der Geſamtheit der Staat verpflichtet 
und befugt, die Verwaltung von Vermögen, das für Zwecke, welche ſtaatliche Wichtigkeit 
haben, verwertet zu werden beſtimmt iſt, dahin zu beaufſichtigen, daß es ſeinem Zwecke 

35 nicht entzogen werde. Beiderlei Geſichtspunkte treffen nun auch in Bezug auf das Kirchen- 
vermögen zu. Gie zeigen fih am frübeften darin, daß den firchlichen Stiftungen deſſen 
Erwerb, wenigſtens der Immobiliarerwerb, ftaatlicdh verboten oder doch bejchränft wird, 
weil, was fie an Grundbefis erwerben, regelmäßig dem Verkehre entzogen (in toter Hand) 
und dies volfstwirtfchaftlich nicht zu dulden ift: fogenannte Amortifationsgejege (j. d. A. 

#BdIS.460, und Kahl, Die deutfchen Amortifationsgejege, Tübingen 1879). Das BGB. für 
das deutſche Reich begrenzt die landesrechtliche Kompetenz zum Erlaffe von Amortifations- 
gejegen auf Beträge über 5000 Mark. Vgl.EG. BGB. Art. 86.87. In feinen übrigen Bes 
ziehungen tritt Died Verhältnis des Staates zum Kirchengute in Deutjchland weniger für 
die evangelifche, als für die fatholifche Kirche hervor; denn da in der eriteren bis jeßt 

45 das Klirchenregiment mit geringer Ausnahme bei den LYandesobrigkeiten ift, jo wird ſchon 
innerhalb der Kirche auf die Verwaltung des Kirchengutes ein ftaatlicher Einfluß geübt, 
der die Handhabung einer zweiten bejonderen Stantsaufficht thatfächlih in der Regel aus: 
ichließt. Anders gegenüber dem Selbftregimente der katholifchen Kirche. Nachdem bier, jo 
lange der Territorialismus berrichte, ftaatsfeitig eine tiefer greifende Einwirkung ausgeübt 

50 worden war, als prinzipiell gerechtfertigt werden fonnte, jchien der Staat, insbejon- 
dere der preußifche, feit 1848 auch die ftaatlich unumgängliche Überwachung unterlafjen 
u wollen, zwar nicht jo, daß er gefehlih etwas davon aufgegeben hätte; aber doch 
E daß er in der Praris der Verwaltung fich den von der römiſch-katholiſchen Kirche offen 
feftgebaltenen vorreformatorifchen Gefichtöpunften unterorbnete: j. darüber Nichter in ZfKR 

55 1, 118ff. Erſt als der Gegenfaß zwiſchen Staat und Gejellihaft auf diefem Punkte die 
Geftalt des Krieges der katholischen Gejamtkirche wider den proteftantifchen Einzelftaat mit 
einer Schärfe annahm, welche feine Illuſionen mehr gejtattete, traf die preußiſche Staats- 
regierung Mafregeln, und zwar nunmehr auch gejetsgeberifche. Die Sorge dafür, daß 
derjenige Teil des Fatholifchen Kirchengutes, welcher für die Kulturzivede des Staates der 

0 wichtigſte ift, dieſen Zwecken nicht — werde, überwies ſie an erſter Stelle den be— 
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teiligten Pfarrgemeinden, behielt ſich aber eine durch die höheren Adminiſtrativbehörden zu 
übende Aufſicht darüber vor: Geſetz über die Ve in den katholiſchen 
Kirchengemeinden vom 20. Juni 1875, f. insbefondere S 475. Als ein Teil der katho— 
lifchen en fih der vatifanifchen Entwidelung ihrer Kirche nicht anſchloß 
und demſelben bierauf von den vatikaniſch gefinnten Kirchenbehörben der Mitgenuf des 5 
firhlichen Stiftungsvermögens verfagt wurde, ficherte der Staat, nach dem Vorbilde der 
ähnlichen norbamerifanifchen Legislation, auch jenen fogenannten Altkatholifen den ihnen 
zuftändigen verhältnismäßigen Genuß: Geſetz, betreffend die Rechte der altkatholiſchen 
Kirchengemeinichaften an dem kirchlichen Vermögen vom 4. Juli 1875. Andererſeits entzog 
der Staat ſolchen Organen der kirchlichen Hierarchie, welche feine formell nicht zu bean- 
ftandenden Geſetze nicht anerkannten, die aus feinen Kafjen ihnen gewährten Subfiftenz- 
mittel : Gejet, betreffend die Einftellung der Leiſtungen aus Staatsmitteln für die römifch- 
fatbolifchen Bistümer und Geiftlihen vom 22. Aprıl 1875. Denn wenn diefe Leiftungen 
auch auf feiner rechtlich anerfannten Ehrenpflicht berubten, die Kirche für eingetretene Säfulari- 
fationen zu entfchädigen, fo verſtand fich doch, fobald die Gefellichaft durch Nichtanertennung 15 
jeiner Geſetze ſich in offenen Kriegszuftand zum Staate erflärte, von jelbit, daß dieſer 
nicht die Mittel gewähren konnte, den feine Eriftenz bebrohenden fozialen Krieg zu führen. 
Endlich ſah fi) der Staat veranlaßt, das Vermögen von firchlichen Stiftungen, die in- 
folge des Kirchenftreites außer Thätigfeit ftand, in Verwahrung und Verwaltung zu 
nehmen: Geſetz wegen Deflaration und Ergänzung des Geſetzes vom 11. Mai 1873 20 
über die WVorbildung und Anftellung der Geiftlichen, erlafjien 21. Mai 1874, Art. 3; 
Geſetz über die Verwaltung erledigter fatholischer Bistümer vom 20. Mai 1874, $ 6 fg.; 
Geſetz betr. die geiftlichen Orden ꝛc. dom 31. Mai 1875, $ Afg. Infolge der neueren 
Entwidelung der Dinge und der neueren Geitaltung des Verhältnifjes von Staat und 
Kirche in Preußen find diefe Kampfesgejege zum Teil aufgehoben, zum Teil auch in ihren 25 
bereit3 eingetretenen Wirkungen rüdgängig gemacht worden. Mejer 7 (Schling). 

Kirchenhoheit j. die AN. Kirhengewalt o. S. 385, 52ff. u. Territorialismus, 

Kirchenjahr. — Vgl. die Artikel: Feſte, kirchliche, Bd VI, ©. 52. und Kalender, 
chriſtlicher, Bd IX, ©. 715 ff. und die bei dem erfteren angegebene Litteratur, jowie die bei 
dem legteren Seite 715, 3. 29—42, angegebene „allgemeine Litteratur“. Ferner find zu go 
vgl. die Artikel über einzelne Feite, wie Advent, Epiphania u. a. — E. Chr. Achelis, Lehr- 
buch der praktiihen Theologie. 2. Aufl., 1. Bd. Leipzig 1898, S. 258—307; Weper u. Welte, 
Kirchenlexilon, 2. Aufl., Bd VII, 1891, Sp. 581—597. — Bu dem Bb VI, ©.53, 3.3, ge- 
nannten Werk von H. Grotefend iſt hinzuzufügen, daß von demſelben Berf. feitdem ein Aus— 
ang aus jenem größeren Werke unter dem Titel „Zajhenbud der Zeitrechnung des deutſchen 35 

ittelalter8 und der Neuzeit”, Hann. u. Lpz. 1898, herausgegeben iſt. Diefes Heinere Wert 
von Grotefend oder das BB IX, S. 715, 8.37 genannte Bud von Fleifhhauer genügen für 
alle gewöhnlih vorfommenden Berehnungen ber Feite und Tage bes Kirchenjahrs umd für die 
meijten Muflöfungen von Datierungen. 

Das Kirchenjahr ift die geordnete Reihe der jährlich wiederkehrenden Sonn- und 10 
Fefttage. Obſchon die einzelnen Feſte nach einander und an verfchiedenen Orten ein: 
geführt wurden, bildeten fie doch, ald man ſich im großen und ganzen in der Kirche über 
ihre Feier geeinigt hatte, ein gegliedertes Ganze ; die drei Hauptfefte umfpannten dann mit 
ihren Vorfeiern und Nachfeiern das ganze Jahr. Ein Kirchenjahr von einem bürgerlichen 
oder natürlichen Jahre zu unterfcheiden, lag uriprünglich fein Anlaß vor; man könnte 4 
eber jagen, es habe anfänglich nur ein Kirchenjahr gegeben, ſofern ſich auch das bürgerliche 
Leben nad) den firchlich beftimmten Sonntagen und Feittagen richtete; man denfe an die 
Anfegung der Märkte, der Gerichtötage u. dgl. m.; ferner an die bis gegen das Ende des 
16. Jahrhunderts hin übliche Datierung. Auch die verichiedenen Jahresanfänge (Bd IX, 
©. 718, 15ff.; vgl. die Werke über Chronologie, z. B. Grotefends Taſchenbuch, ©. 11 ff.), so 
fogar wenn in demſelben Territorium, wie e8 vorfam, mehrere nebeneinander üblich waren, 
haben nicht zur Unterfcheidung eines firchlichen von einem weltlichen Jahre gerührt. Selbft 
two der 1. Januar, der in den Kalendern durchweg als Jahresanfang (vgl. auch Bd IX, 
©. 719, 12) angenommen wurde, für die Praris im täglichen Leben als Anfang eines 
neuen Jahres und ald der Tag, an welchem die neue Jahreszahl einjegt, galt, wurde 55 
dies nicht als eine von der im Ffirchlichen Leben üblichen Weife abweichende empfunden, 
fondern es wurde kirchlich motiviert (stilus eireumeisionis), Die bekannte Angabe, 
daß ſich bei den Neftorianern zuerſt das mit dem erften von vier Adventsjonntagen be: 
ginnende Kirchenjahr finde (Bd VI, ©. 55, 51), wird in diefem Zuſammenhange kaum 
anders zu verſtehen fein, ala daß bei ihnen überhaupt diefer Tag oder vielleicht genauer 6o 

5 
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der 1. Dezember als Jahresanfang angeſehen wurde (vgl. das Citat in der 2. Aufl. dieſer 
NE, Bd I, ©. 163). 

Soviel wir fehen, findet fich im Occident und fpeziell in Deutfchland die Sitte, mit dem 
erften der auf vier feftgejegten Adventsfonntage ein Neues zu beginnen, zuerft in der kirchlichen 

5 PBraris in Anweiſungen für die Orbnung des Gottesbienttes (den Mekbüchern), insbefondere 
auch im Hinblid auf die Predigt. Mag auch das DOfterfeft Iange Zeit, weil es das 
wichtigſte und höchſte war, als dasjenige angejehen fein, mit welchem man die jährlich 
neu beginnende Reihe der Feitfeiern und der diefe begleitenden und umfaffenden Sonntage 
anfange, jo mußte doch im Hinblid auf die gejchichtliche durse der an den Hauptfeiten ge= 

10 feierten Thatfachen zum Bewußtſein fommen, daß die Geburt des Heilandes vor feinem 
Leiden und Sterben und feiner Auferftehung zu verfündigen fei; und gab es eine auf die 
rechte Feier der Geburt geh borbereitende Zeit, jo war es zweckmäßig mit diejer die Jahr 
für Jahr einzubaltende Ordnung der Meßgebete, der Perikopen und etivaiger Auslegungen 
der legteren (Hilfsbücher für Prediger) ihren Anfang nehmen zu laffen. In der Anord— 

15 nung dieſer für die Abhaltung und Vorbereitung des Gottesdienftes beitimmten Werke, 
erg gejchriebener und dann gedrudter, haben wir den Urfprung unferes „Kirchen: 
ja res” 

Luther kennt das Wort „Kirchenjahr” noch nicht; aber in ihrem foeben erwähnten 
Anfange ift ihm die Sache nicht fremd. Während er den 1. Januar „ben neuen 

20 Jahrstag” nennt (vgl. z.B. die Briefdatierung „am newen iard tag 1523” WA 11, 
©. 246, 13; EA 22, ©. 62; de Wette 2, ©. 282; von Dommer, Lutherbrude ©. 178) 
und dabei doch mit dem 25. Dezember das neue Jahr beginnt, d. h. die neue Jahres— 
hl einjeßt, jo daß alſo 3. B. bei ihm „dies innocentum 1530“ nach unferer Art, die 

Nahe zu zählen, der 28. Dezember 1529 ift, ift es ihm doch ſelbſtverſtändlich, daß er die 
35 Poftille mit den Predigten für den 1. Sonntag in der Adventszeit beginnt; jo gleich in 

dem zuerſt lateinisch herausgegebenen Anfang der Boftille 1521, der die Adventszeit um— 
faßt; und ebenfo, als er hernach der in deutjcher Sprache herausgegebenen Fortfegung auch 
deutjche Predigten für die Adventszeit hinzufügte und voranjegte, 1522. Hatte Yuther 
doch in ben Plenarien, die er kannte, ganz dieſelbe Einrichtung gefunden; auch fie, ſowohl 

30 die lateinischen, wie die deutichen, beginnen mit dem 1. Advent. Und fo beginnen ganz ebenjo 
jelbjtverftändlich alle übrigen Poftilen mit einer Predigt für den 1. Adventsfonntag, ohne 
daß es einer Begründung oder einer Rechtfertigung dieſer Sitte bedarf. 

Das Wort „Kirchenjahr” kommt nad) dem Grimmſchen Wörterbuch (V, Sp. 804) 
zuerft in dem Liebe von Johann Dlearius „Nun kommt das neue Kirchenjahr“ vor (vgl. 

35 Achelis a. a.D. ©. 258); dieſes Lied ift zuerft gedrudt in ber „Geiftlichen Singefunft“ 
von Johann Dlearius 1671 (vgl. auch Fiſcher, Kirchenliederlerifon II, ©. 116). Hier 
wird der erſte Moventsfonntag, für den dies Lied beſtimmt ift, ſchon mie ein kirchlicher 
Neujahrstag betrachtet. Natürlich wird Dlearius das Wort Kirchenjahr nicht erfunden 
haben; mag es auch fih in Druckwerken nicht früber finden (?), jo wird doch anzunehmen 

40 fein, daß es fchon vorher fich eingebürgert hatte zur Bezeichnung der von der Kirche all 
gemein angenommenen feftitehenden Reihe der Sonn: und Feittage und zwar mit Rück— 
jiht auf den Beginn diefer Reihe mit dem erjten Sonntag in der Adventszeit, der hierdurch 
dann eine befondere Bedeutung erhielt. Nachdem allmählich überall der 1. Januar als 
Yahresanfang eingeführt war, was in Deutjchland ſeit der Mitte des 16. Jahrhunderts 

45 (anderötvo allerdings fpäter, zum Teil erft bedeutend fpäter, vgl. Grotefend a.a.D. ©. 12) 
geichah, kam es diefer für alle anderen Beziehungen gewonnenen Einbeitlichfeit gegenüber 
um fo mehr zum Bewußtfein, daß der Euflus der jährlich wiederkehrenden gottesbienftlichen 
— an einem anderen Jahrespunkte neu einſetze, und das ergab den Begriff des 
irchenjahres in unſerem Sinne. Und zwar iſt dieſes Kirchenjahr in allen weſentlichen 

50 Teilen für die evangeliſchen Kirchen und die römiſch-katholiſche Kirche gleich; es handelt 
fih in ibm um die Ordnung der allgemein kirchlichen Sonn- und Feit- 
tage. Die Gedenktage der Heiligen „haben auf das Kirchenjahr feinen Einfluß, obwohl 
fie im Verlaufe desjelben gefeiert werden“, und „die Feſte unferer lieben Frau bilden für 
ſich ein marianiſches Feſtjahr“, jo werben wir von kathol. Seite belehrt (vgl. Weber und 

55 MWelte a. a. O. Sp. 596); wir fünnen alfo von beiden abſehen. Scheiden wir dann auch 
noch das Fronleichnamsfeſt und die verjchiedenen Kreuzesfeite (vgl. Bo VI, ©. 56, 5—ı8) 
als fpezifiich katholisch aus, fo gilt, was im folgenden zunächſt als für die evangelifchen 
Kirchen geltend gejagt twird, auch für die römifch-tatholische Kirche, fofern auch dieſe 
diefelben Sonn und Feittage an denjelben Daten feiert; eine geringfügige Abweichung 
"+ der Benennung der Sonntage foll bejonders erwähnt werden. Daß es evangelifche 
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Kirchen giebt, in denen alle Feſttage abgeſchafft find (vgl. Bd VI, ©. 58, 5ff.), kommt 
bier natürlich nicht in Betracht. 

Für praktische Zwecke teilt man das Kirchenjahr nicht felten im zwei Teile, melche 
man dann die feſtliche Hälfte und die feitloje Hälfte zu nennen pflegt, auch wohl als das 
Halbjahr des Herrn und das Halbjahr der Gemeinde oder ähnlich bezeichnet. Die Grenze 
bildet dann der Sonntag nad) Pfingften, auf welchen das Trinitatisfeft fällt und der 
deshalb meiftens der erfteren Hälfte zugeteilt wird. Jede dieſer ige iſt verjchieden 
groB, je nachdem Dftern früher oder —— fällt. Das erſte Halbjahr umfaßt nach dieſer 

teilung wenigſtens 25 Sonntage, kann aber auch 30 umfaſſen, während dann in das 
weite 27 bis 22 Sonntage fallen; der Unterſchied beider beträgt höchſtens acht (ſo in den 
ee 1886 und 1943; in ber Zeit daztwifchen nicht) und ift gewöhnlich Heiner, ift 
alfo nidyt jo erbeblih, daß dieſe Teilung fchon aus diefem Grunde abzulehnen wäre. 
Nicht ganz jelten kommen aud) auf jede diefer Hälften gerade 26 Sonntage, fo in den Jahren 
1902, 1907, 1918, 1923 u.f.f. Aber fo paſſend diefe Einteilung auch ſich mitunter 
eriveifen mag, wie 3. B. für die Herausgabe eines Jahrgangs Predigten in zwei Bänden, ı5 
— Claus Harms gab eine Winterpoftille und eine Sommerpoftille heraus, — fo wenig läßt 
fie ſich doch innerlich begründen; Gegenftand der Firchlichen Feier tft immer, was der Herr 
tbut, damit wir erlöft und felig werben, und danach ergiebt ſich die Einteilung des 
Kirchenjahrs nach den drei Hauptfeften mit ihren Vorfeiern und Nachfeiern. Die Advents- 
zeit ift die Vorbereitung auf das Weihnachtsfeſt, deſſen Nachfeier nach der Auffafjung, die 20 
ihr jet umter uns zu Teil wird, die Epiphaniagzeit ift. Die Faftenzeit mit den brei ihr 
vorangehenden Sonntagen bereitet fodann auf die Feier von Charfreitag und Oftern vor ; 
die Diterfeier dauert bis zu Himmelfahrt; diefe 40 tägige Nachfeier des Feſtes wird wohl 
die Freudenzeit genannt. Dann leitet der Sonntag Eraudi das Pfingitfeit ein, welches Feit 
feine Nachfeier in der ganzen Trinitatiözeit bat. Bei diefer Gliederung des Ganzen iſt 
die Länge der Nachfeier von Pfingften auch nicht auffällig; handelt es fich bier doch um 
die mannigfaltige andauernde Wirkjamfeit des vom Herrn geſandten Geiftes in feiner 
Gemeinde, die ja in Wirklichkeit die ganze Zeit vom eriten Pfingitfeite (AG 2) bis 
zur Wiederkunft des Herm am Ende der Tage ausfüllt. Danach wird das Kirchenjahr 
eingeteilt in den Weihnachtöfreis, den Dfterfreis und den Pfingſtkreis; der Weihnachts- so 
freis umfaßt, je nachdem Oſtern früher oder fpäter fällt, 7—12 Sonntage; der Diter: 
kreis immer 15, der Pſingſtkreis 30—25. (In Jahren mit 53 Sonntagen bat nie der 
Weihnachtskreis nur 7 oder der Pfingftfreis nur 25 Sonntage; fonft müßte es natürlich 
ftatt 12 u. 30 beißen 13 u. 31.) 

Das Meihnachtöfeft, das immer auf denfelben Monatstag, den 25. Dezember, fällt, s5 
wird deshalb ein unbetvegliches Feſt genannt; Oftern und Pfingften, die auf verjchiedene 
erg © aber immer auf einen Sonntag fallen, werden danach betvegliche Feſte ge: 
nannt. ie Weihnachten ſind alle Feſte, die ſich auf Begebenheiten aus der Kindheits— 
geſchichte yeah oder aus dem Leben jeines Vorläufer beziehen, unbewegliche Feſte, fo die 
drei von Luther beibehaltenen Marientage (Bd VI, ©. 57,13 und ©. 58, 50f.) und ber ao 
Sohannistag (24. Juni), namentlich aber das Epiphaniasfeft am 6. Januar. Die Daten 
jämtlicher beweglichen Fefte hängen vom jedesmaligen Datum des Djfterfeftes ab und find 
aus diefem leicht zu berechnen. Der Ofterfonntag joll nad) der von Dionyfius Eriguus 
im Abendland eingeführten alerandrinifchen Dfterregel, die auch im Gregorianifchen Kalender 
beibehalten ift, am eriten Sonntage nad dem blingsvollmond gefeiert werden (das 15 
Nähere ſ. Bd IX, ©. 722 u. 723). Nach diefer Regel fann Dftern frübeftens am 
22. März, ſpäteſtens am 25. April, im ganzen an 35 verjhiebenen Tagen 
gefeiert werden. Die Berechnung ſelbſt ift eine ſehr einfache, beſonders wenn man 
einige Hilfstabellen zur Hand hat; auf diefe verweijen die in jedem Kalender, gewöhnlich 
gleih vorn ſich vorfindenden Angaben über goldene Zahl, Epafte, Sonnenzirfel und so 
Sonntagsbuchſtaben. Dieſe vier Größen (denen man früher noch einige für uns völlig 
untvichtige, wie z. B. Römer Zinszahl oder Indiktion, binzufügte) bilden den Schlüffel 
zur Feitrechnung. Über ihre Bedeutung und Auffindung giebt jedes Lehrbuch der Chrono: 
logie Auskunft. Übrigens hat man die Ofterdaten für viele Jahre im voraus längft be: 
rechnet und überfichtlihe Zufammenftellungen des Dfterdatums für jedes Jahr etwa bon 55 
Dionyfius Eriguus oder von Beda an bis etiva zum Jahre 2000 find vielfach gedrudt 
und leicht zugänglich. Auch die nach den 35 möglichen Daten des Dfterfeftes möglichen 
35 verſchiedenen Kalender find vielfach in den chronologifchen Werfen ausgedruckt; neuer: 
dings u. a. in ben beiden angeführten Werfen von H. Grotefend. Drudt man jede 
diefer Jahresformen befonders für ein Gemeinjahr und für ein Schaltjahr, jo hat man go 

a 

— oO 

15 a 
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70 verſchiedene Kalendermöglichkeiten; dieſe 70 Kalender hat Fleiſchhauer in ſeinem ge— 
nannten Werke drucken laſſen. —— dieſe Ausführlichkeit iſt jedoch einzuwenden, daß ſie 
Kalender vorführt, die in Wirklichkeit gar nicht oder kaum je vorkommen; ſo gleich die 
2. Form iſt im julianiſchen Kalender nur 1136 und 1668 vorgekommen und kommt im 

5 gregorianiſchen Kalender bis zum Jahre 2000 nicht vor; die 68. fam im julianifchen 
Kalender zulegt 1356 vor und wird im gregorianifchen bis 2000 nie vorlommen ; die 
70. ift nur für das Jahr 1204. 

Bezeichnet man die 35 Tage, auf welche das Dfterfeft (der Dfterfonntag) fallen kann, 
mit den Ziffern von 1 bis35, fo daß alfo beim 22. März 1 fteht, beim 23. März 2, beim 

10 31. März 10, beim 1. April 11 u... bis zum 25. April, bei welchem 35 zu ftehen 
fommt, jo fann man die Lage des Ofterfeftes in jedem Jahre auch durch eine diejer 
ahlen angeben; diefe Zahl giebt dann an, an dem wievielſten Tage nach dem 21. März 
ftern if. Man bat diefe Zahl die „Feſtzahl“ genannt; namentlid der Ajtronom 

und Chronologe Matzka (vgl. Bd IX, ©. 715, 31) bat gezeigt, wie leicht ſich aus der 
15 jedesmaligen Feſtzahl alle anderen Daten des Kirchenjahres berechnen lafien. Außer der 

Feſtzahl braucht man nur die betr. Jahreszahl zu wiſſen, der zu entnehmen ift, ob das 
Jahr ein Gemeinjahr oder ein Schaltjahr ift. die Berechnung geſchieht nach ganz kurzen 
ormeln, die leicht behaltbar und ohne weiteres anwendbar ſind. Da wir für einige 

e, deren ſchnelle Berechnung aus dem bekannten Oſterdatum oft notwenig iſt, dieſe 
20 Formeln angeben wollen, jo bemerken wir zu ihrem Verſtändnis noch folgendes. Mit v 

wird die Feitzahl bezeichnet; v — 17 bebeutet alfo, daß Dftern auf den 7. April fällt. 
Kommt in einer Formel i vor, jo ift in einem Schaltjahr dafür 1 zu fegen; in einem 
Gemeinjahr ift i bedeutungslos, i ift dann — 0. Die Bezeichnung R|[..... ] foll an— 
eben, daß es fih um den Reſt einer Divifion der in den edigen Klammern 

25 —— Größe durch 7 handelt; iſt der Reſt O, jo iſt ſtatt deſſen die Zahl 7 ſelbſt zu 
nehmen; fo iſt z. B. R[17 + 3]=6. Um in der weiteren Ausführung eine Grundlage 
für die anzuführenden Beifpiele zu haben, geben wir noch die folgenden Daten an. 

1902 1903 1904 1905 1906 
Feltzahl: 9 22 13 33 25 

80 1. Januar: Mittwoch Donnerstag Freitag Sonntag Montag 
Septuagefima: 26. Yan, 8. Febr. 31. San. 19. Febr. 11. Febr. 
Dfterfonntag: 30. März 12. April 3. April 23. April 15. April 

1907 1908 1909 1910 1911 
Feſtzahl: 10 29 21 6 26 

35 1. Januar: Diendtag Mittwoch Freitag Sonnabend Sonntag 
Septuagefima: 27. Jan. 16. Febr. 7. Febr. 23. Jan. 12. Febr. 
Dfterfonntag: 31. März 19. April 11. April 27. Märy 16. April. 

Das Kirchenjahr beginnt mit dem 1. Sonntage in der Adventözeit, der auch kurzweg 
der 1. Advent genannt wird. Es ift dies immer der erfte Sonntag nach dem 26. November. 

0 Da der [v|te November immer ein Sonntag Fb ift er aus v leicht zu berechnen. Im 
Jahre 1902 (v — 9) ift danach der 9. November ein Sonntag, aljo auch der 30.; auf 
diefes Datum fällt alfo der 1. Advent (für das folgende Kirchenjahr). Im Jahre 1905 
ift der 33. November (33. Tag nad) dem legten Dftober) — 3. Dezember als erfter Sonn- 
tag nad) dem 26. November der 1. Advent. — Am 25. Dezember ift der erjte Weib: 

snachtstag; fein Wochentag läßt fi) aus dem Datum des 4. Advents, immer 21 Tage 
nad) dem 1. Advent, leicht berechnen. Im Jahre 1905 ift der 1. Advent der 3. Dezember, 
der 4. Advent aljo der 24. Dezember, 1. Weihnachtstag ein Montag. Der 26. Dezember 
ift der 2. MWeihnachtstag. Ein in die Tage vom 27. bi8 31. Dezember, beide Tage ein- 
gerechnet (jo auch immer in den weiteren Angaben), fallenver Sonntag heißt Sonntag 

sonah Weihnachten. Die Sonntage im Dezember laffen fich auch dadurch leicht finden, 
daß immer der [v—2]te Dezember ein Sonntag ift; alfo z.B. 1902 der 7. Dezember, 
deshalb auch der 28., der ein „Sonntag nad Weihnachten” iſt. Der 1. Januar, der als 
Neujahrstag auch kirchlich gefeiert wird, iſt zugleich der Gedächtnistag der Beichneidung 
Jeſu Bd VI, ©. 55,23). Am 6. Januar ift das Epiphaniasfeft (Bd V, ©. 114,5; 

55 VI, ©. 55, 8; ©. 58, sl). !Der [vr + i + 3]te Januar ift immer ein Sonntag, der 
R (v + i + 3)te der erite Sonntag im neuen Sabre, aljo für 1903, in welchem Jahre 
v — 22 ift, der 4. Januar; hiernach fällt der 1. Januar 1903 auf einen Donnerstag 
und der 6. Januar ijt ein Dienstag. Ein in die Zeit vom 2. bis 5. Januar fallender 
Sonntag heißt „Sonntag nad Neujahr“. it der 6. Januar ein Sonntag, 
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immer wenn R[v + il = 3 ift, fo wird an ihm das Epiphaniazfeft gefeiert, welches, 
wenn der 6. Januar ein Wochentag ift, in den evangelifchen Landeskirchen jet wohl überall 
am 1. Sonntage nad Epiphantas gefeiert wird. Die Sonntage nad dem 6. Januar 
werben 1. bis 6. Sonntag nad Epiphaniad genannt; immer der 10. Sonntag vor 
Ditern, das ift der [v + i + 10]te Januar, ift der jebesmalige legte Sonntag nad) 5 
Epiphanias; alfo im Jahre 1903 der 32. Januar, d.h. der 1. Februar, im Jahre 1904 
(Scaltjahr) der 24. Januar u. ſ. f. Es giebt, wie aus diefer Formel zu erſehen ift, 
notivendigerweife tenigftend immer einen Sonntag nad Epiphanias, mie im Jahre 
1913 (v — 2) am 12. Januar; es kann ſechs geben, wie in den Jahren 1905 und 
1916. 10 

Am neunten Sonntage vor Dftern beginnt immer der Dfterfreis. Mit dem 
Mittwoch in der fiebenten Woche vor Oſtern, dem Ajchermittwod (caput ieiunii), 
fängt die Faftenzeit an; fie umfaßt außer ſechs Sonntagen, an denen nicht gefaftet wurde, 
vierzig Tage, daher auch Quadragena oder Quabragefima genannt ; in den ebangelifchen 
Kirchen wird fie jet meiftens Paffionszeit genannt. Die drei Sonntage vor den Faften ı5 
heißen: Septuagefima oder Circumdederunt (Bj 17,5 u. 6), Seragefima ober 
Exurge (Bj 43, 24) und Duinquagejima oder Esto mihi (Pj 30, 3). Die 
Namen, bei welchen Bibeljtellen angeführt find, find dem Introitus der römifchen Meſſe 
an dem betreffenden Sonntage entnommen ; es find die Anfangsworte eben diejer Sprüche, 
die den Introitus bilden; die Palmen find nad ihrer Bezifferung in der Vulgata citiert. 20 
Der Grund für die andern Namen, Septuagefima u. ſ. f., läßt fich nicht völlig ficher an- 
geben; da der Sonntag Invocavit, der 1. Sonntag in der aftenzeit (Dominica prima 
quadragesimae), auch jelbjt Duadragefima genannt wurde, bat man vielleicht für die 
vorangehenden Sonntage die Namen Uuinquagefima, Seragefima und Septuagefima ge 
wählt. Der Sonntag Septuagefima ift der [v + i + 17]te Januar; Frühefteng fällt 25 
er danadı auf den 18. Januar, ſpäteſtens auf den 22. Februar (im Jahre 1204, feitdem 
nicht wieder; auf den 21. Yebruar in den ‘jahren 1886 und 1943, auf den 20. Februar 
in den Jahren 1916 und 2000). Bon diefem Datum des Sonntages Septuagefima 
aus läßt ſich am leichteften vorwärtd und rückwärts das ganze Kirchenjahr berechnen; von 
ihm aus folgen alle Sonn und Feittage bis zum Schluß des Kirchenjahres (dem Sonntage 30 
vor dem 27. November) in einer ein für allemal feitftehenden Reihe. Wer fich eines 
Kalenders nicht bedient, weil er feiner nicht bedarf, muß auf den Eintritt des Sonntags 
Septuagefima achten, damit er nicht zu viel Sonntage nad) Epiphanias feiere; vom Sonn: 
tage Septuagefima an fann man ſich dann nicht leicht mehr irren. Der Aſchermittwoch 
ift der 17. Tag nad Septuagefima. Die ſechs Sonntage in der Faſtenzeit heißen: Invo= 8 
cavit (Pi 90, 15 nad der Itala; die Vulgata bat elamabit oder clamavit), Hemis 
niscere (Pj 24, 6), Deuli (Pf 24, 15), Lätare (Sei54, 1 laetare sterilis, andere 
Lesart lauda), Judica (Pf 42, 1) und Dom. Balmarum oder Palmfonntag. Die 
vier erften Sonntage werden auch Dominica prima bis quarta in quadragesima 
genannt, der fünfte auch Dominica in passione. Die Woche vom Palmfonntag bi 40 
Dftern ift die ftille Woche, auch Charwoche genannt; ihre drei legten Tage 
find Gründonnerstag, Charfreitag und Ruhetag (Charfamstag) ; vgl. Bd XI, ©. 58, 57 ff. 
Nun folgt das Oſterfeſt; der erſte Dftertag oder der Dfterfonntag am [v + 21]ten 
März oder [v—10]ten April als der größte Fefttag der chriftlichen Kirche gefeiert. 
Der mitteljte der 35 Tage, auf welche der Dfterfonntag fallen kann, ift der 8. April as 
(v = 18); an diefem Tage findet Oftern im Jahre 1917 und 1928 ftatt. Die fünf 
Sonntage zwijchen Dftern und Himmelfahrt, Dominica prima bi$ quinta post pascha, 
beißen Duafimodogeniti (1. Ptr 2, 2, wo die Vulgata sicut modo geniti hat; 
die Lesart quasi modo geniti findet ſich aber bei Hieronymus), Misericordias 
domini (Pj 32, 5), Jubilate (Pi 66, 2), Gantate (Pi 97, 1) und No: 
gate; der Name des letzten hängt wohl mit den rogationes, den Bittgängen um die 
Fluren zufammen, die für die drei Tage vor Himmelfahrt angeorbnet waren (von Zeo III. 
für die ganze Kirche feſtgeſetzßd. Das Himmelfabrtsfeft (Dies ascensionis), am 
40. Tage nad Dftern, den Dfterfonntag eingerechnet, findet früheſtens am 30. April, ſpä— 
teſtens am 3. Juni ftatt, immer am [v—1]ten Mai, aljo im Jahre 1902 am 21. Mat, 5; 
1911 am 25. Mai, 1905 am 32. Mai — 1. Juni. Mit ihm fchließt der Dfterfreis des 
Kirchenjahres. — Die nun folgende Zeit ift der Bfingftlreis; auf die Feier von Pfingften 
bereitet der Sonntag Eraudi (Pi 26, 7) vor, aud) Dom. post ascensionem ges 
nannt. Der Pfingſtſonntag, Pentecofte, fällt in die Zeit vom 10. Mat bis 13. Juni; 
er wird gefeiert am [v + ten Mai oder [v—22]ten Juni, aljo im Jahre 1903 am 6 
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31. Mai, 1906 am 3. Juni u. |. f. Der Sonntag nad Pfingſten iſt das Trini— 
tatisfeft, Feſt der heiligen Dreieinigfeit (doch vgl. Bd VI, ©. 55,56 f.). Bon ihm aus 
werden die Sonntage bis zum Schluß des Kirchenjahres ale Sonntage nah Trini— 
tatis gezählt, doch findet fich daneben in der fatholifchen Kirche auch der Gebrauch, die 

5 Sonntage ald Sonntage nad Pfingften zu zählen, wonach der 1. Sonntag nad Trini- 
tatis der 2. Sonntag nad Pfingften ift. Diefe Sonntage nah Pfingften werden aud) 
wohl Dominicae trinitatis, Sonntage in der Trinitatiszeit, genannt, was nicht zu vers 
wechſeln ift mit Dom. post trinitatis (seil. festum oder dominicam) ; die Dominica 
quinta post trinitatis ift dann die Dominica sexta trinitatis; dieſe letztere Bezeich— 

10 nungsweiſe, die leicht irre führt, follte deshalb thunlichit vermieden werden. Es giebt 22 
bis 27 Sonntage nad Trinitatis, aljo 23 bis 28 Sonntage nad Pfingften, und zwar 
27 Sonntage nad) Trinitatis, wenn v Heiner als 6 iſt, 3.8. in den Jahren 1856, 1883, 
1894, 1913, 1940, 1951 u.f.f.; dagegen giebt ed nur 22, wenn v — 34 oder 35 ift, 
was in den Jahren 1859 und 1886 war und 1943 wieder fein wird. Der [vjte No— 

15 vember ift immer ber 24. Sonntag nad Trinitatis ; ift v größer als 26, jo giebt es 
weniger ald 24 Sonntage nad Trinitatis, da der legte Sonntag nad) Trinitatis immer 
der Sonntag vor dem 27. November if. Alfo z. B. im Fahre 1927, in welchem 
v — 27 ift, würde der 27. November der 24. Sonntag nad) Trinitatis fein, wenn er 
nicht fchon der 1. Advent wäre ; es giebt aljo 1927 nur 23 Sonntage nad Trinitatis 

2» und der 23. fällt auf den 20. November. — Über die Heineren Feſte, namentlich auch den 
Buftag und das Reformationsfeft vgl. Bd VI ©. 59. 

Würde in Zukunft, wovon auf der Eifenacher Evangelischen Kirchenfonferenz im Juni 
1900 die Rede war (vgl. Bd IX ©. 724, 4), jemals das Ofterfeft auf einen Sonntag 
gegen Ende März oder anfangs April feitgelegt, jo würde ſich allerdings für die Berech— 

25 nung des Kirchenjahres manches einfacher geftalten. E3 könnte fi) dann empfehlen, Oftern 
an dem Sonntage zu feiern, ber in die Woche vom 5. bis 11. April fällt, weil dieſe 
Tage gerade die Mitte der ieg für das Dfterfeft möglichen 35 Tage bilden. Es würde 
in diefem Falle der Sonntag Septuagefima immer der 1. Sonntag im Februar fein; nur 
wenn in einem Schaltjahre Dftern auf den 11. April fiele, würde Septuagefima auf den 

08. — fallen. Aber dieſe Erleichterung würde doch nur mit anderen, recht erheblichen 
Nachteilen erkauft werden; ein durchſchlagender Grund für ſie läßt ſich nicht entdecken. 
Wir werden ihre Einführung auch wohl nicht erleben. Carl Bertheau. 

Ktirchenkaſten. — Vgl. Du Cange, Glossarium s. v. arca und truncus; Richter, Dove, 
Kahl, Kirchenredht, 8. Aufl, S. 1343; Art. Kirhengut oben ©. 386. 

35 Kirchenkaften, Gotteslaſten, Almofenkaften, Kirchenlade, Kirchenftod, Opferftod, arca 
ecclesiae, ijt im eigentlihen Sinn ein Bebältnis zur Aufbervahrung von Kirchengut. 
Wie arca ecclesiae (vgl. 3. B. Paul. Petricor. Vita Mart. IV, 34f., ©. 82 ed. 
Betichenig) kann aber Sürchenlaften auch im Sinne von Kirchenärar, Kirchenfabrik (ſ. d. A. 
oben S. 366) gebraucht werden. Dann bedeutet es das Vermögen, das zur Bejtreitung der 

0 Koften des Gottesdienftes und zum Unterhalt der kirchlichen Gebäude beftimmt ift. Im 
engeren Sinn dagegen bedeutet e8 den Kaften oder Stod, truneus, franz. trone, der in 
der Kirche aufgejtellt wird, um Almoſen darin zu fammeln. Dieje Sitte ift mittelalter: 
lich. Wie es fcheint, fam fie auf behufs der Sammlung freiwilliger Gaben für die 
Kreuzzüge. Mit Bezug hierauf hat Innocenz III. angeordnet: In singulis ecclesiis 

4 truncum concavum poni praecipimus tribus celavibus consignatum, prima 
penes episcopum, secunda penes eccelesiae sacerdotem, tertia per aliquem re- 
ligiosum laieum conservandis, ut in eo fideles quilibet.. suas elemosynas . 
deponere in remissionem suorum peccaminum moneantur (Gesta Innoe. ce. 84). 
Die neue Einrichtung erregte zunächſt Anſtoß. Der Sprud Walters 

50 Sagt an, hör Stok, hät iuch der bäbest her gesendet 
daz ir in richet unde uns Tiutschen ermet unde pfendet ? 

(Ausg. von Bartſch, Nr. 116 ©. 222), ift befannt genug. Aber fie er fih. Daß 
auch die Aufftellung befonderer Kaſtner, Kaftenherren, arcarii, auf die Anordnung 
Innocenz' III. zurüdgebt, leuchtet ein. Genauere Vorſchriften über den Kirchenkaften und 

55 deſſen Verwaltung bat ſowohl die römische wie die evangelifche Kirche. Faft alle ewange- 
lichen KOO enthalten irgend eine darauf gehende —J — auch fehlt es nicht an be— 
ſonderen Kaſtenordnungen. Die neueren darauf bezüglichen Vorſchriften der deutſchen 
evangeliſchen Kirchen ſind bei Richter, Dove, Kahl a. a. O. zuſammengeſtellt. 

F. Jacobſon F (Haud). 
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Kirchenlehn (feudum ecclesiastieum) wird nicht felten identifch mit benefieium, 
Pfründe, gebraucht (j. Bd IT ©. 591), ift aber häufiger das durch Verleihung von Kirchenfachen 
begründete Zehn, möge ſich dasjelbe in der Hand von firchlichen oder weltlichen Perſonen 

nden. In der Errichtung eines Lehns liegt eine Veräußerung; daher müſſen, damit 
das Lehn zu Recht beftehe, die Bedingungen, materiell und formell, vorhanden fein, unter 5 
welchen Kirchenjachen giltigalieniert werden (ſ. d. A. Kirchengut S. 391,12). Ein Hauptobjeft 
des Kirchenlehns ift das Patronatreht. Ein foldyes Lehn heißt oft Batronatlehn, aber 
auch Kirchenſatz, Pfarrlehn, Altarlehn, feudum altaragii (j. E. M. Chaldenius, De 
altaragio ejusque infeudatione, in Jenichen, Thesaurus juris feudalis I, 990). 
Die Gefehe bezeichnen oft mit dem Ausdrude Kirchenlehn nur das PBatronatrecht, wie das 10 
preuß. Yandrecht, TI. I, Tit. XVIII, $ 72, allg. Gerichtsordnung, TI. I, Tit. LII, $ 16. 
Auch Zehnten werden ausgeliehen und bilden das Zehntenlehn (feudum decimarum). 
Eine andere Bedeutung hat das Glodenlehn (feudum campanarium), welches ein ge 
wöhnliches Lehn ift, deſſen Vaſall die Verpflichtung bat, bei gewiſſen Gelegenheiten, 
namentlich beim Gewitter, zu läuten (j. ©. X. Böhmer, De feudo campanario, in deö= 15 
jelben Observationes juris feudalis Nr. VII). Wirkliche Kirchenlehen jtanden unter der 
Gerichtsbarkeit der Kirche, während weltliche Zehen, auch wenn fie in den Händen ber 
Kirche waren, dem ordentlichen bürgerlichen Lehngerichte nicht entzogen waren (f. c. 7, 
X, de constitutionibus I, 2, e. 6, 7, X, de foro competenti II, 2). Zum Wejen 
eines rechten Lehns gehört, daß der Beliehene Kriegsdienſt leiſtet. Dieſer Verpflichtung 20 
unterzog fich nicht jelten der Klerus ſelbſt; da ihm aber der Gebrauch der Waffen dur 
die Kanones unterfagt war, ließ er fich in der Negel durch einen Provafall vertreten (vgl. 
ec. un. $2 de statu regularium in VI. [3. 16] Bonifac. VIII). Andererſeits fordert 
er häufig, wo es das Bedürfnis nicht erheifchte, von feinen eigenen Bafallen feinen 
Ritterdienſt, geitattete auch den Töchtern derjelben die Lehnfolge und verfuhr überhaupt 25 
nad; milden Örundfägen. Daber fagte man: Unter dem Krummftab ift gut wohnen oder 
dienen. Mit St. Peter ift gut handeln. Krummſtab ſchleußt niemand aus (J. 9. 
Böhmer, Jus eceles. protest. lib. 3, tit.20, $ 24). Schon zeitig war die Kirche be- 
mübt, viele von ihr ausgeliehene Güter frei wieder zu erhalten, ja fie ſprach das Verbot 
der neuen Ausleihbung von Zehnten u. ſ. w. aus, konnte aber dasfelbe nicht in Vollzug z0 
jegen. In neuerer Zeit jedoch ift getwöhnlich eine nt der Kirchenlehn in Erb: 
zinsgüter erfolgt (vgl. z. B. das baieriſche Lehnebift am 7. Juli 1808) oder es iſt ſogar 
das Verhältnis gegen oder ohne Entgelt aufgehoben. Im allgemeinen |. m. noch Eid: 
born, Deutjches Privatrecht (5. Ausg., Göttingen 1845) $ 199 und daſelbſt cıt. Yit- 
teratur. (5. 8. Jacobſon F) Mejer F. 8 

Stirchenlied. I. In der alten Kirche (bis ca. 600). — Litteratur:i. Tertaußs 
gaben mit mehr oder weniger fritifden Anmerkungen: a) bie griehifdhen und 
lateinifhen Hymnen: A. J. Rambach, Anthologie hriftliher Sefänge aus allen Jahrhunderten 
ber Stirche, 1. Bd, Altona 1817; 9. N. Daniel, Thesaurus hymnologieus, Bd 1—5, Lips. 
1841—1856 (2. Aufl. der erften Bände 1862), enthält auch ſyriſche Hymnen; Ferd. Bäßler, 
Auswahl altchriftliher Lieder vom 2.—15. Jahrhundert. Im Urtert und in deutjcher Ueber» 
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fegung Berlin 1858. — b) Griedifhe Hymnen: W. Chriſt und? M. Paranikas, Antho- 
logia graeca carminum christianorum, Lips. 1871 (bejte terttritifche Ausgabe einer Aus— 
wahl von Hymnen). — c) Lateiniſche Hymnen: Liber ecclesiastic. carminum, Basil. 1538; 
Georg Cafjander, Hymni ecclesiastici, praesertim qui Ambrosiani dicuntur multis locis 45 
aucti et recogniti et juxta ordinem temporum distributi. Colon. 1556; Paul Über, 
Psalmi seu cantica in ecclesia cantari solita, Wittemberg 1564; Chriſtoph Cornelius, 
Cantica selecta ete. Lipsiae 1568 (1573); Georg Fabricius, Poetarum veterum eccl. 
Opera christiana et operum reliquiae et fragmenta, Basilae1572; Hymnorum eccle- 
siasticorum ab Andrea Ellingero emendatorum 11. III, Francof. ad M. 1578; Betr. Bacherius, 50 
Tabula sacrorum carminum priorumque precum enchiridion, Flandr. 1579; Joachim 
Zehner, Divorum patrum et doctorum eccl., qui oratione ligata scri nt Paraphrases 
et Meditationes, Lips. 1602; Gardinal J.M. Themajius, Hymnarium de anni circulo Opp. 
omnia tom. II Rom 1747 pp. 351 sqq.; Joh. Kehrein, Latein. Anthologie aus den driftl. 
Dihtern des MU, Bd 1, Frankf. a. M 1840; derf., Katholiſche Kirchenlieder, Hymnen, Pial- 55 
men, 3 Bde, Würzb. 1859-63; 4. %. E. Bilmar, Spieilegium hymnologicum, Marb. 1856; 
Karl Simrod, Lauda Sion, Altchriftl. Kirchenlieder und geiftl. Gedichte, lat. u. deutfch 1850, 
21868; Neale, hymni ecclesiae et Sequentiae, Yond. 1851. 52; W. Neithmeier, Flores 
patrum latin. et hymni ecclesiast. Schaffhaufen 1853; F. Mone, Latein. Hymnen des MN, 
3 Bde, Freib. 1853—55; Joh. Kayfer, Anthologia hymnorum latinorum. Paderb. 1865; co 
derj., Hymnarium: Blüthen latein. Kirchenpoefie, Halle 1868; Marc, Latin Hymns with 
English notes, New»Port 1875. 
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2. Urbeiten zur Symnologie und zum Kirhenlied, ausführlide Kom- 
mentare x. a) Griehiihe Hymnen: Pitra, Hymnographie de Veglise ue 1867, 
Chriſt und Paranikas (f. o.); Karl Buhl, Der ——— in der griech. K,. 3hTh XVIII 
©. 179 ff.; — De christianorum psalmis et hymnis u ad Ambrosi tempora, 

5 Leipzig 1868. — b) Latein. H.: Mid. Yurter, Hymnarius cum bona expositione notabili- 
ue commento etc., Basil. 1504; Heinr. Quentell, Expositio hymnorum, Colon. 1506; Herm. 
orrentin, Hymni et sequentiae cum diligenti .... interpretatione, Colon. 1513; Sodoc. 

Clichtavaeus, Elucidatorium ecelesiast, Paris. 1515 (1548); Paul PBalanterius, Explicatio 
illustris in hymnos ecel. Bonon, 1606; F. Gregor. Valentiani Siculi a Marsalia Hymnodia 

10 SS. Patrum quae a S. Roman. Ecclesia per annum decantari solet. Venet. 1646; Jo. Bona, 
de divina psalmodia tractatus sive psallentis eccles. harmonia, Colon. 1677; €. ©. Schurz: 
— Dissertatio de hymnis ecel., Viteb. 1685; Herttenſtein, De hymnis ecel. apostolie. 
en. 1737; Joſ. Speren, Kerkelyke Histori van het Psalmen Gezang der Christenen 1. 2. 

1777. 78; 8. Budegger, De origine sacr. Christ. poeseos, Friburg 1827; Bähr, Die chriftl. 
15 Dichter und Seicichtäihreiber Noms, Karlör. 1836 (2. Aufl. 1872); Fortlage, —— der 

chr. Vorzeit, Berlin 1844; Dreves, Lieder der Kirche, Schaffhauſ. 1846; Rich. Trend, Sacred 
latin poetry, Zondon 1849 (4. Aufl. 1874); Pachtler, Die Hymnen der fathol. Kirche, Mainz 
1853; Ehr. Palmer, Hymnologie Stuttg. 1865; 2. D. Schieferdeder, Geſch. d. geiftl. Liedes zc. 
Dresden 1866; J. Pauly, Hymni Breviarii Rom. 3 Teile, Aachen 1868— 70; H. M. Schlette- 

20 rer, Gejch. der geijtl. Dihtung und kirchl. Tonkunft in ihrem Zufammenbang mit d. polit. 
und focialen Entwidelung, Bd 1, Hannover 1869; Pimont, Les hymnes du Breviaire ro- 
main. Etudes critiques, litt£raires et mystiques t. 1—3, 1874—84 (nod unvollendet). 
Ad. Ebert, Geſch. der latein. chrijtl. Lirteratur bis Karl d. Gr., 1.Bd, Leipzig 1874. ? 1889; 
oh. Kayjer, Beiträge aut Geſch. d. älteſten Kirchenhymnen, Paderb. ?1851; 8. U. Bed, 

235 Geſch. d. fathol. Kirchenlieds v. j. eriten Anf. bis auf. die Gegenwart 1878; Manitius, Ges 
ihichte d. chrijtl. latein. — * Stuttgart 1891; John Julian, Dietionary of hymnologie etc. 
Lond. 1892; Chevalier, rtorium hymnologicum, II tom. 1892, 97; derj., Poésie litur- 
uam du moyen üge. R e et histoire, Paris 1893; Adalb. Schulte, Die Hymnen des 

eviers, Paderb. 1898. 
ao Zu einzelnen Hymnendichtern: a) Clemens v. Alexandrien: Thierfelder 

a. a. O. b) Gregor v. Nazianz ſ. Bd VII ©. 138,36ff. c) Hilarius ſ. Bd VIII 
S. 58,9 ff. und außerdem Ducanche, in Bulletin eritique 1887 Nr. 13. d) Ambroſius 
ſ. 88 I ©. 444, 6ff. und auferdem Jhm, Studia Ambrosiana, Jahrb. f. Hafj. Philol. XVII 
Supplementbd., Leipzig 1890; Dreves, S.I., Aur. Ambrof. d. Vater des Kirchengeſangs, Er— 

35 gänzungsbeft zu d. Blaues aus Maria Laach 53 (1893); E. Krüger), Die ältejten Ambro— 
ſian-Hymnen in Siona IX (1884) ©. 80ff. e) Prudentius: Th. Obbarius, Aur, Prud. 
Clem. carmina, Tübingen 1845; Witteldorpf, De Prud. et theologia Prudentiana in Illgens 
35Th II (1882); El. Brodhaus, Aur. Brud. El. in ſ. Bedeutung f. d. Kirche feiner Behr. 
Yeipz. 1872; Faguet, De Aur. Prud. Cl. carminibus Iyrieis, Paris 1883; Wllard, Rome au 

4 IVe sißcle d’apr&s les po&mes de Prud. in: Revue des Questions histor., 1884 tom. XXXVII; 
Rösler, D. kathol. Dichter Aur. Prud. El. Freiburg 1886; Breidt, De Prud. Horatii imita- 
tore, Heidelb. 1887. f) Fortunatus ſ. Bd VI S. 132. 

3) Ueber die formale Gejtaltung der Hymnen: Pitra a.a.D.; Thierfelder a. a. D.; 
Chriſt a. a. D.; Huemer, Unterfuhungen über den jambijhen Dimeter bei den dhriftl.latein. 

45 Hymmendichtern d. vorfaroling. Zeit, Wien 1876 (I); derf, Unterfuhungen über die älteften 
chriſtl. Rythmen, 1879 (IT); Biden, Regulae metrices Biblices, Innsbr. 1879; Gajton Paris, 
Lettre à M. L&on Gautier sur la Verification Latine Rythmique 1866; derſ., Revue cri- 
tique 1882, 11. Sept.; Wild. Meyer, Anfang und Urſprung der latein. und gried. rytb- 
mischen Dichtung, AMA (philof.philol. Kl. XVII (1886) ©. W5ff.; E. Bouwy, Poßtes et 

50 mdlodes. Etud# sur les origines du rythme tonique dans l’hymnographie de l’6glise greque, 
Nimes 1886; Krumbacher, Geſch. d. byzant. Litteratur ?, ©. 700ff.; Ed. Norden, Die antite 
en vom 6. Jahrb. vor Chr. bis in die Zeit der Nenaifjance, Bd 2, Leipzig 1898, 
©. . 

Mit dem Wort „Kirchenlied” werden diejenigen auf dem Boden des Chriftentums 
55 entitandenen Dichtungen bezeichnet, welche in gottesdienftlihen Gebrauch aufgenommen 

worden find. Doc wird diefer Artikel, der das Kirchenlied der älteften Kirche umfaßt, 
nach zivei Seiten den Kreis eriveitern müffen. Nach der einen Seite muß er alle inner: 
balb des Chriftentums entftandenen Gedichte, die ald „Hymnen“ bezeichnet werden, in 
Betracht ziehen, zumal nicht genau zu beſtimmen ift, ob fie oder welche derjelben auch im 

 gottesdienftlichen Gebraud) — en, alſo unter den eigentlichen Begriff „Kirchenlied“ 
rg Nach der andern Seite werden aud diejenigen altteftamentlichen Stüde berührt 
werden müflen, die als gottesdienftliche Lieder im Gebrauch und darum „SKirchenlieder“ find, 
ohne unmittelbar auf chriftlihem Boden erwachſen zu fein. Die in dieſem Artikel 
geitellte Aufgabe birgt ihre befonderen Schwierigkeiten in fich, die vor allem darin liegen, 

65 daß wir feine tertkritiiche Ausgabe weder der gejamten Er hing (mit Ausnahme der 
Heinen Auswahl bei Chrift und Paranilas), noch der lateinischen Hymnen befigen. Auch 
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ift die kritiſche Einzelunterfuhung der Hymnen befonders auch in Hinficht auf ihre Autoren 
noch ungeklärt, und gehen die Anfichten oft weit auseinander. Der vorliegende A. muß 
aber, ſchon um des ihm zugemefjenen Raumes willen, nur auf die Darlegung der wider: 
ftreitenden Anfichten bei einigen wenigen wichtigen Hymnen fich beichränfen, ohne die maß- 
gebenden Gefichtspuntte für die Beurteilung der kritiſchen Einzelfragen jelbjt zu geben. 5 

Für die apoftolifche dei find in Bezug auf die hriftlichen Dichtungen beſonders be: 
deutfam die beiden parallelen Stellen Epb 5, 19 und Kol 3,16. Duros kommt in 
diefen beiden Stellen allein im NT vor. (Das Zeitwort Özweiv findet ſich noch Mt 
26, 30; Me 14,26; AG 16,25; Hbr 2,12, in lehterer Stelle als Citat aus Pi 22,23). 
Die Latinifierung hymnus ift erſt durch die Kirchenfchriftiteller in Gebrauch gefommen. 10 
Gon findet ſich außer den beiden genannten Stellen im NT no Apf 6,9. 14,3. 15,3 
und waiuös (abgejeben von yaluol zur Bezeichnung des Buches der Palmen im AT) 
noch 1 Ko 14, 26. Die beiden paulinifchen Stellen fprechen zunächſt nicht vom gottes— 
dienftlichen Gebrauch der in bdreifacher Weife genannten Lieder. Doc wird 1 Ko 14, 26 
wakuös als gottesdienftliches Lied erwähnt. Auch ift wohl durch Eph 5, 18 angebeutet, ı5 
daß bei den gottesdienftlichen Charakter tragenden Mahlzeiten, mit denen die Feier bes 
Abendmahl3 verbunden war, die betreffenden Lieder vor allem in Gebraud waren. Mit 
den Ausdrüden y. und Ö. find ſchon religiöfe Lieder, Tetere als auf Götter und Heroen 
gebichtete, gefennzeichnet. = Arrian. 4, 11: Öuvor udr ds Tols Bobs nowürzaı, 
Acuvot Ö' ds Avdonnovs, Rufin (5. Jahrh.) in Pi 72 (MSL 21, 941): hymnus — 2 
laus dei cum cantu, Ambrof. de office. ministr. 1, 45 (MSL 16, 89): hymnus 
specialiter Deo dieitur. «dr dagegen ift das allgemeine Wort für „Lied“ und baber 
ausdrücklich durch den Zufag von wevuarıxı, der die chriftliche Artung —— als 
religiöſes Lied charakterifiert. Sollte das Adjektiv rw. den Urſprung als „vom Geiſt her— 
vorgebrachte Lieder“ bezeichnen (Meyer), fo muß es auch zugleich auf die vorausgehenden 25 
Ausdrüde bei y. und v. bezogen werden (v. Hofmann), was aber nicht wahrſcheinlich ift. 
Über den Unterjchied der drei Ausdrücke herrſchen verichiedenartige Anfichten. Gregor von 
Nyſſa (in ps. 3) unterjcheidet » — dia Toü Öoydvov Tod wovamxoü wuerlmdia ; 
oO = 1) dia oröuaros yeroukrn tod utlovs usa Önudtow drupawnas; 0 — 1) 
cAW5Aà rois Öundpyovow Auiv Ayadois dvandeusvn To de ebopnula. Chrift (p. XIX) » 
fieht in allen dreien aus dem Judentum überlieferte Lieder, und zwar y. und ö. ba- 
vidiſche Pjalmen, H. zw. — die andern Lieder des AT (4. B. canticum Moys. ete.). 
Er hi auf hriltlichem Boden erwachſene Lieder aus, da ung feine erhalten feien. Doc 
find nad altteftamentlichem Vorbild gedichtete Lieder thatfächlih aud im NT enthalten - 
(Le 1, 46ff. 68 ff. 2, 20ff.; Apk 4, 11. 5, 9—13. 11,17. 15, 3f. und vielleicht 1 Ti 
3, 15, |. Weizjäder, Apoft. Zeitalter S.557ff.). Da alle anderen 1 Ko 14, 26 genannten 
ottesdienftlihe Stüde freie Wirkungen des chriftlichen Geiftes find, wird auch der an erfter 

Stelle genannte wakuds nicht ein Palm des ATS, fondern ein aus chriftlichem Geift ge 
borenes Lied fein, wobei dahingeftellt fein mag, ob dieſe Palmen vorbereitet waren ober 
aus unmittelbarer Jmprovifation entitanden. Andere Anfichten find: „» — religiöfe Ge: 40 
fänge nad Art der Palmen im AT, teild als improvifierte Ergüffe (1 Ko 14, 15f.), 
teild als bereits gebräuchliche chriftliche Lieder; oͤ. — Lobgefänge; o. zw. — vom heil. 
Geift eingegebene Lieder ald das Allgemeine (Meyer); oder y. — Lieder mit Saitenfpiel, 
d. — feierliche Kirchenlieder, H. av. — Haus: und Arbeitslieder (Steiger); oder yr. — 
geiftliches Lied für die Judenchriſten; ö. — foldye für die Heidendriften (Harleß); oder 4 
yr. Lieder nach jüdiſchem Mufter, ö. foldye nach griechiihem Mufter (v. Soden). Wahr: 
(Beinlid) ift die gleiche Act, d. b. reiigiöfe Lieber mit allen brei Ausbräden bezeichnet, ins 
dem fie mit  ald dem den Jubendriften nächitliegenden Namen bezeichnet werden, um 
fodann durch die andern Ausbrüde die entjprechenden Bezeichnungen für die Heidendhriften 
zu erhalten. Schon Glericus: „Malim ergo dicere, Paulum idem tribus verbis to 
signifieasse”. „Höchjtens wird um des folgenden üzwoı willen waluol auf Gebetälieder 
im engeren Sinne zu bejchränfen fein, während unter Üzuvor Anbetungslieder zu verftehen 
jein werden, indem Üuros gewöhnlich den Charakter der gehobenen Stimmung, des Weihe: 
vollen an fich trägt. Endlih dal wird das allgemeinite Wort fein, welches alles um— 
faßt, was an religiöfer el onft noch denkbar iſt“ (E. Haupt). 56 

Der Gebrauch von chriftlichen Liedern im Gottesdienft ift durch den Brief des jüngern 
Plinius an Trajan (Nr. 96) etwa um das Jahr 112 bezeugt: „earmen Christo quasi 
deo dicere secum invicem“. Das „secum invicem“ weift wohl auf pfalmodieren- 
den Mechjelgefang bin, doch kann damit auch die Aufeinanderfolge frei improvifierter 
Hymnen (vgl. 1 Ko 14, 26) gemeint fein (Thierſch, Kritik d. neuteft. Schr. ©. 427; w 
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Buhl, S. 192). Daniel (IV, 31) glaubt ſogar in dem Liebe: „Hymnum dicat turba 
fratrum ete.“ ein ſolches carmen der ältejten Chriften fehen zu dürfen. Juſtin fpricht 
(Apol. I, 13) von de dia Aödyov nöunas zai Öurovs neurew, obgleidy er bei 
ausführlichen Bejchreibung des Gottesdienftes (1. e. 65. 67) den Hymnen: und Pfalmen- 

5 gefang nicht erwähnt. Origenes (et. Cels. VIII, 67) bezeugt die zur Anbetung Gottes 
und jeines eingebornen Logos gejungenen Hymnen. Daß damit altteftamentl. Palmen, 
die typologiſch auf Chriftus gedeutet wurden, zu verftehen feien (Buhl, S. 194) ift höchſt 
unwahrſcheinlich. Vgl. auch Euseb. hist. ecel. V, 28, 2: „waiuol Öd& door xai 
dal ddeipaw Ar’ doyijs Ind zuordv yoaweioaı röv Aöyov tod Veod rör Aoıoröv 

10 duvodcı Veokoyodvres". Tertullian (adv. gent. ce. 39) fagt „ut quisque de scripturis 
sanctis vel de proprio ingenio potest provocatur in medium deo canere“. 
Andererſeits iſt es zweifellos, daß auch altteftamentliche Pſalmen und Gejänge in dem 
chriftlichen Gottesdienſt als Lieder in Gebrauch waren. eodoret (h.e. II, 24. ef. III, 
10. IV, 22) bezeugt, daß Flavianus und Diodorus das Volk lehrten Adew Tr» davı- 

15 uev uehodtar. Eufebius führt aus einer Lobrede des ſyriſchen Biſchof Paulinus die 
Stelle an: „aalaı usw Huiv . . Öuvovs eis Deör xal das dvankunev LEnv Akyaın 
naudevou£vors“ — führt als Beiſpiele Pſalm 44 (45) 1. 47 (48), ». 86 (87), 3 und 
121 (122), ı an. Bafılius bielt eine Homilie über Pfalm 14, der in der vorher— 
gehenden Nachtwache gefungen var (homil. in ps. 14), und bezeugt das Pjalmenfingen 

20 als regelmäßigen Brauch der Kirche (ep. 207 [al. 63] ad. eler. Neocaes. MSG 32, 761). 
Sn Const. Ap. II, 57 wird zwifchen den beiden altteftamentlichen und den beiden neu= 
teftamentlichen Lektionen beftimmt: Ereoös tıs robs tod Aaßiö wallkıw Üuvovs und 
II, 59 wird für den Frühgottesdienſt Pi 62 (63) für den Abendgottesbienit Pi 140 
(141) genannt, (Vgl. audy Chrysost. in ps. 140.) Beim Abendmahl wird Pi 62 

35 (63) gefungen (VIII, 13). Auguftin —— Pi 21 (22) für den Charfreitag (in 
ps. 21 enarr. II, 2). Auch andere hymnologiſche Stüde des alten Teitaments Res 
Aufnahme in den Gottesdienft. Inſonderheit gilt dies von dem Terſanktus Jef 6, 3, 
das ſchon früßzeitig, oft in Verbindung mit Da 7, 10, im Gottesdienft ald Hymnus 
berivenbet wird, was jchon durch Clem. Rom. ep. ad. Cor. I, e. 34 bezeugt iſt. Val. 

so auch die aus der eriten Hälfte des 4. Jahrhunderts ftammenden Gebete des Serapion 
von Thmuis (TU, NF II, 3° ©. 5); Const. ap. VIII cp. 12. Lit. Mare. und 
öfter (vgl. Rietfchel, Lehrbuch der Liturgif 1, ©. 243f.). Das Benedieite, d. b. der 
Geſang der drei Männer im Feuerofen (Canticum trium puerorum) findet fih in 
der alten gallitanifchen Mefje, wie fie in den Briefen des Biſchof Germanus (geft. 576) 

35 erjcheint, auch in der fpanifchen und keltiſchen Meſſe frühzeitig (Nietihel a. a. DO. ©. 313. 
322. 329). Für die afrifanifche Kirche bezeugt Auguflin (a. a. ©): „Pleraque in 
Africa ecclesiae membra pigriora sunt, ita ut Donatistae nos reprehendant, 
quod sobrie psallimus in ecclesia divina cantica prophetarum“. 

Auch hymnolog. Stüde des NT wurden auf diefe Weife gottesdienftliche Lieder, z. B. 
0 der Geſang des Zacharias Le 1, 68ff. (Nietichel, S. 312). Die Behauptung aber, da 

andere Hymnen, die nicht in der Schrift enthalten waren, völlig aus dem Gotteödienft 
ausgefchloffen geweſen jeien (Buhl), ift nicht richtig. Für die alte Kirche ift dies durch 
das ſoeben enttwidelte ſchon widerlegt. Das Synodalfchreiben der Bijchöfe an Diony— 
ſius von Rom und Marimus von Alerandrien (Eus. h. e. VII, 30, 10) Hagt Paul 

s von Samofata an wadluods tous ur eis row xlowor I. Xo., @s ÖN vewrioovs 
zal GW vewreonv ovyyodunara abgeſchafft und Lieder, die ihn jelber verberrlichen, 
eingeführt zu haben. Wir finden fchon in den alten Gottesdienftordnungen bymnologijche 
Stüde, die nicht aus der Bibel entnommen find, 3. B. in den morgenländifchen Liturgien 
das els Ayıos, els xotoc ete. (Const. ap. VIII, 13; Lit. Jacob.). nsbejondere 

60 find auch noch Const. ap. VII, c. 47—49 zu nennen. Dort wird zuerft uns als 
Morgenlied der fpäter jog. hymnus angelicus gegeben, d. i. die Erweiterung des Weib: 
nachtslobgeſangs der Engel (Le 2, 14), der ei in die römifche Meſſe übergegangen iſt 
(j. A. Yiturgifche Formeln), jodann fügt fich (ce. 48) ein ähnlich geſtalteter Abendhymnus 
und (ec. 49) ein Hymnus als Tijchgebet an. Zwar findet ſich im 4. Jahrhundert eine 

55 Strömung die nur biblifhe Hymnen im Gottesdienft zulafjen will. Das Konzil zu La— 
odicen can. 59 (Bruns 1, ©. 79) verbietet dıwuxo's waluovs zal dxavovıora Pıßkla. 
In diefer Verbindung kann mit dem erjteren Ausdrud wohl nichts anderes als Lieder be— 
zeichnet werben, die nicht der bl. Schrift entnommen find. Ja jelbft noch die 4. Synode 
von Toledo v. J. 633 can. 13 muß für die in der Kirche entftandenen Hymnen bes 

co Hilarius und Ambrofius auch für das alltäglich gefungene „Gloria (et honor) patri et 
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filio et spiritui sancto in saecula saeeulorum“ und das erweiterte „Gloria in excelsis“ 
gegenüber folchen eintreten, die die erftgenannten Hymnen veriverfen „quod de sceripturis 
sanctorum canonum vel apostolica traditione non existunt“ (Bruns 1, ©. 227). 
Der Grund für diefe Gegnerihaft gegen die nicht biblijchen oder aus der apoftoliichen Zeit 
ftammenden Hymnen lag wohl bauptjächlich in der Thatfache, daß gerade die Häretifer 6 
und insbejondere die Gnoftifer ihre Lehren durch eigene Dichtungen zum Ausdrud brachten 
und verbreiteten (Pitra p. 40sq.). Nach des Drigened Zeugnis find viele gnoftifche 
Lieder entitanden. >. ihn iſt uns ein Palm der Naajener erhalten (Philos. V 
e. 1; Chrift. ©. 32). Bon Bardefanes kannte Ephräm der Syrer 150 Pfalmen und 
Hymnen, durch die derfelbe ald ein neuer David die Herzen des Volkes zu bethören ver: 
ſucht habe (serm. adv. haer. 53. opp. syr. 2, 554 B). Über Barbefanes und feinen 
Sohn Harmonius vgl. Sozom. h. e. 3, 16; Theodoret h. e. 4, 26; haer. fab. 1, 22; 
U. Bardefanes Bd II S.400f. Bon den Hymnen der Ophiten hat Drigenes (ct. Cels. 
VI, 31) ſechs —— bewahrt, die aus dem erg ins Griechifche überſetzt find 
(Chrift S. XVI). Ueber die Oden des Apollinaris nad Pindariſchem Mufter vgl. den ı5 
betr. 4. I S. 672,42. Bon der walumdia des äpnptiichen Biſchoſs Nepos, der allerdings 
erft fpäter als Häretiler bezeugt wurde, berichtet Eufebius (h. e. VII, 24, 4). Über Arius 
und feine ihm zugeichriebenen Dichtungen zum Zwecke der Verbreitung feiner Lehren ſ. A. 
Arianismus Bd II ©. 12. 

Wenn die Hymnen der Häretifer einerfeits die Gegnerfchaft gegen die chriftlichen Dich: 20 
tungen überhaupt und beſonders gegen ihre Einführung in den Gottesbienjt weckten, jo 
wurden biejelben andererſeits gerade zum Antrieb, daß zur Bekämpfung ber Härefie in ber 
ortbodoren Kirche die hriftliche Hymmendichtung und insbejondere das Kirchenlied Tebendig 
wurde. Die bedeutenditen Dichter der alten Kirche ftellten ihre Werke in den Dienft des 
ortbodoren Glaubens zur Bekämpfung der Härefie (f. u.). 2% 

Zunächſt war es die morgenländifche Kirche, in der die erſten chriftlichen Dichter er: 
ftanden. Bafılius nennt den Athbenogenes (öfters verwechſelt mit Atbenagoras) als 
gen a ohne daß wir Näheres von ihm erfahren (vgl. den betreffenden A. Bo II, 

. 208,567). Daß das alte Morgenlied Dos Ilaoov Aylas Ööfns von ihm herrühre, 
ift eine unbewieſene Behauptung. — Am Schluß des PBädagogos von Clemens Alexan- wo 
drinus (geft. 211—216) findet fih als Anhang ein Hymnus: „Aroulov nokov 
adasv ete." (Daniel 3, ©. 3ff.; Chriſt ©. 37ff.), der, wenn bieje Anticht auch nicht 
unbeftritten ift, von Clemens herrühren kann, jedenfalls aber zu den ältejten chriftlichen 
Hymnen gehört. Chrift (S. XVIIIsq.) bält die erften 8 Strophen des Hymnus für 
jpäteren Zuſatz, weil fie nur mit Gewalt in den Rhythmus der übrigen Verſe ſich ein: 35 
fügen lafjen. — Bon Gregor von Nazianz (geit. 389) haben mir Gedichte. Die 
unter jeinem Namen überlieferten 12 Hymnen Daniel 3, ©. 5ff.; Chrift ©. 23 ff. giebt 
den Tert von 8 Hymnen) find zweifellos die beften feiner poetifchen Yeiftungen. Beſon— 
ders hervorzuheben ift fein Hymnus auf Chriftus (Chrift S. 23, vgl. darin die Bezeich- 
nung Öuoovoros) und der Hymnus eis Dedv (S. 24), obgleich dieſer letztgenannte auch wo 
dem Gregor abgefprochen und dem Proflus zugejchrieben wird (j. Bd VII, ©. 138, 36f.). 
Daß die Hymnen des Gr. für unfer Empfinden durchaus nicht den Charakter gottesdienit- 
licher Lieder tragen, fchließt die Möglichkeit eines ſolchen Gebrauchs nicht unbedingt aus. 
— Bon Synelius von Cyrene (f. d. U.) befigen wir 10 Hymnen, die er jelbit in 
der legten Hymne als zu einem Buch verbunden bezeichnet (Chrift ©. 23). Er bezeichnet 45 
fih in einer derjelben (Chrift S.20 Nr. VII) als den erjten, der auf den Jungfrauenfohn 
einen Hymnus gedichtet habe. Seine Hymnen tragen durchaus die Eigenart neuplatoni= 
jcher Philoſophie und entbehren der chriftlichen Schlichtheit. 

Eine beſonders wichtige und in den letzten Jahrzehnten erft gründlich erörterte Frage 
(f. Litteratur) betrifft die formale Geftaltung der griechifhen Hymnen, die durchaus so 
rhythmiſch und nicht metrifch ift, vor allem meil die Terte zugleich auch als Gejänge me: 
lodiſch gedacht und gedichtet find. Das MWefentliche in diefer Richtung ift bereits in dem 
A. Johannes von Damaskus (Bd IX ©. 298,25 ff.) gefagt, worauf hiermit ausbrüdlich 
verwieſen wird. 

Ueber die fyrifche Hymnendichtung des Ephräm Syrus f. den A. Ephräm Bb Vo; 
‚58 ff. 

Auf dem Boden des Abendland3 entfaltete ſich die chriftliche Dichtung zwar fpäter 
als im Morgenland, aber ungleich reicher und trefflicher. Hier tritt eine neue aus dem 
riftlichen Geift jelbititändig geborene Dichtung uns entgegen, die durchaus original und 
geifteöfrifch, Fraftvoll und anmutig, voll hohen Schwungs und fchlichter Einfalt zugleich co 

26* 
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ift, „die reichite Frucht der Affimilation der antiken formalen Bildung von feiten des 
Chriftentums. Hier entfaltet der Genius desfelben zuerft frei die Schtwingen zu einem 
durchaus originellen Aufflug in das eich der Phantafie. Diefe Lyrik ıft auf einem 
anderen Boden ertwachien, wenn fie ſich auch zunächit in die Formen derſelben leidet, die 

5 fie fih aber wie ein eigenes Gewand anzupafjen weiß“ (Ebert). 
ALS erfter Dichter de8 Abendlands wird Hilarius von Poitiers (geft. 367) ge 

nannt. Die fpäten Zeugnifje des Iſidor von Sevilla (Office. ecel. I, e. 6; MSL 83, 
©. 743): „Hilarius Gallus episcopus Pietaviensis hymnorum carmine floruit 
primus“ und der 4. Synode von Toledo 633 can. 13 (Bruns I, ©. 227), weldye die 

10 Hymnen des H. neben denen des Ambrofius als im kirchlichen Gebrauch ſtehend anführt, 
ohne allerdings einzelne zu nennen, befommen Bedeutung durch den Bericht des Hierony- 
mus, der unter den Werfen des Hilarius an achter Stelle den liber hymnorum nennt 
(de vir. illustr. 100, MSL 23, S. 701). Doch ijt feine einzige der dem Hilarius zu— 
gejchriebenen Hymnen als echt beglaubigt. Am meiften galt dies bisher von dem Hymnus 

15 „Lueis largitor splendide“ (Daniel 1, ©. 1), doch wird die Autorfchaft des H. be— 
ftritten 3. B. von Bähr, Reinkens (meil er in dem zweifellos unechten Brief des Hilarius 
an Abra enthalten ſei; doch fönnte gerade der Falfator durch Aufnahme eines echten 
Hymnus des H. dem Briefe den Schein der Echtheit gegeben haben), Ebert (namentlich 
wegen der metrifchen Verſtöße), Loofs (A. H. v. PB. Bd VIII ©. 65, 27). Der Abend» 

20 bymnus: „Ad coeli elara non sum dignus sidera“ (Daniel 4, ©. 127) ein Abcdarius 
(der ebenfalls in dem unechten Brief an Abra angeführt it) wird nur noch von Mai 
(Nova bibl. patr. I, 1 p. 491 sq.) als echt angejehen. Von den drei Morgenhymnen, 
die im Mozarab. Brevier in Eirchlihem Gebrauh find (Daniel 1, ©. 2ff.), hält Reinkens 
wenigſtens die beiden erjten: „Deus pater ingeniti“ und „In matutinis surgimus“ 

25 wegen der ftarfen Betonung der Gottesfohnfchaft Chrifti für echt. Andere Humnen (Daniel 
©. 4. 5), befonders auch das Pfingjtliev: „Beata nobis gaudia“ (Daniel ©. 6) find 
zweifellos nicht von H., ebenfowenig wie der Humnus: „Hymnum dicat turba fra- 
trum ete.“ (j. oben ©. 402,1), den Dreves (ZETb XU ©. 368 ff.) als von H. wahr: 
jcheinlich herrührend anfieht. In dem Codex Arretinus, den Gamurrini fand und 1887 

30 herausgab (Biblioteca dell’ Academia storico-giuridica. Vol. IV) find drei Frag- 
mente bisher unbefannter Hymnen unter des Hilarius Namen gegeben. Doc) ift die Be- 
bauptung von Dreves, daß damit der liber hymnorum, den Hieronymus erwähnt 
(j. oben), wenn auch nur zum Teil gefunden ei, zu voreilig. Am eheſten mwirb der erfte 
darin enthaltene Humnus ein bis zum T reichender Abcdarius (abgedrudt bei Dreves 

5 ©. 360) dem H. zugefprochen werben können (Xoofs a. a. O.). Dreves und Ducange 
halten alle drei für echt. Hilarius gilt auch als Überfeger griechiſcher Hymnen, befonders 
des Hymnus angelicus (j. o. S. 402,51) ins lateinifche (Pi.-Alcuin de div. offie. c. 40, 
MSL 101, ©. 1248). Die oben genannte Synode von Toledo 633 nennt ecclesiastiei 
viri, die diefen Hymnus gedichtet hätten. 

40 Daß Papſt Damajus (geft. 384) gedichtet hat, wird von Hieronymus (a. a. O. 
©. 702) bezeugt, der ihn ald Autor metrifcher Infchriften nennt. Unter 40 unter feinem 
Namen tbatjächlich überlicherten Epigrammen (meift Sepulcralinjchriften) befinden ſich 25, 
in denen ſich D. jelbit als Verfaſſer kundgiebt. Bei den zivei unter feinem Namen über: 
lieferten Hymnen auf die bl. Agatha: „Martyris ecce dies Agathae ete.“ und auf 

45 den bl. Andreas: „Decus sacrati nominis ete.“ (Daniel 1, ©. 8 ff.) ift die Autorfchaft 
abzulehnen, da bereits der erft jpäter auffommende Reim fich findet und der Rhythmus 
mit dem Wortton in Widerſtreit fteht (j. u.). 

Auf ficherem Boden find wir erjt bei Ambrofius. Über die Bedeutung des Ambr. 
für den Kirchengejang und damit aud für das Kirchenlied, das gejungen wurde, ſ. A. 

so Ambrofianischer Geſang Bd IS. 440. Daß Ambr. Hymnen gedichtet hat, ift durch feine Pre: 
digt gegen Aurentius bezeugt: „Hymnorum quoque meorum carminibus decep- 
tum populum ferunt“. Auch bejagen die folgenden Worte, daß er fie im Intereſſe 
des orthodoren Dogmas von der Trinität, alfo im Gegenjag zum Arianismus, gedichtet 
bat, und daß fie im Gottesdienfte vom Volke gefungen wurden („confessio Trinitatis, 

65 quae quotidie totius populi ore celebratur“). Unter jeinem Namen find uns eine 
große Anzahl Hymnen überliefert, die aber nicht alle echt find. Man bezeichnet zunächſt 
eine ganze Klajje von Hymnen mit dem Namen hymni Ambrosiani, die alle in jam- 
bijchen Dimetern gedichtet find. Später wurden alle im Gottesdienft überhaupt gebrauchten 
Hymnen jo genannt, vielleicht jchon bei Benedikt von Nurfia in feiner Regula (I, 11. 

- 12. 17), jedenfalls aber nach dem Zeugnis des Iſidor von Sevilla (Offie. ecel. I, ec. 6: 
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„hymni (h.e. carmina in laudem Dei) ex ejus (Ambrosii) nomine Ambrosiani, 
vocantur“. Der Codex Vaticanus 82, eine Handſchrift aus dem 10. Jahrhundert, 
das ältefte Liederbuch der Mailänder Kirche, enthält 48 ambrofianifhe Hymnen (Über: 
fchriften und Anfänge abgedrudt in Siona IX (1884), ©.87f. und Dreves ©. 20 f.). 
Daß nicht alle als hymni Ambros. überlieferten von Ambr. berrühren, hat ſchon Walafried 5 
Strabo (de eceles. rer. exord. e.25 MSL 114 ©. 955) erfannt. Joh. Gillot (Opp. 
Ambros., Paris 1568) wies dem Ambr. 16 Hymnen zu. Die Opp. Ambr. Rom. 1585 fügten 
18 Hymnen noch hinzu, die in den folgenden Pariſer Editionen noch vermehrt mwurben. 
Der Kardinal Thomafius bat in feinem Hymnarium de anni eirculo viele Hymnen 
unter dem Namen des Ambrofius aufgenommen, obgleich eine große Anzahl in den Va— 10 
tifanifchen Handfchriften, aus denen er fie entnahm, gar nicht dem Ambr. zugefchrieben find 
(j. Dreves ©. 7). Die Mauriner dagegen ſahen in ihren Opp. Ambr. nur 12 als dem 
Ambr. gehörig an, die von Auguftin, Papft Göleftin, Gaffiodor, Beda, Ildephonſus und — in 
eingejchränttem Maße — Hinkmar bezeugt find. Luigi Biraghi (Inni sinceri) ftellte in 
einer eingehenden Unterfuchung 18 ala von Ambr. herrührend * Unter den neueren haben 15 
MWadernagel: 23, F. Th. Plitt PRE’ 1, S. 335) und Dreves die von Biragbi ge: 
nannten 18, C. Krüger: 15 (vielleicht 16, nämlich alle in dem oben genannten Codex 
Vatican. 82 enthaltenen metrifchen adhtftrophifchen Hymnen), Koh (PRE' 1, ©. 276): 12 
(in feiner Gefchichte des Kirchenlieds* 1, ©. 47: 21), Böhringer PRE' 1, ©. 275): 
8—10, Herold (f. 0. Bd 1 ©. 440): 4—7, Ebert und Förfter: 4 (vielleicht 5) als von 20 
Ambrofius berrührend pe Die 4 Hymnen, die durch unanfechtbare Zeugnifje und 
zwar bei drei Hymnen durch Auguftinus als von Ambrofius herrührend ertwiefen And, find : 
1. das Abendlied „Deus ereator omnium“ (Confess. IX ce. 12). 2. das Morgenlied 
beim Hahnenſchrei: „Aeterne rerum eonditor“ (Retract. I, ec. 21, vgl. auch Am- 
bros. Hexaem.V, 24). 3. ein Zieb für die 3. Stunde des Tages: „Jam surgit hora % 
tertia“ (de nat. et gratia c. 63, 74). Der vierte Öymnus: „Veni redemptor gen- 
tium“ ift durch Auguftind serm. 372, deſſen Echtheit aber nicht feſtſteht, auch durch den 
unechten serm. de symbolo IV, 4, bejonder8 aber durch eine Nede des Papites Cöleftin 
an die Bilchöfe im Jahre 430, auch durch Ep. Faust. ad Grat. v. J. 445 (MSL 31 
©. 1225 f.) und im 6. Jahrhundert durch Facundus von Hermiane (MSL 47 ©. 540) so 
ala von Ambr. gedichtet bezeugt. Diefe 4 Hymnen find jämtlich in gleicher Form gedichtet, 
zählen jämtlih je 32 Verszeilen in jambiichen akatalektiſchen Dimetern, die zu 8 vier: 
zeiligen Strophen verbunden find. Dies ift überhaupt die Form der ald hymni Ambro- 
siani zunächit überlieferten Hymnen. Das Metrum und die Quantität der Silben ift 
mit großer Sorgfalt gewahrt, bis auf zwei Stellen, in denen eine Kürze in der Arfis 36 
durch den Ictus verlängert und zwar castüs im der erften, und salvüs in ber dritten 
—— Hymne. Hie und da, beſonders am Schluſſe der Sätze, zeigt ſich ein 

iderſtreit von Wort: und Versaccent (patröm, def eto.). Der vierte Hymnus be— 
ginnt übrigens in den älteſten bandichriftlichen Hymnen Vatican. Reg. 11 Krüger in 
Siona IX [1884] ©. 22. 82) und in den mailändifchen Handichriften mit dem Vers: 10 
„Intende, qui regis Israel, Super Cherubim qui sedes, Appare Ephraem co- 
ram, exeita Potentiam tuam et veni“, während die letzte Dorologie „Gloria tibi 
domine“ fehlt. Höchſt wahrſcheinlich ift, obgleich die Mauriner diefen Vers weglaſſen, 
dies die urjprüngliche Form geweſen (Krüger, Dreves). Der Vers wurde wohl geftrichen, 
weil die Häufung von Elifionen fpäter für den Geſang unbequem wurde, als man nicht 4 
mebr elidierte. Die in den übrigen als echt anerkannten Hymnen berrichende Korrektheit 
der Form kann bier fein genügender Eintwand fein, da in diefem Vers die Worte Pf 80 
(79), 2 in ihrem Wortlaut in den Verd eingezwängt wurden, wodurch auch die Doppel: 
filbe rögis, die in den übrigen Hymnen nicht vorkommt, erklärt wird. Jedenfalls ift das 
Wegfallen des Verſes wegen dieſer allerdings erflärbaren Härten eher zu verſtehen, als so 
eine fpätere unmotivierte Hinzufügung. Neben diefen 4 unzweifelhaft echten Hymnen fommen 
zunächſt ald von Ambr. wahricheintich gedichtete in Betracht: 5. Der Hymnus „Splen- 
dor paternae gloriae“ (Daniel 1, ©.24, Förfter, Herold), den auch Anfang des 6. ‚Jahr: 
bunderts Fulgentius von Ruspe als von Ambr. verfaßt erwähnt (Ep. XIV ad Ferand. 
n. 10 MSL 65, ©. 401). Ebert (S. 382) legt ihn ohne genauere Begründung entjchieden 55 
in das 6. Jahrhundert. 6. Das Epiphaniaslied „Illuminans altissimus“ (Daniel 1, 
©. 19) wird von Ebert (a. a. DO.) am eheften dem Ambr. wegen der Korrektheit der Form zus 
geichrieben. Der öfters erhobene Einwand gegen dieAutorichaft des Ambr., daß die in dem Hym⸗ 
nus borlommenden Beziehungen zur Hochzeit zu Hana und zum Speifungsiwunder am 
Epiphanienfeft erſt fpäter vorfommen (Kraus, Realenc. 1, ©. 494; Kahſer, Beitr. I, oo 
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©. 368 ff.), ift von Dreves (S. 37 ff.) als nicht haltbar widerlegt worden. Wenn Ufeners 
Berveisführung (Religionsgeih. Unterf. I, S. 270) für die Feier des Epiphanienfeites in 
Rom im J. 353 richtig 9 (LZagarde und A. Harnad ſehen fie als unwiderleglich erbracht 
an), ſo iſt ra in dieſem Jahre die genannte doppelte Beziehung beider Wunder zu dem 

5 Epiphanienfeit vorhanden. Vgl. jedoch die von Ducandye (Bulletin eritique 1890, p. 41 ff.) 
gegen Ujener erhobenen Bedenken. Auch der — 7. „Apostolorum passio“ (Daniel 1, 
©. 100) kann wohl nad) feinem gejamten Charakter von Ambr. gedichtet fein. 

Dreves (auch ſchon Mone) bat nachgewieſen, daß Ambrofius in fernen profaifchen 
Schriften fich öfters jelber in den prägnanten Ausbrüden wiederholt, ja fait fich jelbit 

10 wieder ausjchreibt (S. 527). Auch findet ſich z. B. der zweifellos echte Hymnus (2) 
„Aeterne rerum conditor“ thatſächlich in Proſa aufgelöft in feinem Hexaem. (Dreves 
©. 59) wieder. In ähnlicher Weile find frappante, wohl nicht zufällige Anflänge bei den 
Hymnen 4. „Veni redemptor gentium“; 5. „Splendor paternae gloriae“ ; 6. „Illumi- 
nans altissimus“; 7. „Apostolorum passio“. — Der von Herold A. Ambrofian. Ge 

15 fang (Bd1, S.440) „vielleicht“ als echt erflärte Hyumnus „O lux beata Trinitas“ (Daniel 1, 
©. 36) ift wohl nicht von Ambrofius, da in ihm ſchon der Reim durchgeführt ift (f. u.). — 
Ganz ausgeichloffen ift die Autorjchaft des Ambr. bei dem in folenner Weife jog. Am: 
brofianifchen Yobgefang: „Te deum laudamus“ ſ. A. Te deum. 

Augustinus bezeugt fih als Dichter eines langen Lehrgedichts (Retract. I, ce. 20), 
% dad man ohne dieſes Zeugnis nicht als fein Werk erfannt haben würde. Es ift ein langer 

von A bis V reichender Abecevarius, in dem jede Buchjtabenftrophe in der Regel aus 
12 Berfen, einigemal aus 10 Berfen befteht. Die Zeilen find Langzeilen von 16 Silben, 
in zwei Hemiſtichen geteilt, wobei die Gejege der Metrik durch den muſilaliſchen Rhyth— 
mus vielfach verletzt And ilh. Meyer ©. 289, Ebert ©. 251). Alle Zeilen endigen in 

35 e (oder ae), ohne Rückſicht, ob dasjelbe lang oder kurz ift — ein Anfang des Reims, 
Jeder Strophe geht die von dem Wolfe gefungene Rerainzeile (von Aug. Hypopſalma 
genannt), voraus: „Omnes qui gaudetis (de) pace, modo verum judicate“. Es 
wird in dem Gedicht die Gefchichte des Donatismus behandelt und gegen ihn polemifiert. 
Niemand würde diefes durchaus ſchwungloſe, nur in trodener Form entwidelnde Gedicht 

30 als ein Kirchenlied anſehen, wenn nicht Aug. ſelbſt ausdrücklich bezeugte, daß er nicht ein Werk 
der Kunftpoefie habe verfafjen wollen („Non aliquo carminis genere id fieri volui, 
ne me necessitas metrica ad aliqua verba, quae vulgo minus sunt usitata, 
compelleret“), und wenn nicht eben das Hypopſalma das Volk fingen follte. Es it 
dies ein deutliches Beifpiel, twie wenig wir einen aus unferem Empfinden entnommenen 

3 Maßſtab zur Beurteilung der Frage, ob ein Gedicht „Kirchenlied“” ift, antvenden dürfen. 
Des ae Hymnendichtung wirkte in der Folgezeit weiter. Durch ihn ift offen- 

bar Aurelius PBrudentius Clemens (geb. 318) angeregt worden. Er ijt der pro- 
duktivfte Dichter feines Zeitalterd. Von feinen weiteren Dichtungen, die mannigfacher Art 
(didaktifch, polemifch, epiich und Inrifch) find, fommen bier nur die Hymnen in Betracht. 

«Sein Liber Cathemerinon, das jeine älteften Dichtungen wohl enthält, umfaßt 
12 Hymnen. Die erften 6 find für den Gebrauch in den 6 Gebetszeiten (ſ. Bd III ©. 393, 35) 
beitimmt (daher der Name des Buchs). Daran fchließen fi 6 Hymnen: h. jejunan- 
tium, h. post jejunium, h. omnis horae (ein Hymnus auf Chriftus), h. ad exe- 
quias defuncti („Jam moesta quiesce querela“), h. epiphaniae. Einige der Hymnen 

4 find in der Form und dem Versmaß ganz analog den Hymnen des Ambrofius, während 
andere nad andern Versmaßen gedichtet End, Doch find auch die im ambrofianijchen 
Versmaß gedichteten ya weit länger (80—220 Berfe). Daß fie Prudentius deshalb 
nicht zunächit für den Kultus beftimmt babe (Ebert), ift nicht aus der Yänge zu folgen 
(f. oben das Gedicht des Auguftinus). Aber fie tragen allerdings, mehr als die Hymnen 

50 des Ambrofius, den Charakter der Hunftpoefie, wie fi) auch mannigfache Anklänge an 
Horaz finden (f. Breidt). Auch find die ſymboliſchen und allegorifhen Deutungen viel 
weiter ausgefponnen, und die Schilderungen nehmen einen viel breiteren Naum ein (ſ. Ebert 
©. 255 ff.). In feinem Werke Peristephanon tritt allerdings mehr der epijche Charakter 
der Dichtung hervor. Es enthält 14 teils fehr lange Gejänge auf Märtyrer mit aus— 

55 führlicher Iebendiger Beichreibung ihrer Schidjale. In diefem Artifel befommen fie nur 
dadurch ihre Bedeutung, daß einzelne Abjchnitte aus ihnen, 5. B. aus den Hymnen auf 
Laurentius (Daniel 1, S. 134) und Vincentius (a. a. O. S. 135) ald Kirchenliever an den 
betreffenden Märtyrertagen in Gebrauch waren. 

Bon Coelius Sedulius (erfte Hälfte des 5. Jahrh. ſ. A. Sedulius) befigen 
co wir einen alpbabetifchen Hymnus von 23 Strophen auf Ehriftus im ambrofianifchen Vers: 
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maß. Er trägt einen fchlichten, aber von inniger Empfindungsweife getragenen Charafter. 
Die Quantität der Silben wird, wie in den Hymnen bes Ambros, im großen und 
ganzen gewahrt (j. die Abweichungen bei Ebert ©. 381). Bemerkenswert aber ift, daß 
der Reim in ausgebehnter MWeife ald Kunftmittel zur Antvendung fommt. „Er erfcheint 
bier als ein mufifalifches Element, das dem Rhythmus eine Zierde verleiht und die Hebung 5 
der Schlußfilbe des Verſes verftärfend das Metrum trägt und markiert, fo aljo einen 
Erfat für das feltnere Eintreten des Widerftreit3 von Verd und MWortaccent bieten kann. 
So zeigt fich bier jhon der Verlauf der fpäteren metrijchen Entwidelung angedeutet, 
welchen diefe Dichtungsart, die von der Bafis der antilen quantitativen Kunftpoefie aus- 
gebt, unter dem Eintluß des in der Volksfprache über die Quantität zum volllommenen 10 
Siege gelangten Accente® und der vom Metrum mehr und mehr ſich emancipierenden 
muſikaliſchen Kompofition nehmen jollte” (Ebert a. a. O.). Zwei Stüde diefes Hymnus 
find ala Weihnachts- und als ya gg are in den firchlichen Gebrauch (j. u. 
©. 408,19) und deutjch überjegt auch in den lutherifchen Kirchengefang (ſ. u. S. 408, 55 ff.) 
übergegangen. 15 

Ueber die Hymnen bes Magnus Felix Ennodius f. Bd 5, ©. 384,15 ff. und Ebert 
©. 435 ff.; Daniel 1, ©. 147 ff. In kirchlichen Gebrauch find fie, außer einigen, die nad 
—* Hymnarium bes Thomaſius im Breviarium Mozarabicum enthalten find, nicht 
gekommen. 
Ri Über die Hymnen des Venantius Fortunatus ſ. Bd 6 S. 133; Ebert 20 

. 533 
Daß Gregor d. Gr. (geft. 604) Dichter von Hymnen ift, ift nicht zu bezweifeln. Doch ift 

über die zent der ihm ficher zugufchreibenden Hymnen noch Feine völlige Klarheit. Unter den 
10 von Daniel1, ©. 170 ff. mitgeteilten Hymnen hält Ebert nur die fünf erften und vielleicht 
den jiebenten für echt. In der Form ſchließt Gregor ſich an Ambrofius an, doch findet 26 
fich häufiger der MWiderftreit von Wort: und Versaccent. Der Neim fommt auch in diejen 
n mnen bor, doch nicht fo zahlreich tie bei Fortunatus und Sedulius. Indeſſen finden 
id) unter den vor allem als echt anerkannten auch zwei in den Ffirchlichen Gebrauch über: 
gegangene (S. 408, 28 ff.), die in ſapphiſchem Metrum gedichtet find. Die Hymnen des 
Gregor „entbehren aber des poetifchen Reizes der Symbolik und find nüchterner und so 
phantafielofer ald die des Ambrofius” (Ebert S. 553). 

Die metrifche Iateinifche Dichtung herrfcht durchaus in den erften jechs Jahr: 
hunderten. Dennod foll, abgejehben von dem oben bereit3 angeführten Lied Augufting, 
auf einige rhythmiſche Hymnen bingetwiefen werben, die noch in dieſe erfte Periode fallen, 
auf die auch Beda in feiner Schrift de arte rythmica c. 22 als Beifpiele rhythmiſcher ss 
Dichtung Bezug nimmt. Ein foldyer Hymnus ift in dei Regula des Biſchofs Aurelia- 
nus von Arles (geft. 555) citiert: „Rex aeterne Domine, Rerum creator om- 
nium, Qui eras ante saecula, Semper cum patre filius“. (Daniel 1, ©. 84 glaubt 
bei dem eriten Vers O rex aeterne gloriae lejen in müfjen, nimmt aber diefe Emen- 
dation 4 S. 20 wieder zurüd). Zwar nad dem Muſter ambrofianifcher Hymnen ges 40 
dichtet, erjet doch der Yktus die Länge und ift für die Senkung die Quantität auch) 
nidyt maßgebend. (Ein zweiter in der Regula befindlicher Anfang eines Symnus: „Magna 
et mirabilia“, den Ebert 1, ©. 529 und Hümer (II) ©. 11 als einen rhythmiſchen, 
bisher ganz unbelannten Hymnus anfahen, ift von C. Krüger (Siona 1884, ©. 22) als 
Überfegung von Apk 15, 3. 4 nachgewieſen worden, kommt alſo nicht mehr in Betracht). «5 
Einen anderen, vielleicht auch in das 6. Jahrhundert fallenden rhythmiſchen Hymnus : 
„Apparebit repentina Dies magna domini, Fur obscura velut nocte Improvisa 
oceupans“, führt Beda ebenfalls als Beifpiel an (Daniel 1, ©. 190; f. Ebert ©. 555). 
Auch in dem Codex Reg. 11, der aus dem 7. oder fpäteftens 8. Jahrh. ftammt, finden fich 
einige rhythmiſche Hymnen (Siona 1. ce. ©. 82). Erſt in den folgenden Jahrhunderten so 
wird die metrifche Dichtung durch die rhythmiſche völlig verdrängt. 

In das römische Brevier find —— 53 Hymnen aus der alten Kirche auf- 
genommen worden, wobei allerdings noch fraglich bleibt, ob fämtliche unter C. D. und 
H. genannten Hymnen in ben — bis 600 fallen (die beigefügten Zahlen be— 
zeichnen die Seitenzahl bei Daniel 1): bb 

A) PſeudoHilarius: 1. Beata nobis gaudia (6). B) Ambroſius (zweifellos 
echte): 2. Aeterne rerum conditor (15). 0) von Biraghi, Plitt und Dreves dem 
Ambrofius zugefchriebene Hymnen: 3. Splendor paternae gloriae (24). 4. Aeterna 
Christi munera (im Br. mannigfach verändert) (27). 5. Jesu corona virgi- 
num (111). 6. Nune sancte nobis spiritus (49). 7. Rector potens verax deus (50). so 
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8. Rerum Deus tenax vigor (51). D. Pjeubo-Ambrofius: 9. Aeterna coeli glo- 
ria (54). 10. Aurora jam spargit polum (55). 11. Coeli deus sanctissime (59) 
12. Conditor alme siderum (73). 13. Consors paterni luminis (26). 14. Deus 
tuorum militum (108). 15. Ex more doeti mystico (95). 16. Jam Christus 

5 astra ascenderat (63). 17. Jam lueis orto sidere (55). 18. Jesu corona cel- 
sior (109). 19. Jesu nostra redemptio (62). 20. Jesu redemptor omnium (77). 
21. Immense coeli eonditor (57). 22. Lueis creator optime (56). 23. Magnae 
deus potentiae (60). 24. Memento salutis auctor (77). 25. Nox atra rerum 
contegit (53). 26. O lux beata trinitas (36). 27. Plasmator hominis deus (60). 

10 28. Rerum creator optime (52). 29. O rex aeterne domine (Br.: Rex sempi- 
terne domine) (84). 30. Somno refeetis artubus (25). 31. Summae deus cle- 
mentiae (34). 32. Te deum laudamus (2, 276). 33. Te lueis ante termi- 
num (51). 34. Telluris ingens eonditor (58). 35. Tristes erant apostoli (82). 
36. Tu trinitatis unitas (35). 37. Verbum supernum prodiens (76). 38. Vox 

ib clara ecce intonat (75). E.Brudentiuß: 39. Ales diei nuntius (117). 40. Lux 
ecce surgit aurea (119). 41. Nox et tenebrae et nubila (118). 42. O sola 
magnarum urbium (125). 43. Quicumque Christum quaeritis (133). 44. Sal- 
vete flores martyrum (122). F. Sedulius: 45. A solis ortus cardine (Teil 
des Abecedarius A—G). (141). 46. Hostis Herodes impie (desgl. H. J. L. N.) 

20 (145). G. Venantius Fortunatus: 47. Pange lingua gloriosi proelium 
certaminis (159). 48. Quem terra, pontus, aethera (168). 49. Vexilla regis 
prodeunt (155). H. Gregor I.: 50. Audi benique conditor (173). 51. Ecce 
jam noctis (172). 52. Nocte surgentes vigilemus omnes (171). 53. Primo die- 
rum omnium (170). 

25 Deutihe Überfegungen beziehungsmweife Bearbeitungen, die teils zu Kirchen⸗ 
liedern in der lutherifchen Kirche geworden ind, find von folgenden Hymnen vorhanden 
ze — Zahlen bezeichnen Band und Nr. bei Wackernagel, Das deutſche 

irchenlied): 
1. Veni redemptor gentium (Ambrofius): a) „Kum bar, erlöſer volkes 

80 ſchar“ von Heinrich von Yauffenberg (II, 755). b) „Nu kom, ber Heiden Heiland” von 
M. Luther (III,16). e) „O berr, erlöfer alles volfs” von Thomas Münzer (III, 498). 
d) „Komm Heibenheiland, Löfegeld“ von Joh. Frand (um 1646). 2. Christe, qui 
lux es et dies (Ambrofius?): a—e) Verſchiedene Überfegungen aus der Zeit vor 
der Reformation (II, 563—567 und Hoffmann von Fallersleben, Geſchichte des deutjchen 

35 Kirchenlieds, 3. Ausg. 1861, SS.270. 289. 290. 292). f) „Chriſt, der du bift tag und 
liecht” im Endiridion gehftlicher Gefenge und pfalmen, Erfurt 1526 (III, 161). g) „Cbrifte, 
du byſt Incht und de dach“ im Rigafche Kirchenorbnung 1530. h) „Chrifte, du wares 
liecht vnd götliche Klarheit” von Michael Weiße in „Ein New Gefang buchlen 1531 
(III, 384). i) „Chrift, der du bift das liecht und tag” von Urbanus Rhegius (III, 478). 

“k) „Chrifte, du bift der belle Tag” von Erasmus Alber (III, 1037). 3. O lux 
beata trinitas (Ambrofius?): a) „Der du bift drey in einigfeit“ von M. Luther 
(III, 50). b) „OD 2iecht, heilig breifaltigfeit” von Michael Weiße (III, 327). 4. Jam 
lueis orto sidere (Pjeudo-Ambrofius): „Die nacht ift bien, der dag bricht an“ 
von Wolfg. Köpflin (III, 848). 5. Jesu nostra redemptio (Pfeudo:Am- 

#5 brofius): „Worlöfer, here Jeſu Chrift” von Burdart Waldis (III, 748). 6. Con- 
ditor alme siderum (Pjeubo-Ambrofius): a) „Gott, heilger jchepfer aller ſtern“ 
von Thomas Münzer (III, 499). b. „Weltjchepffer Herr Gott, Jeſus Chrift“ von Conrad 
Huber (geft. 1577) (III, 1135). 8. Ad coenam agni providi (Pjeubo-Am- 
brofius): „Laßt uns nun all vorfichtig fein“ von Thomas Münzer (III, 503). 8. Jam 

» moesta quiesce querela (Prubentius): a) „Hört auf alles Klag und Sehnen“ 
(oh. Eichhorns Gefangbud, Frankfurt a. O. Ausg. 1569). b) „Hört auf mit Trauern 
und Klagen” (Ebenda Ausg. 1561). c) „Hört auf zu meinen und Hagen“ (Kolerjches 
G. B. Nürnberg 1570). d) „Laßt ab von Trauern, ihr Chrijtenleut” (Magdeburger ©. B. 
feit 1583). e) „Laflet Klag und Trauern fahren” (New. Preuß. vollftänd. G. B. Königs- 

55 berg 1650). 9. A solis ortus eardine (Sevulius): a) „Von anegang der 
junne Har“ (vorreformatorifch II, 564). b) „Berr von der funne ufegang“ von Hein: 
rih von Lauffenberg (II, 756). c) Lobfinget Gott und ſchweiget nicht“ von Michael 
Weiße im G.B. der böhm. Br. 1531 (III, 267). d) „Chriftum wir follen loben ſchon“ 
agon Luther (III,17). 10) Hostis Herodes impie (Sebulius): a) „Was fürdft du 

0 Feind Herodes fer” von M.Yutber (III, 42). b) „Herodes, o du Böſewicht“ von Thomas 
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Münzer (III, 500). ec) „Herodes vient und böfe find“ in Chriftian Adolf ©. B., 
Magdeb. 1542 (III, 1068). d) „Herodes, höchiter Gottesfeind“ von Joh. Spangen: 
berg (III,1108). 11) Agnosce omne saeculum (Penantius Fortunatus) : 
„Bekenn nun alle welte ſchon“ von Heinrich v. Zauffenberg (II,754).— 12. Vexilla 
regis prodeunt (Renantius Fortunatus): a—c) Borreformatorifche Bearbei- 5 
tungen II, 928. 1344. 1361. d) „Des Künigs panir gehn ber vor“ von Thomas 
Münzer (IIl, 502). 14. Rex Christe factor omnium (Gregor d. Gr.). 
a) "klin; chriſte, fchöpffer aller ding” von Thomas Münzer (III, 501). b) „O Ehrifte, 
ſchepper, Zöningf, herr” von Burkart Waldis (III, 742). e) O Chrifte, Schöpffer aller 
Ding” von Johann Spangenberg (TIT, 1124). Georg Nietfchel. 10 

Stirchenlied, II., Iateinifches im Mittelalter. — I. Sammlungen (aus dem 
19. Jahrh. und die widhtigften aus dem 18. Jahrb.; Sammlungen früherer Jahrhunderte bei 
A. Devauz, De l’hymnologie latine, Lyon 1890 und bei Weper u. Welte, Kirchenleriton ®, 
Bd VI [1889], 9. Hymnus VIdb: Latein. Hymnologie Sp. 533 ff): Jof. Mar. Thomafius, 
opera omnia, tom. II, continens Psalterium iuxta duplicem editionem, ed. de Vezzosi, Rom 15 
1747 (vgl. dazu Blume in den Anal. hymnica XXVII, 13); Wrevalo, Hymnodia — 
Rom 1786; C. A. Björn, Hymni veterum poetarum christ. ecclesiae, Havniae 1818; Hymni 
ecclesiae, excerpti e Breviariis Parisiensi, Romano, Sarisburiensi, Eboracensi et aliunde, 
II Vol. Oxoni [Leipzig] 1838; 9. M. Daniel, Thesaurus hymnologicus sive hymnorum, 
canticorum, sequentiarum circa annum MD usitatarum collectio amplissima. Tom. primus 20 
hymnos continens,, Halis 1841; tom. secundus. Sequentiae. Cantica. Antiphonae [enthält 
auch Hymnen], Lipsiae 1844; tom. quartus supplimenta ad tomum primum continens, 
Lipsiae 1855; Du Meril, Po6sies populaires latines antsrieures au XIII* siölce, Paris 
1843; berj., Po6sies populaires latines du moyen äge, Paris 1847; berf., Po6sies inedites 
du moyen Age, Paris 1854; Oyanam, Documents inedits pour servir A l’histoire littöraire 35 
de l’Italie depuis le VIIIe sitcle jusqu'au XIIIe, Paris 1850 — MSL 151, c. 813 ff.; 
I. Stevenfon, The latin hymns of the Anglo-Saxon church, Vol. XXTII der: Publications 
of the Surtees Society, Durham 1851; Neale, Hymni Ecclesiae ... e breviariis et missa- 
libus Gallicanis. Oxford et London 1851; Norman, Hymnarium Sarisburiense, cum ru- 
bricis et notis musicis, London 1851; F. 3. Mone, Lat. Hymnen d, Mittelalters, 3 Bde, reis 30 
burg i. B. 1853 —55 ; Wolfg. Reithmeier, Flores patrum latinorım et hymni ecclesiastici, 
Schaffhauſen 1853; 4. F. 4 Vilmar, Spicilegium hymnologicum, continens I. hymnos 
veteres ined#tos et editorum lectionis varietatem, II. hymnorum veterum qui apud 
evangelicos in linguam germanicam versi usu venerunt delectum, Marburg 1856(7); 

. Element, Les poätes chretiens depuis le IVe siöcle jusqu’au XVe, Morceaux choisis, tra- 35 
uits et annotes, Pari® 1857; Hymnarium, Blüthen latein. Kirchenpoefie [von E. B. 

Mol], Halle 1861, 2. Aufl. 1868; Phil. Wadernagel, Das deutfche Kirchenlied von der älteften 
Zeit bis zum Anfang des 17. Jabrh., I. Bd, Leipzig 1864; Trend, Sacred Latin Poetry, 
chiefly Lyrical, Zondon 1864; Joh. Kayfer, Anthologia hymnorum latinorum, Fase, I. 
h os a IV. usque ad IX. saec. continens. In usum scholarum, Baderborn 1865; Gall 40 

orel, lat. Hymnen des Mittelalters, größtenteild aus Handjchriften ſchweizeriſcher Klöfter, 
Einfiedeln, 2 Hälften 1867 u. 68; Ernſt Dümmler, Anfelm der Peripatetifer, Halle 1872, 
p. 102f.; ®. 3. Loftie, Latin Hymns, 3 Bde, 1873—77; Herm. Hagen, Carmina medii 
aevi maximam partem inedita, Bern 1877; Ernjt Dümmler, Rhytmorum eccles. aevi Ca- 
rolini specimen, Halis 1881; derf., Poetae latini aevi Carolini. Tom. I (Pars. 1. 2), Bero- 45 
lini (1880) 1881, Tom. II. ib. 1884. Tom. III rec. Ludw. Traube ib. 1890, in den MG 
Poetae Latini medii aevi I—III; $lemming, Hymni et sequentiae in regno Sueciae, 4 Bde, 
Stodholm 1885—87; Guft. Mildiad, Hymni et sequentiae cum compluribus aliis et La- 
tinis et Gallicis neenon Theotiscis carminibus medio aevo compositis, I. Halis 1886; Alb. 
Poncelet, Hymni, sequentiae ete. in den AS VI, 1887, p. 353 ff.; Guido Maria Dreves, m 
Analecta hymnica medii aevi [im Folgenden Anal. — Leipzig, ſeit 1886; bis jetzt 
36 Bände. Folgende Bände fommen bier in Betraht: a) Hymnarius Moissiacensis, Das 
ymnar der Abtei Moifjac im 10. Jahrhundert, Bd IIa (1888). b) Hymni inediti. Latein. 
ymnen des Mittelalters 1.—6. Folge, Bd IV (1889); XI (1891); XII (1892); XIX 

(1895); XXII (1895); XXIII (1896): c) Hymnarius Severinianus, Das Hymnar der Abtei 55 
S. Severin in Neapel, Bd XIV a (1893); vgl. dazu Maurice in: Archivio della R. Societä 
Romana di Storia patria 22, 5ff. d) Orricus Scacabarotius. Origo Scaceabarozzi’s Liber 
Officiorum, Bd XIVb (1893). e) Hymnodia Hiberica. Spaniſche Hymnen des Mittel: 
alters, Bd XVI (1894). f) Hymnodia Gotica. Die Mozarabiihen Hymnen des alt-jpan. 
Ritus (heraudg. von El. Blume), Bd XXVII (1897); F. W. E. Rotb, Lat. Hymnen des 60 
Mittelalters, Augsburg 1888; Analecta liturgien: Misset et Weale, Thesauris hym- 
nologicis hactenus editis supplementum amplissimum, London 1888-91 ; at. Werner, 
Die Älteften Hymnenfammlungen von Rheinau in: Mitteil. der antiquar. Geſellſch. in Zürid), 
Bd XXI, Heft 3, Leipzig 1891; Dants, Vetus hymnarium eccles. Hungariae, Bubdapejt 
1893; Ulyffe Ehevalier, Repertorium hymnologicum. Catalogue des chants, hymns, proses, 65 
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s&quences, tropes en usage dans l’6glise latine depuis les origines jusqu’A nos jours. Ex- 
trait des AS Tome I, A—K, Louvain 1892; tome II, L—Z, 1897 [Berzeihnis ſämtlicher 
latein. geiftliher Lieder in alphabetijher Ordnung ihrer Anfänge mit Angabe des Charakters, 
ev. des Berfafjers, der Zeit der Abfafjung und des Fundortes jedes Liedes, 22256 Nummern; 

5 jehr wertvoll, wenn auc noch ergänzungsbedürftig. 3m Bolgenden Rep. citiert.); Julian, 
A dietionary of hymnology, setting for the origin and history of christian hymns, London 
1892; 3. H. Bernard und R. Attinſon, The Irish Liber Hymnorum. Edited from the 
MSS with translations, notes and glossary, 2 Bde, London 1898. 

IL Deutſche Ueberjegungen: Aug. Jat. Rambach, Anthologie hriftl. Gejänge aus 
10 der alten und mittlern Zeit, Altona u. Leipzig, 1.Bd, 1817; A. L. Follen, Aite hriftl. Lieder 

und Kirdengefänge, deutich und lateinifch, nebjt einem Anhange, Elberfeld 1819; Jat. Grimm, 
Hymnorum veteris ecclesiae XXIV interpretatio theotisca nunce primum edita, Gottingae 
1830; I. Ehr. von Zabuefing, Kathol. Kirchengejänge in das Deutjche übertragen mit dem 
Latein zur Seite, 3 Bde, Neue Ausgabe, Augsburg 1830; Fortlage, Gefänge chriſtl. Bor: 

15 zeit. Auswahl des Vorzüglichſten, aus dem Grieh. u. Latein. überjegt. Berlin 1844; ©. U. 
Königsfeld, Latein. Hymnen und Gefänge aus dem Mittelalter, deutih. Mit beigedrudtem 
latein. Urterte, Bonn 1847. Neue (2.) > Aa a 1865: Karl Simrod, Lauda Sion. Alt» 
chriſtl. Kirchenlieder und Gedichte, Stuttgart 1850, 2. Aufl. 1868; Ferd. Bähler, Auswahl 
althriftl. Lieder vom 2. bis 15. Jahrh. Im Urtert und in deutſchen Ueberjegungen, Berlin 

20 1858, Neubrud 1889; Jof. Kehrein, Kathol. Kirchenlieder, Hymnen u. Pjalmen, 3 Bde, Würz- 
burg 1859—63; ©. M. Padıtler, Die Hymnen der tathol. Kirche, im Versmaße überfegt, 
Mainz 1853; Job. F. H. Schloſſer, Die Kirhe in ihren Liedern durch alle Jahrhunderte, 
2 Bde, 2. Aufl., Freiburg i. B. 1863; Ed. Hobein, Bud der Hymnen. Neltere Kirchenlieder 
aus dem Latein. ind Deutjche übertragen, 2. Aufl., Halle 1870. 

25 TI Unterfuhungen und Darftellungen; a) Allgemeines: Ozanam, Jtaliens 
Franziskaner⸗Dichter, teutich von Julius, Münfter 1853; P.A. Schubiger, Die Sängerjchule 
St. Gallen vom achten bis zwölften Jahrhundert. Ein Beitrag zur Gefangsgefhichte des 
Mittelalters, Einfiedeln und New-York 1858; Histoire liter. de la France, Paris. IV fi. 
(1866 ff.); Karl. Aug. Bed, Geſch. des kath. Kirchenliedes von feinen erjten Anfängen bis auf 

30 die Gegenwart, Köln 1878, S. 35 ff.; Job. Huemer, Unterfuhungen über die ältejten latein.» 
hriftl. Hymnen. Mit einem Anhang von Hymnen, Wien 1879; Ed. Emil Koch, Geſch. des 
Kirhenlieds u. Kirchengeſangs I’, Etuttgart 1866; Wilh. Meyer, Der Ludus de Antichristo 
und Bemerkungen über die latein. Rhythmen des 12. Jahrhunderts, SMA, 1882, I; Wild. Miyer, 
Anfang und Urfprung der latein. und griech. rhythm. Dichtung, Münden 1886; Joh. Kayſer, 

35 Beiträge zur Geſchichte und Erklärung der ältejten Kirhenhymnen. Mit bef. Rüdfiht auf das 
röm. Brevier, II?, S. 236 ff., Paderborn und Münſter 1886; Adolf Ebert, Allgemeine Geſch. 
der Litteratur des Mittelalters im Abendlande bis zum Beginne des XI. Jahrh., 3 Bde, Leipzig 
1874—87; 1.85? 1889; Weper u. Welte, Kirchenlexikon? VI (1889), Art Hymnus VIb, Latein. 
Hymnologie Sp. 533 ff.; U. Devaug, De l’hymnologie latine, Lyon 1890; Ulyfje, Chevalier, 

40 Po6sie liturgique du moyen äge, Paris u. Lyon 1893 (enthält auch im Anhang 124 Hymnen); 
Wattenbach, Deutſchlands Gejhichtsquellen im Mittelalter, 2 Bde*, Berlin 1893. 1894; Nic, 
Spiegel, Unterfuhungen über die ältere hriftl. Hymmenpoejie, I. Teil: Reimverwendung und 
Taktwechſel. II. Teil: Der Strophenbau in den Hymnen und den jüngeren Sequenzen, 
Programme des fgl. alten Gymnafiums zu Würzburg 1896 u. 97. — b) Das römiſche Brevier 

45 betr.: Die kirchlichen Hymnen des Brevierd, neu überjegt und ... erläutert. Bon einem 
Priefter der Didcefe Münfter, Münfter 1855; Pauly, Hymni breviarii Romani. Zum Ge— 
braud für Kleriker überjegt und erklärt, 3Bde, Machen 1868—70; S. ©. Pimont, Les 
hymnes du breviaire romain. Etudes critiques, litt6raires et mystiques, 3 Bde, Paris 1874. 
1879.1884; ©. Bäumer, Geſchichte des Breviers, Freiburg i. B. 1895; €. Albin, La poesie 

50 du br£viaire, essai d’histoire eritique et littraire. Tome I. Les hymnes, Lyon 1899. 

1. Die gefamte religiöfe Lyrik des Mittelalters in lateinischer Sprache zerfällt in zwei 
Hauptgruppen: 1. in die liturgifchen Dichtungen, d. h. foldhe, die irgendiwie im öffentlichen 
Gottesdienit gebraucht und zwar gefungen wurden; und 2. in außerliturgifche Dichtungen, 
die lediglich der Privatandacht dienten (Lefelieder, Reimgebete, Palmen). 3 werftebt fich 

55 von ſelbſt, daß dieſe lehteren ihre Pflege vorwiegend in den Klöftern fanden; bejonders 
fruchtbar erwies fich auf diefem Gebiete der Karthäuferorden, zumal der deutiche des 14. 
und 15. Jahrhunderte. Die Quellen für diefe —— Poeſie bilden in erſter 
Linie die Gebetbücher (Devotionalien, Orationalien, Kollektaneen). Dagegen find die 
liturgifhen Dichtungen bauptfächlih aus liturgiſchen Schriften (Handſchriften und 

so Druden) zu erheben. Auch nad Form und Inhalt treten beide Lieberarten auseinander, 
doch ift natürlich vielfadh die Grenze fließend. Aber man wird jagen dürfen, daß das 
liturgifche Lied einen mehr allgemeinen, weniger perfönlichen Charakter trägt, während bei 
der außerliturgifchen Dichtung das Subjektive, die Perfon des Dichters weit mehr in den 
Vordergrund zu treten pflegt. „Man könnte dieſe Poeſie füglich die Jch-Dichtung im 

> Gegenfag zur liturgifchen Wir-Dichtung nennen” (Dreves, Anal. XI, 6). Auch das ift 
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begreiflich, daß in der Mahl des Stoffes die perfönliche Liederdichtung einen viel größeren 
Spielraum zuläßt, als die liturgifche. Im metriſchen Bau zeigt fi dann und wann bei 
jener Dichtungsart das Fehlen der ftrophifchen Gliederung und in der Regel die Durch— 
—— desſelben Metrums durch das ganze Lied. Dabei kommen faſt alle Versmaße 
in Anwendung. Es ift ein Berbienft von Dreves, in feinen Analeceta hymnica be- 6 
wußt die Scheidung jener beiden Gruppen durchgeführt zu haben, foviel das überhaupt nur 
möglich -war. Daß mande einfachen „Leſelieder“ allmählich in liturgiſchen Brauch kamen, 
braucht faum gejagt zu werden. So waren 5. B. die Sequenzen: „Dies irae“ und 
„Stabat mater“ urjprünglich einfache Leſelieder. — Wir haben es nun im folgenden nicht 
mit den lateinischen religiöfen Dichtungen des Mittelalter im allgemeinen zu thun, bie 
man Hymnen im weiteren Sinne des Mortes nennen kann, fondern lediglich mit litur— 
schen Dichtungen. Näher zugejehen zerlegt fich aber die Fülle diefer Dichtungen wieder 

in einzelne jelbitftändige Gruppen. 1. Die Sequenzen; 2. die Tropen (cantiones, 
cantilenae), beide Arten dem Meßgottesdienſte angehörend; 3. die Neimoffizien (gereimte 
DOffizien) und 4. die eigentlihen Hymnen, d. b. die im Offigium und bei Prozeſſionen 15 
gejungenen Hymnen (legtere versus genannt). Da für die unter 1., 2. und 3. genannten 
Dichtungen befondere Artikel vorgejehen find, jo bleiben uns bier zur Behandlung nur 
die eigentlichen, unter 4. genannten Hymnen übrig. Streng genommen müßten wir 
dabei alle die Lieder ausichließen, die zwar für den kirchlichen Gebrauch gedichtet waren, 
aber nachweislich doch nicht in Gebrauch — find. Da indeſſen unſere Kenntnis 20 
über die Verbreitung der Hymnen nur lüdenhaft ift, aljo manches Lied gewiß Kirchenlieb 
geworben ift, von dem wir es nicht wiſſen, jo erben wir die gejamte Hymnendichtung 
(im engeren Sinne) ins Auge fallen. Dabei werden wir natürlich die nachweislich weit 
verbreiteten Lieder ganz beſonders berüdfichtigen. Der eigentliche Hymnus jchließt in der 
Regel mit einer Dorologie, die jehr häufig entlehnt iſt. Es giebt eine ganze Neihe weit 25 
verbreiteter Dorologien, die immer wieder kehren. Dft wurbe auch ein einziges Lied für 
die verfchiedenen Horen geteilt (vgl. z. B. den Hymnus v. Bernhard v. Cl.: Jesu duleis 
memoria, ſ. Bd II, 639). — Die Verwendung von Hymnen im Offizium neben ben 
Pſalmen ift durchaus nicht immer und überall ——— Im Abendland iſt 
dieſe Sitte wohl zuerſt in Mailand und in Oberitalien heimiſch geworden. Einen zweiten so 
Ausgangspunkt fand fie in den Klöſtern des hl. Benedilt, der den Hymnengefang im Offizium 
durch feine Regel einfach vorſchrieb. So breitete ſich dieſe Sitte über Gallien und Deutſch— 
land aus, und daß fie in Irland heimiſch mar, beweiſt das Antiphonar von Bangor, 
das uns Hymnen bietet, die ſchon im 6. u. 7. Jahrhundert in irischen Klöſtern gejungen 
wurden. Am fpäteften drangen die Hymnen ins Offizium in Spanien und in Nom ein. 86 
Was jenes Land betrifft, jo verbot noch das Konzil von Braga 563 den Gebrauch der 
ymnen, dagegen ſuchte das 4. Konzil vom Toledo 633 diefen Widerftand zu brechen. 
nd es gelang. Spanien wurde, „wie das Land der Bienen und der Herzen, jo das 

Yand der Hymnen“. Am fpäteften eroberten fi die Hymnen die Dffizien in Rom. 
Zwar fangen die Mönche ihrer Negel gemäß auch in Rom ihre Lieder, aber nur ganz 40 
allmählich drang diefe Sitte auch bei dem Weltklerus duch. Zwar fchreibt Hrabanus 
Maurus, daß der Brauch, beim Offizium Hymnen zu fingen, in den Kirchen des ganzen 
Abendlandes heimiſch fei (de inst. elerie. II, 49 MSL 107, 362), allein für Rom gilt 
dad nur mit Einſchränkung. Im 12. Jahrh. waren erft wenige Hymnen feiter Bejtand 
des römijchen Breviers, erft im 13. u. 14. Jahrh. hatte jede Hore auch ihren beftimmten 45 
Hymnus. Welche Hymnen etwa ums Jahr 700, im allgemeinen Gebraud waren, hat 
Bäumer a. a.D. ©. 257 ff. feitzuftellen verfucht. Übrigens taufchten die einzelnen Kirchen: 
provinzen ihre poetifchen Erzeugnifje untereinander aus, fo daß ſich der Schatz gebräuch— 
licher Hymnen ftetig mehrte. anche Yieder find freilich im Laufe der Zeit wieder außer 
Brauch gelommen, meil fie von anderen verdrängt wurden. Die Forihung über die so 
Hymnen, wie überhaupt über die latein. Kirchenpoefie des Mittelalters, ift troß der im 
19. Jahrhundert eifrig betriebenen Studien noch keineswegs über die Anfänge hinaus: 
gefommen. Scien es auch, als hätten die Sammelmwerfe von Neale, Mone, Daniel u. a. 
der Forſchung ein leidlich vollftändiges Material und damit eine hinreichende Grundlage 
geraten, jo haben die von dem Jeſuiten Dreves 1886 begonnenen und jeit 1897 im os 

erein mit feinem Orbensgenofien Cl. Blume fortgejesten Analeeta hymnica uns be 
lehrt, wie unvollfommen nach Quantität und Qualität das bisher befannte Material mar. 
Mit ftaunenswertem Sammlerfleig hat Dreves die Bibliothefen Deutfchlands, Ofterreichs, 
Italiens, Frankreichs, der Niederlande, Englands, Dänemarks, Spaniens nad Handichriften 
und Wiegendruden abgejucht und reiche Quellen fließen gemacht. So lange diefes groß: so 

— 0 
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artige Sammelwerk nicht abgefchlofjen ift, Fann an eine zufammenfafjende Darftellung der 
lateın. mittelalterlihen Kirchendichtung nicht gedadht werden. Und aud dann wird es 
zunächſt noch der eingehenditen Einzelunterfuchungen bebürfen. Bor allem muß der Ber: 
juch gemacht werben, die herrenlofen Lieder, jo weit e8 möglich ift, zu datieren und zu 

5 lofalifieren. Ihre Verfaſſer zu entdeden wird nur in den felteniten Fällen gelingen. So 
ift es nicht zu verwundern, daf die wenigen Verfuche zufammenfaflender Daritellung un— 
enügend find. Auch im Folgenden kann nicht mehr geboten werden als ein ſchwacher 
erfuch, einige Grundlinien der Entwidelung feitzulegen. 

2. I. Periode von c. 600 bis ce. 768, Während die altkicchliche Dichtkunft in Jtalien 
ı0 mit Gregor d. Gr. ihr vorläufige® Ende findet und unter der Unruhe der Zeiten und 

dem allgemeinen Zerfall der Bildung zu feinem neuen Leben erwacht, pflanzt ſich die 
Humnendichtung aus der Vergangenheit ungehindert und ungehemmt in die Zukunft 
weiter in zwei Ländern, in denen auch bie Bildung eine Zufluchtöftätte gefunden batte: 
in Spanien und auf den britifchen Inſeln. a) Unter den Iro-Schotten ift Columba 

15 (geft. 597) längft nicht der letzte Dichter jener Jahrhunderte. Der irifche liber Hym- 
norum (herausgegeben von Bernard und Atkinſon) nennt von mandem altirifchen lat. 
Gedicht den Verfaffer, ohne daß wir ftihhaltige Gründe hätten, diefe Angaben zu bes 
zweifeln. Ultan (geft. 656) foll den Hymnus auf die bl. Brigida: Christus in nostra 
insula (Nr. 2), Cummain tbe Tall (geft.661 oder 62) den auf die Apoftel: Celebra Juda 

%» festa Christi (Nr. 3) gedichtet haben. Als Dichter des Marienbyumnus: Cantemus in 
omni die (Nr. 6) gilt Cuchuimne (geft. 746?), als Dichter des Liedes auf Michael: In 
trinitate spes mea (Nr. 8) Colman mac Murdon (geit. 731°), während das Lied auf 
den bl. Martin: Martine te deprecor (Nr. 9) dem Dengus mac Tipraite (geft. 745) zus 
gejchrieben wird. Sicher irifchen Urfprungs, aber vielleicht aus fpäterer Zeit, ift der 

2 Hymnus: Christi patris in dextera (Nr. 45; vgl. Anal. XIX, Nr. 422). Ferner 
haben wir in dem jchon erwähnten Antiphonar von Bangor (gefchr. zw. 680 u. 691; 
MSL 72, 582; ed. %. €. Warren, Yondon 1892—94) Proben altiriicher Hymnendich⸗ 
tung. Das gilt ficher von vier der dort gebotenen Hymnen: Audite bonum exemplum ; 
Audite omnes amantes; Sancta sanctorum opera und Recordemur iustitiae, 

0 von denen der leßte vielleicht in unfere Periode gehört. Dieſe Poeſie ift höchſt beachtens- 
wert. Denn einmal ift fie durchaus rhythmiſch, jodann ift der Heim in einer außerordent- 
lichen Fülle und Reinheit angewendet (vgl. 3. B. Reime in Nr. 6 wie: Mariam : vi- 
cariam; domini : homini; paterno : materno); endlidy ift bemerkenswert der Ge: 
brauch des Abcdarius., Das angewandte Versmaß ift meift fehr einfah: Jamben oder 

85 Trochäen. Soviel ift fiher: unter den iro-fchottiichen Mönchen blühte die Dichtkunſt im 
7. und 8. Jahrhundert. — b) Auch unter den Angelfahfen muß ſich die Hymnen 
poefie einer regen Pflege erfreut haben. Um das ficherer behaupten zu fünnen, müßten 
wir den leider verloren gegangenen liber hymnorum diverso metro sive rhythmo 
des Beda Venerabilis (get. 735) noch befigen (vgl. A. Beda Bd II, 514, usff.) Won 

0 den 10 oder 11 ibm zugefchriebenen Hymnen im ambrofianifchen Versmaß (MSL 94, 
621ff. u. Daniel I, 206 ff.) fteht die Echtheit nicht fe. Die meifte Verbreitung fand 
unter diefen Liedern der Hymnus: Hymnum canamus gloriae (Rep. 8235). Am 
eheiten gebört ihm wohl das Lied über das Sechstagewerk und die ſechs Weltzeiten: 
Primo deus caeli globum. Die unter Bedas Namen gehenden Hymnen find nüchtern, 

#5 ohne Schwung, aber auch ohne Schtwulft, z. T. find fie ganz anfprechend. Daß aber die 
ganze Dichtkunft der Angelſachſen auf italiſch-römiſchem Einuf berubt, ebenfo mie ibr 
Ehriftentum und ihre Bildung, zeigt fich darin, daß fich bei ihnen vielfach noch metrifche 
Gedichte finden und daß der Reim fo gut wie gar nicht angewendet wird, dagegen findet fich 
die Alliteration. — c) Eine ganz eigenartige Hymnenpoefie bringt Spanien in feinen 

so mozarabifchen Hymmen bervor (die offiziellen mozarabichen Hymnen gefammelt von 
Blume in Anal. XXVII; er ftellt eine Spezialftudie über fie in den „Hymnolog. Bei: 
trägen” in Ausſicht). Als genuin mozarabiſch find alle Hymnen mit folgenden Merk: 
malen zu bezeichnen: die Hymnen auf zwölf Tageszeiten ; * alle die Abedarien, in 
denen das A doppelt, und zwar für die zwei erſten Verszeilen, gebraucht wird. Während 

55 ferner die mozarabiſche Hymnendichtung jo gut wie feine Marienlieder hervorgebracht bat, 
ſchafft fie Lieder zu bejonderen Gelegenheiten, die fonft nicht durch Lieb gefeiert werden, 
z. B. Hymnen im, ordinatione regis; in natalitio regis; in profeetione exerei- 
tus u. ä. (MSL 86, 917. 918; Anal. XXVII, 269). Nicht jelten baben die 
mozarabifhen Hymnen eine befondere Länge. Sprachlich und metrifh find fie oft 

60 ſtark entartet, jo wird z. B. nicht felten pro mit dem Alkuſativ fonjtruiert, ober die 
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Kaſus werden falſch gebraucht. m den Versmaßen zeigt ſich eine große Mannig- 
faltigfeit. Der Reim erjcheint erft ab und zu, tie zufällig. Die Gedichte haben im 
Vergleih mit denen der Jro-Schotten und Angeljachfen viel mehr Schwung, Leben und 
Phantafie. Nur wenige Dichternamen aus jener Zeit find uns überliefert. Biſchof Braulio 
von Saragofja (get. 651) dichtete den Hymnus: O magne rerum, Christe auf s 
St. Amilian; Biſchof Eyrilla v. Toledo (775— 784?) befingt den bl. Thyrſus in dem 
Liede: Exulta nimium, turba fidelium und Bifchof Duiricus dv. Barcelona (geft. um 
666; Gams, series episc. p. 13) befingt die Patronin feiner Stadt, die hl. Eulalia in 
dem Hymnus: Fulget hie honor sepuleri. Nah Gams, Kirchengeih. Spaniens II, 2, 
©. 188 wäre eine große Anzahl von Hymnen ficher von den Bilchöfen Toledo im 7. Jahr: 10 
hundert verfaßt; er vermutet auch ald Dichter Petrus v. Lerida und Conantius v. Pa- 
lentia. Beachtung verdient es, daß in Spanien vorwiegend die Bifchöfe, nicht die Mönche, 
die Dichtkunft pflegen, ein Zeichen, daß der Klerus Spaniens bejonderer Bildung fich 

e. 
II. Periode von 768 bis ec. 1050. Daß außer in Spanien und auf den britiſchen 13 

Inſeln in den folgenden Jahrhunderten die Hymnendichtung nun aud in Stalien, Frank— 
reich und Deutichland zu Tage tritt, ift im Mefentlichen dem Einfluß der Iro-Schotten 
und Angelfachien auf dieje Länder zu verdanken. Daneben bat auch der Benebiftiner: 
orden das Seine zu diefer Entwidelung beigetragen, jchon dadurch, daß er den Humnen- 
gefang in den Offizien pflegte. Bei einer jo unfelbitftändigen und mühjam ſich entmwideln- 20 
den Kultur, wie fie die der bezeichneten Zeit war, kann man fich nicht wundern, daß i. A. 
die Hummendichtung über das Schulmäßige, Nachgeahmte, Schablonenbafte nicht hinaus 
fommt. Selten, daß man einmal auf einen Dichter von perjönlicher Empfindung 
ſtößt. Einer gebt den Weg des andern. Im Wejentlichen End es die Mönche, die 
die Dichtkunſt pflegen. — a) Im farolingifchen Zeitalter (768 bis 887) erlebt bes = 
fanntlih die Bildung im fränkischen Reiche eine Renaiſſanee. Den fulturellen Ein: 
fluß der Angeljachjen einerfeit3, die litterarifchen Beftrebungen Italiens andererjeits 
weiß Karl d. Gr. zu einer höchſt anerfennensiwerten Bildungsmadht an jeinem Hofe, 
in feinem Reiche zu vereinigen. So ſteht denn jetzt die fränkifche Kirche auch in der 
poetijchen Produktion im Vordergrunde. Das mußte auch der Hymnendichtung zu 30 
Gute kommen. Dazu wirkte auf fie belebend die Pflege der Mufil, wie fie von 
Karl d. Gr. ausging. Die Dichter find teild am Hofe Karla ſelbſt zu ſuchen — ich 
nenne Paulus Diaconus (get. ce. 798), Paulinus von Aquileja (geft. 802), Theodulf (geft. 
821) — teils gehören fie den KHlöftern an, die nach Karl Tod die Bildung und fo auch 
die Yiederdichtung meiterpflegten: Hrabanus Maurus (geft. 856), Walafried Strabo (geft. 5 
849), Gottſchalk (geit. 868 oder 869), Florus von Lyon (geft. c. 860), Servatus Lupus 
von Ferrieres (geft. c. 862), Clemens von Landévant (um 850; Anal. XXIII, Nr. 528 bis 
530) und Wandalbert von Prüm (geft. nach 850). Die Dichtungen diefer Zeit laſſen fich 
i. A. inhaltlih etwa in drei Gruppen teilen: Wir treffen zumächft Lieder mit ausgefprochen 
biblifchem Charakter. Sie behandeln biblifche Ereignifje oder Geftalten, unter denen die 0 
Jungfrau Maria verhältnismäßig noch felten erjcheint, in einem geradezu objeftivsepifchen 
Tone und vielfach in twörtlicher Benugung der Vulgata. Solche Lieder find z. B. der 
firchlich faum gebrauchte Hymnus auf die Geburt Ehrifti: Gloriam Deo in excelsis hodie 
von PBaulinus von Aquileja oder der wenig verbreitete Hymnus für Gründonnerstag: Fuit 
domini dileetus von demjelben Verfaſſer. Außerordentlich verbreitet war der Hymnus 4 
desjelben Dichterd auf Petrus und Paulus: O Roma felix, quae tantorum prin- 
eipum. Theodulfs ſchwungvoller und oft geſungener Prozeſſionshymnus für Balmfonn- 
tag: Gloria, laus et honor (vgl. Ebert II, 84) behandelt ganz im biblifchen Stil den 
Einzug Jeſu in Jerufalem. Herrenloje Hymnen diefer Art find z. B. der Oſterhymnus: 
Tristis venit ad Pilatum, der Marienhymnus: Angelus Domini. Zwei Hymnen so 
auf Johannes d. T.: Ut queant laxis resonare fibris und O nimis felix meri- 
tique celsi, die Paulus Diaconus verfaßt hat, gehören zu den verbreitetiten Hymnen. 
Unter den Hymnen, die dem Hrabanus Maurus zugefchrieben werben und die in häufigen 
firchlichen Gebrauch gekommen find, tragen dieſen biblifchen Charakter der Himmelfahrts- 
bymnus: Festum nunc celebre magnaque gaudia, der Marienbyumnus: Quod 55 
chorus vatum venerandus olim und der Hymnus auf den Erzengel Michael: Tibi, 
Christe, splendor patris. — Eine zweite Gruppe bilden die Heiligenlieder, die indes 
noch nicht jonderlich zahlreich erjcheinen und im 8. Jahrhundert fi noch nicht der Be: 
liebtheit erfreuen wie im 9. Das entſpricht ganz der Entwidelung des Heiligenfults im 
fränkifchen Reich (vgl. Haud, KG Deuiſchlands II, 683 ff). Auf „Allerheiligen“ dichtete co 
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angeblich Hrabanus Maurus zwei fehr beliebte und viel gebrauchte Lieder: Christe, re- 
demptor omnium, conserva tuos famulos und Jesu, salvator saeculi, redemptis 
ope subveni. Ein viel gejungenes Lied auf den hl. Beneilt: Christe, sanctorum 
deeus atque virtus wird in diefer Zeit entjtanden fein, ebenjo ein berrenlojes, weit 

5 berbreitetes Lied auf einen ungenannten Belenner: Jesu, redemptor omnium, perpes 
corona praesulum; ferner ein Lieb auf den bl. Simplican: Summi vatis prae- 
conium (vgl. Anal. XXII, Wr. 429) u. a. m. — Endlich 3. treffen wir Lieber von 
—— ſubjeltiv⸗lyriſchem Charakter, vor allem Bußlieder von zum Teil großer 
Innigkeit und Wahrheit der Empfindung. Man vergleiche Yieder wie das Bußlied von 

ı0 Hrabanus Maurus: Deus, orbis reparator, oder die ſchönen Lieder Gottjchalts, 3. B. 
das in feiner Schlichtheit ergreifende Bußlied: O Deus, miseri miserere und das Yieb 
auf die Dreieinigfeit, thatfächlih ein Klagelid: O [Ut] quid iubes. Wielleicht gehört 
dem Paulinus von Aquileja, wenn er nicht älter it, der jchöne Abebarius: Ad coeli 
elara (vgl. außerdem Rep. Nr. 1461. 1462. 19279. 20512). In kirchlichen Gebrauch 

ı5 jheinen all’ diefe Lieder nicht gefommen zu fein. Anhangsweiſe feien noch zwei Lieder 
auf Feittage erwähnt: eins ber verbreitetiten Kirchenlieder ift das Pfingftlievd: Veni, 
ereator spiritus, mentes tuarum visita, das Karl d. Gr. — mohl faum mit Recht 
— zugejchrieben wird, und ein Himmelfahrtölied des Hrabanus Maurus: Adest dies 
sanetus Dei. — In der Form treten in diefer Zeit metrifche und rhythmiſche Gedichte 

20 auf (vgl. Walafr. Strabo, De ecel. rerum exordiis et inerem. c. 25). Die rhyth— 
mifche Dichtung zeigt Ich häufig den trochäiſchen Tetrameter im ziveis, breis und bier 
zeiligen Strophen ohne Reim. Bon jambifchen Versmaßen wird am meiften das Am: 
broftanifche gebraudht. Daneben tritt häufig der jambiſche afatalektiiche Trimeter auf. 
Sehr beliebt ift die japphiiche Strophe. Das daktylifche Versmak wird nur für Prozeffions- 

25 hymnen gebraucht. Erſt jchüchtern wendet man den Reim an, und zwar vorerft nur, mit 
wenigen Ausnahmen, den männlichen Reim. Abcdarien find häufig. Üblih ift auch der 
Nefrain. Akroftichen fcheinen ſelten geweſen zu fein. Sit das Bußlied: Christe, rex 
regum aus diefer Zeit und nicht aus fpäterer, fo würden wir hier etwa den Höhepunkt deſſen 
jehen, was jene Zeit im Neim zu leiften im ftande war. Nicht allein, daß bier alle 

30 Zeilen einer Strophe gleiche Neime haben, der Neim erjcheint audy nach der Cäſur und 
der nämliche Reim geht fogar durch je drei Strophen bindurdh (I—3: um; 4—6:am; 
7—9 :em; 10—12 : or). — b) (c. 887— 936). Die unglüdlichen politiichen Zuftände, Die 
jchon feit dem Tode Karls des Kahlen (geft. 877) und Ludwig des Deutfchen (geft. 876) 
das Weich Karls d. Gr. verwüſtet hatten, hielten über ein halbes Jahrhundert an und be— 

85 rührten namentlidy die Klöfter, die Stätten der Kultur. Dazu litten Klöfter und Kirchen unter 
den Einfällen barbarifcher Nationen, zumal im Weftreich, jo daß bielerorten der Gottesbienft 
ſchwieg, die Gebäude verfielen. Nicht befier ftand es in talien: in Nom brach bie 
greuelvolle Zeit der Pornokratie an. Endlich, das Klofterleben ſelbſt verwilbert, und 
die vita religiosa wird zwar nicht ausgetilgt aus der Erinnerung, erjcheint aber jo gut 

4 wie getilgt aus dem Leben. Das alles wirkte zufammen, um die erfreuliche Aufwärts- 
beivegung, in der fich die Hymnendichtung bis dahin befand, zu unterbrechen und zu 
hemmen. Nur vereinzelte Klöfter retten die Kultur der Vergangenheit und aud die fromme 
Poeſie in beflere Zeiten hinüber: in Frankreich Reims, St. Amand und Cluny, in Deutjch 
land St Gallen. Ja, bier findet die Firchliche Lyrik eine fo lebhafte Pflege, daß man 

45 von einer gewiſſen Blüte fprechen fann. Fällt doch im dieſe Zeit die künftleriiche Aus: 
geftaltung der Sequenzen. Ein Einfluß der Hlofterreform freilih, die in der erften Hälfte 
des 10. Jahrhunderts vor allem in Burgund und Lothringen begann und die auf eine 
Steigerung des gejamten religiöfen Gefühlslebens hinauskam, ift bei der Dichtkunft fürs 
erfte noch nicht zu bemerken. Belannt ald Dichter aus jener Zeit find uns Hucbald von 

50 St. Amand (geft. 930), Odo von Cluny (geft. 942); aus St. Gallen Ratpert (geft. 
c. 890), Notker Balbulus (geft. 912), Hartmann (924 oder 925). Achten wir auf den 
Inhalt, jo erftiden die Hymnen auf die Heiligen faft alle anderen. Blüht doch im 
9. Jahrhundert der Heiligenkult mächtig empor. Translationen der Gebeine find an ber 
Tagesordnung. So entwickelt ſich der Prozeſſionshymnus jegt befonders ſtark. Meift find 

55 es dem entiprechend Yofalhöilige, die befungen werden, in epifchem Tone. In der Form 
fommt die rhythmiſche Versbildung zur unbedingten Herrihaft. Der Reim wird veicher 
entwidelt ; öfter trifft man auf den meiblihen Neim. Die gewählte Reimfügung wird 
ogar durch das ganze Gedicht beibehalten, jo in dem ſehr viel gebrauchten Hymnus des 
do von Gluny: Aeterni patris unicee. Daß in der fjappbifchen Strophe Neim nad 

so der Cäfur und ber Zeilenendung angewendet wird, ift fehr häufig, 3. B. O veneranda 
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trinitas laudanda. Der Abcdarius fcheint feltner zu werden. Im Gebrauch der Vers: 
maße tritt feine auffallende Anderung ein. — Viel gebrauchte Hymnen aus jener Zeit find u.a. 
der Hymnus Ddos auf Maria Magdalena: Lauda, mater ecelesia, lauda Christi 
celementiam ; der auf Martin von Tours: Rex Christe, Martini deeus; der Hymnus: 
Cantemus cuneti melodum, angeblich von Notker; das Lied Huchalds auf Eyricus und 5 
Julitta: Omnes terrarum incolae. — d) (ce. 936—1056.) Die Dttonifche Zeit bildet 
die Brüde, die von der larolingiſchen Kultur zu der Kultur des eigentlichen Mittelalters 
hinüberführt. Nach wie vor find die Klöfter die Kulturzentren, nad wie vor wird auch 
bier die Poefie fchulmäßig gelehrt und jchulmäßig betrieben. So bleibt ihr noch immer 
der jchablonenhafte, unfreie Charakter. Dazu jcheint es, als fei das Intereſſe gerade an 10 
der Humnendichtung eher im Schwinden, als im Machen. Bor allem erfreute fich die 
Sequenzendichtung großer Beliebtheit; dazu fommt, daß man fich jett auch in deutſchen 
Dichtungen verfucht und daß fich die litterariiche Produktion bauptjächlih auf gefchicht 
lichem Öebiete fteiger. So bemerkt man, daß die Hymnendichtung mehr oder weniger 
in den Schatten rüdt, und das ift bis zu einem gewiſſen Grabe auch in den folgenden ı5 
Jahrhunderten fo geblieben. Nach mie vor find es die Yeitigen, denen bie Lieder vor 
allem gelten. Formell ift fein weſentlicher Fortſchritt zu bemerken; höchſtens wird die 
Zatinität fließender. Dem 10. Jahrhundert gehören zwei St. Gallener Dichter an: Ek— 
kehard I- und Notker Physicus (beide geft. 973). on erjterem ift nur ein Hymnus 
befannt: O martyr [Confessor] aeterni patris; von Notker find zwei Lieber auf und 20 
gefommen: Rector aeterni metuende saecli (auf den bl. Otmar) und Hymnum 
beatae virgini (auf Maria). Größer ift der Kreis der Sänger aus der erften Hälfte 
des 11. Jahrhunderts. In Deutjchland glänzt das Klofter Reichenau durch den Abt 
Berno (geft. 1048) und ben —— Mönch ſeiner Zeit Hermann Contractus (geſt. 
1054); aus St. Emmeram in Regensburg ſtammen Arnold von Vohburg und fein jüngerer 25 
ya Dthloh (get. e. 1070—75); aus Eichftätt Heribert (geft. 1042). Frankreich 
it vertreten durch Odilo von Cluny (geft. 1048), Fulbert von Chartres Gel: 1028) und 
König Robert (geft. 1031), Italien durch Papft Leo IX. (geft. 1054). Allein die Zahl 
der Hymnen, die nachweislich von diefen Dichtern ftammen, ift gering. Nur wenige ihrer 
Lieder find in Ffirchlichen Gebrauch gefommen. Einige Verbreitung fand das Lied Odilos zo 
auf den bl. Maiolus: Maiole, consors procerum; dagegen ſehr beliebt waren der 
Ofterhymnus: Chorus novae Jerusalem und der Epiphanienhumnus: Nuntium yobis 
fero von Fulbert. Biel gefungen wurden auch einige Lieder von Heribert: auf den 
bl. Laurentius: Conscendat usque sidera ; auf den hl. Stephan: Deus deorum, domine 
und der wahrſcheinlich unechte Hymnus: Omnes superni ordines. Welde Hymnen 35 
thatfächlich in diefer ganzen Periode in Gebrauch waren, das bezeugen uns die erhaltenen 
Hymnen und Hymnenſammlungen (oder deren Abichriften). Sch gebe im Folgenden die 
wichtigſten — vorliegenden Hymnare (die wichtigſten Handſchriften giebt Bäumer, 
Geſch. des Brevierd S. 256 Anm. 4). Das ältefte Hymnar bewahrt die vatik. Bibliothek 
(Cod. Reg. XI), «8 ftammt aus dem 8. oder dem Anfang des 9. Jahrhunderts und ift «0 
(unvollftändig) bei Tommafi opp. II (1747), 351ff. abgebrudt. Sodann ift zu er 
mwähnen dad von Dreves (Anal. II) veröffentlichte höchſt wertvolle Hymnar der Abtei 
von Moiffac im füdlichen Franfreih aus dem 10. Jahrhundert. Deutſche Hymnare ent- 
halten zwei der ſechs von Werner veröffentlichten Rheinauer Handichriften (A u. C), und zwar 
ift die eine (C) höchſt wahrjcheinlich in Kempten ums Jahr 1000 entitanden, während die 45 
andere (A) dem 10. Jahrhundert angehört. Nach Italien gehört das Hymnar, das Dreves 
(Anal. XIV ®) als das Hymnar der Abtei St. Severin in Neapel (und gleichzeitig auch 
Chevalier in feiner Po6sie litur.) veröffentlicht hat und das auch unter Werners Handichriften 
(B) wieder erjcheint. Nach Maurice haben wir es aber mit einem römischen Hymnar 
zu thun. Es gehört wohl dem Anfang des 11. Jahrhunderts an. Ein zweites italtenifches so 
Hymnar, aus der Mitte des 11. Jahrh. bringt Werner in feiner 4. Handichrift (D). Viel 
leicht gehört es dem fpoletanifchen Kloſter Tarfa. Zwei andere Handichriften Werners 
(E u. F aus dem Ende des 11. oder Anfang des 12. Jahrhunderts) bieten Hymnen- 
fammlungen, die nicht zu lofalifieren find. Aus der angelfächfiichen Kirche ftammt ein 
Hymnar, das Stevenjon 1851 veröffentlicht hat. 55 

ITI. Periode ec. 1050 bis ce. 1300. Jener kräftige religiöfe Auffhwung, der — 
eingeleitet durch die Klofterreform, mächtig enttwidelt durch die Kreuzzüge und unterftüßt 
durch die allgemeine fulturelle Hebung — feit der Mitte des 11. Jahrhunderts ein- 
trat und das Perfönliche des religiöfen Empfindens jo außerordentlich entwidelte, mußte 
fih auch in der Firchlichen Poefie bemerkbar machen. In der That, jet zerbricht das wo 
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Schulmäßige, Schablonenhafte, Unfelbitftändige. Wir fpüren, daß der asketiſche Geift, die 
Glut der Andacht eine fortreißende Gewalt ausüben. Die Dichtungen nehmen daher 
einen vorwiegend Iprifchen Charakter an. Auch in der Form werden neue Wege ein— 
geichlagen. Ein Reichtum von neuen Berd: und Strophenformen erjcheint, der kaum 

5 überbietbar ift. Man fühlt e8 den Dichtern ab, wie außerordentlich ſich ihr Formgefühl 
enttwidelt bat und welche Freude fie an fchöner glängender Form haben. Seht wird auch 
die Antvendung des Neimes für einen guten Dichter unerläßlich, und zwar fommt, wenn 
auch nicht durchgängig, feit ettva 1150 der zmeifilbige reine Reim zur Herrichaft. An 
diejer allgemeinen Enttvidelung nimmt aud bis zu einem gewiſſen Grab die Hymnen— 

10 dichtung teil. Nur bis zu einem gewiſſen Grab, denn höher im Anfehen ftand ohne 
Zweifel die Sequenz und die Profe und das Neimoffizium; ſodann entwidelt fih eine 
neue Art von Dichtung in den Liedern für den Privatgebrauh. So haben uns die 
glänzenditen Dichter diefer Periode, Jacopone da Todi, Adam von St. Victor höchſt 
wahrſcheinlich gar keine Hymnen binterlaffen. Immerhin ift die Produktion noch eine reiche. 

15 Bor allem in Frankreich, in Italien und in Spanien. Deutſchland und England fteben 
auffallend zurüd. Noch immer ftellen die Benediktiner viele Humnendichter, aber fie werden, 
da fie innerlich immer mehr verfielen, jet fchon von den Franziskanern und den Domini= 
fanern abgelöft. Die neue Zeit zeigt ſich aber auch darin, daß die Heiligenliever einen ganz 
andern fubjeltiv:warmen, innigen Charakter erhalten. Wie perſönlich die fich fteigernde 

20 Fe abe Marienverehrung empfunden wird, offenbart ſich in einer fcheinbar gering- 
ügigen Außerlichkeit. Während bisher die Heiligenlieder vorwiegend an Gott oder Chriftus 
id wenden (Ausnahmen fehlen durchaus nicht) und erft gegen den Schluß der Heilige an— 
gerufen wird, fegen jetzt diefe Gedichte meift gleich mit einer unmittelbaren Anrufung des 
oder der Heiligen ein. Ferner werden die alten, faft liturgifch gewordenen Schlußdoro- 

25 logien umgeformt; fie erhalten den Reim und eine engere Beziehung zum Liede felbit. 
Auch neue Vers⸗ und Strophenformen treten zu Tage, man dichtet Hymnen in Sequenzen- 
form, alles Zeichen der neuen, perfönlicher gewordenen Empfindungsweife. — a) ce. 1050 bis 
1150. An der Schwelle der neu beraufiteigenden Zeit fteht Petrus Damiani (geft. 1072). 
Mit einer echt füdlichen Glut der Andacht befingt er die Mutter Gottes (MSL 145, 930 ff. ; 

so unecht find die Hymnen Nr. LII—LVI, vgl. Mone 11,391). Unter den vielen Liedern, 
die er auf fie gedichtet bat und die auch firchliche Verwendung gefunden haben, find manche 
freilich nicht mehr als Reimereien (4.®. Terrena cuncta iubilent), andere haben wirk— 
liche Empfindung (4. B. Gaudium mundi, oder Beata Dei genetrix, oder Maria, 
decus hominum). Ein Lieb von ihm auf den bl. Benedilt: Aurora surgit aurea 

35 hat Aufnahme in etliche Breviere gefunden. Aber auch Lieder, denen dieje Ehre nadh- 
weislich nicht zu teil geworden ift, zeichnen fich durch lebendige Phantafie und gewandte 
Form aus. — An feinem Dichter fann man den Trieb, neue Strophenformen zu jchaffen, 
jo gut ftudieren, wie an Petrus Abälard (geft. 1142). Auf Bitten der Heloife und ihrer 
Ordensſchweſtern von St. Paraklet verfaßte er (kurz vor 1130) ein Humnar (MSL 178, 

0 1771ff.; Dreves, P. A. Hymnarium Paraclit., Paris 1891, Art. Abälard Bd I, 21,47), 
Hier dichtet Abälard in neuen, frei erfundenen Formen. Er führte den fogen. Yais ein 
(vgl. 3.8. bei Dreves Nr. XCVII, XCVIII, XCXIX). Außerdem fomponierte er feine 
Lieder, um fie für den Gottesbienft brauchbar zu maden. Der Reim tft bei ihm ſelten 
rein; oft braucht er nach franzöſiſchem Gejchmad die Affonanz. Taktwechſel belebt häufig 

45 jeine Zeilen. Im ganzen befaß er fein eigentliches dichterifches Talent, Schon die 
häufig eingeftreuten gelehrten Reminifcenzen beweiſen das. Oft iſt e8, als hätte er Ge- 
danten aus feinem Heraemeron nur eben in Verſe gebradht. Weit bedeutender ald er ift 
ale Dichter Alfanus, Erzbifhof von Salerno (geſt. 1085), vorher Mönch von Monte 
Caſſino. Seine Yieder haben merkwürdigerweife, jo viel wir wiſſen, außer in diefem 

co Klofter und in Marfi feine meitere gottesdienftliche Verwendung gefunden. Und doch 
find fie edel und eindrudsvol. Ab und zu emanzipiert er ſich gänzlich von der ber- 
gebrachten Form. So baut er eine fünfzeilige jambijche Strophe (Apostolorum nobili 
vietoria) und wendet den faft vergeflenen Abcdarius wieder an (Aureo solis). Im 
Reim ift auch er ziemlich forglos ; die Aſſonanz ift auch bei ihm nicht felten (vgl. Ughelli, 

65 Italia sacra II (1647), 1085ff.; edit. sec. X (1722): Anecdota Ugh. 47 g = 
MSL 147, 1222ff.; vgl. Anal. XXII). Ein Zeit: und Ordensgenoſſe von ibm, 
Alberich, hat nad dem Zeugnis des Petrus Diaconus (de viris illustr. Casin. c. 21) 
—— offenbar auch häufig gebrauchte Hymnen gedichtet, die ſich heute wahrſchein— 
ich unter den Adespota befinden. Unter den franzöſiſchen Benediktirem iſt zunächſt 

oo Balderich, Bifchof von Dol (geft. 1130), vorher Abt von Bourgueil, zu nennen, zu feiner 
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Zeit ein gefeierter Dichter. Uns find feine Hymnen nur unvollftändig bekannt (Ducheſne, 
Historiae Francorum script. IV [1641], 251 ff. = MSL 166, 1181 ff.; Anal. XIX, 
Nr. 455. 456; vgl. Delisle n: Romania I [1872], 23ff.). Gottfried von Vendôme 
(geit 1132) bat etliche Lieder, Firchlich nicht verwendet, hinterlaſſen (MSL 157, 235 ff.). 

on Petrus Venerabilis von Cluny (geft. 1158) find zwei friiche und beivegte Lieder auf 6 
den bl. Benedikt in vielfachen Gebraud gelommen: Inter aeternas superum coronas 
und Claris, coniubila, Gallia. Bon den wenig bedeutenden Gedichten Marbod’3 von 
Rennes (geft. 1123) hat man drei auf Maria Magdalena (MSL 171, 1647 ff.) häufiger 
gebraucht. — Über die Hymnen Bernhards von Glairvaur vgl. Bd II, 6389. Zu der 
dort angegebenen Litteratur füge hinzu: Haur6au, Les po&mes latins attribués à S. Bern., ı0 
Paris 1890; WBacandard, Les poömes latins attribu6ss A S. Bern. ROSſS 1891, 
XLIX, 218— 231; Dreves, Hauréau über die Echtheit der Gedichte des hl. B. in 
3kTh XVI, 119—128; Bremme, Der Hymnus Jesu duleis memoria in jeinen lat. 
Handſchriften und Nachahmungen, ſowie deutſchen Überſetzungen, Mainz 1899; dazu 
Dreves in DLZ 1899, 1916f. — In England iſt Anſelm von Canterbury (geſt. 1109) ıs 
zu nennen, borausgefegt, daß feine acht Hymnen auf die Jungfrau Maria wirklich echt find 
(MSL 158, 10858 — Mone II, Nr. 422—29; vgl. A. Anf. Bd I, 566, ff). Die 
Lieder, höchſt einfach in Form und Inhalt, verraten fein beſonderes dichteriiches Talent. 
b) e. 1150—1300. Sn diefer Zeit macht fich ein neues Motiv in der Hymnendichtung 
geltend: der Paſſionsgedanke, die Betrachtung des Leidens und Sterbens Chrift. Die 20 
Form findet eine immer feinere Ausgeftaltung. Zum Teil find es glänzende Dichter, 
die uns hier begegnen. Einer der jchwungvolliten und formvollendetiten ijt Thomas 
von Aquino (get. 1274), deſſen Hymnen z. T. auch weite Verbreitung gefunden haben. 
Für das durd Urban IV. 1264 eingeführte Fronleihnamsfeft dichtete er auf Verordnung 
des Papſtes das Offizium (opp. "ed. Fretts, vol. 29, 335 ff.; die reiche Litteratur 25 
darüber bei Chevalier, Po6sie liturg. p. 111). Darin findet fich der jchöne Hymnus: 
Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, der zu den verbreitetiten Humnen der 
katholiſchen Kirche gehört. Außerordentlich viel gebraucht wurden auch die Hymnen auf 
dasjelbe Feſt: Verbum supernum prodiens nee patris linquens dexteram und 
Sacris solemnis iuncta sunt gaudia. Vielleicht ftammt auch der Meitverbreitete 30 
Hymnus auf den bl. Auguftin von ihm: Coeli eives applaudite. Biel fjchlichter in 
jeder Beziehung, aber innig und anfprechend find die Hymnen, die unter dem Namen 
Bonaventuras (gejt. 1274) geben. Bon ihnen famen in kirchlichen Gebrauch die Lieder: 
In passione domini ; Imperatrix clementiae und O gloriosa Domina, quae tua 
eruciamina, Ein höchſt ſchwungvoller Dichter ift Guido von Baſoches (bei Chateaudun ; 35 
geft. 1203), wie zwei Lieder von ihm bemweifen: Alme confessor meriti potentis (auf 
St. Xegidius) und Protomartyr Stephanus. Dies letere Lied iſt dadurch bemerfens: 
wert, daß in jeder Strophe der Name des Heiligen in einem Kajus vom Nominativ bis 
Pr Ablativ wiederfehrt, ein Zeichen, wie jest jchon gewiſſe Spielereien anfangen ſich 

erfbar zu machen. Der Gifterzienfermönd von Villiers, Goswin von Boſſut (geft. nach «o 
1229) fei mit je drei Hymnen auf St. Amulpb und auf Maria de Nivella (Anal. 
XII, Nr. 143. 144. 145. 323. 324. 325) erwähnt. In England ift der Franziskaner 
John Pecham, Erzbifchof von Canterbury (geft. 1292), zu nennen. Gr bat ein Reim: 
offizium auf das Trinitatisfeft verfaßt, worin auch drei Hymnen vorlommen, die jchwere 
dogmatijche Dormein in glatte Verſe bringen. Sie wurden auch auf dem Kontinent viel 45 
gejungen. Es find die Hymnen: Festi laudes hodierni; In maiestatis solio und 
O lux beata trinitas, tres unum, trium unio. Wielleicht gehört ihm auch der 
Dreifaltigleitshfymnus: Aeternae lucis elaritas (Anal. XXIII, Nr. 3, vol. ©. 5f.). 
Einen mailändishen Dichter diefer Zeit hat Dreves (vgl. Anal. XIV’) wieder entdedt: 
Drricus Scaccabarozzi, Archipresbhter und Propſt (1293). Außer Reimoffizien und so 
Meßgefängen hat er auch Hymnen gedichte, meiſt auf mailändifche Heilige in ambrofia- 
niihem Versmaß, die ſich nur wenig über Mailand hinaus verbreitet haben. Ein großer 
Dichter war er nicht. In Reim und Versbau bat er viel Unfertiges und Willkürliches. 
Übrigens hat er ſich auch im Komponieren verjucht. — Die Zahl der Adespota aus diejer 
ganzen Periode ift außerordentlich groß. Verſuchen wir wenigſtens etliche unter den ge: 56 
bräuchlichiten und verbreitetften, die in diefe Zeit gehören mögen, aufzuführen; natürlich 
kann e8 nur mit allem Vorbehalt geicheben. Zu den beliebteiten Marienliedern gehört 
das Lied auf Mariä Opferung: Sacrae parentis virgines. Für den auffteigenden 
Annenkult ift die weite Verbreitung der Hymnen: Lueis huius festa (in Sequenzen: 
form) und Clara diei gaudia ein Beweis, Auf die bl. Katharina entjtanden in biejer eo 
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Zeit die fehr beliebten Lieder: Pange, lingua, gloriosae virginis martyrium ; 
Katharinae collaudemus ; Praesens dies expendetur und der in Sequenzenform (nad) 
Ave maris stella) gedichtete Hymnus: Ave Katharina. ebt werden auch Lieder auf 
die bl. Elifabeth gedichtet: Novum sidus emicuit, error vetus contieuit; Hymnum 

5 Deo vox iucunda. Ein neuer Heiliger ift Dominicus, auf den mancher viel gebrauchte 
Hymnus gedichtet wurde: Gaude, mater ecelesia, laetam agens memoriam; Hymnum 
novae laetitiae dulei productum ceantico; Novus athleta Domini. Ebenſo wird 
der hl. Bernhard gefeiert in dem Afroftihon: Bernardus doctor inelytus, ein Lied, 
das bereit3 die Manier zeigt, als lebte Zeile jeder Strophe den Anfang eines befannten 

10 Yiedes zu verwenden. Die ſtark entwidelte Paſſionsſtimmung fommt in mweitverbreiteten 
Liedern auf die Domenkrone zum Ausdrud: Deus tuorum militum sors et corona, 
praemium (entjtanden aus Anlaß der Überführung der „Dornenkrone“ in die Sainte 
Chapelle unter Xudwig IX. [1226—1270])); Hymnum dicamus hodie; Coronam, 
Sion filia. Für das damals im Abendland fich verbreitende Feſt der Verklärung 

15 Chrifti mögen in jener Zeit zwei fpäter auferordentlicdy beliebte Lieder entitanden jein: 
Gaude, mater pietatis und Novum sidus exoritur, Christi pia celementia. 

IV. Periode ec. 1300— 1500. Dieſe Zeit ift eine Zeit des Niedergangd für Die 
Hymnendichtung. Zwar geht die Produktion quantitativ nicht zurüd, wohl aber qualitativ. 
Das zeigt fich jchon in der Form. Man wird nadjläffiger, jorglojer. Das Gefühl für 

20 die Betonungsgejege jchwindet und das fullabierende Prinzip nimmt überhand. Die Reime 
werden willkürlich. Allerlei Spielereien fommen auf. So wird es Mode, die Schluf- 
gr der einzelnen Strophen bekannten Hymnen zu entlehnen (vgl. 3.8. Anal. IV 
Nr. 153. 154. 163. 172 u.f.f). Oder gar die ehe und die letzte Zeile tragen dieſe 
Geſtalt (4.8. Anal. IV Wr. 233; XI, 45; XII, 109. 110 u. ſ. f) Die Lieder werden 

3 länger und inhaltlich flacher. Der perfönlihe Ton tritt wieder mehr zurüd. Zwar bat 
die Myſtik herrliche Poefien bervorgebradt. Namentlih war es der Karthäuferorden, zus 
mal der deutſche, der ſich durch vortreffliche Dichter auszeichnete. Allen voran leuchtet 
der Gemminger Prior Konrad von Heimburg (geft. 1360; vgl. Anal. III), au Thomas 
a Kempis (geft. 1471) hat unter feinen Liedern etliche Hymnen im innigften Ton. Allein 

so in den Gotteödienjt dringen dieſe Lieder nicht ein; fie bleiben der Privatandacht geweiht. 
Sogar die Breviere der Karthäufer ſelbſt zeigen feinen einzigen neuen Hymnus, während vor allem 
diefe Mönche in den Yefeliedern und Reimgebeten eine geradezu neue Litteratur jchaffen. 
Die Dichter der Firchlichen Hymnen müffen wir vornehmlich unter den Franzisfanern und 
den Dominilanern juchen. Beide Orden bilden ihre eigene Tradition auch auf diefem Ge— 

35 biete aus, Befondere Stropbenformen find bier, find dort beliebt. Es ijt gewiß fein 
aufel), daß und aus dieſer Periode jehr wenige Dichter Firchlicher Hymnen befannt find. 
us dem 14. Jahrhundert jind nur zwei Böhmen zu nennen: Johann von Jenftein, 

Erzbischof von Brag (geft. 1400). Bon feinen elf Hymnen (bei Dreves a. a. D. p. 65—84) 
haben drei auf Mariä Heimfuchung (Assunt festa iubilea; O Christi mater 

# fulgida; En miranda prodigia) die weiteſte Verbreitung gefunden. Ferner jei 
Johannes Huf genannt um feines Symnus de coena domini willen: Jesus Christus, 
nostra salus (von Yuther 1524 verdeuticht). Aus dem 15. Jahrh. ftammt ein officium de 
eonceptione Mariae, das 1480 von Sirtus IV. approbiert, wahrfcheinlih von Bernar— 
dinus de Bufti verfaßt ift. Darin find audy drei Humnen: Gaude, mater salvatoris ; 

4 OÖ benedieta femina; Exultet coeli concio (Anal. IV Wr. 54. 55. 56 = XXIII 
Nr. 91. 92. 93); kirchlich gebraucht hat man fie nicht. Auch die höchſt ſchwungvollen 
Hymnen, die Adam Wernber von Themar 1490 und 1495 auf Maria gedichtet hat 
(Te precor Christi; Virgo transsuperans), haben fein beſſeres Edidjal gehabt. 
Ganz ähnlich ift e8 zwei Hymnen des Petrus de Blarorivo auf den hl. Deodat ergangen 

50 (Mense Vosagus Junio; Spiritu frondens alacri gedichtet 1491). Dur Dreves 
find einige Dichter wieder ans Licht gezogen worden. Go veröffentlichte 1406 ein 
Ghifeler von Hildesheim einen Vesperhymnus auf den bl. Jakobus d. A. (Anal. XXIII 
Nr. 337), und Lippoldus von Steinberg (geft. 1415), ebenfalls in Hildesheim, dichtete 
ungefähr gleichzeitig einen ebenſo formvollendeten, wie jchtwungvollen Hymnus auf die 

65 Patrone der Stadt (Anal. XXIII Nr. 148; vgl. Züngel, Geſch. d. Diöcefe und Stadt 
Hildesheim II [1858], ©. 378). — Aus der Menge der Adespota, die in dieſer Zeit 
entitanden fein mögen, bebe ich als bejonders verbreitet folgende Lieder heraus: Zu einem 
Offizium auf Visitatio Mariae, das wohl im 14. Jahrhundert entitanden ift, gehörten 
drei jehr viel gebrauchte Hymnen: In Mariam vitae viam; De sacro tabernaculo; 

OÖ Christi mater coelica. Folgende Heiligenliedver find wohl im 13. Jahrhundert 
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entitanden: Exsultet coelum laudibus (hl. Martha); Festum nune celebre servet 
(bl. Dorothea); Laus sit regi gloriae, cuius formam gratiae (hl. Agnes); Lux 
hortatur nos solemnis laudis ad praeconium (hl. Antonius); Pange, lingua, 
Nieolai (bl. Nitolaus). Biel gefungene Paſſionshymnen waren: Lauda fidelis concio 
und Sacrae Christi celebremus (auf die Dornenfrone); Pange, lingua, gloriosae 5 
lanceae praeconium, für das 1354 eingeführte Feſt der Lanze und Nägel Chrifti be 
ftimmt ; Patris sapientia, veritas divina, ein ſehr beliebtes, in feiner epifchen Ruhe 
höchſt wirkungsvolles Lied, angeblih von Johann XXI. (geft. 1334) oder Benedikt XII. 
(geft. 1342) gedichtet. Aus derjelben Feder wie diefes Lied ftammt der Hymnus auf 
den hl. Geijt: Nobis saneti spiritus. Treten wir ins 15. Jahrhundert hinüber, fo 10 
nenne ich die Marienliever: Saeris solemniis dat virgo gaudia; Verbum supernum 
prodiens a fonte vivi luminis und Pange, lingua, gloriosae diei praeconium — 
die zwei leßteren zum Feltoffizium des Basler Konzils gehörig. Auf den bl. Joſeph, 
deſſen Kult im 15. Jahrhundert emporftieg, hat u. a. auch Joh. Gerfon einen Hymnus 
gedichtet: O veneranda trinitas, Jesus, Joseph et Maria (vgl. A. Joſeph Bo IX, 
©. 363). Gebraucht wurde er freilich nicht, dagegen erfreute fich der herrenlofe Hymnus 
auf diefen Heiligen: Plaude, coelestis euria einer weiten Verbreitung. m Norden 
ſcheinen zwei andere Lieder auf Joſeph ſehr beliebt getwejen zu fein: Sceriptores evan- 
gelieci und Mariae eur coniugio (Anal. XXIII Nr. 360 u. 362). — Der Humanis- 
mus bat der lateinifchen Kirchenliederdichtung fein Intereſſe nicht verfagt. Er hat einmal 0 
Sammlungen lateinischer Hymnen veranitaltet, ſodann bat er an dieje feine verbeſſernde 
Hand, wie er meinte, angelegt: die rhythmiſchen, in nichtklaffischem Latein verfaßten Lieder 
waren ihm anftößig und mußten fich eine Umdichtung gefallen laſſen, ganz ähnlich, mie 
die altproteftantifchen Kirchenlieder jeit Klopftod den Korrefturen des Zeitgefchmades zum 
Opfer fielen. Endlich aber dichteten die Humaniften felbit neue Hymnen. Doch auf diefe 35 
Entwidelung näher einzugeben, fällt aus unferer Aufgabe heraus. Drews, 

Ktirdyenlied, III, deutſches. — Die Litteraturüberfiht muß ſich bei der Menge von 
Einzelarbeiten, Einzelausgaben und Aufiäpen auf dad Wefentlihjte und die Angabe der 
Beitichriften bejchränten, die regelmähig Anzeigen und Referate bringen. 

Für die Kenntnis der kirchlichen Poeſie des Mittelalter® und das Lied des älteren 30 
Protejtantismus beginnt eine neue Epoche mit den Arbeiten Philipp Wadernagels. Nach— 
dem er 1841 (Stuttgart) „das deutiche K.lied von Martin Luther bis auf Nicolaus 
Hermann und Ambrofius Blaurer veröffentlicht hatte, einen Band, der auch lateinifche Hymnen 
und Sequenzen, ſowie deutjche Lieder und Leiche bis auf die Zeit Luthers bradte (S. 1—128 
und 604—675), trat er 1855 (Frankf. a. M.) mit der Abjicht einer umfafjenden Bearbeitung 35 
des deutſchen K.-liedes des 16. Jahrh. hervor und bot zunächſt eine Bibliographie zur Geſch. 
des deutjchen S.liedes, eine ebenjo genaue mie umfafiende Aufzeihnung und Beſchreibung 
der Geſangbücher (aud) der Drude aus der Zeit vor der Reformation). — Seit 1864 erſchienen 
dann die Terte der Lieder in dem großen Sammelwert: Das deutjche K.-lied von der älteſten 
Beit bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts. 1. Bd (Leipzig 1864): Hymnen und Sequenzen 40 
vom Anfang des 4. bis Ende des 16. Jahrh. 2. Bd (1867): Lieder und Leiche bis auf die 
Beit der Reformation, von Dtfrid bis Hans Sachs einſchl, 868—1518. 3. Bd (1870): Die 
Lieder des erjten Gejchlechts der Neformationgzeit von Martin Luther bis Nicolaus Herman, 
1523—1553. 4. Bd (1874): Die Lieder zweiten GefchlechtS der Reformationgzeit, von Paulus 
Eber bis Bartholomäus NRingwaldt, 1554—1584. 5.Bd (1877): Die Lieder aus den Zeiten 45 
Bartholomäus Ringwaldts bis zum Anfang des 17. Jahrh., 1578—1603. Seinen Gedanten, 
eine Geſchichte des S.-liedes zu ſchreiben, hat W. nicht ausführen können: er jtarb 1877. 
Den legten Band haben feine Söhne Otto und Ernjt herausgegeben. Vgl. auch den A. von 
L. Schulze über Ph. Wadernagel, RE? 16,588. Ein empfindlicher Mangel bleibt es immer» 
bin, daß die langjährige Mühe des treuen von Liebe zum Gegenitande erglühenden Gelehrten 50 
fleiße8 der Blütezeit des ev. K.eliedes im 17. Jahrh. nicht zu Gute gelommen ift, während 
in die Sammlung jehr vieles aufgenommen ift, was als Kirchenlied in jtrengem Sinne faum 
gelten kann. Wadernageld Verdienſt darf nicht vergefien laſſen, dab ſchon vor ihm fein- 
ſinnige Wrbeiter, die jelbjt Liederdichter waren, dem deutſchen Kirchenliede vor der Refor— 
mation Aufmerkſamkeit und Studien zugewendet hatten: Ludwig Ubland, der unter jeine 55 
„deutichen Volkslieder“ aud die geijtlihen aufgenommen bat; und Hoffmann von Fallers- 
leben, der über den gleichen Gegenitand 1830 an der Univerfität Breslau eine öffentliche 
Borlefung las und fie 1832 im Drud herausgab. 1854 erfhien dann feine anregend und 
geiftreich gefchriebene „Geſchichte des dentjchen K.-liedes bi8 auf Luthers Zeit, 3. Ausg. 1861. 
Auch fie dh überwiegend Tertdarbietung. Ueber jein Berhältnis zu Wadernageld Bud) (von so 
1841) und Uhland ift die VBorrede ©. VIf. zu vergleichen. 

Bon fatholifher Seite fam unter Anregungen, die vom Fleiß der Protejtanten aus- 
gingen, und deren Arbeiten durch Rüdjiht aufs Muſikaliſche ergänzten, eine ebenfall3 be» 

27* 

— 5 
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deutende Leiftung: Das katholiſche deutiche K.:lied im ſ. Singweifen. Bon den früheſten 
Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrh. Freiburg i. Br. 1. Bd 1862 von K. Severin 
Meifter; 2. Bd 1883 von Wilhelm Bäumker. Neu zuftrömendes Material veranlafte 
diefen Band zu vervollftändigen, ohne Rückſicht auf den von Meifter Hinterlafienen noch nicht 

5 vergriffenen Band. So eridhien unter gleihem Titel ein ftarfer 1. Band des Werkes 1866. 
er auch ein Litteraturverzeihnis der Werke der Protejtanten S. 40—49; ber Katboliten 

. 4951; wozu Bd 1 S.5ff. u. Bd 2,20 des älteren Werks zu vergleihen. — Ein Artitel 
bei Weper u. Welte 7, 600 - 623. 

Für die Anfänge des deutichen K.-lieded verdienen Auszeichnung der geiftreihe Vortrag 
10 Baul Kleinert in dem Buch „Zur Hultus- und — und der Aufſatz von Philipp 
—— Ri Minnefang im Mittelalter. Beibl. der Magdeburgifhen Zeitung 1896, 

r. 30. 31 
Unter den Gefamtdarjtellungen ift die Gejhichte des K.-lieds und Kgeſangs der hriftl. 

insbej. der deutlichen ev. Kirche von E. Koch, bej. in der 3. Aufl, 7 Bde, Stuttg. 1866 . 
15 gerade für das deutſche Kelied von Wert; nur daß die breite Beiziehung des Biographiichen 

den Fluß der Darftellung jtörend unterbricht. — Eine Reihe neuerer Teildarftellungen: 
N, Wolkan, Das deutiche K.-lied der Böhm. Brüder im 16. Jahrh., ag Th. Odinga, 
Das deutiche K.-lied der — Frauenfeld 1889; Ph. Wolfram, Die Entſtehung und erſte 
Entwidelung des deutichen ev. K.sliedes in muſik. Bez., —F 1891; R.v. Lilieneron, Liturg. 

20 muſik. Geſch. der evang. Gottesdienſte von 1523—1700, Schleswig 1893; E. Wolff, Das 
deutſche K.:lied des 16. und 17. Jahrh., Stuttg. 1894. 

Für die Einfiht in die Geſchichte des kirchlichen Gebrauchs der Lieder, ihr Vorkommen 
in deutfhen Gejangbücern, bej. denen der Provinz Sadjen, leiftet ausgez. Dienſte W. Ar. 
Wild. Fiſcher, Kirchenlieder-Leriton; buyumnolog.-lit. Nahmeifungen über ca. 4500 der wid 

25 tigiten und verbreitetiten Kirchenlieder aller Zeiten, Gotha 1878, Supplement 1886. — Mit 
Beziehung auf die a Spradgebiete ift die mit ftaunenswertem Fleiß gearbeitete Ueber— 
ficht ein Werk erften Ranges zu nennen: John Julian, M. A., a dietionary of hymnology, 
setting forth the origin and history of christian hymns of all ages and nations, with spe- 
cial reference to those contained in the hymn books of english-speaking countries, and 

830 now in common use ete. London: John Murray, Albemarle street. 1892. — Wan ſehe 
bei. zu Luthers: Ein fejle Burg ©. 323—325! Aehnliche Nachweiſungen wären für die jfan« 
dinaviſchen Kirchen jehr erwünſcht. 

Anzeigen, Referate und Krititen giebt im Theol. Jahreäberiht (Holpmann und Krüger) 
feit 1 pitta; in den Älteren Jahrgängen Ehlers. — Seit 1884 bringt auch der Jahres» 

35 bericht über die Ericheinungen auf dem Gebiete der Germ. Philologie im Abſchnitt „Das 
16. Jahrh.“ eine Rubrik „K.elied“. Auch die Jahresberichte für nenere deutjche Litt.-geich. 
berausg. v. I. Elias u. a. verzeichnen die alljährl. Erjheinungen in den Abſchnitten „Lyrit” 
(von ca. 1450 bis in die neuejte Zeit). 

Die Stellung des deutſchen K.-liedes im Zuſammenhang der deutjchen Nationallitteratur 
40 findet man in den Litteraturgefchidhten von Bilmar, Koberitein, Karl Goedele (Grundriß), 

Wilhelm Scherer in den Hauptepodhen und »vertretern der Liederdihtung dargeitellt. Die Be» 
handlung, der feiner Zeit Gervinus dieſe feinem Berftändnis zum Teil verjchloffene Gattung 
deuticher Dichtung unterworfen bat, ift von Ph. Wadernagel gebührend beleuchtet worden. 
Vortede zum 4. Bande S. XIff. 

45 Der chriftliche Geift bat durch die Bibel als feine Urſprache auf Volksgeiſt und 
Vollsiprache mächtig eingewirkt und für die tiefiten Beziehungen Ausdrüde geprägt, die hin— 
fort giltig geblieben find. Andererſeits bat die geiftige und ethifche Eigenart des Volfstums, 
nachdem der gefchichtliche Prozeß der Chriftianifierung in Fluß gekommen und ein höheres 
Maß nationaler Bildung erreicht war, die Sprache des befennenden Glaubens, am meiften 

co feine poetischen Zeugnifje beftimmt. Sie haben den Geihmad der heimifchen Erde an 
fih, und je jungfräulicher der Boden war, in den das Chriftentum bineingepflanzt wurde, 
deito urfprünglicher, friſcher, wachstümlicher geftaltete fih das Reis der heiligen Poeſie. 
Ihre Hauptträger find nicht die Völker geworden, deren Bildung jchon alternde Züge 
auftwies, als die junge chrijtliche Kirche das Zeugnis vom Gottesjohn, das Evangelium, 

65 in die Yande * Erſt unter den deutſchen Stämmen erhob ſich das Lied als eine friſche 
und erfriſchende Geiſtesmacht. Selbſt das in lateiniſcher Sprache Verfaßte, aber aus deutſcher 
Gemütsart Geborene iſt durch Wucht wie durch Einfalt und eine ihr verwandte Zart— 
beit der Empfindung den Erzeugniſſen des griechiſchen und lateiniſchen Sprachgeiſtes uͤber— 
legen. Noch heller leuchteten die Vorzüge und Tugenden glaubensinniger deutſcher Poeſie, 

0 wenn fte die großen Thaten Gottes, in denen der Glaube beimifch geworden war, mit 
der Zunge des eigenen Volkes fündete.e Die Goldfäden deutfcher Treue und geiftesmäch- 
tiger Einfalt woben fih in das dhriftlich-wolfstümliche Lied, und die heimlichſte Zartheit 
und Tiefe des deutſchen Geiftes Fam da zu feiner jelbit Offenbarung. War es doch auch 
nicht die Kirche ald Anftalt, die das Reis des Liedes gepflanzt hätte. Ihre gottesdienfts 
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lichen Intereſſen hatten ſich, als Deutſchland chriſtianiſiert wurde und damit auch in die 
Abhängigkeit von Rom kam, ſchon überwiegend auf die feſtgewordenen Formen der Meſſe 
und auf den Klerikergottesdienſt der Horen verengt. Ihr lag es nicht an, den Kultus 
mit den Blüten neuer volkstümlicher Dichtung zu ſchmücken. Nicht aus der Kirche, ſondern 
aus der Volksfrömmigkeit ſproßte der erſte Keim. Den Ausgang bildete der Bittruf des 5 
Kyrie eleifon, ein Laut der griechiichen Sprache, der von der lateinifchen Kirche auf: 
genommen, von ihr aud) den deutichen Stämmen mitgeteilt, vom Volke ebenfo als Freuden: 
jubel und Huldigungsruf wie als Bittruf verwendet wurde. 

Sp entitanden die „Leiſe“, Lieder mit dem Refrain „Kyrie eleis“. Auch wurden 
jubelnden Tonreihen ohne Worte, die aus der Volksfitte in die Kirche Eingang gefunden 10 
hatten, Terte untergelegt, jedem Ton eine Silbe. Seit dem 12. Jahrhundert hat ſich 
der Deutjche Kirchen: und geiftliche Volksgeſang reicher entfaltet ; wurden lateinische Hymnen 

ins Deutjche überfeßt; dem Lied von irdiicher Minne trat die Verherrlihung der himm- 
lifchen in einer Fülle zarter Poefien zu Ehren der bl. Jungfrau zur Seite; und feit dem 
Beginne des 14. Sahrdunderts fproßten mit dem Aufſchwung der deutfchen Kultur und der 15 
Mehrung neuer volfstümlicher Kultusinftitutionen auch die Blüten des geiftlichen Volks— 
gejangs üppiger. Eine fleigige Überfegertbätigkeit forgte dafür, daß die lateinifchen 
Homnen dem Volke verbeuticht wurden (Med. I, Nr. 263—866 ; Bäumer, I, 11f.). Als 
Ueberfeger haben fich befonders der Mönch von Salzburg und H, von Loufenberg her: 
vorgetban. Die Vervielfältigung und Verbreitung diefer Erzeugniffe fteigerte ſich durch die 20 
Erfindung des Bücher: und fpäter des Notendrudes. 

Der Vater des evangeliichen deutſchen Kirchenliedes ift Luther. Der Mann, der als 
Bibelüberjeger eine neue Epoche unferer nationalen Litteratur begründet, der mit feiner 
deutjchen Bibel der deutſchen Volkskirche ihren teuerften Schat beichert, als Prediger von 
ſchlichter vollstümlicher Klarheit und prophetiicher Kraft diefen Schatz ausgemünzt, unter 26 
das Wolf gebracht und ihm damit die Elemente eines neuen fittlichreligiöjen Lebens mit: 
geteilt bat, trug in feinem Geifte auch Elemente eines großen Dichter. Sein Genius 
war der Poeſie innerlich vertvandt, wie denn feine Proſa in ihren beroifchen Zeugnifien 
davon manche Spuren trägt. Er beberrfchte die deutſche Sprache mit Feingefühl für 
alles ihr Eigentümliche. Anfchaulichkeit, die tiefe Gedanken in Bilblichkeit zu verkörpern so 
wußte, volfstümliche Einfachheit und Einfalt, die feine Verfünftelung kannte und da, mo 
jein Gemüt in Wallung fam, ein beroifcher Affelt, dem der große und erfchütternde Aus- 
drud ungefucht und mit dem Adel des Freimuts entftrömte, das alles war fein perjön- 
liches Teil. Es giebt Stellen in feiner Ueberjegung der Bibel, die in ihrer wundervollen 
Schönheit (Pi 73 zum Schluß) den Meifter verraten, der mit bewußtem Streben aud in 85 
Rhythmik und Wohllaut der Sprache das Höchfte leiſtete. Nicht im gleichem Maße aller: 
dings bat er die —— dichteriſche Form in der Weiſe beherrſcht oder gar weiter ge— 
fördert, um das Gold ſeiner Gedanken flüſſig zu machen. Er blieb hier ſtehen in der 
hausbackenen, herben Form des Hans Sachs und anderer Zeitgenoſſen. Der Bildungs— 
gang des deutſchen Geiſtes hat in aufſteigender Linie anderthalbhundert Jahre gebraucht, 0 
bis er für das Kirchenlied auf jener Höhe anlangte, auf der der Genius eines Paul 
Gerbarbt jeine Schwingen ausbreitete. Auch das bumaniftiiche Element feiner Bildung 
bat Luther aus diefer herben Sprödigkeit poetifcher Form nicht befreit. Doch ift das 
— ſeiner Poeſie, Gedanke und Affekt, mächtig genug, um auch heute noch uns jene 

ranke kaum fühlen zu laſſen. Vor allem das an Rt 46 frei angejchlofjene Lied gläubiger 45 
Zuverſicht, der Schlachtgefang des propbetiichen Gottesftreiters vol freudigen Märtyrer 
jinnes, wäre nicht das evangelifche Nationallied der Deutichen, das Schuß und Trutlied 
der Reformation geworben, wenn nicht der ſchwere Schritt, in dem es gleichfam daher: 
ftampft, der Gang eines wirklichen Helden wäre. Und zu diefer Seele des ganzen 
Liedes barmoniert die Melodie, die wie in Pedaltönen einer Orgel einherbonnert. 

An folden Herborbringungen, in denen der Genius Luthers fich mit Freiheit giebt, 
bat er auch dichterifch das Höchite geleiftet; vergleicht man fie mit den Überfegungen im 
engeren Sinne, jo wird man des Unterfchiedes inne. Dort ein frifcher lebendiger Fluß; 
bier eine mühjamere oft unbeholfene Gebundenbeit. 

Beicheiden hat Luther, als er es für nötig erfannte, das deutfche Lied in den Gottes= 55 
dienft reichlicher einzuführen, die Freunde als Helfer angefprochen. Nicht vergeblih. Einige 
wie Paul Spretten waren ihm zuborgefommen: „Es ift das Heil uns kommen ber” ; andere 
folgten ; feiner fam ihm gleich. Schon dem Inhalt nach geben fie alle bei ihm zu Zehen. Jeder 
Kundige erkennt leicht, wie e8 an dem ebengenannten Lied bejonders herbortritt, daß das 
Evangelium, wie es Luther neu erjchlofjen hatte, ja Luthers evangelifcher Lehrbegriff, den so 
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Kern der Lieder bildet, die für einen kirchlichen Gebrauch ſich eignen. Aber ſie erklangen 
weder im Poſaunenton der großen Liedzeugniſſe des Reformators, noch floſſen ſie mit der 
Lieblichkeit jener Lieder dahin, in denen jener das Höchſte für den Kindesgeiſt wie mit 
Kindesmund ausgefprochen hatte: „Vom Himmel body da fomm ich ber“. Auch ift die 

5 Lehrhaftigkeit, die den Liedern jener Epoche durchweg eignet, in bewundernswürdiger 
Weiſe, wie es in der neueren Zeit nie wieder gelungen ift, mit dem lyriſchen Element 
verſchmolzen, von einer bald zarten, bald fräftigen Empfindung durchdrungen. Doc zeigt 
fich in manchen mehr gereimten als gedichteten Stüden ſchon ein Übergang m bloßer 
Reimpredigt oder gereimter Katechismuslehre. Man denke an Lazarus Spenglers Lied: 

ı0 „Durch Adams Schuld iſt ganz verberbt menjchlih Natur und Weſen.“ Man wird freis 
lich nicht überſehen, daß auch bier gegen das Ende aus dem Gebetögeift der Liedergeiſt 
hervorbricht. Und auch das mochte in jener Zeit den Strophen, die uns als gereimte 
religiöfe Wahrheiten leicht troden und fremb erfcheinen, im Ohr und Gemüt der Zeit: 
genofjen zu Gute fommen, daß fie, im Volkston gedichtet, oft ſchon belannten kirchlichen 

15 oder weltlichen Weifen angepaßt waren, wie es beſonders bei Hans Sachs herbortritt 
(WE. Nr. 80ff.). Auch die „Tagweiſe“ der Minnefängerliever wird ebenjo mie die der 
älteren Heiligenlieder von Sachs ala Vorlage benußt. So fand das Neue leichter den Weg 
zu den Herzen durch den Rhythmus und die Klangfarbe des Alten (MWd. Nr. 83 u. 84, 
86 u.a.). Auch folde Männer blieben den alten deutichen Reim: und Tonweiſen treu, 

20 die wie Juftus Jonas ftärfer von bumaniftifcher Bildung beeinflußt waren. 
Wie von Luther wurden auch von feinen Zeitgenofjen die Palmen ald Vorlage für 

Umdichtung oder freiere Bearbeitung benust. So von Spengler Pf 127 (Wd. III, 
Nr. 72), von Agricola Pf 117, Pi2 (Me. III, Nr. 74. 77), von Hans Sachs Bi 19, 
11, 13, 15 u.a. (Wed. III, Nr. 88ff.). Gegen die genialen beutjchen Pjalmen Luthers 

25 ftechen freilich diefe Verſuche durch Unbeholfenheit und die Gebundenheit eines mehr über- 
jegenden Verfahrens jehr ab. 

Eine reine Lyrik ift felten. Mit dem eigentümlich füßen Mitlaut myſtiſcher Fröm- 
migfeit tritt fie vielleicht am meiften dichterifch zart und innig in dem Liede der Elifabeth 
Greuziger hervor: „Herr Chrift, der einig Gottesjohn“, befonders im Gebetöteil Strophe 

so 3—5 (Med. III, Nr. 67—69). Es ift die empfindungsvolle Bitte einer frommen Frau, 
wohl auch ein Erbe des Geiftes der böhmischen Brüder, deren Kreife fie entitammte. 
Als geftreift von dem Flügel eines dichterifchen Geiftes darf man vor allem auch Schne— 
fings Beichtlied: „Allein zu dir, Herr Jeſu Chrift, mein Hoffnung fteht auf Erden” (Mel. 
III, Nr. 201) bervorheben. Von Anfang bis zu Ende gebt e8 auf den Höhen der 

3 Glaubenäfreudigfeit einher und ift von einem wahrhaft poetiſchen Hauche erfüllt. Aber 
auch Dichter wie der Genannte fonnten gelegentlich mehr reimend als dichtend ihr Talent 
in der Wiedergabe biblifcher Stoffe verſuchen. Man ſieht es an Schnefings: „Es was 
ein mal ein reicher man, mit fammat vnd ſeyden angethan“, die Gejchichte vom reichen 
ar und armen Lazarus Le 16 gereimt mit predigtartigen Nutzanwendungen (Bd. III, 

40 Nr. 206). 
Noch weiter ab von der Art eines eigentlichen Kirchenliedes liegen die ebenfo zahl: 

tie umfangreichen gereimten Ergüfle der Kampfesſtimmung des Zeitalter. Luther jelbft 
hatte im Hinblick auf die Brüffeler Märtyrer der evangelifchen Sache mit dem zorm= 
fprübenden: „Ein neues Lied wir heben an“ (Karl Goedeke Nr. 39; WdE. III, Nr. 1) 

45 die Dichtung mit Schwertichärfe ausgeftattet. War jenes Gedicht Streitlied und Märtyrer: 
lied in Einem, von gewaltiger Poeſie befonderd in der letzten Strophe, jo haftet einer 
großen Anzahl ähnlicher polemiſcher Ergüſſe der Charakter der Zeitlieder in dem Maße 
an, daß fie in ftrengem Sinne nicht Kirchenlieder heißen fönnen, jondern nur als Denf: 
mäler des großen Geiftesfampfes, ald Wellenichläge, die er ins Vollksleben entjandte, für 

50 eine fpätere Zeit Intereſſe haben (WWd. III, Nr. 446—490). Das weltliche Seitenftüd 
zu ihnen bilden die Satyren und PBasquille, die uns durch Oskar Schades BVeröffent- 
lihung zugänglich gemacht worden find. 

Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und das 17. zeigen in manchem Betracht 
egenüber der Zeit der großen Anfänge der Reformation epigonenhafte Züge an den geift- 

56 lien Herborbringungen des evangelifchen Deutichlands. Aber während ſowohl die Pre— 
digt wie die religiöſe Vollslitteratur viel am friiher Lebendigkeit zu Gunſten dogmati— 
fierender —— und unfruchtbarer Polemik einbüßt, bewahrt das deutſche Kirchen⸗ 
lied in beſſeren Erſcheinungen die treuherzige Einfalt und Glaubenskraft der Zeit des 
Urſprungs. Man bemerkt wohl, wie die Produktion in die Breite geht, wie manche Lieder 

so nichts find als gereimte Abſchnitte der orthodoxen Dogmatik, daß auch der Polemik ein 
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Zoll entrichtet wird, den die religiöſe Dichtung, vollends das Kirchenlied nicht verträgt; aber 
es haben doch unter den Männern jener Epoche ſolche neben Holz, Stroh und Stoppeln auf 
dem Einen Grunde mit Edelmetall gebaut, ſo daß einige Lieder vom Feuer der Kritik 
der folgenden Jahrhunderte nicht verzehrt worden find und heute noch die Gemeinde er: 
bauen. a ihnen gehören Nikolaus Heermann und Selneccer, mag man über diefen auch nicht 5 
jo enthujiaftifch urteilen, wie Wadernagel gethan hat. Am böchften unter ihnen dürfte 
Ludewig Helmbold geftellt werden, defjen Lied „Won Gott will ich nicht laſſen“ (Wek. IV, 
Nr. 903— 905) einen größeren, in manchen Stropben ſchon an Paul Gerhardt erinnernden 
Zug zeigt und zugleich jenen Charakter perfönlichen Glaubenszeugnifjes trägt, der bei Ger: 
bardt und in der folgenden Zeit das Übergetvicht erlangen J te. Beachtet man, wie 
tief an dichteriſchem Gehalt unter der Höhe jenes mehr bi iven Liedes die objektiven 
Feſthymnen ſtehen (Wd. IV, Nr. 970—978), fo wird man urteilen dürfen, daß es 
Symptome eines beginnenden Umfchtwunges zu Gunften der Bezeugung des Glaubenslebens 
zugleih mit dem Glaubensinhalte find. Auch darin wird man leife Vorzeichen einer 
neuen Epoche der dichterifchen Form finden dürfen, daß manches Beiwerk fünftelnder Kunſt ı5 
ſich bier und da den Liedern zugefellt: im Refrain (Me. IV, Nr. 920), aud innerhalb der 
Strophe (ebenda Nr. 906), in einer Kompofition, die die Anfangsbuchftaben der Berfe 
einen Namen geben läßt (ebenda Nr. 928). Ahnlich die Akroftiha bei Ambrofius Lob- 
waſſer, dem Überfeger von Palmen und Hymnen (Wd. IV, Nr. 1299—1301). 

Vol hat ſich diefer Umfchwung im 17. Jahrhundert vollzogen, das die jchönften d 
Blüten des Kirchenliedes zeitigte, während es die Theologie in Scholaſtik vertrodnen ließ. 
Eine feltjame Erfcheinung, die vor abjchätiger Beurteilung des Geſamtcharakters jenes 
Zeitraums warnt, welcher auf mehr als einem Gebiet des geiftlichen und geiftigen Lebens 
neben Niedergängen die Anbahnung höherer Stufen aufweilt. Die Anfänge einer neuen, 
der modernen Zeit kündigen ſich an. 25 

Hierzu trug die Epoche bei, die zu Anfang des 17. Jahrh. für die deutjche Litteratur 
eintrat und gewöhnlich von Martin Opit datiert wird. Aber er war doch nur der Formen: 
jchulmeifter der „Boeterei” der Zukunft. Schon vor ihm hatten geiftreiche Männer eine 
gewiſſe Eleganz vertreten. Manches andere kam hinzu, Neuem, Größeren den Weg zu 
bahnen: der geiftige Austausch der Nationen fteigerte fich, der Buchhandel blühte auf ; ein so 
höchſt reger litterariicher Schaffenstrieb erwachte und jammelte jtrebende Geifter in 
Gruppen, Gejellihaften, wie die erfte ſchleſiſche Opitz Gefolgjchaft Ieiftende Dichterfchule ; 
der Königsberger Dichterbund, zu dem Simon Dad gehörte; die Gejellihaft der Pegnik- 
jchäfer u.a. Die jo gleichſam vereinsmäßig beförberte litterariſche Regſamkeit Fam auch dem 
Kirchenliede zu Gute. Ein Opitianer war Paul Fleming, deſſen Reifelied „Sn allen ss 
meinen Thaten” zum Kirchenlied geworden iſt. In Norbdeutichland ragt Johann Rift 
bervor, dem das Lied „D Ewigkeit, du Donnerwort“ verdankt wird ; das in der eriten 
Strophe in fo tiefem Orgelton erklingt, aber ſchon in der folgenden Strophe große Unter: 
ſchiede des Mertes aufweiſt; ein Symptom der Niftichen Dichtungen, die eine Neigung 
zeigen, jich allzu fehr ins Breite zu ergiegen. (Eine Sonderausgabe von K. Goedeke und «0 
E. Goetze in dem Sammelwerk „Deutiche Dichter des 17. Jahrh., Bd15, Leipzig 1885.) 
Im Ganzen verharrt das Kirchenlied noch bei der edlen Vollsmäßigkeit, die bisher jein 
gutes Teil geweſen in einer Zeit pebantifcher Gelehrſamkeit, erfünftelter Formen und Em: 
pfindungen. (S. Vilmar, Gefch. der deutichen Nat.:Lit. ©.346 ff.) Später hat allerdings 
der das Lied mit Bildern überladende ausartende Geſchmack auch die Kirchenliederdichter as 
angejtedt und den Wert ihrer Dichtungen beeinträchtigt, doch nicht aufgehoben. 

Der größte, ja die fönigliche Größe in der großen Schar talentvoller Liederdichter 
des 17. Jahrhunderts ift Paul Gerhardt (Ausg. von Karl Goedeke, Deutfche Dichter des 
17. Jahrh., 12.Bd, Leipzig 1877). Hatte Luther ald ein Prophet mit geringem poetifchem 
Hausrat durch Glaubensenergie und propbetiiches Genie Unvergängliches hervorgebracht, so 
jo erflang jest zum erjtenmal im vollen Wohllaut das Kirchenlied als das Lied eines 
gottbegnadeten Dichter. Mas Charisma fei, geiftverflärte, einzig hohe Gabe, welch einen 
Wunderflang es gebe, wenn das Yied aus tiefer Frömmigkeit und Glaubensinnigfeit und 
ebenfo echt aus wahrhaftiger und zugleich gebildeter poetijcher Genialität geboren, wenn 
dies beides in firchlicher Stimmung gehalten und zugleich von perjönlichem religiöfen Er— 55 
lebnis durchdrungen werde, ward an Paul Gerhardt offenbar. Seiner Größe that «8 
feinen Eintrag, daß der dichterifche Trieb oft durch Äußere — — wurde. Der 
Genius ſeiner Poeſie hat eine Höhe und Breite des Fluges, durch die er ſich über alle 
Kirchenliederdichter aller Zeiten erhebt, wenn er auch der lapidaren Wucht mancher Lieder 
Luthers nie gleihlommt. An den Feſtliedern beſonders, die ökumeniſcher Beſitz der deutſchen co 
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evangeliſchen Chriſtenheit geworden ſind, tritt es hervor: dem Adventslied „Wie ſoll ich 
dich empfangen“, den Paſſionsliedern „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ mit 
dem dramatischen Zwiegeſpräch zwiſchen dem Vater und dem Sohn; dem ebenſo lehr⸗ 
haften wie lievermäßigen „O Welt, fieb bier bein Leben”; dem freubvoll ſieghaften 

5 Dftergefang „Auf, auf mein Herz, mit Freuden“ ; den innigen Pfingjtbitten „DO du 
allerfühefte Freude” und „Zeuh em zu deinen Thoren“. Aber feine Harfe gab 
nicht bloß den feftlichen Ton des Glaubenszeugnifles; auch von frommer Naturftiimmung 
wurden ihre Saiten beivegt, wie in dem Abendlied „Nun ruben alle Wälder“, einem 
erquidenden Naturlaut kindlicher Zuverficht. Die Palmen, die er frei und umſchrei— 

ıo bend als Motive benußte, tragen nicht? mehr von der Steifheit einer Überjegerarbeit 
an fich, ſondern haben den leichten Fluß feiner poetischen Muſe: Pi 1. 23. 27. 42 
u. a. Für feine Frömmigkeit wie für die Feinheit feiner poetischen Stimmung ift «8 
fennzeichnend, daß er den Lieberchflus, in welchem St. Bernhard anbetend die Glieder 
des Gekreuzigten befingt, ind Deutjche zu übertragen fich getrieben fühlte. Er fand bier 

15 die feinem Glauben verwandte Innigkeit, die gedanfenvolle Meditation, die poetiſche Größe, 
den Zug zum Subjektiven, der Bernhards Lied von den ftrengen altfirchlichen Hymnen 
unterjcheidet. Allgemeine Verbreitung, zugleich aber eine einzigartige Schägung und Gel- 
tung bat aus diefem Cyklus das „D Haupt voll Blut und Wunden“ (Salve caput 
eruentatum) gefunden. An wie viel Sterbelagern und Gräbern evangelijcher Chriften 

20 ift dies unfterbliche Lied gefungen worden ! 
Das Eigenfte Baul Gerhards tritt freilich nicht jo in dieſer Umdichtung, wie in den 

Liedern hervor, die der reine Ausdruck des Nechtfertigungsglaubens, die poetifche Dar: 
ftellung des reformatorischen Typus find. Wie ift mit Freudigkeitsgeift gefalbt das Lied 
„Warum follt ich mich doch grämen“! Ahnlich, nur noch beruhigter, atmen feine Troft- 

25 lieder eine gottergebene Gelafienbeit. 
Man hat den fubjektiven Zug hervorgehoben, der Paul Gerbarbts Liedern im Unterſchied 

von Luther eigne. In der That redet in ihnen die gläubige Berfönlichkeit. Aber fie redet 
doch nicht von ſich und ihren Gefühlen, Erfahrungen, Erlebnifjen, jondern fie haftet mit 
ihrem Blid an Gott, an Chrifto, feinen Gnaden, Gaben und Führungen und ift ferne 

30 davon, fi) von der Gemeinde zu ifolieren oder das Individuelle herborzufehren. So 
hängt diefer Zug mit dem Rechte des lyriſchen Elementes, das auch den Palmen eignet, 
zufammen. Es bildet einen notwendigen Fortſchritt über die Epoche der Reformation und 
wird als ſolcher noch heute von der gläubigen Gemeinde empfunden. 

Zwei große Talente hat in dieſem Zeitraum auch die katholiſche Kirche aufzuweiſen: 
8 den Jeſuiten Friedrich von Spee, der mit einer in ihrem Ausdrud an das Hobelied an— 

gelehnten Inbrunſt den mittelalterliben Minneton erneuert und mit ſchwärmender Miftik 
eine weiche für wahrbaftige Naturftimmungen empfängliche Empfindjamfeit verbindet; dann 
den Konvertiten Johann Scheffler (Angelus Silefius), der ebenfalls von Jakob Böhme 
ber auf die mittelalterliche Myſtik zurüdgeht, innige Jeſusliebe ergreifend ausſpricht und 

0 dann wieder an Pantbeiftifches hinirrt. Er bat mit einigen feiner beiten Lieder eine Heim— 
ftätte in den Gefangbüchern der evangelifchen Kirche gefunden, von der er ſich, geärgert 
durch den verfolgenden Scholafticismus abgetvendet hatte: „Liebe, diebu mich zum Bilde“ — 
„Ich will dich lieben meine Stärke”; Perlen zartefter religiöfer Lyrif von außerorbent- 
lien poetischen Werte. 

45 Die Hinwendung des verinnigten religiöfen Lebens zum Pietismus bat dann durch 
das ganze 18. Jahrhundert auch dem Sirchenliede gewiſſe Färbungen gegeben. Der Vater 
diefer religiöfen Erjcheinung, Spener, war fein Dichter. Die paar Lieder, die er verfaßt 
bat, beweiſen es. Auch A. H. Arande, der Stifter des Halliihen Waifenhaufes, mag nur 
bedingt dafür gelten. Überhaupt nahm der Pietismus die Wendung zum Subjektiven 

50 jchärfer und einfeitiger und verbrängte oder beeinträchtigte dadurch den Charakter, der das 
Lied zum Ausdrud des Gemeinglaubens macht. Aber die ihm eigentümliche Energie des 
Glaubens und Liebesgeiftes, die bewußte Pflege des perfönlichen Verhältnifjes zum Heiland, 
„Der Umgang mit Jeſus“ und fein tiefer Gebetögeift durchdrangen doc feine Schöpfungen 
und machten viele von ihnen fähig, über die Zeit bin, in der das Gejchichtliche jener Er— 

55 jcheinung, die man Pietismus nennt, wirkte, ja zum großen Teil bis heute Wert im 
Brauch der Kirche zu behaupten. Auch bier bewährte ſich troß des Kampfes zwiſchen Ortbo- 
doren und Pietiften das Geſetz, daß jede religiöfe Erfcheinung, die etwas von fruchtbarer 
göttlicher Geiſtesmacht in ſich trägt, troß der Schiefheiten des irdenen Gefäßes, in dem ihr 
Schatz geborgen ift, auf das Ganze des Firchlichen Lebens zurückwirkt und umgefehrt von bier 

 Mäßigung und Berichtigung empfängt. Die Orthodoren find von der Innigkeit des Pie— 
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tismus fo tief mitergriffen worden, daß man ihre Lieber als Erzeugniſſe der Richtung an— 
jehen fönnte, die fie befämpften. Und von den Bietiften haben einige, allerdings nicht 
ohne den Anteil einer von anderen Bildungselementen mit bejtimmten Entwidelung wieder 
die Richtung zum Objektiven genommen und in fie den Gebets- und Heiligungsernft, die 
fühlbare Wärme des religiöfen Lebens bineingejchlungen. Ein Beilpiel ift vor anderen Job. 6 
Jakob Rambach, befonders mit feinem erhabenen „König, dem fein König gleichet”. 

In pietiftiichen Gemeinjchaftskreifen außerhalb der Yandestirche zeigte das Lied nod) 
ftärfer den Typus der Abartung. Zinzendorf, in deſſen genialem Wejen ein Sinn, Er: 
habenes aufs Einfachſte und Vertraulichite auszubrüden, mit einem merkwürdigen Zuge 
zum Gefchmadlofen bejtand, hat mit großer Fruchtbarkeit gedichte. Mag vieles nur dem 10 
Kreis der von ihm geftifteten Gemeinjchaft erbaulich fein, — manches Tändelnde aus einer 
gewifjen Zeit feiner Entwidelung bat er jelbit zurüdgenommen, — fo wird ein unbefangener 
Sinn auch im jenem manches als eigentümlich groß und ftrablend erkennen ; und, 
einiges gehört zu dem ölumenifchen Liederbeſtand der Evangeliichen: „Jeſu geh voran” — 
„Die wir uns allbier zufammenfinden“. — Unter den myſtiſch angeregten geiftlichen 
Führern, die den gejchichtlichen Kirchengemeinſchaften gegenüber fpröde beifeite ftehend, für 
den Kreis Geiftes: und Stimmungävertvandter gedichtet haben, ift eine fcharf geprägte In— 
bividualität wie Zinzendorf, Gerhard Terfteegen zu nennen, mit manchen Liedern, Die 
dem Geifte demütigfter Anbetung entſprechen. Won feiner Mufe, wie von der Singen: 
dorfihen, kann man jagen, daß fie einen Zauber habe. Aber das Obr ber — 2 
war taub für diefe Töne. Spät erft haben Lieder des frommen Myſtikers Aufnahme in 
die reformierten Gejangbücher gefunden. 

Fremder dem Eigenſten des Kirchenliedes war die Dichtung der —— ja, 
auch die großen führenden Männer, die der deutſchen Nationallitteratur eine klaſſiſche 
Epoche jchufen, haben dem Sinken des Kirchenliedes nicht gewehrt; ſelbſt Klopſtock nicht, a5 
der mit höchſter Erhabenheit der jündigen Menſchheit Erlöfung befungen bat. Einer feiner 
Anhänger, Cramer, gehört zu den Männern, die an den herrlichen Liederſchatz der evan— 
gelifchen Kirche die verbefiernde Hand zum Schlimmen anlegten. Die totale Unfähigkeit 
der Aufgellärten jener Zeit, fi mit dem urfprünglichen Glaubenszeugnis der Apoſtel und 
der aus ihm geflofienen heiligen Poeſie glaubend, mitempfindend zufammenzufchließen, so 
zeitigte jene wunberliche litterarifche Bemühung der Gefangbuchsverbefjerung, die man fpäter 
mit berechtigtem Sarkasmus Gejangbuchsverwäflerung genannt bat. Doch hat Einer unter 
den Kindern jener aufgeflärten Zeit, ein Frommer, deſſen lauterem Sinn Alle buldigten, 
Gellert, unter jeinen „geiftlihen Oden und Liedern” (Yeipzig 1766) auch ſolche gedichtet, 
die, obſchon faum unfterblid, bis beute fih im Geſangbuch behaupten. Ein zu wohl: 35 
gefälligem rhetoriſchem Ausdrud geneigtes und geſchicktes Pathos und nüchterne reflerions: 
luftige Berjtändigfeit, in der Form Deutlichkeit und Einfachheit, doch ohne tiefere poetische 
Kraft, geben mancher feiner Dichtungen etivas recht Hölzernes. Welch ein Abftand zwiſchen 
feinem Lied auf die Zufriedenheit „Du Hagit und fühleft die Beſchwerden“ (Git. 
Ausg. S. 91) und dem „Gieb dich zufrieden und ſei ftille” Paul Gerhardt (Ausg. von 40 
Goedeke Nr. 101)! Am beiten find wohl die am meiften rhetorifierenden Gedichte „Wenn 
ih, o Schöpfer, deine Macht” und „Wie groß ift des Allmächtgen Güte!” In ihnen 
pulfiert doch ein wirklich Tebensvoller Affekt, wenn aud der Affelt der Zeit. 

Das legte Stadium der Entwidelung des deutjchen Kirchenliedes bat mit dem 
Wiedererwachen des Glaubensgeiftes im 19. Jahrhundert begonnen. Für Abftellung der 46 
Geſangbuchsnot erhob fich zürnend Rudolph Stier in einer wuchtigen Schrift. Allmäblich 
vollzog ſich der Umſchwung. Die Gejangbücher, die in den legten Jahrzehnten in der 
deutichen Landeskirche auf Anregung und mit Gutheißen der Synoden entjtanden find, 
baben die wertvollſten Stüde des alten Beitandes wiederhergeſtellt und mit ethiſch-äſthe— 
tiichem Takt wirklich Veraltetes oder Anftöhiges im Ausdrud ausgemerzt. Man mußte so 
rückwärts, um vorwärts zu fommen. Aber die Reaktion war nicht reaftionär. Auch 
batte der Born neuerer Poefie ſich ja in religiöfer Lyrik reichlih und vielfältig ergoffen, 
jo daß man Gejangbücern unjerer Zeit nicht vorenthalten durfte, was im Ohr und Herzen 
der Gläubigen Wiederklang ertvedt hatte. Doch muß man zugeftehen: Jene Verbindung 
befennenden Gemeindeglaubens mit perſönlichem gläubigen Innewerden, die das ältere 55 
proteftantijche Kirchenlied aufweiſt, ift in diefer natürlichen Einfachheit, Fülle und Kraft 
aud in den beiten Stüden der modernen chriftlihen Poeſie nicht wieder erreicht worden. 
Das individuell Subjeltive, der weiche Iyrifche oder der rhetoriſch predigende Ton wiegt 
vor. Das gilt jelbft von Rückerts jchönem Adventslied. Am eheſten ift Emft Moritz 
Arndt mit feiner vollsmäßigen Mufe in mandyen Lieden „Ich weiß, an men id) w 
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glaube” und „Geht nun hin und grabt mein Grab” dem Freudigkeitägeift eines Paul 
. oder Schmolfe nahe gelommen. Aber ein Etwas fernt auch ihn von der Einfalt 
er Alten. 

. Man kann beobachten, daß neuerdings in den Kreiſen lebendiger und regſamer Ge- 
5 meinjchaften in Deutjchland Yieder englifch:amerifanifhen Urſprungs mit einfchmeichelnden, 
faft weltlichen Melodien Eingang finden. Andererſeits find von ben bdeutjchen Kirchen: 
liedern manche weithin in Amerifa und England verbreitet. Man wird beute fragen 
dürfen, welches Volkstum in Zukunft das Banner der heiligen Poeſie tragen wird. Bis 
jest jind unter den Kleinodien des deutſchen Liederſchatzes wohl die echteften Dia- 

ı0 manten. Hermann Sering. 

Kircheulied, IV., der böhmiſchen Brüder. — (Die Litteratur beim Artikel: Brüder, 
böhmiſche Bd III, S 446; dazu Wolkan, Geſch. d. deutfhen Litteratur in Böhmen 246—56). 

Am 13. Januar 1501 wurde (vermutlich in Prag) der Drud eines tichechifchen Ges 
ſangbuchs Firchlicher Lieder vollendet, deſſen Titelblatt dem allein uns befannten Eremplare 

15 ded böhmischen Mufeums in Prag fehlt, und das allgemein als das erfte Geſangbuch der 
böhmifchen Brüder bezeichnet wird. Es enthält 85 (nach Jirecek, nach Müllers Zählung 89) 
Lieder, darunter 18 (nady Jirecek, 21 nah Müller), die fiher von böhmischen Brüdern 
verfaßt worden find: 4 von Mathias von Kunmwald, 5 von Johann Taborsky, 9 von 
Bruder Lukas; 2 weitere ftammen aus dem Liederbuche der Taboriten. Den meitaus 

20 größeren Reft bilden katholiſche und utraquiftiiche Lieder. Der geringe Anteil der böb- 
mifchen Brüder an diefem Buche und zugleich die Thatſache, daß weder das Geſangbuch 
von 1561, das in feiner Vorrede eine ausführliche Entwidelungsgefchichte des tichechtichen 
Brüdergefangbuchs giebt, noch auch die Gefchichtichreiber der böhmijchen Brüder dieſes 
Büchlein von 1501 erwähnen, thut u. E. unzweifelhaft dar, daß mir in diefem Lieber: 

25 buche fein u reg Geſangbuch der böhmischen Brüder zu jehen haben. Ausdrücklich 
bemerkt Blahoslaw in feiner Gefchichte der böhmischen Brüder (Mier. der Prager Unis 
verfitätsbibliothef £. 112), daß das erfte Gefangbuch der Brüder im J. 1505 erjchienen 
ſei. Ein Eremplar ift uns nicht erhalten; es muß nad) der Vorrede des Gejangbuchs 
von 1561 ziemlich umfangreich getwejen fein, da es nicht nur Die bereits lange befannten, 

0 fondern auch neue Lieder enthielt; immerhin dürfte die Zahl von 400 Liedern, auf bie 
man es gewöhnlich ſchätzt, zu hoch gegriffen fein. Auch das zweite Geſangbuch der böh— 
mifchen Brüder, das nad) Blahoslaw 1519 bei Paul Olivetsky in Leitomiſchl gedrudt und von 
Dr. Lukas herausgegeben wurde, ift uns nicht erhalten geblieben. Won ihm berichtet das 
Gefangbud von 1561, daß darin einige Lieder ohne Wiffen und Willen der Senioren 

85 aufgenommen worden feien, andere ausgelafien waren, jo daß Br. Yulas abermald mit 
einer Bearbeitung des Gefangbuches betraut wurde, die zu vollenden er durch feinen Tod 
(1528) verhindert wurde; erft 1531 erjchien eine neue Ausgabe in Jungbunzlau. Die 
Bemerkung, daß ſich im Gefangbudye von 1519, das doch Bruder Lukas, der Oberjenior, 
ſelbſt herausgegeben hatte, einige Lieder ohne Wiffen und Willen der Senioren befanden, 

#0 ift ſehr bezeichnend, um fo mehr, als wir einer ähnlichen Bemerkung auch in der zweiten 
Bearbeitung des deutjchen Brüdergefangbuches begegnen werden. In beiden Fällen können 
wir nicht ohne weiteres annehmen, daß die Herausgeber — Br. Lukas auf der einen, 
Michael Weiſſe auf der anderen Seite — wirklich Lieder aufgenommen hätten, mit denen 
zur Zeit ihrer Aufnahme die Senioren nicht einverftanden geweſen wären; waren boch 

45 beide führende Männer ihrer Gemeinde und namentlich Yulas der Begründer ihrer dog— 
matifchen Anjchauungen. Wohl aber willen wir, daß nach dem Sabre 1519 und bis zum 
Tode Meifjes die Dogmen der böhmischen Brüder, namentlich ihre Anfichten über das 
Abendmahl, in einer Umtvandlung begriffen twaren, welche fich durch die Annäherung der 
Brüder an Luther erklärt. Je mehr die Brüder in diefer Zeit tradhteten, ihre Abend» 

so mahlslehre mit der Luthers im Einklang zu bringen, um fo mehr mußte der Gegenjat 
wiſchen ihren jetzigen Anjchauungen und den in ihren Liedern niedergelegten ſich offen- 
ein und es ift demgemäß leicht zu erklären, daß derſelbe Lukas, der noch eben ber 
Herausgeber des beanftandeten Geſangbuchs war, zugleich doch wieder mit der Nevifion 
der angefochtenen Lieder betraut wurde. 

56 In demfelben Jahre 1531 erfchien in Jungbunzlau, gebrudt bei Georg (Styrſa) 
Wylmſchwerer (d. i. aus MWildenfchtwert), das erfte deutiche Geſangbuch der böhmiſchen 
Brüder unter dem Titel: „Ein New Gejang buchlen“. Die Vorrede ift „Der Deutichen 
gemein Gotes vnd chriftlichen brüderſchaft zur Lantskron vnd zur Füllneck“ gewidmet und 
von Michael Weiſſe unterzeichnet. Michael Meiffe ftammte aus Neiffe, war in ein Bres⸗ 
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Lauer Klofter eingetreten, hatte dasfelbe aber, veranlaft durch die Lehren Luthers mit zwei 
anderen Genofjen verlafjen und fich den böhmischen Brüdern angeichlofien. Im J. 1524 
war er mit Johann Hom (tſchech. Rob) von den Brüdern nad Wittenberg geſandt wor— 
den, um den Verkehr mit Luther zu unterhalten und gleichzeitig über die Zuftände an ber 
Univerfität, an der viele Böhmen jtudierten, Bericht zu —— und hatte 1525 in 6 
widau eine feine Schrift vom „Urfprung der Brüder in Böhmen“ erjcheinen laſſen. 

Raſch wuchs fein Anſehen; 1531 wurde er auf der Synode zu Brandeis zum Prieſter 
geweiht und noch im jelben Jahre Vorftand der deutjchen Brüdergemeinde in Landskron. 
Denn neben den tichechifchen Brüdergemeinden hatten ſich im äußerjten Dften Böhmens, 
feit der Tod Königs Wladislaw den Verfolgungen der Brüder ein Ende bereitet hatte, 10 
auch deutſche Gemeinden gebildet, die in dem böhmischen Landskron und dem mähriſchen 
Fulnek ihren Mittelpunkt fanden. Je mehr diefe Gemeinden an Ausbreitung gewannen, 
defto ftärfer drängte fich ihnen das Bebürfnis nach eigenen geiftlichen Liedern für ben 
Gemeindegefang auf, wie deren die tichechifchen Gemeinden jeit langem befaßen. Sie 
wandten ſich an die Senioren und dieſe betrauten Weiffe, der ja thatfächlich der berufenite 
für ein folches Werk mar, mit der Aufgabe, ein deutſches Geſangbuch der böhmifchen 
Brüder zu beforgen. Weile unterzog fich der ihm gewordenen Arbeit, wie er jelbft in 
der Vorrede feines Gejangbuches jagt, mit allem Fleiß. Er bätte fich die Aufgabe leicht 
machen können; die Zahl der tichechiichen Brüderlieder war ja bereits jo groß, daß er aus 
ihmen nur eine Auswahl zu überjegen brauchte. Zu einem Teile that er dies auch, indem 20 
er der „behmifchen (bier im Sinne der Nationalität, alſo tichechifchen) brüder Cancio- 
nal vornahm vnd den jelben fihn, nach gewiſſer heiligen jchriefft inn deutſche reime“ 
brachte; er überſetzte alſo tbatfächlich tſchechiſche Lieder. Er überſetzte aber auch, wie er 
ſelbſt bemerkt, noch aus dem „alten Cancional“ ſeiner deutſchen Gemeinden, worin wir, 
da die Annahme, es ſei dies Cancional ein — geweſen, von vornherein abzu⸗ 25 
weiſen iſt, wohl nur ein lateiniſches Cancional erblicken können; er re alfo auch la- 
teinifche Kirchenlieder ins Deutiche und betrat damit nur einen Weg, auf dem ihm Bruder 
Lukas und andere tichechifche Liederbichter der Brüder bereit vorangegangen ivaren. Ein 
günftiges Geſchick hat es gewollt, daß wir feiner Thätigkeit als Überjeger tichechifcher Lieder 
Schritt für Schritt folgen können, obwohl uns feine unmittelbaren Vorlagen nicht erhalten so 
find. Aber das große Gefangbuch der tichechifchen Brüdergemeinden vom 9. 1561 bejagt 
ausdrüdlich, wie wir meiter unten noch jehen werben, daß es alle Lieder, welche die Vor— 
fahren gut geheißen hatten, und die in den früheren Gejangbüchern ftanden, die neuen 
wie die alten in ſich vereinige, jo daß alfo mit vollem Rechte das Geſangbuch von 1561 
zur Grundlage einer Unterjuchung dienen kann, welche die von Weiſſe überfehten Lieder 36 
ausfindig machen will. Diefe Arbeit, faft gleichzeitig und unabhängig von einander von 
Wolkan (Kirchenlied der böhm. Brüder S. 74— 101) und Müller (in Julians Dietionary 
of hymnology p. 157) unternommen, führt zu dem Ergebnis, daß Weiſſe nur 16 Lieder 
aus dem Tichechif en überjegt babe, während er bei 4 anderen Liedern lateiniſche Vorlagen 
benüßte. Da nun Weiſſes Gejangbuch 157 Lieder enthält, von denen nur 20 als Über: «0 
jeßungen fich nachweiſen lafjen, jo müfjen wir die anderen 137 Lieder als Weiſſes Eigen: 
tum betrachten. An diefer Thatjache würde gewiß nie gezweifelt worden jein, wenn nicht 
das deutſche Brüdergefangbudh vom J. 1639 in feinem als Anhang veröffentlichten „Wer: 
zeichnis derer Perſonen, welche die Beheimiſchen Gejänge in Deutihe Reymen übergejebt, 
und alſo dies Gantional verfertigt haben” behaupten würde: „Michael Werffe, welcher... . 46 
das Gantional zu verdolmetjchen angefangen und der Gefänge 143 verbeuticht”, eine Bes 

uptung, die ungeprüft in alle Darftellungen, die fich mit dem Kirchenliede der böhmijchen 
rüber bejchäftigten, übernommen wurde und noch heute von der tichechifchen Forſchung 

mit unverjtändlicher Zähigkeit feitgebalten wird. Und doch ift nichts natürlicher, als daß 
Weiſſe ſelbſt auch Lieder gedichtet hat. War er fähig, Lieder, wie das faft in alle pro= so 
teſtantiſchen Gejangbücher übernommene und oft Luther zugejchriebene Lied „Nun laßt uns 
den Leib begraben” fo muftergiltig aus dem Tſchechiſchen zu überfegen, jo dürfen wir ihm 
wohl auch die Fähigkeit zutrauen, aus Eigenem ein Lied zu dichten. Aber wir haben ja 
dafür auch ganz direkte Beweiſe. oh. Horm hat im %.1544 im Auftrage der Senioren 
das Gefangbucd Weiſſes einer Nevifion unterzogen, weil fich unter den Yiebern „vom 55 
Abendmahl des Her” eine Menge befanden, welche den damaligen dogmatifchen An— 
jchauungen der böhmischen Brüder nicht entjprachen. Horn geſteht in der Worrede, daß 
er fhon 1531 Mitredakteur des Geſangbuchs geiveien, fich aber die Mühe fehr leicht ge— 
macht habe. Er jagt, daß er die von Weiſſe aus dem Tichechifchen überſetzten Lieder 
durchſah und Forrigierte, und räumt ein, er hätte billigeriweife auch bei den anderen jo so 

— a 
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verfahren follen. Da aber Weiſſe in der deutjchen Sprache viel „geichiefter” war als Horn, 
babe er ihm jchließlich die ganze Arbeit anvertraut. Hier alfo fpricht Horn es ganz deut: 
lih aus, dab Weiſſe nicht nur aus dem Tfchechifchen überſetzte; die anderen Lieder, die 
er bervorhebt, fönnen eben nur Driginallievder Weifjes jein. Gegen einen Teil diejer an— 

5 deren Lieder nun wendet ſich Horn und mit ihm die Brüder, gegen die nämlich, in denen bie 
Weiſſe eigentümliche, von der Anſchauung der Brüder abweichende und Zwingli zuneigende 
Auffaſſung der Abendmahlslehre zum Ausdrucke kommt. Mit dieſer Auffaſſung ſteht 
Weiſſe allein unter den Brüdern da, den Inhalt und Gedankengang dieſer Lieder konnte 
er weder aus tſchechiſchen noch lateiniſchen Vorlagen ſchöpfen, ſie alſo waren ganz ſein 

10 geiſtiges Eigentum. Wiſſen wir aber mit Sicherheit, daß Weiſſe der Verfaſſer der neun 
Abendmahlslieder iſt, die 1544 beanſtandet wurden, ſo dürfen wir füglich auch annehmen, 
daß er auch die anderen Lieder ſeines Geſangbuchs, für die eine fremde Quelle nicht nach— 
weisbar iſt, verfaßt habe. Luther kannte ihn perſönlich und nannte ihn einen „trefflichen 
deutſchen Poeten“; ſein Wort kommt erſt jetzt wieder zur Geltung. Denn Weiſſe war 

16 ein wirklicher Dichter voll Kraft und Innigkeit und feſtem Gottvertrauen. Luthers Lieder 
fannte und benußte er und entnahm gern Worte und Wendungen feinem Vorbilde; auch 
mit anderen proteftantifchen Kirchenliedern zeigt er fich gut vertraut, wie gelegentliche An— 
Hänge an fie erweiſen. 

In die Zeit der Wirkſamkeit Weiſſes fallen die Verfuche der Brüder, ſich der Lehre 
20 Luthers zu nähern. Um dies Ziel zu erreichen, zeigten fie fich zu weitgehenden Zugeitänd- 

nifjen, namentlich in der Abenpmahlalehre bereit; noch im Mai 1522 konnte Luther ſich 
mit ihren Anfchauungen nicht einverftanden erflären; aber ſchon 1523 war er in dieſem 
Punkte zufriedengeftellt. Won 1524—28 erden die Beziehungen der Brüder zu Luther 
loderer und erft nach dem Tode deö Bruders Lukas geftalten ſich die Anknüpfungsverfuche 

25 der Brüder wieder reger. Ungefähr aber feit 1525 geht Weiſſe in der Auffaflung bes 
Abendmahls feinen eigenen Weg und neigt der Lehrmeinung Zwinglis zu, daß Brot und 
Wein nur „teſtamentsweis“ aufzufaffen ſeien. Diefe Auffafiung Weifjes nun muß im 
%. 1531 aud die der Senioren, namentlich die feines Mitarbeiterd Horn, geworden jein; 
denn wenn wir wiſſen, daß gerade die Abendmahlslehre einen heiß umftrittenen und oft 

30 der Wandlung untertworfenen Teil der Lehrmeinungen der Brüder bildete, jo wäre «8 
ganz unbegreiflich getvejen, daß gerade im diefer Frage die Senioren alle Aufmerkjamkeit 
außer acht gelafien hätten. Die übereinftimmende Behauptung der Senioren, daß ſich in 
das tſchechiſche Geſangbuch von 1519, in das Weiſſeſche von 1531, das tichechifche von 
1531 und in die Konfeffion, die 1532 in Weiſſes Überfegung zu Zürich gedrudt wurde, 

3 alſo in die mwichtigiten, für die Allgemeinheit beitimmten Dokumente der Brüder Anfichten 
ohne Wiffen und Willen der Senioren eingejchlichen hätten, bemweift nur die Unwabrbeit 
der Aufitellung, denn wir hören andererfeits immer wieder, daß bei den böhmijchen Brüdern 
im Gegenfage zu anderen Glaubensgenofienihaften in Böhmen nichts ohne vorherige Ge: 
nehmigung der Senioren an die Öffentlichkeit gelangte. Wir können ihre Behauptung 

0 uns nur aus dem Wunfche erklären, den Wechfel ihrer Anfchauungen vor der Öffentlichkeit 
möglichft au verbergen; fie ftellten, was früher allgemein geglaubt worden war, jpäter als 
irrige Anficht einzelner bin und fonnten jo viel leichter gegen die angebliche Sonderauf: 
fafjung auftreten. Diefem Schickſal verfiel wie Yulas, jo aud Weile. Gerade fo wie mir 
feine Überfegung der Konfeffion als ein wertvolles Denfmal der Glaubensanfichten der 

45 Brüder betrachten, halten wir auch feine Auffaffung des Abendmahls nicht nur für den 
Ausdrud feiner perfönlichen Überzeugung, fondern für eine, allerdings nur kurze Zeit maß- 
gebende Anficht der Brüder überhaupt. Direkt für unfere Behauptung und gegen Horm, 
der fich des Leichtfinns bei der Korrektur der Lieder anklagt, fpricht die Bemerkung Weifles 
in der Vorrede feines Gejangbuchs, daß feine Lieder nach „fleißigem vberleſen, corrigieren 

50 vnd befjern von den eltejten brüdern jnn drud gegeben worden” und die Thatjache, daß 
MWeifje noch ein Jahr nad dem Ericheinen feines Geſangbuchs, alfo zu einer Zeit, wo 
man längit feine angeblich irrige Auffaffung fennen mußte, durch die Wahl in den engeren 
Nat ausgezeichnet wurde. 

ALS aber nach dem Tode des Bruders Lukas die lutherfreundliche Strömung unter 
55 den Brüdern wieder ftärfer wurde, — ihr Führer war Johann Horn — mußte auch mit 

den Anſchauungen Weiſſes gebrochen werden. Horm jagt in feiner Vorrede, daß Weille, 
nad ernitlicher Strafe und hartem Zureden von den Senioren dazu angehalten wurde, 
die Lieder ſeines Geſangbuchs zu befjem, mas er denn auch willig that. Allein er jtarb 
über der Arbeit (1534) und fo wurde Horn mit der Nevifion feines Liederbuchs betraut. 

so Wir befigen über MWeifjes Lebensende faſt Feine Nachrichten und fo müfjen wir die An— 
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gaben Horns als authentiſch betrachten. Zweierlei geht aus ihnen hervor, einmal die Ans 
derung jeiner Anfichten in der Abendmahlslehre, jedenfalls nad) der Seite Luthers bin, 
anbdererjeits die Thatſache, daß Weiſſe auch an dem Geſangbuche von 1544 ein Anteil 
zugebört. Horn war wohl für die Redaktion eines deutichen Geſangbuchs wenig gejchaffen, 
objchon er der deutichen Sprache mächtig und auch in Luthers deutichen Schriften bewan- 5 
dert war; gefteht er doch jelbjt zu, daß Weiſſe die deutiche Sprache befjer beherrichte als 
er. Seine Thätigfeit am Geſangbuche von 1544 umgrenzt er in der Vorrede ziemlich genau; 
er habe mit Hilfe zweier feiner Mitbrüder, „jo auch Vorſteher fein”, das Gantional „mit 
böchftem fleiß vberſehen und gebeflert“, indem er etliche (4) Gejänge, jonderlih vom Sa: 
frament, ng Fer und andere (32) an deren Stelle geſetzt. Es entſteht nun die 10 
Frage, wer der Verfaſſer diefer 32 neu hinzugekommenen Lieder fei. 

Die Frage ift jchtwieriger, als fie auf den erften Blick erfcheint; nur das deutſche 
Brüdergefangbud von 1639 macht fie fich wieder leicht, indem es kurzweg bemerkt: „Jo— 
bannes Hom ... bat viel Böhmische Geſänge fomponiret und derjelben auch 26 Deutſch 
gemacht“ (d. h. überfegt). Diejer Behauptung ſteht ſchon die Thatfache gegenüber, daß ı5 
unter den 32 Liedern nur 9 als Überfegungen fich erweiſen laffen; das Geſangbuch von 
1639 erweiſt fich aljo auch hier wieder jchlecht unterrichtet. Der Umſtand zwar, daß Horn 
die deutfche Sprache jchlechter beherrichte, als Meiffe, fpricht nicht gegen ihn als Überjeger 
überhaupt; hätte er aber wirklich ſelbſt alle neuen Yieder binzugedichtet, fo müßte ein ge: 
nauer Vergleich derjelben mit den Liedern Weiſſes doch der erjteren dichteriihe Minder: 20 
wertigfeit ergeben. Das ijt num aber durchaus nicht der Fall; die meuen Lieder zeigen 
fih inhaltlich wie formell ganz auf der Höhe der Lieder Meiffes, und, was dabei gewiß 
ſchwer in die Wagſchale fällt, fie zeigen bis ins einzelne genau dieſelben Stileigentümlich- 
feiten wie jene, jo daß wir auch für fie die Autorjchaft Weiſſes in Anfpruch zu nehmen 
gezwungen find. Giebt Horm jelbjt zu, daß Weiſſe an der Hevifion feines Geſangbuchs 25 
ſich beteiligt babe, jo hat er fich gewiß nicht nur auf den negativen Teil bejchräntt, in— 
dem er einfach die 4 beanjtandeten Lieder wegließ, fondern hat ficher auch pofitiven An- 
teil an den neuen Liedern; wir haben wenigſtens gar feinen Grund anzunehmen, daf 
Weifje, der im J. 1531 kaum mehr als 40 Jahre gezählt haben mag, plöglich zu dichten 
aufgehört haben jollte, nachdem er vorher in wenig Jahren fo reich an dichteriichen Gaben go 
geweſen. Am allerwenigften aber fünnen wir annehmen, daß die beiden Mitherausgeber, 
deren Namen übrigens Horm nicht einmal nennt, deren Thätigfeit für das Geſangbuch 
daher auch nur eine unbedeutende geweſen fein wird, die Verfaſſer der neuen, fo genau 
im Stile Weifjes gehaltenen Lieder feien. 

Im J. 1541 war inzwiſchen eine neue Auflage des tichechiichen Brüdergeſangbuchs 35 
bei Paul Severin in Prag gedrudt worden. Auch von ihr iſt uns fein Exemplar er: 
balten geblieben; wir wiſſen nur, daß auch bei ihr Johannes Horm der Hauptrebafteur 
geiwefen und erfahren aus der Vorrede des Geſangbuchs von 1561, daß die Senioren, wie 
fie mit dem Geſangbuche Weifjes von 1531 unzufrieden geweſen waren, auch in dem 
tichechifchen Geſangbuch desjelben Jahres eine Reihe von Unzulömmlichkeiten entdedt hatten, 40 
die bejeitigt werden follten. Es iſt jedenfalls vecht charakteriftiich, wie die Unzufriedenheit 
mit dem beutjchen Gefangbuche parallel zu der mit dem tjchechiichen läuft, und doc) beide 
Geſangbücher mehr ald ein Jahrzehnt unbeanftandet dem Gemeindegefange dienen. Ge: 
rade dieje Parallele aber läßt darauf jchließen, daß die Herausgeber dieſer Gejangbücher 
nicht ohne Wiſſen und Willen der Senioren gebandelt, jondern daß nur die Anjchauungen 45 
ſich geändert hatten und daraus von jelbft die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Vor: 
gänger fih ergab. Denn aucd vom tichechiichen Gejangbuche des J. 1531 wird behauptet, 
daß einige Lieder einen fremden Sinn zuließen, in anderen der Sinn nicht klar aus 
geiprochen war und deshalb Anderungen notwendig wurden. Ausdrüdlich wird ferner für die 
neue Ausgabe von 1541 bemerkt, daß alle Lieder, welche jchon die Vorfahren als un: so 
pafjend und untauglich bemängelt hatten, von ihr ausgefchloffen blieben, daß dafür aber 
neue, aus den Pjalmen und anderen bl. Schriften gezogene aufgenommen wurden. Und 
wieder finden twir bier die Verficherung, daß die neue Auflage, bevor fie zum Drude kam, 
den Senioren zur Überprüfung und Begutachtung vorgelegt wurde. 

Die Verfolgungen, denen jeit dem Ende des ſchmalkaldiſchen Krieges die Brüder in 5; 
Böhmen ausgefegt waren, und die ihre litterarifche Thätigfeit im allgemeinen ſtark einjchränf: 
ten, haben doc) der Liederdichtung neuen Stoff zugeführt. Gerade in diefer Zeit entjtand 
eine große Zahl tief empfundener Kampflieder und ihre Fülle machte nad) verhältnismäßig 
furzer Zeit eine neue Nevifion des tichechiichen Gejangbuch® notwendig. Joh. Horn war 
inzwijchen (1547) gejtorben und jo wurden Johann Gerny, Johann Blahoslam und Adam so 
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Sturm 1555 mit der Herausgabe des neuen Geſangbuchs betraut, dejjen Drud am 6. Juni 
1561 beendet wurde. Es ift das umfangreichite Geſangbuch der Brüder überhaupt. Die 
lange Vorrede verbreitet fich nicht nur über die Gefchichte der tichechiichen Brüdergejang- 
bücher im allgemeinen, fondern bejagt auch ausdrücklich, daß die Herausgeber mit derfelben 

5 Genauigfeit, mit der ihre Vorfahren die Lieder überjehen und gebeijert hätten, vorgegangen 
und in diefem Werke alle Lieder der Brüder, die alten ſowie die neuen, vereinigt jeien ; 
jo iſt alſo dieſe —— die wichtigſte Quelle für unſere Kenntnis der ſſchechiſchen 
Brüderlieder. Unter ihren Verfaſſern finden wir alle bedeutenden Namen aus der Brüder: 
geichichte; neben Mathias von Kunwald, Johann Taborsfy und Bruder Yulas, den Haupt: 

ı0 mitarbeitern am Geſangbuch von 1501 iſt Johann Augufta mit 141; Joh. Blahoslaw mit 65, 
Adam Sturm mit 38, Martin Michaleg mit 31, Gallus Drſchewinek mit 18, Job. Wolf 
mit 13, Johann PBauftenif mit 10, Georg Styrfa aus Wildenfchiwert mit 9 Liedern ver: 
treten. Bon ob. Hom dagegen finden wir nur 1 Lied, melde Thatjache wiederum die 
Unzuverläffigkeit der Angaben im Geſangbuche von 1639 beweiſt; follte Horn alfo, der 

15 tfchechifch befjer fprach als deutſch und im %. 1546 aus feiner Abneigung gegen deutjche 
Bücher und deutſche Wiſſenſchaft fein Hehl machte, trogdem im %. 1544 für das deutſche 
Geſangbuch 32 neue Lieder gedichtet haben? — Die fpäteren Auflagen des Brübdergejang- 
buche, 1564 in Eibenfhüg, 1576 und 1581 in Kralig gebrudt, haben feine weitere Be— 
deutung mehr für die Gejchichte des tichechifchen Kirchenliedes, da fie nur Auszüge aus 

20 dem großen Geſangbuche von 1561 find. 
Fünf Jahre nach dem Erjcheinen des tichechischen Gejangbuches erlebte (1566) auch 

das deutſche Brüdergefangbud eine neue, gleichfalls ſtark umgearbeitete und vermehrte Auf: 
lage, al8 deren Herausgeber Michael Tham, Johann —* und Petrus Hubertus aus 
Fulnek die beiden Vorreden unterzeichneten, die ſich an Kaiſer Maximilian II. und an die 

25 „reformierte, evangelifche chriftliche Kirche deutjcher Nation” menden. Das Geſangbuch 
zerfällt in zwei Teile, das eigentliche Brüdergefangbud, dem Horns Ausgabe von 1544 
zu Grunde liegt, vermehrt um 180 Xieder, und den Anhang mit 108 Liedern der eban- 
gelifchen Kirche. Luther ijt bier faft vollftändig vertreten (es fehlen bloß 9 Lieber); neben 
ihm finden fich Lieber von Joh. Agricola (1), A. Blaurer (3), Th. Blaurer (2), Elifabeth 

so Creußiger (1), Paul Eber (2), ©. Freder (1), Joh. Grammann (1), M. Greiter (4), 
G. Grünewald (1), €. Hegenwalt (1), S. Heyden (1), N. Hoveih (1), 9. Jonas (1), 
A. Knöpken (1), Job. Kolroje (2), W. Meuslin (2), M. Münger (1), 2. Debler (1), 
A. Reusner (1), H. Sachs (3), I. Schnefing (1), 2. Spengler (1), PB. Speratus (3), 
H. Vogtherr (1), B. Waldis (5), H. Witzſtat (1) und J. Zwick (1). Der Reft entfällt 

5 auf Lieder unbefannter Verfaſſer. Die Quellen für diefe Lieder waren das Erfurter En— 
chiridion von 1531, das Gefangbuch Luthers, Wittenberg 1531, das Klugſche Geſangbuch 
von 1535 und bejonders das Val. Bapftiche Gejangbud von 1545. Der Anhang erichien 
mit einem jelbititändigen Titelblatte, um dem Verdachte zu wehren, als hätten die Brüder 
fremde Arbeit ſich aneignen wollen. Der Hauptteil läßt aus Meifjes Geſangbuch 15 Lieber, 

40 von ben neuen Liedern der Hornichen Ausgabe 2 weg; überrafchend groß ift die Zahl 
der neu aufgenommenen, body fteht ihr Wert in feinem Einflange mit der Zahl. Sicht: 
lich wird Weifje nachgeahmt, ſelbſt direft ihm entlehnt, ohne daß er irgendivie erreicht 
würde. Dagegen macen ſich Spielereien: Afroftiha, Eröffnung der Strophen durch die 
Buchitaben des Alphabets oder durch Bibelfprüche ungebührlich geltend. Unter den vielen 

5 neuen Dichternamen, denen wir bier begegnen, ift der bedeutendfte der des oh. Geletzky 
(7 1568), eines begabten Mannes, der in feinen Liedern vor allem jubjektives Empfinden 
zum Ausdrud bring. Mit Vorliebe überjegt er Pſalmen, die der Stimmung feines In— 
nern am nächiten jtehen. Neben ihm treten nur Michael Tham, der jich befonders Weifje 
zum Borbilde nimmt und Petrus Herbert vor, dem in dem Gejangbucd 93 Lieder, aljo 

so mehr als die Hälfte aller neuen angehören; auch er bat ſich an Weifie gebildet, aber er 
vor allem liebt Spielereien, weshalb feine Dichtungen oft den Eindrud des Gezwungenen 
machen. Die übrigen Mitarbeiter am Geſangbuche jeien bier nur dem Namen nach er: 
mwähnt: Johannes Gird (5 Yieder), Paulus Klantendorffer (1), Johannes Korytansky (2), 
Centurio Sirutjchlo (2), Valent. Schulg (2), Martin Cornelius (2), Zucanus Yıibanus (1), 

56 Georg Better (6). Schon Weiffe war auf Überjegungen tſchechiſcher Kirchenliever bedacht 
geweſen; feine Nachfolger ahmten ihm aud darin nad, ein großer Teil der neu auf: 
genommenen Lieder jind Überfegungen aus dem Tſchechiſchen. Petrus Herbert fteht bier 
an der Spiße; von feinen 93 Liedern geben 36 auf tichedhiiche Originale zurüd, die er 
teils genau überfeßt, teild nur dem allgemeinen Gedantengange nad) mwiedergiebt; an ihn 

co ſchließi fih Mich. Tham mit 12 Überfegungen, Joh. Gelegky, der 2 Lieder wörtlich über- 
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jeßt, in 7 anderen Yiedern Einfluß tichechifcher Vorlagen zeigt, Job. Gird mit 3, Come: 
lius, Vetter und Sirutſchko mit je 2, Klantendorffer und Korytansfy mit je 1 überjetten 
Liede. Außerdem finden fi in den Hirchengefängen noch 22 andere Dichtungen unbe: 
fannter Verfafler, die durchweg auf tichechische Vorlagen zurüdgehen. — Die beiden fol: 
genden Auflagen des Geſangbuchs find von geringer Bedeutung; 1606 wurde es von 5 
dem Konjenior Martin Polycarpus revidiert, der 23 unbedeutende Lieder hinzufügte; die 
Ausgabe, die 1539 in Polniſch Liffa wahrſcheinlich von Mich. Henrici herausgegeben wurde, 
bringt ein Verzeichnis der einzelnen Liederdichter, deſſen geringe Glaubwürdigkeit oben 
dargethan wurde. Rudolf Wolken, 

Stirchenlied, V., das engliſche. — J. Julian, A Dictionary of Hymnology setting 10 
forth theOrigin and History of the Hymns in the prineipal Hymnals, with notice of their 
authors, London 1898; Baillie’s Letters and Journals, ed. by Laing, Appendix on Scottish 
Psalmody; Holland, Psalmists of Britain, 1843 ; J. Miller, Our Hymns, their Authors and 
Origin, 1866; J. Gadsby, Memoirs of the prineipal Hymn Writers, 3.4 ed. 1861; Mar- 
tin Luther’s Spiritual Songs, transl. by R. Massie, Yondon, Hathard 1854; Nugae Sacrae, 15 
ibid. 1825; Hymns for the Church of Engl., Yondon, Longman 1857: L. C. Biggs, Anno- 
tations to Hymns ancient and modern, 1867 ; Burney, History of Music, 1876; Duffield, 
English Hymns; Prescott, Christ. Hymns and Hymn Writers; Hatfield, Poets of the Church ; 
Horder, Hymn Lover ; Christopher, Hymn Writers; eine der tüchtigjten Arbeiten über den 
Gegenitand ift: D. —— Comprehensive Index of Names of Original Authors of Hymns, 20 
24 ed. 1867 ; val. dazu Lord Selborne, Hymns, Urt. in Encyel. Brit. 1889, vol. XII, 558 ff. ; 
D. Campbell, Hymns and Hymn-Makers, London, Blad 1898. — Für die Geſchichte des K. 
vgl. u. a. J. and Ch. Wesley, Collection of Psalms and Hymns, erjte Ausgabe 1741, 
und Hymns and Sacred Songs, 1743; Gibbons, Hymns adapted to div. worship, London 
1784; Hickes, Devotions, 1706 ; endlih: Hymns ancient and modern, for the Use in the »5 
Service of the Church, London Novello 1861 u. 6. 

Im Lande Chaucer und Wichfs, Shakſperes und Miltons bat die religiöje Lyrik 
das Volksgemüt nicht mit der unmittelbaren Kraft berührt, die uns, zugleidy mit dem Er- 
machen eines neuen Yebensibeals, eines der edelſten religiöfen Güter, das deutſche Kirchen— 
lied, gejchenkt hat. Ein aus den Tiefen ms Vollstums aufgejtiegenes geiſtliches Lied, 9 
das des Namens wert war, hat dasjelbe England, deſſen ältelte Schriftwerfe dichterifche 
Kraft mit ftarlem religiöfen Empfinden vereinen, erft zwei Jahrhunderte nad) der Refor— 
mation zuwege gebracht. Die gregorianifche Tradition des cantus romanus, bie die 
Kirche des fpäteren Mittelalterd im Banne fremdfprachlicher Dichtung hielt, iſt verant— 
twortlih dafür geworden, daß weder in ber reformierten Kirche der Tudors, noch der 36 
Stuarts das englijche, grundftändige Kirchenlied einen Plag gewann. 

Vergebens fucht man im 16. und 17. Jahrhundert «A einer nationalen geiftlichen 
Dichtung. Die Profen und Sequenzen des Mittelalters blieben in der Kirche Heinrichs VIII. 
im Gebrauch, troß der Anregungen, die von der Schtveiz und Norddeutichland, wo Yuther 
mit der berzbeztvingenden Gewalt feiner Lieder in das Gemüt feines Volls ſich binein- 40 
gefungen, auf die junge Kirche über dem Kanale wirkten. 

Cranmer, dem Beifpiel Luthers folgend, hat zuerft an einen Erſatz des Chorgejangs 
durch den Gemeindegejang gedadıt. Nach den Unterfuhungen Lord Selbornes, dem ich 
in den Hauptfachen folge, bat er jchon 1544 in einem Briefe an den König (7. Oktober) neben 
anderen von ihm ins Englijche überfegten alten Liedern die Dfterhymne des Venantius For 45 
tunatus: Salve, festa dies, toto memorabilis aevo für den Gebrauch bei Prozeſſionen 
empfohlen. Bon dem Erfolge feines Bemühens ift nichts bekannt; dagegen jcheinen von der 
Mitte der 30er Jahre an die Handbüchlein (Primer) von Marjball und dem Biſchof Hilfey 
von Nochefter (1539), die zu Gunſten groblörniger, engliicher Hymnen auf das lateinische 
Erbgut verzichteten, dem englijchen Liebe = und da die Kirchpforte geöffnet zu haben. so 
Zudem wurde durch einen Erlaß vom 6. Mai 1545 King Henry’s Primer, mit me 
trifchen Überjegungen ambrofianifcher Gejänge, für den Kirchendienſt „in allen Befigungen 
Sr. Majeſtät“ eingeführt. 

Das find auf engliihem Boden die erften, verzagten Anjäge, der neuen Kirche ein 
nationales Lied zu geben. — - 56 

Unter der Regierung Eduards VI. tritt die Wendung ein, die Die Periode des Pſalm— 
lieds im die Wege leitet. Auf dem Umwege über Genf und Frankfurt gewinnen die franzöfiich- 
reformierten Einflüfje, denen der alternde Granmer nad) feinem erjten Schwanfen aud) 
auf dem Gebiete der Lehre Raum gegeben, maßgebenden Einfluß auf die kultiſche Ge 
ftaltung der Gemeinde. Dort hatte in den reformierten Gemeinden die franzöfiiche (mes 0 
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trifche) Überfegung der Pfalmen, die gemeinfame Arbeit Clement Marots, eines Hofbeamten 
Franz’ I., und des jungen Theodor Beza, der eben feine Studien unter Wolmar in Dr: 
léans abgeſchloſſen hatte, tweite Verbreitung erlangt. In Frankreich waren fie eine Macht 
geworden; der König jelbit, Königin und Prinzeffinnen liebten die fröhlichen Weifen, die 

5 fie wie vertraute Volkslieder anmuteten, beim — und bei Hoffeſten, wäh— 
rend das Volk in den Städten und Dörfern ſich an der heiligen Gewalt ihrer Gedanken 
ſtärkte. So wurden, wie Luthers Choräle über dem Rheine, dieſe franzöſiſchen Pſalm— 
lieder die Vorlämpfer der reformierten Anfänge. Calvin, der rückſichtslos mit Brevier 
und Miſſale aufräumte, weil er mit dem IV. Konzil von Toledo für den kirchlichen Ge— 

ı0 brauch alles verwarf, was nicht aus der Schrift kam, nahm den Marotſchen Pſalter in 
die Genfer Gemeinde in einem Anhange feines Katechismus berüber, während die Rö— 
mifchen die franzöfifchen Lieder befeindeten : die alten Pfalmen den einen ein Merkzeichen 
neuen Glaubens, den anderen alter Ketzerei. 

Auf engliichen Boden verpflanzt haben die Pſalmlieder raſch die Herzen bes 
15 Volks gewonnen, weil fie, oft hart und jchwerfällig in der form, den Gedanken jchlicht, 

furz, gedrungen, ausfprechen: den Preis Gottes, Klage und Bitte, Troft und Hoffnung, 
ei dem bie gärende Zeit verlangte. Durch fie wird die erfte Periode der Kirchen— 
liedentwidelung (1550—1700) bezeichnet. 

Th. Sternhold, der unter Heinrich VIII. und Eduard VI, wie Marot in Frank— 
20 reich, am englifchen Hofe diente, ijt der Water der fogenannten Old Version geworben. 
Im Jahre 1549 veröffentlichte er 37 Palmen in engliihen Maßen, die er dem König 
widmete; 1551 erjchien eine 2. Ausgabe, von J. Hopkins, einem Geiftlichen, durch 7 eis 
tere Pſalmen vermehrt; unter Maria Tudors Regierung endlich ſetzten die englijchen Flücht— 
linge in Genf (W. Wittingham, W. Kethe [Keith] u. a.) die Überfegung fort, die 1556 

25 in.der „Genfer Pjalmodie” einen vorläufigen Abichluß fand. 
Mit Elifabeths Thronbefteigung fielen jofort die Schranken, die den Palmen den Ein— 

gang in bie Kirchen gewehrt. Schon unterm 5. März 1560 jchreibt Biſchof Jewell an Beter 
Martyr: „die Gefänge raufchen wie im Fluge durch Stadt und Sand; am St. Pauls 
Kreuz fammeln fi) Taufende von Menſchen (er nennt 6000), die nach der Predigt mit 

so den Palmen den Teufel ärgern: id sacrificos et diabolum aegre habet; vident 
enim sacras conciones hoc pacto profundius descendere in hominum animos“, 
Es erichien im Jahre 1562 die erjte volljtändige Ausgabe der Old Version — von Stem: 
bold 40, von Hopkins 67, von Wittingham 15, von Kethe 6, von Tb. Norton, R. Wisdom 
J. Mardley und Th. Churdiyard einzelne Pjalmen — für den kirchlichen Gebraud) ; fie 

35 durchbrach das biblijche Genfer Prinzip und bezeichnete einen Fortſchritt infofern, als fie 
neben 11 metrifchen Uberjegungen älterer Hymnen (Te Deum, Pater noster, Veni 
creator, Da pacem domine u.a.) 2 originale Yobgejänge für den Morgen: und Abend» 
gottesdienit, 2 Bußlieder und ein Glaubenslied (Lord, in Thee is all my trust), 
nad) den neueren Forſchungen Dr. Burneys mit deutjchen (Iutberifchen), nicht franzöftichen 

0 MWeifen, enthielt. 
Diejes Pſalmbuch ift im Laufe der Jahre vielen Veränderungen unterivorfen worden; 

in ben neueren Druden iſt der ältere Tert nicht wieder zu erfennen. Die Wirkungen der englifchen 
Palmen aber auf die fingende Gemeinde find jo alt wie fie ſelbſt. In den erjten Ausgaben 
des Allgemeinen Gebetbuches 1549, 1552 und 1559 wird zwar auf fie noch nicht Bezug ge 

45 nommen ; jeitdem aber Eduard in feiner erjten Uniformitätsafte „für die Gemeinde in 
Kirchen, Kapellen und Bethäufern den öffentlihen Gebrauh von Palmen oder Gebeten 
aus der Bibel zur geeigneten Zeit” als gefeglich erklärt und Elifabeth in ihrem erften Re— 
gierungsjahre durch eine kgl. Verordnung das Verlangen ausgeſprochen, daß „in allen 
Zeilen des Gottesdienftes ein angemefjener und verftändlicher Gefang zum Preife des all 

50 mächtigen Gottes, in der beften Melodie und Mufik, die bequem für die Stimmen gejegt 
ift, gefungen werde, immer mit Nüdficht darauf, daß der Sinn des Lieds verftanden und 
erfaßt werde”, begann die Alte Überfegung (jeit 1562 von John Daye für die Statio- 
ners’ Company gedrudt cum gratia et privilegio Regiae Majestatis) in der kirch— 
lichen Praris eine autoritative Bedeutung zu erlangen, die fie dem Prayer Book und 

55 den XXXIX Artikeln an die Seite brachte. Darüber, ob thatjächlich, bezw. in welchem 
Umfange ſolche Autorität vorliege, ob fie eine königliche oder kirchliche jei, iſt zu allen 
Zeiten, oft in leidenſchaftlichen Verhandlungen, innerhalb der Staatsfirche geftritten worden; 
zum Austrag aber tjt die Frage bislang nicht gebracht. — 

An diefer berrichenden Stellung der Old Version im ftaatsfirchlichen Kultus haben 
co die Bemühungen des gelehrten und theologijch gebildeten Königs Jakob I. um eine neue 
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Pialmenüberfegung nichts zu ändern vermocht. Dem König ſelbſt wird die Überfegung bon 
31 Palmen zugefchrieben ; ihre Korreftur und die Verfion des Neftes fiel Sir William 
Alerander zu. Karl I. ließ die ganze Arbeit mit den Gutachten mehrerer Erzbifchöfe von 
England, Schottland und Irland 1631 in Orford druden als „Überjeßung König Ja— 
kobs“. Unter föniglihem Siegel verordnete er ihre Einführung „in alle Kirchen feiner Be 5 
figungen“, verbot durch einen weiteren Erlaß jeines Geheimen Rats den „Drud und die 
Einführung irgend einer anderen Ausgabe” im Königreih Schottland, ließ auch diefe 
Stuartjche Berfion dem berüchtigten fchottiichen Service Book von 1637 in einem An— 
bang beigeben — alles umfonjt; weder in dem einen, noch dem anderen Königreiche mich 
die durch ein faſt 100jähriges Alter gebeiligte Alte Verfion dem königlichen Machtwort, 10 
dem die Schotten eben das Prineipiis obsta entgegenfeßten. 

Thatfächlich freilich ftand die Sternholdfche Arbeit nicht mehr auf der Höhe der Zeit; 
die altertümelnde Sprache, die den durch Shakſpere und Milton bezeichneten litterariſchen 
Strömungen nicht gefolgt war, die mangelnde Melodik und der harte Ausdrud der Ge 
an ſetzten fie, im Spiegel der über England gekommenen Geifteskultur, vielfachen Anz ı5 
griffen aus. 

Schon 1642 ordnete das Lange Parlament, dem die Änderung der Liturgie über: 
haupt zufiel, eine Durchſicht an, entfchied fich nach langen Kämpfen zwiſchen Ober: und 
Unterhaus für die Überfegung von Fr. Roufe (gegen die Bartonfche) und drudte fie 1646. 
Dieſe Roufeihen Palmen wurden durch den Beichluß der General Assembly von Edin- 20 
burgb 1647, die einem Ausſchuſſe die Herftellung eines neuen „Pſalters“ übertragen batte 
ujammen mit den Palmen von 1564 und den Verfionen von Zac. Boyd und Sir 
illiam Mure von Rowallan), die Unterlage für die berühmte Pfalter- „Barapbraje”, 

die 1649 durch gemeinfamen Beichluß der kirchlichen und ftaatlichen Vertreter „zum aus: 
Ichließlichen Gebrauch” und als allein maßgebend in der ſchottiſſchen Kirche beitimmt wurde. 25 
Sie hält die glüdlihe Mitte zwifchen der troßigen Urmwüchfigfeit der Old Version und 
den gefünftelten Formen der „Neuen“ ; von den Schotten gleich bei ihrem Erfcheinen 
freudig begrüßt, hat fie bis jet ihren Platz behauptet und fteht bei den presbyterianifchen 
Kirchen in hohem Anſehen und Segen: eine Überjegung, die nad Sir Walter Scotts Urteil, 
„troß ihrer jeweiligen Härten jo durchaus kraftvoll und ſchön ift, daß jede Anderung twahr: 30 
icheinlich eine Verjchlechterung bedeuten würde”. — 

In England jelbit fanden die Bemühungen, die alte Pfalmodie den Bedürfnifjen 
der Zeit anzupafien — die Stürme der Großen Rebellion, des Commonwealth Crom— 
wells, der Neftauration und der Revolution waren über das Land geraufcht und hatten 
ein neues England geichaffen — ihren Abſchluß in der New Version, die, von 3 
Dr. N. Brady und dem poeta laureatus, N. Tate (beide Irländer) verfaßt, 1696 
dur königlichen Befehl (Wilhelm IIL) „für alle Kirchen, Kapellen und Gemeinden, 
die fie wünſchten, zugelaſſen (allowed and permitted) wurde”. — Ob fie, ſoweit 
religiöfes Empfinden, dichteriicher Schwung, Kraft und Fluß der Sprache, endlich Treue 
der Überjegung einen Fortjchritt über ihre Vorgängerin bezeichnet, darüber hat fich das «0 
firchliche Urteil nicht gellärt; vielleicht haben diejenigen recht, welche die fchlichte Einfalt 
und urwüchſige Kraft des älteren Buches als wirkſameres Mittel zu religiöfer Erhebung 
anjehen als Eforreften Sprachfluß und Bersbau ; weder ftiliftiiche Glätte, noch poetifcher 
Fluß find berzbeivegende Gewalten, am ienigjten bei der befennenden Gemeinde. Nicht 
die Formen, die fernhaftsgefunde, unrefleftierte Empfindungsfraft des Liedes wird ihm 4 
feine Vollstümlichkeit fichern. Vielleicht aber entiprad die traditionelle Pialmodie, die 
der jingenden Gemeinde den Ausdrud der altteftamentlichen Neligiofität darbot, an 
fih überhaupt nicht mehr dem inneren Bedürfnis der erneuerten Kirchen und Yebens- 
gemeinschaft. 

Die Zeit fuchte nach neuen Weifen. Und gerade bei Tate und Brady macht ſich die so 
Ahnung eines Kommenden geltend. In demjelben Sabre (1703), in dem eine fgl. Ver: 
ordnung zum legtenmale den kultiſchen Gebrauch von Pſalmliedern in der Staatskirche fejt- 
feste, erfdien die New Version in neuer Auflage, diesmal mit einem Anhange, welcher 
der Herold der neuen Weiſe wurde: er enthielt neben neuen Überfegungen der Prayer 
Book Canticles und des Veni Creator die alte, wundervolle Parapbraje des Bene- 55 
dieite und — in einem kirchlich approbierten Gejangbuche zum erftenmale — ſechs freie 
Dichtungen über Bibelfprüce, Weihnachts-, Oſter- und Abendmahlslieder, darunter das 
ergreifende, jet noch gern gejungene While shepherds watched their flocks 
by night, wahrſcheinlich von Tate ſelbſt, — und allen war eine jelbititändige, 
neue Melodie beigegeben. — Das waren die erjten Negungen der freien dichterifchen so 
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Kraft, die iu der Gedichte des englifchen Geſangbuchs die neue, ziveite Hauptperiode 
einleiten. — 
. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts bricht die religiöfe Lyrik mit der unfreien 
Überfegung und beichreitet neue Wege, von der Psalmody zur Hymnody, vom metrifchen 

5 Pialm zum originalen Kirdhenlied. 
Natürlih hat es an eigentlichen geiftlihen Dichtern im 16. und 17. Jahrh. auf 

engliichem Boden nicht ganz gefehlt; aber ihren Liedern ift die Kirche verfchlofjen geblieben. 
Ich kann im Hinblid auf die Stelle dieſes Art., in einem deutſchen Nachſchlagewerke, nur 
andeuten und muß, unter Verzicht auf die dichterifche und Firchliche Wertung der in Betracht: 

10 fommenden „Hymnen“, mich auf die Namen ihrer Dichter, ihre Anfänge und etwa ihre 
poetijche Eigenart im folgenden befchränfen. 

Im weiteren Sinne bat ſchon jeit dem 16. Jahrhundert in England eine geiftliche 
Lyrik beftanden ; bezeichnet ift fie Durch die Namen Herbert und Vaughan, Wedderburn, 
der ſchon vor 1560 einige Lutherlieder überjegte und zufammen mit eigenen, durch ge 

15 fälligen Rhythmus, Einfachheit des Auspruds und gejunde Empfindung ausgezeichneten 
Liedern (Give me thy heart; Go heart; Leave me not) in feinem Compendious 
Book of Godly and Spiritual Songs herausgab, Fr. Baer „„F. B. P.“) und D. Didfon, 
„die Sänger ded Neuen Jeruſalems“ (O mother dear, Jerusalem ; Jerusalem, my 
happy home); unter den Stuart3 erjchienen von G. Wither die Hymns and Songs 

20 of the Church, der erjte Verſuch eines Firchlihen Geſangbuchs (1622/23), darunter 
innige Lieder, an denen das „reine, mannhafte Englifch” gegenüber den alamodischen Ver: 
jchnörfelungen des Tags mit Hecht gerühmt wurde. Sie waren von MWither für den kirch— 
lichen Gottesdienjt gedacht, aber das fönigliche Patent, auf Grund deſſen fie mit der 
Verfion zufammengebunden werden durften, wurde von den Verlegern der leteren vor 

25 Gericht erfolgreih angegriffen, jo daß fie niemals in die kirchliche Praxis famen. Sie bilden 
eine Art „Chriftliches Jahr“, die fpäter in England beliebt gewordene Form der geiftlichen 
Dichtung, und enthalten Lieder auf die Wochentage, die chriftl. Feſte mit Einfchluß der Heiligen: 
tage, Lieder für öffentliche Gelegenheiten und die Lebenslagen der Einzelnen, endlich Gebets-, 
Glaubens: und Belenntnislieder ; darunter neben viel flachem rationaliftischen Raifonnement 

30 und moralifcher Ausbefjerung bie und da Perlen, Lieder von ſtarkem Empfinden und dichterifchem 
Schwung, die ihren Weg fpäter in die Gefangbücher ſich erzwungen baben, jo Come, o come! 
in pious Lays Sound we God Almighty’s Praise, Hither bring, in one Consent, 
Heart and Voice and Instrument. Music add of every kind, Sound the Trump, the 
Cornet wind, Strike the Viol, touch the Lute, Let no Tongue nor String be 

85 mute; ferner das Abendlied: Behold the Sun, that seemed but now Enthroned 
overhead, und das rührende Kinderlied: Sweet Baby, sleep, what ails my dear? 
Ebenjowenig waren die Lieder Miltons (von Chrifti Geburt, Paſſion, Tod, und eine in 
England viel gepriefene „heilige Mufif”), obwohl von kraftvoller Eigenart und rhythmiſcher 
Schönheit, und die 1627 von Gojin (Private Devotions) veröffentlichten für den Ge— 

40 meindegejang beftimmt. Miltons Zeitgenoffe, Jer. Taylor, defjen Golden Grove (erite 
Ausg. 1654) der gelehrte Liederfänger Bischof Heber zu Anfang. des vorigen Jahrhunderts 
zu Ehren brachte, hat der Gemeinde ein padendes Aoventslied gejchenft (Lord, come 
away! Why dost Thou stay? The road is ready and Thy Paths made straight), 
und aus der Epoche der Reftauration haben ſich Yieder Großmanns (Sweet Place, sweet 

45 Place alone, eins der beliebtejten Jerujalemslieder), Auftins (Fain would my Thoughts 
fly up to Thee), Barter® (My whole, though broken Heart, o Lord), Mafons (Spiri- 
tual Songs, 1683), Shepherd (Penitential Cries, 1692), ein (kaltes und gekünſteltes) 
Veni ereator und ein auf erhabenem Kothurn einberfchreitendes Naturlied (The spa- 
ciousFirmament on high) des befannten Dichters I. Dryden bier und da in den kirch— 

50 lichen Geſangbüchern erhalten. In allgemeinem Anfehen jtanden die wenigſten von ihnen; 
in der Vorrede zu den 1720 gedrudten Hymns Simon Bromwnes wird betont, daß bis 
zu Watts Auftreten nur den Liedern Bartons, Mafons und Shepherdbs der allgemeine 
Gebrauch in der chriftlichen Gemeinde oder, wie beichränfend hinzugefügt wird, „in den 
chriſtlichen Hausandachten“ zugeitanden wurde. — 

65 Einem Nontonformijten, dem englifchen Independenten Dr. Watts gebührt das Vers 
dienft, in feinem Vaterland zuerft dem klaſſiſchen Gemeindelied die abn ebrochen zu 
haben. Diejer Mann, der mit geſunder chriftlicher Erkenntnis eine gründliche Bertnautbeit 
mit den Bedürfniſſen der engliſchen Volksfeele verband, wurde der anerfannte Führer auf 
den neuen Wegen, Schöpfer eines nationalen Kirchengefangs, der den erſten entjchlofjenen 

so Vorſtoß gegen die Alleinherrſchaft des metrifchen Pſalms im englifchen Gottesdienft unternahm. 
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Er bat den Kampf erfolgreih geführt. Mit Bewahrung einer gefunden Tradi— 
tion und feinem Verftändnis für den altkirchlichen Ton wurde W. der poetifche Mund 
des in den jchiweren Gefahren des Ffatholifierenden Hochkirchentums der Stuarts und in den 
Stürmen der Nevolution innerlih erneuten Broteftantismus. Die zwei Strömungen, 
die fich zeitlich an feiner Perſon jcheiden, das Lied des altteftamentlichen Glaubensgehorfams 5 
und bie religiöfe Erhebung der freien Dichterperfönlichkeit, find noch in ihm bejchlofien. 
Und dies macht ihn zum Herold der meuen Zeit, im gewiſſen Sinne zum engliichen 
Paul Gerhardt, daß feine „Empfindung nicht nur perfünliche Wahrheit, jondern die höhere 
gemeinfame des Volkes und der Kirche hat“. 

Er fteht an der Spike einer langen Reihe begnadeter Sänger. Nach den Unter: ı0 
juhungen Sedgwicks (1863) gehörten von 1410 Dichtern englifcher Driginalliever nur 
197 der Zeit vor Watts an, 1213 lebten mit und nach ihm. 

Mit feinen Hymns (1707—9) und Psalms, nicht bloßen Ueberjegungen, fondern 
freien Umbildungen (1719), durchbrach er die alten Schranken; ihm folgten S. Brotone, 
ein Kongregationalift; die drei Sindependenten Doddridge, Hart und Gibbons, zwei Pres— 
byterianer Grigg und Mrs. Barbauld, gegen Ende des Jahrhunderts Miß Steele, Medley, 
©. Stennett, Nyland, Beddome und Smwaine, ſämtlich Baptiften. Die Namen aller haben 
fih bi zur Gegenwart in den Gefangbüchern (Hymnals) der Staatsfirche und der Deno- 
— erhalten; ihre bekannteren, der Gemeinde liebgewordenen Geſänge ſetze ich 
ierher. 20 

Unter Watts Liedern entſpricht eine ganze Anzahl hohen liturgiſchen Anſprüchen; es 
ſind darunter Perlen des Kirchengeſangs aller Zeiten nach Form wie Inhalt, die aus den 
quellenden Tiefen klarer und wahrer Snnerlichteit aufgeftiegen find. Dahin gehören Our 
God, our Help in Ages past, Our Hope for Years to come, Our Shelter from 
the stormy Blast And our eternal Home; When I survey the wondrous Cross 26 
On which the Prince of Glory died My richest Gain I count but Loss, And 
pour Contempt on all my pride; Jesus shall reign where’er the Sun Does 
his successive Journeys run; There is a Land of pure Delight; My Soul, re- 
peat his Praise; Why do we mourn departed Friends; Behold the Morning 
Sun Begins his glorious Way (Bj. 19) und viele andere, deren reine kraftvolle so 
Sprade, tiefe Empfindung und kirchlicher Ton die Herzen des fingenden England unaus- 
tilgbar gewonnen haben. 

Bon feinen Nachfolgern bat feiner ihn mieder erreicht ; auch der gepriefene Dodbridge, 
defien Lieder zumeift die mühevolle Arbeit verraten und in der Form gefünftelt find, ſteht 
weit hinter ihm; als fein beftes Lied gilt Hark the glad Sound, the Saviour comes; 35 
Miß Steele (1780) ift durch ihre Far from these narrow Scenes of Night Un- 
bounded Glories rise; O Thou, whose tender Mercy hears, und He lives, the 
great Redeemer lives; Mrs. Barbauld durh ihr How blest the Righteous 
when he dies; 8. White durch feine vielgefungenen Oft in Danger, oft in Woe und 
Through Sorrow’s Night and Danger’s Path; €. Perronet durch All hail the 
Power of Jesus’ Name; Stennet durd fein Majestic Sweetnes sits enthroned ; 
Hart durch Come ye Sinners, poor and wretched und Gibbons durch das ſchwung— 
volle Andactslied Now let our Souls on Wings sublime berühmt geworden. — 

Bon England aus fchlugen die Wellen der neuen Bewegung hinüber, zuerjt nad) 
Schottland. Hier errangen fich die Lieder Nalph Ersfines (veröffentlicht ald Gospel a5 
Sonnets 1732) eine Stelle als „Haffiicher Gemeindeliederjhag“ der Zeit, weil fie den 
Gegenwartsftrömungen, die ſich in theologiſchen Unterfuhungen über Katechismus und 
Dogma, in „geiftlichen Rätſeln“ und unter herrnhutiſchen Einflüffen in überfpannten Ge: 
fühlständeleien über den Bräutigam und Seelenfreund breit machten, entgegenfamen: eine 
bemerfenswerte Abftimmung unter die Frifche und Natürlichkeit der geiftlichen Mufe Watts. zo 
Unter der Mafje minderwertiger Reime finden fich doc) auch Gaben edler Poeſie: O send 
me down a Draught of Love und The Believer’s Soliloquy, das die Grundlage 
für Berridges ſchwungvolles O happy Saints who walk in light wurde, alles 
Lieder, in denen das Feuer echter religiöfer Empfindung und Innerlichkeit leuchtet ; 
von höherem Schwung find die Seripture Songs, Dichtungen über alt: und neus 55 
teftamentliche Stellen, die freilich nichts meiter ald die in Schottland gebrauchten Para: 
phrajen find, und fein Song of Solomon getragen, die Ersfine nad feinem Übertritt 
in die Freificche herausgab; die Paraphrafe über Apok. 7, 10—17 ift jpäter von 
Cameron zu einem der fchönften Lieder im Schottifchen et (How bright these 
glorious Spirits shine) umgedichtet worden. — Auch die im nn Gebraud 0 
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ftehenden Paraphraſen (vgl. o. ©. 133,23) erfuhren in den Generalverfammlungen von 
1745 bis 81 Erweiterungen und Berbeflerungen, welche die Presbyterianer — 
J. Morriſon (The Race that long in Darkness pined und Come, let us to the 
Lord, our God) und Mid. Bruce, dem wahrſcheinlich Behold, the Mountain of the 

5 Lord zuqufchreiben ift, verbanfen. 
Tiefer und weitergehender trat die neue Bewegung innerhalb des Methbodismug zu 

Tage. Hier wird der dichteriſch hochbegabte Charles Wesley, der Bruder Johns, das Haupt 
der Schule. Aber in allen drei Abzweigungen der Gemeinfchaft, ven Arminians (Charles 
W., Seagrave, Dlivers), den Moravians (Hammond und J. Byrom) und den Calvi- 

10 nists (Toplady, Williams, Rowland Hill, Newton und Cowper), regt ein kirchlicher, dich— 
terifcher Geift feine Schwingen. Kirchlich freilich nicht im lutheriſchem Sinne; denn die 
objektive Kraft und Tiefe Luthers und Gerhardts, den „kirchlichen Ton“ des deutſchen Chorals, 
trifft weder unter den früheren, noch den jpäteren irgend ein Dichter; die englifch-fchottifch- 
amerifanifchen Hymnen find nach Empfindung, Sprache und Melodik das, was mir geift- 

15 liche Volkslieder nennen, feine Gemeindechoräle. 
Charles Wesley gebührt unter den Liederdichtern des 18. Jahrh. die Palme. Die 

deutſchen Einflüfje P. Gerharbts, Schefflers, Menzers, Terjteegend und Zinzendorfs treten 
deutlich in feinen Liedern hervor. Dabei mag gelegentlich bemerkt werden, daß die Zahl 
der ind Engliſche überfegten deutjchen Lieder in der Regel zu hoch angefegt wird; in dem 

2% berbreitetften engl. Geſangbuch, Hymns ancient and modern, find neben 161 lateini- 
chen nur 15 unferer Lieder; aber allerdings haben in neuefter Zeit eine ganze Reihe von 
Ueberjegern (Maſſie, Ruffell, die Frauen Cor, Winkworth, Borthivid, Findlater) die deut— 
ſchen Gejangbücher ſtark in Kontribution gejegt. Am befannteften find die Überfegungen 
von Luthers „Eine feite Burg“ (A safe Stronghold our God is still) und „Aus 

235 tiefer Not“ (From Depths of woe I raise to Thee), Nicolais „Wacht auf“ (Sleepers 
awake, a Voice is calling), Altenburgs „Verzage nicht“ (Fear not, o little Flock, 
the Foe), Rinkarts „Nun danfet a. ©.” (Now thank we all our God), ®erhardts „Be: 
fiehl du d. W.“ (Commit thou all thy Griefs), Neumarks „Wer nur den I. Gott“ 
(If thou but suffer God to guide thee), Freylinghaufens „Wer ift wohl mie du“ 

so (O Jesu, Source of calm Repose), Zinzendorf3 „Jeſu, geh’ voran” (Jesu, still 
lead on) und „Chrifti Blut“ (Jesus, thy Blood and Righteousness), Gellerts 
„Jeſus lebt” (Jesus lives! no longer now), Herberts „Die Nacht ift kommen“ (Now 
God be with us, for the Night is elosing), Nodigafts „Was Gott thut“ (Whate’er 
my God ordains is right) und Schmolds „Liebſter Jeſu“ (Blessed Jesu, here west and). 

85 Am kräftigiten hat P. Gerhardt auf Wesley gewirkt, dem er nach Weſen und Dichte: 
riſchem Genius verwandt war; ein Unterton echt Firchlichen Empfindens Elingt in vielen 
feiner Lieder aus der individuell gefärbten Innigkeit feines perjönlichen Glaubenslebens 
heraus; nicht ohne Breite und je und dann lehrhaft, aber duftig und zart, wahr und tief 
in der Empfindung, mannhaft und geichloffen im Ausdrud, bilderreih und oft von 

40 dithyrambiſchem Schwung jprechen feine Lieder, im Nefler der perjönlichen Erfahrungen, Er: 
fenntnis und Glauben jeiner firchlichen Gemeinfchaft aus und machen die Saiten der 
Voltsjeele erklingen. Als feine beiten gelten O for a thousand Tongues to sing; 
Come let us join our Friends above; Blow ye Trumpets blow; O Thou who 
camest from above; Forth in thy Name, o Lord, I go; Rejoice, the Lord is 

s King; Thou Judge of quick and dead, und das jehr befannte Jesus, Lover of 
my Soul, Let me to Thy Bosom fly u.v. a. 

An feine Kraft und Tiefe reichen die übrigen MWesleyaner nicht heran: die er- 
habenen Rhythmen der „Oden“ Olivers treffen den kirchlichen Ton nicht; doch ift die 
eine The God of Abraham praise vielverbreitet; von den übrigen ift Seagrave 

50 durch fein Andachtslied Rise, my Soul, and stretch thy Wings, Hammond durch 
Awake and sing the Song of Moses and the Lamb, Gennid dur‘ The Children 
of the heavenly King, Byrom durch das zartempfundene My Spirit longeth for 
Thee Within my troubled Breast, ver leidenjchaftliche, harte Galvinift Toplady 
durch fein ergreifendes Rock of Ages, cleft for me, das über dem Kanal als 

£5 edeljte Blüte aller geiftlichen Lyrif gepriefen zu werben pflegt, endlich die gemeinfamen 
Verfaſſer der Olney Hymns (1779), Newton und Cowper, durch Glorious Things of 
Thee are spoken, Zion, City of our God; How sweet the Name of Jesus 
sounds; Approach, my Soul, the Merey-Seat; Hark my Soul, it is the Lord; 
O for a celoser Walk with God; Far from the World, O Lord, I flee und 

eo There is a Fountain filled with Blood befannt geworden. — 



Kirchenlied, V., englifches 437 

Erft im 19. Jahrhundert hat das geiftliche Lied, -bedingt durch die Strömungen 
des kirchlichen Geiftes, innerhalb der Staatsfirche einen neuen Aufſchwung genommen ; 
das aus ödem Formel: und Gewohnheitschriſtentum der Kirche des 18. Jahrhunderts er— 
wachende neue Firchliche Leben hat auch bier befruchtend auf die engl. Mufe gewirkt und 
ein reiches Blütenleben gefchaffen. 6 

Von enticheidender Bedeutung wurde die Oxforder Bewegung bon 1833 an, fofern 
fie die Lyrif wieder in firchliche Bahnen leitete. Ein Vorfrühling gebt ihr voraus, der 
die Gärten der Freifirchen mit den jchönen Blumen der Dichtung ſchmückt; er ift durch die 
Namen Ph. Kelly, eines Iren, %. Montgomery, eines Schotten und W. Hurn, eines 
Engländers, alle drei zum Difient gehörig und von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, bes 10 
zeichnet. Kelly hat feit 1804 (letzte Ausgabe 1854) 765 Yieber veröffentlicht, darunter 
viel Minderwertigfeit ohne Saft und Friſche, doch aber mancher volltönende Sang: Lo! 
He comes, let all adore Him; We sing the Praise of Him, who died; * Hurn 
(Psalms and Hymns, 1813) 420 Geſänge (bie bekannteſten find There is a River 
deep and Broad und O House of Jacob, come), und ebenfo Montgomery in feinen ı5 
Psalms and Ilymns, 1825 eine beträchtliche Zahl, aus der Hail to the Lord’s An- 
nointed und Songs of Praise the Angels sang durch ſchlichte, warmherzige Einfachheit 
bemerkenswert find. 

Übrigens ift die rationaliftische Verfchlimmbeflerung, die damals in Deutfchland Luther 
und den Vätern am poetifchen Zeuge ji fliden fich nicht fcheute, in England nicht ohne 20 
Nachſpiel geblieben. Dort waren, infolge der zahllofen fektiererifchen Verziweigungen, uns 
gezählte „Sefangbücher für die Gemeinde” erſchienen, — die beiden Wesleys, Toplaby 
und Lady Huntingdon hatten den Anftoß ei — und jeder Sammler gefiel fich darin, 
je nach feinen religiöfen oder äfthetifchen Neigungen die alten Kernlieder zu entleeren und 
umzubiegen. Auch drüben haben im Anfang des Jahrhunderts geichichtslofer Sinn, dich: 26 
teriiche Unkraft und äfthetifcher Ungeihmad das alte Gold der Vorzeit unwürdig legiert 
und den Hochflug des kirchlichen und bichteriichen Genius in die verflachenden Niederungen 
fubjektiviftiicher Sektiererei und Flachheit gezogen. Sonderlich die Gefangbücher in den 
Stadtkirchen, in die Staatskirche und Diſſent fich teilten, litten ſchwer unter den indivi— 
dualiftifchen Ausfchreitungen diejer Verböferungsfucht, während die ftaatäfirchlichen Land- 30 
parochien der alten Übung des Pfalmodierens in der Hauptjache treu blieben. — 

Der Gegenftoß, der von den Hochlirchlichen in Orforb ausging und 3. T. durch die 
bumnologijchen Studien Bunſens, des damaligen preußifchen Gefandten in Xondon, die An- 
regung empfing, leitet eine neue, die firhliche Epoche der englifchen Hymnologie ein. Durch 
Hebers Hymns und Kebles Christian Year wurden die Schranken, die bis dahin die 85 
verjchiedenen kirchlichen Schulen trennten, durchbrochen. Dem Biſchof Heber von Kalkutta 
verdankt die engl. Kirche die taufrifchen und ftimmungsvollen Thou art gone to the 
Grave, but we will not deplore Thee; By cool Siloams shady Hill; From 
Greenland’s iey Mountains, defjen legte Strophe ich bierherfege: Waft, waft, ye 
Winds, His Story, And you, ye Waters, roll, Till like a Sea of glory It“ 
spreads from Pole to Pole, Till o’er our ransomed Nature The Lamb for 
Sinners slain, Redeemer, King, Creator, In Bliss returns to reign. Kebles 
„Chriftliches Jahr“ ift Fein eigentliches Firchliches Liederbuch, aber ein reicher Quellborn tief 
religiöjen, weihvollen und finnigen Innenlebens, der auf die mitlebenden und nachfolgen— 
den Dichter Ströme reicher Anregungen bat ausgehen lafien; ich nenne daraus: Sun 4 
of my Soul, Thou Saviour dear, It is not night, when Thou be near und 
What sudden Blaze of Song Spreads o’er the expanse of Heaven. Caſſwall, 
%. H. Newman (Lead, kindly Light, Amid the encireling gloom), %. W. Faber 
gehören diefem Kreife an, deſſen auf die altkirchliche Dichtung zurüdgehenden Studien in 
der Lyra apostoliea niedergelegt find. — 50 

Seitdem hat fih ein breiter Strom geiftlicher Liedkunſt in Kirche und Diffent ers 
goſſen; und die Zahl der Dichter ift immer noch im Wachſen, in England wie in Schott- 
land. Sedgwick zählte in feinem Catalogue von 1863 nicht weniger als 600 Dichter, 
deren Hymnen nach 1827 erjchienen find, unter ihnen verdienen ala die bervorragenderen 
pe zu werben: J. Gonder (The Lord is King, lift up thy Voice); Bijchof 56 

. Mant (Round the Lord in glory seated und For all thy Saints, o Lord); 
J. Edmefton (Saviour, breath an Evening Blessing), zwei engl. Nontonformiften ; 
9. F. Lyte (der das herrliche Abendlied: Abide with me, fast falls the Eventide 
gedichtet hat), Sir 3. Bowring (In the Cross of Christ I glory), Sir Rob. Grant 
(Saviour, when in Dust to Thee) und Charlotte Elliott (My God and Father, 6o 
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while I stray; Just as I am, without one Plea But that Thy Blood was 
shed for me, O Lamb of God, I come) aus der Low Church; J. M. Neale (The 
royal Banners forward go [Vexilla regis prodeunt von Benantius ortunatus, + 609]; 
Jerusalem, the golden), Biihof Wordsworth (Up to the Throne of God is born) 

5 von der hochkirchl, und Dean Alford (Saviour of them that trust in Thee), A. P. 
Stanley (He is gone beyond the Skies), A. Tennyſon (Strong Son of God, immor- 
tal love) von der breitficchlihen Partei; endlich von den jchottifchen Presbyterianern 
Dr. Horatius Bonar (I heard the Voice of Jesus say); auch die frauen Harviet 
Auber, Sarah Adams (Nearer, my God, to Thee), EI. Browning (Of all the 

ıo Thoughts of God that are) und Frances Ridley Havergal (I gave my Life for Thee) 
tverden viel gefungen. — 

Diefe reiche ie eines neuen Firchlichen Liederfchates bat in natürlicher Folge zur 
wiſſenſchaftlichen Arbeit am Kirchenlied veranlaßt ; wie bei uns ift auch in England die 
ymnologie eine verhältnismäßig fpäte Frucht der praftiichen Theologie. F ſie dort auch 

15 feinen Arndt, Daniel, Stier, Wackernagel und Mone aufzuweiſen, jo dürfen Daniel Sedg— 
twids Comprehensive Index 1863, der durch tüchtige Duellenforfchungen und Liebe: 
volle Verjenfung in den Gegenjtand ausgezeichnet ift, und 9. Julians Dietionary of 
Hymnology als kräftige Anſätze, der Sache wifjenichaftlih auf den Grund zu geben, 
— — Die Sammlungen von „Liedern für den kirchlichen Gebrauch“ ſind in den letzten 

20 50 Jahren ins Unzählige gewachſen, in England wie in Schottland; nicht nur jede reli— 
giöſe Gemeinschaft, in Kirche mie Difient, viele Diöcefen, Kirchen und Kapellen, kirch— 
liche und religiöfe Gefellichaften, jede noch fo unbebeutende religiöfe Sonderbildung bat 
ihr eignes Liederbeft: ein wildes, wirres Durcheinander fubjektiviftifcher Gelüfte und — 
Berirrungen, durchſetzt freilich mit Edelfteinen echter religiöfer Kunft. Am meiften ver: 

25 breitet in der Kirche find die Hymns ancient and modern, die zivar feine ausdrück— 
liche firchliche Sanktion haben, aber, da fie dem Prayer Book meift beigebunden werben, 
eine Art Eirchliches Anjehn genießen. Wie durch die erwähnten Sammlungen, jo geht 
auch durch fie ein öfumenifcher Zug; fie jchöpfen aus vielen Quellen und frei von der 
früberen ſonderkirchlichen Eiferfucht pflüden fie die Blumen von allen Beeten der religiöfen 

3 Dichterflur. — 
Die Entwidelung der amerikaniſchen Liebdichtung bedarf an diefer Stelle nur 

weniger Worte. Bis gegen das Ende des 18. Jahrhs. hat Amerifa das poetifche Erbe 
des Mutterlandes einfach herüber genommen und erjt den metrifchen Palm, dann Watts 
und Mesley gefungen. Der Rektor des Male College, Tim. Divigbt (7 1817) war, nad 

3 A. Gilman, der erite, der eigne Wege ging (I love thy Kingdom, God); das ©t. 
Bernbard:Gerhardtiche Kreuzlied (O Sacred Head, now wounded) hat J. W. Alerander 
(+ 1859) umgebichtet; und die Lieder von Biſchof Doane (F 1859) (Softly now the 
Light of Day), €. H. Seas (f 1876) (Calm on the listening Ear of Night), 
Phoebe Gary (7 1871) (One sweetly solemn Thought) und dem frommen Deutjch- 

0 amerilaner W. A. Mübhlenberg (F 1877) (Like Noahs weary Dove) find von nicht 
ewöhnlicher rhythmiſcher Schönheit und aus warmem Glaubensleben geboren. Unter den 
bis in die Fünfte Gegenwart reichenden Dichtern find die befannteften Biſchof A. C. Core 
(O, where are Kings and Empires now?), Ray Palmer (geb. 1808) (My Faith 
looks up to Thee) und der befannte Dichter-Philofopb O. Wendell Holmes (geb. 1809), 

45 der mit feinen Liedern O Love divine that stooped to share und Lord of Beings, 
throned afar auch der firchlichen Harfe einige warme Töne entlodt bat. — Die beiten 
und verbreitetften Gemeindegefangbücher der Gegenwart ftellen neben die Sequenzen der 
Lateiner die jchönjten Lieder der Engländer Watts und Wesley und der Amerikaner 
Mübhlenberg und Lyte, und in diefem Sinne bat die proteftantiiche Kirche Nordamerikas 

50 Lieder im höheren Chor, dem deutjchen Choral freilih an Tiefe, Innigfeit und Urgewalt 
nicht vergleichbar. Rudolf Buddenſieg. 

Kirchenlied VI., in den ſtandinaviſchen Kirchen. — C. J. Brandt og L. Helweg, 
Den danske Paalmedigtning I—II (Kbhvn 1846—1847); C. J. Brandt Vore danske 
Kirke-Salmeböger fra Reformationen til Nutiden (Kbhvn 1886); J. N. Skaar, Norsk 

55 Salmehistorie (Bergen 1879— 1880) ; derjelbe, Kirkesalmeböger og Salmedigtere, in „M B. 
Landstads Kirkesalmebog“ ; 3. ®. VBedmann, Den nya Swenska Psalmboken, framställd 
uti Försök till Svensk Psalmhistoria (Stodholm 1845—1872):; 9. Schüd, Svensk Lite- 
raturhistoria I (Stodholm 1890); P. Wiejelgren, Svenska kyrkans sköna literatur (Lund 
1833). 
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Bor der Neformation gab es auch im Norden nur wenige geiftliche Lieder in der 
Mutterfprade; aber aus Breviarien, Mifjalen, Gradualen und verfchiedenen Hand» 
jchriften find nicht wenige lateinische Lieder geiftlichen Inhalts bervorgebolt, teild nor: 
diſche Verhältniſſe teild nordiſche Heilige el (diefe find für Schweden gejammelt 
und herausgegeben von G. €. Klemming: „Latinska sänger fordom användai 5 
svenska kyrkor, kloster og skolor“, 4 Bde, Stodholm 1885— 1887). 

Die Hymnen und Lieder, die bei den Gottesdienften der römiſch-katholiſchen Kirche 
Bee wurden, wurden vor dem Ende des Mittelalters zum größten Teil ſowohl ins 

änische wie Schwedifche überfegt. Viele derjelben finden fi) in dem von Chriftiern 
Pederjen 1514 herausgeg. „Tidebog“ (Tider—horae canonicae) (aufs neue ab- 10 
gedrudt in Chr. Pedersens Danske Skriften II, Kbhvn 1851) und in „Dens svenska 
Tidebocken, wanligtois | kallad | Vär | Fru | Tider“ (auf ueue herausgegeben von 
G. E. KHlemming, Stodholm 1854). Außer den Maria: und Heiligenliedern, die fich in 
den —— ag fanden, bejaß man gleichfalls früh alte kirchliche Hymnen in dänifcher 
und ſchwediſcher Überjegung, twie Sequenzen für Weihnachten und Oftern (fiehe C. 3. 16 
Brandt und 2. Helweg, Den danske Psalmedigtning I; ©. E. Klemming, Ur en an- 
tecknares samlingar 163 f.). Und als dann die Reformation in den nordiſchen Yändern 
— faßte, En ein neuer Kicchengefang in Dänemark-Norwegen wie in Schweden 
erbor. 

In Dänemark machte ſich die reformatorische Stimmung in verfchiedenen Satiren zo 
und Schmäbliedern Luft, teils originalen (fiehe €. Bruun, Viser fra Reformations- 
tiden, Kbhvn 1864 und den merkwürdigen fatirifchen Dialog : „En Historie om Peder 
Smid og Atzer Bonde“, herausgegeben von Sp. Grundtvig, Kopenhagen 1880), teils 
Bearbeitungen nah Nil. Manuel und anderen (NM. Manueld Satire von der franfen 
Meſſe, in dänifcher Bearbeitung aus der Neformationgzeit, herausgegeben von ©. Birfet 26 
Smith, Kopenhagen 1893), und 1528 erhielt Dänemark durch den Neformator von Malmö, 
Claus Mortenjen Töndebinder (Faßbinder), fein erftes Geſangbuch, das fogenannte „Malmö: 
Geſangbuch“, welches im nächiten Jahr in Malmö aufs neue gedrudt und 1529 und 
öfter in Noftod nachgedrudt wurde. (Die zivei älteften Malmö-Ausgaben find ganz ver 
ſchwunden; ein Roftoder Nachdruck vom Jahre 1529 ift twiedergegeben in E. Bruun, 30 
Psalmeböger fra Reformationstiden I, Kbhvn 1865; ein Nachdruck des Malmö- 
Geſangbuchs nad der von Chr. Pederſin beforgten, ertveiterten Ausgabe von 1533 ift 
abgedrudt in C. Bruun, Psalmeböger II, Kbhvn 1866 ; von einer fpäteren Ausgabe aus 
dem Yahre 1544 durh Hans Taufer ift uns fein Eremplar erhalten, doch bat man mit 
gutem Grund diefe in einem „neuen Geſangbuch“ twiederfinden wollen, das 1553 und öfter ss 
bei Hans Wingaard in Kopenhagen erichien.) 

1569 erhielt Dänemark durch den Paſtor an der Frauenkirche in Kopenhagen, Magifter 
Hans Thomifjen, fein erftes größeres Geſangbuch mit Melodien, die jedem Gejang vor: 
gebrudt waren. Es enthielt 261 dänifche und 8 lateinische Gejänge. Die neuen dä— 
nifhen Gejänge ftammen von den Bifchöfen Peder Palladius, Tuge Asmusſen und Hans 0 
Albertfen, den Edelleuten Knud Goldenftjerne und Erif Krabbe und deſſen Schweſter Eli- 
jabeth Krabbe, Gemahlin des Seehelden Peder Skram, Herluf Trolle, dem berühmten 
Theologen Niel3 Hemmingen (VII, 659 ff.) und einigen Geiftlichen, unter diefen der be- 
fannte Anderd Sörenfen Vedel und der Herausgeber, welcher 49 von den neuen Gefängen 
gedichtet hat; 40 davon find Überfegungen aus dem Deutfchen. „Hans Thomijfens 4 
Geſangbuch“, mweldes „nad den Hauptartiteln des Chriftentums” georbnet war, wurde 
bald mit Anhängen verjehen, in welche Geſänge von dem Zeitgenofjen des Herausgebers, 
Hans Chriftenfen Sthen, dem hervorragendften unter den dänifchen kirchlichen Dichtern 
des 16. Jahrhunderts, aufgenommen wurden (GC. X. Brandt, Salmedigteren H.C. Sthen, 
Kbhvn 1888; derſelbe, Udvalg at H. C. Sthens Salmer og aandelige Rim, # 
Kbhvn 1888), 

ym Anfang des 17. Jahrhunderts war die Herausgabe von Gefangbüchern in Däne- 
mark beinahe eine Induſtrie geworden, verfchiedenen betriebfamen Bucdhhändlern über: 
lafjen, von denen die alten Sammlungen namentlich durch Überfegungen aus dem 
Deutjchen erweitert wurden. Aber 1699 erhielt die bänifche Kirche ein neues Gefang: 55 
buch, das fogenannte Kingojde (j. o. ©. 305), das nody an einigen wenigen Stellen, 
mit binzugefügten Anhängen, in Gebraudy ift. Hierzu hatte Biſchof Th. Kingo felbit 
das wertvollfte der neuen Beiträge geliefert; neben feinen Geſängen verdienen aber die— 
—* des Biſchofs Anders Arrebo und des Dompropſten Sören Jonaſen erwähnt zu 
werden. 60 
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Am 18. Jahrhundert erhielt das Kingofche Geſangbuch drei Nebenbubler. Das ältefte 
war das däniſche jog. Flensburger Gejangbud, das 1717 von dem Paftor B. C. 
Gjödeſen (Agidius) in MWernis herausgegeben wurde. Deutlich jpürt man an bemfelben, 
daß es in dem Grenzgebiet zwiſchen bänifch und deutjch entftanden ift. Es gewann nicht 

5 große Ausbreitung, bielt ih aber in flensburg und mehreren YZandgemeinden im mittleren 
Schleswig bis 1850. Größere Bedeutung befam das Bontoppidanihe Geſang— 
buch (1740), das von Erik Bontoppidan ftammte (ſ. d. A.). Demfelben gaben nament- 
lich die neuen Geſänge fein Gepräge, welche aus der von Halle ausgehenden Erweckung 
berrührten. Der gelehrte Frederit Noftgaard eröffnete den Neigen der pietiftifchen Überſetzer 

10 des Hallefchen Gefangbuchs ; der herborragendfte unter den Dichtern des däntfchen Pietiö- 
mus und einer der größten Pialmiften Dänemarks war indes Hans Adolph Brorjon 
(III, 418). Das Pontoppidanſche Geſangbuch, das erfte in Dänemark, welches die ein- 
zelnen Gefänge mit Nummern verjab, war befonders durch die in den Hoffreifen herr 
ichende Sympathie für den Pietismus hervorgerufen; doch gewann dieſes fog. „Schloßgejang:- 

16 buch” weder große noch dauernde Verbreitung. Am längften bielt es ſich im nörblichen Schles- 
tig, in einer Umarbeitung durch die Baftoren Meyer und U. ©. Boefen. Das dritte 
dänische Geſangbuch des 18. Jahrhunderts, das Guldbergiche (1778), vom Staats 
minifter Ove Hoegh-Guldberg und dem Bijchof von Seeland, X. Harboe herrührend, hatte 
Klopftod und Gellert, den Wolffianismus und den Supranaturalismus zur VBorausjegung. 

20 Es wurde nur in den Stäbten eingeführt und felbft als „das ftäbtifche Geſangbuch“ hielt 
es fich nicht lange. 

1798 fammelte ein Kreis von Männern in verichiedenen Stellungen und mit ſehr 
verſchiedenen geiftigen Borausfegungen unter dem Vorſitz des Biſchofs von Seeland, 
N. E. Balle (TI, 371) das fogenannte evangelifhshriftlihde Gejangbud, das 

25 von einem ängjtlihen Supranaturalismus und einem entſchiedenen Nationalismus ftarf 
geprägt war (Fr. Nielfen, Bidrag til den evang.-kristel. Psalmebogs Historie, Kopen- 
yagener Univerfitäts-Programm 1895). Hier war die alte Gefangstradition ganz abgebrochen ; 
die alten Kerngefänge waren verftümmelt, um die Anfprücde des „Geſchmacks“ zu befrie— 
digen, und neue leere und flache Neimereien eingedrungen. Zu dieſem Geſangbuch, das 

sin der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch war, fügte der Bifchof von See 
land, J. P. Mynſter (f. d. A.) 1845 einen fleinen Anhang mit neuen Geſängen gewichtigeren 
Inhalts hinzu. 1855 erihien dann „Roskilde Konvents Psalmebog“, jo 
genannt, weil es durch die Roskilder Predigerfonferenz zu ftande kam. Hierzu batten 
namentlich Grundtvig (VII, 206 ff.), B. ©. Ingemann und C. J. Bone viele neue Ge- 

35 fänge geliefert. Zum „Gonvents-Gefangbuch” erichienen zwei Anhänge, 1873 und 1890 
autorifiert, welche namentlic) neuere Gefänge von Grundtvig u. a. enthielten, nebjt mebreren 
von Kingo und Brorfon in einer Geftalt, die der urfprünglichen näberfommt. Endlich bat 
die dänifche Kirche 1899 für ein von dem Kirchenrat (IV, 422,42.) berausgegebenes 
„Geſangbuch für Kirde und Haus“ („Psalmebog for Kirke og Hiem“) die 

40 Autorifation erhalten; diejes hat danach geftrebt, die Geſangbuchſache auf den durd das 
evangelifchschriftliche Gefangbuch abgebrodhenen Weg zurüdzuführen. Demjelben liegt ein 
Vorichlag einer privaten Kommiffion zu Grunde. — 1889 gab das fönigl. evang-luth. 
Konſiſtorium in Kiel dem Beſchluſſe der 4. ordentlichen Geſamtſynode gemäß ein „Evan: 
gelifch lutheriſches —— für die däniſch redenden Gemeinden in Schleswig“ heraus, 

45 das eine ſehr verdienſtvolle Arbeit iſt. 
In Norwegen regte fich gleichfalls bald das Bedürfnis nach einem neuen Geſang— 

buch, welches das Kingofche, das Guldbergiche und das evangelischschriftliche, welche während 
der Vereinigung mit Dänemark aud bier hinauf ihren Weg gefunden hatten, ablöfen 
könnte, und 1852 wurde dem Liederbichter, Paſtor M. B. Yanditad, der Auftrag erteilt, 

so einen Entwurf für ein neues norwegiiches Geſangbuch auszuarbeiten. Das Land— 
ſtadſche Gefangbud wurde dann, nachdem es von einer Kommilfion geprüft worden 
war, 1869 zum Gebrauch bei dem öffentlichen Gottesbienft autorifiert. Außer den Liedern 
älterer dänifcher und norwegifcher Dichter find bierin namentlich Gejänge von Landſtad 
jelbjt und dem Paſtor in Chriftiania, W. A. Werels, aufgenommen, teils originale, teils 

55 Ueberjeßungen. 1873 ward ein zweites norwegiſches Geſangbuch autorifiert, Hauges 
Geſan gbuch, gefammelt von Paftor A. Hauge, einem Sohn des Erweckungspredigers 
Hans Nielfen Hauge (VII, 784f.). Endlich ıft noch eine Sammlung von Gefängen im 
Bauerndialefte („Nokre Salmar“) autorifiert worden, beforgt von dem jemitijchen 
Philologen Prof. Dr. Elias Blir. 

60 In Schweden gab der Reformator Dlaus Petri (f. d. A.) jchon 1526 eme 
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Heine Sammlung „Swenske songer eller visor“ heraus, welche wahrjcheinlih — fein 
Eremplar davon ift erhalten — nur 10 Gefänge enthielt. Vier bis fünf davon ftanımten 
wahrjcheinlich von Dlaus Petri felbit, einer war ein Erbe aus dem Mittelalter, der Reſt 
Überfegungen nad Luther und Hegenwalt aus dem fogenannten Walterichen Gefangbud) 
(Wittenberg 1524). 1530 und 1536 erfchienen neue, vermehrte Auflagen von „Swenske 5 
songer“ ; die Vermehrung ſtammte weſentlich von dem im übrigen unbefannten Dichter 
Dlaf € Svensſon (Klemming, Ur en antecknares samlingar 163. 197). Eine neue 
Auflage vom Jahre 1543, von der wir nur einige wenige Bruchitüde befiten, tmwurbe 
nicht von Dlaus Petri, fondern von deſſen Bruder, dem Erzbifchof Laurentius Petri, be 
forgt. 1553 erichien „En liten Songbook til at bruka i kyrkionne“, welches faum 10 
andere als die ſchon von Dlaus Petri herausgegebenen Gefänge enthalten haben wird. 1567 
erſchien endlich, mit Recht jo genannt, „Yaurentius Petris Geſangbuch“; es enthielt 
ungefähr 100 Gefänge, und ein mope Teil derfelben waren Überjegungen aus dem Deutjchen 
und Dänifchen, die den Erzbifchof felbft zum Urheber hatten. Mehrere berjelben twaren 
ſtark polemiſch gegen die römische Kirche gerichtet. 1572 erjchien eine neue, beinahe un— 
veränderte Auflage mit vier religiöfen Gedichtiammlungen als Anhang. Ein Teil diejer 
Gedichte ift vom Erzbifchof Laurentius Petri Gothus verfaßt (geft. 1579). 1586 er- 
jchienen zivei neue ſchwediſche Gejangbücher, das eine in Stodholm, das andere in Lübeck 
edrudt, wahrſcheinlich als eine Buchhändlerfpefulation.. Obgleich diefe beiden Samm— 
ungen mitten in der Zeit des jogenannten liturgifchen Streites, welcher aufflammte, als 20 
König Johann feine römiſch-katholiſchen Sympathien auf liturgifchem Gebiet geltend machen 
wollte, erjchienen, wurden feine fonderlichen Wirkungen diefes Streites in ihnen gefpürt. 
Jedoch hatte das Geſangbuch von 1586 ein Schmähgedidht gegen Rom von Dlaf Spens- 
jon, das in den älteren Ausgaben von 1567 und 1572 jtand, nicht aufgenommen. 
1594 erjchienen wiederum zwei Gejangbücher, das eine in Stodholm, das andere, als 26 
rn in Lübeck; außer den Gefängen des Buches von 1586 enthielten beide 

nf neue. 
In dem erjten Viertel des 17. Jahrhunderts erjchienen gleichfalls eine Reihe von 

neuen, durchgejehenen Auflagen, teild mit Anhängen, und außerdem wurden unter ver: 
jchiedenen Titeln Sammlungen herausgegeben, die weſentlich denfelben Inhalt hatten, wie so 
des Petrus Johann Rudbeckius „Enchiridion eller then Svenska Psalmboken“ 
und die etwas eigentümlicheren „Andelige Psalmer och Wijsor“ (1614?), die wahr: 
jcheinlid von ©. A. Forfius geſammelt find; ferner des Laurentius Paulinus Gothus 
„Clenodium“ (1633). Als das leßtgenannte erſchien, erhoben fih Stimmen gegen 
diejenigen, welde sine consensu superiorum Anderungen am Geſangbuch zu 35 
machen fich erlaubten, da dieſes vermeintlich ein liber symbolicus jei, und von 
verjchiedenen Seiten ward der Wunſch ausgeſprochen, an Stelle der verjchiedenen, damals 
gebrauchten Sammlungen ein für das ganze Reich giltiges Geſangbuch zu erhalten. Die 
Frage wurde auf dem Reichstag in Nyföping 1640 verhandelt und der Vorſchlag ge 
madıt, eine Geſangbuchskommiſſion zu berufen, die jedoch erft 1643 gewählt wurde. Die so 
Arbeit diefer Kommilfion, eine behutſame Revifion des alten Upfala-Gejangbudhs, das 
166 jchwedifche und 15 Iateinifche Gefänge enthielt, wurde zwar von ber Geiftlichkeit 
gutgebeißen und 1645 gebrudt; aber eine Verfügung betreffend Einführung dieſes 
Upjala:Gefangbuds oder Verbot anderer Gejangbücher unterblieb. Das Kirchen: 
geſetz von 1686 beftätigte im Gegenteil den Gebraud der verjchiedenen Gejangbücher. 45 

Bon den ſchwediſchen Liederdichten am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrh. 
find namentlich zu nennen: Petrus Johannis Gothus (geit. 1616), der ſich lange in 
Roſtock aufbielt, wo er unter anderem mehrere Gefänge und Gebete überfeßte und vers 
faßte. Torftenius Johannis, ein Mufifer in der Kapelle Karl IX., der eine gereimte 
Ueberjegung der Pſalmen Davids herausgab, wahrſcheinlich nach der Bearbeitung derjelben so 
von Ambrofius Lobwaſſer; Laurentius Jonä Gejtriteus (geft. 1597), welcher mehrere 
lateinifche Gefänge überjegte; Peder Däleman; Jonas Palma; Dlaus Martini; Sigfridus 
Aronius Forfius; Laurentius Laurentii Laurinus; Witvallius; Andreas Johannis Arofi- 
andrinus und Abraham Kempe, Lektor in Strengnäs. Carl Carlsjon Gyldenhjelm, der 
tapfere Sohn Karls IX., war gleichfalls Verfaſſer geiftlicher Gedichte, und jein königlicher ss 
Halbbruder Guſtav Adolf pflegt auch unter den Yiederdichtern genannt zu werben als 
Verfaſſer des deutſchen Geſanges: „Verzage nicht, du Häuflein Hein“, eines Seitenftüds 
zu „Ein’ fefte Burg ift unfer Gott”. Wahrſcheinlich (H. Schüd, Svensk Literatur- 
historia, Stodh. 1890, ©. 336) bat Guſtav Adolf unmittelbar vor der Schlacht bei 
Lügen einen Geſang gedichtet, der nur aus der dritten Strophe dieſes Gedichtes bejtand, co 

— 5 
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und nad) dem Tode des Königs hat dann der Pfarrer in Lügen, Paul Stodmann, die 
beiden erjten Strophen des Gedichts hinzugefügt, um dem ſchwediſchen Heere Mut zu 
geben und Troft zu fpenden. Erſt 1652 wurde bdiefer Gefang von J. M. Fougdonius 
ins Schwediſche überſetzt. 

6 Der Gedanke an ein neues ſchwediſches Geſangbuch faßte namentlich bei dem Paſtor 
in Vingäler, Jesper Spedberg, Wurzel (dem Vater Emanuel Swedenborgs), welcher 1702 
Biihof in Skara wurde (geit. 1735). Diefer und fein Freund, der gelehrte Archiater 
Urban Hjärne, wandten fich in diefer Sache an Karl XI., und 1691 wurde eine Gejang- 
buchkommiſſion berufen, in der Haquin Spegel, Biſchof in Linköping, ein thätiges Mitglied 

10 war (9. W. Tottie, Jesper Svedbergs lif och virksamhet, Upfala 1885, I, 89f.). 
1693 wurde die Arbeit vollendet und darauf dem Reichstag in Stodholm vorgelegt, der 
eine Unterfuchungstommiffion berief; als diefe das Buch gutgeheißen hatte, begann der 
Drud 1694. Doch der jtreitbare Bifchof Carl Carlsſon von Veiteräs und andere erregten 
einen Sturm gegen das neue Geſangbuch, welches befchuldigt wurde, „eine neue Religion 

ı5 in das Reich einzuführen”. Eine Kommiffion unter dem Vorſitz des Erzbiſchofs Spebilius 
wies zivar diefe gewaltſame Anklage zurüd; dennoch wurde beitimmt, daß das Buch, ehe 
es in Gebraud; genommen wurde, revidiert werden follte, und erſt 1698 wurde dieſes 
Spedbergfhe Geſangbuch oder, wie es meiftend genannt wird, das Gefangbud 
von 1695, zur Einführung beim Gottesdienft autorifiert. Nach Svedberg und Spegel 

20 müfjen von denjenigen, die Gefänge für diefes Buch geliefert haben, genannt werden: 
alob Arrhenius, Profeſſor der Gejchichte in Upfala; Guſtav Ollon; Samuel Columbus; 
etrus Lagerlöf und Israel Kolmodin. Viele von den Gefüngen Spedbergs, Spegels 

und Arrhenius’ find noch jegt Kernlieder der ſchwediſchen Chriſten. 
AlS der Pietismus Schweden erreichte, fprudelte auch dort ein neuer Liederquell ber: 

35 vor. 1717 erichien das pietiftiiche Gefangbuhd „Mose og Lambsens visor“, 
twahrjcheinlich bei Georg Lübeder und Jonas Notbäf; dasfelbe ift bis in unfere Tage 
immer wieder gebrudt worden. Die in diefe Sammlung aufgenommenen Gejänge haben 
ein ſtarles jubjeftives Gepräge, das ihnen einen ganz anderen Charakter giebt als die: 
jenigen des autorifierten Geſangbuchs. In dem Finnländer Jakob Freſe (geit. in Stod- 

so bolm 1729) erhielt Schweden einen neuen religiöfen Dichter mit jubjeftivem Tonfall, der 
von der Schönheit des Todes und der Herrlichkeit der Ewigkeit ſang. Als der Herm: 
hutismus fpäter Schweden erreichte, ftellte Anders Karl Rutftröm die Liederfammlung 
„Zions nya sänger“ zujammen, die, nach feinem Tode herausgegeben (1778), für 
die herrnhutiſchen Kreiſe dieſelbe Bedeutung erhielt, wie „Mose og Lambsens visor“ 

35 bei den Pietiften gehabt hatte. 
Schon 1756 erteilte der Erzbifhof Henrik Benzelius dem Propfte C. J. Lohmann 

in Tierp den Auftrag, das alte Geſangbuch umzuarbeiten, und der Erzbiihof Samuel 
Troilius (geft. 1764) ging mit großem Eifer auf diefen Plan ein. Den mejentlichen Teil 
der Arbeit an dem neuen Geſangbuch nahm aber der Hiftorifer Dlof Celſius auf ſich, der 

0 1794 als Biſchof in Lund ftarb. 1765 erichien der erſte Teil von diefem Celſiſchen 
Probe-Gejangbud und 1767 der zweite. Doc der Entwurf des gelehrten Biſchofs 
wurde fehr unfreundblich aufgenommen. Dompropft A. Ands in Skara juchte darzutbun, 
daß fich befjere Geſänge ſowohl in dem alten Gefangbuch mie in „Mose og Lambsens 
visor“ befänden, und der fpätere theologiſche Profeſſor D. Annerjtedt richtete jeinen 

45 ——*— * gegen dasſelbe. So wurde man denn bald darüber einig, daß dieſe Arbeit 
totgeboren ſei. 

Als die Neologie und der Rationalismus in Schweden Anhänger gewonnen, wurde 
der Wunſch nach einem neuen Geſangbuch mit größerer Stärke wieder rege. 1779 übertrug 
die Regierung dem Domkapitel in Upfala, die Herausgabe eines ſolchen zu beſorgen und 

60 1793 erichien das fogenannte Upfala — ELLI in — die 
negative Geiſtesrichtung der Zeit deutlich zu ſpüren war. Eine Kommiſſion erhielt dieſe 
Arbeit zur Prüfung, aber die Sache ſtockte. 1811 wurde eine neue Kommiſſion unter 
dem Vorſitz des Erzbiſchofs Lindblom berufen, welche 1814 einen vom Rationalismus 
ebenſo ſtark geprägten Entwurf vorlegte. Niemand erkannte die Mängel an dieſer Arbeit 

65 deutlicher als der Stockholmſche Paſtor und Dichter, Johan Olof Wallin, geſtorben 1839 
als Erzbiichof von Upfala. Er fammelte und ließ in aller Stille einen neuen Entwurf 
druden, das fogenannte Wallinſche Gefangbud, das bei feinem Erfcheinen 1816 mit 
allgemeinem Wohlwollen empfangen wurde. 1819 wurde diefes Geſangbuch nad einigen 
— Anderungen zur Einführung bei den Gemeinden, die den Wunſch danach äußerten, 

so autorifiert. 
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Unter denen, die wertvolle Beiträge zum Wallinſchen Gefangbucd geliefert haben, 
müſſen neben Wallin felbft, befonders Frans Michael Franzen (geft. 1847 als Biſchof in 
Hernöfand) und der Hofprediger Samuel Johan Hebborn (geft. 1849) genannt werden. 

Dod auch gegen Wallins Geſangbuch fonnten, trogdem e3 eine ausgezeichnete Arbeit 
ift, Einwendungen gemacht werden, und 1883 hat die ſchwediſche Kirchenverfammlung 5 
(Synode) aufs neue die Geſangbuchſache in Bewegung geſetzt. Das Refultat Tiegt in 
einem Entwurf eines neuen Geſangbuchs vor, der aber bisher noch nicht autorifiert wor: 
den ift. Fr. Nieljen. 

Kirchenmufit (vgl. die Artikel Gottesdienst, Kirchengefangverein, Kirchenlied, Liturgie, 
Orgel). 10 

1. Begriff und Weſen. Allgemeines und Grundſätzliches. — ©. Küm- 
merle, Encyllopädie der evangeliihen Kirchenmuſik, 4 Bde, Gütersloh 1888—1895; P. Utto 
Kornmüller, Lexikon der kirchlichen Tonkunſt (katbol.). 2. WU. Briren, 1891 (S. 249ff.); Ebr. 
Palmer, Evangeliihe Hymnologie, Stuttgart 1865; J. P. Lange, Die kirchliche Hymnologie 
oder die Lehre vom Kirhengejang, theor. Abt., im Grundriß, Zürich 1843; F. Mergner, ı5 
Giebt e8 eine evangel. Kirchenmuſik und wodurch cdharakterifiert jich diefelbe? In: Der dritte 
beutjch-evangelijche Kirchengejangvereinstag zu Halle a. S., Stuttgart 1894 (Leipzig, Breit« 
kopf und Härtel); Fr. Badhmann, Grundlagen und Grundfragen zur evang. — 
Gütersloh 1899; H. U. Köſtlin, Ueber das Kirchliche in der Muſik. Im Korreſp. Bl. des cv. 
KEB 1890, 1ff. 13ff.; derſ., Kirchenſtyl. In „Die Tonkunſt“, Stuttgart 1879, S. 351 ff. 20 
A. F. Thibaut, Ueber Reinheit der Tonkunſt, 7. U. Freiburg 1893; 2. Schöberlein, Die 
Muſik im Kultus der ev. Kirche (Frommel und Pfaff Vortr. Bd V 9.4), Heidelberg 1881; 
Ph. Spitta, Die Wiederbelebung protejtantiiher Kirhenmufit auf geſchichtlicher Grundlage. 
In „Zur Muſik“ Berlin 1892, S. 29ff.; derſ. Das Oratorium als Runftgattung. Allgem. 
Muſ.⸗Zig. Leipzig 1868 Nr. 18—21; H. Riehl, Die Cäcilianer. Proteſtantiſche Kirchenmuſik. 25 
In — Studien eines Weltkindes“, Stuttgart 1894; H. v. Herzogenberg, Bemerkungen 
zum Streit um das Weſen der kirchlichen Muſik. Monatsſchrift f. Gottesd. und kirchliche 
Kunſt 1 (1895) ©. 9ff. 171ff.; L. von Jan, unter demſ. Titel, ibid. ©. 145ff. 

Kirchenmufil bezeichnet dem Wortbegriffe nach die Muſik der Kirche, Muſik, welche 
die Kirche zum Subjekt oder mindeftens zum Objekt hat, aljo Muſik, die von der Kirche 80 
jelbft geichaffen oder doch von ihr veranlaßt, für ihre Zwecke beftimmt, nach dieſen 
orientiert ift, Muſik, die der Kirche dient zum Zwecke der Erbauung, fei es der Er- 
bauung im weiteren, fei es der Erbauung im engeren Sinne als der gottesbienftlichen 
Erbauung. Dem Wortfinne nad unterjcheidet fih die Kirchenmuſik von der Muſik 
überhaupt durch die Beziehung auf den Zweck der Kirche, beziehungsweife des Gottes- 35 
bienftes, und tritt ebendamit der Profanmuſik gegenüber, die, gleichviel, ob fie in ein- 
einen Fällen Organe der Kirche zu Urbebern bat, weltliche Muſik beißt, weil fie außer: 
irhlichen Zwecken, fei es rein fünftlerifchen, fei es gefelligen, ſei e8 päbagogifchen zu dienen 
berufen iſt. Aus der Unterfcheidung von religiöfer (Firchlicher) Erbauung im weiteren 
Sinne und gottesbienftlicher, d.i. an den Gottesdienft als ſolchen gefnüpfter Erbauung im 40 
engeren Sinne ergiebt ſich die Unterfcheidung von Kirchenmuſik im weiteren und im engeren 
Sinne, von geiftliher Mufit und von gottesdienftlicher oder liturgiſcher Muſik. Zur geift- 
lihen Muſik gehört alle Muſik, melde erbaulih auf das Gemüt wirkt, zur Andacht 
ftimmt, die Phantafie der Welt des Ewigen, Göttlichen zuwendet, wie das biblifhe Ora— 
torium, das einen Helden der Offenbarung in feinem Kämpfen und Ringen uns vor die 4 
Seele führt; das geistliche Lied, das die fromme Erfahrung ausfpridht und an die fromme 
Erfahrung fich wendet; auch ernfte Anftrumentalmufif, die in dem Gemüte fromme 
Empfindungen wacruft. Zur gottesdienftlihen, liturgischen Muſik gehört nur eine foldhe 
Muſik, die fih nad Inhalt und Form, Gegenftand und Charakter dem Gottesdienſte als 
bomogenes Element einfügt, nicht aus dem Rahmen des Gottesvienfts abipringt, ſondern so 
den Gottesdienit in feinem Weſen ergänzt und in feiner Wirkung verſtärkt. echt litur— 
giſche Mufil wirkt immer auch erbaulih, aber nicht jede Muſik, die erbaulich wirkt, 
eignet fich dazu, dem Gottesdienst eingefügt zu werden: alle liturgiſche Muſik ift zugleich 
geistliche Muh, aber nicht alle geiftliche Muſik eignet fich zu gottesvienftlicher, liturgiſcher 
Mufit. Sofern die letztere fih von der Muſik überhaupt, wie von der geiftlichen Muſik ss 
im bejonderen durch die enge Beziehung auf den Zweck des Gottesdienftes unterjcheidet, 
ift ald das weſentliche Merkmal der Kirchenmufif im engeren Sinne des Wortes die Zu: 
jammenftimmung der mufifalifch-fünftlerifchen (äftbetiichen) Wirkung mit der Wirkung, die 
der Gottesdienft als folder ausübt, zu einheitlicher Gefamtwirtung zu bezeichnen. Dieje 
BZufammenftimmung ift dadurch bedingt, daß die Muſik, die im Gottesdienſte laut wird, ca 
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weder durch den Inhalt, dem fie mit ihren Mitteln Ausdrud giebt, noch durch die Form, 
deren fie fich bedient, durch den Bewegungscharakter, den fie annimmt, in dem Hörer Vor: 
ftellungen, Bilder, Stimmungen anrufe, die dem Zwecke des Gottesdienstes entgegenwirken, 
den Hörer aus dem durch diefen Zweck beftimmten Vorftellungs: und Gedankenfreis heraus: 

5 reißen, vom Gegenftande der Andacht ablenken. Dies ift dann der Fall, wenn die Muſik durch 
beitimmte Tonfolgen und Rhythmen, durch beftimmte Affordverbindungen und Harmonie: 
führungen in dem Hörer plöglich die Vorjtellung von Gelegenheiten wachruft, bei denen 
man folche Muſik zu hören pflegt, und die von dem Zwecke, der uns in das Gotteshaus 
führt, weit abliegen, wie Theater, Promenade, Konzert. Der gottesdienftliche Zweck fordert 

10 im allgemeinen den Ausſchluß bloßer Arrangements oder Übertragungen, da Tonftüde, deren 
anderweitige Verwendung befannt ift, auch dann, wenn ihnen geiftliche Terte unterlegt 
werden, die Einheit der Geſamtwirkung aufheben, jofern für eine Anzahl von Hörern mit 
dem Tonftüd unwillkürlich die Vorftellung von der Umgebung, in der fie es zu hören 
ewohnt find, fich verbindet. Zu der negativen Forderung fommt die pofitive: daß die 

15 Mufif den Zweck des Gottesdienftes zum eigenen mache, nicht um ihrer jelbft willen laut 
werde, jondern ohne Fünftlerifche Nebenabjicht einzig und allein darauf ausgehe, die 
Wirkung des Gottesdienftes mit ihren Mitteln zu verjtärken, aljo fih als die mufifalifche 
Stilifierung ber die Erbauung fonjtituierenden Faktoren ertveife und, wo es ſich um deren 
fünftlerifche Erweiterung handelt, die enge Beziehung zu ihnen durch die Wahl und Ent- 

20 widelung der Motive erkennen lafje und feithalte. Die Kirchenmuſik fordert vom Tonſetzer 
das völlige Aufgeben der fünftlerifchen Abfiht in dem Zwecke des Gottesdienftes; Die 
Verleugnung nicht fowohl des künſtleriſchen Gewiſſens, als des perſönlichen Ehrgeizes, der 
die äfthetiiche Wirkung an die Stelle der gottesdienftlichen ſetzen möchte. Der Kirchen: 
mufifer wird damit nicht zum Künftler zweiter Klaſſe, im Gegenteil: was den Ktirchenmufifer 

3 als ſolchen charakterifiert, ift die völlige Unterordnung der fünftleriichen Abficht unter den 
Zweck der religiöfen und gottesdienftlihen Erbauung. Die Heiligkeit dieſes Zweckes 
ordert nicht den Verzicht auf das künſtleriſche Jdeal, jondern im Gegenteil gerade die 
höchſte Anſpannung der Fünftlerifchen Kraft und den reinften Fünftlerifchen Idealismus. 
„Der geiftlihen Mufif die Kraft zuzuwenden, bleibt ja wohl das höchite Ziel des Künft- 

30 lers“, jchrieb ein Tonmeifter, der den Schwerpunkt feines Schaffens nicht in der Kirchen: 
mufif hatte, diefe vielmehr erft am Schluffe feiner Laufbahn ftreifte, Robert Schumann 
(am 13. Januar 1851). Der Kirchenmufifer bedarf alfo der höchſten Künftlerichaft, der 
vollen Beherrſchung aller Ausprudsformen und Ausdrudsmittel. Dazu muß aber bei ihm 
die innige Vertrautheit mit dem Geifte der Kirche und mit dem Geiſte des Gottesdienftes 

8 fommen, defjen erbauende Wirkung feine Kunſt vertiefen fol. Ein Tonfeer, der nicht 
mit ganzer Seele der Kirche angehört, der er mit feiner Kunſt dienen will, nicht mit 
vollem Berftändnis in ihrem Gottesdienste lebt, wie ein Johann Sebaftian Bach, um 
nur ihn, den größten, als Typus zu nennen, wird nur felten ein wirklicher Kirchenmufifer 
fein. Es wird ihm, wenn er nur überhaupt ein tüchtiger Künftler ift, in guter Stunde, 

so unter dem Einfluß religiöfer Erregung, auch auf dem Gebiete der firchlihen Tonkunft ein 
Wurf gelingen. Aber je aufrichtiger und wahrhaftiger er gerade als Künſtler fich in feinem 
Werke ausfpricht, defto deutlicher wird diefes verraten, daß es nicht die Luft der Kirche 
ift, in der fein Urheber zu atmen gewöhnt ift, jelbit dann, wenn die Gabe der Anempfin- 
dung e8 ihm leicht macht, fich während des Schaffens in die Mitte der feiernden Ge: 

45 —* zu verſetzen, und wenn das künſtleriſche Feingefühl ihn vor groben Stilwidrigkeiten 
ewahrt. 

Iſt das Hauptmerkmal der Kirchenmuſik im engeren Sinne, d. h. der gottesdienſt— 
lichen Muſik objektiv die Zuſammenſtimmung der muſikaliſch-künſtleriſchen Wirkung mit 
der gottesdienftlichen (Erbaulichkeit), fubjeftiv die völlige Unterordnung der Fünftlerifchen 

so Abficht unter den Zweck des Gottesdienftes (Frömmigkeit), fo wird ſich die Auffaflung 
von dem Weſen der Kirchenmufit des näheren danach beitimmen, was als Zweck des 
Gottesdienites angefeben wird, ob der Gottesdienst ſchlechthin nur als Mittel zur Er: 
reihung eines außer ihm liegenden Zweckes, oder als Selbſtzweck betrachtet wird, im letz⸗ 
F Falle, was am Gottesdienſt als das Weſentliche, als das, um deſſentwillen er da 

55 iſt, gilt. 
Mo der Gottesdienft nur ald das Mittel behandelt wird, um miffionierend und be— 

fehrend auf die Maſſen zu wirken, da wird die Muſik nur nad ihrer Wirkung auf das 
Stimmungsleben gewertet, es wird von ihr nichts weiter verlangt werden, als erregende 
Kraft, leichte Eingänglichkeit, Wirkung auf die Nerven. Auf den äftbetiichen Wert, den 

co mufikalifch-fünftleriichen Gehalt kommt es nicht mwejentlih an. Das künſtleriſch Gute und 
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Echte wird zwar nicht grundſätzlich ausgeihlofien, muß aber im Intereſſe der Wirkung 
des Augenblids und der Wirkung auf die Maffe, auf die Unterjchicht der Gemeinde, nur 
allzubäufig dem Sentimentalen und Banalen, dem Geſchmackloſen, ja Geihmadswidrigen 
nachſtehen. Diefer mufitalifche Synkretismus findet ſich mehr oder weniger in allen den- 
jenigen Gemeinfchaften, für welche der Gottesdienft ausfchlieglich unter den miſſionariſch- 5 
pädagogischen Geſichtspunkt fällt (Methodismus, Heildarmee, Konventikel). 

Sftder Gottesdienft Selbitziwed, jet es ald Vollzug einer heiligen Handlung, deren 
Wert eben in der ftrengen Wahrung der Form ihres Vollzugs liegt (katholische Auf- 
fafjung), ſei e8 als Selbitbarftellung der Gemeinde vor Gott unter Vergegenmwärtigung 
des Evangeliums und Gebet (evangelische Auffafiung), jo kommt für das Weſen der ı0 
Kirchenmuſik als ſolcher gleichfalls nicht in erjter Linie der äfthetifch-künftlerifche Wert der 
Mufil in Betracht, jondern das Map, in welchem fie zum Weſen des Gottesdienjtes ge— 
bört, feine Verwirklichung bedingt; fie ift firchlich das eine Mal in dem Maße, in welchen 
fie ein Stüd der Yiturgie bildet, zu diefer gehört, das andere Mal in dem Maße, in 
welchem fie die Vergegenwärtigung des Evangeliums belebt und verjtärkt, das Gebet der 16 
Gemeinde zu georbnetem Thun zuſammenſchließt, ibealifiert, und dadurch die Selbftdar- 
ftellung der Gemeinde als einer Gemeinde der Gläubigen fürdert. 

Nas nun zum Mejen bes Gottesdienftes gehört, feine ſakroſankte Form und 
damit feinen Wert ausmacht, das bejtimmt nah katholiſcher Auffafjung die 
Kirche, die liturgifche Vorſchrift. Kirchlich nah katholiſchem Begriff it die Mufik, 20 
fofern und foweit fie dem „Echlichen Willen in der Richtung auf das Mufikalische” 
entſpricht. Selbitverftändlich fommt für den Kirchenfomponiften ſelbſt, wie für die Be: 
urteilung der von ihm geichaffenen Mufif der äftbetiich-mufitalifche, für die Auswahl 
neben diefem noch der gejchichtliche Gefichtspunft jehr weſentlich mit in Betracht; aber 
maßgebend ift im letzter Inſtanz der liturgifche, d. b. für den Katholiken die kirchliche a5 
Entſcheidung. Es iſt die Stimme der Kirche, die auch in der Kirchenmuſik laut 
iverden und zur Geltung fommen fol, nicht die Individualität des Künftlers, nicht der 
mufifalifche Genius. Katholische Kirchenmuſik iſt der von der Kirche angeordnete litur— 
giſche Gejang und der auf fein Verhältnis zu diefem forgfältig geprüfte und für den 
Gottesdienst zugelafjene Kunftgefang. Worauf es für das Merkmal des Kirchlichen an- 3) 
fommt, bat in völlig unzweideutiger MWeife das Dekret der NRitenkongregation vom 
23.26. April 1883 ausgejprochen, mit welchem auf die dem Papfte Leo XIII. vorge: 
legten Beſchlüſſe des den biftoriichen Standpunkt vertretenden Kongreſſes von Arezze betr. 
den Choral geantivortet wird. Danach ift „als autbhentifche und rechtmäßige Form des 
—— Geſanges heutzutage nur diejenige zu betrachten, welche auf Grund ber 35 
nordnungen des Konzils von Trient durch feine Heiligkeit Papſt Leo XIII., fowie durd) 

die Kongregation der heiligen Niten, entiprechend der in Regensburg veranflalteten Aus: 
gabe gutgeheigen und beftätigt worden als diejenige, deren fich die römische Kirche bedient”. 

icchlich ift die Kirchenmuſik nad ihrem Verhältnis zum janktionierten Choral. Das Kirch: 
liche haftet nicht an dem Mufikitil irgend einer bejtimmten Epoche, nicht an einer bejtimmten 40 
ZTonform oder muſikaliſchen Formſprache. Kirchlich ift die Muſik, fofern und ſoweit fie fich 
als fünftlerische Steigerung und Jdealifierung des von der Kirche janktionierten liturgifchen 
Gejanges erweiſt. Dieſe liturgifche Gebundenheit jchließt daher die größte künſtleriſche 
Weitherzigkeit ein. Gewiß beitebt zwiſchen den verfchiedenen Mufikitilen und Ausdrucks— 
teilen, die im Verlaufe der Entwidelung zur Herrichaft gelangt find, ein bebeutjamer 45 
Unterjchied bezüglich der Fähigkeit, der Forderung der liturgischen Angemeſſenheit ſich zu 
fügen, mit der ſakroſankten Form des liturgifchen Gejanges der römischen Kirche ſich ein- 
beitlich zu verſchmelzen. Das Konitruftionsprinzip des polyphonen Stils, die Verknüpfung 
einer Mannigfaltigfeit von jelbitftändig einherjchreitenden Stimmen und Chören zu einer Ein: 
beit dur das Band der Konjonanz, das Prinzip der Mafiengliederung aus Einem Motiv, so 
entjpricht, twie das Konftruftionsprinzip der mittelalterlihen Dome, in der That dem Grund: 
gedanken, der die fatholiiche Kirche des Mittelalters in ihrer geichichtlichen Miffion geleitet 
hat, dem Prinzip der Mafjengliederung und Mafjenleitung durch den Einen Willen der 
in ihrem Oberhaupte fich zufammenfafjenden Kirche. Dieje Bertpanbtichaft des mufifalifchen 
Konftruftionsprinzips mit dem Prinzip der bierarchiichen Gliederung läßt den poluphonen 55 
Chorftil recht eigentlich als die Tonſprache einer Kirche ericheinen, deren Aufgabe eben die 
Einfügung der Maſſen in das Syſtem der Hierarchie bildet, ähnlich twie und die romani- 
chen und gotifchen Dome des Mittelalters als Schöpfungen des katholiſchen Geiftes, als 
monumentaler Ausdrud desjelben anmuten. Aber wie es nicht der romanifche und gotische 
Stil an fi ift, der den Eindrud des Katholiſchen hervorruft, jondern die Idee der Sa— w 
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framentsfirche, der er dienftbar gemacht wird, fo ift es auch nicht der polyphone Chorftil 
an fich, dem das Prädikat des Katholiſchen anhaftet und darum ausichließlih zukommt. 
Was ihn zum katholischen Kirchenftil macht, das ift nicht jene Analogie der Konftruftion, 
fondern die ftrenge Unterordnung unter die Liturgie. Echte katholiſche Kirchenmufik iſt 

s auch die polyphone Chormefje nur dann, wenn fie ſich ausfchlieglih als Fünftlerifche Stei- 
gerung, als mufifalijche Verherrlihung des liturgiſchen Geſanges erweiſt, Dielen zum 
Inhalt und zur Grundlage hat. Es ift nur folgerichtig gehandelt, wenn die katholiſche 
Kirche den Begriff des Kirchlichen nicht auf den Mufikftil einer beftimmten Epoche be- 
ſchränkt, jo wenig fie verfennt, daß die Erzeugnifje bejtimmter Epochen und beftimmter 

ı0 Stilarten mehr als andere den liturgiſchen Anforderungen entfprochen, das deal katho— 
liſcher Kirchenmufif verwirklicht haben. An fich jedoch vermag dies jede Stilart. Ya, entſpricht 
nicht die polychrome Homophonie der neueren Muſik faft noch mehr, als der polyphone 
Chorgejang, dem Geifte der modernsrömifchen Kirche, welche die Individualitäten nicht bloß 
einheitlich zu gemeinfamen Zweden zufammenzufafjen, jondern völlig in die Einheit des römi= 

15 ſchen Weſens einzufchmelzen fucht? Wenn die Kirche die Bejtrebungen des liturgifchen und 
muſikaliſchen Purismus begünftigt, der den Begriff katholifcher Kirchenmufif auf den Pale— 
jtrinaftil oder gar auf den — * Geſang einſchränkt, ſo geſchieht das nicht, um ſich 
mit dieſen Beſtrebungen ſelbſt zu identifizieren, ſondern um mit Hilfe dieſer Beſtrebungen auf 
Vertiefung und Konzentration des kirchenmuſikaliſchen Schaffens hinzuwirken und der Ver— 

0 flachung und Entartung der katholiſchen Kirchenmuſik zu ſteuern, die erfahrungsgemäß trotz 
der liturgiſchen Gebundenheit dann eintritt (und thatſächlich ganze Perioden hindurch ange— 
dauert hat), wenn die Forderung der liturgiſchen Angemeſſenheit nur äußerlich genommen, 
und vergeſſen wird, daß die bloße mechaniſche Anknüpfung an den Choral nicht genügt, um 
einer Muſik den Charakter des Kirchlichen zu verleihen, ſondern daß dazu die Kongenialität 

25 bed jchaffenden SKünftlergeiftes mit dem Geifte, der aus ber Liturgie, aus dem Choral 
foricht, erforderlich ijt und daß dieſe Kungenialität mur gewonnen wird durch fleigige Ver: 
tiefung in die Haffischen Erzeugnifje der Vergangenheit. 

Für die evangelische Auffaffung, nad welcher der Gottesdienft Selbſtdarſtellung der 
Gemeinde als der Gemeinde der Gläubigen ift, die ſich als eine foldhe auf dem Grunde bes 

so Evangeliums zufammenfcließt und im gemeinjamen Gebete vor dem Herrn bezeugt, ge: 
hört zum Weſen des Gottesdienftes einerſeits, daß das Wort Gottes, das Evangelium, 
jur Verkündigung komme, andererfeits daß die Gemeinde fich zu demjelben im Gebet be- 
enne. Je kräftiger das Wort Gottes verfündigt, je lebendiger das Evangelium ver: 
gegenwärtigt mird, und je einmütiger und eindringlicher das Gebet zu Gott emporfteigt, 

85 deito mehr ift der Gottesdienft das, was er nadı evangelifcher Auffafjung fein fol, 
Glaubensverfehr der Gemeinde mit Gott und ebendamit Stärkung der Gemeinde 
im Glauben, Erbauung. Hier fommt es nicht auf die Form, die Liturgie, ſondern 
auf den Inhalt an: Fonftitutive Elemente find das Wort Gottes und das Gebet der 
Gemeinde. Für den evangelifchen Gottesdienst fommt die Mufif als Kunft in Betracht, und 

40 zivar als die Kunft der tönenden Bewegung, in deren Formen die bewegte Jnnerlichkeit, dag, 
was dem Ausdrud im Worte mwiderjtrebt, das Unausfprechliche, zu ahnungsvollem Ausdrud 
gelangt, ſowie als die Kunft des Elingenden Maßes, die alles in der Form der Bewegung 
verlaufende Thun einheitlich geftaltet, einheitlich ftilifiert und idealifiert. Indem fie zum 
geiprochenen Worte hinzutritt, getvinnen in ihren Klängen die doonra önuara 2 Ko 12,4, 

45 der im göttlichen Worte dem Menjchengeifte ſich erfchließenden Offenbarung und die ore- 
yayuol dkalnroı Rö 8,26, die das Gebet des Glaubens begleiten, lebendige, finnenfällige 
Geſtalt. Aber nur fofern und foweit fie dazu dient, die Verkündigung des Evangeliums 
zu höchſter Eindringlichkeit zu fteigern und das Gebet der Gemeinde, indem fie es melo- 
difch ftilifiert und rhythmiſiert, dem Grundfage gemäß zu geitalten, daß alles doynudvos 

so xal zara rakır 1 Ko 14,40 verlaufe, aljo nur ald Mittel, nicht um ihrer felbft willen, 
hat die Mufif Recht und Raum im Gottesdienft. Sie ift die künſtleriſch ftilifierte yA@ooa, 
die aber nur dann frommt, wenn fie edomuoı Aöyoı giebt 1 Ko 14, 9, durch das Wort, das 
fie auslegen bilft oder dem fie Schwingen verleiht, unmittelbar verftändlic gemacht wird. 
Denn im Gottesdienfte handelt es fich ja zunächft nicht um Fünftlerische Erbauung, d. i. um 

55 jene allgemeine geiftige Yebensfteigerung, welche die Berührung mit dem Schönen hervor: 
ruft, jondern um die Erbauung im religiöfen Sinne, um die Kräftigung und Erhöhung 
des Glaubenslebens, wie fie die lebendige Vergegenwärtigung des göttlichen Heilswillens 
im Evangelium und der unmittelbare Zuſammenſchluß mit demſelben im Gebete gewährt. 
Die religröfe Erbauung kann nur dur eine Mufil gefördert werden, deren rein mufifa= 

co liſche Beichaffenheit und Wirkung den Elementen und Bedingungen der religiöfen Er: 
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bauung im evangelifchen Sinne nicht entgegenwirkt, alfo die Vergegenmwärtigung des Evans 
geliums und die Kraft, den Ernft und die Andacht des Gebetes nicht nur nicht hindert, 
jondern unterftügt, oder durch eine Muſik, welche die Aufmerkſamkeit nicht auf ſich jelbft 
iebt, fondern auf das Evangelium und auf das Gebet hinlenkt und bei beiden feſthält, die 
ad nicht zerftreuend wirkt. Das Kirchliche befteht fomit bei der evangelifchen Kirchen: 5 
muſik nicht in der Angemeſſenheit an irgend eine beftimmte Iturgifche Form als ſolche, fon: 
bern in der Angemefjenheit an die Faktoren der religiöfen Erbauung, in der Übereinftimmung 
der Muſik nad Beichaffenheit und Charakter mit dem Evangelium und mit dem Gebet. Die 
Forderung der Kirchlichkeit beftimmt fich bier zu der Forderung ftrenger Konzentration auf die 
ihr im Gottesdienft gewiefene Aufgabe. Es iſt das Evangelium, das Wort Gottes, das fie 10 
mit ihren Mitteln und in ihrer Weije der Gemeinde vermitteln und auslegen, das Gebet 
der Gemeinde, dem fie mit ihren Klängen Flügel der Andacht verleihen foll: damit ift 
das Banale und Triviale, das Sentimentale und Tändelnde ausgejchloffen, weil es der 
MWürde, dem Ernſte und der Erhabenheit des Gegenftandes und der Heiligkeit des Zweckes 
widerfpricht, aber auch alles Künftliche und Grüblerifche, weil dieſes einfeitig das muftfaliiche 15 
Intereſſe in Anſpruch nimmt, ausfchließlich die muftfalifche Bhantafie beichäftigt, und damit 
die Aufmerffamkeit vom Worte Gottes, vom Evangelium abzieht, dieſes zum bloßen Mittel 
künſtleriſcher Bethätigung herabſetzt. Es tft ferner die Gemeinde, der fie das Wort vermitteln, 
deren Andadıt fie in Töne faſſen joll: damit ift nach Inhalt und Formgebung von der Kirchen: 
mufif ausgejchlofien, was zum Verſtändnis eigentlich technifche Bildung vorausjegt. Die 20 
Kirchenmufif wendet ſich nicht an den Muſiker von Fach, nicht an das Konzertpublifum. Die 
orderung ftrenger Konzentration auf die Aufgabe befondert jich zu der Forderung mufi- 

kaliſcher Selbſtzucht und Selbſtbeſchränkung einerfeits, die jeder Nebenabficht jich entichlägt, 
und zur Forderung edler Einfachheit und Lichter Klarheit des Formbaus andererfeits. 
Dieſe Grunderfordernifie vorausgefegt, ift an fich fein Mufikftil und feine Mufitgattung 25 
ausgeichlofien, die fich mit * verträgt. Wenn man in manchen Kreiſen geneigt iſt, 
den Begriff der Kirchenmuſik im ſtrengen Sinne des Wortes auf die ——— und die 
Formſprache des 16. und 17. Jahrh. einzuſchränken, jo liegt der Grund darin, daß es that⸗ 
jächlich eine Periode klaſſiſcher Firchenmuitalifcher Produktion, eine Zeit der Konzentration des 
Schaffens auf die firchlichen Aufgaben war, von der die Werke des 16. und 17. Jahrh. 30 
zeugen. Aber die Werke eines Johann Sebaftian Bach, die eine andere mufikaliiche Form: 
iprache reden, zeugen fie nicht gleichfalls von völliger Hingabe an den Gegenjtand und 
Zweck des evangelifchen Gottesdientes, von tiefer Verſenkung des Künftlers in das Evan- 
gelium, das er auszulegen verfteht, wie feiner vor ihm und feiner nach ihm? Sollen fie 
weniger firchlich fein, als die Motetten des 16. und 17. Jahrhunderts, weil ihre Form— g5 
ſprache eine andere geworden ift? Der Grundfag der perjünlichen Wahrhaftigkeit, der für 
alle Teile des evangelifchen Gottesdienftes maßgebend ift, fordert, wie vom Gebet und von 
ber Rede, jo aud von der Mufil, daß fie diejenige Sprache rede, die ihr natürlich ift. 
Nicht die Sprache Kanaans, jondern der Ernſt der Auffafjung und die ftrenge Formzucht, 
das völlige Aufgeben in der Sache ohne Nebengedanten bedingen die Kirchlichfeit der so 
Kirchenmufif. 

Wenn ferner ftrenge Obfjervanz die Inftrumentalmujik (mit Ausnahme der Orgel) 
von der Kirchenmuſik ausſchließen und den Begriff des Kirchlichen auf den Vokalchor be: 
fchränfen will, fo beruht dies darauf, daß der Gebrauch der Inſtrumente eine weit größere 
Vorſicht und Yurüdhaltung fordert, als der Vokalchor. Der a capella-Öefang mutet 45 
„lirchlich“ an, meil fchon die ideale Rundung und Unberührtheit des Chorflanges den 
Eindrud des Reinen, über der Profa des Alltäglicben Stebenden macht. Der Klang der 
Orchefterinftrumente weckt in dem Hörer leicht die Vorſtellung profaner Gelegenheiten, bei denen 
fie zur Verwendung fommen. Daher hat er für viele etwas Realiſtiſches. Aber das ift 
doch nur Gewohnbeitsfache, überdies individuell. Es genügt der Hinweis auf die Verwen— so 
dung des Orcheiters bei Johann Sebajtian Badı — man denke an deſſen Paſſionsmuſik 
nad) dem Evangelium des Matthäus, des Johannes, an die Kantaten —, um es ein 
leuchtend zu maden, daß es nur auf die Art der Verwendung ankommt, um aud) diefes 
mächtige, über alle Klangwirkungen und Klangfarben, über alle Schattierungen des Aus: 
druds und über alle Abjtufungen der Tongewalt gebietende Riejeninftrument in den 55 
Dienft der Erbauung zu jtellen, zur Darftellung beiliger Gejchichte, zur jeelenerfchütternden 
Auslegung göttlicher Worte, zur Wiedergabe tiefer Herzensbeivegung heranzuziehen. So 
find es nicht grundjäßliche Gefichtöpunfte, fondern nur praftiiche Schwierigkeiten, die ſich 
der Vertvendung des Orchefters für die Kirchenmuſik entgegenitellen und der Mehrzahl der 
Gemeinden die Beſchränkung auf den Vofaldor und die Orgel empfehlen, weil eben ein co 
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wohlklingendes Orcheiter weit ſchwerer zu haben ift, als der überall, wo guter Wille vorhan- 
den it, zur Verfügung ftehende Vokalchor, weil diefer weit leichter zu leiten und zu befrie- 
digenden Leiſtungen zu erziehen iſt, als das vielgliedrige Orchefter, eine Kirchenmuſik aber, 
die durch ihre technifche Unvollkommenheit den Mufikfinn nicht nur nicht befriedigt, ſon— 

5 bern a beleidigt, von Gegenſtand und Zweck der Andacht, dem fie doch dienen ſoll, 
ablenkt, ihren Zweck verfehlt. 

Ähnlich verhält es fich mit dem Sologefang. Viele wollen ihn grundfäglich 
von der Kirchenmuſik ausgefchlofien haben, weil er dazu verführe, die eigene Perfon 
in den Vordergrund zu drängen, bie eigene Kunſt ins Licht zu ftellen, das In— 

ı0 terefje des Hörerd von dem Gottesdienfte abzulenken, und fo der Erbauung entgegen- 
zuwirken. Allein, jo leicht dies der Fall fein kann, fo ift es doch nicht notwendiger: 
weiſe und nicht immer der all. Der Mißbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. 
Auch der Sologefang hat in der Kirchenmufif fein gutes Recht, wenn er ſich nicht um feiner 
jelbft willen vorbrängt, fondern durch die Sache, durch das Tonſtück, gefordert ift und fich 

15 im Rahmen des Ganzen hält, von diefem nicht ala perfönliche Leiftung die Aufmerkſamkeit 
abzieht, jondern den Eindruck des Ganzen ergänzen und vertiefen hilft. Um ber menſch— 
fichen Schwachheit willen, nicht aus prinzipiellen Gründen, empfiehlt es fidh, den Solo— 
gejang für die Regel zurüdtreten zu lafjen. Auf ein tirchliches Tonwerk aber deshalb, 
weil es Soloftimmen erfordert, verzichten, auch wenn ſolche da find, wäre unevangelifch. 

20 Auch von den Formen und Gattungen der evangelifchen Kirchenmufif gilt das Wort: 
Diet ift euer, ihr aber feid Ehrifti ! Sie find zuzulaffen, wenn fie fich heiligen zum heiligen 

ienſte. 
2. Überblick über die Geſchichte der Kirchenmuſik. — Martin Gerbert, De 

cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus, S. Blaſien 1774; 
35%. €. Häufer, Geſchichte des Kirhengefanges und der Kirchenmufit, Quedlinburg u. Leipzig 

1834; H. M. Schletterer, Ueberfihtlihe Darftellung der kirchlichen Dichtung und geiftlichen 
Mufit, Nördlingen 1866; E. E. Koch, Gejchichte des Kirchenlieds und des Kirhengejangs der 
hrijtlihen insbejondere der deutſchen evangeliſchen Kirche, Stuttgart 3. Auflage 1866—71; 
(R. Schlecht, Geſchichte der Kirchenmuſik, Regensburg 1871); J. Sittard, Compendium der 

30 Geſchichte der Kirchenmufit mit befonderer Berüdjichtigung des kirchlichen Gefanges, Stuttgart 
1881. Berüdjichtigt wird die Entwidelung der Kirhenmufif eingehend in den meijten Hand 
bücdern über die Geſchichte der Mufik. Bur Litteratur vgl. H. U. Köftlin, Gefchichte der 
Mufit im Umriß, 5. U. Berlin 1899; Geſch. des chriſtl. Gotteödienjtes, Freiburg 1887. 

In erfter Linie find die Grundformen der Kirchenmuſik ins Auge zu faſſen, d. i. 
»; diejenigen Formen, die durch den Gottesdienft unmittelbar gefordert werden, zu der Yiturgie 

gehören, aljo die Formen des ———— des gottesdienſtlichen Geſanges. Die weſentliche 
Grundform des römiſch-katholiſchen Kirchengeſanges iſt der Choral (cantus gregorianus, 
weil ſeine Normierung und Kodifizierung auf Gregor J. zurückgeführt wird, planus 
im Unterſchied vom figurierten Geſang, choralis, weil er unisono, vom Chor, von der 

40 Gejamtheit der im Chor befindlichen Sänger vorzutragen ift), der Hirchengefang in der 
Tonfprache der antiken Mufil. Die evangelifche Kirche vertvendet zwar den gregoriani- 
ſchen Geſang für den Altargefang, fie entlehnt ihm einzelne Melodien für den Gemeinde: 
gefang, aber die ihr eigentümliche Grundform ift die Firchlich ftilifierte Volksweiſe, die 
moderne, harmoniſch bejtimmte und harmonisch zu verftehende Lied-Melodie, das 

s Kirchenlied. 
Auf den Grundformen bauen fih die Kunftformen der Kirchenmuſik auf, die der 

einzelnen Kirche in dem Maße eigentümlich find, als fie ſich als Verberrlihung und 
Idealiſierung ihrer Grundformen durch die entwidelte Tonkunſt darftellen, durch den 
Choral, bezw. das Kirchenlied beherricht find. Der gegenwärtige Artikel beſchränkt fich 

so auf die Kunftformen des Kirchengefanges. Über die Aufgabe der Orgel im Gottesdienfte 
—A die Hauptformen der kirchlichen Orgelmuſik wird ein beſonderer Artikel „Orgel“ 
andeln. 

I. Der liturgiſche Geſang. — A. Der Choral. a) Zum römiſchen Choral: 
J. Anthony, Arhäologifcheliturg. Handbuch des gregorianischen Kirchengeſangs, Münjter 1820; 

55 Schafhäutl, Der ächt —— Choral, Münden 1869; Fr. X. Haberl, Magister cho- 
ralis, Regensburg, 2. U. 1865; Dom Pothier, Der pre or. Choral, feine urſpr. Gejtalt und 
geſchichtliche Weberlieferung. Ueberfegt von A. Kienle, Tournay 1881; Thiery, Etude sur 
le chant grögorien, Brügge 1883; Gevaert, Le chant liturgique dans l’glise latine, Bru- 
xelles 1889; berf., Les origines du chant liturgique dans l’&glise latine, Gand. 1890; 

« Morin, Les veritables origines du chant gr@gorien; Th. Nisard, L’arch6ologie musicale 
et le vrai chant Grögorien, 2. A. Paris 1897; Gevaert, La M&lop6e antique dans le chant 
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de V’öglise latine, Gand. 1895. (B. R. Krauße, Studie zur altchriftl. Volalmuſik in d. gried. 
und lat. Sirde ... ., Leipzig 1892 [diss.]). 

b) Zum orientalijchen Shoral: Chryſanthos, Fioayoyız eis ro Hewonrizor zal apaxrızör 
tijs Erxinoaonızijs uovomns. Paris 1821; Philoxenos, .Irdızör rjs Alnrımjs Exrzinoıaor, 
novorijs, Konftantinopel 1868 (nicht vollendet); Johann Tzetzes, Ueber die altgriechiſche 5 
Mufit in der griedh. Kirche, Münden 1874; Koßneſenzky, Ueber den oftgriehiidhen Kirchen» 
efang vom Altertum bis zur Neuzeit. 1897; Dimitri Raſumowsky, Der Kirhengefang in 
ußland. Verſuch einer bijtor.stehn. Darftellung, Moskau 1868/69; W. M. Metaloff, Die 

Synodals ehemals patriardhiihen Sänger, St. Petersburg 1898; A. Preobrajensty, Ueber 
ben Kirhengejang. Verzeichnis der Bücher, Brochuren, Artitel aus den Zeitjchriften, ſowie 10 
der Handjchriften, 2.4., Moskau 1900 (ruſſ.); St. ®. Smolensty, Ueber die in der Mos— 
fauer Synodaljhule aufbewahrte Handiriften-Sammlung des altruffiihen Kirchengeſangs, 
St. Petersburg 1899 (ruſſ.; die leßtgenannten zu beziehen durd die Exped. der rufj. Mufit- 
eitung); N. Findeifen, Die Förderer des ruſſiſchen Kirdengeiangs in Moskau, Zeitſchr. der 
& nternat. Mufitgefelliaft, I, 9. 8, S. 40 ff, Leipzig 1900; Komitad Kemorgian, Die armer 15 
nifhe Kirhenmufit. Sammelbände der Intern. Muntgefeilicaft, I, ©. 54ff., Leipzig 1900. 

ALS die authentifche Duelle des liturgifchen Gefanges der römiſchen Kirche find bie 
offiziellen Gefangbücher zu betrachten, die auf Veranlafjung des Tridentiner Konzils (1545 
bis 1563) und auf Grund der durch Giovanni Guidetti (1532—1592) vorgenommenen 
Nevifion unter den Päpften Gregor XIII. und Paul V. erfchienen find: das Direc- 20 
torium chori 1582; das Antiphonarium, in welchem die liturgifchen Gefänge für das 
Breviarium enthalten find, 1610, das Graduale mit den liturgifchen Gefängen zur 
Meſſe 1614 und 1615 (das Hymnarium folgte unter Urban VIII. 1644 nad) der von 
Baleftrina, dem Lehrer Guibdettis vorgenommenen Redaktion), und als deren autbentijche 
Ausgabe unter den neuerlich veranftalteten die von Regensburg 1872—1882 gilt. Sie 26 
enthalten die „authentifhe und rechtmäßige Form des gregorianischen Gejanges“, d. i. 
— Weiſe des Geſanges, „deſſen ſich die römiſche Kirche bedient“ d. i. zu bedienen 
bat. Ob die hierdurch für authentiſch erklärte Überlieferung der Geſangsweiſen dies auch 
im hiſtoriſchen Sinne ift, läßt fich troß der forgfältigen Forichungen, durch die ſich in 
erſter Linie der Benediktinerorden verdient gemacht hat, zur Zeit nicht mit Sicherheit feit- so 
ſtellen. Durch Jahrhunderte hindurch war die Überlieferung eine mündliche; fie berubte 
auf dem Gedächtnis der Lehrer und Schüler, und ſchloß, auch die fleißigjte Uebung und 
peinlichite Aufficht vorausgejegt, mannigfaltige Veränderungen der urfprünglichen Geitalt 
nicht aus, Die Tonfchrift, in welcher die liturgifchen Gefänge erftmals unter Gregor dem 
Großen (590—604) firiert wurden, die jogen. Neumenfchrift, war eine fo unvollfommene, 35 
daß fie die Überlieferung der Melodiengeftalt nicht ficherte. Als die Notenſchrift dann fo 
weit entmwidelt war, daß fie ausreichte, um die Melodien fchriftlich in unzweideutiger Weije 
darzuitellen, hatten ſich jchon mandyerlei Berfchiedenheiten der Sangesweife in den einzelnen 
Kirchengebieten ausgebildet und verfeftigt, die zu Gunften der römifchen zu bejeitigen bis 
heute noch nicht gelungen ift, jo dab man von einem Kölner, Münfterfhen, Mainzer ꝛc. 10 
Choral im Unterjchievde vom authentifchen, d. i. römifchen, fpricht. Bis auf Gregor I. find 
wir für die Kenntnis des liturgiſchen Gejanges überhaupt auf bloße Berichte einzelner 
ee angewiefen. Es fehlt jede jhriftliche Firterung der Geſänge und damit jede 
muſikaliſche Veranſchaulichung. Die Darftellung der Enttwidelung des liturgiichen Ge: 
fanges von feinen Anfängen bis zur Regelung durch Gregor I. bleibt daher eine Aufgabe, a5 
die erſt die a zu löſen bat. 

Läßt ſich nun auch zur Zeit nicht nachweifen, welche Gejänge den urfprünglichen Beitand 
ebildet haben, welche hinzugelommen find und zu welcher Zeit, bis die erjtmalige Samm- 
ung und Fixierung der gottedienftlichen Gejänge jtattgefunden bat, laſſen fich endlich darüber, 
welche Geftalt die urfprünglichen Gejänge gehabt, ob fie Veränderungen, und welche co 
Veränderungen fie durch die ausgleichende, ftilifierende, vielleicht nivellierende Arbeit der 
Kirche erfahren haben, nur unbejtimmte Vermutungen aufftellen, jo ift doch die Phyſio— 
gnomie des gregorianiichen Gefanges im großen und ganzen eine fo ausgeprägte, ber 
modernen Mufif gegenüber fo beftimmte, ja ihr jo entgegengefeßte, daß man annehmen 
darf, er hat troß aller probinzieller, nationaler und lofaler Veränderungen, trog aller 55 
Übertvucherung und Erweiterung im einzelnen doc feinen mufifalifchen Charakter im 
anzen durch die Entwidelung hindurch bewahrt. Danach ftellt er ſich als melodiſch er: 
üllte, —— ige Rede, ald Sprechgefang dar. Er ift in Melodif und Perioden: 
bau durch den Tert bedingt und aus diefem zu verftehen, feiner Natur nad einftimmig, 
teils bloße, mufifaliich abgeftufte, jtereotype Necitation — accentus, modus choraliter o 
legendi —, bei welcher die Hebung und Senkung des Gejangstones, die Wahl des inter: 

Real-Encutlopäble für Theologie und Ktirche. 83. A. X. 29 
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valls, des Tonſchrittes, nicht durch die Rückſicht auf Anmut oder Ausdruck der Melodie, 
ſondern einfach durch die Satzzeichen des Tertes beſtimmt iſt, teils wirklicher Geſang, Mes 
lodie — concentus —, die ein muſikaliſches Ganzes darſtellt, zwar einem eigenen, durch 
die Tonart, der fie angehört, beſtimmten Bildungsgeſetz folgt, aber in der Satzbildung 

5 durch die fprachliche Gliederung des Tertes bedingt ift. Die Eigentümlichkeit und Bebdeut- 
famfeit der Melodie und damit ihr mufifalifcher after beſteht in der Art, wie die 
durch die Melodie dargeftellte Tonbetvegung vom Ausgangspunkt des Anfangstones durch 
die Tonabftände der (diatonifchen) Yeiter zum Schlußton fchreitet; mas die muſikaliſche 
Phantafie dabei intereffiert, das find die Tonftufen, welche die Melodie gleitend zum 

10 Ganzen verfnüpft, in ihrer Beziehung zu einander, nicht in ihrer Beziebung zum Grund: 
dreiflang der Tonart, wie dies bei der modernen Melodie der Fall iR. in ihrem melobi- 
jchen Neben: und Nacheinander, nicht in ihrer harmonischen Bedeutung. Dies entjpricht 
durchaus der antifen Tonanfchauung, der gregorianifche Gefang iſt der Hirchengefang in 
der Tonfprache der antiken (griechifchrömifchen) Mufil. Seine Melodien gehören dem dia⸗ 

15 tonifchen Tongefchlechte an, d. i. fie bilden fich durchaus aus den Tönen der diatonifchen 
Zeitern, die fib aus je 2 und 3 Ganztönen und 2 Halbtönen zufammenjegen. Die Chro: 
matif und Enarmonif ift ausgejchlofjen. Der gregorianifche Gefang vertritt alſo im Gegenfat 
zu der profanen Mufil der erſten chriftlichen Jahrhunderte die Reform der Mufif im 
Sinne edler Einfachheit, die Rückkehr zur Klafficität. Dies entfpricht ja auch der Natur 

2 der Sache. Das Chriftentum hatte weder die Abficht, nocd die Aufgabe, eine neue Muſik 
zu ſchaffen. Wo die Begeifterung zur gefteigerten Nede, zum Gefange drängte, da war 
es die Tonfprache der Zeit und der Umgebung, in der jte fich äußerte, aljo einerfeits 
die vom Pjalmengejang ber gewohnte, andererjeitS die im Wolfe, in der antiken Gejell- 
ichaft übliche. Auf die Mufil als foldye wurde dabei nicht reflektiert, fie fam nur als die 

35 Form, als das Mittel der Steigerung des Ausdruds in Betracht. Auf die mufifalifche 
Seite des Gefanges richtete ſich die Reflexion erſt, als es in einzelnen Gemeinden üblich 
wurde, die Formen des Kunftgefanges in größerem Umfang zur gottesdienftlichen Er- 
bauung heranzuziehen, tie dies insbefondere in der ſyriſchen Kirche der Fall geweſen zu 
fein ſcheint. Von Bafılius dem Großen (+ 379) wird berichtet, er babe die von dem 

3 Sängerchor vorgetragenen Palmen nach der MWeife der Pindar’schen Epinikien vortragen, 
die Gemeinde am Schluß unter Begleitung der Kitharen einfallen laffen. Das Argernif, 
welches die ernſt Gerichteten an der Heranziehung der mit den heidnifchen Schaufpielen jo 
eng verflochtenen Muſik zum Gottesdienfte nahmen, nötigte dazu, die Bedingungen feftzu: 
ftellen, unter welchen dem Kunſtgeſang im Gottesdienfte Raum zu geben fei, und darauf: 

35 hin den bereits in reichlicher Fülle zufammengetragenen Schatz zu prüfen und zu fichten. 
Die Normierung des Kirchengefanges in diefem Sinne, d. i. feine Abgrenzung gegen die 
Profanmufil der Zeit durch Ausihluß der an die Verwendung der Muſik im Theater 
und Zirkus erinnernden Enarmonif und Chromatik, ſowie des Inftrumentenfpiels, wird 
dem Bifchof Ambrofius von Mailand (340—397) zugeichrieben, der den in der forijchen 

0 Kirche ausgebildeten Palmen: und Hymnengefang in die abendländifche Kirche ver: 
pflanzte. Die Normierung und Kodifizierung des Kirchengefanges für die römiſche und 
damit für die ganze abendländifche Kirche wird von der Überlieferung an den Namen 
Gregors des Großen (590—604) geknüpft, wie weit mit Hecht, das ift Gegenftand einer 
noch nicht abgeichloffenen Erörterung. Es ift vor allem der verdienftuolle Mufikhiftorifer 

45 Gevaert, der die Theje aufgeftellt hat, daß die einheitliche Negelung des Kirchengefanges, 
wie fie im cantus gregorianus vorliegt, unmöglid) das Werf Gregor M. fein fünne, 
vielmehr eine längere Entwidelung vorausjege, die erft 11—12 Jahrzehnte nach ihm zum 
Abſchluß gekommen jei, vielleicht unter Gregor III. (731—742). Das Tonmaterial, aus 
dem die heiligen Gejänge zu bilden find, wird auf 8 Oftavengattungen der bdiatonifchen 

60 Tonleiter (die Kirchentöne) bejchränft, die den Charakter der aus ihnen gebildeten Melodien 
dadurch beitimmen, daß der Halbtonfchritt jedesmal auf einer anderen Stufe erjcheint, 
woraus ſich für Tongang und Schlußfadenz eigentümliche Wendungen ergeben. Die Ge- 
fänge wurden in Neumenjchrift (nota romana) fixiert, und ein Eremplar der Sammlung 
an dem Hauptaltar der Peterskirche befeftigt. Die authentiſche Vortragsweiſe wurde durch 

55 die schola eantorum in Rom, die jedenfalld Gregors I. Stiftung ift, gefichert, von 
welcher die Lehrer ausgingen, die in der Folge den römischen Gejang in die Gentren bes 
firchlichen Lebens, in die Klofterfchulen zu Mes, St. Gallen, Reichenau, Fulda u. ſ. f., ver 
brachten. Die Folgezeit vermehrte und erweiterte den Melodienſchatz, zeitigte auch mannig- 
fache Abweihungen und Verjchiedenheiten, jo daß eine abermalige Revifion und Fixierung 

co im Intereſſe der Uniformierung des Kirchengejanges nötig wurde, die im 16. Jahrhundert 
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auf Beranlafjung des Tridentiner Konzils (f. o.) zur Ausführung und im 17. Jahrbundert 
zum Abſchluß kam. 

Auf das Verhältnis des Kirchengefanges in den öftlichen Kirchen zu dem römifchen 
fann bier nicht eingegangen werden. 

B. Das evangeliſcheKirchenlied. — G. von Tucder, Ueber den Gemeindegefang 
der evangelifchen Kirche, Leipzig 1867; O. Douen, Clement Marot et le Psautier Huguenot, 
&tude litt6raire, musicale et bibliographique, Paris 187879; Th. Odinga, Das deutjche 
Kirhenlied der Schweiz im Reformationäzeitalter, Frauenfeld 1889; Ph. Wolfrum, Die Ent: 
ftehung und erjte Entwidelung des deutſchen evangelijchen Kirchenliedes in mufitalifcher Be— 
ziehung, Leipzig 1890; F. Belle, Die Singweifen der ältejten ev. Lieder, I. Die Melodien 
des Frankfurter Endiridion, Berlin 1899 (Progr.); I. Zahn, Die Melodien des deutichen 
evangelifhen Kirchenliedes aus den Duellen geihöpft, Gütersloh 1889/93, 6 B. (woſelbſt alle 
Duellennachweije). Zu vgl. Franz Magnus Böhme, Altteutiches Liederbuch .. . Yeipzig 1877; 
WB. Bäumter, Das karholifche deutiche Kirchenlied in feinen Singweifen ... . Begonnen von 
Severin Meifter (I. 1 und 2. 1862) II, Zreiburg 1883, I ibid. 1886; Das Melodienbud) 15 
zu dem Evang. Militär-Befang- und Gebetbud, für das deutſche Kriegsheer. Eine Denkichrift. 
Berlin 1892; Bericht über das Feſtbüchlein des Ev. Kirhengejangvereind für Deutichland. 
Eorrejp.-Bl. des Ev. KGB. f. D. 1896 Nr. 10 S. 1ff.; Dentichriften des VI. IX. X. XL 
XI. XIII. XIV. deutſch-ev. Kirhengejangvereinstages, Leipzig 1887. 1890. 1891. 1893. 
1894. 1896. 1898; Protofolle d. deutſch. evang. Kirchentonferenz 24. bis 30. Juni 1886 und 
Beilagen. — ©. Rietſchel, Die ey der Orgel im Gotteädienjte bis in das 18. Jahrh. 
Leipzig 1893; derf., Die Aufgabe d. Orgel im evang. Gottesdienjte Denkſchr. des 12. deutjch- 
ev. K.Geſangvereinstages, Leipzig 1894. 

Die muſikaliſche Form des Kirchenliedes, welches die Grundlage, die Seele und den 
Mittelpunkt der evangeliſchen Kirchenmufil bildet, ift — im Gegenfat zur antiken Melodie 5 
des gregorianifchen Geſanges — die moderne, barmonifch beftimmte und harmoniſch, d. i. 
aus der Beziehung der Melodietöne zum Grundton, genauer zum Grundaflord der Tonart, 
welcher die Melodie angehört, zu verftehende, in den Angelpunften der Tonica und Domi- 
nante feitgehaltene Liebmelodie, die ein ſymmetriſch gegliedertes, rhythmiſch charaktervolles 
tönendes Bewegungsbild darftellt. In ihr kommt die beivegte Innerlichkeit zu unmittel- 30 
barem, natürlichem, vollem und reinem Ausdrud. Sie ift die gegebene mufitaliiche Form 
für den Gejang der Gemeinde ald des Volkes von Prieftern, für ihr Chorgebet im Unter: 
jchied von dem Chorgebet der im Chor verfammelten priefterlichen Sänger, in welchem 
auch muftkalifch die Priefterfirche ihre Sprache redet. Die Reformation bat diefe Form 
nicht erſt geichaffen, fie fand fie im geiftlichen und weltlichen Volksgeſang vor, der % 
ſich allmählich aus den Feileln der antiken Tonanſchauung losgerungen und im 13. 
bis 15. Jahrhundert zu üppiger Blüte entmwidelt hatte. Zwar beſchränkte ſich die Kirche 
der Reformation, um für den Gemeindegefang Melodien zu gewinnen, nicht auf ben 
Vollsgefang, fie griff aud in den Melodienſchatz des gregorianifchen Geſanges hinein. 
Aber was fie diefem für den Gemeindegefang entnahm, das wurde nah dem Typus ber 40 
Volksweiſe umgeformt (3. B. „Allein Gott in der Höh' fei Ehr“, „OD Lamm Gottes un- 
ſchuldig“, „Wir glauben all' an einen Gott“, „Herr, Gott, dich loben wir“, „Mitten wir 
im Leben find“, u. a. m.). Dem Volksgeſange eigentümlich, wenn auch nicht weſentlich, 
ift die fogenannte Polyrhythmie, vermöge deren in einer und derfelben Melodie der gerade 
und der ungerade Takt miteinander mwechjeln, woraus ſich rhythmiſche Gebilde ergeben, 45 
die fih nur ſchwer in moderner Taftierung darftellen laſſen. Die Erftzeit der Re— 
formation hatte vollauf damit zu thun, die Weifen, die fie dem gregorianifchen Gejang 
( o.), dem Schatze der lateinifchen Hymnen („Nun fomm’ der Heiden Heiland“, „Komm' 

ott, Schöpfer, heilger Geift“, „Der du bijt drei in Einigkeit”, „Verleih' uns Frieden 
gnädiglich“ u. v. a.), der Sequenzen („Mitten wir im Leben find“, „Jenen Tag, den 50 
Tag der Wehen u. a.), des geiftlihen Volksgeſanges („Dies find die u. zehn Ge- 
bot“, „Chrift ift erſtanden“, „Gelobet feift du, Jeſu Chrift“, „Es ift das Heil ung fommen 

“, „OD wir armen Sünder“, „Nun bitten wir den heilgen Geift“, „In dulei jubilo“, 
„In dich hab ich gehoffet, Herr“ u. v. a.), ſowie des weltlichen Vollsgefanges („Kommt 
ber zu mir, fpricht Gottes Sohn”, „Herr Chrift, du einig Gottes Sohn”, „Bon Gott 55 
will ich nicht laſſen“, „Sch dank dir, lieber Herre”, „Es ift gewißlich an der Zeit”, „Was 
mein Gott will, gejcheh’ allzeit”, „O Welt, ich muß dich laſſen“ u. a.) entnahm, für den Ge- 
brauch der Gemeinde herzurichten. Das Wenige aber, das die Reformationgzeit aus eigner 
Erfindung zu dem Schage der Melodien fteuerte (Luthers „Ein feite Burg“, Hans Kugel: 
manns „Nun lob’, mein Seel’, den Herren”, Nikolaus Hermanns „Lobt Gott, ihr Chriften, co 
allzugleich“) vertritt den Haffiihen Typus der firchlichen Vollsweiſe. Gegen bie, Neige des 
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16. Jahrhunderts mehren ſich die Erfinder neuer Melodien (Selnecker 1330 — 1592 „Nun 
laßt ung Gott, den Herren”; Philipp Nicolai 1556—1608 „Wachet auf, ruft uns bie 
Stimme”, „Wie ſchön leuchtet der Morgenftern” ; Melchior Yrand ec. 1573—1639 „Serus 
jalem, du hochgebaute Stadt” ; Meldyior Tejchner „Walet will ich dir geben“ 1614; Mel- 

6 chior Bulpius ca. 1560—1615 „Chriftus, der ift mein Leben“ ; Job. Hermann Schein 1586 bis 
1630 „Machs mit mir Gott, nach deiner Güt“; Michael Altenburg 1584—1640 „Herr 
Gott, nun jchleuß den Himmel auf; Matthäus Apelles von Löwenftern 1594—1648 
„Nun preifet alle”; Johannes Grüger 1598—1662 „Nun danket alle Gott“, „Jeſus 
meine Zuverficht”, „Schmüde dich, o liebe Seele”, „Jeſu, meine Freude” u. v. a.). Das 

10 17. Jahrhundert läßt in der Melodienbildung in fteigendem Maße den Einfluß des ariofen 
Geſanges erkennen, der gegen das Ende des 16. Jahrhunderts in Italien aufgefommen 

war (Heinrich Albert 1604—1651 „Gott des Himmels und der Erden“; Johann Georg 
Ebeling 1637—1676 „Warum ſollt' id» mich denn grämen“; Jakob Hintze 1622—1702 
„Gieb dich zufrieden und fer ftille”; Johann —— Ahle 1625—1673 „Liebſter 

15 Jeſu, wir find bier“, „Es iſt genug”; Georg Neumark 1621--1681 „Wer nur den 
lieben Gott läßt walten“; Joachim Neander 1650—1680 „Unfer Herrſcher, unjer 
König”, „Wunderbarer König”; Adam Dreje 1620—1701 „Seelenbräutigam”). Die zur 
eiftlihen Arie abgetönte Kirchenmelodie mit ihrem gefühligen, oder wie der Leipziger 
antor Doles ſich bezeichnend ausdrücdte, „berzichtwelgerifchen” Weſen ſteht von der gedrunge- 

zo nen Kraft und dem fonoren Vollllang des Volksliedes jo weit ab, wie der Pietismus, 
deſſen Lieblingsform fie wird, von der Reformation. Zeugnifje der regen und eifrigen 
Thätigkeit, die der Pietismus für den Kirchengefang entfaltete, find das Darmſtädter Kan— 
tional 1687; das Freylinghaufen’iche Geſangbuch 1704 ff. ; die Choralbücher von Dregel 
1731, König 1738 u. a.; Zeugnifje der religiöfen Lebenskraft, die ihm innewohnte, eine 

25 Reihe von Sieden, die, wenn nicht volkstümliche Schlichtheit und Urfprünglichkeit, jo doch 
hymniſchen Schwung zeigen, wie das majeftätiiche „Gott ift gegenwärtig”, das kraftvolle 
„Dir, dir Jehovah will ich fingen“ u. a. Das Aufklärungszeitalter vollendet den Prozeß 
der Modernifierung der Kirchenweiſe. Dieje wird zum popularijierten Kunſtliede, das 
fih vom gleichzeitigen weltlichen Kunftlieve nur dadurch unterjcheidet, daß es alles rhyth— 

so mifchen Reizes entbehrt, zu dem „langjamiten Geſang“ wird, „der nur gedacht werben 
fann“ Suffin Heinrih Knecht, Vorr. des Choralb. von 1799). Unter den zahlreichen 
Melodien, welche das Aufllärungszeitalter hervorgebracht hat, haben nur einzelne Lebens— 
fraft bewieſen (Johann Friedrich Doles 1715—1797 „Wie wohl ift mir, o Freund ber 
Seelen” ; Johann Joachim Quant 1697—1773 „Die Himmel rühmen des Emwigen Ehre“ ; 

3 Franz Vollrath Buttftebt 1735—1814 „Der du das Los von meinen Tagen” ; Juftin Hch. 
necht 1752—1817 „Womit foll ich dich wohl loben”, „Mein Glaub ift meines Lebens 

Ruh“ u. a.). eng wre war es, daß die neue Gefchmadsrichtung fich nicht bloß auf die 
Kompofition neuer Melodien beichränkte, ſondern auch in der Umgejtaltung des über: 
fommenen Gutes der Väter bethätigte. Die der alten Volksmelodie charakteriftiiche und jo 

0 reizvolle Polyrhythmie erfchien dem modernen Taltgefühl fpröde und unverjtändlich, 
auch für den Maflengefang unausführbar, die rhythmiſche Lebendigkeit mit der Vorftellung, 
die man ſich von der Erhabenheit und „Würde“ der gottesdienftlichen Mufif machte, un- 
vereinbar. Die alten Werfen wurden dem Ideal „des langjamijten Gejanges, der nur 
Ber werden fann“, angenähert, indem fie nicht bloß der Polyrhythmie, jondern des 

45 Rhythmus überhaupt entfleidet wurden. Mit hervorgerufen und wejentlich begünjtigt wurde 
diefer Prozeß der Ausgleichung der Kirchenweiſe erjt zur Jjometrie, dann zum völlig rhyth— 
muslofen cantus planus durd die wachſende Herrihaft der Orgel im evangelifchen 
Gottesdienft. Anfangs jang die Gemeinde ohne Orgel unter der Führung des Kantors 
und der Schüler, denn nur bevorzugte Kirchen beſaßen eine Orgel. Dieje war urfprünglich 

50 das Organ der kirchlichen Kunſtmuſit. Sie wurde dazu verwendet, den Gottesdienft (an 
Stelle des Chores) durch jelbitjtändiges Vorſpiel einzuleiten, den kunftmäßigen Chorgejang 
zu ftügen und zu ergänzen, bezw. mit demjelben zu alternieren. Erjt allmählich, etwa 
vom zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts ab, wurde fie, zunächſt mit dem Chor: 
gefange zugleich, fpäter auch allein (1650 2), die Führerin des Gemeindegefanges, der ſich 

65 mit der Hauptjtimme zuſammenzuſchließen hatte. Je weiter mit der Enttwidelung der 
firhlichen Kunſtmuſik —* und Gemeindegeſang auseinandertraten, deſto ausſchließlicher 
übernahm die Orgel die Aufgabe, den letzteren zu leiten und zu ſtützen. Die natürliche 
Folge hiervon war, daß ſich die Gemeindeweiſe der Orgel anzupaſſen hatte, gleichſam in 
das Orgelſpiel immer völliger eingeſchmolzen wurde. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 

co hatte ſich die Orgel das Gemeindelied jo ſehr unterworſen, daß fie es nicht bloß durch 
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Vor: und Nachſpiele in den Rahmen der Orgelkunſt einfaßte, ſondern feine muſikaliſche 
Form durch Einfügung von Zifchenfpielen zwiſchen die einzelnen Zeilen völlig fprengte, 
die Liedform in einzelne Melodie-Phraſen auflöfte, 

Die Erneuerung des religiöfen Lebens und die Vertiefung des kirchlichen Bewußtſeins 
in den erften Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts befundete ſich weniger in der Herbor= 5 
bringung neuer Melodien (Bernhard Klein 1793—1832 „Löwen, laßt euch wiederfinden“ ; 
Johann Georg Fred 1790—1864 „Kehre wieder, kehre wieder”; Gonrad Kocher 1786 
bis 1872 „Aller Gläub’gen Sammelplat” ; Heinrich Carl Breidenftein 1796— 1876 „Wenn 

"ih ihn nur habe”; Arnold Menvdelsjohn, geb. 1856 „Dein König fommt in niedern 
Hüllen” u. a. m.), als in dem wachſenden Verſtändnis für den eigenartigen Reiz, die ge 
jchichtliche, wie die firchlichzäfthetifche Berechtigung der Driginalgeftalt der überfommenen 
Melodien, und in dem eifrigen Beftreben, dem Gemeindegefang dur Wiederberftellung 
der Originalgeftalt die rhythmiſche Yebendigfeit und urfprüngliche Frifche der Reformations- 
zeit wieder zu gewinnen, Wie weit diefes unter dem Gefichtspunft der hiſtoriſchen Treue 
durchaus berechtigte Beftreben in der Praxis durchzuführen ift, an welchem Punkte ihm ı5 
die Nüdficht auf die Natur des Maflengefanges und auf den Toncharafter der für die 
Begleitung noch unentbehrlichen Orgel eine Grenze zieht, darüber gehen die Meinungen 
auch heute noch meit auseinander. Schon aus diefem Grunde ftößt der Verfuch, der fort 
dauernden Sefpäkterung des evangelifchen Gemeindegefanges durch Verftändigung über eine 
einheitliche Redaktion der Kernmelodien auf erhebliche Schwierigkeiten, die noch vermehrt 0 
werben durch die zahllofen Varianten, die ſich in den einzelnen Landeskirchen durch lang: 
jähriges Herkommen feitgejeßt haben. So iſt der von der Eiſenacher Kirchenkonferenz 
unternommene Verfuch, durch Zurüdgehen auf die Originalgeftalt zur Einigung zu kommen, 
zunächſt nur in beichränttem Maße gelungen. Das ſog. Eifenacher Choralbuh („Melos 
dien des — evangeliſchen Kirchengeſangbuchs in vierſtimmigem Satze für Orgel und 25 
Chorgejang. Aus Auftrag der deutichen evangelifhen Kirchenkonferenz zu Eiſenach bes 
arbeitet von ©. Frh. von Tucher, 3. Faißt, J. Zahn, Stuttgart 1854“) bat nur in die 
Choralbücher einzelner Landeslirchen (Bayern, Baden, Heflen-Darmftabt, Heſſen-Kaſſel) Ein: 
gang gefunden. Der Kirchengefang der evangeliichen Kirche Deutfchlands bietet noch immer 
das Bild der Zerfplitterung. Die Anbahnung der .. wenigſtens über einen Grund: so 
ftod von Kern-Melodien wurde von dem Evangelischen Kirchengefangverein für Deutjchland 
auf dem 6. Deutjchevangelifchen Kirchengefangvereinstag m Berlin 1887 aufs neue in bie 
Hand genommen. Die von ihm eingeleiteten Verhandlungen führten zunächit zur Ver— 
—— über eine größere Anzahl von Melodien, welche in dem „Melodienbuch zu 
dem Ev. Militärgeſang- und Gebetbuch für das deutſche Kriegsheer 1892“ enthalten find. ss 
Auf Grund hiervon erfchien 1898 das Choralbüchlein des Ev. Kirchengefangvereind für 
Deutjchland (Ausgabe A , Feſtbüchlein“, Ausgabe B „Schulbüchlein“), welches 30 Melo: 
dien in annähernd einheitlicher Form enthält, die „bei feftlichen Gelegenheiten von den 
Angehörigen faft aller deutichen Landeskirchen ohne erhebliche Störung zufammengefungen 
werben können“. Dasfelbe ftellt fich ald Kompromißarbeit dar mit allen Mängeln einer 0 
ſolchen. Es ift der Verſuch, im Anterefje der Geſamtheit für eine befchränfte Anzahl von 
Melodien einen Ausgleich zwischen den thatfächlich in den einzelnen Kirchengebieten beitebenben 
Verjchiedenheiten der Lesart durch gegenjeitige Konzeffionen berzuftellen, unter möglichfter 
Begünftigung derOriginalformen, foweit fie erreichbar find. Sofern es ſich auf dem Boden 
der tbatjächlichen Wirklichkeit beivegt, die nun einmal eine Fülle von Verfchiedenheiten 45 
auftweift, fofern es der liebgetwordenen probinziellen und lokalen Eigenart ſchonend gerecht 
wird und Verftändigung durch freie Vereinbarung erzielt hat, bildet es eine feite Bafıs 
für die zukünftige Entwidelung in der Richtung auf Einigung, die mit dem wachſenden ges 
jchichtlichen und hymnologiſchen Verſtändnis nad) — und Inhalt fortſchreiten und 
den Kirchengeſang dem Ideal, das D. Helbing 1887 in Berlin gezeichnet hat, ſchrittweiſe so 
näher bringen wird. Denn nit um Uniformierung, fondern um Einigung über das- 
jenige unter dem Gemeinjamen, was gemeinfamen Sweden bei gemeinjamen Anläfien 
dienen fol, kann es ſich auf evangelifchem Boden handeln. — 

II. Der Kunjtgejang (die funftmäßige Kirchenmuſik). — Coufjemater, Histoire de 
Y’harmonie au moyen äge, Paris 1852; derj., L’art harmonique aux XIIieme, et XIIIiäme 55 
siöcles, Paris 1865 ; derj., Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertini altera, 
Baris 1864 —1375; H. Riemann, Die Gefchichte der Mufiftheorie im IX bis XIX. Jahrhundert, 
Leipzig 1898 ; Ph. Spitta, Die musica enchiriadis und ihr Zeitalter. Vierteljahrsſchrift für 
Mufitw., V, 443ff. (mojelbjt weitere Litteratur), Leipzig 1889; ©. Adler, Studie zur Ge: 
jichte der Harmonie (Sitzungsberichte der philoſ.-hiſtor. Klaſſe der Kaiſ. Atad. der Wiff.), 60 
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Wien 1881, ©.781ff.; E. van der Straeten, La musique aux Pays-Bas avant le XIX. siöcle, 
Bruxelles 1872ff. (bis jegt 3B.); A. Mori, Der ital. Kirchengejang bis Baleftrina, Berlin 
1887; Franz Commer, llectio Operum Musicorum Batavorum saeculi XVI. (128.); 
derſ. Musica sacra XVI. XVII. sneculorum (268.); F. X. Haberl, Cäcilientalender, Regens- 

5 burg 1876 — 1885; derj., Kirhenmufif. Lehrbuch, 1855 ff. Gefamtausgabe der Werte Ralejtrinas, 
mit ber Einleitung von &. &. Haberl, Leipzig 1826 ff. Gejamtausgabe der Werke des Laſſus, 
ibid. ©. von Tuder, Schab des evangeliihen Kirhengefangs, der Melodie und Harmonie 
nad aus den Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts geihöpft und zum heutigen Gebrauch 
eingerichtet, Stuttgart 1840 ; Schöberlein und Riegel, Schatz des liturgifchen Ehor: und Ge— 

10 meindegejangs nebjt den Altarweifen in der deutfchen evang. Kirde, Göttingen 1865—1872; 
C. von Winterfeld, Der evangelifhe Kirchengeſang, Leipzig 1843— 1847; derj., Zur Geſchichte 
beiliger Tonkunſt, Yeipzig 1850 —1852; Otto Kade, Johann Walther, Wittenbergijch Geiftlich 
Bejangbuh von 1524 zu 3, 4 und 5 Stimmen. Neue PBartiturausgabe mit Klavierauszug, 
Leipzig 1878; derf., Der neu aufgefundene Qutherfoder v. J. 1530, Leipzig 1873; Ph. Spitta, 

15%. ©. Bad, Leipzig. I. 1873, IL. 1880. Gejamtausgabe der Werte 3. S. Bachs, Leipzig 
(Breittopf und Härtel); DO. Wangemann, Gejchichte des Dratoriums von den erften Anfängen 
bis zur Gegenwart, Demmin 1882; F. M. Böhme, Die Gejchichte des Oratoriums für Muſik— 
freunde furz und faßlich dargeitellt, 2. Aufl, Gütersloh 1887. 

Das erfte Jahrtaufend der chriftlichen Kirche kennt nur den einjtimmigen Gefang. 
© Diefer war für die nicht Iateinifchen Völker, welche in die Kirche eintraten, Kunftgelang, 

der fachmäßige Schulung erforderte und fchon aus dieſem Grunde immer ausfchließlicher 
dem Chore der bejonderd für den Kirchengefang borgebildeten Sänger zufiel. Denn er 
erfolgte in einer dem Volle, der Gemeinde, fremden Sprache und in einer ihr ungewohnten 
muſikaliſchen Artitulation, der antiken, griechifchrömifchen. Der liturgifhe Gejang war 

25 ala folcher Chorgefang. Dem Volke, der Gemeinde war dad canticum vulgare, das 
Lied in der Mutterfprache, überlaflen, das fih vom 12. Jahrhundert ab immer felbit- 
ftändiger enttwidelte, und wenigſtens an den Hauptfeſten aud in der Liturgie der Mefle, 
wenn auch nur geduldeter Weife, feine Stelle fand (zwiſchen Epiftel und Evangelium an 
Stelle des auf das Halleluja folgenden Pſalmes, bezw. der Sequenz, fodann nad dem 

3 Evangelium als deutiches Glaubenslied entweder ftatt des lateinischen Credo oder im An 
ſchluß an dieſes). 

Vom zweiten Jahrtauſend ab entwickelte ſich unter der ſorgſamen Pflege der Kirche 
aus ſchüchternen, nach unſeren Begriffen vom Muſikaliſch-Schönen rohen Verſuchen, wie 
ſie die Quinten- und Oktavenparallelen des Benediktinermönches Huchald von St. Amand 

35 \ 840— 930) darftellen, durch die Mittelgliever des Diskantus —— der Gegen⸗ 
ewegung) und der Fauxrbourdons (Gewöhnung an ben — Wohlklang der —— 

und Serten) hindurch der mehrſtimmige Chorgeſang, der zunächſt nichts weiter fein wollte, 
als die künſtleriſche Entfaltung und Bereicherung des liturgiſchen Geſanges, wie der Blätter: 
und Blütenſchmuck, den der ſproſſende Zweig aus ſich hervortreibt. it dem Ende des 

40 14. Jahrhunderts hat die Polyphonie, die Kunſt des Kontrapunktes, ihre volle Ausbildung 
erreicht (erfte niederländifche Schule c. 1380—1480: Wilhelm du Fay, Bindois, Dun— 
ftable u. a.), mit dem Ende des 15. Jahrhunderts gelangte fie zur MHaffiichen Blüte 
(zweite niederländische Schule c. 1480—1565 : Ockenheim, Yosquin de Pröz, Laſſus u. a.). 
In die päpftliche Kapelle war fie während des Erils zu Avignon 1309—1377 eingedrungen, 

#5 vom Ende des 14. Jahrhunderts ab herrfchten in ihr die Niederländer. Die Kunſt der 
Stimmenverfnüpfung durch das Band der Konjonanz, recht eigentlich die Schöpfung des 
Mittelalters, der muſikaliſche Ausdrud des mittelalterlichen Aſſoziations- und Korporations: 
geiftes, entſprach dem Geifte der mittelalterlichen Kirche (ſ. o.). Diefelbe dee der Maffen- 
gliederung aus Einem Gedanken, mie fie die Kirche des Mittelalter leitet, gliedert bier 

50 die Stimmen und Stimmengruppen zum harmoniſchen Ganzen. So hat denn die katho— 
lifche Kirche in diefer Kunſt den eigenen Geift wohl erfannt und ihr im Gottesdienfte 
volles Heimatrecht gewährt. Die jchöpferifche Geitaltungsfraft und der übermütige Ge 
ftaltungstrieb der ſchaffenden Meifter brachte es freilich dahin, daß das Kunſtwerk Selbit: 
zweck mwurbe, daß die Kunft ihre dienende Stellung vergaß. Nicht nur verlor ſich in dem 

55 üppig wuchernden Tongeflechte der heilige Tert, den zum Verſtändnis zu bringen und zu 
höchſter Eindringlichkeit zu fteigern doch die Aufgabe der Tonkunft war, völlig bis zur Un- 
verjtändlichfeit, ſondern auch die geheiligte Weife des Chorals wurde vernadhläffigt. Die Ton 
meifter wählten die Tenore, auf denen fie das Tonwerk aufbauten, nicht mehr unter dem litur: 
gischen Gefichtspunft, fondern unter dem rein äſthetiſchen der Fünftlerifhen Wirkung, und 

60 ſcheuten fich nicht, ihren Meſſen beliebte, oft nur allzu profane Vollsweiſen zu Grunde zu 
legen. So konnte die katholische Kirche, als fie ſich im Tridentiner zn (1545— 1563) 
zur bewußt römifchen zufammenfaßte, dem polyphonen Stil das volle Recht im Gottes: 
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dienfte nur unter der Worausfegung gewähren, daß die Kunft den liturgifchen Anforde 
rungen, welche die Kirche zu jtellen hat, gerecht werde. Unter diefen ſteht obenan die For⸗ 
derung, daß der heilige Text zur Geltung fommen, mithin verftändlich bleiben müffe, und daß das 
Kunftwerk alle Elemente ausfcheide, die in der Phantaſie profane Vorftellungen wachrufen, 
aljo niemals weltliche Melodien als Tenor vertvende, fondern fih an den janftionierten litur: 5 
giſchen Gefang, den Choral, halte. Dieſen Forderungen wurden die von Paleſtrina (1526— 1594) 
auf Veranlaſſung des Konzild fomponterten und der von dem Konzil für die Regelung 
der Kirchenmuſik beftellten Kommiffion vorgelegten ee in vollem Umfange gerecht. In 
der Missa Papae Marcelli (1565) diefes Meifters erkennt feither die ftrenge Obſervanz 
den Haffiihen Typus fatholifcher Kirchenmuſik. Die Enttwidelung ſelbſt iſt über diefen 10 
freilich hinweggeſchritten, und bie katholiſche Kirchenmuſik hat in der Folge alle Wand- 
lungen der Tonkunft mitgemadt. Der ftrenge Palejtrinaftil, wie ihn die römiſche Schule 
(Animuccia, Bittoria, Felice und Francesco Anerio, Nanini, zulett Baini) vertrat, mußte 
dem das ſubjektive Pathos zur Geltung bringenden, über dem Streben nad indivibuellem 
Ausdrud die erhabene Objektivität und maßvolle Ruhe opfernden fchönen Stil, weichen. 15 
Dem Baleftrinaftil ftehen noch nahe Meifter, wie Agoftint, Foggia, Benevoli, die beiden 
Bernabei, Bai, Caldara und vor allen Allegri (1584— 1652). Mit Viadana (1564— 1627) 
fam die einfachere monodiſche Gefangsweife, mit Gariffimi (1604—1674) die ausbrudsvolle 
Kantilene für die Kirchenmuſik in Aufnahme. So lange die Tonmeifter in der Verwendung 
der neuen Ausdrucksweiſe defjen eingedenk blieben, was fie dem heiligen Raume jchuldeten, 20 
fo lange fie, wenn fie für die Kirche fchrieben, fih in Zucht nahmen, erftanden ber 
Kirchenmuſik Werke nicht nur von leuchtender Schönheit und tiefer Innigfeit des Aus: 
druds (Gabrieli, Aleſſ. Scarlatti, Leo, Durante, Feo, Antonio Lotti (1667—1740), 
Pitoni — in Deutichland Fur, Mozart, Michael und Joſeph Haydn, im 19. Jahr: 
hundert Cherubini u. a.). Aber in dem Mafe, ald der Schwerpunft des mufifalijchen 26 
Schaffens in die Opernlompofition rüdte, wurden die Grenzen zwiſchen Kirchen: und 
Theatermufil verwifcht. Die letztere zog in die Kirche ein, was ſich namentlich in der zu= 
nehmenden Herrſchaft des Sologejanges und in der immer ausgedehnteren Vertvendung des 
Orcheſters befundete. Erft im 19. Jahrhundert machte fich im Zuſammenhang mit dem 
neuerwachten Firchlichen und gefchichtlihen Sinne ein gejchärftes Titurgifches und äſthe— so 
tifches Empfinden geltend. Die alten Meifter Famen wieder zu Ehren, man befchäftigte 
ſich mit den Erzeugniſſen der Haffifchen Epoche der Katholischen Kirchenmuſik, fuchte in 
den Geift derfelben einzubringen und fie dem Gebrauche wieder zugänglich zu machen (Karl 
Proske, Franz Commer, Joſeph Schrems). Sie wurden die Vorbilder für eine Reihe 
tüchtiger Kirchenfomponiften (Gafpar Ett 1788—1847, J. E. Aiblinger 1779—1867, 35 
J. ©. Mettenleiter 1812—1858, Dominik Mettenleiter 1822—1868, ©. W. Birfler 
1820— 1877, Kaim, Greith, Stehle, Perofi u. v. a.). Für die Neform der Katholischen 
Kirchenmufil im Sinne der Rückkehr zum Baleftrinaftil trat insbejondere der Gäcilienverein 
ein (Franz Witt 1834—1888, Franz Xaver Haberl). Die Kirche ſelbſt, jo lebhaft fie die 
Beitrebungen desjelben unterftügt, bat ſich gleichwohl der Fortentwidelung der Kirchen: 40 
mufif nicht entgegengeftellt und ſelbſt Erzeugniffen der modernen und mobderniten Ton: 
F eines Franz Liszt und Giuſeppe Verdi den Zugang zum Heiligtum nicht ver— 

oſſen. — 
Die Reformation fiel in die Blütezeit der Polyphonie. Unter den Formen derſelben 

fonnten für den Gottesdienst der jungen evangelifchen Kirche nur die Motette, das mehr: as 
ftimmige Lied, bezw. das Madrigal in Betracht fommen. Die Motette (Diminutiv von 
Motto — Sprud), ein auf einer fürzeren, dem liturgifchen oder dem Vollsgefang ent: 
nommenen oder auch frei erfundenen Notenzeile aufgebauter Tonſatz fand in ber m 
als mufikalifche Kunftform für den Introitus, das Graduale, das Offertorium, alſo als 
mufifalifche Einkleidung der die Tagesbedeutung der Meſſe fignalifierenden Schrifttworte so 
ihre Stelle; im evangelischen Gottesdienste zunächſt als muſikaliſche Einkleidung des Ein- 
gangsipruches, des Gradual-, bezw. Epiftel: oder des Evangelienfpruchs, ſodann als Form des 
Ghorgejanges während der Austeilung des bl. Abendmahls, ſowie bei Hochzeits:, Trauer- 
und anderen Feierlichkeiten. Das Wort Motette wurde mit der Zeit Bezeichnung für 
den kunſtmäßigen Chorgefang, für die Figuralmufil im ewangelifchen Gottesdienfte über 55 
baupt. Im engeren Sinne als Kunftform für die mufifaliiche Darbietung eines Bibel- 
ſpruchs, nämlich des die Bedeutung des Tages fignalifierenden Eingangs: und Lektions— 
fpruches, wurde die Motette die Form, in welcher die Tonkunft an der Wortverfündigung 
im evangelifchen Gottesdienfte teilnahm. Eine namentlih in Deutſchland mit bejonderer 
Vorliebe gepflegte Form der Motette war das (motettenartig bearbeitete) mehrjtimmige so 
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Lied. Der Tonfat hat bier die Aufgabe, das in der ———— Melodie ſchon gegebene 
Stimmungsbild künſtleriſch abzutönen und wie ein koſtbares Gemälde in zierlich ** 
Umrahmung einzufaſſen. Diet Form eignete ſich ganz befonderd zur mufilaliichen Be- 
arbeitung der Kirchenmweife. Dieſe wurde fo zum Liede im höheren Chor, das im fünft- 

5 lerifchen Schmude die ihm innewohnende Kraft und Schönheit erwies. Der Chorgefang 
hatte num aber im evangelifchen Gottesdienste nicht bloß eine Fünftlerifche Aufgabe, er 
hatte vor allem eine pädagogiſche Miſſion: er follte der Gemeinde ihre Weifen vorführen, 
damit fie damit vertraut würde, fie fich aneignete und ſelbſt mitfänge. Herkömmlicherweiſe 
lag dabei die Liedweiſe im Tenor, der die Mittelftimme bildete, gleichſam den Holzreifen, 

ı0o um den das blühende Tongefleht gewunden wurde, in dieſem Däufig jo verborgen, jo 
von den Stimmen zugededt, daß nur ein geübtes Ohr fie beraushören und ihr folgen 
fonnte. Schon aus praftiichen Gründen empfahl es fich daher, die Melodie der Oberftimme, 
dem Diskant, zuzuteilen. Ein Vorbild batte man dafür in dem Madrigal, der Lieblings- 
form der mufifalifchen Gejellichaft des 16. und 17. Jahrhunderts. Hier mar alles der 

15 freien Erfindung des Tonſetzers überlafjen, der einzig den mufikalifchen Ausdrud für die 
im Terte liegende Stimmung zu treffen fuchte. Die Kunft des 8, der Stimmenver- 
fnüpfung und Stimmenführung wurde Nebenfache, der Ausdruck Hauptſache. Die liebmäßigen 
Motive rüdten immer mehr zur gejchlofjenen ausdrudsvollen Melodie zufammen und dieſe 
wurde zur fingenden Oberfläche des Sates, in defjen Harmonie fie ſich gleichſam fpiegelte, 

0 tie der Lichtftrahl im Seejpiegel. Der kunſtvolle , die Harmonie, wurde mehr und 
mehr zum bloßen Mittel des Ausdrucks, der Farbe. Den enticheidenden Schritt der Ver— 
legung der Melodie in den Disfant that der mürttembergifche Oberhofprediger Lukas 
Dftander mit feiner Zufchrift an die Schulmeifter vom 1. Januar 1586 und der Heraus: 
gabe des Werkes: „Fünffzig geiftliche Lieder und Pfalmen. Mit vier Stimmen, auff 

25 Sontrapunctöiweife (für die Schulen und Kirchen im löblichen Fürftentbumb MWürttem- 
berg) aljo geieht, das eine gante Chriftliche Gemein durchaus mitjingen kann.“ Eine 
Reihe der bedeutendften Tonſetzer folgten feinem Beifpiel: Gefius, Nafelius, Michael, 
Galvifius, Vulpius, Hafler, Michael Prätorius, Johann Eccard. — Es war natürlich, 
daß nun die Liedweiſe, bisher die Grundlage des Tonſatzes, zu deſſen eigentlihem Zweck 

80 wurde, die übrigen Stimmen mehr und _ u Begleititimmen herabſanken, die der Me— 
lodie Note gegen Note in geradem Kontrapunkt Solgten, und daß der polyphone Motettenftil 
dem der modernen harmonifierten Melodie zuftrebenden Mabdrigalftil weichen mußte. Auf 
der Grenze zwiſchen der alten und neuen Auffaſſung ftehen die großen Tonfeger: Hans 
Leo Hafler (1564— 1612) und Johann Eccard (1553 — 1611), Sethus Calvifius (1556 

3 bis 1615), Melchior Vulpius (get. 1615), Scandellus (1517—1580); Joachim a Burgd 
1541— 1610), Jakob Meiland (1542—1577, David Scheidemann (c.1585, in Hamburg), 
Le Maiftre, Dulichius, Johann Stobäus, Demantius u. a. Sie ftehen noch mit beiden 
Füßen in der Kunft der niederländifchen Meifter, Eccard ift des großen Laſſus Schüler; 
aber die Gemeindetveife fommt zum vollen Rechte. Zu Luthers Zeit war fie die Führerin 

40 im Reigentanz der Stimmen, da „einer eine fchlechte Weiſe herfinget, neben welcher 3, 4 
oder 5 andere Stimmen auch gleich ald mit Jauchzen gringsumber fpielen und fpringen 
und mit mancherlei Art und Klang diefelbe wunderbarlich zieren und jchmüden und gleich 
wie einen himmlischen Tanzreiben führen, freundlich einander begegnen, und ſich gleichjam 
berzen und lieblich umpfangen“ (Zuther im Encomion musices). Set wird fie Allein- 

45 herrſcherin. Das reizvolle Kabinetsſtück des polyphonen Liedes weicht dem vierftimmigen 
Choral. Bald tritt an die Stelle des Chores die Orgel, an die Stelle des bierjtimmigen 
Choral® der von der Orgel begleitete einftimmige Gemeindegefang. Zunächſt verbleibt 
das mehritimmige Lied noch dem Kunſtgeſang des Chores. 

Die gegen das Ende des 16. Jahrhunderts in Stalien auflommende Richtung auf 
50 inbivibualifierenden Ausdrud, die zum monodifchen Stil führte, machte fich ſehr frühe auch in 

der deutjchen evangelifchen Kirchenmufif geltend. Männer wie Rofenmüller (1610 1684), 
Michael Brätorius(1571—1621), und vor allem der größte deutjche Tonmeifter vor Jo— 
hann Sebaftian Bad, Heinrich Schü (1585—1672, „Symphoniae sacrae“, „©eift- 
liche Konzerte”) verpflanzten die italienischen Formen des Kirchenkonzerts nach Deutjchland. 

55 Damit gewann die Kirchenmufif die Mittel zu einer lebensvollen mufifalifchen Auslegung 
des Mortes, mie fie die rein poluphone Motette nicht ermöglichte. Die Schranken der 
alten Kirchentöne werben durchbrochen, die Harmonie wird dichter, fatter, charakteriftiicher, 
die Melodie gejchmeidiger und fprechjamer ; zur —— tritt als belebendes Element der 
Farbe die Begleitung einzelner Inſtrumente (Poſaunen, Violinen) hinzu. Das Arioſo 

so insbeſondere und das Rezitativ gaben dem Tonſetzer die Möglichkeit, die muſikaliſche 
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Darbietung des Wortes dramatiſch zu beleben, die angedeuteten Empfindungen melodiſch 
auszurunden, die erzählten Tag mufifalifch zu illuftrieren, die vorgeführten Perfonen 
— zu charakteriſieren. Die Kirchenmuſik, die ſich früher beſcheidet hatte, der Ge: 
meinde das Wort Gottes in der foftbar gearbeiteten Monftranz des Funftvollen polypbonen 

borzuführen, wird mehr und mehr zur jelbftitändigen Auslegerin des Wortes, in- 6 
dem fie Motette und mehrftimmiges Lied durd; Ariofo und Rezitativ zu einem größeren 
Ganzen verknüpft, fei e8 jo, daß fie eim geiftliches Lied ſtrophenweiſe mit refleftierenden 
Sägen für Chor und Einzelftimmen durchflicht, jei e8 fo, daß fie von der Motette durch 
Arien zum Kirchenliede überleitet, bezw. Motette und Kirchenlied durch dazwiſchen geftreute 
Geſänge zu einem größeren Ganzen verknüpft. So erweitert jich die „Motette“ (d.i. jet die 
— * Kirchenmufik) zum „geiſtl. Dialog“ (Andreas Hammerſchmidt 1612— 1675), 
um „geiftlichen Gefpräch über das Evangelium” des Sonntags (Joh. Rudolf Ahle 1625 
i8 1673, Wolfgang Briegel 1626—1712), dann zur „Kantate“, die ſich wieder von ein 
acher Form zu immer reicherer Gliederung austoädft (Johann Kuhnau 1667—1722, Job. 
Philipp Krieger 1649— 1725, Johann Krieger 1652— 1735, Dietrih Buxtehude 1637 
bis 1707, Johann Chriftof Bad 1642—1703, Johann Michael Bad) 1649— 1693, 
Georg Philipp Telemann 1681—1767,Reinbard Keifer 1674—1739, Gottfried 
Stölzel 1690—1749 u. a.) und in den Kantateny ohann Sebaftian Bachs (1685— 1750), 
des größten Tonmeifterd der evangelifchen Kirche, vollendet. Hier ift die Kantate zum 
Gottesdienft im Gottesdienft getworden, über den Rahmen der Liturgie hinausgewachſen. 20 
Mit der Kantate in deren letter Ausgeftaltung tritt die evangelifhe Kirchenmufif 
gleihjam vor die Kirchthüre heraus und wird als geiftlihe Muſik in der Form des Ora— 
tortumd — erg ie Zeugin des Evangeliums vor allerlei Volk, das dem Zeugnis, mie 
es im Gotteshaus laut wird, aus dem Wege gebt. Bachs größter Zeitgenofie Georg 
Friedrich Händel (1685— 1759) führt auf dem breiten Strome einer gewaltigen, mächtig 25 
ausfchreitenden und bei aller muſikaliſchen Tiefe wahrhaft volfstümlichen Muſik in feinen 
biblifchen Oratorien die Offenbarungsgefchichte am Auge des Geiftes vorüber, fein „Meſſias“ 
ift das Evangelium in monumentaler Tonfpracdhe, die muſikaliſche Hochfeier der Chriften- 
beit, die gewaltigfte Evangeliumsverfündigung, Monumentalmotette. In Bachs „Paſſionen“ 
geleitet die Gemeinde betend und fingend den Heiland zum Kreuz: ihr Lied fpiegelt und 30 
tönt die Ereignifje wieder; fie können als das kunftmäßige Gemeindelted auf höchſter Po— 
tenz bezeichnet werden. Dort Zeugnis, Evangelifation, bier Gemeindefeier, andächtige Be: 
tradhtung. Neben der innigen und lebendigen Beziehung zu dem Liebe der Gemeinde 
charakterifiert Bachs Kirchenmufif die enge Verbindung mit dem Inſtrumente des evange: 
liichen Gottesdienites der Orgel. Wie er die Orgelkunft (j. den A. „Orgel“) durch das 5 
Gemeindelied befruchtet und damit verfirchlicht, dem religiöfen Gemüte aneignet, jo find feine 
für den Gottesdienft beftimmten Geſangswerke aus dem Geifte der Orgel heraus gedacht 
und geichaffen, von ihm getragen und beberrjcht, fo wie die Blüten und Blätter aus dem 
Stamme hervorgewachſen find. Auch Händel ift von der Orgelbank ausgegangen und 
hat von der Orgel den polyphonen Geiſt empfangen, der feinen hallenden Chören die ao 
redenhafte Größe und Kraft verleiht. Aber Bachs Muſik iſt geradezu aus der Orgel 
berausgeboren und jchon dadurch, wie durch das Lied der Gemeinde, mit dem Gottesdienft 
unauflöslich verfnüpft, defien Fünftlerifche Verklärung, nur in ihm von voller Wirkung, nur 
aus ihm völlig verftändlid. — 

Es fam die Zeit, welche die mufifalifche Sprache diefer beiden Zeugen nicht mehr a5 
verftand, da ihr die Urlaute des Evangeliums fremd geworden waren. Was in der 
Periode der Aufflärung als „Kirchenmufil” im Gottesdienfte gemacht wurde, das war 
mar aufrichtig gemeinte Muſik, formell mohl auch „Figuralmufit”, aber thatfächlich 
—— achbildung der gleichzeitigen Theatermuſik oder Konzertmuſik, eine muſikaliſche 
Aufführung, ein würzendes „Intermezzo“ im Gottesdienſte. Dem Oratorium widmeten tüchtige 50 
Meifter ihre befte Kraft (Karl Heinr. Graun 1701—59, Friedrich Schneider 1786— 1853, Bern: 
hard Klein (f. o.), Karl Loewe 1796— 1869, Ludwig Spohr 1784— 1859 u. a.) und zeugten fo 
in ihrer Meife von der unerjchöpflichen Kraft und Herrlichkeit des Offenbarungswortes, 
wenn auch ihre Tonfprache von der eines Händel fo weit abftand, wie die Sprache des 
Schriftgelehrten vom Worte des Propheten. Es war Felix Mendelsſohn-Bartholdy (1809 55 
bis 1847), der Enfel des Philofophen Mojes Mendelsjohn, der 1829 die „Matthäuspaſſion“ 
Johann Sebaftian Bachs aus hundertjährigem Schlafe erweckte und damit die evangelifche 
Kirche Deutfchlands auf ihren größten mufikalifchen Zeugen zurüdiwies. Seine Dratorien 
„Paulus“ und „Elias”, in denen er die Muſik völlig in den Dienft des biblischen Wortes 
ftellt, find vorbildlich geworden für eine Reihe tüchtiger Meifter (Edert 1820—1879, 0 

— 

vu a 
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Reinthaler 1822— 1890, Rheinberger u. a.). Den einen, die mehr auf Händel ſchauen, iſt das 
Oratorium das biblifche Drama, mufitalifche Darftellung einer Handlung der Offenbarungs- 
geſchichte ohne Scene. Angemeſſenheit und Treue der muſikaliſchen Interpretation, Kraft und 
Fülle des Ausdrucks, iſt die einzige Aufgabe, die der Muſik geſtellt iſt. Der Oratorienſtil unter: 

5 jcheidet jich von dem des mufikaliichen Dramas einzig und allein durch die eigentümlichen or 
derungen, die der Stoff jtellt. Dieje Anfchauung führt folgerichtig zur „Getftlichen Oper“ Rus 
binfteins weiter. Den andern, die bewußt oder unbetwußt unter dem Zeichen Johann Sebaftian 
Bachs ftehen, ſchwebt mehr oder weniger auch beim Dratorium die Beziehung auf die Gemeinde, 
auf das Gotteshaus, auf den Gottesdienft vor, ob fie e8 dabei ausdrücklich auf das Gottes- 

10 haus abjehen und auf die Einfaffung des Dratoriums mit Gemeindegefang rechnen, wie die 
von F. Zimmer im Hinblid auf Heinrih Schüs’ Paffionen angeregten „Kirchenoratorien“ von 
Ludwig Meinarbus, Albert Beder, Hermann Franke, Berneder, Schwalm, Zierau, R. Succo, 
vor allen aber Heinrich von Herzogenberg (1843—1900 „Weihnachts: und „Paffions- 
oratorium”, „Erntefeier”), der auf ein Dratortum im Sinne einer künſtleriſchen Gemeindefeier 

16 mit Hilfe der in ihrem Schoße vorhandenen mufifalifchen Charismen hinauszielt, oder ob fieden 
Gedanken an die Erbauung der Gemeinde im weiteren Sinn nur mehr ibeell auf ihr 
Schaffen wirken laſſen Grahms 1833—1896 „Deutiches Requiem“, Kiel „Chriſtus“), 
ohne fi ala Muſiker zu beichränten, oder ob ihr muſikaliſches Schaffen nähere oder fernere 
Beziehung zu Elementen der Gemeinde-Erbauung ſucht (Felix Woyrſch „Paſſionsmuſik“, 

MWolfrum „Weihnachtsmyſterium“). 
Aud auf die evangeliiche Kirchenmufif im engeren Sinne, die gottesdienftlihe Mufik, 

bat Mendelsjohn, angeregt von König Friedrich Wilhelm IV., durch eine Anzahl kirch— 
licher Kompofitionen neubelebend eingewirkt. Eine ftattlihe Anzahl von ernften und tüch— 
tigen Tonfegern verjchiedenfter Richtung, voran Eduard Grell 1800—1886, Morik Haupt: 

3 mann 1792—1868, Emft Friedrich Richter 1808—1879, J. Chr. Weeber 1808—1874, 
Gottfried Nitter 1811— 1885, Friedrich Kiel 1821— 1885, Immanuel Faißt 1823—1894, 
Heinrich Lützel 1823—1899, Albert Beder 1834—1899, Reinhold Succo 1837— 1897, 
gen Magnus Böhme 1827—1898, H. M. Schletterer, H. Bellermann, R. Bartmuf, 
5. Braun, F. Brenner, F. Dräfele, Chr. Fink, ©. Flügel, N. Frentzel, 3. ©. ders, 

%* E. Hohmann, A. Mendelsfohn, E. Ochsler, N. Palme, K. Piutti, N. Nadede, ©. Ra: 
phael, M. Neger, F. Riegel, W. Ruſt, ©. Schreck, V. Schurig, E. Stein, R. Thoma, 
D. Zebrfeld u. a. haben fich der evangelichensticche zur Verfügung geftellt. 

Mancherlei freilich ift es, was fich der ergiebigen Vertvertung der dargebotenen Gaben 
für die gottesdienftliche Erbauung der Gemeinde hindernd in den Weg ftellt und je und je 

3 lähmend auf die Freudigfeit des Schaffenstriebes legt: vor allem die Indolenz mander 
maßgebender Streife, die mit dem guten Willen einer nicht Heinen Schar von daien und 
deren oft ausgeſprochenem Wunſche, die Kunft im Dienft deſſen zu feben, der jie gegeben 
hat, in feltfamem Widerftreit fteht ; dann die Kritiklofigkeit, die den Weizen von der Spreu 
nicht zu jondern vermag und dadurch das Auflommen des Guten und Tüchtigen hindert ; 

0 endlich aber auch ein an fich berechtigter, aber zu weit getriebener Iiturgifcher Purismus, 
der vom Gottesdienft alles ausgeſchloſſen ſehen will, was fich nicht ftiliftiich mit den alten 
Formen zufammenjchmelzen läßt, und vergißt, daß eine foldhe Einengung des Begriffes 
Kirchenmufif doch nur da Sinn hat, wo diefe formen noch zu Recht beitehen, lebendig 
find und verftanden werden, nicht aber da, mo fie verjchtvunden find; und daß zur Er: 

#5 bauung der Gemeinde zuzulaffen ift, was an ſich echt und gut ift und ber NY t des 
Gottesdienstes ſich unterwirft. Dana wird die Austwahl unter dem zur Verfügung 
jtehenden Guten für die verjchiedenen Kirchengebiete eine verſchieden begrenzte fein müfjen, aber 
auch das, was ſich nicht einheitlich in die Yiturgie einfügen läßt, zur Erbauung in freier 
geftalteten Gottesdienften zuzulafien fein. 

50 III. Über die Bedeutung der Orgel für die evangelifhe Kirchenmuſik ſ. d. Artikel 
„Drgel”. 9. 4. Köftlin, 

Ktirchenordnungen. — Die evangelische Kirche legte der Firchlichen Ordnung einen 
geringeren Wert bei, als die vorreformatorische gethan hatte. Schon 1526 jagt Luther 
in „Deudjche Mefle und ordnung Gottis Dienſts“: „Summa, diejer und aller orbnunge 

55 ift alfo zu gebrauchen, das wo eyn misbrauch draus wird, das man fie flux abthu, und 
eine andere mache — denn die orbnungen follen zu fobderung des glauben® und der 
liebe dienen, und nicht zu nachteyl des glaubens. Wenn fie nu das nicht mehr thun, jo 
find fie jchon thot und abe, und gelten nichts mehr, gleich als wenn eine gute munge 
verfelicht, vmb des misbrauchs willen aufgehoben und geendert wird, odder als wenn bie 
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newen ſchuch alt werden und drucken, nicht mehr getragen, ſondern weggeworffen und 
andere gelaufft werden. Ordnung iſt eyn euſſerlich Ding, fie ſey wie gut fie will, jo fan fie 
zum misbrauch geratten, dann aber iſt's nicht mehr eyn ordnung, fonbern ein unorbnung, 
darumb ftehet und gilt feyne ordnung, von yhr jelbs etwas, mie bisher die Vepftliche 
ordnunge gerichtet find geweſen, fondern aller orbnunge leben, wirde, frafft und tugenten, 6 
ift der rechte Brauch, fonft gilt fie und taug gar nichts“ (Luthers Werk WA 19, 72 ff.). 
Nach Iutherifcher Kirchenlebre (Form. Conc. II Pars. Sol. deelar. 10; vgl. Apol. 
art. 14 und Melanchthons Loci, zweite Redaktion im Corp. Reform. 21, 555 sq., 
Sächſ. Vifitationsbudy 1528, Nürnbergifch-Brandenburgifche Kirchenorbnung x.) aber be— 
darf es gleihmäßiger kirchlicher Rechtsordnung nur, foweit fie nicht entbehrt werben fann, 10 
um richtige Lehr: und Safkramentöverwaltung zu erhalten, während im übrigen die recht 
liche Sicherftellung der äußeren Amtsthätigkeit der Kirchendiener und ihres Wirkens in den 
Gemeinden dem SKirchenregimente (f. d.) der Lanbesobrigkeiten überlaflen wird. Die 
freiheitliche Entwidelung des Firchlichen Rechts, namentlich der Negelung des Gottesdienftes, 
der Saframente, der Zucht, wie fie Luther als Ideal vorſchwebte, und wie fie auch anfänglich ıs 
in vom Lehramte ausgehenden Ordnungen in die Erfcheinung trat, erwies fich als undurch⸗ 
führbar und machte, wenn auch nicht ohne Ausnahmen, der Normierung durch den Yanded- 
bern Play. Alle diefe Ordnungen, namentlich die Iandesherrlihen und ftäbtifchen Geſetze, 
mittelft deren die bis dahin ım Lande bei Beftand geweſene Kirchliche Rechtsordnung 
reformatorijch modifiziert und das neu entftandene Kirchenweſen fortgebildet wurde, heißen 20 
Kirchenordnungen, und fie find es, von denen bier zu handeln ift. (Wegen der Eirchlichen 
Rechtsordnung als ſolcher ſ. d. A. Kirchenrecht) Unter ihnen ragen an Bedeutung die: 
jenigen des 16. Jahrh. befonders hervor. I. Sehling, in d. ZAR 1897, ©. 328 ff., 
und Einl. zur Ausgabe der Kirchenordnungen Bd 1 (Leipzig 1901). 

Keine diefer Kirchenorbnungen ift ein umfaflender Koder des betreffenden Landes: 25 
firchenrechtes, fondern fie ſetzen fämtlich das SFortbeftehen der nicht direft oder indirelt 
durch fie abrogierten Teile des älteren Rechtes voraus; durch neuere Geſetzgebung und 
nicht minder durch berogatorifche Gewohnheit find dann die Kirchenordnungen fpäter in 
vielen Punkten wieder befeitigt und durch neueres Recht erfegt worden: fie haben in 
ſolcher Rücficht vor anderem Landesrechte nichts voraus. Man bat dies zumeilen doch 30 
angenommen, weil man fie nicht als einfaches Landesrecht, fondern als bejonderes, von 
der firchlichen Genoſſenſchaft erzeugte® und nur nach deren eigentümlichen desfallfigen 
Normen zu veränderndes Recht anſah. Allein in der That find faft alle Kirchenordnungen 
in derſelben Art, wie alle anderen Landesgeſetze zu ftande gelommen, wenn über die 
Teilnahme oder Nichtteilnahme der Landftände an folcher Gejebgebung auch gelegentlich 35 
geftritten worden ift. Daß, wo die Erhaltung richtiger Lehr- und Saframentövermwaltung 
der letzte geſetzgeberiſche Zweck war, thatfächlich nicht anders als mit Rat ſachkundiger 
Theologen dabei verfahren werden fonnte, verſtand fich von ſelbſt; über eine dem ent— 
fprechende Teilnahme an den Vorarbeiten diefer —— iſt aber, genauer betrachtet, der 
Anteil des Lehrſtandes daran auch von der erſten Reformationszeit her im allgemeinen 40 
nicht hinausgegangen. Denn wenn es im 17. Jahrhundert auch theologiſche Meinung 
war, der Landesherr dürfe, wo Sakramentsverwaltung und Lehre in Betracht ſei, über— 
haupt nur de consilio jenes Standes verfahren (Stahl, Kirchenverfaſſung nad) Lehre und 
Recht der Proteſt, 2. Ausg., S. 293 f.), jei an dies Konfilium gebunden, und bebürfe 
dann auch noch der mindeftens ſtillſchweigenden Zuftimmung der Gemeinden (Hafe, 45 
Hutterus redivivus, $ 127; Schmid, Luth. Dogmatik, 8 57 und die daſelbſt Angeff.), 
fo ift das in der Gefeßgebungspraris doch niemals rechtlich anerkannt geweſen, vielmehr 
die Zuftimmung des Lehritandes gleichfalls regelmäßig aus feinem Schweigen präjumiert. 
Heutzutage, wo die evangelischen Kirchen mehr und mehr als öffentliche Korporationen 
ur Selbjtverwaltung organifiert find, haben jie felbft das jus statuendi; zur Zeit, als so 
be noch Zandeskicchen im alten Sinne waren, hatten fie feinerlei eigenes Geſetzgebungs— 
recht, fondern waren Landbeseinrichtungen, deren Normierung von der Landesgeſetzgebung 
geihah (j. auch d. A. Kollegialſyſtem). Man darf daher moderne Anſchauugen auf ſolche 
ältere Zuftände nicht übertragen. 

Berzeichnifje evang. Kirchenorbnungen find Schmidius, De agendis sive ordina- » 
tionibus ecclesiastieis, Difj. Helmſtädt 1714; Fortgefegte Samml. von alten und 
neuen theolog. Sachen 1724, ©. 342 ff.; König, Bibliotheca agendorum (Verzeichnis 
der Bodelmannihen Sammlung, welche 351 Kirchenordnungen zählt und jet in der 
Kirhen:Minifterialbibliothef zu Gelle fich befindet) 1726; Feuerlin, Bibliotheca symbolica 
lutherana, 1752, 2. Aufl. 1768; Henke, Neues Magazin für Religionspbilofophie zc., #0 
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1, 427f. 1798. „Die evangeliſchen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts“ bat Richter 
herausgegeben (Weimar 1845 ff. 2 Bde), leider an nicht wenigen Stellen bloß auszugs— 
teile oder in Nachweifungen. Eine bejchränftere Sammlung einiger fpäteren Ordnungen 
in J. J. Mofer, Corpus juris Evangelicor. ecclesiastiei, Züllihau 1737, 38, 

52 Bde). Eine umfafjende Ausgabe von Sebling ift im Erfcheinen begriffen. Gewöhnlich 
enthält die einzelne Kirchenordnung zuerft einen dogmatifchen Teil, in welchem fie die 
Übereinftimmung der Landeskirche mit den allgemeinen lutheriſchen Belenntnisfchriften mebr 
oder weniger ausführlich darlegt (Credenda), und läßt bierauf Beftimmungen über Li— 
turgie, Beſetzung der Kirchenämter, Organifation des Kirchenregiments, Disziplin, Ehe— 

10 ſachen, Schulordnung, Einfommen der Kirchen- und Sculdiener, Verwaltung der Kirchen: 
güter, Armenpflege zc. (Agenda) folgen. Die foftematifche Trennung ift übrigens feines: 
wegs immer jcharf eingehalten. Regelmäßig find bei Abfaffung fpäterer Kirchenorbnungen 
frühere ſchon vorhandene benüßt, jo daß fie ſich in Familien gliedern. Der Unterricht der 
Vifitatoren an die Pfarrherrn im Hurfürftentum Sachſen, 1528 (Sehling, Rirchenordnungen 

15 1, 36ff.) bildet z. B. die Grundlage der in demſelben Jahre von Johannes Bugen- 
bagen für die Stadt Braunfchtveig verfaßten Kirchenordnung. An dieſe ſchließen fich aber 
an die gleichfalld von Bugenhagen redigierten Ordnungen von Hamburg 1529, Xübed 
1531, — 1535, Schleswig-Holſtein 1542. Der Braunſchweiger Ordnung ſind 
ferner nachgebildet die von Minden 1530, Göttingen 1530, Soeſt 1532, Wittenberg 

20 1533, Bremen 1534, BraunfhtweigWolfenbüttel 1534, Osnabrück 1543, Bergedorf 
1544 u. a. Aus der Wittenberger von 1533 ift wieder die von Halle 1541 berbor- 
egangen, aus der für Pommern von 1535 die von 1563, aus ber für Schleswig-Hol⸗ 
Helm von 1542 die für Habeln von 1544, aus der Braunfchweig:Wolfenbüttler von 1543 
die für eg von 1544 u. ſ. w. — Eine andere große Familie von Kirchenord— 

25 nungen lehnt ſich an die Artifel des Viſitationskonvents zu Schwabach und die Viſitations— 
ordnung des Markgrafen Georg von Brandenburg von 1528, welche den fächfifchen Unter: 
richt der Viſitatoren auch benußt bat. Darauf ruht nämlich die Kirchenorbnung der Lande 
des Markgrafen zu Brandenburg und der Stadt Nümberg von 1583. Diefelbe ift 
twiederholt für Medlenburg 1540 und für Brandenburg 1553. Aus ihr fchöpft die erfte 

0 (fogenannte feine) Württemberger Kirchenordnung von 1536, für die Neumark 1538, für 
Brandenburg 1540, die Kölner Reformation 1543, für Schweinfurt 1543, für Walded 
1556. Aus der Ordnung von 1533 und der fleinen Württemberger ging die für 
Schwäbiſch-Hall 1543 hervor und unter Benutung derjelben die Mürttemberger von 
1553. Dieje ift wieder die Quelle der Kirchenorbnung von Pfalz:Neuburg von 1554 und 

3 1556, und übergegangen in die fogenannte große Württemberger von 1559, welche im 
Auszuge wiederholt ift in der von Mömpelgard und Reichenweiler 1560. Die Württem— 
berger von 1553 ift auch die Quelle für die Pfalz: Zweibrüder von 1557, für die bes 
Herzogtums Preußen von 1557, für das Wormſer Agendbüchlein von 1560, für die Drb- 
nung von Yeiningen 1566, von Hanau 1573 u.a.m. Aus einzelnen derjelben in Ber: 

40 bindung mit anderen entipringen wieder neue Kirchenordnungen. Aus der fächftfchen 
Inſtruktion von 1528 und der fächfiichen Ordnung von 1539, nebſt der damit zufammen= 
hängenden Wittenberger Reformation von 1545 ging die Medlenburger Kirchenorbnung 
von 1552 berbor, wiederholt in der Wittenberger von 1559 und der Liegniger von 
1594 u. ſ. w. — Eigentümlich find insbefondere die aus der Verfchmelzung fächfticher, 

45 ſüddeutſcher, ſchweizeriſcher, franzöfiicher und niederländifcher Elemente bervorgegangenen 
Kirchenordnungen. Die pfälzifche Kirchenordnung von 1563 bat zur Quelle die Branden- 
burgifch-Nürnberger von 1533, die Sächſiſche von 1539, die Genfer Liturgie von 1541, 
durch Vermittlung der von Frankfurt a. M. von 1554, die Kirchenordnung des Johannes 
a Yadco für die Niederländer in Yondon von 1550 und die der evangeliichen Kirchen in 

50 Frankreich von 1563. 
Die legteren Kirchenordnungen find anderer Art als die deutichen,; denn fie find 

nicht Yandesorbnungen, fondern joziale, da fie eine Freilirche durch ihre Repräfentation 
ſich felbit gab. Auch die Pläne der Synoden von Wefel 1568 und Emden 1571, 
ſowie eine Anzahl auf ihnen rubender niederländifcher und niederrheinifcher Ordnungen 

55 jchließen fich ihnen an. Sie bilden aber in Deutfchland eine faum nennenswerte Aus: 
nahme. (Mejer F) Sehling. 

Kirchenpatron (patronus sanctus) ift derjenige Heilige, welchem eine Kirche ge 
widmet und unter deſſen Schuß fie geftellt ift. Die katholiſche Kirche hat die Schuß: 
heiligen an Stelle der den heidniſchen Religionen bekannten Schußgottheiten (dii titu- 
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lares) für einzelne Gegenſtände und Verhältniſſe mannigfachſter Art geſetzt. In älterer 
Zeit find dieſe Patrone namentlich aus der Zahl der Märtyrer genommen worden (ec. 5 
[Gelasius I a. 494 o. 495] Diet. I de eonsecrat.), da man fie nad) ihrem Tode für 
einflußreiche Vermittler bei Gott erachtete (vgl. Ambrofius, geſt. 397, de viduis ce. 9: 
„Martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quodam corporis pignore pa- 5 
troeinium vindicare. Possunt pro peccatis rogare nostris proprio sanguine 
etiam si quae habuerunt peccata, laverunt. Non erubescamus eos inter- 
cessores nostrae infirmitatis adhibere“ ; Giejeler, KG, BdI, 2. $ 49). Als fi 
aus der Märtyrerverehrung der Heiligenfultus entwidelt hatte, wurden die Schußpatrone 
aus den Heiligen nicht nur für einzelne Kirchen, jondern auch für ganze Yänder, Diöcefen, 
Drden, KHlöfter, Städte, Gemeinden, Zünfte, Brüderfchaften u. j. w. gewählt. Beftimmend 
bei der Wahl der Schußheiligen für die Kirchen war es vielfach, daß man Reliquien des 
betreffenden Heiligen bejaß, welche in der Kirche aufbewahrt wurden ; mit Nüdficht darauf, 
daß jpäter die Kirchen auch nad einem chriftlichen Myſterium, wie z. B. nad der bl. 
Trinität, dem bl. Geifte, dem bl. Herzen Jeſu, benannt worden find, fonnte und fann ı5 
es vorlommen, daß die Kirche dem Schuge eines Heiligen anbefohlen ift, ohne daß fie 
nad) diefem ihre Bezeichnung, ihren Titel führt. In diefem Fall ift der Patron nicht 
zugleich jogen. patronus titularis (vgl. über den Unterſchied zwiſchen dieſen letzteren und 
anderen Patronen die Melanges theologiques ... par des ecclösiastiques Belges, 
VI. Serie, Liöge 1852, p. 132 sqq.). Im Zufammenhang mit ihrer Lehre von der 20 
Heiligen: und Reliquienverehrung bat die katholiſche Kirche auch eine bejondere Doktrin 
über die Verehrung, Wahl, Anderung u. ſ. w. der Kirchenpatrone entwidelt, welche nament: 
lich durdy die Defrete der römischen Congregatio rituum (fiehe insbefondere das von 
Urban VIII. beftätigte Dekret derfelben vom 23. März 1630, bei Ferraris, Bibliotheca 
prompta canonica s. v. patroni saneti) näher feitgeitellt worden it. Zum Patron 25 
einer Kirche dürfen nur von der ganzen Kirche verehrte Heilige (sancti), aljo fanonifierte, 
nicht bloß iogen. beati (j. den A. Kanonifation oben S. 17), gewählt werden. Die 
entjcheidende Beftimmung in Betreff der Patrone ſteht für diejenigen Kirchen, deren Er: 
richtung und Organifation, wie die der, bijchöflichen und Kollegiatkirchen, zur Zuftändigkeit 
des Papſtes gehört, dem lebteren, bei anderen Kirchen dem Bifchof oder fonftigen Ordinarius so 
zu, während die Wahl der Patrone einer Provinz, einer Stadt, einer Didcefe durch die 
Bevölkerung unter Zuftimmung des Klerus, insbefondere des Biſchofs oder mehrerer 
beteiligten Biichöfe zu geſchehen bat und der Bejtätigung ber Congregatio rituum 
unterliegt. Vgl. im übrigen indbefondere über die Freier der Feſte der Patrone (patro- 
einia anniversaria) Graifjon, Manuale totius iuris canoniei, Pietavii 1877, t.3. 3 
a. 4945 — 4970. 

Gegen die Mißbräuche, welche die Heiligenverehrung in der katholiſchen Kirche berbei- 
gelünet bat, haben ſich die Neformatoren in harten Worten ausgeiprochen, insbeſondere 
uther, ſ. deſſen Werke, Ausg. v. Walch III, 1746: „Zu unferen Zeiten ift es leider da— 

bin gelommen mit der Heiligen Dienjte, daß es beſſer wäre, man ließe ihre Feſte unter: 40 
wegen und daß wir ihre Namen nicht wüßten. Daß du das verfteheft, jo überlauf und 
befiehe die närrische Weife des gemeinen Volkes, wie jeder Handwerksmann feinen befonderen 
Heiligen bat. Die Goldjchmiede haben St. Eulogium; die Schufter St. Crispinum und 
Crispinianum; die Tuchmacher St. Severum; die Maler S. Lucam; die Arzte St. Cos— 
mam und Damianum; die Juriften St. Jvonem; die Studenten St. Katharinam und dann 45 
Ariftotelem. Alfo ein jeglic Land hat feinen Heiligen, ald die Franken St. Kilian u. ſ. w. 
Nun fiehe einmal, wie fie ihre Heiligen ehren. Zum erjten achten fie nicht ibrer guten 

erfe und Erempel. Dana, wenn fie e8 gut machen und ihnen gar große Ehre an: 
thun wollen, jo hören fie früh morgens eine Mefje und feiern benjelben ganzen Tag 
allein mit dem Kleide und Müßiggange, ... begeben die Feſte, gleichwie die Heiden vor so 
Zeiten ihre Bacchanalia oder Saturnalia ... Die Heiden haben ihre Göten jo unehrlich 
nicht gehalten, ala wir unfere Heiligen, ja, jollte ſich doch ein Schwein ſolchen Dienſt nicht 
wünſchen.“ In Übereinftimmung mit den Reformatoren haben die Belenntnisichriften der 
evangelifchen Kirche, 3. B. Augsburger Konfeffion Art. XXI und die Apologie derjelben 
Art. XXI (IX), die Annahme befonderer Patrone als Vermittler bei Gott vermworfen. 55 
Immerhin bat aber auch die evang. Kirche die fathol. Sitte, die Kirchen nad) Heiligen und 
riftlichen Myſterien zu bezeichnen, freilih nur in dem Sinne, denfelben damit einen be 
ftimmten, fie unterjcheidenden Namen beizulegen, feitgehalten. Bei Wahl besjelben wird 
die Gemeinde und ber Fundator mit etwaigen Wünjchen gehört. In Preußen beiteht 
nad einem Erlaß des evangelifchen Oberfirchenrats vom 14. Februar 1855, Allg. Kirchen- «0 

— 0 
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blatt für das evangeliſche Deutſchland, Jahrg. 1856, ©. 121 für Kirchen landesherrlichen 
Patronates die Befimmung, daß diefelben im Falle ihres Umbaues oder ihrer Reftau: 
ration ſtets ihren bisherigen Namen behalten ſollen, daß aber bei Erbauung neuer die 
landesherrliche Genehmigung zu dem der Kirche zu gebenden Namen einzuholen ift. 

6 (P. Hinſchius F) Sehling. 

Kirchenpragmatik ſ. Kon kordate. 

Kirchenrat, consilium oder concilium ecelesiae, bezeichnet jede Firchliche Verſamm⸗ 
lung oder Behörde, welche zufammentritt, um in Firchlichen Angelegenheiten zu beraten und 
Beichlüffe zu faſſen. Der Ausdrud wird ſowohl für eine Verfammlung gebraucht, welche 

ı0 im Namen der ganzen Kirche entjcheidet, ein öfumenifches Konzil, wie der Kirchenrat von 
Trient, als für Bertretungen Heinerer Kirchenkreife, wie einer Landeskirche, welche einen 
Oberkirchenrat oder ein Oberkonſiſtorium befigt, einer Provinz, die einen Kirchenrat oder 
ein Konfiftorium hat, ja jelbjt einer einzelnen Gemeinde, deren Kirchenvorftand, Presby- 
terium gemeinhin Kirchenrat genannt wird. Der letztere ift ein Ausſchuß einer Kirchen: 

15 gemeinde, um diefelbe in ihren Angelegenheiten zu vertreten. Dem Prinzip der römischen 
Feirche daß die Behandlung geiftliher Dinge nur durch Kleriker erfolgen darf, ift es nicht 
angemefien, Zaien bei ber Bervaltung firhlicher Sachen 2 benugen. Die Notivendigfeit, 
insbefondere die Sicherung des Kirchenguts, gab indes Anlaß jenen Grundſatz zu opfern 
und dem Pfarrer Gebilfen unter dem Namen Okonomen, Proviforen, Kirchengeſchworene, 

20 Kirchenväter, Kirchenpfleger, Kaſtner, Zechpröpfte u. dgl. zur Seite zu ftellen. Vgl. die 
Magdeburger Sunodaljtatuten v. 1266 e. 23: Statuimus, quod laiei parochialium 
eccelesiarum provisores seu vitriei qui altirmanni vulgari vocabulo nuncupan- 
tur... de rebus ecelesiarum .. bis in anno in praesentia rectoris et quorun- 
dam aliorum de parochia honestorum rationem reddere teneantur (Gartzheim 

25 Conc. Germ. III, ©. 802), wiederholt 1313 u. ö. (IV ©. 146). Dasjelbe gefchab im 
Erzitifte Mainz 1310 (IV, 193) und anderwärts. Dieje Pfleger wurden iebob von den 
Kirchenobern ernannt; gegen die Bejtellung derjelben durch die Yaien erklärte fih 3. B. 
die Würzburger Synode v. 1287 ec. 35. Erſt im 19. Jahrhundert haben die ftaatlichen 
Gefeßgebungen das Recht der Gemeinden auf Wahl der Räte, denen die Mitwirkung bei 

30 der Verwaltung des Kirchenvermögens zukommt, fejtgeftellt (j. Richter-Dove-Kahl, AR. 
8. Aufl. ©. 1362 Anm. 6). 

Die evangeliiche Kirche hat den Gegenſatz von Klerus und Laien aufgehoben; dem: 
gemäß erfennt fie die Mitwirkung der Gemeinden und der bon ihr gewählten HR. bei 
der firchlichen Verwaltung als berechtigt an, ſ. d. A. Presbyterialverfaflung. 

% 9. Jacobſon T. 

Kirchenraub. — Litteratur: Rein, Dad Griminalreht der Römer, Leipzig 1844, 
©. 691; Wilda, Strafreht der Germanen, Halle 1842, ©. 881; Münden, Das kanon. Ge- 
richtöverfahren und Strafredt, Köln und Neuß 1865, Bd 2, ©. 468; Heffter, Lehrb. des 
germ. deutihen Strafrecdhts, 5. Aufl., Braunſchweig 1854, $ 504; v. Feuerbach, Lehrbuch des 

40 peinlichen Nechts, 14. Aufl, ber. von Mittermaier, Gießen 1847, $ 343 ff.; Hugo Meyer, 
Lehrb. des deutſchen Strafrehts, Erlangen 1875, $ 112; 8. Binding, Lehrb. des deutſchen 
Strafrechts, Leipz. 1896, I, S. 157f. 

Kirchenraub, Kirchendiebſtahl ift im allgemeinen die Entwendung einer heiligen Sadye 
ohne daß wie ſonſt beim Raube eine an Perfonen verübte Gewalt zum Begriffe des De: 

45 liftes gehört. Lateinisch wird der Kirchenraub mit sacrilegium, und zwar in ber eigent: 
lichen, engeren Bedeutung des Wortes bezeichnet, dagegen bedeutet sacrilegium im wei— 
teren Sinne jede der jchuldigen Verehrung und Ehrfurcht mwiderftreitende, injuriöfe Be: 
bandlung eines heiligen Gegenftandes. Während fchon bei den Römern in früherer Zeit 
der Diebitahl heiliger Sachen mit der härteften Strafe bedroht war, Cicero de legibus 

60 II, 9: „Saerum sacrove commendatum qui clepserit rapseritque parricida esto“, 
ergingen durch ein Geſetz Julius Cäſars, die lex Julia peculatus (j. Digestor. lib. 
XLVIII, 13 ad 1. Juliam peculatus et de sacrilegis) genauere Beitimmungen und 
jpäter wurde das Sakrilegium von dem Pekulat (miderrechtlicher Aneignung von pecunia 
publica) gejchieven. Als sacrilegium galt nur die Entwendung einer res sacra aus 

55 einem locus sacer, nicht aber aus einem anderen Orte, ebenfotwenig die einer nicht res 
sacra aus einem locus sacer. Die Strafe ward in der Kaiferzeit nach Lage des ein- 
zelnen Falles verjchieden beftimmt, konnte aber bis zur härteften Todesitrafe gehen. Das 

35 
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ermaniſche Recht, welches überhaupt die Verletzung befriedeter Orte und Gegenſtände als 
eſonders ſtrafbar betrachtete, hat im Gegenſatz zum römiſchen Recht ſchon ſeit alten Zeiten, 

ſowohl die Entwendung von heiligen wie anderen Gegenſtänden als Kirchendiebſtahl unter 
ſchwere Strafen geſtellt, lex Ribuaria t. LX, e. 8; lex Alemann. lib. I. 6. 7; lex 
Baiuvariorum tit. I. ce. 3; lex Frision. add. sapientum XI; Sadyjenfpiegel II, 
13 (14), $ 4; Schmwabenfpiegel (ed. —“ Art. 174. 331; und dieſe Qualifizierung 
des Thatbeftandes hat auch das kanoniſche Recht adoptiert, e. 21 (Synode von Troyes 
v. 878 und von Ravenna v. 877) 8 2, C. XVII, qu. 4: „Sacrilegium committitur 
auferendo sacrum de sacro vel non sacrum de sacro sive sacrum de non 
saero“, wobei fi die Qualität der Sache oder des Ortes ald sacer gemäß dem fano- 
niſchen Recht danach bejtimmte, ob die Sadye oder der Ort konſekriert, bezw. benebiziert 
war oder nicht. Die Strafen betanden, abgejehen von der Erfagleiftung, in Gelditrafen, 
Bußen und Erfommunifation, vgl. e. 15 ibid.; c. 3, C.XII, qu. 3; e. 31.2.0. XXIII, 
qu. 4. Da der Hirchenraub im Mittelalter ſowohl ala weltliches wie als Firchliches Ver— 
brechen galt, jo Eonnte feine Beitrafung durch die weltlichen und durch die geiftlichen Ge— 15 
richte erfolgen, e.8 (Tue. III) X de pro compet. II, 2. Das gemeine deutſche Straf: 
recht, die Halsgerichtsordnung Karls V., C. C. C. von 1532 fteht in ihrem Art. 171: 
„stem ftelen von geweichten Dingen oder ftetten ift ſchwerer den ander diebftall, und 
geichicht in dreyerlei weiß, Zum erjten, wann eyner etwas heyligts oder getweichts ftielt 
an gemweichten jtetten, Zum andern, mann eyner etivas geweichts an ungemweichten ftetten 20 
ftielt, Zum dritten, wann eyner ungeweichte ding an geweichten ftetten ftielt” auf dem 
Boden des kanoniſchen Rechts. Die Strafen find je nad der Bedeutung des Objekts 
(f. Art. 172 f}.) verſchieden bemeflen, jo ift der Diebjtahl einer Monftrang mit der Hojftie 
mit dem Feuertode, der anderer geweihter goldener und filberner Gefäße, jowie von Kelchen 
und Patenen jeder Art, ferner das Einbrechen oder Einfteigen in eine geweihte Kirche, 26 
Salramenthaus oder Sakriftei, um zu ftehlen, mit mwillfürlicher Todesftrafe, endlich der 
Diebftahl von anderen ald den vorhin genannten geweihten Sachen oder von profanen, 
an einem heiligen Orte befindlichen Dingen mit gejchärfter Strafe des meltlichen Dieb: 
ſtahls bedroht. Diefe Beftimmungen paßten ftreng genommen nur für die katholiſche Kirche, 

weil fie auf der Fatholifchen Anfchauung von einer inneren Heiligkeit der geweihten Sachen so 
beruben, fie haben aber auch auf die evangelifche Kirche (nicht auf andere als die Reichs— 
fonfeffionen) Anwendung gefunden, wenngleich fpäter die Praris von der Verhängung der 
bärteften Strafen Abftand genommen bat. 

Nah dem Vorgange einzelner älterer deutſcher Bartikularftrafgefegbücher hat das jetzt 
geltende deutjche Reichsftrafgejegbuch $ 243 Nr. 1 bei der Qualifikation des Kirchendiebftahls, 35 
welche es zu den Fällen des jchivereren Diebftahls rechnet, von der Notwendigkeit einer 
bejonderen Heiligkeit oder Weihe der geſtohlenen Sadyen und von der Beſchränkung auf 
Sachen der drei dhriftlichen, ehemaligen Reichsfonfeffionen abgejehen, und das Stehlen von 
Gegenjtänden, welche dem Gottesdienfte gewidmet find, aus einem zum Gottesbienfte be— 
ftimmten Gebäude als Thatbeitand diefer Art des fchiwereren Diebftabls, welchen es mit 40 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bedroht, hingeſtellt. Demnad) fällt das Stehlen von an— 
deren Sachen aus einem gottesdienftlichen Gebäude, nicht unter $ 243 Nr. 1. Anderer: 
ſeits erjcheint e8 aber für die Anwendung des Strafgeſetzes gleichgiltig, ob die Sache durch 
eine befondere liturgiiche Handlung dem Gottesdienite gewidmet ıft, ſowie ob der Thäter 
der betreffenden Konfeſſion angehört oder nicht. P. Hinfhiusr. 45 

— 0 

Kirchenrecht ift die Summe der für die rechtlichen Beziehungen und Verhältniſſe der 
Kirche maßgebenden Normen. Die Verſchiedenheit der chriftlichen Kirchen bedingt der Natur 
der Sache nady auch eine Verfchiedenheit des Rechts derfelben, welches zunächſt und vor: 
zugsweiſe auf dem Boden der Kirche erwächft und durch das Firchliche Bewußtſein ent: 
wickelt und ausgebildet wird. So giebt es eim- eigentümliches Fatholifches und ein evan— 50 
elifches Kirchenrecht. Der Ausdruck „kanoniſches Necht” ift nicht gleichbedeutend mit 
atholiihem Kirchenrecht ; er bezeichnet im mejentlichen den Inhalt des Corpus juris 
canoniei, und bildet infofern einen Gegenſatz gegen das neuere, vorzugsweiſe auf dem 
Tridentiner Konzil und den Konfordaten und Umſchreibungsbullen diejes Jahrhunders 
und dem Batifanum beruhende Recht der Kirche, durch welches vielfach das ältere modi— 56 
figiert und antiquiert worden ift (vgl. darüber und über die Bejtrebungen betreffend eine 
Neufodifilation des ganzen kirchlichen Rechtsftoffes — welche Bejtrebungen übrigens ziem: 
lich ausfichtslos erjcheinen — Lämmer, Zur Kodififation des kanon. Nechts, Freiburg 
1899). Das fanonifche Recht im obigen Sınne enthält außerdem eine Neihe von Bes 
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ftimmungen über VBerhältniffe, welche nach der heutigen bürgerlihen Ordnung infolge der 
weſentlich veränderten Stellung der Kirche zum Staate der Herrſchaft der Kirche entzogen 
und in den Machtfreis des Staats übergegangen find; es haben mithin jene Beitimmungen 
aufgehört, überhaupt maßgebend zu fein. Dahin gehören namentlih die kanoniſchen 

5 Saßungen über das Verhältnis zwischen Kirhe und Staat, über die rechtliche Stellung 
der Häretifer, über die ie Gerichtäbarkeit u. a. m. Zwar behauptet die fatholifche 
Kirche die fortdauernde rechtlihe Giltigkeit auch jener Beitimmungen, und vindiziert fich 
diejelbe präbominierende Gewalt und Unabhängigkeit dem Staat und der weltlichen Ge— 
jeggebung gegenüber, welche fie im Mittelalter bejeffen und in den kanoniſchen Sagungen 

ı0 normiert hatte, allein jchon feit dem 15. Jahrhundert, und namentlich infolge der Nefor: 
mation, gelang es der Kirche nicht mehr, diefe Grundſätze in Deutjchland zur Geltung zu 
bringen. Die Staatögewalten haben feitvem die Verpflichtung und Befugnis zur Hand- 
babung der bürgerlichen Ordnung und zur Enttwidelung und Ausbildung des nationalen 
echte übernommen, und mit dem Begriffe der Souveränität, dem Prinzip der Einheit 

ı5 der Staatögewalt, der Autorität des Geſetzes nad) heutigem Staatörecht ift die mittelalter 
3 Machtſtellung der Kirche zum Staate ſchlechthin unvereinbar. Die der Kirche gejeh- 
lich eingeräumte Freiheit und Selbititändigkeit in der Anordnung und Verwaltung ihrer 
eigenen Angelegenheiten involviert keineswegs die abfolute Herrichaft und Geltung des 
Kirchenrechts gegenüber den bürgerlichen Gejegen, und entbindet entfernt nicht die kirchlichen 

20 Organe von der Verantiwortlichfeit und dem Gehorfam gegen die Staatögewalt ; denn 
aud die freiheit der Kirche ift eine Freiheit nur innerhalb des Geſetzes. Während die 
katholiſche Kirche diefes Prinzip nicht anerkennt, vielmehr gegen dasjelbe als einen Ein- 
griff in die unveräußerlichen Rechte und den göttlichen Beruf der Kirche proteftiert und 
durch ein jchroffes Herborheben des kirchlichen Syſtems zu Zeiten ſehr bevenkliche und 

25 folgenſchwere Konflikte hervorgerufen hat, hat die evangelifche Kirche von jeher den Begriff 
firchlicher Angelegenheiten, den Umfang ihrer Wirkſamkeit und Thätigkeit, ſowie das Gel- 
tungsgebiet und die Autorität ihres Kirchenrechts, dem Begriffe der Kirche gemäß, bei 
weitem enger gefaßt, als erftere. Als Landeskirche tritt fie ein in den Machtkreis des 
Staats und unterwirft ſich demfelben und feiner Gefeßgebung in Sachen der bürgerlichen 

so Ordnung. Wenn jchon hiernad ein Konflikt zwifchen dem Nechte der Kirche und dem des 
Staats nicht leicht eintreten kann, jo fommt hinzu, daß infolge der eigentümlichen Ent: 
widelung der evangeliſch⸗kirchlichen Verfaſſungsverhältniſſe das Kirchenregiment faft überall 
in Deutſchland bis jet in den Händen des Staatsoberhauptes geblieben, und diefem mithin, 
auch nad) der in neuejter Zeit vielfach erfolgten Auseinanderjegung zwiſchen Staat und 

35 Kirche, ein übertviegender unmittelbarer Einfluß auf die Geftaltung und Ausbildung des 
Kirchenrechts gefichert ift. 

Das Fatholifche Syſtem kennt nur eine chriftliche Kirche, die katholische, und mithin 
nur ein fatholifches Kirchenrecht, hiernach „von einer evangelifchen oder proteftantifchen 
Kirche zu reden, wäre eine contradietio in adjecto” (Schulte, Kathol. Kirchenrecht, 

0 Gichen 1856, TI. 2. Vorrede S. XV; Phillips, Kirchenrecht, Bd I ©. 9). Die evan- 
geliiche Kirche ift fern von einer ſolchen Erflufivität, denn obgleich auch fie ihre Auffaflung 
des chriftlichen Glaubens für die wahre hält, jo vindiziert fie ſich doch nicht eine Herrichaft 
über alle chriftlichen Kreaturen und beftreitet den übrigen Kirchen, mit denen fie fich auf 
dem Grunde der Offenbarung zu einer chriftlichen Kirche verbunden fieht, nicht das Necht 

45 der Firchlichen Beſonderheit und Selbititändigfeit. 
Das Kirchenrecht, mit der Kirche ſelbſt entftanden und entwidelt, beruht durchweg 

auf pofitiven Quellen, und der Verſuch, aus Vernunftbegriffen ein fogenanntes natürliches 
Kirchenrecht zu konſtruieren, ift unhaltbar und verfehlt, denn er abjtrabiert von dem ges 
gebenen Grunde der Kirche, und jegt die Willfür und ſubjektive Anfichten an die Stelle 

50 des pofitiven Rechts (vgl. Krug, Das Kirchenrecht nach Grundfägen der Vernunft und im 
Lichte des Chriftentums, Leipzig 1826, und hierzu [Schirmer] Kirchenrechtl. Unterfuchungen, 
Berlin 1829). Dagegen ift die Nechtsphilofopbie, d. h. die philofophifche Behandlung des 
pofitiven Nechts von großer Wichtigkeit auch für diefen Teil unſerer Rechtswifienichaft, 
denn fie erfaßt die innerjten Ideen des Kirchenrechts, wie es fich bis jest entwickelt hat, 

65 in ihrem Zuſammenhange, bemißt diefelben mit dem objektiven Begriffe und den Grund: 
prinzipien der Kirche und dedt fo die Srrtümer und Abwege, ſowie die innerlich notiven- 
digen Nichtungen und Bahnen der Nechtsentwidelung auf. In neuerer Zeit, feit der 
Auseinanderfegung zwiſchen Staat und Kirche, ift die Selbſtſtändigkeit des Kirchenrechts 
mehrfach bezweifelt worden, es gebe fein Necht ohne Staat und Anerkennung durch den 

co Staat, und wenn man außerhalb des legteren von Recht fpreche, meine man nicht juriftifche, 
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ondern etbifche Normen (vgl. Mejer in der Zeitjchr. für —— Bd. 11 S. 291ff. 
l. auch Thudichum, Kirchenrecht, Leipzig 1877, 82; Zorn, Kirchenrecht, Stuttgart 1880, 

N Allein audy das ftaatliche Recht geht nicht aus dem Staate, fondern aus dem nationalen 
Rechtsbewußtſein hervor, und ift nicht Wirkung, fondern Vorausfegung des Staats; es 
werden Normen überhaupt nicht erjt dadurch zu Rechtsnormen, dab die Staatögewalt 5 
bereit ift, ſie zwangsweiſe zu vollftreden. Die Kirche ald eine eigentümliche ſittliche Le— 
bensordnung 1 befugt, ihre inneren Verhältniſſe und Einrichtungen ſelbſt zu regeln und 
auszubilden, und wenn die evangeliiche Kirche bis im die neuefte Zeit vielfach auf dem 
Wege der ftaatlichen Gefeßgebung normiert und geftaltet worden ift, jo war diejer Zuftand 
ein anomaler, dem Begriffe und der Bedeutung der Kirche nicht entiprechender, die Folge 10 
der nunmehr vielfach erfolgten Auseinanderfeßung zwifchen Kirche und Staat und der Frei⸗— 
lafjung der Kirche ift geweſen die Anerkennung jenes Rechts der Kirche auf jelbftftändige 
Geftaltung und Ausbildung der firchlihen Ordnungen, ohne daß es noch eines bejonderen 
Autonomieprivilegiums ſeitens des Staats bedürfte, um jenen firchlichen Normen und Orb: 
nungen innerhalb der Firchlichen Kreife den maßgebenden Charakter zu verleihen. Die 16 
Kirhenorbnung gilt den einzelnen Glievern der Kirche ala Rechtsordnung, fie find ſich be— 
mußt, daß fie zur Befolgung derjelben verbunden find; die Vorfchriften binden den Ein- 
elnen, weil fie orbnungsmäßig entitanden und fo lange fie nicht in ordnungsmäßiger 
Weiſe wieder aufgehoben find. Dieſe Verpflichtung der Unterordnung ift nicht eine bloße 
Gervifjenspflicht, fondern fie berubt auf Nechtögründen, teil bie > Babe Ausdrud des 0 
Willens des kirchlichen Gemeinweſens find. Aber auch die Erzwingbarkeit fehlt nicht, da 
ja die Kirche jelbjt den Gehorſam — Entziehung ſolcher Güter einigermaßen erzwingen 
kann, welche nur ſie gewährt, aber auch zu verſagen berechtigt iſt; freilich hängt die bin— 
dende Kraft der kirchlichen Normen, wenigſtens nad evangeliſch-lirchlicher Anſicht, vom 
freien Willen des Einzelnen ab, Glied des kirchlichen Verbandes zu fein und zu bleiben. 3 
Vol. v. Scheurl in der Zeitjchr. für Kirchenrecht, Bd 12 ©. 52 ff, und Richter-Dove- 
Kahl, Lehrbuch des Fathol. und evangel. Kirchenrecht, 8. Aufl. (Leipzig 1877—1886), ©. 3, 
Anm. 1; Friedberg, Lehrbud; des Kirchenrechts S 2; Kahl, Kirchenrecht S. 51 ff. 

Die früher beliebten Einteilungen des Kirchenrechts find größtenteild antiquiert und 
wertlos. So die noch übliche in öffentliches und privates Kirchenrecht, oder die Einteilung so 
in äußeres und inneres Kirchenrecht, welcher noch Waflerfchleben in der früheren Auflage 
der Nealenchllopädie anhing. Bon praftijcher Bedeutung ift dagegen die Unterjcheidung 
von gemeinem und partitulärem Kirchenrecht. Wenn man dabei unter gemeinem Recht 
ein ſolches verfteht, welches über einer Mehrheit von mit eigener Pant ar ausgerüfteten 
Rechtsgebieten Fraft einer gemeinfamen Rechtsquelle gilt, jo fann für das fathol. Kirchenrecht ss 
die Eriftenz eines gemeinen Rechts nicht geleugnet werden. Den evangelifchen Yandes- 
firchen fehlt e8 dagegen an dem Träger einer einheitlichen Nechtsbildung und die Be: 
ftrebungen nach einem vechtlihen Zufammenfluffe der einzelnen Landeskirchen, welche ge— 
rade in neuefter Zeit vielfach bervorgetreten find (vgl. u. a. Rietſchel, Die Frage des Zus 
ſammenſchluſſes der d. ev. Landeöfirchen zur Prüfung und Förderung ihrer gemeinfamen 40 
Angelegenheiten, Yeipzig 1900), dürften in diefer Richtung in abfehbarer Zeit faum eine 
Änderung herbeiführen. 

Über die Theje von Sohm (Kirchenrecht I, 1892), daß „Kirche“ und „Recht“ Wider: 
jprüche feien, vgl. den N. Kirhengewalt ©. 385,33 und die dort citierten proteftantifchen 
Gegner. Bon fatholiichen Schriftitellern hat fidy gegen Sohm ausgeiprocdhen u. a. Bendir, as 
Kirche und Kirchenrecht, Mainz 1895. 

Die Zahl der Bearbeitungen des Kirchenrechts ift außerordentlich groß. Die älteren 
Werke jchließen fich der Ordnung der Dekretalen an, und haben vorzugsweiſe den Zived, 
das praktiiche, geltende Recht darzuftellen und zu erläutern; unter diefen find herborzu= 
heben von fatholifchen Kanoniften: der große Defretalenfommentar von Gonzalez Tellez so 
(Lugdun. 1713, 4 Vol. fol.); Anaft. Reiffenftül, Jus canoniecum universum juxta 
titul. libr. V, decretal., Venet. 1704, 3 Vol. fol. und öfters; F. Schmalzgrüber, 
Jus ecclesiast. üniversale, Ingolst. 1726, 3 Vol. fol.; Ubald. Giraldi, Expositio 
juris pontifiei juxta recent. eccles. discipl., Rom. 1769, 1829, 3 Vol. fol.; 
von protejtantifchen Kanoniften ganz befonders: %. H. Böhmer, Jus ecelesiasticum Pro- s5 
testantium .. ., Hal. 1714 und öfters, 5 Vol. 4, ein Werk, welches die gejchicht 
liche Entwidelung ebenfo, tie die Praxis berüdfichtigte und lange Zeit ein weit verbrei- 
tetes Anjehen genoß. Bereits im vorigen Jahrhundert aber wurde das Kirchenrecht viel- 
fach nach ſelbſtſtändigen Syitemen bearbeitet, jo namentlich von Ban Espen, Jus eccle- 
siast. univers. hodiernae discipl. praesertim Belg., Galliae, German. et vieinar. w 

Real-Enchflopäbie für Theologie und fire. 8. A. X. 30 
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provinciar. accommodat. Colon. Agripp. 1702, fol, Mogunt. 1791, 3 Vol. 4 
(f. über den Einfluß diefes Kanoniften auf die Wiſſenſchaft des ‚und das Epiffopal- 
foftem d. A. „Espen“ Bd V, 500 und d. X. „Epiſkopalſyſtem“ Bo V, 425). Unter den neueren 
Lehr: und Handbüchern des Kirchenrechts find Fatholifcherfeit3 hervorzuheben : Ferd. Walter, 

5 Lehrbuch des Kirchenrechts aller chriftlichen Konfeffionen, 1. Aufl, Bonn 1818, 14. Aufl., 
Bonn 1871; ©. Phillips, Kirchenrecht, Bd 1—7, Negensburg 1845— 1872, unvollendet ; 

. F. Schulte, Das katholiſche Kirchenreht, 2 Bode, Giehen 1856 und 1860; berf., 
ehrbuch des katholiſchen Kirchenrechts, 4. Aufl., Giehen 1886; Scherer, Handbud, Prag 

1886 ff. ; ferner die Lehrbücher von Groß, Permaneder, Vehring, Hergenrötber, Silber: 
ı0 nagel, Gerlach, Lämmer, Heiner, Sägmüller; von proteftantijchen Kanoniſten: C. %. Eid: 

born, eg des Kirchenrechts der kathol. und der evangel. Nelionspartei in Deutfch- 
land, 2 Bde, Göttingen 1831; A. 2. Richter, Lehrbuch des fathol. und evangel. Kirchen: 
rechts, 1. Aufl., Yeipzig 1841, 8. Aufl. von Dove und Kahl bearbeitet, Leipzig 1877 ff. ; 
—— Kirchenrecht der Katholiken und Proteſtanten in Deutſchland, Berlin 1869 ff.; 

16 Mejer, Lehrbuch 3. Aufl. 1869 ; Thudihum, Deutjches Kirchenrecht, 2 Bde, Leipzig 1877. 
1878; Friedberg, Lehrbuch des kathol. und evang. Kirchenrechts, 4. Aufl, Leipzig 1895 ; 
Kahl, Kirchenrecht und Kirchenpolitif, Freiburg und Leipzig 1894. Weiter feien erwähnt die 
Lehrbücher von Frans, Zorn und Köhler. Über die Bearbeitungen des Kirchenrechts ein- 
zelmer Länder, wie überhaupt zur Litteratur des Kirchenrecht, vgl. die Zufammenftellungen 

20 ın den vorſtehend citierten Zehrbüchern ; bejonders inftruftiv bei Kahl, Kirchenr. ©. 13 ff. — 
ur Begriffebeitimmung des Kirchenrechts vgl. Schulte, im Archiv f. Kirchenr. (1857)1, 1 ff. ; 
erlach, Logifchsjuriftiiche Abhandlung über die Definition des Kirchenrechts, 1862; Groß, 

Zur Begriffsbeltimmung und Mürdigung des Kirchenrechts, 1872; Puchta, Einleitung in 
das Recht der Kirche, ©. 19ff. 64 ff.; Singer, in Staatsleriton (Herder in Freiburg) 

25 5. v. Kirchenrecht; Kahl, Kirchenrecht, 1, 51 ff. — Über die welt: und rechts-hiſtoriſche 
Bedeutung des fanonifchen Rechts vgl. Hinſchius in Holgendorffs Enchflopädie des Kirchen- 
rechts, Singer a. a. D., Friedberg, Kirchenrecht und kanoniſches Recht in der ZAR 1896, 
©. 1ff. — Über das Studium des NKirchenrehts vgl. Jacobfon, ZAR I, ©. 195 ff.; 
Kahl a. aD. ©. 1ff.; Friedberg a. a. O. Ganz abwegig Schiapolli, l’indirizzo mo- 

% derno del diritto eceles. in Italia Napoli, 1896. Über die Bedeutung des Studiums 
für die ev. Theologen vgl. dv. Scheurl, Der Werth des Kirchenr. für ev. Geiftliche, 1861; 
Köhler, in ZpTh 2 (1880), 297 ff.; Kahl, Kirchenrecht, 1, Aff. Sehling. 

Kirchenregiment heißt nach heutigem Sprachgebrauche diejenige Leitung der Kirchen: 
genofjenichaft als folcher, welche nicht feelforgerifh durch Wort und Saframentsverwaltung, 

835 jondern mit anderen fozialen, unter Umftänden auch mit ftaatlichen Mitteln geſchieht. Vor: 
reformatorisch hingegen hieß reetor der Pfarrer, regere ecelesiam defjen jeelforgerifches 
BVerforgen der Gemeinde mit Wort und Saframent (f. z. B. e. 25, X. de off. jud. 
deleg. 1, 29, e. 38, X. de elect. 1, 6 und den A. „Rektor“ bei Du Gange) ; Kirchen— 
regiment iſt alfo zunächſt die pfarramtliche, demgemäß aber (f. die AA. „Biſchof“ Bd III 

“©. 245 und „Papft”) auch die bifchöfliche und an legter Stelle die päpftliche Seelforge, 
denn ber Bifchof ift der eigentliche Pfarrer feiner Diöcefe, der Papft, menigftens nad) 
furialer Auffafjung, parochus mundi. Die gottgegebene Vollmacht diejes feeljorgerifchen 
Negierend (potestas ecelesiastiea) umfaßt aber nadı damaliger Anjchauung alles an 
und für fich nicht feelforgerifche, d. b. nicht durch Wort und Saframent gefchebende, Re— 

45 gieren mit, jobald es im Intereſſe der Seelforge dem Bifchofe, bezw. Papfte, zweckmäßig 
ericheint (f. d. A. „Kirchengewalt” ob. ©. 384,9). Das Kirchenregiment erjcheint alfo vor: 
reformatorisch als Teil der bifchöflihen und bezw. der päpftlichen Seelforge. Erft auf 
Grund des reformatorifchen Sates, daß diefe Anſchauung jchriftwidrig jei, Die vom geift 
lihen Amte in göttlihem Auftrage zu übende Kirchengewalt (für welche ſich auch die 

50 Ausdrüde regimen, regere wie in der borreformatorifchen Kirche finden) vielmehr allein 
die Wort: und Sakramentsverwaltung, nicht auch jenes äußere Regieren begreife (ſ. den 
angef. Artikel, ſoweit er ſich auf die evangelifche Kirche bezieht), bat das Inſtitut des Kirchen: 
regimentes als einer eigenartigen Gewalt fich entiwideln fünnen und wirklich entwidelt. In 
diefem Sinne ift der Begriff des Kirchenregimentes ein proteftantifcher: die katholiſche 

55 Kirche, indem fie auf vorreformatorifchem Standpunkt geblieben iſt, läßt ihm noch heute in 
dem ber feeljorgerifchen Kirchengetvalt aufgeben. 

Unter den beiden proteftantifchen Kirchengenofjenichaften, in denen auf Grund obiger 
reformatorifcher Lehre ein von der jeelforgerifchen Zeitung unterfchiedenes FKirchenregiment 
fich geftaltet bat, empfiehlt es fich, zuerft die reformierte zu betrachten ; und zwar intereffiert 
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aus deutſchen Gefichtspunften bloß deren calvinifcher Zweig, da nur die in Frankreich 
praftifch gewordenen calvinifchen Gedanken durch die Niederlande ins Nheinland vor- 
dringend, nennenswerten Einfluß in Deutjchland gehabt haben. Die Verfafjungsaufgaben 
der proteftantifchen Kirche in Frankreich waren von vornherein durd die Feindſeligkeit 
bedingt, mit der fie von der Staatsregierung behandelt wurde. Gegenüber diefer Feind» 5 
fchaft mußte fie fich als felbititändigen Verein organifieren. Indem fie hierbei von ber 
calvinifchen Lehrannahme ausging, die in der Apoftelgeichichte und den PBaftoralbriefen 
dofumentierte Kirchengeftalt ſei gottgeorbnet, durch ein Alteftenkollegium geleitet zu werden, 
I daher für jede Einzelgemeinde Sache des Glaubens, fpezialifierte fie jene Annahme, im 

nichluffe an Epb 4, 11 ff. ; Nö 12,7 und 10 12, 28, wiederum calvinıfch dahin, daß es 10 
nad) der genannten göttlichen Orbnung zweierlei Altefte gebe, nämlich nicht bloß Träger 
des — — dieſe dachte man 9 in Übereinſtimmung mit der lutheriſchen Kirche, 
auf Lehr⸗ und Sakramentsverwaltung eingeſchränkt, — ſondern auch „regierende“ Älteſte, 
die man zwar als im geiſtlichen, aber nicht als im Lehramt ſtehend betrachtete (Calvini 
Institut. IV, e. 1—5. 11. 12. In ce. 3.8 beruft er fich wegen der zweierlei Presbyter ı5 
auf 1 Ti 5, 17). Paſtor und regierende Ältefte zufammen bilden das die Gemeinde lei- 
tende Presbpterium (consistoire) (vgl. Rieker, Srundfäge reformierter Kirchenverfaſſung, 
Leipzig 1899, S. 1027. Wie diefe Alteften aufzufafen, vgl. ebenda ©. 141 ff.). Bekannt: 
lich traten dann Abgeordnete der Presbyterien — jedesmal lehrende und regierende neben: 
einander — aus den ſich zu einer Gruppe zufanmenbalienden Gemeinden zu Ausſchüſſen 20 
(Synoden) zufammen, durch welche der entiprecbende Kirchenkreis, ähnlich wie die Ge: 
meinde durch das Preöbpterium, regiert ward. Die franzöſiſch-evangeliſche Gejamtlirche 
aber wird ebenfo durd eine Generalſyhnode regiert (v. Polenz, Geſch. des franz. Galvinis- 
mus 1857f., 4 Bde; Lechler, Geſch. der Synodal- und Preöbtterielverfaflung 1852, 
©. 64 ff). Die prinzipielle Grundlegung des Kirchenregimentes ift hierbei, wenn auch bin 26 
und wieder die Grenzen ee doch im allgemeinen deutlich erkennbar. Es 
beruht nicht weniger auf göttlicher Vollmacht, ald in der vorreformatorifchen Kirche: nur 
daß diefe nicht den lehrenden Presbytern mitverliehen, jondern den regierenden allein ver: 
lieben ift. Allerdings figen auch jene, und zwar ala wichtige Perfönlichkeiten, mit in ben 
Presbpterien und den Synoden; dies ift aber nur, weil fie die Handhaber der Heilsord- 30 
nung find, und weil alles Kirchenregiment, nad) der Natur der Sache, feinen anderen 
wed bat, als die Handhabung der Heildorbnung zu ermöglichen und zu fichern ; ben 
ehrpresbytern fommt alfo ihr — * Einfluß nicht als Inhabern eines gött⸗ 

lichen Regierauftrages, fondern ala fachtundigen Vertretern ihres göttlichen Lehrauftrages 
zu ; jo daß 3.8. in Lehrfragen die nichtgeiftlichen Stpmodalglieder feine Stimme haben. — 35 
Diefe Grundgedanken der franzöfifchen Geftaltung des presbyterialsfynodalen Kirchen: 
regimentes haben dann im Laufe der Zeit und bei ihrer Nachbildung in deutſchen Terri- 
torin Modifikationen erlitten, welche darzuftellen der partifularen Kirchengeſchichte anheim- 
fällt. Man vergleiche hierüber jegt vor allem Rieker a. a. O. 

Die lutheriſche Kirche weiſt in Betreff des Kirchenregimentes zwei Züge auf, durch ao 
welche die fundamentale Verfchiedenheit ihrer Theorie darüber ſowohl von der vorreforma- 
toriſch⸗katholiſchen, wie von der calvinifchereformierten Theorie bedingt wird. Zuerſt, daß 
fie, wie befannt, nicht annimmt, es fei irgend eine Geftalt des Kirchenregimentes mit der 
Kirchenftiftung felbft vermöge göttlichen Auftrages geordnet, fondern vielmehr jede Form 
diejes Regimentes zuläffig erachtet, durch welche für richtige Wort: und Sakramentsverwal⸗ 45 
tung genügend gejorgt wird, jo daß aljo feine lutheriſch-dogmatiſche Baſis des Kirchen: 
regimentes vorhanden ift, und mas in der reformatorischen Theologie derartiges nichts- 
deſtoweniger ſich findet, feine höhere Dignität beanfpruchen kann, als die einer theologiſchen 

einung. 
Der zweite Grundzug, von welchem mir reden, ift, daß — tie gleichfalld un wo 

bejtritten — die lutherifche Kirche, indem fie im Anſchluß an den Speyerifchen Reichsſchluß 
von 1526 das Landeskirchentum entwidelte, thatfächlih das Kirchenregiment von vorn- 
berein in ber Hand der Landesherren geſehen bat. infolge diefer beiden Züge ift die 
lutherifhe Kirchenregimentsfrage ungleich vertidelter als die vworreformatorifche, oder bie 
katholiſche und die reformierte, 65 

Allerdings ift, was die Ideale der Reformatoren betrifft, verjchiedentlich behauptet 
worden, ſie * andere geweſen, als das landesobrigkeitliche Kirchenregiment; wobei ſie 
aber von den einen (namentlich von Stahl: Kirchenverfaſſung nach Lehre und Recht der 
Proteſtanten 1840, NA 1862; Lutheriſche Kirche und Union 1859) in der Richtung der 
vorreformatoriſchen Auffaſſungen, von den anderen (namentlich von Richter: Grundlagen oo 

30 * 
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der Kirchenverfaſſung nach den Anſichten der ſächſiſchen Reformatoren in Z. f. d. R. und d. 
Rechtswiſſenſchaft, 4 (1840), S. Uff.; Lehrbuch ſeit 1841; Geſchichte der evang. Kirchenver- 
faſſung in Deutſchland 1851) in der Richtung presbyterial-⸗ſynodaler Verfaſſungsgedanken 
gefucht werden. Schon diejer Ziwiefpalt der Meinungen zeigt, wie unficher beiderlei An- 

6 fichten fundiert find. Sie find entjtanden aus dem erflärlihen Wunjcde, für Partei 
beitrebungen, die Bedürfniffen der Neuzeit entiprangen und entjprachen, einen biftorifchen 
Anhalt und die reformatorijche Autorität zu gewinnen, ein Wunſch, der auch tüchtigen 
Männern den Blid vertvirren kann; aber ſowohl die Stahlſche wie die Richterſche Anfıcht 
ift falſch. Erſtere preßt einerfeits ſolche Außerungen, die ſich auf jene bis 1545 fortgejeßten 

10 Verfuche beziehen, die ———— zu finden, unter denen man den bisherigen Biſchöfen 
untertworfen bleiben könne, die aber nichts von Verfafjungsidealen jagen, andererſeits knüpft 
fie an die wiederholten Neußerungen Luthers (4. B. Von weltl. Obrigfeit, EA 22, 82 ff. 
90 ff. u. ö.; übereinjtimmend A. C. a. 28 p. 38) und Melanchthons gegen das Ein- 
greifen weltlicher Gewalt in die Kirche an, indem fie aus ihnen fchließt, daß diefelbe alſo 

16 der geiftlichen Führung überlaffen werden folle. Sie überfieht dabei, daß „Sirchenregieren“ 
bier (wie auch A. C. a. 3 Apol. a. 14) in dem Eingangs berührten vorreformatorifchen 
Sprachgebrauche angewandt, und daher bloß die Befugnis der Seeljorge, aber keineswegs 
die des Klirchenregimentes ben weltlichen Obrigfeiten abgejprochen ift. Die Außerungen 
enthalten alſo nicht, was man herauslieft. Der Hauptgrund gegen die Stahliche Anficht 

20 ift das Verhalten der Reformatoren zu der thatfächlihen Einrichtung und Organifierung 
bes Slirchenregimentes der Landesherren: ein ſolches Verhalten verträgt fich nicht mit einer 
ihm twiderfprechenden Grundanſchauung. Richter feinerfeits, um feine Vorausſetzung pres- 
byterialsfpnodaler reformatorischer Verfaſſungsideale zu erweiſen, nimmt einen Wendepunlkt 
der Anſicht bei den Reformatoren an, der um 1525 gelegen babe: vorher jeien jene Ideale 

25 bei ihnen lebendig getwejen, durch die Erfahrungen der MWiedertäuferei und des Bauern- 
frieges feien diefelben verdrängt und die Neformatoren veranlaßt worden, die thatfächliche 
Notwendigkeit des Iandesherrlichen Kirchenregimentes anzuerkennen. Richter unterftellt diefen 
Zufammenhang ohne näheren Nachweis, der auch nicht zu erbringen fein würde. Er ver- 
gißt einesteils, daß die Prinzipien, aus welchen das landesherrliche Kirchenregiment tbeo- 

80 logisch deduziert wird, auch ſchon vor 1525 vorhanden und von den Reformatoren aus 
geiprochen worden waren, andernteils, daß erit nach diefem Jahre die Reformation ans 
gelangen bat, kirchlich zu organifieren, es alfo nur auf die nach demjelben von den 

eformatoren realifierten Ideen anfommen fann; denn im Voraus und ohne praktische 
Aufgaben ſich ideale Verfaſſungsſyſteme zu bilden, war nicht im Geifte jener Zeit. 

35 In neueſter Zeit hat Sohm in feinem Kirchenrecht die Theſe verfochten, daß, wie 
das „Kirchenrecht” aucd das Iandesherrliche Kirchenregiment im Widerſpruche mit Luthers 
Lehre entjtanden fei, und daß, wenn es troß Luther, allerdings erjt nach Luthers Tode, 
zur Ausbildung des landesberrlichen Kirchenregimentes gefommen jei, dies eine Frucht des 
——— der Zeitgenoſſen und Epigonen Luthers ſei und mit der Rückkehr, insbeſon— 

0 dere Melanchthons, zu katholiſchen Anſchauungen, mit der dadurch beeinflußten Ausbildung 
der Konfiftorien und ihrer Ausrüftung mit wmeltlihem Zwange in Zuſammenhang ſtehe. 
Dieje Thefe ift unhaltbar. 

Menn man die hiftorifche Entwidelung nimmt, tie fie liegt, und die betreffende 
Litteratur des 16. Jahrhunderts nicht in ausgewählten Einzeläußerungen, die von den fie 

45 bedingenden Beziehungen gelöft find, jondern in ihrer Breite in Betracht zieht, jo Fann 
fein Zweifel jein: das Kirchenregiment der Yandesherren entſprach auch der dee der Ne 
formatoren, wenn wir hierbei unter „Sirchenregiment” nicht die „Kırchengewalt“ der Re— 
formatoren (j. 385,5), jondern alle die Ausflüfje einer rechtlichen Zeitung des Organismus 
begreifen. Es mar vorbereitet jowohl durch die landespolizeiliche Stellung, welche die 

60 Zandesherren bereits im 15. Jahrhundert einnahmen und die Enttwidelung der landes— 
herrlichen Verwaltungshoheit (Rieker, Rechtl. Stellung u. |. w. ©. 35ff.), wie durch die 
buffitiichen Anſichten (Monumenta coneiliorum generalium saeculi XV, 1, 157; 

iedberg, De finium inter ecelesiam et eivitatem regundor. judieio p. 37), aus 
denen lutherifcherjeits fpäter die Dreiftändelehre hervorgegangen ift Riefer a. a.D. ©. 68). 

55 ES wird gelehrt keineswegs bloß von Melanchthon, wie ſchon vor Sohm zuweilen be 
bauptet worden ift, jondern in feinen Grundzügen bereits in Luthers Schrift an den Adel 
deutfcher Nation (Meer, Die Grundlagen des luther. Kirchenregiments 1864, ©. 26 ff.) 
und ſonſt vielfah von Luther u. a. (Richter Geſchichte, S. 17 ff. 30ff.; Mejer ©. 22, 
37, Alff., 44, 50 u. ſ. w., über Sarcerius insbefondere ©. 125f.; Hundeshagen in 

oO ZRR 1, 475 ff.; Beiträge zur Kirchenverfafjungsgeichichte, 1864, 1, 115 ff.). Es wird 
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nicht ausdrüdlich gelehrt, aber es wird erkennbar vorausgefeßt in den lutherifchen Be- 
fenntnisichriften (A. C. a.28, p. 39. A.Sm. de pot. papae p. 354 sq. Cat. min. und 
maj. p. 361. 363. 446 u. f. w., am beutlichjten in der A.C. variata, art. de conjug. 
sacerdot. bei Safe, Libri symboll. p. L.). Seine tbeologifchen Grundgedanten kommen 
zum Ausdrude in einer langen Reihe von Kirchenordnungen und fonftigen landesherr- 5 
lichen reformatorifchen Erlaſſen. Die Welt bildet eine Einheit „unum corpus christia- 
num“, „Chriftus bat nicht zivei, noch zweierlei Körper, einer weltlich, und der andere geijt- 
lich: Ein Haupt ift und einen Körper hat er.” Die Kirche ald eine vom Staate ver: 
ſchiedene Verbandseinheit ift ein Luther durchaus unbelannter, moderner Begriff (vgl. 
Schenkel, THStK 1850, 1; Hundeshagen, 1, A51ff.; Kahl, Verſchiedenheit der 10 
fatholiichen und evangelifchen Anfchauung über das Verh. von Staat und Kirche, Leipzig 
1886; Mejer, Nechtöleben der deutichen evang. Landeskirchen, Hannover 1889, ©. 28 ff. ; 
Rieker a. a. D. ©. 55 ff). In diefer Einheit wirken neben einander zwei Getwalten, die 
wei Schwerter des Mittelalters; aber dies bebeutet nur eine „Sonderung der abmini= 
——— Organiſation des einen Körpers“; die bekannten, jo oft mißverſtandenen Außes 15 
rungen Luthers über das Verhältnis der weltlichen zur geiftlichen Gewalt follen nicht be— 
deuten, daß die weltliche Gewalt in ber —— —ã nichts zu ſchaffen habe, ſondern 
vielmehr, daß innerhalb des einen Körpers alle Glieder, jedes an ſeinem Teile, zum Wohle 
des Ganzen zu wirken haben, keines aber dem anderen in ſeine Kompetenzen eingreifen 
ſolle (vgl. namentlich Rieker a. a. O. ©. 110ff.). Die göttliche Vollmacht des Lehr: 20 
ſtandes erſcheint danach auf Wort und Sakramentsverwaltung (d. i. die Kirchengewalt im 
Sinne Luthers) beſchränkt, die des Regierſtandes auf Aufrechterhaltung rechtlicher und poli⸗— 
zeilicher Orbnung gerichtet; vor allem auf Aufrechthaltung der Gejehe Gottes in den zehn 
Geboten, alfo nad) deren erjter Tafel fpeziell darauf, daß unrichtiger Gottesdienft im Lande 
nicht geduldet werde, woraus im Zufammenhalt mit dem von menſchlicher Kirchenorbnung 25 
Ermwähnten alles weſentliche des landesherrlichen Kirchenregimentes ſich ald Konfequenz 
ergiebt. An diefem Refultate kann durchaus nichts verichlagen, daß die Reformatoren 
jelbft die Stellung der Obrigkeit nicht fo jehr ala eine Duelle von Rechten, als vielmehr 
als einen Inbegriff von Pflichten, als ein verantmwortliches Amt betrachtet haben (worauf 
Rieker S. 111 Gewicht legt), denn die Erfüllung diefes Amtes förderte alle jene Befug— so 
niffe zu Tage, die wir Modernen als Ausflüffe eines „Regimentes” zu bezeichnen pflegen. 
Allerdings finden ſich neben dieſer Gedankenreibe auch Dofumentierungen von Keimen 
einer ztveiten und anderen Grundanfchauung : zwar nicht einer auf das paftorale Kirchen: 
regiment zurüdgreifenden, aber einer, aus welcher unter Umftänben ein preöbyterial- 
ſynodales hätte erwachſen können. Wir denten bier zunächſt an das Grundprinzip bes 35 
Proteftantismus, das allgemeine Prieftertum. Denn, wenn e8 auch richtig ift, daß das— 
jelbe von den Reformatoren nur als religiöfes Prinzip gedacht war (jo daß es zu meit 
ging, wenn man früher aus demfelben Selbftverwaltung und Gemeindbeprinzip ableiten 
und als ausgefprochene Lehren der Reformation binftellen wollte), jo heißt es doch an— 
dererfeitö über das Ziel hinausfchießen, wenn Neuere, wie Sohm, Kirchent. 1, 510, und 40 
Kieler a. a. O. S. 79 diefem Gedanken feinerlei Bedeutung mehr für das Verfafjungsrecht 
der ev. Kirche zuerfennen wollen, wenn auch zugegeben werben mag, daß bie — 
toren denſelben nur vereinzelt in dieſer Richtung verwertet haben. (Für die richtige Wert— 
ſchätzung vgl. Friedberg, Lehrbuch, 4. Aufl. 1, 74; Sehling in der d. ZR1894. S. 229, 
und Kirchengeſetzgebung unter Moriz von Sachſen, Leipzig 1898, ©. 3ff.) Wenn nach 46 
bekannter Lehre der lutheriſchen Bekenntnisſchriften (ſ. dieſelbe in kurzer Zuſammenſtellung 
und mit — — der betreffenden Belegſtellen bei Mejer, Lehrbuch des Kirchenrechts, 
1869, ©. 142 ff.) der Gemeinde der Gläubigen, bezw. ſich als Gläubige Bekennenden als 
Glaubenspflicht aufgelegt ift, dafür zu forgen, daß richtige Worts- und Sakramentsverwal⸗ 
tung allezeit zur Genüge vorhanden fei, wenn aljo diefe Gemeinde Gott gegenüber die so 
Verantwortlichkeit hierfür trägt (Apol. p. 292 u. ö.), jo ergiebt fich, daß fie von gemein: 
ſchaftswegen Aufficht zu führen hat, ob dieſer göttliche Auftrag durch diejenigen, welche fie 
zu dem Zwecke anjtellt, jo, daß fie damit vor Gott beftehen kann, ausgeführt werde ; und 
eine aeg fit ser Gliederung des Kirchenregimentes würde auf folde Grund» 
gedanken ſehr wohl zu bafieren fein. Aber jene Keime, wenn fie auch in den Symbolen 55 
und fonft erfennbar herbortreten, famen doch damals nicht zur Entwickelung, mweil fie von 
der des landesherrlichen Kirchenregimentes, wie fie oben dargeftellt ift, für lange beifeite 
gejchoben und niedergehalten wurden. Oder fie wurden, indem man ihnen die Spibe 
umbog, in diefen landesfirchlichen Gedankenkreis ſelbſt hinübergeleitet, jo daß man lehrte: 
da jedes Glied der fich gläubig befennenden Gemeinde zur Erhaltung richtiger und ge: 60 
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nügender Wort- und Sakramentövertvaltung nad) dem Maße feiner Kraft beizutragen 
pflichtig fei, der Yandesherr aber ein bejonders hohes Map desfallfiger Kirchenausftattun 
befige, weshalb er als praeeipuum ecclesiae membrum bezeichnet wird, jo müſſe er jun 
diefe gefamte von Gott ihm verliehene Macht zur Erfüllung jener Pflicht verwenden. 

5 Hierdurch komme das Kirchenregiment thatfächlich allein in die Iandesherrlihe Hand; denn 
die Mittel, über die fie verfüge, feien jo ungleich bedeutender, als die aller anderen Kirchen- 
glieder, daß diefe neben ihr nichts meiter zu thun finden (Luthers Bedenken von 1530, EA 
54, 179. A. Sm. p. 350 u. ſ. w.; Meier ©. 109 ff., vol. 27. 36. 46). Die dee 
bom membrum ecclesiae praecipuum ift zwar durch fpäteren unverftändigen Gebrauch 

ı0 hin und wieder verbunfelt, immer aber ift fie durch die Vorausfeßung bedingt, daß der 
Landesherr feine Negierungsrechte dem firchlichen Zwecke zur Verfügung zu ftellen die 
Macht habe. Dies war in der Reformationgzeit und überhaupt jo lange man feine 
Rechte noch ald diöponible Privatrechte betrachtete und behandelte, der Fall. Dagegen ift 
es nicht mehr der Fall nad heutigem Staatörechte, wo die Regierungsrechte des Yandes- 

15 herren öffentliche Gewalten find, die nicht weiter reichen, als die entiprechenden regieramt- 
lichen Pflichten. Die Lehre vom membrum praecipuum ecclesiae iſt aljo antiquiert 
und für die heutige Praris ohne Bedeutung. Dagegen bildete fie mit der Custodia prio- 
ris tabulae bis gegen Mitte des 19. Jahrhunderts formell die prinzipielle Grundlage, 
aus welcher das landesherrliche Kirchenregiment erklärt, als Teil des Iandesherrlichen Amtes 

»0 und daher als ein Stüd der Landeshoheit angejehen ward. Wenn Sohm a. a. D. 
©. 573 ff. zwiſchen beiden Lehren einen Unterſchied in der Weiſe Eonftruieren will, daß 
die custodia utriusque tabulae nur eine rein negative, formale Thätigfeit der bürger- 
lichen Obrigkeit bedeute, die dieſer ald Haupt des bürgerlichen Gemeinweſens — 
die Pflichten als praccipuum membrum dagegen aus ihrer Stellung in der Kirche ab— 

25 zuleiten jeien, jo trägt Sohm damit in unzuläffiger MWeife die moderne BVorftellung von 
Staat und Kirche als verfchiedener fozialer Einheiten in die Gedanfenwelt der Reformation 
hinein (vgl. Niefer a. a. D. ©. 107). Außerdem ift es gewiß unzutreffend, daß die 
custodia utriusque tabulae die Obrigfeit nicht auch zu einem pofitiven Handeln in 
Sachen der Religion und der Kirche verpflichtet und berechtigt habe. Man vergleiche Be— 

0 weisitellen, twie die von Rieker S. 108 mitgeteilten, oder folgende: „Da der barmberzige 
Gott”, fagt die mecklenburgiſche Vifitationsinftruftion von 1557, „bon einer jeglichen 
Obrigkeit mit großem Ernſt Erforderung thut, daß fie feine göttliche und rechte Lehre den 
Untertbanen treulih predigen und vortragen, auch chriftliche Geremonien aufrichten, und 
dagegen unrechte Zebre, jo dem göttlichen Worte zumider und ungemäß, und alle undrijt- 

35 lihen Geremonien abichaffen follen x.” Die befannte Beitimmung de3 Augsburger Re 
ligionsfriedens von 1555, welche ſpäter mit der Formel cujus est regio ejus est re- 
ligio ausgedrüdt zu werben pflegte, bat nicht® anderes im Sinne, als daß fie jeder 
Landesobrigfeit ermöglichen will, jener „Erforderung” nachzukommen. Die Meinung des 
17. Jahrhunderts geht 3. B. aus einer zu den weſtfäliſchen Friedensverhandlungen gebö- 

40 rigen Gefamterflärung der Evangeliichen vom November 1645 (v. Meiern, Weitf. Friedens: 
handlung, 1, 817. 822, vgl. 2, 529. 4, 55 ff.) hervor, in der es heißt: „daß die Be- 
jtellung und Anordnung bes publiei exereitii religionis, Kirchenordnung und Geremonien, 
und was dem ferner anhängig, immediate von dem jure territoriali“, d.i. der Landes» 
hoheit, „dependiere”, daß „die cura religionis und derſelben Beitellung dem domino 

s territorii gebühre”. Der weſtfäliſche Friede felbit (I. P. O. a. 5 $ 30) jagt bier 
mit übereinftimmend, daß diefe Befugnis den Yandesherrichaften „ex communi per 
totum imperium hactenus usitata praxi“ den Yandesherrichaften „eum jure terri- 
torii et superioritatis“ zuſtehe. War das Kirchenregiment aber eine Funktion der 
Landeshoheit, jo erftredte es z: auch über alle diefer letzteren unterftellten Unterthanen, 

50 einerlei, ob fie Mitglieder der Landeskirche waren oder nicht. In diefer Konfequenz ift 
es keineswegs erft durch den Territorialismus, fondern ſchon auf Grund der eustodia 
der erſten Tafel geltend gemacht worden, und zwar z.B. in Preußen noch durch Friedrich 
den Großen (Lafpeyres, Hatholifche Kirche Preußens ©. 770 ff. ; Mejer, Die Propaganda ıc., 
2, 165 ff. 353 ff. 445 ff. 472). 

65 Indes veränderte fi), nachdem Anfänge davon ſchon früher ſich gezeigt hatten, 
feit Mitte vorigen Jahrhunderts mehr und mehr der Gefichtspunkt, aus welchem re 
gierungsfeitig das FKirchenregiment gehandhabt ward. An Stelle der Jntention, die erjte 
Tafel der zehn Gebote aufrecht zu balten, trat, indem der Territorialismus zur Herr 
ichaft gelangte, das bumaniftifch-politiiche Motiv, der Staat möchte auch religiös eine Ein- 

so heit fein, damit Ruhe und Friede, die oberften Endzwecke des Staates Riefer a. a. O. 
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S. 256) erreicht werden, und wurde, als eine weitere Fortentwickelung vielmehr das 
Toleranzprinzip zur Herrſchaft brachte, ſpäter von den heutzutage dieſe Seite des Staats— 
lebens beſtimmenden Geſichtspunkten der Gewiſſensfreiheit abgelöft F dem hierdurch ent⸗ 
wickelten Grundſatze der Parität kam die Umwandlung des Kirchenbegriffes durch die 
naturrechtliche Schule: die Kirche iſt nicht mehr eine von Gott gegründete Stiftung, ſon⸗ 6 
dern eine Genofjenfchaft, ein Verein im Staate. Mehrere nebeneinander im Staate gleich 
berechtigt beftehende Kirchen fönnen aber von der Staatöregierung auf die Dauer nur 
als Vereinslirchen behandelt werden, die ſich im mejentlichen felbft regieren; und ift eine 
lutheriſche darunter, jo ſchrumpft auch diefer gegemüber das dem landbesherrlichen Amte in- 
wohnende ihr zugewandte Regierungsrecht konſequenterweiſe zur bloßen Kirchenhoheit (jus 10 
eirca sacra) zujammen, die ihrem Weſen nach Bereinspolizei ift. Es erfcheint die um 
fo gerechtfertigter, feit die neue Verfafjungsentwidelung dahin geführt bat, daß direkt auf 
die Handhabung der erg jr und gewiſſer anderer Einzelrechte der Regierung, indirekt 
aber auf deren gefamten Umfang die Bolfsvertretungen maßgebenden Eimfluß gewonnen 
haben, an diejen, aljo den Reformierten, Katholilen und Nichtchriften, die im Landtage ı5 
find, gleicher Anteil, twie den Lutberanern, zulommt, und ein folder Einfluß von Nicht» 
angebörigen der lutherifchen Kirche —* mit deren verfaſſungsmäßiger Parität doch nicht 
verträgt. Auch finden ſich allenthalben Anſätze zu einer derartigen folgerechten Umſetzun 
des landesherrlichen Kirchenregimentes in genoſſenſchaftliches Selbſtregiment. Vorhin iſt 
bemerkt worden, daß es hierzu an reformatoriſch-theologiſchen Anknüpfungen nicht fehlte 20 
und daß das Beiſpiel der calviniſch⸗reformierten Kirche nahe lag, wenn auch deſſen dog— 
matiſche Anknüpfungen nicht vorhanden waren. Und in der That findet ſich, ſobald die 
kollegialiſtiſchen und konſtitutionellen Staatsgedanken mächtiger wurden, hier früher, dort 
ſpäter, hier mehr, dort minder durchgeführt, daß auch in der lutheriſchen Kirche die Ge— 
meinden presbyteriale Kirchenvorſtände erhalten, als Vertretungen größerer Kirchenkreiſe 25 
aus Deputierten dieſer Presbyterien Synoden konſtruiert werden, endlich eine Landesſynode, 
oder wo, wie in Preußen, verſchiedene lutheriſche Denominationen beſtehen, eine Synode 
der Denomination als Geſamtrepräſentation der betreffenden Kirche eingerichtet wird. Die 
lutheriſche Kirche gewinnt alſo die vereinskirchliche Organiſation, vermöge deren ſie ſich 
ſelbſt zu regieren vermag. a0¶ 

Allein hiſtoriſche Entwickelungen bewegen ſich nicht in einfacher logiſcher Konſequenz. 
An keiner Stelle iſt bis jetzt das Kirchenregiment an die ſo organiſierte —— 
bereits übergegangen, vielmehr iſt es allenthalben noch in landesherrlicher Hand, und die 
Synoden haben daran bis jetzt bloß einen der landſtändiſchen Teilnahme an Ausübung 
des Staatsregimentes vergleichbaren Anteil, der nur darin faſt allenthalben weiter als der ss 
parallele landſtändiſche gebt, daß gewiſſe wichtigſte Verwaltungsalte vor ein aus ber 
oberften landesherrlichen Kirchenbehörde und dem oberften Synodalausſchuſſe, bezw. 
dem Provinzialfonfiftorium und dem Provinzial-Synodalausihufje — Kollegium 
zu gemeinſchaftlicher Beratung und Beihluhfaftung überwieſen find, aljo durch landesherr⸗ 
liches und Vereinslirchenregiment gemeinſam erledigt werden (Mejer, Lehrbuch d. Kirchen 40 
rechts, 1869, ©. 243, Not. 4 und von neueren Geſetzen die Preuß. Kirchengemeinde: und 
Stmodalordnung vom 10. Sept. 1873, $ 88, unt. 6; General-Simodalordnung vom 
20. Januar 1876, $ 36). Auch kommt vor, daß die Superintendenten jchon nicht mehr 
Iandesherrliche, ſondern ftatt deſſen fonodale Beamte find. (Über die thatfächliche Geital- 
tung des Slirchenregimentes in den einzelnen Landeskirchen wird hier nicht weiter referiert. 45 
Man vol. Friedberg, Das geltende Verfaſſungsrecht der ev. Landesfirchen in Deutſchland 
und Dejterreih 1888; Rieker a. a. D. ©. 333 ff. — Daß in dieſem Maße und zus 
gleich in der damit zufammenhängenden landesherrlichen Ernennung von —— 
die dem Grundgedanken des Synodalweſens gleichfalls widerſpricht, das Kirchenregiment 
des Landesherrn ſtaatsſeitig noch feſtgehalten wird, könnte zwar bloß als Sache des Über: so 
ganges erſcheinen, hat aber auch ſelbſtſtändig einen doppelten und ausreichenden Grund. 
Negativ darin, daß der Staat die gemeinſchädliche Verwirrung nicht einreißen lafjen kann, 
welche entjtehen würde, wollte er die feit mehr als drei Sahrhumberten getwohnte Regie⸗ 
rungsform der lutherifchen und beutjch-reformierten Kirche plöglic ändern; pofitiv darin, 
daß in Ländern mit nicht unbebeutender evangelifcher Einmwohnerfhaft der Staat im In— 55 
terefie des öffentlichen Wohles den großen fozialen Einfluß auf religiöfe und fittliche Volks— 
zuftände, welche n das Kirchenregiment verleiht, in feiner Hand zu behalten nötig findet. 
Das eine wie das andere Intereſſe ift ein ftaatliches, und andere als Staatsintereſſen hat 
der Staat auch nicht zu vertreten: aber namentlich das zweite erkennt Bedeutung und 
Natur der Kirche an und verbindet den das Regiment derjelben feithaltenden Staat, es diejer co 
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Natur gemäß zu führen und von Eintwirfungen, die ihr entgegen find, frei zu halten. 
Allerdings liegen bier Schwierigkeiten nach beiden Seiten hin, die man dann durch die 
Art der Einrichtung der Firchenregimentlichen Behörde zu vermeiden oder doch zu mildern 
gefucht hat. Aber im allgemeinen kann für die Gegenwart ald beiderjeit3 anerkannt bes 

5 zeichnet werden, daß wie der Staat in angebeuteter Weiſe der Kirche bedarf, fo für jet 
die Kirche auch des Staates nicht entbehren fann, und daß Kirchenfreundliche wie Staate- 
freundliche dahin zu ftreben haben, die jeit zweihundert Jahren Schritt für Schritt näher 
gerücte und vielleicht nicht vermeidliche Löſung des Verhältnifjes möge retardiert werden, 
wie immer möglich. 

10 Nachdem die Entwidelung diefe Bahnen befchritten hat, ift es allerdings nicht mehr 
angängig, die Stellung des Landesheren in ber ev. Kirche, das landesberrliche Kirchen: 
regiment als einen Beftandteil der Yandeshoheit, ald ein rein ftaatliche® Amt zu be 
zeichnen. Man thut daher richtiger, Tollegialiftifchen Gedanken Rechnung tragend, das 
Recht des Landeshern als ein hiſtoriſches Annexum zur Staatsgewalt zu Fonftruieren, 

ı5 als ein Recht, welches begrifflich der Stantögewalt nicht immanent ift, andererjeitö aber 
nur bon dem Träger der Staatägewwalt ausgeübt werden kann. Einen abweichenden 
Standpunkt nahm Mejer in der früheren Auflage der Realenchklopädie ein. „Wenn man, 
jo fagte er, feit die berührte Sachlage immer unverfennbarer ward, unternommen bat, 
das lutherifche (und beutjch-reformierte) Kirchenregiment ald ein nicht ftaatliches, ſondern 

20 dem Yandesheren als ein bejonderes, neben feiner Stantögewalt auf felbftftändigem Grunde 
uftehendes Recht zu charakterifieren, jo ift das fein glüdlicher Verſuch. In ihrer Eigen- 
* als Landesherren und in keiner anderen haben es die deutſchen Territorialherren 
zur Zeit ber reformatoriſchen Entſtehung der Landeskirchen überkommen: damit fie es 
heute auf einer anderen Baſis bejäßen, müßte diefe Veränderung hiſtoriſch und rechts— 

25 genügend motiviert fein: aber an jeder foldhen Motivierung fehlt es.“ Hiergegen ift zu 
bemerfen. Bon irgend einer Veränderung kann überhaupt feine Nede fein. „Hiſtoriſch“ 
hat ſich nichts geändert. Die Thatfache, daß die Yandesherren das Regiment ausüben, tft 
unverrüdt die Jahrhunderte hindurch diefelbe geblieben, und ebenfo die hiſtoriſchen Ur: 
jachen diefer Erjcheinung. Mejer fährt aber fort: „Sich lediglich formell, wie Richter 

so will, auf das mwohlerworbene Recht zu berufen, geht nicht an, denn nicht um dies biftos 
rijche Recht, das niemand bezweifelt, ſondern um feinen Grund handelt es fi. Die Idee 
des praecipuum ecelesiae membrum ijt, tie ſich oben gezeigt hat, zur Herftellung 
eines ſolchen Grundes heute unbrauchbar. Die ehemals, als der Kollegialismus berrfchte, 
beliebte poetifche Licenz der Unterftellung eines ſtillſchweigenden Vertrages, durch den das 

35 landesherrliche Kirchenregiment begründet wäre, ift bei dem heutigen Stande der biftorifchen 
Kritik nicht mehr möglih. Andere Gründe aber hat man nicht vorbringen können, und 
muß, wenn man fich nicht täuſchen till, einräumen, daß das lutheriſche Kirchenregiment, 
wie es die Gejchichte der Landeskirchen aufweiſt, fein fogenanntes innerfirchliches Amt, 
fondern ein ftaatlihes Amt an der Kirche ift.“ 

40 Darin hat Mejer ja volllommen Recht. Weber die eine noch die andere Konftruftion 
find heute haltbar. Aber find diefelben jemals überhaupt ein mirklicher „Rechtsgrund“ ge- 
weſen? Oder tvaren fie nicht vielmehr ftetS nur theoretifche Erflärungsverfuche, die man 
jest über Bord wirft? Was wollen denn die befannten drei Spiteme anders als das 
hiſtoriſch Gewordene erflären? Für die Anficht, daß die Iandesherrliche Stellung in der 

45 Kirche ein ftaatliches Amt fei, müßte dann doch wohl aud in unjeren modernen An- 
fchauungen ein „genügender Rechtsgrund“ gefucht werden. Sehen wir von Konſtruktionen 
ab und lediglich auf die Thatfachen felbit, jo müflen wir befennen, daß die Regierung 
des Landesherrn in der Kirche in der modernen Entmwidelung von derjenigen im Staate 
begrifflich verjchieden ift. Wäre fie ein Staatsamt, fo wäre doch der Landesherr bei 

50 ihrer Ausübung ebenfo wie bei den anderen Staatöhandlungen an die ftaatlichen 
Schranken gebunden; fo würde fie der Landesherr ausüben laſſen durch feine ftaat- 
lichen Organe. Beides ift aber entweder nicht der Fall, oder die nn drängt 
zweifellos zur Anderung. Gegenüber der früheren territorialiftiichen *** tung iſt 
die kollegia "ar mehr und mehr in den Vordergrund getreten. Das landesherrliche 

65 Amt ift alfo fein Staatsamt, jondern — ein brittes giebt e8 nicht — ein Amt in ber 
Kirche, aljo für den Landesheren ein Nebenamt. Und daher erjcheint mir die Konftruftion 
vom biftorifchen Annexum als durchaus zutreffend. Ebenjo wie der Landesherr dadurch, daß 
er Landesherr wird, die Stellung des amilienoberhauptes und damit Rechte und Pflichten 
auch nicht ftaatlicher Natur erwirbt, fo ertwirbt er durch den Regierungsantritt die Regie: 

so rungsgewalt in der Kirche, welche feinen Teil der Staatsgewalt bildet. (Wie Mejer, u. a. 
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auch Rieker, S. 472ff., Simons, Freilirche, Volkskirche, Landeskirche, Freiburg 1895 u. a.; 
dagegen mit Recht anderer Anſicht Friedberg, Lehrbuch 4. Aufl. S. 188.) Endlich iſt auch 
nicht zu unterfchägen, daß von der obigen Konftruftion aus der Grundſatz der Parität 
des Staates den verfchievenen Religionsgejellichaften gegenüber als gewahrt erfcheint, 
während dieſes Grundprinzip des modernen Staates nad der anderen Auffaflung als 6 
nicht unbedenklich zu Gunften der ev. Kirche mobifiziert fich darſtell. Man kann deshalb 
auch Rieker nicht beipflichten, wenn er die Unterfcheidung von ius eirca und in sacra als 
für bie —— wertlos bezeichnet. 

Die Erkenntnis von der Veränderung der Sachlage wurde insbeſondere dadurch ge— 
fördert, daß in den Jahren 1848—1849 zu erwarten ſtand, der Staat werde nach ameri— 10 
kaniſch⸗belgiſchem Muſter die Kirche ſich ſelbſt überlaſſen, wo fie ſich dann auch ſelbſt 
hätte regieren müſſen. Die katholiſche Kirche und die calviniſch-reformierte kamen dadurch 
in feine Berlegenbeit, denn fie hatten ihre dogmatifch-fundamentierten Regimentseinrich 
tungen. Dagegen entſtand für die lutherifche und die deutjch-reformierte Kirche die Aufgabe, 
indem fie ertvogen, tie ftatt des ftaatlichen Slirchenregiments ein Vereinskirchenregiment 15 
zu geitalten fein werde, fid) über deſſen prinzipielle Grundlagen klar zu werben. So trat 
damals die Frage der theoretifchen Begründung des Kirchenregimentes noch in anderer, 
als bisheriger Art, in den Vordergrund. Es hätte nahegelegen, anzuerkennen, daß eine 
proteftantifche Vereinslirche, da fie das vorreformatorifche und katholiſche Dogma vom 
ottbevollmächtigten jeeljorgenden Kirchenregimente nicht befitt, nicht wohl eine andere Ver: 20 
—5* haben kann, als eine in irgendwelcher Form presbyterial-ſynodale, daß ſie alſo 
auch ein ihr entſprechendes Kirchenregiment einrichten muß, für das in dem früher in 
dieſer Richtung erwähnten reformatoriſchen Theologumenon eine Anknüpfung gelegen hätte 
und in welchem den Geiſtlichen als Lehramtsträgern wie als Sachkundigen eine ausge— 
zeichnete Stelle zu ſichern geweſen wäre. Allein einmal ergab ſich praktiſch ſehr bald, daß 25 
die fih anbahnende Vereinsverfaffung zunäcft nicht an Stelle der landeskirchlich-konſiſto— 
rialen, fondern nur neben diefelbe treten werde, was als der Lage entiprechend mit Recht 
von vielen Seiten befürwortet wurde, aber aud auf die theoretifche Unterfuchung von 
Einfluß war (3. B. bei Richter und ebenjo bei Höfling, Grundſätze evangelifch-Iutherifcher 
Kirchenverfaffung, 1850, einer Schrift, die viel gewirkt hat), zweitens aber war die Art, 30 
wie damals die Einführung reiner Tebterial,Spnobalberfaffung betrieben warb, fo un⸗ 
verftändig und firchenfeindlich, daß fie viele Freunde der Kirche, befonders die geiftlichen, in 
das entgegengefegte Lager trieb und unter die Führerfchaft Stahls fcharte. Stahls oben: 
genanntes Bud) von 1840 mar offenbar hervorgegangen aus einem fonfreten Bebürfnifie 
der bayeriſchen evangelifchen Landeskirche. Diefelbe ftand unter einem verfaſſungsmäßig 35 
für „ſelbſtſtändig“ erklärten Oberfonfiftorium, das aber in der That nicht jelbititändig, 
fondern in allen Dingen, in welchen oberjte Konfiftorien ſonſt abhängig zu fein pflegen, 
auch feinerfeit3 und von einem katholiſchen Landesherrn abhängig, ja fogar in den mich 
tigften Angelegenheiten dem Staatsminifterium des Innern untergeordet war (TI. Anh. 
zur II. Verf. Beilage $ 19). Es kam darauf an, eine Grundlage zu finden, auf welcher 40 
das Oberfonfiftorium auch dem Könige gegenüber feine Selbftftändigfeit behaupten könne. 
Eine presbyterialsfunodale Subftruftion war in braudhbarer Weife weder vorhanden, noch) 
vorausfichtlich bald entwidelbar, noch aud Stahls kirchlichen Sympathien entfprechend. So 
gelangte er an der Hand einer einfeitigen Wiederaufnahme von Teilen der Dreiftändelehre, 
namentlich nad Johann Gerhard, mitteljt Betonung der jelbitftändigen göttlichen Vollmacht 45 
des geiftlichen Amtes dahin, den geiftlichen Mitgliedern auch des Oberfonfiftoriums eine 
prinzipielle Selbftftändigkeit zu vindizieren. Er berüdfichtigte nicht, da Johann Gerhard 
von der Vorausfegung landeskicchlicher Zuftände unter einer die Custodia primae ta- 
bulae übenden LZandesherrfchaft ausgeht und feine Lehren fi daher auf moderne Zu— 
ftände, wie in Bayern, nicht ohne weiteres anwenden lafjen; er fannte nicht die damals so 
noch wenig erforjchte Geſchichte der älteren evangelifchen Kirchenverfafiung ; aber mehr als 
in diefer Unfunde lag der Grund jenes Nichtberüdfichtigens in einer in den Zufammen- 
hängen, die er vermöge feiner Yugendbildung mit der romantifchen Schule hatte, wurzeln⸗ 
den mittelalterlichen Befangenheit in den vorreformatorifchen Kirchenregimentsgedanken. 
Was in der erften Ausgabe feines Buches ihm und anderen noch nicht jo deutlich ber- 55 
vortrat, bat er fpäter (Luther. Kirche und Union, ©. 274.) ausbrüdlich ausgeſprochen: 
die Lehre vom feelforgerifchen bifchöflichen Kirchenregimente fei fchriftgemäß, die Befenntnis- 
jchriften der Iutherifchen Kirche jeien in diefem Punkte der Berichtigung bedürftig. Wenn 
man von dieſen fpäteren Außerungen aus die frühere Schrift betrachtet, jo erkennt man 
die gleichen Motive auch in ihr. Im eine Zeit fallend, two feit dem Regierungswechſel in oo 
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Preußen evangeliſch⸗kirchliche Verfaſſungsfragen anders als bis dahin in den Vordergrund 
traten, mit aufrichtigem Herzensanteil gut gefchrieben, ausgeitattet mit dem Scheine hiſto— 
riicher Begründung, anregend wie fie war, und bald von Hengitenbergs evangeliicher 
Kirchenzeitung auf den Schild gehoben, fand fie von vornherein bie Anklang, und als jeit 

5 1848 Stable Anjehen als politiſcher Parteiführer hinzukam und feine Meinung auch von 
der Kreuzzeitung zuerft nicht ohne irvingianiſchen Hintergrund als echt fonferbative ver: 
treten wurde, jcharten fich unter ihrer Autorität zablreihe Männer der firchlichen und 
politifchen Rechten. Namentlich von nicht wenigen Geiftlichen, die von der 1848er Art 
des Verlangens einer Presbyterial- und Synodalverfaſſung erfchredt waren, weil fie tief 

10 die Mängel der landesfirchlichen Gemeinden empfanden und die jchlimmen Folgen er: 
fannten, welche es gehabt haben würde, ſolche Gemeinden ohne weiteres als Gefinnungss 
gemeinden einer Vereinskirche zu behandeln, wurde fie ergriffen als das geeignete Mittel, 
den geiftlichen Elementen einen an der Leitung firchlicher Angelegenheiten ihnen gebühren- 
den Anteil zu fichern. Hätte Stahl die Konſequenz gezogen, welche bei feiner Annahme 

15 eined gottgeorbneten jeeljorgerifchen Kirchenregiments zulegt unvermeidlich ift, daß das 
landesherrliche bejeitigt werden müſſe, jo würde vielen feiner ganzen und halben Anhänger 
nicht entgangen fein, daß nur dann, wenn das entjprechende Fatholifche Dogma im pro= 
teftantiichen Wolfe erft Glauben gefunden hatte, ein paftorales Kirchenregiment möglich 
war, daß aber ein ſolcher Glaube weder vorhanden fei, noch gelehrt werden könne, weil 

2 er die Abwendung vom Proteftantismus einfchließt; mie wir in neuerer Zeit ald Symp— 
tom einer foldhen Abwendung die frankhafte Sympathie eines nicht geringen Teils diefer 
Schule mit den Souveränitätsforderungen der Ultramontanen zu beflagen haben. Aber 
ſoweit gingen weder Stahl noch jene Anhänger. Vielmehr begnügten fie fich bei Feſt— 
ftellung der landeskirchlich-konſiſtorialen Organifation der Kirchenregierung, die Kirche nichts— 

235 dejtoweniger als ihrem inwohnenden Weſen nad auch in ihrem Negimente jelbititändig 
und vom Staate unabhängig zu behandeln, den Staat aber als durd feine Schußpflicht 
von ihr abhängig. Die Kirche Folkte die Vorteile der freifirchlichen zugleich und der landes- 
kirchlichen Stellung zum Staate genießen. Wie tief man in dergleichen fich ſelbſt wider— 
prechenden Ideen vertwidelt war, zeigt am beften ein in Hannover bereits um Ende der 

% fünfziger Jahre gebegter, obwohl erit 1869 f. zu öffentlicher Verhandlung gelommener 
Plan zur Stiftung eines landesherrlichen, aber als foldies vom Landesherrn unabhängigen, 
jelbitftändig regierenden und über Staatöhilfe verfügenden Landeskonſiſtoriums. Die bes 
treffende Yitteratur der fünfziger Jahre ins einzelne ji verfolgen, ift bier nicht der Drt. 
©. die Artikel „Kirche“ oben ©. 342,59 und „Geiſtliche“ Bd VI ©. 468, 8. 

35 Mit 1860 begann die lutherifche Kirchenregimentsfrage auch in einem rein freifirdy- 
lichen reife erörtert zu werden, und es hat ihr das zu mefentlicher Förderung gereicht. 
Die Genofjenihaft der „von der Landeskirche fich getrennt baltenden“, feit 1845 durch 
eine Generaltonzeifion ftaatlib anerkannten Lutheraner hatte von Anfang diefer Anerfen- 
nung an eine presbyterial-ſynodale Kirchenverfaffung, nad welcher das oberfte Kirchen: 

40 regiment durch einen Ausihuß aus der Generalfunode, allerdingd mit Iebenslänglichen 
Emennungen — das Oberfirchenfollegium in Breslau, — geführt wurde. Hier wurde 
die Frage dadurch angeregt, daß Fälle, in denen den Anordnungen dieſes Kollegiums 
nicht ward, die Notwendigkeit zeigten, ihm ein Erefutivmittel zu fichern. Es wäre 
vielleicht zu finden geweſen durch Benußung der Kategorien des Privatrechts, aber eines- 

45 teils fette das Einrichtungen, die nicht vorhanden waren, voraus, und andernteil3 entjprach 
es nicht der Gefinnung der Geſellſchaft, die Fein ftaatliches, jondern ein Firchlich-joziales 
Mittel verlangte. Dann war das einzig anwendbare Kirchenzucht und eventuell der Bann ; 
beide jedoch konnten an fich nicht gegen bloße foziale Unfügſamkeiten, jondern nur gegen 
wirkliche Sünden angewandt werden. Es fragte ſich aljo, ob dem Kirchenrechte nicht ge- 

50 horchen foldhe Sünde fei. Sünde ift, was gegen Gottes Gebot gebt; ſonach kam es darauf 
an, das durch dergleichen verlegte Gebot zu finden, und da dies fein anderes ald das 
vierte fein konnte, zu unterjuchen, ob nach lutherifcher Kirchenlehre dem Oberfirchenfollegium 
eine Stellung zufomme, wie Eltern, Seelforgern und Obrigfeit, oder mit andern Worten: 
dem Vereinsfirchenregimente die gleiche Dignität, wie dem landesherrlichen. Dies beant- 

55 wortete das Oberfirchenfollegium mit Ja, ein Teil der ihm unterftellten Paſtoren und 
Gemeindeglieder mit Nein, und es ift zulett eine Sciffion daraus entjtanden. Litterarifcher 
Hauptvertreter des Ja war Huſchke (Vorläufige Schugwehr gegen die neue Lehre des 
Paſtor Diedrich zc., 1861; Die ftreitigen Lehren von der Kirche ꝛc., 1863), von dem und 
feinen Anhängern jelbjtverftändlih durd obige Motivierung nicht behauptet werden fol, 

ihre Meinung babe Zweckmäßigkeitsgründe; vielmehr ift fie unzweifelhaft ihre innigſte 
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Ueberzeugung ; aber es ift im Intereſſe der Sache, nicht zu überjehen, welche praktifche 
Zufammenhänge diefelbe hat. Hufchkes Begründung, die im weſentlichen übereinftimmt 
mit der unter den landesfirchlichen Theologen gleichzeitig von Kliefotb (Acht Bücher von 
der Kirche, 1854, ©. 397f., 490, vgl. 417 und etwas mobifiziert in einem Vortrage über 
das landesherrliche Kirchenregiment bei Mofer, Allg. Kirchenblatt, 1861, S. 479f., auch in 5 
befondern Abdrüden, Schwerin 1861) vertretenen, greift mit Stahl auf die vorreformatorifche 
Anschauung zurüd, indem fie annimmt, daß der von Chriftus den Apofteln gegebene Auftrag 
den Lehrauftrag und den firchenregimentlichen zufammenbegriffen habe. Wenn Kliefoth dabei 
auf 1014,40, „Laßt alles ehrlih und ordentlich zugeben“, Gewicht Iegt, jo ift auf der 
Jam, dab dak Wort feinen Auftrag, fondern eine Vorſchrift enthält, alfo nicht hergehört. 10 

arin aber weichen Kliefoth und Huſchke von Stahl ab, daß im Laufe der biftorifchen Ent- 
widelung die Träger jenes urfprünglich einen Auftrages, ohne die göttliche Ordnung der 
Kirchenftiftung zu verlegen, fich in befondere Träger des Yehramtes und befondere Träger des 
Regieramtes geſchieden haben, beide in göttlicher Vollmacht handelnd. Den Apofteln feien 
im Sirchenregimente Papft und Bijchöfe, diefen die Landesherren, diefen in dem Kirchen- ı5 
freife der Altlutberaner das Oberfirchenkollegium gefolgt, und durch rechtsgenügende That: 
jachen könne dies Regiment auch noch auf andere Träger übergehen ; immer aber bleiben 
diejelben im Auftrage Gottes, und wer ihnen nicht gehorſamt, verlegt das vierte Gebot, 
wird aljo mit Fug in Kirchenzucdht genommen und eventuell erfommuniziert. — Unmittel» 
barer haben fid) Vilmar und die Vilmarianer (Hauptvertreter: Haupt, Der Epiſtopat der 20 
deutfchen Reformation, 1863 f., eine Schrift, die viele thatjächliche Irrtümer enthält) an 
Stable Meinung gehalten ; aber in Widerfpruch mit der luthertfchen Kirchenlehre find Klie— 
foth und Hufchke nicht weniger als fie; denn in der That behaupten fie, daß die vor- 
reformatoriſchen Bifchöfe ihr Kirchenregiment divino jure gehabt hätten und AC. 28 
l das Gegenteil. Daß, mie von ihnen und andern angenommen wird, die Kirchen- 25 
regimentslehre ein durch die lutheriſchen Belenntnisichriften offen gelafjener Punkt fei, ift 
nur formell, nicht der Sache nach wahr; denn durch die Art, wie fie a. a. D. und ſonſt 
der borreformatorifchen Meinung twiderjprechen, wird jede Art Repriftination derjelben 
ausgejchloffen. Es tft ein Vorzug Stahls, daß er fich bierüber keine Illuſionen gemacht 
hat. — Von der Verfolgung nabeliegender Konfequenzen darf bier ebenfo, wie bon ber 30 
Erörterung Eollegialiftischer Anfichten abgejehen werden, in Betreff deren die Verweiſung 
auf den Artikel über das Kollegialfuftem genügt. Man muß einräumen, daß als Freikirchen 
die katholiſche ſowohl wie die calvinifch-reformierte äußerlich durch die dogmatiſche Begrün- 
dung ihres Kirchenregimentes günftiger ald die lutherifche geftellt find; dagegen iſt es 
innerlich ein größerer Vorzug der letzteren, daß fte nicht nötig hat, Thatfachen zu behaupten, 36 
die nicht zu erweiſen find. 

Während ſolchergeſtalt in der erften Hälfte der fechziger Jahre —— die 
Kirchenregimentsfrage eifrig — eine Menge kleinerer Schriften mußten im Vorhergehenden 
ungenannt bleiben — aus den Gefichtspunkten der Freikirche behandelt wurde, traten von 
juriftifcher Seite diefen Anfichten wertvolle Erörterungen v. Scheurls (Zur Lehre vom 40 
Kirchenregimente, 1862, und eine Reihe von Auflägen teil in Z3PK, teils in ZIAR; 
jest in v. Scheurld Sammlung kirchenrechtlicher Abhandlungen, ©. 288f., ſ. auch noch 
PH, Bd63, S. 218f.; vgl. Nekrol. für Scheurl von Sehling in NEZ 1893) und Doves 

(Ueber ev. Synoden in Preußen; Ztichr. 2, 131F., 4, 131f., und Richter-Doves Lehrbuch 
des Kirchenrechtes, $ 152, Not. 5) entgegen, in denen das landesherrliche Kirchenregiment 45 
in Schu genommen ward: von Dove, der es als erweiterte Vogtei charakterifiert, mehr 
aus Zweckmäßigkeitsgründen, von v. Scheurl, der diefe Gründe gleichfalls anerkennt, mehr 
weil es einen weſentlichen Teil der lutheriſchen Kirchenverfaffung ausmache. Beide fafjen 
es dabei nicht als Staatsamt an der Kirche, fondern als innerkirchliches Amt (hierüber 
oben). Bejonders zu nennen ift bier auch Mejer in den oben citierten Schriften. Was so 
Wafjerfchleben in jeiner bemerkenswerten Kleinen Schrift „Das landesherrliche Kirchen- 
regiment, 1872” gegen den lanbeöherrlichen Epiſtopat anführt, dürfte für jegt und für bie 
unächſt abſehbare Zeit noch überwogen werden durch die ſowohl ſtaatlichen wie kirchlichen 
Vorteile der Einrichtung, während ihre Nachteile durch die neuere Fortentwickelung der 
gemifchten Rirchenberfaffung weſentlich gemindert find. r6 

Seit 1866 trat die theoretifche Unterfuchung der Kirchenregimentsfrage zurüd, dagegen 
machte die praftifche Fortentwidelung durch Ausgeftaltung der preußiichen und anderer 
Synodalverfaffungen die wejenlichiten Fortichritte (vgl. dafür Friedberg, Verfaffungsrecht der 
ev. Kirche). Die Erfahrungen, welche mit den von der fatholifchen Kirche verfolgten An- 
ſprüchen fozialer Selbitjtändigkeit gemacht wurden, erregten dem Freilirchenweſen auch auf ao 
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proteſtantiſcher Seite neue Gegner und verſchafften dem landesherrlichen Kirchenregimente 
um ſo mehr Anerkennung, als die evangeliſchen Vertreter des ſeelſorgeriſchen ihre Verwandt⸗ 
ſchaft mit Rom nicht verleugneten. Denn darüber darf man ſich keiner Täuſchung hin— 
geben, daß die auf größere Selbſtſtändigkeit der ev. Kirche gegenüber dem Staate gerich— 

5 teten Beftrebungen — wie z. B. die an den Namen des Freiherrn von Hammerftein gefnüpfte 
Bewegung — im lebten Endziele auf Befeitigung des Iandesherrlichen Kirchenregimentes 
binauslaufen. Wenn in neuerer Zeit die Theorie des Kirchenregimentes von theologifcher 
Seite (Steinmeyer, Der Begriff des FKirchenregimentes beleuchtet 2c., 1879) wieder eine, 
diesmal vorzugsweiſe mit eregetifchen Mitteln, dagegen ohne Anknüpfung an die bisherige 

ı0 Doftrin und mit Beifeitefegung der Gejchichte operierende Bearbeitung gefunden hat, jo 
wird fie dadurch ſchwerlich gefördert werden, und wenn Sohm (Kirchenrecht, 1892) das 
landesherrliche Kirchenregiment wie das Kirchenrecht ala im MWiderfpruche mit Luthers Ge- 
danken ſtehend ein Produkt des Kleinglaubens der Epigonen genannt bat, fo bat die 
jüngfte juriftiiche Behandlung des Gegenstandes von Riefer mit Recht den Nachweis geliefert, 

15 daß vielmehr das Gegenteil richtig ift, daß gerade die intimſte Verbindung der weltlichen 
Obrigkeit mit der Kirche den Gedanken Luthers entſpricht. „So lange e8 der Staat als 
feine Aufgabe anfiebt, den Intereſſen des Evangeliums zu dienen, jo lange die meltliche 
Obrigkeit eine chriftliche Obrigkeit ift und mit ihrem ftarfen Arme die evangelifche Kirche 
ſchützt und fördert, kann fich diefe ihm ruhig anvertrauen” (Riefer a. a. D. ©. 482). 

20 Je mehr dies der Fall, um jo mehr nähert fich die wirkliche Gejtaltung der Dinge den 
en Luthers, welche in dem Grundgedanken gipfelten: „Chriftus hat nicht zwei noch 
weierlei Körper, einen weltlich, den andern geiftlih: Ein Haupt ift und Einen Körper 
bat ——— (Mejer +) Sehling. 

Ktirchenftrafen j. Bann Bd II ©. 381,4 und Gerichtsbarkeit, firdlide 
3 Bd VI ©. 586. 

Kirchentag, der deutſche evangelifche, war eine auf dem Grunde der reformatorifchen 
Bekenntniſſe ftattfindende periodifhe Verſammlung deutſcher evangelifcher Männer der 
lutherifchen, reformierten und unierten Kirchen, ſowie der Brüdergemeinde Er ift im 
abr 1848 entitanden. Aus dem mächtigen Triebleben jenes Jahres tauchten für die 

30 Geſtaltung der Firchlichen Dinge vorzugsmweife vier treibende Gedanken empor, die zur 
Gründung des Kirchentags führten. Zuerft flammte in der allgemeinen Welterfchütterung 
die Hoffnung auf die Einheit Deutichlands wieder auf, und neben dem politifchen Ein— 
heitäjtreben war die Sehnjucht nach Zufammenfaffung der deutſchen evangelifchen Kirchen- 
fräfte lebendig. Sodann mußte die Kirche, da es den Anfchein hatte, als ob der Staat 

85 jein altes Verhältnis zu ihr löfen wolle, darauf bedacht fein, fich jelbit zu verfaſſen. Weiter 
galt es, da der Unglaube unter der jäh bereingebrochenen Freiheitsbewegung grundftürzend 
ſich geberdete, alle Gläubigen der deutichen evangeliichen Kirche zum Kampfe wider ihn 
zu fammeln. Endlich jchrieen die Notjtände im Volksleben zum Himmel und für Die 
evangelifche Kirche war die Frage brennend geworden, ob fie noch jenes Erbarmen mit 

40 dem Volke habe, das neben dem verföhnten Gewiſſen einft die Wurzel geweſen, aus 
welcher die Kirche der Reformation bervorgewwachien. Die Entftehung des Kirchentags lag 
damals in der Luft. In den Streifen der gelehrten Theologen, melde ſich bewußt ge- 
blieben, daß die Theologie ein Wiffen für die Geftaltung, Leitung und Belebung der 
Kirche fei, wie in den Kreiſen der praftiichen Geiftlichen, die einen Jammer um das Volk 

45 fühlten, war der Drang gleich mächtig, fi zu ſammeln, zu Hären, zu befeftigen und dem 
deutjchen Wolfe in einer gefährlichen Krife mit der Predigt des MWorts und der That 
zu dienen. Alles Lebendige in der Kirche, mochte es aus dem Hörfaal der Hohenjchule 
oder aus dem Konventifel der Stillen im Lande ftammen, drängte ſich hervor, und wo in 
einer Konferenz ein Panier aufgeſteckt war, eilten die Männer berzu, mit den Geiftlichen 

50 die kirchlich en Laien. Einer der damals mit wärmſter Erregung gehaltenen kirch— 
lichen Konferenzen, der Sandhofsfonferenz bei Frankfurt a. M., war es bejchieden, die 
MWerkftätte zu fein, in welcher der Gedanfe des Kirchentags feine Ausgeitaltung empfing. 
Für das Zuftandeflommen bdesjelben war Philipp Wadernagel in bervorragender Weiſe 
thätig. Als der eigentlich repräfentative Mann aber für das ganze Unternehmen erjcheint 

55 von Bethmann⸗Hollweg, der ſchon auf dem eriten Kirchentag präfidierte, eine Zeit lang mit 
Stahl gemeinjam die Yeitung in den Händen hatte, aber nad Stahl Zurüdtritt bis zum 
legten Kirchentag demfelben jeine edle Kraft ſchenkte: das ideale Bild eines evangelifchen 
Laien, durch Befit, Stellung, Gelehrſamkeit hervorragend, in Haltung, Rede, Hoheit der 



ſtirchentag 477 

Anſchauung vom Geiſteshauche getragen, in den Kreiſen der Erweckten einſt als Jüngling 
geiſtlich genährt, ſo frei wie fromm in feinem Glauben, auch auf der Höhe des Lebens 
demütig und einfältig wie ein Sind. 

Zu Ende bes Monats April 1848 hatte von Bethmann-Hollweg, damals Profeſſor 
der Nechte an der Univerfität zu Bonn, als „Manufkript für Freunde“, nachher aud 6 
durch den „Buchhandel, den Vorſchlag einer evangelifchen Kirchenverfammlung im laufenden 
Sabre 1848” ausgehen lafjen. Er wollte durch diejen Vorfchlag einen „Aufruf an alle 
evangelifche Chriften deutjcher Nation zu einer ihre Gejamtbeit darftellenden Verſammlung“ 
veranlafien. Eine Anzahl evangelifcher Männer, welche das Vertrauen der Kirche hätten, 
follte fih an die Spige ftellen und die Einladung an diejenigen ergeben laſſen, „welche 10 
fih eins wiſſen ald Glieder an dem unfichtbaren Kirchenhaupte, Jeſu Chriſto“. Buße 
wegen des ſchlechten Wucherns mit dem Pfunde der vor dreißig Jahren empfangenen 
Geiftesausgießung; Bitte um Kraft und Weisheit, namentlih wegen der Neugeftaltung 
der Kirche; Gründung eines bleibenden Mittelpunkts für die evangelifche Kirche Deutſch— 
lands in der Wiederholung der Verfammlung — das waren die ausgefprochenen Ziele. 16 
Als der Aufruf in die deutjchen Yande ging, hatten an einer andern Stelle unabhängig 
davon andere Männer verwandte Gedanken bewegt. Philipp Wadernagel, damals in 
Wiesbaden, beriet mit zwei befreundeten Geiftlihen, dem Pfarrer P. Heller zu Kleinheu: 
bady a. M. in Bayern und dem Pfarrer Dr. Haupt, damals zu Rimhorn im heſſiſchen 
Odenwald, den Gedanken eines großen firchlichen Vereins, der alle gläubigen Elemente in 20 
allen deutichen Ländern, Vereine wie einzelne Perfonen, zufammenfaflen, Begriff und 
Thatfache der Landeskirche durchbrechen, Begriff und Thatfache einer das ganze deutſche 
Volk umfafjenden evangeliichen Konfeffionstirche wieder ins Leben rufen folle.. Es bot 
fih den freunden bald die Gelegenheit, mit ibren Gedanken in einen größeren Kreis 
deutfcher evangelifcher Männer zu treten. Seit Jahren pflegten fich die gläubigen Männer 26 
aus Frankfurt a M. und den umliegenden Ländern, Nafjau, Heflen, zum Teil auch 
Bayern, auf dem nahe bei Frankfurt a. M. ftill am Waldesfaume gelegenen Sanbhof 
zu fammeln. Als ein Gefäß, den jungen Moft eriwedter Theologen in fih aufzunehmen 
und aus der Gärung zur Klärung zu bringen, hatte ſich die Konferenz längjt bewährt: 
nun follte fie auch dem jungen Moft gärenden Verlangens nach deuticher Kircheneinheit 30 
gu Klarheit helfen. Auf der Sreikiabelonferen;, 3. Mai 1848, folgte indes zunächft den 
ebbafteften Reden der vorfichtige Beichluß: eine Kommiffion zu ernennen, welcher die Auf: 
gabe geftellt ward, „die Berufung einer allgemeinen firchlichen Verfammlung des evange: 
lijchen Deutjchlands zu beraten und anzubahnen”. Am 21. Juni desjelben Jahres jollte zu 
weiterer Beratung eine außerordentliche VBerfammlung auf dem Sandhof gehalten werben. 36 
Präfident der Kommiffion, zu welcher außer Haupt und Heller auch Andrei und Bonnet 
in Frankfurt a M., Profurator Kuhl in Hanau und Pfarrer Richter in Praunheim (dem 
man die Erfindung des Namens Kirchentag zufchreibt) gewählt wurden, auch Präſident 
der aufßerordentlihen Konferenz ſollte Ph. Wadernagel fein. Mit großer Rührigkeit 
fuchte diefer fofort mündlich und jchriftlich Verftändigung. Löhe und Harleß, die Yutheraner, «0 
lehnten ab, weil fie das Unternehmen nur vom Standpunkt der Union für möglich hielten. 
Aber Männer wie Hengjtenberg in Berlin, Dorner in Bonn, Hundeshagen in Heidelberg, 
Hofader in Stuttgart, erwieſen ſich ſympathiſch, und der ehrwürdige Heubner erflärte fich 
bereit, in Wittenberg, wohin Wadernagel alsbald die Blide gerichtet, der Verfammlung 
die Herberge zu rüften. Am 21. Juni famen 88 Männer auf dem Sandhof zufammen, 45 
darunter aus Bonn v. rang sera und Dorner, aus Heidelberg Ullmann und 
Hundeshagen, aus Darmftadt der Prälat Zimmermann und der Hofprediger Palmer. 
Auch Württemberger waren erfchienen. Ob es ſchon an der Zeit fei, die Verſammlung 
zu berufen — darüber ward lebhaft verhandelt. Für MWadernagels Anficht, daß es jo: 
gar hohe Zeit fei, war v. Bethmann-Hollmegs Rede durchichlagend: er wies darauf hin, so 
daß die Staatäregierung in Preußen bereits angefangen habe, durch vereinzelte Maßregeln 
weſentliche Rechte der evangelifchen Kirche zu verlegen, und daß, wenn die Ungläubigen 
innerhalb der Kirche das Negiment an fich riffen, feine andere Folge fich ergeben könne, 
als der Austritt der Gläubigen. Der Beſchluß ward gefaßt für den Herbit eine Ver- 
fammlung von Freunden der evangelifchen Kirche geiftlihen und nichtgeiftlichen Standes 56 
nah Wittenberg zu berufen: „auf dem Grunde des evangelifchen Bekenntniſſes, um 
die Feſtſtellung der BVerhältnifje der evangeliichen Kirche in der gegenwärtigen Zeitlage 
u beraten“. Der Aufruf, von 42 Männern unterzeichnet, mit dem Datum: Frank— 
rt a.M. 28. Auguft 1848, berief die Verfammlung für den 21. September und die 

folgenden Tage. 7) 
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So ſammelte ſich denn am Abend des 20. September 1848 eine große Schar 
deutſcher evangeliſcher Männer in der Lutherſtadt. ie Zeichen der Zeit waren ernſt 
genug, um in Buße, Glaube und Erbarmen mit dem Volk das Werk Luthers für Deutſch— 
land wieder aufzunehmen. Von Frankfurt a. M., auf deſſen Gebiet der Kirchentag geplant 

5 worden war, fam eben die entjegliche Kunde von Aufruhr und Mord. Während Gruppen 
von Gäften durch die Straßen zogen und um Yuthers Standbild ſich ſammelten, rüfteten 
hervorragende Männer, v. Bethmann:Hollweg und Stahl, Wadernagel und Schmieber, 
Dorner und Nitzſch, Müller und Krummacher in der Stille die Verhandlungen. Am 
andern Morgen drängte man zur Thür der Schloßkirche. 500 Männer des erften deutſchen 

10 Kirchentags traten ein. Über Luthers und Melanchthons Grab ftand der alte Lehrſtuhl der 
Univerfität mit den Loſungen: „verbo solo, fide sola". Außer den eigentlichen Mit- 
liedern des Kirchentages füllte eine zahlreiche Gemeinde die Emporen. Heubner betete, 

Wadernagel begrüßte, dv. Bethmann:Hollmeg und Stahl übernahmen die Yeitung der 
Verhandlungen. „Wir find verfammelt, fo ſprach Bethmann, ohne vechtliche Macht und 

15 rechtliches Anfeben, als Einzelne, welche die Kirche lieb haben, und fo weit der Herr 
Gnade jchenkt, ihr dienen möchten. Wir fprechen als eine nicht legitimierte Berfammlung, 
die auch fein Recht ſich anmaßen will, nur aus, was der evangelifchen Kirche not thue.“ 
Mit Bezug auf die Einladung aller, „die auf dem Grunde des ebangelifchen Bekennt— 
nifjes ſtehen“, gab er als Einzelner in Geftalt eines Gebetes ein reiches, volles, herzens⸗ 

20 warmes Belenntnis, zu welchem die Verfammlung wie Ein Mann fich erhebend ihre 
Zuftimmung ausfprah. Aus den lebhaften Verhandlungen, in welchen die Fülle der 
Herzen zur —* Ausſprache kam, gingen folgende Beſchlüſſe hervor: „1. Die evange— 
liſchen Kirchengemeinſchaften Deutſchlands treten zu einem Kirchenbunde zuſammen. 2. Der 
evangeliſche Kirchenbund iſt nicht eine die konfeſſionellen Kirchen aufhebende Union, 

25 ſondern eine kirchliche Konföderation. 3. Der evangeliſche Kirchenbund umfaßt alle Kirchen— 
gemeinſchaften, welche auf dem Grunde der reformatoriſchen Bekenntniſſe ſtehen, nament— 
lich die lutherifche, die reformierte, die unierte und die Brügergemeinde. Über die Fähig— 
feit, dem Bunde beizutreten, entſcheidet jedoch bei entitehendem Zweifel nicht die eigene 
Verfiherung der betreffenden Gemeinſchaft, jondern der Bund. 4. Jede evangeltfche 

30 Kirchengemeinjchaft, welche zum Bunde gebört, bleibt in Bezug auf die Anordnung ihres 
Verhältnifjes zum Staate, ihres Negiments und ihrer inneren Angelegenheiten in Yebre, 
Kultus und Verfafjung felbitftändig. 5. Die Aufgabe des evangelifchen Kirchenbundes ift 
Pflege und Förderung aller gemeinfamen \nterefjen der zu ihm gehörigen Kirchengemein- 
haften, insbefondere: a) Darftellung der weſentlichen Einheit der evangelischen Kirche, 

35 Pflege der Gemeinjchaft und des brüderlichen Sinnes; b) gemeinfames Zeugnis gegen 
das Unevangelifche; c) gegenfeitiger Rat und Beiftand; d) Vermittlungsamt bei Streitig- 
feiten zwiſchen Kirchengemeinfchaften, die zum Bunde gehören; e) Förderung chriftlich 
fozialer Zwecke, Vereine und Anftalten, insbejondere der inneren Miſſion; f) Warnung 
und Verteidigung der Nechte und Freiheiten, welche den evangelifchen Kirchengemeinfchaften 

ao nach göttlihem und menjchlichem Nechte zuſtehen; g) Anüpfung und Feſthaltung des 
Bandes mit allen evangelifchen Kirchen außerhalb Deutſchlands. 6. Der Kirchenbund 
tritt ind Leben durch eine erjte, mit Abgeordneten aller zu demjelben gehörigen Kirchen: 
gemeinjchaften beſchickte evangelifche Kirchenverfammlung Deutfchlands, Diefe wird ſich als 
rechtmäßige Kirchenwerfammlung der evangeliichen Kirche fonftituieren durdy die von einem 

45 jeden Gliede derjelben abzugebende Erklärung, daß es mit feinem Glauben anf dem Grunde 
der reformatorischen Belenntnifje (feiner Kirche) ftehe und nur auf dieſem Grunde ver: 
handeln wolle.” Der legte Punkt betrifft die Ernennung eines Ausſchuſſes zur weiteren 
Förderung der Sache und zur Wiederberufung der Berfammlung. 

Der Kirchenbund, der auf der Verfammlung in Wittenberg im Worbergrunde der 
so Beratung ftand, ift nicht ind Leben getreten. Einen freilich nicht genügenden Erſatz bot 

die im Sabre 1851 zu ftande gelommene Eifenacher Konferenz von Abgeordneten der 
deutſchen Kirchenregierungen (ſ. d. A. Konferenz evang. kirchl.), nicht genügend, teils meil 
einige deutjche Kirchenregierungen gegen die Beichidung derjelben fich fträubten, teil meil 
nur Vertreter der firchlichen Behörden, nicht der fonodalen Körperichaften ſich in Eifenad 

55 zufammenfinden. Dagegen iſt dem —— eine Bereicherung durch eine unmittelbar 
mit ihm verbundene und ihn überdauernde Verſammlung ohne ſeine Abſicht aus der 
Macht der Thatſachen zugefallen — der Kongreß für innere Miſſion (ſ. d. A. Miſſion, 
innere). 

Was nun den Kirchentag betrifft, ſo ward er von 1848 an regelmäßig gehalten, 
so anfangs jährlich, ſpäter alle zwei Jahre. Als die ſiegreiche Erhebung und politiſche 
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Einigung Deutſchlands in den Jahren 1870—71 aufs neue die Sehnſucht nach kirchlicher 
Einigung wachgerufen, hoffte man, in einem weiteren Rahmen, als thatfächlich der Kirchen: 
tag ın den letten Jahren geboten, die deutjchen evangeliihen Männer in größerer Zahl 
und Mannigfaltigkeit pofitiv kirchlicher Richtung zu ſammeln. Namentlich galt «8, die 
lutherifch-fonfeffionellen innerhalb der preußiichen Yandeskirche, welche unter dem Vorgang 5 
Stahls und Hengſtenbergs vom Kirchentag ſich abgewandt, wieder zu gewinnen, und bie 
Lutheraner außerhalb Preußens und in den neuen preußiichen Provinzen heranzuziehen. 
Michern war es in erfter Linie, welcher den Gedanken vertrat: nad jo großen Ereignifien, 
die Deutichland erfahren, nad jo großen Segnungen, die ihm geworden, müfje durch 
eine Verſammlung, in welcher ſich alle deutjchen evangelifhen Männer zufammenjchlöfien, 10 
der deutichen Kirche, dem deutichen Volke ein neuer ſtarker Antrieb zur Buße, zum Glauben, 
zur chriftlichen That gegeben werden. Es fand dann die kirchliche Dftoberverfammlung 
im Jahre 1871 ftatt, auf welcher Abljeld aus Leipzig über die Frage ſprach: „Was haben 
wir zu thun, damit unferm Wolfe ein geiftliches Erbe aus den großen Jahren 1870 und 
1871 verbleibe?”, Brüdner aus Berlin „über die Gemeinichaft der evangelifchen Zandes- 15 
firchen im deutjchen Reich” und Wichern „über did Mitarbeit der evangelifchen Kirche an 
den jozialen Aufgaben der Gegenwart” Vorjchläge machte. Neben den alten Kirchentags- 
freunden ſah man auf der Oftoberverfammlung Yutheraner wie Wangemann aus Berlin, 
Kahnis aus Leipzig, v. Hofmann aus Erlangen. Für die „Gemeinſchaft der evangelifchen 
Yandesfirchen im deutfchen Reich”, namentlih im Sinne einer Konvofation aus Ab— 20 
geordneten nicht bloß der Kirchenregierungen, fondern auch der Synoden, hat audy diefe 
Verfammlung zunächſt nichts ausgetragen. m Jahre 1872 ward noch einmal Kirchen- 
tag gebalten in Halle, ſeitdem nicht wieder. Sechzehnmal, wenn wir die Dftoberberfamm: 
lung nicht mitzählen, hat er ftattgefunden, in Preußen achtmal Wittenberg 1848 u. 1849, 
Elberfeld 1851, Berlin 1853, Barmen 1860, Brandenburg 1862, Kiel 1867, Halle 1872), 6 
dreimal in Württemberg (Stuttgart 1850, 1857, 1869), einmal in den ſächſiſchen Herzog: 
tümern (Altenburg 1864), je einmal in jeder der freien deutfchen Städte, Bremen (1852), 
Frankfurt a. M. (1854), Lübeck (1856) und Hamburg (1858). 

Sit der Kirchentag auch nicht zum Kirchenbund gediehen — ein Vierteljahrhundert 
lang war er dennoch für Deutjchland eine Sammlung lebendiger Kirchenkräfte. Das so 
Prinzip der Konföderation, welches gleichermaßen gegen einen verflachenden Unionismus 
wie gegen einen jtarren Konfeffionalismus ſich wandte, ein Prinzip, für welches bei der 
Konftituierung namentlih Stahl eintrat, in dem Sinne, daft nicht bloß eine unioniftifche 
Gefinnung das Zufammenkommen von LZutheranern und NReformierten möglich) machen 
folle, fondern neben der lutherifchen und reformierten fozufagen eine unierte Konfeffion 35 
geftellt ward, hat er ehrlich betwahrt. Allerdings haben ſich jeit 1857 die Lutheraner 
mehr in der ferne gehalten. Aber bis dahin haben die beften Kräfte der pofitiven Unierten 
und der milden Konfeffionellen auf den Sirchentagen ihre Gaben geipendet. 

‚Es war für die Teilnehmer am letten Kirchentage eine unvergeßliche Stunde, als 
der greife, bald achtzigjäbrige dv. Bethmann=Hollweg von der Kanzel der Marienkirche in 40 
Halle über „die Aurgabe des Kirchentags in der Gegenwart” ſprach. Die Ausbildung 
der Verfafjung der Kirche hob er als befonders dringend hervor. Und der Umjtand, daß 
in den nächſten Jahren in der größten deutjchen Landeskirche und außerdem in manchen 
Heineren Kirchen das Verfaſſungswerk in der That zum Abſchluß Fam, bat gewiß dazu 
mitgewirkt, daß feit 1872 der Kirchentag nicht wieder berufen worden ift. Die neuen #6 
fonodalen Organe boten viel Belegenheit zu öffentlicher Verhandlung über Firchliche Dinge 
und die mit dem Berfafjungsleben entjtandenen Gruppierungen der kirchlichen Richtungen 
haben wenigitens in Preußen angefangen, ihre bejonderen Berfammlungen zu balten. 
Vielleicht daß nad) größerer Befeftigung des Berfafjungslebens in den einzelnen Landes— 
firhen der Drang nad deutſch-evangeliſcher Gemeinfchaft wieder mächtiger wird und den 50 
Kirchentag, der ſich noch nicht aufgelöft, wieder wach ruft. Und wenn er fich ausgelebt 
hätte — er hat nicht vergebens gelebt, er ftellt die Kraft der deutichen evangelischen Kirche 
in dem gärenden und ringenden Bierteljahrhundert jeit 1848 dar. Die beiten Männer 
der deutichen Theologie, des deutjchen Pfarramts, der deutichen Gemeinde — allerdings 
in der bereit3 angegebenen Beichränfung auf die pofitive Union und die milde Konfeffion, 55 
haben in diejer Zeit auf den Stirchentagen über die tichtigften Fragen vor großer Ber: 
jammlung ihr Urteil gegeben. Wer etwa — und mie viele waren in der Lage — auf 
der Univerfität faum ein Zeugnis warmen Glaubens aus des Lehrers Mund vernommen 
und in der Gemeinde den Hauch des Geiftes nicht verfpürt, oder wer auch eine lebendige 
biblijche Theologie gelernt und in der Gemeinde bibelgläubige Predigt gehört, aber die 6o 
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Macht des Zeugniſſes in ſchwerer Zeit, in großer Verſammlung nicht kannte und nichts 
wußte von dem in der Stille begonnenen Werke der barmherzigen Liebe und von der 
Notwendigkeit, daß dies Werk reicher zur Rettung des Volkes hervorbreche: dem war ein 
Kirchentag mit feinem Zeugnis der Männer voll Glaubens und Kräfte, mit feiner Einig- 

5 feit im Geiſt, mit feinen Antrieben zur That Pfingftleben. Nicht wenige von den Fort— 
fchritten, welche die evangelifche Kirche Deutichlands jeit 1848 gemacht, haben aus den 
Kirchentagen ihren Antrieb getvonnen, und ein gutes Teil der glaubenswarmen und werk— 
tüchtigen Geiftlichen, welche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts thätig waren, ver— 
dankten dem Kirchentag Stärkung des Glaubens, Erweiterung des Blides und Begeifterung 

10 für den heiligen Dientt Wilhelm Baur T. 

Kirdpenvifitationen. — Litteratur: 3. Auerbach, De visitationum ecel. progressu 
a primis temporibus usque ad Conc. Trident. Francof. ad M. 1862; Dove, Die fräntiſchen 
Sendgerichte (ZER IV, 1f.); Richter, Kirhenredt 7. Aufl. S. 504ff.; Richter, Geſch. d. ev. 
Kirchenverfaſſung in Deutichland, Leipzig 1851, ©. 43ff.; Burkhardt, Geſch. d. ſächſ. Kirchen: 

15 und Schul-Bifitationen von 1524—1545, Leipzig 1879; Mejer, Zum Kirchenrecht des Refor- 
mationsjahrh., Hannover 1891, ©. 6ff.; Kayſer, Die reformatorifhen Kirchenviſitationen in 
ben welfiichen Landen 1542-1544, Göttingen 1897; Die Protokolie der Eifenaher Konferenz 
von 1852, 1853 und 1890. 

Das Inſtitut der Kirhenpifitationen dient der von der Slirchenregierung zu 
20 führenden Auffiht. Sie find das Mittel für die höheren und niederen firchenregiment- 

lichen Organe, fich durch Befuchung der einzelnen Gemeinden einen unmittelbaren Einblid 
in den Stand des firchlichen Lebens zu fchaffen und dasfelbe durch ihr perſönliches Han— 
deln zu weden und zu fördern. Schon im 4. Jahrhundert ift es im der orientalijchen 
Kirche Sitte, daß die Biſchöfe felbft oder durch Abgeordnete in ihrer Diöcefe vifitieren. 

25 Auch im Abendlande ift die geiftliche Vifitation der Diöcefe durch den Bifchof nach Conc. 
Tarracon. c. 8 von Alters ber in Übung. Bejonderd gepflegt und ausgebilbet wird 
dann das Inſtitut in der fränkischen Kirche. Hier fteht die Vifitation in Verbindung mit 
der Bereifung des Sprengels durh den Biſchof zur Erteilung der Firmung. Einige Tage 
vorher durch den Archidiakon angefündigt, fand der Bifchof das Volk mit feinen Prieftern 

30 bei der Tauffirche verfammelt, predigte, Fonfirmierte, befichtigte die kirchlichen Gebäude, 
unterfuchte die Amtsführung und den Wandel der Geiftlichen, belehrte die Irrenden, 
ftrafte die Sünder und legte ihnen Buße auf, fpürte auch den noch vorhandenen Reiten 
beibnifchen Weſens nad, um fie zu befeitigen. Ganz befonderen Wert legte Karl d. Gr. 
auf die Vifitationen ; in einer Reihe von Kapitularien werden fie den Biihöfen zur Pflicht 

35 gemacht und Beltimmungen über ihre Ausführung getroffen. Wichtig war, daf Karl dem 
iichof den Grafen oder deſſen Schultheiß einerſeits zur Unterftügung, andererſeits zur 

Kontrolle beigab. Beide zufammen hielten dann das Gendgerie, in dem bie von bem 
lüdenhaften germanifchen Strafrecht nicht getroffenen Vergeben ihre der Gerechtigkeit ent- 
iprechende Suühne fanden, nicht bloß die Vergehen gegen die firchliche Ordnung (Feiertage: 

40 entheiligung, — — ten der Zehntpflicht u. f. w.) und gegen die 
bürgerlihe Ordnung (Bettel, Trunfenheit, falſches Maß und Gewicht), jonden auch die 
Fleiſchesſünden, Diebftahl, Raub, Meineid, Zauberei u. dgl. Den Schuldigen wurde dann 
eine mehr oder minder harte Bönitenz auferlegt. Der Erziehung der germanifchen Stämme 
haben diefe Sendgerichte unſchätzbare Dienfte geleiftet. 

45 Zwei Urſachen find es befonders, die den Verfall der Inſtitution berbeiführten. Ein- 
mal der Umjtand, daß die Biichöfe ihrem geiftlichen Berufe mehr und mehr entfrembet 
wurden. Als Reichsfürften in weltliche Geſchäfte verflochten, am Hofe, auf Reichstagen 
und im Kriege beichäftigt, konnten fie ihre Diöcefe nicht mehr perſönlich bereifen. Was bisher 
Ausnahme geweſen, wurde Hegel; fie ließen die Vifitationen durch ihre Archidiafonen ab» 

50 halten, und mit der Zeit nahmen diefe die Vifitation und das Sendgericht als ihr eigenes 
echt in Anfprud. Sodann fand die Sitte der Nedemtionen, d. h. die Ablöfung der Buß— 

werke durch eine Geldſumme, aud bei den Sendgerichten Eingang und machte dieje zu 
einer wichtigen Cinnahmequelle. Dazu kamen zahlreiche Eremtionen. Der Mel, die 
Klöfter, viele Städte wußten ſolche zu erlangen. & mehr die Nüdficht auf die Gefälle 

55 in den Bordergrund trat, mehrten fi auch die Klagen über Bedrüdungen und Erpreffungen ; 
die Sendgerichte twurden zu einer Zandplage und bildeten einen oft wieder geltend ges 
machten Beichwerdepunft feitens der ausgejogenen Völker. Seit dem 13. Jahrh. wurden 
vielfach Verſuche gemacht, die Befugnifje der Archidiafonen einzufchränfen und das bifchöf- 
liche Vifitationsrecht wieder herzujtellen. Ganz aufgehört haben die Vifitationen nie, immer 

” 
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t es — treue Biſchöſe gegeben, die auch in dieſer Beziehung ihre Hirtenpflicht er 
ten. Aber erft das Konzil von Trident brachte Beſſerung. In e. III Sess. XXIV wird 

den Biſchöfen zur Pflicht gemacht, ibre Diöcefe alle Jahr, oder wenn fie größer iſt, alle 
zwei Jahre zu vifitieren oder vifitieren zu lafjen. Die Bifitation der Archidiafonen 
werden an bie bifchöftliche Genehmigung gefnüpft. ft die erftere Beftimmung auch nicht 5 
überall in Übung, jo beitehen doch in den einzelnen Diöcefen der römiſch-katholiſchen Kirche 
Vifitationsordnungen, nad denen die Gemeinden in beftimmten Terminen regelmäßig vifi- 
tiert twerben meift durch die Lanbdechanten. 

Zu feiner Zeit hat die Vifitation fo weitgehende Bedeutung getvonnen tie in ber 
Neformationgzeit. PVifitation und Reformation * Wechſelbegriffe. Jede Viſitation iſt 10 
ein Stück Reformation. Auf dem Wege der Viſitation ift die Reformation in den ein—⸗ 
elnen Ländern zur Durchführung gelommen, und die Kirche im evangelifchen Sinne organi- 
—* Maßgebend und grundlegend wurde dafür die Viſitation in Kurſachſen. Die erſte 
Anregung dazu iſt nicht von Luther ausgegangen. Einen Verſuch machte Jac. Strauß 
in Eiſenach 1525; und im Mai desſelben Jahres regte der Zwickauer Pfarrer Nil. Haus- 15 
mann das Vifitationswwerf dur eine Darlegung der firchlichen Zuftände an, die eine 
Vifitation nötig machten. „Bifitation,” fagt er, „it gar ein edles Merk, es ift nichts 
als Gebrechen wandeln, Ermahnen zum fittlichen Leben, Tröften und Stärken.“ Unter 
dem Eindrude der jchtwärmerifchen Bewegung und des Bauernfrieges trat dann Luther in 
zwei Briefen vom 31. Oftober und 30. November 1525 (De Wette III ©. 39. 51) mit 20 
einer Schilderung der Notjtände an den Kurfürften heran und drängte zur Bornahme 
einer durchgreifenden Viſitation. Diefe wurde auch fofort begonnen, aber zunächſt nur 
ſporadiſch. Die dabei gemachten Erfahrungen zeigten erft recht, wie notwendig eine Viſi— 
tation war. Unter dem 22. November 1526 beantragte Luther eine allgemeine Kirchen- 
und Schulvifitation, die dann 1527—29 vorgenommen murde. Zu Grunde lag eine 2 
Inſtruktion vom Juni 1527 (bei Richter KDD I, 77), am 22. Mär} 1528 erjchien dann 
von Melanchthon verfaßt und von Yuther mit einer Vorrede verjehen das Sächſiſche Viſi— 
tationsbuch unter dem Titel „Unterricht der Vifitatoren an die Pfarhern ym Kurfürften- 
thum zu Sachſſen“ (bei Richter I, 82), das für die meiteften Kreife maßgebend geworben 
it. Ausgeführt wurde die Vifitation im Auftrage des Landeshern. Daß der Landesherr 0 
Vifitationen auch auf Firchlihem Gebiete anordnet, war nicht etwas völlig Neues. Schon 
im 15. Jahrhundert wurden in manchen deutſchen Ländern die Klöfter im Auftrage des 
Landesherrn vifitiert. Hier handelt es fi) aber um eine Bifitation und Neuordnung des 
gejamten Kirchenweſens, und dazu giebt die weltliche Obrigkeit den Auftrag, weil fie 
war feinen Geeljorgeauftrag hat, wohl aber alles äußere Regieren ihr zuſteht, und ihr die a5 
Sicht obliegt, unrichtige Gotteöverehrung in ihrem Gebiete nicht zu dulden (jpäter custo- 
dia prioris tabulae genannt). Hier fommt das landesherrliche Kirchenregiment bereits 
vollftändig zur Ausführung. Borgenommen wird die Vifitation durch eine Kommilfion 
bon Geiftlichen und Weltlichen. Aus diefen Vifitationstommiffionen find die Konfiftorien 
erwachſen. Sie erftredt ſich auf die Amtsführung der Paftoren, die Gottesdienftorbnung, 10 
das Belenntnis und die Kirchenzucht, und zu den Anordnungen, melde die Bifitationen 
treffen, gehört auch, ". in jedem Amte einer der Geiftlihen zum Aufſeher (Superinten: 
denten) bejtellt wird. Die ganze Verfaſſung der lutherifchen Kırche ift in der Viſitation 
grundlegend a ai 

Nah dem Mufter von Kurfachfen verfuhr man bei der Durchführung der Neformas 45 
tion auch in anderen Reichslanden, fei es jo, daß erſt eine Vifitation gehalten und dann 
auf Grund der gemachten Erfahrungen eine Kirchenordnung erlafjen wurde, jei es, daß 
man umgefehrt erjt eine Kirchenordnung erließ und diefe dann durch eine PVifitation ins 
Leben führte. Neuerdings bat man angefangen die für die Gefchichte der Zeit jo überaus 
wichtigen reformatorifchen Bifitationsprotofolle im Auszuge oder vollftändig herauszugeben. so 
Nachdem ſchon 1862 Winter die Protokolle über den Wittenberger Kreis, Götze die für 
den Kreis Jüterbogk, 1864 Danneil die des Erzftiftes Magdeburg herausgegeben, faßte 
Burkhardt den Plan einer umfafjenden Gefchichte der deutjchen Kirchen: und Sculvifi- 
tationen im Zeitalter der Reformation, von der aber 1879 nur die der fächfifchen Viſita— 
tionen erjchienen iſt. Auszugsweiſe gab Nebe 1880 die PVifitationsprotofolle des Bistums 55 
Halberjtabt von 1564—1589 heraus, vollftändig Kayſer 1897 die der Kirchenvifitationen 
in den welfiſchen Yanden 1542 —44. 

Waren die erſten Bifitationen eine außerordentliche Maßregel, jo wurden fie bald zu 
zu einer dauernden Inſtitution. Schon die Preußischen Artikel von 1540 ordnen eine 
jährliche Bifitation mit der Begründung an, daß „hriftliche Ordnung, ſowohl von Pfarrern co 

Real-Enchlloväbie für Theologie und Ktirche. 3. U. X. 31 



482 Kirchenvifitationen 

als Pfarrkindern, ohne Auffehen nicht wohl erhalten werden kann“ und die meiften ſpä— 
teren Kirchenorbnungen enthalten mehr oder minder ausführliche Beftimmungen über regel- 
mäßig wiederkehrende Vifitationen. Diefe waren teild Vifitationen des ganzen Landes 
oder größere Teile desjelben durch den Generalfuperintendenten oder dazu ernannte Kom— 

5 — (Generalvifitationen), teils viſitierte der Superintendent alle Jahre oder alle zwei 
Jahre die Pfarrer ſeines Bezirkes. 

Noch einmal erhielten die Viſitationen größere Bedeutung. Als es galt, das durch 
den dreißigjährigen Krieg zerrüttete Kirchenweſen wieder aufzurichten, haben die dieſerhalb 
angeordneten Viſitationen viel dazu beigetragen, wieder Ordnung zu ſchaffen und das kirch— 

10 liche Leben wieder zu heben. Im 18. Jahrhundert beginnt der Verfall, obwohl die erſte 
Hälfte des Jahrhunderts noch einige treffliche Vifitationsordnungen auftweift, wie z. B. das 
Hannoverſche Bifitationsdireftorium von 1734. Die Städte und bier und da aud bie 
Kirchenpatrone wußten fich der Vifitation zu entziehen, Vifitierttverden galt als ein Übel, das 
man abmwehrte. Ungleich mehr noch trug zu dem Verfall der Umftand bei, daß das 

15 Kirchenregiment mehr und mehr bureaufratifche Formen annahm, und das Schreibiverf das 
perjönliche Wirken verdrängte. Schon früher hatte man die Vifitation durch einen jchrift- 
lichen Bericht vorbereitet. Jetzt wurden dieſe fchriftlichen Kirchen: und Schulberichte die 
Hauptfache, die Vifitationen hörten ganz auf oder verfümmerten, zuerjt die Generalvifita- 
tionen, dann auch die Speialvifitationen. 

20 Im Zufammenbange mit der Erneuerung des Firchlichen Lebens fam auch in bie 
Kirchenvifitationen neues Leben. Nachdem fie bereits in einzelnen Zandesfirchen hergeſtellt 
waren (im Großherzogtum Heſſen ſchon 1834, in Rheinland und Weſtfalen 1835, in 
Oldenburg 1851), verbandelte die Eifenacher Konferenz 1852 und 1853 auf Grund eines 
von Vilmar gehaltenen Neferats über die Vifitationen und richtete an die Kirchenregierungen 

25 die Aufforderung, diefelben, wo fie in Abgang gelommen feien, mit tbunlichfter Bejchleu- 
nigung und in möglichiter Vollftändigfeit wieder herzuftellen. Die Anregung brachte reiche 
Frucht: In den nächften Jahren erjchienen eine ganze Reihe von Viſitationsordnungen, 
1853 eine foldhe für Hannover, 1854 die Inſtruktion für die Abhaltung der General:, 
Kirchen: und Schulvifitationen in den alten Provinzen Preußens, 1854 folgten Bayern 

so und Württemberg, 1855 Sachſen-Weimar, 1856 das Königreich Sadfen, in ben folgenden 
Jahren noch eine Reihe von anderen Landeskirchen (vgl. die Verordnungen im Allgem. 
Kirchenblatt), jo daß jetzt Kirchenvifitationen in faft allen deutſchen evangelischen Yandes- 
firchen, abgejehen von den feinen Kirchengebieten, in denen das Firchliche Leben ftändig 
unter den — des Kirchenregiments jteht, in Übung find. Die Ordnung der Viſitation 

35 ift zwar in ben einzelnen Landeskirchen mannigfach verſchieden, weiſt aber doch in ben 
Hauptpunften eine weitgehende Gleichmäßigfeit auf. Nur felten ift eine beftimmte Zeit 
der Wiederholung der Vifitation nicht vorgefchrieben (Medlenburg- Schwerin) ; der Turnus 
—— von 2 Jahren Bayern, Württemberg), bis zu 6 Jahren (Hannover, Sachſen⸗ 

tenburg). Worbereitet wird fie durch Beantwortung bejtimmter Vifitationsfragen, die 
0 ein für allemal feftitehen, oder von dem Vifitator für jeden einzelnen Fall formuliert 

werden. Wifitator ift der Superintendent oder Generaljuperintendent, oft unter Mit- 
wirkung eines ftaatlichen Beamten, oder für die BVifitation wird eine Kommiffion gebildet, 
in welchem Falle die Eifenacher Konferenz (Protof. 1890) die Forderung aufftellt, es müſſe 
dem Superintendenten bezw. dem Generalfuperintendenten die Stellung des verantivort= 

45 lihen und maßgebenden Leiters gefichert bleiben. Negel ift faft überall, daß die Vifitation 
an einem Sonntag gehalten werden foll, nur wo vollftändige und unvolljtändige oder 
jtille, bloß gejchäftliche Vifitationen unterfchieden werben, können die letzteren auch an einem 
Wochentage abgehalten werden. Die regelmäßigen Bifitationsatte find: Predigt des 
Pfarrers, Anſprache des PVifitators, Prüfung des Standes des Neligiondunterrichts, jei es 

so nur durch eine firchliche Prüfung oder durch Nevifion der Schule, Beiprechung mit den 
Geiftlihen und Lehrern, den Gemeindevertretern oder auch den Hausvätern, Reviſion der 
Externa, der Vermögensverwaltung, der Pfarrregiftratur, der Kirchenbücher, der kirchlichen 
Baulichkeiten, des Kirchhof u. f. w. Über den Befund der Bifitation wird ein Bericht 
an die Kirchenbehörde erftattet, worauf dieje einen Vifitationsbejcheid erläßt, doch haben 

55 überall auch die Vifitatoren in engerem oder meiterem Umfange Bollmadıt, gleich an 
Drt und Stelle Mängel abzuftellen und Anordnungen zu treffen. 

Auseinander gehen die Anfichten nur in zwei Punkten. Einmal in der Frage, welche 
Bedeutung dem erbaulichen und erwecklichen Element bei der BVifitation zulommt. Daß 
die Vifitation nicht bloß den Zweck hat, der kirchlichen Behörde eine genaue Einfiht in 

so die Amtsführung der Geiftlichen und der fonftigen Kirchendiener ſowie in den religiös- 
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ſittlichen Zuſtand der einzelnen Kirchengemeinden und Diöceſen zu verſchaffen, ſondern 
auch den Zweck, in den Gemeinden das kirchliche Leben zu wecken und zu ſtärken, und in 
der Einzelgemeinde das Bewußtſein des Zuſammenhangs mit einem größeren kirchlichen 
Ganzen zu kräftigen, wird von allen Seiten zugeſtanden. Aber während die einen den 
Hauptnachdruck auf den erſten Punkt legen und der Anſicht find, wenn dieſer nur in der 5 
rechten Weiſe erledigt werde, fei damit das Erbauliche von ſelbſt gegeben, find die anderen 
geneigt, den an zweiter Stelle bezeichneten Zweck ald den hauptſächlichſten zu betrachten und 
die Bifitation jo zu geftalten, daß vor allem diefer zweite Ziwed erreicht werde. Ein Mufter 
diefer Art von Vifitationen find bejonders die Generalvifitationen der altpreußifchen Yandes- 
fire. Die Eifenacher Konferenz, die ſich 1890 nochmals mit den Viſitationen beſchäf- 10 
tigte, hat ſich dahin ausgefprochen, daß „die Übertragung diefer Generalvifitationen auf 
andere Gebiete nicht ohne meiteres befürtwortet werben könne, die Einrichtungen vielmehr 
in jedem Bezirke den befonderen landichaftlihen Verhältniſſen angepaßt und fo getroffen 
ea müßten, daß jie im beiten Sinne voltstümlich erfcheinen und ſomit ſich leicht ein— 
ürgern”, 15 

Sodann ift die Frage aufgetaucht, ob es nötig und ratfam fei, zu den Bifitationen 
auch ſynodale Elemente zuzuziehen. Nachdem mit den lirchengemeindevertretungen und den 
Synoden ein. genofjeni anliches Element in die alte landesficchliche Verfaffung aufge: 
nommen tar, mußte bie Sende entjtehen, ob diefem Element nicht auch neue Mitwirfung 
bei der für das Firchliche Leben jo wichtigen Funktion der Bifitationen gebühre. In ein: 20 
zelnen Landeskirchen, 3.B. in Baden, nehmen denn auch wirklich ſynodale Vertreter an den 
Vifitationen teil, während die Haynoverjche Yandesiynode einen dahin gehenden Antrag 
der Kirchenregierung entjchieden ablehnte und die für die ganze evang.-luth. Landeskirche 
Hannovers erlafjene neue Bifitationsordnung vom 28. September 1891 eine Teilnahme 
ſynodaler Vertreter nicht kennt. Die Eifenacher Konferenz von 1890 rät an, „auf die Zus 25 
ziehbung von ſynodalen Elementen bei Bildung von Bifitationstommiffionen Bedacht zu 
nehmen” (Protof. ©. 344 N. 6). Gerade in diefem Punkte wird vielleicht die Zukunft 
noch eine weitere Entwidelung der Inſtitution der Kirchenvifitation Er. 

G. Uhlhorn D. Dr. 

Stirdenvogt ſ. Advocatus ecclesiae Bd I ©. 198. = 

Kirchenzucht in der ev.-Intherifchen Kirche. Litteratur: Goeſchen, Doctrina de 
disciplina ecclesiastica ex ordinationibus ecclesiae evang. Saec. XVI ad umbrata, Hal. 
1859; Richter, Geſch. d. evang. Kirchenverfafjung in Deutſchland, Leipzig 1851; Nichter-Dove, 
Kirdenredit, 7. —* beſonders 3227; Mejer, Lehrbuch des deutſchen Kirchenrechts, 3. Aufl., 
Göttingen 1869; Ruff, Churheſſiſches Kirchenrecht, 2 1861; Tholud, Vorgeſch. d. NRatio- 85 
nalismus II, 1, S. 190ff.; Mejer, Kirchenzucht nad) Medlenburg. Recht, Roftod 1854; Stahl, 
Bortrag über Kirchenzucht Ev. 8. 3. 1845; Fabri, Ueber Kirchenzucht im Geifte des Ev., 
Stuttgart 1854; Nitzſch, Referat auf der Eifenacher Konferenz 1857; Nitzſch, Prakt. Theol. 
I, 221ff.; Harnad, Prakt. Theol. II, 497 ff. 

Nah ev.lutherifcher Anjchauung bildet den Kern und Mittelpuntt der Kirchen: 
ut der Ausjhluß von den Sakramenten; fie ift vor allem Abendmahlszucht. So be— 
—* die excommunicatio major, der päpſtliche Bann, als eine nur bürgerliche 
Strafe verworfen wurde, jo bejtimmt wurde an ber excommunicatio minor „quae 
manifestos et obstinatos peccatores non admittit ad sacramentum et com- 
munionem ecelesiae, donee emendentur et scelera vitent“ al® dem rechten 45 
chriſtlichen Bann feftgehalten (Art. Smale. P. III art.9 Pag.333). Die Übung diefer 
Zucht ift ein Teil des den Pfarrern erteilten Seeljorgeauftrags (Schlüfjelamt), zu dem 
nicht bloß die Predigt des Evangeliums und die Verwaltung der Saframente gehört, 
jondern auch „die Gottlofen, deren gottlojes Weſen offenbar ift, aus chriftlicher Gemeinde 
ausſchließen“ (conf. Aug. art. 28, Appol. 14 ©. 294). Der Pfarrer, der das Safra- so 
ment austeilt, darf mifjentlich feinen Unwürdigen zulaffen, er würde fich fonft der Sünde 
desjelben teilhaftig machen. Dabei wird aber auf Grund von Mt 18 und 1 Fo 5 feit- 
gehalten, daß der Gemeinde eine Mitwirfung bei der Ausübung der Kirchenzucht zufteht 
(Luther in der Vermahnung an die Wittenberger. EA 59, 164 ff., das Wittenberg. Erachten 
von 1540, CR 3,965). „Sage e8 der Gemeinde“, befiehlt der HErr, und erft wenn ber :5 
Sünder fih auch dann nicht beffert, foll er als ein Heide und Zöllner gehalten, aus der 
Gemeinde ausgejchloffen werben. Die Gemeinde darf fein öffentliches Argernis in ihrer 
Mitte dulden, fie muß das faulgetvordene Glied von ſich abjondern. Der Bann, wenn 
er auch von dem Pfarrer ausgejprochen wird, ergeht immer im Namen der Gemeinde. 

31* 
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Die Braunſchw. KO von 1528 bezeichnet ihn ausdrücklich als „der Prädicanten ördel im 
Namen der Gemeyne”. Eine Organifation der Gemeinde, die fie befähigt hätte, an der 
Kirchenzucht teilzunehmen, ift aber in den Iutherifchen Landesfirchen wenig entiwidelt. Nur 
bin und wieder findet ſich zur Teilnahme an der Slirchenzucht ein Bemeindevorfiand 

5(3.B. KO des Herzogs Wolfgang von Pfalz: Zmweibrüden von 1557 bei Richter KOD II, 
194) und ſchon zeitig wird der Bann den Konfiftorien vorbehalten, da die Übung des- 
jelben durch die Pfarrer allein zu Mißbräuchen führte (vgl. Konftitution und Artikel des 
Konfiftorums zu Wittenberg von 1542 bei Richter KDD I, 372ff., Bedenken der Kon— 
filtorien halber bei Nichter, Gefch. der evang. Kirchenverfaſſung ©. 83 Ff.). Der Forderung 

10 einer Beteiligung der Gemeinde an der Kirchenzucht gegenüber fand man ſich damit ab, 
daß man die Konfiftorien als eine Nepräfentation der Gemeinde betrachtete. Übrigens 
blieb diejer Schritt nicht ohne Miderfprud. Die Flacianer machten mit Heftigfeit das 
auf Grund der Belenntnifje den Paſtoren zuftehende Bannrecht geltend. In Pommern 
war die Aufnahme einer dahin gehenden Belimmung in die Kirchenordnung nur fchiver 

16 durchzufegen (Richter, Geſch. Kirchenverf. ©. 137). 
Das Verfahren hatte nun nad den KOD — in feinen Grundzügen gleich 

mäßigen Verlauf. Ein in öffentlihen Sünden lebendes Gemeindeglied wurde zunächſt 
von feinem Pfarrer beichtväterlih, dann wenn das ohne Furcht blieb, vor zugezogenen 
Gemeindegliedern ermahnt. Brachte auch das feine Befjerung, jo ſchritt das Berfabren 

20 zur beichtväterlichen Zurüdmweifung vom bl. Abendmahl (jogen. fleiner Bann) fort. Blieb 
diejes ebenfalls ohne Wirkung, fo wurde der Sünder von aller kirchlichen Gemeinſchaft 
(nur die Predigt durfte er anhören) ſowie von jedem nicht bloß geichäftlichen Verkehr mit 
Kirchengliedern ausgefchloffen (jogen. großer Bann). Sobald das Verfahren in ein Stadium 
trat, two der Sünder irgendivie vor der Gemeinde bloßgeftellt wurde, bedurfte es der 

35 Genehmigung des Konfiftoriums, und der fogenannte große Bann fonnte nur von dieſem, 
in einzelnen Yandesfirhen nur von dem Landesherrn jelbft, nach vorhergehender Unter: 
fuhung der Sache ausgeiprochen werden. Das ganze Verfahren galt nicht als eigent- 
liche Strafe, fondern ald Zuchtmittel (poena medieinalis), Deshalb konnte der Bann 
in jedem Augenblid aufgehoben werden, jobald der Sünder Reue zeigte. Als Beweis 

so der aufrichtigen Neue wurde verlangt, daß der Sünder, der der Gemeinde durch öffent: 
liche Sünden Ärgernis gegeben hatte, die Gemeinde auch durch ein gleichfalls öffentliches 
Sündenbefenntnis und bußfertige Bitte um Vergebung —— Das iſt die Kirchen— 
buße, die mithin kein — ſondern ein Verſöhnungsakt war. Starb der Sünder, 
ohne ——— gethan zu haben, ſo wurde er ohne Beteiligung des Geiſtlichen und der 

35 Gemeinde, meiſt auch an einem beſonderen Orte begraben. Richter (Kirchenrecht $ 227) 
nimmt zwei verjchiedene Arten von Kirchenbuße an, eine, die Bedingung der Aufhebung 
des Bannes ift, eine, die geleiftet wird, ohne daß ein Bannverfahren vorbergeht (3. B. 
bei Fleiſchesvergehen) Goefchen (a. a. D. p. 24) fügt noch eine dritte Art hinzu, bie 
übernommen wird, um den Bann zu vermeiden. Mejer (Kirchenrecht $S 210 Anm. 2) 

0 will nur eine Art gelten laffen, die aber verfchieden fcharfe Formen annehmen kann, je 
nachdem das Bannverfahren, welches fie beendet, noch im Anfange oder ſchon fortgefchritten 
ift. Jedenfalls kommt auch eine Kirchenbuße ohne voraufgehendes Bannverfahren vor 
und ebenſo Kirchenzuchtsakte ohne ein ſolches, wie das Verſagen des Brautfranzes und 
der Ehrenpräbifate beim Aufgebot und bei der Trauung, fowie die Verfagung des chrit- 

sslihen Begräbnifjes bei Sakramentsverächtern und Selbftmördern. 
Diefe Handhabung der Kirchenzucdht trug den Keim des Verderbens in fi. Seine 

Kirchenzucht ift auf die Dauer haltbar, die nicht im Bewußtſein der Gemeinde wurzelt. 
Aus dem Verföhnungsakte, die fie urfprünglih war, wurde die Kirchenbuße ein Strafaft, 
den anfangs die Konfiftorien, dann auch die weltlichen Gerichte auferlegten, und zuletzt 

so eine Polizeiftrafe für Unfeufchheitsfünde, die als ſolche mit Geld abgefauft werden fonnte. 
Auf ſolche Fälle beſchränkt, durch Standesrüdfichten und die Abkäuflichkeit zerrüttet, verfiel 
die Kirchenzucht in der lutherischen Kirche ſchon im Lauf des 17. Jahrhunderts. An Klagen 
darüber und an Beflerungsvorjchlägen bat es nicht gefehlt. ob. Val. Andreae, der in 
Genf die Kirchenzucht kennen gelernt hatte, hat ſich mit allem Eifer bemüht, etwas ähnliches 

55 in feiner beimatlichen Kirche einzuführen. Der jüngere Duiftorp in Noftod und Großgebaur 
machten den Vorfchlag, zur Durchführung der Sirchenzucht ein Kollegium von Alteſten in 
den Gemeinden einzurichten. Spener erwähnt auch die Aufrichtung der Kirchenzucht als 
ein Mittel zur Wiederbelebung der Kirche, er machte aber feinen dahin zielenden Verſuch, 
weil er auf den Erfolg der Disziplin wenig Hoffnung ſetzt. Wohl beflagt er, daß dem 

60 Predigtamt durch die Konfiftorien die Hände gebunden find, findet das aber gerechtfertigt, 
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„weil leider die Meiften einer größeren Macht zur Ausübung ihrer Affekte eher mifbrauchen 
als zum Beten der Seelen bedienen würden”. Daß Spener die Gedanken, aus dem die 
Kirchenzucht in der Iutherifchen Kirche erwachſen ift, nicht verſtanden bat, zeigt fein ge 
legentlicher Vorſchlag, zwiſchen Abfolution und Kommunion zu unterfcheiden. „Jene fann 
ich feinem wiffentfic nbußfertigen erteilen, von dieſer ald einem allgemeinen Gut, darf 5 
ih ohne diejenige, denen dieſes Seht zukommt, feinen ausſchließen.“ Nur will er einem 
ſolchen anzeigen, daß ihm das hl. Abendmahl zum Gericht gedeihen werde und man ihn 
nicht anders ald den Judam dazu laſſen könne. Hat ber Pietismus auf diefem Gebiete 
feine Wandlung gebracht, fo hat die Zeit des Nationalismus die Auflöfung der Kirchen: 
zucht vollendet. In den meilten Ländern wurde die Kirchenbuße ausdrüdlich aufgehoben, 
anderswo verſchwand fie von jelbft, da die Ausübung des Bannrechts ſeitens der Konſiſtorien 
unterblieb. Doc) ift die Kirchenbuße an einzelnen Drten bis heute in Übung geblieben 
(befonders in Heſſen Büff, Churheſſ. Kirchenrecht 5 58—63) und faft überall haben fich 
einzelne Reſte der Kirchenzucht gehalten. Geblieben iſt auch der feeljorgerifche Ausſchluß 
vom Abendmahl, allerdings unter Aufficht der Kirchenbehörde, an die der Baftor zu be 
richten bat, wenn das Gemeindeglied ſich nicht bei der erjtmaliger Zurückweiſung berubigt. 

Mit dem Wiederervachen des firchlichen Lebens ift auch das Verlangen nad) Wieder: 
einführung der Kirchenzucht erwacht. Schon Schleiermachers Kirchenverfaffungsentivurf 
enthält dahin gehende Vorſchläge (Ztichr. F. KR I, 330). n den 40er und 50er 
Jahren wird die Frage befonders lebhaft verhandelt. Mitgewirkt hat dabei einesteild der 0 
den Landeskirchen feitens der Sekten und der freien Kirchengemeinfchaften immer wieder 
gemachte Vorwurf des Mangels an Zucht, anderenteild der Umſtand, daß faft überall 
ein genofjenfchaftliches Element in die alten NKirchenverfaffungen eingejchoben wurde. 
Eine genoſſenſchaftlich verfaßte Kirche kann der Kirchenzucht gar nicht entraten. Anſätze 
einer folchen find bereit vorhanden, namentlich hat die —— der Civilehe und die 26 
Aufhebung des Taufzwangs Anlaß gegeben zur Aufnahme von Beſtimmungen über die 
gegen ſolche, welche die Trauung verachten und ihre Kinder nicht taufen laſſen, zu übende 
Zucht. Der Staat legt dem Gebrauch kirchlicher Zuchtmittel kein Hindernis in den Weg, 
wenn ſie dem rein religiöſen Gebiete angehören oder die Entziehung eines innerhalb der 
Kirche oder Religionsgemeinſchaft wirkenden Rechts oder die Ausſchließung aus der Kirche 30 
oder Neligionsgejellichaft betreffen. Nur darf die —— ſolcher Zuchtmittel nicht öffentlich 
bekannt gemacht werden (eine auf die Gemeindeglieder beſchränkte Mitteilung iſt jedoch 
nicht ausgeſchloſſen), und die Vollziehung nicht in einer beſchimpfenden Weiſe erfolgen (Preuß. 
Geſetz vom 13. Mai 1873). Ye mehr das genofjenfchaftliche Element in den Landesfirchen 
eritarft, defto mehr wird auch die Notwendigkeit der Kirchenzucht fich aufbrängen. Bei der 55 
weiteren Entwidelung der vorhandenen Anſätze der Kirchenzucdht wird aber die höchſte 
Vorficht geboten fein. Zunächft gilt es, treu zu bewahren und mit Weisheit zu gebrauchen, 
was davon noch vorhanden ift. Ungeduldiges Drängen nad ftärferer Zuchtübung könnte 
die Kirche als Volkskirche in die größte Gefahr bringen. Auch darf man ſich davon nicht 
zu große Erfolge verfprechen. Treue Seelforge verfpricht mehr Frucht als jchärfere Zucht: «0 
übung. G. Uhlhorn D. Dr. 
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Kirchenzucht in der reformierten Kirche. — Me. 8. Richter, Die evangel. Kirchen: 
ordnungen des 16. Jahrhunderts, Weimar 1846; derf., Geſch. der ev. Kirchenverfaſſung in 
Deutſchland, Leipzig 1851; Lechler, Geſch. der Presbyterial: und Synodalverfafjung, Leiden 
1854; ©. Miller, Lorimer, Hellmar, Geſchichte, Weſen und Borzüge der Presbpterialverfaflung, 46 
Halle 1849; Haſſenkamp, Die Anfänge der evang. Kirchenzucht. Deuſche Zeitichr. für chriſtl. 
Wiſſenſch. 1856; DO. Goeſchen, Doctrina de disciplina ecelesiastica etc., Halis 1859; Hundes- 
bagen, Beiträge zur Klirchenverfafjungsgeihicdhte, Wiesbaden 1864: ©. Galli, Die lutherischen 
und calvinifhen Kirchenjtrafen, Breslau 1879; K. Rieker, Grundjäge ref. Kirchenverfaſſung, 
Leipzig 1899. 50 

1. — R. Stachelin, H. Zwingli I, 445 ff. IL, 137. 440 ff; ©. Wunderli, Zwingli und 
die Nefurmation in Züricd 1897, &. 144 ff. 153 ff.; Hundeshagen, Die Konflifte des Zwing— 
lianismus u. ſ. w, Bern 1842; Egli, Analecta reformatoria I, Züri 1899, ©. 99 fi. 

2. — Kampſchulte, Joh. Calvin, Leipzig 1869. 1899. I, 385 ff. II, 354 ff.; Cornelius, 
Die Gründung der calvinifhen Kirchenverfaſſung in Genf, AMA 1892 (au in: Hiftorifche 55 
Arbeiten, Leipzig 1899); Ordonnances ecelesiastiques 1541 CR Calv. X, 18 ff. (Entwurf und 
verſchiedene Redaktionen), Richter I, 342 ff. (Geftalt von 1561). 

3. — La Discipline ecel&siastique des églises r6form6es de France (1559), ed. D’Huisseau, 
Charenton 1667, deutijh von ZTollin, Magdeburg 1892; Aymon, Tous les synodes nationaux 
des @glises r&formdes de France, A la Haye 1710; Forma ac ratio tota ecclesiastici 60 

* — 



486 Kirchenzucht im der reformierten Kirche 

ministerii in Peregrinorum ... ecclesia observati instituta Londini, 1550 (J. a Lasco opera 
ed. Kuyper II, 45ff., niederdeutfch bei Richter II, 99 ff.). 

4. — (Dunlop,) A Collection of Confessions of faith, Catechisms, Directories, Books 
of Diseipline ete., of publick authority in the Church of Scotland, Edinburgh 1719. 1722; 

5 W. Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, Nemwyort 1893. — C. Hooijer, 
Oude Kerkordeningen der nederl. herv. gemeenten 1563— 1638, Baltbommel 1865; Rutgers, 
Acta van de nederlandsche synoden der 16. eeuv, s’ Gravenhage 1889; Reitsma en van Veen, 
Acta der prov. en particuliere synoden 1572—1620, Groningen 1892—1899; Livre synodal 
des @glises wallonnes des Pais-bas 1563—1685, La Haye 1896; Jacobſon, Urfunden-Samm- 

10 lung ... für die evangel. Kirche von Rheinland und Bertfalen, Königsberg 1844; Simons, 
Niederrheiniihes Synodal: u. Bemeindeleben „unter dem Kreuz“, Freiburg u. Leipzig 1897. — 
Ehurfürftliher Pfalg Presbyterial-Ordnung (Heidelberg) 1681. 

5. — KO für die evangelifhen Gemeinden der Provinz Weitfalen und der Rheinprovinz 
vom 5. März 1835. Herausgeg. von Th. Müller, neu bearbeitet von P. Schuſter, Berlin 

15 1892; €. Friedberg, Die geltenden Berfafjungsgeiepe der ev. deutſchen Landeskirchen, Frei= 
burg i. B. 1885. Dazu drei Ergänzungsbände, 1888—1890; die geltenden Geſetze der 
außerdeutſchen Kirchen regiftriert Rieler a. a. ©. vollftändig und zuverläjfig. 

Daß der Glaube ohne fittliche Untertverfung unter Gottes Geſetz nicht zu denken fei, 
ift in den reformierten Kirchen ftets betont worden. Die Firchliche Konfequenz, daß der 

20 Gemeinde als foldher Regelung und Zucht des fittlichen Lebens ihrer Glieder zuftehe, hat 
erit der Galvinismus durchgeführt, indem er die Schlüfjelgewalt, die nad; gemein evange— 
liſcher Anficht durch die Predigt des Wortes geübt wird (Conf. Aug. 28, 8; Conf. Helv. 
pr. 16; Calv. zu Mt 16, 19), fpeziell weniger in der tröftenden Abfolution, als in ber 
jomit göttlich befohlenen chriftlichen Bußzudt ausgeprägt ſah (Heid. Kat. 83; Wefeler 

25 Konvent VIII, 3; Conf. Westm. XXX, 2). 
1. Schon die deutfch-[chtweizerifche Reformation brachte neben der religiöfen Erkenntnis 

eine fofortige fittliche Erneuerung des Volfölebens, jo daß Mykonius bereit? 1524 eine 
Schilderung der wunderbar verbeflerten Zuftände mit dem Sate eröffnen fonnte (ad sa- 
cerdotes Helvetiae suasoria p.5): „Nos seimus, Tigurinos non tam incumbere 

so ut evangelium audiant, quam ut evangelice vivant.“ Trotzdem fam es nicht zu 
einer firchlichen Zucht. Die Stimmung für diefelbe übernahm Zwingli zwar zunächſt aus 
der mittelalterlichen Kirche. Er wollte nur die hierarchiſchen Mißbräuche abftellen (1523: 
Schlußrede 31f.): „Daß den Bann fein befonderer Menſch Jemand auflegen mag, 
fondern die Kirche, das ift Gemeinfame deren, unter denen der Bann würdig wohnet, mit 

3 jamt dem Mächter, das ift der Pfarrherr. Daß man allein den bannen mag, ber öffent: 
lich verärgert.“ „Uslegung” und Commentarius de vera et falsa religione 1525 
SW. Werke ed. Schuler und Schultheß I, 334 ff. III, 303 ff.) gründen den Bann auf 

t 18, 15 ff. und mollen ihn nah 1 Ko 5,45 2802, 5ff. geregelt wiſſen. Das alles 
aber war bloße Theorie. Auch ein Vorfchlag „Über die Ausichliegung von dem Abend- 

so mahl“, welchen die Nachtmahlsordnung von 1525 im Manuftript, aber nicht im offiziellen 
Drud enthält (IT, 353 ff.), welcher neben der ftaatlichen Polizei einen Firchlichen Bann 
gegen Hurer, MWucherer, Trunfenbolde u. ſ. w. in Ausfiht nahm, wird nie realifiert worden 
fein. Denn alsbald nahmen die Sittenmandate der chriftlichen —— die moraliſche 
Erziehung des Volkes viel wirkſamer in die Hand (Egli, Aktenſammlung zur Geſchichte 

45 der Zürcher Reformation, Zürich 1879, Nr. 1077. 1344. 1385. 1534. 1656. 1782). 
Der evangelifhe Eifer für die Reinheit des Lebens regelt „Gott dem Allmächtigen zu 
Ehren und unferer Beſſerung“ Kirchenbefuh und häusliche Zucht, öffentliche Vergnügungen, 

ochzeitsfeiern, Kleidertrachten u. f. w, dabei doch der individuellen Bewegung und Wolfe: 
de größeren Spielraum lafjend, als fpäter in Genf blieb. Nur für Eheſachen, die man 

50 der Jurisdiktion des Bifchofs von Konftanz damit entzog, wurde eine eigene Jnftanz neben 
dem Rate gefchaffen (a. a. O. Nr. 711): das Chorgericht, in der Stadt aus zwei Leut— 
prieftern und je zwei Mitgliedern des Heinen und großen Rats beftehend, trat am 
15. Mai 1525 zum erftenmale zufammen. In den Landgemeinden traten zu gleichem 
Zivede dem Pfarrer zwei „Ehegaumer“ (d. h. Ehewächter) oder „Stillftänder“ (weil fie 

55 nach Schluß des Gottesvienftes noch beim Pfarrer ftehen bleiben) zur Seite (Mr. 990). 
Mögen diefelben nad) Gelegenheit auch erweiterte, gewiſſermaßen presbyteriale Funktionen 
geübt haben, jo bedeutet die ganze Emrichtung doch faum den Schatten einer eignen 
Organifation der Kirchengemeinde: das Chorgeridht handhabt feinen Bann, fondern nur 
eine Aufficht und eventuell Anzeige an die Obrigkeit, an melde auch gegen jeine Ent- 

 jcheidungen appelliert werden kann. Freilich regte fih aud im Gebiete der beutjch- 
jchtweizerifchen Reformation der Wunſch nad jelbftftändiger kirchlicher Sittenzucht und 
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entiprechenden Organen. Die Prediger von St. Gallen fordern in ihrer Abendmahls- 
ordnung 1527 und auf Synoden zu St. Gallen und Rheineck 1529 mit fittlichem Ernfte 
und faſt freifirchlicher Stimmung den Bann als „notiwendig zum Brauch der Gemein- 
ſchaft des Tiſches“. Ebenfo machte Oekolampad auf die Verjchiedenheit der Gefichtspunfte 
aufmerkjam, welche der Staat und welche die Kirche bei ihren Maßnahmen zu berüdfich- 5 
fichtigen hätten (Amtliche Sammlung der älteren eidgenöffischen Abjchiede. eitraum 
1529—1532, bearbeitet von Stridler, Züri 1876, IV, 1, Nr. 3951). Auf feinen 
Antrieb führte Bafel 1530 den Bann und für kurze Zeit die „Bannherren” ein. Die 
allgemeine Stimmung jedoch, die unter Zwinglis Führung auf zwei Synoden ir Frauen: 
feld (13. Dezember 1529 u. 17. Mai 1530), fowie in Beiprehungen in Bafel (16. Nov. 
1530) zum Ausdrud fam (a. a. D. Nr. 232. 431 k. 444), blieb ablehnend und wirkte 
lähmend auf den Betrieb einer eignen kirchlichen Zucht. Zivingli, jedem abftrakten Doftrina- 
rismus abhold, war zufrieden, daß die chriftliche Obrigkeit für die breite Mafje des Volkes 
jene Zucht thatfächlich durchführte, welche ihm mehr galt, als ideale Eirchliche Organifation. 
Diefe Zuftände fanden ihren Niederſchlag in Zwinglis Theorie (Expos. fidei 1530, 16 
IV, 60): in ecelesia Christi aeque necessarius est magistratus atque prophetia. 
Die Predigt ift die leitende Seele, die Obrigkeit das ausführende Organ des ftaatäfirdh 
lichen Organismus. Der Nat erläßt die Sittenmandate „als eine chriftliche Obrigkeit 
anftatt ihrer gemeinen Kirchen” (Egli, Aktenfammlung Nr. 1087. Zwingli III, 339). 
Später ſprach der Berner Theologe Musculus geradezu aus, daß die urchriftliche Form 20 
der kirchlichen Sittenzucht notwendig binfallen muß, fo der chriftliche Geift die Staaten 
durchdringt (1553, CR, Calv. XIV, 539): et quae ad eum modum in usu est dis- 
ciplina non debet haberi pro ethnica, quasi alienus sit ab ecelesia magistra- 
tus et Christo domino non serviat, corrigens vitia et castigans delinquentes. 

2. Im fcharfen Gegenfage zu diefer Preisgabe kirchlicher Selbftitändigkeit entftand in 25 
Genf unter Calvins Herrſchaft der Urtypus grundſätzlich kirchlicher ftrenger Sittenzucht. 
Die dogmatifchen Anſchauungen über Eirchliche Organifation und Zucht, welche die Insti- 
tutio jeit 1543 in größerer Ausführlichfeit darlegt, bilden zu einem größeren Teile die 
Grundlage und zu einem Fleineren den Niederfchlag der ſeit 1541 getroffenen Einrich- 
tungen. Bezüglich des Weſens und der Geftalt ‚® Kirche Chrifti fennt Calvin eine so 
doppelte Frageſtellung: handelt es ſich um bie Stügen perfünlicher Heilsgewißheit, jo ge: 
nügen (mie Conf. Aug. VII) als Kennzeichen der Kirche Wort und Saframent, und Calvin 
warnt ausdrüdlich vor überjtiegenen Anfprüchen an Reinheit der Lehre und des Lebens 
(Inst. 1559: IV, 1, 12—29). Aber ſchon der entjcheidende Sat, welcher diefe Theorie 
zum Ausdrud bringt, verrät, daf daneben eine andere Frageftellung befteht (IV, 1,9): ss 
ubieunque Dei verbum sincere praedicari atque audiri, ubi sacramenta 
ex Christi instituto administrari videmus, illie aliquam esse Dei ecclesiam 
nullo modo ambigendum est. Denn wenn es fih um die mirkungsfräftige Aus- 
geftaltung der Kirche handelt, giebt fich der fittlich-foziale Trieb mit den exigua quae- 
dam ecclesiae vestigia, welde nad Conf. Gall. 28 felbft das Papſttum noch enthält, «0 
nicht zufrieden. Die normale Gejtalt der Kirche wird nad der Schrift gebildet. Das 
eorpus Christi (Inst. IV, 3,2) muß regiert werden secundum eum ordinem et 
eam politiae formam quam ipse praescripsit (IV, 6, 9 ef. 10,1. 1,15. 4,1. 
Gall. 29). So wird die Zucht oder das Regiment zum dritten fonftituierenden Moment 
der rechten Kirche (opp. XIII, 283. Conf. Belg. 29. Emd. Kat. 1554. Fr. 51). # 
Natürlich wirkt als treibende Kraft hinter diefem formalen Biblicismus die fachliche 
Überzeugung, daß die Kirche ihr Erziehungsamt (Inst. IV, 1,4) ohne entiprechende Or- 
gantjation als in ſich berubende Gemeinjchaft nicht üben fünne (IV, 3,8: est hoc 
gubernationis munus saeculis omnibus necessarium; 12, 1: si nulla societas .. 
eontineri in recto statu sine diseiplina potest, eam esse multo magis neces- 50 
sariam in ecclesia, cuius statum quam ordinatissimum esse decet. Proinde, 
quemadmodum salvifica Christi doetrina anima est ecelesiae, ita illie dis- 
eiplina pro nervis est: qua fit ut membra ecelesiae inter se cohaereant). 
Zweck der Zucht ift in erfter Yinie, daß Chrifti Gemeinde und fein heiliges Mahl nicht 
entweiht werde; erft an zweiter Stelle fommt die Gefahr der moralischen Anftedung und 55 
die Beflerung des Individuums in Betracht (IV, 12,5). — Solche Grundſätze tiefen 
dem Reformator von vornherein den Weg. Es mar ihm Gewiſſensſache, zur Predigt 
privatae monitiones, correctiones et alia eiusmodi adminicula zu fügen, quae 
doctrinam sustinent et otiosam esse non sinunt (IV, 12, 1 ef. opp. V, 319). 
So unterbreiteten die Prediger bereit? im Januar 1537 dem Rate den Plan über eine so 

5 
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Zuchtordnung im Hinblid auf das Abendmahl (Herminjard, Correspondance des 
r&öformateurs IV, 156): es ift unerläßlid, que ceux qui viennent a ceste commu- 
nieation soyent comme approuvez membres de Jesucris. Pour ceste cause 
nostre Seigneur a mis en son esglise la correcetion et discipline d’excommu- 

s nication. Pourtant, sil y a quelque crainte en nous de Dieu, il fault que 
ceste ordonnance aye lieu en nostre esglise. Hätte Calvins Intereſſe ſich auf die 
individuelle Zucht bejchränft, jo hätte er wie Zwingli mit der Sittenpolizet zufrieden fein 
fünnen, welche der Magiftrat eifrig und oft rigoros übte. Da ihm aber die Ehre Chrifti 
den Selbftbeitand Firchlicher Funktionen forderte (Inst. IV, 3,2. 8; opp. XI, 281), jo 

10 fonnte er auf die Dauer die Ablehnung eigner Gemeindeorgane nicht tragen. Die Kirche 
kann ihre fittliche Aufgabe nur löfen, wenn fie nach ihren eignen Prinzipien fich geftaltet. 
Diefen Gedanken hielt Calvin mit unbeugfamer Energie feft, ald die Berner Geremonien, 
diefe Symbole ftaatlicher Omnipotenz, feine — herbeiführten. Ihn unterbreitete 
er ohne Erfolg einem Zürcher Konvent ſchweizeriſcher Räte und Theologen (Ende April 

15 1538, opp. X, 190ff.: regelrechte Parochialteilung, Zucht und Exkommunikation). Ihn 
verwirklichte er in feiner felbitftändigen Straßburger Gemeinde (E. Strider, Joh. Calvin 
als erfter Pfarrer der reformierten Gemeinde zu Straßburg, 1890, ©. 16ff.). Ihn brachte 
er geflärt und erprobt nach Genf zurüd: für feine Wiederkehr machte er den Erlaß einer 
Kirchenordnung zur ausbrüdlichen ———— Sofort nach Calvins Ankunft begann die 

20 Arbeit. Zwiſchen dem 16. September und 20. November 1541 wurden die Ordonnances 
ecel6siastiques verfaßt, in einer Kommiffion vorberaten und dur die Inſtanzen des 
Heinen und großen Rates und der Bürgerverfammlung getrieben. Calvins Enttvurf er 
fuhr unbedeutende Änderungen zu Gunften des obrigfeitlichen Einfluffes. Aber gerade die 
ſpezielle Kirchenzucht betrafen diefelben nicht. Die Kirchenordnung ftellt als Grundlage 

25 des Gebäudes die vier Amter feſt (pasteurs, docteurs, anciens, diacres), que nostre 
seigneur a institu& pour le gouvernement de son &glise. Die toren üben 
alle drei Monate eine brüderliche Zenfur unter ſich bezüglih der „erträglichen Fehler“. 
Durchaus unerträgliche Fehler verfolgt der Magiſtrat. Für das Volk ift alles darauf 
angelegt, eine Gemeinde zu fchaffen, die würdig und mit reifem Betwußtfein die Seg— 

so nungen Gottes, namentlid im Saframente, genießt. Vor der erften Zulafjung zum 
Abendmahl haben die Kinder von ihrem Glauben Rechenfchaft zu geben. Auch de 
haben fich vor dem Genufje vorzuftellen und empfangen entjpredhende Weiſung. Für die 
regelmäßige Aufficht über die Gemeinde wird das Kollegium der Alteften eingeſetzt (offiziös 
Consistoire genannt), beftehend aus den Geiftlihen und zwölf Mitgliedern der ver- 

85 ſchiedenen Ratskollegien, Männern von tabellofem Rufe und geiftlicher —— gleich⸗ 
mäßig über die Stadtdiſtrikte verteilt, affin davoir loeil par tout. Die Laienälteſten 
werden (formell jährlich, thatſächlich womöglich für längere Zeit) auf Vorſchlag der Pfarrer 
vom kleinen Rate gewählt, vom großen beſtätigt. Die von ihnen geübte Zucht erſtreckt 
ſich auf Glauben und Sitten und verfährt nach der Mt 18 vorgeſchriebenen Folge (vgl. auch 

40 Inst. IV, 12, 2ff)., Kleinere und nicht öffentlichen Anſtoß gebende Vergehungen über— 
windet der einzelne Altefte durch perjönliche Ermahnung. Widerfpenftige und grobe Sünder 
werden vor das wöchentlich zufammentretende Kollegium geladen, nötigen Falld mit Zwang. 
Beharren fie in ihrer Auflehnung gegen Gottes Geſetz oder die angenommene Glaubens- 
lehre, jo erfolgt Ausfhluß vom Abendmahl oder, was nicht Har davon unterjchieden, 

45 bon der Gemeinde der Gläubigen. Hartnädige Oppofition gegen die ftaatlich geltende 
Religion und ihre Einrichtungen wird der Obrigkeit angezeigt, welche das Weitere verfügt, 
eventuell bis zur Todesſtrafe. Theoretiſch bleibt auch dabei beftehen, was die weiteren 
Beratungen zu Calvins Entwurf (übrigens nad) Inst. IV, 11,4 ganz in feinem Sinne) 
binzufügten: que les ministres naient nulle jurisdietion eivile et ne usent sinon 

s» du glaive spirituel de la parolle de Dieu. Praktiſch ergab fich eine für moberne 
Begriffe unerträgliche Vermiſchung Eirchlicher und ftaatliher Gewalt. Die anciens waren 
ugleich (fo ergänzte der Rat Galvins Entwurf) commis par la seigneurie. Vielfach 
—* die Kirche die Vorunterſuchung für das bürgerliche Gericht, und die Obrigkeit lieh 
der chriſtlichen Gemeinde den weltlichen Arm. Für ein hiſtoriſch gerechtes Urteil über 

55 diefe Zuftände gilt es jedoch zu bedenken, daß dieſe Vermiſchung gerade nicht aus Calvins 
eigenartigen kirchlichen Theorien, fondern aus der allgemeinen Anficht der Zeit hervor: 
ging, welche ein Nebeneinander verjchiedener Kirchen in einem mehr oder weniger neu: 
tralen Staate nicht zu faffen vermochte. Daß Calvin troß der Feſſel foldher Anficht 
die evangelifche Kirche nicht einfach im Staate verſchwinden ließ, ift vielmehr fein Ver— 

0 dienft. Seiner überzeugten Energie verdankt der Proteftantismus die Grundlagen einer 
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nad) dem Geſichtspunkte der Zucht organifierten felbftftändigen Kirche, wenn auch flüchtige 
Gedanken daran jchon früher aufgetaucht waren (Defolampab ſ. ©. 487,1; Straßburger, 
Ulmer und Gafjeler Ordnung unter Buters Einfluß 1534, 1531, 1539: Richter J, 232 ff. 
158. 290 ff. Melanchthons Vorſchlag CR IV, 548). Freilich lautet die geläufige Klage, daß 
au rein kirchlich betrachtet die calviniſche Zucht zu meit gehe und namentlich das Gebiet 5 
der Adiaphora ungebührlich beſchränke. Theoretiih ift dies jedenfalls unrichtig. Denn 
Calvin verwirft eine geſetzliche Askeſe und erlaubt — (Inst. III, 10). 
Praktiſch faßte er freilich die Gefahr des Mißbrauchs überwiegend ins Auge und bejchnitt 
Vergnügungsfucht, Luxus u. |. tv. aufs ſchärfſte (vgl. Bo III, 662. 667f.). Aber auch 
bierin würde ein Vergleich nicht mit der modernen, fondern mit der zeitgefchichtlichen 10 
Praris und die Erwägung, daß der franzöfifche Geift die äußere Disziplinierung, leichter 
trägt als der deutfche, ein gerechteres Urteil begründen. Es war ein Segen für den 
gefamten Proteftantismus, daß an einem teitleuchtenden Punkte ein Mann ftand, der 
nicht bloß die Schranken niederriß, mit welchen das Mittelalter die natürlichen Lebens- 
gebiete umgeben hatte, ſondern der durch die Zucht feiner Perfönlichkeit und feiner Kirche 15 
aud ein pofitives Ziel der evangelifchen Sittlichkeit zu zweckvoller Anipannung verkündigte: 
Gottes Ehre (Cat. Genev. 1545, Eingang. Opp. VI, 9f.). Fünfzig Jahre nad) Calvins 
Tode hat ein Joh. Bal. Andreae von der in Genf berrichenden chriſtlichen Zucht noch 
den tiefiten Eindrud empfanger (Bd I, 506, 52). Und in frankreich, — ottland, 
wie in der englifchen Revolution ift diefer calvinifche Geift zur Duelle fittlicher Reinheit 20 
und Kraft geworben. 

3. Der Geift der Genfer Ordonnanzen waltet in allen jpäteren reformierten Kirchen: 
verfafjungen. Nur haben die Verhältnifje von Gemeinden, die durch freien Entſchluß ihrer 
Mitglieder, oft im — zur feindlichen Staatsgewalt zufammentraten, den rein kirch— 
lichen Charakter der Zucht klarer herausgearbeitet. Dies geſchah namentlich in der fran: 25 
zöfifchen KO 1559. Hier wird das Consistoire nur bei feiner erften Einrichtung von 
der Gemeinde gewählt; jpäter Fooptiert es feine Mitglieder, ordentlicher Weife für Lebens- 
jet (III, 1. 7): ein deutliches Zeichen, daß nicht Nepräfentationsgedanfen zu Grunde 
iegen, fondern die Abficht, dem über die Gemeinde berrichenden göttlichen Worte unab- 
hängige Organe zu jchaffen. allen aud) gegenüber der ftaatlich geleiteten Genfer Kirche so 
den anciens naturgemäß erweiterte Funktionen zu, nämlich der gejamte Firchliche Betrieb, 
jo bleibt im Mittelpunfte doch die Zucht ftehen (V). Dabei follen bei weltlichen Gerichten 
geläufige Formalitäten vermieden werden. Die Stufen der Zucht find die gleichen, wie 
in Genf; nur wird in bdiefen freificchlichen Verhältniſſen der zeitweife Ausſchluß vom 
Abendmahl (mit oder ohne öffentliche Bekanntgabe) ganz ſcharf von dem Banne als der 35 
Abfonderung von der Gemeinde unterjchieden. Diejes äußerfte Mittel foll nur gegen hals- 
ftarrige Sünder nad) dreimaliger Ermahnung von der Kanzel ergriffen werden. Beftätigt 
wird der Bann durch das Colloque Bezirtsfynode) verfündbigt wird er mit feierlicher 
—— unter Berufung auf Mt 18,18 und mit der Weiſung an die Gläubigen, den 

ebannten zu fliehen wie eine anjtedende Seuche, aber für feine Belehrung zu beten. wo 
Die Formel jchliegt mit Jer48, 10a und 1 Ko 16,22. Wiederaufnahme ift nad) —— 
Probe durch öffentliches Bekenntnis möglich. Die Zucht der Kirche erſtreckt ſich nicht bloß 
auf grobe Laſter, ſondern erſtrebt Ehrbarkeit und Beſcheidenheit der ganzen Lebens— 
haltung: Wucher, Mißbrauch des göttlichen Namens, Üppigkeit, ſchamloſe Kleidung, Tanz, 
Spiel und Mummerei unterliegt der Zenſur (XIV, 22ff.). Ernſte Sorge wendet die ss 
Disziplin auch auf die Erhaltung des rechten Belenntnifjes. Sie wehrt den —— 
(III, 2. XIII, 4) und abergläubiſchen Reſten des Papſttums (XIV, 1f.) und erſtrebt eine 
Bücherzenfur (XTV, 4. 16. 19 cf. I, 15). Nicht bloß die Prediger, fondern auch die 
Alteſten unterfchreiben Glaubensbefenntnis und Kirchenordnung (III, 1). Diefe beiden 
Stüde werden auch zu Beginn jeder Nationalfynode verlefen und durch Interpretationen so 
evident erhalten. Äußerlich erfcheint in der frangöfifchreformierten Praxis der Gebrauch 
von Legitimationsmarten beim Abendmahl bemerkenswert (m6reaux, in Schottland tokens), 
wie fie Calvin ſchon für Genf 1560 vorjchlug (Kampſch. II, 361}.). 

Neben diejer einfachen und korrekten Übertragung der Genfer Grundfäße vom theo— 
fratifchen auf freificchlichen Boden war zuvor fchon eine andere Ordnung entftanden, welche 55 
auf wejentlich calvinifcher Grundlage ſich im einzelnen felbitftändiger beivegte. Laslis Londoner 
KO 1550 teilt Galvins Anficht, daß die Kirche nach Gottes Wort eines beftimmten 
Regiments bedürfe, in welchem die Zucht und um deren unbierarchischer Ausübung willen 
die Presbyterialverfaſſung ein ge tüd bildet. Im übrigen weht bier ein mehr demo— 
kratiſcher Geift, und die enge Beziehung des Banned auf die Heiligkeit des Sakraments co 
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wird gelodert. Es handelt fich mehr um die fittliche Durchgeftaltung der Gemeinde als 
folder. Unter den „Staffeln“ der „öffentlichen Strafe” fehlt ein den Bann unter: 
bietender Ausihluß vom Abendmahl. Indeſſen gilt die ganze Zuchtordnung nur 
für die Abendmahldgemeinde: der Zutritt von ertvachfenen Neufommunifanten und von 

b Kindern wird forgfältig geregelt. abei verjprechen die Zugelafjenen nicht bloß Treue 
im Belenntnis, fondern aud Unterwerfung unter die chriftlihe Strafe. Die Selbit- 
jtändigfeit der Gemeinde gegenüber dem Amte hebt ſich durch freie Wahl der Alteften. 
Die Paſtoren Eonftituieren nicht ein feparates Amt, fondern find lehrende Ältefte. Und 
die Pflicht der brüderlichen Strafe wird nicht nur den Presbytern, fondern auch dem 

10 einzelnen Chriften anbefohlen. Der Bann wird von der Gemeindeverfammlung verhängt. 
4. Nachdem die Genfer Drdonnanzen den Geift, die franzöfifche und Londoner KO 

die Formen geichaffen, ift in der reformierten Kirche ein durchaus neuer Gedanke über 
Kirchenzucht nicht mehr aufgetaucht. Die gegebenen Elemente finden fich in verjchiedener 
Miſchung und Stärke überall wieder. Es wird alfo genügen, wenige charakteriftiiche Züge 

15 aus den nächiten beiden Jahrhunderten zu regiftrieren. 
Der Buritanismus englifher Zunge empfing fein Gepräge von Schottland ber. Die 

Fremdengemeinde des John Knox zu Genf folgte genau der dortigen Sitte, und ihr Book 
of Common Order 1558 entnahm ganze Seiten aus der Institutio. Beim Übergange 
nad) Schottland (First Book of Diseipline 1560, Order of Exeommunieation and 

»0of publie Repentance 1569, Second Book of Diseipline 1578. Dunlop II, 
411. 568 ff. 703 ff. 759 ff.) lenkte die Furcht vor bierarchifhen Weſen mehr in Laskis 
Bahnen ein. Unter ihrem Könige Chriftus und nad feinem Worte Mt 16 u. 18 regiert 
die Gemeinde fich felbft durch ihre Ämter: Ministers oder lehrende Ältefte, ruling Elders 
ur Sittenaufficht über die Gemeinde einfchlieglich des Pfarrers, Deacons. Endgiltig ge 

25 Halter wurde der presbpteriale PBuritanismus durch die Westminster Standards 1647, 
deren Gedanken über Disziplin im mefentlichen den gejamten nichtsepijfopalen englifch- 
amerifanifchen Proteftantigmus beberrihen. Westm. Conf. Cp. 30 (ebenjo Form of 
Presbyterial Church Government bei Neal, History of the Puritans, Newyortk 
1844, II, 468 ff, deutſch bei Sad, Die Kirche von Schottland, Heidelberg 1844, II, 

0 193 ff.) überträgt den Alteften die Übung der Zenfuren in ber Folge: Ermahnung, Aus: 
ihluß vom Abendmahl, Erfommunifation. Die Kongregationaliften ſtrichen zwar dieſen 
Artikel wegen ſeiner presbyterianiſchen Tendenz, hielten aber die Zucht ſelbſt unter Zu— 
ſtändigkeit der Geſamtgemeinde durchaus feſt (Savoy Deelaration 1658, Anh. 8 19; 
vgl. Cambridge Platform 1648 Cp. 14. Walker ©. 227. 400. 406). Eine ber ſegens— 

85 reichiten Einrichtungen, welche der Buritanismus dem ar. jeiner Zucht unterftellte, tvar 
neben der Sabbathreier der georbnete Hausgotteödienft. ie Wejtminfter-Verfammlung 
gab ein eigne® Directory for Family-Worship, und fchottifche Generalſynoden (1694, 
1697, 1711) fchärften ein, daß niemand er Alteften beitellt werden dürfe, der dieſe 
Pflicht für fein Haus vernadhläffigt (Dunlop I, 445 ff.). 

40 Eine weitere zufammengehörige Gruppe bilden Holland, Dftfriesland und der deutſche 
Niederrhein, deren Firchliche Zucht auf den Ordnungen des Mejeler Konvent 1568 und 
der Embdener Synode 1571 berubt. Hier fällt ein ſtarkes Gewicht auf die fittliche, ge— 
nofjenjchaftliche Organifation. Das heilige Abendmahl gehört nur Gliedern einer Tonfti- 
tuierten Kirche (Prov.-Stm. von Dortrecht 1574, Nat.Syn. Dortr. 1578: Rutgers 148, 68. 

#5 252,73). Die Zulafjung erfolgt für Knaben nicht unter 18, für Mädchen nicht unter 
16 Jahren (Hooijer 344, 20. 368, 35. Livre synodal 132, 7). fremde haben Kirchen— 
zeugnifje beizubringen (Rutg. 147, 7. 250, 65. Reitsma I, 19, 21. II, 138,7 u. ö. ac. 
103). Bor Beginn der Abendmahlsfeier erfolgt vielfach Namensaufruf der Angemeldeten 
(Reitsma I, 70,8). Die Aufgabe der Alteften, deren jeder feinen Bezirf befist, wird 

50 vornehmlich als eine feelforgerliche bejchrieben; damit hängt der regelmäßige Bijitations- 
gang durch die Gemeinde zufammen, welchen der Paſtor namentlich vor größeren Abend= 
mablöfeiern mit dem Bezirksälteften unternimmt. Erſt auf diefem pofitiven Unterbau er 
beben ſich die befannten Stufen der Disziplinierung. Die öffentliche Namennennung da= 
bei ift in fpäteren Zeiten abgefommen (Bergifhe KO 1662. ac. 189: vor der Erfom- 

5 munifation foll öffentliche Fürbitte mit Verfchtveigung des Namens gethan werben). Daß 
und wie diefe Ordnungen in tirklicher Übung ftanden, davon geben die für die betreffen- 
den Gebiete befonders reichen Veröffentlihungen von Synodal- und Gemeindeakten einen 
lebhaften Eindrud. Wir ſehen Presbyterien und Synoden in einem ftetigen zähen Kampfe 
gegen grobe Sünden und verführeriiche Wolksfitten, gegen ebeliche Unordnung und Ent» 
heiligung des Sonntage. Man erftrebt eine ftille und einfache Lebensführung, die leicht 
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einen gefehlichen Anſchein gewinnt. Doch weiß man die Adiaphora konkret zu betrachten 
(Berg. Sim. 1594. ac. 89 verbietet das „heutige üppige und unzüchtige” Tanzen). Die 
fittlihe Strenge, welche das ganze Kirchentwejen durchmwaltet, erzieht vielfach eine Scheu 
vor dem Genuffe des heiligen Mahles, fo daß die Zucht geradezu darauf denken muß, 
die Gläubigen zur Teilnahme zu bewegen (Reitsma I, 142,8. 9. 9. Kuyper, de Post- 5 
acta ... van Dordrecht 1618f., Amfterdam 1899, ©. 147. 160f.). — Was die Ge: 
meinden urſprünglich jelbititändig geleitet, wurde ſpäter durch den Staat teils unterftügt, 
teild gemäßigt. Die fortwährenden Geſuche holländifcher Synoden um Erlaß obrigkeit— 
licher „Plakkaate” und die ftaatlichen Zmangsmaßregeln, welche die Utrechter KD 1612 
(Hooijer 418) der MWiderfpenftigfeit gegen den Kerkenraad androht, erinnern an Genf. ı0 
Umgekehrt mußte fi die Kirche einer bürgerlichen Kontrolle ihrer Verwaltung und Zucht 
fügen (Hooijer 244}. Yac. 176,51). In Gleve leitete ein ftaatliches Edift vom 31. März 
1746 durch Verbot jeglicher Erfommunifation den Verfall der bis dahin Tebendigen Zucht 
ein (vgl. Stenger, Das ſynodale Yeben der ref. Gemeinden der Graffchaft Mark, im Jabrb. 
des Ver. für die evang. Kirchengeſch. der Grafihaft Marf III, 1901). 16 

Diejenigen deutichen Gebiete, welche calvinische Art durch eine Reformation von 
oben ber empfangen haben, jtrebten zwar durchaus eine Kirchenzucht an, tie fie zu ben 
weſentlichſten Kennzeichen der reformierten Kirche gehörte, aber widerſtrebende Verhältniſſe 
binderten vielfach eine konſequente Durchführung (vgl. Consensus Bremensis 1595, bei 
Heppe, Belenntnisichriften der ref. K. Deutſchlands ©. 239). Heflen-Eaffel beſaß bereits aus 20 
lutherifcher Zeit jeine Zucht: und Alteftenordnung (S. 489,3). Im übrigen gab die Pfalz das 
Vorbild. Hier forderte die RD 1563 (vgl. auch Heid. Kat. 85) in Rüdficht auf das Abend- 
mahl die Möglichkeit einer Erlommunifation, welche „etliche ehrbare und gottesfürdhtige 
Männer” „von wegen und im Namen ber ganzen Gemeinde neben den Kirchendienern“ 
nötigenfalld verhängen ſollten. Thatfächlich überläßt aber die Kirchenratsordnung von 25 
1564, in biefem Stüde ein Kompromiß zwifchen Olevian und Eraftus (f. d. U.), die 
Zuat und den Bann noch ganz der ftaatsfirdhlichen Obrigkeit (Richt. II, 264f. 282f.). 
Erit 1570 empfingen die Gemeinden Presbpterien; die ausgearbeitete Presbyterialordnung 
entjtand mehr ald ein Jahrhundert fpäter, in einer Zeit, wo auch anderwärts nach den 
Schäden ded großen Krieged die reformierte Kirche durch Erneuerung der Zucht ich so 
mwiederaufbaute (RD der Grafichaft Lippe, Yemgo 1684, ©. 63ff. 81ff). Die Organis 
fation des Ältejtenkollegiums und die Stufen der Disziplin entfprechen ganz der * 
zöſiſchen KO; natürlich iſt das Ganze in einen ſtaatlichen Rahmen geſpannt: die Koopta— 
tionen und Zenſururteile der Presbyterien bedürfen obrigkeitlicher me Andertwärts 
ift jogar verfügt worden, die Altejten follten „um des Anfehens willen fo viel wie möglich s5 
aus dem Stande der Obrigkeit fein“ (Hartung, Gefchichte der ref. Stadt: u. Kathedral⸗ 
firhe zu St. Jacob in Cöthen, 1898, S.193). Auch fehlt in allen diefen deutjchen Ge: 
bieten ein weſentliches Erfordernis für freie Gemeindezucht: die bewußte gerofienjhafeiche 
Regelung der Gemeindemitgliedfchaft, welcher die Kirchen unter dem Kreuz ihre Kraft 
verdanken. So nähert fi) die Gemeinde mehr dem im lutherischen Deutfchland herrſchen- 40 
den Typus eines geiftlichen Verwaltungsbezirkes. Trotzdem wirkte das leuchtende Vor: 
bild des konſequenten Galvinismus fo ſtark, daß auch in allen deutjch:reformierten Terris 
torien die Kirchenzucht in allen ihren Stadien hier längere, dort fürzere Zeit, vielerorts bis 
tief in das 19. — hinein, in lebendiger Übung ftand. Und die ſittlichen Spuren 
im gefamten Volksleben find geblieben. 4 

5. Die neuere Zeit bat die alten Zuchtorbnungen faft überall erweicht, teilmweife 
vernichtet. Völlig abgerifjen wurde die hiftorifche Entwidelung in Frankreich und ber 
Schweiz, bier in einem folchen Grade, daß jelbft die Konftitution bibliciftischer Frei— 
firchen die Zucht gar nicht oder nur in der fchüchternften Weiſe anzurühren wagt. Gerade 
in diefen Kreifen löfte auch der Allianz-Grundfas die Ordnung der eignen Gemeinde auf, so 
welchen die Constitution de l’Eglise evange@lique libre de Geneve 1848 $ 4 
formuliert (Garei® und Zorn, Staat und Kirhe in der Schweiz, Zürich 1877, Anh, 
Nr. 47): L’Eglise, eonsid6rant la table de la Cöne dress6e par elle, non comme 
sa propre table, mais comme celle du Seigneur, y accueille tous les membres 
de la famille de Dieu. Dagegen beſitzt die holländische Kirche noch beträchtliche Refte der alten 56 
Zucht, deren wirkliche Handhabung freilich von dem Ernſte der betreffenden Organe abhängt. 
ebenfalls läßt das feit 1857 geltende, 1877 revibierte Reglement voor kerkelijk opzigt en 
tucht (Douwes en Feith, Kerkelijk wetboek. Gron. 1879 ©. 193 ff.) völlig freien Raum 
für die hiſtoriſch überfommene Disziplin. Den fefteften Zufammenbang mit ihren Urjprüngen 

n die preöbpterianifchen Kirchen: ihre ftrenge Orbnung der Kirchenmitgliedichaft so 
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bildet noch eine feite Grundlage der Zucht. Die fchottifche Freifiche Ienkte fogar bewußt 
auf die alten Traditionen zurüd. In Deutſchland berühren ſich die Ausläufer der refor: 
mierten Zucht mit den Anſätzen einer allgemeinzevangelifchen Neuorganifation. Juriſtiſche 
und thatjächliche Union hat den urfprünglich ganz anders orientierten Preöbpterialordnungen 

5 den demofratifchen Repräſentationsgedanken untergefhoben (am entichiedenjten in ber 
Pfalz; 17. Juni 1876. Doc beftehen laut Vereinigungsurfunde 1818, $ 19, Wand, 
Handbud der Berfafjung u. |. w., Speier 1880, ©. 79f. die Stufen der Zucht ganz 
ungejchmälert. Die letzte fürmliche Erfommunikation vollzog das Konfiftortum 1855). 
Die Säte über den Wirkungskreis der Presbyterien und die Kirchenzucht decken fich für 

ı0 mehrere ganz oder übertviegend reformierte Gebiete (Nef. Kirche Hannoverd 12. April 
1882, Wiesbaden 4. Juli 1877, Kaſſel 16. Dez. 1885) oft wörtlich mit dem Worbilde der 
altpreußifchen Kirchengemeinde: und Synodalordnung von 1873. Abgeſehen von einzelnen 
kleineren Kirchenkörpern, in denen ältere Ordnungen (frz. KO 1559, pfälz. Presbyt.-Ordng. 
1681, lippeſche KO 1684) noch formell zu * beſtehen, und von einer Freikirche, wie 

15 der niederländiſch-reformierten Gemeinde zu Elberfeld (Zuchtübung im freien Anſchluß an 
Heid. Kat. u. Bergifhe KO 1662; nad) diefem Vorbilde fehrt übrigens das offiziöfe Kirchen: 
buch zum Gebraud in den evrref. Gemeinden ... zumächit in Öfterreich 1877, herausgeg. 
von Szalatnay, Prag 1900 bis auf überraſchende Einzelnheiten zur altreformierten Praxis 
zurück) repräſentiert nur noch die rheiniſch-weſtfäliſche KO 1835 einen charakteriſtiſch refor— 

20 mierten Typus: in dieſen Provinzen lebten ja die niederrheiniſchen Traditionen, denen 
ſich auch die Mehrzahl der lutheriſchen Gemeinden ſeit Jahrhunderten angepaßt hatte. 
Hier hat S 2f. noch die alte Grundlage geordneten Gemeindelebens erhalten: der Wohnſitz 
in der Parochie begründet lediglich die Einpfarrung. Mitglieder der Gemeinde find je- 
doch nur diejenigen, welche durch die Konfirmation oder auf ein eingereichtes Kirchen- 

25 zeugnis bezw. glaubhafte Erklärung in diefelbe aufgenommen worden. Die Erfor: 
dernifje für paffive Mahlfähigkeit zum Presbyterium werden $ 10 pofitiv formuliert, 
nicht bloß negativ, wie in der altpreußifchen Ordnung 1873 S 34}. Möglich ift auch aus: 
drüdliche Aberfennung des aktiven Wahlrechtes „wegen gegebenen öffentlichen Argernifjes “ 
821, Zufag 1 (1853). Die Kirchenzucht haben Provinzialfynoden 1844 und 1847 

0 (S 120 Zufag) derartig geordnet, daß der Ausſchluß vom Abendmahl und der Paten: 
ſchaft nicht durch einen weitergehenden Bann überboten wird. E. F. Karl Müller. 

Kirchenzucht in der fatholifchen Kirche j. d. U. Bann Bd II ©. 381 u. Buße 
Bd III ©. 584. 

Kirdigang der Wöcnerinnen. — Die Beitimmungen Le 12 behielten in der alten 
35 Kirche die Bedeutung, daß die MWöchnerin als unrein angejehen twurde, zumal auch die 

Mutter des Herrn diefer Ordnung ſich unterworfen hatte (Le 2, 22). Dionyfius von 
Alerandrien in feinem Brief an Baſilides (MSG 10 ©. 1281) erklärt e8 als ſelbſtver— 
ftändlih, daß gläubige und fromme Frauen in foldhem förperlichen Zuftande es nicht 
tagen würden, an den heiligen Tiſch zu treten oder Leib und Blut des Herm zu bes 

«0 rühren. Es ſei nicht zu tadeln, daß jie in ihrem Zuftande Gottes gedenle und jeine 
Hilfe erflebe; zum Heiligften zu treten fei aber jeder verhindert, der nicht durchaus rein 
an Seele und Leib jei. Diefes Wort befam kanonifche Geltung durch Zonaras und Bal: 
famon. Ein Rituale für den erften Kirchgang findet fich bei Goar, Eucholog p. 267. 
Die Mutter erjcheint am 40. Tage nach der Entbindung mit dem Kinde und deſſen Paten 

4 an der Thür der Kirche. Der Priefter betet für fie, daß Gott fie von aller Sünde und 
jedem Makel reinigen wolle, damit jie ohne Anſtoß des heiligen Myſteriums teilbaftig 
werden fünne. Darauf folgt ein Gebet für das Kind mit signatio erucis. Darauf 
trägt der Priefter das Kind und geleitet die Mutter in die Kirche mit entjprechenden litur— 
giihen Worten. Die Knaben werden bis zum Altar, die Mädchen nur bis zur heiligen 

so Thür getragen. Vgl. übrigens audy Benedictio puerperae sec. usum Aethiopum 
(MSL 138 ©. 927 ff.), wo nad) einem Gebete um Reinigung („benedie ancillae tuae 
N. in hac hora et libera eam ab omni immunditia maligna, quae propellit a 
regia tua saneta") Mutter und Kind mit beil. Ole an der Stim gefalbt werden. — 
Anders hat ſich die abendländifche Kirche geitellt. Gregor I. antwortet dem_ englijchen 

55 Biſchof Auguftinus auf die Frage, zu welcher Zeit eine Wöchnerin nach der Entbindung 
die Kirche wieder betreten darf: Die Vorſchrift Ye 12 fei „in mysterio“ zu verfteben. 
„Nam si eadem hora, qua genuerit, actura gratias intrat ecclesiam, nullo 
peccati pondere gravatur.... Si itaque enixam mulierem prohibemus eccle- 
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siam intrare, ipsam eip oenam suam [se.in prolis partu dolorem et gemitum] 
in eulpam deputamus . . . Si in fluxu sanguinis posita laudabiliter potuit 
Domini vestimentum tangere (Mt 9,12), cur, quae menstruum sanguinis pati- 
tur, ei non liceat Domini ecelesiam intrare?“ Ebenjowenig ſei der Mutter in diejen 
Tagen der Empfang der Kommunion zu verbieten. „Si autem ex veneratione magna 5 
pereipere non praesumit, laudanda est; sed si perceperit non judicanda. Bo- 
narum quippe mentium est etiam ibi aliquo modo culpas suas agnoscere, ubi 
culpa non est, quia saepe sine culpa agitur, quod venit ex culpa.“ Dieje Ent: 
ſcheidung Gregors wurde auch in das fanonifche Recht (Deer. Greg. 1. III, 47) auf: 
genommen. Indeſſen wird es auch im Abendland Sitte, die Mutter mit dem Kind, ge 
wöhnlih am 40. Tag nad; Entbindung und Geburt in die Kirche einzuführen. Dabei 
macht auch im Abendland ber reinigende Charakter des Aftes fich geltend. Neben dem 
Namen „ordo introducendi mulierem post partum in ecclesiam“, tritt auch bie 
Bezeihnung „purificatio mulieris post partum“ auf. Auch wird durch das Sprengen 
mit Weihwaſſer über die Mutter an der Kirchthür diefer reinigende Charakter des Aftes ı5 
— Dagegen ordnete allerdings das Rituale romanum Pauls V. (1614) einen 
Alt der „Benedictio mulieris post partum“. Die ganze Handlung wird in ben 
freien Willen der Mutter gejtellt („si qua puerpera post partum juxta piam et 
laudabilem consuetudinem ad ecelesiam venire voluerit“). Der Verlauf bes 
Altes ift folgender: Der Priefter gebt mit weißer Stola angethan der Mutter bis an die 20 
Kirchenthür entgegen. Nah dem Wort Pi 121,2 wird Bj 23 (24) geleſen. Der Priefter 
reicht der Mutter das eine Ende der Stola und geleitet fie in die Kirche mit den Worten: 
„Ingredere in templum Dei adora Filium beatae Mariae Virginis, qui tibi 
fecunditatem tribuit prolis“, worauf die Mutter am Altar Inieend ftill betet. Es folgt 
das Kyrie eleifon, das Paternofter, einige Antiphonien, Gebet und en. Außer der 3 
Beibehaltung des auf die Mutter am Anfang und Schluß gejprengten Weihwaſſers trägt 
die Handlung feinen purgatorifchen Charakter. — Die Reformation befeitigte meift den 
üblichen Firchlichen Akt, weil dabei falfche Vorftellungen und Mißbräuche vorhanden waren: 
Brandenb.-Nürnberg 1533 („nicht von nöten”, Richter KDD I ©. 199), Meißner Bifi- 
tationsabihied 1540 (I, ©. 161), Wittgenften 1555 (II, ©. 161), Hoya 1573 (II, so 
©. 354f.). Lippe 1538 befeitigt die Einfegnung, „doch foll die Kindbetterin aus freiem 
Gemüte zur Kirche gehen, Gott danken und um Gnade bitten“ (II, ©. 495). Lippe 
1571 dagegen behält den chriftlichen Gebrauch der Einfegnung der Wöchnerinnen nad 
6 Wochen bei (II, ©. 338). Auch andere KDD behalten die Einfegnung in evangelifcher 
Weife geftaltet bei: Braunfchweig:Wolfenbüttel (Julius) 1569 bietet ein vollftändiges s5 
Formular. Die Mutter wird in die Kirche an den Altar geleitet. Es erfolgt Gebet, 
Verlefung von Pi 22, 10—11. 127, 3—5. 128, 1—6, furze Vermahnung, Gebet, 
Segen. Die KO Sachſen-Engern-Weſtfalen 1585 und 1651 beitimmt: Der erfte Aus: 
gang der Mutter fol zur Kirche erfolgen. Der Paſtor empfängt fie an der Hirchthür mit 
dem Wort: Pi 121, 8. Won der Kanzel wird nad der Predigt eine Dankſagung ge: 40 
halten. Nah Schluß des Gottesdienftes foll die Mutter mit dem Kinde und anderen 
nachfolgenden Frauen um den Altar gehen und ihr Opfer geben, danach vor den Altar 
niederfnieen. Der Paſtor lieft über fie die oben genannten Pfalnftellen, fowie Pi 139, 
14ff. Darauf folgt Anfpradye, Gebet und Segen. Vol. au Braunſchweig-Lüneburg 
1581 (Richter II, ©. 453) und 1619. Ofters foll eine Vermahnung an die Mutter, 45 
oder ein Gebet für die Mutter geſprochen werden: Wittgenftein 1555 (a. a. D.), Walded 
1556 (II, ©. 170), Solms:Braunsfeld 1582. Nach der letztgenannten KO foll die 
Mutter mit dem Kind erfcheinen. In Pommern 1563 (II, ©. 236) foll die Mutter 
auf den Altar das Opfer geben oder fchiden und foll vor dem Predigtftuhl laſſen eine 
Dankfagung thun, daß fie Gott mit Yeibeöfrucht gejegnet hat. Vor allem wird aber so 
in den KOO aus hygieniſchen Nüdfichten den Wöchnerinnen geboten 4 oder 6 Wochen 
fih zu Haufe zu halten. Die Pfarrer werden angewieſen, in diefer Beziehung die Frauen 
gegen rüdjichtslofe Behandlung der Männer zu ſchützen: Sächſ. Unterricht der Bifitatoren 
1528 (I, ©. 98), Brandenb.-Nürnb. 1533, Pommern 1563 (a. a. D.), Braunſchweig— 
Lüneburg 1581 (II, ©. 453), Solms:Braunsfeld 1582. Dody wird dem Pfarrer die 55 
Vollmacht erteilt, den Notdürftigen nach Gelegenheit der Perſon früher Dispens zu er— 
teilen: Walde 1556 (a. a.D.). — Die Einjegnung der MWöchnerinnen wird in manchen 
fpäteren KOO beibehalten, 3. B. Dels 1664, wo allein 14 verſchiedene ausführliche 
Formulare dargeboten tverden, Stade 1710 ebenfalls mit reichhaltigem Formular, Magdeb.- 
Mansfeld 1739, aber nur „wo es bräuchlich“. In der Zeit des Nationalismus verfiel co 

— 0 
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die Sitte der beſonderen Einſegnung vielfach, doch blieb die Fürbitte von der Kanzel für 
Mutter und Kind beim erſten Kirchgang. Dieſe Sitte hat ſich meiſt erhalten, außer in 
den großen Städten. Doch haben auch manche neuere Agenden Formulare für die be— 
ſondere Einſegnung der Wöchnerin am Altar nach dem Gottesdienſt, z. B. Bayern 1879 

5 (Verleſung von Bj 127. 128); Schwarzb.Rudolſt. 1887; Preußen 1894; Braunſchweig 
1895 (Berlefung von Pi 34, 2—9 oder Pf 116); HeflensHaffel 1897. Vol. au die 
ebotenen Formulare in Löhes Agende für chr. Gemeinden des luth. Bel. und Stier, 

Sripatagende (8. und 9. Aufl. berausg. v. Rietſchel). — Nach Taufen der finder, bei 
denen die Mutter zugegen fein kann (beſonders Haustaufen), fann eine Einjegnung der 

ı0 Mutter gleich nad) dem Taufakt erfolgen, nachdem der Mutter das Rind auf den Schof 
gelegt worden it. Ein derartiges Formular f. in der Sächſiſchen Agende 1880 und 
in der Preußifchen Agende 1894, auch bei Stier-Rietfchel a. a. D. 

Georg Rietichel. 

Kirchhof. — In Gemäßheit gleichzeitiger griechifch-römifcher Sitte und Rechtsordnung 
15 (Hermann, Lehrb. der griech. Privataltertümer, 3. Aufl., Freib. und Tüb. 1882, ©. 378; 

Marquardt, Das Privatleben der Römer, 2. Aufl., 1 Teil, Leipzig 1886, ©. 360f. — 
Zwölftafelgeſetz: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito) lagen die alt= 
chriſtlichen Grabftätten außerhalb der Ortjchaften, denen fie dienten. Darin beitand 
zwiſchen Gemeindefrievhöfen und Privatanlagen, zwiſchen unterirdiſchen und oberirdiſchen 

20 Cömeterien fein Unterfchied. Im Dften und Hciten ift diefer Thatbeſtand derjelbe. Wo 
Märtyrerterte das Gegenteil berichten, liegt eine Zurüdjchiebung aus ſpäterer Zeit vor. 
Zum erjtenmal, wie es jcheint, wurde diefe Tradition innerhalb der Chriftenheit dadurch 
durchbrochen, daß Konftantin d. Gr. in der Apoſtelkirche zu Konftantinopel beigefegt wurde 
(Euseb, Vita Const. IV, 70), ein für die Folgezeit entjcheidender Vorgang. Indes war 

25 auch im Altertume das Begräbnis in der Stadt als befondere Ehrung — virtutis causa 
— vorgejehen (in Rom find Beifpiele Auguftus und Trajan und ausnahmslos die Veita- 
linnen). Unter diefem dehnbaren Titel folgten bald auch angeſehene Perſonen geiftlichen 
(3. B. Ambrofius) und meltlichen Standes nad) (weitere, aber nicht ſämtlich einmwandsfreie 
Fälle bei Binterim, Denkwürdigfeiten der chriftlath. Kirche VI, 3, ©. 458 ff.), vor allem 

30 aber die Märtyrer und Heiligen, indem man ihre Yeiber erhob und in den Ortskirchen 
unterbracdhte. In Agypten finden wir im 4. Jahrhundert jogar die Sitte, mumifizierte 
Heiligenleiber im Haufe aufzubewahren (C. Schmidt in der Zeitichr. für ägypt. Sprache, 
1894, XXXI, 52ff.). Ja, was zunächſt Ausnahme war, begann bereitö gegen Ende 
des 4. Jahrhunderts allgemein zu werben, jo daß weltlihe und geiftliche Behörden dem 

3 Zudrange zu den Kirchenbegräbnifjen zu wehren fich veranlaßt jahen (Cod. Theod. IX, 
17, 6 a.381; Cod. Just. I, 2, 2; Coneil. Bracar. I a. 563 e. 18 Bruns, Can. 
apost. et coneil. II, 35). Es fand fich fchließlich der mittlere Weg, daß das Begräbnis 
innerhalb der Kirche nur ald Ausnahme einzelnen Perſonen auf Grund bijchöflicher Ent— 
jcheidung gewährt, der Gemeinde als ſolcher dagegen das die Kirche umſchließende Terrain 

#0 (atrium ecclesiae, Kirchhof) überlafjen wurde. Dieje Stätte erreichte ziwar nicht den 
hohen Wert jener (vgl. Gregor.M. Dial. IV e. 50), aber fie galt dody, weil geweiht, 
als heilig, und die Nähe des Meßopfers und des gottesdienftlichen Gebetes fam in gewiſſer 
Weiſe auch ihr zu Gute. Unter der Rückwirkung diefer Entwidelung verſchwanden die 
älteren Grabanlagen allmählich. Das chriftliche Altertum übergab dem Mittelalter den 

45 Kirchhof als eine ziemlich allgemein durchgeführte Einrichtung. 
Die mittelalterliche Kirche befaß die uneingefchräntte Verfügung über den Kirchhof, 

in dem fie einen Anner des Gotteshaufes ſah. jenen wie diejes ſchuͤtzte das gleiche Afyl- 
recht, daher die Bezeichnung Friedhof, nhd. freithof d. h. Schughof. Durch eine Weihe 
(Binterim ©. 484 ff.) wurde ihm ein bejonderer Charakter aufgeprägt ; eine Entweibung 

60 der Kirche erforderte auch eine Neumweihbung des Kirchhofs, doch nicht umgekehrt. Die 
Vollziehung eines Bluturteild auf diefem Boden führte Erfommunifation herbei (Yateran- 
ionode 1097 e. 4 Hefele V*’, ©. 249; vgl. aub ©. 688). Yuftbarkeiten find von ihm 
fernzuhalten (Rouen 1214 c. 18 Hefele V’, ©. 871; Trier 1227 Hefele V*, ©. 951 
und fonjt). Keine profanen Gebäude dürfen fich dort erheben und feine Dungjtätten darauf 

65 angelegt werden (Rouen 1231 ce. 16 Hefele V* ©.1007). Die nicht feltene Gepflogen: 
beit, die Kirchhöfe mit der Kirche und zum Schutze der Kirche zu befeftigen (Otte, Hand» 
buch der kirchlichen Hunftarchäologie des deutjchen Mittelalters, 5. Aufl, I, Leipzig 1883, 
©. 18f.; die Beifpiele lafjen fich leicht bedeutend vermehren), ift wohl kirchlich beanftandet, 
aber nicht aufgehoben worden (St. Omer 1099 ec. 1 Hefele V, ©. 258). Andererſeits 
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wird gefordert, daß der Friedhof gut umbegt fei, damit nicht Schweine und andere Tiere 
eindringen (Köln 1279 e. 11 Hefele VI’, ©. 204). 

Für die Priefter find bejondere Plätze vorbehalten. Die Gräber der ungetauft ge 
ftorbenen Kinder find abgeſchieden von dem übrigen Kirchhofe anzulegen. Keiner, der 
nicht im Frieden mit der Kirche aus dem Leben gegangen ift, darf auf geweihtem Boden 5 
beigefeßt werden (Graifion, Manuale totius juris canoniei, Pietavii 1877 t. III, 
p. 465 ff. de coemeteriis und Corpus jur.can. ed. Böhmer 1747 t. I, p. 613. 616; 
II, p. 510. 511). 

In der Mitte des Kirchhofs foll ein hohes Kreuz aufgerichtet fein. Notwendig ift 
ferner ein Beinhaus, ossuarium (Karner, carnaria), in welchem die ausgegrabenen Ge: 
beine gefammelt werden. Die Anlage ift gewöhnlich in Nachahmung der heiligen Grabes- 
fapelle in Serufalem central und beſteht aus einem für die Knochenreſte bejtimmten Sous 
terrain und einem Kapellenraum (Otte I, S.24f., wo aud) die Yitteratur). Diefer lehtere 
wurde unumgänglicd, mo gegen Ende des Mittelalterd das Anwachſen der Bevölkerun 
vielfach zur Ser egung der Friebhöfe außerhalb der Städte führte. Jetzt findet fich * 
häufig die Grabkapelle als ein ſelbſtſtändiger, ausſchließlich dem Totenoffizium dienendes 
Gebäude, welches mit Vorliebe dem Erzengel Michael, dem princeps animarum und 
angelus eustos des Friedhofs, geweiht wurde (Friedr. Wiegand, Der Erzengel Michael 
in der bildenden Kunſt, Stuttgart 1886, ©.31). Zum baulichen Beftande des Kirchhofs 
gehört endlich die Totenleuchte (Lichtfäule, Armefeelenlicht), eine runde oder edige Säule 0 
mit einem Aufſatz zur Aufnahme eines ewigen Lichtes. Der Urfprung mag in der Sym- 
bolif des Lichtes liegen; der Volksglaube jedoch ſah in diejer Leuchte ein Mittel der Ab- 
wehr böjer Geiſter. Zumeilen ift die Totenleuchte mit dem Karner oder der Kapelle 
organisch verbunden (Beifpiele bei Dtte I, S. 387ff.; dazu Annalen d. hiſt. Vereins für 
den Niederrhein H. 8, 1860; Mitteilungen der f. k. Gentraltommiffion zur Erforſch. und 2 
Erhaltung d. Baudenfm. VII, ©. 228ff.). 

Rünterifche Ausgeftaltung des Friedhofs fcheint im Mittelalter Ausnahme geweſen 
zu fein; dahin gehört der berühmte Campo Santo in Piſa, deſſen Bau 1278 begonnen 
wurde und ber im 14. und 15. „Jahrhundert jeinen bedeutenden Bilderſchmuck erhielt. 
Doc blieben auch in diejen Fällen die Gräber fjelbft in der Negel denfmallos. Erſt aus: 
neuerer Zeit datiert in Ytalten und in anderen Yändern bie technifch vollendete, aber dem 
religtöfen Empfinden wenig entiprechende Iururiöfe Pflege des Grabmonuments (Mailand, 
Genua, Neapel und fonft). 

Die aus dem Mittelalter überfommenen Obfervanzen und firchenrechtlichen Beſtim— 
mungen hat die römische Kirche gelegentlich in Erinnerung gebracht, aber nur vereinzelt, : 
In binfichtlich der Grabinjchriften und der Erhaltung der dem Gotteshaufe anliegenden 

Er — 
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& 

= 

rn 

iedhöfe, Neues hinzugefügt (vgl. Thalbofer, Handbuch der katholiſchen Liturgif, I, Frei: 
urg 1887, ©. 719). 

In der griechifchen Kirche geht die Entmwidelung im allgemeinen dem Abendlande 
parallel. Auc fie zählt den Friedhof (zorumrijoov) zu den modyuara Nyaousva, 40 
vollzieht dementiprechend feine Weihe und redinet mit der Möglichkeit einer Entweihung. 
Ausreihende Umhegung, Kapelle und Kreuz werden mie in der occidentalifchen Kirche 
ge Gy Das Kirchenrecht der morgenländifchen Kirche, deutih Zara 1897 

. 500, 574.) 
Die Reformation brach folgerichtig mit der mittelalterlichen Vorftellung vom Kirchbofe 45 

als locus religiosus ; ebenjo bejeitigte fie die jpezifiich Fatholischen Begräbnisriten. Damit 
fiel jedoch für fie felbjtverftändlich nicht die Verpflichtung hin, der Ruheſtätte der Toten eine 
pietätvolle Pflege zu erweiſen. Die Kirchenordnungen beichäftigen fich öfter damit. Der Ge- 
braud des Friedhofs zu profanen Zwecken und zu weltlichen Treiben wird unterfagt und 
andererjeitö geboten, diefelben als die „Schlafhäufer” der Toten „rein und zierlich zu halten“ so 
(Kirchenordnung von Steuerwolt und Beine 1561 Richter II, 225; Hoya 1573 Richter II, 
356; Brandenburgifche Vifitationsordnung 1573 Richter II, 367). Der katholische Gedante, 
der das örtliche Naheſein von Gotteshaus und Grabjtätte aus katholiſcher Vorausfegung 
beraus begründet, wird in evangeliihem Sinne jo umgejtaltet: „Es haben die Alten die 
Begräbniffe bei oder neben den Kirchen darum verordnet, damit fie dadurch ihren 55 
Glauben befenneten, daß fie nämlich eben an dem Ort, wo fie die Lehre von Chrifto, 
dem Übertwinder des Todes, predigen hören, aud) die Auferftehung ihrer verftorbenen Leiber 
ertvarten und demnach den Tod nur für einen füßen Schlaf und das Grab für ein 
fanftes Ruhebettlein und Schlaftämmerlein halten“ (Schwäbiſch-Haller KO 1771). Auf 
der anderen Seite ift die Notwendigkeit einer Trennung nicht nur erwogen, fondern fogar co 
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ſchon empfohlen worden Gremenſche KD 1534 Richter I, 247; Lüneburger KO 1564 
Nichter II, 287). 

In Sitte und Recht der älteren Zeit griff die neuere Staatögefeggebung umgeital- 
tend ein. Die Beerdigung in den Kirchen, mit Ausnahme höchſtens für fürftliche Berfonen 

5 und Bifchöfe, unterfagte fie. Neben dem Eonfeifionellen ſchuf fie den Eonfeffionslojen kom— 
munalen Friedhof; aber auch die Gefchlofjenheit jenes zerjprengte fie, indem fie die Bei- 
ſetzung eines Toten anderer Konfeffion fordert im e, daß ein Begräbnisplag dieſer 
legtern nicht erreichbar ift. Die Fatholifche Kirche hat jedoch für ſolche Andersgläubige 
einen ausgefonderten Raum. Eine Ausichliegung von dem Begräbnis auf dem Friedhofe 

10 ift nicht mehr ftatthaft, auch unterjteht jede Begräbnisftätte in hygieniſcher Beziehung ber 
Volizer (das Nähere E. Friedberg, Lehrbuch des fatholifchen und evangelifchen Kirchenrechts, 
4. Aufl., Leipzig 1895, ©. 244 ff). Diefer Entwidelung gegenüber drängt die römiſche 
Kirche auf Aufrechterhaltung oder Wiederberftellung rein Lonfeflioneller Friedhöfe, da ſie 
in diefer ein Eigentum der Kirche fieht und das Verfügungsredht des Staates nicht aner- 

15 kennt (Katholifches Kirchenlexikon? VII, ©. 720f.). Victor Schulge. 

Kirchhofer, Melchior, einer der tüchtigften Kirchenhiftorifer der u wurde 
geboren den 3. Januar 1775 in Schaffhaufen. Er machte feine Studien in Marburg 
(1794 bis 1796), wo er, von Zavater empfohlen, in Jung-Stillings Haufe eine freund» 
liche Aufnahme fand. In der Theologie waren Arnoldi und Münfcher feine Lehrer; letz⸗ 

20 terer befonders in der Kirchengefchichte; auch hörte er Philoſophie und deren Geſchichte bei 
Tiedemann. In fein Vaterland zurüdgefehrtt und 1797 zum Geiftlichen orbiniert, be— 
fleidete er erſt verſchiedene Zandprebigerftellen, bis er 1808 * Pfarrer in Stein am 
Rhein (Kanton Schaffhauſen) erwählt ward, an welcher Stelle er bis an ſeinen Tod 
(13. Februar 1853) geblieben iſt, und womit er zu Zeiten die Stellen eines Schulinſpek— 

26 tors, Kirchenrats und Prodekans verband. Im Jahre 1840 erhielt er das Ehrendiplom 
eines Doktors der Theologie von ſeiten der Marburger Fakultät, eine Auszeichnung, die 
befonders durch feine wertvollen Yeiltungen auf dem Gebiete der ſchweizeriſchen Kirchen— 
und Reformationsgeſchichte gerechtfertigt erfcheint. Um eben dieſer Verdienſte willen ward 
er auch von verjchiedenen gelehrten Gefellichaften zum Mitglied oder Ehrenmitglied erwählt 

30 oder auf andere Weiſe ausgezeichnet. Unter feinen mifjenjchaftlichen Yeiftungen verdienen 
beſonders hervorgehoben zu werben feine Monographien über Seb. Hofmeifter (1808), 
Oswald Myconius (1813), Werner Steiner (1818), Bertbold Haller (1828), Wilhelm 
Farel (1831— 33). Dazu kommt die von ihm beforgte Fortfegung der helvetiſchen Kirchen- 
geichichte von Hottinger (überarbeitet von Wirz, 1819), die Herausgabe der Schaffbaufen- 

35 ſchen Jahrbücher von 1519—29 (Neformationsgefchichte) und der Neujahrsblätter für die 
Schaffhauſenſche Jugend vom Jahre 1822—43, welche eine zujammenhängende Dar: 
ftellung der Schaffhaufer Geſchichte bis zum Eintritt der Stadt in den Schweizerbund 
1501 enthalten, nebjt einigen Heineren Flugichriften, Abhandlungen und Rezenfionen. Die 
Stabtbibliothef zu Schaffhaufen bewahrt von ihm in einer größeren Zahl von Bänden 

ao reiche Kollektaneen zur Schweizer — und fpeziell zur Schaffhaufer Geſchichte, welche von 
feinem bienenartigen Sammlerfleiße zeugen. Mit der Gründlichfeit und Gediegenbeit der 
Forſchung verband Kirchhofer eine rubige, objektiv gehaltene Darftellung, die indefjen 
Teinestvegs zum Indifferentismus abgeſchwächt erjcheint. Vielmehr tritt jowohl aus feinen 
biftorifchen Arbeiten als aus kleineren Gelegenbeitsfchriften die entſchieden reformierte Ge— 

45 jinnung mit einem unverwiſchbaren Gepräge hervor (das Marburger Diplom bezeichnet 
ibn als reformatae causae vindicem sincerum). Seine theologiſche Anjhauung im 
anzen war durch die Zeit bedingt, in welche feine Bildung gefallen. Übrigens hat er 
ich aud in feinem praftiichen Wirkungskreiſe die hohe Achtung und Liebe feiner Gemeinde 
ertvorben. Vgl. Leichenrede von J. Böfchenftein, Schaffbaufen 1853. 

50 (Hagenbad 7) C. A. Bächtold. 

Kirchmeyer, Thomas Maogeorgus), Tendenzdramatifer der Reformation, 
geit 1578 (2). — v. Sedendorf, Comment. de Lutheranismo 1692 Lib. III, p- 135.604 f.; 

chlegel, Leben Kaſp. Aquilas, Leipzig 1737; F. ©. Freytag, Adparatus litterarius, II, Li 
1753 p. 1008 ff.; am Ende in ©. Th. Strobel, Miscellaneen litterarijhen Inhalts, III, Nürn- 

65 berg 1780, ©. 107—154 ; I. Döllinger, Die Reformation, Bd II, Regensburg 1848, ©. 134 ff.; 
Erih Schmidt in AdB 23, 245 ff.; Hugo Holftein, Die Reformation im Spiegelbilde der dra- 
matijchen Litteratur des 16. Jahrhunderts, Halle 1886 ©. 198 ff.; TH. Naogeorqus, Pamma- 
chius, herauögeg. v. J. Bolte und Erich Schmidt, Berlin 1891, p. IIIff.; Farı Goedete, 
Grundriß?, IL, & 99. 134f. 333 ff. 453. 
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Thomas K. oder Naogeorgus [infolge falfcher Rücküberſetzung irrtümlich aud Kirch 
bauer, Neubauer, Pfarrlircher genannt] tritt 1535 in unfern Geſichtskreis ala Paftor in dem 
jegt „a ger gehörigen Städtchen Sulza an der Jlm. Er ftammte aus 
Hubelichmeiß bei Straubing in Baiern, wo er 1511 geboren jein fol. Nicht in MWitten- 
berg batte er feine Studien getrieben, begrüßte er doch 1538 Luther zwar als den, der 5 
auh ihm Mut zum Kampf für die Wahrheit gemacht und dem er das Meifte verdante, 
aber als ein ihm perfönlich ganz Unbelannter (Pammachius, Neudruck p. 9). Als feine 
Bildungsftätte wird Tübingen genannt, doc) ift fein Name in den dortigen Univerfitäts- 
aften nicht nachweisbar. Jedenfalls hatte er eine tüchtige bumaniftiiche Bildung empfangen, 
auch den Magiftergrad erworben und fich mit leidenichaftlichem Eifer der Sade Luthers 
zugewendet. Dabei juchte er aber den tonangebenden Häuptern der Reformation gegen: 
über feine Selbftftändigfeit zu behaupten. Schon 1537 ſchilderte ihn Nic. Medler im 
Naumburg auf eine Anfrage aus Wittenberg als einen bevenklihen Mann, der an den 
Autoritäten in Wittenberg Kritik zu üben wage, und daher wohl ad omnem haeresim 
et sedicionem pronus jein werde; etwas vom Geilte Münzerd oder Witzels fcheine in 
ibm zu ſtecken (Brieftwechjel des J. Jonas I, 255). Daß er aber ſchon 1536 den Mitten- 
bergern zu einem Gutachten gegen feine Irrlehren Anlaß gegeben babe, ift eine Nachricht, 
die nur daher ftammt, daß dieſes Gutachten in älteren Druden (zulegt de W. V, 40) 
das falſche Datum 1536 ftatt 25. Januar 1544 trägt (vgl. CR V, 295 ff.). Nach Miscell. 
III, 113 bätte Melanchthon ihn noch 1539 für die Durchführung der Reformation im 20 
albertinifchen Sachſen empfohlen; doch findet fi in CR III ein ſolches Schriftſtück nicht. 
Dagegen ift aus CR VI, 173 erfichtlich, daß er etwa im Jahre 1540 quaestiones de 
multis artieulis an Melanchthon gejendet hatte, von diefem aber zunaͤchſt mit Erfolg 
ermabnt worden ivar, ne dissidia exeitaret. Michaelis 1541 fiebelte er nad Kahla als 
Baftor über. In Sulza hatte er bereits die Trias antirömifcher Tendenzbramen verfaßt, 25 
die feinen Ruf begründeten: Pammachius, gebrudt 1539, Mercator 1540, Incendia 
1541. Auch feine erft fpäter erfchienenen Satyrae entftanden zum Teil 1541 in Sulza 
(vgl. Archiv f. G. d. Buchhandels XVI, 208). In Kahla geriet er in Konflift mit den 
Wittenberger Theologen; fie vermweigerten feiner Auslegung des 1. Johannesbriefes die 
Druderlaubnisg um der Lehre willen, daß die Erwählten, auch wenn fie gegen ihr Ge: so 
wiſſen fündigten, doch gerecht blieben und den hl. Geift behielten. Melanchthon juchte 
ihn „mit ganz züchtigen Morten“ darüber zu belehren, und eine Anfrage vom Ffurfürftl. 
Hofe veranlaßte Luther, Melanchthon und Bugenhagen am 25. Januar 1544 ihre Drud- 
veriveigerung in längerem Gutachten zu rechtfertigen (de W. V, 40; CR V, 295ff., vgl. 
V, 290f.). Aber er war bei Hofe jchr gut angejchrieben (habet admiratores in aula 3 
CR VI, 173), und jo wurde er eben jeht auf den Reichstag zu Speyer (Februar 1544) 
als Prediger mitgenommen, zu Melanchthons ſchwerem Verbruß: nunc in Conventum 
abdueitur, me relicto, eredo quod hominem audacem putent opponendum esse 
iis, qui moliuntur conciliationes; man liebe ihn in den Hoffreifen propter male- 
dica poemata (CR V, 291). Das angefochtene Buch aber erjchien noch in demielben 40 
Jahre in Frankfurt a. M. in Drud: In primam divi Johannis epistolam annota- 
tiones, mit Widmung an Herzog Johann Ernſt von Sachſen (Miscell. III, 144) — id 
fann nicht jagen, ob in den anftößig befundenen Stellen korrigiert oder nicht, da es mir 
nicht gunänelic ift ; mwahrfcheinlich unverändert, da Melanchthon CR VI, 173 Hagt, 8. babe 
ihre Belehrung „durchaus nicht ruhig hingenommen“. Luthers Getreuen galt er jeitdem 4: 
als einer, der nicht mehr zu ihnen gehöre (vgl. Beiträge zur baier. Kirchengeſch. II, 93). 
In Speyer fnüpfte er Beziehungen zu Augsburg an, infolge deren er im Juni 1544 
dorthin ald Prediger ** wurde; aber der Kurfürſt I a Friedrich gab ihm eine 
Zulage und hielt ihn in Kahla feſt. Nach Luthers Tode kam «8 aufs neue zum Konflikt 
über feine Lehrweiſe. Zu der alten Anfchuldigung, daß er die Unverlierbarfeit des heiligen so 
Geiftes und des Glaubens für die Erwählten lehre, lam der Verdacht hinzu, daß er 
wingliih vom Abendmahl rede. Kafpar Aquila in Saalfeld (j. Bob I ©. 760,20) erhob 
lage wider ihn, nachdem Melandıtbon ihn vergeblich gebeten hatte, den Streit lieber zu 

vermeiden (CR VI, 173), und es erfolgte am 28. Auguft 1546 ein VBerhör vor dem Kon- 
fiftorium in Weimar unter dem Vorfig des Herzogs Job. Wilhelm. Betreffs feiner Abend» 55 
mahlslehre reinigte K. ſich: feine Neben hätten nur der päpftlichen, nicht der ſächſiſchen 
Lehre gegolten ; in Betreff der Ermwählten hielt er daran feft, daß für die wenigen, Gott 
allein bekannten, in Wahrheit Erwählten allerdings der hl. Geift unverlierbar und Tod» 
fünde unmöglich fei. Der ihm aufgelegten öffentlihen Erklärung vor der Gemeinde in 
Kahla entzog er fich, indem er heimlich die Stadt verließ und ſich ins kurfürftliche Feld- co 
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lager im Süden begab. Die Kriegsunruhen ließen den Streit, den Aquila vor den Kur— 
fürſten brachte, unerledigt bleiben; aber fortan beginnt für N. ein unruhiges Wander: 
leben. Der Augsburger Rat empfahl ihn am 2. Oftober dem Rat in Kaufbeuren als 
Prediger (Schelhorn, Ergöglichkeiten, II, 368 ff.), als einen „berühmten, gelehrten Mann“, 

5 der jeßt bei ihnen in Dienft ſei, den fie aber auf eine Zeit „darzuleihen” erbötig wären. 
Ebenjo verivendete fich der befannte Augsburger Michael Keller empfehlend für ihn. Er 
wurde berufen, aber am 8. Auguft 1548 mußte er vor dem faiferlichen Interim diefen 
Dienft wieder aufgeben (F. Stieve, Die Reichsſtadt Kaufbeuren, Münden 1870, ©. 14 ff.). 
Nun finden wir ihn 1548—1550 in Kempten, dann 1551 und 1552 in Bajel, darauf 

10 im Winter 1552/53 an St. Yeonhard in Stuttgart, aber im Februar 1553 ſchon wieder 
in Bajel, 1555 und 1558 ift er abermals in Stuttgart nachweisbar. Im Mai 1560 
wird er Oberpfarrer in Eßlingen. Aber auch bier in jeines Bleibens nit. Mit dem 
Nat verdirbt er es durch jeinen Eifer in einem Herenprozeffe: nad ſchwerem Hagelmwetter 
bezeichnet er diefes ald das Zauberwerk von Heren; al3 dann die vom Rat ind Verhör 

16 gezogenen drei Frauen troß ‚solterqualen ihre Unfchuld beteuern und daher jchließlich frei- 
al werden, fordert er ungeftüm Wiederaufnahme des Prozeſſes und gerät darüber 
mit dem Nat bart zufammen, Herzog Chriftoph aber nahm Anſtoß an jeiner Explanatio 
in Psalmum XXV (Basileae 1561). Vom Herzog angellagt und durch Dekret vom 
23. Januar 1564 entlafjen, verließ er am 26. Januar die Stadt (S. Riezler, Gejchichte 

2% der Hexenprozeſſe in Baicın, Stuttgart 1896, ©. 143f.; 4. v. Weilen in Anzeiger für 
deutjches Altertum XIII, 254). Somit ift die gewöhnliche Angabe, daß er am 24. De: 
—— 1563 zu Wiesloch in der Pfalz geſtorben ſei, nicht haltbar; eine andere Über: 
ieferung fett jeinen Tod erft ins Jahr 1578, aber fichere Daten für die legten Jahre 
feines Lebens fehlen bis jet. 

25 Ein wenig überfichtliches Verzeichnis feiner Schriften ſ. Miscell. III, 134 ff. Obne 
bier eine vollitändige Aufzählung zu geben, fei folgendes zur Charakteriftil des Schrift: 
ſtellers K. bemerkt: Außer den ſchon erwähnten Schriften über 1 %o und Pi 25 
find kurz zu erwähnen etliche philologijche Arbeiten, Überfegungen aus dem Griechifchen 
ins Lateiniſche (3. T. mit Tertausgaben und Erläuterungen verbunden): Sophofles, 

0 Iſokrates, Epiktet, Div Chryloftomus, Plutarh, Syneſius, Pjeudo-Phalaris — teilweiſe 
vielleicht Arbeiten für den Lebensunterhalt in bejchäftigungslofer Zeit. Ahnliche Lohn: 
arbeit wird feine jeit 1551 wiederholt gebrudte Schrift Rubricae sive summae capi- 
tulorum iuris canoniei fein, da bier das Fehlen jeder polemischen Beziehung auffällt. 
Doch war ihm dieje Arbeit zugleich eine Vorjtudie für fein Regnum papisticum (f. u.). 

35 Seinen Ruf verdankt er feinen Dramen und polemifhen Dihtungen. Sein 
Pammachius (mit Widmung an Th. Granmer und Zufchrift an Luther) zeigt, wie das 
Papittum im Verlangen nad) Neichtum, Üppigfeit und Macht von Chrifto abfällt, in 
Satans Dienft tritt und durch diefen zum Gebieter auf Erden erhöht wird. Chriftus jendet 
dagegen die Veritas mit Paulus in eine Stadt an der Elbe. Darüber große Erregung im 

40 Papftreiche und Beratichlagung, mit welchen hölliſchen Mitteln dieſer Feind zu unter: 
drüden fei. Statt des Schlußaftes verfündet der Epilog, daß Chriftus am jüngften Tage 
den actus quintus im Gericht bringen werde. Ein Stüd ohne Handlung, nur Perſoni— 
fifationen ftatt Perſonen; aber der proteftantifchen Stimmung in Bezug auf Weſen und 
Praktiken des Bapfttums ift wirlſam Ausdrud gegeben; 4 alsbald erfchienene Verdeutſchungen 

45 Neudrud S. VIII.) und auch Übertragungen ins Engliſche und Gzechifche befunden 
die Aufnahme, die der Pammachius fand. Im Mercator, den N. dem eben zur Re: 
gierung in Dresden gelangten Herzog Heinrid widmete, tritt das sola fide und sola 
gratia der römifchen Werflehre entgegen in draftiichen Scenen am Sterbelager eines von 
der Belt befallenen Kaufmanns, der in einem an Pirfheimerd Eceius dedolatus erinnern: 

bo den Neinigungsprozeß erft von all den faljchen Tröftern, den Werfen, auf die fein Beicht- 
vater ihn vertrauen lehrte, befreit werden muß. Auch dies Stüd fand Überjegungen ins 
Deutjche, Franzöſiſche und Holländiiche. Das 3. Drama, Incendia seu Pyrgopolinices, 
richtet fich gegen Heinz von Wolfenbüttel, den der Verdacht der Zeitgenofjen zum Mord: 
brenner geftempelt und Yuther als „Hans Worſt“ öffentlich gebrandmarkt hatte: bier zeigt 

55 der Dichter den böllifchen Plan des Bapfttums, die lutherifchen Keger durch Niederbrennen 
ihrer Städte zu vertilgen. In Philalethes tritt der Kurfürft von Sachſen, in Holo- 
fernes der Herzog Georg dem Leſer vor Augen. Der Fürjt der Morbbrenner wird ge 
fangen und mit dem Schwert gerichtet. Dieſen drei Tendenzdramen traten drei biblifche 
ur Seite: Hamanus, in Kahla entjtanden, gedrudt 1543, wider die Tyrannei und bie 

co Verleumdungen der Mächtigen, mehrmals ins Deutjche übertragen; Hieremias, tragoe- 
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dia saecra, qua totum fere prophetae curriculum continetur, 1551, noch 1603 
in Straßburg aufgeführt und gleichfalls ins Deutſche überfegt; endlih fein Judas Isca- 
riotes 1553 (deutich 1556). Betreffs der äfthetifchen Beurteilung diefer Dramen fei auf 
Erih Schmidt (ſ. o) vertiefen. Als Polemiter gegen das Bapfttum läßt er ferner 1553 
in Bafel fein Regnum papisticum ausgehen, deſſen 4 Bücher mit dem Halle dejien, 5 
der das Antichriftentum befämpfen will, den Papft, Kardinäle, Biſchöfe und Weihbiſchöfe 
(ib, I), die niedere Geiftlichkeit, die Curtifanen und die Mönche (lib. II), das Dogma 
und die firchlichen frommen Zeiftungen (lib. IIT), endlich das Fatholifche Kirchenjahr und 
feine Riten — zum Schluß die lupanaria als ſpezifiſch katholiſche Fürſorge für die 
Jugend (lib. IV) in Herametern befingen. Er widmete diefe Bolemik in Verſen dem Land: 10 
grafen Philipp (20. Februar 1553) ; Burkard Waldis aber forgte im Auftrage des Land— 
rafen durch feine Übertragung in deutſche Neime (gedr. 1555) dafür, daß dies „Päpftifch 
ech” auch in weiteren Kreifen in feiner wahren Geſtalt erfannt würde (vgl. AdB 40, 705). 

Der Iateinifchen Ausgabe fügte N. eine Sylvula carminum bei, eine interefiante Zu: 
ammenftellung lateinischer Pampblete aus fpätmittelalterlicher Zeit auf Noms und feiner 15 
äpfte Sünden, Lieder der Anklage ſowie der Klage über die ruina ecclesiae; dabei 

find Gurione’3 Pasquillorum tomi duo 1544 (j. Bd IV, 355) reichlich benußt. In den 
Libri V agrieulturae sacrae 1550 hat N. eine Paftoraltheologie in Verſen während 
feines Aufenthalts in Kempten gedichte. Mannigfady intereffant find die Satyrarum 
libri quinque priores (Basil. 1555), die er von Stuttgart aus zum Drud beförderte — 20 
zum Teil waren fie ſchon in Sulza gedichte. Sie laſſen die Selbitftändigkeit feiner kirch— 
lichen Stellung am beiten erkennen. Neben dem Lobe Albrechts von Preußen (I, 2) und 
Chriſtophs von Württemberg ſamt feinen Theologen Brenz und recht (II, 5) begegnen 
mir einer fräftigen Hervorhebung der Bedeutung des Erasmus für das Neformationstwerf 
(II, 3). Seine eigene Stellung fennzeichnet er ale Addietus nulli, nullique innixus 3% 
ubique — Perlego quos possum, nullius sperno labores. — Diseipuli simus 
Christi, speetemus et unum, — Praeterea nullis dedamus corda magistris ! 
(II,4). Und bejonders jcharf erhebt er fich gegen die Sucht der Geiftlichen, den „Ketzer“⸗ 
oder „Schwärmer”namen freigebig nach allen Seiten auszuteilen, — wohl giebt es folche, 
sunt tamen haud pauei, quibus est iniuria facta! Indem er hier mit Nennung 30 
ihrer Namen fpeziell Zwingli und Schtwenkfeld auch gegen den Übereifer derer, die nie 
eine Zeile von ihnen gelefen haben, zu jchügen unternimmt (V, 5), beweiſt er eine für 
feine Tage höchſt feltene Freiheit des Urteild. Daraus wird fi aber auch zum Teil 
das MWanderleben erklären, zu dem wir ihn fett dem ſchmalkaldiſchen Kriege genötigt 
jehen. G. Kawerau. 85 

Kirchweihe. — Zur Litteratur: Bingham, Antiquit. ®. VIII, c. 9; Gerbert, 
Vet. Liturg. Alem. Disqu. VI, ce. 1; ®Daniel, Cod. liturg. P. 1, 355—384; P. II, 
47—49; 556—562; P. III, 603—623; P. IV, 680 —687. Angaben betr. Einzelnes im Ar» 
titel jelbft. 

Es ift zu unterfcheiden zwifchen dem Akt der Einweihung des gottesdienftlichen Ge- 40 
bäudes und der jährlich wiederkehrenden Gedächtniöfeier, dem Jahresfeſt der Kirchweibe. 
Beitimmte Berichte und Angaben über Einweihung von Kirchen aus der borkonftanti- 
nijchen Zeit fehlen; aber es iſt unmwahrjcheinlih und müßte auf das beftimmtefte bezeugt 
fein, dag man Kirchen ohne bejondere eierlichfeit in Gebrauch genommen hätte. Aus 
der fonftantinifchen Zeit liegen beftimmte Zeugniffe über Einweihungen vor; fie beziehen 45 
ſich auf Kirchen, die in den Verfolgungszeiten zerftört und dann wieder aufgebaut worden 
waren (Eujeb., Kirchengeich. X, e. 2—5) oder auf Neubauten (Euf., Vita. C. VI, e. 45). 
Die Erzählung von der Einweihung der basilica salvatoris zu Nom, als der eriten 
öffentlichen Einweihung in der Stadt, vollzogen vom P. Silvejter, ift eine fpätere Er- 
findung. Der Grundgedante des Weiheaktes ging wohl darauf, daß die Gottheit eine so 
neue Stätte fichtbarer Gegenwart gewonnen bat (vgl. Auguſt, Serm. 163: Terrarum 
loea, quae prius contra Dei gratiam fuerunt, nunc Dei gratiae dedicantur) 
und von da aus wirkfam wird. Die Erde ift an und für fich nicht dazu geeignet: unfere 
Tempel und Altäre bedürfen darum der Weihung, ut et eum nostrae devotionis offi- 
eiis divinae majestati placeamus et ipse nos semper invisere et mansionem 55 
sibi in nobis facere dignetur (Walafr., De exord. ce. 9). Aus der Anſchauung, daß 
die heiligen Handlungen einer befonderen, zu diefem Zweck gebeiligten Ortlichfeit bedürfen 
(Id. e.10: Vota etiam et sacrifieia in his, seil. in locis Deo eonseecratis, offerri 
debere), ruht die Anordnung, daß die Mefje nur an geweihter Stätte vollzogen werden fann. _ 

32* 
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Dies hängt ſeinerſeits mit der Ausbildung der Lehre vom Meßopfer zuſammen, welches nie 
ohne Altar und, Notfälle ausgenommen, nur in geweihten Kirchen und öffentlichen Kapellen 
gebracht werden darf (Conc. Trid. Sess. XXII, De observ. et evit.). Es verſteht 
jich von jelbit, daß ein ſolcher Weiheakt mittelft entfprechender Geremonien vollzogen wurde. 

5 Was Eufebius (loc. eit.) darüber fagt, ift undeutlich: feine Angaben können gerade jo gut 
bloß Anjpielungen auf die wieder abgehaltenen Gottesdienfte fein; auch gelegentlich der 
Einweihung der Grabeshügel zu Jeruſalem berichtet er, der Augenzeuge und Dlittvirfende, 
nur von Reden und Hymnen (Vit. Const. IV, 45). Dod —* anderweitig feſt, daß 
ſchon in verhältnismäßig früher Zeit Reliquien bei der Einweihung verwendet wurden 

10 (Ambroſ., Epp. X, 85; weitere Belege bei Menardus, Notae in Gregor. libr. sacram., 
Not. 574). Das Konzil von Agde 506 jegt für die Altäre feit: unctio chrismatis und 
sacerdotalis benedietio. Die Geremonien mebrten fi; die römischen Geremonien find 
im liber sacramentorum Gregorii angegeben nad): XII Kalendas Januarius; na- 
talis saneti Thomae; bier ift die merfwürdigfte diefer Geremonien erwähnt, daß der 

15 Bifchof in die beiden, von einer Ede der Kirche zur andern aus Aſche gebildeten Kreuzes: 
balfen das griechifche und lateinische Alphabet einfchreibt, früher jchrieb er auch das he— 
bräifche ein (ob ein Symbol der Verfündigung des Evangeliums in allen Sprachen 
bis an die Enden der Erde, nad Analogie der Aufichrift über dem Kreuze Chrifti? Ivo 
Carnot. fagt: De sacram. dedie., die freuzförmige Einfchreibung beveute utriusque 

2 populi, der Heiden und der Juden, colleetionem in unam crucis compaginem). 
Die Einweihung fteht dem Bifhof zu. Das wi römijche Geremoniell (ausführlich 
bejchrieben und erklärt von Schü, PVaftoraltheol. $ 344) fteht im Pontifilale. Die Feier 
läuft dahin aus, daß durch den Bifchof oder einen Prieſter das heilige Opfer gefeiert und 
in demjelben von Jeſus Chriftus wirklich in Befig genommen wird der ihm gejegnete, ge 

25 heiligte und geweihte Tempel und Altar (Schü). Die orthodore Kirche des Morgenlandes bat 
die gleiche Anfchauung von der Bedeutung des Kirchengebäudes und ein entfprechend reiches 
Geremoniell, bei welchem auf die heiligen Reliquien großes Gewicht gelegt wird: Die 
orthodorsfatholiichen Tempel find Wohnungen Gottes und Opferftätten, in welchen das 
bochheilige Opfer des neuen Bundes von den Prieftern des Herrn dargebracht wird (Malte, 

30 Bitt:, Dank: und N Te p. XCIX). 
Schon im Mittelalter erhob ſich Oppofition gegen diefe MWeihung. Die conelusio V 

der Lollarden, Giejeler, Kirchengefh. II, 3. Anm. p. 307) erklärt: quod benedictiones 
super lapides Altaris et ecelesiae muros — sunt vera practica necromantiae 
potius quam sacrae theologiae. Natürlich) fonnten auch die Protejtanten den über: 

85 lieferten Einweihungsakt nicht beibehalten ; ihre Lehre von der Kirche, von dem Verhält- 
nis Chrifti zu der Gemeinde, von den Gnadenmitteln machte e8 ihnen unmöglid. Die 
proteſtantiſchen Kultusftätten müfjen weder von Dämonen gereinigt noch für den Vollzug 
des Meßopfers geheiligt werden. Die ſchmalkaldiſchen Artikel rechnen deshalb die Kirchen- 
weihe zu den närrifchen und findifchen Artikeln, zu dem Gaufelfad des Papſtes, P.III s. f. 

40 Cavendum est, jdreibt Galvin, Inst. III, 20, 30, ne aut templa propria esse 
Dei habitacula ducamus, unde propius aurem nobis admoveat, aut secretam 
nescio quam illis affingamus sanctitatem, quae sacratiorem apud Deum ora- 
tionem reddat. Bei foldyen Anſchauungen ift für einen Weiheakt im Sinne eines sacra- 
mentale fein Raum. 

45 Uber das Kirchengebäude ift eben doch vor allen anderen Räumlichkeiten zur Ver: 
waltung der Gnabenmittel im Dienfte der Gejamtgemeinde beftimmt, und es ift für dieſe 
deshalb durchaus nicht gleichgiltig, ob fie eine joldye Kultusftätte hat oder nicht. Daraus folgt, 
daß die Gewinnung eines joldyen, bis dahin nicht vorhandenen Kultusgebäudes, für die 
Entwidelung des Gemeindelebend von Bedeutung iſt. Somohl die Kirchengemeinfchaft 

so al3 die betreffende Einzelgemeinde haben ein berechtigtes und zwar im geiftlichen Sinne 
berechtigtes nterefie daran, daß eine foldhe bis dahın nicht vorhandene Stätte der Ber: 
waltung der Gnabenmittel ind Leben und zwar in den Dienjt der Gemeinde tritt, und 
diejes Intereſſe verlangt eine Bethätigung. Darum mag die Theorie ſich immerhin damit 
begnügen, daß man die neue Rultusfätte in den gottesdienftlichen Gebrauch nimmt, das 

55 kirchliche Leben wird ſich nicht damit begnügen, fondern einen Eröffnungsalt verlangen, 
der fich als ſolcher von den nachher folgenden regelmäßigen Kultusaften unterfeibet Dieje Not: 
wendigfeit bat ſich ſchon in der Neformationgzeit berausgeftellt, bei der Einweihung der Schloß- 
firche zu Torgau. Man kann die Sachlage nicht fnapper und beijer darftellen, als mit den 
Worten Sedendorf® (Hist. Luther. L. III, S. 30, $ 118): Primum aedifieium 

 sacrum in Saxonia fuit, quod a coepta reformatione exstructum erat, ideoque 
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Elector Saxo omissis ritibus veteribus non nisi coneione verbi divini et 
precibus ceremoniam initiationis peragi voluit, accersito Luthero, qui primum 
sermonem sacrum in eo haberet. Das geſchah denn aud. Luther beichränkte fich 
in der That auf Predigt und Gebet (EAU Bd 17); aber er ignoriert das Ereignis durch: 
aus nicht, weder in der Predigt noch im Gebet. Er bat mit diefem Alte die Bahn vor: 5 
gegeidmei, auf welcher die Evangelifchen hätten weiter gehen follen. In diejer ae ift alles 

alten, was zu einem derartigen Eröffnungsakt notwendig ift: e8 braucht nur noch die Abend- 
mablöfeier dazu gethan zu werden. Leider ift für die Gegenwart die Gefahr eines ver: 
werflichen Rückſchrittes nicht ausgeſchloſſen. Daß man den Cröffnungsgottesdienft veicher 
ausftattet durch Zuziehung von mehr Geiftlichen, durch einen feierlichen Einzug, durch reich: 
lichere Verwendung von Geſang und Mufik, entfpricht dem oben anerfannten Bedürfnis. 
Die Gefahr liegt in den Weiheworten. Unfere offiziellen Agenden find zwar maßvoll, 
fie halten fih an die Beichlüffe der Eifenacher Konferenz (Allgem. Kirchenbl. 1856), worin 
es ausdrüdlich anerkannt wird, daß Weihen nichts anderes beige, als Gott bitten u ſ.w., und 
ausdrüdlich erklärt wird: Meiheformeln von operativer Bedeutung find nicht zu gebrauchen, 1: 
fondern die Weihung geichieht durch das Weihegebet. Aber in Wirklichkeit geht man 
weiter. Vgl. 3. B. das ular in der Böckhhſchen Agende II, p. 208: fo weihe ich 
die Gloden, weihe dieje Orgel, weihe dieſes ganze Haus kraft meines Amtes und ber 
mir gewordenen Vollmacht. Das Unproteftantifche tritt in diefen Nebeivendungen deut: 
lih zu Tage; denn fie I nur Verkleidungen des Wunfches oder der Bitte, daß die am 20 
Gottesdienft beteiligten Perfönlichkeiten in der richtigen Verfaſſung fein mögen. 

Die jährliche Gebächtnisfeier (D. universarius dedicationis ecelesiae) ift alt, 
wennſchon fie ſich nicht allgemein nachweifen läßt. Silvia PVeregrina (Itin. Hieros. ed. 
Geyer p. 100) erwähnt das Zufammenftrömen der Geiftlihen und Weltlihen am Tage 
ber Enfänien der Kirchen auf Golgatha und an der Auferftehungsftätte: Saeculares 
tam viri quam feminae fideli animo propter diem sanctum se de omnibus 
provineiis isdem diebus Jerosolima colligunt. Episcopi autem, quando parvi 
fuerint, hisdem diebus Jerosolima plus quadraginta aut quinquaginta sunt; 
et cum illis veniunt multi cleriei sui. Diefelbe berichtet, daß ber diejer Freier 
auf den Tag der von Salomo vollzogenen Tempelweihe falle. Iſidorus Hifp. erklärt die Feier 90 
für eine hriftliche Wiederaufnahme der untergegangenen iöraelitifchen Enfänien (De off. 
I, 35). Aus den 2eftionen de Sacramentarium Gallie. (Gen 28, 10—22; 1 Ko 
3, 9—17; Jo 10, 22—28) geht hervor, daß auch an die Heiligung der Perfönlichkeit 
gedacht war. Vgl. die Stelle aus dem dortigen Gebet: ut dum diem festivitatis 
hujus annuis recursibus honoramus, ipsi templorum caelestium pares effiei 35 
mereamur MSL 72, p. 534. Aus dem mittelalterlihen, in Deutſchland gebräuchlichen 
Lektionar find Apk 21, 1—5 und Le 19, 1—10 in unfere Perilopenverzeichnifje über: 
gegangen. Luther war dem Kirchweihfeſte abhold (Kirchenpoft., Pr. über Le 19: So wir 
nun feiern die äußerliche Kirchweihung, warum follen wir nicht auch feiern eine innerliche 
Kirhweihung, den Tag der Taufe?). Schon 1520 (An den chriftl. Adel) verlangt er, a0 
man follte die Kirchweihen ganz austilgen, fintemal fie nichts anderes find, denn rechte 
Taberne, Jahrmarkt und ielbäufer geworden. In der Hauspoftille giebt er eine aus 
dem Leben gegriffene Darftellung der dabei, namentlich auf dem Lande, berbortretenden 
Erzefle. Die wüſten Ausichreitungen hängen mit der anderen Thatfache zufammen, daß 
die Kirchtweihe, wie die Volksſprache jchon zeigt (vgl. Grimms Wörterbuch) zur Wöllerei 45 
mißbraucht wurde. Auch diefe Thatfache ift alt. Calvör (Rit. II, p. 184) citiert eine fich 
darauf beziehende Stelle des Paulinus Nol.: Verum, utinam sanis agerent haee 
gaudia votis, nec sua liminibus miscerent pocula sanctis (Nat. 9). Zur Erflä- 
rung dieſer Thatfache giebt Beda (Hist. I, ce. 30) einen Auszug aus einem Briefe 
Gregors d. Gr.: At die dedicationis vel natalitiis sanetorum martyrum religiosis so 
conviviis solemnitatem celebrent nee diabolo jam animalia celebrent, sed ad 
laudem Dei in esu suo animalia oceidant et donatori omnium de satietate sua 
ratias referant. Nach diefen Grundfägen fann man ja auch in andern Ländern ge 

Banbelt haben. Hierzu mag man ferner binzunehmen, daß die Feier, wie ſchon aus dem 
Berichte der Silvia hervorgeht, den Charakter eines Volks- und Freudenfeſtes trug, und 55 
daß diefem Tage Enthaltjamkeit vorangeben follte (vgl. aus einer dem Cäfarius zuge 
Ichriebenen Predigt bei Martene, De ant. rit. I, p. 787): ergo quotiens natalem 
templi cupitis celebrare, sobrii, pacifiei debetis ad ecclesiam convenire et ante 
plures dies castitatem etiam cum propriis uxoribus custodite et secundum 
vires vestras eleomosynam exhibite et tune spiritualiter ad natalem basilicae e 
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et ad sanctam solemnitatem venitis. Die Beſtrebungen der Regierungen (Verlegung 
der Feier auf einen gemeinfamen Tag) und der Kirchenregimente (vgl. z. B. die Nafjauifche 
KO 1584, über die Reformierten Schweizer, Homiletif $ 134) haben bis in die Gegen 
wart hinein nichts gegen diefe Ausjchreitungen ausgerichtet. Die kirchliche Feier des Tages 

5 ift eine Dankfeier der Gemeinde für die Segnungen eines geordneten Kirchenweſens, wie 
Löhe in der Kirchweihpredigt feiner Evangelienpoftille ſchön ausführt. Gaipari. 

Stephan Kik (Kiſch) 1505—1572. — Quellen: Vita Stephani Szegedini auctore 
Mathaeo Skaricaeo Pannonio, Bajel 1608, und dasfelbe Miscellanea Groeningana, Tom. VI 
Pars I, &.508—559; ®od, Magyar Athenäs, 1767; Ladislaus Földväri, Szegedi dlete (das 

10 Leben Szegedis) mit Bildnis, Budapeft 1894. 

St. Kif, dem Namen feines Geburtsorte® nach auch Szegedi (Szegebi) genannt, 
ungarifcher Reformator und theologifcher Schriftfteller im 16. Jahrhundert. Nachdem er 
ſich auf den Univerfitäten zu Wien und Krafau eine eingehende Haffiiche Bildung ange 
eignet hatte, trat er mit fehler Überzeugung als Kämpfer unter die Fahne der Nejormation, 

15 und um ſich bei der Duelle zu nähren, ging er zu Melanchthon nad Wittenberg, dem be= 
liebten Lehrer der Ungarn; am 22. März des Jahres 1543 ließ er fih im Alter von 
37 Jahren als Univerfitätshörer einfchreiben ; er errang dort das Diplom als Doktor der 
Theologie. Zwei Jahre darauf begann er in dem, feiner Heimat nahe liegendem, Orte Cja- 
nad als Schullehrer feine Yaufbahn, begeifterte Zöglinge ſchloſſen fih ihm an. Auf Befehl 

20 des Biſchof Martinuzzi trieb ihn der Gebieter der Stadt und des Schlofles, der graufame 
Caſpar Peruficd aus der bifchöflichen Stabt, raubte ihm 200 feiner Bücher, ja er lieh 
ihn vor fich rufen und beleidigte ihn mit derben Fußtritten. Den Berfolgten berief bie 
Stadt Gyula ald Lehrer, wo ihn der Stabthauptmann, ein Freund der Reformation und 
politiicher Gegner Martinuzzis, in feine jchügenden Arme aufnahm. In der Zegleder 

25 Schule (1547) lehrte er die Theologie im Geifte Melanchthons; dort vermäblte er fich 
aud. Der mächtige Peter Petrovies, ein Oberfeldherr der Königin Iſabella, der Be: 
fehlshaber von Temesvär, eine feite weltliche Stütze der Reformation, hielt zwei Seel- 
forger in feinem Sclofje, auch eine Schule errichtete er, an welcher der Gelehrte Szegedi 
als Rektor angeftellt wurde (1548); Petrovies nahm ihn in feine Gunft auf und be— 

30 fchentte ihn mit einem Prachtgewande. 
Die erfolgreiche und erfreuliche Thätigkeit wurde infolge der politischen Bewegungen 

unterbrochen. Sfabella entfagte dem fiebenbürgifchen Throne, Ferdinand von Habsburg 
erhielt die Krone, Petrovicd war gezwungen Temesvär dem von Ferdinand ernannten 
neuen Befehlshaber, dem Katholiken Stephan Yofongzi, zu übergeben (den 28. Januar 

35 1552), der die proteftantifchen Pfarrer und Lehrer vertrieb. Der neuerdings Flüchtling 
eivordene Szegedi erhielt in Mezö-Tür eine Lehrerftelle, bier war Paul Türi fein Zög- 
ing, der feinen Meifter den ziveiten Cicero nannte. Vor den morbluftigen türfiichen 
Truppen zog er nach Yaslö, wo er zum Seelforger geweiht wurde, bald darauf berief 
man ihn nad Kälmänca als Pfarrer und wählte ihn zum Superintendenten. Der türkische 

0 Beg ließ Szegedi, der auch auf den benachbarten Sclöfjern zu predigen pflegte, jo z. B. 
in Szigetvär, welche aber im Gebiete des Königs Ferdinand lagen, eben als er in die 
Kirche predigen geben twollte, gefangen nehmen, da man ihn der Sinneigung zu ber 
Gegenmadt beicnulbigte. Umfonft war alles Bitten; die türfifche Behörde, der ein hohes 
Löſegeld in Ausficht ftand, warf ihn in das Szolnoder Gefängnis, wo fie ihn blutig 

45 peitichen ließ; die Großmwarbeiner und Debregziner Pfarrer flehten, durch Deputationen 
vertreten, um feine Freigebung, Gemeindegebete wurden um ihn gehalten, endlich gelang 
e8, den mißhandelten Greis gegen ein Löfegeld von 1200 Gulden aus den Händen 
des Beg Mahmud zu befreien. Die Türken pflegten ſich in diefer Zeit oft auf diefe Art 
Geld zu verichaffen. — Von Dftern 1563 an lebte er in ftiller Ruhe in Räczteve, wohin 

50 er gerufen wurde und gewiſſenhaft diente. Er war ber Superintendent von 35 Gemeinden, 
die unter türkifcher Gewalt ftanden. Im Jahre 1572 ftarb er im Räczkeve. Skaricza 
hielt ihm die Grabrede und dichtete aud die Grabichrift auf fein Grabmal. Einige 
Zeilen derfelben lauten folgendermaßen: 

„Hune iuvenem vidit schola bis peregrina disertum 
66 Dogma Luthere tuum, teque Philippe sequi.“ 

Er war der gelehrtefte ungarifche Neformator, feine Werte machten ihn in ganz 
Europa befannt. — Seine Werke find folgende: 1. Theologiae Sincerae Loci Com- 
munes, welches nad) feinem Tode im Jahre 1585 in Bafel erjchien, diefem gebt feine 
Lebensgefchichte, gejchrieben von feinem treuen Schüler und Nachfolger Matthäus Skaricza 
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und fein Bildnis voran. Dieſe —— iſt deshalb wichtig, weil ſie die erſte la— 
teiniſche Monographie der ungariſchen Reformationsgeſchichte iſt; aber auch deshalb iſt ſie 
nennenswert, weil der Autor in derſelben eine Zeile des Verſes verewigte, welchen ein 
anderer Schüler Szegedis, Paul Türi, in Beziehung auf Calvins Institutio rel. chr. 
fchrieb, nämlich „Praeter apostolicas post Christi tempora chartas, Huic peperere 5 
libro saecula nulla parem“ (fiehe The Presbyterian and Reformed Review, 
April 1899, 194 Seiten). Die fünfte Ausgabe 1608, enthält in Folioformat, 665 Seiten. 
— 2, „Speculum pontifieum romanorum“, Bafel 1584. Herausgegeben von einem 
Räzkever Bürger, das Empfehlungsichreiben dazu ſchrieb Theodor BEza. Bis zum Jahre 
1624 erichien es in fünf Ausgaben; Nikolaus Höninger überſetzte es in die deutſche Sprache 10 
(Spiegel des weltlichen römifchen Papſts, Bafel 1586). — 3. Assertio vera de trini- 
tate, Gründliche Widerlegung der jiebenbürgifchen Unitarier (Franzisko Blandratiften), Genf 
1573. Die zweite Ausgabe 1576. Skaricza brachte das Originaleremplar zu Béza, der 
es herausgab, Béza felbft würdigte den damals ſchon toten Autor. — 4. Tabulae ana- 
Iyticae (Analyfierung der Propheten, Palmen und apoftoliichen Briefe zum Gebrauche 15 
für Prediger), Schafthaufen 1592. Zweite Ausgabe London 1593, 4. Ausgabe 1610. 
Er jchrieb auch Lieder, ein Lied ift auch in den heutigen Gejangbüchern enthalten. Sein 
Speculum zählte der römische Hof zu den verbotenen Büchern. Franz Balogh. 

Kift, Nikolaus Chriftian, geft. 1859. 
Mie gerne viele mit mir dem zuftimmen, was Profeſſor von Dofterzee in diefer Real: 0 

Encyklopädie zum Lobe feines Lehrers, des Utrechti Profeſſors H. J. Royaards ge 
ſchrieben hat (ſ. d. A. Royaards), jo fühlen fie ſich doch als Freunde der Wiſſenſchaft 
der Kirchengeichichte gekränkt, daß nicht Kift, fein Blutsverwandter, Studiengenofje und 
Amtsgenoffe neben ihm erwähnt wird. 

Denn, wenn irgend jemand, jo war Kiſt e8 würdig, er, welchem, meines Erachtens, 26 
was den bleibenden Wert des von ihm Gefchriebenen betrifft, der Vorrang vor Royaards 
zuerkannt werden muß. Sch werde auf einzelne Schriften hinweiſen, mich im übrigen auf 
die Skizze berufend, welche durch mweiland den Profeſſor Bernhard ter Haar über das 
Leben von Kift entworfen und abgebrudt ift in Band IV des „Kerkhistorisch archief“, 
gefammelt von Kift und W. Moll. 0 

Der 11. April 1793 war der Tag feiner Geburt; der 21. Dezember 1859 der feines 
Todes. Sein Leben lang dur innige Freundichaft mit Royaards verbunden, trat er 
beinahe zu gleicher Zeit wie diefer das Amt eines Univerfitätsprofeffors an der Univerfität 
Leiden an, in welcher Royaards diejelbe Stellung an der Univerfität Utrecht erhielt, an 
welcher beide ihre Studien gemacht hatten. 35 

Kift hatte die ihm zu teil getwordene Auszeichnung dem günftigen Eindrude zu ver— 
danken, melden feine Differtation: De Commutatione, quam Constantino Magno 
auctore societas subiit Christiana (1818) bei den Sadlundigen bewirkt hatte. 

Als Prediger in Zoelen folgte er dem Rufe auf das Katheder und trat fein Amt 
an mit der: „Oratio de progressione ingenii humani in dogmatum historia 40 
Christianorum animadvertenda“ 1823. 

Die beiden Freunde, voll Eifer für die Ausübung des ihnen aufgetragenen Berufes 
als Lehrer der Kirchengefchichte, beichlofjen die Herausgabe einer Zeitfchrift, welche im 
Jahre 1829 angefangen, unter verändertem Titel ald „Archief voor Kerkelyke ge- 
schiedenis“ von Kiſt auch nach dem Tode Royaards' bis zum Jahre 1859 fortgeſetzt 45 
wurde. Mit dem er eg alles defien, was darın von feiner Hand gefchrieben gefunden 
wird, würde ich bei den Leſern diefer Zeilen wenig Dank ernten. Nur einige Abhand- 
lungen till ich nennen: 3. B. diejenige, in welcher er den Beweis lieferte, daß die hiſto— 
rifch-fritifche Unterfuchung über die Eriftenz der Päpſtin Johanna nicht für beendigt ange: 
jehen werden dürfe; Über den Urfprung der biichöflichen Macht; Über den Urforung so 
der Zwingliſchen Abendmahlslehre; Über den humaniſtiſchen Charakter der chriftlichen Kunft. 

Als das Bedeutendite, was er und geliefert hat, erachte ich feine durch „Teylers 
godgeleerde genootschap“ gefrönte Abhandlung über „de Christelyke Kerk op 
aarde“, von welcher im Jahre 1835 eine zweite Auflage und im Jahre 1838 eine 
deutfche Überfegung, von Dr. Troß bearbeitet, erfchienen ift. Wohl mit Necht befeftigte 55 
diefe Haffifche Arbeit das hohe Anfeben, in dem Kiſt bis er Ende feines Lebens ftand. 

Will man die unermübdliche Geduld erkennen, mit welcher er biftorifchen Forſchungen 
oblag, jo achte man nur auf die ftarke, didleibige, Schrift die in zivei Teilen unter dem 
Titel erichien: „Neerlands Bededagen en Biddagsbrieven“. Darin behandelte Kift 
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einen völlig neuen Gegenftand, indem er gefchichtlich die Erweckungen beleuchtete, welche 
von dem Abhalten der Bettage ausgingen, welche durch die Regierung der Niederlande 
in dem Verlaufe von Jahrhunderten veranftaltet worden waren. 

AL einen philoſophiſchen Kenner der Kirchengeſchichte kann man Kift am beften aus 
5 dem Werke fennen lernen, welches er 1853 in Drud gab: „Orationes, quae ecclesiae 
reique Christianae speetant historiam, quatuor“. Die erfte bgbe ich bereitö ge— 
nannt. Der ziveiten „De ecclesia Graeca divinae providentiae teste“ wurde die 
Auszeihnung zu teil, in die neugriechifche und ruffifche Sprache überjeßt zu werben. Die 
dritte: „De inchoata, necdum perfecta sacrorum emendatione“ wurde von bem 

10 Berfafjer jelbft in dem T. II des „Nederlandsch archief“ überſetzt und mit wichtigen 
Erläuterungen verjehen. Die vierte und letzte: „De religionis Christianae indole 
practica, uti autem semper sie omnino hodie multum negleeta“ lieferte den 
deutlichen Betveis, daß Kift mit vollem Rechte neben dem Unterrichte in der Kirchen: 
geichichte auch der in der dhriftlichen Sittenlehre übertragen wurde. 

15 Ebenſo wie Royaards hat auch er das Seine dazu beigetragen, daß bei dem gebil- 
deten Publikum die Beichäftigung mit Kirchengefchichte Eingang fand. Doc darin lag 
nicht die Kraft von diefen beiden. Sie haben — und darin befieht ihr Verbienft; ich ver: 
einige gerne die Namen der beiden — die Firchengefchichtliche Wiffenfchaft, die in den 
Niederlanden feit dem Tode Venemas ſchmählich verwahrloft war, auf den Ehrenplaß ge: 

% hoben, den fie jetzt einnimmt und von welchem fie, Dank den Arbeiten von Willem Moll 
und feiner Schule, nicht mehr herabgeftürzt werben fol. Dr. Sepp +. 

Kittim ſ. Völfertafel. 

Stlagelieder. — Bon Kommentaren find befonders zu nennen: J. H. Pareau, Threni 
Jerem. p ilolog. et crit. illustr,, Leiden 1790; C. A. H. Kalkar, Lamentationes crit. et 

25 exeg. illustr., Kopenhagen 1836; D. Thenius, Die Klagell. 1855 (im kurzgef. er. 
W. Neumann, Jeremias von Anathot IL, 483 ff. 1858; H. Ewald, Dichter des AB. I, 2, 
©. 321 ff. (3. U. 1866); W. Engelhardt, Die Klagell. Jer. 1867; E. Nägelsbach, Die Klagell. 
1868 (in Lange, Bibelwert; fiehe bei ihm auch die Ältere Litt.); E. Gerladh, Die Klagell. 
Ser., Berlin 1868; €. 5. Keil, Jer. und die Slagell. (im Komm. über das AT von Keil 

so und Delitzſch), 1872; 2. U. Schneedorfer, die Klagell. des Proph. Jer., Brag 1876; T. K. 
Cheyne, Lamentations, London 1885 (im Pulpit Commentary); ©. Dettli, Die Klagell. im 
Kurzgef. Komm., die poet. Hagiograpben, Nördlingen 1889, S. 199ff.; Mar Löhr, Die Klagell. 
Ser., Göttingen 1891; derjelbe im Handlomm. Die Klagell. Jer., Gött. 1894; K. Budde im 
Kurzen Handlomm., freiburg 1898. 

36 Vgl. auferdem R. Lowth, De sacra poesi Hebr. ed. II J. D. Michaelis (1770) p. 449 .; 
E. Meier, Geſch. der poet. Nationallitteratur der Hebr. 1856, S. 400ff.; Th. Nöldele, Alt- 
teftam. Litteratur 1868, ©. 142f.; €. Flöckner, Ueber den Berfaffer der Klagell. in der 
Tübinger THOS 1877, 2, &.187—280; C. Bubdde, Das hebr. Klagelied, Zat® 1882, S. 1ff.; 
vgl. dazu ZomG 1882, ©. 700f.; derjelbe, Die hebr. Leichenklage —J 1883, ©. 180ff; 

40 derfelbe, Zum hebr. Klagelied in Zat® 1892, ©. 261 ff; S. NW. Fries, Parallele zwiichen 
den Klagell. 8. 4 und 5 und der Maklabäerzeit, ZatW 1893, ©. 110ff. und dagegen Löhr 
ebenda 1894, ©. 5iff.; Ueber den Spradigebraud der Klagell. Löhr, ebenda 1894, ©. 31ff.; 
Ernft Sellin, Serubbabel, Leipzig 189, ©. 70ff.; Steinthal, Zu Bibel und Religions- 
philojophie, Berlin 1890, ©. 16ff.; Bachmann, Die Klagell. Jer. der äthiopiſchen Bibel- 

4 überfegung 1893; Wuguft Wünfce, Der Midrafh Echa Rabbati, Leipzig 1881. — Endlich 
die Handbücher der alttejt. Einleitung und den Art. Jeremia (Klagell.) von Graf in Schentels 
Bibeller. fowie den Art. Lamentations von Robertson Smith in der Encyel. Brit. 

Jeremiä Klagelieder nennt die Überlieferung fünf eigenartige, unter ſich durch manche 
Ahnlichkeiten verbundene Elegien, in welchen das traurige Loos Jeruſalems und feiner 

50 Bewohner beflagt wird, das fie in der chalbäifchen Kataftrophe (587/6 vor Chr.) bei ber 
Belagerung und Eroberung jowie nach derjelben betroffen hatte. y bebräiichen Hand⸗ 
jchriften und Ausgaben Führen fie meift die Aufichrift 7>°8 vom elegifchen Anfangswort 
dreier unter ihnen. Dod war den Juden dafür auch die Bezeichnung MR „Klagelieder‘ 
geläufig nad dem Zeugnis des Hieronymus (in der Vorrede zu dem Büchlein). Vgl. Baba 

55 Bathra 14b, ebenfo LXX Yonjvor, lat. Threni oder Lamentationes. Die griechiiche 
Überjegung, die übrigens bei diefen Liedern andere Manier zeigt ald bei dem prophetiſchen 
Bud) Jeremias, läßt fie auf diefes (nach Barudy) folgen, wie fie denn auch mit dieſem 
zufammen als ein Buch gerechnet wurden. Nur jo fam man zu bloß 22 kanoniſchen 
Büchern, Joſephus contra Apion. I, 8, Origenes bei Eufebius, Kirchengeſch. VI, 25, 

0 Hieronymus im Prologus galeatus. Doc) kennt letzterer auch die Zahl 24, wobei Ruth 
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und Threni befonders gezählt und unter den Hagiographen aufgeführt wurden. Yebteres 
ift im Unterſchied von der chriftlichen Ordnung, die fih an LXX anfchloß, diejenige des 
Talmud, Baba Bathra 14b, wo die Kinoth ihrem lyriſchen Charakter gemäß unter den 
Kethubim erfcheinen, unter welchen fie auch feit der Bildung diefer dritten Abteilung des 
Kanons mögen geftanden haben. Näher reihen fie die hebräifchen Ausgaben unter die 5 
fünf Megillotb, da fie an einem der Gebenktage (am 9. Ab, Tag der Verbrennung des 
Tempels) zur Borlefung kommen follten. 
Rare find von diefen fünf Elegien die vier erften durch afroftichiichen Gebrauch 

des Alphabet? ausgezeichnet. Ebenfo beiwegen fich diefe vier erften Gefänge in dem Rhyth— 
mus, den Bubde ald den des Klageliedes, genauer der Totenflage nachgewieſen hat. 
Diefer Gelehrte hat nämlich (ZatB 1882) überzeugend dargethan, daß in diefen Stüden 
(Klagel. 1—4) mie anderöwo (3. B. Jeſ 14, 4—21; er 9, 20f. und fonft), two die 
ZTotenklage, ob auch nur Fielic, angeftimmt wird, auf ein Veröglied von, gewöhnlicher 
Länge ein verkürztes folgt, das fich zu jenem verhält wie 2 zu 3, oder wie 3 zu 4. 
Dieſes Schema findet ſich allerdings auch außerhalb der Kina (4. B. Pf 19, 8ff.; und 
bäufig in Pſ 120—134 und fonft), wo es aber ohne Zweifel durch die Singweiſe einen 
anderen Tonfall erhielt. In der Totenflage erjcheint es merkwürdigerweiſe noch nicht 
2 Sa 1, 19ff.; 3, 33f, fpäter aber regelmäßig. Die ebrochene Weife foll ohne 
Zweifel die Tiefe des Schmerzes ausbrüden. Über die Verteilung der Verfe im einzelnen 
ſowie namentlich über die Rn ftrenger Durchführung diejes Rhythmus von Bubde empfohle: 20 
nen Tertänderungen (ZatW 1892) kann man abweichender Anficht fein. Doch fcheinen 
K. 1 und 2 je drei ſolche Verſe (zufammengefeßt aus einem normalen umd einem ber» 
fürzten Glied) unter einem akroſtichiſchen Buchſtaben zufammengeftellt, ebenfo K. 3, wo 
aber der Buchitabe jeden der drei Verſe eröffnet, alfo dreimal erjcheint. K. 2 dagegen 
umfaßt ber afroftichifche Buchftabe je zwei ſolche Verſe. K. 5 fehlt das Alphabet; doch 25 
befteht das Gebetölied aus 22 Verſen nah der Zahl der Buchſtaben. Diefe Verje um: 
fajlen zwei Stichen nach Art des gewöhnlichen Parallelismus Membrorum, ohne daß das 
Kinametrum deutlich hervorträte. Eine auffällige Erjcheinung ift, daß in K. 2, 3, 4 das 
> hinter 9) fteht, K. 1 dagegen die gewöhnliche Folge ftattfindet. Da aud Pj34 N vor: 
—— iſt, ſo ſcheint die Reihenfolge an dieſer Stelle des Alphabets zeitweiſe ſchwan-⸗ so 
fend geweſen zu ſein. Vgl. Sommer, Bibl. Abhandlungen I, 144ff. Was den unſer 
Gefühl befremdenden Gebrauch des alphabetifchen Schemas in der Lyrik überhaupt an- 
langt, fo ift zu bebenfen, daß derſelbe bei dem ftärferen Hervortreten der Konfonanten in 
der hebräiſchen Sprache ein mnemotechnifches Hilfsmittel bot, welches um fo willlommener 
fein mochte, da die hebräifche Dichtungsart fonft an ſolchen Mitteln weit ärmer war als 35 
3 DB. die unfrige. Aber allerdings Tiegt in der Natur der Sache, daß die Anwendung 
eines ſolchen Schemas auch dem Hebräer bei unmittelbarer Iyrifcher Begeifterung ferner 
lag als bei mufivifchem Dichten, welchem der Inhalt objektiver gegenüberftand. Diefe 
Klagelieder find denn auch, wie fie vorliegen, nicht unmittelbar der Not und Angſt jener 
Unglüdstage entfprungen, wohl aber der allgemeinen Trauerftimmung, die fie zurüdließen 10 
und die fi) das Erlittene immer wieder zu bergegenmwärtigen bemübe. Sie wollen der 
Gemeinde dafür einen würdigen Ausdrud jchaffen. Der Gegenftand ift ein fo unerjchöpf: 
licher und jene Stimmung eine jo anhaltende, daß dem Dichter troß jenes Schemas un- 
geſucht die Verſe fließen und er in einer einzelnen alphabetifchen Reihe ſich gar nicht ge 
nugthun fann. Eine weitere Möglichkeit fiehe unten am Schluß. 46 

Ihrem Inhalte nach beziehen ſich die fünf Klagegeſänge zwar alle auf dasſelbe 
große Nationalunglück und berühren ſich mannigfach in Gedanken und Darſtellungsform. 
Doch hat jedes dieſer Lieder ſeinen beſonderen Charakter, indem bald die, bald jene Seite 
des namenloſen Elendes in den Vordergrund tritt. So ſtellt ſich K. 1 zunächſt das 
trauernde Zion dar, die einſt fo reiche und glückliche, jetzt verödele und verlaſſene Stabt, so 
deren Heiligtum gejchändet und verbrannt, deren Kinder geraubt worden. Das über fie 
ergangene gerechte Gericht muß auch über ihre ungerechten Peiniger kommen! Während der 
erite Geſang mehr bei der elegischen Schilderung des jelbftverjchuldeten troftlofen Leidens— 
zuftandes ſtehen bleibt, jchildert der zweite [ebbatter gewaltthätiger, graufiger die That des 
zürmenden Gottes, des gerechten Feindes, der in Wahrheit die Stadt verberbt hat, jo daß 55 
die Mütter gegen ihre Kinder feine Barmberzigkeit mehr kannten, Priefter und Propheten 
im Heiligtum bingefchlachtet wurden. 8. 3 verkündet ein Einzelner fein perjönliches 
Leiden, das zwar mit dem allgemeinen Unglüd verflochten ift (48 ff), weshalb er auch 
mit den andern und für fie das Bußgebet anftimmt (40 ff). Allein er ſelbſt hat vor 
allen und von allen zu leiden gehabt (3,14. 18 ff. 52 bis Schluß), und zwar nicht wegen co 

— 0 

- u 
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befonderer perfönlicher Schuld, fondern ungerechterweife (24ff. 58ff). K. 4 fällt der 
Blid auf des Volles trauriges Schidfal, das während und nady der Belagerung vom 
Schwert und noch furchtbarer vom Hunger heimgefucht wurde. Die Mütter verleugneten 
ihre Natur, die Fürften gerieten in Schmad, der König in Gefangenſchaft. Propbeten und 

5 Vriefter traf die verdiente Strafe. Edom freut ſich, aber das Blatt wird nun fich wenden. 
K. 5 zeichnet mit wenigen Strichen den gegenwärtigen kümmerlichen Zujtand des Volkes 
Gottes in der Botmäßigfeit und feufzt in ermatteten, wie ſchluchzend ausgeftoßenen Bitt: 
orten um ein Ende der göttlichen Ungnade. — So ift eine inhaltliche Unterjchiedenbeit 
der einzelnen Lieder nicht zu verfennen; nur bringt e8 die Art der Lyrik, zumal die bier 

ı0 gewählte alphabetiiche Form, mit jich, daß die Empfindungen ſich nicht genau abgrenzen, 
nod) aud) einen jorgfältigen Fortichritt einhalten ; das letztere iſt auch innerhalb der einzelnen 
Yieder nicht der Fall. Daß die fünf Stüde alle aus einem Guß gefloffen feien, ift pſycho— 
logisch nicht eben wahrſcheinlich; ob aber auch fucceffive gedichtet, find fie doch nicht obne 
Nüdfiht aufeinander entftanden. Stil und Sprache zeigen manche Berührungen. Auch 

15 die geichichtliche Situation ift bei allen weſentlich Diefelbe. Während der Belagerung felbft 
fünnen fie nicht entftanden fein. Das Unheil bat ſich ſchon vollendet; der Blid fallt 
bereitö auf die traurigen Folgen der Erniedrigung Serufalems, der heftige Schmerz geht 
ſchon in fanftere Wehmut über, die Empfindung bequemt fich der Form künſtlichen Aus- 
druds an. Aber friich Ieben noch in der Seele des Dichters und der Hörer die Ein- 

20 brüde jener blutigen Unbeilstage, jo daß er nur daran zu rühren braudt, um all die 
entjetslichen Auftritte wieder lebhaft vor Augen zu ftellen, von welchen uns dieſe Lieder 
mehr eine jchaurige Ahnung als eigentliche Kunde geben. j 

Mer ift aber der Verfafjer diefer Gefänge? Die alte Überlieferung bezeichnet als 
ſolchen einftimmig Jeremia. LXX melden vor 1, 1 ausbrüdlih: xai Zy&vero uera 1ö 

3 alyualonodijvar row ’looank zal “leoovoainu Lonuodivaı Lxdlhoev “Teoeuias 
»kalam zal &ignvnoe tov donvovr toüror Eri Teoovoaliyu zai einev, wobei der 
hebräifche Stil dieſer Notiz zu beachten. Diefe Tradition ift —2 talmudiſch bezeugt 
und von den Kirchenvätern angenommen. Mit Unrecht freilich hat Hieronymus (zu Sach 
12, 11) die Notiz 2 Chr 35, 25, wo von Elegien auf den Tod Joſias die Rede iſt, an 

30 denen Jeremia hervorragenden Anteil hatte, auf unſere Klagelieder bezogen, vielleicht du 
Klagel. 4, 20 verleitet. Joſephus ift ihm mit diefem Jrrtum vorangegangen, der d 
wohl Ant. 10, 5, 1 neben dem Weisſagungsbuch Jeremias an die fanonifchen Klagelieder 
denkt, deren jeremianifcher Urfprung ihm außer Zmeifel ftebt. Dagegen ift nicht mit 
de Wette, Nöldefe und vielen neueren dasjelbe Verſehen dem Chroniften aufzubürden, als 

35 hätte diefer eine der fanonifchen Kinotb für das Klagelied Jeremias um Joſia gehalten ; 
denn er fannte noch den lebendigen Gebraudy eines Trauerfeites, bei welchem Joſiaklagen 
twiederbolt wurden (vol. Sad) 12, 11), ſpricht fomit von einer andern Sammlung von 
Klageliedern. Seine Notiz lehrt und dagegen den Propheten als elegifchen Dichter kennen, 
und es leuchtet ein, mie berufen und nad feinem Naturell geeignet er war (vgl. z. B. 

a0 Jer 8, 18—23; 14, 17f), auf Nerufalems Fall eine 77 im großen Stil zu fingen, 
wie ja auch Ezechiel eine Reihe ſolcher „Totenklagen” auf andere Städte und Di er ges 
dichtet hat (Ezech 19, 1; 26, 17; 27, 2; 28, 12; 32,27). Dazu kommen mannigfadye 
Berührungen der Klagelieder mit der Spradhe und dem Gedankenkreis des Propheten. 
Es geht ja’ auch ein prophetifcher Klang durch diefe Gefänge, und z. B. 4, 21}. ver: 

45 wandelt ſich die Klage geradezu in Weisfagung. So haben denn auch die Alteren, 
einige vereinzelte Stimmen abgerechnet, durchweg der traditionellen Annahme gehuldigt. 
H. v. d. Haardt hielt Daniel und feine Gefährten famt dem König Jojachin für die Ver- 
fafler im Helmjtedter Programm 1712; gegen Jeremia fpra fd aud ein Anonymus 
in der Tübinger Quartalichrift 1819 Heft 1 aus, zweifelhaft Augufti, Kalkar u. a. Aber 

50 erft in neuerer Zeit ift die jeremianifche Abfaffung häufiger und, mie wir zugeben, mit 
getwichtigen Gründen beftritten worden. Thenius ſprach dem Propheten nur 8. 2 und 4 
zu, Meier am eheſten K. 1 und 3, Fries mit Wahrfcheinlichfeit 8. 1—3. Andere ſehen von 
ihm ganz ab, wie Ewald, Nöldele, Schrader, Nägelsbach, Yöhr, Budde u. a. 

Die gegen Jeremias Autorſchaft angeführten Argumente find teils fprachlicher, teils 
65 formal äjthetifcher, teils fachlicher, bezw. theologiſcher Natur. In erfterer Hinficht haben 

Nägelsbah (Komm. S. XIff.) und Yöhr (ZatW 1894) die Übereinftimmung und Ab: 
weichung zwijchen dem Sprachgebrauch des eremiabuchs und dem der Hlagelieder ftatiftijch 
feftgeftellt. Der Befund dünkt uns zwar nicht abfolut entſcheidend; aber die Wahrjchein- 
Fichte it auf Seiten der Annahme verfchiedener Verfaſſer oder einer Bearbeitung jere— 

so mianifcher Klageweiſen durch Jünger und Verehrer des Propheten. Sie wird verftärkt 
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durch ſprachliche Berührungen der Kinoth mit Ezechiel, während die Anklänge an Deutero— 
jeſaja und Pſalmen ſchwerlich zu einem Schluſſe berechtigen. Die äſthetiſchen Bedenken 
haben kein großes Gewicht. Es kann dabei höchſtens die Frage in Betracht kommen, ob 
dem gefühlvollen Jeremia die Anpaſſung an das künſtliche alphabetiſche Schema zuzu— 
trauen wäre; dieſe Frage will aber nicht nach moderner Empfindung beantwortet jein. 5 
Dean glaubte aber auch eine tiefere geiftige Differenz zwifchen dem Propheten und dieſen 
patriotiichen Gefängen zu entdeden. Man vermißte in den letzteren die ftarfe Betonung 
der Schuld des Volkes, die man vom Propheten erwartete. Diefe Schuld wird nun 
freilich fräftig genug hervorgehoben 3. B. 1, 5. 8. 18. 20. 22; 3, 42; 4, 6. 13; 5, 16 
und beftimmt vorausgejegt, jo oft vom Zorne Jahves die Nede ift 2, 1ff.; vgl. V. 17! 10 
Aber man beruft fi auf 5, 7, wonach das unglüdliche Gejchlecht nicht jo faft für eigene 
als für die ererbte Schuld der Vorfahren büßen müſſe, welche Ausfage in ausgefprochenem 
Gegenfag zu Jer 31, 29f. ftehe. Allein letzteres Wort fegt ja gerabezu voraus, da in 
der Gegenwart das Volk zu einem großen Teil für die Sünden der Väter zu leiden babe. 
Daß andererfeits eigene Verfhuldung das Maß voll gemacht und das Gericht herbei: 16 
gerufen hatte — diejer Gedanke durchzieht auch die Klagelieder und kommt fpeziell auch) 
in K. 5 zum Ausbrud 5, 16. (21). Budde findet (im Unterfchied von K. 1) in K. 4 
und 2 das Bewußtfein der eigenen Schuld des Volkes an feinem Untergang fehr ſchwach 
entwidelt: die Schuld fei bier nur auf die Propheten und Priefter geſchoben. Aber wie 
fönnte die Gefamtichuld ftärfer ausgefprochen werben ala 4, 6! Daß in jeder der fünf 20 
Elegien ein ganzes Sündenregifter aufgeführt oder das ganze Credo ausgefprocdhen werde, 
fann man gerade dann nicht erwarten, ivenn fie vom ſelben Verfaſſer berrühren. Auch 
vergeſſe man nicht, daß wenn Seremia der Verfaſſer fein follte, er bier nicht als prophetifcher 
Anwalt Gottes aufträte, um fein Volk anzuflagen, fondern daß er hier feinem natürlichen 
Mitgefühl, das er lange genug gewaltfam unterdrüden mußte, bis das Gericht fich völlig 28 
erſchöpft hatte, freien Lauf lafjen dürfte. Jeremia liebte fein Volt und feine Fürften 
inniger als jene Patrioten, wenngleich eine höhere Macht ihn jenen feindlich gegenüber: 
ftellte (er 1, 18). So müßte man auch 4, 20 erflären, wo die MWeife, in der vom 
König geſprochen wird, in feinem Mund befremblid; wäre, während 4, 17 feine fonder: 
liche Schwierigkeit böte, da Jeremia hier das bange Hoffen des ganzen Volkes in der so 
letten Leidengzeit ſchildern kann, obwohl er felbit jene Hoffnung nicht teilte. Umgekehrt 
bildet eine ungelöfte Schwierigkeit für alle Erklärungen, welche nicht Jeremia als Verfaſſer 
annehmen, das unbedingte Verwwerfungsurteil über die Propheten Jerufalems (Klagel. 2, 
(9.) 14; 4, 13. So konnte Jeremia wohl reden und hat auch ähnlich geiprochen (er 
13, 13; 14, 13ff.; 23, 15 u. a.); aber wenn ein anderer über jene Ereignifje klagte, 35 
jo konnte er ſchwerlich des Propheten vergefien, der durch fein Martyrium die höchſte 
Achtung des gefamten Volkes fich erworben und diefe Klagetöne zuerft angeftimmt hatte. 
In K. 3 ſah man fonft feines andern ald Jeremias Leiden gefchildert, was in der That 
durch V. 3 (Ser 7, 16; 11, 14; 14, 11). 8. 14. 37f. 53ff. 61. 63 u. a. nahegelegt 
wird. V. 37f. fpielte dann auf die Unglüdsweisfagungen an, die man ihm zum Ber: #0 
brechen gemadt hat. Der Eindrud, den diefe Beziehungen machen, ift fo ftart, daß 
Nägelsbach das Lied von einem andern dem eremia in den Mund gelegt fein läßt; dies 
wäre aber, wenn wirklich fchriftftelleriiche Abficht, viel augenfälliger geſchehen (vgl. Kobelet 
1, 1). Diejer fünftlihen Annahme wäre die Meinung Smends (ZatW 1888, S. 62f.) 
und mancher Neueren — daß K. 3 der Dichter im Namen des Volles oder ber 45 
Gemeinde rede. Doch ift gleich der Anfang: „Sch bin der Mann!” dann fehr hart und 
in diefer Weiſe ohne Analogie. Auch bedarf es V. 14 der twillfürlichen Aenderung von 
> in E02, die ſich wenig empfiehlt und V. 48 vollends verfagt. Dffen bleibt jedoch, 
da von prophetiſchem Wirken nicht deutlich geredet ift, die Möglichkeit, daß eine andere 
nicht unbedeutende PBerfönlichkeit von ihren ſchweren Erfahrungen im Zuſammenhang mit 50 
der Leidensgefchichte ihres Volkes redet. Man hat befonders an die Familie Schaphans 
(Gebalja) erinnert (Löhr ZatW 1894, S. 55). Für verichiedenen Urjprung der einzelnen 
Elegien werben Gründe angeführt, die wenigſtens nicht durchichlagend find: Hinter K. 2 
und 4 follen die andern äfthetiich weit zurüdftehen; K. 4 und 2 höre man Augenzeugen 
reden, 8. 1. 3. 5 beruhen auf matter Nadhahmung u. ſ. f. Fries hält bei K. 1—3 je: 55 
remianifchen Urfprung für wahrſcheinlich, dagegen verlegt er K. 4 und 5 fogar bis in die 
maffabätfche Zeit hinab. Löhr jest K. 2 und 4 um 570 an, 8. 1.5. 3 nad 530; 
Budde K. 2 und 4 ſchon ca. 580, K. 5 vor 550, 8. 1 nad) 430, 8.3 ins dritte Jahr: 
hundert. Wieder anders Sellin. Über Vermutungen fommt man bier nicht hinaus. — 
Wir halten, da jede Spur der Wiederaufrichtung Jerufalems und des Tempels fehlt und % 
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die Abhängigkeit von Deuterojefaja durch einige Anklänge an den Sprachgebrauch dieſes 
jüngeren Zeitgenoſſen nicht bewieſen wird, den erilifchen Uriprung der Klagelieder feſt. 
Bol. auch Sad) 1, 6, welche Stelle doch mohl auf dieſe Bußflagen, fpeziell Klagel. 2, 17, 
urüdblidt. Ob die Lieder in Paläftina oder in Agypten oder in Babylonien entftanden 

b Find, läßt fich nicht beftimmen. Die Beteiligung Jeremias an ihrer Entjtehung ift uns 
noch immer das wahrſcheinlichſte. Doch ift damit nicht gejagt, daß die vorliegenden form- 
vollendeten Stüde aus feiner Hand hervorgegangen ſeien. Dieſe find gewiß nicht ber 
erſte Verſuch geweſen, den Untergang Serufalems zu beilagen. Sie gemahnen uns in 
ihrer foftematifchen, mnemotechnifchen Geftalt eher an das Werk einer Schule oder Gruppe 

10 von Jüngern, welche gegebene Klageweifen fammelnd und ergänzend, fie zu folchen Kränzen 
rg u Dieje ergreifenden Lieder dienten jpäterhin den jüdischen Dichtern als 

orbild für ihre Zioniden, d. b. Klage: und Pilgerlieder auf das vertwüftete Jerufalem mit 
feinem zerftörten Heiligtum. Vgl. Deligih, Zur Gefchichte der jüdiſchen Poeſie ©. 45. 55. 
Die jeremianifchen Klageliever wurden nicht nur in der Synagoge (am 9. Ab, dem Ge 

15 denktag der Zerjtörung des erften und des zweiten Tempels), fondern auch in der römijchen 
Kirche (an den drei legten Tagen der Karwoche) alljährlich vorgeleſen. v. Orelli. 

Klarenbach, Adolf und Peter Flieſteden, geſt. 1529. — Litteratur: Aeltere 
Bearbeitungen im Katalog der Bibliothet von W. Krafft, hrsg. von M. Lempertz' Antiquas 
riat in Bonn 1897 Nr. 4198ff.; der Wrtitel „Clarenbach“ von H. Schmid in der Encyklos 

% pädie von Erſch und Gruber 1828; die gleichnamigen ausführliheren Artikel von ®. Krafft 
in der 1. Aufl. der vorliegenden Real-Encyll. (XIX, 694ff.) und von E. Krafft in der 
2. Aufl. (VIIL 20ff. und XVIII, 6855.) derjelben; der Artikel „Klarenbach“ von Breder 
in AdB 1882; E. Demmer, Gejhichte der Reformation am Niederrhein, Aachen 1885. Neue 
Ausgabe, Düfjeldorf 1899: E. Kraft, Die Gejhichte der beiden Märtyrer der evangelifchen 

25 Kirche Adolf Clarenbach und Peter Fliefteden, Elberfeld 1886; oh. Hillmann, Die evang. 
Gemeinde Weſel und ihre Willibrordfirde, Düfjeldorf 1896; E. Simons, Niederrheinifches 
Synodal: und Gemeindeleben „unter dem Kreuz“, Freiburg i. Br. 1897; K. Rembert, Die 
„Wiedertäufer“ im Herzogtum Jülich. Studien zur Geſch. der Reformation, befonderd am 
Niederrhein, Berlin 1899; 3. W. Dörpfeld, A. Clarenbach, d. Neformator d. bergiich. Landes, 

30 Barnıen, ohne Drudjahr. — Quellen: Epistola Johannis Romberch Kyrspensis theologi ... 
Johannem Ingenwynckell praepositum Xanctensem etc, in qua narratur universa 
oedia...... Adolphi Clarenbach una cum Petro Flysteden nuper Coloniae exusti 

(Coloniae in aedibus Eucharii Cervicorni) 1530 [veröffentliht von E. Bratte und A. Car- 
jted in „Theol. Arbeiten aus dem rheinifchen wiflenjchaftl. Predigerverein”. NF, 2. Heft 

35 hrög. von N. Kamphaufen, Freiburg i. Br. 1898]. Die früher ſchon befannten Quellen jind 
in diefer Bublifation ©. 16f. verzeichnet; vgl. W. Kraffts Artitel S. 703f., E. Kraffts Artikel 
VIII, 29. 33 und feine „Geſchichte“ ꝛc. S. 117—123, Rembert ©. 115 ff. 

Klarenbach und Fliefteden beifen die am 28. September 1529 in Köln verbrannten 
rheinischen Märtyrer der Reformation, deren gejegnetes Gedächtnis tief in das Bewußtſein 

ao der Evangelifchen von Weſtdeutſchland eingegraben ift. 
Der erftere ift ein Kind des alten Herzogtums Berg. Er wurde gegen Ende des 

15. Jahrhunderts auf dem Bauernhofe „zum Bufche“ im Kirchfpiel Lüttringhaufen bei 
der Stadt Lennep geboren. Sein Vater, der außer Adolf nody mehrere Söhne und eine 
Tochter befaß, nannte ſich noch Dietrich zum Bufche. Eltern und Freunde haben geforgt 

45 für die Erziehung des Knaben, defien Frömmigkeit und Lerneifer das vom Stadtrat zu 
Lennep nach der Verhaftung feines Mitbürgerd an die Stadt Köln erlaffene Schreiben 
ein ſchönes Denkmal jest. Nach den Erklärungen, die der ertwachlene Mann vor feinen 
Richtern abgegeben bat, dürfen wir annehmen, daß auf die evangeliiche Geftaltung feines 
Glaubens zuerjt die Mutter eingetwirkt hat. Die Elementarfchule befuchte er in Lennep. 

so Dann ftubierte er bis 1514 in Münfter, wo die „Brüder des gemeinfamen Lebens”, aber 
auch angejehene — unter ihnen Murmellius, der Freund Bugenhagens, wirkten, 
und wo er den Grund zu ſeiner ausgezeichneten philologiſchen und dialektiſchen Bildung 
legte. Nach dreijährigem Studium in der Laurentianer-Burſe in Köln, welcher Arnold 
v. Tongern, ſein ſpäterer Richter und der Hauptgegner Reuchlins, vorſtand, erwarb er 

55 fi) 1517 die Magiſterwürde. Dann verliert fi) für einige Zeit feine Spur, bis wir ihn 
Anfang der zwanziger Jahre wieder in Münfter antreffen, wo er an einer ber bortigen 
Lateinſchulen angeftellt war. Er ift zeitlebens Humanift und Lehrer, niemals Geiftlicher 
geweſen. In der Hauptftabt Weſtfalens hatte Luther bereits feine Freunde, ein einfluß- 
reicher Patricier ftand mit Karlftadt in Verbindung, Schwärmer hatten die Heiligenbilver 

so in den Kirchen und die Kreuze auf den Friedhöfen zerftört. Klarenbach bat fpäter vor 
feinen Inquiſitoren auf den Bortounf, in Münfter, Weſel und Osnabrück die Rolle eines 
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Kreuzſchelters“ gefpielt zu haben, geantwortet: „Sch hab’ jo gejagt und gelehrt, daß, jo ſolche 
Bilder von dem Volke werden angebetet, dann die Paftoren und Prädikanten ſchuldig wären, 
nad) dem Erempel der heiligen Propheten zu lehren, daß man folche nicht ehren noch anbeten 
joll, und daß die meltliche Obrigkeit jchuldig wäre, folche Bilder dem Volke aus den Augen 
zu nehmen und von der Abgötterei abzubringen.” Er mußte Münfter verlaffen. Wir finden 5 
ihn 1524 als Konrektor an der Stadtſchule in Wefel, dieſer für die reformatorische Bewegung 
am Niederrhein fo bedeutfamen Stadt, die nacheinander der Sit altevangelifchen Lebens, des 
Täufertums, Iutherifcher und reformierter Betrebungen war. Hier und in dem benachbarten 
Büderich, wo der evangelifch gefinnte Paſtor Hermann Boeft (oder Buyft) amtierte, hat 
er Zufammenfünfte veranftaltet, in denen er die Lehre Chrifti im Gegenjat gegen die 
Lehre der Fatholifchen Kirche behandelte, ferner hat er das NT unter das Wolf gebracht, 
emäß der Behauptung feiner Ankläger auch die Meſſe deutſch nach lutheriſcher Weije ge: 
Iten und Perfonen, die zum Gölibat verpflichtet twaren, getraut. Seine Gehilfen im 

Wert waren der der lutheriſchen Ketzerei ſtark verbächtige frühere rg 
Dr. Heinrich Berfen u und namentlich der durch die Gabe volfstümlicher Bered- ı5 
ſamkeit ausgezeichnete Job. Klopreis, welcher von fich bekennt, daß er ald Pfarrvikar von 
Bübderih noch Lutheraner geweſen ſei und nad Luthers Schrift „Von der ne eines 
Chriſtenmenſchen“ gepredigt habe, der dann aber Zwinglianiſch lehrte und nad Klaren- 
bachs Tod den Verirrungen der Münfterfchen Schwärmer anheimfiel, für die er 1535 auf 
dem Scyeiterhaufen büßte. Fortgefegte Intriguen von feiten der Mönche zwangen Klarenbad) 20 
ſchließlich auszuwandern. Begleitet von einer großen Zahl von Schülern, melde ihm 
Eltern in Wejel, Köln, ja jelbft in Frankreich anvertrauten, zog er 1526 nad) Osnabrück. 
Im Haufe einer frommen Witwe war er bier als Lehrer der lateinischen Sprache thätig, 
ugleich hielt er feinen Jünglingen reformatorische Vorlefungen über einzelne Bücher bes 
Ts und über Melanchthons Dialektit, Diefe —— gab zu einer neuen Verfol⸗ 25 

gung Anlaß und zwar ſeitens des Dsnabrüder Domkapitel. Einen Ruf nad) Meldorp 
im Ditmarfiichen, wo er das Werk des evangelifchen Märtyrer Heinrih von Zütphen 
fortfegen jollte, lehnte er ab, wohl weil er fich gedrungen fühlte, in feiner engeren Heimat 
gegenüber der immer mehr erftartenden Oppofition das Evangelium zu verfündigen. Kurz 
vor Dftern 1527 fiebelte er mit feinen Schülern nad Lennep über. Den Anfeindungen, so 
denen er jelbft bier ausgejegt war, verdanken wir feine Hauptjchrift. Sie ftammt aus 
dem Jahr 1527, ift an feine Vaterſtadt Lennep gerichtet und behandelt, nad C. Kraffts 
Vermutung unter Anschluß an ähnliche Schriften des Heinrich von Zütphen, im Gegenjat 
zum Gefeß die evangeliihe Wahrheit ald Glaube, Hoffnung, Liebe und dedt die Haupt: 
irrtümer der römischen Kirche auf. Auch legt er die Pflege der lateinifchen, griechiſchen 36 
und hebräiſchen Sprache ald des Schlüfjeld zum Verftändnis der Bibel dem Nat der Stabt 
dringend ans Herz. Vertrieben wandte er wieder zu feinem Freunde Kloprei® von 
Bübderich, der inzwiſchen heimlich fich verheiratet, vor dem geiftlichen Gericht in Köln eine 
Art Revokation geleijtet, aber gleichwohl feine Vikarſtelle verloren hatte. Der erneute 
Verkehr mit Klarenbach fachte — evangeliſchen Eifer wieder an, war aber auch der so 
Grund, daß er zum zmweitenmale nach Köln citiert wurde. Klarenbach entichloß fich, ihn 
dorthin zu begleiten und durch fein eigenes Bekenntnis ihn zu verteidigen und zu ſtärken. Er 
erjcheint öffentlich mit ihm in der Gerichtöverhandlung, fteht ihm während derjelben uner- 
jchroden zur Seite und begleitet ihn mit fteten Ermahnungen bis ins Gefängnis auf der Dranl: 
pforte, Diefes reformatorische Auftreten Klarenbachs hatte aber auch feine eigene Verhaftung, 46 
am 3. April 1528, zur Folge. Aus ihren Gefängniffen in Köln haben beide Freunde 
einen rührenden Brielwed el miteinander geführt. Aber während Klopreis in der Neu— 
jahrsnacht 1529 glüdlich entlam, follte Klarenbach die Freiheit nicht wieder erlangen. — 
Bon Fliefteden wiſſen wir wenig. Er ftammte aus dem im Gebiete von Jülich gelegenen 
Dorfe Fliefteden. Ältere —— — Martyrologien berichten von ihm: „Nachdem er so 
die heilige Schrift wohl ftudiert, fich mit vielen Gelehrten unterredet, auch viel gute Bücher 
fleißig gelefen und aus chriftlihem Eifer hin und wieder durch Deutichland gezogen, ift 
er endlich gen Köln am Rhein fommen.” Dies geichah im Dezember 1527 „in der mei— 
nung, die rg zu unbderrichten un leren den rechten weg zur feligfeit un den lt 
damit fie bebafft, zu öffnen” („Hiftori” bei Nembert S. 127). Zu einer Mefje ericheint ss 
er im Dom. Bei der Elevation der Hoftie behält er fein Haupt bedeckt und giebt er 
durch Ausfpeien feinem Abjcheu vor dem „Götzendienſt“ Ausdrud. Als er den Dom ver 
läßt, bringt man ihn in des „Greven Haufj” umd jest ihm in den „Keller“, wo er ver 
bört und ohne Erfolg derartig gefoltert wird, daß am Ende fogar die Henker fich feiner 
erbarmen. Mit dem inzwijchen verhafteten Klarenbah wird dann der herausforbernde co 

— 0 
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aber auch ſtandhafte Bekenner vom Januar 1529 an in ein tiefes, dunkles Gewölbe zu— 
ſammengelegt. Noch acht Monate lang haben beide in gemeinſamer Haft ſich gegenſeitig 
ermutigen dürfen. 

Arnold von Tongern bringt in ſeinem Briefe an einen erzbiſchöflichen Kanzler nur 
5 die allgemeine Stimmung der katholiſchen Partei von Köln zum Ausdruck, wenn er ſagt, 
man ftehe vor einer Krifis, wie fie feit der Annahme des Chriftentums in Deutjchland 
noch nicht erfchienen jei. Der Wellenichlag der Reformation war ſeit Anfang der zivan- 
ziger Jahre auch bis in diefe Vorburg Noms gebrungen. Im Konvent der Auguftiner 
zu Köln hatte ein Ordensgenoſſe evangeliich gelehrt. — einen Prieſter Nikolaus 

10 Symmen, m... Suriften Gerhard Wefterburg und den Karlſtadtianer Martin Rein- 
hard fam der Radifalismus in die Stadt. Die Kölner haben 1525 an den Bapit Cle— 
mens VII. und an den Kardinal Gampegius die Erflärung abgegeben, daß ihre Stabt 
eigentlich nur noch die einzige in Deutjchland fei, welche an der Jurisdiktion des Papſtes 
Feftbalte, und daß, wenn auch Köln abfalle, e8 um das Anfehen des römiſchen Stubls in 

15 Deutichland geſchehen jei. Im Jahre 1526 beginnt der treffliche Theodor Fabritius, ein ge: 
mäßigter Lutheraner vom Niederrhein, feine evangelifche Lehrthätigkeit in Köln. Der alte 
Deutichritter Graf Wilh. von Jfenburg, ein Mitglied des Ordens, der feine Anfchauungen in 
der „Deutichen Theologie” formuliert hatte, entwickelt eine fruchtbare fchriftftellerifche Thätig- 
feit gegen die Mönde. Die Mißgunft der Bürgerjchaft gegen den Klerus, der Handels: 

20 geichäfte betrieb und feine Steuern bezahlte, hatte zugenommen, der Bejuch der einft fo 
glänzenden Univerfität jeit Luthers Vorgehen rapide abgenommen. Je bedeutender das 
Anfehen war, welches Klarenbach, ohne litterariich hervorzuragen, durch fein praftifches 
Wirken im Lande erlangt hatte, um fo notivendiger erichien es den Inquifitoren, an diefem 
Keber, der es gewagt hatte, fogar im Centrum des erzbifchöflichen Machtbezirts aufzutreten, 

3 und an feiner ganzen Sippe ein abjchrediendes Erempel zu ftatuieren. Unter den Mit: 
— des geiſtlich-kurfürſtlichen Gerichtes ragt hervor der aus dem weſtfäliſchen Orte 
irſpe gebürtige, in Italien gebildete Dominikaner Johann Hoft von Romberch, der die 

Schwächen des Klerus ſcharf fritifiert, aber noch mehr in Schrift und Wort gegen die 
Neformation gefämpft hat und fo fehr um den Ruf feiner Nechtgläubigfeit bejorgt war, 

so daß man ihn nach feinem Ende 1532 oder Anfang 1533 erfolgten Tode mit Unrecht 
auf den Inder gejegt bat. In feiner oben genannten Epiftel, welche die einzige, lange 
Zeit vergeblich gefuchte Quelle über unfere beiden Märtyrer von gegnerifcher Seite ber it, 
verteidigt er ſich im leidenfchaftlicher Weife gegen die mwahrjcheinlid von feinen Fatholifchen 
Feinden gegen ibn wegen feines Verkehrs mit Klarenbach erhobenen Verdächtigungen. 

5 Thatfächlich hat er, fei es im amtlichen Auftrage ſei es privatim, mit den Gefangenen 
nur verhandelt, um fie, wie er meinte, von ihrer Irrlehre zu erlöfen. Aber man muß 
den Charakter feines Briefes als einer Tendenzichrift beachten, um zu veritehen, warum 
Klarenbad in demjelben als Theologe wie als Menſch vor Nomberh in den Schatten 
tritt. Denn in Wahrheit hat Klarenbach durch feine Gelehrſamkeit und feinen Scharffinn 

40 die Ankläger mehr als einmal in große Verlegenheit gebradht; und der Vorwurf Rom— 
berchs, daß jener ein Lügner fei, ericheint mir als eine fanattfche Aufbaufchung des harm— 
lofen Umjtandes, daß Klarenbad den ihm von Romberd mit eigner Hand aus den 
Prozeßalten gemachten Auszug in der Not und aus Verſehen auf dem Abort veriwendet 
und dann jchamvoll gezögert hatte, dem nquifitor den delilaten Vorfall einzugeitehen. 

5 Wie die Dinge lagen, jo konnte ſich Klarenbah vom Zurüdhalten des Manuſtripts dieſer 
„23 Artikel“ gar feinen Nuten verſprechen; und hätte ihm die Aufrichtigfeit der Gefin- 
nung nicht höher als aller Vorteil geitanden, jo wäre er nicht zum Märtyrer geivorben. 
Der Prozeß gegen Klarenbach, der in eine Vorunterfuchung und in die eigentliche — 
verhandlung zerfiel, hat ſich lange hingezogen, da der Fall nicht bloß die geiſtliche Be— 

so hörde, ſondern auch das bürgerliche Get von Köln, ja ſogar das Faiferliche Kammer: 
gericht in Speier, an das Klarenbachs Brüder und andere Anhänger appellierten, beichäftigt 
ie Das Kammergeriht war dafür, daß man ihn auf Urfehde aus dem Gefängnis ent: 
afje. Aber das Inquifitionsgericht kehrte fich nicht an diefen Beicheid. Und da auch der 
Erzbifchof Hermann v. Wied und Klarenbachs Yandesherr, der Herzog von Jülich-Cleve— 

55 Berg, ihn nicht beichügten, jo bat es am 4. März 1529 das verdammende Urteil ges 
ſprochen. Die immer dunkler gefärbten Berichte Romberchs über die Erfahrungen, die er 
mit dem Ketzer gemacht habe, mögen mit ein Beweggrund für die zuerft milder gefinnten 
Richter geweſen fein. — Schon vorher war Flieftedens gleiches Los in geheimer Sigung 
entjchieden worden. Seine Verjönlichkeit tritt im Prozeß neben dem bedeutenderen Zeidens- 

co genofjen, dem er ſich willig unterorbnet, wenig hervor. Er hat aud nicht, wie biefer, 
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Freunde, die um ſeine Befreiung ſich bemühen. Während der maßvolle Klarenbach ſichtlich 
beſtrebt iſt, die Inquiſitoren ohne zwingenden Grund nicht zu reizen, benimmt ſich Flie— 
ſteden herausfordernd und aggreſſib, er verzichtet von Anfang an auf Losgebung und 
arbeitet zielbewußt darauf bin, in der Nachfolge feines Heilandes das Leben zu verlieren, 
um e3 zu gewinnen. 5 

Es entfteht nun die Frage, welches die reformatorische Eigenart der beiden Männer 
geweſen fe. Während C. Krafft geneigt ift, den „Gymnaſiallehrer“ Klarenbach ohne 
weiteres als Iutherifchen Märtyrer in Anfpruch zu nehmen, meint ob. Hillmann, daß er 
unabhängig von Luther und den anderen Geiftesgrößen jener Tage feinen Weg gegangen 
jei, und K. Rembert hat den bekannten Fingerzeigen L. Kellers folgend, den Nachweis zu 10 
führen verfucht, daß auch in diefem Manne vielmehr der Geift der altevangeliichen Brüder: 
gemeinden mächtig war, zu denen Waldenjer, böhmijche Brüder, Konvente der Beghinen 
und Begharden ıc. gehört, und welche die eigentliche Vorhut der Wiedertäufer, überhaupt 
der Radikalen des Neformationszeitalters gebildet hätten. Auf den Umstand, daß Klaren: 
bad in jeinem Berhör tieberbolt gegen die lutheriſche Keberei jich verwahrt, möchte ich 15 
allerdings fein großes Gewicht legen. Er erklärt da nämlich, daß er nicht Luthers Lehre, 
fondern Chriftum und das Evangelium allein gepredigt babe; jeinen Glauben babe er 
bereit von feiner Mutter überlommen; Yutber fenne er nicht von Angefiht, und er babe 
mit ihm auch feine Gemeinfchaft gehabt; nur feine Schriften habe er gelejen, daraus An: 
regungen erhalten, manches Gute in ihnen gefunden, jedoch auch manches, was er nicht 20 
teilen könne, weil es nad) feiner Meinung mit dem NT nicht übereinjtimme; diejes habe 
er befonders gelefen und verbreitet. Obwohl wir nämlidy dieje Worte einerfeits als ein 
Zeugnis für Klarenbachs Bewußtjein betrachten dürfen, daß er feinen Standpunft weſentlich 
mit Hilfe der großen Yehrmeifterin der Chriftenheit, der Bibel, gewonnen hat, jo würde er 
andererjeits doch ſehr thöricht gehandelt haben, wenn er eben diefe für ihn günftige That- 35 
fache angefichtö der Acht, die in den Augen feiner Richter auf Luther und deſſen An— 
bängern laftete, nicht ausgenußt und den engen Zuſammenhang feines Glaubens mit der 
urfprünglichen Lehre Chriſti nicht in den Vordergrund geftellt hätte. Aus denjelben Grün: 
den ber Verteidigung haben auch Klarenbachs Freunde feinen Abitand von Luther mög: 
lichft weit gemeſſen. Auch die fpöttifche Bezeichnung der von ihm veranftalteten Zu: so 
jammentünfte mit dem Namen „Synagoge“ (Judenichule), den man Ketzern des Mittelalters 
und den MWiedertäufern anbing, lag den Katholifchen zu bequem, als daf fie nicht auch 
ihn damit hätten ärgern follen. Ferner, der Gedanke der Nadyfolge des leidensreichen 
Lebens Chrifti hat bei Klarenbach etwas Schillemdes an ſich: Es ift möglich, daß er das 
myſtiſche Volllommenbeitsideal mit umfaßt, vielleicht will er aber nicht anders verjtanden a5 
werden, ald das NT und auch Luther (vgl. Seeberg, Dogmengeſchichte, 2. Hälfte, 1898, 
©. 255F.) verlangen. Dagegen ift e8 bemerkenswert, dab Klarenbady mit Vorliebe feine 
Mitchriften „Brüder“ nennt. Luther wendet diefen an fich biblifchen Titel verhältnismäßig 
jelten an, augenjcheinlicy wegen des Unfugs der katholischen Brüderjchaften, den er jchon 
1519 im „Sermon von dem hochw. Sakrament des heiligen wahren Leichnams Chrifti” 40 
befämpft, jodann gerade wegen der Schwärmer: Sie „führen dieß fchöne, liebliche Wort, 
Bruder, in ſölchem Mißbrauch, daß wird nicht wohl mehr brauchen dürfen” (Ausleg. des 
Joh.Ev. dv. 1528/29, EN, Bd 50, 437). Aber jeinen Standort hat der Ausdrud in 
den Kreifen des finfenden Mittelalters und des Neformationsjahrhunderts, two die Myſtik 
regiert. Noch mehr aber fällt Klarenbachs Scheu vor dem Eide auf. Es war Vorjchrift, a5 
daß jeder zum Berhör kommende Inquiſit geloben mußte, er wolle über alles, was man 
ihn fragen würde, die Wahrheit eingeftehen. Weigerte er ſich, das zu beſchwören, fo follte 
er nach der Prozeßordnung ohne weiteres ald Schuldiger verdammt werden. Durch den 
Eid hielt er ſich alfo, mie Nomberd dem Gefangenen aud jagt, die Möglichkeit offen, 
„vitam redimere et innocentiam probare“, aber aud) nicht mehr. Die nquifitoren so 
haben Klarenbady jchlieglich wegen feiner beharrlichen Weigerung den Eid erlajjen. Man 
begreift aber nicht, warum der für die erlannte Wahrheit jo heroiſch eintretende Märtyrer 
—* ſträubte, den einfachen Schwur der Wahrhaftigkeit zu leiſten. Er ſelbſt hat in einer 
beſonderen Schrift über den Eid zu zeigen geſucht, daß derſelbe nur ausnahmsweiſe dann 
erlaubt ſei, wenn er zur Ehre Gottes oder aus Liebe zum Nächſten geſchworen wird, nicht 55 
aber, wenn es fich lediglich um das perfönliche Intereſſe des Schwörenden handelt. Die 
Annahme, daß er es ſchon für einen unziemlichen Egoismus gehalten babe, wenn er fich 
durch den wur die Möglichkeit der Freifprechung offen hielt, ftimmt nicht zu feinem 
maßvollen, jeglihem Übereifer abbolden Wejen, und fie ift um fo weniger ftihhaltig, ala 
er ih jagen mußte, daß er durch feine und des Evangeliums Verteidigung in einem 60 
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ordentlichen Prozeßverfahren der Ehre Gottes und den Mitmenſchen gute Dienſte leiſten 
konnte. Die Bedingung zu dieſem Verfahren aber war der Eid. Luther hatte ſchon 1523 
in der Schrift „Won meltlicher Obrigkeit” 2c. fich deutlich über den Punkt ausgeſprochen: 
Ghriftus babe in der Bergpredigt auch das Schwören verboten; und dennoch dürfen und 

5 follen die Chriften, wie das Exempel des Paulus und auch Chrifti eignes lehre, da 
ſchwören, wo Not, Nutzen und Seligkeit oder Gottes Ehre es erfordern; fie follen nur 
nicht jchwören für ſich felbit aus eignem Willen und Luft. In der Theorie jcheint 
Klarenbach diefer Lehre nicht fern zu ftehen. Was aber feine Praxis anlangt, jo muß 
jelbjt C. Krafft, der im übrigen von dem Inhalt des zu leiftenden Eides feine rich- 

10 tige Vorftellung bat, zugeben, daß Klarenbady die Behauptung „in einer etwas fünftlichen 
Weife“ durchzuführen fuchte, der von ihm ragen Eid betreffe nicht die Ehre Gottes 
und die Liebe des Nächften. U. Carſted denkt im allgemeinen an Klarenbachs zarte Be— 
denken feines durch Gottes Wort gebundenen Gewiſſens. Aber es ift auch jehr wohl 
möglich, daß ihm diefe Angſt vor der Leiftung eines Eides andere eingeflößt haben. Bon 

ı5 den böhmifchen Brüdern, den Waldenjern und den Taufgefinnten wiſſen wir, daß fie 
einige Bibelftellen in dem Sinne interpretierten, ald ob dem Chriften überhaupt das 
Schwören verboten jei. Die weiten Handelsftraßen des Rheins find Pflanzitätten des 
vorreformatorifchen Waldenſertums und des an Luthers Werk fich hängenden HKadifaliemus 
gewejen. Klarenbachs Entwidelung vollzieht fich zum Teil ganz in der Nähe ſolcher Ele- 

20 mente, welche die nächjten Erben des mittelalterlichen Entbufinsmus waren, zum Teil 
verjchtwindet fie für Jahre ganz unferen Augen. Man darf e8 aljo nicht für ausgejchlofjen 
erachten, daß er Beziehungen zu denjenigen Strömungen, die im nordweſtlichen Deutichland 
unabhängig von Luther und vor diefem die neue Zeit vorbereiteten, unterhalten hat. Je 
mehr idy aber trotz G. Boſſerts ablehnender Kritik der Ausführungen K. Remberts (im 

> Lit. Centralblatt 1899, Nr.39 Sp. 1317) denſelben ein gewiſſes Hecht zugeſtehen möchte, 
um fo energifcher muß darauf bingewiejen werben, daß Klarenbach im Grunde feines 
Weſens eine jelbftitändige, hauptfächlih nur von der heiligen Schrift geleitete Natur war, 
und daß der ausgereifte Kern feiner Theologie am meiften ähnelt der Weltanſchauung des 
Wittenberger Reformators, defjen Auftreten feinen Mut noch geſtärkt und feine Erkenntnis 

so gellärt haben wird. In der an feine Vaterftadt gerichteten Hauptichrift bekennt Klaren: 
bad), daß „mir durch Gottes Gnade ohne alles unfer Verdienft allein auf Chrifto und 
feinem ewigen Worte ſtehen“; die guten Werke machen uns nicht jeis, fondern ſeien 
nur Zeichen des Glaubens. Der natürliche Menſch habe zum Guten feinen freien Willen, 
fondern Gott wirke in ihm das Wollen und Vollbringen. Er glaubt der Schrift, daß 

35 im Abendmahl Yeib und Blut Chrifti anweſend find; ob aber Brot und Wein bleibt, 
weiß er nicht, auch hat ihm der Herr nicht befohlen, weiter danach zu forfchen; dem wider: 
fpricht es nicht, wenn er fpeziell Ev. Jo e. 6 dahin interpretiert, daß Chriftus fich dort 
das Brot, weldes vom Himmel geftiegen, nennt, und unter dem Efjen das Glauben an 
ihn verfteht; gegenüber der katholiſchen Lehre vom Opfercharatter des Abendmahls betont 

ao er, daß es ſei ein Gedächtnis des alleingiltigen Opfers Chrifti und ein Anreiz zur Liebe. 
Die Kindertaufe bat er nicht bekämpft, wenn er auch den ethiſchen Faktor bei biefem 
Sakrament bervorhebt. Die wahre Pönitenz erblidt er darin, daß der reuige Sünder 
hingeht und nicht mehr fündigt; die Notwendigkeit befonderer Satisfaktionen erkennt er 
nicht an. Meſſe, Heiligenkultus, Geremonien, Fegefeuer werden vertvorfen; wenn der 

45 Beift und der Glaube nicht da feien, jo jei alles nichts. Dagegen verteidigt er das Recht 
der Yaienpredigt neben dem amtlichen Wirken der berufenen Geiftlichen. Das Binden und 
Löjen der Sünde gebe auf das Predigen des Wortes Gottes; dieſes ſei allen Menichen 
befoblen und nicht bloß dem Papſt und feinen Biſchöfen; Chriftus fei allein das Haupt 
der Kirche und brauche feinen Statthalter; wer ſich an das Haupt halte, gehöre zur Kirche; 

co die ne fomme nicht einem bejonderen Stande zu, jondern wenn wir alle leben, 
wie ſichs gebührt, jo jeien wir auch alle heilig; die Möncherei verjtoße gegen Gottes 
Wort. Vor Aufruhr fol der Chrift ſich hüten, vielmehr brüderlich handeln und alles 
zum Beften ehren; der Obrigkeit foll er gehorchen, fofern fie nicht ettvas verlangt, was 
wider Gott if. — Bon Fliefteven haben wir einige theologische Auferungen. Wie er 

55 ſchon durdy feine Handlungsweife fih als eine heißblütige Natur fund thut, fo klingen 
auch feine Lehrfäge zum Teil radikal. Diefer Feuergeift, kaum aber der befonnene, fein: 
ebildete Klarenbacdh, würde wohl in das Lager der rheinischen Schwärmer übergegangen 

Kin, wenn er länger die freiheit genofjen hätte. Durch die Schrift will er fich unter: 
Fa lafjen. Durch Luther habe Gott die Welt erleuchtet. Aber der Papft fer der Anti: 

co hrijt, ein fauler Baum, der umgehauen werben müſſe. Die römifche Kirche ift ihm „der 
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wüſt grewel, da Daniel von ſagt“. Die wahre Kirche ſei da, wo das Wort Gottes 
gepredigt und durch den Glauben in die Herzen der Menſchen empfangen wird. Die 

oſtie ſei nicht Gott; das Abendmahl geſchehe zum Gedächtnis Chriſti und müſſe im 
lauben genoſſen werden; das Element ſei nur ein äußerliches Zeichen und ſonſt nichts 

mehr unter den Geſtalten des Brotes und Weines. Die Beichte vor einem Prieſter ſei 
unnötig. An die Kloſtergelübde brauche man ſich nicht zu kehren. Die prieſterlichen Or— 
dines ſeien nichts, ſondern wir ſeien in der Taufe geweiht. Daß die beiden Märtyrer 
bereits den Gegenſatz der lutheriſchen und zwingliſchen Abendmahlslehre empfunden haben 
ſollten, hält C. Krafft nicht für nachweisbar. 

Schon 1527 hatte Klarenbach feinen warnenden Freunden heldenhaft erklärt, daß er 10 
durch Gotted Gnade mit den Mönchen und Pfaffen des Evangeliums halber zum Feuer 
disputieren wolle und nicht achten werde, auch wenn er für Chriftus untergehen jollte. 
Am 28. September 1529 hat die Stadt Köln, die fo viele mythiſche Heilige und Märtyrer 
ihr eigen nennt, die beiden Belenner der evangeliihen Wahrheit fterben jehen. Die Exe— 
fution hatte fich jo lange verzögert, weil die Gegner mit der Stimmung in ber Bürger: ı5 
ichaft zu rechnen hatten. Die jchließliche Entfcheidung brachte ein äußeres Ereignis, eine 
im Sommer jenes Jahres auch die rheinische Metropole heimfuchende Seuche, das ſoge— 
nannte engliiche Schweißfieber. Das Gerücht wurde ausgeiprengt, daß die Krankheit die 
Strafe des Himmels für die Verfchonung der hartnädigen Ketzer fei, die Bevölkerung er: 
faßte ein feindfeliger Fanatismus, und wegen dieſes Wechſels der öffentlichen Meinung 20 
wurde die Bahn Hr die öffentliche Hinrichtung frei. Die Vollziehung des Todesurteils 
erfolgte vor den Thoren der Stadt, nahe bei einem für die NAusfigigen beitimmten Hoſpi⸗ 
tale, Melaten genannt. Der Zug ging von dem jcheußlichen, finiteren Kerker zum Ge: 
richtölofal, von dort dur die Straßen der Stadt und das Feld bis zur Richtſtätte. 
Untertvegs haben die Märtyrer erhebende Zeugnifje ihres Glaubens und Sterbemutes ab: 26 
gelegt. Am Ziele wurde Fliefteden zuerft ergriffen. Auf eine legte Ermahnung Klaren: 
bachs fonnte er noch antworten: „Ich will jterben als ein Chriſtenmenſch, wie wir auch 
Chriſto unferm Bruder verheißen haben, um feines Namens willen.” Der Henter jchlug 
die Ketten jo hart um feinen Hals, daß er „mit den Füßen zappelnd“ verftarb, bevor man 
ihn an den Brandpfahl befeitigen konnte. Als Klarenbach feinen Genofjen tot fand, so 
jprady er: „Bruder, ich till dir bald folgen.” Er wurde ebenfalld an den Pfahl gefettet, 
ein Sad mit Pulver hing ihm am Sale, ald das Feuer entzündet wurde. Aus den 
Flammen hörte man ihn noch vernehmlich rufen: „O 335 in deine Hände befehle ich 
meinen Geiſt.“ Auch die letzten Verſuche, ſie zum Widerruf zu bewegen, waren von 
beiden ſiegreich abgewehrt worden. In den evangeliſchen Ländern Deutſchlands hatte 36 
man nur ohnmächtige Klagen übrig. Am Rhein ſelbſt war eine Einfchüchterung der re: 
formatorifchen Kreiſe die nächite Folge, der die Gegenpartei noch dadurch Nachdrud verlieh, 
daß fie die Gefinnungsgenofjen der Märtyrer maßregelte. Aber wie Klarenbachs eigene 
Geſchwiſter fich dadurch nicht haben abjchreden laflen, den Glauben des Bruderd anzu: 
nehmen, jo ift das Blut der beiden Befenner überhaupt eine Saat für die evangelifche so 
Kirche am Niederrhein geworden, die auch die ungefähr eineinhalb Jahrhunderte dauernden 
Stürme der Verfolgungen nicht haben vernichten fünnen. Und als im Jahre 1829 unter 
preußifcher Herrichaft das dreihundertjährige Gedächtnis ihres Martyriums herannahte, da 
trat im bergifchen Lande das Bebürfnis nach einer öffentlichen Gedenkfeier aufs Lebhaf— 
tejte hervor. Dem einflußreichen Freunde der rheinifchen Kirche, Propſt Roß zu Berlin, 46 
gelang «8, gi der Beforgnifje der Negierung, die Feier könnte fonfefftonellen Hader ver: 
urſachen, bei König Friedrich Wilhelm III. eine Kabinetsorbre durchzuſetzen, melde die- 
felbe geftattete. Sie wurde am 28. September am Geburtsort Klarenbachs gehalten und 
geftaltete fich zu einem wahren Landesfefte. Auf der Höhe zwiſchen Lennep und Lüttring- 
haufen wenige Schritte ſeitwärts von der Landſtraße wurde fpäter unter einer Eiche ein so 
Stein mit dem Kreuz auf feiner Spiße errichtet, der die Inſchrift trägt: „Adolph Claren— 
bad), dem Zeugen der Wahrheit 1529 den 28. September das bergifche Yand 1829 den 

[= 

28. September. Offenb. oh. 7,13. 14.” Ein Komitee betreibt gegenwärtig (1899) die 
Freilegung des Platzes. Bratte, 

Klarer, Walter, geft. 1566. — Kurze Angaben über jeinen Lebenslauf, laut 56 
Schäfer, Materialien zu einer vaterländ, Chronik (Herijau 1811, ©. 71f.), von K. ſelbſt „in 
ein Urkundenbuch eingetragen“, find verarbeitet bei Walfer, Appenzeller Chronit (1740), 
©. 390f. K., Appenz. Ref.⸗“Geſch. (im Original vermißt), nad) zwei deutichen Kopien aus dem 
Anfang des 17. Jahrh. gedrudt: a) bei Simmler, Sammlung a. u. n. Urk. I (1759) ©. 803/40, 

RealsEncyllopäbie für Theologie und Kirdhe. 8. U. X. 33 
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b) von Heim, in den Appenz. Jahrb. 1873 ©.86/106. Berftreute Angaben in den Quellen- 
werten 3. Schweiz. Ref.“Geſch. Dazu Zellmweger, Gejcichte des Landes Appenzell. 

K. wird gewöhnlich der Neformator des Yandes Appenzell genannt. Daran ift foviel 
richtig, daß mit feinem Namen das Andenken der dortigen Neformation befonders eng 

5 verfnüpft erfcheint. Unter den Geiftlichen, welche von Anfang an die neue Lehre fürderten 
— das Hauptverdienit bat Jakob Schurtanner in Teufen, der Freund Zwinglis —, war 
K. der jüngfte; doch wurde er bald einer der angejehenften, überlebte dann alle andern 
um viele Jahre und hinterließ die einzige Reformationsgejchichte, die man von feiner 
Heimat hat. — K. ift 1499 ji Hundwil im Kanton Appenzell geboren. In den Jahren 

10 1509/15 befuchte er die Schule der Stadt St. Gallen, dann je ein Jahr die zu ff: 
haufen und Bern. Hierauf brachte er vier jahre im Stipendium regium zu Paris 
zu und ftubierte fleißig das Kirchenrecht. Im Auguft 1522, gerade mit Beginn der Res 
formationsbetvegung, der er ih anſchloß, trat er das Pfarramt feiner Heimatgemeinde 
an. Im Auftrage feiner Obrigkeit nahm er 1528 an der Disputation zu Bern teil, 

15 1529 an einem Geſpräch zu Teufen mit den appenzellifchen MWiedertäufern, an der durch 
Einführung des Kirchenbannes merkwürdigen Synode zu Nheined, deren „Abjchied“ er 
verfaßt hat (Abdrud bei E. Egli, Analecta reform. I, 94f.), fowie an der großen oft- 
jchweizerifchen Synode zu Frauenfeld. Um 1531 amtete er zu Herifau, 1532 zu Goßau. 
Hier, unter der Herrichaft des Abtes von St. Gallen, mußte er der Reaktion weichen; er 

% wurde einige Tage gefangen gelegt und über die Mefje verhört. In den nächſten zehn 
Jahren war er Pfarrer von Urnäſch im Appenzelliihen und 1543/66 wieder in feiner 
Heimat Hundwil, wo er ftarb. Vadian erzählt nach K. Bericht ausführlich das erwähnte 
Verhör im Gefängnis (Deutiche hiſtor. Schriften 3, ©. 408 ff.) und nennt ihn gelehrt, 
fromm, züchtigen Wandels, von Gott befonders begabt jein Wort zu lehren, beliebt bei 

25 der Gemeinde. Die Reformationsgefchichte ſchrieb K. im Jahr 1565, auf Wunſch des 
zürcherifchen Stiftsverwalters und Chorherrn Wolfgang Haller. Sie erzählt furz, ſchlicht, 
aber recht geichidt das Michtigfte aus den Jahren 1521/31, doch bloß aus der Erinne- 
rung, ohne Zuhilfenahme weiterer Quellen. Bei dem Mangel an appenzelliichen Archi— 
valien aus dem 16. Jahrh. ift die Heine Arbeit K. immer ſchätzenswert. Emil Egli. 

Rn) Klauſur ſ. Mönchtum. 

Kleider, prieſterl. im Alten Teſtament ſ. die A. Hoher Prieſter Bd VIII 
©. 252, à und Prieſtertum im AT. 

$tleider und Geſchmeide bei den Hebräern — Litteratur: Weiß, Koftümfunde, 
Handbuch der Tradıt, des Baues, der Geräte der Völker des Altertums, I. Abt.: Die Völker 

3 des Oſtens, Stuttgart 1860; Ugolini, Thesaurus XXIX; Edröder, Com. phil. crit. de vestitu 
mulierum Hebraearum, Lugd. Bat. 1745; Hartmann, Die Hebräerin am Pugtifh und als 
Braut, Amfterdam 1809. Die Arhäologien von Jahn IL, 61 ff., de Wette 157ff., Saalſchütz 
I, 3ff., Keil, II, 33ff., Benzinger $ 16, ©. 97 ff, Nowad $ 20. 21, I, 120ff. Die Real: 
wörterbüder non Winer, Schenkel, Niehm unter den betr. Artiteln. A. Dress in Encyclopädia 

40 Biblica I 1135 ff. u. a. Artikel. 

Die allgemeinen Bezeichnungen für Kleidung im Hebräifchen find 22, gebraucht von 
der einfachiten Kleidung des Armen wie vom königlichen und bobepriefterlichen Pracht- 
gewand, ſowohl von den Frauen, ald von den Männerfleidern (Gen 28,20; 1,8922, 30; 
Dt 24, 17; Er 29,5, wo auch der Kopfbund mit eingefchloffen ift); 722, Ser: nem 

5 ebenfo von Männer: und Frauenkleidung (Hi 24,7. 10; 31,19; 38,14; Eit 9.6ff; 
Jeſ 63,1; 2Kg 10 22; Jeſ 59,17; Da 3,21 wo Kopf: und Fußbelleivung mit ein: 
begriffen if); T7O2, die „Dede” (Er 21, 10 u. o.), inöbefondere von dem aud als 
Dede dienenden Oberlleid gebraudt (Er 22,26 u. a.; f. u.); feltener 72, 22, Im 
(1 Sa 4,12; 2&a 10,4; Pj109,18; 133,2 u. a.; auch von der bobenpriejterlichen 

co Kleidung Ye 6, 3). — Da wir auf den afforifchen und ägyptiſchen Infchriften nur wenig 
Abbildungen von der hebrätichen Kleidung haben und die Ausfagen des AT hierüber 
keineswegs eine vollftändige Beichreibung enthalten, find wir zur Ergänzung unferes 
Wiffens vielfach darauf angetwiefen, aus den modernen Verhältnifjen des Orients Analogie- 
ichlüffe zu ziehen. Die Tracht des modernen Städters allerdings kann hierbei nicht in 

55 Betracht fommen; dagegen dürfte die Tracht der Fellachen und Bebuinen Syriens, die 
heute noch jo einfach als möglich ift, der der alten Hebräer in manden Stüden jehr 
ähnlich geivefen fein. 



$tleider und Geſchmeide 515 

1. Die Männerfeidung. Das ältefte Kleidungsſtück ift der Lendenſchurze "TR, 
ein einfaches Stüd Zeug, das um die Lenden gejchlungen wird. Die Baradiesgefchichte er- 
Härt feinen yo mit dem Erwachen bes Ehamgefühle und läßt die Menjchen folche 
Schürzen aus mblättern und aus Tierfellen tragen. Lebteres, die Vertvendung von 
Tierfellen, ift in den Augen der alten Hebräer eine jo wichtige Kulturerrungenichaft, dab 5 
fie, wie andere derartige Kulturfortichritte, auf direkte Unterweifung Gottes zurüdgeführt 
wird (Gen 3, 21). Sn biftorifcher Zeit freilich begegnen uns Felle als Kleidungsftüde bei 
den Hebräern nicht mehr, wenigftens nur ald Ausnahme (f. unten); ebenfo ift der Zenden- 
jchurz frühzeitig durch ein anderes Gewand erjegt worden. Die Abbildungen der ägyp— 
tijchen Denkmäler zeigen uns aber diefen Schurz als gewöhnlichftes Kleidungsſtück bei den 
Ägypten. Er bat dort mannigfache Formen. Im alten Reich war er das einzige 
Kleidungsftüd ; er blieb auch im Gebrauch im mittleren und neuen Reich, wo noch andere 
Kleidungsftüde dazu kamen (vgl. die Abbildungen bei Ermann, Agypten 181 ff.; Weiß, 
Koftümkunde, S. 38 Fig. a—e). Nah Ammianus ift ein ebenfoldyer Lendenſchurz die 
Tracht der Sarazenen. Heute bezeichnet das Wort izär zwar einen auch den Oberförper ıs 
bededenden, mantelartigen Umwurf, aber das alte Kleidungsſtück bat ſich erhalten in dem 
ihräm, den die Pilger im Gebiet von Mekka anlegen müſſen (vgl. Niebuhr, Beſchrei— 
bung Arabiens 364, Reife I, 268). Ebenfo ift der &zör als Hleidungsftüd der Afiyrer 
i T genannt (ef 5,27; Ez 23,15). Die Abbildungen der Denkmäler beitätigen, 
daß die Aflyrer über den anderen Gewändern einen derartigen Schurz getragen haben (j. 0 
Perrot und Chipiez, Histoire de l’Art I Fig. 14; II ig. 15, 116). Merkwürdigerweiſe 
ift nirgends im AT diefer Schurz als bei den Hebräern übliches Kleidungsftüd genannt. 
Nur von den Propheten wird noch erzählt, daß fie einen ſolchen getragen (4. B. Elias, 
2Kg 1,8 ſ. u). Redensarten, wie die: „Gerechtigkeit ift der Schurz feiner Yenden“ 
(ef 11, 5), oder: „ſich fchürzen mit Kraft” (1 Sam 2,4 u. a.) u. ä., könnten immerhin a5 
auf die er, des Ezör als Lendenfchurz zurüdgeben. Anvdererfeits ift die Möglich 
feit nicht ausgefchlofien, daß &zör bier den Gürtel (= "ET, f.u.) und nicht den Lenden— 
ſchurz bezeichnet. 

Abgefeben von den genannten Fällen ift nad den Berichten des AT zu jchließen, 
daß bei den Hebräern ganz allgemein ſchon fehr früh an Stelle diejes Lendenſchurzes so 
das aud den Oberkörper bededende Hemd, oder befjer der Hemdrod getreten ijt (MI7> oder 
5507). Dieſes Hleidungsftüd ift als yırav und Tunica von den Pböniziern zu den 
Griechen und Römern gelommen. Es dürfte durchaus dem Unterkleid des heutigen Fell: 
achen und Bebuinen entfprechen. Diejes ift ein grober Kittel (töb) aus Baumwollen— 
zeug, meift ſchmutzig blau gefärbt, vorn auf der Bruft ausgefchnitten, mit weiten, bequemen 35 
Yermeln. Es reicht bis unter die Anie und wird durch einen breiten, ledernen Gürtel (bei 
den Bebuinen durch einen bärenen Strid) um die enden feitgehalten. Bei der Arbeit 
und bei raſchem Gehen wird diefer Hemdrod in den Gürtel aufgenommen; auch die 
bindernden Ärmel werden aufgebunden. Mit ungegürtetem, auf dem Boden jchleppenden 
Kleid umbergehen, gilt als Zeichen der Vornehmthuerei und Unthätigfeit (vgl. Klein in «0 
ZHPB IV, 58ff.) Der bebräifche Hemdrod jcheint in alter Zeit Feine oder nur ganz 
kurze Ärmel gehabt zu haben und auch kürzer als der heutige tob geweſen zu fein. Ein 
Gürtel (77T, oder "N? ſ. oben, auch 2328 Jeſ 22, 21), oder ein einfacher Strid hielt 
ihn zufammen. Der lange, bis auf die Knöchel reichende und mit Armel verſehene Hemd» 
rod (S2E MIN? genannt) erfcheint bei den Männern in der alten Zeit als etwas be 4 
fonderes (Gen 37,3. 23 LXX fäljchlih yırao» zoixıkos, „bunter Rod”). Späterhin 
== - Einfluß der fanaanitifchen Tracht verlangte die Mode einen twefentlic längeren 

(. u.). > 
Über diefem Hemdrod trug der Hebräer ein Obergewand, 777% (Gen 9,2; 37,34; 

44,13; Er 12,35; Jof 7,6; 9,5 u. o.) oder 170 (Er 22,8. 25; Di 24,13: of oo 
22, 8 u. o.) genannt, auch fpeziell ald 732 (Gen 39, 12; Num 15, 38 u. a.) oder MIT2 
(Dt 22, 12; Gen 49, 11 Text. rec. MO) bezeichnet. Schon im Bundesbuch wird ganz 
allgemein vorausgeſetzt, daß auch der ärmfte Mann ein ſolches Oberkleid befigt (Ex 22,26 ff.). 
Und daß es ganz allgemeine Sitte war, es zu tragen, beweiſt die Thatjache, daß man 
denjenigen, welcher ohne Oberfleid ging und nur den Hembrod anbatte, als „nackt“ ss 
(1°?) bezeichnete (1 Sa 6,20; 19,24; Am2,16; ef 20,27.; Hi 22,6; 24,7. 10; 
* %021,7). Über die Form dieſer simlah * uns das AT feinen näheren Auf— 
ihluß; gewöhnlich denkt man fich diefelbe nad Art von Himation und Toga der Griechen 
und Römer ald ein längliches oder quabdratifches Stüd Tuch, das der . um bie 
Schultern und den Oberkörper ſchlug. Solche Tücher finden ſich allerdings . Kleidungs- 60 

0 



516 Kleider und Geſchmeide 

ftüc bei einzelnen Beduinenſtämmen, namentlich in Ägypten (vgl. Niebuhr, Beichreibung 
Arabiens 64 T. 3; Neifen I, 242 T. 29. 54). Allein viel näher liegt es, an das ent» 
Iprechende Oberkleid der heutigen Fellachen und Bebuinen, die abäje, zu denfen, ein 
Gewand, das in feiner primitiven und unjcheinbaren Form kaum einfacher gedacht werden 

5 fann. Diefer Mantel befteht aus einem diden, grobgewobenen, länglich vieredigen Stüd 
Mollzeug, ſchwarz, oder braun, oder braun und weiß geftreift. Dieſes teppichartige Stück 
wird dann, ohne daß irgendivie etwas weiter zurecht gejchnitten würde, einfach fo zufammen- 
genäht, daß die vordere Seite und zwei Yöcher für die Arme offen bleiben. Wie die 
alte simlah, jo ift die heutige abäje für den Befiter ein außerordentlich nüßliches Klei— 

10 dungsftüd: bei Tag ift e8 der Mantel, der gegen Regen und Kälte trefflich jchütt, bei 
Nacht die warme Dede, in die fich der Arme einhüllt. Bei der Arbeit hindert freilich 
diefes Oberfleid mit feiner unbeholfenen Form die freie Bewegung, deshalb legt man es 
ab (vgl. Mit 24, 18; Me 10, 50; Yo 13,4. 12; AG 7,58; 22,23). Um fo brauchbarer 
ift e8 für andere Gelegenheiten: es iſt ſchon feiner Form nad ein halber Sad, in dem 

15 der Bauer alles mögliche, Gras, Früchte, Holz u.f. w. einwideln und forttragen kann 
(Er 12,34; 2 Kg 4,39; Spr 30, 4; vgl. Ri 8,25; 1Sa 21,9). Die baufdige alte 
vorn an der Bruft diente als Tajche, worin man Getreide, Brot, Fleiſch und anderes barg 
(Ruth 3,15; Hag 2, 13; 1 Sa 17,40%; X 6,38; bilblih Pi 79, 12; Jef 65, 6ff.). 
Es begreift ſich unter diefen Umftänden, daß dic simlah als das wichtigſte Klei— 

20 dungsjtüd und als ganz unentbehrlih gilt. Das alte Gewohnheitsrecht verlangt daher, 
daß eine gepfändete simlah nod vor Sonnenuntergang ihrem Befiger zurüdgegeben werden 
muß (Er 22, 25f.; Dt 24, 12f.; vgl. Am 2, 8). 

Kuttoneth und simlah find in der alten Zeit die beiden einzigen Kleidungsftüde, 
welche das Wolf trägt. Beinkleider kennt der alte Hebräer nicht. Bei den Prieftern 

25 werden fie fpäterhin erwähnt. 
Beide Kleidungsftüde, Ober: und Untergetvand, waren in alten Zeiten aus Wolle (”>3) 

oder Linnen (EEE H0f2,7. 11; Xe 15,47; Dt 22, 11). Letzteren Stoff bezeichnet jpeziell 
der Ausdrud 72 (1 Ng 2,18; 22,18; 2 Sam 6,14 u. o.; LXX Aiveos). Auch aus 
giegenhaar und Kamelhaaren wurde ein grober Stoff gewoben. Weben und Nähen der 

80 Kleider war Sache der Hausfrauen (1 Sa2, 19; Spr31,21ff. vgl. A. Handwerk Bd VII, 
©. 398,2). Das Deuteronomium (22, 11) wie das Prieftergefeg (Xe 19, 19) verbietet, Kleider 
zu tragen, welche aus ziveierlei Faden, aus Wolle und Flachs getwoben find (77fS(S LXX 
»IBönkor). Das Verbot fteht neben den anderen, ziveierlei Früchte im Weinberg zu pflanzen, 
zweierlei Tiere zufammenzufpannen, zweierlei Tiere einander begatten zu laſſen. Irgend— 

35 wie fcheinen diefe an fich harmlofen Bermifchungen mit beidnijchen Kulturen und Aber: 
glauben in Verbindung geftanden zu haben; in welcher Weife, ift uns freilich nicht mehr 
durchſichtig. Darüber, daß die Vermifhung von Stoffen aus dem Tier: und Pflanzen: 
reich bei Zauberei eine Rolle fpielt, vgl. Goldziher in ZatW XX 36f. 

An Einfachheit kann diefe alte Tracht, wie fie die Hebräer aus der Wüſte mitgebracht, 
40 wohl faum übertroffen werden. Auch als Bauern im Weſtjordanland haben fie dieſelbe 

beibehalten ; ift fie doch bis auf den heutigen Tag im wejentlichen jo geblieben. Bei den 
Städtern freilich fcheint Tanaanitifche Kultur auch auf diefem Gebiete frühzeitig verfeinernd 
eingewoirkt zu haben. Die ägvptifchen Denkmäler zeigen uns, daß die Tracht der Kanaaniter 
eine viel feinere und elegantere war, als die cben befprochene der alten Hebräer, ja auch 

5 als die einfache mweie Kleidung der Agypter. In dem Grabe des Hui in Theben z. B. 
tragen die ſyriſchen Gefandten im deutlichen Unterjchied von den Agyptern enganliegende, 
lange Obergetvänder aus blau= und rotgeftreiftem Stoffe mit reicher Stiderei; die Unter 
Heider find gelb und haben enge Armel; dazu kommen enge Beinkleider (vgl. Abbildung 
in Benzinger Archäologie S. 100). Daß die sraeliten derartige Tracht allgemein an— 

50 genommen hätten, wird allerdings im AT nirgends gejagt; aber der verfeinernde Ein- 
uß diefer Vorbilder ift doch unbeftreitbar. Auch beim getwöhnlihen Mann war e8 zu 

Zeiten wenigſtens Mode, wie oben erwähnt, das Untergetvand, die kuttoneth ſehr lang 
zu tragen. Das ergiebt ſich fchon daraus, das man genötigt ift, bei Neifen oder bei 
der Arbeit „fich zu gürten“, d. b. das Unterkleid mittels des Gürteld aufzuihürzen (Er 

85 12,11; 2894,29; 9,1 u.a) Vornehme jchleifen dad Gewand ſogar auf dem 
Boden (vgl. Jeſb, 1 ZT) Die jüdifchen Gefangenen auf dem Marmorrelief des 
Sanberib zu Kujundſchik tragen ein langes Untergewand, das bis auf die Knöchel reicht 
und furze Armel bat. Auch bier auf diefen Darftellungen ift der Unterfchied von der 
aſſyriſchen Tracht ſehr deutlich, jo daß alle Wahrfcheinlichfeit dafür fpricht, daß der —5* 

co nach dem Leben gezeichnet hat. Dagegen folgt auf dem Salmanaſſar-Obelisk der Künſtler 
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der konventionellen Darftellungsweife und zeichnet die tributbringenden Gejandten Jehus 
in aflorifcher Kleidung und Haartracht (Abbildungen fiehe bei Benzinger Archäologie 
©. 101. 103). 

Auch fonft mochten die vornehmen Israeliten, namentlich die rauen, an der farben: 
prächtigen Kleidermode der Kanaaniter Geſchmack gefunden haben und fie angenommen 6 
haben (vgl. >77 >28 Ri 5,30; Purpurgewänder 2 Sa 1,24). Die Tracht der falo: 
monifchen Hofbeamten ift von der alten, einfachen Kleidung der Bebuinen meit entfernt 
und erregt in ihrer Koftbarkeit das höchſte Erftaunen der arabijchen Königin (1 Kg 10,5). 
Sogar ein ganz neues Kleidungsftüd fcheint unter dem Einfluß der ſyriſchen Mode auf: 
gefommen zu fein: der meil (2°), wahrſcheinlich ein mit Ärmel verjehenes, Iangberab- 10 
—— talarähnliches Obergewand aus feinerem Stoff, das bei den Vornehmen an 
Stelle der groben Simlah trat (1 Sa 2,19; 15,27; 18,4; 24,5; 28, 14; Esr 9,3; 
Hi 1,20; 2,12 u. a). Daß der mel Armel gehabt hat, wird durdy Stellen, wie ‘ef 
52,10; E44, 7 erwieſen, two vom Entblößen der Arme die Rede ift, was vorausſetzt, 
dat fie gewöhnlich mit Ärmeln bevedt find. Über dem Obergetwand wird ſodann nod) 15 
ein weiterer Mantel MIT8 oder "IN getragen (Mi 2,8), über deſſen Form mir nichts 
näheres erfahren. Dasjelbe Wort bezeichnet auch den härenen Prophetenmantel (ſ. unten); 
anbererfeit3 finden wir dieſes Kleidungsftüd ganz bejonders reich ausgeftattet (Joſ 7, 21). 
Wie der Mantel hat auch der Hembrod ein feineres Seitenftüd erhalten in dem von 
Männern und Frauen getragenen linnenen Hemde (77 Ri 14, 12ff.; Jeſ 3,23), welches 20 
in der Form wohl wenig von der Kutthoneth unterjchieden war. 

In noch fpäterer Zeit finden wir verſchiedene weitere Kleidungsftide erwähnt. Die 
Tracht der drei Männer, welche in den Feuerofen geworfen werden (Da 3, 21), dürfte 
allerdings babylonifch oder perfiich fein, und nicht national jüdiſch: 2770 fcheint das per: 
fiihe Unterkleid gleichen Namens, eine Art kurzer, weiter Unterhofe zu bezeichnen. SE 5 
iſt vielleicht eine Art Hemd, und 8272 ein Mantel, vgl. die Kommentare zu der Stelle 
und die von Herodot I, 195 bejchriebene dreifache Kleidung der Babylonier beftehend aus 
dam noönverns Alveos, Akkos elolveos zıdaor und yAavidıov Aeuxdov. In grie— 
ich-römifcher Zeit ift naturgemäß auch auf diefem Gebiet ein Eindringen abendlänbdijcher 

Rulkır zu verfpüren. 2 Mak 12, 35 wird die yAauds genannt, der griechiiche Soldaten- 30 
mantel, der an der Bruft oder rechten Seite zufammengeheftet wurde und bis an bie 
Knie reichte, vgl. dazu den Purpurmantel (ydaulıs zoxxten) Mt 27, 28. Weiterhin 
nennt Schürer (Gejchichte des jüdiſchen Volkes, 3. A. II, ©. 59) eine Reihe Kleidungs— 
ftüde fremden Urfprungs: dag sagum (270), ein Mantel, der die Arme frei läßt; die dal- 
matica (1P°2?7), das paragaudion (TE) und bie stola (M??EN), drei ver 3 
jchiedene Arten von Unterfleivern; ferner das Schweißtuh (T7TD oovöanıor), ben 
Filzhut (1720 zuAlov), die Filgfoden (REN Zurika) und die Sandalen (77:7). 

Vor allem in dem Stoff zeigte ſich der zunehmende Luxus und die Verfeinerung. 
Durch den Handelsverkehr kommt aus Phönizien der koſtbare Burpur, aus Äghpten der 
feine Byſſus (SO, fpäter 72 genannt, feiner weißer Linnen- und Baumtollenjtoff), aus 40 
Nordiyrien der Damaft (Am 3, 122, |. Wellbaufen zu der Stelle), und vor allem die 
Erzeugnifje der weltberühmten babyloniſchen Webereien, die fi) ganz befonders auf Bunt: 
weberei und Stiderei der Kleidungsftüde mit Figuren verftanden; ihre Stoffe galten als 
unübertrefflih an Feinheit (Ez 27,7. 16. 24; vgl. Joſ 7,21). Ob mit "Or (Ez 16,10) 
Peg eg gemeint ift, läßt fich nicht mit Sicherheit enticheiden (LXX roinayov = 6 
eine Fäden). 

So jteigerte fi) mit dem zunehmenden Wohlftand der Kleiverlurus gewaltig. Das 
ganze Haus der tugendjamen Frau in den Proverbien erjcheint 3. B. in Scharlach— 
gewänder gekleidet (Spr 31, 21); und der Siracide warnt eindringlich: „ſei nicht ftolz 
auf deine fchönen Kleider” (Si 11, 4). Die Neihen und Vornehmen liebten es fchon so 
zur Zeit der alten Propheten, die fremden Moden nachzuahmen und fih in auslänbijche 
Kleider zu- Heiden (Zepb 1, 8). Sie haben in ihren Häufern einen großen Vorrat von 
Kleidern (Hi 27, 16), jo gut mie der König feine Hleiverfammer hat (2 Kg 10, 22 
7775), die einem befonderen Beamten unterjtellt ift (vgl. 2 Kg 22,14). Feierfleider für 
feitliche Gelegenheiten (MIETE Yef 3, 22; Sad 3, 4; oder mie; Gen 45, 22; Niss 
14,12f.; 2 Rg 5,22) waren ein jehr gern gejebenes Gefchent, mit dem man z. B. den 
Gaſt ehrte (Gen 45, 22; Ri 14, 128: 1 Sa 18, 4; 2 Kg 5, 5). Den getvaltigen 
Unterfchied zwiſchen der alten und neuen Zeit zeigt am deutlichiten das Prieſtergewand: 
an Stelle des einfachen, Iimnenen Hemdrodes N die pompöfe, hohepriefterliche Tracht ges 
treten (j. Bd VIII ©. 252,58 und den A. Prieftertum). 1) 
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2. Die Frauenkleidung entfpricht im weſentlichen diefer Männertradht. Auch die 
rauen trugen kuttoneth und simlah. Wenn Dt 22, 5 den Meibern verboten wird, 
Pännerkleider zu tragen und umgefehrt, fo fett das voraus, daß zwiſchen Männer: und 

auenkleidung in der Form doch ein Unterfchieb vorhanden war. Aber worin berjelbe 
5 beitand, erfahren wir nirgends. Wahrfcheinlih waren die Gewänder der Frauen, von 
Anfang an länger ald die der Männer. Die kuttoneth der rauen mag lange Armel 
gehabt haben, die 22er rzre (f. 0.) wird ald Tracht der königlichen Prinzefjinnen ge— 
nannt (2 Sa 13, 18f.). Heute unterjcheiden ſich tob und abäje der Frauen auch nur 
untefentlid) von denen der Männer. Der Mantel der Frauen ijt etwas enger und fürzer 

10 und aus weniger grobem Stoff (vgl. ZUPB IV, 60). Außerdem dürfen wir uns jelbt- 
verftändlich ſchon in alter Zeit beide Kleidungsftüde bei den Frauen feiner, vielleicht in 
bunten Farben ausgeführt und irgendwie verziert vorftellen. 

Begreiflicherwweife ift in der allgemeinen Entwidelung der Mode, mie fie oben ge 
fennzeichnet wurde, die Frauenkleidung nicht zurüdgeblieben. Die Propheten Hagen immer 

15 wieder über den übertriebenen Kleiderlurus der Frauen, die fih in Burpur und Scharlady 
oder gar in golddurchwirkte Gewänder kleiden (er 4, 30; Pf 45, 14F.), die koſtbaren 
Stoffe auf dem Boden nachſchleppen (Zei 42, 2; 47, 2; Ser 13, 22. 26; Nah 3, 5), 
in lange Schleier fi büllen (ef 3, 19; 47, 2; H% 4, 1), mit prächtigen Gürteln 
und Schärpen (EITER Jer 2, 32; ef 49, 18), Ri fläſchchen und Spiegeln, Taſchen 

20 und Turbanen einherſtolzieren. Das Inventar weiblicher Toilette, welches ung el 3, 18ff. 
überliefert ift, bringt außer den oben beiprochenen Kleidungsftüden noch drei weitere 
Ausdrüde für Oberkleiver 73772, PTE2>, >anE, melde wohl alle mantelähnliche Ge- 
tvandungen bezeichnen, deren Form mir jedoch im einzelnen nicht unterfcheiden Fünnen 
(vgl. die Wörterbücher). 

25 Speziell der Frauenkleidung gehören die verſchiedenen Schleierarten an. Heute ift e8 nament- 
lich unter dem Einfluß des Jslam im Orient Sitte, daß die Frauen in Gegenwart fremder 
Männer fich verfchleiern. Sie tragen deswegen entweder einen Gefichtsichleier (jo nament: 
lich in Agypten), der das ganze Geficht von den Augen abwärts verbüllt, oder einen 
Kopfichleier (bezw. Kopftuch), welcher den Naden bevedt und gegebenen Falles über das 

0 Geficht gezogen wird (fo die paläftinenfiichen Fellachinnen). Für das hebräiſche Altertum 
ift diefe Sitte fich zu verjchleiern nicht mit Beftimmtheit, jedenfalld nicht in diefer Aus— 
dehnung wie im Islam, nachzuweiſen. Rebekla verjchleiert ficdh allerdings vor dem nahen 
den Bräutigam (Gen 24, 65, vgl. Gen 29, 22ff.; Lane, Sitten x. I, 183). Aber 
fonft geben die Patriarchenfrauen unverfchleiert (Gen 12, 14; 24, 15ff. 65). Wenn 

35 Tamar fich verbüllt (Gen 38, 15), jo thut fie das, um von ihrem Schwiegervater nicht 
erfannt zu werden; auf allgemeine Sitte kann darauf nicht gejchloffen werden. Auch in 
diefem Stüd hat das weibliche Geſchlecht bei den alten Hebräern größere Freiheit genofjen 
als heutzutage im islamifchen Orient. Doc; mag gerade in diefem Punkte, wie noch 
heute, zwiſchen Stadt und Land ein gewiſſer Unterjchied vorhanden geweſen fein, in ber 

40 Hinficht, daß die Bauern: und Bebuinentveiber freier waren, und in ben Städten der 
Schleier mehr in Gebraud war. Jedenfalls finden wir fchon in prophetifcher Zeit Schleier 
als notwendige Beftandteile der vollftändigen weiblichen Kleidung (vgl. Jeſ 3, 18 ff.; 
47, 2ff.; HL 5, 7). Es werden uns für Schleier, bezw. ichleierartige Übertvürfe eine 
Reihe von Ausdrüden überliefert, die wir wiederum im einzelnen nicht voneinander unter- 

a5 ſcheiden können: 577 ef 3, 23. HL 5,7; IE Jeſ 47, 2. SR 41; 6, 7; 
TE” Sf 3, 19; ME Gen 24, 65; 38, 14. 

3. Befondere Anläffe erforderten natürlich eine befondere Kleidung. Das gilt in 
eriter Linie von allen kultiſchen Handlungen. Es tft ſchon oben bemerkt worden, daf die 
Araber den Umlauf um die Ka'aba in dem alten Gewand, dem Lendenſchurz, machen. 

so Im arabifchen Heidentum geſchah das auch vielfach ganz nadt. Sedenfalld mußte man 
die Kleider wechjeln und durfte diefe und andere religiöje Übungen nicht in feinen ge= 
wöhnlichen Kleidern vornehmen. Man borgte fich etwa vom Priefter andere Kleider (vgl. 
Mellbaufen, Reſte arabifchen Heidentums, 56. 120). Diefelbe Sitte bei den Hebräem 
ift ausdrüdlich begeugt durch Gen 35, 2. Der Brauch gebt in letter Linie wohl auf die 

55 Vorftellung zurüd, daß alles, was mit dem Heiligen in Berührung kommt, felbjt heilig 
wird. „Heiligkeit“ iſt geradefo anftedend wie Unreinigkeit; Kleider, die im Heiligtum 
„beilig“ geworden find, dürfen nicht mehr im profanen Leben Verwendung finden, das 
wäre eine Entheiligung. Für diefe Anſchauung vergleiche noch aus fpäterer Zeit E} 44,19; 
Le 6, 23; Hag 2, 12ff. Daher erhalten die Baaldiener, welche Jehu zum Feſte zus 

0 jammenberufen, vom König aus der Kleiderfammer (des Tempels?) andere Kleider ir 
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das Feſt (2 Kg 10, 22), hierzu vgl. wie Zeph 1,8 ff. das Tragen fremder Kleider mit fremden 
ee er rg wird. Ein Erſatz für das Wechſeln der Kleider ift das Waſchen 
derfelben. Auch dies wird als weſentliches Stüd der Vorbereitung auf eine kultiſche Feier, 
des „fich Heiligens“, betrachtet (Er 19, 10). Auch die Sitte, überhaupt bei einem Feſte 
befondere Kleider anzuziehen, bat in letter Linie folchen kultiſchen Urſprung, denn alle 5 
Feſte waren — mit kultiſchen Handlungen verbunden. Es iſt bezeichnend, daß 
die Feſtlleider den Namen Mer „Wechſelkleider“ tragen. 

Die Sitte, bei kultiſchen Handlungen die Kleider zu wechſeln, bezw. „heilige“ Kleider 
anzuziehen, dürfte in letzter Linie vielleicht darauf zurückgehen, daß man urſprünglich die 
Kleider und Hüllen des Gottesbildes ſelber anlegte, um in allerengſte Verbindung mit der 10 
Gottheit zu gelangen. Wenn ein und dasjelbe Wort Ephod ſowohl Bezeichnung des 
Gottesbildes (das einen Überzug oder Mantel trug), als auch Bezeichnung des Priefter- 
—— iſt, ſo würde ſich das am einfachſten daraus erklären, daß der Prieſter beim 

ralelgeben (wozu man den Ephod in allererſter Linie brauchte, vgl. 1 Sa 14,18; 23,9; 
30, 7) fich in diefen Mantel des Gottesbildes zu büllen pflegte, um damit auf magiiche 15 
Weiſe von der Gottheit befonberer Kräfte teilbaftig zu werden. Parallelen bierzu aus 
alter und neuer Zeit fehlen nicht. Ein von Fr. Delisich bei Bär (Ezechiel S. XIII) an- 
geführter Zauberſpruch zeigt diefelbe Vorſtellung; dazu vgl. in Delitzſch, Aſſyriſches Hand» 
wörterbuch (S. 371 b) die Erwähnung, daß ein Magier das Gewand von Eribu, einer 
in babyloniſchen Zauberſprüchen häufig genannten Stadt, trägt. Aus dem modernen Orient 2 
gehört hierher der Brauch, daß man in Baläftina z.B. Lappen an einem heiligen Baum auf: 
hängt, um fie nachher, nachdem fie einige Zeit dort gehängt haben, als „heilige“ Stüde, denen 
eine gewiſſe Zauberfraft innetwohnt, wieder zu tragen (vgl. Baldenfperger in PEF Quart. 
Statements 1893, 204). Wir werden uns unter biefen Umftänden nicht wundern, ähn— 
lichen Borftellungen auch auf hebräifchem Gebiet zu begegnen. So wird z.B. Ez 13,18% 
von den falichen Propheten (Zauberern) gejagt, daß fie große Hüllen machen, welche fie 
den Fragenden über den Kopf werfen, und diefelben jo in den magifcdhen Kreis hinein- 
zieben (vgl. Bertholet zu der Stelle). Am deutlichften tritt uns das in der Elia- und 
Elifagefchichte entgegen. Elifa wird dadurch zum Propheten berufen, daß Elia feinen 
Mantel auf ihn wirft (1 Kg 19,19). Und wenn man hier etwa noch mit der Erklärung 30 
auskommen könnte, daß eben der Mantel das äußere Kennzeichen der Propheten fei (ſ. u.), 
jo jpielt doch in anderen Erzählungen ber Prophetenmantel geradezu die Rolle des Zauber: 
ftabes, Mit ihm jchlägt Elia das Waſſer des Jordan, daß es jich fpaltet (2 Kg 2, 8). 
Erſt der Beſitz des Manteld des Elia macht den Elifa zum Nachfolger des Propheten, 
der den Geilt und die Kraft des Meifterd befist; der Mantel wirkt auch in den Hänben 35 
des Eliſa Wunder (2 Kg 2, 13ff.). Hier ift ganz deutlich, daß diefer Prophetenmantel 
nicht bloß Äußeres Kennzeichen der Propheten iſt, jondern daß fich ihm etwas von der 
Kraft des heiligen Mannes der ihn trägt mitgeteilt hat. Das kananäiſche Weib im Evan 
gelium glaubt ebenjo, daß dem Hleide Jeſu etwas von feiner Kraft, Wunderheilungen zu 
beivirken, innewohnt (Me 5,23). Dazu vergleiche überhaupt die magifchen Vorftellungen ao 
von der Heiligkeit und ihrer Übertragbarkeit auf Gegenftände, wie fie in Stellen wie Jeſ 
65,2; Hag2, 12; Er 29,37 und ähnl. und entgegentritt (ſ. o.). Won diejen Erwägungen 
aus wird man ganz allgemein den Urfprung des „Prophetenmantels“ nicht darin fuchen 
dürfen, daß eben die Propheten dur ein befonderes Kleidungsſtück fih äußerlich kenntlich 
machen wollten, ſondern man wird darin urfprünglich heilige Kleider jehen müfjen. Wir a 
finden als Prophetentracht den Lendenſchurz aus Fellen; einen folchen 3. B. trägt Elia 
(2 8g 1, 8), und biernadh ift vielleicht auch der Ezör aus Linnen, den Jeremia trägt, 
zu deuten (er 13, 1). Iſt es nicht diefer alte Lendenfchurz, fo ift es ein Mantel aus 

len TS.NIIS, den die Propheten bevorzugen (1 Kg 1, 8; 2, 8; Sad 13, 4; val. 
t 3, 4; 7, 15). Beides fällt unter ein und denſelben Gefichtspunft: es ift das uralte so 

außer Gebrauch gelommene Kleidvungsftüd, das fih nur in dieſem bejonderen Fall mit 
befonderer religiöfer Bedeutung noch erhalten hat, gerade jo mie bei den Arabern der 
Lendenſchurz auch nur noch beim Feſt in Mekla gebraucht wird. 

Aud mit dem Trauergeivand, dem sak (FO) dürfte es fich fo verhalten, daß ein in 
alter Zeit allgemein getragenes Kleidungsftüd fih nur noch in diefer fpeziellen Bedeutung 55 
im Gebraud erhalten hat. Durch alle Zeiten hindurch ift der Sak das übliche Trauer: 
getvand, das angelegt wird zum Ausdrud der Trauer um einen Toten, wie überhaupt 
jeder Art von Trauer (Gen 37, 24; 2 Sa 3, 31; 21, 10; 1 fg 20, 31; 21, 27; 
2 Sig 6, 30; 19, 1ff.; Jeſ 3, 24; Ser 6, 26; 48, 37; E 7, 18; Am 8, 10; Hi 
16, 15 u. o.), Als ſolches Trauergewand kann der Sal auch gelegentlich die tiefjte Unter: so 
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würfigkeit ausbrüden (1 Kg 20, 30ff.). Seine Form ift nirgends befchrieben. Aus ber 
Redeweiſe, daß der Sak um die Hüfte gelegt werde (Gen 37,34; Am 8,10; Ser 48, 37 
u. o.), oder dem anderen Ausbrud „ſich gürten (227) mit dem Saf” (Sei 3, 24; 2 Sa 
3, 31; 21, 10; Ser 6, 26 u. o) bat man jchon gefchloffen, daß der Sak urfprünglich 

5 nicht anderes geweſen fei als ein Lendentuch, alfo ganz dem oben befprochenen Zenden- 
ſchurz entfprochen habe (4. B. Nowad, Archäologie 193). Allein die Thatjache, daß der 
Sak noch in fpäter Zeit nicht bloß unter dem Obergewand (2 Sg 6, 30), fondern meift 
überhaupt als einziges Kleidungsftüd (1 Kg 20, 31; 21, 7; ef 3, 24; 32, 11 u. a.) 
getragen wird, ſowohl von Männern ald auch von Frauen, macht diefe Annahme unmög- 

lich. Wir werden daher uns denjelben in ähnlicher Form mie das Untergeiwand, die 
Kuttonetb, zu denken haben. Vielleicht ftellen die obenerwähnten Reliefs zu Kujundichif 
die jüdifchen Gefangenen geradezu im Saf und nicht wie oben angenommen in ber Kutto— 
neth dar. Dafür, daß der Saf ein ſolches den ganzen Körper bebedendes Gewand ift, 
fpricht auch der Umftand, daß das Wort Jeſ 20, 2 von dem von Propheten gewöhnlich 

15 getragenen Kleidungsftüd gebraucht wird, welches derjelbe über der Kuttoneth angezogen 
t. Entiveber vertritt bier alfo der Saf die Stelle des härenen Prophetenmantels f3 0.), 

oder es dürfte Saf, was noch mwahrfcheinlicher ift, nur eine ungenaue Bezeichnung für 
MIR fein. Wie das Untergewand wurde auch der Sat mit einem Gürtel oder Strid 
um die Hüfte feitgebunden. Sein Stoff ift aus Ziegen: oder Kamelshaaren grob ge: 

20 woben. Als Zei der Trauer wurde er urfprünglih auf bloßem Leibe getragen (Hi 
16, 15 u. a.), bei diefer Art von Gewebe auch für eine wenig verzärtelte Haut nichts 
angenehmes. Auch bei Nacht wird er in großer Trauer nicht abgelegt (1 Kg 21, 27). 

4. Die Kopfbededung ift und ebenjo wenig wie irgend ein anderes Kleidungs— 
ftüd näher bejchrieben im alten Teftament, audy die Abbildungen der affuriichen und 

25 ägyptiſchen Denkmäler lafjen uns bier im Stich. Die tributbringenden Gejandten Jehus 
at dem Obelist Salmanaffars II. find, wie oben erwähnt, in aſſyriſcher Tracht, alſo 
auch mit aſſyriſcher Kopfbedeckung dargeftellt; auf dem Marmorrelief des Sanberib haben 
die gefangenen Juden überhaupt feine Kopfbedeckung. Nur ein ägyptiſches Bild, die oben 
erwähnte Darftellung eines fyrifchen Gefandten im Grabe des Hui in Theben fann etwa 

so angeführt werden; auf ihr ſehen wir das Iangherabhängende Haar einfach mit einem 
Strid um den Kopf zufammengehalten. Damit ftimmt überein, daß in einer altteftl. Stelle 
der Strid um den Kopf neben dem Saf genannt ift(1 Kg 20,31); beides zufammen foll 
die tieffte Untertwürfigfeit ausdrücken. Es ift alfo nicht unwahrſcheinlich, dat dies damals 
noch als geringfte, ärmfte Kleidung galt, und in früherer Zeit die israelitifchen Nomaden 

35 und Bauern, wenigſtens die Armeren unter ihnen, ſich mit einem ſolchen diden Wollftrid 
begnügt haben. Auch heute noch findet ſich vereinzelt diefe Kopftracht in Arabien: langes, 
bis auf die Schultern hängendes Haar mit einem Strid um den Kopf, ftatt jeder Kopf: 
bededung. So könnte ſich der 1 Kg 20, 31 bezeugte Gebrauch wie beim Saft als Reſt 
alter Sitte erflären. Gegen die Sonne gab 4 ſolch ein Strick gar keinen Schutz 

so und es iſt deshalb an ſich ſchon wahrſcheinlich, daß in früher Zeit ſchon die JIsraeliten 
eine andere Kopfbedeckung getragen haben. 

Von dieſer dürfen wir vermuten, daß ſie mit der der heutigen Beduinen viele Ahn— 
lichkeit hatte. Der Beduine legt ein ziemlich großes, viereckiges Wolltuch (keffije) als 
Dreied zufammengefaltet über den Kopf Der mittlere Zipfel, der binten berunterhängt, 

45 det den Naden; die beiden Seitenzipfel werden unter dem Kinn zufammengebunden und 
dann ebenfalld über den Rüden geworfen. So find Naden, Hald und Wangen vor: 
züglich gegen die Sonnenftrahlen geſchützt. Eine dide, ringförmige, farbige Wollſchnur 
(akal) hält das Tuch auf dem Kopf feſt. Der Fellache und Städter dagegen trägt beute 
meift ein eines weißes Müschen, oft auch darüber noch eine Filzkappe oder den roten 

50 Fez. Um diefe wird dann ein Kopftuch gewunden. Form und Farbe diejes Kopfputzes 
ind an verfchiedenen Orten, bezw. bei verjchiedenen Ständen und Religionen verſchieden. 
Dieje letztere Kopfbedeckung bürkte, in fpäterer Zeit wenigſtens, bei den Stäbtern und bei 
den vornehmen Israeliten üblich getveien fein. Der Name der bei Männern und Frauen 
gewöhnlichen Hopfbededung FE (ef 62,3; 3,23) kennzeichnet diefelbe eben als ein um 

55 den. Kopf gewundenes Tuch, einen Turban (M$, Jeſ 22,18 — „Inäuelförmig wideln“). 
Das Anlegen diefer Kopfbededung wird dementjprechend als Far „umwinden“ bezeichnet 
(Ez 16, 10; Er 29, 9 u. a.). Über die Form folder Turbane erfahren wir im alten 
Teftament nichts Näheres. Durch die Art und Meife des Widelns, die Größe und Farbe 
der Tücher lafjen fi dem Turban ſehr verjchiedene Formen geben. Möglicherweiſe ift 

so auch bei den alten Israeliten ſchon die Form in den einzelnen Gegenden des Landes 
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ober bei den verfchiebenen Ständen eine verſchiedene geweſen. Ahnlich finden mir «8 
wenigſtens bei den Aſſhrern und Babyloniern (Ez 23, 15), deren Mode wohl aud) 
in diefem Stüd durd die Vermittelung der Kanaaniter auf die israelitiiche Mode einge: 
wirft haben bürfte; vgl. die verfchiedenartigen Kopfbunde auf den aſſyriſchen Denkmälern, 
befonders bie —* und ſpitzige Mutze der Könige (Ez 23,15). Die gewöhnlichen Ägypter 6 
dagegen hatten feine bejondere Kopfbedeckung, aud die Priefter nicht (vgl. Ermann, 
Ägypten 314. 403). Ein befonders feiner und prächtiger Kopfbund war der "NE, den 
der Bräutigam als bejondere Auszeihnung am Hochzeitötage aufſetzte (Ge 61, 3). Er 
wurde übrigens auch fonft von vornehmen Männern und Be getragen (Hei 3, 20; 
Ez 24, 17. 23). In der Trauer wurde er natürlich abgelegt (Ey 14, 17. 23). Auch 10 
der Kopfbund der Prieſter wird einmal mit diefem Wort bezeichnet (Er 39, 28). Die 
Angaben in diefer leßteren Stelle fprechen dafür, daß der "N2 neben, d. h. über dem 
eigentlichen Kopfbund (77*) getragen wurde. Auch der pe’ör wurde aus QTüchern ges 
widelt (Ey 44,18). Ein eben ſolcher Kopfbund jchließlich, nur eben von befonderer Forın 
und Farbe — mir wiſſen darüber nichts Näheres —, war der Turban ber Priefter 15 
("7332 Er 28, 40) und ber des Hohenprieſters (M2227 Er 28, 37; 29, 6). 

5. Die Fußbekleidung. Der arme und —— Mann ging, wie meiſt noch 
heute der Fall iſt, häufig barfuß. Immerhin wird auch bei ihm der Beſitz von Sandalen 
vorausgefegt (Am 2, 6; 8,6; vgl. Dt 25, 10). Diefe Sohlen (277?) waren aus Leder 
oder aus Holz gefchnitten und wurden mit einem Riemen (TI) am Fuße befeftigt (Gen 20 
14, 23; Jeſ 5, 27; Me 1,7; Le 3, 16). Selbtverftändlich trug man im Zimmer feine 
ſolche Sandalen; das wäre für den Drientalen gerade fo unböflie, wie wenn man bei 
uns im Zimmer den Hut aufbehielte (vgl. Le 7, 38). Dementjprechend legte man, wie 
noch heute im Jölam, auch im Heiligtum die Schube ab (Er 3, 5; 12, 11; Sof 5, 15), 
und die Priefter mußten ihren Dienft barfuß verjehen. Sonft war das Barfjußgeben 25 
wohl auch ein Zeichen der Trauer (2 Sa 15, 30; Ey 24, 17. 23). Auch an dieſem 
Kleidungsjtüd konnte natürlid der Lurus und die Prachtliebe des Befigers ſich bis zu 
einem Grade äußern (vgl. Ez 16, 10). 

6. Shmud. Im alten, wie im neuen Orient fpielt der Schmud eine große 
Rolle, wie wir aus den zahlreihen Schmudgegenitänden ſchließen fünnen, die uns im 30 
alten Teſtament genannt find. Sowohl Männer als Frauen trugen — ———— 
und zwar der Ärmſte ſo gut wie der Reiche, nur eben daß der Schmuck des Armen ſehr 
einfach und wertlos war. 

Herodot (I, 195) und Strabo (XVI, 746) berichten, daß jeder Babylonier einen 
Siegelring und einen Stock trug, welch letzterer oben mit einer geſchnitzten Blume oder 86 
fonft ähnlich verziert war. Auch noch heute gehören Ring und Stod zur Ausrüftung 
eines Beduinen oder Bauern. Nicht anders war die Sitte in alter Zeit (vgl. Gen 38, 18). 
Der Stod (7E), ift allerdings vielfach mehr als ein Schmudjtüd ; er ıft für den * z. B. 
ein notwendiges Geräte. Aber er wird auch ſonſt vielfach getragen, namentlich auf der 
Reife (Er 12, 11; 2 Kg 4, 29 u. o.). Dabei iſt heutzutage bemerkenswert, daß er im 40 
der Regel nicht ald Stüße beim Gehen dient — dazu ift er auch zu kurz —, ſondern 
über die Achjel gelegt: getragen wird. Er ift gewöhnlich heute mit einem Hafen oder mit 
einem feulenartigen Knauf verjehen. 

Der Siegelring (eHT, rr2t) wird ſchon den Patriarchen beigelegt (Gen 38, 18); 
ihn zu tragen gilt alfo als uralte Sitte. Die Kunſt des Steinjchneidens ift auch ſchon in as 
jehr früher Zeit von den Phöniziern geübt worden, und von biejen find die Erzeugnifje 
und die Kunft felbft zu den Kanaanitern und Israeliten gekommen. Nach der Erzählung 
bes AT ift das Volk fogar jchon in der MWüfte im Beſitz der Kunft des Gravierens. Zu 
den Phöniziern und Syriern mag diefe Sitte von den Babyloniern gefommen fein. Dort 
war auch, wie oben erwähnt, nad) Herodot und Strabo Braud, daß jeder Babylonier wo 
einen Siegelring trug. Von alter ber wurde über jedes größere Geſchäft ein Vertrag 
abgejchloffen und dieſer mit dem GSiegelring der Parteien gefiegelt, d. b. unterzeichnet. 
Der Abdrud eines Siegelrings erſetzt bier und bis auf den heutigen Tag noch im Orient 
die eigenhändige Namensunterjchriit. Daher die hobe Bedeutung des Siegelringd und die 
Allgemeinheit der Sitte, einen foldhen zu tragen, auch bei den Israeliten. Übrigens war 55 
es bei dieſen in ältefter Zeit üblich, den Ring an einer Schnur um den Hald zu tragen 
(Gen 38, 18); noch heute findet ſich das nicht felten. Im Unterjchied davon trugen die 
Aegypter ihn von jeher am Finger (vgl. Gen 41, 42). Später wurde er auch bei ben 
Israeliten an einen Singer der rechten Hand gejtedt (Ser 22, 24). Im Hohen Lied ift 
aud davon einmal die Nede, dag er an einer Schnur um den Arm gebunden wird. co 
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Über die Steine, welche bei diefem Ning vertvendet wurden, vgl. den A. Edelfteine Bd V 
S. 156 Es find und noch verfchiedene ſolcher Steine aus recht alter Zeit erhalten. Ihre 
Form, Schrift und Ornamentierung gleicht der phönizifchen vollftändig. Abbildungen ſ. 
Benzinger, Archäologie 258 ff. 

5 Ohrringe find im AT bei den Männern nicht ausdrüdlich bezeugt, wohl aber be— 
bauptet Plinius (Historia naturalis VI 139) ganz allgemein von den Drientalen, daß 
die Männer folche getragen haben (vgl. auch Juven. I, 104; Xenoph. Anab. III, 
1, 31; Petron. Sat. 102). on den Midianitern wird dies auch Nı 8, 26 berichtet. 
Die Gewohnheit hat fich bis auf den heutigen Tag bei den Bebuinen erhalten. Man 

ı0 wird deshalb wohl vermuten dürfen, daß auch die hebräifchen Männer ſolche trugen, wenn 
auch vielleicht die Sitte nicht allgemein mar, vgl. Er 35,22, wo vielleiht auch an 
Ohrringe der Männer gedacht ift. — Armbänder bei Männern, wenigitens bei VBornehmen, 
icheinen ebenfall3 zeitweiſe Mode getvefen zu fein, wenn nit die 2 Sa 1, 10 genante 
Armfpange, die Saul trägt (7IZE8), etwa als ein Stüd feines föniglichen Ornats zu 

15 betrachten ift. 
ei den Frauen bildeten den Hauptichmud die Ohrringe (277, Gen 35,4; Er 32,2; 

Ri 8,24; Hi42, 11; oder > Er 16, 22; Nu 31,50 u. a.); auch Kinder beiderlei Ge— 
ſchlechts trugen ſolche Ohrringe (Er 32,2). Noch heute find fie im Drient wie zu alten 
Zeiten bei Frauen und Kindern ganz allgemein. Die Araberinnen treiben damit großen 

20 drus bisweilen tragen die Frauen ſogar mehrere Ringe im Ohr. Das Ohrgehänge der 
Hebräerinnen hatte verſchiedene uns unbekannte Formen; neben den runden Ringen (727) 
ſcheinen andere Ohrgehänge eine tropfenähnliche Geſtalt gehabt zu haben, wenigſtens will 
man darauf den Namen MES2 deuten (Jeſ 3, 19; Ri8, 26). 

Neben den Obrringen waren die Nafenringe bei den Hebräerinnen fehr beliebt (Gen 
» 24,47; ef 3, 21; Ez 16, 12; Spr 11, 22); auch die heutigen Beduinenfrauen haben den 

gleihen Geſchmack. Der Ring wird meift durd den rechten Nafenflügel geftedt, aber auch 
durch die Naſenſcheidewand. Er ift ziemlich groß, 1—3 Zoll im Durchmejier, und hängt 
oft jo über den Mund herab, daß man ihn mit einer Hand halten muß, wenn man 
etwas in den Mund bringen will. Man fagt, daß die Araber ihre Frauen gern durch 

0 diefen Ning füffen. Die ägyptiſchen Fellachinnen hängen oft an diefen Ring einige Heine 
farbige Glasfugeln (Lane, Sitten und Gebräuche III, 214, vgl. auch Tafel 64). Der 
Talmud erlaubt den jüdischen Frauen am Sabbath nur die Ohrringe, nicht die Najenringe 
zu tragen. 2 

Für den Halsihmud werden uns eine Reihe verjchiedener Namen überliefert: >77 
5 (Spr 25, 12; 52 7,2), 777 (H0 2,15), 77* (H8 4,9; Spr 1, 9), 727 (Gen 41,42; 

E; 16,11), 77°2 (Er 35, 22; Nu 31,50), SM (HL 1,10). Wir fünnen dieje Be- 
zeichnungen im einzelnen nicht mehr deuten und auch über die Form des Hals: 
ſchmuckes höchſtens J———— aufſtellen. Neben einfachen Ringen und Ketten gab es 
Schnüre von Goldkügelchen, Metallplättchen, Korallen, Perlen. Eine derartige Schnur 

40 ſcheint der Ausdruck ZT zu bezeichnen. An dieſen Halsketten waren dann, wie es 
ſcheint, noch andere Schmudgegenftände befeſtigt, ſo die Halbmonde aus Gold oder Silber 
(E72, LXX unvioxza Ne 3,28), die Heinen „Sonnen“ (2Xx Jeſ 3, 18, wenn 

Die Armbänder (772 Gen 24,22; Ez 16,3; 23, 42; 577xð Nu 31, 50) waren 

55 fem. 7; Clem. Al. paed. II, 89; Koran 24,32; Gem. Schabb. 6,4; Niebubr, 
Reifen I, 164; Rofenmüller, Morgen. IV, 212). An ihnen find vielfah Schrittkettchen 
(IIZE Jeſ 3, 18. 20) befeitigt, um die tändelnden Schritte ſchön und genau abzu= 
mejfen. 

Des tweiteren wurden auch Fingerringe (wenn auch nicht gerade Siegelringe) von 
co den Frauen getragen (ef 3, 21), und noch mancherlei ſonſt gehörte zum vollen Bug der 
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bornehmen Hebräerin der jpäteren Königszeit: Stimbänder (O2 Jeſ 3, 187 |. oben), 
Tafchen (SO Jeſ 3,22), Handfpiegel (2°?’>3 Jeſ 3,23) aus poliertem Metall, die 
ſchon erwähnten Riechfläfchchen, und koſtbare Gürtel, an denen diefe Schmudgegenftände 
befeitigt waren. 

Der Gebrauch diefer Schmudjadhen war ein jo allgemeiner, und fie gehörten jo not- 6 
wendig zur vollftändigen Tracht, daß auch der Arme fie nicht entbehren konnte. Für ihn 
waren fie aus uneblen Metallen gefertigt. Auch beute noch müfjen die Fellachen- und 
Bebuinenweiber, ſelbſt die ärmften, ihren Schmud, der nur wenige Pfennige wert ift, 
haben und tragen ihre Meifing- und Blechringe mit Glasperlen und Glaskügelchen. Bei 
den Reichen und Vornehmen waren diefe Schmudjachen natürli aus edlem Metall; 10 
foftbare Ebdelfteine, die an ihnen angebracht waren, erhöhten ihren Wert (2 Sa 12,30; 
Er 28, 8ff.; Ez 28,13 u. a). Für Siegelringe insbefondere kamen Steine in Betracht, 
welche fich gut grabieren ließen. Jer 17,1 hören wir, daß man zum Öravieren einen 
eifernen Griffel mit Diamantipige benügte. Korallen, die nah Plinius (Hist. nat. 
32, 11) vom perfiichen Meerbufen bezogen wurden, find den Hebräern wohl auch nicht 16 
unbefannt geweſen. Die Rabbinen verftehen foldye unter dem MV=RT genannten Schmud, 
der ein Bild des Koftbaren, ja Unerſchwinglichen ift (Hi 28,18; Spr 24, 7) und nach Ez 
27, 16 von den Edomitern (maforetifcher Tert: Aramäer) auf den Markt von Tyrus ge 
bracht wird. Andere deuten das Wort auf Perlen. Letztere findet man meift in dem 
bebräifchen Ausdrud 2772 (Hi 28,18; Spr 3,15; 8, 11; 20, 15; 31, 10), die ebenfalls 20 
immer zu den foftbarften Kleinodien gerechnet werden. Doch ift aud möglich, daß gerade 
umgekehrt MINI die Perlen und 277772 die Korallen bezeichnet, da Klagel. 4, 7 von der 
—* der letzteren die Rede iſt (vgl. Dillmann und zu Hi 28, 18 und den A. 

erlen). 
Die Form und Ausführung dieſer Schmuckgegenſtände entſpricht jedenfalls durchaus 25 

derjenigen der Phönizier, ja mir werden annehmen bürfen, daß ein großer Teil dieſer 
Dinge überhaupt phönizischen Urfprungs geweſen iſt. Das Kunſthandwerk war, wie wir 
aus den Berichten und Abbildungen der äghptifchen Denkmäler ſehen, ſchon in früher Zeit 
in PBaläftina hoch entwidel. Bon den Phöniziern, die im Mefentlichen den Markt im 
Binnenlande werden beherrſcht haben, haben die Kanaaniter jedenfall die einfacheren so 
Gegenftände jelbft berzuftellen gelernt und von ihnen fam dann die Kunft zu den Israelten. 
Aber auch in fpäterer Zeit noch mag den Phöniziern der Ruf befonderer Gejchidlichkeit 
eblieben und 2 Mare auch bei den Israliten gern und viel gefauft worden fein. 
ie phönizifche Kunft ſelbſt aber ift feine originale, jondern eine eflektifche, die vorzugs— 

weile aus der babylonifchen und ägyptiſchen Kunſt ihre Motive entlehnt bat. Leider fehlt 35 
es und, abgejehen von einigen Siegeln (f. oben) bis jest noch ganz an althebräifchen 

Shmudfahen. | PO 
Noch darf eines für die Würdigung des Schmudes in der ganzen Antike nicht außer 

Acht gelafjen werden: die religiöfe Bedeutung desfelben. In fpäterer Zeit freilich werden 
alle diefe Dinge, wie Ringe, —— u. ſ. w, getragen als Schmuck zur Verſchönerung 40 
der äußeren Erſcheinung. Aber ſeinen Urſprung hat der Schmuck nicht in dem Beſtreben 
ſchön zu erſcheinen, ſondern in religiöſen Vorſtellungen: der Schmuck dient urſprünglich 
zum Schutz gegen böſen Zauber aller Art. „Jeder Schmuck, der den Blick auf ſich zieht, 
wendet ihn vom Träger ab. Schmuck und Amulett iſt dasſelbe.“ Eine Reihe von inter 
efianten Belegen aus dem Gebiet des arabifchen Heidentums giebt MWellhaufen (Nefte ara as 
bijchen Heidentums -165). Darum tragen auch die Männer weniger Schmud als die 
Frauen: „ſie glauben überhaupt nicht recht an die Mittel des Schutzzaubers und fie 
ſchämen ſich der Furcht vor den Gefahren, gegen die er feien fol; fie tragen auch Feine 
Zieraten, abgejehben von Waffen. Der Schmud und der Zauber ift für die pußfüchtigen 
und abergläubiichen Weiber” (Wellbaufen a. a. O.). Spuren diefer Anſchauung im AT so 
fehlen nicht. Noch Jeſ 3,20 erjcheinen die 227? mitten unter den Schmudjachen der 
zen als eine befondere Art von Schmud, vielleicht Obrringe ; ihr Name bezeichnet diefe 

egenftände geradewegs ala „Amulette“. Gen 35, 4 müfjen die Obrringe neben den 
Göpenbildern aus Jakobs Haus geichafft werden, ehe er in Bethel Jahve einen Altar 
errichten fann. Dazu vergleiche die Benennungen der Obrringe bei den Syrem als das 55 
„Heilige“ NET7. Hoſea bezeichnet den Nafenring und die Halskette der Meiber als die 
Hurerei in Israels Angefiht und die Bublerei an feiner Bruft (Hoſea 2,2. 15). Er 
denkt dabei ganz gewiß nicht am fündhaften Luxus, der damit getrieben twird, fondern an 
abergläubifche Borftellungen, die fi mit diefen Dingen verfnüpfen. Dem obengenannten 
aramäifchen Ausdruck entiprechend werden die Ebdelfteine Klagel. 4,3 „beilige” Steine on 
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genannt. Wenn ferner von den Mibdianitern erzählt wird, daß fie ihren Kamelen „Mönd— 
chen” umgehängt haben (7772 Ri 8, 21. 26), fo kann es fich bier ebenfalld nur um 
Amulette handeln, entfprechend der arabifchen Sitte, den Pferden Silber- und Gold— 
plättchen umzubängen (vol. Wellhaufen a. a. D.). Aus diefer Bedeutung des Schmudes 

5 erklärt es ſich auch letzlich, warum er fo allgemein verbreitet ift, und ſelbſt das ärmite 
Meib ihren wertlofen Ning u. ſ. w. haben muß. 

7. Schließlih find noch eine Reihe meiſt fombolifcher Bräuche bier anzuführen, 
welche mit Kleidung und Schmud verbunden find. Von der religiöfen Bedeutung einzelner 
Stüde ift oben die Rede geweſen. Dem dort Gefagten reiht 9 an die Verordnung des 

10 Geſetzes, wonach an den vier Eden des Obergewandes Quaſten oder Troddeln angebracht 
werben follen (2773 Dt 22,12; NEE Nu15, 38). Das Prieftergefeg (Nu 15, 38), das 
an jeder Quafte noch eine Schnur von blauem Purpur verlangt, begründet dieſe ganze 
Sitte damit, daß dieje Quafte ein Erinnerungszeichen an Gottes Gebote fein ſolle. Das 
ift natürlich nicht die urfprüngliche Meinung, it au im Dt noch nicht bemerkt. Dort 

15 ift vielmehr das Gebot zufammengeftellt mit dem Verbot, zweierlei Fäden zufammen- 
zumeben u. ſ. w. (ſ. oben), und fällt unter religiöfe Gefichtspunfte. Urfprünglich ſtehen 
diefe Quaften auf einer Linie mit Schmudgegenftänden : fie find Talismane, durch bie 
man ſich vor böfen Geiftern, Zauberern u. ſ. w. zu ſchützen ſuchte. Solde Duaften als 
Amulette fommen auch bei anderen Völkern vor, z. B. bei den Perſern Miebubr, Reifen 

20 II, 130. 150. Tafel 22.30). Die Phariſäer ftellen die Größe ihrer Frömmigkeit durch 
die Größe ihrer Duaften dar (Mt 23,5 zodoneda). Das blutflüffige Weib berührt eben 
diefe Quaſten am Oberfleid Jeſu (Mit 9,20; 14, 36). Das fpätere Judentum bat jehr 
viel Gewicht auf dieſe Verordnung gelegt. „Das Gebot von der Zizith ift jo groß, daß 
derjenige, welcher dieſes Gebot fleigig in Acht nimmt, ebenfo anzujehen ift, ald hätte er 

25 das ganze Geſetz gehalten, dahingegen von dem, der dieſes Gebot unterläßt oder hoch— 
mütig verachtet, gilt Hi 38,13: daß die Ede der Erde gefchüttelt und die Gottlojen ber- 
ausgejchüttelt werden” (Orach. chaj. 25 86; Carpzov. appar. 197 ff.). — Denfelben 
Urfprung haben die Phylakterien, die Gebetsriemen (Luther: Denkzettel), welche die Juden 
auf Grund einer buchftäblichen Auslegung von Dt 6,8; Er 13,9. 18 beim Gebet um 

0 Arme und Stimm legten (Mt 23,5). — Auch ein befonderer Schmud bes hohenprieiter- 
lichen Gewandes ift in diefem Zuſammenhang zu nennen: die goldenen Glödchen, welche 
neben Granatäpfeln aus Burpurfäden den Saum desfelben verzierten (Er 28, 31 ff.; 39,22 ff.). 
Der Siracide (45, 9) giebt ganz in Parallele mit dem ct, über die Bedeutung ber 

izith als Zweck diefer Glödchen an, daß des Volkes vor Gott gedacht werden fol. 
35 Urjprünglich handelt es fich bier um Amulette, welche die Dämonen abwehren follen, die 

das Heiligtum bewohnen und dem Bejucher gefährlich twerden können. Smend (Religions: 
geſchichte 146 Anm. 1) erinnert daran, daß die Vhilifter aus Furcht vor diefen Dämonen 
über die Schwelle des Dagontempels fprangen (1 Sa 5, 5). 

Mit der erwähnten Vorftellung von Kleidern als Trägern, bezw. Vermittlern be— 
40 fonderer Kräfte hängt es letlich zufammen, daß nicht bloß bei Propheten, jondern aud) 

ſonſt die Übergabe der Kleidung fumbolifche Darftellung für Übertragung eines Amtes 
it. Eleazar wird mit Aarons Kleidern befleidvet (Nu 20, 28), Eljafim foll nad) dem 
Wort Jeſaias die Kuttonetb und den Gürtel des Hausminifterd Sebna und damit fein 
Amt bekommen (Jeſ 22, 20 ff.), ganz wie Elia den Mantel des Elifa erbt. Krone 

+ und Schmud Sauls werden dem David überbradht (2 Sa 1, 20; vgl. auch noch Gen 
41, 42; Eſt 8, 15). Dementfprechend wird die Abjegung von einem Amt ſymboliſch 
dargeftellt durdy Abreißen der Kleider (Me 4, 38). — Eben bierber gehört audy ber 
Bundesihluß durch Kleidertaufh : Jonathan fchließt den Bruderbund mit David, indem 
er ihm feine Kleider und Waffen giebt; dazu vergleiche, wie Glaufus und Diomebes 

so die Waffen wechſeln, und die arabiiche Sitte, daß ein Schußfuchender die Kleider des 
Patrons ergreift. Ein altarabifches Sprichwort beißt: „reife meine und beine Kleider 
auseinander“, d. b. löfe die Verbindung zwiſchen mir und dir (Jmrulkais, Mu’allaka 
50, 21; vgl. R. Smith, Rel. sem. 335). — Unter weiterer Abſchwächung des Ge 
dankens bat fich dann überhaupt die Sitte gebildet, Kleider als Zeichen der Zuneigung 

65 (Gen 45, 22) oder ald Ehrengabe (1 Kg 10, 25) zu verſchenken (vgl. Richter 14, 12 ff). — 
Daß das gejegliche Verbot, Kleider zu tragen, in deren Stoff, Flachs und Wolle gemifcht 
war, ebenfalls wohl mit abergläubiichen Borftellungen zufammenbängen bürfte, iſt oben 
bemerkt worden. Auffallend ift, daß von den Prieftern durch Joſephus (Ant. IV, 8, 11) 
ausbrüdlic bezeugt wird, daß fie zu feiner Zeit ſolche den Laien verbotene Kleider trugen. 

so Maimonides bezieht dies darauf, daß die Priefter um Segen für Flachs und Wolle beten 
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jollen. Joſephus erklärt das Geſetz betreffend die Laienkleider jo, daß ſolche Kleider eben 
ald den Prieftern zulommend von Laien nicht follten getragen werben. Noch Ezedhiel 
(44, 17 ff.) verbietet übrigens den Prieftern, irgend welche Wolle am Leibe zu tragen. 
Die von Joſephus bezeugte Sitte muß aljo jüngeren Urfprungs fein. 

Endlich gehört * hierher das Verbot des Kleidertauſches zwiſchen Mann und 5 
Frau (Dt 22, 5): ein Mann ſoll nicht die Simlah der Frau tragen, und ein Weib nicht 
die Kleider ((72) des Mannes. Die Motivierung des Verbotes iſt ganz dieſelbe wie beim 
Verbot der Zauberei u. &. (Dt 18, 12): „Ein Greuel iſt Jahve deinem Gott jeder, der 
dies thut.” Das zeigt, daß es fich auch bier wohl um einen in den heibnifchen Kulten 
er Brauch handelt. Beim Dienft der Aphrodite in Syrien 3. B. fpielte folcher 10 

eibertwechfel eine Rolle (R. Smith, Rel. sem., überf. von Nothiein ©. 346). Im 
heutigen Orient ift der Kleiderwechjel von Mädchen und Knaben ein Mittel, das böfe 
Auge abzuwenden. 

Vereinzelt fteht im AT die Forderung der Ruth an Boas: „Breite —— (d.h. 
deinen Mantel) über mi aus” (Ruth 3, 9). Das Wort findet feine ärung aus ı5 
einer bei den Arabern bezeugten Sitte: Ein Kleid über ein Weib werfen bedeutet jo viel, 
ala fie zur Ehe verlangen. R. Smith (Kinship 87) führt eine ganz analoge Stelle 
aus Tabari an, wo es fich ebenfalld um die Ausübung des Nechtes Ar eine Frau han- 
delt: der Erbe eines Mannes, der fogleih fam und jein Gewand über die Witwe warf, 
hatte das Recht, fie „unter der Mitgift des Mannes” — d.h. unter der Witgift (mohar), 20 
die bereitd von dem Verftorbenen für fie bezahlt war und ohne, daß er ſelbſt eine neue 
Mitgift zu zahlen brauchte — zu heiraten, oder fie andertwärts zu verheiraten und die 
für fie bezahlte Mitgift ſelbſt für fich zu behalten. Nach hebräiſchem Eherecht handelt «8 
fih bei diefer Sache, da die Frau Eigentum des Mannes ift (fiehe A. Familie und 
Che Bd V ©. 738), um einen Aft der Befigergreifung. In derjelben Kuthgeichichte 235 
wird und von einer anderen fombolifchen Handlung, die fi) auf eine Befigveränderung 
bezieht und mit einem Kleidungsitüd ausgeübt wird (Ruth 4, 7), erzählt: es war in alter Zeit 
Sitte, heißt «8, daß der Verkäufer feinen Schuh dem Käufer gab, zum Zeichen des Ver: 
zichtes auf das Kaufobjekt. Dazu vergleiche Palm 60, 10; 108, 9, wo für die Befit- 
ergreifung das Bild gebraucht wird, „den Schub auf etwas werfen”. In Zufammenhang so 
damit ſteht die Geſetzesvorſchrift, daß demjenigen, der ſich weigert, fein Hecht der Levirats— 
ehe auszuüben, der Schub in Gegenwart der Bornehmften der Stadt ausgezogen werben 
ſoll, womit ibm ſymboliſch das Recht auf den Beſitz des Erbes entzogen wird (Dt 25,9 ff. 
vgl. A. Familie und Ehe). Doc ift und der genaue Sinn der Geremonien nicht mehr 
ganz durchfichtig. 35 

Bon anderen ſymboliſchen Handlungen ift noch zu nennen das Ausfchütteln der 
Kleider, das eine Geberde des ſtärkſten Abjcheus vor einem anderen ift (AG 18,6). Noch 
jegt padt der Araber, um feine Verachtung auszudrüden, jeinen Rod oben an der Bruft 
und fehüttelt ihn leicht (vgl. Nehemia 5, 13). — Eine ſchwere Beihimpfung ift das halbe 
Abjchneiden der Kleider (1 Chr 19, 4).— Die größte Ehre und Huldigung erweiſt man das 40 
durch, daß man die Oberfleiver auszieht und einem anderen auf den Weg legt; jo ehrt 
man Fürften und Könige (2 Kg 9, 13; Mt 21, 8), eine Sitte, die noch heute geübt 
wird (Robinfon II, 383). Für denfelben Brauch bei Griechen und Römern vgl. Ajchylus, 
Agamemnon 909, Plutarch, Kato min. 12. — Die Oberfleider (nie die Kuttoneth) zu 
zerreißen, war Ausdrud des leidenjchaftlichen Schmerzes und der tiefen Trauer (Gen #5 
37, 29; 44, 13; Ri 11, 35; 1 &a 4, 12; 2 Sa 1, 2, 11; 13, 31; 1 Sg 21, 27; 
2 Kg 5,8; 6,30; 11, 14; 19, 1; 22, 11.19; Esr 9,3; Eit 4,1; Si 1, 20; 
2, 12; er 41, 5; Mt 26, 65; AG 14, 14). Nur der Hohepriefter durfte fein Kleid 
nicht zerreißen (Xe 21, 10). Sehr häufig wird im Zufammenhang damit das Anlegen 
des sak ald Trauergeivand genannt (Gen 37, 34; 2 ©a 3, 31; 296, 30; 19, 1); 60 
man bat daher die Sache ſchon fo zu erklären geſucht, daß die von Trauer Erfüllten in 
ihrem leidenjchaftlichen Schmerz ſich nicht Zeit nahmen, die Kleider ordentlich auszuziehen, 
fondern fie vom Leibe rijjen (vgl. Jeſ 32, 11; fo 3. B. Nowak, Archäologie 193). Später: 
bin beſchränkte man ſich darauf, die Kleider eine Handbreit am Schlig vorn am der Bruft 
einzureißen. Die Nabbinen haben jehr genaue Beitimmungen darüber gegeben (M. moed. 56 
kat. 3, 7; Schabb. 13, 3, ſ. Othon. lex. rabb. 360: laceratio vestium fieri 
potest excepto pallio extero et interula in omnibus reliquis vestis partibus, 
etiamsi decem essent, sed vix ultra palmae longitudinem. Laceratio, quae 
propter parentes fit, nunquam resuitur, quae propter alios, post trigesimum 
diem ; vgl. den A. Trauergebräude und ©. J. ©. Heidenus, De scissione vestium, eo 
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Jen. 1663 ; Wichmannshaufen, De lacer. vest., Viteb. 1716. — Endlich ift noch die 
den Israeliten eigentümliche Vorftellung von „Ausſatz an den Kleidern“ anzuführen. Um 
was es ſich dabei handelt, willen wir gar nicht, jedenfalls nicht um Übertragung des 
menschlichen oe woran natürlich die alten Hebräer dachten (vgl. das bier: 

5 über in dem A. Ausſatz II, 299). Benzinger. 

Kleider und Inſignien, geiftliche, in der chriſtlichen Kirche. — Quellen: 
a) monumentale Quellen: Garrucci, Storia della arte cristiana nd primi otto secoli della 
chiesa, Prato 1873 ff. 6 Bände (kommt hauptjählih für die Vorgeſchichte in Betracht) ; 
Eh. Rohault de Fleury, La messe. Etudes archöologiques sur ses monuments, Paris 

10 1883 ff. 3 Bände mit 681 Tafeln; vorzüglid Bd 7 und 8 (ein umfangreiches, einzig« 
artiges Sammelwerf, für die richtige Erfenntnis des Gegenjtandes unentbehrlih; auch der 
Tert beadhtenswert); Joſeph v. Hefner-Altened, Trachten, Kunſtwerke und Gerätſchaften 
vom frühen Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts 2. A., Frankfurt 1880ff.; Herm. Weiß, 
Koftümfunde, Stuttgart 1859 ff.; K. Köhler, Die Entwidelung der Tracht in Deutihland 

15 während des Mittelalter und der Neuzeit, Nürnberg 1877; Alb. Kretihmar und E. Rohr: 
bach, Die Trachten der Völler, 2. A., Leipzig 1880 ff. ; Fr. Hottenroth, Handbuch der deutſchen 
Tradıt, Stuttgart 1895|. Neben ſonſtiger bier nicht aufzuführender Litteratur find bejonders 
in Betradht zu ziehen die im neuerer Beit in wacjendem Umfange erfolgenden Beröffent- 
lidungen der Baus und Kunjtdentmäler der Länder und Provinzen im Deutjchen Reiche 

x und die Zeitſchriften zur chriſtlichen Kunſt und Archäologie, darunter in erjter Linie die 
Revue de l’art chretien. Für die altchriftliche Zeit treten neuerdings mehr und mehr Ägyp« 
tiiche Funde, befonders in Adınim, als Quellen ein. Da jedoch das ſehr zerjtreute Material 
nod) nicht binreihend und fiher geordnet iſt, jo habe ich im folgenden davon abgeſehen 
und verweife im übrigen auf Al. Riegl, Die ägyptifchen Tertilfunde im f. E. Mufeum, Wien 

25 1889; R. fyorrer, Die Gräber und Tertilfunde in Achmim-Panopolis, Straßburg 1891 und: 
Römische und byzantinifche Seiden-Tertilien aus dem Gräberfelde von Achmim-Panopolis, 
Straßburg 1891. — b) Litterariſche Quellen: Jfidor v. Sevilla (geft. um 440), Officiorum 
libri II sive de offieiis ecclesiastieis (j. d. U. Bd IX ©. 449,36) und Etymologiarum s. 
originum libri XX (ebend. ©. 451, 49); Walafried Strabo (gejt. 849), De ecclesiasticarum 

3% rerum exordiis et incrementis (ſ. d. A.)) Amalarius von Meg (gejt. um 850), De ecele- 
siastieis offieiis libri IV (j. d. A. BdI ©.425,53); Hrabanus Maurus (gejt. 856), De 
sacris ordinibus, sacramentis divinis et vestimentis sacerdotalibus (j. d. A. Bd VIII ©. 408, 27); 
Germanus (715 Batriard von Konjtantinopel, geſt. 733), /oropla Frxinaaorırn xai uvore) 
Demola (MSG 98 p. 383 ff.); doch kann dieſe Schrift nicht vor dem Ende des 10. Jahr: 

35 hunderts abgejaht fein, vgl. Krumbacher, Geichichte der byzantiniichen Litteratur, 2. U, 
München 18397, S. 67; Pjeudo-Altuin (12. Jabrh.?), De divinis offieiis (MSL 101 p. 1174); 
Novo von Ehartres (geft. um 1117), Sermo de significatione indumentorum sacerdotalium 
(MSL 162 p. 519); Hugo von ©t. Victor, (get. 1141, ſ. d. A. Bd VIII ©. 436), sermo de 
vestibus sacris (MSL 177 p. 927); SHonorius von Autun (geft. 1152, ſ. d. A. Bd VIII 

4 ©. 329), Gemma animae (MSL 172 p. 543 ff.); Innocenz III. (geft. 1216, ſ. d. 4. Bd IX 
©. 112), De sacro altaris mysterio I, 10ff. (MSL 217 p. 780 ff); Wilh. Durandus (geit. 
1296), Rationale divinorum offieiorum; Symeon (Erzbiihof von Thefjalonich 1410—1429), 
Ileoi rjs ieoäs Jerrovoylas (MSG 155 p. 253 ff). Eine gute Zufammenitellung diejer und 
anderer Quellen mit kurzen Erläuterungen bei Wh. B. Warriott, Vestiarium eu 

45 The origin and gradual development of the dress of holy ministry in the church. Zondon 
1868. In Betraht fommen daneben die offiziellen liturgifhen Bücher der Kirchen. — Lit— 
teratur: Die Wörterbücher von Ducange und Suicer; 2. Clugnet, Dictionnaire grec- 
frangais des noms liturgiques en usage dans l’Eglise greeque, Paris 1895; Edw. v. Muralt, 
Leridion der morgenländifchen Kirche, Leipzig 1838; Franz Bod, Geſchichte der liturgiſchen 

5 Gewänder des Wittelalters, 3 Bde, Bonn 1859—1871 (diefed bedeutende, beſonders auch für 
die techniſche Seite grundlegende Wert berüdjihtigt fait ausjchließlid das Abendland); K. I. 
Hefele, erg zur Kirchengeſchichte, Archäologie und Liturgie, 2. Bd, Tübingen 1864, 
S.150— 248; Wh. B. Marriott j. oben (die 63 Tafeln Abbildungen jind nicht fehr zwedmähig 
ausgewählt); Krieg, Liturgifche Kleidung (in F. X. Kraus: Neal-Encyklopädie der chrijt- 

55 lien Altertiimer 1886, ©. 175; die altchrijtliche Periode); Duchesne, Origines du culte 
chrötien, 2. W., Paris 1889; Thalhofer, Handbuch der katholiſchen Liturgif I, Freiburg 1887, 
©. 856 FJf.; Jof. Braun, Die priefterlicden Gewänder des Abendlandes nad) ihrer geſchichtlichen 
Entwidelung, Freiburg 1897; derf., Die pontifitalen Gemwänder des Abendlandes nad ihrer 
eſchichtlichen Entwidelung, ebendaj. 1898 (beide Schriften jind Ergänzungähefte zu den 

60 Flimmen aus Maria-Laach und zur Einführung in den Gegenjtand Gebr geeignet). Endlid 
E noch auf die Darjteller der chriſtlichen Altertumäwiffenfehaft, Bingham, Augufti, Bintertm, 

artigny, Smith und Cheetham, F. X. Kraus verwiejen. 

Die klerikale Kleidung und ihr mweitered Zubehör innerhalb der Fatholifchen Kirchen: 
emeinfchaften eh faft im ganzen Umfange antil-weltlihen Urſprungs. Während man 

#6 Früher in Anjchluß an die mittelalterlihen Schriftfteller älterer und jüngerer Zeit das ges 
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Schichtliche Verftändnis derſelben im altteftamentlichen Kultus fuchte, fanden erft neuerdings 
Bock und Hefele und zwar zum Teil auf ganz verfchiedenen Wegen die richtige Löfung 
der Frage, die dann nach ihnen u. a. durd Marriott und Krieg eine noch eingehendere 
Begründung erfuhr. Doch hat diejes Ergebnis die Fortdauer der älteren Auffaffung in 
der liturgifchen und vorzüglich in der praktifch-liturgifchen Litteratur jener Kirchen nicht 5 
völlig zerftören fönnen, da die aus dem Mittelalter übernommene ſymboliſche Ausdeutung 
der Gewänder und Inſignien immer wieder dahin drängt. 

Die vorkonftantinifche Kirche kennt feinen Unterfchied mweltlicher und Fultifcher Klei- 
dung, jo ſehr jelbftverftändlich ijt, daß diefe würdig und feftlih war (vgl. Clem. Alex. 
Paed. III, 11 MSG 8 p. 657). Drei Taufdarftellungen aus dem Ende des 2. und 10 
der eriten Hälfte des 3. Jahrhunderts (Garrucci, Storia della arte crist. vol. II 
Taf. 1; de Roſſi, Roma sott. II Taf. 15,6; 16,5; dazu Victor Schulte, Archäol. 
Studien, Wien 1880, ©. 26. 38) fpiegeln diefe Lage trefflich wieder: in dem einen Falle 
trägt der Taufende einen Schurz, in dem andern Ballium oder Toga, im britten Falle eine 
Tunika. Auch die nachlonftantinifche Zeit hat grundfäglich daran nichts geändert. Aller 15 
dings mußten die Steigerung der innern und äußern Autorität des Klerus, die zunehmende 
Hochſchätzung und der fortjchreitende Ausbau der Liturgie und nicht zum mindeſten die 
immer größere Detaillierung der Beamtentradht anregen, die Stoffe wertvoll und wechſel⸗ 
reich zu geitalten und den Elerifalen Gradunterjchied in Nachahmung der Beamten: 
bierarchie fenntlih zu machen, indes verblieb man damit immer noch im bürgerlichen 20 
Kreife. Eine Tauffeene auf einem oberitalifchen Grabiteine des 5. Jahrhunderts (Abbild. 
Victor Schulge, Archäologie der altchriftl. Kunft, Münden 1895, ©. 366) jeiot den 
Miniftranten in aufgefchürzter Tunifa. In dem meltlich:geiftlichen Geremonienbilde ferner 
der Apfis von ©. Vitale in Ravenna aus der Mitte des 6. Jahrhunderts (Abbild. Victor 
sag Archäologie S. 371) tragen der Erzbiihof Marimianus und feine Kleriker 2 
fein Gewanbdftüd, das damals nicht im Gebrauche vornehmer Kreife getvefen wäre. Eine 
Befonderheit im eigentlichen Sinne wurde die geiftliche Kleidung erft, als unter der Rück— 
wirkung der Völferwanderung mit den antiten Lebensformen auch die ältere Tracht fich 
auflöfte und an ihre Stelle die bequeme mittelalterliche in jchnellem oder allmäbligem 
Übergange trat, während die Kirche — und längere oder fürzere Zeit auch mit ihr die so 
vornehmen Kreife und die höhere Beamtenſchaft — die römiſche bezw. griechiſche Getwohn- 
beit fefthielt. Die Bifchofsbilder in ©. Galifto aus dem 8. Jahrhundert (de Roffi, Roma 
sott. I Taf. 6 u. 7) weiſen, verglichen mit dem angeführten Moſaik in St. Vitale, feine 
Weiterbildung auf. Der Antike entipricht auch die ausschließliche Antwendung der weißen 
Farbe bis zum Ausgange des chriftlichen Altertums. Jedoch um eben diefe Zeite fommt a 
im Abendlande unter dem Einflufie der durch die Liturgifer entdedten angeblichen Be- 
ziehungen der liturgiſchen Kleidung zum altteitamentlichen Kultus, dann unter der Ein- 
wirkung der Praris und der frühmittelalterlihen Mode eine Enttwidelung in Fluß, die 
den überfommenen Beitand zwar nicht zerftört, aber ihn mehr oder weniger umbilbet. 
Doch verläuft die Gefchichte der Liturgifchen Kleidung im Mittelalter im allgemeinen ohne 40 
tiefe Einjchnitte; dagegen haben Renaifjance und Rokoko ihren eigentümlichen Geſchmack 
kräftig zur Geltung gebracht. In der griechiichen Kirche ift die Bewegung eine viel ge 
ringere. Die evangelifchen Kirchen brachen fonfequent mit der den priefterlichen und 
ng * Charakter des Klerus ausprägenden Tracht und fanden in verichiedener Weife 
einen Erſatz. 45 

Eine zuverläffigere Führung als die litterarifchen Quellen gewähren im allgemeinen 
die Denkmäler. Einen reichen Beitand an einſchlägigen Material befigen in Deutjch- 
land u. a. die Marienlirche in Danzig (20 Dalmatifen, 92 Kafeln, 26 Bluvialien u. f. w.; 
vgl. A. Hinz, Die Schatlammer der Marienkirche u Danzig, 2 Bde 1870 mit 200 Photo: 
graphien), der Dom zu Halberftadt (47 Kafeln, 28 Bluvialien, 22 Stolen, 8 Mitren u. ſ. w.; so 
vgl. E. Hermes, Der Dom zu Halberjtadt, Halberftadt 1896, ©. 111 ff.), der Dom zu 
Brandenburg, das Herzogliche Mufeum zu Braunſchweig. 

Voraus bemerkt fi zum folgenden noch, daß für die gejchichtliche Entwidelung in 
vielen Fällen eine fichere Chronologie nicht zu finden ift, was fich z. T. daraus erklärt, 
daß die Entiwidelung nicht überall gleihmäßig verlaufen ift. 65 

1. Die römiſch-katholiſche Kirche. Den Sammelpunft bildet die Ausftattun 
des Prieſters in der Mefhandlung. Die Anlegung der einzelnen Stüde vollzieht ſich = 
firchlicher Vorſchrift in beftimmter Reihenfolge, der auch diefe Darftellung folgt. 

a) Der Amikt (amietus, humerale, jeltener superhumerale), ein länglich vier 
ediges LZeinentuch (mindeitens 80 cm lang, 60 em breit), welches zuerft auf das Haupt co 
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geient, dann beruntergejchoben und um ben Hals gezogen und mit Schnüren befejtigt wird. 
nfänglich diente es als Kopfbedeckung des Prieſters (daher das Gebet beim Anlegen: 

impone, domine, capiti meo galeam salutis und die Formel bei Martene, De anti- 
quis ecclesiae ritibus I, 4, 1: obumbra, domine, caput meum u. ſ. io.) ; gegentwärtig 

5 tragen es über das Haupt gefchlagen auf dem Gange zum Altar und vom Altar nur noch 
einige Orden (Benediktiner, Dominikaner, Bm rigen Nachweisbar ift der Amikt erft ſeit 
Ausgang des 8. Jahrh. und fnüpft wahricheinlich an einen antiken priefterlichen Ritus an 
(vgl. die Abbild. bei Baumeifter, Denkmäler des klaſſ. Altert. II, S.108 und Marriott 
Taf. 3. 6°). Die Zurüdführung auf das altteftamentliche Ephod ift ebenfo twillfürlich wie 

10 die ſymboliſche Umdeutung älterer und neuerer Liturgiker; auch die Begründung aus rein 
praftijcher Erwägung (Halstuch, um das überliegende Gewand vor Schweiß zu ſchützen) 
reicht nicht aus. Solange der Amilt auf dem Haupte lag und überhaupt über die andern 
Gewänder am Halfe noch emporragte, konnte ſich Kunftitiderei und anderer Schmud an 
ibm entfalten. Doc verichtvand er allmählich faft gänzlich unter den übrigen Stoffen, 

15 jo daß gegenwärtig nur noch ein genähtes oder geftidtes Kreuz gefordert wird, welches der 
Priefter beim Anlegen fügt. Abbildungen: Bod II Taf. 2. 4; Hinz, Danzig Taf. 2,2; 
13,4; 14,6; 84—86; Braun, Die priefterl. Gew., ©. 13 eine überjichtliche chronologiſche 
Zufammenftellung; Fleury, La messe, VII Taf. 517. 518. b) Die Albe. Sie tft 
identifch mit der in verjchiedenen Formen im Altertum gebrauchten leichten Tunika, und 

20 zwar mit der bis auf bie Füße bezw. die Knöchel herabfallenden (tunica talaris, po- 
deris, gr. nodnjons sel. yırrow), faltigen Armeltunifa (tunica manicata) von weißer 
a (t. alba). Bis in die Karolingerzeit hinein war fie fultifches und außerkultifches 
ewand der Kleriker (Biſchof Riculf von Soifjons i. 3. 889: ut nemo illa alba uta- 

tur in sacris mysteriis, qua in quotidiano vel exteriori usu induitur, SHefele 
25 ©. 169). Die Ausfcheidung der Tunika aus der alltäglichen Tracht erhob die Albe zu dem 

Werte eines fpezifiich liturgiſchen Gewandes. Abgeſehen von Schnitt und Farbe erinnerten 
an ihre Herkunft die aufgenähten Streifen aus Purpur- oder Goldſtoff (elavi, lorum, 
daher die Bezeichnungen albae monolores, dilores, trilores) und andere farbige 
Bierftüde (paraturae, parurae) in form eines Quadrats oder länglichen Viereds, ın 

30 deren Fünfzahl eine Beziehung auf die Wunden Chrifti gefunden wurde (die Bezeich- 
nungen plagae, plagulae), Dazu fam nod weiterer Schmud bis zu volljtändigen 
Scenen. Geit dem 16. Jahrhundert tritt darin ein ftarfer Nüdgang ein; Spitzen und 
Kanten fommen in Gebrauch, „zunächſt die echten, edeln und kräftigen Brabanter, nachher 
alle Nahabmungen und Baftarden derjelben bis zu den elendejten baummollenen Tüll- 

35 fpigen herab” (Hefele). Neuerdings werden leinene Spiten gefordert, wie auch als Stoff 
Leinen vorgefchrieben ift (Thalhofer I, ©. 866). Getragen wird die Albe nur von den 
Kleritern der höheren Ordnung (Subdiafon, Diakon, Priefter, Biſchof). Abbildungen: 
Hinz, Danzig, Taf. 1; Fleury VII Taf. 519—521. ce) Der Gürtel (cingulum, eine- 
torium, balteus), erfordert durch die Beichaffenheit der Albe; der Stoff joll Leinen 

40 jein, doch find Wolle und Seide nicht ausgeichloffen. Im Mittelalter war der Gürtel 
häufig ein Prunkſtück der höheren Geiftlichfeit und mit Gold, Silber und koftbaren 
Steinen reich ausgeftattet. Dagegen z. B. das Yateranfonzil 1215 e. 16 (Hefele, Konzilien- 
geſchichte? V. Bd ©. 887). Abbild.: Hinz, Danzig, Tat 2,3; 11,2; Fleury VII Taf. 
522; 523. d) Der Manipel (mappula, manipulus, fanon), ein der Stola ver: 

45 wandter, über den linken Vorder: oder Unterarm getragener fchmaler Gewanbitreifen, 
defien Ende früher frei herabhingen, jett aber zufammengenäht werden. Der Stoff war 
anfangs Leinen, jet entfpricht er dem Meßgewande. Die im Mittelalter übliche reiche 
Verzierung des damals längeren Manipels hat fo gut wie aufgehört. Erforderlich find 
nur drei Kreuze; ja auch eines genügt. Er fteht zu dem Silo, Priefter, Diafon und 

» Subdiafon und zwar in der Negel nur während der Meffeier. Der Urſprung diefes feit 
dem 8. oder 9. Jahrhundert als liturgiſch nachweisbaren eigentümlichen Gewandſtückes 
ift nicht ficher. Gewöhnlich wird es als ein urſprüngliches Schweißtuch angeſehen (— qua 
pituitam oculorum et narium detergimus Pijeudo-Alfuin, De div. off. e. 39); 
neuerdings bat man es auf die von heidniſchen Opferdienern getragene Armſchürze zurüd: 

65 führen wollen (Kleinjchmidt, Der Manipel, Katholik 1900 II, ©. 165ff.). Abbild.: Bock 
Il Taf. 18,3 (ein ſchönes Eremplar des 12. Jahrhunderts mit Infchriften); Fleury VII 
Taf. 5230528. e) Die Stola (orarium). Ein jchmaler langer Stoffitreifen, der den 
Naden umziehend an der Bruft linfs und rechts tief herunterfteigt. Während der Mep- 
bandlung werden die Bänder vorn gekreuzt; nur der Bifchof trägt fie auch in dieſem 

so Falle parallel, dagegen der Diafonus, dem die Stola für gewiſſe ——— geſtattet iſt, 
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immer nur auf ber linken Schulter. Da fie bei allen eigentlich priefterlichen Verrich— 
tungen getragen wird, jo bildete fich daraus die Bezeichnung jura stolae, Stolgebühren 
Der rg entfpricht in der Regel demjenigen des Meßgewandes. Die künftlerifche Aus: 
ftattung begrenzte ſich meiftens auf eingeftidte Iateinifche Kreuze; am den bifchöflichen 
Stolen artete fie nicht jelten in Lurus aus. Mbbild.: Hinz, Danzig, Taf. 2,1; Fleury 6 
VII Taf. 529—536. Die Schellchen, die fih am untern Saum zuweilen finden, jind durch 
2 Mofes 28, 33f. begründet. Für die richtige Erkenntnis der Herkunft ift erfchtwerend der 
erft fpät eingeführte, die Sache nicht treffende Name stola, da dieſer ein weibliches 
Kleidungsſtück bezeichnet. Dagegen weiſt das parallele orarium (== sudarium) richtig 
darauf Pin, daß die Stola von dem Schweißtuche, welches man im Altertum um den Hals 10 
oder um den Arm geichlungen trug, herkommt. Alle anderen Ableitungen (4.B. Ab: 
zeichen der höheren Ordines, Beſatzſtücke der stola matronalis, vgl. Braun ©. 113 ff.) gehen 
in die Irre. f) Die Kafel, das eigentliche prieſterliche Meßgewand (vestis sacerdotalis). 
Mit paenula, ſpäter casula for von Sevilla Etymol. XIX, 24: dieta per di- 
minutionem a casa, quod totum hominem tegat quasi minor casa), daneben ı5 
planeta (Iſid. v. Sev. a. a. D.: quia oris errantibus vagantur (?), aljo in Rück— 
ſicht auf die baufchige, betvegliche Art) ift urfprünglich ein ärmellofer, mit einem Ausichnitt 
für den Kopf verjehener lang herabfallender Mantel, den im Altertume anfänglich Zeute niederen 
Standes — Bauern, Hirten, Soldaten — gebrauchten, der dann aber auch in weiteren 
Kreifen Eingang fand (Baumeijter, Denkmäler des Haffischen Altertums III, 1889 ©. 1835 ff.) 20 
und jo auch zu dem Möndtum und dem Klerus gelangte. Der in der Geſchichte der 
Alba gezeichnete Modegang erhob diefen praftiichen Übertvurf merkwürdig genug etwa am 
Eingang des Mittelalterd zum Range eines ausſchließlich priefterlichen liturgifchen Ge: 
mwandes, nachdem er eine Zeit lang daneben in außerkultiſchem Gebrauche gegangen tar. 
Der Biſchof Marimianus von Ravenna trägt die Kafel in dem angeführten Moſail- 25 
bilde, aud die eingangs erwähnten bifchöflihen Perſonen in ©. Calliſto aus dem 
8. Jahrhundert. Die liturgifche Zweckbeſtimmung erforderte einige Anderungen ; jo wurde 
der Mantel, um ibn bequemer zu handhaben, gekürzt, mit Zugichnüren verjehen und an 
den Seiten ausgefchnitten (die Caſula des Erzbifhofs Willigis von Mainz, get. 1011, 
Abb. Bock Taf. IL, 9, die jog. Caſula des hl. Bernhard im Münfter zu Aachen, ebend. 0 
II, 10; vgl. auch Taf. I, 4,6). Man bat dafür die Bezeichnung gotische Kaſel. In 
und nad) der Nenaiffance entartete die Kafel zu der gegenwärtigen gejchmadlofen, jteif- 
ftoffigen Baßgeigenform, wo die beiden Teile in lofem Zufammenhalt auf Bruft und 
Rüden glatt aufliegen (eine Iehrreiche bilvliche Überficht der Formengeſchichte der Kaſel 
bei Fleury VII, ©. 178). Der Stoff war im frühen Mittelalter fat ausſchließlich Wolle. 85 
Die Gotik führte zu häufigerer Verwendung von Seide, die im 15. Jahrhundert Regel 
wurde. Die anfangs vorherrichend weiße Farbe erweiterte fich allmählich zu einer Skala, 
welche für beftimmte Feſte und Zeiten die liturgifchen Farben enthielt. Danach ergab fich 
weiß für die Feſte Chriſti, Mariä, der Konfefjoren und Jungfrauen, rot für die Oftave 
des bl. Geiftes und die Apoftel- und Märtyrertage, violett für Advent und Faſten, ſchwarz 40 
für Totenmefje und Bigilien, grün für den übrigen Teil des Kirchenjahres (das Genauere 
bei Thalhofer I, S.911ff.; eine volle Einheit war übrigens nicht vorhanden vgl. Otte, 
Kunftarchäologie des deutſchen Mittelalters, 5. Aufl. I, Leipzig 1883, ©. 272f.). Der 
Schmud beichränkte fih in älterer Zeit auf einen den Halsausichnitt jäumenden und von 
bier aus vorm und binten abwärts laufenden Streifen (Bod II Taf. 8. 32. 34; Hermes, 46 
Dom zu Halberjtadt, ©. 113). Erteiterungen bedeuten das gabelförmige Kreuz (F. X. 
Kraus, Geſchichte des chriftl. Kunſt II, ©. 492), Pflanzenmufter, Wappen, Figuren und 
anze Scenen (Hermes, Halberftabt S. 115; Heinz, Danzig, Taf. 34. 47. 48. 49 67 und 
ont: Bod, Das heilige Köln Taf. 22. 23. 27. 31; Fleury VII Taf. 561—601; VIII 
Taf. 602—619. Hand in Hanr damit ging ein foftbarer Zierat von Gold, Silber und 50 
Kleinodien (Italieniſche Beifpiele aus fpäterer Zeit bei Beltrami, L’arte negli arredi 
sacri della Lombardia, Milano 1897, Taf. 32. 33. 59. 67). Gegenwärtig ift das 
— Meßgewand nur durch ein lateiniſches Kreuz auf beiden Seiten bezeichnet. 

och ſind gewöhnliche Stoffe, Leinen und Baumwolle, auch grobe Wollſtoffe verboten. 
g) Ein allen Klerikern zuſtehendes Gewand iſt das Pluviale. Im Altertume ein offener 55 
Mantel mit Kapuze, cappa, kam es aus dem Profangebrauch in die Kreiſe der Mönche 
und des Klerus und erjchien vor allen den Kanonifern als praktisches Kleidungsftüd im 
Chor braudbar (cappa choralis); auch bei Prozeffionen empfahl es fich gegen Un— 
bilden der Witterung (cappa pluyialis, pallium pluviale, daher pluviale). Damit 
wurde ihm der Weg in die Liturgie geebnet, und das Pluviale wurde für beftimmte 60 

RealsEnchklopäbie für Theologie und Kirde. 3. U. X. 34 
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Dienfte, jo für die Veiper (Beipermantel) obligatoriih; ein eigentlihes Meßgewand ift 
es nicht. Daneben enttwidelte es ſich zum bifchöflichen Prachtgetvand (cappa pontifi- 
ealis), an welchem Kunft und Koſtbarkeit fich reich entfalteten (Bod Il Taf. 17; Hermes, 
Halberitadt S. 119, vgl. ©. 116ff.; Hinz, Danzig, Taf. 32,3; 40; Fleum VIII Taf. 

5 620 ff. Die Form des Pluviale ähnelt der Kafel, nur ift es vorm offen und wird Durch 
eine Agraffe auf der Bruft zufammengehalten. Die Kapuze verjchtwindet auf der Höbe 
des Mittelalters allmäblih und jet ſich fchließlih in ein Heines, auf dem Rüden ber: 
unterhängendes Zeugftüd (elipeus) mit Verzierung um (Bod 11 Taf. 41). Andererfeits 
wächſt bei dem bifchöflichen Pluviale fpäter eine Schleppe zu. h) Dalmatif und Tunicella. 

ı0 Dalmatica (sel. vestis oder tunica) iſt ein aus Dalmatien eingeführte, der Tunika 
vertvandtes, aber lururiöferes und weichlicheres Gewand, welches im 3. Jahrhundert in 
vornehmen Kreiſen ſich großer Beliebtheit erfreute (vgl. Cypriani acta procons. 
5: et cum se dalmatica exspoliasset ... in linea stetit)., Als fie gegen Eingang 
des Mittelalter aus dem allgemeinen Gebrauche verfchtvand, behielt die Kirche die Dal. 

15 matifa als liturgifches Gewand, bejonders der, Diakonen und der Bifchöfe, denen e8 in der 
Folge allein vorbehalten blieb. Länge und Ärmel wurden verkürzt und die Seiten mehr 
und mehr ausgefchnitten (die Dalmatila des hl. Leodegar, geft. 678, bei Fleury VII Tafı 538). 
Dagegen blieben die aufgenähten Streifen (clavi) und im allgemeinen die weiße Farbe. 
Bejonders die bifchöflichen Dalmatifen wurden häufig Gegenftand koſtbarer Kunſtbethä⸗— 

20 tigung (Abbild.: Hermes, Halberſtadt S. 117; Hinz Taf. 4; die berühmte vatifanijche 
Kaijerdalmatifa aus dem 12. Jahrhundert Fleurp VII Taf. 554). Von der Dalmatika 
unterfcheidet fich nur wenig die dem Subdiafonus zufommende Tunicella. Abbild.: Fleur 
VII Taf. 537—552. i) Chorrod (Chorhemd) und Birret (birretum, pileus). Während 
die Albe je länger deito mehr auf die Meffeier befchräntt wurde, jhuf man aus ibr 

25 durdy Verkürzung und Vereinfachung ein bequemes Gewand für andere liturgifche Ver— 
richtungen, den Chorrod, auf den alle Aleriker ein Anrecht haben. Won der ältern, be: 
fonders in Mönchskreifen verbreiteten Sitte, über die durch die langen Gotteödienfte ver: 
anlaßten Pelzröcke (pelliciae; vgl. Synode zu Aachen im Jahre 817 c. 22 Sefele, 
Konziliengeſchichte: IV, ©. 25; weiteres bei Ducange s. v. pellieia) aus liturgiicher 

3 Schidlichfeit ein weißes Linnengewwand zu ziehen, fommt die Bezeichnung superpelliceum. 
Der Stoff iſt Leinen. Neben dem bequemern, mweitärmeligen Chorrod beiteht als Abart 
das enganliegende Nochett (rochetum, von roccus, Rod; auch camisia Romana), 
ein Vorrecht der höheren Geiftlichkeit, doch in mancher Gegend auch von den gewöhnlichen 
Klerifern getragen. Gejtattet ift der Chorrod auch den Laienminiftranten (Mefner, Chor: 

35 Inaben) im liturgifhen Dienſt. Der Schmud war im allgemeinen fparfam und pflegte 
auf Saumftiderer ich zu beichränten. Seit der Nenaiffance fanden Spigen Verwendung 
und das „Fälteln“ wurde Mode (ob. Braun, Rochett und Superpelliceum in Katholik 1899 
©. 412 ff). Das Birret (birretum), hervorgerufen durd das Bedürfnis, dem durch die 
Tonfur noch in bejonderer Weife empfindlich gemachten Kopfe während des Chordientes 

0 einen Schuß zu gewähren, war anfänglich Elein und weich; erft jeit dem 15. Yabr- 
hundert vergrößerte es ſich und verjteifte fich zu der jegigen vierſpitzigen Form (Thalbofer 
1, ©. 888 ff). Abbild.: Bod II Taf. 46. 49. 50. 

Die Vontififaltraht des Bischofs (. Braun, Die pontifilalen Gewändern des 
Abendlandes, Freiburg 1898) dedt ſich mit den aufgeführten Gewändern (Amikt, Albe, 

45 Cingulum, Stola, Kafel, Pluviale, Dalmatila, Manipel), befigt aber daneben noch einige 
weitere Stüde. a) Die biſchöflichen Schuhe und Strümpfe. Eingangs des Mittelalters 
gehörten die Schuhe (sandalia, caleeamenta) zur allgemein liturgischen Ausitattung, 
jeit dem 10. oder 11. Jahrh. find fie und die mit ihnen verbundenen Strümpfe (caligae) 
— aus Leinen, fpäter aus farbiger Seide — ein Vorredht des Biſchofs. Die vorwaltende 

50 Farbe iſt Violett. Die Anknüpfung an den Wechfel der. liturgischen farben ließ ſich nicht 
durchführen. Die Grundform der antiken Sandale erhielt ſich noch u eifpiele : 
Bod II Taf. 1 (rotgebeizter Lederſchuh mit Yaubgewinde-Stiderei des Erzbifchofs Arnold 
von Trier geft.1183); Fleury VIII Taf. 676—678; Braun ©. 115. 117. 118. 121—123 
b) Die Handſchuhe (chirotecae, manicae), nicht vor dem 12. Jahrhundert nachweisbar, 

55 bis ins 14. Jahrhundert aus weißem oder rotem Seidenftoff ; dann treten die liturgifchen 
Narben ein. Der Saum erweiterte ſich allmählich ftulpenförmig. Das ältefte und cha— 
ralteriſtiſche Ornament ift der eireulus aureus auf der oberen Handfläche, ein gold: 
geftites oder auch metallenes Rundſchildchen mit Bildchen (Yamm, Kreuz u. ſ. w.) und 
fojtbaren Steinen. Seit dem 16. Jahrb. fest fich der gewirkte Handſchuh durch und der 

ww Schnitt enttwidelte ſich vielfach nad dem Vorbilde des Salonhandſchuhes. Abbild.: Bod II 
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Taf. 9. 19. 20; Fleury VIII Taf. 679. Vgl. Barbier de Montault, Les gans ponti- 
ficaux, Paris 1877. ce) Der Ring (anulus episcopalis) läßt ſich als bifchöfliches 
Infigne gegen Ausgang des chriftlichen Altertums nachweifen (F. X. Kraus, Real-Enchykl. 
der chriftlichen Altertümer II, 699 ff). Bei der Mefje trägt ihm der Biſchof über den 
Pontifilalhandſchuhen am vierten Finger der rechten Hand. Andern geiftlihen Würden- 5 
trägern, die als joldhe das Worrecht des Ringes haben, ift er bei diefem Akte unterfagt. 
Vorſchriftsmäßig foll diefer Ring nur aus einem Goldreifen mit einem Steine beſtehen, 
doch finden ſich in großer Zahl reiche, ja lururiöfe Exemplare. Abbild.: Bod II Taf. 28; 
Fleury VIII Taf. 680. d) Das Nationale (rationale, LXX Aoyeiov, bebr. j27 vgl. 2 Mof 
28, 30) ift ein aus mehreren Gewanbdftreifen zufammengejegtes, mit hohlen Schilden auf 10 
den Schultern oder auf der Bruft oder auf Schulter und Bruft ausgeftattetes leichtes 
Scultertucd von wechjelnder form, welches die Päpſte einzelnen —— als Auszeich⸗ 
nung verliehen und das nur beim Pontifilalamt und zwar unmittelbar über dem Meß— 
getwande getragen wird. Ob ein antikes Kleidungsſtück zu Grunde liegt, läßt ſich nicht 
mehr feititellen; bei der Ausbildung haben aber jedenfalls der Bruftichild des Hoben= ı5 
priejters und das Ephod mitgewirkt, Mancherlei Schmud überzieht die Bänder. Abbild. : 
Bod II Taf. 27 (Fig. 1 das Nationale des Biihofs von Eichitädt, Johann von Aid, 
geit. 1460); 26, 2, 4; Otte ©. 281; Fleury VIII Taf. 637—639. Vgl. Gerf, Diss. 
sur le rational en usage dans l’öglise romaine et dans l’öglise de Reims, 
Reims 1889; e) Das Pectorale (erux pectoralis). Die fpätere altchriftliche Sitte, ein 20 
Kreuz auf der Bruft zu tragen, welches durch eine Neliquie einen befonderen propbylaf: 
tischen Wert gewann (Art. Enkolpien in F. X. Kraus, Real.Enc. der chriftl. Altertümer 
I, 419 ff.), verengerte fih im Mittelalter auf den Gebrauch der Bischöfe, die ich dieſes Kreuzes, 
auch abgejehben von Kultusbandlungen, als eines Inſigne ihrer Würde bedienen. Das 
Material ift Gold; die vorhandenen Eremplare älterer Zeit zeigen vielfach eine feine künſt- 25 
leriſche Ausarbeitung. Abbild.: Bod II Taf. 29; Fleury VIII Taf. 681. f) Die 
Mitra (wiroa, iron, infula), die liturgifche Kopfbededung der Bischöfe einfchlieglich des 
Papſtes. Ihr Vorhandenſein läßt fih vor dem 10. Jahrhundert mit Sicherheit nicht 
erkennen (gegen Hefele ©. 225 ff. mit Necht Krieg ©. 212 ff. und bejonders Braun, Die 
pontif. Gew. ©. 7ff.). Die Form hat eine große Wandelung durchlaufen. Anfangs eine 30 
der Wölbung des Kopfes ſich anfchliegende runde Kappe mit Stirnftreifen und auf den 
Naden berunterfallenden Bändern, bildet die Mitra ſchon früh fih zu einem Barett mit 
zwei fcharf emporftehenden Kanten um, erhält dann einen hoben giebelartigen Abſchluß 
und formt fich endlich an den Seiten oval ab (vgl. die Zufammenftellung bei Bod II 
Taf. 22—25; 10. 16). Ein Bierftreifen, den in befonderen Fällen Edelmetall und foft: s 
bare Steine jhmüden, umzieht den unteren Rand (aurifrisium in eircuitu), ein zweiter 
teilt auffteigend die Breite (aurifrisium in fundo vel titulo). Aucd wird der Stoff 
mit Ornamenten und Figuren beitidt (Otte I ©. 276; Hermes, Halberſtadt ©. 113. 
115. 117. 119; Fleury VIII Tafel 653’—665 ; Braun ©. 37—52 und Tafel). Der 
Stoff ift Seide, nur beim Konzil find den Bischöfen, um den Abſtand von den Karbinälen 40 
zu bezeichnen, leinene Mitren vorgejchrieben. Das Geremoniale unterfcheidet ferner mitra 
pretiosa, m. ran (— aurifrisiata) und m. simplex, deren Gebraud im 
einzelnen georbnet iſt (vgl. Thalbofer I, S. 903). g) Der Arummftab (pedum, pasto- 
rale, virga). Der Urfprung liegt in der dee des bifchöflichen Hirtenamtes in Berbin- 
dung mit dem Herrichaftsgedanfen, wie der mittelalterliche Vers es ausbrüdt: attrahe 45 
per primum, medio rege, punge per imum. Dem chriſtlichen Altertume ift diejes 
Inſigne unbefannt ; erft am Eingange des Mittelalters ſtoßen wir auf Spuren jeines 
Gebrauchs. Anfangs jcheint der Krummftab zumeiſt ein einfacher Stab mit gerader 
Krüde geweſen zu fein, aber jchon früh trifft man daneben die gemöhornartig gebogene 
Krümme. m Verlaufe der romanifchen Periode ſchweift ſich dieſe ſtark aus und wird so 
mit Ornamenten und Figuren verbunden. Beliebt war die Ausmündung in einen Schlangen: 
oder Drachenkopf. Als Material wurde Elfenbein verivendet, wofür dann die Gotik ver: 
goldetes Kupfer für den Stab und edles Metall für die Krüde einführt. Zugleidy bringt 
fie ihre architektonische Formenſprache put Anwendung und bevorzugt als figürliche Delo— 
ration das Marienleben und die Heiligenlegende. Feine rare ng ati fommt jeßt 55 
vor. Die Renaiffance und das Rokoko blieben in der Grundform, brachten aber doch 
in wefentlichen Einzelheiten ihren Gejchmad zur Geltung. Das unterhalb der Krümme 
an dem Stabe befeftigte Kleinere oder größere Tüchlein aus Leinen (pannisellus, suda- 
rium) ijt wohl urſprünglich als Schweißtucd gemeint (Bod II ©. 226 ff.) und nicht 
als Handhabe für die Träger des Stabes (Thalhofer S. 910), jpäter verſchwand co 

34* 
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e8 von dem bifchöflichen Stabe und blieb den Abtsftäben ald unterfcheidendes Merkmal. 
Denn ſowohl Aebte wie Abtiffinnen führen den Krummſtab. Doc ift diefes In— 
figne dem Bifhof nur in jeiner Diöcefe gejtattet. Mittelalterliche Biſchofs- und Abts- 
ftäbe find uns in großer Zahl ſchon feit frübromanifcher Zeit erhalten, da die Sitte be 

5 Stand, fie dem Beliger ins Grab zu legen. Abbild.: Bod II Taf. 26. 27. 30. 31; 
Dtte I ©. 279. 281. 378; Bod, Das heilige Köln, Taf. 12. 17; Fleury VIII 
Taf. 641—653. Vgl. Barrault und Martin, Le bäton, pastoral, Paris 1856; 
C. Lind, Über den Krummftab, Wien 1863 ; Beifjel in Katholit 1881, II, ©. 53 ff.; 
Dtte I ©. 278 ff. 

10 Einzelne privilegierte Bischöfe, regelmäßig aber nur der Papft, die Primaten, Pa— 
triarchen und wirklichen Erzbifchöfe tragen über dem Meßgetvande das pallium. Das- 
jelbe bejteht in einem weißwollenen, etwa drei Finger breiten Bande mit ſechs eingewebten 
ſchwarzſeidenen Kreuzen, liegt ringförmig über den Schultern und fällt auf Bruft und 
Nüden in je einem Streifen herab. Goldene Nadeln befeftigen e8 auf dem unterliegen: 

15 den Gewande. Angefertigt werden die Ballien von den Nonnen in ©. Agnefe vor Kom 
unter mancherlei Geremonien und erbalten durch Aufbewahrung am Grabe des Petrus 
eine bejondere Weihe (das Nähere bei Thalhofer I, S. 899). Dem Inhaber, ausgenommen 
der Papſt, ift es nur innerhalb der Diöcefe bezw. Kirchenprovin; und nur beim Ponti- 
fifalamt und an bejtimmten Tagen (festa pallii) geftattet. Die Herkunft des Palliums 

20 darf man wohl am eheften an das lorum, die Amtsjchärpe mweltlicher Würdenträger, be: 
fonders im 4. und 5. Jahrhundert, anknüpfen (jo Grifar, Das römische Pallium und die 
älteften liturgiſchen Schärpen, in Feſtſchrift zum elfbundertjährigen Jubiläum des deutjchen 
Campo Santo in Rom, ber. von Steph. Ehſes, Freiburg 1897 ©. 83—114 mit lebr- 
reichen Abbildungen) ; andere ſehen darin eine durch die Mode berbeigeführte vereinfachende 

25 Umbildung des eigentlichen Palliums (Wilpert, Un capitolo di storia del vestiario, 
Rom I, 1898; II, 1899; Kleinſchmidt, Urfprung und Entwidelung des Palliums, in 
Katholit 1899, ©. 52 ff.) Abbild.: Bod II Taf. 26; Marriott Taf. 41—46; Fleury 
VIII Taf. 630—637. Über die firchenrechtliche Gefchichte und Bedeutung des Balliums 
f. d. 9. Pallium. 

30 Diejelbe Gruppe von Würdenträgern hat das Necht, in und aufer der Kirche ein 
Kreuz (erux archiepiscopalis) vor fich bertragen zu laſſen, und zwar fo, daß der Kruzi- 
firu8 ihnen zugewendet it. 

Die Kardinäle find durch purpurrote Kleidung und einen flachen, breitfrempigen 
Hut ausgezeichnet, an welchem von Quaſten bejegte Schnüre an den Seiten berunter- 

3 bängen. 
Die eigentliche Tracht des Papſtes ift die bifchöfliche, wenn auch zum Teil in 

reicherer Ausführung und mit einigen Abweichungen. So führt er ftatt des Arumm- 
ſtabes ein hohes Kreuz mit zwei oder drei Querbalken (Marriott Taf. 47, zu früh datiert). 

Ein ſelbſtſtändiges Stüd bildet dagegen die Tiara (regnum, triregnum). Sie ift das 
#0 fürftliche Infigne des Papftes, wird daher gebraucht, wo feine Fürjtengewalt darzuftellen 

it; bei liturgiſchen und überhaupt geiftlichen Funktionen dagegen bedient er ſich der bi- 
ſchöflichen Mitra. Vor den 11. Jahrhundert tritt die Tiara nicht auf und dann zuerft in 
Geſtalt eines zugeipigten, am Saume von einer Stiderei umfäumten Hutes ; bernach 
wird fie höher und formt fich koniſch. Bei einer gewiſſen Übereinſtimmung mit der Mitra 

45 unterjcheidet fie ſich von diefer dadurch, daß fie nur eine Spige hat. Noch jchärfer tritt in der 
Belrönung der Unterfchied hervor. Noch bis ins 13. Jahrh. umzieht ein einziger Reif (regnum) 
die Tiara, aber ſchon unter Bonifatius VIII. (1294— 1308) ift ein zweiter binzugetreten, 
ein päpftliches Schaßverzeichnis endlich vom Jahre 1315 nennt drei (corona, quae diei- 
tur regnum sive tyara cum tribus eirculis aureis et multis lapidibus pretiosis). 

so Es iſt möglich, daß jchon unter Bonifatius VIII. die dreifache Krone auflam, jedenfalls 
liegt dieſe Weiterbildung feinem Pontifikat zeitlih nicht fern (F. X. Kraus, Geſch. der 
riftlichen Kunſt II, ©. 499}; Hefele ©. 236 f.; NOS XII 1899, ©. 77 ff.). 
Abbild.: Marriott Taf. 46. 417. (faljch datiert), 48. 50. 52. 53; Fleury VIII Taf. 
666 — 669. 

55 Zum Schluß fei noch ald in mittelbarer Beziehung zu unferem Gegenftande ar 
furz aufgeführt der liturgifhe Kamm, melden die Priefter vor der Meßfeier zur Ord— 
nung ibrer Haare benußten und der auch dem Bijchof bei der Konjefration ald Eigentum 
übergeben wurde und daher fich bäufig in Bifchofsgräbern findet. Der vollstümliche Glaube 
bezeichnete fie gern ald „Marienfämme”. Das Material ift Elfenbein, die Schniterei oft 

so eine reiche. Das chriftliche Altertum fennt den Kamm in diefer Verwendung nicht (F. X. 
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Kraus, Real-Enchkl. II S. 87f). Abbild.: Otte I ©. 368; Bod, Das heilige Köln, 
Mr. 121. 122; Fleury VIII Taf. 673—675. 

2. Die griechiſch-katholiſche Kirche. Die Gefchichte der liturgifchen und geift- 
lichen Tracht auf dem Boden des griechifchen Chriftentums zeigt geringe Betvegung. Der 
Ertrag des ausgehenden chriftlichen Altertums hat fich wenig bereichert. Der Thatbeitand, 5 
welchen Pieudo:-Germanus (fj. oben) feftftellt, unterfcheidet fich nicht meientlih von dem 
Bilde, welches wir von dem Metropoliten Symeon von Theſſalonich (j. oben) erhalten. 
Diefe Beobachtung entſpricht dem konſervativen Charakter des griechiſchen Kirchentums. 
Dennoch jcheinen im Verlaufe des Mittelalters Leichte lateiniſche Einflüfje wirlſam geweſen 
zu fein. Im übrigen erklärt fih die Vervandtfchaft oder Übereinftimmung, in der fich hier 
die beiden Kirchen zufammenfinden, aus dem gleichen Urfprung der geiftlichen Gewandung 
aus der Antike. 

Die liturgiſche Kleidung des Priefters ſetzt fich aus diefen Stüden zuſammen: a) orıya- 
0109 (oroıyaoım), ein weißes, lang herabfallendes Gewand aus ſchwerem, golddurchwirk— 
tem Seidenſtoffe, welches der Albe bezw. Dalmatika der Yateiner entfpricht. b) Zoen, 
Gürtel, zur Aufichürzung des Sticharion, reicher verziert ald im Weiten. c) Zuuarvizıa, 
Stulpen, die den Zived eg das Sticharion an den —— feſtzuhalten. d) zeor- 
roayıAıov (neroaynkıov, Zrurpaynkıov), ein mit goldenen Kreuzen befeßtes oder ſonſt 
verzierted® Band aus Seide, das den Hals umzieht und dann mit feinen gefranjten Enden 
bis zu ben Füßen berunterfällt, die Stola der Lateiner und wie diefe antifen Urfprungs. 20 
Für dad Epitradhelion des Diafonus pflegt das gräzifierte lateinische Wort dodgıor ge: 
braucht zu werden. Abbild.: Heineccius, Abbildung der alten und neuen griechiichen 
Kirche, y 1711, III, nad ©. 62; Marriott Taf. 58). e) peiodrıor (paulahrıor 

— 0 

* 

und andere Formen), das eigentliche Meßgewand, gleicher Herkunft wie die Kaſel, aber in 
der urſprünglichen Form verblieben. Nur mit einem Ausſchnitt für den Hopf verſehen, 5 
legt es fich faltig um den Körper. Hergetellt wird es gewöhnlich aus Seide, ift reich mit 
Kreuzen beftidt (noAvoravoıor) und unterliegt dem Wechiel der liturgifchen Farben. Abbild.: 
Marriott Taf. 18—21; Bayet, L’art. byzantin, Paris s. a. ©. 165. 233 (vgl. auch 
©. 251 die Engel in der „heil. Liturgie”); Heineccius III, ©. 60—61; Fleury VII 
Taf. 563. 571. f) önoyoranıov (Zruyovanov), eine Tajche in Duadratform mit einem 30 
Kreuz oder heiligem Bilde als Verzierung an der linken Seite getragen. Es ift nur Ehren- 
abzeihen und gehört nicht zur liturgifchen Kleidung. 

Die liturgifche Gewandung der Bijchöfe deckt fich damit; eigentümlich ift ihr das mit 
Kreuzen geihmüdte duopdorov, das griechische Ballium und in feiner Form dieſem ziemlich 
entiprechend (Fleury vir tat 563. 571; VIII Taf. 631— 633) und die rautenförmige fteife 85 
Taſche, ünoyordtov an der rechten Seite (Fleury (VIII Taf. 633). Der Urſprung diefes 
leßteren Stüdes, welches die Biſchöfe bei der Konfekration erhalten, ift dunkel. Die Bruft 
des Biſchofs ſchmückt ein Eoftbares Kreuz (oravoos, &yxökrıov) und ein Medaillon mit 
einem heiligen Bilde (zavayia). Sein Amt bezeichnet der Stab (N Ödßdos, auch mit 
dem Adjektiv zosuarrıx), vulg. rareoiroa, nareolooa), deijen Krüde fih nah oben ums «0 
biegt und gern in zwei Elan enköpfen ausläuft, die fih anbliden (Abbild. im Katalog 
der Kowtiavıxiy doymoskoyırn Ereipela, Athen 1892, Taf. 2; dajelbft auch ein ſchönes 
Beritrachelion mit eingeftictten Heiligenfiguren und ein prächtige Sticharion). Ein ber 
borragendes Inſigne ferner des Biſchofs ift die Mitra (uiroa, xoova, otepavos), 
eine niedrige fronenartige Müte, an welcher kunſtvolle Stidereien, koſtbare Steine und ss 
Goldſchmuck fih fammeln. Oben erhebt ſich ein Kreuz (Marriott Taf. 60). 

Die Metropoliten und der Patriarch tragen ftatt des peiuwıor den odxxos, ein 
eng. ms reich geſticktes ſeidenes Getvand mit weiten Ärmeln (Fleury VII 

. 543). 
Die außerliturgifche Kleidung des Priefterd und der Bifchöfe befteht aus einem 50 

ſchwarzen, langen, faltigen Node und einem cylinderförmigen Hute (zalvuavyıor, zaua- 
Jauzıov), der bei dem unteren Klerus niedriger iſt (oxoUpos, oxovgia). Die Biſchöfe 
bis zum Patriarchen einjchließlih tragen außerdem einen vom offenen, mit Agraffen zu 
Ichließenden weiten Mantel (uavövas, uardın), der am Saume mit Uuerftreifen (zora- 
ol) und an den Eden mit aufgenähten farbigen Tuchftüden (nöuara) verziert ift. Der 55 
Patriarch ferner hat das Vorrecht zweier Kreuze; feine fapuzenartige Kopfbedeckung erinnert 
an den Möndsftand (vgl. ROS 1893, Taf. 15), von dem er berfommt. Darüber trägt 
er einen breiten flachen Hut, über deſſen obere Fläche ein lichtblaues Kreuz fich breitet. 
(Ein mittelalterlicher Chriftus in Patriarchentracht bei Schlumberger, Un empereur by- 
zantin au dixiöme sidcle, Parid 1890, ©. 371; ein modernes Bruftbild bei Gelzer, #0 
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Geiſtliches und Weltliches aus dem türkiſch-griechiſchen Orient, Leipzig 1900, Titelblatt ; 
Heineccius III, ©. 60). Zum Ganzen vgl. die allerdings beſchränkte bildliche Zufammen- 
jtellung bei Sofolow, Darftellung des Gotteöbienftes der orthodor-fatholifchen Kirche des 
Morgenlandes, Berlin 1893, ©. 25; ferner Mich. Najetvsfi, Euchologion der orthodor- 

5 griechiichen Kirche, 3 Bde, Mien 1861 f. 
Die armenifche Kirche mweilt in ihrer liturgifchen Kleidung eine größere Mannigfaltig: 

feit und eine größere Prachtentfaltung auf. Doch treten bie gemeinfamen Grundzüge 
überall hervor (vgl. Iſid. Silbernagl, Verfaſſung und gegenwärtiger Beftand ſämtlicher 
Kirchen des Drients, Landshut 1865, ©. 169 ff. und die dort angegebene Litteratur). Ein- 

10 fachere Formen hat die Foptifche Kirche (Butler, The ancient coptie churches of Egypt, 
2 Bode, Orford 1884). ber die furifch-neftorianifche Kirche vgl. Afjemani, Biblotheca 
orientalis III, e. 11—13; NR. Percy Badger, The Nestorians and their rituals, 
London 1852; Silbernagl S. 209. 214. Fu Ganzen: Neale, The holyeastern 
ehurch, 1850. Die ziemlich beträchtlichen Einzelunterſchiede können bier nicht berück— 

15 fichtigt werden. 
3. Der Proteftantismus. Die Reformation mußte mit der Ausjcheidung der 

Hierarchie und der Verwerfung beftimmter Kultusafte folgerichtig einen Teil der vor- 
gefundonen liturgifcheu Gewändern und amtlichen Infignien abthun. Zu einem völligen 
Bruce dagegen mit der Vergangenheit lag ein Grund nicht vor. Diefen Schritt 

20 thaten indes dei Schwarmgeifter, two immer die Durchführung in ihrer Hand lag, 
und auch bie reformierte Kirche ging mit größerem oder geringerem Radikalismus 
denfelben Weg. Schon 1523 gab Zwingli in feiner „Auslegung und Grund der 
Schlußreden“ das Urteil ab, daß Kutten, Kreuz, Hemden, Platten nicht „weder gut noch 
bös“ find, fondern „allein 658”, und dementfprechend war fein Verfahren (vgl. R. Stähelin, 

35 Huldreih Zwingli, 2. Bd, Bafel 1897, ©. 57 ff). Luther dagegen ſah in diefen Außer: 
lichkeiten an ſich gleichgiltige Dinge. Noh am 4. Dezember 1539 ſprach er ſich in einem 
Brief an den Berliner Propft Buchholzer, der fich durch gewifjfe von dem Kurfürften auf: 
recht erhaltene Geremonien beſchwert fühlte, in draftifcher Weife dahin aus: „Wenn Eee 
Euer Herr will lafjen das Evangelium lauter predigen und die beiden Saframente na 

so Chriſti Einfegung reichen und fallen laſſen die —— der Heiligen, das Umtragen des 
Sakraments, die Totenmeſſe u. ſ. w., ſo gehet in Gottes Namen mit herum und traget 
ein ſilbern oder golden Kreuz und Chorkappe oder Chorrock von Sammet, Seide oder 
Leinwand; und hat Euer Herr an Einer Kappe oder Rock nicht genug, ſo ziehet deren drei 
an u. ſ. w.“ (de Wette V, 235). Bugenhagen teilte dieſe Anſchauung durchaus (O. Vogt, 

35 Brieftvechfel Dr. Johann Bugenhagens, Stettin 1888, ©. 98 f); fie war im Gebiete des 
lutherifchen Proteftantismus die herrſchende. Nicht nur damals, fondern lange nadıber 
find daher dort die Meßgewänder im Gebrauch geweſen. Das Interim gab diefer Ge— 
pflogenheit einen neuen Halt und verjchaffte ihr vorübergehend meitere Verbreitung. Doc) 
ging die Gefamtenttwidelung in anderer Richtung, und zwar knüpft fie an die in mittleren 

40 und höheren Ständen üblide „Schaube” an, einen faltigen, den ganzen Körper um: 
fchließenden Mantel, der nad Stand und Mode an Stoff, Farbe und Eehmitt wechſelte 
(die Abbild. bei Hottenroth ©. 510 ff.; Köhler III, S. 128 ff.) In der ſchwarzen Schaube 
der Gelehrten predigte Luther zum erftenmal am Nachmittag des 9. Dftober 1524. So 
eigt ihn auf der Kanzel das Altargemälde von Lulas Cranach in der Stadtlirche zu Witten: 

45 = (Abbild. bei Baum, Das Leben Martin Luthers, Nördlingen 1883, ©. 189) und 
der Gropteppich v. J. 1554 der Univerſität Greifswald (Victor Schulte, Der Croy: Teppich 
der königl. Bags we Greifswald, Greifstvald 1898, Tafel). Jenes Gemälde führt ferner 
Melanchthon taufend und Bugenbagen das Schlüffelamt verwaltend in demſelben Ge 
wande vor (Abbild. z.B. Strade, Deutſche Gefchichte, Bielefeld u. Leipzig 1881, II, ©. 142, 

0 dgl. auch den Holzichnitt S. 79). In der Schaube amtierten auch Ztwingli und Calvin 
(die charakteriftiichen Bilder des leßteren in: Der Proteftantismus am Ende des 19. Jahr: 
bunderts, Berlin 1900f., ©. 103. 116). Die Farbe des Gewandes war ſchwarz, häufig 
zierte es Pelzbeſatz. 

Zur Schaube gehörte das Barett, welches in der bürgerlichen Kleidung den Hut ver— 
65 drängt hatte und in großer Mannigfaltigkeit erſcheint (Abbild. bei Hottenroth ©. 515. 563; 

Köhler S. 132— 136). Die Geiftlichkeit trug es in der Negel in der Form einer weichen, 
niedrigen Mübe, welche durch einen jteifen untern Anfat Halt am Kopfe gewann, zus 
teilen auch mit einem aufwärts gerichteten Schirm verjeben war (Beifpiele in: Der Pro- 
teftantismus am Ende des 19. Jahrhunderts ©. 25. 32. 47 Yutber; ©. 76. 77. 91. 99 

0 Zwingli und Okolampadius; ©. 97. 107. 109. 116 Galvin). Im 17. Zahrh. gewinnt 



Kleider und Inſignien Kleinaſien 535 

die ſpaniſche Tracht Einfluß auf die Schaube und führt zu einer völligen Auflöſung der— 
ſelben. Der Mantel ſetzt ſich in einen ſchlichten, vom zugeknöpften langen Überrod um 
—— S. 717 ein Lübecker, S. 761 ein Nürnberger Pfarrer). Die umfängliche 

auſe („Mühlſteinkragen“) fand Eingang und hat ſich an einzelnen Orten in Deutſchland 
bis heute erhalten (Lübeck, Roſtock, Stralfund, Leipzig und font). Der breite Rockkragen ver: 6 
minderte fich in der weltlichen wie in der geiftlichen Tracht zu zwei auf der Bruft liegen- 
den Leinenftreifen, Beffchen genannt (aus dem niederdeutichen beffe, Diminut. beffken 
— (horrod), das fich bis in die Gegenwart behauptet hat (Abbild. Hottenroth ©. 760f.). 
m 18. Jahrhundert drang das franzöfiiche Abbe-Mäntelchen in die deutjche Mode ein. 
erliner Prediger, die und Chodowiedi im Bilde überliefert, tragen es, doch ift daneben 10 

auch ein langer Mantel von einfachem Schnitt in Gebrauch. Das Haupt bevedt ein 
rundes Käppchen (Henne am Rhyn, Kulturgefchichte des deutjchen Wolfes, 2. Teil, Berlin 
1886, ©. 260 Abbild. Überhaupt ift lan u für dieſe Frage ergiebig). Innerhalb 
einer getoifjen Übereinftimmung in Deutjchland und der Schtveiz traten doch auch ſtarke 
Unterjchiede hervor. Seitdem jedoch in Preußen durch Zönigliche Verordnung vom 1. Ja- 15 
nuar 1811 der iehige Chorrock vorgeichrieben wurde, in welchem die Schaube in gewiſſem 
Sinne wieder auflebt, wurde die Einheit bedeutend verftärft und ift jet vielleicht wiederum 
eben jo groß als im 16. Jahrhundert. Zugleich kam das fteife, hutartige Barett auf. 
Als ein Stüd mittelalterlicher Tracht lebt in den evangelifchen Kirchen Dentichlands hier 
und da noch das Chorhemd fort. Dagegen gehört e8 in der dänifchenorivegijchen und in 20 
der ſchwediſchen Kirche zum fejten Beſtand der. liturgifchen Kleidung. In noch engerem 
Zujammenbange * fi die anglifanifche Kirche mit der Vergangenheit gehalten. 

Eine ausreichende Erforihung und Darftellung der Gefchichte der geiftlichen Amts— 
tracht in der evangelifchen Kirche fehlt nod. Bunz (Die gottesdienftlihen Gewänder 
der Geiftlichen, namentlid in der evangelifchen Kirche, Chriftl. Kunft 1879, ©. 146 fi. ; 35 
vgl. auch des Verfaſſers Ausführungen in der 2. Aufl. der Real-Encyklopädie Bd VIII, 
©. 50ff.) hat nur die erften Schritte dazu gethan. Bictor Schulte, 

Slleinafien in der gr Zeit. — Litteratur: €. Ritter, Erdkunde 
18. u. 19. Bd ?, Berlin 1858. 59. Zur allgemeinen Orientierung: Sievers, Alien, Leipzig 
1893 p. 78—86. 556—62 ; Artifel: Kleinafien von G. Roſen in Erich u, Grubers Encyflopädie 30 
II. Settion, XXXVIL p. 1ff.; Siepert, Spezialfarte vom wejtlihen Kleinaſien 1890—92; 
NRamjay, The historical geography of Asia Minor., Xondon 1890 —— geographical 
society’s supplementary papers vol. IV). Ferner von demjelben: The church in the Roman 
Empire before A.D. 170 (mit Karte)*, London 1893; The cities and bishopries of Phrygia 
2 Bde, Oxford 1895. 97; S. Paulus as traveller and Roman eitizen, London 1895. *99; deutſch 36 
u. d. T.: Paulus in der AG, Gütersloh 1898. Unter den zahlreihen KReijebefhreibungen 
und Berichten über Erpeditionen ſei hier nur hervorgehoben: Hamilton, Reifen in Klein— 
afien, deutjch von Schomburgt 1843. Anderes an feinem Orte. Vgl. auch den NAufjag von 
G. Hirfchfeld, Wandlungen u. Wanderungen in Kleinaſien, Deutſche Rundihau XXV, Berlin 
1880. Ein Ausflug in den Norden Rleinafiens, XXXVL 1883. XXXVIIL 1884. v. d. Goltz, 40 
Anatol. Ausflüge, Berlin 1876. — Zur Geſchichte: Herkberg, Die Geſchichte Griechenlands 
unter ber Herrichaft der Römer, 2. Zeil, Halle 1868. Bor allem anderen ift dem Lejer zu 
empfeblen: Mommſen, Röm. Geſchichte V?, p. 295—338, Berlin 1885. Die Inſchriften 
find einftweilen noch an vielen Orten zerjtreut. Unter den größeren Sammlungen werden 
von uns häufig citiert: Corpus Inscriptionum Graecarum Bd I. III (CIG). The collection 4 
of ancient greek Inscriptions in the British Museum (Inser. Brit. Mus.). Le Bas-Wad- 
dington, Voyage archöologique III, 1870. Inseriptiones Graecae insularım maris Aegaei 
I, 1895. II, 1899. III, 1 (IGI). Eine vollitändige Sammlung der Kleinafiatifhen In— 
jchriften durch die Wiener Alademie iſt in Vorbereitung; erjchienen ift joeben der 1. Bd: Tituli 
Asiae Minoris I, Wien 1901, die Inſchriften in Lyciſcher Sprade enthaltend. Die häufig 50 
eitierten Schriftfteller find in folgenden Ausgaben benubt: Strabo geographica, rec. Kramer, 
Berlin 1844—47.52. Ptolemaeus geographia ed. Nobbe, Leipzig 1843. 45. Dio Chrysosto- 
mus, ed. Arnim, Berlin 1893. 96. Aristides ed. Keil vol. II, Berlin 1898. Dio Cassius ed. 
Boijjevain 1895. 98 und ed. Dindorf vol. IV, Leipzig 1864. Plinius nat. historia rec. 
Sillig, vol. I, 1851. 65 

1. Der Name „Sleinafien” findet fih im NT natürli nicht; Asia minor 
foll erſt bei Oxrofius I,2, vorkommen (400 n. Chr.). Der Name Adla begegnet in unferer 

eit in mehrfacher (Ariftives or. 22 — Heil XXI, 7) Bedeutung: 1. für den Erbteil: 
bilo fpriht in der leg. ad Caj. von den weydda runuara is olxovuens 

Aſien und Europa (p. 566 M. u. ö.), während Eirabo 18/19 n. Chr. vgl. Nieje d 
Hermes XIII, p. 39f.) das ganze Feſtland der olxovuern in drei Teile jcheidet, Europa, 
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Libyen, Aſien (II, 5 p. 121. X, 1 p. 490. 491. Dio Chrys. or. 4,49; vgl. aber 
Strabo XII, 3 p. 554). 2. Bezeichnet Strabo mit’Aola die Halbinfel H» “Hoddoros user 
dvrös “Alvos xalel.., ol Ö& vür mw Evrös tod Tavoov zalovoıv, Actay öuawlums 
1 Öln hreigo ravıny "Aolav go0ayogevovres (XII, 1 p. 534 vgl. II, 5 p. 126): 

5 xal Ön al zalodusr ’Aclav racınv lölws zal Ööumwbuwg ri) Öln. Plin. n. h. V, 
27,102. 3. fagt Strabo (XIII, 4 p. 624), die Römer haben das Reich des Attalos von 
Pergamon zur — gemacht Adiay roo0ayooedovres Öumwbums Ti) Nneiom. 
Ebenjo wie der Geograph Ptolemäus (z. 3. des Antoninus Pius) in feiner Geograpbie 
(V, 2) nennt er die römiſche Provinz 7) Zölms Aeyouern ’Aoia (XII, 8 p. 577). Vgl. 

10 Ariftides or. 42 — Heil XXIII, 10. Außerdem findet ſich die Entgegenjegung 7) dv 
und 7) zdro ’Aola. Aber fie dedt filh nicht ohne Weiteres mit der ähnlichen, die im NT 
vorfommt. Wenn Paulus nad AG 19,1 dueAdw» a dvwregıza ucon herablommt nad) 
Epheſus, fo iſt mit jenen oberen Gegenden natürlih das Innere Kleinaſiens, etwa bie 
Talarızı) yıooa zai Dovyia 18,23 gemeint, ) xdro Adia würde die Küftengegend 

15 fein, wie bei Irenäus ep. ad Flor. (Eus. V, 20, 5). So fest auch Appian wohl 
einmal der ’ Aola ) ävo die Zi daldoons entgegen (Syr. 15 vgl. Ariftid. or. 42 — 
Keil XXIII, 46), aber an der deutlichſten Stelle bell.eiv. II, 89 fagt er: xal öca 
alla Ein mw ueydinv ee olxovoı »al xalovcıw ara Fri Övöuarı 
"Aolavy zw »drow (ebenfo Dio Chrys. or. 56,7). Vgl. au den Ausdruck oi ävo 

© ronoı in einem Schreiben des Attalos II. von Pergamon an den Priefter Attis in 
Peſſinus (Archäologiſch-epigr. Mitt. aus Ofterreih VIII, 1884 p. 100 3. 13f). Der 
Sprachgebrauch der neuteftamentlichen Schriftfteller ift nicht einheitlih und nicht immer 
ganz zweifellos klar (vgl. hierüber befonders Th. Zahn, Einleitung I, 1325.) Dat Paulus 
(1 Ko 16,19; 2 Ko 1,8; Rö 16,5; 2 Til,5) mit Afien die römifche Provinz bezeichnet, 

25 ift nach feiner (fpäter zu erörternden) fonftigen Gewohnheit wahrjcheinlih, die Apokalupfe 
veriteht unter ‘Acta die Provinz mit Einkhluf des Phrygiſchen Laodikeia, er wird 
1Pt 1,1, wo Aſien hinter Pontus, Galatia, Kappadozia und vor Bithynia ſteht, den 
Provinzialbezirk meinen, wenn auch natürlich nicht ſicher iſt, ob der Verf. ſich des poli— 
tiſchen Charakters dieſer Bezeichnungen bewußt war. Denn er trennt die politiſch — 

0 gehörigen Begriffe Pontus und Bithynien. Er will wohl nicht Verwaltungsbezirke, ſondern 
änder aufzählen, aber er unterjcheidvet und grenzt die Länder ab nach der Praxis der 

römifchen Verwaltung. Darum nennt er z. B. * als zu Aſien gehörig, nicht 
mit. Wie weit die römiſche Provinzialabgrenzung wirklich ins Bewußtſein des Volkes ge— 
drungen, wird ſich ſchwer feſtſtellen — Sedentalls giebt e8 im NT Stellen, in welchen 

35 der Name "Acta in einem noch engeren Sinn gebraucht ift und zwar in der AG. In 
der Völfertafel AG 2,9 fteht neben dem Paar Pontus und Aften das andere Phrygien 
und Pamphylien, obwohl Phrugien zum Teil zur Provinz Aſien gehört. Won der viel 
umftrittenen und fpäter zu erörternden Stelle 16, 5—8 ſehen wir bierab. Aber auch an 
anderen Stellen ift Har, daß der Verf. der AG mit ’Aoia ungenau die an der Küſte ge 

0 —— Teile der Provinz im Gegenſatz zu den weiter landeinwärts gelegenen Teilen der— 
jelben (19, 1 ra dvwregıxa ufon ef. 18,23) bezeichnet. Die ſeemänniſche Ausdrucks- 
weile 27, 2 uöidorn neiv els Tols xara tiv ’Aclav rönovs faßt naturgemäß be: 
fonders das Küftengebiet ins Auge. In dem Refte der Stellen wird ’Aola mit folder Regel: 
mäßigfeit beinahe als ein Erſatz für Ephefus gebraucht, da der Verf. offenbar nicht das 

5 ungeheure Gebiet der Provinz, ſondern lediglih die Küfte im Auge hat. Bejonders 
auffällig, wenn Paulus zu den Alteften von Epheſus 20, 18 fagt, von dem erften Tage 
an, da er Aſien betreten, babe er fidh bei ihnen aufgehalten. Hat er denn nicht Afien 
ichon betreten, alö er in Troas war (16, 7), als er (18, 23) duch Phrygien reifte? Um 
fich nicht in Afien aufzubalten, fährt er an Epheſus vorbei, hat aber für Milet etwas 

50 Zeit übrig (20, 16). Öfen ift eben faft gleichbedeutend mit Epheſus. Beides alterniert 
19, 130 und 27. Diefer ungenaue, engere Sprachgebraud ift auch belegt durch den Brief 
der galliichen Gemeinden (Eus. h. e. V, 1,3) und durch Tertullian (adv. Praxean 1), 
wo Aſien und Phrogien unterfchieden werben. 

2. Überficht. Die „Brüde vom Orient zum Decident“, ala welche die Heinafiatifche 
55 Halbinfel in der Gefchichte gedient hat, ift, durch ihre Bodenbejchaffenbeit dazu beftimmt, 

nicht gleichmäßig an der Kultur und Geſchichte beteiligt. Das Hochplateau in der Mitte 
des Landes, zum Teil unwirtlich und unfruchtbar, fpielt feine hervorragende Rolle. Es 
find die Küftenländer, die am meiften bervortreten, ſodann die Stromthäler, wie das des 
Maiandros. Und auch bier wieder giebt es Unterſchiede. Die Nordküſte, welche bafen- 

so arm ift, hat nicht den felben Beitrag geliefert, wie die buchtenreihe Südküfte, die jo viel 
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leichter in Verbindung mit den Kulturländern des Mittelmeered treten fonnte, als die 
Pontusländer. Außerordentlich bevorzugt dur die veiche Gliederung der Küſte, durch 
die einmündenden Ströme, dur Klima und Fruchtbarkeit ift der meftlichite Teil der 
Halbinjel, in alter I ein unlöslicher Teil Griechenlands, in römifcher Zeit das Kern— 
land der aſiatiſchen Provinzen, Aſien fchlechthin. Won bier aus hat ſich der Hellenismus 5 
namentlich 3. 3. der Diadochen ins Binnenland verbreitet. Bezeichnend hierfür find die z. T. 
mehrfach twiederfehrenden Namen der Städte im Innern: Antiocheia, Zaodileia, Apameia, 
Seleufeia. Der Sit der bellenifchen Kultur find die Städte; auf dem Lande erhält fich 
Sprache und Sitte der alten Eintvohner noch bis in fpäte Zeit hinein. So in Galatien, 
Lykaonien (AG 14), Lykien (Tituli Asiae minoris Bd I, Einleitung). Als die 10 
Römer zu Kleinafien in Beziehung traten, war das Yand im ganzen von einem Neb 
griechiicher Givilifation überfponnen. Die Begründung der römifchen Herrichaft ift ſehr 
allmählih und auf ſehr verjchiedene Weife vor fich gegangen. Ein großer Teil bes 
Landes fiel den Römern als Erbe verbündeter Könige zu, die fchon lange unter dem 
Einfluffe Roms ftanden, fo das Gebiet der Attaliden und Bithynien; andere Teile wie 16 
das Gebiet der Mithridates wurden erobert, noch andere wurden nad dem Erlöjchen ber 
Dynaſtien einfach — Die Provinzen Aſia, Bithynia-Pontus, Kililien waren ſchon 
gu Zeit der Republik römischer Befig; unter Auguftus wurde Galatien, unter Tiberius 
appabofien, der Reit unter Veipafian dem römiſchen Staatsorganismus eingefügt. gür 

dieje Landſchaften bedeutete das Kaiferregiment einen außerordentlichen Fortichritt. ie 20 
Sicherung des Friedens, die Aufhebung der Piraten, Erleichterungen im Steuerweſen, 
Unterftügungen gejchädigter Städte, Wegebauten, ermöglichten e8 dem bon der Natur reich 
ausgeitatteten Lande zu Blüte, Wohlftand, ja Reichtum zu gelangen. Vgl. die Schilde: 
rung bei Mommien V*, p. 329—333. Übrigens find die Zeiten der fpäteren Kaifer Trajan, 
Habdrian, Garacalla befondere Blüteperioden Kleinafiens, n der Zeit des Paulus müſſen 26 
wir ung das Land als noch im Auffchtwung begriffen voritellen. 

3. Die Provinz Afia. Bol. Brandis bei Pauly-Wifjoma II, 1538—62; — ** 
ton, Fastes des provinces Asiatiques, Paris 1872; Marquardt, Röm. Staatésverwaltung 1°, 
333—349; Mommjen, Röm, Gejd. V, 299 ff. 

Als im Jahre 133 vor Chr. Attalus III. von Pergamon den Römern fein Land 0 
vermachte, wurde es zur Provinz erflärt (Strabo XIII, 2 p. 724fin. Bgl. den Senats- 
beihluß aus dem Sabre 133 Athen. Mitteilungen XXIV, 190ff.). Die eigentliche 
Drganifation wurde aber erft im Sabre 129 durch M’. Aquillius vollzogen (Strabo 
XIV, 1 p. 646 fin.). Den Hauptbejtandteil bildeten die Küſtenlandſchaften Miyfien, Lydien 
Karien. Neben diefen nennt Gicero pro Flacco 27,65 noch Phrygien, welches ſeit 116 85 
zur Provinz gehörte (Athen. Mitteilungen XXIV, 195f.). Gemeint ift die Dovyia 
neydin, d. 5. die Landichaft, welche im N. von Bithynien, im MW. von Myſien, Yudien, 
Karien, im D. von Galatien und Lylaonien, im ©. von Pifivien begrenzt wird (Strabo 
XII, 8 p. 571; ®Btolem. V, 2). Ueber die wechſelnden Benennungen und Grenzen |. 
Ramſay, histor. geogr. p. 150ff. Daß diefem Teile der Provinz „eine gewiſſe Selbit- 40 
ftändigfeit verblieben tft, zeigen die apamenifchen Münzen mit der Aufichrift Kowör 
Dovylas” (Waddington I, p. 132; Athen. Mitt. a. a. O. p. 196; Ramſay, eities and 
bishopries II, ep. 11). Die Bezirfe von Synnada, Apameia und Kibyra haben zeit: 
weiſe zu Gilicien gehört, feit 49 gehören fie zu Aſien (Cicero ad fam. 13. 67,1; 
Strabo XIII, 17 p. 631), während die Dovyla naochoeıos mit dem piſidiſchen Antiochien 45 
zur Provinz Galatien gejchlagen wurde. Die Grenzen der Provinz find von Waddington 
(p.25) und bejonderd von Ramſay (hist. geogr. p. 171f.) genau bejtimmt worden 
(vgl. auch die Karte zu Ramſays Church. in R.E.). Aſia war in ber Kaiferzeit 
jenatorifche Provinz unter der Verwaltung eines Proconſuls (Strabo XVII, 3 p. 840 
AG 19,38: dvdinarol eioıw) mit 12 fasces, dem drei legati (noeoßevrai CIG 
3532) und ein quaestor beigegeben waren. Die Stellung eines foldhen nosoßevrs 
ſchildert Ariftives (or. 26 — Heil L, 85). Der Sitz des Proconful® war Ephejos, wo er 
zuerft vom Meere aus den Boden der Provinz betreten mußte (Ulp. Dig. I, 16,4 S 5). 

ur Handhabung der Gerichtäbarkeit reifte er im Lande umber, das zu diefem Zwecke in 
erichtsbezirfe geteilt war (Strabo XIII, 4 p. 629: duowmjaeıs. riftides or. 6 = 56 

Keil L, 85 von dem nosoßevris: al yao I dal rijs Öiomnoews ts neol Iulorar). 
Die Ausdrüde für das Gerichthalten bei Strabo XIIl, 4 p. 629: ras dyooalovs 
nowörra; Ariſtides or.26 — Heil L, 78: Feßrjoos 2x av Avader ymolow eis 
mv ’Epsoov zarjeı div Ayoodv Aw; ol. Ant. XIV, 10,21 $ 245; äyorn 
nv dydoaov mögen die Stelle AG 19, 38 erläutern: dyogaioı Ayorraı zul dwdü- eo 
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zarol eioıw. — Die glüdliche Yage der Provinz preift der Nhetor Ariftives or. 42 — Seil 
XXIII, 8. — Der Landtag der Provinz (tòô xomwor ’Aoias, commune Asiae vgl. 
. B. Jos. Ant. XIV, 6,2 $ 165; Eus. IV, 13,7. gl. M. Guiraud, Les assem- 
bl&es provinciales dans l’empire Romain, Paris 1887), jeit Auguftus eine dauernde 

5 und wichtige Einrichtung, tritt alljährlih (Tac. ann. III, 66; IV, 15; Beurlier, p. 110; 
Guiraud, p. 76—87) im Herbft, bei Beginn des afianifchen Jahres (Ariftid. or. 26 — 
Keil L, 100) zufammen und zwar abwechſelnd in verfchiedenen Städten (z.B. Epheſos, 
Smyrna, Pergamon, Sardeis, Laodikeia, Philadelphia). Die Abgejandten der Städte zum 
Yandtage beißen bei Ariftives (or. 26 — Keil L, 103) odwedoor, nad der Anſchauung 

10 von Brandis (a. a. D. 1577) wäre ihr eigentlicher Titel dordoyaı gewejen, jo daß alſo 
unter den AG 19,31 erwähnten Afiarchen Yandtagsabgeordnete zu verſtehen wären 
(Weiteres |. unten). Die Kompetenzen (Marquardt, p. 507 ff.; Guiraud, p. 113—218; 
Boiffier, La religion Romaine ], 169 ff.) und Aufgaben des Yandtags gipfeln im Kaifer: 
fultus. Darum fteht an ihrer Spige, führt den Vorſitz, bringt die Opfer dar und fpricht 

15 die Gelübde für den Kaifer und fein Haus der sacerdos provineiae oder doyısvevs 
ts "Aclas (vgl. den A. ’Aoyısgeis von Brandis bei Pauly-Miffowa II, 471—483). 
Das Amt mwecjelte altjäbrlic, die Jahre werben nach ihnen datiert (vgl. die von Brandis 
a. a.D. p. 475 befprochene lebrreiche Inſchrift Inser. Brit. Mus. III, 498). Belannt- 
lich wird der Irrtum des Johannes-Evangeliums betr. des jüdischen Hobenpriefterd 11,49 

20 jo erklärt, daß dem Berf. der Heinafiatiiche Brauch vorſchwebte. Neben dem Oberpriefter 
für die ganze Provinz beiteben aber nod an den Orten, wo es Provinzialtempel gab, 
doyısoeis ’Aolas mit der Nebenbezeihnung vamr (vaoö) raw (toü) 2v Ileoyaum, 
Zucorn, Epeov, to» dv Avdia Zaodıaram (Die Fundftellen bei Brandis a. a. D. 
474). Eine wichtige Streitfrage betrifft das Verhältnis des Provinzialoberpriefters (4o- 

25 yıeoels ’Aclas) zu dem Amt oder Stand der Afiarchen. Nach der Auffafjung, welche von 
Marquardt (p. 513 ff., bier die ältere Yitter.), Lightfoot (apostolie fathers III, 404 bis 
415), Ramſay (Classical review III, 174) vertreten wird, tft der doyueoe's und der dardo- 
ns identiſch. Dagegen bat zulegt Brandis (W. doıdoyns bei Pauly-Wiſſowa II, 1564 fi) febr 
—— und gründlich die Anſchauung entwickelt, daß Aſiarch und doyıeoevus "Acias 

30 verſchiedene Perſonen ſeien; die Aſiarchen hätten mit dem Amt des Oberprieſters nichts 
ji tbun, ſondern feien vermutlich die Abgeordneten der einzelnen Städte zum Provinzial: 
andtag, alfo immer in der Mehrheit vorhanden. Hierdurch würde der Plural AG 19, 38 erflärt 
fein, während die Vertreter der andern Anfchauung annehmen, daß der nad) einem Jahre 
abtretende Oberpriefter — Aſiarch den leteren Titel auf Yebenszeit weitergeführt habe, ähnlich 

35 wie die abgefegten jüdiſchen Hobenpriefter. Jedenfalls macht die Ausdrudsweife der AG 
turc Ö& zal row "Aorapyaw, Övres add gikoı namentlich durch den Artikel den Ein— 
drud, als ob von einem Kollegium oder einer Gruppe oder einem Stande die Rede fei. 
Es wäre doch auffallend (vgl. allerdings wieder ol doyıoeis AG 9, 14. 21; 26,10. 12), 
wenn damals in Ephefus jo viele geweſene Afiarchen gelebt hätten, daß fie eine feite 

40 Gruppe oder Korporation bilden konnten. Außerdem ift es doch ſehr unwahrſcheinlich, daß 
Paulus unter den Prieftern der Saiferreligion Freunde gehabt habe. Im übrigen wagen 
wir in dieſer verividelten Frage fein Urteil; nur foviel muß gejagt werden: an der im 
allgemeinen einleuchtenden Beweisführung von Brandis ift ein fchwacer Punkt die Bes 
handlung der Stelle Strabo XIV, 1 p. 649 über die Stadt Tralles: ovworzeitau ÖE 

45 zakoıs, eis ara nv ’Aclav, Un’ ebröowv dvdoohnaw, xai dei tıves 
LE alrijs eloiv ol nowrevorres zarda tiv Znapylav, ols ’Aordpyas zalovcw. Wenn 
unter den Afiarchen die Abgeordneten zum Provinziallandtag zu verftehen wären, jo wäre 
es Hs nichts befonderes, daß immer einige aus Tralles vorhanden waren, denn diefe Stabt 
ftellte doch wohl immer Abgeordnete zum zowor. Strabo will bier den Reichtum der 

so Stadt hervorheben und jagt deshalb: es fehle unter den nomwreiovres der Provinz nie 
an Männern aus Tralles. Dies läßt darauf jchliegen, daß ein ſtarker Bedarf nach ſolchen 
Perfonen war. Da es zur Zeit des Strabo nody nicht mehrere Provinzialtempel gab, jo fönnen 
auch nicht die für diefe einzelnen Tempel bejtellten Afiarchen gemeint fein (CIG 2464: 
dordoyns vacw raw Ev Egon), die vielleicht mit den dozıeoeis 'Aotas vacm tor dv 

55 Yuvorn ete. identiſch waren (Gr. Inser. Brit. Mus. 604. 605). Wie die Entſcheidung diefer 
verwidelten Frage immer fallen möge — keinesfalls fann das Martyrium Polykarpi zum 
Beweiſe der Jdentität des einen Aſiarchen mit dem einen Oberpriefter Aſiens ficher ver: 
tvertet werden. Nach dem Anhang des Martyriums (ep. 21) it Polyfarp geftorben am 
23. Februar 155 (oder 166 vgl. Hamad, Chronologie I, 334—356) Zr doyıoios 

ww Diiinnov Toakkıavod, d. i. als Philippos von Tralles Oberpriefter von Aſien tar. 
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Nun wird im Verlauf des Martyriums (12,2) ein Aſiarch Philippos als Leiter der Tier: 
beten erwähnt. Indem man ohne weiteres beide Philippi —— hat man auf die 
Identität des dordoyns und der doyıeoeds geſchloſſen. Dieſer Schluß iſt aber voreilig, 
wie Brandis gezeigt hat, nicht nur weil der doyısoeis, doch wohl im Unterjchiede von 
dem Afiarchen, ald Trallianer bezeichnet ift, fon hauptſächlich deshalb, weil der Ober: 6 
priefter Philippos aus Tralles derſelbe ift, von welchem infchriftlich bezeugt it, daß er 
vier (oder vierzehn) Sabre früher (149) Afiarh war (Lipfius, JprTh 1881 p. 575: 
“H’Osvuzrulxi] Bovin I'[diov] Tovko[v] Dikımrzov Toakhıarov tor "Aordoynv 7daw 
Evexa, Okvuruddı oAß). Man müßte denn mit Lightfoot an eine fünfjährige Amts: 
periode der doioyar — dpyısgeis denken oder annehmen, daß jener Plilippus im Jahre 10 
155 zum zweitenmale Afiach war. Aber daß der im Jahre 155 oder 165 in Smyrna 
die Tierhegen leitende Aſiarch der Provinzialoberpriefter getvejen fein müſſe, kann nicht 
daraus geichloffen werden, daß die unter Anweſenheit des Profonfuls damals gehaltenen 
Spiele bei der Verfammlung des zoo» ’Aolas ftattgefunden bätten. Denn dieje Ver: 
fammlung fand im Herbſte ftatt, jene Tierhegen aber im Frühling (Brandis). Es muß ı5 
alfo eine andere Gelegenheit den Profonful nah Smyrna geführt Ar offenbar die Ab» 
haltung des Gerichtötages. Bei Ariftides or. 26 — Keil L, 85 tft der Profonful bei 
den Dionvfien in Smyrna zugegen. 

4. Der Kaiferkultus (Mommfen, Röm. Staatsredht II’, 2 p. 755—60; D. Hirich: 
feld, Zur Geſch. d. röm. Kaiferfultus, SBA XXXV, 1888, p. 833—62; Beurlier, 20 
Essai sur le culte rendu aux empereurs Romains, Paris 1890; Preller, Röm. 
Mythologie II, p. 425ff.; Boiffier, La religion romaine I, p. 122—208; Marquardt: 
Wiffowa, 91 ff. 463.) bat, wie in den Provinzen überhaupt, jo ganz befonders in Klein- 
afien eine außerordentliche Blüte entfaltet. Hier beftand ſchon zur Zeit der Attaliden 
Königskultus (CIG 3067—70). Am Jahre 195 dv. Chr. bat Smyrna der Dea Roma 3 
einen Tempel errichtet (Tac. ann. IV, 56). Den in Epheſus wohnenden Römern ge 
bot (roooera&ev) Auguftus, einen Tempel der Dea Roma und des Divus Julius zu 
errichten, rois 68 Öm Evors, "Eiinvas opäs dnuxakkoas, Eavro tıva, Tois uw 
"Aoavois &v Ileoyduw, rois d& Babwois & Nixoumdela Teuevioa Preroeyer (Div 
Gafj. LI, 20); nad Tac. ann. IV, 34 mar ber pergamenifche Tempel auch der Deu 30 
Roma geweiht. QTiborius erlaubte den eivitates Asiae feine Verehrung und die feiner 
Mutter, aber neben der des Senates (Tac. ann. IV, 15.37; der Senat als Gott 
de LZuyknrro Athen. Mitt. XXII, p. 481; Inser. Brit. Mus. III, 600 3.24; JGJ 
I, 786 ng ieoäs Bowinjs ovyAnrov) und zwar in Smyrna (Div Caſſ. LIX, 28). In 
Sardeis erfcheint (CIG 3461) ein doyısoebs rs ’Actas vacr av dv Avdia FZaodı- 3 
avi. Sonft find Provinzialtempel und d. h. Kaiſertempel bezeugt für Ephejos (GIG 
2965. 2987®. 3415. 3858) und Kyzilos Tac. ann. IV, 36). 

Der Sinn und die Bedeutung dieſes Kultus für die Provinzialen iſt von Boiſſier J, 
173 ff. vortrefflich erläutert. Das Kaiſertum als Hort des Friedens und Quelle aller 
Segnungen der Kultur erjchien ihnen wirklich mie eine göttliche Macht. Won feinem 40 
Standpunkt aus jchildert der Apolalyptifer 13,3. diefe Verehrung der Welt für das 
Kaiſertum: zal Zdavuaoev Öln Hy Onlon Tod Ümpiov ... zal nooexUrnoar To 
Önoio Akyovres' tis Önowos td Ömoio, zal is Övvaraı nokeujoa er’ abrov. 
Auch der Apokalyptiker ift der Überzeugung, daß das Kaiſertum feine Erfolge übernatür- 
licher Macht verdanke, aber nicht dem Gott des Himmels, fondern dem Teufel. Die 6 
Stimmung der Kleinafiaten dem Kaifer gegenüber twird auf das Lebendigfte erläutert 
durch die Altenftüde, welche ſich auf die Einführung des julianifchen Kalenders in der 
Provinz beziehen (vgl. Mitteilungen des kaiſ. archäolog. Inſtituts, Athen, 24. Band, 
p. 275— 293). Nachdem der Landtag nah einer Verfammlung in Smyrna beſchloſſen 
hatte, demjenigen, der die größten Ehren für den Faiferlihen Gott erfunden haben würde, so 
einen Kranz zu verleihen (Inſchrift von Priene 3. 42), beſchloß ein fpäterer Yandtag auf 
die Veranlafjung des Profonjuls Paulus Fabius Marimus (nah Mommfens Vermutung 
im J. 9 v. Chr.) den Jahresanfang auf den Geburtstag des Kaiſers Auguftus (23. Sept.) 
zu verlegen. Das betr. Schreiben des Prokonſuls und der Beſchluß des Landtags ift 
in verjchiedenen Exemplaren erhalten und von Mommfen und von Wilamowitz bearbeitet 5; 
worden. Auf die Bedeutung diefer Inſchriften hat Harnad aufmerfjam gemacht (Chr. 
Welt 1899, 1201). Die yer&ddıos jufoa ro Beiorarov Kaloaoos wird von dem 
Profonful als der Tag gepriefen, welcher Erfoar Fdwxer narrl ro »doum dyır, Hdrora 
üv Öefauevn gdooav, el ui) TÖ xowor navrrov ebröynua &neyervijdn Kaioap* 
diö är is dizaios bnoAaßor Todto ab) doyiv tod Blov zal tijs Lois yeyorkvaı wo 
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ö dorıw neoas zal 6005 toü usrauslkoda Su yeykrrnraı. Der Beichluß des Land» 
tages beginnt mit den Worten: Zreudn adyra drardfaca tod Biov hu roövora 
orovön» eloeveyxankvn zal pıkorıulay to teisıdrarov to Pin Örwrdounoer dveyxa- 
nern row Zeßaoröv, Öv eis ebeoyeolavr Avdocnwv Enkjowoer Aperis, doneo 

biuiv zal toi ud’ Nläs owrijoa n£uyaca] Tor naboovra ev nölguovr x00- 
unoavra ... 6 Kaioao ... ob uövor Tobs po abrod yeyorörlas ebeoyfras 
üneoßa] Aoduevos, AAN obö’ Ev tois Eooufvos Einiöla bnolınav üneoßoins], nofer 
de to x0oum av di alrov ebayyeillo» N yer&dkuos]) roö Veoö ... In einer 
verwandten Inſchrift von Halifamaß (Inser. Brit. Mus. IV, 994) wird gejagt, daß 4 

10 alorıos zal Addvaros Tod narıös pÜcıs 16 ueyıorov dyado» den Menſchen gefchentt 
babe in dem Kaifer, der bier die Namen Zebs naroros al owrNo Toü x0woV raw 
avdoorov yEvovs erhält. Wal. CIG 2957. 4923. 2369. 3187 owrjoos Tod ovu- 
navıos Ardowneiov yErovs (von Waddington I, p. 133 auf Nero bezogen vol. 
Edhel VI, 278 Nero auf einer Münze r. owrjor T. olxovuerns). Athen. Mitt. 

16 XXII, p. 481. Bei der jo jehr häufigen Antvendung des Wortes owrnjo auf Kaifer und 
auf Feldherrn oder Statthalter (vgl. Perg. Inſchr. 410 von einem Proprätor: zdrowr 
zai owrno. 413 von P. Servilius Iſauricus owrjoa zal ebeoyermv Ts nökems 
»al änodedwxöra ti) nökeı rols narplovs vöuovs »al rıv Önuoroariav ddovlo- 
tov. Auf Lesbos (JGJ 140— 150) ———— in denen Pompeius oorijo genannt 

20 wird), muß man fich hüten die religiöfe Nuance des Wortes zu übertreiben. SHelleniftifche 
Analogien ſ. b. Humann-Buchitein, Reifen in Kleinafien p. 338; Dekret v. Canopus 
(R. Lepſius) 3. 26; Stein von Rofette (CIG 4697) 3. 47. 

Es ift von Wichtigkeit, das Verhältnis der kleinaſiatiſchen Juden und Chriften 
um Kaiferfultus ins Auge zu faflen. Den Juden war, wie überhaupt im römischen 

25 Reiche, jo insbefondere in Aſien, geftattet nach ihrer eigenen Religion zu leben und d.b.: 
es wurde ihmen eine Beteiligung am Kaiferkultus nicht zugemutet. In Betracht fommen 
bier eine Anzahl der von Joſephus (ant. XIV, 10) mitgeteilten Urkunden (Schürer III®, 
p. 67 ff. und die dort mitgeteilte Litteratur; Grätz, Die Stellung der Fleinafiat. Juden 
unter der Nömerherrichaft, Monatsichrift für Gefchichte u. MWiflenfchaft des Judentums, 

0 1886, ; 329—346). Grundlegend find die Verfügungen Cäfars, der von dem Verbote 
ber Kollegien die Juden allein ausgenommen wiſſen wollte (ant. XIV, 10,8 8 213 bis 
216); es wird ihnen geitattet zara ra narora Fin zal vöwma ovvdysodaı ai £o- 
täodaı; der noch allgemeinere Ausdrud $ 213: rois naroloıs Edeoı zal ieoois yojodau 
(vgl. $S 223 randroıa noeww Ein xal zard raura CHv Erurokrew) ſchließt einen Zwang 

85 zum Kaiferfult völlig aus. Die Privilegien find den Eleinafiatischen Juden von Auguftus 
bejtätigt worden (ant. XVI 6,2 8 162—165). Daß diefer von Philo bochgepriefene 
Kaifer von den Juden feine göttliche Verehrung verlangt bat, bezeugt jener ausdrüdli 
(leg. ad Caj. $23 M. 589). Die Feindfeligfeiten Sejans ($ 24 M. 569), welche na 
Eus. chron. ad. ann. 2050 auf die Vernichtung des Volkes abzielten (in Flacc. $1 

40 M. 517), jcheinen doch von einem Zwange zum Kaiferfultus fich fern gehalten zu haben. 
Das Unternehmen des Galigula wirkt bei Philo (leg. ad. Caj. 88 20—24) als ein 
völliges Novum (vgl. auch S 16 M. 562). Was Kleinaſien betrifft, jo ift zwar überliefert, 
daß Galigula in Milet einen Tempel für fich zu bauen befahl (Dio Caſſ. LIX, 28); daß 
aber die dortigen Juden durch feine Anſprüche bedrängt worden wären, ift wenigſtens 

45 nicht direkt bezeugt. Es fpricht zwar Vieles dafür, daß das Stück Apf 13 urfprünglich 
mit Bezug = Galigula fonzipiert war, man kann aber nicht beweiſen, daß es in Klein— 
aſien entftanden ift. Das Toleranzedikt des Claudius (Jos. Ant. XIX, 5,3 $287 bis 
291) für die Juden im ganzen Reiche fichert ihnen ausbrüdlih zu, ra narora Ein 
Avesuxwkitos pvkdoosır, während in dem für die alerandrinifchen Juden noch. befonders 

50 hinzugefügt wird ($ 282): um napaßaiveıwr Avayzaloutvovus hy rärgıov Üonoxeiav. 
„Seitdem ift nie wieder ernftlidh davon die Rede geweſen, die Juden zur Teilnahme am 
Kaiferkultus zu zwingen. Es galt als ein altes Recht, daß fie davon befreit feien, ein Umftand, 
durch den fie namentlich den Chriften gegenüber im Vorteile waren” (Schürer III, 74). Von 
befonderem Gewicht ift bier die von Joſephus, vielleicht noch zur Zeit Domitians (jeden- 

55 fall3 nach 93) abgegebene Erklärung c. Ap. II, 6 8 73, monad die Kaifer ſehr wohl 
wiſſen, daß die Juden ihnen feine Statuen errichten und in ihrer magnanimitas und 
mediocritas subjectos non cogunt patria iura transscendere, sed suseipiunt 
honores sieut dare offerentes pium atque legitimum est. Statt deſſen berufen 
ſich Philo (leg. ad Cajum $23 M. 569. S40 M. 592) und Joſephus (b. j. II, 10,4 

so $ 197 17,2. $409 ec. Ap. II, 6fin. $ 77) auf die täglichen Opfer, die im jerufalemifchen 
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Tempel für den Kaifer und das römifche Volk dargebracht werben (Schürer IP’, 303 f.). 
Das Gebet für die heidniſche Obrigfeit wird empfohlen Aboth III, 2. 

Als Paulus in Ephefus durch den Aufitand des Silberjchmiedes Demetrius bedroht 
wurde, war von einer eg der Pietät gegen den Kaiſer feine Rede. Seine freundichaft- 
lichen Beziehungen zu den Aſiarchen — mögen dies nun Priefter oder Landtagsabgeordnete 5 
eivejen Fein — Schließen jeden Gebanfen daran aus, daß er, ber röm. Bürger, zum 

iſerkultus eigentlich verpflichtet gewejen wäre. Dies ift um jo bemerfenäwerter, als 
nad Dio Gaffius LI, 20 den in Epheſus wohnenden Römern oblag, den Divus Julius 
und die Dea Roma zu verehren. Es muß alſo in diefer Beziehung große Freiheit ge: 
berriht haben oder Paulus muß noch ganz als Jude betrachtet worden fein. Die 10 
Leiden der Heinafiatiichen Chriften, mweldye im erſten Petrusbrief erwähnt werden, find 
nicht dadurch veranlaßt, daß fie die Beteiligung am Kaiferfultus vertveigern. In der un: 
befangenjten Weife wird gefordert, den Kaiſer zu ehren (2, 17), denn hierin einen Gegen: 
fat zu der Forderung Veo» poßeiode zu jehen, ift gezivungen. Dem Kaifer und feinen 
Statthaltern wird ein großes Vertrauen entgegengebradht ; fie find die Hüter der Gerechtig- ı5 
feit (2,13 .); daß fie etwas fordern fünnten, was gegen das Gewiſſen wäre, liegt ganz 
außerhalb des Gefichtsfreifes. Daß die Bevölkerung fie als Chriften haft und verfolgt, 
ift richtig (4, 16); aber nicht weil fie dem Kaifer die Ehre verfagen, fondern weil der Name 
diefer neuen superstitio als joldyer verdächtig und verfehmt ift, wie jchon zur Beit 
Nero in Rom (Tac. ann. 15,44 exitiabilis superstitio.... per urbem quo 20 
euncta undique atrocia aut pudenda confluunt). Man traut ihnen alle möglichen 
Schandthaten zu (2, 12. 4, 4), aber der Verf. meint, durch einen fledenlojen Wandel 
fönnten fie alle Verleumdungen zu Schanden machen (2,12. 3,13. 4,15). Müſſen fie 
trogdem leiden, jo leiden fie um Gerechtigkeit, um des Namens Chriſti millen (3, 14. 
4, 14. 16). Durch diefe Sachlage wird der Brief zwar nicht der Zeit Neros zugetviefen, 25 
wohl aber ift esunmöglich, ihn in die letzte Zeit Domitians oder in die Trajans zu ſetzen. 
Seit den Verfolgungen des „Tyrannen“ Domitian mußte die Unbefangenheit der Chrijten 
dem Kaifertum gegenüber dahin fein. Das Gebet zwar für die heibnifche Obrigkeit ift 
chriſtlicher Grundſatz geweſen (1 Ti 2,2), auch in Zeiten der Verfolgung (1 Klem. 61ff.; 
Polyk. ad Phil. 12,3; Juſtin, Apol. I, 17,3). In den beiden leßten Stellen tritt so 
deutlich hervor, daß das Gebet für die Kaiſer als die einzig zuläffige Form der Verehrung 
im Gegenfag zum Kultus gemeint if. Eine Bebrängung der Heimafiatifchen Chriften 
durch den Kaijerkult zeigen erſt die johanneiſchen Schriften (1 Jo 5, 217), wenigſtens die 
Apokalypfe. Aber diejenigen Partien, welche von einer Chriftenverfolgung und von 
Martyrien wegen des Kaiferkultus reden, ftammen ficher aus feiner früheren Zeit als der 35 
Domitians. In welcher Form Nechtens die Verfolgung unter Domitian ftattgefunden 
bat, ift eine viel umjtrittene Frage (vgl. aus der Yitteratur Neumann, Der röm. Staat 
und die allgem. Kirche I, p. 7—17; Mommſen, Der Religionsfrevel nach römischen Recht, 
Sybels biftor. Zeitjchrift, 64. Bd (NF 28. Bd) 1890, p. 389ff.; Conrat (Cohn), Die 
Chriftenverfolgungen im röm. Reich 1897; Harnad RE III, 8237. A.: „Chrijten 40 
verfolgungen” ; J. E. Weis, Chriftenverfolgungen, 1899). Daß etwa ein bejonderes 
faiferliches Edikt erlaffen worden wäre, welches den Kultus des lebenden Kaifers allen 
Unterthanen einjchärfte, davon ift nichts überliefert. Aber Domitian ließ „in den Son: 
zepten, die aus feiner Kanzlei feinen Privatbeamten (procuratores) zugingen, wo dieje 
von dem Kaifer zu fprechen hatten, die Formel dominus et deus gebrauchen“ (Mommſen, 45 
Nöm. Staatsreht II, 2°, 759 Sueton Dom. 13: Pari arrogantia, cum procura- 
torum suorum nomine formalem dietaret epistulam, sie eoepit: Dominus et 
deus noster hoc fieri jubet. Vgl. Dio Chryf. or. 45, 1: row loyvoöraror xal 
Papvtarov zai Ösondımv Övoualöusvov zal Veov napa näcıw “Eiinoı xal Bao- 
Paooıs). Dies mag feine offizielle Titulatur getwefen fein, man fann fi aber wohl so 
vorftellen, daß, tie die Hofdichter (Martial 5, 8), jo auch eifrige Profonfuln, Kaifer: 
priejter und ftreberhafte Elemente der Bevölkerung diefe Stimmung des Kaiſers in Thaten 
umjeßten und die göttliche Verehrung des Kaifers auch von den längſt verhaßten Chriften 
— Hier war eine Handhabe gegeben, ſie nicht nur zu chicanieren, ſondern zu ver— 
nichten. 56 

Die Apokalypſe enthält folgende Züge, die vielleicht zur Löfung des Problems und 
zur Charakteriftif der Chriftenverfolgung Domitians beitragen fünnen. Der lebte Herausgeber 
des Werkes blidt zurüd auf eine Anzahl Martyrien (6, 9 ras yuyas ro» Lopayusvam 
dıa row Aöyov toü Veoü zai dıd iv uagruglav Iv eiyov). Es wird nicht gefagt, 
daß es viele geweſen jeien, es wird auch nicht gejagt, daß fie gefallen jeien, weil fie das so 
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Tier nicht angebetet haben, vielmehr werden 20,4 neben den Seelen zö» nenelexıo- 
uErov did Tv uaorvoiar ’Inood al da row Aöyovr tod deodo und von ihnen unter: 
ſchieden genannt diejenigen, welche nicht angebetet haben das Tier und fein Zeichen nicht 
angenommen haben. Es fcheint aljo, daß die überftandene Verfolgung, in welcher auch 

5 Antipas gefallen fein wird (2, 13), mit den Kaiſerkult noch nicht in Verbindung ftand. Es 
werben ähnliche „Leiden“ fein, wie fie im erſten Petrusbrief vorausgefegt werden, Wer: 
folgungen des nomen Christianum entweder direkt oder durch SKriminalprozefle auf 
Grund verleumbderifcher Denunziationen. Aber für die Zukunft fieht der Apofaluptifer 
eine ganz außerordentliche Steigerung der Verfolgung vorher. Er erwartet, daß eine 

10 ungezäblte Schar von Märtyrern fallen (7, 9) und nur eme Kleine Elite von 144 000 
(7, 3f. 14, 1—5) bewahrt werden wird. Der Kampf gegen die „Heiligen“ (13,7. 
12, 17) und gegen das Lamm (17, 14), der von dem Tiere oder deſſen Selfersbelfer 
ausgeht (13, 11—17), ſteht im mefentlichen noch bevor. Er wird nicht nur über Klein— 
alten, ſondern über die ganze Melt (7,9. 13, 7) bereinbrechen. Und zwar handelt es fich 

15 hier um den Zwang zur Anbetung des Tieres. Es wird dahin fommen, daß jeder, der das 
Tier nicht anbetet, getötet wird (13, 15); die Mehrzahl der Chrijten wird diefem Verlangen 
widerſtehen und darum fallen (14, 12. 15,3). Der Berf., der fo fchreibt, erwartet aljo 
offenbar, daß eine furchtbare Wendung in der Rechtslage der Chriften dem Kaiferfultus 
gegenüber bevorjteht. Worauf er diefe Anfchauung gründet, iſt nicht zu erkennen. Viel: 

20 leicht war die Kunde zu ihm gebrungen, daß ein faiferliches Edikt in Ausficht ſtehe oder 
erlafjen fei, wonach von allen Chriften das KHaiferopfer verlangt werden ſolle. Wahr: 
jcheinlicher ift aber, daß er die bevorſtehende Krifis erfchloffen bat aus einer, vielleicht 
von dem Kaijerprieftertum angezettelten leidenſchaftlichen Vollsbewegung, von der zu befürchten 
var, daß fie die römiſchen Beamten mit fortreißen werde (13, 12). In diejer Beziehung 

235 iſt die Ausjage 13, 16 Iehrreih. Mit dem ydoayıa, von dem bier die Rede it fann 
nicht das Kaifergeld gemeint fein (Mommien, NG V, 522); auch der kaiſerliche Stempel, 
den man noch beute auf Kauf: und Pachtverträgen erkennen kann (Deifmann, Neue Bibel- 
ftudien 1897, p. 68f.), bat nur die Anſchauungsform geliefert. Der Verf. bat offenbar 
eine Bervegung im Auge, in welcher die Provinzialen im Überſchwang ihrer loyalen Be: 

3o geifterung fich dem Kaiſer zu Ehren mit dem Namen dieſes ihres Gottes jtigmatifierten (vgl. 
Deifmann, Bibelftubien 1895, p. 262ff. und Stade, ZaW XIV, 250ff.). Es wird 
dahin fommen, fo fürchtet der Apokalyptiker, daß jeder, der dies nicht mitmacht (Fe, 
Jaußaveıw 70 ydoayna 13,11. 14,11. 16,2. 20,4 ie ein terminus technicus), 
von Handel und Wandel ausgeichlofjen, bürgerlich geächtet wird. Wenn uns die Apofa- 

85 anle auch nichts über die Nechtsform der Verfolgung lehrt, jo zeigt fie doch, wie unter der 
Negierung Domitians (er ift das bereits gegenwärtige Tier, wie der Wifjende merken 
fann 13,17. 17, 8ff.) eine plößliche und unerhörte Steigerung der Verfolgungen und der 
Bedrängung durd den Kaiferkultus zu erwarten war. Daß diefe Erwartung fih in 
jchredlicyer Weife erfüllt bat, erfennt man aus der in der Kirche fortlebenden Erinnerung 

a0 an die Budıns Domitiand, des zweiten Nero (Eus. h. e. III, 17; Tert. apol. 5; 
Euseb. chron. II, p. 160 ed. Schöne: Refert autem Brettius, multos Christianorum 
sub Dom. subisse martyrium). Es muß eine außerordentlihe Anzahl von Prozefjen 
geweſen fein, die den Nachfolger Domitians zu der Mafregel zwang, Denunziationen wegen 
dofßera und wegen ’lovdaixös Plos zu verbieten (Div Caſſ. 68,1). Noch in den 

5 Chriſtenprozeſſen unter Plinius 112 (ep. 96, 6) fommen Leute vor, die vor 20 Jahren 
(das werden, rund gerechnet, die legten Jahre Domitians fein) vom Chriftentum ab» 
gefallen find. Immerhin kann in Kleinafien die Verfolgung radikal nicht getvejen fein, da das 
Haupt der Gemeinden, Johannes, nicht gefallen it, ſondern die Zeiten Trajans erlebt bat. 
Ueber die weitere Entwidelung der Rechtslage für die Chriften in Aleinafien wiſſen wir 

50 wenig. Das nächite Zeugnis, freilich nicht aus Aſia, jondern aus Bithynia-Pontus, ift 
der Briefwechſel des Plinius mit Trajan (ep. 96. 97). Aus ihm gebt jo viel deutlich 
bervor, daß an der Strafbarfeit der Chriften fein Zweifel if. Die, welche ſich als 
Shriften ſtandhaft befennen, werden hingerichtet, ſoweit fie nicht römische Bürger find. 
Aber es findet Fein genereller Zwang zum Kaiſerkultus ftatt, die Verfolgung bängt nur 

65 indireft mit der Religion zuſammen; die Vernachläſſigung der Tempel ift vielleicht Wer: 
anlafjung zu den Denunziationen geweſen, aber der Statthalter ift von religiöjen Motiven 
nicht geleitet; das Kaiferopfer verlangt er nur von den ohnehin Abtrünnigen, um zu 
fonftatteren, ob fie auch wirklich die superstitio abgeſchworen haben (vgl. Neumann a. a. O. 
p. 17—26; Arnold, Studien z. Gedichte der plinian, Chriftenverfolgung 1887; 3. €. 

co Weis, a.a.D. p.56ff.). Auch im Martyrium des Polykarp wird die Todeswürdigkeit der 
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Chriſten nicht ſpeziell damit begründet, daß ſie dem Kaiſer das Opfer verſagen, ſondern 
nur ganz im allgemeinen mit ihrer ddeörns (ep. 3), Polykarp iſt 6 Tor querégo 
dev zaduokıns, 6 noklobs Öiödorwv un Üöcıw umd& gooxuveiv (ep.12). Das 
Kaiferopfer, das von Polykarp verlangt wird, iſt eine Seknmungsprobe (8, 2). 

5. Städte, Die Zahl der freien Städte (Marquardt p. 346 f.) ift in der Kaiſerzeit 
immer mehr vermindert worden; ftatt der Autonomie wurde bevorzugten Städten Steuer: 
freiheit zu teil. Die 44 oder, wie man vermutet hat, 144 (Ptolemäus V, 2) regiones, 
in welche Sulla das Land geteilt haben ſoll (Gaffiodor Chron. 3. J. 670), werden Stabt- 
bezirte geweſen fein, die zum Zwecke der Steuererhebung abgeteilt waren. In einem 
Edikt des Antoninus (Mopdeftinus Dig. 21. 1.6.2 Ptolem. 2. arg.) werden drei Klaſſen 10 
von Städten unterjchieden nach der Größe und Bedeutung. Die zweite diefer Klaſſen find 
die dyopal Öixwr, d. h. die Gerichtsorte (conventus). Als ſolche nennt Plinius n. h. V, 
29,105 f: Laodicea ad Lycum, Synnada, Apameia, Alabanda, Sarbeis, Smyrna (vgl. das 
Mart. Polyk.), Epbefus, Adramptteeon und Pergamon. Nach Athen. Mitt. XXIV, p. 281 
icheinen auch Eumeneia, Priene, Dorylaion Konventorte geweſen zu fen (CIG 3902 b); 
Jos. Ant. XIV, 10,21 $ 245 redet der Profonfjul von feinem Gerichthalten in Tralleis. 
Zur erften Klaſſe gehören die Städte mit dem Range der unroonökeıs; diefer Titel wird 
nad) Marquardts Vermutung (p. 343. Menadier p. 4 f.) hauptſächlich den Städten ver- 
lieben fein, in weldyen der Yandtag der Provinz fich verfammelte. Won dem ebrgeizigen 
Wettfireit der Städte unter einander (Mommien, RO V, 303) befommt man ein Bild 20 
aus der 42, Nede (Heil XXIII) des Ariftides reoi Öuovolas rais ökeoıv, die auf einem 
zoo» zu Vergamon gehalten jeder der drei Städte Pergamon, Smyma, Epheſos ihren 
Ruhm verkündigt. Diefe drei Städte waren durch eine große Straße verbunden (Ramſay, 
geogr. p. 165). Am füdlichiten an der Mündung des Kayitros, lag 

Epheſos. — Litteratur: Buhl, Ephesiaca, Berlin 1843; E. Curtius, Beiträge zur 26 
Geſch. u. Topographie Kleinafiens (Abh. d. Berl. Akad. 1872); derſelbe, Ephejos. (Mltertum u. 
Gegenwart II ?, p.987 f.,1886); ©. U. Zimmermann, Ephejos im erjten chriſtl. Jahrhundert, 
Jena 1874; Wood, Discoveries at Ephesus, London 1877; Menadier, Qua condicione 
Ephesii usi sint inde ab Asia in formam provinciae redacta, Berlin 1880; Strabo XIV, 1, 
p- 639642; Ariftides or. 42 — eil, XXIII, 23—25, Vol. II, 375.; Inſchriften CJG 2953 80 
bi$ 3043; Le Bas III, 136a—184a ; Brit. Mus. Inser. III, 4467—85 und die Brolegomena 
p- 67. 87. Münzen: Head, Coinage of Ephesus 1880. 

Epheſos nennt ſich häufig auf Infchriften 9 modem (naoar) zal ueylorn untoö- 
nos Aolac. Diefer Name ift der Stadt von Antoninus Pius den anderen Städten 
gegenüber beftätigt worden (Inser. Brit. Mus. 489). Die politiihe Hauptſtadt Aſiens a5 
ift Epheſos infofern, als bier der Prokonſul feinen Sit hatte und bier zuerjt den Boden 
der Provinz betreten mußte (Ulpianus Dig. I, 16, 4. 5), vgl. Menadier p. 6}. Em 
weiterer Ehrentitel der Stadt ift vewxdoos (vgl. Kraufe, Newxdoos Civitates neo- 
corae sive aedituae, Yeipzig 1844; W. Büchner, De neocoria, Giefen 1888). Das 
Wort, welches eigentlich eine Perfon als Tempelhüter bezeichnet (Suidas: 6 Tor vaor ο 
»00uGw „al eiroenilov, 6 druuekobusvos Tod vaod) vgl. Ariſtides, or. I, 23 — 
Keil XLVII, 11. Philo II, p. 236 M, wird auf Städte oder Völkerſchaften übertragen, 
welche fih die Verehrung einzelner Gottheiten bejonders angelegen jein lajjen (Jos. b. 
jud. V, 19, $ 383 die Juden, oßs 6 Heös davud venxdoovs Ayev). In diefem Sinne 
nennt der yoaunareis AO 19, 35 die Stadt der Ephefier die vewxdgos Ts ueya- 46 
ar Aorewmdos. In diefem Zuſammenhange ift die Bezeichnung auf Infchriften und 
Münzen (Le Bas-Waddington Ill, Nr. 147 b= CIG 2972 ; Wabdington, Fastes Nr. 104 
— Hermes VII, p. 29; Mionnet, Suppl. VI, p.164 Wr. 561; p. 159 Nr. 524) felten 
und jpät. Wenn der yoaumarevs nur diefes Neoforat erwähnt, jo ift dasielbe zu jener 

eit noch nicht in Schatten geftellt dur das Neoforat, welches ſich auf den Kaifer: so 
ltus bezieht. Die ältefte Erwähnung desfelben findet ſich auf einer Münze aus der Zeit 

Neros (Waddington, Fastes Nr. 93, p. 139, 65/66 nad) Chr.). Es ift nicht ficher, aber 
wahrjcheinlich, dab das bloße Ep. venxsowv ohne Zufas auf einer Kaifermünze fih auf 
den Kaiſerkult beziehe. Da der Titel des Neoforates durch einen bejonderen Senats: 
beichluß verlieben und erneuert wird (CIG 3148 von Smyma : deureoov Ööyua, zad’ 66 
5 Öls vewxöoor yeydvauev unter Hadrian: Hermes VII, p. 29), jo kann fchon der 
Provinzialtempel in Epheſus beftanden haben, als Paulus dort war, wenn aud die Stabt 
den Titel veoxdoos damals noch nicht führte. Übrigens ift e8 durch den Zufammen: 

g gerechtfertigt, daß der yoauuareds nur den Neokorat der Artemis erwähnt. Das 
orhandenfein von Afiarchen in Ephefus ift an fich kein Beweis dafür, daß der Provinzial: co 

or 

- 6 
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tempel (wohl zu unterfcheiden von dem der römifchen Bürger Dio Caſſ. 51, 20) damals 
ſchon beſtand. Durch die Epbefinifche Sejceift CIL III, suppl. 7118 ift das VBorhanden- 
jein des Augufteums im %. 4 v. Chr. bezeugt. Aus der Zeit Veſpaſians oder Domitians 
der vaos 6 Ev ’Epkow tüv Leßaorov xowös ris Adiuc (Brit. Mus. Inser. III, 

6 498). Die Ruinen des Augufteums find entvedt und befchrieben von Wood (p. 153). 
Ein Priefter der Roma ſchon in einer Pergamenifchen Inſchrift Nr. 268 DE 34f., 
wahrſcheinlich aus dem Jahre 98 v. Chr. Bemerkenswert it, daß durch die Miffion des 
Paulus vor allem der Artemistultus bedroht erjcheint. in welchem Maße dieſer das 
Mahrzeihen und Fundament der Stabt war, erkennt man aus ber Inſchrift Le Bas 

ı0 III, 136a (88 v. Ehr.), in welcher ein Beichluß der Stadt begründet wird mit der Rück— 
ficht auf 7» owrmolav toü Te iepod rijs ’Aor&wdos zal rijs nölews zai tus yoboas. 
Der Tempel der Artemis, nach dem Brande des Heroftratos prächtiger aufgebaut (Strabo 
XIV, 1 p. 640; Ariftives or. 42 = Keil XXIII, 25), lag damald am Meeresjtrande (Plin. 
n. h. 11, 87, vgl.  ueydin dea ’A. oo nölews CIG 2963 e). Die Lage und Reſte find 

ı5 entdedt von Wood, Discoveries at Eph. p. 255—285); dort auch eine Refonitruftion. 
Die bier verehrte Artemis (vgl. die A. Artemis bei Bauly-Wifjowa II, 1336—1440, bei. 
1372. und Rofcher I, 558—608, bei. 588—593 ; nell, The eults of the Greek 
states Il, p. 425 ff., Oxford 1896), die “Aorems ’Epeoia, die ueyaln Dea "Agrems 
(CIG 2963c, vgl. AG 19,35), hat einen von dem allgemein griechischen ſtark abweichen: 

20 den Charalter, fe erjcheint bier nicht als jungfräuliche Göttin, fondern ald „die große 
Nährmutter für Pflanzen, Tiere und Menſchen“. Dem entjpricht der orgiaftiiche Charak— 
ter des Kultus, der bei den griechifchen Artemiskulten nicht nachzuweiſen ift. Das Kult: 
bild der Artemis zeigt noch deutlich den orientaliichen Charakter der Epheſiſchen Göttin 
(Abbildungen bei Wood p. 209; Nofcher I, 588 und vielfach auf Münzen Numismat. 

25 Chroniele N. S. vol. 20, pl. 5—9. vol. 15, pl. 2.3: Die vielen Brüfte, bie 
zahlreichen Tierfombole, die Mauerkrone). Es galt als ein duoners (AG 19, 38, vgl. 
dv. Dobſchütz, Chriftusbilder I, p. 11f), vom Himmel gefallen. Es beftand nad Plin. 
n. h. 16, 40, 213 aus Ebenholz. Am Gürtel, an den Füßen und dem Kranze waren 
angejchrieben die ’Epeoıa yoduuara (Eustath. ad Odyss. XIX, 247 p. 1863 Clem. 

3 Alex. Strom. V, 8 p. 672) geheimnisvolle, wahrſcheinlich urfprünglich hebräiſche Worte 
(vgl. Stidel, De Ephesiis litteris, Jena 1860). In einem weiteren Sinne für Zauber: 
formeln fommt der Ausdrud vor z. B. bei Plut. Sympos. VII zovs daruorıloutvovs 
»elevovor ra ’Eypeoıa yoduuara nogös abrous Akyeır zal »arovoudlewv. Vgl. bier: 
für die Abhandlung von K. Weflely im 12. Jahresbericht des Franz-Joſephs-Gymnaſiums, 

3 Mien 1886, und den A. „Dämoniſche“ PRE Bd IV, p. 410. Daß Ephejus gerade eine 
a der Blüte diefes Aberglaubens war, lehrt der Name ’E. yo. und die Geſchichte 

19, 13—19. 
Kultus und Priefterfchaft der Artemis follen viel Verwandtichaft gehabt haben mit 

dem der Göttin Ma von Komana in Kappadozien (Strabo XII, 2 p. 535) und Pontus 
(XII, 3 p. 557 ff). Strabos Bericht über die Vriefterfchaft der Ephefia (XII, 641) 

wird durch die Inſchriften erläutert (vgl. die Prolegomena von Hids Inser. Brit. 
Mus. III, p. 84). An der Spitze der Priefterichaft jtand, wenigſtens vor ber Zeit 
Strabos (XIV, p. 641 elyov), ein Eunuch mit dem frembländifchen Namen Megaby: 
zos (Ps. Herakl. ep. IX. 34 ff. Bernays: Hueis [dxröuvere] Tövw ts Weoo Meya- 

#5 Bvlor). Ihn umgab ein Kollegium jungfräulicher Priefterinnen (Strabo). Daß diefe 
Priefterinnen fich zur Ehre der Gottheit preisgegeben hätten, wird ohne Beleg behauptet 
(Zimmermann p. 110). Nach CIG 3001—3003. 2823 nahmen fie eine ſehr geachtete 
Stellung ein. Unter den zahlreichen niederen Funktionären (Rojcher I, 541) mögen die 
iegot (Hids p. 85; Namjay, Cities and bishopries I, p. 135. 147.) Hierodulen 

50 geweſen fein, vgl. aber Menadier p. 101. Eine andere Gruppe ’Eoonves interejfiert 
uns wegen des vielleicht jemitischen Namens (Hicks p. 85; Yigbtfoot, Colossians p. 96). 
Ihre Funktionen find nicht deutlich. Einmal wird erwähnt, daß fie der Artemis rbayye- 
Jıa Doc ſollen (Brit. Mus. Inser. III, 458). Nah Pauſanias VIII 13, 1 waren 
fie identifch mit den Zomdropes, welche die Opferſchmäuſe berzurichten hatten. Das 

55 Kollegium der veorrorol, welches auch ſonſt vorfommt (Hids p. 80 f.), war fein priefter- 
liches, fondern ein bürgerliches. Ihre Funktionen bezogen fih auf die Verwaltung, Be- 
wahung, Reparatur der Tempelgebäude, und die Anbringung von Inſchriften. Eine 
intereffante Kontroverje bat ſich an die Inſchrift Inser. Brit. Mus. III, Wr. 578 ans 
geichlofien. Der Herausgeber Hids vermutet, daß der hier erwähnte veorowös Anın)- 

w rowos, dem mit anderen »eorroroi zujammen Rat und Volt eine Ehreninfchrift jegen, 
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identiſch ſei mit dem Silberſchmied Demetrius AG 19. Er hat dieſe Hypotheſe weiter 
entwickelt Expoſitor 1890, 401.-422. Die Inſchrift ſei ihm geſtiftet als Anerkennun 
für die der Göttin geleiſtete Hilfe gegen den Apoſtel Paulus. Der Ausdruck der AG 
nor vaods dpyvoods ’Aor&wmdos ſei ein Mißverſtändnis des in dem urfprüng- 
lichen Bericht vorgefundenen veonows ’Aorewmdos. Silberne Tempelden der Arte 5 
mis babe es nicht gegeben. Die Aktion gegen Paulus fei alfo nicht von Handwerkern 
aus geichäftlichem Intereſſe, ſondern aus den Kreifen der Tempelpriefterjchaft heraus in 
religiöfem Intereſſe angezettelt. Dieſe Hypotheje bat Ramſay (Church i. R. E. p. 112 
bis 145) ausführlich und nicht ohne Glüd zu widerlegen gefucht, indem er für den Be- 
richt der AG eintritt. Außer Zweifeln an der fo frühen Datierung der Inſchrift ſucht 
er vor allem wahrfcheinlich zu machen, daß es mwirklich filberne Nachbildungen des Artemis: 
tempels gegeben habe. Botivreliefs, welche eine Göttin (meift Kybele) in einem Kapell⸗ 
chen figend barftellen, find vielfach erhalten (Archäolog. Zeitung 1880; Gonze, Hermes: 
Cadmilos). Die vaopöoor bei Ignat. ad Eph. $ 9 werben jolche —————— 
bei Prozeſſionen getragen haben (vgl. das Wandgemälde aus Pompeji bei Helbig, Wand: ı5 
gemälde Gampaniens Nr. 1476). Bei Dio Caſſ. 39, 28 wird dad reioas erwähnt, daß 
&v 10 ’Alßavod vews Hgas Poayüs Eni rganeins tıwös rgös dvaroläv iöguuevos 
fih nad Norden umwendet. Ein valdıor fe ge Inſchrift bei Ramſay, Cities I, p. 181 
Nr. 68. Jedenfalls kann es nicht unmwahrfcheinlich genannt werben, daß die Silberſchmiede 
bon Ephefus fi) mit der Anfertigung foldyer Schreine mit Bildern der Göttin beichäf- 20 
tigten und der Bericht der AG legt die Annahme eines Mißverſtändniſſes nicht nahe. 
Daß die vom Tempelfult abhängigen Handwerkerkreiſe zuerft die Konkurrenz der neuen 
Miffion empfanden, ift eine Nachricht, die jehr viel Wahriceinliches für ſich bat. über 
Handwerkergenoffenichaften in Kleinafien fiehe Job. Debler un Eranos Vindobonensis 
1893, p. 276ff. Zwar nicht in Ephefus, mwohl aber in Smyrna ift eine Genoſſenſchaft 25 
der doyvooxönoı xal govooydor bezeugt (CIG 3154), in Ephejus eine ovveoyla ber 
Wollhändler. Demetrius wird nah AG 19, 24 (nagelyero tois texvituug obx Öklyıw 
Zoyaolay) ein großer Unternehmer, oder (ouwreyritaı v. 25 cod. D) der doyarnyds ber 
ovvyreyvla (CIG 2928) der doyvooxdno geweien fein. Das Wort Zoyaoia 19, 25 
bedeutet ſonſt z. B. in Hierapolis (Altertümer von H. Inſchr. Nr. 40) die Genoſſenſchaft. 30 
Der in der AG geſchilderte Vorgang ift auch ſonſt ın jedem einzelnen Zuge archäologiſ 
richtig. Das erregte Volt ftrömt (mie Brit. Mus. Inser. 792, 4ff. Knidos: 6 ws 
Öauos Er ob uerola ovvgVosı yeröusvos ... uerd ndoas noodvnias — 
eis To Dearoov) ind Theater, wo die Vollsverſammlungen ſtattfinden (Brit. Mus. Inser. 
481 3. 394 ff.: ra dnexoviouara navra tjs Deod pepftwoav Ex Toü noovdov 85 
zara näcav dxxinolavr eis To VEaroov). Freilich ift dies feine Zyvouos Edxxinoia 
(v. 39 IGI III, 325: dyouerns &xxi. &vvöuov Brit. Mus. Inser. 481 3. 3397. 
»ara näcav vöuıuov d#rA.), jondern eine bunt zufammengetwürfelte Zufalldverfammlung, 
eine ovoroopn, v. 40. Paulus wollte eloeAdeiv eis row Önuo» (Brit. Mus. Inser. 
481 3. 22), wozu er, obwohl Nichtbürger, berechtigt war (Menadier p. 40). Der yoau- #0 
narevs tod Önuov (häufig in nfchriften 3. B. Brit. Mus. Inser. 481, 3. 7 u. ö., 
vgl. Menadier p. 78 ff.) ermahnt zur Ruhe und zum Auseinandergehen, da die Bürger: 
ſchaft ſonſt Gefahr laufe, wegen oraoıs belangt zu werden, und vielleiht Einjchrän- 
fungen des Verfammlungsrechtes zu erleiden (vgl. Menadier p. 41; Pauly-Wiſſowa II, 
1551). Er verweiſt die Handwerker an den Profonful und fein Geridht (j. o. ©. 537, 51), 45 
die Bollsmafje auf die nächjte ordentliche Zxxinota. Wie kann der feitgegründete Ruf 
der Stadt durch die Männer erjchüttert werden, die weder thätlich (deooovkovs Brit. Mus. 
Inser. 481, 3. 121 2orw ieoooviia zal — Noch mit Laſterungen ſich an der 
Göttin vergriffen haben? Dies iſt der einzige Moment im Leben des Paulus, den wir 
genauer kennen, in welchem ihm das 1 Ko 15, 32 ind Auge gefaßte Onorouazyeiv ge 50 
droht hat (el Edmoroudynoa lann nur irrealer Fall fein). Will man aber diefe Ereignifje 
mit jener Stelle in Beziehung fegen, jo ergeben jich ſchwerwiegende Folgen für die Kritik 
und Chronologie der Korintberbriefe. 

Aus der Geſchichte des Artemisfultus nad) dem Eindringen der chriftlichen Religion 
in Epheſos find auch für uns von höchſtem Intereſſe zwei infchriftliche Dokumente des 55 
Brit. Muf. III, 481 u. 482. Das erfte aus dem J. 104 enthält Altenftüde betr. eine groß: 
artige Statuenjchentung des C.Vibius Salutaris an den Tempel. Das zweite aus dem 
53.161 einen Beichluß des Rats und Demos von Ephejos den ganzen Monat Artemijion 
der Artemis zu heiligen. Uns intereffiert hieran bejonders die mit AG 19, 27 fich eng 
berührende Begründung: [dreuödi, 7) n]ooeor@oa tijs nölews hucv Deös"Agrelms ob © 
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uövov) Ev ij Eavrjs naroldı drınäraı, Tv Alilmv Aänacaw nölswv) &vöoko- 
teoav dia ns lölas Veisrntog nenoinzev, (alla zal apa [Eiinow te »Jai [Blao- 
Paololıs, &lore noAllayoo Avsiodar abrjs ie|od Te zal tuuds .... dgl. hierzu 
Plin. ep.96 ad Traj. Daß die Ephef. Artemis nicht nur in ganz Afia 4. B. in Smyrna 

6 CIG 3155. 5945), jondern von der ganzen olxovu&rn verehrt wurde, ift feine Meber- 
treibung des Demetrius. Sie hatte an vielen Orten ihren Aultus, z. B. in Korinth 
(Bauf. II, 2, 6), Rom (Strabo IV, p. 180) vgl. Pauly-Wiſſowa II, 1385f. Über die 
Feſte, insbefondere die ’ Apreıioıa in Epbefus |. Hide p. 79. Zu Epb 5, 11f. vgl. die 
— Corr. Hell. I, p. 289 — Brit. Mus. III, 506b aus dem Jahre 83/84: 

io Mvorigia xal Bvoiaı . . za” Exaorov Eviavröv Enırekoöyraı Ev ’Epiow Ayumror 
»al Kapnopdow zal Ozauopdow zal Veois Feßaorois bnöo uvoriw uera nolkjs 
äyvelas zal vouiuov Ir ; ferner Strabo XIV, p. 633. 640. 

Die Blüte des Artemisfultus, ihr unbellenifcher Charakter hängt jedenfalls auch zu= 
jammen mit der Handelsftabt Ephefus. Es ift harakteriftiih, daß Paulus ſich als 

ı5 Centrum feiner Hleinafiatifchen Wirffamkeit wiederum die größte und blübendfte Handels- 
ftabt der Provinz gewählt hat. Strabo jagt von ihr XIV, 1 p. 641 9 Ö& nökc ıj 
noös ra ülla ebzagpla row Tönow alfera xad’ Exdornv Inc: &undpiov oboa 
u£yıorov TOP xara ınv ’ Aolav vv Errös ob Tavoov. Außer der großen Handels: 
ftraße, melde vom Euphrat ber durchs Lykos- und Mäanderthal nad Ephefus führte, 

20 (Strabo XII, 2 p. 540), endigte bier auch die alte, von Herodot beichriebene (Ramfay 
p- 27 ff.) Königftraße, welche von Tavium, Anchra, Pelfinus, Sardeis berablam. So 
war es bie Vermittlerin des Handels zwifchen Orient und Decident. Gegen die Unfittlich- 
feit von Epheſus richtet ſich der 7. pfeudoheraklitifche Brief. Der Fremdenverkehr in Epheſus 
war ungeheuer, Strabo nennt es zal row And rs "Iraullas zal rc Eilddos bnodo- 

25 yeiov »xowör (XII, 8 p. 577). Unter den zabllofen Fremden, die in Epheſus anfäßig 
waren (zarorxoürres vgl. Menadier p. 12f.; AG 19, 17; anders AG 19, 10), find 
natürlich viele Römer (daher die o. ©. 539, 25 angeführte Verordnung des Auguftus 
(Div Caſſ. 51, 20). Uns intereffieren vor allem die vielen in Epheſus wohnenden Juden 
(Schürer III®, p. 12f. 80). Eine Stimagoge in Ephefus AG-18, 19, 26; 19, 8. Drei 

so jüdische Inſchriften aus dem 2.13. Jahrh. bei Schürer p. 12. Nach Jos. ce. Ap. II", 
$ 39 haben die Juden in den Städten Joniens von den Diadochen, wahrſcheinlich von 
Antiochos II Theos (261—246 v. Chr. Schürer p. 80) das Bürgerrecht erhalten. Die 
fteigend günftigen Nechtöverhältniffe der Juden fpiegeln fih in den bei Jos. Ant. 
XIV, 10; XVI, 6; Philo leg. ad. Caj. 40 M. 592 mitgeteilten Aktenftüde (j. oben 

35 ©. 540,30). Zunächſt wurden diejenigen Juden, welche römische Bürger waren, desordar- 
uovias Eveza, d. h. wegen der Nüdficht auf den Sabbat vom Kriegädienfte befreit. (Er- 
laß des Konfuls 2. Lentulus 49 v. Chr. XIV, 10, 8 228f. 234. 236— 240. Schreiben 
des Prokonſuls Dolabella 43 v. Chr. $ 223—227). Sodann wird ihnen von Dolabella 
die Übung ihrer Religion, d. h. das Verſammlungsrecht und das Beitragsrecht (K 277) 

40 zugeltanden und durch ein yrjguoua ’Eyeotiov (8 262—264) gefichert (42 v.Chr.). Die 
Verordnungen des YAuguftus (Ant. XVI, 6) geftatten insbejondere die Sammlungen 
von Beiträgen für den Tempel in Serufalem ($ 166: Philo p. 592). In dem Erlaf 
des Agrippa wird außerdem ($ 168) denen, welche die heiligen Bücher der Juden ftehlen, 
Entziehbung des Aſylrechts und Auslieferung an die Juden angebroht ; fie follen mie 

45 iegoonvkoı beftraft werden. Daß die Volfsjtimmung den Juden nicht günftig war, fon= 
dern daß fie bei den römischen Beamten den Epheſiern gegenüber Schub fanden, lehrt 
das Pſephisma XIV, 262—264. Bol. außerdem AG 19, 34. 

Epheſos ift ein Mitglied des Bundes der 13 joniſchen Städte (Strabo XIV, 1 
p. 633), des zomwor yı! möleam, vgl. Boedh zu CIG 3461, mit einem doyıoebs ts 

50 Tviuc (CIG 2880); Vorort war Milet J ntoonoks tijs ’lwvias Miunoior 
nökıs CIA III, 480. — Miletos (Strabo XIV, p. 633—636) von Paulus AG 20, 
15. 17 vorübergehend befucht (vgl. 2 Ti 4, 20, wo die Anderung in Meiirn nichts hilft), 
war feit der Zerftörung durch Alexander von feiner Höhe berabgefunfen und fpielt neben 
Ephejos Feine Rolle mehr in römifcher Zeit. Juden in Milet Schürer III’, p. 13. 

55 Berühmt ift das Heiligtum und Orafel des Apollo Divymus 7ö &» Boayyidaıs (Strabo 
XIV, p. 634), vgl. Newton, a history of discoveries at Halicarnass, Knidus and 
Branchidae, Yondon 1862. 1863. Inſchriften aus Br. in Inser. Brit. Mus. IV, 921—934. 
Über Jaſos (Strabo XIV, 2 p. 658) vgl. W. Judeich in Athen. Mitt. XV, p. 137 ff., 
eine jüd. (?) Inſchrift (Le Bas III, 294) bei Schürer III’, p. 13; über Priene (Strabo 

6o XIV, 1 p. 636), vgl. Th. Leuſchen, De rebus Prienensium, Leipziger Studien XII, 
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1890; über Kolophon (Strabo XIV, 1 p. 642. 643), vgl. C. Schudarbt, Athen. 
Mitt. XI, p. 398ff.; über Klaros (Strabo XIV, p. 642) und fein altberühmtes Orakel 
vgl. K. Bureich, ’Andilwo» Kidoros. Unterfuhungen z. Orafelweien des jpäteren Alter- 
tums I, Leipzig 1889 ; Baubiffin, Studien zur ſemitiſchen Religionsgeſchichte I, p. 213 
bis 238 ; über Teos (Strabo XIV, 1 p. 643. 644), vgl. Scheffler, De rebus Teiorum, 5 
Leipzig 1883; über Erythrae (Strabo XIV, 1 p. 645) und bie dortige Sibylle, 
vgl. Schürer III®, p. 424ff.; Burefch, Athen. Mitt. XVII, p. 16—36 ; über Phokäa 
(Strabo XIV, 1 p. 647) ſ. d. jüd. Inſchrift bull. de corresp. hellönique X, 1886, 
p. 327—335, abgebrudt bei Schürer III’, 11.— Wir wenden uns jegt zum Innern bes 
Landes. Die große Straße führte von Ephejos zunächſt nah Magnefia (Strabo XVI, 1, 

. 647) room Ö’doriv 2£ '’Egp£&oov Mayrnoia (120 Stadien XIV, 2 p. 663; jo 
* unter den Ignatian. Briefen der an die Magneſier auf den an die Epheſier) mit einem Ar⸗ 
temistempel, den Strabo dem in Ephefus an bie Seite ftellt. Es lag nicht direft am Mäander 
(Ignat. inser. Mayv. rjj noös Maıdvöoo), fondern an einem Nebenfluß Lethäus. Litteratur 
und Geichichte bei Lightfoot, apost. fathers II, 2 p. 97 ff. Unter Tiberius bewarb fi) Mag- 
nefia mit um einen Auguftusternpel, wurde aber als zu unbedeutend zurückgewieſen (Tac. 
ann. IV, 55). Das Chriftentum ift dorthin von Cpbeios aus gekommen, vielleicht durch 
Tychikus (Lightfoot p. 102), defien Name in Magnefia häufig vortommt. Die Nichterwäh— 
nung in der Apokalypfe läßt auf ein engeres oder rag eg zu Epheſos 
ſchließen. Eine magnefifhe Kolonie war das piſidiſche Antiocheia (Strabo XII, 8 20 

. 577). Eine jüdiſche Inſchrift aus M. bei Schürer IIT’, p. 11. — Auf Magnefia 
Plot bei Strabo (XIV,1 p. 648) Tralleis (ebenjo in der Sammlung der Sgnatianen), 
früher eine wohlhabende Stadt (Cie. pro Flacco 22, 23), welche häufig Afiarchen jtellte 
(j. vo. ©. 538,4), 3. B. den Philippos im Mart. Polycarpi 12, 21. Unter Auguſtus 
nahm es den Namen Gäfarean an (CIG 2929) Bon dem Erdbeben im Jahre 26/24 © 
(Strabo XII, 8 p. 579), nad welchem Auguftus die Stadt ſehr unterftügte, hatte es ſich 
unter Tiberius noch nicht jo weit erholt, um bei der Konkurrenz um ben Kaifertempel in 
Betracht zu fommen (Tae. ann. IV, 55). Juden in Tralleis Jos. Ant. XIV,10 8 242. 
Über die Entftehung der chriftlihen Gemeinde in Tralleis ift nichts bekannt. Wahrſchein— 
lich ift auch hierhin das Evangelium von Ephefos gelommen (AG 19,10). Eine zufammen: 30 
hängende Miffion feheint den Städten an der Mäander:Lykositraße gewidmet worden zu 
fein. Denn im meiteren Verlauf diefer Route jtoßen wir auf die drei eng zuſammen— 
gehörigen phrygiſchen Gemeinden Laodikeia, Hierapolis, Koloſſä (vgl. über fie die Material: 
jammlung bei Lightfoot, Colossians p. 1—70, und die Spezialfarte bei Ramfay, Church 
i. R.E. p. 472). Durdy die gleiche günftige Lage an oder in der Nähe der großen 35 
Handelöftraße ausgezeichnet, haben fie auch jonft viel Gemeinfames, vor allem diefelben in- 
duftriellen und Handelöinterefjen. Die Wollinduftrie in allen Zweigen, befonders die Woll- 
färberei, blübte ın den drei Städten (Strabo XII, 8 p. 578; XIII, 4 p. 630). Hiervon 
legen beſonders die Inſchriften von Hierapolis ein redendes Zeugnis ab (vgl. C. Cichorius 
in den „Altertümern von Hierapolis” p. 50f.). Andererfeits teilen fie auch das Schidjal «0 
der im dieſer Gegend häufigen Erdbeben (Strabo XII, 8 p. 578 oyeÖo» ÖE u xal 
räoca ebosıorös dorıv ü zeoi row Maiavdoov ywoa). In der Älteren Kaiferzeit find 
e3 namentlich folgende Erdbeben, von denen wir Kunde haben. Im Jahre 12 v. Chr. 
wurden Tralleis und Laodikeia (Strabo XII, 8 p. 579) bejonders ſtark betroffen. Ein 
Erdbeben unter Nero jest Tac. ann. XIV, 27 ins Jahr 60, nennt hierbei nur Laodikeia 45 
als betroffen. Wenn er jagt, daß es propriis opibus valuit, fo war es inzwiſchen jo 
eritarkt, daß es die früher (Strabo XII, 8 p. 579) geleiftete Beihilfe entbehren konnte. 
Da Tacitus die Nachbarſtädte nicht erwähnt, fo ijt ſehr unwahrſcheinlich, daß dies Erb- 
beben dasjelbe fein follte, twelched Eus. chron. (II, p. 154. ed. Schöne) auf Ol. 210 
— a. Abr. 2079 = 65 p. Chr. anſetzt: In Asia urbes terrae motu conciderunt % 
Laodicea Hierapolis Colossae, Wenn der Kolofjerbrief in den Jahren 61—63 ges 
fchrieben ift, fo müßten wir eine Anfpielung auf dies außerordentliche Ereignis erwarten, 
falls es ſchon gefcheben wäre. Denn von dem unbebeutenden Kolofjä ift ‚nicht ohne wei— 
teres anzunehmen, daß es ſich, wie das reiche Laodikeia im Laufe weniger Jahre jo völlig 
von dem vernichtenden Schlage erholt hätte, daß kaum noch davon geredet wurde. Wir os 
baben aljo doch wohl zwei Erdbeben unter Nero anzunehmen. Für Gleichjegung beider 
Ereigniffe Zahn, Einl. I‘, p. 316. 319. 

Zaodıleia (Ramſay, Cities and bishopries I, p. 32—79) noös ww Avuxw, 
wie fie zur Unterfcheidung genannt wird, war unter den drei Städten die bedeutenbite. 
Nur fie erfcheint in der Apokalypſe; mit Hierapolis und Koloſſä bildet fie vielleicht eine 60 

35 
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Art kirchlicher Diöceſe. In außerordentlich bevorzugter Lage, am Schnittpunkt der großen 
Straßen von Epheſus und von Sardeis, war fie zur Zeit Strabos (XII, 8 p. 578) noch 
in mächtigem Auffhtwunge begriffen, nad) Plinius (n. h. V, 29) eine celeberrima 
urbs, Sit eines conventus (Strabo XIII, 4 p. 631), zu welchem nicht meniger als 

5 25 Städte gehörten. Für ihren Wohlſtand zeugt die oben citierte Stelle Tac. ann. XIV, 27. 
Die hriftlihe Gemeinde fcheint an dem Reichtum der Stadt teilgenommen zu haben (Apf 
3, 17). 2. war Verfammlungdort des zoo» ’ Aolas (Inser. Brit. Mus. 605), aber 
ein Kaifertempel iſt dort bisher nicht bezeugt. Neoforat unter Garacalla ( Ramſay p. 85 f.). 
Polyfrates von Epheſos nennt unter den ororyeia Afiens den Biihof und Märtyrer mit 

10 dem phrygiſchen Namen Sayapıs (Eus. V, 24, 5). Der in den ap. const. VII, 46 
genannte Nuupäs ftammt wohl aus Kol 4, 15. Im Jahre 165 fand in. eine Inry- 
os neoi Tod ndoya ftatt (Eus. IV, 26, 3). 

Koloſſä (Ramfay, Cities and bishopries I, p. 208 ff.), in früherer Zeit eine 
der bedeutendften Städte Phrygiens (Xen. Anab. I, 2, 6: nölır olzovusrnv ebdai- 

15 ova »al ueydinv), ift durch die Konkurrenz von Laodikeia ganz in den Hintergrund 
gedrängt. Strabo (XII, 8 p. 576) nennt es nur noch ein zökıoua, Plin. n. h. V, 29 
nennt e8 unter den zu Laodikeia gehörigen Städten, quos nominare non piget, über: 
haupt nicht. Dagegen V, 32 erfcheint es wieder neben Kelainai unter den oppida cele- 
berrima ; aber dies ift wohl mehr biftorifch gemeint. Ptolem. V, 2, 22 ff. erwähnt es 

20 nicht. MWahrjcheinlich hat audy das Erdbeben von 65 e8 aus der Reihe der in Betracht 
fommenden Städte geftrichen. Zwar war es noch lange ein Biichofsfis. Auf dem Con- 
cilium Trullanum 692 unterjchreibt noch ein Biſchof von Kolofjä, auf dem 2. Nicä- 
num 787 ebenfalldg, aber er refidiert Schon nicht mehr in Kolofjä, fondern in dem ettwas 
füblih davon unter Yuftinian angelegten befeftigten Khonai. Dann verfchwindet der Name 

25 Rolofjä (Ramſay, Church i. R. E. p. 478, geogr. p. 135. 340). Um fo bebeutender 
war das bei Kolofjä gelegene Heiligtum des Michael 6 deyıoroarnyds (Ramfay, Cities 
I, p. 214 ff). Ungleich bedeutender ald Kol. war Hierapolis (Ramſay, Cities and 
bishopries I, p. 84 ff. und Altertümer von Hierapolis: 4. Ergänzungäheft des Jahrbuchs 
des Archäolog. Inſtituts, Berlin 1898 ; Topographie und Bauten, bearbeitet von Humann, 

30 Geſchichte und ftädtifche Verhältniſſe von Cichorius. Anfchriften von W. Judeich). Hiera- 
polis (Strabo XIII, 4 p. 129) lag nicht an der großen Strafe von Ephejos, jondern 
an der von Sardeis fommenden, die bei Yaodifeia in die große Straße einmündet, 1’), St. 
von Laodikeia, in dem Keil zwiſchen Lykos und Mäander. Das Erdbeben unter Nero 
jcheint doch ſehr auf die Blüte der Stadt eingewirkt e haben, denn aus ber Zeit von 

35 Nero bis Hadrian find feine Münzen erhalten. Seine Glanzzeit fcheint es unter Septimius 
Severus und Garacalla gehabt zu haben. Neoforat unter Garacalla. Berühmt war es 
durch die beiden Naturmerfiwürdigfeiten, das Plutonium, eine Höhle, aus welcher tötliche 
Dämpfe aufitiegen (Strabo XIII, 4 p. 629. 630. Dio Caſſ. 18, 27 ſ. Humann a. a. D.) 
und die heißen Quellen, die ald Bäder jehr gefucdht waren. In den durch die Anfchriften 

40 bezeugten gewerblichen Genofienichaften von Hierapolis fpielen Juden eine erhebliche Rolle 
(Inſchr. Nr. 69. (72.) 212. 227). Sie bildeten eine eigene Kolonie (zaroıxia) und hatten 
ein eigened Archiv (doyeiov). Überhaupt find in der Gegend der drei Städte die Juden 
außerordentlich zahlreich Mamſay, Cities and bishopries of Phrygia I, p. 667 f}.). 
Antiohos der Große fiedelte nach Jos. Ant. XII, 3, 4 8 149 2000 Juden in Phry= 

45 gien und Lydien an, vermutlich ftammt die zaroızia av ’Iovdaio» in Hierapolis aus 
diefer Zeit. Unter den jüdifchen Grabinichriften Noms (CIG 9916) erjcheint eine Ana 
elovdfa And Aaodızias (vgl. 6478). Juden aus Phrygien AG 2, 10. Von der Zahl 
der im Bezirk von Laodikeia anfäfligen Juden giebt Cie. pro Flacco 28 einen Begriff. 
Flaceus war angeklagt, im Jahre 62 v. Chr. als Proprätor von Afien mehr ald zwanzig 

50 Pfund Gold an jüdijchen Tempelgeldern fonfisziert zu haben. Lightfoot berechnet hiernadh, 
daß es in diefem Bezirt mehr als 10000 freie jüdische Männer gegeben babe (p. 20). 
Neligionsfreibeit der Juden in dem Schreiben der Aaodızdomr äpyovres Jos. ant. XIV, 
10, 20 $ 241—243. Hierapolis war die Vaterſtadt des Philojophen Epiktetos (Light: 
foot p. 13; Philippians p. 313 f.); Chrijtliche Infchriften in Hierapolis Nr. 22. 24. 80? 

65 319. In Hierapolis hat der Apoftel Philippus mit feinen zwei prophetiſchen Töchtern 
gelebt und ift dort geftorben (nad) dem Zeugnis des Polykrates von Epheſos bei Euseb. 
h. e. III, 31, 3. = V, 24, 2; III, 31, 4. 39, 9 vol. Th. Zahn, Forſchungen zur 
Geſch. d. neuteft. Kanons VI, p. 158—175). Papias (der Name u in 9. Inſchr. 
Nr. 72. 76. 250. 266) war Biichof von Hierapolis III, 36, 2, ebenjo Claudius Apolli- 

eo narios IV, 26, 1; V, 16,1; 19, 2. Eine Anzahl interefjanter religiöfer Jnfchriften aus 
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Nachbarorten von Hierapolis bei Ramfay, Cities I, p. 142—157 ; Cumeneia II, p. 386 ff. 
232. 
Auf der großen Straße und am Schnittpunkt mehrerer anderer Straßen gelegen 

(Ramjay, Cities II, 396 f.) folgt jet Apameia, zur Unterſcheidung das Phrygiſche 
genannt, mit dem Beinamen 7) Kıßmrös, vgl. Ramjay, Cities and bishopries II, 6 
b. 396 ff.; ©. Hirfchfeld bei Pauly-Wiſſowa I, 2664 f. und in den ABA 1875. In der 
dähe des alten Kelainai, an deſſen Stelle es getreten, von Antiochos Soter gegründet 

(Strabvo VII, 8 p. 577 ff), Zundowv ueya rüs lölms Aeyoukıns "Aclas, Öev- 
teoedov uera rw "Epeoov. Die vielen bier anſäſſigen Nömer bildeten einen conven- 
tus eivium Romanorum Apameae consistentium, ber wohl > größten Teil aus 
Kaufleuten beftand (Ramjay p. 425f.). Vielleicht bildeten fie mit den font in Phrygien 
anfäffigen Römern das auf Münzen bezeugte Kowö» PDovylas, über deſſen Charakter 
man fonjt nichts weiß (Ramfay p. 426). Ap. war Sit eines conventus juridicus. 
Seine Bedeutung unter den phrugifchen Städten ift von Dio Chryfoftomus in der Rebe 
&v Kelawais ins Dovyias (XXXV Arnim. 18 vol. I, p. 331ff.) lebendig gefchilbert 
$$ 13ff. Ein ieoeds Punc und ein iegevs tüv Zeßaoraw find duch Inſchriften 
bezeugt (Nr. 302. 305 bei Ramſay), aber ein ges gie war nad Div Chryſ. 
XXXV $ 17 nicht in Apameia. Es fehlen die Titel unrodnodıs und venxdoos. Eine 
außerordentlich zahlreiche Judenſchaft in Apameia ift durdy Cicero pr. Flacco 28 verbürgt. 
Vgl. Ramfay, Cities II, p. 667 ff. Angefievelt waren fie dort wie überhaupt in Phry: 0 
gien durch die Seleufiden (Jos. Ant. XII, 3, 1 $ 119). Sie ftanden bort unter einer 
eigenen Verfaſſung, einem »öuos tar ’lovdaio» (Ramjay Nr. 399 b). Über den Bei- 
namen ber Stabt 7) Kıßarös und die is lofalifierte Sage von der Arche Noä ſ. Schürer 
III®, p.14f. — Wir geben zurüd nad Laodikeia und folgen von dort der Straße, welche 
zunächſt nach dem Lydiſchen hilad elpheia am Tmolos führt. Vgl. Lightfoot, Apost. 3 
fathers II,2 p. 237 ff. ; Gurtius, ABA 1873, p. 93 ff. Die Stadt war ganz befonders Erdbeben 
ausgejegt (vusumv Anons Strabo XIII, 4 p. 629; XII, 8 p. 579), daher ſchwach be 
völfert, aber von ee Zandbevölferung umgeben. Sie gehörte zur Zeit des Plinius 
zum conventus von Sardeis (Plin. V, 29, 111); zur Zeit des Ariftives (or. 26 — 
Keil, 96) hielt der Legat des Prokonſuls in Ph. Gericht. Die elf Märtyrer von Ph., so 
welche im Mart. Polykarp. erwähnt find (19, 1), werden in Smyrna abgeurteilt, weil 
fie fih dort aufgehalten haben (vgl. K. Burefh, Aus Lydien p. 102 f.). Auch als Ver: 
jammlungsort des zoo» ’Aotas kommt Ph. vor (CIG 1068. 3428). Vgl. K. Burefch 
a.a.D. p. 16. Verleihung des Neokorats unter Caracalla. Juden in Ph. werden Apk 3,9 
erwähnt. Das Evangelium wird von Ephejos dorthin gekommen fein. Ph. war eine ber ss 
fieben Gemeinden Aſiens in der Apokalypfe (3, 7—13); fie ift auch die Empfängerin 
eines Briefes des Ignatius. Die Angabe einiger —— daß auch der Brief der 
Smyrnaeiſchen Gemeinde über das Martyrium des Polykarp nad Philadelpheia gerichtet 
jei, iſt ein falfcher Schluß aus der Erwähnung der 11 philabelpheniichen Märtyrer 19, 1, 
j. Lightfoot z. St. Eine Prophetin Ammia in Philadelphia Eus. V,17.3. — Die Straße o 
ihrt am Nordabhang des Tmolos weiter nad) Sardeis, der alten lydiſchen Königs— 
tadt (Herod. I, 84). Vgl. Curtius, Beiträge zur Geſchichte und Topographie Kleinafiens 
(ABA 1872, p. 84ff.). Auch zur Zeit Strabos noch (XIII, 4 p. 625 ff.) eine nödıs 
ueydin, vecori durd; Erdbeben ſchwer getroffen, aber durch die Hilfe des Tiberius 
wieder gekräftigt (Tac. ann. II, 47), Konventsort (Plin. V, 31, vgl. K. Burefh a. a. O. a 
p- 1021) und Berfammlungsort des xzoım6» (CIG 5918. 3461: doyıspevs rijs "Aolas 
vacv röv Ev Avdia FZaodıavsv). Juden waren in Sardeis nad Jos. ant. XIV, 
10, 24 8259 feit langer Zeit (dr doyijs) anfällig und genofjen dort ſowohl von jeiten 
der Römer wie der Stadt große Nechte und Freiheiten. In dem von Joſephus XIV, 
10, 24 mitgeteilten yrjipusna Lapdıarav wird ihnen nicht nur Verſammlungsrecht und so 
Religionsfreibeit, fondern auch eigene Gerichtäbarkeit verbürgt, insbefondere wird ihnen ge 
ftattet, ein Berfammlungsgebäude zu errichten. In einem Erlaß des Proprätord L. An: 
tonius wird ihrer ouwodos die Neligionsfreiheit und Gerichtsbarkeit beftätigt (50/49 v. Chr. 
ant. XIV, 10, 17, $ 235), in einem Edikt des Prokonſuls C. Norbanus Flaccus an die 
äpyovres Zapdıarv wird ihnen durch Auguftus geftattet, die gefammelten Gelder nad) 55 
Serufalem zu ſchicken (ant. XVI, 6 ; 171). Die chriftliche Gemeinde zu Sardeis, welche 
unter den ſieben Gemeinden der Apofalypfe vorkommt (Apk 3,1 ff.), it unter Antoninus 
Pius Biſchofsſitz des Melito (Eus. h. e. IV, 26, 1), der von Polykrates von Ephejus 
unter die ueydia ororzeia gerechnet wird, die in Aſien begraben find (V, 24, 5). Von 
Sarbeis führen zwei bedeutende Straßen, die eine über Thyateira nad Pergamon, die 60 
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anbere nah Smyrna. Alle drei Städte begegnen unter den fieben Gemeinden der Apo— 
falypfe. Thyateira (vgl. M. Elerc, De rebus Thyatirenorum, Paris 1893 ; Strabo 
XIII, 4 p. 625) iſt erft durch Garacalla zum Konventsort erhoben, während es früher 
zu Pergamon gehörte (Plin. V, 30, 126 bull. com. hell. X p. 399 Nr. 2). Ein Kaifer: 

5 tempel ift bisher in Thyateira nicht nachgewieſen (Clerc p. 68f.). CIG 3504 ift eine 
doxıkgera av Zeßaorov bezeugt. Unter den Handwerkergenoſſenſchaften in Thyateira 
find die Wollwirker, ol Bapeis (CIG 3496 ff.) und of Aavaoıoı genannt. Über das in 
Lydien beimifche Färben der MWolle mit Purpur vgl. Blümner, Technologie der Griechen 
und Römer 1875, I, 224. und W. A. Smibt, orfchungen auf dem Gebiet des Alter: 

ı0 tums, 1. Teil, Berlin 1842, p. 96—213: Die Purpurfärberei und der Purpurbandel 
im Altertum. Die AG 16, 14 genannte noppvoonwkıs Lydia aus Th. ift eine Händ- 
lerin, welche in Philippi die in der Heimat gelärkte Wolle verkauft. Religionsgefchichtlich 
interefiant ift die von Shürer (Theol. Abh. für Weizfäder 1892, p. 37 ff.) beiprochene In— 
ſchrift CIG 3509, vielleicht aus der Zeit Trajand. Hier wird ein Iaufadeior Ev vo 

ib Xaldaiov reoıßöoim erwähnt. Dies ift nach Scürer p. 49. ein Heiligtum ber 
Sambethe oder der orientalifchen Sibylle (Orac. Sibyllina ed. Nzady 1891, p. 4: 
nocrm oöv I; Kakdaia Hyovw N; Ileools N xvolo Övduanı zalovusın Faußndn, 
dx Tod yevovs oloa Tod uaxapıwrarov Nö@e vgl. Pauf. X, 12), welches in „dem Be- 
irf des Chaldäers“ (vgl. auch Schürer, Jüd. Gejch. III’, p. 42) liegt, jedenfalls eine 

20 Orakelſtätte, wahrſcheinlich doch wohl nichtjüdiſchen Charakterd (gegen Schürer p. 53 ff.). 
Ob es ferner erlaubt ift, mit Schürer eine Prophetin diefes Oralels mit der in der Apk 
3, 20 befämpften Yezabel p identifizieren, iſt fraglich, da ſie doch wohl als ein auf Irr— 
wege geratenes Gemeindeglied gedacht iſt. Sehr wahrſcheinlich iſt aber mit Zahn (Einl. 
II, p. 608 ff.) die LA doeis ty» yvraixd oov (AQ) vorzuziehen, wonach die Jezabel 

25 die Frau des angerebeten Bilchofs alfo eine chriftliche Pfeudoprophetin vom Schlage der 
Nikolaiten 2, 14f. war. In der Geichichte des Montanismus fpielt Thyateira eine ber: 
vorragende Holle. Epiphan 51,33. Bon Thyateira gelangen wir auf der weſtlichen Straße 
nah Smyrna (vgl. G. M. Yane, Smyrnaeorum res gestae et antiquitates, Göttingen 
1851. Prokeſch in den Wiener Jahrbb. 1867. 1868. Toaxvooykovs, Ta FZuvpvaiza 

ao frot lorogıxiy #al tonoyoayızı elf eoi Iudorns, Smyrna 1876. 1879. Über 
das moderne Smyrna vgl. Scherzer, Smyrna, mit bei. Rückſicht auf die geographifchen, 
mwirtfchaftlichen und intellektuellen Verhältniſſe von Vorder-Kleinaſien, Wien 1873). Die 
altberühmte Stadt war von jeher der römischen Herrichaft Fehr entgegengefommen (Arifti 
des, or. 41 — Keil XIX, 11). Bereitd im Jahre 195 v. Chr. hatte e8 der Dea Roma 

85 einen Tempel erbaut (Tac. ann. IV, 56). Tibertus geftattete, daß ihm und feiner Mutter 
und dem Senate dort ein Tempel errichtet werde; Provinzialtempel CIG 3507 ; Le Bas 
III, 5; Neoforat CIG 3202; Le Bas III, 8, nicht vor Trajan. Es hat denn auch 
unter den Kaifern eine außerordentliche Blütezeit gehabt (Strabo XIV, 1 p. 633. 646). 
An politifcher Bedeutung freilich konnte es ſich mit Ephejos nicht mefjen, Pa der Ruhm, 

0 daß es die jchönfte Stabt Afiens fei, wurde ihm nicht beftritten (6 xöouos ’Iovias CIG 
3191. 7 room tijs’Aolas zaileı xai ueyedeı zal kaunoordem xai untoönosks ts 
"Actas). Died bezeugt ihr Lobredner Ariftides in einer begeijterten Schilderung ihrer Zage, 
ihrer Baulichkeiten, ihrer Pläge und Straßen, ihres Klimas, ihres Ruhmes als Bildungs: 
ftätte (pains Av Eoriav elvaı rs Nreloov naudelas Evexa) ; vgl. den Zuvovaixds or. 

45 15 —= Keil XVII. Überjeß. der fmpenäilepen Reden von A. Schwarz, Progr. Horn 1885 ; Fried- 
länder, Sittengefch. Roms II, p.137 f. ; Cherbulie}, La ville de Smyrne et son orateur 
Aristide, Genf 1863. Unter Marc Aurel wurde e8 von einem furdhtbaren Erdbeben 
heimgeſucht, aber durch das Eingreifen des Kaiſers wieder bergeftellt (Dio Caſſ. 71, 32. 
Ariftides Zri Zuvorn uorwödia or. 20 = Heil XVIII und fein Brief an die Kaifer 

bo or. 41 — Keil XIX zalıvodia ri Zuvorn or. 21= Keil XX). ©. war©iß eines con- 
ventus juridicus Plin. V,29, 120, wozu auch ein großer Teil von Aolien und Magnefia 
am Sipylos (jüd. Inſchrift Athen. Mittb. XXIV, p. 239; Schürer III®, p. 11) gehörten. 
Im Mart. Polyk. hält bier der Profonful Gericht. Juden in Smyrna find in der Apf 2,9 
und im Mart. Polyk. 12,2 bezeugt (Jüd. Injchriften bei Schürer IIL*, p. 11), beivemal 

55 als Feinde der Chriften. Paulus hat, obwohl er Smyrna mehrfady berührt haben muß, 
dort, wie es fcheint, nicht miffioniert (Polyk. ad Phil. 11,3). Daß die Gemeinde erjt 
von Johannes begründet worden fei (Zahn, Einl. II’, p. 601), braucht darum noch nicht 
angenommen zu werden. Mit dem Engel der Gemeinde von ©. Apk 2, 8 könnte ſchon 
Polyfarp gemeint fein, wenn nicht die Briefe an die fieben Gemeinden in wejentlich früherer 

60 Zeit entftanden find als die Endredaktion der Apofalypfe. Über B. und feine Chrono: 
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logie ſ. Hamad, Chronologie ', p. 320— 381, und Zahn, Forichungen VI, p. 94—109. 
Bon Smyrna ne die Straße weiter über Kyme, Myrina, Elaia nad) Pergamon, two 
fie mit der Straße nad Thyateira zufammentrifft. 

Pergamon. — Litteratur: Thraemer, Pergamos, Leipz. 1888 (zur Urgefchichte); 
Die Ergebnifie der Ausgrabungen zu Bergamon, Yahrb. der fgl. preuß. Kunftiammlungen I. 5 
III. IX. 1880. 82. 88; Führer durd; die Ruinen von Pergamon?, Berlin 1899; Altertiimer 
von Pergamon, II. 1885, IV. 1896, V. 1885, VIII. Berlin 1890. 95. Der VIIL Zeil 
enthält in zwei Bänden die Inſchriften von Pergamon herausg. von M. Fräntel. Ufjing, 
Pergamos, feine Gejhichte und Monumente, Berlin 1899. Jept vor allem das praditvolle 
Wert von Pontremoli und Collignon, Pergame, Paris 1900. 10 

Die alte Königsftabt der Attaliven bat audy unter der römischen Kaiferherrichaft noch 
eine glänzende Gejchichte gehabt (dnuparııs nölıs Strabo XIII, 4, p. 623 longe ela- 
rissimum Asiae Plin. V, 30, 126); es war Konventsort und VBerfammlungsort des 
xowo» Adoiac; bier wurde der erfte Brovinzialtempel zur Zeit des Auguftus (29 v. Chr.) 
errichtet (Dio Caſſ. 51, 20). Nach der ſchon mehrfach citierten Stelle Dios jcheint P. 15 
damals dem Range und Anfehen nad nächſt Epheſos die vomehmfte Stadt in Afien ge 
weſen zu fein. Nach Altertümer VIII, 2 p. 264 ift die Stelle des Augufteums durch die 
bisherigen Ausgrabungen noch nicht feitgeftellt. Dagegen ift ein dem Hadrian geweihter 
Altar mit einer MWeihinjchrift der Hummdol Veoü Feßaorov zal Deäs "Pohuns gefunden 
worden (Mr. 374. VIII, 2 p. 260ff.), die über den Kultus mandherlei lehrt. Gefeiert 20 
wird der jährliche und die monatlichen Geburtätage des Auguftus und die Geburtäfefte 
der andern Kaifer; Kuchen, Weihrauch und Lampen fpielen dabei eine Rolle. Zu ben 
Feſtſchmäuſen haben die Beamten Brot und Mein zu liefern. Unter den Heiligtümern 
der Stadt ift und bejonders intereflant das Asklepieion (Thraemer will Pauly Wifforwa II, 
1674 das beträchtlich außerhalb der Stadt gelegene reuevos Tod ’Aoxinmuod von dem 35 
Tempel des Zeus Asklepios unterfcheiden). Der bier beftehende und außerordentlich 
blühende Kultus des ’AoxAnmuös owrjo (vgl. den Artikel Asklepios bei Pauly: Wifjotwa II, 
1661 ff.) wird und namentlich durch den begeifterten Werehrer dieſes Gottes, den Rhetor 
Ariftides nahegebradht, der in der Mitte des zweiten Jahrhunderts bei ihm Heilung fuchte 
und —— fand. Vgl. über ihn H. Baumgart, Der Rhetor Alius Ariſtides 1874; 80 
MW. Schmid bei Pauly-Wiſſowa II, 886 ff. Seine Krankheitsgeſchichte hat er in den Zeool Adyoı 
(or. 23—27 = Heil XLVIII—LI) geſchildert. Seine Frömmigkeit iſt von Welder, Kl. 
Schriften 3, p. 114ff. ald eine „ganz eigentlich pietiftiiche Stimmung”, von Baumgart 
als ein frankhafter Auswuchs feiner fopbiftiichen Rhetorik beurteilt worden (p. 71). Eine 
neue Behandlung dieſes Themas vom modernen religionstwifjenichaftlicden Standpunft 35 
wäre erwünſcht. Über die Inkubation und die Traumorakel f. Deubner, De incubatione, 
Leipzig 1900. Obwohl in Pergamon auch die Judenfchaft einen bedeutenden Einfluß 
hatte (Cie. pro Flacco 28; Jos. Ant. XIV, 10, 22 $ 247—255 ein yripıoua Ileo- 
yaunvöv, eine Freundſchaftsbezeugung für die Paläftinenf. Juden unter Hyrkan enthal- 
tend), geben bie Feindjeligfeiten gegen die Chriſten, Apf 2, 12—17, nicht von ihnen aus, 40 
fondern von anderer Stelle. Denn obwohl fonjt in der Apk die Juden eine avvayayı 
od oaravä (2, 9) genannt werden, ift es doch ehr unwahrſcheinlich, daß fie gemeint 
feien mit den Worten olda no »aroızeis’ Önov 6 Üoovos tod oatavä' (önov 6 
oaraväs »xarorzei), jelbjt wenn in Pergamon die Fäden der Chriftenverfolgung durch die 
Juden zufammengelaufen fein follten. Der Ausdrud führt auf eine konkretere Erjcheinung, 45 
die ald Verkörperung des Satans gedacht werden könnte. An die römiſche Provinzial: 
verwaltung, die ihren Sit gar nicht in Pergamon, ſondern in Epheſos hatte, kann natür- 
lich ebenfo wenig gedacht werben, wie an den Zeusaltar, mit der Gigantomadjie, der die 
Gallierfiege der Attaliven feiert. (Vgl. Overbed, Geſch. d. griech. Plaſtik II, 3 p. 230 ff.). 
In Frage kann nur fommen der Auguftusternpel oder das Aaklepieion. Für die Vertreter so 
der Einheit der Apofalypfe ſollte die erftere Beziehung näher liegen. Trotzdem bat auch 
Bahn IT‘, 606 diefe Deutung verworfen. Denn es ift in der That nicht einzufehen, 
warum ber Kaifertempel in Pergamon den Chriſten verabjcheuungswürbiger erſchienen fein 
follte alö der in Epheſos. Alles fpricht für die Beziehung auf den Kult des Asklepios; 
diefer owrno, deſſen Symbol die Schlange ift, und der nach Juftin ap. I, 21, 22 fo viel os 
Ähnlichkeit mit Chriftus hatte, konnte wohl als teufliiches Zerrbild des Sohnes Gottes er: 
fcheinen. Auch unter diefem Gefichtspunft ift ein Studium des Asklepiospropheten Ari- 
ftides, befonders auch feiner religiöfen Sprache ſehr Iehrreih. Freilihd muß man wegen 
obx Norjow nv niorv uov annehmen, daß in den Tagen des Antipas von der Be 
völferung verſucht wurde, einen Zwang zur Verehrung des Asklepios auszuüben. 60 
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Als Paulus AG 16,8 an Myſien vorbeigehend, entweder über das phrygiſche Ankyra 
und Pergamon oder direft nad Troas binabging, kam er über die Hafenftabt Adra— 
mytteion. (Pauly: Wifjowa I, 404; Strabo XIII, 1 p. 606. 614; A® 27, 2 wird 
Paulus auf einem Aotov’Adoauvrrnvov transportiert, welches die Fahrt eis Tols xara 

5 rıjv "Aolav tönovs zu machen im Begriff ift) Die Stadt war Si eined conventus 
juridieus (Plin. V, 30, 123). Von bier gebt der Weg an der Norbfüfte des Adra- 
mytteniſchen Meerbufens weiter über Aſſos (Pauly Wifjowa II, 1748). In diefer Hafen: 
ſtadt (Strabo XIII, 1 p. 610) ſcheint Paulus nah AG 20, 13f. doch Beziehungen an= 
efnüpft zu haben. Es war die Geburtäftadt des Stoifers Kleanthes. Ausgrabungen in 

ı0 Aſſos: Papers Arch. Inst. Americ. Class. 1882. 85. Troas oder eigentlich Hleran- 
dreia 9; Tomas (Strabo XIII, 1 p. 581. 593. 597. 606), eine Neugründung des Antis 
gonos und Lyſimachos, erlebte unter römifcher Herrfchaft eine außerordentliche Blüte 
(Strabo XIII, 1 p. 593 fin.: xal ön xal ovv£usıve zal abEnow Loge, vür ÖE xal 
Poynalovw dnoızlav Ötderta zal Fo Taw — nöleov). Cäſar ſoll den 

15 Sit des Reiches hierhin haben verlegen wollen (Sueton, Caes. 79), Auguſtus machte es 
zur römifchen Kolonie (Col. Alex. Augusta Troas). Es mar die Hafenftadt, von wo 
aus Paulus nah Makedonien überging (AG 16, 11). Vielleicht ift e8 für den römifchen 
Bürger charakteriftiich, daß Troas die einzige Stadt der Provinz Aſia außer Epheſos ift, 
vo Baufus jelbft gewirkt hat (2 Ko 2, 12; AG 20, 5ff.; 2 Ti 4,13). Die Gemeinde 

% von Troas wird nicht in der Apofalypfe, wohl aber von Ignatius Philad. 11,2, Smyrn. 
12, 2 erwähnt. 

Von der Miffion des Paulus unberührt find die Städte an der Propontis Abyd o8 
Pauly Wifjowa I, 129; Strabo XIII, 1 p. 590f.), Lampſakos (Strabo XIII, 1 
p. 589) und Kyzilos (vgl. Marquardt, Cyzikus und fein Gebiet, Berlin 1836). 

25 7. Zur Provinz Afia gehört auch der größere Teil der Infeln des Ägäiſchen 
Meeres. Tenedos (Strabo XIII, 1 p. 604), gegenüber von Alerandreia Troas mit 
einer Stabt und zwei Häfen (IGI II, 639—44); Lesbos, vor dem Abrampttifchen 
Meerbufen, mit der Nordfeite Aſſos gegenüber, mit der — Mytilene, oder wie die 
ſpätere Form in der AG 20, 14 lautet, Mitylene (die erſte Station auf der Fahrt 

so von Aſſos aus), Wal. Strabo XIII, 2 p. 616 ff; —* Lesbiacorum liber, Berlin 
1826; Sander, Beitr. 5. Kunde der Inſel Lesbos, Hamburg 1827; Conze, Neife auf der 
Inſel 2, Hannover 1865; IGI II, 1—638. on bier fährt Paulus AG 21, 15 
nad) Chios gegenüber der jon. Halbinjel. Obwohl die an der Dftküfte gelegene Stabt 
(Plin. V, 31, 136 libera) einen guten Hafen batte (Strabo XIV, 1 p. 645), fcheint 

85 jein Schiff draußen auf der Rhede vor Anker gegangen zu fein (zavımyrjoauer ävu- 
»ols Xtov). CIG II, 2214—2244. 

Am nächſten Tage erreicht der Apoftel Samos (Strabo XIV, 1 p. 636 fin. 637; 
CIG II, 2246—2260; Banoffa, Res Samiorum, Berlin 1822; €. Curtius, Urkunden 
Arıjua v. Samos, Weſel 1873; Infchriften und Studien zur Geſch. v. S., Lübeck 1877). 

«0 Nach der LA des Cod. D fcheint er aber nicht auf der Inſel felbjt im Hafen der Stadt 
Samos (Plin. V, 31, 135 libera) übernachtet zu haben, fondern 2» Tomyılla. Damit 
it wohl nicht das Samos gegenüberliegende Vorgebirge Trogilion (j Towylluos zalov- 
uern üxga Strabo XIV, p. 636), fondern das von Strabo ebenda erwähnte dem 
Vorgebirge vorgelagerte Inſelchen gleichen Namens gemeint. Südlich von Samos liegt 

45 die Eleine Inſel Patmos (Strabo X, 5 p. 488; Plin. IV, 12, 69; Gusérin, De- 
scription de l’ile Patmos et de l’ile Samos, Paris 1856; Renans Schilderung, 
l’Antöchrist p. 372). 

Wir folgen der Noute des Paulus weiter nah Kos (AG 21, 1; Strabo XIV, 2 
p. 657f. Vgl. Athen. Mitteilungen XXIII, p. 441ff.; Roß, Reifen nad Kos, Halle 

50 1852; Paton-Hids, Inseriptions of Cos, Orford 1891; M. Dubois, De Co insula, 
Nancy 1884) und nad Rhodos (Strabo XIV, 2 p. 651—655; H. van Gelber, Ge 
ichichte der alten Rhodier, Haag 1900; IGI I, 1—479). Der Staat der Rhodier blieb 
nad der Schladht von Actium zumächft eine eivitas foederata (Appian b. ce. IV,66 ff.); 
im Sabre 44 nahm ihnen Claudius die Freiheit (Div Caſſ. LX, 24, 4), aber jchentte 

55 fie ihnen im Jahre 53 wieder (Tac. ann. XII, 58); Veſpaſian bob fie wieder auf 
(Sueton, Vesp. 8); zur Zeit der rhodiichen Rede des Div Chryfoftomos (or. 31, 101) 
ift Rhodos wieder frei. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts ift Rh. dem römischen 
Staat eingefügt worden, wahrſcheinlich zur Provinz Afia geichlagen (f. van Gelber, 
p. 176f.; Mommfen, RG V, p. 300). Später wurde Rhodos Metropolid der neuein- 

so gerichteten provincia insularum (Marquardt I’, p. 348f.), wahrſcheinlich ſeit Dio- 
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Hetian. — Rhodos war in den lebten Jahrhunderten vor Chr. ein Hauptcentrum der Bil- 
dung. Bon Rhodos ftammte der Stoifer Panaitios, deſſen Schrift zeoi roü zadınzovros 
in Cicero Bud de offieiis ſtark benugt it; in Rhodos wirkten u. a. fein Schüler Po: 
feidonius (+ 90—+ 50), der Rhetor Apollonius Molon, der Lehrer Cicero und Cäfars, 
Theodoros von Gadara, der Lehrer des Tiberius. 5 

Vol. noch den Aufſatz von H. Achelis, Spuren des Urchriftentums auf den griech. 
Inſeln? (Zeitichr. f. neut. Wifjenichaft I, p. 87ff. 1900 und U. Dieterich, edayyekors 
(ebenda p. 336 ff.). 

8. Die BIOBIR, BEREREED DEREN — Litteratur: Marquardt I’, p. 349 ff.; 
A. G. O. Schönemann, De Bithynia et Ponto prov. Rom., Göttingen 1855; Pauly-Wiſſowa 
III, p. 507 ff. (E. Meyer u. Brandis); ©. Hirfchfeld, SBA 1882, p. 1089Ff.; Deutſche Rund: 
ſchau XXXVI, 1883. XXXVIII, 1884; Ramſay, . p- 191 ff. 

Als König Nilomedes III. Pbilopator von Birhpnien im Jahre 74 fein Land den 
Römern teftamentarifch vermachte, wurde es fofort durch den Statthalter von Afıa als 
Provinz eingerichtet, aber erft im Jahre 64 (Nieſe, Hermes XIII, p. 39) nad der Be: 15 
fiegung der Mithrivates durch Pompejus wurde ihr Gebiet durch Anglieverung Nord— 
Paphlagoniens und des Pontus nah Often ausgedehnt (Strabo XII, 3 p. 541). Seit: 
dem dann der fogen. Pontus Galaticus abgezweigt und zu Galatia gefchlagen war (f. u.), 
umfaßte die neue Provinz mit den Doppelnamen Pontus (et) Bithynia das ganze Küften- 
ebiet öftlih vom Rhyndakos, nördlih vom Olymp über den Halys hinaus bis zur Stabt 0 

Amifos. Als jenatorifche Provinz (Strabo XVII, 3 p. 840) wird fie pon Profonfuln 
mit einem Legaten, einem Quäſtor und 6 Liktoren vertaltet; eine Ausnahme ift der 
jüngere Plinius, der für die Jahre 111/112 als auferordentlicher Kommifjar mit dem 
Titel legatus pro praetore provinciae Ponti et Bithyniae consulari potestate 
in die Provinz gefchidt wurde, um ihre gänzlich zerrütteten Verhältniffe zu ordnen. Nach 6 
Dio Caſſ. LIX, 14 bat Habrian im Jahre 135 die Provinz in eigne Verwaltung ge— 
nommen und dafür Pamphylien an den Senat gegeben (Brandis till diefen Wechſel in 
die erften Jahre Mark Aurels verlegen). Die beiden abminiftrativ verbundenen Land: 
ichaften behielten doch infofern eine gewiſſe Selbftitändigkeit, ald es in’ der Provinz zivei 
Zandtage gab, das zowö» av dv Bidvrla Eilrvov, welches in Nikomedeia tagt 30 
(CIG 1720. 3771) — bier auch der Provinzialtempel (Div Caſſ. LI, 20) — und das xor- 
vov Ilövrov (dies der abgefürzte Name auf Münzen) mit der unroönokz Neokaifareia 
(jo Brandis). An der Spige |teht ein doyıeoebs Ilövrov (CIG 4149); ein dozıoevs 
Bidvvias iſt noch nicht nachgewieſen, wohl aber ein dofas tod xowod raw Ev Bid. 
Eilnvov (Perrot, Exploration archöologique p. 32 Nr. 22; Athen. Mitt. 24, 86 
p. 435, Nr. 26). Es erneut fich bier die Frage nach dem Verhältnis diejer Landtags: 
men zu ben Pidvrıdoyau (Athen. Mitt. XII, p. 175 Nr. 7; Le Bas-Wabdington 

. 1142, 1178) und zovraoyaı (CIG 4157. 4183). Auch bier vertritt Brandis die 
Meinung, daß die Bitbyniarchen und Pontarchen nicht mit dem Landtagspräfidenten, fon: 
dern mit den Landtagsabgeordneten identisch feien, welche nad) der gewöhnlichen Anficht 40 
vielmehr zomwößovio: heißen (Le Bas-Waddington Nr. 1176). Auffallend ift jedenfalls, 
daß einmal (SBA 1888 p. 887 Nr. 61) verjelbe Mann nicht nur Audunıdoyns xal 
novrdoyns, jondern audy doyıevevs tod Ilörrov heißt, was doch wohl am beiten fo 
zu deuten ijt, daß der Betreifende die drei Amter nacheinander bekleidet hat. Athen. Mitt. 
24, p. 429 teilt Körte eine Inschrift aus Nikomedeia mit, in welcher derſelbe Mann 45 
doyov tis dnapyelas und Budvrıdoyns genannt wird, außerdem noch FAladdoyns . -, 
zal tod ueydiov zal zowoü tig Bidvvias vaod raw uvornolwv leooparıns — 
eine ———— die neue —* bietet. 

eber die inneren bithyniſchen Verhältniſſe ſind wir außer durch den Briefwechſel des 
jüngeren Plinius mit Trajan unterrichtet durch die Reden des Dio Chryſoſtomus von 50 
Pruſa, die auch für den Erforfcher des Urchriftentums mannigfaches Interefje bieten (Aus: 
abe von 9. v. Arnim 1893. 96 und das ſehr leſenswerte Buch von demjelben Berf. 
io von Pruſa, Berlin 1898). Unter Titus und Domitian als Sophift in Nom wir: 

fend, wurde er von Domitian verbannt. Während des Erils führte er ein unſtätes Leben 
als Wanderprediger im Stile der Kyniker. Von Neron aus der Verbannung zurüd: 55 
gerufen, bat er teils in Rom am Hofe Trajans, teils in feiner Heimatprovinz, teils auf 

eifen eine bedeutende Wirkſamkeit entfaltet, deren philoſophiſche und religiöfe Grund: 
gedanken dv. Arnim lebendig dargeftellt bat. — Bon Pompejus war die Provinz in 
11 rodreiaı eingeteilt (Strabo XII, 3 p. 541), zur Zeit Plinius d. N. hatte Bithynien 
allein 12 eivitates (n. h. V, 32, 143). Unter * Städten von Pontus und Bithy— 60 

0 — 
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nien nennen wir Apameia (Pauly Wiffowa I, 2664; Strabo XII, 4 p. 563), römifche 
Kolonie feit Cäfar (Col. Julia Concordia Ap. vol. Strabo XII, 4 p. 564), Chal: 
fedon (Strabo XII, 563) und das gegenüberliegende Byzanz (Pauly Miffowa III, 1116ff.; 
Plin. ep. 43. 44. 77), Brufa, die Baterjtabt des Dio Chryfoftomus, am Myſiſchen 

5 Olymp nödıs ebvouovusen (Strabo XII, 3 p. 564), mit dem Recht des conventus 
(Div Chryfoftomus or. 40,33). Als Gerichtsort iſt auch Nika ia befannt (Plin. ep. 81), 
Strabo nennt fie ) wumroönosıs rijs Bihvviac (XII, 3 p. 565); es gab bier einen 
Tempel der Dea Roma und des divus Julius (Div Caſſ. 51, 20), während der Pro: 
vinzialtempel in Nikomedeia (CIG 1720) ſich befand. Strabo erwähnt weder den einen 

ıo nody den andern. Zur Zeit Dios führt Nikomedeia den Titel unroönosıs (or. 38, 31). 
Ziwijchen beiden Städten bejtand beftige Eiferfucht zeoi av nowrelaw (Div Chryſ. 
or. 38, 24), d. 5. wegen des Namend zoom, der fih mwohl auf den Vortritt bei 
den Feſten bezog Marquardt, I’, p. 344ff.; Dio Chryſ. or. 38,38). In Pontos nennen 
wir die Städte an der Hüfte Amajtris (Pauly-Wifjowa I, p. 1749; Strabo XII, 3 

ı5 p. 544; ©. Hirschfeld in SBA 1888, p. 871ff); Sinope (vgl. Streuber, Sinope, 
Bajel 1855; Strabo XII, 3 p. 545f.: däwloywrdm 1@v raum nöksomw; Ramjay 

gr. p. 27f.), feit 45 v. Chr. römifche Colonie, Col. Julia Felix Sinope, die Vater: 
tabt des Kynikers Diogenes und des Marfion; Amifos (Pauly Wiffowa I, p, 1839f.; 
Strabo XII, p. 547f.; Plin. ep. 93. 111; Ramfay, geogr. 27f.), nad der Schlacht 

% don Actium von Auguftus zur ceivitas libera et foederata erhoben (bull. de corr. 
hell. XVIII, p. 216); Abonuteihos (Pauly-Wiffowa I, 106; Strabo XII, 3 p. 545; 
Lucian Pfeudomantis); ſchließlich Komana in Pontos (Strabv XII, 3 p. 557f.). — 
Zeugniffe über Juden in Pontos und Bithynien bei Schürer III*, 17 (Philo leg. ad 
Caj. $ 36 M. 587; AG 2, 9. 18, 2 Aquila). Die ftarfe Ausbreitung des Chriften- 

35 tums in Pontos bezeugt Plinius ep. 96, 9: multi enim omnis aetatis, omnis or- 
dinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum et vocabuntur. neque 
civitates tantum sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio 
pervagata est. Als Ort der Chriftenprozefie des Plinius ift von Renan mit guten 
Gründen Amaftris vermutet worden, two fpäter die Hauptgemeinde in Pontus var, (Eus. 

% h. e. IV, 23 erwähnt einen Brief des Dionyfius von Korinth 77 dxxinoia 7 naooı- 
zobon"Auaoroıv äua tais zard IIovrov.) Arnold (D. plinianifche Chriftenverfolgg. p. 260) 
will eher an Amafeia (an der Straße vom Galatif Tavium nad) Amiſos; aber dies 
gehörte zum Pontus Galaticus) oder Komana denfen. Aus Sinope ftammte Markion 
(Epiphan. h. 42, 1). Intereſſant ift die Angabe Lucians im pseudomantis cp. 25, 

35 dat das Orakelweſen des Alerander von Abonuteicho® (zur Zeit des Antoninus) auf den 
Widerftand der Chriften geftoßen fei (dxgp&oeı pößntoöv tı En’ abrous, Ayo ddEaw 
&urenijoda »al Apıoravov röv Ilövrov, ol reoi abroü toludoı TA xdaıora 
—— ols &xeleve Aldoıs Eiavvew, el ye &dElovow ν Eye Töv Gäcöv, 
c. 38: „el us ädeos N Kowouavös 1) ’Eruxovgeios Ijzeı xardoxonos tv Ödoyiov, 

0 pevyerw"). 
9. Die Provinz; Galatia. — Litteratur: Perrot et Guillaume, Exploration ar- 

chöologique de la Galatie et de la Bithynie, Paris 1862, bef. I, p. 173fj.; Perrot, De Ga- 
latia provincia, Paris 1867; Marquardt, R. Staatsv. 1, p. 358 ff.; Ramfay, geogr. p. 211ff.; 
Felir Stähelin, Geſchichte der Heinafiat. Galater, Bafel 1897. — Litteratur über die Streit- 

45 frage betr. die Adreſſe des Galaterbriefes: Weizjäder, Mp. ZU. p. 236—240; €. Elemen, 
ZwTh 1894, p.396—423; Zahn, Einleitung I, 123—138; vor allem die verjchiedenen Aeuße⸗- 
rungen von Hanien, Church in R. E. p. 105ff.; Paulus i, d. AG Kap. 9; Stud. bibl. et 
ecel. IV, 15-57 (Oxford) und Expositor 1894. 95; Urt. Galatia in Cheynes Encyclo- 
paedia biblica, in welchem die füdgalatifche Theorie von Woodhoufe, die nordgalatifche von 

50 Schmiedel vertreten wird. Für die ſüdgalatiſche Theorie auch der Katholik Valentin Weber, 
Die Adreffaten des Galaterbriefes 1900. Zuletzt im „Katholit“ 1901, I, 4. Heft. An der 
nordgalatifchen Theorie halten feſt Lightfoot, Galatians p. 19; Sieffert in Meyers Kommentar 
zu Ga; B. Weiß, Einleitung?, 8 13, 4; Yülicher, Einleitung, p. 56; Schmiedel (bei Cheyne 
j. 0.) und vor allem Schürer, JprTh 1892, p. 460—474; THLZ 1893, p. 597, 1900; Bödler, 

55 ThSiKe 1895, p. 51—102; Th. Mommjen, Beitfchr. f. d. neut. Wifjenfchaft II, p. 86. 1901. 

Die Provinz hat eine vertwidelte Gefchichte. Ihre Grenzen haben mannigfach ge- 
wechſelt. ©. in Kürze Ramſay geogr. p. 252—254. p. 453f. Sie hat ihren Namen 
von den keltiſchen Stämmen (für germanifche Abſtammung: Wiefeler, Die deutiche Natio— 
nalität der kleinaſiatiſchen Galater 1877), welche im 3. Jahrh. vor Chr. in Hleinafien 

so eintwanderten und nach der ftereotupen Angabe des Strabo den öftlichen Teil von Phrygien 
y bejegten (IV, 1 p. 187). Und zwar Zyovamv ol uev Tooxuoı ta noös wo Ilorıw xal 
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ri; Kannadoxia mit der Hauptſtadt Tavium (XII, 5 p. 567), die Teltoſagen za eos 
127] ueydin Dovyia mit der Haupttabt Ankyra, Tokoroßasyıoı d& Öuoooı Bıidvvois 
eioı al ın Enixejto »alovusvn Povyia mit der Stabt Peflinus. Nah Beendigung 
des Mithridatifchen Krieges ſetzte Hompeius drei Tetrarchen ein; von dieſen bemächtigte 
ſich Deiotarus der Herrichaft über alle drei Stämme und wurde unter Cäfar als König 5 
anerkannt. Nach jenem Tode im J. 40 erhielt zunächft fein Enkel Kaftor die Herrichaft 
in Galatia (Div Caſſ. XLVIII, 33). Im Jahre 36 vor Chr. wurde fie von Antonius 
dem Amyntas übertragen, einem früheren Sekretär und Offizier des Deiotarus, der früher 
ſchon (Appian b. e, V, 75) die Königsherrſchaft über die Pifidier erhalten hatte (vgl. die 
Darftellung der Abfichten des Antonius bei Mommfen V, p. 360). Das Neid des ı0 
Ampntas umfahte nunmehr die Landſchaften Galatia (mit dem öftlichen Teile von Groß: 
phrugien und der Phrygia raowoeıos), Pifidia, Lykaonia, Iſaurica (Dio Caſſ. XLIX, 3; 
Mommfen, RG V, p. 308f.). Als Amyntas im Jahre 25 ftarb, wurde fein Reich zur 
Provinz gemacht (Div Caſſ. LITI, 26), unter kaiſerlicher Verwaltung, in der Regel unter 
einem legatus pro praetore, mit der Refidenz Ankyra. Die Grenze gegen das afia= ı5 
nische Phrygien lief jo, daß zur Zeit Strabos Amorion (XII, 8 p. 576; f. aber Mar: 
quardt p. 359), Pbilomelion (p.577), Apameia (p. 576) zu Aſia gehörten. Strabo nennt 
auch Apollonia(s) unter den phrygiſchen Städten (p. 576), aber dies gehört wohl zu 
Dovyla ñ nnoös Ilordtav und das heißt doch wohl zur Provinz Galatia, wie "Aruıo- 
aa  noös Ihordia (p. 577). Über die weitere Grenze nad Süden |. Ramſay, 0 

Cities I, p. 318—321. Zu Galatia gehörte ferner Sagalafjos in Pifidien. Lyfaonien 
mit Ikonion (XII, 5 p. 568) und Iſaurica mit Derbe (p. 569) grenzen z. 3. des Paulus 
öftlih an das Reich des Antiohus IV. Epiphanes von Kommagene auly-Wiffotva J, 
2490; Mommſen, Athen. Mitt. I p. 27ff). Dieſem hatte Caligula zu feinem Gebiet 
nod ra napadaldooıa rjs Kılızias hinzu verliehen (Div Cafj. LIX, 8). Im J. 72% 
wurde er vertrieben und fein Gebiet eingezogen. Eine Münze mit der Inſchrift Avxao- 
vo» bei Babelon, rois de Syrie 1890, p. 233. — Im Jahre 7 vor Chr. wurde das 
Gebiet der Provinz Galatia im NO. und N. eriveitert durch das Binnenland von Ba: 
pblagonien mit den Städten Gangra und Pompeiopolis (unroönosıs, Marquardt 
p. 359; Ptolem. 5, 4 8 5. 6) und den fogen. Bontus Galaticus (Ptolem. 5, 6 80 
Z 4. 10) mit Amafeia (Vaterftabt Strabo8 XII, 3 p. 547. 561; Pauly-Wiſſowa I, 
1743). Dazu fam im Jahre 63 der fogen. Bontus Polemoniacus, ein Teil des 
Königreiches Polemons (Strabo XII, 8 p. 578) mit der untodnodıs Neokaifareia. Diejer 
Umfang ber Provinz wird vorausgejegt in der Inſchrift CIL III, 291 = Supplem. 
6818... leg. Aug. pro pr. provine. Gal. Pisidi. Phryg. Lye. Isaur. Pa-s 
phlag. Ponti [G]ala. Ponti Polemonian. Außerdem wird noch Armenia (minor) 
genannt, welches fpäter zu Kappadokien gehörte. Die Inschrift ftammt nah Marquardt 
p. 362 aus der Zeit Domitians, nah Ramſay aus den Jahren 70—78. — Das Be 
wußtſein, daß dieſe Provinz aus ſehr verichiedenen Beftandteilen zuſammengewachſen ift, 
bat ſich offenbar lange erhalten. Strabo jcheint nie von der Provinz Galatia zu reden. 40 
Bei der Aufzählung der Provinzen XVII, 3 p. 840 fagt er: ’ Aolav tiv dvrös " Alvos 
xal too Tavgov nAıv Talaraw zal raw ind ’Auövra yeroukvav Edvav (vgl. 
XII, 5 p. 567. 569. 571; Dio Gafj. LIII, 26: oöro xal 7 Talaria uera wis Av- 
»aovlas Pouatov Goyovra 2oye). In diefem Zuſammenhange ericheinen zwei ähnliche 
— aus den 8 80 u. 82, CIL 312. 318 Ankyra, vgl. Suppl. 1619 wichtig. 45 

ie erjte lautet: Imp. Caesar, divi Vespasiani [filius Domitianus] Aug. . . per 
A. Caesennium Gallum leg. pr(o) pr(aetore)vias provineciarum Galatiae Cap- 
padociae Ponti Pisidiae Paphlagoniae Lycaoniae Armeniae Minoris stravit. 
Wenig Gewicht wird bier auf den Plural provineiarum zu legen fein, denn Bifibien, 
Paphlagonien, Lykaonien waren feine Provinzen im jtrengen Sinne Wohl aber it so 
immerhin bemerkenswert, daß Pifidien und Lykaonien hier neben Galatien erfcheinen, Ga— 
latien kann alfo bier nur die Landichaft und nicht die Provinz in umfafjendem Sinne fein. 
Noch auffallender CJL III, 431 = Suppl. 7116, wo neben den draoyeiaı Avxia Ilau- 
pvkla, Ialatla, Ilordta, IIövros, Ilapiayovia (Avzaovia) die Zrapy eia’Aoia, Enao- 
zela Zvola genannt wird. Ferner Altert. Perg. VIII, 2 Nr. 451 (90 n. Ehr.): [mosoß£v- 55 
mv] Zeßaoroü Enlaoylelilas Kannadoxias, Talarias, Dovyias | IToıdtas, ’ Avtılo- 
xias, ’ Aguerias ulıxoäs . . „Gemeint find offenbar die Diftrifte bei Ptolemäus V, 
5, 4 Dovyia Ilordia und V, 4, 11 Ilowdlas wEoos, worin er Antiohia aufführt“ 
(Mommſen). Aus folden und ähnlichen Erjcheinungen bat man früher geſchloſſen, daß 
ein amtlicher Sprachgebrauch, wonach der Begriff Galatia auch die Landſchaften Piſidien oa 
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und Lykaonien umfaßt hätte, niemals exiſtiert habe. Aber dieſe Meinung läßt ſich nach 
den Nachweiſen von Ramſay (Stud. bibl. et éceles. IV p. 21ff.) nicht aufrecht er— 
halten. Das Mefentliche diefer Bemweisführung ift von Th. Zahn, Einl. I, p. 130ff. re 
produziert. In einer Inſchrift aus Jkonion CIG 3991 wird ein Zniroonos Tıß. Klavd. 

5 Kaloaoos Seßaotov Teouavızxov xai Neowvos Kiavdiov Kaioapos Feßaoroü 
Teouavıxoö Talarıxijs Enaoyelas rühmend erwähnt. Die Bewohner von Ikonion 
rechnen aljo ihr Gebiet zur 7" — aoxeiq, vgl. auch CIL 254. „Wenn man im 
CIL 249 (Antyra) unter anderem lieſt proc. fam. glad. per Asiam. Bithyn. Galat. 
Cappadoc. Lyciam. Pamphyl. Cil. Cyprum. Pontum. Paflag., jo bat man eine 

10 Umfchreibung ganz Kleinaſiens mit Einfluß Cyperns. Es müſſen alſo Lyfaonien und 
Piſidien in Galatien, ferner Phrygien teild in Afien teild in Galatien einbegriffen fein” 
(Zahn). Dazu kommt der Sprachgebrauch der Schriftftelle. Daß Plin. n. h. V, 27 
und 32 ſowohl Ikonium wie Lyſtra zu Galatien rechnet, daß er Galatien an Pamphylien 
grenzen läßt, daß er alfo unter Galatia die Provinz verfteht, leidet feinen Zweifel. Ebenfo 

15 meint Tacitus die Provinz, wenn er hist. II, 9 jagt: Galatiam ac Pamphyliam 
provincias Calpurnio Asprenati regendas permiserat Galba (vgl. ann. XIII, 35. 
XV, 6), ebenfo Ptolemäus, wenn er V, 4 die Grenzen Galatiend ee ans 
giebt: M I. neowollerau änö uw Öboews Bıidvvia zal ueoeı vs ’Aolas . . dnö 
ÖE eo FR Ilaugviia .. üno dt dvarolov Karnadoxia (vgl. V, 5, 1); er 

20 rechnet PN id. Antiochra und Lyſtra zu Galatien (V, 4, 11. 12). 
iernach ift die Annahme nicht nur möglich, jondern naheliegend, daß auch im NT 

mit /adarla nicht die Landfchaft, der Wohnſitz der drei Feltifchen Stämme, fondern der 
Bezirk der römifchen Provinz mit Einfchluß von Piſidien und Lykaonien (f. Ramſays Karte), 
alfo des Miffionsgebietes von der eriten Bauliniichen Miffionsreife gemeint fei. Wenn der 

25 1. Petrusbrief als nachpaulinisch betrachtet werden muß, fo wäre es im höchſten Grabe 
auffallend, wenn unter den Heinafiatifchen Chriften in der Adrefje gerade die Gemeinden 
von Ikonium, Lyſtra und Derbe nicht mit aufgezählt wären. Sie werden daher unter den 
Chriften Galatiend zu fuchen fein. Was nun die De nad) der Adreſſe des Galater: 
briefes betrifft, jo kann hier nicht das Problem nad feiner eigentlich theologijchen Seite 

30 erörtert werden. Es ift von verſchiedenen Seiten vortrefflih nachgewieſen, wie die 
Thatſachen des apoftoliichen Zeitalter fich bei der ſüdgalatiſchen Hypotheſe am beiten grup: 
pieren, jo daß wir bier auf die Vorgänger verweiſen können, ganz bejonders auf Weizjäder 
und Th. Zahn. Hier kommt die archäologifche Seite in Betracht, zunächſt die Frage, ob 
es denkbar ift, daß Paulus unter „den Gemeinden Galatiens” nur oder aud die Ge- 

35 meinden der erften Miffionsreife verftehen fonnte. Hier ift zunächſt auf die Neigung des 
Apofteld hinzuweiſen, ſeine Gemeinden nad Provinzen zufammenzufafjen, wobei er ber 
römischen Provinzialeinteilung folgt. Wenn er an eine Gemeinde jchreibt mit Deut auf 
ihre ganz befonderen Bebürfniffe, fo redet er fie natürlich als Korinther, Theffalonicher, 
Philipper an. Aber wo er fein Miffionsgebiet im ganzen überblidt, ftellen ſich ihm ſofort 

40 die Provinzialnamen ein. So nennt er den Stephanas und den Epainetos nicht dnaoyn 
Kooivdov oder ’Eypsoov, fondern rc ’Ayaias, Adiac (1 Ko 16, 15; Rö 16, 5). 
Namentlich bei der Drgantfation der Kollekte liebt er es, anftatt die einzelnen Gemeinden 
zu nennen, von Maxedovia und ’ Ayala zu fpredhen (Rö 15, 26 nöödznoar yao M. 
zal ’A 2 Ko 9, 2: ’Ayala napeoxevaoraı). Gelegentlich tritt dafür ein al dxxinaiar 

#5 vjs Maxedovias, rüs ’Aolas (2 Ko 8, 1; 1 Ko 16, 19). Wenn nun bier die bon 
einer römischen Provinz umfaßten Gemeinden gemeint find, fo ift doch nicht die geringfte 
Beranlafjung, den Ausdrud ai &xxinoiaı rjs Takarias anders zu verftehen (1 Ko 16,1; 
Ga 1, 2). Es find die Gemeinden, welche zum Provinzialbezirt Galatien gehören. Da 
der Galaterbrief nicht an eine Gemeinde, fondern an einen Kreis von Gemeinden gerichtet 

50 ift, jo mußte Paulus einen zufammenfaffenden Namen für fie wählen. Wie aber follte 
er auch nur die drei Gemeinden Derbe, Lyſtra, Ikonion zufammenfafjend nennen, etwa ai 
durimolan rs Avzaovias? Aber der Verfaſſer der AG ſcheint ſchon Ikonion nicht zu 
Lykaonien zu rechnen (14, 51; 15,6). Und mwozu gehörte Antiocheia? Nach AG 13, 14 
zu Piſidien, in Wahrheit wohl eher zur Dovyla naoooeıos (vgl. Ramſay, Stud. bibl. 

55 IV, p. 36). Alfo wären mindeftens zwei Namen notivendig geweſen. Wenn nun aber 
noch einige nörblichere Gemeinden, etwa gar Peſſinus oder Ankyra miteinbegriffen wären, 
welchen Sammelnamen follte dann Paulus wählen? Aber auch wenn wir von Ankyra 
und Peſſinus ganz abjehen, jo ift die Bezeichnung Zxximaolaı is Talarias für den 
römischen Bürger, dem die ftaatliche Drbnung des Reiches Fein Adiaphoron, jondern ein 
fittliches Gut war, eine ganz natürliche und angemefjene. Aber es fol eine „Geſchmack— 
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loſigkeit“ fein, daß Paulus die von der römifchen Provinzialverfafjung geeinten Betvohner 
Neugalatiend mit dem ethnifchen Namen „Galater“ angerevet hätte! Wäre die Ge: 
ſchmackloſigleit fo viel geringer, wenn er die aus ehemaligen Kelten, Römern, Griechen, 
Juden gemifchten Gemeinden in Ankyra oder Peſſinus jo angeredet hätte? Die ehemaligen 
Auguftusverehrer, die zum Chriftentum übergetreten, die gie Handwerker hätten doch 5 
wohl diefen Namen ebenfo ablehnen müſſen — wenn fie ihn wirklich als einen „ethnis 
ſchen“ hätten empfinden fünnen. Aber davon ift ja gar feine Rede. Galater im alten 
Sinne giebt es nicht mehr; der Name bedeutet in diefer Zeit Unterthanen des römijchen 
Kaiferd aus der Provinz Galatien. So heißen Tychikos und der Ephefier Trophimos 
(AG 21, 29) Afianer (AG 20,4), Gaios und Ariftarchos Mafedonier (AG 19,29. 27,2; 10 
vgl. 2 Ko 9, 2. 4), obwohl doc Gaios gewiß Fein Mafedonier von Abjtammung war 
(vgl. AG 20, 7). Im übrigen verweiſe ih auf die Ausführungen von Ramſay, Stud. 
bibl. et ecel. IV, p. 26—39 (die Inſchrift Le Bas III, 1192 erfcheint mir, weil mehrbeutig, 
nicht beweiſend). Vgl. auch Zahn, Einl. I, 124. Ich füge noch die Stelle Div Call. 
51, 21 hinzu. Hier unterjcheidet er die in Afien und Bithynien wohnenden Römer von 15 
den vo (peregrini): rois de öM £ivors. . tois ev ’Aoavois Ev Ileoydug Tois 
ö& Bidvvois &v Nixoumdela. Gerade wie hier die römiſchen Unterthanen in der Pro: 
vinz Afıa ’ Accavol heißen, jo fünnen auch die in Galatien Zalarar heißen. Entſchieden 
wäre die ganze Frage, wenn nachgewieſen werden fünnte, dak das xomwor Jalarav 
(CIG 4039) oder Leßaorıvov Talarov (Athen. Mitt. 22 p. 39 IT alardgyns 20 
CIG 4014. 4016. 4031 x.) auch die Bewohner der füdlichen Landjchaften mit a 
hätte. Perrot (Voyage I, p. 199) bat aus der Erwähnung eines xomwo» Avxao- 
vias auf Münzen (Edhel III, 32) gejchlofjen, daß die in der Provinz geeinten Völker: 
ichaften jede ihr eignes »omo» gehabt hätten, jo daß man auch ein xowow Ilmdcr, 
»owor ’loavgcsv vermuten müßte. Aber nad Ramſay (geogr. p. 177) ſtammen die 25 
Münzen erft aus der Zeit des Antoninus Pius, der dies zoo» eingerichtet hätte. Für 
die Zugehörigkeit der füdlichen Landichaften zum xowo» Ialarov ſpricht aber die That: 
fache, daß in Apollonia (zwifchen Apameia und dem Piſidiſchen Antiocheia gelegen) ein 
———— beſtand mit derſelben Inſchrift, welche das Iefaoreiovr in Anktyra zierte 
(j. Mommſen, Res gestae divi Augusti’, p. X). Die Gegner der ſüdgalatiſchen so 
Theorie berufen fich fchlieglich auf die zwei Stellen der AG 16, 6. 18, 23, in welchen mit 
dem Worte Jadarızı xchod das Mifjionsgebiet des Paulus ausdrüdlid von der Provinz 
unterfchieden und auf die galatifche Landichaft befchränkt werde. Wir beginnen mit der 
zweiten 18, 23, die wenigſtens in ſich Mar ift: dusoydueros zadekjs mv Talauızıv 
ooav »al Povylar omoilw» navras tous wadntdas. Daß bier feine Veranlafjung 35 

it, zooav aud mit Dovyiav zu verbinden, braucht wohl nicht erjt beiviefen zu werden. 
Mit Phrygien ift hier der öftlidhe Teil der Provinz Aſia gemeint (ra dvwregızd u£on 
19, 1). Da Paulus von Syrien kommt, jo kann er Shrpgien auf zwiefachem Wege 
durchwandert haben, entweder auf dem nördlichen, der alten Königstraße über Sarbeis 
oder auf dem füblichen durch das Lykos- und Mäanderthal. Für die letere Route jcheint so 
eine alte Tradition bei Afterius zu fprechen (hom. 8 Migne XL p. 294 j. Ramſay, 
Stud. bibl. et ecel. IV, p. 16). Gegen fie führt Zahn Kol 2,1 an. Aber, da damals 
die drei phrygiſchen Gemeinden überhaupt noch nicht beftanden, haben fie natürlich auch 
das Angefiht des Paulus nicht gejehen (vgl. übrigens ThY3 1900, p. 555f.). Hat 
Paulus den nördlihen Weg benugt, jo kam er aus Galatien im engeren Sinne. Era 
wäre dann von Antiocheia durch die kililiſchen Tauruspäſſe etwa über Tyana, Archelaig, 
Ankyra, Peſſinus gereift. Aber dies war ein ungeheurer Umweg im Vergleih mit der 
natürlicheren, näheren Route durch Lylaonien und das Lykos-Mäander-Thal. Er wird 
motiviert durch den Wunſch des Paulus, die dort befindlichen Jünger zu jtärfen. Clemen 
(a. a. D. p. 403.) bat aber mit Recht darauf hingewiejen, daß der Ausdrud zdvras 5 
tobs uadmrds vecht wenig angezeigt war, wenn Paulus gerade die Gemeinden, welche 
AG 13. 14. 16 genannt find, hätte links Liegen laſſen. Bon Gemeindegründungen in 
Nord:-Galatien aber iſt 16, 5f. nichts erwähnt. Für den Leſer von 18, 23 mären aljo 
die nävres ol uadmral eine unbelannte Größe, wenn er die Sadarızıy yoga nicht 
auf die füblichen Landichaften beziehen dürfte. Aber ſelbſt Zahn, der doch ein Anhänger ss 
der ſüdgalatiſchen Hypotheſe ift, hält es für unmöglich, den Ausdrud fo zu verjtehen (I, 
p. 135). Auffallend iſt er ja jedenfalls, aber befremdend doch eigentlidh nur vom Stand» 
punkte der nordgalatiihen Hppothefe aus. Warum jagt die AG nicht einfach J aklaria, 
wenn Nord:Galatien gemeint ift? Wie die oben angeführte Stelle des Div Caſſius 53, 26 
zeigt, haftete der Name Talaria an Nord-Galatien aud noch über die Zeit der Provin⸗ co 
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zialordnung hinaus. Nach der herrſchenden Annahme foll durch yaoa die „Landſchaft“ von 
der Provinz unterfchieden werden. Aber der im Deutichen vorhandene G enſatz zwiſchen 
einem geographiſchen und einem politiſchen Begriff kann unmöglich durch yooa aus- 
gedrückt werden, denn x6600 iſt entweder ganz farblos — Land oder ſelbſt ein Verwal: 

& tungebegui — regio Diltrift. Ein antiker Lefer der AG wird, wenn er ftatt Talaria 
Tasarızıy yooa lieft, ftugen und jedenfall nicht ohne weiteres an Alt-Galatien denten, 
jondern nad dem Grunde des von Lukas gewählten Ausdrudes fragen. Wie die 7oa- 
awins 49a (2e 3, 1) das Gebiet ift, welches feinen Namen von dem — 
egriff — Todyww bat (Jos. ant. XIII, 16, 5 $ 427; Schürer I*, p. 353), jo iſt auch 

io Jalatızn yooa „das zu Galatien gehörige” oder „mit dem Namen Galatien benannte 
Land“ bias Führt leichter auf ein Gebiet, welchem der Name Galatien erjt beigelegt ift, 
welches mit Galatien politifch verbunden ift, als auf das Yand, welches von jeher Palaria 
hieß. Da nun AG 18, 23 dies Gebiet mit dem Artikel als ein befanntes eingeführt 
wird, da aber der Ausdrud fonft nicht gangbar ift, jo muß der Leſer der AG ihn fidh 

ı5 deuten nach dem, was er früher gelefen bat. Ein Gebiet nun, in welchem es viele Jünger 
u ftärfen gäbe, ift in diefen Gegenden nur erwähnt AG 13. 14. 16, 3—5. So it die 
üdbeziehung auf die Gemeinden der erften Miffionsreife nicht nur möglich, fondern 

durchaus natürlich. Um fo größere Schwierigkeiten — nicht nur für die füdgalatifche, 
jondern für beide Hypotheſen — macht nun freilich 16, 6: dujkdor ÖL iv Povylar 

20 xal IT alarızıv gar, zwivderres Önd tod Aylov nweduaros Aakfjoaı tor Adyor 
dv 1 ’ Aoia. enig glüdlich ift bier Namfay, der feine Anfichten auch ziemlich ver: 
jchieden nuanciert bat (j. Schmiedel bei Cheyne p. 1597 ff). Bei dem Berjuche, die [a- 
Jarızı) yoga irgendivie mit dem durchwanderten Gebiet (16, 1—5) von Lyſtra, Derbe 
(Ikonium [Antiocheia]) zu identifizieren, ift bedenklich, 1. daß Dovyiar als Adjektivum und 

25 die beiden unter einem Artifel zufammengefaßten Namen ald Bezeichnung ein und des— 
jelben Gebietes aufgefaßt werden müflen: „der phrugiiche Diftrikt, welcher — unter dem 
politijchen Gefichtspunft — auch der Galatifche beit” eine doch ſehr fünftliche und dem 
unbefangenen Leſer fchwerlich naheliegende Deutung. Man würde dafür etwa rn» Dov- 
ylav I'akarızızy ober iv tijc Povylas Talarızıyvy yoboav erwarten (vgl. auch Zahn, 

so I, 133). 2. Nachdem in v. 4. 5 bereitö ein relapitulierender Rüdblid auf den erjten 
Abjchnitt der Reife gegeben ift, liegt es jehr fern, in dujAdo»r de (oder etwa — nad) 
HLP — dueldörres Ö£) ebenfalls eine Refapitulation von v. 1—3 zu finden. Statt 
des dann zu erwartenden ur ob» weiſt das d£ auf einen Fortfchritt der Erzählung bin. 
Der Leer wird daher geneigt fein, in Dovyla» ein neues Gebiet zu ſehen. 3. Das neue 

35 Gebiet beginnt nad Ramfay mit zwiuderras erwähnt zu werden ("Aola) ; diefe Deutung 
ift ihm aber nur möglich, indem er in dem Participium das die Erzählung fortführende 
Glied des Satzes ſieht (dıijkdor zwivdirres — djidor zal Frwiudnoar — diel- 
Dövres Erwiodnoar). Daß das ſehr wenig natürlich ift, empfindet er felbft und ift 
daher geneigt, dem gutbeglaubigten dınAdov B x ACD das unzweifelhaft ſchlechter be— 

40 zeugte ÖLeAdövres vorzuziehen. Mit Necht hält die Mehrzahl der Ausleger dad xzwiv- 
DErres für eine Begründung oder nähere Beftimmung des dıjkdor: Sie zogen 
(nur) hindurch durch Phrygien, indem (teil) fie verhindert wurden das Wort in Afien 
zu verfündigen; oder: fie zogen hindurch durch Phrygien und das Galatiſche 
Land, teil fie verhindert wurden das Wort in Afien zu verfündigen. In beiden 

5 Fällen handelt es fich dann bei Dovyiav um den öjtlichen Teil der Provinz Aſia und 
es kann nur die Frage fein, wie bier deſſen Verhältnis zu "Acta gedacht iſt. Im erſten 
Fall ift unter ” Acta die ganze Provinz gemeint: Weil fie in der Provinz Afia nicht 
predigen follten, darum jooen fienur hindurch dur Phrygien — und die Jalarızı) zaoa? 
Da diefe doch Feinesfalls zu Aſia gehört, fo ift diefe ganze Auffafjung zu verwerfen und 

50 der ziveite, befonders gut von Zahn enttwidelte Fall tritt ein: Der naturgemäße Weg von 
Ikonion über Antiochein hätte die Apoftel über Kolofjä, Laodikeia, Tralleis nah Epheſus 
eführt. Aber der Geift verhinderte fie daran: fie follten nicht in Aſien — und das 
ann bier nur das Hüftengebiet fein, |. 0.536, 38 — predigen. Daher wandten fie fich jegt nord⸗ 
wärts und gingen zunächſt durch Phrygien. Von Antiocheia werden fie auf der Straße 

55 nad) Nakoleia (oder ſchon von Ikonion nad) Amorion) abgebogen fein (f. die Karte bei 
Ramſay, geogr. p. 196). Aber nicht nur Phrygien, fondern auch die /alatızı) yoboa 
baben ſie durchzogen — ob mit oder ohne Verfündigung, ftebt dahin. Hier beginnen nun 
die außerordentlichen Schwierigkeiten für die Anhänger der nordgalatifchen Hypotheſe und 
für Zahn, der wenigſtens bier die /al. yoooa mit der Landſchaft — Natürlich 

so fann man ſich denken „daß die Miſſionare etiva von Amorium (oder von Nakoleia über 



Kleinafien 559 

Orkiſtos, Ramſah, geogr. p. 230) aus einen Verfuch gemacht hätten, in Peflinus und 
Germa zu predigen, und als fie die Verhältnifje dort ungünftig oder den Erfolg gering 
fanden, ſich nach Doryläum wandten, wo dann zu entſcheiden war, ob fie nad) Bitbynien 
oder Myſien geben ſollten“ (Zahn). Aber diefem „Abſtecher in das Galaterland“ ift jchon 
der Ausdrud dujidor nicht gerade günftig, zumal da irgendivie angenommen erden 5 
muß, daß fie denfelben Weg bald darauf in umgefehrter Richtung zurüdgelegt hätten, um 
nad Myſien zu gelangen. Auf alle Fälle fieht diefe höchſt unklare Expedition, von der 
der Verf. nicht das Geringfte zu erzählen weiß, nicht danach aus, als ob auf ihr die 
wichtigen galatifchen Gemeinden entitanden wären. Dazu kommt, daß die öftliche Exrkur- 
fion nicht zu der deutlich erkennbaren Abficht des Erzäblers paßt. Nachdem die Apoftel 
ihre Abficht nach Weſten vorzudringen hatten aufgeben müffen, wandten fie fich nad) 
Norden mit der Richtung er Bithynien. In diefe Provinz führte der Weg am beiten 
über Dorylaton in Phrygien; das Galaterland lag bier ganz aus der Richtung. Aber 
auch bier hindert der Geift Jeſu, indem er fie nach Weiten und Nordweſten drängt. Man 
erfennt, wie die Apoftel in einer mittleren Diagonale unter Vermeidung der fpäter fo ı5 
wichtigen Küfte Afiens und unter Ausſchluß des zu Lebzeiten des Baulus wohl noch nicht 
miffionierten Bithyniens nad) Europa geführt werben. Die Daritellung antwortet auf die 
nabeliegende Frage: wie fommt es, daß das europäiiche Griechenland eher das Evange— 
lium erbielt als das afiatiihe? An dem Galaterland bat man in diefem Zufammen- 
hange feinerlei Intereſſe. So bleibt die Dakarızı) xchod an diejer Stelle eine erux für 20 
die Vertreter beider Standpunkte und man darf wohl fragen, ob wir bier den Verf. der 
AG als wohlorientiert oder ob wir feinen Tert als urfprünglich annehmen dürfen. Die 
Talarızı, zaooa könnte konformierende Glofje nach 18, 23 fein. Beſſer aber nimmt 
man vielleicht an, daß ber kurze Bericht (der in v. 4 bie Hand des Bearbeiterd deutlich 
zeigt) durch Zufammenziehung der zu Grunde liegenden Netjequelle entftanden ift, wobei 26 
irgend ein Verſehen ftattfand. War vielleicht in der Duelle das phrugifche Ankyra an der 
Straße von Kotiaion über Nizanoi nad; Pergamos (Strabo XII, 5 p. 567; XII, 8 
p. 576) als eine Reifeftation der Apoftel erwähnt und bat der Bearbeiter, dies mit dem 
ungleich berühmteren Galatifchen ge daraus geichloffen, dat Paulus auch durchs 
Galaterland gelommen fein müfje? Auf alle Fälle wird man fagen dürfen, daß der so 
heutige Tert eine befriedigende biftorifche Erklärung nicht zuläßt und daher weder für 
noch gegen die nordgalatiiche Hypotheſe angeführt werden kann. 

Unter den galatiſchen Städten ift in eriter Linie zu nennen Ankyra, mwobl zu 
unterfcheiden von der ebenerwähnten gleichnamigen Stabt (N moös Avdlav . . nokigen 
Povyıaxıj, Strabo XII, 6 p. 567; Plin. V, 41, 145). Es war der Sit des Statt: 3 
balters, unrodnodıs vis Tadarias. Wenn Strabo XII, 5 p. 567 es ein pooVoLor 
nennt, jo bezieht fich das auf die frühere Zeit, ald es noch Hauptitabt der Tektofagen 
war. Seine Lage an ber großen Straße, weldye von ber rg Afia nah dem Dften 
führt und an der andern, welche von Chalfedon und Nilomedeia kommt, ficherte ihm eine 
außerordentliche Bedeutung. Noch heute ift Angora ein wichtiger Punkt an der neuen 40 
anatolifchen Bahn (vgl. Ritter XVIII, p. 472—520; Perrot I, p. 225—272; Humann 
und Puchſtein I, p.38ff.; v. d. — Anatol. Ausflüge, p. 213 ff). In Ankyra befand 
fih der Provinzialtempel des Auguſtus und der Dea Roma, an deſſen Wänden die 
Thaten des Kaiſers Auguftus eingegraben waren, das fjogenannte Monumentum An- 
eyranum (Ausgabe von Mommjen, Res gestae divi Augusti, ed. 2, Berlin 1883. 40 
Abbildungen bei Perrot II, Taf. 6). 

Von Ankyra führte die große Straße (Ramjay, geogr. p. 254 ff.) öftlich weiter nad) 
Tavium (Pauly' V, p. 1634; Ramfay, geogr. p. 243), einem wichtigen Anotenpuntt. 

ier trafen fich die Straßen, welche nörblid von Amijos und von Amaſeia und ſüdlich von 
appabofien — Kilikien (Ramfay, geogr. p. 267) fommen. Es war die alte Hauptitabt so 

der Trofmer (Strabo XII, 6 p. 567), zu Strabo8 Zeit dad Emporium für diefe Gebiete. 
Die Hauptftadt der Toliftobogier war Peſſinus (Bauly' V, 1389; Ramfay, geogr. 
p. 223), zur Seit Strabos Zundomov T@v raum ueyıorov, berühmt durch den dort 
blühenden Kultus der Göttermutter (Kybele, bier Agdijtis genannt) in dem glänzenden, 
von den Attaliven erbauten Tempel; das Idol wurde von den Römern auf Geheiß der 55 
Sibylle nah Rom geholt. Pellinus lag an der „Königsſtraße“, welche von Amorion 
berauflam. An diefer lag auch, nördlich von Peſſinus, Germa, eine von Auguftus ge— 
gründete Kolonie Julia Augusta Fida Germa (Ramjay, geogr. p. 224). Ueber die 
Straßen, welche nad dem Süden der Provinz führen, ſ. die Karte bei Ramſay p. 196. 
Eine direfte Verbindung für militäriiche Zivede muß beſtanden haben mit dem Piſi-6o 

— 0 
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difhen Antiodhien ’Ayuöyea Ihordia, AG 13, 14. Hiermit ift doch wohl nicht 
ganz dasſelbe ausgedrüdt, wie mit Strabos ’A. ) zoös 17 Ilwıöia XII, 6 p. 569. 
Strabo betrachtet Antiocheia als die nad Pifidien getwandte Stadt der Phrygia zaoch- 
oeıos p. 577, während der Verf. der AG fie zu Pifidien rechnet. Coder D jchreibt A. 

b rüs Ihordtas, ebenjo wie Ptolem. V, 4, 4, 11 an der Stelle, wo er unter den Teilen 
Galatiens auch ein Diotbiuc Loos mit der Stadt Antiocheia nennt. An einer anderen 
Stelle V, 5, 4 rechnet er Antiocheia zur Dovyia IIioibid, einem Teil von Pamphylien 
(vgl. dazu Ramfay, Church i. R. E. p. 25 und die Inſchr. von Pergamon Nr. 451 
oben ©. 555,55). Antiocheia war von Auguftus zur Mılitärkolonie gemacht mit dem im 

10 NT nicht erwähnten Namen Gäfaren. Sie war das Centrum eined Syſtems von mili— 
tärischen Niederlafjungen (Mommfen RG V, p. 310), welche der Kaiſer zum Scuße 
der Provinz gegen die Bergftämme Pifidiend und Iſauricas angelegt hatte (Ramfah, 
geogr. p. 57. 398; Church i. R. E. p. 25ff.; vgl. Pauly : Wiffoma I, 2446). 
Ueber die von Paulus befolgte Route von Antiocheia nad) Ikonion fünnen nad Ramſays 

15 Darlegungen (Church i. E.R. p.27 ff.) doch kaum Zweifel bejtehen. Statt des ſchwie— 
rigen Wegs über den Sultan Dagh nah Philomelion und Laodikeia Katakefaumene 
empfahl fich der fürzere bequemere über Neapolis, Mifthia, Bafada. In den Alten des 
Paulus und der Thefla (3) gebt Onefiphoros dem Paulus auf der von Ikonion nad) 
Lyftra führenden Baockıen ööös (d. h. nad) Ramjay einer von Auguftus gebauten Miliz 

20 tärftraße, Church i. E. k. p. 32f.) entgegen, als ob er von Lyſtra käme. Dies ift aber 
nad) der AG ausgeſchloſſen. Zkonion Mamfab, Church p. 36ff.) wird von Strabo 
XII, 6 p. 568 zu Lykaonien gerechnet. Ptolemäus nennt e8 nicht unter den Städten 
Galatiens, fondern bei der zu Kappabofien gehörigen oroarnyia Avxaorvias (V, 6, 16). 
a der AG ſcheint es 14, 6 nicht unter die lykaoniſchen Städte gezählt zu werden; bie 

25 Bevölferung war phrygiſch (NRamfay, Church i. R. E. p. 37f.; Cypr. ep. 75, 7; 
Acta Justini Mart. 3). Strabo nennt e8 ein noAlyvıor ed ovrwxıousrov, Plinius 
V,27, 95 eine urbs celeberrima. Claudius machte es zur Kolonie, CIG 3991 (Kiav- 
deıxovicamw 6 Önuos) 3993. Die Juden in Ikonion hatten eine Synagoge und an ihrer 
Spige nad Cod. D doywwmdymyoı av ’lovdalo» zal Äpyorrss Tjs ovwvaywyiis 

30 (Neinad), Revue des &tudes juives VII, 161ff.). In den Alten des Paulus und 
der Thella wird fäljchlih ein Prokonſul in Jkonion erwähnt (Ramfay, Church i.E.R. 
p. 393). Lyſtra, in der AG bald als fem. bald als neutr. plur. behandelt, ſteht 
bei Ptolemäus V,5,12 nicht unter den Lykaoniſchen Städten ($ 10), fondern unter denen 
Iſauricas. Seine Lage entdedt durch Sterret, The Wolfe Expedition p. 142 nr. 242 

5 (vgl. Ramſay, Church p. 48ff.). Es war eine römische Kolonie. Der Tempel des Zeus 
tod Örrog noo rüs nökews (oder wie God. D jdhreibt Arös Iloonölens) AG 14, 13 
ift noch nicht entdedt, hat aber eine Analogie an dem in einer Inſchrift von Claudiopolis 
in Iſaurica, welche dem Zeus Iloodorios geweiht ift (Ramfay, Church i. R.E. p. 51). 
Das Lylaonifche, welches die Einwohner nad AG 14, 11 reden, ift behandelt worden von 

«0 Jablonsti, De lingua Lycaonica in Thesaurus novus theologico-philologicus, 
Bremen 1732 II, p. 638—648. Vgl. ferner P. Kregfchmer, Einleitung in d. Geſch. 
d. griech. Sprache, Göttingen 1896 p. 396. 

Derbe vgl. Strabo VII, 6 p. 569: ts 6’ ’Ioavojis 2ouv Ev nievoais ij 
Atoßn. Ptolem. V, 6, 17 rechnet es zu dem Teil von Kappadokien, welchen er ’ Avzıo- 

45 yavı nennt. Über die Lage vgl. Ramjay, Church i. R. E. p. 54. Die von Claudius 
zur Kolonie gemachte Stadt (Glaudio:Derbe) lag an der Sübdoftgrenze der Provinz. Ramſay 
vermutet (p. 69), daß die Apoftel hier umfehrten, weil fie an die Grenze des römijchen 
Gebiets gelommen waren. In das Neid) des Antiohos von Kommagene überzugeben, 
hatten fie feine Veranlafjung und über die Tauruspäfie nad Tarfus und Antiocheia zurück— 

so zufehren, verbot die Jahreszeit (nach Ramſays Berechnung). 
10. Die Provinz Lycia Pamphylia (Mommien V, p. 307) ift nach einigen probi- 

jorifchen Orbnungen (Marquardt p. 375) von Claudius im %. 43 eingerichtet (Div Caſſ. 
60, 17), definitiv aber erjt unter Beipafian (Sueton, Vesp. 8; Eus. chron. p. 159 
Schöne) in provinciae formam redaeta, bis zum Jahre 135 unter Zaiferlicher, dann 

65 unter Vertvaltung des Senates (Div Caſſ. 69, 14: zn de Ön Bovin zal ro xAnow 
Iaugviia äyti tjs Budvvias 2ö6dm). Wie Bithynien und Pontus, jo beitanden trof 
der politifhen Zujammenfafjung in einer Provinz zivei Landtage nebeneinander fort; 
das Avzıor ovomua mit 23 Städten, über welches Strabo XIV, 3 p. 664. aus 
führlich berichtet, auch unter römifcher Herrichaft ald zomwor Avxiow bezeugt (Le Bas III, 

& 1221. 24. 33. 45. 50. 66 CIG 4198; Berndorf, Nr. 37. 97; Avxıdoyns CIG 4198. 
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4274; Benndorf Nr. 97. 118; Le Bas 1219. 24. 57); für Bampbylien eine Asus 
ITaugvkaxı (CIG 4352. 54. 55; Ilaupvidoyns Le Bas 1224; Bennborf Nr. 93: 
ai &v Ilaup. nölsıs). Unter den ſechs größten El äbten Lyliens, welche Strabo p. 665 
aufzählt, find auch die beiden Hafenftäbte Patara (p. 666 wueydin mölıs dı- 
ueva Eyovoa zal leoov ’ Anölkmvos) und ae (20 Stadien önto Tjs Yaldrıns 6 
di uereodoov Aöpov), die Paulus auf feinen Reifen berührt. In beiden Häfen nimmt 
er einen Schiffswechſel vor, 21,4 in Batara von Rhodos fommend (die Worte ai Mood 
D gig sah verdienen ald Konformation nad 27, 5 kaum Berüdfichtigung); 27, 5f. in 
Myra. Phafelis mit drei Häfen, an der Grenze Pamphyliens gelegen, gehörte z. 3. 
Strabos (p. 666 f.) nicht zum Lykiſchen Bunde, fondern ftand für ch allein. Juden in 10 
Phafelis 1 Mak 15, 23 (codd. & V.) „Eine Judengemeinde in Tlos“ iſt Eonjtatiert 
durd die von Hula (Eranos Vindobonensis 1893, p. 99ff.) mitgeteilte Inſchrift 
(Schürer III®, p. 16f.). Unter den pampbylijchen Städten intereffiert und die Hafenftabt 
Attaleia (Strabo XIV, 4 p. 667), die Paulus auf der erjten Miffionsreife nur bei 
der Rückkehr berührt hat. Bon bier tritt er die Seereiſe nach Antiocheia an. Auf der 16 
— von Cypern aus ſcheint er dagegen in Attaleia keine Station gemacht zu haben. 

r wird, wie auch Ramſay (Church i. R. E. p. 16f.) annimmt, mit demſelben Schiff, 
welches ihn von Paphos gebracht hat, den Kejtros-Fluß hinaufgefahren fein bis Berge 
(Strabo p. 667: 4 Keoroos norauös, Öv ävankevcarıı oradiovs Einxorra Ilfoy 
nökıs, zal ulmolov Eri uerechgov rönov 1ö tijs Ileoyalas ’ Agr£wudos ieoov, Ev J 20 
zarıyvors zart! Kos ovrreieita). Den Weg von Perge nach dem piſidiſchen Antiocheia 
befchreibt Ramfay (Church i. R. E. p. 19ff.). Hier wo Paulus den Taurus über: 
jchreiten und durch das Gebiet der räuberifchen Gebirgäftämme wandern mußte, mag er 
etwas von den zırduvor norausw, zırövvor Anor@w erlebt haben, die er 2 Ko 11,26 
erwähnt. Ramſay ftellt (Paulus, deutjche Ausg. p. 77 ff.) eine merkwürdige Hypotheſe 25 
auf, welche erflären joll, weshalb Paulus die pamphyliſche Tiefebene und die pifidifchen 
Bergländer fchnell, ohne dort zu mifjionieren, durchzogen babe. Nach Gal 4, 13 (di 
dodevsıay Tijs oagxös) ei Haulus durch einen heftigen Anfall von Malariafteber, das 
in dent erichlaffenden Klima von Pamphylien zum Ausbruch gelommen mar, gezwungen 
worden, jchleunig das hoch gelegene Gebiet von Antiocheia (3600 F. ü. M.) aufzufuchen. so 
Daher habe er die urfprünglich geplante Miffion in Pamphylien aufgegeben. Dieje Er: 
klärung ift ja nicht unmöglich; durchaus nicht überzeugend iſt aber die Art, wie er bier: 
mit die drrooraola des Joh. Markus in Verbindung bringt. Daß diefer megen des 
Aufgebens der pamphyliſchen Miffton, die er als eine Art drrooraoia des Paulus beur: 
teilte, ihn verlaffen hätte, ift weniger wahrjcheinlich, ald daß er zu der meitausjchauenden 36 
Erpedition, die vielleicht über Antiocheia, Ikonion, Lyſtra, Derbe, Yaranda, die Filififchen 
Päſſe, Tarfus nach Antiocheia zurüdführen follte, den Mut verloren hatte. Eher könnte 
die Umfehr der Apoftel in Derbe und die Rückkehr auf demjelben Wege durch Krankheit 
verurjacht jein (wozu freilich die Konjeftur von Blaß du’ dodeveias befier pafjen würde). 
©. aber die oben ©. 560, 16 erwähnte Hypotheſe von Ramſay, Church i. R. E. p. 69f. Vgl. «0 
das herrliche Reiſewerk des Grafen Lanckoronski, Städte Pamphiliend und Pifidieng, 
2 Bode, Wien 1890/92 und Benndorf und Niemann, Reifen in Lyfien und Sarien, 
Wien 1884. Tituli Asiae minoris I, Wien 1901. 

11. Cilicia. — Marquardt I?, p. 379ff.; R. Preuß. De Cilicia Romanorum pro- 
vincia (Königsberg 1859): F. Junge, De Ciliciae Rom, prov. origine (Halle 1869); 8. J. 4 
Neumann, Zur Landeskunde und Geſch. Hititiens JAPH. 1883, p. 527 fi. 

Die Provinz Cilicia hat zu verjchiedenen Zeiten ſehr verfchiedenen Umfang ge: 
habt. Als Cicero fie in den Jahren 51/50 v.Chr. verwaltete, gehörte außer dem rauhen 
(roayesia) und dem ebenen Gilicien (campestris redtas, Strabo XIV, 5 p. 668) noch 
Pamphylien, Pifidien, Iſaurica, Lykaonien, die fpäter zu Aſia geichlagenen phrygiſchen 9 
Bezirke von Laodicen, Apamea und Synnada, ſowie Cypern dazu. Durch die Organiſa— 
tion der Provinzen Galatia (25 vor Chr), Pampbylia (43 nad Chr.) und Cyprus 
(22 v. Chr.) wurde der Umfang der Provinz auf das eigentliche Gilicien reduziert. Und 
auch von diefem wurde noch der weſtliche Teil, Cilicia aspera abgezweigt. Auguftus 
verlieh es dem Archelaus von Cappadocien (25 v. Chr. Strabo XIV, 5 p. 671 mit der 5 
Refidenz Elaiuffa-Sebafte (eine Inſel am Ausfluß des Lamos) und Galigula dem Antio- 
us IV. von Kommagene (Div Caſſ. LIX, 8). Erft Veſpaſian (Sueton Vesp. 8) jchlu 
es wieder zur Provinz Gilicia. Bei dem geringen Umfang, den die Provinz An 
unter den erften Kaifern beſaß, ſcheint fie eine eigene Verwaltung nicht gehabt, fondern 
unter dem Statthalter von Syrien geftanden zu haben (Marquardt, p. 387). Erſt wieder © 
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unter Hadrian ift Gilicien campestris und aspera faiferlihe Provinz. Das xomor 
Kılıztas (CIG 2810), mit dem Ärksudoyns an der Spike (Ze Bas III, 1480), tagte 
unter Domitian (oder Trajan) in Antiocern (CIG 5806 xowö» Fvolas Kulızlas 
Doweizns Ev ’ Arnoyeia). Sonft ift Tarjos unrodnoks (Strabo XIV, 5 p. 674; 

5 Dio Chryſ. or. 33, 17. 46). Tarfus war feit Antonius urbs libera (Appian b. ce. 5, 7; 
Plin. n. h. V, 27, 92), ſtark bevölfert und wohlhabend, in fruchtbarer ebener Gegend, 
vom Fluſſe Kydnos durchſtrömt. Bol. die Schilderung Strabos (p. 6737.) und Dios 
(or. 33, 17). Strabo rühmt vor allem die Blüte der wiſſenſchaftlichen Studien in T.: 
tooavın Ök tois Evddde dvdonnos onovön noös Te wılooopiav zal mv Alinv 

10 raudelav Pyru'akıoy Änacav yEyovev, God’ Öneoßeßinvra al ’Adrvas zal ’Ale- 
Eavdoeıav zal eltıya üllov Tönov Ödvvarov elneiv, &v ® oyoslal zal dtaroıßal pı- 
kooöpam yeyovaoı. Ötamp£oeı Ö& ToooÜrov, Ötı dvradda uw ol pilouadoürres &ru- 
ao nävres eloi, Evo 6’ obr Zruönuodcı dadims’ obd’ adroi odroı uErovon 
adrödı, alla zal releıoürrau Exönunoavres al relsımdevres Eeviredovow höfms, 

15 zatkoyorraı Ö’ Öllyoı ... . zal eioı oyolai rap’ abrois navrodanal av zeot 
Aöyovs teyvöw, zal räkla T' ebavdoei zal ıleiorov Örvaraı, ov Tas untoondiewns 
drteyovoa Aöyov. Unter den von Strabo erwähnten ftoifchen Philoſophen nennen mir 
den Athenoboros, den Sohn des Sandon, verehrten Lehrer des Auguftus (Div or. 33,47; 
Dio Gafj. LII, 36. LVI, 43) und vielleicht auch des Strabo (XVI, p. 779), der ihn 

20 Fraipos nennt. Vgl. über ihn Mülle, Fragm. hist. graec. III, 4 p. 485—488;; 
Zeller III’, 586; Pauly Wifjowa II, p. 2045. Proben feiner Lehre bei Seneca ep. 10,5; 
dial. IX, 7, 2 und befonders 3, 1—8 und 4, 1. Nad Cicero ad Att. XVI, 11, 4. 
14, 4 ift er ihm bei der Entjtehung der Schrift de offieiis zur Hand gegangen. Als 
Greis in feine Vaterftabt zurüdgefehrt, hat er dort eine hervorragende politiiche Rolle ges 

25 fpielt und genoß fpäter von feinen Mitbürgern beroifche Ehren (Yucian, Maerob. 21. 23). 
Ihm folgte der Akademiker Neftor auch als Leiter der jtädtifchen Verhältniſſe und in 
der allgemeinen Verehrung von feiten der Hyeusves und der Stadt. Strabo unterfcheidet 
ihn ausdrüdlih von dem gleichnamigen Stoifer aus Tarjos (vgl. über ihn Zeller III. 
1°, p. 611 und 570). Er mar der Lehrer des Marcellus, des Neffen des Auguftus. 

so Näheres ift über ihn nicht bekannt. Über die Unterrichtöverhältnifje in römiſcher Zeit ſ. 
Friedländer, Röm. Sitt.-Gefch. III, p. 373—398; Mommſen, RG V, 334 ff. Beachtens- 
tert ift, daß unter den Dichtern, die im Unterricht benutzt werden, neben Homer vor allem 
Menander vorkommt (1 Ko 15,33). Rivalin von Tarjos ift Anazarbos (— ba), auch unter 
dem Namen Kaifareia 7) roös’ Avaldoßo (Plin. V, 1, 93; Ptolem. V, 8,17), den fie 

35 vielleicht von Auguftus befommen hat (Ara von 19 v. Chr.), nennt fih auf Münzen 
abrörouos unroönosıs, Zlevdtoa. Geburtsſtadt des Arztes und Schriftftellers Dios- 
forided unter Nero, defien Werk zeol Ülns laroızjs (de materia media ed. Sprengel 
Leipzig 1829) vom Berf. der Lukasſchriften benugt fein ſoll (gl de Lagarde, Psalterium 
juxta Hebr. Hier., p. 165f. Mitteilungen III, p. 355. gl. Hobart, The medical 

4 language of St. Luke, Dublin 1882 ; Zahn, Einl. II, p. 384. 435. — Von Tarjus 
führt die große Straße über den filifischen Taurus nach Kappadofien. Vgl. Kotſchy, Reife 
in den filif, Taurus über Tarfus, Gotha 1858; 3. NR. ©. Sterrett, Routes made ... 
in Cilieia, Lycaonia, Isauria and Pisidia (the Wolfe Expedition). Papers of 
the Archaeological Institut of America, 1884. 85. — Mopſueſtia (Moywov 

45 doria Strabo XIV, 5 p. 576, CIG 5885: ’Aödguanı; M. rjs Kılızias, iepa »al 
dlevdioa al dovios »al alrövouos xai piln zal ovuuayos "Poualov (140 n. 
Chr.), an derStraße von Tarſos nad) Iſſos und Aerandreia gelegen, Biſchofsſitz Theodors. 

12. Cyprus (Marquardt I?, p.390ff.; Cesnola, Cyprus, its ancient cities ete., London 
1877, deutſch von 2, Stern, Jena 1879; F. v. Löher, Eypern?, Leipzig 1879: G. Hirfchfeld, 

50 Deutſche Rundſchau XXIII, 1879, p. 2575.; Murray-Smith-Walters, Excavations in Cyprus, 
London 190. CIG 2613—2652 Strabo XIV, 6, p. 681 ff. 684). 

Die Provinz Coprius wurde nad) zeittweiliger Vereinigung mit Kilifien im Sabre 
22 v. Chr. abgetrennt und als fenatorische Provinz eingerichtet (Div Caſſ. LIV, 4). Sie 
wird bon einem propraetor (dnapyela oroarmyırı) Strabo) pro consule mit 

55 einem Legaten und einem quaestor verwaltet. Der Prokonſul Sergius Paulus 
ift vielleicht identifch mit dem im der Inſchrift bei Cesnola p. 425 (= Hogarth, 
Devia Cypria p. 114) erwähnten Jlavlos därdünaros; Mommfen identifiziert 
ihn mit dem CIL VI, 31545 genannten Tiberprofurator aus der Zeit des Claudius 
(f. Zeitſchr. f. neut. Wiſſenſchaft II, p. 83). Ein Sergius Paulus wird von Plin. 

con. h. I unter den Autoren genannt, die er für das XVIII. (und II) Bud benutzt 
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bat. Ob dies der dvno ovverös AG 13,7 iſt, läßt ſich nicht feſtſtellen, da es daneben die 
LA Sergius Plautus giebt (vgl. Prosopographia imp. Rom. III, 221 und Lightfoot 
Contemp. Review XXXI, p. 290 — essays on the work entitled natural 
religion 1889, p.295). Zu dem in der AG erzählten Vorgange vgl. Ramjay, Baulus 
i. d. AG, p. 62ff. Der Magier ös Tv oiw zo Aydundeo, gehörte zum Kreiſe der 5 
comites des Statthalters, welche ihn in die Provinz begleiteten (Marquardt 1’, p. 531 ff.), 
natürlich nicht zu den Afjefjoren, welche ihn zu ihrer Ausbildung unterftügten, auch nicht 
zu den Bureaubeamten und Amtsdienern (apparitores), fondern zu der cohors ami- 
corum, welche der gebildete und wohlhabende Mann um fih verfammeltee In Kypros 
lebten viele Juden (vgl. die Zeugniffe bei Schürer III’, 27). Kypriſche Judenchriſten 10 
bringen da3 Evangelium nad Antiocheia (AG 11,20), Barnabad ſtammt von Kypros 
(4, 36); daher richtet ſich die erfte, von Antiocheia aus organifierte Miffionsunternehmung, 
welche vor allem die Juden ind Auge faßt, dorthin. Speziell in Salamis find mehrere 
— en. Im Aufſtand unter Trajan ermordeten die Juden 240000 Nichtjuden 
(Dio Mi LXVIII, 32) und vermwüfteten die Stadt Salamis vollftändig (Euseb. Chron. 15 
Schöne II, 164f. 2132 Abr.). Zur Strafe wurden fie dann vollftändig von der Inſel 
verbannt. — Die AG nennt die beiden Hafenftäbte Salamis (Strabo XIV, 1 p. 682) im 
Dften und Paphos (d. b. IT. v&a im Unterfchied von Alalainapos in der Nähe Strabo 
XIV, 6 p. 683); in Altpaphos wird, wie in ganz Kypros, die Aphrodite hochverehrt; hier 
das berühmte Heiligtum der Aphrodite mit einem Drafel (Tac. hist. II, 3), wohin all: 20 
jährlich die Bewohner von Neupaphos wallfahrten. Hier der Sit des Prokonſuls. Nach 
einem Erdbeben im Jahre 15 dur Auguftus miederhergeftellt, führte es den Namen 
em (Dio Caſſ. LIV, 23; C1G 2629), fpäter Ießaorı; Klavdia Diaßia Ilayos, 
;; ieod untoönodıs av »ard Kungor nöleov (Le Bas III, 2806. 2795), melde 
— 15 nennt Plin. n. h. V, 31, 130 — zu einem xowö»r r@v Kungioov vereinigt waren 25 
(Ze Bas III, 2734) mit einem doyıegevs Ts vjoov. — Hervorzuheben ift noch Soloi 
an der Norbküfte mit einem Hafen, einem Heiligtum der Aphrodite und der Iſis (Strabo 
XIV, 6 p. 683), Kition, der Geburtsort des Stoikers Zenon. 

13. Die Provinz Cappadocia (vgl. Marquardt I, 365ff.; Hifely, De historia 
Cappadociae, Amſterdam 1836. Nrtitel: Kappadotien von E, Meyer in Erſch u. Grubers 30 
Encyliopädie Sekt. II. XXXII, p. 383ff.; Mommjen, RG V, p. 306 uud der Abſchnitt 
p. 339 ff. passim; Ramfay, geogr. p. W1ff.; Barth, Reife von Zrapezunt durd die nördl. 
Hälfte Kleinaſiens, Gotha 1860; Chantre, Mission en Cappadoce, Paris 1898; Strabo 
XI, 1 p. 533—540). 

Im Jahre 17 n. Chr. wurde Kappabofien nad) dem Tode des lebten Königs ss 
Archelaus zur Provinz gemacht (Strabo XII, 1 p. 534) unter einem procurator (Dio 
Caſſ. LVII, 17), der, twie der procurator von Judäa, in militärischer Beziehung auf 
den Statthalter der Provinz Syrien angewiefen war (vgl. Marquardt I, p. 554 f.). 
Veipafian gab der Provinz im %. 70 eigenes Militär und ftellte fie unter einen konſu— 
lariſchen Legaten (Sueton Vesp. 8), indem er fie mit Galatien vereinigte. Später wurden 40 
beide wieder getrennt. Vor Trajan gehörten der Pontus Galaticus mit Amafeia und 
der Pontus Polemoniacus zu Galatien, Trajan ſchlug diefe Landesteile, welche dem früher 
Karn. ı; noös @ IIéoyto genannten Gebiet entjprehen, zu Rappabolien. Dazu kam 
noch Armenia minor und Lyfaonien mit Ikonion (Ptolem. V, 6). Die Provinz mit 
ihren Garnifonen Melitene und Satala Stüß: und Ausgangspunkt für die Beherrihung ss 
Armenien und für die Kriege mit den Parthern. Vgl. Marquardt I, p. 369; Mommſen, 
V, p. 395f. Für Verwaltungszivede war das Yand in ir m Strategien geteilt (Strabo 
XII, 1 p. 534; Ptolem. V, 6.7). Städte von Bedeutung gab es in K. jehr wenige. 
Daß Paulus dort nicht miffioniert, ift ſehr verftändlich; darum ift es auch ſehr unmwahr- 
icheinlich, daß er AG 18, 23 durch Kappadokien gereift fein follte.e Der Weg hätte ihn so 
von den Kilififchen Thoren in etwa drei Tagen nah Tyana (ra Toava) geführt (Strabo 
XII, 1 p. 537), dem Geburtsort des Apollonius v. T., feit Cararalla röm. Kolonie; von 
dort etwa nach Mazaka-Eufebeia, das von einem Kaifer den Namen Cäfarea erhalten 
bat (Ramfay p. 309 f.; Strabo XII, 1 p. 539), die bedeutendfte und noch heute blühende 
Stadt in K. (Kaifarije), unrodsnods der Provinz, Geburtsort Baſilius d. Gr. Un ss 
bedeutend find Nazianz Namjay p. 285) und Nyſſa (Ramjay p. 287f.), die Biſchofs— 
fige der beiden Gregore, 

14. Armenien. Hierüber vgl. d. A. Bd II ©. 63. Johannes Weiß. 

Kleomenes ſ. Monardianismus. 

Klerus |. die AA. Geiftlihe Bd VI ©. 468 u. Priefter. : co 
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Kleuker, Johann Friedrich, geſt. 1827. — Litteratur: Autobiographiſche 
ag or bis zum Jahre 1798 in der Handjchrift der Kieler Univerjitätäbibliothet K. B. 94; 
9. Katjen, Job. Friedr. Kleuker u. Briefe an feine Freunde, Göttingen 1842; E. €. Carjtens, 
Geſchichte der theologischen Fakultät zu Kiel, Kiel 1875; Volbehr, Profefjoren und Dozenten 

5 der Ehrijtian-Albredhts-Univerfität zu Kiel, Kiel 1887; Möndeberg, Matthias Claudius (1869), 
©. 266 ff. ; Beweis des Glaubens V (1869), ©. 350ff.; R. Haym, Herder nad) feinem Leben 
und feinen Werfen dargeftellt I (1877), ©. 754f.; Herders Briefe an Joh. Georg Hamann. 
Im Originaltert herausgegeben von Otto Hoffmann (1889), ©. 108.278 u. ö.; Thieß, Gelehrten 
geichichte der Univerfität zu Kiel, 1.Bd, 2. TI. (1803), &.375—447. 

10 Johann Friedrich Kleufer, gelehrter Apologet und Vertreter eines hiftorifch gerichteten, 
theojophifch-biblifchen Supranaturalismus, ift in der Zeit zwiſchen der Herausgabe der 
Wolfenbüttler Fragmente und dem Erfcheinen von Schleiermachers Glaubenslehre einfluß- 
reicher Nepräfentant einer theologifchen Unterftrömung getvejen, die noch mährend bes 
ganzen neunzehnten Jahrhunderts in der evangelischen Kirche Deutfchlands nicht geringe 

15 Bedeutung gehabt hat, zum Teil felbjt heute behauptet. Seine zahlreichen, meift breit 
angelegten und umfangreichen Schriften behalten bleibende Bedeutung für jeden, der fich 
über die Gefchichte der vorkantiſchen Aufllärung, des Nationalismus und der wieder 
ervachten pofitiven Gläubigfeit unterrichten will; vereinzelte Partien fünnen an und für 
ſich als dauernd wertvoll bezeichnet werben. 

20 Kl. wurde im DOftober 1749 zu Dfterode am Harz geboren, wo fein Vater Vorfteher 
bes Meberamtes war. Er bezog, mit vorzüglichen Zeugnifjen vom Gymnaſium zu Hameln 
entlafjen, neunzehn Jahre alt die Göttinger Univerfität und zeichnete fi dort durch 
jeltene Arbeitskraft und raftlojen Fleiß aus. Er ftudierte außer Philoſophie, namentlich 
unter Michaelis, Heyne und Wald, Theologie und Altertumstunde. Als Hauslehrer in 

25 Büdeburg mit Herder befreundet, erhielt er durch deſſen Vermittelung die Stelle eines 
PVrorektors zu Lemgo, die er 1778 mit dem Amte eines Rektors des Ratsghmnaſiums zu 
Osnabrück vertauſchte. Dort erwarb er fih das Vertrauen und die Freundſchaft Juſtus 
Möſers und heiratete deſſen Nichte, mit der er in langjähriger, glüdlicher, aber finder: 
lojer Ehe gelebt hat. Die lebten 28 Jahre feines Lebens ift er ordentlicher Profeſſor 

30 der Theologie im Kiel geweſen. Der Schtwierigfeiten, die fich feiner Dozententhätigfeit 
entgegenjtellten, ift er nie völlig Herr geworben (vgl. Claus Harms, Lebensbejchreibung 
©. 58 und d. A. Bd VII, ©. 434,3). Teilweife berubten fie wohl auf dem Mangel 
an Gewandtheit und didaktifcher Begabung, namentlih mas den präzifen Ausdrud in 
deutſcher und lateinifcher Sprache betrifft, zum großen Teil aber auch auf den Partei- 

35 verhältnifien. Über die damals in Schlestwig-Holftein berrjchenden Strömungen und die 
Stellung, welche Kl. in diefen Wirren einnahm, findet ſich aftenmäßiges Material in 
8; NH. Henkes Archiv für neueſte Kirchengefchichte VI (1799), ©. 55ff., 385ff., 652 ff. 

ine eingehende, aber jehr parteiifche Darftellung hat Job. Heinr. Voß in der Streitichrift 
gegeben: „Wie ward Friz Stolberg ein Unfreier?” Sophronizon, herausgegeben von 

9. E. ©. Paulus III (1819), S.1—113. Dody gewann Kl. nit nur in dem an- 
gejehenen mebdizinifchnaturwiffenfchaftlihen Kollegen Chriftoph Heine. Pfaff (Volbehr a. a. D. 
©. 40) einen treuen Freund, fondern erwarb auch durch feinen lauteren Charakter jchließ- 
lich das vollfte perfönliche Vertrauen feiner ihm anfangs abgünftigen theologiſchen Amts» 
genofjen (Ratjen, Kleuker ©. 28). Auf feine Zeit und die Nachwelt gewirkt hat er aber 

45 faſt ausfchlieglich durch Briefe und Schriften. , 
Am Anfang bewegt fich feine litterarifche Produktion in den Bahnen des vorweima— 

rifchen Herder. Diejer hatte ihn d lieb gewonnen, daß er ibn mit fih zu nehmen 
wünſchte; andererfeitö haben die Predigten des begeifterten Herolds hrijtliher Humanität 
bei Kl. den nachhaltigſten Eindrud hervorgerufen. Dem letzteren fehlt, mas jenen zum 

so Klaſſiker macht: der Sinn für die Schönheit der Form, fowie das für Herder dharalte- 
riftiiche Vermögen vielfeitigfter Anempfindung; aber Kl. übertrifft ihn an ſolider Gelehrſam— 
feit und durch treues Feſthalten des religiöfen Erfahrungsbefiges. Beide fanden ſich da= 
mals in ihrem lebhaften Streben nad Polyhiſtorie * einem noch neuen, fruchtbaren 
Felde zuſammen (vgl. Bd VII, ©. 698, 12). Wenn David Strauß (Schr. V, 404) von 

55 Herder jagt, diefer, der zuerft wieder ein tieferes Verftändnis des Orients aufgeichlofien, 
jei — einer der erſten unter denen geweſen, welche die Schranken des 18. Jahr— 
hunderts durchbrochen und dem 19. Bahn gemacht haben: fo gilt beides in einem etwas 
anderen und bejcheideneren Sinne auch von Kleuker. Aus Herder Eremplar überjegte 
diefer 1776 und 1777 Anquetil du Perrons fünf Jahre vorher zuerft veröffentlichtes Zend 

co Aveſta ind Deutjche (3 Teile, I’, 1786), ftudierte ſich in Spradıe und Gegenftand immer 
tiefer hinein, machte die Forſchungen ausländifcher Gelehrten den Deutjhen zugänglich 
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und lieferte 1783 im zweiten Teil feines „Anhangs zum Zend Aveſta“ auch originale 
linguiftifchzantiquarifhe Unterfuhungen, namentlich aber in ben /Teooızd eine Samm⸗ 
lung und Erklärung der griechiſchen und lateinischen Berichte über Zoroafter, Religion 
und Kultus der Perfer, verglichen mit den Angaben des Zend Avefta (f. die anerfennende 
Beurteilung diefer Leiftung von Darmfteter, Annales du Musde Guimet Tome XXI, 5 
Paris 1892, „Le Zend Avesta“ I, p. XVII). Dabei verteidigte er Alter und Authen- 
tizität des neuen Fundes jo maßvoll, daß feine Aufftellungen, im Gegenſatz zu damaligen 
und neueren teild gedanfenarmen, teild überfünftlihen Hypotheſen, fih in der Hauptfache 
betätigt haben (vgl. Anhang 3. 3. A. II, 1, 145. 189 und „Zend-Aveſta im Kleinen“, 
1789, ©. 34f. 49 mit €. Du Tiele und G. Gehrih „Zur Frage nad) dem Alter des 10 
Aveſta“ im Archiv für Neligionswifjenihaft I, 1898, ©. 337—360). Da Kl. bemüht 
var, feine Einzelforjhungen in einen großen Zufammenbang zu ftellen, müſſen diefe Ar- 
beiten für die Begründung einer vergleichenden Religionsgeichichte, wo nicht als bahn- 
brechend, doch ficher als epochemachend bezeichnet werben. Er fand auch bald die verdiente 
Anerkennung, indem ihn die Helmftäbter theologiiche Fakultät zum Ehrendoktor promo— 15 
vierte, was auch in ben Kreifen der Aufklärer beifällig aufgenommen wurde (Hafjencamp, 
der Gegner Haſenkamps, in den theol. Annalen vom Jahre 1791, ©. 479). Freilich 
bewahrte, RI. nicht überall die oben gerühmte Bejonnenheit: in einer, freilih 1786 ges 
frönten, gelebrten Preisfchrift Iegte er der Kabbala höheres Alter und größere Bedeutung 
bei, ald man ihr jett zuzugeſtehen pflegt; vor allem aber ließ er die myſtiſche Theofophie 20 
des Louis Claude de Saint-Martin (geft. 1803) gar zu ftarf auf fih wirken. Franz 
Baader freilich hat ihm gerade das warm gedankt (f. deffen Brief vom 6. November 1804 
bei Ratjen S. 204). Der dünne Schleier von Anonymität, unter dem fich Kl. als Ber: 
fafler des Buches „Magilon oder das geheime Sriem einer Gejellichaft unbefannter 
Philoſophen“ (1784) verbarg, fonnte nicht hindern, daß ihm fein Myſticismus die Ausfichten 26 
auf eine Göttinger Profeffur verdarb. Allzu tief in den „Urgrund“ zu verfinken, davor be 
wahrten ihn feine Offenheit für Natureindrüde (Ratjen ©. 2. 26), feine Neigung zur Gefchichte 
und fein Bibelglaube. Andererfeit3 bat ihn fein theofophifches Streben Binübergehoben 
über die pedantiſche Ideenarmut mancher Supernaturaliften. Seine Apologetif verliert 
ſich nur ftellenweife ins Kleinlihe; im ganzen hat fie einen großen Zug. Dies zeigte 80 
leich feine erfte derartige Schrift: „Menjchlicher Verfuch über den Sohn Gottes und der 
enfchen” (1776). ohl erinnert hier mandyes daran, daß eben in diefem Sabre 

Klingers „Sturm und Drang” erjchien (vgl. Herder Urteil bei D. Hoffmann ©. 120); 
aber das Buch hat dauernd gewirkt: noch 1882 haben zahlreiche Stellen in einem Er: 
bauungsbuche Aufnahme gefunden („Morgenthau. Erbauliche Betrachtungen auf alle Tage ss 
des Jahres”). Im AT zog ibn befonders die ChofmasLitteratur an; die Überfegung 
und Erklärung des Dohelet (1777), die „Salomonifchen Denkwürdigkeiten“ (1785) erregten 
berechtigte, und von den Einleitungsfragen abgejehen, beifälliges Aufſehen. Die Behand: 
lung der NTlichen Lehrbegriffe in dem Buche „Johannes, Petrus und Paulus als Chrifto- 
logen betrachtet” (1785) iſt nicht obme Bedeutung geweſen (Bernh. Weiß, Bibl. Theologie «0 
des NT', 1868, ©. 30). a. fommen feit 1787 die 1799 abgeichloffenen umfang: 
reichen apologetifchen Hauptwerfe: „Neue Prüfung und Erklärung der vorzüglichiten Bes 
weiſe für die Wahrheit des Chriftentums, wie der Offenbarung überhaupt” (drei Bände) 
und „Ausführliche Unterfuhung der Gründe für die Echtheit und Glaubwürdigkeit ber 
jchriftlichen Urkunden des Chriftentums“ (fünf Bände), In dem letzten Bande werben 45 
©. 260—416 die apokryphiſchen Apoftelgeichichten behandelt. Über die wertvolliten Be— 
ftandteile dieſes Abjchnittes vgl. u.a. R. A. Lipfius, Die apokryphen Apoftelgejchichten und 
Apoftellegenden I (1883), S. 41. Übrigens finden fi) an mandyen Stellen der Kleukerſchen 
Werke auch die Flüchtigkeiten und unbefonnenen Schlußfolgerungen an denen bie meiften 
theologijchen Produkte jener jchreibfeligen Zeit franten. In dem „Grundriß einer Ency— so 
flopädie der Theologie” (I, 1800; II, 1801) fteht faft nur der Abfchnitt über die „Reine 
Ethik“ (Lehre vom höchſten Gute, dem Reiche Gottes, von der Seligfeit u. ſ. w. I, 302 ff.) 
auf der Höhe des Könnens, welches der Verfaſſer fonft zeigt. 

In dem Freundeskreife, der fi) um Friedr. Heinr. Jacobi fammelte, nahm der hoch— 
begabte Jüngling Thomas Wizenmann eine ähnliche Stellung ein, wie fpäter Novalis 55 
unter den Romantifern. W. hatte im April 1784 eine Arbeit begonnen, die er nicht mehr 
abſchließen follte. Kleuker bat fie mit einer Vorrede herausgegeben: Die Geſchichte ve 
nad dem Matthäus als Selbitbetveis ihrer Zuverläffigkeit betrachtet, Leipzig 1789 (vgl. A. 
Freib. v. d. Golg, Thomas Wizenmann, 1858, II, ©. 1. 274f. 297). Kleufer ſelbſt ließ 
1820 erfcheinen: „Bibliihe Sympathien oder erläuternde Bemerkungen und Betrach co 
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tungen über die Berichte der Evangeliſten von Jeſu Lehren und Thaten.“ Ein zweiter 
Band iſt handfchriftlich vollendet, aber nicht gedrudt (Ratjen ©. 26). Das Mike. findet 
ſich ald KB 129 in der Kieler Univerfität3:Bibliothef. 

Ein Verzeichnis der bis zum Jahre 1802 erjchienenen Schriften Kleufers, zu denen 
5 auch die Überjegungen von Tertullians Apologetitum (mit Erläuterungen und Erkurſen), 

der ganze Plato und Pascald Penſees gehören, giebt Thieß a.a.D. Der Hamburger 
Joh. Dito Thieß, von Tholud (Vermifchte Schr. IL, 137) als „ver unermüdlich für bie 
Aufklärung thätige und gelehrte” charakterifiert, läßt in feiner „Gelehrtengeſchichte der 
Univerfiiät zu Kiel” feine Abneigung gegen Kl. deutlich) bervorbliden. Dies kann aber 

io nicht die Urſache feiner Entlaffung aus der Profefjur (extraord. phil.) geweſen jein, 
= ri zu meinen fcheint. Die Chronologie fpricht dagegen (vgl. auch Volbehr 

. 15f.). 
Kleufers theologische Grundanfchauung läßt fich am beiten mit den Worten 3. A. Dormers 

bezeichnen: „Der Mittelpunkt feiner Dogmatik ift nicht der proteftantifche enſatz von 
ı5 Sünde und Gnade, fondern die Erjcheinung des Gottesfohnes als Menſchenſohn“. Das 
—— iſt ihm die höchſte Offenbarung Gottes, zu dem Zwecke, die Menſchen über 
das höchſte Gut, das Gottesreich, und über den Weg, dieſer Veranſtaltung teilhaftig zu werden, 
zu belehren. Die Geſchichtsurkunde darüber liegt in der Bibel vor. Die bl. Schrift iſt 
weder in den nicht:religiöfen Beſtandteilen irrtumslos, noch in ben religiöfen gleichivertig. 

20 Die göttliche Wahrheit ift durch die Hierarchie verunftaltet, in der Reformation ber: 
geftellt. Doch find im Mittelalter die Myſtiker, und auch einzelne Scholaftifer wie Thomas 
von Aquino, den Kl, ftudierte und fchäßte, Repräfentanten, wenn auch unvolllommene, der 
Wahrheit geweſen. Die Kirchenlehre wird von Kl. nicht unbeſehens acceptiert. Die 
Dogmen von der Trinität, Schöpfung, Erbfünde, Verfühnung, Rechtfertigung, Wieder: 

25 geburt, dem testimonium spiritus saneti, treten teils zurüd, teild werden fie leije um— 
gebildet (Emanationslehre u. j. w.). Dagegen wird energijch berausgearbeitet der objektive 
und reale Charakter des Heils, auf das ftrengite gefordert lauterer Wahrbeitsfinn (Jo 18, 37; 
7, 17) und die ungejchminkte Natürlichkeit der Einfall. Der Ernft, mit dem er jelbit 
diefer Forderung nachzukommen fuchte, verichaffte ihm allmählich die perfönliche Aner- 

30 fennung feiner zahlreichen Gegner. — Ähnlich wie einft bei Detinger, trat ihm gegen 
Ende feines Lebens das theoſophiſche Element gegen das biblische zurüd. Er ftarb bei 
vollem Gebrauch feiner Geifteskräfte, ohne den mindeſten Todesfampf, in feinem 78. Jahr, 
vor den Augen feines Freundes, des Profefjord med. Pfaff, unmittelbar nachdem er fich, 
den Gedanken der Selbiterlöfung verurteilend, zu dem einen wahren Erlöfer befannt hatte, 

3 den 31. Mai 1827 (Pfaffs Bericht bei Ratjen ©. 30). Sein handſchriftlicher Nachlaß 
(tworunter auch Hamanniana) befindet fih in der Kieler Univerfitätsbibliothef. 

Arnold, 

Kliefoth, Theodor Friedrih Dethlof, geit. 1895. — Bal. Allg. evang.-Luth. 
erg 1883, Nr. 19, S. 439 ff.; 1895, Nr. 10-15; Medlenb. Kirhen- u. Zeitblatt 

40 1894, Nr. 28, ©. 548ff.; 1895, Nr.6, ©. 97ff.; Kirchliches Hanbleriton begründet von 
Dr. Meujel, fortgeführt von Oberkirchenrat D. Haad, Paſtor Lehmann und Paſtor Hof- 
ftätter 8, v.: Plietoth Bd IV, ©. 11 ff, Friedrih franz II, Großherzog von Medlenburg- 
Scwerin und feine Vorgänger von Ludwig v. Hirichfeld; 2 Bde, Leipzig 1891. — An band» 
ſchriftlichen Quellen find benugt: eine im Manufkript vorhandene bi8 zum Jahre 1837 

45 reichende Selbjtbiographie; eine kürzere lateinifche vita von 1839; das Ardiv des Oberkirchen- 
rats zu Schwerin. 

Theodor Kliefoth wurde als das ältefte Kind von zwölf Geſchwiſtern am 18. Januar 
1810 geboren zu Körchow, einem Dorfe bei dem Städtchen MWittenburg im Medlen- 
burgifchen, two fein Water feit 1806 Paſtor war. Diefer hatte eine tüchtige theologiſche 

so Ausbildung genofjen und war ein begeifterter Anhänger Kants, blieb aber der neuen 
Entwidelung des theologischen und dhriftlichen Lebens im ganzen fremd. Die Mutter 
Kliefoths war eine Frau von großer Reinheit und Zartheit der Gefinnung und mit ibrer 
reichen Bhantafie, gefühlvollen Art und jugendlichen Lebendigkeit ihrem ftrengen, nüchternen 
Manne jehr unähnlid. Mehr Einfluß auf die erfte Erziehung des Knaben als beide 

55 aber gewann die Großmutter Hoffmann, welde, aus einer franzöfiichen Refugisfamilie 
Potsdams ftammend, faft beffer franzöfiich als deutſch ſprach und eine geiftig bedeutende, 
gemütvolle, raftlos thätige rau mar, von großer Gabe wie Neigung zu unterrichten 
und auf Kinder einzutirken. Ihr verdankt Aliefoth, wie er jagt, „Die fühe Bull zu der Arbeit, 
die bobe Freude, an dem eigenen Werke Wohlgefallen zu haben.” Der Unterricht, den 

co der heranwachſende Knabe von feinem ftrengen Vater empfing, zufammen mit feinem nur 
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ein Jahr jüngeren Bruder Emil (geft. 1894 als Paſtor und titul. Kirchenrat zu Bernitt), 
umfaßte jämtliche Schulmwiffenfchaften, außer den beiden altklaſſiſchen Sprachen auch Eng: 
liſch, Franzöfiih und Hebräifh, und war gründlich, lebendig, für den Gegenftand inter 
effierend. Aber der Grundſatz des Waters: ſtets das Unmögliche zu fordern, damit 
das Mögliche geleiftet werde, lag oft wie ein Drud auf den Knaben, jtählte aber auch ihre 5 
Kraft. Außerhalb der Schule konnte der Vater freilich auch heiter, freundlich und liebevoll 
mit ihnen jein, jo daß Kliefoth ftets feine glückliche Jugend rühmte, der Freiheit und 
Poeſie nicht verfümmert fei und die in der That alle Borausfegungen einer harmonifchen 
geiftigen und fittlihen Bildung in fich ſchloß. Bis zum 17. Jahre blieb er im Eltern= 
baufe und unterjtüßte, al3 er mehr herantwuchs, mit feinem Bruder zufammen die Eltern 10 
3* —* in der Gartenarbeit, ſondern auch in der Bewirtſchaftung des umfangreichen 

arrackers. 
So entwickelte ſich von früh an im Umgang mit der Natur und in der Beobadhtung 

des natürlichen Werdens und Wachſens der Dinge bei ihm jene eminente Kenntnis des 
praktischen Lebens, jener flare Blid für die realen VBerhältniffe, jener gefunde, aller un ı5 
fruchtbaren Ideologie und abitraftem Doltrinarismus abholde Realismus, der ihn aus: 
zeichnete und dabei mit dem lebhafteften geiftigen und mifjenfchaftlichen Intereſſe Hand in 
Hand ging. Von Michaelis 1826 an bejuchte er das Schweriner Gymnafium. Mit 
einem vorzüglichen Reifezeugnis bezog er dann Oſtern 1829 die Univerfität Berlin und 
wandte ſich nad anfänglichem kurzem Schwanken ei en Philologie und Theologie 20 
ee mit innerfter Hingabe feiner ganzen Fraftvollen Perfünlichkeit zu. Außer dem 
Philologen Boedh hörte er befonders bei Neander und Schleiermacher Kirchengefchichte und 
neuteftamentliche Exegeſe, bei Hengftenberg und Benary altteftamentliche Borlefungen. Dem 
Erftgenannten trat er auch perfönlich nahe. Der Riß, der damals durch die Theologie 
ging, das Ringen zwifchen dem alten Nationalismus und Supranaturalismus und einer 35 
neuen gläubigen Erfaflung der chriftlihen Wahrheit bereitete dem Anfänger viele 
Kämpfe, zog ihn innerlich bin und ber und mollte ihn oft ganz verzagt machen. Uber 
mit eijernem Be nur der MWiffenfchaft Iebend und fih um ftubentifche Dinge nicht 
fümmernd, fuchte er fich felbftftändig feinen Weg zu bahnen und durch eingehende Firchen- 
geichichtliche und Schriftitudien ein eigenes Urteil zu gewinnen. Hegel, deilen Schriften so 
ihn ſpäter als Kandidaten außerordentlich fejielten, hörte er damals nicht, „ne sedu- 
ceret potius quam duceret tironem, jure metuens“, mie er in feiner vita bom 
Sabre 1839 bemerkt. Ungern, aber dur die Verhältnifje genötigt, verließ er ſchon 
nad) einem Jahre Berlin, um die beiden legten Jahre feines Studiums auf der Landes- 
univerfität zu Roſtock zu verbringen. Die „Ichlechte” Theologie, wie fie bier von einem 36 
Wiggers, Bauermeifter, Hartmann, Fritzſche (Karl Friedrich Au z geit. 1846 als Profeſſor 
in Gießen) gelehrt wurde, konnte ihn weder befriedigen, a; ördern. Er hörte deshalb 
nur wenig Vorlefungen und arbeitete bauptfächlih zu Haufe. Als aber im Sommer 
1831 die Cholera in Berlin ausbrah und die auswärtigen Freunde in die Heimat zurüd- 
trieb, geftaltete fich fein Leben wieder freundlicher und er verlebte in dem angeregten Kreife «0 
„lelige Tage”. Es war die Hoffnung und die Zukunft der Medlenburgifchen Landeskirche, 
—** jener Kreis repräſentierte. Die jungen Leute waren ſich ihres reformatoriſchen 
Berufs ſchon damals klar bewußt. Von dem Feuer des neu erwachten Glaubens er— 
griffen, mit Begeiſterung für die theologiſche Wiſſenſchaft erfüllt, erkannten ſie mit Schmerz 
den kläglichen Zuſtand des heimiſchen Kirchenweſens, fühlten aber auch die Kraft und den ss 
Drang in fich, ihm zu beffern und eine neue Zeit herbeizuführen. Stliefoth jelber hätte 
damals gern die alademifche Laufbahn eingefchlagen, mußte aber, da fein Vater diejer 
zn nicht zuftimmte, Dftern 1882 die Univerfität verlaffen und eine Hauslehreritelle 
annehmen. 

Man wurde in maßgebenden Kreifen bald auf feine hervorragende Begabung auf: so 
merkſam und jchlug ihn dem damaligen Erbgroßberzog Paul Friedrih von Medlenburg- 
Schwerin (regierte von 1837—42), zum Inſtruktor zunächſt für den jüngeren Sohn 
Herzog Wilhelm von Medlenburg vor. Seine Ernennung datiert vom 28. Januar 1833, 
doch trat er erft am 1. Mai d.%. fein Amt an. Bis dahin war er —* im Dieſter⸗ 
wegſchen Seminar zu Berlin. Von bier aus veröffentlichte er feine erſte litterariſche Arbeit. 55 
Sie erjchien in dem von dem damaligen Superintendenten und Oberhofprediger Adermann 
u Schwerin herausgegebene Kirchen: und Schulblatt für Medlenburg Jahrgang 1833 
d Il, Heft 2, ©. 33—120 und hat den Titel: „Welchen Nuten darf ſich der Seelforger 

aus dem Stubium der Dogmengefchichte verfprechen?” Ihr folgte bald eine zweite um: 
fangreiche Abhandlung ähnlichen Inhalts „Über den heutigen Standpunkt der Iutherifchen co 
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Dogmatik. Eine dogmengeſchichtliche Überſicht“ (ebenda 1833, Bd II, H.3, ©. 1-74; 
H.4, ©. 61—106), und eine dritte noch heute wertvolle „Über Presbyterien in ber medlen- 
burgischen Landeskirche” (ebenda 1834, 9. 3, ©. 1—85), welche von einer für einen Drei- 
undzwanzigjäbrigen beivundernswerten Reife des Urteild Zeugnis ablegt. Er hält in 

5 diefer Arbeit die Zeit für die Einrichtung von Presbyterien =: nicht gelommen, empfiehlt 
aber die Gründung von freien Predigervereinen. Diefer Vorfchlag wurde in der That 
befolgt: Eine ganze Reihe ſolcher Predigervereine entitand feit dem jahre 1836 und 
blühte eine Zeit lang zum großen Segen der medlenburgifchen Landeskirche. Soweit 
das zerjtreuende Hofleben und die Pflichten feines Berufs es ihm geftatteten, war er un— 

10 abläffig bemüht, feine theologiſche Ausbidung zu vertiefen und zu erweitern, ſtudierte die 
dogmatiichen Schriften von Schleiermader, Tweſten, Nitzſch, trieb dogmengefchichtliche 
Quellenſtudien und befchäftigte fich befonders eifrig mit der neueren Philofophie, vor allem 
den Schriften Hegeld, von dem er jagt: mire mihi placuit, quamquam eum non 
sequor. — Mehr Muße zu wiſſenſchaftlicher Arbeit befam er, ald er im Herbſt 1837 

15 den Erbgroßberzog Friedrih Kranz, den nachherigen unvergeßlichen Großherzog Friedrich 
gran II. von Medlenburg, ald Erzieher vr Dresden zu begleiten hatte, wo dieſer das 

lochmannſche Inſtitut und das mit demfelben verbundene Vitzthumſche Gymnaſium be- 
fuchte. Er verlebte hier zwei fehr glüdliche Jahre. Mit feinem erlauchten, trefflichen 
Zögling verfnüpfte ihn bald ein jehr enges Band des Vertrauens und der Zumeigung, das 

% für feine fpätere Wirkſamkeit jo wichtig werden ſollte. Die königliche Bibliothek gewährte 
ihm das nötige litterarifhe Material für feine Studien, und fo vollendete er bier feine 
erite größere theologifche Schrift, die feine twifjenichaftliche Befähigung auf das glängendfte 
dofumentierte und ihn mit einem Schlage in der ganzen damaligen theologiichen Welt 
befannt machte, feine „Einleitung in die Dogmen Dichte“ (PBarhim und Ludwigsluſt 

3 1839; 387 ©.). Sie bat ber fonfeffionell-Iutherifchen Behandlung der Dogmengeichichte 
on und Richtung getwiefen, obgleich der Einfluß Schleiermacherfcher und Hegelicher Ge— 
danken nicht zu — iſt, ſo daß der Verfaſſer ſie ſpäter in manchen Partien zu ver— 
leugnen ſich genötigt ſah. An Schleiermacher erinnert die Auffaſſung des Chriſtentums 
als eines neuen geiſtigen, alles beherrſchenden Lebensprinzips; von Hegel ſtammt die An— 

30 ſchauung der Dogmengeſchichte als einer immanenten Entwickelung des in der chriſtlichen 
Gemeinſchaft lebendigen objektiven chriſtlichen Geiſtes; von freilich auch das über— 
mäßige Konſtruieren der Geſchichtsentwickelung, durch welches das geſchichtliche Leben nach 
allen feinen Außerungen in die abſtrahierte Formel eingeordnet und einer jeden ihr ganz 
bejtimmter Pla angetviefen wird. it das Dogma die ihren Inhalt aus Wort und 

35 Geiſt entnehmende wiſſenſchaftliche Darftellung des chriftlichen LXebens, jo find es brei 
Momente, die zufammen fein Weſen onftruieren: das geiltige Moment (die fubjeltive 
Erfahrung des Heils), das geſchichtliche oder traditionelle Moment (Schrift u. Eymbol), 
das twifjenichaftlihe Moment. Die dogmatifche Arbeit der Kirche aber wendet fih nun 
zuerft der Erkenntnis der Urfache des neuen veränderten Lebens (Objekt des Heils, Chriftus, 

40 fein Geijt, Gott), ſodann des eigenen durch Chriftum veränderten Zuftandes (Subjelt des 
Heils, der Menſch, Sünde, Gnade), weiter der Art und Weiſe diefer Veränderung (Heils- 
ordnung), endlich der Heildgemeinihaft und ihrer Vollendung (Slirche, letzte Dinge) zu. 
So entiteben die großen dogmengefchichtlichen Perioden nicht ohne Einfluß der gehbicht 
lihen Zuftände und der Eigenart der Völker, unter welchen das Chriftentum Wurzel fat. 

45 Die erite Periode ift die der griechifchen Kirche, welche die Theologie und Chriftologie, die 
zweite die der abendländifch-römifchen Kirche, welche die Anthropologie, die dritte die der 
deutſchen Reformation, welche die Soteriologie dogmatifh ausbildet, während die vierte 
Periode, in der wir ftehen, die Ausbildung der Efflefiologie und der Ejchatologie zur 
Aufgabe bat. In jeder Periode aber verläuft die eigentliche dogmengeſchichtliche Ent: 

50 widelung in drei Stadien, dem Stadium der Dogmenbildung (Differenz und Vertragung 
der auseinandergehenden Richtungen), dem der fombolifchen Einheit (Zufammenfafjung der 
im erften gewonnenen Formeln; nur ein biftorifcher Durchgangspunft) und dem ber 
Vollendung des Dogmas, infofern dasfelbe nunmehr alle Lebensgebiete der Kirche fich 
untertoirft, ſowie feiner Auflöfung, indem der mit ihm fertig gewordene Geift fih von 

55 ihm zu befreien fucht, um fich neuen dogmatifchen Bildungen zuzuwenden, die jedoch den 
bisherigen dogmatifchen Erwerb nicht aufheben, ſondern bei dem —— zu Neuem zu—⸗ 
gleich reproduzieren und wieder lebendig machen. In dem erften wird das Dogma analytijch, 
im zweiten ſynthetiſch, im dritten fuftematifch behandelt. Das Charakteriftiiche des lebten, 
welches vollftändig erft in der dritten mit der Reformation beginnenden Pertode zur Erjcheis 

‘0 nung fommt, find die einfeitigen, weil nur ein Moment des Dogmas, entiveder das geiftige oder 
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das gejchichtliche oder das wiſſenſchaftliche, ifoliert betonenden Richtungen des Traditionalismus, 
Scholafticismus, Pietismus, Nationalismus (ald auflöfende; ihnen gegenüber der apologe- 
tiſche Supranaturalismus), ſowie des Myfticismus (als formlofen und pbilofophifchen, das 
neue Dogma vorbereitenden), welche in ihrer Abfolge und ftufenmäßigen Entwidelung in 
überaus interefjanter und treffender Weiſe gejchildert werden. Dies die Grundgedanfen 5 
des auch heute noch micht veralteten Buches. — No ein anderes Werk, das deshalb 
bier gleich genannt fein foll, hatte Kliefoth alsbald nach feinem Erfcheinen, und zwar 
viel gründlicher ald das ebenbefprochene, zu verleugnen Veranlaffung, die mit ihren Schleier 
macherjchen Gedanken über die Kirche und Firchliche Bethätigung zu feinem fpäteren Stand: 
puntt in direktem Widerfpruch jtehende „Theorie des Kultus der evangelischen Kirche” (Barchim 
und Ludwigsluſt 1844), von v. Hofmann, damals nod in NRoftod, in dem von ihm her: 
ausgegebenen Medlenburgijchen Kirchenblatt (Jahrg. 1845, ©. 116—139) in einem inter: 
eflanten Artikel Fritifiert. 

In feinem äußeren Leben waren inzwifchen eingreifende Veränderungen eingetreten. 
Er wurde zum zweiten Prediger in Ludwigsluſt ernannt, am 3. Mai 1840 von feinem 15 
Vater ordiniert und trat dies Amt am Sonntage Jubilate 10. Mai 1840 mit einer be 
deutfamen, andringenden Antrittsprebigt über Jeſ 40, 6—8 an (f. Zeugnis der Geele, 
©. 3ff.). Zugleich gründete er einen eigenen Hausſtand und fchloß die Ehe mit Agnes 
Malter, der Tochter des Oberhofpredigerd Walter in Ludwigsluſt. Nur vier Jahre dauerte 
feine Wirkſamkeit in Ludwigsluſt; aber in diefer kurzen Zeit entfaltete er in Predigt und 0 
Seelforge und regem Eifer für die Werke der äußeren und inneren Miffion eine jo ein: 
greifende, gejegnete Thätigfeit, daß ihre Spuren noch heute nicht in der Gemeinde er: 
lofchen find. Kliefoth war einer der wirkunsgsvolliten Prediger, die in dem abgelaufenen 
Jahrhundert auf einer evangelifchen Kanzel gejtanden. Die, twelche ihn noch felber hörten, 
au ſonſt Gleichgiltige und dem Evangelium Fernerftehende, bezeugen einftimmig bie 25 
hinreißende Gewalt feiner Rede. SU. jchrieb jede Predigt wörtlich nieder und memorierte 
fie genau. Aber beim Halten auf der Kanzel wurde He aufs Neue von dem Prediger 
erzeugt und erjchien wie die That des Augenblide. Sein Vortrag war in Sprache und 
Geitifulation außerordentlich lebhaft, aber jcharf artifuliert und deshalb, obgleih er nur 
über eine verhältnismäßig dünne Stimme verfügte, auch in den größeiten Räumen ver: 30 
ftändlid. Die binreißende, überzeugende, zur Andacht und Aufmerkſamkeit zwingende 
Macht aber lag nicht nur in der ftrengen Gefchlofjenbeit des Aufbaues und Gedanken: 
fortfchritts, die niemals abjchtweifte und den Hörer feinen Augenblid losließ, fondern vor 
allem auch darin, daß er es veritand, feine ganze Perjönlichkeit in fein Wort zu legen 
und fo dem deal nahe zu kommen, das Theremin von der Beredſamkeit als einer s5 
Tugend entivorfen bat. Er will etwas in feinen Predigten und man weiß ſtets ganz genau, 
was er will. Seine Gedanken bildet er nicht bloß mit dem reflektierenden Verftand, ſondern 
auch mit der Phantafie und dem Willen, fo daß alles fonfret, anjchaulich, lebendig vor die 
Seele des Hörers tritt. Er ift der Sprache und der Rhetorik mächtig; er weiß auch das 
Gefühl aufs tieffte zu erregen und verfteht funftvoll und pointiert zu disponieren. Aber 10 
je gereifter er wird, um jo mehr nimmt er ftatt des Gefühls den Willen und den Intellekt 
in Anfprud und verjchmäht das rhetorifche Element, wie die homiletiſche Schablone, um 
nur die Sache wirken zu lafjen. Seinen Tert behandelt er immer ſynthetiſch und oft 
höchſt eigenartig, läßt aber häufig Propofition und Partition erft aus der Gedanten- 
enttwidelung hervorwachſen, ohne fie vorher zu formulieren und anzufündigen. Die eigent: 45 
liche Tertauslegung tritt freilich zumeilen über Gebühr zurüd. Zuerſt in den Predigten 
feiner Ludwigsluſter Zeit wählt er wohl freie Terte und predigt apologetifch, erwecklich, 
an das Ringen und Sucden ber anima naturaliter christiana anfnüpfend. Das 
„Zeugnis der Seele“ betitelt er feine erſte gedrudte Predigtfammlung (1. Aufl. 1841; 
2. 1844; 3.1853). Später fchließt er fich ftet3 an die altkirchlichen Pertlopen an und die so 
jugendliche Erregung der Erweckungszeit weicht einer ruhigen firchlichen Haltung ohne Be: 
einträchtigung der erbaulichen Kraft. Leider find jene Predigtfammlungen im Buchhandel 
vergriffen. Es find außer der eben genannten noch fünf in acht Abteilungen (2. Samm- 
lung: 1—3. X. 1843. 1847. 1856; 3. Sammlung: 1.2.4. 1846. 1853; 4. Sammlung in 
3 Bänden: 1. Bd, 1.2.4. 1854. 1859; 2. Bd, 1.2.9. 1855. 1869; 3. Bd, 1. 2.4. 1857. 56 
1869; 5. Sammlung: 2 Bände 1858. 1859; dazu nocd eine Sammlung bon drei er- 
meiterten Predigten mit dem Titel: „Wider Nom“, Schwerin und Roftod 1852 und eine 
große Anzahl gedrudter Einzel- und Gelegenheitspredigten). 

So Siege fih auch in feinen Predigten jene Entwidelung von fubjeltiver Gläubig- 
feit zu lutherifcher Nechtgläubigkeit, von der Chriftlichkeit zur Kirchlichkeit, von dem 60 

Dr 0 
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ng der Erweckungszeit, der in feiner Einleitung in die Dogmengefcichte 
©. 292 die „neuen Zutheraner” als von der Kirche im Prinzip geſchiedene Sekte des 
dritten Stadiums Hlaffifiziert und „am Buchftaben Elebende Traditionaliften“ nennt, zu 
ihrem allezeit fampfbereiten Führer, eine Entwidelung, die fpäter manche zunächſt ans 

5 gefnüpften Verbindungen löſte oder doch loderte wie mit der Norbdeutichen Miffions- 
gejelihaft und mit Wichern. SU. felber bat diefe Entwidelung gejchildert in dem 
Sendſchreiben an die Göttinger theologifche Fakultät, mit dem er 1854 feine „Kirch— 
liche Zeitſchrift“ eröffnete und das zufammen mit der Neplif auf die Erwiderung jener 
auch ald bejondere Schrift unter dem Titel: die Göttinger theologiſche Fakultät und 

10 die luthetiſche „Partei“, Schwerin und Roſtock 1854, erjchienen if. Diefe Entwide- 
lung fommt bei ihm etwa mit dem Jahre 1846 zum Abichluß, wo er feine bedeutſamen 
Artifel „über Predigt und Hatechefe in der Vergangenheit und in der Gegenwart” (in 
dem damals von v. Hofmann, Karften und ng ee Medlenburg. Kirchen: 
blatt, Jahrg. II, ©. 1—55; 169—245) veröffentlichte und „im Gegenſatz zu verfchiedenen 

15 in verſchiedenen Zeiten von ihm verfolgten Einfeitigfeiten der Predigtform und der be— 
obadhteten Folgen und Wirkungen“ den möglichiten Anfchluß an die Ordnung bes lirch— 
lichen Lehrweſens in der reformatorischen Kirche” empfiehlt. 

ALS er diefe Artikel fchrieb, war er bereits Superintendent und erfter Domprediger 
in Schwerin und damit der erfte Geiftliche der Landeskirche. Schon vor feiner Berufung 

0 in das Predigtamt war er der theologifche Berater der —— Landesregierung, 
welche damals noch nach alter territorialiſtiſcher Weiſe zugleich das Kirchenregiment führte, 
während die Landesſuperintendenten nur die abminiftrativen Organe derſelben waren. 
ALS es ſich darum handelte, die theologiſchen Prüfungen zu reformieren und zu verfchärfen, 
ließ fich die Regierung 1835 von dem damals 25 jährigen Inſtruktor ein Erachten über 

25 ihre Umgeftaltung geben und zog ibn in diefer erft nach langwierigen Verhandlungen zum 
Abſchluß kommenden Angelegenheit fortwährend zu Rate. Die erſt unter dem 5. Februar 
1844 erlafjene Verordnung betr. Prüfung der Kandidaten der Theologie, welche noch 
beute in Geltung ift, ift mefentlich fein Werk, wie er auch 1843 in die zunächſt nur 
interimiftifche Prüfungsfommiffion eintrat und feit 1846 bis zu feinem Eintritt in den 

30 Oberfirchenrat die Direltion für das Eramen pro ministerio führte. In dem er- 
wähnten eingehenden Erachten hatte er weiter auch ſchon auf die Mängel der bisherigen 
—— der Landeskirche überhaupt und auf die Notwendigkeit einer ſelbſtſtändigen 
oberſten Kirchenbehörde hingewieſen, durch welche der Summepiſtopus feine oberbifchöf- 
liche Gewalt auszuüben habe und in deren Hand die geſamte kirchliche Geſetzgebung und 

35 Verwaltung zu legen ſei, ſoweit es ſich um die jura in sacra handele. ie Landes⸗ 
regterung ging auch auf diefe Anregung ein und forderte 1837 von ihm ein weiteres 
Erachten über die Umgeftaltung des nur als firchliches Disziplinargericht fungierenden Kon— 
ſiſtoriums zu Roſtock zu einer ſolchen Behörde. Doch kam diefe Angelegenheit zunächft 
nicht zum Abfchluß, und feine Vorfchläge follten erſt fpäter verwirklicht werden. Im 

40 Auftrage der Landesregierung verfaßte er ferner als Paſtor zu Ludwigsluſt noch eine am 
29. Dezember 1841 in Kraft getretene und mit geringen Abänderungen bis beute geltende 
neue Synodalordnung für die jährlihen Synodalverfammlungen der Prediger einer 
Präpofitur, durch welche dieſes der wiſſenſchaftlichen Fortbildung der Geiftlichen und ber 
Verhandlung über NRegiminalvorlagen wie über Gegenftände des kirchlichen Lebens und 

45 der firchlichen Praxis dienende Inftitut reformiert und weiter entwidelt wurde. So war 
er tbatjächlich ſchon feit 1835 der leitende Geift auf dem gejamten firchlichen und theo— 
logiſchen Gebiete. 

Im Herbft 1844 fiedelte er nad Schwerin über. Am 23. Sonntag nach Trinitatis 
10. November 1844 im Dom zu Schwerin eingeführt, trat er fein Amt an mit einem 

50 berzandringenden, als Manufkript gedrudten Anjchreiben an die Geiftlichkeit und den Lehr: 
ftand feiner Diöcefe, in welchem er unter Hinweis auf den kläglichen Zuftand des Kirchen: 
weſens auffordert, mit ihm an feiner Erneuerung zu arbeiten. ar der Verfall der 
Kirche in der rationaliftifchen Zeit vor allem auch in der vollitändigen Berrüttung des ges 
ſamten liturgifchen Weſens berborgetreten, jo nahm er alsbald die Vorarbeiten für eine 

55 erneuerte und verbollitändigte Agende in die Hand. Er gründete die „Liturgijchen Blätter 
für Medlenburg“, die in den Jahren Juni 1845 bis November 1847 in zwei größeren 
Heften zu 9 bezw. 8 Blättern erfchienen. In denjelben wurden die Nituale der einzelnen 
icchlichen — und die Gottesdienſtordnung zergliedert, ſodann darauf bezügliche 
Fragen geftellt und über die auf diefelben eingegangenen Bota referiert und geurteilt. 

- Kliefoths „Urfprüngliche Gottesdienftordnung in den beutjchen Kirchen lutherischen Belennt- 
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niffes, ihre Deftruktion und Reformation“, die er in zweiter Auflage auf fünf Bde er- 
meiterte (Liturg. Abhandlungen Bd 4—8, 1858—1861), erjchien in erfter Auflage 1847 
als 256 Seiten ftarte Beilage zu Heft II, BL. 5 diefer liturgifchen Blätter. Es fei hier 
gleich hervorgehoben, daß Kliefoth überhaupt ald der nambaftefte Liturgifer und Kenner 
der altlutherijchen Kirchenordnungen im 19. Jahrhundert anzuſehen ift. Ihn wählten deshalb 5 
auch die 10 Jahre hindurch zu Dresden gehaltenen Konferenzen in Liturgieis der lutbe- 
vis Kirchenregimenter von Baiern, Sachſen, Hannover, Württemberg, Medlenburg- 

werin und Medlenburg-Strelig, welche infolge eines Beſchluſſes der Eifenacher Kirchen: 
fonferen; von 1852 zufammengetreten waren, zum ftändigen Referenten. Dieſe Referate 
erichienen in erweiterter Geftalt ald Bd 1—3 der „Liturgifchen Abhandlungen“, von denen 10 
Bd 1, Schwerin und Roftod, 1854 (2. Ausg. 1869) in drei Abteilungen die Einjegnung 
ber Ehe, das Begräbnis, die Ordination und Antroduftion, Bd 2, 1856 (befonderd wert⸗ 
voll) die Beichte und Abjolution, Bd 3, Abt. 1, 1856 die Konfirmation behandelt (Abt. 2 
über die Taufe ift wegen der inzwiſchen herausgegebenen umfangreichen Arbeit Höflings 
über die Taufe nicht erfchienen). Gründliche Gelehrſamkeit, ftaunenswerte Fülle des ver: 15 
arbeiteten Materials, glänzende, lichtvolle, zwar breite, aber ſtets den Leſer feſſelnde Dar: 
ftellung, die fein Moment des zu enttwidelnden Begriffs unberüdfichtigt läßt, Hare Einficht 
in die liturgifchen Prinzipien der lutherifchen Kirche und ihre Bedingtheit durch die dog— 
matifchen Grundlagen, verftändnie- und pietätvolle Anknüpfung der Vorſchläge an das hiſto— 
riſch Gewordene zeichnen dieſes bedeutſamſte Werk Kl.s, die eigenfte Ausprägung feines 20 
Geiſtes aus, und nur der —* der Zerlegung des ungeheuren Stoffes in kleinere Ab⸗ 
ſchnitte mit den entſprechenden Überſchriften erſchweren die Benutzung. Bequeme, überſicht- 
liche — zu ſchreiben war nicht ſeine Sache. 

inen einſchneidenden Wendepunkt in dem Wirken Kl.s bildete das Sturmjahr 1848. 
Es hatte in Mecklenburg die alte ſtändiſche Verfaſſung beſeitigt, und eine aus Wahlen a5 
hervorgegangene fonftituierende Kammer hatte ein Eonftitutionelles Staatögrundgeieß bes 
raten, dad am 10. Oftober 1849 in Kraft trat. Damit waren auch die altſtändiſchen, 
freilich nicht genau umgrenzten Rechte auf Mitwirkung an der Kirchenleitung hinfällig, 
die Führung des Kirchenregiments durch die nunmehr der Kammer verantivortliche Landes: 
regierung unmöglich getvorden, und es galt, unter Übertragung jener Nechte auf eine so 
einzurichtende Synode ber Lutherifchen Kirche Mecklenburgs eine neue Verfaſſung zu geben 
So berief der Großherzog unter dem 14. Dezember 1848 zunächſt eine proviſoriſche Kirchen 
fommiffion von drei Männern (Juſtizrat Kayſel, Superintendent D. Dr. Kliefotb, Präpofitus 
Karften) zur Neuordnung der kirchlichen Verhältniffe. Sie trat am 1. Januar 1849 in 
Wirkffamleit und wurde am 1. Januar 1850 in eine ftändige oberfte Kirchenbehörde, den 35 
Oberfirchenrat, vertvandelt. Diejem wurde als einem unmittelbaren, von dem ftaatlichen 
Miniftertum unabhängigen Organ des Summepiffopus in der Hirchenregierung mit direktem 
Vortrag beim Landesheren die Ausübung der oberbifchöflichen jura in sacra und den 
—— Kirchenverwaltung in ihrem ganzen Umfange übertragen in der Art, wie 
Kl. in feiner Schrift: „Das Verhältnis der Landesherren als Inhaber der Kirchengewalt 40 
zu ihren Kirchenbehörben” (Vortrag auf der Eijenacher Konferenz vom 4. Juli 1861, 
erſchienen in der Theologischen Zeitfchrift von Kliefoth und Diedhoff 1861, und jeparat 
gedrudt, Schwerin 1861) das mindeftend für die Selbitftändigfeit der Kirche zu For: 
dernde umfchrieben hat. Der Oberkirchenrat blieb auch beitehen, als das neue Staat: 
grundgejeg durch den Freienwalder Schiedsiprudy vom 11. September 1850 wieder auf- 4 
gehoben und die alte ftändifche Verfaſſung wieder bergeftellt wurde, welche die Einrichtung 
einer Synode nicht zuließ. Die Seele desjelben wurde Kliefoth und wußte ihm nicht 
bloß das —* moraliſche Anſehen, ſondern auch den einer oberſten Kirchenbehörde zu— 
ſtehenden geſetzlichen Einfluß auf das Gebiet des niederen und höheren Unterrichtsweſens 
(die Beſetzung der theologiſchen Fakultät eingeſchloſſen) zu verſchaffen. Nun konnte die so 
umfafjende Firchliche Reftaurationsarbeit mit Erfolg in Angriff genommen werden, welche 
die fünfziger und fechsziger Jahre ausfüllt und alle Verhältnifje der Landeskirche aus der 
Verfumpfung, in welche fie geraten waren, heraushob und in den richtigen Stand brachte. 
Bon der Überzeugung aus, daß die Blüte der Kirche vorzugsweiſe durch die Tüchtigkeit 
der Träger des Gnadenmittelamtes bedingt ift, ließ Kl. es ſich vor allem angelegen fein, 56 
die Geiftlichkeit des Landes zu heben, zu innerer Einheit zuſammenzufaſſen, mit kirchlichen 
Geifte zu erfüllen und in der ſchrift- und befenntnismäßigen Lehre zu erhalten. An die 
Roftoder Fakultät wurden tüchtige Docenten lutherifcher Richtung berufen. Das Inſtitut 
der Kircheninfpeftionen durch die Superintendenten wurde wieder ind Yeben gerufen, bie 
Superintendenturen um eine vermehrt, die Präpofitureinteilung verbeſſert, neue Pfarren so 
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und Hilfspredigerſtellen eingerichtet. Durch die alle zwei Jahre unter feiner Leitung ge— 
baltenen Bajtorallonferenzen fuchte und erhielt er perſönliche Fühlung mit den PBaftoren. 
Alles Barteitvefen wußte er fernzuhalten. Ganz unfähige oder unwürdige Geiftlihe wurden 
nad) und nach quiesctert, im übrigen die der alten Richtung getragen, fo lange Gott fie 

5 trug, wenn fie fich der neuen Ordnung der Dinge nicht widerfeßten, jondern nad) dem 
Maße ihres Vermögens dem neuen Geifte Raum gaben. Die eingejchlichenen Mißbräuche 
beim Gottesdienft und der Vollziehung der Firchlihen Handlungen wurden abgeftellt, die 
rationaliftifchen, bei den Lejegottesdienften in Filialfichen und Kapellen gebrauchten Predigt: 
jammlungen bejeitigt, der Bei der Kirchen und pia corpora wieder ficher geftellt, un⸗ 

10 zäblige Kirchengebäude reftauriert oder ganz neu errichtet, für die firchlichen Handlungen 
auf der alten Kirchenordnung berubende, neue liturgifche Formulare, für den Choralgefang 
ein neues Melodienbuch herausgegeben, die Haupt: und Nebengottesdienfte durch das treff- 
lihe von 1868—1887 in vier großen Foliobänden erjchienene Cantionale geordnet, 
welches die alten liturgifchen und kirchenmuſikaliſchen Schäte der Iutheriichen Kirche aus 

15 den Sammlungen eines Loſſius und Ludecus der Gegenwart wieder erjchloß. Es ift eine 
Riefenarbeit, welche Kl. in den beiden genannten Decennien bemwältigte und welche nicht 
ohne ſchwere Kämpfe vollendet wurde, bejonders mit den Lanbftänden, die den Oberfirchen- 
rat als eine Errungenfchaft des Revolutionsjahres mit Miftrauen und Abneigung betrachteten, 
am liebjten ganz wieder —— hätten und ſich anfangs der kirchengeſetzlichen Einführung 

20 der neuen liturgiſchen Formulare widerſetzten. Auch die Wirren des Baumgartenſchen 
Streit? (vgl. den A. Baumgarten, Michael Bd II S. 450—464) erſchwerten die Arbeit 
des lirchlichen MWiederaufbaus. 

Um die über den Rahmen der medlenburgchen Landeskirche hinausgehende Seite 
der Thätigfeit Kliefoths zu würdigen, wird es nötig fein, zuvor auf jene kirchlichen 

35 und Firchenpolitifchen Anfchauungen einen Blid zu werfen. Seine Zuffafiung, bon 
ber Kirche hat er in feinen „Ncht Büchern von ber Kirche“, 1. Bd, Schwerin und Roftod 
1854, dargelegt, deren vier erjten Bücher von dem Reiche Gottes in der Zeit der 
Kirche, von den Gnabenmitteln und ihrem Amt, von der Gemeinde und ihrem Dienit, 
von der Kirche, ihrer Ordnung und ihrem Regiment handeln (die vier legten Bücher, 

30 welche die Geſetze der Entwidelung der Kirche in Raum und Zeit und ihre Vollendung 
behandeln jollten, find nicht erfchienen). Sie ift ihm nicht bloß aus theoretifcher, dogma— 
tiicher Neflerion, fondern vor allem auch aus dem Stubium der Gefchichte der Kirche, aus 
der Beihäftigung mit den altlutheriichen Kirchenordnungen und der Beobachtung des Firch- 
lichen Lebens erwachſen. Darauf berubt ihr Fräftiger Realismus, den man vielfach, ob» 

3 wohl mit Unrecht, des Romanifterens befchuldigt bat, wenn ſich auch nicht leugnen läßt, 
daß manches einjeitig und in übergreifender Weiſe betont if. Mit großer Energie bebt 
er die göttliche Stiftung der Kirche durch die — des dreieinigen Gottes, ihre 
göttlichen Grundlagen in den die fortgehende Wirkſamkeit Chriſti und ſeines Geiſtes ver— 
mittelnden und verbürgenden Gnadenmitteln, die göttliche Einſetzung des Gnadenmittel⸗ 

40 amtes, die Notwendigkeit der Organiſation und Verleiblichung der Kirche in Kirchenordnung 
und Kirchenregiment hervor. Obne die Differenzierung der Gemeinde in einen coetus 
vocatorum und vere credentium zu leugnen, fonftruiert er den Begriff der Kirche 
von dem empirifchen coetus vocatorum aus. Die Kirche ift ihm nicht eine ifolierte, 
atomiftiih aus lauter völlig gleichen Einzelnen beftehende Gemeinde der Heiligen, jondern 

45 ein lebendiger Organismus, dem der Dualismus von Kirche und Gemeinde, docentes 
und audientes, regentes und obedientes, weſentlich ift, eine gejchichtliche Größe über 
der jetveiligen Gemeinde, die Heilsanftalt, auf deren Boden Gott dem Argen die Seelen 
abringt und das Heil in die Welt hineinwirkt. Auch das Luthertum ift für ihn nicht 
bloß eine Doktrin oder dogmatifche Richtung, jondern eine Kirchengeftalt, die ein Recht 

50 darauf hat, im ihrer gefchichtlich getvordenen Eigenart weiter zu beftehen. Danach nimmt 
er feine Stellung in den kirchlichen und Firchenpolitiichen Beftrebungen und Kämpfen, in 
welche er litterarifch befonders durdy die von 1854—1860 in Gemeinjchaft mit dem da— 
maligen Roftoder Profefior O. Mejer herausgegebene „Kirchliche Zeitſchrift“ eingriff, die 
von 1861-1864 als „Theologische Zeitfchrift” unter Mitredaktion von Diedhoff erichien. 

55 Der Territorialismus der Staatsomnipotenz, der die Selbitftändigfeit der Kirche negiert, 
wie der Kollegialismus der modernen, auf reformiertem Boden ertwachienen kirchlichen Re— 
präjentativverfaffung, der ihm Recht und Anſehen des Gnadenmittelamtes zu gefährden 
droht, der Unionismus, der die lutherifche Kirche als folche abjorbieren will und auch in 
der unfchuldigeren Form der modernen Firchlichen Konföderationsbeftrebungen ihr Befenntnis 

so bedroht, die Verquickung von Kirche und Politik, welche auf Herftellung einer deutſchen 
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evangeliſchen Nationallirche ausgeht, find die von ihm belämpften Gegner, Wiederher⸗ 
ſtellung der lutheriſchen Landeskirchen und Stärkung des Luthertums durch engeren Zus 
ſammenſchluß derſelben ſeine Ziele. In dieſem Sinne vertrat er die mecklenburgiſche Kirchen⸗ 
regierung ſeit 1852 auf der Eiſenacher Kirchenkonferenz, wo er hervorragenden Einfluß 
übte. Als man dort beſchloſſen hatte, künftig auch Synodalvertreter der einzelnen Landes⸗ 5 
firhen zu den Verhandlungen hinzuzuzieben, wodurch der bisherige Charakter der Kon— 
[ren geändert und fie aus einer beratenden Verfammlung der Stirchenregimente zu einer 

ertretung der evangelifchen Kirchen ſelber umgeftaltet wäre, erflärte er am 22. Fe— 
bruar 1872 feinen Austritt, dem ſich Baiern unter v. Harleß anjchloß, und trat erjt 1884 
nad Aufhebung diejes übrigens nicht praktisch gewordenen Beichlufjes wieder ein. Im 10 
Kulturfampf befämpfte er 1873 in einer Reihe von Artikeln der Allg. ev.eluth. AZ, die 
demnächſt auch ald Broſchüre unter dem Titel: „Der * Staat und die Kirchen“ 
erſchienen ſind, die Übergriffe des Staates auf das innerkirchliche Gebiet, indem er der 
preußiſchen Regierung genau vorausſagte, daß fie genötigt werden würde, die verkehrten 
Schritte in diefer Hinficht wieder zurüdzutbun, und als in der preußiichen Generaliynode ı5 
vom Sabre 1891 Proſeſſor Kahl den Antrag auf Verbindung einer evangelifchen Reichs: 
ſynode mit der Eifenacher Kirchenkonferenz ftellte, ergriff er als S2jähriger Greis noch 
einmal die Feder zu feiner legten litterarifchen Arbeit, einer Artifel-Serie in der Allg. 
ev..luth. KZ 1892, Nr. 3—5 über „Die evangeliiche Reichsſynode und die lutherijchen 
Landesfirchen”, um die Unbaltbarkeit diefes Projektes zu erweifen. — Auf der anderen 0 
Seite war er die unermüdlich treibende Kraft in den Beftrebungen, eine engere Verbin: 
dung der lutheriſchen Landeskirchen herbeizuführen, und einer der Hauptgründer der ſchon 
1848 vorbereiteten, 1868 ins Leben getretenen Allgemeinen evangelifch-lutherifchen Kon- 
ferenz. Schon auf der 1848 unter dem Borfis dv. Harleß gehaltenen Xeipziger Kon- 
ferenz, auf welcher fich ohne öffentliche Einladung 250 Männer aus allen Ländern Deutſch- 25 
lands zufammenfanden, um über die Bebürfnifje der Iutherifchen Kirche unter den gefahr: 
drohenden Zeitereigniffen zu beraten, wählte man ihn in das geichäftsführende Komitee 
und nahm feine Erklärung zu dem dort geftellten Thejen zur Verfaſſungsfrage einftimmig 
an (vgl. Zeitblatt f. die luth. Kirche Medlenburgs 1848, S. 45 ff.). Auf der fonftituierenden 
BVerfammlung zu Hannover von 1868 aber hieli er den meijterhaften Hauptvortrag gegen so 
die von dem preußijchen Oberfirchenrat infolge der Ereignifje von 1866 gebegten Unions- 
abfichten über das Thema: „Was fordert Artifel VII der Augsburgifchen Konfeffion bin- 
fichtlich des Kirchenregiments der lutherischen Kirche” ? (gedrudt in „die allg. luth. Kon— 
ferenz in Hannover am 1. u. 2. Yuli 1868”, Hannover, Karl Meter, S. 28—61). Er 
war jchlieglih der Mann des allgemeinen Vertrauens für alle Iutberifh Gefinnten, dem » 
man nicht bloß den Ehrenvorfig in dem Kollegium der evangeliſch⸗lutheriſchen Miſſion 
in Leipzig einräumte, fondern an den man ſich auch aus Landes: und Freikirchen, ſelbſt 
aus Schweden um Gutachten in brennenden Tirchlichen Fragen wandte, 

Die beiden legten Decennien feiner Wirkſamkeit in der heimifchen Kirche verliefen in rubiger 
Weiſe. Einen dringenden Ruf nad) Dresden an die Spite der ſächſiſchen Landeslirche an Harleß' 40 
Stelle hatte er abgelehnt. Er durfte jegt ſchon die Früchte feiner Anftrengungen genießen. Am 
1. Mai 1883 konnte er in jugendlicher Rüſtigkeit fein 50jähriges Dienitjubiläum feiern. 
Im Jahre 1886 trat der nunmehr Sechdundfiebenzigjährige auch äußerlich als Präfident 
an die Spite des Oberfirchenrats, eine Würde, die er nod acht Jahre lang bekleidete. 
Obgleich er in feinen jüngeren Jahren viel fränfelte und ſich jelten völlig gejund fühlte, ss 
erfreute er ſich im Alter einer jeltenen Kraft des Körpers und Geiſtes. So war es ihm 
vergönnt, am 1. Mai 1893 ſogar fein 60jähriges Dienftjubiläum zu feiern, und feiner 
bedeutfamen Anſprache an die ihn beglüdwünfchende Geijtlichkeit des Landes, in welcher 
fi) die wehmütige Abfchiedsftimmung und die abgellärte Weisheit des Greifes mit der 
männlich jtraffen Energie und dem jugendlich lodernden Feuer des kampferprobten Führers so 
in ergreifender Weiſe mifchte, merkte man nichts von Altersfhmwäce an. Erft an dem 
darauffolgenden 1. Oftober 1894 trat er in den Ruheſtand. Nun aber fanfen feine 
Kräfte raſch. Seine ganze Konftitution war das Feiern nicht gewohnt, und fchon nad) 
faum 4 Monaten machte eine Lungenentzündung am 26. Januar 1895 feinem Leben 
ein Ende. 65 

KU. ift einer der charakterbolliten Theologen und Kirchenmänner der Neuzeit. Dem 
politifchen und firchlichen Liberalismus galt er als gefährlicher Neaktionär, dem Unionis- 
mus war der jtrenge Lutheraner verhaßt, dem pietiftiichen Subjeltivismus der Sirchen- 
mann in ihm widerwärtig, der communis opinio der vermeintliche „Hierarch“ anftößig. 
Freilich war er ein „geborener Herrſcher“, wie ihn jchon Wichern 1845 richtig nennt, aber 0 
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fein Hierarch und dem Leben abgetwandter Bureaufrat im jchledhten Sinne, von einer Gabe 
der Kyberneſe, daß man ihn als einen „Eirchenregimentlichen Genius“ bezeichnen kann, 
der fi) wohl zumeilen in der Beurteilung einer Perfönlichkeit, in dem Urteil über die 
Verhältnifje und die Wirkung einer Mafregel im Leben felten irrte, der, im Prinzipiellen 

5 unbeugjam, in peripberifchen Dingen Weitherzigkeit zu üben und gewähren zu laflen verftand, 
aud anfänglich Widerftrebende durch die Macht feiner Perfünlichkeit in feine Bahnen zu ziehen 
wußte und die Kirche nie mit einer theologifchen Schule oder Partei verwechſelte. Von 
fleiner Statur, eine äußerlich unauffällige Erſcheinung, machte er doch fofort auf jeden, 
der nur wenige Morte mit ihm wechfelte, den Eindrud eines bedeutenden Mannes, —— 

10 mächtige Stirn die Kraft des Denkens, deſſen ausgeprägte Züge und ſtraffer Gang die 
Energie des Wollend und Handelns verrieten. Wille und Verftand walteten auch in 
feinem Charakter vor; die meicheren Züge, das Gefühlsleben traten bei dem Manne mehr 
zurüd ; die leidenſchaftliche Glut und Lebhaftigkeit des Geiftes, das Erbteil der von ihm fo heiß 
geliebten franzöfiihen Großmutter, fühlten tet? den Zügel kühler, klarer Überlegung. Für 

15 Muſik hatte er Fein rechtes Verftändnis, für Kunft und fchöne Litteratur ald Mann wenig 
Intereſſe und Zeit. Zur Erholung las er mit feiner Familie vorzugsweife einen Didens, 

derayp und andere engliiche Schriftfteller, deren realiftiiche Charakterfchilderungen ihn 
fefjelten. Doc beſaß er jelber ein hervorragendes Erzählertalent, wie feine reizvolle, leider 
bisher ungedrudte jugendliche Selbitbiographie von 1837 zeigt (f. die Litteraturangaben). 

20 Später übte er es nur in Gefellichaft feiner Freunde. Zu beichaulicher Selbjtbeobachtung, 
gemütlicher Reflerion, feiernden Rückblicken, biographiſchen Aufzeichnungen, freundichaft- 
lichen Briefen nahm er ſich feine Zeit mehr, ein Mann der That, ein Heros der Arbeit, 
den die Morgenfrübe eines jeden Tages ſchon am Schreibtiih fand, wenn das übrige 
Haus noch jchlief. Seine für den Eingeweihten ftaunenswerte Lebensarbeit und fein 

3 glühendes Intereſſe aber galten einzig der großen gefchichtlichen Erſcheinung der Kirche 
Gottes auf Erden und zwar vor allem in ihrer durch die lutherifche Reformation erneuerten 
Geftalt, deren gefunde, nüchterne Art auch feine Frömmigkeit an fich trug, die alles Ge— 
machte, Unklare, Excentriſche, Sentimental:Geniekliche, Reklamehafte perhorreszierte. Von 
Heinlicher Ehrjucht, Eitelkeit, Eigennug wußte feine Seele nichts. Nie hat er felbftiich 

80 das Eigene geſucht. Er konnte zumeilen fchroff im perfönlichen Verkehr, jcharf im Urteil 
über Perfonen, bitter in feiner Polemik fein. Aber es galt ihm ftets nur um die Sache, 
die er zielbetvußt vertrat. Seine Perfon war er ftetS bereit in die Schanze zu fchlagen. 
Auf bloße perfönliche Angriffe antwortete er nicht. 

Mit der Kirche aber liebte fein Herz zugleich ihre Wiſſenſchaft, die Theologie, deren 
35 wiſſenſchaftlichen Betrieb er, wie oben bemerkt, gern zu feiner Yebensaufgabe gemacht bätte 

und für die er auch unter der Fülle feiner Berufsarbeit jtets Zeit getvannı. Er war 
grundgelehrt und von einer univerfellen tbeolog. Durchbildung, wie wenige. Vor allem 
aber lag feine Begabung auf dem hiſtoriſch-dogmatiſchen und praktiſch-theologiſchen Ge— 
biet. Davon zeugen feine ſchon im Lauf der Darftellung beiprochenen Schriften und aud) 

40 feine zunächft in der „Kirchlichen Zeitſchrift“ Jahrgang 1858 und 1859, fpäter ald Bud) 
von 560 Seiten (Schwerin und Rojtod 1860) erfchienenen Artikel: „Der Schriftberweis des 
Dr. J. Chr. 8. v. Hofmann“, wohl die gründlichfte und bedeutendfte Gegenfchrift gegen 
v. Hofmanns eigentümliches Syitem, den er 1854 auch wegen feiner politiichen Agitatton 
in der heftigen polemiſchen Schrift : „Zwei politiiche Theologen“ (Schwerin 1864) ſcharf 

45 befämpfte. Wenn er ſich in der jpäteren Seit feines Yebens trotzdem der Exegeſe und 
zwar der Erklärung der befonders in eschatologifcher Hinficht wichtigen Bücher der heiligen 
Schrift zumandte, jo bängt das mit feiner dogmengeſchichtlichen Anjchauung — 
nach welcher die Ausbildung der Lehre von der Kirche und von den letzten Dingen die 
dogmatiſche Aufgabe unſerer und der folgenden Zeit iſt. Als eine Vorarbeit für ſeine 

so Kommentare find die intereſſanten, umfangreichen Artilkel über „Die Zahlenſymbolik der 
heil. Schrift” (Theologifche Zeitfchrift, Jahrg. 1862) anzufehen. Mit ihnen gleichzeitig er: 
jchien „Der Prophet Sacharja überſetzt und errlärt” Schwerin 1862, bald darauf „das 
Buch Ezechiels überfegt und erklärt”, Noftod 1864, jodann „Das Buch Danield über: 
jet und erklärt”, Schwerin 1868. Auf die heute im Vordergrund ftehenden fritifchen 

65 Fragen lafjen ſich diefe Kommentare nidht ein. Es ift dem Verf. um den propheliſchen 
Inhalt und um die Belämpfung des „modernen Chiliasmus” zu thun, nach welchem „die 
befehrten Juden (im Millennium) als ein heiliges Volk im verflärten Lande leben würden, 
während die übrigen Völker in bisheriger geichichtlicher Weife um dasjelbe wohnten“. 
„Obwohl man Kl. anmerkt, daf er auf diefem Gebiete fein Fachmann it, werben feine 

eo Kommentare, die viele intereffante Einzelauslegungen enthalten, in der Geſchichte der Aus: 
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legung der Propheten ftet3 eine adhtungsvolle Stelle einnehmen“ (Bold). 1874 lieh er 
ihnen bie umfängliche Arbeit über „Die Offenbarung Johannis“ folgen (Leipzig, Dörff- 
ling u. Franke), welche bei weſentlich endgefchichtlicher Auffaffung „ſicher das bedeutendite 
vom pofitiven Standpunkt aus gefchriebene neuere Werk über die Apofalypfe ift” (Kübel) 
und im Gegenfat ſowohl zu fpiritualiftifcher Verflüchtigung als auch zu chiliaftifcher Ma: 5 
terialifierung und phantaftifcher Ausmalung der apofalyptifchen Ausfagen und Bilder von 
den eschatologifchen Reden Jeſu aus ein methodifches Verftändnis diefes Buches zu ge 
winnen ſucht. Die Reihe feiner wiſſenſchaftlichen Werke fchließt als reifer —— ſeiner 
Studien über das prophetiſche Wort feine bedeutſame „Chriſtliche Eschatologie“, welche (Leipzig) 
1886 erſchien (351 Seiten Lexikon-Format). Wichtiger aber als das, was er geſchrieben, 
wird doch bleiben, was er für die Kirche feines Heimatlandes und für die Iutherifche Kirche 
überhaupt getban, jeder Zoll ein Mann, von dem das Wort gilt „Biel Feind 
viel Ehr’”. Oberfirdhenrat D. Hand-Schwerin. 

— 0 

Kling, Chriftian Friedrich, wurde den 4. November 1800 zu Altvorf in Württem: 
berg geboren und jtarb den 8. März 1862. Bon feinem Vater, einem Geiftlichen, für 
den geiftlichen Stand beftimmt, machte er feine Studien erft in zwei niederen Seminarien 
feines VBaterlandes, dann in dem theologiichen Seminar zu Tübingen. Beftimmtere Ge 
ftaltung empfing fein theologifches Denken vorzugsweiſe auf der Berliner Hochichule, die 
er nach Vollendung der Studienzeit in Tübingen befuchte. Im Frühjahr 1824 wurde er 
Nepetent in Tübingen. Im März 1826 ging er als Diakonus nad) Waiblingen. Im 20 
Herbft 1832 folgte er einem Ruf als Proteffor der Theologie nach Marburg. Nach zehn: 
jähriger Wirkſamkeit dafelbft nahm er einen Ruf nad Bonn an. Doch fühlte er fich dort 
weniger befriedigt und fehrte daher, zumal feine Gefundheit leidend wurde, im %. 1849, 
nad 17jähriger alademifcher Thätigkeit, in die einfacheren Verhältniſſe des Bfarrlebens 
urüf als Pfarrer zu Ebersbad in Württemberg, von wo aus er aber bald, da er auch 25 
örperlich wieder gelräftigt war, einen bedeutenderen Wirkungskreis erhielt ald Dekan zu 
Marbah am Nedar. Noch zehn Jahre wirkte er bier in Segen, neben dem firchlichen 
Amte ftetd aufs eifrigfte mit theologischen Arbeiten befchäftigt, bis am 8. März 1862 nad) 
längerem Kranfenlager der Tod feinem Wirken ein Ziel ſetzte. 

Einen Namen in der theologischen Welt machte fich Kling hauptſächlich durd feine so 
jchriftftellerifche Thätigkeit. Schon im 23. Lebensjahre gab er eine Auswahl aus dem 
philologiſchen Nachlaſſe des vormaligen Profefjors in Maulbronn, Baumann, beraus. 
Darauf machte er fi, auf Anregung Neanders, an die Bearbeitung der Predigten des 
gie Bertholdt. Diefelbe wurde von Jakob Grimm durch eine Rezenfion in den 

iener Jahrbüchern Bd 32 ausgezeichnet und trug mit dazu bei, die Aufmerkſamkeit ss 
twieber auf die reichen Schäge zu lenken, die in der deutſchen Litteratur des Mittelalters 
auch für den Theologen liegen. 

Ein umfafjenderes und zugleich felbitftändiges Werk haben wir dann von Kling erft 
twieder aus dem letzten Jahre feines Lebens, einen Kommentar über die Korintherbriefe, der 
zivar, weil dem Langefchen Bibelwerk einverleibt, einen mehr praftifchen Charakter hat, 10 
aber dabei eine gründliche und eingehende Eregefe und wertvolle dogmatifche und ethiiche 
Exkurſe bietet, wie er denn auch mit Necht eine günftige Aufnahme gefunden bat. 
Zwiſchen diefem größeren Werke und jenen Erftlingsarbeiten liegen zahlreiche Kleinere, aber 
meift wertvolle Produktionen : eine Heine Sammlung von Predigten 1833, zahlreiche Ab- 
bandlungen und Rezenfionen in verjchiedenen Zeitichriften und Sammelwerken, vornehmlich 45 
in der Tübinger theol. Zeitfchrift, in den ThStH (4. B. bibl.theol. Erörterungen über 
einige Abfchnitte der Korintherbriefe, II, 1839; Begriff, Geſchichte u. Litteratur der Dogmen- 
geichichte, IV, 1840; Bedeutung des alerandrinifchen Clemens für die Entjtehung der 
chriſtlichen Theologie, IV, 1841; Rezenfion von Branif, Überficht des Enttwidelungsganges 
ber rlofonfie in der alten und mittleren Zeit, I, 1844; Rezenſion von Hafje, Anfelm so 
von Canterbury, IV, 1844. II, 1853; die Konferenz in Wittenberg im Jahre 1848, II, 
1849; der vierte —— Kirchentag im Jahre 1851, II, 1852; Dr. Auguſt Neander, 
ein Beitrag zu feinem Lebensbilde, II, 1851; die evangel. Kirchenordnung für Weſtphalen 
und Rheinprovinz, IV, 1851; Rezenfion von Gaß, Geſchichte der proteftant. Dogmatik, I, 
1861; Philoſophie und Theologie mit befonderer Rückſicht auf die Schriften: Erfenntnis- 55 
lehre von D. Sengler und rer © der Einleitung in die Bhilofophie von D. Leopold 
Schmid, I, 1863; eine umfafjende Abhandlung, das Lebte, was Kling fchrieb, und erft 
nach feinem Tode erfchienen); ferner in der deutjchen Zeitſchr, in der 1. A. PRE (die 

— 
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Artt. „Athanaſius“, „Auguftinus“, „Chriftentum”, „Marbeinede”, „Möhler“, „Recht- 
fertigung” u. a.), in Pipers evangelifchem Kalender. 

Was Klings tbeologifchen Standpunkt betrifft, fo verleugnete er bis an fein Ende 
den entjcheidenden Einfluß nicht, den Schleiermadher und Neander auf feine Entwidelung 

6 hatten; er ift den Theologen beizuzählen, „deren Signatur ald eine Durchdringung des 
Scleiermaderjhen und Neanderſchen Geiftes auf dem Grund der lebendig erfaßten 
Schriftwahrheit und des mwefentlichen Inhalts der reformatorischen Belenntnifje bezeichnet 
werden fann. Von Neander blieb ihm der innige evangelifche Glaubensgeift, die treue 
Liebe zur Schrift und der pofitiv lebendige, alljeitig eingehende geichichtliche Sinn; von 

10 Schleiermacher die fortwährende Teilnahme an philoſophiſcher Forſchung, die Neigung zur 
Konftruftion der hriftlihen Wahrheit von den eigentlichen Zebensmittelpunften aus und 
eine dem entfprechende, mwohlgegliederte und Har durchgebildete Darjtellung”. Kling wurde 
jo ein entjchieden pofitiver Schrifttheologe, bei dem dieje feine Theologie zugleid Über: 
zeugungs= und Herzensfache war, der aber dabei ftet3 ebenjo für die gel ichtlihe Ent⸗ 

15 twidelung, wie für die philofophifche Forihung, überhaupt aber „für alle mit der chrift- 
lihen Wahrheit verträglichen Elemente neuerer Wiſſenſchaft und Bildung einen offenen 
Sinn ſich bewahrte und in diefer Beziehung zu den Theologen gebörte, die Glauben und 
Wiſſen zu verfühnen trachten“. Er war fein ſchöpferiſcher Bahnbrecher, fondern mehr ein 
Mann, der auf gegebener Grundlage pflanzte und pflegte, forjchte und weiter entiwidelte, 

20 aber dies mit feinem und jelbitjtändigem Sinne. Eine vermittelnde Stellung nahm er 
auch in Firchlicher Beziehung ein; abgejehen von feiner ganzen theologischen Anſchauung 
hatte er auch durch feinen längeren Aufenthalt in der Nheinprovinz reformiertes Firchliches 
Leben zu jehr ſchätzen gelernt, um einem ftrengen Luthertum fich anzufchließen, für das er 
ohnedies in feiner Heimat feinen Boden gefunden hätte, und war jo ein Mann der Union, 

25 aber in ihrer pofitiven Richtung. Sein amtliches Wirken wurde weſentlich getragen und 
gehoben durch feine wahrhaft edle und feine Berfönlichkeit, deren Grundzug eine aus leben- 
digem Glauben geborene, warm und zart fühlende und thatkräftige Liebe, ein mit Sanft- 
mut und Demut gepaarter milder Ernft war, bei dem er der Wahrheit nichts vergab, 
nötigenfalle auch entjchievden auftrat, aber alles Gute anerfannte und an allen edlen 

30 Geijtesihöpfungen und Beitrebungen feine Freude hatte. Aus der erften Auflage. 

Klöſter ſ. Mönchtum. 

Klopſtock, Friedrich Gottlieb, geſt. 1803. — Klopſtocks Werke erſchienen (erſter 
bis ſiebenter Band) Leipzig 1798—1810, dann Bd 1—12 Leipzig 1798— 1817; ferner jämt» 
lihe Werte Leipzig 1823—1826; jämtl. Werke in Einem Band Leipzig 1839—1840; erjte 

35 vollftändige Ausgabe Leipzig 1844—1845, und fämtl. W. ergänzt in 3 Bänden durd feinen 
Briefwechjel, Tebensgefhichtlihe und andere Beiträge von Herman Schmidlin, Stuttgart 1839 
bis 1840. Dazu E. F. Eramerd „Er und über ihn“, Hamburg 1780 und Defjau 1781; 
Janozki, Briefe an vertraute Freunde, Dresden 1745; Moeritofer, Klopſtock in Zürih 1750 
bis 1751; Zürich und Frauenfeld 1751; Meyer, 8.3 Gedächtnisfeier, Hamburg 1803; Klop«- 

0 ſtocks Totenfeier, Hamburg 1804; Klopftod und feine Freunde, von Klamer-Schmidt, Halber- 
ftadt 1810; Klopſtock von F. A. Eropp im Hamburger Schriftjtellerlexiton, IV, 4—61; 
W. Müller, 8.3 Sätularfeier in Quedlinburg in jeinen vermiſchten Schriften, Leipzig 1830, 
IV, 1-30; ®. Wadernagel, Geſchichte des deutſchen Herameters, Berlin 1831; Loebell, Die 
Entwidelung der deutjchen Poefie von Klopftods erjtem Auftreten bis zu Goethes Tode, 

45 Braunſchw. 1856; Dav. Friedr. Strauß, Klopſtocks Jugendgeſchichte in feinen „Slleinen 
Schriften“, NF, Berlin 1866; Freybe, Klopſtocks Abjchiedsrede über die epifche Poeſie, Kultur- 
und litterargefchichtlih beleuchtet und mit der Theorie Uhlands über das Nibelungenlied 
verglichen, Halle, Waifenhaus 1868; W. Löbel, Die Entwidelung der deutjchen Roche vor 
81.8 erjtem Auftreten bis zu Goethes Tode, 3 Bde 1856-65; M. Lappenberg, Briefe von 

bo und an Kl. 1867; R. Hamel, Klopjtodjtudien 1880; Fr. Munder, Kl., Geſchichte jeines Lebens 
und feiner Schriften, 2 Bde, 1887; 8. Heinemann, Kl.s Leben und Werke, 18%. Daneben 
die 2... von Goedele, Vilmar, Koberjtein, Cholevius (Geichichte der d. Litteratur nad) ihren 
antiten Elementen) u. a. 

gend Gottlieb Klopftod ift geboren am 2. Juli 1724 zu Quedlinburg, wo die 
55 Familie feit der Mitte des 17. Jahrhunderts anfällig war. Des Dichter Urgroßvater, 

aniel K., war Kammerverwalter des Stifts, fein Großvater Advokat, fein Water, Gott: 
lieb Heinrich (geb. 1698), gleichfalls Jurift, führte den Titel eines Kommiffionsrats. Eine 
tief angelegte fräftige Natur, von nicht gewöhnlichem perfönlichen Mut, ernfter Yebens- 
anſchauung und feltener Befenntnisfreudigfeit, mit der er jeder frivolen Außerung in gejell: 
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jchaftlichen Kreiſen tapfer entgegentrat, glaubte er auf Grund der hl. Schrift, „daß viele 
Dinge wirklich feien, welche weder ausgerechnet, abgewogen, noch gemefjen werben fünnen“, 
verehrte in der Naturwelt die „reservata majestatis supremae“ und belämpfte bei 
jeder Gelegenheit die damals einreißende, ihm gründlich verhaßte Freigeifterei. Er ftarb 
1756, von feiner Gemahlin Anna Maria Schmidt aus Langenfalza (geb. 1703) lange 6 
überlebt. Aus ihrer Ehe entitammten 17 Kinder, 8 Söhne und 9 Ti ter, unter ihnen 
als Erjtgeborener Friedrich Gottlieb. Geiftig gerichtet wurde der Knabe insbefondere durch 
den großartig energifchen und intuitiv angelegten Vater, ſowie durch die Großmutter väter: 
licherſeits. Sie erzählte den Kindern mit der ihr angebornen eigentümlichen Darftellungegabe 
die biblifchen Geichichten, unter denen befonders die von Joſef einen nachhaltig tiefen 10 
Eindrud auf das Gemüt des Dichterd machte. Als er etwa 9 Jahre alt war, pachtete 
der Vater das Ofonomieamt Friedeburg im Mansfeldfchen, wo der Knabe dann unter 
der Aufficht eines verftändigen Hauslehrer® und im Verkehr mit einigen adeligen Ge— 
ipielen aus der Nähe in neitiger und förperlicher Frifche erfreulich gedieh. Schon bier 
zeigte fich jenes tiefe deuſſche Naturgefühl, wie es feine fpätern Dichtungen offenbaren. ı6 
Immer hat K. auf die Zeit in Friedeburg ald auf die glüdlichite feines Lebens zurüd- 
gejehen. Doch die Pacht ging nad etwa 4 jahren zu Ende und die Familie nahm 
ihren Wohnſitz twieder in Quedlinburg. Dreizehn Jahre alt, befuchte er nun das dortige 
Gymnaſium, ohne jedoch Freude am Studieren zu finden. Dieſe erwachte erſt, als er 
durch die Bemühungen eines Verwandten nad 3 Jahren eine Freiſtelle auf Schulpforte 20 
erhielt. Am 6. November 1739 ward er dort aufgenommen. Unter den Lehrern war 
e3 beſonders der Konrektor Stübel, an dem er mit großer Hingebung und Verehrung hing 
und — Andenken er noch im Greiſenalter feierte. Die altbewährte Tüchtigfeit der 
dur Kurfürjt Morig von Sachſen gejtifteten evangeliichen schola Portensis, in welcher 
die Knaben ſechs Jahre bindurd „in Spraden, Zucht und Tugend“ untertoiejen werden 26 
jollten, übte auch auf K. den nachhaltigſten Einfluß. Hier ward der freie Sinn für antike 
Maße ausgebildet, der jeine Dichtung auszeichnet, und eine vertraute Bekanntſchaft tie 
mit den Formen, jo mit dem Geiſte des Haffischen Altertums erworben, durch die er 
fpäter umgejtaltend und neu belebend auf die deutjche Poeſie einwirken follte. Während 
die Beichäftigung mit dem klaſſiſchen Altertum auf die Gejtalt feiner Dichtungen maß: »0 
gebenden Einfluß gewann, wurde ihr Gehalt befonders durch die Lehrſtunden bejtimmt, 
in welchen das alte Tejtament erklärt und die Evangelien ſynoptiſch gelefen wurden. Auch 
mit der deutſchen Poefie machte fi K., jo weit er konnte und wie verjtohlen, gegen das 
Verbot der Anftalt, befannt. Es war die Zeit des Streits zwiſchen den Yeipzigern und 
den Schweizern, zwiſchen Gottſched und Bodmer, des tiefen unverjöhnlichen Gegenſatzes, 35 
der im Jahre 1737 fich vollends offenbarte an der Bedeutung, welche die beiden Schulen 
Miltons „Verlornem Paradieſe“ in der Dichtkunft zufchrieben. Gottſched griff das ihm 
in innerfter Seele widerwärtige Gedicht in der 2. Ausgabe feiner kritiſchen ug an 
(1737). Dagegen jchrieb Bodmer 1740 feine, die neue Zeit eröffnende Schrift „Wom 
Wunderbaren in der Poeſie“. Bon den kritiſchen Schriften der Sachſen unbefriedigt, «0 
ftudierte nun K. neben Homer und Birgil die Handbücher von Bodmer und Breitinger und 
fann über das Weſen der wahren Poeſie. An dem Bilde eines epiſchen Dichters, wie es 
Bodmer entivorfen hatte, blidte er nach feinen eigenen Worten hinauf, wie Cäfar an dem 
Bildnifje Aleranderd. Begeijtert von Homer und Birgil, faßte er den Entſchluß, Heinrich den 
Vogler, den Befreier Deutichlands, deijen Vogelherd in Quedlinburg man dem Knaben gezeigt 15 
hatte, in einem Epos zu feiern (vgl. die Oden „Mein Vaterland und „Heinrich der Vogler“). 
Doc) wurde wieber diejer Plan verworfen. „In einer der glüdlichjten jchlaflofen Nächte war 
es wie durch eine plötzliche Eingebung, daß der Meſſias als der würdigſte Held, den ich 
befingen follte, ſich mir darſtellte“ Tag und Nacht beichäftigte num den jungen Dichter 
fein großer Plan. Im Traume ſah er die Geftalten der künftigen Dichtung, ganz der so 
Bodmerjchen Forberu +2 gemäß, nach welcher das geforderte Epos der Zukunft wie im 
Traume geoffenbart ſcheinen follte. Dieſe Wahl — übrigens noch vor ſeiner Bekannt⸗ 
ſchaft mit Milton, deſſen „verlornes Paradies“ ihm nun erſt wichtig und Gegenſtand 
ſeines Studiums wurde. So entwarf er alſo noch auf der Schule den allgemeinen — 
zu dem vielumfaſſenden Werke, an dem er dann volle 25 Jahre arbeitete. 

Vor ſeinem Abgang von Schulpforte hielt er im Herbſt 1745 eine lateiniſche Ab 
jchiedsrede, jene Valediktion, die uns —ãA erhalten iſt. (In Schmidlins Supplem. 
I, 113f.; Cramer „Er und über ihn“, 99— 132; Freybe, Klopſtods Abjchiedsrede über 
die epijche Poeſie, kultur⸗ und litterargejchichtlich beleuchtet und mit der Theorie 2. Uhlands 
über das Nibelungenlied verglichen, Halle, Waifenhaus 1868.) Sie verdient unjer volljtes co 
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Intereſſe, zumal fie in den meiften Litteraturgefchichten zwar genannt, aber kaum einmal 
ihrem Inhalte nach mitgeteilt wird. Sie eröffnet neben der obengenannten Schrift Bod— 
mers „Vom Wunderbaren in der Poeſie“ die neue Zeit und ift wohl die bedeutungsvollite 
Nede, die je von einem Abiturienten gehalten ward. Nicht nur daß fie als ein speeimen 

5 für den Schüler wie für die Schule gelten kann: ihre Bedeutung reicht viel weiter; fie 
birgt ſchwellende Knoſpen, die ſich bald voll und jchön entfalten follten. Man fieht, die 
lange Lehrzeit poetifcher Schulübungen und armjeliger, geiftesleerer Nachahmung, der lange 
Winter, wo alles dichterifche Leben erſtarrte und nur künftlich gemachte Blumen als wahre 
Blüten figurierten, ift im Abzug, ein neuer fchöner voller Frühling der deutſchen Dichtung 

ı0 im Anzug begriffen: bier und da fogar ſchon inter folia fructus, gereift an der Sonne 
omerd. Denn endlid ift das —2 — Epos wieder verſtanden und wie ein leuchtendes 
eteor wirft Klopſtock die großen Gedanken eines Epos in die neue Zeit hinein. Ein 

deutſcher Schüler verlangt hier nach einem großen Nationalepos, verlangt danach im 
Namen ſeines Volkes. Es ſoll ein ſolches geſchaffen werden, aber, ohne daß der jugendliche 

ı5 Redner es ahnt, iſt es längſt da. Dieſe Unkenntnis iſt nicht Klopſtocks Schuld: mit 
der mittelalterlichen Vergangenheit war auch das Epos ſchmählich vergeſſen durch des 
ganzen Volkes Schuld. Bald darauf (1757) veröffentlichte Bodmer das damals von 
niemanden mehr gefannte Nibelungenlied nad der von ihm entdedten Hohenemſer Hanb- 
jchrift, „das Lied für Jahrhunderte”, wie es Goethe nennt. Wenn Klopftod in feiner 

20 Nede es fo ſchmerzlich und bitter beflagt, daß den Deutſchen und nur ihnen ein Epos 
fehle, während alle andern Völker ſich nationaler Epen erfreuten, jo weiß er nichts vom 
Beowulf und Heliand, nichts von der Nibelungen Not, nicht? von Kudrun, von Dtnit, 
Hugdietrih und MWolfdietrih, von Eden Ausfahrt, vom Rofengarten, von Walther und 
Hiltgunt, von Alpharts Tod und der Nabenjchlaht, — des Kunſtepos, der Artus, 

25 Alerander: und Rolandsdichtung ganz zu gejchtweigen. Doc ift dieſe Unkenntnis nicht 
die Schuld des Verfaffers: es ift eine fchivere nationale Schuld, der Fluch der Fremd— 
länderei. Die „geweljchten Deutichen” hatten, wie Zincgref ſchon im Jahre 1624 Hagt, 
undankbar gegen ihre Mutterfprache und gegen fich jelbit, mit der Geſchichte, Sage und 
Moefie ihrer großen Vergangenheit gebrochen. Im Jammer des breigigjährigen Kriegs 

so hatte das Volk feine edelften nationalen Güter verloren. Geſchichte, genftoffe und 
Lieder der Vorzeit, die Ideenwelt und der gejamte geiftige Ertrag des deutſchen Mittel- 
alterd war verjunfen und vergefjen, und damit war ihm zugleih aller Sinn und jedes 
Verftändnis wahrer echter Poeſie volljtändig abhanden gelommen. Sollte nun doch nach 
Gottſched „das Anfehen und die Dignität der poetifchen Rede in den Tropen und Sche- 

35 maten beftehben“. Und mit ihm war eine Schar von Anhängern durch geiftlofe Nach- 
üfferei des Auslands für die Entwürdigung der Dichtung, die fie adeln wollten, mit Erfol 
thätig. Wurde doch aud) in völligem Mangel alles poetifchen Verftändnifjes ganz ernftlic 
Virgil der Vorzug vor Homer gegeben: Virgile est poli, Homöre est tout rude. 
Mit all diefen Perkehribeiten bricht Klopſtocks Abſchiedsrede. Homer, den er „ganz einfach 

40 und natürlich in feiner Pracht” nennt, iſt ihm der Dichterfürft, aus dem er die großen Ge- 
danken eines Epos jchöpft und in die neue Zeit hineinträgt, und das hat er getban als 
21jähriger Schüler zur Beihämung der „gewelfchten Deutihen“, die vom Epos damals 
rein gar nichts verftanden und die ein Franzoſe, Namens Maupillon, am Karolinum zu 
Braunfchweig angeftellt, mitten im eigenen Yande ſtolz herausfordern durfte: Nommez- 

s moi un esprit er6ateur sur votre Parnasse, c’est ä dire, nommez-moi un poöte 
Allemand, qui ait tirE de son propre fond un ouvrage de quelque r&pu- 
tation; je vous en de6fie, i 

Nach feinem Abſchied von Schulpforte begab ſich K. im Herbit 1745 auf die Uni» 
verjität Jena, um Theologie zu ftudieren. Der Ton unter den dortigen Studenten, tie 

so ihn 1744 Zachariä in feinem „Renommiften“ bejchrieben bat, trug weſentlich dazu bei, 
daß K. jchon Dftern 1746 mit feinem Better Schmidt aus Langenſalza nad) Leipzig über: 
fiedelte. Indeſſen hatte er in Jena die ſchon zu Schulpforte begonnenen drei erjten Ge— 
länge des Meſſias vollends in Proſa niedergejchrieben, ohne ein ihm zujagendes epifches 
Versmaß gefunden zu haben. Xeipzig wurde für den Dichter bedeutſam durch die afa= 

55 demifchen Freundſchaften, die er hier ſchloß. Gärtner, Andr. Cramer, U. Schlegel, Rabener, 
Zachariä, Giſeke, Ebert, welche er in dem Odenchflus „Wingolf“, ſowie in einigen andern 
(„An Giſeke“, „An Ebert“) feiert, hatten ſich 1744 zu einer Art poetifcher Geſellſchaft ver 
einigt und gaben die von Gärtner redigierten „Bremer Beiträge” (jo genannt von dem 
Berlagsort der Zeitjchrift) heraus, in denen fie ihre poetifchen Produkte nach voraufge- 

so) gangener gegenfeitiger Kritik veröffentlichten. K. wurde in die Gefellihait aufgenommen 
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und fand bier was er lange fuchte, hingebende Freunde. Auch diefer Freundichaftsbund 
war eine Reaktion gegen die Konvenienzmwelt mit ihren fteifen drüdenden Feſſeln, ellen- 
langen Titeln und gejchraubten Komplimenten einerjeitS und gegen die Nobheit und Res 
nommifterei des ftudentifchen Lebens andererfeitd. Gegenüber diefen beiden Ertremen bildete 
ſich bier ein faft leidenjchaftlicher Sinn für —— aus im Gegenſatz zu dem herzloſen Ce⸗ 5 
remoniell der Heuchelei und Lüge der damaligen Geſellſchaftswelt. Durch dieſe ſeine Freunde 
angetrieben, dichtete K. einige Oden nach horaziſchem Vorbild. So ſtammt ſchon aus dem 
Jahre 1747 der „Lehrling der Griechen“, „Wingolf“, „Die künftig Geliebte“, aus dem 
Jahre 1748 „Selmar und Selma“, „An Ebert“, „An Giſeke“, „Die Stunden der Weihe“, 
„An Gott“, „Petrarca und Laura“ u. a. — Indeſſen hatte er für ſeinen Meſſias 10 
nad langem Suchen an einem Sommernachmittage 1746 das edle Gewand des Hexa— 
meters gewählt. Zwar hatte ihm Prof. Chrift, der als Antiquar und Liebhaber deuticher 
Dichtung gern von ihm bejucht wurde, naiv geagt, es wäre geradezu eine Tollbeit, unjerer 
Sprache Herameter zuzumuten, indeſſen meinte K., es käme auf einen Verſuch an; er 
machte ihn und derſelbe gelang über Erwarten. In einigen Stunden hatte er eine Seite ı5 
voll Herameter vor fich, und nun war der Entichluß * alles in Proſa Niedergeſchrie⸗ 
bene in Hexameter zu verwandeln. Die Arbeit wurde geheim gehalten, nur fein Stuben- 
burjche Schmidt wußte darum, rig in Gegenwart der Freunde die fertigen Gejänge aus 
dem Wäſchekoffer und las fie trotz K.8 Widerftreben vor. Nun erichienen 1748 feine eriten 
Oden und die drei erjten Gefänge des Meffias in den Bremer Beiträgen. 20 

Ganz Deutichland war erftaunt über den vollen Strom der Glaubensinnigfeit und 
poetifchen Fülle, der bier im bomerischen Versmaße, das in der neueren Poeſie noch nie 
mit Erfolg angewendet worden war, daberraufchte. Die Wirkung war eine gewaltige, und 
es gaben diefe drei erften Gefänge, wie fie 1748 in den Bremer Beiträgen erſchienen, der 
deutjchen Litteratur eine neue Wendung. Die reimfreien Verſe waren für diefe Zeit des 25 
bandiverfsmäßigen Klingens mit Reimen eine wahre Wohlthat und richteten die Geifter 
endlich einmal wieder auf große Gedanken, als das den Vers Erfüllende. Solche Hobeit 
und fprachliche Fülle war man, wie Kleift an Gleim fchrieb, an den Deutjchen nicht mehr 
gewohnt. Wieland, damals Schüler in Klofterbergen, weinte über dem Meſſias Thränen 
der Entzüdung; ihm war es zu wenig, wern man K. den beutjchen Milton nannte, und go 
voll ſchwärmeriſcher Begeifterung ſprach er von ihm; ebenfo Bodmer, der im Traume, in 
jelige Gefilde entrüdt, unter den himmlischen Scharen auch Klopftod und Milton gefehen 
haben wollte. Aber auch Fältere Naturen wurden von der überrafchenden Erjcheinung, 
umal von dem Feuer und der Inbrunſt der Dichtung bingeriffen, welche nicht die Lehre, 
ur die That des Erlöfers feierte. Das alles wird uns begreiflic, wenn wir, wie as 
Vilmar fagt, „nicht vergefien, daß chen länger als hundert Jahre vor K. auch in der 
evangelischen Kirche das Chriftentum zur Lehre, zur Gelehrjamteit, zur toten Formel der 
Gewohnheit geworden war. Gegen dies kalte angelernte Chriftentum, gegen dies tote 
Bekenntnis trat nun K. mit dem Feuer eines lebendigen Zeugnifies auf, in dem Geifte 
Speners, aber zu einer Zeit, als die gehäffigen Kämpfe der Pietiften- und Orthodoxen- 40 
partei jchon längft ausgefämpft waren und einer noch größeren Erfältung Raum gegeben 
hatten. Bei allem Subjeftiven, MWillfürlichen, Unkirchlichen, bei allem überjpannten Ge: 
fühlsleben, wie es im „Meſſias“ hervortritt, müſſen auch die abgeneigteften und ungün- 
ftigiten Beurteiler zugeiteben, daß in K. eine wahrhafte, echt dichterifche, belebende und ent- 
zündende chriftliche Begeifterung waltete, die in ihrer Zeit durchaus neu, unvergleichbar 45 
und einzig war und der mächtigſten Einwirkung auf die Zeitgenoffen nicht verfehlen 
fonnte”. Baſedow freilich meinte, man werde in Deutjchland die Sprache des Meſſias 
nicht verftehen. „So mag Deutſchland fie lernen”, ertwiderte der Dichter. Und fo iſt es 
geſchehen, und es erging eben durch K.s Meffiade im vorigen Jahrhundert eine der mäch— 
tigiten Vokationen an unfer Volt, insbefondere an die fogen. höheren gefellichaftlichen so 
Kreife, wobei das Ungejunde der beginnenden Empfindfamfeit nicht verfannt werden joll. 
Dieje hat fich, wie fie auch einzelne Oden erfüllt, gleichjam verkörpert in der Geftalt des 
Abadonna, des reuigen, in Schmerz und Sehnſucht nad dem verloren Himmel zer: 
fließenden Teufels. 

In dem Jahre, in welchem die drei erften Gefänge des Meſſias erſchienen, verlieh KR. ss 
die Leipziger Univerfität. Er begab ſich nach Langenfalza, um bier in dem Haufe eines 
Verwandten, Namens Weiß, als Hauslehrer einzutreten. Neben dem Unterricht und der 
Aufficht der Kinder fand er Zeit zur Fortfegung feiner dichterifchen Arbeiten. Hier lebte 
auch die ſchöne und geiftreiche Schweiter feines Freundes Schmidt, die von K. innig geliebt 
und unter dem Namen Fanny in feinen Oben gefeiert wurde. Dieje feine Liebe blieb oo 

37 
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indeſſen unerwidert und bereitete ihm viel ſchwermutsvolle Stunden. Die Oden „An 
Fanny“, „Der Abſchied“, „An Gott” offenbaren die ganze Innigkeit feiner Liebe und 
jeines Liebestummers. Indeſſen arbeitete er am 4. und 5. Gefange der Meffinde und 
fand immermehr Freunde und Beiwunderer wie Tadler und Feinde. Junge Prediger 

5 führten das Gedicht auf den Kanzeln an und nannten den Namen K. neben denen der 
Propheten. Chriftenthränen flofien und empfindfame rauen konnten fi, wie Cramer 
jagt, nicht fatt weinen über den Abadonna. Die Gottichedianer erhoben lautes Gefchrei 
gegen die Dichtung und ebenjo orthodore Pfarrer wie Laien über die „verivegenen Filk— 
tionen”. Und in der That trugen manche Partien derjelben weſentlich dazu bei, daß die 

10 naturgemäße gefunde elegiſche Stimmung des deutjchen Herzens in jener Zeit zur weinerlich 
fentimentalen wurde. 

Im Frühjahr 1750 verließ der Dichter Langenfalzga und kehrte nad Quedlinburg 
zurüd; im Sommer folgte er den wiederholten Einladungen Bodmers in die Schweiz, 
two fein Meſſias den jchnellften und ſtärkſten Eindrud gemadt und die weitefte Verbreitung 

15 gefunden hatte. Wie ein Prophet wurde er in Züri) von Bobmer aufgenommen. In— 
deſſen hatte der ſchon alternde Profefjor, der mit einer blinden Frau nad des einzigen 
Sohnes Tod kinderlos fein jtill gelegenes Haus bewohnte, fih in K. getäufcht, indem er 
in ihm „einen heiligen, jtrengen Jüngling“ erwartet hatte und nun ſehen mußte, mie 
derjelbe im jugendlichen Frobfinn, für alle Freuden des gefelligen Yebens offen, feine Ein- 

20 ladung ausichlug, welche von den Zürichern, die den Dichter überfchwänglich feierten, faft 
täglich an ihn ergingen. Einer ſolchen folgte er auch am 30. Juli zu jener Fahrt auf dem 
Züricherfee, die der Gegenftand einer feiner berühmteften Oden geworden if. Der Ruhm 
der Liebe und des Weins, wie er in ihr erklingt, war Bodmer jo mwiderwärtig, daß er 
ihn zur Rede ftellte, wobei der Dichter erwiderte: „Haben Sie etwa geglaubt, ich äße 

25 Heujchreden und milden Honig?” Die gegenfeifige Entfremdung wuchs jo ſehr, daß K. 
nach einmonatlichem Aufenthalt in das Rahnſche Haus zog. In Zürich blieb er bis zum 
Februar 1751, da folgte er der ehrenvollen ar er des edlen Königs Friedrih V. von 
Dänemarf, dem er durch den Grafen Bernftorff, einen der größten Bewunderer der Meſ— 
fiade, empfohlen war, nach Kopenhagen, two er fich bei einem Jahrgehalt von 400 Thalern 

so ganz der Fortſetzung und Vollendung des Meſſias widmen fonnte. Auf der Reife dahin 
ernte 8. in Hamburg, wo er Hagedorn befuchen wollte, Margareta (Meta) Moller (nad) 
Gropps ortsfundigem Urteil lautete der Name Möller), eine beiwundernde Verehrerin feiner 
Dichtung, kennen. Er feierte fie fortan unter dem Namen Gidli. Erft im Jahre 1754 
fonnte K. die Geliebte ald Gattin heimholen. In Kopenhagen lebte er mit ihr ftill und 

36 gurüdgenogen, vom Könige und dem Grafen Bernftorff hochgeichäßt und ſtets gern gefeben. 
eiden hat K. in feinen Oden Denkmäler der Dankbarkeit geſetzt, das jchönfte vielleicht 

der Gemahlin des Königs, der vielgeliebten Königin Louife bei ihrem frühen Tode. Im 
Sommer wohnte 8. zu Lingbye, 1'/, Meilen von der Hauptitadt, im Winter gab er ſich 
mit voller Jugendluft der Freude des Schlittichuhlaufens hin. Dabei erfüllte ihn ganz 

0 das Glüd jtiller Häuslichkeit, allein er verlor das geliebte Weib jchon nach 4 Jahren der 
Ehe am 28. November 1758 an den Folgen der Entbindung von einem toten Sohn. 
Sie ftarb in Hamburg und wurde zu Ottenfen begraben, wo 8. ihr die befannte Grab: 
jchrift jelbit gedichtet hat. Ihr Andenken ift nicht nur in einzelnen Oden, fondern auch 
im 15. Gejange des Meſſias (v. 419—475) verewigt. In der folgenden Zeit zunächfi 

45 nur der geiftlichen Dichtung bingegeben, fand dann des Dichters Nationalgefühl, das ſich 
ſchon in einer Anzahl Oden, fowie in dem Streben, die nordiſche Mythologie an Stelle 
der griechifchen einzuführen, offenbart hatte, einen weiteren Ausdrud in dem Drama „Die 
Hermannsſchlacht“ (1769). Doch zeigte dasjelbe, ſowie die nachfolgenden „Hermann und 
die Fürften“, „Hermanns Tod“ glei dem (1757) voraufgegangenen „Der Tod Adams“ 

so und „Salomo“ (1764), daß ihm die wejentlichiten dramatischen Nequifite vollitändig fehlten. 
Sie find, um mit Vilmar zu reden, eine unorganiſche und unpoetiſche Miſchung alter, 
freilich kaum erfennbarer hiſtoriſcher und poetischer Momente und einer ganz modernen, in 
Schilderung und Sentimentalität aufgelöften Gefühlspoefie und baben, zumal fie in ihrer 
Zeit mit großem Enthufiagmus aufgenommen wurde, viel zur Verderbung des dramatijchen 

55 Geſchmacks und Urteils in Deutjchland beigetragen. 
Im Jahre 1766 war Friedrich V. geftorben, Graf Bernftorff wurde geftürzt und 

zog ſich 1770 nad Hamburg zurüd. Klopſtock folgte ihm dorthin und wohnte anfangs 
in dem Bernftorffichen Haufe, dann bis an fein Ende in dem Winthemſchen, in einzelnen 
Sommer (1781, 1782, 1795) vor dem Dammthor in einem gemieteten Garten. Im 

Sabre 1774 lud der Markgraf Karl Friedrih von Baden (geft. ald Großherzog 1831) 
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den Dichter nad Karlsruhe ein, wo er beinahe ein Jahr blieb. Sehr unbefriedigt und 
verftimmt, obwohl als „markgräflich-badiſcher I (den Titel eines bänifchen Legations⸗ 
rats hatte er ſchon 1763 erhalten), kehrte 8. 1775 nad Hamburg zurüd. Auf dieſer 
Reife war es, mo ihn Goethe periönlich kennen lernte, wie er uns im 15. Buche feines 
Lebens erzählt. Die bei diefer Gelegenheit geſchloſſene Freundichaft nahm indeſſen befannt- 5 
lich bald ein Ende. — war 1774 „die Gelehrtenrepublik“ erſchienen, ein Werk, 
in welchem K. ſeine Anſichten über litterariſche Verhältniſſe, Zuſtände und Perſönlichkeiten, 
ſowie ſeine Forſchungen über deutſche Sprachbildung niederlegte. Das Werk blieb jedoch 
weit hinter den Erwartungen, die es erweckte, zurück, was Goethe im 12. Buch von Dich— 
tung und Wahrheit ſehr anſchaulich ſchilder. Im Jahre 1779 folgten dann die „Frag- 10 
mente über Sprache und Dichtkunſt“, 1780 die Ausgabe letzter Hand vom Meſſias. In 
den letzten Jahren lebte der Dichter feiernd nach vollbrachtem Werke, ohne unthätig zu 
ſein; er beſorgte die Ausgabe ſeiner ſämtlichen Werke, wozu er „die Oden aus allen 
Winkeln zuſammenleſen mußte”. Die franzöſiſche Revolution begrüßte er mit Enthuſiasmus, 
wurde befanntfich auch mit dem Bürgerrechte von der franz. Republik „beehrt“, aber die ıs 
Greuel der Revolution erfüllten ihn mit der vollen Leidenfchaft des Schmerzes und Zorneg, 
den er auch in einigen Oben ausgoß. Das franz. Bürgerdiplom fandte er übrigens nicht 
zurüd. Im Jahre 1791 vermäbhlte er fi im 67. Lebensjahre zum zweitenmal und 
zwar mit Metas Nichte, der verwitweten Frau von Winthem, geb. Dimpfel. Aus feiner 
jpäteren Lebenszeit datieren noch mehrere Epigramme, in denen er die Kantſche Philoſophie, 20 
egen bie er gleich Herder eine tiefe Abneigung empfand, zu verfpotten fuchte. Nach einem 
tranfenlager von mehreren Wochen ftarb der vielgefeierte Dichter am 14. März 1803 im 

Alter von 79 Jahren. Die Nachricht von feinem Tode erfüllte ganz Deutjchland mit 
Trauer und fein Begräbnis war eine Feier, wie fie fonft nie einem deutſchen Dichter zu 
teil geworden ift. Die Hamburger Behörden und Bürger folgten dem Sarge in 76 Wagen. 35 
Unter vollem Geläute von ſechs Türmen beivegte fih der Zug mit militärifcher Ehren- 
begleitung durch die Hauptftraßen der Stadt aus dem Millernthore nach Altona, wo die 
Hamburger Ehrenwache durch bolfteinifche Hufaren abgelöft wurde und ſich 48 Trauer: 
wagen Altonas anfchloffen. Won den Schiffen im Hafen wehten Trauerflaggen. In der 
Kirche zu een hatte der Domherr Mever eine finnige Feier veranftaltet. Der auf: 30 
eichlagene Meſſias wurde auf den Sarg gelegt und mit Lorbeerziveigen bedeckt; Klop- 
—2* Lieder wurden von weinenden Chören geſungen; Meyer las aus dem Meſſias 
eine Stelle, an der ſich K. noch in ſeinen letzten Stunden erhoben hatte. Beim Geſange 
ſeines Liedes „Auferſtehn, ja auferſtehn wirſt du, mein Leib, nach kurzer Ruh“ wurde der 
Sarg unter die Linde auf dem a getragen, in die Gruft gejenft und von Män- 35 
nern und Mäbchen mit den erften Blumen des Frühlings verfchüttet. — Das ift in den 
Hauptzügen das Bild des großen Dichters, der, wie Platen jagt, „die Welt fortriß in er 
babener Odenbeflügelung, der das Maß herftellt und die Sprache befeelt und befreit von 
der gallifchen Kne Kchatt: war ftarr noch und berb und zumeilen verfteint, auch nicht 
jedwedem genießbar. Doc) —* folgt bald das Gefällige nach und das Schöne mit Goethe— 40 
ſcher Sanftheit; doch feiner erfchien in der Kunſt Fortichritt dem unfterblichen Paare ver: 
gleihbar”. Mit K.s Erjcheinen, heit es bei Goedecke, wurde offenbar, daß die Dichtung 
auf einer urfprünglichen genialen Begabung beruhbe und durch Studium nicht erlernt 
werden könne. Die „Berfertigung” der Gedichte hatte mit einem Schlage ihre Endichaft 
erreicht. Die Dichtung wurde jchöne, edle Herausbildung einer gehobenen, über das Spiel 45 
erhabenen Perfönlichkeit, die in der fünftleriichen Löfung der die Geſamtkraft des Dichters 
anfpannenden Aufgaben die Erfüllung ihres Berufs und ihre volle Befriedigun — 
Dieſer durchgehende Grundzug charakleriſiert von nun an die Träger unſerer Si tung, 
und nur die find groß geworden und geblieben, welche diefem Zuge folgten. Klopftods 
freudiger, aber feierlicher Natur entſprachen heilige und vaterländiiche Stoffe; mo er darüber so 
binausging, beging er einen Abfall von fich felbft, einen Fehler; doch auch im Irrtum 
verließ ihn nicht der Emft feines Strebend. Der mächtige Zug vaterländifcher Begeiſte— 
rung, der bei K. auf deutſche Vorzeit lenkte und dort Symbole und dunkle Schattenbilder 
zu As meinte, um Stoffe der Gegentwart mit geftaltreichen Namen zu beleben, ergriff 
die Jüngern, während die biblifchen Stoffe zum Teil Altere erfaßten, wie Bodmer, bie 55 
erft in Ks Vorgange die Löfung ihres Lebensrätjels zu erkennen meinten. — Wenn bie 
zweite Blütezeit unjerer Litteratur ihren weſentlichen Charakter darin hat, daß die natio- 
nalen Elemente der Poefie mit den frembländifchen alter und neuer Zeit verfchmolzen 
werden, jo führt K. diefe neue Zeit herein; er gilt und wird gelten als Held dieſer 
Periode, ohne den wir die andern fünf Herven der Neuzeit nicht hätten, ift ein so 
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eigentlich zündendes Ingenium und gehört ſchon darum recht eigentlich der deutſchen 
Jugend an, wie denn alle ſeine wahrhaft bedeutenden Erzeugniſſe eben ſeiner Jugendzeit 
entſtammen. 

Was er eigens vor ſeinen Zeitgenoſſen voraus hatte, das war ſein eigentlich deutſches 
5 Leben, ſeine deutſche und echt chriſtliche Geſinnung. Deutſche Heldenfreude, deutſche Natur-, 

eimats⸗ und Liebesfreude, ſowie vor allem deutſche Heilsfreude, dies edle und lang ver— 
immerte Erbteil unſeres Volkes, kehrt in ihm in ſeltner Verbindung wieder. Wie —* 

jene Heldenfreude voll und tief in den Oden wie „Kaiſer Heinrich“, „Mein Vaterland“, 
„Hermann und Thusnelda“, „Heinrich der Vogler“, „Wir und ſie“, „Die beiden Muſen“, 

10 „Friedrich der V.“, „Die Königin Luiſe“, dann die Naturfreude wie in den Oden, die 
das Schlittichuhlaufen an hellem Wintertage feiern, oder in „Barbale”, im „Züricherfee“, in 
„Friedensburg“, „Rheinwein“, „Das Rojenband“, „Die tote Clarifja”. In diefen und 
andern Dichtungen ift die Naturfveude ähnlich wie einft bei den Minnefängern mit inniger 
Liebesfreude vermählt. Die Heildfreude, die auf der perfönlichiten innigften Heildaneignung 

15 beruht, die Freude an dem Herrn, der unfere Stärke iſt, pulfiert mächtig nicht nur in 
der Meffiade, fondern auch in den Oden „An Gott“, „Dem Erlöjer“, „Dem Allgegen- 
wärtigen”, „Das Anfchauen Gottes”, „Der Erbarmer”, „Das große Hallelujah“, wie in 
dem —— Auferſtehungsliede. Eben dieſe Heilsfreude vollendet ſich in der gewiſſen 
Hoffnung der Auferſtehung und des ewigen Lebens; er ſchaut mit prophetiſchem Auge 

20 „das Feld vom Anfang, Beil er Toten voll“, „die Erde, aus deren Staube der erſte der 
Menſchen erſchaffen ward, auf der ich mein erſtes Leben lebe, in der ich verweſen werde 
und auferſtehen in ihr“, er iſt recht eigentlich der Sänger der Auferſtehung, des Mieder- 
ſehens in der Etigfeit, „wenn die Sonnen auferftehen”, und wird fo ein Dichter nicht 
nur für fein Volk, fondern für alle Zeiten und für alle Völker, zumal in feinen Oden 

25 und in feiner Meffiade. Wenn Gerbinus in feiner 2.G. zu dem Urteil gelangt, da 
die Gedicht im Grunde doch nur „eine einzige Reihe ungeheurer Fehler” fei, jo hat er 
u. a. auch dies vollftändig verfannt, während er andererſeits den Grundfehler der Dich: 
tung ignoriert. Diejer nämlich befteht darin, daß hier ein einzelner Dichter ein National» 
epos verfaflen will, wo die notwendigen Nequifite und Vorausfeßungen fehlen. Ein 

30 Nationalepos kann nur erwachſen auf Grund gemeinfamer Erlebnifje des Volks, für die 
dann der „Dichter“ nur der Mund wird, ähnlih wie es beim Heliand der Fall war. 
Alle „poetiiche Erfindung”, wie fie K. im Meſſias mit der eigenen Schöpfung einer chrift- 
lihen Mythologie giebt, ift von vornherein der Tod des Epos, indem der wahre Epifer 
nicht auf Stofferfindung, jondern auf Stoffüberlieferung angetviefen ift und, was bie 

35 Diktion betrifft, auf die einfache gefunde Sprache des Volle, Er foll mit dem Volke 
dichten und feine Sprache reden. Somit ift die Meffiade ald Epos ebenfo verfehlt, wie 
der Heliand unter allen chriftlihen Epen das bei weiten gelungenfte iſt. Andererſeits 
aber hat fie, wie fie in faſt alle europäiſchen Spradyen überfegt ward, die Heilsfreude 
trog aller dogmatischen Verirrungen, die hier am menigiten geleugnet werden jollen, in 

40 die weiteſten Kreife getragen, und ift eine poetische Vokation an die gejellichaftlichen Kreife 
unjeres Volks, ja an die Völker, wie fie auf diejem Gebiete nie wieder erging. Und wenn 
auch die fortwährende Anfpannung, in welche den Dichter die Überfinnlichkeit feines 
Gegenftandes verjeßte, ihn in der zweiten Hälfte des Werkes in feiner poetischen Kraft 
fichtbar ermatten und dann überreizen ließ — ein Mangel, der wiederum in der ver: 

45 fehrten Auffaffung der Aufgabe ald einer Stofferfindung jeinen Grund bat — fo ifts doch 
nur eine Verirrung moderner Kritif, wenn fie über den Fehlern des Ganzen, bie fie zus 
dem gerade da fucht, wo fie nicht liegen, die poetifche Kraft und Fülle im einzelnen 
und die kultur: und firchengefchichtliche Bedeutung des Ganzen verfennt. Da bat denn 
doch Schiller in feinem Aufſatz über „naive und fentimentale Dichtung“ bei aller Strenge 

50 der Beurteilung die Meffiade befjer zu würdigen verftanden, — K.s verfeblteiter Verſuch 
tar die Umarbeitung älterer Kirchenlieder, wo die Unterfhäßung, ja gänzliche Verkennung 
der objektiven und volfstümlichen Seite des Volkslebens und insbefondere des kirchlichen 
Lebens am ftärkjten hervortrat. Hier liegen des Dichters Schranken und Grenzen, 
bier vor allem der Mangel an epifcher Begabung. Was er aber wie fein anderer neben ihm 

55 beſaß, das ift das Gefühl für die Maße des Haffischen Altertums, zumal die der Haffifchen 
Poeſie der Griechen. Dies zeigte ſich vor allem darin, daß er den Reim verwarf, den 
Herameter für uns geichaffen und die Odenform bei ung eingeführt, lebendig und dich— 
terijch gemacht hat. Hierin liegt auf der einen Seite wiederum ein Fehler, denn der 
Reim gehört der deutfchen Sprache ureigentümlih an und feine gänzliche Verwerfung iſt 

en dem Charakter des deutjchen Geiftes und der deutjchen Dichtung zumider, aber zu jener 
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Zeit des Reimgeflingeld mußte der Welt einmal begreiflich gemacht werden, daß es nicht 
auf Klänge, wie man meinte, fondern auf große dichterifche Gedanken ankommt. Das hat 
K. in durchgreifender und fruchtbarer Weiſe getban, und fo ift er bei allen Mängeln feiner 
Poeſie der Neubegründer der deutichen Dichtkunft nad Gehalt und Geftalt geworben. 
In großartiger Univerjalität vereinigte er ald ein wahrer Dichter von Gottes Gnaden in 5 
jeiner Poeſie germanischen Tieffinn, altdeutfchen Ernjt mit altklaffiicher —— auf 
dem Grunde bibliſcher Lebens- und Weltanſchauung, fo daß er für die Zukunft prototypiſch 
daſteht, prototypiich zumal für die reifere Jugend, der er eigens nicht bloß darum an— 
gehört, weil alle feine bedeutenden Werke in der Yugendzeit verfaßt find, jondern vor 
allem deshalb, weil fie da alle diejenigen Grundzüge vereinigt fieht, die unfer Volk groß 10 
gemacht haben. Darum wird fein Grab zu Ottenfen unter der Linde, wo er an ber 
Seite feiner Meta der Auferftehung harrt, wie Vilmar jagt, „für jeden Deutjchen, der 
den Mut hat, zugleich ganz ein Deutjcher und ein Chrift zu fein, für alle Zeiten eine 
bedeutungsvolle und ehrivürdige Stätte bleiben“. Dr. 4. Freybe. 

Klugheit. — Erft im Mittelbochdeutichen kommt das Wort Huoc vor in der Be 15 
deutung fein, zierlich, zart. Seine Ableitung ift dunkel. Wadernagel leicht das 
griechiiche yAvads. Es wird von feiner Handarbeit, von niedlicher Speife, auch im Sinne 
von jchlau früher gebraucht, ald in der jegigen Bedeutung, da es mit weiſe parallel 
gehend, höheres Wiſſen und Können ausbrüdt. Im allgemeinen wird Meisheit mehr 
auf das geiftige, Klugheit mehr auf das weltliche Gebiet bezogen als Berftandesichärfe, 20 
Geſcheidheit, ſehr oft aber beide verbunden. Mit Hug, Klugheit verbindet ſich häufig 
ein ironischer Nebenfinn, namentli bei Luther, der diefe und die abgeleiteten Worte: 
Hüglih, Klügel, Klügling überaus oft und gerne braucht, um den Gegenfaß gegen die 
Einfalt und Demut des evangeliſchen Heilsglaubens zu bezeichnen. 

Dem Volke JIsrael ift die Klugheit ald ein Erbteil feines Stammvaterd Jakob zus 25 
gefallen und bis auf den heutigen Tag geblieben. Die Chofmalitteratur des ATS läßt 
deutlich erkennen, in welchem Anjehen und in welchem Grad der Ausbildung dieſe Eigen- 
ichaft jtand. Salomo, in feiner guten Zeit, ift ihr glängenditer perjönlicher Vertreter, viele 
Palmen, die Sprihmwörter und der Prediger find ihre fchriftlichen Denfmale. Doch bleibt 
innerhalb des Kanon die praftifche Lebensklugheit jamt ihren Regeln und Natfchlägen ſtets so 
an die von oben fommende Weisheit gebunden, ihr Anfang die Furcht des Herm, ihr 
Ziel die Heiligung des Menfchen; und hat e8 auch manchmal faft den Anjchein, jo finkt 
die altteftamentliche Klugheitslehre doch nie wirklich zu einer bloßen Anweiſung zu irdiſcher 
Glückſeligkeit herunter. 

Im NT ift das Mort für ee poörıuos, und die Grundftelle Mt 10, 16: „ſeid 6 
flug wie die Schlangen“, — mozu Rothe (Ethik $ 971 Anm.) bemerkt, daß von allen 
Vorichriften des Erlöfers diefe für ihm individuell vielleicht die ſchwierigſte ſei. Die andere 
2 e des Verſes: „und ohne Falſch mie die Tauben” und der Zufammenbang der 

telle geben das nötige Korrektiv gegen einfeitige Auffaffung. Klugheit, jcharfer Ber: 
ftand, offenes Auge für die Dinge diefer Welt find dem Jünger des Herrn unentbehrlich 0 
für feinen himmlischen Beruf, weil er nur dadurch die Gefahren erkennt, von melden 
er bedroht ift, und die Mittel, deren er ſich wider fie bedienen darf. Aber die Klug: 
beit ift auch eine Selbitpflicht, weil fie eine natürliche Gottesgabe, als foldhe an fih un— 
verwerflich, aber der Heiligung und Erhebung zur fittlichen Tugend bebürftig ift; — 
x $ 650 nennt fie „die Tugend des univerjell beitimmten Selbſtbewußtſeins“ — vgl. a5 
1Ko 14,20, 

Ob mit Martenjen (Ethif I, p. 533) das Verhalten Jeſu felbit gegenüber der Hinter- 
Lift feiner Widerfacher, 5. B. bei der Frage wegen des Zinsgroſchens, ala ein Fluges zu 
bezeichnen fei, möchte doch bezweifelt werden. Denn feine Antivort ift nicht ein Mittel, 
der in ber Frage liegenden Gefahr auszumweichen, ſondern enthält die allein ug Ent: 50 
jcheidung. Ebenjo wird die von ihm beobachtete Zurüdhaltung in Hinficht feiner Meſſias— 
würbe (Jo 8,25; 10, 24f.) aus bloßer Klugheit nicht berzuleiten oder zu erklären fein. 
Denn in ibm wohnt die fouveräne Weisheit, welche mit abjoluter Sicherheit, ohne Taften 
und Suchen, im Reben und — das vollkommen Richtige trifft. Dagegen kann 
die menſchliche, auch die chriſtliche Klugheit der höheren Leitung und Überwachung niemals 55 
entbehren, weil ihr von ihrem natürlichen Urfprung ber die Unficherheit und Fehlſamkeit 
immer anbaftet. 

Der Apoftel Paulus giebt uns in feinem Berufsleben einige berborragende Proben 
der Klugheit, zu welcher Le 16, 8, mit ausdrüdlidem Hinweis auf die Kinder diefer Welt, 
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die Kinder des Lichtes ermahnt werden. Derjelbe, der zu Antiochien in Piſidien AG 13 
und zu Lyſtra AG 14 ſich die robefte Ungerechtigkeit und Mißhandlung ftille gefallen 
läßt, beftebt in Philippi AG 16 mit großer Feſtigkeit auf feinem Recht als römischer 
Bürger. Der nämliche Unterjchied in feinem Verhalten zeigt fih, wenn wir feine feier- 

5 liche Erklärung AG 20, 22—24 vergleichen mit AG 22,25. Dort will er Trübfal und 
Bande nicht achten, auch fein Leben felbft nicht teuer halten, bier legt er gegen die ihm 
zugedadhte Geifelung nachdrüdliche Verwahrung ein. Eine genauere Erwägung läßt jedes- 
mal die zureichenden Gründe, von denen er beftimmt wurde, erkennen. Doch reiht fich 
gerade an den leßterwähnten Vorgang ein weiterer, der und beinahe glauben machen könnte, 

10 daß felbft der Apoftel nicht ganz der Gefahr, die mit dem Gebrauch der Klugheit ver- 
knüpft ift, entging: feine Außerung AG 23,6 ftreift wenigftens an die äußerſte Grenze 
der erlaubten Klugheit. 

Eine andere der Klugheit jehr nahe liegende Verſuchung ift die des Dünlels. Da— 
wider fehen wir Paulus mehrfach eifern; jo Rö 12, 16 und in beiden Korintberbriefen 

15 an vielen Stellen, namentlid) wo er wie 1 Ko 4,10; 2 Ko 11, 19 mit feinen Gegnern 
fi) auseinanderjeßt, mit jchneidender Jronie. — In der Welt dient die Klugheit befonders 
dem Eigennuß, wie die Gefchichte vom ungerechten Haushalter Le 16 beweiſt, deren Be— 
deutung Martenjen a. a. O. richtig dahin angiebt, daß, was die Kinder diefer Welt um 
ihres zeitlichen Glückes willen thun, die Kinder des Licht3 um ber himmlischen Geligfeit 

20 willen „in ihrem Geſchlecht“, d. h. in der ihnen gegiemenden Richtung und Weiſe lernen 
und üben follen. Die „Klugheit der Gerechten” Le 1,17 (ars >ü Pf 111, 10) muß 
den Grund haben, von dem Jeſus Mt 7,24 fpricht, und ihr Abjeben muß, gemäß Ya 
3,13, auf Bewahrung eines unverlegten Gewiſſens und auf einen feligen Ausgang des 
irdischen Lebens Pſ 90, 12 gerichtet fein. 

2% Die meltliche Klugbeit fteht ganz im Dienfte des Eudämonismus. Man ver: 
gleiche hierüber die intereffanten ge Martenjens a. a. O. ©. 529 ff. aus dem 
berühmten „Handorafel und Kunft der Weltflugheit” des ſpaniſchen Jeſuiten Balthafar 
Gracian, und ebendafelbjt die treffende Bemerfung über die Moral der vollstümlichen 
Sprichwörter. 

80 Fraglich jcheint es, ob einer befonderen Paftoralflugheit ala Zweig der praftifchen 
Theologie das Wort geredet werden fol. Man ift gegen ſolche fafuiftiiche Spaltung 
der chriftlichen Sittenlehre wohl mit Recht bedenklich. Das ift ja —* daß jeder ſonder⸗ 
liche Beruf an die Klugheit ſeines Trägers auch wieder ſonderliche Anforderungen ſtellt, 
und nicht minder iſt gewiß, daß der Mangel an der rechten Klugheit bei Dienern des 

3 Wortes ſchlimme Folgen haben, ihrem Wirken ſchweren Eintrag thun, auch ihre redlichſten 
Abfichten vereiteln kann. Aber nicht durch eine Klugheitslehre für die Geiftlichen wird 
dem abzubelfen fein, jondern auf dem von Ya 1,5 angegebenen Wege. Karl Burger. 

Knapp, Albert, geit. 1864. — Lebensbild von A. 8. Eigene Aufzeihnungen bes 
endigt von J. Knapp, Stuttgart 1867; Koch, Kirchenlied VII, 213f. 

40 1. Zebensgang. Albert Anapp ift in Tübingen geboren am 25. Juli 1798 als 
Sohn des Hofgerichtsadvofaten Knapp. In feinem ziveiten Lebensjahre fiedelte das Kind 
mit den Eltern nad dem Hlofterftädtchen Alpirsbah im Schwarzwald über, wohin ber 
Bater ald Oberamtmann verfeßt worden war. Wie dort ſowohl die großartige Natur 
des Waldgebirges als auch die Räumlichkeiten des prächtigen aus dem 11. Yahrbundert 

#5 ſtammenden Benediktinerklofters, erhebend und befruchtend auf die Phantafie des lebhaften 
Knabens getvirkft hat, bat er ſelbſt in feinen „Kindheits-Erinnerungen“ dargeftellt. Als 
der Vater 1809 als Oberamtmann nad) Rottweil verjeßt worden war, verzehrte den 
Knaben ein brennendes Heimweh nad dem geliebten Alpirsbah. Nach zwei Jahren 
wurde der Vater auf Grund einer lügenhaften Denunziation feines Amts entjegt und 

5% mußte unter großer öfonomifcher Beſchränkung in Tübingen privatifieren, bis er mit 
dem Negierungsantritt König Wilhelms 1816 zum Oberjuſtizrat am dortigen Kreis— 
gerichtöhof ernannt wurde. Am Jahre 1814 trat K. in das Seminar zu Maulbronn 
ein. Die Univerfitätsjahre 1816—1820, welche er im Tübinger evangelifch:theologiichen 
Seminar, zubrachte, füllten fih für ihn mehr mit Poefie als mit Theologie aus. Die 

55 ——— Fakultät beſaß wohl eine Reihe ehrwürdiger Männer, wie Bengel, Steudel, 
urm, Bahnmaier; aber der Supranaturalismus jener Zeit war für den feurigen Geiſt 

Knapps allzu kühl. Dagegen ging eben dazumal die burſchenſchaftliche Erregung in hohen 
Wogen und trug feiner poetiſchen Natur ungemein viel Zündftoff zu. Knapp war ein 
luftiger Student, voll poetifchen Drangs, und als Wortführer beim Waterloofefte und ſonſt 
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allen twilltommen. Manche Überfchreitung der gar eng gezogenen Grenzen der Seminar: 
Hausordnung hielt man ihm zu gute, weil jelbit die Auffichtsbehörde in dem ftattlichen, 
warmblütigen offenen Yüngling einen trefflichen Kern nicht überſah. Ein tiefer Zwieſpalt 
jchlang ſich durch feinen Tübinger Aufenthalt; zwei Bändchen Gedichte find in ben 
nächſten en ins Feuer geliefert worden, weil, wie er fagte, meift nur das eitle Sch 5 
und die Naturanfchauungen fi darin fpiegelten oder die religiöfen doch nur poetiſch 
fromm waren. 

Eine Wendung in diejer Geiftesrihtung trat mit dem Eintritt ind praftifche Amt 
ein. Im November 1820 ward Knapp als Vikar nach Feuerbach, fpäter nad Gaisburg 
geichict, beides Dörfer in der Nähe von Stuttgart. Hier hatte der Umgang mit Ludwig 10 
Hofader (ſ. Bd VIII ©. 211) einen ſo ſtarken Einfluß auf ihn, daß ihm ein tiefer Blid 
gejchenkt wurde „ſowohl in fein eigenes Verderben, als in Ehrifti Huld und Majeftät“ ; 
ein Blid, der für ihn „der Anfang eines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Welt: 
anſchauung“ wurde. 

Im Jahre 1825 erfolgte feine Anſtellung als Diakonus in Sulz am Neckar, von ı5 
wo er auf befonderen Wunſch der Herzogin Henriette von Württemberg im Jahre 1831 
auf das Diakonat Kirchheim unter Ted berufen wurde. In die Sulzer Zeit fällt die 
Herausgabe feiner erjten „Chriftlichen Gedichte” durch Basler Freunde. In Kirchheim be— 
gann er feine Chriftoterpe ———— Es ſollte dies ein chriſtlicher Almanach ſein, der 
in anmutigem Gewand geiſtliche Nahrung in die Familien zu bringen ſuchte. Knapp ver: 20 
ftand es, fein Jahrbuch zu einem Sammelpuntte für eine große Anzahl gleichgefinnter 
und hochgebildeter Männer zu machen. Das Unternehmen fand in gebildeten chriftlichen 
Familien erfreuliche Aufnahme. Nah 20 Jahren, 1833—1853, ward die Herausgabe 
eingeftellt; Knapp ſelbſt hatte, zumal in feinen biographifchen Auffägen, fein redliches 
Teil zur Hebung des Buches beigetragen. Im Jahre 1836 wurde er nad Stuttgart 35 
verjeßt, two er ald Diafonus an der Hofpitalkicche, dann als Archidiafonus an der Stifts— 
firche wirkte, bis er 1845 als Nachfolger eines Dann und Guſtav Schwab auf die Stabt- 
pfarrei zu St. Leonhard vorrüdte. Das mit diefer Stelle verbundene Dekanat der Land: 
orte bat er, wie Dann, abgelehnt. Auch an den vielen mwohlthätigen chriftlichen Vereinen 
Stuttgart3 beteiligte er fich nicht im der ausgedehnten Weife, wie dies ben Geiftlichen so 
großer Stäbte oft zugemutet wird. Er hielt Erbauungsitunden und präfidierte nach Danns 
Tode die halbjährige Predigerfonferenz; aber: „ich bin fein Komitee-Mann!“ fagte er, und 
batte für feine Perſon ficherlich Recht. Inhaltsvoll war feine Arbeit dennoch im reichiten 
Maß. Seine Gemeinde war ihm mit herzlicher Yiebe ergeben; von nah und fern gingen 
Freunde bei ihm ein und aus, und von Fremden ward er als eine der Stuttgarter Ce— 35 
lebritäten fleißig aufgefuht. — Mit feltenen Unterbrehungen war die Gejundheit des 
Starken ftattlihen Mannes bis zu feinem 58. Lebensjahre feit und fräftig geblieben. 
Einen erſten ſchweren Krankheitsſtoß erlitt er i. %. 1850, und nad einem Jahrzehnt jtellten 
fich verjchievene Beſchwerden, die von einer —— ausgingen, in geſteigertem Maße 
ein, denen er auch nad) monatelangem Ringen in Atemnot und nach manchen bangen Stunden 40 
am 18. uni 1864 erlag. 

2. Seine tbeologifhe Eigenart. Wir haben in Albert Knapp eine Perfün- 
lichkeit vor uns, deren Wirken auf einer breiten, mächtigen Naturbafis ruht. Wie der 
natürlihe Menjch fich in feinem glanzvollen Schwung ſchon in den Univerfitätsjahren bei 
ihm entfaltete, jo jegt er über feine Yebenserinnerungen in einer ganz anderen Zeit das 45 
Wort: homo sum, nil humani a me alienum puto. Dieje natürliche Unmittelbar: 
feit zeigte fich nicht nur in feiner Begabung für die Kunſt, fondern fein ganzes Weſen 
war allem Edeln und Großen, allem menſchlich Schönen und allem göttlich Erhabenen 
aufgeſchloſſen. Diefe Naturbafis befam aber ihre Schranke durch feine Stellung zum 
Pietismus. Wir haben den Eindrud, daß der fo fräftige und felbititändige Mann je und 0 
je in feinem Leben gegen fich ſelbſt mißtrauiſch geworden ift, es möchte der friiche fröh— 
liche Flug feines Geiftes, es möchte die Macht und der Weiz des irdiſch Großen und 
Schönen ihn aus der Sphäre verloden, in welcher er fein Heil gefunden. Aber niemals 
ift er in die Bande pietiftijcher Engberzigfeit geraten. Er ſtand zeitlebens treu auf dem 
Grund evangelisch-firchlicher —— Polemiſch hat er ſich deshalb nicht ſelten gegen 55 
jede Philofophie und Theologie aufs jtärkite ausgefprochen, welche diefen Wahrheits— 

nd antaftet oder unterwüblt. Aber ſowohl feine Polemik, als auch die gegenüber: 
tehenden pofitiven Erörterungen find einfache Fräftige Bejahungen defien, was ihm perſön— 
lih zur abjoluten unentbehrlihen Getwißbeit geworden war. Wenn er von der Anbetung 
Cheitl redet, jo ruft er: „Wie kann man lange um Ihn ftreiten, den man im Herzen 60 
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erfahren bat?” Auf der andern Seite, weil dem Herzenätheologen das hriftlih Wahre 
zugleich als das abjolut Schöne vor der Seele ſteht, kann er ſich mit den Entitellungen 
und Mißbildungen desfelben nicht befreunden, noch glauben, daß die Wahrheit auf 
Ertremen beruhe. Eine geiftlos äußerliche Apologetit und eine falfche zankſüchtige Ortho— 

5 doxie haben feinen Beifall nicht, auch wenn fie die gleichen Geiftesfhäße verteidigen, Die 
er über alles fett. Aber auch für fektiererifche Einfeitigkeiten hatte er Feinerlei Sympathie. 
Vor methodiftischer Eigenmächtigfeit und geſetzlichem Formalismus hat ihn frühe Erfahrung 
in feinem eigenen geiftlihen Leben bewahrt; mit dem modernen Baptismus hatte er im 
Anfange der vierziger Jahre in feiner eigenen Kirche eine Begegnung, welche ihm die 

10 ganze unchriftliche Herbigfeit desfelben vor Augen ſtellte. Was er (Chriftoterpe 1850) 
von feinem Freunde Wörner rühmt, war doch wohl fein eigenes Ziel: „Er war fein 
Micelianer, kein Pregizerianer, fein Baptift, fein Herrnhuter, fein Pietift noch des etwas, 
jondern ein einfacher Bibeldhrift, wie Paulus folche verlangt, ein aus dem unmittelbaren 
Kern der heilgen Schrift gezogener Baum der Gerechtigkeit, nicht auf irgendivelchen 

15 fremdartigen Stamm in eigener Wahl gepfropft.” Das hindert nicht, daß er aus den 
verjchiedenften Gebieten chriftlichen Lebens feine Glaubensüberzeugung ftärkte, wie er 
denn zeitlebens die innigften Beziehungen zum SHerenhutertum bewahrt. Aber in 
jedem all ging bei ihm der Strom feiner Gebanfen unmittelbar und mit volljter 
Parrheſie auf das Centrum des Glaubens los, Jeſum allein, und kann man feine Stellung 

20 * Parteien als ein lauteres evangeliſches Chriſtentum, als eine milde Kirchlichkeit 
ezeichnen. 

So wurde er denn ein hochgeſchätzter Prediger der Stadt. Wohl war ſein Wort 
nicht, wie bei L. Hofacker, befähigt, durch die großartige Betonung von Sünde und Gnade 
und durch ſeelſorgerlich andringenden Ton ein Muſterbild erwecklicher Predigt zu werden. 

25 Aber in feinen Kanzelvorträgen ſpiegelte ſich ein wunderbarer Reichtum geiſtvoller Ge— 
danken, welcher in einer markigen Sprache zum Ausdruck kam, die man gewählt nennen 
müßte, wenn ſich ihm nicht der ſchlagende Fräftige Ausdruf ohne alles Wählen immer 
von ſelbſt dargeboten hätte So menig er es jemals bei feinem firchlichen Auftreten 
darauf anlegte, den Dichter aus feinen Worten berborjchimmern zu laljen, das wurde 

30 doch jedem Hörer alsbald fühlbar, daß bier eine ungewöhnliche Kraft und Begabung ibm 
gegenüberftebe, ein Mann, in defjen Geifte fich ein reiches Wiſſen mit originaler Produk— 
tivität in feltenem Maße vereinigte. Seelforgerliche Verbindung pflegte er mit innigem 
Geifte. Trat er in den Kreis feiner Pfarrbrüder ein, fo wurden jeine Anſprachen 
glänzende Monologe über die tiefiten Bebürfniffe des Predigerherzens, wo Schlag auf 

3 Schlag geführt wurde in der Entfaltung der Grundgedanken unfere® Glaubens. Volle 
Andacht erfahte die Gemüter der Zuhörer, wenn fo aus der Fülle feines Herzens der be 
vedte Mund Zeugnis ablegte für den Herm, der am Kreuze geftorben; und noch nad) 
Jahrzehnten zittert wohl der Eindrud einzelner feiner Anfprachen bei der Prebigerfonferenz 
in ihren Seelen nad). 

40 3. Seine litterarifhe Thätigkeit. — Faſſen wir zunächſt die eigenen Poefien 
ing Auge. Erſchienen find zuerft „Chriftliche Gedichte von Albert Knapp. 2 Bände, 
Bafel 1829.” Sodann erfchienen 1834 „Neuere Gedichte” in 2 Bänden. In den 
„Shriftenlievern“, Stuttgart 1841, bat er neben fremden 48 geiftliche Geſänge von fich 
jelbjt angeboten. Im Jahre 1843 erfchten von Gedichten die „Neuefte Folge” und in 

45 der ſchönen „Auswahl in Einem Bande”, Stuttgart 1854, 1868 treten abermals einzelne 
neue hervor. Die legte Sammlung find „Herbftblüten, Stuttgart 1859. Da und dort 
erſchienen ſporadiſch eigene Lieder, 3. B. im evangelifchen Liederfchag und in den Chrift- 
lichen Liedern 1864. — An diefen über 1200 Liedern und Gedichten läßt fich erkennen, 
wie ungemein fruchtbar diefer Dichter geweſen ift, vielleicht allzu fruchtbar. Man kann 

50 ſich zutveilen des Wunſches nicht erivehren, er möchte da und dort noch länger die Teile 
angelegt haben, um eine rein Haffifche Form überall berzuftellen. Sein Gefichtsfreis ift eim 
großer und umfafjender. Wie ihm die Natur und ihre Herrlichkeit unerſchöpflichen Stoff 
und ftets neue Anregung bietet, jo find es nicht minder gejchichtliche Thatfachen und 
kraftvolle Perfönlichkeiten aller Art, die er beſingt. Auf Goethes Tod bringt gleich der 

55 erfte Jahrgang der Chriftoterpe 1833 eine Elegie, feinen Landsmann Schiller feiert er 
1843 in einem Gedichte. Männer des Kriegs, wie Napoleon und Prinz Eugen, Heroen 
der Kunſt wie Bad, Händel, Mozart und Beethoven, deutſche Heldengeftalten wie die 
Hobenftaufen, klaſſiſches Altertum tie die neuere Geſchichte liefern feinem Genius Stoff 
zu höherem Fluge. Gewinnt ſchon ſolch umfafjendes Wiſſen, das fi ihm zu lauter 

»9 lebendiger Anſchauung verdichtet, unfere hohe Achtung, fo zollen wir nicht minder der 
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Dffenheit unfere Anerkennung, mit welcher er fein tiefes Intereſſe auch an den außerhalb 
der Kirche liegenden Gegenftänden fundgiebt. Wohl hat er recht, daß die reine und un— 
getrübte Freude an Natur und Kunft und allem, was groß und ſchön ift, nur Platz hat 
in einem Gemüt, das die Welt ſchon unter ſich hat und in Chriftus lebt und ruht. Aber 
eben einem foldhen Poetengemüt mußte e8 erlaubt fein, den einſeitig pietiftiichen Stand» 5 
punkt zu durchbrechen, dem bis dahin „Natur und Weltgefhichte als zur Welt und nicht 
zum Himmelreich gehörig für die geiftliche Dichtung ferne lagen“. Er dagegen wollte im 
Gedichte vereinigen „bie vertoellliche Natur, das flüchtige Menfchenleben und das über 
beide fi ewig jung erbebende Wort Gottes“. Denn „dem Chriften gehört bie weite 
Melt; und fein Geift und Herz darf fich überall, nur nicht im Neih der Sünde und 10 
Eitelfeit, ergeben und überall die Spuren feines Gottes ſuchen“. Am liebiten freilich 
fehrte er immer wieder ein beim Worte Gottes: „Hier giebt es eine unermeßliche Vorlage, 
woran unjere Boeten im SFleifcheswahn und mit verblendetem Auge vorübergeben, eine 
Nätjelwelt voll beiliger Paradiefe an der anderen. Wenn man da angefangen und 
hundert Gedichte mit tiefjter Befinnung entworfen bat, jo iſt's ebenjo, ald wäre eine Müde ı5 
über eine mufitvolle Klaviatur mit ärmlichen Füßlein bingelaufen. Das AT namentlich) 
halte ich für die eigentliche Goldgrube der höchſten Poeſie.“ — Wo aber auch der Dichter 
jeinen Gegenftand jchöpft, wird unfer Urteil über feine Leiftung fich mit dem von Guſtav 

wab vereinigen: „Mit der warmen tiefchriftlichen Empfindung vereinigt Knapp einen 
Reihtum und Schwung der Phantafie, wodurch er fich den erſten Kirchenliederdichtern 20 
aller Zeiten an die Seite ftellt. Gefühl und Phantaſie find in feiner Dichtung fo unter 
fih und mit der Neflerion verfchwiftert, daß er auf eine großartige Weife feinen Gegen- 
ftand auffaßt und in lebendiger Schönheit feine Jdeen und Empfindungen geftaltet.” — 
Daß Knapp jeglichen Weltruhm zu den Füßen feines himmliſchen Königs niederlegen 
wollte, dafür ift, wie Fr. — * ſagt, ihm der herrliche Lohn zugedacht geweſen, 26 
daß, jo lange eine Kirche auf Erden beſtehen wird, viele feiner Lieder in ihr nicht ver— 
ballen werden. Denn, ob auch feine beften Lieder einen faft zu modernen Klang haben, 
jo iſt e8 doc der Klang einer auf dem Glaubens und Belenntnisgrunde der Kirche 
ftehenden großen Perfönlichkeit. Lieder wie: An dein Bluten und Erbleihen; Eines 
wünſch ich mir vor allem andern; Einer iſt's, an dem wir bangen; Hallelujah, wie lieb: so 
lich ftehn; Abend iſt e8, Herr die Stunde — haben ſich darum längft an dem Herzen 
der evangelifchen Kirche weit und breit legitimiert; fie werden auch bleibende Segens- 
quellen für die Gemeinde fein. 

Gehen wir von feinen — zu ſeinen biographiſchen Arbeiten über, ſo gab er mehr 
oder weniger ausführliche Lebensbilder von Ludw. Hofacker (5. Aufl. 1883), Dann, Flatt, 35 
Eberhard Wörner, Hedinger, Arnold, Zingendorf, Hiller, Magdalena Sibylla von Württem: 
berg, 3. J. Balde. Geſammelte proſaiſche Schriften, 2 Tle, Stüttgart 1875. In diefen 
Arbeiten kommt feine mit reihem Humor getvürzte Darftellungsgabe im Bunde mit 
einer liebevollen Hingebung an den Gegenftand zum jchönften Ausdrud. Der Dichter 
erweiſt ſich bier als echter Künftler, der mit dem Auge des Malers eine Menge von 0 
Charakterzügen und Lebensmomenten auffaßt und mit gejchidter Hand dem Gefamtbilde 
—— welche der Laie entweder kaum gewahr würde oder die er nicht zu verwerten 
verſtünde. 

Schließlich ſind die hymnologiſchen Arbeiten R.3 zu nennen. Beſonders infolge einer 
Anregung von Prälat Klaiber reifte jchon in den zwanziger Jahren in ihm der Entichluß, 45 
dem Ghriftenvolfe einen „Evangeliſchen Liederfchag für Kirche und Haus“ darzubieten. 
War 08 ja doch damals die Zeit, da „die Geſangbuchsnot“ im ganzen deutjchen Water: 
lande die Herzen der Edelſten bewegte; da fonnte er hoffen, durch eine ſchöne Auswahl 
aus den Liedern der Kirche nicht nur vielen eine Erbauung, fondern auch der Kirche eine 
Vorratöfammer zur befleren Geftaltung des Geſangbuchs zu erſchließen. Aus einer so 
Summe von 80000 Liedern und darüber wählte er 3590 aus und gab fie bei Cotta in 
Stuttgart 1837 heraus. Die bumnologifhen Grundſätze, nach welchen er dabei verfubr, 
bat er in den Vorreden zum Liederſchatz und in der Schrift: „Anfichten über den 
württembergijchen Gefangbuchsentivurf vom Jahr 1839” entwidelt. Danad) bielt er eine 
ichonende Veränderung der Yiederterte für nötig; freilich handle es fich dabei nicht bloß 55 
um eigentliche Berbeflerung, fondern mehr nody um Wiederherftellung der alten vielfach 
veränderten Lieder. Allein es war nicht bloß das, was in dem Liederſchatz jet vor Augen 
lag. Nicht nur einzelne Sprachhärten und Sprachfehler wurden geändert, fondern er 
nahm fich die Freiheit, die „minderguten ſchwächlichen Ausdrüde eines Gedantens kräftiger, 
biblifcher zu faſſen, bei offenbaren Züden neue Verſe einzufügen und ganze Yieber frei: ou 
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thätig zu reproduzieren“. Mochte ihm das aud im einzelnen Fällen glänzend gelungen 
fein, z. B. bei: Jeſu, Seelenfreund der Deinen von Michael Hahn, bei: Endlich bricht 
der heiße Tiegel von K. Fr. Hartmann, im großen mußte er bei der zmweiten Auflage 
1850 zugelteben, daß er bei der erften „vielfach zu ſubjektiv, oft in — zu 

5 Werk gegangen ſei und hundertmal über die Schnur gehauen habe“. ber auch in 
dieſer entſchieden reiferen und gebeſſerten Auflage war die Annäherung an das Original 
doch noch nicht in volle Wirklichkeit getreten. Die Grundanſchauung —** daß unſere 
Kirchenlieder nicht nur dem heutigen Geſchmack keinen Anſtoß bieten, ſondern auch durch 
ſchöne durchſichtige Form die Zeitgenoſſen gewinnen ſollten, ließ eine prinzipielle Ver— 

10 beſſerung der erſten Auflage nicht zu, wenn auch im einzelnen vieles zum orteil ſich 
änderte. So auch in der dritten Auflage 1865. — War nun dieſes Hauptwerk Knapps 
ohne Zweifel vielen eine reiche Duelle von Erbauung, jo wurde es doch aud die Biel- 
jcheibe ſchärfſter Kritik. Mild lautete das Epigramm eines Guftav Schwab: 

Keinen gellernden Knapp und feinen Inappenden Gellert! 
15 Laßt an Seele und Leib jeden, wie Gott ihn erfchuf. 

Aber heftig Maren die Angriffe von Stip, Humnologifche Neifebriefe 1852, und 
Philipp WMWadernagel in demjelben Jahr auf dem —— zu Bremen. Hier trat 
ſchon die entgegengeſetzte Auffaſſung von Redaktion des kirchlichen Geſangbuchs auf den 
Plan. Geſchah die Oppoſition im Sinn exkluſiver Archaiſtik wie bei Stip, ſo lag eine 

20 Verkennung des Zeitbedürfniſſes und des Rechts der chriſtlichen Gemeinde vor. Geſchah 
aber die Polemik in dem Sinne eines tieferen Verſtändniſſes deutſcher und kirchlicher 
Sprache wie bei Wackernagel, ſo hatte ſie ihr Recht; und Knapp ſelbſt hat, wie ſeine 
fortlaufende Feile am Liederſchatz zeigt, dieſes Recht gefühlt und, ſo weit ſeine dichteriſche 
Individualität nicht überfordert war, zur Geltung zu bringen verſucht. 

25 Palmer (F) Richard Lauxmann Fr. 

Knapp, Georg Chriſtian, Hallefcher Schulmann und Profeſſor der Theologie, 
get. 1825. — Duellen: P. Tihadert in WB 16. Bd (Leipzig 1882), S. 266 f.; 
9. Holgmann und R. Zöpffel, Lexikon für Theologie und Kirchenweſen, 2. Aufl, Braun: 
ſchweig 1888, &. 600; X. Dieftel, Gejchichte des Te in der chriftlichen Kirche, Iena 1869, 

% 6. 661; Fr. Bleet, Einleitung in das AT, bag. von J. Bleek und N. Kamphaufen, 3. Aufl., 
beforgt von U. Kamphaufen, Berlin 1870, ©. 161, Nr.28; Die Pjalmen. Ueberjegt und aus- 
gelegt von H.Hupfeld. Für die 3. Aufl. bearbeitet von W. Noad, 2. Bd, Gotha 1888, S. LXIX; 
THRE 2. Aufl. Bd 15, ©. 47. 558. 624; 3. Aufl. Bd 2, ©. 758, 8.36; Wb 7, ©. 747, 
3.59; Schrader, Geſchichte der Friedrichs-Univerſität zu Halle, Berlin 1894. — Einige fehr 

35 jhägbare biographijche Mitteilungen von ihm finden fih in der Zeitfchrift „Franckes Stif— 
tungen“, aus welcher fie beſonders abgedrudt wurden unter dem Titel „Leben und Charakter 
einiger gelehrten und frommen Männer des vorigen Jahrhunderts“ (1829). Niemeyers Epi- 
cedien zum Undenten auf Sinapp, 1825. Die Borrede zu den von Thilo herausgegebenen 
Borlefungen über die Glaubenslehre. 

“0 Georg Chriftian Knapp bildete, als legter Sprößling der alten Halleſchen Glaubens 
ichule feiner Zeit eine Zierde der Hallefhen theologifchen Fakultät. Sohn von Johann 
Georg Knapp, theologiſchem Profeſſor und Direktor der Frandefchen Stiftungen, einem 
von feinen Zeitgenofjen ald ein Heiliger gefeierten, aber auch in der Enge und Angftlich- 
feit des fpäteren Hallefchen Pietismus befangenen Manne, fpäter in den Univerfitätsjabren 

45 als Schüler eines Semler und Gruner, hatte der jüngere Knapp einerfeit3 die Stärfe und 
die Schwäche des Pietismus überfommen, andererjeitS manche Einflüffe der Aufflärungs- 
theologie der Zeit an fich erfahren. Geboren 1753 zu Glaucha bei Halle, befuchte er die 
Halleihen Schulen, vom Yahre 1770 an die Univerfität dafelbft, ſpäter ein halbes Jahr 
Göttingen. Vom Jahre 1755 an begann er feine akademiſche Laufbahn ale Magifter der 

bo Philoſophie, erhielt bereits 1777 vermöge feines großen Beifalld eine außerordentliche, 
1782 eine ordentliche Profefjur. Neben mehreren Borlefungen über das AT waren die 
über die Schriften des NTS in einem zweijährigen Kurfus und über die Dogmatik feine 
Hauptvorlefungen. Bom Jahre 1785 an trat er in das Direftorat der Franckeſchen Stif- 
tungen, welches er neben Niemeyer 40 Jahre lang verwaltete, bei welcher Leitung ihm 

55 vorzugsweiſe die Waifenanftalt, die lateiniſche Schule, die Bibel: und Miffionsanftalt an- 
beim fiel. Er gehörte zu den beliebteften Dozenten. So erklärte Gottfried Thomaftus: 
„Durd Knapp ift mir in dem Feld der Exegeſe ein neues Licht aufgegangen.“ Obwohl 
fortgejegt im Kampf mit einer binfälligen Geſundheit, wußte er es durch ftrengfte Regel: 
mäßigfeit der Lebensweiſe doch möglich zu machen, faft ohne Unterbredhung ſowohl feinen 

o akademischen Arbeiten, als den Saiten des Direktorats faft ein halbes Jahrhundert lang 
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vorzuftehen. Am 1. Mai 1825 erlebte er feine Amtsjubelfeier; nicht lange darauf fing 
er jedoch zu kränkeln an und beſchloß fein jtilles, aber thätiges Yeben am 14. Oktober des- 
jelben Jahres. 

Bon dem Fränklichen und asketifch ernften Vater hatte fich eine ungewöhnliche Schüch- 
ternbeit und Angjtlichfeit auch auf den kränklichen Sohn vererbt, durch melde feinem 5 
anzen Wirken und Auftreten ein eigentümliches Gepräge aufgebrüdt worden ift. Wie ein 
ann, in welchem — wenn auch während der achtziger Jahre noch durch die berrichende 

BZeitrichtung etwas geſchwächt — der alte Hallefche Glaubensgeijt fortlebte, dennoch ver: 
hältnismäßig einen jo wenig eingreifenden Einfluß auf die damalige ftudierende Jugend 
auszuüben im ftande geweſen, findet vorzüglich in diefer Schüchternheit feine Erklärung. 10 
Mie zahlreich nämlich auc feine Vorlefungen befucht wurden — wie es unter den Stu: 
denten hieß, „um ihrer praftiichen Brauchbarkeit im Amte willen“ — fo ift ibm doch nie- 
mals gelungen, gegenüber feinen rationaliftifchen Kollegen einen Gegenſatz bervorzurufen 
und eine eigentlich gläubige Schule unter den Hallejchen Theologen zu gründen. In 
einem Briefe aus den neunziger Jahren, welchen das homiletifche Korrefpondenzblatt vom 15 
Jahre 1838 Nr. 38 mitteilt, lieft man die rührende Außerung, welche für die findliche 
Innigkeit feines damaligen Gebetslebens ein fchönes Zeugnis ablegt: „Doch hat es mir 
ſehr zur Aufmunterung gedient, daß unfer lieber Herr mir die Bitte gewährt hat, die ich 
am legten Dfterfefte in Einfalt des Herzens an ihn that, mir unter den neu anlommenden 

ubörern doch nur einen Zuhörer zu jchenten, von dem ich wüßte, daß er für fein ſüßes 20 
vangelium Empfänglichkeit hätte... So etwas könnte einem Mut machen, um mehr 

al einen zu bitten, aber dazu babe ich doch noch feine Freudigfeit gehabt, ſondern für 
jest bleibt e8 dabei, daß ich um die Bewahrung und Erhaltung diejes Einen bitte”. Und 
diefer eine war auch nicht inHalle zu diefem Glauben geführt worden, jondern mit dem: 
felben von einem frommen Freunde nad Halle gejendet ! Wie fonnte e8 aber auch an- #5 
ders fein, da der ängjtlihe Mann, wie unverholen er ſich auch in feinen Vorlefungen für 
feinen Herrn und deijen Evangelium befannte, dennoch — mie uns aus perfönlichen Mit: 
teilungen der Betreffenden befannt ift — fich ſcheu im fich felbft zurüdzog, fobald ein 
Studierender auf feinem Zimmer die Auflöfung von theologifchen Zweifeln von ihm zu 
erhalten fuchte, und höchſtens durch Mitteilung eines belehrenden Buches den Zweifeln so 
und Bedenken zu begegnen bemüht war. Diejelbe Zurüdhaltung leitete ihn im Umgange 
mit feinen andersgläubigen Kollegen, jo daß, bei allem Gegenſatze der Überzeugungen, der 
follegialiiche Friede — jelbit einem Geſenius und Wegjcheider gegenüber — nie eine 
Störung erlitt, ja jogar ein Bahrdt fich feiner Freundlichkeit rühmen konnte. Charakteriſtiſch 
für die milde Art, wie er fich allenfalls mit feinen Gegnern im Glauben in Gegenjat zu treten 35 
erlaubte, ijt folgende Anekdote. Ein noch 1857 lebender Hallefcher Dozent machte in den 
zwanziger Jahren fein Lizentiateneramen vor der Fakultät. Von einem der Eraminatoren 
mit Beweifen für die Gottheit Chrifti bedrängt, fühlte er fih am Rockſchoße gezogen: «8 
war der alte Knapp, welcher ihm freundlich zulächelnd auf einem Zettel etliche Beweis— 
ftellen zur Hilfe im Streit zuftedte! — Dennod ift das von dem frommen Theologen 40 
ausgeftreute Wort der Wahrheit nicht ganz unfruchtbar geblieben, fondern hat bei mandem 
danfbaren Zuhörer unter jpäteren praftiihen Erfahrungen im Amte Frucht getragen. Als 
Schreiber diejes den ehrwürdigen Greis in feinen legten Lebenstagen zu — und 
über die Früchte feiner Wirkſamkeit zu fragen Gelegenheit hatte, erhob ſich derſelbe ſchwei— 
gend, um einen Pad mit Briefen zu holen, und auf diejen zeigend ertwiderte er: „Hier ss 
ift mein Troft, in den Briefen von folchen, bei denen erjt unter ihren Amtserfahrungen 
der ausgeftreute Samen aufgegangen: ift.“ 

Die Geiftesgemeinichaft, welche in jeiner nächften Umgebung ihm zu finden verjagt 
war, fuchte er ım derjenigen Gemeinde, welche zu der anjpruchslojen Zurüdgezogenbeit 
jeines Weſens am beiten paßte, in ber Brüdergemeinde, welche in jener Zeit der Ver: so 
leugnung des Evangeliums innerhalb der Kirche für fo manchen ein Ajyl geworden. Zwei: 
mal bat er in den Brüdergemeinden der Lauſitz und Sclefiens Beſuche gemadt, mit 
mehreren ihrer Mitglieder ftand er in vertrautem Briefwechſel und häufig fuchte er an 
den Feittagen Erholung und Erbauung in dem nahe gelegenen Gnadau. — Durch Scheibel 
ift nad) mündlichen Mitteilungen eines Halleſchen Geiftlihen die Nachricht verbreitet 55 
worden, daß ber jel. Knapp erjt im Jahre 1794 der damaligen aufgeflärten Theologie 
abhold geworden ſei und den Glauben ergriffen habe. Von Thilo in der WVorrede zu 
Knapps „Borlefungen über die chriftliche Glaubenslehre” ift indes dargethban worden, daf 
diefe Nachricht weder in den Schriften des Verewigten, noch auch in feinen nachgelafjenen 
Papieren Bejtätigung finde. Nur in Bezug auf einzelne Lehrpunfte hatten fich eine Zeit- co 
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lang die freieren Anfichten feiner rationaliftiichen Lehrer, Semler und Gruner, bei ihm er- 
halten, waren indes auch allmählich einer fonfequenteren, zwar keineswegs kirchlich ftrengen, 
doch biblifch offenbarungsgläubigen Überzeugung gewichen, welcher gemäß er in jenen Vor— 
lefungen $ 65 das Bekenntnis ausfpricht: „Wer Jeſum für einen untrüglichen göttlichen 

5 Lehrer hält, wie ihn das NT für einen folden erklärt, der muß in allen Stüden feinem 
Urteile beitreten, der muß den Mut haben, dies auch zu befennen, gejegt, daß er noch fo 
viele Schwierigkeiten bei der Sache fände, geſetzt, daß alle philoſophiſche Schulen und alle 
Aufgellärten widerſprächen und alle Spötter ihn mit Schmach und Hohngelächter em: 
pfangen follten.“ Gewiß nicht ohne Kampf und Selbftüberwindung hat er diefem Be— 

10 fenntni® getreu in feinen Vorlefungen feine Überzeugung ausgeſprochen, und, wie die 
Nachweiſungen fich dafür geben laſſen, frühere in feinen Heften vorgefommene, ber berr- 
ichenden Aufklärung fich annähernde Außerungen mehr und mehr getilgt. 

Es mag mit auf Rechnung jener Schüchternheit und Angjtlichkeit zu fegen fein, daß 
Knapp auch auf dem litterarifchen Schauplag nur mit wenigen, wenngleich gediegenen Er— 

15 zeugniffen berborgetreten ift. Von geringerem Werte find feine „Pſalmen überfegt und 
mit Anmerkungen”, 1776, 3. Ausg. 1789. Ein Werk des forgfältigiten Fleißes ih feine 
Ausgabe des griechifchen NTE, 3. Ausgabe 1824. Höchſt ſchätzbare und gelehrte Ab- 
bandlungen enthalten feine zwei Bände „Seripta varii argumenti maximam par- 
tem exegetici atque historiei“, 1805, 2. Ausg. 1824. Nach feinem Tode wurden 

20 von feinem Schwiegerfohne K. Thilo die erwähnten „Vorlefungen über die Chriftli 
Glaubenslcehre nach dem Lehrbegriff der evangelifchen Kirche”, 1827 und 1828, 2 Teile, 
2. Aufl. 1836, von Gueride die „Bibliſche Glaubenslehre vornchmlih zum praftifchen 
Gebrauch” (1840) herausgegeben. — Auch einige praftifchschriftliche Schriften wurden von 
ihm — charafteriftiich genug ohne Nennung feines Namens — veröffentlicht: ein mehr: 

25 mals aufgelegter Kleiner Traftat über die Frage: Mas foll ih thun, daß ich felig 
werde? 1806, und eine „Anleitung zu einem gottjeligen Leben“, 1811. Eine im Herm- 
buter Archiv gefundene Handichrift „Beiträge zur Lebensgeichichte Aug. Gottl. Spangen: 
berg3“, in denen die Differenzen des legteren mit der Hallefchen Univerfität und feine Wer: 
weiſung von Halle behandelt werden, hat D. Frid veröffentlicht (Halle a ©. 1884). Knapp 

so gab auch das 55. bis 72. Stüd der neueren Gefchichte der Miffionsanftalten heraus 
(Halle 1799— 1824). Seine Mitteilungen beruhten auf Nachrichten, die in Oftindien und 
England in englischer Sprache erfchienen, auf Tagebüchern, Auffägen und Briefen der 
Miffionare, ſowie auf Notizen, die die Londoner Societät zur Förderung der chriftlichen 
Erkenntnis ihm zulommen ließen; dazu wurde er von deutichen Hofpredigern und Geift- 

85 ichen in London, jo Böhme, Ziegenbagen, Dr. Schwabe und Dr. Ubele 2. . 
Tholud 7 (Georg ller). 

Stniebengungsftreit in Bayern. — Urkunden: Zwei Altenbände aus der Ober- 
konfiftorialregiitratur in Minden, überjchrieben: Das Niederfnieen der proteft. Landwehr 
und Militärperjonen bei Alten und vor Objekten des röm.-katholifhen Kultus. 

40 Litreratur: Kontroversſchriften über die Kniebeugungsfrage von Döllinger, Harleh, 
Friedr. Thierſch, Graf v. Sieh. Beichwerdevorjtellungen der Mitglieder der protejt. Generals 
jynoden in Bayern vom Jahre 1844, St. Gallen und Bern 1846. Beobadtungen und Ur— 
teile des Generals v. Aiter über die politiichen, kirhlihen und pädagogiſchen Rarteibewegungen 
unjeres Jahrhunderts, mitgeteilt von Dr, Eilers, Saarbrüden 1858. Kirche und Staat in 

45 Bayern unter dem Minijterium Abel und feinen Nahfolgern (Strodl). — Annalen der proteft. 
Kirche in Bayern von Karl Fuchs (Neue Folge), Münden 1839. Das Wiedererwahen des 
evangel. Lebens in der lutheriſchen Kirche Bayerns von Thomafius, Erlangen 1867. Weitere 
Duellenangaben finden ſich in meiner in den „Beiträgen zur bayer. Kirchengeſchichte“ (V. Bd 
I. und II. 9.) erſchienenen Abhandlung über die Kniebeugungsfrage, deren Inhalt überhaupt 

50 im wejentlihen die Grundlage der folgenden Ausführungen bildet. 

Der Aniebeugungsitreit ift eine Phaſe der bayerischen Kirchenpolitit unter dem Mini- 
fterium Abel und fällt in die Zeit von 1838—1845. — Bahern bejaf feit dem Jahre 
1818 eine paritätiiche Verfafjung. Auf König Mar, deſſen freifinniger Minifter Mont— 
gelas die um Bayern gelegten Herifalen Feſſeln mit rüdfichtslofer Energie gefprengt hatte, 

65 war (1825) * Ludwig J. gefolgt, bekannt als ein deutſch-geſinnter Fürſt und begeiſterter 
Protektor der aufblühenden Künſte. Seine Stellung zur Religion gab er auf der Stände— 
verjammlung des Jahres 1827 Fund, wo er fagte, daß er Religion als das Mejentlichfte 
anfehe und jeden Teil bei feinen Rechten zu behaupten wiſſen werde. Der romantifch ans 
gelegte König war ein grundfäglicher Gegner des verflachenden und geiftlofen Rationalis- 

so mus, Es lag ihm deshalb aucd daran, daß die proteftantifche Kirche vom Boden der 
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Augsburger Konfeffion aus geleitet werde. Dieſe Aufgabe zu löfen, dazu war ihm fein 
Mann geeigneter erjchienen, ald der bisherige Finanzrat Friedrich v. Roth, einft in feinen 
Studentenjahren ein feuriger Verehrer Montesquieus, Roufjeaus und Voltaires, jetzt nad) 
politiſcher und firchlicher Richtung einer der ſtarrſten Konjerbativen, dabei ausgezeichnet 
durch klaſſiſche Bildung, wie wenige feiner Zeit. Unterftügt von dem genialen Niethbammer 5 
führte der neue Präfident des Oberfonfiftorrums mit ſtarker Energie, oft mit drafonifcher 
Strenge, fein Werk dur: Reinigung der proteft. Kirche vom Nationalismus und Ein- 
fafjung des neu ertwachenden evangelifchen Lebens in die Bahnen des kirchlichen Organis— 
mus. Daß diefes Ziel durch befondere Handreichung der Staatsregierung und im Bunde 
mit berjelben erreiht wurde, war an und für fich fchon gefährlih; — um fo gefähr: 10 
licher aber, als diefe ftaatliche Unterftügung im Kampf wider den Nationalismus das 
Kirchenregiment für alle Folgezeit zum Dank verpflichtete und feine Stellung in dem an- 
deren Kampf überaus erſchwerte, den es alsbald zum Schuge verfafjungsmäßig garan- 
tierter Rechte gegenüber einer in der Staatsregierung berrichend gewordenen Partei zu 
führen galt. 15 

Rom hatte fih von den Schlägen der napoleonifchen Zeit wieder erholt. Klerikaler 
Einfluß begann aud in Bayern ſich wieder ftärfer geltend zu machen. Es war das die 
Reaktion auf Montgelas’ fchonungslofes Vorgehen. Schon unter dem Minifterium Waller: 
ftein wurden, wenn aud noch vergebens, fortgejeßte Verſuche gemacht, das Konkordat 
gegenüber der zweiten Verfafjungsbeilage im Sinne Roms auszulegen. Dabei drängte des 20 
Königs Ludwig romantischer Sinn felbjt nicht wenig auf Wiederherftellung der Herrlichkeit 
der Fatholifchen Kirche in ihrem früheren Glanze. Da trat auch noch von außen ein 
Ereignis hinzu, welches das Herborbrechen der bisher noch verborgen gehaltenen Gewalten 
bejchleunigte. Die preußifche Regierung hatte die Unnachgiebigfeit des Erzbiſchofs Cle— 
mens Drofte von Viſchering im befannten Kölner Konflitt mit deſſen Verhaftung beant- 26 
wortet. Eine ungeahnte Aufregung ergriff die Katholifen Deutſchlands. n war auch 
für die hierarchisch gefinnte Partei an der far der Augenblid gefommen, die Masfe ab: 
zumwerfen. Der alte Görres, einft wegen feiner Schrift „Deutichland und die Revolution” 
aus Preußen vertrieben und jeit 1827 Profefjor der Geſchichte zu München, ftellte ſich 
an die ag der Bewegung, indem er feinen „Athanafius”, eine Schrift von durch— so 
jchlagender Wirkung, ausgehen ließ. — In diefe Zeit des erftarfenden katholischen Bewußt—⸗ 
ſeins und ber damit verbundenen hierarchiſchen Gelüfte fällt die Ernennung des Herrn 
dv. Abel zum Minifter des Innern. Große Geſchäftsgewandtheit, glänzende Rednergabe, 
—— Thatkraft, die zu durchfahrender Brutalität werden konnte, waren ihm eigen. 
Der bekannte Rechtsgelehrte von Scheurl, der ihn fpäter in der Ständeverfammlung fennen 35 
lernte, bezeichnete ihn einmal als einen „beroifchen Böfewicht“. Früher freifinnig, hatte 
er nadı dem erjchütternden Tode feiner Gattin und nad Wiederverheiratung mit einer 
bigott fatholifhen Dame eine innere Wandlung durchgemacht und ſich an die Herifale 
Partei angeſchloſſen, „indem er, wie Treitſchke jo treffend fagt, glaubte, in der harten 
Autoritätölehre der fatholiichen Kirche feinen Frieden zu erlangen“. — In ihm hatte die 40 
bierarchiiche Partei den Mann gefunden, der ihre Pläne durchzuführen verſprach. Nun 
folgte Schlag auf Schlag wider die Proteftanten. Es begann bie „Kniebeugungszeit“ 
für die evangelifche Kirche in Bayern. 

Am 14. Auguft 1838 erging an alle Militärbehörden die Kriegsminifterialordre, daß 
bei Fatholifchen Silitärgottesdientten während der Wandlung und beim Segen twieber 45 
niedergefniet werden joll. Das gleiche habe — ohne Rückſicht auf die Konfeſſion — zu 
gejchehen bei der Fronleichnamsprozeſſion und auf der Wade, wenn das Sochtoürbigfte 
vorbeigetragen wird. Das Kommando lautete: Aufs Anie! Man fagte: König Lubivig 
babe von dem feierlichen Eindrud gelefen, den das Niederfnien der franzöſiſchen Armee 
vor dem Allerheiligiten gelegentlich einer Kircheinweihung zu Algier gemacht haben fol. so 
Das habe den König jo ergriffen, daß er al3bald den Entſchluß faßte, zur Verherrlichung 
der kathol. Kirche ähnliche Geremonien im bayerifchen Heere einzuführen. Zum erftenmal 
lamen die Beitimmungen der Ordre in Antwendung am 25. Auguft 1838 bei den großen 
Kirchenparaden zur Freier des Geburts: und Namensfeftes des Königs ſowohl in München 
als aud in den übrigen Städten Bayerns. Die tiefite Beunruhigung ergriff die evangel. 55 
Bevölkerung, namentlich die Landwehrleute. Während kath. Blätter das Ganze als einen 
Triumph ihrer Kirche feierten und die Regierung in ihren Reſkripten ſich bemühte, die 
Kniebeugung als eine bloße Salutationsform zu bezeichnen, fühlte man proteftantifcherfeits 
gar wohl, daß die Ordre nur ein Glied in der zum Prinzip getvordenen Einſchraͤnkung 
der evang. Kirche und der Erhebung des Katholicismus ſei. Sichtbarlich war hier zum co 
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Ausdrud gebracht, daß der Proteftantismus in Bayern ih zu beugen habe. So wurbe 
die neue Ordre gleichjam das Symbol des Abeljhen Mintfterums und auf Seiten der 
bedrüdten Proteftanten der Hauptgegenitand aller Beſchwerden. — Bon allen Seiten 
liefen Bittgefuche um Aufhebung der Ordre beim Oberfonfiftorium ein; die evangelifchen 

5 Offiziere des fol. Yandwehrregiments zu Regensburg thaten dies fchon am 7. Oftober 
1838. Erſt am 28. Dezember 1838, nachdem die Erregung jchon ziemliche Dimenfionen 
angenommen hatte und von feiten des Minifteriums ſelbſt ſchon eine Heine Milderung der 
DOrdre (Befreiung der Landwehrleute vom Bejuch Fathol. Gottesdienste) eingetreten war, — 
nahm die oberjte Kirchenbebörde Beranlafjung, die Staatsregierung auf die Verlegung der 

10 Verfaſſungsurkunde aufmerkſam zu machen. Die Antivort Abeld war eine abweiſende. 
Die Hinübergabe fämtlicher in der Folgezeit eintreffenden Beichwerbevorftellungen von den 
Dekanaten, Synoden, Offizieröforps an den Staatörat hatte ebenfowenig Erfolg, wie die 
emeinjchaftliche Eingabe von 40 proteftantischen Abgeorbneten des Yandtags 1840 an den 
önig. — a, bei den im September 1840 zu Ansbah und Bayreuth verfammelten 

15 Generalſynoden wurden alle auf die Aniebeugung bezüglichen Petitionen von den könig— 
lihen Kommiſſarien auf Grund erteilter Inftruftion als zur Beratung unzuläffig erklärt. 
Abel he dem König immer wieder vorzufpiegeln : hinter all den Klagen der Proteſtanten 
verſtecke fich die liberale Oppofition. Und der König glaubte 8. m diefer Zeit begegnet 
uns das erfte Opfer Abeljcher Willlür. Der edle Graf v. Giech, Regierungspräfident 

% von Mittelfranken, hatte fich gleih nad dem Erlaß der Kriegsminifterialordre in einem 
unerjchrodenen Schreiben für die Not feiner Glaubensgenofjen verwendet ; jedoch von Abel 
ſchnöde abgefertigt, nahm er feinen Abjchied und rechtfertigte fich vor dem König in einer 
Denkichrift, worin alle Sünden des Abeljchen Regiments aufgezählt werden. Im Februar 
1841 erfchien aus feiner Feder die erjte protejtantijche Streitjchrift gegen den verfaſſungs— 

25 widrigen, unevangelifchen Aniebeugungsjiwang. Auch jpäter trat der rechtöfundige Graf 
noch einigemal in freimütigfter Weiſe für die gefränften Rechte der Proteftanten ein. — 
Von jeiten des Oberfonfiftoriums gejchaben gegenüber den fortgejegten Demütigungen vor: 
erſt feine Schritte. Es beobachtete bis zum Jahr 1843 ununterbrochenes Schweigen. Mit 
Schmerz wurde draußen im Lande die Baffioktät der oberjten Kirchenbehörde wahrgenommen. 

0 Der preußifche Gefandte zu München jchrieb unter dem 7. Januar 1840 nad Berlin, er 
müſſe mit Bedauern jehen, wie viel Unbill das Oberkonfiftorium hinnehme. Hauptſächlich 
war es Präfident von Roth, der das Vertrauen, welches ibm der König fchenfte, mit un: 
bedingten Gehorſam belohnte. Das Wort regis voluntas summa lex hatte förmlich 
Geftalt in ihm gewonnen. Geflifjentlich zeichnete ihn der König im Jahre 1840 mit 

3 dem Großkreuz des Werdienftordens vom heil. Michael aus. v. Roths Werdienfte um 
die innere Organifation der bayeriichen Landeskirche find große; „dagegen wird ſich fein 
Verhalten in der Zeit des Druds niemals rechtfertigen, wenn auch aus feiner Eigen: 
tümlichkeit erklären laſſen“ (Thomafius, Das Wiedererwachen ꝛc. ©. 201). 

Mit dem Jahre 1843 beginnt eine neue Periode in der jchwebenden Aniebeugungs: 
0 frage. Was fie von der bisherigen unterjcheidet, ift eine Steigerung aller Widerſtands— 

fräfte auf Seite der Bedrängten wie der Bedränger. Abel leiftet ſich die ftärkiten Proben 
von Willkür und Anmaßung. Und die Oppofition unter den Proteftanten nimmt nicht 
nur eine ungeahnte Ausdehnung, fondern aud eine größere Schärfe und eine an Märtyrer: 
mut grenzende Belenntniöfreudigfeit an. Die Sprache der Kirchenbehörde, getragen von 

45 diefer Stimmung im Lande, wird entjchiedener, troß der mancherlei Erniebrigungen, die 
ihrer noch warteten. — Am 7. Yan. 1843 trat das Oberfonfiftorium mit einer Vorſtellung 
an das Minifterium wieder in den Kampf. Zum erftenmal wurde darin mit Nachdrud betont, 
dab das Niedertnien vor dem Sanetissimum nad evang. Lehre Sünde fei. Die Antivort 
Abels, welche nad) 10 Monaten erfolgte, enthielt die brüsfierende Eröffnung, daß der 

50 leiste Oberfonfijtorialbericht jamt feinen Beilagen dem Kriegsminifterium zu fompetenz- 
mäßiger Würdigung mitgeteilt worden je. — Inzwiſchen war der neue Landtag 
für 1842/43 zufammengetreten. Energiſcher als vor zwei Jahren befaßten ſich dies— 
mal die protejtantischen Abgeordneten mit der alle Gemüter erregenden Angelegenheit. Cs 
wurde am 16. Januar 1843 ein Antrag auf Bejeitigung der Kniebeugungsordre ein: 

55 gebracht, unterjchrieben von 36 Abgeordneten. Verfaſſer und Referent war Profeſſor Harleß 
von Erlangen. Die Vertretung in der öffentlichen Diskuffion hatte Freiherr v. Notenhan 
übernommen. Mit Majorität ging der Antrag in der 2. Kammer durch, fiel aber troß 
einer Rede des Präfidenten v. Roth in der Neichsratsfammer. Abels Einfluß war nod 
zu ſtark. — Vorerſt fand fein hartnädiges Feithalten an der einmal erlajjenen Knie 

0 beugungsorbre felbft von jeiten bedeutender fath.. Gelehrter öffentliche Verteidigung. Pro 
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feſſor Döllinger war plögli im Jahre 1843 mit einem Senbfchreiben, dem bald ein 
weites folgte, gegen Harleß auf den Plan getreten, nachtweifend, daß die Aniebeugung 
Kir den proteft. Soldaten lediglich eine Körperbewegung fei, die mit Glauben und Ge 
wiffen nichts zu thun hätte. Harleß blieb die Antwort nicht ſchuldig. So entbrannte 
ein heftiger litterarifcher Streit. Auch andere Männer, wie Friedr. Thierich, der berühmte 5 
Münchener Philologe und praeceptor Bavariae, und Trendle, Pfarrer zu Weifenburg 
erhoben ihre Stimme gegen die fabenfcheinigen fatholifchen Beweisführungen und ver: 
mwahrten fih gegen die Schmähungen der evangel. Sache, wovon ſelbſt Döllingers Schriften 
damals nicht frei waren. — Das eriwachende proteftantiiche Bewußtſein fuchte Abel mit 
unerbörten Getwaltmaßregeln niederzudrüden. Ein Opfer nad) dem andern forderte feine 10 
Brutalität. Hilflos und ohnmächtig mußte die proteft. Kirchenbebörde feine Befehle aus- 
richten. — Im Dftober 1842 waren es 300 Jahre, dab zu Negensburg die Nefor- 
mation Tee worden. Bei der hierbei veranjtalteten YJubelfeier hatte der als Repe- 
tent an der theol. Fakultät angejtellte Dr. Adolf Wiener die Predigt gehalten. Nicht 
lange danach wurde befannt, daß er um diefer Predigt willen feiner Nepetentenftelle ent= ı5 
boben und auf eine ſchlecht dotierte Yandpfarrei verfeßt worden fei. — Der vortreffliche 
Pfarrer Wilhelm Redenbacher von Sulzlirchen hatte als Dekanatsverweſer des Kapitels 
Pyrbaum auf der —— 1842 einen Vortrag gehalten, den er unter dem Titel „Simon 
von Kana“ am 3. März 1843 mit einem nachdrücklichen Vorwort veröffentlichte. „Es iſt 
jetzt Zeit, heißt es da, daß die evangeliſchen Soldaten den thätigen Gehorſam verweigern. 20 
Es iſt jetzt Zeit, daß wir Seelſorger allenthalben die nachrückende Jugend alſo unterweiſen. 
Ich kann nicht anders, ich kann die Sünde meiner Glaubensgenoſſen, ich kann die Schmach 
meiner Kirche nicht ſehen.“ Im März 1844 wurde der fühne Deuge vom Amt hufp ⸗ 
diert und im Dezember „wegen Verbrechens der Störung öffentlicher Ruhe durch Miß— 
brauch der Religion“ zu einjähriger Feſtungshaft verurteilt. Faſt gleichzeitig mit dem = 
Urteil traf freilich die Begnadigung von der ausgefprochenen Strafe ein, von Redenbacher 
nicht erbeten, aber um des Grolls der Proteftanten twillen vom König ſelbſt getwährt. Die 
Behandlung des pflichtgetreuen Pfarrers Nedenbacher hatte in der ganzen proteft. Kirche 
Bayerns und darüber hinaus Beitürzung und Erbitterung hervorgerufen. Namentlich in 
den fränkischen Defanatsbezirfen Nürnberg, Thurnau) fam der Unmille in einer Sprache so 
zum Ausdrud, welche Oberkonfiftorium und Regierung erfchroden machte. Und doch 
wurde auch jegt weiter noch nichts erreicht, als daß die proteftantiichen Soldaten vom 
Beſuch katholiſcher Gottesdienſte ſowie vom Spalierftehen bei Prozeffionen befreit wurden 
(Minifterialerlaffe vom 3. April und 3. November 1844). — Die an die 1844 ftattfinden- 
den Generaljynoden gerichteten Petitionen — 97 an der Zahl — wurden abermals 35 
durch die Regierungsvertreter von der Beratung ausgeichlofjen. Und als die Synodalen 
einzeln zufammentraten — feiner von allen ſchloß fi aus — und in einer eigenen 
Adreſſe an den König ihre Beichwerben vorbradhten, wurden auch dieje Beſchwerdevor— 
ftellungen als unbegründet abgetwiefen. Ja, — Abel flug in der Stantsratsfigung 
(26. Februar 1845), wo die Gegenftände verhandelt wurden, vor, der König möge den «0 
protejt. Synoden öffentlich fein Mißfallen ausprüden. Mit diefem Vorſchlag freilich ver: 
mochte der Premierminifter nicht mehr durdhzudringen. Der Kronprinz Mar jowie Prinz 
Luitpold fprachen fich entjchieden dagegen aus. Der König erfchrad ; zum eritenmal wurde 
er fih bewußt: Abel geht zu weit. Doc war der Einfluß; des bisher Allmächtigen vor: 
erjt nur erjchüttert, aber noch nicht aufgehoben. — Am PBalmfonntag 1845 hatte der #6 
proteft. Pfarrer Dr. Volkert in der Diafporagemeinde Ingolſtadts über die vorgejchriebene 
Epiftel Phi 2, 5—11 gepredigt und dabei auf die wahre, evangeliiche Anbetung vor dem 
erhöhten Sohne Gottes gegenüber der ſündhaften, von vielen taufenden Protejtanten ges 
forderten Kniebeugung hingewieſen. Alsbald erfolgte die Suspenfion vom Amte „wegen 
Verbrechens der Störung der öffentlichen Ruhe durch Mifbrauc der Religion”. Und erjt so 
nad) monatelangen Verationen des gewifjenhaften Predigers, nachdem die Aniebeugungs- 
ordre jelbft jchon bejeitigt war, wurde dieſe Strafe wieder aufgehoben. — Auch Harleß, 
der fühnfte Vorkämpfer der protejtantichen Partei, follte Abeld Gewalt noch veripüren. 
Die Landtagsperiode 1845/46 nahte. Eine Wiederwahl des gefürchteten Profeſſors ftand 
in Ausfiht. Da geſchah das Unerwartete: Harleß wurde Ende März 1845 plöglicd als 55 
2. Konfiftorialrat nach Bayreuth verjegt. Eine Neuwahl war damit ausgeichlofien ; Harleß 
verließ Bayern und nahm einen Nuf nad) Leipzig an. Abels Willfür hatte ihren Gipfel 
punkt erreicht ; aber auch die Geduld der Broteitanten war auf die höchſte Probe geftellt. 
Da, ald die Not am drüdenditen geworden, wandte ſich Präfident v. Roth in einem Privat- 
jchreiben perfönlih an den Landesfürften (2. Dezember 1845). Die darin gefchilderte und oo 

MealsEncyllopäble für Theologie und Kirche. A. U. X. 38 



594 Sniebengungsftreit in Bayern Snipftro 

mit tiefbeforgtem Herzen gejchilderte Lage machte den König betroffen. Daß die Maßregel 
der Siniebeugung, die er, von feinen Dienern Abel, Moy, Döllinger u. a. übelberaten, 
immer nur für eine militärifche Angelegenheit, nicht aber für eine proteftantiihe Ge 
wiſſensſache hielt, — fol eine Tragweite angenommen, eine Aufregung von folcher 

5 Tiefe gezeitigt hatte, hätte er nicht eriwartet. Am 12. ee 1845 erfolgte Die 
endgiltige Befeitigung der bejchiwerenditen Punkte der Ordre. Nach fiebenjährigem Kampf 
war jo Stüd um Stück das gute Recht edrungen worden. Daß zu dem ein- 
getretenen Umſchwung außer Roths Brief nicht wenig die Nähe des neugemwählten 
Yandtags beigetragen hatte, darf nicht überfehen werden. Derjelbe wies eine ftärfere 

10 Ewa als an zubor auf. Abels Regierungsiyitem hatte ſchließlich auch unter ſolchen 
den Geiſt des Miderjtands eriwedt, die bisher * im Hintergrund geſtanden waren. 
An der Spitze der Oppoſition ſtanden wiederum die liberalen Ariſtokraten Freiherr v. Thon- 
Dittmer, Mar von Lerchenfeld ; außerdem der proteft. Defan Bauer und der an Harleß' 
Stelle gewählte Nechtögelehrte Adolf v. Scheurl. Zum Präfidenten wurde gewählt Her- 

15 mann v. Rotenhan, der tapfere proteft. Franke. Rückſichtslos brachten die genannten Männer 
die noch ungehobenen Beſchwerden zur Sprache, welche im Auftrag der Generaliynoden in 
einer eigenen zu St. Gallen erfchienenen Drudichrift zufammengefaßt worden waren (Verlegung 
der verfaflungsmäßigen Rechte der Generalſynoden; die erichwerte Bildung neuer Gemein: 
den ; die Beichränfung des Gottesdienftes zeritreut wohnender Proteftanten ; der Konfejfions- 

20 wechſel Minderjähriger; die Erteilung des Unterrichts in der katholiſchen Lehre an minder— 
jährige, verwaiſte, ſchon fonfirmierte Proteſtanten; endlich das Verbot des Guftav- Adolf 
Vereins). Auch Präfident v. Noth trat nody einmal in einer ihrer Form nach klaſſiſchen 
Neichsratörede zu Gunften der evangel. Kirche ein. — Im nächiten Jahr (1847) erfolgte 
der Sturz des Minifteriums Abel. — Die ganze Bewegung von 1838 an hat der 

25 bayerifchen Staatsregierung, hat der katholiſchen Kirche gejchadet, dagegen der proteftan- 
tischen Kirche er Geſtaͤrkt, vertieft, feſt geſchloſſen ging diejelbe aus dem Drud hervor, 
der faft ein Dezennium lang auf ihr gelegen. €. Dorn. 

Knipſtro, Johannes, geft. 1556, und der Ordinationsſtreit. — 
Jat. Runge (get. 1595), Brevis designatio rerum ecclesiasticarum, zum Teil gedrudt in 

0%. ©. 2. Stojegarten, De academia Pomerana, Greifswald 1839, ©. 26ff.; Daniel Cramer, 
Großes Pomriſches Kirhen:Ehroniton, Stettin 1628; I. Fr. Mayer, Synodologia Po- 
meranica, Greifswald [1703] ; Jat. Heinr. Balthafar, Sammlung einiger zur Bommerifchen 
Kirhen-Hiftorie gehörigen Schriften, Greifswald 1723; Frand, 3. K. Pyrig (Gymnajial- 
Progr.) 1863: F. Bahlow, 3. K., Halle 1898; E. Görigk, Erasmus Manteuffel, Brauns- 

35 berg 1899; N. Paulus, Tegeld Disputation in Franff. a. O. in Wiſſenſch. Beil. zur Ger- 
mania, 1899, Nr. 23 ©. 221f.; ©. Fod, Rügenſch-Pommerſche Geſchichten V, Leipzig 1868, 
©. 217 ff. Ueber den Ordinationäftreit: [Gottl. Mohnike] Joh. Frederus, 3 Hefte, Straljund 
1837—40. TH. Kliefoth, Liturg. Abhandlungen, I, Schwerin 1854, ©.343ff.; ©. Rietfchel, 
Luther und die Ordination?, Wittenberg 1889, S. 90 ff. — 8.8 Teftament vom 30. Septbr. 

40 1556 im fgl. Staatdarhiv zu Stettin (vgl. Monatsblätter d. Geſellſch. f. Pommerſche Geſch. 
1898, ©. 155). 

Der Mitbegründer der evang. Kirche Pommerns wurde am 1. Mai 1497 in dem 
altmärkiihen Städtchen Sandau (a. d. Elbe) geboren. Seine Jugendgeſchichte ift un— 
befannt. Aus einem jchlefiichen Franzisfanerfonvent wurde er 1516 — wohl Studien 

45 halber — in das Minoritenklofter in Frankfurt a. D. verjegt; in der Frankfurter Univ.- 
Matrikel fehlt jedoch fein Name. Seit Ende des 17. Jahrhunderts ift bis in die neuefte 
Litteratur hinein unzähligemale erzählt worden, daß der 20 jährige Jüngling dem Ablaf- 
prediger Tetzel bei der Disputation über feine Ablaftbefen am 20. Januar 1518 uner- 
ſchrocken und fiegbaft vor großer Mönchskorona opponiert babe; aber die Quellen des 

16. Jahrhunderts willen nichts davon, und Gramer (Kirchen-Chronikon III, 41) ag als 
unfer ältejter Gewährsmann nur, daß ſich K. „der Thefen Luthers fehr annahm, fleißig 
nachfuchte, ſich mit den Brüdern feinesgleichen unterredete, befand, daß Lutheri Sachen 
guten Grund haben, verteidigte derowegen Luther wider die andern.“ Sein Konvent habe 

n daher, damit er nicht zum Ketzer würde, nach Pyritz verfegen laſſen. Das klingt viel 
55 einfacher und mahrjcheinlicher als die Nachricht der Späteren von feinem öffentlichen 

Triumph über Tebel, aber auch in diefer einfacheren Geftalt fehlt uns dafür weg 
der Zeitgenofjen. Jedenfalls war er im Pyritzer Klofter einer der erjten entjchiedenen An— 
bänger Luthers in Pommern; Bibelftudium und Lektüre der Schriften jened machten 
Ei in evang. Überzeugung feit. Ins Jahr 1521 jet er felbit den Beginn feiner evang. 

so Predigten, für die ſich ihm auch die Mauritiusficche in Pyrig öffnete. Aber Erasmus 
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v. Manteuffel, der ſchon als Koadjutor des Biſchofs Martin Karith von Cammin ent— 
ſchieden gegen alle — — Neuerungen Stellung genommen hatte, wollte jetzt 
als rs das Mormfer Edikt in feiner Diöcefe durchführen, und beauftragte 1523 
den Gifterzienferabt Balentin Ludovici von Colbag, K. feitzunehmen. Diejer entwich 
nad Stettin, wo bereits Paul von Rode unter berzoglihem Schuße Luthers Lehre ver- 5 
fündigte. Bald z0g er weiter (gerufen oder vertrieben?) nach Stargard, wo er in der 
* apelle predigte, mußte aber auch von bier 1524 fliehen. Am 1. November 1525 
nden wir ihn, und zwar als inzwijchen verheirateten Prediger, in Stralfund, der zum 

Schweriner Bistum gehörigen Hanfeftadbt. Hier mar bereit3 jeit Dftern 1524 durch 
Ehriftian Ketelhot und ſeit Michaelis durch Joh. Kureke evangeliiche Predigt gehalten 10 
worden; zu Pfingften 1524 hatte eine von der Bürgerfchaft durchgefegte demofratifche 
Veränderung des Stadtregiments die politifche Reformpartei zur Macht gebracht und am 
10. April 1525 die Volksmaſſe tumultuarifch Kirchen und Alötter gejtürmt ; darauf hatten 
angefichts des Einfchreitend des Rates gegen die Tumultuanten die Führer der Evange— 
lichen die Bürgermeifter- und Ratsmännerſtellen für fich erobert, dann aber waren durch ı5 
die von Apinus verfaßte KO (vgl. Bd I ©. 229,11) für Kirche und Schule neue Ordnungen 
geichaffen worden. K. wurde neben Gregor Sepelin Diafonus an St. Marien mit jehr 
geringem Gehalt, jo daß feine Frau durch ihrer Hände Arbeit zur Beichaffung des Lebens: 
unterhaltes beitragen mußte. Nach Kurekes Tode fam er 1528 an die — 7— an 
der Ketelhot Primarius war, und erhielt auch das bisher von dieſem verwaltete Aufſichts- 20 
amt, das Amt des „äverften Predigers“ (Nichter, KDD I, 23). Seinen in der Abend» 
mablslehre dem Zwinglianismus zumeigenden Kollegen gegenüber vertrat er entſchieden 
und erfolgreich die Lehre Luthers; dabei blieb ihr follegialifches Verhältnis dauernd gut; 
auch brachte jet ein von K. mit unterzeichneter Anhang zur KO (Richter I, 26F.) in die 
Bejoldungsverhältniffe der Lehrer und in die Verwaltung der Firchlihen Einnahmen 5 
befjere Ordnung. Als nad) dem Tode Herzog Georgs von — 1531 die Bürger in 
Greifswald für ihre auch dort ſchon längſt verbreitete, aber gewaltſam zurückgedrängte 
evangeliſche Neigung Altionsfreiheit erhielten, nötigten fie den widerſtrebenden Magiſtrat, 
K. zu berufen, der ſich dazu von Stralſund Urlaub geben ließ, dort unter beſtändigem 
Widerſtand des Magiſtrats predigte, die Kirche mit evangeliſchen Geiſtlichen verſorgte, auch so 
die Gifterzienfer in Eldena durch mildes und freundliches Auftreten zu gewinnen ſuchte; 
1533 kehrte er aus den ſchwierigen Verhältnifien nad) Straljund zurüd. In der Teilung 
des Landes 1532 war inzwifchen dem jugendlichen Herzog Philipp Pommern:Wolgaft zus 
gefallen. Zu dem von beiden Herzögen gemeinfam gehaltenen, für die Reformation ent— 
jcheidenden Landtag zu Treptow a.R. (Dezember 1534, vgl. Bd III ©. 529, 16), zu dem s5 
Bugenbagen herbeigefommen war, war K. als einer der angeſehenſten einheimifchen Geift- 
lichen berufen. Ebenjo war er im Frühjahr 1535 Vertreter Straljunds auf dem bedeut— 
ſamen Theologenfonvent der Hanfejtädte zu Hamburg (Bd I ©. 2309; III ©. 313,41) und 
half bier mit, in der Abwehr gegen Wiedertäufer und Zwinglianer dem Kirchenweſen dieſer 
Städte den konſervativen lutheriſchen Typus zu jchaffen. Als nun aber die berzoglichen «0 
Vifitatoren auch in Stralfund ihr Werk — wollten, nahm der Rat zwar alle Vor— 
ſchläge Bugenhagens und feiner Genofjen entgegen, machte aber jeine firchliche Un— 
abbängigfeit erfolgreich geltend, und lehnte gegen K.s Wunſch die Vifitation rundweg ab. 
Da rief ihn der Herzog in feine Dienſte nah Wolgaft ald Hofprediger, und er ift fortan 
ein eifriger Vertreter auch der Iandesherrlichen Intereſſen in allen kirchlichen Organiſations- 45 
fragen geweſen. Da Biihof Erasmus die ihm angebotene Stellung eines evangelifchen 
Landesbiſchofs nach kurzer Bedenkzeit ausgefchlagen hatte, jo wurde jet Pommern in die 
Didcefen Wolgaft, Stettin und Stolp geteilt, für die drei [General-)Superintendenten be: 
ftellt wurden; K. erhielt Wolgaft zugeteilt, Bugenhagen führte ihm feierlich in fein Amt 
ein. Durch Annahme des Titeld „Archidiafonus von Triebjees” z0g w auch die dem so 
Bilhof von Schwerin bisher in Vorpommern zuftehenden Auffichtsrehte an fih. Mit 
großem Eifer hielt er in feinem Sprengel wiederholt Synoden ab, auf denen die Baftoren 
der Stadbtgemeinden unter jeiner Leitung über Fragen der Lehre, der Sittendisziplin und 
der kirchlichen Ordnung berieten. Als 1539 die Univerfität Greifswald als evangelifche 
Hochſchule neu organiftert wurde, übernahm K., felber ohne afademifchen Grad, zunächſt 55 
die einzige ng Profeſſur, kehrte, als fih ein Erfagmann fand, 1541 in fein 
Predigtamt nad) Wolgaft zurüd, mußte aber jchon 1543 wieder in die Profeffur ein- 
treten und legte nun das Pfarramt in Wolgaft nieder. 1547 erhielt er nun auch durch 
den Roftoder D. ren. als Promotor die theologijche Doktorwürde. 1552 gab er 
die Profefjur auf und fiebelte wieder nad Wolgaft über. Mit dem Stettiner General: so 

j 38* 
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Superintendenten PB. von Node arbeitete er 1542 eine KD aus, die dad agenbarifche 
Material reichlicher als die von 1535 bietet; von Bugenhagen revidiert, wurde fie im 
Wittenberg gedrudt und dann von den Synoden angenommen (Richter II, 1ff.).. Piel 
genannt ift K. ald Verfaffer des jogen. 6. Hauptftüces zu Luthers kl. Katechismus; aller: 

5 dings hat er auf der Greifswalder Synode von 1554 den Beichluß erzielt, „daß das 
6. Stüd des Katechismi von Beicht und Schlüffeln des Himmelreichs, wie es im Slate: 
chismo verfafjet und ist im Synodo proponiert und angenommen worden ift, der Ge 
meine und Kindern fürgelegt und erklärt würde”. Aber was dort ald „Amt der Schlüfjel“ 
dem Katechismus hinzugefügt wurde, jteht bereit? in den der Brand. Nümb. KO von 

ı0 1533 beigegebenen „KRınderpredigten“, bat alfo Dfiander und Sleupner zu Verfaffern. 
K. J nur für die Verbreitung dieſes Zuſatzes und ſeine Verbindung mit den Fragen von 
der Beichte unter dem Titel eines 6. Hauptſtückes von Bedeutung geweſen (ſ. J. C. 
Bertram in ſeinem „hiſtoriſchen Zuſatz“ zu S. J. Baumgarten, Erleuterungen der im 
Cone.Buch enthaltenen ſymboliſchen Schriften, Halle 1761; J. B. Riederer, Nachrichten 

ı5 III, Altdorf 1766, ©.347 ff.; Mohnike, Das 6. Haupſtück, Stralſund 1830; v. Zezſchwitz, 
Syſtem der Katechetik IL, 1. ©. 336f.). In den Tagen des Interims verſtand er es, zu 
befennen und doch auch den Verhältniſſen Rechnung zu tragen. Nachdem er im „Bedenten 
aufs Interim der pommerjchen Prediger” die Artikel des Augsburger Buches fritifiert und 
dieſes für unannehmbar erklärt hatte, erjeßte er auf Wunfch der Herzöge diefes Bedenken 

20 durch ein viel milderes und entgegenfommenderes („Ordnung der Sirchen, kürzlich bes 
griffen”), und ſchwieg dazu, daß die Herzöge nominell das Interim annahmen und Frieden 
mit dem Kaifer machten. Faktiſch blieb das Kirchenweſen unverändert, nur daß einige 
Prediger, die von Gewifjend wegen meinten gegen das Interim predigen zu müſſen, ihr 
Amt verloren, und daß der evangelifche, verheiratete Biſchof v. Cammin, Barthol. Suave, 

25 um nicht Schtwierigfeiten zu bereiten, feine Stellung aufgab. Als bald danach der 
Dfianderfche Streit ausbrah und in Stettin Petrus Artopdus (Beder) auf Dfianders 
Seite trat, verfaßte K. die „Anttvort der Theologen und Baftoren in Pommern auf die 
Gonfeffion A. Oſiandri“ (Wittenberg 1552) gemäß den Beichlüffen der Greifswalder 
Synode vom Januar 1552 (vgl. Möller, Dfiander ©. 454. 497). Aber der Streit 

30 währte in Pommern fort und führte 1555 zu neuen Synodalverhandlungen, bei welchen 
mit Artopöus disputiert wurde. Der Greifswalder PBrofefjor Jakob Runge wurde nad 
Wittenberg gefendet und brachte ein Gutachten Melanchthons mit heim (CR VIII 592, aud 
VII 782 gehört vielleicht hierher). Einer neuen Synode gelang es jet, Artopöus zur 
Unterfchrift der ihm vorgelegten Artikel zu beivegen (CR VIII 659); als er aber doch 

35 wieder rüdfällig wurde, erfolgte feine Amtsentſetzung. 
Michtiger ift der von K. mit Joh. Freder geführte Ordinationgftreit geworben, 

bei dem Eirchenpolitiihe und dogmatiſche Intereſſen eigentümlich verquidt find. Das 
firchenpolitifche Intereſſe war dabei das des Herzogs, die Gebiete Borpommerns, welche 
nicht zum Bistum Cammin, fondern teild zu Schwerin (Stralfund), teild zu Roeskilde 

40 (Rügen) gehörten, dem neuen ee Kirchenregiment einzugliedern; in diefem 
Intereſſe arbeitete K. der dadurch feine Generalfuperintendentur erjt zu voller Wirkfamfeit 
bringen konnte. Das Opfer dieſes landesfirchlichen Intereſſes ift yreder getvorden ; die Handbabe 
bot dabei und Streitobjekt tvurde die Freder mangelnde Ordination. Diefer dem J. Jonas ver: 
ſchwägerte Theologe war 1540 in Hamburg aus einem Schulamt zum Predigtamt an den 

45 noch von Fatholifchen Kanonikern bejegten Dom berufen worden, hatte aber dort aus Rückſicht 
auf die widerſtrebenden Domherrn nicht feierlih mit Handauflegung introduziert werden 
fünnen. Seine ordnungsmäßige Volation und Fürbitte für ihn auf den evangelifchen Kanzeln 
der Stadt beim Antritt feines Amtes hatten genügt, den Ritus erjegen müjjen. 1547 berief 
ihn der Stralfunder Nat ald Superintendenten. Als folder hatte er die Prüfung, Ordi— 

5o nation und Inſtitution der Stabdtgeiftlichen zu vollziehen. K. forderte jet, daß Fr. fich 
vorher von ihm als dem Generalfuperintendenten die ihm felbjt noch fehlende Ordination hole 
— um damit zugleidy die Unterordnung des Gtralfunder Superintendenten unter die 
Generalfuperintendentur Wolgaft zu dofumentieren. Aber eiferfüchtig wahrte der Rat die 
firchlihe Sonderftellung Stralfunds und verbot Fr., fih zu diefer Ordination zu ftellen. 

55 Der Streit blieb unausgetragen, da Fr. als entichiedener Belämpfer des Interims 1549 
jein Amt verlor. Er wurde auf Fürſprache K.s Profeſſor in Greifswald; aber jchon im 
Jahr darauf berief ihn der Herzog daneben zum Superintendenten von Rügen. In dem 
Kieler Vergleich von 1543 war die Firchliche Abhängigkeit Nügens vom Bistum Roeskilde 
auf Seeland zugeitanden; Biſchof Peter Palladius, der Schüler der Wittenberger, batte 

so den von Herzog Philipp ernannten Superintendenten zu Ffonfirmieren. Um dieſe Läftige 
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Verpflichtung, zu deren Löfung K. vergeblich 1545 in Kopenhagen getvejen var, zu umgeben, 
führte K., der bisher die Superintendenturgefchäfte verjehen hatte, Freder kurzer Hand in 
Bergen auf Rügen feierlich vor verfammelten Geiftlichen, ohme die Beitätigung des Biſchofs 
abzuwarten, in jein Amt ein, im Namen des Herzogs — aber ohne Ordination. Der Herzog 
beabfichtigte, den Sit de3 Superintendenten dann nach Greifswalb zu verlegen, um ibn 5 
ganz unter die Aufficht feines Generalfuperintendenten zu bringen. Aber Chriftian III. 
erhob Einſpruch, drohte jogar, dieje Verletzung des Kieler Vergleich® zum casus belli zu 
machen. Palladius aber forderte Freders perfünliches Erfcheinen in Kopenhagen; dort 
werde er ihn orbinieren und fonfirmieren. Herzog Philipp wiederum verbot diefe Reife. 
* fügte ſich dieſem Verbot, erklärte aber, daß er ſeinen kirchlichen Vorgeſetzten nur in 10 

alladius erkennen könne. In dieſer Lage griff K. mit der dogmatiſchen Kontroverſe 
über die Ordination ein. Wie könne Fr. ordinieren, ohne ſelbſt ordiniert zu ſein? Der 
— * zwiſchen beiden brach aus, in dem Fr. („Ban Uppleginge der Hende“) die 
Handauflegung für ein Mittelding erklärte; fie dürfe zwar als empfehlenswerter Brauch 
nicht verachtet werden, fei aber auch entbehrlih, wo fie aus zwingenden Urjachen habe 15 
unterbleiben müfjen. K. dagegen („Dialog twier Superattendenten‘) betonte, daß jemand 
das, was er felber nicht habe, auch nicht andern geben fünne, und jchlug einen gereizten, 
den Gegner verunglimpfenden Ton an. Vergeblich ſuchte der Herzog beide zu vereinigen, 
Br verlangte die Entſcheidung Wittenberge. Diefe erfolgte 25. Februar 1551 durch 

elanchtbon und Bugenhagen, CR VII 740ff., wobei die orbnungsmäßige vocatio, 2 
nämlich die electio personae, inspeetio doetrinae, testificatio apud ecelesiam et 
precatio, als die jure divino beftehende, der Kirche unentbehrliche ordinatio bezeichnet 
wird. Als signum testificationis apud ecclesiam jei die Handauflegung ein löb— 
licher, alter apoftolifher Brauch, quem ritum et nos adhuc servamus. Gleichwohl 
ſei diefer ritus veränderlich, ac posse vere vocatum et ordinatum esse aliquem, 3% 
qui hoc ritu non est usus, et ministerium ejus est efficax. Man fann aljo 
nicht jagen, wie nod) wieder Bahlow ©. 47 thut, daß diefe Entjcheidung zu Freders Un: 
gunften ausgefallen war; hatten doch die Wittenberger gehofft, mit ihrem Schreiben 
„rechte Eintracht” jchaffen zu fünnen. Daß Freder ſich bei diefem Spruch nicht habe be: 
rubigen wollen und daher vom Herzog amtsentjegt worden ſei (Mohnife II 15), klingt so 
recht unwahrſcheinlich. ebenfalls begab er fich jegt — ob wider Willen des Herzogs? — 
nad) Dänemark zu Palladius und wurde von biefem mit Handauflegung orbiniert und 
fonfirmiert (1. Oftober 1551), damit aber zugleich auch gemäß dem Kieler Vertrage ganz 
der Jurisdiktion des däniſchen Biſchofs untergeordnet und auf die dänifche Kirchenorbnung 
verpflichtet. (Die Konfirmationsurfunde jagt, er werde „auf Empfehlung des Herzogs Philipp“ 35 
approbiert.) Seine Greifswalder Profefjur verlor jett Freder, behielt aber feine Rügenjche 
Superintendentur; daß dabei die Spannung zwiſchen K. und ibm blieb und Ka ift 
jehr natürlih. Im Dftober 1553 führte zwar der Herzog eine Ausfühnung beider ber 
bei, und beide unterjchrieben einen Rezeß. Aber hinterher fühlte fich Freder durch diefen 
Rezeß im Gewiſſen beſchwert. Er trat jetst litterarifch gegen die bier erfolgte Bezeichnung 40 
der Ordination als eines chriftlih notwendigen Stüdes zur Erhaltung der Kirchen- 
ämter auf; Knipftro replizierte handichriftlich mit einer „Antwort auf den falfchen Bericht 
M. Joh. Frederi“ (Mohnike II, 21 ff.), die er dem Herzog überreichte, und mit einer für 
den ck beftimmten, aber ungebrudt gebliebenen Schrift für die Geiftlichen „von der 
Volkation und Ordination der Kirchendiener”. Jetzt jendete der Herzog den Greifswalder 45 
Prof. Jak. Runge nad Wittenberg, abermal3 das Urteil der Theologen einzuholen. Ende 
Dftober 1555 kehrte diefer mit einer Reihe von Schriftftüden zurüd, dem offiziellen Gut: 
achten (gedr. bei Balthafar, Erfte Sammlung einiger zur Bommerifchen Kirchen-Hiftorie 
gehörigen Schriften, Greifswald 1723, ©. 98ff.), einem Brief Melanchthons an den 
Herzog (CR VIII, 592), einem Schreiben der Fakultät an Freder (CR VIII, 595, Vogt, 0 
Briefwechſel Bugenhagens ©. 560); dazu vgl. Melanchthons Bericht in dem Schreiben 
vom 1. November 1555 (CR VII, 597, Bindfeil Supplem. ©. 381). Die Witten: 
berger betonten, daß ein eigentlicher Lehrdiſſenſus nicht beitehe. Aber Freder habe fich jet 
auf den Trugichluß verfteift, daß, weil der Ritus der Handauflegung ein Adiaphoron jet, 
auch die Notwendigkeit der ganzen kirchlichen Ordnung betreffs Übertragung des Predigtamtes 66 
zu bejtreiten jei und als ein laqueus conscientiae betrachtet werben mühe: dieje aber könne 
als Schuß gegen Schleicher und Uneraminierte nicht entbehrt werden. Sie ermahnten 
Den herzlich zur Verföhnlichkeit und zur Unterordnung unter die Beichlüffe einer bevor- 
tehenden Greifswalder Synode, aber is den Herzog, ihn im Amte zu lafjen, wenn er 
Frieden halten wolle. Die Synode tagte im Februar 1556 — Freder erſchien nicht, 60 
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ſondern ſendete Schriftſtücke gegen das Gutachten der Wittenberger und gegen K. ein. 
Nach eingehenden Beratungen trat die Synode ganz auf Seiten 8.3, erklärte Freder für 
ſchuldig nicht nur der Verteidigung von Sophiftereien, fondern auch daß er ordiniert habe, 
ohne felber ordiniert geweſen zu jein. Freder konnte bei feiner Unterordnung unter Palla— 

5 dius die richterliche Kompetenz diefer Synode nicht anerkennen, mußte aber, da der 
Landesherr fie berufen, jebt ihrem Spruch weichen; er ging nah Wismar als Super: 
intendent. Er war das Opfer der Unnatur biefer Rügenſchen Superintendentur unter 
dänifcher Jurisdiktion — die Landeskirche konnte das nicht ertragen. Dahinter aber 
wirkte auch die Spannung mit, in der feit dem Interim die Philippiſten zu allen denen 

10 ftanden, die offene Interimsfeinde geweſen waren — Freder galt als Freund des Flacius! K. 
hatte gejiegt und Damit die Intereſſen der Landeskirche erfolgreich verfochten. Die Arbeit für 
diefe, feine Bemühungen um die Errichtung von Konfiftorien, um emeute PVifitationen, 
um ausreichende Dotation der Landesuniverfität nahmen auch ferner feine Kraft in An— 
ſpruch. Mitten aus diefen Sorgen rief ihn am 4. Oftober 1556 in rg der Tod 

15 ab; Jakob Runge trat an feine Stelle. G. Kaweran. 

Ktnobel, D. Auguft Wilhelm, geft. 1863. — Nowad, Schleſiſches Schriftfteller:Lerif. 
I, 83; Seriba, Biographifch-litterariiches Lexikon der Schriftjteller des Großherzogt. Heſſen 
im 19. Jahrhundert, II, 387 ff.; H. Hefle in AdB Bd 16, ©. 300—304; derjelbe in jeiner 
Grabrede: Freundesworte am Grabe D. Aug. Wilh. Knobels, Giehen 1863. 

20 Der zu den gelehrteſten altteſtamentlichen Exegeten des letzten Jahrhunderts gehörige 
Theologe wurde am 7. ag = 1807 zu Tzichecheln bei Sorau, einem Dorfe der ws 
ſächſiſchen, jet preußifchen —— geboren. Sein Vater, ein einfacher Landwirt, 
vermochte nur mit ziemlicher Mühe die Mittel zu einer angemeſſenen Ausbildung der 
nicht unbedeutenden geiſtigen Fähigkeiten des Sohnes aufzubringen. Doch konnte dieſer 

25 von feinem zwölften Jahre an das G —— u Sorau beſuchen, wo ſich außer dem 
damaligen Rektor Adler namentlich Konrektor Scharbe (ſpäter Profeſſor der klaſſiſchen 
Litteratur zu Kaſan in Rußland) mit beſonderer Sorgfalt feiner annahm und fein Fort: 
fchreiten in fprachlicher und biftoriicher Bildung a alle Weife, auch mit materiellen 
Mitteln, förderte. Dieſe wirkſame Protektion feste der edle, —— Mann auch 

so noch fort, nachdem Knobel 1826 die Univerſität Breslau bezogen hatte. Namentlich griff 
er ihm, als der plößliche Tod feines Vaters ihn nach Ablaur jeined zweiten Stubienjahres 
der Mittel zur Vollendung des afademifchen Kurfus zu berauben brobte, durch Darleibung 
einer nambaften Geldſumme fräftig unter die Arme und ermöglichte ihm hierdurch, ſowie 
durch Erwirkung anderweiter Unterftügungen, die Fortfegung feiner Studien während 

85 weiterer drei Jahre. Unter der Leitung der Drientaliften Bernftein und Habicht, der 
Haffishen Philologen Paſſow und Schneider und der Theologen Gaß, Scheibel, Middel— 
dorpf, D. v. Cölln und David Schulz erwarb er fich während diefer dreijährigen Studien: 
zeit eine ziemlich vielfeitige theologische Ausbildung. Den tiefgreifendften Einfluß auf den 
Gang feiner Studien gewann David Schulz. Zu ihm trat er, als Lehrer feiner jüngeren 

ao Kinder, in ein beſonders vertrautes Verhältnis; von ihm bauptjächlich wurde er zum 
Ergreifen der afademifchen Docentenlaufbahn aufgemuntert; ihm verbanfte er aud) * 
entſchieden rationaliſtiſche Richtung. 

Im Herbſte 1831 begann er, nach kurz zuvor erlangter philoſophiſcher Doktor: und 
theologiſcher Licentiatenwürde, feine Vorleſungen, die ihrer eigentümlichen Friſche, anregen- 

45 den Kraft und Gediegenheit halber ihm von Anfang an eine nicht geringe Zahl von Zu— 
hörern — in den fpäteren Jahren feines Wirkens in Breslau zuweilen über 200 — zu: 
führten. Einer nebenbei befleiveten proviforifchen Lehrerftelle am Breslauer Schullehrer: 
jeminar wurde er zwar fchon 1833 wieder enthoben, rüdte aber bafür 1835 zum 
außerordentlichen Vrofeffor vor (ohne Gehalt freilich), erhielt 1837 die Cenfur für die 

50 evangelifch-theologischen Schriften Schlefiens von den betreffenden Minifterien übertragen 
und wurde im folgenden Jahre durch einftimmigen Beichluß der Breslauer theologiſchen 
Fakultät mit der theologifchen Doktorwürde geihmüdt. Es war hauptjächlich feine ums 
faſſend gelehrte und in vieler —— Sg Unterfuchung über den „PBrophetis- 
mus der Hebräer“ (2 Bode, Breslau 1837) — nad verſchiedenen Hleineren Schriften (wie 

55 „Jeremias chaldaizans“, 1831; „De Marei evangelii origine“, 1831; „De car- 
minis Job argumento, fine ac dispositione“, 1835; „Sommentar über das Bud 
Kobeletb, 1836) feine erftere bebeutendere Arbeit auf altteftamentlichem Gebiete — der er 
diefe Ehre zu danfen hatte. Dasjelbe Werk verichaffte ihm denn auch, und zwar nod) 
vor Ablauf eben jenes Jahres 1838, zwei Rufe von auswärtigen Univerfitäten kurz nad 
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einander, den einen aus Gießen, den anderen aus Göttingen. Da man in Breslau keinen 
entſchiedenen Verſuch machte ihn zu halten, er aber zur Übernahme des kurz zuvor durch 
Ewalds Weggang erledigten Göttinger altteſtamentlichen Lehrſtuhls aus begreiflichen 
Gründen keine Neigung empfand, ſo folgte er dem Rufe nach Gießen, wo er bereits zu 
Anfang des Jahres 1839 eintraf, um feine in praktiſcher wie in ſchriftſtelleriſcher infict 6 
gleich fruchtbare Wirkfamteit als ordentlicher Brofeffor anzutreten. In feinen Vorlefungen, 
die fich früher auch auf die Gebiete der biblifchen — der Symbolik, Moral, Kate— 
chetik und Pädagogik erſtreckt hatten, zog er ſich jetzt bald ganz auf das ſpezifiſch altteſta— 
mentliche Gebiet zurück, leiſtete aber bier recht Gründliches, fo weit wenigſtens die die 
äußere fprachliche und biftorifchzarchäologifche Seite betr. Disziplinen in Betracht kamen. 10 
Zu tieferer Erfaffung des theologifchen Gehalts der altteftamentlichen Schriften freilich, ja 
auch nur zu richtiger Würdigung ihrer poetischen Schönheiten, vermochte es fein äußerſt 
nüchterner, im Dienfte eines neiftiofen mwunderleugnenden Nationalismus vertrodneter und 

achter Scharffinn nicht, oder doch nur in geringem Maße zu bringen. Denfelben 
Charakter rationaliftifcher Einfeitigkeit und Befangenheit, bei umfaffender Gelehrſamkeit ı5 
und bedeutendem Fritifchen Scharffinne, tragen auch die während feiner nahezu 24jährigen 
Giehener Wirkſamkeit von ihm veröffentlichten Schriften. Mit Ausnahme der „Bölter- 
tafel der Geneſis“ (1850) — einer durch die jüngften Fortichritte der Drientaliftif allerdings 
überholten, aber in mander Hinficht immer noch lehrreichen Zufammenftellung biftorife- 
geographifcher und etbnographiicher Unterfuchungen — gebören dieje Schriften fämtlich dem 20 
eigentlich eregetiichen Gebiete an. Es find Kommentare zum Propheten Jeſaja (1843, 
3. Aufl. 1861), zur Genefis (1852, 2. Aufl. 1860), zu Erodus und Levitilus (1857), zu 
Numeri, Deuteronomium und Joſua (1861), ſämtlich als Beftandteile des Hirzelfchen 
„Kurzgefaßten eregetifchen Handbuchs zum Alten Teftament” erjchienen, und neben den 
Arbeiten eines Thenius und Bertheau als die wertvollſten Leiſtungen diefer Sammlung 25 
anerfannt. Große Nüchternbeit und Bejonnenbeit, gefunde ſprachliche und biftorifche An— 
fchauungen und eine umfafjende Kenntnis des gejamten orientalifchen Altertums, bejonders 
nad) der Seite feiner etbnographiichen, topographifchen und fulturbiftorifchen Berbältniffe, 
gehören zu den Vorzügen diefer Kommentare, die fi) namentlich um der eritgenannten 
Eigenschaften willen vor den font teilmeife ihnen geiftesvertvandten eregetifchen Arbeiten 30 
giye vorteilhaft auszeichnen. Dabei war Anobels eregetifch-Fritifche Methode bei aller 

ehutſamkeit doch weit entfernt davon, unprodbuftiv oder unfelbitftändig zu fein. Vielmehr 
gab er in manchen glüdlichen Divinationen pofitivsfritifcher Art jogar eine gewifſe Genia- 
lität fund, bethätigte bei Unterfuchungen über bibliſch-archäologiſche Probleme eine gelegent- 
lich auch vor Erperimenten umftändlicherer und Eoftipieliger Art nicht zurückſcheuende Gründ- 35 
lichkeit (f. 3. B. was er zu Er 30,34—38 über feine Verſuche zur Prüfung des Geruches 
des aus vier Ingredienzien zufammengefegten Räucherwerks des mofaifchen Opferrituals 
berichtet), und mußte überall eigentümliche Anfchauungen aufzuftellen und gegenüber feinen 
Mitforfchern mit Nachdrud zu verteidigen. Wie er denn feiner Zeit, aus Anlaß der erjten 
Auflage jenes Jefajasstommentars, in eine heftige, wenn auch bald wieder beigelegte Tittes 40 
rariſche Fehde mit Ewald vertwidelt wurde (gegen ihn jchrieb er damals fein „Exegetiſches 
Vademecum für Herrn Ewald in Tübingen”, Gießen 1844) und auch in feiner Erklärung 
des Pentateuch, namentlih in der der Schlußabteilung diejes Werkes beigegebenen Dar: 
legung feiner Anfiht von der Entftehung und Kompofition der Thora, den Pentateuch: 
fritifern damaliger Zeit, wie Hupfeld, Tuch ꝛc. mit einer felbftftändig gehaltenen neuen 4 
ormulierung der jog. Ergänzungshypotheſe gegenübertrat (ſ. IdTh 1862, ©. 170ff.; 

Merz, Überblid über die Enttvidelung der Pentateuchkritit, S. XCV feiner Neubearbeitung 
von Tuchs Genefistommentar, Halle 1871). 

Gleich nadı dem Erjcheinen des leten jener Kommentare (zu Nu, Dt und Joſ) fam 
ein ſchon früher in einzelnen Spuren ſich ankündigendes fchmerzhaftes Unterleibsleiden, bo 
eine Art Magenkrebs, zum Ausbruche und nötigte ihn zu allmäblicher Einftellung feiner 
Berufsthätigkeit. Er ftarb nach langem und ſchwerem Yeiden am 25. Mat 1863. Seine 
namentlich im Fache der Orientalia reichhaltige und wertvolle Bibliothef wurde ihrem 
größten Teile nach der Gießener Univerfitätsbibliothet einverleibt. Bödler. 

Knopken, Andreas, geft. 1539 und die Reformation in Riga. — Litteratur: 8 
Dr. ®ilhelm Bradmann, Die Reformation in Livland, Mitteil. aus dem Gebiet der Geſch. 
Live, Ejt: und Kurlands, Riga 1850 Bd V, ©. 13; Fr. Dfirne, Knopken, Tegetmeier 
und Lohmüller, Dorpater Zeitjchrift für Theol. und Kirche 1859, Bd I ©.239; Dr. Friedrich 
Bienemann, Aus Livlands Luthertagen 1883; Dr. Th. Schiemann, Die Reformation Alt- 
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Livlands, 1884; N. Hausmann, Andreas Knopken in AdB 1882 und D. F. Hoerjchelmann, 
Andreas Knopken, der Reformator Rigas. Ein Beitrag zur Kirchengeſchichte Livlands, Leip- 
zig 1896. 

Andreas Knopken (auch Anop, Anoppe), obgleich von ihm ſelbſt und feinen Zeit- 
5 genofjen Costerinensis genannt, ift nach neueren Ermittelungen nicht in Küftrin, jondern 
in einem Dorfe nahe bei dem Küftrin benachbarten Sonnenburg etwa im Jahre 1493 
geboren. 

Aus feiner Jugendzeit ift und nur befannt, daß er 1511 in Frankfurt a. d. Oder 
ftudiert hat. Einige Zeit darauf ging er nad Riga, wo er zwei Jahre feinem Bruber 

10 Jakob Knopken, Domherrn an der St. Petrifirche, als Hilfsprediger zur Seite gejtanden 
bat. Wie fih aus feiner Korrefpondenz mit Erasmus ergiebt (vgl. Brief des leßteren an 
ihn aus dem Jahre 1520) hatte er am der Zucht: und Sittenlofigfeit feiner Umgebung 
in Riga ſchwer getragen und ſich um fo eifriger ernten Studien gewidmet. Um dieſe 
meiter zu pflegen, begab er ſich nach Treptow an der Nega, wo er in der Schule bes 

15 Kloſters Belbug unter Bugenbagens Zeitung fih namentlih in das Studium der Schrift 
vertiefte und in dem Maße die Anerkennung feines Lehrers erwarb, daß biefer ihn bald 
um Gehilfen im Unterricht an der unter feinem Rektorat ftehenden Ratsſchule in Treptow 
beranop In den an dieſer Schule mit einander verbundenen Lehrerfreis drang durch 
uthers Schrift von der babylonijchen Gefangenjchaft der Geift des Evangeliums ein, der 

20 zuerſt Bugenhagen ergriff und dann feine überzeugende Kraft auch auf die Kollegen des— 
jelben ausübte. Immer weiter drang die evangelifche Erkenntnis auch in die Kreiſe der 
Mönche und Geiftlichen und bahnte fich durch deren offenes reformatorisches Zeugnis auch 
den Meg in die fonjtige Betwohnerfchaft der Stadt. Die heftige Bekämpfung der Evan 
elifchen durd; Erasmus Manteuffel, damaligen Koadjutor, jpäteren Biſchof von Cammin, 

25 führte zu Exzeſſen der Schüler, welche den Schluß der Ratsfchule zur Folge hatten. Schon 
ehe e8 dazu kam, hatte Anopfen den hart bebrängten Ort verlafjen und war mit feinem 
Freunde Joachim Möller und einer Anzahl aus Livland ftammender Schüler 1521 nad 
Niga zurüdgefehrt, um bier feine frühere Stellung wieder einzunehmen und feine unter 
brochene Wirkfamkeit nun in neuem Geifte fortzuführen. 

30 Schon ehe er als Bote des Evangeliums den Boden Livlands betrat, waren die 
erften Strahlen des aufgebenden Lichts evangelifcher Wahrheit in die baltifchen Lande ge 
drungen. Die Schriften Luthers waren in den reifen der rigafchen Bürger verbreitet 
und wurden eifrig von ihnen gelefen. Auf diefem wohl vorbereiteten Boden eröffnete 
nun Knopken, von einem Empfehlungsfchreiben Melanchthons in Riga eingeführt, feine 

35 Zn und legte mit wachſender Kraft und —— ſein evangeliſches Zeugnis 
ab. Die Zahl feiner Anhänger vergrößerte ſich immer mehr und um die für das Luther— 
tum Gewonnenen in ihrer Erkenntnis zu befejtigen, bielt er neben feinen Predigten in 
den Kreifen rigafcher Bürger Vorlefungen über den Nömerbrief, die er, nachdem fie jchon 
durch vielfache Abfchriften unter den Zuhörern verbreitet worden waren, fpäter veröffent- 

so lichte. Unter dem Titel „In epistolam ad Romanos Andreae Knopken Costeri- 
nensis interpretatio Rigae apud Livones praelecta“ wurde fein Kommentar mit 
einer Vorrede Bugenhagens 1524 in Wittenberg gedrudt, eine zweite Ausgabe erfchien in 
demjelben Sabre ohne Angabe des Drudortes, eine dritte in Straßburg 1525, eine vierte 
im jelben Jahre ohne Angabe des Drudortes. Den Hauptnachdrud legt er in dieſem 

45 Kommentar auf die Darlegung der evangelifchen Lehre und namentlih des Mittelpuntts 
derſelben, des Artikels von der Nechtfertigung, deren Faſſung demjenigen Stabium der 
Lehrentwickelung entjpricht, welche in Luthers und Melanchthons Schriften von 1519 bis 
1522 vepräfenttert erfcheint. In vielfach bomiletifch gehaltenen Ausführungen wendet er 
die entiwidelten Lehren auch auf das Leben der Leſer an und verbindet mit den Mab- 

so nungen zur Treue im Glauben und zur — des Lebens auch eine ernſte, mitunter 
ſcharfe und derbe Polemik gegen die Irrlehren und Mißbräuche der römiſchen Kirche. Um 
die immer weitergehende Ausbreitung der evangeliſchen Lehre zu dämpfen, wandte ſich der 
rigaſche Erzbiſchof Jasper Linde an den Herrmeiſter Plettenberg mit der Bitte um Re— 
preflivmaßregeln gegen die Träger der evangelifchen Betwegung. Der Meifter jedoch war 

55 zu derartigen Schritten nicht geneigt, fondern riet, ein „amicables colloquium“ zwifchen 
nopfen und feinen Gegnern zu veranftalten. Diejer Vorſchlag wurde angenommen und 

jo fand am 19. Juni 1522 in dem Chor der St. Petrilirche eine öffentliche Disputa- 
tion ftatt. Der Bürgermeifter Durfop, eine Anzahl von Ratsgliedern und ein großer Teil 
der Gemeinde waren zugegen und mit Zeugen, wie Knopken feine 15 Thejen als in der 
Schrift wohl begründet verteidigte und die Angriffe feiner Gegner zurüdichlug. Unter dem 
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Eindruck und den Nachwirkungen des alſo errungenen Erfolges war es nun auch den 
Häuptern der Stadt erleichtert, ſich offen für die Reformation zu erklären und die ent— 
ſcheidenden Schritte zu ihrer Durchführung zu thun. Nachdem eine an den Erzbiſchof 
erichtete Bitte um Heform des Kirchenweſens und Anftellung evangelifcher Lehrer fich als 

Fruchtlos eriviefen, wählte der Nat mit den Älteften der beiden Gilden Anopfen zum Ardhi- 5 
diafonus an der St. Petrikirche und hielt diefer am 23. Dftober 1522 feine Antritt: 
predigt in derfelben. Unter dem Schute des Rats konnte er num feines Amtes ungeftört 
warten, bei deſſen Ausrichtung ihm weitere Zeugen des Evangeliums als Amtsgenofjen 
bald zur Seite traten. Neben feinem Freunde Joachim Möller, der ihm aus Treptow 
gefolgt war und aud in Riga als Gehilfe treuen Beiftand leiftete, erhielt er in Sylvefter ı0 
Tegetmeier einen tüchtigen und eifrigen Genofjen jeiner Arbeit. Dem mafvollen und 
befonnenen Anopfen trat in dem ihm vom Rat ald Amtögebilfe beigeordneten Tegetmeier 
ein Mann zur Seite, deſſen feurige und leidenfchaftliche Natur fich leicht zu ertremen 
Schritten fortreigen ließ. Die ungeftümen Reden, in weldhen Tegetmeier von der evan— 
geliichen Freiheit predigte und gegen den Bilderbienft eiferte, hatten einen heftigen Aus- 16 
bruch der Volksleidenſchaft zur Folge, bei dem die Kirchen ihrer Geräte beraubt, die Bilder 
binausgewworfen und die Leichenfteine zerftört wurden. Wohl gelang es Knopken durch 
fein entjchiedenes Auftreten gegen die Rubeftörer den Sturm in kurzer Zeit zu beichtwich- 
tigen, doch brach der verhaltene Groll des Volles gegen die römische Kirche im Jahre 1524 
noch einmal in Exzeſſen aus, die namentlid an den Klöftern und deren Inſaſſen bes 20 
gangen wurden. An diefen Unruhen jcheint aber Tegetmeier nicht mehr beteiligt geweſen 
u fein. Schon bald nad dem erſten Bilderfturm war er zur Bejonnenbeit gelangt und 
atte fi in dem Maße die Anerkennung des Rates —— daß er zum Prediger der 

St. Jakobikirche berufen wurde und ſchon am 1. Advent 1522 dieſes Amt antrat. In 
kurzer Zeit mehrte fich die Zahl der in Riga angeftellten evangelifchen Prediger, die das a5 
von den erften Zeugen begonnene Werf ik fortführten und das Evangelium in 
immer weitere Kreije ausbreiteten. Der Verſuch des Erzbifchofs, die Hilfe der deutſchen 
Neichsregierung zur Unterbrüdung der evangelifchen Betvegung in Riga in Anſpruch zu 
nehmen, hatte feinen Erfolg und reizte die rigafchen Bürger, welche die zurückkehrenden 
Boten des Erzbiichof3 gefangen nahmen, zu noch energifcherer Oppofition. Diefelbe bes 30 
wieſen fie auch dem Nachfolger Lindes AR: dem erzbiichöftlihen Stuhl Johann Blanken⸗ 
feld, indem fie ihm die von ihm geforderte Huldigung verweigerten und ben Herrmeifter 
Plettenberg zum Schuß gegen ihn anriefen. Pac) einigem Zögern willfahrte diefer auch) 
ihrem Wunſche, indem er nad) einem feierlichen Einzug in die Stadt die alleinige Oberherrichaft 
im Namen des Ordens über fie übernahm und in einer Urkunde vom 21. September 1525 35 
der lutherifchen Kirche die weitgehendſte Freiheit zuficherte. Dem Erzbifchof gegenüber aber, 
der fih nun zur Anfnüpfung von Beziehungen mit den Ruſſen fortreißen ließ und ſich 
dadurch im ganzen Lande ald Verräter gebrandmarkt hatte, fannte nun auch Plettenberg 
feine Schonung mehr. Auf feine Aufforderung befeßte die ftiftifche Ritterfchaft die Burgen 
Blankenburgs und nahm ihn auf feinem Hauptichlog Ronneburg gefangen. Durd) eine 40 
jcheinbare Unterwerfung unter den Meifter erlangte er die Freiheit und verließ nun Liv— 
land, um fich beim Kaiſer über die von Plettenberg erfahrene Behandlung zu beſchweren. 
Doch noch ehe er ihn erreichte, ereilte ihn auf dem Wege zu ihm der Tod, den 9. Sep: 
tember 1527. Sein Nachfolger Thomas Schöning war vor allem darauf bedacht, feine 
erzbifchöflichen Rechte und Güter wieder zu erlangen, und ald man ihm hierin entgegentam, 45 
beitätigte er ben Lutberanern ihre Rechte und Freiheiten. So hatte fich Niga nad) 
mancherlei Kämpfen feine Glaubens: und Belenntnisfreiheit errungen und freien Raum 
für die Predigt und Gemeindepflege getvonnen. Mit der Pflege der Gemeinde ging die 
Ausübung heilfamer Zucht Hand in Hand. Mit welchem Ernjt und in mie echt eban- 
gelifcher Weife lettere gehandhabt wurde, beweift das Verfahren gegen Antonius Bom— so 
hower, über weldes Anopfen dem Revaler Rat in einem Brief vom 12. Februar 1527 
berichtet. Bomhower, einer der gefangenen Boten des Erzbifchofs Jasper Linde, der fich 
nad empfangenem Unterricht zum Evangelium bekannt hatte und der Gemeinde zugezäblt 
worden war, hatte in einem bon ihm gejchriebenen und aufgefangenem Brief die Recht: 
fertigung allein aus Gnaden dur den Glauben geleugnet und die Verdienſtlichkeit der 55 
Werke behauptet. Nach einer öffentlichen Disputation ziwifchen ihm und den Baftoren 
Knopfen und Ramm, dem lettifchen Prediger an der Jakobikirche, ging die Gemeinde in 
ihren Vertretern an den Nat mit der Bitte, mit ihm, da er den Widerruf berteigerte, 
nad dem Worte Gottes zu verfahren. Im Auftrage des Rats wurde nun von Anopfen 
in einem Gottesbienft über Bomhower der Bann ausgefprocdhen und, da er nach feiner so 
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Abſolution verlangte, auch der bürgerliche Verkehr mit ihm aufgehoben, vo. auch der 
Gemeinde zu Neval, wo einer feiner Brüder wohnte, zur Warnung mitgeteilt. 

Unter hervorragender Mitwirkung Knopkens wurde nun für Riga durch den 1527 
aus Königsberg dahin berufenen Dr. Johann Briesmann eine Agende ausgearbeitet und 

5 1530 eingeführt. Mit Zugrundelegung der Königsberger „Artifel der Gerimonien von 
1525” haben die Verfaſſer fich in der Gottesdienftordnung weſentlich dem Gange von 
Luthers Formula missae angeſchloſſen, von der die rigafche Agende nur in wenigen 
Stüden abweicht. Der Agende ift ein Geſangbuch in niederdeuticher Sprache beigefügt, 
welches 51 Lieder enthält, darunter 24 von Luther, wozu in den folgenden Ausgaben 

ı0 noch 10 Lieder des Neformators hinzufamen. Auch von — —— ſich in der erſten 
Ausgabe 5 Lieder, denen in der folgenden 5 weitere von ihm verfaßte beigefügt wurden. 

Mas die Gemeindeorganiſation anlangt, jo hatte der Nat nach Loslöſ der Ge⸗ 
meinde vom katholiſchen Regimente die Ordnung der kirchlichen Verhaͤltniſſe in ſeine Hand 
genommen. Im Verein mit den Gilden wählte und berief er die Paſtoren, ſorgte auf 

15 Grund einer Verordnung von 1527 für ihren Unterhalt, wie für die Erhaltung der Kirchen 
und Schulen. In dem Rat waren zwei Gliever infonderheit mit der Verwaltung der 
firchlichen Angelegenbeiten betraut, welche unter Leitung des Bürgermeifterd als „Super: 
intendenten” feit 1532 eine Art Konfiftorium bildeten. Waren diefem die Erterna der 
Kirche befohlen, jo lag die Leitung der innerlirchlihen Dinge in den Händen der Haupt: 

% paftoren, und zivar wurde dur eine Verordnung vom 13. Dezember 1532 beftimmt, 
Knopken und Tegetmeier follten wechjelmeife ein halbes Jahr den Vorfig in den Ver: 
fammlungen der PBaftoren führen. Dazu kam dann noch die Aufficht über die Prediger 
und die Bifitation der Gemeinden. Mit diefen Befugniffen wurde dem oberjten Paſtor 
fpäter auch der Titel eines geiftlichen Superintendenten beigelegt. Auch die Gemeinden 

25 waren an der Verwaltung der firchlichen Angelegenheiten nicht unbeteilig.. Sowohl bei 
der Wahl der. Baftoren, ald auch bei der Verwaltung der Kirchen: und Armenkafjen waren 
fie in ihren Älteften mit vertreten, und welch hervorragender Anteil ihnen an der Kirchen- 
ucht eingeräumt war, geht aus dem angeführten Beifpiel folder Zuctübung hervor. Als 
ndreas Anopfen am 18. Februar 1539 ftarb, war das Merk der Reformation, zu deſſen 

0 Begründung in Riga Gott ihn berufen, an diefem Ort vollftändig — Es 
dauerte nicht lange, ſo war die Reformation auch in Livland ſoweit zur Herrſchaft gelangt, 
daß im Landtagsabſchied zu Wolmar 1554 die ungehinderte Predigt des Evangeliums im 
ganzen Lande als geltendes Recht proklamiert und die ausſchließliche Anſtellung von evan— 
geliſchen Predigern zur allgemeinen Beſtimmung erhoben werden konnte. 

3 Hoerſchelmann. 

Knox, John, geſt. 1572. — Werte: The works of J. Knox, collected and edited 
by David Laing, Edinb. 1864, 6 Bde. — Biograpbifhes: Knor' eigene Angaben in jeis 
ner History of the reformation in Scotland (Works Vol. 1 & 2). Thom. Mac Crie, life 
of J. Knox (New edit. containing numerous corrections and additions by A. Crichton, 

40 Belfast 1874), deutfch. verkürzt, durh G. J. Pland 1817, P. Lorimer, J. Knox and the 
church of England, London 1875 (nad) neu entdedten Quellen : vgl. die Anzeige, von G. Lech— 
ler, im Litterar. Gentralblatt 1875 Nr. 48). Laing in den Works Vol. 1 & Vol. 6. Fr. 
Brandes, Kohn Knox, Elberfeld 1862. 

Bon Knox' Herkunft und Jugend weiß man wenig. Er war geboren 1505 in Gif- 
45 fordgate, einer Vorftabt von Habdington (nicht im Dorf Gifford). Sein Bater, William, 

wohl ein Heiner Gutsbeſitzer, ließ ihm die lateinische Schule in diefer Stadt befuchen und 
dann die Univerfität Glasgow beziehen. Hier lehrte damals der hochangeſehene Schola- 
ftifer John Mair oder Major. 1523 wurde diefer nad) St. Andreivs verjegt und wahr— 
icheinlich folgte ihm Knox dorthin, beweiſen läßt fich dies jedoch nicht, Knox' Name findet 

50 ſich nad 1522 überhaupt in feinem Univerfitätsregifter. Sen für feine fünftig 
Beitimmung konnte Knox wenig finden. Das Griechiiche war damals in Schottland bei= 
nahe ganz unbefannt, das Hebräiſche ganz; jenes lernte Anor fpäter noch; als des He— 
bräiſchen unfundig befennt er ſich noch im Jahre 1550. Andere, auf immer für ibn 
wichtige pofitive Wirkungen fcheint dagegen der Unterricht John Mair auf ihn geübt 

55 zu haben. Diefer ſchloß fich in feinen firchlichen Grundfägen an die Richtung eines Ger: 
= und P. d'Ailli an; er ftellte die in Komzilien vertretene allgemeine Kirche über den 
Papft. Und bierzu gefellte fich bei ihm eine politifche Anjchauung, nach welcher das Volk 
in feiner Gejamtbeit über dem Monarchen jtebt, diefer von jenem feine Vollmacht erhält 
und vom Volk, wenn er gegen deſſen Intereſſe handelt, auch wieder abgejegt, ja ſogar 

6 von einem einzelnen Vertreter des gefamten Volles ermordet werben darf. 
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Die Angabe, daß Knox auch ſelbſt, und zwar mit gutem Erfolg, Vorleſungen zu 
halten begonnen habe, iſt ganz unbegründet, er hat den dazu erforderlichen akademiſchen 
Grad ſich nie erworben. Wohl aber empfing er im getwöhnlichen Alter die Prieftertweihen 
und man vermutet, daß er nahe bei Haddington, in Samuelston, die Stelle eines Kaplan 
bekleidete; zugleich diente er in der Familie des Landedelmanns Hugh Douglas of Long: 
niddry als Erzieher. In Protofollbüchern von Habdington erfcheint er 1540—42 wieder⸗ 
holt als Priefter; 1543 hat er fich unterzeichnet als sacri altaris minister, auctori- 
tate apostolica notarius. Erſt nach diefer Zeit erhalten wir davon Kunde, daß er 
mit dem römisch-fatholifchen Standpunkt gebrochen und den Vorkämpfern der Iteformation 
fich zur Seite geftellt habe, obgleich ſchon jeit 1525 Schriften von Luther und Tyndale 
in fchottifche Häfen eingeführt worden waren und PBatrid Hamilton fchon 1528 als Pre— 
diger des Evangeliums den Märtyrertod erlitten hatte. Auf Knox wirkten in diefer Hin— 
fiht namentlich der Prediger Thomas Guillaume (Gilbam, William) und Georg Wifhart, 
die damals bedeutendfte reformatorifche Perfönlichkeit Schottlands, ein. Anor erfcheint, als 
diefer 1545 predigend in der Landſchaft Lothian herumzog, unter feiner vertrauteften ms 15 
gebung; er pflegte ihm ein Schwert vorzutragen, um ihn vor Nachſtellungen zu fchügen. 

iſhart war, während Hamilton in Deutjchland ftudiert hatte, ein Schüler und Freund 
der Schweizer, die er 1540 befuchte, und ſtand fpeziell mit Bullinger in Verkehr, über: 
ſetzte auch die 1. helvetifche Konfeffion. Diefelbe Richtung nahm Knox und fortan die 
ganze fchottiiche Neformation. 2% 

Wenn Knor der Neformator Schottlands genannt wird, fo fann dies fchon dem bis- 
berigen zufolge nicht in dem Sinne gefcheben, ala ob er das Werk der Neformation auf 
Schottland übertragen hätte; er gehörte nicht einmal unter die erften, welche als Ber: 
fündiger der neu bergeftellten ewangelifchen Lehre dort wirkten, und zum erſten Ausftreuen 
einer neuen Saat und zum erjten Pilegen derjelben hatte er ohne Zweifel auch nicht die 25 
Begabung. Aber er war es, deſſen Energie das von andern begonnene Werk durchführen, 
deſſen euereifer dasfelbe auch mit aller Kraft und Schärfe durchlämpfen follte. Er hat 
dann auch demſelben die eigentümliche Geftalt gegeben. Er bat in die fchottifche prote— 
ftantifche Kirche das fogenannte puritanifche Element gebracht, darin freilich wohl einer 
allgemeineren natürlichen Dispofition feines Volkes entiprechend, an welcher er ſelbſt eben so 
auch teil hatte. Sein Eifer ift vor allem ein beiliger und unbeugfam ftrenger Eifer für 
Gottes Geſetz; don Schwärmerei und Phantafterei hat derſelbe nichts in fich, vielmehr 
dringt er von Anfang an gerade auf Zucht und feite objektive Ordnung; das aber, was 
er al3 von Gott verordnet oder aud nur als vor Gott zuläffig betrachtet, beichränft er 
auf den unmittelbaren Inhalt des göttlichen Wortes, das ihm auch im Neuen Bunde eben 35 
weſentlich noch Geſetz ilt; und wo es Durchführung diefes einen höchſten Willens gilt, da 
allerdings muß jede andere Ordnung, die ſich etwa auf bürgerlichem Gebiete entgegenftellt, 
auch die Autorität der höchiten bürgerlichen Obrigfeiten, weichen; das zu Gottes Geſetz 
fi befennende Volk bat Fraft eigenen Nechtö oder vielmehr kraft eigener Pflicht im Not: 
fall jelber umd gewaltiam die Durchführung zu übernehmen, und two einem Gottesvolf 40 
im ganzen gemeinfames 5* u dieſem Zwecke nicht möglich iſt, da tritt Zelotenrecht 
oder vielmehr Zelotenpflicht auch dir den einzelnen ein. Wir konnten diefe Charakteriftik 
feines Wirkens der Ausführung des einzelnen voranſchicken; denn fchon in feinem erjten 
Auftreten ift diefer gefamte Charakter feines Wirkens zu erjeben. 

Die Gegner der Reformation hatten während der Minderjährigkeit der Königin Maria ıs 
Stuart unter der Regentſchaft des Grafen Arran, nachdem diejer felbft erft mehr zur res 
formatorischen Bewegung und zu dem evangelifchen König Englands, Edward VI., ſich 
bingeneigt hatte, bald wieder die Oberhand befommen. Georg Wifhart wurde am 1. März 
1546 durch den mächtigen Kardinal Beatoun hingerichtet. Da fiel vier Wochen nachher 
Beatoun in feinem feiten Schlofie zu St. Andrews durd die Hand einiger kühnen Ver: so 
ſchwornen aus der Zahl des Adels. PBerfünliche Rachſucht und Eifer um Rache für Wifhart 
hatten dabei zufammengewirkt. Die Verſchworenen behaupteten fi in St. Andrews, in- 
dem ſogleich andere proteftantiich gefinnte Gegner der Negentichaft um fie fich jammelten. 
Unter ihnen tritt auch Knox auf. Die dort verfammelte Gemeinde beruft ibn zum Pre: 
digtamte; der Prediger John Rough gebietet, den Ruf der Gemeinde als göttlichen anzu— 55 
nehmen; durch ſolchen Ruf, nicht etwa durch bloßen jubjektiven Trieb, erfennt ſich Knox 
in ernjter, gemwilienbafter innerer Betvegung für gebunden und jet tritt er als der erjte 
in Schottland offen und beftimmt mit der Predigt auf, daß der Papft der Antichrift fei; 
der römiſche Katholicismus ift ihm Götendienft. Schon jeht fpricht er auch aus, daß ber 
Gottesdienſt bloß nad den Satzungen der Schrift, ohne Abthun noch Dazuthun, geregelt so 

on 
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werden müſſe. Dabei hat er die an Beatoun verübte That ſchon durch ſein Kommen 
nach St. Andrews gebilligt, ſowie er nachher in ſeiner Geſchichte der Reformation durch 
den ganzen Ton, in welchem er ſie erzählt, entſchiedene Billigung derſelben ausſpricht. 

Aber die Proteſtanten in St. Andrews erlagen zu Ende Juli 1547 der franzöſiſchen 
5 Hilfe, die der regierenden Partei zu teil wurde. Knox wurde als Gefangener, gegen die 
Kapitulationsbedingungen, mit anderen in Ketten auf einer franzöfifchen Galeere feitgehalten. 
Er blieb unter Schmerzen und Krankheit ftandhaft, fand auch Gelegenheit, dort ein Be 
em in Glaubens aufzufegen und an feine chriftlichen Brüder in Schottland ge 
angen zu laflen. 

10 Im Februar 1549 wurde er, wahrjcheinlich durch Fürſprache Edwards VI. von Eng- 
land, befreit und fofort auch von der englifchen Regierung für ihr Werk der Reformation 
in ihren Dienft genommen. Sie gab ihm die Stelle eines Predigers im Nordoften des 
Landes, zuerit für Bertwid am Tweed, dann 1551 für Newecaftle am Tyna und zugleich 
für die Umgebung. Bon Netveaftle aus hatte er auch wiederholt in London vor König 

15 und Geheimrat zu predigen. Er bezog einen Gehalt von £40 aus der Staatskaſſe. Ob 
er hiermit zu dem ſechs fogen. Kaplanen des Königs gehörte, von denen bier im Land 
herum predigen jollten, iſt ftreitig; unter den zuerjt (im Dezember 1551) dazu ernannten 
war er, iwie jet erwieſen ift, nicht. In Berwick fand er auch feine fpätere Frau, die Tochter 
eines höheren Offizier; die noch vorhandenen Briefe von ihm an ihre Mutter, eine innig 

20 religiöfe und zur Schtwermut geneigte Frau, zeugen am meiften unter dem, was er Schrift: 
liches binterlafjfen bat, von der Tiefe und Wärme feined Gemüts. 

Bei feiner geiftlichen Thätigkeit hielt er auch hier ftreng darauf, nichts, was ihm für 
Götzendienſt galt, im Gottesdient zuzulaſſen und auch in den Außerlichkeiten möglichjt den 
Morten der Schrift zu folgen. Er traf darin unter den englifchen Theologen mit John 

25 Hooper zufammen, der im Mai 1549 aus Zürich — war. So erlaubte er ſich 
namentlich, die Kommunikanten beim Genuß des Abendmahls ſtehen und nicht, wie bisher 
in England vorgeſchrieben war, knien zu laſſen. Vorzugsweiſe hierauf richtete ſich über— 
haupt der Streit unter den beiden Hauptrichtungen innerhalb der engliſchen Reformation. 
Knor vertrat feinen Standpunkt auch vor dem Geheimen Rat und König. Cranmer ent: 

80 gegnete, nach dem bibliichen Vorbild müßten ja die Kommunilanten vielmehr zu Tiſch 
iegen. Das Anien wurde dann auch im rebibierten Common Prayer Book 1552 
beibehalten. Aber namentlih auf Anor’ Andringen geſchah e8, daß darin eine Dellara- 
tion beigefügt wurde des Inhalts: das Knien folle nur demütigen Dank für Chrifti 
Mohlthaten, keineswegs aber Anbetung des Brote und Weines oder irgend einer realen 

85 Gegenwart des Fleiſches und Blutes Chrifti darin ausdrüden, indem ber natürliche Leib 
Chriſti vielmehr im Himmel und nicht bier fei; eine Deklaration, die unter Elifabeth ge- 
ftrichen wurde, aber jeit 1662 wieder aufgenommen ift. Ferner wurde in den 42 (fpäter 39) 
Glaubensartifeln, welche Anor mit zu begutachten hatte, ein Satz, der jehr entjchieden die 
—— der vorgeſchriebenen Ceremonien mit der evangeliſchen Freiheit und die 

0 Erſprießlichkeit derſelben ausſprach, ſchließlich weggelaſſen. Der mächtige Herzog von 
Northumberland beantragte, dem bisher ſo ſelbſtſtändig auftretenden Schotten ſelbſt eine 
Stelle unter den engliſchen Biſchöfen, nämlich das Bistum Rocheſter, zu übertragen. Anor 
aber lehnte dies ab und ebenfo nachher eine ihm durch Granmer angetragene Pfarrftelle 
in London. Ohne Zweifel fcheute er ſich vor den Verbindlichkeiten, die er damit über: 

45 nommen hätte, und namentlih vor einer ſolchen Zuftimmung zur Epiffopalverfafjung. 
Auch war ihm das ganze Treiben der Großen des Reichs um den jungen wohlmeinenden 
König ber verdächtig, wie er denn auch darüber ungefcheut fich öffentlich äußerte. In 
betreff jenes Kniens erklärte er übrigens jett feinen Freunden, daß fie auf jene Dekla— 
ration bin der öffentlichen, von einer chrijtlichen Obrigkeit erlaffenen Ordnung ſich nicht 

50 mehr twiderjegen follten. — Nady einer wiederholten, freundlich abgelaufenen Bernehmung 
vor dem Geheimen Rat im Frübjar 1553 wurde er auch noch in der Grafichaft Budingham 
ald Prediger verivendet. 

Aber die Thronbefteigung der Fatholifchen Maria trieb ihn im Januar 1554 aus 
England weg nad Genf. Der Aufenthalt dafelbft brachte ihn in vertrauten Umgang mit 

65 Calvin; feine dogmatifche Richtung erjcheint nachher immer als calvinifche: er bat die 
Präbeftinationslehre fpäter in einer eigenen Schrift verteidigt. Dort erft bat er recht als 
evangelifcher Theologe ftudiert, dort auch erft noch Hebräifch gelernt. 

Zwiſchen den Genfer Aufenthalt hinein wurde er zu einer aus franzöfifchen und eng- 
lifchen Flüchtlingen gemifchten reformierten Gemeinde nad Frankfurt a. M. berufen. € 

so traf dort im November 1554 die Engländer im Ziviefpalt über die Frage, wie weit fie 
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Beibehaltung der anglifanifchen Geremonien fordern müßten, Unter Beirat von Calvin 
wurde eine Vereinbarung erreicht. Als aber Dr. Cor, Edwards VI. Lehrer, mit nod) 
anderen auch nach Frankfurt fam, drang diefer ſogleich auf MWiederherftellung der Nefpon- 
forien, und da Anor alle ſolche Gebräuche zwar nicht ald mwidergöttlich, wohl aber als 
„unprofitable“ beharrlich vertvarf, denungierten ihn jene Gegner beim Magriftrat wegen 5 
einer 1554 von ihm veröffentlichten „Ermahnung” an die Engländer, worin er heftig 
über eine Verheiratung zwiſchen Kaiſer Karls Sohn Philipp und Königin Maria ſich aus- 
gelafjen und den Haifer für einen „nicht geringeren Feind Chrifti, als einft Nero geweſen“, 
erklärt hatte. Knox mußte darauf hin im März 1555 die Stadt räumen. Er ging wieder 
nad) Genf mit einer Schar gleichgefinnter, die dort eine Ordnung nad) ihren Grundſätzen 
ſich einrichteten. In Frankfurt ift p die Spaltung, die nachher in England jelbjt zwiſchen 
dem Puritanismus und dem anglifanifchen Kirchentum fich feftjegte, zum erftenmal förm— 
lih und unheilbar zum Ausbrud gekommen. 

Mit Bezug auf Anor’ bisherige wie auf feine fpätere fchottiiche Wirkſamkeit kann 
infoweit von ihm gejagt werden, was Garlyle (On Heroes, Hero-Worship etc.) in ı5 
feiner eigentümlichen Weife jo ausdrüdt: er fei oberfter Priejter und Begründer des Glau— 
bens, der Schottlands, Neu-Englands und Dliver Cromwells Glaube geworden fei, näm— 
lid des Puritanismus. 

Die Regentihaft Schottlands war unterdeffen an die Königin Mutter, Maria von 
Guife, übertragen worden. Die Umftände waren aber für die Neformation, jo ſehr dieſe 20 
feindlich gegen fie gefinnt war, günftiger geworben, zuerft weil die Negentin durch Nach: 
ficht gegen den protejtantifchen Adel ihre Stellung befeftigen mußte, dann weil nunmehr 
der katholischen, mit Spanien verbündeten —— Königin —— die franzöſiſch⸗ 
ſchottiſche Politik in ſolcher Nachſicht gegen die Reformierten eine Waffe fand. Da erſchien 
im Herbſt 1555 Knox wieder in Schottland. Er holte ſich jetzt die Gattin aus angeſehenem 25 
Geſchlecht, der er ſchon bei feinem früheren Aufenthalt in Berwid nahe getreten war, und 
fam dann auch nach Edinburg. Er forderte da ſogleich, daß die Proteftanten von jeder 
äußeren Gemeinjchaft mit dem „Götzendienſt“, —— der Meſſe, offen ſich losſagten. 
Adelige 5* ihn wieder und er hielt ihnen Abendmahl in evangeliſcher Weiſe. Als 
Botſchafter Gottes wandte er fich offen, in würdigem, aber ftreng mahnenden Tone mit 30 
einem Schreiben an die Negentin. Bor das geiftliche Gericht nach Edinburg geladen, er 
ichien er dort am Termin, aber mit einem Öeleite, angefichts dejjen der Gerichtshof die 
Sache zu vertagen für gut hielt. Aber zu einem durdhgreifenden Wirken und Kämpfen, 
das in feinem Sinne lag, und zu welchem fein bisheriges Wirken raſch hättte hintreiben 
müfjen, ſahen er und feine freunde die Zeit doch nod nicht gelommen. Den äußerften 35 
Konflikt noch vermeidend und feine Rückkehr, ſobald fie gefordert würde, zufagend, ging 
er im Spätjommer 1556 noch einmal nad Genf, wo ihn jene Flüchtlingsgemeinde zu 
ihrem Geiftlihen erwählte; er predigte als folcher in der Kirche „temple de Notre 
Dame la neuve“, welche auf Calvins Betrieb die Häupter der Stadt einer englifchen 
und einer italienischen Gemeinde zugewieſen hatten. Mit Schottland blieb er in lebhafter wo 
Verbindung, brach auch gleich auf die erite neue Einladung im Herbſt 1557 wieder dahin 
auf, mußte jedoch in Dieppe wegen entgegengefegt lautender Mitteilungen wieder um: 
fehren, worauf er den fchottifchen Adeligen in einem Brief die Pflicht kräftigeren Auf: 
tretens einfchärfte, bei dem fie auch etwaige fchredliche Unruhen nicht ſcheuen dürften. 
Mährend des folgenden Jahres beichäftigte er ſich bei einer von gelehrten Mitgliedern ss 
feiner Gemeinde unternommenen Bibelüberjegung (Geneva Bible). In diefem Jahre 
ließ er ferner eine feiner heftigiten Schriften ausgehen, den „Trompetenftoß wider das 
monſtröſe Regiment der Weiber”, zu welcher ihn die englische Maria veranlaßt hatte und 
die zugleich die fchottifche Königin treffen mußte; daß Weiber regieren, ift ihm gegen 
Gottes Ordnung wegen ihrer Verpflichtung, dem Mann unterthban zu fein, ihrer natür— so 
lichen Unvollfommenbeiten, Schwächen und unordentlichen Begierden. Nachdem dann Maria 
geitorben war, veröffentlichte er 1559, noch von Genf aus, eine „kurze Ermahnung an 
England” zu fchleuniger Annahme de3 unterdrüdten Evangeliums. Über die nötigen 
firchlichen Heformen äußerte er ſich im übrigen maßvoll, forderte auch nicht etwa Ab: 
ihaffung, fondern nur bejjere Einrichtung des Epiſtopats. Dabei ftellte er aber den ss 
Grundjah auf: Niemand follte vom Joch der Kirchendisziplin befreit, niemandem ein Ab: 
weichen von Gottes Religion gejtattet werden; wenn ein Frft, önig oder Kaifer darauf 
ausgehe, die einmal eingeführte wahre Religion zu zerjtören und Götzendienſt aufzurichten, 
fo jolle er nady Gottes Befehl zum Tod verurteilt werden. 

In Schottland ſchloſſen nun die proteftantifchen Adeligen, ganz nach feinem Sinn, oo 
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am 3. De. 1557 als „Gemeinde (Congregation) Chrifti” einen Bund, um mit ihrer 
Macht und ihrem Leben das Evangelium und die evangelifche Kirche zu ſchützen. Die 
Negentin anttvortete, indem fie unbedingt den römischen Gebräuchen treu zu bleiben gebot. 
Die Parteien ftanden, zum Bürgerfriege bereit, fi gegenüber. Am 5. Mat 1559 betrat 

b Knor den fchottiichen Boden wieder. Nach einer Predigt, die er in Pertb gegen ben 
Götzendienſt hielt, brach dort ein milder Sturm gegen Heiligenbilver und Klöfter, gegen 
alle Stätten und Abbilder jenes Götendienjtes los; derſelbe verbreitete ſich von jegt an 
beinahe überall bin, wohin das reformatorifche Wort drang; man kann nicht jagen, daß 
Knor dazu aufforberte, wohl aber, daß er auch das, was ein ihm jelbit verächtlicher Pöbel 

10 that, doch nicht ohne eine gewiſſe Freude als gerechtes göttliches Gericht betrachtete. Der 
Krieg mit der NRegentin brach aus und die Gegner derjelben fchafften jegt auf ihren Ge: 
bieten allen katholiſchen Gottesdienft ab. Für Anor war es eine Zeit der angeftrengteften 
vielfeitigen Thätigkeit. Während ein Preis auf feinen Kopf gefegt ift, predigt er nicht 
bloß und reformiert, fondern auch in den äußeren Angelegenheiten des Kampfes fpielt er 

15 eine Hauptrolle. Er ift ein Hauptunterhändler — den Verbündeten und zwiſchen 
Eliſabeth von England, welche in der mit Frankreich verbundenen Maria eine gemeinſame 
Feindin ſehen mußten. Auch jetzt noch mahnt er die verbündeten Lords, nicht Fleiſch für 
ihren Arm zu halten. Aber er kann wenigſtens nicht umhin, bei fleiſchlichem Arm Hilfe 
zu ſuchen. Er muß ſie ſuchen am Throne eines Weibes; die Entſchuldigungen, welche 

20 er jetzt wegen des „Trompetenſtoßes“ gegen Gecil ausfpricht, find zwar ohne alle unwür— 
dige Schmeichelei, aber immerhin demütigend; Eliſabeth muß ihn zwar reipeftieren als 
wichtige Perfönlichfeit, aber fie verhehlt ihren Haß gegen ihn nicht, hat ihm auch nie eine 
Predigt auf englijchem Boden, ja in jenen Jahren noch nicht einmal das Betreten dieſes 
Bodens erlaubt. Er muß e8 fich ferner gefallen laffen, daß bei den Gefuchen um Hilfe, 

35 die er für die Religion begehrt, nad dem Willen der Elifabeth gar nicht die Religion, 
jondern nur die von Frankreich drohende Gefahr erwähnt werde. Er fommt endlich in 
den Künften der Klugbeit und Schlauheit fo mweit, daß er einmal den Vorſchlag macht, 
Elifabeth, welche nicht offen Hilfstruppen fchiden wollte, möge folche anweiſen, jcheinbar 
eigenmächtig an die Lords ſich anzufchliegen, und dann zum Scheine fie für Rebellen er: 

0 flären. — Mit Beiftimmung der Prediger fprachen die Verbündeten über die Negentin 
endlich die Abfegung aus; Knor erhielt auch eine Stelle in der proviſoriſchen Negentichaft. 
— Siege jedoch kam es nur durch offene bewaffnete Hilfeleiſtung von ſeite Englands. 

ie in Schottland ſtehenden Truppen Franz’ II. von Frankreich, des Gemahls der Maria 
Stuart, zogen mit den englijchen wieder ab. Die franzöfifchen Bevollmächtigten verſtanden 

85 jih dazu, daß die Neichsitände fofort berufen und ihnen auch die kirchlichen Angelegen- 
in zur Beratung vorgelegt werden follen. Die Negentin war furz zuvor gejtorben. 

arta Stuart und Franz veriveigerten zwar die Unterzeichnung des (am 8. Juli 1560 
geichlofienen) Vertrags; aber ſchon im Dezember verlor Maria ihren Gemahl durd) den 
Tod; fie mußte gewähren lafjen. 

40 Das Parlament trat im Auguft zufammen und nahm ein Glaubensbelenntnis an, 
das Knox und andere Geiftliche entworfen hatten, das indefjen in dem Artikel von der 
Obrigkeit deutlich den —— einer vorſichtigeren Partei und wohl auch die Rückſicht auf 
die ſtreng monarchiſch denkende Eliſabeth erkennen läßt. Ein „Disziplinbuch“ wurde von 
einer im Dezember veranſtalteten Kirchenverfammlung abgefaßt; es Helle den Presbyteria⸗ 

5 nismus feit, fette indeflen daneben über größere Bezirke Superintendenten, welche bejonders 
auch den u a Mangel an Geiftlichen für die einzelnen Gemeinden durch Herum— 
reifen erftatten follten. Der gejamte Fatholiihe Kultus wurde vom Parlament förmlich 
verboten. Der Gottesdienst follte künftig nach der Ordnung jener Genfer Gemeinde ge: 
halten werden, während bisher durch die Yords der Kongregation die Liturgie Edwards VI. 

50 acceptiert war. Allen diefen Beſchlüſſen fehlte zwar noch die Fönigliche Beltätigung. Aber 
die Reformation hatte wenigftens thatfächlich vollftändig obgeſiegt. Anor, ihrem kräftigſten 
und zugleich wachſamſten Vorkämpfer, war das Predigtamt von St. Giles, der großen 
Parochialkirche für ganz Edinburg, zugeteilt worden; nicht minder als bisher für die erite 
Durchführung der ——— kämpfte er fortan für die Behauptung und volle Verwirk— 

55 lichung derſelben. 
Die Umſtände waren für fein Wirken gerade jetzt, als Maria ihren Gemahl und die 

franzöfifche Hilfe verloren hatte, in gewiſſem Sinne ſchwieriger getvorden. Seht follte er 
den Abel, deſſen Waffen er für Chriftus in den Kampf gerufen, näher fennen lernen. 
Viele bewährten fi allerdings als redlich, wollten dann aber im Eifer gegen die Aus: 

rottung des Gößendientes nicht jo weit gehen als Knox, fondern wenigſtens der Königin 
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die Meſſe geftatten. Andere aber, befriedigt damit, da die franzöfiiche Übermadht befiegt 
worden war, fragten nad dem Wohle der Kirche wenig mehr und fuchten nur ſelbſt die 
Einkünfte derfelben zu behalten. Auf alle übte Maria mit ibren perfünlichen Reizen, 
ihrem gewandten, auch gefälligen Benehmen und den Genüffen und Lüften ihres franzöſiſch 
feinen Hofes große Anziehungskraft aus. Und dabei ließen fie e8 hingehen, daß über die 5 
Kirche jtreng rechtlich jo gut wie gar nichts feftgejtellt war; denn die Königin verftand 
fih nie zu Beftätigung des proteftantifchen Kirchentums, fondern nur zum Verſprechen, in 
der Religion ohne den Beirat der Stände nichts zu ändern. 

Knor erjcheint jest erft in feiner ganzen Größe: umeigennüßig und unbejtechlich im 
—— zu faſt all den bisher mit ihm verbündeten Herren; nur deſto feſter bei ihrer ı0 
Unzuverläffigteit; der Königin gegenüber ſowohl für Drohungen als für jchmeichelndes 
Entgegenlommen, womit fie ihn auch einige Male beehrte, ganz unzugänglid. Aber er 
zeigt freilich auch wieder die ganze Herbheit jeines Charakters und die jchroffe Konfequenz 
jeiner Grundſätze. 

Was Kirche und Religion betrifft, fo forderte er jchlechthin, daß die Mefle, als ein ı5 
das Volk und Land entheiligender Greuel, auch aus dem königlichen Balaft entfernt werde. 
Er beitand, beſonders auch in perfönlicher Verhandlung mit Maria 1561 und auf einer 
Aſſembly vor milder geftimmten Adeligen 1564, fo ftreng ald möglich auf der Verpflich— 
tung des Volles, den Gögendienft nicht zu dulden; das Volk fei, und jo namentlidy in 
diefem Stüde, für die Sünden eines Negenten, die es zulaffe, verantwortlich; er berief 20 
ſich 3. B. auf die That Jehus im Alten Bunde; im Neuen Bunde müfje man bei R513 
die von Gott verordneten Gewalten und die Träger diefer Gewalten unterjcheiden, und 
in betreff der erften Chriften bedenken, daß fie noch gar fein Volk waren und, als ber 
Macht ermangelnd, auch den Beruf zu gewaltfamer Erhebung gegen den Gößendienft noch 
nicht hatten. — Eine Berufung der Königin aufs eigene Gewiſſen ließ er jo wenig gelten » 
als diejenigen, welche umgefehrt einer Unterdrüdung der Gewiſſensfreiheit durch einen 
Regenten felbjt das MWort reden; er fagte zu ihr: Gewiſſen fordere Wiflen, Belehrung, 
und foldhe habe fie eben noch nie ernſtlich am rechten Orte, in der Schrift, geſucht. — 
Eine Weile tauchte der Gedanke auf, Maria möchte einen ihr von Elifabeth befohlenen 
Gemahl und mit diefem die anglifanifche Kirchenform annehmen; aber Anor’ Partei wurde so 
dadurch nur neu beunruhigt; gerade jest ſchlug Anor in einer Predigt nur deſto heftiger 
auf „Kreuze und Lichter” los. — Indes reiste Maria und ihr Anhang jelber immer wieder 
neu dur Doppelzüngigkeit bei Verſprechungen, durch Verſuche, die Meſſe auch öffentlich 
wieder zu halten, durch Hoffefte zur Feier der Niederlage von franzöſiſchen Proteftanten. 

Das andere, was Anor in beftändigem Kampfe mit Maria erhielt, war das leicht: 85 
fertige Leben, das am Hofe herrſche und von da aus im Land verbreitet iverde. Freunde 
der interefjanten, reizenden, unglüdlihen Maria pflegen fich darauf zu berufen, daß fran= 
öfifche Bildung den noch rohen Schotten wohl auch heiljam hätte fein mögen. Feinere 
Bildung war num allerdings Anor’ Sache nicht. Aber der Königin gegenüber hatte er 
denn doc über Erzefle zu Hagen, bei welchen es gar nicht um Bildung oder unjchuldige 40 
Lebensluft, fondern um eine mit Roheit ſich nunmehr verbindende Lüderlichkeit ſich hans 
delte. — Sodann ärgerte ihn doppelt, wenn gerade z. B. jene Nachrichten aus Frankreich 
mit Tänzen gefeiert wurden; er fagte da zu Maria: obgleich er das Tanzen in der Schrift 
nirgends gepriefen und auch bei weltlichen Schriftftelleen mehr als Gebärde eines Ver: 
rüdten, denn als die eines nüchternen Mannes bezeichnet finde, fo verdamme er es doch as 
nicht jchlechthin, falls einer nicht entweder feinen Hauptberuf darüber verfäume oder damit 
feine freude am Mißgejchid des Volkes Gottes ausdrüde. 

Im ganzen bat nor, wie er ſelbſt jagt, die Königin ſchon feit feiner erften Zuſam— 
menkunft mit ihr als eine ftolze, jchlaue und gegen Gott und die Wahrheit verbärtete 
Frau betrachtet. In feiner Neformationsgefchichte, die jedoch erſt nach feinem Tod gebrudt so 
wurde, ruft er über fie aus: „Herr, erlöfe ung von der Tyrannei diefer Hure!” Sein 
öffentliches Gebet für fie follte nur ein bedingungsweiſes fein: „erleuchte ihr Herz, wenn 
es dein Wille ift“. 

Seine pofitive Thätigkeit twidmete Anor raftlos dem Aufbau des Firchlichreligiöfen 
Lebens in der Geſamtkirche mie im feiner Einzelgemeinde, — dort durch Teilnahme an 55 
den Provinzialiynoden und Afjemblies und durch Vifitationsreifen im Auftrag der letzte— 
ren — bier bejonders durch Predigen (zweimal jeden Sonntag und dreimal an Mochen: 
tagen). Beim Predigen pilegte er erft rubig und gemäßigt zu fprechen, dann aber, wenn 
er an die Anwendung kam, mit gewaltiger Kraft; in den Predigten und praftif 
Schriften, die wir von ibm haben, zeigt er nicht Weichheit im Gefühl und Ausdruck, co 
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wohl aber innere Wärme, Klarheit und Beftimmtheit, Sicherheit und Kraft. Die Ge- 
ſchichte der ſchottiſchen Neformation hat er feit 1559 während oder furz nad dem Verlauf 
der Ereignifje, daher mit gr an georbneter, durchfichtiger Zufammenfafjung ſowie 
ohne Kunft und Feinheit des Ausdruds und in einem meift von innerer Erregung zeu— 

5 genden, oft bitteren, mitunter höhniſchen, ja faſt jchadenfroben Tone, aber in ſehr leben- 
diger, anfchaulicher Ausführung, in einer natürlich Fräftigen, fernigen Sprache, mit offener, 
ja abfichtlicher Hervorfehrung der Härten feines eigenen Auftretens niedergefchrieben; die 
Abfafjung der bi8 1564 reichenden vier eriten Bücher durch ihm ift genügend bezeugt; für 
dad noch drei Jahre weiter reichende fünfte hatte er wenigſtens reiche Aufzeichnungen 

10 hinterlaffen. Der übrige Inhalt feiner „Werke“ befteht nur aus Heinen, durd die kirch— 
lichen Vorkommniſſe veranlaßten Schriften und Schriftjtüden. — Auch außerhalb feines 
eigentlichen Amtes und Berufes genof Knox bei Hohen und Niederen großes Anjehen. 
Hin und wieder follte er vermitteln zwiſchen jchottifchen Großen. Maria jelbjt erwies ihm 
einmal die Artigfeit, ihn um Hilfe zu bitten für die Schlidtung von ebelihem Hader 

15 zwifchen dem Grafen von Argyle und feiner Gemahlin. — Der Kraft und Raſtloſigkeit, 
mit welcher Anor wirkte, entſprach fein Körperbau feineswegs; feine Statur war Hein, feine 
Konftitution ſchwach. Sein Geift alterte und ermübete nie, aber feine Leibesfräfte wurden 
aufgezehrt. — Seine Frau ftarb 1560. 1564 heiratete er noch einmal, die Tochter eines 
ſchottiſchen Lords. 

20 Beſonders bewegt wurden für Knox wieder die ſieben letzten Jahre feines Lebens. 
Als Maria ihren Vetter Darnley 1565 heiratete, mißbilligte er dies der Königin ins An— 
geſicht, weil Darnley für papiſtiſch galt, und mahnte dann auch Darnley von der Kanzel 
aus. Bald aber erſchien als Hauptſtütze des Papismus vielmehr der Italiener Rizzio; 
die Adeligen, welche ihn im Bunde mit Darnley am 9. März 1566 ermordeten, warfen 

25 eben auch dies ihm vor. Und da foll denn felbjt Knox im Einverftändnis mit den Ver: 
ſchworenen geweſen fein (vgl. bejonders Tytler, History of Seotland, vol. VII). Der 
—— iſt dieſer: Es findet ſich in London unter den Staatspapieren noch ein Brief 
des Grafen von Bedford, Gouverneurs von Berwick, an Cecil vom 21. März, worin dieſer 
auf einen, die Namen der geflüchteten Verſchworenen enthaltenden Brief des engliſchen 

so Agenten Randolf verweiſt, und angeheftet an Bedfords Brief eine nicht von Bedford, doch 
ſcheints von einem Sekretär besjelben —— Liſte, auf welcher neben den anderen 
Verſchworenen auch Knox und ſein Edinburger Amtsgenoſſe Craig ſtehen; ferner hat, als 
Maria, um Strafe zu verhängen, mit Truppen in Edinburg einrückte, Knox, der freilich 
auch ohne wirkliche Mitſchuld an jener That ſich al3 einen Hauptgegenjtand ihres Zoms 

85 anjehen mußte, erft nach Kyle in Schottland, dann nad) Berwick ſich zurüdgezogen ; endlich 
nennt er beiläufig im erften Buch feiner Neformationsgefchichte den Nat, nach welchem 
Rizzio zu gerechter Strafe gezogen worden ei, einen Mugen. Allein man bat auch noch 
jenen Brief von Randolf jelbft, der richtig viele Namen anführt, aber den von Knox nicht ; 
es eriftiert noch eine, vom 27. März datierte, fcheint von Randolfs eigener Hand geſchrie— 

40 bene Lifte, welche den Anor und Craig nicht nennt; zwei Mitverfchtvorene, Morton und 
Ruthven, verfichern in einer für Cecil und Elifabeth beftimmten Nechtfertigungeichrift, daß 
feiner der Prediger teilnahm; endlich ift Craig ruhig und unangefocdhten in Edinburg ge 
blieben. Erwieſen ift hiernach Anor Teilnahme nicht. — nor war, wie gejagt, nach 
Bertvid gegangen und hielt fich einige Zeit auf engliſchem Gebiet auf, nahm damals wohl 

45 auch jelbjt ein von ihm verfaßtes Schreiben der Aſſembly an die engliichen evangelifchen 
Biihöfe und Paſtoren mit, das für die dortigen puritanifchen Gegner der anglifanijchen 
Kirchengebräuche Fürſprache einlegte, und benüßte feinen Aufenthalt dort ohne Zweifel zum 
Verkehr mit diefen. Wohl erft als Maria nad) Darnleys Ermordung mit Bothwell im 
Sommer 1567 flüchtig und dann gefangen genommen worden war, fehrte Knox nad) 

5 Edinburg zurüd. Er predigte bei der Krönung des jungen Jakob VI., nachdem er gegen 
die jüdische, unter dem Papſttum mißbrauchte Geremonie der Salbung eine, jevoch vergeb- 
liche Einfprache erhoben hatte. Er forderte die Hinrichtung der Maria wegen Ehebruchs 
und Gattenmords. Nachdem fie in die Hände der Elifabeth gefallen war, jchrieb er, fchon 
„mit einem Fuß im Grabe ftehend“, 1570 an Gecil: „wenn ihr nicht die Wurzel um: 

55 hauet, werden die Zweige raſch und jtärker wieder ausichlagen“. 
Der definitive Sieg, d. b. die fürmliche gejeliche Anerkennung der Reformation war 

damit eingetreten, daß Graf Murray, der zum Negenten eingefehte Bajtarbbruber der 
Maria, in Gemeinfchaft mit den Ständen die Parlamentsbejchlüffe von 1560 beftätigte; 
beharrliche Götendiener wurden, wie Anor forderte, mit der Todesftrafe bedroht. Doch 

60 für Anor war Ruhe noch nicht gelommen. 1570 erjchütterte ihn die Ermordung des Ne 
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genten, dann ber Abfall feines Freundes Kirkaldy, der 1546 zuerſt in Beatouns Schloß 
gedrungen war, zur PBartei der Maria. Unter ſolchen Eindrüden traf ihn im Oftober 
1570 ein Schlaganfall. Er fuhr fort, auf feiner. Kanzel in Edinburg zu eifern, obgleich 
Kirkaldy das Edinburger Schloß inne hatte; da aber fein Leben durch die Gegner bedroht 
war, gejtattete er den Seinen, ihn nad St. Andreivs zu bringen. 6 

Noch zu Knoxs Lebzeiten erhob ſich auch diejenige Frage, welche nachher zur zweiten 
Periode in den Kämpfen der jchottifchen Kirche führte, — ob nämlich), wie es der Pres- 
byterianismus forderte, wirklich die Biſchofswürde in ottland nicht mehr beſtehen jolle. 
Bisher waren die alten Bijchöfe noch im Befi ihrer Pfründen geblieben; jegt war durch 
Hinrichtung des bei Murrays Mord beteiligten Erzbiichofs von St. Andreivs dieſe Stelle 10 
erledigt. Die Frage war zugleich für die ſtändiſche Verfaffung fehr twichtig, in welcher die 
Biſchöfe ein meientliches Glied waren. Unter dem Adel wurde der Wunſch gehegt, eine 
folde Piründe zwar wieder zu vergeben, aber mit vermindertem Einfommen, und den 
Gewinn hieraus — in ſolcher Weiſe wurde der Geiſtliche Douglas für St. An— 
drews präſentiert. Der Regent, Graf Mar, traf 1572 mit den Superintendenten und 15 
andern von ihm berufenen Geiftlichen die Übereinkunft, jene Amter follten während der 
Minderjährigkeit des Königs fortbeftehen, jedoch als den Afjemblies unterworfen. Anor — 
bier minder ftreng als die jpäteren ſchottiſchen Preöbyterianer — fügte fich den Umständen ; 
er beſchränkte fich darauf, vor Mifbräuchen bei Wahl und Einfegung zu warnen, wie er 
denn deshalb auch bei Douglas’ Einjegung jede Mitwirkung verfagte. 20 

Im Auguſt 1572 konnte Knox nach Edinburg zurückkehren. Dort ſprach er noch auf 
die Nachricht von der Bartholomäusnacht hin über den franzöſiſchen König einen ſolchen 
Bannfluch aus, daß deſſen Geſandter zürnend Schottland verließ. Dort beſuchte ihn auch 
noch Cecils Botſchafter Killigrew, — den geheimen Vorſchlag mitbrachte, Maria ſolle 
den Schotten ausgeliefert und ihr von dieſen der Prozeß gemacht werden. — Seinen Tod 26 
nahe fühlend, führte er am 9. Nov. felbft noch feinen Nachfolger bei feiner Gemeinde ein. 
In jeinen legten Tagen und Stunden rief er Gott zum Zeugen an, daß er nur fürs 
Evangelium gewirkt und aud in denen, gegen welche er „Gottes Gerichte donnerte”, nicht 
die Perfonen, jondern bloß die Sünden gehaßt habe; er hinterließ jeinen verfchiedenen 

nden angelegentliche Ermahnungen; Xob, das ihm jemand fpenden wollte, mies er 30 
zurüd: das Fleisch fei von felbft ſchon überftolz; mit großer Freudigkeit erwartete er das 
Ende, ja fühlte jchon vorher in die himmlischen Freuden fich verſetzt; als feine legte und 
ſchwerſte Anfechtung bezeichnete er die, daß der Teufel ihn bereden wolle, er habe durch 
eigenen treuen Dienft den Himmel verdient. Er jtarb am 24. November. Als treffendes 
— pflegen ſeine Landsleute das Wort anzuführen, welches der neu erwählte Regent 36 
Morton an jeinem Grabe ſprach: „Hier liegt er, welcher nie das Angeficht eines Menſchen 
fürchtete.“ ulins Köftlin, 

Knutzen, Matth. |. Gewifjener Bd VI ©. 654. 

Koadjutor. — Thomafjin, Vetus ac nova ecclesiae diseiplina. Pars II, lib. II, 
cap. LV—LVII, LIX; Overberg, Diss, de electionibus coadjutorum episcopalium, Mona- 40 
sterii Westphal. 1780; Köhler, Quaest. inaug. de coadjutoribus in Germania, Mogunt, 1787; 
Held, Das Recht zur Aufftellung eines Koadjutors mit der Nachfolge, Münden 1848, 
&.14f.; ausführlichere Litteraturnadhweife Hinſchius, Syſtem des fathol, Kirchenrechts, Bd II, 
Berlin 1878, ©. 249ff.; Richter, Dove, Kahl, Kirhenredht, 8. Aufl., Leipzig 1886, ©. 461j.; 
—— Kirchenrecht, 4. Aufl., Leipzig 1895, ©. 172; Grunau, De ——— episco- 45 
porum, Breslau 1894. 

Koabjutor (adjutor, eooperator) ift der Gehilfe eines durch Krankheit, Alter, oder 
aus anderen bloß thatjädhlichen Gründen an der Amtsverwaltung gebinderten Geiftlichen. 
Der Gehilfe wird entweder vorübergehend oder bleibend beitellt (eoadjutor temporarius, — 
perpetuus), und im letteren Falle unter Umftänden mit dem Recht der Nachfolge in so 
das Amt des von ihm vertretenen Geiftlichen. 

Ein Pfarrer oder anderer Benefiziat, welcher durch ein derartiges anhaltendes Hindernis 
Tit. de clerico aegrotante vel debilitato, in Gregor IX. Sammlung lib. III, 
(tit. 6, im Sertus III, 5, Cone. Trid. sess. XXI, cap. 6 de reform.) außer jtande 
ift, fein Amt felbit zu verwalten, erhält von den geiftlichen Oberen einen Koadjutor oder 55 

‘ Viearius, unter Anweifung eines Teild der Benefizialeinfünfte zum Unterhalte. Der alfo 
beſtellte Koadjutor ift nur ein zeitweiliger, revocabler. Die Anftellung eines ſolchen cum 
spe succedendi iſt ausdrücklich durch das Coneil. Tridentin. sess. XXV, cap. 7 

Real»-Encytlopäbie für Theologie und Firde. 3, U. X, 39 
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de reform. unterſagt: In coadjutoriis quoque cum futura successione idem 
posthae observetur, ut nemini in quibuscunque beneficiis eccelesiastieis per- 
mittantur. Daß indefjen dadurch der Papft felbft nicht gehindert werde, hiervon Aus- 
nahmen zu machen, ift von Benebift XTV. de synodo dioecesana lib. XIII, cap. X, 

58 27—29 dargethan worden (vgl. Ferraris bibliotheca eanonica s. v. coadjutoria 
nro. 4 sq.). 

Regelmäßig indes denkt man bei dem Namen Koabjutor nur an den analogen Ge 
bilfen eines Biſchofs. Nach einem alten Kanon joll bei Lebzeiten eines Biſchofs fein 
Nachfolger für ihn gewählt werben (ec. 5. 6. Can. VII, qu. I. [Cyprian a. 252], 

10 e, 3. 4. Can. VIII, qu. I. [Cone. Antiochen. a. 341, e. 23]). Im Fall jeiner Amts: 
binderung follten die benachbarten Biſchöfe aushelfen, oder ein dispensator, intercessor, 
interventor zeitweife angenommen werden (c. 1 Can. VII, qu. I. [Gregor. I. a. 601], 
vgl. e. 13. 14. eod. [Derfelbe a. 599. 603). Es geſchah dies unter Vermittelung des 
Provinziallonzild, auch mohl dem Beirate de3 Papftes (c. 13. 14. eit. ce. 17 eod. 

ı5 [Zacharias ad Bonifacium a. 748], e. 5. 6. X. de clerico aegrotante [III. 6], 
[Innocent. III. a. 1204. Honorius 111.]), welcher diefe causa episcopalis, wie alle 
übrigen majores, unter ausführlicher Feſtſtellung des Verfahrens und der Entjcheidungs- 
normen fich förmlich refervierte (cap. un. de clerico aegrot. in VI. [III.5]. Bonifae. 
VIII. a. 1298]). Da durd die Beftellung der Weihbiſchöfe dem Bedürfnifje bifchöflicher 

% Unterftüsung gewöhnlich abgebolfen wurde, fo erfolgte die Annahme eines Koadjutors 
nur in bejonders dringenden Fällen, und dies um fo mehr, als in Deutichland fid aus 
politischen Gründen die Praris geändert hatte und ſolche Gehilfen gewöhnlich mit ber 
Ausficht auf die Nachfolge im Bistum gewählt wurden. Das alte Prinzip: ne in una 
urbe duo sint episcopi (Cone. Nicaen. a. 325 ce. 8) wurde aber mwenigitens formell 

25 nicht verleßt, indem man den Koadjutor, wie den MWeihbifchof, auf den Titel einer anderen 
Kirche konſekrierte. Das tridentinifche Konzil jchreibt nunmehr sess. XXV. cap. 7 de 
reform. vor, daß nur bei Kathedralkirchen oder Klöftern den Prälaten ein Koadjutor bei- 
gegeben werden joll, wenn dringende Notwendigkeit oder offenbarer Vorteil e8 erbeifchen, 
daß aber ein foldher nur dann mit dem Recht der Nachfolge gegeben twerde, wenn zubor 

dom römischen Bifchofe deshalb eine forgfältige Unterfuchung vorangegangen, auch in der 
Perſon des Anzufeenden alle Eigenfchaften, welche bei Bifchöfen und Prälaten gefordert 
werden, vorhanden find. Die Beitellung eines Koadjutors fann vom Prälaten felbſt be: 
antragt werden und erfolgt unter Zuftimmung des Kapitels. Diefes felbft bewirkt die 
Beitellung, wenn der Prälat gehindert ift, einen Antrag zu machen, oder wenn er fich 

35 weigert, dem Bedürfniffe nachzukommen, in welchem Falle die päpftliche Entjcheidung ein- 
geholt werden muß (ec. un. de clerico aegrot. in VI). Über die Konkurrenz des Staates 
bei Koadjutortwahlen haben die verjchiedenen Staatsgeſetzgebungen verfchiedene Anordnungen 
getroffen. S. darüber Hinſchius, II, 256 ff. Über die ihrer Zeit berühmte Mainzer 
Koadjutorwahl Dalbergs |. Mejer, Zur röm.sdeutichen Frage 1, 110ff.; über die Strei- 

40 tigkeiten bei Gelegenheit der Einjegung des Freiherrn v. Weflenberg zum Koadjutor des 
Biihofs von Konftanz ſ. die litterarifhen Nachweifungen im Hermes, Leipzig 1820, 
Stück VI, ©. 99—145 ; über die Koabjutortwahl des fpäteren Kardinals Geifel zu Köln 
(1841) f. Held ©. 76. 

Der Coadjutor cum spe succedendi hat auf die Diöcefe ein obligatorifches Recht 
45 (jus ad rem), welches mit dem Abgange des Koadjutus ohne weitere Übertragung zum 

dinglichen wird (jus in re), ſ. Ferraris a. a. O. Nr. 26 ff. Bis dies gefchieht, bat er 
Anjpruch auf eine congrua sustentatio, auf die Verwaltung der Diöcefe, fo weit dies 
nötig ift und durch eine bejondere Inſtruktion fejtgeftellt zu werden pflegt. Ausbrüd- 
lich ift aber durch die Kirchengefege die Veräußerung der Güter der Kirche unterfagt 

co (e. un. de clerico aegrot. in VI, c. 42 de electione in VI, I. 6 [Bonifaz VIIL 
a. 1299]. Mejer +. 

Koblenzer Artikel von 1769 |. Bd V ©. 343, 1. 

Kobold ſ. Feldgeifter Bd VIE. 1. 

Kodde, Gisb. van der ſ. Kollegianten. 

55 Kögel, Theodor Johannes Rudolf, geit. 1896. — Gottfried Kögel, R. K., 
Sein Werden und Wirken, Berlin 3 Bde (Bd 1, 1899. Bd 2 foll Herbit 1901 erjcheinen) ; 
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Em. Frommel, Zur Erinnerung an R. 8. im Daheim 1896, S. 698 ff. — Pfarrhaus 1896 
und 1901. Ev. 83 1896 Nr.29. Halte was du haft XX, Nr. 1. Allg. Ev.«luth. RZ 1897, 
er . Epriftl. Welt 1897, S. 258 ff. (R. K. ald Dichter). H. Hering, Lehrbud der Homi« 
etif ©. 250. 

Rudolf Kögel ift am 18. Februar 1829 als einziger Sohn des Diakonus, fpäteren 5 
Oberpfarrers und Superintendenten Gottfried Kögel in Bimbaum (Prov. Vofen) geboren. 
Seine Voreltern find Thüringer ; fein Großvater befaß ein Bauerngut. Auch feine Mutter, 
geb. Bartuſch, war die Tochter eined Bauern in der Neumark. Der im evangelifchen Be: 
fenntnis feſt gegründete, jchlichte und mannhafte Vater und bejonderd die geiftig hoch— 
begabte Mutter haben einen tiefen und nachhaltigen Einfluß auf die innere Entwickelung 10 
des u. ausgeübt. Als Alumnus der Latina in Halle, unter dem Rektor Editein, 
erhielt K. feine Gymnaſialbildung. Schon von Anfang an zeigte fich die vom größten 
Fleiß getragene reiche Begabung, insbefondere auch in rebnerifcher, ftiliftiicher und dich— 
terifcher Beziehung. Im Herbft 1847 begann er nad einem vorzüglichen Examen jeine 
theologiſchen Studien in Halle. Bon großer Bedeutung wurde für ihn das nahe Ver: ı5 
hältnis zu Tholud, deſſen Amanuenſis er wurde, den er auch fpäter auf einer Reife nad) 
Spanien begleitete. Er felbft befennt: „Was mir nie verloren gegangen, find die Ein: 
drüde von Tholuds Umgang. Er war es, der mir beigebracht hat, daß Selbitbeherrfchung 
noch feine —— iſt“ (vgl. auch das treffliche Gedicht Kögels bei dem 50jährigen 
Jubiläum Tholucks). Neben Tholuck wirkte beſonders Ahlfeld (ſ. d. A. Bd IS. 270ff.) durch 20 
ſeine Predigten auf gs Im Jahre 1850 ging er nad Berlin, wo Neander (an deſſen 
Sarge er auch ald Vertreter der Studenten ſprach), Nitzſch, Ranke, Stahl befonderen 
Einfluß auf ihn gewannen. Als Kandidat der Theologie trat er auf Tholuds Empfehlung 
als Lehrer in die Blochmann:Bezzenbergerfche Erziehungsanftalt (Gymnaſium), jest Vit- 
tumfches Gymnafium in Dresden ein (Michaelis 1852 bis Oſtern 1854). Der Verfaſſer 25 
dieſes A.s gehört zu den Echülern, die in dieſer Zeit von K. als Klafienlehrer in der 
Duinta den Unterricht in Religion, Latein und Deutfch genoffen haben, und kann bie 
hervorragende Lehrbegabung und den tiefgreifenden erzieherifchen Einfluß, den K. ausübte, 
bezeugen (ſ. Kögels Biographie S. 186 ff.). Unter feinen Kollegen an der Schule waren 
Wilh. Herbit (der nahmalige Rektor von Pforta), Alb. Rhode (geft. ald Gymnaſial- 30 
direftor in Wittenberg) und Dtto Noquette, mit denen enge Freundichaft ihn verband. 
Insbefondere trat K. in nahen Verkehr mit den Künſtlern Dresdens (Schnorr von 
Garolsfeld, Ernſt Rietjchel, Ludw. Richter), während unter den Geiftlichen Dresdens Feiner 
var, der ihn anzog. Am Ende des Jahres 1854 wurde er Pfarrveriveier in Nafel. 
Gleichzeitig war ihm die Hilfspredigerftelle bei dem erkrankten Prediger der preußifchen Ge— 35 
fandtichaft in Nom angeboten worden. Er entjchied ſich aus Pflichtgefühl für die Stelle 
feiner Heimatprovinz, „die weniger Glanz und mehr Arbeit hatte“. „ch ſelbſt“ (jchreibt 
er) „will mich und werde mich verdichten, vertiefen, fammeln in Nakel. In Rom würde 
ich vielleicht verlieren, ein Diplomat und Fein Theolog, ein Weltmann und fein Chrift 
werden, was ja nach einer praftiichen Schule in Natel und anderswo nicht zu fürchten 40 
ift. Kurz, die fanguinische Phantafie war für Nom, das Gewiſſen für Natel.” Am 
15. Auguft 1855 vermäblte er fih mit Maria Müller, Tochter des Hallefchen Theo: 
logen Julius Müller. Von 1857 bis 1863 wirkte er fodann in der neu begrün- 
beten beutjchsevangeliichen Gemeinde im Haag, in welcher Stellung er aud einen 
großen Einfluß auf die holländischen chriftlichen Kreife ausübte. Der Dichter da Cofta, 45 
der getaufte Jude Cappadofe, Groen van Prinfterer, Graf Bylandt und der um feines 
evangeliichen Bekenntniſſes willen verfolgt getwejene Spanier Matamoros (f. d. A.) ge 
hörten zu feinem nächiten Umgang, durch den er viel Förderung gewann und vor allem 
auch in feiner Unionsgefinnung bejtärft wurde. Im Jahre 1862 wurde er auf Anregung 
des Oberhofpredigerd Hoffmann an den Dom zu Berlin als Hofprediger berufen, konnte so 
aber wegen eingetretener Erkrankung erft am 2. Advent 1863 fein Amt antreten. In Berlin 
entfaltete er je mehr und mehr eine weit⸗ und tiefgreifende Thätigkeit. Im Kultusminiſterium 
wurde ihm durch von Mühler die Stelle eines vortragenden Rates übertragen, die er auch) 
unter dem Minifterium Falk bis zu feinem Eintritt in den Oberlirchenrat, allerdings ohne 
thatfächliche Wirkſamkeit, innegehabt hat. Nad Wilhelm Hoffmanns Tode im Sabre 55 
1873 (f. den betreffenden von Kögel ſelbſt verfaßten Artikel Bo VIII ©. 227 ff.) 
wurde er Oberhofprediger, Generalfuperintendent der Kurmark und Ephorus des Dom: 
fanbidatenftiftes. 

Kögels Bedeutung und der Einfluß, den er ausübte, liegt vor allen in feiner Wirk: 
ſamkeit ald Prediger und Kirchenpolifer. Als Prediger nimmt er eine ebenjo hervorragende 60 

39* 
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wie völlig eigenartige Stellung ein. Die Predigten find tertgemäß, tragen aber dabei zugleich 
jedesmal ein geſchloſſenes kunſtvolles Gepräge. Der reihe Inhalt wird in Inapper, jcharf 
zugefpiger, oft auch allzu pointierter Form geboten. Alles nebenfächliche, nur maleriſche Bei- 
werk iſt ausgefchlofien. Die vielfachen Beifpiele aus Gefchichte und menſchlichem Leben 

5 erden im fürzefter plaftiicher Geftaltung lebensvoll dem Hörer vorgeführt. Die Predigten 
tragen das Gepräge eines mächtigen ethiichen Ernſtes, pſychologiſcher Feinheit und erlejenen 
Geſchmacks. Niemald wird K. trivial, auch wenn er es liebt, in kurzen Schlagwörtern, 
Wortipielen, Aſſonanzen zu reden. Der Gedankenfortichritt erfolgt raſch und energisch. Auch 
wo er fpringend und frappierend erfcheint, fehlt nie der durchdachte Zufammenbang. Die 

i0 Sätze find meift kurz, jententiös. Die äfthetifche und dichterifche Begabung wird in be 
fonderer Weife in den Dienft der Predigt geftell. „Die Feile der Durcharbeitung ift jo 
forgfam mie die eines Gedichts; man vermöchte ohne den Rhythmus oder die Eupbonie 
u beeinträchtigen, kaum ein Wort zu verjegen. Alles ift gleich den Facetten eines Edel- 
Heine geichliffen” (Hering a. a. O). Kögel ſucht nad) feiner befonderen Eigenart (f. u.) 

ıs niemals durch dialektijche Entwidelung eines Gedankens den Hörer von der Richtigkeit 
feines Worts zu überzeugen, fondern durd die eindringliche pofitive Bezeugung Herz und 
Gewiſſen unmittelbar zu fallen, wobei auch die Einwirkung auf die Phantafie ihre große 
Bedeutung befommt (vgl. feinen Vortrag: Über die Phantafie als religiöfes Organ). 
Troß des Gedankenreichtums find die Predigten Kögels wegen der Prägnanz des Aus- 

% druds kurz. Charakteriftiih it in formaler Beziehung der kurze Tranfitus vom Text 
zum Thema, der in wenigen Säßen in jchneller, aber zwingender olgerichtigfeit das 
Thema gewinnt. Meifterbaft find auch die Schlüffe der Predigten, die oft den Höhepunkt 
bedeuten, niemals vorher ſich vorbereiten, aber ſtets innerlich und äußerlich begründet er- 
ſcheinen. Diefe Predigtweife machte die genaue Vorbereitung unbedingt nötig. Kögel 

26 arbeitete jede Predigt mit der peinlichiten Sorgfalt unter vielfachen Korrekturen des Kon— 
ept3 aus. Faſt immer lag, wenn er die Kanzel beitieg, ſchon die nächitfolgende Predigt 
hir die Domkanzel fertig in feinem Bult, damit er nicht durch unvorhergeſehene Amtsarbeiten 
an der forgfältigen Ausarbeitung gehindert würde. Ebenfo genau, wie fie gejchrieben 
var, wurde fie memoriert (vgl. den für ihn bezeichnenden Ausſpruch: „Wir Prediger haben 

jo oft Gelegenheit, uns gründlich zu blamieren, daß es des Fünftlichen Mittel der 
Nichtvorbereitung nicht erft bedarf, um diefen Effekt zu erzielen“). Der Vortrag der Pre: 
digt war mufterhaft und durchaus dem inhalt angepaßt, weihevoll, aber natürlih und 
fern von jedwedem fünftlichen Kanzelpatbos; durch einen überaus fonoren Klang der Stimme 
und eine völlig dialektfreie Sprachweife wurde der Eindrud gehoben. — Meifterhaft waren 

85 vor allem je: die Gelegenheitsreden, unter denen die bei den Feiern im Föniglichen Haufe 
gehaltenen (4. B. bei der goldenen Hochzeit des KHatferpaares, bei der Beerdigung Kaifer 
MWilbelms, Kaifer Friedrichs), bejonders zu nennen jind. Ebenſo hervorragend find Die 
Meihereden z. B. bei der Enthüllung des Stein-Dentmald in Berlin, bei der Grund» 
fteinlegung des Neichstagsgebäudes u. a. m.). Wie fehr die ftiliftifche und redneriſche Ge— 

40 jtaltung der Predigt nach Kögels zielbewußtem Streben für ihn mit dem Weſen der Bre 
digt ſelbſt verwachſen ift, gebt aus folgendem Eintrag ins Tagebuch hervor: „Nicht nur 
die Art des Redens und Schreibens, jondern fogar der Charakter des Redners und Schrift: 
jtellers jelbft verändert fi mit der Gewohnbeit, die Form jtreng oder läffig zu behandeln. 
Der beitimmte Charakter wird kurz und bündig darjtellen, aber auch fchon das Ringen 

a5 nach beitimmter, genauer Form wird das Mejen ftählen und härten. — Die bloße 
Kürze ift nicht immer Schönheit, aber oft der Anfang dazu und zuweilen ihr unentbehr: 
lich” (Gottir. Kögel a. a. O. ©. 135 f.). Zahlreiche Predigtjammlungen von größerem 
und geringerem Umfang find erjchienen: Der 1. Brief Petri in 20 Predd. ausgelegt (im 
Haag gepredigt). Laſſet euch verfühnen mit Gott, 3 Bde. Pro domo. Kirchliche Gedent- 

so blätter an die Kriegszeit. Das Waterunfer in Predigten ausgelegt. Aus dem Vorhof ins 
Heiligtum (Pred. über das AT), 2 Bde. Der Brier an die Römer in Prebd. ausgelegt. 
Die Seligpreifungen der Bergpredigt. Wach auf du Stadt Jerufalem! Der Brief des 
Jakobus in Predd. ausgelegt. Das Ev. Job. in Predd. und Homilien ausgelegt. Geläut 
und Geleit zum Kirchenjahr (ein Jahrgg. Predd.). Allerdings wird es gerade bei K. recht 

65 deutlich, wie bei dem Redner die Vortrefflichleit der Leiftung keineswegs die Vorbildlichkeit 
des Modells für andere mit einjchließt, vielmehr durch den genaueften Zufammenbang der 
Leiſtung mit der nur einmal vorhandenen PBerfönlichfeit bedingt ift. — Als Seelforger 
bat K. ebenfalls eine weitgreifende Wirkſamkeit betbätigt, die allerdings einer näheren Dar- 
ftellung fih naturgemäß entzieht. — Als Generaljuperintendent übte K. durch feine zum 

60 Hirchenregiment befonders befähigte Perfönlichkeit einen großen Einfluß auf Paftoren und 
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Gemeinden aus. Bejonderd auf den alle einzelnen Gemeinden einer Diöcefe umfafienden 
Generaltirchenvifitationen, die zuerjt in Schlefien ins Leben traten, vor allem aber aud) 
von Kögel in der Kurmark gepflegt wurden, und die in ben preußifchen Provinzialkirchen 
jegt überall in Übung find, entfaltete er bei auferordentlicher Arbeitöfraft feine hervor: 
ragenden Gaben. Er war auch ein Virtuos der kirchlichen Geſprächskunſt, und verftand es 5 
wie wenige, die eminente Tatechetiiche Begabung auf die öffentliche Beſprechung von Schrift: 
abjchnitten mit ertwachjenen, teilweife recht jchtver zum Reden zu bringenden Gemeinde: 
gliedern zu übertragen. 

Kögeld Dichtungen ertwachfen auf demfelben Grunde der geiftigen Anlage und des 
Pathos, aus dem feine Predigten geboren find. Die Tiefe der Gedanken, die Prägnanz 10 
der Sprache, beſonders die gefeilte Form treten in bejonderem Glanz uns entgegen. Man 
wird durch die Formvollendung mannigfadh am Geibel erinnert, den K. als Dichter be: 
ſonders hoch jchäßte, dem er auch perſönlich nahe trat (vgl. Kögels Auffäge über „Geibel, 
Der deutiche Reichsherold” im Daheim 1872, ©. 228 ff. Seine Gedichte erfchienen 1891, 
in 2. Aufl. (nach feinem Tode) 1900. 15 

Der Einfluß, den Kögel auf die innere und go Entwidelung der preußifchen 
Landeslirche in den fiebziger Jahren — hat, iſt kein geringer. Kögels Baal ei 
vom Weſen der Kirche und ihrer Verfaſſung wird kaum m zu fixieren fein. Prin— 
zipiell, ſyſtematiſch die Begriffe zu beftimmen und zu entwickeln war weder feine Neigung 
noch feine Gabe. Ihm wurde nad) feiner vorherrichenden äfthetifchen Geftaltungsgabe jeder 20 
Begriff mittelft der bei ihm vorherrfchenden Phantafie zu einem konkreten Bil, ja oft 
nur zu einem geiftreichen, ſcharf pointierten Apereu, das frappiert und interejfiert, aber 
zur prinzipiellen Klärung nicht ausreicht. Auch jeine Beurteilung hiſtoriſcher Thatjachen 
ift durch die eigene Phantaſie unwillkürlich beeinflußt. Der ——— Sinn für —* 
riſche Entwickelung ging ibm ab. Am beſten erkennt man feine prinzipielle Auffaſſung as 
von der Kirche und ihrer Verfaſſung aus ſeinem Artikel über Stahl (2. Aufl. d. Werkes 
Bd XIV ©. 587 ff.). Er erklärt ſich entſchieden gegen die unevangeliſche Auffaſſung Stahls 
von der Kirche als einer „nftitution”, die über der Gemeinde fteht, jo daß 5* und 
Gemeinde zwei verſchiedene Größen werden, er erklärt ſich gegen jedes andere Verfaſſungs— 
prinzip, als das des allgemeinen Prieftertums. Doc reichen alle diefe Auseinander: go 
ſetzungen mit Stahl nicht aus, um die prinzipielle Auffafjung zu gewinnen. Kögel geftaltete 
ſich ſelbſt ein Bild der Kirche, bezw. der preußiichen Landeskirche, die feinem ‘deal ent- 
ſprach, und mit dem ganzen Gewicht feiner energiſchen auf perfönliche Zeitung angelegten 
Willenskraft fuchte er das Ziel, das er fich geſteckt hatte, zu erreichen. Zwei charakteriftiiche 
Grundzüge treten uns in ihm entgegen. Der erſte ift feine unbedingte Berfechtung der 35 
Union, wobei der ſchärfſte Gegenſatz zu Stahl erfcheint. Kögel vertritt die ideelle Einheit 
der lutberifchen und reformierten Kirche, darum auch ihre Einigung, indem er in beiden 
nicht entgegengefeßte Lehren, ſondern verfchiedene Lehrweiſen fieht (a. a. O. ©. 587 f.). 
Im twefentlichen jtimmt fein Unionsbegriff mit dem von Julius Müller in feinem Buche: 
„Die Union und ihr göttliches Recht“ enttwidelten überein. Dadurch war fein Gegenjat 40 
pe der Eonfeffionell-lutberifchen Partei in Preußen, die eine jelbititändige Geftaltung der 
utheriſchen Kirche in ber — Landeskirche verlangte, bedingt, ein Gegenſatz, der 
beſonders bis 1873 in den Vordergrund trat. Der zweite Grundzug ſeiner kirchlichen 
Stellung war der ſcharfe Gegenſatz zu dem Proteſtantenverein. Son galt das Firchliche 
Belenntnis, wie e3 fich infonderheit in dem apoftolifchen Glaubensbelenntnis firiert hatte, 45 
als fefte, von dem Kirchenregiment ftreng zu wahrende Zehrnorm. Die Disziplinarunterfuhung 
egen den Prediger Sydow, über den im Jahre 1873 wegen Irrlehre vom Brandenburger 
onfiftorium die Sufpenfion vom Amt ausgefprochen worden war, die fodann aber vom 

Oberfirchenrat nach einem Verweis wieder aufgehoben wurde, brachte Kögel in Gegenfat 
u dem oberften Kirchenregiment. Diefer Gegenſatz wurde verjchärft durch Kögels Gegner: co 
"haft zu den ſynodalen Verfafjungsplänen des Präfidenten des Oberfirchenrat® Herrmann. 
Kögel hatte auch in diefem Punkte feine prinzipielle Auffaffung. Die Verfaflung galt 
ihm bloß als Mittel zum Zweck. Diejenige kirchliche Gemeindeverfaſſung erichien ihm 
als die befte, die ihm die Aufrechterhaltung der Lehrordnung ficherte. In Holland fah er 
„die bemofratifche Grundlage” der Kirchenverfaflung, nach der der Kirchenvorftand unmittelbar 55 
aus Urwahlen bei allgemeinem gleichen Stimmrecht hervorging, nicht nur als ungefähr: 
lich, fondern fogar als nötig an, weil „die Gemeinden befier waren als ihre Vorſtände“. 
In der preußifchen Landeskirche dagegen ſah er alle Beftrebungen, die nicht für die Wahlen 
die feften Normen zu einer von ihm erwünfchten Vertretung darboten, für unannehmbar 
an. „Die Berfafjung gehört auch zum täglichen Brot und alle Egalifierungen find 2x so 
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tod zommood d. h. nicht vom Übel, fondern vom Argen.” Ye länger Kögel, der nad) 
jeiner hervorragenden Begabung und Stellung für die Mitgliedfchaft im Oberfirchenrat 
beftimmt erfcheinen mußte, von ibm fern gehalten wurde, um jo mehr mußte ſich der 
Gegenſatz fteigern. Die Verhandlungen der außerorbentlichen Generalfynode 1875 brachten 

5 den entjchiedenen Bruch mit dem Kirchenregiment. Zu der Generalfonodalordnung, die 
unter dem Minifterium Falk diefer Synode vorgelegt wurde, waren „Schlußbeftimmungen“ 
beigefügt, durch die die Zufammenfegung der Provinziale und Kreisfynoden, wie fie bisher 
in der Kirchengemeinde und Synodalordnung bejtimmt war, dahin geändert wurde, daß 
nicht, wie bisher, die gleiche Zahl geiftlicher und weltlicher Mitglieder in die betreffenden 

10 Synoden gewählt werben follten. Vielmehr follten binfort noch eine gleiche Anzahl melt- 
licher Mitglieder binzutreten, die aus den Alteften und Gemeindevertretern des Synobal- 
freifes und zwar nur von den an Geelenzahl ftärkeren Gemeinden gewählt werben (das 
fog. Intelligenzbritteil), Bei diefem Punkte fpaltete fich die Unionspartei der Synode. 
Mährend der eine Teil unter Kögels Führung mit der fonfeffionellen Rechten diefe Anderung 

15 befämpfte und veriwarf, ftimmte der größte Teil der Synode bei, weil Fall von der An- 
nahme biefer Schlußbejtimmungen, die übrigens fpäterhin gerade zur Stärkung des Tonfer- 
vativen Elements in den Synoden wirkſam getvorden find, die Annahme der gejamten 
Verfaſſung von feiten der Regierung abhängig machte. Unter Kögels Führung, dem be 
fonderd Generalfuperintendent Schulte in Magdeburg zur Seite ftand, bildete ſich hierauf 

% die Partei der pofttiven Union, die fortan zur ausfchlaggebenden Partei im kirchlichen Leben 
und in den Synoden wurde. Die Angriffe, die a ber Kreisſynode Berlin-Cölln im 
Jahre 1877 gegen das apoftolifhe Symbolum und feinen liturgifchen Gebrauch von feiten 
der Vertreter des Proteftantenvereind erfolgten, fteigerten die Gegenfäge. Die endliche 
Folge war, daß durch Kaifer Wilhelm Kögel und zugleich Wilhelm Baur am 2. Januar 

25 1879 zu Mitgliedern des Oberfirchenrat3 ernannt wurden. Präftdent Herrmann fchied bald 
darauf aus dem Oberfirchenrat aus. Daf auch der Rüdtritt Falls im Jahre 1879 weſent— 
lich durch diefe Firchliche Entwidelung beeinflußt war, bezeugt Bismards Wort (Gedanten 
und Erinnerungen, II, ©. 131): „Aus den Vorgängen, die für feinen (Falke) Rücktritt 
entſcheidend wurden, iſt mir erinnerlich, daß es die Streitigkeiten mit dem Oberlirchenrat 

0 und den ihm nabe ftehenden Geiftlichen waren, welche den Bruch mit S. Majeftät ber 
beiführten.” Im Jahre 1884 wurde Kögel Mitglied des neu errichteten Staatsrats. 

Es ift natürlıh, daß ein Mann, mie Kögel in dem Kampf der Parteien die ver: 
—— — ——— gefunden hat. Es iſt nicht die Aufgabe dieſes Artitels, eine 
Kritik der Wege und Ziele, die Kögel Ir die vor allem von ihm geleitete Partei der 

85 pofitiven Union in ber preußifchen Yandesfirche einfchlug und energiich verfolgte, zu geben. 
Dagegen erachtet es der Berfaffer als eine Pflicht, den perfünlichen Charakter Kögels gegen 
Urteile zu vertreten, wie fie 3. B. von Nippold (Abjeits vom Kulturfampf ©. 13) u. a. 
gefällt worden find. Kögel war ein Mann tiefen Getwifjensernftes und ftrenger Wahrhaftigkeit 
gegen fich jelbit, der in allem, was er erftrebte, nicht feine Perſon und feine Ehre, ſondern 

“onur die bon ihm vertretene Sache ſuchte. Gewiß bat er ſtets mit dem ganzen Schwer: 
gewicht jeiner Perfönlichkeit alle Hindernifje zu befeitigen gejucht, weil er den Weg, den er 
verfolgte, für den einzig rechten angejehen I. Dabei fehlten ihm nad) feiner Eigenart 
oft das Verſtändnis für eine andere von ihm abweichende Anficht, und die geredhte, um: 
befangene Würdigung der verfchiedenen Wege, die bei gleicher weſentlicher Grundanichauung 

45 möglich find. Man bat ihm vielfah als Herrſchſucht ausgelegt, was doch nur die un 
willkürliche Wirkung feiner Perfönlichfeit war, die fi unmittelbar autoritativ geltend 
machen mußte. Die Begleiterfcheinungen der Herrſchſucht, Neid und Eiferfucht, waren ibm 
vollftändig fern. Wie wenig er ſelbſt das Übergewicht über andere Perſönlichleiten zur 
Befriedigung des —— ſuchte, beweiſt ſein inniges Verlangen nach wahrer ſördernder 

bo Freundſchaft (vgl. ſ. Biographie Bd 1 ©. 48f.) und feine Treue in derſelben. Die wür— 
dige Krönung eines vielbeiwegten, im innerften Kerne ftets der Nachfolge Chrifti zu: 
geivandten Yebens twaren die letzten jechs Jahre der Bewährung im Stillehalten unter 
ſchwerem Kreuz. Ein förperliches Stechtum, das ſich durch die Überanftrengung der Arbeit 
lange vorbereitet hatte, nötigte K. feine Amter niederzulegen. Nur noch einmal, als der 

55 letzte Gottesdienft im alten Berliner Dom gehalten wurde, konnte er wenigſtens den letzten 
Segen am Altar über feine Gemeinde fprechen. Mit bewundernswerter friede- und freube: 
voller Tapferkeit hat K. den Verfall der körperlichen Kräfte, die ihn volljtändig auf die 
bingebende Pflege durch die Seinen, in bejonderem Maße durch feine zweite Frau, Yina 
geb. von Bodelſchwingh, vertvies, ertragen. jeder, der dem Leidenden in jenen Jahren nahe 

60 treten durfte, wird einen tiefen Eindrud fürs Yeben von der Leidensfreudigkeit, dem 
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warmen liebevollen Herzen eines wahrhaften Chriſten mitgenommen haben. Seine geiſtigen 
Fähigkeiten ſetzten ihn aber auch in dieſen Leidenszeiten in den Stand, ſowohl ſeine Pre— 
digien über das Ev. Johannis abzuſchließen, als auch ſein letztes Werk: „Deine Rechte 
find mein Lied. Geſchichten und Ausſprüche zu den Pſalmen“ 1895 zu diktieren. Nach 
jeinem Tode erfchienen aud 66 Andachten, die vom Herbjt 1894 bis 12 Tage vor feinem 6 
Tode alltwöchentlich durch einen Domkandidaten, dem er fie diktierte, vor ibm und den 
Mitgliedern des Domftifts vorgelefen wurden als ein Erſatz für die perfönliche unmöglich 
men Aniprahe. Am 2. Juni 1896 ſchlug für den Dulder die Stunde der Er: 
öſung von feinem Leiden durch einen fanften Top. Georg Rietſchel. 

Köhler, Auguſt, geit. 1897. — Litteratur: Geheimrat Profefjor Dr. Aug. Köhler, 10 
im Korrefpondenzblatt für d. ev.:luth. Geiftlihen in Bayern, XXI, Nr. 18, von &. Engel» 
hardt; Nede gehalten bei der Beerdigung des Herrn Dr. phil, et theol. Auguſt Köhler u.j.w. 
von W. Caſpari; Zum Gedächtnis unjeres lieben D. Auguſt Köhler von D. Schmidt und 
A. — — Manujſkript gedruckt); Auguſt Köhler, Nekrolog in Nt8 VIII ©. 273—297 
von E. Sellin. 15 

Auguft Köhler ift geboren zu Schmalenburg in der Rheinpfalz am 8. Februar 1835 
als Sohn eines Pfarrers Wilhelm Köhler, bejuchte das Gymnafium zu Zweibrüden und 
jtudierte darauf in Bonn, Erlangen und Utrecht Theologie. Im Jahre 1857 babilitierte 
er fih als Privatdozent an der Univerfität Erlangen, wo er 1862 aufßerordentlicher Pro: 
fefior für altteftamentliche Exegeſe wurde, 1864 wurde er als ordentlicher Profefior nad) 20 
Jena berufen, 1866 nad) Bonn, 1868 nad Erlangen — als Nachfolger von Delitzſch. 
Hier hat er 29 Jahre gewirkt, 1884/85 war er Proreltor der Univerfität, 1894 wurde 
ihm der Titel eines Kgl. Geheimen Nates verlieben. Im Jahre 1896 begann er zu 
kränkeln, im Januar 1897 wurde die innerliche Erkrankung akut und am 17. Februar 
d. 3. verſchied er. 25 

Köhler war einer der gelehrteften, gründlichften und befonnenften Forjcher jeines Jahr: 
hunderts auf dem Gebiete des alten Teſtaments. Sein Charisma war mehr das Nach: 
prüfen der Meinungen anderer, ald das Bahnen neuer Wege für die Forſchung. Seine 
theologiſche Richtung war befonders beeinflußt von Delisich und Hofmann. Im Anſchluß 
an fie trat er, wenn auch in twechjelnder Form, zeitlebens energiſch für die Bedeutung der so 
altteftamentlichen Geſchichte als einer die chriftliche Gemeinde vorbereitenden, auf fie weis— 
jagenden und ihr zur Lehre, Zucht und Vermahnung dienenden Heilsgejchichte ein. 

Sein erſtes größeres Werk war ein eregetiiches. Er lieferte einen Kommentar zu den 
Büchern der nacheriliihen Propheten. 1860 erjchien die erfte Abteilung: Die Weislagung 
Haggais. hr folgte 1861 die zweite: Die MWeisfagung Sacharjas Kap. 1—8, 1863 die 35 
dritte: Die Weisſagung Sacharjas Kap. 9—14. Das Wert fam zum Abjchluffe im 
Jahre 1865 mit der vierten Abteilung: Die Weisfagung Maleadhis. 

„Mein Beftreben in diefem Kommentare,” jo jagt er in der Vorrede, „gebt nicht 
ſowohl dahin, neue Anfichten aufzufinden, als vielmehr dahin, die mir richtig erſcheinenden, 
gleichviel ob alt oder neu, wohl zu begründen.” Damit giebt er felbjt richtig das Moment 40 
an, durdy das er drei Jahrzehnte lang von fo großer Bedeutung für die alttejtamentliche 
Wiſſenſchaft werden ſollte. Mit einer Gründlichkeit jondergleichen werden bier die früher 
borgetragenen Auslegungen geprüft und abgewogen, mit klarer Entjchiedenheit dann die 
Entjcheidung getroffen. In Bezug auf die Einleitungsfragen ift das Merk infolge ber 
neueren biftorischen und litterarifchen Forſchungen, die ganz neue Probleme gezeitigt haben, 45 
veraltet; die exegetiiche Behandlung aber kann noch jet nad) 40 Jahren von feinem 
ohne Schaden übergangen werden und wird nod lange ihre Bedeutung behalten. 

Das Werk ie lebhafte Angriffe hervor, vor allem, weil K. für die Authentie von 
Sad 9—14 eintrat. In den GN, in der Proteftantiichen HZ, der Schenkelichen all- 
gemeinen kirchlichen Zeitfchrift und vor allem in der ZwTh wurde 8. in nn. nicht 50 
gerade vornehmer Weiſe bekämpft, doch mit größter Ruhe erwehrte er ſich dieſer Anfein— 
dungen. 

Nachdem er ſich vorübergehend mit einzelnen Fragen der altteſtamentlichen Theologie 
litterariſch beſchäftigt hatte, z. B. in feinem Bonner Antrittsprogramm: De pronuncia- 
tione ac vi sacrosancti tetragrammatis 777°, in mehreren Artikeln der ZIThK, für 55 
die er auch eifrig Necenfionen lieferte, wandte er Ip dem Gebiete zu, auf dem feine be: 
deutendite wiſſenſchaftliche Leiftung, fein eigentliches Lebenswerk entjtand, der altteftament- 
lichen Geſchichte. 

Im Jahre 1875 erfchien der erfte, im Jahre 1893 der letzte Teil von Köhlers Lehr— 
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bud der Biblifchen Gejchichte Alten Teftamentse. In der Vorrede heißt 8: „Die Auf- 
gabe, welche ih mir geftellt, gebt dahin, eine innerlich zufammenhängende Darftellung 
der in dem altteftamentlichen Schriftgangen berichteten Geſchichte der vorchriftlichen Ge— 
meinde Gottes zu geben. — Ich glaube auch von prinzipiellen Gegnern meiner theologi- 

5 jhen Richtung wenigſtens das Zugeftändnis erwarten zu dürfen, daß ich, abgeſehen vor 
ettvaigen Fehlgriffen im einzelnen, mich redlich bemüht babe, den im Alten Teitamente 
berichteten Gejchichtöverlauf, wie die Verfaſſer der altteftamentlichen Gefchichtsbücher fich 
ihn dachten, I erforichen und nachzuerzählen, zumal ich die hiſtoriſche Aufgabe durchweg 
zugleich als fritifche gefaßt und * eine über die Einſprache des wiſſenſchaftlichen Ge— 

10 wiſſens ſich hinwegſetzende Harmoniſtik verzichtet habe, deſſen gewiß, daß Arbeit im 
Dienſte Gottes und im Dienſte der Wahrheit eins und dasſelbe iſt.“ 

Keine Geſchichte des Volkes Israel wollte K. alſo liefern, nur das nacherzählen, was 
die altteſtamentliche Gemeinde ſelbſt über ihr Entſtehen und ihre Geſchichte erzählt, dies 
aber unſerm Verſtändnis durch eine genaue Durchforſchung der altteſtamentlichen Quellen, 

15 durch Zuhilfenahme des ganzen modernen wiſſenſchaftlichen Apparates näher bringen. Eine 
bejondere Schwierigkeit mußte fich der Bewältigung diefer Aufgabe entgegenftellen, es 
waren bie verfchiedenen bifferierenden Berichte über einzelne Ereigniffe und ganze Perioden 
der israelitifchen Gefchichte im alten Teftamente felbft. Köhler giebt das PVorhandenjein 
folcher rüdhaltlos zu. Im Pentateuch unterfcheidet er die jahwiſtiſche und die elohiftische 

2 Duelle. Er erfennt an, daß nicht nur die Samuelis- und Königsbücher ſich nicht in allen 
Punkten mit den Büchern der Chronik harmonifieren laſſen, fondern er findet auch in 
jenen felbft wieder verſchiedene Quellenſchriften. Aber er hält es für unmöglich, ohne Zu— 
bilfenahme fubjektivswillfürlicher Hypotheſen Entftehung, Zeitalter, Tendenz; und biftorif 
Mert diefer feitzuftellen und auf diefe Weife in jedem einzelnen Falle den realen That: 

25 beftand zu eruieren. Daher verzichtet er ganz darauf. Er beichränkt feine Aufgabe dahin, 
„aus dem Alten Teitamente nur das zu entnehmen, was fich bei der altteftamentlichen 
Gemeinde auf Grund der mandherlei und verfchiebenartigen Berichte ſchließlich als die 
gemeingiltige Anſchauung von dem Verlaufe ihrer Gejchichte herausgebildet hat“. 

Dieſer Aufgabe hat er fich meifterhaft erledigt. Wer jenes gewaltige, von beftimmten 
80 religiöfen Grundgedanken getragene und fcharf pointierte Gefchichtsbild, tie es in der nach— 

erilifchen Gemeinde lebte und von diefer die hriftliche Gemeinde übernommen hat, kennen 
lernen und auf ſich wirken laflen will, der wird fein befieres Hilfsmittel finden als K.s 
Reproduktion. Dazu enthalten die die Darftellung begründenden Fußnoten eine 2 
wertvoller exegetifcher Einzelerörterungen und biftorifcher Unterfuchungen. Es ift ein Werf, 

85 dem auch der Gegner die Achtung nicht verfagen Tann. 
Die zwanzig Jahre der Fertigftellung desfelben waren gerade die, die eine allmäb- 

liche Umwandlung der ganzen altteftamentlichen Wifjenfchaft herbeigeführt hatten. Die 
Steine des Orients hatten immer lauter wieder zu reden begonnen, die gefchichtliche Me— 
thode hatte Riefenfortfchritte gemacht und wurde nun auch an den altteftamentlichen Quellen 

so verſucht. Man unternahm es, nach profangefchichtlichen Grundfägen die wirkliche israeli- 
tiiche Gefchichte zu eruieren und darzuftellen. 

K. arbeitete mit feiner Zeit fort, obwohl diefelbe ganz neue Probleme ftellte, obwohl 
die Aufgabe, die er fich einft geſetzt hatte, geradezu allmählich alteriert wurde. Sekt, wo 
neben dem alten Teftamente immer neue Quellen für die Gejchichte Faire auftauchten, 

45 durfte nicht mehr ignoriert werden, was diefe fagten, wäre es unwiſſenſchaftlich geweſen, 
ſich auf das zu beſchränken, was die altteftamentliche Gemeinde felbft über ihre Gejchichte 
gedacht hatte. K. nahm daher auch die neuen Probleme in Angriff und den Niederſchlag 
diefer feiner Arbeit bemerkt man im 2. Bande, die Anmerkungen wachen, der Tert wird 
geringer. Einen immer größeren Umfang nimmt die Nuseinanderfegung ein mit allen 

so neueren Verſuchen, insbefondere denen der Wellhaufenichen Schule, das traditionelle Ge: 
ſchichtsbild zu zerftören. K.s Nefultat läuft faft überall auf Ablehnung jener hinaus, in- 
wieweit mit Mecht, ift bier nicht zu prüfen. ebenfalls ift feine Methode eine ftreng 
wiſſenſchaftliche, und gehören feine diesbezüglichen Unterfuhungen und Erkurfe zu dem 
Beiten, was gegen die moderne ar Schule gefchrieben ift. 

55 Aber noch in anderer Weife follte ſich bald zeigen, wie wenig K. gefonnen war, neu 
auftauchenden Problemen aus dem Wege zu geben. So jfeptifch er ſelbſt den meiſten 
neueren Aufitellungen über die altteftamentliche Litteratur und Geſchichte gegenüberftand, 
jo wenig hielt er doch die prinzipielle Stellung, die weite Firchliche Kreiſe diefen gegenüber 
einnabmen, für religiös oder wiſſenſchaftlich berechtigt. Ja, er erblidte in dem ftarren 

co Feſthalten an der fynagogalsfirchlichen Tradition geradezu eine Gefahr für die Kirche, 
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Er fuchte daher in einem Artikel der NEZ V ©. 865ff. „Zur Kritik des A. Teſta— 
mentes” den Beweis zu liefern, daß „die kritiſche Forſchung über die Entjtehung und den 
Anhalt des Alten Teltamentes durch die Autorität Jeſu nicht nur nicht ausgefchloffen, 
jondern vielmehr zur Aufgabe geftellt fei, daß gerade die hiſtoriſch-kritiſche Unterfuchung 
die Gemeinde Jeſu davor behüte, ſolches, was nur Gegenftand des natürlichen Erfennens 5 
jei, zum Gegenjtande bes I Glaubens zu maden oder in ihrem Glauben mit der 
geichichtlichen Wirklichkeit in Konflikt zu geraten“. 

In feiner einfachen und Haren Art ftellt er zumächft zu dem Zwecke feft, in welcher 
Weiſe Jeſus das Alte Teitament vertvendet und berivertet hat, und folgert daraus, daß 
dies ald die von Gott felbft feiner Gemeinde über die früheren Offenbarungen gegebene 
Belehrung oder als fein Wort an feine Gemeinde zu betrachten fei. Darüber gegen auch 
die Apoftel nicht hinaus. Diefer Auffaffung entipricht aber auch der Thatbeitand im 
Alten Teftamente. Soweit es ſich um die menjchlich vermittelte Seite der Entftehung der 
altteftamentlichen Schriften handelt, erheben dieje nirgends den Anfpruch, in anderer Weife 
entftanden zu fein, ald dies bei andern Schriften der Fall ift. Insbeſondere die alttefta- 
mentlichen Gejchichtöfchreiber verraten nirgends das Bewußtſein, bei der Abfafjung ihrer 
Schriften nicht diefelbe Freiheit oder Selbtftändigkeit des Urteils und Willens mie andere 
Geſchichtsſchreiber genofien zu haben. Speziell eremplifiziert er das an demjenigen alt: 
teftamentlichen Sehichtsftef, für melden dem Berichterftatter fchriftliche Quellen nicht 
fönnen zur Verfügung geftanden haben, dem von Genefis 1—11. Hier kann auch der wo 
einfältige Laie erkennen, daß die altteftamentlihen Schriften in derfelben Weiſe entitanden 
find, wie die menschlichen Schriften überhaupt zu entftehen pflegen. 

Wenn jene nun trogdem von Jeſus und den Apofteln in Übereinftimmung mit 
ihren israelitiichen Zeitgenofjen als das Wort Gottes an feine Gemeinde und mithin als 
gottgefeßte betrachtet werden, jo ijt damit der chriftlichen Gemeinde verbürgt, daß in ihnen 25 
die getreueite Darftellung der Thaten und Offenbarungen Gottes, ſowie der getreueite 
Ausdrud ded Äußeren und inneren Lebens Israels ald des Volkes Gottes zu finden und 
daß aus ihnen die ficherfte Belehrung über Gottes Heilsplan, feine Anforderungen und 
Verheigungen zu entnehmen ſei. Desgleichen ift damit garantiert, daß die Entitehung und 
— — dieſer Schriften zu einem Schriftganzen eine providentielle Fügung 30 

ottes geweſen if. Dagegen will und kann das alte Tejtament jchlechterdings nicht des— 
wegen auch als eine gottgegebene Urkunde für die Erfenntnis der Dinge des natürlichen 
Lebens wie 3. B. der älteften Menſchheitsgeſchichte und der israelitiichen Volksgeſchichte 
betrachtet werben, vielmehr nur als eine gottgegebene Urkunde für die Erkenntnis der bis— 
berigen Offenbarungen Gottes, wie fie fih im Bewußtſein Israels als der bisherigen Ge- 3 
meinde Gottes refleftierten. Daher muß die altteftamentliche Wiſſenſchaft untericheiden 
lernen zwischen der profangefchichtlichen Disziplin der Gefchichte Israels und der theologi: 
ſchen Disziplin der Bibliichen Gefchichte des Alten Teftamentes. 

Das find in Kürze die Gedanken, die K. in dem genannten Artikel ausſprach. Sie 
fanden .. in den Kreifen, die er hatte aufflären, belehren und beruhigen wollen, leb= 40 
haften Widerſpruch. Einige ftreitbare Pfarrer begannen in Kirchenblättern und Brofchüren 
eine beftige Fehde gegen ihn. Als Antwort auf diefe Angriffe ließ er in einer Brojchüre 
„Über Berechtigung der Kritik des Alten Teftaments” 1895, den früheren Artikel noch— 
mals abdruden, um ihn meiteren Kreifen zugänglich zu machen, und fügte ihm einen 
Anhang „Zur Verteidigung” bei, in dem er einige ? Ace feiner Gegner richtig 45 
jtellt und einige feiner Behauptungen fchärfer begründet. Bei jenen tabelt er vor allem 
den Mangel an Mut und fittlicher Kraft, der geichichtlichen Wahrheit ins Angeficht zu 
ſehn, desgleichen aber auch den Kleinglauben gegenüber Jeſu Wort, daß das alte Teftament 
Gottes Wort ſei — troß aller Kritik. Sein eigenes Nefultat lautet: „Die Ergebniffe einer 
irrenden Kritik werden nicht durch die Dogmatik, fondern nur durch eine jchärfer ein so 
dringende und richtige Kritik miderlegt. Daher nicht Verwerfung der Kritik, fondern 
Kritik wider Kritik.“ 

Da aud jegt die Angriffe noch nicht ruhten, jo fuchte K. in einem teiteren Artikel 
der NZ VII, S. 429ff. „Die heilige Schrift ald Gottes Wort” feine Auffaffung von 
der heiligen Schrift noch einmal darzulegen, zu rechtfertigen, vor allem dogmengefchichtlich 55 
zu fundamentieren. Hier fpricht er es direft aus, daß alle bis jetzt von der Dogmatik 
auf die Frage: Inwiefern und wodurch ift die Heilige Schrift Gottes Wort? gegebenen 
Antworten haltlos feien. Die Argumentation findet diesmal faft ausfchlieglid in Bezug 
auf das neue Teftament ſtatt. Die Kirche bat den Kanon desjelben zufammen: 
geftellt, fie hat «8 aber getban, weil fie in den einzelnen Schriften Gottes Wort erfannte. co 

— 0 

— 
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Sind aber diefe nur infofern, als fie Heilverfündigung find, Worte Gottes an feine Ge- 
meinde, fo ift e8 unftattbaft, aus ihnen unter Berufung darauf, daß fie Gottes Wort 
feien, zweifellofe Erkenntnis über Dinge des natürlichen Lebens entnehmen zu wollen. 

Aus weiterem Kampfe wurde K. wenige Monate fpäter abberufen. Seine legte 
5 Publikation war der Artikel „Abraham“ in diefer Encyklopädie, deren Mitarbeiter er auch 
jchon bei der 2. Auflage geweſen war. Derfelbe konnte den Gegnern noch bandgreiflic) 
darthun, daß fie falſche Konfequenzen aus feinem prinzipiellen Standpunkte abgeleitet 
hatten, daß fein Wort von der aufbauenden und pofitiven Kritik fein leeres geweſen war. 

Sicher find die Aufftellungen Köhler in manchen Einzelheiten nicht einwandfrei, 
10 handelt es ſich doch auch um ein Problem, das in eine ganze Reihe der ſchwierigſten 

theologischen Probleme binübergreift und defjen Löſung noch Generationen in Atem balten 
wird. Aber ebenfo gewiß it, daß nod einmal die Zeit kommen wird, wo K. gefeiert 
werden twird als der Apoftel einer neuen Zeit für feine Disziplin. Alle, die auf der 
einen Seite in der Beichäftigung mit dem alten Tejtamente einen Zweig der ehrlichen, 

15 rüdhaltlos nur die Wahrheit fuchenden Wiſſenſchaft ſehn und auf der andern doch nicht 
—5 wollen, daß dieſelbe hinabgezogen werde in den allgemeinen Strudel orientaliſcher 

eligions⸗ und Litteraturgeſchichte, die vielmehr den Schriften und der Geſchichte des alten 
Bundes eine ganz fpezififche Dignität für die chriftliche Gemeinde zuerfennen und baber 
ihrer Disziplin zugleih auch den kirchlichen, den theologifchen Charakter gewahrt willen 

20 wollen, fie alle werden in der einen oder andern MWeife immer wieder anknüpfen müſſen 
an K.3 Diftinktion zwiſchen Geichichte des Volkes Israel und Biblifcher Gejchichte des 
alten Teftaments, zwiſchen israelitisch-jüdifcher Religionsgefchichte und altteftamentlicher Theo- 
logie. Dadurch wird mehr noch als durch die einzelnen wiſſenſchaftlichen Leiftungen fein 
Name in der Disziplin unvergefjen bleiben; er hat die eigentlichite Eriftenz: und Lebens— 

25 frage derſelben aufgerollt und die Richtung gewieſen, in der ihre Löſung liegt. 
In feinen Vorlefungen war Köhler mehr gründlich als anregend, dennoch ift es ibm 

gelungen, fich einen großen Kreis dankbarer Sie zu bilden, dazu wirkte vor allem die 
ganze tief fromme, fittlich-ernfte und liebevolle Berfönlichkeit mit. Seine einzigartige Cha— 
rakterfeſtigkeit, Gewifjenbaftigfeit und Treue machten ihn überhaupt zu einem der einfluß:- 

30 ehr geachtetften und zugleich beliebtejten Mitglieder des Lehrkörpers der Erlanger 
niverfität. 

An allem Firchlichen Leben nahm er den wärmſten Anteil und hatte bejondere Ge— 
legenbeit, dies fein —— zu bethätigen als langjähriges Mitglied der bayeriſchen Gene— 
ralſynode. Die Einführung der revidierten Lutherbibel in Baiern, für die er ſchon im 
Jahre 1886 durch eine Schrift „Über Berichtigung der Lutheriſchen Bibelüberſetzung“ ener- 
isch eintrat, ift nicht zum mindeften ihm zu danken. Alle Zweige chriftlicher Liebesthätig— 
eit hatten an ihm den wärmſten Förderer und Berater, insbejondere die innere Miffion 
und die Miffion unter Israel. Sellin. 

Köln, Erzbistum. — Urkundenbudh für die Gefchichte des Niederrheins, heraus- 
40 gegeben v. Th. J. Lacomblet 4 Bde, Düfjeldorf 1840-58; MG SS XIII ©. 282fj., XVII 
& 723 ff. XXIV, ©. 332 f.; Chron, reg. Colon. ed. ®ait, Hannover 1880; Fontes rer. Ger- 
man. berausgeg. dv. J. F. Böhmer, 2. Bd, Stuttg. 1845; Kraus, Die Kriftlihen Inſchriften 
der Rheinlande, 2 Tie, eg 1890; Binterim und Mooren, Die Erzdiözefe Köln. Neus 
bearbeitet von A. Mooren, I, Düffeldorf 1892; Gallia christ. 3. Bd ©. 60; Podlech, Geſch. 

45 der ED. Köln, Mainz 1879; Ley, Die Kölnische Kirhengeihichte im Anjchlufje an die Ger 
fchichte der Köln. Biihöfe und Erzbiſch, Köln 1883; Kleinen, Die Einführung des Ehriften- 
tums in Köln, 1889; Rettberg, Kirchengeſchichte Deutjchlands, 1. Bd, Göttingen 1846; 
Friedrich, Kirchengeſch. Deutſchlands, 2 Tle, Bamberg 1867 und 69; Haud, Kirchengeſch. 
Deutihlands, 3 Tle, Leipzig 1887 ff. 

50 Unter Kaiſer Auguftus wurde die germanifche Wölferfchaft der Ubier (Caes. de Bell. 
Gall. IV, 2) auf das linke Rheinufer verpflanzt. Ihren politiihen Mittelpunkt hatte fie 
an dem Oppidum Ubiorum, das im Jahre 50 zu einer römifchen Beteranenfolonie unter 
dem Namen Colonia Agrippina erhoben wurde (Tacit. Ann. XII, 27). Die Stadt 
blühte raſch auf, wurde die politifhe und militärische Hauptſtadt der u, Unter: 

56 — und bald die volfreichite Stadt am Niederrhein. Das ift der Urfprung 
von Köln. 

Wann das Evangelium zuerft in Köln verfündigt wurde, ift eine Frage, die ſich 
nicht beantworten läßt. Erſt die mittelalterliche Sage führt den Urfprung der Kölner 
Gemeinde auf einen Schüler des Apoftels Petrus, Maternus, zurüd (f. die Kritik Rett— 

co bergs I, ©. 79 ff). Glaubtwürdige Angaben fehlen. Wenn die Notiz des Jrenäus über 
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Chriftengemeinden in den germaniſchen Provinzen (adv. om. haer. I, 10, 2) gemau & 
genommen werben darf, wie fie lautet, dann ift es nicht unwahrfcheinlich, daß die Kirche 
von Köln nicht viel jünger ift als die von Lyon, jedenfalls noch in das zweite Jahrhundert 
binaufreicht. Denn bei germanifchen Gemeinden fpricht die erfte Vermutung für Köln, 
da je größer eine Stabt war, um fo größer auch die MWahrfcheinlichkeit ift, daß fie eine 5 
Chriftengemeinde barg. Aber die Bafıs für diefe Annahme ift ſehr ſchmal. Sicheren Boden 
gewinnt man erjt durch die Notizen über die Teilnahme des Biichofs Maternus an ber 
Synode von Arles bei Euseb. h. e. X, 5, 19 und Optat. de schism. Donat. I, 23 
und durch die aus dem vierten Jahrhundert erhaltenen Inſchriften, Kraus Nr. 283 ff. 
Die geringe Zahl der letzteren beweiſt zugleich, daß die Kölner Chriftengemeinde weit un= 10 
bedeutender war als die in dem benachbarten Trier. Damit ftimmt überein, daß ein 
—— Schriftſteller die chriſtliche Kirche in Köln im Jahre 355 als conventiculum 
ezeichnet, Ammian. Marcell. XV, 5, 31. Die Biſchofsliſten von Köln führen nicht 

über Maternus, den Teilnehmer an der Synode von Arles, zurüd (vgl. MG SS XIII, 
©.282 ff.); denn indem der angebliche Petrusfchüler denjelben Namen mie er erhält, wird 
der Beweis geliefert, daß die Tradition von feinem Biſchof vor Maternus wußte. Nach 
Maternus ift Euphrates ald Teilnehmer an der Synode von Sardica gefichert, Athan. 
Hist. Arian. ad mon. 20f.; Theod. h. e. II, 6f.; aber die Bilcofsliften kennen ihn 
nicht: er wurde getilgt, da eine Erfindung der fränkischen Zeit ihn zu einem Arianer 
ftempelte, den eine Synode zu Köln im Jahre 346 feines Amts entjegte (die gefälfchten 20 
Aften bei Mansi II, ©. 1371 ff., zur Kritik vgl. Rettberg I, ©. 123 ff.). Won den weiteren 
Namen, welche die Bijchofäliften bis zum 8. Jahrhundert haben, lafjen ſich einige durd) 
andere Erwähnungen als richtig nachweifen (Severin, Evergifil, Solatius, Kunibert). Aber 
die Erwähnung des B. Carentius, den die Kataloge nicht fennen, bei Ben. ort. Carm. 
III, 14, beweift, daß ihre Namenreibe nicht vollftändig ift. Das gleiche ergiebt ſich aus 25 
der Chronologie; denn von 314—614 kennen die Kataloge nur vier Namen. Es läßt ſich 
denn auch nicht beweiſen, daß die Kölner Gemeinde den Zufammenbrud der römijchen 
Herrichaft und die fränkische Eroberung überbauert hat. Aber unmöglich ift das nicht, und 
die Thatfache, daß es im Jahre 401 einen Kölner Bifchof gab, Greg. Tur. de virt. 
Mart. I, 4, fpricht ſehr entjchieden dafür; denn es ift viel mahrfjcheinlicher, daß damals so 
die alte Gemeinde noch beitand, als daß jchon eine neue Gemeinde gegründet war. Bes 
ftand die Kölner Gemeinde fort, jo war doch die fränkifche Eroberung für ihre Zufammen- 
— — der größten Bedeutung; jetzt wurde ſie aus einer lateiniſchen zu einer deutſchen 

emeinde. 
Daß die Kölner Biſchöfe in der erſten fränkischen Zeit den Rang von Metropoliten hatten 35 

oder beanfpruchten, ift nicht unmöglich (. KG. D.es IS. 127 Anm. 1). Aber die Metropoli- 
tanverfafiung verlor im fränkischen Reiche bald jede Bedeutung; die Kölner Bijchöfe er- 
fcheinen denn auch im achten Jahrhundert als einfache Bifchöfe. Es war ein Gedanke 
des Bonifatius, Köln zum Site des deutjchen Erzbistums zu machen, ſ. Bd III ©. 305, 31. 
Allein der Plan mislang; erft unter Karl d. Ör. führte die Erhebung Hildebolds zum 40 
Erzbifchof (um 795) zur Erhebung Kölns zur Metropole; ihr untergeordnet wurde das 
fränkische Bistum Lüttich, das friefifche Utrecht und fpäter die fächfiihen Münfter, Dsna- 
brüd, Minden und Bremen. Die eigene Didcefe Kölns war jehr ausgedehnt; ihren Kern 
bildete das alte Ribuarierland auf beiden Nheinufern, dazu kam ein nicht unbedeutendes 
ſächſiſches Gebiet, das Süderland. Als Archidiakone fungierten der Dompropft, die Pröpfte 45 
von Bonn, Kanten und Goeft. 

Die weltliche Macht der Erzbifchöfe hat ſich nach und nach entwidelt. Epochemachend 
für fie ift die Regierung Philipps v. Heinsberg 1168—1191. Denn nicht nur daß Phi⸗— 
lipp die bisherigen Befisungen durch Kauf, Tauſch u. dgl. abzurunden wußte, er erhielt 
überdies nach dem Sturze Heinrichs d. L. das Herzogtum von Weftfalen und Engern, so 
1180 Lacomblet I, ©. 331 Nr. 473. Seitdem waren die Kölner Erzbifchöfe die mäch— 
tigften Fürften im nordweftlichen Deutſchland. 

Die Zahl der Klöfter in der Kölner Diöcefe war ſehr groß. Unter den Reichsabteien 
waren die wichtigften das Stlofter zu Werden an der Ruhr und das Damenftift zu Eſſen. 

Biichofslifte: Maternus 313. Euphrates 342. Severin 401. Evergifil. Garentius. 66 
Solatius 614. Sunnoveus? Remedius? Kunibert ce. 630. Botad? Stephan? Aldwin? 
Gifo? Anno J.? Faramund? Agilolf? Reginfrid? Hildegar geit. 753. Berethelm 
762. Riculf e. 780. Hildebold geft. 819. Hadebald geit. 841. Hilduin geft. um 845. 
Günther 850—863. Willibert 870—889. Hermann I. 890—923. Wiefrid 923—953. 
Brun I. 953—965. Folcmar geit. 967. Gero 969—975. Warin geit. 985. Everger co 
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geſt. 999. Heribert 999— 1021. Piligrim 1021—1036. Hermann II. 1036—1056. 
Anno II. 1056— 1075. Hildolf 1076—1078. Sigewin 1078—1089. Hermann III. 
1089— 1099. Friedrich I. 1100—1131. Brun II. 1131—1137. Hugo 1137. Ar— 
nold I. 1138—1151. Arnold IT. 1151—1156. iebrih II. 1156— 1159. Reinald 

5 von Daſſel 1159—1167. Philipp I. von Heinsberh 1168—1191. Brun III. von Berg 
1191—1193. Adolf v. Berg 1193—1208. Brun IV. v. Sayn, Gegenbifhof 1205 
bis 1208. Dietrich v. Heimbach 1208—1212. Engelbert I. v. Berg 1216—1225. 
Heinrih I. v. Mulnarten 1225—1238. Konrad v. Hochſtaden 1238—1261. Engel- 
bert II. v. Falfenburg 1262—1274. Sigfrid v. Weiterburg 1275—1297. Wicholb 

dv. Holte 1297—1304. Heinrih II. v. Virneburg 1305—1332. Walram v. Syülich 
1332— 1349. Wilhelm v. Gennep 1349—1362. Adolf v. d. Mark 1363—1364. 
Engelbert III. v. der Mart 1364—1369. Friedrich III. v. Saartverden 1370—1414. 
Dietrich v. Mörd 1414—1463. Ruprecht v. der Pfalz 1463—1480. Hermann IV. 
v. g en 1480 -1508. Philipp II. v. Daun-Oberſtein 1508—1515. Hermann V. 

150. Wied 1516—1547. Hand. 

König, Samuel (geft. 1750) und die Anfänge des Pietismus in Bern (17. und 
18. Jahrh.). — Quellen: Relation der Hh. Committirten 1 des pietiftifchen Weſens 
1699. — Apologie des Herrn Samuel Güldin, Philadelphia 1719.— Acta Pietistica, Hand« 
jchrift, gefammelt von Dekan J. R. Gruner 1723, kopiert und vervollitändigt durch Franz 

20 dv. Wattenwyl, Vivis, — Acta Pietistica, Sammlung ſämmtlicher Attenjtüde 1698—1700, 
Handſchrift. — Hiftor. Memorial über die angebl. Pietiften in Bern, Pfr. Uri in Zürich 
an Dekan Strauß in Bern Bietiftifhe Geſchichten 1699, Handſchrift. Alle diefe Hand— 
jchriften nebjt anderen weniger wichtigen gehören der Berner Stadtbibliothek. 

Litteratur: Trecjel, S. König und der Pietismus in Bern, Berner Tafchenbud 1852, 
6. 104 ff.; Ritſchl, Gefhichte des Pietismus 406ff.; Blöſch, Geſchichte der ſchweiz. reformier- 

ten Kirchen, 1899, Band II, 31; Hadorn, im Kirchenfreund 1899, S. 194 ff: zum 10. Juni 
1699 — idem: Kirchenfreund 1898: die oberländ. Brüder Nr. 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24; 
Hagenbach, Kirhengeihichte des 17. und 18. Jahrb., I, 175ff.; Kirdenblatt 1859, Nr. 16, 
über Königs Beſuch in Baſel. 

30 Samuel König wurde 1670 in Gerzenfee (Kanton Bern) geboren als Sohn des dortigen 
Pfarrers. Er befuchte die Schulen feiner Vaterftadbt, ftudierte in Bern und Zürich Theo- 
logie und wurde nach glänzend beftandenem Staatderamen in den bernifchen Kirchendienft 
aufgenommen. Bevor er ein Amt annahm, machte er weite Reifen nach Holland, Eng= 
land und Deutſchland. Es war damals vielfach Sitte, daß die ſchweiz. reformierten Theo- 

35 logen mit den bolländifchen Konfeffionsgenofjen in perfünliche Fühlung traten. Die Reife 
follte in erfter Linie der Vollendung feiner Studien dienen, bejonders der Ausbildung in 
den orientaliihen Sprachen, die er neben der Theologie eifrig betrieben hatte. Sie hatte 
aber eine ungeahnte Wirkung, indem er in England mit den Schriften der Jane Leade 
befannt wurde. Er wurde von diefen müftiichen Gedanken jo eingenommen, daß er nun 

40 vor allem die Belanntichaft mit den Philadelphiern erftrebte. So ift er zu Dr. Peterſen 
gelommen, und der Umgang mit dem Ehepaar Beterfen bat feine Entwidelung entjchei- 
dend beeinflußt. 

Nah Bern zurüdgefehrt 1693 erhielt er die Stelle eines Oberfpitalpredigerd an der 
Kirche zum heil. Geift, die ihm fo viel freie Zeit übrig ließ, daß er fih auf die akade— 

45 miſche Yaufbahn vorbereiten und nad wenigen Jahren einige Privatissima mit den Stu: 
denten abhalten Fonnte. Seine Predigten fanden Beifall und Zulauf, obwohl er, wie er 
ſpäter befannte, nicht aus Überzeugung predigt. Er war eitel und ehrgeizig und ftrebte 
darnach, eine Rolle zu fpielen. In dem einige Jahre vorher entbrannten Streit zwiſchen 
den orthodoren Geiftlihen und dem jüngeren pietijtiihen Nachwuchs (Güldin, Chr. Lutz u.a.) 

co trat er zuerjt mit Entichiedenheit auf die Seite der Orthodoxen und befämpte die Pietiften 
mit leidenfchaftlicher Schärfe. Dieſe Stellungnahme des Myſtikers und Chiliaften König 
gegen die Pietiften darf nicht vervundern, denn der Chiliasmus bildete in den Anfängen der 
pietiftischen Betwegung in Bern fein jo berbortretendes Merkmal. Als er aber im perjönlichen 
Umgang die Pietiſten fennen lernte, und einfab, daß er ihnen Unrecht gethan babe, brach 

55 er mit feinen bisherigen Freunden, jogar mit feinen angejehenen Verwandten, und trat 
offen zur pietiftifchen Richtung über. Mit derfelben Leidenfchaftlichkeit und — aber 
doch mit unverkennbarer Aufrichtigkeit, bekämpfte er nun das Syſtem der ſtaatskirchlichen 
Orthodoxie. Dieſer Schritt rief eine ungeheure Bewegung hervor. Er bedeutete zunächſt 
einen Sieg des Pietismus, an den ſich verſchiedene Erfolge in Wahlen und Verordnungen 

- anfchloffen, jo daß es ſchien, die Regierung ſei ſelbſt geneigt, die von den Pietiſten Bu 
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derte Reformation durchzuführen. In Wirklichkeit bat König der Bewegung doch eher gejchabet 
ald genügt. Er hat den Konflikt gejhärft und in feinem Eifer Männer angegriffen, wie 
den Theologie-Profefjor Rudolf, die mit Necht das größte Anjehen genoſſen. Auch hat 
König den Chiliasmus und die Myſtik Peterjens in die pietiftifche Verkündigung eingeführt 
und den Gegnern dadurch Anlaß gegeben, die Pietiften wegen Jrrlehre vor das geiftliche 5 
Gericht zu ziehen. Während die Gegner bereits mit der Anklage drohten und die Regie 
rung Verdacht jchöpfte, fuhr König unerjchroden mit feinen Angriffen gegen das verwelt— 
lichte Kirchenweſen fort und predigte offen die Nähe des fommenden Reiches (das Millen- 
nium). So mußte es zur Krifis fommen. Im Jahre 1698 wurde das Prozefverfahren 
eingeleitet, und die Bejtellung der Religionsfommiffion aus ausgeiprochenen — der 10 
Pietiften zeigte deutlich, welche Stellung die Regierung jet einnehme und welches der 
Ausgang des Prozefjes fein würde. Auch während der langwierigen Verhöre (Herbit 98 
bis Frühling 99) Ba: fich König nicht mäßigen. Die Anklage gegen die Pietiiten (ent: 
halten in einer ausführlichen Relation der Religionstommiffion vom März 1699) madhte 
folgende Punkte geltend: Irrlehre (Chiliasmus, Hinneigung zum Luthertum, Abweichung ı5 
von der Gnabdenlehre, perjönliche reundichaft mit Jeſus); Bergeben gegen die Kirchen: 
ordnung und Kirchenzucht (Konventifel, Verbreitung myſtiſcher Bücher, Auflehnung gegen 
die firchlichen Obern); Störung der öffentlihen Ruhe (Umfturzbeftrebungen, Verkehr mit 
den Täufern, mit auswärtigen Pietiften, Zmwift in den Familien ꝛc.). König und die Pie 
tiften verteidigten fich mündlich und jchriftlich (vgl. die Quellenangaben am Anfang) und 20 
ihre Kritif des orthodoren Syſtems machte fichtlich einen tiefen Eindrud. Im Berhör zeig: 
ten fich die angeklagten Geiftlichen und Laien geiftig den meilten ihrer Richter weit über: 
legen, und es iſt wohl möglich, daß die Bewegung einen andern Ausgang genommen hätte, 
wenn nicht tiefe Abneigung gegen König die Richter befeelt hätte. Das Urteil ftand von vorn= 
herein feft, aber ein Angriff Königs au Rudolf, den er während des Verhörs der Heterodorie 
bezichtigte, trug wejentlich zu feiner Verſchärfung bei. Einige der pietiftifchen Geiftlichen wur: 
den in ve Wirken eingeftellt oder auf Strafpfarreien geſchickt, Samuel Güldin abgejegt, und 
als er fich nicht fügen wollte, verbannt, König aus dem geiftlihen Stande ausgeftoßen 
und verbannt. Der Ausgang des Prozeſſes war eine ſchwere Niederlage für die Pietiften. 
Viele, namentlich Laien, wurden dadurch der Kirche entfremdet, trotzdem fie zu zwangsweiſem 30 
Beſuch aller Predigten, auch der MWochenpredigten, verurteilt worden waren. Es bildeten 
fih nun verfchiedene Kreife, deren geheimer Pietismus ein ausgeſprochen antifirchliches 
Gepräge trug, und die fpäter eine Beute der nfpirierten und anderer Seftierer wurben. 
Es ift das Verdienſt des jungen Samuel Lutz (Lucius), daß diefer Bruch mit der Kirche 
fih nur auf einen Teil der Pietiften beſchränkte. Er, der mit Leib und Seele Pietift ss 
war, und feiner Überzeugung wegen ſchon als Student während de3 Prozeſſes gemaßregelt 
wurde, fuchte in den * zu treten und die Gläubigen zum Verbleiben in der Kirche zu 
bewegen. Im 18. Jahrhundert bat die berniſche Kirche von feinem jo viel Segen em— 
pfangen, wie von Lucius. Von ihm ift die Brüderjchaft der „Oberlänbifchen Brüder“ 
ausgegangen, deren entjchieden firchenfreundliche Gefinnung fich fpäter dem bernifchen Pie: «0 
tismus mitgeteilt bat. König und Samuel Lut find innerhalb des älteren bern. Pietismus 
gewiſſermaßen Antipoden. Unrichtig ift Ritſchls Auffaſſung vom lutherifchen Charakter 
diejer pietiftifchen Frömmigkeit und von der Entjtehung der Bewegung durch deutiche Send: 
boten. Die Ähnlichkeit, die vorhanden ift, rührt von der älteften ſymboliſchen Schrift der 
Berner Kirche, dem Synodus ber, das deutlih den Charakter einer Unionsichrift (mit 45 
den Süddeutjchen) und feines Verfaſſers (Gapito) an ſich trägt, und auf den ſich die Pie 
tiften zu berufen pflegten im Gegenjaß zur II. helv. Konf. 

König wandte fih nun nad feiner Verbannung nad) Deutjchland und ſuchte bei 
Prof. Hch. Horche Zuflucht, deſſen antikirchliche Beltrebungen er mit Eifer unterftüßte. 
Bon bier ebenfalld vertrieben, führte er ein unftätes Wanderleben im Nafjauifchen und so 
in Heilen, er flüchtete fih in das Afyl aller um der Religion willen Verfolgten, in die 
Wetterau, und auf einem Umwege über Halle nad Niedertoteleben zum alten Beterjen, wo 
fih auch andere aus Bern vertriebene Freunde befanden, u. a. Friedrid von Wattenwyl, 
befjen Sohn der vertraute Freund Zinzendorf3 wurde. Endlich erhielt er 1711 eine Stelle 
als franz. Hofprediger des Grafen von Iſenburg in Büdingen. Den Frieden fand er im 5 
Eril nit. Er litt an Heimweh und das erbuldete Unrecht kränkte und verbitterte ihn. 
Die Schriften aus diefer ‘Periode verraten neben diejer perjönlichen Verbitterung eine Ber: 
ſchärfung feiner Anfichten bis zum Separatismus, jo daß ihn die Regierung, als er in- 
zwifchen einmal nach Bern zurüdgefehrt war, abermals auswies. Nach und nad wurde 
er ftiller, er befchräntte fich auf jeine mathematischen und orientalifchen Studien und zog 0 
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fih von der kirchlichen Politik und der theologifchen Polemik mehr zurüd. Enblih im 
Jahr 1730 erhielt er Heimkehrerlaubnis, und die Regierung errichtete für den gebrodycnen 
Mann eine außerordentliche Profeffur für orientalische Sprachen und Mathematik. Hin- 
gegen blieb er aus dem Minifterium ausgeftoßen. Seine neue Thätigfeit befriedigte ibn 

5 zwar nicht, er konnte auch Feine Disziplin halten in feinen Kollegien. Der alten Neigung 
nicht twiderftehend, hielt er im geheimen zu Stadt und Land VBerfammlungen. Man warnte 
ihn, aber man unternahm nichts gegen in, der 60jährige war nicht mehr gefährlid. Nur 
aus ar wurde er ausgetviefen, ald er auch dort Verfammlungen halten wollte. Sein 
Lebensabend war nicht ungetrübt. In Bern batte die Unzufriedenheit mit ber abſolu— 

10 tiſtiſchen Patrizierregierung in bürgerlichen Kreifen einen gefährlichen Charakter angenom= 
men; dad Haupt einer Verjchtvörung, Samuel Henzi, wurde enthauptet, andere, darunter 
Königs beide Söhne, wurden verbannt. Im Alter von 80 Jahren fand er den ewigen 
Frieden am 31. Mai 1750. 

Ein Verzeichnis von Königs Schriften, meift Traftate, Predigten, einzelne Differta= 
15 tionen, eine Theologia mystica u. |. w. findet ſich bei Yeu, Eidgenöfl. Lerifon TI. 11,©.159. 

Erwähnenswert ift fein Etymologiecon helleno-hebraieum, Frankf. 1722, ein Verfuch, 
das Griechifche aus dem Semitifchen abzuleiten, und charakteriftiich für feine Geiftesrichtung 
fein Theolog. Prognoftilon vom Untergang des türfifchen Reichs, Büdingen 1717, dem 
jelbjt fein Freund Sam. Lutz feinen Gefhmad abgewinnen konnte. 

20 (Trechſel 7) W. Hadorn. 

Könige, Bücher der. — Litteratur: 1. Kommentare und Ueberſetzungen: Sebaſtian 
Schmidt, In I. Regg. annott. Argent. 1697; Calmet, Comm. literal sur tous les livres de 
Vancien et du nouveau Testament, Par. 1724, T.II; Thenius, Die BB. d. Könige im Kurz- 
efaßten ereget. HB. 1873; Keil, D.BB. d. K. 1876 i. Keil-Deligih’ihen Comm. zAT; Bähr, 

25 Die BB. d. K. 1868 in Langes Theol. homil. Bibelwert; loftermann, Die BB. Sam. u. d. 
K. im Kurzgefaßten Comm. zu den Hl. Schriften A u. NTs von Strad-Zödler 1887; Farrer, 
Thee book of kings 1883 ff.; Lumby, The first (second) book of the kings 1886. 87; 
Kittel, Die BB. d. K. (1900) im Handlommentar zum Alten Teftament herausg. von Nowad 
und dazu Windler in der Orient. Litteraturzeitung 1901, Nr. 3 u. 4. ferner zu ver- 

80 gleihen der betr. Abjchnitt bei Neuß, Die Geſchichte der hl. Schriften ATs 1892 und das 
bierher gehörige wertvolle Material bei Köhler, Lehrb. d. bibl. Geh. ATs, 1875 ff.; Kamp- 
haufen bei Kautzſch, Die hl. Schrift des ATS 1894 (1896); Clemen, Die Wunderberichte 
über Elia und Elija, Grimma 1877. Zu 2fg 18—20: Meinhold, Die Jejaiaerzählungen 
36—39, Göttingen 1897; Pailloux. Monographie du temple de Salomon, Paris 1885. 

86 2. Zu den litterarfritifchen Fragen, außer den Werfen über Einl. ins UT: Kern, Ueber den 
Hauptgejihtspuntt d. BB. d. K. in Bengels Neuem Archiv II, 2, 466 Fi. ; Kittel, Geſch. d. Hebr. 
II, 45. 177ff.; Batle in ZwTh 1875, 257; Wellhaujen in: Prolegomena zur Geſch. Jar. 
u. Bleet Einl.*; Windler in: Altteft. Unterfj. 1892, 1f. 3. Zur Textkritik: Stade in ZatW 
1883, 124 ff. 1884, 271 ff. 1885, 165 ff. 275 ff. 1886, 156 ff. ; Kloftermann a.a. DO. XXXVIfF; 

40 Silberftein Zat® 1893, 1 ff. 1894, 1ff.; Morgenjtern, Die Scolien des Gregorius Abul- 
faräg . .. zum Bud, der Könige, Berlin 1895; Berlinger, Die Peich. zum 1. Buch der Könige, 
Berlin 1897; F. Crawford Burfitt, Fragments of the book of kings according... Aqui 
Cambridge 1897; Kittel, Die BB. d. 8. XIIIff. 4. Zur Chronologie der Königsbb.: Nie- 
buhr, Geſch. Affurs u. Babels, Berlin 1857; Schrader, Die Keilinihr. u. d. UT?, 1883; 

4 dv. Gutſchmid, Neue Beiträge zur Geſch. d. alten Orients, 1870; Wellhaufen, Die Zeitrechnung 
d. B. d. K. in IdTh 1875, 607 ff.; Hamphaufen, Die Chronol. d. hebr. Könige, Bonn 1873; 
Köhler a. a. ©. IT, 267. 460ff.; Kloftermann a. a. ©. 493ff. u. Geſch. d. V. Jar. 180 ff.; 
Winckler a. a. DO. 77f.; Rühl, Ztiſchr. f. Geſchichtswiſſ. 1895, 44ff. Zu vgl. aud d. 
eitrehnung in Riehms Bibl. HW. u. bie Beitr. zur bibl. Chronologie von E. König in 

co 3tWL 1883, 449 ff. 617 FF. 
Unter obigem Titel find uns in dem mafjoretiichen Terte des ATS und in ber 

deutfchen Überfegung Luthers zwei Bücher überliefert, die urjprünglich (Origenes bei Eufeb. 
Hist. ecel. VI, 25 und Hieronymus in dem Prologus galeatus) ein Ganzes bildeten. 
Die Zmeiteilung ging von den LXX und der Vulgata aus, melde unfere Königsbücher 

65 ald 3. und 4. Paoıdkeıöw — Regnorum (bon Hieronymus nad dem hebr. 2°272 in 
Regum umgejeßt) an die BB. Samuelis anjchliegen, und wurde durch Daniel Bomberg 
in die hebr. Bibelausgaben verpflanzt. Wir vergegenmwärtigen uns 

1. den Inhalt des Geſchichtswerks. Es laſſen fich in demjelben drei Teile unter- 
jcheiden. Der erfte enthält die Erzählung von Davids Lebensende und die Geſchichte 

co Salomos I. 1— X. 11 und zwar a) Salomos Thronbefteigung (8. 1); b) Davids leßte 
Aufträge an Salomo und feinen Tod (2,1—12); ce) Salomos erſte Mafregeln (2,18 ff.); 
d) den glänzenden Fortgang feiner Regierung (3, 1—9, 9), und zwar a) jeine Bermäb- 
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lung, jein Gebet und Opfer zu Gibeon und feine Richterweisheit (R. 3); 4) feine Hof- 
und Staatsbeamten, feine Macht, Pracht und Weisheit (4—5, 14); y) feine Bauten: 
den unter Hirams, des Königs von Tyrus, Beihilfe vollendeten Bau de3 Tempels und 
den ſeines Palaftes; ferner die Tempelmweihe (5, 15—9, 9); e) feine ausländifchen Bes 
ziehbungen, feinen großen Ruf und feine Einkünfte, feine Verfündigung durch Vieltveiberei 5 
und Abgötterei mit ihren Folgen, und feinen Tod (9, 10—11, 48). Der zweite Teil 
enthält die ſynchroniſtiſch angelegte Gejchichte der getrennten Reiche Israel und Juda, und 
zwar 1. die Entjtehung der Trennung und bie feindfelige Stellung beider Reiche bis zu 
Ahabs Regierungsantritt (12, 1—16, 28); 2. die Herrichaft des Haufes Ahab, das ver: 
bängnisvolle Bündnis der beiden Königshäuſer bis zur Ausrottung des Königs Joram 10 
von Israel und Ahasja von Juda durch Jehu (I. 16, 29—II. 10, 36); 3. die Geichichte 
der fich wieder feindfelig entgegentretenden Reiche von Jehu bis zum Untergang des Reiches 
Sörael (IT. 11, 1—17, 41). Der dritte Teil umfaßt die Gefchichte des Reiches Juda 
bis zum babylonishen Exil. Mit der günftigen Wendung, welche das Geſchick des ge 
fangenen Jechonja unter dem König Evilmerodadh nahm, der ihn nad 37jährigem Ge 15 
fängnis wieder zu königlichen Ehren erhob, fchließt das Geſchichtswerk (IT. 18, 1—R. 25). 

2. Daß die beiden erften Kapitel des erjten Buches der Könige zufammengebören und 
die Erzählung von 2 Sa 9—20 fortfegen, fteht außer Frage. Als das große, von Gen 
Kap. 1 bis zum Schluß des 2. Königsbuches laufende Geſchichtswerk in feine Hauptabfchnitte 
zerfällt wurde: Thora, Joſua, Richter, Samuel, Könige: löfte man dieſes Stüd von fei- 20 
nem Zufammenhang mit der Quelle, welche im Samuelbuch hauptſächlich das Leben 
Davids erzählt, und ſchlug es, weil den Übergang zur Gefchichte Salomos bildend, zum 
Königsbuch (vgl. Kittel, Die BB. d. K. X). Mit I. 3 beginnt eine andersartige Dar: 
ftelung. Dieſe regiftriert nun aber nicht etwa in Form einer Chronif die äußeren Ereig: 
nifje des Zeitraums, den fie umfaßt; bietet auch nicht das, was man eine politifche Ge- 25 
fchichte nennt, jondern ift vielmehr von einem religiöfen Geſichtspunkt beberricht, twelcher 
aus der II. 17,7 ff. eingefchalteten Bemerkung erhellt, der zufolge gezeigt werden foll, 
„tie das Israel beider Reiche durch Verachtung des göttlichen, von den Propheten ge 
tragenen Wortd und befonderd durch die Grundbfünde bes Gößendienftes von Stufe zu 
Stufe inneren und äußeren Verderbens bis in den Abgrund des Erils hinabftürzt, jedoch 30 
Juda mit feinem Davidiichen Königtum nicht ohne die Hoffnung der Wiedererhebung aus 
diefem Abgrund, wenn es folcher prophetiichen Predigt der Gejchichte feiner Vergangenheit 
nicht das Herz verfchließt”. Daß die dem Haufe Davids gegebene Verheißung (I. 11,31 ff. 
36. 39) auch mit dem Verfall des Reiches nicht hinfällig getvorden, zeigt jene den Schluß 
des Buches bildende Erzählung von der Wiedereinjegung Jechonjas in feine königlichen s5 
Ehren: eine Bürgichaft dafür, daß Gott jene Verheigung feinem Volke unverbrüchlich halten 
und erfüllen werde. Schon in der glanzvollen Regierung Salomos lehrt das Buch den 
Keim der zulünftigen Auflöfung des Reiches erkennen, wie aus der Bemerkung I. 2,2 (vgl. 
11, 7—10) über den von Salomo beſchützten Höhendienft erhellt. Wie wichtig der Dar: 
ftellung leßterer Umftand ift, erfieht man daraus, daß fie bei jedem Könige Judas an: 40 
merft, wie er fich zu dieſem gejegtwidrigen Höhendienft geftellt habe. Ebenſo zeigt fie 
überall im PBrophetentum die die Gefchichte Durchiwaltende und geftaltende Gottesmacht 
auf. Ye nad der Stellung des Volles und feiner Könige zu dem göttlichen Worte zeigen 
fih die Vorboten des Gerichts, verſchwinden und fehren wieder, bis endlich die Kataftrophe 
eintritt. Diejer Nachweis des Eingreifens der Propheten in die Gejchichte des Neiches ift ss 
dem Königsbuch charakteriftiich, wie denn überhaupt die Gefchichte der Prophetie in jener 
Zeit in ihm zur Darftellung fommt. Es find 19 prophetiiche Worte und Reden, die es 
enthält (I. 11, 29—39; 12, 22—24; 13,1; 14, 5—16; 16, 1—4; 20, 13. 22, 28; 
20, 35 ff.; 21, 17—26; 22, 14 ff; II. 3, 11 ff.; 9, 1—10; 9, 25 f.; 10, 30; 14,25—27; 
17, 13. 19. 20; 21, 10—15; 22,14 ff.; 23, 27). Daß die Bearbeitung des von dem so 
Verf. aus den ihm vorliegenden Quellen ausgewählten Geſchichtsſtoffes in Anfchauungs- 
und Ausdrudsmweife gleihmäßig durch das Deuteronomium beftimmt, das über jeden König 
abgegebene Urteil an den Forderungen der deuteronomifchen Thora orientiert iſt, läßt fich 
nicht beitreiten ; wohl aber, daß — fo z.B. Wellbaufen und Stade — durch den Einfluß 
der, angeblich erſt in der Zeit Joſias aufgetauchten, deuteronomifchen Thora eine Umbil⸗ 55 
dung des Urteild der Frommen über den bieherigen Gefchichtöverlauf erfolgt fei, die nun 
im Königsbuch zu Tage trete. Die dort fich findende Beurteilung des vorerilifchen Ges 
chichtsverlaufs ftimmt (vgl. Köhler a. a. DO. IT, 524 Anm.) vielmehr überein mit deſſen 
eurteilung durch die vorexiliſchen Propheten und fomit durch die vorerilifchen Frommen. 

Man darf nur mit der II. 17, 7—18; 21,2—15; 22,16. 17; 23,26. 27; 24,3 aus 0 
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geiprochenen Anficht, daß Israels Erilierung eine Strafe für feinen Abfall von Jahve, 
injonderheit feinen Gößendienft und feinen Bilderdienft fei, Stellen wie Jer 15, 4; Jeſ 
K. 1; Mi 6,16; Hof 9, 3.4; Am 5, 27 vergleichen, um fich davon zu überzeugen. Der 
von dem Königsbuch immer von neuem gerügte Höhendienjt aber war jeit dem Beſtande 

5 des falomonifchen Tempels je länger, dee mehr zum Bilderdienft und Gößendienjt ge= 
worden. Die Meinung Wellbaufens, daß ebenſo deutlich, wie der Einfluß des Deutero- 
nomiums auf die Bearbeitung des Königsbuchs, deſſen Unbelanntichaft mit den Forde— 
rungen des „Priefterfoder” ſei; daß nirgend zwiſchen Prieftern und Leviten ein Unterſchied 
gemacht; die Vorftellung eines vorſalomoniſchen Gentralbeiligtums ausgejchloffen fei, kann 

10 hier nicht eingehend geprüft werden. Indem ich auf die betreffenden Erörterungen in 
meiner Schrift: Heilige Schrift und Kritif (Erlangen und Leipzig 1897), jowie auf bie 
Artt. Levi, Leviten, Levitenftädte; Priejtertum im AT.; Stiftshütte in diefer Enchflopädie 
verweiſe, bejchränte ich mich bier auf die Bemerkung, daß die Behauptung, die bebräifche 
Überlieferung wiſſe für die Zeit der Nichter und erften Könige von einer mofaifchen Stifts- 

15 hütte nichts, ebenjo irrig tft, wie die, daf bis zum Eril ein Unterjchied zwiſchen Prieftern 
und 2eviten nicht beftanden habe. Die für unglaubwürdig gehaltenen Angaben 1 Chr 16,39; 
21,19; 2 Chr 1,3 über die Aufitellung der Stiftshütte in Gibeon werden durch die Stelle 
1 Rg 8,4, deren unanfechtbared Zeugnis für die Eriftenz einer Stiftshütte nicht nur, fon= 
dern auch ihren Aufenthalt in Gibeon während der eriten Zeit Salomos Wellhauſen freilich 

20 kurzer Hand dadurch befeitigt, daß er fie für eine Interpolation erllärt, al3 richtig er- 
tiefen. Denn 272 >70 1 fg 8,4 ift nicht das von David für die Lade auf dem Zion, 
wohin er fie aus dem Haufe Obed-Edoms hatte bringen laſſen (2 Sa 6, 10), errichtete 
Zelt (2 Sa 6, 17), das niemals fo bezeichnet und 2 Chr 1,4 (vgl. mit B. 3) ausdrücklich 
davon unterjchieden wird, fondern die Stiftöhütte zu Gibeon, vor der Salomo 1 fg 3,4 

25 geopfert. Und wenn Wellhaufen fagt, von den Alaroniden jet im Königsbuch feine Rede, 
jo ift auf Zadok zu verweilen, in deſſen Befit infolge der Abſetzung Ebjathars durch Sa— 
lomo laut I. 2, 26. das Hohepriejtertum überging, um dann bis zum Eril ausſchließ— 
lich Erbbefig der Linie Zadok-Eleaſar zu fein. Freilich Lieft Wellhaufen aus der nach der 
eben erwähnten Stelle durch Zadoks Hoheprieftertum erfüllten Weisjagung gegen Eli (1 Sa 

2, 27 ff.) ald aus einem vatieinium ex eventu heraus, daß Zabof weder dem Haufe 
noch dem Vaterhauſe Elis angehörte, fein Aharonide war, fondern daß mit ihm nad) Be: 
feitigung des abaronidischen Prieftergefchlechts ein nichtaharonidifches auflam; wenn er 
1 Chr 5, 34; 6, 38 ald Nachkomme Abarons erjcheine, fo ſei dies eine Fiktion, welche die 
Zegitimierung des Emporlömmlings bezwede, des Anfängers „einer abjolut neuen Linie“, 

85 mit welchem das „alte moſaiſche Sacerbotium” abgebrochen habe. Allein 1. geht die 
Drohung in 1 Sa 2, 30 ff. (trog V. 31) augenscheinlich gegen das Haus Elis (nicht gegen 
fein ganzes fonftiges Vaterhaus), wie fie fih denn auch laut 1852,27 an dem Haufe 
Elis erfüllt hat, jo daß man nur zu dem Schluffe berechtigt ift, daß Zadok nicht zum Haufe 
Elis gehörte, 2. ift Zadoks levitiſche Abkunft nicht bloß in der Chronik, ſondern auch in 

40 älteren Quellen (vgl. 2 Sa 15, 24) bezeugt und fteht zweifellos feft. Für die Behauptung, 
dag am Nationalheiligtum auch Nichtaharoniden zur Priefterfchaft gehörten, laſſen ſich 
feine Belege erbringen. Die Unterfcheidung zwiſchen PBrieftern und Xeviten aber, welche 
in der vorerilifchen Zeit nicht beitanden haben ſoll, wofür man ſich namentlidy auch auf 
die deuteronomijche Thora beruft, findet fich gerade in leterer, deren beftimmenden Ein- 

4 fluß auf die Anfchauungen des Königsbuchs man betont. Wird doch — um jet nur 
dies hervorzuheben — Di 18 zwilchen Prieftern (B.3) und Leviten (B. 6) deutlich unter: 
ſchieden, ec als =2°37>2 bezeichnet im Gegenjag von 7 V. 6. 

3. Was das Zeitalter des Verf. unjeres fanonifchen Königsbuches betrifft, jo ift zu 
beachten, daß, während in einer Reihe von Stellen das Neid Juda und der Tempel als 

50 bei der Abjafjung des Buches noch beftehend vorausgejegt werden (j. I, 8,8; 9,21; 12,19; 
II. 10, 27; 13, 23), auch die Formel 777 STE (IL. 8,8; 9,21; 12,19; II. 8, 22; 
10,27; 14,7; 16,6) nad ihrem jedesmaligen Zufammenhang nirgends auf die Zeiten 
des Erils, jondern überall auf die noch bejtehenden des Reiches Juda, meijtend auf die 
fpäteren Zeiten desfelben hinweiſt, an der Stelle II. 25, 27—30 die bereitd erwähnte 

55 Begnadigung Jojachins im 37. Jahre nad) feiner Wegführung (561 v. Chr.) erzählt, die 
Geſchichte alfo bis in die Mitte des babyloniſchen Erils hinein fortgeführt wird. Hiernach 
wird mit Thenius, Kuenen, Gornill, Kautzſch, Kittel u. a. angenommen werden müſſen, 
daß der urfprüngliche Verfafjer unferes Fanonifchen Königsbuches noch in der Zeit vor dem 
Ende des Reiches Juda jchrieb und zwar um 600 v. Chr. unter Jojakim, bei welchem 

co zum legtenmal die Schlußformel mit der Berufung auf das Bud) der Chronik der Könige 
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Judas fich findet, worauf ein Späterer das Buch ergänzte, überarbeitete und bis in bie 
Mitte des le Erils hinein fortführte. Daß eine zweite Redaktion zu ftatuieren 
ift, erfieht man recht deutlich aus der Stelle II. 17, 19—21 (vgl. Bleef-Wellbaufen 262 f.), 
wo der uriprüngliche Verfaſſer Juda — im Gegenfat zu Israel — ald noch nicht eriliert 
anſieht. V. 21 fchließt fich dort unmittelbar an V. 18 an; die Verſe 19—20 find von 5 
dem Schlußredaktor eingelegt. Seine Hand ift aber auch ſonſt im Buche erkennbar an 
eingeftreuten Bemerkungen, an Übergängen und Verſchmelzungen, an Hinweifungen auf 
erfüllte Weisfagungen u. a. Bon ihm jtammt auch das ſynchroniſtiſche Syſtem d. h. die 
Mechfelbeziehung der Negierungsjahre der Königsreiben beider Reiche auf einander. Daß 
die Synchronismen nicht authentiſch überliefert fein fünnen, erhellt von vorneherein, da — 10 
mit Rühl zu reden — weder die Könige von Israel Beranlafjung hatten, notieren zu 
lafien, welche Könige von Juda zu ihrer Zeit regierten, noch die von Juda, wer ihre 
Kollegen in Israel waren und wann dieſe wechielten. Sie find erft in ſpäterer Zeit 
und zwar dann, als „man auf einen beträchtlichen Teil der Königsgeſchichte, bezw. auf 
ihren ganzen Verlauf zurüdjehen fonnte, aus den damals zu Gebote jtehenden Daten ı5 
durch Rechnung erſchloſſen“ und in das für die Überficht der einzelnen Königsregierungen 
geichaffene Schema eingetragen worden. 

4. —— ſind dem Königsbuch die durchgehenden Quellenverweiſungen. 
Die Darſtellung beruft ſich für die Regierungsgeſchichte Salomos J. 11, 41 auf ein 
ED 1227 950 (kurz für DO? 20277037 289); ferner für die Geſchichte der Könige 20 
nad Salomo auf ein I Dr) DmarT 7727 TED und ein aan mb 7 '7'0 und 
zwar finden fich 14 Verweifungen in der Gejchichte der Könige Judas (die Verweiſung fehlt 
nur bei Ahasja, Amazja und Joahas), 17 in der Gefchichte der Könige Israels (die Verweiſung 
fehlt nur bei Joram). Man hat in diefen Werken die amtlichen Reichsjahrbücher oder 
die von den Z’Y>1%2, den Beamten, welche die zeitgefchichtlichen Denkwürdigfeiten aufzu- 25 
zeichnen hatten (1 8g 4,3; 2 Kg 18, 18.37 u. ö.), angefertigten amtlichen Aufzeichnungen 
der Thaten und Unternehmungen der Könige finden wollen. Aber wie läßt ſich bei den 
Berhältnifien, wie fie im Nordreich lagen — man erinnere fich des dortigen beftändigen 
Dynaſtienwechſels — an die Anfertigung folcher Annalen denten! Und was das Neid) 
Juda betrifft, jo finden fich, worauf Kautzſch (Abriß der Gefchichte des altteftam. Schrift- so 
tums 63) aufmerfjam macht, bei den Königen Notizen, die höchitwahrjcheinlich dem citierten 
Uuellentverf entnommen find und die Annahme ausfchließen, daß jeweilen der Sohn des 
betreffenden Königs für ihre Aufzeichnung in den offiziellen Annalen Sorge getragen haben 
follte. Es kann fih nur um Werke handeln, in welchen überfommener Stoff, der gewiß 
auf alte Aufzeichnungen und amtliche Urkunden zurüdgeht, bereits in freier Ueberarbeitung 35 
vorlag. Aus ihnen bat der Verfaffer unferes kanoniſchen Königsbuchs das ftatiftiiche Ma— 
terial entnommen: das Alter der einzelnen Könige bei der Thronbefteigung, die Regierungs: 
dauer, den Namen der Mutter. Auf fie verweift er für das Gebiet der politiichen Ges 
jchichte, die für ihn nur injoweit in Frage kommt, als fie mit der religiöjen Enttwidelung, 
die er im Auge hat, in Zufammenbang fteht und für diefelbe von Bedeutung ift. Übris 40 
gens ift es fraglich, ob unfer Verf, wenn er bald auf „die Denkwürdigfeiten der Könige 
von Juda“, bald auf „die Denkwürdigkeiten der Könige von Israel verweiſt“, zwei vers 
jchiedene Werke im Auge bat; ob es fich nicht vielmehr um eine Hauptquelle handelt, 
die in zwei Hauptabteilungen, die über die Könige von Juda und die über die Könige 
von Israel zerfiel. Die große Ahnlichkeit, welche die einzelnen Abjchnitte unter fich haben, 45 
fcheint für legtere Annahme zu fprechen (vgl. Nöldeke, Die altteft. Litteratur 51). Außer 
diefen „Denkwürdigkeiten“ ftütt fich aber die Darftellung unjeres kanoniſchen Königsbuches 
noch auf andere Quellen. Denn die Elia: und Elifagefchichten haben ſicher feinen Bes 
ftandteil der „Denkwürdigkeiten“ gebildet, jondern fcheinen einer bejonderen Schrift, einem 
prophetengefchichtlihen Werke entnommen zu fein. Elia tritt I. 17, 1, ohne vorher er— w 
wähnt zu fein, in die Gefchichte ein und 18, 4 wird auf vorher nicht Erwähntes Bezug 
genommen. Auch die Darftellung wird mit 17,1 eine andere. Und was die Erzählungen 
aus der Gejchichte Elifas betrifft II. 4,1 — 8,15, fo ift leicht erfichtlih, daß der Verf. 
fie fo, wie er fie anderweitig vorfand, aufnahm, da fie den Zuſammenhang unterbrechen 
und alle in Sprache und Ton in gleicher Weiſe gefchrieben find. Auf eine weitere Quelle 55 
ftoßen wir bei dem Stüd II. 18,13 — 20,19, das ſich Jeſ 36—39 wieder findet. Ich 
begrenze das Stüd in der angegebenen Weife und laſſe es nicht bloß bis 19, 37 reichen. 
Denn daß K. 20, wie Nomwad, ThStK 1881, 304 f.; Kuenen, Onderzoel’ 417 u. a. 
wollen, erft von dem erilijchen Redaltor unferes fanonijchen Königsbuches gejchrieben fei, 
läßt fich nicht mit triftigen Gründen erhärten. Es iſt auf den gleichen Berf., wie das co 

Real-Euchtkopäble für Theologie und Kirde. 3. U. X. 40 
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Vorhergehende zurüdzuführen. Nur II. 18, 14—16 ift von anderswoher genommen, tie 
ſchon daraus erfichtlich, daß der Name Hisfias bier anders gejchrieben tft, als in der Um— 
gebung, nämlid wie V. 1. Der urfprüngliche Ort diefer Gefchichten ift weder bei Jeſaja 
noch in unjerem Königsbuch. Am anfprechenditen ift die Vermutung Köhlers a.a. O. TIL, 

5 255', daß fie urfprünglich einer Schrift angehörten, welche das Eingreifen Jeſajas in das 
Leben Hiskias darftellte, etwa einer Biographie Jeſajas oder Hiskias. Ahnlich Delisich 
ef. 368, nach welchem die Erzählung ef 36—39 „einer befonderen propbetifchen Quelle’ 
entftammt, „die mit anderen prophbetengeichichtlichen Beſtandteilen des Königsbuches nichts 
zu fchaffen bat”. Was dann weiter das Stüd II. 24,18 — 25,30 betrifft, zu welchem 

10 ‘er 52 eine faft wörtlich übereinftimmende Parallele liefert, jo ift dasjelbe nicht von es 
remia verfaßt und der Sammlung feiner prophbetifchen Reden beigefügt und dann aus 
diefer in unfer Königsbuch aufgenommen, fondern es hat in leßterem feine uriprüngliche 
Stelle, was ſchon daraus erhellt, daß die Manier der Erzählung — man vergleiche befon- 
ders die Einführung Zedekias — ganz die des Königsbuches ift. Endlich) wird noch des 

15 Zuſatzes gedacht werden müſſen, der fich I. 8, 53 am Schluß des falomonifchen Tempel- 
weihgebetes in LXX findet: 00x Zdov adın yeyoanraı Ev PBußkio Tis @öns, eine 
Überfegung von dem Joſ 10, 13 fich findenden FrT "EF2 Marn> NT 857, indem 
der Grieche, vielleicht nur durch einen Leſefehler, ftatt des letten Wortes "ET las. Hier- 
nad wäre das "E77 "ED aud bier citiert. 

20 5. Die gefchichtlihe Treue des Königsbuchs ift, was die politifchen Nachrichten be— 
trifft, anerfannt. Von der Beiprechung einzelner Fälle, wo man birefte oder indirekte 
Miderfprüche, zweifachen Bericht über denfelben Gegenftand in verſchiedener Weiſe u. dgl. 
bat finden wollen, an diefem Orte abjehend wende ich mich den Stüden zu, die man als 
anz bejonders jagenhaft und mythiſch bezeichnet hat: den Berichten über das Wirken der 

25 Nircubeten, namentlich Elia's und Elifas, die e8 enthält. Es muß allerdings eingeräumt 
werden, nicht nur, daß die Erzählung über das Leben und Wirken diefer Propheten jo 
reich an Wundern und zwar Wundern jo außerordentlicher Art ift, wie wir fie nur irgend 
aus den Tagen Mofes oder Joſuas berichtet finden, jondern auch, daß das Wunderbare 
von dem Berichterftatter recht geflifjentlich hervorgehoben wird. Allein es ift zu beachten, 

0 daß alles Wunderbare, was etwa auf dem Karmel geſchah, ald fi Elia mit den Baals 
prieftern in jenen Mettlampf des Gebets zu Jahve und zu Baal begab und die unter: 
liegenden Priefter eigenhändig fchlachtete, oder, was ihm begegnete, als er der raftlofen 
Verfolgung Iſebels müde, weit weg in die Wüſte der Sinathalbinfel flüchtete, wo er auf 
der Stelle, wo einft Mofe geftanden, eines gleichen finnlich vermittelten Eindruds von 

35 dem ewigen Weſen Gottes geivürdigt wurde, wie der Geſetzgeber Israels, oder endlich, 
was fein Genofje Elifa mit Augen fchaute, als er wunderbarermweife ohne Tod aus dem 
irdifchen Leben entnommen wurde —, daß all dies Wunderbare nicht außerordentlicher iſt 
als fein Berufswerk, das in der Zeit zwiſchen Mofe und Chriftus nicht feinesgleichen bat. 
Handelte e8 fi doch um nichts geringeres für ihn, als den Hauptteil des israelitifchen 

0 Volkes feinem heilsgejchichtlihen Beruf zu erhalten oder ihn für den Dienft Jahves wieder 
zu gewinnen. Der verhängnisvollen Lage, in meldyer das nördliche Reich damals ſich 
befand, entjprach die grelle Wunderbarfeit des Thuns und der Erlebnifje diefes Propheten, 
in deſſen Berufswerk dann fein Gefährte Elifa eintrat, dasfelbe durch Thaten des Gerichts, 
aber auch der Erlöfung zu Ende führend (vgl. v. Hofmann, Bibl. Hermeneutit ©. 44). 

4 Bon diefem Gefichtspunft aus betrachtet gewinnen die in dem Königsbuch von Elia und 
Elifa erzählten Wunder für den an Glaubwürdigkeit, welcher in der Geſchichte Israels 
ein Innewirken des lebendigen Gottes zum Heil und zur Erlöfung der Welt erkennt, das 
in der Erfcheinung Jeſu Chrifti fich vollendet hat. Vgl. die Artt. Elia und Elifa Bd V 
©. 289 und 303. 

50 6. Schwierigkeiten verurſacht die Zeitrechnung des Königsbuchs. Sehen wir auf die 
Angaben über die Regierungsdauer ſowohl der israelitifchen als der judäiſchen Könige, fo 
fällt und auf, daß immer nur ganze Jahre vorlommen. Dies kann nur in einer Ab» 
rundung der Zeitangaben begründet fein. Wie erfolgte diejelbe? Nad dem Thalmud (vgl. 
Gemara babyl. traet. 7727 08% e, 1 fol. 3 p. 1 ed. Amstel.: Non numerant 

5 in regibus nisi a Nisano [i. e. regum annos nonnisi a Nisano numerant|]) 
rechnete man die Jahre der Könige von Nifan zu Nijan, und zwar jo, daß man den 
Bruchteil eines Jahres, während deſſen ein König ſchon vor dem erſten in feine Re— 
gierung fallenden Nifan regierte, als erjtes, den von dem leßten 1. Niſan feiner Herr: 
ſchaft bis zu feinem Tode verflofienen Jahresbruchteil als letztes Negierungsjahr zäblte. 

0 Dieſe Rechnungsweife, die fich fchon im Neuen Teſtament z. B. bei der Angabe, daf 
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Jeſus nah 3 Tagen oder am 3. Tage auferftanden, und auch bei Joſephus findet, 
alſo zweifellos altjüdiſch ift, begegnet auch in unferem Königsbuch, wie die Angabe über 
die Dauer der lehten Belagerung Samarias II. 18, 9. 10 zeigt, wo die Dauer derjelben 
auf 3 Jahre angegeben und zugleich ausdrüdlich bemerkt ift, fie habe im 4. Jahre Hiskias 
oder im 7. Jahre Hofeas begonnen und im 6. Jahre Hisfias oder dem 9. Jahre Hoſeas zur 5 
Eroberung geführt. Aber wir ſtoßen im Königsbuch noch auf eine andere Weife der Abrundung. 
Menn z. B. die Dauer der Herrichaft Davids in Hebron 2 Sa 5, 4. 5 genau auf 7'/, Jahre 
berechnet, 189 2, 11 (1 Chr 29,27) auf 7 Jahre abgerundet; oder wenn 1 Sg 14, 21 
(2 Chr 12, 13) die Negierungsdauer Rehabeams, der doch einige Wochen vor Jerobeam 
den Thron beitieg, auf 17 Jahre angegeben, gleichwohl aber der Negierungsantritt feines 
Nacfolgers Abia aus dem 18. Jahre Yerobeams datiert wird 1 Kg 15.1 (2 Chr 13,1): 
fo ift (vgl. Köhler a. a. DO. ©. 268) nad dem Grundfag verfahren, die Jahre eines Königs 
vom Tage feines Negierungsantritts an bis zur Wiederkehr desfelben Tages im je folgenden 
Jahre zu zählen und den nach ber legten Wiederkehr dieſes Tages fih noch ergebenden 
Bruchteil eines Jahres, wenn diefer verhältnismäßig gering, außer Anſatz zu lafjen, wenn 
verhältnismäßig groß, alſo über ';, Jahr betragend, zu einem vollen Jahre zu berechnen. 
Sind nun die überlieferten Angaben über die Regierungsjahre der Könige bald in der 
einen, bald in der anderen Weife abgerundet, jo können fie für eine genaue Chronologie 
feine fichere Grundlage bieten. Dazu fommt dann noch die Möglichkeit, daß fich gerade 
in die Überlieferung von Zahlen leicht Fehler einjchleihen konnten. Und daß in ben 20 
Angaben über die Negierungsjahre der Könige Fehler fein müflen, zeigt — von anderem 
zu ſchweigen — die Differenz, daß auf die Könige von Juda vom Tode Salomos bis 
zur Zerftörung Samariad 260 Jahre, für die von Jsrael innerhalb des gleichen Zeit- 
raums 241 Jahre entfallen. Bei ſolcher Sachlage verlieren felbtverftändlich auch die ſyn— 
chroniſtiſchen Berechnungen ihre Zuverläffigkeit, welche, wie wir ſahen, dem zweiten Nedaltor, 25 
angehören und aus den dem Stoff der Überlieferung angehörenden Summen der Regie: 
rungsjahre abgeleitet find. Ein Mittel, die in den Angaben der Negierungsdauer der 
Könige ſteckenden Fehler zu erfennen und zu berichtigen, bietet anerfanntermaßen die monu- 
mental überlieferte aflyriiche Chronologie. Von den Verſuchen, dieſelbe zur Vergleichung 
mit der biblischen heranzuziehen, jei bier befonders de3 von Kamphaufen gemachten gedacht, 30 
deſſen oben erwähnte Schrift eine ausführlich begründete Zeitrechnung enthält, nach welcher 
es nur ſechs Anderungen der israelitifchen Regierungsjahre bedarf, um die Fehler zu bes 
feitigen und die Kongruenz der bl. Schrift und der Monumente berzuitellen. Ferner 
fei auf den Art. Zeitrechnung in diefer Encyklopädie? verwieſen. 

7. Schließlich fommen der Ter t unferes Königsbuchs und die alten Überfeßungen in 35 
Frage. Daß wir den Urtert der biblischen Autoren nicht mehr befigen ; daß unjer maſſo— 
retifcher Tert fich nicht mit demfelben deckt, ift eine befannte Thatjache, an die aber er 
innert werden muß, da neuerdings wiederum Vorſtellungen auftauchen, wie die, denen 
gegenüber dereinft 2. Gappellus erweifen mußte, daß weder die äußere Geftalt unjeres 
zo Tertes unverändert geblieben, noch auch dem mafjoretiichen Texte überall der «0 

orzug zulomme vor dem den alten Überjegungen des ATS zu Grunde liegenden hebräiſchen 
Terte. Wenn man fich neuerdings wieder auf die minutiöfe Sorgfalt beruft, mit welcher 
die Mafjoreten über dem Tert und defjen Überlieferungen twachten, jo it daran zu 
erinnern, daß die ältere Zeit von der peinlichen Genauigkeit in Bezug auf die Über- 
lieferung und der ſtlaviſchen Treue bei Vervielfältigung der Texte weit entfernt war. Dies 45 
beweiſen die häufigen, auf das Stärkite voneinander abmweichenden PBarallelterte des ATs, 
die man bei Feſtſtellung des uns vorliegenden Tertes nicht in Einklang bradyte. Gerade 
unfer Königsbuch liefert ung hierzu ein Beifpiel in II. 18, 13—20, 19 — Jeſ 36—39. 
Die beiden Terte zeigen im einzelnen Abweichungen voneinander. Unter anderem be: 
gegnet bei Jeſ 15 mal seriptio plena ftatt defeetiva, während im Königsbuch nur drei- so 
mal gegenüber der defectiva des ef. Ferner ift bei Jeſ der Tert öfter abgekürzt, ſo— 
wohl in der Sache als im Ausdrud u. a. Zu Nandnotizen und Gloſſen, die durch Ab: 
fchreiber in den Tert gelangt find — und es betrifft dies befonderd auch unjer Königs: 
buch —, zu wunabfichtlichen Fehlern, die auf ihre Rechnung kommen, gejellen ſich abficht: 
liche Änderungen und Eingriffe in den Konfonantentert, wovon die jüdifche Überlieferung 55 
eine Erinnerung bewahrt hat in den fogenannten tiqqune soferim (vgl. über diejelben 
Buhl, Kanon und Tert des ATs ©. 1045). Dazu kommt, da die uns in dem maflor. 
Tert vorliegende Tertgeftalt nicht weiter als bis in die eriten Jahrhunderte nach Chriftus 
zurücverfolgt werden dann, während nad ficheren Zeugnifien in der Zeit v. Chr. eine von 
der jeßigen ziemlich abweichende erijtierte, nämlich die, welche der Überſetzung der LXX w 
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i Grunde liegt und an nicht wenigen Stellen das Urfprüngliche betwahrt hat. An dieſe 
eberjegung find wir auch zunächjt gewiejen, wenn es fich um die Herftellung des urfprüng- 

lichen Textes unjeres Königsbuchs handelt. Indem ich von einer Beurteilung der beiden 
— der LXX, der vatikaniſchen (B) und alexandriniſchen (A) an dieſem 

5 Orte abſehe und nur darauf hinweiſe, daß die letztere eine unſerem hebräiſchen näher 
ſtehenden Text darbietet als die erſtere, welche zahlreiche Abweichungen von demſelben auf: 
weiſt, eben deshalb aber die „größere Urſprünglichkeit“ für ſich in Anſpruch nehmen dürfte 
(vgl. Silberſtein a. a. O.), bemerke ich, was den Charakter der griechiſchen Überſetzung 
unjeres Königsbuchs im allgemeinen betrifft, daß diefelbe ihre Vorlage mit möglichiter Treue 

10 wiederzugeben beftrebt ift, was daraus erfichtlih, daß ihr Verf. fit an das Wort, ja an 
den Buchjtaben gebunden und häufig hebräiſche Worte, deren Sinn er nicht verftanden, durch 
griechifche Buchftaben wiedergegeben bat. Wenn fich in der Überjegung verfchiedene Un: 
richtigfeiten zeigen, jo fommt dies wohl auf Nechnung feiner nicht ausreichenden Kenntnis 
des Sebräifden, Für den kritischen Wert der Überfegung von großer Wichtigkeit ift, was 

15 Thenius nachgewieſen hat, daß ihrem Verf. einzelne der Schriften, aus denen der erfte 
Nedaktor unjeres Königsbuchs geſchöpft bat, noch zugänglich geweſen fein müflen, was ſich 
3. B. daraus ſchließen läßt, daß ſich Abjchnitte, die offenbar Einer Quelle angehören, im 
mafjor. Tert aber getrennt find, im Griechifchen bei einander finden, wie 3. 8. die ber 
Geſchichte Elifas angehörigen Kapp. 20 u. 21. Iſt nun aber auch die Bedeutung der LXX 

20 für das tertfritifche Verfahren hoch anzuſchlagen, jo darf fie doch auch nicht überſchätzt 
werden, was dann ber Fall ift, wenn man die hebräiſche Vorlage des alerandrinifchen 
Überjegers, die man aus dem als echt ermittelten griechiichen Tert gewonnen zu baben 
glaubt, für identifch mit dem Tert des in Frage fommenden biblifhen Buches felber hält 
und dort, wo ſich Abweichungen des griechiichen vom mafjoretifchen finden, in jedem Fall 

25 den erjteren bevorzugt. Dieſes Verfahren beruht auf einer ungerechtfertigten Geringihägung 
des mafjor. Tertes, ganz abgeſehen davon, daß man zu unterjcheiden vergißt zwiſchen der 
hebräifchen Vorlage und dem in der Überſetzung wirklich ausgebrüdten Tert, eine Unter: 
jcheidung, welche gefordert werden muß, weil beide keineswegs ſich immer beden. — 
Was die in den Herapla bes Drigened aufbetwahrten Fragmente der Überfegungen des 

so Nquila, Symmachus und Theodotion betrifft, jo ift die des Erjtgenannten eine ftreng 
wörtliche Reproduktion und Nachahmung der paläjtinenfifchen Tertgejtalt, während die 
des Symmachus, von Montfaucon elarissima et elegantissima omnium genannt, 
eine gleiche Beherrſchung der hebräifchen und griechifchen Sprache zeigt, die bes Theodotion 
aber als eine Art umfafiender Recenfion der LXX zu betrachten ift, gegen welche übrigens 

85 öfters alle drei übereinftimmen, fo daß es den Anjchein gewinnt, als feien fie nach einem 
dem mafjoretifchen fehr nahe ftehenden Tert gearbeitet. — Das Thargum zu den pro- 
phetae priores et posteriores, jpeziell der unſer Königsbuch betreffende Teil desjelben, 
bietet wenig Ausbeute. Abgejehen davon, daß es fchiwierige Lesarten zu umgeben jucht 
(vgl. I. 2,5 u. 22), neigt es bereit3 mehr zur Paraphraſe und Auslegung (I. 5, 13f.; 

#0 ]I. 4, 1f.) und enthält auch eine ziemliche Anzahl willkürlicher Zufäge. Von foldhen, wie 
von Abänderungen ift auch die ſyriſche Überjegung, die Peſchita, bei allem Anſchluß an 
den Tert nicht frei (I.2,5; 14, 10; II. 19, 24). Überall dort, two fich der dem Thargum 
zu Grunde liegende Tert ficher erfennen läßt, ift derſelbe „als der ältefte Zeuge für den 
altteftamentlichen Tert auf feinem paläftinenfiichen Mutterboden” anzufehen. Die Be- 

45 deutung der lateinischen Überjegung des Hieronymus (Vulgata), der im Jahre 390 mit 
der Übertragung der Libri regum (Samuel und Könige) begann, ift nod heute im 
fritiicher Beziehung keineswegs gering, da fie uns die Geſtalt des bibliſchen Grundtertes 
zu Ende des vierten Jahrhunderts zeigt. 

8. Im Neuen Teftament wird auf das Königsbuch mehr oder iveniger deutlich ver- 
50 wiefen z. B. Mt 12,42. Le 11,31 vgl. I. 10. Ye 4,25f. vgl.I. 17; II. 5. AG 2, 29; 

13, 36 vgl. I. 2,10. AG 7,47 vgl. I. 6. Ja 5, 17f. vgl. 17,1; 18,42. Nö 11,2—4 
(A£yeı q yoag)) vgl. I. 19, 10. 18. Bold, 

Königtum in Israel. — Siehe die Litteratur zur Gefchichte Israels Bd IX ©. 458f. 
und zur bibliſchen Ardäologie Bd I ©. 776 und die Bibl. Handwörterbücder, 3. B. den U. 

55 „Königtum“ von Diejtel bei Riehm. — Vgl. aud) Sam. Dettli, Das Königsideal des AT, 
Greifswald 1899; 3. Smend, Altteft. Religionsgeſchichte, 2 Aufl. 1899. 

Das KHönigtum ift in Israel jünger als das Vollstum. Als diefes fih am Sinai 
unter Mofes Leitung bildete, da wurde fein KHönigtum errichtet, wie es das Beifpiel 
mancher ſtammverwandten Nachbarn nahegelegt hätte. Die ſchon vorhandene, durch Moſe 
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neugeorbnete und fanftionierte Gliederung der Stämme und Gefchledhter unter ihren 
„Alteften“ fchien für den Zweck der Nechtöpflege im Frieden und der Führung im Striege 
zu genügen und ber Zuſammenſchluß ber Stämme * die gemeinſame Unterordnung 
unter Jahvehs Oberleitung geſichert zu ſein, welche in Moſe ſelbſt verkörpert war. Das 
Befremden darüber, daß „Moſe feine Staatsverfaſſung gegründet” habe (Vatke, Altteſt. 6 
Theologie S. 212) und der daraus gezogene Schluß, die pentateuchiſche Geſetzgebung 
müfje viel ſpäter innerhalb eines ſchon beſtehenden Staates entſtanden fein, geht von 
einem bier frembartigen Staatsbegriffe aus und wird den damals bejtehenden Verhältnifjen 
nicht gerecht, unter welchen der Schwerpunft der Leiftung Mojes gar nicht auf dem Ge 
biete des heutigen Staates und Verfaſſungsrechtes zu liegen brauchte. Das Band, welches 10 
er um Israel gefchlungen bat, war der Bund mit Jahveh, und diefer genügte, um alle 
Nechtsverhältnifie in prophetifcher Autorität teils zu fichern, teils neuzugeftalten. Dazu 
war ein menjchliches Königtum nicht erforderlich. Sielmehr follte Jahveh, der Bundesgott 
felbjt, der König diefes Wollstums fein. Nah Er 19, 6 war das Bewußtſein vorhanden, 
daß Jahveh die Stelle des Königs bei diefem Volk vertrete, welches deshalb ein Königreih von 15 
Prieſtern, eine heilige Nation beißt, d. h. eine folche, deren Gliedern priejterliche Heiligkeit 
eigen ift, weil Jahveh ihr König. Vgl. Er 15, 18; Ri 8,23. Jahveh war in der That 
der, welcher fein Volk im Kriege anführte (Er 14, 14; 15, 3; vol. die „Kriege Jahvehs“ 
Nu 21, 14 und noch fpäter 1 Sa 18, 17; 25, 28) und allein Gejeße geben durfte, in deſſen 
Namen auch alles Gericht vertvaltet wurde. 20 

Aber allerdings erwies ſich in Zeiten, wo kein thatkräftiger prophetiſch inſpirierter 
Mann wie Mofe oder Joſua mehr an der Spitze des Volkes ſtand, das gei ige n 
nicht ſtark genug, um die jett über das Land verbreiteten Stämme zufammenzubalten und 
zu gemeinfamem Handeln zu verbinden, zumal eben der Jahvehdienſt unter den berüdenden 
Einflüffen des kanaanitifchen Heidentums ftarf in Verfall geriet. Am eheſten vermochte 25 
noch gemeinfame Not und Bebrüdung die Stämme unter einem von Gott erweckten Be- 
freier zu einigen. Aber da folde nur ausnahmsweiſe aufftanden, empfand man im 
Volke immer mehr das Bedürfnis nad einem ftändigen Oberhaupte, und der Gebante 
lag nahe, einen folden „Richter“ zum Könige zu erheben. Gideon (fiehe den Artikel 
Bd VI ©. 661) freilich lehnte die ihm im aller Form angetragene erbliche Herricher: so 
würde ab, da foldhe gegen das alleinige Herrſchaftsrecht Jahvehs verftieße (Ri 8, 22 F.) 
und fein entarteter Baftardfohn Abimeleh, der danach griff, regierte über Sichem und 
Umgebung (nad) Ri 9, 22 fogar über Israel) in fo abjchredender MWeife, daß man auf 
längere Zeit hinaus fein Verlangen mehr nad) einem Könige trug. Erſt ald Samuel, der 
prophetijche Vater des Volks, zu alt getvorden war, um der großen Aufgabe zu genügen, und 36 
feine Söhne, die ihn dabei unterftügten, zu Klagen Anlaß gaben, ertwachte die Begierde 
nad) einem eigentlichen König um ' ungejtümer, da der Drud der Philifter um jene 
Zeit ſchwer auf dem Lande laftete. Unter diefen Umftänden bat fi) Samuel herbeis 
gelafien, dem Wolfe einen König zu falben. „Nach Wellbaufen, Prolegomena“‘, ©. 254 ff. 
wäre 1 Sa 9, 1—10,16; K. 11 die alte Verfion, welche das Königtum als die höchite ao 
Segnung betrachtete und unbedenklih auf Samuel zurüdführte; dagegen verbanfe die Er: 
zählung K. 8, wonach Samuel ſich erft gewaltig gegen feine Einführung fträubte und 
einen Abfall vom unfichtbaren König des Volkes darin fah, bis Gottes Stimme ihn nad): 
geben bieß, der nacherilifchen, theofratifchen Anfchauung ihren Urfprung, welcher das König: 
tum als eine Verfchlechterung, ein Abfall von der reinen Gottesherrichaft erfchien. Allen 45 
daß der greife Samuel diefen Schritt erft nach längerem Widerftreben that und nur durch 
einen beitimmten Gottesbefehl fich zu diefer Neuerung zu entichliefen veranlaßt wurde, 
fommt ficher nicht bloß auf Rechnung fpäterer Darftellung, fondern ift von vornherein 
nach der theofratifchen Vergangenheit des Volkes das einzig mahrfcheinliche. Das Volt 
hatte bei diefer Bervegung heidnische Macht zum Mufter genommen; damit fonnte ficdh der so 
Seher Gottes nicht befreunden, wenn ihn nicht eine höhere Stimme zum Nachgeben 
nötigte. Vollends abzuweiſen ift die von demfelben Gelehrten vorgetragene Behauptung, 
(welche übrigens mit jener angeblich rüdhaltlofen Hochſchätzung des Königtums vor dem 
Eril ſich Schlecht reimt), der Abfall von Gibea Ho 10,9 gebe auf die Erhebung Sauls 
zum König, als wäre nad) der Meinung dieſes Propheten das Königtum an ſich ein 55 
Grundübel, während Hofea nur die „Königsmacherei” ohne Gott verwirft (Ho 8,4; vgl. 
10,3; 13, 10f.), aber das Königtum von Gottes Gnaden fehr wohl fennt und anerkennt 
(2,2; 3,4f.). Betreffend die Erhebung Sauls und die Berichte darüber fiehe unter 
Samuel und Saul. Nicht von ungefähr wurde ein Mann aus dem Hleinften Stamm 
und Gefchlecht zum König erforen (1 Sa 9,21). Damit beweift Jahveh, welchem die co 
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Wahl unbeſtritten zuſtand, ſeine Unabhängigkeit von irdiſchen Rückſichten. Zugleich wird 
der Gewählte dadurch zur Beſcheidenheit gemahnt, da er feine Würde lediglich der gött— 
lihen Wahl, nicht feiner Machtftellung verdankt; auch war er jo wohl weniger der Eifer- 
jucht und dem Verdacht ausgejegt, einfeitig die Ser feines Stammes zu fürbern. 

5 Mehnlich trifft nachher bei Davids Salbung die Wahl den, der am menigiten dafür in 
Betradht zu kommen ſchien 1 Sa 16,7; vgl. 2 Sa 7,8. 18; Pi 78, 70. Beidemal 
vollzog fi) die Weihe zum königlichen Amt durch die fombolifche Handlung der Salbung 
(1Sa 10,1; 16,18). Dieſer Brauch mar bei den Nachbarn Israels längit üblich, wie 
Ri 9, 8.15 vorausgejeßt ift und einer der Tell Amarna-Briefe (37) beftätigt (Winckler, Die 

ı0 Thontafeln von Tell Amarna 1896, ©. 99), in mweldem ein Fürſt von Nuhassi (im 
nördl. Syrien) ums Jahr 1400 an den ägyptiſchen Großkönig fchreibt, ein Vorgänger des 
leteren babe feinen Großvater in Nuhassi als König eingejegt und ihm daber Del aufs 
Haupt gegofien. Möglich wäre, daß der Gebrauch aus Agypten ftammte (Erman, Agypten 
I, 317). Jedenfalls hängt derfelbe mit dem uralten religiöfen Anfehen des Königtums 

15 zuſammen: es follte dem Empfänger der Königsgewalt damit eine höhere, göttliche Weihe 
verliehen werden. Val. fonft Kittel zu 1 Ag 1,34. Wie aber der Gott Israels über 
den heidniſchen Gottheiten unvergleichlih erhaben daftand, fo galt aud die Perſon des 
„Gejalbten Jahvehs“ für befonders heilig und unantaftbar wie alles Jahveh Geweihte. 
Vol. 1 Sa24,7; 26,9; 2Sa 19,22. Das DI ift dabei das Symbol des göttlichen 

20 Geiftes, der dem Herrſcher mitgeteilt wird (vgl. die Wandelung Sauld und fein Ergriffen- 
werden vom Prophetengeifte 1 Sa 10,97. und bei David 1 Sa 16,13) und die Quelle 
aller Regententugenden ift nach Jeſ 11,1. An David wurde die Salbung nad) jeiner 
wirklichen Erhebung auf den Thron wiederholt, erft von den Älteften Judas (2 Sa 2,4), 
dann bon denen Israels (5, 3), wobei übrigens nicht ausgefchlofjen ift, daß die Salbung 

25 durch priefterliche oder prophetifche Hand geſchah. Außerdem wird die königliche Salbung 
noch erwähnt bei Abſalom 2 Sa 19,11; bei Salomo 1 fg 1,39 (durch den Hohen 
priefter), bei Joas 2 Hg 11,12 (ebenfo); Joahas 2 Kg 23, 30 und im nördlichen Reiche bei 
dem durch das Prophetentwort zum König erhobenen Jehu 299,3. Da fonft nirgends 
von der Salbung eines Königs bei feinem Negierungsantritt die Rede ift, meinten die 

30 Rabbinen, diefe Geremonie babe nur bei Begründung einer neuen Dynaſtie oder bei Un— 
regelmäßigfeiten in der Erbfolge ftattgefunden, was unbegründet und unwahricheinlich ift 
Vol. Schidard, Jus regium Hebraeorum c. animadvers. J. B. Carpzovii 1674, 
p. 77; 3. ©. Carpzov, App. hist. erit. ant. sacr. p. 56. — Dort ift aud) die Frage 
erörtert, ob bei der Salbung eines Königs priefterliches oder anderes Ol vertvendet worden 

35 ſei. Erfterer Anficht find Stellen wie UKg 1,39; Pf 89, 21 günftig. Das Szepter, 
welches der König als Symbol feiner Gewalt führte, ift aus dem Stabe erwachien, den 
ſchon feit uralter Zeit die Stammbhäuptlinge als Zeichen ihrer Gewalt trugen und beißt 
daher wie diefer und der Stamm jelber IT oder E72 (Pi 110,2). Der friegerifche Saul 
icheint ftatt defjen die Lanze geführt zu haben 1 Sa 18,10; 22,6; 26,7. Schon in 

40 der früheften Zeit trug aber audy der König ein ihn auszeichnendes Diadem 2 Sa 1,10; 
2Kg 11, 12; Pi 89,40; 132,18, das fich wohl mehr und mehr zu einem aus Gold 
und Silber geflocdhtenen Kranze, einer eigentlichen Krone (Sad) 6,11) geftaltet hat. Auch 
hatte er feinen —— Thronſeſſel, der mehr und mehr künſtleriſch ausgeſchmückt wurde. 
Vol. Salomos Thron 1 Kg 10, 18 ff. 

45 Die Stellung des Königs war von Anfang an nicht die eines unumfchränkten morgen- 
ländifchen Alleinherrſchers. Bon Samuel, dem Stifter des Königtums in Jsrael, beißt 
es 1 Sa 10, 25, er habe „das Necht des Königtums“ vorgetragen und in ein Buch ge: 
jchrieben, das er als göttlich gegebene Thora vor Jahveh nieberlegte. Damit ift natürlich 
nicht die 8, 11 erwähnte Nechtögewohnheit gemeint, die der Übung beibnifcher Könige ent: 

50 forach und dem Volke zur Abjchredung von ihm mar vorgehalten worden, ſondern eine die 
Willtür des Königs einfchränfende, feine Abhängigkeit von dem Herrn feitlegende Urkunde 
nad) der Art der Dt 17, 14—20 vorliegenden, wenn nicht diefe felbit von Samuel herrührt 
(Kleinert), indem fie nicht von Mofe ftammen kann, da fonjt das Voll gegen Gideons 
und Samuels Sträuben fid) darauf hätte berufen fünnen. gl. Kleinert, Das Deutero- 

55 nomium und der Deuteronomiler, 1872, ©. 142ff. In diefer Urkunde wird bejonders 
gefordert, daß der König fein Ausländer, fondern ein Volfsgenofje fein fol, daß er fich 
weder eine Menge Hofe noch viele Weiber halten dürfe, wie es bei den Wölferfönigen 
Übung und Gegenitand des Ehrgeizes war. Die Motivierung betreffs der Roſſeliebhaberei 
Dt 17,16: der König ſoll daburd fein Volt nicht wieder nad) Aegypten zurüdbringen, 

60 fieht nicht danadı aus, ald ob die Erfahrungen der jalomonijchen Zeit hier vorſchwebten. 
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Aber auch aus der fpäteren Zeit ift fein Fall befannt, daß etwa judäiſche Sölbner gegen 
ägpptiiche Pferde wären ausgetaufcht worden (Ewald, Riehm). Was ben leeren Punkt 
betrifft, jo ſollte Israels König nicht meinen, durch einen zahlreich beſetzten Harem den 
Glanz feines Hofes und das Anſehen feiner Herrichaft erhöhen zu müfjen. In diefem Punkte 
bat allerdings Salomo ſich weit in die bier verbotene Bahn eingelaffen. Siehe 1 Kg 11,3, 
wo die erfte Zahl immerhin verborben fcheint (700 ftatt 70? Kloftermann) ; vgl. HL 6,8. 
Dem Rehabeam werden 2 Chr 11,21 achtzehn Gemahlinnen zugejchrieben und die Mifchna 
(Sanb. II, 4) beichränft die erlaubte Zahl auf fo viel; vgl. Schidard a. a. O. ©. 173 ff. 
Der Harem des verjtorbenen Königs wurde als Eigentum feines Nachfolgers betrachtet 
(2 Sa 12,8). Die Befisnahme davon war demnach fo viel ald der thatjächliche Eintritt 10 
des Thronfolgers in die füniglichen Rechte. Daraus ift der Rat Ahitophels 2 Sa 16,21 
(vgl. Bd IV ©. 513,0) zu verftehen, aber auch der Unmille Iſchbaals über Abner 
2 Sa 3,7 und Salomos über Adonja 1892,13 ff. — Der Gefalbte Jahvehs follte 
fih bewußt bleiben, dienendes Organ des Bundesgottes zu fein und nur als deſſen Lehen— 
träger die Gewalt innezuhaben. Der König mar wie jedes andere Glied des Volles an ı5 
Jahvehs vorliegende Thora gebunden und der lebendigen Thora, mie fie durch Propheten: 
mund erging, zu geborchen verpflichtet. Schon Saul fcheiterte daran, daß er diefe Schranfe 
nicht auf die Dauer einhalten wollte. David hat auch auf dem Gipfel feines Ruhmes 
und feiner Macht fich ihr gefügt und ftellt jo mit biftorifchem Necht, nicht bloß nach der 
Idealiſierung fpäterer Zeit, den König nach dem Herzen Gottes dar. Auf diefe Verpflic)- 20 
tung des Königs Jahveh gegenüber und die des Volkes, das um Jahvehs willen ibm 
untertban fein follte, bezog ſich auch der feierliche Bundesakt, der 2 Kg 11,17 bei ber 
er gemeldet ift, und ähnlich fchon früher, ja regelmäßig vorkommen mochte 
(vgl. 2 Sa 5,3). 

Selbftverftändlich lag dem Könige im Krieg der Oberbefehl und im Frieden die 2 
Rechtſprechung als oberjten Gerichtshern ob. Dabei follte er, wie jeder Nichter, ohne 
Anfehen der Perſon urteilen und der Gebrüdten und Geringen ich hilfreich annehmen. 
Bol. Pi 72,1; Jeſ 11,3f. u. fonft. So body der Gefalbte Jahvehs in den Augen 
des Volkes ftehen follte (Pr 24, 21), durfte er ſich doch nicht hochmütig von ibm ab: 
jchließen (Dt 17,20), fondern jollte den Hilfefuchenden freien Zugang gewähren und für so 
ihre Anliegen ein Herz haben. Eine Menjchenvergötterung, wie fie mit morgenländifchen 
Herrichern häufig getrieben, ja in Agupten und anderswo Syftem geworden tft, war bier 
ausgeichlojien. Daß der König Israels dem Gott diejes Volkes verantwortlich fei, wurde 
ihm namentlich durch die Propheten, falls diefe Sprecher Gottes ihre Pflicht thaten, ſtets 
in Erinnerung gebracht. Wie Jahveh feinen Gejalbten frei erforen hatte, jo konnte er ss 
ihn auch veriverfen und einen andern wählen. Vgl. die Verwerfung Sauld und feines 
Haufes 1 Sa 13,13F.; 15, 23.26 und die Demütigung des Haufes Davids 1 Kg 11,29 ff. 
Dod galt nad) 2 Sa 7, 15 die Erwählung des leteren durch Jahveh für unwiderruflich 
und es fonnte ſich nur im einzelnen Fall darum handeln, welcher der Königsföhne die 
Erbſchaft antreten follte, wozu gelegentlich die Propheten ein Wort mitfprachen, wie Nathan 40 
zu Gunften Salomos 191. Überhaupt galt das Königtum zwar durchaus für erblich, 
aber es war nad) der geläufigen Rechtsanſchauung nicht unftatthaft, daß von dem Erft 
geburtsrecht dabei abgeſehen und ein jüngerer, als tüchtiger geltender Prinz auf den Thron 
befördert wurde. So lang er lebte, hatte der regierende König ſelbſt es in der Hand, 
einen Nachfolger zu beftimmen, wobei die verſchiedenen Mütter der Prinzen natürlid von a 
nicht geringem Einfluß waren; nad feinem Tode kam es in zweifelhaften Fällen darauf 
an, wen die Großen am Hofe ihre Gunft zuwandten; auch die Spigen der Prieſterſchaft 
hatten dabei nicht felten eine gemwichtige Stimme, und die Gunft des Volkes fonnte eben- 
falls den Ausschlag geben. Die Mutter des gefrönten Königs, 77337 genannt (arabiſch 
sultäna wälida), nahm eine beſonders ehrenvolle und einflußreiche Stellung ein, aus 50 
welcher König Aja feine Mutter förmlich abſetzte, da fie diefelbe mißbrauchte 1 Kg 15,13; 
2 Chr 15,16. Auch im nördlichen Reich fehlte es anfänglich dem Königtum nicht an 
prophetiicher Sanktion 1 Kg 11,29 ff., und auch fpäterhin bei Jehus Erhebung 2 Kg 9, 3. 
Allein im allgemeinen entjchieden dort nur Gewalt und menjchlihe Gunft, ob der recht— 
mäßige Erbe auf den Thron kam, oder ein Emporfömmling ſich auf denfelben ſchwang, o5 
und es galt dabei, was Ho 8,4 rügt: „Sie ſetzten Könige ein, dod gings nicht von mir 
aus, machten Fürften, obne daß ich davon wußte.“ Gleichwohl hat der Gott der Propheten 
fih nie feines Herrfcherrechts über diefen Teil des Volkes begeben, fondern auch dieſe 
Könige öfter zur Nede geftellt und ihnen den Verluft ihrer Macht und den ; ihres 
Haufes vorausgejagt. — Im Kultus nahm der Gejalbte Jahvehs naturgemäß eine her: 6o 

a 
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vorragende Stelle ein ald das Haupt, in welchem das Volk auch vor Gott fich zufammen- 
faßte. Er vertritt dasfelbe betend und opfernd vor Gott (2 Sa 6, 17f.) und fegnet es 
im Namen Gottes (1 Kg 8,14. 55). Doc ift bei feinem Opfern (f. auch 2 Sa 6, 13; 
1893,4; 2Chr1,6; 1898, 62ff.; 9,25) die Vermittlung durch eigentliche Priefter 

5 nicht ausgefchloffen, fo daß man jagen Fönnte, der König habe in ber früheren Zeit im 
Unterjchied von der fpäteren alle priejterlihen Funktionen ausgeübt, oder fei zugleich oberjter 
Priefter geweſen. Es fteht nirgends, daß David oder Salomo die eigentliche Darbringung 
des Opferblutes oder die Räudyerung vollzogen habe, welche fpäter dem Uſia als ſchweres 
Vergehen angerechnet wird 2 Chr 26, 16 1 Der Aufzug Davids 2 Sa 6,14 läßt eber 

ı0 auf eine dienende Stellung des Königs im Heiligtum fchliefen. Schwankungen in der 
Auffafjung der königlichen Befugniffe find ohne Zweifel vorgefommen. Ezechiel beftimmt 
genau die kultiſchen Befugnifie de nasi, mie er den König befcheiden benennt; derſelbe 
joll wie von jeher feinen Ehrenplas am Ausgang des Thores nad) dem inneren Vorhof 
vor dem Hauptaltar haben (46, 1f) und dadurch als der vornehmſte der Nichtpriefter ge- 

15 fennzeichmet fein. Er fol für die Beſchaffung der gewöhnlichen und feftlichen Opfer ſorgen 
(45, 17). Letzteres wird in ber Negel jchon in vorexiliſcher Zeit zu einem großen Teil 
gejcheben fein. Andererfeit3 hatte der König von Anfang an ben Kultus und jeine Organe 
pi beauffichtigen, er fonnte Priefter ein- und abjegen (1 Kg 2,35). Daraus folgt aber 
eineswegs, daß er dabei nad) reiner Willtür handeln durfte, wie e8 dem Jerobeam vor— 

20 geivorfen wird, und nicht an bejtimmte Familienrechte und Ordnungen gebunden mar. 
benjowenig ift aus dem Umftand, daß die Spitzen der Priefterfchaft unter den MWürben- 

trägern des königlichen Hofes aufgezählt find (2 Sa 8,17; 20, 25; 1 Chr 18,16; 
1 264, 4), zu fchliegen, daß die oberjten Prieſter lediglich als Fönigliche Beamte gegolten 
aben. 

25 Umgeben mar ber König von Ratgebern (27277) und Miniften (2727), welche 
zum Teil dem königlichen Haufe entnommen waren, daher auch Fürften (O7) heißen; 
doch 309 er auch fonit beliebige Vertrauensgmänner an den Hof und in feinen perjönlichen 
Dienft, wo ſolche nicht felten ihren Einfluß dazu mißbrauchten, um ihrer Sippe recht viele 
einträglihe Beamtenftellen zuzumenden (ef 22,237). Der Beamtenkörper war nicht 

30 gejeßlich beftimmt, fondern erweiterte fi nad) Bebürfnis und nad dem Maß der Mittel, 
über welche ein König verfügte. Unter David werden folgende hohe Beamte genannt 
2 Sa 8, 16—18; 20,23—26; 1 Chr 18, 15ff.: 1. der Heerführer; 2. der Anführer der 
Leibgarde; 3. der Chronift, welcher die Reichschronif zu führen hatte, wenn das Wort 
2m nicht den bortragenden Nat bezeichnet, der dem König die Angelegenheiten in Er: 

36 innerung zu bringen hatte; 4. der Kanzler ("270); 5. ber Oberauffeber über die Fron- 
dienfte und Abgaben. Außerdem find in dieſen Verzeichnifien die Oberpriefter genannt 
und endlich heit e8 noch von Davids Söhnen, fie feien 2772 getvefen (8, 18), was nicht 
dasjelbe bedeuten kann mie oben; auch waren fie jchwerlich untergeordnete Priefter oder 
Hauslapläne; 1Kg 4,5 fügt erllärend zu diefem 772 : Genofje des Königs (T27 777) 

so und 1 Chr 18,17 fett ftatt des Ausdruss T27 7% DIENT, Demnad) tvären es Ab: 
jutanten, die zunächſt um die Perſon des Königs waren, wozu man bie auteiten, be- 
ſonders nahe Pertvanbte wählte. Einen ſolchen Sinn von 77> anzunehmen empfiehlt fich 
im Blid auf die Grundbebeutung des Worts: dienftbereit daftehen. Vgl. 2 Sa 20,26 und 
den Kamus zum arabifchen kähin. Siehe übrigens auch Kloftermann zu 2 Sa 8,18. 

45 Unter Salomos Regierung erfcheinen 1Kg 4,5f. noch 1. ein über bie zwölf Präfeften 
(=28?) geſetzter Oberpräfelt; 2. ein Hausminifter, der auch fpäter (Jeſ 22, 15 ff.) an ber: 
vorragender Stelle vorlommt. Außer diefen Miniftern gab es natürlich eine größere Zahl 
von untergeordneten Hofbeamten und Kämmerlingen, die auch gelegentlich erwähnt werden; 
fo die Mundfchenfen 189 10,5; der Garberobeaufjeher 2Kg 10,22; 22,14. Die Sa— 

so rifim, welche zuerft am Hofe des Zehnftämmereihs 1Kg 22,9; 298,6; 9,32; dann 
auch in Juda vorfommen: 28923, 11; Jer 34,19; 52,25, find nicht überall Eunuchen, 
fondern der Ausdruck fteht häufig für Höflinge überhaupt; dagegen ift OO UN Ser 
38,7 em (kufchitischer) WVerfchnittener, und die Verwendung foldyer Haremswächter wird, 
jo ſehr die Sache dem israelitifchen Geſetz widerfprah (Di 23,2), an den wenig tbeo- 

55 fratifchen Höfen Israels und Judas fich mit der Zeit eingebürgert haben. Die Hämlinge 
werben in der Regel Ausländer getvejen fein. 

Mas die Einkünfte des Königs anlangt, jo waren biefelben nicht für alle Zeit gleich- 
mäßig geregelt. Schon Samuel jagt 1 Sa 8, 11ff. voraus, der a. werde ſich nehmen, 
was er haben wolle, ohne — ſolche Übergriffe zu billigen. Nur ruchloſe Könige 

on haben ſich, wie im Fall Nabots, über das Eigentumsrecht ihrer Unterthanen hinweggeſetzt 
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und auch in biefem den mußte wenigſtens ein Schein des Rechtes gewahrt werden. Es 
bildete ſich aber mit der Zeit eine Art Gewohnheitsrecht. So ſcheint aus Am 7,1 her⸗ 
borzugeben, daß im nörblichen Neiche der erſte Grasichnitt dem König für feine vielen 
Roſſe und Mäuler mußte abgeliefert werden, — eine drüdend hohe Abgabe. Won jeher 
war es Sitte, dem König Geſchenke zu bringen (1 Sa 10,27; 16,20 u. fonft), und wenn 5 
died mit einiger Regelmäßigfeit geſchah, fo bildete ſich eben eine Tributpflicht daraus, 
Untertworfene Völker mußten felbitverftändlih Abgaben bringen 2 Sa 8,2; ebenfo foldhe, 
die fich unter den Schub bes Königs ftellten, oder ſonſt ihm huldigen wollten 2 Sa 8, 10; 
1895,1; 10,25; 2 Chr 32,23. Zu den Fronarbeiten zog Salomo namentlich die 
im Lande gebliebenen Kanaaniter herbei, aber audy eine bedentende Zahl von Jsraeliten 
189 9,207.; 2 Chr 2,1. 16. 17; 1895,27. Vol. Köhler, Geſch. II, 384}. Außer: 
dem hatten jeine Untertbanen bedeutende Naturallieferungen zu leiften, während eigent- 
liche Gelbfteuern erſt viel fpäter aus Veranlafjung der an fremde Monarchen zu ent 
richtenden Tribute vorfommen 2 Kg 15,20; 23,35. Won der Kriegsbeute erhielt ber 
König jedenfalls einen beträchtlichen Anteil. Vol. 26 8, 11ff.; 12,30. Schon David 15 
hatte nad 1 Chr 27,25—31 Schatzkammern und einträgliche Domänen mit Viehzucht 
und Landwirtichaft, Wein- und Olbau. — liber die Gräber und Beftattungsweije der 
Könige ſ. Bd II ©. 531 ff. Über die iveal-prophetiiche Entwickelung des Königtums ſ. d. A. 
Meiftas. v. Orelli. 

Königlices Amt Chrifti |. Bd VIII ©. 733, :. » 

0 — 

Kohlbrügge, Dr. Hermann Friedrich, geb. zu Amſterdam am 15. Auguft 1803, 
geil zu Elberfeld am 5. März 1875; tieffinniger reformierter Theologe von eigenartiger 
a in der Heiligungälehre; Gründer der niederländifch-reformierten Gemeinde in 

Dr. Kohlbrügge war geboren ald Glied der lutheriichen Gemeinde zu Amfterdam, 25 
der fog. „Herstelde Luthersche Kerk“. In dem väterlihen Haufe wurde er in 
Gottesfurcht erzogen, von einem gläubigen Baftor in der lutherifchen Lehre und der Abs 
neigung gegen die reformierten Dogmen befeitigt. Der Knabe war für das Geſchäft feines 
Vaters, die Seifenfiederei, beftimmt, zeigte aber einen foldhen Eifer für geiftige Intereſſen, 
daß der Bater ihn die lateinische Edu e und fpäter das Athenäum beſuchen Tieß. Hier so 
erwarb er fich durch raftlofen Fleiß eine gründliche Kenntnis der klaſſiſchen und der orien- 
talifchen Sprachen, insbeſondere des Grundtertes des alten Teftaments; doch wurde auch) 
feine Seele jo ſehr von der Philoſophie der Alten erfüllt, daß er den Bibelglauben vergaß 
über „heine: Tugend und Weisheit, jüdischer Gottesdienftlichfeit und Selbftgerechtig- 
keit“. Die anfung und der Tod feines von ihm jehr geliebten Vaters führten ihn ss 
zu Gott und feinem Worte zurüd; einige Zeit zog ihm noch der Myfticismus an; aber 
da er feine erjte Predigt halten follte, „gefiel e8 dem allmädhtigen Gott, ihn durch feinen 
heiligen Geift kräftig zu fich zu ziehen und feinen Sohn in ihm zu offenbaren”. Er nahm 
nun die Bibel wieder zur Hand und der Mofticismus mußte der gefunden Lehre meichen. 
Durch den Tod feines Vaters war er zwar darauf angetwiefen, hi die Mittel zur Fort: 40 
ſetzung feiner Studien felbjt zu verichaffen, aber er war nun auch der Verpflichtungen 
gegen das Gejchäft feines Vaters entboben und fonnte fich ungeteilt den Studien widmen. 
ad Bollendung derjelben legte er, immer noch voll Vorurteil gegen die reformierte Lehre, 

in der lutherifchen Gemeinde fein Glaubensbefenntnis ab, trat ald Kandidat in bderjelben 
ein und wurde bald darauf zum Proponenten oder Hilfsprediger ernannt. 45 

Bald gingen ihm über den wahren Zuftand derjelben die Augen auf. Bon Luthers 
Lehre war wenig mehr vorhanden. So bildeten denn den Hauptinhalt feiner Vorträge 
folgende Punkte: die Grundverdorbenbeit der menſchlichen Natur; die Allmadıt des hl. 
Geiftes; Belehrung zu Gott; das Gefährliche einer toten Orthodorie; die Notwendigkeit 
des lebendigen Glaubens; die Wiedergeburt durch allmächtige Gnade; die Rechtfertigung so 
des Sünderd vor Gott durch den Glauben allein; die alleingiltige Gerechtigkeit Chrifti 
und die unmwandelbare Treue Gottes. Die Predigten des jungen Proponenten fanden 
vielen Anklang, riefen aber auch, namentlich bei den Notabeln der Gemeinde, bittere Feind: 
ichaft wach. Einer der Prediger lieb dem unter ihnen aufgeflommenen Nationalismus den 
Mund und warnte jogar in einer Predigt vor der Yehre von dem fündlichen Verderben 55 
und der allein errettenden Gnade als vor einer gefährlichen Schwärmerei. Da nun a 
viele Gemeindeglieder an den Außerungen diefes Predigers Anſtoß nahmen, jo jab fi 
Kohlbrügge gemäß der Verpflichtung bei feiner Berufung veranlaßt, eine Beichwerbeichrift 
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gegen dejjen Lehren bei dem Kollegium der NRepräfentanten einzureichen, welches über 
einheit der Lehre und des Lebens der Geiftlichen zu wachen hatte. Das Kollegium aber 

erflärte nicht nur die Lehre jenes Predigers für „rechtfinnig”, fondern erhob nun, als 
diefer die Gemeinde öffentlich vor „gewiſſen Schwarmgeiftern“ gewarnt, und Koblbrügge 

5 fich mit kurzen würdigen Worten auf das Zeugnis der Schrift berufen hatte, feinerjeits 
eine Anklage gegen lebteren. Es folgten nun langtvierige Verhandlungen, welche damit 
endigten, daß dem Proponenten nur die Wahl zwiſchen Widerruf und Abſetzung gelafjen 
wurde. Die legtere erfolgte in jehr tumultuarifcher Weiſe. Koblbrügge ſah ſich aller Sub: 
fiitenzmittel beraubt, wurde aber nicht allein mächtig durch Gottes Wort geftärkt, jondern 

10 auch drei Jahre lang durch die Unterjtügungen unbefannter Freunde mit den nötigen 
Mitteln zum Unterhalt und zur Erlangung der theologischen Doktorwürde verjehen. 

Diee erwarb er in Utrecht, wohin er feinen Wohnſitz verlegt hatte, durch eine Difier- 
tation über Bj 45, welchen er unmittelbar auf Chriftum und die Kirche deutete, in— 
dem er den Grundſatz der Auslegung der prophetiſchen Schriften aus den apoftolifchen 

15 aufftellte. Diefe Schrift erregte bei der Fakultät Unwillen und Widerſtand; indejjen konnte 
ihm die Promotion nicht verfagt werden. 

Die darauf erfolgte Verheiratung mit einer Jungfrau aus feiner Gemeinde verjchaffte 
ihm die Mittel zu einer unabhängigen Stellung, und er konnte fi nun ganz der For: 
hung in der Schrift hingeben. In diefer Zeit befchäftigte ihn namentlih der Abſchnitt 

20 Röm. 8.7 u. 8; er forjchte nach den leßten Gründen des Heils, nach dem Verhältnis von 
Geſetz und Gnade, nach der Ausgleichung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, nach der 
Nechtfertigung des Sünders vor Gott. Er erwog alle Bunte, welche zwiſchen Auguftin 
und Pelagius, Luther und Erasmus, Galvin und Pighius, Gomarus und den Remon— 
ftranten verhandelt worden find. Da er ein warmer Freund feines Vaterlandes und der 

25 Gefchichte desjelben war, jo beichäftigten ihm die ſchweren Kämpfe, welche am Anfange 
bes 17. Jahrhunderts um die Lehre von der Prädeftination geführt wurden, und das gleich- 
zeitige Studium der Schriften Calvins überzeugte ihn, daß die Hanones der Dortrechter 
Synode fchriftgemäß feien. Später ſah er ſich durch Olevians Schriften veranlaßt, auch bie 
lutheriſche Abendmahlslehre gegen die reformierte aufzugeben. 

30 Jene Zeit der ftillen Sammlung war für feine ganze fpätere Entwidelung entjcheidend. 
Die heftigen Kämpfe, die er um die Grundlehren der Reformation geführt batte, gaben 
feinem Weſen und feiner Lehre jenen jcharf ausgeprägten Charakter, wie er fpäter zu Tage 
getreten ift. Sein erniter, tiefer, fonfequenter Geift verfolgte die ftreitigen Lehren in ihre 
Spiben, und fo wurde feine Predigt zu einem ftetig wiederholten Zeugnis von der „Sous= 

85 veränetät Gottes” und der Nechtfertigung allein durch wahren Glauben. 
Er konnte nun feiner Überzeugung gemäß nicht mehr der Iutherifchen Kirche ange 

hören und wandte fih an die reformierte Kirche feines Landes mit der Bitte um Auf: 
nahme in diefelbe. Aber dieje, welche damals tief in den Nationalismus verfunfen war, 
fürchtete für den firchlichen Frieden und legte ihm allerlei Schwierigkeiten in den Weg. 

so Man verlangte von feiner früheren Gemeinde ein Sittenzeugnis; dieſe weigerte ſich, ibm 
ein ſolches auszuftellen. Man vertvies ihn von Amfterdam nad Utrecht: auch da machte 
man ihm wegen des mangelnden Zeugnifjes Schwierigkeiten; mit Mühe erlangte er es, 
daß fein Kind in der reformierten Kirche getauft wurde; wegen ber Aufnahme verwies 
man ibn an die General-Synode. Dieje verichärfte die Forderung eines Führungs-Attejtes ; 

45 Koblbrügge ging abermals feine Gemeinde um ein ſolches an, und als es wiederum ber: 
weigert wurde, erflärte die Provinzial-Kirchenbehörde von Norbholland, daß fie nicht in 
der Lage fei zu erflären, daß fie gegen die Aufnahme des Dr. Kohlbrügge feine Schwierig: 
feiten fände. Nach vielen folgenden fruchtlofen Verhandlungen erkannte diefer endlich, daß 
man entichloffen fei, ihm den Eintritt in die reformierte Kirche zu verweigern. 

50 Es läßt fich nicht verfennen, daß diefe ungerechte Behandlung einen unauslöfchlichen 
Eindrud in feiner Seele hinterlafjen hat und auf feine nachherige Stellung zu der rheini- 
chen Provinzialfirche und insbefondere der reformierten Gemeinde in Elberfeld von ent: 
jcheidendem Einfluß geworden ift. 

Durch die ftattgehabten Kämpfe leidend geworden, machte er im Sommer 1833 eine 
55 Neife den Rhein hinauf und fam aud infolge einer Einladung nad) Elberfeld. In dem 

religiös beivegten MWupperthale konnten feine energijche Berfönlichkeit, feine hohe Begabung, 
die Eigenartigfeit feines Lehrſyſtems, der tiefe Ernſt feiner Predigt ihres Eindruds nicht 
verfehlen. Wichtige Fragen beichäftigten damals die Gemüter der Wuppertbaler Chriſten. 
Es war faft feine Erſcheinung auf dem Gebiete des Firchlichen Lebens, welche nicht ihre 

60 Vertreter unter ihnen gehabt hätte. Insbeſondere aber hatte Gottfried Daniel Krum— 
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macher, der in Elberfeld die Terfteegianifche Myſtik mit dem altreformierten Befenntnis 
vertaufcht hatte, die Heilbegierigen um die Lehre von der freien Gnade, dem Priejtertume 
Chrifti und der Aneignung des Heile8 durch wahren Glauben zu verfammeln gewußt. 
Tag und Nacht wurden von den Ertvedten die Fragen nad der wahren Heiligung, der 
Bedeutung des Gefeges für den durch Glauben Gerechten, dem Abjtand des inneren Zus 6 
ftandes der Gläubigen von der volllommenen Gerechtigkeit in Chrifto unter vielen Sorgen 
und Kämpfen ertvogen, und ſelbſt die große Klarheit und Nüchternheit der Predigten Krum— 
machers hatte noch nicht alle Zweifel gelöft. Als nun Koblbrügge, von einigen Freunden 
aufgefordert, in der ref. Gemeinde auf der Gemarke zu Barmen über Pf 45, 14—16 
predigte, und * ema: „die Herrlichkeit der Gemeinde Chriſti hier und dort“ gerade 
die Fragen traf, welche die Gemüter der Gläubigen beſchäftigten, ſo rief er eine allgemeine 
Bewegung hervor. Er ſchlug den Grundton ſeiner ganzen ſpäteren Verkündigung an: 
„Der Menſch iſt nichts, Gott iſt alles. Der Menſch an Ki iſt Fleiſch; fein Heil beruht 
allein in der freien Gnade Gottes in Chrifto Jeſu.“ Noch ftärkeren Ausdrud fanden 
diefe Säße in einer Predigt über Nö 7, 14. Hierin stellte er das Thema: „der durch 
Chrifti Blut gerechtfertigte und geheiligte und von allen Sünden abgewajchene Chrift in 
fich jelbft”. In der Fafjung diefes Themas prägt ſich die in der Predigt ftark hervor: 
tretende Einjeitigfeit in der Darftellung der SHeiligungslehre aus. Während nad) der 
Schrift und der Lehre des Heidelberger Katechismus der Gläubige überhaupt nicht 
mehr „in fich” fondern im Chriftus lebt, wird hier ein Gegenſatz dargeſtellt zmifchen 20 
dem thatjächlichen Zuftand des Gläubigen und der Stellung, die er in Chrifto vor 
Gott hat; die Sünde, melde nach der evangeliichen Lehre dem Wiedergeborenen wider 
feinen Willen anflebt, gehört auch nad der Belehrung zu dem Zuſtande des Menichen 
„an ſich“: „Sch teile euch mit (jagt Paulus) nicht wie ich früher war, fondern tie 
ich bin in mir felbft: ich bin fleiſchlich“. Spricht Kohlbrügge von dem Geſetz, jo hebt 26 
er nur den usus paedagogieus hervor, der usus didactieus fehlt gänzlich. Aller: 
dings hat Kohlbrügge auf die im Jahre 1846 von dem Elberfelder reformierten Presbyte— 
rium klar und beftimmt unter Hinweis auf Fr. 86 und 114 des Heibelb. Kat. an ihn ge 
richtete Frage, ob er das Gnadenwerk Gottes nicht nur in einer Veränderung ber Stellung 
des Sünders zu Gott, jondern auch in einer im Herzen des Begnadigten vorgehenden Ber: 30 
änderung erkenne, bejahend geantivortet, allein feine ganze fpätere Predigtweiſe zeigt, daß 
dies eben nicht mehr als ein Zugeltänbnis war, dem er weiter feine Folge gegeben hat. 
So kam es, daß nicht nur die Anhänger der von einenr heuchlerifchen amerikanischen Pre: 
diger Jörgens angeregten Buß- und Heiligungstreiberei, fondern auch bejonnene Chriſten 
die ernitejten Bedenken gegen die neue Predigtweiſe hatten, die, mochte man fie auch nad) 86 
der guten Seite hin deuten, mindeftens fehr mißverftändlih war. Es fam hinzu, da die 
Schärfe, die er im perfönlichen Verkehr mit Amtsbrüdern manchmal berbortreten ließ, bei 
einzelnen unter ihnen die anfängliche Vorliebe in Mißftimmung verwandelte und daß man 
höheren Ortes befürchtete, Kohlbrügge werde ſich der beabfichtigten Einführung der Union 
und Agende, wogegen fih in der reformierten Gemeinde zu Elberfeld eine * Oppo⸗ 40 
ſition regte, widerjegen. So kam es, daß das faſt gelungene Beſtreben feiner Freunde, 
ihm eine Anftellung in der Rheinprovinz zu verichaffen, ganz kurz vor dem angeſetzten 
Kolloquium in Koblenz vereitelt wurde und ein Reſtript des Miniftertums Altenftein dem 
Dr. Kohlbrügge die Kanzeln der Nheinprovinz verbot. 

So kehrte er wieder nach feinem WBaterlande zurüd, blieb aber in beftändiger Verbin- 45 
dung mit den Freunden. Seine Gattin war geftorben; eine zweite Berheiratung mit einer 
Tochter aus einem altadeligen Geſchlechte Gelberns gab feinen zwei Knaben eine Mutter 
und verjegte ihm in eine günftige äußere Lage. Eine Reihe von Jahren lebte er zu Ut— 
recht in großer Zurüdgezogenbeit, nur im Verkehr mit Freunden in Holland und Deutſch— 
land, für die er fonntäglid in feinem Haufe die Schrift auslegte und das fiebente Kapitel so 
des Nömerbriefes in ausführlicher Bearbeitung im Drud erfcheinen ließ. Um dieje Zeit 
entftand auch die fo vielfach angefochtete Auslegung von Mt 1. 

Für die reformierte Gemeinde in Elberfeld traten nun im Jahre 1835 die Ereigniffe 
ein, welche den fpäteren dauernden Aufenthalt Kohlbrügges und die Bildung der nieder: 
ländifchen reformierten Gemeinde dajelbit vorbereiteten. Eine neue „Kirchenorbnung für 55 
Rheinland und Weftfalen“ follte die alten, wohl auch veralteten, doch mit dem Yeben 
der bergifchen Gemeinden tief verwachſenen Anftitutionen erſetzen. Sie brachte jtatt der 
früber gebrüdten, aber freien Kirche eine gejchüßte, aber unter Einwirkung des Staates 
jtehende; ftatt der früheren permanenten, mit eigener Jurisdiktion ausgeftatteten General: 
ſynode ürchůche Landtage mit vorübergehendem Beſtehen und einem bloßen Vorſchlags- so 
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rechte; ftatt des früheren Synodalmoderamens als höchiter Inſtanz ein Lönigliches Kon— 
filtorium und einen von der Krone angeftellten Generalfuperintendenten mit weitgehenden 
Vollmachten; und endlich — was die reformierten Gemeinden am empfindlichiten berübrte 
— Statt des einfachen reformierten Kultus, eine reich ausgeftattete Liturgie mit Altar, 

5 Lichtern, Kruzifiren und einer erorciftiich klingenden Taufformel. Die Provinzialfynode 
war fich der tiefgreifenden Anderungen wohl bewußt, gab auch ihren Bejorgnifien Aus- 
drud, nahm aber doch am Ende die Kirchenordnung an und verfügte den Gebraud eines 
Auszuges der Liturgie. Eine nicht geringe Gärung war in der reformierten Gemeinde zu 
Elberfeld mit ihrem ſcharf ausgeprägten reformierten Typus entitanden ; fie remonftrierte 

ı0 und reichte bei der Staatsbehörde etliche Vorbehalte ein, unter denen allein fie die neue 
Kirchenoronung annehmen fünne. Als aber ein föniglicher Kommifjär die Prediger mit 
Abſetzung bedrohte, fügte fi) die Gemeinde und nahm die reformierten Formulare der 
Liturgie an, jedoch nur „infoweit e8 fich mit dem Weſen des herkömmlichen reformierten 
Ritus vertrage.“ 

15 Diefe Entichließungen fanden bei einer Anzahl entſchieden Eirchlicher und zum Teil 
jehr einflußreicher Gemeindeglieder den heftigiten Widerſpruch. Sie proteftierten gegen bie 
Beichlüfje eines Vorftandes, „der die Gemeinde verraten habe”, traten aus der Gemeinde 
aus, hielten fi) von dem Gottesdienste und den Saframenten fern, weil fie nicht mehr 
nach reformierter Orbnung verwaltet würden, und ließen weder ihre Kinder taufen noch 

20 fie den Katechumenen-Unterricht befuchen. Wergebens wurde verfucht, den Ri zu heilen. 
Die durch eine Anzahl Lutheraner verftärkten Nonkonformiſten bebarrten bei ihrer Forde— 
rung der Wieberherftellung der alten Ordnungen. Separatiftiiche, ja ſeltiereriſche Ideen 
tauchten bei ihnen auf; fie waren in Gefahr, geiftlich zu verfümmern. 

Unter diefen Umftänden fam im Jahre 1845 Dr. Koblbrügge zum zweitenmale 
25 wegen feiner Geſundheit an den Rhein, und nun richteten fich die Augen der Diffentieren- 

den auf ihn. Obwohl er einen Ruf der Separierten Hollands unter dem Borgeben, fie 
hätten ſich eigenmwillig von dem Leibe der Kirche Jeſu Chrifti auf Erden getrennt, abge: 
lehnt hatte, fo hatte er doch — ſeltſamer Widerſpruch! — zugleih die Oppofition der 
Elberfelder Separierten gegen die Yandesfirche genährt und folgte auch jest ihrem Rufe, 

30 fie mit Gottes Wort zu bedienen. Er bemühte fi) indefjen, auf alle Keife ihre Wieder: 
bereinigung mit der Gemeinde zu betverfjtelligen, ließ ſich als Glied der reformierten Kirche 
u Elberfeld annehmen und es fanden fogar Verhandlungen ftatt, ihn unter die Zahl der 
Ührebiger an berjelben aufzunehmen. Da aber das Presbyterium der reformierten Ges 
meinde verlangte, daß er bis zu erfolgter Regelung der Angelegenheit die fonntäglichen 

35 Privatverfammlungen in feinem Haufe einstellen oder doch nicht zur Zeit des Gottesdienftes 
halten jollte, jo zerfchlugen fich die Verhandlungen und die Separierten Fonftituierten ſich 
als Gemeinde unter dem Namen „Niederländijch-Reformierte”, welche durch Fönigliches Re— 
gierungspatent vom Jahre 1847 Anerkennung fand. Ein Presbyterium wurde gemäblt, 
welches im Jahre 1848 Dr. Kohlbrügge zum Paſtor ordinierte und feit 1849 murbe in 

40 einer neu erbauten Kirche Gottesdienjt gehalten. Um nicht den Schein einer jeparierten 
Gemeinde anzunehmen, betrachtete fie fich als ein Glied der niederländifchen Landeskirche 
und nahm die Confessio Belgica und die holländische Form der (figenden) Kommunion, 
übrigens auch den Heidelberger Katechismus, das Geſangbuch und im mefentlichen die im 
18. Jahrhundert aufgeflommene Weife des Gottesdienstes der Elberfelder reformierten Ge- 

45 meinde an, ſowie auch deren Formulare jedoch mit Weglafjung des Glaubensbefenntnifjes 
bei der Taufe. 

Seitdem befteht diefe Gemeinde in feiter Gefchloffenheit mit ftreng gehandhabten lirch⸗ 
lichen Ordnungen, gejeßlicher Kirchenzucht und trefflicher Fürforge für ihre Armen, aber 
auch in ftrenger Abgeſchloſſenheit gegen alle Regungen des chriftlichen Lebens im Wupper: 

co thale. Die Schriften Kohlbrügges bilden neben der Bibel faft die einzige geiftlihe Nahrung 
der Gemeindeglieder, wie überhaupt das innere Leben der Gemeinde wie auch die Denk— 
und Redeweiſe ihrer Glieder durchaus das Gepräge der eigentümlichen Geiftesrichtung ihres 
Stifterd trägt. Diefer waltete noch bis zu feinem am 5. März 1875 erfolgten Tode 
unter ihr mit viel Weisheit, Liebe und feelforgerlicher Treue; von feiner Gemeinde oft 

55 übermäßig verehrt, von feinen Gegnern viel verfannt, von wenigen recht berjtanden, in 
innigem Berfehre mit einer Anzahl von Schülern und Freunden in Holland, Deutjchland 
und anderen Yändern. 

Die Eigentümlichkeit Kohlbrügges befteht weniger in einer eigentlichen Abweichun 
von der Lehre und den Belenntnifjen der reformierten Kirche als in einer einfeitigen Auf: 

60 faſſung gewiſſer Lehrpunkte. Er hat die Lehre von der Freimacht Gottes, der Gnaben: 
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wahl, der Rechtfertigung dur den Glauben, der totalen Verderbnis der menjchlichen 
Natur, der Heildgemwißheit, der Zurechnung des Verdienſtes Jeſu Chrifti im Ganzen 
tief und jchriftgemäß gelehrt; aber es ift richtig, daß feine Lehrweiſe wegen unvoll 
ftändiger Darftellung zu mannigfachen Mißverftändnifien Anlaß geben konnte. Die Aus- 
drüde find in den Predigten aus früheren Jahren oft übertrieben; in dem Beftreben, dem im 5 
MWupperthale ſtark berbortretenden Pietismus die Objektivität und Selbſtherrlichkeit der 
Gnade entgegenzufegen, ftellte er zu wenig die „Erneuerung im Geifte des Gemütes“ in 
das Licht; im feiner Polemik gegen falſche Heiligungsbejtrebungen und die Selbitgerechtig- 
feit trifft er manchmal aud die „Luft an dem Gebote Gottes nach dem inmwendigen 
Menſchen“, obwohl er durch mehrere treffliche Predigten über etliche Gebote ſowie durch 10 
feinen und feiner Gemeinde aufrichtigen Wandel betviefen bat, daß er fern von fachlichen 
Antinomismus war. Am meijten hi die ald Manuffript gebrudte „Betrachtung über das 
erfte Kapitel des Evangeliums nad Matthäus” vom Jahre 1844 angefochten worden, 
worin er das „Chriftus gelommen im Fleiſche“ mit oft ſchwer verftändlichen Ausdrüden 
in einer Weiſe darlegt, daß der Verdacht entjtehen konnte, er habe eine fündhafte Anlage 15 
der menfchlichen Natur des Erlöfers lehren wollen. Wenn er jagt: „Fleiſch vom Fleiſch 
geboren ; nicht von einer fleifchlidy reinen Geburt um Duafi-Erbjünde zu bededen, jondern 
Fleiſch, wie wir find, nämlid „nicht Geift“, fondern Gottes ganz und gar entäußert, ent 
ledigt, aus der Herrlichkeit Gottes heraus, begriffen in eben derfeiben Verdammung ober 
ewwigem Tode und Fluche, worin wir von unjerer Geburt, anheimgegeben dem, der dieſes 20 
Todes Gewalt hat, das ift dem Teufel, wie wir von Haus aus. So ift er für und ge- 
boren von einem Weibe und in biefem unferm ganzen Weſen, mit allen menjchlichen 
Affekten, Begierden und Bedürfniffen „„Sünde”” für uns gemacht, war er hier in Gleich: 
heit von Sünde an unferer Statt” — fo drängen allerdings dieſe Ausdrüde die Dar: 
ftellung Jefu ald des Sünders durch Stellvertretung in eine Gleichheit feiner Natur mit 25 
der des Sünders hinüber und laſſen vermuten, daß Koblbrügge beim Abfaſſen derjelben nicht 
genug vor dem „ausgenommen die Sünde” erjchroden ift. Doch kehren diefe maßlojen 
Ausdrüde in feiner feiner Predigten wieder und diejelben nehmen mit den Jahren an 
Klarheit und Schriftmäßigkeit des Stiles zu. 

Der Einfluß Koblbrügges blieb durch feine Stellung äußerlich fichtbar auf jeine Ge= so 
meinde und Schüler beſchränkt. Doch fanden feine Predigten weit über die Grenzen ber: 
felben hinaus Eingang. Die feiten kirchlichen Formen, in denen ſich das Leben feiner 
Gemeinde bewegte, bildeten ein heilſames Korrektiv gegen den ſtark hervortretenden Sub: 
jeftivismus der Chriften im Thal. Seine Predigten, von Gliedern anderer Gemeinden 
viel bejucht, gaben den erniteren Gemütern vielfache Anregung zu tieferem Schriftſtudium 35 
und Aufichluß über die wichtigſten Fragen des Heild und traten allem Methodismus und 
geiftlichen — — entſchieden in den Weg. Es iſt das Verdienſt Kohlbrügges, daß 
die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben im Thale und weiterhin ganz und 
voll zu ihrem Rechte gekommen iſt, ſowie daß die Tiefen der altteſtamentlichen Schriften 
der Gemeinde erſchloſſen worden find. In dieſer Hinſicht hat fein Wirken feine unleug- 40 
baren Berdienfte, und wird von nachhaltigem Einfluß fein. 

Die Schriften Koblbrügges find hauptfächlich feine Predigten, die meift von Freunden 
nachgefchrieben und von der niederländifchen Gemeinde in Drud gegeben worden find. 
Die meilten find in deutjcher, etliche in bolländifcher, frangöfifcher und englischer Sprache 
erichienen. Außer diefen find neben der oben genannten Doftorbifjertation und einer Ber: 45 
teidigungsfchrift zu nennen: „Das fiebente Kapitel des Briefes Pauli an die Römer” in 
ausführlicher Umschreibung. — „Betrachtung über das erfte Kapitel des Evangeliums nad 
Matthäus” (jehr felten). — „Das alte Tejtament nach feinem wahren Sinne gewürdigt 
aus den Schriften der Evangeliften und Apoftel”. — „Fragen und Antworten, erläuternde 
und befeftigende über den Heidelberger Katechismus." — „Kleiner Katechismus” (nad) so 
dem Heivelbergen). Schhriftmäßige Erläuterung des Glaubensartifelde: „Ich glaube in 
ben heiligen Geiſt.“ — „Das Amt der Presbyter”, fünf Betrachtungen nad 1 Betr 5, 
1—4. „Das dritte Kapitel des 1. B. Moſe“ für die Gemeinde ausgelegt. — „Blide in 
das 1. Kapitel des 1. B. Samuelis.“ — Aus der Sammlung feiner Predigten find zu 
nennen: „Zwanzig Predigten” im Jahre 1846 gehalten, mit einer Biographie K.s — 55 
„Sieben Predigten über Sad. 3”. — „Sieben Predigten über den Propheten Jona.” — 
„Predigten über den erften Brief Petri.” — „Sechs Predigten über Ebr. 11.” — „Der 
verheißene Chriftus.” Sieben Predigten. — „Acht Predigten über Joh. 3, 1—21 nebſt 
einer Schlußpredigt über Röm. 8, 32.” — „25 Predigten über AG K. 2—10.” — 
„17 Baffionspredigten.” — „7 Ofterpredigten.” — „3 Simmelfabrtspredigten.” — 60 
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„7 Pfingſtpredigten.“ — „5 Weibnadhtspredigten.” — „Im Anfang war das Wort“, 
7 Predigten über Job. 1, 1—18. — „Zacharias und Eliſabeth“, 5 Predigten über Lul. 
1, 5—25 und 77 bis 79. — „Die Herrlichkeit des Eingebornen vom Vater.” 14 Pre— 
digten. Galaminus. 

5 Kohler, Chriftian und Hieronymus. Stifter der Brüggler Selte, 
Mitte des 18. Jahrhunderts. — Quellen: Die Kriminalatten im Berner Staatdardiv. 
Das Ehorgerihtsmanual von Thurnen (dasjenige von Rüeggisberg enthält nichts von Be— 
deutung). Hocpobrigkeitlihe Verwarnung vom 25. Januar 1753. Behender, Kirchenhiſtorie 
der Berner Kirchen, Bd IV ©. 165-178, Handſchrift. Handiarifteniammlung der Berner 

10 Sadtbibl. XVI, 99, 4. Kyburz, Das entdedte Geheimnis der Bosheit in der Brüggleriefte 
2 Zeile, ZArid 1753, ein umfaſſendes und zuverläfiiges Aktenftüd. 

Litteratur: Simler, Sammlung zur 86, I, ©. 249; Meifter, Helvetiihe Szenen 
der neueren Schwärmerei und Intoleranz, Zürich 1785, ©. 161 ff.; Schlegel, RG des 18. Jahr: 
bunderts II, 2, ©. 1062 ff.; Zillier, Geſchichte des eidgenöfltschen Freiftaates Bern, V, 

16 S. 410 f.; Hagenbach, KG des 18. und 19. Jahrhunderts; der Borlefungen über Wejen 
und Geſchichte des evangelifchen Protejtantismus, V. Teil, S. 143 ff.; Blöſch, Geſchichte der 
jchweiz.sreform. Kirchen, II, 119; Hadorn, Die Jnfpirierten in der Schweiz. Theol. Beit- 
ſchrift a. d. Schweiz, 1900, Heft IV. 

Wie in Deutihland fo bat auch in der Schweiz der Pietismus einen enthufiaftiichen 
20 Doppelgänger gehabt in einer ftreng kirchenfeindlichen jeparatiftiichen Bewegung, deren An- 

fänge bis in die Jahre 1690— 1710 zurüdgehen. Die Akten der Religionstommiffion der 
Republit Bern, welcher die Unterfuhung über das jog. „Pietiftiiche Weſen“ übertragen 
worden tvar, berichten von verjchiedenen „Meibsperfonen“, welche Gefichte und Träume 
hatten und im Zuftand der Entzüdung und Injpiration als Prophetinnen weisſagten. 

25 Doch war es immerhin nur ein Heiner Kreis, welcher fih um diefe Propbetinnen ver- 
fammelte. Die myſtiſchen und jchwärmerifchen Bücher, die vom letten Jahrzehnt des 
17. Jahrhunderts an ſtark verbreitet wurden — es waren dies Bücher von Tauler, Böhme, 
— Weigel, Peterſen, Jane Leade, Bourignon u. a. — trugen auch dazu bei, 
dieſe Bewegung zu ſtärken und die Empfänglichkeit für ſolche enthuſiaſtiſche Religioſität 

0 zu erhöhen. Die eigentlichen Führer der Pietiſten in Bern, ſoweit fie dem geitlichen 
Stande angehörten, die Pfarrer Samuel Güldin, Schumacher, Dachs, Chriftoph Yu und 
Samuel König, tbaten zwar ihr Möglichites, die pietiftiiche Berwegung in nüchternen Bahnen 
zu halten (vgl. den A. ©. König oben ©. 620), aber einerjeit3 erwies fich jchon bei König 
infolge des Einfluffes von Peterfen das chiliaftische Intereffe als übermächtig, fo daß ber 

3 Enthufiasmus aus diefen apofalyptifchschiliaftiihen Neigungen neue Nahrung empfing. 
Andererjeits hat gerade die Härte der Orthodoren und der Drud der von den orthodoren 
Geiftlihen beeinflußten Regierung, welche die obgenannten Geiftlichen teils ihres Amtes 
entjeßte, teild des Yandes verwies, unter den verfolgten und eingejchüchterten PBietiften die 
Neigung zum Separatismus gejteigert und fie, da fie ihrer geiltlichen Leiter beraubt 

40 waren, den infpirierten Propheten in die Arme getrieben, welche für ihre Verfündigung, 
daß die in der Offenbarung geweisfagten Vorzeichen des Endes und des Auftretens des 
Antichrifts eingetroffen feien, ein nur zu williges Obr fanden. Wohl blieben einzelne 
Pietiften, wie der edle Samuel Lutz (genannt Yucius), Pfarrer in Perdon, Amfoldingen 
und Diesbach, troß fortgefegten Kränkungen von feiten der kirchlichen und ftaatlichen Be- 

45 hörden der Kirche treu und verhinderten dadurch, daß die pietiftiiche Bewegung völlig in 
eine jeparatiftiiche umfchlug. Aber es blieben en Verbitterte und Unzufriedene in 
den deutjchen und welſchen Landen der Nepublif Bern zurüd, um eigentliche, allerdings 
nicht organifierte Gemeindlein von Separierten zu bilden, die bald von den Täufern, bald 
von den deutjchen Infpirierten, bald von unabhängigen Propheten aufgefucht und in ihren 

60 jeparatiftiihen Grundfägen und apofaluptifchen Erwartungen beftärkt wurden. Die wilden 
Verirrungen der Brügglerjefte und ein halbes Jahrhundert fpäter der Antonianer (vgl. d. A. 
Antonianer BdI ©. 601), ſowie in unferem Jahrhundert die ſchweren Greuel in Rapperswyl bei 
Aarberg und in Wildenſpuch (Kanton Zürich), die mit der Kreuzigung eines Mädchens endigen, 
und die noch jest nicht völlig aufgeflärten Vorgänge Van Vloten in Scaffhaufen jind 

65 nur die bulfanifchen Eruptionen eines unbeimlichen unterirdiſch glühenden unterchriftlichen 
Enthuſiasmus. Hie und da gelingt es, zwifchen den einzelnen Eruptionen, wie 5. B. im 
18. Jahrhundert, die faufalen Mittelgliever zu entdeden, mandmal aber jind es lediglich 

rallele Erjcheinungen, die von einander unabhängig auf ähnliche Urfachen zurüdzuführen 
for So haben die „betenden Kinder” in Schleften ihre Parallele in einer ähnlichen 

co Betvegung im Dorfe und Umgebung von Rüeggisberg (Kanton Bern), der Heimat der 
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Gebrüder Kobler, und die „Ellerfche Sekte”, fowie die „Buttlarfche Rotte“ find die trüben 
Vorbilder der Brügglerjekte. 

Diefe Vorgänge und Bewegungen machen uns Ar einem großen Teil die Enttwidelung 
der Gebrüder Kohler verjtändlid. Sie waren am Anfang des 18. Jahrhunderts geboren, 
Chriftian 1710, Hieronymus, genannt Muß, 1714, zu Brügglen bei Nüeggisberg. In 5 
ihrer Heimat, in abgelegener, rauher und gebirgiger Gegend trieben die Separatijten ihr 
Weſen. Doch befigen wir feine genaue Kunde über den Verkehr der Kobler mit ihnen. 
Ein anderes bejtimmendes Moment in ihrer inneren Entividelung war die in ihrer Familie 
ausgeübte fogenannte „ſympathiſche Kunſt“. Die „Sympathie“ ift ein nur ſchwer aus— 
rottbares Erbe des alten halb heidniſchen Fatholifchen Aberglaubens, die auf den Animis- 10 
mus und Totemismus zurüdzuführen ift. Alle diefe Arten von ſympathiſchem Wahn, 
Heilungen von Menjchen und Vieh durch Beſchwörung und Eroreismus, Wahrfagen aus 
dem Glafe (vgl. 1 Mof 44, 5), Totbeten, Verheren und Entberen fommen im Gebeimen 
noch heute vor, namentlih im Bergland, und gewöhnlich wird die „Babe“ vom Vater 
auf den Sohn übertragen. Der Vater Kobler lehrte die Knaben das MWahrfagen aus dem 15 
Glaſe und verdiente damit viel Geld von Yeuten, die über geftohlene oder verlorene Gegen: 
ftände etwas erfahren wollten. Zu diefen Faktoren fam nun ein dritter, ein gewiſſer 
finnlicher Zug in ihrem Charakter, verbunden mit Schlaubeit, Genußfucht und Hang zum 
Müßiggang. So war die Prädispofition zur Rottenbildung gegeben. Eine richtige Schul: 
bildung hatten fie nicht erhalten, obſchon es ihnen nicht an Gaben gefehlt hätte. Der 0 
eine wurde Taglöhner, der andere Wagner. Frühe verheiratet, zeichneten fie ſich durch 
einen unordentlichen Zebenstvandel aus. In der Mitte der vierziger Jahre 1745— 1750 
trat nun der Umſchwung ein. Nicht jo weit von Brügglen, im Schwarzwaillergraben, 
erhielt ein gewifler Hans Joſſ gewaltigen Zuzug als Heilkünfiter und Prophet. Es war 
ein gas gemeiner Wüftling und in feiner Umgebung famen ähnliche Dinge vor, aber 5 
die Leute ließen fi von jeiner Schwärmerei verblenden. Die Negierung machte dem 
Unweſen 1751 ein Ende. Joſſ wurde öffentlich gegeißelt, in der Kirche von ine 
„ausgeſtellt“ und jchließlich auf ewig verbannt. Dieje Vorgänge bilden eine Parallele zur 
Brügglerfette. 

Im Jahre 1745 entjtand unter dem Einfluß des oben geſchilderten jeparatiftifchen so 
Pietismus eine Betvegung unter der Jugend der dortigen Gegend. Die Kinder fingen an 
zu beten und machten fi an die Erwachjenen, um fie zu befehren. Auch die Kinder 
der Gebrüder Kohler waren darunter und von ihnen übertrug fich der Enthuſiasmus auf 
die Eltern. Die Kobler hatten nun auch Vifionen und Träume, gerieten in Efitafe und 
verfündeten den erftaunten Nachbarn, was fie als Offenbarung empfangen hätten. Man ss 
bat vielfady vermutet, es ſei anfänglich nur Selbittäufchung, nicht aber abfichtlicher Betrug 
im Spiele geweſen, aber ich glaube, man thut damit diefen Menfchen zu viel Ehre an. 
Ihre Ekſtaſe ift, mie die Hoheit ihrer Ausfagen beweiſt, lediglich gut gefpielte Komödie 
geweſen, eine Maske, berechnet zur Täufchung derer, die ſich von ihnen bethören ließen, 
und zwilchen den Kohlern und einem Friedr. Rod beſteht ein himmelweiter Unterſchied. 40 
Die Gebrüder Kohler haben einfach die ſchwärmeriſchen und apofalyptifchen Bücher fleikig 
benußt, und was fie über das bevorftehende Millennium über die Wiederfunft und den 
Antichrift ſagten, ift aus diefer trüben Quelle geflofjen. Driginell war an ihnen, neben 
dem glühenden Haß gegen die Kirche, der ſich bei allen dieſen Separierten vorfindet, nur 
das, daß fie bald anfingen, ſich als Inkarnationen des dreieinigen Gottes —— 45 
wobei ihnen ein übelbeleumdetes Weibsbild, Elijabeth Kißling, helfen mußte. Chriftian 
gab fid aus als den „Tempel des Vaters, Muß ald den bes Sohnes, und die Kißling 
als den des bi. Geiſtes“. Wie fie auf diefe Idee gelommen find, und warum e3 ihnen 
nicht genügte, als Propheten durch Wahrſagung Geld zu verdienen, ift ſchwer zu jagen. 
Es muß ihnen der Hochmut und der beijpiellofe Erfolg an Glauben, den ihre Übredigten 50 
fanden, die Herrichaft über ihre Sinne und ihre Vernunft vollftändig geraubt haben. Denn 
fie blieben nicht einmal in ihrem Selbftzeugnis konfequent. Bald find fie die zwei Zeugen 
der Apokalypſe, die ihren Tod und ihre darauf folgende Auferftehung weisſagen, bald 
Knechte Chrifti, und jeine Stellvertreter, bald endlich Nachfolger auf dem Throne Gottes. 
So ift audy die Kißling nicht nur die Inkarnation des hl. Geiftes, fie ift auch das apo— 55 
kalyptiſche Weib, das den Heiland gebären joll. 

Daneben betrieben jie ihre ſympathiſche Kunft weiter und beantworteten allerlei An- 
fragen, fo 3. B. über den gegenwärtigen Zuftand der Abgejchiedenen. Sie konnten das 
mit Gewißheit jagen, da ja Chriftian im Himmel verfehrte. „Es ſei erſt eine Stunde, 
daß er bei den 24 Alteften im Himmel im Rate gejeffen“, und „Gott wiſſe nicht ein co 
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Düpflein mehr als er“ pflegte er zu jagen. Wenn fie dann infolge diejes Willens den 
Hinterlaffenen den Beicheid geben mußten, der Betreffende fei in der Hölle — mas ge- 
wöhnlicy der Fall war — jo tröfteten fie fie mit dem Verjprechen, jie „fünnten fie [os 
beten“. Auf diefe Weife kam ein eigentlicher Ablaghandel in Flor. Ihre Ausfagen über 

5 geiftliche Dinge waren ungemein roh und maſſiv, jtellenweije, wie die Verhöraften des 
Chorgerichts zeigen, eigentlich obfcön und gottesläfterlih. „Der liebe Gott jei wohl ſchon 
alt, und habe ihnen das Regiment übergeben.” Hieronymus predigte: „Dies alles habe 
er gewußt, ehe und bevor Gott geweſen; er verlange feinen anderen Gott, als den, der 
jest in ihm jei; mas wider den Sohn Gottes gefündigt werde, könne vergeben werden, 

10 was aber wider fie und die Kißling geſchehe, dafür fei feine Vergebung zu hoffen.“ Ihre 
Lehre, wenn man von einer foldyen fprechen darf, ſtellt eine Miſchung von dhiliaftiicher 
Schmwärmerei, antikirchlichem Separatismus und gemeinem Antinomismus dar. Sie pre 
digten die Nähe der Barufie, jo 3. B. auf Weihnachten 1745, und da zur gleichen Zeit 
eine Nöte am Himmel erfchien, wurde ihre Predigt von Vielen geglaubt. Das verichaffte 

15 ihnen eine faft bypnotifierend wirkende Macht über die Gemüter ihrer Anhänger, die ſich ihnen 
blind ergaben mit Leib, Gut und Seele. Eheweiber gaben ſich ihnen preis, um die „ge 
mwöhnliche unheilige Ehe” dur) den Umgang mit ihnen und die „Zeugung von Gottes- 
findern” heiligen zu laſſen. Dieſe Greuel rechtfertigten fie durch die Lehre, daß den Ge- 
rechten und Miedergeborenen fein Geſetz gegeben ſei. Was der Leib fündige, fei auf Rech— 

20 nung des von Natur verborbenen Fleiſches oder des Teufels zu ſetzen und gebe den in- 
wendigen Menfchen nichts an. „Gott werde wohl ihren Namen nicht wieder ausfragen 
aus dem Buch des Lebens.” Habe man fich übrigens Chrifto übergeben, jo jei 8 an 
Chriftus, „bei den Seinigen die Natur zu dämpfen oder aufzulafjen, im leßteren Falle 
wäre e8 pure gejegliche und pharifätjche Heuchelei, die böfen Begierden unter einem ebr- 

25 baren Leben zu verbergen“. Hand in Hand gingen mit diefem Antinomismus Arbeitsicheu 
und jchwelgerifches Leben, als Begleiterfcheinungen zu einer gefteigerten Erwartung der 
nahen Barufie jchon aus 2 Th 3, 11 u. 12 befannt. Als die Barufie auf den beftimmten 
Termin nicht eintraf, erklärten fie dies als eine Folge ihrer Bitte um Aufjchub. Gegen 
die Kirche empfanden fie jenen unverföhnlihen Haß, der ſchon vorher die feparierten Pie— 

80 tiften und nad) ihnen die Antonianer ausgezeichnet hat. Nur auf Samuel Lucius in Am— 
foldingen gaben fie etwas, objchon diefer jede Gemeinfchaft mit ihnen von der Hand 
wies und fie ernftlich warnen ließ. Lucius hat auch vorbergeiagt, daß nach feinem Tode 
feine Gemeinde (gemeint war Amfoldingen) von greulichen Menſchen werde beimgefucht 
werden, eine Weisſagung, die durch die Antonianer in Erfüllung ging. Endlich, nachdem 

85 das Unweſen 5 Jahre gedauert hatte und eine Anhängerin wegen Ehebrud und Kindsmord 
hingerichtet werden mußte, als neben den Kohlern auch Hans Joſſ Zuzug erhielt, jchritt auf 
Anfuchen der Klaſſe Bern die Negierung ein. Die Brüder Kobler wurden 1750 auf 
6 Jahre verbannt. Sie flüchteten fih nach Biel und in den Jura, fehrten aber öfters 
beimlih zurüd und miederholten ihre Prophezeiungen vom Ende der Welt. „I 

40 jeien die 4', Tage, da fie mie tot dagelegen, vorüber, und fie von ben Toten auf: 
eritanden, jo daß der Anbruch des taufendjährigen Reiches erfolgt fe.” Nun ging die 
Regierung jchärfer vor. Auf ihren Kopf wurde ein Preis von 100 Thalern geſetzt. Am 
8. Oftober 1752 wurde Hieronymus in der Nähe von Biel verhaftet, und, nachdem er im 
Verhör und im Prozeß bald frech geleugnet, bald ſich auf das in ihm wirkſame Leben 

45 Chrifti berufen hatte, als „Werführer, Betrüger und abfcheulicher Gottesläfterer” zum 
Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde am 16. Januar 1753 voll 
zogen und der Körper des Gehenkten verbrannt. Er ging ftumpffinnig zum Tode, obne 
weſentliche Spuren der Neue zu erzeigen. Chriftian wurde in Neuenburg gefangen gejebt. 
Er fagte fih im Gefängnis von jeinem Bruder und der ebenfalld inhaftierten Kißling 

60 los. Er ift nachher verjchollen. Ein Anhänger in Biel, Job. Sahli, wurde in contu- 
maciam zum Tode verurteilt, 1753. Er flüchtete fih ins Bistum Bafel und trat in Pruntrut 
zum Katholicismus über. Was ihre Anhänger anbetrifft, jo muß man der Gerechtigkeit 
halber zugeben, daß die meiften von den ejoterifchen antinomiftichen Lehren der Selte 
feine Ahnung hatten. Andere erkannten ihren Irrtum und thaten Buße. Immerhin 

56 * verhältnismäßig noch Viele an ihrem Glauben an den ungerecht getöteten Meſſias 
eſt und erwarteten ſeine baldige Wiederkunft. Noch zwei Jahre nach ſeinem Tode 
äußerte ein Bauer öffentlich im Wirtshaus: „Gott müßte nicht im Himmel ſein, wenn 
der Kohler nicht auch da wäre.“ Zur Gemeinde- und ——— war es nirgends 
gekommen, aber noch längere Zeit fand man ſtille Anhänger der Kohler in den Ge— 

co meinden Rueggisberg, Wohlen und Neuenegg. Der Vulkan wurde wieder ruhig — bis 
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zur nächſten Eruption unter Antoni Unternäbrer, der die Hefte der ka Rotte 
jammelte. aborn, 

Koimeterien ſ. am Schluß diefes Bandes. 

Kolarbafus j. Valentin und feine Schule. 

Kolb, Franz, 1465—1535. — Duellen: 2. Eiffenlöffel, Franz K. ein Nefor- 5 
mator Wertheim, Niürnbergs und Bernd, mit 15 Beilagen, Zell i. ®. o. J.; Sceurer, 
Bernerifhed Maufoleum, ee 1745; Fiſcher, Reformation und Disputation in Bern, 
Bern 1828. 

Der Reformator Fr. K. wurde nach allgemeiner Annahme 1465 geboren und zwar 
in dem damals vom Klofter St. Blafien im Schwarzwalde abhängenden Dorfe Intzlingen ı0 
bei Lörrach. Erſt 1491 wurde er im nahen Baſel immatrifuliert, wo zur Zeit der Huma— 
nismus bereitö vorteilhaft vertreten war; 1497 empfing er die Magifterwürbe und nahm gleich 
darauf eine Zehreritelle an der Basler Martinsichule an, zog fich aber ſchon 1502 aus der Welt 
in die Einfamteit eines — nicht genannten — Karthäuferklofters in Schwaben zurüd. Durch 
den Rat der Stabt Freiburg in der Schweiz erhielt er indeſſen 1504 einen Ruf als ıs 
Kantor und Prädikant und war dann, wohl von dort aus, auch während einiger Zeit 
in dem Bernifch-reiburgiichen Städtchen Murten thätig. 1507 wurde er in Freiburg 
Rektor der Schulen. Allein nachdem er 1507 als Feldprediger mit Schweizer Sölbnern 
im Dienfte des Kaiſers Marimilian nah Italien gezogen, wurde er ein fo heftiger Gegner 
der berrichenden „Reisläuferei”, daß er den Haß einflußreicher Männer erregte. Er ver: 20 
ließ Freiburg im Februar 1509 und fam nun nad) Bern. Hier wurde er Kuſtos des 
Vinzenzenftifts und hatte als ſolcher hauptfächlih die Aufgabe der Predigt im Müniter. 
Er war ein ftrenger Sittenridhter und trat mit Erfolg gegen üble hg ig auf; 
aber fein Urteil über den Solddienft fonnte auch in ern nicht allen gefallen. Einen 
Ruf feiner Freunde nad Freiburg zurüd, 1512, lehnte er ab; aber kurze Zeit hernach 26 
wandte er ſich untillig aud) von Bern weg, um wieder ins Rarthäuferklofter, diesmal 
in Nürnberg, zu gehen. Als hier, von Yazarus Spengler und Andreas Ofiander befördert, 
die Neformationsbewegung Eingang fand, trat auch Kolb wieder hervor und begann zu 
predigen. Allein als rüdfichtslojer Anhänger Luthers wurde er 1522 auf Antrieb des 
päpftlichen Zegaten verfolgt, mußte die Du ergreifen und fand nun, wie es fcheint, auf so 
Luthers Empfehlung Aufnahme beim Grafen * II. von Wertheim, der ihn zum 
Prediger in Wertheim beſtellte. In einem ſehr bemerkenswerten Briefe vom 27. Auguſt 
1524 berichtete er Luther über die von ihm angeordneten Reformen des Gottesdienſtes, 
indem er ſich weitere Räte erbat. Doch ſchon hier zeigt er Neigung zu der Auffaſſung 
Zwinglis, mit dem er bald hernach in Zürich ſich perſönlich beſprach. Am vollſtändigſten as 
erhellt die Eigentümlichkeit ſeines ſtreng bibliſchen Standpunktes aus dem „Wertheimer 
Ratſchlag“, einem ausführlichen Bekenntniſſe, welches er 1524 aus Anlaß einer Konferenz 
der fränkischen Stände im Auftrage des Grafen verfaßte. Im folgenden Jahre ſchon verlor 
er aber, feiner Zminglifchen Zehre wegen, das Vertrauen feines Herrn und begab fich 
nad Nürnberg zurüd, wo unterdefien die Reformation zum vollen Siege gelangt war. 40 
Allein die Umtriebe der Schwaringeifter, Denk, Münzer u. f. w., die jest in Nürnberg 
erjchienen, machten auch Kolb verdächtig ; er mußte ein Verhör beftehen über feinen Glauben, 
wurde zwar gerechtfertigt, fühlte fih aber dort nicht mehr wohl. Er wandte fid 1526 
an Zmwingli und kam im April 1527, zuerſt ohne Anitellung, nad Bern als Gehilfe 
Berthold Hallerd. Erft im Auguft wurde er dann als foldyer gewählt und bejolvet. 46 
Hier nahte eben die Entjcheidung heran. Mit Haller hatte Kolb, von Zwingli beraten, 
den Hauptanteil an der großen Disputation, vom Januar 1528, welche dem Evangelium 
in Bern den Sieg verichaffte, und jein Verdienſt wurde jo jehr anerkannt, daß er fein 
Anfehen nicht mehr einbüßte, obwohl er, der alte Mann, die Politik der Berner Regie: 
rung im Kriege gegen die katholischen Kantone mit unerhörter Bitterkeit zu tadeln wagte. 5 
Er ift am 10. November 1535 gejtorben, nachdem er kurz zuvor fein Amt abgegeben 
hatte. Er war zweimal verheiratet, zuerſt 1525 in Nürnberg mit Marg. Schmid, dann 
1528 in Bern mit Apollonia Archer. Schriftliche Werke hat er, mit Ausnahme der 
oben genannten, nicht hinterlaffen. Einige feiner Briefe find in den Brieffammlungen 
Luthers und Zwinglis erhalten. Biöihr. 5 
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Kollegialismus, Kollegialiyftem, eine der twichtigften Grundanichauungen über Kirchen: 
verfaflung und Verhältnis der Kirche (er Staate. 

Die Weltanfhauung des Mittelalters, welche alle Dinge und fo auch das Verhältnis 
von Staat und Kirche vom religiös-theologifchen Standpunkte aus zu betrachten ge 

5 wöhnt war, macht jeit der Mitte des 17. Jahrhunderts einer Auffafjungsweife Platz, 
welche alle Dinge auf ihren Urfprung und ihren Zufammenbang in der Natur zurüd- 
zuführen und danach zu begreifen ſucht. Staat und Kirche find nicht mehr göttliche 
Einrichtungen und Stifhungen, jondern fie erklären fi) ald Schöpfungen des natürlichen, 
freien menſchlichen Willens: Die Schule des Naturrechts tritt ihren Siegeszug an. 

10 Das Naturrecht lehrt: Der Staat ift Feine göttliche Stiftung und Anftalt, ſondern eine 
Verbandseinbeit, welche durch einen Gefellichaftsvertrag der freien Menjchen (pactum unionis) 
begründet ift. In diefem Verbande ift die Obrigkeit durch einen weiteren Vertrag ein pactum 
subieetionis entftanden. Auch die Kirche ift feine göttliche Anftalt mehr, fondern ein durch 
einen Gefellihaftsvertrag entftandenes collegium im Staate. Mit diefen Lehren wird die 

15 mittelalterliche dee von der Einheit von Staat und Kirche, von unum corpus christi- 
anum aufgegeben. Der Staat hat nicht mehr den Zweck zufammen mit der Kirche das 
Seelenbeil der Menſchen zu fördern, fondern Zweck des Staates ift die Wohlfahrt der 
Untertbanen, der Staat ift fich ſelbſt Zweck. „An die Stelle der Ehre Gottes als 
höchſten Staatszweckes tritt das Wohl, das ntereffe, der Nutzen des Staates, die 

» ratio status oder Staatsraiſon“ (Machhiavelli, De prineipe, 1515; Rieler, Rechtl. 
Stellung der evang. Kirche Deutſchlands, Leipzig 1893, ©. 230). Die Staatögewalt ift 
an feine Schranken gebunden; der Begriff der Souveränität wird erfunden (Bodinus, 
De republica, 1584). Weiter war die Vorftellung, welche bis dabin in der katho— 
lichen und evangelifchen Kirche, wie im Staate geherrſcht hatte, daß nur eine Kirche die 

25 Wahrheit befise, und daß deshalb innerhalb eines Staatsweſens immer nur eine Kirche 
eriftieren könne, nicht mehr baltbar. Mehrere religiöfe Vereine find neben einander 
denkbar, und an und für fich ftehen fich alle diefe Vereine völlig gleich ; es ift fein innerer 
Grund für eine verichiedene Behandlung ſeitens des Staats gegeben. Weiter. Wenn die 
Kirche ein einfacher Verein im Staate ift, jo ift es eigentlich nur logiſch, daß fie fich jelbft 

so regiert und ihre Angelegenheiten felbit verwaltet, und daß der fouveränen Staatsgewalt 
über dieſen Verein wie über die anderen Vereine nur ein Recht der Aufficht zufteht. 

Diefe Konfequenzen find aber von den Anhängern der naturrechtlihen Theorien 
rg = voller Schärfe gezogen, teilweiſe ſogar völlig verfannt und ins Gegenteil ver: 
ehrt worden. 

85 Es laſſen fih innerhalb der naturrechtlichen Yitteratur zwei Richtungen unterjcheiden, 
die man berfömmlicherweife „Territorialſyſtem“ und „Kollegialſyſtem“ bezeichnet. Zum 
Verſtändniſſe des letzteren Syſtems ift es unerläßlich, zunächſt das erftere, das Territorial- 
ſyſtem bier einer fürzeren Darftelung zu unterziehen. Nach dem Territorialfyftem [als 
deſſen Vertreter wir Hugo Grotius, Hobbes, Conring, Pufendorf, Thomafius, J. 9. 

40 Böhmer nennen] find Staat und Kirche Vereine (eollegia), wenn auch nicht gleich 
artige. Denn der Kirche fehlt der Gegenfat von Herrſcher und Beherrichten, alle Glieder 
ſtehen fich gleich, ald Chriften. Die Kirche ift ein collegium im Staate — und damit 
it in der Zeit des Polizeiftaates ihre volle Abhängigkeit vom Staate gegeben. Diefe 
Rechte des Staates folgen aus dem Begriffe der Landeshoheit, und werden iura circa 

4 sacra genannt. Die Nechte, welche der Landesherr über die Kirche ausübt, find alſo 
nicht etwa als Rechte der katholiſchen Biichöfe, in welche die Landesherren juccediert (f. d. 
A. „Epistopaliuftem Bd V ©. 425), noch aus einer Einheit von Staat und Kirche (ſ. d. 
A. „Kirchenregiment” oben ©. 466, 33) zu erklären, fondern fie find ein Beitandteil feiner 
Zandeshoheit, feiner Staatägewalt. Iſt Damit die „Kirche“ im Staate aufgegangen, ijt 
5 ein — des Staates geworden, regiert von Staatsbehörden? Praktiſch — ja; 

eoretiſch — nein. 
Theoretiſch wird die Idee von der Kirche als ſelbſtſtändigem Verein aufrecht erhalten. 

Das ius eirea sacra des Staates ſoll ſich nämlich nicht erſtrecken auf die Religion, den 
Glauben der Genofjen, auf die Interna der Gefellihaft. Darum fprechen die Vertreter 

55 dieſes Syſtems dem Vereine eine Vereinsgewalt zu. Aber, was ift das für eine höchſt 
bejcheidene Gewalt; wie geringfügig find die Befugnifie, welche Pufendorf, —“** 
J. H. Böhmer u. a. als Inhalt dieſer Vereinsgewalt bezeichnen. Alle wirllich bedeut— 
ſamen Verwaltungsbefugniſſe werden durch das ſtaatliche Aufſichts- und Bevormundungs- 
recht offupiert. Man vergleiche > die Aufzählung der ftaatlichen Rechte bei J. 9. 

so Böhmer, Introductio in ius publicum. Pars spec. lib. II, cap.5, $19ff. und 
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man wird zugeben müſſen, daß Böhmer praftiich der Staatögetvalt das Kirchenregiment 
zufpricht, wenn er diefe Mafnahmen theoretifch auch als Aush des ius circa sacra, 
* ſtaatlichen Aufſicht charakterifiert. Wenn auch der Umfang der Vereinsgewalt bei 
den einzelnen Schriftitellern verfchieden, bei den einen größer, bei den anderen geringer 
iſt (vgl. I. die Darftellung bei Riefer a. a. O. ©. 262 ff.), jo geiteben doch alle dem Staate 5 
das Recht zu, die Grenzen zu regulieren, feftzuftellen, was zu den Externa und was zu 
den Interna zu rechnen ſei. Der Staat vermag aljo die Interna, das Geltungsgebiet 
der Rollegialrechte, und damit die Vereinsgewalt nach Belieben zu reduzieren, ja ſchließlich 
völlig zu verflüchtigen. Darum ift die Vereinsgewalt nur jcheinbar eine auf ber freien 
Vereinigung bafierende, felbititändige Gewalt, fie ift in Wahrheit eine Gewalt von Staates 10 
Gnaden, und damit iſt aud ein qualitativer Unterſchied von dem ſogleich zu nennenden 
Kollegialſyſtem gegeben, und es beſteht nicht bloß eine quantitative Differenz, wie Rieker a. a. O. 
©. 271 ausführt. 

Erft das Kollegialiyftem zieht aus den Grundlehren des Naturrechts die vollen Kon: 
jequenzen ; es räumt mit ben Halbheiten und Unklarheiten, welche im Territorialismus uns 15 
jtreitig noch berrichen, auf, und iſt deshalb als eine Weiterbildung des Territorialjuftems 
u betrachten. Als erſter und hauptſachlichſter Vertreter desſelben gilt Chriſtoph Matthäus 
* (1686—1760, Origines iuris écelesiastici, Tübingen 1719. 1756. Akadem. 
Neden über das proteft. Kirchenrecht, Tübingen 1742). Anhänger find Mosheim, ©. L. 
Böhmer (danady auch das Preuß. Allgem. Landr.), Gg. Wieſe, Schleiermacher, Puchta u. a. 20 
Es gipfelt in folgenden Sägen. Die Kirche als freie Gefelljchaft hat nur zwei Stände, 
Lehrer und Zuhörer (nicht drei Stände, Wehr:, Lehr: und Nährſtand), und dieſe Stände 
ftehen gleichberechtigt neben einander, den Lehrern ſteht keinerlei Herrſchaftsgewalt über 
* alu ubörer zu. So werben die Rechte des dritten Standes noch ſtärker betont, als dies 

erritorialfyften der Fall geweſen war. Als freie Vereine regieren fich die Kirchen 26 
fetbft (iura sacrorum collegialia), der Staat hat ihnen gegenüber nur diefelben Rechte, 
tie gegenüber den übrigen im Staate bejtehenden Gejellihaften, nur das Recht der Auf 
fit, die jiura sacrorum majestatica. Und dieſe leßteren werden von den Vertretern 
des Kollegialfyftems auf wirkliche Auffichtsrechte beſchränkt, jo daß der Vereinsgewalt — 
Charakter eines wirklichen Regiments gewahrt bleibt. 

Wie finden ſich nun die Anhänger dieſes Syſtems mit den hiſtoriſchen Thatſachen — 
wie erklären fie, daß thatſächlich doch auch die Vereinsgewalt von der Staatlichen | Obrigkeit 
gehandhabt wird? Unter Verwendung echt naturrechtlicher Gedanken lehrt bier Pfaff — 
und das iſt ein weſentlicher Unterfchied vom Territorialiyitem — daß das collegium, 
namentlid, wenn es zu groß erde, um ſich „collegialiter zu gouvernieren“ feine 36 
Kollegialvechte der Obrigkeit „pacto vel tacito vel expresso“ übertragen fönne. Und 
diefe Übertragung fei in Deutſchland überall erfolgt. Die Rechte des Landesherrn über 
die Kirche find J nicht identiſch mit ſtaatlichen Rechten (ſo das Territorialſyſtem), ſondern 
fie find die durch paetum übertragene Vereinsgewalt, und dieſe letztere iſt begrifflich wohl 
zu trennen von den dem Landesherrn zuftehenden jtaatlichen Rechten der Aufficht. 40 

Wenn dieſes Syſtem auch an den thatfächlichen Verhältniffen zunächſt nichts zu ändern 
vermochte, jo bat e8 doch durch die noch fchärfer, als im Territorialſyſtem durchgeführte 
Scheidung zwiſchen Kirche und Staat, Vereinsgewalt und Staatshoheit der modernen 
Auffafjung der Dinge und der modernen Geftaltung der Kirchenverfaffung die Wege ge: 
bahnt und vorbereitet (f. d. A. Kirchenregiment oben ©. 466). Sehling. 45 

Kollegianten Rhynsburger). — 3. E. van Slee, De Rynsburger Collegianten, 
Haarlem 1895. — Ein vollftändiges Verzeihnis der Litteratur bei J. Neitgma, Geschiedenis 
van de Hervorming en de Herv. Kerk der Nederlanden (Groningen, 1893), ©. 243. 

Als der remonftrantifche Pfarrer zu Warmond, Chr. Sopingius, 1619 abgeſetzt wurde, 
ſchlug der Ältefte, Gysbert van der Kodde, feinen Gefinnungsgenoffen vor, ohne ( eiftlichen 50 
Gottesdienit zu halten. Seine Brüder Jan und Arie in Rhynsburg ſchloſſen fich ihm als— 
bald an. Solche „exereitia“ ober „Colloquia prophetica“, von denen der Name 
Kollegianten herrührt, waren in den Tagen der Reformation nichts ungewöhnliches ; fie 
wurden auch in London, Zürich und bei den niebderländifchen Gemeinden unterm Kreuz 
—— Die Gouesbienſte beſtanden aus Gebet, Schriftleſung und einer oder mehreren 56 

niprachen, die. jeder, der fich dazu gerufen fühlte, in Anfnüpfung an ein Schriftwerk zu 
halten pflegte; fe fanden erſt monatlich, dann wöchentlich ſtatt. ALS die vertriebenen 
remonftrantifchen Pfarrer zurüdfehrten und auch in Warmond predigen wollten, erklärte 
fi) van der Kodde dagegen. Um die Pfarrer [08 zu mwerden, verlegte man Verſamm— 
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lungen nad Rhynsburg. Die Verfuhe von Pafchier de Fyne (J. van Vloten, Paschier 
de Fyne, naar syn leven en schriften, s’Hertogenbosch 1853) und anderen 
Pfarrern, die einem Bruch zwiſchen Remonftranten und Kollegianten vorbeugen wollten, 
mißglüdten. Die Kollegianten waren nicht gegen gleichgefinnte Geiftliche, aber fie wollten 

5 die öffentlichen Gottesdienfte behalten, während die Verfammlungen der Remonftranten 
verboten waren. Die Pfarrer Dirt Kamphuyſen, Job. Geejteranus und Joh. Montanus traten 
bald zu ihnen über; ſpäter fchlofjen fich viele andere angefebene Männer ihnen an, tie 
die Staatdmänner Koenraad van Beuningen und Adriaan Paats, und der Geſchichts— 
jchreiber Jan MWagenaar. 

10 Das Rhynsburger Beifpiel fand Nachahmung. In Leiden wurde ſchon früher ein 
folches Kollegium eingerichtet, bald auch in Haarlem, Hoorn, Enkhuyzen und etlichen 
bölländiichen Dörfern; jelbit in Friesland und Groningen wurden fie im 17. Jahrhundert 
angetroffen. Die bedeutenditen Kollegien waren wohl die in Amfterdam und in Rotterdam. 
Jenes ging 1775 zu Grunde, leßteres hielt fich noch bis 1787. Die Abgeordneten der verjchie- 

15 denen Kollegien kamen jährlih in Rhynsburg zufammen; man feierte dabei das Abend: 
mahl und taufte Erwachſene durch Untertauchen. Die Berfammlungen waren der Ver: 
einigungspunft aller Anhänger gegenfeitiger Duldung. 

Der Aufenthalt Spinozas in Rhynsburg von 1661—1664 hatte zur Folge, daß 
Yan Bredenburg in Rotterdam und viele andere Kollegianten die Gedanken diejes Philo—⸗ 

20 ſophen aufnahmen und den Firchlichen Offenbarungsglauben an Weisfagung und Wunder 
beftritten.. So entjtand in der Vereinigung eine Meinungsverfchiedenheit und ein Streit, 
der befannt ift unter dem Namen der Bredenburgichen Händel. In Rotterdam und 
Amfterdam kam es fogar zu einer Scheidung, und Jahre lang verfammelten fich beide 
Parteien in Rhynsburg in getrennten Häufern, bis e8 im Beginn des 18. Jahrhunderts 

25 zu einer Verföhnung kam. 
Die Kollegianten nahmen in der Gefchichte der niederländifchen Kirche einen eigen- 

tümlichen Pla ein. hr oberfter Grundfag berubte auf ihrer Auffaffung der allgemeinen 
hriftlichen Kirche. Sie waren hierin mit den Taufgefinnten eins, bei denen fie fich 
nad der Auflöfung der Gemeinden auch anjchlofjen. 

30 Die Chriftenheit war nad ihrer Auffafjung in tiefen Verfall geraten durch allerlei 
Selten und Kirchengemeinjchaften, die vorgaben die wahre Kirche zu fein. Sie waren 
deshalb antiklerifal, Gegner aller Bekenntnifje und fombolifchen Bücher, forderten Freiheit 
der Nede für Alle und gegenfeitige Duldung. Sie wollten feine neue Kirche gründen 
und ließen zu ihren Verſammlungen die Chriften aller Belenntniffe und Richtungen zu. 

85 Sie zeichneten ſich durch ihren Wohlthätigkeitsſinn aus, den fie bejonders in der Fürforge 
für Arme und Waifen beiwiefen. In Amfierdam ftifteten fie ein Waifenhaus. Weltlichen 
Aemtern jagten fie nicht nad) und verabfcheuten den Krieg. Ihre Bedeutung liegt darin, 
daß fie den großen Grundſatz der Reformation: das —* der Perſönlichkeit in Sachen des 
Glaubens, gegenüber konſtituierenden Kirchen, die dies Recht verkürzten, in Ehren gehalten 

40 haben. H. E. Rogge. 

Kollenbuſch ſ. Collenbuſch Br IV ©. 233. 

Kollekte |. Liturgie. 

Kollifion der Pflichten. — Bol. Erdmann, Ueber Koll. der Pflihten, Berlin 1853; 
Guſt. Schulze, Ueber den Widerjtreit der Pflichten, Halle 1873; Martenjen, Ethit I, $ 139; 

45 II, $ 112; Frank, Syitem der chriſtl. Sittl., I, $ 22, 7ff. 

Unter dem Thema der Kollifion oder des Widerſtreits der Pflichten wird herkömmlich 
etwas weiteres verjtanden und behandelt, als ftreng genommen unter den Begriff fallen 
würde, nämlih das Nebeneinander von fittlihen Anforderungen, die einander aus- 
ichließen, alfo in dem Subjekt, deſſen Handeln fie in Anspruch nehmen, den Konflikt des 

so Widereinander hervorrufen ; diefe Reibung fittlicher Anforderungen verjchärft fich, wenn fie 
unter dem Gefichtspunft der Pflicht auftreten. Da die Wirklichkeit ſolche Konflikte zahl: 
reich bietet, hat ſchon die antike Tragödie fich ihrer bemächtigt (Antigone, Oreſt). Und 
die ftoifche Ethik (die nicht, wie oft behauptet ift, den Pflichtbegriff als etbiichen aus: 
gebildet hat) bat fittliche Kollifionen in den Kreis ihrer Unterfuhung gezogen, die dann 

55 infolge der Einführung des Begriffs offieium in die Moral durch Cicero unter den Ge 
fichtspunft von Pflichtenkollifionen traten. Indem unter dem Einfluß der Antike, fpeziell 



Kollifion der Pflichten 645 

Giceros, in der Kirche eine Tugendlehre, gemifcht mit Pflichtenlehre, die Grundform ber 
Ethik wurde, wurde die Kollifion ber Dflichten ein Lieblingsthbema berjelben. Und wo 
die Ethik weſentlich in Form einer Pflichtenlehre ausgebildet wurde, war die frage un— 
vermeidlich, wie dieſes ungeordnete Nebeneinander beitehen fünne, und was gelten folle, 
wenn die verſchiedenen —— en auf einander ſtießen. Die Verwirrung des Sprach- 5 
gebrauch, der unter dem gleichen Namen der Pflicht rechtliche und fittliche Anforderungen 
berjchiedener Art befaßte, wurde noch dadurch gefteigert, daß die Unterſcheidung von Pflichten 
gegen fich jelbit, gegen den Nächften und gegen Gott den Anlaß bot, unter dem eriten 
Titel die Intereſſen des Eigennutzes und die Neigungen der felbftiichen Triebe in Kon: 
flift mit den Anforderungen des fittlichen Bewußtſeins und der Pflichtkreife zu bringen. 
Namentlich die Beobachtung, daß häufig nur Intereſſe und Neigung gegen Gewiſſen und 
Pflicht geftellt wurde, daß alfo die angeblichen Pflichtenkollifionen häufig nur erfundene 
oder eingebilbete waren, erzeugte in der Neuzeit die Neigung, Pflichtenkollifionen in ihrer 
Realität zu leugnen. Ein offener und gejunder Sinn für die Wirklichkeit wird freilich 
faum leugnen können, daß die Beftreitung der Wirklichkeit eines Widerſtreits von Pflichten ı5 
(jo unnatürlih und gegenftandslos viele Beifpiele der älteren Moral fein mochten), dem 
Formalismus angehört, der die Ausbildung einer mwifjenfchaftlichen Ethik jo ſchwer beein: 
trächtigt hat. Frank (Syſtem der Sittl. I, $ 22, 7): „Nichts wäre thörichter als Mu 
behaupten, daß ſolche Konflikte bloß fubjeftiv, auf dem Gebiet des menſchlichen Verſtänd— 
nifjes vorhanden ſeien.“ Aber Kollifion von Pflichten ift ebenfo unvereinbar mit dem 20 
Intelleftualismus, der fich die ethiſchen Grundfäge nach Art mathematifcher oder logiſcher 
Wahrheiten vorftellt, da abfolute Bernunfttwahrheiten einander nicht widerſprechen können, 
wie mit dem Nomidmus, der das Sittliche an einem Sittengefeß mißt, das angeblich eine 
in jedem konkreten Fall deutlich vernehmbare Sprache redet. Die Leugnung der Pflichten: 
follifion beleuchtet aber auch die große Verworrenheit, die in der Auffafjung des Pflicht: 25 
begriffs in der Ethik herricht. 

Seitdem nämlich durch Cicero das Wort offieium zu einem allgemeinen etbifchen 
Begriff (in Wechſelwirkung mit dem Begriff der Tugend) geftempelt war, konnte man in 
der Anwendung des Pflichtbegriffs ſchwanken zwifchen dem emeinen Gebanfen ber 
fittl. Verpflichtung und der einzelnen konkreten Handlung. Diefer Unterfchied wird bes 30 
leuchtet durch Kant und Schleiermader. Bei Kant verliert der Pflichtbegriff („die Not 
wendigfeit einer Handlung aus Achtung vor dem Geſetz“) den konkreten Inhalt indem 
er ſich inbaltlih in das Geſetz des freien Willens in fi, das Sollen des Pflicht: 
bewußtſeins, das fih an das rg gebunden weiß, umfeßt. Daß bier von 
einem Miberftreit der Pflichten feine Rede fein kann, verfteht ſich von felber („ba ss 
Pflicht und Verbindlichkeit überhaupt Begriffe find, welche die objektive praftifche Not: 
wendigfeit gewiſſer Handlungen ausbrüden und zivei einander entgegengejegte Regeln 
nicht zugleich nottvendig fein fünnen“, Metaphyſik der Sitten. Werke von Hartenftein, 7. B., 
©. 21); Kant erkennt nur eine Kollifion der Verbindlichkeitsgründe an, in ber ber ftär- 
fere Verpflichtungsgrund den Plab behält. Von einer entgegengefesten Auffafjung des 0 
Pflichtbegriffs kam Schleiermacher zur Leugnung der K.d. Pfl. Da die Pflichtenlehre „Dar- 
tellung des ethischen Prozefjes als Bewegung” iſt Phil. Ethik $ 323), fo ift die Pflicht, als 

ittlereö zwoifchen Tugend und Gut, im Grunde genommen die Handlung ſelbſt (wenig: 
ftend als produzierende). Da nun aber nad) Schl.s pantheiftifchen Vorausſetzungen, nad) 
denen Natur» und Sittengefe nicht weſentlich verſchieden ift, jede Handlung in ſich not» 4 
wendig iſt, muß er eine Kollifion natürlich ablehnen. Nah Sc. follivieren die fittlichen 
Sphären; und da man im beftimmten nur im einer handeln kann, ift jede pflicht- 
mäßige — bie Auflöfung eines Kolliſionsfalls. $ 327, 2: „Das höchſte Gut iſt 
die Totalität aller — — Handlungen. Wären dieſe alſo in Widerſtreit, ſo wären 
einzelne Teile des höchſten Guts mit einander in Widerſtreit. Alſo kann feine Kolliſion so 
wiſchen Pflichten ſtattfinden.“ og: Verfuch über die wiſſenſchaftliche Behandlung des 
flihtbegriffs. Werke zur Phil. 2. B.) 

Kant und Schleiermacher haben dann auch bei folchen Ethifern Nachfolge gefunden, 
die ihre Vorausfegungen nicht teilten: Reinhard, Baumgarten-Crufius, Daub, Marbeineke, 
Rothe, Schwarz, Heppe, Luthardt u. a, wobei dann freilich bei manchen Ethikern wie 55 
—* Reinhard und Luthardt merkwürdig iſt, daß ſie Anweiſungen über die Löſung der 

lliſionen gaben, deren Wirklichkeit ſie —— haben. Aber auch Schleiermacher, der 
in ſeiner theol. Ethik (S. 706) für die Fähigkeit, Kolliſionen vorzubeugen, auf die Weis— 
heit verwies, „die das höchſte Produkt der Beſonnenheit iſt“, erkannte an, daß die an— 
zuſtrebende Weisheit ein Unendliches iſt, und daß die Beſonnenheit nicht iſt, mo nicht der so 

— 0 
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chriftliche Geift ift, „der immer ein Geift der Wahrheit ift und ber Liebe, und der allein 
im ftande ift, auch in den Fällen, wo der einzelne durch die Vertworrenheit der Gejamt- 
lage leidet”, die angemefjene Enticheidung zu treffen, geſtand aber auch zu, daß jeder in 
ichwierige Gewiſſenszuſtände fommt, „jo lange nicht der fittlihe Zuftand überhaupt zu 

5 feiner Vollendung gelangt ift”. 
Indem Reinhard (Syſtem $ 200) nur fubjektiviftiiche Gründe der Kollifionsfälle an- 

erkennen till, findet er fie entweder im Verſtande (Unklarheit) oder im Herzen (Neigung). 
* beiden (Neigung oder Intereſſe und Folgen der conscientia perplexa) nimmt Zut- 
arbt (Komp. S 41) noch die Folgen früherer Verfchuldung und die Verwidelungen menſch— 

10 licher Verhältniſſe durch die Herrichaft der Sünde hinzu. Mit diefem vierten Bunft ver: 
läßt er aber offenbar den Boden bloß jubjeltiver Kollifionen und betritt das Gebiet, auf 
dem Martenjen und Frank die Realität objektiver feftftellen. Aber die Sache läßt fich nicht 
jo abgrenzen, wie es bei Martenfen (I, $ 139) den Anfchein bat, ala wenn Pflichten- 
follifionen auf dem Boden der Sünde unvermeiblih, aber durch den Erlöfungsbegriff 

15 eigentlich ausgejchlofien feien ; denn das Erlöfungsleben entfaltet fih auf dem Boden des 
fündigen Kosmos und ift in den einzelnen Individuen nie ohne ſarkiſche Beimifchung. Aber 
in der That ift eine Reihe von Kollifionen (mie die bei Dreft durch die Pflicht der Blut- 
rache erzeugte) für die chriftlihe Moral von vornherein hinfällig. Daher ift die von 

anf betonte Unterfheidung der Kollifionen (von Pflichten und Gütern) auf natürlich 
20 fittlihem und derer auf hritfichem Gebiet von Wichtigkeit. Solche Kollifionen, wie die 

fehr häufigen bei katholiſchen Staatsbeamten, die in die Lage kommen, zwiſchen der Pflicht 
gegen den Staat und der gegen die Kirche wählen zu müfjen, jcheiden dadurch von der 
evangelijch=biblifchen Betrachtung aus. 

.. unbaltbar ift die intelleftualiftifche ee ald wenn der Menſch ſich in 
25 jedem fittlihen Moment vor verjchiedene fittliche Aufgaben geftellt ſähe und unter diefen 

eine ausdrückliche Ausfcheidung zu vollziehen hätte Rothe 5847: „Wahl unter den vielen 
fittlichen Aufgaben in jedem — ———— Weder verläuft die Sittlichkeit ſo refleltiert, noch 
vollzieht ſie ſich ſo in Wechſelwirkung mit äußeren Anforderungen. Speziell nach der 
biblifchsevangelifchen Lehre vom Glauben und beſonders von der libertas christiana 

so entfaltet ſich das chriftlich fittliche Leben von innen heraus aus dem Geift der Liebe. Aber 
allerdings fommen binfichtlich der fittlichen Sphären, in die der Einzelne geftellt ift, auch 
die äußeren Anforderungen in Betracht, die fein Handeln unter dem Gefichtspunft kon— 
freter jozialer Verpflichtungskraft in Anfpruch nehmen. E3 ift unrichtig, den Pflichtbegriff 
als allgemeinen ethifchen Begriff auf den Geſamtinhalt des Sittlichen zu beziehen ; fondern 

85 diefer Begriff iſt konkret und ift von der allgemeinen fittlichen Verpflichtung zu unter: 
ſcheiden. Wo Pflichten find, find Rechte; und wo Rechte find, find Pflichten. Aber 
vom juridifchen Begriff der Pilicht unterfcheidet fich der ethifche: dieſer geht über jenen 
an Inhalt wie Umfang weit hinaus. Durch diefe Begriffäbeitimmung fcheidet eine 
Reihe von Fällen, die unter der K.d. Pfl. in Betracht gezogen zu werden pflegt, von 

40 vornherein aus der Frage aus. 
1. Konflikte zwiſchen der Pflicht auf der einen, der Neigung, dem egoiftiichen Yebens- 

trieb, der ſarkiſchen Nachwirkung des natürlichen Weſens auf der anderen Seite liegen 
außerhalb des in Rede ftehenden Gefichtspunftes. ind gegenüber dem Drud traditioneller 
Anſchauungen und dem Zwang fonventioneller Vorurteile, die fi) in den Schein der Un- 

a5 erläßlichkeit, ja fittlicher Notwendigkeit zu hüllen juchen, muß man auf den Fortjchritt 
chriftlicher Urteild: und Charalterbildung, der Unklarheiten und Halbheiten ausjchließt, ver: 
weiſen. Im übrigen ift die Sache nicht jo leicht abgethan, tie wenn Daub defretierte: 
„Neigung und Pflicht können nicht follidieren,; denn wenn die Pflicht ruft, muß die 
Neigung ſchweigen.“ Es giebt eben doch Fälle, in denen fündige Gewohnheiten fi in das 

50 Gewand einer objektiven Anforderung der Beruföpflict hüllen. Das ift z. B. der Fall 
bei den unter uns fortwirfenden Ehrvorftellungen. Wenn der chriftliche Offizier, dem 
nicht bloß das Geſetz, fondern auch die Überzeugung den Zweikampf verfagt, jo zu dem— 
jelben genötigt wird, daf Verweigerung das Aufgeben der Berufsftellung fordert, jo ent- 
fteht, obgleich das Eingehen des Duell nur Pfeudopflicht ift, doch eine mirkliche Pflichten: 

55 follifion, da es als Berufspflicht verlangt wird. 
Dazu fommt, daf Neigung und Selbitpflicht pſychologiſch häufig ſehr ſchwer zu unterjcheiden 

it. Da die Berufswahl möglichft der Veranlagung entiprechen fol, entjtehen ſchwere 
Kollifionen zwischen der Neigung, einen der Begabung entfprechenden Beruf einzuſchlagen, 
und der Familienpflicht (enttveder in anbetracht der Armut vder der Stellung ber * 

on milie); und ſchon manches vielverſprechende Menſchenleben bat ſich an dieſer Kolliſion 
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—55 Auch viele Eheſchließungen ergeben nicht bloß Konflikte, ſondern wirkliche 
olliſionen. 

2. Die konkrete Pflicht kann in Widerſtreit mit der allgemeinen ſittlichen Verpflich— 
tung geraten. Hierbei bleiben die Reibungen innerhalb der letzteren außer Betracht, da 
es nur Konflikte, aber nicht Kolliſionen find, z. B. der innere Zwieſpalt zwiſchen dem 5 
Trieb der Barmherzigkeit, dem Bettler zu helfen, und dem Getoifiensbedenten, nicht durch un— 
bedachte Almofen das Lafter zu begünftigen. Aber in Betracht kommt jener MWiderftreit 
nicht nur darum, weil die meiften Ethifer den Anhalt der allgemeinen fittlichen Berpflich 
tung unter dem Begriff der Pflicht zu behandeln gewohnt find, fondern bejonders des— 
halb, weil ſchon bier wirkliche Kollifionen entitehen. 3. B. kann der Staatsbeamte in Aus- 10 
übung feiner Amtspflicht zur Ausführung von Mafregeln genötigt fein, deren Ungerechtigkeit 
er erkennt und verwirft, und zur Unterlafjung von Handlungen, die ihm feine fittliche Leber: 
eugung ald gerecht und geboten zeigt. Der Nichter fann durch die geltenden Geſetzes— 
eftimmungen gezwungen fein, reigufpseipen, two die Hare Einficht und das fittl. Bewußtjein 

verurteilt, und zu verurteilen, wo Vernunft und GSittlichleit freifpricht: z. B. kann erıs 
in die Lage fommen, ‚eine überliftete Familie dem ſchurkiſchen Wucherer ausfiefern zu 
müfjen, der mit dem Ärmel das Zuchthaus ftreift, aber ungreifbar bleibt. Zahlreich find 
ferner die Fälle, in denen die konkreten Pflichten des Amts oder der Familie jo in An- 
fpruch nehmen, daß der Glaubenstrieb zur Bewährung der Nächftenliebe dadurch beein: 
trächtigt wird. Und die zuberfichtliche Behauptung mancher Ethiter, daß alle Kollifionen 20 
durch das Erlöfungsbewußtjein ihre Löſung empfingen, wird aljo dadurch beleuchtet, daß, 
während der Ungläubige gedankenlos in der Tretmühle der Gewohnheit weitergeht, ohne ich 
um die Aufgaben der Nächtenliebe zu kümmern, diefe Kollifion für das Crlöfungs- 
bewußtſein erit entſteht. In der Miffton kollidiert unzählige Male die Liebe zum Herrn 
mit der Familienpflicht (Mit 10, 34—36). 26 

3. Widerftreit der Pflichten im eigentlichen Sinne liegt da vor, wo konkrete Pflicht 
gegen fonfrete Pflicht fteht. Es kann aljo Eollivieren Staatspfliht und Familienpflicht, 

irchenpflicht und Staatspflicht, Kirchenpflicht und Familienpflicht; ja die Pflichten einer 
Sphäre können untereinander follidieren: Kindespflidt und Gattenpflicht, Berufspflicht 
und Pflicht des Gehorſams gegen die Behörde, das Pflichtgefühl des Geiftlichen und die so 
Unterordnung unter das Kirchenregiment. Nur wer den offenen Blid für die Wirklichkeit 
fih durch abftrafte Theorien bat verdunfeln laffen, fann meinen, alle diefe in das äußere 
und innere Leben tief eingreifenden Kollifionen in fcheinbare oder vermeintliche oder ver: 
ſchuldete auflöfen oder fie mangelhafter fittlicher — zufchreiben zu können. Viel 
mehr führt häufig fittliche Gefinnungslofigkeit an den Kollifionen vorbei (wie z. B. Die ss 
gefügigften Beamten vielen Vorgefegten die genehmften find), während fittliche Überzeugung 
und Charakterfeftigkeit fie erzeugt. Für die Oberflächlichfeit und Getwifjenlofigfeit a es 
leicht, feine Kolliſionen zu empfinden, während gerade der gewiſſenhafte Charakter in fie 
bineingerät. Als Beamter 3. B. führt der fchmiegjame Streber unbedenklich aus, was von 
ihm verlangt wird, während der jelbitjtändige Ehrift, der feine Berufspflicht als vor Gottes 40 
Augen erfüllt, in die Lage fommen kann, als Organ für die Ausführung fittlich bedenk— 
licher Mafregeln zu verfagen. Schwerwiegende Kollifionen diefer Art ſpotten des Triumph 
mancher Ethifer, einen Prlichtbegriff Eonftruiert zu haben, nad) dem Kollifionen nicht vor— 
fommen können. Die Wirklichkeit fügt fich nicht den ausgeflügelten Begriffen. Oder wenn 
Pflichtenkollifionen gar nicht vorfommen können, tie mwill man dann alle die traurigen 45 
Fälle, in denen das Gewiſſen pflichttreuer Geiftlihen in Widerftreit mit einer die Re— 
ligionsfreiheit verjagenden Staatöbehörde geriet, beurteilen ? Wenn der Eine „unterfchrieb”, 
um die Familie nicht dem Hunger und Froſt anheimzuliefern, der Andere, um feine Über: 
zeugung nicht zu opfern, blutenden Herzens Kinder hungern und binjterben jehen mußte — 
ift es im einen wie im anderen Falle ohne Kollifion abgegangen ? Und wenn bei den ges 50 
fteigerten Anforderungen an Arbeit und Lebenshaltung in der Gegenwart ein Familien⸗ 
vater fich den ganzen Tag der Arbeit widmen und darüber die Erziehung feiner Kinder ver: 
fäumen muß, ift das nicht gerade für den Gewifjenhaften eine innerlih mitnehmende 
Kollifion? Und wenn ein Geiftlicher fich in eine große Gemeinde geitellt fieht, in der er- 
tenfiv und intenfiv tiefgreifende Seelforge notwendig ift, und doch ſchon die Erledigung 55 
der äußeren Berufsgeichäfte die Kräfte in Anſpruch nimmt, wer erlebt dann die Kollifion: 
der Träge und Oberflächliche? oder der gereifte Chrift, der den Anforderungen an Weis: 
beit und Liebe, die nach manchen angeblich alle Kollifionen wenn nicht vermeiden, doch 
löſen follen, entjpricht? Und gerade das letzte Beifpiel führt auf die Kollifion der Berufs: 
pflicht mit der Selbftpflicht : Selbftpflicht ift, die Arbeit nie. jo auszudehnen, daß man 60 
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vom Kapital der Kraft zehrt; die Erfüllung der Beruföpflicht ift aber vielfach für die Arbeite- 
fraft erbrüdend. Mas ſoll geichehen? Soll die Berufspflicht nachläſſig erfüllt oder die 
Arbeitökraft verzehrt werden ? a 

Die Behauptung Daubs und Rothes, die Bibel wiſſe nichts von Pflichtenkollifionen, 
5 jcheitert an den Beilpielen Abrahams (Gen 22), Jephtas (Ri 11, 36), Davids (2 Sa 
24, 12.) u. f. w. Und wollte man jagen, diefe gehörten der altteftamentlichen Stufe 
an (vgl. Le 20, 22), fo begegnen uns Kollifionen Mt 8, 22; 17, 24 ff. Wenn der Herr 
bei den Kollifionen zwiſchen Befenntnistreue und Gehorfam gegen die Obrigkeit (Mt 10, 17ff.; 
Y 16, 2) die religiöſe Kraft gefordert hat, die ſelbſt im Martyrium die Religionsfreiheit 

10 behauptet (AG 4, 19; 5, 29), fo bat er doch vorausgeſehen, daß nicht alle dieſe Kraft 
finden würden (vgl. Le 14, 18f.). Und Paulus bat den Widerftreit zwiſchen der Berufs: 
pflicht der Bekämpfung des gefeßlich-partikulariftiichen Judentums und der Liebe zu feinem 
Volf als ſchwere Kollifion empfunden (Rö 9, 1ff.). 

Was nun die Frage der Löfung der Kollifion angeht, fo ift aus der alten Kafuiftif das 
15 Vorurteil überliefert, daß es in jedem Fall eine Löfung geben müfje. Abgejeben von ver: 

jchiedenen Regeln, von denen die mwichtigfte und richtigite die ift, daß die Nechtöpflicht 
der Liebespflicht vorangehen müſſe, ertwartet man die Löfung oft von der Durdbildung 
des chriftlichen Charakters. Dieſe Anfchauung fünnte doch aber nur dann richtig fein, 
wenn die Kollifionen von innen heraus fämen. Bejteht ihre Eigentümlichkeit aber in dem 

20 Drud äußerer Anforderungen auf das fittlihe Berwußtjein, jo können fie ſich durch chrift- 
liche Charakterentwidelung gerade verjchärfen (Mt 10, 34). Nur das ift allerdings 
im Grlöfungsbewußtfein der Gotteöfindichaft begründet, daß, da die Erreichung des 
böchften Guts von unferem Thun unabhängig ift, foldhe Kollifionen den Frieden und bie 
Freude des Gnabenftandes (Jo 14, 47; 15, 11; 17, 13) nicht aufheben fünnen. Diele 

25 innerliche Erhebung über die Kollfion muß in vielen Fällen, in denen der befte Wille und bie 
beſte Kraft widrigen Verhältniffen gegenüber unwirkſam bleibt, eine Löſung erſetzen. Wenn 
z. B. ein chriftlicher Familienvater, um der Pflicht der Ernährung der Familie zu ge 
nügen, fich gezwungen fieht, die Pflicht der Slindererziehung zu vernachläffigen, fo liegt 
doch in dem unausweichlichen Borangehen jener Pflicht vor diejer keine Yöfung der Kolli— 

80 fion, fondern nur eine fchleichend getwordene dauernde Kollifion. Der Chrift kann doch 
eben die objektiven Faktoren nicht machen, fondern er regelt feine Beziehung zu ihnen. 
Darum erfolgt die Löfung der Kollifion oft jo, daß undhriftliche Verhältnifje den Gläu- 
bigen abſtoßen. Schon mandyer Beamte und Geiftliche nn an der Kollifion zwiſchen Ge: 
mifjenspflicht und Gehorſamspflicht geicheiter. Wo Kollifionen nicht direft zum Marty: 

85 rium führen, können fie doch Schwierigkeiten verurfachen, die der Gläubige in der de 
des Kreuzes Chrifti zu tragen hat. Andere Kollifionen, tie z. B. die Erziehungspfli 
und die ich. die Selbſtſtändigkeit der heranwachſenden Söhne in fteigendem Maße an— 
zuerfennen, werben durch die Zeit gegenftandslos, ohne daß ihre jchmerzlichen Spuren 
ausgelöfcht würden. In vielen Fällen ferner, in denen das Subjelt unüberwindli 

40 perfönlichen und fachlichen Gegenfägen gegenüberfteht (Familienzwieſpalt, Gegenſatz zwiſ 
firhlichen und ftaatlichen Intereſſen), muͤſſen Gewöhnung und Selbftverzicht eine Tachliche 
Löfung erjegen. Der Mann z. B., der zwiſchen den Gegenſatz von Frau und Eltern ge: 
ftellt ift, wird bei der Unmöglichkeit der Verfühnung eigentwilliger, beterogener Naturen 
die Beeinträchtigung der Kindespflicht oft ſchwer empfinden. Aber die Verlegung der ob: 

45 jeftiven Anforderungen der Pflichtverhältnifje ift eben durchaus nicht mit Schuldgefühl 
identiſch: man kann e8 ſchmerzlich empfinden, jenen nicht völlig genügen zu fönnen, und 
dabei doch ein reines Gewiſſen haben. 

Soweit es eine wirkliche Löfung der Pflichtenfollifionen giebt, kann diefe als eine per: 
fönliche oder fachliche angefehen werden. Martenfen bevorzugt die ertere, da „jeder der 

so Fälle feine eigene Dialektif hat“. Dieſe Begründung ift aber unrichtig. Allerdings bat 
jeder Fall ein individuelles und perfünliches Moment. Dieſes entzieht ihn aber feines: 
wegs einer allgemeinen fittlihen Beurteilung, die ergeben kann, daß ftatt fittlicher Löfung 
eine Gewifjensverlegung oder gar ein unfittliches Ausweichen ftattgefunden hat, oder daß 
die Löſung zwar jubjeftiv notwendig, aber objektiv faljh war. Wenn z. B. feinerzeit des 

55 Trauformulard wegen wenige hannoverſche Geiftliche aus dem Amt fjchieden, jo wird man 
diefe Löfung zwar als fubjektiv notwendig und ehrenwert anerkennen Frank: „Man kann 
zu feinem Helle irren und zu feinem Unbeile forreft fein“), aber für objektiv unrichtig 
erklären. Sadlidy liegt die Löſung darin, daß die objektive fonkrete Pflicht in der all: 
gemeinen fittlihen Verpflichtung die erfte Stelle einnimmt, foweit jene diefer nicht jo wider⸗ 

o Spricht, daß die Ausführung jener die fittliche Perfönlichkeit jelbit in ihrem Weſen beein: 
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trächtigen würde, und daß innerhalb der konkreten Pflichten die objektiv rechtliche Ordnung 
der Pflicht der perfönlichen Regelung derjelben und die Berufspflicht als umfafjende 
den partiellen Pflichten voran fteht, wieder mit der Begrenzung diefer Regel, daß ihre 
Beobachtung nicht in Widerfprudh mit dem Grundbeitande der fittlichen Perfönlichkeit 
erät. Sind das die Negeln, wie fie fi) aus den allgemeinen Prinzipien der Ethik erheben, 5 
A ift felbjtverftändlich nicht zu vergeſſen, daß ihre Anwendung im einzelnen Fall wie die 
aller ethiſchen Regeln durch „die individuelle Inſtanz“ bedingt ift. 

Gegenüber der Neigung vieler Ethiker, die Kollifionen möglichſt aus der Welt Ex 
ihaffen oder möglichft eilig zu ihrer Löfung zu fommen, ift daran zu erinnern, baß bei 
ihnen nicht bloß der perfönliche, fondern auch der foziale Geictpunft in Betracht 10 
kommt. Öffentliche Reformen und Fortfchritte vollziehen fich vielfach gerade durch Pflichten: 
follifionen hindurch. Wo die Gewiſſen fchlafen, fehlen die Kollifionen; da gedeiht der 
Schlendrian. Aber wo lebendige Gewiſſen die Pflichten nicht nur rechtlich, ſondern auch 
etbifh in ihrem Weſen erfaflen und darum die Mängel ihrer Erfüllung ernftlich empfinden, 
da erwachſen aus den Pflichtenfollifionen die thatkräftigen Beftrebungen der Abhilfe. 16 
3.8. die oben berührte Pflichtenkollifion des Geiftlichen, der in einer übergroßen Ge— 
meinbe nicht zu bewältigenden Aufgaben gegenüberfteht, weiſt nicht bloß auf eine innere 
Löfung, fondern fordert die Bemühungen der Thatkraft heraus, auch wenn diefe nicht zu 
einem völlig befriedigenden Ergebnis führen follten. 

In allen ſolchen Kollifionen aber gilt für den gläubigen Ehriften nicht nur Le 17,10, 20 
fondern au 1 Jo 3, 19—21. Lemme, 

Kollyridianerinnen. — Vgl. Epiphan. Panar. Haer. 78 cp. 23 und H. 79; Ana- 
ceph. 79. Die männlihe Form zoAlvordcaroi ift handichriftlih nur durch eine Stelle in Ana- 
ceph. 79 (im Akkuſativ) beglaubigt. Thatjählih handelt es fih nur um frauen. Den 
Namen hat E. jelbit geprägt. — Chr. W. Frz. Wald, Entw. einer vollft. Hiftorie der Ketze- %& 
reien, 3, Lpz. 1766, ©. 625—634. 

Als Gegenfüßler zu den Antidilomarianiten (f. d. A. Bd I ©. 584) führt Epipha- 
nius unter feinen Härefien eine Gruppe von Weibern auf, die, aus Thracien nad) Arabien 
gelommen, einem eigentümlichen Marienfult gehuldigt haben follen: fie opferten an gewiſſen 
Tagen auf den Namen der Maria einen Brotkuchen (zoAAvois; Diminutiv von zoAlupa, 30 
Grobbrot; vgl. LXX 2 Ag 6, 19. 13, 6. 8. 10; 3 F 14, 3), den fie auf einen xov- 
#05 Tjroı Ölpoos terodywvos, aljo auf einen nach Art des Wagenſtuhls geftalteten 
ich, ſetzten, um ihn dann aufzueflen. Daß fie ihn auf „Wagen in feierlicher Srozeffion 

herumfuhren“ (jo Herzog in der 2. Aufl, diefer Encyklopäbie), beruht lediglich auf der 
von Petavius beliebten, aber ungerechtfertigten Überfegung des nicht ficher zu beutenben s5 
Morted xoVoıxos durch eurrus. Weitere Nachrichten über dieſe Kultfitte, die Epiphanius 
in längerer Ausführung als unweiblich und abgöttifch zu brandmarfen fucht, befigen mir 
nicht. An religionsgefchichtlichen Analogien mangelt es nicht, doch reichen fie zu ficherer 
Deutung nicht zu. Nach er 44, 19 (vgl. Röſch, Aftarte und Maria in THStR 1888, 
265 ff.) bereiteten die jüdischen Weiber in Agypten der Himmelskönigin Kuchen. Bei den wo 
Thesmophorien in Athen fpielte ceremoniöjes Gebäd feine Nolle, und Ariftophanes 
(Thesm. 284f.) gebenft gerade einer Thracierin (f. o.), die für die beiden Göttinnen 
(Demeter und Athena) beftimmtes Gebäd bei ſich führt (ſ. A. Mommfen, Feſte der Stabt 
Athen im Altertum, Lpz. 1898, 318F). Möller (Kirchengefch. 1, 535) denkt an die der 
an Degemberfeier angehörige Sitte der Beichenfung mit strenae (darunter aud) #5 

ckwerk) und hält Mißverſtand einer Weihnachtsſitte für möglich, welche aus dem Abend: 
land gerade in diefer Zeit der Entjtehung des Feſtes nach dem Often (über Thracien hin: 
über) gewirkt hätte. In der That hat Epiphanius von den Kollyridianerinnen erit als 
Biſchof, d. h. nach 367, gehört. Endlich ift darauf hinzumweifen, daß das Wort zoAlodoa 
(d. i. xoAAvoa) im heutigen Griechenland für eine Art Brotkuchen („Kranz“) allgemein so 
gebräudlich ift, und daß eine foldhe zoAlovoa nod heute auf gewiſſen ionifchen Inſeln 
am Weihnachtsabend unter allerhand Geremonien im Familienkgeife geweiht und dann 
verzehrt wird. Vgl. B. Schmidt, Das Vollsleben der Neugriechen und das bellenifche Alter- 
tum 1, %p3. 1871, 62. Schmidt glaubt in der Sitte Reſte eines alten helleniſchen, 
urfprünglich der Hejtia geltenden Familienopfers fehen zu dürfen. G. Krüger, 5 

Kol Nidre (77773). — Als Ergänzung zu den Artikeln „Eid bei den Hebräern“ 
(Bd V, 242.) u. „Gelübde im UT“ (Bd VI 485 ff.) geben wir hier aud) die wichtigfte Litte— 
ratur über den Judeneid. — Ahron ha-kohen aus Lünel (1. Viertel des 14. Jahrh.), Sepher 
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Orchoth Ehajjim, Florenz 1750 fol., Hilkhotb jom ba-fippurim S 29. || 3. U. Eifenmenger, 
Entdedtes Judenthum, Königsberg 1711, 4°, Teil IL, Kap. 9 (EN. 489.) || I. Ehr. ©. 
Bodenſchatz, Kirchl. Verfaſſung der heutigen Juden, Frankf. u. Leipz. 1748, 4°, T. II, Kap.5 
(R.:N. 218. 369 .). || M. Philivfon, Ueber die Verbefferung des Judeneids, Neuſtrelitz 1797 

5 (264 ©.). || 3. Franfel, Die Eidesleiftung der Juden, Dresden und Leipz. 1840 (170 S.; 
Litteraturangaben bei. S. 84f). || 2. Zunz, Die Vorjchriften über Eidesleiftung der Juden, 
Berlin 1859 (aud in: Gejammelte Schriften, Berlin 1876, IL, 241—264. Litteratur bei. 
©. 244f.). || Leop. Löw, Die Dispenfation von Gelöbnifjen (1866 verfaßt, in: Geſammelte 
Schriften III, 359—366, Szegedin 1893). — || Lehmann, Die Abſchaffung des Kol Nidre. Eine 

10 Zeitfrage. Mainz 1863 (Mbdrud aus „Der Firaelit“ Nr. 25). |] Joſ. Aub, Die Eingangs: 
feier des Verfühnungstages, Mainz 1863 (von reformjüdifchen Standpunfte, für Abſchaffung 
des 8.:N.). || Lehmann, Die Abihaffung des Kol Nidre und Herr Dr. Aub in Mainz. Ein 
Wort der Entgegnung. Mainz 1863 (vom ftreng ortbodoren Standpunkte. Vgl. „Der Jira- 
elit* Nr. 38). — Erzeugnifje blinden Judenhafjes find die Bücher der nicht jelbit forjchenden, 

15 fondern zumeift aus Eijenmenger und Bodenſchatz abſchreibenden: Konftantin Ritter Cholewa 
de Pawlikowski, Der Talmud in der Theorie und in der Praxis, Regensburg 1866, S. 200 
bis 221, und Aug. Rohling, Der Talmudjude, 6. Aufl. Münſter 1877, ©. 80-85. || Mufi« 
faliiche Bearbeitungen z. B. von Morig Deutih (Kolnidrei, Tert und Melodie nad der Tra- 
dition für eine Singjtimme. Breslau, Hagnauer) und Mar Bruch (Das Kolnidre-Gebet mit 

0 Variationen). Eine interefjante Aeußerung des Dichters Lenau über die Melodie iſt mit- 
geteilt in „Der Iſraelit“ (Mainz) 1864, Ar. 40, ©. 538f. Die Melodie des Kol-Nidre war 
eine Liebling3melodie des General» Feldmarjhalld Freiherrn v. Moltke, der fie fih gern von 
J. Joachim vorjpielen lieh. 

Der vor dem Anfang des Verfühnungstages (10. Thifchri) in den jübiichen Syna— 
25 gogen ftattfindende Abendgottesdienft wird (nachdem einige am Schluß diejes Artikels zu 

erwähnende Worte gejagt find) vom Vorbeter mit der Formel Kol Nidre eröffnet, deren 
von ihm breimal mit ſtets jteigender Stimme vorgetragener und von der Gemeinde ebenjo 
oft leiſe nachgefprochener Wortlaut folgender ift: „Alle Gelübde, Entfagungen, Bannungen, 
Koname und [andere] Beinamen [mit denen Gelübde bezeichnet werden können] und Kin— 

so nuse und Schwüre, welche wir geloben und ſchwören und bannen und auf unjere Seelen 
binden, von diefem Verſöhnungstage bis zu dem [nächiten] Verfühnungstage, welcher zu 
unferem Wohl heranfommt: fie alle bereuen wir; fie follen gelöft, erlaffen, aufgehoben, 
nichtig und vernichtet, ohne Kraft und ohne Geltung fein. Unfere Gelübde feien feine Ge 
lübde, und unjere Schwüre feine Schwüre.” "oup7 mr warıpı mem wor mm >> 

set 79 KT DES Ern NIVE 59 NEmONT NOTE) NISMENT MT Moe 
yma9 Tpwa u Tr rs, a wiuaen rs enb win ar Des 
way 8 mau) mm 8b Re up N Tl ab gramm Tim 
So der Augsburger Machſor, 1536, deuticher Ritus; wörtlich ebenſo in Heidenheims Feſt— 
täglichem Gebetbuch, neue Aufl., Rödelheim 1872, Bd VI, ©. 28, nur jteht in leßterem 

xerwes Statt sswes). Hierauf fagen Vorbeter und Gemeinde zufammen Nu 15, 26: 
„Und e8 wird vergeben werden ber ganzen Gemeinde ber Kinder Israel und dem Fremd— 
ling, der fich unter ihnen aufhält; denn es gejchah dem ganzen Volfe aus Irrtum”, und 
der Vorbeter ſchließt mit einem Danke mm genannt) dafür, daß Gott die Betenden 
bis iegt am Leben erhalten habe. 

4 iejes liturgiſche Stüd ift zu vielen Anklagen gegen die Juden, befonders zu Be 
ftreitungen der Glaubwürdigkeit des von Juden geleifteten Eides, benußt worden. Wie 
gelangen wir zu einem richtigen Urteil? 

Ror allem beachte man, daß in der Formel nicht von Eiden, die anderen geleiftet 
werden, die Rede ift, jondern nur von Gelübden, Verpflichtungen, die man fich felbft 

50 auflegt. Daß fpeziell sw nur ein anderer Ausdrud für > ift, ergiebt ſich deutlich 
aus Nu 30,3 (vgl. auch v. 14): oa: Ir non monb ray ao 8 Te ON; 
tvegen der anderen auf =: folgenden Ausdrüde vgl. Mifchna Nedarim I, 1. 2. 

Bei dem „heftigen Orientalen, über den der augenblidliche Eindrud eine unbezähm- 
bare Gewalt bat und der jelten der Vernunft ein Recht über feine ungezügelte Phantaſie 

55 einräumt”, mar „die Wut, Gelübde zu thun, unbezwingbar” (Frankel 59). Was war 
nun zu thun, da das Geſetz Erfüllung der Gelübde forderte (Nu 30, 3, unmittelbar nadı 
den citierten Worten: 33 a7 rm 5)? Erſtens befeitigten die Talmubiften den relis 
giöfen Beweggrund, der zu Gelübden Veranlafjung geben fonnte, indem fie Gelübbe für 
unverbienftlic, auch fogar für fündhaft erklärten (vgl. z. B. Nedarim 22° R. Nathan 

so und Samuel) ; zweitens erklärten fie eine Anzahl von Gelübden für von vornherein un- 
giltig (Miſchna Nedarim III, 1) und ermöglichten, daß andere bei ausgefprochener ZT, 

eue, gelöft wurden: doch find Gelübde (und felbftverftändlich auch Eide), weldhe einem 
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anderen geleiftet find, unlösbar, außer wenn die beteiligte Perfon anweſend und einver: 
ftanden ift, |. Baraitha Nedarim 65° Anf.: 752 878 PD ma TR Ta MRIT WET, 
worüber die Kommentatoren z. St.; Jakob ben Aſcher (F 1340) im Tur, Orach Chajjim 
619; Joſeph Karo (+ 1575) im Ritualfoder Schuldyan Arukh, Joreh Deab 211, 8 4; 
M. Gottlieb, Darthe Noam, Kap. 83, $ 7 und viele andere verglichen werben fönnen. 6 
Mer ein Gelübde gelöft haben wollte, mußte einem Gelehrten oder drei Laien genaue 
Mitteilungen über das Gelübde wie über den Grund des Wunſches nad Auflöfung machen 
und Reue zu erkennen geben (Belhorotb 36PF.; Schuldan Arukh, Joreh Deah 228 S1; 
vgl. Eifenmenger II, 492. und Bodenſchatz II, 370f.). „Seit dem 14. Jahrhundert haben 
die Gelehrten fich ihres Vorzuges begeben und die Auflöfung kann nur durd drei Indi— 10 
biduen erfolgen“ (Frankel 63). 

Außerdem konnte eine allgemeine Löfung bezüglich fünftiger Gelübde ftattfinden durch 
eine feierliche Erklärung am Neujabrötage Nedarim 23», Anf.): „Wer wünjcht, daß feine 
Gelübde das ganze Jahr hindurch feine Geltung haben, trete am Jahresanfange bin und 
ipreche: „Jedes Gelübde, welches ich geloben werde, fei nichtig.” Nur muß er zur Zeit ıs 
des Gelobens an diefe Erklärung [nicht] denken.“ (Ob man fi an die Erflärung erinnern 
müſſe oder nicht erinnern dürfe, ift eine ſchon im Talmud a. a. D. und fpäter noch 
mehrfach erörterte Streitfrage.) — Noch jetzt laſſen fich viele beim Beginn des neuen 
Jahres oder zwiſchen dem Neujahrötage und dem Berfühnungstage in der Synagoge durch 
drei Männer ihre Gelübde löſen, 272 n7a77 70, 20 

In der nachtalmudiſchen Zeit veränderte ſich dieſer Brauch dahin, daß die Erklärung 
abgegeben wurde 1. am Anfangsabend des Verſöhnungstages (weil dann die Gemeinde 
beſonders zahlreich in der Synagoge erſchien), 2. von der ganzen Gemeinde („wir“), 
3. mit Bezug auf die Vergangenheit, nicht auf die Zukunft (Amram: Trmieam Dr 
rs na MT Des Er 7 SarG), — Dies der Urfprung des Kol Nidre, 2 

Im einzelnen ift folgendes zu bemerken: I. Zur Geſchichte der Formel. Nament- 
lich erwähnt wird Kol Nidre zuerft in der Zeit der Geonim (die Nachweife j. bei Ahron 
ha⸗kohen, Blatt 106°). Natronai giebt an, Kol Nidre werde in feiner der beiden Aka— 
demien (Sura und Pumbeditha) gejagt, der Gebrauch habe feinen Grund und feine Wir- 
fung ; ganz ähnlich Hai bar Nachſchon. Amram (869/81 Gaon in Sura) fennt in feiner, 30 
freilih mit jüngeren Zuthaten verjehenen, Gebetsordnung (Seder Rab Amram Gaon, 
Marihau 1865, I, 47°: > yowo m wm) Kol Nidre als „von manchen“ gejagt. 
Saadia Gaon (+ 942) folgert aus Nu 15, 26, daß die Formel fih nur auf Gelübde 
der Gemeinde, nicht aber einzelner Perjonen beziehe. In der Folgezeit wurde dem Kol 
Nidre je länger defto mehr Anerkennung und Verbreitung. — Bon fpäteren Belämpfern 35 
der Anwendung der Formel feien genannt: der Karäer Jehuda Habassi, der 1148 in 
Konftantinopel den Eſchkol ba-fopher (nah HL 1, 14) verfahte, Alphabet 140 (Eupatoria 
1836 fol.); Iſaak ben Sceichetb, Nabbiner in Saragoffa, jpäter in Afrifa, F um 1406, 
Rechtögutachten Nr. 394; Jakob Landau, 1480ff. in Italien, in der Agur genannten 
Sammlung ritueller Beitimmungen; Mordechai ben Abraham Japhe, 7 um 1611,40 
Rabbiner in Polen und in Prag, im Lebüjch; Jakob Chagis, + 1674 in Konftantinopel, 
in den Halakhoth gqetannoth II, Anfrage 219 (Benedig 1704). Die erfte deutſche Rab: 
binerberfammlung in Braunfchweig, 1844, erflärte, „daß das Kol Nidre unweſentlich ift“ 
und „Die Mitglieder der Verſammlung wollen dahin wirken, daß dasfelbe in ihrem Wir: 
fungsfreife jchon für den nächſten Verſöhnungstag abgeichafft werde”. Abjchaffung fand ss 
ftatt 3. B. in Medlenburg.- Schwerin im Mai 1844, in Hannover Ende der jechziger Jahre, 
fpäter in Magdeburg u. ſ. w. An die Stelle ſetzte man entweder ein beutjches Yied (nur 
in Neformgemeinden) oder ein neues hebräifches Gebet. Auch zablreihe Synagogen, die 
im übrigen beim Althergebrachten geblieben find, haben folgendes Gebet, nachdem es eins 

” 

mal eingeführt worden, beibehalten: TS 77 DIT: MET TER, ONTE 12 77737 50 
eg Erez Dien, aiipeng agggg mo an, Braga au mon mer Ein, 
2 2 may] *x Ehe wg 827 Eromen Ch 2 „Alle Gelübde der Kinder Israel, durch 
welche fie, ihre Augen zu Dir, unfrem Herrn, erhebend, geloben zu Dir aus vollem Herzen 
und mit ganzer Seele zurüdzufehren, von diefem Verfühnungstage an bis zum nächiten 
und zum Heile fommenden — mögen zu Dir emporfteigen u. |. iv.” Dies Gebet wird 55 
nach der alten Melodie recitiert, welche überhaupt jehr weſentlich dazu beigetragen hat, der 
ormel Kol Nidre Anfeben zu verichaffen und bewahren. Die zahlreichen Abichaffungen 

ind außer durch die Erkenntnis der Unbedeutendheit der Formel in religiöfer Hinficht ver: 
anlaft worden namentlich durch die Schwierigkeit, die auf diefe Formel ſich ſtützenden An- 
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griffe auf den Wert der von Juden geleifteten Eide in allgemein verftändlicher und zu« 
gleich a ender Weiſe zu widerlegen. Vgl. das Geftändnis in der (Magdeburger) 

Sraelit. Wochenſchrift 14. Mai 1885, Nr. 20: „Es ift für alle Vernünftigen und Den: 
enden wohl gar feine Frage, daß Andersgläubigen, vollends Übeltvollenden gegenüber 

6 biefe Formel viel Mißzuverftehendes hat und ohne Kommentar, die [lied: der] ihre reli— 
ionsgefchichtliche Bedeutung aufflärt und erhellt, faft zu Mißverftändnifien heraus: 
——— daß fie auch des Trüben und Leides uns ſchon übergenug eingetragen hat.” — 
Die weit überwiegende Mehrzahl der „orthodoxen“ Gemeinden —J nicht nur Deutſch⸗ 
lands, ſondern auch und noch mehr Oſterreich-Ungarns und anderer Länder hält an der 

ı0 alten Formel feſt. Diefe ift unzweifelhaft eine „Einrichtung“, bezw. ein Gebrauch der 
Jüdischen Neligionsgejellihaft im Sinne des $ 166 des Deutjchen Strafgeſetzbuches. Dafür 
zeugt auch die Erwähnung des Kol Nidre in den Leitfäden, welche dem frommen Isra— 
eliten das für fein religiöfes Leben Anzuwendende direkt vorichreiben, z.B. Abraham Danzig, 
Chajje Adam Kap. 144, 8 20; Salomo og Qizzur ſchulchan “arufb S 132, 1 

15 (3. Aufl, Lemberg 1881); Jul. Defjauer, Die Ritual-Gejege der Israeliten, Ofen 1869, 
Kap. 53, ©. 187f.; Manni Gottlieb, 22 ">77, Darkhe Noam oder Pflichtenlehre, Han- 
nober 1898, Kap. 244, 6. 

Eine wichtige Änderung der Formel gefchah durch Raſchis Schwiegerſohn Meir ben 
Samuel: bisher war die Löſung der Gelübde des vergangenen Jahres ausgejprochen worden, 

20 er ließ die Gelübde des eben begonnenen Jahres für ungiltig erflären. Sein Sohn Jakob 
ben Meir, getwöhnlih Rabbenu Tham genannt (+ 1171) berichtet die im Sepher ha— 
jafhar (Wien 1810, BI. 17, Sp.1, $ 144) mit der Bemerkung, die bisherige Faſſung fei 
falfch, weil niemand ſich felbft Gelübde auflöfen könne. (Die Änderung ift aljo nicht 
von Nabbenu Tham ausgegangen, obwohl das ſchon in der 1. Hälfte des 13. Jahrh. 

25 von Iſaak ben Mofes in Or Zarua, Shitomir 1862, ©. 126», ferner von Aſcher ben 
Se 7 1327, im Talmudlompendium Ajcheri zu Nedarim 23° und von Jakob ben 
Alcher im Tur, Orach Chajjim 619, gefagt wird). — Diefe Neuerung oder genauer, wenn 
wir an Nebarim 23 denken, dieſe Wieberherftellung des — er rg wurde in weiten 
Kreifen, bejonders im deutjchen Ritus, angenommen. Biele Machſorim blieben bei 727©, 

80 3. B. Soncino 1485 (röm. Ritus), Amtterdam 1771 (jephard. Ritus); eine Machfor: 
handſchrift (orient. Rit.) im Beſitz des Hm. Dr. U. Berliner verbindet beide Ausbrude- 
weiſen: „vom vergangenen Berfühnungstage bis zu diefem und von diefem Verfühnungs: 
tage bis zum fommenden.“ 

I. Der Wortlaut der Formel erfcheint in Handſchriften wie in Ausgaben mit 
3 manchen Varianten. Die wichtigfte Verfchiedenheit ift, daß die Gebetsordnung Amrams, 

der alte Machſor Soneino 1485 u. f. w. einen ganz hebräiſchen Tert bieten. Die Zeit: 
beftimmung, ſowohl die auf die Vergangenheit ald auch die auf die Zukunft bezügliche, 
ift überall in hebräifche Worte gekleidet. 

III. Mögliche Bedenken. Da Kol Nidre eine ganz allgemeine Faſſung bat, ift 
40 es unleugbar, daß der, welcher der —— des Wortlauts von Nu 30, 3 und der 

enauen Beſtimmungen über die Unlösbarkeit anderen gegebener Zuſagen unkundig iſt, die 
—* als eine Handhabe betrachten kann, mittels welcher von übernommenen Verpflich— 
tungen ſich zu befreien möglich ſei. Aus der Möglichkeit dieſer offenbar irrigen Deutung 
bat der Judenhaß ſeit dem 13. Jahrhundert oft vorhandene Wirklichkeit derſelben gemacht. 

45 Dem gegenüber hat das Judentum ausdrüdliche und offizielle Erklärungen abgegeben. Der 
Krakauer Rabbiner Mofes Iſſerles (+ 1572) fchreibt in feinen von den oftländijchen Juden 
als autoritativ anerfannten Zufägen zum Sculdan Arukh, Joreh Deab 211, $ 1 (mit 
Berufung auf den um 1440 wirkenden Jakob Weil), daß ungeachtet der allgemeinen Los: 
ſagung jeder nach Möglichkeit für jeden einzelnen Fall Löfung nachzuſuchen habe. Außer 

50 dem wird, obgleih aus dem oben (S. 651,1) Angeführten zur Genüge erhellt, daß das 
Judentum anderen gemachte Zufagen und Beteuerungen als unlösbar betrachtet, in fait 
allen neueren Machſorim (nicht in den alten Ausgaben, 3. B. Soncino 1485, Augsburg 
1536) bei Kol Nidre in einer Anmerkung nachdrüdlich erklärt, daß diejes Titurgifche Stüd 
nur auf Gelübde fich beziehe und zwar nur auf folche, zu denen man fich felbft verbunden 

55 babe, und durch welche die Intereſſen anderer nicht berührt werden. Aus der Formel Kol 
Nidre kann daher fein Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit des von einem Juden ge 
leifteten Eides bergenommen werden. Mit größerem Schein des Nechtes ließen Bedenken 
fih anknüpfen an die böfen von R. Aliba und R. Jochanan gegebenen Beifpiele (f. Boden: 
ſchatz II, 377 und an die Bemerkungen des Mofes Iſſerles zu Schulchan Arukh, Joreb 

co De’ah 232, $ 14, vgl. Eifenmenger II, 510—512, Bodenſch. II, 375—377). Indes 
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muß man, was Mofes Iſſ. betrifft, um gerecht zu fein, erwägen, in welchen Zwangslagen 
die Juden fe vielfach befanden (und in Rußland noch vielfach befinden 

IV. Mandeljtamms Anſicht. Auf Meir aus Rothenburg (2. Hälfte des 13. Jahr: 
hunderts) zurüdgeführt wird und von Deutjchland aus bat fich weit verbreitet der Ge: 
brauch, vor Kol Nidre ber Gemeinde zu geftatten, mit den „Übertretern O2 02 zus 5 
fammen zu beten. (Andere leſen > „für“ ftatt Er, vgl. 2. Zunz, Die Ritus des fonagogalen 
Gottesdienſtes, —— 1859, ©. 96 f.; Boden II, —* überſetzt „Ebräern“ !) Die „Ueber⸗ 
treter” find in Bann Gethane und dürfen als folche Tonft an öffentlichen Gottesdienften feinen 
Teil nehmen. Die am Verfühnungstage gegebene Erlaubnis fol zum Ausdrude — daß 
an dieſem Tage alle Israeliten zuſammengehören (Gottlieb, Darthe Noam Kap. 244, 10 
$ 5) und bat mit KolNidre feinen Zujammenhang. (Übrigens baben viele alte Machſorim 
den ganzen Paffus nicht, 3. B. Soneino 1485, Augsburg 1536). — Demnach und aus 
anderen Gründen iſt die von 2%. J. Manbelftamm, Horae Talmudicae [Teil 4 von: 
Biblische und thalmudiſche Studien] Berlin [1860], I, 6—16, aufgeftellte Anficht zurüd- 
zuweiſen, daß mit ben „Übertretern” Scheindhriften, EOS, gemeint feien, welche Ir an 16 
jenem Tage ängftlih an ihre Brüder [die auch äußerlich beim Judentum gebliebenen] .. 
drängen, um vor Gott und feinem Wolfe feierlich zu erklären, daß alles, was fie etwa der 
Inquiſition im Laufe des Jahres geloben, beſchwören und verjprechen follten, nur als er- 
preßt und erziwungen zu betrachten jei, daß fie im Herzen aber immer biejelben treuen 
Gläubigen geblieben feien und ewig bleiben werden, wie fie und ihre Eltern vorher ge: 20 
weſen“ (S. 12). Da der Zwang zur Abjchtwörung der väterlichen Religion gegenwärtig 
überall aufgehört babe, fei, meint M. weiter, die Abjchaffung des Kol Nidre wünſchens— 
wert; nur den berrlichen Gejang jenes Gebeted möge man erhalten (©. 5 — 

Kolping ſ. Jünglingsvereine Bd IX ©. 601, 18. 25 

Komander (Dorfmann), geit. 1557. — Litteratur: Zwinglü opera, Bd 7 u. 8; 
Ulr. Campell, Historia Raetica, herausgegeben von P. Plattner in den Duellen zur Schweizer 
Geſchichte Bd 8 u. 9, Bafel 1887 u. 90; Anhorn, Wiedergeburt der Kirche in den 3 Bündten, 
Brugg, 1681; be Korta, Historia reformationis eccles. Rhaetie., Chur und Lindau 1772, 
Bd 13 J. J. Houinger, Helvet. Kirchengeſch, Bd 3; Truog, Geſchichte der Reformation von go 
Graubünden, Ehur 1819; Kind, Die Reformation in den Bisthiimern Chur u. Como, Chur 
1858; Trechſel, Die proteftantifchen Antitrinitarier, Heidelb. 1844, Bd 2; F. Meier, Die ev. 
Gemeinde in Zocarno, Dunn 1836, 2 Bde; bei Goldaft, Alamann. rer. script., Briefe fo» 
manderd an Badian de antiquitatibus Curiae in Rhaetia, Frankfurt 1606; 9. ©. Sulz- 
berger, Gejchichte der Reformation im Kanton Graubünden, Chur 1880; E. Blöjc, Geicichte 85 
ber jchweizerijchereformierten Kirhen 1.Bd, Bern 1898, ©. 55 fi. 176 ff. 

Johann Komander, der Neformator Graubündens, wahrſcheinlich gebürtig aus Chur, 
war jchon in jungen Jahren mit Zwingli befannt und dieſem um feiner Zucht und feines 
Fleißes willen lieb getvorden. Über feine Jugendſchickſale konnte bis jett nichts Genaueres 
auögemittelt werden. Weiß man doch nicht einmal, two er war, als er, offenbar fein so 
Süngling mehr, im Auguft 1524 nad Chur berufen wurde. Damald hatte die Um: 
gejtaltung der kirchlichen Verhältniſſe Rhätiend das Stadium der Worbereitung bereits 
überfchritten. Nachdem es auch in diefem geographiſch und politifch fo eigentümlich ges 
ftalteten Lande unter der mit ihrem Klerus, deſſen Lehren und Sitten unzufrievenen Be— 
völferung längere Zeit gegärt hatte, fchritt endlich der „Bundestag“, d. b. die Verjamm: 45 
lung der Abgeordneten aller drei Bünde, zu einer entfcheidenden That. Am 4. April 1524 
erließ dieſe oberfte gefeßgebende Behörde den fogenannten „Artifelbrief”, einen durchaus 
unmißverjtändlichen Verhaltungsbefehl für die Geiftlichen des Landes, der Jahrhunderte 
lang in gejetlicher Geltung blieb. Die Hauptbeftimmungen desfelben waren: e8 muß 
jeder Pfarrer feine Pfründe ſelbſt verſehen; fein Pfarrer und fein Vilar darf angeftellt so 
werden, der nicht in dem Ruf eines geichiten und ehrbaren Mannes fteht und das Ver— 
trauen der Kirchgenofien befigt; bei Verluft feiner Pfründe darf fein Pfarrer fterbende 
Gemeindeglieder vernachläffigen oder biejelben aut Abfaffung eined Teſtaments be 
ftimmen; die geijtliche Gerichtsbarkeit wird auf Eheſachen und Kirchengüter beſchränkt; 
die Verhandlungen vor den bijchöflichen Gerichten follen in deutſcher Sprache geführt und 55 
— Taxen ermäßigt werden; die Appellationen nach Rom ſind nur noch einſtweilen 
geſtattet. 

Infolge dieſes „Artikelbriefes“ wurde in Chur, wo Jakob Salzmann (Salandronius, 
Aleander), der humaniſtiſch gebildete, mit Zwingli befreundete Schullehrer des Stiftes, 
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ſchon feit Jahren in einem die Reformation anbabnenden Sinne gewirkt hatte, der Inhaber 
der erſten ſtädtiſchen Pfründe zu St. Martin, ein alter Domberr Johann Choler, aufgefordert, 
entweder das Amt felbit zu verfehen oder zu refignieren. Als meder das eine noch das 
andere gejchab, berief der Rat der Stadt den Johann Komander zum Pfarrer und gab 

5 demfelben von ſich aus ein Heines Einkommen. In diefer Stellung wirkte Komander bis 
ji feinem Ende, die evangelifche Lehre in Chur ſelbſt mit unermübdlichem Eifer ver: 
ündigend und an ber Förderung der Reformation in ganz Bünden auf erfolgreichite Weife 

arbeitend. Am Anfang ftieß er auf heftigen MWibderftand, jo daß ihn bewaffnete Bürger 
zur Kirche und wieder heim begleiten mußten. Da nahm ſich Zwingli feiner an. In 

10 einem Schreiben vom Januar 1525 wünſchte er, von Geburt ein Angehöriger des Bistums 
Chur, feinen „Verwandten den gemeinen drei Binden in Rhätien” Glüd, daß auch unter 
ihnen die evangeliiche Wahrheit fteif und feit fich aufgetban und in dem mohlgelebrten 
Komander einen fo trefflichen Verfechter erhalten babe, und ermahnte fie, denfelben kräftig 
zu beſchirmen. Died geſchah denn auch, namentlich von Bürgermeifter und Rat der Stadt 

ı5 Chur, allein die päpftliche Partei gewann noch im Laufe des Jahres 1525 zum Kampfe 
gegen Komander die eigentümliche Bundesgenofjenichaft der Wiedertäufer. a eines der 
anabaptiftiichen Häupter, Georg Blaurod, aus Chur gebürtig war, jo fand die von 
Zürich vertriebene Wiedertäuferer in Bünden um fo rajcher Eingang, und Thend. Schlegel, 
der jchlaue Abt von St. Luzius in Chur, wußte das fehr geſchickt auszubeuten, indem er 

20 einerſeits insgeheim die Wiedertäufer begünftigte, andererfeits zu Weihnachten 1525 Ko— 
mander und dejjen freunde als die Urheber all diejer Ketzerei beim Bundestag anflagte. 
Komander twurde vorbejchieden. Ruhig und mutvoll verteidigte er ſich und feine mit: 
bejchuldigten Kollegen, deren er mehr als vierzig zu nennen im ſtande war. Er ver: 
langte, daß ihm Gelegenheit gegeben werde, von — Glauben aus der heiligen Schrift 

25 Rechenſchaft abzulegen. Zu nicht geringem Schrecken der Gegner ging der Bundestag ſo— 
fort auf diefe Forderung ein, und es wurde auf den 7. Januar 1526 ein Religions: 
geipräch nach any anberaumt. Komander verfaßte hierfür in Anſchluß an Zwinglis 
Thefen zur erjten Zürcher Disputation folgende 18 Thejen: 1. die hriftliche Kirche ift aus 
dem Worte Gottes geboren; in demfelben joll fie bleiben und die Stimme eines anderen nicht 

so hören; — 2. die Kirche macht feine Geſetze ohne Gottes Wort, jondern fie hört, was ibr 
Gemahl Chriftus Jeſus gejegt und geordnet hat; ſonſt wäre fie geringer als die jüdifche 
Synagoge; — 3. aus diefem folgt, daß die Obrenbeichte und ihres gleichen, jo man 
Kirchengebote nennt, nicht weiter binden, als fie im göttlichen Worte gegründet und ge 
boten find; — 4. alles, was von dem Fegefeuer bisher gelehrt worden, iſt nicht von 

35 Gott gefommen; — 5. die Ehe und Speijen, die Gott gejchaffen bat, verbieten, find 
Gebote derer, die von dem Glauben abgefallen find, und find aus Eingebung der Teufel ; 
— 6. welcher empfindet, daß er die Gabe der Neinigfeit von Gott nicht habe, derſelbe 
mag und joll fich verebelichen, weh Standes er immer fei; — 7. Bilder zur Verehrung 
machen, ift wider Gottes Wort des Neuen und Alten Teftamentes; — 8. alle Menjchen- 

40 gebote und Menſchenſatzungen, die die Gewiſſen fangen, jind unnütz, abzuthun und ganz 
bintwegzunebmen ; denn fie find ein vergeblicher Gottesdienit; — 9. die Biſchöfe jollen 
jelber predigen, nicht das weltliche Schwert führen, nicht große Güter befigen, jondern 
ziemlicye Nahrung haben und über die Schafe Chrifti mit dem Worte Gottes wachen ; — 
10. die fogenannten Geiftlichen, weß Standes fie immer feien, jollen in zeitlichen Dingen 

45 der weltlichen Gewalt untertban jein; — 11. Chriftus Jeſus ift ein einiger oberjter 
Priefter des Neuen Teftaments, der ewig lebendig bleibt, darum er feines Entjegens be 
darf; — 12. diejer oberfte Priefter ift unfer einziger Mittler zwifchen Gott dem Water 
und uns, feinen Gläubigen; deshalb alle anderen Mittler und Fürfprecher außer ihm obne 
Grund der bl. Schrift aufgeworfen find; — 13. diefer unfer oberfter Priefter bat ein einig, 

so ewigwährend Opfer gethan; deshalb alle andere Sündopfer aufgehoben find, und nachdem 
diejes einmal geopfert worden, mag es um jeiner Vollkommenheit willen von feinem 
Menjchen gewidert (tiederholt) werden; — 14. die Mefle, worin man Chriftum Gott 
dem Bater für die Sünde der Lebendigen und Toten aufgeopfert, ift der bl. Schrift zu: 
wider und eine Läſterung des allerheiligiten Leidens Chrijti; — 15. die Mefje iſt dem 

55 heiligen Evangelium und dem ganzen Neuen Tejtament unbefannt, aber durch die Ver— 
änderung der Dankjagung (Euchariſtie) in ein Opfer verwandelt worden; — 16. dab 
Chriftus mefentlich, wie er zur Rechten Gottes des Vaters figt oder am Stamme bes 
Kreuzes hing, in dem Brote der Dankjagung fei, ift ein Jrrtum und mag mit der hl. Schrift 
nicht ertwiefen werden; — 17. des Herm Abendmahl zum Gedächtnis und zur Dank— 

0 ſagung des Leidens Chrifti nach jeiner Einſetzung, jamt dem chriftlihen Bann, ift bin- 
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genommen und die —— Opfermeſſe an deſſen Statt eingeſetzt; — 18. welcher von 
den Zehenden Antwort haben will, dem wollen wir uns auch nicht widerſetzen. Gott ſei 
Preis und Ehre in die Ewigkeit! Amen. Das Geſpräch dauerte zwei Tage; doch ge— 
langte bloß der erſte Satz, über die Autorität der bl. Schrift, zur Verhandlung. Alles 
weitere mußte Abt Schlegel zu bintertreiben. Er ſetzte es auch durch, daß den Zürder 5 
Abgeordneten, Jakob Ammann und Sebaftian Hofmeifter, verboten wurde mitzureben. 
Einer derjelben, Hofmeilter, bat die Verhandlungen von Ilanz jpäter veröffentlicht und 
darin der Schriftlenntnis Komanders ein ſchönes Denkmal geſetzt, abgedrudt in Füßlins 
Beiträgen zur Reformationsgefhichte I, S. 337— 382. Im allgemeinen war der Erfolg 
des Geſprächs der Neformation günftig, Komanders Anjehen war geftiegen und «8 hatten 10 
fih auch ſieben weitere Geiftliche Bündens ihm angeſchloſſen. Allein unter dem Drud 
der Fatholischen Orte der Eidgenofjenihaft und in der Abficht, einige am Comerſee von 
päpftlich gefinnten Adeligen gefangen genommene angejebene evangelische Veltliner zu be 
freien, faßte dennoch der Bundestag im Februar 1526 zu Chur den Beichluß, die freie 
Predigt des göttlichen Wortes zwar auch fernerhin zu gejtatten, im übrigen aber an den 15 
bisherigen gottesdienftlihen Gebräuchen feftzubalten. Bald nad Erlaß dieſes Defrets 
wurden denn auch einzelne evangelische Prediger des Landes verwieſen, weil fie Meſſe 
und Bilder nicht wieder einführen wollten. Dennoch wagte es Komander, feiner Gemeinde 
zu Dftern 1526 das heilige Abendmahl nad evangelifchem Ritus auszuteilen, und ſchon 
zu Pfingiten erlebte er die Freude, daß der Bundestag in Davos das verhaßte Dekret 20 
vom Februar aufhob und den Grundſatz aufitellte: Jedem joll es im Bereich der drei 
Bünde freiftehen, fich zum römifchen oder evangelifchen Glauben zu befennen und den— 
jelben feiner Überzeugung gemäß auszuüben. Auf Grund der fo proffamierten Glaubens- 
freiheit wurde ferner ein zweiter, für die Evangelifchen noch günftigerer „Artifelbrief” er: 
lafjen, 25. Juni 1526, worin den Gemeinden das Recht zuerkannt wurde, ihre Pfarrer jelbit 25 
zu wählen und fogar dem Domkapitel feine Patronatrechte eingefchränft wurden durch die 
Beitimmung, e8 dürfe dasfelbe die betreffenden Pfarreien und Kaplaneien nur mit Yandes- 
findern beſetzen. Neben vielen anderen Schmälerungen priejterlicher und Elöfterlicher 
Privilegien enthielt diefer Artifelbrief auch die Beſtimmung, daß binfort fein Bifchof mehr 
ohne Mitwirtung des Bundestages gewählt werden dürfe. Darüber äußerſt erbittert, so 
fnüpften der Bifchof und der von all feinen Mönchen verlafjene Abt Schlegel landes— 
verräterifche Verbindungen mit der Familie Medici an. Die Verſchwörung wurde aber 
entdedt, der Bifchof durfte nicht mehr zurüdfehren, und Schlegel wurde nad kurzem Prozeß 
im Sanuar 1529 enthauptet. 

Die in folder Weiſe äußerlich ficher geftellte Reformation fuchte Komander nun auch 35 
innerlich zu befeftigen. Um einen evangelifh gefinnten Nachwuchs beranzubilden, bat er 
Zwingli um einen tüchtigen, fprachkundigen Gehilfen für Salzmann und erhielt einen 
jolhen in dem trefflichen Nikolaus Baling. Um auch das AT in der Grundfprache Iefen 
u fönnen und dadurch noch tüchtiger zu werden für evangelifche Lehre und Firchliche 
Zeitung, erlernte er noch jetzt die hebräiſche Sprache und ftudierte jo fleißig, daß er fich ao 
ein ſchweres Augenleiden zuzog. An fortdauernden Widerwärtigkeiten fehlte es nicht. 
Aus Komanders Korreipondenz mit Zmwingli ſehen wir, daß der bündnerifche Reformator 
mit der Wiedertäuferei und mit dem Neislaufen viel zu fchaffen hatte. In dem Eifer 
gegen die fremden Kriegsdienfte zeigte er fich als echter Schüler Zwinglis. Komander 
lieb überhaupt in jteter Verbindung mit Zürih und that nichts, ohne den Rat der 46 

dortigen Freunde eingeholt zu haben. Im Einverjtändnis mit Bullinger trat er 1536 
vor den Bundestag mit der Bitte, der Kirche eine feitere Organifation zu geben. Dies 
geihab am 14. Januar 1537 durch die Errichtung der Synode, welche in ihrer urjprüng- 
lichen Beichaffenheit als Geiſtlichkeitsſynode noch heute befteht, jährlich in einem anderen 
Thale Bündens ihre mehrtägigen Sigungen hält, die Kandidaten eraminiert und die so 
firhlichen Verhältnifje ordnet. Natürlich gab diejes nititut der evangelischen Kirche neue 
Kraft und dem Reformator neue Arbeit. Mit feinen beiden Kollegen von Chur, Blafius 
und Gallicius, hatte er die Vorarbeiten und die Leitung der Synode zu beforgen, und es 
ift ald Arbeit Komanders namentlich der bündnerijche Katechismus hervorzuheben. Doch 
hatte er auch an dem Zuftandefommen der confessio Rhaetica, die Gallictus abgefaßt, 55 
einen wejentlichen Anteil. Zur Aufftellung diejer Belenntnisfchrift ſah fich die rhätifche 
Synode namentlih durch die Unruhen veranlaßt, welche durch italienische Flüchtlinge 
und befonders durch Vergerio (ſ. den A.) angerichtet worden waren. So jehr ſich 
Komander über das Erwachen evangelifchen Lebens in den italienifchen Thälern 
Bündens freute, jo ſehr beunruhigten ihn die antitrinitarifchen Irrtümer, welche ſich co 
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dabei regten. Und da er fi, im Gegenfat zu Calvin, durchaus nicht mit der Be 
ftrafung der Ketzerei durch Feuer und Schwert befreunden fonnte, jo war er frob, ben 
einen der Hauptirrlehrer, den Anabaptiften Tiziano, 1548 zum Widerruf beivegen zu 
fünnen und den andern, den unrubigen Bergerio, einige Jahre darauf durch feinen Weg: 

s gang nad Tübingen los zu werben. In den lebten Jahren feines Lebens arbeitete er 
namentlih an dem Gebeihen des 1539 gegründeten Gymnaſiums von Chur, das unter 
Johannes Pontijella und Simon Lemnius raſch aufblühte, und aus dem viele würdige 
Geiftliche für das Bündnerland hervorgingen. Komanders letztes öffentliches Auftreten 
war eine feurige Predigt, die er 1556 vor dem Bundestage hielt, und durch welche er es 

10 verhütete, daß Bünden dem Papfte zu jchmählicher Huldigung eine Gefandtichaft jchide. 
Zu Anfang 1557 ftarb er. B. Riggenbad) }. 

Kommende. — Thomassini Vetus et nova ecclesiae disciplina P. II 1. III, ec. 10—21; 
Richter, Dove, Kahl, Kirchenrecht, 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 1323; Friedberg, Kirchenrecht, 
4. Aufl, Leipzig 1895, ©. 325. 

15 Kommende (Commenda) bedeutet die Verwaltung eines Firchlihen Amtes und ins 
befondere auch der damit verbundenen zeitlichen Güter, welche jemandem übertragen ift, 
ohne daß er das Amt zu eigenem Rechte bat. Das Wort fommt von commendare, 
anvertrauen. Nach der Regel des kanoniſchen Nechts follten Kommenden nur in der Art 
vorlommen, daß für ein Kirchenamt, bis es im Erledigungsfall wieder befegt werden kann, 

20 oder jo lang eine Verhinderung, wie z. B. Suspenfion des ordentlichen Inhabers, dauert, 
ein dazu taugliches Subjekt, welches etwa auch bereits ein anderes Kirchenamt zu eigenem 
Recht hat, als Verweſer beftellt, und diefem zugleich die einftweilige Verwaltung, nicht 
aber der Genuß der zu dem Amt und der dem Amt untergebenen Kirche oder Anftalt 
gehörigen Güter anvertraut würde. Hierauf bezieht fih e.3. C. 21. q. 1 (angeblid von 

25 Leo IV.): Qui plures ecclesias retinet, unam quidem titulatam (b. b. als mirk- 
licher Amtsinhaber, 3. B. Biſchof), aliam vero sub commendatione retinere debet 
(vgl. e.54. 8 5. X. de elect. [1,6]. Ferner ce. 15. de elect. in VI". (1,6) von 
Gregorius X. (1274): Nemo deinceps parochialem ecelesiam alicui, non con- 
stituto in aetate legitima et sacerdotio, ecommendare praesumat, nec tali 

so etiam nisi unam, et evidenti necessitate vel utilitate ipsius ecclesiae suadente. 
Huiusmodi autem commendam, ut praemittitur, rite factam, declaramus ultra 
semestris temporis spatium non durare, statuentes, quiequid secus de com- 
mendis ecclesiarum parochialium actum fuerit, esse irritum ipso iure (bei 
diefer Stelle entwidelt die Glofje die Rechtöverhältnifje jener eigentlichen Kommenden). 

35 Es gab aber dieſes Institut zu großen Mißbrauch Anlaß, indem jehr häufig, namentlich 
von den Avignoniſchen Bäpften, die Einkünfte von Kirchenpfründen Perſonen, welchen dieſe 
ordentlicherweife wegen des Verbots der Kumulierung von Kirchenämtern nicht verliehen 
werden fonnten, unter der Form von Kommenden auf L2ebenszeit und ohne die Pflicht 
perjönlicher Verwaltung des Amtes zugetvendet wurden. Namentlich wurden auf dieſe 

“0 Weiſe oft Abteien Säfularklerifern als Kommenden verliehen. Ein merkwürdiges Ein- 
geftändnis der Ausdehnung und Schädlichkeit diejes Mißbrauchs hat Clemens V. in einer 
Verfügung vom Jahr 1307 abgelegt, durch welche er, in ſchwerer Krankheit von Ge 
mwifjensangft gedrängt, alle von ihm ſelbſt erteilten Kommenden diefer Art miderrief (c. 2 
Extr. comm. de praebend. [3,2]. Sie famen aber ſpäter noch vor; ſelbſt das tri- 

45 dentinifche Konzilium, welches das Verbot der Kumulierung von Benefizien ausdrücklich 
auf die (uneigentlichen) Kommenden erjtredte (Sessio XXIV, c. 17, de Reform.), 
fand es unmöglich, die Aufhebung des Mißbrauchs der Kommendierung von Klöftern an 
Sälularkleriker völlig durchzuführen, und begnügte fi mit einfchränfenden Beitimmungen 
(S. XXV, e.21 de Regularib.). Auf ähnliche Weife hatten in der farolingifchen Zeit 

50 die weltlichen Herricher oft Klöfter und Kirchen jamt ihren Gütern Laien fommendiert, um 
ihnen, vorzüglich zur Belohnung von Kriegsdieniten, unter der Form eines Schußverbält- 
nifjes den Genuß diejer Güter zu verichaffen. 

Eine bejondere Art von (uneigentlichen) Kommenden bilden die bei den geiftlichen 
Nitterorden vorlommenden, unter melden urfprünglich Verwaltungen von Ordensgütern 

55 verftanden wurden, die einzelnen Rittern (commendatores, Komthuren) gegen Ver: 
rechnung und mit bloßer Erlaubnis, ftandesmäßigen Unterhalt aus ihren Einfünften zu 
beziehen, anvertraut waren, allmählid aber ganz die Natur von wahren Benefizien an: 
nahmen. 
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Bei den Proteftanten find Kommenden nie vorgeflommen, man müßte denn, mas 
aber ungewöhnlich ift, mit 3. H. Böhmer (J. E. P. T. II. P. III. F.5. $ 134) die 
Pfarrverweſungen darunter verſtehen. v. Scheurl P. 

Kommunismus. — Litteratur: L. v. Stein, Der Sozialismus und Kommunismus 
im heutigen Frankreich“, 1848; derſ., Der Begriff der Geſellſchaft und die ſoziale Geſchichte 6 
der franz. Revol, 1850; &. Schönberg, Handbud der polit. Delonomie, 1885f. — Hand» 
wörterbuch der Staatswifjenihaften von Conrad ꝛc. Art. Sozialismus und 8. von Adler. Dort 
auch die Litt. bezüglid der Neueren Marz, Proudhon ꝛc. Deögl. die vollswirticaftlichen 
Lehrbb. und Syiteme von Roſcher, Wagner, Marlo, J. Wolf, Cohen ıc.; Malon, Le socia- 
lisme int@gral®, 1893; €. de Laveleye, te socialisme contemporain *, 1888; M. v. Nathuſius, 
Die Mitarbeit der Kirche an der Löjung der jozialen Frage, auf Grund einer furzgef. Volks— 
wirtfhaftl. u. eines Syſtems der hriftl. Gejellichaftslehre ?, 1897 ; derf., Die chriftl.-joz. Ideen 
der Reformationgzeit u. ihre Vorgeſchichte, 1897; Uhlhorn, Die hriftl. Liebestbätigfeit 1—3; 
Pöhlmann, Geſch. des antiken K. u. Sozialismus J, 1893, II, 1901; Dümmler, Prolegomena zu 
Platons Staat, 1891; Hundeshagen, Der K. u. die asket. Sozialreform in ThSiK, 1845; 16 
Balter, Der Eigentumsbegriff des Thomas v. U. und d. Sozialismus, 1895. — Litteratur 
der „Staatdromane” in Nathufins Mitarbeit 2c.?, &.98 und im Art. v. Adler; Kautsky, 
BVBorgejhichte des Sozialismus, 1896; Haud, Der Kommunismus im chriftlihen Gewande, 
1891; 2. Selig, Entwidelungsgefhichte des Eigentums unter kulturgeſch. u. wirthichaftl. Ge— 
fihtspuntten, 3 Bde, 1883—89. 20 

1. Das Weſen. Der K. iſt eine philoſophiſche Theorie über die beſte Verteilung 
des Beſitzes unter den Menſchen im Intereſſe der sem lichen Sittlichfeit und Humanität. 
Die Vorftellung, der K. wolle teilen, um jedem Menſchen einen gleichen Privatbefig zu 
verichaffen, ift eine ganz finnlofe, nur im Mißverftand des Straßenpöbels aufgelommen. 
Um ihre Anfichten von dieſen rohen Mifdeutungen zu ſchützen, haben die wiſſenſchaft- 26 
lichen Vertreter der Sozialdemokratie das Wort Kolleftivismus erfunden, welches bejagt, 
daß der K. das Privateigentum nicht etwa gleich verteilen, ſondern grundjäglich aufheben 
und zu Kolleftiveigentum umwandeln will. Wir können * beide Worte völlig gleich— 
bedeutend gebrauchen. Nicht aber K. und Sozialismus, obgleich dies u. a. von Adler im 
Handmwörterbudy der Staatswiſſenſchaften u wird. an möge nur einmal ver 0 
ſuchen, z. B. in der Zufammenfegung des Wortes Staatsjozialismus das letzte Wort mit 
K. zu vertaufchen. Sozialismus ift die allgemeine Anfchauung, welche bei der Ordnung 
der Gefellihaft das Wohl des Ganzen vor die Freiheiten und Rechte der einzelnen ftellt, 
während der ihm entgegengefegte Individualismus das Ganze um des einzelnen willen 
dafein läßt. Hier giebt es Anfchauungen, welche mehr oder minder —— oder indi⸗ 86 
de en fein können. Dagegen ift der K. ein beftimmtes Syſtem, das gar 
fein Mehr oder Minder geftattet. 

Man unterfcheidet das Eigentum danach, dab ein Teil der Güter unmittelbar zum 
Verzehren und Genießen da ift, z. B. alle Speifen, Früchte, Kleider u. ſ. w. An dieſen 
Gütern ift felbftverftändlich fein Gemeinbefig möglih. Der andere Teil dient dazu, ſolche «0 
Gebrauchsgüter herzuftellen; dies ift das Handwertzeug, die Mafchinen, Ader, Häufer u. ſ. w. 
Für beide Arten des Eigentums nimmt man auch die Bezeihnungen Verbrauchskapital 
und Produftivfapital; doch wird meiftenteild das Wort Kapital allein ſchon für die 
legtere Art von Gütern gebraudt. Der K. will num, daß alles Kapital im Sinne, von 
Produftivfapital der ganzen Gejellichaft gemeinfam gehöre, fo daß aljo niemand Äder, 4 
Häufer, Fabriken, Handwerkzeuge, Mafchinen im Privatbefig habe, fondern frei verfügen 
nur über dasjenige fünne, was von dem Ertrage der gemeinfamen Arbeit auf feinen Anteil 
zum Verbrauh kommt. Schon jetzt gehören die Staatsdomänen, viele Forften, Berg. 
werke, Eifenbahnen mit den dazu gehörigen Gebäuden, Material, Grundftüden nicht 
einzelnen jondern dem Staate, und ihr Ertrag fommt dem Ganzen zu Gute, indem alle so 
Staatsangehörige infolge des Ertrages jener Staatsunternebmungen deſtoweniger Steuern 
für die Allgemeinheit zu zahlen haben. Der K. will nun, daß es mit allen Privat: 
unternehmungen jo werden fol. Alle Werkftätten, Fabriken, Wirtfchaften, Verkehrs— 
anftalten jollen Eigentum der Gefellihaft und alle Arbeiter in demfelben Angeftellte der 
Gejellichaft fein. ie jet ſchon der Poftbote nicht für feine Bemühungen vom Publitum 55 
belohnt wird, wie auch z. B. der Univerfitätsprofefjor nicht auf eigenes Riſiko den wiſſen— 
Ichaftlichen Unterricht betreibt, fondern in einem Staatlichen Gebäude, auf Staatögehalt an- 
getwiefen, fo foll nad dem K. auch der Schuhmacher, der Müller u. |. w. zu einem Staats» 
angeſtellten werden. Das Vorbild bieten überall die bereit3 vorhandenen Staate- 
monopole; man denke ſich nur die Berhältniffe der Gigarrenfabrifation unter einem Tabals- co 

Real-Enchklopäbie für Theologie und Kirche. 8. U. X. 42 

0 - 



658 Kommunismus 

Dale übertragen auf alle Iandwirtjchaftliche Produktion, alle Anfertigung von Kleidern, 
afchinen u. f. w. 

Die Sache an fi ift in abstracto durchaus vorftellbar, und der K. betont, daß 
eine Reihe von Übeljtänden der gegenwärtigen Wirtihaftsorbnung damit befeitigt fein 

5 würden, hauptjächlich der, daß eine bis noch fehlende Regelung der Produktion ein- 
treten Zönnte, jo daß nicht mehr im Konkurrenzkampf aller gegen alle auf Vorrat, fondern 
nur nad) Bedürfnis produziert twürde. Es würde feine Überprodultion, feine durch die: 
jelbe bedingten wirtſchaftlichen Krifen und arbeitslofen Zeiten mehr vorfommen. Dadurch 
würden eine Unfumme von Zeidenfchaften, die aus der jeigen Produktionsweiſe entftünden, 

10 u. verichwinden: Neid, Unzufriedenheit, jelbitfüchtige ichtung des anderen u. dgl. 
Wie kann derartiges z.B. unter den Eifenbahnbeamten, den Forftbeamten auffommen, 
wo jeder dem ihm bon oben angewieſenen Beruf nachgeht und dafür feinen zureichenden 
Sold erhält. Ebenfo würde e8 mit der gefamten Arbeiterjchaft werden, die dann müßte, 
daß fie nicht zur Bereicherung einzelner, jondern zur Erhaltung des Ganzen mit all feinen 

16 Bebürfniffen arbeite. Bon Lohnkämpfen, Streifes ꝛc. würde dann feine Rede mehr jein. 
So bietet ſich der K. als ein fittliches Shftem an, das zur wahren Humanität unum- 
gänglih ſei. Jener unwürdige Unterfchied von höchſtem Yurus und tieffter Verarmung, 
der durch alle Almofen und chriftliche Caritas nie zu entfernen jei, würde ganz von 
jelbjt verfchwinden, indem jedem der ihm gebührende gleiche Lebensgenuß geöffnet fein 

20 würde. Erforderlich zur Durchführung des K. als mirtichaftlihen und gejellichaftlichen 
Syſtems ift die einheitliche Leitung des gejamten gewerklichen Lebens durch eine Central- 
inftanz, die — bei der gegenwärtigen Entwidelung des Weltverkehrs — felbjtverftändlich 
zu einer einheitlichen Leitung des mwirtfchaftlichen Lebens der ganzen Welt werden müßte: 
einheitliche nt aller Bebürfniffe, Anweiſung aller Arbeiten und Berteilung aller 

3 Erträge nah einheitlichen Grundfägen. An Stelle des Geldes treten Lohnkarten zum 
Eintaufch aller Bedarfsartifel. Durch die Konzentration der MWirtfchaft, Aufhebung der 
Zwergwirtſchaften, wird alles viel mühelofer produziert, e8 bedarf darum geringerer 
Arbeitszeit, jeder hat Zeit auch für geiftige Genüffe und edle Erholungen. Niemand 
braucht für die Zufunft zu forgen, das Sparen ift finnlo8 geworben, da für alle Lagen und 

0 Unfälle durch die Geſellſchaft geforgt wird, es giebt nichts mehr zu vererben, nichts für 
fih zu getvinnen oder zu verlieren. Die eine Quelle aller Leidenſchaften und Verbrechen, 
der Dribatbefig, ift abgeichafft, der Egoismus hat feinen Gegenftand mehr, an dem er ſich 
entfalten könnte, und muß darum verfchtwinden. Die ganze Menfchheit Iebt als eine große 
— in Friede und Freude miteinander. Mit der Aufhebung des Privatbeſitzes fällt 

35 freilich nicht nur die Vererbung, ſondern damit auch das Familienleben. Aber auch hier— 
für macht der K. fittliche Gründe geltend. Es würde dem unnatürlichen Zwange, der in 
der jeßigen Norm der Ehe liege, ein Ende gemacht und damit die andere Duelle von 
Sünden veritopft. Aufhören würden die Geldheiraten, die Proftitution und alles, was 
fonft noch den Verkehr der Gefchlechter unter einander vergiftet. 

40 Es ift mit dem Bisherigen der K. charakterifiert nad) dem Bilde feiner gegenwärtigen 
Erſcheinung. Er bildet ein mwirtjchaftlihes und gefellichaftliches Syſtem, das fich in den 
Dienft der Sittlichkeit ftellt, al ein Mittel zur höchſten Vollendung der Menſchheit. Aber 
freilich gehört zu diefer Vollendung aud der hödhitmögliche Genuß aller irdiſchen Güter. 
Das Sittlichkeitsziel ift ein durchaus irdifches, materialiftiiches. Eine total andere Form 

5 des K. ift darum diejenige, auf melde wir in der Gejchichte ftoßen, der asketifche 
K. Hier ift es die Geringihägung der irdifchen Güter, die zu einer Entäußerung von 
allem Privatbefis führt. Die verfchiedenen Motive diefer beiden Arten des 8. müſſen 
—— für die Kritik als auch für die geſchichtliche Betrachtung ſtreng auseinandergehalten 
werden. 

50 2. Gejhihte Was für dem K. entfprechende Einrichtungen in der Urzeit be 
ftanden haben, darüber fteht wenig feft. Die materialiftische Geſchichtsphiloſophie neigt zu 
romanhaften Schilderungen berfelben. Feſt ftebt, daß je höhere Kulturzuftände wir in den 
Anfangsperioden finden, deſto ausgebildeter die Formen des Privateigentums find, — 
ferner, daß auf mandyen Gebieten der Gemeinbefiß einer Stadt: oder Dorfgemeinde de 

55 durch alle Zeiten erhalten hat. Im flaviichen Völkern ift noch heute die Dorfflur Ge— 
meineigentum und wird der Ader wechſelnd zur Benugung gegeben. In germantjchen ift 
ihon früh die Aderflur gleichmäßig verteilt. „Da ift wohl geteilt, wo alle gleich gute 
Tofte (— Loſe) erhalten haben”, heißt es in einem alten Schleswigſchen Recht (bei 
Hanfien, Agrarhiftor. Abhandlungen II, 179f}.). Dagegen find Wälder (bis gegen Ende 

co des 19. Jahrhunderts auch Weideland) vielfach Gemeineigentum geblieben, die Erträge 
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werden an bie —— verteilt (Allmende ꝛc.) — Der K. als Syſtem trat zuerſt in 
Griechenland auf als eine Reaktion eye die durch den Individualismus heraufgeführte 

erfplitterung der Gefellichaft. Nach riftotele8 hat zuerſt Phaleas von Chalfevon ben 
emeinbefis, die Verftaatlihung aller Gewerbe (Ausübung durch Staatsfklaven!) u. dal. 

vorgefchlagen. Ähnlich Hippodamos von Milet. Am berühmteften ift das fommuniftiiche s 
Syſtem bes Plato im „Staat“ geworben, von ihm felbjt im Alter bearbeitet und gemilbert 
in ben „Gejeßen”. Schon von Ariftophanes find diefe philofophiichen Ideen, die meift 
Utopien waren, verjpottet in feiner Satyre ’Exrxinoralovoaı (der Weiberkonvent). Auch 
Aristoteles hatte das Unpraftifche der kommuniſtiſchen Staatögedanfen erfannt und hielt das 
Sonbdereigentum feit, wollte aber doch eine möglichft gemeinnügige Verwendung desfelben 10 
gejehlich feitlegen. Achnliche Reaktionen gegen die Zerflüftung der Gefellichaft in Reich und 
Arm kommen im orientalifchen Heidentum vor, und zwar immer auf dem Wege der Ver— 
achtung des Neichtums und der Beſitzloſigkeit, wodurch fie fi mit dem K. wenigſtens 
berühren. Zu nennen ift das bubbhiftiiche Mönchtum. 

Einen ganz neuen Weg zeigt das Chriftentum. Zwar ift auch ihm das irdiſche Gut 15 
im Vergleich mit den ewigen Gütern abjolut unwichtig (Mt 16, 26). Aber eben deshalb 
ift für den Chriftenftand Armut und Reichtum gleichgiltig. Beide wurden nur unter dem 
Geſichtspunkt der darin liegenden fittlichen Gefahren angejehen. Die Entäußerung der 
Güter ift eine innerliche (1 Ko 7,29), fie als eine äußerliche zu verlangen, ift gejeglich und 
darum Verleugnung des Evangeliums. Im Gegenteil ift Arbeit und zwar lohnende 20 
Arbeit ein Grundgefeß für jeden Chriften (2 Th 3, 10; Eph 4,28), und Treue, d. 5. 
richtige Verwendung des Privatbeſitzes (Mammon) eine auch von Chriftus eingefchärfte 
Verpflichtung (2e 16, 11). Infolge diefer Anſchauung vom irbifchen Gut kann von be 
ftimmten formen der Eigentumsverteilung als unerläßlicher Bedingung des Heiligungs- 
lebens, auf dem Gebiet des Chriftentums feine Rebe fen. Und die Auffaffung der Fi 25 
ftände der erjten Gemeinde in Serufalem (AUG 2—5) als K. ift nicht nur eine Ver— 
fennung jener Stelle, fonbern eine Verfennung des Chriftentums (D. Holgmann, ZRG 
XIV, 3, ©. 327). Die hriftliche Liebespflicht, den armen Brüdern zu helfen, kann zu 
allen Zeiten die Pflicht einfchließen, die eignen Immobilien zu verfilbern, wenn nicht auf 
andere MWeife geholfen werben fann. Es ift die vollendete Selbitlofigfeit, aber fein K. so 
(die Litteratur zum K. der apoft. Gemeinde f. in meiner Mitarbeit? ©. 402 und Roſcher, 
Grundlagen der Nat.:Of. 20. Aufl, ©. 199). Zwei Gründe wirkten auf die Verſchiebung 
dieſes Standpunkte hin. Einerfeit3 drang die heibnifche Verachtung der Materie als 
en in die chriftliche Gedankenwelt ein; der Gnoftifer Karpofrates kam auf diefem 

ege zur Verachtung des Gefees, ald der Ordnung der materiellen Dinge, und trat für ss 
Güter: und MWeibergemeinfchaft ein. Andererfeit3 trat an die Stelle des Evangeliums 
das Gejeg mit feiner Gerechtigkeit durch menjchliche Leiftungen, und als ſolche wurde bald 
der Verzicht auf den Privatbefig angejehen. Unter dem Einfluß diefer Ideen hat ſich K. 
im chriftlichen Getwande nad) zwei ganz verfchievenen Seiten bin auögebildet. Auf ber 
einen im Mönchtum der rein asketiſche K. Kein Bruder des Ordens hat Privatbefit, es ift wo 
ihnen alles gemein. Aber die wirkliche Weltabgezogenheit, welche die ftrenge Partei ber 
Franzisfaner zur Forderung des Verzichtes auf jeden Befig trieb, unterlag dem Welt 
weſen, das Beſitz auf Belik häufte, der zwar nicht dem einzelnen, jondern dem Orden 
gehört und fommuniftifch angejehen wurde. Allein da diefe Art des K. ganz erflufiv 
gegen alle anderen Menjchen war, fo wurde er nur das fromme Mittel zur Bereicherung 45 
des Ordens und der Verweltlichung feiner Mitglieder. Die Ideen felbit, daß der K. eine 
fittlich höhere des Eigentums fei, war der ganzen Kirche von der patriftiichen Zeit 
durch das MA. geläufig. Und es war dies ein Erbftüd aus der heidnifchen Philofophie 
von Plato her. Auch dort ſchon war bei den Pothagoräern der höchſte Grad mit Askeſe 
und Gemeinbefig verbunden. Ebenjo war es bei der jüdifchen Sefte der Efiener. Inner: so 
ri der Chriftenheit wurde die innere Freiheit vom Befis, wie fie das NT fordert, ſchon 

veräußerlicht. Bei den Kirchenvätern, auch den beiten, finden fi) Außerungen von 
ſehr mißverjtändlichem Charakter (zufammengeftellt bei Uhlhorn, 2. Aufl. ©. 121; Malon I, 
p. 96). Nach dem kanoniſchen Recht iſt duleissima rerum possessio communis 
(Endemann, Jahrbb. f. Nat.Ok. u. Stat. 1863; H. Contzen, Geſchichte der volkswirtſchaft⸗ ss 
liche Litteratur im MA.. 2. Aufl. 1872). mn diefem Sinne ift die Lehre der Kirche durch 
das ganze MA. gehalten. So hatten es die firhlichen Stifter und Klöſter leicht, das 
Voll zur Abgabe des Eigentums zu beivegen. Dieſes Zufammenftrömen der Güter 
in = „tote Hand“ lag fchließlih mie ein Alp auf dem wirtſchaftlichen Leben befonders 
der Stäbte. 

42* 
60 
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Nah einer ganz anderen Seite bin aber zeigte fi der K. in den Auffafjungen 
außerfirchlicher Kreiſe. Während in den Klöftern der K. wirklich von asfetiicher Melt: 
verleugnung wenigſtens ausgegangen war, verband fi) in manden Selten die Begebr: 
lichkeit des Heinen Mannes mit jenem als chriftliches Gebot aufgefaßten Verzicht auf 

5 Privatbefis, den man aber toefentlic von den anderen, den Reichen verlangte. Den erften 
gewaltfamen Ausbruch derartiger Gefinnung zeigen die Girktumcellionen in Afrika. (j. d. 
A. Donatismus Bd IV ©. 793 und meine Univerfitätsfchrift: Die afrik. Circumcellionen des 
4. u. 5. Jahrh., Greifswald, 1900). Von donatiſtiſchen Asteten, Ki für „reines“ 
Chriftentum angeregt, zogen Pöbelhaufen umher, Priefter der Katholiken erſchlagend, alle 

ı0 Schuldner befreiend, die Reichen zu Anechtesdienften zwingend. Ihre Anführer waren 
die Führer der Heiligen, die im Namen Gottes das Recht berftellten. Daf die Bagauden 
in Gallien, die Ähnlich auftreten unter zwei „Kaifern“, den chriftlichen Urfprung, den die 
Sage ihnen zuteilt, nicht gehabt haben, ift mit mwifjenjchaftlich zureichenden Gründen noch 
nicht widerlegt. — Die zahlreichen Sekten des MA., welche darin fämtlich mit der Kirche 

15 auf gleichem Boden ſtehen, daß fie das Chriftentum weſentlich ald die lex christiana 
auffaſſen, rechnen fajt alle das Gemeineigentum dazu. Im 11. Jahrhundert jchon die 
Leute von Monteforte, die Apoftoliker in Perigueur zu Bernhards Zeit, Sagarelli, Dolcino, 
die Katharer und die frühern MWaldenfer (der Quellennachweis überall in den chriftl.joz. 
Ideen der Ref.-Zeit ꝛc., ©. 18. 24 ff). Ganz beſonders wirkten bis in das 16. Jahr— 

20 hundert hinein die er des Apokalyptikers Joahim von Floris auf die Hochſchätzung 
des K. in feiner asfetifchen Geftalt. Als nun die mirtfchaftlichen Verjchiebungen große 
Nöte über weite Kreife der Armen in Stabt und Land brachten, als durch die allgemeine 
Steigerung des Bebürfnislebensd am Boden des Volkslebens eine Mafje armer Leute 
zurüdblieb, deren Zuftand viel greller als früher von dem der Reichen abſtach, als die 

235 bon Anfang des 14. Jahrhunderts an gewaltfamen Revolutionen entftanden, miſchten ſich 
mit den fozialen Forderungen überall die von der offiziellen Kirche felbft vertretenen Ideen, 
daß das Chriftenhum den Gemeinbefit fordere. Dieſe Gedanken, vom Pöbel zu Gewalt: 
akten benußt, fanden auch in der Litteratur ihre Vertretung. Jakob von Maerlant tritt ſchon 
im 13. Jahrhundert in feinem Sang „Wapene Martyr” unverhüllt für den K. ein. 

Die MWeisfagung von ak Friedrichs II. Wiederkehr, und hundert Jahr fpäter die 
Reformatio Sigismundi find Urkunden des K. Und fo geht e8 durch bis zur Litteratur 
der Huffiten und der Bauernkriege in der Neformationgzeit (Litt. in: Chriftl.-foz. Ideen ıc., 
©. 79ff.). In denfelben wurde die unnatürliche Verbindung des urfprünglid auf Welt: 
entfagung beruhenden asketiſchen K. mit der irdischen Begehrlichkeit praftiih. Am grauen- 

85 bafteften in der Münfterfchen Rotte. Aber auch in ihr noch fieht man an Männern mie 
Rottmann die Verzerrung urfprünglich chriftlicher Gedanfen. Reine und edle Bilder des 
chriftlichen S. zeigen ſich in jenen Zeiten an einzelnen Erfcheinungen bei den böhmiſchen 
Brüdern und den Taufgefinnten. 

Eine andere Form gewann die Propaganda für den K. in den mit dem 16. Jahrh. auf: 
0 tauchenden ſog. Staatöromanen; des Thomas Morus Utopia fteht in erfter Reihe; dahin 

gehört ferner Gampanellas Sonnenftaat, Bacos Atlantis. Auch Joh. Val. Andrei bat 
einen Beitrag zu dieſer Litteratur geliefert. In romanhafter Form wurden die natur: 
rechtlich begründeten Vorftellungen von dem Glüd, das mit der Aufhebung des Privat- 
eigentums über die Menjchheit fommen würde, ausgeführt, mit chriftlichen Gedanken mehr 

45 oder weniger gefärbt. Aber die politifche und wirtfchaftliche Entmwidelung der nächſten Jahr⸗ 
hunderte war nicht dazu geeignet, derartigen Gedanken weiter nachhängen zu laſſen. Und erft 
am Ende des 18. Jahrhunderts hatte die materialiftiihe Philoſophie eine ſolche Aus- 
bildung erlangt, daß fie fi in die Praris umzufegen verjuchen konnte. Der erjte Bor 
äufer des modernen K. ift die Partei des Berges und das Manifeste des egaux in der 

60 franzöfiichen Revolution. In den Konftitutionen von 1789 und 91 batte es noch ge 
heißen: „die natürlichen und unverfürzbaren Nechte find die Gleichheit, die Freiheit, die 
——— Sicherheit und das Eigentum“. Dagegen rief Marat aus: „die Gleichheit der 

echte führt zur Gleichheit der Genüſſe, und erſt auf dieſer Baſis kann der Gedanke zur 
Ruhe kommen“. — Hier iſt der K. jedes chriſtlichen oder ſonſt religionsphiloſophiſchen 

65 Gewandes entkleidet und er zeigt ſich als konſequente Forderung des Materialismus: 
jeder hat einen Bauch und der muß voll werden (Baboeuf). Der eigentliche Vater aber 
des modernen K. ift Graf St. Simon, deſſen geiftige Größe von feinen Beitgenofjen zwar 
nicht erfannt wurde, fich aber in den immenjen Wirkungen zeigt, die fein Auftreten in 
der Arbeitertvelt gehabt hat. Nach verſchiedenen Seiten wurden feine Ideen fortgebildet von 

60 Fourier, der Gefellihaftsabteilungen auf Grundlage des K. erfand, die er Phalenfiöres 
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nannte, — Enfantin, der zur Gütergemeinſchaft auch die Meibergemeinfchaft predigte, 
Gabet, der in Amerifa fommuniftifche Kolonien anlegte, die jehr bald verfrachten, Prou- 
dhon u. a. Was bei St. Simon von Idealismus und unflarer Religiofität getragen 
war — fein letztes Werk a nouveau christianisme —, das wurde fpäter von Marz 
in ein kaltes logiſches Syſtem zu bringen gefucht, der aus dem Weſen des Kapitals die 5 
ge ae des K. erweiſen wollte. Aber der Marrismus ift nicht ein verbejlerter, ſondern 
ein verichlechterter St. Simonſcher K. Die heutige radikale fozialiftiiche Partei ijt durch Marr 
wiſſenſchaftlich begründet und vertritt den reinen K. in philantropiftiicher Tendenz, wenn 
auch die Art der Begründung als mifjenfchaftlich unhaltbar jest mehr und mehr auf: 
egeben wird. Auch einen neuen Staatöroman hat diefe Richtung hervorgebracht in 10 
ellamys Nüdblid aus dem Jahre 2000. Der menjchenfreundliche ideale Zug in diefem 

K., der ſich jchon bei St. Simons Zeitgenofjen, dem Engländer Owen gezeigt hatte, hat 
eine Reihe von Theologen mit unklaren chriſtlichen Vorftellungen auf die Seite jener Partei 
getrieben, — aljo eine neue Vermiſchung chriftlicheasketiicher Gedanken, erwachſen auf einem 
Mifverftändnis vom Weſen des Evangeliums („das Chriftentum ift dazu da, um die Ar= 15 
mut abzuſchaffen“, Naumann), mit der materialiftifchen Begehrlichkeit der Maſſen. Wo 
aber je in der Gefchichte Weltfinn und Genußfucht ſich des Mitteld der asfetiichen Ver: 
drehung des Chriftentums bedient hat, hat das immer zu den gefährlichften Verwüſtungen 
des firchlichen und des Volkslebens geführt (Gircumcellionen, Aloftertueien Miedertäufer 2c.). 
Ahnliche Begeifterung für chriftlihen K. in gleicher Unklarheit begegnen wir auf katho— 20 
liſcher Seite bei Lammenais und anderen Franzofen. — Nur verivandt mit dem K. und 
boch in wejentlichen Punkten von ihm gejchieden ift die Bodenbefisreform des Henry George 
(Litteratur |. Mitarbeit cc, S. 196f.). 

3. Kritil, Der K. ift ebenſowohl eine volfswirtfchaftliche als eine ethiſche Theorie. 
Es ift Sache der Vollswirtichaft, feine Durchführbarkeit im einzelnen zu beurteilen. Es 25 
ift bereit3 auf den großen Umfang bingetviefen, in welchem gefellichaftliches Eigentum 
(Staatöbefig und Verwaltung) eriftiert. Auf welche Zweige dieſe Einrichtung anzutvenden, 
ettva noch weiter auszubehnen fei, ift Sache der gefchichtlichen Entwickelung, zu ver: 
fchiedenen Zeiten verſchieden, ift alſo eine rein praftifche Frage ; deshalb wird der Verſuch, 
wie ihn jüngft wieder U. Garelli (La proprieta sociale, 1898) gemacht bat, grundſätzlich so 
die Grenze zu ziehen, bis zu welcher das Mecht der Gefellichaft an den Gegenftänden bes 
Eigentums reicht, nie gelingen. Auch muß jeder Verfuch, durch beftimmte Einzeleinrich- 
tungen das Problem des K. zu löſen (Oppenheimer, Die Siedelungsgenoffenichaft. Wer: 
fuch einer pofitiven Überwindung des K. aus Löfung des Genoflenichaftsproblems und 
der Agrarfrage, 1896) mißtrauifch machen. Der K. will gar nicht einzelne Verbefjerungen. 35 
Solche anzunehmen ift auch die gegenwärtige Geſellſchaftsordnung fort und fort bereit. 
Statt des Privatboten und des Privatfuhrtverfes haben mir die ftaatlichen Verkehrs— 
anftalten, ftatt des häuslichen Privatunterrichts die Schule, ftatt des Privatlichtes in der 
Laterne die öffentliche jtädtifche Beleuchtung u. ſ. w. Aber der K. will grundfäglich das 
Anftitut des Privateigentums abfchaffen ald die Duelle aller Sünden und alles Uebels. 40 
Bei diefen Anfprüchen muß er feine Durchführbarfeit nicht auf einzelnen Gebieten, fondern 
eben als Syſtem nachweifen können. Aber es ift noch nie gelungen, Grundfäge aufzuftellen 
— und bie ift die erjte wichtige praftifche Frage — nad) denen der Ertrag der Arbeit 
durch die Gefellihaft an die — zu verteilen ſei. Nach Bedürfnis? — nach der 
Leiſtung? — und wie ſoll dieſe Leiſtung wieder bemeſſen werden? — nach der Zeit? — as 
nach Korper⸗ oder Geiſteskräften u. ſ. m.? * ſieht man, daß der K. eine Theorie iſt, 
die von der Betrachtung der Fabrikverhältniſſe ausgegangen iſt, er kennt nur „Bluſen— 
arbeit” und jchätt danach alles andere ein. Diefe — Auffaſſung der Arbeit ent⸗ 
ſpricht einer mechaniſchen Auffaſſung der menſchlichen Natur. Und hieran ſcheitert der K. 
als philoſophiſche Theorie. Selbſt wenn die Utopie durchführbar wäre, 3 eine Welt⸗ zo 
kommiſſion die jämtlichen wirtſchaftlichen Bebürfniffe der Menjchheit jährlich Feftftellen und 
die Produktion einheitlich leiten könnte, nie würde die menſchliche Natur mit ihrer Anlage 
zur perfönlichen Freiheit ſich die Feſſeln gefallen laſſen, durch welche einem jeden jeine 
Arbeit zugeteilt werben müßte. Der K. vertvandelt die Menfchheit in eine Zwangs— 
arbeitsanftalt, die ganze Welt in ein großes Warenhaus, in welchem auf Kommando 55 
Stiefeln, Würfte, Symphonien, Eifentwaren, Gedichte u. ſ. w. je nad Bedarf angefertigt 
und nad den dabei aufgewendeten Kräften belohnt werden, — two feiner mehr auf 
igene Gedanken hin etwas unternehmen fann, fondern wo die Stellung des Staatsbahn- 
j ers und bes Gigarrenarbeiterd im Staatmonopol übertragen ift auf alle Produktion, 
auf die Müllabfuhr, das Philofophieren, das Unterrichten, Kleidermachen u. ſ. w. Und oo 
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jelbft wenn 3.8. ein Philoſoph es fich einfallen Iafien wollte, nach Erledigung jeiner 
eſellſchaftlichen Dienftitunden als Kellner, Walbwärter oder Bierfahrer Ber zu philo⸗ 
— —— ſo müßte das im Zukunftsſtaat obenein verboten werden, da alle Probleme in 
dem Syſtem der kommuniſtiſchen Geſellſchaftsordnung bereits gelöſt ſind, dies alſo durch 

5 weitere Spekulation nur gefährdet würde. 
Nur von dem Weſen und der Würde der menſchlichen Perſönlichkeit aus kann der 

K. wirkſam bekämpft werden. Die chriſtliche Ethik hat erſtlich nachzuweiſen, daß der K. mit 
ſeinen Verſprechungen die Sünde und die ſündliche Natur nicht in Anrechnung bringt, 
alfo eine oberflächliche Pſychologie hat, — hat aber weiter auf die von Gott geſetzte 

10 Verſchiedenheit der Menſchen (wie ber Länder, jo der Völker) hinzuweiſen, welche fie gegen- 
feitig auf einander anweiſt, die Kinder auf die Eltern, die Schwachen auf die Starken u. }. m. 
und darin ihnen ihren eigentümlich menſchlichen Beruf giebt. Zur Stärkung in diefem 
Beruf hat jeder die Pflicht, fich aus der Natur den Ertrag feiner Arbeit anzueignen. Das 
Eigentum ift die über den Augenblid hinaus erweiterte Machtiphäre des Menfchen (Felix). 

15 In der hriftlichen Ethik ift darum nicht ein Recht auf Privateigentum zu erteilen; 
man tritt dabei vom Boden der dhriftlichen Sittlichleit ab, denn der Einwand eines chrift 
lichen K. ift dann nicht zu widerlegen, daß ja die Liebe verlange, ſich zu Gunften der 
anderen dieſes Rechtes zu begeben. Vielmehr ift es Pflicht, um des Ganzen willen fich 
durch Eigentum zu einem leiftungsfähigen Mitgliede der Geſellſchaft 4 maden; barin 

2% liegen dann alle ethiſchen Motive für den Gebrauch des Eigentums. it dieſer letzteren 
Auffaſſung ſtimmen alle Stellen in der hl. Schrift, bei denen vom Eigentum die Rede 
iſt. Danach iſt zu ſagen, daß zu den Grundordnungen des menſchlichen Gemeinſchafts— 
lebens das richtig angewandte Privateigentum en und damit ift der K. mit feiner Utopie 
befeitigt. — Die Löfung des Problems des K. — einzig und allein in der chriſtlichen 

25 Liebe, welche den Verkehr der Menſchen untereinander durchdringt und die Verkehrsformen 
und Sitten und Rechte nach ihrem Sinne geftaltet. — Der Wert des K. in der Gegen- 
wart befteht darin, daß er eine vielfach treffende Kritik geübt hat an ben ————— 
der individualiſtiſchen Wirtſchaftslehre, und daß er die Kirche an Aufgaben erinnert hat, 
deren frühere Unterlaſſung der Partei des K. einen antireligiöſen Charakter gegeben hat, den 

80 fie ſonſt vielleicht nicht bekommen hätte. Niemals darf als berechtigter Kern des K. bie 
Forderung gleicher irdiſcher Wohlfahrt und gleicher irdiſcher Genüſſe geſehen werden, was 
auf die materialiſtiſche Auffaſſung zurückführen würde. Sondern es muß dabei bleiben: 
Was hülfe es dem Menſchen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an 
ſeiner Seele. M. v. Nathufins. 

35 Konferenz, evangelifch-kirchliche. — Die zu Eifenach feit 1852 in ber Regel von 
2 zu 2 Jahren kurz nach Pfingften tagende „deutiche evangeliſche Kirchenkonferenz“ bildet 
jur Zeit die einzige amtliche Verbindung zwiſchen den evangelifchen Landesfirchen Deutjch- 
ande, während fonft die Kulturenttwidelung und die politifchen Ereigniffe des legten Jahr: 
hunderts in Deutfchland auch Firchlich regen Verkehr und engeren Zuſammenhang berbeis 

40 geführt haben, nicht allein durch die in zahlreichen Landeskirchen, bejonders des Weſtens, 
eingeführte Union der proteftantifchen Konfeffionen, durch die Bibelüberfegung und den 
Katechismus Luthers und den Dr von Kirchenliebern, fondern auch durch die Liebes: 
werke der äußeren und inneren Miffion, durch die Guftav:Adolf-Stiftung, den Evange- 
lichen Bund und die deutjche Qutherftiftung, und nicht am wenigſten durch die über Landes- 

45 grenzen binausreichende Gemeinjchaft in der theologiichen Wiſſenſchaft, der Firchlichen und 
erbaulichen Litteratur und Preffe, der Firchlichen Kunft in Bauwerk, Bild und Ton. Solche 
lebendige Darftellung für die nicht erft zu fuchende, fondern vorhandene Einheit der evan⸗ 
gelifchen Kirche Deutſchlands macht um fo ftärfer den Wert eines Zuſammenwirkens aud) 
der Kirchenregierungen fühlbar, aber zugleich die Unzulänglichfeit der bisherigen Verbin: 

50 bung. Am empfindlichiten wird ein feftere® Band vermißt bei Wahrung der proteitan- 
tifchen Intereſſen gegenüber der Fatholifchen Kirche mit ihrer trog der Gliederung in Bi- 
—— eſten Geſchloſſenheit, bei Vertretung kirchlicher Intereſſen gegenüber der im 
deutſchen Reiche geſchaffenen Gemeinſamkeit des Heeres, des Verkehrs und des Rechts, 

na den dem beutjchen Proteftantismus im Auslande erwachjenen Aufgaben kirch— 
55 li orge. 

ereit3 im Jahre 1846 hatte auf Anregung des Königs von Württemberg in Berlin 
unter dem Vorfit des damaligen Univerfitätsfurators von Bethmann-Holweg eine Konfe 
ven; bon Delegierten der deutſchen Landeslirchen in mehrwöchentlicher Beratung Mittel 
und Wege befprochen, um an Stelle des mit der Auflöfung des deutſchen Reiches auch 
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äußerlich aufgehobenen und ſchon früher längft wirfungslos getvordenen Corpus Evan- 
gelicorum wieder einen Zuſammenhang titchen den Landeskirchen anzubahnen. Infolge 
der Unruhen des Jahres 1848 fand der Berfuch nicht den beabfichtigten Fortgang, wurde 
aber bei Anlaß der Kirchentage zu Stuttgart (1850) und zu Elberfeld (1851) neu an— 
geregt Die Kirchenbehörden verftändigten fich nunmehr über die im mejentlichen bis heute 5 
in Kraft gebliebene „Geſchäftsordnung“ für eine periodifch wiederkehrende Konferenz von 
Abgeordneten berfelben, „um auf Grundlage des Bekenntniſſes wichtigere Fragen des firch- 
lichen Lebens in freiem Austaufch zu befprechen und unbeſchadet der Selbitftändigkeit jeder 
einzelnen Landeskirche ein Band ihres Zufammengehörens darzuftellen und die einheitliche 
Enttwidelung ihrer Zuftände zu fördern”. 10 

Am 3. Juni 1852 trat die Konferenz zum erftenmal in Eiſenach zufammen und 
übertrug die Yeitung ihrer Beratungen dem Oberhofprediger von Grüneifen aus Stuttgart, 
welcher ihr Zuftandelommen vorzugsweiſe betrieben hatte. Es waren 24 een 
darunter faft alle der zn ebiete, vertreten. Seitdem haben ſich die Behörden jämt- 
licher deuticher Landeskirchen, wenn auch einige mit längerer ober kürzerer Unterbrechung 15 
beteiligt. Auch der evangel. Oberkirchenrat in Wien ift nach dem Ausſcheiden Ofterreichs 
aus dem politiihen Zufammenhang mit dem beutjchen Reiche bei der Kirchenkonferenz ge- 
blieben. Seit 1866 werden die mit Preußen vereinigten Gebiete Hannover, Schleswig: 
Holftein, Helen und Naſſau durch vom Kultusminifter dem Könige vorgeichlagene Abgeord- 
nete vertreten. Elſaß⸗Lothringen beteiligt fich jeit 1882. Bayern und M ge 20 
welche ſich infolge einer uziehung von Synodaldeputierten gerichteten Verhandlung 
(1875) zurückgezogen hatten, ſind ſeit 1882, bezw. 1884 wieder beigetreten. Die Kon— 
ferenz, welche etwa 8 Tage dauert, wird herkömmlich am Donnerstag der Trinitatiswoche 
durch einen Gottesdienſt in der Kapelle der Wartburg eröffnet. In der Lutherſtube da— 
ſelbſt befand fich bisher ihr jet in das großherzogliche Schloß zu Eifenach verlegtes Archiv. 26 
In diefem Schloß finden feit mehreren Jahrzehnten die nicht öffentlichen Beratungen ftatt. 
Nur die Protokolle werden durd das im Auftrag der Konferenz herausgegebene „Allges 
meine Kirchenblatt” veröffentlicht. Die fächlichen Koften finden Dedung durch Beiträge 
der beteiligten Staaten und werben unter biejelben unter Berüdfichtigung der Größe der 
Sanbesfirchen verteilt, Die Leitung der Konferenz blieb bis 1868 bei D. von —— 30 
Ihm folgten 1870 Biſchof Wilhelmi aus Wiesbaden, 1874 Abt D. Ernefti aus Wolfen: 
büttel, 1882 Oberhofprediger D. Kohlſchütter aus Dresden, 1890 Abt D. Sallentien aus 
Wolfenbüttel, 1898 Prälat D. von Burf aus Stuttgart, welcher bei feinem Eintritt in den 
Ruheſtand im Dftober 1900 die Gefchäfte in die Hand des von der Konferenz erwählten 
Vertreters, des Wirklichen Oberfonfiftorialrat® D. Braun aus Berlin, legte. 35 

Die „Geihäftsordnung” mies der Konferenz lediglich einen beratenden Charakter zu 
in der Richtung auf Verftändigung über Grundfäge der Kirchenleitung. Die Konferenz 
bat aber mit der Zeit unter ſtillſchweigender Billigung ber Kirchenbehörden auch produktive 
Arbeiten, welche nur in fortlaufender Thätigkeit erledigt werden fonnten, durch Beitellung 
von Kommiffionen aus ihrer Mitte in die Hand genommen. Mehr und mehr haben ſolche 0 
ftändige Arbeiten an Umfang und Bedeutung zugenommen, wie auch die Verftändigung 
über Grundfäße fich immer mehr ſolchen Fragen zumandte, welche durch den gefteigerten 
Verkehr zwiſchen den Landeskirchen, durch die Entwidelung der neueren fozialen Buftände 
und durch die gemeinbliche und ſynodale Organifation der Kirchen veranlapt waren. 

Bezüglich des Gottesdienjtes legte die Verfchiedenheit des Bekenntniſſes der Kon— a5 
ferenz eine gewiſſe Zurüdhaltung auf. Die gleich 1852 veranlafte Beratung über Revi— 
fion der liturgifchen Ordnungen ergab, daß —— das Bedürfnis einer Ergänzung und 
Umgeſtaltung der agendariſchen Normen anerkannt, feine Befriedigung aber in Rückſicht 
auf den verſchiedenen Belenntnisftand in engere Kreife veriiefen wurde. Dagegen fam 
fpäter eine Reihe einzelner den Gottesdienſt betreffender Fragen zur Erörterung, fo die wo 
Einführung von — in ber Faſtenzeit (1855), die Wiederherſtellung und 
Belebung der kirchlichen Katechifation (1865), woran ſich fpäter (1888) die Beſprechung 
der Jugendgottesdienſte, insbejondere der Kindergottesdienfte mit dem Gruppenfyitem an- 
ſchloß, die firchliche Beftattung fämtlicher konfirmierter Chriften (1857), die Einweihung 
evangelifcher Kirchen (1863), die Veranftaltung von Bibeljtunden (1872), die Vertvertung 55 
bon Kirchenchören beim Gottesdienft (1884), die Taufhandlung bei Kindern, welche nicht 
mehr völlig unmündig find (1888), das Dffenhalten der Kirchen zu ftiller Andacht (1892), 
die Zmedmäßigkeit von Abendfommunionen und ihr Maß (1896), die — der 
Kirche bei Feuerbeſtattung (1898), die Freigebung der Kirchenſitze beim Hauptgottesdienſt 
(1898). Außerdem gehören hierher die Verhandlungen über das tempus clausum qua- 6o 
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dragesimae (1857), die Vollziehung der Konfirmation in der Paffionzzeit (1859), Die 
Anwendung der vollen neuteftamentlihen Taufformel (1865), ſowie über tägliche Lektio— 
narien (1868). Schon 1861 wurden die bei dem Bau evangeliſcher Kirchen zur 
ihrer Beitimmung für den Gottesdienft zu beachtenden Regeln zufammengeftellt; fie wurden 

5 25 Jahre fpäter (1896 und 1898) einer Reviſion unterzogen und als „Ratjchläge” für 
den Bau evangelifcher Kirchen den beteiligten Behörden zur Berüdfichtigung empfohlen. 

Nächſt dem Gottesdienft wandte die Konferenz der Ausbildung und Amtsführung der 
Geiftlihen nachhaltiges Jnterefje zu. Auf die Vorbereitung für das geiftliche Amt be— 
ogen fich die Verhandlungen über die Promotionsorbnung der Geiftlichen (1857 und 1859), 

10 die Pfarrfolloquien (1863), die KRandidatenprüfungen (1865), die Anitellung von auswär— 
tigen Geiftlichen in der Zandesfirche (1868), die Abnahme der een (1874), 
die mwechjelfeitige Anerkennung der Fähigkeitsattefte für das geiftliche Amt (1882), die Vor- 
bereitung der Kandidaten für Pfarramt und Schulinfpeftion (1886), die praftiiche Vor— 
bereitung auf das Pfarramt (1888). Die Ausübung des geiftlichen Amtes betrafen die 

15 Erörterungen über die Aufficht über Amtsführung und Lebenswandel der Geiftlichen (1852 
und 1853), über das Beichtgeheimnis der Geiftlichen (1857 und 1859), das Verfahren 
bei Beſetzung von wen Stellen (1859), die Mitwirkung der Gemeinden bei Bejegung 
ber geiftlichen Stellen (1855), den Wert und die ziwedmäßige Einrichtung von Vifitationen 
(1890), die Fortbildung der im Amt jtehenden Geiftlichen (1896), die erziehliche Ein- 

% wirkung auf die fonfirmierte Jugend (1896). 
Die immer ftärker in den Vordergrund der Firchlichen Intereſſen tretende —— 

der kirchlichen Verfaſſung durch presbyteriale und ſynodale Einrichtungen veranlaßte 
—F 1852 die von dem ———— Richter eingeleitete Erörterung der Frage: 

ie läßt ſich mit Beibehaltung des Epiſtopats des evangeliſchen Landesherrn die Presby- 
35 terial- und Synodalverfaſſung der evangelischen Kirche am zweckmäßigſten einrichten? Der 

Grundſatz fand Anerkennung, daß die Synoden nicht zur Schwächung, fondern me Stärkung 
des Kirchenregiments führen müßten. eitere Verhandlungen betrafen die Organifation, 
Kompofition und Aufgaben der Bezirks: und Diöcefanfynoden (1855), die Stellung bes 
Kirchenregiments zum Patronat (1861), die Organifation der firchlichen Armenpflege (1865), 

80 die Einführung ſynodaler Organe in die Landeskirchen mit rein fonfiftorialer Verfaffung 
(1874), die kirchliche Gemeindebefteuerung (1874), die Verwertung der presbpterialen und 
fonodalen Jnftitutionen für Löſung der fozialen Aufgaben (1878, 1880), die Heranziehung 
fonodaler Organe zur dhriftlichen Siebeäthätigkeit (1894). Die gemeindliche Kirchenzucht 
wurde 1857 unter Führung eines Referats von Nitzſch erörtert. Auf den Schuß ber fi 

85 lichen Ordnung bezogen ſich die Erörterungen über die Behandlung der Selten (1852 und 
1855), die Abwehr von fektiererifchen und jeparatiftiichen Umtrieben (1884), die freie Evan- 
gelifationsthätigkeit (1896). Die Vertvidlungen auf dem Gebiet der gemifhten Eben 
und bemnächft der Übergang der Eheſchließung, fowie der Beurkundung des Perſonen— 
—— auf ſtaatliche Organe griffen ſo tief in das kirchliche Intereſſe ein, daß die Kon— 

40 ferenz über eine Reihe wichtiger Lebensfragen die Verſtändigung unter den Kirchenbehörden 
förderte. Hierhin gehören die Verhandlungen über den Schuß der evangelifchen Intereſſen 
in den gemifchten Ehen gegenüber Rom (1853), die wiederholten und umfafjenden Ver: 
bandlungen über das evangelifche Eherecht und die für die Firchliche Trauung maßgebenden 
Grundfäge, über die Worbedingungen und Hindernifje der hriftlichen Ehe, ſowie über ihre 

#5 Scliefung und Scheidung (1855 und 1857), die Firchlichen Erforbernifje des Aufgebots 
und der Trauung (1868), die Stellung der evangelifchen Kirche zu der reichögefeßlichen 
Einführung der Civilehe und der ftaatlichen Civilftandesregifter (1875), die unentgeltliche 
Darreihung von Tauf- und Traufcheinen (1880), die Mitteilung von Taufen und Trau— 
ungen in fremden Parochien (1882, 1884), die Verhütung von Kollifionen bei Verfagung 

so von Konfirmation und Trauung (1886), den Ausweis über Kirchenzugehörigfeit (1896). 
Die Beziehung der Kirche zur ſtaatlich geleiteten Schule berührten die Verband: 

lungen über den Religionsunterricht auf den Gymnafien (1868), die Einführung eines 
biblifchen Lehrbuchs ftatt der Vollbibel im Religionsunterricht der niederen und höheren 
Schulen (1898), die Erteilung und Beauffihtigung des Religionsunterrichts an höheren 

55 Lehranftalten (1900). 
Allgemeine, das Firchliche Leben, insbefondere auch die chriftliche Liebesthätigkeit 

berührende Fragen wurden erörtert in den Verhandlungen über die Heilighaltung ber 
Sonn und Feittage (1855), die Verforgung der Auswanderer (1855, 1872 und 1894), 
den Stand der chrijtlichen Erkenntnis in der deutjchen evangeltichen Kirche (1859), bie 

co Seelſorge unter den arbeitenden Auszüglern (1868), die dhriftliche Liebesthätigkeit im Kriege 
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(1868 und 1870), die Förderung der äußeren und inneren Miffion feitens des Kirchen: 
regiments (1872), die Fürforge für Strafgefangene (1890), die Fürforge für entlafjene 
Strafgefangene (1892), die Bekämpfung der Eidesnot (1892), die Seelforge an den 
Geiſteskranken (1894), die Forderung des Bibellejens in den Gemeinden (1900). 

BVorftehende Überficht zeigt, wie die Verhandlungen der Konferenz ſich auf zahlreiche 5 
durch die Zeitverhältniffe nahe gelegte ſchwierige Aufgaben der Kirchenleitung richteten. Er: 
folg hatten die gefaßten Beichlüfje nur ald Anregungen und Anleitung für das Handeln 
des Firchenregiments in den einzelnen Landeskirchen; die rechtsverbindliche Wirkung fehlt 
ihnen. Aber die Frucht der Verhandlungen beitand nicht allein im Antrieb zum gleich 
mäßigen Handeln und Klärung vertwidelter Fragen, jondern die —* von den hervor⸗ 10 
ragendſten Theologen und Juriſten erſtatteten Referate hatten den bleibenden Wert ſach— 
verſtändiger Gutachten, und noch höheren Wert hatte der perſönliche, über die amtlichen 
Verhandlungen hinausreichende Verkehr von an hervorragender Stelle im Kirchenregiment 
beteiligten Männern. Aus älterer Zeit feien genannt die Theologen: Adermann, Bähr, 
Brüdner, Doll, Dorner, Emmefti, Berod, Grüneifen, Harleß, Kliefoth, Koblichütter, Lieb- ı5 
ner, Niemann, Nisih, Schwarz, Vilmar, Zimmermann, und bie Jurijten: Brühl, Dove, 
Hermes, v. Mübhler, Mejer, Richter. 

- Auch blieb die Konferenz bei der Beratung über Vereinbarung von Grundfäßen 
nicht ftehen, fondern wurde mit innerer Notwendigkeit zu produftiver Arbeit für gemein- 
jame Interefjen des evangelischen Deutjchlands hingeführt. Hierhin gehört ſchon die von 20 
ihr ausgegangene Anregung (1859) zur Bildung von Vereinen für die Pflege religiöfer 
Kunft, das bereits erwähnte Negulativ für den Bau evangelifcher Kirchen (1861 und 1898), 
die Vorfchläge für Herftellung eines einheitlichen Kalenders für die deutfchen Kirchen evan—⸗ 
geliſchen Belenntnifjes (1868, 1870), die Aufftellung täglicher Leltionarien für den Ges 
brauch der Bibel in Haus und Kirche (1868). 25 

Das Bedürfnis, das Ergebnis ihrer Verhandlungen zur öffentlichen Kenntnis zu 
bringen, führte gleich zu Anfang zur Herausgabe des „Allgemeinen Kirchenblattes für das 
evangelifche Deutichland“, welches außer den Protofollen der Konferenz die von deutfchen 
evangeliihen Kirchenbehörben erlaffenen Gefege und Verordnungen von allgemeinem In— 
terefje zufammenftellt. Es bildet, wenn auch nicht ganz lüdenlos, die vollſtändigſte Ur: 30 
fundenfammlung für das neuere deutfch-evangelifche Kirchenrecht. Die von 5 zu 5 Jahren 
neu ausgearbeiteten Regifter erleichtern den Gebrauch. Die Redaktion hatte ihren Sitz 
in Stuttgart; diefelbe übernahmen nacheinander Prälat von Moſer, Archivrat Stälin, 
Profeſſor Schott, Oberfonfiftorialrat Merz, den Verlag die Gottafche, feit 1880 die Grü— 
ningerjhe Buchhandlung. Andere bedeutſame praftiiche Arbeiten wurden urjprünglich von 35 
der Konferenz nur angeregt und, nachdem die Ausführung in fachkundige Hände gelegt 
war, von ihr anerfannt und mit Empfehlung ausgejtattet, jo die Veranftaltung einer fort- 
laufenden Statiftil, die Einführung oder gleichmäßige Behandlung einiger kirchlicher Feſt— 
tage, die Revifion der Bibelüberfegung D. Luthers, die Sammlung und Redaktion eines 
Kernes deutjcher Kirchenlieder und ihrer Melodien. Später hat die Konferenz einen Teil 10 
diefer Arbeiten durch Kommilfionen aus ihrer Mitte felbft in die Hand genommen und 
neue Aufgaben, wie die Heritellung eines Normaltertes für den kleinen Katechismus D. Zus 
thers, die Revifion und Ergänzung der kirchlichen Perikopen, die Fürforge für die evan- 
gelifche Diafpora des Auslandes, die Errichtung eines Inſtituts für chriftliche Altertums- 
wiſſenſchaft in Jeruſalem hinzugefügt. 45 

Ein Überblid über die Ergebniffe foldher Arbeit zeigt am deutlichften, wie die Kon— 
ferenz über ihre urfprüngliche lediglich beratende Stellung hinausgewachſen ift, aber aud) 
jegt nur einen unzulänglichen Erſatz bildet für ein mit erweiterten Befugnifjen ausgeftat- 
tetes Organ zur Pflege gemeinjamer Intereſſen und Aufgaben der deutſchen Landeskirchen. 

Im Sabre 1859 wurde in Eifenady über die Gewinnung einer kirchlichen Statijtif so 
für das evangelifche Deutjchland verhandelt. Nach einem von Finanzrat Zeller in Stutt- 
art aufgejtellten Plan wurde fie auf Grundlage der Volkszählung im Dezember 1861 
—* das Jahr 1862 in Angriff genommen. Zeller arbeitete nach dem aus den einzelnen 
Landeskirchen mit Ausnahme von Hamburg, Bremen und Koburg-Gotha ihm zugeſtellten 
Materiale 1864 ein die Diöcefen als Einheit behandelnde Zufammenitellung in 32 Ta= 55 
bellen für die einzelnen Landeskirchen, See eine Hauptzufammenitellung und vergleichende 
Überfichten in 5 Tabellen aus. Die Arbeit erjchten 1865 im Gottajchen Verlage unter 
dem Titel: „Zur kirchlichen Statiftit des evangelifchen Deutjchlands im Jahre 1862”. 
Das Bedürfnis einer periodischen Wiederholung folcher ftatijtijcher Ermittelungen, ſowie die 
Fortſchritte der ftatiftiichen Technik und die feit 1866 in Staat und Kirche eingetretenen 60 
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Veränderungen veranlaßten 1870 neue Verhandlungen und ein Gutachten des ftatiftifchen 
Bureaus in Berlin über die zu erneuernde Aufnahme ftatiftifcher Ermittelungen. Nament: 
lich wurde genauere Feititellung des Einkommens der Kirche und geiftlichen Stellen ges 
wünſcht. Aber erft 1878 beauftragte die Konferenz eine aus ihrer Mitte beftellte Kom— 

5 miffion mit der Aufitellung neuer Fragebogen. Auf Antrag diefer Kommiffion wurde 
1880 beichlofjen, die Ermittelung der Firchlichen Vermögens: und Pfarreintommensverhält- 
niffe bis auf weiteres zu unterlafjen, hingegen nach neuen Formularen I. den Umfang und 
die Einteilung der Kirchenkreife, II. die Äußerungen des kirchlichen Lebens in denjelben 
feftzuftellen und die Tabelle I. mit Rüdfiht auf den Zuftand am 1. Dezember 1880 

10 (Tag der Volkszählung), die Tabelle II. zunächjit für das Jahr 1880 und — für 
jedes weitere Kalenderjahr unter Angabe der Zahlen für jeden einzelnen Kirchenkreis (Diö- 
cefe) zur möglichit korrekten Ausfüllung bringen zu laſſen. Außerdem empfahl die Kon- 
ferenz den Kirchenbehörben kartographiſche Darftellung der kirchlichen Bezirke, ihrer Gliede- 
rung und ihrer Zuftände, nad einem von der Kommiffion entworfenen Plan. Nach diefen 

15 Beichlüffen ift feither mit unerheblichen Anderungen teils jährlich, teild periodifch die kirch— 
liche Statiſtik des evangelischen Deutfchlands aufgeftellt und veröffentlicht worden. Es 
hat ſich bewährt, daß die Ermittelungen über die nur in langen Zeiträumen der Ver— 
änderung unterliegenden Einrichtungen getrennt find von den FFeftitellungen, melde bie 
ch des firchlichen Lebens betreffen. 

20 ereits 1852 und 1853 wurde die Behandlung einiger nur teilweiſe und zu ver— 
jchiebener Zeit gefeierter Firchlicher Fefte auf der Konferenz erörtert. Sie ftellte den 
Grundſatz feit, daß das Verlegen von Feſten und Gedenktagen auf Sonntage oder bereits 
übliche Eirchliche Feſttage unangemeffen fei. So fei das Epiphanienfeft am 6. Januar 
als Mochengottesdienft, zunächft ohne Zwang der Arbeitseinftellung, aufzunehmen, auch 

235 ſei die gottesdienftliche Ferer des Gründonnerstags erwünſcht. Ebenfo wurde die Verlegung 
der Iofal üblichen Buß- und Bettage auf MWochentage befürwortet und erflärt, daß die 
Behandlung des Karfreitagd als eines Buß- und Bettags nicht ftatthaft fei. Allgemeine 
Landesbußtage würden am richtigften auf einen Freitag in den Falten oder in bie Ad— 
ventözeit verlegt. Für das Neformationsfeft wurde der 31. Oktober empfohlen und eine 

3 ernjte und mwürbige eier zum Gedächtnis der Verftorbenen befürwortet. Die einmalige 
Feier des Augsburger Religionsfriedens wurde 1855, die Gebächtnisfeier des Todes Me: 
landıtbons 1859, die Gebächtnisfeier der Geburt Luthers 1882 angeregt. Über die Ein- 
richtung einer jährlichen Dankfeier im Bli auf die vaterländifchen Ereignifje von 1870/71 
wurde 1872 verhandelt, nachdem fchon 1859 die Konferenz den Kirchenbehörden empfohlen 

85 hatte, daß in allen deutſchen Landestirchen nach dem Vorgang Babens in das fonntägliche 
Hauptgebet außer der Fürbitte für das engere Vaterland aud eine ſolche für das gejamte 

tiche Vaterland aufgenommen werde. Noch beftimmter treten die baterländifchen Ge 
fichtöpunfte hervor in den Verhandlungen von 1878 und 1880 über ein gemeinfames 
Neformationsfeft und über einen nationalen Buß: und Bettag. Für das Reformationsfeft 

40 wurde, fofern nicht der 31. Dftober, auch wenn er auf einen en fällt, bereit3 ein- 
gerührt fei, der auf den 30. Dftober folgende Sonntag anerfannt. Diefem Antrag der 

onferenz ift ſeither faft überall Folge gegeben worden. Größere Schwierigkeiten jtellten 
fih der Verftändigung über einen nationalen Buß und Bettag entgegen. Sie beitanden 
nächſt der Rüdficht auf —— und Gewöhnung, den verſchiedenen Anſichten über die 

45 geeignete Zeit und der Notwendigkeit, den ſtaatlichen Schutz auf einen anderen Tag zu 
übertragen, hauptſächlich darin, daß in Süddeutſchland allgemein ein Sonntag als Bußtag 
gefeiert wird und für einen Wochentag ſchon wegen der ſtarken fonfeffionellen Miſchung 
der Staatliche Schuß nicht erreichbar erſchien. Trotzdem ging die Konferenz in der Sache 
vor, erfannte 1878 das Bedürfnis eines nationalen Buß- und Bettaged an unter reis 

50 gebung des Fortbeſtehens anderer territorialer Bußtage und fchlug den letzten Freitag im 
irchenjahr für den gemeinfamen Bußtag vor. Jahre lang hat e8 gedauert, bis die Ent- 

ſcheidung der beteiligten Landeskirchen über den Anſchluß erfolgte und namentlich bis 
die Übertragung des ftaatlichen Schußes auf den neuen Feiertag gefichert war. Die Ver— 
bandlungen im preußifchen Yandtag führten zu der von der Konferenz gutgebeißenen Felt: 

55 jtellung, daß ftatt des legten Freitags im Kirchenjahr der Mittwoch vor dem letzten Sonntag 
des Kirchenjahres angenommen wurde. In Preußen Fam es 1892 zur Einführung, die 
norbdeutichen und mitteldeutfchen Yandeskirchen find mit verfchtwindenden Ausnahmen ge 
folgt. Nur in Bayern, Württemberg, Baden und Heſſen konnten die Schtwierigkeiten, einen 
Wochentag als Bußtag zu feiern, nicht überwunden werben. 

0 Die Nevifion der Bibelüberfegung Luthers fam 1861 auf Anregung beutjcher 
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Bibelgefellfchaften zur Sprache nach Referaten von Nitzſch und Harlef. Nach gutachtlicher 
Äußerung fämtlicher Kirchenbehörden ergab die Verhandlung von 1863 eine erhebliche Ver 
fchiedenheit der Anfichten darüber, 1. ob lediglich die Gewinnung einheitlicher Tertesgeftalt 
auf Grund der legten Arbeit Luthers von 1545 ober zugleich fchonende Berichtigung von 
deſſen Überfegung an einzelnen Stellen anzuftreben fei, 2. ob ſolche Recenfion oder Ne 5 
viſion von den Kirchenbehörden jelbit in die Hand zu nehmen oder der von Ganfteinfchen 
Bibelanftalt in Verbindung mit anderen Bibelgeelliiaften zu überlafjen und ſeitens der 
Behörden nur zu fördern ſei. Die Mebrheit entjchied fich dafür, für die Gewinnung ein- 
beitlicher Terteögeftalt einen rezipierten Tert der Ganfteinfchen Bibelanftalt unter Berüd: 
fihtigung der Originalausgaben der Zutherbibel zu Grunde zu legen, zugleich aber die 10 
Berichtigung foldher Stellen, bei welchen die Theologie über den abweichenden Sinn bes 
Grundtertes einig fei, nicht völlig auszufchließen. Infolgedeſſen wurden vorerft mit ber 
Nevifion des Neuen Teftamentes von den SKirchenbehörden in Preußen, Württemberg, 
Sachſen und Hannover hervorragende Theologen beauftragt, welche wiederholt in Halle zu 
gemeinfamer Arbeit zufammentraten. Schon im Jahre 1867 konnte die —— Bibel⸗ 15 
anſtalt das revidierte Neue Teſtament probeweiſe veröffentlichen. Nach nochmaliger Er— 
wägung der bon Kirchenbehörden und einzelnen Sachverſtändigen eingegangenen Beur- 
teilungen des Entwurfes durch die Kommilfion, erteilte die Konferenz 1868 der Arbeit 
in der Form ihre Billigung, daf fie die Kirchenbehörden erfuchte, den Bibelgejellihaften 
die Verbreitung des revidierten Textes zu empfehlen. Die dankbare Aufnahme, welche das 20 
von faft allen Bibelgejellichaften angenommene Neue Teftament fand, ermuntert die Konferen 
fett 1870 auch die Nevifion des Alten Teſtaments nach denjelben Grundjägen und au 
ähnlichem Wege anzuregen. Der Umfang und die Schwierigkeit diefer Arbeit waren 
größer; daher wurbe die Zahl der Mitarbeiter vermehrt und für die einzelnen Gruppen 
von Büchern Subfommiffionen gebildet. Probeweife gab 1873 Profefior Riehm die Ge: 5 
nefis, 1876 Pfarrer Schröder die Pſalmen heraus. die Konferenz erhielt bei jeder De 
fammenfunft Bericht von dem Stand der Arbeit und erſucht 1880 die Canſteinſche Bibel- 
anftalt, den revidierten Tert der ganzen Bibel durch Drudlegung der öffentlichen Beur- 
teilung zu unterftellen. Im Ba 1883 erjchien die fogenannte „Probebibel“. Die 
Konferenz beftellte zwei ihrer Mitglieder, an der aud das nochmals durchgejehene Neue so 
Teſtament umfafjenden abjchließenden Beratung der Kommiſſion fich zu beteiligen, und jo 
fam es im Jahre 1892 zur Vollendung des Werkes, das freilich lebhaften Widerſpruch 
erfuhr ſowohl derer, welche eine gründlichere Berichtigung der Überjegung forderten, als 
auch derer, welche namentlich bet den der Gemeinde bejonders geläufigen Stellen nod) 
größere — gewünſcht hätten. Allerdings hatte es ſich als unerläßlich heraus: 85 
geſtellt, bei der Reviſion des altteſtamentlichen Textes über das urſprünglich in Ausſicht 
genommene Maß hinaus Berichtigungen eintreten zu laſſen. So iſt denn unter — 
und Leitung der Konferenz die „durchgeſehene“ Bibel ſeit Jahren im Gebrauch der Kirche 
und ſchafft ſich mehr und mehr auch da Bahn, wo fie anfaͤnglich abgelehnt wurde. 

Aus dem reichen Liederſchatz der evangelifchen Kirche eine Auswahl. der beiten 40 
Lieder in vorbildlihem Tert ald Grundlage der verfchiedenen Gejangbücher darzubieten, 
faßte die Konferenz gleich bei ihrer erften Tagung in das Auge, überließ aber die Aus- 
führung anerkannten Hymnologen. Der von Bilmar, Bähr, Wadernagel, Daniel und 
Gefffen bearbeiteten, 1853 von der Konferenz gutgeheißenen und den Kirchenbehörden als 
Grundlage neuer Gefangbücher oder ald Teil beftehender Gefangbücher empfohlenen Samm⸗ 45 
lung der „150 Kernliever” ift zwar die wohlverdiente Würdigung, teilweiſe auch die Ver: 
wertung nicht verjagt worden. Auch mwird das zu der Sammlung gehörige, von Tucher, 
Zube und Zahn bearbeitete Choralbuch geſchätzt. Ja man kann von dem Erfcheinen ber 

ifenacher Kernliever die neuere Epoche in der Geſchichte der deutſchen Gejangbücher 
datieren. Allein ald Gemeingut find die Eiſenacher Kernliever nicht in den Gebrauch der so 
deutichen Landeskirchen übergegangen, teils weil fich die Auswahl zu eng auf die älteren 
Perioden beichränkt hat, teils weil die Redaktion im einzelnen das Bedürfnis der gottes- 
dienftlihen Gemeinde zu jehr gegen die Nüdficht auf das Driginal zurüdjtellte. Daher 
wurde fpäter die Sache von der Konferenz auf einer mehr praftiichen Grundlage wieder 
aufgenommen und diesmal von ihr felbft ausgeführt. Die Errichtung des deutjchen Reiches 55 
legte e8 nahe, der gefamten unter den Fahnen ftehenden evangeliichen Jugend ein Gefang- 
und Gebetbud in die Hand zu legen, welches das Beſte aus den Seugniflen des inneren 
Lebens der Kirche zufammenftellte. Das meit verbreitete preußifche Militär-flirchenbuch be— 
durfte ohnebies einer Umarbeitung. Auf Antrag des braunfchweigifchen Konfiftoriums ver: 
handelte die Konferenz 1878 über die Herftellung eines Militär-Kirchenbuches für den evan= 6d 
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gelifchen Teil des deutſchen Heeres. Troß der dem Gelingen entgegenftehenden fachlichen 
und rechtlichen Schtwierigfeiten erteilte die Konferenz einer aus ihrer Mitte beftellten Kom— 
miffion von 5 Mitgliedern, melde mit der Befugnis der Kooptation ausgeitattet wurde, 
den Auftrag, den Entwurf eines Geſang- und Gebetbucdhes für den evangelifchen Teil des 

5 deutjchen Heeres auf Grund des preußifchen Militärfirchenbuches unter Berüdfihtigung 
einiger bon den Militärpfarrern Rogge und Frommel mitgeteilten Anderungsvorichläge, 
ſowie der 150 Kernlieder, der in Süddeutſchland befonders gebräuchlichen Lieder und der 
in bewährten Militärkirchenbüchern enthaltenen Gebete feftzuftellen. Der von der Kom— 
miffion ausgearbeitete und zunächſt als Manuffript gedrudte Entwurf wurde 1880 von 

10 der Konferenz unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Revifion durch die Kommiffion als 
vom kirchlichen Gefichtspunfte für den Zweck als geeignet erfannt und den Kirchenbehörden 
zur Unterftügung der Einführung empfohlen. Das Präſidium wurde beauftragt, den fertig 
geftellten Entwurf dem Kaiſer ald dem oberſten Kriegsheren zur meiteren Veranlafjung zu 
überreichen. Diefe Beichlüffe wurden einftimmig gefaßt für den Gebrauch im Kriege. Für 

15 den rg ae diffentierten die württembergiſchen Abgeordneten, weil ihre Kirchen: 
behörde den Gebrauch des mit dem Landesgefangbucd mehr übereinftimmenden dortigen 
Militärgefangbuchs in den Garnifonen den Vorzug gab. Einftimmig aber empfahl die Kon— 
ferenz, dahin zu wirken, daß bei vorfommender Revifion der Landesgeſangbücher auf die 
Aufnahme der 150 Lieder des Militärgefangbuches tbunlichjt in der bier angenommenen 

20 Fallung Bedacht genommen werde. Den 150 Liedern find Gebete, Bibelſprüche und einige 
geiftliche Volkslieder beigefügt. Das Geſangbuch ift im Kriegsheer und in ber Marine 
zur Einführung gelangt und auch bei der Herftellung neuer Gefangbücher in der Aus— 
wahl und Faſſung vielfach berüdfichtigt worden. Es hat fomit zu einer größeren Ge— 
meinſamkeit im Gebrauch der Kirchenliever in Kirche, Schule und Haus weſentlich bei- 

25 getragen. 
Im Anſchluß an das Gefangbucd wurde weiter feit 1880 die Nebifion der gang» 

bariten Melodien in Angriff genommen, bei denen die erheblichen Abweichungen ſich noch 
empfindlicher fühlbar machten. Auch diefe Arbeit wurde einer Kommifjion übertragen, 
welche unter Zuziehung von Sachverſtändigen vorerft das Material aus fämtlichen Yandes- 

80 firchen ſammelte, die ungemein große Fülle der Varianten feftitellte, diefelben nah Gruppen 
orbnete und dann einen Normaltert für die Melodie zu gewinnen verfuchte. Die Aus- 
gleihung zwiſchen norddeuticher und ſüddeutſcher Singtveife, die Ausfcheidung der Schleif- 
noten, das Finden des richtigen Maßes für Herftellung der lebbafteren rhythmiſchen Bes 
wegung der Melodie var eine ſchwierige Arbeit, welche die Kommiffion eine Reihe von 

35 Jahren befchäftigte. Sie ſchloß mit der Herausgabe eines von der Konferenz genehmigten 
elodienbuch8 zu dem Militärgefangbud im Jahre 1890. Dasfelbe wurde unter einigen 

Abänderungen, welche namentlih den Anhängern der polyrhythmifchen Form weitere Zu— 
geftändniffe machten, in den Gebrauch der Miltärgemeinden eingeführt und durch ein 
Choralbuch ergänzt. Auch diefe Frucht der Konferenz bat auf Bejeitigung von tillfür- 

40 lichen Neuerungen und größere Übereinftimmung der Singweiſe günftig eingetvirkt. 
Eine weitere Anregung (1890), in demſelben Intereſſe ein kleineres Melodienbüchlein 

zum Gebrauch für Firchliche Feftverfammlungen berzuftellen, wurde von der Konferenz ab» 
gelehnt und die Sache dem Verband der deutfchen Kirchengejangvereine überlafien. 

Schon im Jahre 1888 war die Konferenz der Befriedigung eines anderen den Gottes- 
45 dienſt betreffenden Bebürfnifjes näher getreten. Die k er De Perikopen waren in 

ihrer bergebrachten Auswahl und Geftalt nicht überall gleich, auch nicht ohne einige fühl: 
bare Yüden und Mängel, Neben den alten Perikopen waren teils fie erſetzend, teils fie 
ergänzend in den einzelnen Landeskirchen eine bunte Fülle von Terten und Lektionen für 
die Sonn: und Feittage des Kirchenjahres zur Einführung gelangt, welche das in den 

50 Perikopen früher vorhandene Band ziwifchen den deutjchen Kirchen noch mehr zu lodern 
drohte. Die Konferenz beichloß eine Reviſion der Firchlichen Perikopen anzubahnen, und 
beauftragte eine Kommiffion, die alten Perikopen jchonend zu rebidieren und unter Be 
achtung ihrer Bedeutung für das Kirchenjahr fie durch eine zweite Neihe von Epifteln und 
Evangelien und durch eine Reihe altteftamentlicher Abjchnitte zu ergänzen, aud für ben 

65 gottesdienftlichen Gebrauch in der Paſſionszeit die Gejchichte des Leidens und Sterbens 
Jeſu Chrifti aus dem Tert der 4 Evangelien zufammenzuftellen. Nach Sjähriger Arbeit 
der Kommiſſion, deren Ergebnifje bei jeder Tagung die Konferenz einzeln beichäftigten, 
gelangte das Perilopenbucdy 1896 zum Abjchluß, e8 wurde von der Konferenz genehmigt 
und in ihrem Auftrag veröffentlicht. In den älteren Provinzen Preußens ift e8 nach den 

9 Beichlüffen der Generalfynode von 1897 zur Einführung gelangt. In den übrigen Landes: 
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firchen geht die Aneignung langfamer vor fi, weil in vielen berjelben neuere Syſteme 
von Perikopen kurz vorber in gottesdienftlichen Gebraud genommen waren. 

Die Herftellung einer Normalform für den Text des kleinen Katehismus D. Zus 
thers, welcher in Kirche, Schule und Haus in mehr ald 60 von einander abweichenden 
Ausgaben gebraucht wurde, nahm die Konferenz im Jahre 1880 in die Hand und über 5 
trug die Arbeit einer aus ihrer Mitte gebildeten Kommiſſion. Diefelbe hat im Jahre 1884 
das Merk vollendet und einen Tert dargeboten, welcher raſch in den Schulen und dem 
firchlichen Unterricht Eingang fand. 

Bereitö in den Jahren 1855, 1857 und 1859 hat die Konferenz für die kirchliche 
Verjorgung der im Auslande vorhandenen evangelifhen Deutſchen ihr 
Intereſſe bezeugt und einen engeren Anjchluß der ausländifchen Gemeinden an die Kirche 
der Heimat angeregt. Der Erfolg beichräntte fich darauf, daß einzelne Kirchenregierungen, 
insbejondere der evangel. Oberfirchenrat in Berlin, durch Ausfendung von Geiftlichen, die 
fpäter wieder im inländifchen Kirchendienft Verwendung fanden, durch Unterftügung und 
Beratung, teilmeife auch durch fefteren Anſchluß an die heimatliche Kirche den an fie ger 15 
richteten Anträgen entiprachen. Im Jahre 1872 wurde diefe an Umfang und Bedeutung 
immer mehr wachſende Aufgabe von neuem in der Konferenz angeregt. Dabei wurde 
anerkannt, daß überall, wo deutſche Kirchengemeinden, wie in Norbamerifa und Auftralien, 
u einer Kirchengemeinſchaft mit felbjtftändiger Kirchengewalt gelangt feien, eine organische 
Berbindung einer deutjchen Landeskirche mit einzelnen Gemeinden des Auslandes unzu= 20 
läſſig ſei. Aber für vereinzelte Gemeinden wurde der Anſchluß an eine deutjche Landes— 
firhe in Bezug auf Lehre, Kultus und Disziplin, fowie ihre Verforgung mit tüchtigen 
Geiftlihen und die Darreichung materieller Hilfämittel als wünſchenswert bezeichnet. Zu 
leterem Zweck wurde die regelmäßige Einſammlung einer Kollekte, mindeitens alle zwei 
yahıe, empfohlen. Wurde die Vertvendung der fo beichafften Mittel auch jeder einzelnen 25 
irchenbehörde vorbehalten, jo wurde doch der evangeliſche Oberlirchenrat in Berlin als 

Gentralvermittlungsftelle für das gemeinfame Werk der in der Konferenz verbundenen 
Kirchenregierungen bezeichnet. Zunächft wurde dieje Anregung nicht weiter verfolgt. Erft 
im Jahre 1884 wurde der Antrag auf eine alle 2 Jahre einzufammelnde Kirchenkollekte 
wiederholt und bezüglich ihrer Verwendung feftgeftellt, daß diejenigen Kirchenregierungen, 30 
welche fich ausländifchen Gemeinden angeichlofjen haben, für dieſe die ihmen durch bie 
Kollekte zufließenden Mittel veriverten. Den übrigen Kirchenregierungen wurde nahe ges 
legt, von der Konferenz Vorſchläge über die Verwendung der Kollekte entgegenzunehmen. 
m Sabre 1886 wurde eine Kommiſſion bejtellt mit der Ermächtigung, = efragen den 
ichenregierungen, welche angejchlofiene Gemeinden nicht haben, Vorjchläge über die Ver 35 

wendung der Kollette zu madıen. Seitdem ift eine Diafporafommiffion der Konferenz in 
fortlaufender Thätigfeit und mit jedem Jahre mehrt fich die Zahl der Kirchengebiete, in 
welchen regelmäßige Kollekten für die Diafpora des Auslandes veranftaltet werden, deren 
Ertrag, jo mweit nicht die Kirchenregierungen für mit ihnen in feiter Verbindung ftehende 
Gemeinden Verwendung haben, meijt = Vorfchläge der Kommiffion der —— zur 40 
Verteilung gelangt. Gegenwärtig ſind es nur noch wenige Landeskirchen, welche ſich von 
der Beteiligung an dieſem gemeinſamen Werke zurückhalten. Aber bei ſolchem Fortſchritt 
fommt auch immer ſtärker die Überzeugung zum Ausdrud, da die Löſung der durch die 
Erwerbung der Kolonien und die Steigerung des deutfchen Handelsverlehrs mit dem Aus: 
lande ins Große gewachſene Aufgabe noch in den Anfängen fteht und eines mit nis 4 
tiative und erweiterten Befugnifien ausgeftatteten Organs bedarf. 

Im Zufammenbang hiermit fteht die im Jahre 1900 durch die Eifenacher Konferenz 
angebahnte Einrichtung einer deutfchen evangelijdhen Stiftung für Altertum 
wiſſenſchaft des heiligen Landes, als eines gemeinfamen Werkes der evangelifchen 
Landeskirchen Deutſchlands. Der Vorjtand wird aus drei von der Kirchenkonferenz aus ihrer so 
Mitte abgeordneten Mitgliedern, aus einem Abgeordneten des Kuratoriums der Jerufalem- 
ftiftung und aus einem vom Vorftand des deutichen Paläſtinavereins abzuordnenden evan- 
gelifchen Mitglied dieſes Vereins gebildet, der Worfigende und fein Stellvertreter ſoll 
von der — gewählt werden. Die für die Eröffnung des Inſtituts in Jeruſalem 
—— Mittel find geſichert und die Errichtung der Stiftung darf bald erwartet 55 
werben. 

In ihrer legten Tagung hat fid) die Konferenz auch mit der für Kirche, Schule und 
Verkehr jo wichtigen Frage der Verlegung des Dhrerieftes auf einen feſten Ter- 
min beichäftigt und unter der Borausjegung, daß eine ſolche Feitlegung allgemein ges 
ſchehe, die Feitlegung des Dfterfonntagd auf einen bejtimmten Sonntag am Ende des co 

m 0 
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März oder am Anfang des April für zweckmäßig erflärt. Damit ift ein erfter Schritt 
gethan. Die erwünſchte Verwirklichung dieſes Gedankens hängt von internationalen und 
interfonfeffionellen Vereinbarungen ab. 

Die Arbeit der Konferenz in den legten 23 Jahren erweift, daß das Bebürfnis einer 
5 feiteren Verbindung zwiſchen den deutſchen Landeskirchen für gemeinfame praftiihe Auf: 

aben ftetig wächſt und daß die —— dieſes Bedürfniſſes unbeſchadet der Selbft- 
— der einzelnen Landeslirchen in Bekenntnis und Kultusordnung, in Verfaſſung 
und Regiment möglich iſt. Deshalb iſt ſchon in der Tagung von 1898 die Bildung 
eines ſtandigen Ausſchuſſes in Ausſicht genommen worden, um die Durchführung der von 

10 der — in den bisherigen Tagungen gefaßten Beſchlüſſe zu fördern. Im Jahre 1900 
beſtellte die Konferenz eine ſtändige Kommiſſion von 6 Mitgliedern unter dem Vorſitz des 
Vorſtandes, um die Konferenz in der ihr obliegenden Förderung einer einheitlichen Ent- 
twidelung der Zujtände in den einzelnen Landeskirchen zu unterftügen. Die Kommiffion 
fol die Wirkung der Konferenzbeichlüffe weiter verfolgen und die Befugnis haben, diefer- 

16 halb mit den ——— in Verbindung zu treten und über die von den Kirchen— 
behörden ihr aupegengenen Mitteilungen der Bikes zu berichten. Die Kommiffion bat 
fi unter dem Vorſitz des jtellvertretenden Konferenzvorjtandes Wirklicher Oberkonſiſtorialrat 
D. Braun fonftituiert. Bon ihrer Thätigfeit und meiteren Entwidlung wird es abhängen, 
ob die Eifenacher Kirchenkonferenz die geeignete Grundlage bietet für die Wahrnehmung 

© und wirkſame Geltendmachung gemeinfamer Intereſſen der deutjchen Landeskirchen. Wie 
eine auch in ber Tagung von 1900 zur Beiprehung gelangte Eingabe des Gejamtvor- 
ftandes des evangelifchen Bundes in Übereinftimmung mit zahlreihen Rundgebungen in 
tirchlichen Synoden und Verfammlungen es ausfpridyt, bedarf es nicht allein bes Ge: 
danfenaustaufches zwifchen den Kirchenbehörden zur —— einer einheitlichen Entwicke⸗ 

235 lung ihrer Zuftände, ſondern um gemeinſames Handeln für über die Landesgrenzen binaus- 
reichende Aufgaben im Inlande und Auslande und um Gewinnung eines hierzu befähigten 
und befugten Organes. Dies Bedürfnis bat fich in den legten Jahren mit ſolcher Dring- 
lichkeit geltend gemacht, daß entweder die Kirchenkonferenz; von den an ihr beteiligten 
Kirchenregierungen in der Richtung umgeftaltet werden muß, um bie Fürforge für die evan- 

80 gelifchen Gemeinden im Auslande und in den deutſchen Kolonien, die Wahrnehmung der 
evangelifch-firchlichen Interefien gegenüber anderen Religionsgemeinichaften und den Be 
hörden des deutſchen Reiches, die Förderung gemeinfamer Firchlicher Aufgaben, welche ihrer 
Natur nad) innerhalb der einzelnen Landeskirchen nicht gelöft werden fünnen, felbitthätig 
in die Hand zu nehmen, oder daß fie einer neuen zwiſchen den Landesherren zu verein: 

85 barenden Ordnung Platz macht, nad; welcher unbejchadet der inneren Selbititändigfeit der 
Landesfirchen ein die Gemeinjchaft der Landeskirchen vertretendes Organ für die Erfüllung 
bejtimmt vorgezeichneter und begrenzter Aufgaben mit der erforderlichen Macht der Ini— 
tiative und Erefutive ausgejtattet wird. Kommiffionen der Hirchenfonferenz; auf Grund 
ihrer bisherigen Gefchäftsorbnung find den neu eriwachfenen bedeutenden Aufgaben nicht 

40 mehr gewachſen. Namentlih wird ein zu ftändiger und wirkungsvoller Pflege der ge 
meinfamen Intereſſen berufenes Organ nicht aus Majoritätswahlen der Kirchenkonferenz 
bervorgehen dürfen, fondern von den Kirchenbehörden unter zu vereinbarender Berüdfich- 
tigung der Größe und der Bedeutung der einzelnen Landeskirchen zu beftellen fein. Für 
eine neben der mit fortlaufenden Gejchäften betrauten Inſtanz periodisch zufammentretende, 

45 zur —— über grundſätzliche Fragen berufene Verſammlung, wird auch die Hinzu— 
ziehung von Vertretern der ſynodalen Körperſchaften neben Abgeordneten der Kirchenbehörden 
vielfach gewünſcht. So iſt durch die neuere Entwickelung in Kirche, Staat und Reich die 
Kirchenkonferenz nach faſt 50jähriger vielfach fruchtbarer und anregender Thätigkeit vor 
eine für das geſamte evangeliſche Deutſchland bedeutſame Wendung geſtellt. er 

50 vd, Goltz. 

Konferenz, freie Firchlich-foziale. — Litteratur: Verhandlungen der freien kirchlich— 
fozialen Konferenz zu Kafjel am 27. u. 28. April 1897, Berlin 1897; D. von Dergen, Landesfirchen- 
tum und foziale frage, Vortrag bei der zweiten Hauptverfammlung zu Barmen am 9. und 
10. November 1897, Berlin 1897; Die dritte Hauptverfammlung zu Berlin am 19. und 

65 20. April 1898, Berlin 1898; Die vierte Hauptverfammlung zu Berlin am 11. und 12. April 
1899, Berlin 1899; Der Frauenkurſus vom 13. bis 15. April 1899, Berlin 1899; Die fünfte 
Hauptverfammlung zu Erfurt am 17. bis 20. April 1900, Berlin 1900; Heft 1—22 der 
freien firchlich-fozialen Konferenz, Berlin 1899—1901 (teilweije identifh mit dem Protokoll 
der 4. bis 6. Hauptverfammlung ſowie dem Bericht über den Frauenkurſus); Deutid-Evan- 

60 gelifches Jahrbuch für 1899, 1900 u. 1901, herausgeg. im Auftrage der freien firdlich-fozialen 
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Konferenz vom Pfarrer Lie. Weber, jegt verfhmolzen mit der Neuen Ehriftoterpe; Lic. Mumm, 
Kirhlic-joziale Ehronit, Gütersloh 1901; Monatäblatt feit 1898: Blätter aus der Arbeit 
der freien kirchlich-ſozialen Konferenz, jeit 1901 unter dem Titel: „Kirchlich-foziale Blätter“ 
(Aufl. 3700). 

Nach dem Ausfcheiden der meiften ſich zur firchlichen Rechten rechnenden Mitglieder 6 
aus dem evangelifch-fozialen Kongreß im Frübjahre 1896 war es für diefelben dringend 
eworden, ein Organ zu fchaffen, das auf weniger breiter Bafis, doch in größerer Einheit- 

Gichteit, die foziale Aufgabe der Kirche, ohne PBarteipolitif zu treiben, in Angriff nahm. 
Nachdem der Gedanke eines Kirchentages ventiliert aber bald wieder aufgegeben tar, 

trat in Kaſſel, wo ohnehin in einer Paftoraltonferenz ähnliche Gedanken laut geworben 10 
waren, den 27. und 28. April 1897 die freie kirchlich-ſoziale Konferenz _zujammen ; eine 
Feftpredigt des Evangeliften Dammann aus Eſſen (jet Eiſenach) leitete fie ein; die Heran- 
ziehung derjenigen Kreife, die der Evangelifations- und Gemeinſchaftsbewegung auf kirch— 
ihem Boden angehören, war von Anfang an in Ausficht genommen. Am Begrüßungs- 
abend, 27. April, entwickelte Hofprediger Stöder den Grundgedanken der neuen Vereinigung: 16 
„Wenn twir heute die Notwendigkeit der jozialen Arbeit betonen, treiben wir eine undank— 
bare Arbeit. - Aber wer einmal das foziale Blut gelecdt hat, der fommt in feinem Leben 
nimmermehr davon [os ! Und mer ein rechter Chrift ift und weiß, was uns Gott an ber 
Reformation gegeben hat, der fommt nimmer wieder davon los, mit der deutſchen Volks— 
feele unabläffig um den Glauben zu ringen. Das aber wollen wir auf unferer Firchlich- 20 
fozialen Konferenz tbun. — Auf unferem Programm fteht Firchlichefozial. Man bat uns 
deshalb fpottend zugerufen : erjt chriftlich-fozial, dann evangelifch-fozial! Nun Firchlichefozial ! 
Aber dieje Begriffe wollen doch alle das eine jagen: daß für das evangelifche Chriftentum 
eine Notwendigkeit befteht, feine Lebenskräfte auch der fozialen Frage zuzuwenden, jonft 
rollt unfer Volk in den Abgrund. — Mit fozialen Dingen ift nicht zu fcherzen. Da treffen 26 
religiöfe und fittliche Kräfte mit wirtfchaftlichen Notftänden zu einer ungeheueren erplo- 
fiven Macht zufammen. Wenn nicht die rechten Heilmittel gefunden werden, kann jelbft 
ein fo gewaltiges Reich, wie das Deutiche, an den fozialen Dingen in die größten Schiwie- 
rigfeiten fommen.... Wir tollen frei fein, unabhängig nad oben und unten. Wir 
wollen firchlich fein und die Kirche der Reformation nicht fallen lafjen — auch unkirch- 30 
lichen Konventifeln gegenüber, die doch die großen —— der Zeit nicht löſen können. 
Wir wollen ſozial denken, empfinden und handeln. — Volkstum und Chriſtentum müſſen 
einander durchdringen. Das iſt der Weg für eine glückliche deutſche Zukunft. Wir können 
nicht glauben, daß das politiſche Deutſchland in der Sozialdemokratie, das kirchliche im 
Unglauben untergehen fol. Wir glauben an eine deutſche Zukunft; alle, die mit uns 85 
daran glauben, feien willkommen.“ 

In der Hauptverfammlung am folgenden Tage, die 400 Teilnehmer zählte, wurde 
ein Vorftand von 11 Herren und zum Vorfigenden Graf Solms-Laubach (geft. 1. Sep: 
tember 1900) gewählt. Den erjten Vortrag bielt Hofprediger a. D. Stöder über das 
Thema „Die ae Lage der Reformationskirhe in Deutfchland auch auf fozialem 40 
Gebiet“. In knappem, bewegtem Wort legte hier Stöder das Ziel feiner Kirchenpolitif 
dar. Dr. Dunder, damals Konfiftorialrat in Deflau, erörterte die Berechtigung und bie 
Schranken der fozialen Arbeit der Kirche; Paſtor Lie. Weber brachte die Bildung von 
Arbeitsftommiffionen in Vorſchlag; pi den vieren, die er nannte, find fpäter noch drei 
meitere hinzugetreten ; es find folgende: 45 

1. Für das Gebiet des Belenntnifjes, des Kirchenrechts und der Kirchenpolitif; Vor⸗ 
figender: Hofprediger a. D. Stöder-Berlin. 

2. Evangelifation und Gemeinjchaftspflege; Borfigender : Baftor Dammann-Eifenad). 
: 3. * ſoziale Aufgabe; Vorſitzender: Oberlandesgerichtsrat Dr. Duncker-⸗Naum⸗ 
urg a. S. 50 

4. Preſſe, Kunft und Litteratur; Vorfigender : Pfarrer Lie. Weber-M.-Glabbad). 
5. Apologetif ; Vorſitzender: Oberlehrer Dr. Dennert:Gobdesberg. 
6. Erziehung und Schule; Vorfigende: a) Gymnafialdireftor a. D. Dr. Lüttgert- 

Bielefeld, b) Lehrer a. D. Diehl-Frankfurt a. M. 
7. Frauenfrage; Vorfigender: Pfarrer Burdharbt-Berlin. 65 
Schließlich wurde in Kafjel die Konftituierung einer ftändigen, jährlich zufammen- 

tretenden freien Firchlich-fozialen Konferenz als einer Arbeitsgemeinſchaft beſchloſſen. Es 
war fein himmelftürmender Optimismus, der erfte foziale Frühling der Jahre 1881— 1890 
war vorüber. Die ganze Verhandlung jtand unter dem Eindrud des fozialspolitifchen 
Rückſchlags. Die Schwenkung des preußifchen Oberfirchenrats, die Behandlung, die Stöder so 



672 Konferenz, freie kirchl.ſoziale 

mannigfach erfuhr, die politifche Abgrenzung gegen Naumann wirkten nad. Doch twaltete 
das Bewußtfein vor, daß die Arbeit innerlich nötig fei und darum auf das Wellentbal 
auch wieder der MWellenberg folgen werde. Zunächit freilih ging es gar langſam vor— 
wärts. Obwohl nur ein Jahresbeitrag von 1 ME. gefordert wurde, hatten ſich bis zur 

52. Hauptverfammlung 10. November 1897 in Barmen noch nicht 100 Mitglieder ge- 
funden. Hier wurde ein Generaljekretär, Ernſt Böhme-Berlin, emannt; einen zweiten be— 
deutfamen Schritt that die Konferenz am 1. Januar 1898 mit der Herausgabe der von 
dem unermüblichen Generaljefretär geleiteten Monatsblätter „Aus der Arbeit der freien 
firchlich-fozialen Konferenz“. Die eriteNummer brachte die Arbeitspläne der Kommiffionen. 

10 Die 5. Kommilfion nahm unter Dr. Dennerts Leitung alsbald die Herftellung eines Volts- 
univerjallerifong in Angriff; 152 Mitarbeiter ftellten bis Herbit 1900 einen ftattlichen 
Band von 1300 Seiten mit vielen Beigaben ber, der zu billigftem Preife das erfte Heine 
hriftliche Konverfationslerifon darftellte. 

Die dritte —— zu Berlin am 19. und 20. April 1898 gehalten, be— 
15 ſchloß folgende Richtlinien. 

I. Betreffs der Kirche. 1. Wir halten an der Volkskirche der Reformation 
feit, jehen aber ihren Beftand und ihre Wirkſamkeit an die gegentwärtigen Formen des 
Staats- und Landesfirchentums nicht unbedingt gebunden. 

2. Auch in der Volkslirche muß die Leitung wie das Leben darauf gerichtet fein, die 
20 Kirche zu einer Berfammlung der Gläubigen auszugeitalten. R 

3. Dazu ift es unerläßlich, daß bibliſch-gläubige Männer die Amter und das Regi- 
ment der Kirche ſowie die theologiſchen Profefjuren inne haben. 

4. Alles Wirken der Kirche muß die Befehrung der Herzen, die —— chriſtlich⸗ 
entſchiedener Perſönlichkeiten und die Belebung des evangeliſchen Ehriftenvolfes zum Ziel 

26 haben. 
II. Betreff der Gemeinschaften. 1. Wir ſehen in dem Gemeinfchaftsleben, 

fonderlic unter den vorhandenen firchlichen Verhältnifien, einen der gewieſenen Wege, 
gläubige in der Schrift gegründete Perſönlichkeiten heranzubilden, die in gegenfeitiger 
Stärkung und Erbauung ihr Chriftentum vertiefen. 

30 2. Ebenjo ift ung die Evangelifation eines der unferer Kirche gegebenen Mittel, per- 
fönlichschriftliches Leben zu wecken und die evangelifche deutſche Chriftenheit mit den Lebens: 
fräften des Evangeliums zu durchdringen. 

3. Der freie Anfchluß der Gemeinichafts- und Evangelifationsbewegung an die be 
ftehende Kirche ift ein Segen für beide und die Bedingung ihrer gefunden Entiwidelung 

3 und Erſtarkung, um den gemeinjamen Kampf gegen die antichriftlihen Mächte der Zeit 
wirkſam zu führen, 

III. Betreffs des Sozialen. 1. Unfer Herr Chriftus Sprit: Mich jammert 
des Volle. So follen auch feine Jünger nicht nur an dem Wohl und Wehe des em 
zelnen, jondern an dem Gejamtzuftande des Volkes teilnehmen. 

“0 2. Chriftus bat, ebenſo tie die Apoftel, die Stellung des Menfchen zum irbifchen 
Gut ald wichtig für die Entjcheidung zum Himmelreich anerkannt. 

3. Das Soziale ift in unferen Tagen einerfeits als Hindernis des Glaubens für 
weite Schichten des Volkes, andererfeits als Bethätigung der Bruderliebe und Gerechtig- 
feit für die lebendigen Chriften, befonders zu berüdfichtigen. 

45 Über Evangelifation und Generalſynode handelten kritiih Paftor Dammann, ver 
mittelnd Paſtor Burdhardt. Profefior D. v. Nathufius und Paſtor Dr. Wyneken jchil- 
derten die ſoziale Arbeit als Seelforge am Volle. Am Abend des erjten Tages grüßten 
fich Konferenz und evang. Arbeiterverein zu Berlin ; die Konferenz hatte diefen anfangs 
1898 gegründet und unterftügt ihn bis heute ——— 

60 Auf der 4. Hauptverfammlung am 11. und 12. April 1899 wurde eine Berliner 
firchlich-foziale Frauengruppe gegründet. Die Frauenfrage, über die D. v. Nathuſius 
und Stöder referierten, ftand im Mittelpunkt des Intereſſes; ein bejonderer kirchlich-ſozialer 
Frauenkurſus ſchloß fih vom 13. bis 15. April an. Außerdem wurden von Seminar: 
oberlehrer Bochterle und Prof. Krieg Referate erftattet über die Bedeutung der Gemein- 

65 fchaftspflege für die Erbauung des einzelnen und der Gemeinde. Paſtor Mabling fragte: 
ft das Ziel, welches MWichern der Volkskirche ſteckte, erreicht ? Seine Antivort wies be 
jonders auf die fchon von Wichern gegeigelten Schäden der innerlich unwahren Kon- 
firmationspraris, an der unfere Volkskirche krankt. Das Neferat bildete zugleich die Über: 
leitung zur 5. Hauptverfammlung vom 18. bis 20. April 1900 in Erfurt, auf der Stöder in 

 Wichernd Bahnen die Anderung diefer Konfirmationspraris forderte: „An Stelle bes 
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Glaubensbekenntniſſes und des Gelübdes tritt die feierliche Mahnung zur Treue im 
Glauben und Leben. Das Gebet um den heiligen Geiſt, Handauflegung und Segen, 
bleiben wie bisher. Der erſte Empfang des heiligen Abendmahls wird ein freier, von der 
Konfirmation losgelöſter Akt derer, die das heilige Sakrament begehren.“ Stöckers ein- 
ftimmig angenommene Erfurter Thefen ftehen feither im Mittelpuntt der firchlihen Die- 5 
fuffion; mehrere Hefte der freien kirchlich-ſozialen Konferenz juchen die Klärung der Mei- 
nungen zu fördern ; zivei Hefte, 103 Gutachten zu den Erfurter Thefen enthaltend, find 
bereits erjchienen. Außerdem bot in Erfurt Paſtor Stodmayer biblifhe Ausführungen 
über Einzelichuld und Geſamtſchuld, Einzelwirken und Geſamtwirken, Prof. Dr. Stammler 
und Oberlandesgerichtsrat Dr. Dunder entwidelten die fozialen Gedanken des bürgerlichen 10 
Gejegbuches, Frl. Dr. med. Tiburtius und Dr. med. Zade fprachen über die Ausbildung 
der rztin reſp. der Arztgebilfin, Generalfekretär E. Böhme ſchilderte die Arbeit der 
Berliner Firchlich-fozialen Frauengruppe unter den Heimarbeiterinnen Berlins, die 2. Dt: 
tober 1900 zur Begründung eines Gewerkvereins der Heimarbeiterinnen für Konfektions— 
und MWäfchebranchen führte; vgl. die Ausführungen des Unterzeichneten in der „Sozialen ı5 
Praris”, X. Jahrgang, Nr. 18. Obwohl die Heimarbeiterinnen ſeither als unorganifterbar 
galten, zählt der Verein doch nad halbjährlichem Beſtehen ſchon 534 Mitglieder; Vereins: 
organ: „Die Heimarbeiterin.” Damit war au die ftete Fühlung mit den aufblühenden 
chriftlichen Gewerfichaften gegeben. Eine Bolfsverfammmlung der unmittelbar bevor- 
jtehenden Stuttgarter Tagung (28. bis 31. Mai 1901) gilt der deutichen Gewerfichafts- 20 
beivegung. Im übrigen lauten die Themata der Stuttgarter Tagung: Wie gewinnt die 
Evangelifation eine lebendigere Fühlung mit der Vollkskirche? Die Durchführung der 
neuen Gejeße über Zwangs- oder Fürſorgeerziehung. Die Gemeinjchaftsbewegung eine 
Verwirklihung von Luthers Gedanken. Was iſt zu tbun, um das ſynodale Leben vollks— 
tümlicher und zu einer Vertretung aller Schichten der Gemeinde zu geftalten ? Die firchen: 25 
geſetzliche Durhführung der Erfurter Thejen. Die Verbreitung billiger chriftlicher Volks: 
jchriften. Der Kampf gegen den Hädeljchen Monismus. Die Nugbarmadung der fünften 
Kommiffion für apologetifche Vorträge. Kann ein Chrift Sozialdemofrat, fann ein Sozial: 
demofrat Chrift fein? Offentliche Meinung und chriftlicher Goltögeift, Die Stellung zum 
biblifchen Gottesglauben im Zeitungsweſen der Gegenwart. Die Notivendigfeit der so 
Witwen: und Waijenverjorgung mit befonderer Berüdjichtigung der Heimarbeit. — Die 
Konferenz zählt anfangs Mai 1901: 1430 Mitglieder; erjter Borfigender iſt Oberlandes- 
gerichtsrat Dr. Dunder in Naumburg a. ©., zweiter Vorfigender Reichs- und Landtags: 
abgeorbneter Henning in Berlin. Der Vorftand züblt 66 Mitglieder in allen Gegen- 
den Deutjchlands ; Unterorganifation befteht bereits in Bayern, Hannover, Pommern, Nhein= 35 
provinz, Schlefien, Schleswig-Holitein und Württemberg. Auguft 1901 zählte die Konferenz 
1610 Mitglieder. 

Der Unterzeichnete, der der Konferenz jeit 1. April 1900 als Generaljefretär dient, 
faßt ald das Ziel, an deſſen Erreihung die Konferenz mitarbeitet, ein Doppeltes auf. 
Im Volfsleben foll durch den Dienft des Ghriften in Geſetzgebung, Verwaltung, Ges 40 
werkſchaft und Genoſſenſchaft — nicht nur durch Armengroſchen — die Feindichaft des 
wirtjchaftlih Schwachen gegen die Kirche enttwurzelt werden. In der Kirche follen die 
Formen gejucht werden, die der prinzipiellen Kraft des Evangeliums (1 Ko 3, 21. 22) in 
unferer Zeit Raum fchaffen, alles moderne Leben beiligend zu durchdringen; es gilt die 
geiftliche Individualität zu feitigen und im Kampf zu härten, das evangeliſche Gemeinde: 45 
leben durch das Zuſammenwirken derer, die ſich mit Ernſt Chriften nennen, zu erbauen, 
und die freie evangelifche Volkskirche dur Förderung firchlicher Unabbängfeit von den 
Schwankungen der inneren Politik zur Erfüllung ihrer Aufgabe an der deutjchen Wolfe: 
feele tüchtig zu machen. Lie. theol. Mumm. 

Konfeſſionskunde ſ. Syumbolit., 50 

Konfeffionswechfel. — Mejer, Kirchenrecht, 3. Aufl., Göttingen 1868, $ 207; Richter, 
Dove, Kahl, Kirchenredt, 8. Aufl., Leipzig 1886, S. 1020 ff.; Friedberg, Kirchenrecht, &. Aufl., 
Leipzig 1895, ©. 240; A. B. Schmidt, Der Austritt aus der Kirche, Leipzig 1893. 

Konfeffionswechtel ift der Übertritt von einer chriftlichen Bekenntniskirche zur anderen. 
Den Ausdrud gleichbedeutend mit Religionswechjel zu gebrauchen, ift inkorrekt. Für Deutſch- 55 
land bat bisher weſentlich nur der Wechſel zwiſchen den proteftantifchen Konfeflionen 
und — TER praftifches Intereſſe, es wird daher bloß von diefem hier zu 

deln fein. 
Real:Enchflopäble für Theologie und Kirche. 3. U. X. 483 
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Jeder Konfeſſionswechſel ſetzt eine rechtlich zugelaſſene Mehrheit nebeneinander be— 
ſtehender Konfeſſionen voraus; wo nur eine — — anerkannt, bezw. geduldet wird, 
da kann kein Wechſel der Konfeſſion ſtattfinden. Die vorreformatoriſche Zeit kannte ihn 
aus dieſem Grunde nicht; vielmehr wurde damals nicht bloß ſeitens der Kirche jede Ab— 

5 weichung von ihrem Bekenntniſſe als Delikt aufgefaßt, ſonach rechtlich nicht zugelaſſen, 
ſondern ebendasſelbe geſchah auch ſtaatlicherſeits (ſiehe die AA. „Apoſtaſie“ BoI ©. 698, 
„Häreſie“ Bd. VII ©. 319, „Schisma“). Erſt als die evangeliſch geſinnten Landesherren 
und hierauf auch das deutſche Reich (Augsburger Religionsfriede von 1555) dem vorrefor— 
matorijchen Heßerrechte die fernere Anerkennung verfagten, und fpäter das Reich (Weſt— 

io fälifcher Friede von 1648) als allgemeine Einrichtung vorjchrieb, daß unter gewiſſen 
Vorausfegungen Proteftanten in katholiſchen und Katholifen in proteftantifchen Territorien 
rubig und mit bürgerlichen Rechten geduldet werden müßten, konnten aud darüber fich 
Kegeln bilden, wie bei dem MWechjel zwifchen beiden Konfeffionen zu verfahren jei. Näber 
ausgejtaltet find die Regeln dann erſt bei Entwidelung des modernen Toleranzprinzipes, 

ı5 nach welchem der Staat in den Kirchen bloß mehr oder minder begünftigte Genofjen- 
ſchaften erkennt und fie demgemäß rechtlich behandelt (f. den A. „Toleranz“). 

Zwar die römifchsfatholifche Kirche hat ihrerſeits den vorreformatoriichen Standpunft 
feftgehalten. Indem fie nach wie vor annimmt, die einzige beftehende Kirche zu fein, und 
alle giltig Getaufte als Mitglieder betrachtet, bat fie OR den Gedanken des Konfeſſions⸗ 

20 wechjeld feinen Raum, fondern cdyarakterifiert den Übertritt zum Proteftantismus als ein 
Verfallen in das Delikt der Ketzerei und des Schisma, den Übertritt vom Proteftantis- 
mus als eine Rückkehr aus diefem Glaubensirrtum zur Erfenntnis der Wahrheit, bezw. als 
Unterwerfung unter die diefe Wahrheit handhabende kirchliche Autorität. So nimmt fie 
denjenigen, der ſich von ihr zu einer anderen Kirche ivendet, in die Zucht (Medizinalftrafe) 

25 des Bannes, in welcher nach ihrer Annahme auch die geborenen Proteftanten find, und 
verlangt von demjenigen, der zum Katholicismus übertritt, daß er nicht bloß das katho— 
lifche Glaubensbefenntnis ablege, fondern auch befenne, als Proteftant in der Sünde der 
Ketzerei geweſen zu fein, dadurch die Kirche beleidigt zu haben, nunmehr aber diefer 
Sünde reuig abjagen, und die Strafe des begangenen Deliftes willig auf fih nehmen zu 

3o wollen, indem man die Abfolution davon erbitte. Wenn zumeilen bei diefer jog. Abiu- 
ratio haereseos Formeln angewendet worden find, die außerdem auch noch Berfluhungen, 
namentlich derer, durch die man in den Irrtum verführt worden ſei, enthalten, jo beruben 
diefe nicht auf Eirchlicher Nötigung, fondern auf Zweckmäßigfinden der die Abſchwörung 
entgegennebmenden Priefter. Belege und Litteratur |. bei Mejer $207, Not. 8; Richter, 

3 Dove, Kahl ©. 1020. 
Die evangelifchen Kirchen halten den Austritt aus ihrer Mitte für rechtlich volllommen 

möglich, aber allerdings für eine Untreue; eine beftimmte Form für denfelben haben fie 
daher gleichfalls nicht. Sobald fie, jei es durch ausdrüdliche Erklärung des Austretenden, 
jei es vermöge konkludenter Handlungen desfelben, wie 3. B. daß er am Abendmahl ber 

so anderen Konfeifion, oder daß er regelmäßig an ihrem Gottesdienite teilnimmt, feinen 
Austritt erfennen, behandeln fie ihn jeeljorgerifch nicht mehr als Mitglied ; nur daß fie 
etwa noch über den Abgefallenen beten. — Von demjenigen, der zu ihnen aus einer 
fremden Konfeſſion herübertritt, verlangen fie niemals etwas der katholiſchen Abjuration 
ähnliches, vielmehr lediglich ein ihrer eigenen Lehrauffaſſung entiprechendes glaubwürdiges 

45 Belenntnis, worauf fie ihn zum Abendmahl als dem signum communionis zulafjen. 
Manche Landeskirchen machen dieje Zulafjung, ähnlich wie fatbolifcherfeits die Abjolution 
von der Härefie ein bifchöflicher Reſervatfall ift, fo, aber doch nur im Intereſſe kirchen— 
regimentlicher Aufficht, von der Genehmigung des Superintenderten abhängig. Im übrigen 
it die Aufnabme ein paftoraler Akt. An der Prüfung des Bekenntniſſes werden bin und 

50 wieder auch die Gemeindevorjtände beteiligt. Vgl. Mejer a. a. DO. Not. 10; Nichter, 
Dove, Yy ©. 1024 Anm. 4; Hinſchius, Die preußifchen Kirchengefege des Jahres 1873, 
©. 172ff. 

Die Regelung des Nebeneinanders verichiedener Konfeffionen, wie der Schuß der Ge 
twifjensfreibeit des Einzelnen, ift die Sache des Staates ; demgemäß find die Rechtöregeln 

5 audy über den Konfeſſionswechſel ftaatliche. Das Verbot der Projelgtenmacherei bedeutet 
heutzutage nur, daß (Preuß. Allg. Landr., Teil 2, Tit. 11, $ 43 f) „eine Religions 
partei, die Mitglieder der anderen durd Zwang oder liſtige Überredungen“ nicht zum 
Uebertritt verleiten, und daß „niemand unter dem Vorwande des Neligiongeifers den 
Hausfrieden ftören, oder Familienrechte kränken“ foll. (Sonjtiges Partikularrecht Mejer 

a. a O. Not. 4; Nichte, Dove, Kahl ©. 1021 Anm. 1); im Ofterreih war bis 1868 
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den Proteſtanten überhaupt verboten, Katholiken zu bekehren. Um den Streit über die 
Urteilsfähigkeit des einzelnen Konvertiten thunlich auszuſchließen, bat der moderne Staat 
allentbalben ein bejtimmtes Alter gejeßt, vor welchem eine foldhe niemald und nach welchem 
fie, falls nicht pofitive Gegengründe vorliegen, immer als vorhanden angenommen wird, 
jog. Diskretionsjahr (f. d. A. Bd IV ©. 708). Die Bedingungen der Aufnahme zu 5 
ordnen, überläßt er den Kirchengenoſſenſchaften felbft; nur daß er etwa vorjchreibt, nie: 
manden aufzunehmen, der aus der Kirche, welche er verläßt, noch nicht ausgetreten fei. 
Allgemein hingegen ordnet er die Form dieſes Austrittes, da ihm für feine ftaatliche 
Praris daran liegen muß, mit Sicherheit zu erkennen, ob er jemanden noch, oder ob er, 
ihn nicht mehr als Mitglied einer beftimmten firchlichen Genoſſenſchaft zu behandeln habe. 10 
Früher wurde dabei regelmäßig eine Erflärung des Austretenden an den bisherigen Seel: 
E- und zumeilen ein Entlafjungsichein desfelben gefordert. Das öfterreichiiche inter: 
onfeffionelle Gejeg vom 25. Mai 1868 und das preußifche Gejeg betr. den Austritt aus 
der Kirche vom 14. Mai 1873 erfordern bloß noch eine Erklärung vor der Staats: 
behörde, durch welche der Austritt hierauf an die ‚betreffende Kirche angezeigt wird. Die 15 
Ernftlichkeit des Schrittes wird, nach preußifcher Ordnung, durch zwei Mahregeln gefichert. 
Einmal muß die Zuprotofollnahme der Austrittserflärung bei der kompetenten Behörde 
— dem Richter des Wohnortes — mindeftens vier Wochen vorher beantragt fein, und fchon von 
diefem Antrage wird der Vorftand der Kirchengemeinde, welcher der Antragiteller bis dahin 
angehörte, benachrichtigt. Zweitens bleibt, damit nicht eine erhöhte kirchliche Gemeindelaft 0 
leichtfinnige Austritte veranlafje, der Ausgetretene zu den vermögensrechtlichen Zeiftungen, 
welche auf der Kirchengemeindeangehörigfeit beruhen, noch ein Jahr und zu Tragung 
aufßerorbentlicher derartiger Baulaften nocd zwei Jahre verpflichtet. Partitularrecht ſ. bei 
Mejer a. a. O. Not. 6; Richter, Dove, Kahl S. 1022 Anm. 3; Hinſchius ©. 169 ff. 

Nicht uninterefjant ift die Statiftit der wirklich erfolgten Übertritt. Ich gebe fie 26 
nad den ftatiftifchen Mitteilungen der Eifenacher Kirchenfonferenz für Deutjchland und 
Ofterreich für die Jahre 1880— 1899. 

Deutichland. 
Übertritte zum Proteftant. von Austritte aus dem Proteftant. zum 

Yudent. Katholiz. Sonft. K.Gem. Judent. Katholiz. Sonft. K.Gem. 30 
1880 172 1658 1082 19 330 1676 
1881 235 1598 776 10 328 1322 
1882 193 1659 853 17 313 1315 
1883 198 2180 911 13 334 1686 
1884 208 2170 1051 15 446 1629 36 
1885 237 2289 897 4 472 1360 
1886 243 2491 804 11 517 1769 
1887 325 2497 825 11 460 2146 
1888 457 2675 921 11 487 2155 
1889 396 3033 885 13 571 1877 40 
1890 389 3105 923 15 554 3157 
1891 447 3202 762 7 442 3981 
1892 361 3342 842 14 550 3094 
1893 500 3532 848 11 589 2637 
1894 391 3821 1042 14 659 2985 45 
1895 489 3895 984 15 588 2961 
1896 465 4366 957 21 664 5629 
1897 482 4469 982 17 705 3049 
1898 478 5176 904 18 699 2814 
1899 488 5549 885 _ 25 660 2681 5 

Ofterreich. 
Übertritte zur Austritte aus der 

Augsb. Konf. Helv. Konf. Augsb. Konf. Helv. Konf. 
1880 407 280 155 148 
1881 415 302 167 134 55 
1882 459 358 217 193 
1883 464 389 201 191 
1884 492 335 262 267 
1885 477 412 252 205 
1886 643 362 289 222 60 

43* 
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Übertritt zur Austritt aus der 
Augsb. Konf. Helv. Konf. Augsb. Konf. Helv. Konf. 

1887 599 389 255 267 
1888 510 401 298 248 

6 1889 586 419 314 236 
1890 620 379 302 210 
1891 740 364 419 242 
1892 597 424 377 219 
1893 798 410 426 264 

ı 1894 755 424 406 273 
1895 757 410 473 258 
1896 947 464 495 273 
1897 927 431 469 287 
1898 1181 417 469 275 

15 1899 499 286 5886 506 
Ich bemerfe, daß die Zahlen für Deutfchland in allen Spalten hinter der Wirklich 

feit etwas zurüdbleiben, da nicht alle Landeskirchen ftatiftifche Angaben geben, und daf 
die Angaben über die Austritte aus der evangelifchen Kirche vermutlich etwas zu niedrig 
find, da nicht alle Austritte zur amtlichen Kenntnis fommen. Troß diefer Ungenauigfeiten 

20 zeigt die Tabelle, daß die Häufigkeit des Konfeſſionswechſels im Laufe der legten beiden 
Jahrzehnte ftetig zugenommen bat, und daß der Übertritt vom Katholicismus zum 
Vroteftantismus in ftärferer Progreffion geitiegen ift als der Übergang vom Proteſtan⸗ 
tismus zum Katholicismus. ejer F (Hand). 

Konfirmation. — Litteratur: Zur Salbung und mittelalterlien Konfirmation: 
25 Bingham, Antiqu. Bd XII; Wartene, De ritibus Bd J, c. 1; Kraus, Chriſtl. Altert.: Sal- 

bung; Sirchenler. Bd IV: Firmung. Bur proteftantiichen Konfirmation: W. Caſpari, Die 
Konfirmation; Diehl, Zur Geſch. der Konfirm. Zur gegenwärtigen Bewegung: Hefte der 
freien kirchl.-ſoz. Konferenz, Heft 11—12, 15—16. 

In diefem Artikel fol, um Übergriffe in andere Artikel zu vermeiden, bie Konfirma- 
30 tion unter dem Gefichtöpunft der kirchlichen Handlung betrachtet werden. Es handelt fich 

um einen firchlichen Akt, welcher bei der griechiich-römifchen Hälfte der Chriftenheit als 
Saframent im vollften Sinne gilt, von der proteftantifchen Hälfte ald Sakrament ebenfo 
einmütig als jcharf abgelehnt worden ift, während fich gerade bei diefer Hälfte eine neue 
kirchliche Handlung gebildet hat, die auffallendertveife den Namen des vertworfenen Safra= 

35 mentes trägt. Die Enttvidelung zu einem felbftftändigen Sakrament geht auf die Über: 
ſchätzung zurüd, welche jchon die alte Kirche ziveien mit der Taufe verbundenen Hand» 
lungen, der Salbung und der Handauflegung, angebeihen ließ, und nicht auf eine Ein- 
jeßung durch Jeſus. Die Verſuche der latholiſchen Theologen, einen Schriftbetweis für 
diefe Einfegung zu führen (4. B. Schanz, Die Lehre von den hl. Sakr. 8 23), beweiſen 

40 letzteres zur Genüge. Was aber die beiden genannten Handlungen betrifft, jo ſei binfichtlich 
der Handauflegung auf den Artikel Bd V ©. 389 vertiefen. Hinfichtlich der Salbung 
fei bemerkt, daß fie an den neuteftamentlichen Ausfagen und Berichten über die Taufe 
feinen Anhalt bat, und daß deren volljtändiges Schweigen in diefem Falle es doch höchſt 
unwahrſcheinlich macht, daß die Taufe ſchon damals mit der Salbung verbunden war. Aber 

#5 die Salbung ift jedenfalls früh zur Taufhandlung verwendet worden. Man wird kaum 
fehlgreifen, twern man fie als ſymboliſche Darftellung der Geiftesmitteilung verſteht (1 Jo 
2, 20, 27); auch iſt die Taufe als Akt der Aufnahme in die Zönigliche Prieſterſchaft 
(1 Pt 2, 9) in Anichlag zu bringen (Tertull. De bapt. e. 7: Egressi de lavacro 
perungimur benedicta unctione de pristina diseiplina, qua ungi oleo de cornu 

50 in sacerdotio solebant, ex quo Aaron a Moyse unctus est, unde Christus di- 
eitur a chrismate; eine ähnliche Deutung bei Cyrill Hierof. Moft. Kat. 3, c. 6). Diefe 
finnbildliche Handlung ift ſchon ſehr bald als ein zweiter jelbititändiger Teil neben bie 
Taufe mit Wafjer geftellt worden. Die Frage, ob Tertullian und Cyprian von der Sal- 
bung twirklih und zwar im Unterfchieve von der Waſſertaufe die Mitteilung des Geiftes 

65 abhängig gemacht haben, oder ob fie die Salbung nur dazu benüßt haben, um an fie das 
zweite Stüd der Taufe: die Geiftesmitteilung anzufchließen, alſo die Frage, ob fie wirklich 
zwei jelbitjtändige, wenn auch miteinander verbundene Handlungen angenommen haben: 
die Taufe, welche die Vergebung der Sünden, und die Salbung, welche den bl. Geift in 
bejonderem Grade mitteilt, oder ob fie eine einheitliche Taufhandlung angenommen und 
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num aus katechetiſchem Intereſſe die Sündenvergebung und die Geiftesmitteilung derartig 
verteilt haben, daß die erftere durch die Maffertaufe, die zweite durch die Salbung zur 
Anſchauung gebracht werden follte, wird ftrittig bleiben, da die genannten Kirchenlebrer 
ſich wohl jelbjt die Frage nicht in diefer Schärfe vorgelegt haben, wie wir fie etwa for 
mulieren würden: Zwei Saframente nebeneinander, oder Ein Sakrament mit zwei Teilen 5 
und zwei Gaben? Sie baben eben einen viel unbeitimmteren Saframentsbegriff. Für 
unjere Zivede genügt e8 aber, daß jchon frühe die Salbung und die Geiftesmitteilung in 
engjte Beziehung u einander gejeßt wurden, ohne daß zu voller Klarheit fommt, ob die 
Salbung fombolif-barftellende Geremonie oder ſakramental mitteilende Handlung iſt. 
Das gleiche Nebeneinander des Symboliſchen und des Saframentalen läßt ſich auch bei 10 
Cyrill Hierof. noch wahrnehmen (Myft. Kat. 3 e. 3: Die beilige Salbe ift nach der An 
rufung nicht mehr eine gewöhnliche Salbe, fondern eine Gnabengabe Chriſti und des hl. 
Geiſtes, die durch die Gegenwart feiner Gottheit wirffam wird. Und mit diefer findet 
die Salbung an der Stimme und an deinen übrigen Sinnen in finnbildlicher Weiſe ftatt. 
Mit der fihtbaren Salbe wird fomit der Körper gefalbt, mit dem beiligen und lebendig: 15 
machenden Geijte aber wird die Seele gebeiligt). Aber feine Äußerung ift doch fchon ein 
bedeutender Schritt zur Erhebung der Salbung zum felbftftändigen Saframent und des 
Ols zur materia terrestris. Die Anfchauung Auguftins (vgl. au De Trin. L. XV 
e. 26 und Traet. 44 in Ev. Jo.) geht ebenfalls diefem Ziele zu. In einer Dfterpredigt 
an die Katechumenen (Serm. 227) —* er aus: Die Kommuniongemeinde iſt Ein Brot, 20 
Ein Leib. Das Brot beiteht aus Weizenkörnern, die vorher voneinander getrennt waren. 
Um Ein Brot zu bilden, mußten die Körner gemahlen und mit Wafjer angefeuchtet werden. 
Das eritere geſchah an den Hörern jejunii humiliatione et exoreismi sacramento. 
Accessit baptismus et aqua; quasi conspersi estis, ut ad formam panis veni- 
retis. Aber ohne Feuer läßt fi fein Brot berftellen. Quid ergo significat ignis? 2 
Hoc est Chrisma. Oleum enim ignis nostri spiritus sancti est sacramentum. 
Mit ſolchen Überihägungen wurde der Grund für die confirmatio als felbftftändiges 
Saframent gelegt. 

Vermutlich hat auch das hierarchiiche Intereffe zu der fteigenden Erhöhung des Wertes 
der die Taufe begleitenden Handlungen beigetragen. Schon Cyprian ftellt «8 als eine so 
ftändige Gepflogenbeit bin, daß diejenigen, die in der Kirche getauft werden, vor die prae- 
positi ecelesiae gebracht werden und durch „unfer” Gebet und Handauflegung den bl. 
Geift erlangen und mit dem Kveuzeszeichen vollendet werben (consummentur, Ep. 73, 
e. 9; man beachte übrigens, daß Cyhprian in diefem Sabe die Salbung nicht erwähnt). 
Hierher gehört, daß Hieronymus erklärt (Contr. Lucif. N. 8—9), daß die Handauflegung 35 
dem Biſchof zuftehe. Hierher gehört weiter, daß Papſt Silvefter (314—335) einem Pres- 
byter die Salbung zugeiteht propter oecasionem mortis, was aljo ald Ausnahmsfall 
zu betrachten ift; ferner daß Imnocentius I. (401—407) erflärtt: De consignandis in- 
fantibus manifestum est non ab alio quam ab episcopo fieri licere. Nam pres- 
byteri, licet sint sacerdotes, pontificatus apiceem non habent. Hierher gehört 40 
aud die Beitimmung, daß die Herftellung des Salböls ein Nefervatrecht der Biſchöfe fei 
(die Belege bei Bingham XII, e. 2, $ 1). Da audy bei der Taufe ein Salbalt beibe— 
halten wurde, jo befam man zwei Salbungen, wenigitens in der römifchen, für das Mittel 
alter maßgebenden Braris: eine bei der Taufe und eine bei der confirmatio. Die letztere 
durfte nur vom Biſchof vollzogen werden. Zu der Benennung vgl. man Conc. Auras. x 
411 ec. 1: In confirmatione sacerdos commonebitur ete.; Sacr. Gregor. Sab- 
bato sancto: Pontifex exspectans, ut confirmet eos; Ord. Rom. VII $ 12: Et 

. dat orationem pontifex super eos, confirmans eos cum invocatione septiformis 
gratiae Spiritus sancti. 

Da die jelbitftändige Handlung aber auch eine jelbftitändige Bedeutung haben mußte, so 
und die Taufe nicht entwertet werden follte (Tert. De bapt. ec. 4: Supervenit statim 
spiritus de caelis et aquis superest sanctificans de semetipso, et ita sancti- 
ficatae vim sanctificandi combibunt), fo unterfchied man eine doppelte Geiftesmit- 
teilung. Eine Predigt (BM VI, p. 649; fie ftammt nad Bingham aus der Mitte des 
5. Jabrh.) jagt darüber: In baptismo regeneramur ad vitam, post baptismum 55 
confirmamur ad pugnam; in baptismo abluimur; post baptismum robo- 
ramur., 

Hinfichtlich des Unterjchiedes zwiſchen der Salbung bei der Taufe und der bei ber 
eonsignatio (= confirmatio) bejtimmte Innocentius I. (401—417): Presbyteris, seu 
extra episcopum seu praesente episcopo baptizant, chrismate baptizatos ungere 6o 
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licet, sed quod ab episcopo fuerit consecratum, non tamen frontem ex eodem 
oleo assignare, quod solis debetur episcopis, cum tradunt Spiritum paracle- 
tum, Bol. Yfivor. Hifp. De offie. II, e..24—26; Raban. De inst. I, ec. 30; Rup. 
Tuit. De off. V, e. 16. So bildete fich die Formel, welche Taufe und Firmung von— 

5 einander abgrenzte: In baptismo datur spiritus ad remissionem peccatorum, hie 
datur ad robur, vgl. zur mittelalterlichen Yehre von der confirmatio Haud, Dogmen- 
eſch. B. II, Kap. IT $ 2. Die geichichtliche Entwidelung der Firmung als Kultus- 
—— iſt abgeſchloſſen in der Bulle Eugens IV: Exultate. Die Salbung bat der 
Handauflegung den Rang abgelaufen, während Iſidorus Hifp. noch ſchrieb: Post bap- 

ı0 tismum per episcopos datur Spiritus sanctus cum manuum impositione, erklärt 
die Bulle: Loco illius manus impositionis (AG 8) datur in Eeclesia eonfirmatio. 
Ihre Materie ift chrisma confeetum ex oleo et balsamo, ihre Form: Signo te 
signo erucis et confirmo te chrismate salutis in nomine P. et F. et Sp. s.; 
ihr ordinarius minister ift der Bifchof, ihr effectus: quia in eo datur Spiritus s. 

ı5 ad robur, ut Christianus audacter Christi confiteatur nomen. In fronte con- 
firmandus inungitur. Die ſymboliſche alapa wird in der Bulle nicht erwähnt. In 
Wirklichkeit ift fie viel älter als die Bulle; denn Durandus erklärt fie in feinem Rationale 
VI, e. 83 (Ende des 13. Jahrh.) in einer Weije, daß man noch froh fein muß, daß fich 
daraus nicht noch ein Saframent entwidelt hat; der Bifchof thut ein Zweifaches: er jalbt 

% den Konfirmanden und pereutit eum in facie. Diejer Schlag foll auf diefen die Wir- 
fung ausüben, daß er 1. den Empfang des Saframents feit im Gedächtnis behält, 
2. ad robur, 3. ftellt er die Handauflegung der Apojtel dar, und 4. erfolgt er ad ter- 
rendum malignum spiritum, ut fugiat et ne redire audeat. Der römijche Hate: 
chismus befchräntt ſich auf die Erklärung: ut meminerit se tamquam fortem athle- 

23 tam paratum esse oportere ad omnia adversa invicto animo pro Christi nomine 
ferenda. 

Die morgenlänbifche Kirche zählt die Salbung als jelbititändiges Sakrament, läßt fie 
aber im unmittelbaren Anſchluß an die Taufe durch den Priefter vollziehen, mit ben 
Worten: Sigel der Gabe des hl. Geiftes, Amen. 

30 Schon im Mittelalter wurde die confirmatio von den diffentierenden Parteien ver- 
worfen. Die oben ausgeſprochene Anficht, daß zu ihrer Erhebung zum ſelbſtſtändigen 
Saframent das Beitreben beigetragen babe, die Machtjtellung der Biſchöfe zu erhöhen, ift 
ihon von Wichf ausgefprochen worden (Trial, 294: Ut episcoporum solempnitas 
aut necessitas plus eredatur). Die Böhmen fchlofjen fih diefer Oppofition an und 

3 vollzogen an der confirmatio eine für die evangeliſche Konfirmation wichtige Umgeital: 
tung. Auch die een Kinder follen gleich den im verftändigen Alter Getauften be— 
ftätigt werben, follen fpäter ihren Glauben befennen und das Verſprechen des Gehorfams 
abgeben (Mitteilung des H. Diafonus Müller zu Herrnhut, bei Gafpari, Konfirmation, 
p. 168—171). Bei der fatholifchen Bevölkerung felbit ſcheint fich die confirmatio feiner 

40 allgemeinen Beliebtheit erfreut zu haben. Der römifche Katechismus fängt den Abjchnitt 
darüber mit den Worten an: Si in sacramento confirmationis explicando Pasto- 
rum diligentia requirenda umquam fuit, nunc certe opus est illud quam 
maxime illustrare, cum in sancta Dei ecelesia hoc sacramentum a multis om- 
nino praetermittatur, paucissimi vero sint, qui divinae gratiae fructum quem 

45 debent ex eo capere studeant. Luther ſtrich bereits 1520 (De capt. Bab.) die 
confirmatio aus der Zahl der Saframente und ließ fich (Pred. vom ehel. Leben 1522) 
nur zu dem Bugeftändnis herbei: Ich laſſe zu, daß man firmele, joferne, daß man mifle, 
dat Gott nicht davon gejagt bat, auch nichts darum wiſſe, und daß es erlogen fei, was 
die Bifchöfe darinnen vorgeben. Über die zu feiner Zeit hervorfretenden Verſuche, eine 

so evangelifche Konfirmation zu gründen (4. B. in der Kaffelichen KO 1535), fpricht er fich 
nicht aus. Sein Herz hing an einem Unterricht der Getauften im Katechismus zum Zweck 
eines würdigen Kommunionempfangse. Gleich ihm fprechen ſich die andern führer der 
evangelifchen Bewegung jcharf gegen die römiſche confirmatio aus. 

Wenn es nun doc zur Gründung einer evangelichen Konfirmationshandlung Fam, 
55 fo lagen die Gründe tiefer als in dem Wunfche, ein evangelifches Seitenftüd zur römifchen 

Firmung zu geben. Der Streit um die Kindertaufe, geführt gegen Schwendfeldt und bie 
GBiebertäufer, empfahl es, zur Beruhigung der Gemeinden eine Handlung einzuführen, in 
welcher die Getauften ihren Glauben befannten und fi zum Gehorſam gegen die Firdh: 
lichen Ordnungen verpflichteten. Das Vorbild dazu gab die oben erwähnte Einrichtung 

60 bei der Brüdergemeinde. Butzer war damit bekannt, und die Anordnung einer ſolchen 
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Handlung (zuerft in Straßburg und in Heffen) ift hauptſächlich auf ihm zurüdzuführen. 
Als Geremonie des Vollzugs bot ſich die Handauflegung dar, von der Melanchthon jchon 
1520 in dem Abjchnitt feiner loci: de partieipatione mensaeD. geurteilt hatte: Con- 
firmationem opinor impositionem manuum. Auf diefem Wege führten die Verband: 
lungen mit den römifchen Theologen vorwärts: die Firmung follte durch Unterricht und 5 
eine abjchliegende Handlung erfegt werden. Damit war die Grundlage für die evange— 
lifche Konfirmation gewonnen. Allein gerade diefe ihre Entftehungsgeichichte, namentlich 
die an das Interim fich anfchliegenden Verhandlungen verjchafften ihr den MWiderfpruch des 
—— Illyricus und ſeiner Anhänger. Die Folge davon war, daß ſie lange in manchen 
utheriſchen Gebieten mit Mißtrauen angeſehen wurde und als öffentliche kirchliche Hand- 
lung nicht recht auflam. Daß diefe Gebiete auch ohne fie recht gut ausfamen, dürfte 
unzweifelhaft fein. Man wird weiter auch das Urteil abgeben dürfen, daß die Reformierten 
ihre Einführung viel eifriger betrieben als die Lutheraner. Calvin legte noch den Haupt: 
nahdrud auf den Unterricht, der Genfer Katechismus ift zu diefem Zweck gejchrieben, und 
auf das abjchließende Eramen und Belenntnis (Instit. IV, e. 19, $13). Hyperius aber 15 
giebt in feinen Elementa christianae religionis eine für den Schüler bejtimmte ein- 
gehende Darlegung der Bedeutung und Wirkung der impositio manuum. In dieſer 
Richtung ift fie im der englifchen Epiffopalfiche ausgeftaltet ala ein feierlicher Konfir— 
mationsaft, bei welcher der Biſchof die Handauflegung vornimmt. 

Die Gedichte der Einführung der öffentlichen Konfirmation in Deutſchland läßt fich 20 
zur Zeit nicht jchreiben, weil das Material für die einzelnen Territorien noch gar nicht 
efammelt, zum Teil auch nicht veröffentlicht it. Cine derartige Gefchichte ift auch 
ein borbringendes Bebürfnis, denn die befördernden Momente find ziemlich Mar. Die 

pietiftiiche Bewegung empfahl die Einführung der Konfirmation, weil fie in ihr ein Er: 
wedungsmittel ſah; das Umfichgreifen der katholifchen Kirche, das in den Übertritten pro- 25 
teftantijcher Fürften an den Tag fam, legte es nahe, mittelſt der Konfirmation die kon— 
feffionelle Zugebörigfeit der Getauften feftzulegen. Der Nationalismus folgte den Pietiften 
infofern, als er - das Gemüt der — vor allem einzuwirken und darum der 
Handlung eine möglichſt effektreiche Ausſtattung zu geben ſuchte. Die ſonderbaren Zu— 
thaten, die ihr heute noch an einigen Orten ankleben, kommen auf feine Rechnung, aber 0 
wohl auch die Beliebtheit und Teilnahme, deren ſich die Konfirmation bei der unfirchlichen 
Bevölkerung der Städte noch erfreut. Weiter muß man auch die Firchenregimentlich 
bureaufratijche Verbindung der Konfirmation mit der Entlafjung aus der Schule oder dem 
Übertritt in höhere Bildungsanftalten und die verbreitete Anfıcht, daß die Konfirmation 
den Übergang in das gefellichaftliche Leben vermittle, in Anjchlag bringen, um die heutige 35 
Geftalt der Konfirmation und die damit verbundenen Mifftände zu begreifen. 

Die Hauptichwierigfeit, mit der die Konfirmation belaftet ift, ift die Thatjache, daß 
ihr die bejondere Einſetzung und Verheißung fehlt. Man batte eine Firchliche — 
angenommen, die ſowohl zur Taufe als zur Kommunion und zum Unterricht in Beziehung 
ſtand und überdies ihren Namen von einem aufgegebenen Sakrament hatte. Dieſe Hand: 40 
lung bot den Theoretifern mehrere Gefichtspunfte, von denen aus ſich eine Theorie der 
Konfirmation beritellen läßt, ohne daß man es zu einem tbeologijchen, geichweige denn 
befenntnismäßigen Konjenfus gebracht hätte (Gafparı, Konf. Kap. 5 und 8; die Hefte der 
freien kirchl. ſoz. Konf.). Der Verfuch neuerer Theologen, ihr einen mehr ſakramentalen 
Charakter zuzufprechen (5. B. von Vilmar gemacht, Theol. der Thatj. p. 56 ff., Dogm. II 4. 
p. 227 ff.) ijt vergeblich, weil das, was die alten Theologen gegen die römische Firmung 
eingewendet haben, auch gegen dieſen Verfuch gilt. Die Konfirmation ift eine kirchlich— 
pädagogiiche Einrichtung, notwendig geworden, wie ihre Gefchichte zeigt, dadurch, daß die 
Taufe der Neugeborenen feitgebalten, und eine Erfenntnis der Seilötwahrbeiten als uner: 
Läßliche Vorbedingung des Kommunionempfanges erfannt wurde; darin iſt die Notwendig- so 
feit eines Firchlichen Unterrichtes und auch die Berechtigung eines Konfirmandenunterrichtes 
begründet, aber auch die Notwendigkeit eines Aftes, in dem die Zulaffung zum Abendmahl 
erflärt wird. Dieje Erklärung kann natürlich auch einem einzelnen gegeben werden, und 
in diefer Form der Privatlonfirmation hat die Konfirmation bis in das 19. Jahrhundert 
herein in einzelnen Städten, wie Hamburg und Nürnberg, beſtanden; aber an ihre Stelle 55 
ift jetzt die allgemeine öffentliche Konfirmation getreten. Hofmanns Verlangen, dieſe öffent: 
liche Konfirmation auf eine befondere, engere Gemeinde zu befehränfen, die zur Kirchenleitung 
mebr herangezogen werden ſoll (3P8 BD 18), konnte nicht durchdringen, weil er nur dieſem 
Ausjchnitt aus der Gemeinde das Kommunionrecht erteilt haben wollte. Aber Hofmann 
bleibt trogdem auf der Bahn der firchlichen Entwidelung infofern, als Konfirmation und oo 

— 0 
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Erteilung des Kommunionrechtes verbunden bleiben. Diefe Verbindung wird aber auf: 
gehoben durch den in neuefter Zeit gemachten Vorſchlag, die Konfirmation von ver Er: 
teilung des Kommunionrechtes loszulöſen und letztere erft fpäter, unter gewiſſen Be— 
dingungen eintreten zu laſſen (Erfurter Thejen, Bortrag von Stöder und Gutachten, 

5 Berlin 1900—1). Da die Bewegung erft angefangen hat, aber doch mächtig zu werben 
beginnt, fo feien folgende Punkte zufammengeftellt, weldhe von Anhängern und Gegnern 
beachtet werden müfjen. 1. Die evangelifche Konfirmation ift ihrer Gejchichte und ihrem 
weck nad) ungertrennlich mit der Erteilung des Kommunionrechtes verbunden. 2. Wird dieſe 
erbindung aufgehoben, dann ift die beftehende Konfirmation abgefchafft. 3. Das Kommunion- 

10 vecht erfordert nur eine gläubige Hinnahme und ein zuftimmendes (wenn auch unvolllomme- 
nes) Verftändnis der Heilswahrheiten, aber nicht eine alljeitig enttwidelte Erkenntnis und 
einen alljeitig bewährten Glauben. 4. die Gründung einer neuen Konfirmation muß jo= 
wohl ihre im Weſen der firchlichen Erziehung liegende Berechtigung als ihre (natürlih nur 
relative) Notwendigkeit * werden. Zu dieſen prinzipiellen Sätzen kommen noch 

15 folgende Erwägungen: 1. Die Schäden der heutigen Prarıs liegen nicht ſowohl in der 
Konfirmationsbandlung, deren fachgemäßer Umgeftaltung nichts im Wege ftebt, jondern in 
dem vorbereitenden Unterricht; da muß die Heorm einjegen. 2. Die Mißjtände, 
fich im Voltsleben an die alte Konfirmation angehängt haben, aber durchaus nicht gleich: 
mäßig berrichen, bleiben natürlich auch an der neuen hängen. 3. Ein unwürdiger Kom— 

20 muniongenuß läßt fich überhaupt durch feine Firchliche Einrichtung verhüten; für einzelne 
älle bietet auch die alte Praris die nötige Handhabe durch die Verweigerung der Kon— 
rmation; dann darf aber auch Feine Nötigung zur Konfirmation ftattfinden. 4. Eine 

prinzipielle Scheidung der Konfirmation von dem Kommunionrecht führt früher oder fpäter, 
aber unaufbaltfam dazu, daß die Alleinherrichaft, welche die Kindertaufe zur Zeit im nor: 

> malen firchlichen Leben bat, in Frage geitellt wird. Caſpari. 

Kongregationaliſten oder Independenten. — Wie umfangreich die Litteratur iſt, 
zeigt der von 1546—1878 nicht weniger als 7250 Nummern zählende bibliographiſche An— 
bang (S. 1—286) des Bd III, 423, 46 genannten monumentalen Buche von Henry Martyn 
Dexter (1821—} 1890; von 1851—1890 Chefredafteur des „Congregationalist‘): Con- 

80 gregationalism of the last threehundred years etc., New-Yorkt 1880. Zu der ältejten Litte- 
ratur gebören, wie bei Browne (vgl. Bd III, 423,58 ff.), die Schriften, bezw. Tagebücher 
der in der Urfjprungszeit des Kongregationalismus eine Rolle fpielenden Männer, die in 
ziemlich großer Zahl erhalten find, vgl. in dem Index of bibliographical colleetions bei 
Dexter ©. 289 ff. die Namen Ainsworth, Greenwood, Barrowe, Robinson, W. Bradford 

85 (Dexter Wr. 6333: History of Plymouth Plantation ed. C. Deane, Boſton 1856), J. Win- 
throp (Dexter Nr. 3867: History of New England from 1630 to 1649 ed. J. Savage, 
Bofton 1853), E. Winslow u. a. — Die deutſche Litteratur über den Stongregationalismus 
(vgl. die betr. Abjchnitte in C. F. Stäudlin, Allg. Kirchengeih. von Großbritannien, 2 Bde, 
Böttingen 1819 und in H. Weingarten, Die Nevolutionsfirhen Englands, Leipzig 1868, 

40 ferner das fleihige, aber in der Auffaffung fundamental wichtiger Dinge — fehl« 
reifende, von Neander bevormwortete Buch ded damaligen cand. s F. Uhden: Geſchichte der 
ongregationaliſten in Neu-England bis zu den Erweckungen ums Jahr 1740, Leipzig 1842) 

kann — das gilt für den Stoff dieſes A. ſelbſt von Weingarten — einen Vergleich mit der 
engliſch-amerikaniſchen nicht aushalten; die deutſche Bearbeitung des Buches von Rob. Baird 

45 (Religion in the United States of America. Or an account of the origin, progress, rela- 
tions to the State, and present condition of the evangelical churches in the United States, 
Edinburgh 1844) durch K. Brandes —— — tirchliche Statiſtik und religiöſes Leben 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika, I, Berlin 1844) iſt, wie feine Vorlage, veraltet, 
aber, wo neuere englifch-amerifanifhe Litteratur nicht zur Verfügung jteht, noch heute braud)» 

50 bar. — Won der englifch-amerifanifchen Litteratur nenne id) außer den fon Bb III, 423 
angeführten ®erfen von Hanbury (bi8 1560), Waddington und Dexter, von denen das 
legtere das unumgängliche Hauptwerk zur Geſchichte des Kongregationalismus genannt werden 
muß — es ijt im folgenden U. gemeint, wo „Dexter“ citiert wird —, folgende: Cotton 
Mather, Magnalia Christi Americana. Or the ecclesiastical history of New England from 

65 its first planting in the year 1620 unto the year of our Lord 1608. In seven books, London 
1702; G. Punchard, History of congregationalism, New-Yort u. Bofton 1865—81; H. M. 
Dexter, Congregationalism: what it is, whence it is, how it works, Bojton 1865; J. Stough- 
ton (englifher Kongregationalift, F 1897), Church and State two hundred years ago, a 
history of ecelesiastical affairs from 1660—63, London 1862; und Ecclesiastical Histo 

60 of England (Civil wars, Commonwealth, Restoration) 4 vols, Zondon 1867-70; und Reli- 
gion in England under Queen Anne and the Georges (1702—1800) 2 vols, London 1878; 
und Religion in England from 1800-1880, 2 vols, Zondon 1884; A. H. Ross (f 1893), 
A pocket-manual of congregationalism, Chicago 1883; H. K. Carroll, The religious forces 
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of the United States (American church history series I), New-York 1893; W. Walker, 
The creeds and platforms of congregationalism, New-Wort 1893; W. Walker, A history 
of the congregational churches in the United States (American church history series III), 
New York 1894; W. Walker, Ten New-England-Leaders, Bofton 1901; Dictionary of 
national biography ed. by L. Stephen (vol. I-XXVI) und S. Lee (vol. XXII—LXIID, 6 
bis jept 63 Bde, London 1885 — 1900. — Das Congregational Year-Book für England und 
Wales ericheint in London (Congregational Union of England and Wales, Memorial Hall, 
Farringdon Street, E. C.), ein Year-Book der amerifaniihen Kongregationaliften giebt das 
Publishing-Committee of the national couneil heraus (Bofton, Publishing Society). 

1. „Rongregationafiften“ — oder, wie man in England früher jagte, „Sndependen= 10 
ten” — find der Bedeutung und Gefchichte des Wortes nach alle diejenigen [evangelifchen] 
Chriften, welche a) in den einzelnen lofalen Gemeinden (congregations) der wirklich 
Gläubigen eines Ortes die dem NT entiprechende Form der Kirche fehen und daher 
b) jeder einzelnen foldhen Kirche oder Gemeinde in Bezug auf ihr geſamtes Firchliches 
Leben, aljo nicht nur in Bezug auf die Beftellung der Pfarrer, fondern aud in Bezug 15 
auf Kultus, Disziplin und dere, völlige Unabhängigkeit (independeney) gewahrt wiſſen 
wollen, alfo nicht nur jedes Staatsfirhentum verwerfen, ſondern auch gefeßgebende und 
die einzelnen Gemeinden bevormundende, ja eventuell majorifierende Synoden ebenjo per- 
horrescieren wie ein Eonfiftoriales oder ein hierarchifches Kirchenregiment. — „Kongrega= 
tionaliften” in dieſem Sinne find auch die Baptijten — vielleiht mit Ausnahme der 20 
Original Freewill Baptists —, die Adventiſten mit Ausnahme der Seventh-day Ad- 
ventists, die Unitarier und die „Christians“; im bejondern aber heißen Kongregatio- 
naliften (Congregationalists) die Mitglieder derjenigen gefchichtlih aus dem calvinifchen 
Proteftantismus hervorgewachſenen Gemeinden [und freien Gemeinde-Bereinigungen], welche 
— urfprüngli und noch beute weſentlich — allein dur die Geltendmadung jenes 25 
zwiefältigen fongregationaliftifchen Prinzips von andern calvintjchereformierten Chriften fich 
unterfcheiden. Nur um diefe „Kongregationalijten” im engern Sinne handelt es fich bier. 

2. Faktifch independent und faftifch nur aus lebendigen Chriften zufammengejett 
waren in England, der Heimat des Kongregationalismus, in der Zeit der Fatholifchen 
Maria und in den fpätern Tagen hochkirchlich-bifchöflicher Tyrannei nicht wenige mehr 3o 
oder minder ſich verbergende „puritaniſche“ Konventikel; ebenfo die wenigen im England 
des 16. Jahrhunderts vorhandenen Anabaptiften und Familiften (vgl. Bd V, 754,2 ff.). 
Allein wenn man den, freilich mannigfaltig gebrauchten, Barteinamen der „PBuritaner” (vgl. 
den A.) vom 16. Jahrhundert aus verfteht, aljo nicht alle Oppofitionselemente der Zeit 
Karls I. unter ihm zuſammenfaßt — was nur vertwirrend wirft und dem wiſſenſchaftlichen 35 
Spracdgebraud gegenwärtig nicht entjpricht —, fo muß man jagen, daß dies Indepen— 
bent=fein bei den Puritanern lediglich eine zufällige Folge des Verfolgungszuftandes war, in 
dem fie fich befanden. Denn die Buritaner — und nicht nur die gemäßigten, die lediglich 
an den Reften des fatholifchen Kultus und katholiſcher Kirchenfitte Anſtoß nahmen, fon: 
dern auch die radifaleren, ftreng calviniftifchen, wie Cartwright (vgl. Bd III, 733—35) «0 
und feine zahlreichen Gefinnungsgenofjen in Cambridge, — wünſchten eine ihren Idealen 
entfprechende Reform der Nationalfirdhe und fühlten fich als deren Glieder. Hunderte 
von puritanifch Gefinnten ftanden noch im Anfang des 17. —— als Pfarrer im 
Dienſt der anglikaniſchen Staatskirche, ohne die Hoffnung auf eine weitere Durchführung 
der Reformation in ihr aufgegeben zu haben, und in den Zeiten der Weſtminſter-Synode 45 
(1643— 1648, bezw. 53; vgl. den U.) ift das Ideal der Strengen unter den eigentlichen 
Puritanern deutlich in die Erfcheinung getreten; dies mars: eine presbyterianiihe Kon— 
formität, eine Bereinigung mit der fchottifch-reformierten Kirche zu einer presbyteriani— 
ſchen Nationalfirhe. Die Anabaptiften [und Familiſten) waren nicht nur aus Not 
„tongregationaliftiich” geftimmt — ihre Stellung zur Kindertaufe ſchloß prinzipiellen Wider: bo 
ſpruch gegen Staat: und Nationalsfirchentum in fih —; aber prinzipielle „Independen⸗ 
ten” waren die Anabaptiften nicht. Sie haben vermutlich ihren Anteil an der Entitehung 
der fongregationaliftifchen Gedanken gehabt; infofern Robert Browne Anregungen von ihnen 
empfing (vgl. Bd III, 425, 56ff.), und die jpätern Baptiften find von Fongregationalis 
jtiichen Gemeinden ausgegangen (vgl. unten Wr. 4a und 5), doch haben die Kongregatios 55 
naliften ihre befonderen, dem Anabaptismus und Baptismus gegenüber fie durchaus jelbft- 
ftändig jtellenden Anfänge. Der Kongregationalismus mwurzelt in dem prinzipiellen 
Separatismus Nobert Brownes (vgl. den A. Bd III, 423ff.) und hat nach Browne 
durch Greenwood und Barrow (vgl. Nr. 3a), durch Ainsworth und Johnſon (vgl. Nr.3 b), 
dur Sohn Robinfon (vgl. Nr. da und namentlid 4b) und durch die Enttvidelung der co 
auf ihn zurüdgehenden Gemeinden in England (vgl. Nr. 5) und Amerifa (vgl. Nr. 6) 
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J eg erhalten, aus der ſich die heutigen Verhältniffe der Denomination (vgl. 
tr. 7) erllären. 

3a. Robert Brotone, der erſte Hare Vertreter fongregationaliftifcher, und zwar de mo— 
fratifch=fongregationaliftiicher Jdeen (vgl. Bd III, 426,85ff.; Dexter ©. 695, val. 

sp. XXXVII: Brownism — the absolute monarchy of Christ, working through 
the vice-regent democracy of its members), hatte 1586 feinen Frieden mit ber 
anglifanifchen Staatsfirche gemadht (Bd III, 427, 4sff.). Die Gemeinde in Middelburg 
in Holland, der er 1581—83 vorgeftanden batte, ift ſpäteſtens 1595 (Bd III, 427, 15; 
vgl. 425,26) zu Grunde gegangen. Die ſchon vorher (1580) von ihm gegründete Ge- 

ı0 meinde in Norwich bat freilih Bromwnes Apoftafie überdauert; auch in einigen andem 
Orten entftanden fleine Separatiftengemeinden, — wir hören 1596, daß fie verfolgt worden 
find (Walker, Creeds S. 29 Anm.2 und ©.49). Beſtand haben fie alle nicht gehabt, 
und Näheres wiſſen wir nur über diejenige, die für die weitere Gefchichte bedeutſam ges 
worden ift: die Londoner. Ob diefe Londoner Songregationaliftengemeinde in irgend 

16 welchem Zuſammenhange ftand mit der puritaniſchen Separatiftenverfammlung, die 
am 19. Juni 1567 geiprengt worden war (vgl. den A. Buritaner), ift trog Waddington 
(I, 742—45) mehr als fraglid (Dexter ©. 633 und 114f.). Ihr erftes ficheres Lebens: 
zeichen ift, daß John Greenwood (Dietionary XXIII, 84a—85a), der in London jepa- 
ratiftifchen Verfammlungen gepredigt hatte, im Herbit 1586 (Dexter ©. 211, Anm. 26) 

20 gefangen gejeßt wurde, und daß jein Freund und Arbeitsgenofje Henry Barrow (oder 
Barrowe; Dictionary III, 297 a—298 b) bei einem Beſuche des Gefangenen am 19. No: 
vember 1586 gleichfalld im Gefängnis feitgebalten ward. Sohn Greenwood war ein 
jüngerer Mann (in Cambridge immatrikuliert 1577/78), von dem wir nicht wiſſen, was 
ihn aus feinem Herifalen Amt in der Staatskirche auf jeparatiftiiche Gedanten gebracht 

25 hatte; Henry Barrow (in Cambridge immatrifuliert 1566) war ein Jurift aus vornehmer 
milte, der nad) ſehr mweltlihem Leben plöglic ernft und — vielleicht durch Greenwoods 

influß — Separatift geworden war. Beide find von ihrer erwähnten Inbaftierung 
(1586) an bis zu ihrem gemeinfamen Tode durch Henlershand (6. April 1593) in Ge 
fangenfchaft geblieben — und zwar bis 1591 in jtrenger Haft; im Lauf des Jahres 1592 

80 ** Greenwood gelegentlich gegen Bürgſchaft das Gefängnis verlaſſen —; dennoch haben 
ſie in eben dieſer Zeit für die Geſchichte des Kongregationalismus eine Bedeutung ge— 
wonnen, die derjenigen Brownes mindeſtens gleichkommt. Sie haben nämlich — Barrow 
iſt der geiſtige Urheber vor Greenwood — im Gefängnis und zum Teil unter erjchwe: 
rendften Umſtänden — denn gelegentlih ift ihr Manufkript Blatt für Blatt aus dem 

35 Gefängnis gefchmuggelt, um durch Freunde in Holland zum Drud befördert zu werben 
— minbdeftens acht Kontroverd: und Verteidigungsichriften von zufammen über 900 Drud: 
feiten verfaßt (Dexter ©.233ff.; Walker, History ©. 44), unter denen „A true de 
scription out of the word of God of the visible church“ (1589; Text bei Wal- 
ker, Creeds ©. 33—40) deshalb die beachtensivertefte ift, meil fie die Anficht der 

40 Londoner Kreife wiedergeben wird, aus denen Barrow und Greentwood berfamen. Das 
Kirchenideal, das bier und in den andern Schriften der Gefangenen entividelt wird, dect 
ſich im mefentlihen mit dem Bromwnes; aber es ift weniger demofratifh. Auch bier 
werden die Beamten der Gemeinde — der Paſtor (Seelforger), der Lehrer, die Älteſien, 
Diakonen, Helfer (relievers) oder Witwen (vgl. Bd III, 426, 51f.) — gewählt „by the 

4 holy and free election of the Lordes holie and free people (Walker, Creeds 
©. 35); aber über den Älteften, welche die Amtsführung der andern Beamten zu über: 
wachen haben, ſteht weder die Gemeinde, noch ſonſt jemand ala eine höhere Inſtanz: die 
Älteften bilden mit den andern Beamten die leitende Oligarchie — a speaking aristo- 
eracy in the face of a silent democraey, ie ein amerifanifcher Kongregationalift 

(Samuel Stone, + 1663) zwei Menfchenalter fpäter formulierte (Mather, Magnalia III, 
118 $ 9). Diefe Form der fongregationaliftifchen Kirchenverfafiungsgedanten — Dexter 
nennt mit andern fie „Barrowism“ und unterjcheidet, wie wir gleich ſehen werden, drei 
verſchiedene Ausgejtaltungen diefes Barrowismus — hat weit über 100 Jahre bei den 
Kongregationaliften Englands und Amerifas geherricht. 

65 3b. Mit der Gemeinde, an und in der fie gearbeitet haben, find Barrotv und Green: 
wood nicht viel glüdlicher geweien, alö Brotwne. Die Gemeinde wuchs freilid zunächſt — 
u. a. jchloffen ihr im Herbſt 1592 zwei Männer fih an, die in der ältejten Gefchichte 
des Kongregationalismus einen Namen haben: John Penry (1559— 7 1593; Dietio- 
nary XLIV, 346a—350b), ein fatholifch erzogener, dann zum jtrengen Puritanismus 

so und fchlieglich zum Separatismus übergegangener Kleriler der anglikaniſchen Kirche, der 
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mehrere zweifellos auf ihn zurüdgebende Traftate gefchrieben hatte und fehr wahrſcheinlich 
(neben Barrow u. a.) vornehmlich beteiligt getvefen war bei der Publikation der ſcharf 
jatirijchen pfeudonymen Pamphlete de® „Martin Marprelate“, die in den jahren 1588 
und 89 die englifche Kirche beivegt hatten (Dexter S. 131—202; vgl. auch oben Bd III, 
734,58 ff.), und Francis Johnſon (1562—1618; Dietionary XXX, 9a—11b), gleih 5 
Greenwood und Venth früher ein Geiftlicher der Staatöfirche und, gleichtwie fie, in Cam— 
bridge gebildet. Die Gemeinde vermochte auch im September 1592 (Dexter ©. 232 
Anm. 71) fih zu fonftituieren, indem fie neben Ülteften und Diakonen Johnſon zum 
Paſtor, Greenwood, defjen Gefangenfchaft in eben diefer Zeit eine Milderung erfuhr (vgl. 
oben ©. 682,20), zu ihrem „Lehrer“ wählte. Allein fchon am 5. Dezember desjelben Jahres 10 
(Dexter ©. 232) ward Greenwood wieder inhaftiert, und mit ihm Johnſon; auch Penry 
und 56 andere Gemeindeglieder erlitten im März 1593 das gleiche Scicfal. Penry ward 
wenige Wochen nach Barrow und Greenwood hingerichtet (29. Mai 1593); die Mehrzahl 
der einfachen Gemeindeglieder durfte im Sommer oder Herbit 1593 (Dexter ©. 267) 
auswandern nad Holland. In Amfterdam fanden bieje lanten eine Zuflucht. Schon 15 
1595 oder 1594 gewann diefe London:Amfterdamer Gemeinde ein Mitglied, das im ftande 
war, die durch Greenwoods Tod erledigte „Lehrer“-Stelle in vorzüglicher Weile auszufüllen 
(jeit 1594 oder 95): Henry Ainsworth (geb. 1570 oder 71 in Swanton bei Norwich, 
geit. 1622 oder 23; Dietionary I, 191a—194b), einen Mann, über deſſen Vorleben 
und Bildungsgang man faft nichts weiß; er fcheint Autodidakt geweſen zu fein und ift 20 
doch einer der gelehrteften unter den älteren Kongregationaliften geweſen, — er jchrieb ein 
vorzügliches Latein und war ein Kenner des Hebräifchen, wie wenige in feiner Zeit. Diefer 
Ainsworth wird den Hauptanteil gehabt haben bei der Abfaflung des [barromiftischen] Bes 
fenntnifjes, das dieſe teild, gefangen, in London, teild in Amfterdam meilende Gemeinde 
1596 zu ihrer Nechtfertigung herausgab (A true confession of the faith ... which æ 
wee hir Maiesties Subjects, falsely called Brownists, doo hould ete., Text bei 
Walker, Creeds ©. 49-74). — Frühjahr 1597 (Dexter ©. 277) erhielt auch der 
noch gefangene Londoner Teil der Gemeinde Freiheit. Johnſon und drei andere dachten 
nun daran, nach Amerika überzufiedeln; aber nach mißglüdter Seereife kamen auch fie im 
September 1597 nad Amfterdam, wo die übrigen fchon ein Halbjahr früher fich einge- 30 
funden hatten. Die Gemeinde-Organifation ward nun vollftändig: Johnſon konnte fein 
Paſtorat wieder übernehmen. Johnſon und Ainsworth werden die Verfaffer der [erfolg- 
lojen] Petition geweſen fein, welche die Gemeinde 1603 dem neuen Könige Jakob ein- 
reichte (fie findet fich in Yobnjons und Ainsworths Apologie or defence of such true 
Christians as are commonly, but unjustly called Brownists, Amſterdam 1604, 86 
©. 32—35, vgl. Dexter ©. 305 und Append. Nr. 264), ſowie der fie ergänzenden 
vierzehn Heads of differences between them and the Church of England (Dexter 
©. 307f.; Walker, Creeds ©. 77—80). Allein allerlei Zmwiefpalt ftörte den Frieden 
der Gemeinde, zumal ſeit John Smyth (vgl. Nr. 4a) 1606 mit feinen Separatiften nad) 
Amfterdam gelommen war. Auch Johnſon und Ainswortb gerieten aneinander, weil «0 
NAinswortb der Gemeinde neben ihren Beamten eine gewiſſe Bedeutung geben wollte 
(Dexter ©. 325; vgl. 695 und XXXVII: Johnsonism or High - Church - Bar- 
rowism —lodging all power in the elders; Ainsworthism or Low-Church-Bar- 
rowism — lodging all power in the elders in eo-ordination with the members); 
1610 kam es zur Sgeljion Ainsworths. Etwa zwei Jahre fpäter (ca. 1612) räumte 45 
Johnſon das Feld und zog nad) Emden; doch ift er in Amfterdam, wohin er — man 
weiß nicht, wann und weshalb — zurüdgefehrt war, im Januar 1618 geftorben (Dexter 
©. 340). Die Amjterdamer Gemeinde verlor derweil manche Glieder an den Presbyte— 
rianismus und hat Ainsworths Tod (1622 oder 1623, Dexter ©. 343) nur in trümmer- 
bafter Geftalt um ca. 80 Jahre überlebt: der Neft ward 1701 in die englifchereformierte 50 
(presbyterianische) Kirche Amfterdams aufgenommen. 

4a. Die erite fongregationaliftiiche Gemeinde, die Beftand behalten hat, die Mutter: 
gemeinde des engliichen und amerikaniſchen Kongregationalismus, die Gemeinde von Gaine- 
borough⸗Scrooby⸗Leiden, gebt zurüd auf einen der unbeftändigften unter biefen alten Se 
paratilten, den ſchon Bd II, 386,241 ff. genannten John Smyth oder Smith (immatri= 55 
fuliert 1571, 7 1612; Dietionary LIII, 68b— 70a). Aud John Smyth war ein 
Schüler von Cambridge und dann Geiftlicher der Staatäfirche getveien (in Lincoln; Dexter 
©.311f.). Wie er Separatift getvorden tft, weiß man nicht. Seit ca. 1602 war er Paſtor 
einer Separatiftengemeinde in Gainsborougb am Trent, etwa halbwegs zwiſchen Bolton 
und Nork. Seine Gemeinde refrutierte fih auch aus der Umgegend der Stadt, und biejer so 
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ländliche Teil der Gemeinde Gainsborougb hatte fein Gentrum in Ecrooby, wo William 
Brewſter (ca. 1560—1644; Dietionary VI, 304b—305b), das weltlich angefebenite 
Glied der Gemeinde, damals Woftmeifter war. Zu diefen Separatiften in Scrooby ge 
jellte fih im Jahre 1604 der Mann, der vor allen bisher genannten als der Water des 

5 Kongregationalismus bezeichnet werden fan: Sohn Robinfon (1576?—+ 1625; Die- 
tionary XLIX, 18a—22b). Er ftammte vielleicht aus Gainsborougb (mo 1894 eine 
John-Robinson-Memorial-Church gebaut worden ift; Bild im Congregational Year- 
Book 1895 nad ©. 186), hatte feine Ausbildung in Cambridge erhalten und war zu: 
legt Pfarrer der Staatsfirche in Norwich oder deſſen Nachbarſchaft geweſen. Nicht lange 

ıo nad) Robinſons Anſchluß teilte fich die Gemeinde Gainsborough-Scrooby. Die Mutter: 
gemeinde Gainsborougb wanderte dann 1606, dem Drud der Verfolgung weichend, aus 
nad Amjterdam und gründete bier eine zweite Separatiftengemeinde neben der von Johnſon 
und Ainsworth. Wie Smytb dann feit 1609 mit feiner Gemeinde unter mennonitifcde 
Einflüffe geriet, danach wegen teiteren Geſinnungswechſels von feinen Genofjen Helwys 

15 und Murton aus feiner Gemeinde ausgeftoßen wurde, und mie Helwys und Murton 
1612 in London die erfte Baptiften-Gemeinde (General Baptists) gründeten (vgl. 
Bd II, 286,54): das ift bier nicht zu verfolgen. Denn ng Gemeinde ſchied 
1609 aus der Gefchichte des Hongregationalismus aus. Smyth felbft ftarb Ende Auguft 
1612 in Amfterdam (gegen Bd II, 286,33 nach der bei Dexter ©. 321 erwähnten Be 

20 gräbnisurfunde). 
4b. Die Stammgemeinde des Kongregationalismus ift der Teil der Gemeinde von 

Gainsborougb-Scrooby geworden, der zunächft in Scrooby und Umgegend zurüdgeblieben 
war. Im Jahre 1607 oder 1608 z0g auch dieſer Teil unter Führung Brewſters und 
feines Paſtors Robinjon die Strafe des Erils, und zwar zunächſt auch nach Amfterdam. 

25 Auf die Zeit des Jahres 1608, da bier in Amfterdam Johnſon und Ainsworth, Brewſter 
und Robinfon und mehrere andere bedeutende Männer der älteften Zeit des Kongregationa- 
lismus vereinigt waren, fieht William Bradford (1590-1647; Dietionary VI, 161a 
bis 164a; Walker, Leaders ©. 1—45), der ſchon als halbwachſener Burfche der 
Gemeinde in Scrooby angehört hatte, noch faft vierzig Jahre fpäter im fernen Amerika 

0 wie auf Tage bellen Sonnenſcheins zurüd. Doch die Wolken blieben nicht aus: nad 
Smyths Abfall (1609; vgl. Nr. 4a) zogen Robinſon und Breivfter mit ihrer Scrooby: 
Gemeinde, um nicht in den Streit zwiſchen Johnſon und Ainsworth (vgl. Nr. 3b) ver: 
twidelt zu werden, weiter nach Leiden; Robinfon war der Paſtor, Brewſter der leitende 
Altejte der dortigen Gemeinde. Die Gemeinde ift zwar auch hier nicht geblieben: fie ift 

85 in den Jahren 1620-30 nad [Neiw: Plymouth in Nordamerika ausgewandert. 
ſchon vorher (1616) hat fie eine Tochtergemeinde in England entftehen jeben (vgl. Nr. 5). 
In der Yeidener Gemeinde liegen daher die gemeinfamen Wurzeln des engliichen und 
amerifanifchen Kongregationalismus. Hier in Leiden ift John Robinfon, der die „Pilger: 
väter“ nadı Nordamerifa aborbnete, durch den Tod feitgehalten; in der Peteröfirche zu 

40 Leiden bat er am 4. März 1625 fein Grab erhalten (Dexter ©. 391). Es ift daber 
angemefien, die Auswanderung nad Plymouth noch bier im Zufammenhang mit ber 
Leidener Gemeinde und der Bedeutung Robinſons zu befprechen. — Englijches National: 
gefühl war es, daß den Leidener Erulanten iroß der Blüte ihrer Gemeinde — fie zählte 
300 Kommunifanten (Dexter ©. 389) — den Gedanken einer Auswanderung in das 

5 englijche Kolonialgebiet nahe legte. Die Birginia-Company war (Schon 1617) geneigt, ihr 
Territorium ihnen zu öffnen; aber die Schtvierigfeit tvar das Zugeftändnis freier Religions: 
übung feitens der Krone. Dies zu erlangen, bat Nobinfon weitgehende und für feine 
Denkungsweife charakteriftische erg gemadt: man war geneigt, die Biſchöfe, 
wenn auch nicht auf geiftigem Gebiete, als die Repräfentanten des königlichen Auffichts- 

so rechts „über alle Provinzen, Diöcefen, Gemeinden oder Parochien“ anzuerkennen (vgl. die 
seven articles von 1617 bei Walker, Creeds ©. 89). Man erlangte aber nur 
nichtsfagende allgemeine Verfprechungen. Dennoch fuhr ein Teil der Gemeinde — die 
Majorität blieb mit Robinfon zunädit zurüd — unter Brewſters Führung am 2. Juli 
1620 (alten Stil; Mather, Magnalia I, 6 $ 4) auf einem ber zwei gemieteten Schiffe, 

55 der „Speedwell“, von Delfsbaven (jeit 1886 mit Rotterdam vereinigt) aus — zu— 
nächſt nad) Southampton, wo das zweite der gemieteten Schiffe, die „Mayflower“, und 
eine nicht große Zahl englifcher Gefinnungsgenofien fie erivartete. Am 5.(15.) Auguft 
lichteten die Schiffe die Anker. Aber die „S well“ erwies ſich als feesuntüchtig, beide 
Schiffe mußten bis Plymouth zurüdkehren. Von bier ging die „Mayflower“, in der nun 

so alle Auswanderer Platz finden mußten, am 6.(16.) September aufs neue in See. Nicht 
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alle 102 Baflagiere der „Maiblume” waren Separatiften, aber ihre große Mehrzahl; und 
die meiften unter ihnen waren Glieder der Leidener Gemeinde, jo bie beiden Diakonen 
Dr. med. Samuel Fuller und John Carver (1575?— 7 1621; Dictionary IX, 236a 
bis 237 a), der erfte Gouverneur drüben, fowie Eduard Winslow (1595—1655; Dietio- 
nary LXII, 201a—203b), einer feiner Nachfolger; mehrere, wie Brewſter und Bradford 5 
hatten fchon der Gemeinde in Scrooby angebört. Nach ftürmifcher Fahrt landete man 
am 9.(19.) November 1620 am Kap Cod — nörblid von dem Gebiete, über das die 
PVirginia-Company verfügen fonnte. Aber man bielt fich für hierher gewieſen, Eonftituierte 
ſich als politiiche und religiöfe Gemeinde (vgl. den „Mayflower Compact“ vom 11. No— 
vember a. St. bei Walker, Creeds ©. 92), wählte einen „Governor“ (Hohn Carver) 10 
und fand auch nach vier Wochen des Umfchauens am 11. (21.) Dezember den Plab zu 
einer Niederlaffung da, wo dann [New:] Plymouth entjtand (an der Mafjachufetts-Bay, 
59 Kilom. füdöftlih von Boſton). Zwar räumte der Tod im erjten Winter unter den 
Koloniften furchtbar auf — Frühjahr 1621 waren von den 48 männlichen Eintvanderern 
28 geftorben, darunter auch Carver; Bradford wurde fein Nachfolger —; dennoch hielt ı5 
fih die Kolonie. Schon 1621 und 1623 kamen Nachſchübe, ebenfo 1629 und 1630. 
—* waren dieſe neuen Ankömmlinge nur zu einem Teile Geſinnungsgenoſſen aus 
eiden; ſo lange die Londoner Kaufleute noch ihre Hand im Spiele hatten — 1626 

wurden ihre Rechte für E 1800 ihnen abgekauft —, geſellten manche zweifelhafte Elemente 
den Koloniſten ſich zu. Doch überwand man, vornehmlich dank Brewſters und Bradfords 20 
Tüchtigkeit, dieſe Schwierigkeiten; die Leidener blieben die beſtimmenden Perſonen, und mit 
dem letzten Nachſchub aus Europa (1630) ſchien die Leidener Gemeinde, ſoweit ſie noch 
reiſefähig war, nach Plymouth verpflanzt. — John Robinſon hat dieſe neue Heimat 
ſeiner Gemeinde nie geſehen — er ſtarb 1625, bevor der Wunſch der Auswanderer, ihn 
drüben zu haben, ſich erfüllt hatte —; aber ſein Name iſt auch in Amerika einer der 25 
geachtetſten geworden (vgl. Mather I, 6 $S 4 und Dexter S. 392—410), und fein Geiſt 
bat auch die Entiwidelung drüben beeinflußt. Was darakterifiert ihn? Derter (p.XXXVII; 
vgl. 397f., und 695) findet in dem „Robinsonism“ einen „Broad-Church-Barrowism“ 
und jagt von ihm, daß er dem Ainsworthism „the catholie recognition of other 
churches“ hinzugefügt habe. Hält man neben diefe kurzen Termini, die auch bei und so 
befannte „Farewell-Adress“ Robinfons, d. b. die überaus weitherzige und ſehr leſens— 
werte Abjchiedörede an die ausfegelnden Bilgerväter (deutjch bei Uhden ©. 36 und z. T. 
bei Weingarten S. 33; englifch 3.8. bei Mather, Magnalia I, 14f.), jo könnte Robinjon 
als das Prototyp eines modernen mweitherzigen, wenn nicht gar „liberalen“ Kongregatio- 
naliften erfcheinen. Aber Dexter (S. 392—410) hat Recht, wenn er dies Bild Nobin= 35 
ſons auf Grund feiner Werke (vgl. Works of John Robinson ed. by R. Ashton, 
3 vols, London 1851) als apokryph darthut. Robinſon ift freilich nicht der ftrenge, ja 
intolerante Separatift geblieben, als welchen ihn fein ältefterhaltener, 1610 entjtandener 
Traltat (A justification of separatism from the Church of England, 484 ©. 4°; 
Works II) dartbut. Er it im wachſendem Maße geneigt geworden, Nicht-Separatiften, «0 
ja ganzen Kirchen gegenüber chriftlich-brüderlich zu empfinden, ihnen die defıa xomwwwiag 
(the right hand of fellowship, ®a 2, 9) zu geben (vgl. das Citat aus dem fpäten 
Treatise of the lawfulnes of hearing of the ministers in the Church of Eng- 
land bei Dexter ©. 396, Works III, 377). Aud in Bezug auf die Kirchenverfafjung 
ift er „liberal“ geweſen: fein Barrowismus nähert fihb dem Bromwnismus (Dexter #; 
©. 397). Aber im Dogma ift Robinfon ein überzeugter jtrenger Galvinift geblieben, 
ie noch einer feine legten Schriften (A defence of the doctrine propounded by 
the synode at Dort, against John Murton, 1624, 204 ©.4°, Works I, 261—471) 
beweilt. Die befannte Abjchiedsrede hat zuerſt 1646 im apologetiihem Zufammenhange 
und z. T. in indirefter Rede und von fi) aus zufammenfaffend, Edward Winslow mit- co 
eteilt; erft Mather (Magnalia I, 14) oder eine unbelannte Vorlage, die er benußte, hat 
inslows referierende Fragmente in eine direkte und feine Lücken mehr verratende Rede 

Robinfons umgewandelt (vgl. Dexter ©. 403}.). Für Robinfons Denken darf deshalb 
der Wortlaut der Rede nur fo weit ald Material vertvendet werden, als feine eigenen 
Schriften ihn deden. Aber für die weitere Entwidelung in England und Amerika, ja 55 
noch für den heutigen Kongregationalismus ift es bezeichnend, daß diefe Abjchiedsrede 
ſolche Berühmtheit erlangt hat. 

5. Wie die Anfänge der amerifanifchen Enttwidelung, jo haben auch die der englifchen 
nod unter Robinfons Aufpicien eingefegt. Nicht an die Heinen ärmlichen und uneinigen 
Nefte der Londoner Gemeinde (Dexter ©. 634) knüpft diefe Entwidelung an, fondern an 6o 
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eine Neugründung Henry Jacobs. Henry Jacob (1563—1624; Dictionary XXIX, 
117a—118a), ein enter von Geburt, der in Oxford gebildet war und zunädjt dort 
Anstellung gefunden, dann eine Pfründe in feiner Heimat erhalten hatte, war bier 1590 
durch Berührung mit Johnſon für die vordem von ihm befämpften feparatiftiichen Gedanken 

5 gewonnen und nad Holland ausgewandert, wo er in Mibdelburg einige Jahre eine 
Erulantengemeinde paftoriert zu haben jcheint. Im Jahre 1610 war er einige Monate 
in Leiden geweſen und hatte dort Robinſons Anjchauungen kennen und teilen gelernt 
(Dexter ©. 635). Die Gemeinde, die Jacob, nadı England zurüdfehrend, 1616 im 
Southwark (jet ein Stadtteil von London) begründete, darf deshalb in gewiſſer Weiſe 

ı0 ald eine Tochtergemeinde der Leidener angejehen werden; Robinfon fonnte daber 1624 in 
feinem Briefe an „die Kirche Chrifti in London” (Works III, 381—85) die Anfrage 
der alten Londoner Separatiften, „ob Mr. Jacobs Gemeinde eine rechte Kirche jei, 
oder nicht”, affırmativ beantworten (a. a. O. ©. 384; Dexter ©. 636). Die alten 

- Zondoner Separatijten werden fih nun mit Jacobs Gemeinde vereinigt haben. Sjacob 
15 ſelbſt ift in eben diefem Jahre, nachdem er 1622 mit einigen feiner Kinder in Virginia 

geweſen war, in London gejtorben (Dietionary XXXIX, 117 b); fein Nachfolger La: 
throp vertaufchte, als Biſchof Yaud von London (1628—33), der ſpätere Erabifchof 
von Canterbury (1633 —45; vgl. d. A.) ibn und mehr als vierzig feiner Gemeinde: 
glieder gefangen gejet hatte, dauernd Alt-England mit Neu:England. Doch bielt fich 

20 die Gemeinde. Vielleicht (Dexter ©. 648 Anm. 97) gab’s in Southwark jeit 1621 
auch noch eine zweite; in Yarmouth (in Norfolk) taudıt 1629 eine Gemeinde auf, etwas 
jpäter zeigen ſich Gemeinde-Anfänge in Wales, Kent, Briftol und andrerort® (Dexter 
©. 649). Doc ſelbſt einfchließlih der „Longregationaliftiichen” Gemeinde der General- 
Baptists, die 1612 in London entjtanden war (vgl. oben ©. 684,15) und derjenigen der 

25 Particular-Baptists, die 1633 aus der Londoner Kongregationaliftengemeinde Jacobs 
fi berauslöfte, fowie der wenigen Tochtergemeinden, twelche diefe beiden Arten baptiftifcher 
Gemeinden zunächſt anregten, war die Zahl der „Sndependenten“ noch gering, ald 1642 
der Bürgerkrieg begann. Aber feit diefer Zeit wuchs fie (Dexter ©. 649 ff). Noch in 
der Weſtminſterſynode ſaßen nur zehn bis elf [nicht baptiftifche] Independenten. Sie 

30 waren die Antvälte völliger Neligionsfreiheit und natürlid” Gegner der presbuterianifchen 
Konformität, welche das Reſultat der Majoritätsbeichlüffe war (Dexter ©. 652. 656 ff.; 
oben Bd IV, 337, uff). Und faum war durch den Anfchluß an den jchottichen Govenant 
im September 1643 (vgl. zu diefem allem den A. PBuritaner) die neue Konformität an— 
gebahnt, da begann mit der Siegeslaufbahn Cromwells „des großen Independenten” (feit 

35 1644; vgl. d. A. Cromwell Bd IV, 333—343), die gewaltige und munbderjame, 3. T. 
auch wunderliche Zeit des independentiftiichen Enthuſiasmus. Sie bier zu behandeln, 
fann nicht Aufgabe diejes A. fein (vgl. BD IV, 337,36ff., den A. Puritaner und Wein— 
garten ©. 725f.); auch die Frage nad dem Zuſammenhang der revolutionären Gedanken 
mit den independentiftifchen (vgl. Bd IV, 340, uff.) und die der Schuld der Independenten 

an der Hinrichtung des Königs (30. Jan. 1649) kann und muß bier unerörtert bleiben: 
die religiöfen Gemeinden der Independenten als foldye find nicht für die aus den Zeit: 
verhältniffen geborne Politit verantwortlich zu machen, der ein Teil, ja gewiß die Mehr— 
zahl ihrer Glieder zuftimmte. Ebenſowenig ift hier die Geſchichte der ſog. „independen- 
tiftifchen Seften“, d. h. der radikalen oder ſchwärmeriſchen religiöfen Gruppen zu verfolgen, 

45 die jeit dem Siege Crommwelld aus der gärenden Maſſe des „ndependentismus” der 
Nevolutionszeit ſich ausfchieden (vgl. die AU. Levellers, Ranters, Quäler). Denn bei 
allen „Heiligen“ find’s viel mehr anabaptiftiiche, als calvinijch-fongregationaliftiiche 
Traditionen, die fich in ihren Gedanken auswirkten. Und die fog. Levellers, d. b. John 
Lilburne 1614?—1657; Dietionary XXXIII, 243a—250b) und jeine Gefinnungs: 

so genofjen, haben zwar neben politiſch-demokratiſchen Ideen und im Zuſammenhang mit 
ihnen die Syorderung einer völligen Trennung von Staat und Kirche vertreten, die ſchon 
früher genuinen Independenten als Konfequenz fongregationaliftiichen Denkens ſich auf: 
gedrängt hatte und gewiß auch bei Lilburne nicht außer Zufammenbang mit fongrega- 
tionaliftiihen Traditionen ftand; allein das Yevellertum ald Ganzes gehört nicht der 

55 Gefchichte des Kongregationalismus an. a — und dad muß hervorgehoben werden 
die Haltung der eigentlichen Kongregationaliften in der Zeit der Herrſchaft Cromwells 
zeigt ein lehrreiches [auch in Amerifa — vgl. Nr. 6 — hervortretendes] zu Leveller— 
Idealen nicht pafiendes Abweichen von den independentiftiichen Traditionen der Kampfes- 
eit. Freilich war der Kongregationalismus nicht Staatsreligion (vgl. Bd IV, 342,21 ff.). 

co Aber die Kongregationaliften ftanden nun in firchenpolitiicher Hinficht mindeftens ebenjo 
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ünftig, wie die Presbpterianer. Ya, fie hatten mehr, als biefe, die Gunſt des Lord— 
—* aus ihnen wählte er ſeine Kapitäne (Walker, Creeds S. 343 Anm. 5). 
Es iſt menſchlich begreiflich, wenn auch zu kongregationaliſtiſchen (ſeparatiſtiſchen) Idealen 
nicht paſſend, daß unter dieſen Umſtänden hervorragende Kongregationaliſten Amter an— 
nahmen, die dem Organismus der alten, im Prinzip negierten, aber faltiſch trotz aller 5 
Mopdifilationen noch unklar weiter beitebenden Established Church angehörten (Dexter 
&.660f). Man freute fi in den wachſenden Kongregationaliftengemeinden der Gunft 
der Regierung; ihre Geiftlichen genoſſen ein Anſehen, das fie faum hätten abmwehren 
können, ſelbſt wenn ſie's gewollt hätten. Dieſe kurze Zeit einer Herrichaftsftellung des 
Kongregationalismus in England ift nicht ſpurlos vorübergegangen. Unter Gutbeigung 10 
des Proteftord — von wem die erjte Anregung ausging, iſt dunkel (Walkers, Creeds 
S. 346) — und in mindeftens „halbamtlicher” Weife (a. a. O. 346.) warb in ben 
legten Monaten Cromwells eine Synode der „pastours or messengers of the severall 
congregationall churches“ vorbereitet und auf den 29. September 1658 nad) dem 
Savoy-PBalaft in London ausgeichrieben, die nach der Abficht der leitenden Männer unter 15 
den Kongregationalijten ein gemeinfames, freilih nicht als zwingendes Glaubensgejeh ges 
dachtes Bekenntnis auffegen follte, das der Westminster-Confession der Presbytertaner 
parallel wäre. Grommell ftarb (3. Sept. 1658), ehe die Synode zufammentrat. Die 
Synode hat doch ihr Werk getban. Etwa 200 Deputierte von 120 Gemeinden haben in 
11 Tagen (zwei Sonntage ausgejchloffen) die jog. Savoy-declaration (Walker, Creeds 2% 
©. 354—408) zur Annahme gebracht, die nad) einer langatmigen, wenn auch hiſtoriſch nicht 
interefjelofen, Worrede (354—367) ein mit der Westminster-confession faft identifches 
Glaubensbefenntnis (S. 367—402; Walter notiert die Abweichungen vom Weftminiter: 
Belenntnis) und eine fongregationaliftifhe Platform of poliey, d. i. eine Art Kirchen: 
ordnung, bietet (S. 403—408). In Amerifa bat diefe Savoy-deelaration große Be: 35 
deutung befommen (vgl. Nr. 6); in England war fie faft wirkungslos, weil ſchon 1660 
die Reitauration der Stuarts die Verhältnifje völlig veränderte. “Die neue Uniformitäte- 
Alte vom 19. Mai 1662, die Forderung der bifchöflichen Ordination für alle Pfründen- 
nießer (auch 1662), die Konventikel-Akte von 1664, die jeden nicht anglifanifchen öffent: 
lichen Gottesdienſt verbot, und die jog. „Fünf-Meilen: Akte” vom 30. Oftober 1665, die im so 
Banntreis von 5 Meilen von jeder Stadt allen Difjenter-Geijtlichen den Aufenthalt verbot, 
wenn fie nicht ſchwören wollten, eine Anderung der Staatsfirche nicht zu verfuchen: das 
alles erneuerte den Verfolgungszuftand der Nonkonformiften. Daß diefer Verfolgungs- 
zuftand die in gleichertveife von ihm betroffenen Presbyterianer und Kongregationalijten 
einander näherte, ift begreiflich, wenn man bedenkt, wie viel fonfervativer die legtern in 36 
der Zeit des Proteftorats geworden waren, und wie fern den erfteren die Möglichkeit der 
Erfüllung ihrer nationalen Kirchenverfafjungswünjche gerüdt war. In Gumberland und 
Meftmoreland war es ſchon 1656 zu einer Einigung zwiſchen presbyterianifchen und 
fongregationaliftiichen Gemeinden gekommen (vgl. die Eetracts from the agreement 
of 1656 bei Walker, Creeds ©. 453f.); und in Morcesterfhire (unter Führung 40 
Barters, vgl. d. A. Bd II, 486—88) in Eſſex, Wiltihire, Norkihire und anderen Gebieten 
famen ähnliche Unionen zu ftande (Walker, Creeds ©. 442; Ch. A. Briggs, American 
Presbyterianism, Edinburgh 1885, ©. 77f.). In den fiebziger Jahren wurden dieſe 
Einigungöverfuche wieder aufgenommen. Erneute Verfolgungen im Jahre 1682 führten 
zu ihrem Abbruch, Aber nad) der Nevolution von 1688 und der fog. „Toleranz. Afte” 45 
von 1689, welche den Difjenters verflaufulierte Dafeinsberechtigung gewährte (vgl. Bd I, 
529, 55 ff.), wurden die Verhandlungen von presbpterianiichen und fongregationaliftiichen 
Geiftlihen in und um London wieder aufgenommen. Die Führer waren auf presby— 
terianijcher Seite John Howe, der früher Kongregationalift gewejen war und damals ber 
angejehenjte Difjenterprediger war (1630— 1705; Dietionary XXVIII 85a—88b), auf so 
fongregationaliftiicher Mattheiv Mead oder Dieade (1630-1699; Dietionary XXXVII, 
180 a—181b) und der damals als Gejchäftsträger der Kolonie Mafjachufettsin England weilende 
Amerikaner ncreaje Mather, der Bater des Verfafjers der „Magnalia“ (1639—1723; Die- 
tionary XXXVII,27b—28 b). Eine Borftufe der Union war die Stiftung eines gemeinfamen 
Fonds zu Gunften armer Gemeinden und für die Heranbildung von Predigern (1. Juli 1690). 56 
Dreiviertel Jahr jpäter (6. April 1691) fam in London die Vereinigung der Geiftlichen 
beider Teile — die Geiftlichen find in der ganzen Bewegung die Handelnden, nicht die 
Gemeinden — zu ftande (vgl. die Heads ofagreement bei Walker, Creeds ©. 455 bis 
462), und bald fand fie auh in der Nachbarſchaft Wiederball. Aber jchon im nächiten 
Jahre ging diefe Union im Gefolge einer theologijchen Kontroverje in die Brüche (Walker, 60 
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Creeds ©. 449); fie wäre ein lediglich ephemeres Ereignis geivefen, hätten nicht die weſentlich 
fongregationaliftiihen Heads of agreement Anerfennung gefunden in Amerika, deſſen 
damals bedeutenditer Eongregationaliftiicher Theologe, Increaſe Mather, an ihrer Abfaflung 
hervorragenden Anteil gehabt hatte (vgl. Nr. 6). In England ift die Gefchichte der Kon: 

5 gregationaliften in dem Jahrhundert nach dem Scheitern der Union mit den Presby— 
terianern feine glänzende geweſen. Sie hatten Frieden; fie find auch nicht in dem Maße, 
wie die Presbpterianer, von der Aufllärung und der aus ihr gebomen arianifierenden 
(unitarifchen) Strömung berührt worden ; aber fie nahmen wenig zu, und auch ihr inneres 
Leben erjchlaffte. Erſt die methodiftiiche Erweckung, die auf feinen Diffenterfreis jo eingetwirkt 

10 hat, wie auf die Kongregationaliften, hat eine neue, an Erfolgen reiche Zeit eingeleitet. 
Die Kongregationaliften waren hervorragend beteiligt bei der Begründung der erften neuern 
Miffionsgefellihaft, der uriprünglich interdenominationellen, jet rein fongregationaliftifchen 
„Londoner Miffionsgefellichaft” (1795); fie waren neben den Methodiften die Haupt: 
fürderer der engliichen Ermwedung ; ihre Gemeinde nahmen zu; und mie jchon 1812 in 

ı5 Schottland (Waddington IV, 2337.) jo fam 1831 und 1832 in England eine Ber: 
einigung der fongregationaliftiichen Gemeinden von England und Wales zu ftande (formeller 
Abſchluß 8. Mai 1832). Diefe Congregational Union of England and Wales bat 
am 10. Mai 1833 eine privatim von George Redford (1785—1860; Dietionary XLVII, 
377) ausgearbeitete Declaration angenommen, die furz die fongregationaliftifchen Principles 

» of religion und Prineiples of church-order and diseipline entwidelt (Tert bei Walker, 
Creeds ©. 548—552), nicht, damit diefe Deklaration als autoritatived Bekenntnis gelte 
(das wideripräche den fongregationaliftiichen Prinzipien), wohl aber, um die fongregationa- 
liſtiſchen Kirchen dadurch anderen gegenüber zu charakterifieren (vgl. Walker, Creeds 
©. 546). Diefe Declaration wird noch jet in jedem Congregational Year Book 

25 abgedrudt; aber einer der hervorragendften Kongregationaliften im England des 19. Jahr: 
hunderts, John Stougbton (1807— 1897, Dietionary LIV, 439 a—440b; vgl. oben 
bei der Litteratur), hat jelbit geäußert, daß die Declaration, wenn jie nicht jchon da 
wäre, jegt von der inzwijchen ſehr gewachſenen Congregational Union ſchwerlich an: 
genommen werden würde, nicht weil das Glaubensbefenntnis der Declaration — es iſt 

so nicht ftreng calvinifch, aber „evangelical“ (d. i. etwa — „bibliſch-poſitiv“) — jetzt von 
der Mehrzahl der Kongregationaliften nicht mehr geteilt würde, wohl aber weil derartige 
Erklärungen der „chriftlichen Freiheit“ widerſprächen (Schaff, Creeds of Christendom 
I, 834f.). 

6. Die amerikanische Gejchichte des Kongregationalismus feit Robinfon (vgl. Nr. 4b) 
85 iſt noch reicher und bewegter, als die engliſche. Nur um eine ganz kurze Skizze Tann es 

bier fi handeln. hr Hauptzweck ijt, den Creeds and Platforms bei Walker 
ihre geichichtliche Stelle anzumeifen. — Die Gemeinde in Plymouth bielt ſich (vgl. oben 
©. 685,15); aber fie war zahlenmäßig fo unbedeutend (1630 ca. 300 Mitglieder), daß fie 
für Amerika wenig bedeutet haben würde, hätte fie nicht durch ihr Beiſpiel die Puritaner 

0 in ihre Bahnen gezogen, die feit 1628 durch den Drud der Negierung Karls I. und feines 
Nachfolgers zur Auswanderung aus England fich getrieben jaben. In der Zeit bis 1640 
find etwa 10000 Buritaner über den Ozean gelommen (Walker, History ©. 97). Im 3. 
1629 entitand die Gemeinde Salem (nördlid vom fpäteren Bofton), 1630 wurden die 
Gemeinden Dorcheſter, Charlestown-Boſton und Watertoton begründet, binnen zehn 

45 Jahren, einjchließlich zweier Tochtergründungen von Plymouth, in Summe 33. Bon diejen 
Gemeinden in Maflachufetts aus — vornehmlich waren Newtown (fpäter: Cambridge) 
und Dorcheiter beteiligt — ift mit Hilfe der neu Einwandernden jeit 1634 Connecticut, 
feit 1637 New-Haven folonifiert worden. — Die einwandernden PBuritaner, auf melde 
diefe engliſchen Niederlaffungen zurüdgingen, waren, da fie famen, nicht? weniger als 

50 Separatiften ; — nicht ihrer nationalen Kirche, fondern ihrer Verderbnis hatten fie entfliehen 
wollen. Dennoch find die genannten ältejten Gemeinden in Maffachufetts (mit Ausnahme 
zweier, deren Geiftliche entichieven prebpterianifh dachten, vgl. Walker, History 
©. 116 u. 155f.) fongregationaliftiich organtfiert worden: die Gemeinden wählten ibre 
[zumeift in England bereits ald ‘Pfarrer beitellten und ordinierten] Paftoren und wieſen 

65 fie durch Handauflegung in ihr Amt ein; fie bejtellten fich leitende Altejte (ruling elders), 
Lehrer und Diafonen; und innerhalb des fommunalen Ganzen fammelte fih um ein ge 
meinſames Bundesgelübde (covenant) zumeift jehr allgemeiner Art (vgl. die Covenants 
der Gemeinde in Salem bei Walker, Creeds ©. 116—118, den Covenant der Kirche 
von Charlestotwn:Boiton ib. S. 131 und den ausführlicheren Creed-Covenant von Wind— 

60 for, Conn., ib. 154—156) die Heinere Zahl der eigentlichen Gemeindeglieder (Members). 
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Diefer Übergang der puritanifchen Einwanderer zu fongregationaliftiichen Grundſätzen ift 
das toichtigfe Ereignis der Gejchichte des amerikanischen Kongregationalismus, ein Er: 
eignis, ohne das er gar nicht wäre, ja eines der wichtigſten Ereignifje der amerikanischen 
Geſchichte überhaupt. Aber es ift zugleich ein Ereignis, das gefchichtlich noch nicht völlig 
aufgeklärt ift, und ſchwerlich je im Detail wird aufgeklärt werden können. Die Achtung 5 
und der Einfluß, den die maßgebenden Berfönlichkeiten in Plymouth — zunächit der den 
Eintwanderern nötige Dr. med. Fuller — in Salem, Bofton und Watertoton früh er- 
langten, ift gewiß ein Faktor der Enttwidelung gemwejen. Aber zwingender wird bie 
Macht der Verhältnifje gewirkt haben: das Band mit der entfernten „Mutterficche” war 
ein rein ideales; die primitiven Berhältnifje der neuen Kolonien forderten Selbftregierung; 10 
und ein kirchlicher Zufammenfchluß der zerftreuten Einzelgemeinden wäre zunächſt, wenn 
nicht ein Ding der Unmöglichleit, jo doch jehr rg geweſen. Das Recht der fongre- 
gationaliftiichen Behauptung, die kongregationaliftiiche Kirchenverfaffung fei die der chrift- 
lichen Urzeit, — zugleich freilih audy das geringe Gewicht dieſer Thefe — ift bier that- 
ſächlich illuftriert worden: die Gemeinden ſtanden binfichtlich ihrer inneren Organifation 15 
und binfichtlich ihres Verhältniſſes zu einander in der neuen Welt ähnlich (freilich in 
mander Hinficht auch anders), mie die Gemeinden der apoftoliihen und frühen nadı- 
apoftolischen Zeit. — Doch hat das puritanifche Element die religiöfen Verhältniffe in 
Maſſachuſetts und Connecticut (mit New⸗Haven) doch weſentlich anders geftaltet, ald es 
der jeparatiftijchen Vergangenheit der Kongregationaliften von Plymouth entiprochen haben 20 
würde. Faktiſch war der calvinifche Proteftantismus in Eongregationaliftiicher Ausprägung 
quasi Staatsreligion in den Kolonien. Widerftrebende Elemente — fo 1635 Noger 
Williams (1604?—83; Dietionary LXI, 445a—450b), 1637 und 38 die „Anti- 
nomians“ ber „Perfecetism“ predigenden Mrs. Hutdinfon, Baptiften (1642 u. ö.; 
Walker, History ©. 146) und Quäker (jeit 1656 ib. 147; vgl. den Anti-Quaker 3 
Artiele, den man 1660/1 in Salem dem Covenant anhängte, bei Walker, Creeds 
©. 118) — wurden teils durch die Gemeinden, teild durch die theofratifch mit ihr zufammen- 
gehende Obrigkeit ausgeſchieden; das politifche Bürgerredht war von der Gemeinde: 
mitgliedfchaft abhängig ; noch jpäter, al3 andere Denominationen geduldet wurden, mußten 
alle Bürger die eg a en Kirchenfteuern mit tragen, erft 1833 find die ftaat= a0 
lichen Kirchenlaften in Maſſachuſetts abgefchafft, und — — vor dem Geſetz 
geſtellt, wie alle anderen. Eine heilſamere Nachwirkung national-kirchlicher Traditionen war 
die Entwickelung der church-fellowship (Ga 2, 9; vgl. ob. ©. 685,12), die trotz der Selbft- 
ftändigfeit der Gemeinden einen Zufammenjchluß derjelben ermöglichte. Aus beidem er 
flärt fich, daß „Synoden“ oder „Couneils“ (darunter eine Geſamtſynode) auf amerifanifch- 
fongregationaliftiichem Gebiete fat 200 Jahre früher gehalten find, ehe in England die 
Congregational Union zu jtande fam. Schon 1637 tagte die erſte folcher Synoden 
(Walker, History ©. 142), Thomas Hoofer (1586?--1647; Dietionary XXVII, 
295a—296 b), neben John Cotton von Bofton (1585— 1652; ögl. Walker, Leaders 
©. 46— 94), Richard Mather von Dorchefter (1596—1669; vol. Walker, Leaders 40 
©. 95—134), dem Vater von Increaſe Mather, und Sohn Eliot (1604—1690; vgl. 
Walker, Leaders ©. 135—171), dem Förderer der Indianer-Miffton, der bedeutendite 
der fongregationaliftiichen Theologen Amerikas im erften Menfchenalter der Kolonien, 
fpricht in feinem berühmten Survey of the summe of church-diseipline 1548 
(Extracts bei Walker, Creeds ©. 143—148) bereit3? ausführlih von den Synoden: # 
fie follen Rat geben und ermahnen; aber erfommunizieren dürfen fie nicht, obwohl fie 
einer Gemeinde the right hand of fellowship entziehen können — das Erfommuni- 
fationsrecht fteht bei der Einzelgemeinde —; und zwingende Macht haben die Synodal: 
beſchlüſſe nicht. Faktiſch ift freilich die in eben der Zeit, da Hooferd Survey erfchien, 
noch tagende berühmtefte Synode — und bis 1852 einzige Gejamtfunode — des so 
älteften amerikanischen Kongregationalismus, die ihrerfeits jelbjt über die Autorität ber 
Synode ſich ähnlich, ja noch minder fongregationaliftiich ausgefprochen hat, die Synode 
von Sambridge (164648), für Maflachufetts bis 1780, für Connecticut bis zur Say- 
brook-Synod von 1708 bejtimmend geblieben. Diefe Synode von Cambridge acceptierte 
„der Subitanz nad)” (Preface, bei Walker, Creeds ©. 195) das englifche Weftminfter: 66 
Belenntnis und eine von Richard Mather verfaßte [barromiftifche] Platform of church- 
disceipline (Walker, Creeds ©. 194—237). — Eine Angelegenheit, welche dieſe 
Synode zivar erörtert, aber nicht irgendwie entjchieven hat, verdient befondere Erwähnung. 
Es iſt die Frage bes ſog. Half-Way-Covenant (vgl. Walker, Creeds ©. 238—287). 
Es war em fongregationaliftiiher Grundgedanke, daß die Gemeinde aus wahrhaft co 
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Gläubigen, Wiedergeborenen („visible saints“), bejtehen müfje. Aber gerade der Um: 
ftand, dab diefer Gedanke in der erften Generation der Anfiebler verwirklicht fcheinen 
fonnte, hatte in Zuſammenhang mit der theofratifch-firchlichen Form ber erſten Gemeinden 
unter Einwirkung von 1 Ko 7, 14 und von altteftamentlichen Gedanken zu der allgemeinen 

5 Annahme geführt, daß auch die Kinder dieſer Gemeindegliever mit in dem Bunde mit 
Gott (in the covenant) fein. Deshalb hatte man jte getauft. Die Schwierigkeiten, 
welche diefe Annahme den fongregationaliftiichen Grundgebanfen bereitete — Schwierigkeiten, 
die bei dem Zufammenfallen der politiichen und der religiöfen Gemeinde auch ihre poli- 
tiiche Bedeutung hatten —, mußten fpürbar werden, jobald dieje zweite Generation heran— 

10 wuchs, und eine dritte geboren zu erben begann. Was follte nun werden, da bie 
Kinder der Visible Saints der erjten Generation zwar brave Männer und Frauen ge 
worden waren, die weder abtrünnig wurden, noch zur Exkommunikation Anlaß gaben, 
aber 3. T. feine deutlichen Zeichen ihrer Wiedergeburt erkennen liefen? Waren fie noch 
im Covenant? Und follte man aud ihre Kinder taufen? Nationalkirchliche Erinnerungen 

16 und Tendenzen fonnten zur Bejahung diefer Fragen führen und haben ſchon vor der 
Synode von Cambridge vereinzelt dahin geführt (Walker, Creeds ©. 247 Anm. und 
Walker, History ©. 157 ff). Allein dies widerſprach doch zu jehr allen fongregatio- 
naliftiichen Traditionen. Oder follte man alle diefe „unwiedergeborenen“, aber reblichen 
Leute gar nicht zur Gemeinde rechnen? Allein fie bildeten bei weitem die Majorität, und 

20 nad) der lange ſchon üblichen Praxis der Taufe von Kindern gläubiger Elten waren fie 
im Covenant. Man ſchlug einen Mittelweg ein; ſchon zur Zeit der Synode von Cambridge 
dachte die Majorität fo, wie 1657 eine Theologenkonferenz in Bofton (Walker, Creeds 
©. 288-300) und 1662 eine gleichfalld in Bofton verfammelte Synode der Kirchen 
von Mafjachufetts (ib. 301—39) entſchied: man geftattete denjenigen, die ald Kinder um 

25 ihrer Eltern willen al® Members gegolten hatten, falls fie fittlih untadelig waren, das 
öffentliche Befenntnis zum Covenant, auch wenn fie ich nicht offenbarlich ala „Wiedergeborne“ 
erwieſen, taufte auch ihre Kinder, gleichiwie man feinem Erwachſenen die Taufe mebrte, 
der, fittlih unanftößig, willend war den Covenant auf fi zu nehmen (to own the 
covenant); aber man enthielt all diefen nicht wiedergeborenen Kirchenglievern die Teil 

so nahme am Abendmahl, aljo „the full communion“, vor. Die Gegner diefer Praris 
nannten fie fpottend die des „Half-Way-Covenant. Noch weiter alö dieſe Half-Way- 
Covenant-Praris ging feit 1677 Salomon Stobdart (1643—1729), Paſtor in Nord- 
bampton, Gonn.; er glaubte das Abendmahl allen geben zu dürfen, die irgendwie 
Kirchengliever waren; und diejer Stoddardeanism ift feit 1706, da Stoddards eigene 

85 Kirche ihn guthieß, in manchen Gemeinden Gonnecticut3 und des weſtlichen Maſſachuſetts 
Brauch getvorden, jo ſehr Increafe Mather, der bedeutendfte fongregationaliftiiche Theologe 
diefer Zeit, ihn bekämpft. Daß der Stobdarbeanismus fi fo ausbreiten fonnte, it 
ein Beweis dafür, mie meit man ſchon jechzig Jahr nad) den Anfängen von New— 
England von der „Zeit der erjten Liebe” entfernt war. Furchtbare Indianerkriege mit 

40 ihren jchädlichen moralifchen und öfonomifhen Folgen waren bei diefem Verfall mit 
im Spiele. Man empfand den Verfall: eine von Increaſe Mather angeregte „Reform: 
ſynode“ in Bofton (1679 und 80, Tert bei Walker, Creeds ©. 423—439) erörterte 
Heilmittel und acceptierte mit geringen Modifikationen das Bekenntnis der Savoy-Deela- 
ration (oben ©. 687,2). Dies Belenntnis hat auch eine große Synode zu Saybroof in 

45 Connecticut (1708) acceptiert, eine Synode, die gleichzeitig die engliſchen Heads of 
agreement (ob. ©. 687,58) ſich aneignete und für engeren Zufammenfchluß der Gemeinden 
durch Synoden fi) vertvendete (Walker, Creeds ©. 463—523); ja das Belenntnis 
und die flirchenordnung der Heads of agreement find noch lange offiziell anerkannte 
Wahrzeichen des amerikanischen Kongregationalismus geweſen; — aber den Verfall bat 

50 weder die „Reformſynode“, noch das Hinneigen Gonnecticuts zu presbpterianijchen been 
aufgehalten. Die erjte Hälfte des 18. Jahrhunderts ift in Amerika, wie in England, eine 
Zeit des Abjterbens inneren Lebens geweſen. Nur das verdient hervorgehoben zu werben, 
daß in eben dieſer Zeit John Wiſe, Paſtor in Ipswich (Eſſer), Maſſ. (1652—1725, 
vgl. Dexter ©. 494 ff.) im Gegenſatz zu den presbyterianiſchen Sympathien in Con: 

65 necticut die independentiftiichen Sack mit einer Energie berborfehrte, die, damals 
unverftanden, ihn neben Nathanael Emmons (vgl. unten) zum Begründer des über 
Barrow zu Brotone zurückkehrenden, rein demokratijchen modernen Kongregationalismus 
macht (vgl. Dexter, S. XXXVI u. 695). Seit ca. 1735 feßte dann eine Ertvedung 
ein. Ihr Führer war der Mann, den die amerikanischen SKongregationaliften als ihren 

on größten Theologen bezeichnen, Jonathan Edwards, ein Enkel Stoddards (1693—1758; 
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vgl. den U. Bob V, 171-—175 und Walker, Leaders 215—263). Neben ibm find 
jeine freunde und Schüler Samuel Hopkins (1721—1803; vgl. den U. Bd VIII, 
350—353 und Walker, Leaders ©. 311—357) und Joſeph Bellamy (1719—1790 ; 
vgl. Walker, History ©. 286 ff.), ſowie fein jüngerer Schüler Nathanael Emmons (1745 bis 
1840; vgl. Walker, History S. 299 ff.) und andere Bd V, 174f. erwähnte Theo- 5 
logen zu nennen. Sie und ihre Gefinnungsgenofjen haben die Half-Way-Covenant- 
Praxis allmählid — erſt 1828 fiel jie in rlestown (Walker, Creeds ©. 287) — 
zu Fall gebracht und einer „neuen Theologie” Eingang verichafft, die arg im Gegenſatz 
zu den berrichend gewordenen arminianifchen Gedanken calviniſch war, aber Modifilationen 
am Galvinismus vornahm. Daß die Erwedung, die, vom Methodismus gefördert und ans 10 
geregt, auch für die Arbeiten der inneren und äußeren Mifjion fegensreich wurde — 1810 
ift der fongregationaliftifche American Board of Commissioners for foreign missions 
begründet —, nicht überall durchdrang, ift begreiflih: eine große Zahl von Gemeinden 
verharrte in den aufflärerifchen Traditionen, und unter englifhem Einfluß (Prieftley, 
vgl. den N.) find in der Zeit von 1790 bis ca. 1820 viele diefer Gemeinden „unitariſch“ ı5 
geworden (vgl. den A. Unitarier); felbft die Stammgemeinde Plymouth und bie älteften 
Gemeinden in Salem, Bofton, Dorchefter, Roxbury wurden durch diefe „unitarifche Se— 
paration” (vgl. Walker, History ©. 329 ff.) der Gemeinfchaft der fongregationaliftiichen 
Kirchen entrilfen, auch die jchon 1637 begründete hohe Schule in Cambridge, die bis zur 
Gründung des Yale-College (1701) allein, dann neben dieſem die Bildungsitätte des fon: 20 
gregationaliftifchen Klerus getvefen war, ward 1805 unitarifch (jegt ift fie „unseetarian“) ;— 
um Erjag warb 1807 das Andover-Seminary gegründet. — Auch nocd in anderer 
Seife brachte die Erweckung Verluſte. Die Erneuerung —— Traditionen näherte 
Kongregationaliſten und ——— und die Miſſionsarbeit im Weſten führte fie mannig— 
fach zufammen; da nun in Gonnecticut längjt presbyterianische Sympathieen vorhanden 25 
waren (vgl. oben), jo fam 1801 für das Zuſammenwirken im Weiten ein Plan of Union 
zwifchen den Songregationaliften in Connecticut und den Preöbyterianern zu ftande 
(Walker, Creeds ©. 524—541), der in praxi den Preöbyterianern zu gute fam, ja 
aud im alten Gebiet des Kongregationalismus manche Kirchen zu ihnen —— in 
Summa ſollen über 2000 urſprünglich kongregationaliſtiſche Kirchen infolge dieſer Union 30 
a geworden fein (Walker, History ©. 318). Erſt 1852 wurde in Albany, 

ew⸗York, auf einer eriten Geſamtſynode der Kongregationaliften feit der Synode von 
Cambridge der Plan -of Union aufgegeben. Seit der Zeit eritarkte das denomi— 
nationale Selbſtbewußtſein der Kongregationaliften in Dft und Weit, und die Zahl 
der Gemeinden wuchs. Eine Folge diefer Erftarlung mar, daß es 1865 in Bofton zu ss 
einem Nationallonzil der Kongregationaliften kam, dem nicht weniger ald 502 Delegierte 
antwohnten. Dies Konzil hat das erfte gemeinfame Belenntnis aller amerikanischen Kon- 
gregationaliften ſeit den Beſchlüſſen der Synode von Cambridge aufgefegt : die etwas rhe— 
torische, am 22. Juni 1865 am „Burial-Hill“ in Plymouth — by the rock where 
the Pilgrims set foot upon these shores, upon the spot where they wor- 4 
shipped God, and among the graves of the early generation — gegen zivei 
Stimmen angenommene Burial-Hill-Declaration (Tert bei Walker, Creeds ©. 562 
bis 564) und drei kurze Grundfäge Fongregationaliftifcher Kirchenordnung ausgefprochen (ib. 
567 f.). Eine dauernde nftitution wurde das [dreijährige] Nationalfonzil durch den Be 
ſchluß des Nationalfonzild in Oberlin, Obio, im November 1871 (vgl. die „Constitution“ 45 
mit der angehängten jogenannten Oberlin-Declaration „on the unity of the church“ 
bei Walker, Creeds ©. 572—576). Seitdem bat dies Nationaltonzil als eine die 
ng der Einzelgemeinden refpektierende Vertretung aller fongregationaliftifchen Kirchen 
der Vereinigten Staaten in Segen gewirkt. Sein beachtenswerteftes Merk iſt ein gemein- 
james Belenntnis, 3* Abfaſſung 1880 einem Komitee von 25 Mitgliedern übertragen 50 
wurde, in dem man für möglichjt allfeitige Vertretung der verfchievenen Gegenden und 
Meinungen geforgt hatte. Man wünſchte nicht nur unbeftimmte rhetoriſche Sätze, wie 
die Burial-Hill-Declaration fie bot, auch nicht nur ein Bekenntnis zu Belenntnifjen der 
Vorzeit, man wünſchte vielmehr, daß in präzifen Ausdrücken und in moderner Sprache die 
Lehr: Anjhauung der Gegenwart zum Ausdrud komme Daß dies am 19. Dezember ss 
1883 publizierte „Befenntnis von 1883“, obwohl man es „the low-water mark of Con- 
gregational belief“ genannt hat (Lyon, A study of the sects, 4. Aufl., Bofton 1892, 
©. 114) fo geworben ift, wie es lautet — es ift entichieven „evangelical“, aber weder 
—F calviniſch, noch traditionaliſtiſch eng, ein a Denkmal meitherziger ameri⸗ 

niſcher Gläubigkeit —, ift beichämend fir die alten Kirchen der alten Welt. i aß Frei⸗ 60 
44 
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heit und Pietät gegenüber der Vergangenheit ſich vertragen; daß das alte Evangelium 
auch ohne das Schulkleid der altvogmatischen Tradition „bekannt“ werden kann; daß auch 
in der Gegenwart — freilih unter Vorausfegungen, die in unferen Zandesfirchen nicht 
vorhanden find, — neue Belenntnifje entftehen können: bier ift’3 bewieſen. 

b 7. Die Eigenart des Kongregationalismus der Gegenwart bedarf nad allem Vorigen 
nicht langer Behandlung. „Eine fongregationaliftifche Kirche” giebt e8 nicht. Weder ein 
Bekenntnis noch eine Kirchenverfaffung fchließt die einzelnen Gemeinden zufammen: daß 
formulierte Glaubensbefenntnifje als Einheitsband brauchbar jeien, wird ausdrüdlich negiert 
(English declaration von 1833 bei Walker, Creeds ©. 548, 5); auch das Nationalfonzil 

10 der Amerikaner und die Vertretung der Congregational Union of England and Wales 
ift fein repräfentierender Kirchenkörper, — die Synoden beraten und verwalten gemein= 
jame Angelegenheiten, hüten ſich aber, eine Inſtanz über den Gemeinden zu fein. Die 
Einzelgemeinden find autonom. hr Kern find die Members, die zu dem „Covenant“ 
der Gemeinde — er kann verfchieden fein in den verſchiedenen Gemeinden — ſich zu be- 

15 fennen zugelajjen find. Und nur wirklich „Befehrte” werden auf Vorjchlag einer Kommiffton 
durch Abjtimmung der Members zugelaflen und, wenn fie noch nicht getauft waren, ge= 
tauft, ehe fie öffentlich dem Covenant beitreten. finder von Members fönnen getauft 
werden und erben in der Regel getauft (English deeclarat. von 1833 bei Walker, 
Creeds ©. 550 Nr. XVIII; Creed von 1883 ib. 581 Nr. XI), find aber fpäter 

20 Members nur, wenn fie es förmlich werden. Um den Stern der Gemeinde jammelt 
fich (ähnlich wie 5. B. in den frangöfifchen Freilirchen der Schweiz die Gejamtgemeinde 
um die Membres inscrits) die „Society“ derjenigen, die am Gotteödienfte teilnehmen. 
Weder die Taufe, noch Zuftimmung zu irgend einem Belenntnis wird von dieſen Gliedern 
der Society, die nicht im Covenant find, gefordert. Aber fie gehören doch in gewiſſer 

25 Weiſe der Zofalgemeinde an: fie tragen bei zu ihren Laften und wirken bei der Mahl 
des Paſtors mit den Members zufammen, indem fie deren Wahl beftätigen und ben Ge 
halt des Gewählten firieren. Ob die Getauften unter diefen nicht im Covenant befind- 
lichen Gemeindegliedern zum Abendmahl zugelaffen twerben, weiß ich nicht ; doch iſt's an— 
zunehmen, da bei den SKongregationaliften die Open Communion (vgl. Bd 1, 68,2%) 

» Sitte ift (English deel. von 1833, ©. 552 Nr. XIII). Die Beamten der Einzel: 
gemeinde find ein Baftor (auch elder, ja gelegentlich audy bishop genannt) oder mehrere 
ſolche und Laien-Diafonen, die bei der Saframentsvertvaltung fungieren und bei ber 
Liebesthätigfeit helfen. „Lehrer“ neben den Paftor giebt es nicht mehr (Walker, History 
©. 226f.). Aucd nicht mehr befondere „NÜltefte” unter den Members neben den 

35 Baftoren (Walker, History ©. 228). In England hat jede Gemeinde ihren „Selretär“. 
Die Geiftlihen find faum irgendwo ſonſt innerhalb der Chriftenheit jo wenig „SKleriker“, 
wie bier. Nur die Wahl der Gemeinde, der die Ordination durch Nachbargeiſtliche folgt, 
macht fie für die Zeit ihres Dienſtes zu Ministers der Gemeinde. Die Prüfung der 
Theologen jeitens einer Minifter-Afjoziation oder ein Zeugnis eines Hochſchulprofeſſors be- 

40 zeugt nur ihr Geeignetsjein ; die Gemeinden allein wählen und find an feine Dualififations- 
———— gebunden. Zur Beſprechung gemeinſamer Angelegenheiten (Miſſion, Unterricht, 
Publikationen u. ſ. w.) treten Konferenzen größerer und kleinerer Kreiſe, bald nur von 
Geiftlichen, bald auch von Laien zufammen. Aber die Gemeinden bleiben ftets ihre eignen 

erren. Nur „by fellowship“, d. b. durdy das Band chriftlicher Gemeinſchaft, find die 
45 Gemeinden vereinigt ; verziehenden Gemeindegliedern giebt man einen fie legitimierenden 

Brief an die Gemeinde ihres neuen Wohnortes mit. Die „Richtung“ der Gemeinden 
weicht unter diefen Umſtänden mannigfach von einander ab; unter allen englijch-amerifa- 
nifchen Denominationen, die „evangelical“ find, d. h. Unitarier und Univerfaliften aus: 
eichlofjen, bietet die der Kongregationaliften freier, wiſſenſchaftlicher Arbeit am meijten 

so Raum; dabei aber ift e8 ein Vorteil der Leichtigkeit des Uebergangs zu andern Denomi- 
nationen, daß die gute Tradition dennoch eine Macht ift: auch. „ver niebrigite Waſſer— 
ftand Eongregationaliftifhen Glaubens“ (vgl. Nr. 6 am Schluß) ift z. 3. weit entfernt 
von der Seichtigkeit unkirchlicher Aufllärung. — Genaue ftatiftiiche Angaben für das 
ganze Gebiet des Kongregationalismus fann ich nur in Bezug auf die Gemeinden geben: 

55 in Amerifa gab es 1890 im ganzen 4868 Gemeinden (Carroll ©. 124), in England, 
Schottland und Jrland zählt das Jahrbuch für 1895 (S. 542 ff.) 4814, in den britifchen 
Kolonien und auf dem europätfchen Feſtland 1072 (ib. ©. 544); das find zufammen 
10754. Nach Analogie der amerikanischen Verhältniſſe (512771 Kommunifanten auf 
4868 Gemeinden — Caroll ©. 124) wären in diefen 10 754 Gemeinden über 1 Million 

co Kommunilanten anzunehmen, und dieſer Kommunilkantenzahl entſpräche (vgl. Carroll 
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©. XXXV) eine Zahl von 3:,, Millionen eg Sg armer im weitern Sinne (Kinder 
und andere Nicht-Kommunifanten eingerechnet). Die Kongregationaliften gehören alfo nicht 
zu den größeren evangelifchen Kirchen, nur etwa '/,, aller Evangelifchen (vgl. Allg. Miff. 
Zeitſchr. XXI, 1894, ©. 565) gehören zu gar Aber eine der achtungswerteften Denomi- 
nationen find fie gewiß. Und mer wei, ob nicht dereinft, wenn einmal die Landesfirchen 6 
der alten Welt zufammenbrechen, die fongregationaliftiiche Kirchenform auch bei uns ihre 
Zukunft bat? — Deutjche Kongregationaliften giebt's in Amerika erft jeit 1854; 1899 zählte 
man ber beutfchen Gemeinden 140, ganze Gemeinden anderer Herkunft, jelbit eine unab- 
hängige lutherifche in Chicago, haben ſich in den letten Jahren in ihren Verband auf: 
nehmen lafjen (Deutſch-⸗amerikaniſche Zeitichr. f. Theol. und Kirche XIX, Warrenton, Mo., 10 
1898—99, ©. 409—11). Loofs. 

Kongregationen, marianiſche ſ. Bd III ©. 409, 7 — 40, 5. 

ſtongreß, Evangeliih-Sozialer. — * Die Verhandlungen fauh; Bericht über 
die Verhandlungen) des ... Evangelifdyfozialen —* I—VI, Berlin 1890 4896, 
VIH—XIH, Göttingen 1897 —1901 und Mitteilungen d. Ev.foz. Kongr., Berlin 1892—1901, 15 
1.—10. Folge; auch M. U. Nobbe, der Evangelifch-joziale Kongrei und feine Gegner, zweite 
unveränderte Auflage, Göttingen 1897, jowie DO. Kraft, Die Harmonie der ſechs erften Evan« 
geliſch-ſozialen Kongreſſe, Halle 1896. 

Das Wachen der Sozialdemokratie und der Ruf der Arbeiter nad Abhilfe für 
Übelftände, die fie beläftigten, führten ſowohl die Neichsregierung ald auch die Regierungen 0 
der Einzelftaaten in den fiebziger und achtziger Jahren des 19. — zur Betrach⸗ 
tung ſozialer Fragen. Die Organiſation des neuen Deutſchen Reiches, die bis dahin alle 
Gedanken, Pläne und Beſchlüſſe beherrſcht hatte, trat mehr in den Hintergrund oder 
wurde in eine Organiſation des ſozialen Weſens verwandelt. Die Arbeiterverſicherungs— 
eſetze Kranken- 1883, Unfall- 1884 [Erweiterung beider 1885. 1886. 1887), Invali-⸗ 25 

ditätd- und Alteröverficherung 1889) hatten die Fürforge für die Arbeiter glänzend bar- 
getban. Doch gelang es den Führern der Arbeiter die einmal gejchehene idung 
wiſchen den Bürgern als eine naturnotwendige, durch keine ſolche Geſetze aufzuhebende, 
xzuſtellen. Die Frage entſtand, ob man nicht durch Belehrung nicht nur der Arbeiter 

fondern auch der Gebildeten, die gefchiedenen Volfsteile wieder zufammenführen könnte. so 
Am meiften wurde die Frage rege in religiöfen Kreifen, die einerfeits die liebende Einheit des 
ganzen Volkes anftrebten, andererfeit3 aber den Atheismus der Arbeiterführer befämpfen 
wollten. 

Adolf Stöcker, damals Hofprediger, hatte Jahre lang darüber nachgedacht, wie eine 
allgemeine Bewegung zu dieſem Zwecke veranſtaltet werden könnte. Im Jahre 1889 35 
vor Weihnachten, wandte er ſich an Pfarrer Lic. Weber mit der Frage, ob man nicht 
einen chriftlich-fozialen Kongreß berufen follte, und Weber entgegnete: Nicht einen chrift- 
lich-, aber einem evangelifch-fozialen Kongreß. Zu Stöder und Weber gefellten ſich Geh.- 
Rat Prof. Adolf Wagner und der Landtagsabgeorbnete Dr. Kropatjchef und eine Ein- 
ladung zu einem evangelifch-fozialen Kongreß in der Pfingftwoche in Berlin, wurde, von 40 
vielen Freunden befürwortet, ind Land gejchidt. Inzwiſchen erfchienen die faiferlichen 
Erlafje zum 4. Februar 1890 und regten die Stimmung der Verfühnlichkeit und der 
Hoffnung mächtig an. Die Einleitung zum erften Kongreß bildete eine vertrauliche Bes 
iprehung am 27. Mai 1890, an der bezeichnenderteife ſowohl Stöder ald auch Prof. 
Adolf Harnack teilnahmen und in ber feitgeitellt wurde, daß alle evangeliiche Richtungen 45 
um Mittbun aufgefordert werden follten. Die erite Situng wurde im GStabtmiffions- 
* am 28. Mai 1890, gegen 9, Uhr Vorm., von Pfarrer Weber eröffnet. Wagner 
wurde zum Präfidenten gewählt, Gen.Sup. Schulge aus Magdeburg und Kommerzien: 
rat Mebenthin aus Brandenburg zu BVize-Präfidenten. Ein Ausihuß trat auf Grund der 
Beichlüfie des Kongreſſes, am 23. Oktober 1890 in Berlin zufammen und wählte ein so 
ftändiges Aktionsfomitee zur unmittelbaren Leitung der Geſchäfte. Der Vorfisende, 
Landesökonomierat Nobbe, ift nody heute in feinem veranttwortungsvollen Amte, in dem 
er die Jahre hindurch mit feltenem Geſchick und Takt es verftanden hat, dem Kongreß die 
Wege zur Entfaltung einer erfprießlichen Thätigkeit zu weiſen. Folgende Lifte der Ta- 
gungen und der behandelten Gegenftände bezeugt am Harften, mie viel der Kongreß ges 55 
leiftet hat. 

I. Berlin: 27.—29. Mai 1890. — Prof. von Soden: Die Kirchengemeinde in ihrer 
fozialen Bedeutung ; — Yandtagsabgeorbneter Dr. Kropatſchek: Die Arbeiterſchutzgeſetz- 
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gebung; — Pfarrer von Bodelihwingh: Die Wohnungsnot der arbeitenden Klaſſe und 
ihre Abhilfe; — Pfarrer Lie. Weber: Die Evangelifchen Arbeitervereine, ihre Bedeutung 
und teitere Ausgeftaltung; — Dr. Stegemann: Die gegenwärtigen Beftrebungen auf dem 
Gebiete der Sozialpolitit; — Hofprediger Stöder: Unfere Stellung zur Sozialdemofratie. 

5 II. Berlin: 28. u. 29. Mai 1891. — Prof. Herrmann: Religion und Sozialdemokratie ; 
— Eifenbahndireftor Garbe: Die Erziehung der geiverblichen (männlichen Jugend); — 
—— Stöcker, Individualismus und Sozialismus; — Mädchenſchullehrer Kamp: 

ie Erziehung der gewerblichen (weiblichen Jugend); — Landesökonomierat Nobbe: 
Zur ländlichen Arbeiterfrage; — Pfarrer Sulze: Die kirchliche und ſoziale Notwendigkeit 

10 der Beſeitigung aller Gebühren und Honorare für kirchliche Handlungen. III. Berlin: 
20. u. 21. April 1892. — Pfarrer ;sriedrih Naumann: Chriftentum und Familie; — 
faiferl. Reg⸗Rat Wolff: Die erziehliche Bedeutung des neuen Arbeiterſchutzgeſetzes; — 
Geh.Rat Prof. Adolf Wagner, Das neue fozialdemokratiihe Programm; — Pfarrer 
Fi Moderne Wirtſchaftsgenoſſenſchaften. IV. Berlin: 1. u. 2. Juni 1893. — 

15 Prof. Kaftan: Chriftentum und Wirtichaftsordnung: — Pfarrer Eronemeyer: Heimat- 
folonien ; — Hofpred. Braun: Die Annäherung der Stände in der Gegenwart; — Stöder: 
Das Sonntagsgefe und feine Konflikte im Volksleben. V. Frankfurt a. M.: 16. u. 
17. Mai 1874. — Brof. Cremer: Die foziale Frage und — — Pfarrer Göhre 
und Prof. Mar Weber: Die deutjchen Zandarbeiter; — Landgerichtörat Kulemann : 

x Die Gewerkſchaftsbewegung; — Prof. Adolf Hamad: Die evangelifchfoziale Aufgabe 
im Lichte der Geſchichte. VI. Erfurt: 5. u. 6. Juni 1895. — Prof. Furrer: Die 
moderne Naturwiſſenſchaft und die foziale Betvegung der Gegenwart; — Geb.:Reg.-Rat 
von Maſſow: Die fozialen Aufgaben des Staates ald Arbeitgeber; — Frau Elifabeth 
Gnaud [Kühne] und Hofpred. Stöder: Die foziale Lage der Frauen. VII. Stutt- 

25 gart: 28. und 29. Mai 1896. — Profeſſor von Soden und Stabdtpfarrer Pland: Die 
oziale Wirkjamkeit des im Amte ftehenden Geiftlichen, ihr Recht und ihre Grenzen; — 
rof. Rathgen: Die foziale Bedeutung des Handel; — Prof. Hans Delbrüd: Die 

Arbeitslofigkeit und das Recht auf Arbeit. — Spezialfonferenz: Pfarrer Niemeyer, Natio- 
nale Wohnungsreform; — Frau Lippmann: Die Frau im Kommunalbienft; — Brof. 

30 Rein, Die politifchen Parteien und die Schule. VIII. Leipzig: 10. u. 11. Juni 1897. — 
Geh.Kirchenr. Prof. H. H. Wendt: Das Eigentum nad chriftlicher Beurteilung ; — Prof. 
Dldenberg: Deutichland als Induftrieftaat ; — Prof. Schmoller: Was verftehen wir unter 
dem Mittelftand? Hat er im 19. Jahrhundert zus oder abgenommen? — Spez.Konf.: 
Landgerichtörat Kulemann: Malthufianismus und Chriftentum ;— Frau Dr. jur. Kempin: 

85 Grenzlinien der Frauenbewegung; — Dr. von Wendjten, Arbeitergenofienfchaftswefen. 
IX. Berlin: 2. u. 3. Juni 1898. — Priv.-Doz. Lie. Lezius: Luthers Stellung zu den 
fozialen Fragen feiner Zeit; — Prof. Stieda: Gefchichtlice, gegenwärtige und zufünftige 
Arbeiterorganifationen; — Pfarrer Dr. Rade: Die religiös-fittlihe Gedanfenwelt unjerer 
Induſtriearbeiter. — Spez.Honf.: een: Marie Mellien: Die Mitarbeit der Frauen 

0 an der fittlich-gefährbeten und v tlojten Jugend. X. Kiel: 25. u.26. Mai 1899. — 
Prof. Kaftan: Das Verhältnis der Iutherifchen Kirche zur fozialen Frage; — Fabrikant 
Heinr. Freefe: Das fonftitutionelle Syſtem im Fabrifbetriebe,; — Prof. Baulfen: Wand- 
lungen des Bildungsideald in ihrem Zufammenhange mit der fozialen Entwidelung. — 
Spez.Honf.: Fräulein Dr. Windiheid: Die bisherigen Ergebnifje des Frauenftudiums in 

45 Deutichland und feine vorausfichtliche Entwidelung; — Barren Kähler: Vorſchläge zur 
Neubelebung der Evangeliſch-ſozialen Konferenz in Schleswig-Holſtein. XI Karls- 
ruhe: 7. u. 8. Juni 1900. — —* Baumgarten u. Prof. Tröltſch: Was muß geſchehen, 
um unſere der Volksſchule entwachſene männliche Jugend beſſer als bisher auf die reli— 
iöſen, nationalen und wirtſchaftlichen Aufgaben unſeres Volkslebens vorzubereiten?; — 

50 Pfarrer Dr. Ernſt Lehmann u. Landesrat Dr. Liebrecht: Die moderne Wohnungsnot in 
Stadt und Land und ihre planmäßige Belämpfung; — Prof. Rathgen, Dr. Lepſius (u. 
Geh.:Rat Prof. Wagner): Welche fittliche und foziale Aufgaben ftellt die Entwickelung 
Deutfchlands jur Weltmacht unferem Volle? — Spez.Konf.: Fr. Clara von Szegepansfi : 
Die wirtichaftlihe Fortbildung der rau und die höhere Mädchenfchule. XI. Braun: 

55 ſchweig: 29. u. 30. Mat 1901. — Pfarrer Dörries: Erziehungspflicht der Kirchen: 
gemeinden gegenüber fozialen Mifftänden; — Pfarrer Pfannkuche: Bildungsbedürfnifie 
des deutjchen Arbeiter und ihre Befriedigung ; — Minifter v. Berlepfh u. Prof. Delbrüd: 
Soziale Entwidelungen im erften Jahrzehnt nad Aufhebung des Sozialiftengejeges. — 
Spez.Konf.: Hein. Sohnrey: Ueber ländliche Wohlfahrtspflege. 

60 Außer den jährlichen Kongregverhandlungen und der Veröffentlichung der Mitte: 
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lungen, bethätigte fich der Kongreß durch eine Enquete über die Lage der ländlichen Ar: 
beiter (15000 Fragebogen im Frühjahr 1893 verichidt; etwa 1000 Antworten aus allen 
Teilen des Reiches erhalten; bearbeitet durch Prof. Mar Weber), und durch zwei volfswirt- 
ſchaftliche Kurſe in Berlin (10.—20. Oft. 1893: 500 Hörer, und Herbft 1896: 110 Hörer). 
Der Einfluß des Kongreſſes wird erhöht durch organifierte Gruppen von Evangeliſch- 6 
Sozialen in Baden, Scleswig-Holitein und Württemberg, die ſich ihm angejchloffen haben. 

Die Tagung in Erfurt im Jahre 1895 wurde durch das erſte öffentliche Auftreten 
einer Frau in folden Verfammlungen ausgezeichnet, indem Frau Gnaud einen Vortrag 
über die foziale Lage der Frauen hielt, während Hofprediger Stöder das Korreferat lieferte. 

Die Stuttgarter Tagung eröffnete die einzige Krıfis, die der Kongreß erlebt bat. 
Mehrere Mitglieder haben das Gefühl gehabt, daß die Führung einer politifchen Partei 
faum mit der führenden Stellung in dieſem parteilojen Kongreß vereinbar war, und es 
wurde dem Herrn Hofprediger Stöder nahegelegt, jeirien Sit als zweiter Präfident zu 
räumen. Dabei wurde ihm gejagt: 1. follte er jeinen eigenen Nachfolger als zweiten 
Präfidenten bezeichnen; — und 2. follte er im Aftions-Komitee verbleiben. Man bewies ı5 
ihm dadurch, daß fein Einfluß nicht verringert werden follte, daß es nur gelte, die Form 
der politifchen Parteinahme zu vermeiden. Zuerſt ſchien Stöder darauf eingehen zu 
wollen. Dann lehnte er kurz ab und trat aus dem Kongreß heraus. Der weitere Aus- 
ſchuß in feiner Sigung in Stuttgart berubigte ſich dabei, und die Tagung war eine ber 
glänzenditen, die der Kongreß erlebt hat. 20 

heute, wie am Anfange, befteht der Kongrei aus Männern und Frauen bon 
allen evangelischen Kreifen und von den verichiebenften politifchen al ten. Dem 
Akiong-Komitee gehören gegenwärtig Landesökonomierat Nobbe, Geh.Rat Prof. Wagner, 
Geh.Rat Prof. Gierke, Prof. Adolf Harnad, Prof. Kaftan, Prof. Hans Delbrüd, Prof. 
v. Soden, Pfarrer Dr. Kirmes, Frau Prof. Schmoller, Frau Broicher und Ref. an. 26 

Gajpar Rene Gregory. 

— N 

Konkordanz. — Bgl. Wolfgang Frank (* 1564, + 1628), Tractatus theologicus ... 
de interpretatione sacr. scripturarum ,. . ®ittenberg 1708, &. 52—70, oder Wittbg. 1619, 
©. 64-86; — —— Kircher, De concord. bibl. ... usu.. . Wittenberg 1622, iſt eine 
polemiſche Schrift gegen die römiſche Kirche]; — Joh. Buxtorf, Concordantiae bibliorum He- 80 
braicae .... Baſel 1632, Vorwort; Andr. Glaud), De usu concordantiarum biblicarum ... 
schediasma, Leipzig 1668; (4 Bl.). 646. (4 Bl.), 4°, 2. Ausgabe vermehrt (dur C. Judd?) 
1682, 8°; Jacques Le Long, Bibliotheca sacra, Paris 1723, Bd 1, S.454a—459b; Heinrid) 
Ernit Bindjeil, Concordantiarum Homericarum specimen cum prolegomenis in quibus 
praesertim concordantiae biblicae recensentur earumque origo et progressus declarantur, 85 
Halle 1867; und bejonders E. Mangenot in Bigourour’3 Dictionnaire de la bible, Paris 
Bd 2, 1899, ©. 892—905. 
* große Buch braucht eine alphabetiſche Liſte des Inhalts. Die Bibelliſten tragen 

den Namen Konkordanz, vielleicht wegen des Einllangs des einen Wortes, der überall ber: 
vortritt, vielleicht auch weil der Hauptgrund für die Bergleichung ber Stellen in alter Zeit «0 
dem Verſuch galt, fie miteinander in Einklang F bringen. Jetzt findet man unter an⸗ 
derem „Konlordanzen” zu den Werken Homers, Ciceros und Shakefpeares, und zum Koran. 
Größtenteild richten fich die Konkordanzen nad) den einzelnen Mörtern des Tertes und 
fügen hinzu je nachdem die einfache Angabe der Stellen, in denen das Wort vorlommt, 
oder auch den Wortlaut der Stellen. Solche Konktordanzen nennt man Verbal-Konkor— 45 
danzen. Man unterjcheidet von diefen die Real-Konkordanzen, die mehr die Gegenftände, 
weniger die Wörter ind Auge fafen, und die häufig eine kurze Erflärung bes Gegen- 
ftandes binzufegen. Wir werden uns hauptſächlich mit den Verbalkonkordanzen befafjen. 

Die erften Konkordanzen fcheinen die lateinischen gewvefen zu fein, und von dem Bur- 
gunder Hugo von St. Caro (Hugo Carensis, aud) Bohemus und Viennensis genannt), 50 
dem erjten Kardinal unter den Dominilanern, ausgegangen zu fein. Man fabelt von 
fünfhundert Dominifanern, die er daran habe arbeiten laffen. Hugo vollendete fie etwa 
1230 im Klofter von St. Jakob in Paris: concordantiae s. Jacobi, aud) concor- 
dantiae breves, weil ohne Wortlaut. Hugo jtarb erft im Jahre 1263 ober 1264. Um 
das Jahr 1250 gingen drei Engländer in demſelben Pariſer Klofter voran, John aus 55 
Darlington, Richard von Stavenesby und Hugo aus Groyndon, und fügten den vollen 
Wortlaut hinzu: concordantiae s. Jacobi, oder Angliecanae, oder maximae wegen 
voller Angabe des Wortlautes. Arlot (Arlotto) von Prato, ein Tuskaner, vom Jahre 
1285 ab Minifter-General der Franziskaner verbejlerte Hugos Konkordanz. Konrad von 
Deutichland oder von Halberjtadt, ein Dominikaner, der um das Jahr 1290 blühte, be co 
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arbeitete und verfürzte Hugos Werk, und fügte nach Sirtus Senenfis die nicht deflinier» 
baren Worte hinzu (zu Hugo, Arlot und Konrad vgl. Sirtus Senenfis, Bibliotheca 
sancta...a Joanne Hayo. . .illustrata, Xyon1593, ©.249. 250; ©.201; ©. 220 
[fälfchlih auch 201 gebrudt)). Die Verbindung mit dem Basler Konzil im Jahre 1433. 

5 1435— 1440 bei zu erwartenden und jtattfindenden Debatten mit den Böhmen über 
„nisi“ (Jo 6, 54) und mit den Griechen über „ex“ und „per“, bejonders Johannes 
Stoikowitz oder von Ragufa das Fehlen einer Konkordanz der Partikeln jchmerzlich empfun- 
den haben. Er ließ feinen jchottifchen Kaplan Walter Jonau daran geben. Jonau fers 
tigte zuerft einen Band an mit den Partikeln nach den Büchern der Schrift geordnet. Er 

10 arbeitete darüber faft drei Jahre und war beinahe fertig. Darauf führten zwei andere das 
erk zu Ende und diefe haben mwahrjcheinlich die alphabetifche Ordnung eingeführt. Jo— 

hannes von Socubia oder Segovia, Archidiafonus von Villaviciefa in der Diöcefe von 
Oviedo fchrieb das Vorwort dazu. Die concordantiae maiores werden nad) einigen fo 
bezeichnet, weil fie auch die nicht deflinierbaren Wörter enthalten, nach anderen, wie oben, 

15 Ber je den vollen Wortlaut der Stellen und nicht nur die Angabe der Kapitel und 
e bringen. 
I. Hebräifche. Rabbi Iſaak Mordehai (zum Namen vgl. Burtorfd Vorwort, 

DL. 4a) ben Nathan fertigte 1438—1448 eine räiſche Konkordanz an: arms nn 
VmWwanTmıpsp aupsm. Er orbnete die Wurzeln — nur daß die Quadrilitera 

» am Ende ſtanden; abgeleitete Wörter ſtanden unter der Wurzel. Dieſe Konkordanz er— 
ſchien bei Daniel Bomberg in Venedig 1524, Bogen x + 8 — > Fol. und wieder in 
Venedig 1564 unter dem „Oberbürgermeifter” Arnald Ferrer, von Meir ben Yatob 
— —— und bei Lorenzo Bragadini durch Maggio Parentini herausgegeben. — 
mbroſius Froben gab das Werk in Baſel 1580 heraus unter dem Titel! rs m zo 

35 ONTOSNTTIPIP 1752 Npr7 [dies war in der editio prima vom Jahre 1524 der zweite 
Titel, nad) dem Vorwortbogen, aber am Schluffe wo], in 50 Bogen ohne den Vorbogen 
(wenigftens im Leipziger Exemplar); die Spalten ftimmen vielfah mit denen in 1524 
überein; am Ende ehr Aaron Peſaros Lifte der im babylonifhen Talmud erklärten 
Stellen. — Antonius Reuchlin aus Iſſny in Mürttemberg, Profeffor der bebräifchen 

30 Spradhe in Straßburg, veröffentlichte in Bafel 1556 eine Ausgabe, worin Rabbi Natbans 
MWorterflärung lateiniich, aber jehr jchlecht wiedergegeben wurde; Johannes — ſchrieb 
ein Vorwort dazu; wieder Baſel 1569. Eine ähnliche lateinische Überfegung bat Nicholas 

er, 7 1626, angefertigt, die in der Oxforder Bodley Hſ. 2970 ungebrudt vorliegt (vgl. 
e Long, ©. 454b, und Eduard Pocod, Comm. in prophetiam Joelis, Xeipzig 1695, 

35 Bl. 15r). — Solomon Mandelfern ſah auf der Münchener Föniglichen Bibltotket das 
Manuffript einer Konkordanz, die Elias Levita Bachur 1516—1521 jchrieb: mammar =20; 
eine weitere von Elias revidierte und mit einer deutſchen Überfegung verfehene Handſchri 
ift in der Pariſer Nationalbibliothef (vgl. Mandelkerns Vorwort). — Konrad Kircher aus 
Augsburg, Pfarrer in Donauwörth, gab eine hebräiſche Konkordanz heraus; da er aber 

0 den Wortlaut der Stellen nad dem griechifchen Terte der LXX bot, jo nannte er bas 
Merk verfehrterweife: Concordantiae V. Ti. Graecae, Ebraeis vocibus responden- 
tes, noAöyomoror . . ., Yrankfurt 1607, 2 Bde (4 BL.) 2271. 2310 Sp. (1), 290 ©. 4°. 
Der zweite Band giebt eine Lifte der griechifchen Wörter mit Hinweifung auf ihr Bor: 
fommen im erjten Bande und mit den Stellen aus den Apokryphen. Le Long erwähnt 

4 ©. 456 einen von Arnold Bootius beforgten handfchriftlichen Auszug aus Kircher und 
bezeichnet ihn als „Bibl. Segueriana pag. 37“, und eine bandichriftfice griechiſch⸗däniſche 
Konkordanz zu den Apokryphen von Frants Michael Vogel. — Martin Troſt bear: 
beitete die chaldäiſchen Abſchnitte für ſich: Concordantiae Chaldaicae et Syriacae ex 
Danielis et Esrae capitibus Chaldaice seriptis, Wittenberg 1617, 4. — Warius 

60 de Galafio, ein Franziskaner, T 1620, fertigte eine Ausgabe an, die inRom 1621—1622 
durch Michel Angelo von St. Nomulus herausgegeben wurde: Concordantiae sacro- 
rum bibliorum Hebraicorum ...; das Werk wurde wieder herausgegeben, Köln 1646, 
London 1648, Rom 1657, und durd William Nomaine, London 1747—1749, 4 Bde 
(15 Bl), 1366, 1234, 1326, 852, 184 Sp. (43 BI.) fol. — Johannes Burtorfs Kon— 

55 kordanz wurde von feinem Sohn veröffentlicht: Concordantiae bibliorum Hebraicae, 
nova et artificiosa methodo dispositae in locis innumeris depravatis emenda- 
tae... Accesserunt novae concord. Chaldaicae .... per Johannem Buxtorf 
fil. Bafel 1632 (10 BI.) und Bogen A—Yyyyy. Das Vorwort ift zu vergleichen für 
die früheren Konkordanzen. Burtorf ließ die Partikeln weg, vgl. Glauch, wie oben, ©. 24. 

so Für Chriftoph Grinefius, 7 1629, finde ich bei Le Yong die Notiz: „Conc. Hebr. 
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Mittenberg 1627, 4°", Jöcher hat 77”>7 "ED seu analysis Novi Ti per 27 tabulas. 
Ob das ein und basjelbe Buch ift? — Andreas Sennert veröffentlichte in Wittenberg 
im Jahre 1653 zwölf Blatt als Profpelt für ein Buch, das er gern herausgeben wollte, 
fände ſich einer um die Koften zu beftreiten: up opn non sive manuale con- 
cordantiarum Ebraeo-Biblicarum el. J. Buxtorfii. Der Geldftifter fcheint ausgeblieben 6 
u fein. — Le Long erwähnt bier, was eine handichriftliche Konkordanz zu fein ſcheint: 
ean Lanovius (de la Nou&?), Cone. Hebr. Lat. V. Ti.; der Verfaſſer war Franzis— 

faner und das Buch in der FFranzisfaner-Bibliothef in Paris. — Chriſtian Raue fürzte 
Burtorf: Concordantium Hebr. et Chald. J. Buxtorfii epitome ad instar lexiei... 
Berlin und Franff. 1677; (2087+[46] ©.) 8°; Jöcher jagt, daß er eine handichriftliche 10 
Konkordanz der hebräifchen und chaldäiſchen Partikeln hinterließ. — Chriftian Nolde griff 
bier ein und beforgte die Partikeln: Concordantiae particularum Ebraeo-Chaldai- 
carum ... Kopenhagen 1679, 4°; ich habe nur die Überarbeitung Tympes gejehen: 
Nolde, Chr., Cone. partie.... S. Gottfr. Tympius summa cura recensuit ... 
inseruit concordantias pronominum separatorum Ebr. et Chald. nune primum 16 
congestas a Simeone Benedieto Tympio, denique appendieis loco subiunxit lexica 
particularum Ebraicarum Joh. Michaelis [cum praefatione Aug. Pfeifferi; vgl. 
bierzu Bindfeil S.XXXV, Anm. r et Christiani Koerberi, Jena 1734; (9 BI.) 984. 
22. (2). 37. (3) ©. 4°. — Aus Le Long führe ih William Robertfon an: Thesaurus 
linguae sanctae seu eoncordantiale Lexicon Ebraeo-Latino-biblicum, una cum 20 
concordantiis Hebraieis ... Zondon 1680, 4°. — Le Long nennt auch Antonius 
Zaymann, Concordantiae Hebraeo-sacrae iuxta seriem cuiusque constructionis 
syntacticae, ohne Ort, 1681, fol. Ob das wirklich eine Konkordanz iſt? — John Taylor 
veröffentlichte eine jehr gute hebräifche Konkordanz nad Art von Burtorf und der eng— 
lichen Bibel angepaßt, 1754, 2 Bde, fol. — Iſaak ben Tſebi aus Soldin in Preußen 25 
bejorgte folgenden Auszug aus Burtorf: ars ma "OT · . vun 
NIEINTTDND Rupım, Frankfurt an der Oder 1768; (1) 47 BI. fol. — Julius Fürfts 
großes Wert ift noch in den Händen vieler Gelehrten: wp eb un. ..: Libro- 
rum ss. V. Ti. concordantiae Hebr. atque Chald....addito lexico linguae sa- 
crae Hebr. et Chald. dupliei, uno Neohebraice altero Latine sceripto . . .% 
Adiecta sunt nomenclatura omnium vocabulorum Hebraicorum ad quae loei 
scripturae sacrae adducti sunt, onomasticon sacrum, syllabus nominum pro- 
priorum Phoenieio-Punicorum . . . ed. stereot.; mit 8 Anhängen, Zeipzig 1840 ; 
XII, 1428 ©. fol. — Ausg. von B. Baer, Stettin 1847 und 1861. — ©. 2 Bigram, 
unterftügt unter anderem durch S. P. Tregelles und B. Davidſon, veröffentlichte: The 35 
Englishman’s Hebrew and Chaldee concordance, Zondon 1843, 3. Aufl. 1866. 
— Davidfon von Joſeph Hughes revidiert, London 1876. — M. Brann (f. furz nachher) 
und die Verlagshandlung C. Calvary und Co. Berlin, befiten Konzept und Reinfhrift 
einer Bandfehriftlichen Konkordanz zu den Partikeln und Eigennamen, die Morig Pior— 
fowsfy ettwa in den dreißiger und bierziger Jahren des 19. Jahrhunderts machte. — 10 
Strad erwähnt die Eigennamen-Konkordanzen von Gid. Brecher, Frankfurt a. M. 1876, 
4° und von L. M. Schußlowig, som er “20, Wilna 1878, 278 ©. 4°. Wir 
erreichen hiermit die Gegenwart. Im Jahre 1884 Fündigte Solomon Mandeltern eine 
neue Konkordanz an: Die neubearbeitete hebräiſch-chaldäiſche Bibel-Concordany . . . 
nebft Gutachten von Fachgelehrten, Leipzig 1884, 15 ©. 4°; fpäter wurde ein Gut: 4 
achten H. 2. Fleiſchers als Beiblatt hinzugefügt. Endlich erichien: Solomon Man- 

belfern, V. Ti. coneordantiae Hebr. atque Chald. . .. . [dazu bebräifcher Titel], 
Leipzig 1896; XV, 1532 ©. fol. in 2 Bon. Nachher gab Mandelkern eine Heine Aus: 
gabe ohne den Wortlaut der Stellen heraus, Leipzig obne Jahr, VIII. (1). 1010. (1) ©. 
4°. Dieſe Arbeit, lange vorbereitet, und mitten unter guten Setzern und Korrektoren jeder 50 
Art bergeftellt, hätte außerordentlich peinlich und genau fein follen, bejonders in Anbetracht 
der hohen Herftellungstojten, die einen baldigen forrigierten Neudrud verbieten. Leider ift 
das nicht der Fall. Es bleibt nur übrig, daß alle Fachgenoſſen ihre Beiträge zur Korrektur 
fammeln, und daß der Verleger ein Nachtragsheft herausgebe; am beften wäre «8 freilich, 
wenn man die Durchficht des Werkes unter viele verteilen Fünnte, jo daß nichts unbemerkt 65 
bliebe. Vgl. Carl Siegfried, Stellenfehler in Mandelkerns V. T. cone. Hebr. in ZmTh, 
Leipzig 1897, ©. 465—467; — Rudolf Kittel, „Ein kurzes Wort über die beiden 
Mandelkernſchen Concordanzen“, ZatW, Gießen 1898, ©. 165—167, wobei Stade bie 
Erklärung von Veit u. Komp. bringt, daß die Firma bereit ift einen Korreftur-Nachtrag 
herauszugeben; — B. Jacob, Georg Beer, ©. Dalman, B. Stade, ZatW 1898, ©. 348 co 

mama 



698 Konkordanz 

bis 351; — H. 2. Strad, THLZ 1898, Nr. 13, Sp. 358. 359; Mandellen .. . 
„Pro domo“, Zar 1899, ©. 183—186]; N. Büchler, B. Jakob, R udwig, E. König, 
A. von Gall, ErON 1899, ©. 187—191. 350; — J. J. Kahan, „Eine Erwiderung auf 
Dr. Mandelferns Pro domo, ZatW 1899, ©. 353—356; — Mandelfern, Facta lo- 

s quuntur, ZatW 1900, ©. 173—176; — Raban, „gur Beleuchtung der Fakla Dr. M.s, 
ZatWe 1900, 338344]; — M. Brann, „Ein Wort über die Mandelkernſche Kontor: 
dany“, Monatzfchr. f. Geſch. und a Judent. > ©. 529—537; — Babdt, Weitere 
Berihtigungen zur Mandelf. Conc., Monatsfchr. f . Geh. und Will. des Judent. 1899, 
©. 523. 524. Ohne Zmeifel haben andere weitere Korrekturen; ich weiß, da Prof. 

ı0 Kautzſch welche hat. Er äußerte den Wunſch, daß jemand eine Kon ordanz der Wörter 
nad dem Ende georbnet berftellte, damit man bei Bruchftüden von Infchriften und Hand» 
ſchriften raſch fertig werde. 

I. Griech iſche. Girtus Senenſis erzählt, daß um das Jahr 1300 Euthalius von 
Rhodes, ein Bafılianer:Mönd, eine ariechifee Konkordanz der gan zen Bibel, nah dem 

16 Beifpiel Hugos von St. Caro im Lateinischen machte. Divte Kon — ſoll — 
in Rom geſehen worden fein. Niemand weiß etwas davon. — anderer Grieche, 
Georg Sugbures, der —* en Ende des 17. Jahrhunderts in Rom — und darauf in 
Konſtantinopel lehrte, eine griechiſche Konkordanz der ganzen Bibel während breifig 
Jahren bearbeitet haben, aber nicht veröffentlicht ; vgl. Le Long, = 456a und Den 

20 a) Zum griedifden AT. — Ueber Kircher j. oben. — Bis vor kurzem war das 
einzige Werk Abraham van der Trommens (* 1633, Pfarrer in Haren, 1671 in Gro— 
ningen, 7 1719); Trommius, Concordantiae Graecae versionis vulgo dietae LXX 
interpretum.... Leguntur hie praeterea voces Graecae pro Hebraieis reddi- 
tae ab antiquis omnibus V. Ti. interpretibus .. .. Aquila, Symmacho, Fr 

3 dotione . . . Amfterdam und Utrecht 1718; (8 BI.) 1008 ©. (2 Bl.) 716. 134. 
XXXVI ©. fol. Am Schlu giebt er ein hebräiſch⸗chaldäiſches Wörterbuch, ein Ai 
hifches Wörterbuch zur Herapla des Drigened aus Montfaucon, bearbeitet von Lambert 
Dos, und eine von Lambert Bos beforgte Vergleihung der Kapitel und Verſe in ber 
Sirtino-Batitanifchen Ausgabe des LXX-Tertes mit denen in ber Frankfurter Ausgabe vom 

so Jahre 1597, die ſowohl Kircher ald auch Trommen benußten. Trommen ſchrieb 1718 
eine Epistola apologetica, 12 ©. 4°, um fein Werk gegen Gagnier zu verteidigen, ber 
Kirchers Konkordanz lobte. Eine zweite Ausgabe von Trommen erſchien Amfterdam 1742. 
— Bagjter gab: A handy concordance of the Septuagint, Zondon 1887, heraus. 
— Jetzt haben wir als eine Frucht der umfafjenden Thätigfeit des allzufrüh beimge- 

85 gangenen Edwin Hatch ein neues Wer: Edwin Hatch and Henry A. Redpath, A 
concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testa- 
ment (including the apoeryphal books), Oxford (1892) 1897, 1900, Bd 1 (4—D); 
VII. 696 ©. Bb2 (K—-2); 1504 ©. Anhang Heft 1: A concordance to the pro- 
per names occurring in the Septuagint; 162 ©. fol. 

“0 b) Zum ‚griedij en NT. — Sixtus Birken, * 1501, 1536 Rektor ber Schule 
in Augsburg, 7 1554, fertigte mit Hilfe feiner Schüler eine Konkordanz zum NT an: 
Xystus Betulejus, Zunpapia N ovAkekıs rs dadnans rjs »awijs. Ni. Ti. con- 
cordantiae Graecae . .. . Bafel, bei Johannes Oporinus, 1546, fol. — Henri Ejtienne 
vollendete die von feinem Water Robert (7 1559) angefangene Konkordanz: Coneordan- 

4 tiae Graeco-Latinae testamenti novi, Paris 1594, fol. Er ftarb 1598 und eine 
vermehrte zweite Ausgabe erichien bei Paul Eitienne, Genf 1600; fpäter bei Pierre und 
— Chouet 1624; (4 BL) 1004 ©. fol. — Erasmus Schmid, Profeſſor des Grie- 

ischen und der Mathematik in Wittenberg, vollendete eine Konkordanz im Jahre 1636, 
ftarb aber im Jahre 1637; fein Buch erf ien 1638: Ni. Ti. Jesu Christi Graeei hoc 

bo est originalis linguae TAMEION aliis concordantiae . .. Wittenberg 1638. — 
Ernſt Salomon Eyprian veröffentlichte Schmids Buch wieder: Ni, Ti. Graeci Tausiov . 
Gotha und Leipzig 1717, fol. Hier bringt Le Long, ©. 456b, François de la Nou& 
wie es fcheint bandjchriftlich gebliebene Schrift: Concordantiae Graecae et 2 — 
N. Ti. ad vulgatam editionem Latinam accommodatae; de la Nous war Paulaner 

55 und das Buch war in der Bibliothef der Minimen in Paris. — Schmids Werk iſt bäufig 
in einer und der andern Form wieder herausgegeben worden, * Beiſpiel von J. Williams, 
London 1767, 4°; — ohne Namen, Glasgow 1819, 2 Bde 8°; — von William Greenfield, 
dondon 1830. Die bequemfte Tajchenausgabe ift die von dem Londoner Verleger Bagiter ; 
mein Gremplar bat noch Schmids Namen auf dem Titelblatt, der nunmehr fehlt. — Das 

co Werk, das die Gegenwart noch beberricht, jchuldet man dem großen Leipziger Buchdruder 
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Garl Chriſtian Tauchnig (nicht zu verwechſeln mit feinem Bruder Bernhard, der bie eng: 
lichen Büchlein herausgab), der beim Abjchluß der von feinem Vater übernommenen Kon: 
fordanz von Julius Fürft zum bebräifchen AT, Karl Hermann Bruder dazu aufforberte, 
eine zum griechijhen NT zu machen. Bruder ging darauf ein und veröffentlichte: Ta- 
wusiov av rs zawis dajens Askeov sive concordantiae.. . Leipzig 1842; — 6 
2. Stereotyp-Ausg. 1853; — dritte, vermehrt und verbeflert troß ber GStereotyp-PBlatten, 
1867, unter Berüdfichtigung von Lachmann und von Tifchenborfs fiebenter Ausgabe; 
unveränderter Neudrud 1880; — vierte vermehrte und verbefjerte Ausgabe, 1888, unter 
Berüdfihtigung von Tregelles und Weftcott-Hort. — Otto Schmoller veröffentlichte: Ta- 
wueiov ts zawijs badnans Pyyeioldıoy sive concordantiae Ni. Ti. Graeei colla- ıo 
tae ... Zondon, auch Stuttgart 1869; 548 ©. 12°. — Jener unermüblicher Bearbeiter 
des NT, Paul Wilhelm Schmiebel, Profeffor in Zürich, bereitet jet unter Beihilfe einiger 
Schüler und Freunde eine neue Ausgabe von Bruder vor, die er hoffentlich unter feinem 
eigenen Namen in die Welt ſchicken wird. Bruder hat feine Arbeit reblich gethan; ber 
neuen Arbeit gehört der neue Name. — Wie für das AT, jo hat G. V. Wigram für das ı5 
NT geforgt: The Englishman’s Greek concordance of theN.T., London 1839, 8°, 
auch 1844 und fpäter. — In Amerika ließ Hoſea 2. Haftings eine Konkordanz durch Charles 
F. Hudſon berftellen, die dann von Ezra Abbot revidiert wurde: A critical Greek and 
English eoncordance of the N. T., Bofton 1870, 3. Ausg. 1875. 

III. Lateinifche. — Die Konkordanzen der Urterte find jelbfiverftändlich die wich- 20 
igften. Doc find die lateinischen Konkordanzen als die erften (ſ. oben) beſonders inter: 
ant und fie liegen jest in ſehr vollftändiger Bearbeitung vor. Ich führe deshalb einige 

Handfchriften ald Reizmittel für diejenigen an, die Zeit haben die Geſchichte diefer Bücher 
u erforfchen, und begnüge mich fonjt mit der Angabe von einigen alten und einigen neueren 
A aben. Die Parifer Nationalbibliothef enthält in ihrem alten Beftande zehn Hand: 25 
fchriften von Konkordanzen, alle im alten Katalog mit dem 14. Jahrhundert datiert, oder 
dem Ende des 14. Jahrhunderts. Dies find die MSS. Lat. 513. 514. 515. 516. 517 
(diefe fünf aus Golberts Bibliothek). 518. 519 (diefe Hi. gehörte früher den Karmelitern). 
520. 601 (früher in den Händen von Baluze: „in quinque libros distributae“). 602 
(früher Telliers: „eoncordantia ordine alphabetico digesta“. [603. 606 fcheinen mir go 
faum Konkordanzen zu enthalten. — Die Stabtbibliothet in Borbeaur hat eine Hf. ber 
größeren Konkordanzen: MS Nr. 15: 14. Yabhrh., 34x23, Berg, 470 BL, 3 Sp.: 
bibliorum eoncordantiae maiores. Der Anfang ift: „Cüilibet volenti requirere 
concordancias in hoc libro, unum est primo attendendum“. Und es ſchließt: 
„Ge. XXX.b. sentiens Iya quod parere desisset, Zelfam ancillam marito tra- s 
didit. Expliciunt magne concordantie.“ — Ebenſo fcheint MS.6 im Stift Heiligen: 
kreuz (eMeuklofter) in Wien anzufangen umd zu fchließen. — Unſere Leipziger Univerfitäts 
bibliothef hat drei die derjelben Art wie die ın Bordeaux und Wien zu jein fcheinen und 
Konrad von Deutichland zugefchrieben werden, MS. Lat. 99 vielleicht vom 14. Jahrh., 
MS. Lat. 100, etiva vom 15. Jahrh., und MS. Lat. 101 etwa vom 15. Jahrh. 40 

Wenn wir uns zu den Druden wenden, jo ſoll die Konkordanz Konrads zuerft 
in Straßburg im Jahre 1470, unter dem Titel: „Fratris Conradi de Alemannia, 
ordinis praedicatorum, concordantiae bibliorum“ erjchienen fein. Die frühefte 
Ausgabe, die unfere Leipziger Univerfitätsbibliothef (Edd. vett. s. a. 44) bat, ift, nad) 
Hain 5629, von‘. Mentelin in Straßburg veröffentlicht worden; Hain fagt: „ea. 1475”, 4 
aber der Rubrilator des Bandes, den wir haben, hat es ohne Zweifel genau gewußt und 
er fchreibt 1474. Wieder Bologna 1479. 1486. Bafel 1489 „studio Joan. Nivicellen- 
sis.“ — Die erfte Ausgabe der Concordantiae Anglicanae foll in Nürnberg im Jahre 
1485 erjchienen fein, ald Concordantiae magnae. Wieder 1487. — Gebajtian Brant 
gab Konrads Konkordanz, als Cone. S. Jacobi, und Johann vom —— bei Froben so 
in Bajel im Jahre 1496 in zwei Teilen heraus. Froben wiederholte diefe Ausgabe im 
Sabre 1506 unter dem Titel: Concordantie maiores biblie tam dietionum deeli- 
nabilium quam indeelinabilium de novo summa diligentia cum textu vise ac 
secundum veram ortographiam emendatissime exeuse. Ein Vorwort von Con- 
radus Leontorius Mulbrunnensis iſt datiert 12. Mai 1506 „ex Artavalle ultra ss 
Birsam Basileanam“. Der Kolophon jagt, daß der Drud geſchah „opera et im- 
pensis Johannini Amerbachii, Petri de Langendorff, et Froben de Hammel- 
burg iam denuo in urbe basileorum“. Der erfte Teil enthält Bogen a—z, A—Z, 
Aa—Ff, fol. Der zweite Teil beißt vorn Concordantie partium sive dietionum 
indeclinabilium totius biblie und das Vorwort von Johannis von Secubia erzählt su 
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etwas über die Entſtehung der Vorarbeiten zu diefem Buch, wenn aud ohne genau zu 
verfahren. Eine weitere Auffchrift, über dem erften Wort, jagt, daß Johannis von Secubia 
das Bud auf dem Konzil von Bafel im Jahre 1430 berausgab; das kann nur als all: 
gemeine Datierung des Konzil3 gelten, denn nad) Johannis Vorwort jcheint das Buch ehe 

5 ſtens im Jahre 1440 fertig geworden zu fein. Diejer zweite Teil hat Bogen AA—PP, 
fol. Der Kolophon ift vom 13. März 1506. — Andere Ausgaben Bajel 1516. 1521. 
1523. 1525. 1526. Das zeigt, wie gut das Buch ging. Weiter Straßburg 1526 
[studii J. Schotti], auch 1530; Zyon 1526. 1528. Concordantiae maiores sacrae 
bibliae, Lyon bei Sebajt. Gryphe 1540, 4°, aud 1545, 4°. Beforgt von Johannes 

ı0 Gaſte aus Breiſach in Bafel 1552, fol. 
Hierauf erichien, Paris 1555, fol. Robert Eftiennes verbefjerte Konfordanz : Concor- 

dantiae bibliorum utriusque Testamenti, V. et Ni, novae et integrae Quas 
revera maiores appellare possis. Eben wegen bdiejer Konkordanz teilte Ejtienne 
das NT in Verfe ein. In Bafel bei Joh. Hervage 1561 und wieder 1568 erjchien 

15 eine von Hervaged Vater vorbereitete Konkordanz. Jean Benoit bejorgte eine Aus- 
gabe (Paris?) 1562, fol., George Bullod (?) in Antwerpen 1572. Leiden 1586. 
1603. 1615. Nach der Klementiniſchen Vulgata von 1592, Antwerpen 1599, 4°, 
—— am Main] bei Andreas Wechels Erben Claude Marne und Jean Aubry, 1600. 

ieder 1618 [Hannover? jagt jemand]. Köln 1611, 4°. Genf 1611. Mit Anmerkungen 
20 bon Sean Lukas aus Brügge (Lucas Brugensis), Antiwerpen 1606. 1612. Benedig 

1612. Orleans 1612. Lyon 1612. 1615 (ob mit Leiden 1615 verwechſelt ?). Antiverpen 
und Venedig 1618, fol. (Mangenot fchreibt Antwerpen 1617). Genf 1620, 4°. Genf 
und Frankfurt 1625, 4°. Nom 1627 von Gaspard de Zamora von der Gefellihaft Jefu. 
Parid 1635. 1638. 1646, 4°, Köln 1628 (1629%), 4°, 1661, fol., 1663, fol. Bamberg 

25 1721 (2). Hubert Phalefius forrigierte im Jahre 1642 die Ausgabe des Franz Lukas vom 
Jahre 1617, und feine Ausgabe wurde in Lyon 1649. 1652. 1667. 1687 und 1700 
herausgegeben, in Paris 1656, Köln 1684, Mainz 1685. Auch fonft, 3. B. Wien 1825. 

Die Benebiktinermönde in Weſſobrunn veröffentlichten: Concordantiae nova me- 
thodo adornatae, Augsburg 1751, mit ganzen Verſen oder wenigſtens Sätzen. F. J. 

80 Dutripons Vulgatae editionis bibliorum saerorum concordantiae, vom Jahre 1838 
in Paris, liegen mwenigftens in einer fiebenten Ausgabe (Paris 1880) Regensburg 1886 
vor, 2 Bde, XXIV, 1484 ©. fol. Tonini gab eine Reviſion derjelben in Prado 1861 
heraus. H. de Raze, Ed. de Lehaur und J. B. Flandrin (Jeſuiten) veröffentlichten ein 
Concordantium s. s. manuale, yon 1852, 13. Ausg., Paris 1895, 8°. De Razes 

3 Meile, die Mörter nach dem Caſus oder nach dem Tempus zu orbnen, findet man bei 
Peultier, Etienne, Gantois, in ihrem Concordantiarum ... thesaurus [in R. Cor: 
nely, Y Knabenbauer, Fr. von Hummelauers Cursus saecr. script. Pars III. Textus V.] 
Brüfjel [1897], XV, 1238 (1) ©. fol. Notieren wir noch kurz: V. P. Robert, Auri- 
fodina sacra ... . Turin 1873, 2 Bde; — M. Bedhis, ... Concord. ... praeter 

s0 alphabet. ordinem in grammaticalem redactae, Turin 1887, 2 Bde, 4°; — C. Le— 
grand, Bruges 1889, 8°; — V. Cornaert, Concordantiae für Prediger bei der Texts 
wahl, Paris und Brügge, 1892. 

IV. Deutſche. Einige Heine nur eine Auswahl der Schriftftellen gebende Arbeiten 
gingen bier voran, und zwar zuerit Johannes Schroeterd Konkordang des Newen Tejta= 

5 ments zu teutjch, Straßburg 1524, 8°, nad Luther Überfegung. Leonhard Brunner, 
Pfarrer in Worms, dehnte dies auf die ganze Bibel aus. Straßburg 1546. Michael 
Müling gab eine Heine Conkordanz-Bibel, Leipzig 1602, heraus, und ſchließlich Lucas 
Stödle, H. Götlicher Schrift Schatzkammer: oder Teutjche Biblische Concordantzen ... 
Herborn in der Grafichaft Naſſaw Cabenelnbogen 1606, (6 BL.) 729 ©. 4°. 

50 Eine große Arbeit lieferte erft der Nürnberger Buchdrucker Conrad Bawr, Agricola 
latinifiert, defjen Vorwort vom 5. Juli 1609 datiert ift: Concordantiae bibliorum, 
d. i. bibl. Concordantz und Verzeichnuß der Fürnembjten Wörter... . auf Mart. Luthers 
Ao. 1545 am lebten rebibirte Bibel gerichtet, Frankfurt am Main 1610. 1621. 1632. 
1640. Er fügte eine Appendbir im Sabre 1612 bei mit Ergänzungen. — Chriftian Zeife, 

55 Pfarrer in Oeltzſchau bei Leipzig, verbeſſerte Bawrs Werk, Frankfurt am Main (1657 auf 
graviertem Vorblatt) 1658. 1674. Im Jahre 1664 erſchien ein Supplement in Quart. 
— Konkordanzen erwähnt Le Long von Johannes Fiſcher, Herborn 1610, 4%; — os 
bannes Faber, Ingolſtadt, 1615; — Paul DOrell, Frankfurt 1627; — Daniel Feel, 
Franffurt 1662; — gene Janus, Seripture oder Stella caelorum, Frankfurt 

6 1650, fol.; — Martin Gumbredht, Dresden 1654. 
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Friedrich Lanckiſch, ein Leipziger Buchhändler, bereitete ein enormes Werk vor, ſtarb 
aber im Jahre 1669, ehe er es zum Drucke bringen konnte. Der erſte Band erſchien in 
der vom Verfaſſer Se Form: Concordantiae bibliorum Germanico-Hebraico- 
Graecae, Xeipzig, 8 1, 1677; neue Ausgabe 1688; 3. Ausg. 1696; 4. Ausg. 1705; 
vermehrt von GChriftian Reineccius 1718, anderer Teil 1742. Jedem deutſchen Worte 5 
wurde das hebrätfche oder griechifche Urmwort beigegeben. Der zweite und der dritte ge- 
fchriebene Band wurden dann für den Drud verkürzt und wie folgt herausgegeben: Con- 
cordantiae bibliorum Hebraico- et Graeco-Germanicae, duabus partibus abso- 
Jutae, quarum prior voces omnes Hebraicas et Chaldaicas V. Ti. posterior 
voces omnes Graecas [Ni. T., Apoer., et LXX interpp.] . .. eum signifieatibus 10 
Germanicis e versione Lutheri ordine alphabet. recenset. Magni concordan- 
tiarum operis a F. Lanckisch conscripti epitome, 2 Teile, Leipzig und Frankfurt 
1680; (8 Bl.) 768 ©. 4°. Dies iſt ein Hebr.-Lat.-Deutſches und ein Gr.-Lat.Deutſches 
Lexikon ohne jede Stellenangabe. 

Sm Jahre 1686 veröffentlichte Georg Michaelis die: Kleine Concordang ... Leipzig 15 
1707, 8°; — erfter Theil... . zum Sechſten mahl heraus gegeben. Anderer Theil ... 
zum Anderen mahl vermehret und verbeſſert, Leipzig und Jena 1718, 8%; — mit Vorrede 
von F. A. Hallbauer, Jena 1733, 8°, ©. Michaelis vollftändige Neal und Verbal-Con- 
cordanz ... . bermebret von M. Adam Lebrecht Müller. Mit einer Borrede Joh. Georg 
Walchs, Jena 1767, 2 Bde, 8°. — Wohleingerichtete Anweifung zur Biblifchen Goncor: 20 
danz, vermitteljt einem Biblifchen Spruch Regifter . . . Lemgo (1720?) 1725; 125 ©. 
12°; — Biblifches Sprucdhregiiter ... 5. Aufl., Lemgo 1736, 12°, (vermehrt) Bafel 1746, 
12°, — Avenarius, Biblifches Spruchregifter, Gotha 1713. Niederwerferd Biblifcher Kern 
und Stern oder Hand-Concordang, Leipzig 1814. — Johannes Kamprads aus Leisnig 
im Meißnifchen, fertigte ein Bibliſches Sprachregifter an, das mit einem Vorworte von 5 
Siegfried Beder, Superint. in Leipzig, zu Dresden und Leipzig 1727 herausgegeben wurde, 
2176 ©. 12%. — Gottfried Büchner gab eine Heine Schrift heraus: Verbal:Hand-Eoncor- 
danz, oder exegetiſch-homiletiſches Lerifon, Jena 1740, 8°, wovon die 3. verb. und ver: 
mehrte Auflage Jena 1756 (14, 1296 ©. 8°) erſchien, 4. Aufl. Jena 1765, 5. Aufl. 1776, 
6. verm. und verb. Aufl. durch Heinrich Leonhard Heubner, Halle 1840, 8°, 14. Aufl. so 
1873, 23. Aufl., Berlin 1899; mit einem eg von 12000 Bibelftellen von Lutz 
und Riehm, Bafel 1890; Philip Schaff gab eine Ausgabe von Büchner, ——— 
1871, heraus, in der A. Späth 8060 fehlende Stellen ergänzte. — Sein großes Werk 
ab Büchner im Jahre 1750 zum erſtenmale heraus: G. Büchner, Bibl. Real- und 

Verbal⸗Concordanzien . . . Jena 1750, 2 Teile, 4°; 2. vermehrte Aufl. Jena 1757, 86 
(GBl.) 1805 ©. gr. 40; 3. Aufl. 1765. — Jacob Chriſtof Bed, Vollſtändiges Bibliſches 
Wörterbuch, oder Neal: und Verbal-Concordanz ... Baſel 1770; 766, 836 ©. fol. — 
Gottfried Joachim Wichmann, Bibliihe Hand-Eoncordanz ... Nebſt Vorrede von Chriftian 
Wilhelm Franz Wald, Deſſau und Leipzig 1782, 4°; — 2. ganz umgearbeitete Auflage, 
Leipzig 1796, 2 Teile, 4°; — neue unveränderte Auflage mit Vorrede von Kinderbater, 40 
Leipzig 1806, 2 Teile, 4°. — Heinrih Schott, Biblifche Handeoncordanz . . . Leipzig 
1827, 4, — Bibliiche Hand-Concordanz. .. 1841, 8°; — 2. fehr vermehrte Aufl. 
Leipzig 1847, 8° (boffentlih babe ich recht, diefe zwei Bände, wovon ich nur den 
zweiten „perſönlich“ kenne, in dieſes Vertvandtichaftsverhältnis miteinander zu bringen). 
— Fran ven Bernhard, Pfarrer zu Magdeborn bei Leipzig, Bibliſche Goncordanz 45 
ober breite es Regifter über Sprüde im Allgemeinen, über Textitellen für bejondere 
Fälle, und über Saden, Namen und Worte der von Dr. Luther überfegten heiligen 
Schrift... . Leipzig 1850. 1851, gr. 8°, in 2 Teilen; — 2. durchaus rebidierte Auf: 
lage, Leipzig 1857; 7. Abdr. Dresden 1888. 

V. — che: vgl. M. C. Hazard in Walkers Concordance. — Ohne ner aber bo 
vor 1540 erihien: The Concordance of the New Testament, anjcheinend durch John 
Day unter Mithilfe des Druders Thomas Gybjon bejorgt. — John Marbed veröffent- 
lichte: A concordance für die ganze Bibel, London 1550, fol. — Walter Lynne gab 
eine Überfegung von Conrad Pellicang Index librorum [Zürich 1537]: A briefe and 
a compendious table, in maner of a concordance, London 1550, heraus. — Robert 55 
F. Herrey fertigte: Tvvo right profitable and fruitfull concordances . . . London 
1578, an, in einem Heft von 162 ©. 4” — Derjelbe Druder, Chriftopher Barker ver: 
öffentlichte: A Concordance von J. W., London. 1579. — Clement Cotton brachte eine 
m Arbeit zum Vorfchein, London (1618 ff.?) 1625 aus dem Genfer NT, 1627 zum 
T, 1631 zur ganzen Bibel, fol. Hieraus z0g John Downame eine fleine Ausgabe, auf eo 
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Wunſch Cottons, London 1635, 4° (16497), auch 1689. — Richard Bernard machte einen: 
Thesaurus biblieus, London (2) 1644, 4° und Nobert Widens: A compleat & per- 
fect concordance . . . Orforb 1647, 4°: — Drford 1655, 12%. — Samuel Newman, 
der nach New England ettva 1636 oder 1638 3 überfiebelte, gab: A large and compiete 

5 coneordance in Anlehnung am Cotton, London 1643, 4°, heraus; 2. Aufl. 1650; 
3. Aufl. 1658 (die Apokryphen hierin); — dann 1662 nur mit Newmans Initialen 
©. N., und fchließlih als die Cambridge Coneordance Cambridge 1720, ohne New— 
mans Namen. — Mulbing, London 1666, 8°. — Eine kurze Konkordanz jchrieb John 
adjon (Gambridge) 1668, John Omen, London 1673 und Samuel Glarf 1696. — 

10 Crudens Concordance idien im Sabre 1737 und bat bis heute in vielen Bearbeitungen 
und Verkürzungen (z. B. durch John Butterworth, Philadelphia 1867; John Brown, 
London 1816; €. ©. Gareh, London 1867; John Eadie mit Vorwort von David King, 
New: York 1850, mit Vorwort von Soel Hatves, Hartford 1867 ; Cole; Hawker; David 
King, Bofton 1845; Alfred ones, Yondon etwa 1885; Smith; Noungman und Thomas 

ı5 Taylor, Brooklyn 1809) das Feld beherrſcht. — Robert Noungs Analytical Concor- 
dance, Edinburgh 1879, auch 1881, fügte die hebräifchen und griedhifchen Urtworte bei. — 
3.8. R. Walters Comprehensive eoncordance .. . with an introduction by M. 
C. Hazard läßt Untichtige® weg, und bietet doc) 50000 Stellen mehr als Gruben, 
Boston und Chicago 1894. 

20 VI. Fran zöſiſche. — Nur proteſtantiſche. — Concordance de la bible, Genf 
1566, fol.; Marc Wille, Concordances des Saintes Eeritures, Paris 1840; — W. 
B. Madenfie, Concordance ..... für die Oftertalbiche Überfegung, Paris 1867, 8°; 
wieder 1874; — Dictionnaire des concordances des Saintes Keritures d’apres 
la version du Dr. Segond, Zaujanne 1886, 8°. 

25 VH. Holländifche. — Peder Janz Tividh, ein Mennonit, veröffentlichte eine Kon—⸗ 
fordanz zur vlämifchen Luther-Bibel, Hoorn 1615, fol.; — auch Sebaſtian Drand, Haar: 
[em 1618, und wieder 1648. — Jan Martin (von Dantigs? aus Danzig?) fing eine 
vlämiſche Konkordanz an, und Abraham van der Trommen (f. oben) vollendete fie, vor 
feiner griech. Arbeit: Nederlandsche Concordantie des Bijbels, Groningen 1685 bis 
1692, fol. 2 Bde. Leeuwarden 1754, 3 Bde fol. H. Belje, Kleyne concordantie, 
Gravenhag. 1704, 4°, 

VII. Däniſche. — €. Ewald, Kopenhagen 1748. 1749, in drei Bänden. — 
G. Levinſen, Verbal- Concordans eller Bibel-Ordbog til det Nye Testamente, 
Kopenhagen 1856. 

35 IX. Schwediſche. — Adaz Nahamb überjegte nad Le Long eine deutſche Kon— 
forbanz, aus der der Buchftabe A in Stodholm, fol. etwa 1709 erſchien. — Lorenz Ho— 
lenius (Halenius?) Svensk- Hebraisk og Svensk-Grekisk concordans over G. og 
N. Test. 2 Teile in 3 Bänden, Stodholm 1734. 1742, fol. 

X. Syriſche. — Wir nennen bier nody Carl Schaafs Lexicon Syriacum con- 
«0 cordantiale omnes Ni. Ti. Syriaci voces .. . complectens . Leiden 1709, 4°. 

Realkonkordanzen, ſ. beionderd Mangenot. — Manche der ſchon er— 
wähnten Verbalkonkordanzen iſt zu gleicher Zeit Realkonkordanz. Eigentlich iſt die Verbal- 
konkordanz die beſte Realkonkordanz; fie redet Fur) und bündig im Schriftwort felbft. Die 
Neallonkordanzen werden befonders auf das Werk des Antonius von Pabun (1195 bis 

45 1231) zurüdgeführt, defjen Concordantiae morales ss. bibliae in der Leipziger Uni- 
verfitäts-Bibliothel, MS Lat. 102, BL. 1—123r (ob auch ein Brudftüd ML Lat. 543 
[5]?) zu liegen —— Häufig herausgegeben, wie Venedig 1575, Rom 1621, wieder 
1623 (?), durch de la Haye Paris 1641, Köln 1647. Franz Lukas Wading (f. Mange- 
not) fügte dem Anton ein Bredigt-Promptuarium eines irischen Mönches vom 13. Jahr: 

60 hundert (etwas Ähnliches Paris 1497 gedrudt). Diefem Werte Antons wären viele 
—*— hinzuzufügen, wie Chuonrad zn Zürich 1537, — Meter Batiens (in 
andau), Frankfurt 1571, — Ian Harlem in der Antiverpener Polyglotte, Bd 8, Ant- 

werben 1572, — Anton Broickwy von Koninitem, Köln 1550, 8°, 2 Bde, "Paris 
1551 und 1554, — William Allot, Antwerpen 1581, 2. Auflage 1585; — Anton 

65 von Balinghem, Douay 1621, Köln 1659, Trevour 1708, Lyon 1711, Eulard, Ant- 
iverpen 1625; — Bhilipp "Paul Merz nah Allot, Augsburg 1731. 1738. 1751. 
1791, Venedig 1758. 1818, Paris 1822. 1825. 1883; Johannes Yalob Ohm, 2 ey 
Sprucconcordanz . von Chr. — Simon, Leipzig 1812, 2 Teile, 8°. er 
Dtto, Bibl. Spruchregifter . ... brög. v. 3. ©. Nübner, Sulzbadı 1823, $. ©. 

co Haupt, Bibl. Reale und Verbal⸗ Itlopadie, Quedlinburg 1823—1827, 3 Bde, 8 — 
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3.6. Hauff, Bibl. Real: und Verbal-Concordanz, Stuttgart 1828—1834, 2 Bode, Ler.:8°. 
— Matalene, Paris 1837, wieder 1864; — A. J. James, Paris 1838; — Lueg, 
Bibliſche Realconcordanz, 2. Aufl. von Heim, Regensburg 1855, 8°; — €. Mazeron, 
Paris 1869. Caſpar Rend Gregory. 

Konkordate und Eirkumftriptionsbullen. — Sammlungen der Konkordate und Eirfum- 5 
jtriptionsbullen: E. Mind, Vollftändige Sammlung aller (?) älteren und neueren Konkordate, 
nebjt einer Geſchichte ihrer Entftehung und ihrer Schidjale, 1. Zeil Kontordate der älteren 
Zeit 522 ©., 2. Teil Kontordate der neuern Zeit 772 S., Leipzig 1830. 1831. — Vincentio 
Nussi, Conventiones de rebus ecclesiasticis inter s. sedem et civilem potestatem variis formis 
initae ex collectione Romana (d.h. aus dem Bullarium Romanum), Moguntiae 1870, 442 ©.; 10 
Gaspare de Luise, De iure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae tractationes etc., 
Neapel u. Paris 1877, ©. 508 ff.; F. Walter, Fontes iuris ecelesiastici antiqui et hodierni, 
Bonn 1862, S. 187 ff.; Ph. Schneider, Die Partitulären Kirchenrechtsquellen in Deutſchland 
und Defterreich, Negendburg 1898, ©. 1 ff. 46 ff. 110ff. 145 ff. 154 ff. 166 fi. 169 ff. 

Bujammenfafjende Darjtellungen und größere Unterfuchungen über ®ejen und Geſchichte der 16 
Kontlordate: Joh. Friedr. Schulte, Das tatholiſche Kirchenrecht, 1. Ti. Die Lehre von den Quellen 
des fathol. Kirchenrechts, Gießen 1860, $ 81—93, ©. 435—518; berf., Lehrbuch des katholiſchen 
und evangelijchen Kirchenredhts, 4. Aufl., Gichen 1886, ©. 62—69; €. Herrmann, Kontordate: 
Deutſches Staatöwörterbuh von J. E. Bluntſchli und K. Brater, 5.Bd, Stuttgart u. Leipzig 
1860, ©. 701—744 ; Th. Balve, Die Kontordate nad) den Grundjägen des Kirchen, Staatd« 20 
u. Völterrehts, Münden 1863; 2 Aufl. unter dem Titel: Kirche und Staat in ihren Ver— 
einbarungen auf dem Grunde des Kirchenrechts, Staatsrechts und Völkerrechts, Regensburg 
1881; W. Fint, De concordatis, dissertatio canonica, Lovanii 1879 (267 S.); P. Hinfchius, 
Konkordate: NRechtöleriton von Franz v. Holtzendorff, 2. Bd, Leipzig 1881, ©. 503—506 ; 
derj., Allgemeine Darjtellung der Berbältnifie von Staat und Kirche: H. Marquardien, 
Handbud des öffentlihen Rechts der Gegenwart, 1. Bd, Freiburg 1887, S. 270—279; Bhil. 
* enröther, Konkordate: Wetzer u. Weltes Kirchenleriton, 3. Bd 2. Aufl., Freib. i. Br. 1884, 

. 816— 839; U. 2. Ricter-R.Dove-®. Kahl, Lehrbuch des katholiſchen und evangelifhen 
Kirchenrechts, 8. Aufl., Leipzig 1886, $ 51 ©. 139f., 8 78 ©.260, 888 S. 291ff.; E. Fried» 
berg, Lehrbuch des katholifhen und evangelijhen Kirchenrehts, 4 Aufl., Leipzig 1895, 8 48 0 
©. 130ff. u.a.; ©. Phillips, Kirchenrecht, 3.Bd, Regensburg 1850, 8153 ©.674ff.; Fr- H. 
Vering, Lehrbuch der fatholifhen, orientalifhen und protehantiidien Kirchenrechts, 3. Aufl., 
Freiburg i. Br. 1893, $ 62 ©. 346ff.; R. v. Scherer, Handbuch, des Sirchenrechtes, 1. Bd, 
Graz 1886, 833 ©. 152ff.; U. v. Kirhenheim, Kirhenreht für deutihe Theologen und 
Juriften (= Sammlung theologifher Lehrbücher IV), Bonn 1900, $ 8 III. 

Zur geihichtlihen Orientierung: H. Schmid, Geſchichte des kdatholiſchen Deutichlands von 
der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, Münden 1874; Fr. Nippold, Hand» 
buch der neuejten Kirchengeſchichte 1. Bd, 3. Aufl., Elberfeld 1880; H. Brüd, Geſchichte der 
kathol. Kirche im 19. Jahrhundert, 4 Bde, Mainz 1887—1901 (röm. kath.); E. Friedberg, Die 
Grenzen zwijhen Staat und Kirde, 3 Bde, Tübingen 1872. 40 

1. Begriff Konkordat“. Das Wort concordare aliquid fommt ſchon bei den 
Pandeftenjuriften (Papinian. in 1. 11, $11 D. Ad legem Jul. de adult. 48, 5) für 
„Etwas vereinbaren” vor; im 14. Jahrhundert wurde e8 für alle Arten von Verträgen 
gebraucht und wurde im 15. Jahrhundert (B. Hübler, Die Konftanzer Reformation und 
die Konkordate von 1418, Leipzig 1867, ©. 164 Anm, 2) der Ausdrud für die ss 
von ber römijchen Kurie bei Gelegenheit des Konzils von Konjtanz mit den damaligen 
Konzildnationen über proviforishe Reformmaßregeln getroffenen Vereinbarungen. Seit 
diefer Zeit hat ſich der Sprachgebrauch verengt und heutzutage verfteht man in der Regel 
darunter: „Bereinbarungen zwiſchen Staat und Kirche über Verhältnifje der letzteren 
reſp. über wechſelweiſe Anfprüche der geiftlichen und meltlihen Gewalt.” Ausnahms so 
weiſe begegnet freilih auh in anderen Anwendungen das Wort noch fpäter, 3.8. 
wird ein offriefiicher Zandesvergleich von 1599 jo genannt. Seitens der Kirche — d. h. der 
römifch-fatholifchen, denn die evangelifche kennt bis jeßt dergleichen Vereinbarungen nicht 
— können Konfordate nicht allein vom PBapfte, fondern innerhalb ihrer Kompetenz eben: 
ſowohl von den Bijchöfen —— werden; und es giebt eine nicht geringe Anzahl der 55 
legteren Art vgl. Schulte, Kirchenrecht ©. 503. und ergänzend Fink a. a.D. $1, Anm.2. 
Gewöhnlich indes meint man mit dem Namen bloß die päpftlichen Vereinbarungen und 
über * wird nen nur die Rebe * 

Form iſt heutzutage die eines durch beiderſeitige Bevollmächtigte abgeſchloſſenen 
völlerrechtlichen Vertrages, deſſen Inhalt alsdann, nad) erfolgter beiderſeitiger — 60 
von jedem ber Abjchließenden befonders, von dem Staate als — — von der Kirche 
als — publiziert wird. Ob der Vertrag als Konkordat ausdrücklich — 

6 

35 
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oder ob er, wie der baberifche von 1817, der niederländifche von 1827, der württem— 
bergijche von 1857 und der babijche von 1859 „Konvention“ genannt wird, begründet 
feinen fachlichen Unterſchied. 

Bei verjchiedenen Konkordaten hat zu den getroffenen WVerabredungen gehört, daß ber 
5 Bapft, ſei e8 allen, fei e8 einigen der im Gebiete des Fonfordierenden Staates gelegenen 
Bistümern eine veränderte Abgrenzung gab. Dies ift dann durch eine demzufolge erlafjene 
befondere Cirkumſtriptions-d. i. Abgrenzungsbulle geicheben; mie 5. B. im 
Anſchluß an das franzöfiiche Konkordat vom 15. Juli 1801 durch die Bulle Qui Christi 
domini vices vom 29. November desfelben Jahres, im Anſchluß an das bayerifche vom 

10 5. uni 1817 durch die Bulle Dei ac Domini nostri Jesu Christi vom 1. April 
1818. Es ift aber auch vorgefommen, daß der mit Rom verhandelnde Staat — zuerft 
Preußen, fpäter auch andere —, zwar die MWiederaufrichtung zerrütteter Diöcefanverhältniffe 
wünjchte, aber der Meinung war, den Abjchluß eines formellen Vertrages vermeiden zu 
follen, weil jonft Verhandlungspuntte nicht hätten unberührt bleiben können, von denen 

15 vorauszuſehen war, daß man ſich über fie nicht einigen werde. Die Staatöregierung zog 
in folchen Fällen vor, die Cirkumſtriptionsbullen unmittelbar, mittelſt diplomatifcher Tate 
zu erbitten, indem fie fich bereit erflärte, fie als Landeögefe zu publizieren, fofern fie den 
gewünfchten Inhalt haben werde. Hierauf ward dann diejer Inhalt, der gewöhnlich in 
Etwas über die jonft gewöhnlichen Kontenta der Cirfumfkriptionsbullen hinausgeht, mittelft 

20 weiteren Notenmwechfels, etiva auch unter Zuhilfenahme perjönlicher Befprechungen der 
Diplomaten, negocitert, und bie jelbjt in ihrer Faſſung noch von dem ftaatlichen Bevoll- 
mächtigten überwachte Bulle demgemäß erlafjen und demnächſt als Staatsgeſetz veröffent- 
licht. Sie ijt daher formell von einem Konkordate zu unterjcheiden; materiell aber dofu- 
mentiert fie, ganz wie dieſes, eine zwiſchen Staat und Kirche erfolgte Vereinbarung, jo 

25 daß es ein unverwerflicher Sprachgebrauch ift, auch dergleichen Girkumffriptionsbullen 
unter die Konkordate zu begreifen. Man bat zwar einen innerlichen Unterfchied darin 
finden mwollen, daß fie prinzipielle Punkte zu berühren vermeidet, aber auch ein Konkordat 
fünnte dies thun und doch ein Konfordat bleiben. 

2. Geſchichte der Konkordate. Während ihrer mittelalterlihen Macht— 
so enttwidelung hat die katholiſche Kirche über ihr Verhältnis zur weltlichen Gewalt eine 

Theorie ausgebildet, welche für Konkordate nur ſehr beichränkten Raum ließ. Denn 
die Kirchengetvalt, als die allein gottgeordnete und darum ewige, fteht nach derſelben 
ichlechtbin über den vergänglichen, aus menjchlicher Willkür bervorgegangenen weltlichen 
Gewalten, die fie beauflichtigt und beherricht: das geiftliche Schwert wird von der Kirche, 

85 das weltliche für fie nach ihrem Befehle (ad nutum sacerdotis) geführt. Die felbft- 
ſtändige Mitwirfung des Katjers dabei, welche Bernhard von Clairvaux (+ 1153) noch ftatuiert 
bat (et jussu imperatoris vgl. De Consideratione lib. IV cap. III, $6, MSL 182 
©. 775), gab anderthalb Jahrhunderte ſpäter (1302) Papft Bonifatius VIII. nicht 
mehr zu, denn er ließ, indem er in ber Bulle Unam sanctam (c. 1 de Major. et 

40 Obed. in Extrav. comm.) Bernhards Ausfpruch von den zwei Schwertern citierte, die 
angeführten Worte weg. Die weltliche Obrigkeit, jagt er, werde manu regum et mili- 
tum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis verwaltet. Oportet autem gladium 
esse sub gladio et temporalem auctoritatem spirituali subjiei potestati .. . 
Nam veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet 

set judicare, si bona non fuerit. Sie de ecclesia et ecclesiastica potestate 
verificatur vatieinium Hieremiae: „Ecce constitui te hodie super gentes et 
regna“ (Ser 1,10)... Quicunque igitur huic potestati a Deo sie ordinatae 
resistit, Dei ordinationi resistit. Bei diefer Anfchauung des Defretalenrechtes, nach 
welcher die ftaatliche Advokatie lediglich in der Dienftpflicht beiteht, der Kirche erefutive 

50 Hilfe zu leiften, jo oft fie e8 verlangt, konnte der Abſchluß von Konfordaten nur den 
Zweck haben, die Formen der Bethätigung des Gehorfams der weltlichen Gewalt feit zu 
beftimmen. Dieſen Charakter tragen 3. B. die den Lehnseiden, die von den katholiſchen 
Biichöfen bei ihrer Konſekration geleistet werden, augenfcheinlich nachgebilveten eidlichen Ver— 
fprechungen, die von verjchiedenen Vertretern des deutichen Königtums am Anfang des 

55 13. Jahrhunderts den Päpften ihrer Zeit geleijtet worden find (vgl. Otto IV.: Jura- 
mentum prius Innocentio III. praestitum, 1198 Juni, Juli; Juramentum 
posterius, 1201 Juni8; Promissio Romanae ececlesiae facta, 1209 März 22 ab: 
gedrudt: MG LL Sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et 
regum tom. II, Hannover 1896, ©. 20. 27. 36. — König Bhilipp von Schwaben; 

«0 Promissio an Innocenz III, 1203 Mai: ib. S. 8. — Kaiſer Friedrich IL, Promissio 
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Egrensis Romanae ecclesiae factae, 1213 Juli 12 ib. ©.57ff.). In diefen und 
ähnlichen Berfprechen wird von feiten des Kaiſers zugefagt, die geiltlihen Wahlen 
kanoniſch geſchehen zu laſſen, die Appellationen nach Rom nicht zu hindern, dem Spolien- 
rechte zu entjagen, in geiftliche Dinge fich nicht zu mijchen (spiritualia vobis — relin- 
quimus libere disponenda), zur Ausrottung der Keberei hingegen weltliche Hilfe zu leiften 5 
und die Güter und Rechte der Kirche zu achten, zu ſchützen und zu erhalten. Die Form ift 
einfeitige Zufage in einem bejonderen Diplome, dem ein anderes Verſprechen des Papſtes 
nicht allemal forrefpondiert und, auch wo dies der Fall ift, doch Feine Einräumung kirch— 
licher Rechte enthält; ſowie auch die beiderjeitigen Zufagen niemals voneinander abhängig 
gemacht werden. Es werben bier nicht gegenfeitige Beziehungen von Staat und Kirche 10 
rechtlich geordnet, fondern der Staat, joweit man von einem joldyen damals reden kann, 
erfennt die Unabhängigkeit der Kirche und feine eigene Unterordnung an. 

ALS das ältefte Konkordat gilt berfümmlic das den beutichen Inveſtiturſtreit ab: 
jchließende jogen. Wormſer Konkordat vom 23. September 1122, abgevrudt: MG LL 
Sect. IV, Constitutiones imperatorum I, 159— 161; danach €. Mirbt, Quellen zur 16 
Geſchichte des Papfttums ꝛc., 2. Aufl. Fr. 1901, ©. 115f.; Jaffé Regesta pontificum 
2. Ed. Nr. 6986; Th. v. Sidel u. H. Breflau, Die kaiſerliche Ausfertigung des Wormſer 
Konkordats (mit einem Facſimile): Mitth. d. Inſtituts für öjterr. Geh. Bd 6, 1885, 
105—139; €. Bernheim, Zur Gefchichte des Wormſer Konkordats, Göttingen 1898. 
Der Kaifer Heinrich V. entjagte hier der bisher von ihm geübten nveititur mit Ring und 20 
Stab, räumte ein, daß in den Kirchen feines Reiches Wahl und Konfelration der Bijchöfe 
frei fein follten, verfprad Nüdgabe aller Kirchengüter und, jobald fie gefordert werde, für 
die Kirche weltliche Hilfe. Der Papſt Galirt II. andererfeits geftand dem Kaiſer zu, daß die 
deutichen Wahlen in feiner Gegenwart gejchehen follen, der bereits Gewählte die Negalien 
vom Kaifer zu Zehn nehmen joll und zwar in Deutfchland bevor er, in den übrigen Teilen 2 
des Reiches, d. b. in Stalien und in Burgund, nachdem er fonjekriert if. Diefe Ab- 
madungen liegen in zwei Urkunden vor, dem Privilegium imperatoris und dem Pri- 
vilegium pontifieis, die auf einander nicht Bezug nehmen. 

Abgejehen von dem Wormſer Konkordat werden von Fink a. a.D. S,3ff. für das 
12.—13. Jahrhundert noch folgende Bereinbarungen als Konkordate in Anſpruch so 
genommen: 1. der Vertrag Hadrians IV. mit König Wilhelm zu Benevent a. 1156; — 
2. der Vertrag Cöleſtins III. (1191—98) mit König Tancred; — 3. Innocenz III. mit 
Königin Konftanze; — 4. Clemens IV. mit Karl I. von Anjou 1265, ſämtlich auf Sizilien 
ſich beziebend — 5. Gregor XI. mit Königin Eleonore von Arragonien 1372; 6. der 
durch Nikolaus IV. genehmigte Vergleih der Bijchöfe Portugals mit König Dionyfius, 35 
Nuſſi 2ff. vgl. Neher, Kirchenlerifon von Weber und Welte X, 2. Aufl, S. 209. 

Aber erſt die Erjchütterung jenes im Mittelalter berrichenden Übergewichts der 
Kirche über den Staat ſchuf die Bedingungen für den Abſchluß von Konkordaten in 
dem heutzutage mit diefem Wort verbundenen Sinn. Dieſer Zeitpunkt trat ein im 
15. Sahrbundert. Die Reaktion des Epiſkopalſyſtems (j. d. A. Bd V ©. 427) gegen wo 
das ing rs und die Anfänge der Ausbildung des mittelalterlihen Staates zu 
einer der Kirche gegenüber jebititändigen Macht hatten fih in MWechielwirtung mits 
einander entwidelt und hatten endlich zu den a von Piſa (f. d.) und Konſtanz 
(f. d.) geführt. Hier zuerft war die Kirche landeskirchlich gegliedert aufgetreten, indem 
das Konzilium fi, gegen die Intention der Kurie, in vier, jpäter fünf „Nationen“ teilte. «5 
Jede diefer Nationen, — außer den zu Konftanz antwejenden Biihöfen, Abten und Prälaten 
der betreffenden Landeskirche, — aus den Abgeordneten der Fürſten und den zu ihr gehörigen 
Doktoren der Theologie und des Kirchenrechtes beſtehend, hatte fich als jelbititändig be— 
ratendes Kollegium mit beftimmter Geichäftsordnung fonftituiert und wurde als Vertreterin 
der firchlichen und ftaatli Intereſſen des von ihr repräfentierten Volles offiziell an— so 
erfannt (Hübler a. a. O. ©. 316ff.). Es beitanden eine deutjche, englifche, franzöſiſche, 
italienische und zulegt auch eine fpanifche Nation. 

Die deutiche Nation drang in Konftanz mit ihrem Verlangen, die Reformation 
der Kirche vor der Wahl eines neuen Papſtes vorzunehmen, gegen die übrigen Nationen 
nicht durch, vielmehr ftellte in der 40. Seſſion (30. Oftober 1417) das Konzilium acht= 56 
zehn zu reformierende Punkte durch Generalbeſchluß feit und mählte am 11. November 
1417 den Kardinal Golonna zum Bapit, Martin V. Für die Löfung der Haupt: 
aufgabe des Konzil® war damit aber wenig gewonnen. Die von dem neuen Papſt 
dem SHerlommen gemäß alsbald veröffentlichten, Kanzleiregeln bebeuteten ſogar einen 
Rüdfchritt, indem fie die Mißſtände und römifchen Übergriffe, deren Unhaltbarkeit die voran= 60 

NealsEnchllopäbie für Theologie unb Hirde. 8. U. X. 45 
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gegangenen Verhandlungen der Synode Har erwieſen hatten, aufs neue fanktionierten (Hübler 
©. 40). Auch die noch im November zufammentretende Reformkommiſſion vermochte das 
Reformwerk nicht zu fördern. Angefichts der Unmöglichkeit, eine allgemeine, einheitlihe und 
gleichförmige Kirchenverbejjerung herbeizuführen, war es daher ein mwejentlicher Fortjchritt, 

6 ald die Aufgaben enger gefaßt wurden und fich der Ausweg fand, durch Partikulargeſetze 
für die Kirchen der einzelnen Länder die grabierendften Notjtände zu befeitigen und doch 
zugleich der individualität der verichiedenen Nationen Rechnung zu tragen. Den Anjtoß 
zu diefer Wendung gab die deutfche Nation durch ihre in den eriten Tagen des Jahres 
1418 überreichte Denkichrift: Advisamenta nationis Germanicae super artieulis 

ı0 juxta deeretum coneilii reformandis, exhibenda domino papae sanctissimo 
(Hermann von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense coneilium, 
Francofurti et Lipsiae 1700, tom. I 999—1011). Ahnliche Schritte thaten auch 
die übrigen Nationen und veranlaßten den Papft, Ende Januar 1418 in einer der 
Ordnung der deutſchen Abvifamenta folgenden, an jämtliche Nationen gerichteten Ant: 

16 wort, Responsio d. p. Martini in generali concilio Constantiensi super refor- 
matione capitulorum in eodem concilio per decretum statutorum per mo- 
dum advisamenti data nationibus (von der Hardt, tom. I ©. 1021f.), fich 
zu erflären. Er überging dabei den achten, die Kurialbehörden betreffenden Artikel mit 
Stillfchweigen, wies den 13. Artikel, der das Recht des Konzils zur Abſetzung eines 

20 ſchlechten Papſtes hatte fixieren follen, zurüf (Non videtur, prout nec visum 
fuit in pluribus nationibus, eirca hoc aliquid novum statui vel decerni, 
vb. d. Hardt ©. 1033) und ſprach zu ben übrigen Punkten, wenn auch nicht ohne Ein- 
fchränfungen und Mobifikationen, feine Zuftimmung aus. Als nun über dieje päpftliche 
Vorlage die Nationen nicht einig erden fonnten, erbot fih Martin V. zu Separat- 

25 bverträgen mit jeder einzelnen Nation; e8 wurden auf Grund der päpftlihen Vorlage 
„Konkordate“ abgejchlofjen: mit der deutichen, der englifchen, der franzöfifchen, der italies 
nifchen, und der jpanifchen Nation (Hübler ©. 45 f.). 

Das deutſche Konkordat ift abgedrudt: v. d. Hardt I, ©. 1055 ff.; Manſi XXVII, 
1189 ff.; Harbuin VIII, 888ff.; Münch I, 20ff.; Zenfant, Histoire du concile de 

so Constance, Amjterdam 1714, II, 108 ff.; Hübler ©. 164—193 (©. 164 weitere Ausg.). 
— Das franzdfifhe Konkordat ift abgebrudt: v. d. Hardt IV, ©. 1566 ff. ; 
Manſi XXVIL, 1184 ff.; Harbuin VIII, 883 ff.; Zenfant a. a. O. II, 436f.; Hübler 
©. 194—206; diefe beiden beinahe gleichlautenden Konkordate wurden publiziert am 
2. Mai 1418 (Hübler ©. 59). — Das engliſche Konkordat (abgedrudt: Th. Rymer, 

35 Foedera, conventiones etc. inter reges Angliae et alios quosvis. Ed. III 
v. Holmes, Hagae Comitis 1740, tom. IV pars 3 p. 108ff.; Wilfins, Concilia 
magna Brittanniae et Hiberniae tom. III, London 1737, ©. 391ff.; Manſi 
XXVII, 1193ff.; Sarbuin VIII, 893 ff.; Lenfant a. a. DO. II, 444ff.; v. d. Hardt I, 
1079 ff.; Hübler S. 207—215) ift datiert vom 21. Juli 1418. — Die bisher allgemein über- 

so nommene Theje Hüblers, daß das —— Konkordat zugleich das der italieniſchen 
und der ſpan iſchen Nation geweſen fei, iſt von A. Chrouſt (Zu den Konſtanzer Konkordaten: 
Deutſche Zeitſchr. f. Geſchichtswiſſ. IV, 1890, ©. 1ff.) erſchüttert worden. Denn es iſt 
ein beſonderes ſpaniſches Konkordat, datiert vom 13. Mai 1418 (abgedruckt: Tejada, 
Coleceion eompleta de concordatos espaüoles, Madrid 1862, p. 9 ff. vgl. H. Finke, 

45 Deutiche Zeitjchr. f. Gefchichtswif. 1890, S. 375. Über die allgemeinen Zeitverhältniſſe 
. B. Fromme, Die fpantfche Nation und das Konftanzer Konzil, Münfter 1896) und 

wahrſcheinlich auch ein italienisches Sonderkonkordat abgejchlofjen worden. Doch ift 
die Faſſung des gallitanifchen Konkordats auch für diefe beiden Konkordate maßgebend 
geweſen. 

60 Was den Inhalt der Konkordate betrifft (Hübler ©. 67f.), jo beichränftt 
Kap. 1, dem Verlangen der deutfchen Denkfchrift gemäß, die Zahl der Karbinäle, und 
giebt Beftimmungen über ihre Qualitäten und die Art ihrer Emennung; Kap. 2 be 
Ichränft die päpftlichen Referate; Kap. 3 handelt von den fogenannten Annaten (vgl. 
N. Tichlihe Abgaben, Bd I ©. 94, aoff.) und Taren, nad Anleitung von Art. 3—5 

55 der deutfchen Denkichrift. Den Franzoſen, welche Annaten jchon gar nicht mehr hatten 
ablen wollen, wird die Hälfte derjelben auf fünf Jahre erlaffen, im englijchen Kon— 
——— werden Reſervationen und Annaten mit Stillſchweigen übergangen. Kap. 4 
(deutſche Denkſchrift Art. 6 und 7) erörtert, welche Klagſachen nach Rom zu ziehen 
ſeien oder nicht. Kap. 5 ſchränkt die Kommenden ein; Kap. 6 ordnet an, daß gegen 

co Simonie auf dem forum conscientiae eingejchritten werde, womit der bejonders gegen 
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den römifchen Hof gerichteten 14. Forderung der Deutjchen in etwas genug getban 
war. Kap. 7 beitimmt, daß Erfommunizierte vor ausdrüdlicher Publikation des Bannes 
nicht gemieben zu werben brauchen. Kap. 8 fchränft die Furialen Dispenjationen ein. 
Kap. 9 handelt vom Einfommen der Kurie; Kap. 10 beſchränkt für Deutichland die Er: 
teilung von Indulgenzen und annulliert die feit Gregor XI. Tode (1378) erteilten; für 6 
—— wird über dieſen Punkt nichts neues feſtgeſetzt. Kap. 11 endlich charakteriſiert für 

eutichland und Frankreich dies alles als ein bloß auf fünf Jahre giltiges, beiden Teilen 
an ihren Rechten unpräjubizierliches Proviforium (omnia et singula durare et tolerari 
debeant uns e ad quinquennium dumtaxat a dato praesentium numerandum); 
für Frankreich blieb außerdem noch die Genehmigung des Königs vorbehalten. Die eng= 10 
lifche Übereinfunft war definitiv (ad perpetuam rei memoriam). 

Die Rezeption des romanifchen Konkordats ift in Frankreich troß des Widerſpruchs 
des Pariſer Parlaments nachweislich erfolgt (Hübler S. 281—313), während die Gefchichte 
diefer Abmachung in Spanien und Italien noch im Dunkeln liegt, ebenjo tie die Ge— 
jchichte des engliichen Konkordats (Hübler ©. 313—326 f.). — Das deutſche Konkordat 15 
trat fofort in Kraft und hat innerhalb der ftipulierten Geltungsfrift in Geltung geitanden 
(Hübler S. 315— 325). Da e8 aber ebenfo wie das romanische bloß ein Proviforium 
fonftituierte, jo bat es Feine dauernde Bedeutung erlangt, fondern nur die Grundlage 
weiterer Verhandlungen gebildet. Den Anlaß dazu bot das Konzil von Bajel (f. d. A. 
Bd II ©. 427 ff.). 20 

Der große Kampf zwiſchen dem Basler Konzil und Papſt Eugen IV. 
(1431—1447) bat Sabre hind die abendländiſche Chriſtenheit in zwei Lager geſpalten, 
da die beiden mit einander ringenden Gewalten, Konziliarismus und Papalismus, im Beſitz 
einer annähernd gleichen Machtſtellung waren und die maßgebenden Länder, Frankreich 
und Deutſchland, lange Zeit Neutralität beobachteten. Als dieſe beiden Staaten der 28 
Neutralität entjagten und mit Eugen IV. fich verftändigten, war der Sieg des Papit- 
tums über den Konziliarismus entjchieden (vgl. Karl Müller, Kirchengeſchichte II, 1, 
Freiburg i. Br. 1891, $ 182.183; J. Hergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchen: 
ejchichte, 2. Bd, 3. Aufl, Freiburg i. Br. 1885, ©. 723ff.). König Karl VII. von 
ranfreich (1422—1461) entſchied fich für diefen Papſt, aber verſtand es gleichzeitig, so 

die zu Bafel vor 1438 beichlofienen Reformationsdekrete mit den durch das franzöfiiche 
Intereſſe gebotenen Anderungen durch die fogenannte pragmatische Sanktion von Bourges 
am 7. Juli 1438 (Ordonnances des rois de France de la troisiöme race vol. 
XIIL, ed. Vilevault et Bröquigny, Paris 1782, ©. 267—291), feinem Lande zu 
fihern und dadurch die gallilanische Kirche zu begründen. 35 

In Deutfhland hatten die nad dem Tode des Kaiferd Sigmund (9. Dezember 
1437) in Frankfurt zur Wahl König Albrechts II. verfammelten Kurfürften am 18. März 
1438 fi gegen Papſt und Konzil erflärt und ihre Neutralität verfündigt (die Urkunde 
abgedrudt: W. Altmann, Die Wahl NAlbrechts II. zum römischen Könige [= Hiftor. 
Unterfucdhungen herausg. von J. Jaſtrow, H. 2], Berlin 1886, ©. 88— 91; N. Bachmann, «0 
Die deutjchen Könige und die furfürftliche Neutralität [1438 —1441]: Archiv f. öfterr. 
Geſchichte 75. Bd, Wien 1889, ©. 21 f.; W. Püdert, Die furfürftliche Neutralität während 
des Basler Konzils, Leipzig 1858). Am 26. März 1439 nahm ein nicht in Frankfurt, 
fondern wegen der vom Oſten herannahenden Peſt in Mainz abgebaltener Reichstag 
die Basler Neformdekrete an, freilih mit einigen Abänderungen, und, tie in Bourges, 45 
unter Ausſchluß der auf den Streit mit Eugen IV. fich beziehenden Beſchlüſſe (Die 
Acceptationsurfunde abgedrudt: Steph. Aler. Würdtwein, Subsidia diplomatica ad seleeta 
iuris ecclesiastici Germaniae, Francofurti et Lipsiae, t. VII 330—397; Münd) 
a.a.D. 1, ©. 42ff.; Chr. Guil. Koch, Sanctio pragmatieca Germanorum illustrata, 
Argentorati 1789, 4°, ©. 105—171; vgl. 4. Bachmann a. a. D. ©. 51f) In 50 
Mainz wurden im ganzen 26 Defrete rezipiert: Aus der erften Seſſion das Defret über 
die regelmäßige Wiederkehr öfumenifcher Konzilien; aus sess. 12: über Wahlen zu Dig: 
nitäten; aus sess. 15: über Synodal- und Provinzialverfammlungen ; aus sess. 19: 
über Juden und Neophyten; ferner alle Defrete der sess. 20 und 21: über die Zucht im 
Klerus, über den Verkehr mit Erfommunizierten, Suspendierten oder Interdizierten, über 56 
Art und Form des Interdiktes, über Ordnung der Appellationen, über die Annaten, über 
den Beſitzesſchutz einer Pfründe, über offieium divinum, Chordienſt und fonjtige gottes— 
dienjtlihe Ordnungen, das Verbot des fogenannten pignorare cultum divinum, fowie 
der Kapitelfigungen zur Zeit der Meſſe und der Schaufpiele in der Kirche; aus der 
23. Sigung die Borfisriften über Zahl und Qualität der Kardinäle, ſowie die Vermei— 0 

45* 
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dung von Wahlen, durch welche die Kirche vertwirrt werben fünnte, die Aufhebung der 
Nefervationen und einer beftimmten, den Beweis dabei betreffenden Glementine, ferner aus 
der 30. Seffion über das Abendmahl, aus der 31. endlich über Kollationen, Dualififation 
und Ordo der Priejter und nochmals über Appellationen. — Auch König Albrecht bat die 

5 „Acceptation” gut geheißen (Bachmann ©. 60). Noch in demfelben Jahre tbat das Basler 
Konzil den letzten Schritt, entjeßte 25. Juli 1439 Eugen IV. feines Amtes und wählte am 
5. November Felix V. zu feinem Nachfolger. 

Auf die weitere Entwidelung der kirchlichen Frage in Deutjchland bat der plößliche 
Tod König Albrecht am 27. Oktober 1439 einen großen Einfluß ausgeübt. Denn ihm 

10 folgte am 2. Februar 1440 fein Vetter Friedrich III. (1440—1493) und diefer trat nad) 
einigen Jahren ganz auf die Seite Eugens IV. Im September 1445 erfolgten die ent- 
jcheidenden Abmachungen in Wien. Friedrich forderte für die doppelte Gehorjamserflä- 
rung, die er als Erbberr und Regent der öfterreichifchen Territorien und zugleich als 
römischer König für das deutſche Neich abzugeben hatte, große Abfindungen. Er erreichte 

15 in der That für eine Reihe von Bilchofsfisen feiner Erblande das Nominationsrecht, das 
Recht zur Vergebung zahlreicher Benefizien und andere Konzeffionen, dazu gegenüber der 
Kirche des Neiches wichtige Gerechtfame und bedeutende Geldfjummen (Bachmann a. a. D. 
©. 161ff. 166f. 174). 

Papſt Eugen IV. fühlte fich nunmehr ftark genug, gegen feine bedeutendſten Gegner in 
20 Deutichland aggreffiv vorzugehen. Durch dieBulle „Ad comprimendam quorundam“ vom 

29. Jan. 1446 (abgevr.: Publikationen aus den Kol. Preuß. Staatsardiven Bd XXXIV. 
J. Hanfen, Weitfalen und Rheinland im 15. Jahrhundert, Leipzig 1888, Nr. 189, ©. 177 ff.) 
entſetzte er die Erzbifchöfe von Köln und Trier, Dietrih von Mörs und Jakob von 
Sirk, ald Keber und Schismatifer ihres Amtes und bejegte ihre Stellen jofort aufs 

25 neue, indem er Köln an den Herzog Adolf von Gleve und Trier an den Bilchof 
Johann von Gambray, den Bruder und Neffen Philipps von Burgund verlieh (die 
Bullen: Publifationen XXXIV, Nr. 190—201, ©. 179ff.; vgl. Bachmann a. a. O. 
©. 164f.). Aber die Angegriffenen fanden bei ihren Standeögenofjen Hilfe In 

ankfurt trafen ſich die Kurfürften von Mainz, Köln, Trier und ber Dial und 
0 ſchloſſen am 21. März 1446 eimen Vertrag zur gemeinfamen Verteidigung ihrer Rechte, 

dem am 23. April dann auch Sachſen und Brandenburg beitraten. Die Kurfürften 
richteten vier Forderungen an Papſt Eugen IV.: daß er die erwähnten Abjegungen 
faffiere; daß er den zu Konftanz und Baſel ausgeſprochenen epiffopaliftiichen Grundfat 
der Unterordnung des Papſtes unter das Generaltonzilium anerfenne; daß er ein foldyes 

3 zum 1.Mai 1447 in eine von fünf genannten deutſchen Stäbten zur Entjcheidung der 
„des Papſttums wegen” in der Kirche entitandenen Zwietracht berufe, und endlich die zu 
Mainz 1439 acceptierten Bafeler Dekrete in einer Bulle anertenne und beftätige. Unter 
diefen Bedingungen boten fie ihm Geborfam an; für den Fall ihrer Ablehnung aber jtellten 
fie Anſchluß an das Basler Konzil oder, wie man es in Nom verjtand, an den Gegen- 

40 papſt Felix V. in Ausficht (vgl. ihre Erklärung in Johann Joachim Müller, Reichstags- 
theatrum von anno 1440—1493, U.1, Jena 1713, ©. 278; W. F. de Gubenus, 
Codex diplomaticus anecdotorum, Francofurti et Lipsiae 1758 IV, 290—298; 
Publikationen XXXIV, Nr. 205. 207, ©. 198ff.; Bachmann ©. 171). König Frie 
drich III., um feine Vermittlung gebeten, entſprach der Aufforderung injofen, ald er 

45 durch feinen Sekretär Aeneas Sylvius Piccolomini, den er mit den kurfürſtlichen Ge— 
fandten nah Nom gehen ließ, dem Papſte bemerklich machte, daß die Reſtitution der 
abgejesten Erzbifchöfe und die Anerkennung des Konſtanzer Beichlujjes über regel- 
mäßige Wiederholung der Generalfonzilien (Deer. Frequens) zur Abwehr eines all- 
gemeinen Abfalles der deutjchen Kirche zu Felix V. nötig fein werde. Aber die während 

50 des Juli in Nom geführten Verhandlungen hatten fein pofitives Nejultat und die Ge 
ſandten mußten fi am 23. mit dem Bejcheid Eugen? IV. begnügen, daß er einen für 
weitere Verhandlungen bevollmäcdhtigten Gejandten auf den bereits für den September des— 
jelben Jahres einberufenen Reichstag entjenden werde. Ein foldyer erjchien auch im 
Frankfurt. Gleichzeitig jedoch hatte das Bafeler Konzilium Legaten geſchickt, und anfangs 

65 hatten diefe das Übergewicht, bis die faiferlichen Gefandten, und namentlich Aencas 
Sylvius, es — nicht ohne Beitehung von Mainzer Räten (Bachmann a. a.D. ©. 183) 
— dahin brachten, daß der Entwurf einer Mobififation obiger vier Forderungen zur 
Propofition fam (die fogenannten Concordata prineipum Francofordensia , ab: 
gedrudt: Stephan Alerander Würdtwein, Subsidia diplomatica ad seleeta iuris 

oo ecelesiastiei Germaniae, Frankfurt 1776, t. IX, ©. 70ff.; über das angeführte 
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Basler Dekret die Rede der vom Konzilium an den Papft geſchickten Geſandtſchaft 
vom 14. Juli 1435 bei Mansi, XXX, 939). In ihm wurde nicht Raffation der ge 
ſchehenen a gefordert, jondern bloß Reftitution der Abgefegten, die Berufung 
eines neuen Konzils, aber ohne die ausbrüdliche Bemerkung, daß es entſcheiden folle, 
und die Sanktion der in Mainz acceptierten Basler Delvete, aber mit der vom 5 
Papſte zur Bedingung gemachten Klaufel daß für die dem römiſchen Stuhle dadurch 
ertvachjenen Verluſte die deutjche Nation ihm „eine eigene | thun ſolle“, was 
übrigens in Dean auf das Dekret der 21. Seffion über die Annaten bereits zu 
Bafel jelbft beichlofien gewejen war. Diefem Entwurfe nun trat die Majorität des Nei 
tages bei und überjandte ihn (Weihnachten 1446) nah Rom; dem Friedenſchluß ftellten 10 
fi freilich bier neue Schwierigkeiten in den Weg (über die Jlloyalität der kurialen Kreife 
vgl. Badımann ©.191 ff.), aber Eugen IV. hat fie überwunden. Noch kurz vor feinem am 
23. Februar 1447 erfolgten Tode hat er in den fogenannten Fürftenfonfordaten, 
die Wünſche der deutfchen Fürften befriedigt und dadurch erreicht, daß diefe und damit 
das Deutjche Reich fih ihm unterivarfen. 15 

Es find vier Urkunden (gebrudt bei Koch, Sanctio pragm., p. 181 sqq.; 
Münd, Th. 1, ©. 77; F. Walter, Fontes iuris ecclesiastiei antiqui et ho- 
dierni, Bonnae 1862, ©. 100ff.; Raynaldus, annales ecelesiastici a. 1447, 
Nr. 4sq): 1. Das Breve „Ad ea ex debito“ vom 5. Februar 1447 an König 
eisen ꝛc. (vgl. Hergenröther ©. 733) verfpricht, innerhalb des Zeitraumes von zehn 20 

onaten ein neues allgemeines Konzil in einer deutſchen Stabt (Konjtanz, Straßburg, 
Mainz, Worms oder Trier) zu berufen und innerhalb weiterer achtzehn Monate 
zu eröffnen. Zugleich erkennt er sicut caetera alia concilia, catholicam mili- 
tantem ecclesiam repraesentantia — das Basler Konzil mwird nicht erwähnt — 
das Konftanzer Konzil und deſſen Beichlüffe an, unter fpezieller Hervorhebung des De- 235 
eretum Frequens, freilih mit dem Beiſatz: sicut et caeteri antecessores 
nostris, a quorum vestigiis deviare nequaquam intendimus. — 2. Die Bulle 
„Ad tranquillitatem“ vom 15. Febr. 1447 beichäftigt fich mit den zu Mainz acceptierten 
Basler Dekreten, hebt hervor, daß ihre Modifikation auch in Deutlihland von manchen 
Seiten noch gewünſcht werde, und daß auch über die dem römiſchen Stuhle zugejagte so 
Entſchädigung (recompensatio) noch verhandelt und ein Legat gejandt werben jolle, 
um unter Vermittlung König Friedrich III. und der Kurfürften von Mainz und Branden- 
burg über beide Punkte definitiv abzufchliegen (finaliter concordare), Bis dahin je 
doch, daf dies geichehen, oder von dem zu berufenden Konzilium andere Beftimmung ge 
troffen fein werde, geftatte der Papit als Indulgenz (interim indulgentes), daß alle die, 35 
welche jene Defrete bereitö angenommen haben oder künftig annehmen wollen, biefelben 
beobadhten. — In der 3. Bulle „Ad ea quae“ vom 5. Februar 1447 verfpricht Eugen IV. 
die Reftitution der abgeſetzten Erzbifchöfe von Köln und Trier, fobald fie fich ihm unter: 
worfen haben tmwiürden. — Die Bulle „Inter caetera desideria“ vom 7. Februar 1447 
erkennt alle in der Zeit der fogen. Neutralität in der deutſchen Kirche vollzogenen Ver 40 
änderungen an. 

Große Zugeftändniffe glaubte Eugen IV. mit diefen Bewilligungen gemacht zu 
haben. Für den Fall zu weit gegangen zu fein, traf er Fürforge durch Ausstellung 
einer fünften, geheim gehaltenen, Bulle „Decet Romani pontifieis prudentiam“ vom 
8. Februar (abgedrudt: Raynaldus, Annales Nr. 7 vgl. ©. Voigt, Enea Silvio s 
de’ Piceolomini 1. Bd, Berlin 1856, ©. 393 f.), in der er erflärt, daß er zwar, um 
Deutſchland zur Unterwerfung unter die Obedienz der römijchen Kirche zu bringen, dieſe 
Konzeifionen habe machen müfjen, aber dann fortfährt, er babe damit nicht? jagen, bes 
ftätigen oder zugeftehen wollen, quod esset contra sanctorum patrum doctrinam 
vel quod vergeret in praeiudieium huius sanctäe apostolicae sedis. Nah Erlaß wo 
diefer Bullen, welche mit dem Namen der Fürſtenkonkordate (concordata prineipum) 
bezeichnet zu erben pflegen, bat die Geſandſchaft ihm noch Obedienz geleiftet. Am 
23. Februar 1447 ftarb Eugen IV. Su jenem Nachfolger wurde Papft Nikolaus V. ge 
wählt. Diefer beftätigte fofort die Konititutionen feines Vorgängers (das Schreiben 
„Decet sedis apostolicae“ d.d. 28. März 1447: Koch, Sanctio pragmatica, ©. 197 ff.; 66 
vgl. 3. Chmel, Geſch. Kaifer Friedrichs IV. und feines Sohnes Marimilian L, 2. Bb, 
Hamburg 1843, ©. 414. 

Die von König Friedrich III. auf den 13. Juli 1447 nad Aichaffenburg berufene Ver- 
fammlung deutjcher Fürften erfannte Nikolaus V. als Nachfolger Eugens IV. an und faßte den 
Beſchluß, daß über die verfprochene Entichädigung (provisio) auf dem nächſten Reichstage 0 
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beichloffen werben ſolle, si tempore medio cum legato non fuerit concordatum. 
— jedoch trat ein. Die noch widerſtrebenden Kurfürſten von Köln, von der Pfalz 
und von Trier leiſteten nun Nikolaus V. Obedienz und Friedrich III. erließ am 21. Auguſt 
1447 ein Edikt (abgebrudt: Müller, Neichtagstheatrum I, 356f.), das die Anertennung 

5 Nikolaus V. als des rechtmäßigen Papſtes verfügte (Bachmann a. a. O. ©. 198f.). Damit 
hatte diefer das Mefentlichite erreicht und auf der Bafis dieſer Reſultate war es für feinen 
egaten, den Kardinal Joſ. de Carvajal, verhältnismäßig leicht, ein für den Papſt günftiges 

Gejamtergebnis zu erzielen. Es entitand zu Wien ein fürmlicher, zwifchen dem Kaiſer namens 
der beutjchen Nation (pro natione Alamannica, Germanica) und dem Karbinallegaten 

10 abgeichlofiener Vertrag (Concordata) vom 17. Februar 1448, der unter dem Namen 
des Aichaffenburger Konkorbates befannt ift, richtiger aber als Wiener Konfordat 
bezeichnet werden follte (abgedrudt: Würdtwein, Subsid. diplom. t. IX p. 78; Koch, 
Sanctio pragm. p. 201; Münd, TI. I, ©. 88 ff.; Mirbt, Quellen zur Geſchichte des 
Papſtthums, Nr. 261, ©. 165 ff). Sein Inhalt bezieht ſich bloß auf die oben an- 

15 geführte Konftitution Ad tranquillitatem vom 5. Februar 1447, die übrigen Bullen 
der Fürſtenkonkordate berührt er unmittelbar nicht. Die Konzeffionen der genannten 
Konititution werden, jo lange nicht ein Generalfonzilium anders darüber immen 
werde, vollitändig bis auf die beiden Punkte der Refervationen und Annaten, beftätigt ; 
die verfprochene Entſchädigung wird durch MWiederaufgabe der zu Mainz; acceptierten 

"und von Eugen IV. proviſoriſch beftätigten Basler Defrete und beinahe mörtliches 
Zurüdgeben auf das zweite und britte Kapitel des Konftanzer Konkordates von 1418, 
welche erit hierdurch die Bedeutung eines Definitivums erhielten, erreicht. Die dabei an— 
genommenen Modififationen der Beitimmungen von Konftanz beziehen fich teild auf diefe 
Abftreifung ihres Charakters als Proviſorium, teild find fie materieller Natur; unter den 

25 leteren iſt die bebeutendite bie Einführung der jogenannten päpitlichen Monate. (Siebe 
darüber die Artikel Abgaben, Firchliche, Bd I, S. 92f., menses papales, Rejerbationen.) 
Durch die Bulle „Ad sacram Petri Sedem“ vom 19. März 1448 (loch, Sanctio pragm., 
©. 235 ff.) bat Rilolaus V. den Wiener Vertrag als Kirchengeſetz publiziert (vgl. Chmel 
II 436f.; Hefele VII, 840ff.; 2. Paſtor, Gefchichte der ‘Päpfte jeit dem Ausgang des 

30 Mittelalters, 1. Bd, Freiburg i. Br. 1886, ©. 297 ff.). 
Das Wiener Konkordat fand anfänglich bei verfchiedenen Territorialherren Wider: 

ſpruch. Aber die geiftlichen Kurfürften und der Erzbifchof von Salzburg wurden durch 
Konzeffion des Indultes, in den päpftlihen Monaten ihrerſeits die Stellenbefegung 
u Bag der Kurfürft von Brandenburg durch das Nominationsredht für die Bistümer 

35 Plans Lebus und Havelberg, andere Fürſten durch andere Bewwilligungen ges 
wonnen (Rod), Sanctio pragm. p. 42,44; Münd, TI.I, ©. 141—200). Bald war das 
Miener Konkordat in dem Örade anerkannt, daß man die Fürſtenkonkordate darüber für 
lange Zeit vergaß. 

Diefelbe Entwidelung, welche ich dergeftalt in Deutichland von 1439—1448 voll: 
40 zogen hatte, dauerte in Frankreich, wo fie, wie oben erwähnt ift, jchon 1438 auf dem 

teichstage von Bourges begann, bis zum Jahre 1516. — Rom erfannte die pragmatifche 
Sanktion niemals an, hat fie vielmehr wiederholt für nichtig erflärt: fo fchon Eugen IV. 
1439 bei Gelegenheit einer Gefandtichaft an König Karl VII, 1459 in der Berfammlung, 
welche Papſt Pius II. zu Mantua hielt (vgl. ©. Voigt, Enea Silvio ete. III, ©. 87) 

45 und die von ihm als allgemeiner Kongreß aller chriftlihen Fürften geplant gemwejen war; 
1471 durch eine Bulle Bapft Sixtus IV. (v. 1. Extrav. comm. De Treuga et pace 119). 
Karl VII. (1422—1461) blieb jedoch feſt und legte z.B. gegen die Erklärung von 1459 im 
folgenden Jahre (1460) Appellationen an ein allgemeines Konzilium ein. Sein Nachfolger 
Ludwig XI. (1461—1483) hat freilich 1461 die pragmatijche Sanktion aufgehoben (Ray: 

so naldus, Annales Baronii ad a. 1461 Nr. 118), jedoch, als er feine politifchen Zwecke dadurch 
nicht in gebofftem Maße gefördert fand, diefen Entichluß gegen den Widerſpruch des 
Parlamentes nicht aufrecht erhalten; daraus ergab fih eine zwiſchen Anerkennung und 
Nichtanerfennung der pragmatifchen Sanftion hin und ber ſchwankende Praxis. Auf dem in 
Neaktion gegen das franzöftfchdeutfche Unternehmen eines Generallonzils zu Piſa (Sept. 

65 1511) von Bapft Julius II. (1512) berufenen und von Leo X. fortgeführten Lateran- 
fonzil wurde in der vierten Sitzung (10. Dezember 1512) die Sanktion von neuem für 
null und nichtig erklärt. Hierauf aber wurde von Papſt Leo X. und König Franz I. von 
ze nach einer am 11. Dezember 1515 ftattgehabten perjönlichen Verabredung zu 
Bologna und nach langen bis in den Auguit 1516 ſich binziehenden Verhandlungen eın 

so Konkordat geichloffen (vgl. Hefele, VIII, ©. 663 ff.), welches Franz am 18. Auguft 1516 
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unterzeichnete, das Laterankonzil am 19. Dezember desſelben Jahres annahm (Abſchaffung 
der Pragmatiſchen Sanktion durch die Bulle „Pastor aeternus“, Hefele, VIII, ©. 710 ff.) 
und der König bierauf, gegen den Widerſpruch des Parlamentes und der Univerfität von 
Paris (vgl. Münd, II, ©. 255 ff.; Hefele, VIII, ©. 737 ff.) als Landesgeſetz durchſetzte. 
Ueber feinen Inhalt genügt zu erwähnen, daß er im allgemeinen mit bem der Be 5 
Konkordate von 1447 und 1448, einjchließlich der nachgefolgten Konzeffionen an die deutfchen 
Territorialherren, identifch tft. Die Form ift die eines Vertrages (conventio, tractatus), 
den der Bapit in eine Bulle faßte und das Konzilium alsdann fid) als Beichluß aneignete. 
Seinem ganzen Weſen nad tft dies Konkordat, wenn auch im Anfange des 16. Jahr: 
hunderts gejchlofjen, doch dem 15. Jahrhundert zugetvendet und man wird fagen dürfen, 10 
zugehörig. Es ift gedruckt: Recueil des actes, titres et m&moires concernant 
les affaires du clerg& de France, Paris 1673, t. V, p. 205—224; Münd, TI. I, 
©. 219ff.; Nuffi p. 20ff.; Harbuin, t. IX, 1867—1890. Über die Gefdhichte: Histoire 
contenant l’origine de la pragmatique sanction et des concordats in den 
Traitss de droits et libert6ss de l’Eglise Gallicane, Paris 1731 fol, Tom. I, ı6 
part. 2, p. 28sq. 

Über das Konkordat Nikolaus’ V. mit Savoyen: Kirchenlerifon III, ©. 834, I, 
671. vgl. Hefele, VII, 846ff.; ©. Voigt, Enea Silvio I, ©. 171ff.; mit Alphons von 
Neapel: Raynald, Annales, 1451 nr. 10. 

Aus dem 17. Jahrhundert teilt Nuffi p. 39sq. aus dem „Corps universel » 
diplomatique du droit des gens etc. par M. L. Du Mont“, Tom.V, part. II, 
Amfterdam 1728, p. 599 einen Vertrag zwiſchen Ferdinand II. und Urban VIII. aus 
dem Jahre 1630 mit, in welchem der Papſt dem Kaifer ale König von Böhmen 
alle firchlichen Rechte an den in den vorausgegangenen „ketzeriſchen“ Zeiten dort ver 
äußerten und noch in PBrivathänden befindlichen Kirchengütern cediert, gegen Einräumung 25 
einer an = Kirche zu zahlenden Abgabe vom Salze. — Über das fpanifche Kontordat 
von 1640 ſ. u. 

Im 18. Jahrhundert fommt e8 zu dem Abjchluß zahlreicher Konkordate de 
der Ausbildung des abfoluten Staate® und der daraus für dad Verhältnis von Kir 
und Staat fi) ergebenden Veränderungen. Die Abmachungen verteilen fich folgendermaßen so 
auf die verſchiedenen Länder. 

Sardinien: Die Verträge zwiſchen Papſt Benebilt XIII. und Victor Ama- 
— a * Sardinien, vom 24. März 1727 und vom 29. Mai 1727 Muſſi 

.48ff. 54f.). 
Die Verträge zwiſchen Papſt Benebilt XIV. und König Karl Emanuel III. von 3 

Sardinien, vom Jahre 1741 (Nuffi ©. 69 ff); vom Jahre 1742 Nuffi ©. 98ff.); vom 
Jahre 1750 Nuffi ©. 117 ff.); vom Jahre 1770 Nuffi ©. 152 ff.). 

Sizilien: Konvention zwiſchen Bapft Benedilt XIV. und König Karl III. von 
erh vom Jahre 1741 Ruffi ©.72ff.; die Geheimartifel zu diefer Konvention, eben. 

. 377 1.). 40 
Mailand: Konkordat } ischen Papft Benebilt XIV. und der Kaiferin Maria Therefia 

für das Herzogtum Mailand, vom Jahre 1757 Nuffi ©. 128 ff); zwiſchen ft 
Pius VI. und Kaiſer Joſeph II. ald Herzog von Mailand und Mantua vom Sabre 
1784 Nuffi ©. 138f.). 

Bolen: Conventio inita inter card. Paulutium sedis apostolicae nomine ac # 
m Augustum et Polorum rempublicam 1736, confirmata a papa Clemente XII. 

Muſſi ©. 64ff.). 
ortugal: Konkordat zwiſchen Papſt Pius VI. und Königin Maria von Portugal, 

vom Jahre 1778 Nuffi ©. 136 ff.). 
ber die fpanifhen Konkordate des 19. Jahrhunderts ſ. u. 50 

Die eigentlihe Hocflut der Konkordate aber gehört dem 19. Jahrhundert an. 
An der Spige jteht das franzöfifhe von 1801, das ebenfo ſehr wegen feiner Vor— 
ejchichte wie wegen feines Einfluffes auf den Abjchluß der Konkordate in Deutſchland 

in den nächſten Decennien befonderes Intereſſe erregt. 
Es war, wie die meiften feiner Nachfolger, durch die Zerftörungen hervorgerufen, 55 

welche die franzöfiiche Revolution von 1789 für die römifch-Fatholifche Kirche im Sefolge 
gehabt hatte, und war beftimmt, fie thunlich zu überwinden. Nachdem die Discours, 
rapports et travaux inedits sur le Concordat de 1801, les Articles organiques 
etc. par Jean Et. Mar. Portalis, Paris 1845, erfchienen waren, ift das Material 
für die Geſchichte dieſes Konkordates in neuerer Zeit befonders durch Boulay de la oo 
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Meurtbe, Documents sur la negociation du Concordat et les autres rapports 
de la France avec le Saint-Siöge en 1800 et 1801, 5 Bde, Paris 1891—1899, 
ergänzt worden. Dazu fommen die M&moires du Cardinal Consalvi ete., avee une 
introduction et des notes par J. Crötineau-Joly, Paris 1864, 2 Bde; Comte 

5 d’Haufjonville, L’Eglise Romaine et le premier Empire 1800—1814, Paris 1868 ff., 
5Bde; Aug. Theiner, Histoire des deux Concordats de la Röpublique Frangaise et 
de la Röpublique Cisalpine, ete., Paris 1869, 2 Bde; D. Mejer, Zur Geſchichte d. römijch- 
deutfchen Frage, T. 1, 1871, ©. 152—200. A. Debidour, Histoire des rapports de 
l’öglise et de l’&tat en France de 1789 à 1870, Paris 1898 (S. 183 Anm.1. Die 

10 Litteratur über das Konkordat); A. J. Nürnberger, PBapfttum und Kirchenftaat. 1. Vom 
Tode Pius’ VI. bis zum Negierungsantritt Pius IX., Mainz 1897, ©. 30ff.; K. Sell, 
Die Entwidelung der kathol. Kirche im 19. Jahrh., S.11ff. ; Fr. Nielfen, Geſch. d. Bapft- 
tums im 19. Jahrh., deutih von A. Michelfen, 1. TI., 2 Aufl, Gotha 1880, ©. 93 ff.; Fr. 
Nippold, Handbuch der neueften Kirchengefchichte, 1. Bd, 8 39. — Am 25. Dezbr. 1799 hatte 

15 Napoleon das erfte Konfulat definitiv angetreten, am 14. März 1800 wurde Bius VII. zum 
Papſte gewählt, am 24. März als ſolcher gekrönt und am 3. Juli fonnte er in Rom einziehen, 
nachdem am 14. Juni die Schlacht von Marengo gefchlagen war. Damals jchon lieh 
(19. Juni) Napoleon durch den Karbinal Martiniana, Biſchof von Bercelli, dem Papfte 
Unterhandlungen zur Herftellung des Kirchentwejens in Frankreich anbieten. Nachdem am 

20 10. Juli Pius VII eingehend geantwortet, begannen diefe und wurden jeit dem No— 
vember 1800 in Paris zwiſchen dem Abgeordneten des Papſtes Monfignor Spina und 
dem Abb& Bernier geführt. Napoleon forderte Reduktion der Bistümer von 158 auf 60, 
Refignation aller noch vorhandenen franzöfifchen Bijchöfe, Nominationsrecht der Biſchöfe 
für den erften Konful, Befoldung des Klerus aus der Staatskaſſe und ausdrüdliche Ver: 

235 pflichtung zum Gehorfam gegen die Staatsregierung, Verzicht auf das verfaufte Kirchen- 
gut, Verzeihung für die Priefter, welche fih während der Revolution verheiratet hatten, 
und Übertragung der Polizei des Kultus an den Staatsrat. Spina bingegen ver: 
langte, daß, unter Aufhebung aller tmwiderfprechenden Geſetze, die katholiſche Religion zu 
der des Staates erflärt und auf ihr Belenntnis die Konfuln verpflichtet würden. — Die 

0 Verhandlungen fchritten Iangjam fort, und als Napoleon einen von Spina und Bernier 
gearbeiteten, von Talleyrand angenommenen Entwurf nah Rom gefandt hatte, dort aber 
wieder zeitraubenden Erörterungen untertvorfen ſah, verlangte er (13. Mat 1801) augen- 
blidliche unveränderte Annahme oder Abbruch der diplomatifchen Beziehungen. Gacault, 
der nicht lange vorher in Wiederaufnahme diplomatifcher Verbindungen mit Rom dorthin 

35 geichit worden war, wurde auch in der That abberufen. Auf jenen Rat aber ging 
leichzeitig der Staatöfelretär Confalvi jelbft mit den ausgebehnteiten Vollmachten nad) 

Barie, two er am 20. Juni ankam und nad einer fchiwierigen Verhandlung am 15. Juli 
180 1 mit den faiferlichen Kommiſſarien Bernier und Joſeph Bonaparte das Konkordat abſchloß, 
welches dann auch, wiewohl nicht ohne Anftand, beiderfeits ratifiziert wurde. In Rom 

40 war es von einer Kongregation begutachtet und nur mit Mühe durdhgebracht worden; 
und daß er, um bie Einheit der Kirche zu erhalten, im Nachgeben das Auferfte thue, 
fagt der Papft ausdrücklich (apostolicam potestatem ad ea omnia proferre [duxi- 
mus] quae extraordinariae temporum rationes atque bonum paeis et unitatis 
ecclesiae a nobis postulaverunt). 

45 Das Konkordat ifl in franzöfiicher Sprache verfaßt, umfaßt 17 Artikel und führt die 
Überjchrift: Convention entre le gouvernement frangais et sa saintet& Pie VII. 
Es wird eingeleitet durch die Erflärung: Le gouvernement de la röpublique frangaise 
reconnait que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion 
de la grande majorit& des eitoyens francais. — Sa saintet& reconnait &gale- 

50 ment que cette m&me religion a retir& et attend encore en ce moment le plus 
bien et le plus grand &clat de l’6&tablissement du culte catholique en France, 
et de la profession partieulire qu’en font les consuls de la r&publique. Art. 1. 
La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exerc6e en France: 
son eulte sera public, en se conformant aux r&glements de police que le gou- 

65 vernement jugera nöcessaires pour la tranquillit6 publique. Art. 2 verjpricht 
eine neue Girfumffription der Bistümer, Art. 3 verordnet die Abdankung der bisherigen 
Biſchöfe. Hierauf werden in Art. 4—6 die Fünftigen Bifchofsernennungen r —* 
erſte Konſul erhält das Nominationsrecht, ihm haben auch die Biſchöfe vor Beginn ihrer 
Thätigkeit den Eid der Treue zu leiſten. Auch die übrigen Geiſtlichen (les ecel6- 

so siastiques du second ordre) — dieſen Eid abzulegen, aber vor den durch die Re— 
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gierung bierzu beftimmten Behörden (Art. 7). Nachdem das Konkordat dann die Formel 
des Kirchengebetes fixiert hat (Art. 8), ftellt e8 eine neue, von den Bifchöfen durchzuführende 
Parochialcirkumſtription in Ausfiht (Art. 9), Spricht aus, daß die Anftellung der Pfarrer 
den Bifchöfen zuftehen joll, aber nur auf ſolche Perſonen fallen dürfe, die von der Ne 
gierung genehmigt find (Art. 10), und daß die Biichöfe Kapitel und Seminare errichten dürfen, 5 
aber feine Staatsdotation dafür erhalten (Art. 11), dagegen verlangen fünnen, daß ihnen 
jämtliche nicht veräußerte Kirchen, ſoweit fie zum Gottesdienste nötig find, ausgeliefert 
werden (Art. 12). Endlich entjagt die Kirche den Rechtsanſprüchen an ihr während der 
Revolution verfauftes Gut (Art. 13), der Staat aber verfpricht den Biſchöfen und Pfarr 
geiftlichen ein ausfömmliches Gehalt (Art. 14) und die Zulaffung von Gtiftungen zu 
Gunften der Kirche (Art. 15). Zugleich werden dem erſten Konful diefelben Rechte und 
Prärogativen zugeftanden, welche die frühere Negierung bei dem apoftolifchen Stuhl ge— 
nofjen hatte, jedoch mit der Einſchränkung, daß falls ein Akatholif dies Amt übernehmen 
follte, über diefe Rechte und über das Necht der Ernennung der Biſchöfe eine neue Ver: 
abredung getroffen werden müſſe (Art. 16. 17). Am fchiwierigiten war die Einigung 
über die erften Artikel, indem die Kirche nicht aufgeben wollte, daß der römifche Katho— 
licismus in Frankreich Staatöreligion fei, der Staat nicht aufgeben wollte, daß die Kirche 
fih allen ftaatlichen Polizeivorfchriften, nicht bloß den allgemeinen, unterzuordnen babe. 
Endlich verglih man ſich in obiger Art, in Bezug auf den ziveiten Punkt aber erit, als 
der Abichluß bereits im Moniteur angefündigt und nichtödeftoiveniger durch Confalvis 20 
ftandhafte Weigerung noch einmal in Frage geftellt war. 

Die Ratifitation feitens des Papftes geichab, wie bei den früheren Konforbaten, in ber 
Form, daß er den Vertrag feinem ganzen Inhalte nach in lateinischer Sprache in die Bulle 
„Eeclesia Christi“ vom 13. Auguft aufnahm und dadurd feine Normen für Frankreich 
zum Kirchengeſetz erhob. AZugleih hat er in dieſer Bulle fein Verfahren gerechtfertigt. 25 
Napoleon genehmigte in gewöhnlicher Form. Am 10. September 1801 (23. Fructidor 
an IX) wurden zu Paris die Ratifitationen ausgewechjelt, worauf die Publikation in 
Frankreich in folgender Geftalt geſchah. Am 8. April 1802 erging ein Staatögejeß (loi 
relative ä l’organisation du culte du 18. Germinal an X.), in welchem das Kon— 
fordat (nicht die päpftliche Bulle) und zweierlei dazu gehörige „Organische Artikel” — des so 
fatholifchen und des protejtantischen Kultus — mit Gejegesfraft zufammen promulgiert 
wurden. Diefe organifchen Artikel wollen eine Einführungsverordnung fein, gehen aber 
dabei von Grundfägen über den Einfluß des Staates auf Firchliche Dinge aus, Die von ber 
Kurie nicht anerkannt waren und jo wenig anerkannt worden find, daß vielmehr bis heute 
an ihrer Entfernung gearbeitet wird. In einem zweiten Erlafje von gleihem Datum wurden 35 
die Nuntiaturfafultäten des eben damals in Paris accreditierten Kardinals Caprara anerkannt. 
Nunmehr publizierte diefer Nuntius (apostolico nomine publicamus) unter dem 9. April 
1802 die Natifitationsbulle vom 13. Auguft, ein Breve vom 29. November 1801, durch 
welches er Macht erhielt, die neuen Biſchöfe zu inftituieren, die verfprochene Cirkumſtrip— 
tionsbulle für Franfrei „Qui Christi Dominis vices“ ſowie ein Indult für Reduktion 40 
der Feittage von gleichem Datum ; und in ebenfoviel Erlafjen (arr&t6s) vom 19. April 
1802 wurden regierungsfeitig diefe Publikationen und die Eintragung der betreffenden 
Verordnungen in die Geſetzſammlung gutgeheißen (ordonng), jedoch „ohne Approbation 
der den gallikaniſchen Kirchenfreiheiten und Marimen widerfprechenden Formeln und Klau- 
jeln“. — Die gefamten Urkunden finden fich vollftändig in ‘%. Defenne Code geénéral 45 
frangais contenant les lois et actes du gouvernement, publi6s depuis le 5. Mai 
1789 jusqu’au 8. juillet 1815, Paris 1818 ff, Tom. 10, p.438—493; nicht jo voll» 
ftändig bei Münd, TI.2, S.11—21, und bei Walter, Fontes juris ecelesiast., Bonn 
1862, p. 187—203. Nuffi (S. 139 bis 142) bat bloß den Vertrag. Der Tert des 
Konkordats vom 15. Juli 1801 aud: Bullarii Romani continuatio ed. Barberi, so 
t. XI, 175ff.; M. Dupin, Manuel du droit publie ecelösiastique frangais, Paris 
1844, ©. 221ff.; H. v. Kremer-Auenrode, Aktenjtüde 3. Geſch. d. Verhältniſſes zwiſchen 
Stat und Kirche im 19. Jahrh. I (Staatsarhiv XXIII), Leipzig 1873, 1 ff. ; A. Debibour, 
Histoire des rapports ete, ©. 680f.; in deutſcher ir Pe bei E. Durſy, Das 
Staatöfirhenreht in Eljaß-Yothringen, 1.Bd, Straßburg 1876, ©. 36—40. — Über die 55 
jegige Geltung des Konkordats in Elfaß:Lothringen: Archiv für Fatholifches 
Kirchenrecht Bd 24 ©. 306. Erlaß der deutſchen Regierung vom 12. September 1870, 
vgl. ebend. Bd 45 ©. 302. 

Das Konkordat und die neue Cirkumſkription wurden giltig innerhalb der durch die 
Friedensichlüffe von Luneville und Amiens feftgeitellten Grenzen von Frankreich, aljo 0 

— 0 

m 5 
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auch für Belgien, das linke Rheinufer und die zu Frankreich gezogenen Teile der Schweiz 
und Savoyens. 

Für die italienifhe Republik ſchloß Pius VII. mit Napoleon, als ihrem Präft- 
denten, ein durch ihren Minifter des Auswärtigen, Marescaldi, mit dem Kardinal Caprara 

5 zu Paris verhandeltes befonderes Konkordat vom 16. September 1803, das vom Staat: 
rat zu Mailand am 27. September approbiert, vom Papſte am 29. Oktober, von Napo- 
leon am 2. November desfelben Jahres ratifiziert wurde. Es ift eine Umarbeitung des 
franzöfifhen Konkordats, defjen 4., 6., 7., 10., 13. Artikel es wörtlich, andere in einer 
der Kirche, die in Oberitalien weniger als in Frankreich gelitten hatte, etwas günftigeren 

ı0 Redaktion enthält. Hier ift der Katholicismus wirklich für die Staatsreligion erflärt (art. 1 
Religio catholica apostolica Romana esse pergit religio reipublicae), die Girfumffrip- 
tion, die im Vertrage ſelbſt feſtgeſtellt wird, ift weniger von der alten abweichend, den Kapiteln xc. 
wird eine Staatsdotation zugefichert. Auch enthält es Beftimmungen über Punkte, die in dem 
Konkordate von 1801 nicht berührt und erft durch den damals ſchon ausgebrochenen Streit 

15 über die organifchen Artikel angeregt waren: freier Verkehr der Bifchöfe mit dem Papſte, 
ihre Freiheit in Erteilung der Ordines, ihr Strafrecht über die Geiftlichkeit, ferner die Ver— 
waltung von Stiftungen, deren Fortbeitehen, die Militärfreiheit des Klerus, die Geltung der 
fogenannten viva ecclesiae diseiplina, die kirchliche Genfur, auch wird ausdruͤcklich 
garantiert, daß Fein Geiftlicher zur Einfegnung von kirchlich verbotenen Ehen gezwungen 

% werben könne. — Dies Konkordat findet ſich Barberi t. XII, p. 59 ff.: italtenifch bei 
Piftolefi, Vita di Pio VII, Roma 1824, Tom. I, p. 175—181, lateinifch bei Nuſſi, 
p- 142—145. Über die Gefchichte: Theiner, II 332 ff.; Mejer a. a.D. S. 196 f.; Nürm- 
erger I, S. 48; Nielfen 227 ff. — Es blieb giltig auch für das im Jahre 1805 errichtete 

Königreih Italien, das an die Stelle der italienischen Republik trat. 
26 Außerdem ſind folgende Konkordate mit italieniſchen Staaten im 19. Jahrhundert 

abgeſchloſſen worden: durch Pius VII. mit König Victor Emanuel J. von Sardinien 
durch die Bulle „Beati Petrum apostolorum“ vom 17. Juli 1817, Bullarium Rom. 
ed. Barberi XIV p. 344f.; H. Reuchlin, Geſch. Ytaliens, 3. Bd, Leipzig 1859; Nuffi 
155ff.; — dur Gregor XVI. mit König Karl Albert von Sardinien vom 23. Auguſt 

80 1836 und vom 27. März 1841, Nufli ©. 255 ff. und ©. 266 ff.; — durch Pius VII. 
mit König Ferdinand von Neapel das Konkordat für das Königreich beider Sizilien, 
abgejchlofien 16. Februar 1818, durch die Bulle „In supremo apostolicae“ vom 
5. März und durch Geſetz vom 21. März 1818 rn Bullarium Rom. XV 
p- 7.5.5; Nufi ©. 178ff.; — mit König Ferdinand II. von Neapel am 16. April 

3 1834, Nuſſi ©. 254 ff. ;— durch PiusIX. mit Leopold II., Großherzog von Tosfana 
ne 25. April 1851, deutſch: dv. Kremer, Aktenftüde I, ©. 334 ff., ital.: Nuffi 

. 2781. 
Das fogenannte Koönkordat von Fontainebleau oder zweite Konkordat 

Napoleons vom 25. Januar 1813, welches er perfünlich mit dem Papfte verhan- 
40 delte und abjchloß, wider defjen Willen am 13. Fe als Reichsgeſetz publizierte und 

am 25. März für Frankreich und das Königreih Jtalien mit den erforderlichen Aus: 
führungsverordnungen verſah (Dejenne, Code general a. a. O. p. 581. 583; Münd, 
TI. 2, ©.50 ff.; dv. Kremer, Aftenftüde I, H. 19 ff.; Debidour, Histoire des rapports 
ete. ©. 693 ff.; deutſch, im Auszug: Durfy 1, ©. 55f.), ift von Pius VII. als Kon— 

45 fordat niemals anerkannt, fondern ſtets nur für einen Präliminartraftat erflärt, indes auch 
als ſolcher von ihm mitteljt eines KHandfchreibens an Napoleon und einer Erklärung an 
die damals bereit3 zu Fontainebleau twieder verfammelten Karbinäle, am 24. März 1813 
urüdgenommen worden. Der Inhalt bezieht ſich tweientlih auf die Konfirmation der 
höre: einige Beitimmungen, welche geringe Konzefjionen zu Gunſten der Kirche ent» 

50 halten, find hinzugefügt. Der Vertrag iſt jedoch niemals wirklich in Kraft getreten, da 
die napoleonifche Herrichaft aufhörte. Vgl. Hard. B. Pacca, Hift. Denkwürdigkeiten über 
Papft Pius VII. vor und während feiner Gefangenhaltung. Aus dem Stalienifchen, Aug: 
burg 1831, Bd3, ©.83—140 ; Hauffonville 5, 199 ; Mejer, Zur Gefchichte der römijch- 
deutichen Frage I, ©. 363. 

56 Das Konkordat von 1817 zwiſchen Bapft Pius VII. und König Lud— 
wig XVII. von Frankreich hat niemals Geſetzeskraft erlangt. Nach der Reftauration war ver: 
ſucht worden, unter Aufhebung des Konkordates von 1801 und der organischen Artikel, ein neues, 
der Kurie genehmeres Konkordat abzufchliegen, und es hatten darüber zu Nom zwifchen dem 
franzöfifchen Gejandten Grafen Blacas d'Aulps und dem Kardinalſtaatsſekretär Conſalvi 

60 längere Unterhandlungen ftattgefunden. Das Ergebnis war der Vertrag vom 11. Juni 
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1817, der an Stelle des Konkordates von 1801 und der organischen Artikel das Kon— 
fordat von 1516 mieberherftellte, die durch die Bulle vom 29. Nov. 1801 aufgehobenen 
Biſchofsſitze zu repriftinieren, durch eine neue Cirkumſtription mit den noch beftehenden 
auszugleihen und die einen wie die andern mit liegenden Gründen und Staatörenten zu 
dotieren verſprach. Außerdem erklärte der König in Art. 10, im Einverftändnig mit dem 5 
Papſte, alle in feiner Macht liegende Mittel anzuwenden: pour faire cesser, le plus 
töt possible, les d&sordres et les obstacles qui s’opposent au bien de la religion, 
ä l’ex&cution des lois de Eglise. Da durd) Aufhebung der organifchen Artikel zugleich die 
Proteftanten ihren gefeglichen Schuß verloren, jo war diefer Bafjus unverkennbar auch gegen 
dieſe gerichtet. Die franzöfifche Regierung zu Hug, um die Gefahren diefer Vereinbarung 10 
zu verfennen, legte das Konfordat in einem abichwächenden und die Stellung des 
Staates wahrenden Geſetzesvorſchlag den Kammern vor. Niebuhr meldete am 3. Januar 
1819 feiner Regierung, daß man an der Aurie hierüber bis zur Wut ungehalten geweſen 
fei, „daß e8 aber den römiſchen Staatsmännern gefund fei zu erfahren, mie ihre anti 
protejtantifchen Träume fich nicht realifieren“. Es war in Art. 14 der Konvention aus 15 
gemadt, daß nad erfolgter Katififation der Bapft fie fofort beftätigen und durch eine 
andere Bulle eine neue Cirkumſtription der Bifchofsfprengel vollziehen werde. Hierzu 
fam e3 aber nicht, vielmehr wurde der Gefehesvorichlag, als er innerhalb und außerhalb 
der Kammern den beftigften Widerfpruch fand (Mejer a. a. D. Teil IH, 1, ©. 148), von 
der Regierung zurüdgezogen und nie wieder eingebracht. Noch heute gilt in Frankreich 20 
das Konkordat von 1801. Gebrudt ift das Konkordat von 1817 nebft erläuternden Akten— 
ftüden bei Münch 2, ©. 54; v. Kremer, Aftenftüde I, ©. 26 ff.; der lateinische Text: 
Eee Rom XV p. 365 ff.; Nufft 153 ff. ; Debibour, Histoire des rapports etc. 
©. 696 ff. 

Deutfhland. — Zugleich mit dem letzterwähnten franzöfifchen Konkordate wurde 25 
zu Nom der erfte ähnliche Vertrag mit einer deutſchen Regierung, der bayerifchen, ab: 
geſchloſſen und damit, jedoch in etwas anderer Weiſe, weil die —S nicht ganz 
** geweſen waren, auch hier derſelbe Schritt gethan, welcher in Frankreich ſchon 1801 
geſchehen war. 

Der durch die Fürſtenkonkordate und vor allem das Wiener Konkordat begrün— 30 
dete Zuftand war in Deutjchland durch die Neformation, den Augsburger Religionöfrieden 
vom Jahre 1555 und den Dsnabrüder Frieden vom Jahre 1648 zwar modifiziert, aber 
nicht umgeftoßen worden. Erſt ald im Frieden von Luneville die Grundſätze der Ne 
volution über Säfularifierung des Kirchenguts vom Deutfchen Reiche adoptiert und im Reichs = 
deputationshauptſchluſſe vom 25. Febr. 1803 in Antvendung gebradht wurden, 35 
zerfiel die alte Fatholifche Kirche Deutichlands. Der 62. Artikel dieſes Peichögeichen ftellte 
eine neue auf reichSgejeßliche Art zu treffende Einteilung und Einrichtung des durch die 
franzöfifche Girfumfkriptionsbulle vom 29. November 1801 ohnehin ſchon gejchmälerten 
und desorganifierten Gebietes der deutfchen Diöcefen in Ausficht, für welche der 35. Ar- 
tifel eine „feite und bleibende Ausftattung der Domkirchen“ ftaatsfeitig zufagte. Bis 40 
dahin follten „die erz⸗ und bifchöflichen Diöcefen in ihrem bisherigen Zuftande verbleiben“, 
die erzbifchöflihe Würde von Mainz aber (Art. 25) auf die Kathebrale von Regensburg 
übertragen und als ihre Provinz alles dasjenige betrachtet werden, was von den alten 
erzbijchöflichen Sprengeln Mainz, Trier und Köln feit dem Luneviller Frieden beim Reiche 
eblieben war, ſamt dem bayerischen Teile der Provinz Salzburg, alfo überhaupt das zu 45 

Preußen und Ujfterreich nicht gehörige katholische Deutichland ; denn diefe beiden Staaten 
wurden erimiert und twährend für Ofterreih von alters her gejorgt war, follten vie 
preußifchen Diöcefen zunächſt unter feinem Erzbifchofe ftehen. Dieſen das neue Erzbistum 
Negensburg angehenden Teil des Reichsdeputationshauptichlufjes erfannte Papft Pius VIL 
durch Breve vom 4. Februar 1805 (Münch 2, ©. 212 ff.) an, indem er die Erhebung der 50 
Kathedralfiche von Regensburg zur Metropole verfündigte. Es geſchah mejentlid zu 
Gunften des unter feinem nachberigen Titel Fürſt-Primas bekannten Herrn von Dal: 
berg (Mejer, Zur Geſch. der römiſch-deutſchen Frage, Teil I 11871) ©. 141— 152. 214 f.). 

Zuerft hatte Pius VII. die where ungen der römifchefatholiichen Kirche in Deutjch- 
land durd ein Reichskonkordat herbeiführen zu Fünnen gehofft (Mejer a. a.D. ©. 201f. 5 
221.236. 329.345) und dabei auf Napoleons Hilfe gerechnet. Als er fich hierin getäufcht 
ſah und ambererjeit3 der Preßburger Friede (26. Dezember 1805), der Abſchluß des 
NRheinbundes (Juli 1806) und die Niederlegung der deutichen Kaiferfrone durch Kaifer 
franz II. (6. Auguft 1806) die Ausficht auf Einigung mit dem Reiche als ſolchem 
verichloß, Fnüpfte er durch einen außerordentlichen Nuntius, Kardinal della Genga, den so 
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nachberigen Papſt Leo XII., Unterhandlungen mit mehreren deutſchen Einzelftanten an, 
um innerhalb ihrer Grenzen die Fatholifche Kirchenverfafjung durch Partikular-Verträge zu 
reorganifieren. Von Juli 1806 bi8 September 1807 unterhandelte er mit Bayern (Mejer 
a. a. O. ©. 242. 253. 316f. 258. 320. 367. 375; v. Sicherer, Staat und Kirche 

sin Bayern vom Regierungsantritt ded Kurfürften Mar Joſephs IV. bis zur Erklärung 
von Tegernjee 1799— 1821, Münden 1874, 112f.), und als er bier zu feinem Refultat 
fam, vom 8. September 1807 bis Ende Dftober mit Württemberg und Baden (Mejer a. a.D. 
©. 264. 272 f. 384), und menigitens mit Württemberg würde ein Konkordat abgefchlofien 
worden jein, in welchem dem Könige die Nomination der Bilchöfe eingeräumt erben 

10 follte, wenn nicht Napoleon Ende Dftober 1807 den Abbruch der Verhandlungen und 
della Gengas Überfievelung nad Paris verlangt hätte, um ein Geſamtkonkordat mit den 
Rheinbundsstaaten unter feinen Augen verhandeln und abſchließen zu laſſen Mejer a.a. D. 
S. 278f., vol. 233f. 311. 315F. 330f. 370). Im Winter 1807—1808 wurde der 
Plan auch verfolgt, man kam aber nicht einmal bis zu einem Entwurfe. Wielleicht ging 

15 Napoleon jchon damals mit dem Gedanken um, den er fpäter durch den Fürften-Primas 
in deſſen Schrift „Bon dem Frieden der Kirche in ben Staaten der Rheiniſchen Konfödera- 
tion” 1810 in Anregung bringen ließ (Mejer a. a. O. ©.332. 343f.) und durch welchen 
fein Firchlicher Einfluß auf Deutſchland allerdings am beten gefichert geweſen wäre, näm— 
lich das franzöfifche Konkordat von 1801 auf die ARheinbundftaaten auszudehnen (Mejer 

a. a. D. 220. 236f. 313. 331. 335. 347). Er felbit dehnte es auf die Niederlande, 
auf Eleve-Berg (Mejer a. a. O. 395.) und auf den Teil von Norbbeutichland aus, den er 
am 13. Dez. 1810 mit Frankreich vereinigte, und eröffnete dabei die Ausficht, in Bremen 
und Hamburg Bistümer ftiften zu wollen (a. a. D. 398). Diefe Veränderung ift aber 
firhlih nur de facto ausgeführt worden, da fie die päpftliche Sanktion wegen des damals 

25 bereitö eingetretenen Bruches zwifchen Pius VII. und Napoleon nicht erhalten hat. Auch 
die durch Dalberg ausgeiprochene dee blieb unausgeführt und die katholiſche Kirche 
Fr befand fih im Jahre 1813 und 1815 noch in derjelben Lage, wie im 
ahre 1803. 

Nun waren neue Bifchöfe nirgends, als etwa in Öfterreich, Freiert worden und der 
0 alte Epiflopat war zuſammengeſchmolzen; zur Zeit des Wiener Kongreſſes lebten (feit 

7. November 1814) nur noch fünf Inhaber deutfcher Biichofsfige und vier bon dieſen 
waren mehr als fiebenzigjährig.. Es war, wie der nachherige Erzbifchof von Köln, Graf 
Spiegel fagte, in der deutichen katholiſchen Kirche faſt nichts mehr als die Glaubenslehre 
übrig: alles andere mußte „gleihjam von neuem aufgerichtet, wie aus Trümmern hervor: 

85 gezogen und neu georbnet werden“. Die Kurie nun beabfichtigte Feine neue Ordnung, jondern 
möglichjt die Herftellung der alten. Sie forderte Rejtitution de status quo ante 
bellum, und für Deutjchland insbefondere Herausgabe der feit 1801 und 1803 verloren 
gegangenen firchlichen Güter und Einkünfte, namentlich auch der geiftlihen Fürftentümer, 
jowie auch NRedintegration des heiligen römifchen Reiches deutjcher Nation und feines jtaats- 

40 kirchenrechtlichen Verhältnifjes zu ihr. Nur darin unterfchieden fich ihre durch Gonfalvi 
geltend gemachten Poftulate von denen der Abgeordneten deuticher Domkapitel, welche 
unter dem Namen von „Oratoren der deutfchen Kirche” in Wien auftraten, daß dieſe 
eine abjolute Miederherftellung forderten, die Kurie aber zu einer Neuumgrenzung und 
dabei Neugeftaltung der Bistümer bereit war. Als fie mit ihren Forderungen nicht durch 

45 drang, rejerbierte Re ſich durch feierliche Proteftation des päpftlichen Legaten vom 14. Juli 
1815 alle ihre Rechte, und Pius VII. bat in einer Allofution vom 4. September des: 
jelben Jahres diejen Schritt beftätigt. Zugleich ſprach er die Hoffnung auf eine im rö- 
mifchen Sinne gebeihliche Unterhandlung mit dem deutjchen Bunde aus, eine Idee, die 
man dann in Nom bis in das Jahr 1816 feitgehalten hat (Mejer a. a. D. ©. 446 f.; 

II. 1, ©. 25. 30. 35). 
Indes ſchon im Februar des genannten Jahres erklärte ſich die Kurie bereit, mit 

Bayern dod auf Separatverhandlungen einzugeben. Die bayerifche Regierung batte den 
Gedanken eines Sonderkonkordates ſchon jeit dem Frieden von Luneville und dem RDH.: 
Schluß von 1803 gebegt, war deswegen dem NReichsfonkordate und auf dem Wiener Kon: 

55 greß dem von Meljenberg geplanten Bundesfonkordate entgegen geweſen. In diefem In— 
terefje hatte fie im Sommer 1815 die diplomatische Verbindung mit dem Papſte wieder 
aufgenommen und ihren Gefandten von Häffelin, einen ehedem liberalen Geiftlichen, dem 
fie Vertrauen ſchenken zu fünnen meinte, angewiefen, an der Hand eines ſchon im Sommer 
1814 formulierten Konkordatsenttwurfes, der an die nicht zu ftande gelommenen Verband: 

0 lungen von 1806, bei denen gleichfalls Häffelin thätig geiveien war, anfnüpfte und deren 
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ganz territorialiftiiches Gepräge feithielt, die Negotiation zu führen. Gemäß feiner In— 
—2* die er im Auguſt 1816 erhalten hatte, entwarf Häfelin alsbald eine Bunktation, die 
Kurie aber antwortete mit einem von völlig entgegengefegten Gefichtöpunften aus gearbeiteten 
Gegenentwwurfe, in welchem fie die abjolute Souveränität der Kirche, ihr außfchließliches 
Necht, die Grenzen ihres jo beherrſchten Gebietes zu bejtimmen und die unbedingte Pflicht 6 
des Staates, ihr ebenfoweit gehorfam zu fein, zum Ausdrud brachte. Wenn hinzugefügt 
war, diefer Inhalt folle als Staatsgejet publiziert werden, fo war das feine Konzeſſion, 
fondern nur die Forderung der ana Bi Anerkennung dur den Staat. Häffelın ließ 
ſich in längeren römischen Verhandlungen beftimmen, diefen Entwurf befürtwortend nad) 
München zu jenden (Dezember), mit dem Vorgeben, im mwejentlichen genehmige er die Pro— 
pofitionen des Staates. Die Antwort erfolgte im Februar 1817, nachdem im Januar 
der Minifter Montgelas geftürzt und das nad Fürft Wrede benannte Minifterium an die 
Stelle getreten war. Sie behauptete noch, wenigſtens im allgemeinen, die bisherige ftaat- 
liche Haltung. Als aber der mindeftens ſehr ungeſchickt operierende Gefandte im April 
einen neuen römischen Gegenentwurf befürtwortete, der, wenn auch in —— teils 16 
nachgiebiger, teils vorſichtiger, doch im weſentlichen dem Dezemberentwurfe gleichkam, ging 
man in München unter —— des Grafen Rechberg und v. Thürheim ſchon weiter in 
den Zugeftändnifjen als bisher, man war insbeſondere zufrieden, daß in betreff der Pri— 
vilegien, die der römiſchen Kirche in Bayern eingeräumt erben follten, einfach auf das 
fanonifche Recht Bezug genommen ward. Allerdings wollte man eine Reihe von Einzel: 20 
beiten nicht einräumen, welche hiervon die Konjequenz waren, und in Bezug auf fie über: 
ſchritt Häffelin feine vom 10. Mai datierte Inftruftion pofitiv, als er dennoch am 5. Juni 
1817 das Konkordat zu Rom mwejentlich auf den römiſchen Grundlagen abſchloß. Aber immer: 
bin war es keineswegs ohne allen Grund, wenn er behauptete, er habe fih an die erteilten 
Weifungen gehalten ; denn bei ihren Widerfprüchen fam es darauf an, auf welche Seite 5 
er trat. In Münden erfannte man erft jest, wohin man gelangt war. Den ganzen 
Sommer durch wurde über die Bedingungen, unter denen die Natififation erteilt werden 
fönne, verhandelt. Anfangs ſchien mehr und mehr die Meinung fiegen zu follen, man 
müfje ausdrüdlich die ftaatlichen Majeftätsrechte vorbehalten. Zuletzt fiegte aber die, auch 
von Häffelin vertretene, Gegenmeinung ded auswärtigen Miniſters Grafen Nechberg, daß so 
diefer Vorbehalt als jelbjtverfiändlih zu behandeln ſei und nur in einer Reihe von 
Spezialpunften dem Staate günftigere Beitimmungen verlangt werben müßten. Formel 
überließ die Regierung immer noch Häffelin den Abjchluß, der Sache nach führte fie diefe 
legten Verhandlungen (jeit September 1817) durch einen, ohne biplomatijchen Charakter 
nah Rom gejchidten, Bruder des Grafen Nechberg, der den alten Gejandten gegen ben 36 
Verſuch einer erneuten Überrumpelung auch glüdlich ſchützte und den Endabſchluß anfangs 
Dftober zu ftande brachte; das Datum des Konkordates blieb der 5. Juni. Am 24. Ok— 
tober ratihabierte König Mar, am 15. November publizierte der Papſt mittelft einer Allo- 
fution die Honfirmationsbulle. — Die Sprache der „Konvention“ ift lateinisch, die Form der 
oben berührten franzöfifchen nachgebildet. Aborüde: Bullarium Rom. XIV p. 314 ff.; «u 
Münd 2, ©. 217ff.; Nufji p. 146ff.; deutſch: v. Kremer, Aftenftüde I, ©. 30ff. ; 
Walter ©. 204 ff.; G. Phillips, Kirchenrecht III, Anhang ©. 5ff.). — Der fill 
ſchweigende Vorbehalt des Staates fand feinen Ausdrud, als, wie es ausgemacht 
worden war, das Konkordat ale Staatsgejeß publiziert wurde. Dies geſchah erjt mit 
dem „Edikte über die äußeren Nechtöverhältnifie des Königreichs in Beziehung auf Religion 46 
und kirchliche Gejellfchaften (fogenanntes Religionsedikt)” (Beilage 2 zu Tit.4, 89 der Ber: 
fafjungsurfunde) vom 26. Mat 1818, in welchem die Konkordatäbeftimmungen nicht als 
für das Königreich, jondern bloß als für die Katholiken des Königsreichs und bloß hin- 
fichtlich der inneren Verhältniſſe ihrer Kirchengemeinjchaft giltig behandelt wurden. Dieje 
organischen Artikel konnten der Kurie nicht uneriwartet fein, dennoch gab man I den vw 
Anſchein, das zu meinen, und e8 entſpann fich über fie ein dem franzöſiſchen ähnlicher, 
bis heute nicht geichlichteter Streit zwijchen der bayerifchen Staatsregierung und dem 
päpftlichen Hofe über die eigentliche Bedeutung des Konkordates. Erſt nach der Zuficherung 
einer Deklaration des Neligionsedifts durch König Maximilian Yofeph von Bayern — fie 
erichien Tegernjee den 15. Sept. 1821 (abgedrudt: Walter, Fontes S. 212 f.; v. Kremer, 55 
Aktenftüde I, ©. 53 f.) — bat Pius VII. die vom 1. April 1818 datierte Cirkumſkriptions— 
bulle „Dei ac domini nostri Jesu Christi“ (Bullarium Rom. ed. Barberi, t. XV 
p. 17ff.) am 8. Sept. 1821 publiziert. Durch Artikel 2 des Konkordats hat die katholiſche 
Kirche Bayerns folgende Ordnung erhalten. An der Spitze ftehen zwei Erzbistümer: München: 
Freiling und Bamberg. Die Suffraganbistümer des erfteren find: Paſſau, Regensburg und co 

— 0 
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Augsburg ; dem leßteren find unterftellt: Würzburg, Eichftätt und Speter. — Für die Gefchichte 
der bayerifchen Konkordatsverhandlungen ift grundlegend die aus den Alten gearbeitete 
Schrift Sicherer; außerdem: O. Mejer a. a. O. II, 1, S. 87ff.; Verzeichnis der Schriften über 
das Konkordat: J. L. Klüber, Staatsrecht, $ 508; (E. Höfler), Konkordat und Konftitutions- 

5 eid der Katholiten in Bayern, Augsburg 1847; M. von Lerchenfeld, Zur Gefchichte des 
bayeriſchen Konkordats, Nördlingen 1882; Vering, Kirchenrecht $ 19, IV ©.60f.; H. Brüd, 
Geſchichte der Fatholifchen Kirche, II ©. 12ff.; M. v. Seydel, Bayerisches Staatsrecht, 
Bd 6, Freiburg i. B. 1893 ; derf., Das Staatsrecht des Königreihs Bayern (= Handbuch 
des öffentlichen Rechts herausg. von H. von Marquardjen u. M. v. Seibel, II, 4), frei 

ı0 burg i. B, 1894. 
In Ofterreich blieben die älteren Zuftände zunächſt unverändert. Ebenfo im König. 

reihe Sachſen. Mit den übrigen — ſämtlich proteftantijhen — Staaten Deutſchlands 
wünſchte die Kurie Konfordate zu jchließen, um die der fatholifchen Kirche dafelbft teils 
u erhaltenden, teils wieder zu getwinnenden Rechte in einer den Staat möglichjt feft 

15 bindenden Rechtsform ficherzuftellen. Es ift nicht richtig, was zumeilen behauptet worden 
ift, daß fie ihrerfeits Bedenten dagegen gehabt habe (Mejera.a.D. 1, 266. 273; 2. Abt. 
2, 244). Auch die proteſtantiſchen Staaten beabfichtigten anfangs den Abſchluß von „Kon: 
fordaten”. Hannover begann im April 1817 durch den Gejandten von Umpteda am 
römischen Hofe darüber zu unterhandeln, ſchon im Juli 1816 war als preußifcher Gefandter 

20 mit der gleichen Beftimmung Niebubr nah Rom gegangen, wiewohl er die nädhiten bier 
Jahre noch ohne die nötigen Inftruftionen zum wirklichen Beginn der Verhandlung blieb. 
Und aud die übrigen Bundesjtaaten, als fie in ihrer Mehrheit im März 1818 zu Frant- 
furter Konferenzen zufammentraten, beabfichtigten mit Rom über den demnächftigen Ab- 
ſchluß eines Konkordates“ zu beraten. Späterhin gab Preußen, noch ehe es jeine Ne 

25 goziationen begann, den Gedanken eines Konkordates auf und verlangte bloß eine Cirlum— 
jEriptionsbulle, worin — ihm folgte. In beiden Fällen ging die römiſche Kurie 
von der Form des Konkordates ungern ab, gab aber nach; dagegen hat ſie den Staaten, 
welche heutzutage die oberrheiniſche Kirchenprovinz bilden, eine ſolche Bulle vielmehr frei— 
willig angeboten und ausgefertigt. 

so Preußen hatte, ähnlich wie Bayern, fchon feit Sommer 1814 den Gedanken eines 
Abkommens mit Rom, das bei der Desorganifation der preußischen Diöcefen unentbehrlich 
erichien, ins Auge gefaßt. Auf dem Wiener Kongrefje waren dann Hardenberg und Hum— 
boldt dem wejjenbergifchen Gedanken des Bundesfonfordates unter der Bedingung nabe 
getreten, daß auch der evangelifchen Kirche ihre Verfaſſung garantiert werde. Nachher 

35 hatte der wieder ausbrechende Krieg diefe Gedanfen in den Hintergrund gedrängt, aber 
ſchon im Juli 1815 wurde Niebubr von Paris aus vom Staatskanzler benachrichtigt, er 
jolle, um ein Abfommen Fi negoziieren, nach Rom geben. Im Minifterium des Innern, 
zu welchem damals der Kultus gehörte, wurde die Angelegenheit durch Miniſter von 
Schudmann perfönlih und durch den Referenten für fatholifche Kirchenfachen, Schmebding, 

40 im auswärtigen Minifterium, two Niebuhrs Inſtruktion formell feftzuftellen war, durch den 
alten Geheimrat von Raumer bearbeitet. Sie machten zu dem von Niebuhr zu verhan— 
delnden „Konkordate“ einen Entwurf, bei welchem vielfah ein Memoire benußt wurde, 
welches Humboldt, jest Bundestagsgejandter, fih in Frankfurt von Weflenberg hatte geben 
lafjen. Ihre Idee war aber, daß nur das Materielle des Abkommens in Rom feitgeftellt, 

45 dann aber Punkt für Punkt durch ebenjoviele Staatögefehe zu giltigem Recht erhoben 
werden folle; denn nur innerhalb der landrechtlichen Geſichtspunkte follte man vorgeben. 
Schon hatten die beiden Minifterien fich zu dem gemeinjchaftlichen Berichte vereinigt, mit 
dem der Entwurf an den Staatöfanzler gehen follte, als (3. November 1817) ein befon- 
deres Kultusminifterium von dem des Innern abgezweigt und infolgebefjen Altenjtein an 

so Schudmanns Stelle mit der Sache betraut ward. — Nicht lange vorher war das neue fran- 
öſiſche Konkordat befannt getvorden, und eben als Altenftein fich über die preußiſch-römiſche 
age zu orientieren angefangen hatte, wurde auch das bayerische Konkordat in Deutjchland 

befannt. Beide erregten Bedenken wider dergleichen allgemeine Übereintommen und brachten 
Altenftein, der in weitläufigen „Betrachtungen“ vom 30. März 1818 feinen Standpunft 

55 entiwidelte, — er wollte zwar völlige Firchliche Befriedigung der Fatholiichen Preußen, aber 
nicht durch eine relativ felbitftändige Kirche, jondern durch den die Kirche abjorbierenden 
Staat —, auf die an und für ſich gefunde Idee, überhaupt Fein Konkordat zu negoziteren, 
fondern nur eine die preußifchen Bistümer neu umgrenzende Cirkumffriptionsbulle, die zu— 
gleich über ihre Dotation, ihre Dre und ihre Kapitel das Nötige enthalten jollte. 

so Der Gedanke, daß auch eine ſolche Bulle genüge, war in jener Zeit mehrfach, z. B. in 
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dem erwähnten wellenbergifchen Memoire, berührt worden und wurde eben damals (1817 
bis 1818) von Rußland ausgeführt. Es ift indes nicht erfichtlich, inwieweit die eine oder 
die andere diefer Anregungen auf Altenftein gewirkt hat. Schmebding, dem ein Kon— 
fordat weſentlich lieber getwejen wäre, mußte ſich Hagen, das auswärtige Minifterium trat 
bei, und fo beantragten am 5. Mai 1818 beide Minifterien beim Staatsfanzler in aus— 5 
führlichen Vorlagen die Verhandlung einer ſolchen Bulle; für den Fall, da der päpft- 
liche Hof es wünſchte, daß ein Konkordat gejchlofien werde, war die vorher enttworfene 
Inſtruktion im wejentlichen beibehalten. 

Der Staatökanzler Hardenberg ließ die Angelegenheit volle zwei Jahre lang in feinem 
Kabinette liegen, offenbar nicht aus Nachläffigkeit. Bei der ihm bekannt getvordenen 10 
Stimmung ſowohl der altpreußiihen Männer friedericianifcher Schule, wie der rheinifchen 
Ultramontanen, die von dem römifchen Abkommen beiberjeitd etwas anderes verlangten, 
als was zu leiften möglich) war, bei dem Auffehen, welches die ultramontan geratenen Kon- 
fordate Frankreichs und Bayerns machten, und dem Mibderftande, den fie berborriefen, 
bei der Bedeutung, welche der unlängjt ohne Erfolg beendeten Romreife Weſſenbergs und ı5 
ihren Folgen viellach beigelegt ward, bei dem Gewicht, das die wortführenden Liberalen 
dem Refultate der eben fich abjchließenden Frankfurter Konferenz beilegten, und bei 
ihrer Hoffnung dur den weiteren Gang diejer Verhandlung das bayeriſche Konkordat 
wieder umzuftürzen und ein einheitliches deutjches anzubahnen, im Blid auf diefe ganze 
Situation hatte Hardenberg guten Grund, ihre weitere Entwidelung und Klärung zunächſt 20 
abzuwarten, um für die preußifcherfeits zu treffenden Entjchliegungen freie Hand zu bes 
halten. Wie ungeduldig unterdes Niebuhr war, ift befannt. Dennoch war jeine Zeit in 
Rom auch für die Sadye nicht verloren ; denn durch feine Berichte ift die Regierung un— 
gleich beſſer und vollftändiger, als fie e8 vorher geivefen war, — freilich auch jetzt nicht 
ausreichend — orientiert worden. Cine Veränderung der Vorlagen von 1818 ift indes 28 
jo wenig durch fie wie durch den Verlauf der vorhin berührten Vorgänge veranlaft 
worden; am 23. Mat 1820 wurden jene Vorlagen ganz, wie fie ehemals entworfen 
waren, unterzeichnet. 

Niebuhr erhielt fie Mitte Juli 1820. Er faßte ihren Inhalt in eine Note an den 
Kardinalftaatsfekretär zufammen, in der er den Erlaß einer päpftlichen Konftitution dieſes so 
beitimmten Inhaltes erbat. Am 4. Auguft hatte er feinen Vorjchlag bereits mündlich 
näher erörtert und war mit Conſalvi im weſentlichen einig. Die offizielle Antivort, die indes 
erft nad) Vernehmung verſchiedener Gutachten und der Entſcheidung des Papſtes am 
6. Oftober 1820 erfolgte, jagte die verlangte Bulle im allgemeinen zu, wollte aber ein- 
elne Punkte derfelben anders gefaßt wiſſen. Über diefe wurde nun, nad) eingeholter In— 35 
Kruktion, in teiteren Noten verhandelt. Den Ietten, aber bloß noch formellen Abſchluß 
bejorgte der vom Kongreſſe von Laibach im März 1821 nad) Rom gelommene Staats- 
fanzler Hardenberg (20. bis 25. März) perfönlid. Ende April und im Anfange des 
Mai ward diefe Bulle von einem damit beauftragten Geiftlichen, Monfign. Mazio, for: 
muliert unter ftändiger Beauffichtigung von feiten Niebuhrs. Schließlich gelangte fie zur so 
Abichrift an die Datarie und ging, mit den Anfangsworten De salute animarum, am 
16. Juli 1821 fertig aus derjelben hervor. Sie ergeht ad perpetuam rei memoriam, 
d. b. ohne beftimmte Adreſſe, und wurde in Preußen mittelft Kabinetsordre vom 23. Auguft, 
fraft welcher füniglichen Bewilligung „diefe Verfügungen als bindendes Statut der katho— 
lifchen Kirche des Staates von allen, die es angeht, zu beobachten find“, jedoch mit Vor: 4 
bebalt aller Majeftätsrechte, nad) ihrem mejentlichen Inhalte janktioniert und durch Ein- 
rüdung in die Öefepesfammlung publiziert. Diöcefaneinteilung Preußens: Erzbistum Köln 
mit den Saffraganbistümern Trier, Münfter, Paderborn ; — Erzbistum Poſen-Gneſen 
mit dem Bistum Culm (Sit: Pelplin); — die Bistümer von Breslau (die auf öſterrei— 
chiſchem Gebiet gelegenen Pfarreien verbleiben ihm; ihm find außerdem untertvorfen die von so 
dem apoftoliichen Vikariat der nordiſchen Miffionen zu trennenden Pfarreien der Stäbte: 
Berlin, Potsdam, Spandau, Frankfurt a. O., Stettin und Stralfund, welche von dem 
Propft zu St. Hedwig in Berlin als Delegaten des Biſchofs von Breslau vertaltet 
werden jollen) und Ermland erempt (apostolicae sedi immediate subjectae eccle- 
siae). — Gedrudt ift fie: Bullarium Rom. XV p. 403 ff.; Münd 2, 250 ff., bier 5 
auch die deutjche Überfegung: Aus der Geſetzſammluͤng für die Königlich Preußiſchen 
Staaten Nr. 12, 1821; Puff p. 188 ff.; v. Kremer, Aftenftüde I, ©. 163 ff.; Walter 
©. 239 ff. u. ö. — Über die Gefchichte der Verhandlung vgl. aus den Akten ges 
arbeitete Darftellung von Mejer a. a. ©. IL, 2, ©.3—116. 265ff. 300; III,1, S. 88 
bis 184; E. U. Th. Laspeyres, Gefchichte und heutige Verfaſſung der katholifchen Kirche so 
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Preußens, 1. Teil, Halle 1840; A. Eichhorn, Ausführung der Bulle de salute animarum 
in den einzelnen Diöcefen des preußischen Staates: Ziſchrift f. d. Gefchichte Ermlands, 
V, 1870, ©. 1—130; 9. v. Treitzſchke, Deutſche Gefchichte im 19. Jahrhundert, 3. Bd 
2. Aufl, Yeipzig 1886, ©.198 ff. ; Brüd a. a. O. II, 39 ff.; Vering $ 39, ©. 160ff.; 

5 E. Mirbt, Die preußiſche Geſandtſchaft am Hofe des Papftes, Leipzig 1899, ©. 13 ff. 
Hannover. — Die Verhandlungen über das von Hannover beantragte Konlorbat 

begannen mit Konferenzen eines Mitgliedes der Gefandtichaft und des päpftlichen Kommiſſars 
Monfign. Mazio, in denen die einzelnen Punkte der zu jchliegenden Konvention feftgeftellt 
erben follten. Sie hatten zur Grundlage von der hannoverfchen Regierung ausgegangene 

ı0 Vropofitionen, welchen römiſcherſeits mit fpeziellen Gegenforderungen geantwortet ward, 
wurden den Sommer 1817 hindurch fortgejeßt und liefen in eine Note Omptedas vom 
28. Juni und eine unummundene Antwort Conjalvi® vom 2. September (gebrudt bei 
Mejer a. a. D. Teil 2, ©. 301f.) aus, in welchen die Verfchiedenheit der beiderfeitigen 
Standpunkte ſtark hervortrat. Indes befand fich die Unterhandlung damit nur in den 

15 eriten Stadien ; denn nad Erreichung eines Reſultates der Konferenzen follte über das- 
jelbe das Gutachten einer zu diefem Zwecke zu Freierenden Kardinalsfongregation vernommen 
und dann erft die Sache dem Papſte vorgelegt werden. Die Differenzen wurden nad) 
Eingang neuer Inftruftion für die Gefandichaft zwar geringer, da aber das Geſchäft doch 
im tejentlichen nicht vorwärts rüdte, jo nahmen endlich der Gejandte und der Karbinal- 

20 jtaatsfefretär, ohne den Fortgang der Konferenz zu ftören, die Sade inögeheim aud 
ihrerfeit3 in die Hand (Auguft 1818) und es entitand ein im Staatsfelretariate entivorfenes 
Projekt, das, von Herrn von Ompteda befürtwortet, nad) London abging (gedrudt a. a. O. 
©. 246f. Note). Es wurde zwar nicht angenommen, aber bildete doch die Bafis weiterer 
Verhandlungen. Dieſe ftodten noch wiederholt und ftanden, nachdem an Stelle des in Rom 

25 verftorbenen v. Ompteda ein anderer Gejandter, v. Reden, eingetreten var, Mitte 1820 
fo, daß die hannoverfche Regierung ihre Einwilligung zum Konkordate von der Einräu: 
mung vier beftimmter Punkte — unbedingtes Relufationsrecht der anzuftellenden Kleriker, 
Aufficht über das Kirchengut, Beibehaltung gewiſſer Behörden und Abhängigkeit der recht: 
lichen Geltung neuer Stiftungen von einer Regierungsbeitätigung — abhängig machte, 

80 die Kurie aber diefe Einräumungen ebenjo bejtimmt vertveigerte. Nach dem im September 
1820 erfolgten hannoverſchen Ultimatum und der im März 1821 darauf erteilten Antwort, 
jchien der Bruch unvermeidlich. Da ließ die bannoverjche Regierung im März 1822, nachdem 
fie die preußiiche Verhandlung rafch beendet jah, durch ihren Gefandten erflären, daß ſie 
ftatt eines Konkordates, gleichtalls eine bloße Girkfumjfriptionsbulle wünſche. So ungern 

8 man hierauf einging, jo glaubte Gonjalvi doch nachgeben zu müſſen. Im Sabre 1822 
und in ben erften Monaten 1823 wurde daber ein Konvenfondprojekt ausgearbeitet, das, 
feitend der hannoverſchen Regierung im tejentlichen angenommen, von Papſt Pius VII. 
wenige Tage vor feinem Tode (20. Auguft 1823) in einer vom 13. Auguft 1823 bdatierten 
Note acceptiert wurde. Anfangs 1824 geſchah bannoverfcherjeits die Natihabition und 

ao demzufolge ward, nach einem desfalls ergangenen Konfiitorialdefrete, die Bulle Impensa 
Romanorum pontifieum am 26. März 1824 vom Papſte erlafjen, welche die Errich— 
tung der Bistümer von Hildesheim und von Dsnabrüd verfügte. Sie ift gebrudt Bei 
Münd, 2, 302 ff.; Nuſſi p. 222 ff.; Walter S. 265f.; dv. Kremer-Auenrode, Alten: 
ftüde zur Gefchichte des Verhältniſſes zwiſchen Staat und Kirche, Leipzig 1873 ff, 1. Bd 

4 S.77 ff. Ihre Form ift der preußifchen ähnlich und ihre Beitätigung durch König Georg IV. 
und Publikation als bannoverjches Landesgeſetz geſchah in der Gefegfammlung am 20. Mai 
1824. — Über die Gefchichte der hannoverfhen Verhandlung: Mejer a. a. O. II, 2, 
©. 117—164; ©. 241—264, III, 1, ©. 62—87; derjelbe, Die Propaganda zc., II, 
©. 423 f.; Brüd, Gejchichte der katholischen Kirche, IT ©. 76 ff. ; Vering $ 40, I ©. 193; 

co Meurer, Die Säkularifation und Wiederberitellung des Stifts Osnabrüd : Archiv F. kath. 
Kirchenrecht XXXIII ©. 378 ff. 

Staaten der oberrheinifhen Kirchenprovinz. — Auf Anregung Württem: 
bergs traten am 24. März 1818 Abgeordnete von Württemberg, Baden, beiden Heſſen, 
Natlauı, den ſächſiſchen Herzogtümern, Medlenburg- Schwerin, Oldenburg, Lübeck und Bremen 

55 zu Frankfurt a. M. zufammen, um unter Vorſitz des mürttembergijchen ehemaligen Kultus: 
minifterd, nunmehrigen Bundestagsgefandten v. Wangenheim, über den Abſchluß eines ge- 
meinfamen Konkordats mit Rom zu beraten. Späterhin haben ſich aud Frankfurt, Lippe 
und Walde an den Beratungen und die beiden Hobenzollem an ihrem Reſultate be- 
teiligt. Den Anlaß zu diefen Konferenzen hatte eine von Vfterreih ausgegangene Mahnung 

so gegeben, die Zufagen des Neichsdeputationshauptichluffes (vgl. oben) auszuführen. Man 
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warb in ſiebenzehn Sitzungen, bis zum 30. April, ſowohl über den Inhalt des abzu— 
fchliegenden Vertrags, wie auch über die Form feiner Ausführung einig, indem man be- 
ſchloß, — tie —— auch ausgeführt ward, — ein Staatsgeſetz über die Verhältniſſe 
der katholiſchen Kirche diefer Territorien in Form einer „Deklaration“ zu formulieren, dem 
Papſte vorzulegen und dabei die „Erwartung“ auszufpredhen, daß er es anerkennen, 
billigen und genehmigen werde. Auf diefe Art follte ihm alle Gelegenheit zu einer Geltend- 
madung furialer Gefichtöpuntte abgefchnitten und das Ganze von vornherein zu einem 
Ultimatum geftempelt werden, das man, falld es der Papſt nicht unverändert annehme, 
auch ohne ihn Iandesgefeglich durchführen zu können meinte. Nach eingeholter Inftruftion, 
die nur von beiden Heflen, Nafjau, Baden, Württemberg und Frankfurt völlig zuftimmend 10 
ausfiel, während die übrigen gr der Beratung an den meiteren Schritten entweder 
nur bedingten Anteil nahmen oder ſich allmählich zurüdzogen, wurde im Juli 1818 die 
lateinisch abgefaßte Deklaration feitgeftellt und gleichzeitig ein „Organifches Statut“, im tes 
jentlichen den franzöfifchen organifchen Artikeln gleichend, ſowie die Inſtruktion einer Ge 
ſandtſchaft enttworfen, welche mit der Deklaration nah Rom gehen follte. In einem Ber: 15 
trage vom 7. Dftober 1818, an dem, aufer ven lettgenannten .. Negierungen, unter 
Reftriktionen auch die meisten anderen vorhin aufgeführten noch teilnahmen, vereinigte man 
fi) auf diefe Prinzipien und ntentionen. 

Im Februar 1819 gingen die Herren von Türkbeim und von Schmit-Grollenburg, 
erfterer Proteftant, letterer Katholik, als Gejandte der vereinigten Staaten nad Rom, e 
übergaben am 23. März ihre Anträge, und hatten am 21. Mai, nicht früher, ihre erfte 
Konferenz darüber mit Conſalvi. Dieſer jchlug ihnen vor, die Angelegenheit durch Fon: 
fidentielle Noten und Beiprechungen zu betreiben, die jedoch bloß vorbereitend und für 
beide Teile ohne Verbindlichkeit ein jollten, ſprach fich ſelbſt für die Form eines Kon— 
fordates aus, machte materielle Ausjtellungen und behandelte die Dellaration als bloßes 2; 
Projekt. Die Gejandtichaft lehnte zwar nicht jede Modifikation derjelben — die wenig— 
ftend v. Türfheim für notwendig bielt, während der ehemals zum Priefter erzogene Herr 
v. Schmig-Grollenburg durch rückſichtsloſes Vorgehen imponieren zu fünnen meinte, — 
aber doch alle Präliminarverbandlungen ab und verlangte eine Konferenz, die ihnen jo- 
gleich über die Stellung des Papftes Aufklärung verichaffen follte. Infolge ihrer Berichte :o 
erhielt fie dann die Inſtruktion (17. Juni und 20. Juli), auf eine authentifche Erklärung 
zu dringen, aber nicht länger als fünf Monate darauf zu warten; erfolge fie früher, dann 
die Deklaration in allen mwejentlihen Punkten für eine unabänderlihe Magna Charta 
libertatis ecelesiae catholico-Romanae zu erklären, und nur auf gewiſſen beftimmten 
Punkten Nedaktionsänderungen zugulafien. Eine bloße Cirfumjfriptionsbulle follte nicht 
beantragt, indes auch nicht abgewiefen werden. — Die Gefandten waren, nad) langem 
Marten, jchon abzureifen im Begriff, als am 10. Auguft 1819 Gonfalvi die unter dem 
Namen der Esposizione dei sentimenti di sua Santitä (d. i. Darftellung der Ge: 
finnungen Sr. Heiligkeit über die Erklärung der vereinten proteftantischen Fürften und 
Staaten des deutſchen Bundes) befannte ausführliche Note an fie erließ (gedrudt in 
deutſcher Überſetzung bei Münd, 2, 378 ff). In ihr werden die zu verlangenden Modi: 
fifationen der fog. Deklaration, durch welche fie allerdings zu etwas abjolut anderem ge 
worden wäre, hervorgehoben und fchließlih der Vorſchlag gemacht, vorläufig die darin 
proponierte neue Cirkumſtription, mittelft einer desfallfigen Bulle, allen in Vollzug zu 
jegen, damit man „in gutem Einverſtändniſſe“ dieſe Bistümer alsdann mit Hirten ver— 4; 
jehen könne. Auf dieſe Eventualität ging, da jene Mobifilationen zu bewilligen tiber 
die Inftrultion getvefen wäre, die Gefandtichaft ein, verlangte und erhielt nähere Auskunft 
über die Natur einer Cirkumſtriptionsbulle und diejenigen Punkte, die, um fie erlafjen zu 
fönnen, der römische Hof wiſſen müſſe, reifte von Nom anfangs Oft.1819 ab und fand ihre 
Kommittenten fehr geneigt, auf die dee der bloßen Girfumjfription einzugehen, von der 5 
es ſchien, daß fie, was man gewollt hatte, gewährte und zugleich für alle anderen In— 
tentionen Raum ließ. Es wurden daher die faktifchen Notizen, deren die Kurie zu be 
dürfen erklärt hatte, gefammelt und mit einer Note, in der das eventuelle Anerbieten des 
Papftes acceptiert und einiges Speziellere hinzugefügt ward, im März 1821 an Gonfalvi 
abgegeben. Man erwartete hierauf eine weitere Verhandlung über den Inhalt der zu ı5 
erlaſſenden Konftitution, und ſah fich getäufcht, als ohne weiteres dieſe ſelbſt erichien : die 
Bulle Provida sollersque vom 16. Auguft 1821. Sie war von einer Note des Kardinal: 
ftaatsfefretärd vom 20. Auguft begleitet, in welcher er das minder Wünfchensiwerte und 
das Unzureichende der nun ergriffenen Maßregel ausdrüdte und auf die notwendig bleis 
benden Ergänzungen hinwies. co 
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Die Bulle „Provida sollersque“ (Nufii 209 f.; vd. Kremer, Aftenftüde 1. Bd 
©. 92ff.; Mejer III, ©. 185 ff.) errichtete die jetzige oberrheinifche Kirchenproving und 
die fünf Bistümer: Freiburg i. Br. (für Baden), Rottenburg (für Württemberg), Main 
(für das Großherzogtum Hefien), Limburg (für Naſſau und Frankfurt), Fulda (für Kurbeffen) 

5 unter Freiburg als Metropole. Die Kurie hatte fich zu diefem Schritt beinahe mehr als bereit 
finden lafjen, weil fie die teilweis auch erreichte Abficht hegte, bei dieſer Gelegenbeit die 
Beitimmungen des wejtfälifchen Friedens über Ausfchluß der bifchöflichen Regierungsrechte 
von gewiſſen proteftantischen Landesteilen aufgehoben zu fehen. Denn die Bulle unter 
ftellte den Yandesbistümern, welche fie einrichtet, nicht bloß die Katholiken, fondern jämt: 

10 liche Chriften der betreffenden Lande; fie follte außerdem, wie im Eingange ausdrüdlich 
bemerft wird, auch für die mittel- und norddeutſchen Teilnehmer der Unterhandlungen, 
welche auf halbem Wege ftehen geblieben waren, mitbejtimmt jein und es jollte nur noch 
eine genauere Feſtſetzung über die Diöceſen vorbehalten fein, zu denen die Territorien der: 
jelben geichlagen würden. Im übrigen fpricht fie, neben der Eirfumffription, nur von der 

15 Kapitelzufammenfegung und Dotation der fünf Kathedralen; der Biſchofs- und Domherrn⸗ 
wahlen hingegen erwähnt fie nicht. 

In Frankfurt warb fie von der Mitte Dftober 1821 daſelbſt wieder zufammen- 
getretenen Konferenz geprüft und annehmbar gefunden, was man Ende November dem 
römischen Hofe anzeigte. Alle Teile der Deklaration von ehemals, die in der Bulle nicht 

20 berührt waren, hatte man aber unterdbes in das beabfichtigte organiſche Statut herüber- 
genommen und mit bemfelben zu einer fogenannten „Kirchenpragmatif” verarbeitet, die 
in allen beteiligten Staaten mit der Bulle zugleich publiziert werden follte und daher, als 
fie befannt ward, den lebhaften Widerfpruc des römischen Stuhles hervorrief. Trotzdem 
wurde fie in einem an den Vertrag vom 7. Oktober 1818 ſich anlehnenden neuen Staats: 

25 vertrag der verbundenen Regierungen vom 8. Februar 1822 aufrecht erhalten (Mejer III, 
©&.227). Dagegen wurde eine Form der Sanktions- und Publifationsverordnungen für die Bulle 
beſchloſſen, durch die ſolche in ihr enthaltene Gegenftände, die in den dem römiſchen Hofe 
gemachten Anträgen nicht enthalten geweſen jeien, als nicht genehmigt bezeichnet werben 
jollten; und außerdem über die Einrichtung der vorzunehmenden —— und beſon⸗ 

80 deren Verpflichtungen der neuen Biſchöfe Abmachung getroffen. Am 6. Mai 1823 pro- 
ponierte man die bergeftalt nominierten Bijchöfe dem Papfte, der jedboh am 13. Juni 
1823 die Beftätigung verfagte, reelle Zurüdnahme der Kirchenpragmatif verlangte und, 
infolge weiterer fchriftlich geführter Verhandlungen, mittelft einer Note vom 16. Juni 1825 
ein Ultimatum erließ, welches zu Wiedereröffnung der Frankfurter Konferenzen (Januar 

35 1826) Anlaß gab. — Hier beichloß man (4. August 1826) eine gemeinfame Note, in der von 
den im Ultimatum aufgeftellten ſechs Punkten die erften vier unter der Bedingung angenommen 
wurden, daß an die Bifchöfe und Domkapitel ein Breve erlaffen würde, in welchem dieſe 
angeiviefen würden, zu Bifchöfen und Domlapitularen personas minus gratas nicht zu 
wählen ; rüdfichtlich der beiden legten Punkte hingegen wurden die landesherrlichen Sou— 

so beränitätsrechte vorbehalten. Darauf erihien am 11. April 1827 Leos XII. Bulle Ad 
dominiei gregis custodiam und traf in den erften vier Artifeln, unter der von den 
——— verlangten Modifikation, über die Biſchofs- und Kapitelwahlen Verordnung, 
ſchrieb aber in Art. 5 und 6 dem Ultimatum gemäß und ohne Rückſicht auf die Er— 
widerung der Regierungen vor, daß in jeder Diöceſe ein den Tridentiner Schlüffen ent: 

46 Sprechendes Seminar bejtehen, und da die Ordinarien ſamt dem Erzbiichofe, neben 
freiem Verkehr mit dem Papjte, alle ihnen nach den jest geltenden Kirchengejegen und der 
vigens ecelesiae diseiplina zulommenden Yurisdiktionsrechte befigen jollten. 

In den Iandesgejeglichen Beitätigungen und Publikationen der beiden Bullen, die 
nunmehr nad nochmaliger Beratung der vereinten Staaten und einer am 8. Dftober 

so 1827 abgeichlofjenen Ergänzung ihres Staatövertrags von 1818 und 1822 erfolgten (in 
Naffau den 9., in Baden den 16., in Württemberg den 24. Dftober 1827, in Kurheſſen 
den 31. Auguft, im Großherzogtum Hefien den 16. Oftober 1829), wurde die Bulle Ad 
dominiei, zum Teil mit Hinweglaſſung der beiden legten Artikel, unter ausdrüdlicher 
Wahrung der Hoheitörechte u. dgl. mehr in die Yandeögefeßgebungen aufgenommen. Außer: 

65 dem aber wurde in allen betreffenden Staaten eine gleichlautende Verordnung in betveff 
des landesherrlihen Schuß: und Auffichtörechtes über „die katholifche Kirche” am 30. Ja— 
nuar 1830 erlaſſen, in der die ehemalige „Kirdhenpragmatif” in allen mwejenlichen Punkten 
wörtlich wiederholt war, jo daß Papſt Pina VIII, indem er den Erlaß als vertragswidrig 
anjab, durch ein an fämtliche Biſchöfe der oberrheinifchen Kirchenprovinz gerichtete Breve 

"dom 30. Juni 1830 dagegen protejtierte, die Verordnung verwarf und die Bilchöfe auf: 
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forderte, das Recht der Kirche zu wahren. — Die Aktenftüde bei Münd, 2, 309—417 ; 
Nufii p. 209 ff. 239 ff.; Walter S. 392 ff. ; Die Gefchichte diefer Verhandlungen: Mejer 
a. a. O. II, 2, ©. 165— 240; III, 1, ©. 7—61, 185— 229; berjelbe, Die Propaganda, 
ihre Provinzen und ihr Recht, II, Göttingen 1853, ©.418 f.; J. Longner, Darftellung der 
Hectöverhälmifie der Biſchöfe in der oberrheinifchen Sirchenprovinz, Tübingen 1840; 5 
derjelbe, Beiträge zur Geſch. der oberrheinifchen Kirchenprovinz, ebend. 1863; H. Brüd, 
Die oberrheinifche Kirchenprobinz von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, Main; 1868 ; 
derjelbe, Geſch. der kath. Kirche, II, 102 ff.; H. Maas, Geh. der fath. Kirche im Groß: 
herzogtum Baden, Freiburg i. Br. 1891; E. riedberg, Der Staat und die Biſchofs— 
* in Deutſchland, Leipzig 1874, TI. 1, ©. 125: Tl. 2, 114 ff. 10 

Der Vergleich des baverifhenKonfordates und der genannten Cir- 
fumjfriptionsbullen zeigt, daß in leßteren, die untereinander nicht weſentlich differieren, 
fein einziger Punkt enthalten ıft, der in dem Konkordate nicht gleichfall® berührt wäre. Nur 
die Abgrenzung der einzelnen Diöcefen und erzbiichöflichen Provinzen iſt in jenen Bullen, deren 

uptinbalt fie bildet, genauer ald im Konkordate verzeichnet, das, wie erwähnt, noch durch 
eine bejondere Cirkumſtriptionsbulle verbollftändigt worden ift. Außerdem haben ſie fols 
gende Teile gemeinfam: a) die Zufammenfegung der Domkapitel. Für Bayern, Preußen 
und die oberrheinifche Kirchenprobinz wird, wovon in der hannoverſchen Bulle nicht die 
Rede ift, vorgejehen, daß ein Pönitenziar und ein Theolog im Kapitel fein follen. Daß 
die Kapitulare zum Chordienft verpflichtet und dem Bijchofe a consiliis find, jagt das 20 
Konkordat und die oberrheinifche Bulle, — daß fie in den Grenzen des kanoniſchen Rechtes 
Statute machen dürfen, diefe und die preußiiche allein. — Sodann ift gemeinfam die Zu— 
ſage einer jedesmal genauer beitimmten Dotation der Biſchöfe und Kapitel, die in Bayern, 
Hannover und der oberrheinifchen Kirchenprovinz bonis fundisque stabilibus, in Han— 
nober auch in Zehnten und Realzinfen, in ber oberzheinifchen Kirchenprovinz auch in andern 2 
mittelft Spezialhypothek geficherten Einkünften, in Preußen überhaupt bloß in Grund» 
infen, die auf Staatswaldungen radiziert jeien, und nur eventuell in Grundeigentum be: 
Heben fol. Die freie Verwaltung ift den Bifchöfen in Bayern und der oberrheinijchen 
Kirchenprovinz, die Erhaltung des Vermögens der einzelnen Kirchen in Bayern, Preußen 
und Hannover ausbrüdlich garantiert. Ferner daß jede Diöcefe ihr dotiertes Seminar 30 
haben und die geiftliche Erziehung darin nad der Norm des Tridentinums geſchehen fol, 
jagt das Konkordat und alle Bullen; daß der Biichof es frei leite und verwalte, jagt, 
außer dem erſtern, bloß die oberrheinifche Bulle, in der eben diefer Artikel, wie wir ge 
jeben haben, ftaatsfeitig beftritten wurde. Die Stiftung eines Emeriten- und Demeriten- 
Elofters ift nur in Bayern und Preußen vorgejeben. Nicht minder ift die Ernennung der 36 
Biihöfe und Domberren in dem Konkordate ſowohl als in den Bullen ausdrüdlich feit- 
geftellt. Die Annaten und die Kanzleitagen find für Preußen und Hannover firiert, für 
die oberrheinifche Provinz nicht erwähnt, und für Bayern neu feitzuftellen verſprochen. — 
Mas die Rechte der Bifchöfe betrifft, jo find fie für Bayern einzeln aufgezählt, während die 
preußifche Bulle dem Epiffopate allgemeiner omnia et singula jura, praeeminentiae, «0 
praerogativae et privilegia aliis illarum partium Archiepiscopis et Episcopis 
legitime competentes zujagt, und die oberrheinifche Bulle, die, neben dem bayerischen 
Konkordate, auch allein die Freiheit des Verkehrs mit Nom ausdrüdlich garantiert, in dem 
oben erwähnten Art. 6 der Bulle Ad dominiei die volle Epıffopalgewalt juxta canones 
nunc vigentes et praesentem Ecclesiae disciplinam ihm fidyert. — Endlich werden 46 
in allen Bullen, gleichmäßig mit dem Konkordate, geichäftliche Anordnungen über die Aus: 
führung getroffen. 

Folgende Artikel hingegen finden fih allein in dem Konkordate berührt: Zuerſt 
beginnt das bayerische Konkordat mit dem Satze, daß die fatholifche Religion im König: 
reiche in allen nach göttlihem und nad kanoniſchem Rechte ihr gebührenden Rechten und so 
Prärogativen werde gejchügt werben, während in den verjchieden gefaßten Eingängen ber 
Bullen ſtets ausgedrüdt it dat der Papft erhalten wolle, was unter den obmwaltenden 
Umftänden zu erhalten ſei, und dadurch zu befonderen Konzejfionen fich veranlaßt ſehe. So: 
dann wird der Unveräußerlichkeit und Unveränderlichkeit des Kirchengutes ausdrücklich gedacht, 
der Kirche die Schulaufficht (fidei et morum doctrinae invigilare), ſowie die Stiftung 56 
und Dotation einiger Klöfter für Unterricht, Pfarraushilfe und Krankenpflege, das päpjt: 
liche Dispenfationsrecht zur Benefizienkumulation und ein beftimmender Einfluß auf die 
Bücherpoligei zugefichert. Die Hauptfache ift eine garantierende Aufzählung der bifchöflichen 
Rechte, zu denen auch das der freien Kollation (bei welcher erweisliches Patronat geſchützt 
werden Fol) gehört, und die damit verbundene ganz allgemeine Verficherung At. 14) bes so 

46 
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Schutzes und der Ehrfurcht für die Kirche und ihre Diener. Das beißt, es ift bier, im 
—— mit dem Anfangsartikel, das Verhältnis zwiſchen dem Staat und der 

irche als ſolcher feſtgeſtellt und zwar in einer Weiſe, die den im Beginn dieſer Erörte— 
rung dargeſtellten Anſchauungen der Dekretalen, die noch heute die kurialen Anſchauungen 

5 find, weſentlich entſpricht. Dabei iſt, in volllommener Konſequenz, weder ein Fönigliches 
Placet, noch irgend ein Teil des Inſpektionsrechtes anerlannt. Denn die Feſtſtellung des 
von den Biſchöfen zu leiſtenden Huldigungseides (Art. 15), die ähnlich auch den pro— 
teſtantiſchen Staaten gegenüber durch Einzelverträge geſchehen iſt, enthält dergleichen nicht. 

Durch dieſe Vergleichung wird alſo dasjenige beſtätigt, was über den Unterſchied 
10 —58 den mit Preußen, Hannover und den Staaten der oberrheiniſchen Kirchenprovinz 

verhandelten Cirkumſkriptionsbullen einerſeits und den modernen Konkordaten andererſeits 
oben im Eingange bemerkt worden iſt. 

Diejenigen deutſchen Regierungen, welche in Frankfurt mit beraten hatten, ohne durch 
die Cirkumſtription der Bulle Provida sollersque zunächſt ergriffen zu fein, ſchloſſen ſich 

16 fpäter teilweife dem preußifchen, teilweife dem oberrheinifchen Diöcefanverbande, Braun: 
ſchweig aber dem hannoverfchen, vermöge eines von der dortigen Negierung ertrahierten 
päpftlichen Breves von 1834, an. Über diefe accedierenden Staaten vgl. Mejer, die Pro: 
paganda, TI. 2, ©. 500—504. 

Bis zu den politiichen Beiwegungen von 1848 blieb es hierauf bei den bargejtellten 
20 Abkommen; obwohl diejelben, wie zum Teil oben erwähnt ift, zu mancherlei Streitigfeiten 

Anlaß gaben. 
Für die von den Jeſuiten geleitete ultramontane Partei waren die Bewegungen ber 

Jahre 1848 und 1849 er. günftig. Schon das war für fie ein Gewinn, daf 
die Staatsregierungen, gegen deren Kirchenhoheitsrechte fie gejtritten hatte, fih in Be 

25 brängnis befanden und vielfach fich ſchwach darin zeigten. Ein größerer Vorteil aber 
waren ihr die in Deutjchland jet zu voller Entfaltung gelangenden fonftitutionellen Ber: 
fafjungsprinzipien. Der abjolute Polizeiſtaat hatte noch nicht gewußt, ſich von der Geſell⸗ 
ſchaft zu unterjcheiben, Pig: daher jelbititändige joziale Intereſſen neben den ftaatlichen 
nicht ftatwiert, auch nicht Firchliche, war vielmehr in betreff der Kirche territorialiftiich ge 

0 weſen. Der Efonftitutionelle Staatögedanke hingegen erkennt die Selbitftändigfeit jener 
Intereſſen und die — der entſprechenden ſozialen Bewegung, ſonach auch die der 
römiſch⸗katholiſchen Kirche an, indem er ihr va nicht weniger ald anderen geftattet, 
fih zu ihren Zwecken der Preßfreiheit und des Vereinsrechtes zu bedienen, und ein Maß 
des Schußes für Perfon und Eigentum binzufügt, das nicht nur die Erwerbung großer 

35 pefuniärer Mittel für jene Zwecke geftattet, jondern auch dem einzelnen, der für fie Fämpft, 
eine faft völlig gedeckte Stellung gegen die Staatsregierung einräumt. Hierzu fommt die 
Wirkung des in den Eonftitutionellen VBerfafjungen angenommenen Repräjentativfyftemes. 
Denn dasfelbe verleiht, wie den übrigen Jntereflenverbänden, jo auch der römiſch-katholiſchen 
Kirche das Necht, bei den Repräfentantenwahlen für Gemeinde, reis, Provinz, Land, 

40 Reich durch ihren fozialen Einfluß Vertreter ihrer genofjenihaftlicen Intereſſen in die 
entiprechenden Vertretungen wählen zu laſſen, und durch diefelben in einem Maße, in 
welchem ihre foziale Macıt zum Ausdrud kommt, bejtimmend einzumwirken, wie auf das 
Selbitregiment der partifulären Kreife, jo auf die Gefamtleitung des Staates. Dieſe 
Einwirkung fann um jo erfolgreicher gehandhabt werden, je mehr die kirchliche Genoflen- 

45 Schaft im fich centralifiert und gefchlofien ift Bebürfnis und Übung der politijchen Aktion 
fonnten daher nicht anders, als auch innerhalb der Kirche je länger befto mehr die jeſui— 
tiſch-kuriale Anschauung zu fördern, die dieſe geichlofiene Gentralifation von jeher für der 
Natur der Kirche entfprechend erflärt hatte. — Noch fchneller aber als der zur Herricaft 
gelangende Konftitutionalismus wirkte im Jahre 1848 das Autoritätsbebürfnis der Re 

50 gierungen. Als fie ihr bisheriges Anjehen wanken fahen, während die Fatholifche Kirche 
der Autorität anjcheinend ficherer als vorher war, ließen fie fich zu dem Irrtum verleiten, 
diefe Kirche werde, wenn man ihr die verlangte Freiheit lafje, die Maſſen auch der ftaat- 
lichen Autorität wieder unterwerfen helfen. 

Öfterreih. — Der feit Fürft Kaunitz überlieferte joſephiniſche Territorialismus 
65 wurde fchon in der deutjch:öfterreichiichen Verfaſſung vom 25. April 1848 und miederbolt 

in der Gejamtverfaffung 4. März 1849 aufgegeben und in einem faiferlichen Patente von 
demjelben Datum die joziale Freiheit der Kirche mit der aus den Frankfurter Grund: 
rechten ftammendben damals üblichen Formel erklärt, daß die Kirche ihre Angelegenheiten 
„ſelbſtſtändig ordne und verwalte“. Schon 1848 nun waren allerhand Eingaben öfter: 

co reichifcher Bifchöfe bekannt getvorden, in welchen fie in dieſer Richtung Kirchliche Einzel: 
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forderungen formulieren. An der zu ſolchem Zwecke gehaltenen Zufammenfunft der deut: 
ſchen Bifchöfe in Würzburg (Oftober 1848, |. u.) beteiligten fie fich jedoch nicht, wurden aber 
dann von der Regierung jelbft zu einer ähnlichen vom 31. April bis 7. Juni 1849 
dauernden Zufammenkunft nad Wien berufen. Die dort aufgeftellten ausführlichen Defi- 
berien wurden am 9. Juli vom Papſte beftätigt (die Aktenftüde bei M. Brühl, Acta ec- 5 
clesiastica, Mainz 1853). Die Regierung antwortete durch die Defrete vom 18. und 
23. April 1850 und das Patent vom 31. Dez. 1851 (Brühl a.a. D. und Walter, Fontes, 
p. 276 sq.), die aber nur gelten follten, bis durch eine gleichzeitig (April 1850) ind Auge 
gefaßte Konkordatsunterhandlung mit Rom das Verhältnis zwiſchen dem  öfterreichiichen 
Staate und der römiſch-katholiſchen Kirche abſchließend werde geordnet fein. Die Nego- 
ciation, welche 1853 begann, ward in Wien päpftlicherfeitS durch einen dahin gefendeten 
Nuntius, Viale Brela, ftaatlicherfeits durch einen öſterreichiſchen Erzbischof, Kardinal Raufcher, 
in Rom durch diefen und den Kardinal Santucei geführt. Sie begegnete bei der die Ne 
gierung befeelenden Gefinnung feinerlei erheblichen Schwierigkeiten, und fam 18. Auguft 
1855 zu formellem Abjchluß, worauf das Konfordat ſowohl vom Papfte durch die Bulle 
Deus humane salutis auetor vom 3. Nov. 1855, mie durch Fatferliches Patent vom 
5. November 1855 als Geſetz publiziert wurde (Text: Nuſſi S. 310ff.; Walter, Fontes 
©. 280 ff., der auch einige der zugehörigen Aftenftüde mitteilt; vollftändiger und mit den 
Ausführungserlaffen in v. Moy und Verings Archiv für kathol. Kirchenreht I, S. IVff.; 
XIV, ©. 93ff.; XVII, ©. 449ff.; v. Kremer, Aftenftüde I, ©. 214ff.; Coll. La- » 
censis t. V, p. 1321 ff. auch die geheimen Artifel). Das Konkordat beginnt mit wörtlich 
derſelben —— mit welcher auch das bayeriſche anfängt, daß die katholiſche Religion 
in Oſterreich „alle Befugniſſe und Prärogativen“ haben ſolle, die ihr „nach der Anordnung 
Gottes und den kanoniſchen Ordnungen“ zuſtehen; während die durch das Religionsedikt 
in Bayern hinzugefügte Limitation bier nicht hinzugefügt wurde. Überhaupt klingt das 25 
bayeriſche Könkorbat mehrfach an; aber die nähere Bergleichung zeigt, wie viel günftiger 
in Ofterreich die Kirche geftellt wird. In den Schlufartifeln (34. 35) werden ſämtliche 
dem Konkordate und der „Lehre der Kirche oder ihrer vom heiligen Stuhl gebilligten gear 
wärtigen Praxis“ wiberfprechende öfterreichifche Staatsgeſetze aufgehoben ; in den Artikeln 5 ff. 
10ff. wird der Kirche die Schule, die Übertvachung der Litteratur, die Ehe überlafjen, ihr so 
auch ausdrüdlich, unter Aufhebung des Placet und des Rekurſes, volle Freiheit ihrer Be: 
wegung zugefichert; fo daß ihr dies Konkordat die von den Ultramontanen geforderte Firch- 
lich⸗genoſſenſchaftliche Souveränität nebit der Unterordnung bes Staates unter diejelbe in 
fämtlichen mwejentlichen Beziehungen einräumt. Litteratur über das öfterreichifche Konkordat 
verzeichnet: Archiv für fath. Kirchenrecht I, S.180 ff. 218 ff. 365 ff.; VI, ©. 176 ff. 190 ff.; a 
VIII, &©.292 ff.; (3. Feßler), Studien über d. öfterr. Konkordat, 2. Aufl, Wien 1856; 
— Über das öſterr. Konkordat, Leinin 1856; Wiſemann, Vier Vorträge über 

onkordate, insbeſ. das öſterr. Konkordat. Aus dem Engliſchen, Köln 1858; (Ginzel), 
Kirchliche Zuftände Defterreich® unter der Herrſchaft des Konkorbats, Leipzig 1859; E R. 
Vering, Kirchenreht $37 (S.121: „das Konkordat gewährte der Kirche feine ſolche Selbit: ao 
ftändigfeit wie fie diefelbe auf Grund der VBerfafjungsurfunde hätte beanfpruchen können“), 
Schulte, Kirchenrecht, 1, 459 und Lehrbuch des Kirchenrechts, 4. Auflage, Gießen 1886, 
8 18 7 56; außerdem Friedberg, Die Grenzen zwiſchen Staat und Kirche, 1872, 
©. 403 ff. 

Es war ein überaus großer Erfolg, einen Staat von der politifchen Machtftellung, 45 
wie Ofterreich fie feit dem Tage von Olmüb in Deutſchland einnahm, ſich in ſolchem 
Maße der Kirche hingeben zu ſehen, und die Eurialiftifchsjefuitiiche Partei faßte den Ge- 
danken, welchen damals am deutlichiten v. Ketteler (Necht und Rechtsſchutz der Fatholifchen 
Kirche in Deutichland, Mainz 1854) ausgefprochen hat, das alte der Kurie dienftpflichtige 
deutiche Reich in öfterreichifcher Hand wieder aufzurichten. Wie viel Öfterreich felbft hierfür und co 
vielleicht ſchon in dem Konkordate gethan hat, ift bis jegt nicht aufgeklärt; jedenfalls war 
es mit den Ultramontanen durch die gemeinſame Gegnerichaft gegen Preußen verbunden, 
fe fi ald Schutzmacht der katholiſchen Kirche Deutjchlands in den zum Konkordate ges 

— 0 

— 5 

örigen Aktenſtücken ausbrüdlich bekannt, und bat namentlid in Baden den Kampf unter: 
ützt, welchen der Epiflopat im genoſſenſchaftlichen Jnterefie gegen den Staat jeit 1850 55 

in die Hand nahm. 
Staat und Kirche in Deutichland und Ofterreich feit der Mitte des 

19. Jahrhunderts. — Der bdeutjche Epiffopat hatte, nachdem die Forderung der 
„Sirchenfreiheit” unter die fogenannten Volfsforderungen von 1848 vielfach eingereiht 
worden, die Frankfurter Nationalverfammlung aber dabei geblieben war, die Kirchen als co 
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den Staatögefegen untertvorfene Genoſſenſchaften zu bezeichnen, ſich im Oktober jenes 
— in Würzburg zu gemeinſamen Verabredungen verſammelt. Hier hatte er zwar den 

orichlag noch abgelehnt, alle der vollen genoſſenſchaftlichen Selbftftändigfeit feiner Kirche 
im Wege ftehenden Staatögefege, mit denen er zeither mannigfach in Konflikt geweſen 

5 war, ohne weiteres als nichtige zu behandeln, aber er hatte fich zu dem Verlangen an die 
Staatsregierungen vereinigt, dad nachher in einer Reihe von Denkfchriften, die je von den 
einzelnen Zandesepijfopaten ausgingen, ausgefprochen wurde, daß diefe die Unabhängigteit 
der Kirchengenoffenjchaft anerkennen follten. Unter diefer Kirchenfreibeit wurde verftanden, 
daß die Kirche in allen Angelegenheiten, welche die Genofienichaft ihrerſeits für Kirchen: 

10 fache erklären werde, keinerlei ftaatshoheitlicher Beſchränkung oder Beauffichtigung unter: 
worfen fei. Die um jene Zeit vielbewegte dee einer Trennung der Kirche vom Staate 
nad) nordamerifanifch-belgijhem Mufter nahm der Epiflopat hingegen nicht an, fondern 
wollte den Staat bei der, wie die Bifchöfe meinten, der Kirche jure divino gejchuldeten 
Schuspflicht feithalten (Protokolle des Würzburger Tages in Moy und Verings Archiv 

15 für fathol. Kirchenrecht XXI, 108f. XXII, 214f. 373f. Über die Denkſchriften Mejer, 
Lehrb. des Kirchenrechtes, S.360f. in den Noten; Vering 8 44, VI; J. Friedrich, Ignaz 
von Döllinger, 2. Bd, München 1899, ©. 438 ff.). 

Als Feine deutſche Regierung dem Verlangen diefer Denkichriften entſprach, ließen 
die Leiter der Bervegung zunächſt in Baden, wo eine Majorität Fatholifcher Unter: 

20 thanen einem proteftantifchen Regentenhauſe gegenüberftand, den Kampf beginnen. Sie 
behandelten in dem dortigen jog. Schulitreite die ihnen widerwärtigen Staatögejege in der 
That als mangels ftaatlicher Kompetenz nicht bindende, und riefen allmählich Zuftände 
hervor, durch welche die benachbarten > Bm von Heilen-Darmftabt und von MWürt- 
temberg, und eng © auch die babifche, ſich dahin drängen ließen, unter öfterreichifcher 

3 Handweiſung die Abhilfe bei der Kirche felbft zu fuchen. Mittelſt desfallfiger fonforbats- 
artiger Konventionen erkannten fie, ähnlich wie es Ofterreich gethan hatte, die Nichtkom- 
petenz des Staate® auf dem Gebiete Firchenrechtlicher Gejeßgebung injoweit an, als 
fie von der Kurie die Einrichtung der ihnen nötig jcheinenden Ordnungen nachjuchten. 
Dagegen getwährleifteten fie die „Kirchenfreiheit“. Verſprechungen, wie die ber erjten 

30 Artikel des bayeriſchen und öfterreichifchen Konkordates, konnten proteftantifche Negierungen 
zwar nicht erteilen, aber fie — wenigſtens die Vollentfaltung des biſchöflichen Re— 
gimentes nach kanoniſch rechtlicher Beſtimmung zu ſchützen, ohne Ausnahme der Prote— 
ſtanten, ohne ausdrückliche Reſervierung von Hoheitsrechten über die Kirche. Das war 
enau genommen ebenſoviel. Daß man auch in der Faſſung ſich an das öſterreichiſche 

5 Konkordat anſchloß, iſt an nicht wenigen Stellen offenbar. — Die Konvention der groß: 
herzoglich-heſſiſchen Regierung war zuerft (23. Auguft 1854, Tert: A. Schmidt, 
Kirchenrechtäquellen des Großherzogtums Helen ©. 57 ff.; Verings Archiv VI, ©. 158 ff.; 
Walter, Fontes, p. 359ff.; Bering $ 44, VII; Friedberg, ZHR VIII, ©. 345ff.) 
mit dem Mainzer Bifchofe von Ketteler geſchloſſen (DO. Pfülf, Biſchof von Ketteler 1. Bo, 

Mainz, 1899, ©. 344 ff.) genügte aber der Aurie nicht (Animadversiones etc. in 
Doves ZAN 8, 348 ff.) und erhielt (1856) die vom ihr verlangten agulähe. — Die 
württembergijce Konvention wurde unter dem Minifterrum Wächter - Rümelin 
unmittelbar mit der Kurie gefchlofien, am 8. April 1857 Nufli ©. 321ff.; Walter 
p. 363 sq. Xitteratur bei Schulte, Kirchenrecht 1, 502 f., Not. 24. 26; Friedberg, 

45 Grenzen zwiſchen Staat und Kirche, 1872, ©. 440—471, wo auch über die verfuchte 
ähnliche nafjauifche Konvention ſich Nachtveis findet, ferner L. Golther, Der Staat und die 
katholische Kirche im Königreich Württemberg, Stuttg. 1874; ©. Rümelin, Zur katholischen 
Kirchenfrage: Reden und Auffäge, NF, Freiburg 1881; Kremer, Altenftüde, 1. Bd, 
©. 286 ff.; Archiv für kathol. Kirchenrecht IT, 688ff.; III, ©. 444f. 577ff.; IV, 

wo. 307 ff. V, ©. 202; VI, ©. 398ff.; Fl. Rieß, Die württemb. Konvention, Freiburg 
1858; 2. Reyſcher, Das öfterr. und das mwürttemb. Konkordat, 2. Aufl., Tüb. 1858). Die 
württembergiſche Konvention wurde vom Papfte in der Bulle „Cum in sublimi“ vom 
22. uni, vom König Wilhelm I. am 21. Dezember 1857 publiziert, jegt allerdings unter 
Wahrung der jtaatlichen Hobeitsrechte und unter Vorbehalt der Genehmigung der Zand- 

55 ſtände zu den Punkten, durch welche die Landesgeſetzgebung modifiziert worden war. — Mit 
denjelben Klaufeln wurde die badische Konvention am 28. uni 1859 abgejchloffen und 
vom Papfte am 22. September 1859 durch die Bulle „Aeterni patris vicaria“ (Nuffi 
©. 330 ff.; Walter ©. 376 ff.; w Kremer, Altenftüde, 1.Bd, ©. 310ff.; H. Maas, Geld. 
der kath. Kirche im Großherzogtum Baden, ©. 229f.; Archiv für kath. Kirchenrecht V, 

w6©&. 224 ff.; C. Bader, Geſch. der kath. Kirche im Großherzogtum Baden, Frbg. 1860) 
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—25 Von der Regierung wurde die Konvention am 5. Dezember 1859 vers 
öffentlicht. 

Allein in Baden, dann auch in Württemberg verfagten die Stände ihre Zuftimmung. 
Beide Regierungen ſahen fi) gezwungen, der Kurie zu erllären, daß fie nicht in der Yage 
feien, ihre Konventionen auözuführen, diefelben vielmehr fallen Iafjen müßten, worauf zu: 5 
erft in Baden durch mehrere Geſetze vom 9. Dftober 1860, dann auch in Württemberg 
durch Geſetze vom 31. Dezember 1861, 23. und 30. Januar 1862 das Verhältnis ber 
katholiſchen Kirchengenofjenichaft im Staate einfeitig geordnet worden ift (f. die oben an- 
geführte Litteratur). Dasfelbe ift dann fpäter auch in Heflen-Darmftadt gefchehen (Geſetz⸗ 
entwurf vom 14. Nov. 1862: Ardiv XVII, ©. 157ff.). 10 

Auch Defterreich hatte bald erkannt, daß es die Zufagen feines Konkordates nicht 
zu halten vermöge, und machte ſchon ſeit 1860, bezw. 1863 Verfuche, es modifiziert zu 
eben. Diejelben waren jedoch vergeblih. Als daher durch den Ausgang zuerft des Frank— 
rter Fürftentages von 1863, dann des Krieges von 1866 die Pläne Defterreich8 in Bezug 

auf Deutjchland befeitigt waren, und es fich der Reorganifation feiner inneren Verhältniſſe 15 
zumwandte, erflärte es in dem britten der Staatdgrundgefehe vom 21. Dezember 1867 — 
„über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger“ 8 15 — diesmal mit der Formel der 
erften Leſung der Frankfurter Grundrechte von 1848, daß „jede —5 anerkannte Kirche 
und Religionsgeſellſchaft“ zwar „ihre inneren Angelegenheiten ſelbſtſtändig ordne und ver- 
malte”, aber „mie jede Gefellichaft den allgemeinen Staatögefeen unterworfen“ fei, und 20 
ging demgemäß einfeitig vom Konfordate ab, zunächit durch ein Ehegeſetz, ein Geſetz über 
die Schulen und ein Geſetz über interfonfeffionelle Verhältniffe, alle drei vom 25. Mai 
1868, ſowie einige fpätere gefegliche Erlaſſe (f. diefe Gefege in Doves gt 8, 139 ff., 
342 f., 495 ff., 9, 145ff. 310 und ebenfo im Archiv f. kath. KR. XIX, ©.459ff.). Der 
Bapit, welcher feit 1859 — der Wendepunkt liegt in denfelben Tagen, in welchen er die 25 
Konvention mit Baden ſchloß — die Staatsregierungen mehr und mehr der Firchlichen Souve— 
ränität abgeneigt fand, fuchte dem dadurch entgegenzutirfen, daß er diefe Doktrin immer 
entfchiedener und immer ausführlicher ausſprach. In die Neihe diefer Schritte gehört, da 
er nicht nur durdy den Nuntius Falcinelli in Wien fofort gegen diefe Geſetze proteftieren li 
(v. Kremer, Altenjtüde 1, ©. 273 ff), fondern felbft in der Allofution vom 22. Juni 1868 go 
(Archiv für kath. AR. XX, 170ff.) die genannten öfterreichifchen Verfaſſungsgeſetze als 
ohne desfallfige Kompetenz erlafjene und „verabicheuungswerte” (loges abominabiles) für 
null und nichtig erllärte. Den Schluß bildete das vatikaniſche Konzil, auf welchem er 
vom Epijlopat die Erklärung erreichte, daß päpftliche über dogmata und mores ex 
cathedra erfolgte Lehrentſcheidungen infallibel und daß die Bifchöfe nichts als päpftliche 36 
Bevollmächtigte feien; beides erhob er hierauf in päpftlichen Konftitutionen zum Geſetze 
(e. Pastor aeternus vom 18. Juli 1870). Hierdurch war der Kurialismus, der bis 
dahin nur die Doktrin einer Partei in der Kirche geweſen war, zur Kirchenlehre getvorben, 
die Reihe der Meinungsäußerungen —— Päpſte über das Verhältnis zwiſchen 
Kirche und Staat, wenn nicht ald Ex-Kathedra-Entſcheidungen anerkannt, jo doch in die 40 
Stellung gebracht, jeden Augenblid als ſolche erklärt und benußt werden zu fünnen, endlich 
der Epiflopat in dem Maße zu einem bloßen Inſtrument des päpftlichen Willens herab: 
gebrüdt, daß die Firchliche Genofjenichaft als in mwefentlihen Punkten fortentwidelt und 
verändert erjchien. 

Aus diefem ausprüdlich dabei in Bezu genommenen Grunde kündigte nunmehr die 46 
öfterreichiiche Regierung durch Depefche des Minifterd Graf v. Beuft vom 30. Juli 1870 
das Konkordat formell auf (Friedberg, Samml. der Aktenft. zum Vatikan. Konzil, ©. 155, 
Anm. 185 und die betr. Urkunden, ©. 626f. 630f.; deutfche Überf.: Archiv XXIV, 
©. 284 ff.), indem fie erflärte, daß es —— geworden ſei und daß die kaiſerliche Re— 
gierung es für aufgehoben” achte; ferner in der betreffenden Depeſche: daß fie ſich ge— so 
zwungen gejeben habe, „in ihre volle Aktionsfreiheit zurüdzutreten, um gegen die eventuelle 
Einrichtung der Kirchengewalt, wie fie durch die Defrete des vatikaniſchen . kon⸗ 
ſtruiert werde, gerüſtet zu ſein“. — Was die Regierung hierauf in der von der badiſchen 
und württembergiſchen ſchon früher — Richtung Poſitives zu verordnen nötig 
a de bat, fann bier unertwähnt bleiben: das Konkordat von 1855 ift feit 1870 defi= 55 
nitiv bejeitigt. 

Spanien. — Über die mit Spanien abgefchlofjenen Konkordate handelt zufammen- 
faſſend Hergenröther, Spaniens Verhandlungen mit dem römischen Stuhle: Archiv f. kathol. 
Kirchenrecht Bo X, 1863, ©. 1—45, ©. 185—214; Bd XI, 1864, ©. 252—263, 
S.367—401; Bd XII, 1864, ©. 46—60, ©. 385—430; Bd XIII, 1865, S. 91—106, w 
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393—444; Bd XV, 1866, ©. 170—215. Über die anonym erfchienene Coleccion de 
los Concordatos y demas Convenios celebrados despues del Coneilio Triden- 
= entre los Reyes de Espana y la Santa Sede, Mabrid 1848, vgl. ebend. 
d XS. 2. 

5 Die Vereinbarung Papft Hadriand VI. mit Kaifer Karl V. vom 6. September 1523 
ewwährte dem leßteren ein beſchränktes Präfentationsrecht für die erzbifchöflichen und bifchöf- 
ichen Slirchen des Landes; durch die Abmachung mit Clemens VII. vom 14. Dezember 
1529 erhält der König völlig freie Hand (vgl. Hergemröther, Archiv X, ©. 16f.). — Die 
Concordia Facheneti vom 8. Oftober 1640, genannt nad dem damaligen Nuntius in 

10 Madrid, Ceſare Facheneti, Erzbiihof von Damiate, juchte den energiſchen Beſchwerden, die 
König Philipp IV. (1621—1665) in der von ihm unterzeichneten Denkichrift vom 18. De: 
zember 1634 über die Firchlichen Mipftände des Landes, fpeziell über die Amtsführung des 
Nuntius, der Kurie vorgelegt hatte, gerecht zu erben (vgl. Hergenröther, Archiv X, 
©. 34ff.). — Als es am Anfang des achtzehnten Jahrhunderts infolge der Stellungnahme 

15 des Papftes im ſpaniſchen Erbfolgekrieg zu einem vollftändigen Bruch zwiſchen König Phi— 
lipp V. (1700—1746) und Clemens XI. gekommen war, ertviefen fih die Schtwierigfeiten, 
einen Ausgleich herbeizuführen, als außerordentlich große. Das durch den Nuntius Pom— 
peius Aldovrandi mit dem fpanifchen Premierminifter Julius Alberoni am 17. Juni 1717 
abgeſchloſſene Konkordat blieb troß beiderfeitiger Ratififation unausgeführt und fand in der 

20 Bulle Innocenz' XIII. „Apostoliei ministerii“ vom 13. März 1723 feinen genügenden 
Erſatz, wenn diefelbe auch, durch Fönigliches Dekret und Stantögefeßgebung anerkannt und 
durch Benebilt XIII. erneuert, in Spanien den Konkordaten eingereiht wird. Der volle 
Friedensichluß mit Nom erfolgte erſt durch das Konfordat vom 26. September 1737 
(Hergenröther, Archiv, BdX, S. 185ff.; Tert, deutjch und ſpaniſch ebendaf. S. 198— 214), 

25 das „im ganzen dem römifchen Stuhle fehr günftig war und nur zum Teil auf die For: 
derungen des fpanifchen Hofes einging” (Hergenröther ©. 193). — In ſtarkem Gegenfag 
dazu fteht das zwiſchen Papſt Benedift XIV. und König Ferdinand VI. von Spanien 
am 11. Januar 1753 abgeichloffene Konkordat (Tert: Nuffi 120 ff.; Münd I, 443 — vgl. 
Hergenröther, Archiv, Bd XI, ©. 252 ff.; P. A. Kirfch, Das durch Papſt Benedikt XIV. 

so im Jahre 1753 mit Spanien abgejchlojjene Konkordat, Arhiv Bd LXXX, 1900, ©. 313 
bis 322; der Verfaffer ftellt ©. 320 „eine ausführliche Darftellung der Verhandlungen, 
tie fie feit Beginn des Pontififats Benedikt XIV. bis zum Abichluffe des Konkordats 
geführt wurden, auf Grund der Nuntiaturberichte, Chiffren und einfchlägiger Altenſtücke“ 
in Ausficht), das einen erheblichen Verluſt des päpftlichen Stuhles bezeichnete, indem der 

35 Papſt gezwungen wurde, gegen eine Entichädigung von 1300000 Scudi (ca. 6'/, Mill. 
France) den Zöniglichen Univerfalpatronat anzuerkennen und a damit zu begnügen, daß 
ihm die Vergebung von 52 Pfründen zugeftanden wurde. — Dieſes Konkordat hatte Gel: 
tung bis zu den nach dem Tode Ferdinands VIL, 29. September 1833, auäbrechenden 
Kämpfen. Als zum Zweck der Neuordnung der Firchlichen Verhältniſſe am 27. April 1845 

40 eine Konvention abgejchloffen worden war, erreichte es die franzöfiiche Diplomatie (Hergen- 
röther, Archiv Bd XV, ©. 174ff.), daß ihr die königliche Ratifikation vorenthalten blieb. 
Zu einem pofitiven Ergebnis führten die Verhandlungen erit im Jahre 1851. Das Kon: 
fordat vom 16. März 1851 zwiſchen Pius IX. und Iſabella II. Königin von Spanien 
(Text: Acta Pii IX., Rom 1858, Pars I, p. 293—341; Nuſſi p. 281—297; Archiv 

45 VII, ©. 376—390) umfaßt 46 Artikel. (Art. 1: Religio catholica apostolica Ro- 
mana, quae excluso quocumque alio cultu esse pergit sola religio Hispanicae 
nationis, conservabitur semper in tota ditione catholicae maiestatis suae cum 
omnibus iuribus ac praerogativis, quibus potiri debet iuxta dei legem et ca- 
nonicas sanctiones; art. 2. Consequenter institutio in universalibus, collegiis, 

60 seminariis et scholis publieis ac privatis quibuscumque erit in omnibus con- 
formis doctrinae eiusdem religionis catholicae; atque hunc in finem episcopi 
et ceteri praesules dioecesani, quorum munus est doctrinae fidei et morum 
ac religiosae jiuvenum educationi invigilare, in huius muneris exereitio etiam 
eirca scholas publicas nullatenus impedientur). Freilich wurde das gute Einver- 

55 nehmen zwischen Papſttum und fpanifchem Königtum ſchon nad wenigen Jahren geftört 
— es fam fogar im Zufammenbang mit der Revolution von 1854 zu einem Abbruch 
der diplomatiichen Beziehungen zivifchen Rom und Madrid, — aber bereits am 25. Auguft 
1859 wurde in Rom durch den Kardinal Antonelli und den fpanifchen Botichafter eine 
Übereinkunft geietofien (Tert: Archiv VII, ©. 391—399; Nuffi 3411—345), die die 

> Geltung des Konkordatd von 1851 vorausfeßt und es in Bezug auf die Dotation des 
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Kultus und des Klerus zu ergänzen ſucht. Nachdem die Kortes am 7. November 1859 
ihre Zuftimmung erteilt batten, erfolgte durch die Königin und den Papſt die Natifi- 
fation am 7. und 24. November, und, mit dem Datum des 25. November 1859, die 
Publikation als Staatsgejeg am 4. April 1860 (Hüffer, Das fpanifche Konkordat vom 
16. März 1851 und bie Uebereintunft v. 25. November 1859; Ardiv VII, ©. 373; vgl. 6 
Hergenröther, Archiv XV, ©. 186—213). 

Mit Pedro V., König von Portugal, ſchloß Pius IX. betreffend die Bejegung ber 
indifchen Bistümer die Übereintunft von 1857, Nuffi S. 318 ff. und die Geheimartikel 
ebend. ©. 390f.); fie wurde unter Leo XIII., durch das Konkordat vom 23. Juni 1886, 
Archiv Bd LVIII, ©. 3ff. erſetzt. 10 

Gentralamerifa. — Die Hegelung der Firchlichen Verhältniſſe der Nepublifen 
Gentralamerifas nach ihrer Emanzipation von der fpanifchen Herrichaft erfolgte feit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts * Konkordate, nach dem Vorbild des ſpaniſchen Konkor- 
dates von 1851 (vgl. Art. 1 und 2). Dieſe mit Centralamerika getroffenen Verein— 
barungen ftimmen — im weſentlichen überein (Fr. Sentis, Die Konkordate des 
römiſchen Stuhles mit den Republiken Centralamerikas, Archiv XII, ©. 225—234). 

Das Konlordat mit der Republik Coſtarica, unter dem Präſidenten Mora ab— 
geichlojien in Nom’am 7. Oktober 1852 (Text: Pii IX. Acta, Pars I, p.449ff.; Nufii 
©.297—303), beftätigt durch Pius IX. den 15. Mai 1853; — mit der Nepublif Gua— 
temala unter dem General Carrera abgeſchloſſen in Rom am 7. Oktober 1852 (Text: ↄ0 
Pii IX. Acta I, p. 509-520; Nufii ©. 303—810), beftätigt durch Pius IX. den 
3. Auguft 1853; — mit der Nepublif Nicaragua, abgeſchloſſen in Nom den 2. Nov. 
1861 (Tert: Nuſſi S. 361-367), beftätigt den 25. Mai 1862; — mit der Nepublif 
San Salvador, abgeſchloſſen in Rom den 22. April 1862, bejtätigt 1. Juni 1863 
(Text: Archiv XII, S. 234— 240; Nufii S. 367—372); — mit der Republik Hon= 20 
duras vom 22. April 1862 (übereinftimmend mit dem Konkordat der Republit Guata- 
mala, abgefehen von Artikel V; diefer bei Nuſſi ©. 349). 

wiſchen dem Präfiventen der Nepublit Haiti und Pius IX. wurde unter dem 
28. März 1860 zu Rom ein Konkordat abgejchloffen, deſſen Tert bei Nufii S. 346 ff. 

Südamerifa. — Die Konvention zwiſchen Pius IX. und dem Präfidenten der so 
Nepublit Venezuela vom 26. Juli 1862, bei Nuſſi ©. 356 ff.; — die Konvention 
zwischen Pius IX. und dem Präfidenten der Republik Ekuador vom 26. Sept. 1862, 
bei Nuſſi ©. 349 ff.; aufgehoben 1878, Ardiv Bd XL, ©. 321; — das unter Leo XIII. 
ne Konkordat mit Columbia vom 31. Dezember 1887, Archiv Bd LXII, 

. 11317. 35 

Außerdem find noch mit folgenden Staaten Europas Konkordate abgefchloffen worden: 
Mit Kaifer Nikolaus I. von Rußland traf Gregor XVI. für die Katholiken bes 

lateinischen Ritus die Konvention vom 3. Auguft 1847, Tert: Archiv VI, 170ff.; Nuſſi 
©. 273ff.; vgl. Vering $ 52, I. Sie wurde ebenjowenig ausgeführt wie das Konkordat 
— 23. Dezember 1882: Archiv Bd IL, ©. 323ff.; Bd L, ©. 352ff.; Bd LIII, « 

. 144. 
Das mit Montenegro den 18. Oftober 1886 abgejchlofjene Konkordat: Archiv 

3b LVIII, ©. 26 ff. 
2eo8 XII. Konkordat mit Wilhelm I., König von Belgien, vom 18. Juni 1827, 

Text: Nuſſi ©. 232ff.; Münd II, ©. 457 ff.; v. Kremer, Aktenftüde 1. Bd, ©. 131f.; ra 
Br Geſchichte: Münd ©. 421ff.; DO. Mejer, Propaganda II, ©. 80f.; Vering 8 45, 

. 268 
Übereinkunft Leos XII. vom 26. März 1828 über die Gründung des Bistums Bafel 

mit den ſchweizeriſchen Kantonen Bern, Luzern, Solothurn, Zug; Tert: Nuſſi 
©. 242 ff.; vgl. Vering $ 46, ©. 274; über die Gefchichte handelt unter Benutzung eines so 
reichen Aftenmaterials Fr. Fleiner, Staat und Biſchofewahl im Bistum Bafel, Leipzig 1897. 
Die zwiſchen Gregor XVI. und dem großen Nat des Kantons St. Gallen über die Grün- 
dung des dortigen Bistums getroffene Vereinbarung ift datiert vom 7. November 1845; 
Tert: Nuſſi S.269 ff.; vgl. E. Gareis und Ph. Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 
2 Bde, Zürich 1877. 1878. 55 

3. Nehtlihe Natur der Konkordate. — Bol. die Litt. oben und außerdem: 
Huebler, De natura et iure concordatorum (Diss.), Vratislawiae 1863; Sarwey, Ueber die 
rehtlihe Natur der Konkordate, ZAN II, 1862, ©. 437—462; ITI, 1865, ©. 267—290; 
B. Hübler, Zur Revifion der Lehre von der rechtlihen Natur der Konkordate, ebendaf. III, 
©. 404—442; IV, 1884, ©. 105—130; Aug. Bornagius, Ueber die rechtliche Natur der 60 

— 6 
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Kontordate, Leipz. 1870, Gekr. Preisſchrift; Kreutzwald, Kontordate, Staatsleriton der Görres- 
gejellichaft 1. Bd, Freiburg i. Br. 1889, S. 1502 —1510, 

Erft nad dem bisherigen Überblide über die Enttwidelung der Konkordate kann 
jchließlich die Kontroverfe über die rechtliche Natur der Konkordate in Betracht gezogen 

5 werden. Sie bezieht fih auf die den Cirkumſtriptionsbullen zu Grunde. liegenden konkor— 
datsartigen Konventionen und ebenfo auf die außerdeutichen Konkordate mit; denn un: 
zweifelhaft fommt ihnen derſelbe rechtliche Charakter wie den deutſchen Konkordaten zu. 
Dabei handelt es fich praktifch nur um die modernen derartigen Übereintommen, welche in 
Vertragsform, bezw. in der Form des fonjenserflärenden Depefchenwechjels, einerfeits von 

10 einem Inhaber der Staatsgetvalt, andererfeit3 vom Papfte geſchloſſen find; und die Frage 
ift, ob dieſe Übereintommen mit der Form des Vertrages auch die rechtliche Vertragsnatur, 
oder aber ob fie eine andere rechtliche Natur beſitzen. 

a) Vertragstheorie. — Darüber berrfcht Einverftändnis, daß jene Vertragsnatur 
nicht die von privatrechtlichen Verträgen ſei — mas fchon dadurch ausgeſchloſſen i, 

15 die vertragfchliegenden Teile fein über ihnen beiden ftehendes Gericht anerkennen — ; viel— 
mehr wird, wenn von rechtlicher Vertragsnatur die Rede ift, nur die der völferrechtlichen 
Verträge gemeint. Zwar werben derartige Verträge an und für ſich nur zwiſchen Staaten 
geſchloſſen, und die katholiſche Kirchengenofjenfchaft ift fein Staat. Aber immerhin ift fie 
eine ftaatsartig organifierte, durch Staatsgrenzen nicht abgefchloffene, vielmehr mit ihrer 

20 Organifation in jeden Einzelftaat bineinragende foziale Macht, die über ihre fozialen Madht- 
mittel ebenjo unabhängig gebietet, wie der Staat über feine ftaatlichen, auch — unter Auf: 
fündigung des ftaatsbürgerlihen Gehorſams für ihre betreffenden Mitglieder — mit diejen 
ihren Machtmitteln einen fozialen Krieg gegen den Staat zu führen nicht bloß vermag, jon= 
dern wiederholt einen foldhen geführt hat. Ihre Regierung fteht dabei als eine thatjächlich 

25 gleichwertige Gewalthaberin der Staatöregierung gegenüber. Anders würde es fein, wenn bei 
ſolchen Gelegenheiten die Ietere e8 bloß mit dem innerhalb des Staatsgebieted lebenden 
Teile der kirchlichen Genoſſenſchaft zu tbun hätte Da ihr aber vielmehr allemal die ge 
famte, in Leitung fowohl wie in Mehrzahl ihrer Mitglieder außerftaatliche Genofjenjchaft 
gegenüberfteht, jo ift an jener Nebenorbnung der beiden Gewalten fein Zieifel. Dem: 

0 gemäß ift die Anwendung, oder wenn man till, die Ausdehnung der Kategorie des völfer- 
rechtlichen Vertrages auf das Konkordat, obwohl in demfelben nicht Staat und Staat, 
jondern Staat und Gejellihaft Fontrahieren, unbedenflih. Vielmehr teilen die Konkor: 
date, jobald man fie überhaupt als Übereinfommen, die ihrer juriftiichen Natur nad) Ber: 
träge darftellen, faßt, alle Charafterzüge der völferrechtlichen Verträge, insbejondere auch 

35 die bekannte rechtliche Unvollkommenheit, daß fie felbftverftändlih mit der Klaufel rebus 
sie stantibus gefchloffen werden, ſonach für jeden Teilnehmer das Recht des Rücktrittes, 
im Falle veränderter Umftände, referbieren, und diefes zwar eine verſtärkte moralifche Haf- 
tung zur Folge bat, aber keine vollfommen juriftiiche. Es hat ſich oben gezeigt, daß von 
biefer Natur der Konkordate Frankreich, Baden, Württemberg, Ofterreih Gebrauh ge 

40 macht haben. Ebenfo lehren auch die Schriftiteller der römifchkatholiichen Kirche, von 
denen die Vertragsnatur der Konkordate vertreten wird (verzeichnet bei Fink, De con- 
cordatis ete.; Hübler, ZKR III, ©. 429) ausnahmslos, der Papft könne vom Kon— 
kordat zurüdtreten, ſobald es, veränderten Umftänden nad, ibm für das Wohl der 
Kirche notwendig ericheint: Verumtamen auctorum catholicorum nemo non 

45 protestatur, fagt Fink 1. e. p. 157, der ſelbſt ein Verteidiger der Kontraltstheorie 
it, concordata non esse contractus alienationis, neque contractus inter 
aequales, ac proin non esse contractibus synallagmatieis in sensu rega- 
listarun sumptis, neque internationalibus (?) accensenda; Romanum vero 
Pontificeem obligatione non obstringi, quando necessitas Ecclesiae exigit, ut a 

50 concordato recedatur; quo in casu, si amice res inter contrahentes componi 
nequeat, Romano Pontifiei etiam sine ceonsensu gubernii a concordato rece- 
dendi esse potestatem. 

Die Erfüllung diejes ſonach im Meiteren Sinne völferrechtlih zu nennenden Ver: 
trages liegt, wie fich gezeigt hat, darin, daß jeder der beiden fontrabierenden Teile ein 

55 dem Vertrage inhaltlich entfprechendes Gefeb — der Papſt ein kirchliches, die Staatsgewalt 
ein Staatsgejeg — erlafje, und ferner den beiderſeits dadurch begründeten Zuftand nidht 
verändere, ohne Einwilligung des andern Teils, beziehungsweife falls nicht durch verän— 
derte Umftände die Veränderung ex clausula rebus sie stantibus notwendig wird. 
Eine Anerkennung der päpftlicherfeit3 in Anfpruch genommenen Souveränität der Kirche 

60 liegt in der Staatshandlung, welche einen ſolchen Vertrag abjchließt, jedenfalls nicht, weil 
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diefe Handlung fich genügend motiviert aus der Anerkennung der fozial freien Selbſt— 
beftimmung der Kirchengenofjenichaft, wie das neuere ftaatliche Verfaſſungsrecht fie in ver: 
ſchiedenen Beziehungen auch fonft ausipricht. Andererjeits ift für den Charakter der Kon: 
forbate die — päpſtliche Souveränität über den Kirchenſtaat gleichgiltig; denn ſie 
wurden und werden geſchloſſen mit dem Oberhaupte nicht irgend eines Staates, ſondern 5 
der katholiſch⸗kirchlichen Genoſſenſchaft. 

Von dieſer hier in ihren Grundzügen, denn auf die Modifikationen kommt es nicht 
an, dargelegten ſogenannten Vertragstheorie, welche noch immer die am meiſten verbreitete 
iſt, * zwei andere Theorien über die rechtliche Natur der Konkordate ab: die ſo— 
genannte Privilegientheorie und die ſogenannte legale. 10 

b) Die Privilegientheorie, deren Vertreter Hübler a. a. O. S. 410ff. und 
—* l. e. p. 157 sq. aufzählen, ergiebt ſich aus der Konſequenz des im obigen wieder: 
olt berührten Gedanfens der jet jogenannten firchlichen Souveränität, welcher gegenüber 

dem Staate in allen ſolchen Dingen die ledigliche Pflicht des Gehorſams und der dienen: 
den Hilfe obliege. In dem Konkordate, nimmt fie an, fönne der Staat demgemäß nichts, 15 
wozu er nicht auch ohne Verfprechen göttlich verpflichtet fei, geloben, und die Kirche erteile 
unter der Form von Gegenzufagen ſonach in der That nur Privilegien (Indulte). Ne- 
cessarium fuit, fagt Fink 1. c. p. 97, ut ecclesia, quo efficacius jura sua et 
libertates in tuto collocaret, gubernia per gratias et privilegia benigne iis con- 
cessa novo ligamine sibi devinciret, ut promptiore animo ecelesiae jam jure » 
naturali et divino debita praestarent. Jedes Konkordat zerfällt nach diejer Anficht 
in zwei rechtlich einander nicht bedingende Elemente: ftaatsfeitige Anerfennung ohnehin 
vorhandener Pflichten und kirchliches im Intereſſe der Zweckmäßigkeit erteiltes Indult, 
woraus folgt, daß die beiden Elemente auch getrennt werden fünnen, und der Staat nad) 
ettvaiger Zurüdnahme eines ſolchen feiner Natur nad mwiderruflihen Indultes durch das 25 
Konkordat ebenfo verpflichtet bleibt, wie vorher. Seit Beginn des großen modernen Auf- 
ſchwunges der katholiſchen Kirche wurde die dem mittelalterigen Syſteme Gregors VII. 
— Privilegientheorie — wieder in Erinnerung gebracht durch eine von J. A. 

. Brühl 1853 aus dem Italieniſchen überſetzte anonyme Schrift: „Über den Charakter 
und die weſentlichen Eigenichaften der Konkordate“, deren Verfafler nach Fink S. 155, so 
Not. 8 (er beruft fich dafür auf de Ia Fuente) der 1797 geborene Bijchof von Sinigaglia 
Kardinal Cagiano de Agevedo ift. Ein zweiter Verteidiger war der Jeſuit Camillo Tar: 
quini (Acta sanctae sedis Bd VI, Rom 1872, ©. 578 ff. und deſſen Institutiones 
juris eccles. publ., Romae 1862, 4. Ausg. 1875), der bei Vorbereitung des Vaticanums 
Konfultor der Kommiffion pro diseiplina ecelesiastica war und 1874 kurz nad) feiner 36 
Ernennung zum Kardinalate ftarb. Ein dritter Verteidiger ift ein franzöftfcher Richter 
Mor. v. Bonald in einer zu Genf 1871 erjchienenen Schrift: Deux questions sur le 
eoncordat de 1801. Er war dadurd wichtiger ald andere, die wir nicht nennen, daß 
Bapft Pius IX. in einem Breve vom 19. Juni 1872 (v. Moy und Vering, Archiv XXVII, 
©. 169.) ihn belobt hat, und dabei die Konkordate, paeta seu indulta, ausdrüdlich nennt, so 
ſonach Bonald beitritt. Dies Breve fam den deutſchen Bifchöfen ungelegen, die foeben 
in dem Hirtenbriefe vom 30. Mai 1871 über die Infallibilität die Vertragstheorie als die 
der römijchen Kurie vorgetragen und dabei fogar behauptet hatten, was auch nad) der 
Vertragstheorie ſelbſt nicht richtig ift, daß „der bl. Stuhl“, wo er ein Konkordat gefchloffen, 
„Sich des Rechtes begeben habe, den mit einem folchen Vertrage gefchaffenen Rechtszuftand 45 
einfeitig zu ändern“. Nur daß dem Staate der einfeitige Nüdtritt nicht, geftattet fei, hatte 
die Kurie immer vertreten und vertrat es auch in dem Augenblide Öflerreich gegenüber 
wieder. Da e3 aber nicht zeitgemäß war, den Unterjchied, welchen fie zwiſchen ſich und 
dem Staate macht, deutlich werden zu laſſen, fo bemühte man fid) Eatboliicherfeits (vgl. 
Vering, Kirchenrecht $ 62 ©. 350f.), das päpftliche Breve umzudeuten und die Meinungs: so 
äußerungen von Tarquini, Bonald, de Angelis, Labis u. a. durch Interpretation zu modi— 
fizieren. Es ift auch richtig, daß die Grenzen der Vertrags: und der Privilegientheorie 
bei mehr ald einem ihrer beiderjeitigen Vertreter ineinanderfließen. Denn felbit die Ver: 
treter der Privilegientheorie erfennen an, daß ein Vertrag im Konkordate liege; nicht bloß 
formell, fondern auch, fofern der Staat darin verfpricht, auf den betreffenden Punkten feine 55 
Schuldigfeit zu thun, und die Kirche dies acceptiert, materiell; nur ftatuieren fie nicht, 
daß auch die Kirche verpflichtet werde. Andererſeits lehren ebenfo die Männer der Ver: 
tragstheorie, daß die Kirche unter veränderten Umftänden durch den Konfordatsvertrag nicht 
ebunden fei, und infoweit fie dabei der ultramontanen Meinung find, daß der Staat in 
irchlichen Dingen Unterthan der Kirche und daß er beim Konkordate allerdings in der so 
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Lage geweſen fei, nur ohnehin ſchon geſchuldete Dinge zu verforechen, erkennen nicht felten 
auch fie die gleiche Nichtgebundenheit für den Staat nicht an. In ber angeführten Dar: 
ftellung von Bering und in dem von ihm in Bezug genommenen, in feinem Archive 
XXXVIII, ©. 56 ff. abgedrudten Briefwechſel zwiſchen den obengenannten vier Stanoniften 

6 tritt dies Ineinander-⸗Uebergehen der beiden Theorien anjchaulich hervor. 
‚c) Die Legaltbeorie. — Wenn dergeftalt die Privilegientheorie den vertrage- 

mäßigen Charakter des Konkordates hinter dem in feiner Folge erlafjenen privilegierenden 
Kirchengejege zurüdtreten läßt, fo läßt die Legaltheorie ihn in gleicher Art zurüdtreten 
hinter dem in feiner Folge erlafjenen Staatsgeſetze. Nicht daß fie nicht die Verabredungen 

10 des Konkorbates als ſolche anerkennte; aber fie fieht darin nichts als rechtlich unverbind- 
liche Borbereitungsichritte, mittelft deren das Material zu jenem Staatögefege zufammen- 
gebracht, gefichtet, bezw. vedigiert wird. Das rechtlich Bedeutfame hingegen ſei ausſchließ⸗ 
li) das aus dieſem Material mittelft einfeitiger Staatshandlung bervorgegangene Gefek 
des Staates; dieſe werde durch ein ſolches nicht mehr als durch jedes andere Staats 

is gejeß gebunden, fünne «8 insbejondere, wie jeden Akt der Staatögejeggebung, durch einen 
neuen legislativen Akt einfeitig ändern, Diefe Meinung ift in neuerer Zeit zuerft, ge 
legentlich der oben berührten württembergiſch-badiſchen Konkordatsftreitigfeiten, von Sartoeh 
in Doves Zeitſchr. 2, 437 ff. und bejonders 3, 267 ff. (1862/3) geltend gemacht und es 
find derjelben befonders P. Hinſchius, Die Stellung der deutfchen Staatöregierungen gegenüber 

20 den Beichlüffen des Vatikan. Konziliums (1871) ©. 76ff. und Fr. Thudichum, Deutjches 
Kirchenrecht des 19. Jahrhunderts 1, 8ff. (1877) beigetreten. — Mit der alten territori= 
aliftiichen Anſchauung, mit der von Hübler a. a. D. (©. 416ff.) diefe Theorie identi- 
fiziert wird, hat fie zwar das gemein, daß auch territorialiftiih die Konkordate bloß als 
rechtlich nicht relevierende Vorbereitung der Staatölegislation erjcheinen; denn da der Terri— 

25 tortalismus jelbititändige foziale Intereſſen der Kirche neben den ftaatlichen nicht anerkennt, 
vielmehr die Kirche felbft bloß als Funktion des Staates verfteht, fo ift jenes ausſchließ— 
liche Getwichtlegen auf das Staatsgejeg hiervon die notwendige Folge. Die Legaltheorie 
fann alſo allerdings territorialiftifch fein. Allein fie braucht ed nicht. Denn es iſt voll: 
fommen denkbar, daß aud eine jelbitjtändige Freiheit der Gefellichaft überhaupt und der 

0 katholiſchen Kirchengenofjenichaft insbejondere in modernzfonititutioneller Weiſe anerkannt, 
diefer felbititändig und frei fich geftaltenden und bewegenden Genofjenichaft aber dennoch 
die Fähigkeit nicht eingeräumt werde, den Staat in quafisvölferrechtlicher Weiſe zu ver: 
pflichten. Lediglich auf dem Mehr oder Minder deſſen, was in dieſer Richtung iR 
wird, nicht auf dem Gegenfage von Territorialismus und Kollegialismus, beruht der heutige 

35 Unterjchied zwiſchen der Bertragstheorie und der legalen. Mejer F (Carl Mirbt). 

Konkordienbuch ift die Bezeichnung der 1580 eingeführten Sammlung der Tutberifchen 
Belenntnisichriften; im übrigen ſ. Konfordienformel, 

Konkordienformel ift die letzte Iutherifche Belenntnisfchrift, die den Schluß des 
Konkordienbuches bildet. — Ausgaben des Konkordienbuchs ſ. beiMüller, Die ſymboliſchen 

40 Bücher der evang.-luth. Kirche, deutſch und lateiniſch, 4 Aufl., Gütersloh 1876, Einleitung, 
S.1ff. 2itteratur: Leonh. Hutteri Concordia concors. Wittenb. 1614 u. ö., die be— 
deutendfte Gegenjchrift gegen Rud. Hospinian’s Concordia discors, Tiguri 1607. Unter den 
Kommentaren aus der älteren Beit: Leonh. Hutter, Explie. libri chr. Concordiae, Wittenb. 
1608 u. ö.; Joh. Musaeus, Praelectiones in Epitomen F. C., Jenae 1701. Hiſtoriſch: 

45 Bal. Löcher, Historia motuum, Lips. 1723, Tom III; ®reger, Matthias Flacius Illyr. 
2 Bde, Erlangen 1859/61; U. Bed, Job. Friedrich der Mittlere, 2 Bde, Weimar 1858; 
Ealinih, Der Naumburger Fürjtentag, Gotha 1870; U. Kluckhohn, Friedrich der Fromme, 
Nördlingen 1877; 3. 9. Balthajar, Siitorie des Torgauer Buchs, Greifswald und Leipzig 
1741 ff.) Joh. Nie. Anton, Gejhichte der E..F., Leipzig 1779; ©. I. Pland, Geſchichte 

60 des proteftantifchen Lehrbegriffs, 2. Aufl., Leipzig 1791 ff, 8 Bde; Heppe, Geſchichte d. deutichen 
Proteftantidmus in den Jahren 1555—1581, Marburg 1852 ff., 4 Bde; derj., Der Text der 
Berg. C.⸗F, verglichen mit dem Text der ſchwäb. Eonc., der ſchwäb-ſächſ Eonc. und des Torg. 
Buches, Marburg 1857; J. C. ©. Johannien, ZhTh 17, 1ff. 20,638 ff. 23,344 ff. 31, 461 ff.; 
Long, ZhTh 18,215 ff.; Haſſe, 3hTh 18, 316 ff.; Th. Prefiel, IdTh 22, 1ff. 201 ff.; Giller, 

55 Crato v. Crafftheim, Frankf. 1860; Göſchel, Die Concordienformel nad ihrer Geſchichte zc., 
Leipzig 1858. Hiftorifh-dogmatiih: Thomafius, Das Belenntnis der evang.-luth. Kirche in 
der Eonjequenz jeines Prinzips, Nürnberg 1848; Dogmengeihichte IT, 422-637. 5. H. R. 
Frank, Die Theologie der C.⸗«F., hiſtoriſch-dogmatiſch entwidelt und beleuchtet, Erlangen 
1859— 1865, 4 Teile; 8. Müller, Die Belenntnifje des Yuthertums, BI Bd 63, 121 ff; 

60 R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeſch. (1895,8), II, 350—379; Kawerau, Reformationsgeid. 
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(Möller, Lehrbuch der Kirchengejchichte Bd ILI®), S. 261 ff.; G. Wolf, Zur Geſchichte des deutjchen 
Broteflantismus, 1555—59, Berlin 1888. 

Zur Erlangung eines geſchichtlichen Verftändnifjes des KB. und der KF. bedarf es 
unächſt der Erkenntnis der geichichtlichen Lage des deutichen Proteftantismus nad) Yuthers 
Tode, Luther bat durch die Heritellung feines Begriffes von der Kirche den geichichtlichen 5 
Rahmen für die reformatorifchen Ideen geichaffen. Im Gegenfa zum römtjchen Kirchen: 
begriff bejtimmte er zunächſt das Weſen der Kirche als die durch die Mortverfündigung 
und die Saframentöfpendung bergeftellte und fich erhaltende Gemeinjchaft der an Chriſtus 
Gläubigen. Das war die unfichtbare „rechte Kirche”. Indem nun aber diefe Kirche eine 
empiriiche Größe wurde, bedurfte es empirischer Merkmale, um fie von der alten römischen ı0 
Kirche zu unterfcheiden. Die „reine Lehre” d. h. die fchriftgemäße Heilsverfündigung und 
die rechte einjeßungsgemäße Vertvaltung der Sakramente rejp. die richtige Lehre von den 
Sakramenten waren diefe Merkmale. Der Begriff der „rechten Kirche” iſt jet empirisch 
geworden und bezeichnet das konkrete Gemeinwejen, in dem bie reine Lehre herricht und 
daher das Evangelium recht verfündigt wird. Hier fett Melanchthons Kirchenbegriff ein. ı5 
De vera doetrina consentientes find die rechte fichtbare Kirche, in der Gott durch das 
Evangelium die eeclesia renatorum oder elecetorum erzeugt. An ſich ſtimmt dieſe 
Auffaffung mit der Luthers genau überein. Eine Verfchiebung wurde aber durch die ſchul— 
mäßige und boftrinäre Faſſung des Begriffes der reinen Lehre bedingt. Die reine Lehre 
ift die Lehre der drei altfirchlichen Symbole, der Auguftana oder genauer Luthers und der 20 
Kirche und Schule von Wittenberg. Melanchthon bat die Autorität Luthers dogmatifiert 
und daher veräußerlicht: Lutherus veram et necessariam doetrinam patefeeit. 
Freilich hat Melanchthon jelbft dies Urteil im Sinn der Schriftgemäßheit der Lehre Luthers 
verftanden und andererfeits auch das Bewußtſein von einer Abitufung der Lehrartikel nicht 
verleugnet. Aber die praktische Folge feines Kirchenbegriffes mar doch für die Folgezeit 25 
in dem Doppelten gegeben, der jchulmäßigen Fafjung des Evangeliums als der Summe 
forreft gebildeter Glaubensartifel und der äußerlichen Autorität der Lehre Luthers. In 
diefer Richtung bat Melanchthon nicht nur auf feine direften Anhänger, ſondern faſt noch 
ftärfer auf feine fpäteren Gegner, die ſog. Gnefiolutheraner, eingewirkt. 

Nun wich aber Melanchthon ſelbſt in der Zeit feiner jelbititändigen Entwidelung — »0 
und mit ihm feine Schule — von Luthers Lehre ab. Wir haben bier nicht zu denken 
an die Vergröberung, die er im allgemeinen mit Luthers Ideen vornahm, denn diefe wurde 
nicht bemerkt, fondern ſtillſchweigend acceptiert. Wohl aber erfannte man leicht die 
Differenz in der Polemik wider die Stoica Avaya oder mehr und eigentlich in der da— 
mit zufammenhängenden Annahme der facultas applicandi se ad gratiam in dem 3; 
Sünder und in der jtarken Betonung der —e— guter Werke im Heilsſtande. Am 
deutlichſten aber wurde die Differenz in der Abendmahlslehre. Der Kampf gegen die 
Gorolargeia und die leibliche Ubiquität Chriſti führte zu der Abendmahlslehre, die im 
10. Artikel der Confessio Augustana variata zum Ausdrud gelangte und mit ber 
Lehre Butzers und Galvins übereinfam. Je Fraftvoller nun die Oppofition Luthers gegen 40 
Zwingli getvejen war, dejto mehr war man bereit die Abendmahlslehre zur Gentrallehre 
zu machen und jede Abweichung von Luthers Auffaffung nach jeinem Verſtändnis Zwinglis 
zu beuten und zu beurteilen. Dazu fam, daß der melanchthoniſche Kirchenbegriff jelbit zu 
einer derartigen Beurteilung der Zehrdifferenzen aufforderte. Wie die Dinge lagen, konnten 
fchivere Kämpfe über dieje Frage gar nicht ausbleiben, zumal in meiten Streifen das 4s 
Vertrauen zu Melanchthon infolge feiner Stellungnahme zu dem Interim (f. unten) ge 
ſchwunden mar. 

Melanchthon hatte Luthers Lehre -Fanonifiert und er mich ſelbſt von dieſer Lehre ab. 
Das war das eine Motiv der Lehritreitigfeiten. Andere wirkliche oder jcheinbare Ab» 
weichungen von Luther (Ofiander) wurden ebenfo beurteilt. Das andere Motiv lag in Melandy= co 
thons Stellung zu dem Yeipziger Interim von 1547. Hier war nicht nur die bijchöfliche 
Jurisdiltion jamt einer großen Anzahl von römifchen Geremonien wieder angenommen 
worden, fondern auch die Rechtfertigungslehre hatte eine Form erhalten, die fie den 
Katholiten wohl annehmbar machte. Man verjtehbt den Sturm ber Entrüftung, der fich 
barob wider Melanchthon erhob. Gerade fein Kirchenbegriff war es, der das Feuer ſchürte. 65 
Die Onefiolutheraner (Amsdorf, Flacius 2c.) treten jet auf den Plan. Das tieffte Mip- 
trauen wider Melanchthon herrichte fortan in diefen Kreifen. Luther wider Melanchthon 
wurde die Devife. Man eiferte Luthers mächtigen Paraborien nad, man nahm fich feine 
Unbeugfamleit, Schroffheit und Grobheit zum Vorbild, und man überbot Melanchthon in 
der abjtralten Schulmäßigfeit der heildnotwendigen Lehre. Durch das Miftrauen warb die co 



1734 Kontordienformel 

Aufmerkjamkeit für jedes Lehrdetail geichärft, durch den — melandythonijchen — Sirchen: 
begriff fchien dies Mißtrauen zur heiligen Pflicht zu werden. Es ift unbillig die Pietät— 
lofigfeit und Streitjucht dieſer Kreiſe zu verurteilen; fie dienten Gott und der Kirche mit 
allem Ernft, wie fie es verjtanden. Menfchliches lief natürlich hüben tie drüben mit 

5 unter. — Als dann die calvinische Abendmahlslehre ihre ftille Propaganda in Deutjchland 
begann und jpäter der unehrliche und diplomatifterende „Kruptocalvinismus“ der MWitten- 
berger Theologen offenbar wurde, da wuchſen die Entrüftung und der Hader in das Un- 
gemefjene. Aber der Ruf nah einer PBacıfifation der deutichen Kirche, den man ſchon 
früh erhoben hatte, konnte weniger als früher überhört werden. Man wollte naturgemäß 

ı0 zunächit diejenigen, die einen gemeinfamen Urfprung hatten, wieder vereinigen. 
Wie e8 aber bei ſolchen jchroffen Gegenfägen zu geben pflegt, fteigerte man ſich auf 

beiden Seiten in das Extreme und Übertriebene. Das galt fowohl von den Gnefio- 
lutheranern ald den Verehrern Melanchthons. So wurden die Gegenfäbe im Lauf der Zeit 
nur verfchärft. Sie umjpannten zwei große Gedankengruppen. Die ———— Grund⸗ 

15 lehre von dem Heil aus Gnaden durch den Glauben allein ſchien gefährdet zu ſein durch 
den Synergismus der Melanchtbonianer, ſowie durch die einmal geſchehene und nur ftill- 
jchweigend zurüdgenommene Anerkennung des Interims; und das jchien eine Annäherung 
an römiſche Ideen nahezulegen und damit das Fundament der Reformation zu bedrohen. 
Zum anderen aber meinte man durch die Abendmahlslehre dem Calvinismus preiögegeben 

2» und hinter Luthers Bofition Zwingli gegenüber zurüdgeihoben zu fein. In regem Zus 
ſammenhang biemit ftanden die chriftologischen Gegenfäge, denn mit Luthers Abendvmahls- 
lehre wurden auch Hauptideen feiner Ghriftologie, twie die durchgeführte Idiomenkommunikation, 
in Frage geftellt. Zu alledem gejellte ſich, wie gejagt, immer wieder das Interim, zu Melanch— 
thons Lebzeiten mit der Forderung ausvrüdlich feinen damaligen Standpunft zu rebocieren. 

25 Dabei war man aber in beiden Lagern keineswegs gemwillt die Autorität Luthers auf- 
zugeben oder herabzufeßen. In der That ftand es jo (wie dem Calinich in feiner Schrift 
über den Naumburger Fürftentag VIII. u. a. Ausdrud gegeben), daß man in der weit— 
aus größten Mehrzahl der von der ſächſiſchen Reformation kirchlich beitimmten Territorien 
„don einem Melanchthonismus neben der Lehre Luthers erftlih überhaupt nichts mußte 

30 und nachher nichts davon wiſſen wollte”. Man war in die von der urfprünglichen Rich- 
tung dieſer Reformation abweichende Bahn hineingefommen in dem guten Glauben, noch 
in dem anfänglichen Geleife derjelben fich zu bewegen; Luthers Autorität ftand hier überall 
unangetaftet, und es bedurfte nur der allmählich fich durchſetzenden Erfenntnis, daß man 
fih in Spannung mit diefer Autorität befinde, um in die urfprüngliche Bahn wieder zurüd- 

35 zulenfen. Aber eben die Übertreibungen und Schroffbeiten der Flacianifchen Partei, in 
welcher diefe Erkenntnis zuerft Ausdrud gefunden, machte den Vollzug jenes Prozeſſes 
doppelt ſchwierig, da es ſich darum handelte, die fittlich gebotene Pietät gegen ben prae- 
ceptor Germaniae mit dem fittlidh gebotenen Belenntnis der evangelifchen Wahrheit zu 
vereinigen. Zudem fehlte e8 unter den Lebenden an einer Perjönlichkeit, deren Autorität 

0 allgemein anerkannt geweſen wäre, und die produktive Periode des Reformationgzeitalters, 
der allein die Fähigkeit einer Belenntnisbildung zuftand, war im Begriffe vorüberzugeben. 
Dennod drängte der tiefempfundene Jammer ber Zerriffenbeit, in welche zugleich menſchlich 
unreine Leidenjchaft der Streitenden, und zwar nachweisbar auf beiden Seiten, ſich ein= 
mifchte, zu dem Verſuche, zu dem troß anfänglichen Fehlichlagens und von allen Seiten 

45 ſich auftürmender Schwierigkeiten erneuerten Verfuche, ob es nicht möglich wäre, durch 
eine mit den urjprünglichen Prinzipien und Belenntnifjen der Reformation übereinftimmende 
Entſcheidung der Lehritreitigkeiten der zerjpaltenen Kirche den erfehnten Frieden wieder zu 
gewähren. Nichts wirft auf die vermwidelte Sachlage, die man kennen und würdigen muß, 
um die Notwendigkeit und Schwierigkeit eines letzten enticheidenden Belenntnifjes ſowie 

50 eines —— giltigen Corpus doctrinae zu verſtehen, ein deutlicheres —* als die 
Verhandlungen des Naumburger en von 1561, two man angefichts der fatholifcher- 
ſeits erhobenen Anklage auf Abweichung von der urfprünglichen augsb. Konfeffion fich zu 
der Edition derjelben vom Jahre 1531 mit dem ausdrüdlichen Bemerken befannte, man 
jei gar nicht gemeint, mit diefer Wiederholung und Subjkription der obgemeldeten erjten 

55 abgebrudten Konfeffion von obberührter andertweit Anno 1540 übergebenen und er- 
Härten Konfeſſion mit dem Wenigften abzumweichen: dieſe fei bei Gelegenheit von Unter: 
redungen und Disputationen mit den Gegnern in etlichen Artikeln deſto ausführlicher 
derhalben gejtellt worden, damit die göttliche Wahrheit defto mehr an den Tag fomme u. ſ. w., 
pc man fönne daher ebenjo wenig von bdiefer wie von ber erften Konfeffion ab» 

60 weichen. 
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Es ift nicht die Aufgabe dieſes Artikels die erg im einzelnen darzuſtellen. 
Indem wir hinſichtlich des Genaueren auf die Spezialartifel verweifen, follen bier die 
Streitigfeiten bloß nambaft gemacht werden. Es find folgende: das Interim und die 
Frage nah den Adiaphora feit 1547, der majoriftiiche Streit wider Majord und 

enius’ Behauptung, gute Werke feien zur Seligkeit nötig einerjeits, Amsdorfs Meinung, 5 
fie feien zur Seligfeit ſchädlich andererfeits, jeit 1552. Sodann der mit diefem Kampf 
eng zufammenbängende antinomiftiiche Streit. Ferner die Abendmahlslämpfe, zu denen 
Joachim Weftphal in Hamburg das Signal gab (1552); Brenz verfocht Yuthers Lehre 
(Synode zu Stuttgart 1559). Seit 1574 (Exegesis perspicua) ar ber Krypto— 
calvinismus der Wittenberger aufgededt. In dem fimergiltiichen Streit befämpften Ams— 
dorf und Flacius die melanchthoniſche Theje Pfeffingers, daß der Menjch in der Bekehrung 
ich nicht pure passive verhalte (1555); darob fiel Flacius im Kampf wider Strigel in 
anichäismus (1560). Seit 1550 ſchon wurde von beiden Seiten ber die von Oſiander 

vertretene und gleichfalls als lutheriſch ausgegebene Rechtfertigungslehre bekämpft. Seit 
Anfang der jechsziger Jahre wurde auch die Chriftologie zum Gegenftand der Kämpfe 
(Brenz und die Heidelberger, die Kryptocalviniſten mit der „Grundfeſt“ und —— 
„De duabus naturis in Christo 1571), zur ſelben Zeit die Prädeſtination (Zanchi un 
Marbach in Straßburg 1561). 

Es mag an diefen Angaben bier genügen. Im folgenden find die Bemühungen dar: 
zuftellen, die zur Konfordienformel und dem Konkordienbud geführt haben. Der Gedanfe 20 
an eine Verftändigung zwiſchen den ftreitenden Parteien ift ſehr früh aufgetreten. Schon 
1556 machte Flacius felbjt dahin zielende „Linde Vorſchläge“. Sie kamen darauf bin- 
aus, daß die Grundſätze des Interims verworfen, Zmwinglis, Dfianders und Majors Lehre 
verdammt werden müfje. Außerdem aber wurde verlangt, daß die Irrenden ihren Irrtum 
öffentlich zurüdnehmen follten: „Und ift ohne Not dei viel Urfachen anzuzeigen. Ver: 25 
ftändige gottesfürchtige Leute, denen es mit der Religion, Pflanzung und Erhaltung reiner 
Lehre ein Emit ift, verſtehen und wifjen wohl, daß man in Glaubensjachen anders fahren 
muß als in weltlichen Händeln, da man oft amnestiam macht, das ift irrige Sachen 
durch Vergeſſen aufbebt, fahren läßt und nicht mehr eifert und daß durch Feine anderen 
lindere Mittel ohne Nachteil in der Religion der Zwieſpalt in den Kirchen kann geftillt so 
und aufgehoben werden.” Melanchthon erkannte zwar feine Schuld in Saden des 
Interims an, entfchuldigte aber jein Verhalten. Auch der in dem folgenden Jahr von einer 
Anzahl — —— er Theologen auf Veranlaſſung von Flacius unternommene Verſuch zwiſchen 
diefem und Melanchthon zu vermitteln jcheiterte. Melanchthon hat dabei als Bedingungen 
bingeftellt eine Verjtändigung und Bereinigung bezüglic des ganzen corpus doctrinae, 36 
und die Verpflichtung vom Streit über die Adiaphora dann abzujehen; die Einheit werde 
eine Einheit des Belenntnifjes fein: et simus coniuncti ad defensionem verae doc- 
trinae iuxta symbola et certam confessionem. Der Ausgang bed Streites ift 
biermit in faſt prophetifcher Weife vorausgefagt. Die Flacianer verblieben bei der Forde— 
rung einer öffentlichen Erklärung bezüglih der Adiaphora und der Theje Majors. Als 10 
Norm des Konjenjes führen fie neben der Auguftana und ihrer Apologie auch die Schmal: 
faldifchen Artikel an. Diefe waren von Belang, fofern fie die Abendmahlslehre Luthers 
ficher ſtellten. Flacius hatte eine ſchlafloſe Nadıt über die pe Dr Melanchthons, 
er meinte aber, der Hund müſſe ſo lange bellen bis der Ochs aufwacht. 

Das Schwergewicht dieſer theologiſchen Differenzen wurde dem allgemeinen Betwußt- 45 
ſein beſonders durch das Wormſer Religionsgeſpräch von 1557 nahegerüdt. Die herzoglich 
ſächſiſchen Theologen d. h. die flacianiſche Partei zog hier das Recht der philippiſtiſchen 
Gegner ſich auf die Auguſtana zu berufen, in Frage. Durch dieſen Proteſt wären dieſe vom 
Augsburger Neligionsfrieden von 1555 ausgefchloffen geweien. Jetzt erfannte man auch 
in politiſchen Kreifen die meittragende Bedeutung dieſes Gegenſatzes. Die proteftantischen so 
Fürften machten den Verfuch den Frieden herzuitellen durch den Frankfurter Receß 1558 
(CR IX, 489 ff). Ein Gutachten Melanchthons kam dabei zur Verwendung. Die „reine 
wahre Lehre” jteht in den drei Hauptſymbolis und der Augsburgiichen Konfeffion ſamt 
ihrer Apologie. Sowohl bezüglich des neuen Gehorfams als auch des Abendmahls wurden 
melanchthoniſche Formeln gebraucht. Hinfichtlih „ftreitiger Opinionen“ ſoll man ſich 55 
„fittiglich und gütiglih“ von den Gelehrten unterweiſen lafjen, und zwar von den Kon— 
jiltorten und Superintendenten, die hierzu die nötige Anweifung empfangen würden. Dazu 
fam die Einführung einer Genfur: feine „Schrift oder Libell in Religionsfachen“ ſoll ge 
drudt werden, „melches zuvor durch die verordneten Befehlshaber nicht befichtiget und der 
wahren Belenntnis unſeres Glaubens gemäß befunden” fei. — Nachdem aljo die ftreiten- 69 

— 0 

— 
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den Parteien ſich mit einander nicht hatten verftändigen fünnen, follte nun durch Genfur 
und —n die Einigung erreicht werden. Die erfreuliche Kräftigkeit des Empfindens 
hinſichtlich der kirchlichen Selbſtſtändigkeit in den flacianiſchen Kreiſen ließ dieſe Methode 
von vornherein als ausſichtslos erſcheinen. Wigand meinte, daß man durch dieſe Maßregeln 

5 „dem hl. Geiſt das Maul habe binden” wollen; andere warnten doch in Lehrſachen „mit 
ihren Vorfchriften und Gonfiftoriis” nicht zu tief in das Pfarramt einzugreifen. — Einen 
Augenblid aber tauchte nun wieder der Gedanke auf, die Einigung durch eine allgemeine 
evang. Synode beritellen zu lafien. Man ließ ihn fallen, denn man fürdhtete von einer 
ſolchen Synode nur neue Streitigkeiten. Die Erbitterung würde nur wachſen, da doch Feiner 

ı0 der Kurfürften Konftantin und feiner der Theologen Luther fei, wie Brenz fagte. Dem 
Frankfurter Receß trat aber die MWeimarifche Konfutation entgegen, die den Pbilippismus 
fräftig verdammte (1559). 

Der Fürftentag zu Naumburg (1561) bejtätigte den Frankfurter Receß; aber zugleich 
wurde die ganze Vertvirrung offenbar. Trotz des Wunſches des Herzogs Johann Friedrich 

15 von Sachſen wurden die jchmalfaldifchen Artikel nicht unter den Lehrnormen aufgeführt, und 
ein offenbar calviniſch gefinnter Mann wie Friedrich III. von der Pfalz führte das große 
Wort in der Verfammlung. Man verfteht, da Johann Friedrih und Ulrich von Mecklen— 
burg die Verfammlung verließen. Aber es ift auch verftändlich, daß jeßt, wo die evange 
lichen Fürjten einem unzweideutigen Belenntnis über das Abendmahl deutli aus dem 

20 Wege gingen, das Abendmahl ſelbſt in die erjte Linie der Streitgegenftände rüdte. Viele, 
die für die übrigen Gegenfäge zwischen Gneftolutheranern und PBhilippiften weniger Ver: 
ſtändnis gehabt Es tießen jet zu erfteren, indem ſie Luthers Abendmahlslehre für 
gefährdet hielten. Endlich aber mußte es jet diefen Kreifen als völlig gewiß erfcheinen, 
daß die Auguftana für ſich eine ausreichende Belenntnisgrundlage nicht darbiete. Ein Son: 

25 vent zu Lüneburg 3.3. verlangte ein Corpus doctrinae, das außer der Auguftana aud 
die Apologie, die ſchmalkaldiſchen Artikel, Luthers Katechismus ſowie feine übrigen Schriften 
in ſich jchließe; auch follten die Dfiandriften, Majoriſten, Sakramentierer, Adiaphoriften 
und Synergiſten ausdrüdlich verdammt werden (1561). Es waren befonders die nieder: 
ſächſiſchen Städte, welche die lutheriſche Orthodoxie bochhielten, indem fie fie vor allem in 

80 die rechte Abendmahlslehre verlegten. Diefe neue Wendung der Dinge war von umfo 
Ha Bedeutung, als um diefelbe Zeit Johann Friedrich fich entfchloß, mit den rabi- 
alen Flacianern, die durch Kirchenzudht und Bann ihre Lehre zur Herrſchaft zu bringen 
bemüht waren, zu brechen. Flacius und Wigand wurden abgejeßt und vertrieben (Ende 
1561). Obwohl nun die flactanifche Partei allmählich verfiel, beſtanden doch ihre Forde— 

85 rungen — durch diefe neue Wendung der Dinge — in weiten Kreiſen Deutjchlands 
fort, auch wenn man von der Mactvolllommenbeit der Baftoren in der Lehre und Kirchen— 
zucht abjehen zu follen meinte. Die gnefiolutherifchen Jdeen börten damit auf Sache 
einer theologifchen Partei zu fein, fie wurden von weiten firchlichen Kreifen anerkannt. Anderer: 
ſeits traten auch die Reformierten immer deutlicher mit ihren Abfichten hervor. Friedrich III. 

40 war ganz zum Galvinismus übergegangen (der Heidelberger Katechismus 1563); auf dem 
Augsburger Reichstage 1566 wurde bereit3 die Frage aufgeworfen, ob dies nicht eine 
Verlegung des Religionsfriedens involviere. Doch er berief fih auf das Belenntnis des 
Naumburger Fürftentages. Weiter kam die melanchthoniſche Färbung bei der Kirche Kur— 
jachjens zum Ausdrud in dem Corpus doctrinae christianae (Leipzig 1560). 

45 Dies Corpus (Philippieum oder Misnicum) enthält außer den drei altfirchlichen 
Symbolen, die Confessio Augustana und die Apologie (beide in ber Ausg. von 1542), 
die Confessio Saxonica, die Loci (Ausgabe von 1556), das Examen ordinandorum, 
die Responsiones ad impios artieulos Bavaricae inquisitionis, ſowie die Refutatio 
Serveti und aud noch (in der lat. Ausg.) die Responsio de controversia Stancari. 

so Es waren aljo lauter Schriften Melanchthons. Urjprünglih mar das Corpus nur ein 
Privatunternehmen des Buchhändlers Vögelin in Leipzig, dann fand es kirchliche Sanktion 
nicht nur in Kurſachſen, ſondern auch in Heſſen und Pommern, wobei Pommern freilich 
ſchon 1564 eine —— lutheriſcher Schriften dem Corpus einfügte. Dem Vorgang 
Kurſachſens folgte bald eine Anzahl deutſcher Landeskirchen. In den ſtreng lutheriſchen 

55 Ländern und Städten nahm man außer der Auguſtana und Apologie nichts von 
Melanchthon auf, dafür wurden bier verjchiedene Schriften Luthers — bejonders die 
Katechismen und die jchmalfaldifchen Artitel — in die Corpora doctrinae eingefügt (f. 
im einzelnen den A. Corpus doctrinae, IV, 293), Dur diefe Unternehmungen 
war ein Wunſch, der in den Kämpfen ber letzten Jahre oft ausgefprocdhen war, anfangs: 

co weile erfüllt. Man beſaß fefte Lehrnormen. Es war nun die Aufgabe ein gemeinjames 
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Corpus doetrinae für die ganze Iutberifche Kirche Deutſchlands berzuitellen, Dieſe Auf- 
> wurde durch das Konkordienbuch gelöft. Die Corpora doctrinae münden in dem 
onkordienbuch. 

Aber die alten Kämpfe um die philippiſtiſchen Irrtümer konnten durch dieſe ver— 
ſchiedenen Bekenntnisſammlungen nicht zur Ruhe kommen. Die Forderung ſowohl einer 5 
Konkordienformel als eines Konkordienbuches empfing nur neue Nahrung. Herzog Johann 
Wilhelm von Sachſen hatte ſich den Flacianern wieder genähert. Wigand, Roſinus und 
Chr. Irenäus wurden zurüdgerufen, Göleftin, Timoth. Kirchner und Heßhuſen wurden in 
Jena angejtellt; nur von Flacius ſah man ab. Alsbald entbrannte wieder der heiße 
Streit mit den kurſächſiſchen Theologen. Es waren die alten GStreitpunftee Ein 
Neligionsgefpräch zu Altenburg (Oktober 1568 bis Frühjahr 1569) follte eine Verſtän— 
digung beritellen. Dieſe Abficht wurde nicht erreicht. Nach Anficht der Jenenſer irrten 
die Wittenberger felbft in der Rechtfertigungslehre, indem fie lehren, daß mir impu- 
tatione et -inchoatione zugleich, d. b. aus der zugerechneten Gerechtigkeit Chrifti und 
unferem angefangenen Gehorfam, gerecht werben. 15 

Das Streben nad Verftändigung bat den Streit von Anfang an begleitet. Je mehr 
derſelbe feinen verberblichen Folgen in der Kirche geltend machte, defto mehr mußte dies 
Streben wachen. Weder die Beiprechungen der Nächjtbeteiligten, noch die Iandesficchlichen 
Bemühungen haben Erfolg gehabt, wie wir gejehen haben. So gab e8 nur ein Mittel 
den Frieden herzuftellen. Es mußte unter forgfältigiter Erwägung der Gegenſätze eine »0 
befriedigende Löſung gefucht werden. Nach Lage der Dinge fonnte dies nur durch theo— 
logijche Formeln gefcheben und es konnte nur auf dem Wege der landeskirchlichen An— 
erfennung zur Durchführung fommen. Ein neues Belenntnis war eine geichichtliche Not- 
mendigfeit. Denn völlig fen lag den Theologen jener Tage der Gedanke, durch allgemeine, 
unbejtimmte, mehrdeutige Formeln die Streitenden mit einander ausjöhnen oder wenigſtens 
die äußere Eintracht herftellen zu tollen. Auch wer gegenwärtig einen foldhen Weg der 
NAusgleihung für ſittlich zuläffig und fjachlih zum Ziele führend anfteht, wird doc) 
angeſichts der damaligen Sachlage zugeftehen müflen, daß derjelbe zu jener Zeit jchlechthin 
ungangbar gewejen jein würde; es handelte ſich damals [ediglich um die Alternative, 
entiveder die Spaltung und Verwirrung beftehen zu lafjen oder aber durch wirkliche, zwar so 
nicht theologijche, aber befenntnismäßige Entſcheidung der Lehrbifferenzen fie zu jchlichten. 
Damit verband fich aber natürlichertweife die Notwendigkeit durch ein gemeinfames Corpus 
docetrinae die Belenntnisgrundlage ficher zu jtellen. 

Der erſte Verfuch, durch eine kurze Lehrformel die unter den Theologen der augsb. 
Konfeffton eingerijjene Spaltung zu befeitigen, datiert vom Jahre 1567. Zur Entwerfung ss 
einer ſolchen Formel wurde infolge einer auf jene LZehrbifferenzen bezüglichen Unterredung 
des Landgrafen Wilhelm IV. von Heſſen-Kaſſel und des deroas Ehriftoph von Württem- 
berg im uni 1567 von lebterem der Tübinger Propſt und Kanzler Jakob Andreä be: 
auftragt (vgl. den A. Andrei Bd I ©. 501ff). Die Belenntniörormel, welche derfelbe 
noch in demfelben Jahre auffette, trug den Titel: „Belenntnis und furze Erklärung «0 
etlicher zwieſpaltiger Artikel, nach welcher eine chriftliche Einigfeit in den Kirchen, der 
Augsb. Konfeſſion zugethan, getroffen und die ärgerliche langtvierige Spaltung hingelegt 
werden möchte.” ntjprechend ihrem Anlaß bezog fie ſich, abfichtlih von allen Perſön— 
lichkeiten abjehend, furz und rein fachlich gehalten, auf die fünf Artikel von der Recht: 
fertigung des Glaubens, von den guten Werfen, vom freien Willen, von den Mittel: 45 
dingen, von dem Abendmahl. Abgejehen von den oben erwähnten Lehrdifferenzen, welche 
un Heritellung einer übereinftimmenden Lehrform hindrängten, war bier in dem erjten 

rtifel auf den ofiandrifchen Streit Rüdficht genommen, dem gegenüber es um fo leichter 
war, zu einem feiten Ausdruck der Eirchlichen Lehre zu gelangen, als in der Beurteilung der 
abweichenden Auffafjung A. Dfianders die beiden jonft einander gegenüberftehenden Parteien so 
der Philippiften und der Lutheraner weſentlich einverftanden waren. Aber noch waren 
die Verhältniffe nicht dazu angethban, um eine Verftändigung gelingen zu lafjen. Auf 
der einen Seite war es verhängnisvoll, daß der Herzog Chriftoph, von welchem der Ge: 
danke des Konkordienwerkes zunächſt ins Werk gefeht worden war, am 28. Dezember 1568 
ftarb und der Landgraf Wilhelm von Heſſen-Kaſſel, auf welchen Andreä infolge deſſen fich 55 
angetviefen ſah, den nad) Yage der Dinge unausführbaren Gedanken faßte, die beabjichtigte 
Einigung nicht bloß auf alle Elemente des deutichen Proteftantismus, fondern auch auf 
die reformierten Kirchengemeinfchaften außerhalb Deutichlands auszjudehnen. Auf der 
anderen Seite war auf eine Einigung jo lange nicht zu hoffen, ald in Kurſachſen ber 
Philippismus in ungebrochener Geltung ftand und ihm gegenüber die herzoglich ſächſiſchen 60 
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Theologen, twie dies eben damals bei dem Altenburger Kolloquium zu Tage trat, in un 
beugjamer Weife, nicht ohne Verdrehung und Übertreibung, die lutheriſche Pofttion ver: 
fochten. War Andreä den Yutheranern darin zu Willen, daß er zu dem Xrtifel vom 
Abendmahl, bei welchem er in gemäßigter Weife dem lutherifchen Lehrtypus Ausdrud 

5 gegeben, ohne des Zufammenhangs mit der Chriftologie zu gedenken, eine „Erklärung“ 
binzufügte, worin die Ronfequenz diefer Lehre für die Perſon Chrifti gezogen ward, fo 
fand er damit, wie begreiflich, bet den Philippiften den entichiedenften Widerſpruch. Miß— 
trauen verfolgte den Friedensvermittler von beiden einander jchroff gegenüberftehenden 
Parteien, und der Landgraf von Heſſen wurde bei feiner von Anfang an meland- 

10 thoniſchen Richtung ihm in dem Maße mehr entiremdet, als Andrei von feiner lutherifchen 
Ueberzeugung namentlich auch in der chriftologiichen Frage fein Hehl machte, hatte er doc 
jelbit zu Maulbronn 1564 die Ubiquität energisch gegen die Pfälzer Theologen verfochten. 

Ser im Jahre 1567 gemachte erfte Verfuch des Konkordienwerkes erwies fich alfo 
zunächft als unausführbar. Im Jahre 1569 reifte Andrei nad) Sachſen, aber ſowohl 

15 die Jenenſer ald die Wittenberger tiefen ihn zurüd. Auf einer neuen Reife 1570 gelang 
e8 ihm zivar auf dem Konvent zu Zerbit die antvefenden Theologen zur Anerkennung der 
eriten Ausgabe der Auguftana jowie der Apologie, der ſchmalkaldiſchen Artikel und der 
Katechismen Luthers ald der maßgebenden Lehrmormen zu bewegen; aber damit war um 
jo weniger gewonnen, als die Wittenberger und Leipziger zu Zerbit das Corpus Philip- 

20 picum fürmlich als ihre Lehrnorm bezeichneten. Als dann im Jahre 1571 der Witten: 
ergiiche Katechismus und die „Grundfeſte“ erfchienen, war zunächſt jede Ausficht auf 

eine Bereinigung geſchwunden. 
Mehr Ausficht auf Erfolg mußten die riedensbeftrebungen des Tübinger Kanzlers 

ewinnen, als in den Jahren 1573 und 1574 die Parteiverhältniffe in Sachſen, melde 
25 bi8 dahin am meiften dem Konkordienwerke entgegengeftanden, ſich mejentlih änderten. 

Die entichieden Iutherifche Partei in dem berzoglichen Sachſen, die in Jena ihren Mittel: 
punkt hatte, wurde zeriprengt, ald nad) dem Tode des Herzogs Johann Wilhelm der Kur: 
fürft Auguft vormundichaftlih die Regierung der thüringifchen Fürftentümer übernahm 
und mit Gewalt die mwittenbergiiche Lehrform in ihnen einführte (1573). Die pbilippiftiiche 

0 Partei in Kurfachfen, bisher geichüst von dem theologiſch unverftändigen Kurfürjten Auguft, 
welcher troß feines Eifers gegen die Flacianer niemals anders als „gut lutheriſch“ fein 
wollte und bisher feine Ahnung davon gehabt hatte, daß die in feinem Lande berrichende 
philippiftifche Lehrform von der lutheriſchen abweiche, wurde geftürzt, als die Philippiſten, 
durch jenen momentanen Sieg dreift gemacht, offener in der Verfolgung ihrer Pläne vor- 

85 gingen und die bisherige Täuſchung des Kurfürjten über die Abweichung ihrer Lehre von 
der lutherifchen nicht mehr aufrecht erhalten konnten (Exegesis perspieua, 1574). Nichts 
ift mehr geeignet, die innere biftorische Notwendigkeit des lutherifchen Belenntnisabjchlufjes 
zu erweiſen, als gerade jene zeitweilige Herrichaft des Philippismus in Kurfachien, die, nur 
unter der firma des Yuthertums möglich, in dem Momente zufammenbrady, al3 jener, zuletzt 

40 unebrlicherweife, feitgehaltene Schein dahinſank. 
Bereitd im Jahre 1573, ehe noch die Kataftrophe in Kurſachſen eintrat, veröffentlichte 

Andreä, angeregt durch eine vertrauensvolle Dedifation der institutio religionis christianae 
des braunfchweigischen Superintendenten Nikolaus Selneder, welcher jih allmählich von 
den melandhtbonischen Lehrabweichungen zur lutheriſchen Pofition durcharbeitete, an den 

45 Herzog Ludwig von Württemberg, „sechs chriftliche Predigten von den Spaltungen, fo ſich 
zwiſchen den Theologen Augsburgijcher Konfeffion von anno 1548 bis auf dies 1573. 
Jahr nach und nad erhoben, wie ſich ein einfältiger Pfarrherr und gemeiner chriftlicher 
Yaie, jo dadurch möcht verärgert fein worden, aus feinem Katechismo darein ſchicken ſoll“ 
(Tübingen 1573, 4"). Gegenüber dem Verdacht und Unglimpf, der infolge feiner früheren 

50 fonziliatorifchen Thätigkeit von feiten beider ertremen Parteien auf ihn geworfen worden 
war, lag Andreä daran, in klarer und bejtimmter Weife feine Stellung zu den vorgefallenen 
Kontroverjen zu präzifieren und insbejondere zu zeigen, daß er nicht gemeint fei, wie ihm 
von den Lutheranern vorgeworfen worden war, die „Horruptelen oder Verfälſchung reiner 
Lehre in einem oder mehr Artikeln zu billigen und zu bejchönen oder auch nur zu be 

55 jchmieren oder zu bemänteln“. Hatte er in feinem früheren, dem Inhalt nach weſentlich 
lutberifchen „Belenntnis“ urfprünglich die Kontroverfe von der Perſon Chriſti übergangen 
und die Gegenlebren nicht ausprüdlich vertvorfen, fo befeitigte er bier dieſe Anſtöße — er 
führt die Antithefen mit namentlicher Angabe ihrer ger an —, und fügte außerdem 
noch eine Reihe von Erörterungen hinzu, welche das Verhältnis des Gefeßes zum Evan- 

© gelium, die Notivendigfeit der Gejegespredigt bei den Chriften und den dritten Brauch 



Konfordienformel 739 

des Geſetzes betrafen. Die ſechs Predigten handelten nämlich 1. von der Gerechtigkeit des 
Glauben? und der weſentlichen einmwohnenden Gerechtigkeit Gottes, 2. von der Not: 
wendigfeit der guten Werke zur Seligkeit, 3. von der Erbfünde, was fie fei, 4. vom freien 
Willen des Menjchen in göttlichen Saden, 5. von Kirchen-Geremonien, jo man Adiaphora 
nennet, 6. vom Gejeß Gottes, ob man dasjelbige auch bei den Chriften predigen joll, 6 
7. vom Unterjchied des Gejees und Evangelii und was Evangelium eigentlich heiße und 
jei, 8. vom dritten Brauch des Gefeßes, ob er auch die Gläubigen angebe, 9. ob die 
uten Werke nötig oder frei feien und mie fie von den Gläubigen geſchehen, 10. von der 
erjon und Majeftät Chrifti und Mariä Sohn. 

Die Predigtform, die Andrei wählte, zeigt, daß alle jene Kontroverjen, feiner Anficht 
nad, von dem gemeinen evangelifchen Chriftenbetwußtjein aus, wie e8 in dem Katechismus 
vorlag — aljo nicht mittelft wifjenjchaftlich theologifcher Unterfuchungen — für die Kirche 
ihre Cfung finden fünnten und müßten. Und es zeigte nicht bloß feine gut Iutherifche 
Gefinnung, fondern auch feinen Scharfblid, wenn er die Wittenberger Theologen, um 
deren Zuftimmung er fich früher vergeblich beworben, außer Betracht ließ, in der Erwar: 15 
tung, daß Gott „gewiß noch zu feiner Zeit ihrem Heren dem Kurfürften die Augen öffnen 
und ihnen hernach durch diefen fchon ein Ziel jeen werde”. Es iſt nicht zu verfennen, 
dat Andreäs Plan hiermit eine neue Wendung annimmt. Der urfprüngliche Gedanke, 
Lutheraner und Philippiften mit einander auszujöhnen durch eine Kompromißformel, hatte 
ſich angefichts der Steigerung der Gegenſätze als utopiſch erwieſen. Jetzt joll eine Formel 20 
gefunden werben, die alle Lutheraner vereinigt und ein Kampfmittel wird gegen Bhilippiften 
und Galviniften. Die Eintrachtsformel empfängt eine polemifche Tendenz: Eintracht der 
Lutheraner unter fih, Gegenjat gegen die Philippiften. 

Die Aufnahme, telde die Predigten unter Vermittlung der theologischen Fakultät in 
Tübingen, die Andreä darum gebeten, in Norddeutichland, bei Martin Chemnig in Braun= 3 
ſchweig, bei Joachim Weitphal in Hamburg, bei der theologiſchen Fakultät und deren 
Führer David Chyträus in Roftod fanden, war im allgemeinen feine ungünftige. Aber 
bei dem allenthalben beftehenden Mißtrauen, dem auch Andrei gerade als Urheber des 
Projektes nicht entging, fehlte viel daran, daß man fofort jene Predigten ald Eintrachts: 
formel, wie Andreä wünſchte, unterzeichnet hätte. Zudem hatte Chemnit recht, wenn er so 
Andrei darauf aufmerkſam machte, daß die Predigtform für den beregten Zweck eine un: 
geeignete fei, und daß das Konkordienwerk mehr Ausficht auf Erfolg haben werde, wenn 
der Inhalt der Predigten, unter Beihilfe auch anderer angejehener Theologen, in die Form 
von Artikeln gebracht würde. 

Andrei ging fofort auf diefen Gedanken ein und arbeitete die Predigten in die 3 
ſchwäbiſche Konkordie um, melde nun, jowohl mas die Zahl wie mas, die Form der 
Artikel betrifft, mit der nachmaligen Konkordienformel ſchon eine größere Ahnlichkeit auf: 
zeigt. Sie handelt der Reihe nach 1. von der Erbfünde, 2. vom freien Willen, 3. von 
der Gerechtigkeit de3 Glaubens vor Gott, 4. von guten Werfen, 5. vom Geſetz und 
Evangelio, 6. vom dritten Brauch des Geſetzes Gottes, 7. von Kirchengebräuchen, jo man 40 
Adiaphora nennt, 8. vom Abendmahl, 9. von der Berfon Chrifti, 10. von der eiwigen 
Vorſehung und Wahl Gottes, 11. von den andern Rotten und Sekten, jo ſich niemals 
zur augsburgifchen Konfeffion befennet. Es waren demnach, verglichen mit den Predigten, 
der achte, zehnte und elfte Artikel neu hinzugefügt, leßterer zu dem Zwecke, damit nicht 
die Irrtümer jener „Rotten und Sekten” ftilljchtweigend den Evangelifchen zugemeſſen as 
würden. Immer energifcher und umfafjender wird der Gegenjag zu der philippiftifchen 
Nichtung. Es fonnte nicht anders gefchehen, als daß dadurch das zu jchaffende Belenntnis 
einen immer mehr theologijchen Charakter annahm. 

Diejer neue Entwun, von den Theologen in Tübingen und den Mitgliedern des 
Konfiftortums in Stuttgart unterfchrieben, wurde von Andrei im März des Jahres 1574 so 
an den Herzog Julius von Braunjchweig und an Chemnit mit der Bitte überfandt, den- 
jelben ftreng zu prüfen und Unterhandlungen darüber mit den niederſächſiſchen Kirchen 
einzuleiten. Diesmal nun fam dem Projekt die bereits erwähnte Kataftrophe in Kur: 
fachjen zu ftatten, wo nad der Weröffentlihung der Exegesis perspieua contro- 
versiae de eoena sacra (von dem jchlefifchen Arzt Joachim Cureus verfaßt, in Witten: 55 
berg, aber zur Abwendung alles Berdachtes auf franzöfiichem Papier und mit franzöfifchen 

Lettern gebrudt, vgl. Gillet, Crato v. Grafftheim I, 439 ff.) der letzte Schein befeitigt warb, 
als ſei die von den dortigen Theologen vertretene Lehre mit der lutherifchen vereinbar. 
Um die Kontinuität der in der evangelifchslutherifchen Kirche geltenden Lehre, in deren 
urfprünglichen Tenor man wieder einlenfte, glei von vornherein zum Ausdruck zu eo 
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bringen, hatte bereits Andrei den elf Artikeln der ſchwäbiſchen Konkordie einen Abjchnitt 
„von einem gewiſſen und einbelligen gemeinen öffentlichen Corpore doetrinae“ voran: 
geichickt, um fo notwendiger, ald in den einzelnen evangelifchen Yandeskirchen normgebende 
Lehrichriften zur Geltung gelommen waren, welche den Charakter der Abweichung von 

5 jener Kontinuität an fich trugen. Als normativ wurden daher unter Voranftellung der 
bl. Schrift als der einigen wahrbaftigen Richtſchnur, nach der alle Altwäter und Lehre zu 
richten und zu urteilen jeien, das apoftolifche, nicänifche und athanaſianiſche Symbol, die 
Auguftana von 1530, die Apologie, die ſchmalkaldiſchen Artikel und die beiden Katechismen 
Luthers bezeichnet. Die Kritif und Umarbeitung aber, welche die ſchwäbiſche Konkorbie 

10 unter der Führung von Chemnig in Norbdeutichland erfuhr und welche namentlich die 
Artikel vom freien Willen und vom Abendmahl betraf, ging in derſelben Richtung noch 
fonjequenter vor, und insbefondere gelang es, die Bedenken der Hamburger und Lüne— 
—— Geiſtlichkeit, zumeiſt hinſichtlich der Lehre von der communicatio idiomatum, zu 
eſeitigen. 

15 Andrei ſprach ſich nad Empfang der ſchwäbiſch-ſächſiſchen Konkordie — auf Ver: 
langen des Kurfürften Auguft, ſ. u. — dahin aus, daß diereine Lehre des Wortes Gottes 
darinnen verfafjet, die Spaltungen in den ftreitigen Artifeln mit bejonderem Fleiß erfläret 
und was der reinen Lehre zuwider ausgejegt ſei; er könne mit Wahrheit vermelden, daf 
die ſchwäbiſchen Kirchen, jo viel die substantiam und Lehre an ihr jelbiten belanget, in 

&» thesi und antithesi, durchaus mit denen fächfiichen Kirchen, fo ſich zu dieſer Schrift be: 
fennen, einig. Was er daran, und zwar mit vollem Necht, auszujegen hatte, bezog fi 
meift auf die formellen Mängel der Schrift, den ungleichen Stil und die läftigen Wieder: 
bolungen infolge des Hineinarbeitens verjchiedener Theologen, die lateinischen Schultermini, 
die in ein Merk nicht paßten, welches den Laien ſowohl wie den Gelehrten geftellt, die 

>5 bald Iobenden, bald abweifenden Anführungen von Stellen aus Melanchthons Schriften, 
die zu neuem Streite VBeranlafjung geben würden; endlich daß der Artikel vom Abend: 
mahl zu weitläufig geworden fei, „fait alle Argumente des jeligen Herrn Lutheri unnötiger: 
weiſe aufgezäblet und wiederholt“ wären. Hinſichtlich Melanchthons waren die württem— 
bergifchen Theologen der Meinung, man erkenne zwar mit danfbarem Gemüte an, daß 

30 Melanchthon mit feinen Schriften den Kirchen Gottes höchlich und fehr nützlich gedienet, aber 
da fie in Anbetracht feiner fpäteren Abweichungen jehr ungleich, jo müßte man, wollte man 
ettva die früheren billigen, notwendig etliche feiner fpäteren umftoßen, welches ibm zu 
feiner Ehre gereihen und zu guter Nichtigkeit in diefem Werke wenig dienftlich fein würde. 
Daher fei e8 ratfamer, ſich auf Anführungen aus Luthers Schriften zu beſchränken, nicht 

35 als wolle man diefe Schriften aljo Fanonifieren, daß man fie der heiligen göttlichen 
Schrift gleichachte; vielmehr da etwas in seriptis Lutheri, Philippi und anderer 
Theologen gefunden, welches gedachter normae zutvider, ſoll billig foldyes von niemand 
verteidigt werden. 

Der Wunſch durch eine allerfeits anerkannte Lehrformel die für die evangeliſche 
40 Kirche jo unbeilvollen Kontroverjen befeitigt zu feben, wurde, nachdem inzwiſchen der Phi— 

lippismus in Kurſachſen geftürzt worden twar, von dem Kurfürften Auguft dajelbjt um fo 
lebhafter geteilt, je weniger ihm die letten Ereignifje in feinem Lande zur Klarheit über 
die Sache verholfen hatten. Da er diefen Wunſch namentlich bei einer Begegnung mit 
dem Grafen Georg Ernft von Henneberg — hatte, ſo veranlaßte dieſer den Herzog 

4 Ludwig von Württemberg ſowie den Markgrafen Karl von Baden (im November 1575) 
u dem gemeinfamen Auftrag an Lukas Dfiander, mwürttembergifchen Hofprediger, Balthaſar 
Bidembach, Propſt zu Stuttgart, Abel Scherdinger, bennebergifchen Hofprediger, nebft 
mehreren babijchen Theologen, zu einem Gutachten über die Frage, welchergeſtalt eine 
Schrift möchte zu verfertigen fein, dadurch ein Anfang zu rechter chriftlicher Konkordie 

50 zwiſchen den Kirchen augsburgifcher Konfeffion gemacht werden möchte. Entfprechend 
dieſem von den Fürften approbierten Gutachten wurde von den beiden erftgenannten Theo: 
logen eine Formel aufgefest und nad) gemeinfamer Prüfung mit einigen bennebergifchen 
und badijchen Theologen im Klofter Maulbronn am 19. Januar 1576 unterzeichnet. 

Diefe Maulbronner Formel (erft neuerdings von Th. Prefiel im Dresdener Archiv 
55 wieder ausfindig gemacht und in den Nahrbüchern für deutjche Theologie 1866, ©. 640 ff. 

veröffentlicht) entiprach inhaltlich der von der ſchwäbiſch-ſächſiſchen Konkordienformel zu 
Grunde gelegten Yehmorm, indem ſie diefelben Symbole wie dieſe ald maßgebend für die . 
Entjcheidung der kirchlichen Kontroverfen bezeichnete. Im übrigen aber wich fie formell 
infofern davon ab, als fie die Ordnung der Artikel in der C. A. einbielt, mit Über: 

co gehung aller derjenigen, welche zwiſchen den Theologen augsburgiſcher Konfeſſion nicht 
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ftreitig geworden. Sie handelt daher 1. von der Erbjünde, 2. von der Perfon Ehrifti, 
3. von der Rechtfertigung des Glaubens, 4. von Gejeß und Evangelio, 5. von guten 
Merken, 6. von Kirchengebräuchen, jo man Adiaphora oder Mittelding nennt, 7. vom 
freien Willen, 8. vom dritten Brauch des Geſetzes Gottes. Diefe Anordnung, jachlid) 
wie man fieht weniger geeignet als die in der ſchwäbiſch-ſächſiſchen Formel, war doch in 5 
fofern ziwedentfprechend, als damit ber innere —— der fpäteren Lehrentwickelung 
mit dem Grundbelenntnis der C. A., deren Ausfage jedesmal vorangeftellt und durch die 
oben erwähnten normangebenden Lehrjchriften, unter Anführung von Zeugnijien aus der 
Schrift und aus den Werken Yutbhers, erläutert ward, an den Tag trat. So war eö dem 
Kurfürften Auguft und anderen ibm äbnlichen, melde über die Kontinuität der luthe— 10 
—— Lehrentwickelung noch im Ungewiſſen waren, erleichtert, darüber zur Klarheit zu 
ommen. 

Kurz zuvor, ehe die Maulbronner Schrift in die Hände des Kurfürſten Auguſt ge— 
langte, war ihm auch die ſchwäbiſch-ſächſiſche Konkordienformel durch den Herzog bon 
Braunſchweig übermittelt worden. Er erforderte infolgedejjen ein Gutachten von Jakob 15 
Andrei darüber, welchem von beiden Belenntnisentwürfen der Vorzug zu geben wäre. 
Andrei, defjen Stellung zu der ſchwäbiſch-ſächſiſchen Formel bereit3 oben gemäß dieſem 
Gutachten dargelegt wurde, gab aus den dort angeführten formellen Gründen der Maul: 
bronner Formel den Vorzug — der Subſtanz nad) ſei jene mit diefer durchaus einig; er 
Härte fich aber auch damit einverftanden, wenn man ſich an die ſchwäbiſch-ſächſiſche Formel 20 
halten wolle. Es bebürfe nicht mehr viel Disputierens über die Lehre an ihr felbft, „welche 
diefe Jahre über aljo disputiert worden, daß man einander eigentlich wohl verftehet 
und nicht viel Mifverftand mehr unterläuft“. Der Kurfürft möchte einen Konvent an— 
gefehener, unverdächtiger Theologen veranlafjen und zu diefem Zweck aus Norbdeutichland 
Chemnig und Chyträus beiziehen, welche in den dortigen Kirchen ein befonderes Anjehen 35 
genöffen. Diefem Plan ftimmte Auguft völlig zu, nicht ohne in der ſtaatskirchlichen An: 
ſchauung verfeſtigt zu werden: „ob ſich nun Ar jede Obrigkeit billig fcheuen müſſe, fich 
unter die veriwirrten Gemüter der Theologen zu mengen, fo babe er doc, da fein Papſt 
unter ihnen fei, die Sorge, daß es immer ſchlimmer mit den Händeln werden wird, wenn 
nicht die Obrigkeit von allen Teilen darein griffe”. Daher follen die Theologen fich ver: 10 
fammeln, um ein gemeinfames Corpus doctrinae berzuftellen, „worauf dann dasſelbige 
Bud; oder Corpus doctrinae gedrudt und in jedes Herrn Lande feinen Geiftlichen ſich 
denſelben gemäß zu erzeigen, aufgegeben würde”. Zudem feien „etliche zänkiſche Theologen 
wie Jlyricus u. a.“ mittlerweile geftorben, „die übrigen mit Disputieren und Banken zum 
Teil dermaßen abgemattet”, daß fie fich leichter würden „bejcheiden laſſen“. Hierin fommt 
eine richtige Beobachtung zum Ausdruck. Die alten Streiter waren vielfah vom Schau: 
platz getreten, die perfönlichen Momente fielen fort, die jüngere Generation hatte — fofern 
fie nicht die Schwenfung von Melanchtbon zu Galvin vollzog — eine gemwifje einheitliche, 
lutheriſch⸗ melanchthoniſche, Anſchauung ertvorben. In diefem Sinne fielen die Verband: 
lungen der kurfürſtlichen Theologen zu Lichtenberg (Februar 1576) aus. Durch den Kon: 40 
vent zu Torgau (vom 28. Mai bis 7. Juni 1576) wurde die Sache erheblich gefördert. 
Abgeſehen von den fächfifhen Theologen, unter denen Nikolaus Selneder eine hervor: 
ragende Stellung einnahm, wurden Andreä jelbit, Chemnit und Chyträus und zwei fur: 
brandenburgifche Theologen, der Generaljuperintendent Andreas Musculus und der Pro: 
feſſor Chriftof Körner von Frankfurt a. O. eingeladen. Ohne fonderliche Schwierigkeiten 45 
gelang es die noch obwaltenden Meinungsverjchiedenheiten zu befeitigen. Während Andreä 
jeinen Antrag, von der Maulbronner Formel auszugehen zurüdzog und fich bereit erklärte 
die ſchwäbiſch-ſächſiſche Formel als Grundlage anzunehmen, ließ man auf der anderen Seite 
feinen formellen Bedenken gegen die bisherige Bejchaffenheit diefer Formel Gerechtigkeit 
widerfahren, befeitigte die Anftöpe und nahm, was der Maulbronner Schrift eigentümlid) 50 
war, in das neue Bekenntnis hinüber, Das Torgiihe Buch, welches die Frucht diefer 
Zufammenfunft war, behielt die bisherige Anordnung der ſchwäbiſch-ſächſiſchen Formel bet, 
fügte aber hinter dem 8. Artikel (von der Perfon Chrifti) unter Berüdfichtigung des 
von Apin in Hamburg veranlaßten Streites einen weiteren Artikel „von der Höllenfahrt 
Chriſti“ ein, jo daß nun die Belenntnisfchrift aus 12 Artikeln beitand. 65 

Mit der Herftellung des Torgifchen Buchs war ein bedeutender Schritt zur Einigung 
ethan, und Kurfürft Auguft Tieß es fich ſofort angelegen fein, das Werk feiner weiteren 

Vollendung entgegenzuführen. Auf feine Veranlaffung wurden Abjchriften der Formel an 
die meiften evangelifchen Stände Deutichlands gefandt, mit der Bitte, von den dortigen 
Theologen diefelbe prüfen zu lafjen und das Ergebnis diefer Prüfung nad) Dresden mit- 0 

[ee 5 
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zuteilen. Die eingehenden Cenſuren, welche zum größeren Teile zuſtimmend ſich äußerten, 
boten wiederum ein charakteriſtiſches Spiegelbild der kirchlichen Lage dar. Die Anhalter 
Theologen erklärten das ganze Unternehmen ziemlich unverblümt für unnütz: wozu ein 
Bekenntnis, das mindeſtens zehnmal ausführlicher iſt, als alle altkirchlichen Beſchlüſſe zu— 

5 ſammen? Vor allem aber dürfe man Luther und Melanchthon nicht auseinanderreißen. Aber 
es gab auf der anderen Seite auch noch lutheriſche Eiferer, wie Tilemann Hesbufius und 
Johann Wigand, jetzt in Preußen, denen e8 ſchwer wurde, ihr anfängliches Mißtrauen 
gegen das Lermittlungsiwet und deilen Haupturbeber Andrei fahren zu lafien, und die 
allen Ernſtes die Namen der Häretifer, Melanchthon voran, in dem Bude angeführt 

ıo willen wollten. Und noch gab es auf der anderen Seite Zandesfirchen, wie 3. 8. die 
pommerfche und die boljteinifche, für welche die anderwärts aufgeflärte Sachlage über die 
in der evangelifchen Kirche eingetretene Spaltung der Lehre nicht ebenfo zum Bemwußtjein 
gefommen war und welche daher ihr Befremden darüber äußerten, daß man nicht Melandı: 
thong Autorität neben jener Luthers in jener Schrift ausdrüdlich anerfenne. Bon Luthers 

15 Autorität abzumeichen, fam ihnen dabei jet wie früher gar nicht in den Sinn. Die 
jelben pommerjchen Theologen, welche fich in folder Weiſe Melanchthons annahmen, er: 
Härten fich mit den Artikeln des Torgifchen Buches über das Abendmahl und über die 
Perſon Ehrifti einverftanden ; und diefelben boljteinifchen Theologen, welche die Notiwendig- 
feit eines neuen Belenntnifjes beanftandeten (die neuen Konfeffionen würden die alten 

20 „auffreflen und verlegen” und das alte Gezänk wieder aufrühren) und an der neuen Faſſung 
der Chriftologie Anſtoß nahmen, jprachen fich dafür aus, daß alles, was in dem von 
ihnen beliebten Corpore doctrinae (einfchlieglich der ſchmalkaldiſchen Artikel) künftig in 
— gezogen werden möchte, „nebſt der hl. Schrift aus Luthers Schriften entſchieden 
werben ſollte“. 

26 Da bie und da, wie von dem Landgrafen Wilhelm von Heflen und anderen, die 
Ausführlichkeit des Torgifchen Buches gerügt worden mar, fo entichloß ſich Andreä in 
Übereinftimmung mit dem Kurfürften Auguft, einen Auszug (die Epitome ber KF.) aus 
dem Torgifchen Buch berzuftellen: „Kurzer fummarifcher Auszug der Artikel, fo zwiſchen 
den Theologen augsburgiicher Konfeffion viele Jahre jtreitig, zu Torgau durch die dafelbit 

3 verfammelten und unterjchriebenen Theologen im Monat Junio 1576 dhriftlich verglichen 
worden“, in beffen kurzen und präzifen Sägen Andrei nicht bloß feine allmählich über 
den Stoff gewonnene Meifterfchaft, jondern diefe auch in der Form befundete. Freilich, da 
der Landgraf von Hefjen, der mit dem Kurfürften Friedrich III. von der Pfalz, dem ent- 
ichiedenften Gegner des Torgifchen Buches, in naher Beziehung ſtand, den mefentlichen 

35 Inhalt diejer Formel — felbftverftändlih — bier wieder fand, jo konnte die Epitome 
fein ungünftiges Urteil über jene Belenntnisformel nicht ändern. Nachdem bis Ende 
Februar 1577 die meilten der erbetenen Genjuren über das Torgifche Buch in Dresden 
eingelaufen waren, traten im Auftrag des Kurfürften Auguft zunächſt am 1. März 1577 
die drei Theologen Jakob Andreä, Martin Chemnig und Nikolaus Selneder in dem Klofter 

10 Bergen bei Magdeburg zufammen, um fich über die jchließliche Redaktion des Belennt- 
nifjes zu verftändigen. Später wurden noch die furbrandenburgifchen Theologen Andreas 
Musculus und Chriftof Körner, fowie von Roftod David Chyträus beigezogen. Da jelbit- 
verftändlih nur diejenigen Cenſuren berüdfichtigt werden Eonnten, welche ſich nicht von 
vornherein ablehnend gegen das Projekt verhielten, da es fich demnach bloß noch um Be: 

45 feitigung einzelner Mißverſtändniſſe, um genauere, jede Zweideutigkeit ausfchließende Faſſung 
der einzelnen Lehren handeln konnte, jo fam man mit der Nedaktion ziemlich bald zu 
Ende und fonnte das nun zu ftande gebrachte „Bergiiche Buch“ am 28. Mai 1577 dem 
Kurfürften vorlegen. Es iſt diefes die Solida Declaratio der Konkor dienformel, als 
deren Titel man diefen feftitellte: „Allgemeine lautere, richtige und endliche Wiederholung 

50 und Erklärung etlicher Artikel augsburgifcher Konfeffion, in welchen eine Zeit lang unter 
etlichen Theologen, derjelbigen zugetban, Streit vorgefallen, nady Anleitung Gottes Morts 
und ſummariſchem Inhalt unjerer chriftlichen Lehre beigelegt und verglichen.“ Daneben 
wurde aud der Auszug Andreäs aus dem Torgiichen Buch (die Epitome) jorgfältig von 
Artikel zu Artikel durchgegangen und approbiert. 

66 Von dem anfänglichen Gedanken, das Bergiſche Buch einem Generalkonvent der 
evangeliichen Stände behufs feiner Betätigung vorzulegen, fam man in Erwägung ber 
Gefahren, welche ein ſolches Vorgehen für das ſoweit glüdlih vollbrachte Einigungswert 
mit fich führen würde, bald zurüd, Wielmehr übernahmen es die beiden Kurfürften von 
Sachſen und Brandenburg, Eremplare des Bergifchen Buches zunächſt denjenigen Ständen, 

so behufs der Approbation und Unterzeichnung, zuzufenden, deren Zuftimmung zu dem Projelt 
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man als ficher anjehen durfte. Daß das Belenntnis nicht allenthalben mit gleicher Willig- 
feit aufgenommen wurde, daß diejenigen Kirchen, welche eine andere Enttwidelung des Bes 
org gehabt und insbefondere an Melanchthons fpätere Lehrweiſe zu dem Zivede 
fich angejchlofjen hatte, um das Band mit der calvinischreformierten Kirche feitzubalten, das 
Bergifche Bekenntnis von ſich tiefen und dadurch noch mehr zu der reformierten Konfeffion 5 
hinübergedrängt wurden, ift fo natürlich, daß man fich nur darüber verwundern müßte, 
wenn es anders wäre. Die Bewegung batte ja darauf binausgeführt gegenüber den 
melanchthoniſchen Abweichungen die genuin lutheriſche Lehre feitzuftellen. Es war eine 
Konfequenz des leitenden Kirchenbegriffes, daß nun auch Firchliche Scheidungen eintreten 
mußten, wo man in der Lehre uneinig blieb. Auch das ijt begreiflich, dah die KF. 10 
allen denen ein Stein des Anſtoßes jein mußte, welche bei einmal vorhandenen Lehr: 
differengen die Zudeckung und Indifferenzierung derjelben für den richtigen Weg zur Her: 
ftellung des kirchlichen Friedens erachteten. Im übrigen mag bier bemerkt werden, daß 
es auch vereinzelte Lutheraner gab, welche ſich der Unterſchrift des Bekenntniſſes, weil 
es ihnen nicht ſtreng genug war, weigerten: die preußiſche Geiſtlichkeit, an ihrer Spitze 15 
der Biſchof Wigand, unterzeichnete zwar nach einiger Deliberation, „obgleich die widrigen 
Lehrer nicht, wie man es begehret hat, mit Namen benannt und widerleget ſind“, aber 
die Profeſſoren der Univerſität Königsberg unterzeichneten nicht. 

Die Annahme der KF. verſuchte der reformierte Pfalzgraf Johann Caſimir zu binter: 
treiben, indem er, auf Anregung der englifchen Königin, eine Vereinigung aller —— 20 
dagegen zu organifieren verjuchte (1577 Konvent zu Frankfurt). Der Abgejandte der Königin 
Elifabetb von England erhob an mehreren deutſchen Höfen wider die bevoritehende 
Trennung der evangelifchen Kirchen — um eine ſolche handelte es fich in der That — 
energiichen Widerſpruch. Nach Lage der Dinge konnte das aber feinen Erfolg haben. Auch 
aus der zu Frankfurt beichlofienen Heritellung eines gemeinfchaftlichen reformierten Belennt- 26 
niſſes — dasfelbe jollte gefliffentlich die Einheit der Auguftana und Helvetica herausftellen — 
ift nichts getvorden (an Stelle deſſen trat Salnard Harmonia confessionum, 1581). — 
Dagegen verjuchte man lutherifcherfeits was irgend unter den gegebenen Uwftänden möglid) 
war, um die noch ſchwankenden Neichsftände, wie den Hurfürften Ludwig von der Pfalz, 
den Landgrafen Wilhelm von Heflen, den Fürften Joachim Ernſt von Anhalt nebft anderen so 
mit dem Konkordienwerk zu befreunden. Da eine Abänderung des Tertes ſelbſt jchon aus 
dem Grunde nicht mehr tbunlich war, weil das Bergifche Buch bereits die Unterjchriften 
einer großen Zahl evangelifcher Landeskirchen trug, da ſichs überdem nicht mehr um eine 
Modifikation der befenntnismäßigen Lehre, fondern nur um Befeitigung von Mifverftänd: 
nifjen und daraus hervorgegangenen Anftößen handeln konnte, jo griff man nad Vor: 3 
beratungen und Verhandlungen zu Langenfalza, Zerbit und Schmaltalden (1578) zu 
dem Auskunftsmittel einer Präfation, welche, von Andreä entworfen, die erhobenen Bes 
denken thunlichſt berüdfichtigte und endgiltig zu Bergen bei Magdeburg (Februar 1580) 
feftgeftellt wurde. Und in der That gelang es auf diefem Wege, den Kurfürjten Ludwig 
von der Pfalz für das Konkordienwerk vollftändig zu gewinnen. Daß die Präfation von 40 
denjenigen Neichsjtänden, welche jchon dem Bergischen Buche ablehnend oder feindlich 
gegenüberftanden, zurüdgetviefen twurde, bedarf faum der Bemerkung. 

Die Publifation des Konkordienbuchs, defjen Drud bereits 1578 bgonnen hatte, fand 
am 25. Juni 1580, als am 50. Jahrestag der Übergabe der augsburgiichen Konfeſſion, 
zu Dresden ftatt. Diefe jowie die nächftfolgenden Ausgaben enthielten vorerft nur den 45 
deutjchen Tert. Die erften Überfegungen ins Lateinische von Lucas Dfiander und Heer: 
brand 1580, ſowie von Selneder 1582 waren teilweife mangelhaft, und erſt die auf einem 
Konvent zu Quedlinburg unter Chemniß feitgeftellte lateiniſche Bearbeitung, welche 1584 
unter amtlicher Autorität in Leipzig erfchien, wurde fortan als der dem beutjchen Original 
entiprechende lateinische Tert des Belenntnifjes anerkannt. 50 

Eine Reihe von Gegenichriften, welche fofort nad Veröffentlihung des Konkordien— 
buches aus den verjchiedenen Lagern der Gegner, auch der römijchen, erichienen und unter 
denen als hervorragend die Admonitio der Theologen in der fürjtlichen Pfalz bei Rhein, 
Neuftadbt a. d. H. 1581, der anhaltinifchen Theologen Bedenken, Neuftabt a. d. H. 1581, 
die Verantwortung der Prediger zu Bremen, daſelbſt 1581, und als wenigſtens bemerfens= 55 
wert des Flacianiſchen Hofpredigerd zu Weimar Chriftof Irenäus' Eramen des Artikels 
von der Erbfünde genannt werden mögen, gaben den Lutheranern Anlaß zu Verteidigungen 
des Befenntnifjes, unter denen die im Sabre 1584 zu Dresden, auf Veranftaltung der drei 
Kurfürften von Sachſen, von der Pfalz und von Brandenburg erichienene, insbejondere 
von den Theologen Timoth. Kirchner, Selneder und Chemnig bearbeitete Apologia oder oo 
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Verantwortung des chriſtlichen Konkordienbuches die bedeutendſte und zum Verſtändnis der 
KF. förderlichſte iſt. 

Das Bekenntnis wurde gleich anfangs (1577 und 1578) von 3 Kurfürften, 20 Fürften, 
24 Grafen, 4 Freiherren, 38 Neichsitäbten und gegen 8000 im Lehramt Stehenden unter: 

5 zeichnet. Heſſen, Anhalt, Pfalz: Zweibrüden, Schleswig-Holftein, Dänemark, Frankfurt a.M., 
Danzig, Bremen, Speier, Worms, Nürnberg, Straßburg, die Stabt Magdeburg, Norbhaufen 
lehnten die Unterichrift ab, Schlefien hat fid an den Verhandlungen nicht beteiligt. Aber auch 
Herzog Julius von Braunfchtveig verfagte den Beitritt, freilih nur aus perjönlicher Ani: 
—* gegen Chemnitz, der es ſcharf gerügt hatte, daß Julius ſeinen Sohn zum Biſchof 

10 von Halberſtadt mit allen römiſchen Ceremonien hatte weihen laſſen. Einige, darunter 
auch urfprünglich diffentierende Yandesfirchen, wie die lauenburgifche, ſchwediſche, holſtei— 
nische, pommerſche, ftraßburgiiche haben fich fpäter angejchlofien. Ein vollftändiges Ber: 
zeichnis der zuftimmenden und difjentierenden Firchlichen Territorien bier zu geben, würde 
den Raum unverhältnismäßig in Anſpruch nehmen; den Überblid darüber kann man ſich 

15 ohnehin leicht anderwärts her, 3. B. aus der Einleitung zu der jet wohl verbreitetiten 
Ausgabe der ſymb. BB. der Iuth. Kirche von Müller, beridaften, der auch in der eriten Auf: 
lage jämtliche Unterfchriften hat abdrucken laſſen. Ebendarauf mögen ber Kürze wegen die— 
jenigen verwieſen fein, welche fich über die frage, ob und inwieweit bei der Unterzeichnung 
des Belenntnifjes Zwang angewendet worden jet, informieren wollen. Der Anhang des 

20 Catalogus testimoniorum, Zeugnifje aus der heil. Schrift und den Kirchenvätern für 
die Chriftologie der KF., von Andrei und Chemnig herrührend, ift, wiewohl mehrfach mit: 
abgebrudt, fein Beitandteil des Bekenntniſſes. 

Das Urteil über die KF. ift natürlich dur) den dogmatifchen Standpunkt des Be 
urteilers mitbedingt. Aber jo different diefer fein mag, jo wird man fich doch darüber all 

25 gemein verftändigen lünnen, daß die KF. nicht das lebte Wort der religiöfen Erkenntnis 
des Luthertums darftellt und darjtellen fann, daß ſie aber einer gefehiehtfich getvorbenen 
Notwendigkeit entiprang und innerhalb diefer ihre Aufgabe befonnen und jcharffinnig gelöft 
bat. Wir haben gezeigt, wie die Entwidelung der Dinge mit innerer Notwendigkeit auf 
KB. und KF. binausführte. Die melanchtbonifchen Gedanken von der Kirche und der reinen 

50 Lehre haben die Lehrgegenfäge, in dem Maße als fie fich vertieften, auch mehr und mebr 
firchentrennend wirken laffen. Die anfängliche Tendenz auf eine Verftändigung der beiden 
Parteien ließ fich weder auf dem Wege der perfönlichen Auseinanderjegung noch durch die 
Feftftellungen der Belenntnisgrundlage erreichen. Ye mehr fich der Philippismus dem Cal: 
vinismus annäberte und das Gnefiolutbertum aus den Schranken einer ‘Bartei beraustrat, 

5 defto weniger war an eine Vereinigung zu denken. Andreä hat dies im rechten Moment 
erfannt. Die Konkordie unter den lutheriſch Gefinnten und die Herftellung eines einheit- 
lihen Corpus doectrinae war nur möglid, fvenn man die ertremen Bhilippiften ſamt 
den Galviniften ausſchloß. Darin zuhöchſt beiteht die Bedeutung der HF. und des KB., 
daß durch fie die lutheriſche Kirche ihre Selbitftändigfeit dem Calvinismus gegenüber be 

40 hauptet hat. Indem dies gejchab, ift aber keineswegs der Melanchthonismus einfach aus 
der Entwidelung geftrichen worden, fondern wie Melanchthons Anfichten von der Lehre 
und Kirche maßgebend blieben, jo iſt der Einfluß feiner Dogmatif auch in den einzelnen 
Feſtſtellungen deutlicd wahrzunehmen. Sieht man auf die Beichaffenheit der durch die 
KF. repräfentierten Lehre ſowie auf den weiten Kreis, innerhalb defjen dieſe maßgebend 

5 wurde, fo wird man urteilen, daß nicht etwa eine theologische Partei ihre Anjchauungen 
der lutherifchen Kirche aufgebrängt hat, fondern daß in der KF. die Keime eines wirklich 
vorhandenen Konjenfus zur Entfaltung gelangt find. Es war ein melanchthoniſches Yutber- 
tum, das fie vertrat; im diefem Geiſt find die einzelnen Entjcheidungen erfolgt. Nicht 
nur die calvinijchmelandhthonifche Abendmahlslehre, der Synergismus und der Majorie- 

5o mus find verworfen, fondern auch die Extreme einzelner Gneftolutheraner find abgejchnitten 
worden (Flacius, Amsdorf, auch Oſiander). Die KF. lehrte in Gemäßheit der Richtung, 
die jih allmählich unter den lutherifchen Theologen herausgebildet hatte. Sie hat daber 
die lutheriſche Kirche zu pacificieren vermocht und hat auf lange hinaus der dogmatifchen 
Arbeit die Richtung gewieſen. Bellagt man dem gegenüber den Ausſchluß der „freieren” 

55 Gedanken Melanchthons refp. der Abendmahlslehre Galvins, jo muß man fich die bifto- 
riſche Einficht durch fubjeftive Neigungen nicht ſoweit trüben lafjen, um zu ennen, daß 
dies eben der Standpunkt der lutherifchen Kirche jener Zeit war, und daß jede Ein- 
engung desfelben den Firchenzzerreißenden Hader innerhalb ihrer felbit verewigt hätte. 
Man kann fich dies an einem gut gemeinten Unternehmen wie dem des Galirt und an 

so den funkretiftiichen Streitigkeiten deutlich machen. 
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Kann demnach über den hiſtoriſchen relativen Wert des Bekenntniſſes kein Zweifel 
obwalten, ſo iſt — genau genommen — damit auch die Frage nach ſeinem abſoluten 
Wert beantwortet. Nicht das iſt die Frage, ob man die religiöſe Erkenntnis des 
Bekenntniſſes für abſchließend, oder ob man die in ihm angewandte theologiſche Me— 
thode für muſtergiltig erachtet, ſondern darum handelt es ſich, ob man ſich ber ge 5 
ichichtlichen Kontinuität der Lehre der Belenntnifje in der lutherifchen Kirche und des 
inneren Zufammenbanges der religiöfen Tendenzen des Belenntnifjes mit unferem Glauben 
betwvußt zu werben vermag. Iſt das der Fall, jo wird ſich das Urteil über den bleibenden 
Wert der Belenntnisnorm auch für unfere Tage leicht ergeben. Jedenfalls giebt es feine 
verfehrtere Beurteilung der Sache, als die daß man von dem Standpunkt einer modernen 10 
„Lehrunion” aus über dies Belenntnis aburteilt und rein moderne Geſichtspunkte für die 
Beurteilung feiner Entitehung maßgebend fein läßt. Nad dem Vorgang von Pland und 
Heppe find derartige Entjtellungen des Sachverhaltes leider auch heute noch nicht über: 
wunden. Aber eine folche Beurteilung vertaufcht die biftorifche Betrachtungsmeife mit 
der der Bartei. Auch der Lutheraner, der das gejchichtliche Recht der Union zu würdigen ver— 16 
mag, muß fich nicht nur diefer Betrachtungsweiſe widerſetzen, ſondern dar auch aus feiner 
pofitiven Stellung zu dem legten Belenntnis feiner Kirche Fein Hehl machen. Sieht man 
auch von ber zeitgejchichtlich bedingten Einkleidung der Gedanken ab, giebt man die lehr— 
bafte Methode und die Verengung des Doktrinarismus preis, will man jelbjt vielfach 
lutherifcher fein als die KF. es war, jo fann man body die religiöfen Tendenzen, die ihre 20 
Aufftellungen leiten, aufrichtig billigen. Und das ift es fchließlich, um mas es fich bei 
dem Bekenntnis zu einem Belenntns handelt. Aber allerdingd kann auch nicht geleugnet 
werden, daß die KF. durch ihre fchulmäßige theologiſche Art viel zur Verfnöcherung ber 
lutherischen Theologie beigetragen bat und daß ihre praftifche Geltung und Wirkung durch 
eben diefe Art in den fpäteren Zeitaltern, die anderen theologischen Problemen nachgingen 26 
und anderen Methoden folgten, gebrochen und eingefchränkt worden ift. Was zuvor über 
ihre Bedeutung gejagt ift, ließe fich im einzelnen nur durch eine eingehende Analyſe ihrer 
Lehre erweiſen. Zu einer folchen ift bier nicht der Ort. Das Eingehendite darüber bot die 
Theologie der KF. des erften der Verfaffer diejes Artikels, im übrigen jehe man die Lehr: 
bücher der Dogmengefchichte und Symbolif. (8. Frauk +) R. Seeberg. 30 

Konkubinat war bei den Römern die zwischen zwei Berfonen verfchiedenen Gefchlechtes 
auf die Dauer berechnete Gefchlechtöverbindung, welche fih von der Ehe darin unterfchieb, 
daß fie nicht mit der affeetio maritalis eingegangen war, aljo die Frau nicht dem 
Manne gleichitehende Lebensgenoffin wurde, vielmehr in ihrem bisherigen Stande verblieb. 
Er ftand wohl faktiſch, aber nicht rechtlich der Ehe gleich. Eingegangen fonnte er nur s5 
werden mit einer Freigelafjenen oder Freigeborenen vom niebrigften Stande, während eine 
honesta femina allein durch ausdrüdliche testatio zur Konfubine gemacht werden konnte 
und ohne eine ſolche die Verbindung ald stuprum galt. In der faktifchen Ähnlichkeit 
mit der Ehe lag es, daß weder ein doppelter Konfubinat noch ein folcher während be= 
ftehender Ehe möglich war, andererfeit8 aber, daß die Fortdauer des Verhältnifjes auf dem 40 
fortgeſetzten Willen beider Parteien berubte, Digest. lib. XXV. tit. 7 de coneubinis ; 
Pauli recept. sentent. lib. II, tit.20. Won rechtlicher Bedeutung mar der Konfubinat 
infofern, als diejenigen, welche in einem folchen Verhältnis Iebten, nicht von den für die 
caelibes und die orbi durch die lex Julia de maritandis ordinibus (vom 9. 757 
d. Stadt) und die lex Papia et Poppaea (vom J. 762) feſtgeſetzten privatrechtlichen 15 
und öffentlich rechtlichen Nachteilen betroffen wurden. Urfprünglich ftanden die im Kon: 
fubinat erzeugten Kinder den unehelichen (spurii) gleich, in der fpäteren SKaiferzeit haben 
fie aber — ſchon ſeit Konftantin ift für fie die Bezeichnung liberi naturales gebräuchlich 
getvorden — ein Recht auf Alimentation gegen den Bater und die legitimen Kinder des: 
jelben, jowie in Ermangelung folder und einer rechtmäßigen Ehefrau auch ein Inteſtat- so 
erbrecht an feinem Nachlaß, zufammen auf den jechiten Teil, an welchem jedoch ihre Mutter 
zu einem Kopfteil partizipierte, erlangt, falls fie im Zanfe des natürlichen Vaters auf: 
gezogen waren; auch erhielten fie durch nachfolgende Ehe des letztern mit ihrer Mutter 
die Rechte ebelicher Kinder (legitimatio per subsequens matrimonium), vgl. Justiniani 
Nov. XVIII. c. 5; LXXXIX. 8. c. 12, SS 4. 6. e. 13. Erſt im 9. Jahrhundert ift 66 
der Konkubinat im oftrömischen Reich durch Kaifer Leo den Philoſophen, Nov. XCI, ver: 
boten worden (PB. Meyer, Der römiſche Konfubinat nad den Rechtsquellen und den In— 
jchriften, Leipzig 1895). 
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Auch die germanischen Völkerſchaften fannten neben der Ehe den Konfubinat als eine 
vechtmäßige Verbindung vornehmer Männer mit freien Frauen geringen Standes ober 
gar Unfreien, und wie bei den Fürften in älterer Zeit die Vieltweiberei nicht ausgeſchloſſen 
geweſen ift, fo war auch die Haltung einer Konfubine neben der rechten Ehefrau nicht 

5 unftatthaft; Grimm, Deutiche NRechtsaltertümer, 4. Aufl. 1899, 1, 606. 
Bis zum 5. Jahrhundert ift Firchlicherfeits der Beftand des Konkubinats nicht ange: 

fochten worden, ce. 4 Diet. XXXIV (e. 17. Tolet. I. v. 400): „Is qui non habet 
uxorem et pro uxore concubinam habet, a communionenon repellatur: tamen, 
ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, sit coniunctione ceontentus“, vgl. 

10 ec. 5 ibid. u. e. 6 (Augustin.) C. XXXII. qu. 2. Geit jener Zeit hat aber die Kirche 
den Konkubinat gemißbilligt, indem fie auf die Ehe als die allein fittlidy gerechtfertigte 
Geſchlechtsverbindung hinwies, e. 11. 12. (Leo I. v. 458) C. XXXII. qu. 1, obne 
allerdings den Konkubinat direft zu verbieten. So blieb derfelbe zunächſt im römischen 
und in den germanijchen Reichen fortbeiteben, und jelbft das Mainzer Nationalkonzil von 

15 851, e.12. 15; M.G. Leges 1, 414. 415, hat nur in Wiederholung der citierten Stellen 
Leos I. und des I. Toletaner Konzild das Halten einer Konkubine neben der rechtmäßigen 
Ehefrau unterfagt. Ja, abgefehen von den Verboten gegen Geiftliche, welche zuwider ihrer 
Pflicht zum feufchen Leben und zuwider dem Cölibatsgeſetz im Konfubinat lebten (f. den 
A. Cölibat Bd IV ©. 204 u. Hinſchius, Kirchenrecht, I, ©. 131, 148 ff., 155 ff.), bat die kirch— 

20 liche Gefeßgebung bis zum 16. Jahrhundert den Konfubinat der Laien nicht geradezu 
mit Strafen bedroht. Dies erflärt fih wohl daraus, daß es bei dem fanonifchen Grund: 
fat der Formlofigkeit der Eheichliegung ſchwer war, im einzelnen Falle zwiſchen der Ehe 
und dem Konfubinate zu unterfcheiden und daß andererſeits die Kirche alle nicht aus einer 
Ehe entjprofjenen Kinder als illegitim behandelte, Tit. X. qui filii IV. 17. Dazu Fam, 

25 daß fich inzwifchen für Männer des hohen und niederen Adels, welche mit Frauen niederen 
Standes eine Ehe eingehen wollten, im germanifchen Recdte an Stelle des Konfubinats 
die Ehe zur linken Hand (matrimonium ad morganaticam oder lege Salica) ent- 
widelt hatte, und dieſe, wenngleich aud Frau und Kinder weder in den Stand noch in 
die Familie des Waters eintraten, doch, was die Ausfchlieglichleit und die Dauer des Ver: 

so hältnifjes betraf, der rechten Ehe völlig gleichitand, lib. Feudor. II. 29 und 26. 8 16; 
Walter, Deutſche Rechtsgefchichte, S 473; v. Schulte, Deutſche Reichs- und Rechtsgeſchichte, 
6. Aufl. 1893, 8 168; Schröder, Die Nechtögeich., 3. Aufl, Leipzig 1898, ©. 302. Erſt 
Leo X. hat auf dem Yateranfonzil v. 1516 (f. e. 1 de concubinariis in VII) das Ein: 
jchreiten mit kanoniſchen Zucht: und Strafmitteln gegen die Konkubinate der Laien ans 

35 geordnet und demnächit hat das Trientiner Konzil, Sess. XXIV. c. 8 de ref. mattri- 
monii, welches erft durch Einführung einer befonderen Form der Eheſchließung eine fichere 
Unterfcheidung des Konkubinats und der Ehe ermöglichte, jede andere Gejchlechtsverbindung 
als die letere nicht nur für ftrafbar erflärt, fondern auch bejtimmt, daß nach fruchtlos 
ergangener breimaliger Ermahnung zur Entlaffung der Konkubine der Bann über beide 

40 Schuldige Teile ausgefprochen, fowie wenn nad Verlauf eines Jahres eine Trennung noch 
nicht erfolgt wäre, ein Strafverfahren eingeleitet und die Konkubine nötigenfalls mit Bei: 
bilfe des weltlichen Arms ausgewieſen werden follte. Gleichzeitig verbot auch die deutjche 
Neichsgefeggebung, Reichspolizei-Ordnung von 1530 tit. XXXIII, von 1548 tit. XXV 
und von 1577 tit. XXVI den Konfubinat, welcher ſich nunmehr als die fortdauernde, ſei 

5 68 auf Lebenszeit, fei es auch nur auf längere Dauer eingegangene Gefchlechtsverbindung 
ohne Vollziehung der erforderlichen Eheſchließungsform charakterifierte, und bedrohte ihn 
mit willkürlicher Strafe. 

In der evangeliichen Kirche ift die fittliche Vertwerflichfeit des Konkubinates nie 
zweifelhaft geweſen, ebenfowenig, daß gegen ihn mit kirchlichen Zudhtmitteln eingejchritten 

50 werden fann. 
Wie ſchon namentlich in fpäterer Zeit in den Ländern des gemeinen Strafrechts der 

Gerichtsgebrauch vielfadh von einer Beitrafung des Konkubinates, falld nicht ein anderes 
Delikt, wie z. B. Ehebruch, Inceſt, mit ihm konkurrierte, abgejeben bat, jo haben auch die 
deutſchen Partikularſtrafgeſetzbücher diefes Jahrhunderts denfelben nicht mehr als Friminal- 

55 rechtlich ftrafbar behandelt (v. Feuerbach, Lehrbuch des peinlichen Rechts, 14. Auflage, 
v. Mittermaier, Gießen 1847, SS 457—458). Denfelben Standpunft hat aud das jett 
geltende Neichsitrafgefegbuch eingenommen. Partikularrechtlich ift dagegen vielfach die Be: 
fugnis der Poli ren anerkannt, das außereheliche Zuſammenleben von Perſonen 
verichiedenen Geihlechts zu hindern und die Aufhebung desjelben durch Erekutivftrafen zu 

so bewirken, meiftens allerdings befchränft auf die Fälle, daß dadurch ein öffentliches Argernis 
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erregt wird, oder daf der Ehe der betreffenden Perſonen ein öffentliches trennendes Ehe 
verbot entgegenftebt. 

In ciwilrechtlicher Beziehung endlich hat der Konkubinat heute gar feine Bedeutung. 
Er gilt in keiner Hinficht als ein Verhältnis, welches als ſolches civilrechtliche Wirkungen 
bervorbringt, vielmehr wird er nicht anders als jede außereheliche vorübergehende Ge: 5 
jchlechtöverbindung behandelt, in&bejondere was die Anſprüche der Konkubinen aus der 
außerehelichen Schwängerung, die Alimentationg: und Erbrechte der Kinder der Konkubine 
gegen den Zubalter der leßteren anlangt. (P. Hinſchius F) Schling. 

Konon, Biſchof von Tarfus ſ. Tritheiftifcher Streit. 

ö Konon, Papſt, 686—687. — Liber pontif,. ed. Mommsen I, ©. 207 ff.; Jaffé I, 10 
. 243 

Nah dem Tode Johanns V. entftand über die Neuwahl ein Zwieſpalt zwiſchen 
dem Klerus und der Miliz. Der Kandidat des erfteren war der Erzpriefter Petrus, der 
der leßteren der Priefter Theodor. Um eine Einigung berbeizuführen, verzichtete ber 
Klerus auf feinen Kandidaten und wählte den Priefter Konon; nad) einigen Tagen ent= 16 
ſchloß ſich auc die Miliz zur Anerlennung feiner Wahl, jo daß Einftimmigfeit herbeigeführt 
wurde. Die Wahl war indes nicht glüdlich, Denn Konon war ein franfer Mann. 
führte denn auch jein Amt nur 11 Monate lang. Da er am 22. September 687 be: 
ftattet twurde, jo fällt jeine Wahl in den Dftober 686, und da der Epiffopat nad) dem 
Tode Johanns 2 Monate und 18 Tage erledigt war, fo ergiebt ſich der 21. Dftober 686 0 
als fein Konfefrationstag. Geleiftet hat Konon nichts. Hand. 

Konrad von Gelnhanjen, get. 1390. — Bgl. die zu dem Art. „Heinrich v. Langen« 
ftein“ 8b VII ©. 604 citierte Litteratur, befonders Scheuffgen, Kneer und Wend, von denen 
eine neue Beurteilung auch Konrads datiert. Dazu: Matritel der Univerjität Heidelberg, I, 
1884; Thorbede, Die ältefte Zeit der Univerjität Heidelberg, 1886; L. Schmig, Ein rief 26 
Konrads von Gelnhauſen aus d. 3. 1379 (an Philipp de Maizieres in ROS IX, 1895; 
9. Kayfer, „Der kurze Brief des Konrad von Gelnhaufen“ in Hift. Vierteljahrsichr. III, 
1900, ©. 379-394. 

„Conradus de Geilenhusen“ aus einer urkundlich bezeugten Bürgerfamille der 
alten Kaiferpfalz, ca. 1320 geb., begegnet uns zuerft 1344 als Mitglied der philofophifchen so 

fultät der Pariſer Univerfität. Auf einer Urkunde aus dem folgenden Jahr München, 
t.:Ach.) wird er als Propft zu S. Mauritius bezeichnet. 1363 ift er Domberr im 

Stift U. 2. Frauen zu den Staffeln in Mainz und zugleich Propfteioffizial, jpäter Dom- 
propft zu Worms. In Bologna, wo er ſchon 1369 ala Profurator der deutſchen Nation 
bezeugt ift, erwarb er fi den Doftor des kanoniſchen Rechts, ging darauf wieder nad) 35 
Paris, um dem theologiſchen Studium ſich zu widmen, vollendete dieſes aber nicht bier, 
jondern vielleicht in Prag. Von 1387 an finden wir ihn in Heidelberg als Doktor der 
Theologie, dann auch als Kanzler der Univerfität. Hier hat er fein Leben beſchloſſen; 
jeine Bücherfammlung, unter der auch vier theologische Schriften von feiner Hand („ser- 
mones“, „quaestiones“, „eirca sententias“, „super librum Cantiea Cant.“) fich 40 
befinden, ift der Grundftod der dortigen Univerfitätsbibliothef getworden. — Sein Ruhm 
ift die epistola concordiae (Martöne et Durand, Thesaurus nov. anec. II, 1200 
bis 1226: traetatus de congregando coneilio tempore schismatis), welche er im 
Mai 1380 zu Paris im Auftrag Karls V. von Frankreich verfaßte, nachdem er ſchon ein 
Jahr zubor in fürzerer Form diefem denfelben Ratſchlag erteilt hatte, nämlich zur Be: 46 
rufung eines Generalfonzil3 ohne die Päpfte mit andern Fürften zufammenzumirfen. Er 
ift „der erfte, der den Konzilsgedanken ſyſtematiſch zur fonziliaren Theorie enttwidelt” 
[Kneer], aber doch nur fo, daß er dem Papalſyſtem eine Notftandstheorie zur Seite febt. 
Mit ausdrüdlicher Berufung auf Thomas von Aquin (Kommentar zu Arifoteleg' Ethik), 
aber in jtillfchweigender Anlehnung an Occam und Weiterentwidelung feiner Gedanken 50 
hat er aus dem Ariftotelifhen Grundſatz der „Epikie“ und aus der anerfannten Superio- 
rität der allgemeinen Kirche gefolgert, da der Notftand des Schisma von dem Buchjtaben 
des Geſetzes dispenfiere und den Zufammentritt eines Konzils ohne päpftlihe Berufung 
gejtatte. Darüber ift er nicht hinausgegangen. Aber feine Schrift ift die Grundlage 
getvorden, auf der Heinrich von Yangenftein und die Konzilätheologen zum Teil in mört- 56 
licher Entlehnung weiterbauten. B. Beh 

Konrad von Marburg, der deutſche Ketermeifter, geit. 1233. — Quellen: 
Schriften von K. giebt es nicht; aber zwei Berichte über feine Schülerin hat er, um ihre 
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Heiligiprehung zu erzielen, an Gregor IX. ve lafjen, deren einer in Leo Allatius’ Sym- 
micta (Col. 1653) p. 269—293 und bei Kucdenbeder, Anal. Hass. IX, ©. 107—147 abge» 
drudt ift, während der andere (ſchon früher erjtattete?) von Henke (Konr. v. M., 1861) zuerit 
mitgeteilt worden ift (S. 535—59). An dem Berichte, welchen die Bifhöfe von Mainz und 

5 Hildesheim an Gregor IX. erjtatteten und der irrtümlich (vgl. Schumader, Die Stedinger, 
1865, ©. 224ff.) auf die Stedinger bezogen wurde, war K. beteiligt. Briefe Gregors IX. 
an ihn f. bei Raynald. ad.a. 1232, 9 und 1233,42; 48 fowie bei Mansi (XXIII, p. 323 sq.), 
vollftändiger in Ripoll, Bullar. Ord. Praedic. I, p. 20--78, wozu Böhmer, Reg. Imp. 1198 
bis 1254, ©. 538ff. und Höfler, Münd). gel. Anzeigen 1845, Nr. 200 zu vergleihen. Die 

10 über 8. vorhandenen Quellennadrichten finden ſich teilweije da, wo über Elifabeth berichtet 
wird (ſ. d. A. Bd V, 309). Vgl. dazu noch: Chronicum des Alberieus von Drübed ad a. 1233, 
MG SS XXIII; Annales Colon. maximi (Continuatio IV) ebd. XVII; Gesta Trevir. (Conti- 
nuatio IV) ebd. XXIV; Annales Wormat. ebd. XVII; Chronic. Erphordiense bei Böhmer, 
Fontes Il, ©. XL und Regeften 1198—1254, S. LXXI; dazu: Wyh, Heffiiches Urk.Buch 

15 (Publift. a. d. Preuß. Staatdardiven Bd III), ©. 31-35 u. a; Ejtor in Kucdenbeders 
Ann. Hass. I, S. 154—73; III, ©. 72—88; Ayrmann, Sicilimenta (= Nadymahd) ad hist. 
Mag. Conradi Marp, Giehener Progr. 1733; Juſti in Poelitz, Jahrbb. d. Geſch zc. I, 1829 
(S. 555— 588); Winfelmann, Friedrih IL, S. 431f. — Bearbeitungen: Ueber zwei 
ältere bandfchriftlich vorhandene nicht zum Abſchluß gelommene Darjtellungen ſ. Hente, Kon- 

20 rad von Marburg, ebd. 1861, S. 36ff. (fie rühren her von Prof. Waldjhmidt, gejt. 1741 u. 
Prof. Schminke, get. 1743). Vom römijchetatholifhen Standpunkt: Kaltner, K. v. M, und 
die Inquifition in Deutfhland, Prag 1882, fowie der Art. in WW (in der 1. Aufl. von 
Höfler, in der 2. Aufl. von Pfülf S.J.). Vgl. ferner: Hausrath, Der Kepermeifter K. v. M., 
1861 als Difjertation, dann 1883 überarbeitet in den Klein. Schriften“; 3. Bed, K. v. M., 

25 Inquifitor in Deutſchland (Differtation, Breslau 1871). Dazu die Bearbeitungen des Lebens 
der bI. Elifabeth (j. d. Art.); Raumer, Hobenftaufen III, 65; 630ff.; Winfelmann, {Friedrich IL. 
(1863) ©. 431 ff.; derf., Deutſche Rundſchau 1881 (XXVIII), ©. 220ff., und „Jahrbb. der 
D. Geſch.“ 1898; Michael SI., Geihichte des D. Volkes ꝛc., Bd II (1899), ©. 318ff.; Lea, 
History of the Inquisition of the Middle Ages II (1888); v. Hoensbroech. D. Papfttum in 

80 ſ. fozialskulturellen Wirkjamteit I (1900), S. 115—122; 6365. — Regeſten zur Gejchichte 
Konrads find aufgeftellt in der erwähnten Diff. von Bed, S.42—44; fie reihen vom 8. Jan. 
1216 bis zum 26. Juli 1235. — Bol. Benrath, Der Keermeifter 8. v. M. in neuefter 
jeſuitiſcher Beleuchtung (Deutſch-ev. Blätter, Halle 1901, 9. 5). 

Mit dem Namen Konrad von Marburg verbinden fich zwei bedeutfame Firchengefchicht- 
35 liche Erinnerungen: er bat fi in feiner Stellung zur bl. Elifabetb als den Typus des 

Seelenführers dargeftellt, welcher in einfeitig ftrenger Askeſe die Nachfolge Chrifti zur That 
erden und das Heil gewinnen laſſen möchte, und er iſt zugleich das Werkzeug geweſen, 
welches von Gregor IX. als geeignet angejehen wurde, die päpſtliche Inquiſition neben 
bezw. an Stelle der bifchöflichen in Deutjchland einzuführen (vgl. Bd IX ©. 155). Winkel: 

40 mann macht (Deutjche Rundſchau 1881, XXVIII, ©. 220) darauf aufmerffam, daß doch 
bei ihm beides, die Ueberjchätung der Askefe und die Kegerberfolgung, aus der nämlichen 
Quelle bervorgehe, Ausftrahlungen desfelben Grundgedantens feien, „nämlich der bedingungs- 
[ofen Unterordnung jeder individuellen Eriftenz unter die Gebote der Kirche, welche ihren 
Mitgliedern nicht jo ſehr Menfchenliebe als Selbitertötung, nicht fo ſehr Glaubensinbrunft 

45 ald Nechtgläubigkeit als den ficherjten Weg zur Seligfeit anpries und in unzähligen Bei- 
ipielen vor Augen ftellte”. Konrads Perfönlichteit und fein Wirken — foweit wir beides 
fennen — verjteht man nur auf dem Hintergrunde des gleichzeitigen großen und für bie 
römifche Kirche gefährlichen Abfall von der unbedingten kirchlichen Uniformität und der 
angeblichen alleinigen Berechtigung des römisch-beftimmten Kirchentums, wie es feine Seele 

so erfüllte. Diefem Abfalle traten auch andere Prätorianer des abjoluten Papalismus mit 
den gleichen von jenem ihnen in die Hand gebrüdten Waffen entgegen. Daß aber doc 
noch ein Unterfchied in der Schäßung zwiſchen Konrad und den lediglich blutdürftigen 
Peinigern ettva der Albigenfer befteht, verdankt er der Thatjache, daß er ſich zum Seelen 
führer der gefeierten Heiligen qualifiziert und feine Stellung doch auch ab und Mu benutzt 

55 bat, um jener die äußerſten Extravaganzen zu unterſagen. Indem wir bezüglich ſeiner 
Stellung zu Elifabeth und der Einwirkung auf diefe auf den A. Elifabetb v. Thüringen 
Bd V & 309 ff. verteilen, verfolgen wir bier, foweit dies angängig, feine Lebensſchickſale 
und insbefondere feine Wirkſamkeit als Inquiſitor. 

Über feinem Leben bis zu dem Zeitpuntte, wo Konrad in die Umgebung des Land: 
so grafen Ludwig IV. von Thüringen (1216—1227) eintrat, jchwebt ein nicht mehr zu 

bebendes Dunkel. Wir fennen nicht fein Geburtsjahr — es fiel in die zweite Hälfte des 
12. Jahrhunderts. Wir fünnen nur aus dem Beinamen darauf jchließen, daß er in Mar- 
burg oder genauer wohl in der Nähe von Marburg geboren war, vielleicht aus dort be: 
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gütertem Gefchlechte (Henke, ©. 8 und Anm. 4), Welcher Art feine Beziehung getveien, 
two er, der mehrfach „Magifter” (ob mie gewöhnlich den alademifchen Grad bezeichnend, 
ober in der Gedanfenverbindung magister haereticorum — wozu Du Gange, Glossar. s. v. 
zu vergleichen — iſt ungewiß) genannt wird, feine Studien gemacht, ob Konrad Ordens— 
geiftlicher, und dann wieder ob er Dominikaner (jo Tritbemius im Chronicon Hirsaug., 5 
©. 523; 525; 547 [1690]) oder Franziskaner vielleicht im „Dritten Orden“ Gap vol. 
Henke, ©. 43), oder endlich, ob er Weltgeiſtlicher geweſen fei (dazu Eſtor bei Kuchen: 
beder I) — alles das ift nicht mit Sicherheit zu entſcheiden. Wahrſcheinlich —2 iſt 
es, daß er in Straßburg 1212 bei der großen Ketzerverbrennung (vgl. Röhrich, Ref.Geſch. 
des Eljaß, 1830, I, S. 20; derf. in ZhTh 1846 ©. 121 ff.; Hoensbroeh a. a. O. ©. 103) wo 
—— habe, da die älteren Berichte nichts davon wiſſen und nur Trithemius in etwas 
unklarer Weiſe davon redet (Hausrath läßt ihn beteiligt fein, Kl. Schr. 158F.). Zweifellos 
dagegen ift feine Beteiligung an dem Keberprozefje gegen den Propft Heinrich Minniken 
in Goslar, der 1224 vom Biſchof Konrad von Hildesheim zum Feuertode gebracht wurde 
(vgl. das Erfurter Chronie. Sampetr. bei Menden III, fowie MS SG. XVI ad a. 1220, 1 
den übrigen gleichzeitigen Nachrichten entgegen). Durch Innocenz III. (vgl. Chron. 
Sampetr. a. a. ©. p. 242), dann wieder durch Honorius III. (vgl. Hausrath, Kl. Schr. 
©. 164) wurde Konrad zum Kreugprediger in Deutjchland ernannt, ein Amt, das er mit 
Hingabe und Gefchid führte. i 

Weſentlich auf diefe Jahre, welche er unter dem ihm ſehr geneigten Ludwig IV. zus 20 
brachte, jcheint ſich die günftige Charakterifierung zu beziehen, wie der Thüringer Kaplan 
Berthold fie in den Reinhardsbrunner Annalen giebt: der Landgraf habe ihn bei der Ver: 
leihung der Pfründen ftets zu Rate gezogen, denn „Magifter Konrad glänzte damals mie 
ein heller Stern in ganz Deutichland; er war gelehrt, rein in Lehre und Leben, ein Eiferer 
für den Glauben, ein Belämpfer der ketzeriſchen Bosheit; Reichtum oder Benefizien er: 25 
ftrebte er nicht, zufrieden mit dem einfachen Kleide eines demütigen Klerikers war er ernft 
und feit in feinen Sitten, ftreng von Anſehen, gütig, dankbar und freundlich gegen bie 
Guten, gerecht im Gericht gegen die Schlechten und Ungläubigen .. .“ (Henke ©. 13 nad) 
Berthold in den Annal. Reinhardsbr. ed. Wegele p. 191f.). Dagegen ſteht nun 
wieder das Urteil Dietrich von Apolda in der Lebensbejchreibung der hl. Elifabeth (ſ. o. 30 
Bd V ©. 309f.), der von guten Seiten feines Charakters nicht? weiß und nur den Eins 
drud empfangen hat: Erat — sicut omnes novimus — homo rigidus et austerus, 
unde a multis timebatur. Das ijt gewiß eine zutreffende Charakteriftif feines Auf: 
tretend in der Stellung, wie fie ihm Gregor IX. antvies, welcher in dem Todesjahre 
Ludwigs IV. den päpftlichen Stuhl beftiegen hatte. 85 

ach dem MWortlaute der Bulle vom 17. Juni 1227 (bei Ripoll, Bullar. Ord. 
Praedie. I, p.20) wurde ihm als päpftlichem Jnquifitor die übliche Vollmacht ver: 
liehen, und er hat fie alabald reichlich ausgenugt. Aber in volle Aktion trat er erſt nad) 
dem Erlaß der Hauptbulle Gregors gegen die Keberei in Deutichland (bei Harkheim, 
Gonc., III, 540) und an ihn ſelbſt (bei Kuchenbeder, III, ſ. u.). Durch den Frieden von 40 
San Germano mit Friedrich IL, hatte ſich Gregor die Aktion frei gemacht: der Kaiſer 
jelbjt bejtätigte neue jcharfe Kebergejege im März 1232 in Ravenna — die nun einjeßende 
allgemeine Berfolgung begleitet der Berfafler der Kölner Annalen mit der lakoniſch-ſchauer— 
lichen Bemerkung: „da fing das Feuer an Macht zu befommen über die Sterblichen“ 
(Annal. Col. maximi, MG SS XVII, 843). Zunädft im Weiten Deutſchlands. Auch 45 
wenn uns die freilih nur ſporadiſchen Auskünfte aus zeitlich dem Gefchehenen nahe ftehen: 
den Berichten über Folter und Verbrennungen in Straßburg, Colmar, Trier u. ſ. m. nicht 
zu Gebote ftänden (vgl. Hausratb, Kl. Schr. 195), jo würde das Breve Gregors IX. vom 
11. Oftober 1231 an Konrad (bei Kuchenbecker, Analecta III, 73) genug befagen: Gott 
babe feine Gnade an ibm reichlich bewieſen, nicht nur zahlreiche Ketzer, jondern auch Häre: so 
ſiarchen habe er ſchon ausgerottet. Um ungehinderter kämpfen zu können, brauche er fich 
an das übliche Unterfuchungsverfahren nicht zu binden (... te a cognitionibus causa- 
rum habere volumus exeusatum); gegen receptatores, fautores et defensores 
von Ketzern foll er nah Gutdünfen, auch mit Interdikt, vorgehen dürfen. Andererfeits 
werben weitreichende Privilegien (Ablaß) den treuen Helfern im Angeben, Fangen und ss 
Abftrafen der Ketzer zugeſagt. Neben Konrad traten andere, wie der Dominikaner Tors 
(Dorso, Droso) mit dem einäugigen Taugenichts Johannes auf; der „Tannte die Ketzer 
am Geſicht“ — aber es genügte auch ſchon die Denunciation Beliebiger; die Folter half 
dann ſchon nad. Neuere katholiſche Schriftiteller ſuchen im direkten Gegenſatze zu ben 
Duellen die Zahl der Opfer Konrads als recht gering erjcheinen zu laſſen — die Angaben oo 
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der Quellen follen da auf „Gerücht“ oder „Übertreibung“ beruhen. So Pfülf S.J. in 
dem U. Konrad im Kath. Kirchenlerifon (2. Aufl. VII. Br, ©. 951): „Wo immer ein- 
mal bejtimmte Angaben fich finden, handelt es fih nur um ganz wenige, jo 1232 in 
Erfurt um vier Hinrichtungen“ ; „doch mag (!) e8 wahr fein, wenn die Gesta Trevir. 

5 fagen: putatur quod aliqui innocentes exusti fuerint“. Diejen Eindrud zu er- 
halten, wird dann eine pafiende Quellenverwendung geübt: 3.8. ©. 952 wird der Bericht 
des Biſchofs Siegfrieds III. von Mainz an Gregor IX. zwar citiert — er bildet ja im 
der That wohl das wichtigjte Aktenſtück über K.s Thätigfeit, das uns aufbewahrt ift (MG 
SS XXIII, 931) — tas aber da fteht, erfährt der Leler nicht. Und doch gebt aus 

10 dem Berichte hervor, daß K. (auf das Zeugnis einer gewiſſen Adelheid bin) cognatos 
et notos et affines . . feeit comburi. Und ein anderer, Amfried, geſteht da, daß er 
multos innocentes alios ad ignem, alios ad tonsuram . . coegerit, magistro 
Cunrado judieium fulminante. Der Biſchof jchildert dann die maßloſe Ausdehnung 
der Inquifitionsthätigfeit eben durh K. Ahnlich wie mit diefer, fo verfährt Pfülf auch 

15 mit der zweiten Hauptquelle, nämlich) den Annales Colon. max. (genauer: deren Con- 
tinuatio IV, MG SS XVII, 836ff.) ad a. 1233. Der Jeſuit verkleinert überhaupt 
die Zahlen der Opfer in dem Maße wie einjt Dodwell die der altchriftlichen Märtyrer, 
und weiſt dann jchlieglich zur Entlaftung 8.3 S. 932 darauf hin, daß fein ftrenges Vor: 
Fa „nicht geichehen ift aus Blutgier und Graufamteit, — aus einem fuͤr heilig 

20 gehaltenen Pflichtgefühl“. Daß dann die Verantwortlichkeit für Gregor IX. und die 
römiſche Kirche in demjelben Grade wächſt wie das Werkzeug K. entlaftet wird, liegt auf 
der Hand (vgl. Gregors Anordnungen 1227—1233 bei Hoensbroeh, Papfttum I [1900], 
©. 636— 637). Und in der That, von Gregor wurde K. zu immer weiter und tiefer grei— 
fender Thätigkeit aufgefordert — es jollte in Deutichland fo werden wie in Südfrankreich 

25 (die betr. Bullen bei Frederich, Corpus Doce. Inquis. Neerland. I, 1889 n. 81 ff.). 
Wie man an die Ausführung der römischen Vorfchriften in Deutjchland ging, das zeigen 
die Akten einer freilich nicht dDatierten aber der Zeit angehörenden Synode (vgl. 3. f. d. Geſch. 
d. Oberrh. 1852, 9. 3). An der Spite der Aktion fteht K.; er bat auch nebjt den 
Biſchöfen von Mainz und Hildesheim den Bericht an Gregor IX. erjtattet, deſſen phan— 

so taftereiche Schilderungen von dem frofchartigen Dämon oder Kater, den die Ketzer küſſen, 
um fich zu ihren Scheuflichteiten vorzubereiten, lange Zeit auf die unglüdlichen Stedinger 
(f. d. A.) bezogen worden jind, —** Schumacher (Die Stedinger, 1865) nachweiſt, 
daß derſelbe ſich auch auf die rheiniſchen Verhältniſſe bezieht. „Proh dolor!“ ruft der 
Papſt aus — jetzt ſei der Augenblick da, einen Kreuzzug nach Art des albigenſiſchen ein— 

85 zuleiten. Aber die Herren im Reich waren zu einer allgemeinen Aktion nicht zu bringen 
— da lud Konrad einen von ihnen, den Grafen von Sayn, als Steger ſelbſt vor jein 
Tribunal, nachdem bereit3 die Grafen von Henneberg und Solms, eine Gräfin von Loos 
und andere ſich auf bloße Denunciation bin fchimpflicher Strafe hatten untertverfen müfjen. 
Der Graf von Sayn verantwortete ſich auf einer Mainzer Synode im Juli 1233 zwar 

so ohne Erfolg. Aber zur blutigen Entjcheidung fühlte K. ſich noch nicht ſtark genug; er 
jammelt nun das Kreuzheer — als er inzwiſchen nadı Marburg zurückkehren wollte, wurde 
er am 30. Juli 1233 nicht weit von da, am Löhnberg, von Rittern überfallen und mit 
mehreren jeiner Begleiter totgejchlagen. Tore, der fih in Rom frifhen Mut und 
Segen geholt hatte, ſetzte das Gejchäft noch eine Zeit lang fort — dann ließ ibn der 

4 Nat von Friedberg faſſen und aufhängen. Die Mörder Konrads, über deſſen Tod Gre- 
gor IX. ein beftiges Wehllagen erhob, wurden mit den ſchwerſten Firchlichen Strafen 
belegt — aber die öffentlidhe Meinung war in Deutichland doch zu ſehr durch K.s Bor: 
gehen erregt, als daß jene, troß der Statuten von Ravenna, die entfprechende Ahndung 
jeitend des weltlichen Richters hätten erfahren dürfen. Man ahnte, von welchen furdht- 

60 baren Weiterungen fie das Land befreit hatten; denn obwohl noch Kreuzfahrer die tbüs 
ringiichen, heſſiſchen, nafjauifchen und andere Striche heimfuchten und der Bluttag gegen 
die Stedinger der Bartholomäusnacht gleichgeftellt werben fann, fo ift doch mit K.8 Tode 
der Mann dabingegangen, der die Gejamtaktion hätte organifieren und leiten können. 
Daß Rom ihn nicht Fanonifiert bat, — ein Beweis von Undank gegen einen Mann, der 

65 ihm alles, auch feinen Nachruhm, geopfert hat. Der neueſte Geſchichtſchreiber des deutſchen 
Volkes, E. Michael 8.J., will freilich glauben machen, daß K. die Erwartungen des Bapites 
infofern getäufcht habe, als er feine Vorrechte als Inquiſitor mißbrauchte und ein rechts— 
widriges Verfahren fi babe zu ſchulden fommen laſſen — alles „getrieben von einem 
Übereifer, welcher die Sache der Kirche zu fördern glaubte”. Um dies plaufibel zu machen, 

co aljo die Schuld auf den Diener zu jchieben, der unrichtig die Befehle feines Herrn, des 
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Papftes, ausgeführt habe, giebt Michael bei K. „Härte des Charakters”, „den ein aus— 
ejprochen fanatifcher Zug entjtellt hat“, im Gegenfage zu den Schönfärbereien, die bei 
fülf nachtwirken, zu. Aber man halte fih doch an Papſt Gregors eigenes Urteil und 

die ganze eg ai der Zeit, die in feinen Maßnahmen einen unfer Gefühl fo 
ſchwer beleidigenden Ausdrud findet. Wenn Kaltner ©. 142 behauptet, daß Konrads In— 5 
quifitionsverfahren „den Gejeten großenteils entſprach“, welche Päpſte und Kaifer erlafjen 
hatten, jo wird das von Michael ohne Grund „entichieden in Abrede geitellt” (S. 332, 
A. 1). Denn Gregor felber hat es anerfannt in dem Runbdfchreiben vom 21. Dftober 
1233, welches „einen PBanegyricus auf Konrad enthält, der beinahe eine Kanonifation in 
Ausficht ftellt” (Hausratb, Kl. Schr. S. 217), und worin diejer als ecclesiae para- 10 
nymphus, vir consummatae fidei, praeco fidei christianae gepriefen wird. Papſt 
Gregor hatte diefem Werkzeuge die übrigens gelegentlich römifcherjeits (vgl. Martene und Du: 
rand, Thes. V, 1816C) auch andern gegebene Bollmadıt verliehen, auf bloße Denunciation 
bin ohne Unterfuchung und Prozeß das Urteil zu fprechen — te a cognitionibus causarum 
habere volumus excusatum —; wenn nun K. davon den Gebraud; gemacht hat, ı6 
welchen fein Auftraggeber ihm nahe legte und der legtere, wie der Panegyricus beweiſt, 
damit zufrieden war — jo fällt die Verantwortung nicht auf, den Diener, fondern auf 
den Herrn. Michael bringt nun allerdings eine angebliche Außerung Gregors bei, der 
gemäß diefer mit 8.3 Vorgehen nicht zufrieden geiefen fein fol. Es handelt fihb um 
eine Mitteilung in den Annales Wormatienses (bei Boo8, Quellen 3. Geſch. v. Worms 20 
III, 169; au MG SS XVII, 40): 8. babe ſich durch die Entlaftungszeugen des Grafen 
von Satm nicht von jeinem Urteile abbringen lafjen — da habe der Graf an Gregor 
appelliert. Der babe geantwortet: Miramur quod talia inaudita judicia tamdiu 
apud vos sustinuistis ete. Das wäre ja vielleicht als eine Mißbilligung des Ver: 
fahrens (und nicht lediglich der Grauſamkeit) K.s zu verjtehen. Aber wer berichtet das? 26 
wer hat das aus Gregord? Munde gehört? — denn eine fchriftliche Außerung des Papſtes 
liegt nicht vor, und jedenfalls hieße es die Tragweite ſolch einer allgemeinen Redeweiſe 
überfpannen, wenn man daraus lejen wollte, Gregor habe bier prinzipiell durch das Attribut 
„inaudita“ das eventuelle Vorgehen eines päpftlichen Inquifitors auf bloße Denunciation 
bin getabelt, den er doch jelbjt unter Umftänden von der Führung eines ordnungsmäßigen so 
Prozeſſes entbunden hatte, wie dies auch Alerander IV. (Martène a. a. D.) ſowie Gregor X. 
(ebd. 1820 A) gethban haben. Wenn endlih Michael ©. 335 den Schein erwecken möchte, 
als ſei Gregor über das Vorgehen 8.3 durch Dorjo und andere getäuſcht worden (.. „man 
batte dem Bapfte gejagt, daß K. nur folche dem Tode geweiht habe, welche offenbar der 
Härefie überführt worden waren“), jo überfieht er bei der aus Rodenberg, Epist. Saec. 35 
XIII, I, 454, 2: angezogenen Stelle „patenter de provitate convictos solempni vo- 
luit interire tormento“; daß der Nachdruck auf patenter einerjeits und solemni 
andererfeitö liegt und aljo die Stelle jo zu verftehen ift: wer ordnungsmäßig überführt 
ift, wird solemni tormento zu Tode gebracht, wer nicht patenter convietus est, wird 
jtill bei Seite geichafft. 40 

Die landläufige Anficht, wonach dadurd, daß Konrad den Bogen überfpannte, der: 
jelbe brach und fo die päpftliche Inquifition in Deutfchland überhaupt nicht habe weiter 
eingeführt werben können, ift zu berichtigen. Zwar ift auch noch Hinſchius V, 454 ber 
Anficht, daß „Konradbs rüdfichtslofes Vorgehen und tumultuarifche und parteiifche Juſtiz“ 
eine jo jtarfe Reaktion hervorgerufen babe, daß „erft im Laufe des 14. Jahrhunderts fich a5 
bier einzelne päpftliche Inquiſitoren finden.“ Aber abgefeben davon, daß noch gewiſſer— 
maßen als Nachwehen des durch Konrad entfejjelten Sturmes 1234 und 1235 Ketzer⸗ 
verbrennungen (Funktionen päpftlicher Inquifition) vorfommen, bat fich eine durch diefes 
Inſtitut bethätigte Verfolgung in Defterreich in den fechziger Jahren des 13. Jahrhunderts 
zu ihrer Höhe erhoben (vgl. Reineri contra Wald. liber ed. Gretſer, in der Max. » 
Bibl. vett. P. XXV, Lugd. 1677, p. 273E, tonad der fog. Paſſauer Anonymus 
päpjtlicher Anquifitor war; ferner: Haupt, Waldenfertum und Inquiſ. [DIGW I, 1889, 
©. 286; 301f.). Im 14. Jahrhundert hat die päpftliche Inquiſition tie überhaupt 
jo auch für Deutichland „eine umfafjende neue Organifation erlebt in den Jahren 1348, 
1364 und 1372 dur Papſt Clemens VI., Urban V. und Gregor XI., und der gefügige 55 
Kaifer (Karl IV.) unterftügte um dieje Zeit ihr Wirken nad Kräften” (Hanfen, Zauber: 
wahn, ©. 339), und in den Nachbarländern Böhmen, Mähren, Polen, Schlefien und 
Ungarn fällt gerade in die erfte Hälfte des 14. Jahrh. eine außerordentliche Thätigfeit 
auf diefem Gebiete, von „einer Flut von päpftlihen Bullen“ unterftügt (vgl. Haupt, 
Deutjch-böhm. Waldenfer, ZKG 1894 [XIV] ©. 1). Benrath. co 
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Konfekration j. Euchar iſtie Bd V ©. 566, 3—-ıe. 

Konfens, Züricher j. Züriher Konſens. 

Konjeninsformel j. Helvetiiche Konjenfusformel Bd VII ©. 647—654. 

Konfiftorien, Konftftorialverfafiung. — Die Litteratur über die Konjiftorien findet 
5 fi in den Schriften über evangelifhe Kirdenverfafjung und über landesherrlihes Kirchen- 
regiment überhaupt. Eine ältere Monographie iit Weber, De consistorio (1647). Der fogen. 
Konfiftorialprozeh, d. i. das (ſog. unbeftimmt-) fummarijche Verfahren, welches bei den Kon- 
jiftorien ehedem üblich war, ijt wifjenjchaftlich behandelt von Ludovici (1713). 

Konfiftorium beißt in der katholiſchen Kirche die vom Papſte gehaltene Verſamm— 
10 lung des Kardinalsfollegiums, jowie die Follegiale Behörde, welche dem Generalvilar, 

dem Gehilfen des Bijchofs in der Ausübung der iura iurisdietionis, mit Konfultativ- 
Votum zur Seite geftellt ift. An dieſe letztere Wortbedeutung ſchließt fich die in der 
deutfchen evangelifchen Kirche übliche an, um welche e8 ſich im folgenden handelt. Sie 
findet fich zuerit in einem Antrage, der von dem zu Torgau verfammelten großen Aus: 

15 ſchuſſe des ſpeziell jog. Kurfürjtentums Sachſen, d. i. der 1422 von den Wettinern er 
worbenen ſächſiſchen Yandesteile um Torgau und Wittenberg, am 13. Mai 1537 an 
den Kurfürften Johann Friedrich gerichtet wurde und deſſen Inhalt in dem landesberr: 
lichen Reſtripte, welches in feiner Folge nad Wittenberg erging, dahin zufammengefaßt 
wird: „daß die hohe unvermeidliche Notdurft erfordern wollt, dieweil der Biſchöfe und 

20 des Bistums geiftliche Jurisdiction . . . durch ihr Verfolgen der göttlichen Wahrheit ... 
gefallen, daß zu Erhaltung der... . befannten göttlichen Lehre auch chriftlichen Gebor- 
jams, Zucht und gutter Sitten und Ehrbarkeit, anftatt jener Bifchöfe und ihrer miß— 
brauchten Jurisdiktion und Obrigkeit, etliche Confiftorien ... . möchten aufgerichtet, und 
gelehrte, gottesfürchtige und fleißige Perfonen zu Verwaltung derjelben . . . verorbnet, 

25 und ihnen vom Landesheren, als der Obrigfeit, Gewalt, Befehl und Commiſſion gegeben 
werben, in den Sacden, darin die Kirche ein billig Aufjehen haben ſoll, gütlich und rechtlich 
zu handeln, Einjehen zu thun, zu büßen, zu ftrafen, und Anderes, das die Nothdurft 
dabei erfordern würde, fürzumenden.” Die Stände baten, daß über ihren Antrag, neben 
dem Kanzler Brüd, auch Luther gehört werden möge. — Offenbar ftand jener Antrag im 

so Zufammenhang mit einem um wenige Wochen älteren Schluß des Schmalfalder Kon- 
vente? (A. Sm. tr. de pot. et primatu papae $ 77, Rechenb. p. 354 sequent.), 
der die Verpflichtung der Yandesherrichaften betont hatte, „mo die Bijchöfe unrecht richten 
oder nachläſſig find“, Kirchengerichte namentlich für Ehejachen berzuftellen. Aber der Name 
der Konfiftorien war in Schmalkalden noch nicht gebraucht. 

35 Proviforifhe Einrichtungen, vermöge deren das Kirchenregiment in landesberrliche 
Hand genommen war, bejtanden in den FZurfächfiichen Landen damals ſchon volle zehn 
Jahre, hervorgegangen aus der Überzeugung, daß, wie man den Kirchenoberen nicht ge 
borchen dürfe, two fie richtige Wort: und Sakramentsverwaltung verbieten, jo man die 
Bflicht und demgemäß die Befugnis habe, eine joldhe Verwaltung nah dem Maße feiner 

0 Kraft zu erhalten, nicht bloß indem man das dafür bejtimmte Stiftungsvermögen zu: 
jammenbielt, ſondern auch indem man für richtig lehrende und lebende Paſtoren Landes: 
herrlich ſorgte (f. d. A. Kirchenregiment oben ©. 469, »ff.). Auf Grund folder Gedanten 
batte der Kurfürft, von Luther wiederholt aufgefordert, jobald der ſpeyeriſche Reichsſchluß 
von 1526 «8 ihm geftattete, das Land in vier Teile geteilt, von denen ber obenermähnte 

45 „Kurkreis“ einer war, und in jedem berjelben durch je eine aus Geiftlihen und Nicht 
geiftlichen zufammengejegte Kommiffion im Jahre 1527 Kirchenvifitation halten lafjen (vgl. 
Sehling, Kirchenordnungen 1, 33ff.). Die Zufammenfegung aus Nichtgeiftlichen, als „die 
auf die Zinfe und Güter”, und aus Geiftlichen, als „die auf die Lehre und Perſon ver 
ftändig“ jeien, hatte Luther (Br. vom 22. Nov. 1526) vorgeichlagen; fie ergab fich aber 

co aus den verfolgten Zwecken ſchon von ſelbſt. Inſtruktionsmäßig hatte dann jede Kom: 
mifjion in dem Bezirke je eines fürftlichen Amtes, in die ihre Viſitationsſprengel zerfielen, 
einen Paſtor zum Superintendenten ernannt. Dieſe Superintendenten bildeten mit ben 
Amtleuten zufammen die erſte Inſtanz der proviforifchen Kirchenregierung, u. a. auch in 
Eheſachen; die Oberinftanz wurde in nicht ganz genauer Regulierung teils durch die Viſi— 

65 tationgsfommiffionen (und zivar jogar nad) beendeter Bifitation), teild durch die landesherr⸗ 
liche Kanzlei gebildet, tweldhe, wo fie theologiicher Sachverſtändiger bedurfte, die Witten: 
berger Profefjoren heranzog. Das Eramen der Priefteramtsfandidaten war bei der dortigen 
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theologischen Fakultät (vgl. Sehling, Kirchenordnungen 1, ©. 56). — Die ſchwache Seite 
diefer Einrichtungen, die ſich namentlich in Betreff der Ehefachen fühlbar machte, war teils 
die Ungleichmäßigkeit, mit der die verſchiedenen Superintendenten verfuhren, teils ihr 
Mangel an Autorität. Denn die fürftlihen Amtleute und die ftäbtifchen und gutöberr- 
lihen Beamten, durch welche ihre Entjcheidungen erequiert, bezw. ihr Verfahren polizeilih 5 
unterftügt werben follte, wirkten ihnen vielmehr, worüber vielfach geklagt wird, häufiger 
entgegen. Und daß weder bie Vifitatoren, noch der Hof ftändige Behörden erjegen fonnten, 
liegt auf der Hand. Aus den hierdurch entfprungenen Zuftänden ging der Antrag des 
Ständeausfchufjes im Kurkreiſe hervor. Er intendierte vier Konfiftorien: eines für jeden 
Vifitationsfprengel. 10 

Zunächſt wurde er der Wittenberger theologifchen und juriftifchen fer übertviefen, 
um zu erachten, wie er auszuführen ſei. Dies Eradhten wurde im Laufe des Jahres 1538, 
im iejentlihen von Jonas verfaßt, erftattet (gedr. bei Richter in Reyfcher und MWildas 
Zeitierit f. Deutiches Recht, 4, 62, und in jeiner Gejch. der evangel. Kirchenverfafjung 

. 82f.), und erörtert das Bedürfnis nah Konfiftorien, welches es vollftändig anerkennt, ı5 
ferner die ihmen zuzumeifende Kompetenz, welche es auf „alle Fälle und Kaſus“ aus- 
gedehnt zu jehen wuͤnſcht, „die vor Alters zur jurisdietio ecelesiastica gehört haben”, 
und endlich die Erefutivmittel, mit denen fie ausgeftattet twerden müſſen. Es ſei notwendig, 
dab der Landesherr ihnen eine in feinem Namen und Auftrage jelbititändig zu band» 
habende Erefution übertrage, durch die fie von dem guten oder nicht guten Willen der 20 
jonftigen Beamten unabhängig werden ; als Erekutivmittel ſeien Bann (d. i. großer Bann, 
als weltliche Strafe gedacht, nah A. Sm. p. 3. a. 9), Xeibesitrafe, Geld und Gefängnis 
angemefjen. — Neben diejen drei Hauptpunften befpricht das Crachten an zweiter Stelle 
einige eventuelle oder ſekundäre Konfiftorialgefchäfte, die Befoldung der Konftftorialen und 
ihre Beauffichtigung. Es denkt dabei die Konjiftorialen nicht als Mitglieder eines Kolle— 25 
iums, fondern jedes der vier Konfiftorien fol nah Art der Einrichtung der bifchöflichen 
ehörden in vorreformatorifcher Zeit beftehen aus einem Einzelrichter — „oberfter Juder“, 

„Archidiakonus“ — welcher bloß „Notarien oder Schreiber” neben ſich hat. Allein diefer 
Einzelbeamte foll doch nichts fein, als ein Iandesherrlicher „Kommifjarius“, fo ift fein 
fändig gebrauchter Name; und wenn man, wie 3. B. Jacobjon in der erften Ausgabe so 
diefer Enchklopädie es that, verjucht bat, die älteſten Konfiftorien als Behörden nicht der 
Landesherren, oder, vie wir heute jagen, des Staates, ſondern der firchlichen Genofjenichaft 
aufzufalien, ift das mit den Quellen nicht im Einklange. 

Allerdings lehrt Rieker, Nechtl. Sellung der ev. Kirche, S. 166 ff. ganz mit Recht, daß 
im Sinne der Zeitgenofjen die Konfiftorien, weil fie an die Stelle des bijchöflichen Amtes 35 
treten follten, als Kirchenbehörden aufzufaſſen find, aber er betont dabei nicht genügend, 
daß fie dies faktiſch — vom modernen Gefichtswinfel aus beurteilt — nicht waren. In 
Wahrheit waren fie von Anfang an Behörden des Landesherrn; von ihm erhielten fie 
ihre Vollmachten, jein Wille rief fie ins Leben und gab ihnen Lebenskraft, wie dies auch 
gerade das Bedenken des Jonas unverhüllt zum Ausdrucke bringt. In der Theorie eriftierte 40 
noch fein landesherrliches Kirchenregiment, thatſächlich war es längft gegeben. Vgl. Sebling, 
Kirchengejeßgebung unter Morig von Sadjen, und Georg von Anhalt, Leipzig 1899 
©. 104. 84, und Kirchenordnungen, 1901, 1, 58. Gegen die eigenartigen Aufitellungen 
von Sohm, Kirchenr. ©. 617, der von diefem eriten Konfiftorium das Tandesherrliche 
Kirchenregiment und das Eindringen des „dem Begriffe der Kirche mwiderftreitenden Kirchen- 46 
rechts” datiert, hat Rieker a. a. O. ©. 173 ff. mit Recht polemifiert. 

Die Gedanken des Wittenberger Erachtens auszuführen, insbejondere die jelbitftändige 
Erekutive und namentlich den Bann zu bewilligen, trugen vielleicht ſchon Luther und Brüd, 
denen das Dbererachten referbiert war, jedenfall aber der Kurfürft Bedenken, und ans 
jcheinend aus Brüds Initiative ging daher zunächſt die bloße Brobeeinrichtung eines Kon= 5 
ſiſtoriums nur für den Kurkreis hervor, das zu Anfang Februar 1539 in Wittenberg ein- 
gefegt wurde: mit beichränkterer Kompetenz, denn es mar allein Ehe: und Disziplinar: 
gericht; mit andersartiger Verfafjung, denn es beftand nicht aus einem Einzelrichter, 
jondern nad Weife der Bifitations-fommiffionen aus einem durch zwei Theologen und 
zwei Juriften gebildeten Kollegium landesherrlicher „Kommifjarien“, die man aus den ss 
jüngeren Mitgliedern des afademifchen Lehrerfollegiums nahm; endlich noch ohne die ver- 
langte Exekutive und vorläufig aud ohne nähere Inſtruktion, die vielmehr erft nachfommen 
follte. Statt ihrer hatte in jchtwierigen Fällen das Konfiftorium Luthers „und der andern 
zz. und Suriften” Rat zu gebrauchen. — In ſolcher Weife trat e8 in der That 
ins Leben. Hinfichtlich der Snfruktion war es (Herbit 1540) angewieſen worden, mit co 
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Brüd zu verhandeln und demnächſt „die Ordnung in Form zu bringen, wie fie von Uns 
vollzogen, aufgerichtet und auögejchrieben twerden” möge. Die Arbeit ward Ende 1542 
fertig und ift unter dem Titel „Conftitution und Artikel des geiftlichen Conſiſtorii zu 
Wittenberg” jchon 1563 von Geo. Buchholger ediert worden (Abdrud bei Sehling, Kirchen: 

6 orbnungen 1, 200ff.). Auch fie jedoch, welche die vom Kurfürjten beanftandeten Punkte 
als unentbehrliche verteidigte und feſthielt, blieb bloßer Entwurf, und jo lange Wittenberg 
der Erneftinifchen Linie gehörte, hat das dortige Konfiftorium eine formelle Konfiftorial- 
ordnung überhaupt nicht gehabt. — Jener Entwurf ift eine Umarbeitung des „Bedenkens“ 
von 1538, fett nicht mehr vier, fondern bloß noch drei Konftftorien voraus, von denen 

ı0 zivei verfaßt ſein follen wie das Wittenberger, eines nad den Plänen des Bedenkens. 
bre Kompetenz foll die Aufrechterhaltung reiner Lehre und richtiger Geremonien im Lande 

überhaupt, die —** — auch auf das Leben der Geiſtlichen, den „Schutz und Schirm der 
Paſtoren“, die Sorge für Kirchenvermögen und Kirchenbaulaſt, die Verfolgung öffentlicher 
Sünder, bei welcher das Kirchenzuchtsmoment und das der Polizeiſtrafe (ſog. casus mixti) 

15 ineinanderfliegen und die Ehefachen umfaffen, und zu den Mitteln, mit denen einer folchen 
Kompetenz genügt wird, follen regelmäßige vom Konfiftorium zu haltende Kirchenvifitationen 
gehören. Das Wittenberger Konkftorium jelbft aber hatte eine jo ausgedehnte Kompetenz 
auch damals noch nicht, jondern verblieb bis zur Schlacht bei Mühlberg in feinen immer: 
bin unbeftimmten Grenzen von 1539. — Seme Gedichte ift mit Benugung weimariſcher 

20 Arhivalien zum erftenmale eingehend erörtert worden von Mejer, in ze 13 (1876), 
©. 28—123, und in „Zum Kirchenr. des Reformations-Jahrh.“ ©. 1 ff. 

Was die Organifation der Kirche im Albertiniichen Sachſen anlangt, jo war die fo 
leih mit Einführung der Reformation unter Herzog Heinrich hervorgetretene Abficht, ein 
onfiftorium zu Leipzig zu errichten, nicht zur Verwirklichung gelangt (Sehling, Kirchen: 

25 orbnungen 1, 94). —* Herzog Moritz verfolgte zunächſt denſelben Plan, ging dann 
aber dazu über, die biſchöfliche Verfaſſung zu reſtaurieren. Die Beratungen und Gut—⸗ 
achten über die einjchlägigen Fragen find von großem Intereſſe. R Merſeburg nahm 
Fürſt Georg von Anhalt als evangeliſcher Biſchof die Leitung der Dinge in die Hand; 
ihm wurde ganz im katholiſchen Sinne eine kollegiale Behörde, Konſiſtorium, zur Seite 

0 geſtellt. In Meißen, two der Biſchof bei der alten Lehre beharrte, konnte einſtweilen nur 
das Konfiitorium errichtet werben. 1548 erreichte die bifchöfliche Periode ihr Ende. Das 
Merjeburger Konfiftorium wurde 1550 nad) veipaig und das Meißener Konfiftorium fpäter 
nad; Dresden verlegt. Hierüber, ſowie über den Nechtöcharafter diefer Behörden, und bie 
für diefe Konfiftorien bejtellten Ordnungen vgl. Sehling, Kirchengejeßgebung unter Morik 

3 von Sachſen, ©. 13 ff., Kirchenordnungen 1, 96 ff. 
Was fonft aus diefer erften Reformationgzeit an Behördengeftaltungen ähnlicher Art, 

wie die Konfiftorien, namentlih in den Städten vorfommt, wiewohl ohne den Namen 
(Mejer, Die Grundlagen des lutheriſchen Kirchenregimentes, ©. 133f.), erweiſt fich bei 
genauerer Betrachtung allemal als Stadtrat oder Deputation desjelben, erweitert durch 

40 einen oder mehrere geiftlihe Sachkundige. Intereſſant ift auch aus diefer Zeit das auch 
unter dem Namen der Reformatio Wittenbergensis befannte, nicht felten mißverftan- 
dene Gutachten Melanchthons von 1545 (vgl. Sehling, Kirchenorbnungen 1, 59). Am 
Reichötage wurde damals immer noch darüber unterbandelt, unter welchen Bedingungen 
die Evangelifchen ſich der römischen Kirche und ihren Bifchöfen wieder unterwerfen fönnten, 

45 und dies ift die Frage, melde von Melanchthon erörtert wird, jene Unterwerfung alſo 
deren Vorausſetzung. Traf fie zu, jo behielten die Biichöfe auch ihre alten Behörden. 
Aber Melandtbon führt aus, was man jedenfalls von den Biichöfen fordern müſſe, jei 
die Haltung ordentlicher „Kirchengerichte” für Verwaltung der Kirchenzucht und des Bannes, 
namentlich gegen öffentliche Sünder; und da der Bannprozeß nah Mt 18 geübt, aljo 

so dad die Ecelesiae dabei gehandhabt werden müſſe, jo dürfe derjelbe nicht bloß in ber 
Hand von Geiftlihen, fondern auch der Laienftand müfje in jenen die Ecclesia in dem 
Falle repräfentierenden Gerichten vertreten fein. 

Nur neun Jahre fpäter als diefe „Reformation“ ift bereits eine Theorie der Kon- 
fiftorialverfafjung erfchienen in dem Buche „Von den Mitteln und Wegen, die rechte und 

55 wahre Religion, welche uns Gott in diefen letzten und gefährlichen Zeiten wiederum ge 
offenbaret hat, zu befördern und zu erhalten” (1554), von Erasmus Sarcerius, damals 
Superintendenten der Grafichaft Mansfeld, perfönlichem Schüler der Reformationstbeologen, 
und in ber Praris, die er bejpricht, viel betwandert; denn fein Leichenprediger berichtet, er 
babe in nicht weniger als vierundzwanzi Graffchaften „Kicchenorbnungen gejtellt“. In⸗ 

so dem er (j. Mejer, Grundlagen, ©. 124f.) davon ausgeht, auf Grund der custodia pri- 
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oris tabulae befite die Landesobrigleit das Kirchenregiment, erflärt er, fie fei demgemäß 
auch Konfiftorien zu errichten befugt, als wichtiges Mittel, pflichtmäßig für die wahre Kirche 
zu forgen. Er faßt dabei die Konfiftorien als Kollegien auf, die aus geiftlichen und nicht- 
geiti en lanbeöherrlichen Beauftragten zufammengefegt und deren Kompetenzbefugnifje jo 
emeſſen ſeien, wie der Wittenberger Konjtitutionsentwurf von 1542 fie bemißt, nur vin= 5 

Diziert er ihnen auch das Examen, die Ordination und Verpflichtung der anzuftellenden 
Geiftlihen und — im Anſchluß an das vorreformatorifche kirchliche Perfonalforum — alle 
Klagen gegen Geiftlihe. — Den Bann zu handhaben mweift er nicht den Konfiftorien zu, 
aber der Baftor joll denjelben nicht handhaben dürfen, ohne daß in jedem Einzelfalle das 
Konfiftorium die Sache rn und genehmigt hat, wobei das die Ecclesiae dann als 10 
ein „jage es den Älteften und Vorſtehern der Kirche” erklärt und das Konfiftorium als 
Kirchenrepräfentation in diefem Sinne genommen wird. — Die weltliche Exekutive jei 
demjelben abjolut unentbehrlich; doc möge, wenn betreffende Strafen zu erkennen find, 
dies den nichtgeiftlichen Beifigern allein übertragen werben. Um endlich dem üblichen 
MWiderftreben der mweltlichen Beamten gegen Firchliche Ordnungen zu begegnen, empfiehlt ı5 
Sarcerius den Zandesherren, daß fie fih an ihrem Hofe Heine Oberkonfiftorien zu un: 
—— Vortrage der dahin gelangenden, die Kirche betreffenden Angelegenheiten ein⸗ 
richten mögen. 

Aus der weiteren Gefchichte der Konfiftorien (Mejer, Grundlagen, S. 144f.), melde 
in die PBartikularhiftorie der einzelnen Landeskirchen gehört und für Preußen z. B. vor: 20 
trefflich —* iſt bei Sacoblon, Preuß. Evang. Kirchenr. (S. 141f.), für Sachſen von 
Müller, in Beitr. zur ſächſ. Kirchengefh. Bd 9 und 10 (Leipzig 1894 ff.) brauchen bier 
bloß einzelne Momente hervorgegeboben zu werden. Nach ſächſiſchem Mufter aus Geift- 
lichen und Nichtgeiftlichen Follegialiftiich fomponiert und mit Superintendenten als Unter: 
beamten (nur in ſehr Heinen Territorien pflegt der Superintendent ſelbſt zugleih Mitglied 2 
zu fein) verbreiteten fie jih in allen lutheriſchen Landeskirchen Deutſchlands. Sie treten 
an Stelle der urjprünglichen landesherrlichen Bifitationstommiffionen, und man fann fie 
al3 mindeſtens mittelbar aus denfelben hervorgegangene Fortſetzungen diejer ältejten landes- 
firhlichen Regimentsbehörben bezeichnen. Als ſolche find fie auch nicht Tedigliche Nach- 
bildungen des ſächſiſchen Vorganges, fondern ergaben fi aus der Handhabung der Idee ao 
des landeöherrlichen Kirchenregiments von felbft; denn um das Ießtere zu üben, bedurfte 
die Landesherrſchaft der Beamten, und ſolche konnten, da es nicht bloß Schuß des Kirchen- 
gutes und der äußeren Tirchlihen Ordnung, fondern an erjter Stelle die Aufrechthaltung 
reiner Lehre und richtiger Saframentöverwaltung galt, nicht bloß Jurijten oder Admini— 
jtrativbeamte fein, fondern es mußte auch theologiiche Sachverjtändige darunter geben; 3; 
daher mit unbedeutenden Abweichungen die Verfaſſung der Konfiftorien immer dieſelbe bleibt. 
Nicht unerwähnt darf bleiben, daß die Errichtung der Konftftorien zu Zeiten auch zu dem 
Bivede erfolgte, die — und die Übergriffe der Geiſtlichen in der Handhabung 
der Kirchenzucht einzuſchränken. Aus dieſem Grunde wurde z. B. 1561 das Konſiſtorium zu 
Weimar ins Leben gerufen, vgl. Sehling, Kirchenorbnungen 1, 65. Wenn die Konfiftorien 40 
jelbftitändig für fich allein bejtehen, heißen fie formierte, wenn fie fich an weltliche Gerichte 
oder Verwaltungsbehörden in der Art —— daß dieſe nur ad hoe mit geiſtlichen 
Mitgliedern vermehrt das Konfiftorium ausmachen, jo beißen fie nichtformierte. In Eeineren 
Territorien fam ehedem dergleichen häufig vor, und es hat bis in die fünfziger Jahre 
unferes Jahrhunderts ſelbſt ein Forftamt gegeben, das folchergeftalt zugleich Konfiitorium 45 
war. Die Konfiftorien, die der Yandesherr ſelbſt beſetzt, heißen immediate; Diejenigen, 
welche von untergeordneten Obrigfeiten bejeßt werden und daher den landesherrlichen als 
ihren Oberbehörden unterftellt find, heißen Mediatkonfiftorien. In der Neformationgzeit 
entitanden dergleichen Verhältniſſe, wo landſäſſige Städte oder große Grundbefiger mit 
relativer Selbititändigkeit Einzelvechte der Landeshoheit und jo äuch Firchenregimentliche so 
innehatten; in neuerer Zeit find bei den Mediatifierungen von 1806 und 1815 die mes 
diatijierten Konfiftorien gelafjen worden. — Die konſiſtoriale Kompetenz ift von Anfang 
an nicht allenthalben diejelbe. In nicht wenigen Ländern trat fie ganz an Stelle ber 
bifhöflichen, in anderen wurde fie, ähnlich wie die des Wittenberger Konfiftoriums von 
1539, mehr na jo daß die Konfiftorien bald nur kirchliche Gerichte find — jo 3. B. 55 
ift das medlenburgifche zu Roftod im weſentlichen niemals mehr geweſen —, bald auch 
die abminiftrativen Kirchenregimentögeichäfte, die Sarcerius ihnen zudenkt, übertragen er- 
halten haben. Im erjteren Falle find dergleichen Adminiſtrativſachen bei ber landesherr- 
lichen Kanzlei oder Geheimratsſtube, und die nötige geiftlihe Sachlunde wird durch zu 
gezogene Hofprediger oder Superintendenten vertreten. Die den Konfiftorien zu regelmäßiger so 

48* 

2 —* 



756 Konfiftorien 

andhabung überwieſenen Kirchenregimentsbefugnifje pflegt man jura vicaria, Die dem 
anbesheren zu perjönlicher Entſcheidung vorbehaltenen jura reservata zu nennen. 

Immer aber Pleiben die Konfiftorten Iandesherrlihe Behörden: daß eine eventuell aud 
jelbftitändig handelnde Vertretung der Kirche in ihnen vorhanden fei, ift ein Gedanke, der 

5 erft in den Überfpannungen der Idee des geiftlichen Amtes, wie fie im 16. Jahrhundert 
hervortraten, entfprang. Er hatte feinen praftifchen Anlaß in Beitimmungen des weſt⸗ 
fälifchen Friedens (J. P.O. a. 5. $ 31. a. 7. $ 1), vermöge deren auch unter einem anders 
gläubigen Landesherrn Eonfeffionell korrekt bejegte Konfiftorien garantiert wurden, feinen 
theoretifchen Anhalt aber an den oben angeführten und an ähnlichen Außerungen über 

10 den —— Allein er ließ unbeachtet, daß in denſelben weſtfäliſchen Friedensunter⸗ 
bandlungen das Sirchenregiment ausdrücklich als Teil der Landeshoheit charakterifiert 
tourde, und daß bei jener Vorfchrift des Friedens es ſich um meiter nichts handelte, als 
um die Beitimmung, der Zandesherr müfje dergleichen Rechte durch Beamte der entfprechen- 
den Konfeffion verwalten. 

15 Nah dem Prinzipe der Iandesherrlichen custodia prioris tabulae, das bis meit 
in das vorige Jahrhundert in der Negierungspraris herrſchend blieb, ftanden die Landes 
angehörigen unter der Firchenregimentlichen Epiflopie der Landesherrichaft ohne Ausnahme: 
es war daher folgerichtig, daß fie insgeſamt auch der landesherrlichen Behörde für Ber: 
waltung diefer Epiffopie unterftellt wurden. So — mehrfach nicht bloß Proteſtanten, 

20 die zur Landeskirche nicht gehörten, ſondern auch Katholiken und ſogar Juden unter den 
Kontiftorien geitanden. Erſt indem immer ——* das —— ur Herr: 
ſchaft fam und den Gedanken der genoſſenſchaftlichen Kr m der Kirhen vom 
Staate zur Anerkennung brachte, wurde dergleichen befeitigt. Modern ausgebildet hatte 
bis dahin das Konfiftorium nicht bloß Firchenregimentliche, fondern — meil man fie 

25 von foldhen nicht unterjchied — auch Firchenhoheitliche Funktionen gehabt, und es ift be 
greiflich, daß die anfänglichen Vertreter des Tolerangprinzipes, welche gleichfalls noch nicht 
gelernt hatten, beiderlei Thätigkeiten genügend voneinander zu unterjcheiden, nun dazu 
gelangten, dem Kirchenregimente anfangs überhaupt nur weſentlich kirchenhoheitliche Auf: 
gaben zuzufchreiben, wie 3. B. Thomafius thut, — demgemäß auch in Reaktion gegen 

30 die vorhin berührte faljche Amtstheorie, ernftlic diskutieren fonnten, ob nicht die Zus 
ziehbung von Theologen zu den Konfiftorien überflüffig jei: 3. H. Böhmer, jus eccles. 
protest. lib. 1. tit. 28. $ 30sqg. Nicht minder hing hiermit zufammen, daß man ge 
legentlidh Reformierte oder Katholiken an lutherifchen Konfiftorien angeftellt bat. — Eine 
ejundere Entwidelung aus der Zeit des abfoluten Polizeiftaates war die, daß den Kon- 

36 Afiorien, ähnlich wie auch den katholiſch-biſchöflichen Behörden, jeit Mitte des 18. Yabr: 
bunderts die ciwile und friminale Gerichtsbarkeit über Firchliche Perfonen und Sachen mehr 
und mehr abgenommen und den gewöhnlichen Gerichten übertragen wurde (ſ. den X. Ge 
richtöbarfeit, Bd VI ©. 585). Selbſt die Jurisdiktion in Eheſachen nahm man ihnen 
ulest ab, jo daß fie, außer ihren abminiftrativen Gefchäften, bloß eine Disziplinarjuri 

40 diktion über Amtövergehen und hin und wieder eine mit ihrer Firchlichen Aufjichtsführung 
zufammenhängende Denunziationsbefugnis behielten. 

Das Preuß. Allg. Landrecht TI. 2 Tit. 11, $ 143F. fagt noch: „Bei den Pro: 
teftanten fommen die Nechte und Pflichten des Biſchofs der Negel nach den Konſiſtoriis 
u”, die dabei unter „Oberdireftion” der dazu verorbnneten Deputation des Staatsminiſterii 

45 Heben jollten. Es erkennt aljo diefe Behörden noch als Handhaber der Kirchengewalt an. 
Wenn dem gegenüber in Dftpreußen jchon 1797 und 1804, in den übrigen Teilen bes 
Staates 1808 die Konfiftorien aufgehoben und ihre Funktionen den Negterungsfollegien 
übertragen wurden, jo hing dies damit zufammen, da man ſchon damals die evangeliſche 
Kirche als ſelbſtſtändige Genofjenfchaft zu verfallen und den föniglichen Kirchenregiments 

50 behörden bloß die Kirchenhoheit zu wahren beabfichtigte. Auch als 1815 (30. April) wieder 
neben den Regierungen Konfiftorien eingerichtet wurden, jene „Oberbireltion” aber 1817 
an ein befonderes Minifterium (der geiftlichen Angelegenheiten) fam, blieb diefe Intention 
noch beiteben und erklärt z. B., daß nad ber Dienftinftruftion vom 23. Dftober 1817 
die Konfiftorien nicht bloß mit Evangelifchen, jondern auch mit Katholiken bejegt fein und 

55 nicht bloß evangelifche Kirchenangelegenheiten, fondern auch Auffichtsrechte über andere 
Religionsparteien verwalten jollen. Sie find als Kirchenhoheitsbehörden gedacht. Erft als 

iedrich Wilhelm III. jeine Synodalgedanten endlich vor dem abjoluten Territorialismus 
Itenfteins zurüdzog, geftaltete er (Kabinet3ordre vom 31. Dezember 1825) die Konftftos 

rien zu rein „evangelifchsgeiftlichen”, d. i. bloß die Kirchengewalt vertwaltenden Behörden 
co um und übertrug ihnen, unter fortdauernder Oberleitung des Minifteriums der geiftlichen 
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Angelegenbeiten, welches bierfür eine befondere „Abteilung“ hatte, die fog. interna des 
evangeliichen Kirchenweſens, während die Verwaltung der jog. Erterna und damit doch 
immer noch ein nicht unbedeutender Teil der Sirchenregimentsverwaltung bei den Regie 
rungen blieb. Durch Verordnung vom 27. Juni 1845 ift alsdann dies Verhältnis durch 

iedrich Wilhelm IV. in etwas günftiger für die Konfiftorien geftaltet worden. Auch fonft 5 
t er die Konfiftorien felbtftändiger zu ftellen gefudt. Im übrigen blieb aber die Sache 

in Preußen und anderwärts wie fie var. 
Erit das Jahr 1848 vermittelte eine Fortentwidelung, indem es bei Durchbruch des 

Eonftitutionellen Staatsgedankens in Deutichland das genofjenichaftliche Selbitregiment der 
Kirchen wenigſtens im PBrinzipe zur Anerkennung brachte. Allerdings fehlten zur Aus- 10 
führung diefer dee noch viele Vorausfegungen. Aber man that darin wenigſtens einen 
eriten Schritt, indem man die bisherige Stellung der Staatöminifterien als Kirchenregi- 
mentöbehörden aufbob, fie vielmehr, wenn auch nicht fogleich mit — Korrektheit 
auf Verwaltung der Kirchenhoheit beſchränkte und für die oberſte Handhabung des Kirchen: 
regimentes jet bejondere, von jenen Staatsbehörden unabhängige Oberkonfiftorien errichtete. 15 
Denn allenthalben erhielten fie fonfiftoriale Berfaffung, wenn ald Name aud bin und 
wieder der des Oberfirchenrats vorgezogen ward. In Preußen geſchah dieſer Fortjchritt 
nad) Vorbereitungen, die jchon von 1848 datieren, mittelft —— Erlaſſes vom 29. Juni 
1850, in den beiden Mecklenburg, Sachſen-Weimar und Oldenburg 1849 (modifiziert 1853), 
in Naſſau 1850, in Waldeck und Anhalt 1853 (modifiziert 1865), in den beiden Schwarz: 20 
burg 1858 und 1859, in Lippe-Detmold 1859, in Baden 1860, in Hannover anfangs 
1866 u. ſ. f. S. die Nachweiſe bei Richter-Dove-Kahl, Kirchenrecht, $ 152, Note 4. In 
den Hleineren Staaten ift nicht allemal eine befondere Oberbehörde eingerichtet, fondern 
was das Minifterium an firchenregimentlichen Rechten verwaltete, gelegentlih aud dem 
Konfiftorium mit übertragen worden. (Bgl. die Darftellung bei Friedberg, Verfaſſungs-R. 25 
der ev. Landeskirchen 1888.) 

Diejenige Form der evangeliihen Kirchenverfafjung, derzufolge in bisher dargelegter 
Art das Kirchenregiment durch landesherrliche Konfiftorien und Superintendenten verwaltet 
wird, heißt Konfiftorialverfafiung. Sie ift die VBerfafjungsform, welche der deutichen evan= 
gelifchen Landeskirche, im alten Sinne diefes Wortes, entſpricht. Won ihr unterjcheidet fich so 
einerjeitd die preöbyterialsfpnodale, vermöge deren die Kirche ſich ald Verein durch Aus- 
ſchüſſe — Synoden und Moderamina — felbft regiert (j. den U. Presbyterialverfaſſung), 
anbererjeit die heutzutage in Deutfchland herrfchende ſog. gemifchte Form der Kirchen- 
verfafjung, welche beiderlei Verfaſſungsgedanken miteinander verbindet. 

(Mejer 7) Sehling. 6 

Konftantin d. Gr. und jeine Söhne, römische Kaiſer. — Duellen: Cod. 
eod.; Cod. Justin. (Otto Seed, Die Zeitfolge der Geſetze Konſtantins in Beitichr. f. 

Rechtsgeſch, Rom. Abt. X, 1889, S.1—44: 177—251); Corpus legum imper. Rom. coll. 
ünel, Zeipzig 1857 p. 185 ff.; Corpus inseriptionum latin.; Münzen (Garrucci, Numismatica 
nstantiniana in Vetri ornati 1. A. Rom 1856; Storia della arte cristiana vol. VI; F. &. 40 

Kraus in Real-Encykl. d. chriſtl. Altertümer IL, S.432—443; befonderd W. Madden, Christian 
emblems on the coins of Constantine I the Great, his family and his successors in The 
numismatic Chronicle. New series vol. XVIL XVIII, London 1877. 78, auch feparat; 
Cohen, Med. rom. VI); Eutrop., Aurel. Vict., Panegyriei, Liban., Julian.; Ammianus 
Marcell., Anonymus Valesii (Obnejorge, Der Anonymus Valeſii de Constantino, Kiel 1885), 45 
Zosim, (®. Schmidt, De auctoritate et fide historica Zosimi, vitam Constantini Magni 
narrantis, Halle 1865; Ranke, Weltgeih. IV, 2 ©. 264 ff.); die Kirchenfchriftiteller, darunter 
Lactantius und befonder® Eufebius: Hist. eccl., De laudibus Constantini, Vita Constantini 
(über die Glaubwürdigkeit Amed. Erivellucci, Della fede storiea di Eusebio nella vita di 
Constantino, Livorno 1888, ferner in Studi storici 1894, &. 369 ff. ; 1896, S. 531 ff.; Mancini, so 
La pretesa Oratio Constantini ad sanctorum coetum, ebend. 1894, S.92— 228; Vict. Schulge, 
Duellenunterfuhungen zur Vita Constantini des Eufebius ZRG XIV, 1893, ©. 505—555 ; 
Dtto Seed, Die Urkunden der Vita Constantini ebend. XVIII, 1898, ©. 322— 345). Bgl. 
zum Ganzen 9. Peter, Die gefchichtliche Litteratur über die römische Kaiferzeit bis Theo» 
doſius I. und ihre Quellen, 2 Bde, Leipzig 1897. — Litteratur: J. C. F. Manfo, Das 55 
Leben Konftantin d. Gr., Breslau 1817; Hug, Denkichrift zur Ehrenrettung K. (Zeitſchr. f. 
d. Seiftlichk. d. Erzbist. Freiburg 1829); Arendt, Ueber 8. d. Gr. und fein Verhältnis zum 
Eprijtentum (THOS 1834, ©. 387 ff.); J. Burdhardt, Die Zeit K. d. Gr., 1. A., Bafel 1858, 
2. U. Leipzig 1880); Theod. Keim, Der Uebertritt 8. d. Gr. zum Ehriftentum, Zürich 1862; 
Theod. Zahn, 8. d. Gr. und die Kirche, Hannover 1876 (aud in Skizzen aus dem Leben der 60 
alten Kirche, Erlangen u. Leipzig 1894, ©. 241 fi); John Wordsworth, Constantine the Great 
and his sons (Smith u. ®ace, Dict. of Christian biography, I, London 1877 ©. 623— 654); 
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Demetriades, Die KHriftlide Regierung und Orthodoxie Kaiſer K. d. Gr., Münden 1878 (Dif.); 
Theodor Brieger, R. d. Gr. als Religionspolititer, Gotha 1880 (aus ZRG Bd IV); Grifar, 
Die vorgeblihen Beweife gegen die Chriſtlichkeit K. d. Gr. (BETH 1882, ©. 585 ff.); Bictor 
Duruy, La politique religieuse de Constantin (Revue arch&ol. XLIII 1882, ©. 96ff.); 2. Jeep, 

5 Zur Geſchichte 8. d. Gr. (Hiftor. und philol. Aufjäge, E. Eurtius gewidmet, Berlin 1884, 
©. 81ff.): Viet. Schulge, Unterfuhungen zur Geſch. 8. d. Gr. (ZRKG VII 1885, ©. 343 bis 
371; VIII 1886, ©. 517—542) ; H. Grätz, Die Herrſchaft des Chriſtentums durd Konftantins 
Belehrung (Monatsſchr. f. Geſch. d. FJudent. 1886 ©. 416 ff.); F. Görres, Die Verwandtenmorde 
K. d. Gr. (ZwmTh XXX 1837, ©.343 ff.; dazu XXXIII 1890, ©. 320ff.); derf., Die Religions- 

10 politik des Kaiſers 8. (FJvuTh XXXI 1888, ©. 72); derſ., Weitere Beiträge zur Geſchichte 
des fonjtantinischen Zeitalter8 (ebend. 1890, S. 206 ff.; 314 ff); DO. Seel, Die Verwandten: 
morde K. d. Gr. (ebend. 1890, ©. 63ff.); derſ. Die Belehrung K. d. Gr. (Deutihe Rund» 
ihau XVII 1891, ©. 73ff.); F. M. Flaſch, K. d. Gr. als erfter chriftlicher Kaifer, Würzburg 
1891; 2. Seuffert, 8.3 Gefehe und das Ehriftentum, Würzburg 1891; DO. Seed, Die Anfänge 

15 8. d. Gr. (Beitichr. f. Geſchichtswiſſenſchaft, VII 1892, S. 41ff.); E. Heydenreih, K. d. Gr. 
in den Sagen bes Mittelalter8 (ebend. IX 1893, ©. 1ff.); derſ., Griechifche Berichte über die 
Jugend K. (Grieh. Studien, Hermann Lipfius dargebradt, Leipzig 1894, ©. 88ff.); F. X. 
Fund, 8. d. Gr. und das Ehriftentum (THOT 189%, ©. 428ff.); Paulys Real-Encyflo- 
pädie der Haffifchen Altertumswiffenihaft 2. A.: Benjamin, Konftantin d. Gr., Konftantin II.; 

20 Seed; Konjtantius I., Konftans, Konftantius II. — Tillemont, Histoire des emper. IV (an 
Reichhalti feit ded Inhalts biäher unübertroffen); H. Richter, Das wejtrömifche Reich u. f.w., 
Berlin 1865; 9. Schiller, Geſchichte der römischen Kaijerzeit, IL, Gotha 1888; Dur, 
Histoire des Romains, VII, 1885; Bictor Schulge, Geſchichte d. Unterganges d. griediid- 
römifchen Heidentums, I, II, Jena 1887. 1892; ©. Boiffier, La fin du nisme, 2.4, 

25 zn ers 2 Bde; D. Seed, Gefchichte des Unterganges der antiten Welt, I, 2.4, 
erlin. 1897. 

I. Konftantin der Große 306—337. Das Verftändnis der Anfänge Konftantins 
läßt fich nicht Löfen von der Gefchichte und Perfünlichkeit feines Vaters Konftantius, 

avius Valerius Konftantius (der Beiname Chlorus erft bei fpäteren byzantiniſchen Schrift: 
30 ftellern) gehört zu den Männern des 3. Jahrhunderts, welchen die militäriiche Laufbahn 

der Weg zu hoher politiicher Stellung im Reiche wurde. Seine Herkunft brachte man 
mit Claudius Gothicus in Verbindung; ob mit Necht, ift ebenſo unficher wie die Vor: 
ausfegung einer niederen Herkunft. Dem Garbepräfeften vermählte der Auguftus des 
Weſtens, Marimianus feine Stieftochter Flavia Marimiana Theodora, nachdem er von 

35 feiner erften Gattin Helena ſich hatte jheiden müflen. Dann erfolgte 293 die Adoption 
und die Erhebung zum Cäſar und damit die Überweifung der galliichen, fpanifchen und 
britannifchen Provinzen. „Ein Mann von ftiller Pflichttreue und geringem Ehrgeize“, be: 
währte er fich in frieblicher Thätigkeit und in friegerifchen Unternehmungen. Die Ab: 
danfung der beiden Augufti am 1. Mai 305 brachte ihm die Faiferlihe Würde. Doc be 

40 veitd im Juli 306 ftarb er, fchon länger kränklich, nad) einem Siege über die Picten und 
Scoten in Eboracum. 

Die Brage ob er Chrift war, läßt fich ftellen. Die Taufe hat er allerdings nicht 
empfangen. Andererſeits hielt er in der biofletianifchen Verfolgung feine fchügende Hand 
über die Chriften und befchränkte fich auf einen Scheingehorfam in der Form der Zer— 

45 ftörung gottesdienftlicher Häufer (Laetant. De mort. persec. 15,7 — im folgenden 
eitiert mit DM — und Euseb. HE VIII, 13,13; append. $4; VC I, 13; beider 
Berichte decken fich nicht ganz, fchließen fich aber auch nicht aus). Der beftimmende Grund 
diefes Verhaltens kann nur in feiner religiöfen Stellung gefucht werden. Vom Götter 
glauben hatte er ſich gelöft und lebte in einem Monotheismus, deſſen chriftlicher Inhalt 

50 dadurch beftätigt wird, daß er in feiner Umgebung nicht nur dem Chriftentum volle Freis 
heit geftattete, ſondern auch in feinem Palafte chriftlichen Gottesbienft halten ließ (Euseb. 
VC I, 13; 17; II, 49). Die Berichterftattung mag gefärbt haben, die Thatfächlichkeit 
jelbft des Berichteten läßt fich mit Grund nicht beftreiten. Eine feiner Töchter aus 
zweiter Ehe führte den chriftlihen Namen Anaſtaſia. Konftantin und Eufebius (ſ. die 

55 zulegt angeführten Stellen) fegen ihn als einen Mann chriftlicher Gefinnung voraus. 
enn die Prägungen feiner Münzen häufig gerade auf den Herkulesdienft ſich bezieben, 

jo findet dies feine Erflärung in der Vorliebe feines Adoptivvaters für den Kultus 
diefes Heros, von welchem derjelbe feine Abftammung und den Namen Herculius (ben 
vereinzelt auch Konftantius führt) berleitete. Überhaupt aber dürfen im ganzen Verlaufe 

des 4. Jahrhunderts Münzbilder nach diefer Richtung hin nur mit Vorficht verwertet 
werden. Unter diefen Verhältniffen muß man mit der Möglichkeit rechnen, daß ein 
raſcher Tod ihm die Erlangung der Taufe vereitelt. Ob etwa feine zweite Gattin ihn 
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religiös beeinflußt bat, läßt fich vielleicht annehmen, da fie, wie aus einer bisher un— 
beachtet gebliebenen Münze hervorgeht, jedenfalls Chriftin war. Diefe zeigt nämlich auf 
dem Reverd neben einem Bilde der Pietas ein Kreuz (The numismatie Chronicle. 
New Series vol. XVII, Xondon 1877 Taf. 7 n. 12, dazu ©. 265. Avers: Kopf der 
Kaiferin mit der Umfchrift Fl. Max. Theodorae Aug... Da diefe Stüde jedoch erft 5 
nad) 328 geprägt find, fo beweiſen fie nicht ficher für ein chriftliches Bekenntnis vor 306, 
find aber in jedem Falle beachtensivert, um jo mehr, da auch Eufebius (VC I, 17) die 
Kaiferin in das chriftliche Bekenntnis des Auguftus miteinfchließt. 

Flavius Valerius Konftantinus ift am 27. Februar, wahrſcheinlich 288 (vgl. CIL 
T:, p. 302; Seed ©. 435f.) zu Naiffus in Obermöfien (heute Niſch in Serbien) geboren 10 
und zwar aus der Konfubinatsehe feines Vaters, eines damals noch jungen Offizier, mit 
Flavia Helena, einem Mädchen aus niederem Stande (Ambrofius bezeichnet fie als sta- 
bularia, Gaſtwirtin). Dieje eheliche Verbindung darf nicht nach dem modernen Sinne 
des Wortes Konkubinat verjtanden und als „milde Ehe” (Seed) harakterifiert werden. Denn 
nad Recht und Sitte damaliger Zeit ift der Konfubinat „eine monogamifche, dauernde 15 
Geſchlechtsverbindung mit geſetzlich anerkanntem Namen, die aus der Reihe der ftrafrechtlich 
belangbaren und der anderen ehelichen Berhältnifje als nicht unehrenhafte herausgehoben, 
einen Erſatz bieten foll für die mangelnde Befähigung des weiblichen Teils, ein justum 
matrimonium (im Sinne der Auguftiichen Ehegeiete) einzugeben” (Baul Meyer, Der 
römiſche Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften, Leipzig 1895, ©. 89). 20 
Diefe niedere Form ehelicher Verbindung mar im Nömerreich weit verbreitet, beſonders 
in der Armee, aber auch die Kaifer Vespaſian, Antoninus Pius, Marc Aurel und 
Commodus (f. d. A. Bd IV ©. 254, ıff.) verheirateten ſich nach dem Tobe ihrer ſtandes⸗ 
gemäßen Frauen mit Konkubinen. Sowenig haftete einer Gattin diefer Art ein Mafel 
an, daß fie ein Priefteramt im Kaiferkultus erhalten konnte (CIL XII, n. 3269). Daher 25 
twechjelt die Bezeichnung coneubina mit conjux ab, audy bei Helena (Anonym. Vales. 
I, 1; Eutrop. X, 2,2; CIL X, n. 1483 u. ſonſt). Diefe war damals noch feine 
Chriftin (Euseb. VC III, 47). Wie ſchon erwähnt, wurde Konftantius fpäter gezwungen, 
dieje Ehe zu löſen, aber Helena verſchwand nicht in Dunkelheit, jondern die Ehrerbietung 
und Liebe ihres einzigen Sohnes, der ihr Statuen errichten, Münzen mit ihrem Bilde so 
ichlagen ließ und, Städte nad ihrem Namen nannte, zog fie nachher und bielt fie als 
Augufta in der Öffentlichkeit (f. d. A. Bo VII ©. 615, der ſich durch das Ausgeführte im 
einigen Punkten forrigiert und ergänzt). 

Konftantin kam ſchon früh in die Umgebung und politifche Schulung Diofletiang, 
erlangte unter ihm den militärifchen Rang eine® tribunus ordinis primi und wurde 35 
nad deſſen Abdanfung von Galerius, vielleicht als Geifel, im Oſten und in feiner Nähe 
zurüdgebalten, bis ihn Konftantius fich zurüderbat, damit er ihm in feiner Kränklichkeit, 
eine Stüße jei. Galerius ſchien entſchloſſen, den Hugen, twagemutigen Kaiferfohn nicht aus 
der Hand zu geben, doch gelang diefem, in glüdlicher Flucht fich frei zu maden und 
feinen Bater zu erreichen, als diefer gerade im Begriff war, nach Britannien überzufegen 40 
pre die Zweifel Seeds find unbegründet, vgl. Paneg. VII, 7). In Britannien wurde 

onftantin Mithelfer der Siege feines Vaters, aber bald aud) Zeuge feines Todes. Damit 
beginnt die große öffentliche Gejchichte feines Lebens. 

Nach der diofletianifchen Reichsordnung waren Konftantius im MWeften und Galerius 
im Dften Augufti getvorben. Für fie traten als Cäſaren ein Flavius Valerius Severus #5 
und Mariminus Daja. Nun ruft die Armee den jungen Konftantin zum Auguftus aus. 
Zwar fand fich diefer in Verhandlungen mit Galerius bereit, mit dem Gäfarentitel fich zu 
begnügen, während Severus in bie Stelle des Konjtantius einrücdte, aber die Erhebung 
Konſtantins trieb Marentius, den Sohn Marimians, dazu, mit Hilfe der Prätorianer und 
einer unzufriedenen Partei in Rom die gleiche oder eine höhere Würde gewaltſam an so 
fih zu reißen. Der Vater tritt auf feine Seite, Severus kommt im erfolglofen Kampfe 
um, auch Galerius gerät der neuen Rebellion gegenüber in Bebrängnis. Bald jebod) 
trennt fih Marimianus von feinem —— und begiebt ſich mit ſeiner Tochter Fauſta nach 
Gallien zu Konſtantin. Dieſer vermählt ſich auf Grund eines Verlöbnifjes der Kinder— 
jahre (da8 Gemälde in Aquileja Panegyr. VI, 6) mit ihr und nimmt zugleich ben 5 
Auguftustitel an (Frühling 307). Ohne Rüdficht darauf wird auf Grund einer Konferenz 
mit Diofletian in Carnuntum (November 307) Balerius Licinianus Licinius zum Auguftus 
ernannt. Bei einem zweiten Aufenthalte in Gallien (310) zettelt Marimianus ein Komplott 
gegen feinen Schtwiegerfohn an, wird aber in Maffilia durch feine eigenen Truppen in 
Stich gelafjen und in die Gewalt Konftantins gebracht, der ihm großmütig das Leben jchenft. so 
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Doch fein Haß verleitet ihn zu einem Mordanſchlag gegen den Auguftus, wobei er fich ſo— 
gar der Hilfe jeiner Tochter zu vergewiſſern fuchte. Daraufhin wird er zum Tode verurteilt, 
doch die Ausführung der Strafe ihm ſelbſt überlaffen. Er erhängte fih (DM 30: datur ei 
potestas liberae mortis; Euseb. HE VIII, 13,15; VC I, 47; Eutrop. X, 3; 

6 Aurel. Viet. 40). Diefe Vernichtung eines für die Ruhe des Reiches gefährlichen, unver: 
befferlihen Mannes ift nicht nur nicht „Verwandtenmord“, jondern vielmehr politiich und 
moralifch durchaus gerechtfertigt. So wie die Dinge lagen, „wird man es als eine Pflicht 
des Kaijerd gegen fein Reich anerkennen, wenn er dem Rechte freien Lauf ließ und den 
Urheber fünftiger Bürgerkriege aus dem Wege räumte” (Seed, Geſch. d. Unterg. d. ant. 

ı0 Welt, ©. 107). 
Im Mai des folgenden Jahres ftarb Galerius. Sofort Tam es zu Mißhelligkeiten 

—— Maximinus Daja und Licinius über das Erbe. Indem nun jener Anſchluß an 
daxentius ſuchte, wurde Licinius auf die Seite Konſtantins gedrängt. Die Verlobung 

der Schweſter Konſtantins mit Licinius fügte dem politiſchen Bündnis die Familien— 
15 verbindung hinzu. Marentius drängte zuerſt zu einem Sriege, den SKonftantin not= 

gebrungen aufnahm. Der Verlauf desjelben führte ihn zu offener Entſcheidung für das 
Chriftentum. Daber ſei bier die Frage nach der religiöfen Stellung des Auguftus bei Be- 
ginn des Feldzuges geitellt. 

Der beidnifche Feſtredner gelegentlich der Vermählung Konftantind mit ſta in 
% Trier 307 läßt zwar das Heidniſche wenig herbortreten, ſetzt aber ſowohl bei Marimian 

wie bei Konftantin die heibnifche Weligion voraus (Paneg. VI e.3: Konftantius ad 
deorum conceilia translatus; c. 8. 12 u. ſonſt). Weit deutlicher redet die nach der 
Hinrichtung Marimians 310 in Trier am dies natalis der Stadt gehaltene Lobrede 
(Paneg. VII). Der Rhetor faßt fi” mit Konftantin ala Göttergläubigem zufammen 

25 (e. 1); die glüdlichen Umftände der Herkunft jenes find ein hohes Gnadengeſchenk der 
unfterblichen Götter (ec. 3); der Vater ift aufgenommen in die Berfammlung der Himm— 
lifchen, Jove ipso dexteram porrigente (ec, 7). Konjtantin bat den berühmten Apollo: 
tempel in Auguftodunum (Autun) aufgefuht und den Gott mit reichen Gaben geehrt. 
Augustissima illa delubra tantis donariis honestasti, ut jam vetera non quaerant. 

80 Jam omnia te vocare ad se templa videntur praecipueque Apollo noster (ec. 21; 
vgl. auch ce. 22). Die Dankrede endlih an Konftantin, gehalten 311 in Trier im Namen 
bon Auguftodunum (Paneg. VIII) hebt bevor in ber Schilderung eines Einzugs 
Konftantins in die Stadt: omnium deorum nostrorum simulacra protulimus 
(e. 8). Wenn Teuffel (Gefchichte der römischen Litteratur, 5. Aufl. von Schwabe, 2. Bd, 

35 Leipzig 1890, ©. 987) urteilt: „Vom Chriftentum ift in allen Reben feine Spur, viel- 
mehr wird der alte Glaube mit einer gewiſſen Abfichtlichkeit hervorgekehrt“, jo ift die 
erite Hälfte dieſes Satzes richtig, die andere in demjelben Maße unrichtig. Die in biejer 
Zeit in Konftantins Reichsteil gefchlagenen Münzen fügen fich diefem Ergebnis an. Ein 
neues Moment führen die chriftlichen Quellen ein. Lactantius DM 24,9 meldet furz 

40 und ficher: suscepto imperio Constantinus Augustus nihil egit prius quam 
Christianos cultui ac Deo suo reddere. Haec fuit prima ejus sanctio sanctae 
religionis restitutae. Euſebius dagegen weiß über diefen Bunkt nur: Inkormv Eavrör 
Tijs nargınjs egl Tov Nufregov Aöyov eboeßelas zareorjoaro (HE vo, 13, 14; 
vgl. append. 8 5). Während aljo diefer nur ein Beharren in der chrijtenfreundlichen 

45 Neligionspolitif des Vaters ausfpricht, * jener eine beſtimmte, darüber hinausgehende 
Verordnung Konſtantins voraus. Iſt er damit im Rechte, ſo kann es ſich nur um die 
völlige Unterdrückung der in ſeinem Gebiete hier und da noch auflodernden Repreſſionen 
handeln (vgl. Bd IV ©. 682, 11f.), wozu eine Maßregel des Maxentius (HE VIII, 14) 
eine Barallele bietet. Es wäre aber auch denkbar, daß Lactantius das Ende April 311 

50 von Galerius und feinen Mitregenten, alſo aud von Konftantin publizierte Toleranzedikt 
im Auge hatte und es chronologiſch unrichtig anſetzte, ſoweit Konftantin dabei in Betracht 
fommt. Doc ift die MWahrfcheinlichkeit dafür gering. Nimmt man hinzu, daß Eufebius 
VC I, 27 die entjchievene und Hlare Zuwendung des Auguftus zum Chriftentum erjt bei 
Beginn des italifchen Feldzuges eintreten läßt, jo wird man mit mehr als einer chriften: 

55 freundlichen Gefinnung bei dem 24jährigen Herricher mit Sicherheit nicht rechnen können. 
Das ſchließt freilich nicht aus, dab die große religiöfe Frage der Zeit ibn nicht auch 
innerlich beſchäftigt, ja daß das Chriſtentum angefangen habe, ihn in ſeinen Einfluß zu 
ziehen. Es weiſt ſogar die pſychologiſche Erwägung dorthin, wenn man den weiteren 
Gang ſeiner religiöſen Entwickelung in Betracht zieht, ſowie die rückhaltloſe Durchführung 

so der Toleranz (vgl. Boiſſier a. a. O. I, ©. 1ff.) Doch fehlen klare Wege. Sie fehlen aber 
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auch denen, welche mit größerer oder geringerer Zuverſicht Mithras oder Apollo in mono: 
theiftifcher Verbreiterung zu feiner Spezialgottheit machen (Burdhardt, Keim, Zahn und faft 
alle, die fonft diefe Frage berühren). Die Münzen mit dem Sonnengott und der Inſchrift 
Soli invieto eomiti, auf die man fich hierfür vor allem beruft, find nicht als religiöfe Be- 
fenntnifje des Auguftus anzufehen, jondern nehmen, mie die ale: feititellen, Beziehung 5 
und Rüdficht auf die Armee, die noch lange vorwiegend, ja faſt ausſchließlich heidniſch war. 
Der Sol invietus ift der eigentliche Soldatengott; als folcher mag er im religiöfen 
Bewußtjein Konftantins auch einen Platz gehabt haben, indes daß er fein Gott geweſen, 
ift nicht zu beweiſen, um jo weniger, da Herkules, Mars und Jupiter fat ebenjo häufig 
auf feinen Münzen vorfommen. Wir müflen uns mit der Erkenntnis begnügen, daß 
er von 306—311 dhriftenfreundlih in Gefinnung und That war, an eligion da⸗ 
gegen nad ihrem enticheidenden Inhalte nicht chriftlih, aber auch nicht unberührt 
vom Chriftentume. Nichts jedoch läßt bei ihm den Monotheismus der philoſophiſchen 
ober religiöfen Aufklärung erkennen, den man ihm gern zujchreibt, und noch weniger 
freilih den „Landafnechtsaberglauben”, wie man neuerdings feine Religion bat charak— 16 
terifieren wollen. 

Der Krieg gegen Marentius führte zu einem definitiven Bruche mit diefer unfichern 
und a Krane Die beiden Berichterftatter darüber ftimmen darin überein, daß 
ein wunderbarer göttlicher Eingriff dieſes Ergebnis erzielt hat, entfernen fich aber in ber 
Schilderung des Vorganges mweientlid voneinander. Zunächſt ordnen fie ihn an ver: 20 
jchiedenen Punkten des Gefchichtöverlaufs ein, ferner jet er fich bei dem einen aus zwei 
Alten zufammen, bei dem anderen ift er ein einziges Geſchehnis. Lactantius nämlich 
erzäblt DM c. 44: Konjtantin war bis nahe an die Stabt herangerüdt und hatte am 
Pons Milvius eine Stellung eingenommen. Imminebat dies, quo Maxentius im- 
perium ceperat, qui est a. d. sextum Kalendas Novembres et quinquennalia 25 
terminabantur. Commonitus est in quiete Constantinus, ut caeleste signum 
Dei notaret in scutis atque ita proelium committeret. Facit ut jussus est, 
et transversa X litera, summo capite ceircumflexo Christum in scutis notat. 
Quo signo armatus exereitus capit ferrum. Euſebius dagegen verlegt jchon in 
feiner Kirchengefchichte (IX, 9,2) die Abkehr Konftantins von den heidnifchen Gottheiten an so 
den Beginn des Feldzuges und weiß nur von einem Gebete, durch das er fich den Bei- 
ſtand bes Chriftengottes ficherte (Heör röw obodvıov, tv re rovtov Aöyov, abıöv ÖN 
row navımv owrnjoa ’Inooöv XKowwröv obuuayov di eby@v Enuzakeoduevos). Seit 
dem jedoch hat der Kaiſer ſelbſt ihn genauer informiert unter Hinzufügung eines Eideg, 
und er entwirft daraufhin in VC I, 26—31 (vgl. aud) De laud. Const. e. 6) ein aus 85 
führliches Bild der Vorgänge. Im Begriff, den mit unzureichenden militärifchen Mitteln 
eplanten, gefabrvollen Feldzug anzutreten, juchte er göttlichen Beiftand. Die gefchichtliche 
——— die Reflexion auf das Regentenglück ſeines frommen, chriſtenfreundlichen Vaters 
einerſeits und auf den ſchmählichen Untergang der Chriſtenverfolger andererſeits wies ihn 
u dem Chriſtengotte (c. 27). Doch erſt ein wunderbares Ereignis reißt ihn aus feinen 40 
in= und herichwanfenden Erwägungen heraus, ein Lichtfreug am Himmel, als die Sonne 

die Mittagshöhe überfchritten hatte (raugoũ roönaov, dx Pwrös ovvıordusroy) und 
mit ihm die Infchrift verbunden zovrw vixa bezw. hoc vinces. — Auch das Heer ift 
Zeuge (c. 28). Trodem läßt ihn die Ungetvißheit noch nicht; erft eine Erſcheinung Chrifti 
mit diefem Zeichen im Traum löft fie auf; er erhält den Befehl, es nachzubilden und fich 45 
besfelben im Kampfe mit den Feinden zu bedienen (ce. 29). Konftantin gehorchte und ließ 
am anderen Tage das neue FFeldzeichen, das fogen. Labarum anfertigen (e 30 u. 31). 

r die Gejamtbeurteilung ift michtig, das Zeugnis heidnifcher Schriftiteller gleich anzu— 
igen. Der nichtrömifche Redner, der nad) der Rückkehr Konſtantins anfang 313 in Trier 

ihn begrüßte (Paneg. IX), weiß, daß nur mit Hilfe einer beftimmten Gottheit der Kaiſer so 
den Krieg fiegreich durchgeführt hat. Der Rat der heidnifchen Götter, der in ber Harus 
jpiein fprah, war gegen das Unternehmen (contra haruspieum monita c. 2). 
Quisnam te deus, quae tam praesens hortata est majestas, ut... ipse per 
temet liberandae urbis tempus venisse sentires? Habes profeeto aliquod cum 
illa mente divina, Constantine, secretum (c. 2). Die Gottheit hat ihm von vornes 55 
herein den Sieg verſprochen (ec. 3: .. sed promissam divinitus petere vietoriam). 
Mit ihr ift er zu Rate gegangen (e.3: die, quaeso, quid in consilio nisi divinum 
numen habuisti? c.4: divino consilio), fie bat ihn geführt (ec. 11: tu divino 
monitus instinetu). Nicht im „Götterkreife” (j. oben), fondern im „Himmel“ und 
„über den Geſtirnen“ mwohnend wird jetzt Konjtantius erwähnt (ec. 25) und ein die Rede so 

— 0 
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abjchließendes Gebet wendet fi an den summus rerum sator, der zwar nicht als 
Chriftengott befchrieben wird, aber diefen auch nicht ausfchließt (e. 26: .. cujus tot nomina 
sunt, quot gentium linguas esse voluisti. Quem enim te ipse diei velis, scire 
non possumus). Eine ganz neue Einzelbeit fügt in feiner Zobrede auf Konftantin v. 3. 321 

5 der Rhetor Nazarius (Paneg. X) hinzu, indem er von Kriegsfcharen, die man am Himmel 
ſah, berichtet: qui se divinitus missos prae se ferebant. In gan; Gallien rede 
man von biejen auxiliatores. Man jah ihre Waffen bligen (c. 14). Die Vermutung 
Schillers (a. a. D.) ©. 204): „Möglicherweiſe find diefe himmlifchen Heerfcharen Chriſten 
geweſen, welche in ihrer Redeweiſe erflärten, Gott habe fie Konftantin zu Hilfe gejandt 

ı0 und ihre Heimat fei der Himmel“ dürfte ſchwerlich jemanden befriedigen. Übrigens bebt 
Nazarius auch ſonſt das hilfreiche Walten Gottes im Leben Konftantins gern hervor (ce. 7; 
c.13: illa divinitas obsecundare coeptis tuis solita ; e. 16: adesse tibi in omnibus 
summam illam majestatem, quae te circumplexa tueatur u. ſonſt). Endlich iſt 
noch auf die vom heidnifchen Senate geſetzte Inſchrift des Konftantinsbogen hinzuweiſen, 

15 welche den Sieger feiert: quod instinetu divinitatis mentis magnitudine u. f. m. 
justis rempublicam ultus est armis (CIL VI, n. 1139; Insceriptiones lat. 
selectae ed. Dessau I p. 156 n. 694; die nach Borghefi von Burdharbt ©. 323. 448, 
früher auch von mir vertretene Meinung, daß die Worte eine Korrektur eines urfprüng- 
lichen nutu J(ovis) O(ptimi) M(aximi) jeien, ift nicht aufrecht zu erhalten, vgl. de Roſſi 

20 ET * archeol. crist. 1863, ©. 58ff., beſonders aber Ferd. Piper, ThatK 1875, 
. 61ff.). 

Aus diefen Quellen läßt fih mit Gewißheit erfchliegen 1. daß die entjcheidende 
Wendung Konjtanting zum Chriftentum an den Anfang des —* es, alſo Frühjahr 312, 
zu ſetzen iſt (gegen Lactantius und die römiſche Tradition, welche ſchon früh zur Erbauung 

25 eines Oratorium sanctae crucis auf dem Schlachtfeld und einer regelmäßigen Prozeſſion 
dorthin Veranlafjung gab, vgl. Lanciani, Pagan and Christian Rome, Xondon 1892 
©. 163ff.); 2. daß diefe Wendung nicht —— einzigen Erlebnis, der Traumerſchei⸗ 
nung beruht, jondern daß vorbereitende Erfahrungen mitgewirkt haben (Eufebius, Nazarius). 
Was die Art diefer leteren anbetrifft, jo entfallen fie in das große Gebiet des Wahrzeichen: 

30 glaubens, welchen Heiden und Chriften teilten, und baben auf heibnifhem und chrift- 
ihem Boden genaue Parallelen (vgl. die Zufammenftellung von Jul. Cäſ. Bulenger, de 
sortibus, auguribus ete. in Graevius, Thesaurus antiquitt. Rom. V, p. 362 ff.; 
bejonders p. 508 u. p. 492ff.; die himmlischen Heere auch im fonftantinifchelicinifchen 
Kriege VC II, 6; Garl Meyer, Der Aberglaube des Mittelalters, Bafel 1884, ©. 132 ff., 

35 vgl. bei. S. 140f. Auch in der fpäteren altchriftlichen Zitteratur fpielen Omina eine große 
Rolle). Die eivliche Bezeugung Konftantins als eine Meineidslüge einfach beifeite zu ſchieben 
und Eufebius um Mitſchuldigen des Märchen zu machen, ift ſeit Burckhardt üblich, aber 
bor einer objektiven Betrachtung nicht gerechtfertigt, wenn man auch zugeben muß, daß 
der Berichteritatter in feiner rhetorifierenden Art die Thatfachen mit Reflexionen und Phan— 

so tafien umwunden bat. Dahin gehören die Ausmalung der Stimmung Konftantins, 
die Beichreibung des Labarum, bei welcher ihm die Form desſelben in fpäterer Zeit leitete, 
und die über dem Kreuze ſchwebende Inſchrift, die er in Inſchriften und Bildwerken mit 
dem Monogramm verbunden ſah und die urfprünglich ficherlich nichts anderes als die 
interpretation des Sinnes durch den Anfchauenden bezeichnen joll, alfo mit der Himmels 

45 erſcheinung felber nichts zu thun hat. Die Bevorzugung des Lactantius in diefer Frage 
ift nicht begründet, denn er weiß auch nichts von den exereitus divinitus missi des 
Nazarius, obwohl diefes Wunder in ore omnium Galliarum tar, und jest die Traum: 
erſcheinung zeitlich faljh an. Möglicheriveife war er aufgeklärt genug, die von ihm ver: 
ſchwiegenen Wunder zu bezweifeln; aber das würde nicht gegen die Thatjache fprechen, 

so daß Licht: und MWollenbildungen fich jo deuteten, wie Eufebius und Nazarius erzäblen. 
Oder foldye Dinge waren ihm zu alltäglih, um in einem kurzen Gefchichtsumriffe Platz 
beanjpruchen zu dürfen, wie ja auch fein Abendländer von den Nachteulen erzählt, melde 
nad Zoſimus (II, 16) am legten Schlachttage unheilverfündend auf den Mauern Roms 
ſich ntederliehen und Konftantin zum Angriff ermunterten. 

65 Wie religiös-pfychologifch diefe Wandlung fi) vollzogen bat, insbefondere ob und in 
welchem Berhältnifje neben den religiöfen Motiven polttiihe Erwägungen gegangen find, 
entzieht ſich der zuverläffigen Beurteilung, weil mir über Konftantins damalige religiöfe 
Verfaffung nichts Ausreichendes willen. Die üblichen Analyſen haben daher nur einen 
fehr bedingten Wert, wo fie nicht ganz ins Nebelhafte geben. Zweifelsohne aber wird die 

eo politische Seite überfchäst, und wahrſcheinlicher hat fie gar feine Rolle gefpielt (j. unten). 
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Alsbald trat der Kaiſer mit Geiftlichen in Verbindung und ließ fich durch fie über das 
Chriftentum genauer belehren (VC I, 32); wir finden ben bebeutenden Hofius von 
Gorbuba in feiner Umgebung (HE X, 6, 2; |. Bd VIII ©. 377, 37), um längere Seit 
eine hohe Bertrauensitellung bei ihm zu behaupten. In munberbaren Siegen (Seed 
©. 113 ff.) dringt die Heine Armee, die Schilde mit dem Monogramme Chrifti geſchmückt, 6 
nah Rom vor, in fühnem Angriff überwältigt Konftantin am Pons Milvius den Gegner, 
der mit der Schlacht auch das Leben verliert (28. Oktober 312) und zieht, von ber Be: 
völferung umjubelt, in Rom ein, wo der Senat ihm einen Triumphbogen errichtet. 
Konftantin ließ an einem öffentlichen Plate feine Statue aufftellen, ein Kreuz in der Hand 
und mit einer Anfchrift, welche den mit Hilfe „diejes heilbringenden Zeichens” davon⸗ 10 
— Sieg rühmt (HE IX, 9,10; X, 4, 16, DLC 9,8; VC I, 40 dazu Viet. 
Schulte ZRG VII ©. 343 ff., bei. XIV ©. 510ff). Das Monogramm Chrifti fi d. A.), 
im Gebrauch der Chriften vorher nicht nachweisbar, der jchlichte, verftändliche Ausdruck 
des Namens Chrifti, ohne inneren und äußeren Zuſammenhang mit ähnlichen ober gleichen 
vorchriftlichen Zeichen, tritt, zuerft in der Form 2 auf (fo Yactantius, wie Jeep nad: 16 
getviefen), woraus ſich dann eine größere Dlannigfaltigfeit entwickelt (Viet. arg iz 
XIV, ©. 523f. und die Abbildung in Archäologie der altchriftlihen Kunſt, München 
1895, ©. 265). Im Yabarum (labarum, Adßapov, Adßwoov, Adßovoov, die Etymo⸗ 
logie ift ganz unficher), der foftbaren Kreuzesfahne, deren Schaft das von einem goldenen 
Kranze umſchloſſene Monogramm Chrifti Frönt, gewinnt das neue Zeichen eine glänzende 20 
öffentliche Darftellung (Bict. Schulte ZRG XIV, ©. 521ff.; Smith u. Cheetham, Diet. 
of Christ. antiqu. Art. labarum II, ©. 908 mit Abbildungen; auch %. X. Kraus, 
Real⸗Encykl. II, ©. 259 ff.). 

Nachdem Konftantin die Verhältniffe in Rom georbnet, begab er ſich im Januar 313 
nah Mailand, two er mit Lieinius zufammentraf und ihm feine Schwefter Konftantia ver 26 
mählte. — einigten ſie ſich über einen religionspolitiſchen Erlaß, deſſen Grundzüge 
in dem nilomediſchen Liciniusreſtript, dem fälſchlich ſogenannten Mailänder Edikt (Euseb. 
HE X, 5; DM 48) vorliegen und darin gipfeln: ut nulli omnino facultatem 
abnegandam putaremus, qui vel observationi Christianorum vel ei religioni 
mentem suam dederat, quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit 30 
nobis summa divinitas, cujus religioni liberis mentibus obsequimur, in om- 
nibus solitum favorem suum benevolentiamque praestare (DM; über das Ver: 
bältnis des griechiihen und des Lateinischen Textes ſ. Herm. Hülle, Die Toleranzerlafje 
römifcher Katfer für das Chriftentum bis zum Sabre 313. Greifswalder Differtation, 
Berlin 1895, ©. 80ff.). Damit ift die noch einigermaßen verjchleierte Toleranz des 35 
Galeriusediktes (j. Bd IV ©. 682) voll entfaltet (Über die neuerdings durch Seeck ZRG 
XI, 1891, ©. 381 ff. angeregte und verneinte Frage, ob überhaupt von einem Mailänder 
Edift die Nede fein Fönne, vgl. Görres ZuTh XXXV, 1892, ©. 282ff. und Hülle 
©. 96 ff.; letzterer fcheint mir im Rechte zu fein). Bevor Konftantin Stalien verlieh, 
empfing die chriftliche Geiftlichleit einen hoben Erweis feiner Gunft, indem er fie nad) wo 
Analogie der heidniſchen Prieſterſchaft von öffentlichen Dienftleiftungen befreite (Cod. Theod. 
XVI, 2, 1 verglichen mit Euseb. HEX, 7). Bon Mailand begab er ſich nad) Gallien 
zurüd, two die unruhig getwordenen Germanen fein Eingreifen erheifchten. 

Bald erfolgte im Dften die Vernichtung des Mariminus Daja durch Lieinius auf 
dem Campus Serenus in Thrazien (30. April 313) und die Proflamation eines neuen 4 
Toleranzediltes mit befonderer Beziehung auf die durch Mariminus gefchaffene kirchen- 
politiiche Lage, der nikomediſche Erlaß, am 13. Juni (über den Anhalt ſ. Bd IV ©. 684). 
Der Beſiegte endete durch GSelbitmord. Das Reich hatte nunmehr zwei Herricher. 
Aber der große Machtzuwachs fteigerte die Inſolenz und die Rivalität des nur aus 
äußerlihen Gründen mit dem Ghriftentum vechnenden, religiös ftet® in heidniſcher so 
Religion und Superftition verbliebenen Licinius in dem Grade, daß er den Mitauguftus 
direft zum Kriege proboziert. In zwei, mit gewaltiger Kraftanjtrengung auf beiden Seiten 
geführten, durch eine täufchende Friedenggeit gejchiedenen FFeldzügen wurde Licinius am 
18. September 323 (für 323 Mommfen im Hermes XXXIL, ©. 545, während Seeck, 
ulett ebend. XXXVI, ©. 28ff., für das Jahr 324 eintritt) in entjcheidender Schlacht 55 
ei Chryſopolis endgiltig überwunden und gezwungen, fih in die Hand des Giegers zu 
eben, der ihm auf Fürfprache der Konftantia eidlih das Leben zuficherte und ihm 

alonite als anjehnlichen und ehrenvollen Wohnſitz anwies. 
In diefem großen Ringen war je länger deito mehr die Chriftenfrage wieder in ben 

Vordergrund getreten. Über Licinius hatte die heibnifche Landsknechtsgläubigkeit in co 
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demfelben Maße wieder Einfluß getvonnen, als Konftantin offen und freigebig ald Pro: 
teftor des Chriftentums herbortrat. Zuſehends wuchſen diefem auch ım Diten die Sym- 
pathien zu und mwedten das Mißtrauen des Licinius (Euseb. VC I, 56). Bald fett ſich 
diefes in beftimmte Maßnahmen um. Er fcheidet aus feiner Umgebung und der Armee 

5 die Chriften aus (HE X, 8, 10; VC I, 52; 54), duldet Repreifionen bis re Todes⸗ 
ſtrafe und Kirchenzerſtörung (HE X, 8, 15; VC II, 2) erſchwerte die Öffentlichkeit des 
firchlichen Lebens (VC I, 51; 53) und erregt auf mannigfache Weiſe fittlichen Anſtoß, 
(HE X, 8,13; VC I, 55). Die beftehenden Schutzedikte blieben allerdings offiziell 
in Kraft, wurden aber an zahlreichen Punkten thatfächlih durchbrochen (3. Görres, Die 

10 Licinianifche Chriftenverfolgung, Jena 1875; derj,, Die angebliche Chriftlichfeit des Licinius 
wTh 1877; CExyſanthos Antoniades, Kaifer Licinius, München 1884; zum Politifchen 
eek ©. 151ff). Der Sieg Konftantins führte felbftverftändlich zu einer Reftitution der 

früheren Verhältniſſe (HEX, 9,7; VC II, 19—23; die Kaiferurfunde 24—42 — drao- 
zeoraıs Ilalaorivns — balte ich für unecht, vgl. RG XIV, 1893, ©. 527 ff. ; anders 

15 neuerdings Seed ebend. XVIII, 1897 ©. 331 ff.; vol. Cod. Theod. XIV, 14, 1—2). 
Der enttbronte Auguftus Ffonnte die mit eidlicher Verpflichtung übernommene politifche 

Unthätigfeit nicht ertragen. Bald knüpft er mit den Donaubarbaren heimliche Verbin: 
dungen an und bereitet einen neuen Aufruhr vor. Die erzürmten Soldaten verlangen 
daraufhin feine Hinrichtung. Konftantin legt die Angelegenheit dem Senate zur Ent: 

20 ſcheidung vor, und dieſer erfannte auf Tod (325). Auch diefer At ift ala „Bertvanbten- 
mord” geftempelt worden (Burdharbt, Görres u. a.), mit unter dem Eindrude der dem 
Kaifer abgeneigten beidnifchen Berichterftatter (Zofim., Eutrop.), während im Gegenteil 
die Pflicht gegen den Staat und das öffentlihe Wohl die Befeitigung eines Mannes 
forderte, der durch feinen Eidbruch die eidlichen —* des Siegers aufgehoben hatte. 

25 Eine Schonung wäre eine „gutherzige Thorheit“ geweſen (Wict. Schultze ZAG 1886, 
©. 534ff., wo auch die Quellen getvertet find; Seeck ZwTh 1890, ©. 63 ff. und Unt. d. 
ant. W., ©. 183). Den Baftard des Getöteten, den jungen Lieinius ſchonte Konftantin 
vorläufig, aber politisches Mißtrauen, zu dem der inzwiſchen zum Jünglinge herangetwachfene 
Knabe vielleicht Urſache gab, führte 336 zu feiner Hinrichtung. 

0 Während diefer entjcheidenden Ereigniffe griff in der Kirche anläßlich einer chrifto: 
logiſchen Frage die Zwietracht in bebrohlicher Weife um fi (f. d. A. Arianimus Bd II 
©. 6). Sachdem andere Wege, fie beizulegen, zu feinem Ziele geführt hatten, beſchloß 
der Kaifer die Berufung einer kirchlichen Reichsſynode nad Nicäa, und eröffnete dieſe in 
eigner Perfon am 20. Mai 325 (f. d. A. Nicänifches Konzil. Doch führte auch diefe 

86 nicht zu einem dauernden Frieden. Ebenfowenig war e8 dem Kaifer beſchieden, die Bei- 
legung der bonatiftifchen Wirren, die 313 am ihn berantraten, zu erleben (f. Bb IV 
©. 791 ff). Eine bedeutungsvolle Entfcheidung mar die Erhebung von Biyantion unter 
dem Namen Kovorarurounosıs zur Reichehauptitatt (Nova Roma, Na Poun), 
nachdem andere Plätze (Ilios, Sardika, Chalkevon) wieder vertvorfen waren. In der 

40 zweiten Hälfte d. J. 326 wurde der Grundſtein 2. weſtlichen Ringmauer gelegt, und am 
11. Mai 330 die neue Stabt feierlich eingeweiht (über die bauliche Entwidelung vgl. 
die trefflihen Unterfuhungen von Al. van Millingen, Byzantine Constantinople, 
London 1899). Die Stabtgöttin des alten Rom erhielt ald Tyche mit leichter Verände— 
rung des Typus hier einen neuen Sit und entfprechend dem priefterlihen Geheimnamen 

45 Flora für jenes wurde der Name’Aydovoa der neuen Gründung verliehen, die ein höheres 
Abbild der Romulusftabt fein follte (Cod. Theod. XIII, 5, 7: urbs, quam aeterno 
nomine jubente Deo donavimus ; vgl. Joſ. Strzygoswli, Die Tuche bon Konitan- 
tinopel im Feſtſchrift zum 42. Philologentage in Wien 1893). Von vornberein jcheint 
Mert darauf gelegt m fein, der zufunftsreihen Stadt einen fpezififch chriftlichen Charakter 

50 zu geben (über angebliche Tempelbauten vgl. Vic. Schulte, ZKG VII, ©. 352ff.; über 
beidnifche Niten bei der Einweihung derſ., Unterg. d. griedh.sröm. Heidentums I, ©. 55). 
Daher entitanden mit dem Neubau chriftliche Kirchen, darunter als die bervorragendite 
die Apoftelfirche (Tö ra» dnooröiov uaprioıov), die der Kaiſer mit befonderer Pracht 
ausftattete und ſich als Grabftätte beitimmte (VC IV, 58—60). Die fpätere byzanti— 

55 niſche Legende läßt ihn die Stadt der Theotofos weihen (jo z. B. Cedrenus und Zonaras), 
und in der That ift diefe hernach in die Stelle al Schugpatronin eingerüdt, wie ſich u. a. 
an den Münzen erjehen läßt. 

In diefe Zeit fällt als eim dunkler Schatten die Hinrichtung des Crispus, des 
älteften Sohnes des Kaifers, den ihm um 304, alfo vor feiner Verebelichung mit Fauſta, 

0 die Konkubine Mamertina geboren hatte. Unterrichtet von Lactantius, mar er zu einem 
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vielverfprechenden Jünglinge herangewachſen und hatte fi in den Kämpfen mit Licinius 
als tüchtiger Heerführer bewährt. Die Hataftrophe, in welcher er und die Kaiſerin anfang 
326 (Zum Datum Seed in Zeitfchrift f. Numismatif XXI, ©. 27) untergingen, iſt nicht 
ganz aufgehellt, in jedem Falle aber handelte es fih um eriwiefenen oder angenommenen 
Ehebruch der Faufta mit ihrem Stiefjohne. Der Kaijer, in der Ehre feines Haufes tief ver- 5 
lest, überhaupt überzeugt, daß die Fleifchesfünden zu den jchlimmften gehören (Cod. Theod. 
IX, 38,1; IX, 8,1; IX, 9,1; 24,1 u. fonit), jo daß er erſt vier Jahre vorher von 
einer allgemeinen Amneftie ausdrücklich ausnahm veneficos, homieidas, adulteros (IX, 
38, 1), geleitet ferner durch das Alte Teftament mit feiner Todesftrafe für Ehebruch und 
Blutihande (3 Mofe 20,11, 14; 5 Moje 22,22; 27,20) und auch durch das Neue 10 
Teſtament irgenbivie in diefem Sinne beraten (1 Ro 5, 5), befretiert beiden den Tod. Daß 
politiiche Gründe bei Grispus mit hineinfpielten, iſt nicht erwieſen und läßt ſich nicht er- 
weifen. Es ift befannt, wie jehr an diefen Akt die fittliche Entrüftung über den Charakter 
Konftantins anfnüpft. Richtig urteilt jedoch Seed (ZmTh 1890, ©. 73): „waren Grispus 
und Faufta ſchuldig, jo trifft KRonftantin fein Tadel; mar eined von beiden berleumbet, ı5 
fo hatte er ſich nur eine Übereilung vorzuwerfen, die defto entſchuldbarer war, je abfcheu- 
licher ihm der vermeintliche Fehltritt erfchien” (die Litteratur |. oben). 

Seit der Niederverfung des Licinius wurde Konftantin nur durch unbedeutende 
Grenzkriege, bejonder® mit den Goten, in Anfprudy genommen. Auch der Aufitand des 
Galocerus, des Auffehers der Faiferlichen Kamelberden in Cypern, wurde mühelos unter: 20 
drüdt. Erjt gegen Ende feines Lebens rüdte gefahrdrohend die perfiiche Macht unter 
Schapur II. auf römifches Gebiet vor. Der Kaifer rüftete eilig und mar entichlofien, 
perjönlich den Feldzug zu führen; da befiel ihn um die Dfterzeit 337 ein Unwohlſein, 
aus dem fich rafch eine gefährliche Krankheit entwidelte. Die warmen Bäder von Heleno- 
polis erwieſen jich erfolglos; in der Gewißheit des nahen Endes begab er ſich nad) Achy- 26 
rona, einer Vorjtabt von Pikomedien, und that vor einer Berfammlung von Biſchöfen 
feinen Entſchluß fund, die Taufe zu empfangen, die er am liebiten in den Fluten des 
Jordans erhalten hätte. Er wurde durch Eufebius von Nifomedien getauft, empfing das 
heilige Mahl, verjhmähte in weißem Tauffleidve den Purpur, nahm gefaßt und fröhlich 
auf feinem Lager Abſchied von den meinenden Offizieren und ordnete feine legten An— so 
elegenbeiten. Um die Mittagsftunde des erften Pfingfttages (22. Mai) verjchied er. Die 
rmee trug in feierlihem Zuge den Sarg mit dem Leibe ihres Kaijers und Feldherrn 

nad) Konjtantinopel, wo unter großer Teilnahme die Beiſetzung in der Apoſtellirche jtatt- 
fand (VC IV, 61—71; ein Fragment des Sarfophags iſt vielleicht erhalten vgl. 3. Strzy⸗ 
owsht, Orient oder Rom, Leipzig 1901, ©. 79, Fig. 36). Der Senat verjeßte, die Tradition 86 

rtführend, ben Toten unter die Götter (Eutrop. X, 8; dazu nfchriften mit dem 
Prädikat divus), und im Zuſammenhange damit tauchen vereinzelt Pontifices Flaviales 
auf, doc verjchwindet der Kult bald wieder (Viet. Schulte ZRG VII, ©. 366 ff). Da- 
neben fam zu längerer Dauer ein chriftlich abgetöntes Schattenbild der Apotheofe auf, deren 
harakteriftiiche Zeugnifje die Münzen mit der Himmelfahrt Konftantins in Nachbildung 40 
Be des Elias find (Vic. Schulge, Der Unterg. des griedh.röm. Heident,, 
I, ©. 66). 

Der Name Konſtantins d. Gr. ift mit der weltgeſchichtlichen Überwindung des griechifch- 
römiſchen Heidentums durch das Chriftentum nicht nur aufs engite verfnüpft, fondern der 
Träger desjelben hat auch in dieſer enticheidungsvollen Spanne die führende Rolle gefpielt. 45 
ar der ihm eigenen hoben politiſchen Einfiht und in bewußten Handeln bat er feine 
Religionspolitik dahin gerichtet, den Übergang aus der alten in die neue Zeit ohne Er- 
jchütterung des Reiches ich vollziehen zu lafjen. Die Erfahrungen der Chriftenverfolgungen 
die er in ihrer legten ſchärfſten Auswirkung miterlebt hatte, mußten über den jchlimmen 
Charakter brutalen Religionszwanges nirgends einen Zweifel lafjen und verboten jede 50 
Anwendung auf das Heidentum, um jo mehr da dieſes im Reiche noch die ungeheure 
Majorität vorftellte. Sn der Armee, in der Beamtenjchaft, in der Wiſſenſchaft, in der 
ländlichen Bevölkerung gab es nur verjchiwindende chriftliche Minoritäten. Der ganze 
Apparat des antifen Kultus in feiner bundertfachen Verflechtung mit dem Leben und die 
mächtigen, in die höchſten Kreife hineinreichenden, mit Beſitz und Rechten reich ausgeftatteten 55 
Prieftertümer ftanden noch ungebrochen. Aud ein leidenjchaftlicherer Chrift, als Konftantin 
war, mußte bier eine Schranke gegen gemwaltjames Vorgehen erkennen. War feine 
Neligionspolitif auf das Ziel geftellt, innerhalb des ftaatlichen Machtbereiches die Welt 
vom Heidentum zu löfen und jie dem Chriftentume auszuliefern, jo fonnten Klugheit und 
Gewiſſenhaftigkeit nur eine Politif in Frage ziehen, die jede Aufreizung des religiöfen co 
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Empfindens vorfihtig umging und mit zwar langtvierigeren, aber um fo gefabrloferen 
und in ihrer Wirkung um fo fichereren Kleinigkeiten und Einzelheiten fi) begnügte. Das 
ift in der That die Eigenart der Religionspolitif Konftantind dem Heidentum gegen: 
über, und daß fie jo war, ift ein Zeugnis feiner richtigen Beurteilung der ftaatlihen und 

5 religiöfen Situation. Aus der langen Reihe der in diefer Linie liegenden Maßregeln (val. 
das Nähere bei Vict. Schulge, Der Untergang des griech.-rüm. Heidentums, I, ©. 28 ff.) 
ſeien die —— erausgehoben. 

Ein kaiſerlicher Erlaß an den römiſchen Stadtpräfekten Maximus vom 1. Februar 
319 (Cod. Theod. IX, 16, 1) und ein zweiter Ad populum vom 13. Mai besfelben 

10 Jahres (IX, 16,2, vgl. auch XVI, 10, 1) unterfagt die private Harufpicin unter An: 
drohung des Feuertodes (vgl. 3 Mofe 20, 6, 27). Dagegen bleibt die öffentliche Haru- 
fpicin noch frei, aber die Worte des zweiten Edilts: qui vero id vobis existimatis 
conducere, adite aras publicas ete. lafjen über die Meinung des Kaiſers hinſichtlich 
derſelben feinen Zweifel. Nah Eufebius VC II, 45; IV, 25 und Sozomenos I, 8 

15 ift einmal auch ein allgemeines Verbot der Divination erfolgt; die Möglichkeit beſteht, 
doch fehlt die urkundliche Bezeugung (Viet. Schulte, Konftantin und die Harufpicin ZHE 
VII, ©.518ff.). Übrigens mußte, ganz abgefehen davon, in dem Maße als in die hoben 
Beamtenftellen und Armeefommandos Chriften einrüdten, die nach alter Ordnung geübte 
öffentliche, amtliche Befragung der Zeichen jeltener werben. Wielleiht um diefelbe Zeit 

20 entzog der Kaifer den Heiligtümern und der religiöfen Verehrung fein Bild (VC IV, 16; 
Sokr. I, 18), womit ein mit dem Staats- und Volksleben tief verwachſener, weit⸗ 
verbreiteter Kultus ausgefchieden wurde. Als daher die Provinz Umbria um die Er- 
laubnis einfam, in Hispellum der Gens Flavia einen Tempel zu errichten, gewährt ber 
Kaifer die Bitte mit der Einſchränkung: ne aedes (ftatt templum in der Petition) 

% nostro nomine dedicata cujusquam contagiose (ae) superstitionis fraudibus 
polluatur (Bict. Schulge, Die Inſchrift von Hispellum ZRG VII, ©. 360ff.; die In— 
ſchrift fällt in die Jahre 326337; der Tert Deffau a. a. O. p. 158 n. 705). Am 
fichtbarften trat die antite Religion mit den Tempeln und Opfern in die Öffentlichkeit. 
Zahlreiche Tempel aber wurden damals aus finanziellen Gründen nicht nur ihrer Schä 

so und ihres wertvollen Schmuckes beraubt, jondern man ſchonte auch die Götterbilder nicht 
und jcheute vor einer profenen Behandlung der heiligen Statuen nicht zurüd (Bict. Schule, 
Unterg. d. Heident., ©. 50f.). Im Sabre 326 erfolgte das Verbot, verfallene Tempel 
wieder aufzubauen (Cod. Theod. XV, 1, 3), auch die Aufrichtung neuer Götterbilder 
wurde verboten oder wenigſtens erſchwert (VC IV, 25; II, 45). Qempel mit anftößigem 

85 Kultus werden zerftört oder geſchloſſen (Unterg. d. Heident., S. 51; über die angebliche 
Reftaurierung des Konkordiatempels in Rom, ZRG VII, ©. 359f). Weit tiefer griff in 
das religiöfe Leben des Heidentums die vor 321 erfolgte Unterfagung des Hausopfers 
ein (Cod. Theod. XVI, 10, 1), denn die sacra privata hatten für die volfstümliche 
en eine viel höhere Bedeutung als die sacra publica. Ja, gegen Ende ber 

egierungszeit Konftantind muß ein allgemeines Opferverbot erfolgt fein, tie aus einem 
Edikte des Konftantius 341 zu erjchließen ift: Quicunque contra legem divi prin- 
eipis, parentis nostri, et hanc nostrae mausuetudinis ausus fuerit, sacrificia 
celebrare u. f. w. (Cod. Theod. XVI, 10,2; auch Eus. DL 2;8; 9; VC II, 45; 
IV, 23; 25, vgl. Vict. Schulte, Der Staat und das Opferweſen, ZRG VIII, ©. 527 ff). 

45 Städte, die den antifen Kultus abwarfen, wurden belobt und geehrt, foldhe, die ſich 
chriftenfreundlich zeigten, in der kaiſerlichen Gunft zurüdgejegt (VC IV,37; 38; III, 58; 
CIL III, 352: Screiben an den Präfeftus Prätorio des Orients Ablavius). Auf den 
durch das ganze Reich hin Furfierenden Münzen verlieren fich die heidnifch religiöfen Bilder. 
Konftantin hat als Auguftus des Weſtens drei Götter auf feinen Münzen prägen lafien, 

50 Mars, den genius populi Romani und Sol. Die beiden erften find vor 317 ver 
ſchwunden, mahrjcheinlich fjchon gleih nad; der Befiegung des Marentius. Yänger be 
— ſich der Sonnengott, — wahrſcheinlich auch nicht viel über das Jahr 315 
inaus“ (Schiller S. 207). Dafür traten entweder chriſtliche oder neutrale heidniſche 

Embleme ein, wie Beata tranquillitas und Providentia Augustorum (Madden a. a. O.) 
65 Wie hoch indes diefe und andere Thatfachen im einzelnen und in ihrer Zufammen- 

faffung zu veranfchlagen fein mögen, eine Entziehbung der durch die vorhergehenden To: 
a nach beiden Seiten hin geficherten Religionsfreiheit bat nicht ftattgefunden. 
Wohl bedeuten diefe Maßnahmen eine immer weiter und tiefer greifende Abbrödelung 
von der Kultusfreibeit, jedoch eine ausdrüdliche, gefeliche Entrechtung der antifen Religion 

eo als folcher ift, entiprechend der ganzen Tendenz der konſtantiniſchen Religionspolitif, zu 

40 
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feiner Zeit ausgeſprochen. Alles freilich wies und drängte für jeden, der fehen konnte, 
darauf bin, aber die Jllufion der Toleranz wurde recht und fchlecht aufrechterhalten. Die 
Maſſen waren darüber um fo eber zu täufchen, da die Regierung nicht daran dachte und 
nicht daran denken konnte, ihre Edikte überall und rückſichtslos — Ganze 
Gebiete find gar nicht oder nur unweſentlich davon berührt worden. Noch hundert Jahre 6 
nachher ſah man fich zu ähnlichen Zugeftändniffen genötigt. Die großen Prieftertümer, 
die Tempel, die Götterbilder und ein guter Teil des Opferweſens waren bis auf einige 
Ausnahmen noch da, und im Jahre 337 trug die griechifch-römifche Welt noch vor— 
mwaltend heidniſches Gepräge. Unter diefen Umjtänden erfcheint die Aufrechterhaltung des 
Titeld und der Würde des Pontifer Marimus durch SKonftantin (die Inſchriften CIL 10 
VIII, 8412; V, 8011) als ein wertvolles Mittel, dem Staatsoberhaupte einen direkten 
Weg der Einwirkung auf den antiken Kultus offen zu balten, ein Weg, den auch bie 
Nachfolger bis Gratian nicht aufgegeben haben. enn dem Bontifer Marimus fteht 
unmittelbar die Aufficht über das Neligionswefen zu. Eine perfönliche Verpflichtung 
zu fafralen Handlungen lag nicht darin; hierfür pflegte ſchon längſt der Promagifter ein- 15 
zutreten. 

Diejen Abzügen von dem Heidentume entſprach nad der anderen Seite hin ein 
Rechtszuwachs der Kirche (Seuffert a. a. D.). Bereit3 313 erlangte diefe für ihre Klerifer 
Immunität, Befreiung von allen Berfonallaften (fiehe oben) und für fih und ihre 
einzelnen Gemeindebürger die Erbfähigfeit (Cod. Theod. XVI, 2, 4 a. 321). Den 20 
Biſchöfen wurde auf dem Gebiete des Privatrechts eine Gerichtsbarkeit gewährt, die ein 
rechtsfräftiges Urteil begründen konnte (j. d. A. Audientia episcopalis Bd II ©. 217 ff.). 
Der Einfluß des Chriftentums auf das Strafrecht tritt hervor im Verbot der Brand» 
marfung auf die Stirn (Cod. Theod. IX, 40, 2 a. 315 mit der Begründung: quo 
facies, quae ad similitudinem pulchritudinis coelestis est figurata, minime 3 
maculetur), der Verurteilung zu blutigen Girkusfpielen (XV, 12, 1 a. 325) und ber 
Kreuzigungsftrafe (Sozom. I, 8; Aur. Viet. Caes. 41). Im Familienrecht werben die 
harten Gejege gegen Ehe: und SKinderlofigfeit — wahrſcheinlich in Rückſicht auf die 
firchlihe Wertihägung des Cölibats — aufgehoben (Cod. Theod. VIII, 16, 1), 
die Konkubinatsehe wird zurüdgebrängt (Vict. Schulge, Untergang des Heidentums, so 
©. 29 f, und Paul Meyer a. a. D. ©. 128ff.) und gegen die übliche Ausfegung, 
Verpfändung oder den Verkauf von Kindern jcharfe Beitimmungen getroffen (Cod. 
Theod, XI, 27, 1, nad Seed a. 331; XI, 27, 2). Wenn das Sklavenredht im all: 
gemeinen in den beftehenden humanen Formen belafjen murbe, jo erhielt es body eine 
nicht untvefentliche Erweiterung zu Gunften des Chriftentums durch Einführung der 3 
manumissio in ecclesia ; ja jogar Klerifir wurden befugt, ihren Sklaven aud in 
unfeierlicher Form die Civität zu verleihen (Vict. Schulge, Unterg. d. H.©. 43f.). „Chriſt⸗ 
lihe Weltanjchauung und chritliche Sitte fommt in zahlreichen Gejegen des Strafrechts, 
des Privatrechts und des Prozeßrechts zum Durchbruch“ (Seuffert). Ein weites Entgegen- 
fommen auf dem Wege der Gefeßgebung erwies Konftantin dadurch, daß er den Sonntag 40 
in ftaatlihen Schuß nahm (Cod. Theod. II, 8, 1; Cod. Just. III, 12, 3; VC IV, 
18—21, 23; DLC e. 9). „Es ift merfwürdig, mie früh Konftantin gerade den chriſt— 
lichen Feiertag in feiner Bedeutung für die allgemeine Kultur und den Staat erkannt hat“ 
(Zahn, Gejchichte de8 Sonntags, Hannover 1876). Neben diejen gefeglichen Neuorb- 
nungen gebt ein eifriger Erweis perſonlicher Gunftbezeugungen des Kaiſers an die Kirche. a5 
Auf feine Anregung und unter feiner Mitwirkung erjtehen zahlreiche ftattliche Kirchen 
(Nikomedien, Antiochien, Konftantinopel, Jeruſalem, Bethlehem, Mamre VC III, 4, 8; 
50: xal av Akoındv 6’ draw Tas udkora xparıorsvovocas nöktıs Tals TaW 
ebxrmolov gıikoxaklaıs Ernofnerv 2noreito, II, 46 und fonft; Betrusbafilifa in Rom? 
Vol. Vict. Schulte Z6G XIV ©. 524 ff). Mit den Bifchöfen pflegt er engen Verkehr, so 
(VC I, 42; III, 15; 16 und fonft; es können befonders Hofius Eufebius von Cäfaren 
und Eufebius von Nifomedien genannt werden), zeigt lebhaftes Intereſſe an Firchlichen 
und theologischen Fragen (Präſidium in Nicäa), hat im Almofenfpenden eine offene Hand 
(VC IV, 28 und fonft), jorgt für Herftellung von prächtigen Bibeleremplaren für Kon— 
ftantinopel (IV, 36f., vgl. den N. Bibeltert des NT Bd II ©. 731, 4»; 740, 29). 56 
Dieſem perfönlichen Verhalten entſprach die chriftliche Erziehung feiner Söhne (IV, 51f.). 
Bei der Freier der Vicennalien’ (325) waren die Bischöfe des nicäniſchen Konzils feine Gäfte 
(III, 15 f), und ein Bifchof, Eufebius von Gäfarea, hielt den üblichen Panegyrikus, tie 
auch bei der Feier der Tricennalien (336, Aöyos roıaxovrasrnoızös, de laudibus Con- 
stantini). Aus einer heidnifchen Feſtlichkeit war eine hriftliche geworben. 60 
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Die neue Lage fpiegelt fih in den Münzen wieder. Schon bald, wahrſcheinlich gleich 
nad) dem Siege über entius, erjcheint das Monogramm Chrifti auf den Münzen. 
Schon vor 323 gejellt fi) ihm das Kreuz zu. Zu der früheften Gruppe gehört das 
Münzbild, welches den Helm des Kaiferd mit dem Monogramm Chrifti geziert zeigt (vgl. 

6 VC I, 31 und Numismatie Chronicle 1877, Taf. 1, 1). Im allgemeinen läßt ſich 
der Unterjchied machen, daß anfangs das chriftliche Zeichen frei im Felde liegt, nicht zum 
eigentlichen Reversbilde gehört, dagegen fpäter organic mit ihm verbunden ift. Für 
leiere Klaſſe ift beſonders charakteriftifch die mit dem Monogramm Chrifti gezeichnete 
Fahne. Nicht nur Münzen Konftantins, jondern auch des Licinius tragen dieſe chriftlichen 

ı0 Merkmale. Seit 323 wächſt die Anzahl der Prägungen, nachdem um diefelbe Zeit die 
antiken Götterbilder von den Münzen verjchtvunden find (W. Madden a. a. D.). Am 
deutlichiten prägt fich der Umſchwung der Dinge in einer feltenen Münze aus, welche auf 
dem Avers das lorbeerbefränzgte Haupt des Kaiferd und auf dem Reverd das Labarum 
zeigt, defjen Schaftfpige eine hi windende Schlange durchbohrt (Numismatie Chroniele 

ı5 1877, ©. 271; Blätter für Münzkunde, Berlin 1863, Taf. VI, 6; F. &. Kraus, Real: 
Enchfl. der hriftl. Altertümer, II, ©.734; VC III, 3, bier aud) die Deutung, vgl. ZRE 
XIV, ©. 516 ff). 

Die Religionspolitif Konftantins ift in ihren Zielen Har und in den großen Zügen 
ihres Verlaufs —— Der Gedanke einer Parität beider Religionen lag ihr fern 

zo und mußte ihr fern liegen, weil die Vorausſetzung eines konfeſſionsloſen Staates nicht 
davon zu Din war. Die dee jedoch eines konfeſſionsloſen Staates ijt dem Altertume 
fremd. Es jtand aber außerhalb jeder Möglichkeit, daS Gemeinweſen mit dem  fittlich 
religiöfen Inhalte zweier nicht nur verjchiedener, jondern aufs jchärfite fich ausfchließender 
Religionen in irgend einer geſchickten Verteilung zu erfüllen. Die diejer Beurteilung üblich 

25 angehängte Einfchränfung, daß jeit der Niederwerfung des Licinius allerdings dieſe Parität 
zu Gunften des Chriftentums fich gewandelt habe, macht einen Einfchnitt, deflen Recht 
nicht nachweisbar if. Denn was jeit 323/24 in der Religionspolitif ſich vollzieht, ift 
nur die vollere Verwirklihung von Gedanken und Thatfachen, die mit 312/13 anbeben; 
der Unterfchied ift nur ein quantitativer. Die Vermutung vollends, daß Konftantin eine 

so Gottheit und Religion geſucht und —— welche über die geſchichtlichen Religionen ſich 
erhob und dieſen ein Sammel- und Auflöſungspunkt zu werden beſtimmt war, und in den 
Dienst diefer Unionstendenz feine Religionspolitif geheilt babe (beſ. Keim, aber auch Zahn 
und Burdharbt), überſchätzt in Konjtantin in demfelben Maße den Religionsphilofophen, 
wie fie in ihm den Nealpolitifer unterfchägt. Nichts wäre feinem Verftändnis unverjtänd: 

35 licher getvejen jals ſolche Phantaſien. Wo er bei Eufebius und fonft von der einen Re 
ligion und dem einen Gotteöglauben fpricht, meint er das biftorifche Chriftentum, und 
e3 find nicht die Chriften, fondern die Heiden, die er dorthin weiſt. So allein auch haben 
feine chriftlichen und heidniſchen Zeitgenofjen ihn verftanden. Dort wie bier galt er als 
Neuerer und Verſtörer der alten Weligion (Yulian bei Ammian. Marcell. XXI, 10: 

40 novator turbatorque priscarum legum et moris antiquitus recepti). Nicht einmal 
mit: „öffentlih PBarität, im Geheimen Begünftigung der neuen Religion” (Schiller) mird 
die Situation richtig bezeichnet. Das Heidentum erfährt nirgends eine Hilfe, wohl aber 
das Chriftentum ; tie jenes öffentlich verfürzt wird, fo diefes öffentlich begünftigt. Die 
Unebenheiten der Lage, d. h. die Fortdauer des antifen Kultus innerhalb und außerbalb 

45 des Geſetzes haben noch weit über Konftantins Tode hinaus ſich erhalten in eine Zeit 
hinein, wo das Heidentum als ſolches geächtet war. Man kann auch die chriftenfeind- 
lichen Edifte der vorfonftantinifchen Zeit zum Vergleich anziehen, die generell gemeint 
waren, aber nur örtlich wirkten. Den Zwang der Religionsüberzeugung verivarf, wie 
erwähnt, der Kaifer mit Entſchiedenheit. Die Entſcheidung für das Chriftentum follte frei 

50 fein (VC II, 56; 60 und fonft). 
Die Auflöfung der einen Religion zu Gunften der anderen lag auch im Intereſſe 

der Reichseinheit. Der Liciniuskrieg zeigte nochmals die großen politiichen Gefahren eines 
wiejpältigen Belenntnifjes. Niemand * bürgen, daß ſolche Vorgänge ſich nicht wieder⸗ 
Bolten. Daher findet in der Neligionspolitif Konftantınd die Zerftörung des Heidentums 

65 ihre Ergänzung in der Befeitigung aller fektiereriichen Bildungen, welche die Einheit der 
Kirche ſchwächten und ein veligiöjes Sondertum beritellten. Das Verhalten des Kaiſers vor 
und während des nicänijchen Konzils und im Verlaufe des arianischen Streites überhaupt, 
ſowie fein ſcharfes Vorgehen gegen Donatiften, Novatianer (j. die AA.) und andere Ab- 
—— vom katholiſchen Kirchenkörper find von hier aus in erſter Linie zu verſtehen. 

60 Die einheitliche Reichslirche war ihm eine wertvolle, ja notwendige Stütze der Reiche 
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einheit. Auch die harten Mafregeln gegen die Juden, vorzüglich das Verbot des Über: 
tritt zu denſelben (Cod. Theod. XVI, 8, 1,5; 9,2; VC IV, 27, vgl. Vogelitein 
und Rieger, Gefchichte der Juden in Rom, I, Berlin 1896, ©. 115 ff.) find nicht nur 
von religiöfen und firchlichen, ſondern auch von politischen Erwägungen diktiert. 

Um diefen Wert der Kirche für das Staatsweſen zu fichern, mußte die Herftellung 5 
eines Nechtöverhältnifjes, welches dem Staate einen maßgebenden Einfluß offen ließ, ge 
jucht werben. Ohnehin war der antife Staat gewohnt, das Religionsweſen unter feiner 
Auffiht und in Abhängigkeit von fich zu haben. Doch ift Konjtantin nicht dazu gelangt, 
dieſes Nechtöverhältnis zu fchaffen. Der Übergangscharakter der Zeit und die Freiheits— 
gewöhnung der Kirche lafjen dies erflärlich erfcheinen. Indes ermöglichten ihm feine per: 10 
jönlichen —— zu den Organen der Kirche und die dankbare Stimmung dieſer 
letztern Einwirkungen, welche Rechtsformen vorläufig nicht vermiſſen ließen. Ein einſt an 
der Tafel vor Biſchöfen geſprochenes Wort: Öueis uw ν elom Ts Edaxinolas, &yo 
ÖL or Eurös Ind Veov xadeorausvos dnioxonos Av ein» (VCIV,24), bejagt mehr, 
ald man damals verftand; in ihm lag nicht die Gegenwart, ſondern das Programm der 16 
Zukunft beichlofjen. 

Die Frage der Neligionspolitif Konftantins läßt ſich nicht trennen von der anderen 
nad feinem perfönlichen Chriftentum. Diefe Seite feines Weſens hat bei feinem vielleicht 
eine jchärfere Beurteilung gefunden ala bei Burdhardt. Ein „mörderifcher Egoift“, war 
Konftantin weder religiös noch irreligiös, fondern weſentlich unreligiös (S. 347). „Wenn 20 
er fih einen Augenblid auf fein wahres Glaubensbelenntnis befinnt, jo ift es der Fa- 
talismus.“ Mohl ließ er eine gewiſſe Superftition zu Gunften Chrifti in ſich auflommen, 
aber es fam ihm dabei — nur auf den Erfolg an (S. 350). Die Religion diente 
ihm nur als Mittel zur Verwirklichung feiner ehrgeizigen politifchen Pläne; daher fein 
Spielen mit beiden Neligionen. Die jchlimmften Unthaten befleden jein eben. „Die 26 
hriftliche Kirche hat an diefem furdhtbaren, aber politifch großartigen Menjchen nichts zu 
verlieren, fowie das Heidentum nichts an ihm zu getwinnen hätte” (S. 358). — Diejes 
Urteil herrſcht mit größeren oder geringeren Abzügen heute noch vor. Durchzuführen iſt 
es nur mit gewaltjamer Disfreditierung der Uuellen. Denn wie immer in diefen Haß 
(Zofimus) und Enthufiasmus (Eufebius) zum Ausdrud kommen und wie verjchieven an 30 
Wert und Art fie find, fie rechnen ausnahmslos mit der religiöfen Wahrhaftigkeit des 
Kaiferd. Der Bund mit dem Chriftentume, weit entfernt, politiſche Vorteile zu gewähren, 
war politiich betrachtet eine Thorheit (Vict. Schulte, Unterg. d. H., I, ©. 39ff.; Seed 
©. 58 ff. ; Boiſſier ©. 27 ff.). Nirgends ferner läßt fich ein innerer religiöfer Zufammen- 
bang mit der heidnifchen Religion erkennen, nicht einmal eine Zweideutigkeit. Das Urteil 35 
eines hervorragenden Kenners des fonftantinifchen Zeitalter: „Alle Äußerungen feiner 
religiöjen Gefinnung finden die Modernen zweideutig, weil fie fie zweideutig finden wollen“ 
(Seed ©. 471), ift leider berechtigt. Wie feine Kirchenpolitit klar ift, fo bat er auch 
Öffentlich über feine perfünliche Stellung zum Chriftentum feine Unklarbeit gelafjen. Wir 
dürfen noch weiter gehen und jagen, daß die neue Religion ihm auch innerlich eine Norm 40 
und eine Macht war. Er bat fih als Kaifer Gotte feinem Oberherrn verpflichtet gefühlt 
und feinen Beruf als einen göttlichen Auftrag angejeben (VC I, 6; II, 23; 55; IV, 9 
und fonjt). Seine Neligiofität hat eine moftiiche Färbung (Das Gebetsleben VC IV, 22; 
II,4 und fonft ; die eigenartigen Medaillen mit dem in Andacht zu Gott emporgerichteten 
Haupte, vgl. Viet. Schulte ZRG XIV, ©. 504ff.; D. Seed in Zeitſchr. f. Numismatik 45 
XXI, 1898, ©. 17 ff. u. Taf. II, III, dazu VC IV, 15). Gern vertiefte er fich in bie 
heilige Schrift (VC IV, 17 und fonft) und liebte 8, feine religiöfen Überzeugungen 
und Kenntniſſe in mündlicher Rede vorzutragen (VC IV, 29; die Dfterrede im Anhang 
der VC). Seine Sittlichfeit war nicht geringer als die beſſere Durchichnittsfittlichkeit in ber 
Kirche jener Zeit. Wie er die Unzucht mit harten Strafen verfolgte (ſ. oben), fo ftellte co 
er in diejer Nichtung an fich felbft die höchjten Anforderungen. Das Staatstvohl hat mehr 
al3 einmal von ihm die Vollziehung kapitaler Strafen an Perſonen gefordert, die in der 
Dffentlichkeit eine Rolle fpielten, ganz abgefehen von den fogenannten „Verwandtenmorden“, 
von denen ſchon die Rede war. In einer unrubvollen Zeit, wo ein gejchidter Uſurpator 
leiht Anhang fand, mußten ſolche Erefutionen als politifche Pflicht erfcheinen. Wohl 56 
konnte er gelegentlih auffahren, doch waren Ebenmäßigfeit und Güte bis zur Vertrauens: 
jeligfeit die hervorragenberen Eigenfchaften feiner Seele. Ein großer Zug und eine kraft: 
volle Entſchloſſenheit beberrichten ihn (Eutrop. X, 5: vir ingens et omnia efficere 
nitens, quae animo simul praeparasset; Aurel. Viet. Caes. 40: a puero ingens 
potensque animus ardore imperitandi agitabatur). Ein tiefgemwurzeltes Pflicht: co 
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gefühl gegen das Neich zeichnete ihn aus, und mehrmals widerſtand er in ber Zeit 
der Vielherrſchaft zu Gunften der Gejamtheit der verlodenden Gelegenheit, feine perjön- 
lichen Intereſſen voranzuftellen (Seed ©. 71ff.; S. 93ff.; ©. 157 ff). Seine Bildung 
war mäßig, doch fuchte er nachzuholen, was das Leben im Lager ihn verfagt hatte (Anon. 

5 Val.: literis minus instructus ; Eutrop. X, 7: eivilibus artibug et studiis libe- 
ralibus deditus), verkehrte gern mit Gelehrten, auch heidniſchen Belenntnifjes (der Neu: 
platonifer Sopater) und förderte Wiffenfchaft und Kunſt (über feine Bauthätigkeit Schiller 
©. 229f.). Die gejebgeberifche Thätigfeit war unter ihm eine lebhafte, die Finanzwirtſchaft 
nicht ohne Schuld der Faiferlichen FFreigebigkeit mangelhaft (das Nähere über die Regie 

10 rung und Verwaltung Konftantins bei Schiller ©. 220 ff). 
Konftantin war von ſchöner Erjcheinung (die Statuen und Münzen bei Bernoulli, 

Röm. Ylonographie II, 1894, Taf. 50—52; Münztafel 8 n. 15—19; Adatbüfte bei 
Duruy S.20) und legte Wert auf Faiferliches Auftreten (der Titel dominus auf Münzen 
und das Diadem, dazu Madden a. a. DO. vol. XVIII ©. 1ff.). Seinen Körper hatte er 

15 im Lager, Jagd und Spiel jchon früh abgehärtet und für die Strapazen der Kriege, die 
er mit der Meifterfchaft eines großen Feldherrn und als Liebling der Soldaten führte, 
geftählt. In feinen lebten Lebensjahren jcheint indes feine körperliche und feine geiftige 
Spannkraft abgenommen zu baben. Doc hielt er bis zu feinem Tode die Zügel der 
gg feft in der Hand. Die fpätere Zeit bat fein Leben reich mit Legenden um: 

% woben; Rom nahm feine Taufe für fih in Anspruch und machte ihn zum Stifter des 
Kirchenſtaates. Sagen mannigfacher Art begleiten jein Leben (Heydenreih a. a. D.). Im 
Kanon der Heiligen hat er Eingang gefunden. Darin fpricht fich die beiwußte und die 
inftinftive Anerfennung der gewaltigen Größe und Bedeutung diefes Mannes und jeiner 
Regierung aus (Zonar. XIII, 11: 6 wer rowdißıos Baoıkeis). „Er wagte eine der 

25 fühnften Sachen, die ſich denken lafjen, vor welcher vielleicht fchon mehr als ein Imperator 
ee war: die Ablöfung des Neiches von der alten Religion“ (Burdharbt 

. 419). 
II. Konftantins Söhne. In zäher Anhänglichkeit an die diolletianiſche 

Reichsordnung teilte Konftantin vor feinem Tode das Reich unter feine drei Söhne, denen 
3 als vierter i. J. 335 fein Neffe Delmatius zugeordnet wurde, um die Vierzahl zu erreichen. 
Doc wurde diefer letztere von den Soldaten, die nur die Konftantinsfühne ald Erben des 
Neiches haben wollten, nebſt anderen Gliedern des fonftantinischen Haufes ermordet; nur 
Julian und fein älterer Halbbruder Gallus blieben verjchont. Am 9. September nahmen 
die Brüder die Auguftustwürde an. 

36 1. Ronftantin II. (337—340). Flavius Claudius Konftantinus, geb. 317 in Arles 
(nad Seeck S. 476 f. aus einem Verhältnifje Konſtantins mit einer Unbefannten?), erhielt 
als Reichsteil Spanien, die beiden Gallien und Britannien. Ein Länderftreit mit feinem 
jüngeren Bruder Konftans führte zum Kriege, in deſſen Anfängen Konftantin II. in einem 
Gefechte bei Aquileja mit Generälen feines Bruders das Leben verlor. Man warf feinen 

40 Leihnam in das Flüßchen Alfa (9. April 340). Athanafius ftand während feiner Ber: 
bannung in freundichaftlichen Beziehungen zu ihm, der ihm auch bei feiner Rückleht 
ein empfehlendes Schreiben an die NAlerandriner mitgab (Sokr. II, 3, vgl. Athan. 
Apol. ce. Arian. 87; nad Seed * XVII, 45 eine Fälſchung des Athanaſius 
Sicher ift, daß er in der arianifchen Frage einen verföhnlichen Standpunkt einnahm (vgl. 

Bd II ©. 225.; ©. 22,36 ift 316 in 317 zu korrigieren). Seine Religionspolitif wird 
fih auf dem vom Vater vorgezeichneten Wege gehalten haben. Seine Münzen tragen 
—— (Mars, Sol, Jupiter, Iſis, Anubis) und chriſtliche Zeichen (Madden a. a. O.; 
oben VI). 

2. Konftantius II. (337—361). Flavius Julius Konftantius ift als Sohn der Fauſta 
50 7. Auguft 317 geboren. Während der legten Krankheit des Vaters durch einen Perfer 

frieg im Oſten gefefjelt, fam er nur noch früh genug, um deſſen Leiche nach Konftan- 
tinopel zu geleiten. Ihm fiel als Reichsteil die oͤſtliche Diöcefe Ägypten und Afien) zu 
Den Krieg zwiſchen den Brüdern erlebte er wiederum in einem perfiichen Feldzuge, ebenjo 
350 die Tötung des jüngften Bruders Konftans durch den Ufurpator Magnentius (f. unten). 

55 Konftantius rüftete jet jofort zum Angriff, ernannte feinen bis dahin in halber Gefangen: 
ichaft gehaltenen Better Gallus zum Cäfar (15. März 351) und überwand in einer fu 
Schlacht bei Murja in PBannonien am 28. September feinen Gegner. Bis zu Thränen 
ergriffen, überjchaute der Sieger das leichenbededte Schlachtfeld und ordnete Begräbnis und 
Pflege von freund und Feind an (Bonarad XIII, 8, 17). Der flüchtige Tyrann tötete 

so ſich ſelbſt in Lyon, um der Auslieferung durch feine eigenen Soldaten zu entgehen 
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(Auguft 353). In demfelben Jahre vermählte fih Konftantius nad dem Tode feiner 
erften Gattin, einer Tochter feine Oheims Julius Konftantius, mit Eufebia, der Tochter 
eines Konfuls, die, durch Schönheit und Geift ausgezeichnet (Amm. Marcell. XXI, 6, 4), 
einen gewiſſen * auf ihn gewann. Eine dritte Ehe ſchloß er nach ihrem Tode in 
Antiochien 360 mit Maxima Fauſtina. Auch die nächſten Jahre verblieb er im Weiten, 5 
vollauf in Anſpruch genommen durch den mwechjelvollen, immer, neue Schwierigkeiten her— 
borrufenden Gang des arianifchen Streites, daneben durch Friegerifche Unternehmungen 
gegen die Germanen und durch die Niederiverfung des Uſurpators Claudius Silvanus in 
Gallien, aber auch durch Hochverratsprozeſſe, in denen das Mißtrauen des Kaifers, nicht 
ohne Schuld feiner Umgebung, nicht immer den richtigen Weg fand. Auch Gallus 10 
wurde, nicht ſowohl aus politifchen Gründen ald zur Sühnung feiner Greuelthaten (Aur. 
Viet. Caes. 42,12: ob saevitiam atque animum trucem, dazu Eutrop. Brev.X, 12: 
vir natura ferus et ad tyrannidem pronior, si suo jure imperare licuisset, 
Amm. Marcell. IV, 1) auf Befehl des Kaiſers hingerichtet. Im Jahre 357 fah er zum 
eritenmal Rom, wo man ihm einen feierlichen Empfang bereitete (28. April), wofür er 16 
Beweiſe feiner Faiferlichen Huld gab. Im Sommer 359 kehrte er nach Konftantinopel 
zurüd und begann gemwaltige Rüftungen zu einem Feldzug gegen den Fed und ſiegreich 
vordringenden Berferlönig Schapur. Aut dem Marjche nad) dem Dften (Frühjahr 360) erhielt 
er im kappadoziſchen Cäſarea die Nachricht von der Erhebung Julians (ſ. d. A. Bd IX 
©. 609), dennody unterbrady er in der größeren Sorge um das Reichswohl den Feldzug 20 
nicht, ſondern brachte ihn erjt zu einem vorläufigen Abſchluß und wandte ſich dann gegen 
den Empörer. Doch auf der Heerftraße, die nad) Tarfus führt, in der eiliciſchen Stabt 
Mopfulrene verfhied er am 3. November 361 in beftigem Fieber. Kurz vorher hatte 
ihn der Arianer Euzoios getauft. „Gleich einer Geber neigte er fich zu feiner Zeit, fiel 
auf fein Lager nieder, entichlief und ruhte in Frieden” (Ephräm 3 N 1878, ©. 353). 20 
In der Apoftellivche zu Konjtantinopel wurde er beigefegt; dem Leichenzuge voran ſchritt 
der neue Auguftus, Julian, entblößten Hauptes das Diadem in der Hand tragend (Greg. 
Naz. Orat. II contra Jul. 17 MSG XXXV ©. 685; Philost. VI, 6). Der Senat 
—* den Götterfeind unter die Götter (Eutrop. Brev. X, 15). Die Münzbildniſſe 
bei Madden vol. XVIII, Taf. 4; Cohen VI. Das Regiment des Konftantiud war bon 30 
außergewöhnlichen Schwierigkeiten bebrüdt. Der kirchliche Zwieſpalt lähmte die volle, ein- 
beitlidhe Kraft. Die Sympathien des Kaiſers lagen nad der arianifchen Seite hin, und 
in dieſem Umftande fußt die vormwaltend ungünftige Beurteilung der Kirchenfchriftiteller, 
die ihm meit weniger gerecht geworben find als die Heiden (Hieron. adv. Lueif. ec. 19 
MSL XXIII, ©. 175: bestia moritur, tranquillitas rediit; Hilar. contra Const. s6 
e.5 MSL X, ©. 581: Constantius antichristus, ©. 582: Christum eonfitetur, 
ut neget, c. 7 ©. 583: religionem tollis u. f. w.). Der Untergang ferner der beiden 
Brüder, das Auftreten von Ufurpatoren und die wachſende Perfergefahr im Dften jtellten 
einer georbneten Regierung ſchwere Hindernifje in den Weg. Die weitgehende perfönliche 
Teilnahme des Kaiferd an den arianifchen Kämpfen ift im leßten Grunde nur verftändlich «o 
aus innerlihem religiöfen Kontakt mit der Karbinalfrage der Chriftenheit. Überhaupt 
war ihm die Neligion, die er befannte, Befit ſeſter, bewußter Überzeugung. In ihr fand 
er das Fundament eines gedeihlichen Staatsweſens (Cod. Theod. XVI, 2, 16 a. 361 
der Ausſpruch: seientes, magis religionibus quam offieiis et labore corporis vel 
sudore nostram rem publicam contineri), darauf gründete fich feine ftrenge Sitt- 15 
lichkeit und feine Mäßigfeit (Aur. Viet. Caes. 42, 23: cibi omnis, libidinis atque 
omnium cupidinum vietor; auch Amm. Marcell. XXI, 16, 6). Seine Gefeßgebung 
u Gunften des Chriftentums und der Kirche bezieht fich hauptſächlich auf Erweiterung der 
mmunitäten ber Geiftlichfeit (Cod. Theod. XVI, 2, 8—11; 14, 15), darunter bie 
ang Eremption der Biſchöfe aus dem meltlichen Gericht (XVI, 2, 12). Mädchenraub so 
und Entführung einer gottgeweihten Jungfrau wurden von ihm unter Todesftrafe geftellt 
(IX, 24, 2 a. 349; 25, 1 a. 354), hriftlichen Sklavinnen Schub vor Verkauf in Bor- 
delle gewährt (XV, 8, 1 a. 343). Wenn er bier jedoch an Produktivität naturgemäß 
feinem Vater nachſteht, jo überholt er ihn durch rücfichtslofe Führung des Kampfes gegen 
das Heidentum (Vict. Schule, Unterg. d. H. 1, ©. 74 ff.), der bezeichnend mit den Worten 56 
eingeleitet wird : cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania (Cod. Theod. 
XVI, 10, 2). Befohlen wurde die ee aller Tempel, das Opfer unter Todes- 
ftrafe geftellt (XVI, 10, 4; zur Datierung Vict. Schulte a. a. D. ©. 75, Anm. 3; IX, 
16,6). Als Konftantius Roͤm beſuchte (j. oben), befahl er bei aller ſonſtigen Toleranz 
den religiöfen Einrichtungen der ehrwürdigen Stadt gegenüber die Entfernung de Altars 60 

49 
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der Victoria aus der Aurie des Senat (Ambros. Ep. XVIII MSL XVI ©. 971ff.). 
Die von milden Fanatismus durdhzogene Schrift des Firmieus Maternu8 de errore 
profanarum religionum (f. d. W.), die diefer an den Stufen des Thrones nieberlegte, 
wußte, was fie wagen durfte. Trogdem hat das Heidentum nicht nur als veligiöfer 

6 Glaube und prieterliche Inftitution weiter gelebt, fondern fein Beitand ift auch in der Form 
gewiſſer Einrichtungen in faiferlihen Schuß genommen (Cod. Theod. IX, 17, 2; X, 
1, 46), wie auch Konftantius Titel und Würde des Pontifer Marimus beibehielt (z. B. 
CIL III, 3705, Deſſau p. 164 n. 732). Die Lage ift alfo grundſätzlich feine andere 
als zur Zeit Konftantins, nur ift das Heidentum in noch höherem Grade eingejchräntt 

ıo und das Chriftentum entfprechend verftärkt worden. Verfchärft hat fich auch die Haltung 
des Staates zum „ſakrilegiſchen“ Judentum. Das michtigfte ift bier das Verbot der Ehe 
gemeinjchaft zwifchen Chriften und Juden; der jüdifche Teil verfällt in diefem Falle der 
Bu (Cod. Theod. XIV, 8, 6 a. 339; vgl. Bogeljtein und Rieger a. a. O. 

. 118). 
15 Konftantius war der Lieblingsfohn feines Vaters (Sozom. II, 5), und in der That lebt ein 

gutes Stüd der Berfönlichkeit Konjtantinsd. Gr. in ihm fort. Bon Natur gleichmütig und mobl- 
wollend (Eutrop. Brev.X, 15: vir egregiae tranquillitatis, placidus), fürjorglich für 
die Unterthanen, befliffen, treue Dienfte zu lohnen, war er mißtrauifch in Beziehung auf Ge 
fährdung feiner Herrfchergewalt und konnte dann rüdfichtslos durchgreifen (Eutrop. a. a.D.: 

20 ad severitatem tamen propensior, si suspieio imperii moveretur), eine Neigung, 
die feine Umgebung leider oft mißbrauchte (Amm. Marcell. XIV, 5). Daraus erklärt 
ſich die Reihe blutiger Erefutionen, welche die Mitgenofjen tadelnd verzeichnen, die aber zum 
Teil politiich notwendig geweſen fein mögen. Auf majeftätifches Auftreten legte er, wie der 
Vater, Wert ; Hajchen nach Volksgunſt verachtete er (Amm. Marcell. XXI, 16,1). Doch 

25 verband fich mit diefer Selbftherrlichkeit ein hohes Pflichtgefühl. Im Dienfte des Gemein: 
wohls nahm er die größten Entbehrungen willig auf fich, wie bejonders feine Perſerkriege 
zeigen. Zum Scube des Neiches ſchuf er eine tüchtige Armee, die er durch ſtrenge Die- 
ziplin leiſtungsfähig erhielt. Die Juftiz wurde durch ihn neugeorbnet und in der Verwaltung 
wurden Reformen eingeführt. Der Kaiſer verfügte über eine gute Bildung und zeigte be 

80 fondere Neigung für die Rhetorik. Auch in feiner Bauthätigkeit war er der echte Sohn 
jeines Vaters; Konjtantinopel_ und Antiochien fam diefe vor allem zu Gute. Unter den 
Neubauten befanden ſich audy zahlreiche Kirchen. Dagegen war die Finanzverwaltung 
ichlecht oder wenigſtens die Finanzen befanden fich in eimem jchlechten Zuftande. Die 
Freigebigfeit des Kaifers, feine Vertrauensfeligfeit, die Kriege erichöpften den Staatsſchatz 

35 aufs äußerfte. Das Hin und Herfahren der Biihöfe zu den Synoden mit der kaiſer— 
lichen Bolt Löfte den Organismus derjelben faft auf (Amm. Marcell. XXI, 16, 18); 
auch fonft werden die fortwährenden Verhandlungen und Synoden Staatögelder in nicht 
geringem Maße verichlungen haben. In der Gejamtbeurteilung des Kaifers werden jeine 
trefflichen Eigenjchaften immer das Übergewicht über feine Fehler behalten. Ihm feblte 

40 vor allem der große Zug feines mweitausfchauenden Vaters, andererſeits ift er, weil von 
vornherein in das Chrijtentum hineingewachſen, eine konkretere, geſchloſſenere chriſtliche 
Verjönlichkeit als jener und ſtark theologiſch intereffiert. 

3. Konſtans (337— 335). Flavius Julius Konftans, geb. um 323, beherrfchte Afrika, die 
beiden Jtalien und Bannonien und nad; dem Tode feines Bruders Konftantin II. (340) 

#5 den ganzen Welten. Er beivies Kraft, Beweglichkeit und Pflichttreue in der Negierung 
des großen, im einzelnen ganz verjchiedenartigen NReichsteild (Eutrop. X, 9: Constantis 
imperium strenuum aliquamdiu et justum fuit), und es gelang ihm, friedliche 
Zuftände herbeizuführen (vgl. Liban. Baoıkızds Aöyos, III, ©. 472ff. Reiske). Be 
merkt und getadelt wurde feine Vorliebe für die Germanen. Kränklichkeit und jchlechte 

60 Umgebung ſchwächten fpäter feine Energie und ließen einen böfen Erprejjungsbetrieb auf 
fommen, der auch die hohen Staatsämter verkäuflihd machte. Im Verhältnis zu den 
Frauen gleichgiltig, kam er in den Verdacht unfittlihen Verkehrs mit ſchönen germanifden 
Sünglingen, die er als Geifeln befaß (Aur. Viet. Caes. 41, 24; Zos. Il, 41), bob 
können dieje Berichte heidnifcher Schriftjteller auf Klatich beruhen. Im arianijchen Streit 

55 trat er energiſch für Athanafius und feine Partei ein (ſ. Bd II ©. 23 ff.), erwies in 
reihen Gaben und jonft fein Wohlwollen für die Kirche (Optat. de schism. III, 3; 
Athan. Apol. ad Const. 4, 7 MSG XXV, ©. 600. 604; Hist. Arian. e. 44 eben. 
©. 745), wie er überhaupt feine chriſtliche Überzeugung offen hervortreten ließ (die 
Münzen Madden a. a. D., Cohen VI). Sein firdhenpolitiiches Handeln dem Heidentum 

co gegenüber geht mit Konftantius Hand in Hand. Im Januar 350 erhob ſich der Ober 
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fommandant der Jovianer und Herkulianer, der Germane Magnentius in Autun, nahm 
den Purpur und ließ den fliehenden Kaiſer in dem Pyrenäenſtädtchen Helena durch nach— 
efandte Mörder in der Kirche nieberftoßen. Die Ufurpation war eine rein militärische, 

ihr Urheber befannte fich zum Chriftentume, lies Münzen mit chriftlihen Symbolen fchlagen 
(Cohen VI) und fand bei gallifhen Bifchöfen Unterftügung (vgl. Athan. Apol. ad 5 
Const. 6—8 MSG XXV ©. 601 ff.) ; doch geboten ihm politiſche Rückſichten einige Zus 
geitänbniffe an das Heidentum, wie die Freigebung des Opfers mwenigftens in der Nacht 
(Cod. Theod. XVI, 10, 5 a. 353). Im Herbſt des folgenden Jahres brach in der 
fiegreichen Schlacht bei Murſa diefes neue Katjertum zufammen (f. oben) und Konftantius 
wurde damit Herr des ganzen Reiches. Den tüchtigiten der Brüder hatte das Gefchid 
für diefe ſchwierige Aufgabe aufgeipart. Da diefer Finderlos ftarb, fo verſchwindet mit 
ihm die eigentlich fonftantinifche Dynaftie aus der Geſchichte. Bictor Schulge. 

— 0 

Konftantin Okonomus ſ. Oko nomus. 

Konftantin I, Papſt, 708—715. — Lib. pontif. ed. Mommſen I, ©. 222ff.: 
Jaffe, Regesta, 2. Aufl. I, ©. 247; Paul. Diac. Histor. Langob. VI, 31. Das Schreiben 
des Patriarhen Johannes in Harduin, Acta coneiliorum et epistol. decret., III, ©. 1838 ff. ; 
Baronius, Annal, eccles. (Antw. 1611), VIII, ©. 6595f.; Bower-Rambach, Unpart. Hiftorie 
der römijchen Päpfte, IV, S. 242ff.; Gregorovius, Gejhichte der Stadt Rom im MU., II, 
©. 227 ff.; Reumont, Geſchichte der Stadt Rom, II, ©. 97; Langen, Geſchichte der römiſchen 
Kirche von Leo I. bis Nikolaus IL, Bonn 1885, ©. 596 ff. 20 

Konftantinus, von Geburt ein Syrer, folgte nad einer Sebisvalan; bon einem 
Monate und achtzehn Tagen feinem Vorgänger Sifinnius; er wurde am 25. März 708 
fonfefriert. Man darf ihn zu den Päpſten rechnen, die, ohne beftimmend in die Verhält- 
nifje einzugreifen, doch deshalb nicht ohne Bedeutung find, meil fie unverrüdt an ben 
Bielen der römiſchen Politik feftbielten. Das that Konftantin nicht minder in feinem Ver: 25 
halten gegen die italienifchen Biſchöfe als gegen den Kaifer. Der Bifchof Felix von Ra— 
venna erhielt von ihm die Konfefration; zwar weigerte er fich, geftüst auf die Bevölkerung 
von Ravenna, die von K. geforderten cautiones auszuftellen. Aber der Haß Juftinians II. 
bereitete Ravenna eine furdhtbare Kataſtrophe und befeftigte dadurch die Unterwerfung des 
Bistums unter Nom. Felix wurde geblendet und nad Pontus verbannt. Als er nad) so 
dem Sturze Juſtinians nah Ravenna zurüdkehrte, leiftete er die von Konftantin gefor- 
derten Zufagen. Dem Bifchofe Benedikt von Mailand gegenüber vertrat Konftantin die 
Unabhängigkeit des Bistums Papia, jedoch nur, mweil er ſelbſt Anspruch auf Pavia erhob. 
Schivierig war die Stellung zum bizantinifchen Hofe. Der Gewinn bon der Unterneh: 
mung des Kaiferd gegen Navenna war dem Papſte zugefallen; allein nun forderte der ss 
Kaifer ihn auf, in Konftantinopel zu erjcheinen. Man findet nicht berichtet, zu welchem 
Zwecke, wahrſcheinlich wollte er * zur Annahme der von Rom verworfenen Kanones der 
trullaniſchen Synode bewegen. Der Papſt konnte nicht umhin, dem Kaiſer zu gehorchen; 
er war gewandt genug, ſich in Konſtantinopel keine Blöße zu geben und den Standpunkt 
des römiſchen Stuhles zu wahren. Dem Abendlande aber imponierten die ihm in Kon— 40 
ſtantinopel wirklich oder angeblich erzeigten Ehren, von denen es allein erfuhr. Die Ab— 
weſenheit des Papſtes von Rom dauerte zwei Jahre; nachdem er am 5. Oktober 709 ſich 
in Portus eingeſchifft, hielt er am 24. Dftober 711 feinen Wiedereinzug in Nom. 

Kurze Zeit darauf erfolgte die Ermordung Juſtinians und die Erhebung des Phi— 
lippikus Bardanes auf den Thron. Der neue Kaifer war Monothelet und fuchte den 45 
Monotheletismus in der Kirche berrichend zu machen. Bei Konftantin fand er den ent— 
ſchiedenſten Widerſpruch, und der Papſt Fonnte ſich dabei auf das römische Volk ftüßen, 
das fich offen gegen den ketzeriſchen Kaiſer empörte. Es fpricht für die Klugheit Konſtan— 
tind, daß er nur dogmatifche, nicht aber politifche Oppofition machte. Dadurch errang er 
fih eine Stellung über den Parteien. In dem Straßenkampfe zwiſchen der Fraktion des so 
bisherigen Dur, Chriftophorus, und dem Anhang des zu feinem Nachfolger ernannten 
Petrus ließ er durch feinen Klerus die Kämpfenden trennen: fo erjchien der Papſt als 
Schiedsrichter ziwifchen den hadernden Beamten des Kaiferd. Aus der immerhin gefähr- 
lichen Lage rettete ihn und Nom der Sturz des Kaiſers Philippifus. Sein Nachfolger 
Anaftafius beeilte ih, ein rechtgläubiges Glaubensbefenntnis an den PBapft zu enden; 55 
nicht weniger rechtgläubig fchrieb nun der Patriarch Johannes von Konftantinopel, den 
der Sturz des monotbeletifchen Kaiſers zum Dyotheletismus befehrt hatte, und der feinen 
dogmatifchen Irrtum dur außergewöhnliche Höflichkeit den Firchenpolitiihen Anfprüchen 

- 5 
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Roms gegenüber vergeflen zu machen ſuchte. Nicht lange nad) dieſen Ereignijjen ſtarb 
Konftantin, 9. April 715; er wurde bei St. Peter beigefekt. Hand. 

Konftantin II., 767—768. — Liber pontif, Vita Steph. III, 2—24 ed. Duchesne, I, 
&.468 ff.; Alten d. Lateranfynode v. 769, Mansi XII, ©. 717f.; Codex Carolinus 98 f., &.649; 

5 Jafie ©. 283; Baronius IX, ©. 286ff.; Bower V, S. 261 ff.; Gregorovius II, S. 350ff.; 
Reumont IL, ©. 121; Barmann, Bolitit der Päpſte I. ©. 2625; Langen ©. 686 ff.; Du: 
7 —*— — d’histoire et de lit. relig. 1896, S. 245ff.; Hauck, KG Deutſchlands II, 
2. Aufl. ©. 71. 

nftantin II. nahm den römifchen Stuhl ein von 767—768. Er war der Bruder 
10 eines getviffen Toto, der ſich Dur von Nepi nannte. Durh ihn und feinen Anhang 

wurde er, obgleich er Laie war, unmittelbar nad dem Tode Pauls I. zum Papſte gewählt 
(28. Juni 767). Man nötigte den Biſchof Georg von WBaleftrina, ihm die klerikalen 
Meihen zu erteilen, und am 5. Juli wurde er von Georg und den Bifchöfen von Porto 
und Albano gr ar Er war nur ein Gefchöpf feines ehrgeizigen Bruders, perſönlich, 

15 vie es fcheint, ebenfo unfähig ald mutlos. Sein Verſuch, einen Nüdhalt an Pippin zu 
eivinnen, war vergeblich ; Klerus und Vol von Rom hatten feine Wahl zwar gefcheben 
len, allein einen Anhang unter ihnen bejaß er nidt. Sein Stu Ar te deshalb, 
fobald ſich nur eine Oppofition erhob. Sie ging aus von den Beamten jeines Vorgängers; 
dem Primicerius —— und ſeinem Sohne Sergius gelang es, die Stadt zu ver— 

20 laſſen, ohne Argwohn zu erregen. Sie verſicherten ſich der Unterſtützung der Lombarden; 
auch in der Stadt hatten fie Einverſtändniſſe. Als fie am 28. Juli 768 die Stadt über: 
fielen, von ihren Gefinnungsgenofjen eingelafjen wurden, Toto im Kampf gefallen, jein 
Anhang zerftreut war, gab Konftantin jeine Sache verloren: er fuchte den Schuß des 
Altard; im Dratorium des hl. Cäfarius nahmen ihn die BE der römischen Milz ge: 

25 fangen. Nachdem der Verſuch der Lombarben, einen Mönch aus dem Kloſter des hl. Yitus 
Namens Philipp, zur päpftlihen Würde zu erheben, gejcheitert, und unter dem Einflufie 
des Chriftophorus von Klerus und Voll von Nom Stephan III. (IV.) zum Papfte ge 
wählt war, wurde über Konftantin das Abfehungsurteil ausgeſprochen, und er im das 
Klofter Cella nova vertviefen. Wenige Tage darauf wurde er im Klofter überfallen und 

so graufam a ei Der Geblendete lebte nody bis in das nächſte Jahr. Vergeblich 
fuchte er auf der Synode im April 769 feinen Frieden mit feinem Nachfolger zu machen ; 
man verdammte ihn von neuem; ſeitdem verfchtwindet er aus der Gefchichte. Hand, 

Kirchenbau. — Litteratur: 1. Befamtdarftellungen in den allgemeinen Kunſt⸗ 
geihichten von Kugler, Schnafe, Lübke, Springer. J. Kreujer, Der chriſtl. Kirhenbau, 2 Bde, 

35 Bonn 1851; C. v. Lützow, Die Meifterwerke der Kirchenbaukunſt, Leipz. o. $. (1862); F. X. 
Kraus, Geſchichte der chriftl. Kunft, 2 Bde, Freib. 1896—1900; vgl. auch U. Haufer, Styl- 
Lehre der architekt. Formen des Mittelalters, Wien 1884; ©. Ebe, Die Schmudformen der 
Dentmalsbauten, 3 Bde, Berlin 1893—97; H. Dtte, Archäolog. Wörterbud, 2. Aufl., Leipz. 
1877. — 2. Alte Kirde. €. J. Bunfen, Die Bafiliten des chriſtl. Roms mit Atlas von 

0 Guttenfohn und Knapp, Münden 1842; Chr. A. Zeitermann, Die antiten und die hriftlihen 
Bafiliten, Leipz. 1847; H. Mefimer, Ueber den Urfprung, die Entwidelung und Bedeutung 
der Bajilita, Leipz. 1854; derſ. in d. Zeitfchrift f. hr. Archäologie II, 1859; W. Weingärtner, 
Urſprung und Entwidelung des cr. Kirchenbau, Leipz. 1858; DO. Mothes, Die Bafilitenform 
bei den Chriſten der erften Jahrhunderte, Leipz. 1865; F. Neber, Ueber die Urform der rör 

4 miſchen Baſilika in d. Mt d. Centraltomm. 1869, II, ©. 35; 3. P. Richter, Der Urjprung 
der abendländifhen Kirchengebäude, Wien 1878; B. Schulte, Der Urjprung des chriftlihen 
Kirchengebäudes im chriſtl. Kunftblatt 1882; ©. Dehio, Die Genefis der altchriftl. Bajilita, 
SMU 1883; K. Lange, Haus und Halle, Leipz. 1885; H. Hübſch, Die altchr. Kirchen nad) 
den Baudenfmälern und älteren Bejchreibungen, Karlsruhe 1858—63; %. X. Kraus, A. Bali 

50 lifa in d. Real-Encykl. der chrijtl. Altertiimer, 1. Bd, Freiburg 1881; R. Adamy, Architel— 
tonit der alter. Zeit, Hannover 1884; A. Efjenwein, Die Ausgänge der klaſſiſchen Baukunſt, 
Darmft. 1886; H. Holginger, Kunſthiſt. Studien, Tübingen 1886; derj., Handbuch der alt- 
hriftl, Architektur, Stuttg. 1889; ©. Claufje, Basiliques et Mosaiques chrötiennes, 2 Bde, 
Paris 1893; ©. Dehio und ©. v. Bezold, Die kirchl. Baukunft des Abendlands, 2 Bir, 

55 Stuttg. 1892—1901, nebft 601 Tafeln Abbildungen; M. de Vogue, Syrie centrale. Archit. 
civile et relig. du I. au VII. sidele, 2 Bde, Paris 1865—77; J. R. Rahn, Ueber den Ur 
ſprung und die Entwidelung des dr. Central» und Kuppelbaus, Leipz. 1866; W. Salzen- 
berg, Altchr. Baudenkmale von Konftantinopel, Berlin 1854; N. Kondatoff, Histoire de 
l’art Byzantin, 2 Bde, Paris 1886 und 91; U. Efjenwein, Die Fortfegung der Haji. Bau—⸗ 

so funjt im oftröm. Neid, Darmit. 1886, — 3. Mittelalter. A. Springer, Die Baulunſt 
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des chriſtlichen Mittelalters, Bonn 1854; H. Otte, Handbuch der kirchl. Kunftarchäologie des 
deutjhen MU, 5. Aufl. von E. Wernide, 2 Bde, Leipzig 1883 und 85; R. Dohme, Geſch. 
der deutſchen Baukunſt, Berlin 1885; E. Schäfer, Die muftergiltigen Kirchenbauten des MA 
in Deutichland, Berlin 1892; Dehio und v. Bezold, f. o.; F. &. Kraus, j. o.; F. Keller, 
Der Bauriß von St. Gallen, herausgegeben und erläutert, Zürich o. J. R. Dohme, Die 5 
Kirchen des Eiftercienfer-Ordens in Deutichland, Leipzig 1869; U. Matthäi, Beiträge zur 
Baugejhichte der Eiftercienjer, Darmjtadt 1893; M. Hafak, Die Predigtfirhe im MA, Berlin 
1893; 9. Graf, Opus Francigenum, Stuttg. 1878; ©. v. Bezold, Die Entjtehung und Aus- 
bildung der got. Baufunft in Frankreich, Berlin 1891; Viollet-le-Due, Dictionnaire raisonné 
de l’architecture frangaise, 10 Bde, Paris 1867—68; D. Mothes, Die Baukunft des MU 10 
in Stalien, Jena 1884; €. Enlart, Origines Frangaises de l’architectur gothique en Italie, 
Baris 1894; W. Weingärtner, Syitem des riftlihen Thurmbaus, Göttingen 1860; Unger, 
Bur Geſch. der Kirhthürme, Jhrbb. d. Vereins von Ar. im Rheinlande, Bd 29 1860, S.21 ff. 
— 4, Neuzeit. P. Lafpeyres, Die Kirchen der Renaifjance in Mittel-Ftalien, Berlin und 
Stuttg. 1882. Zur Baugefhihte der römifhen Kirchen findet fi viel Material bei A. 16 
v. Reumont, Geihichte der Stadt Rom, 3. Bd, Berlin 1868—70. Der Kirchenbau des Pro- 
teftantismus von der Reformation bis zur Gegenwart, herausgegeben von der Vereinigung 
Berliner Architetten, Berlin 1893; N. Müller, Ueber die deutfch-evang. Kirchengebäude im 
eg ber Reformation, Leipzig 1895; D. Mothes, Handbuh des evang. Kirchenbaus, 
eipzig 1898; H. Muthefius, Die neuere firhlihe Baukunſt in England, Berlin 1901. 20 

Die jehr umfaffende Speziallitteratur fann hier nicht —* werden. Ich verweiſe 
auf die Angaben bei Dehio und v. Bezold. Eine ſchier unerſchöpfliche Menge von Material 
liegt vor in den Inventaren der Bau- und Kunſtdenkmäler, welche die deutſchen Staaten und 
Provinzen, die öfterreihifhen Länder, einige Schweizerfantone und Dänemark herausgeben. 

1. Alte Kirhe. Man hat wohl von chriftlicher Baufunft geiprochen. Aber in der 25 
Verbindung der beiden Worte liegt derſelbe Iogifche Fehler, wie wenn man von dem 
chriftlichen Staate ſpricht. Denn fo wenig dadurch, daß die Bürger eines Staats Chriften 
find, der Begriff des Staat? geändert wird, fo wenig wird das Weſen der Baufunft 
dadurch umgeftaltet, daß fie einem chriftlichen oder einem nichtdhriftlichen Wolfe dient. 
Nicht die Baukunſt ala ſolche ift durch das Chriftentum umgebildet worden, jondern eine so 
der Aufgaben, die fie zu löfen hatte, wurde geändert: fie hatte nicht mehr Tempel, fon: 
dern Kirchen zu jchaffen. Die neue Aufgabe aber wurde zu einer der mwichtigften, die ber 
Architektur überhaupt geftedt waren; für viele Jahrhunderte kann man noch mehr jagen: 
der Kirchenbau bildete die einzige Aufgabe, bei der die Kunft des Bauens in Betracht kam. 

Die erfte Frage, die hier Antwort beifcht, ift die: Wie ift diefe Aufgabe erwachſen? Kraus s5 
bat an die Spite feiner Unterfuchung über die Entftehung der Bafılifa den Sat geftellt: 
die chriftliche Gemeinde hatte von Anfang an eigene gottesdienftliche Räume (RE d. hr. A. 
I, ©. 112; vgl. Lange S.298). Er denkt dabei nicht an eigens für den Gottesdienst fon- 
ftruierte Räume, fondern an foldye, die ausfchließlich für den gottesdienftlichen Zweck be— 
ftimmt und deshalb nur den Chriften zugänglich waren. Aber auch in dieſer Näher- 40 
beftimmung ift jein Sat unhaltbar. Die älteften Nachrichten über die gottesdienftlichen 
Verfammlungen der Chriften zeigen die Gläubigen in den Häufern einzelner Gemeinde 
lieder verfammelt. Dies gilt von Paläftina ebenſowohl wie von dem Miffionsgebiet des 

oftel Paulus. Wird von Serufalem erwähnt, daß fie das Brot zar’ olxov bradyen 
(AUG 2, 46), jo von Troas, daß fie in einem Öreo@ov, einem Zimmer des Oberftods, as 
verfammelt waren (AG 20, 7). Den Korinther Gaius rühmt Paulus als Eevos Ölns 
rijc drrinoias (Rö 16, 23): man hat alfo anzunehmen, daß die Korinthiichen Ehriften 
in feinem Haufe ſich verfammelten, wenn fie &» dxxinota d. h. ald Gemeindeverjamm- 
lung reg (1 Ko 11, 18; vgl. 1 Ko 14,23: Zav ovväldn I axrinola 6) 
dni To adro). Diefe Verfammlungen aber waren zugänglih: Paulus fest den ‚© 
daß ein druoros N löuwbens in den Kreis ber Chriften tritt (1 Ko 14, 24), und im 
Jakobusbrief ift mit bitterer Ironie gefchildert, wie verfchieden die etwa fommenden Reichen 
und Armen behandelt wurden (2, IS Fragt man nun, in welchem Teil des Haufes 
die Verfammlungen ftattfanden, fo ift felbitverjtändlich, daß man aus dem Obergemach in 
Troas feine Negel zu machen berechtigt ift. Und es iſt einleuchtend, daß bei dem Chriften= 55 
hauſe nicht an einen Balaft gedacht werben kann. Paläſte waren im Altertum nicht häufiger 
als gegenwärtig, und Chriſten, die Paläfte befaßen, waren in der älteften chriftlichen Zeit 
wahrſcheinlich überhaupt nicht zu finden: man fann nur an das bürgerliche Haus der grie- 
chiſch⸗ rkömiſchen Welt denken. Bergegenwärtigt man ſich nun, daß die Zimmer der Alten 
weit Heiner waren als die der Gegenwart, jo ergiebt fich, daß fie für die dxxinola 60 
feinen Raum boten, jo bald die Zahl der Gemeindegliever auch nur ein paar Dutzende 
betrug. Nur der Hof bot genügend Raum für die VBerfammlungen der Gemeinde. Der 
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Einwand, Gottesdienft im Atrium fei unmöglich getvefen, da die Abendbmahlsfeier den 
Bliden der Profanen —— entzogen worden ſei, iſt nicht ſtichhaltig, da die Arkandis— 
ziplin ein ſpäteres Produkt iſt, ſ. EN I ©. 51f. 

Der Gottesdienft im Haufe entſprach durchaus dem Weſen des Chriftentums: die 
5 brüberliche Gemeinfchaft, welche die Chriſten, ſei es durch Rede, Gebet und Gejang, ſei es 
durch das gemeinſame Mahl übten und pflegten, forderte geradezu das Chriſtenhaus als 
Verſammlungsort. Nicht nur die Mittel, ſondern beſonders jegliches Motiv zur Ein— 
richtung, geſchweige denn Erbauung eigener gottesdienſtlicher Räume fehlte der älteſten 
Chriftenheit. Die Gläubigen hatten nicht nur feine Tempel, fondern fie verwarfen den 

ı0 Gedanken Tempel zu bauen als unfinnig (vgl 3. B. Min. Fel. Octav. 10 den Vorwurf 
des Heiden und c. 32 die Ertoiderung des Chrijten). Verftändlich genug, da das Chriften- 
tum feinen Kultus im Sinne des heibnifchen oder jüdifchen Kultus hatte: an Stelle der 
Kultushandlungen trat das fittliche Handeln (ſ. Min. Fel. Octav. 32). 

Gleichwohl ift es dazu gelommen, daß eigene gottesdienftliche Räume errichtet wurden, 
15 und find dieje alsbald ald Heiligtümer betrachtet worden. Um den Umſchwung zu ver: 

ftehen, muß man verfuchen, den Zeitpunkt zu fixieren, in welchem nicht mehr dies ober 
jened Haus für die Verfammlungen benüßt wurde, fondern dieſe einen eigens für fie be 
ftimmten Raum hatten. Außer Streit jteht, daß das in Alerandria zu Lebzeiten bes 
Drigenes der Fall war: er kannte 70 ywoiov ts Eni 1 abrö Or zuotevörıow ovV- 

20 elevoews [reol eöy. 31, 5, ©. 398 der Berliner Ausgabe). Noch weiter zurüd führt 
die Beobadhtung des Sprachgebrauchs. Unter den griechiichen Wörtern ift dasjenige, Das 
durch das Chriftentum den manchfachſten Bedeutungswechſel erfahren bat, das Wort Zx- 
#inola. Nach der Volksverſammlung wurde die sie der Gläubigen und nad 
ihr die Glaubensgemeinde jelbit, jei es als einzelne, ſei es ald Geſamtheit bezeichnet, nad) 

35 der Gemeinde endlih auch ihr Verſammlungshaus. Das ift der herrichende Sprach 
gebrauch im beginnenden 4. Jahrhundert; man findet ihn bei Eufebius: ihm bedeutet 
&xximota ſowohl die Kirche als die Gemeinde, ſowohl die Gemeindeverfammlung als Das 
gottesdienftliche Gebäude. Ebenfo bei feinem Iateinifchen Zeitgenofjen Lactanz ſ. de mort. 
persee. 12, ©.186, Ausg. von Brandt und Yaubmann. Aber wie weit läßt ſich dieſer 

so Sprachgebraud; zurüdverfolgen? Die Antwort bieten der Alerandriner Clemens, der 
Arrifaner Tertullian und der Römer Hippolytus, Männer die kurz vor und fur; nad 
dem Jahre 200 als Schriftjteller thätig waren. Der erftere führt Strom. VII, 5, ©. 846 
ed. Potter den Gedanken aus, das rechte Heiligtum Gottes fei nicht ein Tempel, fon: 
dern die Kirche. Sagt er in diefem Zufammenhbang: od ydo vür row zönov } 

35 TO Avdoorsua row Ealerıöv Errinolavr zalo, ſo fieht man, daß ihm die Vorftellung, 
dual. — einen beſtimmten Ort, ganz geläufig war. Der zweite bemerkt in einer 
Polemik gegen ſolche, die es für zuläſſig hielten, Götterbilder en de idol. ©. 36: 
Ad hanc partem zelus fidei perorabit ingemens: Christianum ab idolis in 
ecelesiam venire, de adversaria offieina in domum Deo venire. Die Baralleli- 

40 fierung von ecelesia und domus Dei zeigt, daß er im erften wie im ziveiten Gaß- 
glied an den gottesdienftlichen Raum dent. Daß die Worte de adversariä officina 
in domum Dei venire „jedenfalls“ fpätere Glofje feien (Nietichel, Lehrbuch der Litur— 
gie I, ©. 80), ift ein Einfall von Rigaltius, der dadurch nicht gerade feine Kenntnis 
des Tertullianiichen Stils beiviefen hat. Oder find etiva auch Apol. 46: Quid simile 

45 philosophus et christianus ? Graeeiae diseipulus et coeli? famae negotiator et 
vitae? verborum et factorum operator? ete. der ziveite, dritte, vierte Sag — 
und es geht noch mehr als zwei Zeilen lang jo fort — „jevenfalls” jpätere Glofien? 
Übrigens ift das „jedenfalls“ nicht Eigentum des Rigaltius, er jagt befcheiden Haec non 
videntur esse Tertulliani. Neben ecclesia hat Tertullian, wie die angeführte Stelle 

50 zeigt, noch eine zweite Bezeichnung des gottesdienftlichen Raums: domus Dei. Die leßtere 
kehrt bei Hippolytus wieder, In Dan. I, 20 ©. 32: “Hviza ol Öbo kaoi avupwrnjoovan 
dıapdeioal tıvas @v Aylov, napamoodvraı Nuloav ebd al Eneioeikdörres eis 
row olxov tod Veod noooevyoußrom Laei närıwv zal row Üeov Öuvovuvımw Eru- 
kaßöusvor Eirovol tıvas #ri. Und wenn, tie ich für richtig balte, die Kanones, bie 

55 feinen Namen tragen, wirklich auf ihn zurüdzuführen find, fo war ihm aud das Wort 
darinola ald Bezeichnung des Verfammlungsraumes der Chriften geläufig, |. X, 60, 
zu VI, 4, ©. 76, XVII, 81, ©. 85, bei. 88f. ©. 87: Neve omnino loquantur in 
ecclesia, quia est domus Dei. Non est locus confabulationis, sed locus ora- 
tionis in timore, Etwas fpäter tritt die dritte Bezeichnung dominicum xvoraxor 

so auf; zuerjt, jo viel ich weiß, bei Cyprian de op. et eleem. 15, ©. 384 und in ber 
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vielleicht novatianiſchen Schrift de spectaculis 5, S. 8. Um dieſe Zeit ſcheint auch 
conventiculum ſchon üblich geweſen zu fein; vgl. Cypr. ep. 59, 14, ©. 683 und de 
unit. ecel. 12, ©. 220. Man fiehbt: Um das Jahr 200 hatten die Chriften des Dftens 
wie des Meftens, des griechifchen, wie des Iateinischen Sprachgebiets ficher zwei, vielleicht 
noch mehrere Bezeichnungen für ihre gottesdienftlichen Räume. Da nun unverkennbar die 5 
Prägung der Namen das längere Vorhandenſein der Sache vorausfegt, fo ergiebt fich, 
daß es in den chriftlichen Gemeinden vor dem Jahre 200 Räume gegeben hat, die eigens 
für den Gottesbienft beftimmt waren: aus dem Gottesdienft im Haufe war ber Gottes— 
dient in der Kirche getworden. Ich verſtehe dabei unter Kirche nicht: freiftehende, öffentlich 
als Gemeindeeigentum befannte Bethäufer innerhalb der Städte, wie Kraus definiert, ſon— 
dern Orte, die dem profanen Gebrauch entzogen und ausfchließlich für die Abhaltung des 
Gottesdienstes beftimmt waren; als ſolche waren fie dann, wie die angeführte Stelle aus 
Hippolytus beweiſt, den Heiden allerdings befannt. Wie hätte man diefe Belanntichaft 
auch verhindern follen? Ob diefe Räume im Gemeindeeigentum oder im Privateigentum 
einzelner Chriften jtanden, das ift eine Frage, die meines Erachtens für den ganzen Zeit- ı5 
raum vom Jahr 200—300 nicht gleichmäßig beantwortet werden kann. Man mag die 
Möglichkeit von Gemeindeeigentum für die Zeit um 200 beftreiten, für bie 2. Säle 
des 3. Jahrhunderts fteht die Thatfächlichkeit völlig feit. Denn im Edikt Konftantins und 
Licinius’ von 313 heißt es: Quoniam christiani non ea loca tantum, ad quae 
convenire consuerunt sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis 20 
eorum ij. e. ecelesiarum non hominum singulorum pertinentia, ea omnia.. 
christianis i. e corpori et conventiculis eorum reddi iubebis, de mort. pers. 48, 
©. 232. Hier ift unterſchieden zwiſchen Chriftenbefis, der im Gemeindeeigentum ftand, 
ad ius corporis pertinens, und foldhem der im Privateigentum ftand, ad ius homi- 
num singulorum pertinens. Auch leßteren konnte die Gemeinde ge haben, nur 
war er nicht ihr Eigentum. Man mochte eine Zeit lang ſich auf diefe Weiſe bebelfen. 
Aber das für die Gemeinde Wefentlihe war dann nicht, daß der Raum ſich im Privat: 
eigentum eines Chriften befand, fondern daß er von dieſem der Dispofition der Gefamtheit 
überlaffen war, die F num ausſchließlich für ihre Zwecke benützte. Ein ſolches Ver— 
hältnis zeichnet die bekannte Stelle aus den pſeudoclementiniſchen Rekognitionen X, 71, s0 
S. 254 ed. Gersdorf: Der Beſitzer überläßt feinen Saal der Gemeinde, und nun verfügt 
omnis populus über denfelben. 

Was lag nun zwifchen dem Frühjahr 58, ald Gajus gewohnt war, die korinthiſche 
Gemeinde in feinem Haufe zu beherbergen, und der Zeit um 200, wo ein Chrift aus der 
Merkftatt in die Kirche oder das Gotteshaus gehen Fonnte, alles in der Mitte! Dies 
Chriftenheit hatte aufgehört, der engaefchloffene Bruderbund zu fein, der fie urſprünglich 
war; F hatte ſich eine komplizierte Verfaſſung gegeben, die zur Unterſcheidung zwiſchen 
dem Klerus und den Laien —5* — hatte. An der Spitze des erſteren ſtand der Biſchof, 
der als Bevollmächtigter Gottes und Chriſti die Gemeinde leitete und mit ihr handelte. 
Die Vorſtellungen von Prieſtertum und Opfer hatten Heimatrecht in der Kirche erhalten ; so 
wie die Gemeinde, fo war aud) ihr Gottesdienst umgebildet worden: aus der Verſamm— 
lung, in der jeder das Wort zu ergreifen berechtigt war, und für die es nur ein Geſetz 
gab: adyta eboynuövos zal ara rafıv ywiodo (1 Ko 14, 40) waren Feiern ges 
worden, in denen nur noch Biſchof oder Presbyter das Wort führten und in denen prieſter— 
liche Kultusafte vollzogen wurden. Es ift klar, daß für diefe Gottesdienfte ein Zimmer 45 
oder das Atrium irgend eines Chriftenhaufes als Verfammlungsraum genau jo menig 
babe, jo jehr fie den Verfammlungen der urfprünglichen Gemeinde entiprochen hatten. 

an fieht auch, es ift nicht zufällig, daß, nachdem faum die Umbildung der Verfaſſung und 
bes Gottesdienites vollzogen war, eigene Gotteshäufer erwähnt werden, fondern die eine 
Entwidelung war durch die andere gefordert. Intereſſant find von diefem Gefichtspunfte aus so 
die Namen. Denn darin, daß ecclesia die gewöhnliche Bezeichnung wurde, lebt die alte 
Vorftellung fort, daß der Gottesdienft Gemeindeverfammlung if. Dana) nannte man 
das Haus; demgemäß wählten die Lateiner, jo weit fie nicht das Fremdiwort aufnahmen, 
dad Wort conventieulum, das ſchon nah gewöhnlichen Sprachgebrauch ſowohl Ver: 
fammlung als Berfammlungsort bezeichnen konnte. In der Bezeichnung Gotteshaus das 55 
gegen lebt der neue Gedanke. Wohl mag fie urfprünglid aus dem biblischen Sprach— 
ge rau aufgenommen worden fein: fie bedeutete trotzdem das Abbiegen von der alten 

ichtung der Vorftellungen, und fie hatte zur unausweichlichen Folge die Nezeption der 
Vorftellung Tempel (diefe z. B. bei Euseb.h.e. X, 4, 1 und 2, & 450 mit der echt 
heidniſchen Wendung, daß die Kirche die irdiſche Wohnung Chrifti fei). 60 

— 0 

t5 o 
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Erklärt ſich auf diefe Weife der Übergang vom Hausgottesdienft zum Kirchengottes- 
dienst, jo ift die nächſte Frage, die Anttvort heifcht, wie die älteften Kirchen geftaltet waren. 
Man könnte fie ablehnen; denn es giebt feine Überlieferung, die die direkte Beant- 
wortung möglih macht. Und welchen Wert hat es Vermutungen über eine vollftändig 

5 verſchwundene Größe aufzuftellen? Aber die Ablehnung ift unthunlich, weil mit jener 
Frage die andere über den Urfprung der kirchlichen Bafılifa zufammenbängt. Auf dem 
ganzen Gebiete der Eirchlichen Archäologie aber giebt es feine wichtigere Frage ala die 
legtere. Denn die Bafılifa ift maßgebend für den chriftlichen Kirchenbau der ganzen 
Folgezeit bis auf die Gegenwart. Eine Vorftellung von dem Urfprung diefer Bauform 

10 muß man alfo zu gewinnen fuchen, wenn nicht der Urfprung des dhriftlichen Kirchen: 
gebäudes überhaupt ein ungelöftes Rätſel bleiben ſoll. 

Worin das Mefentliche des Bafılifenichemas befteht, darüber herrfcht im großen und 
ganzen Einverftänbnis. Es mwird faum MWiderfpruch finden, wenn ich fage: Die altlirch— 
liche Bafılifa ift ein durch Säulenftellungen in drei, feltener fünf Schiffe geteilter Lang— 

15 raum mit überhöhtem, —— Mittelſchiff und einer an der einen Schmalſeite an— 
gebrachten, gewöhnlich halbfreisförmigen, ſeltener quadratischen Niſche. 

Auf die Frage, wie die Architekten auf die Idee, einen ſolchen Raum für die gottes- 
dienftlichen Gebäude der Chriften zu fonftruieren, famen, geben die befannten Hupotbejen 
über den Urfprung der Bafılila Antwort. Man leitet fie ab aus der forenfifchen Bafı- 

20 lifa, oder der fogenannten PBrivatbafilifa, aus dem römischen Haus oder der cella cimi- 
terialis, oder man betrachtet fie ald eine aus dem Bebürfnifje des Kultus erwachſene 
architektonische Neufchöpfung. Die dem Artikel eines Sammelwerks geftedtte Grenze läßt 
natürlich nicht zu, diefe Theorien im einzelnen zu unterfuchen. Aber jede Hypotheſe muß 
ihre Berechtigung dadurch ausweifen, daß fie auf zuläffigen VBorausjegungen aufgebaut 

3 ift. Ich kann mich deshalb begnügen, nad) den Vorausjegungen der angeführten Theo- 
—* zu fragen und ihre Berechtigung zu prüfen. Hören wir die Vertreter der verſchiedenen 

einungen! 
Bunſen S. 26: „Es war ein höchſt glücklicher Gedanke der Chriſten, die Gerichts— 

baſiliken, die größten der öffentlichen Verſammlungsſtätten, zum Muſter ihrer Kirchen zu 
so wählen.” Weingärtner S. 35: „Wir glauben in dieſen Räumen — den Oéci, ſogen. 

Privatbaſiliken — die erſten Pflanzſtätten des Chriſtentums zu erkennen, indem wir hoffen, 
jo der chriſtlichen Kirche einen würdigeren und vernunftgemäßeren Urſprung ihren Haupt: 
teilen nach gegeben zu haben alö der war, welchen man ihm bis jet beigelegt bat.” Debio 
SMA ©. 321: „Wie der dir. Kultus durch frühefte und langedauernde Gewöhnung mit 

3 dem antiken Privathaufe verknüpft ift, jo muß auch die dem chriftlichen Kultgebäude zu 
Grunde liegende Bautradition auf diefelbe Quelle zurüdgeben.” Kraus, KG I, ©. 264: 
„Das Volk verlangte gededte Hallen und die Kirche gewährte fie ihm .. . Wo eine Gella 
beitand ... . fand der Architeft einen Teil feiner Aufgabe ſchon gelöft, er konnte jemen 
apfidalen Abichluß nur fteben laſſen und an den quabratiichen Borraum besfelben eine 

0 gededte Verlängerung anbauen .. Man griff zu der breifchiffigen Halle... . Und die 
chriftlihe Bafılifa ftand fertig da.” Beftermann ©. 172: „Der chriftliche Geiſt ſchuf 
fich für die Bedürfniſſe feines Kultus, der als eine neue Erjcheinung in die Welt eintrat, 
eine neue entiprechende Stätte.” 

Prüft man die Prämifjen der verfchiedenen Meinungen, jo ergiebt ſich jofort, daß 
45 die letzteren ſich in zwei Klaſſen fcheiden. Auf der einen Seite ftehen die Anfichten von 

Zeitermann, Bunfen, Kraus, auf der anderen die von Dehio und MWeingärtner. Dort ift 
die Borausfehung, die Bafılifa ſei die Erfindung eines Architekten, ſei es eine Neufchöpfung, 
jei es eine Übertragung, fei e8 eine Kombination, bier fie jei das Bildungsproduft einer 
längeren Entwidelung: die Chriften feierten Generationen lange ihre Gottesdienfte im 

so Atrium oder im Okus; unter dem Banne der durch die liturgifche Ordnung geſchützten 
Gewohnheit hielten fie an der bisherigen Raumanordnung feit, auch als fie eigene Kirchen 
bauten. Nach Bunjen und Kraus, weniger beitimmt nad) Zejtermann, muß man fidh den 
genialen Architekten, der der Chriftenbeit ihre Kirche ſchuf, im beginnenden 4. Jahrhundert 
denken; das liegt bei Bunfen in der Hypotheſe ſelbſt. Denn tie hätten die Chriften 

55 vorher über die Mittel verfügen follen, um mit den forenfischen Bafılifen zu metteifern ? 
und das wird von Kraus direft ausgeſprochen: „Die chriftliche Baſilika ftand fofort fertig 
da. Die Gemeinſchaft der Chriften mußte in diefer gewiſſermaßen —* aus der Erde 
gewachſenen Schöpfung das willkommene Symbol des Sieges über die Macht des Heiden— 
tums erbliden“, KG I, ©. 265. Aber man braucht dody eigentlich nur diefe Worte zu 

so twiederholen, um die Unmöglichkeit der durch fie ausgejprochenen Anſchauung zu bemeifen. 
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So konnte vielleicht eine Kirche entftehen ; aber nimmermehr die im beginnenden 4. Jahr: 
hundert überall herrſchende Bauform. Die ficherfte Thatfache, die es im biefer ganzen 
Frage giebt, bleibt dabei außer Betradht: ald unter Konftantin das Chriftentum zur Herr 
ichaft in der Melt fam, mußte die entfprechende Form für die chriftliche Kirche nicht 
mehr gefucht werben: fie war vorhanden und fie war in allen Teilen des römijchen 5 
Reichs in den mejentlihen Stüden gleich vorhanden. In diefer Thatjache liegt, wie mich 
dünft, der Zwang, die im Beginn des 4. Jahrhunderts vorhandene Bauform ald das 
Ergebnis einer längeren Entwidelung zu betrachten. 

Das vorhin gewonnene Refultat, daß feit dem Ausgang bes 2. Jahrhunderts —* 
dere gottesdienſtliche Räume eingerichtet oder hergeſtellt wurden, und die eben erwähnte 10 
Thatſache, daß unter Konſtantin die Baſilika vorhanden war, geben die Grenzen dieſer 
Entwickelungsepoche: fie fällt zwiſchen ec. 180 und c. 300. Für die Entwickelung iſt 
weiter in Betracht zu ziehen die befannte Schilderung bes Gufebius über die Friedenszeit 
feit Gallienus, h. e. VIII, 1,5 ©. 459: Mndauös Eu rois nalawis olzodounua- 
ow doxovuevoı eboelas eis nidros dva ndoas tüs nöleıs 2a Deueliov dviorow 
Zuximolas. Bei der Beurteilung der Stelle ift zu erwägen, daß Eufebius dieje Zeit 
wenigitens teilmeife mit erlebt hat, und daß er ein Durchichnittsbild giebt: wenn man 
die Stelle benüßt, jo verallgemeinert man nicht den Bericht über eine Einzelthatjache, 
fondern man verivertet ein von einem kundigen Zeugen entworfenes Bild des allgemeinen 
een Die von Eufebius dargebotene Vorftellung ift nun: vor 260 durchweg Kleine 20 

ethäufer, zoooevarmora, jeitdem meite Kirchen. Nun darf man freilich diefe meiten 
Kirchen fich nicht nad) dem Maß der römischen Bauten feit Konftantin vorftellen. Wir 
wiſſen, daß die Kirche in Nifomebien paueis horis dem Erdboden gleichgemacdht werden 
fonnte (De mort. pers. 12, ©. 187), daß in Trier und in Aquileja wegen der Unzu— 
länglichfeit der Kirchen ſchon im Jahre 336 Neubauten vorgenommen werden mußten, 25 
Athan. apol. ad Const. imp. 15 ed. Maur. t. I, 1, ©.241. Das find Thatjachen, 
die zeigen, daß man vor und nad) Konftantin die Größe nad) einem anderen Maßſtabe beurteilte. 

Die bat man ſich nun die Entwidelung, die ſchließlich zur Baſilika führte, vorzu— 
ftellen? Auf dieſe Frage geben die Hypotheſen von MWeingärtner und Dehio Antwort. 
Gemeinfam tft ihnen, daß fie, ich möchte jagen, eine gerablinige Entwidelung annehmen ; so 
die Reihe befteht nur aus zwei Gliedern: Otus— Baſilika, Atrium — Baſilika. Trotz diefer 
formellen Übereinftimmung find beide Hypotheſen nicht gleichwertig. Die Weingärtners 
führt zu ber firbengeidhichtlich unmöglichen Annahme, daß ſchon in der Frühzeit des 
Chriftentums die Zahl ungewöhnlich reicher Chriften fo groß geweſen fei, daß die wer 
eines feltenen Prunkſals für die chriftliche Kirche typiſch werben konnte. Iſt bier die Bafis ss 
für die Entwidelung zu jchmal, jo gilt diefer Einwand nicht Dehio gegenüber. Vielmehr 
beruht die Stärke feiner Hypotheſe gerade darin, daß er einen Ausgangspunkt nimmt, ber 
überall gegeben war. Meine Bedenken gegen fie gehen denn auch von einer ganz anderen 
Seite aus. Als Gefchichtfchreiber der abendländiichen Kirchenbaufunft richtete Dehio fein 
Augenmerk auf Rom und fragte, aus melden in Rom und Stalien nachmweislichen Ele: 40 
menten fich die Entjtehung der Baſilika erkläre. Allein wer die Gejamtentmwidelung der Kirche 
in der vorfonftantinischen Zeit im Auge bat, wird diefen Ausgangspunkt ſchwerlich für 
berechtigt halten können. Denn in jeder Hinficht ift die abendländiſche Kirche dieſer Zeit 
von der morgenländifchen abhängig: fie bat nicht nur ihre Theologie, jondern auch ihre 
Gemeindeverfajjung, ihren Gottesdienst, jelbft ihre Kirchenfprache bon diefer erhalten ; 45 
allein im Kirchenbau joll ſich das Verhältnis umkehren; bier fol das Abendland probuftiv 
fein, der Orient fich rezeptiv verhalten. Ich glaube nicht, daß das im mindeften wahr: 
jcheinlich ift: es mwiderjpräche der Tendenz; der Gefamtentwidelung. Es gehört aber zu 
den Geſetzen des hiftorischen Werdens, daß die Einzelglieder einer Entwickelungsreihe ſich 
nicht willfürlich in fonträrer Richtung entfalten, Wenn der Ruhm, Heimat der Baſilika so 
zu fein, überhaupt erlangbar wäre, jo wiirde der Gefamtenttwidelung der Kirche nad An- 
—* oder Alexandria, ſelbſt Epheſus oder Smyrna viel mehr Anſpruch auf ihn haben 
s Nom. 

Zu dieſem Bedenken kommt ein zweites. Wenn die Errichtung gottesdienftlicher 
Räume gegen Ende des 2. Jahrhunderts einſetzte, fo iſt man genötigt, fie als räum— 55 
lich beichränft zu betrachten. Denn wenn e8 noch im 3. Jahrhundert im Orient chrifts 
liche Gemeinden gab, die nicht einmal ein Dutzend mwahlfähiger Männer zu ihren Mit 
gliedern hatten (Ap. KO 16, TUI, 5, ©. 7), fo kann das Durchſchnittsmaß der 
Chriftengemeinden am Ausgang des 2. Yahrhundert3 nur ziemlich niedrig geweſen fein. 
Man brauchte nur Heine Kirchen. Aud in den Hauptjtätten mit nachweislich großer su 

— 
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Chriftenzahl aber war das Bedürfnis fein anderes; denn die Zahlenangabe Optats von 
Mileve, de schism. Don. II, 4, für Rom zeigt, daß man dem Anwachſen der Chriften- 
zahl nicht durch Erweiterung des Raums, fondern durch Vermehrung der Kirchen Genüge 
that. Denn daß bier a Zweifel“ nur cellae cimiteriales gemeint feien (Kraus, 

5 KG I, ©. 262), wird jeder bezweifeln, der Optats Sat lieft: Non grex aut populus 
appelandi fuerant pauei, qui inter quadraginta et quod exceurrit basilicas locum, 
ubi colligerent, non habebant. Der locus ubi colligunt ift genau das gleiche wie 
im Ebift von 313 die loca ad quae convenire consueverunt, ein conventiculum, 
d. h. eine Kirche. Überdies bezeugt Eufebius, daß auch mit dem Mafe der Bauten feit 

10 260 gemefjen alles, was vorher vorhanden war, klein war (ſ. o.). Steht das feit, dann 
fann man aber, jo viel ich fehe, der Annahme nicht ausweichen, daß zwiſchen dem Atrium 
und der Bafılifa ein Glied in der Mitte liegt. Die Entwidelungsreihe war länger und 
der erg ar war fomplizierter ald Dehio annimmt. Die Nottvendigfeit liegt darin, 
daß das Bafılifenjchema bei der Antvendung auf Kleine für 100 oder ein paar hundert 

15 Perſonen beitimmte Räume verfagt: da die Höhenausdehnung ſich nicht über ein gewiſſes 
Maß reduzieren läßt — es läßt fich Fein Glied ausſchalten —, fo läßt ſich auch die Aus- 
dehnung in Länge und Breite nicht allzufehr beſchränken: eine Bafılifa für 100—200 Ber: 
fonen iſt unbaubar. 

Damit fommen wir zu der vorhin aufgetvorfenen Frage nach der Geftalt der älteften 
20 chriftlichen Gotteshäufer zurüd. Eine Vorfchrift über den Kirchenbau findet fich zum erſten— 

mal in einer Fälſchung des 4. Jahrhunderts, dem 2. Buch der fogen. apoftol. Konftitutionen 
e. 57,3: Kai no@rov uiv 6 olxos Foro Euunans zart’ Gvarolds tergaunivos, ££ 
Exarlowv av usodw Ta naotopögıa noös Avarokıv' Öots koıze vnl. Keiodo Ö8 
u£oos 6 tod Zmuoxönov Üodvos' ao’ Erdreoa ÖE alrod zadeltodn TO noeopv- 

235 reoıov. Die Vorfchrift zeigt, was im 4. Jahrhundert als vom liturgifchen Standpunfte 
aus notwendige Anforderung an das Kirchengebäude betrachtet wurde. Es mar fehr 
wenig; denn es bejchränkt fi) auf die Markierung des Unterfchieds zwiſchen Klerus und 
Laien und ber Sonderftellung des Biſchofs. Der Verlauf der tirdhfichen Entwidelung 
jchließt nun wieder aus, daß die Anforderungen des 4. Jahrhunderts denen des 2. gegen= 

30 über vermindert waren. Die Anordnungen der apoftoliichen Konjtitutionen ftellen alfo 
das mögliche Marimum der liturgifchen Anforderungen der Zeit furz vor 200 dar. Man 
bat Grund anzunehmen, daß ſchon im Hausgottesdienft der letzten Zeit Biihof und 
Presbyter einen ftändigen, vor dem der Laien ausgezeichneten Pla im Gottesdienft ein- 
nahmen. Daran fonnte bei der Einrichtung eigener Kirchen nicht gerüttelt werden. Das 

35 war eine gegebene Größe. Wohl aber war die Geftaltung des Laienraums und des Pres- 
byteriums frei. So lange der erftere nur für eine beichränfte Zahl von Gemeindegliedern 
beftimmt war, bleibt faum eine andere Annahme übrig, als daß er als oblonger Saal 
geftaltet wurde: denn die längliche Form erjcheint nach den apoftol. Konftitutionen als 
Itationär. Die Geftaltung des Presbuteriums fonnte auf verfchiedene Weife verfucht werden: 

wo man konnte entweder einen Teil des Saals an einer der beiden Schmalfeiten abtrennen 
und dem Presbyterium zuweilen, jo daß dann die Bank der Presbyter an der Schmal- 
feite entlang lief; oder man fonnte an der einen Schmalfeite eine Nifche, fei es eine 
runde oder eine oblonge, anbringen, in deren Grund ſich dann der Bifchofsftuhl und ibm 
zur Seite die Bänke für das Weikyteium befanden. Da derartige Anordnungen des 

45 Priefterraums ſich in jüngeren erhaltenen Monumenten finden — ich verweiſe für den 
eriten Fall auf die Baſilika in Hidra, CJL VIII, 1, S. 63 (die Reproduktion des Plans 
bei Kraus AGI, S. 274 ift unbrauchbar; es find die fämtlichen Maße verändert); für den 
dritten auf die Kirchen in Henchir Tifoubai, Mölang. d’arch. et d’histoire XIV 1894, 
©. 36 Fig. 10, H. el-Azreg ©. 47 Fig. 11, Teniet el-Kebch ©. 57 Fig. 15, H. Seffan 

so S. 60 Fig. 16, H. el-Beida S. 65 Nr. 19 —, fo hat die Annahme ein Recht, daß die 
Löſung wirklich auf jo verfchiedenen Wegen gefucht wurde. Daß fchlieglich die balbrunde 
Nische, die Apfis, zur typischen Form wurde, wird fich aus einem Zuſammenwirken mehrerer 
Urſachen erflären: in Betracht fommt ſowohl der äfthetiiche Wert dieſes Bauglieds, als 
aud der Umftand, daß die Niiche in der Baufunft der Kaiferzeit eines ber beliebteiten, 

55 unzählige Male angewandten Motive war, entjcheidend war vielleicht der akuſtiſche Gewinn : 
der Bilchof fprach ja von feinem Stuhle aus; vol. Prudent. Peristeph. XI v. 225f. 
MSL 60, ©. 554: Fronte sub adversa gradibus sublime tribunal Tollitur, an- 
tistes praedieat unde Deum. Daß die scholae die Vorbilder der älteften chriftlichen 
Betfäle waren, Lange S. 296, ift mir deshalb unwahrſcheinlich, weil ich bezmweifele, ob 

60 es berechtigt ift, von der schola als einer eigenen und beftimmten Bauform zu reden, 
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MWollte man aber die Saalkirchen ſelbſt ald scholae bezeichnen, jo würde zwar ihre Geltalt 
nicht widerjprechen. Allein die Chriften des dritten Jahrhunderts wollten davon nichts 
wiſſen; fie unterfchieden ſehr bejtimmt zwiſchen &xxAnoia und oyoAn oder Öudaoxaleior, 
Hipp. Philos. IX, 12, ©. 458. 

Als Saalkirchen mit Apſis wird man fich demnach die überwiegende Anzahl der feit 5 
260 abgebrochenen oder aufgegebenen Kirchen zu denken haben. Erhalten ift von ihnen 
nichts. Aber Kirchen wie S. Balbina in Rom (Debio und von Bezold, Tafel 15 Nr. 11,22 
Mr. 1) und die von Kraus KG I, ©.276 Fig. 215a zuerſt publizierte Kirche von Hidra 
in Nordafrika liefern den Beweis, daß auch in der Zeit der Bafılifa diefe Form der Kirche 
nicht ſofort verſchwand. Inſtruktiv iſt befonders die leßtere: ein quadratifcher Saal von 10 
ſehr mäßiger Ausdehnung, wenn die Maße von Kraus richtig find, nur 6 m GSeitenlänge, 
und mit verhältnismäßig großem, halbrundem Prieſterraum. Das mar die Kirche für 
höchſtens 100 Perfonen, die man als den Ausgangspunkt der Entwidelung pojtulieren 
muß. Daß die Häufer auf dem Triumphbogen von S. Maria Maggiore in Rom, Garrucei 
T. 212, einfchiffige Kirchen darftellen follen, jcheint mir ſehr zweifelbaft. 16 

Der Übergang von der Saaltirche zur Bafılifa und damit die Entftehung der Bajilita 
fällt aller Wahrfcheinlichleit nah in die Jahrzehnte reger Bauthätigkeit zwilchen 260 
und 303. Das Motiv war Vergrößerung der Räume, die Aufgabe: dieje zu erreichen 
ohne Störung des gegebenen Schemas: oblonges Gemeindehaus mit anjchließender Nifche 
für das Presbyterium. Auf dem einfachften Weg, Vergrößerung des Saals, fam man 20 
nicht weiter: man konnte der Länge nur in beſchränktem Maße zufeen, da die Ausdehnung 
der Breite jehr bald ihr Ziel erreichte. Hier bot fih nun der Ausweg, den Raum zu 
teilen : dadurch wurde aus dem Saal die mehrjchiffige Halle. Es fcheint, daß die herrſchend 
gewordene Anordnung — Schiffe von ungleicher Breite und das Mittelichiff als Haupt- 
raum — nicht fofort gefunden wurde; die S. 780, 16 erwähnte Baſilika in Hibra zeigt 25 
die auffällige Anordnung, daß das Mittelfchiff von jedem der Seitenihiffe an Ausdehnung 
übertroffen wird. Auch hier muß aljo eine Periode des Taftens und Suchens nad) der 
beiten Löſung angenommen werden. Aber nachdem einmal die Teilung in Schiffe rezipiert 
var, war das Endergebnis, breites Mittelichiff mit ſchmalen Abjeiten, nicht zu verfehlen: 
äfthetiiche wie praftifche Nüdfichten drängten ihm zu. Und mwar erft das Mittelfchiff als so 
Hauptraum konftruiert, jo lag die Überhöhung desjelben zum Zwecke eigener Lihtzuführung 
in der Konfequenz der Anordnung. Unvermeidlich war fie überall da, wo die Kirche nicht 
freiftand, fondern wo an den Yangjeiten Anbauten fich fanden; das war ſchwerlich eine 
Seltenheit; vgl. die Nachrichten über Nikomedien De mort. persec. 12, ©. 186, und 
Tyrus Eus. h. e. X, 4, 45, ©. 464). Da die Heritellung mehrſchiffiger Hallen und ss 
die Überhöhung einzelner Näume jedem Architekten geläufig "war, da” überdies in den 
Tempelanlagen zu Hierapolis und auf Samothrake (A. Conze, U. Haufer, D. Benndorf, 
Neue arch. Unterfuchungen auf Samothrafe, Wien 1880, S. 29 Fig. 6) verwandte Bauten 
ſchon vorhanden waren, jo hat es feine Schwierigkeit, ſich vorzuftellen, daß der Übergang 
von der Saallirche zur Hallenkirche nicht von einem Punkte aus gefchah, fondern daß «0 
man an verjchiedenen Orten unabhängig voneinander die gleiche oder eine ähnliche Lö— 
jung des Problems fand. Sicher aber bedurfte es einiger Zeit, bi8 das im 4. Jahrhundert 
berrichende Schema als die befte Löfung erkannt war. 

Die Bezeichnung der Kirche als Bafılila muß noch im 3. Jahrhundert aufgefommen 
fein. Denn im Anfang des 4. Jahrhunderts ift fie befannter Sprachgebrauch, f. die Briefe « 
Konftantins an Makarius von Jeruſalem bei Eufeb. Vita Const. III, 31f., ©. 185, 
und III, 53, ©. 212. Da die urfprüngliche Bedeutung des Namens Bafılifa, gebedtes 
Nebenforum, längit abgejchliffen war, und der Sinn des Wortes nur mehr unferem „Halle“ 
entiprach, |. Dehio SMA ©. 311f., jo hat die Übertragung auf die Kirche nichts Auffälliges. 

Mit der Herrichaft Konftantins beginnt die Epoche der großen firchlichen Kunſt- und so 
Prunfbauten (vgl. Eus. X, 2, 1, ©. 449, Sozom. I, 8, ©. 39 ed. Huſſey). Zum 
Teil durch die Fürſorge des Kaifers, zum Teil durch die Thätigfeit der Biſchöfe erfüllte 
ſich zunächſt der Orient mit Prachtkirchen, etwas fpäter folgte Nom und das Abendland. 
Den Anfang madıt die Kirche in Tyrus, deren Erbauung 9 unter die Herrſchaft des 
Licinius über den Orient fällt (h. e. X, 4). Es folgen die konſtantiniſchen Bauten zu 66 
Serufalem (Eus. Vita Const. III, 30 ff., ©. 183 ff.), Bethlehem (ib. III, 41 ff., ©. 197 ff.), 
Mamre (ib.III, 51 ff., ©. 208 ff.), Konftantinopel (ib. III, 48, ©. 204), Nilomedien (ib. 
III, 50, ©. 206), Heliopolis (ib. III,58, ©. 221), in Rom vielleicht St. Peter. Erhalten 
ift feine diefer Kirchen. Die älteften erhaltenen Pradtbafilifen, S. Maria Maggiore 
in Rom und die ravennatifchen Kirchen, gehören dem 5. und 6. Jahrhundert an. 2) 
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Bei diefer Sachlage leuchtet die große Wichtigkeit der älteren Baubefchreibungen von 
felbjt ein. An der Spite fteht die zu ihrem Schaden jehr rhetoriich gehaltene Be- 
jchreibung der Kirche in Tyrus durch Eufebius, Nach derjelben bildete die Gefamtanlage 
einen durch eine Mauer umfchloffenen Tempelbezirk, Eoxos. Er öffnete fih an der Dft- 

6 feite durch ein großes moörrvlor, die äußere Vorhalle. Dieſelbe führte in einen qua- 
dratifchen Hof, da8 aldorov, atrium, der auf den vier Seiten von Säulenhallen um- 
zogen war. In der Mitte hatte er mehrere Brunnen. Bon der weftlichen Halle aus ver— 
mittelten drei Thüren — die mittlere als Hauptthüre gebildet — den Zugang zur Kirche. 
Man betrat zunächſt eine innere Vorhalle, für welche der bisher nicht befriedigend erflärte 

ı0 Name Narther üblich getworden ift, von da das breifchiffige Gemeindehaus; im Grunde 
desjelben befand ſich die halbrunde Nifche für den Klerus, das Arjua, tribunal, pres- 
byterium, mit den Sigen für die zodedooı, man fann nur verftehen Biihof und Pres- 
byter, und den Bänfen für die übrigen Klerifer, in derMitte der durch hölzerne Schranfen 
gegen das Gemeindehaus abgefchlofjene Altar. 

15 Das Bild, das Eufebius giebt, ftimmt in den mefentlichen Zügen mit der abendlän- 
diſchen und afrifanifchen Bafılifa, wie fie die erhaltenen Dentmäler kennen lehren, überein. 
Aber die Denkmäler zeigen zugleich, daß es unzuläffig ift, alles, was nach Eufebius in 
Tyrus vorhanden war, als überall vorhanden zu betrachten. Sagte Brodhaus in ber 
zweiten Auflage diefes Werkes: Die Baſilika erftredt fich innerhalb des Tempelbgirts in 

20 drei Hauptteilen, 1. dem Vorhof, 2. durch die Vorhalle mit ihm verbunden dem Schiff, 
3. dem Altarraum, fo geben die Denkmäler hierzu fein Recht. Es ift nicht zu bezweifeln, 
daß es Bafiliten ohne Atrium und ohne Narther gegeben hat. Überhaupt war die Be: 
wegung innerhalb des gegebenen Schemas freier, als die berfümmlichen Schilderungen 
erkennen laſſen. In Betracht kommt bier ſchon der Umftand, daß es fein feites Verhältnis 

25 für die Dimenfionen der Schiffe gab. Wie groß die Unterfchiede waren, zeigen die Kirch 
in Ravenna. Die Breite des Mittelichiffs verhält ſich zu der jedes Seitenfhiffs im 
©. Apollinare nuovo wie 2,7:1, in ©. Spirito wie 2,6:1, in S. Mpollinare in 
Glafje wie 2:1, in ©. Agatha wie 1,8:1; etwas fefter, aber immer noch ſchwankend 
genug ift das Verhältnis der Breite bes Mitteljchiffe zu feiner Länge, es beträgt in 

so S. Agatha 1:3,6, in ©. Apollinare i. C. 1:3,5, in ©. Npollinare n. 1:33, in 
©. Spirito 1:2,4. Daß aber dieſe Übereinftimmung nur zufällig ift, zeigt der Vergleich 
mit den römifchen Kirchen. Dort ift das Verhältnis von Breite und Länge in ©. Lorenzo 
f. l. M. 1:2, m ©. Paul 1:3,8, in ©. Maria magg. 1:4,4. Nur das Verhältnis 
von Breite und Höhe ift etwas konſtanter; es ſchwankt zwischen 1:1,1 in S. Maria magg., 

8 1:1,3 in ©. Paul, 1:1,4 in ©. Appollinare i. C. Sodann fommt in Betraht, daß 
e8 für die Bebedung der Schiffe feine Regel gab: man wählte enttweder die Flachdede 
oder man ließ den Dachftuhl frei liegen, vgl. 3.8. Eus. Vita Const. III, 32, ©. 186. 
Wichtiger ift, daß eine Anzahl von Sonderbildungen innerhalb des Baſilikenſchemas vor: 
handen waren. Ich ſehe Bier ab von der edigen Bildung des Priefterraums, die ſich als 

40 jtehengebliebener Reſt einer älteren Entwidelungsftufe verftehen läßt, j. o., von dem ganz 
vereinzelten Auftreten des Pfeilers als geh Glieds (S. Symphorofa Rom D. u. v. B., 
Tafel 17 Nr. 2) und dem ebenfo vereinzelten Stützenwechſel (S. Maria in Cosmedin Nom ib. 
Tl. 16 Nr. 9). Dagegen muß der Fortſchritt von der dreifchiffigen zu der fünfichiffigen 
Anlage und die Einfügung des Duerfchiffs erwähnt werben. Fünfichiffige Bauten waren die 

4 römischen Hauptlirchen St. Peter und St. Paul, die zerftörte Baſilila Urficiana in Ra- 
benna u. a. Diefe Anlage ift von Intereſſe, weil fie die feit 260 wirkſame Tendenz auf 
Erweiterung des Raums in voller Stärke wirkſam zeigt und zugleich beweiſt, daß 
fie nicht nur zur Steigerung der Maße, fondern auch zur Bildung neuer Bauglieder 
führte. Darin wird dann auch die Löfung des vielbejprochenen Rätſels des Uuerjchiffs 

60 liegen, das fich bei den römischen Hauptlirchen und ſonſt ſporadiſch findet. Will man dieſes 
Bauglied verjtehen, jo muß man, wie mich dünft, von der Frage ausgeben, zu welchem 
der beiden urfprünglichen Teile der Bafılila — dem Gemeindehaus oder dem Prieſter⸗ 
raum — es binzutritt. Die Antwort liegt 1. in der Stellung des Altars: derfelbe rüdt 
von dem Rand der Apfis an den Rand des Querſchiffs. Da aber die Stellung des 

65 Altars ins der Prieſterſchaft und den Laien feitftand, jo ergiebt fich die Zurechnung 
des Duerihiffs zum Priefterraum : es ertveitert denfelben. Das wird 2. dadurch beftätigt, 
daß das Duerfchiff fih nur nad dem Mittelfchiff durch den fogenannten Triumphbogen, 
eine wie es fcheint moderne Bezeichnung, in voller Schiffbreite öffnet, gegen die Seiten: 
ſchiffe ift e8 geichlofien gedacht: bier wird die Wand nur durch mäßige Thüröffnungen 

& durchbrochen (St. Baul D. u. dv. B. Tafel 17 Nr. 1, Hendir Resdis, Melang. XIV 
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S. 70, Fig. 23, die afrikaniſchen Ruinen ſcheinen mir überhaupt für die Frage der Ent— 
ſtehung des Querſchiffs ſehr Iehrreih). Auch bier fehlt es nicht ganz am Reſten, welche 
Vorftufen des fertigen Bauglieds zeigen; ich verweiſe auf ©. Petronilla in Rom, wo ein 
Teil des Mittelfchiffs zum Priefterraum g ogen ift, Kraus, KG I, ©. 314 Fig. 247. 
Das Querfchiff mag konſtruktive Vorteile pe t und ſich dadurch den römischen Architeften 5 
bei großen Bauten empfohlen haben. Aber ald Bauglied der Bafılila ift e8 nur zu 
tadeln: es ftellt einen ungefügen Raum dar, der die direkte Verbindung zwiſchen der Anfa 
und dem Gemeindehaus unterbricht; ftatt die Schiffe zu fchließen, ſchneidet es fie ab und 
vor allem, es zerjtört die in der Bafılifa herrichende Längsrichtung ; daß es im allgemeinen 
wenig Aufnahme fand, beruhte demnad auf einem ganz berechtigten Gefühl. Endlich ift 10 
der Emporenbau zu erwähnen. Wie es fcheint, ift er zuerft im Orient in Übung ge 
fommen (vgl. Vita Const. III, 37, ©. 192; in einem Gentralbau Greg. Naz. ort. 
18, 39, ſ. u.); wahrſcheinlich unter orientalifchem Einfluß fam er nad Rom, wo er ſich 
an einigen jüngeren Bauten, S. Lorenzo f. l. M., ©. Agneje (D. u. v. B. Tafel 22 Nr. 4. 
5. 6) findet; zur Herrichaft ift er im Abenblande nicht gefommen. 15 

Das Gefagte zeigt, daß die freie Bewegung der Geftaltungskraft der Architekten durch 
die Rezeption des Bafilitenihemas für den Kirchenbau nicht ausgeſchloſſen war. Es ift 
troßdem im römischen Reiche zu einer Fortbildung der Baſilika nicht gelommen. Wie auf 
anderen Gebieten, jo bemerkt man auch im Kirchenbau jenes troftlofe Verfagen der Kraft, 
das ſich begnügte, das einmal Gegebene zu wiederholen und ftets fchlechter zu wieder— 20 
holen. Auch provinzielle Typen haben fich, wenn ich nicht irre, nicht gebildet: man kann 
weder bon einer ſpezifiſch griechiichen, noch von einer raikie italienifchen oder afrika⸗ 
nifchen Bafilifa reden, wenn auch im letzteren Fall die Neigung zu ediger Bildung des 
Priefterraumd und zur Erweiterung desjelben bemerkenswert it. Eine Ausnahme machte 
nur das halbbarbartfche Syrien. Begründet war die Eigenart der ſyriſchen Kirchen zu= 25 
nächſt dadurd, daß der Mangel an Holz die Baumeifter nötigte, zum reinen Gteinbau 
überzugehen. Aber unter dem Zwang diefer Sachlage gelang es ihnen, Werke zu fchaffen, 
denen das ganze übrige Reich an Eigenart nichts an die Seite zu ftellen hatte, und in 
denen Probleme gelöft wurden, die Jahrhunderte fpäter das abendländifche Mittelalter auf: 
nahm und nicht felten in merktwürdiger Übereinstimmung Löfte. 30 

Will man die Bafılifa beurteilen, jo hat die Gejchichte des Kirchenbaues den Beweis 
geliefert, daß fie in feltenem Maße entwidelungsfähig geweſen ift. Unter allen unit: 
Ihöpfungen der ausgehenden antiten Welt war ſie diejenige, die die größte Zukunft hatte. 
Gedacht it fie völlig in antifem Sinne. Das zeigt fich beſonders in dem Raumgefühl, 
das für die Abmeffung der Dimenfionen maßgebend war. Das Verhältnis der Höhe zur 36 
Breite und Länge fpricht mit aller Beſtimmtheit aus, daß man die Schönheit des Haufes 
in der breit en Halle fand. Daß die Zeit, die ſie ſchuf, eine Epoche der finfenden 
Kunft war, verleugnet fie nirgends. Nur in den Säulenreiben, die die Schiffe trennen, 
ift das konſtruktiv nötige Glied zugleich das jchmüdende Glied ; im ganzen übrigen Bau 
herrſcht das barfte Unvermögen, die Konftruftion jo zu geftalten, daß fie zugleich gefällt: «0 
e3 giebt in der Geſchichte der Baufunft kaum etwas trijteres als die flachen, durch 
wenige Heine Fenſter durchſchnittenen Badfteinwände, welche auf allen Seiten bie 
Bafılila einfchliegen. Nur die reiche Dekoration täufcht über diefen Mangel binmeg. 
Aber die Dekoration twird nirgends von dem Baugedanfen gefordert, fie ift tillelice 
Zuthat, Hülle. 45 

Die Bafilifa war die normale Bauform“ für die chriftliche Gemeindelirche. Allein 
die ————— war ſeit dem 4. Jahrhundert nicht mehr das einzige kirchliche Bau— 
werk, das man kannte. Zum Teil eigenartige kultiſche Zwecke, zum Teil kirchlicher, zum 
Teil fürſtlicher Prunk führten dazu, daß auch der Centralbau für kirchliche Bauwerke Ver— 
wendung fand: er wurde zur typiſchen Form für die Taufkirche, die Denkmalkirche und so 
die Grabfapelle. 

Was die erftere anlangt, fo muß man fich erinnern, daß weitaus die meiften Taufen 
im 4. Jahrhundert Erwachjenentaufen waren, daß fie durch Untertauchen vollzogen wurden, 
und daß infolge der Beftimmung weniger Tauftermine im Lauf des Jahrs ftet3 eine 
größere Anzahl von Katechumenen zugleich die Taufe erhielt. Infolgedeſſen war für 55 
den Bollzug der Taufhandlung ein verhältnismäßig großer Taufbrunnen nottvendig. 
Sollte diefer überbaut werden, jo war fein naturgemäßer Plat in der Mitte des Gebäudes. 
Diefes konnte aljo nur ein Gentralbau fein. Den Bau von Denkmalklirchen bat Ronftantin 
mit der Kirche des bl. Grabs in Serufalem begonnen Euseb. Vit. Const. III, 3, 
©. 182; Adamnan de locis sanct. 1, 2 CSEL ®b 39 ©. 227 ff.; auch der Bau von co 
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eigenen Grabfirchen nahm in dieſer Zeit ſeinen Anfang. Die Beziehung auf das Heiligtum, 
dem ber Bau galt oder den Sarkophag, den er barg, wieſen bier ebenfalls auf die centrale 
Anlage. Dieje aber forderte die Ueberwölbung durch eine Kuppel. Dabei konnte die 
Anordnung des Grundrifjes ebenſowohl Freisförmig als vieledig fein; der Bau konnte durch 

5 eine Anzahl von Nifchen bereichert oder durch Hinzufügung eined Umganges erteitert 
werden. Bei dem allen hielt man fich gänzlich innerhalb des vorhandenen Formenkreiſes. 
Durch die Zivede der Kirche wurde bier nicht eine Bauform geichaffen, jondern es wurde 
den bereit vorhandenen eine neue Verwendung gegeben. Kaum fann man von einer 
neuen Form da reden, wo durch Verlängerung der Niſchen aus der centralen die kreuz 

10 förmige Anlage wurde. Beifpiele bieten das lateranenſiſche und die beiden ravennatifchen 
Baptijterien, die Grabfirchen der Galla Placidia und Theoderichs d. Gr. in Ravenna, 
endlich die Kirche ©. Coftanza in Rom (D. u. v. B. Tafel 1, 3, 7 u. 8). 

Eine neue Aufgabe trat dagegen hervor, indem man es unternahm die centrale Anlage 
für die Gemeindeliche zu verwerten; denn nun fragte es ich, wie bier Priefter- und 

15 Gemeinderaum anzuordnen waren. 
Gentralbauten ald Gemeindefirchen gab es im Orient ſchon jeit der Zeit Konſtantins 

Nach der kurzen —— des Euſebius Vita. Const. III, 50 S. 207 war die von 
dem Kaifer in Antiochia erbaute Kirche ein achtediger wahrfcheinlih von einer Kuppel 
überwölbter Raum mit Emporen. Ebenfalls im Achteck war die von dem Vater Gregors 

20 von Nazianz in feiner Biſchofsſtadt erbaute Kirche fonftruiert, Greg. orat. 18, 39 MSG 35 
©. 1037. Auch Gregor von Nyſſa bejchreibt eine analoge Anlage Epist. 25 MSG 46 
©. 1093 ff. Aber bei feiner diefer Kirchen wiſſen wir etwas über die Anordnung des Priefter- 
raums, Jünger, erjt der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts angehörig, ift die in mancher 
Hinficht rätfelhafte Kirche S. Stefano rotondo auf dem Gälius (D. u. v. B. Tafel 11 

Nr. 1 u. 2), die man ihren Maßen nad nur für eine Gemeindefirche halten kann. Sie it 
wohl der unſchönſte Gentralbau, der je gebaut worden ift; an dieſer formlofen flach ab- 
gejchnittenen Riefentrommel offenbart ſich das Unvermögen, architeftonifch zu gliedern, in 
der ſchlimmſten Weiſe. Intereſſant ift die Kirche nur deshalb, weil fie zeigt, daß das 
Problem, das vorlag, von dem römifchen Architekten überhaupt nicht erfannt wurde: er 

30 baute eine Gemeindefirche wie eine Denkmalkirche, ohne zu erwägen, daß ein Altar feine 
Reliquie it, und daß die Stellung in der Mitte des Raums — nur dort kann er von 
Anfang an feine Stellung gebabt haben — für ihn die denkbar ungünftigfte ift. Dagegen 
wurde es erfaßt, indem man verfuchte, für den Altar in dem durch die vertifale Mittelare 
beherrichten Gentralbau die Stellung im perjpeftivifchen Zielpunft zu getwinnen, die er in 

5 der Bafılifa naturgemäß hatte. Man braucht die Aufgabe nur in diefer Weife zu for 
mulieren, um zu betveifen, daß es ſich dabei um ein Ziel, fo unerreichbar wie die Qua— 
dratur des Cirkels, handelte. Die Löfung war unmöglih, da der Gentralbau feinem 
Weſen nad) einen perjpeftivifchen Zielpunft nicht hat. Trogdem ift man auf diefem — 
zur Herſtellung einer Anzahl von Kirchen gekommen, mit deren Schönheit feine Bafılila 

40 zu wetteifern auch nur entfernt im ftande tft: fie find die höchſten Leiſtungen bes alten 
Kirchenbaues, 

Hier ift zunächſt ©. Vitale in Navenna zu nennen, ein Bau des beginnenden 6. Jahr: 
bunderts, D. u. v. B. Tafel4 u. 5. Allein je anziehender das mächtige von der lichten 
Kuppel überfpannte Achte! mit feinem weiten Umgang, feinen graziöfen Niſchen und feinen 

45 zierlichen Emporen ift, um fo elementarer erjcheint die gefundene Löfung. Sie beftebt 
lediglich darin, * die achte Niſche beſeitigt, der Umgang zerriſſen und über ihn hinaus 
eine verlängerte Apſis geſchoben iſt. Dadurch erhält die Kirche trotz der centralen Anlage 
eime ausgeiprochene Längsrichtung. Aber die forgfältige und geiftvolle Durcharbeitung der 
Chorpartie kann doch darüber nicht täufchen, daß der Gewinn eines Altarraums durd die 

60 Zerftörung der Harmonie der Anlage erfauft wurde. 
Weit volllommener ift die in der Kirche S. Sergius und Badhus (D. u. v. 2. 

Tafel 4 Nr.5 u. 6; Salzenberg Tafel 5) angebahnte, in der Sophienkirche zu Konitan: 
tinopel (geweiht 537) gefundene Löfung (ib. Tafel 6 u. 39 Nr. 14; Salzenberg Tafel 
6—32). ch wiederhole die anſchauliche Beichreibung, die CL. Brodhaus in ber zweiten 

55 Auflage diejes Werkes von ihr gegeben hat: „Hier ift eine Nundfuppel von 104 Fuß 
Durchmefjer über quadratem Grundriß und nur vier Pfeilern angelegt, die wegen dieſes 
Minimums von Stübflächen gleichfam in der Luft ſchwebt, und für die, um ihr die nötige 
Leichtigkeit zu geben, Ziegel gebrannt worden fein jollen, die fünfmal leichter waren als 
— Um der Kuppel das geeignete Wiederlager zu ſchaffen, find zwei rieſige 

so Halbfuppeln öftlich und weſtlich gegen fie gelegt, zugleich den Pfeilern ſelbſt an der Außen 
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wand Strebepfeiler gegenübergeftellt, auf die die Laſt der Kuppel durch Gewölbe über: 
geleitet wurde. An der Ditfeite fand der Bau feinen Abjchluß in der innern halbrunden, 
außen polygonen Apfis, neben der zwei hohe Nifchen als Nebenapfiden in die an bie 
Hauptkuppel gelehnte Halbfuppel fchneiden, denen zwei gleiche an der weltlichen Halbkuppel 
entfprechen. An der Mauer der Kuppel öffnet fc, ebenfo wie in den Nebenapfiden über 5 
den durch die Pfeiler eingeengten Seitenfchiffen das durch Säulenjtellung ausgefüllte Ober- 
geſchoß für die Frauen. Eine doppelte Vorhalle führte zu diefem Wunderbau, von dem 
uftinian das ftolze Wort ſprach: Ich habe dich übertroffen Salomo, und deſſen grandiofe 
erhältniſſe, reiche Ausfhmüdung mit muſiviſchem Schmude, föftliche Geräte, den Glanz 

der fter, und das Meer der Lampen Paulus Silentiarius in einem ſchwülſtigen 
Gedicht beichreibt." Es ift Har, daß im Unterjchied von ©. Vitale in der Sophienfirche 
der im Oſten befindliche Altarraum auf die geiftreichite Weife vorbereitet ift; es geſchieht 
dadurch, daß nur öftlich und mweitlich an den Mittelraum große mit Halbkuppeln bededte 
Niſchen fich anlehnen, während die entjprechenden Räume nördlich und füdlich fich gerad: 
linig gegen ihn abichließen. Aber indem daburd in die Gefamtanlage die Längsrichtung 
eingeführt wird, iſt das Weſen des Gentralbaues aufgegeben: die Harmonie der Anlage 
it nicht wie in ©. Vitale an einer Stelle durchlöchert, e8 it von Anfang an auf de 
verzichtet. 
bi; enn troßdem die Gentralanlagen an äfthetiihem Wert die Bafilifen weit über: 

treffen, jo ift der Grund leicht erkennbar. In der Bafılila ift der Raum dem Zweck 20 
vortrefflih angepaßt, aber er ift ungegliedert; in den Gentralbauten dagegen giebt 
es feine ungeglieverte Mafje: bier zerlegt ſich alles in jtügende und tragende Glieder, 
* — Beziehung zu einander ſtehen, und die den Bau beleben, indem ſie 

n bilden. 
Im orientalifchen und dem von ihm abhängigen ruffifchen Kirchenbau ift durch die 2 

Sophienkirche die Herrichaft der Kuppelficche begründet worden. Die Grundrißbildung 
chloß fich aber nit an die Sophienkirhe an; man bevorzugte vielmehr die Freuzförmige 
nlage. Indem dann jeder Kreuzarm ebenjo wie der Mittelraum durch eine eigene 

Kuppel übertwölbt wurde, gelangte man zu einer Mehrzahl gleichartiger Räume neben: 
einander und bamit zur Auflöfung deſſen, worin der Hauptreiz der Gentralanlage befteht, 30 
der u. Einbeitlichfeit der Raumbdispofition. 

2. Das Mittelalter. In der Baſilika übererbte die untergehende antike Welt 
den neuen und erneuerten Völkern, die nun die Träger der Kulturentiwidelung wurden, 
eine enttwidelungsfähige, aber noch ziemlich unenttvidelte Bauform. Sie war die einzige, 
die auf das Mittelalter wirklich Einfluß geübt hat. Allerdings war man nicht blind für 35 
den Reiz des Gentralbaues. E3 ift einer der vielen Beweiſe für die in jeder Hinficht über: 
ragende Geiftesgröße Karls d. Gr., daß er S. Vitale zum Vorbild für die Palaftkirche 
in Aachen (D. u. v. B. Tafel 40) machte: er bat mit klarem Blid die fchönfte Kirche 
des Abendlandes entdedt. Später hat die Grabesfirche die Wallfahrer aus dem Weſten 
begeiltert; man bat fie da und dort nachgeahmt. Allein diefe Kirchen blieben ver: a 
einzelt; fie beftimmten den Fortgang des Kirchenbaues nicht. Für ihn bildet ausſchließlich 
die Baſilika den Ausgangspunft. 

Bemerkenswert ift nun, wie die verjchiedenen Nationen fich zu diefem Erbe aus der 
Vergangenheit ftellten. In Rom fehlte es niemals ganz an Bauthätigfeit, und wenn 
dieſe auch vorwiegend reitaurierend war, fo war fie es doch nicht ausichließlih. Aber 45 
600 Jahre nach Gregor d. Gr. hatte man noch nicht den Gedanken, daß man anders 
bauen fönne, ald in den Jahrhunderten vor ihm gebaut worden war. Die Neubauten des 
12. und beginnenden 13. Jahrhunderts, S. Maria in Trastevere und S. Lorenzo f. I. M. 
(neuer Teil D. u. dv. B. Tafel 16 Nr. 4) wiederholen einfah das Schema der Bafilifa, 
Man erkennt, was das beißt, wenn man fich vergegenmwärtigt, daß als Honorius III. den so 
Bau von ©. Lorenzo begann, in Frankreich ſchon feit länger als einem halben Jahr: 
Zube gotische Kirchen gebaut wurden: Rom kommt für die Gefchichte des mittelalterlichen 

irchenbaues überhaupt nicht in Betracht. 
Man kann nicht jagen, daß das übrige Italien ebenſo unfruchtbar geweſen wäre. 

Schon die nördliche Nachbarlandihaft des Patrimoniums, Toskana, ift nicht arm an 56 
mittelalterlihen Bauten, die jedermann bewundert. Sie ftehen zum Teil ganz in der 
älteren Enttwidelungsreibe. Denn fo jehr z. B. S. Miniato bei Florenz, D. u. v. B. 
Tafel 69 u. 77 den Beichauer durch das Ebenmaß der Verhältnife durch den Verſuch 
die Mafjen zu beleben und durch den Reiz der Dekoration anzieht, jo wenig fann man 
urteilen, daß neue fonftruftive Gedanken bier vorlägen. Zum Teil führen fie darüber 60 
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re Das ift befonders der Fall bei dem toskaniſchen Hauptwerk, der Kathedrale von 
iſa (D. u. v. B. Tafel 68—70). Hier ift nicht nur das Höchfte geboten, was Toskana 

in der Geftaltung großer Verhältniffe und im Reichtum der Dekoration zu leiften ber 
mochte, fondern bier gefchieht auf Grund der bafılifalen Anlage ein Schritt vorwärts. 

5 Sie wird erweitert zu einem ausgefprochen Freuzförmigen Bau, und fie wird mit dem 
— der centralen Anlage, der Kuppel, verbunden. So ſehr man nun die manch⸗ 
achen Schönheiten des Doms von Pifa rühmen mag, jo fünnen fie doch nicht darüber 
binwegtäufchen, daß die Verfchmelzung des MWiderfprechenden bier noch weniger gelungen 
iſt als in ©. PVitale oder der Hagia Sophia. Beſonders zwifchen der Kuppel und der 

10 flachen Dede des Mittelichiffes Hafft ein unlöslicher Widerſpruch. Der Piſaner Dom entfaltet 
nicht die im Bafılifenfchema Tiegenden Möglichkeiten, fondern er flebt der Bafılifa ein 
fremdes Element an. Energifcher blidte man in Oberitalien vorwärts. Denn bier wurde 
die große Aufgabe der Übertvölbung der Bafılita ins Auge gefaßt. Man kam nicht fofort 
zum Biel. In der Ambrofiusfiche zu Mailand (D. u. v. B. Tafel 158 u. 161) it 

15 die Durchführung der Wölbung durch den Verzicht auf direkte Belichtung des Mitteljchiffes 
erfauft: trotz der füdlichen Sonne leidet die Kirche an unerfreulicher Lichtarmut. Erft in 
©. Michele in Pavia und im Dom zu Parma gelang es diefen Mangel zu überwinden 
(D. u. v. B. Tafel 156. 158. 161). 

Doch knüpft fich der Fortfchritt in der allfeitigen Durdbildung des Baſilikenſchemas 
zo nicht an die Bauten der Lombardei. Er vollzieht fich diesfeits der Alpen. Hier wurde 

er bon ber fräntifchen zeit an nicht mehr unterbrochen: fein erjtes Ergebnis war bie 
fogen. romanische Baſilika. Wir haben bei diefem zeiten wichtigen Kirchentypus zu 
verweilen. Der Name ift jung; er ftammt nad Dehio und v. Bezold Bd I ©. 150 
Anm. 1 von A. de Caumont; nad Kraus KG II, 1, ©. 100 von de Gerville. Niemand 

25 wird ihm für fachgemäß balten; allein fein Gebrauch ift dadurch geſchützt, daß alle anderen 
vorgeichlagenen und von einzelnen eine Zeit lang gebrauchten Namen ibn dadurch nod 
unterbieten, daß fie irreführend find. 

Die Enttwidelung, die wir bier zu verfolgen haben, liegt nicht jo völlig im 
Dunkel wie diejenige, deren Ergebnis die Baſilika war. Aber der Schleier, mit dem alles 

30 Werden fich verhüllt, ift doch auch hier vorhanden. Mir verfuchen die vereinzelten Punkte 
u erkennen, die aus dem Dunkel ans Licht treten. Die ſchwächſte Partie der alten 
Bafılita war die Anordnung des Querſchiffes; an diefem Punkte ſetzte die Fortbildung ein. 
Schon vor Karl d. Gr. find im fränkischen Reich kreuzförmige Baſiliken gebaut worden 
(Kirche in Rebais, Vita Agil.15 ASB I, ©. 308, in rg Vita Filib. 7, ©. 786). 

35 Die Kreuzgeftalt wurde erreicht, indem das Mittelfchiff über das Duerjchiff hinaus ver- 
längert wurde: fo erjchien die Kirche als ein auf die Erde gelagertes Rieſenkreuz. Da 
man die Kreuzgeſtalt betonte, fo ift zu vermuten, daß man nicht aus äſthetiſchen Erwä— 
gungen, fondern um der fombolischen Beziehung willen diefe Form fuchte. Der äfthetifche 
Gewinn war jedoch außerordentlich groß. Denn nun erft war das Duerichiff dem Bau 

40 eingefügt, und indem das Duerjchiff zum Gemeindehaus, der Raum zwiſchen Querſchiff 
und Apfis zum Priefterchor gezogen wurde, tvar der letztere jo erweitert, daß er in einem 
harmonischen Verhältnis zum Ganzen der Kirche ftand. Zu meiteren Fortbildungen führte, wie 
es ſcheint, die Steigerung der Reliquienverehrung. Man hatte ſchon früher den Altar gerne 
über einem Märtyrergrab errichtet. Nun begann man die engen Grüfte der älteren Zeit 

45 p Dratorien auszubauen (ſ. Dehio u. v. Bezold I ©. 183f. und die von mir KG Deutid: 
ande II ©.259 Anm. 6 aus litterariichen Quellen gejammelten Belege). Die Folge 
für die Kirche war die Erhöhung des Chors über die Bodenfläche der Schiffe Wahr: 
Icheinlich das gleiche Motiv führte zur Erbauung einer zweiten Apfis an der weſtlichen 
Schmaljeite der Kirche (ebenfalld ſchon vorfarolingifch, j. Dehio u. v. Bezold I ©. 169). 

so Sodann gejchahen die eriten Schritte, um Kirche und Turm zu verbinden. Die altfird- 
liche Baſilika kennt den Turmbau nicht. Nur in Syrien fommen turmartige Aufbauten in 
mehreren Fällen vor (de Vogüs pl. 17. 66. 123. 132). Wie e8 fcheint, ohne Zuſammenhang 
mit dem Dften, erjcheinen im Übergang zum Mittelalter in Jialien die älteften Türme, 
unſchöne Bauten in der Form von Cylindern oder Parallelepipeden, die das Unvermögen des 

55 Zeitalters, ein gegliedertes Bauwerk zu fchaffen, deutlich zeigen (Dehio u. v. Bezold Taf. 24 1.). 
en Verſuch, ſie mit der Kirche zu verbinden, machte man nicht: man begnügte fich die 

Türme in der Nähe der Bafılita zu jtellen. Im fränkiichen Reich ift der Turmbau 
mindeftens gleichalterig wie in Italien, jedenfall3 vorkarolingifch (ſ. Ven. Fort. Carm. 
III, 1 v. 31; Vita Anstr. 14 ASB II ©. 940). Hier aber treten uns alsbald bie 

co Verfuche entgegen, das ungefüge Bauwerk zu gliedern und in ein Verhältnis zur Kirche 
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zu ſetzen: der erftere, inden der Turm mit einer fchlanfen Dahpyramide gekrönt wurde 
(St. Wandrille, die Pyramide war 35° hoch, Gesta abb. Font. 17 ©. 55), der I i 
indem man ein QTurmpaar ſymmetriſch A Apfis anordnete (Bauriß von St. Gallen). 
Endlich wagte man auch die ftügenden Glieber neu zu geftalten: man erfegte die Säule 
durch den fräftigeren, tragfähigeren Pfeiler (Einhards Bauten in Michelftabt u. Seligen- 5 
ftabt, D. u. dv. B. Tafel 42 Nr. 5). Es ift möglich, daß die Schwierigkeit, Säulen zu 
beichaffen, ven Anlaß hierzu gab; bei Einhards Bauten ift das ng: A ſehr unwahrſchein⸗ 
lich; denn das Mainthal und der Odenwald boten ihm geeignetes Material für Säulen 
in Fülle. Wie immer, ſo lag in der Aufnahme des Pfeilers ein Gewinn. Die Be— 
nützung der Säule in der Baſilika war von Anfang an eine Vergewaltigung dieſes 10 
feinsten Baugliedes der Antife. Denn fie war nicht gedacht ald Stüße der hohen Mittel: 
jchiffmauern der chriftlichen Kirche. Ihre Geftalt und ihre Verwendung ergaben eine un- 
elöfte Diffonanz. Die Baumeifter ded 4. und 5. Jahrhunderts haben fie nicht empfunden. 
Wer möchte jagen, ob Einhard fie fühlte? a. aber hat er fie befeitigt. 

Man fteht, an den verjchiedenften Punkten wirkte im fränkifchen Reiche die Tendenz, ı5 
über das Bisherige hinauszulommen. An diefem Orte ſetzte man bier ein, an jenem 
dort; wie weit man in der erften Hälfte des 9. Jahrhundert gelangt war, zeigt ber 
Bauriß von St. Gallen. Das fchließliche Gefamtergebnis mar die romaniſche Bafılika, 
wie fie feit der Karolingerzeit in allen chriftlichen Ländern diesſeits der Alpen berrichte. 
Dabei ift das eingetreten, was in der nachonftantinifchen Zeit fehlte: e8 kam in den 20 
verjchiedenen Ländern zu verfchiedenartigen Bildungen, wie denn feine andere Bauform 
eine ähnliche Variabilität zeigt, wie die romanische Baſilika. 

Für die allgemeine Entwidelung kommen hauptſächlich Deutfchland und Frankreich in 
Betracht. Wir vergegenwärtigen uns, ſoweit e8 die Grenze geftattet, die dieſem Artikel geftedkt 
fein muß, die Hauptzüge der Entwidelung in beiden Ländern. In Deutichland wurde 2; 
von der alten Baſilika beibehalten: die Teilung des Gemeindehaufes in drei Schiffe, die 
Überhöhung und damit direkte Belichtung des Mittelichiffes, die flache Bebedung der 
Schiffe, der Abjchluß des Gefamtbaues in der Chorniſche. Neu war 1. die Vorliebe für 
die Freugförmige Anlage. Mit ihr bing die allmählich ſich vollziehende Bildung eines 
feften M es Hr die Hauptteile der Kirche zufammen: das Querſchiff wurde in gleicher so 
Breite wie das Mittelichiff gebildet; das Duadrat, das ſich durch die Durchichneidung 
beider Schiffe ergab, die fogen. Vierung, wurde die Mafeinheit: es murde je einmal 
wiederholt bei dem öftlihen, ſüdlichen und nörblichen Kreuzarm, mehreremal bei dem 
weitlihen. Neu war 2. die Verbindung des Turmbaues mit der Kirche. Sie gefhah in 
der mandhfaltigften Weife, fei es jo, daß ein Turm dem Mittelfchiff vorgelegt wurde, fei ss 
es fo, daß ein Turmpaar oder zwei Turmpaare dasfelbe flanfierten, der Zived war immer, 
den Turm oder die Türme als integrierenden Beftandteil des ganzen Bauwerks erjcheinen 
zu lafjen. Neu war 3., daß man aufhörte lediglich auf die Innenwirkung bedacht zu 
fein: durch den Faſſaden- und den Bortalbau, durch Gliederung und Belebung der Wand» 
flächen erhielt auch das Äußere der Kirche den Charakter imponierender Schönheit. Neu «0 
war 4. die nad) und nach fich vollziehende Umbildung und Neubildung der Einzelglieder. 
Man * die aus der Antike überkommenen Formen nicht verworfen; wie lange wurde 
das Alkanthuskapitell nachgeahmt! aber daneben ber geht die Erfindung eigener neuer 
zen Das Mefentlihe dabei fcheint mir, daß die Form mit. dem vertwenbbaren 

aterial und mit dem fonjtruftiven Zweck ins Gleichgewicht gejegt wurde. Man kann ss 
das romanifche Mürfellapitell dem zierlichen forinthiichen Kapitel gegenüber roh finden ; 
aber wenn man fragt, welches von beiden als Auflager für den fräftigen Bogen, der die 
ſchwere Oberwand trägt, an feinem Platz ift, jo wird niemand zweifeln, wie er zu ant- 
mworten bat. Darin aber liegt der höhere äfthetifche Wert des erfteren an diefem Plate: 
denn es giebt feine zweckwidrige Schönbeit, en alles Zweckwidrige ift unjchön. 50 

Neben diefen überall zu findenden Zügen bemerkt man die größte Freiheit der Bewegung : 
beſonders die Chorpartie wurde in der mandhfaltigften Weiſe bereichert: man brachte an 
der öftlihen Seite der Kreuzarme Apfiden an, die den Seitenfchiffen refpondierten : fie 
waren als deren Abjchluß gedacht, wie die Hauptapfis ala Abſchluß des Mitteljchiffes; 
oder man führte auch die Seitenfchiffe jenſeits des Duerfchiffes fort und jchloß fie erſt ss 
hier mit einer Apfis, oder man ließ fie ald Umgang die Hauptapfis umziehen und belebte 
den Umgang meiter durch radial gejtellte Apfiden. Mit der halbrunden Nifche wechſelte 
die polygonale, auch der — Abſchluß kam wieder vor. Dieſelbe Freiheit 
herrſchte in Bezug auf die Wahl der Stützen: hier hielt man an der Säule als Träger 
der Mittelſchiffwand feſt, dort griff man zum Pfeiler, oder man ließ Pfeiler und Säule oo 

50 
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in regelmäßigem Wechſel aufeinanderfolgen. Bei der Geftaltung des Aufbaues bot die 
Anlage oder Vermeidung einer Empore die Möglichkeit verjchiedenartiger Bildungen. 

Der Reiz der romanischen Bafiliten beruht nicht zum mindeſten auf diefem fchier 
unerfchöpflichen Reichtum eigenartiger Geftaltungen. Kein Stil fchließt das Schablonenbafte 

5 fo jehr aus mie diefer; man möchte jagen: jeder der baute, mußte eigenartig bauen. Und 
was von der Anlage gilt, gilt auch in Bezug auf die Bildung aller einzelnen Bauglieder, der 
fonftruftiven fowohl, wie der dekorativen: nie konnte die fünftlerifche Phantaſie ſich freier 
beivegen. Auf diefem Wege gelangte man zur Herftellung von Kirchen, die an äſthetiſchem 
MWerte die altchriftlichen Bafilifen übertreffen. Denn mer möchte Pi daß jo fein ge 

10 gliederte Bauten mie die Abteifirche von Gernrode (D. u. v. B. Tafel 46f. 64) oder 
St. Michael in Hildesheim (ib. Tafel 43. 53. 64), ald Werke der Baukunſt der Pauls: 
firhe in Rom ebenfo jehr überlegen find, wie fie an prahleriihem Schmud des Marmors 
und des Goldes hinter g urückſtehen? 

Und doch war die Each Baſilika nur eine Vorftufe für eine höhere Form: 
15 die gewölbte Bafılika. 

Es war jchwerlich das äfthetifche Ungenügen an der durch die flache Dede ſcharf ab: 
gejchnittenen Halle, was zu diefem Fortjchritte führte. Vielmehr drängte die Rückſicht auf 
die Feuerſicherheit dazu, die flache Holzdede durch das Steingewölbe zu erſetzen. Alle 
mittelalterlichen Geſchichtswerke find voll von Nachrichten über die immer tiederbolten, 

% verheerenden Brände der Hauptkirchen. Das Ziel wurde nur allmählich erreicht; nachdem 
fidh die Kraft an der Überwölbung der Seitenichiffe erprobt und — hatte, wagte man 
zuerſt am Dom zu Speier ſeit dem Jahr 1097 auch das weite Mittelſchiff zu überwölben 
(D. u. v. B. Tafel 164. 171. 173). Der Meiſter des Baues iſt vielleicht Biſchof Otto 
von Bamberg (ſ. KG Deutſchlands III S. 920 Anm. 2). Er oder feine techniſchen Rat⸗ 

35 geber wählten das Kreuzgewölbe, d. b. diejenige Art des Gewölbes, welche durch die 
——— zweier Tonnengewölbe entſteht, und durch welche die Hauptlaſt des 

Gewölbes auf die vier dasſelbe ſtützenden Pfeiler übertragen wird. Dem Vorgang von 
Speier folgte man alsbald in Mainz und Worms (D. u. v. B. a. a. OO.), bei dem Bau 
der Abteiliche in Laach (D. u. v. B. Tafel 165. 171 u. 175) und anderwärts nad. 

30 In der gemwölbten Baſilika war derjenige Typus für den Kirchenbau gefchaffen, der alle 
früheren Werke übertraf, und felbft faum übertroffen worden if. Schon die Zeitgenofien 
haben jeine Vorzüge ſofort erlannt; das ergiebt fi) aus dem ungeteilten Lob, das dem 
Bau von Speier überall zu teil wurde (AG Deutſchlands III, ©. 921 }.). 

Die Aufnahme des Gewölbebaues ermöglichte nun vollends eine ftreng ſymmetriſche 
85 Anordnung der Geſamtanlage. Nicht nur wurde die vorhin erwähnte Abmeſſung von 

Quer⸗ und Mittelfhiff überall Regel, fondern es wurden auch die Seitenfchiffe in ein 
fejtes Verhältnis zum Mitteljchiff gebracht: fie erhielten die halbe Breite des letzteren bei 
boppelter Zahl der Gewölbefelder. Das führte weiter zu der verjchiebenen Ausgejtaltung 
der Pfeiler ald Haupt: und Nebenpfeiler, je nachdem fie die Mittel- und Seitenjchiffgemwölbe 

40 oder nur bie leteren zu tragen hatten. 
Die großen romanischen Kirchen waren ſämtlich Stifts- oder Klofterfirchen ; N 

dienten aljo nicht nur dem Gemeindegottesdienit, fondern auch den Dffizien der Kanoniler 
oder Möndye. Daraus erklärt fich der, der Anlage des Baues mwiderfprechende, Abjchluß 
des Chors vom Gemeindehaus durch hohe Steinfchranken, den man in romanifchen Kirchen 

45 nicht jelten findet: der Chorraum wurde für den Stiftögottesdienft abgefchieden; für den 
Gemeindegottesdienft wurde vor den Schranken ein eigener Altar, der fogen. Kreuzaltar 
errichtet. Da an den Schranken ein Pult zur Verlefung der Perikopen angebradyt wurde, 
das lectorium, jo bezeichnete man die Wand jelbit als Lectionar, germanifiert als 
Lettner. Die Verbindung der Stiftd: oder Kloftergebäude mit der Kirche führte zur An- 

50 lage der jogen. Kreuzgänge. Die Kloſtergebäude waren um ein Rechteck angeordnet, deſſen 
eine Langſeite die Kirche bildete. Um den offenen Hof zogen fich breite nach dem Hofe 
zu ſich öfnenbe Hallen: die Kreuzgänge. 

Stellt man die romanische Bafılifa in ihrer vollen Durchbildung der altkirchlicyen 
egenüber, jo ift die Verfchiedenheit einleuchtend: dort herrichte die Längsrichtung aus 

65 —— die ganze Anlage mußte den Blick des Eintretenden ſofort auf den Altar und 
den dahinter befindlichen Prieſterraum richten. Hier iſt die Herrſchaft der Längsrichtung 
nicht aufgegeben, aber ſie iſt gemildert; denn die Anordnung aller Räume iſt bedingt 
durch das —* der Gruppierung. Das Gemeindehaus iſt nicht ein einheitlicher Raum 
wie das Mittelſchiff der alten Baſilika, ſondern es iſt durch eine Gruppe quadratiſcher 

6 Felder gebildet: nicht in gerader Linie jondern in Schwingungen wird der Blid zum 
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Ghore geleitet. Man kann fich feinen romanischen Dom denken, deſſen Schiffwand von 
einer Prozeffion von Heiligen erfüllt wäre, die in ununterbrochener Reihe vom Eingang 
bis zum Chore fich folgen, wie in ©. Npollinare nuovo. Ebenſo gruppieren fich die 
Nebenapfiden um die Hauptapfis, die Seitenfchiffe um das Mittelfchiff, die beiden Chöre 
um das Gemeindehaus. Nicht minder berrjcht im Äußeren im jeder Hinficht die Abficht 
zu gruppieren. Es ift Har, daß darauf der malerifche Charakter der romaniſchen Baſilika 
und ihre Tberlegenheit über die alttirchliche beruht. Denn nicht Einförmigfeit fondern 
Rhythmus fordert die Kunft. Liegt ſchon hierin der Umfchwung des Schönheitsgefühls, fo 
zeigt fich derſelbe noch deutlicher in der Verſchiedenheit der Verhältniszahlen für Breite 
und Höhe. Während vordem 1:1,4 ſchon eine ungewöhnliche Höhenentmwidelung be 
deutete, ift für die flachgededte romaniſche Baſilila das Verhältnis 1: 1,9, Limburg 
a. d. Hardt, 1:2 St. Michael in Hildesheim, ſelbſt 1:2,4 PBaulinzelle; in ber ge 
mwölbten Pe fteigert fich die Differenz noch meiter 1:2 Mainz, 1:2,3 Worms, 
1:2,5 Speier. 

Sieht man auf Frankreich, jo ift das Bild in vieler Hinficht ein anderes als in ıs 
Deutihland. An Stelle der allmählichen, um nicht zu jagen folgerichtigen Enttwidelung 
diesſeits der Vogeſen bemerkt man jenſeits einen faft verwirrenden Reichtum bon Geftalten 
und Motiven. Im ——— Freifich führt der —— auch dort von der flachgedeckten zu der 
gewölbten Kirche. Aber nicht nur iſt der Zeitpunkt, in dem der Übergang vollzogen wird, 
in ben verſchiedenen Landſchaften Frankreichs verſchieden — das tar in Deutſchland 20 
nicht anders — ſondern vor allem liegt der Endpunkt, zu dem die Bewegung führte, auf 
ganz verſchiedenen Seiten. Denn im Süden wurde, um die Überwölbung zu ermöglichen, 
die Bahn verlaſſen, die man ſeit dem dritten Jahrhundert eingehalten hatte: man ver: 
zichtete auf das Bafilifenfchema und griff zu der einfchiffigen Saalfırche zurüd, indem man 
diefe mit einem Tonnengewölbe überfpannte (Rathedrale zu Drange, K. zu Reddes, D.u. 5 
v. B. Tafel 93. 95. 99) und kam von da aus zu freugförmigen Anlagen [Montmajour, 
Magelonne Tafel 93. 95. 97), oder man bielt zwar an der dreifchiffigen Anlage feit, ſah 
aber von der Überhöhung des —— ab und bildete die Schiffe als annähernd 
gleihhohe mit Toonnengewölben gefchloffene Hallen (Beifpiele St. Martin d'Ainay in 
yon, Sarcafjone ib. Tafel 117 u. 122); indem man anderwärts Emporen über ben so 
Seitenfhiffen anbrachte, näherte man fi) der Bafılita wieder (S. Sernin in Touloufe 
ib. Tafel 119. 130. 133; N, Dame du Port in Clermont ib. Tafel 130—132): * 
fehlt es nicht an Beiſpielen, daß man die baſilikale Anlage mit der Überwölbung d 
eine Halbtonne kombinierte (S. ar in Arles, ib. Tafel 134f). Neben dem 
Tonnengewölbe fand die Kuppel manchfach Verwendung, ohne daß man doch zu centralen 35 
Anlagen überging: man übertölbte Langräume, indem man eine Reihe gleich großer Kuppeln 
aufeinander folgen ließ (Gahors, Angoul&me ib. Tafel 100. 101. 104. 106), 

Dagegen Biet der Norden an der Bafilika feſt. Wie in Deutfchland war die Über: 
mwölbung durch die Verftärfung der Stützen vorbereitet: Die Säule wurde zu einem 
Rundpfeiler umgebildet oder durch einen eckigen Pfeiler erfegt. Das Ergebnis war in «0 
fofern von dem deutjchen abweichend, als in Frankreich zwar ebenfalld das Kreuggemölbe 
vielfach Verwendung fand, aber doch nicht zu fo ausichließlicher Herrichaft kam wie in 
Deutichland. Beſonders in Burgund benügte man aud für die MWölbung der Baſilika 
die Halbtonne (zerftörte Kirche von Cluni, Paray le Monial, Autun, D. u. v.B. Tafel 
1207. 1385). Damit erreichte man diejenige Form der getwölbten Bafılila, die dem 45 
Geift der urfprünglichen Anlage am genaueften entſprach: das Tonnengewölbe fügt fich 
der Herrfchaft der Längsrichtung völlig ein. Aber da im übrigen die Anlage ähnlich wie 
in Deutichland gruppiert war, jo war das Nefultat gleichwohl nicht ganz harmoniſch. 

Seit dem 12. Jahrhundert wurde bie Herrfchaft der romanijchen Bafılita zuerft er⸗ 
fchüttert, dann gebrochen durch das Aufkommen der Gotik. 50 

Auch mit diefem Namen ift niemand zufrieden. In der That ift er eine finnlofe 
Bezeichnung, erfunden von dem unmifjenden Hochmut der Staliener. Aber feine Herrichaft 
ift gejchügt durch feine allgemeine Rezeption und durch die Unmöglichkeit, einen andern 
Namen zu finden, der alle befriedigt. Die Bezeichnungen als franzöftfcher oder deutjcher 
Bauftil waren Eintagsnamen, hiftorifch bemerkenswert, da in ihrem Gegenfat gegen den 56 
Namen Gotik der vollftändige Umſchwung des Urteils fich fund gab, 

Nichts ift eigentümlicher als der Urfprung der Gotik. Man kann fagen: Aus ber 
altchriftlichen Bafılila mußte die romanische entjteben, das forderte die Entwidelungs- 
fähigkeit und die Unvolllommenbeit der erfteren. Aber niemand wird analog über die 
romanifche und die gotische Kirche urteilen. Der Urfprung des gotifchen Stild bat etwas 60 

.. _ 
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MWillfürliches, wie er denn aus der Löſung eines einzigen techniſchen Problems: beſte 
Bildung des Kreuzgewölbes, erwachſen ift. Und doch muß er dem entſprochen haben, was 
das Zeitalter unbewußt ſuchte. Wie wäre er fonft jo rafch zur Herrichaft in ber ganzen 
abendländifchen Welt und durch die Kreuzfahrer auch in einem Teil des Drients gefommen ? 

5 Die Heimat der Gotik find die nördlichen Provinzen Frankreichs. Über eine Reihe 
von Vorftufen führte der Meifter des Neubaues der Abteikirche von S. Denis unter Abt 
Suger 1140— 1144 hinaus. Denn bier zuerft wurde der Wand jede Bebeutung als 
tragendes Glied abgenommen und das Gewölbe ausfchließlih auf die durch Strebebögen 
geficherten Pfeiler geftüßt: die Dede bedarf der tragenden Wand nicht mehr, fie ift etwas 

10 für ſich; jener fällt, jo weit fie überhaupt erhalten ‚bleibt, nur noch die Aufgabe zu, den 
Raum zu umfchließen. Die technifche Möglichkeit war durch die Ausführung des Gewölbes 
zwiſchen Kreuzrippen gegeben. Denn infolgedeſſen wurde die ganze Laſt des Gewölbes 
auf die vier Aüßenben unkte übergeleitet. 

Darin aber beiteht das Weſen der Gotik: durch die Konftruftion der Gewölbe 
15 zwifchen den Rippen und die Sicherung der Pfeiler durch das Strebewerk macht fie die 

Dede unabhängig von der Wand, und indem fie fodann für die Konftruftion des Gemölbes 
den Spisbogen verivendet, macht fie die Gewölbe unabhängig von der quabratifchen 
Grundfläche. Die freie Dispofition über den Raum mar geivonnen. Oder ſchien fie nur 
gewonnen? Denn von ber Freiheit der Raumbdispofition machte man kaum Gebrauch: 

20 die Gotik blieb bei der romanifchen Anordnung des Mittelfchiffed mit zwei Seitenfchiffen 
von je der halben Breite, nur daß die Jochzahl in Mittelfchiff und Seitenſchiffen nun die 
leiche wurde; fie blieb auch bei der Bereicherung der Choranlage durch radial geftellte 

ellen; fie blieb ebenfo bei der Überhöhung des Mittelichiffes, nur daß durch die Be 
feitigung der Emporen eine größere Höbenentwidelung ber Seitenjchiffe möglih gemacht 

25 ward. Weber im Grundriß noch im Aufbau wurde aljo das biäherige Schema befeitigt. 
Dagegen wurden alle Einzelgliever neu und übereinftimmend gejtaltet: nachdem ber er. 
bogen in ber Gemölbebildung die Herrfchaft erlangt hatte, wurde er maßgebend für alle 
durch Bögen überfpannte Bauglieder: für Fenfter, Thüren, Arkaden. Auch das Ornament 
wurde faſt nur noch aus fich fchneidenden Kreislinien fonftruiert, es erftarte zum Maß- 

80 wert. Durch das Rippengewölbe wurde die Gliederung der Pfeiler bedingt: jeder Bogen 
des Gemwölbes feste fih am Pfeiler in einem vorfpringenden Gliede fort, das ihm ent: 
iprach, den ſogen. Dienften, die wie überſchlanke Säulchen geftaltet den Pfeiler als einen 
Säulenbüfchel erjcheinen ließen. Wie das Haus, jo wurden auch die Türme aus Pfeilern 
fonftruiert. Faſt völlig bejeitigt wurden die Wände: der Raum — den Strebe⸗ 

85 pfeilern wurde Fenſter, die Wand, an die ſich die Pultdächer der Seitenſchiffe anlehnen, 
Triforium; nur die Fenſterſockel der Seitenſchiffe erinnerten daran, daß man ein Haus 
nicht ganz ohne Wand bauen kann. 

Man hat wohl geſagt, in der Gotik werde das vertikale Prinzip bis zur äußerſten 
Konfequenz durchgeführt (Brodhaus in der 2. Aufl. diefes Werkes), Aber diefer zu 

40 offenbar unrichtig.. Denn die Teile der gotischen Kirche beziehen fich nicht auf eine 
tifalare; auch der gotische Dom ift ein Langhausbau. Wie in der romanischen Baſilika ift 
der die Kirche abichließende Chor das Hauptglied des Baues, auf ihn werben durch die 
in enger Reihe ſich drängenden Arkaden der Schiffe die Blide der Beichauer hingeführt 
Inſofern bezweifele ich, ob man es als Inkonſequenz bezeichnen kann, daß im Fafladenbau 

45 der franzöfiihen Dome überall die vertifalen inte durch boringontal laufende Glieder 
durchbrochen werden. Dieſe volllommenften Leiftungen des gotifchen Stils find fein 
Widerfpruch gegen das gotische Prinzip. Richtig ift nur, daß die ftärfere Betonung ber 
eier die ſchon in ber romanifchen Epoche cinjeßte, in ber gotifchen ihren 
Fortgang hat. Das jeigt befonderd der Turmbau, das zeigen auch die Berbältniszablen 

0 der Höhe und Breite des Mittelichiffes: Paris N. Dame 1:2,8, Reims 1:3, Amiens 
1:33, Beauvais 1:3,4, Köln 1: 3,5. 

Deagt man, worin der Grund lag, daß die Gotif dem 12. und 13. Jahrhundert 
fo vollftändig Genüge that, jo wird er zum Teil in dem eben berührten, der bisher un- 
übertroffenen Höhenenttwidelung, zu finden fein: das Höchite erjcheint ala das Er ſte. 

bb Sodann kommt die Kühnheit und die gewiſſermaßen logiſche Konſequenz der Konſtruktion 
in Betracht; hierfür war das Zeitalter Alberts d. Gr. und Thomas’ v. Aquino empfäng- 
lich. Nicht minder wird der fteigende Reichtum und die wachſende —* zum Zurus 
gewirkt haben; wenn Konrad von Hochitaden die Kirchen feiner Metropole mit Notre 
Dame in Paris verglich, jo konnten fie ihm nur fchlicht ja ärmlich ericheinen. Für bie 

6 Architekten wird der technifche Vorzug des gotischen Kreuzgewölbes enticheidend geweſen 
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fein. Mit einem Wort, der gotiſche Bau entſprach dem Schönheitägefühl des Jahrhunderts 
ebenfofehr, wie feiner Freude an Pracht und Lurus, und feiner Neigung alle Konſe— 
en eines gegebenen Gedankens zu ziehen. Daraus erflärt fich feine rajche Rezeption ; 

irchliche Gründe können nicht mitgewirkt haben; denn für den firchlichen Gebrauch bot 
er nicht mehr als fein Vorgänger. 6 

Die Begeifterung, die der neue Stil erregte, bewies ſich zunächſt in Frankreich. Im 
leihen Jahr mit der Kirche von St. Denis war der Neubau bed Doms von Send 

onnen worden. Man ging fofort zum gotischen Stil über. Seit 1163 folgte der Neu- 
bau von Notre Dame in Paris, 1210 der des Doms zu Nheims, einige Jahre fpäter 
der ber Kathedrale von Amiend. In nicht ar Jahrhundert wurden bie voll- 10 
fommenften Werke des neuen Stils (D. u. v.B. Tafel 146. 153. 362f. 566. 375. 379. 
384—386) in Angriff genommen und vollendet. 

Von Frankreich aus trat die Gotik ihren nung duch die Welt an. Bei ben 
engen Beziehungen, die zwiſchen England und dem Weiten von Frankreich in dieſer 

eit beftanden, ift es verfändlid, daß fie fofort jenfeits des Kanals nachgeahmt wurde. 15 
ndem fich mit ihr Elemente aus dem normannijchen Stil verſchmolzen, erhielt fie eine 

eigenartige und charakterbolle Ausbildung; gleichwohl ift der franzöftichen Gotik die eng- 
liſche nicht ebenbürtig: der Prunk vermag nicht die Schönheit und die Maſſenhaftigkeit 
nicht die Eurhythmie zu erjegen. 

In Deutjchland war die erfte Wirkung des Eindringens der Gotik die Entftehung 20 
des jogenannten Übergangsftils: man nahm unter Beibehaltung der biäherigen Gejamt- 
anlage einzelne Elemente aus der Gotik auf (Spisbogen, Rippengewölbe). Beifpiele bieten 
das Langhaus des Doms zu Bamberg (Dehio Tafel 179. 184) und der Chor des Magde- 
burger Doms. Seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts ift der Sieg der Gotik ent- 
ſchieden. Lafjen die früheren Werke noch eine gewiſſe Zurüdhaltung EM Konfequenzen 35 
gegenüber nicht verfennen (St. Elifabetb in Marburg, Dehio und von Bezold Tafel 453. 
471), jo wurde dieſe Befangenheit rafch überwunden Im Kölner Dom (ib. Tafel 
363. 463. 485) ſchuf Deutjchland feit der Mitte des 13. Jahrhunderts diejenige Kirche, 
ber mindeſtens der Ruhm nicht verfagt werben kann, daß in ihr die gotischen Prinzipien 
in unvergleichlich folgerichtiger Weife durchgeführt find. Aber darin liegt — daß die so 
Enttwidelung auf einen toten Strang geriet: niemand fonnte den Kölner Dom über: 
bieten; aljo mußte man rüdwärts. Denn bei dem erreichten Punkt zu verharren, wie 
die altchriftlichen Meifter Jahrhunderte lang bei dem Bafılifenjchema verharrt waren, 
widerſprach zu jehr der raſtlos vorwärtsdrängenden Gejamtentwidelung des 14. und 
15. Jahrhunderts, ald daß es möglich gewejen wäre. So fam es unter Beibehaltung 35 
der gotischen Formen im allgemeinen zu dem, was ich als das Abbrödeln der Gotik be 
zeichnen möchte: man hielt an der — des Mittelſchiffes feſt, aber verzichtete auf 
die Bildung des Triforiums — und die Wand trat wieder in ihr Recht; man unterließ 
es, den Fenſtern die Breite des Pfeilerabſtandes zu geben — dieſelbe Wirkung in erhöhtem 
Maß. Man ſah ab von der mehrſchiffigen Anlage und begnügte ſich mit dem ſpitzbogig 40 
überwölbten oder wohl gar flach gededten Saal, oder man verzichtete auf die Überhöhung 
des Mittelichiffes und Eonftruierte die Kirche als Hallenkirche — in beiden Fällen ent- 
tanden Räume, die ganz ungotifch empfunden waren. Das gilt nicht nur von dem 

chgededten Saal, fondern auch von der Hallenfirche: denn bei ihr fommt ber Re 
gegenüber die Gejamtbreite zur Geltung und fie verhält fich z. B. in der Wieſenkirche #5 
u Soejt wie 1:1, die Breite des Mittelichiffes zur Höhe wie 1:2,7. Selbſt die Gewölbe 
ildung blieb von diejer Flucht der Gotifer aus der Gotif nicht unberührt: indem 

man die Zahl der Rippen ſtark vermehrte, wurden Gewölbe Eonftruiert, die in ihrer 
älthetiichen Wirkung von der des Kreuzgewölbes ebenfoweit entfernt find, als fie 
— — mit der des ſpitzbogigen Tonnengewölbes berühren (z. B. Paulinerkirche so 
in Leipzig). 

Der Kunſtwert der Werke dieſer gebrochenen Gotik iſt ſehr verſchieden. Daß das 
Innere der Hallenkirche dem Raumgefühl der Gegenwart entſpricht, zeigt das ſchier un— 
eingeſchränlte Lob, das es überall endet Um jo — ift vielfach das Außere; man 
muß Kirchen wie St. Thomas in Leipzig gefehen haben, um zu glauben, daß eine foldye 56 
Häßlichkeit möglich ift. 

talien bat mit der Gotik ftet3 nur gefpielt. Bon Anfang an ftanden die italieni- 
ſchen Baumeifter ihr anders gegenüber, als die der nordifchen Länder. Den lebteren bot 
fie die lange gefuchte Löfung eines technifchen Problems; in Stalien fehlten die Voraus: 
jegungen, fe von diefer Seite zu betrachten. Sie wurde jchier wie eine fremde Mode im— so 
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portiert. Vermittler waren bie Bettelorden, für die ja Paris von Anfang an ein wichtiger 
Gentralpunft war. Die Architekten verhielten fich dem neuen Stil gegenüber nicht ablehnend; 
ihre Phantafie wurde durch die neuen Formen ergriffen und angeregt. Aber die Fähigkeit, 
Fremdes rein aufzunehmen, ift bei den Italienern ſtets geringer geweſen, als bei den nor= 

5 difchen Nationen ; jo fam es, daß die Gotik, indem fie in Stalien Aufnahme fand, fo 
— umgebildet wurde, daß zwiſchen ihr und der nordiſchen Gotik wenig Ähnlichkeit 
lieb: man konſtruierte, wie im Norden, das Kreuzgewölbe als Rippengewölbe; aber welche 

Verwandtichaft befteht zmwifchen den vier weiten Gemwölbejochen, die das Langhaus von 
Sta Maria del fiore überfpannen (D. u. v. B. Tafel 535 und 542—544) und den ſechs 

10 ſchmalen Feldern, die das um ein Drittel Fürzere Langhaus des Kölner Doms bilden? 
Die Wirkung ift fo total verjchteden, daß man faum von Identität des Stils reden kann. 
Man vergrößerte auch in Stalien die Fenfter; aber nirgends in dem Maße, dab ihre 
Ausdehnung zur Aufhebung der Mauer führte. Die Beibehaltung der Wandflächen fand 
ihre Ergänzung in der flachen Bildung der Pfeiler, und beides läßt es nicht als barbarifch 

15 empfinden, daß man Räume mit 9J Arkaden mit einer flachen Decke verſah 
(S. Croce in Florenz D. u. a. B. Tafel 534 und 551f.). Am wichtigſten iſt, daß die 

taliener dem nordiſchen Raumgefühl feine Konzeffionen machten: im Florentiner Dom 
iit das Verhältnis der Breite zur Höhe 1:25, in ©. Maria novella 1:2,1, im 
br Petronio zu Bologna 1:2,3: man ging über die Maße der romanifchen Zeit nicht 

20 hinaus. 
Anhangsweife mag eine Bemerkung über die fogenannte Drientierung der Kirchen 

gemacht werden. Die mittelalterlihen Kirchen haben regelmäßig den Chor im DOften. In 
der alten Kirche befand ii dagegen ber .. an der öftlichen, die Apſis an der 
teftlichen Seite. Das bezeichnet Paulinus von Nola ep. 32, 13, S. 288 als usitatior 

2 mos; das war nad) Eus. h. e. X, 4, 38, ©. 462 bei der Kirche in Tyrus der Fall, 
das fordern die apoftolifchen Konftitutionen II, 57, 3, ©. 66. Die Sade erflärt fich 
aus der allgemein herrfchenden Sitte, fich beim Gebet nach Dften zu richten, vgl. Tert. 
apol. 16, ©. 91, Ausgabe von Obler, Clem. Aler. Strom. VII, 7, ©. 186f., Ausg. 
von Potter, Die Sitte ftammte aus dem Heibentum. Demgemäß waren die Tempel vrien- 

so tiert und zwar fo, daß fich die Lage des Tempels nad dem Sonnenaufgang am 
des Gottes beftimmte, die Lage alfo nicht genau oſt-weſtlich war. Die Chriften über: 
nahmen bie Sitte ; maßgebend für fie war der Sonnenftand am Tage des Heiligen. Die 
Umkehr der Richtung im MA erflärt fih aus der veränderten Stellung des Priefters 
am Altar. Begründet wurde die Orientierung aus Ähnlichen Erwägungen, wie früher; 

35 Honorius von Autun jagt: Ideo ecclesiae ad orientem vertuntur, ubi sol oritur, 
quia in eis sol iustitiae adoratur et in oriente paradisus, nostra patria, esse 
praedicatur, Gemm. an. I, 129 MSL 172 ©. 586. Bgl. 9. Dite in der Beit- 
Schrift für chriftl. Ach. und Kunſt I, 32f.; H. Niffen, Das Templum, Berlin 1869, 
©. 162ff.; derjelbe im Rhein. Mufeum für Phil, NE Bd 28, 1873, ©. 513; 29 

#6. 369; 40, 1885, ©. 38, 329, 480. Bericht über die Verhandlungen im Ver. für 
er. 9 Altertumskunde Frankfurts vom 10. März 1898, Frankf. Nachrichten Nr. 60, 

. 1403 ff. 
3. Die Neuzeit. Seit dem Zufammenbrud der Herrfchaft der Gotik kennt die 

Baugeſchichte eine jo einheitliche Entwickelung nicht mehr, wie fie zur Bafılifa und von 
45 ihr zum romanischen und gotischen Dom führte. Man fuchte feitdem die Löfung der 

Aufgabe des Kirchenbaues BR den mannigfachſten Wegen. Der Tendenz, die die Renaiſſance 
beherrſchte, entiprach es durchaus, daß man vom gotischen und romanifchen Stil zur alt 
chriſtlichen Baſilika zurüdlentte. Niemand aber wird darin ihr Verdienft ſuchen; denn 
Kirchen wie ©. Lorenzo oder S. Spirito in Florenz, Lafpeyres Tafel 7 ff., find vielleicht 

so nicht ebenfo froftig, wie die modernen Nachahmungen der Bafilila in Potsdam und ander: 
wärts; aber neue Wege haben fie nicht gezeigt. Dagegen beiteht der große Getwinn, den 
die Renaiſſance dem abendländifchen Kirchenbau gebracht hat, darin, daß fie die Gentral- 
anlage für ihn gemwiffermaßen eroberte. Es dünkt mich der Hauptmangel in der Beur: 
teilung des Kirchenbaues der Nenaiffance bei Kraus II, 1, ©. 179f., daß dieſe That: 

55 fahe — man kann bei einem fo genauen Kenner Jtaliens nicht jagen — überfeben, aber 
nicht in Rechnung geſetzt worden ift. 

Der Gentralbau war die naturgemäße Form für die Denfmallirche, Als ihr vollendetjtes 
Mufter wird man ftet3 den Riefenbau der Peteröfirche bewundern, ein Werk von fo un- 
vertwüftlicher Schönheit der Anlage, daß weder das ftörende Langhaus, noch die unerfreu- 

60 liche Dekoration die überwältigende Wucht des Eindruds aufheben und die Bewunderung 
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für die Größe des Wurfs mindern fann. Noch wertvoller ift indes, daß bie Künftler ber 
Nenaiffance die Gentralanlage auch bei Gemeinbelicchen und bei EHeineren Bauten an: 
wandten. Es war eine der ſchwächſten Seiten der Gotik, daß fie unfähig war, ein Kunft- 
werk in Heinen Dimenfionen zu fchaffen. Hier wurde fie von den Meiftern der Nenaifjance 
weit übertroffen: Bauten wie die Badia in Florenz (Lafpeyres Tafel 15), St. Giovanni 5 
delle Monache in Piſtoja (ib. Tafel 18) und befonders die Madonna die S. Biagio in 
Montepulciano (ib. Tafel 32) haben den Beweis geführt, daß es möglich ift, auch bei 
Merken von mäßiger Ausdehnung die Größe der Linie zu bewahren. 

Hier war ein neuer Anfat vorhanden; aber die weitere Entwidelung des Kirchenbaues 
war weder auf katholischer noch auf proteftantifcher Seite in jeder Hinficht erfreulich. Seit- 10 
dem im Gefolge der katholiſchen Reftauration der Jefuitismus in der katholifchen Kirche 
herrſchend geworben ift, hat fie den Sinn für das Schlichte verloren ; man hat den Ein- 
drud, als glaubte der Katholicismus nur noch dann an fich felbit, wenn er prablt. Das 
charakterifiert den Kirchenbau : er ftrebt nach Prunk. Diefe Tendenz berrjcht nicht nur 
in den großen Domen und Wallfahrtsficchen, fondern überall, herunter bis zur Dorflirche; 15 
nur daß der Prunf je weiter herab um fo mehr zum wertloſen Flitter wird. Die Ent- 
widelung der Kunſt in Barod und Rokoko fam diefer Neigung entgegen: jo ent 
ftanden jene überladenen Prunkräume, die für den modernen Katholicismus fo ungemein 
charakteriftiich find, und denen, mögen fie in Deutjchland, Stalien oder Frankreich ftehen, 
ftet3 das Gleiche fehlt: die ftille Größe. 20 

Auch auf den proteſtantiſchen Kirchenbau haben die Stilwandlungen der modernen 
Baukunſt natürlich eingewirkt. Aber nicht darin liegt das, was ihn charakterifiert, ſondern 
darin, daß ihm jede einheitliche Richtung abgeht. Es wurde in allen proteftantifchen Zän- 
dern nicht wenig gebaut und man geftaltete die Kirchen in jeder möglichen Form: man 
baute mebrfchiffige —* und einſchiffige Säle: man geſtaltete dieſe quadratiſch oder 2 
rechteckig, oval oder kreisrund, ja man glaubte etwas beſonderes gefunden zu haben, indem 
man zivei Hallen im rechten Winkel aufeinander treffen ließ; man bebedte die Kirchen 
wie früher mit Steingewölben, oder man wählte ein Holzgewölbe, oder noch lieber die 
ache Dede. In der mannigfaltigften Weife wurden bejonderd auch die fchier nirgends 
ehlenden Emporen behandelt, bald als beicheidene Gänge, bald als vornehme Logen. 0 
Man ftellte den Altar bald in den Chor, bald in die Kirche, hier an eine Langjeite, dort 
an eine Schmalfeite, wohl auch in die Mitte, ebenjo die Kanzel bald zwiſchen die Bank: 
reiben, bald binter den Altar und dann wieder vor ihn. 

In diefer Mannigfaltigkeit des proteftantifchen Kirchenbaues hat fich ein Reichtum an 
dungsgabe beiviefen, der dem der fatbolifchen Architekten der nachreformatorijchen 35 

Zeit ohne Zweifel überlegen ift. Aber zur Herrichaft ift Feine Form gelommen. Denn 
fo oft man auch das Urteil hören fann, in diefem ober jenem Bau fei der echtefte und 
eigentlichjte Typus der proteftantifchen Kirche gegeben, jo zweifelt doch fein Vernünftiger 
daran, daß folde Urteile Sätze ohne Gehalt find. Es giebt feinen Typus der protejtan 
tifchen Kirche, fo wenig es feit dem Beginn der Renaiffance einen foldhen der katholiſchen 4 
Kirche giebt. Und mir wenigſtens jcheint e8 vergebliche Mühe, einen folchen erfinden zu 
mwollen. Am unmöglichften ijt der Verſuch, ihn von dogmatiſchen Gefichtöpunften aus zu 
fonftruieren. Wer dem Archtiteften die Aufgabe ftedtt, den Grundfag des allgemeinen 
Prieftertums durch die Geftaltung des Raums auszufprehen (vgl. das fogenannte Mies: 
badener Programm Nr. 2), bandelt ebenjo vernünftig, wie einer, der von ihm verlangen 45 
wollte, er folle den Begriff Kontrapunft durch die Geftaltung eines Konzertfaals zur Ans 
fchauung bringen. Denn die Baufunft ift nicht dazu da, dogmatifche Gedanken aus- 
zufprechen, jondern praftifchen Bebürfniffen zu dienen: der Zweckgedanke, nicht die dog— 
matiſche Vorftellung beberricht fie. Daß zweckmäßige Kirchen unter Vertvendung der ver: 
fchiedenen Bauftile bergeftellt werden fünnen, zeigt die Erfahrung. Wie die Dinge liegen, 50 
werden mir deshalb über einen weitgehenden Eflekticismus in Bezug des Stils eh 
binaustommen. Hier entjcheiden aber nicht firchliche Gedanken, fondern neben der Rüdficht 
auf die verfügbaren Geldmittel die auf die Umgebung der Kirche und den baulichen Cha- 
alter des Ortes. So verfehlt «8 mar, daß man feiner Zeit die Eliſabethkirche in 
Nürnberg mit ihrem Säulenportifus und ihrer Kuppel zwifchen den weißen Turm, das 55 
Spittlerthbor und die Jakobskirche fette, ebenjo verfehlt wäre es geweſen, zwiſchen dem 
Berliner Schloß und dem neuen Mufeum einen Dom im Stil von Notre Dame zu 
bauen. Wenn die deutichen Kirchenregierungen den gotischen Stil bevorzugen, Eifenacher 
Regulativ Nr. 3, jo giebt es einen fachlichen Grund hierfür nicht. Oder jollte jemand 
glauben, daß die Paulslirche in London ein Verftoß gegen die „Würde des hriftlichen so 
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Kirchenbaues“ fei? ch fürchte, daß die Bevorzugung der Gotik einer der Gründe ift, wes⸗ 
halb viele moderne Kirchen jo wenig Individualität haben. Ohne fie aber ift ein Kunft- 
werk von bleibendem Wert nicht denkbar. Haud. 

Koimeterien (die althriftlihen Begräbnisftätten).. — I. Namen. Unter 
5 den verſchiedenen Bezeichnungen für die Pläte, an denen bie Chriften der erſten Yr 
hunderte zur Grabesruhe beitattet wurden, jteht an Häufigkeit und wohl auch am Alter 
xorumtnorov und coemeterium mit den bulgären Nebenformen xuuntnoov, eymite- 
rium, eimiterium, elymiterium u. dgl. voran. Zwar fehlt noch zoumtmoor in den 
LXX und im NT, wohl aber begegnet bier zouaodaı im wörtlichen und übertragenen 

10 Sinne. Im NT überwiegen fogar die Stellen, wo dieſes vom Schlaf der Toten aus 
gejagt wird. Vol. Mt 27, 52; AG 7, 59; 18, 36; 1Ko 7, 39; 15, 6. 18. 20. 51; 
1 Ch 4, 18ff.; 2 Pt 3,4; Mt 28, 13; % 22,45; Job 11, 11f.; AG 12, 6; 
1 Ko 11, 30. Während xoummoro» bei den Griechen jehr felten erſcheint — nad) 
Athenäus nannten die Kreter ein Zimmer zum Beherbergen von Gajtfreunden xor- 

15 untoior ; —— Henr. Stephanus, Thesaurus Graecae lingude s. v. xoı 
no» — wird es bei den Chriften und Juden häufig in ber Bedeutung von Einz 
und Familiengruft und Friedhof angetroffen, gleichviel ob diefe an oder unter ber Erd» 
oberflähe angelegt find. Als Belege für xorummowo» — Einzel- und Familiengrab 
feien erwähnt die chriftl. Inſchriften Corp. Inseriptionum Graee. IV n. 9298. 9304 

% bis 9306. 9310—9316 u. |. wm. W. A. Ramſay, The eities and bishopries of 
Phrygia vol. I part. II (1897),p. 530. 539. 559 sq. 719 sq. 733; €. Bayet, De titulis 
Atticae christianis n.2.3. 4.6.7 u. ſ. w.; Raibel, Insceriptiones Graecae Siciliae et 
Italiae n. 2517. Corpus Inscriptionum Latinarum XI n. 1700, und bie jübifchen 
Anjchriften Bayet, 1. c. n. 121. 122. In Phrygien erjcheint neben xouumen 

25 noch weit häufiger wie dieſes als Bezeichnung für das chriftliche Familiengrab yonor. 
Vol. Ramſay, 1. ec. p. 517—522. 524—526. 528—539. 560. 718. 730. 737. 
Auch fonft kommt diefes Wort vor. Vgl. Melanges d’Archöologie et d’Histoire, 
1895, p. 259. Korumtnorov (coemeterium) — Friedhof kennt ſchon Tertullian, de 
anima c. 51. Weitere Beifpiele f. de Roſſi, Roma sott. I, p. 85 sq.; 211 sqg;; 

% Bullettino 1890, p. 58. ROS 1891, ©.5ff. Den vielen Fällen, wo xorsummngior 
und coemeterium mit ihren Nebenformen auf den Inſchriften und in der Litteratur der 
Chriften und Juden gefunden werden, fteht m. W. nur ein einziger gegenüber, two heidniſche 
Gräber coemeteria genannt zu fein fcheinen. Vgl. Corpus inseriptionum Lat.VIIIn. 7543: 
coemeteria. memoriae gentis Lepidiorum ete. Aber gefeßt auch, diefe Inſchrift aus 

86 Gonftantine würde von Heiden ftammen und Heiden gewidmet fein, fo würde doch eine 
folhe Ausnahme der Regel gegenüber, daß die Heiden für ihre Gräber in taufenden von 
_ andere Bezeichnungen wählten, nichts bedeuten. Daß aber wirklich ber Ausdrud 

imeterien als ein ſpezifiſch chriftlicher und jüdifcher galt und darum von heidniſcher 
Seite als etwas Fremdartiges angejehen wurde, erhellt aus Edikten römischer Kaifer mit 

40 ihren rd zalovueva xorumeiora. Vgl. Eufebius, Hist. eceles. VII, e. 11. 13. In 
derjelben Bedeutung wie coemeterium verwendeten gelegentlich die lateinifch redenden 
Chriften aceubitorium, womit von Haufe aus ein Raum zum Speifen bezeichnet wurde. 
®al. Corpus inseript. Lat. VIII n. 9586; de Roſſi, Roma sott. I, p. 86. 106; 
III, p 427. Zeigen diefe Wörter, daß fie von dem dhriftlichen Glauben mit Gebanten 

45 und Hoffnungen verfnüpft wurden, die in dem Tod einen Schlaf und in den Grabjtätten 
eine laftammer ſahen, jo geſchah dies natürlich in einem höheren Sinne wie bei ben 
Heiden, die wohl auch euphemiftiich den Tod als Schlaf bezeichneten, dabei aber den ewigen 
Schlaf meinten. Zu somnus aeternus vgl. z.B. die heibnifche Inſchrift Corpus in- 
scriptionum Lat.X n. 6706. 

50 Neben den erwähnten fpezifiich chriftlichen Ausdrücken für die Begräbnigftätten klennen 
Litteratur und Infchriften noch eine Reihe von Bezeichnungen indifferenter Natur. Indem 
ich an diefer Stelle die untwichtigeren beifeite lafje, nenne ich zunächſt hypogaeum und 
»ardyaov, womit die Lage der Grabftätte unter der Erdoberfläche gefennzeichnet 
wird. Hypogaeum (ypogeu) lieft man auf einer Inſchrift in einem der älteften Teile 

55 der Domitillafatatombe zu Rom, wo es fi auf eine Familiengrabkammer bezieht. Vgl 
be Noffi, Roma sott. I, p. 109. Kardyaıov bietet eine Inſchrift unbelannter Herkunft 
dar. In der betr. unterirdifchen Gruft ftanden zwei Sarfophage ; über ihr lag ein Plag mit 
Säulenhallen und gärtnerifchen Anlagen. Vgl. de Roffi, 1. e. III, p. 432. Wie bier 
jo wurde auch auf Peibniichen Inſchriften von dem an der Oberfläche der Erde gelegenen 
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Teil der unter demfelben gelegene einer Privatgrabanlage dur hypogaeum unterjchieben. 
2gl. Corpus inseript. Lat. X n. 3037. In der modernen Terminologie werden 
Hypogäen — bloß kleinere, ſondern auch größere Grabanlagen, Familiengrüfte und 
Gemeindefriedhöfe, gen enannt, foferne diefe unter je Erboberfläche, ausgehöhlt find. — Oft 
findet fich bei den teinern area. Auch den heidnifchen Grabinfchriften find area und 5 
areola nicht fremd. Vgl. 3.8. Corpus inscript. Lat. X n. 6706. 7307. Aber, fobiel 
ich ſehe, wird —— nur = Teil von heidniſchen Begräbnisanlagen bezeichnet, während 
in Nordafrika die chriftlichen Friedhöfe vielfach areae genannt wurden. Vgl. Tertullian, 
Ad Scapulam c. 3, wo neben areae sepulturarum aud) bloß areae vorlommt, und 
Corpus — Lat. VIII n. 9585, dazu de Roſſii, Bull. 1864, p. 25 sqg. 10 
Roma sott. I, sg. Bis jeht ift area — Friedhof nur in Afrika nachgewieſen. 
Jedoch hat man —* nach de Roſſis Vorgang daran gewöhnt, alle altchriſtlichen Gottes- 
äder, unter freiem Himmel angelegt, ald areae zu bezeichnen. SIR eife hat ſich 
aud der Ausdrud Aarömov in das Chriftentum binübergerettet. Ramfay 1. c. 
— en — — * Mittheilungen aus — mar Jahrgang 8, 1884, 16 

"Shane mie die erwähnten Wörter ift Katalombe, dem es aber trotzdem gelungen ift, 
vollötümlicher zu werden als jene. Heißen doch in der Gegenwart nicht bloß die unter: 
irdifchen Grabanlagen der alten Chriften, fondern vielfach auch diejenigen der alten Yuben 
und anderer Religionen und Völker Katalomben. So begegnet diejer Name als Bezeichnung 20 
ber Gräber, die die Ureinwohner der —.. Infeln —8 haben, und der alten 
Steinbrüche zu Paris, in denen die auf den bortigen Kirchhöfen ausgegrabenen Gebeine 
untergebracht find. In der Litteratur wird Katakombe erftmald in Verbindung mit dem 
nahe der Via Appia vor Rom gelegenen Cirkus des Magentius angetroffen, indem es von 
dem Erbauer heißt : fecit et circum in catecumbas. l. Mommfen in den Ab: 26 

ndlungen ber philol.hiſt. Klafje der Sächſ. Gefellichaft der Wiſſenſchaften, 1.Bd. ©. 648. 
m Zuſammenhang mit einem chriftlichen Friedhof ift jedoch der usdrud nicht vor dem 
onographen vom Jahre 354 nachweisbar. Vgl. dafelbit S. 631. Die bier in ber 

depositio martirum vorliegende Angabe XIII. kl. Feb. Fabiani in Calisti et 
Sebastiani in Catacumbas daß die St. Sehaftians-Begräbmisftätte an ber appijchen so 
Straße um die Mitte des 4. — die Bezeichnung in Catacumbas führte, wie 
etiva des Coemeterium SS. Petri et Marcellini ald ad duas lauros oder deö Coe- 
meterium Pontiani al® ad ursum pileatum Erwähnung gejchieht. Diefe Benennung 
blieb Jahrhunderte lang auf den altchriftlichen Gottesader bei der jetigen Sebaftianstirche 
beichränft. Soviel befannt, ift Johannes Diakonus der frühefte Zeuge für die Thatfache, a5 
daß man auch andere chriftliche Grabftätten und ſelbſt folde außerhalb Roms catacum- 
bae hieß. Vgl. Chronicon Episcoporum S. Neapolitanae Ecclesiae. Später 
wurde der Name, wie ſchon bemerkt, noch mehr verallgemeinert. So befannt aber heut: 
Autage. das Mort ift, jo wenig Sicheres weiß man über feine urfprüngliche Bedeutung. 
m dieſe zu ergründen, find namentlid von Marchi, Du Gange, de Roffi und de Waal «0 

Verſuche >. worden. Vgl. die Nachweiſe bei Kraus, Roma sotteranea 2. Aufl. 
©. 120; Schulte, Katalomben S. 395. Am meiften MWahrfcheinlichkeit hat aus ety: 
— und ſachlichen Gründen die Vermutung de Waals, der ſich auch Schultze 
anſchließt, für ſich. Danach wurde der Cirkus des Marentius und ber Sebaftiansfriebhof 
catacumbas — xarda xUußas bezw. xara cumbas, „bei der Schludyt” genannt, per 45 
in ihrer unmittelbaren — * das Gelände ſamt der Via Appia ſich dermaßen ſenkt, da 
man füglich noch jetzt von einer Schlucht ſprechen kann. — Neuerdings iſt hier und da 
der Verſuch gemacht worden, ſo $ B. von Kulakowsky, ROS 1894, ©. 49 Anm., einer 
allzu häufigen Verwendung der Bezeichnung Katakomben entgegen uarbeiten. Der ruffifche 
Gelehrte unterjcheidet zwiſchen Katalomben und Grablammern —— richtig aber fein Bor: so 
gehen betreffs der unterirdijchen Begräbnisftätten in Kertſch auch ift, fo ift e8 doch ander: 
mwärts ſelbſt für den elehrten nicht immer baaricharf die Grenze zwiſchen 
Katalomben und Grablammern zu ziehen. Dazu fommt, daß die großen Kreife fi) kaum 
daran gewöhnen bürften, nur die großen unter ber Erde angelegten Koimeterien der alten 

ftenheit Katafomben zu benennen. 55 
II. 1.8 sraigıe der Koimeterienforfhung. — Da Rom unter allen Städten 

u Welt die meiften Koimeterien befist und ein —— Teil von ihnen verhältnis⸗ 
mäßig frühe erſchloſſen wurde, jo beſchäftigte ſich Jahrhunderte lang die gelehrte Forſchung 
fait ausſchließlich mit den altchr. Begräbnisjtätten der eiwigen Stadt. Erft im 18. Jahr: 
hundert tauchen gelegentlih einige außerrömifche aus der Vergefienheit auf. Größeres co 
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Intereſſe für die Grabanlagen in geringerer und weiterer Entfernung von Rom weckte 
das 19. Jahrhundert, das zugleich auch den Höhepunkt in der ftabtrömifchen Katakomben⸗ 
forfchung bezeichnet. Demgemäß kann man in der Gefchichte der chriftlihen Koimeterien- 
Wiſſenſchaft zwei große Zeitalter unterjcheiden, das der jtabtrömifchen und der allgemeinen 

5 Forſchung, jenes durch das 16.—18., dieſes durch das 19. Jahrhundert begrenzt. Freilich 
t die zweite Epoche noch nicht ihr Ende erreicht. — Zum folgenden vgl. de Rofft, 

Roma sotteranea t. I p. 1sqq.; Piper, Einleitung in die monumentale Theologie, 
1867, ©. 695 f.; F. X. Kraus, Ueber Begriff, Umfang, Gefchichte der chriftl. Archäologie, 
Freiburg i. Br. 1879. 

10 1. Von der großen Welt des unterirdiichen Rom waren im 14. Jahrhundert nur 
noch einige wenige Inſeln befannt, in der Hauptjache die Katalomben S. Sebastiani und 
S. Pancratii. Erjtere hatte eine hervorragende Stelle in den libri indulgentiarum und 
wurde darum viel von Pilgern aufgefudht. Im darauf folgenden Jahrhundert ertveiterte 
ſich etwas die Kenntnis der Roma subterranea. Einzelne Perfonen und fleinere oder 

15 größere Gefellichaften, namentlich Franziskaner, drangen in die Galliftatafombe ein, und 
der Humanift Pomponius Lätus, das Haupt der römischen Akademie, und feine Genofien 
famen bei ihren Ausflügen auch in dieſes öypogäum wie in dasjenige des Prätertatus und 
der Heiligen Petrus und Marcellinus. Indeſſen, abgejehen von einer bürftigen Notiz bei 
Platina, hielten es diefe Befucher nicht der Mühe wert, in ihren Schriften auf die Kata 

20 fomben zurüdzutommen. Ja, man müßte faum etwas bon ihren Bejuchen, hätten fie 
nicht ihre Namen da und dort auf die Wände der Hupogäen gejchrieben. Vgl. dazu be 
ſonders de Noffi, Bullettino 1890 p. Sisqq. und bie dort mitgeteilte Litteratur. 
Während in der ganzen Renaifjancgzeit die bis dahin befannten Katakomben die Rolle des 
Aſchenbrödels gefpielt, wurde das unterirdiiche Rom mit einem Schlage populär, ein Um: 

> ſchwung, über den man fi um fo mehr wundern muß, als er nur durch die Auffindung 
einer neuen Grabanlage an der Via Salaria am 31. Mai 1578 herbeigeführt wurde. 
Aber die an fich geringfügige Urfache hatte eine große Wirkung, fie machte Epoche. Denn 
die Entdedung brachte nicht nur ganz Rom auf die Beine, das hinauslief, um zu fchauen 
und zu ftaunen, fondern fie far auch die Gelehrten an eine lang verfäumte Pflicht. 

50 Vgl. Baronius, Annales ecel. ad ann. 130 $ II. ROS 1888, ©. 209. Allerdings 
fam der in erjter Linie Berufene, Cäſar Baronius, der Verfaffer der Annales eccle- 
siastiei, über ein allgemeines Intereſſe nicht hinaus; und das Gleiche gilt von den zeit: 
genöffifchen Ztalienern. So twurden denn drei Ausländer, der Spanier Alphons Gac⸗ 
conio ſowie die beiden Flamländer Philipp de Winghe und Jean P’Heureug (Macarius) 

8 die erſten Pfadfinder der Katafombenforihung. Giacconio wendete feine bejondere Auf: 
merffamfeit den Malereien in den Koimeterien der Jordani, der Priscilla, Novella, des 
Gallift, der Domitilla u. ſ. w. zu, die er durch eine Anzahl von Zeichnern kopieren lich. 
Aber diefe waren der Aufgabe jo wenig gewachſen, daß fie zum Teil anftatt getreuer Kopien 
Karitaturen lieferten. Von der Unzulänglichkeit namentlih der Zeichnungen aus ber 

so Jorbanisftatalombe überzeugt, begann de Winghe ſowohl neue Kopien berzuftellen, als 
auch Material für deren Erklärung zu fammeln. Indeſſen wurde er mitten im der 
Arbeit 1592 von einem frühzeitigen Tode ereilt. Vgl. J. Wilpert, Die Katakomben: 
gemälde und ihre alten Kopien, 1891. Der Erforichung der altchr. Bildwerke überhaupt 
widmete l'Heureux 20 Jahre feines Lebens. Jedoch ftarb auch er, ohne die Feucht einer 

45 Studien in Drud gegeben zu haben. Erſt 1856 veröffentlichte Garrucci das Manuffript: 
Hagioglypta sive pieturae et sculpturae sacrae antiquiores praesertim quae 
Romae reperiuntur explicatae a Joanne l’Heureux (Macario). freund der drei 
Gelehrten war Antonio Bofio, in dem um 1576 auf der Inſel Malta der Columbus der 
Katatomben geboren wurde. Schon als Knabe nach Rom gefommen, ftudierte er bier Litte 

so ratur, Philoſophie und Jurisprudenz und wurde fodann neben feinem Obeim, ber Gejchäfts 
träger der Maltheferritter war, Sachwalter des gleichen Ordens. Wichtiger als diefer fein 
eigentlicher Beruf follte freilich feine Nebenbeſchäſtigung werden. VBermutlih mar es im 
Jahre 1593, als Bofio mit feinen Befuchen und Forfchungen im unterirbifchen Rom 
begann, die er ohne Unterbrehung bis zu feinem Tod 1629 mit ftaunenswertem Fleiß 

55 und großem Erfolg fortſetzte. Won der richtigen Erkenntnis geleitet, daß das Studium 
der Koimeterien Hand in Hand — müſſe mit dem der ſie erläuternden Litteratur, 
durcharbeitete er die Akten der Märtyrer und Konzilien, die Kirchengeſchichte, die Kirchen: 
väter und kirchlichen Schriftiteller u. j. wm. Aus ihnen entnahm er die Fingerzeige zur 
Auffindung von neuen Katalomben und Material zur Bearbeitung der früher und von 

en ihm felbft entdedten. Wenn es ihm dabei nicht immer glüdte, fih auf dem Wege ber 
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Kritik zu halten, und wenn er namentlich in der Wiedergabe feines Materiald lange nicht 
das lebte Ziel erreichte (vgl. Wilpert, a. a.D. ©. 66ff.), troßdem bleibt ihm der Ehren- 
titel, die wiſſenſchaftliche Katalombenforſchung namentlich durch die von ihm in Antven- 
dung gebrachte topographifche Methode begründet zu haben und der größte Gelehrte auf 
diefem Gebiet bis zu de Roſſi herab geweſen zu fein. Als Bofio ftarb, war noch nichts 5 
von feiner Lebensarbeit veröffentlicht; aber jeine Schäge follten nicht untergehen. Dafür 
forgten in erfter Linie der Kardinal Francesco Barberini und die Malteferritter. Nachdem 
der Pater des Dratoriums, Giovanni Severano, die ihm notwendig fcheinenden Ergänzungen, 
aber auch bedeutende Abjtriche vorgenommen, gelangte 1632 das Werk an die Deffentlich- 
feit: Roma Sotteranea opera postuma di Antonio Bosio Romano antiquario 10 
ecclesiastico singolore de’suoi tempi. Compita, disposta, et accresciuta dal 
M. R. P. Giovanni Severani da S. Severino ... Roma 1632. Bofio hatte 
bereits an eine lateinifche Bearbeitung feines Werkes gedacht und auch damit begonnen. 
Ohne dieſe Vorarbeit zu berüdfichtigen, lieferte Paolo Aringhi eine Iateinifche Übertragung, 
die leider vielfach von ihrer Vorlage abweicht: Roma Subterranea novissima in qua 15 
post Antonium Bosium antesignanum, Jo: Severanum congreg. Oratorü 
presbyterum, Et celebres alios Scriptores antiqua Christianorum Et prae- 
cipue Martyrum Coemeteria, ... illustrantur ... opera et studio Pauli Aringhi 
Romani congreg. eiusdem presbyteri ... tom. I. II. Romae 1651. Es giebt wie 
von Bofio eine verkürzte Ausgabe, jo auch von Aringhi Nachdrucke, Auszüge und eine 20 
deutjche Überjegung, die aber für wiflenfchaftliche Zivede unbrauchbar find. 

Hätte man erwarten follen, daß der Stein, den Bofio ind Rollen gebracht, fich zu 
einer mächtigen Lawine enttwidele, jo zeigte die Zeit bis zum Anfang bes 18. Jahr: 
hundert, daß diefer Heros eine einfame Größe war und blieb. In den nächſten Jahr: 
zehnten nad) Bofios Tod ftehen die Katakomben unter dem Zeichen der Reliquienfuche. Die 5 

offnung, in denjelben noch unzählige Märtyrerrefte zu finden, ließ Private und religiöfe 
enoflenichaften von der Kurie fich die Erlaubnis zu Ausgrabungen verichaffen, die fie dann 

auch in ihrer Meife ausführten, Um dieſe und den durch fie der Katakombenwiſſenſchaft 
—“ furchtbaren Schaden zu verſtehen, braucht man nur de Roſſis Klagen und An— 
lagen über und wider die Veranſtalter der Grabungen, die oberſten kirchlichen Inſtanzen so 
und die müßig zufehenden Gelehrten jener unbeilvollen Zeit nachzuleſen. Vgl. Roma 
sott. I, p. 46sqq. Wurden damal® in Rom die Koimeterien nur ald großes Re— 
liquienfchaghaus behandelt und mißhandelt, jo wendeten fich mehrere Proteftanten nicht 
nur gegen die Reliquienjucht, fondern ließen fich auch durch ihre Bormniertheit dazu hin— 
reißen, die Katakomben jelbit als heidniſche Mafjengräber, für Sklaven und das niedere 35 
Volk beitimmt (puticuli), u. dgl., zu diöfrebitieren. Einige engliſche Reifende haben das 
weifelhafte Verdienft, mit diejer Anficht von den Koimeterien den Reigen eröffnet zu 

en. Bol. G. Burnet, Some letters, containing an Account of what seemd 
most remarkable in travelling through Switzerland, Italy, some Parts of 
Germany, ete. In the Years 1685, and 1686 (1708) p. 210 sqq.; Mar. Miffon, «0 
Noueau voyage d’Italie, Fait en l’annde 1688, II. partie (1691) p. 106sqq. 
Wenn ihnen auch einige Deutjche mit ihren übrigens furzen afademifchen Gelegenheits- 
Kuh nachgetappt find, jo fann man diefe bis zu einem gemwiflen Grabe damit ent 
ſchuldigen, daß fie nicht mit eigenen Augen die Katalomben gejehen hatten. Vgl. €. ©. 
Cyprian, De ecclesia subterranea liber, Helmstadii 1699; Peter Zorn, Disser- 
tatio Historico-Theologiea de Catacombis seu cryptis sepulchralibus ete., 
Lipsiae 1703. Bon den beiben Abhandlungen Fehmels, die de Noffi und Kraus un— 
befannt blieben, iſt mir nur die eine zugänglich: De Catacumbis Romanis Disser- 
tatio posterior partem eriticam continens, sententiis Aringhii, Bosii, Mabillonii, 
Fabretti et Ciampini modeste opposita in Academia Lipsiensi ... proposita a » 
M. Amando Gotthold Fehmelio, Lipsiae 1713. 

Das 18. Jahrhundert ſah in der römischen Katakombenforſchung ein Epigonengefchlecht, 
nicht befähigt oder nicht getwillt, das Erbe eines Bofio nad allen Seiten zu mehren. 
Zwar hätte Raffaele Fabretti durch fein Amt als Kuftos der Katatomben, aud wenn fich 
diefes nur zunächſt auf die Reliquien bezog, Gelegenheit und, wie fein epigraphijches Haupt⸗ 56 
werk zeigt, dad Zeug gehabt, um die Lücke, die der Columbus der Katakomben zurüd- 
gelajjen, annähernd auszufüllen; aber er beſchränkte fich auf kurze Mitteilungen über die 
Entdedung je eines Gömeteriums an der Via Latina und Labicana. gl. Raphaelis 
Fabretti Gasparis f. Urbinatis inseriptionum antiquarum quae in aedibus pa- 
ternis asservantur explicatio et additamentum, Romae 1699, p. 545 sqq. Weit co 
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größere Materialien veröffentlichte Marc’ Antonio Boldetti in feinen Osservazioni so- 
pra i eimiteri de’ santi martiri, ed antichi eristiani di Roma ... LibroL II, 
Roma 1720, die fich auf eine mehr als breißigjährige Thätigfeit in der gleichen Stellung, 
die vordem Fabretti bekleidet, ſtützen. Indeſſen dieje amtliche Wirkſamkeit war jo wenig 

5 einwandsfrei, daß fie MWilpert „frommes Unweſen“ nennt (vgl. ROS 1888 ©. 9) und Ma: 
rucchi von ihr als der eines „frommen Vandalen“ fpricht (ogl. Guide des Catacombes Romai- 
nes p. 132); und fein Buch mußte fchon darum in faljche Bahnen geraten, weil ihm als Haupt: 
aufgabe eine apologetifche bezw. polemifche geftellt war, nämlich Mabillons de cultu 
sanctorum ignotorum fowie Burnet und Mifion zu befämpfen. Trotzdem hätte Bol: 

10 detti der Archäologie die wichtigften Dienfte leiften fönnen, wäre er bei feinen „Forfchungen“ 
mit Sorgfalt anjtatt mit „gewohnter Nachläffigkeit” verfahren. Vgl. Wilpert, a. a. D. 
Wahrjcheinlih würde fih Giovanni Marangoni, der Boldetti ebenfo wie ber gleich zu 
nennende Gelehrte in feiner amtlichen Thätigkeit unterjtügte, den erften Platz unter den 
Katakombenforſchern des 18. Jahrhunderts erworben haben, hätte nicht eine Feuersbrunſt 

15 faft alle feine Kolleftaneen vernichtet. Aus den wenigen Trümmern ging fpäter feine wert⸗ 
volle Monographie Acta S. Vietorini illustrata, Romae 1740, hervor. Eine gleich 
tüchtige Spezialarbeit über die Goldgläfer lieferte fchon vorher Filippo Buonarroti mit feinen 
Össervazioni sopra aleuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure 
trovati ne’ cimiteri di Roma, Firenze 1716. Weit weniger als ihr Nebentitel Roma 

20 sotteranea ertvarten läßt, bieten die Sculture e Pitture Sagre estratte da i eimi- 
terji diRoma pubblicate dagli autori della Roma sotteranea ed ora nuovamente 
date in luce colle y eier tomo I. II. III, Roma 1737—1754, dar. Ihr Ur: 
beber, der Fylorentiner Giovanni Gaetano Bottari (1689— 1775), der mit feiner Arbeit und 
deren Anlage dem bejonderen Befehl des Papftes Clemens XII. entiprady), arbeitete, ab- 

25 gefehen von einem kurzen Anhang, nur mit dem Bildermaterial Bofios, ohne jedoch auch 
von diefem feine Terte zu entlehnen. Vielmehr fchrieb er zu den Abbildungen Boftos 
eigene Erläuterungen, peinlich bemüht, dogmatifchen und dogmengejdhichtlichen Erörterungen 
aus dem Wege zu geben. 

Bereit 1692 fanden auch die Katalomben Neapeld Beachtung in einem freilich un- 
so genügenden Bericht Carlo Gelanos. Vgl. deſſen Delle Notizie del Bello, dell’ Antico 

e del Curioso della eittä di Napoli Giornata settima. Im 18. Jahrhundert folgten 
ähnliche Arbeiten für Sicilien, Caftellamare und Neapel. gl. Delle antiche Siracuse 
vol. I, che contiene i due Libri della Siracusa illustrata da D. Giacomo Bo- 
nanni ece., Palermo 1717. ÖOctavius Cajetanus in Petr. Burmann, Thesaurus 

8 antiquitatum et historiarum Siciliae Vol. II, Lugd. Bat. 1723, p. 122 sqq. 
Pius-Thomas Milante, De Stabiis, Stabiana ecclesia et episcopis ejus, Napoli 
1750. Alexius Aurelius Pellicia, De Coemeterio, sive Catacumba Neapolitana, 
enthalten in deſſen De christianae Ecclesiae, primae, mediae, et novissimae aeta- 
tis politia, tom. IV, Vercellis 1785, p. 1—183. ®gl. auch tom. III, p. 321 sqq. 

0 2. Die weiten Kreife, die Winfelmanns Perfönlichkeit und Wirkſamkeit auf dem 
Gebiet der Archäologie und Kunftgefchichte z30g, berührten nicht unmittelbar die Kata 
fomben. Erſt Serour d’Agincourt, der feit den letzten Jahrzehnten des 18. * 
hunderts im Anſchluß an Winkelmann die Geſchichte der Kunſt am Ende des chriſtlichen 
Altertums und im MA erforfchte, ſtellte in römiſchen und außerrömiſchen Koimeterien ein: 

45 gehendere Studien an, die in feiner Histoire de l'art par les monuments depuis 
sa döcadence au 5 me siödcle jusqu’'ä son renouvellement au 15 !me siöele, 
6 voll, Paris 1809—1823, niedergelegt wurden. Die franzöfifche Originalausgabe er 
ſchien auch in italienifcher und deuticher Bearbeitung, diefe unter dem Titel: Sammlung 
von Dentmälern der Architeftur, Sculptur und Malerei vorzugsweiſe in Italien vom 

50 4. bis zum 16. Jahrhundert. Gejammelt und zufammengeftellt durch J. B. L. G. Serour 
d’Agincourt, nebit Einleitungen und erläuterndem Texte. Nevidiert von A. Ferd. von Duaft, 
1840. Daß d’Agincourtd Angaben und Abbildungen mit großer Vorſicht aufzunehmen 
find, hat neuerdings Wilpert für die Malereien nachgewieſen. Vgl. die Katatomben: 
gemälde u. f. w. ©. 70ff. Größeres Unheil und unermeßlichen Schaden richtete er aber 

55 dadurch an, daß er eine Reihe von mertvollen Katatombenbildern von ihrem Fundort 
nahm, um fie in Mufeen u. dgl. unterzubringen, in Wirklichkeit jedoch meiftens in wert⸗ 
loſe Mörtelteile zerftüdelte. Obwohl weit weniger bekannt als der franzöfifche Gelehrte, 
erwarb ſich doc) weit größere Verdienſte ald er um die Katalombenforſchung der italieniſche 
—— es er Settele, der ſchon vor feiner Ernennung zum Konſervator der 

60 mben genau Buch über die Inſchriftenfunde und hernach A; über die fonftigen 
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Entdedungen in den Koimeterien führte. Vgl. darüber wie über die teiteren ähnlichen 
Aufzeichnungen bis 1851 außer de Rofji, Roma sott. I, p. 64 noch ROS 1898 ©.333—360. 
1899 ©. 1—16. Während Settele mehr in der Stille arbeitete, trat Wilhelm Röftell 
1830 vor ein größeres Publikum mit feinen „Roms Katalomben und deren Alterthümer” 
enthalten in PBlatner, Bunjen, Gerhard und Röftell, Beichreibung der Stabt Rom 1830 5 
bis 1842, 1. Bd ©.355— 416. Es ift dies die erjte größere Arbeit, die auf Grund eigener 
Anſchauung ein evangelifcher und deutfcher Gelehrter über die Katafomben lieferte, von 
de Roffi ebenfo günftig beurteilt wie die neun Jahre fpäter veröffentlichte tüchtige Mono» 
graphie des evangeliichen Gejandtichaftsprebigers in Neapel, = it. Fr. Bellermann, Über 
die älteften chriftlichen Begräbnisftätten und befonders die Katafomben zu Neapel mit ihren 10 
MWandgemälden, Hamburg 1839. Zwiſchen diefe beiden Publikationen fallen die Schriften 
Raoul⸗Rochettes, Trois Mémoires sur les antiquit6s chrötiennes des eatacombes, 
zuerft in ben M&moires de l’Acad. des Inscer. et Belles lettres, Tome XIII, 1838, 
und fodann auch ald Separatausgabe gebrudt, Discours sur l’origine, le d&veloppe- 
ment et le caractöre des types imitatifs qui constituent l’art du Christianisme, ı5 
Paris 1834, Tableau des Catacombes de Rome, 1837, worin der Verfafler der gan 
bisherigen Auffafjungsmweife dadurch den Krieg erklärt, daß er im Anſchluß an den an je 
richtigen Sat un art ne s’improvise pas eine volllommene Abhängigkeit der chriftlichen 
von der heidnifchen Kunft nach Form und Inhalt nachzumweifen fich bemüht. Dieſe revo- 
lutionäre Tendenz machte begreiflicherweiſe Aufſehen, aber fie vermochte die befonnene For⸗ 20 
ſchung nicht aufzuhalten. Schon war ja damals de Roffi zum Jüngling herangewachſen, 
um bald darauf auch mit feiner Arbeit einzufegen. Vorerſt ftand allerdings noch jein 
archäologifcher Lehrer, der Jeſuitenpater Giufeppe Mari, im Vordergrund, der ald Nach— 
folger Settele8 durch feine amtliche Obliegenheit auf die Koimeterien son befonders hin⸗ 
gewiefen war. Er endete fein Hauptinterefje der Kataklombe der St. Agnes bezw. dem 25 
Coemeterium Ostrianum zu, wo unter feiner Leitung ausgedehnte Ausgrabungen ver: 
anftaltet wurden. Das Ergebnis derjelben, ſoweit die Architektur in Betracht kommt, zu- 
jammen mit feinen Stubien über die bauliche Beichaffenheit anderer römischer Hypogaͤen 
legte Mari in dem MWerfe Architettura della Roma sotteranea cristiana, 1844, 
nieder. An dieſen Band follten fich einige weitere über die altchriftliche Architeftur an der so 
Erdoberfläche, die Malerei und Skulptur anfchließen, für die der Gejamttitel Monumenti 
delle arti eristiane primitive nella Metropoli del Cristianesimo gewählt tar. 
Aber der gelehrte Jeſuit gab jchlieglich feinen Plan auf, veranlaßt durch die ungünftige 
Lage feines Ordens in den Jahren 1848 und 1849, das Erjcheinen von Perretö Les 
catacombes de Rome und mehr noch durch die Überzeugung, zu der er fi) allmählich 35 
indurchgerungen, daß der Roma sotteranea nur eine topographiſche Behandlungsweife 

chten könne, Freilich er ſelbſt hielt fich für zu alt, müde und ſchwach, um dieſe ge 
mwaltige Aufgabe löfen zu können; dagegen entfprach e3 feinen Wünfchen, daß das Riejen- 
werk den Händen feines Schülerd und Freundes' de Roffi anvertraut murbe. 

Giovanni Battifta de Roffi ward am 23. Februar 1822 in Nom geboren. Sim 0 
Collegium Romanum vorgebildet, bezog er die Univerfität feiner Vaterſtadt, die alte 
Sapienza, um Jurisprudenz zu ftudieren. Große Begabung, gepaart mit eilernem Fleiße, 
zeichneten den Gymnaſiaſten und Lyceiſten aus, und fie bewirkten es aud, daß der Stu: 
dent am Ende feiner Univerfitätsjahre 1843 unter aufßergewöhnlichen Ehren zum Doktor 
beider Rechte promoviert wurde. Bereits bei dem Knaben zeigte fich eine ausgeiprochene 45 
Vorliebe für die Monumente der Vergangenheit. Darum olaubte auch — ater dem 
erſt Elfjährigen fein geeigneteres Geburtstagsangebinde als ein Exemplar von Boſios 
Roma sotteranea ſchenken zu ſollen. Die naturgemäß anfangs mehr allgemeinen Nei- 
gungen verdichteten ſich infolge entjprechender Spezialftudien und des perfönlichen Umgangs 
mit Marchi, den de Roſſi häufig in die Katakomben begleitete und bei feinen Forjchungen 50 
unterjtügte, nah und nad zu bejtimmten Zielen und Aufgaben. Unter diefen ſteht zeitlich 
voran ber jchon von dem Studenten ind Auge gefaßte Plan einer kritiſchen Sammlung 
und Bearbeitung der chriftlichen Inſchriften Roms, der denn auch nach vielen mühjeligen 
Vorarbeiten im Jahre 1861 fich zu verwirklichen begann. Vogl. darüber und die fonftigen 
epigrapbifchen Werke de Noffis oben Bd IX ©. 171. Nachdem er in den Jahren 1849 55 
bis 1854 ſchon 35 Auffäge und Abhandlungen meiftens über Themata aus der Haffischen 
und chriftlichen Inſchriftenkunde veröffentlicht hatte, lieferte er 1855 auch die erfte glänzende 
Probe von feinem archäologiſchen Können durch die Monographie De christianis mo- 
numentis /ydö» exhibentibus, enthalten in J. B. Pitra, Spieilegium Solesmense 
tom. III, p. 545—577. Diejer erjten Probe folgte hernach eine ſehr ftattliche Reihe von 60 
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Büchern, Brojchüren und Abhandlungen. Vgl. die Titel im Albo dei sottoseritti pel 
busto marmoreo del Comm. G.B. de Rossi ete, Roma 1892, p.31 sqq.; de Roffi, 
Bullettino 1894 p. 130. Was indbejondere feine Forfchungen in den altchriftlichen Koi- 
meterien angeht, jo wurde er in den Jahren 1849 bis 1851 mit der Leitung von Aus 

5 grabungen in den Katafomben des Prätertatus, ſowie der Heiligen Petrus und Marcellinus 
etraut. Die Erfahrungen, die de Roſſi dabei jammelte, führten dazu, daß die Jahr: 

hunderte alte Willfür bei den Ausgrabungen aufgegeben, eine bejondere Commissione 
di sacra archeologia ald Auffichtsbehörde für die Koimeterien eingefegt und dieſer zum 
— von neuen Grabungen ein feſtes Jahreseinkommen von dem Papſt überwieſen wurde. 

10 Die erften großartigen Entdeckungen de Roſſis fnüpfen fih an die Katakombe des Gallift. 
1849 fand er ein Bruchftüd von der Grabjchrift des Biſchofs Cornelius in einem Wein: 
berg an der Via Appia. Diejes benußte er als Wegweiſer zum Grab des Bifchofs, und 
letzteres hinwiederum zufammen mit dem Stubium ber Bilgerbücher zeigten ihm die Pfade 
zur Auffindung der ſog. Papſtkrypta ſowie der anderen Teile de8 Coemeterium Callisti. 

15 Hielten manche de Roſſis Vermutungen und Kombinationen, die er anläßlich der Ermitte 
lung des erwähnten Fragments und hernach aufftellte, für bloße Phantafterei und fuchten 
fie deshalb Pius IX. gegen den trefflichen Gelehrten einzunehmen, jo wurde er durd die 
überrafchenden Ergebnifje der Ausgrabungen glänzend gerechtfertigt. Von den zahlreichen 
fpäteren Entdeckungen erregten größtes Auffehen diejenigen in den Katafomben der Domi- 

2% tilla und Priscilla, wo u. a. die Gräber der Flavier und der Acilii Glabriones zum 
Borjchein famen. In feiner Roma sotteranea wollte de Roffi alle altchriftlichen Fried: 
böfe Roms in topographifcher Reihenfolge monographijch behandeln. Dabei jollten Litte— 
ratur und Monumente, Geſchichte und Archäologie Hand in Hand gehen. Indeſſen war 
e8 ihm leider gr angeftrengtejter Arbeit und eines verhältnismäßig langen Lebens nur 

3 vergönnt, feine Abfichten binfichtlih der Katatomben des Gallift und der Generofa ver: 
wirklichen zu können in La Roma sotteranea cristiana Tomo I 1864, Tomo Il 1867, 
Tomo III 1877. Eingeleitet wird der erfte Band durch Prolegomena über die Gejchichte der Ka— 
takombenforſchung und das Cömeterialmwefen, die ebenfo grundlegend find als die Ausführungen 
über die Anlage, die Grabformen u. ſ. w. der altchriftlichen Friedhöfe im 3. Buch des 3. Bandes. 

50 Angehängt ift dem 1. Band eine Analisi geologica ed architettonica und dem 3. Band eine 
Appendice architettonica e fisica von Michele Stefano de Roffi, der feinem großen Bruder 
als Architeklt und Naturwifjenichaftler zur Seite trat und ſich bejondere Verdienfte durch die 
Herftellung der Pläne für die Roma sotteranea erwarb. Hatte der fchaffensfreudige Ge 
lehrte, ald er den eriten Band feines großen Werkes der Öffentlichkeit übergab, und aud 

35 noch hernach der Hoffnung gelebt, außer den chriftlichen Koimeterien in der nächiten Um: 
ebung Roms auch diejenigen in der weiteren Umgebung, ſowie die altzüdischen Begräbnis 
fen bearbeiten zu fünnen, jo ſah er es fpäter fehr gerne, daß Enrico Stevenjon bie 

rbeit für die fuburbicarifchen und der Schreiber diefer Zeilen diejenige für die jüdijchen 
Friedhöfe übernahm. Indeſſen, wenn es auch dem Meijter nicht gelang, feine Roma 

40 sotteranea zu vollenden, jo konnte er doch einige Teile des großen Gebäudes nahezu 
unter Dach bringen und für die anderen —— die Fundamente legen und wertvolles 
Baumaterial bereit ſtellen. In dieſer Hinſicht kommt ſowohl feine litterariſche Hinterlaſſen⸗ 
ſchaft als auch ſein Bullettino in Betracht. Jene gelangte nach ſeinem Tode in die 
Vatikaniſche Bibliothek, two fie jetzt als Cod. Vat. 10612—10643 aufbewahrt wird. Dal 

45 Nuovo Bullettino di archeologia eristiana 1899 p. 253—255. Dieſes, unter dem 
Titel Bullettino di archeologia eristiana 1863 von de Roffi ins Leben gerufen, er: 
ſchien anfangs monatlich, fpäter vierteljährlich bis zum Tode jeined Herausgebers. Wie 
im Vorwort des erften Jahrgangs bemerkt ift, war e8 beſtimmt, der chriftlichen Archäologie, 
namentlich der Katakombenforſchung, und der Epigraphik in und außerhalb der ewigen 

5 Stadt zu dienen, ein Programm, das de Rofji bis in die Zeit hinein, wo er infolge feiner 
legten Krankheit faum mehr die Feder zu halten vermochte, gewiſſenhaft durchführte. Ob: 
wohl diefe Zeitjchrift mit wenigen Ausnahmen lediglich Arbeiten von ihm enthält, war 
fie doch in den Jahren 1863—1894 das bedeutendfte Organ für die gejamte chriftlice 
Altertumsforfhung. Denn kaum ein Gebiet derſelben blieb de Roffi fremd. Wo er aber 

55 auswärts nicht perjönlich mit feinen Forſchungen einfegen fonnte, da teilten ihm wenig— 
ftend Freunde und Fachgenoſſen die neuen Funde mit, die er dann in feinem Bullettino 
befannt gab und beſprach. Freilich die wertvollften unter allen den wertvollen Arbeiten, 
die der große Gelehrte in diefer und anderen Zeitfchriften ſowie in befonderen Büchern 
niedergelegt hat, find diejenigen über die römischen Katafomben, für deren Erforſchung er 

co mehr geleiftet hat als irgend jemand vor ihm, umd jchwerlich dürfte ihm auf diefem Gr 
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biete in Zufunft jemand übertreffen oder auch nur einholen. Indem Maris Lehrling 
und nachheriger Gehilfe mit Harem Blick die Unzulänglichkeit der Methode feines Lehr— 
meifterd erkannte und fich zu Bofio zurüdivendete, lieferte er fein archäologiſches Meifter: 
ftüd, Wenn er aber weiterhin als Entdeder, Forfcher und Schriftjteller ſelbſt über den 
Columbus der Katakomben hinauswuchs, fo verhalfen ihm dazu nicht jowohl äußere glüd- 6 
liche Umftände, wie 5. B. die dankenswerte materielle Unterftüsung feiner Beftrebungen 
dur Pius IX. und nody mehr durch Leo XIII., als feine baeteblalite Begabung, 
die mit ihrer kritifchen Seite auch fchmwierigfte Probleme Löfte, jein unermüdlicher Fleiß, 
mit dem er ſich dem Unterzeichneten gegenüber gelegentlich einmal als „halben Deutſchen“ 
bezeichnete, während in Wirklichkeit den beſcheidenen Mann nur wenige Deutjche an Fleiß 
übertroffen haben dürften, und, durch jein Genie und feine Thatkraft bedingt, fein ſtau— 
nenswertes Wiſſen, das auch die Haffische Altertumswiſſenſchaft, die Gefchichte u. |. w. um— 
ſpannte. Dank diefen Eigenjchaften erwarb fich der Gelehrte fchon bei Lebzeiten ein 
faft kanoniſches Anſehen und den Ehrentitel „Fürſt der chriftlichen Archäologie”, dem 
namentlich anläßlich feines 60. und 70. Geburtstages Taufende von Verehrern, gefrönte 15 
gi ter, Freunde, Fachgenofien u. ſ. w., huldigten. Indeſſen nicht nur als Mann ber 

ifenfehe war er eine Größe erften Ranges, fondern auch ald Menſch. Um nur einige 
Züge aus dieſem harmoniſchen Charakterbild zu nennen, jo war es ausgezeichnet durch 
findliche Frömmigkeit, lautere Gefinnung, demütige Bejcheidenheit und herzliche Freundlich 
feit, die das Band zwifchen ihm und feiner trefflichen Gemahlin und Tochter zu einem 20 
überaus innigen geftalteten, die aber auch Fremde jchon bei der erften Begegnung zu feinen 
Verehrern und Freunden werden ließen. — Weitere Züge aus feinem perjünlichen Leben j. 
in Paul Maria Baumgarten, Giovanni Battifta de Roffi, Köln 1892. Von dem Berfafjer 
diefer wohlgelungenen Skizze wird auch eine Biographie des Meifterd erwartet. — Zur 
Bervollitändigung der oben mitgeteilten Daten jei noch bemerkt, daß de Roſſi bald nad) z 
feiner Doktorpromotion zum Seriptor der vatifanischen Bibliothef und fpäter auch zum Präfekt 
des hriftlichen Mufeums im VBatifan ernannt wurde. Daneben war er en als prak⸗ 
tifcher Juriſt thätig. Er war Sachwalter franzöfischer — bei der Kurie. Seine letzten 
Lebensjahre trugen das Gepräge des Kreuzes. Im Oktober 1891 traf ihn ein Schlagfluß 
und lähmte ſeine rechte Seite; und damit begann ein langes Siechtum, von dem der 30 
große Mann und Gelehrte am 20. September 1894 zu Caſtel Ganbolfo bei Rom durch 
einen janften Tod erlöjt wurde. 

Es verfteht fich von felbft, daß von einer Perfönlichkeit wie de Noffi nachhaltige Ans 
regungen ausgingen, und die nachhaltigften für das Gebiet, dem er zum Rang einer Willen: 
jchaft verholfen. Zunächſt wurden feine Katafombenforschungen in zufammenfafjender Dar: 35 
jtellung von Gelehrten des In- und Auslandes größeren Kreifen vermittelt, jo von Des— 
bafjayns de Richemont, Les catacombes de Rome, Paris 1870, in beutfcher Überjegung : 
Die neueften Studien über die römischen Katakomben. Von Graf Desbafjayns de Richemont, 
Mainz 1872; J. Spencer Northeote und W.:R. Brownlow, Roma sotteranea, London 
1878, II. ed. 1879; Paul Allard, Rome souterraine, Paris 1872, II. ed. 1874, 40 
durch deren Veröffentlihungen au in Frankreich das zwar prächtig ausgeftattete, aber in 
feinen Abbildungen und in feinem Tert, ſoweit diefer nicht von Le Blant und Renier 
ſtammt, völlig unzuverläffige Werk von Louis Perret, Catacombes de Rome, vol. I—VI, 
Paris 1851—1855, an Boden verlor; Franz Xaver Kraus, Roma sotteranea, frei: 
burg i. B. 1873, 2. Aufl. 1879; Ferdinand Beder, Roms altchr. Cömeterien, Düfjeldorf 45 
1874; Mariano Armellini, Le catacombe Romane, Roma 1880 ; id., Gli antichi 
Cimiteri eristiani di Roma e d’Italia, Roma 1893; Horace Marucchi, El&ments 
d’Archöologie chretienne, I Notions g@n@rales, II Les Catacombes Romaines, 
Paris Rome 1900. Unter diejen Werfen bieten befonders die von Kraus und Marucchi auch 
wertvolle eigene Studien dar. Indem ich von einer Aufzählung der populären Schriften und co 
Brofchüren in diefer Reihe abjehe, erwähne ich weiter folche Gelehrten, die jchon bei Lebzeiten 
de Roſſis feine den Katakomben gewidmeten Arbeiten ergänzten und nad feinem Hinjcheiden 
mit der Fortführung feiner Forſchungen und dem Abſchluß feiner großen Publikationen 
betraut wurden. Das große Glück eines vieljährigen perjönlichen Umgangs mit dem Meifter 
durften fich erfreuen die in Rom anfäfligen Italiener Giufeppe Gatti, Enrico Stevenſon 55 
(geft. 1898), Drazio Maruchi, Mariano Armellini (geft. 1896), Cofimo Stornaiolo, Pietro 
Groftarofa, Giufeppe Bonavenia und Rodolfo Kanzler, fotvie die ebenfalld dort wohnenden 
Deutichen Anton de Waal und — Wilpert, die auch alleſamt mit größeren oder klei— 
neren wiſſenſchaftlichen Arbeiten die Litteratur über die römifchen Koimeterien bereichert 
aben. Die meiften diefer Arbeiten, ſowie auch anderer Gelehrten Beiträge zur römifchen so 
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und außerrömifchen Koimeterienforfhung find veröffentlicht in Dem Nuovo Bullettino di 
archeologia eristiana, das 1895 an die Gtelle von de Roſſis Bullettino getreten ift, 
und in der von de Waal jeit 1887 herausgegebenen archäologiichen Abteilung der Ro— 
mifchen Quartalfchrift für chriftliche Alterthbumsfunde und Kirchengeichichte. Ste erben 

5 bernach unter III ebenfo verzeichnet ie diejenigen, welche in Buchform erjchienen find. 
Mie bereit3 oben IX. Bd ©. 171 hervorgehoben, ift die Fortſetzung ber Inscriptiones 
christianae Urbis Romae in die Hand bes treubetwährten Amanuenfis de Roffis, Gatti, 
gelegt, während außer ihm Marucchi, Wilpert, Groftarofa und Kanzler die Fortführung 
der Roma sotteranea, deren 4. Band, Il cimitero di Domitilla sulla via Ardea- 

10 tina, bereit im Drud ift, übernommen haben. Unabhängig von der Roma sotteranea 
werden demnächft erfcheinen die Malereien der römifchen Katatomben von Wilpert, der fid 
icon feit Jahren als der hervorragendite Kenner der römifchen Gemälde auögetviefen und 
jich die archäologische Wifjenichaft zu lebhaftem Dank verpflichtet hat, indem er fie’ von 
den Trugbildern der alten Kopiften Giacconios, Bofios u. f. w. befreite, völlig oder fait 

15 völlig vergeflene Driginalbilder twieder ans Licht zog und diefe ſowie längft befannte Ge 
mälde in astra kai Reproduftionen der Forfhung erſchloß. Iſt feine ertwartete große 
Veröffentlihung als die erfte Abteilung eine® Corpus monumentorum christianorum 
gedacht, jo foll ihr die Herausgabe und Bearbeitung aller altchriftlichen Sarkophagreliefs 
darunter auch der in den Katalomben gefundenen, womit der Unterzeichnete von dem im 

20 .. Jahre in Rom abgehaltenen zweiten internationalen Kongreß für chriftliche Ar: 
chäologie betraut wurde, als zweiter Teil folgen. 

Sowohl den römiſchen, ald auch den füditalifchen und fizilifchen Katakomben wendete 
Victor Schulge feine Studien zu, deren Ergebnifle, ſoweit jene in Betracht fommen, zum 
Teil einen weit jchärferen Gegenſatz zu de Roſſis Forſchungen bezeichnen, als die Reful- 

25 tate, zu denen der franzöfifche evangelifche Geiftliche Théophile Roller in feinen mit vor- 
zü lichen Bildermaterial ausgeftatteten Les Catacombes de Rome, Paris 1879. 1881, 
elangte. Während Schulges Aufftellungen namentlich über den altchriftlichen Bilderkreis 

Veranlaffung zu heftigen Auseinanderjegungen gaben, erfuhren feine Verdienfte um die 
Erforfchung der Koimeterien Neapeld und Siziliend wohl von allen Seiten die verdiente 

30 Anerkennung. Vgl. Die Katakomben von San Gennaro dei Poveri in Neapel, Jena 1877; 
De Christianorum veterum rebus sepuleralibus, Leipziger Habilitationsfhrift, 
Gotha 1879; Archäologische Studien über altchriftliche Monumente, Wien 1880; Die 
Katalomben, Leipzig 1882; Archäologie der altchriftlichen Kunft, Münden 1895. Gegen 
br jchrieb u. a. Wilpert, Principienfragen der chr. Archäologie, Freiburg i.Br. 1889. 

85 ie in den beiden Nahrhunderten vorher, fo Ienkten auch im 19. und noch vor 
Schulte außer dem ſchon erwähnten Bellermann drei Staliener ihr Augenmerk auf die 
Neapeler Katakomben. Vgl. Giujeppe Sandy, La Campania sotteranea, Napoli 1833; 
Andrea de Jorio, Guida per le Catacombe di S. Gennaro de’ Poveri, Napoli 
1839; Giovanni Scherillo, Le Catacombe Napolitane, Napoli 1869; id., Esame 

40 speciale delle Catacombe a S. Gennaro dei Poveri, Napoli 1870; id., Archeo- 
logia sacra, Vol. I. Napoli, Torino 1875. Aus der allerneueften Zeit ift dieſen 
noch Ferd. Colonna anzureiben. Vgl. Scoperte di antichitä in Napoli dal 1876 
a tutto il 1897 ete., Napoli 1898; Nuovo Bullettino di arch. crist. 1899, 106 
bis 108. 1900, 177—183. — In Sizilien, das von den hriftlichen Archäologen bis zu 

u Schulge herab recht jtiefmütterlih behandelt worden war, wurde neuerdings mit viel 
Energie und ſchönem Erfolg begonnen, das Verſäumte nachzuholen. Hier find die ver 
dienteften Koimeterienforjcher Paolo Orfi, deſſen vortreffliche Arbeiten in den Notizie 
degli scavi di antichitä und in der ROS veröffentlicht find (f. unten unter III, 
A, j); So, ihrer, von defjen Eifer und Grünbdlichkeit die Forſchungen zur Sieilia 

co sotteranea, AMA I. Kl. XX. Bd III. Abth., München 1897, rühmliches Zeugnis geben, 
und Vincenzo Strazzulla mit feiner Schrift Dei recenti scavi eseguiti nei eimiteri 
eristiani della Sieilia, enthalten im Archivio storico Sieiliano, nuova_ serie, 
anno XXI, Palermo 1896, p. 104—188. Anderes f. unten unter IH, A, j. — Yon 
den twichtigeren Katafomben im übrigen Stalien fanden im 19. Jahrhundert nur die 

55 jenigen von Chiufi größere Beachtung namentlich durch Giov. Battifta Pasquini, Breve 
ragguaglio di un antico eimitero di eristiani in vicinanza della eittä di Chiusi 
detto Le Catacombe di S. Mustiola, Siena 1831; id., Relazione di un antico 
cimitero di eristiani in vieinanza della eittä di Chiusi ete., Montepuleiano 1833; 
Domenico Bartolini, Le nuove catacombe di Chiusi ete., Atti della Pontificia 

«0 Accademia di archeologia t. XIII (1855), p. 1—60; Gelejtino Cavedoni, Raggua- 
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glio storieo-archeologico di due antichi eimiteri eristiani della eittä di Chiusi, 
ee 1853; Francesco Yiverani, Le Catacombe e antichitä cristiane di Chiusi, 
iena 1872. 

Das lebhafte Intereſſe, das ſich im verfloffenen Jahrhundert in fteigendem Maße ben 
Katafomben zuwendete, teilte ſich auch der Erforfchung der unter freiem Himmel gelegenen 5 
Koimeterien mit. Auch auf diefem Gebiet war de Roſſi der Bannerträger mit feinen Ar- 
beiten über römifche und auferrömifche Begräbnisftätten an der Erdoberfläche, veröffentlicht 
hauptfächlih in der Roma sotteranea und im Bullettino. Durch ihn unmittelbar oder 
mittelbar beeinflußt wurden Edmond Le Blant, Franz Xaver Kraus, Emil Hübner und 
Ch. Bayet, die Hand in Hand mit der Sammlung der altchriftlichen Inſchriften Frank: 10 
reich, der Rheinlande, Spaniens, Britanniens und Griechenlands auch die Gräber, aus 
denen diefelben ftammen, mehr oder minder eingehend berüdfichtigten. Diefen Gelehrten 
reihe ich an die Herausgeber des Corpus Inscriptionum Graecarum und Latinarum 
ſowie Dario Bertolini, der den Friedhof von Julia Concordia behandelte, Francesco Bulic 
und feinen Neffen Luca Jelic, die Salona und feine Begräbnisftätten in ausgezeichneter ı5 
Meife bearbeiteten, und A. L. Delattre, St. Gfell, R. Cagnat, Ch. Bars u. a., die wie der 
Gejamtarhäologie und Epigrapbit, jo auch der chr. Grabfunde in Norbafrifa eine neue 
große Welt erſchloſſen. Die Litt. j. unten unter III, A, h; B, b, e, g— k und oben 
IX. Bd ©. 169 ff. 

Gegenüber der Schaffenöfreubigkeit, die beſonders feit de Noffis Auftreten für das 20 
Abendland verzeichnet werden muß, fällt die Rückſtändigkeit der cömeterialen Forſchung im 
Orient doppelt auf. , Wohl fehlt e8 namentlich in Reiſewerken nicht völlig an Notizen 
über die in Afien, Ägypten und in der Gyrenaifa vorhandenen oder vorhanden geivejenen 
Grabanlagen, ja einzelne Gelehrte, wie de Vogüs und Néroutſos-Bey, wendeten Mühe 
an, um bie Begräbniöltätten in Syrien und Alerandrien der Archäologie zu erſchließen, jedoch 25 
jelbft von ihnen kann man nicht behaupten, daß fie ihrer Aufgabe gewachien waren. Unter 
diefen Umſtänden ift es natürlich auch unmöglich, eine Darftellung der Geſchichte der Koime- 
terienforjchung im Orient zu geben. Was aber an einzelnen Namen und Büchern in Betracht 
fommt, werde ich unten unter III mitteilen. Hoffentlich ift die Zeit nicht mehr ferne, wo 
ein oder einige Fachleute wie Joſeph Strzygowski oder am Beiten er felbit, nachdem er so 
die vielverfannte Kunſt des Morgenlandes ald Ganzes mit feinen epochemachenden Studien 
wieder zu Ehren gebracht, auch die empfindliche Lüde, die noch das Sondergebiet dieſer 
Kunft, die altchriftlichen Koimeterien, aufweiſen, voll und ganz ausfüllen. 

Da es nicht mehr im Rahmen meiner Aufgabe liegt, zu zeigen, in welcher Weiſe die 
Koimeterienforfchung die —— Kunſtgeſchichte ſowie die allgemeine und die Kirchen- 35 
geichichte in meiterer und näherer Vergangenheit befruchtete, jo muß ich auch darauf ver: 
zichten, eine ftattliche Anzahl von Gelehrten mit ihren Heineren und größeren litterarifchen 
Arbeiten, die hierher gehören, namhaft zu machen. Für das Wichtigfte Tann übrigens auf 
F. X. Kraus, Ueber Begriff, Umfang, Gefchichte der chriftlihen Archäologie; Piper, Ein- 
leitung in die monumentale Theologie, verwiejen werben; einiges ſ. auch unten. Nur für so 
vier Werke möchte ich, weil fie die Koimeterien in bejonders eingehender Weiſe berüdfich- 
tigen, eine Ausnahmejtellung beanfpruchen. Es find dies die zwei lerikalifchen Nachichlages 
werke von Martigny, Dietionnaire des antiquitss chrötiennes. Nouv. &d. 1877 und 
von Franz Kaver Kraus, Real-Encyklopädie der chriftlichen Alterthümer, 1. und 2. Band, 
Freiburg i. B. 1882. 1886, ſowie die zwei bisher umfangreichiten Darftellungen der Ge 4. 
ſchichte der chr. Kunft, Raffaele Garrucci, Storia della arte eristiana, vol. I—-VI, Prato 
1873— 1881; . Kraus, Geſchichte der hriftlichen Kunſt, 1. Bd 1. Abtheil., reis 
burg i. B. 1895. Die Beichaffenheit der einfchlägigen Artikel in den beiden erften Werten 
ift eine ſehr verfchievene: gute wechſeln mit ſolchen, die mit Vorficht aufzunehmen find. 
In Garruccis weit angelegtem Werk ift wohl die bisher größte Auffpeicherung von alt= so 
hriftlihen Monumenten erzielt; aber feine Abbildungen Iafen eine treue Wiedergabe ver: 
mifjen und der fie erläuternde Tert —— ſich nur zu oft in den falſchen Wegen der 
Katakombenwerke vor de Roſſi, deſſen Anſichten der übrigens ſehr gelehrte Jeſuitenpater 
leider auch aus perſönlichen Gründen häufig ablehnt. Ungleich beſſer iſt Kraus’ Geſchichte 
der chr. Kunſt, die in einzelnen Partien ſogar auch die entſprechenden Teile der Roma ss 
sotteranea des Verfafjerd übertrifft. 

III. a der Koimeterien in geograpbifcher Reihenfolge. 
Seitdem Franz Kaver Kraus erſtmals den Verſuch gemacht, die Koimeterien in einem bejon- 
deren Verzeichnis zufammenzuftellen (vgl. Roma sott. 2. Aufl. ©. 517—557; 600—613; 
Real-Encyklopädie II. Bd ©. 110 —136), ift dieje jo notwendige Aufgabe nicht wieder gelöft oo 
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worden. Indem ich im folgenden eine neue Lifte darbiete, lege ich das Hauptgewicht auf die 
jenigen Begräbnisjtätten, die durdy Entdedungen in neuerer Zeit erfchloffen find, während 
ih Anlagen, deren Kenntnis bisher lediglich durch Litterarifche Quellen vermittelt ift, nur 
ausnahmsweiſe berüdjichtige. Vollſtändigkeit ift dabei binfichtlih der Katakomben ange 

5 ftrebt. Dagegen muß ich mich betreffs der an der Erdoberfläche bergerichteten Grabftätten 
auf eine geeignete Auswahl beſchränken. Denn wollte man auch bier alles verzeichnen, jo 
jo wäre man genötigt, jämtliche Pläge nambaft zu machen, die durch Funde von Infchriften 
und von den Toten mitgegebenen Gegenftänden u. dgl. ſich als hr. Gräber zu erkennen geben. 
Die gewählte geographiiche und —— Anordnung bedarf feiner Rechtfertigung. 

10 Daß fie mit Paläſtina und dem Orient beginnt, fordert ſchon die Rückſicht auf die Urgeſchichte 
des Chriftentums. Der Kürze halber erwähne ich nur die Orte und rtlichkeiten, wo ſich 
die Koimeterien finden, und, wo es thunlich erjcheint, die Namen, die diefe führen. Da 
neben wird die wichtigfte Yitteratur über die betreffenden Anlagen notiert, abgejehen von den 
Monographien in Büchern und Zeitjchriften, bejonders auch die Auffäge und fürzeren Bemer: 

15 tungen in de Roffis Bullettino di archeologia eristiana (Bull.), im Nuovo Bullettino 
di archeologia eristiana (N.B.), in der Römifchen Quartalſchrift für Chriftliche Alter: 
thumsfunde und für Kirchengefchichte (ROS), nach Bedarf auch Bolbetti, Osservazioni 
sopra i eimiteri de’ santi martiri ed antichi eristiani di Roma (Bolb.) und das 
Corpus inseriptionum Latinarum (CIL) u. dgl. Mit Hilfe diefer Angaben findet 

20 man auch jetweils leicht den Weg zu der älteren Litteratur, namentlich zu den Katafomben- 
werken von Bofio, Aringhi und Bottari fowie zu de Roffis Roma sotteranea und 
Inseriptiones. Vgl. über diefelben oben unter II. 

A. Begräbnisftätten unter der Erdoberfläche (Katatomben). 
a) Baläftina. Unter allen Ortichaften des hl. Landes befigt Jeruſalem weitaus die meiften 

3 alten Begräbnisitätten, von denen die große Mehrzahl für jüdifch gehalten wird, freilid, 
wie ich glaube, ohne zivingende Gründe. Außer den Grabanlagen in der Hauptſtadt, die 
mit Sicherheit oder Wahrjcheinlichkeit den alten Chriften zugejprochen werden müſſen, find 
zweifellos chriftliche da und dort in den Provinzen ag worden, jo in ed- 
duweimi, schefä-a'mr, kudus (Kedes-Naphtali). Faſt alle Reiſewerke, die Paläftina 

30 behandeln, berüdfichtigen auch die dortige Grabwelt. Vorzüglich kommen aber in Betracht 
die nachfolgenden Bücher und Zeitjchriften, in denen auch die ältere Litteratur zu finden 
it, Titus Tobler, Golgatba, St. Gallen und Bern 1851, ©. 201ff. u. ö.; derf., Zwei 
Bücher Topographie von Serufalem und feinen Umgebungen, 2. Bud, Berlin 1854, 
©. 227 ff. u. ö.; Sepp, Serufalem und das hl. Land, 1. Bd, 2. Aufl, Schaffhaufen 1875, 

5 ©. 273ff. u. ö.; Carl Mommert, Golgotha und das hl. Grab zu Jerufalem, Leipzig: R. 
1900; The Survey of Western Palestine. Vol. Isqq. London 1881 sqq.; Palestine 
Exploration Fund. Quaterly Statements for 1873 sqq. London. 38PV, 1. Bd ff., 
Leipzig 1878 ff.; Mittheilungen u. Nachrichten des Deutichen Paläftina-VBereins, 1. Bofl., 
Leipzig 1895 ff.; Revue Biblique trimestrielle Publi6e Sous la direction des Pro- 

40 fesseurs de l’Eeole pratique d’Etudes bibliques 6tablie au convent dominicain 
Saint-Etienne de Jerusalem. 1° annde sqq., Paris 1892sqq.; Les Missions Ca- 
tholiques t. XXI, Lyon 1889, p. 381sqq.; Bull. 1890, 5—7; ROS 1890, 321 bis 
330. Corpus inseript. Graee. IV n. 9138—9143 und die dort angef. Litt. 

b) In Syrien find neben kirchlichen und Profanbauten auch zahlreiche altchriftliche 
#5 Srabanlagen an und unter der Erdoberfläche zu Tage gefördert worden. Als Fundorte 

nenne id u.a. HAß, Dana, El-Barab, Serbjilla, Moubdjeleia, Roueiha und Sidon. Xal. 
de Vogüs, Syrie centrale t. I, Paris 1865—1877, p. 103—119, t. I, pl. 70—97; 
Franz €. C. Dietrich, Zwei Sidonifche Inſchriften, Marburg 1855 ©. 11 ff. Corpus in- 
script. Graec. IV n. 9148. 9150 sqq. und die dort mitgeteilte Litt. 

50 ec) Mejopotamien: Wiranfchehr (Hohrafar oder Koh Hisar, Conftantina) fommt mit 
einer hr. Nefropole sub divo in Betradht. Vgl. The Journal of the Royal Geogra- 
phical society of London vol.X, 1841, p. 522sqq.; Humann und Puchſtein, Reifen 
in Kleinafien und Nordfyrien, Berlin 1890, ©. 405. — Urfa (Edeſſa) und Därä 
(Anaftafiopolis) haben unterirdiche Koimeterien. Vgl. ZUmG 36. Bd, 1882, ©. 142—167. 

65 Eduard Sachau, Reife in Syrien und Mefopotamien, Leipzig 1883, ©. 202f. 396. Dazu 
über Därä auch gefl. mündliche Mitteilung des H. Dr. Paul Rohrbach. 

d) Kleinafien. Nach dem Vorgang von älteren Gelehrten wurde in neuefter Zeit 
bejonders von Franz Cumont und W. M. Ramfay den chriftl. Infchriften Kleinafiens die 
verdiente Beachtung zu teil. Vgl. Melanges d’Archöologie et d’Histoire XV® ann&e 

«1895, Paris et Rome, p. 245sqq.; Ramſay, Journal of Hellenie studies und 
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The cities and bishopries of Phrygia. Vol. I, P. I. II, Oxford 1895. 1897. 
Dagegen bat auffallenderweife das altchr. Grabweſen Kleinafiens bisher eine große Ver: 
nadhläffigung erfahren. Nur ganz gelegentlich nehmen die Forfchungsreifenden darauf Bes 
zug. Nähere Angaben finden ſich unten unter IV, A, 3. — Wenn nah J. T. Wood, 
Discoveries at Ephesus, London 1877, p. 12sq. und Kunft-Chronif, Beiblatt zur 6 
— für bildende Kunſt, 13. Jahrg. 1878, ©. 43 (J. P. Richter) es den Anſchein 

„ als beſitze Epheſus ein chr. Hypogäum, jo iſt dies nach G. Weber, Guide du 
voyageur à Ephöse, Smyrne 1891, p. 21 zu bezweifeln. 

e) Nachdem in den Jahren 1859—1881 in der Krim bei Kertich fchon ungefähr 
200 nichtchriftliche Grabfammern entdedt worden waren, fam dazu 1890 auch eine chrift- 10 
lihe vom Jahre 491. Bol. ROS 1894, 49—87. 309-327. Die Abhandlung ift 
vorher in ruffiicher Sprache erfchienen. 

f) Ägupten. Für Unterägypten kommen beibnifche, jübifche und chriftliche Katalomben 
in Betracht, wobei namentliche Erwähnung Alerandrien und Chat Bey auf der Strede 
Alerandrien:Ramley verdienen. Vgl. Richard Pocodes Beichreibung des Morgenlandes ı5 
und einiger anderer Länder, überſetzt durch Chr. E. von Windheim 1. Theil, Erlangen 
1754, ©. 15; 9. C. Agnew, Remarks on some Remains of Ancient Greek Wri- 
tings ete. in Archaeologia: or, miscellaneous tracts relating to antiquity. Publi- 
shed by the society of antiquaries of London. Vol. XXVIII, London 1840, 
p. 152—170; Noroutſos-Bey, Notice sur les fouilles r6centes ex6cutdes A Alexan- 20 
drie 1874—1875, Alexandrie 1875, p. 26sqq. 48; id., L’ancienne Alexandrie, 
Paris 1888, p. 38sqgq. 53sq. 61. Bull. 1865, 57—64; 73—77. 1866, 72. 1872, 
26sq. 1881, 116 sq.; Sepp, a. a.D.2. Bd ©. 655F.; The American Journal of archaeo- 
logy and of the history of the fine aris 1887, Baltimore, p. 145sq.; 9. Thierſch, 
Bulletin de lä soei6t6 arch&ologique d’Alexandrie Nr. 3, 1900; Frankfurter Zeitung 25 
1900 Nr. 344; Soei6t6 archöologique d’Alexandrie. La eatacombe nouvellement 
—— de Kom el Chougafa. Les Bas-Reliefs de Kom el Chougafa (Mu- 
nich 1901). 

g) Die Cyrenaika befigt unterirdifche Koimeterien ſowohl bei der alten Hauptitabt, 
als auch an fonftigen Orten. Die bauptfächlichiten Angaben darüber verdankt man J. R. so 
Pacho, Relation d’un voyage dans la Marmarique, la Cyr&naique ete., Paris 
1827; R. Murdody Smith und E. A. Porcher, History of the recent discoveries at 
Cyrene, London 1864. 

h) In Nordafrila find bisher nur unterirbifche hr. Grabanlagen zu Tipafa in Nu— 
midien und zu rg unferne der alten Hafenitabt Sullectum in der Provinz Byza⸗ 85 
cena nachgewieſen. Vgl. Revue Africaine XXVII® année, Alger 1883, p. 321—323. 
Bulletin arch&ologique du comitö des travaux historiques et seientifiques, 
Année 1886, Paris 1887, p. 216—218. Wenn Delattre anfangs auch bei Garthago 
ein hr. Hypogäum gefunden zu haben glaubte, jo änderte fpäter er feine Anficht dahin, 
daß er die Anlage mit Recht für eine jübiiche Kat. hielt. Vgl. Les Missions Catho- «0 
liques t. XV, Lyon etc. 1883, p. 119sq. Revue archöologique III® s6rie 
tome XIII, Paris 1889, p. 178 sqgq., wo auch die fonftige Litt. angegeben ift. 

i) Die griechiſchen Inſeln haben, abgejehen von Melos, nicht viele Ausbeute 
für das altchriftliche Grabweſen gewinnen lafjen, obwohl fie altchriftliche Inſchriften auf: 
zumeifen haben. Vgl. oben Bd IX ©.170 3. 9f. Mä&langes d’Archöologie et d’Hi- # 
stoire, 1. ce. p. 272 sq. Erwähnenswert find auf Cypern „einige alte chriftliche Gräber” 
bei Eurium und Gräber aus bizantinifcher Zeit bei Larnaka. Bol. Louis Palma di 
Cesnola, Cyprus, deutich bearb. von Ludwig Stern, 1879, ©. 254. 50. Befondere Beach— 
tung verdient aber die chr. Kat. in der Schlucht Heima auf Melos. Vgl. Ludivig Roß, 
Reifen auf den griechifchen Inſeln des ägätjchen Meeres, 3. Bd, Stuttgart und Tübingen 50 
1845, ©. 145—151; Bulletin de Correspondance Hellönique, 2. annde, Paris 
1878, p. 347—359 (Ch. Bayet), — Rhodus befigt, wie mir Hiller von Gärtringen 
mitteilt, feine Katalomben. Danach ift Schulte, Katafomben S. 25 zu berichtigen. 

j) Sizilien, Malta und Sardinien. Keine Provinz des römischen Reiches ift an 
größeren und Eleineren unterirdiſchen Grabanlagen fo reich wie Sizilien. Joſeph Führer 55 
allein konnte, abgejehen von den großen Koimeterien bei Shrafus, 1892 und 1894/95 
mehr als 70 und 1899/1900 mehr als 150 folcher Begräbnisftätten, die entweder ſchon 
befannt waren, oder aber von ihm, teilweife im Verein mit Paolo Orſi, erſt entdedt 
wurden, durchforjchen. Freilich find dieje nicht allefamt chriftlichen Urfprungs. Hoffentlich 
iſt der verdiente Gelehrte in der Lage, den „Forſchungen zur Sicilia sotteranea“ fein 6 
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geplantes großes Merk über alle Koimeterien Siziliens bald folgen zu laflen. Die früber 
und neuerdings zugänglich gewordenen Grabftätten der Inſel gleichen einer groben Kette, 
die ſich den Rüftentricpen entlang zieht, ohne daß jedoch ihre Glieder überall gleih zahl: 
reich find. Die meiften Koimeterien birgt der Dften, die wenigjten der Norden. Es fommen 

5 in Betracht eine oder mehrere Anlagen in oder bei den folgenden Städten und Ortichaften : 
1. Im Oſten: Lentini. Vgl. Fr. Saverio Cavallari, Appendice della topografia ar- 
cheologica di Siracusa (1891) p. 60; guhren, Forihungen ©. 8. — Balle del 
Molinello zwischen Augufta und Lumidoro. Vgl. Archivio storico Sieiliano 1896, 
184—187 (Strazzulla); Führer, a. a. O. ©.8. — Melili. Bol. Führer, a. a. O. ©. 8. 

10 — Priolo. Vgl. Notizie degli scavi 1896, 252. 336. Führer a.a.D. ©.8. 10. — In 
und bei Syracus die Katalomben zu S. Giovanni und in der Vigna Cassia bezw. unter 
dem ehemaligen Klofter S. Maria di Gesü ſowie zahlreiche Fleinere Hupogäen. Vgl. Bull. 
1872, 81—83. 1875, 83sq. 1879, 39 sq. 1881,118. 1894, 125; Schule, Archäologifche 
Studien ©. 121— 144; Archäologie S. 144f. Kraus, Real-Encyklopädie II. Bd, ©. 134 f., 

15 wo auch die ältere Litteratur mitgeteilt wird; F. Saverio Cavallari und Adolfo Holm, To- 
pografia archeologica di Siracusa, Palermo 1883, p.35; 43; 362—367; Fr. Sa: 
verio Gavallari, 1. c. p. 608q.; Bernhard Lupus, Die Stadt Syracus im Altertbum 
Straßburg 1887, ©. 271. 275. 323—327; Iſidoro Garini im Archivio storico 
Sieiliano, anno I., Palermo 1873, p. 260—263. 506—523; id., Le catacombe 

» di S.Giovanni in Siracusa e le memorie del papa Eusebio (La Sieilia artistica 
ed archeologica, anno III. fase. VII e VIII, 1889) ; Paolo DOrfi in den Notizie degli 
scavi di antichitä 1891, 395—404; 1893, 276—314; 1895, 2lösq.; 477—521; 
1896, 334— 8356 ; 1899, 70; 1900,209 (jüb. Hypogäen); berjelbe in der NOS 1895, 299 
bi8 308. 463—488 ; 1896, 1—59; 1897, 475—495 (jüd. Hppogäen); 1900, 187 

25 bis 203; Vincenzo Strayzulla, Studio eritico sulle Iserizioni Cristiane di Sira- 
cusa, Palermo 1895; derſ, NOS 1897, 1—29; derſ. in La Sieilia sacra Vol. IH, 
Palermo 1900, p. 18—22. Joſeph Führer, Eine wichtige Grabftätte der Katakombe 
von S. Giovanni bei Syrakus, München 1896 und Nachtrag; derf., Forichungen (Titel 
ſiehe oben unter II.), wo binfichtlih der älteren Litteratur u. a. auch S. 59f. einzus 

so jehen if. — Ganicattini. Vgl. Notizie degli scavi 1895, 239 sq.; 1896, 253. 
ihrer, Forſchungen ©. 8; 10. — ©. Alfano. Vgl. Notizie degli scavi 1895, 239; 

Führer, a. a. D. ©. 9}. — Bantalica. Vgl. Bull. 1875, 82. — Palazzolo-Acreide. Bol 
abriele Judica, Le antichitä di Acre, Messina 1819, p. 19. 35sqq. u. ö.; Beller⸗ 

mann, Über die älteften hr. Begräbnißftätten S. 106; Bull. 1875, 82; Schulte, Kata 
35 fomben S. 295—297 ; derfelbe, Archäologie S. 144. — 2. Im Südoften der Inſel bat 

fi) bis jet die größte Ausbeute an unterirdifchen Koimeterien gewinnen laflen. Da 
mehrere unter ihnen bald nad diefem, bald nad jenem Nachbarort von den Forſchern 
benannt werben, jo empfiehlt es ſich im Intereſſe der Kürze, die in Frage kommenden 
Drte zufammen aufzuführen, nämlich Noto, Maccari, Nofolini, Pachino, Spaccaformo, 

0 Val d’Ispica, Granieri, Mobdica, Ragufa fuperiore, Chiaramonte-Gulfi, ©. Croce 
Gamerina. Vgl. Bellermann, a. a. D. ©. 105; Philologus 32. Bd (1873) ©. 490 ff. 
528; Gavalları, Appendice p. 60sq. Filippo Pennavaria, Ricordi archeologiei e 
paletnologiei, memoria seconda, Palermo 1891, ö.; Notizie degli scavi 1893, 
276; Schule, Archäologie S. 144. 150; Archivio storico Sieiliano 1896, p. 113. 

45 180 8q.; Führer, Forihungen ©. 95. — 3. Im Süden: Naro. Vgl. Bull. 1875, 83; 
Schulte, Katakomben S.294. — Nonna Ligora. Bol. Schulte, a. a.D. — Girgenti. 
Vgl. Julius Schubring, Hiftorifche Geographie von Afragas in Sieilien, Leipzig 1870; Bull. 
1875, 83; Schulte, Kalakomben S. 291—293, woſelbſt noch weitere Lıtteraturangaben 
find; Kraus, Real-Encyklopädie II. Bd, ©. 134. — 4. Südweſten bezw. Süden: 

co In Selinunt wurde 1899/1900 von Führer eine Nekropole nachgewieſen. Vgl. auch Archivio 
storico Sieiliano, nuoya serie, anno VII, Palermo 1883, 126—135. KNotizie 
degli scavi 1885, 288—298. — Mazzara. Bol. Cavallari, 1.c. p. 61. — Marſala. 
Vol. Armellini, Ggli antichi eimiteri di Roma e d’Italia, p. 733sq. — 5. Im 
Norden: Grazia di Garini, I. Notizie degli scavi 1899, 362—367 (Salinad), — 

55 Valermo. Bol. Schulte, Katalomben S.298f.; Kraus, a. a. D., wo auch die frühere 
Litteratur zu vergleichen ift; Vincenzo di Giovanni, La topografia antica di Palermo 
vol. II (1890) p. 133—169. 

BVerhältnismäßig zahlreich find die Hypogäen auf der Inſel Malta. Schon feit Jahr: 
hunderten fennt man die er benannt ©. Paolo, S. Agata, S. Benera, S. Cataldo, 

co S. Maria bella Grotta, S. Maria della Birtü, L'Abazia. Vgl. Gio. Francesco Abela, 
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Della deserittione di Malta, Malta 1647, p. 36—55; Idem, ed. Giovannantonio 
Giantar, Malta 1772, I, p. 166—200; Bold. p. 631—633; Onorato Bres, Malta 
illustrata, Roma 1816, p. 440—451; George Bercy Babdger, Description of Malta 
and Gozo, Malta 1838, p. 255—260; Gatt. Said, La grotta di S. Paolo, Malta 
1863; A. N. Caruana, Recent discoveries at Notabile, Malta 1881, p. 18; id, 6 
Report on the Phoenieian and Roman antiquities in the group of the islands 
of Malta, Malta 1882, p. 104—112; N 17. Band 1896, ©. 479482 (Albert 
Mayr); Mittheilungen des Archäologiihen Inftituts Rom, Bd 13 (1898) ©. 275—281 
(Georg Stuhlfauth). Dazu ift 1884 eine neue Kat. gelommen. Bol. U. U. Garuana, 
el-Gherien tal-Liebru, Malta, A Hypogeum discovered in July, explored and 10 
described in October, 1884 (Malta 1884). — Troß diefer großen Litteratur hat die 
wiſſenſchaftliche Forſchung für die Katafomben von Malta noch jo ziemlich alles zu Leiften. 

Zu ben früher befannten Hypogäen in Cagliari auf Sardinien ift 1892 ein weiteres ge- 
funden worden. Vgl. Giufeppe Manno, Storia di Sardegna. Ed. 3, Milano 1835, 
p. 183 sqq. Notizie degli scavi 1892, 183—189. Bull. 1892, 130—144. 157; 4. Mitius, ı5 
Jonas ©. 28. 40. 44. Fälichlih gelten als chr. Katafomben je eine Anlage bei ber 
alten Stabt Torre und bei Bonorba, von denen die zweite Catacombe di S. Andrea 
Abriu genannt wird. gl Bulletino archeologieo Sardo Anno II, Caglari 1856, 
p. 146 sq. 270 q. 

k) Unteritalien. 1. In Apulien: Kat. im Thal S. Sofia bei Canofa. Vgl. Bellermann, 20 
Begräbnißftätten ©. 114. Michele Ruggiero, Degli scavi di antichitä nelle province 
di Terraferma, Napoli 1888, p.531sq. CIL IX n. 410; p. 659 ad n. 410. — Außer 
dem jchon jeit 1853 befannten jüdijchen Sypogäun bei Venoſa fand ich dafelbjt noch eine 
Anzahl von Katalomben. Ob fie jüdifch oder chriſtlich find, kann erft durd Ausgrabungen 
fejtgejtellt werden. — 2. In GCampanien: Eine frühmittelalterl. Kat. bei Sorrento. Vol. = 
Bull. 1879, 37. — Soimeterien in und bei Gaijtellamare, dem alten Stabiae, von 
denen eined an ber Erboberfläche angelegt war. Bol. Milante, De Stabiis (Titel |. 
oben unter II). Bellermann, a. a. O. ©. 113f. Bull. 1879, 36 sq.; 118—127; Kraus, 
Roma sott. 2. Aufl. ©. 6027.; V. Schulte, Kataf., S. 300. CIL X n.8132 sqq.; Giuſeppe 
Eojenza, Il eimitero e la capella stabiana di S. Biagio, 1898. — Kat. des St. Hip- so 
poliftus in Atripalda bei Avellino. Vgl. ©. Galante, Il Cemetero di S. Ipolisto 
martire in Atripalda, Napoli 1893; CIL X n. 1188, 1191—1195. — Mehrere 
Hypogäen, von denen jedoch keineswegs feitfteht, daß fie von Ehriften ftammen, bei Prata 
unfern Avellino. Vgl. Givachino Taglialatela, Dell’ antica basilica e della cata- 
comba di Prata im Archivio Storico per le province Napoletane Anno III, Na- 35 

li 1878, p.129—144; Bull. 1880, 86sq.; ®. Schulte, Katatomben S. 301—303. — 
at. zu Gimitile bei Nola. Vgl. Bellermann, a.a.D. ©. 12; 114. Bull. 1876, 93; de Roffi, 

Roma sott. III, 533; CIL X n. 1338—1395. — Eine ganze Reihe von Katafomben 
wurde zu verfchiedenen Zeiten in Neapel aufgebedt, deren Zahl aber ſich wegen Mangels 
genügender Nachrichten nicht genau feitftellen läßt. Die wichtigften find die Katakomben 40 
von S. Gennaro, S. Gaudiojo und ©. Severo. Vgl. außer den unter II aufgeführten 
Merken Lorenzo Giuftiniani, Memoria sullo scovrimento di un antico sepolereto 
Greco-Romano, II. ediz. Napoli 1814, p. 10 sqq. Goacchino Taglialatela, Di un 
imagine di S. Protasio, Napoli 1874. Bull. 1865, 56; 62. 1867, 72—74. 1871, 
37 8q.; 155—158. 1877, 154sq. 1880,89. 1881,103; 110. 1883, 8ösq. 1887, 4 
122sq. — Sat. in Seffa. Val. N.B. 1897, — 

I) Mittelitalien: 1. Im Gebiet der Veſtini: Kat. zu Bazzano. Vgl. Armellini, 
Ggli antichi eimiteri p. 692sq. — Sat. bei Baganica. Bgl. Angelo Signorini, La 
diocesi di Aquila p. 288. — 2. In Sabina: Kat. bei S. Vittorino unfern der Stadt Aquila. 
Vol. 3. Marangoni, Acta S. Victorini, Romae 1740, p. 32sqq. Bold. p. 603. » 
Bellermann, a. a. O. ©. 111. CIL IX n.4320. — Sat. der Heiligen Anatolia und 
Victoria bei Monte Leone, dem alten Trebula Mutuesca. Vgl. Bold. p. 576. Bull. 
1880, 108. — 3. In Latium ausfchlieglih Rom: Wahrfcheinlih mar das Koim. in Anzio 
unter freiem Himmel angelegt. Vgl. Bull. 1869, 8isq. — Zweifelhaft ift es, ob die 
chriſtl. Gräber in dem alten Privernum Hypogäen waren. Vgl. Bull. 1878, 85—99. 56 
CIL X n. 6460. — Das Gleiche gilt auch von dem coemeterium ad aquas altas 
bei Subiaco. Vgl. Bull. 1881, 108sq. — 

4. In näherer und weiterer Entfernung von Rom. — Die Koimeterien in der Um: 
gebung Roms find entweder folche, die den Chriften der Stadt als Begräbnispläße dienten, 
oder ſolche, die von den chriftl. Bewohnern der Städte, Dörfer und Einzelgehöfte in den oo 
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Landbezirken benüßt wurden. Jene liegen zwiſchen dem 1. und 3. Meilenftein, von ber 
aurelianifchen Mauer aus gerechnet, dieſe zwiſchen dem 3. und 30. Meilenftein etwa. 
Zum Unterſchied von den erjteren werden die letzteren als juburbicarifche Koimeterien be: 
zeichnet. Vgl. de Noffi, Roma sott. I Analisi geologica ed architettonica p. 42 sqg. 

5 Bull. 1869, 65. 1873, 84. Die zur Stadt gehörigen Katatomben, von de Roifi, Roma 
sott. I p. 175—183; 207 tabellarifch georbnet, find neuerdings von Croftarofa auf einer 
bejonderen Karte eingezeichnet worden mit Angabe ihrer Entfernung von Rom. Vgl. N.B. 
1900, 321—336 und tav. XI—XII. Darauf wird auch in dem folgenden Verzeichnis 
Bezug genommen, wo die jeweils in Klammern mitgeteilte Meterzahl die Maße Eroftarofas 

10 wiedergiebt. 
Zur Beftimmung der Lage, des Namens, des Inhalts u. ſ. w. der römischen Kata: 

fomben ift von großem Wert — manche der noch nicht wieder gefundenen Begräbnis 
ftätten fennt man fogar nur aus diefen Quellen — eine Reihe von litterarifchen Denk: 
mälern, hauptſächlich topographifche Stabtbefchreibungen, Stinerarien (Pilgerbücher), Mar: 

15 tyrologien, Kalendarien, der liber pontificalis, Berzeiöpnife von Koimeterien u. dal. 
Diefe Denkmäler ftammen in ihrer übertwiegenden Mehrzahl aus dem MA. Da fie ſich 
in ihren Angaben nicht jelten miberfprechen, fo ift bei ihrer Benützung Vorſicht geboten. 
Bol. die Zufammenftellung und Beiprechung bei de Roffi, Roma sott. I, p. 111—183, 
dazu Ergänzungen im Bull. befonders 1897, 255—279, und in der ROS. Außerdem 

20 fommen noch in Betradht: Kard. Mariano Rampolla del Tindaro, Di un catalogo cimite- 
riale Romano ete., Roma 1900 ; Auguft Urbain, Ein Martyrologium der chriftlichen 
Gemeinde zu Rom am Anfang des 5. Jahrhunderts, Leipzig 1901. 

a) Die Katalomben in der unmittelbaren Umgebung Home, 
1. An der Via Appia: Das Coemeterium S. Callisti (1450 m), in dem eine An: 

26 hl von urfprünglich jelbftftändigen Koimeterien zufammengefchlofien ift. Nach de Roffis 
Vorgang werden unterjchieven die Krypten der St. Yucina, das Koim. des Galliftus im 
engeren Sinn, das Koim. der St. Soteriö, die regio Liberiana und ein Teil, der 
noch näherer Unterfuchung barrt, vielleicht das Koim. des St. Markus oder der St. Balbina. 
Aber diefe Benennungen ftoßen angefichtS der Jtinerarien auf Bedenken, denen vor kurzem 

so auch Joſeph Wilpert Ausdrud verlieh. Vgl. ROS 1901, 32ff. Auf Grund zuverläffiger 
Pilgerangaben lagen die Hypogäen der Balbina, des une (arenarium) und ber 
Soteris weniger entfernt von Rom als die Calliſtkat. Gleich hinter der Stelle, wo die 
via Ardeatina von der via Appia abztweigt, ift das Cöm. der Soteris und etwas meiter 
hinaus an der appiichen Straße das Arenarium des Hippolytus und ungefähr an dem Platz, wo 

35 jet das Trappiftenklofter jteht, das Cöm. der Soteris zu vermuten. — Ueber die Galliftkat. vgl. 
de Roſſi, Roma sotteranea tom. I—III, dazu Ergänzungen im Bull., N.B. und in ber 
ROS; Nortet, Les catacombes de S. Calixte, 1887; ZRG 1888, 1—66; of. Wilpert, 
Die Malereien der Saframentsfapellen in der Katakombe des hl. Galliftus, 1897 ; Peter Ant. 
Kirſch, Die HI. Cäcilia, 1901. — Das Coemeterium Praetextati (1600 m). gl. Bull. 

40 1863, 1—6; 16—22; 32; 42; 75; 90sq. 1864, 60. 1865, 24; 36; 41; 97. 1866, 
16; 36. 1867, 1; 3; 23; 81; 88. 1868, 91. 1870, 42—48; 61. 1871, 149sq. 
1872, 31sq.; 45—80; 134sq. 1874, 35—37. 1875, 28; 64sq. 1877,23. 1878,46 
1882, 56; 128. 1884/5, 12sq.; 98; 155sq. N.B. 1895, 172—180. 1897, 142g. 
1898, 56sq.; 15i1sq.; 154; 209—211; 231. ROS 1887, 148; 346—853. 1891, 

4 193. 1892, 277. 1894, 113. 1896, 247f. 1898, 284f. 1900,303. Mariano Armellini, 
Scoperta d’un graffito storico nel cemeterio di Pretestato sulla Via Appia, Roma 
1874. — Das Coemeterium ad Catacumbas oder S. Sebastiani (2150 m). Vgl. Bull. 
1863, 1. 1872,47; 57; 99. 1877, 62; 141—147. 1878, 46; 58. 1880, 98. 1881,18. 
1882, 168. 1886, 12—14; 29—33. 1892, 30 sq.; 34sq.; 38sq. 1894, 53sq.; 13; 

so 147—150. ROS 1887, 266— 271. 1888, 81; 84}. 1892, 181—183; 275—8309. 189, 
337—340. 1895, 111—117 ; 409— 461. 1896, 238 f. 1897, 209f. 1899, 328 8330. 1900, 
307 f.; 3RG 1885,1 ff.; Bessarione Anno II, 1, Roma 1897/98, 317—830; Anton 
de Waal, Des Apoftelfürften Petrus glorreiche Ruheſtätte, 1871; derf., Die Apoftelgruft ad Ca- 
tacumbas an der Via Appia, 1894; Orazio Maruchhi, Di un ipogeo reeentemente sco- 

65 perto nel eimitero di S. Sebastiano, 1878; id., Le memorie dei SS. Apostoli Pietro 
e Paolo nella eittä di Roma con aleune notizie sul eimitero apostolico di Pris- 
eilla, 1894; id., Decrizione delle Catacombe di S. Sebastiano, 1895; 5. ®. 
Zugari, Le catacombe ossia il sepolero apostolico dell’ Appia, 1888. — 2. An der 
Via Latina liegen mehrere Ratalomben, die aber noch wenig durchforfcht find, fo dab 

so man für ihre Kenntnis hauptfächlih auf die Jtinerarien und die alten Katakombenw 
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een it. Bu erwähnen find das Coem. SS. Gordiani et Epimachi (600 m), 
dad Coem. SS. Quarti et Quinti, das Coem. SS. Simplieii et Serviliani, das 
Coem. Tertullini, da8 Coem. Aproniani oder S. Eugeniae (1350 m). Vgl. Bolb, 
p. 561; Them. Maruchi, Il eimitero d’Aproniano detto anche di S. Eugenia sulla 
Via Latina, 1840; Mariano Armellini, I cimiteri eristiani della Via Latina, 1874; 6 
Bull. 1876, 153q, 1878, 46sq. — 3. Under Via Labicana: Das Coem. S. Castuli 
(1025 m). Vol Bull. 1864, 80. 1865, 9sq. 1867, 30. — Das Coem. SS. Petri et 
Marcellini, auch genannt ad duas lauros, ad S. Helenam (Maufoleum der St. Helena) 
sub Augusta — in comitatu (3025 m). gl. Bull. 1864, 10; 82. 1877, 21. 
1878,46: 69—71; 149. 1879, 75—87. 1881, 164sq. 1882,83; 111—135; 137 bis 10 
158. 1883, 79; 92. 1891, 23. N.B. 1896, 156. 1897, 117—125; 185. 1898 
118—121; 137—193; 211. 1899, 90; 92; 99sq. 1900, 68sq.; 70sq.; 73; 
758q.; 78sq.; 85—97. ROS 1887, 135; 138. 1888, 16., 1891, 195—197. 
1892, 23; 183. 1896, 241f.; 353 zusf; 349. 1898, 283f. 1900, 219f.; 
303f.; Sof. Wilpert, Ein Cyklus heit tologifcher Gemälde aus der Satatombe der ı5 
heil. Petrus und Mareellinug, 1891. — Die Katatombe in der vigna del Grande unfern 
vom dem — der St Helena, deren chriſtlicher Urſprung aber zweifelhaft iſt. 
Vogl. Giuſeppe Marchi, Monumenti delle arti cristiane p. 46sqg. N.B. 1898, 142 sq. 
— 4. Un der Via Praenestina: Der Cimitero passata l’Acqua detta Bulicante. 
Dal. Bold. p. 567. — 5. An der Via Tiburtina: Das Coem. S. Cyriacae ober »0 
S. Laurentii (1150 m). Vgl. Bull. 1863, 73—80. 1864, 36; 41—46; 54 bis 
56. 1867, 30; 83. 1869, 9; 36; 61. 1870, 18. 1876, 16—26; 145—149. 1877, 
61sqg. 1881, 86—100. 1882, 108q.; 15; 20—22; 43—45; 47; 50. N.B. 1895, 
74—105; 119; 165. 1897, 114; 116sq.; 129sq.; 185sq. 1898, 151; 171. 1899, 
208—215. 1900, 127—141; 168—170; 178. ROS 1891, 102. 1896, 85 bis 26 
91. 1898, 286. 1900, 304. — Das Coem. S. Hippolyti (1300 m). ®gl. Bull. 
1863, 2. 1866, 38; 97. 1879, 31. 1881, 26—55; 164. 1882, 9—76; 110; 113. 1883, 
60—65; 99; 103 sq.; 107 sq.; 114. 1884/85, 13; 137. N. B. 1900, 77 sq. ROS 
1897, 224-228. 1900, 304. — 6. An der via Nomentana: Zwei vypogaen in der 
villa Patrizi, von denen das eine das Coemeterium Nicomedis (450 m) ift. so 
”gl. Bull. 1864, 80; 95. 1865, 11; 24; 49—55; 95. 1867, 71. 1868, 32. N. B. 
1900, 167. ROS 1892, 12 f. 1894, 94. — Xon ben älteren Ratatombenforfchern 
kunden für em und diejelbe Ratatombe gehalten daS Coem. S. Agnetis (2100 m) 
und das Coem. Ostrianum (2300 m); s* de Roffi bat in ihnen zwei verſchiedene 
Anlagen erkannt. Das zweite führt auch die Bezeichnungen Coem. majus, ad ss 
Nymphas S$. Petri. °Xgl. Bull. 1864, 82. 1865, 10sq.; 48. 1867, 37—40; 45. 
1868, 91. 1869, 9; 95. 1871, 30— 34: 150. 1872, 3235, 1873, 135; 1615. 

. 1874, 38sq.; 125—128. 1875, 80-82. 1876, 150-—138. 1877, 23; 29; 57 q.; 
605q.; 154. 1878, 51; 53 sq. 1879, 96; 148—155. 1880, 66—68; 93—95; 101; 
103sq. 1881, 81; 131. 1882, 52; Yösq.; 98 sq.; 126. 1883, 161. 1884/85, 127 sq. «0 
1886, 130. 1887, 130sq. 1888'89, 75; 96; 130sq. 1890, 15; 18. 1894, 99—102. 
N.B. 1896, 155sq.; 188—190. 1898, 151. ROS 1887, 23; 135. 1900, 309—315. 
Mariano Armellini, Il Cimitero di S. Agnese sulla Via Nomentana, Roma 1880. Katholik 
1900 II, ©. 299-317. — 7. An der Via Salaria nova; vgl. dazu den Situationsplan 
Bull, 1894, tav. I. II: Das —— Maximi ad 8. Felleitatem (7 50 m). ®gl. Bull. 45 
1863, 2080.: 41—46. 1869, 19; 45. 1873, 6sq.; 9; 12. 1881, 17; 19. 1884/85, 
149—184. 1886, li sg. 1887, 10. 1891, 59 sq. 1894, 8. N.B. 1898, 231. ROS 
1888, 3; 207. 1900, 304. — Das Coem. Thrasonis ad S. Saturninum (1050 m). 
Damit ftand wohl in Verbindung ein Arenar mit der noch nicht wieder gefundenen 
Krypta des St. Chryſanthus und St. Daria. Vgl. Bull. 1865,41. 1868,88. 1872, 159. so 
1873, 5—12; 41—76. a 50. 1878, 46. 1882, 173. 1883, 72sq. 1884/85, 133. 
1887, 28. ROS 1888, 3—5. 1892, agf. — Das Coem. Hilariae. Val. Bull. 1873, 
10—12. ROS 1900, 304. — Das Coem. Jordanorum ad $. Alexandrum (1500 m). 
Vgl. Bull. 1863, 20. 1869, 45. 1873, 521; 43—76. 1878, 46. 1880, 9. NOS 
1888, 5—7; 212—217. 1900, 304. — Das Coem. Novellae (2400 m). Vol. Bull. 55 
1873, 7. 1877, 675q. 1800, 8. ROS 1888, 7. — Das Coem. S. Priseillae 
(2500 m). Dal. Bull. 1863, 20. 1864, 9—13; 54; 73. 1865, 11; 25; 30sq.; 36. 
1867, 43; 4ösq. 1868, 65; 91; 94. 1869, 16; 56; 95. 1870, 24; 568g. 1873, 
6—8; 14; 51; 54. 1876, 127. 1877, 23. 1878, 46. 1879, 150: 152: 155. 1880, 
5—54. 1881, 15; 163sq.; 1882, 938q.; 104sq. 1883, 5sq.; 11. 1884| 85, 49; 54; 60 
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59—85; 155; 167. 1886, 34—165. 1887, 7—35; 48; 55; 109—117; 135. 1889/90, 
7—57; 72; Tösq.; 78—83; 8ösq.; 91; 96—100; 103—133. 1890, 12; 24; 60 bie 
62; 68—80; 97—122; 140—146. 1891, 11sq.; 19sq.; 21sq.; 26sq.; 33—39. 
1892, 23; 29sq.; 32sq.; 38; 57—129. 1894, 10; 57; 59—61; 119sq. N.B. 1896, 

5153. NOS 1887, 24; 135; 138. 1888, 7—19; 88—92; 207—217. 1889, 143. 
1891, 8f.; 86—88. 1892, 183. 1894, 121—130. 1896, 342. 1898, 42—54. 1900, 
304. Joſeph Wilpert, Fractio panis, freiburg i. Br. 1895. Bessarione Anno |, . 
Roma 1896/97, p. 230—233. — 8. An der Via Salaria vetus. Bgl. im all 
gemeinen Bull. 1894,7 sqq. Situationsplan Bull. 1894 tav. I. II. Eine unbenannte Ra: 

10 tatombe liegt in der Nähe von Al Leoncino (800 m.) Pal. Bolbetti p. 575. Bull. 
1894, 9sq. — Das Coem. S. Pamphili (1275 m). ®gl. Bull. 1863, 45. 1865, 1sq. 
1894, 6sqq. ROS 1887, 135. — Das Coem. S. Hermetis oder Basillae (1400 m). 
Vgl. Bull. 18683, 87. 1865, 2. 1869, 9. 1870, 59. 1873, 51. 133sq. 1875, 29. 
1877, 28; 73sq. 1878, 46. 1880, 96. 1882, 125. 1888/89, 79sq; 96. 1891, 13; 

ı5 22. 1894, 5—35; 37 sq.; 64; 70—76; 106 sq.; 111—113; 115 8q.; 118 sq,; 
122sq. N.B. 1895, 11—16; 121sq. 163; 165sq. 1896, 99—114; 154; 157. 
1897, 113sq.; 116. 1898, 77—93; 151; 157. ROS 1894, 138—144. 1900, 
305. Civiltä Cattolica 1891, 21. Marzo. Cine größere Monographie wird er 
wartet von Giufeppe Bonavenia. — In der Nähe der Hermes-Katakombe liegt ein 

20 Meines Gömeterium ohne Namen. Vgl. Bull. 1894, 13sq. — Das Coem. ad 
septem palumbas (columbas) ad caput S. Joannis in celivum Cucumeris. 
Vol. Bull. 1865, 2. 1878, A6sq. 1883, 1565q. 1894, 10—13. — 9. An der Via 
Flaminia: Das Coem. S. Valentini (1500 m). ®gl. Bull. 1876, 68sq. 1877, 
58—60; 74—76. 1878, 59. 1888/89, 78; 84; 94sq. 1890, 1ösq. N.B. 1897, 

25 103sq. 1898, 151. NOS 1887, 184. 1888, 299—8302. 1889, 15—830; 114—133; 
305—342. 1890, 149—152. 1892, 12; 20; 31f. 1894, 16. 1898. 286. Dragio 
Maruchi, La cripta sepolerale di S. Valentino sulla Via Flaminia, Roma 1878; 
id., Il eimitero e la basilica di S. Valentino, 1890. — 10. An der Via Cornelia: 
Das Com. des Vatikan. Vgl. Bull. 1864, 49sq. 1870, 59. 1872, 19sq. 1876, 86. 

0 1881, 111. ROS 1887, 1—19. 1892, 283; 287. ZRE 1885, 1ff. C. Erbes, Die 
Todestage der Apoftel Paulus und Petrus und ihre römtfchen Denkmäler, Leipz. 1899. — 
11. An der Via Aurelia find ebenfo wie an der Via Latina die Koimeterien noch wenig durch⸗ 
forjcht. Zu nennen find: Das Coem. Octavillae oder S. Pancratii (570 bezw. 700 m). 
Vgl. Bull. 1881, 104. ROS 1898, 2875. — Das Coem. SS. Processi et Martiniani 

35 oder S. Agathae ad girulum (1250 m). ®gl. Bull. 1881, 104—106. N.B.1897, 139 sq. 
1898, 231. ROS 1888, 15. 1897, 207—212. — Das Coem. der beiden Felir (?) (1900 m). 
— Das Coem. 8. Calepodii oder Callisti (2450 m.). ®gl. Bull. 1866, 93 sq.; 
97. 1878, 46. 1881, 104—106.— 12. An der Via Portuensis: Das Coem. Pontiani, 
ad ursum pileatum (1050 m.). gl. Bull. 1867, 30; 76. 1869, 72. 1878, 46. 

40 1880, 118. ROS 1896, 343; 379f. — Das Coem. S. Felieis oder ad insalatos 
(ad infulatos). Vgl. Bull. 1878, 46. 1884/85, 155; 167. N.B. 1899, 77—79. — 
13. An der via Ostiensis: Dad Coem. Lucinae, in dem nach dem Zeugnis der apo— 
kryphen Akten und der Martyrologien der Apoftel Paulus beigejegt wurde. Aller Wahr: 
ſcheinlichkeit nach war die urjprüngliche Begräbnisftätte nicht unter der Erboberfläche, fon: 

45 dern an bderjelben angelegt; möglich ift es freilich, daß hier fpäter auch ein Hypogäum 
bergeftellt wurde. Wal. Bull. 1872, 159 sq. N.B. 1898, 60—76. ZAG 1885, 1fl. 
Hartmann Grifar, Le tombe apostoliche di Roma, 1892. €. Erbes (Titel f. vorber 
unter 10). — Das Coem. Commodillae ad S. Feliceem et Adauctum (1300 m.). 
Bl. Bull. 1877, 19. 1878, 46. 1884/85, 13. 1894, 86. N.B. 1897, 138sq. 1898, 

so 61— 76. ROS 1889, 347. 1897,209; 243— 245. Hippol. Delehaye, Les Saints du eimi- 
töre de Commodille, 1897 ; Analeeta Bollandiana t. XVI, 17sqq.— Die Gruft des 
St. Timotheus (1500 m.). Vgl. Bull. 1872, 159sq. N.B. 1898, 61—76. — Die Kat. ber 
St. Thecla (2350 m.). Vgl. ROS1889, 343— 353. — Das Coem. S. Zenonis ad S. Ana- 
stasium ad aquas Salvias. ®gl. Bull. 1869, 88. 1871,74. ROS 1888, 242. — 14. An 

65 der Via Ardeatina: Das Coem. Domitillae, Nerei et Achillei ad S. Petronillam 
(1400 m.). Dieſe größte Katalombenanlage Roms ſetzt ſich aus drei Hauptteilen zu— 
fammen. Der ältefte befteht aus der Partie, wo fpäter die Baſilila der Heiligen Nereus 
und Achilleus, auch St. Petronilla genannt, errichtet ward, dem Veſtibulum der Flaviet 
und dem Gubiculum des Ampliatus. Die beiden jpäteren find Regionen aus bem 

so 3, und 4. Jahrhundert. In dem jüngften der drei Teile wurden noch neuerdings einige Koi— 
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meterien vermutet, die in alten Quellen unabhängig von der Katakombe der Domitilla genannt 
werden. Aber dieſer Vermutung trat kürzlich Joſeph Wilpert (NOS 1901, 32ff) ent- 
gegen, indem er im Anſchluß an die alten Gewaͤhrsmänner den Koimeterien des Damaſus 
und der Märtyrer Marcus und Marcellianus ihre Stelle zwiſchen dem Hypogäum der 
Balbina (f. vorher unter 1) und der Domitillatat. anmweift. Vgl. Bull. 1865, 11; 17—25; 6 
33—47 u. B. 1866, 95. 1867, 44. 1868, 91, 1873, 1608q. 1874, 5-85; 68-75; 
122—125. 1875, 5—77. 1877,50; 128—135. 1878,46; 125—135. 1879, 5—20 ; 25; 
91—95; 117; 141; 157—160 ; 165. 1880,40; 69; 88; 97; 169—171. 1881, 57—74; 
106;115; 126; 163 sq. 1882, 98; 163sq.; 170. 1883,78. 1884/85, 13; 34; 41; 43; 
91sq.; 129sq.; 135. 138sq. 1886, 136; 152. 1887, 30-40; 458q.; 52—55; 10 
135. 1888/89, 8sq.; 18; 25; 74; 79sq.; 146—153. 1894; 124. N.B. 1897, 
125—129; 138; 185; 187200. 1898, 27; 31—42; 151; 171; 232—237. 1899, 
5--19; 21—41; 92sq., 98sq.; 279—282. 1900, 73; 80. ROS 1887, 20—40; 
126—130. 1889, 290—292. 1894, 113f. 1896, 346f.; 349. 1897, 210. 1898, 
280-283. 1900, 219. Tomo IV ber Roma sotteranea ift dem Gömeterium ber ı5 
Domitilla gewidmet. Vgl. oben unter II. — Außer diefen Katalomben, an den Straßen 
des alten Rom gelegen, ift noch zu erwähnen eine 1898 am mons Janiculus in ber 
Nähe der Kirche S. Onofrio entdedte ohne Namen. Bol. N.B. 1898, 232. ROS 
1898, 287. . 

Während die bisher genannten römischen Anlagen doch wohl fämtlid bie Groß: 20 
firche zur Urheberin haben, müſſen einige weitere wegen ihrer Malereien ober In— 
jehriften mit mehr oder weniger Sicherheit auf dr. Gemeinfchaften außerhalb der Groß- 
firche zurückgeführt twerden. An der Via Appia eine Grabfammer im Bereich des Coem. 
Praetextati gelegen. gl. Bottari, Sculture e pitture sagre t. III p. 219—236. 
Raffaele Garrucci, Tre sepoleri con pitture ed iserizioni appartenenti alle og 26 
stizioni pagane del Bacco Sabazio, e del Persidieo Mitra, Napoli 1852. De Roffi 
im Bullettino dell’instituto di corrispondenza archeologica 1853 p. 87—93. 
Mö&langes d’arch6ologie, d’histoire et de litt6rature vol. IV, Paris 1856, 
p. 1—54 (Garrucci); 129—132 (François Lenormant); 139—142 (Charle® Lenor⸗ 
mant). Sculge, Katakomben S. 42—45. — An ber Via Latina eine Gruft. Bol. so 
Bull. 1869, 30sq. — Mn der Via Praenestina ein Heine Hypogäum. Wal. 
Bull. 1864, 51 sq. — An ber Via Ardeatina bezw. delle sette chiese eine Grab: 
fammer. Bgl. Giovanni Marangoni, Delle cose gentilesche e profane, Roma 1744, 
p. 46189. 

PB) Die Katalomben in der weiteren ——— Roms (ſuburbikariſche). Vgl. im allgemeinen 35 
Kraus, Real-Encyll. 2. Bd ©. 114 ff. und Plan Bull. 1873 tav. VIIL—1. An ber Via Appia: 
Mehrere Hypogäen in der Umgebung bes alten Bovillae. gl. Bull. 1869, 67; 79. 
1873, 101. — Über eine Kat. ald Gräber an der Erdoberfläche unterhalb Marino nad) 
ber Via Appia zu bei den alten Castrimoenium. gl. Bull. 1873, 100. — Die flat. bei 
Albano. Sit old. p. 559-561. Bull. 1869, 65—78. 1873,103. Franconi, La cata- a0 
comba e la basilica Constantiniana di Albano Laziale, Roma 1877. — Bielleicht 
ein Hypogäum in Ariccia. Vgl. Bull. 1869, 80 sq. 1873, 104 sq. — Die Kat. bei Nemi. 
2gl. La Voce della Veritä 1884 n. 44. — Die Hat. in Belletri. Vgl. Bull. 1873, 107; 
115. — 2. An der Via Latina : Die Kat. beim 5. Meilenftein. Vgl. Bull. 1876, 32—35; 
117; 153 sq. 1878, 54 sq. 1879, 28. 1880,34. — Die Hat. des St. Hilarius ad bivium # 
am 30. Meilenftein der Via Latina und nahe der Stelle, wo dieje mit der Via Labicana 
fich vereinigt. Vgl. Bold. p. 566; de Roſſi, Inseriptiones I, n. 147. Bull, 1873, 
109 sg. — Grabanlagen im Gebiet des alten Tusculum. Vgl Bull 1872, 85—121; 
145 g: ; 153—155.— 3. Un der via Labicana : Das Coem. S. Zotiei am 10. Meilen: 
jtein. Vgl. Bull. 1872,146. 1873, 112—116.1875, 175. 1882,125 sq. 1887, 21. Enrico so 
Stevenfon, Il cimitero di Zotico al deeimo miglio della Via Labicana, Modena 
1876. — 4. Un der Via Praenestina: Die fat. in Gabit. Vgl. Bull. 1873, 115.— 
Paleſtrina (Pränefte) befist altchr. Gräber an der Erdoberfläche. Val. Bull. 1883, 8889.; 
112sq. N.B. 1898, 43sq.; 97sq. 1899, 225—244. 1900, 68 89. Scognamiglio, 
Della primitiva basilica del Martire S. Agapito, 1865; Orazio Maruchi, Guida 55 
archeologica dell’ antica Preneste, 1885; id., S. Agapito Prenestino, 1898. — 
5. An der Via Tiburtina: Die Orabftätte der St. Symphoroſa, fpäter mit einer Bafılifa 
verfeben, am 9. Meilenftein. Vgl. Bull. 1878, 75— 81. Enrico Stevenfon, Scoperta della 
basilica di S. Sinforosa al IX. miglio della via Tiburtina, Roma 1878. Studi 
e doeumenti di storia e diritto Anno I, 1880, p. 105—112. — 6. An der Via Nomen- «0 
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tana: Die Hat. des St. Mlerander am 7. Meilenftein. Vgl. B. Billaud-Beliffier, Pelerinage 
au sanctuaire du pape 8. Alexandre I.“, Rome 1856. Bull. 1864, 50sq. 1869, 9. 
1873, 135. 1881, 132.— Die Katakombe der Heiligen Primus und Felicianus ad arcus 
Nomentanos am 14. oder 15. Meilenftein. Vgl. Bold. p.569. Bull. 1880, 106. — Die Kata⸗ 

5 fombe des St. Reftitutus am 16. Meilenftein. Vgl. Bold. p. 570. Bull. 1880, 106 sq. — 
7. An der Via Salaria: Die Katalombe des St. Anthimus am 23. Meilenftein ungefähr. 
Vol. Bold. p. 575. Bull. 1880, 107. N.B. 1896, 160 sq. — Das Cöm. des St. Getulius 
am 30. Meilenftein. Vgl. Bull. 1880, 108. — 8. An der Via Flaminia : Die Kat. beim 
13. Meilenftein. Vgl. Bold. p.577. Angelo Mai, Seriptorum veterum nova collectio t. V, 

10 p. 458 n. 2.— Die Kat. bei — —— nahe dem 20. Meilenſtein. Vgl. Bull. 1865, 24. 1874, 
113. 1883, 119—123. CIL XI n. 4024—4027. — Die Kat. der Theodora bei Rig— 
nano am 26. Meilenftein. In der Nähe wurden 1880 neue unterirdiiche Gänge ge 
funden, die aber wahrjcheinlich nicht zu diefer Kat. gehören. Vgl. Bold. p. 577. de Roſſi, 
Inser. I n. 55 u. ö. Bull. 1874, 113; 159. 1880, 69—71. 1881, 119 sq. 1883, 

15 134—159. N.B. 1898, 43. CIL XI n. 4028—4075. — Die flat. bei Nazzano. 
Bal. Bull. 1874, 113; 159. 1888, 125—127. — 9) An der Via Cassia: Das Cöm. 
des Bilchofs und Märtyrer Alerander bei Baccano. Vgl. Bull. 1875, 142—152. — 
10. An der Via Triumphalis auf dem Monte Mario eine namenlofe Kat., früber 
fälfchlih Coem. S. Lucinae seu S. Agathae genannt (4350 m.). ®gl. Bull. 189%, 

20 133—146. — 11. An der Via Cornelia iſt bisher, abgeſehen von Bold. p. 538 sq., feine 
Kat. nachgetviefen, obwohl Märtyrerakten u. dgl. von dem Zeugentum und dem Begräbnis 
der Heiligen Rufina und Secunda fowie der Heiligen Marius, Martha, Aubifar und 
Abahum an diefer Straße berichten. — 12. An der Via Aurelia it nur die flat. 
in der Nähe des alten Lorium befannt. Vgl. Bull. 1875, 105s5q.— 13. An der Via 

25 Portuensis: Die Kat. der Generofa ad sextum Philippi (6400 m.), die unter allen 
fuburbicarifchen Koimeterien bis jegt am beften durchforſcht iſt. Vol. de Roſſi, Roma 
sotteranea t. III, p. 645sqgq. und Nadhträge im Bull. N.B. 1900, 121—126. — 
In Porto find lediglich Grabftätten an der Erdoberfläche zum Borfchein gelommen. Bal. 
Bull. 1866, 44; 48. 1868, 33—44; 77—87. — 14. An der Via Ostiensis: fat. () 

30 des St. Cyriacus am 7. Meilenftein. Vgl. Bull. 1869, 688q.; 72.— Die alte Hafenftadt 
Oſtia befitt nur an der Erdoberfläche angelegte Gräber. gl. Bull. 1864, 40. 1866, 
44. — 15. An der Via Ardeatina: Sat. bei dem Kirchlein der Nunziatella beim 
4. Meilenftein. Vgl. Bull. 1877, 186—141. 1879, 27. 1882, 159; 168—170. 1892, 
28 sq. — Sm der nämlichen Gegend zwei weitere Kat. Vgl. Bofio, Roma sottera- 

8 nea p. 283. Bold. p. 552. — Die Sat. der St. Felicola am 7. Meilenften. Val 
Bull. 1877, 140 sg. 

5. In Etrurien: Die Kat. in Caere (Cerbetri). Val. Bull. 1874, 84. — Die fat. ber 
St. Sabinella in Nepi. Vgl. Bold. p. 579-581. Bull. 1874, 113. ROS 1893, 84. — 
Die Kat. bei Sutri. Vgl. Bold. p. 581. Bull. 1865,28. — Mehrere Hypogäen bei Bolfena, 

40 von denen das befanntefte ift die Hat. der St. Chriftina. Vgl. Bull. 1880, 71sq.; 109—143. 
1882,75. 1887,107. 1894, 120 sq. Notizie degli scavi di antichitä 1880, 262—283. 
ROS 1888, 327—353. 1889, 73. Bullettino della Soeietä stor, Volsiniese 189%, 
97. CIL XI n. 2834---2896. — Die Hat. des St. Eutychius bei Soriano. Vgl. Germano 
di ©. Staniälao, Memorie storiche sopra S. Eutizio di Ferento ed il suo san- 

# tuario, Roma 1883; id., Memorie archeologiche e eritiche sopra gli atti e il 
eimitero di S. Eutizio di Ferento ete., Roma 1886. Bull. 1882, 160. — Die fat. 
bei Bafjano. Vgl. Germano di ©. Stanislao, Memorie ete, p. 139sq. — Die Kat. in 
Sorrina Nova. gl. Francesco Orioli, Viterbo e il suo territorio, Roma 1849, p. 13; 
34sq. Bull. 1874, 85. — Die Kat., genannt grotta di Riello, bei Viterbo. Vgl. Ortoli, 

60 I. e. p.32sq. — Zwei Kat. bei Chiufi, St. Catharina und St. Muftiola, Vgl. die Mo 
nograpbien oben unter IT. Bull. 1865, 51; 56. 1876, 91 sq. CIL X1n.2533— 25828. — 
GCöm. in Civitavecchia. Vgl. Bull. 1887, 104—107. CIL XI n. 3566—8571. — Pie: 
leicht gab es in Corneto (Tarquinii) Hypogäen. Vgl. Bull. 1874, 81—118. — Die Kat. 
in Vulci. Vgl. Bullettino di eorrispondenza archeologiea 1835, 177—180. Bull. 

55 1874, 84; 112—114. 1887, 107. 
6. In Umbrien befigt Narni wohl eine unterirbifche Höhle, aber feine Kat. Pal. 

Bull. 1871, 83. Dagegen kann eine Krypta bei Otricoli als Hypogäum bezeichnet werben. 
Vgl. Bold. p. 586—589. Bull. 1871,83. Während de Roffi in den übrigen Teilen Umbriens 
feine Kat. kannte, ift neuerdings von Sordini das Vorkommen von drei chriftlichen Hypo— 

6 gäen in der Nähe von Billa ©. Faufting und Spoleto behauptet. Vgl. Conventus alter 
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de archaeologia ehristiana Romae habendus, Commentarius authenticus, Ro- 
mae 1900, p. 179. 

m) In Eberitalien und in ben Ländern bdiesfeits der Alpen und jenfeit3 des abriatifchen 
Meeres fehlen größere unterirdifche Koimeterien. Was bier begsancıı find einzelne Grab» 
fammern. Hierher gehören einige wer sr in Reims. Vgl. LeBlant, Inseriptions chr6t. 5 
de la Gaule t. I p.448—450; de Roſſi, Roma sott. I p.100. Bull. 1874, 150. — 
Einige Gelafje nm Trier. Vgl. J. v. Wilmowsky, Die römiſchen Mofelvillen zwiſchen Trier 
und Nennig, Trier 1870, ©.2ff.; Jahresbericht der Gejellichaft für nügliche Forſchungen 
zu Trier von 1878 bis 1881, Trier 1882, ©.7 ff.; Korrefpondenzblatt der Weftdeutichen 
Zeitjchrift f. Gefchichte und Kunft, Jahrg. V, Trier 1886, Sp. 195f.; Strauß, Roma 
sott., 2. Aufl, S. 611f., wo noch weitere Litteratur. — Die Gruft des St. Mari- 
minian bei Salzburg. Qgl. Bull. 1881, 119. — Eine Grabfammer zu Fünfficchen in 
Ungarn. Vgl. Josephi Koller Prolegomena in historiam episcopatus Quinque 
Ecclesiarum, Posonii 1804, p. 25 sqgq. Mittheilungen der K. K. Central-Commiſſion 
zur Erforfhung und Erhaltung der Baudenkmale (Emerich Henszlmann) 18. Jahrg., Wien 15 
1873, ©. 57—83. Bull. 1874, 150—152. 

B. Begräbnisftätten an der Erdoberfläche. 
In Paläftina, Syrien und Kleinafien find zahlreiche chr. Grabanlagen auch unter 

freiem Himmel nachgewieſen. Angaben darüber finden fich in der oben unter III, A, a, 
b und d ſowie unten unter V, A, a, 3 verzeichneten Xitteratur. Weiter find zu ertwähnen 20 

a) Ägypten, namentlich die Grabfelder von Achmĩm, Antinoe und bei Esneh. Vgl. Zeit 
Schrift für ägyptiſche Sprache und Altertbumsfunde, 32. Bd, Leipzig 1894, ©. 52 ff. und 
die dort angeführte Litteratur. N. Forrer, Die Gräber: und Tertilfunde von Achmim— 
Panopolis, Straßburg 1891; derf., Römifche und Byzantiniſche Seidentertilien aus dem 
Gräberfelde von Achmim-Panopolis, Straßburg i. E. 1891; derſ., Die frühchriftlichen 26 
Alterthümer aus dem Gräberfelde von Achmim-PBanopolis, Straßburg i. €. 1893; Annales 
du mus6e Guimet t. 26°, 3° partie, Paris 1897, p. 56—58. ROS 1898, 9—22. 
Dazu über Esneh mündlihe Mitteilungen des Herrn Lie. Dr. Karl Schmibt. 

b) Nordafrita, wo jo viele Grabanlagen sub divo zu Tage gefördert wurden wie 
in feinem Land des Südens. Am befannteften find bis jet die Kotmeterien von Kar: 30 
thago, und unter diefen das durch Delattre erforjchte von Damous El-Rarita. Vgl. Les 
Missions Catholiques t. XIII, Lyon ete. 1881, p. 164—166. t.XIV, 1882, p. 117 
bis 120. t. XV, 1883, p. 93—96. 106—108. 142sq. 321—324. 334 sq. 343— 345. 
356 5q. 370 sq. 377—380; 393 sq. 403—406. 573—575. Bull. 1884/85, 44—53. 
Bulletin arch6&ologique du comit& des travaux historiques et scientifiques 35 
Année 1886, Paris 1887, p. 220—237. Recueil des notices et memoires ... de 
Constantine, Constantine 1886/87 p. 37—68. 1888/89 p. 279—395. 1890/91 
p. 185—202 u. f. wm. — Daneben nenne ich die Friedhöfe zu Sfar in der Provinz 
Byzacena. Vgl. Bull. 1887, 125. Revue archöologique III® série t. X. (Juillet— 
Decembre 1887) p. 28—34. 180—194. — Xepti Minus, jegt Yamta, in der nämlichen 40 
Provinz. Vgl. Archives des missions seientifiques et littöraires III® serie t.XIII, 
Paris 1886, p. 14sqq. CIL VIII n.11118sqgq. und die dort gegebene Litt. — The: 
veite, jet Tebefja. Vgl. Recueil des notices et memoires ... de Constantine 1876/77 
p. 356sqq. CIL VIII n. 10641. 16656sqgq. — Maſtar, jegt Ruffach, in Numidien. Vgl. 
Bull. 1876, 60sq. — Thabraca, jet Tabarca, in der gleichen Provinz. Vgl. Bulletin 
de la soci6t& nat. des antiquaires de France 1883, Paris, p. 241—243. Bulletin 
trimestriel des antiquitös Africaines t. II, 1884, p. 128—130. t. III, 1885, 
p. 7—11. Revue de l’Afrique Frangaise t. V, 1887 Paris, p. 400. Bull. 1887, 
124 sq. — Cäſarea in Mauretanien. Vgl. Bull. 1864, 28sq. 1876, 64. 

ce) Griechenland. In Athen in verjchievenen Gegenden der Stadt und auch ſonſt co 
in Attila find Begräbnispläge entbedt worden. Vgl. C. Bayet, De titulis Atticae 
christianis antiquissimis, Lut. Paris., p. 29sqq. Im Snterefje der Vollftändigfeit 
bemerfe ich, daß Georgios Lampakis 1884 bei Chalcis auf Euböa ein Hypogäum ent= 
deckte, das erjte bis jet in Griechenland befannte. Indeſſen ift es nicht ficher, ob es der 
altchr. Zeit angehört. Vgl. NEZ III ©. 903. 66 

d) Sizilien. In der Nähe der Hypogäen find fehr häufig aud Gräber unter freiem 
immel angelegt. Vgl. Führer, Forſchungen u. ſ. w. ©. 10 und die Nachweiſe ©. 9f. 
enauer durchforjcht find die Anlagen bei Catania. Vgl. Bull. 1868, 75sq. Ad. Holm, 

Das alte Catania, Lübeck 1373, S. 25f. Notizie degli scavi di antichitä 1893 p. 385 
bis 390. ROS 1898, 288. 60 

— 0 

— 
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e) Unteritalien. Hier verdienen bejondere Erwähnung die Koimeterien zu Tropen 
in Galabrien. Vgl. Bull. 1877, 85—95. 148. N.B. 1900, 271—273 — und bei ber 
Kirche S. Prisco zu Capua. Vgl. Bull. 1884/85, 105—125. 

f) Mittelitalien. 1. Zahlreiche Grabftätten sub divo bejist Rom an verſchiedenen 
5 Pläßen, namentlich aber über den Katakomben des St. Galliftus, der St. Agnes u. ſ. w. 
Vgl. beſonders de Roſſi, Roma sott. I p.93sqg. III p.393sqgq.  Atti della Ponti- 
ficia Accademia di Archeologia t. II (1825) p. 41—104. — 2, Über die Anlagen an 
der Erdoberfläche in Dftia, Porto und fonftigen fuburbicarifchen Orten ſowie in Latium 
f. oben III, A, 1. — 3. Umbrien. Die dortigen Grabjtätten waren hauptſächlich an der 

10 Erdoberfläche angelegt, jo in bezw. bei Terni. Vgl. Bull. 1871, 85—87. 94. 121. 
1880, 58. ROS 1889, 25f. — Pindena. Bgl. Bull. 1871, 93. — Spoleto. Bol. 
Bull. 1871, 88. 99— 114. — 4. Toskana. Frühmittelalterli find Gräber in Arezzo. Val 
Bull. 1882, 87—89. -— 5. Romagna. Ravenna beſaß einen Begräbnisplag bei ©. Apolli- 
nare in classe. gl. Bull. 1879, 98—117. 

15 g) Oberitalien. Sleinere und größere Friedhöfe find befannt u. a. in Pavia, Mai: 
land und Brescia. Die Litt. über De findet man am vollftändigften im CIL V an den 
entfprechenden Stellen. — Ein bedeutender Gottesader an der Erdoberfläche wurde 1873 
in Julia Concordia bei Portogruaro entdedt. Vgl. Bullettino dell’ Istituto di corri- 
spondenza archeologieca, Roma 1873 p. 58—63. 1874 p. 18—47. 1875 p. 104 

20 bi8 125. Archivio Veneto Anno III, Venezia 1873,p. 49—67. Anno IV, 1874, 
p. 276—300. Bull. 1873, 80—82. 1874, 133—144. 1879, 27—29. CIL V 
n. 8721—8781. Kaibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 2324—2336. 

h) Öfterreich-Ungarn. In Dalmatien fommen in Betracht: Die Nekropole zu Sa- 
lona bei Spalato. Bol. —— der K. K. Central-Commiſſion zur Erforſchung 

3 und Erhaltung der Kunſt- und hiſt. Denkmale, NF 4. Jahrg., Wien 1878, ©. LXXXIf. 
Bull. 1878, 100—114. N.B. 1900, 275—283. ROS 1891, 10—27. 105—123. 266 
bis 283. 2. Jelic, Fr. Bulic u. ©. Rutar, Guida di Spalato e Salona, Zara 1894, 
p. 234 sqq. u. ö. Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 21—36. CIL III 
p. 304sqq. 1505sqq. Dazu Beröffentlihungen in vielen Jahrgängen des Bullettino 

so di archeologia e storia Dalmata. — Friedhof zu Marufinac bei Spalato. Vgl. Ephe- 
meris Salonitana ete. p. I18q. Jelié u. ſ. w., Guida ete. p. 258 sq. — In Slavonien: 
Die Nekropole von Mitrovica, einft Sirmium. Vgl. Bull. 1884/85, 141. 144—148. 
Archäologifch-epigraphifche Mittheilungen aus Oſterreich- Ungarn, 9. Jahrgang, Wien 1885 
©. 138}. Ephemeris Salonitana, J. c. p. 5—10, wo noch weitere Litt. 

86 j) Ueber die Grabanlagen in Spanien vgl. Emil Hübner, Inscriptiones Hispa- 
niae christianae, Berol. 1871. Ergänzungen dazu liefert derſ, Inscriptiones Bri- 
tanniae (f. hernach unter k); Inscriptiones Hispaniae christianae. Supplementum, 
Berol. 1900, wo aucd die frühere Litt. 

j) Über die Begräbnisftätten in Frankreich und am Rhein, unter denen die zu Vienne 
so und Trier befondere Beachtung verdienen, vgl. Edmond Ye Blant, Insceriptions chr&- 

tiennes de la Gaule, Paris 1856. 1865. Nouveau Recueil des Inscriptions chr&- 
tiennes de la Gaule, Paris 1892. %. &. Kraus, Die chriftlihen Infchriften der Rhein— 
lande, Freiburg i. B. 1890 ff. CIL XII. XIII. In diefen Werten finden fich die Nach 
weiſe über die reiche Speziallitt. 

45 k) Über die Gräber in Großbritannien vgl. Emil Hübner, Inseriptiones Britan- 
niae christianae, Berol. 1876 und die dort gegebene Xitt. 

Über die Begräbnifje in Kirchen und die Maufoleen ſ. die Litt. unten unter V. 
Wie das vorjtehende Verzeichnis erfennen läßt, ift bereits eine ftattliche Anzahl von 

altchr. Koimeterien befannt. Aber es fehlen darin noch viele Orte, an denen das Chriften- 
so tum bereit3 vor dem nicänijchen Konzil Fuß gefaßt hat, um von den fpäteren Sigen ganz 

zu fchtweigen. —* über die bis 325 in Betracht kommenden Städte Ad. Harnack, SBA 
1901 ©. 826 ff. 

IV. Allgemeines über die hriftlihe Totenbeftattung und die Koi: 
meterien. 

56 1. Vorausfegungen der chriftlichen Totenbeftattung. — Jeſu Begräbnis im Garten des 
Joſeph von Arimathia war der Prototyp für die Beitattung feiner Jünger zu allen Zeiten 
und an allen Orten. Wie die Chriften ihren Heiland im Leben nadhfolgen wollten, jo 
im Tod und in der Grabesrube, um bereinit mie er, auch aufzuerfteben. Dies gilt 
auch für das chr. Altertum. Zwar läßt fi in der neuteftamentlichen und der daran 

60 fich anjchließenden älteften chr. Litteratur Fein Verbot der Leichenverbrennung nachweifen; 
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aber gerade diefes Schweigen und die Thatfachen, daß auch hernach die Firchlichen Auto: 
ritäten e3 nicht häufig nötig hatten, die Chriften vor der Verbrennung zu warnen, und 
daß man noch nie in Koimeterien Spuren von Gremation und Aſchenurnen fand (vgl. 
dazu de Roifi, Bull. 1881 p. 118), beweifen, wie von Anfang an bie Sitte ber Beer: 
digung glei einem ——— Geſetz von den Anhängern des chr. Glaubens beo- 5 
bachtet wurde. 

Was urfprünglich nur eine durch des Herrn Begräbnis geheiligte Sitte war, wurde 
—— mit Reflexionen verknüpft, die mehr oder minder die Auferſtehung des Fleiſches in 

erbindung brachten mit der Beerdigung des Leibes. So bemerkt Tertullian, de resur- 
rectione carnis ec. 63: Resurget igitur caro, et quidem omnis, et quidem ipsa, 10 
et quidem integra. Daß es neben dem norbafrifanifchen Theologen Leute im gewöhnlichen 
Volle gab, die einer noch etwas vergröberten Anſicht zuneigten und ihren Auferftehungs- 
glauben durch die Beerdigung des Leibes getwährleiftet ſahen, ıft nicht undenkbar, obwohl die 
Ehriften in Südfrankreich die Meinung der Heiden, fie könnten durch Verbrennung der Leichen 
der Märtyrer und die Verftreuung ihrer Aſche in der Rhone die von ihren Feinden erhoffte ı5 
Auferftehung vereiteln, zurückwieſen. Vgl. Eufebius, hist. ecel. V ce. 2. ebenfalls 
waren aber ſolche Anjchauungen weder allgemeine, noch offiziell Firchliche. Denn Minucius 
Felix verteidigt die Beerdigung gegenüber ber Leichenverbrennung nur ald die alte und 
beflere Sitte: sed veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus,. 
Vgl. Octavius c.34, 11 (ed. Halm). In den Augen des Auguftinus ift die Beerdigung 20 
der chriftlichen Leichen etwas Selbftverftändliches ; freilich ift er auch weit davon entfernt, die 
Auferftehung von der Beftattungsart abhängig zu machen. Vgl. de eivitate Dei I c.22 sq. 
de cura gerenda pro mortuis c.3 u.d. In berjelben Richtung wie die beiden Abendländer 
bewegt ſich Origenes. Vgl. contra Celsum V c.23sq. VIII e. 49sq. de prineipiis 
II e. 10. Wenn Auguftinus in Worten wie Nee ideo tamen contemnenda et ab- % 
jicienda sunt corpora defunctorum (de eura gerenda etc. ce. 3) die richtige Mitte 
hält zwifchen der Überfhägung und Unterſchätzung eines ehrlichen Begräbnifies, fo erfährt 
man doch auch von übergeitfichen Leuten, die die Sorge für ein foldyes ald etwas 
Überflüffiges betrachteten. Val. Zactantius, divinarum institutionum VIe. 12,27. 

Ob und inwieweit Chriften der apoftolifchen Zeit in jüdifchen und heibnifchen Grab: so 
ftätten beerdigt wurden, kann bei dem Mangel an Nadjrichten nicht entſchieden werden. 
Dagegen war fpäter eine ftrenge Abjonderung der Koimeterien von den nichtehr. Begräbnis- 
ftätten in Übung. ann man aus Tertullians Wort Licet convivere cum ethnieis, com- 
mori non licet (de idololatria e. 14) ſchon ahnen, daß er nicht bloß den Tod, fondern 
auch die Beitattung im Auge bat, jo lafjen feine Angaben über die dir. areae und areae 55 
sepulturarum (vgl. oben unter I) feinen Zweifel, daß chr. und nichtchr. Begräbnispläße 
örtlich von einander getrennt waren. Auch die Art, wie heidnifche Edifte von den xor- 
urnora ſprechen (vgl. daf.), geitatten, die Abfonderung und Selbititändigfeit der hr. Grab: 
anlagen zu erfennen. Irrig wäre es freilich, wollte man annehmen, die hr. und nichtchr. 
Begräbnisftätten hätten immer weit auseinander gelegen. In Rom wurden vielmehr die 0 
Koimeterien oft dicht neben heibnifchen Gräbern hergeftellt. Auch jonft, z. B. in Antinoe 
und in Trier, macht ſich die Nähe beider bemerkbar. Vgl. Annales du musde Guimet 
t. 26°, 3° partie p. 57; v. Wilmowsky, Die römischen Mofelvillen, 1870, ©. 5. Dffen- 
bar fiel jedoch in alter Zeit diefe Nähe nicht fo fehr auf, weil die Grabbezirfe mit Mauern, 
"er u. dgl. eingefriedigt zu fein pflegten. Vgl. u. a. de Roffi, Roma sott. III p. 439; 4 
Ramſay, The cities ete. vol. I part. II p. 717 (reoißodos). Das Mindeftmaß der 
Entferung einer chr. Gruft von ihrer heidnifchen Umgebung dürfte in einem Heinen Platz, 
der jene umfchloß, zu erkennen fein, wie eim folcher 3. B. erfcheint bei Ramfay, 1. c. 
p. 550 sq.: öneol aürıp [= 0000») Tönos. Indeſſen nicht nur die räumliche Trennung 
der Koimeterien von den nichtchr. Gräbern ift zu betonen ; e8 war auch verpönt, einzelne so 
hr. Leichen in heidnifchen Gräbern beizufegen. So wird unter den verſchiedenen Unthaten, 
die der jpanifche Biſchof Martialis begangen, auch genannt filios in eodem collegio 
exterarum gentium more apud profana sepulera depositos et alienigenis con- 
sepultos. gl. Cypriani epist. 67, 6. Umgefehrt wurden in den Koimeterien, ſoweit 
erfennbar, Zeichen von Nichtchriften, und jelbft von nahen Angehörigen, nicht zugelafien. 55 
Dies beweifen einige frühe Grabfteine aus Rom und Phrygien, in denen die Stifter 
der Grüfte die Benützung derſelben von der Zugehörigkeit zur dir. Religion abhängig 
machen. gl. unten unter V, A, b, y, 1; Ramſay, 1. ec. p. 530. Weiter verlautet 
nichts, daß die Chriften, welche in Zeiten von Peitepidemien, wie befannt, die Heiden 
pflegten und die heibnifchen Toten bejtatteten, dieſe etwa in ihren eigenen Roimeterien bei= co 
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jegten. So bildet denn bie Erflufivität der alten Chriftenheit in ihren Begräbnisftätten ein 
Gegenftüd zu derjenigen in ihren Gottesdienften, fotveit es fi um die missa fidelium 
handelt. Ob freilich die jtrenge Abfonderung der chriftlichen von den nichtchr. Zeichen 
aud in allen Teilen des Orients die Regel ohne Ausnahme war, muß gegenwärtig noch 

5 ald offene Frage behandelt werben. Für Kleinaſien fpeziell, wo die Ehriften vielfach heid— 
nifche Gräber öffneten und für fich benüßten, möchte ich diefe Frage nicht ohne weiteres 
bejaben. Vgl. unten unter V, A, a, 3. 

2. Vorbilder der Koimeterien. — So ſehr alle kirchlichen und theologijchen Autoritäten 
des hr. Altertums in der Ablehnung der Leichenverbrennung eine® Sinnes waren, fo 

10 wenig machten fie auch nur den Verſuch, das chr. Grabweſen in einheitlicher Weije zu 
regeln, während einige jüdiſche Rabbinen ihren Religionsgenofjen ſogar Vorjchriften über 
die Größe der Grabfammern, die Zahl der LZeichentellen u. dgl. gaben. Vgl. u. a. Jo- 
annis Nicolai Libri IV De sepulchris Hebraeorum, Lugd. Bat. 1706, p. 174 sqg. 
Damit blieb aber die Wahl der befonderen Grabanlagen und «Formen dem Belieben der 

15 einzelnen chr. Gemeinden und Gemeindegliedern anheimgegeben. Eröffnete fih für dieſe 
im Anjchluß an die in der vorchr. Zeit gebräuchlichen Hauptbegräbnisweifen die ziviefache 
Möglichkeit, ihre Toten, in Gräbern unter oder an der Erboberfläche angelege, zur Rube 
zu betten, fo zeigt das altchr. Grabweſen, daß thatſächlich von beiden Beitattungsarten 
Gebrauch gemacht wurde. Gewiß jpielte bei der Wahl der Beifehungsform, ob in Grüften 

2 unter dem Erdboden oder in foldyen auf demjelben, die geologijche Bejchaffenheit der ver— 
ichiedenen Gegenden eine große Rolle, ob aber die einzige oder auch nur die wichtigſte, 
wie bisher allgemein angenommen zu werben jcheint. Für manche Orte trifft e8 ungefähr 
zu, daß unterirdifche Grüfte aus dem vorhandenen felfigen Geftein ausgehöhlt und Gräber 
unter freiem Himmel in der felslojen fandigen Landſchaft eingetieft wurden, freilih auch 

235 nur ungefähr. Denn ſelbſt in Nom und auf Sizilien, die bis jet die meiften und mich 
tigften unterirdifchen Begräbnisftätten aufzumeifen haben, fehlt es auch in der vorfonftan- 
tinifchen Zeit nicht an Grabanlagen sub divo. Vgl. de Roſſi, Roma sott. III p.436 sag. 
560 und oben unter III, B, d. Vollends begegnen in Syrien an den gleichen Orten 
und zu den gleichen Zeiten beide Formen nebeneinander. Vgl. unten unter V, A, a, 2. 

so So müſſen denn die mwichtigften äußeren Einflüfje, unter denen das ältefte hr. Grabtvejen 
entitand, anderwärts ala in der Bodenbeichaffenheit gefucht werden. Dieje find aber vie 
nämlichen, die in der Behandlung der chr. Zeichen vor ihrer Beifeßung durch Zubrüden der 
Augen, Wafchen, Einkleiden u. dgl. fich äußern, nämli von dem Judentum und den 
Völkern des Altertums ausgehende. Wenn die Kirche und ihre Vertreter feinerlei Vor— 

85 Schriften über die Anlage und Geſtaltung der Koimeterien erteilten, jo war es den Chriſten un— 
benommen, entweder neue Formen für ihre Grabanlagen und Gräber zu erfinden, oder bereits 
vorhandene ſich anzueignen. Solche gab es aber auf dem großen Gebiet, wo in den erjten 
Jahrhunderten die Fahne des Evangeliums aufgepflanzt wurde, an allen Orten, nicht etwa 
bloß bei den Juden, jondern auch bei den heidnifchen Völkern. Zwar erlangte die Zeichen: 

40 verbrennung jeit dem Ende der römischen Nepublif unter den Heiden eine immer weitere Ver: 
breitung, aber auch im Abenbland und ſelbſt in der Welthauptftabt ließ fich die alte 
Sitte, die Leichen zu begraben, nicht völlig ausrotten. Hier fommen namentlih in Be 
tracht ariftofratifche Gejchlechter, wie die Cornelier, die zähe am Alten feſthielten, und bie 
misera plebs, arme Leute und Sklaven, deren Leichen nicht verbrannt, jondern in das 

45 commune sepulerum mit feinen cijternenartigen Gruben (puticuli) geworfen wurden. 
Vgl. Horaz, sat. I, 8, 10. Ueber die verjchiedenen Beltattungsformen in der Antike vgl. 
%. Marquardt, Das Privatleben der Römer 1? ©. 374ff. Daß die erjten Chriften für 
ihre Koimeterien völlig neue Formen ſich ausgedacht und verwendet haben follten, erſcheint 
ſchon von vornherein recht untwahricheinlid, da fie auch anfänglid, um auf einem ver 

so wandten Gebiete zu bleiben, als Erbauer von Häufern und fogar von Kirchen, feines: 
wegs etwas ganz Neues bervorbradhten. Wenn fie aber an bereits Vorhandenes 
auch auf dem Gebiet des Grabweſens ſich anſchloſſen, jo darf es weiter als fait 
jelbjtverftändlich angefehen werden, daß fie nicht da und dort in ber weiten Welt nad) 
geeigneten Muftern für ihre Koimeterien Umſchau hielten, ſondern dieſe in ihrer nächſten 

65 Nähe, jo z. B. die Judenchriſten Baläftinas bei den dortigen Juden und die Heidenchriften 
Siziliend bei ihren heidnifchen Yandsleuten, fuchten. Indeſſen kommen bier nicht bloße 
Möglichkeiten in Betracht; vielmehr glaube ich auch, für diejenigen Orte und Gegenden, 
deren chriftliche und nichtchriftliche Grabwelt durch die wiſſenſchaftliche Forſchung bereits in 
genügender Weiſe erfchlofjen ift, nachweifen und für die übrigen, von denen dies noch nicht 

so gilt, wenigſtens wahrjcheinlich machen zu können, daß die alte Chriftenheit mit den An- 
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fängen ihres Grabweſens an bie Gepflogenheit ihrer jeweiligen Umgebung anfnüpfte. Nach 
diefer richtete fie ich bei der Auswahl der Beitattungsart, ob an oder unter der Erbober- 
fläche, mit der Geftaltung ihrer — ————— und Grabformen ſowie vielfach auch mit 
ihrer Grabausſtattung und ihrem Grabſchmuck. 

Am ſchnellſten vermag ich die Richtigkeit des erſten Satzes, daß die Chriſten bei 5 
der Wahl zwiſchen dem Begräbnis unter oder an der Erdoberfläche vor allem beftimmt 
wurden durch die in ihrer Heimat berrichende Gewohnheit, darzuthun. Denn bier 
können einige charakteriftifche Beifpiele genügen. Als erftes mähle ich eines, das zwar 
nur mittelbar die Beltattung angeht, aber wichtig ift, weil es zeigt, wie die Chris 
ften auch noch am Ende des Altertums und fpäter an einer alten heidniſchen Übung ıo 
beharrlich feſthielten. Von den chriftlichen Kopten wurden die Leichen mit Asphalt und 
fpäter mit Natron nach wie vor mumifiziert, ein Brauch, der wohl einem Mann wie Auguftinus 
auffiel, der aber weder von ihm, noch von anderen Kirchenfchriftitellern beanftanbet wurde. 
Bol. Zeitjchrift für ägyptische Sprache und Altertbumsfunde 32. Bd, 1894, ©. 54. 
Nordafrika befigt felfiges Gelände in Hülle und Fülle, fo daß die Herftellung von ı5 
unterirdifchen Begräbnisftätten nichts binderte. Trogdem, und objchon die afrifanifche 
Kirche mit der anne in lebhafter Verbindung ſtand und afrilaniſche Chriften in 
in Rom die Katakomben jahen, wurden Hypogäen in Nordafrila nur in geringer Zahl 
angelegt. In der Regel wurden bier die Ehriften, entjprechendb der damals vorherrichenden 
heidniſchen Sitte, an der Erdoberfläche beerdigt. Vgl. oben unter III, A,h u.B, b. Wie in 20 
Nordafrifa jo waren au in Griechenland die geologischen Vorbedingungen für die Aus: 
höhlung von unterirdifchen Grüften nicht — Jedoch iſt bisher weder in Athen, 
noch in Megara u. ſ. w. eine chr. Katakombe zum Vorſchein gekommen, wohl aber Gräber, 
wie fie auch die griechiiche Antike fennt. Vgl. oben unter III, B, c. Vielleicht giebt eine 
Vergleihung des Grabwejens in Etrurien und Umbrien noch mehr zu denken. jenes 26 
befist bekanntlich unzählige elfengräber und daneben zahlreiche hr. Hypogäen. Vgl. oben 
unter III, A, 1, 5. Dagegen fehlen in Umbrien, worauf ſchon de Roſſi hinwies 
(vgl. 3. B. Bull. 1871 p. 83), abgejehen von einer Kleinen Anlage in dem landſchaftlich nicht 
eigentlich zu diefer Provinz gehörigen Dtricoli und drei erft neuerdings genannten Hypogäen, 
über die Sicheres aber J nicht bekannt iſt (vgl. oben unter III, A, 1, 6) chriſtliche so 
Katafomben, obwohl es felfiges Terrain befigt, an Etrurien unmittelbar angrenzt und 
von Nom nicht weit entfernt it, jo daß die umbrifchen Chriften dort und bier unters 
irdifche Koimeterien kennen lernen konnten. Diejes Rätſel löft fich freilich, wenn man er: 
fährt, daß auch die heidnifchen Umbrier unterirdifche Grabanlagen, den etrurifchen gleich, 
nicht hatten. Im Hinblid auf diefe Beifpiele werden, nebenbei bemerkt, die auch unter s5 
den Forſchern berrjchenden übertriebenen Hoffnungen und Erwartungen bezüglicy der Ent: 
deckung neuer hr. Katakomben ſehr herabzumindern fein. Ohne Zweifel birgt die Erde in 
ihrem Schoß noch manche unterirdifche Koimeterien, aber man muß fie hauptfächlich dort fuchen, 
wo ſchon die vorchr. 2 für ihre Toten Hypogäen angelegt hat. — Umftändlidyer ift es, 
die zweite und britte Behauptung zu beweiſen, weil hier eine große Fülle von einzelnen Be: wo 
gräbnisanlagen, Arhitefturformen, Ausftattunge: und Schmudgegenftänden in Betracht 
fommt, die miteinander verglichen werden müſſen. Wie «8 ſich aus Raumrüdficht empfiehlt, 
diefe Vergleichung zufammen mit der hernach folgenden Beiprechung der chriftlichen Sepulkral⸗ 
denfmäler zu geben (vgl. unten unter Vu. VI), jo gebietet allerdings auch dort die gleiche 
Rückſicht, die herangezogenen nichtehr. Begräbnisftätten vielfach; mehr zu erwähnen ald zus 
fchildern und ſelbſt binfichtlich der Koimeterien thunlichite Kürze anzumenden. So tolle es 
denn auch veritanden werben, wenn ich die meilten von den oben unter III verzeichneten 
Grabjtätten unter V nur gruppenweife behandle. Darf bier gleich das Ergebnis der Unter: 
fuchungen über die Anlage, Bauart und Grabformen der Koimeterien vorausgenommen werden, 
jo jtehen an der Spite der Geſchichte des hr. Grabweſens Privatgrüfte, die im Gegenjat so 
zu den fpäteren Gemeindefriebhöfen nur eine beſchränkte Anzahl von Leihen aufnahmen. 
Soweit Inſchriften oder fonftige Nachrichten erkennen lafjen, refrutierte fich diejer Kreis 
aus den Angehörigen einer Jamilie, deren Freunden u. dgl., wozu getwiß, entiprechend 
der familia in der römifchen Kaiferzeit, auch die chr. Freigelafjenen und deren hr. Nach— 
fommen gerechnet werden dürfen. Vgl. dazu unten unter V, A, b, y, 1. Ob bereits in ben 5; 
beiden eriten Jahrhunderten wie im Hafftiihen Altertum und fpäter wahrſcheinlich aud) 
innerhalb der chr. Gemeinden (vgl. de Noff, Roma sott. III p. 37sqq. Commenta- 
tiones philologae in honorem Theodori Mommseni, Berol. 1877, p. 70ösqq. 
Ramfay, The eities ete. vol. I part. II p. 549) einzelne = iii zu Genofjenichaften 
oder Kollegien fich zuſammenſchloſſen, um eine gemeinfame Begräbnisftätte für fich herſtellen co 
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u lafien, kann nicht entſchieden erden. Anlage, Architektur und Grabformen jener 
ten Einzel und Familiengrüfte, wie man fie kurzweg bezeichnen darf, vorausgefegt, 

da man dabei die Unterfcheidung des römijchen Rechts zwiſchen sepulera familiaria 
und hereditaria aus dem Spiel läßt (vgl. darüber Ferd. Wamfer, De iure sepul- 

s crali Romanorum quid tituli doceant, Darmstadini 1887, Gießener philof. Doftor: 
diſſ, p. 22sq.), folgten, joweit erkennbar, michtehr. örtlichen Vorbildern, und zwar in 
der Hauptfache heidnifchen mit Ausnahme von Paläftina, für das jüdische Mufter in Be 
tracht fommen. Für Unterägypten muß die Frage noch offen gelafjen werben, ob ſich 
die Chriften mit ihren Hypogäen an die Juden oder Heiden Br 

10 3. Werdegang der Koimeterien und Entftehung von Koimeterien-Typen. — Wer das 
Mejen des Chriftentums und namentlich feine Senflorns und Sauerteigsart fennt, wird 
nicht erwarten, daß feine Anhänger für alle Zeiten auf dem Punkt beharrten, two fie be 
gannen, mit ihren Koimeterien ſich an vor- und außerchr. Mufter anzufchließen. Nein, mie 
je länger deſto mehr die dir. Schriftiteller als Sprachbilbner von dem Haffifchen und 

15 nachklaſſiſchen Latein und Griechifch fich entfernten, die chr. Architekten mit der Gejtaltung 
der kirchlichen Gebäude von ihren antifen Vorlagen abrüdten, und, damit ih an das am 
nächſten Liegende erinnere, die Verfaffer der Terte auf den chriftl. Grabjchriften die in- 
differente Ausdrucksweiſe, die in dem heidnifchen Formular nur die anftößigen Wendungen 
bejeitigte, aufgaben, um fie durch eine Ipeaifich hriftliche zu erfegen, jo mußten auch die 

20 Schöpfungen auf dem Gebiet des dir. Grabweſens im Laufe der Zeit in fteigendem Maße 
ihr erſtes Gepräge verlieren und ein anderes felbftftändigeres erhalten. Weiter wird man 
borausfegen dürfen, daß, entfprechend dem Verlauf der Kirchengefchichte, diefer Entiwide: 
lungsprozeß rafcher und nachhaltiger in der abendländifchen Kirche al8 in der morgen: 
ländifchen fich vollzog. Und in der That trifft auch diefe Annahme zu. Um zunädhit 

25 mit dem Drient zu beginnen, fo darf man gegenüber dem Anfangsftadbium einen 
Fortichritt darin erbliden, daß z. B. das Schiebgrab je länger deito feltener und 
das Troggrab (Arcofolium) häufiger vertvendet wurde. Wohl iſt es bisher noch nicht 
allgemein anerkannt, daß auch die Chriften, ebenjo wie die Juden in Serufalem, ſich 
jener Grabform bedienten, aber das Worhandenfein von Schiebgräbern in den dir. Kata— 

so fomben zu Rom und Alerandrien entzieht allen Zweifeln und Bedenken den Boden. Val. 
unten unter V, A, a, 1 und 5; V, A, b, y, 1. Nur äußert fich in dieſen infoferne 
ein richtiger Gedanke, ald die Schiebgräber aus den hr. Hypogäen fpäterhin ganz ver: 
ſchwanden. Mit derartigen Grüften find die in Necefien aufgetellten Sarkophage in ober: 
und unterirdichen Anlagen zu Balmyra verwandt. Hier werden fie noch um die Mitte 

35 des 3. Jahrh. bei den Heiden angetroffen, während fie bereits im 4. und 5. Jahrh. bei den 
ſyriſchen Chriften fehlen. Vgl. unten unter V, A, a,2. indem ich der Kürze halber auf die An- 
führung von weiteren Beifpielen verzichte, möchte ich bloß noch die begründete Hoffnung aus: 
geiprochen haben, daß man im Gegenſatze zu der heibnifchen Vergangenheit und der erften 
hr. * für die ſpaͤteren Jahrhunderte eine Fülle von neuen Knoſpen und Blüten auch 

sam Baum der chriſtl. Sepulkralarchitektur des Orients entdecken wird, wenn dieſer einmal 
ihr Strzygowski erſtanden iſt. Freilich in der Hauptſache, in der Ausgeſtaltung der Familien⸗ 
gruft zum Gemeindefriedhof, fam der Orient im chr. Altertum über Anſätze und Anfänge 
nicht hinaus, Noch in den fpäteren Jahrhunderten bildeten hier die Begräbnisftätten für 
Sippfchaften u. dgl. die Negel, diejenigen für Gemeinden die Ausnahme. Unter den vielen 

45 Inſchriften aus Phrygien läßt fich, wenn ich recht fehe, bloß eine auf einen Gemeinde: 
friedhof beziehen. Vgl. Ramſay, 1. e. p. 730; de Roſſi, Roma sott. I p. 107. Einen 
großen Fortichritt könnte man allerdings auf den erften Blid in den großen Nefropolen 
in Syrien und zu Gonjtantina in Mejopotamien erkennen wollen. Denn an dem leßteren 
Drt erjcheinen hunderte von Grabjtätten nahe beieinander, und die fie trennenden Gaſſen 

so könnten füglich als Gegenftüde zu den Galerien der Katakomben beifpielöweife in Rom 
betrachtet werden. Vgl. unten unter V, A, a, 2. Indeſſen fpricht die Wibmungsinfchrift 
an einer diefer Stätten, einem großen Grabhaufe, das 356 bezw. 456 errichtet ward, ei 
Avydnavow ı@v Ekvywv, nicht eben für einen — — Vol. Humann und 
Puchſtein, Reifen in Kleinafien und Nordſyrien S. 406. Noch mehr belehrt ein genaueres 

65 Zufehen, daß auch die Heiden des Oftens, denen doch der dir. Gemeindegebanfe unbekannt 
war, große Totenftädte mit dicht aneinander grenzenden Grablammern — Als Belege 
ſeien erwähnt außer den ſyriſchen Nekropolen die von Kyaneai und Myra in Lycien. Bol. 
Eugen PBeterfen und Felix von Lufchan, Neifen in Lykien, Milyas und Kibyratis, Wien 
1889, ©. 20ff. 30ff. Auch ftellen die ungefähr 200 am Mithridatesberge bei Kertich 

so ausgehöhlten heidnifchen Hypogäen noch feinen Gemeinbefrievhof dar, obwohl fie nicht 
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weit voneinander entfernt find. Vgl. oben unter III, A, e. Offenbar buldigten bie 
Ehriften in der Krim, in Kleinafien und Syrien auf dem Gebiet des Grabweſens dem 
ftrengften Partikularismus. Darauf deuten auch die vielen Bitten, Verwünſchungen 
u. dgl. namentlich in Kleinafien hin, die Unberufene abhalten follten, in den Familien— 
rabjtätten fih zur letzten Ruhe betten zu laſſen. Vgl. hernach unter 6. Und biefen 5 

Bartifularismus jcheinen einzelne Chriften aus jenen Gegenden ſelbſt in der Fremde nicht 
aufgegeben zu haben. Wenigſtens befigt Nom unter feinen nicht gerade zahlreichen iſo— 
lierten $amiliengrablammern eine, die de Roſſi mit Necht auf einen Orientalen zurück— 
führt. gl. Bull. 1883 p. 114. 1884/85 p. 57 sq. 1886 p. 14—17. Dagegen be: 
weiſt die große dir. Katalombe von Cyrene, daß dort auf die Dauer das Sippenbegräbnis:- 10 
fuftem, das noch in einer Anzahl von Grüften der Cyrenaika deutlich zu erkennen ift, fich 
nicht erhielt. Das Gleiche müßte auch von Alerandrien ausgefagt werben, wenn das von 
Pococke veröffentlichte Hupogäum von Chriften herrührte, während ſich aus Eufeb nichts 
Sicheres für die Frage, ob Privat oder Gemeindegrabftätten, gewinnen läßt. Vgl. unten 
unter V, A, a, 5 und 6. Euſebius, hist ecel. VII c. 11. Jedenfalls aber ver: 15 
ſchwindet der oder jener größere Friedhof hinter der Menge von Einzelgrüften, fo daß 
es berechtigt erjcheinen wird, wenn ich unter der vorhin gegebenen Charakteriſtik Afien, 
die Krim, Unterägypten und die Cyrenaika zu einer großen orientalischen Gruppe zu— 
fammenjcließe. Selbitverftändlich machen ſich zwiſchen den einzelnen Vertretern derfelßen 
je nad Ort und Zeit erhebliche Unterfchiede in Anlage, Bauart und Grabformen geltend, 20 
von denen die mwichtigiten unter V mitgeteilt werben. 

Umgekehrt wie im Drient liegen die Dinge im Decident. Aud er machte mit dem 
ige den Anfang, und foldhe Grüfte wurden bier auch noch während des ganzen 

r. Altertums bergeftellt; aber die Zahl der darin Beigejegten bedeutet wenig gegenü 
den vielen Millionen, die auf den großen Gemeindegottesädern beftattet twurden. Freilich 25 
nicht alle Teile des Abendlandes find an diefem Fortichritt vom Familiengrab zum Ge 
meindefriebhof, dem größten, den das altchr. Sepulkralweſen aufzuweiſen hat, in gleichem 
Maße beteiligt, am menigjten Sizilien, am meiften Rom. Dort haben Orſi und Führer 
eine einftweilen noch gar nicht genau ziffermäßig zu beftimmende Anzahl von Heinen 
und Heinjten Begräbnisttätten gefunden, von denen gewiß noch fehr viele auf das Chriſten- so 
tum entfallen werden, nachdem einmal die heidnifchen und jüdiſchen endgiltig ausgeſchieden 
find. Hier dagegen fpielte ſchon im 3. Jahrhundert der Gemeindefriebhof die Hauptrolle. 
Zwingen dieje Hauptunterfchiede, in der großen Gruppe der abendländiichen Koimeterien 
mehrere Klafjen zu unterfcheiden, jo erhebt fich fofort die Frage, welcher Klaſſe diejenigen 
Grabjtätten zugemwiejen werben follen, die bis jet nur in der Einzahl oder in wenigen 86 
Nummern eine Gegend oder eine Stabt vertreten und darum ein Abwägen nad) einem Mehr 
oder Weniger von ;samiliene oder Gemeindebegräbnisftätten unmöglid machen. Für dieſe 
jcheint mir der Maßftab der Architektur und Grabform ausreichend zu fein, um fie der einen 
oder anderen Seite zuzumweifen. Denn eine Vergleihung der Koimeterien des Occidents 
untereinander offenbart zahlreiche Unterſcheidungsmerkmale. Won diefen halte ich für die «o 
wichtigften, foferne die Katalomben in Betracht fommen, große Abmefjungen für die Breite 
der Gänge und Kammern, Bevorzugung des Troggrabs (Arcofolium) und des Senkgrabs 
auf Sizilien, Malta, Melos und in Unteritalien und weit geringere Ausdehnung der 
Breite von Gängen und Kammern ſowie Vorliebe für das Nifchengrab (Loculus) in Mittel- 
italien, fpeziell in Rom. Dabei find allerdings die erften Anfänge der chr. Sepulfral- 45 
architetur in der ewigen Stadt nicht miteingerechnet. 

Es ift nicht zu verfennen, daß die römischen Katakomben die höchfte Höhe bezeichnen, die 
das Grabweſen des hr. Altertums erftiegen hat. Zwar weiſen viele Koimeterien des Morgen- 
landes einen größern Reichtum an een namentlich in ihrem Faſſadenbau, aber auch in 
ihrem Innenbau auf, und übertrifft Sizilien alle Länder des Orients und Occidents durch die so 
Fülle feiner Grabformen, jedoch entfernten die orientalifchen und fizilifchen Chriften fich damit 
wie mit der Ausdehnung ihrer Grüfte nur verhältnismäßig wenig von ihren vorchr. Vorbildern. 
Dagegen wuchs das chr. Rom am meiften und fchnellften über feine vorchr. Mufter und 
über die Inkunabeln feiner eigenen Sepulfralanlagen hinaus, indem es durch feine Kata— 
fombenbaumeifter eine Ausdehnung und u erhielt, die fich mit der Größe und Macht 55 
der römifchen Kirche, dem Erzeugnis der MWeltbaumeifter auf dem päpftlichen Throne, 
einigermaßen vergleichen läßt. Freilich nicht der ungeheure Umfang, den die hr. Roma 
sotteranea allmählich erlangte, darf als die Hauptfache gelten, fondern die Triebfeder, die 
diefen verurfachte, die Bruderliebe und der Gemeingeiſt. Man könnte vermuten, daß Er- 
mwägungen rein praftifcher Natur oder gar die äußere Not in erfter Linie die gewaltige co 
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Ausdehnung der römischen Hypogäen bedingt hätten, da ja doch die römiſche Gemeinde 
fpäter größer war als ihre Schweftern im Dften und Meften, und es darum immer 
jchwerer wurde, Begräbnifje für ihre vielen Toten zu beichaffen. Solchen Vermutungen 
gegenüber mag darauf bingewiefen werden, daß zwar Millionen von Heiden ſchon vor 

b den Ghriften außerhalb der Stabt ihre Ruheſtätten gefunden, daß aber zwiſchen deren 
Gräbern, wie die Denkmäler längs der alten Straßen erjehen laſſen, noch Plat für weiter 
Millionen vorhanden war. Dazu gab e8 unter dem Erdboden Raum in Hülle und Fülle, 
jo daß die Chriften wie anfangs, jo auch noch auf lange Zeit hinaus Heine Familien: 
grüfte hätten aushöhlen können. Will e8 auch noch nicht gelingen, den Schleier, der über 

10 der Urgeichichte der römischen Katalomben ausgebreitet ift, ganz zu lüften, jo kann man 
doch fie jchon in ihren allgemeinen Umrifjen erkennen. In der vorchriftl. Zeit lam «& 
mehrfach vor, daß edle Menjchenfreunde einzelnen Perſonen und ganzen Klafjen von folcen, 
bauptjächlich unbemittelten, auf einem Grundſtück Grabplätze einräumten. In dieje Hate 
gorie gehört 3. B. die erwähnte Grabftätte für das arme Volt auf dem Esquilin. Bel. 

15 Zeitichrift der Savigny-Stiftung für Nechtögefchichte 16. Bd, Romanift. Abt., 1895, 
. 207f. (Th. Mommfen). Über die Form der puticuli vgl. u. a. de Noffi, Roma 

sott. III p. 408 sq. Darum ift es an ſich nichts Unerhörtes, wenn auch Chriften derartige 
Stiftungen madıten. Nur befteht zwiſchen dieſen und jenen infoferne ein großer Unterſchied, 
daß bei den einen die Humanität, bei den anderen die brübderliche Liebe und der Gemein: 

20 geilt das treibende Motiv war. Am befannteften unter den Wohlthätern der älteften römi- 
jchen Ehriftengemeinde ift die kaiſerliche Prinzeffin Flavia Domitilla. Daß fie an der Via 
Ardeatina ein Landgut befaß, von dem fie Parzellen zu Grabzweden anderen Leuten über: 
ließ, ift durch infchriftliche Zeugniſſe ficher geftellt. Vgl. de Noffi, Roma sott. I p. 267; 
Bull. 1865 p. 23. Jedoch aud ihre Glaubensgenofjen erfuhren ihre Liebe, wie vor 

26 allem der größte römische Gemeindefriedhof, die nad ihr benannte Katakombe, welche auf 
ihrem praedium entftand und in der auch einige von ihren Verwandten ruhen, beweiſt 
Vol. hernach unter 8. Auf diefelbe Weiſe wie bei der Domitillafat. legte gewiß auch 
die Bruderliebe anderer Chriften den Grunbftein zu fonftigen Katatomben. Daneben wird ſich 
die Gemeinde felbft nicht haben müßig finden lafjen. Denn was Tertullian von feinen af 

30 Fanifchen Mitchriften rühmt, daß fie allmonatlich für die egeni alendi humandique u. |. iv. 
eine eng age mp fann man auch Dr der — — im —— 
aus der e als nooxa ns s gerühmt wurde, und in ber jpäter 
Laurentius die —— — Be da Notleidenden verkaufte. Vgl. Tertullian, 
Apol. c. 39; Ignatius, ep. ad Rom., Eingang; Ambrofius, de offieiis II c. 28. — 

35 Als Stifter eines Gemeindefrievhofs ijt noch Euelpius zu Cäfarea in Mauretanien zu 
nennen, ber freilich einer fpäteren Zeit angehört ald Domitilla. Vgl. de Roffi, Bull. 1864 
p. 28sq. 

Nach den verheifungsvollen Anfängen im 2. Jahrhundert beginnt mit dem 3. Jahr: 
hundert in Rom die Hauptzeit für die unterirdifchen Gemeindefoimeterien. Später als die 

0 Hauptſtadt gelangten die Brobingen zu ſolchen Anlagen. So entitand zu Syracus der 
rundftod des Hypogäums der Vigna Cassia und von ©. Maria di Gesü vielleiht 

noch im 3. Sahrhundert und der der Kat. von S. Giovanni früheftens 320, während bie 
Ausgeftaltung diefer Anfänge zu Gemeindegottesädern aus noch fpäterer Zeit datiert. Val. 
Führer, Forihungen zur Sieilia sotteranea S. 77. Auch mit der Kat. auf Melos, um 

ab noch ein Beifpiel zu nennen, darf man nicht über das 4. Jahrhundert binaufgeben, je 
ferne fie ald Gemeindefriedhof in Betracht fommt. Vgl. unten unter V, a, b, 6, 3. 

Hatte in den römifchen Koimeterien die neue Entwickelung zuerſt eingejeßt, ſo 
börte fie bier auch wieder am eheſten auf. Zwar entjtanden im 4. Jahrhundert noch 
neue Katakomben, z. B. das Selir-Cömeterium an der Via Aurelia, aber ihre Zahl 

so und Ausdehnung ift unbedeutend. Dagegen wurde, was früher wohl auch, aber ver 
bältnismäßig felten, vorgefommen war, daß Chrilten an der Erdoberfläche ihr Grab 
ich hatten bereiten lafjen, feit der ggg > der Kirche immer häufiger und ſeit dem 
nfang des 5. Jahrhunderts die Regel. Man kann die ſtufenweiſe Zunahme diefer Be 

erdigungen an der Hand der datierten Inſchriften deutlich wahrnehmen. Danad) wurden 
55 von den Verjtorbenen ein Drittel in den Jahren 338—360, die Hälfte 364—369, zwei 

Drittel 373—400 und die Gejamtheit feit der Mitte des 5. Jahrhunderts außerhalb der 
Katakomben beftattet. Freilich bedeuten die Beerdigungen, die zwiſchen 410 und 454 in 
den Katafomben vorgenommen wurden, faft nichts. Bol. de Roffi, Roma sott. I 
p. 212sqq. III p. 562sqq. Um diejen auffallenden Wechjel zu erklären, wird gemwöhn- 

60 lich auf das Mailänder Eritt (313) und die dadurch veränderte Rechtslage der Kirche hin⸗ 
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ewieſen. Bei diefer Auffafjung bleibt aber vieles unverftändli, vornehmlich die That- 
2 daß ſchon vor dem FFriedenspatent auh in Rom an der Erboberflädhe und noch 
lange nach demfelben in den dortigen Hypogäen beerdigt wurde, ſowie daß anderwärts 
von einem folchen einfchneidenden Umſchwung in der Beitattungsweife nach 313 nichts zu 
merfen if. So gewahrt man feine twefentlichen Veränderungen auf Sizilien, wo ſchon 5 
vor Konftantin Gräber an der Erdoberfläche entftanden waren. Vgl. Archivio storico 
Sieiliano nuova serie, anno XXI p. 179. Auch im Orient, beifpieläweife in 
Paläftina, werden Hypogäen noch in dem letzten Jahrhundert des chr. Altertums ange: 
troffen. Vgl. de Roſſi, Roma sott. I p. 89; unten unter V, A, a, 1. Ohne meine 
Meinung des nähern darzulegen und zu begründen, möchte ich nur kurz bemerken, daß 10 
der Grund für die Neuerung in Rom nicht in den rechtlichen Folgen des Mailänder 
Edikts, fondern in den vielfach anders gearteten Anfchauungen. innerhalb der jungen Reich3- 
firhe gefucht werden muß. Daß in dem nämlicdhen 4. Jahrhundert das bisher üb» 
liche Ghriftuabild der Kunft ſich manbelte, ift oben IV. Bd ©. 78f. gezeigt worden. 
Was dort von dem jüngeren Chriftusideal bemerkt ward, daß die Zeit, die es fchuf, fich 15 
in ihm unbewußt felbft erfaßte, kann auch füglich von der neuen Beftattungsmweife gelten. 
Sie ſcheint mir nur ein einzelner Zug in dem Gefamtbild der Kirche zu fein, die nach den 
Berfolgungen fih dauernd auf Erden einrichtete.e Daß Rom damit den Anfang machte 
und bereits Papſt Silvefter nicht mehr in den Katakomben, jondern über ihnen feine 
Ruheſtätte fand, ift offenbar nicht — — Nachdem die röm. Hypogäen aufgehört 20 
hatten, dem ————— zu dienen, der allein ihre Entſtehung veranlaßt hatte, wurden ſie 
jedoch keineswegs verlaſſen, ſondern erhielten nur eine andere Beſtimmung. Sie blieben 
Wallfahrtsorte und Andachtsräume, wobei die Verehrung der Märtyrer und ihrer Gebeine 
im Mittelpunkt ſtand. Bereits im 4. Jahrhundert nahm dieſe Art von Frömmigkeit eine 
grobe Ausdehnung. Sie wurde dadurch bejonders gefördert, daß Papit Damafus bes 25 
edeutende Reftaurationen in den verfallenen Gängen und Kammern vomahm und durd) 

Anlage von neuen Zugängen, namentlih Treppen, ſowie durch Errichtung von Dentfteinen 
u Ehren der Heiligen, für die er jelbft die Terte verfaßte, während fie fein Steinmeß 
urius Dionyfius Philocalus einmeißelte, den Zutritt zu den unterirdifchen Räumen und 

ihre Benügung erleichterte. Vgl. dazu auch oben IX. Bd ©. 174,10. = ber Fürſorge für so 
die Katafomben, ald Ziel von Wallfahrern, folgte ihm auch eine Reihe von PBäpften des 
5. und 6. Jahrhunderts. Vgl. näheres de Roff, Roma sott. I p.215sqq. Freilich 
ward durch ſolche Beftrebungen das urfprüngliche Ausſehen zahlreicher Teile der römischen 
Katalomben fehr verändert. Gilt dies jchon von den Stellen, wo vorhandene Räume zu 
Kapellen ertveitert und ausgeftaltet wurden, jo noch mehr von denen, in bie förmliche 85 
Kirchen (Bafılifen) bineingebaut wurden. „ In die erfte Reihe gehören u. a. die Anlagen 
der St. Emerantiana im Coemeterium Ostrianum, der St. Gäcilia in der Galliftfat., 
des St. Balentinus an der Via Flaminia, des St. Feliciffimus und St. Agapetus in 
der Prätertatkat., in die zweite u. a. die Bafılifen der Heiligen Agnes, Lorenz vor 
den Mauern und Nereus und Achilleus (Petronilla). Vgl. de Roff, Roma sott. Iso 
p. 210 sqq. Bull. 1878 p. 130. Auf die Inſtandhaltung und Mieberherftellung 
folcher kirchlichen Stätten, felten aber auf bie der Katakomben felbft, im 8. u. 9. Jahr: 
hundert nimmt das Papftbuch wiederholt Bezug. Vgl. ROS 1900, 301—308. Auch 
an anderen Orten Staliend wurden in der Nato instiniiien Zeit Katakombenräume 
in Kapellen umgewandelt oder über oe Grüften Kirchen errichtet. Erwähnt 45 
feien die Bafılifen des St. Januarius in Neapel und die fogen. Krypta des St. Mar: 
cianus in Syracus. Bol. V. Schulte, Die Katakomben von S. Gennaro dei Poveri, 
©. 15f.; Führer, Forfhungen ©. 13f. Während in Rom im 5. Jahrhundert die dhr. 
Hypogäen ihrem urjprünglichen Zweck zu dienen aufbörten, wurden ſolche auf Sizilien und 
wohl auch im ganzen Orient, ſoweit diefer e8 mit unterirdifchen Begräbnisanlagen hielt, so 
bis zum Ende des dir. Altertum und an manchen Orten noch darüber hinaus als Grüfte 
benüßt. Vgl. die Nachweiſe unten unter V. Selbſt in den von Rom nicht allzumeit 
entfernten Städten Gaftellamare und Sorrento bielt man noch in den erften Jahr: 
hunderten des Mittelalterd zäbe an dem Katafombenbegräbnis feſt. Vgl. Bull. 1879, 
p. 368g. 65 

Die Begräbniffe unter der Erdoberfläche und unter dem freien Himmel waren die 
früheſten und verbreitetften Bejtattungsarten im chr. Altertum. Weiter kommen in Betracht 
Beifegungen in Maufoleen ſowie in und bei firchlichen Gebäuden. Wie vorhin bemerkt, ent 
ftanden in Rom und anderwärts in und über den Koimeterien Kirchengebäude, die beftimmt 
waren, die Grüfte von Heiligen auszuzeichnen und diefe größeren Scharen von Verehrern co 
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zugänglich zu machen. Der Bau foldher Kirchen begann fchon bald nad dem Anfang der 
—— der bie Chriſtenheit Konſtantin d. Gr. verdankte. Dieſer ſelbſt ſchuf u. a. 

Peter und St. Paul vor den Mauern in Rom. Auch in derartigen Kirchen und um 
ſie herum wurden Grabſtätten angelegt, ſei es, daß Senkgräber in den Boden eingelaſſen, 

5 oder Sarkophage u. dgl. benutzt wurden. Wo man die Umgebung der Kirchen für Grabzwecke 
beranzog, wurden nicht jelten bejondere Grabbauten errichtet, den man gerne Erebrengeitalt 
gab, jo z.B. in Nordafrika und in Salona. Zum Ausdrud exedra vgl. deRoff, Roma 
sott. III p. 474, zur Sache unten unter V, B. Die wichtigften Gömeterialficchen Roms find 
die den Aboftelfürtten getwibmeten, St. Lorenz und St. Agned vor den Mauern und 

ı0 St. Bankratius. In ihnen und in ihrer Nähe wurden bis tief ind 6. Jahrhundert hinein 
unzählige Chriften beftattet. So gingen denn im 4. und 5. Jahrhundert in Rom brei 
Arten don Gemeindefriebhöfen nebeneinander her, die Katakomben, die freilich je länger deſto 
mehr verlafjen wurden und die Gottesäder unter freiem Himmel ſowie in und bei den Gö- 
meterialfirchen. — Hatten die Chriften in den erften drei Jahrhunderten den Beitimmungen 

15 * römiſchen Geſetze Fe emäß ihre Toten vor der Stadt begraben, jo wurde jchon im 
4. Jahrhundert der ch gemacht, die alten zum zu durchbrechen, in Kon— 
ſtantinopel um 381. Du "die mittlertveile erfolgte Überführung der Gebeine von Apojteln 
und Märtyrern in die dortigen Stabtlirchen und gewiß auch der Wunſch, in ihrer Nähe 
begraben zu werden, zu diefem Verfuch anfpornte, befagt ein Faiferliches Verbot, das 

20 Beitattungen innerhalb der Stabt ftrengftens unterfagte. Vgl. Cod. Theod. IX, 17,6. 
Wie die weltliche Obrigkeit fo betrachtete Chryfoftomus Br als felbftverftändlich, daf 
bie Leihen vor der Stadt ihre Nubejtätte fänden. gl. in Matth. hom. 73,3; 
expositio in psalmum 5,5 (ed. Montfaucon). Freilich wurde er ſelbſt 438 im 
einer Kirche zu Konftantinopel begraben (vgl. Sofrates, hist. ecel. VII c. 45), und 

25 gleih ihm Fürften und fonjtige —— Perſonen. Waren ſolche Beſtattungen uerft 
nur Ausnahmen, fo wurden fie hernach die Regel; und unter dem Drud der ö 
lichen Meinung mußten die entgegenftehenden Bejete eingefchräntt und fpäter ganz 
aufgehoben werden. Eine Einſchränkung war es, wenn bie maßgebenden Perjönlic- 
feiten fürs erfte Beerbi Br nur im Atrium und in der Um ebung der Stabt- 

80 firchen geftatteten, innerhalb der Kirchenmauern jedoch verboten. Nicht in allen Ge 
genden vollzog ſich freilich dieſe Entiwidelung im gleihen Schritt. Bgl. die Nach— 
iveife in Jos. Binghami Origines sive antiquitates ecelesiasticae vol. X, Halae 
1729, p. 12sqq. Was fpeziell Rom angeht, jo wurden bie dortigen borftäbtifchen 
Sriebböfe noch im 6. Jahrhundert benüßt, die Nefropole sub divo über der Calliſtkat. 

35 bi8 550 ungefähr und darüber hinaus die Grabftätten in und bei den Gömcterial- 
lirchen. Indeſſen bereits das 6. Jahrhundert kennt auch Begräbnispläge innerhalb ber 
Stadtmauern, einen an der Erdoberfläche auf dem Esquilin und eine ganze Reihe in und 
bei den ftäbtifchen Kirchen. Wenn de Roffi den Grund für diefe Verlegung in erfter 
Linie in den Einfällen der Dftgoten erkennt (vgl. Roma sott. III p. 557), jo möchte 

40 ich glauben, daß fie weniger wirlſam waren als die Motive, die in Konftantinopel zu 
Angriffen auf die alten gefeglichen Beltimmungen führten. "Wohl erfolgten die Trans 
lationen der Leihen von Märtyrern und Konfejloren aus den borftäbtiichen Koimeterien 
in die Stabtfirchen Roms in großem Stil erft im 8. und 9. Jahrhundert, aber jchon vor 
dem 6. Jahrhundert umkchloffen. auch ftäbtifche Gotteshäufer Heiligenreligien. Val. u. a. 

45 de Noffi, Roma sott. I p. 219sq. Ueber die Gefchichte der römiſchen Koimeterien bis 
zum Ende des chr. Altertums vgl. ibid. p. 184 sqq. III p. 393 sqgq. 

Da der dermalige Stand der Koimeterienforfchung dem Urteil über die altchr. Grabftätten 
an der Erboberflähe, abgejehen von Rom, noch große —— auferlegt, ſo wage 
ich es nicht, dieſe ebenſo tie die unterirdiſchen genau nad Klaſſen zu ſcheiden. In— 

50 deſſen dürfte die für bie letzteren gewonnene Einteilung im großen und ie auch auf 
jene ihre Anwendung finden. Zweifeln Tann man allerdings, ob die opbage und 
Sentgräber in der Nähe von drei Bafılifen zu Mout in Klenafien nicht als zu einem 
oder mehreren Gemeindefrievhöfen gehörig betrachtet werden müſſen. Vgl. unten unter 
V, A, a, 3. Derſelbe Zweifel erhebt ſich hinſichtlich der dir. Nekropolen in Oberägypten, 

55 wenn aud nicht in demjelben Grade. Denn dort find die Heiden ebenfalld nahe bei 
einander beftattet. Vgl. unten unter V, B, ä, 1 Mit Nüdficht darauf, daß in Athen 
Gräber und Grabinfchriften in Hleineren und größeren Gruppen an verſchiedenen Orten ge 
funden find, muß man annehmen, daß die Hauptſtadt Griechenlands außer Familiengrüften 
Gemeindefriebhöfe beſaß. Vielleicht geht jogar die Nennung der Kirche auf einer Inſchrift 

co darauf. Vgl. C. Bayet, De titulis Atticae christianis p. 29 sqq. Für Nordafrika jteht 
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die Eriftenz von Gottesädern, für die Glieder eine Firchlichen Gemeinde beftimmt, außer 
Zweifel St. oben unter III, B, b. freilich läßt fich diefe noch nicht ohne meiteres 
aus Tertullians Angaben über die areae und areae sepulturarum eriveilen. Denn 
diefelben und ähnlihe Ausdrüde brauchten auch die Heiden für ihre von Familien 
und Genofjenfchaften angelegten und bemüßten Begräbnisftätten. Vgl. oben unter I. 5 
Erſt die Hinzunahme der Äußerungen T iand über die Sorge der Gemeinde für das 
Begräbnis der Armen (f. vorher) macht es mehr wie wahrjcheinlich, daß die von ihm 
genannten areae Gemeindbefoimeterien waren. Auch bat man fein Recht, die areae 
Macrobii Candidiani procuratoris, wo Cyprian beigejeßt wurde, als einen damals 
bereitö beftehenden Gemeindefriedhof in Anfpruh zu nehmen. Vgl. Cypriani acta ı0 
procons. c. 5, opp. ed. Hartel III p. CXIII. 

4, Herftellung, Beauffihtigung und Verwaltung der Koimeterien. — Wenn man 
auch annehmen darf, daß in den erften hr. Jahrhunderten die freie Liebesthätigkeit in 
ausgedehntem Maße wie der Notleidenden und Kranken, fo Hr der, Toten fi) annahm, 
fo mußte doch die Bedürfnisfrage, die Schöpferin der Firchlichen Ämter ſchon in der ı5 
apoftolischen Zeit, je länger defto mehr zur Beitellung von beitimmten Beamten für die 
Totenbejtattung drängen. Wann man damit begann, ift unbefannt. Aber es hat den Anjchein, 
daß ſchon zur Zeit Cyprians befondere Perfonen aus der Gemeinde mit dem Begräbnis 
amtlich betraut tvaren. Vgl. Cypriani epist. VIII, 3. X1I, 1 (ed. Hartel). Am längjten 
fonnte man eigentliche Totengräber an den Orten entbehren, two Einzelgrüfte aus den Feljen 20 
ausgehöhlt oder durch Mauertverk bergeftellt und Senkgräber in die Erde eingetieft wurden. 
Denn dieje Arbeiten zu leiften waren gewöhnliche Steinhauer, Maurer u. dgl. im ftande. 
Dagegen erheijchte die Anlage von größeren Katakomben Leute mit befonderer technifcher Aus: 
rüftung. Aus diefen Gründen ift e8 wohl auch mit zu erflären, daß man aus ber vor- 
fonitantinifchen * jo gut wie nichts und in ber konſtantiniſchen und nachkonſtantiniſchen 26 
mehr aus dem Vccident wie aus dem Orient über die Herfteller der Koimeterien erfährt. 
Aber jelbit für die fpätere Zeit kommen fat nur Nom und Konftantinopel in Betracht. 
Val. darüber bejonders de Roſſi, Roma sott. I p. 197 sqq.; III p.5i4sqq.; Kraus, 
Real⸗Encyklopädie I. Bd, ©.537 ff. Während die Gemeinde zu Rom um die Mitte des 
3. Jahrhunderts noch keine Totengräber in den Reiben ihres Klerus beſaß (vgl. Eufeb, so 
hist. ecel. VI c. 43), erfcheinen in dem nordafrikaniſchen Cirta am Anfang der Diofles 
tianischen Verfolgung folche als Kleriker niederfter Drbnung unter der Bezeichnung fossores. 
Val. S. Optati Afri de schismate Donatistarum libri VII, Lut. Paris. 1700, 
p. 262sqq. Somit erfolgte ihre Aufnahme unter die Geiftlichkeit in der zweiten Hälfte 
des 3. oder in ben erſten Sabre des 4. Yahrhundertd. Bon der Vermutung de F 85 
—* zur Zeit des Biſchofs Cornelius zu Rom die dortigen ostiarii zugleich die Leichen— 
beitatter geweſen und darum nicht von dieſem bejonders erwähnt worden feien, wird man 
abjehen müfjen. Denn es ift nicht wohl denkbar, daß die Thürhüter an den Kirchen aud) 
das arbeitsreiche und wegen der weiten Entfernung der Katakomben von der Stadt zeit- 
raubende Amt hätten mitverjehen fünnen. Begegnen die fossores in Afrifa auf ber so 
niederſten geiftlichen Stufe, jo werden fie ſonſt auch gelegentlich vor den ostiarii genannt, 
Hinfichtlich ihres Amtstitels ift zu bemerken, daß der Ausdrud fossor zwar audy außer: 
balb des Chriftentums angetroffen wird, aber ebenfo wie Zrtioxonos, noeoßurepos u. dgl. 
zu werten iſt. Fossor und fossarius entjpricht das Wort zorudens, das im dir. Sprach- 
gebraud etwas fpäter Eingang fand als die lateinifchen Bezeichnungen. Daß e8 nur von #5 
»oruäodaı herzuleiten ift, betveifen einige Inſchriſten, darunter eine dem Longinus gewidmete 
»orudoarrı is taũta ra ymoia. Vgl. de Rofft, 1. c. III p. 534. Diefe Infähriften ſowie 
eine andere, Corp. inseript. Graec. IV n. 9546; de Roſſi, 1. e. p. 432, bezeichnen kurz und 
bündig die Thätigfeit der Fofloren : fie ftellten die Grüfte ber und waren die roropvlaxes 
der Koimeterien. Daß in den größeren Katakomben nur mehrere ſolcher Leute der laufenden Ar= so 
beiten Herr werden konnten, tft leicht zu begreifen. Indeſſen ift diefe Mehrzahl auch) Mr 
Inſchriften bezeugt. Im Gegenſatz zu Blant, der die lapicidae, die Herſteller namentli 
der Grabinſchriften, mit den 3 indentifiziert, hält de Roſſi jene nur für die dieſen 
beigeordneten Hilfsarbeiter. ohl aber ſieht er in den fossores und caementarii die 
nämlichen Zeute, weil ja bei der Anlage der Gräber an der Erdoberfläche, die die lehteren 55 
nennen, das Ausheben des Bodens und das Ausmauern der Gräber Hand in Hand ging. 
Vgl. Bull. 1887 p. 73sq. m die Thätigkeit der Foſſoren laſſen eine Anzahl von 
Katatombenbildern, die fie mitten in der Arbeit oder mit ihren —— darſtellen, und 
noch mehr ihre Schöpfungen ſelbſt einen genauen Einblick thun. Vornehmlich die Kata— 
fombenbauten zeigen, daß ſie mehr wie gewöhnliche Handarbeiter waren, die nur Hauinſtrumente co 
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zu brauchen verftanden. Die gewaltigen Galerienneße, in einem und mehr Stockwerken angeorb- 
net und die Einzelarchiteftur der großen Nekropolen lafjen die Fofjoren füglih mit Architekten, 
vergleichen. In welcher Weife fie für ihre Leiftungen entichäbigt wurben, ift für die erfte Zeit 
nicht zu entjcheiden. Aber e8 kann wohl nicht zweifelhaft fein, daß fie für ihren Un 

5 auf freiwillige Liebesgaben angetiefen waren. Später floß indeſſen diefe Duelle fpärlicher, 
fo daß ihre Lage eine ziemlich prefäre wurde. Bemerkt doch der unbekannte Berfafler der 
Schrift de septem ordinibus ecclesiae: Eget ... in sepultura fossarius, mori- 
untur fame, qui alios sepelire mandantur, poscunt misericordiam, qui misereri 
aliis sunt praecepti, und erhebt deshalb die Forderung, die Fofjoren mie die fonftigen 

10 Geiftlihen aus den Einkünften der Kirchenkaſſe (arca ecclesiae) zu befolden. Vol. MPL 
t. 30 p. 154. Ob er damit bei den oberiten Leitern des firchlichen Finanzweſens, den 
Biſchöfen, durchgebrungen, fteht dahin. Würden aber auch die Fofjoren aus der Slirchen- 
kaſſe unterftüßt worden fein, fo hätten fie immerhin daher nur einen Teil ihres Lebens— 
unterhaltes bezogen. Denn aus dem 4. und 5. Jahrhundert find viele Inſchriften er 

16 halten, die beweiſen, daß fie fidh durch Verkauf von Gräbern nicht unerheblihe Summen 
verdienten. Vgl. hernach unter 5. Freilich gerade diefe Art fcheint zu Unzuträglichkeiten 
gerührt und fchließlich auch den Untergang des Fofforentums mit herbeigeführt zu baben. 

amentlich benüßten fie die ihmen von den Kirchenoberen gewährte Freiheit dazu, um bie 
vielbegehrten Grabftellen in der Nähe von Märtyrergrüften um teures Geld zu ber: 

20 faufen. Mit Mißbräuchen dieſer oder ähnlicher Art dürfte auch die Tilgung des einen 
und anderen Namen? von ihnen auf Grabfchriften (memoriae damnatio) in urfäc- 
lihem Zufammenbang ftehen. Vgl. de Roffi, Bull. 1888/89 p. 140sq. Nuovo Bull. 
di arch. crist. 1900 p. 136sqq. Schon in der erften Hälfte des 5. Jahrhunderts er- 
reichte in Rom das Sofforentoefen, wie es fich im Jahrhundert zuvor ausgebildet hatte, 

25 fein Ende; mahrjcheinlih wurde es als Firchliche — förmlich aufgehoben. — 
Auch Konſtantinopel beſaß beamtete Totengräber, freilich außerhalb des Klerus ſtehende 
Konſtantin d. Gr. begründete dieſe Einrichtung, indem er der Kirche 950 lecticarii und 
decani zuwies. Kaiſer Anaftafius fügte noch weitere 150 hinzu. Diefe Leute beforgten 
war die Begräbnifje umfonft, erhielten aber Steuerfreiheit und andere Bergünftigungen, 

80 h daß ihr Boften ſehr einfümmlih und darum jelbft von reichen Kaufleuten begebrt 
war. Von Ambrofius erfährt man, daß in feiner Gemeinde das Begräbnisweſen in 
der Hand von Klerikern lag, aber fonft feine näheren Angaben. Vgl MPL 17 p. 745. 
Anzeichen, die auf Leichenbeitatter gehen, glaubt Vercoutre bei Sfar in Norbafrila ge 
funden zu haben. Vgl. Revue archöologique III* série t. X, p. 192. 

85 Weiter zurüd als unfere Nachrichten über bie Fofjoren reichen diejenigen über bie 
Auffichts- und Vertvaltungsbehörden der Koimeterien. Mit der Ausgeftaltung der Privatgrüfte 
u Gemeindefriebböfen gelangten dieſe ganz von felbft in die Einflußfphäre der Bijchöfe, die 
Bier offenbar, um mit Cyprian zu reden, ala Inhaber der diligentia und administratio 
religiosa in Betracht fommen. Vgl. Cyprian, epist.5,1; 14,2; 20,1. Freilich be 

40 dienten fie fich bei der Ausübung diefer beiden Seiten ihres Amtes geeigneter Hilfskräfte 
aus dem Kreife ihres Klerus. Darum ift es nicht auffällig, wenn feit dem 3. Jahrhundert 
als Auffichtd- und Verwaltungsbeamte der Gemeindegottesäder zu Nom Geiftliche er: 
jcheinen. Und weiter kann e8 an fich nicht befremden, wenn der nachweisbar erſte Vor: 
teher eines Gemeindefriebhofs ein Mann mar, der erft die Diakonenweihe beſaß. 

45 Vgl. Neumann, Der römifhe Staat und die allgemeine Kirche, 1. Bd (1890), ©. 107F. 
Als folcher wird Galliftus genannt, den Biſchof Zephyrinus von Nom nah dem Tode 
jeines Vorgängerd Victor, jomit 198 oder 199, eis TO xorummoov zattornoer. 
Vgl. Philosophumena IX c. 12. Ungetviß bleibt, ob mit diefem Ausdrud alle da— 
mals ſchon vorhandenen oder in der Entftehung begriffenen Gottesäder ber römijchen 

50 Gemeinde bezeichnet werben, oder bloß die Katakombe, die hernach Coemeterium 
Callisti hieß. Dagegen betraf zweifellos die Mafregel des Biſchofs Dionyfius (259 bis 
268), die der liber pontificalis mit den Worten hie presbyteris ecelesias dedit 
et eymiteria befchreibt, alle Koimeterien Roms. Gemäß dieſer ig erhielten 
die damals in Nom vorhandenen Titular- oder Pfarrfirchen beftimmte Begräbnis- 

55 pläße, und wurden die Titularpriefter der einzelnen ftäbtifchen Gotteshäufer wie dieſen, 
jo auch den entiprechenden Koimeterien vorgeorbnet. Später machte das Anwachſen der 
röm. Gemeinde die Errichtung von neuen Kirchen nötig und damit auch die Neuanweiſung 
von Friedhöfen. Dies gilt namentlih vom Anfang des 4. Jahrhunderts, wo Biſchof 
Marcellus nah dem Papſtbuch die Zahl der Titularkfirchen und Friedhöfe vermehrte. Bloß 

eo die Gallifttatatombe wurde nicht von der Anordnung des Dionyfius betroffen; fie ftand 
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nad wie vor direft unter dem Papft. Bon dem Verhältnis zwifchen ben Pfarrfirchen 
und den zugehörigen Gottesädern geben mande Grabichriften Kunde, die bald Gottes: 
bäufer, bald Priefter mit Namen nennen, letztere in Verbindung mit Graberiwerbungen. 
SH der Beauffihtigung und Verwaltung der Koimeterien wurde die Priefterfchaft ber 

farrfirchen durch Unterbeamte unterftügt. In Betracht kommen dabei ſeit dem Ende 5 
des 5. Jahrhunderts die praepositi und feit dem 6. Jahrhundert die mansionarii, jene 
an ben michtigeren Gömeteriallirchen, wie St. Peter, St. Paul und St. Lorenz, St. Ban- 
fratius u. ſ. w, diefe an weniger bedeutenden Begräbnisplägen angeſtellt. Auch das Coeme- 
terium Callisti bejaß einen praepositus, nur waren er und bie praepositi von St. Peter, 
St. Paul und St. Lorenz nicht wie ihre übrigen Kollegen und die mansionarii ben 10 
rg ren fondern dem Papft unmittelbar unterftellt. Mehr ſ. de Roffi, Roma sott. 

I p. 514 sqa. 
Wie fi die Beauffihtigung und Verwaltung der Koimeterien außerhalb Roms ent: 

mwidelte, darüber fehlen Angaben. Allenfalle ift von Julia Concordia zu bemerken, 
daß dort einige Befiger vom Einzel: und Familiengrüften diefe der Obhut bon Körper: 15 
ichaften empfahlen. In einer Inſchrift beißt e8: arcam vetranibus cummendavi, 
CIL V n.8755, ein anbere® Mal: sepulerum meum commendo eivi(tati) Con(cor- 
diensium), r(everendo) clero, ibid. n. 8747, weiter: [arcalm comendamus sancte 
aecclesiae (c)ivitatis Conco(r)diensium, ibid. n. 8740. Daß es den Befitern ber in 
Betraht kommenden Sarkophage hauptſächlich um den Grabſchutz zu thun war, lehrt eine 20 
vierte Inſchrift: petimus omnem clerum et euncta(m) fraternitatem, ut nullus 
de genere nostro vel aliquis in hac sepultura ponatur, ibid. n. 8738. Bgl. 
auch hernach unter 6. 

5. Beſchaffung und Benützung der Gräber. — Im allgemeinen wurden bie Grüfte 
im chriftlichen Altertum in der gleichen Weiſe beichafft und bereit geftellt wie in ber vor: 5 
chriftlichen Zeit, umfonft und gegen Bezahlung, bei Lebzeiten und bei Todesfall. Unent- 
geltliche Grabftellen gewährten ichaft, Teftament, Schenkung u. dgl., womit die Chriften 
ihre Verwandten, Angehörigen, Freunde, Untergebenen u. ſ. w. bedachten. Dabei tritt aber 
die Unterfcheidung des römiſchen Rechts zwiſchen Familien: und Erbgrab in den Hinter- 
grund. Vgl. Gajus, Dig. 11, 7, 5: familiaria sepulera dieuntur, quae quis sibi so 
familiaeque suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque 
suis constituit. Beifpiele von koſtenloſen Gräbern find überaus häufig, meshalb ich 
feine Belege aus Infchriften zu geben brauche. Haben foldhe Grüfte viele Vorläufer 
im Heibentum, fo ift e8 neu, daß chriftliche Gemeinden aus ihren Mitteln den Armen 
Ruheſtätten auf den Gemeindefirhhöfen bereiteten. Vgl. vorher unter 3. — Unter den 85 
bezahlten Gräbern find zunächſt die Einzel und Familiengrüfte zu nennen. Die 
meiften von dieſen ließen die Befiger und Stifter auf ihre Koften neu berftellen. Selten 
wird die dafür aufgewendete Summe genannt. Bon zwei Begräbnisftätten in Syrien 
ift erwähnt, daß die eine vom Jahre 342 15000 Denare und die andere vom Jahre 350 
11000 Drachmen (?) foftete. Dabei bleibt freilich ungemwiß, ob der Grund und Boden «0 
miteingerechnet ift ober nicht. Bol. Le Bas, Voyage archöologique en Gröce etc, 
n. 2036 8q. Wenn in Salona für einen heibnifchen Sarkophag 15 solidi aufgetvendet 
werben mußten, jo dürften die dortigen Chriften für die Herftellung ihrer Särge ungefähr 
dasfelbe bezahlt haben. Vgl. CIL III n. 8742. Daneben werden namentlich im Orient 
auch Begräbnisftätten angetroffen, welche die Chriften nur aufs neue benüßten. Vgl. unten #5 
unter V, A, a, 3. Daß fie immer auf rechtmäßige Weife in Befig ihrer fpäteren Eigen- 
tümer famen, muß um fo mehr bezweifelt werden, als auf vielen Grabichriften Chriiten 
ihre Glaubensgenofjen vor einer unerlaubten Aneignung ihrer Grüfte warnen. Vgl. ber: 
nach unter 6. Nur da und dort wird erwähnt, daß der Uebergang einer Gruft oder eines 
— ——— von dem alten auf den neuen Beſitzer durch Erbſchaft oder Kauf erfolgte. bo 
Vol. z. B. Ramfay, 1. ce. vol. I part I p. 117 (& nooyovewijs Ödradoyijs) part II 
J 562 — doyov Törov). — Weiter nahm auch in den Gemeindefriedhöfen 
auf und Berfauf von Familiengrüften und Einzelgräbern eine große Ausdehnung an. 
— zahlreiche Inſchriften ſich darauf beziehen, verzeichnen ſie häufig die Käufer und 

erfäufer, den Kaufpreis, die Lage der Gräber, die beim Kaufabſchluß anweſenden Zeugen 55 
u. dgl., jo daß fie manchmal mehr an einen Kaufalt ald an eine Grabfchrift erinnern. 
Soweit fie ein Urteil geftatten, beginnt diefe Art von Grabbeihaffung im Abendland 
erft im 4. Jahrhundert. Unter den Katatomben liefern die von Syracus und Nom das 
meifte Material für die Kenntnis des Kaufs und Verkaufs von Grüften. Dabei beſchränken 
fich die fyracufanifchen Infchriften auf kurze Angaben, meiftens wählen fie nur dyogasla 6 
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als Stichwort, 3. B.: Apoodıolas zal Ebpoooivov Ayopaola tönos, Kaibel, Inserip- 
tiones Gr. Sieiliae et Italiae n. 79; Adomklov äyooaoia, Notizie degli scavi di 
antichitä 1893 p. 279. Vgl. auch Kaibel, 1. e.n. 116. 153. 164. Notizie ete. l.c. p. 289. 
291. 313. 1895 p. 485. 502. 505. Etwas ausführlicher lautet die Angabe: Bixrwlo] 

6 Aue aoev tönov ano ’Asolov, Kaibel, 1. e. n. 83, Auf einer Inſchrift erfcheint der 
ä * des Grabes, die Kaufſumme und die beim Kauf anweſenden Zeugen: "Ayooasia 

Pniixos siarood Ökox(orivov) d, ovvuagprvooüvros Il&toov xai Maoxıdvov xai 
Mediov, Notizie ete. 1895 p. 486. Zar Fehlt es auh in Rom nidt an Grab- 
Ichriften, auf denen die Grufteigentümer ganz kurz bemerken, daß fie ihren Befig käuflich 

10 ertvorben, gewöhnlich durch comparare, emere oder facere ausgedrückt, aber in der 
Negel ift das bier übliche Formular länger ald in Syracus. So wird auf der bis jet 
nachweisbar älteften diesbezüglichen —8 — von einem Grabkäufer geſagt: cumparavit 
[- . . Jonus se bibo [concedent]e papa Liberio, woraus hervorgeht, daß Papſt Li— 
berius die Läufliche Eriverbung eines Örabes in der Kat. der Gyriafa geftattete. Bol. 

15 de Rofji, Bull. 1876 p. 17. Auch noch fpäter wird die Erlaubnis von Päpften zu 
Graberwerbungen erwähnt, freilich handelt es ſich dabei um Begräbnisftätten in bejtimmten 
Kirchen. Vgl. de Roffi, Roma sott. III p. 553. Da die Fofforen feit den letzten Jahr: 
zehnten des 4. Jahrhunderts und in den 3 bis 4 erften Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts, 
vielleicht infolge der bebenklichen Rolle, die fie bei der Wahl des Papftes Damafus ge 

0 fpielt hatten (l. c. p. 542), in den römifchen Koimeterien die tonangebenden Leute waren, 
jo werden fie in diefer Zeit ald Verkäufer von Gräbern in den Hypogäen, auf den Kirch 
Öfen unter freiem Himmel und in Kirchen, oder als Kaufzeugen häufig genannt, teils 
ra, teild in fürmlichen Kontraften. Um einige Beifpiele anzuführen, jo erwähne ich zu: 

nächſt zwei Infchriften aus der Lapidargalerie des Lateranmufeums in Rom, von denen 
25 die eine einen Foſſor ald Verkäufer, die andere die Fofjoren einer Kat. ald Kaufzeugen be 

zeichnet: Herclanius et Claudia se vivus emerunt a Aurentino fossore, und: 
Constantius et Sosanna se vivi locum sibi emerunt presentis omnis fossores. 
Dffenbar nach einer bandfchriftlichen Aufzeichnung wurde die folgende Inſchrift auf Stein 
übertragen: VII Calendas Febrarias ego Aurfelius) Constantius seripsi pro 

so Aur(elio) Biaturinu, eum vendidisse locum, quem emit Aur(elius) Lauren(tius). 
Dal. de Roffi, Bull. 1874 p. 11. Ein nicht unwichtiger Faktor bei diefem Grabverfauf 
bildete der Wunfch der nachlonftantinifchen Chriftenheit, in nächfter Nähe von Märtyrern 
die letzte Rubeftätte zu finden, ein Wunjch, von deſſen Erfüllung eine Inſchrift aus dem 
Jahre 382 bemerkt: [quod multi eupiu]n(t) et rari aceipiunft). Vgl. de Roſſi, 

85 Inscriptiones I n. 319. Soldem Verlangen trugen bie Sofforen dadurch Rechnung, 
daß fie die begehrten Gräber herftellten, freilih damit auch die erften Veranlaſſer des Ver— 
fall8 der Katalomben wurden. So ift e8 denn zu verftehen, wenn eine Inſchrift {vom 
einem Käufer jagt: er bisom[um e]mit at sancta Fellieitatem], und wenn auf 
Grabfchriften der Galliitfat. Grüfte ad sanctum Cornelium, ad Ippolytum u. ſ. mw. 

a0 erwähnt werben. Vgl. de Noffi, Bull. 1884/85 p. 151. Roma sott. III p. 547. 
Daß die Fofloren fi) mit der Berüdfichtigung der Frömmigkeit ihrer Zeit nicht 

jchlecht ftellten, ift begreiflich. Die ihnen gezahlten Summen betrachtet audy de Roſſi als 
hohe; auf zwei Infchriften, worunter die eine aus dem Jahre 426, für einen locus bi- 
somus 1'/, und 2 solidi, auf zwei anderen aber 1500 unb 7000 folles. Vgl. Roma 

5 sott. III p. 549 qq. Ob man aber twirflih an Steinmebverfehen denken darf, um 
die beiden zulegt genannten Zahlen zu verjtehen? — Es wurde ſchon angedeutet, 
daß die römifchen Fofjoren auch außerhalb der Katafomben Grüfte verkauften. Diejer 
Abſatz dauerte nach ihrem Verſchwinden aus den Nefropolen ohne Unterbrechung fort; 
ja die Nachfrage nach Fäuflichen Grüften fteigerte fih no gegen das Ende de 

so hriftlichen Altertums, weil man ſchon bei Lebzeiten fich einen Ruheplatz zu fichern 
beſtrebt war. Jetzt wurden die Grabertverbungen mit dem praepositi, mansionari 
und deren Vorgefegten vereinbart und die Abmachungen mit ihnen vielfah auf den 
Grabfteinen niedergejchrieben. Über die römiſchen Grabfchriften, die auf Graban- 
ihaffungen Bezug nehmen, vgl. befonder® Mari, Monumenti delle arti crist. 

55 p. 114 sqq.; de Roffi, Roma sott. I p. 213 sqq.; III p. 542 sqgq., Inscriptiones I 
und Bull. öfters. — Auch außerhalb Syracus’ und der ewigen Stabt find in Stalien 
Beifpiele von Grabfäufen nachweisbar, jo in Corneto. I. de Roffi, Bull. 1875 
p. 102. Angefihts des Handels mit Gräbern in der nachkonſtantiniſchen Kirche und ber 
dafür geforderten Preife, deren Höhe, wie es fcheint, mehr als einmal die Herftellung‘ 

co koſten weit überftieg, fann man fich nicht genug wundern, daß diefer Unfug bon den 
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firchlichen Oberen geduldet und mitgemacht wurde. Eine löbliche Ausnahme bezeichnet 
allerding® Gregor I., der von einer Fäuflichen Ablaffung der Gräber nichts wiſſen 
wollte. gl. Opera t. II, Parisiis 1705, p. 897; 927. Aber nad jenem Tode 
lebte da3 alte Unweſen wieder von neuem auf. Wgl. de Roſſi, Roma sotteranea III 
p. 552 sq. 6 

Um die Frage, wie die bei Lebzeiten und bei Todesfällen beichafften Gräber im chrift- 
lichen Altertum fich zu einander verhalten, genau beantworten zu fönnen, reichen bie in 
Betracht kommenden Grabſchriften nicht aus. Denn einmal bleibt ihre Zahl weit hinter 
der der Gräber zurüd und weiter fällt das epigraphifche Formular der verſchiedenen Zeiten 
und Orte jehr ing Gewicht, das nicht geftattet, aus dem Fehlen einer Bemerkung über 10 
die Eriverbung eines Grabes zu Lebzeiten, wie se vivo fecit, se vivis fecerunt u. dgl., 
den Schluß zu ziehen, es fei erft nach dem Tode der beitatteten Perfon beichafft worden. 
Doch glaube ih mich mit der Annahme nicht zu irren, daf die Syamiliengrüfte im Orient 
häufiger als die Gräber in den Gemeindefoimeterien im Decident von ben barin Beis 
gel ten jchon bei Lebzeiten bereitgeftellt wurden, ferner daß mehr Chriften in der nad) 15 

n — als in der vorkonſtantiniſchen Zeit ſich eine Ruheſtätte vor ihrem Tode 
erwarben. 

Eine Stelle bei Tertullian, de anima ce. 51, und das Verbot einiger Kirchenverſamm⸗ 
lungen, die Leichen dicht neben- oder aufeinander zu legen (vgl. Kraus, Real-Encyklos 
päbte I. Bd ©. 630), haben unter den Archäologen die Meinung auflommen lafjen, im 20 
Altertum habe jeder Chrift fein beſonderes Grab erhalten, und fei eine Berührung ber 
Leichen untereinander ftrenge vermieden worden. Aber diefe Anficht ift unbaltbar. Es 
ift namentlich Paolo Orſi zu danken, daß er bei feinen Ausgrabungen in den Koimeterien 
Siziliens auch auf die ink der jeweils in den Grüften beigefegten Leichen geachtet und 
= diefe Weife fichere Anhaltspunkte für die Benügungsfrage der Gräber geliefert hat. 25 
n den größeren Katalomben zu Syracus, S. Giovanni und Eaffia, wurden oft in einem 
vab zivei Leichen beitattet. Vgl. Notizie degli scavi 1893 p. 308; 311. 1895 

p. 481; 483; 486 u. ſ. w. War e8 bei folchen jene möglich, die Toten derart 
vi betten, daß fie neben einander zu liegen famen, ohne fi zu berühren, fo war dies 
ei drei und mehr Leichen, die in ein und demſelben Grab Play fanden, ausgefchloffen. so 

Und doch fand Orfi Grüfte mit 3 Leichen, 1. ec. 1895 p. 510, mit mindeftens 4, 1. ce. 
p. 487, mit 6, l. c. p. 482, mit 8, l.c. p. 518 u. f. w. vn einem füllten 
6 Leichen eine Gruft, wobei je 3 nebeneinander lagen; aber die beiden Schichten trennte 
nichts voneinander, 1. c. p. 519. In diefen Mafjengräbern wurden Erwachſene und 
Kinder häufig zufammen beerdigt. Doc gab es auch bejondere Grüfte für Kinder, 1. c. 35 
p. 484. Nocd größer war die Anhäufung von Leichen in den Hleineren Hypogäen bei 
Syracus. Vgl. Notizie degli scavi 1896 p. 334 sqq. Hier entdedte Orſi in einer 
Anlage mit 19 Gräbern 94 und in einer anderen, nur aus einem Grab beftehend, fogar 
18 Leichen. Vgl. 1. ec. p. 347 sq.; 353. Empfindet man bei ſolchen Mafjengräbern 
nicht weniger Edel und Abjcheu als bei den puticuli für die misera plebs auf dem E3- 40 
quilin (vgl. vorher unter 2) und den bis in die neuefte Zeit in Süditalien üblichen cifternen- 
artigen Grablöchern, jo kann es menigftens mit einiger zer ne Dklgpase 8 dieſe 
unwürdige Beſtattungsweiſe der vorkonſtantiniſchen Chriſtenheit unbekannt war. Wurden 
doch die genannten Koimeterien noch in den letzten Jahrhunderien des Altertums und in den 
erſten des MA.s benützt. Daß ſchon in früherer Zeit auch in den Katakomben von Neapel 45 
mehr als 3 Leichen ſich in ein und dasſelbe Grab teilen mußten, ſteht feſt. Vgl. V. Schulte, 
Die Katalomben von San Gennaro ©. 38. Zweifellos beugte man fi in Nom tiefer 
vor der Majeftät des Todes ald auf Siyilien. Ob aber die dort beftatteten Chriften nicht 
auch gelegentlich in ihrer Grabruhe geftört wurden und gegen ihren Willen bei Lebzeiten 
im Grabe anderen Platz machen mußten? Dieje Frage lafien u. a. diejenigen Grab: so 
jteine unmöglich verneinen, die früheren chriftlihen Grüften entnommen und für neue 
verivendet wurden, wobei man die urfprünglichen Terte umdrehte, nad rückwärts kehrte 
oder ausmeißelte. In einem alle läßt fich fogar nachweifen, daß eine Inſchrift nach— 
einander für brei verſchiedene Gräber benüßt wurde. Vgl. 3. B. de Roſſi, Inseriptiones I 
n. 904; 937; 1100; 1123 u. ſ. w. Bull. 1863 p. 32; 84. Daß auch die Fofjoren durch 55 
die Anlage von Grabftellen in der Nähe der Märtyrer älteren Grüften Schaden zufügten, 
ift nicht bloß zu vermuten, fondern an manchen Stellen der Katatomben noch heute 
u ſehen und erhellt mittelbar auch aus dem Denkſtein, den Papſt Damafus in der 
apſtkrypta errichtete, namentlich aus der Stelle: sed eineres timui sanctos vexare 

piorum. Vgl. de Roff, Roma sott. III p. 214. Noch mehr Gräber wurden durch oo 
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die Erbauung der Cömeterialfirhen zu Grunde gerichtet. I. vorher unter 3. Der 
chriftliche Drient fcheint fih am frübeften und leichteften die bon dem natür: 
lichen Gefühl eingegebene Schranke, jede Leiche in einem befonderen Behältnis zu be 
ftatten und fie in ihrer Grabesruhe nicht zu ftören, hinmweggefest zu haben. Denn in den 

5 bort häufig gebrauchten Sarlophagen konnten durch Einfügung von Platten u. dgl. un: 
möglich immer fo viele Abteilungen gejchaffen werden, wie bie darin beigefegten Perſonen 
erheifchten, deren Zahl, nad; den zugehörigen Infchriften zu fchließen, öfters nicht ganz 
Hein war. Jedenfalls aber begegnet man in ber öftfichen Hälfte der Kirche jchon 
im 3. Jahrhundert Maßnahmen gegen chriftliche Grabfrevler, Leute, die nicht nur 

10 Grüfte erbrachen und auf die vor 

Schlottmann, Die yuieie Eihmunazard, Königs der Sidonier, Halle 1868, ©. 37f. 

Cod. Theodosianus IX, 17. Bon diefen verfaßte Gregor von Nazianz mehr als 80 Epi- 
gramme gegen die Leichenräuber, die es namentlich * die in den Grüften niedergelegten 

epist. I. ad Corinth. hom. 35,6; expos. in psal. 48, 11 (ed. Montfaucon) u. ſ. w. — 
Was die hriftlichen Inſchriften, die als Hauptquelle für den Schutz der Grüfte in Betracht 

kommen, betrifft, ſo kann dabei auffallen, daß ſie vornehmlich Chriſten ins Gewiſſen reden 
wollen, wie aus ihren Hinweiſen auf Gott, das- ewige Gericht u. dgl. erhellt, und daß fie 
oft fich jehr harter Verwünfchungen und Verfluchungen bedienen. In allen größeren Ge 
bietöteilen der alten Kirche werden Anjchriften angetroffen, die Grabfrevlern entweder mit 

45 Gelditrafen oder mit den göttlichen Strafen oder aber mit beiden zugleich drohen, nirgends 
aber fo viele als in Phrygien und im den angrenzenden Provinzen Kleinafiens, ſowie in 
Julia Concordia und Salona. Um diefe Häufigkeit zu begreifen, fann man an die Art 
der dortigen Koimeterien denken, von denen jicher die Grüfte an den beiden legten Orten 
aus einzelnen freiftehbenden und darum verhältnismäßig ſchutzloſen Sarkophagen beftanden. 

50 ran auch die Katafomben auf Sizilien kennen foldhe Infchriften, und den römiſchen 
oimeterien find Grabverlegungen nicht fremd (vgl. vorher unter 5), Beweis genug, daß 

nicht bloß die Grabftätten sub divo in Gefahr ftanden, von Unberufenen angetaftet oder 
benüßt zu werden. Das häufige Vorkommen ift vielmehr in erfter Linie aus dem Brauch 
der Vorfahren der Chriften in Kleinafien und jonft, ihre Gräber zu jchüten, in befriebi- 

55 gender Weiſe zu erklären. Denn es ift gewiß nicht zufällig, daß die Form der chriſtlichen 
Warnungen und Drohungen vielfach mit den heidniſchen fich berührt, und daß wie das 
chriftliche, fo auch das heibnifche Phrygien an Grabfchriften mit Strafdrohungen ſehr reich, 
während umgefehrt das heidniſche und das ältefte chriftliche Rom an fol arm ift. Val. 
Hirichfeld, a. a. O. S. 103. Wamſer, 1.c.p.33. Und diefer Zuſammenhang leuchtet noch mehr 

60 ein, wenn man auf die nachweisbar erften Anfänge folcher Drohungen von Chriften in Klem: 
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aſien achtet, die, abgeſehen von der Abercius-Infchrift, ſchon 216, 249, 253, 253/254, 
256, 260/61 u. ſ. w. begegnen. Vgl. Ramfay, The eities etc. vol. I — II p. 720. 
528. 560. 533. 560. 530. Um auch, fo weit es am dieſer Stelle möglich iſt, auf ben 

t der diesbezüglichen Inschriften einzugehen, jo befchränfen ſich die wenigften auf eine 
einfahe Warnung vor Grabverlegung, tie eine von Syracus: umdis &£ovandon Alkos, 5 
Kaibel, Inseriptiones Graecae Siciliae et Italiae n. 79. Häufiger wenden fie fich mit 
einer mehr oder minder dringlichen Bitte oder Beſchwörung an die ettvaigen Grabverftörer, 
3. B.: Peto a bobis, fratres boni, per unum Deum, ne quis VII(?) titelom mole- 
stet post mortem meam, Nuovo Bull. di archeol. erist. 1895 p. 13; öoxoü oe 
(oder öpxodoı) zara tod Oeod navroxpdropos undtva abras [= 2 beigejegte Mädchen] 10 
oxDA£ nore, Kaibel, 1. c. n. 187. Vgl. audy bie Beifpiele CIL X n. 178. 179. 760. 
1193. 4539. Das injchriftliche Formular im Orient verzichtet — auf die Ein⸗ 
Heidung in Bitte und Beihtwörung, um den Grabfrevler unmittelbar auf die feiner har: 
renden Strafen, göttliche oder menjchliche oder beide zufammen, hinzuweiſen. Am fürzeften 
geichieht dies durch die Worte: Zoraı (Lore, Zorw) avre (to) noös tor Oedv, Ramjay, 
l.e. p.5l9sq.; 522; 525 sq.; 528—530; 533; 535; 537 q.; 540; 559 sq.; 565 (?); 
718; 733; 743. ©. Berrot u. f. w., Exploration arch6ologique de la Galatie et de 
la Bithynie t. I, Paris 1872, p. 90. Papers of the American School... at 
Athens Vol. III, Boston 1888, p. 219. Archäologiſch-epigraph. Mittheilungen aus Ofterreich- 
Ungarn Jahrg. 8 ©. 224. Corp. inser. Graec. III n. 3980. Anftatt Gedy ift gele- 20 
gentlih X [= Xouoröv] geſetzt, Ramfay, 1. ec. p. 526, und vor Oedv noch Lövra oder 
ddavarov eingejhoben, Ramſay p. 518 sq. 521sq. 530. 534. Auch wird das bloße 
row Oedv umfchrieben, fo dur m yeioa, TO usya Övoua, to utyedos tod Geov, 
Ramfay, 1. ec. p. 536; 525; Papers of the American School... at Athens Vol. II, 
Boston 1888, 1. Ahnlich einfach lauten die Wendungen Zyı noös row Oebv und 3; 
Eun Ö& noös row Oeov 6 dvröyov» in Thracien und Galatien, Yuhäolsepigr. Mittheil., 
a. a. O. ©. 212; Jahrg. 7 ©. 184, fowie rore noös Oeöv 6 Adyos und Öabosı Ge 
Aöyov in den gleichen Provinzen, A. Dumont, Melanges d’ Arch6ologie et d’Epi- 
graphie, Paris1892, p.337; Bulletin de Correspondance Höällenique 17° année, 
Paris 1893, p. 293. Spielen dieſe Inſchriften nur auf die Verantwortung des Grab: 30 
verlegerd und die * wartenden göttlichen Strafen an, ſo erwähnen andere mehr oder 
weniger ausführlich das himmliſche Gericht und verwünſchen und verfluchen den Übelthäter 
für Zeit und Ewigkeit. As Proben erwähne ih: dar Adyovr zo Ge Ev Auf 
xoloews tod »olvorros, Dumont, J. c. p. 395; Zore abro noös row xolınv Bed, 
Ramjay, 1. c. p.537; ein noös mv Zwviav »oloıw 6 Avdöfas, Annali aeıl' nstituto 35 
di corrispondenza archeologica vol. 33, Roma 1861, p. 181; »ouj ro Lörn 
Aöyov Evdıxov [nomoeı?], Mittheilungen des Archäol. Inftituts, Athenifche Abth., 13. Bd 
(1888) ©. 250; rijg tod Ocoũ Öoyijs uedkfera, C. Bayet, De titulis Atticae christ. 
p. 84; Ey Ö8 noös TÖ — ölxjnua toü Geoũ &r] —* xoloeos, ibid. 
p.114; lv] xoi[ow ev to tellı mv poßeolal [T|oü ©eoü |dedıöres no00]doxövres 40 
to u£i[lAov], Corp. inser. Graee. IV n. 9298; Amyeraı napa tod Adavdrov Okoü 
naoreıya alcvıov, Ramſay, 1. c. p. 520; Zore Zruxardoaros napa Ge is row 
&övav, ibid. p. 559; Zora abre noös ıöw Oeöv, uite yüı, une oboavös ıv 

‚ev abrod nagaöfferaı, ibid. p. 557; Aöyovr din ro Geo zal dvadeua Tjrw. 
agday Adav, Bayet, J. e. p. 115, zourw unte yın doin, unt' obgavös ebgüs, wire 45 

Buvdös zapnovls], wire [xd]o» [dyllad d@oa, Ramfay, 1. c. p. 744. Vielfach noch 
härter und gelegentlih auch jehr draftiich lauten die Verwünſchungen und Verfluhungen 
auf abendländiſchen Grabſchriften, jo in Afre auf Sizilien: [7’]o» d& edv oe, wide, uf 
uov oxuins row [Blold]oov, un yo Öiöns pös. A d& Yeijons plöls uoı Öife, 
ool ro als] 6 @eös lc öcon, Corp. inser. Graec. IV n. 9473; m Rom: 60 
Ei us ra Ödorä uov oxvlke, foraı abıd noös mv Enepyousvnv doyrv, ibid. 
n. 9802; in Sorrento: Et adiuro bos omnes pos [= post] me bentu[ros ... ne 
hjunc tumulum violari permittas, et si[.. .]n Christi ebeniat ei cot [= quod] est 
in psalmu CVIII, CIL X n. 761; in#Rom: qui hune locum biolaberit, abet parte 
cum Juda, Notizie degli scavi di antichitä 1895, p.203. Mehr Beifpiele aus Jtalien, 55 
Gallien u. ſ. w., darunter auch folde aus dem MA., f. u. a. Annalen des Vereins für 
Naſſauiſche Alterthumskunde und Geſchichtsforſchung 14. Bd 1877 ©. 169—174. R. Fa- 
bretti, Inscriptionum antiquarum... . explicatio —— Titel oben unter II) p.110sq.; 
271sq.; CIL V n.5415, XIn. 322; 325; 329. Le Blant, Inscriptions chröt. de la 
Gaule t. Ip. 37; 290 sqq. ZdmG 36. Bd ©. 164. Das Material im Corp. Inser. Graee. ift o 

- 5 
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zufammengeftellt von Julius Ritter, De compositione titulorum christ., Berolini 1877, 
p. 35 sqq. — Zuſammen mit der Androhung der göttlichen Strafe und ihren Folgen 
wird auf einer Anzahl von Grabfchriften auch den Grabverlegern die Zahlung einer 
Geldftrafe in Ausficht geftellt, jo Ramſay, 1. c. p. 525; 533; 536; 538; 717. Dabei 

5 erfennt man p. 525 aus dem ndvrwv ueilov, zwiſchen den beiden Strafen eingejeßt, daß 
die göttliche ald die Hauptfache galt. Von biefen Inſchriften ftammt die p. 533 aus dem 
J. 253/254. Häufiger find indefjen die Beifpiele, die lediglich mit Geldftrafen drohen, 
wobei namentlich Julia Concordia und Salona ſamt Traü den Ausſchlag geben, ſo Ramſay, 
l. ce. p. 531; 539; 542; 720; 733. Mittheilungen des deutfchen archäol. Inſtituts in 

ı0 Athen 1881 ©.259; 1894 ©. 57. CIL V n. 8721—8780 (mit wenigen Un ungen). 
Kaibel, 1. ec. n. 2324—2336. Ephemeris epigraphica vol. II n. 553. CIL III n. 2654; 
2666; 2704; 6399; 9507 sq. (J. 378 u. 382); 9533; 9535; 956758q.; 9569; 9585; 
9597; 9663; 9667 sq.; 9670—9672 u. ö. de Roffi, Bull. 1878 p. 106. Wenn im 
Orient die Androhung von Geldftrafen auf den chriftlichen Grabfteinen ſeltener als ehedem 

ı5 bei den Heiden und jeltener auch als die Androhung der göttlichen Strafen gefunden 
wird, jo darf man wohl den Grund dafür in einer Injchrift von Eumenia erkennen, wo 
von dem Grabverftörer gejagt wird: Anası Is TO Tausiov nooorel, öm. og" el 
»arapoorjosı tobrov, Lore alt noös or Lira ev, Ramjay, 1. ec. p. 521. 
— ſcheint es in der erwähnten Stadt auf Schwierigkeiten geftoßen zu jein, Die 

» Strafgelver für Grabverlegung auch thatfächlih von den Übelthätern zu erlangen. Während 
die entiprechenden heibnif Grabichriften eine verhältnismäßig große Anzahl von Em— 
pfängern ber Geldbußen nennen (vgl. Hirjchfeld, a. a. D. ©. 110 ff.), begegnen auf den 
ri 8% hriftlichen nur zweimal je zwei Empfangsberechtigte, nämli der römifche 
bezw. Faijerliche Fistus und eine Stadt: öwosı ro leo tauslo, Öwosı Önvaplo 

3 uvgıddes toiaxoolas x Ti nökeı Önvapiov uvoıddes Exaröv, von denen alfo jener 
et * 1662, solidi are * > der un Fiskus ſowie rg Hiero⸗ 
polis: Porualwv tausi» joe Ötoyelkıa yovoa xal yonorij naroidı “Teoonöksı 
zellıa yovoä. Vgl. Mittheil. des archäol. Anfletutes in Athen 1881 ©. 259. Ramtay, l.e. 
p. 720. Sonſt erjcheint lediglich das raulsıov, auch ald leoadrarov r. bezeichnet, Ram: 

0 jay,l. ce. p. 521; 525; 533; 536; 538 sq.; 542; 717; 733. Mittheil. des archäol. Sn: 
ituts in Athen 1894 ©. 57, oder die Bovin, Ramfay, 1. ec. p. 525; 531, und einmal 

ol adeApol [— die dhriftl. Gemeinde] auf einem Grabfein aus Heraclea in Thracien (?), 
de Roffi, Roma sott. Ip. 107. In Julia Concordia wurden die Strafgelder zugewieſen 
fisco bezw. fisei viribus, leoo (leowraro) raueio in allen Fällen, abgejeben von 

3 CIL V n.8721; 8741, wo die res publica erjcheint, und einigen Inſchriften, die über: 
haupt feinen Empfänger bezeichnen. In Salona und Traü erhielt der Zaiferliche Fiskus 
oder die dortige chriftliche Gemeinde, bezeichnet ald ecelesia, sancta ecelesia und einmal 
als [ecelesia cJatol., die Geldbußen, ausgenommen CIL III n. 9672, two vielleicht dem 
Erben des betreffenden Grabeigentümers die Geldbuße zufallen ſollte. Der Kürze halber 

40 ſehe ich von einer Aufzählung der Strafjummen ab. Nur das eine fei noch bemerkt, daß 
drei Denkmäler in Julia Concordia auch eine Leibesſtrafe vorjehen, das Abhauen der 
beiden Hände, als deren Aquivalent fie die Zahlung einer libra Gold bezw. von 2 Pfund 
Gold und 5 Pfund Silber nennen, CIL V n. 8761; 8762; 8768. Die im Voran— 
tehenden erwähnten Grabjchriften zeigen, wie vornehmlich von privater Seite alle An: 

45 gungen gemacht wurden, um die Grabmwelt zu jchügen, eine Art Selbithilfe, über die 
man aus litterarifchen Quellen jo wenig erfährt wie über die Mitarbeit, die die fommu: 
nalen und firchlichen Gemeinden leifteten. Faßt man die Waffen ind Auge, mit denen 
die Grabfrevler abgewehrt wurden, jo waren es in Julia Concordia und Salona weſentlich 
Geldftrafen, im Orient Drohungen mit dem göttlichen Gericht und mit Geldbußen. Dabei 

50 fcheinen allerdings, wie wenigſtens eine vorhin erwähnte Inſchrift an die Hand giebt, an Orten 
wie Eumenia, die Geldftrafen nicht viel bedeutet zu haben. Mit den Privaten und Gemeinden 
vereinigten fih Staat und Kirche zum gemeinfamen Kampf gegen das Unweſen. Die welt 
lichen Herricher festen hohe Strafen auf Grabſchändung, ſchloſſen Grabverftörer von den 
üblichen Ofterbegnadigungen aus und fprachen Frauen, deren Männer Grabfrevel begangen, 

55 das Necht zu, fich von diefen zu trennen. Vgl. Cod. Theodosianus IX, 17; 38,7 u.8. 
III, 16,1. Auch die Kirche ließ fich mit Ermahnungen und Strafen nicht müßig finden. 
Bol. außer den oben erwähnten Kirchenvätern J. B. Pitra, Juris ecelesiastici Grae- 
corum historia et monumenta t. I, Romae 1864, p. 597; 629. „freilich alle dieje 
Mittel richteten fo wenig aus, daß die Grabverlegungen das chriftliche Altertum lange über: 

so dauerten. Und daran tragen gewiß manche Herrfcher felbft die Schuld. Denn wenn ein 
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Mann wie Theodorih d. Gr. vom Standpunkt der Staatsraifon aus den Sat verfünbigte 
metallorum quippe ambitus solatia sunt hominum und demgemäß anordnete, Gold 
und Silber aus den Gräbern mwegzunehmen, jo fonnten die gewöhnlichen Leichenhyänen 
nur zu leicht glauben, PBrivatleuten fei ein gleiches Thun erlaubt. Vgl. Caſſiodor, Vario- 
rum liber IV, ep. 34. ©. aud Marcian, Dig. XXXXVIII, 13, 4. 6 

7. Veranftaltungen zum Gedächtnis der Toten in den Koimeterien. — Außer den 
Feierlichkeiten vor und bei dem Begräbnis der Chriften fennt das Altertum eine Reihe von 

eranftaltungen nach der erfolgten Beifegung. Die Termine für diefe waren in ben erften 
Sahrhunderten noch ſchwankend. Auch iſt aus den in Betracht fommenden Quellen nicht 
immer mit Sicherheit zu entnehmen, ob die Termine von dem Tod oder dem Begräbnis 10 
an gerechnet wurden. er erfolgte die Beitattung oft am Sterbetage. Am früheften 
wird eine alljährlich fidy mwiederholende Feier am Grabe des Biſchofs Polycarp erwähnt, 
die an dem Tag feine Martyriums (Husoa yer&dkıos) ftattfand. Vgl. Martyrium Po- 
lycarpi 18. Zur Zeit Tertullians war es jedenfalls in Afrika ſchon Sitte, die Wieder: 
fehr des Sterbetags auch anderer Chriften (natalitia) feierlich zu begehen. Vgl. Tertullian, ı5 
de corona c. 3; de exhort. cast. c. 11; de monogamia c. 10: annuis diebus 
dormitionis; dazu Constit. apost. VIII c.42. Cyprian, ep. 39,3. Neben diejen jähr- 
lich wiederholten Totenfeften find einmalige zu erwähnen, die am 3., 7., 9., 30. und 40. 
Tag nad) dem Heimgange bezw. der Beifegung gehalten wurden. Der 3. Tag wird m. W. 
zuerjt genannt in den um 160—170 entitandenen Johannesaklten des Leucius. Vgl. Acta 20 
apost. apocrypha ed. Lipsius et Bonnet P. II vol. I p. 186. Daneben wird er 
bezeugt von den apoftolifchen Konftitutionen, Ambrofius und Evodius, Vgl. Constit. apost., 
1. c. Ambrofius, de obitu Theodosii oratio 3, MSL 16 p. 1386. Auguftin, epist. 
158, MSL 33 p. 693 sqq. Daß man den 7. Tag auszeichnete, geben u. a. Ambrofius, 
1. e., und Augujtin, Quaestionum in Heptateuchum lib. I quaest. 172, MSL 34 » 
p. 596, an. Den 9. Tag fennen die apoftolifchen Konftitutionen, 1. e. Der 30. und 
40. Tag werden u. a. bei Ambrofius, 1. c., angetroffen, Ießterer auch in den apoftolifchen 
Konftitutionen, 1. e., und bei Hieronymus in Verbindung mit der Trauerzeit. Vgl. epist. 
118 ad Julianum, MSL 22 p. 963. Wenn vorhin bemerkt wurde, daß die Termine 
für die Totenfeiern im Altertum noch nicht überall die gleichen waren, fo daß man bei= so 
—— an einem Ort den 30., an einem anderen Ort den 40. Tag beging, ſo iſt der 

rund hierfür hauptſächlich in den verſchiedenen Vorbildern aus dem Judentum und der 
Antike zu erkennen. Ohne an dieſer Stelle dieſe Behauptung förmlich beweiſen zu wollen, 
möchte ich nur bemerken, daß Ambroſius, 1. c., die Feier des 30. Tages auf 5Mof 34,8 und 
die deö 40. auf 1 Mof 50, 3, Hieronymus, 1. c., die bes 7. Angeb auf Sirach 22, 13 5 
bezieht. Daß der 9. Tag infolge heidnifchen Einfluffes bei den Ehriften Eingang fand, 
darüber läßt Auguftin feinen Zweifel. Weil diefer Tag eines biblischen Vorläufers ent: 
bebrte und an die heibnifche Gewohnheit (novemdial) erinnerte, arbeitete er auf feine 
Abichaffung hin. Vgl. Quaestiones in Heptat. 1. c. — Nicht alle die erwähnten Getwähre- 
männer bemerfen, wo die Gebächtniöfeiern gehalten wurden. Die von dem Martyrium 40 
Polycarpi und Acta Joannis genannten fanden an den Rubeftätten der Verftorbenen 
Statt, während die apoftolifchen Konftitutionen foldhe in den Koimeterien und in ben Kirchen 
vorjehen. Wertvoll ift es, daß Leucius auch den Vollzug eines foldhen Begängniſſes 
ſchildert. Danach begab fich der damals in Ephefus mweilende Johannes mit Andronicus und 
den Chriften (ol ddeApoi) zu der Gruft (uvijua) der verjtorbenen Frau des Andronicus, 45 
Druftana, um dort die Euchariftie zu feiern (önws Aorov zAdowuer Exei). Johannes 
ging in die Grabfammer (vgl. dazu unten V, A, a, 3), betete dort, kam wieder heraus 
und teilte das Brot den Anweſenden aus. Vgl. Acta apost., 1. c. und p. 193. Wenn 
ier nur das Brot erwähnt wird, fo erklärt fich dies aus dem befannten Standpunkt des 
eucius. Wie die Chriften in Kleinafien, fo feierten auch die Chriften in Afrifa das Ge: so 

dächtnis ihrer Heimgegangenen durch das heilige Mahl, was die oblationes bei Tertullian 
an den erwähnten Stellen und noch deutlicher Gyprian, epist. 1,2. 12,2. 39,3 erkennen 
lafjen. Selbtverftändlich war die Euchariftiefeier auch bei diefen befonderen Gelegenheiten 
mit Gebet und Pjalmengefang umrahmt. Leucius erwähnt nur das erfte, die apoftoli» 
ſchen Konftitutionen, VI c. 30, beide. Dadurch, daß das heilige Abendmahl, das Mahl 56 
der Gememjchaft, durch das ſich die Hinterbliebenen mit den Vollendeten vereinigten, in 
ihrer Trauer tröfteten, zum feligen Sterben rüfteten u. ſ. w, zum Kern und Herzpunft 
der Totenfeiern gemacht wurde, erhielten dieſe ein fpezififch chriftliches Gepräge. Da vor: 
nehmlich Zeucius, aber auch Tertullian feine weitere Veranftaltung Pe Erinnerung an die 
Verjtorbenen erwähnen, jo muß man annehmen, daß es in ihrem Kreife bei der Feier der co 
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Euchariſtie fein Bewenden hatte. Auch fpäterhin begegnet die Euchariftie in Verbindung 
mit den Totenfeiern, aber umrankt von anderen Gebräuchen, jo daß fie wenigſtens in den 
großen Volkskreifen an Bedeutung einbüßen mußte. Hier handelt es ſich zunächſt um Mabl- 
zeiten. Man wird fich nicht wundern, daß die beiden zuleßt genannten Autoren neben 

5 der Euchariſtie nicht auch die Agape nennen, da beide ja ſchon zur Zeit Juſtins bonein- 
ander gejchieden waren. Wenn indeſſen bald hernach bei den Totenbegängnifien aud 
Mahlzeiten erwähnt werben, fo find dies nicht mehr die alten Agapen, jondern, um 
es modern auszudrüden, Zweck- oder Gelegenheitseflen. Daß dem jo ift, erfennt man 
ſchon an der Stellung, die fie einnehmen. Haben fie doch in den Canones Hippolyti 

ıo nicht ihren Pla vor, ſondern Hinter der Euchariſtie. Auch ift es bezeichnend, daß 
bier von dvaurmoeıs die Rede iſt. Vgl. H. Achelis, Die Canones Hippolyti ©. 106. 
Unter diefen Umjtänden wäre angebracht, den Ausdrud Agapen aus der Koimete— 
rienfpradhe ganz zu tilgen. Laut Angabe der Hippolytichen Ganones wurden Toten: 
mablzeiten zum Gebäctnis der Entjchlafenen überhaupt begangen. Am befannteften 

15 jind aber die Gelegenheitefjen an den Tobestagen der Märtyrer und Heiligen, teil 
ihrer von ben SKirchenjchriftitelleen megen der dabei vorgelommenen Ausicreitungen 
öfters gedacht wird. Unmäßigkeit und Völlerei und, durch beide veranlaßt, Thätlichkeiten 
waren bei folden Beranlafjungen namentlid im 4. und 5. Jahrhundert an der Tages- 
ordnung. Die en Afrikaner thaten e8 nad dem Zeugnis Auguftins allen anderen 

% zuvor, und, was jchlimmer ift, ihnen war nad der Angabe Pſeudo-Cyprians das Gefühl 
—* das Unwürdige ihres Gebahrens ganz abhanden gekommen. Über die Ausſchreitungen 
in Nordafrika vgl. Auguſtin, de moribus ecelesiae cathol. I c. 34, MSL 32 p.1342; 
epist. 22, MSL 33 p. 91; in psalm. 59. enarratio 15, MSL 36 p. 723; sermo 
252 c. 4, MSL 38 p. 1174; de eiv. Dei VIII c. 27, MPL 41 p. 255; contra 

25 Faustum XX c. 21, MSL 42 p. 385. Pſeudo-Cyprian, de dupliei martyrio c. 25, 
Cypriani opp. ed. Hartel III p.236. Allein aud an anderen Drten machten fich bei 
ſolchen Feiern Üppigkeit und Schtvelgerei breit, u. a. in Mailand und Nom. Dort zechte 
man bis zum Abend an den Märtyrergräbern, und bier wurden zur Zeit Auguftins 
tagtäglich wüſte Gelage in ber Petersfirche gehalten. Vgl. Ambrofius, de Elia et jejunio 

80 c. 17, MSL 14 p. 754; Auguftin, epist. 29, MSL 33 p. 119. Im Orient wurde in 
Zufammenkfünften an den Märtyrergrüften fogar gegen das 6. Gebot gefündigt. Vgl. Chry- 
—— laudatio s. martyris Juliani 4, Opp. ed. Montfaucon t. II p. 678 sg. 

ehnliches muß in den ſpaniſchen Koimeterien ſchon am Anfang des 4. Jahrhunderts vor: 
gelommen fein. Vgl. Coneil. Eliberitanum can. 35, Manſi, Coneil. collectio 

85 t. II p. 11. Es wird niemand behaupten wollen, daß derartige Feiern des Gedächt-— 
nifjes der Märtyrer und anderer Berftorbenen mit den alten Agapen etwas zu thun 
hatten. In ihnen wirkte vielmehr der Sauerteig der heidniſchen dies parentales 
und feralia fort. Vgl. über diefe u. a. %. Marquardt, Nömijche Staatsverwaltung 3? 
S. 310 f. Freilich ſelbſt gutgefinnte und ernfte Chrilten wurden nod im Bann des Heiden- 

4 tums gehalten. Hört man doc von Auguftins frommer Mutter, daß fie, wie fie es in 
ihrer Heimat zu thun gewohnt war, auch in Mailand zu den Gräbern der Heiligen Mebl: 
brei, Brot und ungemiſchten Wein brachte, aber damit auf Veranlaffung des Ambrofius 
abgewiejen ward, ne ulla occasio se ingurgitandi daretur ebriosis, et quia illa 
quasi parentalia superstitioni gentilium essent simillima. Vgl. Auguftin, confess. 

4 VI c. 2, MSL 32 p. 719sq. Was der Mailänder Bischof dabei im Sinne hatte, ift 
Har. Er mwollte der Völlerei gewiſſer Verehrer der Heiligen wehren, aber auch verhindern, 
daß den Heiligen gleich den heidniſchen Manen Speife und Trank zur Bewirtung gefpendet 
werde. Daß aber thatfächlih nicht nur den Heiligen, fondern audy anderen Toten von 
Chriften fogar noch fpäter Mahlzeiten ng ri twurden, darüber lafjen u.a. Auguftin und 

0 das Konzil von Tours vom Jahre 567 feinen Zweifel. Erjterer wußte von vielen, qui 
luxorisissime super mortuos bibant et epulas cadaveribus exhibentes super 
sepultos seipsos sepeliant, wie er fi) aud) darüber wundert, cur apud quosdam 
infideles hodie tam perniciosus error increverit, ut super tumulos defuncto- 
rum cibos et vina conferant. ®gl. de moribus ecel. cathol., I. c.; sermo 90, 2, 

65 MSL 39 p. 2101, dazu sermo 91, 3, MSL 39 p. 2102. Letzteres wendet fich gegen 
Ghriften, qui in festivitate cathedrae domni Petri apostoli cibos mortuis of- 
ferunt. gl. Coneil. Turonense II can. 22, Manfi, Cone. coll. t. IX p. 803. 
Speziell die heidniſchen Trankopfer, die auf die Gräber der Heiligen gegofjen wurden, be 
zeugt Paulinus von Nola: Simplieitas pietate cadit, male credula sanctos Per- 

60 fusis halante mero gaudere sepulcris. Vgl. de Felice natalitium carm.IX v.566 sq., 
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MSL 61 p. 661. Über die heibnifchen profusiones und Totenmahlzeiten vgl. u. a. 
Marquardt, a.a.D. S.312f. Während Männer wie Ambrofius, Auguftinus und Baus 
Iinus von Nola die aus Speife und Trank beftehenden Totenopfer rüdhaltlos verurteilten, 
hört man nichts davon, daß fie oder andere fpätere Autoritäten auch die fonftigen Be- 
ftandteile des antifen Totenfultus, die im Chrijtentum Eingang fanden, von den Lichtern 5 
abgejeben, beanftandet hätten. Hier find zunächſt die Darbringungen von Balſam und an— 
deren MWohlgerüchen zu nennen, die, ſoweit fie flüffig waren, vielfach auf und in die Gräber 
jelbft geträufelt wurden. Paulinus von Nola und Prudentius befangen fie und ihren föftlichen 
Duft. Vgl. Baul., de S. Felice natal. carm. VI v.38 sq., MSL 61 p. 491. Prud., cathem. 
hymn. X v. 171sq., MSL 59 p. 888; peristeph. XI v. 193 sq., MSL 60 p. 551. ı0 
Wenn an der letten Stelle von den Bejuchern der Gruft des Hippolytus bemerkt wird: 
oscula perspieuo figunt impressa metallo, balsama defundunt (diffundunt), fo 
hatte dabei der Dichter offenbar eine Vorrichtung an dem Grabe vor Augen, ähnlich der 
vor einiger Zeit von Orſi in den ſyracuſaniſchen Katakomben entdedten. Vgl. Notizie 
degli scavi 1893.p. 292 sqq. ROS 1894 ©. 156f., wo auch Abbildung. Das be: 15 
treffende Grab ift mit einer horizontal gelegten Steinplatte abgededt, die an der Kopfitelle 
der darunter beigejeßten Leiche drei runde — neben einander aufweiſt. Dieſe meſſen 
oben im Durchmeſſer 0,07 m, verengen ſich aber in der Art eines Trichters nach unten. 
Eines von den drei Löchern beſaß eg bei der Auffindung feinen — Einſatz, 
ein in der Mitte vertieftes Sieb aus Kupfer. Solche Vorrichtungen ermöglichten es, mit 20 
Balſam u. dgl. und, wo dies üblich war, mit Wein bie Leichen zu benetzen. Gleichfalls 
mit brei J— einer runden und zwei rechteckigen, iſt die Platte verſehen, die 
Griſar in der confessio zu ©. Paolo f. I. m. fand. Vgl. ROS 1892, 122; 127f.; 
Taf. 8. Daß der, wie mir jcheint, älteſte runde Einfchnitt von Haufe aus mit einem 
Dedel auögeftattet war, fieht man an den erhaltenen Spuren. Natürlich drängt fich auch 25 
bier die Vermutung auf, daß dur die Deffnungen Flüffigfeiten in die Gruft hinab: 
gelangten. Freilich gerade in der Paulskirche erfüllte einer der Einfchnitte mit dem darunter 
liegenden Schacht ficher im MA. noch einen anderen Zwed. Darin hing mährend des 
Jahres das Weihrauchfaß, das am Feſte des Apofteld Paulus von den Päpſten herauf: 
geholt und gebraucht wurde. Dieje Thatjache und die andere, daß jchon im Altertum die so 
Pilger mit Haucfäffern einberzogen und an den Gräbern der Heiligen Weihrauch anzün- 
deten (vgl. ROS, a. a.D. ©. 129 ff.), machen es ziemlich gewiß, daß man mit der Her: 
ftellung derartiger Öffnungen auch dem Braudy des Incenſierens Rechnung trug, den die 
Ghriften von ihren VBorläufern faum fpäter übernommen haben dürften als die Übung, flüffige 
Mohlgerüche auszugießen. Vgl. auch unten unter VI, A, b, 1, ſowie über die Verwendung von 35 
Weihrauch in der Antike Arnobius, adv. nat. VII c.20, und die von Salben u. dgl. Marquardt, 
a.a.D.©.312. Zum Aufguß von MWohlgerüchen dienten wohl auch die in den Koimeterien häufig 
eingemauerten Platten in der Nähe der Gräber. Vgl. deRofji, Roma sott. III p. 505. 
Eine im Altertum weit verbreitete Sitte war, die Gräber mit Blumen und Kränzen zu 
zieren, wobei Roſen und Veilchen bevorzugt waren. Ye nach dem Belieben der Angehörigen 40 
oder nach den letztwilligen Verfügungen der Verſtorbenen, die manchmal für dieſen Zweck 
beſondere Summen ſtifteten, erhielten die Grüfte mehr oder weniger häufig ſolchen Schmuck, 
am häufigſten aber an dem in Italien im Mat oder Juni begangenen Roſenfeſt (rosalia). 
Vgl. u. a. Situngsberichte der philof.hift. Clafje der Kaif. Akademie der Wifjenfchaften 
60. Bd, Wien 1869, ©. 351 ff.; de Roffi, Roma sott. III p. 476; Alterthümer von 4 
Pergamon Bd VIII, 2, 1895, ©. 265}.; Marquardt, a. a. DO. ©. 311f. und die an 
diefen Stellen angeführte Zitteratur. Indem die Chriften auch hier in bie Subtenfen der 
Antike traten, legten fie dann und warn auf den Gräbern ihrer Lieben und der Märtyrer 
loſe Blumen oder Kränze nieder, wobei fie mit Vorliebe ebenfalls Roſen und Beilchen 
wählten. Vgl. Ambrofius, de obitu Valentiniani consolatio 56, MSL 16 p. 1376. 60 
Hieronymus, epist. 66, MSL 22 p. 642; Prudentius, cathemer. hymn. X v. 169 sq,, 
MSL 59 p. 888, aud Kraus, Real-Encyklopädie I Bd ©. 169f. Diefer Brauch mar 
jebod zur Zeit des Minucius Felix entweder noch gar nicht, oder noch nicht in allen Teilen 
der Kirche üblidh. Vgl. Octavius c. 12, 6 (ed. Halm). Gelegentlih des Rofenfeftes 
mögen mit der Schmüdung der Gräber aud Mahlzeiten und Austeilung von Roſen unter 56 
die Anweſenden verbunden geweſen fein, twie dies bei den Nichtchriften gefchah. Der chriit- 
liche Orient hielt befonders zähe an dem dodıouös feſt. Im griechifchen Kalender a 
man ihn an verjchiedenen Stellen. Vgl. Alterthümer von Pergamon, a. a. D., dazu 
de Roffi, Roma sott. III p. 504sq. WBielleiht ift es aber noch bemerkenswerter, daß 
der Befiger eines Grabes in Kleinafien der alljährlihen Wiederholung des dodıouds o 
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folche Wichtigkeit beimaß, daß er den Unterlaffern mit derjelben göttlichen Strafe drohte, 
die fonft den Grabfrevlern in Ausficht gejtellt wurde. Bol. Damian, l. c. p. 562: 
[dav ö& un &dElwow] Öodioaı zara Fros, [Eojraı abrois noöls ml» dirawaov|vnr) 
tod Oeoö. Schließlich ift in diefer Neihe das Anzünden von Lichtern zum Gedädt- 

snid der Toten zu erwähnen. Über die entfprechende antike Gepflogenheit vol. Mar: 
quardt, a. a. D., ©. 312. Minucius Felix weiß von einem Gebrauch der Lichter im 
chriftlichen Sepultralwejen noch jo wenig, daß er den Dftavius feinem heibnifchen Geg— 
ner gegenüber die Verwunderung ausfprechen läßt: quemadmodum tribuatis exa- 
nimi aut sentienti facem. gl. Octavius ce. 38, 3 (ed. Halm). Lactantius lehnte 

10 augenscheinlich mit der Darbringung und Bertvendung von candelae, cerae und lumina 
im Kultus reg 3er bei den Leichenbegängnifjen und an den Gräbern ber 
Chriften gleichfalls ab. Vgl. divin. instit. VI c. 2, MSL 6 p. 637sqq. Die Synode 
von Elvira vollends verbot das Anzünden von Kerzen in den Hoimeterien bei lichtem Tage 
unter ſchwerer Strafe und mit der merkwürdigen Begründung: inquietandi enim spiri- 

ı5 tus sanctorum non sunt. ®gl. Coneil. Eliberitanum can. 34, Manfi, Cone. coll. 
t. IIp. 11. Aber gerade diefes Verbot zeigt, daß fpätejtens zu Anfang des 4. Jahrh. in Spa 
nien Lichter an den dhriftlichen Grüften gebraucht wurden, eine Sitte, die in anderen Gegenden 
wenigſtens feit dem genannten Jahrhundert jo wenig beanftandet wurde wie die Sitte, bie 
Leichen mit Fackeln, Lampen oder Wachskerzen zu ihrer Rubejtätte zu geleiten. Vgl. u. a. Chry— 

20 joftomus, in epist. ad Hebr. hom. IV, 5, Opp. ed. Montfaucon t.12 p.46. Gregor b. 
jia, de vita Macr., MSG 46 p. 993. Hieronymus, epist. 108, MSL 22 p. 904. Zahlreiche 

Belege für die Verwendung von Leuchtlörpern an den Gräbern liefern die altchriftlichen 
Monumente. Wenn auch ziveifellos ein Teil der in den Katafomben gefundenen Ollämpchen, 
die in Heinen Nifchen, auf Konfolen aufgeftellt und mit Mörtel an den Gräbern befeftigt 

25 waren, dazu dienten, um die dunfeln Gänge und Kammern zu erhellen, jo darf man mit 
der gleichen Sicherheit einen anderen Teil auf die Veranftaltungen von Totenfeiern zurüd: 
führen. Vgl. unten unter VI. Auf diefe fpielen indirekt auch die Leuchter und Kerzen auf Kumit: 
und inſchriftlichen Denkmälern an. Vgl. u. a. de Roſſi, Roma sott. III p. 506 sq. Bull. 
1887 p. 122sqq. Wilpert in der Ephemeris Salonitana, Jaderae 1894, p. 47. 

so Heutzutage mag man fi an der Poefie, die über dem Duft der Narbe, der Farbenglut 
der Blumen und dem Lichtichein der Lampen bei den Gebenkfeiern ausgegoſſen mar, und 
an den mancherlei finnigen Deutungen, die die altchriftlichen Schriftjteller dieſen Ge 
bräuchen angedeihen ließen, ergögen; aber man darf auch den Schaden nicht vergefien, der 
dem Ghriftentum durch die Herübernahme folcher Veranftaltungen aus der Antike erwuchs. 

85 Denn einmal verbarg ich unter ihnen nur zu leicht der Ernſt des Todes, weiter trat 
hinter ihnen die Hauptjache der Totenfeier, die Euchariftie, zurüd, und ferner fchmuggelten 
fih mit ihnen, auch mo fie harmlofer Natur waren, Aberglauben und Schlimmeres bei 
vielen Chriften ein. 

Um nunmehr auch die Örtlichkeiten der Koimeterien, two die Veranftaltungen zum 
«0 Gedächtnis der Verjtorbenen gehalten wurden, zu betrachten, jo fanden die Darbringungen 

von Wohlgerüchen aller Art, von Blumen, Lichtern, und, two dies üblich war, von Speiſe 
und Trank an den Gräbern ſelbſt ſtatt. Ob dies auch von der feier der Euchariftie und 
Totenmahlzeit gilt? Mit der Beantwortung diefer Frage begegnet man mehr Schwierig: 
feiten, als man denken follte. Denn die Koimeterien, von denen man vor allem Auskunft 

45 erwartet, geben diefe vornehmlich für die vorfonftantinische Zeit weder in dem wünſchens 
werten Maße, noch mit der erforderlichen Sicherheit, Fein Wunder darum, daß auch de Roſſi 
in diefem Stüd fogar bezüglic) der römischen Katakomben hauptſächlich auf Vermutungen 
und Wabrjcheinlichkeiten ſich beſchränken mußte. Nach den erwähnten Johannesakten ſpielte 
fich die Euchariftiefeier teils in, teils vor einer Grablammer ab. Freilih darf man auf 

50 dieſe Zweiteilung nicht zu großes Gewicht legen, da ja Drufiana, zu deren Andenken die 
Feier urfprünglich beftimmt geweſen, ſchon vor dem Beginn der heiligen Handlung aus ihrer 
Gruft auferftanden war. Weil in der ſonſt ausführlichen Erzählung des Leucius ein Altar 
nicht ertwähnt wird, jo dürfte ein ſolcher nicht vorhanden geweſen fein. Wenn aber aud 
bier, obwohl die Euchariftie infolge der Wiedererwedung der Verftorbenen fein Toten: 

65 begängnis mehr tar, der erfte Teil der Handlung im Innern der Grablammer vor ſich 
ging, jo darf man wohl den Schluß wagen, daß der Ort für die wirklichen Gedenkfeiern, 
ns die mit Mahlzeiten verbundenen, in nächiter Nähe der Beigefegten zu fuchen it 
Diefem Schluß legen die Denkmäler nichts in den Weg. Im Orient, der wie ſchon be 
merft (vgl. vorher unter 3, auch hernach unter V, A,a), in der Hauptfache bei dem Spitem 

60 der Einzel: und Familiengrüfte ſtehen blieb, fonnten ſolche Begängniffe, an denen doch nur 
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eine Kleinere Zahl von Angehörigen und Freunden der Verſtorbenen beteiligt war, enttveber in 
den Grablammern an und unter der Erdoberfläche, oder, tvo fie einen Vorraum, eine Vorhalle, 
einen Oberbau (solarium, eubiculum superius) u. dgl. bejaßen, in diefen gehalten werden. 
Dal. über die verichiedenen Beftandteile der Koimeterien im Morgenland unten unter V,A,a. 
Sa, vielleicht veranlaßte fogar die Rückſicht auf die Totenfeierlichkeiten die orientalischen 5 
Ehriften, daß fie gleich ihren Vorfahren zu den Grabräumen häufig noch andere Gelafje 
pingufügten. Lediglich auf diefe Nücficht möchte ich aber die Bänfe zurüdführen, die man 
in Grabftätten des Orients öfter längs der Wände antrifft. Denn einmal haben fie 
mit Banfgräbern nichts zu thun, weiter And fie viel zu plump, um als architektonische 
Zierglieder, etwa Sodel, gelten zu fönnen, vor allem aber finden fich viele Gegenftüde 10 
u eh in nichtchriftlichen Grabanlagen fowie in manden driftlichen Katakomben des 

endlandes, über deren Zweck m. M. ein Zmeifel nicht obwalten fann. Ob aud die 
Gedenkfeiern für die unter freiem Himmel in Senkgräbern, Sarfophagen u. dgl. beigejeßten 
Chriften an deren Grüften felbit ftattfanden, muß ich dahin geftellt fein laſſen. Allerdings 
ift e$ denkbar, daß dort im Bedarfsfalle Bänke und Tiſche aufgeftellt wurden, mie joldye 13 
auch für die größeren Katafomben des Occidents anzunehmen find, oder daß die Betei- 
ligten ſich * der Erde niederließen. Damit aber dieſe Vermutung ar wie ein bloßer Eins 
fall des Augenblids erfcheint, erinnere ich an die mancherlei Nachrichten, wonach chriftliche 
Gotteödienfte im Freien begangen wurden, und an die im Altertum verbreitete Sitte, auf 
dem Raſen ausgeftredt zu fpeifen. Bol. 3. B. Eufebius, vita Constantini I c. 53. 20 
Marquardt, a. a. D. ©. 309. Wenn Chriften in Kleinafien foweit in der Nachbildung 
heidniſcher Begräbnisftätten gingen, daß fie auch den 40466 ſich aneigneten, fo diente 
Diefer gewiß nicht zum bloßen Schmud, fondern wurde bei den chriſtl. Totenfeiern in ähn- 
licher Weife verwendet wie bei der heibnifchen. Vgl. dazu unten unter V, A, a, 3. 

Aber man wird gut thun, nicht nur etwa in diefen wenigen Fällen mit Einflüfjen der 25 
Antike auf die Ortlichkeiten, wo die Gedenkfeiern gehalten wurden, und deren Ausitattunge- 
gegenftände zu rechnen, eine Betrachtungsweife, für die de Roffi hinfichtlich der römifchen Koi⸗— 
meterien wertvolle Richtlinien gegeben bat. Bgl. Roma sott.IIIp.473sqq. Zur Ermittelung 
der Stätten für die feier der Totenmahlzeiten geht er von den heidniſch-römiſchen Grab» 
anlagen mit ihren exedrae, scholae, trielinia, trichilae, pergulae, solaria und cu- 80 
bieula superiora ause. leiche oder ähnliche Bauten errichteten die Chriften der Welt: 
bauptjtabt jchon in der vorfonitantinifchen Ara über den Katakomben und benüßen fie 
nad) de Roſſi für ihre Gedächtnismahle, während fie die Euchariftie in den Hypogäen feierten. 
Allein bei diefer Theſe geht es ohne große Schwierigkeiten nicht ab. Um nur die Haupt: 
fachen zu nennen, jo ift ſchon die architektonische Inſtanz, auf die fich de Roſſi beruft, 35 
nicht bemweisträftig. Er vergleicht die Katakomben und die nad) feiner Anficht zum Speifen 
verivendeten Näume über diefen mit den cubicula inferiora und superiora heidniſcher 
Begräbnisftätten. Aber eine untere und obere Kammer bejaß nur ein verhältnismäßig 
Heiner Teil der antiten Sepulfralanlagen. So fehlte ein unteres Gelaß in dem auch von 
de Roffi öfters befprochenen Gruftbau, defjen Teile in dem Teftament feines Stifters bis wo 
ins Detail gejchildert werden. Vgl. Bull. 1863 p. 95. 1864 p.25sqq. Roma sott. III 
p. 473sq. Weiter muß es Bedenken erregen, wenn de Roſſi aus der Totenfeier zwei 
an verſchiedenen Orten vollzogene Handlungen madt. Betont er doch jelbft, daß in der 
Antile das Opfer und Mahl zum Andenken an die Verftorbenen ein Ganzes bildeten. 
Durchſchlagend fcheint aber zu. fein, daß weder patriftifche, noch epigrapbiiche Quellen 45 
für de Roffis Aufftellung ins Feld geführt werden können. Im Gegenteil, die Canones 
Hippolyti begegnen ausdrüdlich etwaigen Verfuchen, Abendmahl und Totenmahlzeit an 
zwei verjchiedenen Tagen zu begehen. Indem fie auf diefe Weife die zeitliche Zujammen- 
gehörigkeit beider betonen, dürften fie auch ihre Abhaltung an zwei verjchiedenen Orten 
ausjchließen. Bol. H. Achelis, Die Canones Hippolyti ©. 106: Si fit dvaurmoıs vS 
(fiunt dvauvıjoeıs) pro iis, qui defuncti sunt, primum, antequam consideant, 
mysteria sumant; neque tamen die prima. Außerdem jei bemerkt, daß bie 
von de Roffi angezogenen Bauten über den Katatomben, die er für die Abhaltung der 
Mahlzeiten in Anfpruc nimmt, nicht dem Verſammlungswerk, fondern dem Grabzived, 
wie die darin gefundenen Grüfte zeigen, ihren Urjprung verdanken, aljo auch nicht ohne 55 
meitered von den Angehörigen der in den Hypogäen Beigefegten benügt werden fonnten. 
Im Gegenfag zu dem großen Meifter möchte ich darum glauben, daß es die Negel war, 
auch in den römifchen Koimeterien Begängnifje zum Andenken der Entichlafenen, Euchariftie 
und Mahl, jeweils da zu feiern, two der Betreffende, dem die Veranftaltung galt, rubte. 
Selbftverftändlich erfährt mit diefer Meinung de Noffis Vorgehen, die Vorbilder für die co 
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altchriftlihen Grabbauten an der Erdoberfläche in der Antike zu fuchen, feinerlei Ein- 
ſchränkung. Könnte mir aber eingetvendet werden, daß Efjen und Trinken ſich doch wohl 
jchwerlich mit der Würde und dem Ernſt der Katafomben vertragen hätten, fo brauchte 
ich nur noch einmal auf die wüften Szenen zu verweifen, die fih an und über den Märtyrer: 

5 gräbern und jelbjt in der Petersfirche zu Rom abfpielten. — Für die Benügung der römifchen 
atatomben bei Totenfeiern gewinnt man aus deren Architeftur manche Anbaltspunfte. 

Zunächſt nenne ich einen Raum von über 8 m Breite und über 4m Tiefe vor dem Veſti— 
bulum der Flavier in der Domitillafatafombe, der an feinen drei erhaltenen Seiten ringsum mit 
Steinbänfen ausgeftattet if. Vgl. de Roſſi, Bull. 1865 p. 96 sq. Weit Heiner als er 

10 find einige ungefähr Rechtecke bedeckende Gelafje im Coemeterium Ostrianum, die an 
ihren Wänden aus dem natürlichen Gejtein berausgearbeitete Bänke und ſeſſelähnliche Einzel: 
fige auftweifen. In einem unter diefen Gemächern, beinahe 3 m breit, aber etwas weniger 
tief, erheben ſich rechts und links vom Eingange je ein Einzelfit und an den übrigen brei 
Seiten Bänke. In einem anderen, das etwas über 2 m Breite und Tiefe mißt, zieht füch 

ı5 eine Bank an der rechten, linken und binteren Wand entlang, wird aber an der lebten 
durch einen in der Mitte ftehenden Steinjefjel unterbrochen. Ein drittes Gelaß befist 
nur einen ſolchen Sefjel an der hinteren linken Ede, ein viertes und fünftes je zwei der— 
artige Sitze, einmal an den hinteren Eden, das andere Mal an der vorderen linfen und 
an der hinteren rechten Ede aufgeltellt. Vgl. Marchi, Monumenti delle arti crist. 

»tav. 17. 25. 28. 35—37. Auch in den Grabfammern der Hypogäen zu Alerandrien 
und Syracus u. ſ. w. fehlt es nicht an Steinbänfen. Vgl. unten unter V,A,a,5 und b, 3,1. 
Wenn ich ſolche Gelaſſe und Sitvorrichtungen mit der Feier von Euchariftie und Mahl: 
zeit zum Gedächtnis der Heimgegangenen in Verbindung bringe, jo kann ich mich 
u.a. auf die unverfennbare bauliche Verwandtſchaft zwiſchen ihnen und entjprechenden 

25 Räumen in antifen Grabanlagen und Wohnhäuſern berufen. Zunächſt verdient es Bead;- 
tung, daß die vorhin erwähnten Katafombengemäcer mit ihren quabdratifchen, oblongen, 
runden und halbrunden Grundrifien Vorläufer in beibniichen Grabjtätten und Häufern 
haben. Anftatt vieler Beifpile nenne ich nur die von de Roſſi angezogenen, die trielinia 
bezw. scholae des C. Edulejus Gennarus, des collegium Silvani und des Unbekannten, 
u ſchon zu gedenken war. Vgl. de Roſſi, Roma sott. III p. 475 und die dort an- 

geführte Yitteratur Bull. 1863 p. 95. Von diejen bejaß ficher die dritte Anlage, gleich 
manchen anderen antifen Grabbauten, zwei subsellia ad duo latera ex lapide trans- 
marino, denen die Gteinbänfe im Coemeterium Ostrianum entjprechen. Reichen in 
einer Kammer diejer Katakombe (Marchi, 1. e. tav. 17) die linke und rechte Bank nicht 

35 bis zur Thür heran, fondern machen zwei Einzelfigen mit Nüdlehnen Platz, jo darf man 
in den letteren die aus der römijchen Sitte mn befannten Ehrenpläge in dextro 
et sinistro cornu erkennen. Vgl. Marquardt, a. a. DO. ©. 308. Als bevorzugten Sitz 
giebt ſich auch der Seflel zu erfennen, der in einem anderen Gelaß der gleichen Katafombe 
(Mari, 1. ec. p. 35—37) die Mitte zwijchen den Bänfen bezeichnet: er mweilt auf den 

40 Ehrenplag am lectus medius im röm. Speijezgimmer zurüd. Vgl. Marquardt, a.a.D. ©.304. 
Nahe liegt es ferner, in der gleichen Weiſe die ähnlichen ifolierten Sige in den jonftigen 
Kammern zu erflären. Vermutlich wurden fie von Fall zu Fall mit Holzbänfen oder lecti um: 
eben, die zur gewöhnlichen Ausstattung der röm. Trielinien gehörten und die in großer Zahl auch 
Hr die Koimeterien vorausgefegt werden müſſen. Denn e8 liegt auf der Hand, daß die 

45 wenigen in den Katakomben zum Borjchein gekommenen Eißvorrichtungen nicht entfernt genügt 
baben fünnen. Darum drängt ſich aber die Annahme mic auf, daß jeweils die Ge 
brauchsgegenftände für die Totenfeiern in die Koimeterien verbracht wurden. In der Zwiſchen— 
zeit mögen namentlich Bänke, Stühle, Tifhe u. a., wie bei heidnifchen Anlagen, von den 
Grabmwächtern (custodes monumenti), Fofjoren u. |. w., von denen jene ficher, diefe wahr: 

50 Scheinlich in der Nähe der Grüfte wohnten (vgl. de Roſſi, Bull. 1865 p. 96 sq. Roma sott. III 
p. 462) aufbewahrt worden fein. Nur wenn man mit beweglichen und nicht bejonders wider: 
Itandsfähigen Inventarſtücken rechnet, finden die auffallenden Thatfachen ihre Erklärung, 
daß in den allermeiften Hypogäen überhaupt feine Sige und in allen Katakomben, auch 
im Coemeterium Ostrianum, feine Tijche oder etwa tifchförmigen Altäre aus der vorkon— 

55 ftantinifchen Zeit entdeckt worden find. Schließlich jtehen meiner Meinung, daß in den 
römischen Katafomben außer der Eucdariftie das Totenmahl gehalten wurde, auch die 
räumlichen Verhältnifje der Hypogäen nicht entgegen. In Betracht fommen dabei in erfter 
Linie die Grabfammern. Sie find zwar in Nom nicht jo ausgedehnt wie beijpieläweife in 
Sizilien und Sübditalien (vgl. unten unter V), jedoch find auch die Heinen noch fo groß, daß fie 

co etwa 9 Perfonen, die Zahl, die nach röm. Mahlfitte als normal galt, und die auch bei den 
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von den Familienangehörigen und Freunden gefeierten Totenbegängnifjen als Regel gelten 
darf, fafjen konnten. Dagegen muß allerdings zugeitanden werben, daß jelbit die meiteften 
Gemäcder in ben röm. Hatafomben nicht ausreichten, um an einer einzigen Stelle große 
Scharen von Feiernden gelegentlih der Gedächtnidtage von Märtyrern zu vereinigen. 
Mollte aber jemand diefen Umftand benüsen, um daraus auch die Unmöglichkeit oder Un- 5 
mwabrjcheinlichkeit der privaten Totenmäbler zu folgern, jo müßte er de Roffis Theje eben: 
falls ablehnen. Denn auch für große Euchariftiefeiern genügte fein Einzelraum in den 
römischen Hypogäen, und ebenjomwenig reichte eine einzelne bauliche Anlage über denjelben 
für eine große tafelnde Verfammlung aus. In welcher Weife man fich bei den Be 
gängnifjen, an denen fich viele Leute beteiligten, den örtlichen Verhältnifjen der Katakomben 10 
anpaßte, kann höchftens vermutet werden. Daß aber in der That die Engräumigfeit der 
römischen Koimeterien den Märtprerfeierlichkeiten hinderlich war, bemweifen am beften die 
großen Kirchen über den Heiligengräbern, mit deren Erbauung ſchon in der erften Friedens: 
zeit unter Konftantin d. Gr. begonnen wurde. In ihnen konnten ſich nunmehr hunderte 
und taufende von Chriften verfammeln. Wenn indefjen aud in ben Kirchen gr 15 
eg und nicht diefe und die Ortlichkeiten, wo fie ftattfanden, fondem nur die Mi: 
räuche, die man damit trieb, von Männern wie Auguftin beanftandet wurden, jo darf 

ich daraus ein weiteres Argument für meine vorige Behauptung entnehmen. 
Mit diefen Darlegungen habe ich ſchon Stellung genommen zu dem Berfuh Marchis, 

die genannten mit Bänken und Einzelfigen ausgeftatteten Gemächer des Coemeterium 20 
Ostrianum zu erklären. In einer Kammer erfennt er einen Raum für die Untermweifun 
weiblicher Katechumenen. Diefe ſaßen auf den Bänfen längs der Wand, der Hatechet au 
dem einen Seſſel und ein aus Anftandsgründen anweſender älterer Geiftlicher auf dem 
anderen. Eine zweite Kammer war dem Unterricht der männlichen Katechumenen gewid— 
met; bier war nur ein Seſſel für den Lehrer nötig. Vgl. Mardhi, 1. c. p. 130 qq. ; % 
tav. 17. Mehrere andere Kammern verdanken der Beichte ihren Urfprung. Die darin 
befindlichen Sefjel, in zwei Kammern je zwei, dienten als Beichtftühle (tribunale della 
penitenza). Vgl. 1. e. bei. p. 189 sq.; tav. 25. 28. Fünf weitere Gemädher, von 
denen je drei und zwei zufammenhängen, haben als Kirche zu gelten. Auf dem Sitz in 
der Mitte des einen der fünf Gelaſſe thronte der Bifchof, und zu feinen Seiten ſaß auf so 
den Bänten der Klerus. Vgl. 1. ec. p. 182 qq. tav. 35—37. Um, foweit e8 an dieſer 
Stelle möglich ift, den Verſuch Maris zu beleuchten, fo befitt das von ihm fogenannte 
weibliche Katechumenenzimmer nur Sitbänfe von zufammen 5m ungefähr Länge, gewiß zu 
wenig, ald daß man bei der Größe der römijchen Gemeinde im 3. Jahrh., von der die 
Katakomben ſelbſt Zeugnis geben, an einen Katechumenenraum auch nur denken könnte. 35 
Außerdem mweiß man von ſolchen bejonderen Baulichkeiten in Rom und von der Antvejen- 
heit von u ange bei der religiöfen Unterweifung der Frauen ſchlechterdings 
nichts. Bußkammern und Beichtftühle ftehen im Widerfpruch mit der alten Bußprarig, 
ganz abgejehen davon, daß es trivial genannt werden darf, wenn Marchi für zwei Eleine 
Kammern je zwei Beichtftühle ftatuiert. Man muß ſich wundern, wie ber Lehrer de Roffis «0 
auf ſolche Ungeheuerlichkeiten verfiel ; aber man kann ihn verftehen, wenn man feine Voraus: 
feßungen prüft. Den Weg zu feinen Katechumenenftuben zeigte ihm vornehmlich der Mangel 
in den betreffenden Gelafjen an Grabformen, die er allenfalls für die Euchariftiefeier in 
Anſpruch nehmen konnte, und den zu den Beichtlammern- und Stühlen feine Überzeugung, 
daß in den Katakomben alle fieben Saframente verwaltet worden feien. Vgl. 1. e. p. 131.190. 4 
Soldye Vorausfegungen werfen auch auf die von Mari jogenannte Kirche ihre Schatten. 
Zwei aneinander jtoßende Kammern von zufammen 4,4 m Länge und 2 m Breite bes 
trachtet er ald Frauenabteilung, re andere ebenfall® miteinander verbundene von zu: 
fammen 4,7 m Xänge und 2,3 m Breite ald Männerabteilung des Schiffs und ein Gemad) 
davor von 2m Länge und Breite als Chor (presbyterium). Wie mir jcheint, genügen so 
ſchon diefe Mafangaben, um die völlige Haltlofigkeit von Marchis Annahme zu erfennen. 
Wenigſtens ift feine Möglichkeit zu ſehen, wie hier auch nur ein geringer Bruchteil der 
römischen Chriftenheit gegen Ende des 3. Jahrhunderts, wo nad) de Roſſi die angebliche 
Kirche ihre jetzige Geftalt erhielt (vgl. Roma sott. III p. 487sq.), ſich zum Gemeinde: 
gottesdienit hätte verfammeln und ihr Klerus auf den vorhandenen Sitzen von nicht ganz 55 
5 m Gejamtlänge hätte Pla finden können. Nicht als legten Grund gegen Marchis Auf: 
ftellungen überhaupt, fondern nur an dieſer Stelle erwähne ich noch, daß die nach ihm für 
Eirchliche Zwecke bergeftellten Räume an ihren Wänden mit Gräbern ausgeftattet und daß mit 
der Heritellung der Kammern die Sitzvorrichtungen aus dem Tufffelfen berausgearbeitet 
find. Vermag man fi) aber wirklich mit den Sefleln und Bänken nicht zurecht zu wo 
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finden, jo bemerfe ich, daß es dem Forfcher nicht entgehen kann, tie troß ber naben 
baulichen Verwandtſchaft der römiſchen Katafomben untereinander doch jede ihre beſon— 
deren architektoniſchen igentümlichkeiten befist. Hierher gehören auch die maſſiven 
Sitze des Coemeterium Ostrianum. Dieſes umfchließt übrigens auch Malereien, die bisher 

5 ſonſt nirgends in römijchen Koimeterien angetroffen wurden, die Magier vor Herodes, und 
zwar fogar in brei Eremplaren. — Wenn für die vorkonftantinifche Zeit feitgehalten werden 
muß, daß die Katalomben und ihre Räume lediglich dem Begräbniszweck und den damit 
ujammenhängenden Veranftaltungen zum Andenken der Heimgegangenen dienten, während 
ie Gotteäbienite der Gemeinden anfangs in Zimmern und Sälen, jpäter in Kirchen inner: 

10 halb der Städte gehalten wurden, jo And die Fälle, wo die Chriften gottesdienftliche Ber: 
fammlungen in den Hypogäen hielten, lediglich ald Ausnahmen zu werten. Diefe wurden 
durch beſonders ungünftige äußere Verhältniffe, namentlih die Verfolgungen, veranlaft. 
In ſolchen Zeiten waren die Chriften in Alerandrien froh, wenn fie auf dem freien Feld, 
in Einöden, auf Schiffen, in Ställen und Gefängniſſen zum Gottesbienft fich vereinigen 

15 fonnten. Vgl. Eufeb, hist. ecel. VII e.22. Daß unter ähnlichen Umftänden an 
anderen Orten Chriften auch in den Katakomben zufammen kamen, kann nicht bezwei— 
felt werden und wird auch gelegentlich berichte. Dabei benötigte man an fich freilich 
weder Altar, noch Bilchofscathebra oder Ambon wie fpäter in ben Kirchen, wohl aber 
fonnten die vorhandenen Ausftattungsgegenftände der NKoimeterien, die fonft nur bei 

0 Totenfeiern Verwendung fanden, gebraucht werben. 
8. Die Koimeterien, das römiſche Geje und Recht. — Durch die Herftellung von 

Begräbnisftätten kamen die Chriften in Beziehungen zum römiſchen Geſetz und Recht, 
beſonders zum Grabredt. Vgl. über das Grabrecht Ferdinand Wamfer, De iure se- 
ulerali Romanorum (genauer Titel vorher unter 2) und die bier p. 2 amgefübrte 

25 Fels Litteratur, fowie den grundlegenden Auffat von Theod. Mommien, yum römiſchen 
Grabrecht, Zeitſchrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeſchichte 16. Bd, Romaniſt. Ab: 
theilung, 1895, ©. 203ff. Von den aus dieſem Verhältnis für das Chriſtentum ſich er 
gebenden Folgen ertwähne ich hier nur die mwichtigften. Wenn die Zmölftafeln für Rom 
verboten: hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito, ein Berbot, das 

so auch in den Provinzen, jo in der lex coloniae Genetivae, begegnet (vgl. Cicero, de le 
gibus II, 23,58; Ephemeris epigraphica III p.94), jo galt die8 auch den Chrijten. 
Und es darf angenommen erben, daß fie in der vorfonftantinifchen Zeit wenigſtens die 
ejegliche Schranke nicht durchbrachen. — iſt es bezeichnend, daß man die großen 
————— Roms alleſamt vor der Stadt anlegte. Im Jahre 362 wurden nachweisbar 

35 chr. Leichen im Innern der ewigen Stadt beigeſetzt, die Märtyrer Johannes und Paulus. 
Vol. de Roffi, Bull. 1887 p. 39. ©ermano di S. Stanislao, La casa Celimontana 
dei ss. martiri Giovanni e Paolo, Roma 1894, p. 288 u. ö. ®ielleiht lag die 
noch nicht wieder gefundene dir. Grablammer in der Nähe der Scipionengräber ebenfalls 
innerhalb der damaligen Stabtmauern. Vgl. de Roffi, Roma sott. I p. 89sq. Bull. 

40 1883 p. 114. 1884/85 p. 57 sq. 1886 p. 14—17. Dagegen find die Nachrichten über 
Beifegungen von einigen Märtyrern in der Stabt während der Verfolgungszeit unficher. 
Vgl. de Roffi, Roma sott., analisi geologica ed. architettonica p. 43sq. Auch in 
Neurom hielt das Verbot der Zmwölftafeln feinen Einzug und wurde im Jahre 381 aufs 
neue eingefchärft. Vgl. vorher unter 3. Schon zu Lebzeiten des Asketen Antonius festen 

45 indefjen ägyptiſche Chriften das Verbot bintan, indem fie, anftatt die Leichen von Mär: 
toren und anderen Chriften zu begraben, diefelben in ihren Häufern aufbewahrten. Diefe 
Unfitte wurde zwar von Antonius befämpft, aber er hatte wenig Erfolg. Vgl. Athanafius, 
vita S. Antonii 90sq. MSG 26 p. 968sq. Auch noch fpäter behielten die Kopten 
viele Monate lang die Toten in ihren Behaufungen. Vgl. Zeitjchrift für ägupt. Sprache 

co und Alterthbumstunde 32. Bd ©. 56. Daß im 5. und 6. Jahrhundert das Verbot, inner: 
halb der Städte zu begraben, immer weniger beachtet wurde, ift vorher unter 3 bemerft. 
Die Wahrnehmung, daß die Koimeterien keineswegs an abgelegenen und verftedten Ort 
lichkeiten, fondern an verfehrsreichen Straßen und oft in nächſter Nähe von beibnifchen 
und jübifchen Begräbnisftätten hergeftellt wurden, zeigt, daß ihre Urheber mit dem Schub 

55 rechneten, den die Gräber als loca religiosa genofjen. Vgl. über den Begriff des locus 
religiosus Wamjer, 1. e. p. 3 sq. und über den Umfang der religio des Grabes aud 
Mommfen, a. a.D. ©. 204f. — Da in dem älteren römifchen Grabredht die Zugebörig- 
feit zu einer beftimmten Religion feine Rolle fpielte, jo daß man es als Eonfefjionell in- 
different bezeichnen darf, die Chriften dagegen Andersgläubigen, auch wenn fie zur gleichen 

co Familie gehörten, ihre Koimeterien verfchlofjen (vgl. vorher unter 1), jo könnte man meinen, 
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daß e3 in dieſem Stüd zu Schwierigkeiten hätte fommen müfjen. Indeſſen auch bier 
waren die Chriften im ftande mit dem vorhandenen Grabrecht auszufommen. „Die Be: 
fchränfung der Grabgemeinſchaft auf Glaubensgenofjen konnte thatfächlih in der Form 
ftattfinden, daß die Inhaber des Bodenrechts an der Grabftätte, mochten dies einzelne 
Perſonen oder Genoſſenſchaften fein, von ihrem Ausfchlußrecht in diefem Sinn Gebraud 5 
machten.” Vgl. rg a. a. O. ©. 219. 

Mit dieſem Satz habe ich bereits eine viel erörterte Frage, die nach den Eigentümern 
der Koimeterien, geſtreift. Soweit es ſich um die chr. Anlagen der allerälteſten Zeit und 
die Nicht-Gemeindefriedhöfe der ſpäteren handelt, iſt fie nicht ſchwer zu beantworten. Ent⸗ 
ſprechend der Herſtellung dieſer Begräbnisſtätten durch einzelne Perſonen waren ſolche auch 10 
die Eigentümer, gleichviel ob die Grüfte von den Stiftern als Familien- oder Erbbegräb⸗ 
niſſe im römifchen Sinn (vgl. dazu vorher unter 2) gedacht waren. Einzelperfonen kommen 
meiter in Betracht, wo etwa Chriften in ihren eigenen Koimeterien dem einen oder anderen 
Glaubensgenoſſen einen Pla einräumten. Auf diefem Wege wurden die Begabten Eigen: 
tümer der Grabftelle, während das Bodenreht an den Koimeterien den Gebern verblieb. 16 
Eine weitere dem römiſchen Grabrecht geläufige Form mar, daß Befiter von Grundſtücken 
einzelnen Perfonen Gelände zur Herftellung von Grüften überliegen. Damit ging das 
Eigentumsreht von jenen auf diefe über. Prinzipiell lagen die Verbältmife nicht 
anders, wenn etwa wohlhabende und mohlthätige Chriften nicht nur einzelnen Brüdern 
und Schweftern, fondern einer Kategorie von Perfonen, Mitglievern einer Genoflen- 20 
fchaft oder eines Kollegiums, Grund und Boden zur Anlage eines Begräbnisplages 
ewährten. Denn aud in diefem Falle wurde ber Empfänger Eigentümer. Allerdings 

Find derartige Vereinigungen innerhalb der Chriftengemeinden der allerälteften Zeit nicht 
fiher nachweisbar. Daß bei der Ausgeftaltung der Privatbegräbnisftätte zum Gemeinde 
frievhof Gefchenke oder Legate von Grundftüden eine Rolle fpielten, zeigt beiſpielsweiſe 25 
die römische Domitillafatafombe. Vgl. vorher unter 3. Allein es ift nicht befannt, wer 
etwa offiziell Eigentümer des von der flaviſchen Prinzeffin überlaffenen Grabgeländes 
wurde. Man denkt natürlich zunächſt an die hr. Gemeinde, und diefe Annahme kann an ſich 
für die vortrajaniſche Zeit, wo das Chriftentum, ald eine Art jüdiſche Sekte, vom römiſchen 
Staat nody nicht eigentlich verfolgt wurde, feftgehalten werden. Denn wenn bie jüdiſchen so 
u ſtaatlich anerfannt waren (opt. Sofephus, antiq. XIV, 10, 8) und die Juden 
in Rom und fonft ſynagogale Begräbnispläße hatten, jo dürfte auch eine chriftliche Gemeinde, 
ein Teil der angeblichen Ab: und Spielart des Judentums, als Eigentümerin einer Grab: 
ftätte ftaatlicherfeit3 faum angefochten worden fein. Wie dem aber auch fei, jedenfall be- 
jaßen dir. Gemeinden fchon in der Zeit von Commodus bis Decius Eigentum, wie aus 35 
der Litteratur mehrfach zu erjehen ift. Ich brauche zum Beleg nur an den Streit zwiſchen 
der römijchen Gemeinde und den popinarii unter Alerander Severus zu erinnern, wobei 
es fih um ein jener gehöriges Grundftüd handelte. Vgl. Yampridius, vita Alex. Severi 
e. 49. Was infonderheit die Friedhöfe angeht, jo läßt fich die Beſtellung des Galliftus 
zum Vorfteher eines oder mehrerer römifchen Koimeterien nur verftehen, mern bie dortige 40 
Gemeinde deſſen oder deren Befigerin war. Dagegen läßt das Verbot des Valerian, die 
Wr Koimeterien zu betreten, nichts für die Frage nad) den Eigentümern der Gemeinde: 

iedhöfe getwinnen. Vgl. Eufeb hist. ecel. VII e. 11. Und das gleiche gilt m. €. 
von der Gegenmaßregel, die Eufeb mit den Worten fchildert: al Klin dt roü alroü 
Ördrafıs pegerau, Hv noös Erkoovs Zruoxönovs nenointa, ta row zalovusrav 46 
»oummolov dnolaußaveıv &ruroknoow yoola. Vgl. 1. ec. VII e. 13. Cyprian, acta 
proconsularia c. 1 (ed. Hartel). Denn wollte man auch von dem bebenflichen £oe- 
rar abjeben, jo würde immer noch der Annahme von Gemeindegottesädern der Umftand 
entgegenftehen, daß zoummjora auch die Privatgrüfte hießen und dieje ficher im Orient 
die Mehrzahl bildeten. Kal oben unter I und vorher unter 3. Mit einer Deutlichkeit, so 
die nichts zu wünſchen läßt, erwähnt das befannte Edikt des Konftantin und Licinius die 
Kirchen als Eigentümerinnen von Immobilien und anderen Dingen mit den Worten: ad 
jus corporis eorum, id est ecelesiarum, non hominum singulorum pertinentia. 

gl. Lactantius, de mortibus persee. c. 48; Eufeb, hist. ecel. X e.5. Freilich mit 
den Zeugnifjen über den Beſitzſtand der Gemeinden fteht die Thatjache in ſeltſamem Kon— 56 
traft, daß diefe, weil zu einer religio illieita gehörig, gar nicht von Recht? wegen Eigen- 
tum, auch nicht die Koimeterien bejigen fonnten. Um den Widerfpruch zu befeitigen, nahm 
de Roffi an, die Chriftengemeinden feien nicht als folche, fondern als collegia funera- 
tieia Eigentümerinnen der Friedhöfe geweſen, feien in diejer Eigenichaft den Behörden 
gegenüber getreten und von diefen behandelt worden. Vgl. Roma sott. I p. 101—108. co 
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Bull. 1864 p. 25—32. 1865 p. 89—99 u. ö. Mit diefer feiner Aufftellung bezog ſich 
der Gelehrte auf eine Klafje der vielen Vereinigungen, Genofjenfchaften u. dgl. in der 
römiſchen Antike, deren genauere Kenntnis hauptſächlich Mommſen zu verdanken ift. Vol. 
über diefelben Th. Mommſen, De collegiis et sodalieiis Romanorum, Kiliae 1843; 

5 derf., Staatsreht 1°©.341 ff. 2°©.886f. 3 S. 1180f. 1235; Marquardt, Röm. Staats- 
verwaltung 3° ©. 134 ff.; de Noffi in den Commentationes philologae in honorem 
Theodori Mommseni, Berol. 1877, p. 705—711; Ignaz v. Lyskowski, Die collegia 
tenuiorum der Römer, Berlin 1888 (Berl. jurift. Doktordiſſ.); Traugott Schieß, Die röm. 
collegia funeraticia, München 1888 und die an diefen Orten angef. Litt. Unter der übrigens 

10 modernen Bezeichnung collegia funeratieia werden foldhe Vereinigungen zufammengefaft, 
die für die Beitattung ihrer Mitglieder Sorge trugen. Auf Inſchriften erfcheinen fie jehr häufig 
als collegium, cultores, sodales u. dgl. Wenn neben diefen Ausdrüden noch oft der 
Name einer Gottheit, 5. B. eultores Jovis, erfcheint, fo ift das mehr Titel, nicht etwa 
Anzeichen, da fie fih die Verehrung von Gottheiten zur Hauptaufgabe gejtellt hätten. 

15 Vielmehr war die Sorge für die Beltattung entweder einer der Zivede oder der Haupt: 
zweck folder Genoſſenſchaften. Das erfte gilt z. B. von den collegia opificum, Hand: 
werferinnungen vergleichbar, das zweite von den Kollegien der Sklaven und Freigelafienen 
vornehmer Häufer. Freie, Freigelafjene, Sklaven, aud Frauen waren Mitglieder derartiger 
Vereinigungen, die zu geiegäftichen und gejelligen Berfammlungen zufammenfamen und 

20 ihre Verwaltungs: und Kafjenbeamte u. dgl. —— Ihre ebürniffe namentlich die 
often für die Beftattung, beftritten die Kollegien aus den Eintrittögebühren und den 

laufenden Beiträgen ihrer Mitglieder, aus Schenkungen, Legaten u. & Anfangs nur auf 
Rom beichränkt, breiteten fie fich feit Septimius Severus, der die Errichtung von collegia 
tenuiorum, womit die collegia funeraticia gemeint find, auch für die Provinzen ge 

25 ftattete, mehr und mehr aus. Vgl. Marcian, Dig. XLVII, 22, 1. Zur Begründung 
jeiner Anficht verweiſt de Roffi in erfter Linie auf die aus der foeben erwähnten Digeften- 
ftelle und fonft befannte Übung der Kollegien, allmonatlidh die stips zu bezahlen, einer: 
jeit3 und den Bericht bei Tertullian, Apol. ec. 39, über die stips, die die Chriften men- 
strua die je nah Wollen und Können darreichten, andererſeits. Eine weitere Parallele 

80 wilden beidnifchen Kollegien und chr. Gemeinden findet er in einer chr. Inſchrift aus 
ordafrifa mit ihren Ausdrücken cultor verbi und ecclesia fratrum. Gewiß ift 

de Roſſis Theje geiftreich, und ebenfo gewiß ſcheint es zu fein, daß man mit dem 
eines genoffenfchaftlichen —— in der alten Chriftenbeit jest mehr rechnen muß, 
als früher üblich war, aber die von ihm beigebracdhten Gründe find nicht ausreichend, um 

35 völlig überzeugen zu können. So ift e8 denn auch nicht zu vertvundern, daß er Oppoft- 
fition erfahren bat, beſonders von Victor Schule und 3 Duchesne. Vgl. Schulte, de 
rebus sepulcralibus (Titel ſ. oben unter IT) p. 4—13; Katalomben S. 28; Duchesne, 
Les origines chrötiennes, deux cahiers lithographi6s, Paris s. d., ec. XXIII 
$ IV (wie es fcheint, nicht im Buchhandel erfchienen; angeführt von Maruchhi, Elements 

«0 d’Archöologie chrötienne I p. 123. jener faßt feine Erörterungen dahin zufammen, 
daß bei de Roſſis Theje dem Staat ein juriftifcher Selbftwiderfpruh imputiert werde. 
Diefer legt den Finger auf die vorhin genannte Stelle Tertullians und Cyprian, epist. 
47, 6 (ed. Hartel) und damit auf die Unthunlichkeit, heidnifchen Kollegien chr. Gemein- 
den an die Seite zu ftellen, ferner auf die Schwierigkeiten, auf die die heidnifchen Behörden 

45 ſowie die großen Gemeinden, ald collegia funeraticia, und die Biſchöfe, als deren Vor: 
ſteher, hätten ftoßen müffen, um zu dem Schluß zu gelangen, daß die Gemeinden als 
folche in den ruhigen Zeiten nah dem Tode des Marcus Aurelius unter Duldung oder 
jelbjt Anerkennung des Staates {immobilien ertvorben und befeffen hätten. Ohne in eine 
Beiprehung des Für und Wider einzutreten, möchte ich glauben, daß wie andere Liegen: 

so ſchaften, jo auch die Gemeinbefriebhöte im 3. Jahrhundert und am Anfang des 4. nicht 
de jure, fondern de facto Eigentum der Gemeinden waren und vorgejchobene Einzel: 
perjonen in den entjprechenden Rollen ala Befiter figurierten Damit jteht das genannte 
Edift des Konftantin und Licinius keineswegs im Widerſpruch, wenn es nicht etiva auf 
die biäherigen angeblichen Eigentümer des Kirchenguts, jondern auf die thatjächlichen 

55 Bezug nimmt. Brauchte doch jetzt der wirkliche Sachverhalt nicht mehr bemäntelt zu 
werden. 

V. Anlage, Arditeftur und Grabformen der Koimeterien. 
Obwohl ohne Frage für eine befchreibende Darftellung der Koimeterien die nach geo— 

graphiſchen Gefichtspuntten fich richtende Behandlung des Stoffs die allein richtige ift, fo 
so fann fie doch im Folgenden aus Raumrüdfichten nur für die Grabftätten unter der Erd⸗ 

| 
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oberfläche durchgeführt werden. Bei den übrigen muß es bei fachlichen Gruppen fein Be: 
wenden haben. 

A. Die unterirdiichen Begräbnisftätten. 
a) Orientaliiche Gruppe (Aſien, die Krim, Unterägypten und die Cyrenaila). — 1. Paläſtina 

ol. oben unter III, A, a) ift reich an SFelfengräbern, die mehr oder minder an das Erbbegräbnis 5 
Abrahams erinnern. Vgl. 1 Mof. 23 u. 25,9 f. Freilich find fie noch in zu wenig genügenbder 
Weiſe auf ihre Herkunft und ihr Alter unterfucht, ald daß man im einzelnen mit Sicerheit 
jüdifche und chriftliche unterfcheiden könnte. Zur Anlage von Gräbern wurden natürliche oder 
durch Befeitigung von Böſchungen fünftlich bergeftellte fteile Felswände benügt. Waren 
folche nicht oder ſchwer zu beichaffen, wurde aus der Oberfläche eines geeigneten felfigen 10 
Terrains ein Schadyt ausgefchnitten und zu deifen Sohle entweder eine Steintreppe oder eine 
Leiter hinabgeführt. Von den freiliegenden Abbängen oder von einer Wand der Schadhte aus 
begann in horizontaler Richtung die Herftellung der Grabräume und »Stellen, je nad 
ihrer Ausdehnung Einzel: und Familiengrüfte, jene für ein bis zwei Leichen, diefe für eine 
größere Anzahl beftimmt. Beide Arten erhielten meiftens einen mit und obne Bortal aus: ı5 
geftatteten vieredigen Vorraum, von dem aus eine Thür den Grabraum der Einzelgrüfte, eine 
oder mehrere Thüren den Grabraum oder die Grabräume der Familienanlagen erſchloſſen. 
Die in der Regel nicht hohen und breiten Thüröffnungen verdedte eine Art Steinpropfen 
oder eine in ihren Angeln drehbare Steinthür. Um ein Abrutichen des Thürverſchluſſes 
zu verhindern, wurde ein Stein, manchmal in Form einer Walze, quer vorgelegt. gl. 20 
3 B. ZdPV 1878 ©. 11f. 14. 1890 ©. 177. Wie die Borräume, jo wurden auch bie 
Grabräume in ihrem Grundriß in der Regel rechtwinkelig gejtaltet, Eleiner in Einzelgrüften, 
größer in Familiengrüften. Freilich nicht jowohl in der Ausdehnung, ald in der Zahl 
und Beichaffenheit der Grabftellen kommt der Hauptunterfchied zwiſchen beiden Formen 
zum Ausbrud. In den Einzelgrüften meißelte man aus dem Geftein freiftehende Bäne 25 
aus oder tiefte eine oder zwei Jliichen in die Wand oder die Wände ein, häufig in der 
Form einer Bank mit einem darüber fi mölbenden Bogen. Auf je eine ſolche Bank 
wurde eine Leiche ohne Sarg, nur in Tücher gehüllt, gebettet, oder, genauer gejagt, auf: 
gelegt. Eine Abart und zugleich Weiterbildung des auch der phönizifchen Architektur eigen- 
tümlichen Bank» oder Aufleggrabs ift das Troggrab, dem Arcofolium der römiſchen Kata: so 
fomben entjprechend und in der Weiſe bergeftellt, daß aus der Bank ein mulden- oder 
jargförmiger Hohlraum berausgearbeitet wurde, in den man die Leiche bineinlegte. Einzel: 
grüfte mit Bank» oder Aufleggräben und mit Trog- oder Einleggräbern > nad) 
Tobler, Mommert u. a. als altjüdifch zu gelten. Eine ſolche war mwahrjcheinlich auch das 
Grab, in dem Jeſus rubte. Dagegen weiſen dieje Gelehrten die Entftehung der Einzel 35 
grüfte mit —— die in dem Fußboden der Grabräume eingetieft ſind, der chriſt— 
lichen Zeit Kin b diefe Annahme haltbar ift, muß ich wegen Mangeld von Autopfie 
dahin geftellt laſſen. Zu den befannteften Einzelgrüften auf dem Boden Paläftinas ges 
hören das jog. Grab Abjaloms, des Zacharias und eine Anzahl von Anlagen auf der 
Sübfeite der Hinnom:Schludt. — Was die Grabformen in den Familiengrüften angeht, «0 
fo teilen diefe mit den Einzelgrüften das Bank- und Troggrab und in fpäterer Zeit auch das 
Senkgrab, aber ihnen eignet eine Befonderheit, die in den urfprünglichen Familiengrüften faum 
begegnet, das jehr zahlreich vertretene Schiebgrab. In den Wänden der Kammern, an 
denen man häufig aus den Felſen gearbeitete Bänfe entlang 303, wurden in geringeren 
oder größeren Abjtänden vom Fußboden und voneinander rechtedige oder quabratifche a5 
Stollen eingetrieben, und ihre Höhe, Breite und Tiefe jo abgemefjen, daß eine Leiche der 
Länge nad) hineingejchoben werden fonnte. Daß diefe Form unter den Juden bejonders 
beliebt war, erhellt jchon daraus, daß fie allein von dem Mifchna-Traftat Baba-bathra 
VI, 8 erwähnt wird. Indem diefer für die 7777, die Grabhöhle, eine Breite von bier 
Ellen und eine Länge von ſechs Ellen vorjchreibt, ordnet er zugleich die Herrichtung von so 
acht 222 an den Wänden an, von denen je drei an den beiden Langjeiten und zwei 
an der der Thür gegenüber liegenden Schmalfeite Platz finden follen. Beijpiele von Fami— 
liengrüften mit Schiebgräbern find in großer Zahl in Baläftina erhalten. Um nur 
einige zu nennen, jo gehören in diefe Klaſſe die jog. Richter und Königsgräber, in denen 
inbefier auch Bankgräber vorfommen, ſowie Anlagen am Berge des böſen Rates, bei ard 55 
ed-dschize, ed-duweimi, kudus u. f. w. Unter diefen Grüften erinnern am meiften 
die voned-duweimi und eine am Berge des böfen Nates an die Vorfchrift des erwähnten 
Mifchna-Traktats. In der eriten find an den Wänden des 2,9 m langen, 2,85 m breiten 
und 1,7—1,82 m hoben Grabraums links, rechts und hinten je drei Schiebgräber ein— 
gelafjen, deren Tiefe 1,97 m beträgt; nur die drei Gräber an der Nüdjeite find tiefer, 60 
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und zwar bie beiden I. und r. 2,18m und das mittlere 2,42 m. Ebenſo find in ber 
zweiten, abgejehen von der Thürfeite, in den Wänden je drei Schiebgräber eingetieft. Bal. 
3dPV 1878 ©. 11f. 1889 ©. 25. In vielen Fällen ift die Zahl ber Grabitellen 
jedoch eine ungleiche. In einer Grabhöhle zu kudus öffnen fih an ben Langſeiten je 

5 bier und an den Schmalfeiten je eines und zwei. In sur-bäher findet fi eine teil- 
weile aufgemauerte Gruft, deren feitlichen Wände mit je acht Schiebgräbern, und zwar je 
bier übereinander, und deren vordere und hintere Wand mit je zwei ſolchen Gräbern beſetzt 
find. Außerdem liegen hinter diefen Gräbern auf der rechten und binteren Seite noch 
Troggräber. Vgl. ZUPV 1878 ©. 13 ff. 1889 ©. 31. Unter den fog. Richtergräbern ift eine 

ı0 Anlage darum bejonderd bemerfensiwert, weil ihr Grabraum nur an der linken Seite mit 
Sciebgräbern ausgeftattet ift, mährend die rechte und hintere Seite den Zugang zu 
je einem weiteren Grabraum öffnet. Anderwärts ermangelt die entjprechende Kammer 
jogar jeglicher Gräber und erhält damit eine ähnliche Aufgabe wie die eigentlichen Bor- 
räume, Als Beleg ertwähne ich ein Felſengrab in ard ed-dschize bei Jeruſalem. Hier 

15 folgt auf die erite Halle eine zweite, mit einer Steinbank an drei Seiten, ſowie 
links, recht und hinten mit je einer Thür zu einer Grabkammer verfehen. Alle drei Kam- 
mern haben Schiebgräber. Überdies erjchliegt in dem rechts gelegenen Gelaß eine Thür 
mit einem dahinter liegenden Gang den Zutritt zu einem meiteren Grabraum mit zwei 
ge gi Dol. Mt u. Nachrichten des ð PV 1898 ©. 39 ff. 

20 ie erwähnt, find die Grüfte in PBaläftina noch lange nicht genau genug 
darauf bin geprüft, inwieweit die einzelnen Anlagen Chriften zu Urhebern haben. ne 
befondere wünſchte man aber zu wiſſen, ob neben dhriftlihen Zeichen, Bildern und 
Inſchriften gewiſſe Architefturformen als Kennzeichen für die chriftliche Herkunft in An- 
ar genommen werden bürfen. Soweit es ſich um die Schiebgräber handelt, gilt als 

25 Ariom, daß ihre Herfteller lediglich Juden waren, und, wo fie ſich in lofaler Verbindung 
mit zweifellos chriftlichen Gräbern finden, wird gewöhnlich angenommen, daf; Chriften 
fie nur aufs neue benußt hätten. Ob foldhe Annahmen aber mehr als Ariome find? 
Diefe Frage möchte ich auf Grund von Grabanlagen in Alerandrien, Rom und fonft ver: 
neinen (ſ. unten). Sinfichtlich der Senk: und Troggräber kann ein Zweifel nicht beiteben, 

0 daß fie auch von den Chriften Paläftinas angewendet wurden. Eine intereffante Grab: 
ftätte mit Senkgräbern birgt der Ölberg in Jeruſalem. Daß fie hriftlich ift, will Schid 
daran erkennen, daß die einzelnen Leichenftellen nur durch ganz bünne Zwiſchenwände 
voneinander getrennt find. Auverläffiger als dieſes Kennzeichen dürften aber die Kreuze 
und Terte auf den gefundenen nfchriften fein. Die Senkgräber find in der Weife an- 

35 geordnet, daß mehrere von ihnen den Fußboden einer Grabfammer beveden. In den 
meiften Kammern erjcheinen drei bis vier, in einer fogar zehn Gräber. Nötigt ſchon das 
Vorfommen des Kreuzes mit der Datierung diefer Kammern und Senkgräber tief in bie 
nachlonftantinifche Zeit berabzugehen, jo auch die Geſamtarchitektur. Denn die Vereinigung 
zahlreicher Kammern mit mehr als 60 Senfgräbern und die Verbindung von Kammern 

40 dur eine „Gaſſe“ find Merkmale, die dem alten Bild der Einzel: und Familiengrüfte 
Paläftinas fremd find. Vgl. die Beichreibung und den Plan 83dPV 1889 ©. 195 Fl 
und Tafel V. Jedenfalls möchte ich das Hypogäum auf dem Olberg ald Ausnahme von 
der Regel werten, Ausnahme auch in den jpätelten Jahrhunderten des chriftl. Altertums. 
Jr ns anderwärts in Paläftina noch im 5. und 6. Jahrhundert der Charakter der 

4 Einzel- und Familienbegräbnisftätte gewahrt. Als Beifpiele erwähne ich einige chriftliche 
Grabfammern in schefä-"amr aus dem 5. oder 6. Jahrh. Die dortigen Felſengrüfte jegen 
fih zufammen aus einem Vorraum und dem eigentlichen Grabraum, beide verbunden 
durch eine Thür mit Steinverſchluß. Das Grabgelaf ift nur mit je drei Troggräbern 
ausgeitattet. Gliedern fich diefe Felfengrüfte in Bezug auf ihre Architektur unſchwer in 

so die Neihe von vielen anderen auf paläftinenfiichem Boden ein, jo auch nach Seiten ibres 
Schmuds. In einer Gruft ift der Vorraum mit Skulpturen bevedt, in einer anderen 
der Grabraum, deſſen mittlered Troggrab überdies noch von zwei Säulen, auf einem 
hoben Poftament jtehend, flankiert wird. Dargeftellt find in dem Vorraum Sonnen, 
Granatzweige mit Früchten und Vögeln, Weinftöde, auch ein Kreuz mit A und 2 zwiiden 

55 zwei Vögeln u. f. w., in dem Grabraum Weinſtöcke, Vögel, Rofetten, Kreuze u. |. w. 
gl. ZdPV 1889 ©. 27ff.; de Roffi, Bull. 1890 p. —— und die an beiden Orten 

gegebenen weiteren Litteraturnachweiſe. Wenn ich den Schmud diefer chriſtlichen Grüfte mit 
demjenigen auch von zweifellos jüdischen zufammenbalte, jo gilt dies felbjtverftändlich nicht 
von dem inhalt der Darftellungen. In den jüdiichen Anlagen überwiegen vielmehr die 

so architektoniſchen Zierglieder, Gefimfe, Pilaſter, Säulen, Blattiverf u. dgl., während Sym⸗ 
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bole, wie der fiebenarmige Leuchter und das Horn, feltener verwendet find. — Da die 
Troggräber nicht nur im Orient, fondern auch im Deceident eine probe Rolle fpielen, fo 
jei noch auf eine Beſonderheit hingetwiefen, die in einer Anlage bei haifä nachgewieſen iſt. 
Im Gegenſatz zu den fonftigen Einleggräbern, die mit einer ihrer Langjeiten auf die Kammer: 
wände aufftoßen und ihrer Länge nach von einem Bogen überjpannt werden, grenzen bier 6 
die Troggräber mit einer ihrer Schmaljeiten an bie Hände an. Ferner treten ſie paar—⸗ 
weiſe geordnet auf, wobei fie nur ein ſchmaler Schlitz von ungefähr 0,2 m trennt, und 
wird je ein Paar von ihnen der Breite nach durch einen darüber fich wölbenden halb: 
freisförmigen Bogen zufammengejchloffen. Leider ift bis jegt nichts Genaues über die Ent- 
ſtehungszeit diefer Anlage, bei der der Vorraum durch einen offenen Hof nach Art eines 10 
Atriums vertreten wird, ermittelt worden. Bol. Zd PV 1890 ©. 175ff. u. Tafel 3. 

2. Syrien und Mefopotamien. Vgl. oben unter IH, A, bu.c. Wie Syrien eine Fülle 
von altchr. Kirchenbauten darbietet, jo auch eine erhebliche Zahl von Koimeterien. Je 
nachdem biefe an oder unter ber Erdoberfläche hergeftellt find, zerfallen fie in zwei A 
Hafjen. Man könnte füglich auch noch eine dritte Klaſſe unterjcheiden. Denn mande An: 16 
lagen jteden unten im felfenboden und find oben aufgemauert. Um bier gleich die ganzen 
oder halben Freibauten zu befprechen, jo find ihre Mauern aus Steinquadern zufammen- 
gefügt. Ihr Grundriß i gewöhnlich quadratiſch oder rechtedig, ihr Aufbau in einem oder 
zwei Geſchoſſen angeorbnet. Ihre Bedachung bildet bald ein Satteldach, bald eine Kuppel 
oder eine Pyramide. Selten erſcheinen die Bauglieder ſchmucklos. Vielmehr dienen meiftens 20 
Lijenen, Pilafter, Halbjäulen, Gefimje u. dgl. zur Gliederung der Flächen, und find bie 
Thüren mit ſchönen Portalen umrahmt und die fteinernen Thürflügel mit Neliefihmud bevedt. 

und zu befigen diefe Bauten auch noch Vorpläge mit Arkaden, jo daß ihr Äußeres an 
riech. Tempel erinnert. Im Innern, deſſen Dede eingewölbt ift oder aus wagrecht ges 
egten Steinplatten ſich zufammenfeßt, ſtehen Sarkophage entiveder frei oder in Piichen mit 26 
hemicykliſchem Abichluß, oder aber dieſe Nifchen ſelbſt find durch —— von Wänden 
zu Särgen ausgeftaltet. Die * der Grabſtellen iſt überall gering. Auch in einem 
doppelgeſchoſſigen Bau zu Häß zählt man nur acht. Häufig erſcheinen ſolche Grab: 
bäufer in Gruppen, jo daß man von Nekropolen reden kann. So originell indeſſen 
diefe Bauten, die im 4.—6. Jahrhundert entftanden find, auf den erften Blick fcheinen go 
mögen, 7 find felbjt die mehrgefchoffigen unter ihnen nicht Erfindungen hr. Architekten, 
—— ehnen ſich an ältere Vorbilder an. Für die Bauten mit mehr als einem Geſchoß 
ienten offenbar die Grabtürme jener Gegenden als Modell, wenn ſie auch nicht bis ins 

Detail kopiert wurden. Denn beiſpielsweiſe zwiſchen einem der bekannteſten Türme 
in Palmyra, noch im 1. chriſtl. Jahrhundert entſtanden (vgl. de Vogüs I p. 73 sq.), und 35 
den chr. Grabanlagen befteht infofern ein Unterſchied, als jener in feinem Innern nicht 
mit arcofolartigen Nifchen und Troggräbern, fondern mit Receſſen auögeftattet iſt. Dieſe 
find gerade jo breit, tief und hoch, daß in fie eine Anzahl von Särgen, einer über dem 
andern, hineingeſchoben werden konnte. Die nämliche Grabform ift neuerdings auch in 
einer großen unterirdiſchen Anlage zu Palmyra nachgewieſen, in der 280 Leichen bezw. 0 
Särge geborgen werben fonnten. Freilich auch diefe Gruft iſt nichtchriftlich, aber fie ift 
jünger als der genannte Turm. Sie entitand im Jahre 259 etwa. Bol. yore Strzy⸗ 
owski, Orient oder Rom, Leipzig 1901, ©. 11ff. — Außer aufgemauerten Grabhäuſern 
—* die Chriſten Syriens an der Erdoberfläche auch Troggräber (Arcoſolien) her, die ſie 
einzeln in Felſenwänden eintieften. Unter ſolchen Anlagen diejenige von Meſchoun be⸗ as 
ſonders interefjant, weil die Grabftellen an den Seiten eines Hofes, der an ein Atrium 
erinnert, ausgehöhlt wurden. Weiter benußte man sub divo jtehende Sarkophage zur 
Beifegung von Leihen. Auch mit diefen beiden Gruftformen waren die Heiden in jenen 
Gegenden vorangegangen. Über freiliegende Troggäber an Berglehnen vgl. Puchſtein 
und Humann, Reifen in Kleinafien und Nordiyrien S. 400. 50 

ie Grüfte unter der Erboberfläche find entweder von oben ober von der Seite 
in dem felfigen Geftein eingelafien. Im erſten Fall bedeckt den Abftieg ein Stein in 
der Form eines Sarlophagdedels, bie und da auch ein Überbau, der aus Säulen be 
ſteht (tegurium; vgl. dazu de Roſſi, Roma sott. III p. 437 sq.), oder aber mit feinen 
Mauern oder feinem Dach eine Kammer bildet. Im zweiten Fall erreicht man den Ein 55 
gang, eine gewöhnlich hübſch pofilierte oder fonft geſchmückte Thür, enttweder unmittelbar, 
oder man burchjchreitet erſt noch einen befonderen Vorplag, der manchmal mit Säulen 
ausgeſtattet ift und auf diefe MWeife einen Portikus formiert. Ye nad) Bedürfnis und den 
Wünfchen der Befiser und Baumeifter wurde hinter der Thür eine Treppe oder ein kleiner 
Vorraum vorgejehen. Zumeift jcheint man die Grabhöhle als ein einziges Gelaß gejtaltet so 
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u baben. N Grundriß unterjcheidet fich nicht weſentlich von dem ber ganzen ober 
En Freibauten, obwohl man in ihnen feltener Sarkophage findet. Gewöhnlich 
find an den Seiten der rechtedigen Räume Troggräber mit Bogenwölbung eingebauen, 
die zu ziveien, je eine links und rechts, zu dreien, je eines links, rechts und dem Eingang 

5 gegenüber, u. f. w. angetroffen werben. In der Regel find die Grabftellen fo angeordnet, 
daß die darin gebetteten Zeichen längs der angrenzenden Kammerwände rubten. Doc be 
gegnet auch das Syſtem, das bei haifa zu erwähnen war. Vgl. vorher unter 1. Be 
merkenswert ift das Vorkommen von Troggräbern für Kinder, die z. B. auch für Melos 
und die jüdiſchen Katakomben zu Benofa zu verzeichnen find, und die Erweiterung der 

10 Einleggräber an der unteren Partie ihrer Nüdkjeite, die fo häufig in Rom angetroffen 
wird. Vgl. unten unter V, A, b, 3, 3 und y 1. Der Verichluß der Tröge wurde in 
der Regel nicht durch einfache Platten, fondern durch ſchwere Steine bewirkt, die die 
Form don dachförmigen Sarkophagdedeln aufweiſen. Was die Zahl der Leichenbetten 
in einer und derſelben Kammer betrifft, jo beträgt fie in den von de Vogüs veröffent- 

15 lichten Anlagen höchſtens ſechs. Wenn eine in Sidon 1854 aufgebdedte unterirdifche 
Kammer von 30 Fuß Länge und 12 Fuß Breite von Haufe aus wirklich eine Grab: 
ftätte war, fo fügt fie fih in den Rahmen der bisher betrachteten Anlagen nur dann 
ein, falls man annimmt, ihre freiftehenden Sarkophage feien verjchwunden. Denn Grab: 
nifchen oder Särge wurden bier nicht gefunden. Vgl. Dietrih, a.a. O. Abgeſehen von 

20 diefer Gruft, darf für die unterirdifchen ſyriſchen Koimeterien, die, ſoweit die erhaltenen 
Inſchriften an die Hand geben, hauptfächlid aus dem 5. Jahrhundert datieren, feftgehalten 
werben, daß in ihnen der Sarg und das Troggrab die Regel bilden. Schieb:, Bant- und 
Senkgräber ſowie Nifchen mit geradlinigem Abjchluß zur Aufnahme von Sarkophagen, 
welch letere Form in Beidnifehen Anlagen Syriens begegnet, fehlen. Die geringe Zahl von 

25 Leichenftellen beweift, daß die ſyriſchen Grüfte nur für einen Heineren Kreis, Familien u. dgl, 
beftimmt waren. Mit diefer Beichränfung folgten die dortigen Chriften ihren beibnifchen 
Vorfahren, aber nicht bloß mit diefer allein, fondern auch mit der räumlichen Dispofition 
ihrer Koimeterien, wie ein Vergleich zwiſchen heidniſchen und chriſtlichen Anlagen ergiebt. 
Bol. das Material bei de VBogüs. Nur bevorzugten die Chriften unter den verjchiedenen 

30 Grabtypen das Arcofolium. 
Die Koimeterien in Mefopotamien fcheinen in der Hauptſache denen in Centralſyrien 

u entjprechen. Es giebt auch hier ganz und halb freiftehende Bauten an der Erbober: 
Hläche, ſowie unterirdifche Grüfte im SFelögeftein. Eine bedeutende Totenſtadt befigt das 
im nördlichen Mejopotamien gelegene Conftantina außerhalb feiner Mauern. Diefelbe be 

85 jteht aus ettva 20 Reihen von Grabgebäuben, die ihrerfeitS wieder aus je rund 100 Num- 
mern fich zufammenfeten, jo daß insgefamt ungefähr 2000 Grüfte in Betracht kommen. Die 
meiften von ihnen ragen nur in pen oberen Teilen aus dem Erbboden herbor. 
Bauftein ift Bafalt verwendet. Neben eingefchoffigen Bauten fommen auch mehrgejchoffige 
vor. Für einen dreigefchoffigen merkt Puchſtein an, daß fein oberftes Stockwerk aus Gips 

40 gebaut war. Ein Grabhaus fällt durd feine Ausdehnung auf. E3 mit 30 Schritt Länge 
und 15 Schritt Breite und war laut Inſchrift für die fremden errichtet. Die Grabftellen 
entfprechen in ihrer Form denen in den Felſengräbern von Doliche und Perre, die ihrer: 
jeit3 wieder an die centralfyrifchen Leichenbetten erinnern. Auch ihre Anordnung und Zahl 
ift feine andere wie die in Mittelforien bemerkte. In dem erwähnten turmartigen Ge: 

45 bäude ftanden je 3 Särge in den beiden unteren Stockwerken. Eine befannt gewordene 
Infchrift läßt erjehen, daß die Nekropole von Gonjtantina im 5. bezw. 6. Jahrhundert 
benüßt wurde. — Die unterirdichen Koimeterien Mefopotamiens werden vielfach in Ber 
bindung mit alten Steinbrüchen angetroffen. Offenbar waren mande von ihnen geräu— 
miger als ihre Gegenftüde in Syrien. Wenigftens ſah Rohrbach in Därä einen Saal, 

50 der jo ausgedehnt war mie eine Feine Dorfkirche. Allerdings fehlt e8 auch nicht an Hei- 
neren Grabftätten. So fand Sachau bei Urfa in zwei Anlagen nur je 3 Grabftellen, in 
einer anderen 3 Leichenbetten für Erwachſene und eines für ein Kind, in einer weiteren 
eine Hauptlammer mit 5 Plätzen und eine Seitenfammer mit 2 Plätzen. Bei einer Gruft 
ift erfichtlih, daß fie aus dem Jahre 805 ftammt. Derfelbe Gelehrte rühmt den reichen 

65 Reliefihmud einzelner Grüfte zu Dara. Nah der Angabe Rohrbachs fpielt das Trog: 
grab in Därä eine wichtige Rolle. 

3. Kleinafien. Vgl. oben unter III, A, d. Wenn man das Ergebnis der Beobachtungen, die 
zwei hervorragende Kenner Phrygiens hinfichtlich der dortigen Koimeterien noch in allerneuefter 
Zeit gemacht, Lieft, jo könnte man, wie bisher in der chriftlichen Archäologie üblich, fo aud 

eo in Zukunft verfucht fein, auf eine zufammenfafjende Beiprechung nicht nur der phrygiſchen, 
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fondern aller Heinaftatifchen chriftlichen Begräbnisftätten ganz zu verzichten. Denn das 
Geftändnis F. von Reberd, daß er in den von ihm betretenen Grottengräbern nicht 
die geringfte chriftliche Spur aus der Entjtehungszeit gefunden, und das Wort Ramſays: 
Hereafter, in the course of excavation, discoveries may, perhaps, be made 
of specially Chr. cemeteries; but none are now known, eröffnen naturgemäß 5 
nod geringere Ausfichten für die minder bedeutenden Provinzen Kleinafiens. Vgl. v. Res 
ber, Die phrygiſchen Feliendenfmäler, aus den AMA III. Cl. XXI. Bd. 3. Abthl., 
Münden 1897, ©. 69; Ramſay, The eities ete. vol. I part II p. 489. Indeſſen 
wingt die Eriltenz zahlreicher chriftlicher Gemeinden in Kleinafien während der apoftolis 
En Zeit und hernach (vgl. Harnack, SBA XXXVII, 1901, ©. 827. 834 ff.) dazu, 
in diefem Land auch viele Koimeterien vorauszufegen, und damit wenigſtens zu einem 
Verſuch, einiges zu ermitteln. Am befannteften find bis jet die chriftlichen Begräbnie- 
ftätten der zwei am weiteſten nad Sübojten gelegenen Provinzen Iſaurien und Eilicien, 
von denen jene das Glüd hatte, durch 2. Duchesne bereift zu werden. Nahe bei dem 
alten Seleucia, jet Selefkeh, find in ungleicher Entfernung voneinander zahlreiche durch ı5 
Thüren zugängliche vieredige Kammern aus weichem Kalkitein ausgehöhlt. Sie enthalten drei 
bis zehn Grabitellen, die an Arcojolien erinnern, aber im Gegenſatz zu diefen mehr aus ber 
Wand berbortreten. In Verbindung mit ihnen jtehen dünne Scheivewände, die oberhalb 
des Fußbodens aus dem Felſen gearbeitet find. Manchmal trifft man zwei Grabjtellen, 
eine hinter der andern, an. Unter dem freien Himmel find gleichfall® aus dem natürlichen Ge: 20 
ftein viele einzelne Gräber bergeftellt, Arcofolien und Sarkophage, welch letztere oft nur 
noch durch ihren Boden mit dem Felſen verbunden find, während ihre Wände völlig frei 
fteben. Felſenkammern und ifolierte Arcofolien kommen audy bei dem Dorf Libas vor. 
a bon jenen ähneln in ihrem Fafladenbau einem templum in antis. Viele ijolierte 

ärge umgeben drei Baſiliken in Mout, dem alten Glaubiopolis, und außerdem Senf: 3 
gräber, die mit einer wagrecht gelegten Steinplatte abgebedt find. Dieje Form fand Du— 
chesne in den von ihm bereiften Gebieten nur in Mout. Vgl. Bulletin de Correspon- 
dance Hell&nique, 4° annde 1880, p. 195 sqq. ®ictor Zanglois, Inseriptions 
Grecques, Romaines, Byzantines et Arm@niennes de la Cilicie, Paris 1854, 
p. 50 sqgq., id., Voyage dans la Cilicie ete., Paris 1861, p. 188 sq. ®on der so 
Grabthür einer Felfengruft ftammt die Inſchrift Corpus inseriptionum Graec. IV 
n. 9259 aus dem %. 461, gefunden zu Aladja auf dem Taurus, einer Ortſchaft, wo 
es von ähnlichen Anlagen mwimmelt. Vgl. Revue archöologique 4° annde, Paris 
1847, p. 175. — Aus Cilicien kommen in Betracht Corykos, jegt Ghorigos, Elaeufja 
und Anazarbe. Die lehte Stadt befitt eine große Nekropole aus dem ſpäteren chriftlichen 35 
Altertum, in der Kammern und Särge, beide aus dem gewachſenen Feljen getvonnen, 
vertreten find. Wgl. L’Athenaeum Frangais 2° annde, Paris 1853, p. 1186 sq. 
Dasjelbe gilt von Elaeufja. Vgl. ibid. 1° annse, Paris 1852, p. 318. Darf man aus 
der Zahl der njchriften auf die der vorhandenen Gräber fchließen, jo würden unter 
den ciliciſchen Koimeterien diejenigen von Corykos die bedeutenditen fein. Vgl. L’Athe- «0 
naeum Frangais 1° annde p. 317. Xanglois, Inscriptions ete. p. 39sqgq.; id., 
Voyage etc. p. 206sgqq. Corp. Inser. Graec. IV n. 9163 sqq. The Journal of 
Hellenie studies vol. XII, London 1891, p. 238. Grablammern find, zum Teil in 
mehreren Reihen übereinander, in den Felſen getrieben. Man betritt fie durch vieredige 
Offnungen, die mit Platten verjchloffen waren. Sie alle waren für Familien oder Heine 45 
Gemeinſchaften berechnet. Eine Reihe von Hügeln in einer Ausdehnung von mehreren 
Kilometern bededen freiftehende große Sarfophage mit fatteldachförmigen und afroterien- 
geihmüdten Dedeln. Die ganze Nekropole, in deren Mitte eine Kirche fich erhebt, gehört 
dem ausgehenden chriftlichen Altertum an. — In Piſidien weiſen fih durch Kreuze als 
hriftlih aus Grablammern zu Termefjos. Daß in einem der Felsgelaſſe ein Arcojolium so 
ausgehöhlt war, wird ausbrüdlich bezeugt. Vgl. Landoronsti, Städte Pamphyliens und 
Pifidiens, 2. Bd, Wien u. f. w. 1892, ©. 35. 223. Da Armenien bei Arabifjos, jett 
Yarpuz, hriftliche Felfengräber befist, jo ift es nicht ausgeſchloſſen, daß auch die Provinz, 
die zwischen diefer und Piſidien und Iſaurien liegt, Kappadocien, ſolche aufzuweiſen hat. 
Wenigitens ſah Erneſt Chantre in Azousguzel Grotten, die er mit den Anlagen zu Dana in ss 
Syrien vergleicht. Freilich enthalten die armenischen Hypogäen Bankgräber, die ſyriſchen 
Troggräber. Vgl. Papers of the American School ,„.. . at Athens Vol. 2, 1888, 
p. 289; Chantre, Mission en Cappadoce 1893—1894, Paris 1898, p. 121—123. — 
Ob die chriftlihen Grabgrotten fi nur auf die genannten Teile Kleinafiens beſchränken 
oder auch ſonſt noch begegnen, muß vorerft dahin geftellt bleiben. Freilich möchte ich ver= oo 

— 0 
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muten, daß in der Hauptfache auch von ihnen gilt, was ſchon von den vordhriftlichen 
Ben befannt ift, daß diefe vornehmlich in Phrygien und in den öftlichen Küften- 
ändern des Mittelmeeres zu or find. Vgl. Otto Benndorf und George Niemann, 
Reifen in Lykien und Karien, Wien 1884, ©. 96. Jedenfalls aber ift es fchon jetzt in- 

5 tereffant zu bemerken, daß gerade die Syrien benachbarten Zleinafiatifchen Gebiete Typen 
aufmweifen, die auch jenem eigentümlich find, einzelne Felfengrüfte für eine Heinere Anzahl 
von Leichen beftimmt. Und nicht minder wichtig ift die Wahrnehmung, daß derartige 
Hypogäen in Gegenden Kleinafiens angetroffen werben, in denen auch heidniſche Yamilien- 
begräbnisftätten in größerer oder Hleinerer Zahl aufgefunden find, und daß dieje, ſoweit 

10 fie der fpäteren Zeit angehören, mit jenen in der Architeftur fich berühren. 
Wie mir jcheint, hat man neben dem Mangel an Intereſſe für die Koimeterien Kleinafiens 

gerabe in der engen Verwandtſchaft zwiſchen diefen und den dortigen heidniſchen Sepulfralan- 
lagen die Haupturjache zu erkennen, weshalb bisher nur eine fo geringe Anzahl von hriftlichen 
Begräbnisftätten in jenen wichtigen Urfigen des Chriftentums nachgetwiefen if. Um aber 

15 auch diefe Meinung zu begründen, möchte ich befonders auf Phrygien hinweiſen. Zunächſt 
lafjen die vielen driflichen Inſchriften, die Ramſay aus diefer Provinz veröffentlicht bat, 
feinen Zweifel aufkommen, daß die chriftlichen Phrygier ebenfo wie ihre heidnifchen Vor: 
fahren Grabanlagen von geringem Umfang berzuftellen pflegten. Manchmal waren dieje nur 
für zwei Ehegatten berechnet, vgl. z. B. Ramſay, l.c. vol.I partII p.519 n.359. In der Regel 

20 nennen aber die Grabjchriften ur Perfonen, jo die beiden Ehegatten und einen Verwandten, 
Ramſay p. 560 n. 451, die Ehegatten und ihre Kinder oder die Ehegatten, ihre Kinder, 
des Mannes Eltern, Bruder und Schwägerin und deren finder, Ramſay p. 519 n. 358; 
p. 518 n. 356. Aud außerhalb des engjten Familienkreifes ftehende Perfonen find Teil: 
haber der Gruft, jo neben einem Mann und feinem Bater fein Obeim, der Bifchof, Ramſay 

3 p. 521 n. 362. Daneben finden fich Fälle, wo der Eigentümer des Grabes fich vor: 
behält, noch weiteren Yeuten ala den in der Inſchrift genannten einen e. in feinem 
Eigentum zu gewähren, 3. B. Ramfay p. 519 n. 357. Weiter geben die Grabfchriften 
ee ee zur Ermittelung der Form mancher —— Begräbnisftätten. 

eilih aus Bezeichnungen wie ojua, urnjua, urnueior, oıov, Töußos, TApos, 
9 dam u. dgl., die in Whrpgien und in fonjtigen ante —— — (äßt Ah 

nicht viel entnehmen. Dagegen ift Foo geeignet, eine genauere Vorftellung zu ver: 
mitteln, und namentlid) da, wo neben ihm noch ein anderer Beitandteil der Gruft genannt wird. 
In Verbindung mit chrijtlichen Grabanlagen erſcheint Jowor da und dort auf chriftlichen 
Infchriften, am häufigſten freilich in Phrygien. Vgl. oben unter I und Ramfay p. 517 sq. 

3 Man wird zugeben müflen, daß Heroa an fich verjchiedene Arten von Eleineren Grab: 
anlagen heißen können, unter und oberirbiiche. So wird beifpieldweife eine in den Felſen 
gehauene Gruft bei Corykos auf der zugehörigen Inſchrift yodeo» genannt. Vgl. The 
Journal of Hellenice studies vol. XII, London 1891, p. 238; über die griechiich- 
beibnifchen Heroa vgl. W. H. Rofcher, Lerifon der griech. u. röm. Mythologie I, Sp. 2493 ff. 

«0 Indeſſen zwei chriftliche Inſchriften aus Phrygien erwähnen neben dem jowor auch den 
dazugehörigen Amuös, was ſchon um des Wortes willen Beachtung verdient. Denn da— 
mit bezeichnen die chriftlichen Schriftiteller in der Regel einen heidniſchen Altar, während 
fie für den chriftlichen Altar andere Ausdrücke wählen. Vgl. oben Bd I S. 392. Ramſah 
p. 519 n. 357: Ado. ’Ayan[wulevös ... . zareoxelbaloer 16 Hodor ‚nal low] 2 

s abıo Bwuör xri. und p. 525 n. 369: [TO jowov xal T]övr Zr’ abroü Bouöor za- 
teoxevaoev Abo. Zaotıxös vri. Erſcheint hier das Heroon unten und der Altar oben, 
jo wird man zwiſchen beiden ein bauliches Zwiſchenglied zu denken haben, das jenem als 
Dede und diefem als Boden diente. Dabei kommt eber als eine Felſengruft ein Freibau in 
Betracht. Wie derfelbe im einzelnen gejtaltet war, läßt fich natürlich aus den kurzen An: 

50 gaben der Anfchriften nicht entnehmen. Aber es jteht nichts der Annahme entgegen, fein 
Grund: und Aufriß babe im weſentlichen Anlagen mie dem Heroon zu Saradſchik in 
Lycien entiprochen, das fich zufammenfegt aus einem kryptaartigen Unterbau, in dem bie 
Zeichen beigejeßt wurden, und einen tempelförmigen Oberbau, beide getrennt voneinander 
durch ein Tonnengemwölbe. Vgl. Eugen Peterſen und Felix von Lufchan, Reifen in Lykien, 

65 Milyas und Kibyratis, Wien 1889, ©. 151ff. Daß indefjen diefer Vergleich nicht zu 
ewagt ift, läßt eine Inſchrift aus Ephefus erjehen, die an der Thür eines aus Quader— 

Beinen erbauten Grabgebäudes eingemeißelt iſt und die dasſelbe zweimal ald Hosor be 
zeichnet. Vgl. Corpus inscript. Graec. IV n. 9275. Wohl kann man darüber im 

weifel fein, ob der untere oder obere Teil der Legende älter ift und ob auch der untere 
co Teil, der ausfagt : rToüro Tö Nowor zal ro Inıxzelusvov omiAagıov Eorw .. ., von 
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einem Chriften herrührt; aber ſelbſt wenn man den heibnifchen Urfprung des unteren Teils 
zugeben könnte, fo bliebe doch noch die Thatfache beftehen, daß ein oder mehrere Chriſten 
den Grabbau mit feinem solarium fich angeeignet und benüßt haben. Was diefes ſelbſt 
betrifft, jo wird feiner oft in der Litteratur und auf Inſchriften gedacht. Danach iſt es 
bei Begräbnisftätten der obere, gewöhnlich bededte Raum, wo die Verwandten und freunde 5 
der Beigefegten oder die Mitglieder einer Genofjenichaft fich verfammelten, um durch Opfer, 
Mahl u. dgl. das Andenken ihrer Angehörigen zu begehen. Vgl. de Roffi, Roma sott. III 
.474 sq., auch Du Gange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis t. VI p.281. 
ie immer aber die Heroa, welche die beiden phrugifchen Infchriften im Auge haben, ge— 

ftaltet getwejen fein mögen, die Nennung des Altars neben dem Heroon genügt, um zu yo 
erkennen, daß die dortigen Chrijten fein Bedenken trugen, ihre Grabjtätten ſpezifiſch heid- 
niſchen Vorlagen nacyzubilden. Auf Grund diefes Ergebnifjes muß jedenfalls ein Teil der 
in Phrygien und wohl auch fonft hergeftellten Grabanlagen mit Altären für das Chriften: 
tum veflamiert werden. Welche Denkmäler dabei in Betracht fommen, hat die archäologifche 
Forſchung bei infchriftlofen Anlagen namentlich durch ftiliftiiche Unterfuchungen der Archiz 3 
teftur zu ermitteln. — Während zweimal in Phrygien Heroon und Altar ald Beitandteile 
von Koimeterien erwähnt werden, gedenkt eine Inſchrift aus Hodjalar eines Altars, eines 
darunter befindlichen Zeichenbehältnifjes und einer Einfriedigung. Vgl. Ramjay p. 717 n.651: 
Adondıoı Idios ai Mnvögdos . . . row Bwuor xal riiv ar’ alroü 00opöv ovv 
To —— xowös zareoxedacar xta. Auch hier kann man an einen Freibau denken, a, 
defien Erdgeſchoß einen Sarkophag umſchloß, und in deſſen Obergeſchoß ein Altar ftand, 
während die Gefamtanlage eingejchlofien war mit einem Gehege, etwa einem Zaun oder 
wahrſcheinlicher einem GSteingitter oder einer Mauer. Soll ich auch für diefe Grabftätte 
etwas Analoges aus der heibnifchen Sepulkralarchitektur Kleinafiens beibringen, fo kann 
auf das erwähnte Heroon von Saradichif, in deſſen Unterbau ein Sarkophag fich befand, a5 
und auf ein Heroon zu Myra vertiefen werden, das, wie e8 den Anjchein hat, umgeben 
war „bon mauerumfclofjenem Gärtchen”. Vgl. Peterfen und von Lufchan, a. a. O. S. 35f. 
Derartige Einfriedigungen begegnen übrigens auch im Abendland namentlich bei Grab» 
anlagen an der Erdoberfläche. Vgl. de Nofji, Roma sotteranea III p. 439. Über ben 
Abſchluß der heidnifchen Heroabezirke vgl. Roſcher, a.a.D. Sp. 2494 f. — Ein wertvolles 30 
Gegenftüd zu dem vorhin erwähnten Heroon in Ephefus erwähnen die Acta Joannis 
für die gleiche Stadt, wertvoll befonders darum, weil man erkennt, wie um 160—170 
eine chriftliche Grabftätte dafelbft befchaffen war. Diefe beitand aus einer offenbar nicht ganz 
Heinen Grablammer, uvjua und urnusiov genannt, die eine verjchließbare Thüre, Adoa 
und eioodos bezeichnet, hatte, und einem Grab, zapos, im Innern. Vgl. Acta aposto- 35 
lorum apocrypha ed. Lipsius et Bonnet P. II vol. I p. 185sqq. 

Allerdings vermögen die Refultate, aus nfchriften gewonnen, dem Chriftentum in 
Kleinafien nur zu einem Teil feines Befisftandes an Begräbnisftätten zu verhelfen. Andere 
Teile kann ihm aber eine gründlichere archäologiſche Forſchungsweiſe, als fie bisher üblich 
war, verichaffen. Dabei denke ich zunächit wieder an Phrugien, und zwar diesmal an «0 
feine Fselfengräber. Nachdem man I ihon daran gewöhnt hatte, diefe Grüfte möglichit 
hoch zu datieren, unternahm es jüngjt A. Körte, zu zeigen, daß alle bisher dem 5 und 4. Jahr⸗ 
hundert v. Chr. zugewieſenen Anlagen Erzeugnifje der römischen Kaiferzeit feien. w7 u.a. Mit 
theilungen des Archäologiichen Snftituts, Mtbenifche Abtheilung, Bd XXIII, Athen 1898, 
©. 146 ff. Er begründet jeine Anficht in erfter Linie durch den Hinweis auf die Form a: 
ber Grabjtellen, die in den angeblich vorchriſtlichen Felſengräbern die gleiche ift mie bie 
der Arcofolien in den chriftlichen Katatomben. Und in der That ift die Übereinftimmung 
frappant. Aber gerade diefe enge Vertwandtichaft drängt mich zu der Vermutung, daß die 
und jene feither für heidniſch gehaltene Felſengruft auf Chriften zurüdgeht. Ob aber diefer 
Vermutung nicht die oben erwähnten Wahrnehmungen von Rebers im Wege ftehen? Ich so 
laube, dieje Frage verneinen zu dürfen mit dem Hinweis auf bie —* — Inſchriften 
hrygiens, die, wie die chriſtlichen Inſchriften im Orient überhaupt, ſehr arm an chriſtlichen 

Zeichen und Bildern find. Vgl. Ramſay, J. ec. p. 489sq. Mélanges d’archöologie et 
d’histoire XV° annde, 1895, p. 250 sq. 

Zu großer Bedeutung gelangten im chriftlichen Grabweſen Kleinafiens die Sarfophage, 55 
die entiveder im Innern von Grüften, wie z. B. in dem erwähnten Heroon zu Ephefug, 
oder unter freiem Himmel aufgeftellt oder aber aus dem felfigen Geltein der Landſchaft 
bherausgearbeitet wurden, alfo teils beweglich, teild unbetweglich waren. Mit diefer Vorliebe 
für die Sargbeftattung traten die Hleinafiatischen Chriften in die Fußtapfen ihrer heibnifchen 
Voreltern, die beiſpielsweiſe in Lycien viele Sarkophage hinterlafjen haben. Eine Anzahl oo 
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von chriftlichen Steinfärgen aus verjchiedenen Provinzen Kleinafiens verzeichnet das Cor- 
us inseriptionum Graecarum, die fich noch leicht mit Hilfe von fpäteren Veröffent: 
se bejonders in Zeitfchriften vermehren ließe. Bemerkenswert ift, daß die Chri- 
ften die von ihnen —— Sarkophage häufig nicht ſelbſt herſtellten, ſondern heid— 

b niſche Särge öffneten und aufs neue in Gebrauch nahmen. Der Ausdruck dafür iſt 
ävaveododaı. Dieſe Unfitte war befonders in Mofien und Bithynien verbreitet, fie läßt 
fich aber auch im Helleöpont, in Phrygien und fonft nachweifen. Vgl. Mittheilungen des 
archäologifchen Inſtituts, Athenifche Abtheilung, 1881, ©. 125f. Papers of the Ame- 
riean School ... at Athens Vol. 1, 1882—83, p. 82sq. SBA XXXV, 1888, 

10 ©.878 ff. Ramſay, 1. e. p. 550. Freilich waren die Chriften aud in diefem Stüd die 
Schüler der Heiden. Vgl. ein Beifpiel Mittheilungen des archäol. Inftituts a. a. DO. ©. 126f. 
Soweit die zu Gebote ftehenden Abbildungen und Befchreibungen erkennen laſſen, 
weicht die Form der chriftlihen Sarkophage von derjenigen der heibnifchen faum ab. Auf 
einer Blinthe, einem Unterbau oder dem bloßen Erbboden erhob fich der eigentliche Sarg, 

15 in großen Dimenfionen gehalten, der mit einem Dedel gefchloffen wurde. Für diefen 
wählte man häufig die Form eines doppeljeitigen Daches mit Afroterien. — Daß die Elein- 
afiatiichen Chriften auch an der Erboberfläde, wenn die felfigen Bodenverhältnifie es ge 
ftatteten, Arcofolien anlegten, möchte ich vermuten, Pe dies auch von feiten der Heiden 
in den chriftlichen Jahrhunderten geſchah. Eine Arcofolanlage aus dem Jahre 269 nach Ehr. |. 

20 Peterſen und v. Luſchan, a. a. O. ©. 167. Ebenfo dürfen wohl aud) Senfgräber sub 
divo für verfchiedene Gegenden der Halbinjel vorausgejegt werben. In den ſuͤdweſtlichen 
Teilen bemerkte allerdings Duchesne nur ſolche in Mout. Dagegen find heidniſche ander: 
wärts bezeugt. Vgl. Landoronsfi, a. a. D., 1. Bd. ©. 74. 94. — Noch liegt über der 
hriftlichen Grabwelt Kleinafiens ein ziemliche® Dunkel. Aber es kann ſchon jest faum 

25 zweifelhaft fein, daß auch in ihr der „Hellenismus in chriftlichem Gewande in weitem Um: 
en meiter lebte”. Vgl. Philologus 1894 ©. 346. 

4. Die Krim. —J oben unter III, A, e. Dank der vorzüglichen Monographie Kulakowskys 
über die chriftlihe Grablammer von Kertſch vermag man fich von ihr eine deutliche Vor: 
ftellung zu maden. In einer Tiefe von 8m unter dem jeßigen Straßenniveau aus einer 

so feiten Lehmmafje ausgehöhlt, beiteht dieſes Hypogäum nur aus einem Gelaß, deſſen 
Grundriß trapezförmig ift. Seine längjte Seite mißt 2,4 m, feine Höhe am Eingang 1,4m 
und hinten 1,75 m. Links, recht3 und rüdmwärts ift in der oberen Hälfte der Wand und 
deren Breite faſt ausfüllend je ein Grab eingefügt, das als Nifchengrab bezeichnet erden 
muß, obwohl es von den Loculi in den römiſchen und fonjtigen Katakomben daburd ab: 

85 tweicht, daß es oben einen leicht gerundeten Abjichluß hat. Den Zugang zu der Kammer 
erjchließt eine ungefähr 1 m hohe Thür, die etwas höher liegt mie fie, weshalb bie 
Anlage von einigen Stufen zwiſchen beiden nötig wurde, und vor der Thür ein im Quer— 
jchnitt faft vechtediger Schacht, der von der Erboberfläche ſenkrecht hinabgeführt ift. Bis 
jest hat man, fo viel ich weiß, Feine weiteren chriftlichen Grabfammern am Mithridates: 

40 berge gefunden; aber auch das einzige Eremplar genügt, um zu erkennen, daß die Chriften 
in der Krim um 491 einheimifche Grabanlagen nachbildeten. Denn es unterjcheidet fi 
nah Kulakowsly in feiner Größe und Einrichtung nicht weſentlich von den früher be 
fannt gewordenen heidniſchen Hypogäen. 

5. Agypten. Vgl. oben unter III, A, f. In feinem Verhältnis zu der Bedeutung Unter: 
45 ägyptens in der alten Kirche ftehen die bisher dort bekannt gewordenen chriftlichen Hypo: 

gäen, ober genauer, die Nachrichten über diefelben. Zwar hat es auch im diefem Land 
an Funden nicht gefehlt, aber fie find im früherer Zeit nur ganz gelegentlich beachtet 
worden. So ift man denn leider bei der Trage nach den alkcprättichen Grabanlagen 
Unteräguptens in der Hauptſache auf Alerandrien angewieſen und auch bier mehr auf 

50 ſtizzenhafte Bemerkungen wie auf fachmänniſche und abjchließende Unterfuchungen. Unter 
den im 19. Jahrhundert zugänglich gewordenen Katakomben ift am befanntejten die 1858 
entdedte. Vgl. Néroutſos-Bey, Notice p. 26sqq.; Alexandrie p. 38sqq.; de Roſſi, 
Bull. 1865, 57—64; 73—77. 1866, 72. 1872, 26sq. 1881, 116sq. Sie liegt im 
Südweſten der alten Stadt in der Nähe des Serapeums, umgeben von vielen anderen 

55 Grabhöhlen, die wie fie in felfigem Terrain eingelafjen find. Bon Süden aus führt eine 
Treppe in einen Vorraum, ein fait quabratifches Rechteck, mit einer im Weſten ſich an 
ichließenden hemicykliſchen Nifche. An diefer zieht fich eine maffive Banf entlang, während 
in der norböftlihen Ede des Rechtecks eine GRaffertufe eingetieft ift. Von dem Vorraum 
eigen zwei Grablammern ab, im Oſten ein langgeftredtes Rechted, im Norden ein 

6 Quadrat. In der erften, mit einem Tonnengewölbe oben abjchliegend, bemerft man 32 
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Schiebgräber, an den beiden Seiten je 14 und im Hintergrund 4, und ziwar jo auf zivei 
Reihen übereinander verteilt, daß eine Reihe an den Seiten je 14 und im Hintergrund 
je 2 Stellen zählt, die etwas höher als breit find. Die andere Grabkammer umſchließt 
an ihrer linken, rechten und Rückſeite je ein Troggrab mit einem unter dem Nivenu 
des Fußbodens ausgehöhlten Senkgrab. Über den Trögen ift eine Nifche eingehauen, 5 
unten an ben Schmalfeiten der Gräber geradlinig und an der Dede als flacher Bogen 
formiert. Diefe Variante von Nifchenbildung wird gelegentlich auch in Paläftina, Si- 
ilien und Unteritalien angetroffen. Vgl. Mittheilungen und Nachrichten des deutjchen 
DB aläftina-Bereins 1898 S. 40 Abb. 4; unten unter V, A, b, 4, 1 und 4. Daß unjere 
Katakombe von Ehriften gebraucht wurde, ift durch die erhaltenen Malereien und Inſchrif— 
ten ficher geftellt, die freilich jünger find als die Anlage felbft. Wenn B. Schulte die 
Schiebgräber benüßt, um die fie bergende Kammer als eine jüdiſche auszufcheiden, fo 
kann ich ihm dabei nicht folgen. Denn einmal fteht diefe mit dem Vorraum in unmittel- 
barer®erbindung, weiter kommen auch in den chriftlichen Katafomben auf Sizilien und zu Rom 
Sciebgräber vor (opt. unten unter V, A, b, 5, 1 und y, 1), vor allem aber gehen bie 
Beobadjtungen des beiten Kenners der Hypogäen Alerandriens, Néroutſos, dahin, daß bie 
chriſtlichen, jüdiſchen und heidniſchen Katalomben ſich in Bezug auf ihre Architektur nicht 
unterfcheiden. Vgl. Notice p. 48. Da aber gerade die Schtebgräber unter den bisher in 
Alerandrien beobachteten Grabformen die — ſpielen, ſo darf man an ihrem Vor: 
fommen in driftlichen Anlagen nicht nur feinen Anftoß nehmen, jondern jogar annehmen, 20 
daß eine Anzahl von Grüften, die ſolche Gräber enthalten, aber ſich nicht durch Inſchrif⸗ 
ten u. dgl. als chriftliche ausweiſen, von Chriften bergeftellt ift. Übrigens erfahren die 
Beobachtungen des zulegt genannten Gelehrten durch Funde aus dem Jahre 1899 eine will: 
fommene Beftätigung und Bereicherung. Diefe, durch H. Thierſch wiſſenſchaftlich aus: 
ebeutet, werfen erheblichen Nugen auch für eine genauere Kenntnis der chriftlichen 25 
talomben ab und lafjen darum viele alte Verlufte auf chriftlichem Gebiete einigermaßen 

verjchmerzen. Vgl. Bulletin de la soci6t6 arch6ologique d’Alexandrie No.3 (1900). 
Es handelt ſich dabei um zwei nahe bei einander gelegene nichtchriftlihe Grüfte in Gab— 
bari (Alerandrien), für das jchon Néroutſos Katafomben bezeugt. Vgl. Alexandrie p. 61. 
Die eine gegen Mitte der römischen Kaiferzeit entitandene Anlage jest ſich zuſammen aus 30 
einer Treppe und zivei unmittelbar aneinander ftoßenden beinahe quadratiſchen Kammern, 
ungefähr 16 und 13 qm groß. In dem erften Gelaß, deſſen Dede aus der feiten Erd— 
majje berausgefchnitten twurde, finden fich Grabjtellen in Form von Schiebgräbern nur auf 
der Iinfen und rechten Seite, je fechs, in zwei Neihen angeordnet, fo daß auf jede Reihe 
drei Gräber entfallen. Im zweiten Gelaß, deſſen oberer Abſchluß aus einem gemauerten 35 
Tonnengewölbe befteht, waren, ebenfalls auf zwei Geſchoſſe verteilt, von Haufe aus 
links und rechts je vier und an ber Hinterfeite ſechs Schiebgräber angebradt. Später 
famen auf der Rüclſeite noch einige weitere derartige Leichenftellen hinzu. Der Plan der 
anderen Katakombe ijt dreiteilig. Von einer Treppe gelangt man in eine 4,5 m lange 
und breite Grablammer und von diefer in eine zweite etwas Eleinere, die jelbjt den ao 
Zugang zu einer britten noch kleineren in ihrem Grundriß trapezförmigen erjchließt. 
Alle drei Räume liegen in der gleichen Achſe. Die Grabformen in ihnen unterjchei- 
den fich nicht mwejentlich von denjenigen in ber erfterwähnten Katafombe. Denn aud) 
F trifft man Schiebgräber an, einige an ihrer Seite behufs Aufnahme von mehreren 
eichen erweitert, die faſt alle in zwei Reiben angeordnet find. Nur an einer Stelle 46 

erjcheint anftatt eines Schiebgrabs ein der Länge nad auf die benachbarte Wand auf: 
ftoßendes. Insgeſamt werden 41 Gräber gezählt. Jedoch ijt der Rahmen des Bildes 
ein weit reicherer ald in dem chriftlichen Hopogäum. In den beiden großen Kammern 
find nämlich zwiſchen den Schiebgräbern und auch an den übrigen Wänden Bilaiter, 
an einer Seite des größten Gelafjes fogar vier Säulen bergeftellt, über denen ſich co 
flache Kuppeln ala Deden erheben. Ob der in ber Mitte der größten Kammer erhaltene 
—— Deckenträger war oder eine andere Beſtimmung hatte, läßt ſich nicht entſcheiden. 

och halte ich im Hinblick auf Anlagen in der Cyrenaika und auf Sizilien die erſte Annahme 
für die wahrſcheinlichere. Weil über die Ausſtattung der früher in Alexandrien aufgedeckten 
Hypogäen kaum etwas bekannt wurde, fo iſt es um fo verdienſtvoller, daß Thierſch in den 66 
jüngft gefundenen ein genaues Inventar aufgenommen hat. Danach waren in den aller—⸗ 
meiſten Schiebgräbern mehrere Leichen beigejegt. Die Einbettung erfolgte gewöhnlich in 
der Weiſe, daß zuerjt die Füße der Toten in die Stollen hineingefchoben wurden. Nach 
der Beifegung —* man die Gräber vorne mit Platten oder Mauerwerk. In einem 
Falle enthielt ein Grab einen Holzſarg und in mehreren Bleiſärge für Kinder. Außerdem 60 
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wurde eine Kinderleiche unter der Höhlung einer gefpaltenen Amphora, eine andere Heinere 
im Innern einer foldhen gefunden. An Beigaben der Toten kamen zum Worfchein 
Glasgefäße, Schüffeln, Näpfe, Platten und ähnliche Gefäße, Lampen, Altärchen aus 
Thon u. ſ. w. Bemerkenswert ift, daß eine der Kammern zwei Waſſerbehälter im Fuß— 

5 boden befigt, ähnlich der Kufe in der chriftlichen Katafombe. Wie hier und in der Arti- 
teftur überhaupt eine Parallele befteht zmwifchen dem chriftlichen und den heidniſchen Hp: 
pogäen, jo wird man auch vorausfegen bürfen, daß den chriftlichen Leichen ähnliche 
Gegenjtände beigegeben twaren wie den heibnifchen, und dies um jo mehr, als in den zwei— 
fellos chriftlichen Katafomben unzählige Stüde von Glas- und Thongerät u. dgl. nadge 

10 wieſen find. Vgl. unten unter VI. — Außer der feit 1858 belannten chriftlichen Kala— 
fombe zu Alerandrien gedenkt Néroutſos noch eingehender einer anderen von ibm für 
chriftlich gehaltenen, die 1876 entvedt wurde. Vgl. Alexandrie p. 53sq. Den Vorraum 
vergleicht er einer griechiichen oder römifchen aedieula. Freilich tragen die Pfeiler nicht 
Kapitelle mit Akanthusblättern, fondern mit Lotosblumen. An diefen aus dem Felſen 

15 ausgehöhlten Teil fchließt ſich eine ebenſo bergeftellte oblonge Grabfammer an, Iints, 
recht3 und binten mit drei Reihen von Schiebgräbern übereinander, zufammen 54, aus 
geftattet. — Die bisher erwähnten Koimeterien Alerandriens find als Familiengrüfte 
zu betrachten. Daß eine der beiden heibnifchen Anlagen mehreren Generationen gedient, 
weiſt Thierſch an der Hand der Um- und Anbauten und der verichiedenen Berpußichichten 

zo nad. in gleiches darf auf Grund mehrerer folder Schichten von dem im Jahre 1858 
entdedten chriftlichen Hypogäum bejtimmt angenommen werden. Ob es aber bei bem 
Familiengruftſyſtem, mit dem die Heiden und Juden in Alerandrien den Anfang ge 
macht, bei den GChriften ftets geblieben ift? Eine Vergleihung der Katakomben in 
dieſer Stabt mit denen in der Cyrenaika fpricht nicht für die Bejahung diefer Frage; 

35 und fie müßte völlig verneint werden, wenn man eine Anlage, die ſchon der Reiſende 
Pococke kurz Ya für chriſtlich halten dürfte. Vgl. Pocodes Beichreibung u. ſ. w. 
©. 15 und Taf. V, Aund B. Hier fließen fih an einen breiten Flur links und rechts 
je drei und hinten eine Kammer an. Jedes diefer Gemächer ift auf feinen beiden Yang: 
jeiten mit 24 und an feiner Hinterfeite mit 9 in drei Reiben übereinander eingetieften 

80 — beſetzt. Dazu kommen noch an der Rückſeite jeder Kammer zwei An— 
hängſel, die von den letzten Schiebgräbern an den Langſeiten abzweigen und über deren 
Bedeutung ich dank der unzulänglichen Zeichnung Pocockes nur eine Vermutung ausſprechen 
kann. Vielleicht ſind ſie als ſeitliche Erweiterungen der Schiebgräber zu betrachten, ſo daß 
mehr Leichen in den betreffenden Stollen Platz finden konnten, Gegenſtücke zu den jüngſt 

85 bon Thierſch nachgewieſenen Formen. Wenn man auch von dieſen Anflickſeln abſieht, jo 
bleiben doch noch 399 Grabſtellen übrig, eine zu große Zahl, als daß man das ganze 
Cömeterium für eine bloße Familiengruft halten könnte. 

6. Die Cyrenaika. Vgl. oben unter III, A, g. Die Cyrenaifa und voran ihre alte 
Hauptitabt beſitzen Feljengrüfte, darunter auch chriftliche, in Hülle und Fülle. Leider find 

a0 fie bisher weder volljtändig, noch in völlig zuberläffiger Weife zugänglich gemacht, weshalb 
auf abſchließende Urteile verzichtet werden muß. Soweit die Veröffentlichungen von 
Pacho ſowie von Smith und Porcher erkennen laſſen, find die meisten Grabanlagen von 
Cyrene in den ſteil abfallenden Felsabhängen in der Nähe der alten Stabt ausgeböhlt. 
Nur bei einigen wird ausdrüdlich der chriftliche Urfprung auf Grund von Bildern, Sym— 

45 bolen und Inſchriften angegeben; doch ift zu vermuten, daß damit ihre Zahl nicht erfchöpft 
ift. Betrachtet man die Grabftätten ohne Rückſicht auf ihre Herkunft, fo find die darin rubenden 
Leichen beigejegt in beweglichen und unbeweglichen fteinernen Särgen, Trog: und Senkgräbern 
und Wandnifchen ohne Tröge (Loculi) ſowie in einer Art von Schiebgräbern. Was zunädit 
die lete Form angeht, fo find häufig, ähnlich wie in der erwähnten nichtehriftlichen Katakombe 

co zu Palmyra (vgl. vorher unter 2), in den Felſen lange, jchmale Recefje eingejchnitten, 
worin die Toten, durch horizontal gelegte Platten voneinander getrennt, etagenweiſe unter: 
eg waren. Entweder zeigt der Uuerfchnitt folder Gräber an den Seiten eine gerade 
inie oder eine Abtreppung, wobei die unteren Gräber jchmäler find als die oberen. Ob 

daneben Cyrene auch wirkliche Schiebgräber befitt, laffen die zu Gebote ftehenden Notizen 
65 und Zeichnungen nicht ficher entfcheiden. Einen hoben Grad künftlerischen Geſchmacks offen: 

baren namentlich die Troggräber, die bald mit einer ihrer Zangjeiten, bald mit einer ihrer 
Schmaljfeiten auf die vor ihnen liegende Wand aufftogen, und deren Nifchen oben enttweder 
geradlinig oder hemichkliich abſchließen. In den Fällen, wo ein bogenförmiger Ab- 
ſchluß gewählt ift, erinnert feine Linienführung an der Rückſeite häufig an die Gewölbe ın 

so den Apſiden der altchriftlichen Kirchen. Mit viefen teilt er auch mandmal die Eigentüms 
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lichkeit, daß er bemalt ift. Sonft vertritt nicht felten die Stelle der Malerei eine große 
Muschel in Relief. Der Mannigfaltigkeit der Grabformen zu Cyrene entjpricht auch 
grobe Abwechslung in den Anlagen, welche die Gräber umſchließen. Die erwähnten 

ecefje trifft man in langen Reihen dicht nebeneinander an. Die Trennung zwi— 
fchen ihnen ift an der Front durch Pilaſter, Halbfäulen und dergleichen markiert; s 
aber zugleich dienen die oft darüber angebrachten Geſimſe und andere ähnliche Horizontal: 
glieder dazu, um die einzelnen Grüfte zu einem architektoniſchen Ganzen zufammenzufafjen. 
Eine ähnliche Behandlung der Stirnſeite weiſt ein Teil der Anlagen auf, die Feine recht 
edige Kammern mit verſchiedenen Grabformen enthalten, Nur find bier gewöhnlich die 
Bilafter zu Pfeilern und die Salbjäuten zu Säulen ausgebildet und diefe jo aufgeftellt, ın 
daß zwilchen ihnen und dem Eingang zur Grablammer ein Vorraum entjteht. Erinnern 
folche Beifpiele am meiften an fyrifche, jo andere, bei denen eine rechtedige Kammer als 
Borraum dient, an einfache paläftinenfiiche. Vgl. vorher unter 1 und 2.— Um aus dem Mate- 
rial, was Pacho, Smith und Porcher darbieten, einige zweifellos chriftliche Grabftätten heraus: 
zugreifen, erwähne ich zunächſt die von dem erften auf pl. 55 und von den beiden anderen auf ı5 
pl. 17 und 31 veröffentlichte Kammer. Sie ift faſt quabratifch, rund 360 englifche Duadratfuß 
groß und hat eine flache Dede. An den Wänden find links und rechts je zwei und 
hinten drei Troggräber eingelaffen, von denen die an den Seiten und das mitteljte 
an der Rüdwand über dem Trog den erwähnten apfisartigen Abſchluß zeigen, während 
die beiden übrigen unter einer oben geradlinig gejtalteten Nifche liegen. In einer 20 
der Nifchen ift hinten noch ein Loculus eingetieft, wie folche in Italien jo häufig begegnen. 
Außerdem birgt die Kammer links an der Thürfeite einen aus dem natürlichen Stein aus: 
gehöhlten Sarg, deſſen Sohle im Gegenſatz zu dem ihm benachbarten Trog recht tief ein- 
—— iſt. In den zu Cyrene beobachteten Hypogäen wurde —— eine Reihe von 
ammern zu einem Ganzen zuſammengeſchloſſen, ſo daß dadurch Raum für mehr als eine 3 

Familie entſtand. In einem Falle wird man ſogar mit ziemlicher Beſtimmtheit einen 
chriſtlichen Gemeindefriedhof erkennen dürfen. Vgl. den Grundriß bei Pacho pl. 61. Die 
betreffende Anlage ift über 46 m tief und am Eingang 10m breit. Die Breite nimmt 
allerdings nad) hinten jtetig ab, jo daß am äußerjten Ende nur noch 1,6m in Betracht 
fommen. Den Mittelpunft bildet ein mweiter janlartiger Raum, deſſen Dede in der Nähe so 
der breitejten Stelle, beinahe 10 m, von einem aus dem Feljen gearbeiteten Pfeiler ge— 
ftügt wird. Andere ähnliche Räume von geringerer Ausdehnung ſchließen ſich an ihn an. 
Um diefe Gelafje gruppieren ſich zahlreiche Grablammern und einzelne Gräber. ene, 
deren Grundriß überall ein Rechteck bejchreibt, während die Größe ihrer Bodenfläche zwiſchen 
1,5 und über 40 qm ſchwankt, öffnen fih nad) der Mitte zu entweder in ihrer ganzen 35 
Breite oder durch Thüren. Diefe und die in den Kammern bergeftellten Grabjtellen führen 
in buntem Wechjel jchier die ganze Mufterlarte von Formen, die vorhin zu erwähnen 
waren, vor Augen. Allenfalls kann man angefichts der Abbildung zweifeln, ob ein 
Teil derlänglichen Gräber nicht als wirkliche Schiebgräber anzufehen ift. Wie es aber 
aud damit jtehen mag, das bunte Vielerlei in der Bildung der Gräber zeigt, daß die go 
Ehriften von Cyrene mit demjelben in die Fußtapfen ihrer nichtehriftlichen Vorgänger 
traten. Nur in der Geftaltung der Familiengruft zum Gemeindegottesader wuchſen fie 
über dieſe hinaus. — Außer in der Hauptitabt der Cyrenaika find auch an anderen 
Orten chriftliche Felfengrüfte nachgetwiefen. Zwei jolche, die Bacho auf pl. 11 abbildet, bejtehen 
aus einem Vorraum und drei Grabgelaflen, allefamt rechteckig. Wenn jchon bier die 4; 
Größe des Vorraums die der Grabkammern übertrifft, jo noch mehr in einer Anlage 
zu Mafjakhit, wo der Borfaal mit feinen zwei mächtigen Säulen rund 40 qm und 
die einzige Grablammer, die nur drei Gräber enthält, nicht ganz 8 qm groß it. Val. 
Bado pl. 13. 

b) Dccidentalifche Gruppe. 50 
a) Nordafrifa. Vgl. oben unter III, A,h. Wenn auch die gewöhnliche Angabe, Nord: 

afrifa habe feine unterirdifchen Koimeterien bejeffen, falfch ift, jo bedeuten allerdings die 
bis jegt dort befannt gewordenen Hypogäen nicht viel gegenüber der Unzahl von dhriftlichen 
Grabjtätten sub divo fowie in und bei Gebäuden. Soviel ich jehe, find nur an zwei Stellen 
hr. Begräbnisftätten unter der Erde nachgewieſen. In Tipafa handelt es fi) um etwa 10 nahe bei 65 
einander gelegene Kammern, die aus dem Felsgeſtein des Vorgebirges ausgehöhlt find. Zu 
einer dieſer Kammern, die P. Gavault ausgegraben bat, und der nach feiner Mitteilung die 
übrigen in ihrer Anlage und Bauart entjprechen, führt ein Heiner Vorplatz und ein enger Eingang. 
Der Grabraum, in feinem Grundriß ein Trapez von 3 m Breite und 2,8 m Tiefe, umſchließt 
an feiner linken, rechten und hinteren Wand je ein Troggrab (Arcofolium) und am Boden 60 

54 * 
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3 Sentgräber, von denen eines der Richtung der Querachſe und zwei derjenigen der Länge 
achje der Kammer folgen. Leitere, an ihrer Öffnung nur 0,9 m lang, ſetzen fich in der 
Tiefe unter dem Trog des an der Rückſeite gelegenen Arcofols fort. Wie zwei Reſte an 
die Hand geben, waren die Gräber mit wagrecht gelegten Dedeln gejchlofien. Eines 

5 diefer Fragmente ift mit einem Mofailmufter überkleidet. Malereien, Ornamente und 
Figuren, zierten auch die Kammer und Gräber an Deden und Wänden. Der Entdeder 
vergleicht die Anlage mit manden Kammern in den römijchen Katakomben. Indeſſen 
liegt es weit näher, fie mit Grüften im Orient und auf Sizilien zufammenzubalten. Denn 
tolierte Grablammern in größerer Zahl nahe bei einander find den römif Koimeterien 

10 fremd. Auch) vermißt man in Rom eine ſolche Ausnützung des Fußbodens, wie fie das Hypo— 
gäum in Tipafa zeigt. — Sehr wertvoll wäre es, genaue Nachrichten über die Katalombe 
in Arch⸗Zara zu erhalten, die 1885 entbedt wurde. Denn bier bleibt zur Zeit noch manches 
auffällig, vor allem, daß in dem Hypogäum 5 heibnifche Infchriften und nur eine chrift- 
liche se wurden. Dazu ift der Kronzeuge für den chriftl. Urjprung der Katafombe, 

15 X, noch zur Hälfte zerjtört. Der bei der Auffindung zugängliche Teil der Anlage erinnert 
in feiner Form an eine Ellipfe, die rückwärts mit einer Art Apfis abichließt. Vier pa: 
rallele Gänge, von denen der längfte 80 m mißt, durchſchneiden das Ganze der Länge 
nad. Mit ihnen kreuzen fich andere quer laufende. In den Wänden diefer Galerien 

den fich Nifchengräber (Loculi), die Ziegelplatten ſchloſſen. Die Anlage ſoll angeblich 
20 im gleichen Niveau fi) noch meiter ausdehnen; auch fol außer dem einen Stodwert 

noch ein zweites tiefer gelegenes vorhanden fein. Natürlich läßt fih auf Grund dieſer 
bürftigen und jedenfall® einftweilen mit Vorficht aufzunehmenden Angaben nichts über die 
etwaige Abhängigkeit des Hypogäums von in» oder ausländifchen Muftern ausfagen. — 
Nahdem in Nordafrila in kurzer Zeit verhältnismäßig viele nichtchriftliche unterirdiſche 

25 Grabanlagen aufgededt wurden, ift es leicht möglich, daß fich zu ihnen in der Zukunft 
auch noch manche hriftliche gefellen. 

P) Sizilien, Malta, Melo8 und Unteritalien. 
1. Um die Koimeterien Siziliens (vgl. oben unter III, A, j), die an Zahl die Graban- 

lagen aller Provinzen des römischen Reich und mit ihren vielen Einzelformen ſelbſt die 
so Katalomben Roms übertreffen, zu begreifen, muß man das vor und außerchriſtliche Grab: 

weſen der Inſel vergleichend heranziehen. Diejes felbft erfchließt fich aber erit dem Ber 
ftändnis, falls man auf die reiche Gejchichte und namentlich die Kulturgefchichte des Landes 
achtet. Günftige Lage, trefflihe Buchten und Häfen, ſowie Fruchtbarkeit des Bodens 
machten Sizilien im Altertum zu einem wichtigen Anziehungspunkt für die Wölfer des 

35 mittelländifchen Meeres, von denen die Sikeler und Sifaner, die Phönizier, Griechen, Kar: 
thager und Römer der Neibe nach auf der Inſel berrichten. Zog mit den jetveiligen 
Herrſchern die ihnen eigentümliche Kultur auf Sizilien ein, jo war boch Feines der 
zur politifchen Ueberlegenbeit gelangten Völker kräftig genug, um allen bisherigen Berbält: 
niffen ein völlig neue® Gepräge geben zu fönnen. Am miderftandsfähigften war das 

40 innere der Inſel. — — an der Küfte erwies ſich die ältere Kultur vielfach ſtärker 
als ihre jüngeren Rivalinnen, jo daß dieje entweder vor ihr Halt machen oder aber mit 
Kompromifien fich zufrieden geben mußten. Einen bedeutſamen Gradmeſſer dafür, inwie— 
weit die im Altertum auf der Inſel berrichenden Völker wirflih Herren der Verhältnifie 
waren, liefert die dortige Grabwelt. Sie zeigt beifpielöweile, daß es der font tief 

45 gehenden griechiicherömischen Kultur keineswegs überall gelang, die uralte fifelifche Begräbnis: 
art zu verdrängen, jondern daß dieſe jogar noch in die hr. Zeit hineindauerte. Hatten die vor: 
dit. Bewohner Sizilien für die Beerdigung ihrer Toten zahlreiche Gruft: und Grabtupen 
angewendet, originale und gemifchte, jene den Stempel eines einzigen Volles, dieſe den 
mehrerer Völker tragend, jo mar es für die ältefte chriftliche Bevölterung der Inſel das 

so am nächſten liegende, die vorhandenen Typen zu übernehmen, um fie entweder zu kopieren 
oder ums und auszugeftalten. Daß man dieje beiden Wege gangbar fand und aud 
betrat, beweifen die chriftlichen Grabanlagen. Dabei entfernte man ſich in Syracus mit 
der Herftellung von großangelegten und an Einzelformen reichen Katalomben am meiteften 
von den Vorbildern aus der vorchriftlichen Zeit. Weil au in den chriftlihen Yahrbum- 

65 derten —— viele Fäden mit dem Ausland, namentlich mit Kleinaſien, Syrien, 
Aegypten, Nordafrika und Rom, verbanden (vgl. ROS. 1897 ©. 15ff.), wäre es möglich, daß 
neben den vorchriſtlichen inländiſchen ausländiſche chriſtliche Architelturformen in den Koi— 
meterien der Inſel Eingang fanden. Indeſſen wird man gut thun, zu dieſer Frage erſt 
Stellung zu nehmen, wenn das in Betracht kommende Material einmal vollſtändig vor 

liegt. Nur hinfichtlich der römischen Katalomben möchte ich ſchon jet feititellen, daß fie 
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die ältefte jepulfrale Architektur in Sizilien ſchwerlich beeinflußten. Denn wenn auch beis 
fpieläweife eine Anlage bei der Porta Ossuna zu Palermo an die römifchen erinnert, 
fo find doch die Breite der Gänge, das numerische Verhältnis zwiſchen Trog: und Nifchen- 
räbern und die Zahl der neben: bezw. hintereinander angeorbneten Troggräber an 
. Orten recht verſchieden. Ein Aehnliches gilt auch von der Nekropole Gaffia bei 5 

yracus. 
Soll die Abhängigkeit der chriſtlichen Begräbnisſtätten Siziliens von den vorchriſt⸗ 

lichen an einigen Beifpielen gezeigt werden, fo jei zuerft auf viele Anlagen in der Nähe von 
Syracus, Palazzolo, ©. Allano und Ganicattini bingetviefen. Vgl. Notizie degli scavi 
1896 p. 334 sqq.; Führer, a. a. D.©.7.10. Hier find von der Erdoberfläche aus in 10 
dem felfigen Terrain rechtedige und in Breite und Höhe wenigſtens bei Syracus felten 
einen halben Meter überfteigende Schachte eingejchnitten, die mit ſchweren Biegelpatten 
geichloffen waren. Je eine foldhe Öffnung mündet auf einen Hohlraum, der mehr 
oder minder an das Innere eines runden Bienenkorbes ober einer Glode erinnert. 
Deshalb werden denn auch Anlagen diefer Art a campana bezeichnet. Die für die ı5 
Gattung —— Grabform iſt das Senkgrab. [Id trifft man Leichenſtellen 
an, die alle der gleichen gg folgen, bald auch längs und querziehende neben: 
einander. Stets aber trennt fie nur eine ſchmale Zwiſchenwand. Ihre yh in einem 
und demſelben Hypogäum ſchwankt bei Syracus zwiſchen 2 und 35. Nad erfolgter 
Beifeßung der gehen wurden fie mit Ziegelplatten abgededt, die ihrerſeits wieder als Bett 20 
für andere Leichen und häufig genug Pre viele dienten. Ofters wurden außer den 
Grabftellen im Fußboden - weitere in den Wänden, Arcofol- und Nifchengräber, ein- 
getrieben. Dagegen find die Fälle feltener, wo der Hohlraum folder Anlagen, deren Sent: 
gräber höchſtens 2 m unter dem Erdboden liegen, zu einer Galerie erweitert, oder wo unter 
der glodenförmigen Gruft noch eine zweite ausgehöhlt wurde. Die aus derartigen Anlagen bei 25 
Syracus befannt gewordenen Gegenftände —* erkennen, daß die Glockengrüfte ins 4. Jahr⸗ 
hundert zurückreichen, aber noch im 9. Jahrhundert benutzt wurden. Der Abſtieg dieſer 
Koimeterien erinnert an ſyriſche Grüfte und das Senkgrab an die Katakombe auf dem 
Olberg zu Jeruſalem. Vgl. oben unter V, A, a, 1 und 2. Aber fie gehen nicht darauf 
urüd, ſondern auf altfifelifche Mufter, die ihrerſeits z. B. in Etrurien Parallelen haben. so 

Il. Germano di ©. Stanislao, Memorie archeologiche e critiche sopra gli atti 
e il eimitero di S. Eutizio di Ferento, 1886, p. 75sq. Außer in Samiliengrüften werben 
Glodengräber auch in größeren Friedhöfen der Inſel, die ſonſt hauptfächli mit Trog- 
und Nifchengräbern ausgejtattet find, angetroffen. Vgl. z. B. Notizie degli scavi 1895 p. 518. 
520. — Weit größere Verbreitung als die altfiteliide erlangte unter den Chriſten der Inſel 35 
eine jüngere Form, deren Merkmal das Troggrab (Arcofolium) bildet, gleichviel ob es 
ifoltert oder an den Wänden von vieredigen Kammern in einem oder mehreren Exemplaren 
angeordnet erſcheint. Vgl. dazu, Lupus, a. a. D. ©. 319 ff. Diefe Grabform, in vor: 
chriftlicher Zeit aufgelommen, wurde noch häufig von den Heiden der chriftlihen Jahr: 
hunderte angewendet, jo z. B. in einem Hypogäum zivifchen den Kirchen dei Niccolini # 
und Madonna della Grotta bei Marjala (nad) Führer). Ihrer bevienten fich auch bie 
aus Siziliend bei der Herftellung ihrer unterirbijchen u er mit bejonberer 

orliebe. Vgl. ROS 19060 S. 190ff. Nah Führers und Drfis ag find übrigens 
die entfprechenden heibnifchen und jübifchen Anlagen in Bauart und Grabformen von den 
chriſtl. nicht zu unterjcheiben. Indem die Chriften Siziliens von ihren heibnifchen Vorfahren das 45 
Troggrab übernahmen, ftatteten fie damit aber nicht bloß, mie die Heiden und Juden, ihre 
Einzel: und Familienbegräbnisftätten, fondern auch ihre großen Gemeinbefriebhöfe aus. Ya, 
in diefen begegnet feine Form häufiger als die arcojolförmige. Von einer Fortſetzung der 
Unterfuhung über die Abhängigkeit der Koimeterien Trinakrias von älteren Vorbildern 
muß ich an dieſer Stelle ebenjo abjehen, wie von einer Einzelbefchreibung der zahlreichen bo 
chriftlichen Anlagen und ihrer Zufammenftellung nach zeitlichen und örtlichen Gefichtspunften. 
Uebrigend werden auch abjchliegende Urteile erft nach der Veröffentlihung von Führers 
Sieilia sotteranea gefällt werben fünnen. 

Um aber wenigitend eine ungefähre Vorftellung von den Hauptformen der unter: 
iwdifchen Koimeterien der Inſel zu geben, hebe ıch zunächſt hervor, daß die geologifche Be: 56 
ichaffenheit der Inſel die Aushöhlung von heidnifchen, jüdiſchen und chriftlichen Grüften 
in hohem Maße begünftigte. In Betracht fommen Kalkftein und Tuff, lebterer auf Si: 
ilten in der Regel widerſtandsfähiger ald die tufa granulare in der Umgebung Roms. 
—— den Koimeterien nehmen, vom Standpunkt der Entwickelungsgeſchichte aus betrachtet, 
die Familiengrabkammern die unterſte Stufe ein. Die einfachſten umſchließen ein quabras so 
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tifches rechtediges oder trapezfürmiges Gelaß mit Gräbern an den Wänden. Nicht immer 
find ſolche an allen thürfreien Stellen eingelaffen, fordern manchmal bleibt auch die dem 
Thür gegenüberliegende Wand leer. Die verivendeten Grabformen find meiftenteils 
Eingang und Nifchengräber. Eine meitere Klaſſe von Familienbegräbnisftätten weiſt 

5 mancherlei Erweiterungen im Grundriffe auf. Die jchlichte Grablammer manbelte 
fih zu einem faal- oder hallenartigen Raum, von dem an den Seiten Recefje und re 
cekartige Gelafje abgezweigt wurden. Die daburh an den Wänden und am Boden 
eivonnenen Klächen verſah man mit Gräbern der mannigfachſten Art. Nur bei Girgenti 
Bat Führer kleinere Grabanlagen entdeden können, deren Kern auf alte Feljen-Gifternen 

ıo zurüdgehen. Dieſe Hohlräume, die an das Innere einer Glode oder eines umgeftülpten 
lumentopfes erinnern, gelegentlih auch einen vieredigen Grundriß haben und oben in 

einem runden oder oblongen Luft: und Lichtgaden münden, wurden für den Be 
gräbniszweck durch jeitlich eingejchnittene Thüren zugänglih gemadht und am ihren 
Wänden mit Nichengräbern (Zoculi) und anderen Grabformen, gewöhnlich aber nur in 

15 einer Reihe angeordnet, ſowie mit Recefien, für Wandgräber und Sarkophage beftimmt, 
ausgeftattet. Wie die aus Cifternen gewonnenen Anlagen fi auf die Umgebung von 
Girgenti befchränten, fo die Gräber mit Baldachinen und Halbbaldachinen auf das öftlice 
Sizilien und die Inſel Malta. Bei foldhen Bildungen find zu unterfcheiden große Särge, 
an Ort und Stelle aus dem natürlichen Geftein gemeißelt und je nach Bedarf und Belieben in 

20 einem oder mebreren Exemplaren bergeftellt, und daneben bezw. darüber, ebenfalls aus ber natür: 
lichen Felsmaſſe gewonnen, Pfeiler mit einem Überbau in der Art eines Tragbimmels 
oder eines Altar-Eiboriums. Stehen ſolche Gräber auf allen vier Seiten frei, jo fünnen 
fie füglich als Baldachinbauten bezeichnet werden. Wird dagegen der Überbau an einer 
oder an zwei Seiten nicht von Pfeilern getragen, fondern lehnt er ſich an eine ober zwei 

3 Wände an, fo darf man fie Halbbaldadhinbauten benennen. Die Verbindung zwiſchen 
den Pfeilern oder Wänden und dem Überbau ähnelt bald einem Architrav, bald einer 
Archivolte. Wo die ug age gewählt wurde, füllte man den freien Raum, unter ibr und 
zwiſchen den Pfeilern, beziv. zwiſchen den Pfeilern und Wänden gelegen, gerne mit einem 
Steingitter aus, eine Zuthat, die an ähnliche Vorrichtungen mancher Eiborien erinnern fann. 

so Anftatt der Steinplatten mit ihrer manchmal, funftvoll durchbrochenen Arbeit erjcheinen 
auch Wandungen, mit einfachen fenfterartigen Öffnungen verſehen. Ebenfalld auf die öft: 
lichen Teile Siziliens beſchränkt fich die Verwendung von Efoulifjenartigen Wänden, von 
Führer kurzweg als Faſſadenwände bezeichnet, die nicht ſowohl einem Eonftruftiven, als 
einem beforativen Zweck dienen. Sie erheben ſich bald vor einzelnen Gräbern, bald 

35 vor einer Anzahl von neben einander gelegenen Gräbern, und End mit Thüren und 
Fenſtern ausgeftattet. Gelegentlih wurden fie auch mit größeren Öffnungen in ber 
Art von Pfeilern mit darüber fich mwölbenden Bogen verfehen. Viele Beifpiele von 
en und Halbbaldachingräbern fowie- von Fafladenwänden f. bei Führer, a. a. D. 
©. 8 ff. 

ff) Mit der Beichreibung der fepufralen Sonderardhiteftur in Mittel: und Oftfizilten babe 
ich zum Teil ſchon die Kleinen Begräbnisanlagen verlafjen und Cigentüimlichleiten auch 
der umfangreichen berührt. Der Hauptunterſchied zwiſchen beiden wird an der kleineren 
oder größeren Anzahl von Gängen und Kammern und wohl auch an der geringeren 
oder größeren Geräumigkeit dieſer Bauglieder erkannt. Je nachdem in Katakomben 

45 mehr Gänge oder mehr Kammern bergerichtet wurden, ergeben ſich charakteriſtiſche Eigen: 
tümlichleiten im Grund» und Aufriß. Um auch = einige Belege zu geben, jo berrichen 
in dem ſchon genannten Hypogäum zu Palermo breite Galerien vor, wenn es auch an 
Grabfammern nicht ganz fehlt. Umgekehrt überwiegen in den Katakomben von Grazia 
di Garini große Kammern oder Säle, gewöhnlich rechtedig geformt. Wal. Notizie 

so degli scavi 1899, p. 362 sqq. yn den SKoimeterien Caſſia und von ©. Maria bi 
Gefü bei Syracus finden ſich mehr Korridore ald Kammern. Auch für die Nekropole zu 
©. Giovanni bei Syracus tft dasjelbe Verhältnis zu notieren; aber bie vorhandenen gewal⸗ 
tigen Felſenſäle bededen große Flächen. Die Zahl der Gänge und Kammern richtete fih 
nad dem Belieben und den Bebürfniffen ihrer Herfteller. Bei den Galerien größerer Ka— 

55 tafomben kann man gewöhnlidy eine oder mehrere Hauptitraßen und, mit ihnen fich kreuzend 
oder neben ihnen herlaufend, eine Reihe von Seiten und Nebenmwegen unterjcheiben. 
Durchſchnittlich find die Gänge fehr breit gehalten, weit breiter ald in Rom. Im Haupt: 
ftrang zu ©. Giovanni beträgt die Breite jogar 2,3—4,9 m neben einer Höhe von 
2,1—3,5 m. Vgl. Führer, Forihungen ©. 16. Aber jelbjt in der ausnahmsweiſe eng: 

co räumigen Katafombe Gafjia mißt der Hauptlorridor noch 1—1,3 m Breite und 1,7 bis 
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35 m Höhe. Vgl. dajelbft S. 42. Eine Mittelftellung zwifchen Gängen und Kammern 
nehmen in der Sepulfralarchiteftur die Necefje ein, die jo breit und breiter wie die Korridore, 
aber kürzer als fie find. Diefe Räume begegnen häufig in Sizilien. Außer anderen 
Grabjtellen enthalten fie befonders oft Sarkophage, wobei diefe manchmal terrafjenförmig 
angeordnet find. Vgl. Führer, a. a. O. ©. 18; 20f. u. ſ. w. Wo Grabfammern in den 5 
größeren Hypogäen vorkommen, pflegen fie mit Galerien in Verbindung zu ftehen. Ihr 
Grundriß bejchreibt in der Regel ein Quadrat, Rechted, Trapez oder einen Kreis. In 
den Hauptlatalomben von Syracus wurden freisförmige Anlagen bevorzugt. Die mehr 
oder minder rechtedigen Kammern find oben geradlinig oder in der Weiſe eines Gemwölbes, 
die runden oft mit einer Kuppel in Form einer — einer Glocke oder einer Birne 10 
abgeſchloſſen. Dazu kommt im Scheitel der Decke ein Luft- und Lichtgaden. Die Aus— 
dehnung der Kammern iſt eine wechſelnde. So werden zu S. Giovanni bei Syracus 
vieredige Kammern von nur 2 m in der Länge und Breite, aber auch Rundſäle von 7, 
8 und 9 m im Durchmefjer angetroffen. Bol. Führer, a. aD. ©. 18ff. In einem 
Falle läuft an der Wand eines Nundbaues eine banklartige Erhöhung entlang, die mit ı5 
Gräbern bejegt iſt. Vgl. daſelbſt S.19. Indeſſen begegnen auch aus dem Feljen gefchnittene 
Sitzbänke ohne Gräber. Vgl. dafelbit ©. 52. Die Katakomben Frangapani bei Girgenti 
und zu S. Giovanni und Gaffia bei Syracus befisen Notunden mit Gräbern, die von 
Haufe aus Wafler- und Vorratscifternen waren. Vgl. dafelbft ©. 25; 50f. 56. Da 
dankt den großen Breiteverhältnifjen der unterirdifchen Koimeterien ein Einfturz der Deden 0 
nicht ausgeichlofien war, jo beugte man dieſer Gefahr durch aus dem felfigen Geftein ge 
arbeitete Stübpfeiler, gelegentlihb auch durch Säulen vor. Vgl. dafelbit ©. 7ff. 52. 
Um den dunfelen und dumpfen Gängen und Kammern Licht und Luft zuzuführen, 
wurden an geeigneten Stellen in den Deden luminaria angebracht, ab und zu unter 
Verwendung der Schadhte antiker Gifternen, Brunnen und Wafferleitungen. In ihrem Duer: 5 
jchnitt weifen die Luminarien das Viered, das Trapez, den Kreis und die Ellipfe auf. Bol. 
dajelbit ©. 23f.; 43; 47ff.; 51; 53; 56. Da und dort wurden die Katakomben mit 
bejonderen Borhallen und Atrienvon verfchiedener Ausdehnung ausgeftattet. Einer der größten 
unter diefen Räumen, in der Katakombe Gaffia, mißt am Boden nahezu 11 m Länge 
und nahezu 7 m Breite. In feiner Nähe fand man ein Felſengemach, in dem Führer die so 
Wohnung eines Grabmwächterd vermutet. Auch die Borräume wurden nach und nad) mit 
Gräbern belegt. Vgl. dajelbjt ©. 45f. 48. 532f. Die Korridore und Kammern der unter 
der Erde bergerichteten Anlagen liegen teild auf demielben, teils auf ungleichem Niveau, 
fo daß auf diefe Weiſe mehrere Stockwerke unterfchieden werden fünnen. 

Noch größer ald der Formenreichtum im Grund: und Aufriß der fizilifchen Kata: 36 
fomben ift derjenige ihrer Gräbertupen. Abgeſehen von den jchon genannten örtlich be 
ſchränkten Arten kommen in Betracht vor allem Troggräber der verjchiedenften Form, auch 
bie und da in zwei Etagen angelegt. Vgl. Führer, a. a. D. ©. 17. 21. Der über 
der farfophagartigen Höhlung, da und dort roros genannte (vgl. Notizie degli 
scavi 1895 p. 491), berausgearbeitete Raum bat die Geftalt entweder eines Halb: so 
freies oder eines Nechteds, eines Trapezes oder aber eines Nechtedd mit einem 
niedrigeren oder höheren Bogen darüber. ie leßte Form erinnert an einzelne Arco— 
folien in Baläftina, Alerandrien und Neapel. Vgl. oben unter V,A, a, 1 und 5 und ber- 
nad unter 4. Berhältnismäßig jelten begegnen Gräber, die nur für eine einzige Leiche 
beftimmt waren. In der Regel wurden mehrere, ab und zu 15 und ei Tröge, 45 
einer hinter dem anderen, unter dem nämlichen tonnenförmig oder anders gehaltenen 
Gewölbe vereinigt. Die jo entitandenen Grabitollen formieren bald eine gerade, bald 
eine fchiefe oder Kurvenlinie. Sehr häufig erfuhr die Zahl der Leichenftellen in den 
Stollen dadurch eine Vermehrung, daß am Kopf: oder Fußende der Troggräber noch eine 
oder mehrere Grabjtellen der gleichen Art oder Nifchengräber (Zoculi) eingetieft wurden. so 
Bol. Führer, a. a. D. ©. 27; 43; 49. Im allgemeinen jind jedoch die Nijchengräber auf 
Sizilien meit fpärlicher vertreten wie die Troggräber. Mo fie freilich in Anlagen häufiger 
vorkommen, bergen auffallenderweife einzelne Korribore faft lediglich folche für Söinberfeichen. 
Bol. dafelbit S. 26. Treten viele Nithengräber an einer Stelle auf, fo finden fie fi 
manchmal in 9—10 Reihen übereinander angeordnet. Vgl. dafelbft S. 55. Soviel ich 55 
jebe, jpielt die Abart des Nifchengrabes, bei der der Boden ähnlich vertieft ift wie im 
Troggrab, der sepolero a mensa, auf Sizilien eine jehr geringe Rolle. Dasſelbe gilt 
auch von dem Schiebgrab. Vgl. ©. 43. 52. Dagegen ift für die Inſel die Vorliebe Hr 
Sarkophage, die entiweder aus dem natürlichen Gehen ausgeböhlt, aufgemauert oder aber, 
aus befjerem Material, wie 5. B. Marmor, gefertigt, in die Hypogäen gebracht wurden, so 
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ſowie für Gräber, die im Fußboden der Gänge, Receſſe und Kammern eingelaffen wurden, 
bezeichnend. Vgl. dafelbft ©. 18 ff. 27f. 75. Darum möchte ich aber im Gegenfat zu 
Führer in den Senkgräbern nicht eine Art Notbehelf, ſondern eines ber befonderen Merl: 
male der fizilifchen Koimeterien erfennen, und dies um jo mehr, als auch in den Katafomben 

5 von Venoſa und auf Melos der zu. für Grabzwecke planmäßig ausgenützt ift. Val 
hernach unter 3. Die erwähnten Grabformen erjcheinen nicht etwa in allen Hypogäen der 
Inſel in demfelben Zahlenverhältnis, vielmehr maden ſich große Unterſchiede —— die 
in erſter Linie aus der Verſchiedenheit der Zeit, des Ortes und der gewählten Vorbilder, 
in zweiter aus den Terrainverhältniſſen zu erklären ſein dürften. 

10 Den Gipfelpunkt der ſiziliſchen Sepulkralarchitektur bildet die Katakombe zu ©. Gio— 
vanni bei —— die mit ihrer Weiträumigkeit und Ausnützung des felſigen Bodens 
für Gänge, Kammern und Gräber ſelbſt ihre ſtadtrömiſchen Schweſtern übertrifft. Ein 
Blick auf den Grundplan zeigt, daß die Schöpfer der Anlage die techniſchen, beſonders 
die konſtruktiven Schwierigkeiten ſo ſehr bemeiſterten, daß ſie die Steinmaſſen in Hohlräume 

15 förmlich auflöften. 
2. Die Inſel Malta. Vgl. oben unter III, A, j, dazu A. A. Caruana, Ancient 

pagan tombs and christian cemeteries in the islands of Malta explored and 
surveyed from the — 1881 to the year 1897, Malta 1898 (mir nicht zugänglich); 
Albert Mayr in der NOS 1901, 217—243. Danach iſt die Schlußbemerkung oben 

20 unter III, A, j richtig zu Stellen. — An verfchiedenen Orten ber Inſel böblten Heiden 
und Chriften aus weichem Kalkftein Grüfte aus. Die meiften Koimeterien liegen aller 
dings vor der alten Hauptitabt in der Nähe von punifchen Gräbern. Wo felfige Abhänge 
zu haben waren, wurden die Katafombenbauten von der Seite, in ber flachen Landſchaft 
von der Erboberfläche aus in Angriff genommen. Im erften alle benüßte man natür- 

235 liche oder künſtliche Terrafien, um zu ebener Erde oder über einigen Treppenftufen einen 
Eingang einzutiefen, im zweiten wurde aus dem felfigen Terrain ein mehr oder minder 
tiefer Schacht — beifpieläweife beim Hypogäum tal-Liebru 1m und bei der Katafombe 
Abbatiastad-Deyr 4m tief — ausgehoben und in einer feiner Wände eine Thür bergeftellt, 
u der man auf einer Treppenanlage oder einer Leiter binabftieg. Hinter der Thüröffnung, 

3o die nicht felten einen oben rundbogigen Rahmen erhielt, wurden die Grufträume, Korri⸗ 
dore und Kammern, hergerichtet. Manchmal ſchob man zwifchen der Thür und dieſen 
Räumen noch eine kurze Galerie ald Vorplatz ein. Bol. Jean Houel, Voyage pitto- 
resque des isles de Sieile, de Lipari et de Malte, Paris 1787, t. IV pl. 263 
fig. 3—5. Ein Teil der Koimeterien umſchließt lediglich Galerien, der andere lediglich 

35 Kammern und ber dritte beide. In den allermeiften Hypogäen find die Gänge nicht 
bloß Hein an Zahl, fondern aud an Ausdehnung. Ihre Höhe erreicht gewöhnlich die 
Größe eines Mannes. Wenn ein Korridor in der Katakombe tal-Liebru 2,7 m hoch it, 
fo erflärt ſich dies aus ber jpäter erfolgten Tieferlegung des Fußbodens. Vgl. Garuana, 
el-Gherien tal-Liebru pl. IV. Die Breite der Galerien ſchwankt zwiſchen 0,65 und 

4 1,5m ungefähr und ihre Länge zwifhen 3 und 7m. Die Kammern bededen ein Qua— 
drat, Nechted oder einen Halbfreis. Da und dort wurde auch an die Schmaljeiten von 
Nechteden ein Halbfreis angegliedert. In diefen Gemächern benüßte man ie in ber 
Gyrenaifa und auf Sizilien manchmal Pfeiler als Dedenftügen, mwodurd die Räume das 
Gepräge von Heinen Hallen erhielten, jo in den Katakomben S. Paolo und Abbatia- 

45 tad⸗Deyr. — Unter den Grabformen verdient bejondere Beachtung eine bisher nur auf 
Malta nachgewiefene, die man füglich ald Badofengrab bezeichnen kann. In größerer oder 
geringerer Entfernung vom Fußboden find in den Galerien: und Kammerwänden Nifchen 
eingelafien, die, Fenſterrahmen ähnlich, unten, links und rechts gerade Gewände b ‚ 
während fie oben geradlinig, bogenförmig oder mit einer Mufchel abjchliegen. Die Muf el: 

50 form haben fie mit Arcojolien in ber Oyrenaita gemein. Wgl. oben unter V, A, a, 6. 
Auf die Nifchen wurde große Sorgfalt verivendet. Denn, abgejehen von Vorrichtungen 
für den Verfchluß, erhielten fie mandymal an ihren vorderen Einfafjungen noch Pilaſter 
mit Hanneluren und Kapitellen und auf ihren Mufcheln Studbekleivung und Bemalung. 
An der Rückſeite diefer nicht tiefen Einarbeitungen öffnet ſich ein rechtediger Einjchnitt 

55 und dahinter faft immer eine Langjfeite des eigentlichen in der Regel für zwei, feltener 
für einen und brei Tote bejtimmten Leichenbettes. Soviel ich jehe, jtößt nur ganz gelegent- 
lich eine Nifche auf eine Schmalfeite des Grabraumes auf, jo im Hypogäum tal-Liebru, 
eine Variante, die an die Schiebgräber erinnert. Vgl. Garuana, 1. ec. pl. HI n. 17. 
Der Grundriß der badofenartigen Höhlung ift rechtedig, Feilförmig, d. b. an der Kopfjeite 

60 breiter als an der Fußfeite, dazu oft oben und unten abgerundet, außerdem aber auch 



Koimeterien 857 

elliptifch geftaltet. Paflen fich viele Gräber mit ihren Grundriſſen der Geftalt der Leichen 
an, jo auch mit ihren Aufrifien. In der Negel erhebt ſich zu Häupten ein Bänkchen 
mit halbrunden oder runden Einfchnitten als Unterlage für die Köpfe. Ferner find an 
der hinteren Längswand oft mehrere Kleine Nifchen zur Aufnahme von Lampen und 
anderen Gefäßen ausgehöhlt. Weitaus in den meiften Fällen find die Badofengräber in 5 
einer Reihe angeordnet. 

mei Reihen übereinander begegnen in der Katakombe tal-Liebru. Manchmal ift auch 
ein ſolches Grab an der Seite eines freiftehenden und oben mit einem Baldachin befrönten 
oblongen Felsblockes eingetieft. Es liegt auf der Hand, daß das eigenartige Badofengrab 
nicht den Chriften feinen Urjprung verdankt, fondern, wie auch Albert Mayr richtig ges 10 
jehen, die Weiterbildung einer von der phöniziſchen Bevölkerung Maltas gebrauchten Form 
it. — In einer Anzahl von Grüften wird lediglih das Badofengrab angetroffen, in 
einer anderen neben ihm noch weitere Arten. Namentlich befigen aber die michtigiten 
Koimeterien, wie ©. Paolo, S. Agata und Abbatia, —— die ſchon für Sizilien zu 
erwähnen waren. Am häufigſten find unter dieſen die Troggräber, oft in mehreren Num⸗ ı5 
mern hintereinander angeordnet und unter Hoblräumen von halbrunder, trapezförmiger 
und rechtediger Geftalt gelegen. Weiter fommen in Betracht Baldachin- und Halbbalda- 
chingräber ſowie Senf: und Nifchengräber. Die lebteren, verhältnismäßig felten, wurden 
mit Vorliebe zur Beftattung von Kindern verwendet. Vgl. die Abbildung von verjchie- 
denen Grabformen in der Paulus-fatatombe Garuana, 1. e. pl. VII. Aud in foldyen 20 
Zeichenbetten findet fich oft als Kopfunterlage eine Erhöhung mit Einfchnitten. — In ber 
— dürften die Koimeterien auf Malta dem 4. und 5. Jahrhundert angehören. 

ie meiften von ihnen find freilich Hein und müſſen darum als Begräbnisftätten für 
Familien u. dgl. gelten. Auf der Malta benachbarten Inſel Gozzo kennt man bis jeßt 
nur eine Katafombe. 25 

3. Die Inſel Melos und Apulien. Vgl. oben unter III, A, i und k. Bei dem Dorfe 
Trypiti, umgeben ringsum bon heidnifchen Grüften, liegt eine ficher ſchon im 4. Jahr: 
hundert benußte chr. Nefropole, von Haufe aus fünf felbititändige Hypogäen, von denen 
vier fpäterhin miteinander verbunden wurden. Wahricbeinlich birgt das benachbarte 
Terrain aber noch weitere Koimeterien. Drei von den fünf Anlagen find durch Infchriften und go 
Symbole als chriftlich fichergeftellt. Die ältefte liegt in der Mitte. Sie befteht aus einer 
Hauptitraße und mehreren Seitenftraßen. Von jener, 21,6 m lang, zweigen nach hinten 
zwei Nebentvege von 12,55 m und 13 m Länge ab und, to diefe zufammentreffen, ein 
Gang von 4,75 m Länge, ſowie nad) links eine 9,5 m lange Seitengalerie, auf die eine 
andere von 14,1 m Länge ziemlich im rechten Winkel aufftößt. Die von diefer Katakombe 35 
linter Hand gelegene fett fi) zufammen aus einer 12,2 m langen Hauptgalerie, an deren 
Ende nad) links ein 3,1 m langer Gang und hinter diefem noch ein weiterer von 18 m 
Länge folgt. Die Anlage rechts von der urfprünglichen befist zwei 16,5 und 26,6 m 
lange Korridore, die fo aneinander grenzen, daß fie einen ftumpfen Winkel bilden. Die 
Breite der Gänge zeigt erhebliche Unterjchiede. Sie ſchwankt zwiſchen rund 1 und 5 m. 40 
Bezeichnend ift, daß die älteften Teile, die Hauptgalerien, die größte Breite haben, und 
dies troßdem, daß das Tuffmaterial, in dem die Katakomben bergeitellt find, ſehr brödelig 
ift. Die Höhe der Gänge bewegt fich zwifchen 1,4 und 23m. In ihren Wänden find 
Troggräber mit halbfreisförmigem Bogen, ab und zu auch in zwei Reihen übereinander 
angeordnet und für Slinderleichen bejtimmt, eingelafjen. Nur ausnahmsweife finden fich 4s 
Niichengräber (Loculi). Dazu kommen am Boden in allen Gängen Senkgräber, die 
öfter paarmweife eingefchnitten find und in den meilten Fällen mit ihrer Längsachſe der 
Nichtung der Galerien ſich anfchließen. Die Häufigkeit diefer Gräber und ihre im ganzen 
forgfältige Ausführung neben der nicht bedeutenden Höbe der Korridore laffen es nicht 
zweifelhaft erjcheinen, daß fie für die Katafomben auf Melos ebenjo tupiich find tie die go 
Arcofolien und die MWeiträumigfeit der Gänge. Denn unſchwer hätte man doc die 
Galerien, wie dies z.B. in Nom geſchah, erhöhen können, um an den fo gewonnenen Wanb- 
flächen neue Gräber —— anſtatt Leichenſtellen am Boden auszuhöhlen. Werden in den 
drei erwähnten zweifellos chriſtlichen Hypogäen Kammern völlig vermißt, jo bieten die beiden 
übrigen wahrjcheinlich chriftlichen foldhe dar. Das eine befteht ſogar nur aus einer Kammer 55 
mit drei Troggräbern und das andere aus einem Gang mit einer angrenzenden Hammer, 
welche beide lediglih Arcojolien umſchließen. Im ganzen zählte Bayet in den fünf Hypo: 
gäen 150 Troggräber und 66 Sentgräber, in denen eine und mehrere Perfonen beigejett 
waren. St die erwähnte ifolierte Grablammer wirklich chriftlichen Urfprungs, fo veran- 
ſchaulicht fie zufammen mit den vier größeren Katakomben in trefflicher Weife die Entwicke- 0 
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lungsgeichichte des chr. Grabweſens auf Melos. Diejes begann danach mit der einfachen 
Familien-Grabfammer, ausgeftattet mit Troggräbern, der gleichen Form, die für die Inſel 
in vielen heidniſchen Beifpielen nachgewieſen ift. Vgl. Prokeſch von Dften, Denkwürdig— 
feiten aus dem Orient, 2. Bb, Stuttg. 1836, ©. 204ff.; Expedition scientifique de 

5 Mor&e IIIe vol., Paris 1838, pl. 28. Allgemeine Litteraturzeitung vom J. 1838, 
5. Bd. Intelligenzblätter S. 326. Das Gepräge von Familiengrüften tragen aud) 
noch die drei zweifellos chriftlichen Koimeterien in ihren urfprünglichen Beftandteilen; 
aber der Gedanke der Sippe wurde weiterhin durchbrochen von dem Gemeinde-Gedanten, 
und zivar fpäteftens, als vier von den Anlagen zu einem Friedhof vereinigt wurden. 

10 Freilich darf man dabei mit Rückſicht auf die verhältnismäßig geringe Zahl von Grab: 
ftellen nur an ein Dorf oder eine kleinere Stadt denken. 

Obwohl Melos und Apulien ein weiter Weg trennt, fenne ich doch Feine Katafomben, 
die baulich einander jo nahe ftehen mie die foeben befchriebenen und die Hypogäen in 
Venofa, von denen das bisher ausgegrabene und von mir genau unterjuchte — zu 

15 Urhebern bat. Denn auch bier find Gänge von über 2 m Breite 2 des jehr brödeligen 
Tuff3 angelegt, übertviegen wenigſtens in der Hauptftraße die Arcofolien und ift der Fuß— 
boden der Korridore mit Senkgräbern bevedt. Ebenſo fehlen bier wie in den zweifellos 
hr. Koimeterien bei Trypiti Kammern. Der Hauptunterfchied zwiſchen diefen Anlagen 
bezieht fich nur auf die Form des Troggrabs, das auf Melos einfach, in Venofa aber 

20 auch mehrfach, an einer Stelle elffach, in der Art wie in fizilifchen Katakomben vertreten 
ft. Bol. vorläufig ©. 3. Ascoli, Iserizioni inedite o mal note, Greche, Latine, 
Ebraiche, di antichi sepoleri Giudaici del Napolitano, Torino e Roma 1880, 
tav. I. Mit diefer Eigentümlichkeit in feiner Architektur fchlägt das jüdische Hupogäum 
in Venoſa gewiſſermaßen die Brüde von Melos nad Sizilien und Unteritalien. 

25 4. Neapel. Vgl. oben unter III, A, k, 2. Unter den cr. Katafomben Gampaniens 
find die twichtigften die von Neapel und unter diefen felbft diejenigen von S. Gennaro dei 
Poveri. Denn fie übertreffen ihre bisher dort befannt gewordenen Schieftern nicht nur 
an Ausdehnung, jondern auch an Alter. Reichen fie doch in ihren Anfängen wahrſchein— 
lich noch ins 1. Nahrhundert zurüd. Dank diefen ihren Vorzügen vermitteln fie aber 

30 ein zutreffenderes Bild von der dem Vorort Unteritaliend eigentümlicdhen Sepulfral: 
architektur wie die jüngeren, bei denen wegen ihrer verhältnismäßig fpäten Entitehungs- 
eit bon bornherein die Möglichkeit offen zu halten iſt, daß auswärtige Mufter fie 
eeinflußt haben. Im Norden Neapels dicht bei dem fpäter erbauten Hofpital S. Gen- 

naro dei Poveri find mehrere Hypogäen nad Art von Stollen in einem Tuffitein- 
85 Hügel eingelafien. Vgl. die Pläne bei Bellermann und Bictor Schulte Man zäblt 

gegenwärtig vier Katafomben; aber ich vermute, daß ihre Zahl urſprünglich größer 
war. Denn manche Anzeichen fprechen dafür, daß im Lauf der Zeit Anlagen, die von 
Haufe aus felbititändig waren, zu einem Ganzen vereinigt wurden. Allen vier Koime— 
terien find fehr weite ballenartige Räume vorgelagert, zu denen Gegenftüde an ber 

40 gleichen Stelle in folcher Zahl und Ausdehnung fonft nirgends bisher nachgemwiefen wurden. 
Leider bat man ihre Eingangspforten längſt zeritört. Die Katakombe, die als ältefte gilt, 
erjchließt ein im Grundriß trapezförmiger Saal, dejjen Breite nah innen jo zunimmt, daß 
fie an den meiteften Stellen über 10 m beträgt, und deſſen Tiefe ſogar dieſes größte 
Breitemaß noch etivas überfteigt. Mit diefem großen Felsgemach fteht [. und r. je ein 

45 etwas Eleineres in Verbindung, von denen das r. Hand fpäter zu einer Kirche um- und 
ausgebaut wurde. An der Rückſeite des großen Saales liegen die beiden Eingänge zu 
den zwei parallel laufenden etwa 90 m langen Hauptfiraßen der Katafombe. Als die 
wichtigſte und ältefte giebt fich die linfe ſchon darum zu erkennen, weil fie die Fortſetzung 
u der Hauptachſe des Saales bildet und mit ihrer zwiſchen 3 und 5m ſchwankenden 

60 Breite die rechts befindliche ums Doppelte übertrifft. Daß jie freilich das Erzeugnis ver: 
jchiedener Zeiten it, laſſen manche Eigentümlichkeiten erfennen. So bemerkt man gleich 
8m ungefähr hinter ihrem Anfang eine Abnahme der Breite und noch mehr der Höhe, Bes 
weis genug, daß fie an dieſer Stelle urfprünglich endigte. Weiter nach binten find zwiſchen 
den beiden Hauptitraßen viele Verbindungswege bergeitellt, von denen die meiften größere 

65 Breite ald Tiefe haben und überdies, weil nahe einander gerüdt, die Tuffmafjen in ibrer 
Mitte in lauter Pfeiler auflöfen. Dazu gefellen fidh I. von dem breiteren und r. bon dem 
ichmäleren Hauptkorridor Kammern ſowie fürzere und längere Galerien, welch letztere zum 
Teil wieder die Ausgangspunfte für weitere Kammern und Gänge bilden. Im Gejamt- 
rahmen der Anlage bedeuten jedoch die abgsjtoeigten Galerien nad) Zahl und Länge wenig, 

so jedenfalls unendlich viel weniger als die feitlicdhen Wege in den römischen Koimeterien. — Links 
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von dem Eingang zu ber erften Katakombe folgt in — Entfernung die Vorhalle zur 
weiten, leider an ihrer Vorderſeite ebenſowenig erhalten wie die zugehörige Thür. — t 
* der Raum aus zwei Teilen zufammen, einem tiefer und einem höher gelegenen, welche 
zwei mächtige aus dem Tuff ausgemeißelte Pfeiler ſowie eine Treppenanlage zwiſchen diefen 
beziv. zwifchen diefen und den Wänden des Raums miteinander verbinden. Beide Teile 5 
ujamnıen bededen eine etwas Heinere Fläche wie der Hauptjaal des erſten Hypogäums. 
Bon der NRüdjeite des hallenartigen Gelafjes betritt man zwei kurze jchmale Korridore, 
die auf die Hauptpartie der Katalombe münden. Diefe, in ihrer ganzen Ausdehnung un= 
gefähr jo lang wie die Hauptitraßen des erften Hypogäums, befteht aus einem Gang, deſſen 
Breite zwiſchen 9 und 12m ſchwankt, und deſſen Dede mit Nüdficht auf dieſe weite 
Spannung von mehreren aus dem Tuff getvonnenen Trägern geftüßt wird, ſowie aus 
Kammern, Recefien und Galerien, die ihn umfäumen. Bei den Nebengalerien fällt es 
auf, daß fie in geringer Zahl vertreten, dazu fur; und, verglichen mit dem Hauptgang, 
auch enge gehalten find. Nur hinten biegt eine etwas längere und breitere Gafje ab, die 
ihrerjeitö wieder nach l. eine und nad) r. zwei Seitengänge entjendet. — Weit unbebeu: 15 
tender als die beiden erjten Katakomben And die zwei übrigen. Zwar weiſen auch fie 
am Eingang Räume auf, von denen der eine durchichnittli 7 m breit und ber andere 
nahezu ebenjo breit ift, aber ihre ganze Tiefe beträgt nur rund 14 m. Ungefähr in der halben 
Tiefe der vorne etwas breiter gehaltenen dritten Anlage erheben fich zwei maffige Pfeiler als 
Dedenträger, dur die von dem rechtedigen Vorderraum der trapezförmige Hinterraum 20 
eſchieden wird. In der vierten Katafombe, dicht bei der dritten, aber etwas höher als 
Be gelegen, jchließen fich an den im Grundriß ungefähr quabratiiche Eingangspartie zwei 
furze parallele Korridore an. 

Für die Hypogäen von ©. Gennaro kommen drei Grabarten in Betracht, das Trog-, 
Niſchen⸗ und Sentgrab. Über dem Trog wölbt fich gewöhnlich ein halbkreisförmiger oder a5 
nahezu hemichklifcher Bogen, wobei die Hinterwand entweder eine gerade oder gebogene 
Linie bildet. Nur in der Nähe der Vorhalle der erften Katakombe findet ſich eine Spielart, 
die auch ſonſt fchon zu erwähnen war. Vgl. oben unter V, A,a, 5. Hier ift über dem Trog 
zuerſt eine Nifche mit fenkrechten Seitenwänden und fodann darüber ein flacher Bogen aus: 
gehauen. In den meiften Fällen Liegt unter dem Bogen nur ein Trog. Indeſſen wird 30 
in der Vorhalle des zweiten Hypogäums und fonft eine Anzahl von Grüften mit drei 
Trögen, einer hinter dem anderen ausgehöhlt, angetroffen. Ganz vereinzelt fommen noch 
mehr vor; nur einmal erinnere ich mich fünf Tröge gefehen zu Fig Abweichend von 
ber in Rom üblichen Gepflogenheit, aber derjenigen auf Melos und Sizilien (vgl. oben 
unter V, A, b, £, 1 und 3) entiprechend, find ab und zu die Troggräber in zwei Reihen ss 
übereinander an den Wänden eingelafien. Das Troggrab herrſcht in ben Eilen und 
Kammern ſowie in den älteften und mwichtigften Galerien entjchieven vor. Zwar findet 
man in dieſen auch Nijchengräber, aber ihre oft unregelmäßige Anordnung, die fie tie 
eingezwängt erfcheinen läßt, und ihre häufig flüchtige Ausführung befunden eine fpätere Ent: 
ftehungszeit. Faßt man freilich das numeriſche Verhältnis zwiſchen Trog- und Nifchen- wo 
—— in allen Teilen der Katalomben ins Auge, fo ergiebt ſich ein Mehr zu Gunſten 

eren. 
inige Bemerkungen erheifcht noch das Verhältnis der Katakomben von S. Gen: 

naro zu einander ſowie die Stellung der Vorhallen innerhalb der Anlagen. Soviel ich 
jehe, wird ſeit Bellermann allgemein das zweite Hypogäum al3 ein zweites Stockwerk 4 
des eriten und das vierte als ein zweites Stodwerk des dritten angejehen. Aber bei 
diefer Auffaffung bleibt manches vätfelbaft. Zunächſt vermag ich nicht einzufehen, weshalb 
man die dritte Kat. durch Herrichtung einer neuen Etage vergrößert haben jollte, nachdem 
man jie ſelbſt nur 14 m tief in den Felſen eingetrieben hatte. Bedurften die Benützer dieſes 
ppogäums mehr Raum, jo brauchten fie dasjelbe nur an feiner Nüdjeite zu vertiefen. so 
ndejjen zugegeben, die betreffenden Chriften hätten unnötige Mühe und Koften auftvenden 

wollen oder hätten wegen der Befigverhältnifje nicht weiter in die Tiefe gehen fünnen, 
jo ergiebt doch auch der örtliche Befund Feine Anhaltspunkte für einen urfprünglichen 
Zuſammenſchluß der beiden Koimeterien. Haben fie aber als jelbitftändige Ganze zu 
gelten, jo macht es ihre geringe Ausdehnung mehr als wahrjcheinlich, daf fie nicht Eigen- 55 
tum ber großen dir. Gemeinde von Neapel, jondern von Privaten, Familien u. dgl, 
waren. Für diefe meine Meinung fpricht auch die Wahrnehmung, daß die hinteren 
Partien der beiden Grüfte in ihrer Architeftur eine bedeutende Abnahme des tech— 
nischen Vermögens und des Schönheitsgefühls verraten, eine Wahrnehmung, welche die 
in längeren zeitlihen Zwiſchenräumen erfolgte Benüßung der Hypogäen etwa durch Fami⸗— a0 

— 0 
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lien erflärbar macht. Ein Ähnliches wie für die beiden Heinen Koimeterien gilt für die 
groben. Auch bier müſſen mehrere felbititändige Anlagen unterfchieden werden. In 

om zwang oft die Überfüllung der Gänge, Kammern und Gräber eines Stockwerks und die 
durch die Befigverhältnifje der Grundftüde über den Katalomben gebotene Rüdficht, unter 

5 dem erſten Stockwerk ein zweites auszuhöhlen. Von einer ſolchen Notlage ift jedoch in 
der von mir an erfter Stelle beiprochenen Kat. nichts zu merken. Im Gegenteil, bier ver- 
zichtete man fogar auf die Möglichkeit, die älteren nit hoben Korridore zu vertiefen, um 
an den neugewonnenen Wänden weitere Grabftellen einzulafien, und die jüngften Galerien 
in der I. Seite durch Nebentvege miteinander zu verbinden, um fo einen großen Bezirk 

10 von ungefähr 50 m Länge und 20 m Breite da bienftbar zu machen. Aber auch den 
Fall geſetzt, aus jet nicht mehr erfennbaren Gründen hätten die Befiger ober Herfteller 
der eriten Katakombe, bevor fie diefe noch völlig ausgebaut, ein neues Stockwerk gewünſcht, 
jo müßte man nad; Analogie anderer Anlagen ertwarten, daß dieſes nicht über, ſondern 
unter der eriten Etage Plab gefunden hätte. Indeſſen, wenn man auch darüber, als eine 

15 Ausnahme von der Regel, hinwegſehen wollte, wären noch feineswegs alle Schwierigkeiten 
gehoben. Befonders müßte es auffällig bleiben, daß man bier, two es fich lediglich um die 
Gewinnung eines neuen Stockwerks handelte, eine ganz neue Vorhalle, und dazu eine mit 
ungleihem Fußboden, hergeftellt hätte. Diefe und andere Rätſel verjchtwinden bei ber 
Vorausſetzung, daß die erjte und zweite Katakombe ala zwei felbitftändige Teile gedacht und 

20 ausgeführt waren. — Schon eingangs habe ich bemerkt, daß die Vorballen von S. Gen: 
naro wegen ihrer Ausdehnung und * einzigartig genannt werben müfjen. Hier ſei 
weiter hinzugefügt, daß man ihre Größe und Zahl kaum begreifen fann, wenn man fie 
nur als Eingangsräume gelten läßt. Namentlich ift nicht zu verftehen, weshalb das erfte 
Hypogäum mehrere foldhe Eingangsfäle benötigt haben ſollte. Diefe Anftände werben bei 

25 der Annahme gehoben, daß die angeblichen Vorhallen von Haufe aus ifolierte Grabkam— 
mern waren. Für den mittleren Saal der erften Katakombe hat bereit? V. Schulte nad: 
gewiefen, daß er und ein Stüd des daran anjchließenden größeren Hauptganges zufammen= 
ehören. Aber ich möchte noch weiter gehen mit der Vermutung, daß diefer Saal an: 
4 für ſich allein beſtand und erſt etwas ſpäter eine Erweiterung an ſeiner Rückſeite 

30 erfuhr. Hierzu veranlaßt mich beſonders der Kontraſt zwiſchen der Größe und dem Fresken— 
ichmud des Saales und feiner fonftigen Leere ſowie der gewaltige Unterfchied zwiſchen dem 
Saale und der erjten Erweiterung binfichtlic der Ausdehnung. Sollten in dem großen 
Gemad nicht urfprünglich auch Sarkophage geftanden haben wie in dem ungefähr gleich- 
zeitigen Veſtibulum der Flavier in der Domitillafataftombe? Allerdings müßten fie frei 

85 und nicht in Nifchen fih erhoben haben, wozu es indefjen an Parallelen z. B. Syrien, 
Sizilien und Rom nicht fehlt. Vgl. oben unter V, A, a, 3; b, 4, 1 unb hernach 
unter y, 1. De Roffi, Bull. 1880, 36sq. 39. 48. Will diefe Vermutung naturgemäß, 
teil heutzutage Refte von Sarfophagen nicht mehr in dem Gemad anzutreffen find, nur 
als Vermutung gemwertet werden, jo wird gegen die Annahme, auch der fpäter zur Kirche 

40 umgetvandelte große Raum rechts von der erften Katakombe fei eine Grabfammer getvefen, 
faum etwas eingetwendet werden können. Denn er umfchließt noch jegt Gräber. Eine ur 
fprünglich felbitftändiges Grabgemad erkenne ich meiterhin in der Vorhalle der zweiten 
Katalombe, defjen Entwidelungsgejchichte eine ähnliche geweſen zu fein fcheint wie die des 
Hauptſaals im erften Hypogäum. Denn aud bier wurde an der Nüdjeite des Raumes 

46 ein Furzer Korridor eingefügt. Daß die Halle felbft aber für Grabzmwede bejtimmt war, 
zeigen die in doppelter Reihe an den Wänden angeordneten Troggräber. Mit der An- 
nahme, daß die Vorräume von ©. Gennaro von Haufe aus Grablammern waren, läßt fich 
Neapel in den Rahmen des Bildes von der Entmwidelungsgefchichte des Grabmwejens im 
Abendland unſchwer einfügen: aus der Familienbegräbnisftätte wuchs der Gemeindefriedhof 

50 heraus. Indeſſen Fam es nicht überall und immer dazu, tie die vielen Kleinen Koime— 
it auf Sizilien und nad m. M. auch die zwei Fleinen Hupogäen von S. Gennaro 
eweiſen. 

Mit Recht hat V. Schultze gegenüber Scherillo und Bellermann den chriſtl. Urſprung 
aller Teile der Katakomben von S. Gennaro verteidigt. Was bei dem letzteren beſonders 

55 Gegenſtand des Anſtoßes war, die großartige Anlage, iſt freilich ſo wenig ureigene Er— 
findung neapeler Chriften, wie die Herftellung von unterirdifchen Grüften im QTufffeljen. 
Früher und neuerdings find manche heidnifche Hypogäen in Neapel entdedt worden. Vol. 
die Zufammenftellung bei Ferdinando Colonna, Scoperte di antichitä in Napoli ete., 
Napoli 1898. Von ben bier veröffentlichten Funden greife ih nur die p. 1668g. 

60 1798q., von Michele Ruggiero, Degli scavi di antichitä nelle province di Terraferma, 
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Napoli 1888, p. 10sqq., und G. A. Galante, Atti della Accademia di archeo- 
logia, lettere e belle arti vol. 17 parte I n. 3, Napoli 1896, bejprochenen heraus. 
Sie können mit den Sälen von S. Gennaro in mehr ald einer Hinficht zufammengehalten 
werben, fo wegen ihrer Ausdehnung, beifpielöweife in einer Grabfammer 6,9 m Yänge und 
3,85 m Breite, ſodann wegen ihrer Bemalung, weiter aber auch wegen ihrer Gruppierung. 5 
Sind doc mehrere faalartige Kammern fo dicht nebeneinander ausgehöhlt, daß fie nur 
durch Scheivewände voneinander getrennt werden, eine Eigentümlichkeit, die unmittelbar 
an die drei Säle an der Spitze der erſten chriftl. Katafombe von S. Gennaro erinnert. 
Auf die Vertwandtichaft zwiſchen beidnifchen und chriftlichen Hypogäen in Neapel mies 
gelegentlich auch Schulge hin. Vgl. Kataflomben S. 307. — Außer den älteften chriftl. 10 
Hypogäen Campaniens erwähne ich noch ein jüngeres zu 

5. Gaftellamare. Vgl. oben unter III, A, k. 2, Die nad St. Blafius benannte 
Katakombe in Gajtellamare befigt hinter einem quadratiſchen Eingangsraum eine nahezu 
20 m lange und durchſchnittlich 3 m breite Hauptitraße mit Arcofolien. Bon ihr zweigen 
links drei Seitenwege ab. An ihrem Ende tft ein faalartiges Gelaß geichaffen, das den ı5 
Ausgangspunkt von Gnlerien bildet. Die Weiträumigfeit der bis jet ausgegrabenen Teile 
des Hypogäums läßt einen Vergleich mit den Koimeterien von S. Gennaro und darum 
auch die Annahme feiner Herftellung durch Chriften zu, während nichts für die Meinung 
Milantes, der in der Anlage einen heibnifchen Tempel erkennen wollte, fpricht. Eigen: 
tümlih find die in Kammern zu Gaftellamare und Sorrento hergeftellten Leichen- 20 
jtellen. Sie wurden in mehreren Reihen übereinander fo angeordnet, daß fie Bienen- 
mwaben ähneln, eine form, die in den älteren Katafomben fehlt. Ob fie freilich erft von 
den Chriſten in Gaftellamare und Sorrento erfunden ift, vermag ich nicht zu jagen. 

y) Mittelitalien. 
1. Rom. Vgl. oben unter III, A, l, 4 Trotz ber ungeheuren Ausdehnung a5 

der chriftlihen Roma sotteranea liegt doch namentlich dank der nicht genug zu 
rühmenden KForicherthätigkeit de Roſſis und feines Bruders Michele Stefano das 
Bild von ihren Anfängen und ihrem Wachstum, von ihrer Anlage und Architektur 
u. ſ. w. fo erkennbar vor Augen mie nur bei wenigen anderen SKatalomben außer: 
halb Roms. Die Entjtehungsgejchichte der gewaltigen Nefropolen vor den Thoren der 30 
Stadt Rom ift, foweit die ältejten Koimeterien in Betracht fommen, feine andere als 
bei den früheſten chriftlichen Begräbnisftätten überhaupt. Sie hebt mit der Familien— 
geuft an. Im 1. und 2. Jahrhundert, aber auch noch fpäter legten in größerer oder 
geringerer Entfernung von den Stabtmauern einzelne Chriften für fi und andere ihnen 
nabe jtehende Perfonen Begräbnisftätten an. Dies beiveifen mehrere Inſchriften und 35 
die noch vorhandenen Grüfte ſelbſt. Hatten die heidnifchen Römer laut Inſchriften 
in unzähligen Fällen für fich, ihre Angehörigen, ihre Freigelaſſenen und deren Nach— 
kommen Grabanlagen berrichten lafjen, jo bejagen zwei Inſchriften, von denen die erite 
mehr wie wahrſcheinlich, die andere ficher chriftlich ift, daß der Eigentümer einer Bes 
räbnisjtätte diefe bejtimmte auch für feine Freigelaffenen und deren Nachkommen, ſoweit 40 
Be zu feiner Religion gehörten (libertis libertabusque posterisque eorum at [jo!] re- 
ligionem pertinentes meam), und daß M. Antonius Restitutus fecit ypogeu [jo!] 
sibi et suis fidentibus in Domino. gl. de Roffi, Bull. 1865 p. 54. Roma sott. 
I p. 109. CIL VI n. 10412. Durch ihre Anlage und Architeftur u. ſ. m. geben ſich 
als Familienbegräbnisftätten zu erfennen u. a. die Krypten der St. Lucina in der Gallift- 4 
fatafombe, bei denen auch die Mate des zugehörigen Grundftüds ebenjo wie bei den benad): 
barten heidniſchen Privatgräbern bejtimmt werden fönnen, nämlich 100 römifche Fuß an 
der Vorderſeite (in fronte) und 230 in der Tiefe (in agro), die ſog. spelunca magna 
in der Prätertatkat., das Veltibulum der Flavier in der Domitillafat. und die Gruft 
der Acilii Glabriones in der Priscillafat., allefamt Anlagen, die im 1. oder 2. Jahrh. so 
entitanden find. Won jüngeren Begräbnisplägen, die wegen ihrer geringen Ausdehnung 
nur von einer Familie oder dgl. benußt worden fein fonnten, ift eine aus drei Troggräbern 
(Arcofolien) bejtehende Grablammer in der Nähe der Scipionengräber bereits erwähnt 
worden. Vgl. oben unter IV, 7. Erheben diefe monumentalen Zeugen über allen 
jochen daß die Chriften auch in Rom mit den Anfängen ihres Grabweſens nichts 65 

eues jchufen, fo ift doch damit noch nicht ohne weiters entichieden, daß fie die Mufter 
für die Geftaltung ihrer erften Koimeterien von ihren heidniſchen Mitbürgern entlehnten. 
Denn in Rom gab es bekanntlich auch viele Juden, und in der dortigen ältejten 
hr. Gemeinde müßte man Judenchriſten vorausfegen, felbit wenn der Römerbrief und bie 
hebr. Grabjchrift eines Schephael in der Galliftkat. (vgl. de Roſſi, Roma sott. III p. 386) co 
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nicht vorhanden wären. Hauptſächlich fällt aber in die Wagichale, daß die römische Juben- 
ſchaft ebenfalls ihre Toten in Katafomben beifegte, und dies offenbar, mweil fie ja in großer 
ganl bereits vor Chrifti Geburt in der Welthauptftabt vertreten war, ſchon vor den Chriften. 
eider iſt das ältejte jüdiſche Hppogäum am Collerosato, das wahrſcheinlich noch aus 

5 dem 1. hr. Jahrh. jtammte, wielleicht auch noch älter war und das wegen diejes feines Alters 
für die Aufbellung der Anfänge des dir. Grabweſens von außerordentlihem Wert wäre, 
wieder verfchollen, ehe es genau bdurchforfcht war. Vgl. Bofio, Roma sotteranea 
p. 141sqq. So ift man denn auf die jüngeren jüdifchen Hypogäen, will man Vergleiche an- 
ſtellen, angewieſen, auf je eines in der vigna Randanini und in der vigna Cimarra, 

10 die ſeit 1862 und 1867 befannt find, und eines, das ich im Jahre 1885 an der via Appia 
Pignatelli entdedte. Vgl. darüber vorläufig Raffaele Garrucci, Cimitero degli antichi 
Ebrei scoperto recentemente in Vigna Randanini, Roma 1862; id., Disserta- 
zioni archeologiche di vario argomento, Vol. II, Roma 1865, p. 150—192. 
de Roſſi, Bull. 1867 p.3. 16. Mittheilungen des Archäologifchen Inſtituts, Nöm. Abtb. 

15 Bd I, 1886, ©. 49—56. 
Müſſen bier wenigſtens einige von den Inkunabeln der chrifklihen Sepulfralanlagen 

Noms kurz befprochen und auf ihre Abhängigkeit von nichthriftlichen Worbildern geprüft 
werden, jo wähle ich als die charakteriftiichften die beiden vorhin an legter Stelle erwähnten 
aus. Vgl. de Roffi, Bull. 1865 p. 36 sqq. 1886 p. 136 sqq. 1888/9 p. 16 sqgq. 

20 1035qq. Dieje fallen in mehr als einer Beziehung aus dem Rahmen der jpäteren römi- 
fchen Katafombenardhiteftur heraus. Zunächſt ift auf ihre für römische Verhältniſſe be- 
deutende Weiträumigleit hinzuweiſen. Die Begräbnisjtätte der Acilii Glabriones um— 
fchließt neben 2 m breiten Galerien fogar den größten Grabraum, der bisher in den rö- 
mifchen Katafomben angetroffen wurde. Denn er mißt 8 m Länge und 4m Breite. 

25 Meiter find an den Wänden in den beiden Hypogäen breite Niſchen eingelafjen, die bis auf 
den Fußboden herabreichen und in denen urſprünglich Sarkophage ftanden. Soweit Reſte 
von ſolchen erhalten find, erkennt man, daß fie aus Stein ausgehauen und mit nicht 
ſpezifiſch chriftlichen Darftellungen an ihren Außenfeiten gejhmüdt waren. Steinfartophage 
mit Bildiverf indifferenter Natur waren offenbar auch an den Wänden zwiſchen den 

80 Niſchen aufgeftellt, und dies namentlih im Veſtibulum der Flavier in der Domitillafata- 
fombe. Darauf weiſen viele Fragmentenfunde hin. Außerdem Fam bier eine Anzahl 
von den ſonſt in den dir. Hypogäen fpärlid; vertretenen Thonfärgen zum Vorſchein, die, 
zum Teil zwei übereinander, im Fußboden eingelafjen waren. Vgl. de Roffi, Roma 
sott. III p. 395 sq. Mit der Verwendung von Sarkophagen berühren fich die in Rebe 

35 ftehenden Anlagen audy mit anderen älteften Teilen der römifchen Katalomben. Deshalb 
darf man den Sarg als die bei den römischen Chriften zuerjt gebräuchliche Grabform be- 
zeichnen. Vgl. de Roſſi, Roma sott. I p. 343. III p. 440 sqq. Bull. 1879 p. 158. 
1880 p. 36 sq. 39. 48. 1884/5 p. 70.1888;9 p. 9sq. 72. Mit diefer Art von Zeichen- 
bett waren den Chriften die Heiden vorangegangen, wie die Grabftätten beifpielsweife an 

40 der Via Latina erſehen laſſen. Vgl. de Roffi, Bull. 1865 p. 37. Freilich werden auch 
in den jüngeren jüdiſchen Hatafomben einzelne Sarlophage angetroffen. Vgl. Garrucci, 
Cimitero p. 12. Xegt man jedoch auf den Nifchenbau in Domitilla und Priscilla Gewicht, 
jo fenne ich feine Gegenjtüde dazu in jüdifchen, wohl aber in heidnifchen Hypogäen. Dabei 
fommen weniger die Scipionengräber in Betracht als diejenigen der Nafonen. Denn 

45 dort find die Nifchen für die Sarlophage unregelmäßig und mehr böhlenartig, bier dagegen 
regelmäßig geftaltet. Außerdem war die Nafonengruft ausgemalt. Vgl. Pietro Santi Bartoli 
und Gio. Pietro Bellori, Le pitture antiche del sepolero de Nasonii, Roma 1680, 
tav. IIsqq. Wenn die Weite der Räume, die Nichenbauten mit ihren Sarfophagen und die 
Malereien in ſolchen Anlagen den Schluß faum aufzuhalten vermögen, daß fie die Muſter für 

50 die ähnlichen Bildungen in den beiden genannten chriftlihen Familiengrüften abgegeben 
ben, jo find auch die Vorbilder für die nifchenlofen ältejten dur. Grablammern und ihre 
usftattung mit Sarkophagen und Malereien in heidniſchen Privatgrüften Noms und 

nicht in den dortigen jüdifchen Hypogäen zu fuchen. Berichtet doch Boſio ausdrüd- 
lich von der älteften jüdischen Katakombe, daß er in ihr, trogdem fie einen ziemlichen 

55 Umfang hatte, nur zwei und dazu ganz Heine Grabfammern gefunden babe. Weiter 
bebt er hervor, daß er darin feine Spur von Marmor, jomit auch feine von Marmor: 
jarfophagen, und von Malereien angetroffen babe. Vgl. Roma sotteranea p. 143. 
So muß man denn annehmen, daß die früheften Anfänge des chriftlihen Grabweſens in 
Rom außerhalb der Einflußfphäre der jüdiſchen Sepulkralarditeftur entftanden find. In— 

60 deſſen darf man doch nicht alle und jede jüdifche Einwirfung auf die erfte Phaſe der Ent- 
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mwidelungsgefchichte des hr. Katalombenbaus ableugnen wollen. Ich denke dabei an einige 
rüfte, zu denen Parallelen m. W. bisher nicht in heidniſchen Grüften Roms bemerft 

wurden. Das erfte liegt in einer kurzen Galerie hinter der erwähnten Nifchenanlage der Domi- 
tillafatatombe und befteht aus einer 4 qm großen, aber niedrigen Kammer, die zur Rechten 
nur ein Troggrab mit einer Bank davor befist. Merkwürdiger noch ala die Form des 5 
Inneren ift die des Zugangs, der aus einer über dem Fußboden gelegenen engen Öffnung 
befteht. Erinnert jene am meiften an paläftinenfifche (vgl. oben unter V, A,a, 1), jo diefe 
an paläftinenfische Hypogäen und die Schiebgräber in der jübdifchen Randanini-Kat. Val. 
de Roſſi, Bull. 1865 p. 38 sq. Mit den letzteren auf völlig gleiche Stufe zu ftellen tft 
ein weiteres Grab in dem Erbbegräbnis der Acilii Glabriones, das tie fie der Länge 10 
nad in dem Felſen eingehauen ift. Vgl. deRoffi, Bull. 1888/89 p.107. Als drittes Bei- 
fpiel fann eine Kammer in der Agneskatakombe genannt werden, die nur ein einziges 
Troggrab, und zwar an der Rückſeite, darbietet und deren Zugang mitteld eines großen 
Steins verjchloffen war. Vgl. Armellini, Cimitero di S. Agnese p. 87 sqq. Nichts 
bebeuten für die Entjcheidung der Frage nad) der Abhängigkeit der früheften römijchen ı5 
Koimeterien die in ihnen am —— vorkommenden Grabformen, das Niſchen⸗ und 
Troggrab (Arcoſolium). Denn dieſe begegnen in heidniſchen und jüdiſchen HHppogäen Roms 
und time, Vgl. de Roffi, Roma sott. I p. 87 sq. Bofio, Roma sott. p. 142 sq. 
Jedenfalls wurden aber beide Formen nicht erſt von ben Chriften erfunden, fondern 
eriftierten ſchon in der vorchr. Zeit. Vgl. Garrucci, Cimitero p.13sq. de Roſſi, Roma % 
sott. 1. c. Bull. 1874 p. 117. Damit wird auch die in neuefter Zeit noch mandymal ge: 
äußerte Meinung, die Arcofolien feien eine Nachbildung der hemichkliſch übermwölbten & 
lumbariennijchen, hinfällig. 

Mit der Erweiterung der Familiengrüfte zu Gemeindefriedhöfen (vgl. oben unter IV, 3) 
erhielt das Bild der dir. Roma sotteranea in Anlage, Architeftur und Grabformen jein 25 
harakteriftiiches Ausſehen, jcheinbar ein Labyrinth oder gar einen Wirrwar darftellend, 
aber bei näherem Zuſehen viel durchfichtiger, einfacher und einheitlicher gehalten als bei 
manchen größeren außerrömiſchen Hhpogäen. Da die Umgebung der etwigen Stabt in 
der Hauptſache aus niedrigen Hügeln und ebenen Flächen befteht, jo wurde der Kata- 
fombenbau gewöhnlich nicht von der Seite des Terrains, jondern von der Oberfläche aus 30 
in Angriff genommen. Man tiefte gegebenenfalls in jchräger Richtung einen Schadht in dem 
Boden ein und verfah ihn mit Treppenftufen, die gewöhnlich mit Ziegel: oder Marmor: 
platten abgevedt wurden. Nachdem der Abjtieg die entiprechende Tiefe erhalten, durch— 
ſchnittlich 6 m, erfolgte in wagrechter Richtung die Herftellung einer Hauptftraße und, 
mit ihr ungefähr parallel, von Nebenftraßen, die untereinander durch quer laufende Gänge ss 
verbunden wurden. Auf dieje Weiſe entitand ein fürmliches Netz. Gewöhnlich bilden die 
einzelnen Straßen oder Gänge ziemlich gerade, felten gebogene Linien. Wie in dieſer 
Form nicht etwa das Ergebnis des Zufalls, ſondern architektonifcher Erwägungen von 
feiten der Erbauer vorliegt, für die die Praris immer mehr Lehrmeifterin werden mußte, 
fo verraten auch die fpigen und jtumpfen Winkel, die für die Verbindungen der längs und 40 
quer laufenden Galerieen gewählt wurden, die Abfichten der Erbauer. Sie wollten damit 
dem ganzen Gefüge größere Haltbarkeit verleihen. Die Gänge jchließen oben ganz oder 
beinahe geradlinig, im flachen Bogen, gelegentlich auch ſatteldachförmig ab. Ihre Breite über: 
jteigt in der Zeit der Gemeindefriedhöfe nur felten 0,8 m. Heutzutage werden die Galerien 
gewöhnlih eunieuli genannt, eine Bezeichnung, die nicht durch Inſchriften bezeugt 45 
it. Dagegen ericheint auf ſolchen erypta, was in erjter Linie auf die Gänge und erjt 
in zweiter auf die Grabfammern zu beziehen ift. Vgl. de Roſſi, Roma sott. III 
p. 424sq. An den Wänden, jeltener am Fußboden, erhielten die Leichenftellen ihren 
Pat. Je nad Bedarf wurden außerdem an den Seiten der Gänge, am Ende diefer, 
auch an den Kreuzungäpunften zweier Galerien Thüreingänge mit geradem oder curbiertem so 
Abſchluß eingehauen und dahinter eine oder mehrere Kammern (eubieula) bergeftellt. Der 
Grundriß derjelben ift in den meijten Fällen ein Trapez, das aber von einem Duabrat oder 
Rechte nur wenig fich unterfcheidet, feltener ein Bolygon, Kreis oder Halbkreis. Die Dede ift 
in den vieredigen Gubicula in der Regel gerade oder faft gerade, nad Art einer flachen 
Tonne (a botte) oder eines Kreuzgewölbes, in polygonalen und runden Kammern nad) 55 
Art einer Kuppel geftalte. Vgl. bei. die Beifpiele bei Marchi, Monumenti delle arti 
eristiane und de Roſſi, Roma sott. Im Gegenſatz zu den ältejten Teilen der römijchen 
Katafomben befigen die jüngeren gewöhnlich nur Kammern von geringer Ausdehnung. 
Manche find fogar nur 4qm groß. Ofters wurde binter oder neben dem erften Gelak 
noch ein zweites, gelegentlich) auch ein drittes hergerichtet. Eine ſolche Doppellammer heißt so 
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auf einer Inſchrift eubiculum duplex. Vgl. de Roffi III p. 44 sqq. 425. — Die 
in Rom verwendeten Grabformen find im weſentlichen diejelben, die für Neapel zu er- 
mwähnen waren, abgejehen von dem Troggrab mit geradliniger Nifche. Freilich iſt das 
numerische Verhältnis an beiden Orten ein verjchiedenes. In Rom übertviegen die Nifchen- 

5 gräber nicht nur im allgemeinen, ſondern; auch in den älteren Teilen der Kisten. In 
der erſten Zeit find die Nifchen breit, hoch und tief, fpäter der Größe und Form der 
darin bejtatteten Zeichen möglichit angepaßt, jo daß fehr häufig der Pla für Kopf und 
Rumpf höher und breiter iſt als der für die Füße. Durch Vertiefung der Nifchen 
wurde Raum für mehrere Tote geſchaffen. Inſchriften gedenken folder Formen mit den 

ı0 Ausdrüden locus, locus bisomus u. f. w. Dagegen iſt ihnen die moderne Bezeichnung 
loculus für das Nijchengrab fremd. Vgl. u. a. de Roſſi, Roma sott. III p. 411 sqg. 
Bull. 1884/85 p. 151. Die Troggräber find gewöhnlich mit einem ganz oder nahezu 
hemicycliſchen Bogen überdacht. Galt es, zwei Leichen in einer foldhen Gruft beizufeßen, 
jo wurde an der Rückſeite des Trogs noch ein .. nad Art eines Nifchengrabes 

15 herausgearbeitet, oder der Bogen mehr in die Tiefe geführt und unter ihm ein zweiter 
Trog ausgehöhlt. Auch ſchnitt man Loculi, —— für Kinder, in der Lünette des 
Bogens und in dieſem ſelbſt ein. Dagegen kam es in Rom nicht zu Ausgeſtaltungen der 
Troggräber, die für Sizilien und Unteritalien zu erwähnen waren, 10 und mehr Zeichen: 
ftellen hintereinander unter einem und demfelben Tonnengewölbe.. Das Troggrab ift be 

20 jonders zahlreich in den Cubicula vertreten. DiefeLage und der Umftand, daß feine Her- 
ftellung Zu Mühe und Koſten verurfachte ald die des Nifchengrabes, laſſen erfennen, 
daß es in * die Gruft für die Angeſehenen und Wohlhabenden innerhalb der 
Gemeinde war. Der Name für das Troggrab mit halbkreisförmiger Decke findet ſich 
wiederholt auf Inſchriften, arcosolium, arcusolium, arcisolius u, dgl. Vgl. de Roſſi, 

26 Roma sott. III p. 419 sq. Konftruftiv betrachtet, jteht in der Mitte zwiſchen dem Lo: 
culus und Arcofolium der ſog. loculus a mensa. Mit diefem teilt er die Form des 
Leichenbett8 und den horizontalen Verſchluß (mensa), mit jenem die Form der über dem 
Totenlager ausgehauenen rechtedigen Niſche. Da die alte Bezeichnung für diefe auch in 
Sizilien nachgewieſene Mifchform (vgl. oben unter V, A, b, 5, 1) nicht befannt ift, 

so jo bat de Noffi dafür den erwähnten Ausdruck vorgeichlagen. Bgl. 1. c. p. 418g. 
Meiter ift ald Grabart das Senkgrab zu erwähnen, das jedoch in den römiſchen Hypo: 
gäen feltener angetroffen wird als in Süditalien und auf Sizilien. Dazu dürften bie 
meiften derartigen Gräber in Rom zu einer Zeit entitanden ſein, wo die Wände ber 
Galerien und — bereits mit Leichenſtellen ſehr beſetzt waren. Der Verſchluß der 

35 Senkgräber wurde durch horizontal gelegte oder durch in der Art eines doppelſeitigen Daches ge: 
ftellte Platten bewirkt. Selftverftändlich befaßen die römischen Katalomben auch Sarktophage, 
in der Regel aus Marmor, felten auch aus Travertin u. dgl. gefertigt. Thonſärge trifft 
man, wie fchon erwähnt, nur gelegentlih. Sie ftammen aus der allerältejten Zeit der Koi- 
meterien. Aufgejtellt wurden die Steinfärge in den fpäteren Jahrhunderten meiftens in 

so den Gubicula und Galerien, wohl auch an den Seiten von Treppen. gl. die eingeben: 
den Erörterungen de Roffis, der auch die auf den Sarkophagen dargeftellten Gegenjtände 
befpricht, Roma sott. III p. 440sqq. — Um den dunfeln Gängen und Kammern Luft 
und Licht zuzuführen, verband man ihre Deden mit der Erdoberfläche durch Schachte, auf 
Inſchriften luminaria genannt. Vgl. de Rofji, Roma sott. III p. 422 sqq. Unten 

45 im Querſchnitt rechtedig, rund und dgl. gehalten, verjüngen fie fih nach oben, jo daß fie 
an Trichter erinnern. Vgl. die Beifpiele bei Marchi, I. ec. und de Roſſi, Roma sott. 
Nicht zu verwechjeln mit diefen Luft: und Lichtgaden find die den Einfafjungen von 
Brunnen ähnlichen Schadhte, die, wie entiprechende Vorrichtungen erfennen lafjen, von den 
Fofjoren zum Auf: und Abfteigen benüßt, und durch welche die in den Hypogäen überflüffig 

so gewordenen Erd» und Schuttmaſſen an die Oberfläche gefchafft wurden. — Waren bie 
irs Erfte bergeftellten Wandflächen einer Katafombe mit Gräbern völlig bedeckt, jo be 

Ichafften die Fofjoren dadurch neuen Raum, daß fie durch Ausheben des Tufffeljens die 
Sohle der Gänge und Kammern tiefer legten. Damit wurde an den Seiten Platz zur 
Anlage von neuen Grüften gewonnen. Freilich konnte dieſes Verfahren nicht ind Unend- 

65 liche Fortgeiegt werden. Denn mit der Vertiefung der Gänge und Kammern wuchs aud 
die Gefahr des Zuſammenbruchs der Wände und des Abjturzes der Dede. So half man 
ſich mit der Schaffung eines neuen Stockwerks. Zu diefem Zweck wurde ein neuer Schadht 
mit Treppenjtufen ausgehauen, gelegentlich auch eine Galerie in jchräger Linie nach unten 
geführt und in entfprechender Tiefe die Ausböhlung von Haupt: und Nebenwegen und 

co Kammern und Gräbern ins Werk gejegt. Diejer Prozeß fonnte noch mehrmals wieder: 
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bolt werden. Auf diefe MWeife entftanden in der Gallift- und Domitillafatalombe nad 
und nad fünf Anlagen auf verjchiedenem Niveau, von denen die unterfte in jenem Hypo— 
gäum mit ihrem Fußboden mehr ald 25 m unter der Erdoberfläche liegt. In der Regel 
wurden allerding® nur zwei bis drei Stockwerke bergeftellt. — Mit der voranftehenden 
bejchreibenden Darftellung der dir. Roma sotteranea find nur die allgemeinen Züge des 5 
Bildes gezeichnet. Außer diefen gewahrt ein fcharfes Auge in jeder Katakombe noch charal- 
teriftische Eigentümlichkeiten in Hülle und Fülle. Denn, genau betrachtet, ift fein römiſches 
Hypogäum einem anderen völlig gleich, felbit wo es ſich um gleichzeitige Schöpfungen 
handelt. Um wenigſtens einige Andeutungen zu geben, bemerfe ich, daß das Coe- 
meterium Thrasonis an der Via Salaria an Grabfammern ſehr arm ift, während 10 
umgelehrt das Heine Hypogäum der Thecla an der Via Ostiensis viele Cubicula befigt, 
dazu von einer Ausdehnung, die für römische Verhältniffe ungewöhnlich if. Vgl ROS 
1889 ©. 252. Meiftens jchließen die Deden der Galerien gerab- oder bogenlinig ab, 
dagegen in der Katafombe des Petrus und Marcellinus ſatteldachförmig. Wielleiht am 
meiften weicht von dem -römifchen Durchfchnittsbild das Coemeterium Ostrianum ab. 16 
Hier allein begegnen mafjive Bänke und Seſſel. Vgl. oben unter IV, 7. Hier finden ſich 
weiter Troggräber mit ungewöhnlich hohen rechtedigen Nifchen und terrafjenförmig angeord⸗ 
nete Grüfte u. ſ. w. Vgl. Mar, l.e.t.28. 25. Zu den beiden zulegt genannten Formen 
vgl. die Gegenftüde in Paläftina und Sizilien, Mt. und Nachrichten des DPV 1898 
©. 40 Abb. 4. Führer, Forfhungen ©. 21. 20 

Ein flüchtiger Blick auf die Anlage, Architeltur und Grabformen der röm. Katakomben 
einerſeits und den Grund: und Aufriß der dortigen antiken Steinbrüche andererſeits ge— 
nügt, um zu erkennen, wie völlig verfehlt die noch im vorigen Jahrhundert verbreitete 
Anſicht war, daß die Chriſten zu Rom ihre Koimeterien in den nicht mehr benützten 
Steinbrüchen angelegt hätten. Denn beide verhalten ſich zu einander wie etwa bad 
Nöhrenneg einer Wafjerleitung zu Maulwurfögängen. In den Katalomben mwaltete bie 
Hand technifch gejchulter Fofloren, um Kunſtwerle zu bereiten, in den Steinbrüchen die 

ft gewöhnlicher Arbeiter, um dem Felſen möglichjt viele Baufteine abzugewinnen. 
uf eine weitere Widerlegung der alten Annahme ſich heutzutage einlafjen, Biehe offene 

Thüren einrennen. Seinen Todesftoß erhielt das Jahrhunderte lang berrichende Vorurteil so 
durch die genauen Unterfuchungen, die Marchi und die Gebrüder de Roſſi binfichtlich der 
für die röm. Katafomben gewählten Felſenart anftellten. Dabei ergab fich, daß die Schöpfer 
der Hypogäen von der tufa litoide, dem harten vulfanifchen Erzeugnis, aus dem die 
Steine für Bauzwecke genommen wurden, ganz abjahen und in der Negel die meichere 
tufa granulare, und in einigen wenigen Ki en, wie bei den Katakomben St. Priscilla 35 
und St. Hermes, das noch mweichere Gebilde, aus dem die pozzolana (Mörtelerde) ge: 
wonnen wurde, wählten. — Bon der ungeheuren Ausdehnung der altdır. Totenftädte 
Noms geben die Berechnungen Michele Stefano de Roffis und Maris einen ungefähren 
Begriff. Jener jchägte die Länge der Katalombengänge, in einer Linie aneinander gereiht, 
auf 876, diefer ſogar auf 1200 Kilometer. Die Zahl der darin beerdigten Perfonen so 
wird auf 3/,—6 Millionen veranjchlagt. Leider hat man früher die Katakombenſtatiſtik 
arg vernachläffigt, woraus fi) die großen Schwankungen aud in diefen Schäßungen er= 
flären. Ein gelungener Verſuch zur Gewinnung ficherer Zahlen liegt in Armellinis 
I eimitero di S. Agnese vor, wonach diefe Katakombe einen Flächenraum von 
16,475 qm einnimmt und 5753 Gräber, darunter 1569 für Kinder, umjchließt. Vgl. as 
p- 360. 

2. Die weitere Umgebung von Rom und Etrurien. Vgl. oben unter III, A, 1, 4, 4 
und 5. Bon den Chriftengemeinden in den Dörfern und kleinen Städten um Rom und 
in Etrurien wird man nicht erwarten wollen, daß fie jo ausgedehnte Katafomben mie 
die Welthauptſtadt befaßen. Dagegen berechtigen die nicht zu großen Entfernungen zo 
zwilchen der ewigen Stabt und den etruriichen Bezirken zu der Erwartung, daß die dortigen 
Hypogäen den römischen ähnlicher find als etwa den fizilifchen. Und in der That trifft 
diejes zu. Wie die jtabtrömifchen, jo find auch die fuburbicarifchen und etruriichen unter: 
irdiſchen Begräbnisjtätten Galerien und Kammern, bejegt mit Trog-, Niſchen- und Senk— 
gräbern und Sarlophagen. Das am meiften in die Augen fallende Unterfcheidungsmerfmal 55 
zwifchen den beiden Gruppen bejteht im Verſchluß der Yeichenitellen. Außerdem beſitzt aller: 
dings jedes der außerrömifchen Koimeterien noch jeine bejonderen Eigentümlichkeiten, die 
bauptjächlih das Zahlenverhältnis zwiſchen Korridoren und Cubicula und zwiſchen den 
einzelnen Grabformen betreffen. Um mit der kurzen Bejchreibung eine im Herzen von 
Etrurien gelegenen Hypogäums zu beginnen, fo ijt die nachweislich im 4, u. 5. Jahrhundert co 
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benüßte Begräbnisftätte der St. Chriftina zu Bolfena im Tufffelfen angelegt. Ihr Kern 
wurde ſchon im Altertum infolge eines Kirchenbaues über dem Grab der genannten Hei: 
ligen zerjtört. Da aber der Fußboden dieſes Gebäudes oberhalb der Sohle der Kata— 
fombe bergeftellt ward, fo läßt fich der Grundplan der abgetragenen Teile noch einiger: 

5 maßen erkennen. Hinter der Apfis der Kirche liegt der Hauptgang des Hypogäums, der 
nad) und nad) eine Höhe von 7 m und an Leichenftellen 11 fteiben Loeuli übereinander 
erhielt. Urſprünglich 1,5—2 m breit, wurde — ſein Fußboden behufs Gewinnung 
neuer Wandflächen für Gräber ausgehoben. Dabei entfernte man ſich freilich von der an— 
fänglichen Breite jo ſehr, daß für den neuen Boden an manchen Stellen nur 0,5 m 

ı0 übrig blieb. Von dem Hauptlorridor find links und rechts Nebengänge abgezweigt, bie 
jelbjt wieder den Zugang zu Kammern erfchliefen. Während an der rechten Seite ber 
Kirche ebenfalls Gänge ausgehöhlt find, liegen an der linken drei miteinander verbundene 
Kammern. Die erfte befist an den Wänden drei Arcofolien und am Fußboden eine größere 
Zahl Senkgräber. Bon den beiden übrigen enthält die eine feine Gräber, die andere nur Sent- 

ı5 gräber. Stevenfon fand unter den zahlreichen Nifchengräbern der Katafombe fein mit Stein- 
platten geſchloſſenes. eilih wäre es möglich, daß die eine und andere im Schutt und 
fonft zum Vorfchein gelommene Infchrifttafel aus Marmor urfprünglich als Berfchlugmittel 
von Nischen diente. Um fo häufiger wurden jedoch in den Zoculiöffnungen meiſt ganz mit 
Mörtel überkleivete Ziegelplatten gefunden. Sie trugen auch die entweder aufgemalten 

20 Oder eingerigten ober aber auf bejonderen Fleinen Steintafeln eingegrabenen Grabjchriften. 
— Die nah den Heiligen Muftiola und Katharina benannten Katafomben von Chiufi 
find mäßig groß. In ihrer Architeltur erfcheinen gerade und gebogene ſchmale Galerien, 
die längs und quer ziehen und an ihren Schnittpuntten öfters fpige und ftumpfe, als rechte 
Winkel bilden. Im Mittelpunft beider liegt ein fpäter zu gottesdienftlihen Zwecken 

25 hergerichteter Raum und daneben im Hypogäum der Muftiola noch eine große rechtedige 
Grabkammer mit balbfreisförmigem Abſchluß an der Rüdjeite. Im Gegenſatz zu Boljena 
und bei Soriano gewahrt man in Chiuſi viele Leichenftellen mit Bogenmwölbung und von 
großen Dimenfionen, jo daß in einem Grabe mehrere Leichen untergebracht werben fonnten, 
während die Loculi feltener find. In einigen Korridoren ift der Fußboden mit Senk— 

so gräbern bedeckt. Als Verſchlußmaterial herrſcht Ziegel und Kalkmörtel vor. Die Grab: 
fchriften auf Stein wurden mit Mörtel oder Hafen an den Gräbern befeftigt, die auf: 
gemalten und eingerigten auf dem Stud jelbft angebracht. — Die Katafombe des St. Eutv- 
chius liegt in einiger zen. von Soriano neben einer etruskiſchen Nefropole und ift 
gleich diefer im Tufffelfen eingelaffen. Sie beftand urfprünglid nur aus Galerien und 

85 Grablammern, erlitt aber nad) dem Jahre 359 dasfelbe Mißgefchid wie ihre Schweiter zu 
Boljena. Die wichtigften Gänge und Eubicula wurden befeitigt, um einem faalartigen Raum 
zu Ehren des Eutychius Pla zu machen. Von diefer Neuanlage aus böhlten die jpäteren Be 
nußer des Hypogäums im füdöftlicher Richtung eine rund 15 qm große Grablammer und in 
nordiweftlicher eine ungefähr 11m lange und breite Grablammer aus, von welch letterer 

40 weiterhin ein norböftlich gerichtete 11 m langes und 2,2 m breites Grabgelaß abgeziveigt 
ward. Außer diefen Gemäcdern find gegenwärtig noch hinter dem Kirchenraum zwei 
ſchmale Korridore, von denen der längjte ungefähr 16m mißt, und zioifchen beiden eine 
6m lange Uuergalerie erhalten. Das Hypogäum in feinem jegigen Zuftand enthält nur 
einige wenige Arcofolien, darunter ein an feiner Rüdjeite apſisähnlich gefchlofienes. 

45 Dieen waren jedenfalls fchon urfprünglic die Nifchengräber an Zahl mweit überlegen, die 
in 3 bis 5 Neihen übereinander teild aus dem Tuff gemeißelt, teils aus Mauerwerk ber: 
geftellt und an ihren Öffnungen häufiger mit Ziegelplatten als mit aufgemauerten Wänden 
gejchloffen wurden. Wo man Platten verwendete, überzog man fie wie die angrenzenden 
Tuffpartien mit einer Mörtelfchicht. In verjchiedenen Teilen der Katalombe famen am Fuß— 

50 boden Senkgräber zum Vorſchein, darunter auch breite für mehr als eine Leiche berechnete. 
Die jchmalen bededten die Herfteller mit Ziegelplatten und Erde darüber, die breiten mit einer 
Schicht von Kalk und Eleinen Steinen. Im allgemeinen erhielten dieſe Gräber nur eine folche 
Tiefe, daß die Leichen darin Raum hatten. Bloß an einer Stelle wurde ein tiefer Grab- 
ichacht ausgehoben. Außerdem dienten einige Särge aus gebranntem Thon als Leichen: 

65 behälter. Einer von diefen fteht an einer Wand, ein anderer ift im Fußboden vor einem 
gemauerten Senkgrab, das vielleicht urfprünglich ebenfalls einen Thonfarg umſchloß, ein- 
gelafien. Beachtung verdient das Gehäufe, das über den beiden lebten fich erhebt, ein 
vechtedfiger Bau von nahezu 2,5 m Breite, 3m Tiefe und 2m Höhe, der mit feiner halb» 
runden Öffnung und feinem Satteldach; einem Haufe ähnelt. M. MW. fteht diefer bemalte 

0 Überbau, der erit in der nachkonftantinifchen Zeit entftand, in der Katafombenarchiteftur einzig 
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da. Noch eine zweite Seltenheit befitst die Katafombe in der ſchon erwähnten verhältnismäßig 
fpäten Grablammer, in der troß ihrer Yänge von Ilm und Breite von 2,2 m nur ein 
einziges Grab, ein in der Mitte des Raumes ftehender großer Peperinfarlophag, vorgejehen 
ift. — Man muß es P. Germano zu Dank willen, daß er bei feiner Beiprechung des Hy— 
pogäums auch die von ihm durchforſchten etrusfifchen Grüfte zum Vergleich herangezogen 5 
bat. Nach feinem Urteil unterfchied fich jenes in feiner urfprünglichen Geftalt nicht viel 
von diefen. Und in der That werden in den benachbarten Nefropolen viele Zoculi und 
Särge aus Terracotta und Stein angetroffen, die den entfprechenden Grabformen in Gt. 
Eutychius gleichen oder wenigftens ſehr ähnlich find. Dazu fommen die Grabverichlüfie, 
mit Stud überzogene Ziegelplatten und Mauerwerk, fowie die mit dem Pinfel aufs 10 
emalten oder mit fpiten Gegenftänden eingeriten Inſchriften. Leider zog nicht auch) 

. Germano den infolge dieſer Bertvandtichaft zwiſchen den heidniſchen Hypogäen und 
dem chriftlichen fich geradezu aufdrängenden Schluß, daß in der Katafombe bei Soriano 
eine Weiterbildung der alten etrusfiichen Begräbnisftätten jener Gegend erkannt werben 
muß. Zu dem nämlichen Refultat gelange ich bezüglid der Roimeterien zu Bolſena und ı5 
Chiuſi. Die Annahme einer allenfalls in Frage fommenden Abhängigkeit diefer Katalomben 
von den römischen wird jchon darum fehr zweifelhaft, weil ihre Erbauer dank der größeren 
Entfernung mehr noch als ihre Kollegen bei Soriano der Einflußfphäre Noms entrückt 
waren. Gie wird aber ang. binfällig, wenn man wahrnimmt, daß in dem Bild der 
etrurifchen Koimeterien eine Reihe von charakteriftiichen Zügen erjcheint, die in Rom ganz 20 
fehlen oder body felten find. Dahin gehören in erfter Linie der Grabverfchluß mit ver: 
pußten Ziegelplatten und Mauern ſowie die Herftellung von — und eingeritzten 
Inſchriften auf dem Mörtel der Deckplatten und, wo Stein als Unterlage für die Grab» 
fchriften gewählt wurde, von Heinen Tafeln. Da auch in Rom das Verhältnis von 
Loculi und Arcofolien je nach Zeit und Ort ſchwanlt, fo lege ich darauf fein Gewicht. 25 
Wohl aber iſt e8 bemerkenswert, daß diefe beiden Grabformen in Etrurien vielfach ein 
anderes Ausfehen haben als in der ewigen Stadt. 3. B. weicht ein Teil der Gräber zu 
Chiuſi jo jehr von den römijchen ab, daß F. X. Kraus den chriftlichen Urfprung der beiden 
bortigen Hypogäen in Zweifel zog. Auch find die Senkgräber in den etrurijchen Koime— 
terien häufiger als in den römifchen. Umgekehrt aber trifft man die bejonderen Eigen: 80 
tümlichkeiten in der hriftlihen Grabwelt Etruriens in den dortigen heidniſchen Nekropolen 
in der Hauptſache twieder, obwohl zwifchen ihnen viele Jahrhunderte liegen. Indem ich 
auf die von P. Germano beigebrachten Parallelen verweiſe, befchränfe ich mich darauf, fie 

durch einige Belege aus George Dennis, The eities and cemeteries of Etruria, revis. 
ed., London 1878, zu ergänzen. , Es find nachgewieſen Nifchengräber u. a. in Civitä 36 
Gajtellana, vol. I p. 93, Nifchengräber mit Falzen für die Verjchlußplatten bei Sovana, 
II p. 13, arcofolartige Gräber dafelbft, Gräber am Boden u. a. zu Gaftel d'Aſſo, Ip. 181, 
Särge aus gebranntem Thon u. a. zu Toscanella, I p. 484, und aufgemalte und ein- 
gerigte Inſchriften u. a. zu Gerbetri, I p. 244. Wenn in den Katakomben zu Chiufi 
mehr Arcofolien und in der bei Soriano mehr Loculi ausgehöhlt find, fo kann dies nicht 40 
auffallen. Denn auch in den etrusfiichen Gräbern verurfachten die verjchiedenen Ortlich- 
feiten und Zeiten gewaltige Unterfchieve. Vgl. z.B. Dennis, 1. c. I p. 179. Dagegen wäre es 
unbegreiflic, wenn die zwifchen den alten Etrusfern und den Chriften Tiegenden Jahrhunderte 
keinerlei — in der Grabarchitektur herbeigeführt hätten. Und wirklich läßt ſich ein 
ſolcher erkennen. Hatten z. B. jene ihren unterirdiſchen Begräbnisſtätten hauptſächlich die 46 
Geſtalt von Kammern verliehen, ſo verwendeten dieſe noch die alte Form, aber daneben 
häufiger Galerien. 

Die Einflüffe der altetrusfifchen Grabwelt reichten bi8 nahe an die Thore Roms 
heran. Namentlich gilt dies von den fuburbicarifchen Bezirken auf der rechten Uferfeite 
des Tiber. Um nur zwei Hatafomben zu erwähnen, fo teilen die der Theodora in Rig- so 
nano und am 20, Meilenftein der via Flaminia mit den vorhin genannten den aus Mauer: 
werk aufgeführten und mittelft Mörtel überkleideten Grabverfchluß, auf dem die Inschriften 
entweder eingerigt oder, auf Heinen Marmorplatten eingemeißelt, befeftigt wurden. Bol. 
darüber und über andere ähnliche Anlagen de Roffi, Bull. 1874 p. 112sqq. Daß diefe 
Erjcheinung nicht etwa in der Armlichkeit der Landbevölferung ihre Erklärung findet, Tehrt 55 
das Hypogäum des Zotifus, das mit der Verwendung koftbarer Steinforten hinter feinen 
De Sc Genofjen faum zurüdftand und wohl auch durch diefe beeinflußt wurde. 

I. Stevenfon, II eimitero di Zotico p. 22. Etwaigen Verfuchen gegenüber, die 
römische Katalombenarchiteftur zum Ausgangspunkt für die Geftaltung der Koimeterien in 
den Provinzen zu machen, muß jedenfall® das Verhalten der Ratatombenbaumeifter und 60 

50 
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dad eigenartige epigraphifche Formular in nächfter Nähe von Rom (vgl. Notizie degli 
scavi 1880 p. 282) zu ber größten Vorſicht mahnen. 

6) Die Länder biesfeits der Alpen und jenfeits des abdriatischen Meeres. 
Trotz der bedeutenden Entfernungen voneinander tragen doch die —— in Gallien, 

san der Moſel, in Ungarn und Dalmatien in der Hauptſache dasſelbe Gepräge. Sie find 
ifolierte aus Mauerwerk hergeftellte und eingewölbte Grablammern von mäßigem Umfang. 
Vgl. oben unter III, A, m. 

1. Reims. Da die im Jahre 1738 bei der Martinskirche zu Reims aufgededte Grab: 
fammer ſchon am Anfang des 19. Jahrhunderts wieder zerftört ward, jo iſt, abgejeben 

10 von ihren Malereien, wenig über fie befannt. Sie war 15°/, Fuß lang, 8 Fuß breit 
und 10°, Fuß boch und hatte am Fußboden ein Sentgrab. In der Nähe der Kammer 
waren viele Gräber mit fatteldachförmigen Dedeln angelegt. Über eine zweite ähnliche 
Kammer in Reims vgl. de Noffi, Roma sott. I p. 100. 

2. Trier. Mehrere Hypogäen kamen im 19. Jahrhundert auf dem Kirchhof von 
15 St. Matthias bei Trier ans Licht. Über zwei befigt man nur einige wenige —— 

Danach war das erſte aus Ziegelſteinen über einem Quadrat erbaut und enthielt keine Gräber. 
Das zweite ſoll ungefähr I—10 Fuß lang, 8 Fuß breit und 10 Fuß hoch aus Sand— 
ſteinquadern aufgeführt geweſen fein und in brei Nifchen ebenfo viele Särge umſchloſſen 
haben. Bei der Herftellung eines dritten wurden zu einer bereits vorhandenen Mauer 

20 drei weitere 3 Fuß dide Wände und ein Tonnengewölbe aus rotem Sanditein hinzugefügt, 
wobei man für die Länge 12 und für die Breite 14 Fuß wählte. Die bier Bejtatteten 
ruhten in fünf Steinfärgen, wovon drei für Ertwachjene der Breiterichtung und zivei darüber 
geftellte für Kinder der Längsrichtung der Kammer folgten. Eine vierte Anlage, ungefähr 
22 Fuß lang und 11 Fuß breit, ſchloß gleichfalls ein Tonnengewölbe. Sie barg einen 

25 großen Steinfarfophag in ihrer Mitte und je drei Fleinere Steinfärge an ihren Zangjeiten. 
Ein Rechteck von 5,33 m Länge und 3,7 m Breite ftellt eine mit einem Tonnengewölbe 
überfpannte fünfte Kammer dar, die man 1886 fand. 

3. Fünflichen. In dem Hügel, auf dem der Dom zu Fünfficchen ſich erhebt, wurde 
1780 eine Grabanlage entdedt. Sie befteht aus einem rechtedigen Vorraum, einer ob: 

50 longen Grablammer, im Lichten 10 Fuß 2 Zoll lang, 8 Fuß 11 Zoll breit und 7 Fuß 
body, ſowie einem Kleinen Hinterraum von der Form eines Kreisfegmentd. Aus Ziegelſtein, 
mit etwas Bruchitein untermifcht, find die Umfafjungsmauern der Anlage, das Tonnen: 
gewölbe und die vier zur Verftärfung der Wände beftimmten Strebepfeiler an den Außen 
jeiten aufgeführt. Das Öteiche gilt von der Bank, die ſich an der Rückſeite des mittleren Raumes 

85 entlang ziebt. Bei der Auffindung der Gruft waren die Leichenbetten bereits verfchtwunden. 
Daß 8 Sarkophage waren, iſt an fich mwahrfcheinlih und kann, nachdem in nächſter Näbe 
der Anlage ſolche zum Vorſchein gelommen, kaum noch bezweifelt werden. Die Bejtim- 
mung des apfisartigen Anbaues an der Rückſeite ift nicht ganz Har. Henszlmann erkennt 
darin einen Zuftzug (spiraculum). Außer Sarkfophagen wurden in der Umgebung bes 

40 Oypogäumd aud aus Ziegeln gebildete und doppeljeitig (a capanna) abgebedte Gräber 
ausgegraben. 

4. Salona. Kleiner als die genannten find die Kammern in Manaftirine, melde 
mitten unter anderen Gräbern liegen. Vgl. unten unter V, B, a, 8,2. Die vechtedigen 
Gehäuſe und die Gewölbe darüber bejtehen aus Mauerwerk. Jene find mit vieredigen 

45 Öffnungen verfehen, die nach erfolgter Beftattung mit Steinplatten geſchloſſen wurden. 
Beachtung verdient eine Grabfammer tvegen ihrer drei Abteilungen, die man daburd be: 
wirkte, daß man in horizontaler Richtung und in entiprechenden Abftänden große Marmor: 
—— einfügte, eine Form, die an die Schachtgräber erinnert. Vgl. Jelié, Bulié und 
Nutar, Guida p. 236. 242; unten unter V, B, b, 1 

50 B. Die oberirdiſchen Begräbnisftätten. 
Über das für Syrien, Mefopotamien und Kleinafien in Betracht kommende Material 

vgl. oben unter V, A,a, 2 und 3. 
a) Anlage und Bauart. — a) Koimeterien unter dem freien Himmel. Kleinere und 

größere Grundftüde, an ihrer Oberfläche mit Gräbern beſetzt, kennt das hr. Altertum in 
65 großer Zahl. Die einfachite Form diefer Gottesäder ftellen die in Oberägypten entdedten 

dar, die freilich zum Teil jhon aus dem frühen MA. ſtammen. Um den Aderboden 
feinem Nährzived nicht zu entziehen und die Grüfte vor Überſchwemmungen zu bewahren, 
legten die dortigen Chriften gleih ihren Vorfahren ihre Begräbnisftätten am Rande der 
Wüſte, d. h. in den an Steingeröll reihen Streden zwiſchen den Fyruchtgefilden und dem 

6 Gebirge, an. Eine ähnliche Rüdficht beſtimmte fie auch, ihre Koimeterien zu centralifieren, jo 
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daß nicht alle Dörfer, ſondern nur die größeren Städte Friedhöfe beſaßen, in denen die 
Toten aus dem weiten Umkreis beſtattet wurden. dee ehören u. a. die Grabfelder 
von Adhmim-Panopolis, Antino& und nördlich von Esneh. Dat. oben unter III, B, a. 
Um bier gleih auch der Grabformen auf diefen Leichenfeldern zu gedenken, jo handelt 
es fih um oblonge Gruben von weniger al® 1 m bis 1,5 m Tiefe. Während bie 5 
Ehriften nur felten Holzjärge vertvendeten, befeftigten fie gewöhnlich ihre mittelft As— 
pbalt oder Natron mumifizierten Toten auf einem Sykomorenbrett mit Bändern und um: 
widelten beide noch mit einer größeren Bindenſchicht, um fie fchließlih in die Erde zu 
ſenken. In der Nefropole von Achmim wurden die Gruben nur gelegentlich mit Platten 
ausgefüttert und bebedt, wie dies oft in Antino& geſchah, wo überdies durch Anhäufung 10 
von Erde, Geröll und Ziegelplatten auch förmliche Grabhügel entftanden. Auf dem 

iedhof nördlich von zu. betteten die Chriften ihre Leichen in die Sentgräber, nachdem 
te diefelben zuerft in große Krüge eingefargt hatten. Vgl. über diefe Art von Särgen hernach 
unter b, 2. — Da Zeit und Menfchenhände um die Wette an der Serjtörung der ober- 
irdiſchen Begräbnispläge gearbeitet, jo ift e8 von großem Wert, daß im Jahre 1873 zu 15 
Julia Concordia bei Portogruaro ein Friedhof aus dem 4. und 5. Jahrhundert zu Tage 
gefördert werden fonnte, der in Anlage und Grabformen ein getreues Bild von vielen 
anderen gleichzeitigen, aber jest verjchollenen oder zerftörten Koimeterien namentlich in 
Norditalien Tiefert. Vgl. oben unter III, B, g. Mehrere hundert Sarfophage aus 
iftrifchem Kalkftein, in größerer oder geringerer —— voneinander aufgeſtellt, erhoben 20 
ſich entweder unmittelbar oder auf mächtigen Plinthen über dem Erdboden. Die meiſten 
von ihnen folgten mit ihrer Längsachſe der Richtung von Oſten nach Weſten. Die mäch— 
tigen Totengehäuſe von rechteckigem Grundriß, aus einem Steinblock herausgearbeitet und an 
ihren Flächen, abgefehen von den Infchriften, meiſtens kahl, fchloß ein ſchwerer monolither 
dachförmiger Dedel mit Afroterien. Wie die zwifchen den Särgen gefundenen Reſte er: 23 
fennen ließen, tvar das Grabfeld mit Bäumen bepflanzt. — Ahnlich wie die Begräbnis: 
ftätte zu Julia Concordia waren die von Arles, Vienne und Trier angelegt. . In Arles 
famen nad und nad bis fünf Reihen ſchwerer Steinfärge übereinander zu ftehen, unten 
beidnifche, oben chriftliche, die nur eine dickere oder dünnere Erdichicht trennte. Die Form 
diefer Sarkophage war in heibnifcher und chriftlicher ge wejentlich dieſelbe: ein großes so 
Steingehäufe und darüber ein Dedel mit Afroterien. Vgl. Edmond Le Blant, Etude sur 
les sarcophages chr6t. antiques de la ville d’Arles, Paris 1878, p. 45sq. und 
pl.28. In Vienne ward 1853 ein Friedhof sub divo entdedt, auf dem eine von Dartin 
von Tours getaufte Födula ruhte. Danach läßt fih das Alter der ganzen Anlage bes 
ftimmen. Die faſt allefamt orientierten Gräber waren entweder aus Trümmerftüden, In— 85 
jchriften, Platten, Ziegeln u. dgl. faftenartig aufgebaut oder aus großen Blöden heraus: 
gemeißelt. Vol. Le Blant, Inseriptions chröt. de la Gaule t.II p.51 sqq. X. Allmer 
und Alfred de Terrebaffe, Inseriptions ... de Vienne II partie I, 1875, p. 21 sqq. 
Atlas pl. 45 bis, 5. Über einen anderen ähnlichen Begräbnisplag zu Vienne vgl. 
Bulletin de la soci6t6 imp. des antiquaires de France 1860, Paris, p. 158 sqq. # 
— Trier beſaß vor feinen Thoren drei große Koimeterien, zwei auf ber Norbjeite bei den 
fpäteren Kirchen St. Baulinus und St. Mariminus und einen auf der Südſeite bei der 
jpäteren Kirche St. Matthias, ehemals St. Euchartus genannt, deren Anfänge noch in 
die vorkonftantinifche Zeit zurücdreichen. Inner und außerhalb der Baulinusficche wurden 
zu verjchiedenen Zeiten Gräber aufgededt, Särge aus Stein, entweder ifoliert oder in 46 
Gewölben, oft in 3 bis 4 Reihen übereinander, aufgeftellt, und Gruben, an ihren Seiten 
mit Mauerfteinen oder Ziegeln befleivet und mit Platten aus Ziegel:, Kalt: und Sand- 
ftein abgedeckt. Das Antlig der Toten war gegen — ER gerichtet. Dal. 
Ph. Schmidt, Die Kirche des h. Paulinus bei Trier, Trier 1853, ©. 75f. 424ff. Im 
feiner Anlage und feinen Grabformen entjprach dieſem Begräbnisplag derjenige von St. 50 
Matthias (St. Eucharius). Denn auch hier wurden die Leichen in großen Steinfarko- 
phagen niedergelegt. Sn einem Eremplar fanden fi die Schädel von vier Verfonen. 
Zum Teil in Partien von drei und vier Nummern angeordnet, wobei der Zwiſchenraum 
zwiſchen den einzelnen Gruppen zwei bis drei Fuß betrug, ftanden die Särge in drei bis fünf 
Schichten übereinander. In der unterften Schicht entdedte man auch Grabftellen, die aus 55 
großen Siegel- und Steinplatten zufammengefügt waren, in der oberjten eine nad) Art eines 
Sarkophages aufgemauerte Gruft. Außerdem waren zwifchen den Särgen Grablammern 
errichtet. Vgl. oben unter V, A, b, d, 2. J. Steininger, Gejchichte der Trevirer 1. Bd, 
Trier 1845, ©. 281 ff. Jahrbücher des Vereins von Sltertbumsfreunben im Rheinlande 
VII ©. 80ff. XII ©. 71ff. v. Wilmowsky, Die römiſchen Mofelvillen u, |. w., Trier so 
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1870, ©. 2ff. Jahresbericht der Gefellichaft für Fr —— zu Trier von 1878 
bis 1881, Trier 1882, S. 7ff. Ph. Diel, Die St. Matthias Kirche bei Trier, Trier 1881, 
©. 63ff. Bemerkenswert iſt, daß ſowohl in Trier, als in Frankreich die unterſten Teile 
der altchriſtlichen Friedhöfe viele heidniſche Sarkophage und Inſchriften enthielten. Da die 

5 große Zahl nicht eben mit der Wahrſcheinlichkeit rechnen läßt, daß dieſe von den heidniſchen 
Grabftätten in die chriftlichen Friedhöfe geichafft und bloß aufs neue benüßt wurben, jo 
muß man glauben, daß die Chriften in Gallien und am Rhein vielfach die heidniſchen 
Begräbnispläge beibehielten, wie es auch ihre Glaubensgenofjen beifpieläweife in Athen 
tbaten. Vgl. E.Bayet, De titulis Atticae christ. p. 31. — Zu einer gewifjen Berühmt: 

10 heit gelangten ſchon während der Chriftenverfolgungen die areae in Nordafrika. Vgl. oben 
unter I u. IV, 3. Eine Reihe derartiger oberirdifcher Koimeterien machten befonders fran- 
zöftjche Gelehrten im verfloffenen Jahrhundert zugänglich. Wahrſcheinlich von Chriften ftammte 
eine rechteckige area von 60 m Länge und 50 m Breite, die bei Lambaeſis entdedt ward. 
In dem mit einer ungefähr 0,5 m diden Mauer eingefaßten Friedhof lagen die Gräber 

15 einzeln und in Gruppen. Eine von biefen enthielt 80 Nummern, die aus Werkiteinen 
ebildet und im Boden in drei Reihen längs und quer unmittelbar übereinander einge 
aflen waren. Während die Gräber aus Bruchftein in ihrem Querſchnitt das Nechted 
zeigen, weiſen ſolche aus Ziegeljteinen öfters das Dreied auf. Auch die Ziegelgrüfte waren 
zum Teil in drei Etagen angeorbnet. Vgl. Annuaire... de Constantine 185819, 

» Paris 1860, p. 216sq. Wie e8 fcheint, bejaß die genannte area lediglich im Erdboden 
eingejentte Gräber. Anderwärts erhoben ſich neben und zwifchen ſolchen jepulfrale Frei— 
bauten. So fand man auf einer 30 m langen und 15 m breiten mauerumfcdlofjenen Be 

äbnisftätte zu Cäſarea (Cherchel) in Mauretanien zwei Eleine eingetwölbte Gebäude, in denen 
abigerie u. a. die auf zivei befannten nfchriften erwähnten cella und accubitorium 

25 wieder erfennen wollte. Vgl. Les Missions Catholiques t. XIII, Lyon ete. 1881, 
p. 165. Toulotte, G&ographie de l’Afrique chrötienne, Maur6tanies, p.26 (mir nicht 
zugänglich ; citiert nach St. Gſell, Les monuments antiques de l’Algerie t. II 
p. 399 sq.); de Roifi, Bull. 1878 p. 73sq. Daß es fich hier um einen Begräbnisplat 
handelt, erhellt aus den zahlreichen Gräbern innerhalb der Anlage. Dagegen bleibt es 

so zweifelhaft, ob die faft winzigen Bauten — der größte mißt nur 2m an jeder Seite — 
die infchriftlich bezeugten Denkmäler find. Diefem Zweifel giebt jetzt auch St. Gfell Aus- 
drud. Vgl. 1.c. Zwei bedeutende Nefropolen unter freiem Himmel mit Grabformen 
der verſchiedenſten Art, darunter auch freiliegende Maufoleen, jchufen die Chriften in Tipafa 
vor der öftlichen und weſtlichen Stadtmauer. Im Mittelpunkt der einen erhob fich die 

85 über der Gruft der Märtyrerin Salfa errichtete Bafılila. Auf beiden Koimeterien wurden 
verfchiedene Mauerzüge ausgegraben, die innerhalb der Gefamtanlagen Heinere Bezirke 
einfriedigten. Vgl. St. Gſell, Recherches archöologiques en Alg6rie, Paris 18953, 
p. 4sqq. Me&langes d’archöologie et d’histoire de l’Ecole Frang. de Rome 
XIV. annde, 1894 p. 406 und hernach unter 8, 2. Wie der Gottesader bei dem 

0 Heiligtum der Salſa, fo hatten jeit der Friedenszeit viele Koimeterin sub divo 
in Afrika, Italien und fonft ihre Stelle in der Umgebung von Kirchen, ſei es, daß auf 
vorhandenen Begräbnisftätten Cömeterialkirchen errichtet, jei es, daß im Anſchluß an jchon 
beftehende Kirchengebäude Friedhöfe hergeftellt wurden. Vol. Näheres hernach unter 5, 2. 
Unter den bedeutenden Grabfeldern, die feine größere Kirche umgaben, ift das über der 

45 römischen Galliftfatalombe am befannteften. Anlagen wie zu Tipafa entiprechend, ftanden 
bier ſepulkrale Freibauten inmitten von anderen Grüften, vornehmlich Sent- und Schacht: 
gräbern, Sarkophagen und Arcofolien. Vgl. hernach unter 3, 1 und b, 1 und 3 forte bie 
ausführliche Darftellung von de Roſſi, Roma sott. III p. 397 sqq. Eine Mauer 
friedigte die area ein. Vgl. de Noffi, 1. e. p. 401. Ahnliche Abſchlüſſe begegnen nicht 

sonur in den erwähnten Koimeterien, fondern auch in der Antife. Vgl. z. B. CIL X 
n. 3037. Les Missions catholiques 1. c. 

P) Koimeterien in und bei Gebäuden. — 1. Gruftbauten (mausolea, memoriae u ſ. tv.). 
Aus der Antike fand das Wort mausoleum, womit zuerit das großartige Grabmal des 
Maufolus zu Halikarnaſſus bezeichnet wurde, in der chriftlichen Litteratur Eingang. Bol. 

55 3. B. Tertullian, de resurr. carnis ce. 27. Während man heutzutage nur größere 
Grüfte Maufoleen zu nennen pflegt, führen im Altertum auch gewöhnliche Gräber diefe 
Bezeichnung. Vgl. u. a. CIL VIII n. 1523. 2451. 2841. 9109. 9189. 9293. 9888. 
In der gleichen Bedeutung begegnet bei Heiden und Chriften memoria, das freilich aud 
im Sinn von Grabichrift angetroffen wird. Vgl. Kraus, Real-Encyllopädie 2. Bd ©. 391. 

o Um hier nur einen Schriftfteller anzuziehen, jo verwendete Auguftin öfters diefen Ausdrud 
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in Verbindung mit Märtyrer: und Heiligengräbern und Prachtgrüften reicher Leute. In Bes 
tracht fommen u. a. die memoriae des Cyprian, der Heiligen in Mailand und bes Ste 
phanus einerfeit3? und marmoratae aurataeque memoriae, memoria marmorata et 
exsculpta andererfeits, Vgl. confess. 4 e.8, MSL 32 p. 713. epist. 78, MSL 33 
p- 269. de eiv. Dei XXII ce. 8, MSL 41 p. 766. enarr. in psal. 33, 26, MSL 5 
36 p. 322. in psal. 48, 15, MSL 36 p. 554. Erhellt aus diefen Angaben, daß die 
Alten Grüfte verichiedener Art mausolea und memoriae hießen, jo hat man ſich neuer: 
dings daran gewöhnt, die frei vom Erdboden ſich erbebenden und dem Begräbniszweck 
dienenden Gebäude damit zu bezeichnen. Die meiſten altchr. Sepulfralbauten find leider 
zu Grund gegangen ober verfchollen. Am jchlimmiten haben die Zeit und die zerſtörungs- 10 
jüchtigen Menfchen den minder mwiderftandsfähigen Heinen Anlagen mitgefpielt. Da nicht 
Gemeinden für Gemeinden, fondern einzelne Perſonen für ſich und andere Perfonen, 
ſoweit erfennbar, derartige Gebäude berftellen Tießen, jo waren dieſe offenbar in den Gegen⸗ 
den beſonders zahlreich, wo man e3 mit Begräbnisftätten, für einen engeren Kreis, Familie 
u. dgl., beftimmt, hielt und die Vorfahren der Chriften fich der gleichen oder einer ähn- ı5 
lichen Gruftform bedient hatten. Vermutlich bejaß Kleinafien nicht weniger ſepulkrale Frei 
bauten wie Syrien und Mefopotamien, die bisher eine größere Ausbeute haben gewinnen 
lafjen. Indeſſen auch den Ländern mit Gemeindefoimeterien waren foldhe Gebäude nicht 
fremd. Schon im voraus feien einige Maufoleen in Gallien genannt. Bol. Le Blant, 
L’&pigraphie chrötienne en Gaule ete., Paris 1890, p. 31. Über das in Betracht =0 
fommende Material und die antiken Vorbilder vgl. be. J. Rudolf Rahn, Über den Ur- 
fprung und die Entwidelung des chriftlihen Gentral- und Kuppelbaus, Leipzig 1866. 
G. Dehio und ©. von Bezold, Die kirchliche Baukunft des Abendlandes. 1.Lief., Stutt⸗ 
gext 1884. Handbud der Architektur 2. TIL, 3. Bd, 1. Hälfte: Die altchriftliche und 
yzantiniſche Baukunſt, 2. Aufl, von Heinrih Holtinger, Stuttgart 1899. Betrachtet 25 

man die oberirdifchen Gruftbauten im Rahmen ihrer Umgebung, fo erfcheint ein Teil in: 
mitten von Gräbern unter freiem Himmel, —. einige Anlagen auf dem Grab: 
feld von ©. Gallifto in Rom, ein anderer Teil in der Umgebung von Gömeterial- und 
Gemeindelicchen oder an diefe angebaut, beifpielsweife die Freibauten bei St. Salfa in 
Tipaſa und zwei Maufoleen neben der alten Peteröfirche in Rom, und ein weiterer Teil so 
tjoliert, beifpielstwweife das Grabmal der Galla Blacidia und des Theodoridy in Ravenna. 
Nachdem oben unter V, A, a, 2 und 3 bereitö die bierbergehörigen ganzen und halben 
Freibauten in Syrien, Mefopotamien und Kleinafien Berüdjichtigung gefunden, erwähne 
ich hier noch Vertreter diejer Klafje aus anderen Gegenden. 

Longitubinalbauten. Die Päufigleit der ganz oder nahezu rechtwinkligen Grabkam—⸗ 35 
mern unter der Erboberflädhe läßt jchon im voraus annehmen, daß auch viele ober: 
irdiiche Grabbauten über Nechteden fich erhoben. Und wirklich bildeten ſolche Anlagen 
in Syrien und Mefopotamien die Regel. Daß aber auch andere Gegenden zu dieſer 
Klafie zahlreiche Vertreter ftellten, lafjen die Malereien und Skulpturen mit der Dar: 
ftellung der Ertvedung des Lazarus erkennen, auf denen fait immer ein oblonges haus- «0 
oder tempelartige® Grabgebäude erjcheint. Vgl. die Abbildungen bei Garruccı, Storia 
della arte erist. vol. II sqq. Aus dem Abendland nenne ich als Beifpiele ein turm- 
artiges Gebäude von 3,09 und 2,8m Länge über der Galliftfatafombe zu Rom, ein 
ähnliches eingewölbtes zu — zwei aneinander ſtoßende 58 und 10,4 qm große an 
der Seite einer Bafılifa zu Morjott und etwa 30 freiliegende quabratifche und recht: 4 
edige zu Tipafa in Nordafrifa. Die Maufoleen an dem letten Ort, aus Bruch oder Füll- 
fteinen erbaut und mit einem Gewölbe oder vielleicht auch einem Dach abgeſchloſſen, waren 
verſchieden groß, jo 5,5m > 4,45 m, aber au 13m >< 13m. Die darin gefundenen 
Sarkophage ftanden teils auf, teils in dem Fußboden. Vgl. de Roſſi, Roma sott. III 
p. 467 sq. Bull. 1877 p. 8ösqq. Recueil des notices et mömoires .. . de Con- 60 
stantine 33° vol, Constantine 1900, p. 403. St. ®fell, Recherches arch&olo- 
giques en Algerie p.48. Me&langes d’arch&ologie et d’histoire ete. XIV. anne. 
1894 p. 401. Gſell, Les monuments antiques de l’Algerie t. II p. 409. Da und 
dort gab man aber auch rechtedigen Grundrifjen an ihrer Rüdfeite noch eine — 
förmige Ausbiegung, wie eine Reihe von Grüften auf dem Friedhof von Manaſtirine zu 55 
Salona zeigt. Zwei unter ihnen gleichen kleinen einſchiffigen Baſiliken. Denn an Rechtecke 
von über 9 und 10 m lichter Breite und nahezu 7 m lichter Tiefe find hemicykliſche Apſiden 
von 6 und 7,5m lichter Breite angefügt. Während bier die Conchen etwas einfpringen, 
find fie bei vier weiteren Anlagen mit den feitlihen Wänden organtich verbunden. Die 
größte von diefen Kammern ift im Innern 7 m breit und 11m tief, die Heinfte, deren Wände 60 
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vorne etwas einwärts ziehen, fo daß ihr Grundplan einem Hufeifen ähnelt, im Innern 
vorne 4,7 m breit und 5m tief. Alle ſechs Bauten, im 4. Jahrhundert und vorber ent- 
ftanden, bargen Zeichen von Märtyrern und anderen Chriften in Sarkophagen und Senf: 
gräbern. Dgl. Jelie, Bulié und Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 240 sqgq. 

5 Gegenftüde zu den erwähnten Maufoleen gab es aud) anderwärtt. So beſaß Tipafa auf 
feinem öftfichen Friedhof eine einjchiffige 9,5 m lange und 4,9 m breite Baſilika mit ein- 
fpringender Apfis und Ancona einen Grabbau von hufeifenförmigem Grundriß. Bal. 
Mölanges d’arch&ologie et d’histoire ete. ]. ec. p. 402. de Roſſi, Bull. 1879 
p. 128sqgq. 

10 Gentralbauten. Von alters ber wurden die fepulfralen Freibauten gerne ald Rotunden 
geftaltet. Diefe Form vererbte ſich auch auf die Chriften. Zwei große runde Maufoleen 
erhoben ſich neben der alten Beteröfirche zu Rom, St. Petronilla und St. Andreas. Ihre 
Mauerringe waren jo aufgeführt, daß fie im Innern von je 8 rechtwinkeligen Nifchen zur 
Aufnahme von Sarkophagen unterbrochen wurden. Vgl. Dehio und v. Bezold Tafel 18. 

15 Wahrjcheinlich verdankt auch die Kirche St. Georg zu Salonif dem Begräbniszwed ihre 
Entitehbung. Darauf deuten die acht rechtedigen bis auf den Fußboden herabreichenden 
und tonnenförmig eingewölbten Nifchen in der 8m ſtarken Stodmauer, die oben mit einer 
Kuppel abjchließt. Vgl. Charles Terier und R. Popplewell Bullan, L’architeeture by- 
zantine ou recueil de monuments des premiers temps du christianisme en 

% Orient, Londres 1864, pl. 28sqq. Ein rhythmiſcher Mechjel von rechtiwinkeligen und 
emichflifchen Nifchen ift für das Maufoleum der Helena an der Via Labicana vor 
m charakteriftiich. Vgl. Luigi Ganina, Ricerche sull’ architettura piü propria dei 

tempj cristiani ed. II, Roma 1846 tav. 96. Baulich verwandt mit diefen Rotun- 
den iſt eine mit 14 arcofolartigen Nifchen ausgeftattete auf dem weſtlichen Friedhof 

25 zu Tipafa in Algier. Ihre Maueröffnungen umſchloſſen je einen Sarkophag und ihr 
übriger Raum 28 weitere. gl. Archives des missions seientifiques et litt& 
raires III® serie t. 2, Paris 1875, p. 401sq. St. ®fell, Recherches arch6o- 
logiques en Algerie p. 8. M&langes d’arch6ologie et d’histoire de l’Ecole 
Frangaise de Rome 14. annde. 1894 p. 404sqq. fell, Les monuments an- 

so tiques de l’Algerie t. II p. 410. Zu den ungeglieverten Gentralbauten gehört ferner 
das Grabmal des —— zu Ravenna, das in ſeinem Grundriß außen ein Zehneck, 
innen im Erdgeſchoß ein gleichſeitiges Kreuz und im oberen Stockwerk einen Kreis beſchreibt. 
Den aus mächtigen Steinquadern auf eführten Bau bededt eine aus einem Monolith aus— 
gehöhlte Kuppel. Vgl. Dehio:v. Bezold Taf. 3 Fig. 9 und 10. Ein gegliederter Rundbau 

3 ift ©. Coftanza an der Via Nomentana bei Rom, wo in Sarkophagen eine Tochter und 
eine Schweiter Konſtantins d. Gr. und Helena, die Gemahlin Julian Apoftatas, ruhten. Wie 
bei den einfachen Rotunden, fo ſteht auch bier die innen mit rechtiwinfeligen und balb- 
runden Nifchen von verfchiedener Größe ausgeftattete Umfafjungsmauer so; einer Kreis⸗ 
linie. Aber dieſes Gehäufe umfchließt außerdem noch einen Ring von 12 gefuppelten 

40 Säulenpaaren, auf denen ſich Gebälfitüde, Archivolten, ein Tambour und ſchließlich eine 
Kuppel erheben. Bol. Debio:v. Bezold Taf. 8 Fig. 1 und 2. — Nachdem man jcdhon 
früher zu einfachen vieredigen Grüften rechtiwinfelige und balbrunde Anbauten hinzugefügt 
und damit kreuzförmige Grundrifje erzielt hatte, twurde diefe Plandispofition auch da und 
dort von Chriſten übernommen und weiter ausgebildet. Der Hauptvertreter dieſer Klaſſe 

45 war das Maufoleum der erften chriftlichen Kaifer, in welchem auch fpäter Chrujoftomus 
feine Ruheſtätte fand, die Apoftelfirche zu Konftantinopel. Leider ift von der Architektur 
diejes Prachtbaues faum mehr befannt, als daß er die Geftalt eines griechifichen Kreuzes hatte. 
Vol. die Zufammenftellung der einjchlägigen Litteratur im Codex Theodosianuscum com- 
mentariis Jacobi Gothofredi ete. t. III, Lipsiae 1738, p. 163 sq., aud) oben unter IV, 3 

50 und die Nekonftruftion von Sübie, Die altchr. Kirchen u. |. w., Carlsruhe 1862, Pl. 32 Fig. 5 
bis 7. Aus einem Duadrat und vier daran ſich anfchließenden Rechteden, von denen das am 
Eingang länger als die drei übrigen ift, fett fich der Grundplan der Gruft der Galla 
Placidia in Ravenna zufammen. Während bie vier —— je ein Tonnengewölbe 
überſpannt, erhebt ſich über der Vierung ein vierſeitiger Mauerkörper mit einer Hänge: 

55 fuppel. Noch jebt jtehen in dem Gebäude mehrere von den urfprünglichen großen 
Sarkophagen. Bol. Dehio. Bezold Taf. 12 Fig. 4 und 5. Wahrſcheinlich fchon vor 
Konftantin d. Gr. Regierungszeit entftanden auf dem oberirdiichen Grabfeld von ©. Gallifto 
bei Rom die beiden Maufoleen, die fpäter den Namen der Heiligen Sixtus und Soteris 
erhielten. Nach und nach dur manche Reftaurationen bindurchgegangen, bejaßen dieſe 

don Haufe aus an drei Seiten eines Quadrats ebenfoviele halbrunde Erweiterungen, 
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während die vierte Seite, der Eingang, nad Art ähnlicher antiker Anlagen ent 
weder ganz frei blieb oder höchſtens mit Säulen und Gitterwerk ausgefüllt war. Die 
Mittelräume der beiden Grüfte ſchloſſen Kuppeln und ihre apfivalen Arme Halb: 
fuppeln ab. gl. de Roffi, Roma sotteranea III p. 466 sqq. Gleiche und ähn- 
liche Sepulfralbauten find in Nordafrifa nachgewieſen. In Sidi-Mobammeb-el-Gebiout 5 
dient jet ein freiftehendes Maufoleum als muhammebanifches Heiligtum, das aus 
einem ungeläbt 25qm großen quadratifchen Mittelgelaß und drei Imfs, rechts und hinten 
fich anfchließenden halbfreisförmigen Nebenräumen beftebt. Den Zugang vermittelt eine 
breite Deffnung an der Vorderſeite. Die Deden der Anlage find eingewölbt. Bol. 
Archives des missions scientifiques et littöraires III® serie t. XIII, 1887, 10 
p. 34sqq. Steht der chriftliche Urfprung diefes Maufoleums nicht ganz außer Frage, fo ift 
Jicher von Ehriften ein anderes hergeftellt, das fich an das 45 m breite hemicykliſche Atrium der 
Bafilila von Damous:el-Karita zu Karthago anlehnt. Hinter der 2,4 m weiten Thür liegt 
das Grabgebäude mit demjelben Grundplan tie an dem vorhin genannten Ort. Der Durd)- 
mefjer der Apfiden beträgt 4,7 m. Von ber urfprünglichen Wölbung der Concha an der Rüd- 15 
feite giebt ein großes Trümmerftüd mit Mofaikreften Zeugnis. Vgl. Bulletin arch&ologique 
du comit& des travaux hist. et scientif. Année 1886 p. 224sqq. Mit diejem 
großen Maufoleum hinter dem Atrium liegt in derjelben Achſe ein in einiger Entfernung vom 
Chor der Kirche errichtetes Eleineres. Auch bier gruppieren fich um ein Rechteck drei Apfiden: 
freilich ift diejenige im Hintergrund ausgedehnter als ihre Schweitern an den Seiten. Im 20 
5. Jahrhundert entitand ein ähnlicher Sepulfralbau dicht neben einer dreifchiffigen Baſilika 
Re (Tebeſſa). Der Plandispofition der —— Anlagen entſprechen hier ein 

adrat im Mittelpunkt und drei Halbkreiſe an der linken, rechten und Hinterſeite. Außer: 
dem erjcheint aber im Vordergrund noch ein Rechte, das ebenjo breit und mehr als halb 
jo tief ift wie die Apfiden. Auffallender ift e8 jedoch, daß diefe nicht im Außenbau als 25 

albfreije herbortreten. Vielmehr find vor ihnen, entſprechend der Chorbildung vieler 
irchen in Norbafrifa und Syrien, gerade Mauern aufgeführt, die an ihren Eden und 

ſomit zwiſchen den Conchen vier weitere Gelaffe umſchließen. Bon dieſen bebeden die 
beiden vorderen Rechtede und die beiden hinteren Quadrate mit oblongen Erweiterungen 
an den vier Seiten. Der quabratifche Mittelraum trug mwahrfcheinlic ein Kloſtergewölbe, so 
die Apfiden fiher Halbluppeln. Der dadurch bewirkte Dedabichlug war mit Moſaik, der 
Fußboden mit Marmor belegt. Rechts neben dem Gentralbau und von ihm allein erreichbar 
liegen jchließlich hintereinander ein kleineres und ein größeres rechtediges Gelaß, von denen das 
ziweite mehrere Gräber mit Mofaikvedeln zu Tage fürdern ließ. Vol. Albert Ballu, Le 
monastöre Byzantin de Töbessa, Paris 1897, p. 27 sqq. Über andere cellae tri- 6 
chorae in Algier vgl. St. fell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p 152. 
Auf einen Ähnlichen nicht mehr erhaltenen jepulfralen Gentralbau nimmt die Inſchrift auf 
dem Sarkophag des Gaterbius in Tolentino Bezug, wenn fie von einem panteum cum 
tricoro ſpricht. Vgl. de Noffi, Roma sott. III p. 472. — Weiter habe ich noch der: 
jenigen Freibauten zu gedenken, die exedrae genannt zu werden pflegen, gewifjermaßen «0 
iſolierte Apſiden. Vir derartige Anlagen erhoben ſich Seite an Seite mit den erwähnten 
memoriae zu Salona. Die kleinſte mißt 4, die größte 7 m Weite. Vgl. Jelié u. |. w. 1.e. 

In unzähligen Fällen legte die Antike mehrgeichoffige Grabbauten an, um in den 
oberen Stockwerken entweder Leichen beizufeen oder geeignete Näume für die Totenfeiern 
zu gewinnen. So erden in Syrien Maufoleen mit zwei und Grabtürme mit vier und 46 
mehr Etagen angetroffen. Vgl. oben unter V, A, a, 2. Römifche Inſchriften erwähnen 
ein eubiculum superiorem ad confrequentandam memoriam quiescentium und 
einen loecum aediculae cum pergula et solarium teetum iunctum, in quo po- 
pulus eollegii epuletur. Vgl. de Roffi, Roma sott. III p.474sq. Daß die Chrijten 
in —— und Meſopotamien ebenfalls mehrſtöckige Sepulkralbauten errichteten und ein so 
von Chriſten benüßtes Heroon zu Epheſus über feiner Grablammer ein solarium beſaß, 
ift bereitS oben unter V, A,a,2 u. 3 bemerkt worden. Auch zu Tipafa konnte St. Gel an 
einem dem Begräbnisztved dienenden Gebäude Spuren von einem Obergefhoß erkennen. 
Vgl. Melanges d’archöologie et d’histoire ete. XTV. anne. 1894 p. 404. Solche 
Anlagen und die vorhin genannten zweigefchofftigen Maufoleen der Helena und des Theo- 56 
dorich erheben über allen Zweifel, daß auch andere abendländifche nur in Trümmern er: 
haltene Gruftgebäude von Haufe aus neben einem unteren ein oberes Stockwerk für Be- 
gräbnifie oder Totenfeiern bejaßen. 

Mit den bisher namhaft gemachten Typen von fepulfralen Freibauten ift das in 
Betracht fommende Material noch nicht erſchöpft. Da nur die wenigſten altchriftlichen co 
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Grüfte und Gräber Inſchriften, Symbole und Bilder befahen, jo muß angenommen 
werden, daß eine größere Zahl von infchrifte und bilderlofen Maufoleen, die nur 
wegen ihrer architeltoniſchen Verwandtſchaft mit vor- und außerchriftlihen Bauten als 
heidniſch gelten, chriftliche Schöpfungen find. Für eine ſolche Annahme ſpricht nicht bloß 

5 die allgemeine Wahrnehmung, daß die Chriften für ihre Koimeterien vorhandene Mufter 
benügten, fondern auch mandjes direkte Anzeichen. 3. B. ift ein doppelgeſchoſſiges Grab- 
gebäude füböftlih von Aumale in Algier einem antifen Maufoleum zum Verwechſeln 
ähnlich, obwohl es twahrfcheinlich erft aus dem 5. Jahrhundert ftammt. Vgl. St. Gſell, 
Les monuments antiques de l’Alg6rie t. II p.83 und die dort angeführte Litteratur. 

10 Daneben muß freilich auch mit der Möglichkeit gerechnet werben, daß die Chriften da und 
dort vorhandene heidniſche Gruftbauten ſich aneigneten. So famen in einem nahezu qua= 
bratifchen Gruftbau bei dem nordafrikaniſchen Cherchel an den Wänden Niſchen, worin 
anderwärts Ajchenurnen zu ftehen pflegten, und am Boden ein zweifellos chriftlicher Sar— 
fophag zum Vorſchein. Mit Nüdficht auf die Nifchen wurde die Anlage bis jegt als 

15 heidniſch betrachtet ; aber es ſcheint mir nicht ausgefchloffen, daß ihr Urheber ein heidniſches 
Vorbild kopierte. Vgl. St. Gfell, 1. e. p. 63. Übrigens giebt es auch in heidniſchen Mau- 
ſoleen Niſchen, die lediglich deforativ find. Vgl. z. B. Archives des missions seientif. 
et litt&raires III® s&rie t. 13, 1887, p. 134. Meine Vermutung gewinnt indefjen noch mebr 
an Bedeutung angefichts einer fingulären Klaſſe von Maufoleen in Algier, die man wohl 

0 ſchwerlich auf Chrijten zurückführen würde, ftünden ihnen nicht einmwandsfreie Zeugnifje zur 
Ceite. Gemeint find die 13 fog. Diedar in der Provinz Dran, die fih auf zwei Gruppen 
bon 3 und 10 Eremplaren verteilen, von denen Io die meiften noch einer genauen 
Unterfuhung baren. Alle beveden ein Quadrat oder Nechted. Auf ungefähr 1,5—3 m 
hoben Unterbauten aus Duaberfteinen erheben fich über den Grufträumen pyramidale An- 

25 —— von Bruch: und Kieſelſteinen, die ſtufenweiſe mit Werkſteinen bezw. Platten 
abgebedt find. Die Größenverhältnifje diefer Freibauten ſchwanken. Der beveutendite mißt 
48 m Länge, 45 m Breite und ungefähr 40 m Höhe. In den unterfuchten führt ein mit 
Treppen ausgeftatteter ſchmaler Gang von einer Plattform zu der Grabanlage hinab, die 
fi aus Korridoren und fchmalen Kammern zufammenfeßt. In zwei Fällen kommt bie 

0 Plandispofition der Grufträume einem H, in einem dritten dem Net des Mühlefpielbretts 
nahe. Die Zugänge, Galerien und Gubicula find aus Werkſteinen aufgeführt. Die erft- 
genannten Mauſoleen ſchließen 2—2,5 m über dem Fußboden mit ſteinernen Ballkendecken 
ab; in dem dritten wechſeln gewölbte fattelbachförmige und — Decken miteinander. 
Da keine Steinſarkophage angetroffen wurden, ſo dürften die Leichen in Holzſärgen bei— 

35 geſetzt geweſen ſein. Die Djedar wurden wahrſcheinlich im 6. und 7. Jahrhundert errichtet. 
Zwei von ihnen entjtanden ficher nad) 466 und 480, wie zwei darin ald Baumaterial ber- 
wendete datierte Inſchriften beweiſen. Daß fie von Chriften ftammen, ift durch die auf: 
gefundenen Sinnbilder und Malereien fichergeftellt. Wermutlih waren ihre Erbauer ein= 
—— Fürſten, die mit dieſen ihren großartigen Monumenten nicht an römiſche und 

40 byzantiniſche, ſondern an uralte heimiſche Vorbilder anknüpften. Auch einige Centralbauten 
in Algier find teilweiſe ſolchen Vorlagen nachgebildet, jo ein zwiſchen dem 4. und 6. Jahr⸗ 
hundert entftandenes Maufoleum bei Mönerville im weſtlichen Kabylien. Sein Grundplan 
zeigt einen äußeren und inneren Mauerring, die außen adhtedig, innen rund, mehr als 
1m did und durch einen über 1 m breiten Umgang voneinander getrennt find. Um 

45 den äußeren Ring ziebt fich eine zweiftufige Treppenanlage entlang, bie ſich an der Vorderſeite 
des Gebäudes zu einer Plattform erweitert, Die acht je 4,3 m breiten Seiten des Außen- 
baues find ziemlich reich dur Halbfäulen, blinde Thüren u. ſ. w. gegliedert. Auch der 
runde mit einer Kuppel eingewölbte 3,75 m breite und 3,65 m hohe Mittelraum, das eigent- 
liche Grabgemad), bietet Abwechslung dar. PBilafter, die den Eden des Octogons ent— 

60 fprechend eingejegt, mit Baſen und Kapitellen ausgeftattet und durch flache Bogen mit- 
einander verbunden find, flanfieren flache Niſchen. Ein ungefähr in der Mitte der Platt- 
form angelegter 0,95 m breiter unterirdifcher Gang mit zwei Schiebthüren führt durch die 
beiden Mauerringe hindurd in den Grabraum, der leider fchon vor feiner Wiederentdedung 
im Sabre 1896 ausgeraubt war. Ein wahrfcheinlich diefem gleiches oder ähnliches Maufo- 

55 leum bei Ammi Moufja in der Provinz Oran ift noch nicht wifjenfchaftlich erforicht. Um die 
Eigenart diefer Anlagen zu erklären, erinnert St. Gfell mit Recht an die primitiven afrifa- 
nischen Tumuli und älteren einheimiſchen Bauten einerjeits und die vom Norden und Oſten 
bereindringenden Kultureinflüffe amderjeits, die hier in der Architektur einen Kompromiß 
ichlofjen. Vgl. Les monuments antiques de l’Algerie t. II p. 412 sqq. und die 

so dort angeführte Litteratur. 
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2. Cömeteriale und Gemeinbelirchen. Als ſeit der Friedenszeit der Kirche die Errich 
tung von Kirchen über und bei den Gräbern von Heiligen im großen Stile betrieben 
wurde (vgl. oben unter IV, 3), ging die Anlage von Koimeterien inner und außerhalb 
diefer Gebäude damit Hand in Hand. Daß dabei nicht die fchönen Räume und hübſche 
Umgebung der Gömeterialfirhen die Chriften anlodten, fondern das heiße Verlangen, im 5 
Tode den dort ruhenden Heiligen möglichſt nahe zu fein und ihrer Fürbitte teilhaftig zu 
werden, dafür lafjen ſich aus der Litteratur und den Inſchriften viele Beweiſe entnehmen. 
Ich begnüge mich hier nur, Auguftin und Marimus von Turin anzuziehen. Jener wurde 
durch eine Anfrage des Paulinus von Nola, ob es jemanden nach feinem Tode Be dafs 
fein Leichnam bei dem Grab eines Heiligen begraben werde, veranlaßt, fein Büchlein de 10 
cura pro mortuis gerenda zu jchreiben, an deſſen Schluß er feine Anſicht in den 
Morten zufammenfaßte: Quod vero quisque apud memorias martyrum sepelitur, 
hoe tantum mihi videtur prodesse defuncto, ut commendans eum etiam mar- 
tyrum patrocinio affeetus pro illo supplicationis augeatur. ®al. 1. c. ce. 18, 
MSL 40 p. 610. Während der afritanifche Kirchenvater mit, feiner Meinung über die ı6 
volfstümliche Anfchauungsweife fich erhebt, fpiegelt diefe die Außerung des italienifchen 
wieder: Cum sanctis ergo martyribus quiescentes evadamus (evadimus) inferni 
tenebras eorum propriis meritis, attamen consocii sanctitate. ®gl. hom. 81, 
MSL 57 p.428 sq. Übrigens erhellt aus Auguftins genannter Schrift au, daß felbft 
ferne MWohnende ihre Toten in die Märtyrer- und Konfefjorenheiligtümer brachten. Vgl. 20 
l.c. e.1, MSL 40 p. 591sq. Wo Cömeteriallicchen, über und bei den vor den Städten 
und Dörfern gelegenen SHeiligengräbern erbaut, dem Begräbniszwed dienftbar gemacht 
wurden, fonnten die Hüter der Gefeße dies nicht beanftanden. Waren doch nur Beitat- 
tungen im Bereich der bewohnten Ortfchaften verpönt. Und in der That hört man nichts 
davon, daß die weltlichen Behörden die Beerdigungen in den vor den Thoren gelegenen 25 
firchlichen Gebäuden irgendiwie gehindert hätten. Höchſtens behielten fich fpäter die Päpfte 
das Necht vor, über die Grabpläge in einigen römiſchen Cömeterialkirchen ſelbſt zu ver: 
fügen. Vgl. oben unter IV, 5. Die Schwierigkeiten begannen erft, als man Heiligenleiber 
in die Städte überführte, um fie in ben bereits vorhandenen oder aber zu diefem Zweck er 
bauten Kirchen beiguleben, und einzelne Leute, voran die erften chriftlichen Kaifer und ihre so 
Familie mit der Errichtung eines Maufoleums in Konftantinopel (vgl. vorher unter 1), 
eine Ausnahmeftellung beanfpruchten. Freilich war das Vorgehen Konftantind und feiner 
Söhne an fidh nicht unerhört, da auch in Altrom —* der Zwölftafeln ſchon ſeit alten 

eiten gewiſſen bevorzugten Perſonen Grüfte innerhalb der Stadtmauern gewährt wurden. 
Vgl. Marquardt, Römiſche Staatsverwaltung III? ©. 309. Wohl aber mußten die Ne 85 
liquientranslationen und die Fürſtenbegräbniſſe in den Voltökreifen der Annahme Vorſchub 
leiten, die alten gejetlichen Verbote feien außer Kraft geſetzt, und der die Zeitfrömmigfeit 
beherrſchende Wunſch, in der Nähe von Heiligen beerdigt zu werden, viele Chriften an— 
—— ſich die gleiche Wohlthat wie ihre Herrſcher zu verſchaffen. Daß frühzeitig in 
onſtantinopel der Verſuch gemacht ward, innerhalb der Stadt und namentlich an den 40 

Orten, wo Apoſtel und Märtyrer ruhten, Grabſtätten herzuſtellen, iſt bezeichnend. Denn 
bier ſtand die kaiſerliche Gruft, die Apoſtelkirche, mit den Reliquien des St. Andreas und 
anderer Heiligen. Umgefehrt beſaß die junge Stadt aber nicht wie Rom vor ihren Mauern 
Katalomben und Cömeteriallichen mit Märtyrer: und Konfefforenleibern in Hülle und Fülle. 
E3 wurde bereit3 erwähnt, daß im Jahre 381 die Kaifer der Neuerungsjucht in Konſtan— 
tinopel energisch entgegentraten. Vgl. oben unter IV, 3. Leider entzieht es ſich unferer 
Kenntnis, ob diefer Schritt den gewünſchten Erfolg hatte. Keinesfalls kann er aber von 
befonderer Tragweite geweſen fein, wie die Beltattung des Chryfoftomus in der Apoitel- 
firche (vgl. oben unter IV, 3) und noch mehr die vielen Begräbnifje der folgenden Jahr: 
hunderte nicht bloß innerhalb der Mauern anderer Ortichaften, fondern auch in und bei wo 
den für den Gemeindegottesdienft beftimmten Gebäuden beweifen. Allerdings darf man 
dabei nicht überfehen, daß nicht überall die den Kirchenbeerdigungen bekennen ge: 
jeglichen Schwierigfeiten mit der gleichen Leichtigkeit und Schnelligkeit überwunden murben. 
Am zugänglichiten waren die Gotteshäufer im Drient, in Italien und Nordafrifa. So 
begrub Gregor von Nyfja feine Eltern und feine Schwefter Makrina in einer fappabocifchen 55 
Kirche. Vgl. Gregor v. Nyſſa, de vita S. Maer., MSG 46 p.993. Auch der 373 ver: 
ftorbene Syrer Ephräm fürchtete, unter dem Altar einer Kirche beftattet zu werden, und 
beſchwor darum feine Umgebung, ihn ſonſtwo zu beerdigen. Vgl. Opera omnia Graece, 
Syriace, Latine t. II, Romae 1743,p.233. In den Augen des Ambrofius galt es als 
jelbftverjtändlich, daß die Biſchöfe an der Stelle, wo fie das bl. Mahl feierten, ihre Ruhe: co 

. o 
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ftätte fänden. Demgemäß beftimmte er fchon bei Lebzeiten feine Gruft unter dem Altar 
und neben den Märtyrern Gervafius und Protafius in der von ihm erbauten Kirche 
©. Ambrogio. Vgl. epist. 22, 13, MSL 16 p. 1023. Gregor der Gr. erzählt, daß ein 
Biſchof von Brescia gegen Bezahlung die Beerdigung eines leichtfertigen Patricius in der 

5 dortigen Fauftinusfirche geftattete, und daß ein anderer hoher Herr von ähnlichem Charakter 
in ber Kirche des Märtyrers Syrus zu Genua beigefegt wurde. Vgl. dial. IV ec. 52 sq., 
MSL 77 p. 413. 416. In Ravenna diente die Kirche des St. Yaurentius im 5. Jahr⸗ 
hundert dem allgemeinen Begräbniszweck. Dagegen referbierte der dortige Biſchof Eccleſius 
die dem hl. Vitalis geweihte Kirche für fih und feine Amtsnachfolger. Vgl. Gaetano Ma— 

ıo tini, I papiri diplomatiei, Roma 1805, p. 283. Anderwärts wurden gelegentlich noch 
fpäter ausdrüdlich Beerdigungen in gewiſſen Kirchen unterfagt, jo von dem Erbauer der 
basilica sanetorum angelorum zu Perugia, woraus freilich erhellt, wie üblich mittler- 
weile die Kirchenbeftattungen geworden waren. Vgl. Vermiglioli, Antiche 'iserizioni 
Perugine ed. II. vol. II, Perugia 1834, p. 583. Von den Beerdigungen in den Stadt⸗ 

15 firchen zu Rom geben feit dem 5. Jahrhundert viele Inschriften, von denen in Nordafrika 
feit derjelben Zeit Inſchriften und die während ber letzten Jahrzehnte in gottesdienftlichen 
Gebäuden aufgefundenen fchier unzähligen Gräber, weiter aber das beredte Schweigen der 
römischen und nordafrikaniſchen Konzilien und Synoden bezüglich des Verbotes von finhen- 
beftattungen Kunde. Wie fonft, fo — auch in Nordafrika zuerſt hohe Klerikler in den 

% innerhalb der Stabtmauern gelegenen Kirchen ihre letzte Ruheſtätte gefunden zu haben, bei- 
ſpielsweiſe im J. 475 ber Bifchof Neparatus in einer der Chornifche gegenüber erbauten Apfis 
der Bafılifa zu Caftellum Tingitanum (Orléansville) und im %.495 ein anderer Biſchof in 
der Concha der Kirche zu Mouzaiaville. Vgl. CIL VIII n. 9709. 9286. St. Gjell, Les 
monuments antiques de l'Algérie t. II p. 240. 235. Allerdings feßte ſich der neue 

35 Brauch noch nicht im 5. Jahrhundert an allen Orten Nordafrifas durch. Wird doch von 
dem 533 verftorbenen Fulgentius von Ruspe berichtet, daß man ihn als erften in der 
Stabtfirche feines Sterbeortes beifeßte, ubi nullum mortuum, neque sacerdotem, 
neque laicum sepeliri consuetudo sinebat antiqua. ®gl. vita Fulgentii 65, MSL 
65 p. 150. Am fprödeften verhielten fi Spanien und Gallien gegenüber den Beſtat— 

0 tungen innerhalb der Kirchengebäude. Dort befchloß noch im Jahre 563 das Coneilium 
Bracarense II.: Ut corpora defunetorum nullo modo in basilica sanctorum 
sepeliantur (se pellantur!); sed si necesse est, deforis eirca murum basilicae, 
usque adeo non abhorret. Vgl. Manfi, coneil. coll. t. IX p. 779. Ein ähnlidyes 
Verbot erließ ein Konzil von Nantes: Ut in ecclesia nullatenus sepeliantur vita 

8 functi, sed in atrio aut in porticu aut extra ecelesiam. Vgl. Zabbe, Coneil. t. IX 
p. 70. Indeſſen redeten in diefen Beichlüffen nur die Firchlichen Oberen, während die 
Laienfrömmigfeit die papiernen Mauern, mit denen jene die Gotteshäufer vor Eindring- 
lingen ſchützten, vielfach längſt ſchon geftürmt hatte. Berichtet doch Gregor von Tours 
von manchen Beifegungen in Kirchen, z. B. in der Kirche des St. Vincentius zu Paris 

40 und in ber basilica urbis Mettensis. ®gl. hist. Franc. VIII ce. 10. 21, MSL 71 
p. 454. 463. Handelt e8 ſich in diefen beiden Fällen um Mitglieder des Herrfcherhaufes, 
jo det die Mafregel des Konzild von Tribur im Jahr 895, wonach die Gräber der von 
altersher (antiquitus) in den Kirchen Beftatteten mit einem neuen Fußboden bevedt werden 
und, falls folches wegen der Menge der Zeichen ſchwer fei, die Altäre aus den betreffenden 

45 Gotteshäufern entfernt und diefe fernerhin als Friedhöfe behandelt werden follten, daß be— 
reits Jahrhunderte vorher auch die gewöhnlichen Leute im Frankenreih mit ihrem Drang, 
bei den Heiligen ihre Ruheſtätten zu juchen, nicht hatten zurüdgehalten werden können. 
Vol. Manfi, 1. e. t. XVIII p. 141. Nachdem die Gemeindelirchen zu Koimeterien ge= 
worden, war es fein meiter Schritt mehr, auch in den Baptifterien Beerdigungen vorzu— 

so nehmen. Daß er thatfächlih an dem einen und anderen Ort gethan wurde, läßt der 
14. Kanon des Coneilium Autisiodorense vom Jahre 578 erfennen: Non licet in 
baptisterio corpora sepeliri. Vgl. Manft, 1. ec. t. IX p. 913. 

GCömeterialfirchen gab es in den verfchiedenften Gegenden der alten Kirche, wie litte- 
rarifhe und monumentale Zeugnifie beweifen. Eine große Anzahl erhob ſich vor den 

55 Thoren Noms, auf die befonders die Itinerarien und das Papſtbuch mit feinen Nachrichten 
über die Inſtandhaltung und Miederberftellung von Cömeterialkirchen Bezug nehmen. 
Dal. ROS 1900 ©. 301 ff., auch de Noffi, Bull. 1874 p. 130 und die dort angeführte 
Litteratur. Leider kennt man viele Feine Gebäude diefer Art, nachdem fie im MA und 
ipäter entweder zerftört oder vergeflen wurden, gegenwärtig nur noch dem Namen nad), 

so während die großen, wie St. Peter, St. Baul f. 1. m., durch Umbauten ein jo völlig ver— 
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ändertes Ausfehen erbalten haben, daß heutzutage nicht mehr viel an ihre ehemalige Be 
ftimmung erinnert. Da die Cömeterialkirchen nicht nur im allgemeinen den Kult der Heis 
ligen an ihren Grabftätten ermöglichen und erleichtern, fondern diefe auch fichtbar und 
berührbar machen follten, jo war damit das Bauprogramm von felbjt gegeben. Gelöft 
wurde es in ben meijten Fällen dadurch, daß man den Altar der neuen Kirchen über dem 5 
entiprechenden verehrten Grab aufftellen konnte, jo in den erwähnten Bafılifen der Apojtel- 
fürften, in St. Salja zu Tipafa in Mauretanien und in der basilica maior zu Salona. 
Vol. St. Gſell, Recherches archöologiques en Algerie, Paris 1893, p. 27 sqq.; 
Selic, Bulic, Rutar, Guida di Spalato e Salona p. 251 sq. Freilich wurde feines: 
wegs immer das Heiligengrab in die Apfis, fondern vielfach in das Schiff bezw. Mittel: 
jchiff der Gömeterialfirchen gefaßt. Dies gilt vornehmlich von Nordafrika. Vgl. Gfell,1. e. 
Bajilifen wie bei der Generofasftatatombe, St. Betronilla (Nereus und Adyilleus), St. Sym- 
phorofa vor Rom und St. Felix zu Nola wurden unmittelbar vor den Grüften ber Hei— 
ligen, denen fie galten, erbaut und mit diefen durch Öffnungen in oder neben der Apfis 
in Verbindung geſetzt. Vgl. de Roſſi, Roma sott. III p. 544. 651 sqq., Bull. 1874 15 
tav. III—V; €. Stevenfon, Scoperta della basilica di S. Sinforosa, Roma 1878. 
Zeitſchrift für Bildende Kunft 20. Jahrg, 1885, ©. 136 ff. Bei St. Valentin an ber 
Via Flaminia vor Rom begnügte man fi, mehr ald 20 m bon dem Eingang zu ber 
Katakombe entfernt eine Baſilika zu errichten. Vgl. NOS 1889 ©. 332 f. War die fon: 
ftantinifche und nachkonſtantiniſche Chriftenheit, two fie Cömeterialfirchen errichtete, ängftlich 20 
bemüht, die Märtyrer- und Sonfefjorengrüfte nicht zu verrüden (vol. u. a. de Roffi, Bull. 
1878 p. 128 sqq.), jo trug fie doch fein Bedenken, mit ihren Neuanlagen den Heiligen 
zulieb taufende von anderen Grabftellen zu vernichten und den darin Bejtatteten Die 
Grabesrube zu rauben, ein feltfamer Widerfpruch, der freilid auch in einem Faiferlichen 
Gejegerlaß vom Jahre 386 anzutreffen if. Denn bier wird einerjeit3 verboten: Huma- 25 
tum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo Martyrem distrahat, 
nemo mercetur, und anbererfeitö gejtattet: Habeant vero in potestate, si quolibet 
in loco Sanctorum est aliquis conditus, pro eius veneratione, quod Martyrium 
vocandum sit, addant quod voluerint fabricarum. ®gl. Cod. Theodos. IX, 17,7. 
Lehrreiche Beifpiele von ſolchen Zerftörungen liegen u. a. in den erwähnten Kirchen St. Pe— 30 
tronilla bei Rom, erbaut zwiſchen 391 und 395, der basilica maior zu Salona, im 
B. —— entſtanden, ſowie St. Chriſtina zu Bolſena vor. Vgl. oben unter V, A, b,y,2. 
Schaden wurde auch den Gemeindefirchen, als man in ihnen Koimeterien einrichtete, zugefügt. 
—* betraf dieſer nur die Gebäude und ihren Schmuck. So wurden namentlich in 

ordafrifa ſchöne Moſaikfußböden behufs Gewinnung von Grabjtellen aufgerifjen. _ Vgl. 3 
3. B. St. Gjell, Recherches archöologiques en Algerie p.22. P. Gavault, Etude 
sur les ruines Romaines de Tigzirt, Paris 1897, p. 17.42. 69sq. freilich bieten 
ſolche Beichädigungen heutzutage manchmal der Forſchung wertvolle Handhaben dar, um 
den Übergang von der Gemeindelicche zum Gemeindefriedhof zu erfennen. Auf eine Be 
Ichreibung der Architektur der Gömeterialfirchen und der jchier zahllofen als Koimeterien 40 
verwendeten Gemeindekirchen kann naturgemäß an diefer Stelle nicht eingegangen werben. 
Vgl. darüber befonders die vorhin unter 3, 1 genannten Werke von Dehio :v. Bezold, Rahn 
und Holginger, jowie St. Gfell, Les monuments antiques de l’Alg6rie t. II, öfters, 
und oben unter „Kirchenbau“. 

Dank den einfchneidenden Veränderungen, durch welche die allermeiften gegenwärtig 45 
noch beſtehenden altchr. Gömeterial: und Gemeindefirchen hindurchgegangen find, nimmt 
man am beiten zu den Ruinen feine Zuflucht, will man eine genauere Vorftellung von 
den Kirchen-Begräbnisftätten erhalten. Unter den hierher gehörigen Anlagen ift die von 
Delattre entdedte und durchforjchte in und bei der Kirche von Damous-el-Karita zu Kar: 
thago, die vielleicht einft den Zeuginnen Perpetua und Felicitas geweiht war, zmeifellos 50 
die bedeutendjte. Wurden doch hier im Kirchenraum und Atrium ſowie in der nädhiten 
Umgebung mehr ald 14000 Inſchriften und Inſchriftenfragmente zu Tage gefördert. Die 
Toten, denen fie galten, ſowie diejenigen, die feine Grabjchriften beſaßen, waren meiftens 
in engen mit ‘Platten belegten und geſchloſſenen Senfgräbern beigejett. Außerdem fand 
man aud derartige Grüfte, die an ihren Wänden mit Maueriverk, häufig noch mit Fliefen 56 
überfleidet, ausgefüttert waren, und Sarkophage. Die in der Mehrzahl von Südoſten 
nad) Nordweſten orientierten Senkgräber in der Bafılifa lagen ungefähr 1 m unter 
dem Fußboden. In ihnen jchlofien die Farthagifchen Chriften ihre Toten entiveder uns 
mittelbar oder in Krug: und Holzjärgen ein. Die Sarkophage waren jo eingegraben, daß 
ihre Dedplatten mit dem Boden der Kirche eine Linie bildeten. Vgl. oben unter III, B, b, 0 

- 0 
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dazu Recueil des notices et méö moires. . . de Constantine 24. vol. Constan- 
tine 1888, p. 39sq. La Tunisie t. I, Paris, Nancy 1896, p. 363sqq. Nach dem 
bauptftäbtiichen Kirchenfriedhof nenne ich einen in ber — ae zu Tipafa, 
der mir darum befonderer Beachtung wert jcheint, weil St. Gfell die Gräber in der nr 

6 ziffermäßig feitgeftellt hat. Nach feiner Angabe fand der genannte Gelehrte in der Baſilika 
der St. Salfa 50 Steinfarfophage für Erwachſene und Finder, 5 Gräber, in denen die _ 
Leichen auf einer Schicht von Ziegelplatten lagen und die fatteldachförmig angeordnete 
Platten aus dem gleichen Material bevedten, und 2 Krugfärge für Kinder. Alle diefe 
Leichenitellen folgten der Richtung von Dften nach Weiten, jo daß die Füße der Beitatteten 

ı0 nach Morgen geivendet waren, mit Ausnahme von zweien, die füdnörblicdhe Orientierung 
erfennen ließen. Die Kirche erhob ſich inmitten eines großen Friedhofs sub divo mit 
einer Unzahl von Steinfarkophagen, oft in mehreren Reihen übereinander und ab und zu 
für zwei Zeichen beftimmt, dazu meiftens ebenjo orientiert wie die Gräber im Innern des 
Gotteshaufes, ferner mit aus Maueriverf gebildeten Senfgräbern und fepulfralen Frei— 

16 bauten. Vgl. St. Gjell, Recherches archöol. en Algérie p. 48 sqq. Les monuments 
antiques de l' Algérie t. II p.323 sqq.und vorher unter 3,1. Wahrjcheinlich am Ende des 4. 
oder am Anfang des 5. Jahrh. errichtete Bifchof Alerander auf dem weftlichen Friedhof zu 
Tipafa eine dreiichiffige Bafılila über der Gruft der justi priores, wie eine Moſaik— 
injchrift befagt. Da der Erbauer mit der Umgebung zu rechnen hatte, wählte er für feine 

» Schöpfung einen einem Trapez ähnelnden unregelmäßigen Grundriß von 22,8m Länge und 
16,68 bezw. 14,25 m Breite. Später wurde an der Weſtſeite dieſer Bafılifa noch ein be- 
fonderer apfisartiger Gruftraum hinzugefügt und durch eine Thür vom Hauptgebäude aus 
zugänglich gemacht. In beiden Teilen der Anlage fand man eine größere Anzahl von 
Gräbern. Vgl. Gfell, Les monuments ete. t. II p. 333 sqq. und die dort angeführte 

25 Yitteratur. Indem ich für die fonfligen algerifchen Kirchen mit Grüften auf die Angaben 
von Gfell, 1. c. p. 412, verweiſe, erwähne ich nur noch die Bafılifa zu Matifou, weil 
ie in ber get der byzantinischen Herrſchaft an ihrer Meftfeite einen halbkreisförmigen 
nbau erhielt, in dem Leichen beigefegt wurden. Vgl. Bulletin arch&ol. du comit& 

des travaux hist. et scientif. Annde 1900 p. 139 sq. Bon ben großen Gömeterial= 
3o kirchen zu Rom gab bis vor furzem die Bafılila St. Petronilla (Nereus und Achilleus) 

die urfprüngliche Einrichtung am beiten zu erfennen. Ihr Boden war mit Senl- und 
Schadtgräbern und Sarkophagen fürmlich überfät. Vgl. de Roffi, Bull. 1874 tav. ITI—V. 
1875 p. 5sqq. 1878 p. 125 sqgq. u.ö. In und bei der basilica maior zu Salona 
ruhten die Toten in Steinfarlopbagen, in einfachen und aufgemauerten Senkgräbern mit 

5 geraden und jatteldachförmigen Dedeln ſowie in Grablammern. Vgl. Jelié, Bulic, Rutar, 
l. e. p. 234 und oben unter V, A, b, 6,4. Da, abgeſehen von Nordafrika, nicht mehr 
viele Cömeteriale und Gemeindefirchen den urfprünglichen Zuftand ihrer Grabanlagen er= 
jeben laſſen, fo ift e8 von Wert, daß litterarifche und infchriftliche Nachrichten das unvoll- 
ftändige Bild ergänzen. Um bier nur einiges anzuführen, jo erfährt man, daß Cäſariue 

so von Arles in einer von ihm erbauten Kirche monobiles (immobiles?) arcas corporibus 
humandis aptissimas de saxis ingentibus noviter feeit ineidi, quas per omne 
pavimentum basilicae constipatis sterni feeit ordinibus. gl. Caesarii Arel. vita I 
c. 5, MSL 67 p. 1022. In der fünfichiffigen Bafılifa des St. Felir zu Nola wurden 
die jeitlihen Außenmauern von vier Eingängen zu ebenfovielen Fapellenäbnlichen Anbauten 

45 unterbrochen, die zum Teil ald Grufträume veriwendet wurden. Vgl. Zeitjchrift für Bil- 
dende Kunſt 20. Jahrg., 1885, ©. 136. Die Kirche St. Paul f. 1. m. du Rom, die feit 
dem 4. Jahrhundert viele Tote aufnahm, umgab ein Begräbnisplag mit bildergefhmüdten 
Säulenhallen. Diefe Anlage wurde am Ende des 6. oder am Anfang des 7. Jabrb. 
erneuert. Vgl. de Roffi, Roma sott. III p. 463 sq. 548. Die Cömeteriallirhe St. Bal- 

so bina vor Nom befaß eine teglata, unter der Tote beftattet wurden. Vgl. de Roffi, 1. ec. 
p. 437 sq. Vornehmlich die Graberwerbungen brachten e8 mit fih (vgl. oben unter 
IV, 5) daß, wie in dem letzten Falle, jo auch in manchen anderen die Lage der Grüfte 
auf den zugehörigen Infchriften genau verzeichnet wurde. So erhielt ein Viktor im J. 404 
jein Grab in basilica sanctolrum] Nasari et Naboris secundu arcu iuxta [fjene- 

55 stra. Vgl. de Noffi, Inscriptiones I n. 534. In der Paulsficche f. 1. m. wurden be— 
ftattet im 9. 452 und in einem nicht weiter befannten Jahre eine Leiche in contra co- 
lumna VII und eine andere in parte mulier[um columna pri?]ma. Vgl. ibid.n. 754. 
1201. Auf ein Grab vor der Veteröficche zu Nom nimmt Bezug die Inſchrift: ad 
sanetum Petrum apostolum ante regi (scil. porta) in porticu columna 

60 secunda, quomodo intramus sinistra parte virorum. gl. Bofio, Roma sott. 
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. 107. Erwähnen diefe Grabichriften die Säulen in und vor den Kirchen, in beren 
Sräe die Gräber bergeftellt waren, fo wurde auch da und dort auf den Säulen jelbit 
ein entiprechender Vermerk angebradt. Vgl. die Beifpiele de Roffi, Roma sott. III 

. 548. — Daß das Verbot des Coneilium Autisiodorense, in den Baptifterien zu 
en. nicht ganz überflüffig war, laſſen beifpielöweife Grabfunde in und bei der Tauf- 5 
fapelle von Damoussel:farita zu Karthago erfennen. Vgl. Les Missions Catholiques 
t. XV, 1883, p. 322. Recueil des notices et m&moires ... de Constantine 
25. vol., Constantine 1889, p. 286sq. 295. 303. 308. 310. 313. 318. 352. 363. 
367 sq. u. ö. 

b) Grabformen. — 1. Senfgräber und verwandte Bildungen. Unter den an ber 10 
Erdoberfläche verwendeten Grabformen waren die Senkgräber im driftlichen Altertum die 
zahlreichſten. Bei der primitivften Art begnügte man fich, im Querſchnitt ungefähr recht- 
edige und der Größe der Leichen entfprechende Gruben aus dem Erdreich oder Felſen— 
boden auszuheben. Entſprach diefe Form der heutzutage vorherrfchenden, fo waren doch 
ſolche Gräber im Altertum, falls fie nur eine Leiche aufnahmen, gewöhnlich weniger tief 15 
als gegenwärtig. Mit der Zahl der Leichen wuchs ihre Tiefe und Breite, wie beifpiels- 
weiſe ein Grab etwa aus dem 5. Jahrhundert in der Nähe von Syracus zeigt, in dem 
18 Leichen gefunden wurden. Vgl. Notizie degli scavi 1896 p. 353 n. 30. Mit Nüd- 
fiht auf das häufige Vorkommen der einfachen Senkgräber in der vorchriftlichen und chrift- 
lihen Zeit brauche ich außer den unter V,B, a, a gegebenen Belegen feine weiteren an— 20 
zuführen. Auch der römischen Sepulkralardhiteltur waren fie nicht fremd. Vgl. de Roffi, 
Roma sott. III p. 398. Ebenſo werben fie in ber Litteratur erwähnt, 3. B. von Hie— 
ronymus, vita S. Pauli ec. 16, MSL 23 p. 27 sq. Offenbar war e8 auch ein Senk— 
grab, in dem unter dem Raſen der ermorbete Sohn Chilperich® zeitweife rubte, nachdem 
er zuerft unter der Dachtraufe eines Heinen Heiligtums begraben worden, und che era 
fpäter eine entjprechende Gruft in der St. Vincentiusficche zu Paris erhielt. Vgl. Gregor 
v. Tours, hist. France. VIII e. 10, MSL 71 p. 454. Ferner mweilt das Leichenbett 
des St. Saturninus sub vili caespite auf ein Senkgrab bin. Vgl. de Roffi, Bull. 1878 
p. 128. — nk. wurden die einfachen Einfchnitte im Erdboden an ihren Seiten nod) 
mit aufrecht ftehenden Stein: und Ziegelplatten oder mit Mauerwerk aus Bruch, Ziegel: zo 
und Füllfteinen ausgefüttert, jo daß fie Särgen ähnelten, wie häufig in Nordafrika. Vol. 
.B. St. Gſell, Les monuments antiques de l’Algerie t.II p.403. Hier verfleidete 
man im 5. Jahrh. da und dort die ausgemauerten Gräber an ihren Wänden noch mit 
Heinen vieredigen Thonfliefen, in die Ornamente und Figuren eingepreßt waren. Vgl. 
La Blanchere⸗-P. Gaudler, Catalogue du musse Alaoui p. 208 sqq. Die Verwendung s5 
von Mauertverf ermöglichte weiterhin aber auch die Ausgeitaltung des einfachen Senk— 
grabes zum Grabſchacht, der einer er Anzahl von Toten Raum gewährte, eine Form, 
welche die Chriften von der Antike übernahmen. Vgl. über dieſe heibnifchen Borbilder 
Pollier und ©. Reinach, La n&eropole de Myrina, Paris 1887, p. 61. de Roffi, 
Roma sott. I p.93sq. III p.395 sq. Gſell, 1. e. p. 42. Am beiten find bisher die 40 
hriftlichen Grabjchachte in Rom durch de Roſſi erforfcht, namentlich die in der oberirdifchen 
Nekropole von ©. Gallifto fowie im Innern und in der Umgebung der Cömeterialfirchen 
St. Lorenz und St. Paul f. 1. m. Vgl. 1. e. I p. 94. III p. 396. 402 sqq. An dem 
erjt erwähnten Ort wurden durch Aushebung des Bodens große Gruben hergerichtet und 
in diefen der Länge und Breite na) Mauern errichtet, wobei man die Abſtände zwiſchen 45 
den längs laufenden Mauerzügen nah der Breite und die Entfernungen zwiſchen 
den querlaufenden Zügen nad der Länge der darin Beltatteten bemaf. Als Bau— 
material wurden QTuffitein, Ziegel, Marmor jowie dicke Schichten Mörtel benügt. In 
den jo gejtalteten rechtedigen Schadhten, auf Inſchriften formae genannt, ſetzte man 
die Leichen etagenteife bei. Die erfte Leiche erhielt ihren Pla auf der Sohle der Gruft, so 
worauf über ihr eine oder mehrere horizontal gelegte Marmor: oder Ziegelplatten eingefügt 
wurden, die der zweiten Leiche ald Lager dienten. Dieſes Verfahren, Platten einzufegen, 
wiederholte fich nach jedem Begräbnis. Nur vertraten da und dort die wagrechten Zmwifchen- 
glieder fatteldachförmig geftellte Ziegelplatten, fotwie neben und über ihnen noch Mauer: 
werk (massa). Selten erhielten die in den formae gelegenen Gräber an ihren Wänden 55 
eine bejondere Verkleidung mit Marmorplatten. Nur einmal ift Granitinfruftation nad): 
gewieſen. Zu den Ausnahmen find teiter diejenigen Schachte zu rechnen, die an ihren 
Wänden Niichengräber erhielten oder in die Steinfarfophage eingejenkt wurden. Die formae 
über der Galliftkat. erreichen häufig eine foldhe Tiefe, dat 10 und mehr Leichen darin be- 
ftattet werden konnten. Die durchichnittliche Zahl betrug 8 bis 9. Die Abteile, in denen so 
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die Toten rubten, heißen auf römiſchen Inſchriften loci; 2, 3 und 4 Abteile übereinander 
werden als locus bisomus, trisomus, quadrisomus bezeichnet. Das nämliche Syſtem 
von Grabſchachten kennt man aus Dftia, * und Tropea in Calabrien. An dem letzten 
Ort waren formae und gewöhnliche Senkgräber in und bei einem turmartigen Gebäude 

5 bergeftellt. Vgl. de Roffi, Bull. 1877 p. Sösqgq. Auch Begräbnisftätten in Nordafrika 
und Athen gehören hierher. Dort lagen die Leichenftellen beijpieläweife zu Mrileb-Talba 
in zivei, zu Cherchel in drei, zu Karthago in mehreren und zu Thabraca in 7—9, hier in 
drei Reihen übereinander. Dazwiſchen wurden zu Athen Krugſärge mit Kinderleichen ge 
funden. Vgl. Recueil des notices et mömoires... de Constantine 19. vol, Con- 

ı0 stantine 1879, p. 345, oben unter V, B, a, a. Bulletin archöologique du comit& 
des travaux etc. Annde 1886 p. 227. Année 1892 p.195. 2a Blandyere, Tombes 
en mosaique de Thabraca, Paris 1897 (Bibliothöque d’arch6ologie Africaine 
fasc. I) p. 4. €. Bayet, De titulis Atticae christianis p. 30 sq. Über die Krug— 
färge vgl. hernach unter b. Gehen die Schadhtgräber in die Tiefe, jo andere Senkgräber 

15 in die Breite, 5. B. einige Exemplare auf dem Grabfeld von ©. Gallifto, die 1,5 m breit 
find. In foldhen Grüften wurden mehrere Leichen nebeneinander beftattet, fei e8, daß man 
ie einfach Seite an Seite legte, jei e8, daß man durch Einfügung von ſenkrecht geitellten 
latten, gewöhnlih aus Marmor, für jeden Toten ein befonderes Behältnis herrichtete, 

weshalb derartige Gräber je nad ihrer Ausdehnung locus biscandens, tercandens 
20 heißen. Über die Etymologie von biscandens u. f. iv. vgl. de Noffi, Roma sott. III 

p. 416sqgq. Die Stelle der vertilalen Platten vertraten in einer Anlage aus nachkonſtan— 
tinifcher Zeit bei Catania dünne Wände aus Mauerwerk, die in einer und mehreren Reiben 
übereinander angeordnet waren. In einem Fall wurden auf der Sohle einer Grube Drei 
Zwiſchenwände errichtet, und, nachdem die zwifchen ihnen liegenden Grabjtellen benützt 

25 und mit wagrecht gelegten Platten abgebedt waren, auf dieſen drei weitere Wände er- 
baut, deren Platten hinwiederum die Unterlage von vier weiteren Zwiſchenwänden ab- 
gaben. Sp gewann man in drei Etagen 13 Grabitellen von rund 0,8 m Breite und 
0,8—0,9 Höhe. Die Dedplatten bejtanden meiftens aus Lava. Vgl. Notizie degli scavi 
1893 p. 385 sqq. ROS 1898 S. 288 |. — Neben den in ihrem Duerjchnitt rechtedigen 

0 Senkgräbern find für Nordafrila noch im Felſen eingehauene zu verzeichnen, die an ibren 
Seiten fi) mehr oder tweniger der Körperform der Leichen anjchlofjen und gewöhnlih nur 
mit einer einzigen Platte bevedt wurden. Bald waren fie bloß an der Kopffeite, bald 
an biefer und der Fußſeite abgerundet. Außerdem batten fie oft zu Häupten größere Breite 
als zu Füßen. Diefe Art übernahmen die afrifanijchen Chrijten von ihren Vorfahren. Bgl. 

35 Bulletin archöol. du comit& des travaux ete. Annde 1888, Paris 1888, p. 107. 
Garton, Decouvertes &pigr. et arch£ol. faites en Tunisie, Paris 1895, p. 383sq. 
Recherche des antiquit6ss dans le nord de l’Afrique, Paris 1890, p. 144 sq. 
Mölanges d’arch6ologie et d’histoire de l’Ecole Frang. de Rome XIV. ann&e. 
1894 p. 392. Pierre Gavault, Etude sur les ruines Romaines de Tigzirt, Paris 

40 1897, p. 111. St. Gſell, Les monuments antiques de l'Algérie t. AI p. 402. 
In Tipafa und Tends kamen Sentgräber zum Vorſchein, die an ihrer Öffnung 1,2—2 m 
Länge und 0,45—0,60 m Breite meſſen, fi aber unten verlängern und verbiten. Ent— 
tveder lagen die Leichen in den jeitlichen Ausbiegungen oder in en aug. dem Boden 
ausgehobenen und nad erfolgter Beftattung mit Platten gefchlofjenen oblor yen Gruben. 

45 Vgl. Mélanges d’arch6ologie etc. 1. ce. p. 393. Mit diefen glodenförmi en Gräbern 
berührt fich eine auf Sizilien weit verbreitete Gruftgattung aufs engfte. Vgl. oben unter 
V, A, b, ß, 1. Nur enthalten die Vertreter der leßteren noch oft, ebenfo mie manche 
gewöhnliche fizilifche Senkgräber, an ihren Wänden Trog- und Nifchengräber. Vgl. Notizie 
degli scavi 1896 p. 346 n. 14. p. 349 n. 20; 21. p. 352 n.26. Die afrikaniſchen 

so und fiziliichen Glodengrüfte entftanden in Anlehnung an alte einheimifche Vorbilder. Val. 
St. Gſell, Les monuments antiques de l’Algerie t. II p. 41; oben unter V,A, b, 
ß, 1. Sentgräber mit Arcofolien an ihren Langfeiten find in Syrien nachgetviefen, darunter 
eined dom Sabre 369. Vgl. de Vogüs, Syrie centrale t. I p. 119. 

Der Verichluß der Senfgräber, Grabſchachte und Glodengräber wurde in berjchiedener 
55 Meife bewirkt. In den Nekropolen von Oberägypten gewöhnlich, aber auch jonft wurde 

die aus den Senfgräbern ausgehobene Erde * die Leichen geſchüttet. Vgl. unter V, B, 
a, d. Anderwärts legte man eine oder einige Platten quer über die Grüfte oder in Falze, 
die am oberen Rand der aus dem Fels herausgeſchnittenen und ausgemauerten Gräber 
ergeſtellt waren. Derartige Verſchlüſſe ſind ſehr häufig in den Koimeterien unter dem 

co freien Himmel und in Gebäuden, weshalb ich nur Beiſpiele anzuführen brauche, die das 
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für die Platten verwendete Material erkennen lafien. Mit Marmorplatten wurden häufig 
die Senkgräber und Grabichadhte zu Rom bedeckt, jo außer in ©. Gallifto in der Ba— 
filifa der Petronilla. Vgl. de Roffi, Bull. 1874 p. 11. 1875 p. 50sq. In Nordafrika, 
wo in ber u. anftatt Kleiner Platten große Tafeln gebräuchlich wurden, ver- 
wendete man für diefen Zweck auch einheimifche Steinarten (Saotan und Kabel). Vol. 5 
Compte rendu du congrös scientifique international des Catholiques tenu ä 
Paris, II. section, Paris 1891, p. 156. In Tropen und Syracus begnügte man 
fih mit Siegelplatten. Vgl. de Roffi, Bull. 1877 p. 87sq. Notizie degli scavi 
1896 p. 335. Während in ben meijten De die horizontalen Verfchlußplatten fo 
über den Senkgräbern eingefügt wurden, daß fie mit dem angrenzenden Boden unge: 10 
fähr in die gleiche Linie zu liegen famen, gewahrt man da und dort in Nordafrika 
wifchen den aus Stein oder Ziegel beftehenden Dedplatten jolcher Gräber und dem 

Bboden einen mehr oder minder großen Abjtand. Er wurde aber durch eine Schüt- 
tung aus Beton und Füllfteinen und eine darauf gelegte zweite Platte ausgegli 
Vgl. Archives des missions scientifiques et littöraires III® seriet. 15 p. 13 sqq. ı5 
Bulletin archeol. du comit& des travaux ete. Annde 1892 p. 196. Derartige 
obere Grabdeckel, aber auch die nur in ber Einzahl vorhandenen wurden aus Stein 
oder Moſaik hergeſtellt. Diefes in Verbindung mit im Freien oder in Gebäuden ange 
legten Gräbern iſt bis jegt nur in Nordafrika, Spanien und Paläſtina beobachtet wor— 
den. Meiftens erjcheinen auf den vortwiegend aus dem 5. Jahrhundert ftammenden mufi= 20 
viichen Platten Grabjchriften teild allein, teild neben den Bildern der Verfiorbenen, Dr: 
namenten und Sinnbildern u. dgl. Manchmal fehlen auch die Inſchriften, und wird nur 
Bildwerk angetroffen. Seltener find die Fälle, wo Steinplatten mit Infchriften in die Mo— 
ſaikflächen eingejeßt erfcheinen. Gräber und Sarkophage mit Mofaifvedplatten wurden haupt- 
fählih an den folgenden Orten entbedt: In der provincia proconsularis zu Kar: 25 
thago. Bgl. CIL VIII n. 13418; 13462; 13543; 13751; 13786; 13813; 14129; 
14144; 14168; 14171; 14175; 14184sq.; 14214; 14222; 14227; 14229; 14235; 
14251. Recueil des notices et m&moires ... de Constantine 25. vol., Constan- 
tine 1889, p. 284. 292 sq. 304sq. 348. 350. 352. 27. vol, Const. 1893, p. 25 sq. 
28. 36. 40. 52. Delattre, Mus6e Lavigerie de S. Louis III, Paris 1899, p. 25—27. »0 
Utica. Vgl. CIL VIII n. 14326. Feriana (Telepte). Vgl. CIL VIII n. 11269. 
La Blandjere-B. Gaudler, Catalogue du mus6e Alaoui, Paris 1897, p. 14 n.28. Ha— 
drumentum (Souſſe). Wgl. CIL VIII n. 11149. BenisHaffen. Vgl. ibid. n. 11134. 
R.Cagnat, Explorations &pigraphiques et archöologiques en Tunisie III. fase., 
Paris1886, p.17sqq. Lepti minus (Zamta). Vgl. CIL VIIIn. 11117—11121; 11123 sq. ; 5 
11126—11131. Archives des missions secientifiques ete. l. c. p.5. lösqaq. 
La Blandhere®. Gaudler, I. c. p. 1ösq. n. 38—38. Sfar (Taparura). Vgl. CIL VIII 
n. 11077sq.; 11084 sq. Revue archöologique III® serie t. 10, 1887, p. 181 qq. 
La Blandöre-Gaudler, 1. ec. p. 14sq. n. 29—32. Bulletin archöologique du comit6 
des travaux hist. et scientif. Annede 1900 p. 150sqq. In Numidien zu Thabraca 40 
(Tabarca). I:9l. Comptes rendus de l’Acad&mie des inscriptiones et belles lettres 
IV. serie t."8, Paris 1890, p. 129. 330sq. Ya Blandjere, Tombes en mosaique de 
Thabraca e:c. und die dort p. 4 angeführte Zitteratur. CIL VIII n. 17385sgq.; 
17388— 17390. La Blandere-Gaudler, 1. c. p. 16sqq. n. 39—96. Thevefte (Tebefja). 
gl. CIL VEII n. 2009— 2013. Albert Ball, Le monastöre Byzantin de Teb6ssa 4; 
— sqg. Conſtantina. Vgl. CIL VIII p. 620 n. e. In Mauretanien zu Sitifis (Setif). 
Vol.Comptes rendus de l'Académie d’Hippone 1888 p. LXIX. Recueil des notices 
et m&moires ... de Constantine vol. 26., Constant. 1892, p. 357sqq. Bulletin 
archöologique du comit& des travaux hist. et scientif. Année 1892 p.123 sqaq. 
Nusguniae Matifou). Vgl. 1. c. Annde 1900 p. 143sqq. Sertei. Val. J. c. Année 50 
1888 p. 428sq. 434sqq. Tipafa. Wgl. CIL VIII n. 9313. 9314*. St. Gfell, 
Recherches arch6ologiques en Algerie p.52sqq. Bulletin archöologique du 
comit& ete. Annde 1892 p. 473sqq. Melanges d’archöologie et d’histoire de 
l’Ecole Frang. de Rome 14. annde. 1894, p. 397 sq.; dafelbit auch mufivifche Ded- 
platten in unterirdifchen Grüften. Vgl. oben unter V, A, b, a. Orleansville. Bol. 5; 
CIL VIII n. 9709; 9713. Ténès. Vol. ibid. n. 9693 sq. Über die Grabmoſaiken 
in Afrika überhaupt vgl. Revue de l’Afrique Frangaise t. V, 1887, p. 398-sqq. In 
Spanien. Vgl. Hübner, Inseriptionum Hispaniae christ. supplementum p. 83. 
In Serufalem. Bol. Zd PV 18589 ©. 194f. 

Nad) den Platten find ald Verfchlugmittel der im Boden eingelafjenen Gräber ſchwere oo 
Neal:Encyklopäbie für Theologie und Kirche. 3.4. X. 55b 
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Steine zu nennen. Die ſchon erwähnte ſyriſche Gruft vom Jahre 369 bedeckte ein ſatteldachförmig 
zugerichteter Monolitb und Afroterien, eine Form, die überaus häufig für Sarkophagdeckel 
ewählt wurde. Vgl. de Bogüs, Syrie centrale I p. 119 und hernach unter2. Anſtatt des 
rismas erfcheint über Sarkophagen und im Boden eingefchnittenen Gräbern in Nordafrika 

5 eine Plinthe, die nach Länge und Breite über die Graböffnung binausreicht, und darauf 
liegend ein halber Cylinder, beide gewöhnlich aus Mauertverk hergeftellt. Diefe der orien- 
talifchen, 3. B. der paläftinenfiichen, Grabardiktur geläufige Bedachungsform entlehnten bie 
afritanifchen Chriften von den Puniern. Manchmal wurden die Außenflächen ſolcher Über: 
bauten mit Moſaik befleivet. Vgl. St. Gfell, Recherches archöologiques en Alg6rie 

10 p. 48sq. id., Les monuments antiques de l’Alg6rie t. II p. 404. 406. Melanges 
d’arch6ologie et d’histoire ete. XIV. année, 1894 p. 399 sq. Les Missions Catho- 
liques t. XV, 1883, p. 108. Compte rendu du congrös ... des Catholiques 1. ce. 
P. 154. Archives des missions secientif. et litt&r. III® seriet. XIII, 1887, p. 46. 97. 
Recherche des antiquites dans le nord de l’Afrique, Paris 1890, p.144. Zumeift 

16 war der halbe Cylinder maffiv. Aber da und dort, beifpieläweife zu Tipafa, wurde er 
-. als Hohlraum gebildet, jo daß dadurch eine Heine Kammer entitand. In diefem 
Falle führte man an den Schmalfeiten der Grüfte eine bemicyklifch abgefchloffene Mauer auf 
und wölbte darüber eine Tonne. Solche Kammern zu Tipafa meſſen an ihrem Boden 
3—4m Länge und 2,5—3,5m Breite neben einer Höhe von 2—2,5m. Ein Eleine Thür 

0 an einer der Schmaljfeiten ermöglichte den Zutritt. Vgl. Melanges ete.1.c. p. 400 sq. Eben: 
falld in Anlehnung an ältere Vorlagen wurde gelegentlich anftatt eines maffiven halben 
Eylinders ein Parallelepipedon gewählt. Ein derartiges Verſchlußſtück zu Thabraca ift 
mit Moſaik überzogen. Vgl. Ya Blandhere-P. Gaudler, Catalogue du musée Alaoui 
p. 16 n. 39. — In den verjchiedenften Gegenden wurden fattelbachförmig geftellte Ziegel: 

25 platten (a capanna) mit und ohne Mauerwerk darüber ald Deden von Senkgräbern und 
Grabſchachten vertwendet, 3. B. in Nom, vgl. u.a. de Roſſi, Bull. 1874 p. 27, in Etrurien, 
vgl. Germano di ©. Stanislao, Memorie archeologiche et ceritiche sopra gli atti 
e il eimitero di S. Eutizio p. 345, in Athen, vgl. E. Bayet, De titulis Atticae 
christ. p. 30, in Norbafrifa, vgl. Revue archöologique III® serie t. 10, 1887, p. 180; 

so Gſell, Les monuments antiques de l’Algerie t. II p. 403; oben unter V, B, a, 
ß, 2, in Salona, vgl. dafelbft, in Mitrovica, vgl. Ephemeris Salonitana, Jaderae 
1894, p. 5sqg. Die gleiche Anordnung von Ziegeln diente in Nordafrika auch als Schut- 
dach für darunter liegende Krugfärge. Vgl. Revue a l. ec. p.31sq. 186. 
188 8qq. Dieſer dachförmige Grabverfchluß ift vorchriftlich. I. 3. B. Recherche des 

85 antiquitös dans le nord de l’Afrique p. 142sq. St. ®jell, Les monuments an- 
tiques ete. t. II p. 41 sq. 

2. Sarkophage und Särge. Die Bezeihnung Sarkophag (vaoxögmyos Aldos) 
brachten die Alten in Verbindung mit einer bei Afjos in Kleinafien heimiſchen Steinart, 
die in kurzer Zeit die Fleiſchteile der Leichen verzehrte. Vol. PBlinius, nat. hist. 36 e. 17 

40 sect. 27. Indeſſen wurde ſchon in der Antike das Mort auf Särge aus anderem Ge 
ftein übertragen. Ausdruck und Sache übernahmen die Chriften, die auf Infchriften und 
in ber Litteratur daneben noch andere Bezeichnungen, arca, rveiös, oopös u. ſ. w., ans 
wendeten. Vgl. dazu de Roffi, Rom. sott. III p. 354. Wie faum anders zu erwarten, famen 
als Material auch für die hriftlichen Sarkophage in erfter Linie die Steinarten der betreffen: 

45 den Gegenden in Betracht, 3. B. Marmor, Travertin und feltener PBeperin in Stalten, 
Kadel in Nordafrita, Kalkftein in Julia Concordia, Sandftein an der Mofel. Vgl. u. a. 
Reeueil des notices et m&moires ... de Constantine 25 vol. Constantine 1889, 

. 308. 316. 354. 356. 383, vorher unter V, B, a, a. Jahresbericht der Gejellichaft 
Fir nützliche Forfhungen zu Trier von 1878—1881, Trier 1882, S. 12. Am bäufigjten 

co wurde für die geinöhnlichen Sarkophage Kalkitein gewählt. Nordafrila allein iſt an ber 
ungebeuren Zahl, mit taufenden beteiligt. Vgl. z. B. Mélanges d’archöologie et 
d’histoire de l’Eeole Frang. de Rome XIV. année, 1894 p. 397. gr Sürge mit 
Neliefihmud war jedoch der poröfe und vielfach mit fleinen Löchern ſetzte Kallſtein 
ungeeignet. Darum wurden ſolche Sarkophage meiſtens aus Marmor gemeißelt. 

55 gelegentlich berückſichtigten die Chriſten die härteſten Steinſorten, wie Porphyr für einen 
Sarkophag, der urſprünglich im Mauſoleum der Coſtanza bei Rom ſtand, und roten 
ägyptiſchen Granit für das Leichenbett der Kaiſerin Maria. Vgl. Garrucci, Storia della 
arte crist. vol. V tav. 305. be Roffi, Bull. 1863 p. 53. Selten find bisher auch 
Särge aus gebranntem Thon nachgetwiefen worden. Vgl. oben unter V,A, b, y, 1u.2. — 

“ Unter den für die fteinernen Sargkörper gewählten Formen twar die einfachfte das Parallelepi⸗ 
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pebon mit einer oben eingehauenen Vertiefung, dem Leichenbett. Dabei folgten die 
nnenipände in ihrer Richtung meiften® den äußeren, abgeſehen von den Eden, bie 
äufig abgeichrägt oder abgerundet wurden. Aber in vielen Fällen ſchloſſen die Stein- 

metzen den Hohlraum am Kopfende auch bemichklifch ab, fei e8, daß fie an die entſprechende 
Scmalfeite einen Eleineren Halblreis nur anfügten, fei es, daß fie den Halbfreis eben 5 
o breit als die angrenzende Schmalfeite geftalteten. Diefe Linienführung wird häufig 

in Nordafrika angetroffen. Sie wurde bier beeinflußt durch ältere punifche Mufter, die 
thunlichit die Form der Leichen berüdfichtigen. Vgl. u. a. Archives des missions 
scientif. et litt. III® serie t. 13, 1887, p. 124. St. Gſell, Les monuments an- 
tiques de l’Algerie t. II p. 42. In Afrika und ſonſt rundete man außer dem Kopfende 10 
oft das Fußende ab. Vgl. z. B. Archives des missions seientif. ete. I. c. Die Be: 
vorzugung bemichflifcher —28 machte ſich weiter auch an den Außenſeiten der Sarko— 
phage geltend. Die Nordafrikaner ig ei fih vielfach damit, nur den Kopfteil halb: 
rund zu formieren. Dagegen erfuhren beifpielaweife in Rom Kopf: und Fußpartie bie 
gleiche Behandlung. Vgl. Archives des missions ete. l. ec. p. 33. Recherche des 15 
antiquitss dans le nord de l’Afrique, Paris 1890, p. 157sq. St. ®fell, Recher- 
ches arch&ol. en Algerie p. 50. Me&langes d’archöologie et d’histoire 1. c. 
NR. Cagnat, Musde de Lamböse, Paris 1895, p. 80. de Rojfi, Bull. 1874 tav. III. 
Mährend in den bisher erwähnten Fällen die Aupentvände ftet3 vertifal gehalten find, 
findet man auch Sarkophagkörper mit fchiefen Wandungen, gleichviel ob ihre Schmaljeiten 0 
geradlinig oder hemichklifch endigen. Vgl. z. B. Garrucci, 1]. ec. tav.295,2. 338, 1. 339, 6sq. 
388. Ze Blant, Les sarcophages chröt. de la Gaule pl. 38sq. Von fingulären Bil- 
dungen nenne ich einige bei Trier gefundene Kinderſärge. Bei dem einen wurde aus ber 
geraden Fläche eines halben Cylinders eine halbkreisförmige Höhlung, bei einem meiteren 
aus einem rechtedigen Steinblod eine Vertiefung herausgearbeitet, die an ihren Wänden 35 
der darin beigejegten Leiche ſich anſchließt. Vgl. Jahresbericht der Gefellihaft für nütz— 
liche Forihungen u. ſ. w. a. a. O. ©. 14. 29. Gegenftüde zu dem legten Exemplar find 
unter den phönizifchen Völkerſchaften nachgewieſen. Vgl. 3.8. Gfell, Les monuments 
antiques de l’Algerie t. II p.42. Ye nad) der Größe und Zahl der beigejegten Leichen 
mwechjelie die Ausdehnung der Sarkophage. Die Särge für Kinder find darum verhältnis so 
mäßig felten, weil dieſe vielfah in den Sarkophagen für Erwachſene mit untergebracht 
wurden. Fanden in einem und demfelben Steingehäufe mehrere Tote Platz, jo wurden 
da und dort Platten als Zwiſchenwände eingefügt. Die Nordafrikaner ftellten auch Doppel: 
ſarkophage ber, indem fie aus einem breiten Felsblock zwei Leichenftellen ausfchnitten. 
Bol. Mélanges d’archöologie et d’histoire 1. ec. p. 397. Gfell, Les monuments a5 
antiques de l'Algérie t. II p. 403. Um ein Auflager für die Köpfe der Leichen zu 
erhalten, ließ man häufig an der oberen Schmaljeite der Sarkophage im Stein eine banf- 
artige Erhöhung ftehen. Auch wurde oft eine Öffnung im Boden der Särge bergeitellt, 
durch welche die bei der Zerfegung der Leichen entitandenen Flüffigkeiten abflofien. — 
Diele Variationen mweifen die Sarkophagdedel auf, die entweder auf die Behälter aufgelegt 10 
oder in fie mittelft Fugen eingefügt und häufig noch mit ihnen durch Metallllammern ver: 
bunden wurden. In Betracht fommen drei Hauptformen, die Platte, das Prisma und der 
halbe Eylinder, und daneben manche Spielarten, die freilich weniger durch die perfönliche Lieb: 
haberei, als durch die örtlichen Traditionen veranlaßt find. In Rom maltete die Steinplatte 
bor, die bald ganz flach war, bald an der Vorderjeite in einer horinzontalen Zeifte endigte. 45 
Die Nordafrifaner erſetzten öfters die Steinplatte dur Moſaik. Vgl. vorher unter 1. Ab 
und zu erhielten die Platten eine Schräge, jo daß fie Pultvächern glichen. Vgl. u. a. 
Le Blant, 1. e. pl. 37. Sehr verbreitet war unter den Völfern des Altertums und ber: 
nad unter den Ghriften die prismatifche oder prismaähnliche Form, jo in Syrien, Klein 
aſien, Dalmatien, Norditalien, Gallien, in den Nheinlanden und in Afrifa. Vogl. oben zo 
unter V, A, a,2 u.3. B, a, a. Mölanges d’archöologie et d’histoire 1. ec. Die 
Langſeiten folcher Dedel erhielten manchmal leiftenartige Ränder und ihre Eden dr 
Bug Afroterien, gelegentlih auch Masken, die Köpfe des Sol und der Luna u. ſ. w. Bol. 
die * bei Garrucci, 1. e. vol. V. Iſt das Afroterienmotiv vom antiken Dach ent 
lehnt, jo werden an den Sarkophagdedeln noch mehr Zierftüde angetroffen, die zeigen, os 
daß die Steinmegen und Bildhauer Hr ihre Arbeiten die Hausdächer unmittelbar oder 
mittelbar als Vorbilder benüßten. 3.8. finden fich auf einer Anzahl von Dedeln imbrices 
und tegulae und fogar aud Masten und Löwenköpfe ald Waflerfpeier. Vgl. Garrucci, 
l. e. tav. 327,1. 347,1u.2. 389, 1. Mélanges d’archöologie et d’histoirel.c. Nimmt 
man dazu, daß auch die Sargkörper mit fkulpierten Säulen, Halbjäulen, Bilaftern und oo 

5öb* 
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Thüren ausgeftattet find, jo kann man nicht ziveifeln, daß viele chriftliche Sarkophage 
— zahlreichen heidniſchen Gegen- und Abbilder von Häuſern fein ſollten. Einen chriſt— 
ichen Sarkophag mit Thüren ſ. z. B. Garrucci, J. ec. tav. 299. Auf manchen Trierer 
Sargdeckeln iſt das Satteldach durch einen dreiſeitigen Abſchluß mit und ohne Akroterien 

5 erſetzt. Vol. Jahresbericht der Geſellſchaft für nützliche Forſchungen a. a. O. Taf. II Fig.4. 
Die in ihrem Durchſchnitt halbkreis- und bogenfürmigen Sartopbagverichlüffe weiſen auf 
altorientaliiche, namentlich phönizifche und paläftinenfiiche, Vorbilder zurüd, und es ift be 
zeichnend, daß ſolche hauptfächlih in Ravenna und Nordafrita gefunden wurden. Bol. 
Garrucci, l.e. tav. 311,1. 336, 4. 337, 1—3. 344, 1 (mit Afroterien). 345. 346, 2 sqq. 

10 349, 1sqq. 356. 389, 2—4. 390,2—4. 391, 2sq. 392. Revue archöologique 
III® serie t. 10, 1887, p. 186. ©t. Gſell, Recherches arch6ol. en Algerie p. 48. 
50. id, Les monuments antiques de l’Alg6rie t. 1I p. 403; daſelbſt p. 40 über bie 
gleiche Form aus vorchrijtlicher Zeit. — Die meiften altchriftlihen Sarkophage entbebrten 
an den Außenfeiten ihres Körpers und Dedels eines bejonderen Schmudes. Dies gilt 

15 von der großen Mafle im Orient, in Portogruaro, Salona, Gallien, am Rhein und 
an der Mofel fowie in Nordafrila. Wo man aber die Särge verzierte, geſchah es faft 
immer mit Relief. Höchftens führte die Vorliebe der nordafrikaniſchen Chriſten für die 
mufivifche Kunft dazu, daß fie da und dort den Sarglaſten- und Dedel mit Moſaik be 
Heideten. Derartige Sarkophagkörper find nachgewieſen in Thabraca und Tipafa. Val 

20 Bulletin arch6ol. du comit& des travaux hist. et scientif. Annde 1892 p. 196, 
Mölanges d’archöologie et d’histoire 1. e. p. 398 sq. Über die Grabdedel mit Mofait 
vgl. vorher unter 1. Sie einfachiten Reliefs beftehen aus dicht nebeneinander vertikal 
eingefchnittenen gerablinigen oder wellenförmigen Kanneluren, ferner aus Bilaftern und 
albfäulen mit und ohne Ardhitrave, Archivolten, Giebeln und Bäumen. Eine böbere 

25 Stufe bezeichnen die Sarlophage, auf denen Sannelurenfelder ſowie Halbpfeiler, Halb: 
fäulen und Bäume nur als Rahmen für figürliche Darftellungen dienen, und auf denen 
figürlihe Kompofitionen in ununterbrochener Reihenfolge die Flächen füllen. Vornehmlich 
in Rom find die Bildfelder mit und ohne Rahmen auch in zwei Reihen übereinander 
angeordnet. Die Aufitellung der Sarkophage brachte es mit fich, daß felten ihre Rückſeite 

0 Relief erhielt. Dft genug beſchränkte fich dieſer Schmud fogar lediglih auf die Border: 
feite. Wo daran auch die Schmalfeiten teil nahmen, wurden dafür meiftens flach aus- 
gearbeitete Darftellungen gewählt. Die Sarlophagdedel verfah man in der Hauptjache 
nur mit Relief ornamentaler und ſymboliſcher Art, u.a. mit Ziegeln, ftilifierten Blättern 
und Ranken, geometrifhen Muflern, Monogrammen und Kreuzen. Bon diefer Regel 

35 machen nur die leiftenartigen Streifen an der Vorberfeite, die Schmalfeiten der Dedel und 
die Afroterien eine Ausnahme, die öfter auch figürliden Schmud erhielten. Da an 
diefer Stelle nicht auf den Inhalt der Sarkophagreliefd eingegangen werden fann, 
jo jei wenigitens auf die Hauptwerke mit Abbildungen verwieſen: Garrucci, Storia della 
arte cristiana vol. V. Le Blant, Etude sur les sarcophages chrötiens antiques 

«de la ville d’Arles, Paris 1878. id., Les sarcophages chrötiens de la Gaule, 
Paris 1886. 

Die im chriftlichen Altertum verivendeten Holzfärge wurden teils in Steinfarfophage 
eingefchlofjen, teils in die Erde geſenkt. Wegen des vergänglichen Materials tft freilich 
nicht mebr viel von ihnen erhalten. Ein Sarg aus Cypreſſenholz Fam in dem Marmor: 

4 jarfophag der St. Cäcilia zum Vorſchein. Vgl. de Roſſi, Roma sott. II p. 124. Peter 
Anton Kirch, Die HI. Cäcilia ©. 66}. Särge aus Eichen: und Föhrenbolz fand Gfell 
in einigen Steinfarfopbagen zu Tipaja in Numidien. Vgl. Recherches arch6ologiques 
en Algerie p. 50. In einem aus Stein hergeitellten und mit einer Mojaitplatte be 
dedten Grabe wurde ein Holzjarg mit der Leiche eines Knaben zu Theveite (Tebefja) 

so gefunden. Vgl. Albert Ballu, Le monastöre Byzantin de Tebessa p. 27. Auch in 
Karthago wurden ſolche Särge gebraudyt. Vgl. Recueil des notices et m&moires ... 
de Constantine 24. vol., Constantine 1888, p. 40. Cine oblonge Kifte mit 
geraden Wänden und flachem Dedel aus Gebernholz), die aber reich mit Gold- und 
Silberblechen geziert war, umfchlof die Gebeine des St. Paulinus in Trier. Diefer Bes 

55 hälter wurde jpäter einem großen Sandfteinfarfophag einverleibt. Vgl. Kraus, Die chrift- 
ichen Infchriften der Rheinlande 1. TI. ©. 96 ff. In einer capsa lignea beftattete man 
die St. Radegundis zu Erde; ihr Grab wird als fossa bezeichnet. [. Öregor von 
Tours, De gloria confess. c. 106, MSL 71 p. 906. Aud von St. Saturninus von 
Touloufe wird berichtet, daß er in einem Holzſarg sub vili caespite rubte. Bol. 

9 Nuinart, Acta martyrum, Ratisb. 1859, p. 179. Holzjärge find u. a. auch in Bienne, 
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Marfeile und Elermont nachgewieſen. Vgl. Le Blant, L’&pigraphie chr6t. en Gaule ete., 
Paris 1890, p. 31. — Wie das Haffifche, fo kennt auch das chriftliche Altertum Blei— 
färge, und es Es nicht bezweifelt werden, daß dieſes mit dem Gebrauch folder Leichen- 
behältnifje jenem folgte. Wielleiht noch dem 3. Jahrhundert gehören zwei in Phönizien 
gefundene Eremplare an, deren Form an lange Kiften erinnert, und die an ihren Wänden 5 
und an ihrem Dedel flachen Reliefihmud tragen. Vgl. de Roffi, Bull. 1873 p. 77sqgq. 
Nichtehriftliche Bleiſärge von der gleichen Form und Flächenbehandlung find in Sidon 
ans Licht gelommen. Bol. G. Perrot und ©, Chipieʒ, Histoire de l’art dans l’anti- 
quit& t. III p. 177. Während über den urfprünglichen Standort diefer beiden Särge 
nichts befannt ift, weiß man von anderen, daß fie ihre Stelle im Innern von ober: 10 
irdifchen Grüften und Steinfartophagen hatten. Zwei Bleifärge für Kinder wurden unter 
Mojaikplatten zu Thabraca (Tabarca) in Numidien gefunden. Vgl. La Blandhere:P. Gaudler, 
Catalogue du mus6e Alaoui p. 124 n. 5sq. Ein Bleifarg fam in einem gemauerten 
Grab zu Modena, ein anderer in einem Marmorjarkophag zu Trier und zu Dellvs in 
Nordarrifa, mehrere zu Arles ans Licht. Vgl. G. Doublet, Muscée d’Alger, Paris 1890, 16 
p. 45. de Rofft, Bull. 1866 p. 76; 1871 p. 87. Roma sott. I p. 95. Weitere Beifpiele 
j. de Roffi, Roma sott. II p. 63; Bull. 1873 p. 77sq. Gewiß nur ganz felten wurden 
Chriften mie Konftantin d. Sr. in einen goldenen Sarg gelegt. Vgl. Eufebins, vita 
Constantini IV. c. 66, MSG 20 p. 1221. — Gebr frembartig berühren heutzutage 
die ſchon genannten Krugſärge. Wurden die Holz: und Metallfärge wohl immer für den 20 
Grabzweck beſonders hergeftellt, jo hat es den Anfchein, als ob die großen und mehr 
langen als breiten Thongefäße, befonderd die fog. Amphoren, in denen man fonft Wafler, 
Men u. dgl. aufzubetwahren pflegte, bei Bedarf unmittelbar zum Einfargen von Toten 
benüßt wurden. Für Kinderleichen genügte ein ſolcher Behälter. Kleine Kinder wurden 
durch die breite Öffnung in den Krug bineingefchoben und diefer mit einer Art Pfropfen a5 
verichloffen. Bei größeren Kindern fpaltete man ein entiprechendes Gefäß der Breite nad), 
legte die Leiche hinein, bedeckte die Schnittftelle mit Erde, Steinen und Scherben und füllte 
die Öffnung mit einer Maffe aus Gement und Heinen Thonftüden aus. Da für Er: 
wachſene auch die längften Amphoren nicht Raum genug darboten, fo wurde zwiſchen der 
oberen und unteren Hälfte eines Kruges noch eine entiprechende Zahl von chlindrifch zu= 39 
geichnittenen Stüden aus anderen Thongefäßen eingefchoben. An den Stellen, wo diefe 
Teile aneinander grenzten, und an der oberen Uffnung wurde der Verfchluß in ber fo- 
eben erwähnten Weife bewerkſtelligt. Vgl. die Beichreibung und Abbildungen von Krug: 
järgen aus der Begräbnisftätte von Sfar (Taparura) Revue archöologique III* serie 
t. X, 1887, p. 28sqq. 186sqq. Bulletin arch6ol. du comit& des travaux etc. e 
Année 1900 p. 153. An manden Orten richtete man auch Amphoren durch Längs— 
fpaltung für den Begräbniszweck ber, fo in Salona. Vgl. Yelic, Bulit und Rutar, 
Guida ete. p. 240. Außer in den Nefropolen zu Sfar, Salona, nörblid von Esneh 
und zu Athen (vgl. oben unter V, B, a, a und b, 1) find Krugſärge nachgewieſen in 
den Koimeterien zu Kartbago, Missions Catholiques t. XV, 1883, p. 93. Bulletin «0 
arch&ologique du comit& des travaux hist. et scientif. Annde 1886 p. 227. 
Recueil des notices et m&moires ... de Constantine 24. vol., Constantine 1888, 
.39. La Blanchère-P. Gaudler, Catalogue du musde Alaoui p. 246 n. 340 sq.; zu 
epti minus (Qamta), Archives des missions scientifiques et üttéraires III® serie 

t.13 p. 15 sqgq. ; zu Koubiatsel-Guellale und Et:Toual in Algier, Recueil des notices et 45 
m&@moires ... de Constantine, 22. vol., Constantine 1883, p. 410sq. 25. vol., 
Constantine 1888, p.270sq.; zu Tipafa, St. Gſell, Recherches archöologiques en 
Algerie p. 50, und Marfeille, Ze Blant, L’öpigraphie chr6t. en Gaule p.31sq. In 
Nordafrila lagen die in Krügen eingefargten Leichen auch in mehreren Reihen übereinander 
aufgefchichtet, jo in einer Kirche zu Et-Toual in neun Reihen. Vgl. Recueil des notices wo 
et m&moires ... de Constantine 22. vol., Constantine 1883, p. 409sqq. Die Be 
ftattung in Krügen ift nicht erft von den Chriften erfunden, fondern war lange vor ihnen 
bei den Heiden in Übung, befonders bei den Puniern. Wahrjcheinlich und ficher heibnifche 
Krugfärge wurden gefunden u. a. in Nordafrita zu Karthago, Revue archöologique 
III® serie t. 13, Paris 1889, p. 165sq.; zu Habrumentum (Souffe), La Blanchoͤre- 55 
P. Gaudler, 1. ec. p. 223sq.; zu Sulletum (Salatfa), Recueil des notices et m6- 
moires ... de Constantine 26. vol., Constantine 1892, p. 286sq.; zu Zarzis, 
Bulletin arch6ologique du comit& de travaux etc. Annde 1887 p. 449; zu Bulla 
Negia, Revue arch6ologique III* serie t.XV, Paris 1890, p. 25. Bulletin archéo- 
logique du comit& ete. Annde 1890 p. 180 sq.; zu Bisfra u. f. w., Bulletin de la eo 
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soeistE d’anthropologie de Paris IV. serie t. XI, Paris 1888, p. 720sqgq., und 
fonft in Nordafrila, St. Gſell, Les monuments antiques de l’Alg6rie t. II p. 43sq.; 
auf Sardinien, Notizie degli scavi di antichitä 1881 p- 30. 1892 p.216; zu Neapel 
ibid. 1892 p. 99; zu Ravenna, ibid. 1889 p. 394sq.; in der Provence und Ligurien, 

6 Bullettino di paletnologia Italiana serie II t.1, Anno 11, Parma 1885, p. 109 sq.; 
in Alerandrien, oben unter V, A, a, 5. In Nordafrifa benüsten die Chriften Krugſärge 
minbdeftend noch am Ende des Altertums. Denn in einer Begräbnisftätte in Lepti minus 
wurden jolche oberhalb von Mofailgräbern aus dem 5. Jahrhundert ausgegraben. Bol. 
Archives des missions scientifiques ete., III® serie t. 13 p. 17. 

10 3. Trog:, Niſchen- und Glodengräber. Da die Vorfahren der Chriften vornehmlich 
von dem Troggrab au in oberirdifchen Begräbnisftätten Gebrauch gemacht und die 
Chriften jelbjt in ihren Katafomben Trog: und Nifchengräber in zahllofen Nummern ber: 
geftellt hatten, kann e8 nicht auffallen, daß diefe — auch in den oberirdiſchen Koimeterien 
Eingang fanden. Über das Vorkommen von Troggräbern in Grabkammern und an freis 

15 liegenden Felswänden in Syrien ift bereit3 berichtet worben. Vgl. oben unter V, A, a, 2. 
Auch in Sizilien wurden in fteil abfallenden Berglehnen und in Wänden von Stein: 
brüchen Bogengräber eingetieft, beifpielötweife bei Ganicattini. gl. Notizie degli scavi 
1895 p. 239. er waren einige Arcofolien und Loculi aus Mauerwerk aufgeführt 
auf dem Friedhof über der Galliftkatalombe. Vgl. de Roffi, Roma sott. III p. 420. 

20 436. Bull. 1881 p. 156. Schließlich find für Sizilien und Nordafrika mehr oder minder 
glodenförmig geftaltete Grüfte zu verzeichnen. Bei Ganicattini und ©. Alfano wurden fie 
in vielen Reihen im freiliegenden Felſen eingearbeitet. Vgl. Führer, Forfhungen ©. 10. 
In Nordafrila kommt hauptſächlich Tipaſa in Betracht. Hier wurde home eine enge recht: 
edige Niſche und dahinter die eigentliche Grabhöhle eingehauen. Die gewöhnlich gerundete 

25 Dede in diefer ſenkt fich nach hinten. Im Hintergrund erhielt ber Fußboden ein oder 
mehrere Senfgräber. Nachdem die Zeichen beigefegt waren, verjchlo man die Nifchenöffnung 
mit einer Platte. Zur Anlage von foldhen Gräbern benügten die Chriften in Tipafa tie 
die auf Sizilien gewöhnlich freiliegende Felswände. Gelegentlich hoben fie aber auch aus 
der ebenen figen Erboberfläche eine Heine Grube aus, um an der Seite einer ſolchen Nifche und 

so Grabhöhle einzulafjen. gl. Melanges d’archöologie et d’histoire ete. XIV. ann&e, 
1894 p. 393sqq. Über ein den Glodengräbern ähnliches heidniſches Grab zu Tipafa 
vgl. daſelbſt p. 379. 

VI Ausftattung und Schmud der Koimeterien. 
Der Mannigfaltigfeit, die in Anlage, Bauart und Grabformen ber Koimeterien zu Tage 

85 tritt, entjpricht ein großer Reichtum an Ausftattungs: und Schmudgegenftänden, weit hinaus: 
gehend über das, was man von neuzeitlichen Friedhöfen und Grüften erwartet. Viele von 
diefen Dingen find durch den Grabzweck und die Ortlichfeiten unmittelbar oder mittelbar 
veranlaßt und erjcheinen darum heutzutage mehr oder minder felbjtverftändlid, fo die Mittel 
zur Ertötung der Vertvefungsmiasmen, die Grabfchriften, der malerijche und Skulpturfchmud 

40 der ——— und Grufträume, die Lampen, welche die dunkelen Katakomben erhellten, 
u. dgl. Viele andere aber müſſen —— berühren, voran das Hausgerät als Ausſtattun 
der Gräber. eilich, genau genommen, kann auch ein Teil jener auf den erſten 30 
ſelbſtverſtändlichen Gegenſtände auffallen. Inſchriften gehören ja nicht notwendigerweiſe 
p einer Begräbnisſtätte. Vollends aber waren Malereien mit Darſtellungen von menſ 
ichen Figuren in und an den Grablammern und Stellen dem ——— Judentum 
ebenſo fremd, wie entſprechend geſchmückte Sarkophagrelieft. Wenn die Chriſten ihren 
Toten Grabfchriften widmeten, fo folgten fie damit einem Brauch der alten Kulturvölker 
überhaupt, und wenn fie fih in der erwähnten MWeife der Malerei und Bildhauerei 
bedienten, jo traten fie in die Fußftapfen heibnifcher Völker, insbefondere der damals 

so im Vordergrund ftehenden Griechen und Römer. Im Anfchluß an die vorchriftliche Ge: 
pflogenheit kamen fie aber auch weiter dazu, ihre Toten unter Beigabe der verſchiedenſten 
Gegenftände zu beftatten. Denn der Vorgang der Antike mit ihren Infchriften, ihrem 
Grabſchmuck und ihrer Grabausftattung jchließt von vornherein die Möglichkeit aus, daß 
erft die Chriften mit diefen Dingen den Anfang gemacht hätten. Ob jedoch die dhrijt- 

55 lichen Grüfte unter dem gleichen Gefichtspunft ausgeftattet und geſchmückt wurden tie 
die nichtehriftlichen ? Hinfichtlich der Völker des Altertums gilt als unbeftrittene Thatfache, 
daß fie das Grab als ein Haus betrachteten und dem entjprechend einrichteten und zierten. 
Manchmal erhielt fogar die Grabftätte die ausgefprochene Form eines Haufes mit Atrium, 
Triclinien u. |. w. Vgl. Marquardt, Das Privatleben der Römer, 2. Aufl, ©. 365f. 

so Viel häufiger find aber die Fälle, wo auf Inſchriften und in ber Litteratur eine Be 

45 
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gräbnisftätte oder ein einzelnes Grab Haus, etwiged Haus u. dgl. genannt wird, fo 
CIL Vn. 121. 123. 195. 262. 1260. VIII n.5158. 5749. 8186. 8430. 9870. 9911. 
9929 u. f. w. Kaibel, Inseriptiones Graecae Sieiliae et Italiae n. 1464. Mehr 
Beifpiele |. in den Indiees zum lateintjchen und griedhifchen Corpus Inseriptionum. 
Tibull, Eleg. III, 2,22; PBetronius, sat. 71. Ob auch bie Chrilten da und bort 
ihren Grabanlagen den Grundriß eines Haufes gaben, ift mir unbelannt. Feſt fteht 
aber, daß fie gleich den. Heiden ihre jepulfralen Freibauten und Sarfophage jehr oft 
bausäbnlich bildeten, daß die fyrifchen Chriften ihre Arcofolien und Senfgräber mit jattel- 
dachförmigen Dedeln ſchloſſen und in der Katakombe des Euthchius bei Soriano ein 
Gruftüberbau die Geftalt eines Haufes erhielt. Vgl. oben unter V, A, a, 2 und 10 
b, y, 2. B, a, 4, 1 und b, 2. Außerdem werden auf Inſchriften ifolierte —— 
angetroffen, die man unſchwer als Sinnbilder von Gräbern deuten kann. . Kraus, 
Real-Encyllopädie 1. Bd ©. 652|. Noch bemerfenswerter ift, Daß auf den Inſchriften 
und in ber Litteratur bes chriftlichen Altertums der Grabftätten und Einzelgräber als 
— ewiger Häuſer u. dgl. vielfach Erwähnung geſchieht. Die einfache domus ı5 

det ſich u. a. auf einem Grabſtein aus der Begräbnisſtätte der Cyriaca in Nom: 
domus Amorati, auf einem fol aus Albano: ancilla dei, que de sua omnia 
possedit domum ista, Bolbetti, Osservazioni p. 463. Gaetano Marini, Iserizioni 
antiche delle ville e de’ palazzi Albani, Roma 1785, p.189; olxos aldmıos u. a. 
auf Grabichriften in Griechenland und Thracien, €. Bayet, De titulis Atticae christ. 0 
p. 115. A. Dumont, Mélanges d’Archöologie et d’Epigraphie, Paris 1892, 
p. 337 n. 46; domus aeterna und ähnliche Ausbrüde auf Snfcriften in Rom, 
N. Fabretti, Inseriptionum antiquarum ... explieatio p. 113sq. de Roſſi, Roma 
sott. III p. 455sqq. 523; domus perpetua und domus aeternalis auf Grab: 
fchriften in Mailand, CIL V n. 6256. 6274; domus aeterna auf dem angeblichen 25 
Sarkophag des Kaifers Valentinian in Aquileja, ibid. n. 1721; domus eternalis, ferner 
mensa, haec est, aeterna domus et perpetua, iveiter mensa etern(a) ... he est 
d(o)m(u)s eterna auf norbafrilanifchen Grabichriften, CIL VIII n. 9869. 10927. 
10930; domus aeterna oder aeternalis vielleicht auf einer Grabichrift aus Boljena, 
Notizie degli scavi 1880 p. 271; „Haus der Ewigkeit“ auf einer ſyriſchen Grabichrift, 30 
ZdmG 36.8, 1882, ©. 160. Von den Kirchenvätern feien Chryſoſtomus und Auguftin 
genannt. Jener benüßt die Auslegung von Palm 48, um die Unfinnigfeit der Meinung, 
die Gräber jeien ewige Häufer, und den bei Grabanlagen entfalteten Zurus zu brand» 
marken. Diejer bemerkt zu dem nämlichen Pjalm: Iam quia ista structa sunt se- 
pulera, domus sunt sepulera, und: domus, in quibus quasi in aeternum mane- 8 
bunt, id est, sepulera. gl. Chryſ., expos. in psal.48,6, opp. ed Montfaucon 
t. V p.213. Yug., enarr. in psal. 48, 15, MSL 36 p. 554. Wan erkennt unſchwer, 
daß die beiden Kirchenväter nicht ſowohl den Ausdruck „Haus“, ald „ewig“ bemängelten. 
Solche Beanftandungen mögen auch der Grund geweſen fein, weshalb Kaiſer Konftantius 
von den Gräbern bemerkte: domus (ut ita dixerim) defunetorum, und auf einer 40 
Grabichrift aus Catania zu olxos aldmıos noch & Zw hinzugefügt wurde. gl. Cod. 
Theodos. IX, 17,4. Notizie degli scavi 1893 p. 389. Gewiß märe es verfehlt, 
wenn jemand aus ben Ausbrüden „ewig“ u. dgl. auf Anfchriften ſchließen würde, die 
Chriften, welche diefe gebraucht, hätten von der Auferftehung nichts gewußt oder hätten 
fih gar in Widerfpruch zu dem Auferftehungsglauben fegen wollen. Vielmehr muß man 45 
in jolden und ähnlichen Bezeichnungen, wie z. B. somnus aeternalis (vgl. u. a. 
Boldetti, 1. e.), einen Ausflug derjelben durch die alte Getwohnheit bedingten Gedanken⸗ 
Lofigkeit erfennen, die fi auch in Dis manibus auf hriftlichen Grabfteinen Fundgiebt Bol. 
Suflan Greeven, Die Siglen DM auf altchriftlichen Grabjchriften und ihre Bedeutung, Rheydt 
1897, Erlanger philof. Doktordiff. Freilich, auch die Bedeutungslofigkeit der Zufäe zugegeben, so 
die Bezeichnung der Grabftätte oder des Einzelgrabes als Haus iſt doch fein ganz leeres Wort. 
Dies beweiſt jein Vorlommen auf Inſchriften, die den verſchiedenſten Gegenden der alten 
Melt angehören, und vielleicht noch mehr die zuleßt rg Zeugniſſe aus der Litteratur 
und die Örabiehrift aus Catania, die um den — nicht herumzukommen vermögen, ſowie 
die erwähnte Hausform vieler chriſtlicher Mauſoleen und ——— Vergleicht man dieſe 55 
Erſcheinung in Wort und Bild mit der entſprechenden auf vor⸗ und außerchriſtlichem Gebiet 
und hält damit die Thatſache zuſammen, daß Ausſtattung und Schmuck der Grabwelt 
bei den alten Völkern durch die Vorſtellung vom Grab als einem Hauſe verurſacht wurde, 
ſo kann man der Schlußfolgerung nicht ausweichen, daß wenigſtens die breiten Schichten 
des altchriſtlichen Volks ebenfalls die Grüfte als Häuſer betrachteten, einrichteten und ſchmückten. co 

or 
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Nur bei einer ſolchen Auffaſſungsweiſe verlieren die unzähligen Totenbeigaben, ſonderlich die 
Hausgerätichaften, das Nätfelhatte und Anftößige. An fi unnötig, ja widerſinnig, offen: 
baren fie den Einfluß und die Macht des usus tyrannus, von dem auch die mittelalterliche 
Chriftenheit fich völlig frei zu machen noch nicht im ftande war. Wenn ich oben unter IV,2 

5 die Behauptung aufgeftellt habe, daß die alten Chriften fich „vielfach“ mit ihrer Grab» 
ausftattung und ihrem Grabſchmuck nad der Gepflogenheit ihrer jetweiligen Umgebung 
richteten, jo fol damit gejagt fein, daß fie nicht ganz die gleichen Gegenftände wie dieſe 
wählten. Beftand ein erheblicher Teil ber heidniſchen Grabeinrichtung aus Götterbilbern 
und Opferapparatjtüden (vgl. Marquardt, a. a. D. ©. 367), jo fanden dieſe begreiflicher- 

10 weiſe in den Koimeterien feine Berüdfichtigung, abgejehen ettwva von den Awuoi, Vorrich⸗ 
tungen zum Einguß von Balfam u. ä. in die Gräber u. dgl. Vgl. oben unter IV,7.V, A,a,3 
u.b, 4, 1. Wo aber wirklich Götterbildniſſe an Schmudgegenjtänden, auf Lampen u. ſ. w., 

. B. ein Helios auf einer Fibula oder eine Venus aus einer Thonlampe (vgl. Jabres- 
ericht der Gefellichaft für müsliche Forichungen zu Trier von 1878—1881 ©. 14. de Roffi, 

ı5 Roma sott. III p. 616) in dhriftlichen Gräbern gefunden wurden, darf man überzeugt 
fein, daß fie nicht Idole der Berftorbenen oder ihrer Hinterbliebenen waren. Ferner 
änderten fi) in den Soimeterien die Vorwürfe für den bildlichen Schmud je länger deſto 
mehr, nachdem die Chriften allerdings in ber erften Zeit vielfach die gleichen dekorativen 
"Motive wie die Heiden verwendet hatten. 

20 Soll nunmehr noch ein Überblid über die einzelnen Ausftattungs und Schmud: 
—— in den Koimeterien folgen, ſo halte ich es für das Angemeſſenſte, die in Betracht 
——— Klaſſen in der Reihenfolge aufzuführen, in der ſie gewöhnlich Anwendung ge: 

en haben. 
A) Gräber. a) Innenraum. a) Leiche. — 1. Totengewänder. Was audy immer 

25 für eine Grabform zur Beftattung gewählt wurde, jo war man barauf bebacht, bie 
Leichen befleivet einzubetten. Selbft die in Alerandrien an der Peſt Berftorbenen erhielten 
würdige Totenkleiver. Vgl. Eufeb, hist. ecel. VII. c. 22. Bei Armen ließ ſich bie 
Liebe Reicher willig finden, ihnen ein entfprechendes Gewand zu ſchenken. Vgl. Hteronpmus, 
epist. 108, 5, MSL 22 p. 881. Am bäufigjten jcheint Leinwand für Totenkleider ge 

30 wählt worden zu fein; mwenigftens wird fie öfterd erwähnt, jo Hieronymus, epist. 1, 12, 
MSL 22, 330. Prubdentius, Cathemerinon X v. 49sq., MSL 59 p. 880. Beliebt 
war die weiße Farbe. Vgl. 3. B. Eufeb, hist. ecel. III ce. 16. Neben einfachen Stoffen 
fanden auch Eoftbare Verwendung, Seide, Purpur und Goldbrokat. Purpurgewänder 
trug beiſpielsweiſe die Leiche Konftantind. Vgl. Eufeb, Vita Constantini IV ce. 66, 

as MSG 20 p. 1221. Gegen golddurchwirkte Totenkleiver wendeten fich u. a. Ambrofius, 
Chryſoſtomus und Hieronymus, von denen ber erfte und letzte auch die feidenen verwarf. 
Bol. Ambrofius, de Nabuthe ce. 1, 3, MSL 14 p. 767. Chryf., de Anna sermo 
5,5, opp. ed. Montfaucon t. IV p. 746. Sier., Vita S. Pauli 17, MSL 23 p.28 sa. 
Freilich fruchtete ihre Polemik wenig. Denn fpäter mußten fogar Kirchenverfammlungen 

40 gegen den mit den Totenfleivern getriebenen Luxus einjchreiten, fo das Coneilium Auti- 
siodorense vom Jahre 578, das verbot: nec velo vel pallis corpora eorum (mor- 
tuorum) involvi, Manfi, cone. coll. t.IX p. 913. In demfelben Jahrhundert be 
richtet Gregor von Tours, daß eine Verwandte des Königs Childebert cum grandibus 
ornamentis et multo auro beigefeßt, aber bald darauf diefer Koftbarkeiten beraubt wurde. 

45 Vgl. Hist. France. VIII c. 21, MSL 71 p. 463. Die Angaben in der Litteratur find 
durch viele Funde belegt. 3. B. fam Leinwand in der Galliftlatatombe zu Rom und in 
Nordafrifa, Seide in einem Grab zu Syracus, Seidenftoff mit Golbfäden in einem Sarg 
zu Trier zum Vorfchein. Vgl. de Noffi, Roma sott. II p. 125. St. Gſell, Les monu- 
ments antiques de l’Algerie t. II p. 403. Notizie degli scavi 1893 p. 280. 

50 Jahresbericht der Gefellihaft für nütliche Forfchungen zu Trier a. a. DO. ©. 14. In 
einigen bei Albano ausgegrabenen Sarkophagen ſah de Roſſi Purpur und Goldftoff. Bol. 
Roma sott. 1. ec. Bull. 1873 p. 96. Mit fchweren Goldgewändern befleibet, fand man 
1544 die Leiche der Gemahlin des KHaiferd Honorius, Maria. Vgl. de Roffi, Bull. 1863 

. 53. Anderes ſ. Bolbetti, Osservazioni p.229sqq. Die größte Ausbeute an Toten: 
66 Heidern baben die Nefropolen in Oberägupten gewinnen lafjen. In Achmim wurden die 

Verftorbenen mit ihren beften Kleidungsitüden beftattet, meiftens Tunika und Pallium, 
Soden, Sandalen, Schuhen, gelegentlih aud Stiefel, dazu bei Männern müßenartige 
Kopfbededungen und bei Frauen Schleier. In der Regel find die äghptifchen Gewänder aus 
Leinwand bergeftellt, jelten aus reiner Wolle und Seide. Dagegen fertigte man aus biejen 

so Stoffen häufig die Fierftüde, Streifen, Borden u. dgl, welche auf die linnenen Kleider 
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aufgenäht wurden. Vgl. viele Beifpiele in den Publikationen von Forrer, erwähnt oben 
unter III, B, a. — 2. Schmudfachen. Während Gregor von Nyſſa berichtet, daß feiner 
Schweſter Makrina, ehe man fie beerdigte, Ring: und Bruftfhmud abgeftreift wurde, 
zeigen die Grabfunbe, daß dies keineswegs allgemein geſchah. Vgl. de vita S. Macrinae, 
MSG 46 p. 889sq. m Gegenteil, die Fülle entip der Fundgegenſtände läßt er 5 
fennen, daß viele im Tode noch mehr, ald im Leben geichmüdt wurden. Zu erwähnen 
find Fingerringe, —— Arm⸗ und Fußſpangen, Halsgeſchmeide, Haarkaͤmme, Haar: 
nadeln und Pfeile, Fibeln u. dgl., aus verjchiedenem Material bergeftellt und oft mit 
chriftlichen Sinnbildern, wie dem Monogramm Chrifti, dem guten Hirten, der Taube, dem Fiſch 
und Kreuz u. f. w., geziert. Faſt überall find derartige Schmudfachen bekannt geworden, 10 
von denen eine Anzahl Bolvetti, Osservazioni, de Roſſi, Roma sott. III p. 580 sqq. 
und Forrer, a. a. O. veröffentlicht und befprochen haben. Daß Fürften mit ihrem Diadem 
beigejegt wurden, erfährt man 4. B. aus Eufeb, vita Constantini IV c. 66, MSG 20 
p. 1221. — 3. Amulette. Mit den Schmudfachen find oft zum Verwechſeln ähnlich die 
Amulette. Denn ein Teil von ihnen wurde als Ringe, Armbänder und um den Hals ı6 
gehängt gen. I. über fie oben Bd I ©. 467 ff. 
3 eichenbett. ie oben unter V, A, b, 6, 2 und y 1. B, b, 2 bemerkt 

wurde, formten die Katakombengräber die Leichenftellen und die Steinmetzen die 
Sarlophage an ihrem Boden oft fo, daß die Köpfe der darin Beftatteten höher zu 
liegen kamen als ihre Füße. Im foldhen Fällen war eine bejondere Vorrichtung zur 20 
Stübe der Köpfe nicht nötig. Jedoch wurden außer dieſen natürlichen auch künſtliche 
Kopfunterlagen bergeftellt. Die primitivfte Art bildeten ein oder mehrere Steine. In 
DOberägypten kamen in den Gräbern von Reichen Kiffen aus Leder und mit Werg 
ausgeftopft zum Vorſchein, die mit ihrer durchbrochenen Arbeit und Vergoldung den 
Namen von Prachtitüden verdienen. Vgl. Forrer, Die Gräber: und Tertilfunde ©. 14. 2 
Dem gleichen Zweck dienten in Nordarrite Thongefäße. Vgl. u. a. Archives des 
missions scientifiques et litt6raires III® serie t. 13 p. 18. Ab und zu wurden 
in die Gräber befondere Unterlagen für die ganzen Leichen eingefügt, in Nordafrika eine 
Betonschicht, hier und anderwärts einfache Ziegelplatten, in Catania fiebartig durchlöcherte 
Ziegelplatten auf niedrigen Füßen, Pritfchen ähnlich. Vgl. Archives des missions etc. 80 
l. ec. p. 15 fig. 18. Notizie degli scavi 1893 p. 386 und oben unter V,B, b, , 2. 
Aus hygieniſchen Gründen belegte man häufig das Leichenbett mit ungelöfchtem Kalt, der in 
tößeren oder Heineren Mafjen auch über bie Beiche geftreut wurde. Spuren von diefer Uebung 
And in den römifchen Katafomben und fonft, jo in Nordafrika, anzutreffen. Vgl. Re- 
eueil des notices et mömoires ... de Constantine 24. vol, Constantine 1888, 85 

. 40. St. Gſell, Les monuments antiques de l’Alg6erie t. II p. 403. Mit ber 
erivendung von Kalk in den Gräbern war die Antike vorangegangen. Vgl. 3. B. Gfell, 

l. c. p. 40. Anderwärts legte man die Toten auf Lorbeerblätter. Vgl. Gregor von 
Tours, de gloria confess. c. 84, MSL 71 p. 892. 

y) Zeichenbeigaben. — 1. Tücher und Gefäße mit mohlriechenden Flüffigkeiten. «0 
age die Shriften der eriten Jahrhunderte im Leben den Gebraudy von mohlriechenden 

len und Wafjern im allgemeinen verſchmähten, wendeten fie diefe und ähnliche Spezereien 
in reichem Maße den Toten zu. Bol. Minucius Felix, Octavius c. 12,6 (ed. Halm). 
Tertullian, de idol. e. 11. Apolog. e.42. Clemens von NAlerandrien, paedag. 2, 8, 
MSG 8 p. 465sqq. Zunächſt wurden die Leichen vor ihrer Einkleidung gefalbt, mit 46 
wohlriechenden Waſſern benetzt oder auch mit Hilfe derartiger Flüffigkeiten u. dgl. förm— 
lid einbalfamiert. Darauf nehmen beifpieläweife Prubentius, Cathemerinon X v. 3180., 
MSL 59 p. 880, Papft Gregor J. Super cant. cant. expos. c. 1, 33, MSL 79 
p. 493, weldye Myrrhen ald Erhaltungsmittel der Leichen nennen, und Gregor von Tours, 
de gloria confess. c. 106, MSL 71 p. 906 Bezug. Nach den Funden zu jchließen, bo 
fand in Rom eine eigentliche Einbalfamierung verhältnismäßig jelten ſtatt. Ro man fie 
bornahm, wurde mit entfprechenden Spezereien getränktes Linnenzeug in die Bauchhöhle 
der Toten eingelegt. Bgl. Kraus, Real-Encyklopädie Bd IT ©. 878. Noch ungetvöhn- 
licher war, abgeſehen von Ägypten, die Mumifizierung. y den römifchen Katafomben 
handelt es ſich nur um wenige fichere Beifpiele. Vgl. de Roſſi, Roma sott. II p. 125. 55 
295 5q. Über Ägypten vgl. oben unter IV, 2; V, B, a, a. In der Regel wurden 
mit Wohlgerüchen befeuchtete Tücher über die Leichen, namentlich deren Köpfe, aus: 
gebreitet und mit Parfümerien gefüllte Gefäße der verfchiedenften Form neben den 
Toten aufgeftellt. Da ſich die flüffigen Efjenzen naturgemäß in kurzer Zeit verflüchtigen 
mußten, jo ift e3 heutzutage unmöglich, die in den Koimeterien zu Tage gelommenen co 
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Gefäße ficher darauf zu beftimmen, ob fie von Haufe aus Wohlgerüche enthielten. Doch 
darf feitgehalten werben, daß viele der aufgefundenen thönernen und noch mehr gläfernen 
Bafen, Flaſchen, Platten u. dgl. duftende Waffer und Dle bargen. Jedenfalls war auch 
ein Teil der ſog. Blutgläfer einſt mit flüffigen Wohlgerüchen und wahrſcheinlich ein 

5 anderer mit Wein gefüllt. Denn, wenn gelegentlich der Totenfeierlichkeiten nach der Be 
erbigung den Heiligen und anderen Berftorbenen Speife und Tranf vorgejegt wurden 
(vgl. oben unter IV, 7), jo geſchah dieſes zweifelsohne erft recht bei den Beil ungen 
und gewiß nicht zum erftenmal in den Tagen der Monica. Dazu fommt noch eine 
meitere bereit3 oft betonte Möglichkeit, daß derartige Gefäße die Elemente bes heiligen 

ı0 Mahls oder wenigſtens Abenbmahlswein enthielten, im Anjchluß an den auf dem britten 
farthagischen Konzil (vgl. Manfi, coneil. coll. t. III p. 881) und fpäter öfters verurteilten 
Mißbrauch, die Toten an der Euchariſtie teil nehmen zu lafjen. Wenn nachweisbar 
uerft die vorerwähnte Kirchenverſammlung Schritte gegen die Totenkommunion unternahm, 
, ift damit noch nicht gejagt, daß die Unfitte nicht bereits früher vorhanden war. s 

15 darüber wie über die Blutgläfer oben III. Bd ©. 266 ff. — 2. Haus: und Küchengerät 
und Handwerkszeug (Gebrauchsgegenſtände). Die Zahl der in diefe Klaſſe gehörigen Dinge 
ift Legion, und ihrer Häufigkeit entfpricht die Mannigfaltigkeit der Beftimmung, die fie ın 
Haus und Hof der alten Chriften hatten, der Formgebung und des Materials. Mohn: 

Th ch 
barerem Material gefertigt, durch Mefjer, Gabeln, Löffel u. dgl., Schürhafen und anderes 
Gerät, das zu Her 

Verwendung. Ihr bloßer Ausftattungszwed ift da gewiß, wo ee el Er — 
ieſer iſt um fo be 

anzen Handwerkzeug, was in damaliger Zeit eine Näherin nötig hatte. — 3. Lurusgegen- 
Rände und Spielfadhen. Eine Ergänzung zu den den Toten angeitedten und angehängten 

8 
fteinen in einer foftbaren Kafjette eingefchloffen. Daſelbſt jtand ein zweites Behältnis aus 
Silber voll von Gefäßen aus Gold, Kriftall und anderen Steinarten. Vgl. de Roſſi, 
Bull. 1863 p. 53sq. Ahnliche Schmud» und Toiletteläftchen, wertvolle Glas: und 
Alabaftergefäße und Büchfen, die fonjt in den Frauengemächern zur Aufbewahrung von 

4 MWohlgerüchen, Salben und anderem dienten, u Kämme und verwandte Geräte, 
felbit auch Perücken, Nippfachen aus verſchiedenem Metall, Mofail, Glas, Email, Elfen: 
bein, Schildplatt, Perlmutter, famen aber au in und an Katalombengräbern zum Bor: 
jchein. Unter den Gläfern verdienen wegen ihrer bildlichen Darftellungen die Goldgläfer 
bejondere Erwähnung. Vgl. Hermann Vopel, Die altchriftlihen Goldgläfer, 1899 und 

50 die dort angeführte ältere Literatur. Wenn für die Frauen und Mädchen das Grab bis 
zu einem gewiſſen Grade zum Frauengemach eingerichtet wurde, jo kann es nicht wunder: 
nehmen, daß Eltern ihren frühe dahingegangenen Lieblingen auch die Kleinigkeiten, mit 
denen fie gefpielt und die fie in der Schule benüßt, folgen ließen, z. B. Puppen, Figürchen 
von Menſchen und Tieren, Heine Lampen und Scüfleln u. dgl, Sparbüchſen, Buch: 

55 ftaben aus Elfenbein, die beim Unterricht gebraucht wurden. Aber au inge, mit 
denen große Leute fpielten, wurden den Gräbern einverleibt, Spieltafeln, Würfel u. dgl. 
Anhangsweife ertwähne ich bier noch die verſchiedenen Marken (tesserae), 5. B. ſolche, 
die Sflaven und Tieren im Leben als Erkennungszeihen angehängt waren. — 4. Gelb: 
ftüde. Häufig wurden im den Gräbern Gelpftüde entdedt. Indem ich mich der Kürze 

60 halber auf neuere Funde bejchränfe, hebe ich hervor, daß in Grüften bei Syracus einmal 
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eine Münze Konſtantin d. Gr. in der Hand der Leiche, eg Male Münzen, darunter 
eine des Konftantius, auf der Bruft der Toten lagen. Vgl. Notizie degli scavi 1896 
p. 346. 353. ROS 1895 S. 480. In der gleichen Gruppe von Grüften entdeckte Drfi 
eine größere Anzahl Münzen aus der Zeit Marimiand (292—311) bis herunter zu 
Michael II. und Theophilus (820—829). Bol. Notizie, 1. ec. p. 337. Selbft Kinder 5 
gräber enthielten Münzen. Vgl. z. B. Notizie degli scavi 1895 p. 484. Les Missions 
Catholiques t. XV, 1883, p. 93 (Syracus und Karthago). Da die heibnifche Sitte, 
die Toten mit einem Fährgeld für den Charon zu verfehen, bei den Chriften in Griechen: 
land und fonft audy noch in der Gegenwart —— wird, fo kann fein Zweifel be 
fteben, daß menigftens ein Teil der Gelbbeigaben in den altchriftlichen Gräbern unter 10 
dem gleichen Gefichtspuntt zu werten if. Vgl. Curt Wahsmuth, Das alte Griechenland 
im neuen, Bonn 1864, ©. 117f. Bernhard Schmidt, Das Volklsleben der ei 
1. TI., Leipzig 1871, ©. 237 ff. Otto Wafer, Charon, Charun, Charos, Berl. 1898, ©. 36 f. 

b) Außenfeite. — 1. Vorrichtungen für den Gebraud von Wohlgerüchen und Lichtern. 
Nach erfolgter Beifegung der Leichen wurden häufig in den noch naſſen Mörtel, mit dem 10 
man foeben die Berfchlußplatten der Loculi und Arcofolien u. dgl. in den Hypogäen ganz 
oder wenigſtens an den Rändern überzogen hatte, kleinere Gefäße, beſonders gläferne, ges 
legentlich auch Mufcheln eingebrüdt. Außerdem ließ man auch in einen nahe bei den Gräbern 
ausgehöhlten und mit Mörtel nahezu völlig twieder ausgefüllten Öffnungen ſolche Behälter 
ein. Dieſe hatten die gleiche Aufgabe wie ein Teil der im Innern aufgeftellten Vaſen, 20 
Schalen u. dgl. In fie goß man Mohlgerüche ein, und zwar offenbar nicht bloß am 
Begräbnistage, fondern auch noch nachher. Eine öftere Wiederholung läßt beiſpielsweiſe 
das Grab einer 452 —— Peregrina in der Kat. von S. Giovanni bei Syracus 
deutlich erkennen. Hier kamen mehrere Gläſer nacheinander zu Schaden, erhielten aber 
immer wieder Erfah. Auf demſelben Grab fand ſich auch ein mit Kohlen und Reſten von 25 
Weihrauchkörnern gefülltes Räuchergefäß aus Thon. Vgl. Führer, Forſchungen ©. 174f. 
Ebenfo wurde in der gleichen Katakombe die bereitö oben unter IV, 7 erwähnte Platte 
mit Deffnung und Sieb entbedt, durch die Flüffigfeiten in das Grabinnere, gelangten. In 
der nämlihen Weife wie die Gefäße für die aromatifhen Waffer und Ole betteten bie 
Totengräber oder die Angehörigen der Verftorbenen oft in dem noch nicht getrodineten Mörtel so 
Lampen aus gebranntem Thon ein, die hauptſächlich an den Begräbnis- und Gedächtnis— 
tagen angezündet twurben. Vgl. oben unter IV,7. Auch richtete man zur Aufftellung von 
Lampen in den angrenzenden Wänden halbkreisförmige Nifchen her. ine folhe mit ber 
zugehörigen Lampe ift in dem Hypogäum zu Bolfena nur durch Malerei angedeutet. Vgl. 
Notizie degli scavi 1880 p. 275. Wie man in den oberirdifchen Grabanlagen jeweils 86 
die Behälter für Wohlgerüche und die Lampen anbrachte, ift im allgemeinen nicht mehr 
zu erkennen. Wahrſcheinlich wurden fie auf den Gräbern oder in deren Nähe aufgeftellt 
und aufgehängt. Tragbare Leuchter aus Terracotta für Kerzen kamen in großer Zahl zu 
Thevefte (Tebefja) in Numidien zum Vorſchein. Vgl. Recueil des notices et m&- 
moires ... de Constantine 23. vol., Const. 1885, p. 141. Eine große Rolle fpielten 40 
feit der nachkonſtantiniſchen Zeit die an den Heiligengrüften angezündeten Lichter. Bol. 
3. ®. Gregor, de gloria confess. e. 61, MSL 71 p.872. Ignatius, vita Tarasii 
12, MSG 98 p. 1421. Dem Ol der hier brennenden Lampen wurde vielfach Wunderfraft 
zugeichrieben, wie auch aus der Lebensbeichreibung des Tarafius erhellt, und darum wurde es 
öfterd von Pilgern in Fläſchchen mit en Haufe genommen. Unter diefen Fleinen Gefäßen 45 
find beſonders häufig die mit dem Bilde des St. Menas. Bol. die Beifpiele de Roſſi, 
Roma sott. III p. 505sq. Über die Leuchter vgl. im allgemeinen Kraus, Realench: 
Hopädie Bd II ©. 295. — 2. Merk- und Erfennungszeihen. Da viele von den vorhin 
unter a, 2—4 nambhaft gemachten Dingen auch an der Außenfeite von Katafomben- 
gräbern im Mörtel eingebrüdt wurden, jo fragt es fich, ob dieje wie jene als Totenbeigaben 50 
zu werten find. Bei einem Teil und beſonders bei größeren und mwertvolleren Stüden 
iegt nichts im Wege, diefe Frage zu bejahen, während fie bei einem anderen verneint 
werden muß. Die Thatſache, daß die meiften Leichenftellen in den Hypogäen eine In— 
fchrift nicht befaßen, wohl bauptjächlih infolge der Mittellofigkeit der Verftorbenen und 
ihrer Hinterbliebenen, die nicht in der Lage waren, die am häuftgften verivendeten Marmor: 55 
und Steinplatten zu bejchaffen, und der Umftand, daß es auf die Dauer nicht leicht 
war, unter den taufenden und abertaufenden von Gräbern in den großen Katafomben- 
anlagen ein beftimmted mit Sicherheit wieder zu erkennen, machen es ohne weiteres er- 
Härlih, daß man einen Erfah für die Grabfchriften fuchte und fand. Als ſolche Surro— 
gate kommen in Betracht Buchftaben, Ziffern und dgl, die im Stud über oder an so 
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den Verſchlußplatten eingegraben und eingeritzt, ferner allerlei Kleinigkeiten, die in den 
feuchten Mörtel eingedrückt wurden. Dabei verwendete man u. a. Ringe aus Knochen 
und anderem Material, Knöpfe, Gläſer, Glasſtücke, einzelne Moſaikwürfel, Knochen, Zähne 
von Tieren, Auſternſchalen, Muſcheln, Münzen, — z. B. von Pfirſichen, Blätter 

5 von Bäumen und ſonſtigen Pflanzen. — Da es unmöglich iſt, die ungeheure Menge 
von Gegenftänden, die im Vorangehenden unter A, a, a, 2 — b, 2 ſummariſch auf: 
geadht jind, mit Beifpielen zu belegen, jo erwähne ich noch die michtigften Werke, die 

eiprechungen und Abbildungen von ſolchen darbieten. Verſchiedene Gegenden behandeln: 
Boldetti, Osservazioni (Titel oben unter II). Filippo Buonarroti, Osservazioni 

10 (Titel dafelbjt); id., Osservazioni istoriche sopra aleuni medaglioni antichi, 
Roma 1698. Raoul-Rochette, Trois m&moires (Titel oben unter II), Troisi&me 
m&moire sur les antiquit6s chrötiennes des catacombes. Garrucci, Storia della 
arte cristiana, bauptjächlidh vol. VI. deRoffi, Bull. und Nuovo Bullettino (Titel oben 
unter II), ROS. Für einzelne Gebiete kommen in Betracht, und zwar für Baläftina u. a. 

15 3d PV 1889 ©. 29. 199; für Agypten Forrer (Titel oben unter III, B, a); für Attifa 
ayet, De titulis Atticae christ. p. 30 sqq.; für Nordafrika u. a. Ya Blanchöre 

P. Gaudler, Catalogue du mus6e Alaoui, Paris 1897 ; Delattre, Mus6e Lavigerie 
III, Paris 1899, und fpeziell für Algier St. Gſell, Les monuments antiques de l’Alg6rie 
t. II p. 401sq.; für Sizilien Orſi in den Notizie degli scavi und. in ber S 

20 (nähere Angaben oben unter III, A, j). Führer, Forfchungen ©. 171ff.; für Rom de Roffi, 
Roma sott., bei. III p.570sqq. Armellini, Cimitero di S. Agnese (Titel oben 
unter III, A, l, 4, a, 6) p. 350sqq.; für Etrurien Notizie degli scavi 1880 
p. 267 sqq. Germano di ©. Stanislao, Memorie archeologiche (Titel oben unter III, 
A, 1, 5) p. 346sgqgq.; für Dalmatien bei. Jelioͤ, Buli& und Rutar, Guida di Spalato 

2» e Salona p. 150sqq.; für Gallien Le Blant (Titel oben unter III, B, j); für die 
Rheinlande Kraus, Inſchriften (Titel oben unter III, B, j); für Trier Jahresbericht der 
Gefellichaft für nüsliche Forfchungen zu Trier 1878—1881 ©. 27 ff. 2 über Lampen 
Kraus, Real-Enchklopädie II. Bd ©. 267 ff. Wie diefe Überficht erfennen läßt, liegen noch 
für mandye Teile der alten Welt feine Beobachtungen über die Totenbeigaben u. dgl. vor, 

so jo für Syrien, Kleinafien und die Cyrenaika. Es kann aber faum zweifelhaft fein, daß auch 
dort wie den heibnifchen, jo auch den chriftlichen Toten allerlei Gegenftände in und an das 
Grab folgten. Wenn man die bisher genauer durchforſchten Kotmeterien auf die Toten: 
beigaben bin miteinander vergleicht, fo findet man allerdings, daß ganze Klaſſen von 
Gegenftänden an manchen Orten völlig fehlen. Beiſpielsweiſe fand Karl Schmidt bei den von 

35 ihm in Oberägypten angeftellten Ausgrabungen feine Münzen. Ob dort die Charon-Vor- 
ſtellung etwa unbefannt war? Noch auffälliger ift es, daß in Nordafrila an dem einen 
Ort die Krugfärge Beigaben enthielten, an dem anderen aber vermifjen ließen. Das erfte 
gilt z. B. von Funden in einer 30 Kilometer von Lioua entfernten Kirche, das zweite von 
folhen bei Sfar. Vgl. Recueil des notices et mömoires ... de Constantine vol. 22, 

40 Constantine 1883, p. 411sq. Revue arch6ologique III® serie t. X p. 24. Unter 
den Provinzen Nordafritas hat Algier bisher an Totenbeigaben eine geringe Ausbeute 
gewinnen Iaffen. Vgl. Gfell, Les monuments antiques ete. t. II p. 401. Diejer Unter: 
ſchied fcheint mir nicht in dem Reichtum oder in der Armut der Bevölkerung, fondern in 
dem örtlichen Herkommen begründet zu fein. Auch in der Antife waren die Totenbeigaben 

45 nad) den Zeiten und Gegenden verjchieden. Vgl. Marquadt, Das Brivatleben der Römer, 
2. Aufl, ©. 367. — 3. Inſchriften. Mit der Herftellung von Grabfchriften ſetzten die Chriften 
eine Sitte der alten Kulturvölker fort. Abgefehen von den SFamiliengrüften, an oder 
über deren Eingang oft die Namen der darin Ruhenden oder der Eigentümer ver 
eichnet waren, erhielten die Grabichriften an und in den Gräbern der Verſtorbenen oder 

co doch wenigſtens in deren nächſten Nähe ihren Pla. Bei den Loculi in den Hypogäen 
benüßte man meiftens die Verfchlußplatten, bei den Arcofolien die Dedplatten, die an: 
grenzenden Wände oder befondere Tafeln, bei den Sentgräbern die Verſchlußplatten oder 
in der Nähe aufgeftellte Steine, im Orient oft Stelen, Cippen und Säulen, bei den Sar- 
fophagen die Außenfeiten am Sarglörper oder am Dedel zur Anbringung von Inschriften. 

55 Freilich bat diefe Regel zahlreiche Ausnahmen, verurfacht durch örtliche Gepflogenbeiten 
und perfünliche Liebhabereien. Unter diefen muß diejenige am meiften auffallen, welche 
die Terte im Innern der Gräber anbrachte, jo daß fie für die Vorübergehenden gar nicht 
fichtbar waren. In der Nekropole von Antino& entdedte Karl Schmidt eine Anzahl von 
Grabfteinen, die bereitd von Haufe aus mit der Schrift nad) unten am Fußende und in 

co ziemlicher Tiefe der Gräber niedergelegt waren. Vgl. Aegyptiaca, Feſtſchrift für Georg 
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Ebers, Leipzig 1898, ©. 101. Trier, Meb und Briord un Inſchriften, die unter den 
Leichen und an der Innenſeite von Sarkophagdedeln entdedt wurden. Vgl. Le Blant, 
Manuel d’epigraphie chrötienne, Paris 1869, p. 201. Jahrbücher des Vereins von 
Altertbumsfreunden im NRheinlande XII, 1848, ©. 72. 75. Wahrſcheinlich lagen auch in 
den einzelnen Abteilungen der Schadhtgräber zu ©. Calliſto bei Rom die zugehörigen Ins 6 
jchriftplatten. Vgl. de Noffi, Roma sott. III p. 406. Über die Unterlagen für bie 
Grabichriften in Nordafrika vgl. u. a. Compte rendu du congrös scientifique inter- 
national des catholiques tenu à Paris II. section, Paris 1891, p. 1lö6sg. 
St. Gſell, Les monuments antiques de l’Algerie t. II p. 404 sqq. Die Bucftaben 
und Zahlzeichen der AInjchriften wurden mit dem Meißel u. dgl. —— mit ſpitzen 10 
Gegenſtänden eingeritzt, mit dem Pinſel u. ä. aufgemalt oder aus Moſaikſteinchen zu— 
ſammengeſetzt. Indem ich für alles Weitere auf meine Ausführungen oben Bd IX ©. 167 ff. 
verweiſe, bemerfe ich nurnoch, daß in den Grabfchriften am unmittelbarften und kräftigſten 
Denken und Fühlen, Glauben und Hoffen u. ſ. w. der alten Chriftenheit, beſonders aber 
—— über Tod, Grab und Auferſtehung offenbar werben. — 4. Malereien. Vgl. ı 

- „Malerei. 
B. Kammern und Gänge — 1. Bänke, Stühle und Tifche für die Totenfeiern. Im 

Zufammenbang mit meinen Erörterungen über Euchariftie und Mahlzeit zum Gedächtnis 
der Heimgegangenen babe ich bereits der Bänke in den Koimeterien und befonders der Stein- 
bänfe und Site im Coemeterium Ostrianum gedadıt, die m. M. die Chriften für diefe 20 
Feiern berftellten. Vgl. oben unter IV, 7. Mußte dort aber hervorgehoben werden, daß 
in den römischen Katalomben noch keine Tifche u. dgl., an denen die Teilnehmer an den 
Totenbegängnifien jaßen, zum Vorſchein kamen, und deshalb mit hölzernem Mobiliar ges 
gerechnet werden, jo haben ſich in norbafrifanifchen Begräbnisftätten mehrere Tifche aus 
dauerhaften Material erhalten. An die Oſtwand eines rechtedigen Grabgebäubes zu Tipaſa 25 
lehnt fich eine Seite einer trapezförmigen aus Mauerwerk bergeftellten und mit Mörtel 
verpußten Erhöhung von 3,6 m Länge und 2,85 m Breite an. Daß gr nur als Tiſch 
edeutet werden kann, beweiſt ein faſt hemichklifcher Einſchnitt an ihrer Nordſeite und die 
—“ ihrer Oberfläche, die in der Mitte 0,73 m über den Fußboden liegt, ſich aber 
nad den Seiten zu ſenkt. Vogl. St. Gfell, Les monuments antiques de l’Alg6rie so 
t. II p. 332sq. Die aus dem Altertum fo bekannte Sigmageftalt liegt einem Tiſch in 
ber Gruftfapelle des Bijchofs Alerander in Tipafa zu Grund, ber ebenfalls aufge: 
mauert, verpußt und an feinen Seiten weniger hoch iſt als in der Mitte. Als Maße 
fommen in Betracht 3,35 m Durchmeſſer und 0,7 m höchſte Höhe. Später arbeitete man 
in den Tifch ein Kindergrab hinein. Vgl. Gfell, J.e. p. 336sq. und die p. 333 sq. an⸗ 6 
geführte Litteratur. Noch ein dritter Tiich fand ſich am gleichen Ort in der oben unter 
V,B,a, ß, 1 genannten Rotunde, two über einem Sarkophag eine Platte aus Beton bergeftellt 
war. gl. Gfell, 1. ec. p.410. Es braucht nicht erſt bewieſen zu werben, daß bieje 
Tiſche nur einer Hleineren Zahl von Feiernden Play gewährten. Freilich gerade dieſe ges 
ringe Ausdehnung fpricht für meine oben aufgejtellten Behauptungen über die Totenfeiern 40 
und den Zweck der Bank: und anderen Sitvorrichtungen in den Koimeterien. — 2. Die 
Heritellung der Gräber brachte es mit fih, daß Baumaterialien, namentlid Steine und 
Kalt, und, two Feine Brunnen vorhanden waren, dad zur Mörtelbereitung notwendige 
Waſſer in die Koimeterien gefchafft werden mußten. Bon den Gefäßen, die zu dieſem 
Zweck verivendet wurden, hat fih manches in den Galerien und Gubicula der Hupogäen 45 
erhalten. In Betracht fommen hauptfächlich große Thonkrüge, in denen Wafler und Half 
erbeigeholt und Mörtel aufbewahrt, wohl auch bereitet wurde, wie die eingetrodneten 
eſte erjehen lafjen. Auch Eleinere irdene Gefäße mit Half: und Mörtelrinden gelangten in 

den Katafomben zum Borfchein, die entweder von den Fofjoren als Maurerfübel, oder 
aber, fomweit fie nur Half enthielten, aus bugienifchen Gründen zur Ertötung der Miasmen so 
benüßt wurden. Vgl. u. a. Notizie degli scavi 1895 p. 478. Mit Necht erkennt de Roffi 
in einem Teil der in den Katakomben entdedtten Amphoren die Gefäße wieder, in denen 
der für die Toten und Märtyrerfeiern (vgl. oben unter IV, 7) gebrauchte Wein u. dgl., 
ſowie das für die Yampen nötige DI berbeigebradht und aufbewahrt wurden. Vgl. Roma 
sott. III p. 605sq. — 3. Vorrichtungen für die Beleuchtung. Die oben unter V, A 5 
mehrfach erwähnten Luft: und Lichtgaden der Hupogäen führten nur den unmittelbar dar= 
unter befindlichen Partien binreichendes Licht zu. Schon die angrenzenden Teile lagen 
im Halbdunkel, die weiter entfernten aber in folcher Finfternis, daß Hieronymus bei feinen 
Bejuchen der römijchen Katakomben an Pi 55 (54), 16 und Vergil, Aen. II, 755 erinnert 
wurde. Vgl. comm. in Ezech. XII c.40, MSL 25 p.375. Auch Prudentius gedenkt co 
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der Dunfelheit der unterirbifchen Räume. I. peristeph. XI v. 160sqq., MSL 60 
p. 547sq. Dem Mangel an natürlichem Licht wurde durch Tünftliches, beſonders Fackel⸗ 
und Ollicht, abgeholfen. Waren die zum Gedächtnis der Verftorbenen angezündeten Lampen 
(vgl. oben unter IV, 7 und vorher unter VI,A, b, 1)in der Regel in unmittelbarer Im: 

5 gebung von deren Gräbern angebracht, jo erhielten die eigentlichen Beleuchtungsgegenftändbe 
gewöhnlich an den Wänden der Gänge und Kammern, gelegentlich auch über den Thüren 
der letzteren ihren Platz. Behufs Aufitellung von Lampen tiefte man Heine halbfreis- 
fürmige Nifchen oder mauerte Platten aus Marmor, Ziegel u. dgl. in den Wänden ein. 
ae .B. de Roffi, Roma sott. III p. 610. Freilich mit Hilfe der da und dort an- 

10 gebrachten vereinzelten Thonlämpchen wurde feine große Helligkeit erzielt. Dazu bedurfte 
man Standleuchter, Hängelampen u. dgl. mit vielen Flammen. Vgl. ver, —— 
S. 178. Kraus, Real-Encyhklopädie II. Bd ©. 295. — 4. Maleriſcher Schmuck. ie 
häufig die Arcoſolien an ihren Wölbungen und Lunetten mit Malereien ausgeziert und ſie 
und die Loculi an ihrer Außenſeite mit ſolchen eingefaßt wurden, ſo auch die Grufträume, 

15 ſeltener freilich die Galerien, als die Cubicula der Hypogäen. Ohne Zweifel waren auch 
die oberirbijchen Grabbauten in fehr viel mehr Fällen ausgemalt, als heutzutage die dürftigen 
Reſte ahnen laſſen. Vgl. d. A. „Malerei“, 

Nachtrag. Außer den III, A, h und V, A, b, a erwähnten hriftlichen Hypogäen 
find in Nordafrifa noch einige weitere Heine Anlagen nachgewieſen zu Tends, vgl. Heinrich 

20 —— von Maltzan, Drei Jahre im Nordweſten von Afrika 1.Bd, Leipzig 1863, 
. 233. St. Gſell, Les monuments antiques de l'Algérie t. II p. 408 ; zu Kherbet Bou 

Addoufen, vgl. Gfell, 1. c. p. 1838q.; zu Bénian, vol. St. Gſell, Fouilles de Bénian 
(Publications de l’association historique pour l’&tude de l’Afrique du nord ]J), 
Paris 1899, p.20sqq., und vielleicht bei Khenchela, vgl. Recueil de notices et me&- 

26 moires ... de Constantine, vol. 32, Const. 1898, p. 362sqq. — Zu III, B,a 
und V, B,a,ß, 1: ®. be Bod, Mat6riaux pour servir A l’archöologie de V’Egypte 
chrötienne. Text, Planches, St, Pötersbourg 1901. Nilolaus Müller. 
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Nachträge und Berichtigungen. 

3. Band, 

. 185 8. 54. an bier in Ausſicht geftellte Biographie ift inzwiſchen erſchienen in E. Egli, 
ecta reformatoria, Zürich 1901 unter dem Titel „B. Leben und Schriften“. 

©. 1—144 mit 2 Tafeln. 

8. Band. 

. 287 3 39 füge bei: Der Schmerz des Vaters über jeine Konverfion fpiegelt ſich wieder 
in den drei plattdeutichen Briefen des Pater Holst, die Ferdinand Wagner 
in der Bibliothef Barberini in Rom fand und in der FFeitichrift des hanſiſchen 
Geſchichtsvereins (Göttingen 1900, ©. 13 ff) herausgab. 

. 763 8. 27 lies Bd LXXX jtatt Bd LXX. 

9. Band. 

. 548 8. 6 ließ Gregor XI. ftatt Gregor IX. 
578 „47T „ 571,6 ftatt 570,6. 
584 „45 „ 583,12 „ 582,12. 

10. Band, 
9 füge vor Kamaldulenjermönd ein: als. 
8 lies Paucapalea jtatt PBaucopalea. 
3 „ 1622 ftatt 1722. 
1 füge bei: Ueber die faräifhen Handichriften der Berliner Bibliothek vgl. Sam. 

Poznanskis Anzeige von Steinjchneiderd Berliner Katalog II. in der „Monats: 
ichrift für Geſch. ü. Wiſſ. des Judentums“ XLII, 188—190. Ueber einen Teil 
der Handjchriften des Britifhen Muſeums find wir jept, foweit fie Bibeleregeje 
betreffen, durd den unlängft erichienenen Katalog von Margolioutb Bd I unter- 
richtet; vgl. die Anzeige diejes Katalog in der Revue des Etudes juives 

. XLI, 305 ff. von Sam. Poznansti. 
57 „ 11 füge bei: Aus Anans Gefegbuh Hat Harkavy im Drient 6 Blatt gefunden. 

Excerpte aus dieſem Ueberrejte und aus wörtlihen Eitaten bei faräifchen Autoren 
bat er bereits an verjchiedenen Stellen mitgeteilt; jo im Magazin für d. Will. 
d. Jud. XX (1893), in feiner hebräifhen Abhandlung über die jüdiſchen Selten 
SRTana mins namps, in Domoı oy Dvwan Nr. 9 und in der rufj.-jüd. Monats- 
jchrift „Woschod“ 1897/98. 

57 „29 füge bei: Die Schrift Saadja® „Buch der Prüfung“ richtet fih faum gegen 
Salmon; ſ. Sam. Poznanski in Jewish Quaterly Review X, 245. 

57 „ 43 füge bei: Neuerdings bat Sam. Boznansfi ein Stüd aus „Salmon b. Jeruhams 
Kommentar zu Pſ. 102, 14“ als Unhang II zu feinem Aufiape „Die Berechnung 
des Erlöjungsjahres bei Saadja“ (Miscellen über Saadja III.) in der „Monats: 
fchrift für Geſch. u. Wiff. des Judentums“ XLIV, 1—49 veröffentlicht. ‚Bemerkt 
jei noch, daß Salmon nicht der erjte Karäer war, der gegen Saadja aufgetreten 
ift; denn jhon vor ihm bat z. B. Ben Zuta gegen ihn nod zu feinen Lebzeiten 
polemifiert; vgl. Sam. Poznansti, Miscellen über Eaadja II. „Saadja und 
Ben Buta“, ebenda XLI, 203—212. 

58 „14 füge bei: David ben Abraham al Fafı muß doc im 10. Jahrhundert gelebt 
haben, da er bereitö von Abulfgrag Harün citiert wird; ſ. Bachers Abhandlung 
über diefen in der Revue des Etudes Juives XXX, 252 5q. 

58 „18 füge bei: Der Verfafier des Buches über Edelfteine war NRabbanite und mit 
Jakob b. Ruben nit zu verwecjeln; ſ. Steinjchneider, Die hebr. Ueber: 
ſetzungen ©. 957. . 
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©. 58 3. 20 füge bei: Die Auszüge aus Kirkiſani bei Hirfchjeld find dem Kitäb al--anwär 

= 

.. 

59 

59 

59 

227 
374 
375 

376 

„ 394 

”„ 

(= H, ap. 16) entnommen. 
3 füge bei: Ueber Jeſchua ben Jehuda ſ. jegt Schreiner, Studien über Jeſchua ben 

Jehuda, Beilage zum Jahresbericht der Lehranftalt für die Will. des Judent 
in Berlin 1900. 

15 füge bei: Die in der Ausgabe fehlenden Stüde aus Alphbab. I9H—100 gegen das 
Ehriftentum hat Bacher in Jewish Quaterly Review VIII, 431 ff. veröffentlicht. 
Ueber die Grammatik und Hermencutit Hadaſſis handelt derjelbe jebr eingehend 
in der „Monatsſchrift ꝛe.“ XL, 14 ff. . 

50 füge bei: Das Ts ns von Baſchjazi erſchien zuerit Konftantinopel 1531, 
dann Goslow 1835. Das diejen Titel führende Bud in der Warſchauer Bibel- 
ausgabe 72773 mIn“p7 lt ein Kommentar zum Pentateuche von dem Rabbaniten 
Elia aus Wilna (1720—1797). 

59 füge bei: Ueber die Entjtehung des Karaismus handelt Harkavy in Gräß' 
„Seichichte 20.” * Bd 5, ausführliher in der genannten ruſſiſchen Zeitſchrift 
Woschod 1897. 

1 füge bei: Betreff des Berhältnifjes der Karäer zu den Sabducäern zeigen die 
neuen Mitteilungen aus Sirkifani u. a, dab Geigers Anfiht im großen und 
ganzen annehmbar iſt. Die älteren Karäüer bejahen Schriften, die nah Sadok 
nannt waren, und jpraden vom Sadducäidmus mit —5 Vgl. den S. 58 

8. 26 eitierten Aufſatz Poznanskis über Jakob b. Ephraim, 5 Anm. 4. 
„ 16 lies: Abraham ben David jtatt David ben Abraham. 

” 

” 

„ 52 lies Schellenbauer ftatt Schellenbauer. 
” 

” 

” 

* 

” 

” 

46 lied: Anan hat jchwerlic einen Kommentar zum Pentateucd verfaht. Der erjte, 
der darüber berichtete, iſt Qupfa, aber ohne Beleg. 

51 füge bei: Daß R. Moda und R. Mofe „die Erfinder“ des tiberianifhen Punk— 
tationsſyſtems feien, ift eine Erfindung Firkowitſch'. 

2 füge bei: Judgän ift fchwerlid mit Jehuda ha-Parsi identijh. Ueber den 
eriteren haben wir jet beſſere Nachrichten bei Kirkijäni. 

37 füge bei: Nifji ben Noad bat, wie von Frankl nachgewiefen worden ift, viel 
jpäter gelebt: im 12. oder 13. Jahrhundert. 

6 füge bei: Das Datum 885 ald Geburtsjahr Salmons tjt eine Fälſchung Firkowitich'; 
er wurde früheſtens ca. 915—920 geboren; j. Jewish Quaterly Review VIII, 689. 

21 füge bei: Sahl ben Mazliah bat nad Poznansti fpäter als Jephet gelebt. Won 
feinem Kommentar zum ae Prandbire find Fragmente in Petersburg vorhanden 
(. BUTB I, 157), ebenfo von feinem men "20. 

32 füge bei: Von Jephet find Kommentare zu der ganzen Bibel vorbanden, be- 
fonder® im British Museum; ſ. Revue des Etudes juives XLI, 306. 

44 füge bei: Jakob Tamäni (d. 5. aus Taman in der Krim) gehört nicht ins 10., 
fondern ins 13. Jahrhundert; ebenjo Jakob ben Ruben. Bgl. Harkavy, Alt— 
jüdifhe Denkmäler aus der firim, ©. 62. 258. 

31 füge bei: Ob Kirkiſani aus Dirgiia in Mejopotamien war, iſt noch jehr zweifel« 
baft (vgl. Jaküt 4,65 mit Sujüti ©. 216); alſo war er bielleiht aus Qar- 
— (Jaküt 4, 64), jo daß der Name Qargasäni zu leſen wäre. 

13 Aron ben Joſephs litterarijche Thätigkeit fällt in die Jahre 1270—1300; geboren 
war er aber ſchon vor 1270 8. Ryfiel. 

32 Keims (ebenjo mein) philoſophiſcher Lehrer Neiff war nicht Hegelianer, jondern 
ber erite, der damals, während Baur, Zeller und Schwegler das fait 
alle philofophiihen Köpfe in Tübingen beherrihende Hegeltum vertraten, mit 
ſcharfer, jelbititändiger Kritif gegen diejes vorging und hierdurch ſehr um uns 
fi verdient machte. Richtig iſt er eingereiht in der Geſchichte der Philoſophie 
von Erdmann und in der neueiten von Faldenberg. Keims Leiter in den 
orientaliijhen Studien neben Emwald bie nit Heinric Meier jondern Ernit 
Meier. I. Köftlin. 

89 lies 642 jt. 462, 
35 lies 1895 ftatt 1897. 
43 füge bei: 1901 zu Kaffel über „Die Bedeutung des Wechſelgeſangs im evan- 

gelifchen Gottesdienfte”. (Dr. J. Smend-Straßburg.) 
18 füge bei: Auf dem Kirchengefangvereinstage zu Kajjel 1901 legte D. Hallwachs 

die Vorſtandſchaft nieder und trat Minijterialrat Ewald aus dem Vorſtand aus. 
An die Stelle von D. Hallwachs rüdte D. Köftlin, als deffen Vertreter wird 
D. Flöring:Darmitadt, in den Vorjtand werden ferner D. J. Smend, Profefjor 
an der Univerfität Straßburg, und Superintendent ®. Nelle in Hamm gewählt. 
D. Hallwachs wird zum Ehrenvorfigenden des Vereins ernannt. 

H. A. Köftlin. 
33 ff. füge bei: Das Wort „Kirchenjahr“ findet fich ſchon im Jahre 1659 bei 

Eprijtian Brehme. Dieſer dichtete zum 25. Sonntage nah Trinitati®, den 



©. 

” 

jagen. 
„ 399 „ 61 lies (Moll) ſtatt Der. 

397 

397 

8. 2 

„49 

PR 
„39 
„ » 

40 
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20. Nov. 1659, ein Lied unter der Ueberfchrift: „Zum Ausgange des Slirchen- 
jahres zu fingen“ mit dem Anfang: „Das Kirchen-Jahr ift auch vorbey! Herr 
Gott num jey gepreifet.“ Diejes Lied iſt zuerft gedrudt, wie mir Herr Arhivar 
Dr. Georg Beutel in Dresden freundlichit mitgeteilt hat, im 3. Bande von 
Brehmes Shriftlichen Unterredungen“, Dresden 1659 u. 1660. Ueber Ehrijtian 
Brehme vgl. G. Beutel in den „Dresdner Geſchichtsblättern“ 1900, ©. 270 ff.; 
ferner Koh, Geſchichte des Nirchenlieds, 3. Aufl., Bd 3, S. 104; über fein ge: 
nanntes Lied auch Fiſcher, Kirchenliederleriton, 1. Bd, S. 92, wo die Angabe 
über den erften Drud diejes Liedes unrichtig ift, — in Corimbos Hirtenluft 
(vgl. auch Wetzel und Griſchow Kirchner) befindet es ji nicht. 
füge bei: Wie mir Herr Brofefjor D. Eb. Neſtle mitteilt, wird das Epiphanias- 
jeft in Württemberg immer am 6. Januar gefeiert, aud wenn biejer ein 
— — ift. 
füge bei: Derjelbe macht darauf aufmerkſam, daß der von uns allgemein Miseri- 
cordias domini genannte Sonntag nad) feinem Introitus Misericordia domini 
heißen müßte, woher der unrichtige Name ftammt, vermag aud) * —* zu 

ertheau. 

lies Bd II S. 638—639 ſtatt 6389. 
„ Stade ftatt Strade. 
„ Yuäs ftatt Näs. 
„Blankenſelds ftatt Blantenburgs. 

46 f. find die Worte und der — (f. d. A.) zu ftreichen. 
„ 49 lies Im Anfang des Jahres 1863 jtatt Im Jahre 1862. 
„ 50 
„2 

„ bed Kultusminijters von Mühler ftatt des Oberhofpredigers Hofimann. 
„ 1878 ftatt 1879. 

18. Sept. 1901. 
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